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Shlußwort. 

Als die Redaction im November 1858 mit dem erften Bande diefer Ench— 

Hopödie in die Deffentlichleit trat, dachte fie fih die Meiterentwidlung des Wertes 

in mehreren Beziehungen anders, al3 fie geworden if. Wir hofiten, das Ganze in 

ernigen Jahren zum Abſchluß zu bringen, und nun find zwifchen dem Erſcheinen 

des erjten und des letzten Bandes 20 Jahre verfloffen. Wir hatten den Plan jo 

entworfen und für die einzelnen Artikel ein fo bejchränftes Maß angenommen, daß 

wir darauf rechneten, der Umfang des Ganzen follte einige Bände nicht überjchreiten, 

und num find es 11 Bände geworden. Aber andererjeit3 Hofften wir zwar immer: 

hin auf die dauernde Mitwirkung der treiflihen Männer, auf deren Zufagen ges 

Hügt wir das nicht eben leichte Unternehmen begonnen hatten; es gejchah aber über 

unjer Erwarten, daß noch eine Reihe waderer Mitarbeiter von gleihem Sinn und 

Geft im Laufe der Zeit fich weiter an uns anſchloß, deren Hülfe für das Ganze 

bon größtem Werthe werden jollte. Dagegen müßen wir es freilich auch hier 

wieder tief beflagen, daß eine große Anzahl treuer Freunde dor Vollendung des 

Werkes, dem fie ihren Beiftand geliehen batten, heimgegangen ift, darunter der 

edle Palmer , ohne welchen wir von Anfang an es gar nicht gewagt hätten, die 

Sade zu unternehmen. 

Wir ftehen am Ziele. Unſere Encpflopädie hat eine geachtete Stelle in der 

pädagogijchen Literatur Deutjchlands gewonnen und die Ergebnifje deutjcher Wiljen- 

haft und Erfahrung auch über die „Grenzen Deutihlands, ja über die Grenzen 

Europas hinausgetragen. Das Werk ift und unter den Händen gewachſen, wir 

dürfen vielleiht jagen: es iſt falt von Band zu Band bedeutender geworden. Das 

fchreiben wir nicht unferem Verdienfte zu, obwohl wir nicht anftehen zu jagen, 

daß auch die Redaction die Mühe nicht geipart hat, was man freilich den ſchmucken 
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Bänden kaum mehr anſehen wird, ſondern in erſter Linie der treuen Mitwirkung 

unſerer geehrten Herren Mitarbeiter, welche in reinſtem Intereſſe für die gemein— 

ſame Sache herzutraten und ihre Zeit und Kraft, ihre Einſicht und Wiſſenſchaft 

dem Dienſte insbeſondere der Jugend des Vaterlandes widmeten und die langen 

Jahre her darin ausharrten, bis das Ziel erreicht war. Wir danken ſchließlich 

alles Gedeihen dem Segen des Herrn, zu welchem wir vom Anfang an hoffend 

aufgeblickt haben. Er ſegne fernerhin das Werk unſerer Hände, wie wir auf ihn 

hoffen. 

Zum Schluſſe haben wir noch den ſyſtematiſchen Plan der pädagogiſchen 

Encyklopädie, der den Herren Mitarbeitern ſchon von Anfang an mitgetheilt 

worden war, nebſt dem Verzeichnis der letzteren beigegeben, in der Annahme, daß 

wir damit unſern Leſern einen Dienſt erweiſen. Bei manchen Artikeln konnte man 

zweifelhaft ſein, welche Stelle im Syſtem ihnen am eheſten anzuweiſen ſei; Artikel 

dieſer Art haben wir nur einmal aufgeführt. 

Der Band R Seite 695 verſprochene Artikel Knabenſeminar iſt vom Herrn 

Verfaſſer noch nicht geliefert worden; die Redaction mußte ſich entſchließen ihn weg— 

zulaſſen, da der Herr Verleger auf endlichen Abſchluß des XI. Bandes drang. 

Stuttgart, am 30. Juli 1878. 

Am Namen der Redaction 

Rector Dr. 8. A. Schmid. 



Rußland.“) Geſchichte der ruſſiſchen Gymnafien (und Kreisfchulen). 
Quellen. 1. Officielle a) Gebrudte: das amtlihe Organ bed Minifteriums 
der Volks-Aufklärung [= ber BA], von 1803—1818 u. d. T. Periodiſche 

Särift [> Per. Schr.) über die Fortſchritte der V.A. in 44 Numern (theilweife 
in 2, Ausgabe 1826); von 1821—1823 u. d. T. Journal des Departements 
ber BR. in 9 Theilen; von 1825—1828 u. d. T. Denkſchriften des Departe 
ments ber B.: U., in 3 Bänden; von 1829—1831 u. d. T. Sammlung ber Ber: 
orbnungen im Minifterium der B.: W.; von 1834 an führt dasſelbe ben Titel: Journal 

des Minifteriums der B:%. [= N. d. M.], und erfheint in 12 Jahresheften, von 
welchen zuerft 3, von 1869 an 2 einen Band bilden; bis 1875 zufammen 181 Bände, 
Daraus zwei Sammlungen, in welde jedoch auch Actenſtücke aus dem Archiv bes 

Minifteriums® aufgenommen find: Sammlung von Geſetzen, betr. das Minifterium ber 

DA, 3 Theile in 4 Bänden 1364 u. 1865, und 4. Theil 1871 (eriter Theil in 2. Aufl, 

1875); und Sammlung von Berorbnungen (1—3. Theil 1866, 1867, 4. Theil 1874). 
b) Ungedrudte: aus dem Ardiv bes Minifteriums vorzugsweife bie „Sournale* 

(Brotofolle) der Ober-Schul:Berwaltung [= O.Sch.V.], welde nah dem Datum 
der Situngen citirt werben. 2. Nicht officielle, gebrudte Schriften. a) Geſchicht— 

lihe (in Bezug auf bie erfte Periode): Stord, Rußland unter Mlerander I. Eine 

biſtoriſche Zeitichrift. St. Petersburg u. Leipzig. Hartknoch. 9 Bde. 1804—1808 (deutſch). 
Bogbanowitich, Geihichte ver Regierung des Kaiſers Alerander I. u. Rußlands zu 
\einer Zeit. St. Petersburg 1869. 6 Bde. Pypin, Umriſſe ver gefelichaftlihen Bewegung 

unter Alexander I. im Europäiſchen Boten 1870—1871. b) Zur Geſchichte bes Unter: 

richtsweſens: Materialien zur Geſchichte u. Statiftif unferer Gumnafien im J. d. M. 

CXXI, 129— 171. 355— 390. 493— 571. Darnad) bat Marthe Zur Gefchichte der ruffiichen 
Gymnafien (Programm der Dorotheenftäbtifhen Realſchule in Berlin 1865) gearbeitet. 
M. Suchomlinow, Materialien zur Gefhichte der Bildung in Rußland unter ver 

) Wenn ber Umfang bes vorſtehenden Aufſatzes geeignet ift, die Nachſicht der Leſer in Anſpruch 

zu nehmen, fo bittet der Verf. zwei Umjtände in geneigte Berückſichtigung zieben zu wollen: das 

erhöhte Interefje, welches Deutichland gegenwärtig an ber inneren Entwidlung Rußlands, alfo 
auch am ber Gedichte berfelben, nimmt, und die Unmöglichkeit, die nicht» ruffiihen Leſer auf die 

benüßten, fast durchgehende ruffiihen Quellen und Hülfsmittel zu verweilen. Ein Theil derfelben, 
aus ben Archiven des Minifteriums, ift bisher ungebrudt: doch ift deswegen ber Aufſatz ſelbſt— 

verftändlich nicht ein officieller. Hat fich der Berfafler einerfeits ber Arbeit unterzogen, um aud 
an feinem Theile die Bildung eines richtigen Urtheils über das ruffiihe Gymnaſialweſen zu er: 

möglichen, fo ift es anbererfeits, mit bem Ghronijten zu jprechen, geſchehen, ne frustra panem 

Rossicum manducare videretur. 

Fibag. Enchflopätie, XI, 1 
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Regierung des Kaiſers Alexander J., erſter Theil im J. d. M. CXXVIII, 9—172; zweiter 
in ber Beilage zu CXXX; dritter in ber Beilage zu CXXXII. €. Feoktiſtow, 
Materialien zur Geſchichte der Bildung in Rußland. I. Magnizki. St. Petersburg 1865. 
A. Woronomw, Hiſtoriſch-ſtatiſtiſche Ueberfiht ber Unterriähtsanftalten des St. Peters: 
burger Lehrbezirks [=R.:B.], I. Theil von 1715—1828, II. Theil von 1829—1853. 
St. Petersburg 1849 u. 1854. (N. Anbrijafhew, Sammlung ber Gefeße über Direction 
und Drganifation des Kijew'ſchen L.-B., ftand dem Verf. nicht zu Gebot.) M. Sudom: 
linow, Schulen und Volksbildung im Tihernigom’fhen Gouvernement, im 
J. d. M. CXXI, 3, 1-94. A. Andrijafhemw, Materialien zur Geſchichte der Lehr⸗ 
anſtalten ber Tſchernigow'ſchen Schuldirection von 1789—1832, in den Circularen 
ber Berwaltung bes Kijew'ſchen 2.8. von 1864 u. 1865. M. Suchomlinow, 
Notizen über die Schulen und bie Volksbildung im Gouvernement Yarofflaw im 
J. d. M. CXVII, 3, 103—191. N. Otto, Die Schulbirecion von Wologda bie 
1850, Beilage zu dem I. d. M. CXXXII. N. Otto, Gefhichte ver Nowgoroder 
Direction bi 1828. St. Petersburg 1865. K. Petrow, Gefhichte der Direction von 
Olonez bis 1828, J. d. M. Beilage zu CXXXII; von 1808—1831, 9. b. M. CLXXVI, 
3, 1-22. J. Grachow, Kurze hiftorifcheftatiftiiche Ueberfiht über das Jekateri— 

nojflamw’ihe Gymnafium und die ihm unterftellten Lehranftalten (Muszug im J. d. M. 
XCV, 6, 87—111). W. Wlabimirom, Hiftorifhe Denkſchrift über das 1. Kaſan'ſche 

Gymnafium I. 1867. II. 1868. J. Glebow, Tas dritte, reale Gymnaſium in Moskau 
(1839— 1862). 1862. N. Anitſchkow, Hiſtoriſche Denkfchrift des fünfzigjährigen Beſtandes 
bes 3. St. Petersburger Gymnafiums. 1873, A. Andrijaſchew, Hiftorifch-ftatiftifch 
Ueberficht über das fünfzigjährige Beftehen des 1. Kijew'ſchen Gymnaſiums. 1862. 
Hiſtoriſche Denkfchrift über das Bjeloſtok'ſche Gymnaſium. Wilna 1872. Hiftorifche 

Denkſchrift über die Thätigfeit und den Zuftand des Gymnafiums zu Simferopol 
in ben 50 Jahren feines Beftehens, im J. d. M. CXIX, 6, 45—82, %. Fortunatom, 

Hiſtoriſche Denkihrift des Gymnaſiums zu Olonez (Auszug davon im J. d. M. 
XCIX, 3, 17). Kopoffow, Kurze hiſtoriſche Denkſchrift über bas 4. Moskauer 
Gymnaſium (J. d. M.CLXVI, 4, 23). (Unbelannt geblieben find dem Verf. P. Scheſtakow, 
Geihichte des Gymnaſiums zu Smolenst; G. P. Danilewsli, Die Charkower Schulen 
in alter Zeit und jetzt; K. P. Janowsli, Das Gymnaſium zu Kiſchinew; N. Firſow, 
Materialien zur Gef. das Gymn. zu Perm; P. Omsjannifow, Gef. des Gymn. zu 
Niſchni-Nowgorod.) Weiteres, wie Zeitihriften ꝛc, im Verlaufe der Darftellung. 

Am 18. Jahrhundert gab es im eigentlichen Rußland nur drei Anftalten, weldhe ben 
Namen Gymnaſien führten; eines bei ber Akademie ber Wifjenfchaften in St Peters: 
burg, gegründet 1747, aufgehoben 1803; das zweite bei ber Moskauer Univerfität, 
gegründet 1755, durch ben Brand von 1812 zerftört und nicht wieber errichtet; das 
dritte, 1758 in Kafon gegründet und ganz nad) dem Moskauer eingerichtet, eriftirt allein 
noch heute. Erſt mit dem 19. Jahrhundert fing man an, im ganzen Reid Gymnaſien 
zu gründen. Daher kann auch erjt von dieſer Zeit an die Geſchichte berfelben beginnen, 
Diefe theilt fi naturgemäß in 3 Perioden, welche mit bem Anfang der Regierungen 
ber drei ruffiichen Kaifer biefes Jahrhunderts, Aleranders I, Nikolaus, unb ler: 

anbers II. zujammenfallen. 
Erite Periode. Die Regierung des ſtaiſers Alerander I. (vom 12. März 

1801 bis zum 20. November 1825). Das Statut ber Schulen von 1804. 
„ Wie auf den übrigen Gebieten bes Staatswejens, fo fteht auch auf dem der Schulen 

an der Spite ber reformatorifhen Bewegung, getragen von ber ebelften Humanität, 
bie anziehende Geftalt des 28jährigen Kaifers felbft. Eine von Anfang an zum Idealen 
angelegte Natur, war er burdh eine unter unmittelbarer Betheiligung und Leitung ber 

großen Katharina aufs forgfältigfte georbnete Erziehung mittelft der Vorbilder ber Ge— 

ſchichte für alles Große und Edle begeiftert: in biefem gehobenen Geiſte wurbe aud) 

die Reform bes Unterrichtswefens inmitten einc® ber überwiegenden Maffe nach cher bex 

{ 
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guten alten Zeit zugeneigten, wenn aud) bie neue Regierung freubig begrüßenden Volkes be: 
gennen. Namentlich die mittleren und Höheren Schichten, von deren energiſcher Mitwirkung 

gerabe auf biefem Gebiet fo vieles abhieng, ftanben lange gleichgültig oder abgewanbt ben 
beften Abfichten bes Kaifers gegenüber. Aber Aleranber I. war nicht bloß ein „Kröfus an 
guten Abfichten,“ wie ihn ein Zeitgenoffe nennt. Mit biefem Hochſinne verband er eine 
rubige, umfichtige Befonnenheit, wie fie felten einen in folcher Jugend zur höchſten Ge— 
mwalt Berufenen ſchmückt. War es feine Schulb, wenn es ihm an ausführenden Kräften 

; fehlte? Hätte bie Neform deswegen aufgefhoben werben müßen? Man mußte, daß in 
ber Maſſe ver Bevölkerung das Bilbungsbebürfnis noch nit erwacht war; Aleranber 
at alles, was am ihm war, es zu weder. „Das ruffiiche Volk ift ein mächtiges, 

hechherziges und mannhaftes Volk,“ fagt ber fpätere Juftigminifter D. Troſchtſchinski 
in einem Memoire über bie Mängel der Minifterien von 1802 (Magazin ber ruffifchen 
hiſteriſchen Geſellſchaft III. S. 49), „allein wenn fih aud in Rußland viele gebildete 
Männer befinden, fo ift doch die Hauptmaffe des Volkes noch nicht jo gebildet und bie 
Bildung ift Leine folche, wie die der Hauptvolksmaſſen in den wefteuropäifchen Staaten. 
In ifmen war immer und iſt die Regierung nod) jetzt nur ein Beitanbtheil bes Staates; 
im Rußland ift bie Regierung alles.... Hier handelt fie aus freien Stüden, ohne 
eine Anregung nötbhig zu haben.“ 

Der Ratbgeber des jungen Kaiſers waren es nur wenige; aber fie hatten bie Welt 
zeichen und wenn auch ihr Blid in die inneren Verhältniffe bes eigenen Vaterlanbes 
ziht allzutief eingebrungen fein mochte, jo war er body weit genug, um vereinigt mit 
aatũtlichem Talent und ftaatdmännifcher Begabung das, was noth that, zu erkennen 

und ih Hoch über die Maffe derer zu erheben, welche zu Haufe geblieben waren. War 
\ „ber Geift ber Zeit über dieſe jungen und feurigen Geifter babingeflogen und hatte fie 
berührt mit feinem Flügel; glaubten fie einerſeits nicht mehr an die Vergangenheit, fon: 
dern an die Zukunft, die ihnen fo leicht nah bem in ihren empfänglichen Seelen ge 
ftafteten deal zu gründen ſchien, und war ihr feuriger Wunſch, bie neuen Lebensformen, 
tie jo eben in Europa gebildet worben waren, aud in Rußland zur Anwendung zu 

bringen“ (Longinow): fo erhöhte ihren Thätigkeitsprang nody das gehobene Gefühl ber 
Reufhöpfung. Die intimjten Freunde feiner Jugend waren es, mit welchen ber Kaifer 
tie Pläne dieſer Reformen zunächſt berieth, Nikolai Nowofilzow,*) Fürſt Adam 

*) Nitolaj Nowoſllzow, geb. 1762, geft. 1838, galt für ben talentvollftien unter ben Genannten, 
‚Er überragt bie beiden andern um eines Hauptes Länge, Er kennt Frankreich auswendig und 

' bat Überdies eime nicht geringe Dofis deutſchen Giftes zu fi) genommen, infolge wovon, ba er 

ich in alles mifcht, ich nicht daran zweifle, daß er bei ben beften Abfichten und ber ftarfen An⸗ 

Hinglifeit an die Perſon feines Kaiſers — eine Menge Unheil anrichten wird,” fchreibt 

If, de Maiftre im März 1807. Auf’s forgfältigfte im Haufe bes Grafen Alerander Stroganow 

chegen, trat er zuerft in den Militärdienft, in welchem er ben Krieg gegen Schweben und Polen 
mit Auszeichnung mitntachte, nahm aber 1796 auf ben Rath des Großfürften Alerander ben 

Bſchied und gieng nah England, mit deffen Einrichtungen und Gewohnheiten er in ben 4 

Jahren feines Aufenthaltes (1797—1801) fo verwuchs, daß Bogdanowitſch von ihm fagt (I. ©. 73), 

er habe es in der Tiefe feines Herzens als fein Vaterland betradtet. Er war darum der fran- 

lfgen Partei nicht genehm. Der Einfluß des „Augen, talentvollen und kenntnisreichen“ 
Mannes läßt ſich daraus erkennen, daß er viermal wöchentlich Vortrag beim Kaifer und zu jeder 

Zeit freien Zutritt zu ihm hatte, 1803 wurde ihm der Guratorpoften von St. Petersburg übers 
magen; außerdem war er Präfident der Afabemie der Wiſſenſchaften, Gehülfe des Juſtizminiſters, 

| Mitglied der Gefehgebungecommilfion und der Oberſchulverwaltung und wurde zu diplomatifchen 

Sendungen nach Preußen und England verwendet, 1809 muß er dem Einfluß Napoleons 

vdechen und reist in's Ausland und zwar nad Wien, 1812 zurücgekehrt ift er jpäter in Polen 

Nilig umd der Kaifer fpricht ihm 1823 für feine Bemühungen um das Unterrichtsweien Polens 
linen Danf aus, 1824 wird er zum Gurator von Wilna, 1834 zum Präfidenten bes Reis: 

tube, 1835 zum Grafen ernannt; er ftarb 1838 als Präfident des Reichsraths „in allgemeiner 

und verdienter Berachtung* (Gretſch im Ruff. Archiv 1869): er hatte fich zuletzt dem Trunke ergeben, 
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Tihartoryffi*) und Graf Paul Stroganow.**) Diefe drei Männer bilbeten 
einen Bunb, welden das Publicum bas Triumvirat, ber Kaijer zumeilen ſcherzweiſe 
das comite du salut public nannte und welden er einmal, auch zweimal wöchentlich 
zur Berathung bei fi verfammelte — vom Mai 1801 bis Enbe 1803. Außer ihnen 
nahm Theil der Graf (ſpäter Fürft) Victor Kotfhubej.***) Graf Stroganow bat 
fi) die Verhandlungen aufgezeichnet, und ihre, wohl nicht ganz vollſtändige Publication 
bildet eine intereffante Partie bes Buches von Bogdanowitſch (Beilage zum I. Band 
©. 38—91). 

Graf Stroganow ſchreibt Über die Situng biefes „nicht officiellen“ Comité's vom 
23. Dec. 1801: „Der Kaijer flug vor, ſich mit ber Lefung einer von Laharper) er: 
haltenen Denkſchrift über die Volfsbilbung zu beidäftigen.“ Bei Laharpe, dem ber 

*) Fürft Adam Tſchartoryſki, geb. 1770, geft. 1861, kam in feiner Jugend als Geifel aus 

Polen nah St, Petersburg und wurde bier bem Großfürften Alerander attadirt. Epäter wurbe er 

als Gefandter an ben farbinifchen Hof, der bamals in Nom war, gefhidt. Bon dort berief ihn 

Alerander in einem Brief vom 17. März 1801 zurüd. 1803—1823 war er Gurator von Wilna, 
außerdem einige Jahre Gehülfe bes Minifters bes Auswärtigen. Bei einer reihen Begabung 

und vielfeitigen, fpäter in Edinburgh und London erweiterten Bildung — fein Erzieher war ber 

Abbate Piatoli, feine Lehrer Lhuillier in der Mathematif, Dupont de Nemour in den Staats: 

wiffenfhaften und Groddeck in ben alten Spraden — ftand er in großer Adtung (Raftoptichin 

ſchreibt: „jegt man ibn ab, fo ift fein einziger Menſch für feine Stelle da“), bis feine polnifchen 

Agitationen ihn unmöglid machten. Er wurde 1824 entlaffen. Erſt 1831 erfolgte indes der 
faiferliche Befehl, bemgemäß er, „der ben Eib ber Treue gebrocdhen und bartnädıg an allen ver: 

brecgerifhen Unternehmungen ber polniſchen Aufrührer bis zur enblihen Bezwingung berfelben 

und ber Unterwerfung bes ganzen Gebietes durch Unſere Waffen Theil genommen bat? — 
aus ben Dienftverzeihniffen ausgeſchloſſen wurde. Sehr intereffant ift: Alexandre I. et le 

prince Czartoryski. Correspondance particuliöre et conversations 1801—1823. Pub. par le 

prince L. Czartoryski. Paris 1865. 

*) Graf Paul Stroganow (fpr. Ströganoff), ber einzige Sohn bes unter Katharina d. Gr. 
befannten Magnaten, in bejien Familie die Liebe zur Kunft erblid geworden; erzogen von bem 

Salobiner Romme, ben fein Vater bei ihrem Aufenthalt in Frankreich zum Erzieher genommen 

hatte, wird er als eine durch und durch eble Perfönlicpkeit von liebenswürbigem Weſen gefchilbert, 
Ausſchließlich franzöfilch gebildet war er ein eifriger Verchrer Mirabeau’s, „was ihn nicht hinderte 

ber eiftigfte und inbrünftigfte ruffifhe Patriot zu werden“ (Greifh). Er wurde zum Gehülfen 

bes Minifterd des Innern ernannt, trat aber bald in den Militärbienft über, machte bie fran- 

zöſiſchen Feldzüge mit, in denen er bei Eraon feinen einzigen Sohn verlor. Dies nagte an feinem 

Herzen; er farb 1817 auf ber Reife nad) Stalien. 
**) Graf Victor Kotihublj, geb, 1768, wurde zuerft im Haufe feines Onfeis, bes Kanzlers 

Fürften Besborobfo, und dann in Genf erzogen. Sobann ber keitung bes Gefandten in London 
übergeben, machte er dort jeine Studien in ben politifchen Wiffenfchaften. 1792 wurde er außer: 

ordentlicher Gefandter und bevollmädptigter Minifter in Gonftantinopel. Kaiſer Alerander ernannte 

ihn zum Minifter des Innen. Dan warf auh ihm vor, daß er England beffer fenne, als 

Nufland; allein au feine Feinde gaben zu, daß er die ebenfo feltene, als notwendige Kunft 

eines Staaldmannes bejige, die Menſchen zu erfennen, zu verwenden und ihren Werth ein: 

zuſehen. ©. A la mö&moire du Prince Kotchoubey, chancellier .... par Gillet 1834. 

7) Friedrih Gäfar Laharpe, geb. 1754 ın ber Meinen Stabt Rolle am Genferfee. Die 

treftlihe Biographie besfelben von M. Sudomlinow, ber bie Notizen über ibn entlebnt find, 

iſt mit Benügung der im Beſitze H. Monod's, eines Verwandten von L., und ber in der Can— 

tonalbibliothet zu Lauſanne befindlihen Papiere 2.8 gearbeitet (St, Peterburg 1871. 91 u. 

62 ©.). Den Schulunterricht geno er in dem Seminar M. Planta’s in Haldenflein (Cant. 

Graubünden), deſſen Seele ber Pädagog Nefemann war und wo in Gefhichte, Geographie, Logik, 

Naturredht, Mathematik, Naturkunde, Buchhaltung, Kalligraphie und Orthograpbie, jowie in ber 

lateiniſchen, italienischen, franzöfifhen und deutſchen Sprache unterrichtet wurde. Schwad wurde 
das Griechiſche betrieben, bas 2, erſt als 60jähriger Greis ordentlich lernte. Dann ftudirte er 

in Genf vorzugsweife Philofophie, in Tübingen Jura, wobei er feine Lieblingsfiher Mathematif 

und alte Spraden weiter betrieb. Hier wurde er Doctor der Rechte (1773). In fein Vaterland 
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vorherrſchende Antheil an der geiftigen Erziehung Aleranders gebührt, — Joſeph 
de Maiftre fchreibt 1805: „Der Kaifer ift Philoſoph und wenn ich mich fo ausbrüden 
darf, zu ſehr Philoſoph. Laharpe bat auf fein junges Herz einen unauslöfhlichen Ein— 
druck hervorgebracht,“ — einem Manne, deſſen geraber, unabhängiger Charakter, befjen 
Ueberzeugumgätreue und fittlihe Würde ben größten Einfluß auf ben Großfürften hatten, 
holte der Kaifer in allen wichtigen Neformangelegenbeiten Rath. 

„Nach dieſem Project," fährt der Bericht Stroganems fort, „ſollte man ein be 

ſenderes Comite für biefen Zweig der Staatöverwaltung errichten, an deſſen Spitze ein 
Minifter zu ftellen fei. ine derartige Centralinftitution müße dann in ben Gouverne— 
ments ihre Zweige und aus dem Abel ernannte Anfpectoren haben. ferner verweist 
Laharpe auf die Nothmwenbdigkeit, in ben Dörfern Schulen und Lehrer zu haben, was 
überall ſchwer fei, zumal bei uns, aber si on ne commence rien, on n’arrivera à 

rien.“ Es find biefelben Gedanken, melde aus Laharpe's Papieren Sudomlinow 
©. 76 mittheilt: Die Franzofen haben ihr Inſtitut, das bebeutende Gelehrte unter feine 
Mitglieder zählt; eine polytechniſche Schule, Prytaneen, Collöges, Akademieen, kurz 
alles, was glänzt unb einem Sand in die Augen ftreut. Aber in Frankreich ift für 
bie Bewohner der Dörfer und Flecken nichts gethan. Mag man im großen Stäbten 
immerbin Univerfitäten, Gymnafien und andere Schulen errichten; zugleich eröffne man 
aber Pandfchulen, in benen man wenigſtens Iefen, fchreiben und rechnen lehre. Die 
Eriftenz von Volksſchulen ift ein bebeutender Vorzug, bie moraliihe Stärke Englands, 
Hollands, America’8 und bes proteftantifhen Deutſchlands. Es ift nöthig, daß man 
genaue Notizen über die Verbreitung bes Lejens und Schreibens in Rußland fammle 
u. ſ. w., für die Bildung von VBolfsfchullehrern und für Lehrbücher forge... Laharpe 
erwartet davon ben größten Nuten, zumal bei bem ruffiichen Volle, das, wie wenige, 
die Wohlthaten der Schule zu erhalten verdiene, das fi durch Charakterftärke, Kükn- 
keit, Gutmüthigkeit und Frobfinn auszeihne An ben Kaifer gewendet fährt er fort: 
„Lafien Sie fich nicht wieberholen, was unter Ihrer Erlauchten Großmutter ſtattfand. 
Verbieten Sie, mit äuferem Glanz zu prablen!... Eine überall verbreitete, nuß- 
dringende, nicht aber eine glänzende Vollsbilbung — das ift der Edftein bes ganzen 
Gebäudes.” In feinen Aufzeihnungen berichtet nun Graf Stroganow weiter: „In 

jzrüdgefebrt wibmete er fich zuerft ber juriftiihen Praris. 1782 machte er mit einem ruffifchen 
Ebelmann als Mentor eine Reife nad Stalien und wurde dadurch ber Kaiferin Katharina bekannt. 

Anfangs 1783 fam er nah Rußland. Auf Grund eines päbagogiſch-didaktiſchen Memoires vom 

10. Juni 1784 ernannte ihn bie Kaiferin zum Lehrer ihrer Enkel Alerander und Gonftantin. 
Das Memoire enthält als Lehrgegenftände: Geographie (melde mit Rußland zu beginnen if), 

Aſttonomie, Chronologie, Mathematik, Sittenlehre, Beitimmungen bes bürgerlichen Geſetzbuchs, 
Philofopbie, Griechiſch (aber nicht Lateiniſch). Ueberall follen dem Unterricht tüchtige Werke, bem 

in der Geichichte bie Alten zu Grund gelegt werben. Die in 2.8 Papieren enthaltenen Lehre 

kunden umfafjen 12 Bände, wovon 9 vorzugsweife ber römifchen Gedichte gewidmet find. Jebe 
Erite wurde von ber Kaiferin burchgefehen. und nicht felten fpricht fie ihre Zuftimmung aus, 

Mit der Verheirathung Aleranders (1794) brach ber Unterricht ab. 1795 ift 2, mwieber in ber 
Schweiz, wo er Präfident bes helvetiſchen Directoriums und infolge deſſen 1799 feiner ruffifchen 

Orden und Penſion für verluftig erflärt wird. Später lebt er in intimer Freundſchaft mit bem 
Iäweizeriichen Unterrichtsminifter Stapfer in Frankreich. — Nach Aleranders Regierungsanttritt 
fa 2, wieder nah Rußland (Aug. 1801), und war, wenn auch nur auf Furze Zeit (bis Mai 

1802), bier in immermwährenber engfter Verbindung mit feinem Faiferlihen Zögling, eine Berbins 

bimg, bie fpäter brieflich fortbeftand, „Ich wünſche aufrichtig,* fehrieb er einmal, „baß ber 

humane Alerander eine hervorragende Stellung in ben Annalen ber Welt einnehme, in ber Reibe 
ber Wohlthäter bes Menſchengeſchlechts und ber Vertheidiger ber Principien bes Wahren und 

Guten.“ Bon 1815 an, lautet ein fpäterer Zufag, fei eine Abwendung von biefen Idealen eins 
getreten. — 2. wohnte jpäter längere Zeit in Pleſſis-Piquet bei Paris, zog 1816 nad Laufanne, 
wo er mit dem Etubium ber Naturwiflenfchaften, ber vaterländifhen Geſchichte und focialer 

Fragen befcäftigt den 30, März 1838 farb. 
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einem bem Project beigelegten Briefe bat Laharpe, ihm über ben gegenwärtigen Stand 

ber Vollsbildung in Rußland Data mitzutheilen. Der Kaifer befahl ber „Schul: 

commiffion,* bie verlangten Notizen zu geben; allein biefe beſchränkte ſich auf eine 

biftorifche Darlegung der Errichtung der Commiffion felbft und des Zieles ihrer Ar: 
beiten.“ Auch Hier läßt fi) aus den Papieren Laharpe’s Genaueres einhalten. 2. findet, 

baf der Bericht der Commiffion viel Unrichtigkeiten, Lüden und Ungenauigkeiten ent: 

halte. Die Angabe, e8 feien 914 Lehrer vorhanden, fei nit genau, benn viele befleiben 

an zwei Anftalten zugleich Lehrſtellen. „Von 1781—1800 find 221, mit ben haupt: 

ftäbtiihen zufammen 250 Schulen gegründet worben. Davon 216 in ben erften 12 

Jahren, alſo 18 jährlih; 169 in ben erften 5 Jahren, alfo 34 jährlid. Da hatte man 

viel von dieſem unglaublihen Erfolge gefprochen, es regnete Belohnungen — und bie 

Wunder hörten auf. Im den Iekten zwei Regierungsjahren Katharina’d wurben nur 3 

Säulen gegründet; mit bem Regierungsantritt Kaifer Pauls wachte die Commiſſion 
wieber auf, indem fie mit einem mal 13 Schulen errichtete, bann fiel fie wieber in 

ihre Lethargie zurüd.” j 
„Die Mitarbeiter bes Kaifers," Tautet der Bericht weiter, „machten ihn barauf 

aufmerfiam, daß das Volksunterrichtsweſen bei uns ein ungewöhnlides, buntes Durch: 
einander zeige, daß noch unlängft in verſchiedenen Gouvernements Militärfhulen mit 
ganz verſchiedener Drganifation errichtet worben, unb daß noch vor wenigen Tagen bie 
Schule der Senatsjunfer nad ſehr unbeftimmten Principien reorganifirt worden fei. 
Nach der Anficht des Grafen Stroganow muß bie öffentliche Bildung alle allgemeinen 
Kenntniffe in fich begreifen, bie man im Volke zu verbreiten hat, in verſchiedener Höhe; 

darauf erft würde die Fachbildung für folde folgen, welche nad erhaltener allgemeiner 
Bildung ſich für irgend einen Zweig ber dffentlihen Thätigkeit, ben Dienft in ber Marine, 
ber Artillerie, dem Ingenieurweſen, fowie für bie Rechtskunde vorbereiten. Aehnlich, 

fagte er, feien bie Lehranftalten in Frankreich eingerichtet.” (Mit Mecht bemerkt bazu 

Pypin, in unferer Zeit erft habe man biefes Syftem einzuführen begonnen: bie früheren 
Fachſchulen in Vorbereitungscurfe allgemeiner Bildung und in höhere ber Fachbildung 
auseinander fallen zu laſſen. Solche Mafregeln feien z. B. bie Neorganijation ber 
Cadettencorps in Militärgymnaſien, auf welche dann bie militärifhen Specialanftalten 
folgen ober bie Annäherung bes Lehrgangs ber geiftlichen Seminare an ben gumnaftalen, 
b. 5. abermals an den allgemein bildenden.) „Allein der Kaifer erwiberte, nicht alles, 
was im Auslande gut fei, eigne ſich audy bei ung zur Einführung; vieles von bem, 
was in Frankreich eriftire, müße man für uns, ben Verhältniſſen entfprechend, ändern; 
wir haben Inftitutionen aus alter Zeit, denen man bie neuen anpaſſen müßte. Es 
wurde feftgeftellt, daß für diefen Gegenftanb eine befondere Commiffion gebildet werben 
müße. Nowofilzow bemerkte dazu, es fei überhaupt eine foftematifhe Organifation 
nothwendig.“ 

Bon Unterrichtsangelegenheiten iſt ſodann wieder in der Sitzung des Comité's vom 
11. April 1802 (der 12ten dieſes Jahres) die Rede (Bogdanowitſch S. 79): „Einige 
Tage vor dieſer Berathung hatte der Kaiſer den Mitgliedern ein Project Laharpe's über 
bie Organiſation des Unterrichtsminiſteriums und ein Project bes Generals Klinger,*) 

*) Friedrich von Klinger, ber befannte Romanfhriftfieller der Sturm: und Drangperiobe, ber 

1780 mit Empfehlungen von einem württemb. Herzog in ruffifhe Dienfte getreten und von 
Kaifer Baul, deſſen Vorleſer und Reifebegleiter er zuerft gewefen, 1799 zum Director bes Gabetten« 

corps ernannt worben war. „Vir priscus, ingenio magnus, virtute major, lautet bie Grab⸗ 
Ichrift des 1837 Verftorbenen” — jo fagt Rommel (Autobiographie, in fr. Bülau’s Geheime 

Schichten und rätbjelhafte Menſchen V, ©. 583) — „beffen Bekanntſchaft ich zu ben ſchönſten 
Erinnerungen meines Peteröburgifchen Aufenthalts rechne ... Er batte fi in Nußland zu ben 
höchſten Ehrenftellen unb zu dem bort Äußerft feltenen, durch Biederkeit, Uneigennügigfeit und 
Charafterftärfe erworbenen Privilegium ber Unabhängigfeit und ber Aufrichtigkeit, troß ber Eifer 
ſucht fo vieler Magnaten, emporgefhmwungen. Als Chef des Gadettencorps und Gurator ber 
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Directord bes Cabettencorps, über bie Einrichtung ber Volksſchulen nıtgetheilt. Da 
beide im Zufammenhang mit dem Project der Errihtung der Minifterien ftanden, fo 
ſchlug Nowoſilzow dem Kaifer vor, bei ber allgemeinen Beftimmung bie fehr begründeten 
Seen Laharpe's in Betracht zu ziehen. Der Kaifer erwiberte, Laharpe wünſche, baf 
bies unverzüglich gefchehe, und er theile biefe Meinung, puisque cela serait déjà 
aufant de fait. Allein die Mitgliever des Comité's bemerften ihm, baf eine foldhe ab: 
gefonberte Ausführung eines Theils bes Projects eine für ben Erfolg ber Sache fehr 
IHäblihe incoherence der übrigen zur Folge haben könnte, und baß es beffer wäre, 
man wartete zwei, brei Wochen, als daß man fi mit vorzeitiger Errichtung kines 
Reſſorts beeilte. Der Kaifer erkannte, wie e8 ſchien, die Nichtigkeit biefer Anfiht an. — 
In Betreff des Klingerihen Projects referirte Nowoſilzow, dasſelbe ermweife fi in 
mehreren Beziehungen als ungeeignet. Erſtlich ſchlage Klinger vor, jedes Dorf folle 
einen Lehrer haben — wornach bei ber großen Anzahl ber erfteren im Reiche eine zahl: 
Iofe Menge von Lehrern erforberlih wäre, und bazu ſei in manchen Gegenden bie Be 
vöfferung jo zerftreut, daß man nicht felten einen Lehrer auf 2 oder 3 Bauerhäufer 
haben müßte, würbe man aber fih auf Errichtung von Kirchſpielsſchulen beſchränken 
wollen, jo wäre es das Beſte, man betraute mit dem Unterricht ber Kinder die Geift: 
lichen als die nächſten Lehrer ihrer geiftlihen Heerbe, General Klinger flug vor, bie 

Säullehrer aus ben (geijtlihen) Seminariften oder ben Unteroffizieren zu nehmen. 
Bas bie erjteren betrifft, meinte Nowoſilzow, fo wird, wenn wir fie vom geiftlichen 
Berufe abziehen, bie ohnehin ſchon bedeutende Anzahl unwiſſender Geiftlichen ſich noch 
mehr vergrößern; umgekehrt machen ſie den Weg, der ihnen von der Wiege an ſchon 
beſtimmt war, fo wird dies Nutzen bringen, ba es der Geiſtlichkeit nach und nad) bie 
gehührende Achtung verſchaffen wird. Auf bie Bemerkung bes Kaiſers: das wird fo 
bald nicht geſchehen, antwortete Nowoſilzow: beſſer langſam, aber ſicher vorgehen, als 
ſich beeilen und dabei die Würde der beabſichtigten Inſtitutionen zum Opfer bringen. 
Als ſodann der Kaiſer bemerkte, nur wenige Seminariſten haben Luſt, Geiſtliche zu 
werden, entgegnete Nowoſilzow: das ſei ſehr natürlich. Seit einiger Zeit ſeien viele 

von ihnen in ben Civildienſt getreten und ſchnell emporgeſtiegen, was ihre Kameraden 
veranlaßt Habe, ben geiftlichen Stand zu verlaffen; verfchliefe man ihnen ben Austritt 
aus bemfelben, fo würben fie nothgebrungen ihrer anfänglichen Beftimmung treu bleiben. 
Hierauf wurbe bie Entſcheidung über fämmtliche aufgeworfene Fragen bis zur Erridj: 
tung der Minifterien verſchoben.“ 

Noch einmal trat indeffen das Comité in die Berathung unterridtliceorganifatorifcher 
Fragen ein in ber 14. Sitzung besfelben Jahres (am 12. Mai, ©. 85). Es wurben 
in derjelben 6 vom Grafen Alerander Woronzow eingereichte Schreiben zur Verlefung 
gebracht. Im erften, welches die Minijterien im allgemeinen betraf, „äußerte ber Graf 
die Meinung, alle Cadettencorps feien ber Verwaltung bes Kriege: und bes Marines 
miniſteriums zu unterftellen unb nicht der des Unterrichtsminiſteriums. Der Kaifer 
Sprach fi dahin aus, daß dazu Fein Grund vorliege. Fürft Tſchartoryſti wanbte ein, 
de Gabettencorps haben eine fpecielle Beftimmung, barum bürfe man fie nicht einem 

Univerfität Dorpat äußerft thätig, brachte er feine vergnügteften Stunden bei feiner Beſchützerin 

und Freundin, ber Kaiferins Mutter (Maria Fedorowna) zu. Ich traf ihn, ber fo eben feinen eins 

Fam Sohn in dem Kriege gegen Napoleon (1812 bei Borobino) verloren hatte, noch in ber 
berben, fat mifanthropifhen Stimmung, bie, feiner äußerlich rauhen, fat koloſſalen Geftalt ent⸗ 
ſprechend, jo ſtark mit dem fanften, Tiebenswürbigen Wefen feines Secretärs Mufäus ... contraftirte, 

ungewöhnlich belebt, wenn er... auf fein Lieblingsthema, ben ehrgeizigen Wahnfinn Napoleons 
und bie Servilität beutfcher Fürften gerieth," 1804 fchlug er felbft vor, die Einführung feiner 
Schriften, als für die Jugend ſchädlich, zu verbieten. 1817 wurbe er verabſchiedet: Karamfin 
(Br. 204) will gehört Haben, der Minifter babe ihm für eimen Freidenker gehalten. (Bol. auch 
de in Bezug auf Ri. wohl zuverläßigen „Erinnerungen* von Th. Bulgarin. Deutih von 

€, v. Reinthal und H. Clemens. Jena. Maude 1864.) 
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Miniſterium unterordnen, welches die allgemeine Bildung zum Zweck habe. Nach der 
Anſicht des Grafen Stroganow wären ſie fürs erſte, im Einklang mit dem allgemeinen 
Verwaltungsſyſtem, im Reſſort des Unterrichtsminiſteriums noch zu belaſſen. Er be— 
merkte, in Frankreich ſeien die Fachſchulen unter verſchiedenen Miniſterien, weil die Zög— 

linge derſelben, nachdem ſie die vorbereitende (allgemeine) Bildung in den allgemeinen 
Lehranſtalten erhalten und in die Fachſchulen eingetreten ſeien, als im Dienſt befindlich 

angeſehen werden und dort nur den wiſſenſchaftlichen Curſus durch Erwerbung der für 
ihr Fach nothwendigen Kenntniſſe abſchlöſſen. Nehme man daher dieſes Syſtem an, 
ſo müßte man die abſchließende Bildung der jungen Leute in den Fachanſtalten den— 
jenigen Miniſterien überlaſſen, unter welchen ſie nachher im Dienſte ſtehen werden; im 

entgegengeſetzten Falle müßten die Fachlehranſtalten dem Unterrichtsminiſterium übergeben 
werden. Augenſcheinlich billigte der Kaiſer dieſe Idee. — Außerdem wurde“ — und 

hier iſt beſonders zu bedauern, daß die Aufzeichnungen des Grafen Stroganow nicht 
im franzöſiſchen Original, ſondern nur in ruſſiſcher Ueberſetzung veröffentlicht ſind — 
„die Frage berathen, wie dieſes Reſſort zu benennen ſei, Miniſterium ber öffentlichen 

Bildung oder Erziehung? Graf Kotſchubej meinte, man müße dem Ausbrud: Er: 
ziehung ben Vorzug geben, weil er weniger hochtrabend fei, während anbererfeitS ber 

Ausbrud: Bildung bei dem im Lande herrſchenden Vorurtheil, als fei die Bildung ge: 
fährlich, zu falſchen Deutungen führen werde. Allein bie übrigen Mitglieder meinten, 
Bildung fei genauer, Erziehung ſei etwas ganz anderes, woran gar nicht zu benfen fei; 
man bürfe biefe Begriffe nicht burd einander werfen; überbie® könne ber Terminus: 
Bildung durchaus nichts Schlimmes im Gefolge haben, weil eine von ber Regierung 
verbreitete Bildung bei niemand Zweifel erwecken werde. Graf Stroganom fagte, es 
wäre durchaus nit unangemeffen, nicht nur ben Terminus: Erziehung zu gebraudyen, 
fonbern fogar in ber Folge eine äffentliche Erziehung zu geben. Seiner Anſicht nad 

hätte das Mort: Erziehung einen umfaffenderen Sinn und ſchließe auch den Unterricht 
mit ein; er hielt es für falfch, fich gegen äffentlihe Erziehung auszufpredhen, indem er 
bemerkte, man dürfe dieſe nicht mit Volkserziehung verwechfeln, welche feiner Anſicht nad) 
in Wirklichkeit unmöglich ſei. Deffentlihe Erziehung fei die, weldher alle Bürger theil- 
baftig werben können; Volkserziehung bie, welde allen Bürgern ohne Ausnahme gegeben 
werben würbe u. f. w. Zuletzt wurbe nad ziemlich langbauernber Berathung bie Be: 
nennung: Minifterium ber Volfsbilbung feftgeftellt.” *) 

Bis Ende 1803 dauerten die Berathungen des Comité's. Allein bie Aufzeihnungen 
des Grafen Stroganow, beffen Thätigkeit im Minifterium des Inneren einftweilen be= 
gonnen hatte, folgen ben Situngen nicht mehr mit berfelben Ausführlichkeit. Von ben 
behandelten Gegenftänben betreffen einige bie Militäranftalten, über welche die Papiere 

Folgendes enthalten (S. 89): „... Man überzeugte fi, daß, wenn man ben Unterricht 
der Militärs nicht auf gleichen Fuß mit dem der Uebrigen ftelfe, die Armee in einer Uns 
wiffenheit verbleiben werbe, melde jehr ungünftige Folgen haben könnte. Um dem ab: 

zußelfen, wurbe anfänglich vorgeſchlagen, die Militärfhulen in Bezug auf wiſſenſchaftliche 
Ausbildung mit den Gouvernementsgymnafien zu vereinigen; dagegen in Betreff ber Er: 
ziehung fie vollſtändig der militärifchen Difciplin zu unterwerfen, indem man bie jungen 
Leute den jelbatifchen Dienft thun laffe. Nach Beendigung ber Gymnaſiallaufbahn 
würben fie als Offiziere in bie Armee eintreten, bie begabtejten und Fenntnisreichften 
jollten nad) Petersburg kommen, um bie höheren Militärfhulen durchzumachen. — In 
einer ber Situngen wurbe bavon geſprochen, wie nothwendig es fei, der Sache Aufs 
merkſamkeit zuzuwenden. Nowoſilzow referirte über ein Project bes Fürften Subom, 
der bie wiſſenſchaftliche Bildung der Zöglinge in ben Corps auf Leſen, Schreiben, 
Nechnen und einige frembe Sprachen befhränfen und alle nad Petersburg geſchickt willen 

*) Daraus folgt, daß nicht der erſt 1808 ernannte Director des Departements Martynow 

die Mahl bdiefer Benennung berbeiführte, wie Kolbaffin in befien unten anzufübrenber Biographie 

(S. 58), wenn aud nad defien eigenen Aufzeichnungen, wie e8 jcheint, angiebt. 
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wollte. Der Kaiſer gab Nowoſilzows Plan im allgemeinen den Vorzug, aber ſeine 
Hauptidee (die jungen Leute ſollten direct aus den Gymnafien Offiziere werden), fand 
er unausführbar. Wie können fie, ſagte er, ſo oft aus dem Corps in das Gymnaſium 
gehen? Das iſt unnützer Zeitverluſt und macht die militäriſchen Uebungen unmöglich. 
Nan ſuchte ihn zu überzeugen, wenn man die Erziehung ganz von der wiſſenſchaftlichen 
Bildung trenne und erſtere ganz militäriſch einrichte, könnte man bie Lehrſtunden fo 
legen, daß Zeit zu Uebungen im Exerciren genug übrig bleibe. Der Kaiſer gab das 
zu, blieb aber unerſchütterlich; er ſtützte fich darauf, daß Uniformität in der Armee un: 

entbehrlich fei, und biefe könne fi ber Zögling nur in Peteröburg aneignen... Zuletzt 
ertheilte er bem Vorſchlag, ein Comité für Militärfchulen zu errichten, feine Zuftimmung.* 

Aus der Betrachtung biefer verhältnismäßig eingehenden Berathungen gewinnt man 
turhaus den Einbrud, daß bie Beratbenden ſich nicht nur mit den allgemeinen Unter: 

rihtöfragen zum Theil auffallend befannt zeigen, ſondern auch über die Rage der Sache 
in Rußland durchaus nit fo im Unflaren fi befanden, wie man, allerbings meiſt 
vor der Veröffentlichung biefer Papiere, gewöhnlicd angenommen hat. 

Indeffen war ſchon vor ber zuleßt ffizzirten Sitzung ber entſcheidende Schritt ges 
tan: am 8. Sept. 1802 war das Manifeft erfchienen, welches bie Erridtung der 
Minifterien verkündete, und unter Titel VII den „Minifter ver VBolfsaufflärung*), 
ter Jugend erziehung und ber Verbreitung ber Wiffenfchaften” nannte, 

Zugleich wird in dem Manifefte die Oberfhulverwaltung als unter unmittel- 
barer Direction des Minifters ſtehend erwähnt, beren Dienftpflicten durch einen Ufas 
vom felben Tage, wo fie übrigens noch ben alten Namen „Commiſſion von den Schulen“ 
trägt, firirt werben. 

Die Mitglieder berfelben jollen die Verwaltung aller höheren und nieberen Schulen 
nah Zonen oder Provinzen unter fich tbeilen, welche je mehrere Gouvernements um— 
fafien; fie ſollen Nachrichten über den Zuſtand und Vorſchläge in Sachen der Schulen 
erhalten und beſonders verpflichtet fein, für bie Leitungen aller zur Verbreitung ber 
Bildung errichteten Anftalten nah Berückſichtigung ber Bebürfniffe Sorge zu tragen. 
Jede neue Anordnung, welche ein Mitglied für feinen Bezirk als nothwendig und heilſam 
erkennt, wirb ber gefammten Commilfion zur Einfihtnahme vorgelegt und vom Minifter 
ſanctionirt; was über beffen Amtsbefugnis hinausgeht, wirb dem Kaifer zur Beitätigung 
vorgelegt. Die Hauptaufgabe der Mitglieber derjenigen Sectionen, melde nod feine 
Univerfität haben, ift eine ſolche zu errichten. Die Univerfitäten, welche in ihren Be 

jirfen ben Kreis der Kenntniffe zu erweitern haben, können füglih auch bie Aufficht 
über alle übrigen Schulen übernehmen und die Mitgliever bei ber Direction berjelben 
unterftügen. So kann nicht nur biefer wichtigfte Zweig ber ftaatlihen Fürforge, indem 
er allenthalben gebildete und wohlgefittete Bürger für ſämmtliche Arten bes Staats: und 

*) Für ben ruſſiſchen Ausdrud ift damals bie Ueberſetzung: Volfsaufflärung in’s Deutiche eins 

geführt worden, fon in ber St. Petersburgifchen Zeitung vom 19. Sept. 1802, Nr. 75. Sie 
iR infofern nicht treffend, ala das ruffiihe Wort durchaus nicht die Bedeutung hat, in weldem 

wir es fo oft vom Zeitalter der Aufflärung gebrauchen, und fi daran feinerlei Schlüſſe knüpfen 

Iafien (gegen Marthe ©. 7). Zwar ift ein gemwißer Unterfchieb zwifchen ben ruſſiſchen Wörtern 

bilden und aufflären vorhanden; aber im ganzen find fie Synonyma (jo hält Knjefewitih 1826 

in der Geſellſchaft der Freunde ber Literatur, Wiffenfchaften und Künfte einen Vortrag über bie 
Unalyje ber Synonyma: aufgeflärt und gebildet) und fo wird benn das Comitö de l’instruction 
peblique in Frankreich (Per. Schr. VI, 96) und publica institutio in ber lateinifchen Rebe, 
womit ber Graf S. Potozfi bie Univerfität zu Charkow eröffnete, in ber ruſſiſchen Ueberſetzung 

mit jenem Worte gegeben, wie umgefehrt in den officiell auch in franzöfifcher Sprache publicirten 

Decumenten ſiets der Ausdruck Min. de l’instruction publique gebraudit wird, welches man 
durch Volfsaufflärung zu überfegen fi einmal gewöhnt bat (Per. Schr. XII, 550 und XVI, 450), 
Die oben erwähnten weiteren Zufäge fommen in ber Folge auch in officiellen Acten nicht 

mehr vor. 
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Gemeindedienſtes heranzieht, erleichtert und der Vervolllommnung näher geführt werden; 
ſondern es werben auch beſonders die zum Segen und Ruhm bes Vaterlandes unter: 

nommenen Bemühungen jedes Commiſſionsmitgliedes, nach Maßgabe der Erfolge jedes 
Einzelnen, offenbar werden und die Erkenntlichkeit des Kaiſers auf ſich ziehen. „Die 
Commiſſion,“ heißt es am Schluß, „wird nicht unterlaſſen, einen vollſtändigen Plan, 
nach welchem ſie in Uebereinſtimmung mit dieſem Ukas handeln wird, abzufaſſen und 
Uns vorzulegen; in demſelben werden auch die Beſtimmungen ausgeſprochen ſein, auf 
welche ſich die Beziehungen und die Abhängigkeit der Schulen des Bezirks von den 
centralen Univerfitäten, und dieſer letzteren von ben Mitgliedern ber Commiſſion zu 

gründen haben.” Gleichzeitig wird zum Minifter ernannt ver Graf Peter Sawadowski, 
zu feinem Gehülfen ber frühere Lehrer des Kaifers Michael Muramjew und zu Mit 
glicbern der O.Sch.V.: die Geheimräthe Fürft A. Tſchartoryſti und Graf Potozki; 
die Generalmajore Klinger und Chitrow; die Staatsräthe Oſerezlowski und Fuß, Mit: 
glieder der Akademie der Wiffenfhaften; Kanzleidirector verfelben wird Kollegienrath 
Karafin. Außer diefen gehörten derſelben an der Senator und wirflihe Geheimrath 

Peter Swifltunow und die Mitglieber ber früheren Commiffion, Geheimrath Theodor 
Jankowitſch de Miriemo und Peter Paſtuchow. 

Der Graf Peter Samwabomsti,*) „ein geſcheuter ükrainiſcher Kopf,“ wie Zeit: 
genoffen ihn nennen, unter ben früheren zwei Regierungen viel verwendet, bradite für 
ben neuen Poften die langjährige Erfahrung mit, welche er fih als Präſident der unter 

Katharina II. errichteten Schulcommiffion feit 1782 hatte erwerben können. Allein feine 
Hauptverbienfte um das Schulmwefen fallen nicht in die Zeit der neuen Regierung, und 
wenn gefagt worden ijt, baß unter feinem Minifterium mehr für die Schulen gethan 
worben fei, als im vorhergehenden Jahrhundert, daß bie Zeit feines Miniiteriums für 
immer bie glänzenbfte Epoche in der Gefhichte der Volksbildung bleiben werde, fo macht 

Pypin mit Recht geltend, daß das Veidienſt, dieſe noch nie geſehene Bewegung geweckt 
zu haben, vor allem dem Kaiſer gebühre, der mit ſeinem enthuſiasmirenden Beiſpiel allen 
vorangieng. Es muß hinzugefügt werden, daß bei den energiſchen Arbeiten der Commiſſion 
die Haupttriebfedern offenbar die jüngeren Kräfte waren, allen voran Nowoſilzow, dann 
Tſchartoryſti, Murawjew. Ueber Sawadowski hören wir nicht nur bie Klagen bes 

ſcharf urtheilenden Grafen NRaftoptfhin, der 1803 fchreibt, jener fie am Boſtontiſch, 

*) Geboren 1738 (nad andern 1739) im Tſchnernigow'ſchen Gouvernement als ber Sohn 
eines Kofalenmajors, erhielt er feine erfte Bildung im Haufe eines Obeims, ber ihn fpäter 
ber Jeſuitenſchule zu Orſch übergab. Dort Iernte er u. a. polniſch, was ihn mit einigen bamals 

einflußreihen polnifhen Magnaten in Verbindung brachte. In der geiftlihen Alademie zu 

Kijew, in welde er ſodann eintrat und in welcher das Latein herrſchte, wurde er mit den römi= 

ſchen Echriftftelern befannt, deren L2ectüre Zeit feines Lebens feine Mufeflunden ausfüllte. Er 

liebte es, feine Rebe mit Tateinifchen Gitaten zu fhmüden; auch fein ruſſiſcher Stil zeigte ben 

Einfluß diefer Sprache. Als ber Felbmarſchall Rumjänzow:Sabunaisfi bie Verwaltung von 

Kleinrußland übernahm, vertraute er Sawabbwsfi feine geheime Canzlei an. In biefer 

Stellung machte er feine ſtaatsmänniſche Schule burd. Katharina II. wurde durch feine Ars 
beiten auf ihn, aufmerffam und ernannte ihn zum Senator und zum Oberbirector ber 

Banken — was ibm, als einem Emporfümmling, aud Neider verjdafite. Unter Kaifer Paul 

wurde er 1797 zum ruffifhen Reichsgrafen ernannt; berfelbe fegte ihm aber 1799 wegen wiebers 

bolter in ber Bank vorgefommener Unorbnungen ab. Am Tage feines Regierungsantrittes 
berief ihn Alexander wieder in den Staatsbienft, zuerft in die Gefeßgebungscommilfion. Na 

feinem Rüdtritt vom Minifterium ber V.⸗A. (11. April 1810) wurde er Borfigender bes 

Gefebepartements im Reichsrath, ftarb aber bald, 10. Jan. 1812. Von dem wenigen, was 

über S. publicirt ift, verdient eine kutze Unterredung Beachtung, in welder er vom Einfluß der 

fortfgreitenden Bildung auf die politiiche Stellung Ruklands fpridt, — 1807 — aus dem Tage- 

buch eines Beamten, I. d. M. LXXXVII, 6, 123. Uebrigens nennt auch Gretih den 

Minifter einen Mann von großem Verſtand, ausgeftattet mit den Kenntniffen der bamaligen 

Zeit, aber träge und ſinnlich. 
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1806, er bummele und halte fih nur da auf, wo er barauf rechne, einen Latiniften zu 
finden, ſondern auch ein ſchwerer wiegendes Uxtheil des milden Stroganow, ber, durch 
Ukas vom 26. Sept. zum Mitglied der O.Sch.V. und ftellvertretenden Curator von 
St. Petersburg ernannt, im Oct. 1804 an Nowofilzow ſchreibt: „Unfer öffentliches 
Unterrihtöwefen geht ein bischen langſam. Nachdem Gott in 6 Tagen die Melt ge: 
macht, ruhte er am fiebenten; aber unfer Minifter macht es noch beffer; er thut bie 
6 Tage nichts und ruht dennoch am fichenten. Seit einem Monat haben wir feine 
Sitzung ber „Verwaltung“ gehabt.” Wir können biefes Urtheil controliren, und müßen 
eö, wenn ber Brief richtig batirt ift, für etwas übertrieben halten, was übrigen 
wieerum nur ben ungeduldigen Eifer des Schreibenden fennzeihnen würbe, Zwiſchen 
ber allerdings kurzen Sitzung vom 30. Sept. 1804 und ber vom 10. Nov. liegt nur 
eine einzige, vom 6. OM., in dem „Journal ber O.Sch.V.“ vor. Dafür fanden im 
debruar und December je 4, im März, Juni, Auguft je 3 ftatt, fo baß im J. 1804 
dech 27 Sitzungen gehalten wurden. Allein das authentifhefte Zeugnis darüber, daß 
die Hauptverbienfte bes Minifters ber vergangenen Zeit angehörten, giebt ein (1870 im 
Magazin d. R. H. ©. V, 131 veröffentlichte) Brief bes Kaifers, in welchem er auf 
Leharpe's Bedenken, ber von S. nicht viel hielt, antwortet: „Ahr Bedauern in Betreff 
der Ernennung S's. wirb fi vermindern, wenn Sie über die Organifation feines 
Dinifteriums im Maren find, Er ift eine Null. Gin Rath, aus Muramjew, Klinger, 
Üharteryfli, Nowoſilzow u. f. w. zufammengefett, Teitet alles, Fein Schreiben, das nicht 
von ihnen ausgearbeitet, Fein Menſch, ber nicht durch fie angeftellt würde. Außerdem 
berfindern meine häufigen Beziehungen zu ben beiden Ießteren ben Minifter daran, bem 
Guten, was wir zu thun beabſichtigen, das geringfte Hindernis in ben Weg zu legen. 
Au reste, nous l’avons rendu coulant au possible un vray mouton, enfin il est nul 
et n'est dans le ministöre, que pour ne pas crier s’il n’en füt exclü. — 

Der Gcheimerath und Senator Mihael Muramjemw,*) ver Miniftergehülfe, war 

*) Murawjew (pr. Murawjöfi), geb. 1757, hatte die zwei Jahre früher errichtete Mosfau’iche Unis 
berfität befucht. Er war wohl der in Deutſchland befanntefte ber bamaligen Männer des Schuls 
ugiments, da er mit ben erften Gelehrten Deutſchlands in Verbindung ftand, Auch in der ruſſiſchen 
Ütrraturgeichichte hat er einen geachteten Namen, Er farb ſchon am 29. Juli 1807. Seine Anfichten 
mögen noch folgende Stellen aus feinen Schriften charakteriſiren. Ueber bie Sittenlehre fpricht 

fh M. fo aus: „Indem fie zum Anfange der bürgerlichen Geſellſchaft zurückkehrt, verfucht fie fid 
den Menſchen in feiner anfänglichen Einfachheit vorzuftellen ... . und daraus bie unentreißbaren 

and heiligen Rechte des Menfchen, feine einfachen und urſprünglichen Empfindungen und Neis 

gungen zu erfchließen, Diefer Theil der Sittenlehre, befannt unter bem Namen Naturrect, 

jiänet unfere Pflichten und Beziehungen zum bödften Weſen, zu uns feldft, zur nächſten Gefell: 

qaft. Sie giebt jedem Geflecht und Etande, dem Vater, Sohn, Gatten, Bürger ihre Lehren: 
fe lehrt das Nüpliche mit bem Ehrenhaften verbinden. Vom bäuslihen Leben der Familie geht 
die Eittenlchre weiter zur Erflärung ber Pflichten der politifchen Geſellſchaft, Iegt die Triebfedern 
der Regierung dar, zeichnet die Thätigkeit der Staatsgewalt bis zu ihrer Quelle... . und giebt 

alle einer andern untergeordneten Wiſſenſchaft, der Politif, ihr Entſtehen.“ (W. W. Ausgabe von 
Emirdin 1856, IT, 138.) Ueber die Wichtigkeit der belles-lettres fagt er; „Sie find es, bie dem 

menjhlihen Berfland zuerft erziehen, indem fie unvermerft bie groben Spiele des erften Alters mit den 

tarteflen und erhabenften Unterhaltungen bes Begreifens, Empfinden, Vorflellens vertaufhen. Das 
Lefen eröffnet ihm den Schatz der Natur und füftet vor ihm dem Schleier ber Bergangenbeit...” 
Der empfängliche junge Menfd gewöhnt fein Obr an bie bezaubernde Harmonie ber Dichtkunſt, 

an den ernfien Fluß der Perioden des Redners; er fieht in den verfchiebenen Spraden nur bie 

en Geſetzez; denn fie find ben Eigenfchaften des Geiftes entiproffen, der zwar ver— 
I&ieden nad ber Bildung, aber überall ein und berfelbe ift in feinem Weſen; er Iernt benfen 

und Wahrheit von Jerthum unterſcheiden. „Die Deutterfprache wird ihm um fo theurer, weil 

itdes Wort ihn an feinen Zufammenhang mit dem Vaterland erinnert. Wird cr etwas barauf 

Begügliches vernachläßigen? Geſchichte, Erbbefhreibung, Lernen ber Geſetze, Ueberſicht über feinen 

I, feine Macht, Bevölferung find ebenfo angenehme, als nothwendige Gegenftände” (S. 208). 
Die Mar ſpricht fi in biefen Sägen das bamalige Bildungsideal aus! Glüdlich ſchätzt M. 
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Gelehrter von Fach und „in der Geſchichte unſerer Bildung eine ſeltene Erſcheinung durch 
ſeine Liebe zum claſſiſchen Alterthum,“ welche ihn übrigens gegen die Bedeutung anderer 
Lehrfächer nicht blind machte. Die Grundſätze, welche er als Lehrer des Kaiſers in 
ruſſiſcher Sprache und Literatur, ſowie in der Moral ausgeſprochen hat und die in ſeinen 
geſammelten Werken erhalten ſind, verdienen alle Beachtung. „Freiheit und Bildung 
find das Hauptfundament, auf welches das Wohlergehen ber Völker ſich gründet. 
Freiheit der Forſchung iſt nothwendige Bedingung nicht nur für den Fortſchritt der 

Bildung, ſondern auch für die Hebung der Sittlichkeit des Volkes. Dieſe Freiheit macht 
den geiſtigen Vorzug des proteſtantiſchen Deutſchlands vor dem katholiſchen aus, ungeachtet 
der Einheit der Nationalität. In den verſchiedenen Gebieten eines Volkes bemerkt man 
einen großen Gegenfa im gefelligen Leben und im Betragen, je nahbem bie Bilbung 
befhütt ober eingeſchränkt wird, Die proteftantifhen Länder, mo verftänbige Freiheit in 
ber Erörterung ber Meinungen herrſcht, zeichnen fi durch allgemeine Verbreitung ber 
Bildung und durch Moralität aus. In ihnen find die großen Schriftfteller geboren 
worben, melde bie deutiche Sprache zum Mettjtreit mit ber franzöfiihen und englifchen 

erhoben haben, Defterreih und Bayern können den berühmten Namen eines Leffing, 
Mieland und Klopſtock nichts gegenüberftellen...” Auch feine Anficht über die Geſchichte 
ift erwähnenswert: „man bleibe nicht bei unfruchtbaren und vereinzelten Greigniffen 

ftehen, bei ermübenben Schladhtenbildern. Nur bie Ereigniffe verdienen unfere Beachtung, 

welde Stufen ober Hinderniffe in der Emporhebung eines Volles aus dem Zuſtand ber 
Unbildung und Unwiffenheit zu dem ber Bildung und Bedeutung find; beſonders bie 
Sitten, bie herrſchende Dentweife, die Fortfchritte ber Geſellſchaft, die Lebensprincipien, 
Irrthümer und Gebräuche, durch melde ſich ein Jahrhundert auszeichnet, müßen beachtet 

werben.” Wie praftiih er feine Aufgabe angriff, zeigt die Stelle feines erften Berichts 

für 1803, nad) ber er fi vor allem mit feinem Vorgänger, Geheimrath Kowalensfi, ins 

Einvernehmen fette, der ihm num alle nöthigen Notizen in Bezug auf bie Leiflungen 
wie auf ökonomiſche Verhältniffe zufommen ließ. (Schemyrjew, Geſchichte ber kaiſ. 
Moskauer Univerfität zu ihrem 100jährigen Jubiläum. 1855. ©. 328). 

Am 24. Januar 1803 bejtätigte der Kaifer bie erfte organiſatoriſche Arbeit 
ber Oberfhulverwaltung, die Vorläufigen Beftimmungen über die Volks— 
bilbung,*) indem er bie Ueberzeugung ausfprah, „daß aud alle Unſere getreuen 

ben, „der, in weldem Stand und Alter er fein möge, mit herjlidem Vergnügen‘ bas Feld ber 
Wiffenfhaften durchläuft. Ihr lobt mir bie Unwiſſenheit der erften Zeiten, ihr ladet mi ein, 

mid dem Genuß des Lebens und meinen Bedürfniffen ohne Nachdenken hinzugeben ... Allein 

mein Geift fühlt Iebhaft, daß auch er, wie ber Körper feine Bebürfniffe hat... . Die Bewegung 

ber bimmlifchen Lichter, der Bau des Körpers, das Schaufpiel bes Inneren der Erbe, bie Be: 
tradtung ber menſchlichen Lafer und Tugenden, das Bild bahingegangener Gefchlehter, bie 

Gemälde ber Empfindungen des Herzens, das Nachdenken über bie Gelege, bie Künfte: das 

ganze Gebäude ber Wiffenichaften ... bietet ein ruhiges Ayf von Laftern, Leibenſchaften und 

Nichtothun“ (S. 309). „Der Eohn bes erftien Großen muß ebenfo viel, vielleicht noch mehr 

Hinberniffe überwinden, um fid) von ber Unwiſſenheit frei zu maden, wie ber Eohn bes letzten 

Aderbauers, Dies muß ben höheren Ständen ber Gelelfchaft zur Ermunterung dienen, ibre 

zufälligen Vorzüge der Rafje durch den gegrünbeteren Vorzug eines aufgeflärten und gebildeten 
Berftandes zu bejtärfen* (S. 303). Endlich: „eine weife Erziehung muß bem Vaterland vor 
allem unaufbörlih heranwachſende Geſchlechter gefühlvoller, durch ſchlechtes Beiſpiel nicht vers 

borbener und folder Jünglinge Berantilden, in benen mit ben Jahren und ber Bildung der Haß 

gegen das Lafter und bie Liebe zur Tugend und zu ben vaterländiihen Gejegen heranwächot“ 
(S. 189). Ueberall aber gebt M. von dem Sage aus: daß erſt ber Unterricht bie Moralität 
bervorbringe, Karamfin jagt von ihm; feiner Leidenfhaft für die Etubien fei nur gleichgefommen 
bie für bie Tugend, 

*) Dies ift offenbar ber „Vorläufige Entwurf des Statuts über bie öffentliche Erziehbung* 

(Sudomlinow I, 52), welchen die Gommilfion in ber V. Sitzung (11, Oct. 1802) durchberieth. 
Da berjelbe von dem Eecretär (W, Karafin) „infolge und gemäß dem Inhalt der Angaben ber 
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Unterihanen an ben zum allgemeinen Beſten errichteten Schulanſtalten thätigen An: 

iheil nehmen und dadurch Unjere Fürforge um biefen fo wichtigen und Unſerem 

Herzen fo theuern Gegenitand unterjtüßen werben.“ Die Verordnung handelt in 

3 Hauptftüden und 48 Artikeln von der Errichtung ber Schulen, von ber Anorbnung 

der Schulen in Bezug auf ben Unterriht und von ber Anorbnung berfelben in Bezug 

auf dag Oekonomiſche. 
Die Hauptidee des Unterrihtsorganismus ſpricht fi in folgenden Beitimmungen 

aus: Zur fittlihen Bilbung ber Bürger, entfpredendb ben Verpflich— 
tungen unb bem Beften jebes Stanbes, werben 4 Arten von Schulen 
erridtet: 1) Kirchſpielsſchulen, 2) Kreisfchulen, 3) Gouvernementsſchulen ober Gym⸗ 
nafien und 4) Univerfitäten (Art. 2). 

Jedes Kirchſpiel ober je 2 zufammen, je nad ber Zahl ber Eingepfarrten 
und der Entfernung ihrer Wohnorte, foll mwenigftens Eine Kirchſpielsſchule 
haben (Art. 8). Diefelben werben in Dörfern mit Rehsbauern dem Kirchſpiels— 
geiftlihen und einem ber geadhtetiten Einwohner anvertraut; in Privatbörfern werben 
fie der aufgeflärten und wohlmeinenden Fürforge der Gutsbefiger ſelbſt anbeimgeftellt 
(Art, 4). Ueber ven Unterricht führt bie Auffiht ber Inſpector ber betreffenden Kreis: 
ſchule (Art. 5). 

In jeder Kreisftadt fol wenigftens eine Kreisſchule fein. Die Anfpectoren 
berielben werben von ber Univerjität unmittelbar ober auf Vorſchlag des Gouvernements- 

ſchuldirectors ernannt, weldem fie in allen die Schulen betreffenden Angelegenheiten unter: 
georbnet find (Art. 6—8). 

In jeder Goupernementsftabt fell außer ben niederen Schulen ber 2 erften 
Elofien ein Gymnaſium fein, das unter unmittelbarer Auffiht und Leitung des Gou: 
bernementsjchulbirectors fteht. Dieſer wird von ber Univerfität des betreffenden Bezirkes 

borgeichlagen unb von ber O.Sch.V. ernannt (Art, 8-9). 

Die Schulen mehrerer benadhbarter Gouvernements bilden einen Lehrbezirk, ber 
unter der Verwaltung eines Gliebes der O.Sch.V. fteht (Art. 13). Der Eurator ift 
für den guten Stand ber Lehranftalten feines Bezirkes verantwortlid; er ift verbunden, 

für die Verbreitung unt das Fortſchreiten der Volksbildung zu forgen. Jede neue Ber: 
fügung bat er, betreffe fie num Unterrichtliches oder Delonomijches, der gemeinfamen 

Baurtheilung feiner Gollegen vorzulegen... Alle zwei Jahre wenigftens fol er bie 
Lehranftalten feines Bezirkes befichtigen. In jedem berfelben wird cine Univerfität 
errichtet. Außer den brei beftehenden (in Moskau feit 1755, in Dorpat und Wilna, 
dort am 12. Dec. 1802, bier am 4. April 1803 neugeftiftet) follen foldye in St. Peters: 

burg, Kaſan und Charkow gegründet werben; weitere 3 find für Kijew, Tobolst und 
Uſtjug-Weliki (Gouv. Wologda) in Ausfiht genemmen (Art. 14). Endlich ſoll jede 
Univerfität ein Lehrerinftitut Haben (Art. 39). Während der Lehrplan bei dem Erlaf bes 

befinitinen Statutes zu beſprechen ift, find bier noch diejenigen Beſtimmungen hervorzuheben, 

durch welche die Regierung Lehrerſtand, Behörden und Publicum zum Eifer für die neuen 
Schulen anreizen wollte. Für den erſteren ‚verkündet Art. 22: Alljährlich werben einer 

beftimmten Zahl von Lehrern, deren Schüler Ausgezeichnetes leiften, in jedem Bezirke 
Belohnungen zuerkannt, fowie Art. 23: daß, wer fi dem Lehrerberuf in öffentlichen 
Schulen gewidmet habe, für anhaltende und eifrige Amtsführung eine den Dienftjahren 
entſprechende Penfion erhalten werde. für bie letztere ift ver Schlußartifel (48) beftimmt: 
„Indem bie Localbehörben die Abfihten der Negierung nicht durch; Zwangsmittel, fordern 
dur Einſicht und Thätigkeit fördern werben, werben fie die ausgezeichnete Aufmerkſam— 

Commiſſion,“ wie es in dem Protofoll heißt, ausgearbeitet war, fo fommt ihm alſo nur die 
Rebaction zu (nit, wie N. Lawrowefi im 9, d. M. CLIX, 59 und CLXV, 2, 298 meint, 
bie Grundgedanken jelbfi). Am meiften Einfluß auf die Beratbungen hatte ein von Fuß jchon 
in der II. Sigung, Sowie ein von Tſchartoryſti eingereichtes Project. 
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feit berjelben auf ſich ziehen. Gleicherweiſe werben auch alle wohlgefinnten Bürger, 
welche bie Regierung durch patriotifhe Opfer und Hingabe von Privatvortheilen zum 
allgemeinen Beften in der Errichtung ven Schulen unterftüßen, fi) ein befonberes und 
vorzügliches Anrecht auf bie Achtung ihrer Landsleute und bie feierliche Dankbarkeit ber 
zu grünbenden Anjtalten erwerben, weldye ven Wohlſtand und Ruhm ihres Vaterlandes 
für die Gegenwart erhöhen und insfünftige befeftigen können.“ 

Und um ben Ernft zu zeigen, mit weldem bie Regierung die Neuregelung bes 
Bildungsweſens anjah, verorbnet ber Art. 24:*) „Fünf Jahre nad Einridtung 

bes Unterrihtswefens auf Grund biefer Beftimmungen im Lehrbezirt wird in 

feinem Gouvernement mehr jemand im Eivildienft, foferne er juriftifche 
und anbere Senniniffe verlangt, angeftellt, wenn er nicht eine Öffentliche 
ober Privatſchule abfolvirt hat.“ 

Die verfchiebenen Unterrichtsanftalten ftehen aber in einem inneren, organifchen 
Zufammenhang daburdh, daß, wie jebe niebrigere von ber höheren abhängt, fo jede höhere 
bie Kenntniffe der nieberen vorausſetzt (ſiehe Art. 34, 36), daß alfo ver höchſte Stand 

burch die Kenntnisftufen ber niederen burchgegangen fein muß. Diefe organifche Stufen: 
folge, die im Lehrplan repräfentirt ift, ftellt neben das Princip der Stanbesfchule, ber 

für den einzelnen Stand genügenben Bildung, das bes einheitlichen Aufbaues der Bil: 
bung aller Stände. Dies Princip war es hauptſächlich, welches die begeifterten Urtheile 
ber Zeitgenoffen über die Großartigfeit des gefhaffenen Organismus hervorrief. 
So fagt Storch (VI. 208): „Wahrſcheinlich ift, ſeitdem das Heutige civilifirte Europa 
befteht, noch nie ein jo gigantifher Entwurf gemadt und zur Ausführung gebradt 
worden.” Gleich nad dem Erlaß der „Borläufigen Beſtimmungen“ ſchreibt Karamfin, 
jevenfall8 einer der gebilbetjten Männer der damaligen Zeit, in einem Aufſatz: Ueber 
die neue Organifation der Volksbildung (W. W. III, 348—358): „Eine neue Epoche 
beginnt in ber Gejhichte der moraliichen Bildung Rußlands ... Mleranber wählt das 
zuverläßigite, das einzige Mittel, feinen hochherzigen Abfichten vollftänbigen Erfolg zu 
figern. Er will bie Ruffen bilden, damit fie feine menſchenfreundlichen Geſetze ſich zu 
Nuten maden ohne jeglihen Misbraud und in ber Fülle ihrer Heilfamen Wirkungen,“ 
Nachdem K. jodann auf die Landſchulen, als auf das Wichtigfte Hingewiefen, wendet er 
fih in einer Apoftrophe an ben Abel, um ihn zur Förderung des guten Werkes heran: 
zuziehen. „Der Abel ift noch nie da gefunfen, wo er gerne Opfer brachte zum allge 
meinen Beten. .. Zeigen wir burd) unjeren Eifer für bie allgemeine Volksbildung, 
dag wir ihre Folgen nit fürdten, unb nur foldie Rechte genießen wollen, 
weldhe mit dem Gemeinwohl des Staates und ber Menfchenliebe im Einklang ftehen. 
Die Errichtung der Landſchulen ijt die Hauptwohlthat des Statutes: aber es hat noch 
andere große Vorzüge. Die Stadt: (d. h. Kreis-ſchulen, Gymnaſien und Univerfitäten, 
nunmebr ber Zahl nad vergrößert und durch eine befjere innere Anorbnung belebt, 
werben ftärfer als zuvor auf die Erziehung ber Geifter einwirken. Der Gedanke, den 
Unterricht von den übrigen Zweigen ber Staatöverwaltung als ein befonderes, voll- 
ftändiges Syſtem zu trennen, ift weile und wohlthätig. Die Stätten des Unterrichts 

follen nur von Gelehrten abhängen; der Rector, ihr Haupt, kann, felbft ein Zögling ber 
Wiſſenſchaften, um fo eifriger und wirffamer für ihre Erfolge thätig fein. Das Ber: 
trauen des Monarchen zu ber Profefjorenverfammlung, bie nicht bloß bie Univerfitäten 

fonvern aud bie Schulen leitet, hebt dieſen wahrhaft eblen Beruf noch höher.“ Noch 
zwei wichtige Vorzüge hebt er hervor: Die Lehrer zur Zeit Katharina's II. blieben nicht 
lange, ba fie in anderen Berufsarten mehr perfönlihe Vortheile fanden. Diefem Uebel- 

ftand wird Art. 22 und 23 vorbeugen. Die zweite große bee ift bie in Art. 24 aus: 

*, Der Art, ift nur im Dorpater Statut (12. Sept. 1803) ausbrüdlich aufgenommen, nicht 
aber in dem allgemeinen vom 5. Nov. 1804 wiederholt: bie „Vorl, Bet.” blieben in Kraft 
und werben auch nach Erla des Statutes noch oft citirt, 
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geſprochene. „Muß man alle bie wohlthätigen Folgen dieſer Beſtimmung erſt beſchreiben? 
Gerechtes Gericht iſt die Seele ſtaatlicher Ordnung: davon abgeſehen, daß bie Wiſſen— 
ſchaften überhaupt der Moral förderlich ſind, werden wir ſagen, daß nicht ſo ſehr die 
biie Abſicht, als rohe Unbildung die Urſache ungerechten Richtens iſt. Ueberhaupt iſt 
der großartige Plan rühmlich nicht bloß für Rußland und ſeinen Kaiſer, ſondern auch 
für das Zeitalter ſelbſt; nicht nur Rußland, auch Europa und bie ganze Welt muß auf 
einen Monarchen ftolz fein, der jeine Macht einzig bazu verwendet, die Würbe bes 
Menſchen in feinem unermeßlichen Herrichergebiet zu erhöben. . .. Doch große ftaat- 

fie Schöpfungen gehen langſam — jo will es einmal ber Himmel — und wenn 
Rußland in der einen Beziehung uns burdh feine rafchen, glüdlichen Fortfchritte in Ver— 

wunderung fett, jo zeigt ebenbasjelbe anbererjeits, wie jchwer, wie ungleidy und unaus— 
giebig die Schritte ber Staaten zum Ziele bürgerliher Bildung find. Der Hiftorifer 
beſtimmt die Epochen der Wiedergeburt und Neukräftigung: Jahrhunderte find 
nötbig zu volllommener Bildung... Es genügt, daß biefes unjterblide 
Statut nur zuverläßige Ausführung verlangt: und kann man an ber Ausführung deſſen 
jwrifeln, was der Monarch Rußlands den Ruffen befiehlt?“ 

Zu folder Ekſtaſe begeijterte das Geſetz den erjten Kenner ber Geſchichte feines 
belles. Sechs Jahre jpäter, als die Regierung den fo jehr belobten Artikel mit Strenge 

turhführte, — welder Umſchwung in den Anfhauungen auch Karamſins! 
Noh auf einen anbern Punct lenkte Karamfin die Aufmerffamkeit in dem Auf: 

fo: Ueber ein zuverläßiges Mittel, Lehrer in Hinreichender Anzahl zu befommen 
(chenfalls 1803 geſchrieben. W. W. III, 340-347). Die Anfichten, bie er hier aud: 
hriht, werfen zum Theil ein helles Licht auf bie damals in gebildeten Köpfen geläufigen 

Kern. „Ein phlegmatifher Skeptiker könnte fragen: wo wird Rußland Lehrer genug 
für die neuen Schulen finden, und Leute, die in bie pädagogiſchen Inſtitute eintreten 
!innten? Die Antwort lautet: dem Moskauer Inſtitut für Lehrerbildung ift e8 zu ver: 
danken, daß der Gelehrtenſtand bis jet nicht ausgegangen ift. Die Zahl der Bewerber 
war ftets jo groß, daß manchmal nit ein Drittel aufgenommen werben konnte. Sekt, 
bei den neuen Vortheilen des gelehrten Standes, wieviel arme Jünglinge werben biejen 
Weg einſchlagen, wie viele nichtbegüterte Eltern dem Himmel und bem Kaifer banken, 
wenn fie num ihre Kinder da unterbringen, wo fie gut gehalten, moraliſch gebilber, 
unterrichtet werben und nad) einigen Jahren die Möglichfeit finden, dem Baterlanb in 
&inem fo nütlichen Berufe zu dienen.” Alſo einerfeitS werben bie intelligenten Kräfte 
der Heloten bed Beamten: und Bürgerftandes zur Verwendung gebracht — Abel und 
höhere Stände dachten nicht daran, dieſen „nüßlichen“ Beruf zu erwählen; anbererfeits 
welhe Hebung biefes Standes in pecuniärer und fecialer Beziehung! „Der Gehalt des 
Lehrers einer Stabt:(Kreis-Jichule ift ſchon Ueberfluß für einen in Unkenntnis des Comforts 
etzogenen Menſchen. Er kann Feine fonitigen ebrlihen Einnahmen haben: bie dank— 
baren Eltern feiner Schüler, Kaufleute, Adlige, werben ihm ohne Zweifel thatlädhlich 
ihre Erfenntlichkeit zeigen. (!) Außerdem Hat er von Zeit zu Zeit Belohnungen... . 
und eine Penfion in Ausſicht. Welch ein Glück für einen Menfchen, der in Armut 

geboren ift und feinem Vater eine Laft fein könnte, würbe’nicht die wohlthätige Regie: 
tung feine Erziehung auf fich nehmen!... Die Armut ift einerjeits ein Unglüd 
bürgerlicher Geſellſchaften, anbererfeit8 die Urfadhe des Guten... Rußland kann 
fürs erfte nur von den unteren Clafjen des Bürgertbums Gelehrte, 
zumal Pädagogen erwarten. Die Evelleute wollen Rangelaffen (Tſchine), bie 
Raufleute Reihthum dur den Handel... Wenn es in Moskau und in jedem Lehr: 
bezirt 3—500 Zöglinge auf Staats⸗ ober Gemeindekoſten geben wirb, jo werben bie 
Univerfitätsbehörben in 10, 15 Jahren nur noch zu wählen haben unter den für ben 
Lehrerberuf Würbigiten.“ Uber dies Wenn follte eben nicht in Erfüllung geben.*) Da: 

*) Auch fonft wiederholen ſich ſolche fanguinifhe Hoffnungen, Der Charkow'ſche Profeffer 
Rımensfi fagt in einer Rede von 1816, es habe 1805 bie Zahl ber Schüler 3967, aber 1814 
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gegen war es eine traurige Wahrheit, daß nirgends von einem Streben nach Bildung um 
ber Bildung ſelbſt willen die Rebe ſein konnte. „Die Mehrzahl des Adels verharrte noch 
in Unwiſſenheit und lief ſchon vor dem bloßen Namen der Bildung davon,“ ſagt ein anderer 
Zeuge. Zum Schluß appellirt Karamfin an ben patriotiſchen Eifer des Adels und ber 
Kaufmannfhaft, durch Stiftungen zum Unterhalt von Zöglingen dem Staate zu helfen, 
mobei er fehr bezeichnend fagt: „dann wirb ber Rector ber Univerfität, wenn er irgenb 
einen berühmten Ausländer in bie weiten Säle ber Schule führt, ihm 
fagen: Hier find die Zöglinge bes freigebigen Adels von Moskau!“ Und enblih: „Der 
Unterhalt eines Schülers fommt jährlih auf 150 Rubel zu ftehen; welches andere 

Vergnügen fann man fi fo wohlfeil erfaufen?“ 
Durd Verordnung vom 24. Jan. 1803 wurbe die Eintheilung bes Reiches in ſechs 

Lehrbezirke und bie Ernennung ber an bie Spite berfelben geftellten Curatoren 
befannt gemadt. Gurator des Moskauer Lehrbezirts (10 Gouvernements) wurbe 
Muramjew, bes Wilnaer (8 Gow.) Tſchartoryſti, des Dorpater (4 Gouv.) 
Klinger, bes St. Petersburger (5 Gouv.) Nowofilzow, des Charfower (11 
Gouv.) Graf Severin Potozfi, des Kafaner (13 Gom.), Graf Manteuffel, dem 

W. Staatsrath Stephan Rumomwsli folgte. 
Bon dem Leben bes Grafen Severin Potozki,) eines polniſchen Magnaten, 

ift wenig befannt: gerühmt wirb ber große Eifer, mit welchem er an ber Errichtung ber 
ihm anvertrauten Univerfität arbeitete und für bie Gewinnung ber beften Lehrkräfte aus 
dem Im: und Auslande thätig war. Doch ift nicht zu vergeffen, daß ihm in ber erjteren 

Beziehung der oben genannte Karamfin bie wichtigften Dienfte Leiftete und biefem recht 
eigentli bie Eriftenz der Univerfität Charfow zu banken ift, ba er ben bortigen Abel 
zur Hergabe der Gelder willig machte.“) Das Urtheil über Potozki jteht noch nicht feſt. 
Während Sudomlinow (I, 30) fagt: „wenn Ideale möglich wären im wirklichen Leben, 
fo müßte man ihn das deal des Gurators nennen, wie dieſes Amt im erften Statut 
ber ruſſiſchen Univerfitäten verftanden wurbe; die Verbreitung der Wiſſenſchaften unb ber 

Bildung war fein wahrer Beruf, Sache feines Herzens und feiner Ueberzeugung,“ macht 

N. Lawrowsli (S. 200) darauf aufmerfjam, daß er ftets, auch noch 1810, deutſchen Ge- 
lehrten und polnischen Lehrern den Vorzug vor Ruffen und ungarifhen Slaven gegeben Babe. 
Bedenklicher ift ein Umftand, ber jenes günftige Urtheil wohl nur auf die erften Jahre feiner 
Thätigkeit beſchränkt, nämlich daß Potozki von 1811 bis März 1816 fich in Polen aufhielt, 
von wo aus doch bie Leitung bes Charkower Bezirks erfchwert worben fein bürfte (Rufſ. 
Arch. 1869, S. 155); man wußte in Charkow offenbar eine Zeit lang nit, wo man ihn 

zu fuchen babe, da Rommel (S. 502) erzählt, er habe ein von Pallas ihm mitgegebenes 

7190 betragen: in 14 Jahren mühe fi) alfo bie Zahl derer, welde eine Schule durchgemacht 

baben (!), auf 14,000 belaufen; folglich brauche man zur Bildung von 10 Millionen (Einwohners 

zahl don Südrußland) etwa 80 Jahre. „Unfere Enkel werden das Glück haben, die Verwirf: 
lihung biefer Berehnung zu ſehen.“ Danilewsfi, Ukrainiſche Vorzeit (1866) ©. 310. 

*) PBotözki, geb. 1762, Gurator bis 25. März 1817, geft. 1829, war auch Senator, 
*) Daran ift nicht zu zweifeln, Als 1811 die Univerfität K. zum Ehrenmitglied ernannte, 

wurbe dies anerfannt. Ad hunc virum eligendum, beißt es im Protofoll ber Sitzung vom 
30. Aug., senatus praeter eximias cognitiones, quibus excellit, etiam quodam grati animi 
sensu impulsus est; quia ejus singulari industriae et labori in acceptis referendum est, 

quod universitas Charcoviae sit constituta. Seine Verwendung, bie er einem originellen Mittel 
verbanfte — er hatte 1801 dem jungen Kaifer eine Denfichrift über die innere Lage bes gegen- 

wärtigen Rußlands ins Fenfler geworfen — war übrigens von fehr furzer Dauer (bis 11. April 
1804); feinem Eifer fehlte es am einer für biefe Stellung wefentlihen Eigenſchaft: er war ein 

im höchſten Grade unpraktiſcher, unruhiger Menſch (Karamfin’s Briefe an P. Dmitriew, mit 

Anmerf, herausgegeben von 3. Grot und Pelarsfi S. 0103). Sein Patriotismus, die Gründs 
lichfeit und Bielfeitigfeit feiner Bildung erjegte für den Roten, zu dem er berufen war, jenen 

Mangel nicht. + 1842, 
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Empfehlungsfäreiben an biefen bei feiner Ankunft in Charkow (Jan. 1811) ſchon ver: 
ſchollenen Eurator nicht benüßen Können. Der deutſche Profeſſor Schab ſchreibt feine 
Entlafjung nur dem Umftanb zu, daß ber Eurator ihn als geſchworenen Feind bes 

Torannen (Napoleons) kannte. Uebrigens ſpricht für Potozki’s Bildung, daß er bie 
Univerfität mit einer Iateinifhen Rede eröffnete, Der Theil berfelben, ber auch 
darum merfwürbig ift, weil er als authentiſche Interpretation ber Abſichten der Regie— 
rung angefehen werben muß, ift folgender: Qui igitur potuisset oblivisci (Alexander I,) 
publicae institutionis, quae forte et utilitate et gravitate reliqua omnia antecellit: 

utpote qua vere homines formantur atque ad obennda reipublicae munera effin- 

gantur... Ille minimis et ut dici amat, Parochialibus scholis animos addit, quantum 

potest maximos; Ille circulorum oppidis scholas; urbibus, ubi sedes Gubernii est, 
Gymnasia dedit, in quibus juventus primis litterarum atque optimarum artium ele- 

mentis imbuatur, linguis celebriorum nationum instruatur, atque ad probitatem morum 

ita formetur, ut omne bonum, omne appetat honestum, Ut vero etiam illi, qui se 

ad graviora reipublicae munera destinarunt, omnesque, qui gloriae stimulis exeitati 
altiora petunt, quantum libet operae in bonis litteris collocare possint, toto Imperio 
in circulos dispertito, in unoquoque eorum Universitatem literarum esse jussit, haud 
absimilem eis, quae Oxoniae, Cantabrigiae florent, in quibus procerum Britanniae 

fli erudiuntur, ad salutem patriae in sacrario libertatis, cui nomen Parlamenti, 
forissime defendendam; aut instar Gottingensis, Jenensis, Hallensis aliarumque, 
ad quas neque Electores, neque alii Imperii Germanici Principes filios suos mittere 
umquam dubitarunt. Erit sane, ut in tam vasto Imperio a Lithuania ad Siberiam, 
ab urbe Archangel ultra Caucasi montes usque protenso, nuspiam invenias civem, 
ui omnino deesset occasio minimis expensis, negotio minimo animum expoliendi 
suum, uti et eam, qua in Imperio gaudet, dignitatem decet, et per fortunam ejus 
ingeniumque licet .... Fastum fugiens, omnesque inutiles sumptus, mire e 
eonverso munificus, ut primum de bono agitur publico, beneficentissimus noster 
Imperator hanc in rem ingentem illam semialterum millionem Rubellium excedentem 
eummam aunue vovit: summam utique enormem atque cujus exemplum uspiam 
terrarum nequaquam quaesieris... Ad finem propero meque ad vos converto, qui 
vocati estis, ut prima hujus Universitatis semina jaciatis, e qua, veluti e centro, 
efluat lux institutionis publicae per terram tam late diffusam tantoque hominum 
numero repletam, ut non uni formando Regno sufliceret etc. (Per. Schr. XII, 552.) 
Inbefien melbeten fi zum Univerfitätsftubium auf eigene Koften nur 41 Perfonen, von 
melden in den vom 20. Mai bis 10. December 1804 ſich hinziehenden Prüfungen nur 
21 fih als braudbar erwiefen. Dazu famen 30 Zöglinge geiltliher Seminare, welde 
auf Staatskoften unterhalten werben follten und bie an bie einzelnen fFacultäten ver- 
theilt wurben. „Es ift Ihnen befannt,“ fchreibt der Curator an ben Rector 1805, „mit 
welchen Schwierigkeiten es verbunden war, bie Erlaubnis bazu (von ber Synobe) zu er 
wirken,” Mun it es verftänblich, wozu in ber Rebe bie englifhen Lorbs und bie deutſchen 
Kurfürſten figuriren. 

Der W. Staatsrath Stefan Rumowski, feit 20. Juni 1803 Curator von Kaſan, 
war geboren 1732 und hatte feine Bildung in dem Gymnaſium der Akademie in St. 
Petersburg erhalten, wurbe 1753, als fein Lehrer Richmann das Opfer feiner Erperi- 
mente geworben war, Adjunct an berfelben, 1754 aber zu Leonh. Euler nad Berlin 
geſchidt und bocirte nad feiner Rüdkehr an bem „akademiſchen“ Gymnafium Mathe: 
matik, wozu er eine Geometrie, bie erfte in ruffifher Sprade, verfaßte. 1760 wurde 
er zum Profeffor ber Ajtronomie an ber Akademie ernannt, deren Vicepräfient er fpäter 
wurde. Er ift befannt durch feine gelehrten Reifen nad; Nertihinst (1761) und Kola (1769) 
zum Zweck aſtronomiſcher Beobadhtungen (des Venus Durdgangs), durch feine auch im 
Auslande anerfannten aftronomifhen und mathematifhen Arbeiten, fowie durch bie im 

Pidag. Encytlopãdit. IT. 2 
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Gebiet der ruffiihen Literatur. Dreißig Jahre lang gab er ben St. Petersburger aftro: 
nomifchen Calender heraus und Hatte faft ebenfolange die Oberaufſicht über bas geo- 
graphifche Departement ber Akademie. Er Hat bie franzöfifchen Briefe Eulers ins Ruf: 
fifche überfekt, außerbem auch ben Tacitus, body machte man ihm zum Vorwurf, er 
babe fich mehr nad) ber franzöfifchen Ueberfegung gerichtet, als nad dem Original. Er 
ftarb 1812. (S. Per. Schr. XXXIV, 154.) 

Schr thätige Mitglieber ber O.Sch.V. waren bie beiden anberen Alabemiler. 
Dfereztomsti (geb. 1756), ebenfalls in bem akademiſchen Gymmafium gebilbet, hatte 
in Straßburg unb Leyden flubirt und war an bem Iekteren Orte zum Doctor ber Me— 
bien promovirt. Auch er machte Reifen in Rußland zum Zweck phyſikaliſcher Beob⸗ 
adhtungen, und war einer ber achtungswertheſten ruffiichen Gelehrten und Afabemiler. 

Nicolai Fuß, 1755 in Bafel geboren, wo er aud) feine Schul: und Univerfitäts- 
bilbung empfieng, ftubirte unter Bernouilli Mathematit, Diefer empfahl den 17jährigen 
Yüngling feinem Freunde Euler zum Gehülfen. Noch nicht 20 Jahre alt wurde Fuß 
Mitglied ver Alabemie in St. Petersburg (für höhere Mathematik) und war fpäter bes 
ftänbiger Secretär an berjelben. Seine Thätigfeit im Schulweſen ift eine hervorragende 
zu nennen, auch ließ ihn fein Takt bie verichiebenen Phaſen, in welche das Unterrichtes 
weſen eintrat, überjtehen; faum bat ein Mitglied der O.Sch.V. fo lange wie er aus— 
geharrt, was um fo höher anzujchlagen ift, je mehr bei dem häufigen Wechfel ber 
Berather des Minifteriums ber gehobene Geift, mit dem es inaugurirt worben, unb bie 

cheln Xrabitionen in Gefahr famen. (+ 23. Dec. 1825.) 
Von den Mitglicbern ber früheren Schulcommiſſion ift Janko witſch be Miriewo*) 

zu nennen, beflen Verbienfte um fein zweites Vaterland A. Worenow in einer trefflichen 
Monographie (Theodor Iwanowitſch Jankowitſch de Miriewo ober die Volksſchulen im 
Rußland unter ter Kaiferin Katkarina II, St. Petersturg 1858. 167 ©.) ausführlich 
bargeftellt und gewürbigt hat. Sie find aud für dieſe Darftelung wefentlih, um zu 
zeigen, an welchen factifchen und geſchichtlichen Beftand die neue Schöpfung anzufnüpfen 
hatte. 1773 zum erjten Lehrer und Director ber Volfsfchulen im Temeswarer Banat 
ernannt, hatte er dort das Schulweſen nad Felbiger'ſchen Grunbfägen organifirt und 
bie von Felbiger aus Preußen nad Oeſterreich verſetzte Methode eingeführt. Wie ſich 
Maria Therefia Felbiger von Friebdrich II. erbat, fo wurbe Jankowitſch 1782 von Ka= 
barina, auf bie Empfehlung Joſephs II, nad Rußland berufen, als ein Mann, „ber 

ſchon an ber Erridtung von Volkeſchulen gearbeitet habe, die ruſſiſche Sprade kenne 
und orthodoxen Glaubens ſei.“ Als Director ber Volksſchulen und gelehrtes Mitglied 
bei ber Schulcommiffion verpflangte er num bie Hähn-Felbiger'ſche Methote (Encyfl. II, 

345) und bie Felbigerfhe Schulerganifatien nah Rußland. (Mor. ©. 91 fi.) Es 
wurben breierlei Volksſchulen gegrünbet, Feine mit 2, mittlere mit 3, und Hauptichulen 
mit 4 Glaffen (fie Biegen fo, wie ihre Mufter, bie öfterreidhifchen scholae nationales. 
Encykl. V, 523). In den 2claffigen umfaßt ver Lehrplan: Lefen und Schreiben, Rechnen, 
furzen Katehismus, h. Geſchichte und Grundregeln ber ruſſiſchen Grammatik (EI. I.). 
Dann ausführligen Katechismus, Lefen bes Buches von ben Pflichten bes Menſchen 
und Bürgers, Arithmetik 1. und 2. Theil, Kalligraphie und Zeichnen. Die obere Elaffe 
ber mittleren Volksſchulen fügt hinzu: ausführlichen Katehiemus mit Beweiſen aus ber 

5. Schrift, Leſen und Erflären ber Evangelien, ruſſiſche Grommatit mit Uebungen in 

) Näheres über ibn wird bier gegeben, weil feine ſchulmänniſche Thätigfeit in ber erſten 

Periode Defterreih angehört und fein jpäteres Leben, wie es ſcheint, in Deutſchland faſt unbes 

fannt if. 9. flammte aus einer ſerbiſchen Familie, bie nah Ungarn übergefiebelt war und 

ein Gut im Temeswarihen Banate befaß, unter einer Bevölferung von griechiſch-katholiſchen 

Illyriern. Geboren 1741 flubirte er in Wien Jurieprudenz und Gameral» und Regiminalwifiere 

Ihaften unb war zuerft Secretär bes Temeswarer griedifhen Biſchosfs. 1774 wurde er in 
ben öſterreichiſchen Abeleftand erhoben. 
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der Orthographie, Weltgeſchichte, allgemeine und ruſſiſche Geographie im Abriß und 
Kalligraphie. Der Lehrgang der oberſten Claſſe einer Hauptvolksſchule war einjährig 
und umfaßte: Allgemeine und ruſſiſche Geographie, Weltgeſchichte (detaillirter), ruſſiſche 
Geſchichte, mathematiſche Geographie und Aufgaben am Globus, ruſſiſche Grammatik 
mit Uebungen in ſchriftlichen Arbeiten, wie ſie im gemeinen Leben gebraucht werden, als: 

Briefen, Rechnungen u. ſ. w., Elemente ber Geometrie, Mechanik, Phyſik, Naturgeſchichte 
und bürgerlichen Architektur (Planentwerfen) und Zeichnen. Auf den Befehl der Kaiſerin 
wurde in den Hauptvolksſchulen noch lateiniſch gelehrt. In den an die Oſtſeeprovinzen 
grenzenden Gouvernements ſollte auch deutſch, in Kijew und ſonſt (neu)griechiſch, in andern 
Gouvernements arabiſch, auch chineſiſch gelehrt werden, doch iſt in den 8 letzten Sprachen 
fin Unterricht ertheilt worden. Franzöſiſch ſollte ganz dem häuslichen Studium über: 
laſſen bleiben. 1783 wurde ein Lehrerſeminar in St. Petersburg errichtet, deſſen Lehr⸗ 
und Erziehungsplan J. ausarbeitete und das er eine Zeit lang ſelbſt leitete. Der 
eritere war gleich mit dem Lehrplan ber Hauptvolksſchulen, nur mehr ins Einzelne 
gehend. Das Seminar bat bis Ende 1801, wo es aufhörte, 425 Lehrer gebilbet. 
Von ben für bie neuen Schulen nothwendigen Schulbüchern hat mehr als bie Hälfte 
Jſelbſt verfaßt oder find fie nach feinem Plan und unter feiner Leitung gemacht ober 
envlih von ihm umgearbeitet worben. Zur erfteren Kategorie gehören nah Woronow 
zeun, zur letzteren drei; in bie mittlere Abtheilung alle geographifchen Karten, Globen 
mb Alanten.*) Die Werke 3.8 find auf bie neue Organifation nicht ohne Einfluß 
gemeien: er jelbit bat wohl feinen mehr ausüben können, ba er von 1804 an — in 
der Sigung vom 14. Jan. 1804 wird bemerkt, feine Krankheit laſſe feine ſchnelle Ge 
neſung hoffen — bis zu feinem am 22. Mai 1814 erfolgten Tob, infolge von Ueber 
arbeitung korperlich und geiftig hinſiechte. 

Die Wiederberftellung des Lebrer-Gymnafiums war eine ber erften Maßregeln ber 
0.56. 8. (20. Mai 1808), nachdem fie ald Nachtrag zu den „Vorläufigen Beſtimmungen“ 

den Mufteretat für bie Unterrichtsanftalten im Gelammibetrage von 1,319,450 Rubeln 

erlaffen hatte (17. März). Von beidem wirb ſpäter die Rebe fein. 
Die gewaltige Thätigfeit, die dm Minifterium herrſchte, zeigt ſich darin, daß bie 

Beratbungen über bie Statuten, zu bemen auferorbentlihe Bevollmächtigte der Univerfi- 
täten zugezogen wurben, noch 1804 zum vollftändigen Abſchluß gebiehen. Die Statuten 
ber Univerfität und ber Schulen zu Wilna wurden ben 18. Mai, ber zu Dorpat 

ten 12. Sept. 1803, und bie gleihlantenden für Moskau, Charkow und 

Kaſan, fowie für die Schulen des Lehrbezirtd von St. Petersburg (von welden 
ineg nirgends ausdrückliche gefegliche Beftimmung gegeben ift) am 5. Nov. 1804 vom 

Kater fanctionirt. Diefe letzteren 4 Lehrbezirke find vorzugsweile in Betracht zu ziehen. 

Das Statut ber den Univerfitäten unterftehenden Unterridtsan- 

kalten vom 5. Nov. 1804 (in 170 Artikeln). **) 

*) Da J. nad ber 1. Anmerkung Eneyhkl. V, S. 524 3. ſchon in Defterreidh ein Handbuch 
für Lehrer verfaßte, jo wird wohl bas „Handbuch für die Lehrer der erften und zweiten Glafje ber 
Bolleigulen,” das er burh Kowalew überfepen lie, basjelbe fein. N. Weſſel (Handbud u. ſ. w. 
1873. ©. 180) fagt geradezu, es fei nicht von Jankowitſch verfaßt, fondern eine Ueberfegung von 

delbiger's Eigenſchaften, Wiſſenſchaften und Bezeigen rechtiaffener Schulleute — 1772 — 
geweien. Die neue Methode, welche 3. mitbrachte („er verpflanzte auf unjeren Boben die beiten 
Früßte eusropäifcher Dibaktif,* Woronow), gruppirte fi um die 5 Puncte: Zufammenunterrichten, 
Zuſammenleſen, Darlegen durch die Anfangsbuchftaben, Tabellen, Abfragen. ©. Engl. a. a. D. 
Auch ins Lateiniiche überſetzt: Constitutiones et confirmationes trium Rossicarum uni- 

versitatum, Mosquensis, Casanensis et Charooviensis. Ex mandato Comitis de Rasumowski 

ktine reddidit et edidit C. F. de Matthaei (Mosquae 1808). In Charkow überfegte fie Prof. 
Etsitowitih — Prof. Schad verbefjerte die Ueberfegung „in Bezug auf die Reinheit bes latei⸗ 
wilden Stils" — „um diejenigen Docenten, die nicht ruſſiſch verftianden, mit dem Inhalt befannt 
m maden,” |. Roslamäfi-Betromeli im 9. d. M. LXXXVIL, 5, 31. 
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1. Die Leitung der Schulen regelt das XV. Hauptſtück des Statutes der 

Univerfitäten (F. 163—177). 
Die Univerfität Hat die Aufſicht über Unterricht und Erziehung in allen Schulen 

bes Lehrbezirkes; fie Hat ganz befonbers unermüblihe Sorge bafür zu tragen, daß 
Säulen überall, wo fie in Ausſicht genommen find, aud wirklich errichtet und mit 
kundigen unb wohlgefitteten Lehrern, ſowie mit den nötbigen Lehrmitteln verfehen werben 
($. 163). Sie wählt für jedes Gouvernement ben von dem Minifter zu beftätigenben 
Schuldirector; ſämmtliche Lehrer, ſowie die Kreisfchulinfpectoren ernennt fie entweber 
unmittelbar ober auf Vorſchlag des Gouv.-Schuldirectors (164). Jährlich wählt das 
Gonfeil (der Senat) ein Schulcomite, das aus 6 orbentlihen Profefforen unter dem Vor: 
fit bes Rectors befteht (165). Dieſes erhält durch ven Vorfißenden (vgl. $. 17) alle 
Berichte der Gymnaſialdirectoren, ertheilt erbetene Genehmigung und Belehrung, nimmt 
im Falle von Unorbnungen die nöthigen Aufſchlüſſe entgegen unb bringt eventuell feine 
Meinung vor das Confeil. Auch die Semeftralberihte über den Stand der Schulen, 
den Werth und die Arbeiten ber Lehrer und bie Leiftungen der Schüler empfängt das— 
felbe (166). Es bat bie Verpflichtung, auf Fähigkeiten, Fleiß und fittlihen Wandel 
ber Lehrer unabläßig zu merken, fi für verbiente Lehrer zu verwenden, nachläßige 

durch Belehrungen zu beflern (170), untaugliche Lehrer und Beamte zeitweilig oder auf 
immer zu entfernen, wobei die Gründe bem Gonfeil ober, fall8 die Sache einen Director 

betrifft, bem Eurator vorzulegen find (167). Es Hat alljährlih über den Stand und 
bie Mängel bes Schulweſens dem Eonfeil eine Darftellung vorzulegen, bie von ba an 
den Gurator und ven Minifter geht (168). Ebenfo find von ihm alljährlih Bifitatoren 
in je 1 ober 2 Gouvernements abzubelegiren, beren Berichte auszüglih zufammengeftellt 
und ber Behörde eingereicht werben (169). Diefe werben während der Ausführung 
ihres Auftrags der befonderen Aufmerkſamkeit und Beibülfe ber Drtsbehörben empfohlen 
(174). Das Schulcomits hat auch die dkonomiſchen Berichte (171) und von den Pri— 
vatſchulen die Lehrpläne zu prüfen, fowie dieſe und bie Lehrer an benfelben zu appro= 
biren ober zu verwerfen (173). Zur Führung ber laufenden Gefhäfte tritt ber Rector 
und 2 monatlich wechjelnde Mitglieder 2mal wöchentlich ober dfter zufammen (176). 

Die Beftimmungen über bie Revifionen burd die Schulvorftände, melde bier 
anzureihen finb, waren berart, daß man ſchwerlich auf eine genaue Ausführung rechnen 
fonnte; es jcheint, als hätte man lieber mehr Vorfchriften geben wollen, in ber Hoff: 

nung, daß doch noch immer einige vollzogen werben. Die Inſpectoren ber Kreisſchulen 
haben dieſe täglich, bie Kirchfpielsfchulen wenigftens I3mal im Jahr, die Directoren der 

Gymnaſien dieſe täglih, bie übrigen Schulen in ber Reſidenz wenigſtens Imal in 
2 Monaten, in den Gouvernementsftäbten 2mal wöchentlich, alle Schulen bes Gouver: 

nements aber Imal jährlich zu befuhen (Statut der Schulen Art. 78 und 114). Der 
Curator hat alle Schulen wenigftens Ein Mal in 2 Jahren zu revibiren; im alle 
ber Verhinderung foll der Minifter beim Kaifer die Delegirung eines anderen Mit- 
liebes der D.«Sch.V. nachſuchen (Vorl. Beitimm. 21). 

Aller Wahrfcheinlichleit nach iſt die Idee ber Leitung der Schulen durch bie Uni- 
verfitäten, welche an bas franzöfifheSyftem erinnert, aus dem polniſchen Unterrichtsſyſtem, 
wie es bie polnifche Educationscommiffion von 1783 normirt hatte, genommen. Wenig: 

ftens find im einzelnen mehrere Beitimmungen übereinftimmend (fo $. 163, 166) ober 
ähnlich (mie $. 169) oder abgeſchwächt (wie $. 167.), ba im polnischen Statut ber Rector 
bie Gerichtsbarkeit über alle dem Lehrerperfonal Angehörigen hatte. Jedenfalls leuchtet 
zweierlei ein: das anerkennenswerthe Sichbefheiben des Minifters und feines Nathes, 
indem fie alles techniſch-ſchulmänniſche ben Körperfchaften anheimftellen, zu denen fie 
das Vertrauen befjerer fachmänniſcher Einſicht hatten. Sodann ift einleuchtend, welche 
Wichtigkeit bei dieſer Einrichtung die Univerſitäten hatten, daß man für ihre Organiſation, 
die Gewinnung tüchtiger Lehrkräfte in erſter Linie ſorgen zu müßen glaubte, und es iſt 
darum nicht richtig, wenn Gervinus (Geſch. des 19. Jahrh. II, 709 meint: „Nicht 
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mehr als bies (ein Scheinwerf) waren auch feine (Meranders) Schul: und Aufflärungs- 
plane. Die blendende Spige der Univerfitäten und Afabemieen wurbe ausgebaut; ber 
nothwendige Unterbau, bie Volks⸗ und Elementarfhulen, wurben faum begonnen; fie 
fanden nur auf dem Papiere.” Mit vollſtem Rechte hatte ſchon ber einfichtige Storch 
geuribeilt (VI, 201): „Daß man mit der Begründung ber höchſten Lehranftalten ben 
Anfang machte, kann nur benjenigen befremben, ber mit ber Lage ber Dinge -unbefannt 
if. Um bie niederen Lehranſtalten zwedmäßig zu organifiren, mußten zuvor Univer: 
fitäten vorhanden fein, denn auf welchem Wege fonft hätte die O.“Sch.V. fih von ben 
Lecalverhältniffen unterrichten fünnen, auf bie man bei der Errichtung ber Schulen in 
ben verjchiebenen, fo heterogenen Theilen bes Reiches Rüdficht zu nehmen hatte? und 
wen jonjt hätte fie die Ausführung ihrer Entwürfe übertragen können?“ 

Welden Fortfhritt aber bie getroffene Orbnung bezeichnet, ergiebt die Vergleihung 
mit ben Bejtimmungen ber Schulorbnung von 1783. Unmittelbar unter dem Monarchen 
ſtand damals die Dberbirection der Lehranſtalten. Die Oberauffiht über bie Schulen 
eines Gouvernements führte der Generalgouverneur und unter ihm ber Gouverneur, 
welcher der jebesmalige Eurator aller Schulen war, unter biefem ftanb der Gouverne- 
mentsſchuldirector. Die öfonomiihe Verwaltung war ben „Kammern ber allgemeinen 
Fütſorge“ übertragen, in welchen die Gouverneure präfibirten (Stord I, 191). 

2. Das von bem Statut den Schulen geftedte Bildungsziel, bas 

Bihungsibeal, welches ein ausgewählter Kreis von Männern, die ihre Zeit vorwärts 
bewegen wollten, ben Zeitgenofjen vorhielt, kann ebenfall® nur verſtanden werben, 
wenn man bebenft, daß bamals unter Bildung in ben barauf Anfpruch machenden 
Kreifen aueſchließlich die franzöfifche Bildung verftanden wurbe; denn Frankreich galt 
ſchen lange für das Baterland des Geſchmacks und der Bildung, es hatte feinen 

Zauber auch jekt, in ber Revolutionsepoche, bewahrt. „Die Ruffen (d. h. bie der Höheren 
Schichten ber Geſellſchaft), faft alle von Franzofen erzogen,“ — fo fagt ein Zeitgenoffe 
im I. 1800 — „gewinnen von SKinbheit an eine augenſcheinliche Vorliebe für dieſes 
Land ... Sie kennen Franfreih nur en beau, fowie es aus ber ferne erfcheint... 

Sie halten es für das Vaterland bes Geſchmacks, bes guten Tons, ber Künfte, ebler 
Genüffe und liebenswürdiger Menſchen; fie halten e8 vollends für bas Afyl ber Freis 
beit und bes DVerftandes, ben Herb bes heiligen fyeuers, an bem fie zuweilen bie Kerze 
anzünden, bie ihr dunkles Vaterland erleuchten fol, Die franzöfiihen Emigranten, bie 
zulegt zu ben mobernen Kimmeriern verſchlagen wurben, fanden mit Verwunderung bort 
Leute, bie befier, als fie felbft, die Verhältmiffe ihrer eigenen Heimat kannten u. f. w. 
Die traurige Notöwenbigfeit, die Unmöglichkeit, der Jugend eine ordentliche Erziehung 
ju geben, bewirkte, daß ein jehr großer Theil berfelben im Kreiſe bes mittleren und 
höheren Adels den Ausländern anbeimgefallen war, vorzugsweife Franzoſen, zum Theil 
Deutſchen“ ... „Ob das Schledhte, das man fo leicht und wohlfeil auf die franzöſiſche 
Erziefung job, viel mehr von dem ganzen Lebenszufchnitt, der noch durchtränkt war 
bon ber Barbarei ber Leibeigenihaft und althergebrachter Unbilbung, als von bem frans 

zöſiſchen Hofmeifter herkam,“ (Pypin) ob, „was die Ruffen nad Frankreich Iodte, eine 
gewiſſe Conformität der Sitten und bes Nationaldarakters war,“ wie Storch (I, 260) 
fagt, bleibe hier bahingeftellt: genug, dag man die auch von Storch bezeugte „genauere 
Bekanntſchaft mit der Sprache und Literatur der Franzofen“ in’s Auge faßte, um baran 
das neue Ziel, welches das Schulgeſetz ftellt, zu mefjen. „Die Erridtung der Gym: 
nalien hat das boppelte Ziel: 1) für die Univerfitätswiffenfhaften bemjenigen 
Theil der Jugend, welder aus Neigung zu bdenfelben, ober feinem Stande nach, ber 
weitere Kenntniffe forbert, fi) auf ben Univerfitäten vervollkommnen will, vorzube 
teiten; 2) in ben, wenn aud elementaren, fo boch in Betracht ber Lehrfächer voll- 
ſtandigen Wiſſenſchaften biejenigen zu unterweifen, welche, ohne bie Abficht, fie in ben 
Univerfitäten weiter fortzufegen, fi bie für einen wohlerzogenen Menſchen 
nothwendigen Kenntniffe erwerben wollen“ (Statut Art. 4). In beiden Fällen 
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iſt die intellectuelle Bildung, ſind Kenntniſſe das zu erſtrebende: kein ſittliches Ideal, 
das ber Schule zu Grunde gelegt wird; auch bie in ben „Vorl. Beſt.“ erwähnte ſittliche 

Bildung wird nicht genannt. Charakteriftiih aber ift, daß, was in biefer Richtung 
in bem Statut enthalten ift, unter ben „Verpflichtungen ber Lehrer" feinen Plab ge 
funden bat. 

Gine weitere Aufgabe ftellt außerdem — und zwar mwurbe bies aus bem Statut 
von 1786 beibehalten — Art. 12 auf. Es werben im Gymnaſium, außer bem ge 
wöhnlichen Unterricht, foldhe, welche an Kreis: und anderen Schulen Lehrer werben wollen, 
zu biefem Berufe ausgebildet. Wenn fie bie Unterrichtsmethode gelernt haben, jo werben 
fie in ihren Kenntniffen geprüft, und erhalten bann, nad Benachrichtigung ber Univers 
fität, ein Zeugnis, 

Das Ziel der Kreisfhulen wirb Art. 84 fo beftimmt: „fie follen 1) die Jugend 
für die Gymnafien vorbereiten, falls bie Eltern ihren Kindern eine beflere Erziehung 
geben wollen, 2) den Kindern verſchiedenen Standes bie ihrem Stande und Gewerbe 
entſprechenden Kenntniffe zugänglich machen.“ Alſo aud hier nur Kenntniffe. Vergleicht 
man nun bas Ziel ber Kirhfpielsfhulen, d. h. der unterfien Stufe bes in ber 
Univerfität gipfelnden Gebäudes, welche ven boppelten Zweck hat, „1) bie Jugend für 
bie Kreisfchulen vorzubereiten, 2) den Kindern der aderbauenden unb anderer Stände 
bie ihnen angemefjenen Kenntniffe zu gewähren, fie in pbyfilher und moraliſcher 
Beziehung beffer zu maden, ihnen genaue Begriffe von den Erfcheinungen ber 
Natur zu geben und Aberglauben und Vorurtheile, deren Wirkungen für ihre Wohl: 
fahrt, Gefundheit und Lage fo jhäblich find, in ihnen auszurotten“ (Art. 119), jo ergiebt 
fi, daß nad der Definition auf diefer erften Stufe bie moralifge Bildung abge 
fhloffen gedacht wird, während fie factifch als Unterrihtsfah im Lehrplan aud 
in ben Sreisfhulen und fogar mit einer verhältnismäßig anſehnlichen Stunbenanzahl 
vorkommt, 

Das Geſetz öffnete die Schule allen Ständen: es finbet ſich Feine Beitimmung, 
weldhe irgend jemand von dem Beſuche einer Schule ausſchloß. Damit eilte e8 ber da⸗ 

mals berrichenden Anſicht weit voraus, wie wir fie in ber Literatur ausgeſprochen finden. 
So fagt 1804 ber Schriftſteller Pnin: „ber Landmann braucht bloß Lefen, Schreiben, 
bie 4 Species, landwirthſchaftliche Mechanik, Viehzucht und Feldbau zu lernen; ber 
kleine Kaufmann kann Grammatit, Geographie, Einleitung in bie Weltgeſchichte und bie 
Hauptepochen ber ruffiichen, Geometrie und fogar Trigonometrie, Naturgeihichte, Techno: 
Logie, Phyſik und praftifche, für das Gewerbe nütliche Kenntniffe dazu nehmen; für ben 

Kaufmannsftand kommen dann Engliſch, Algebra, einfahe und boppelte Buchhaltung, 
Gefhichte des Handels, Waarenkunde u. f. w. dazu.“ Nur bem Abelsjtanb geitattet er 
wirkliche Geiftesbilbung. Auch bei Martynow (Bote des Nordens 1804—5) findet fich 
der Sab: „jeder, ber ſich durch ſchwere Arbeit durchbringt, tritt aus feinem Stande 
beraus, wenn in ihm die Neigung zur Uebung bes Geifte® erwedt wirb;” und es wirb das 
Bud) von Hellmann gelobt, welches das Princip aufftellt: nicht alle Stänbe bürfen biefelbe 

Bildung erhalten. „Die Wiffenfchaften, die fogenannten freien Künfte und alle die Lehren, 
weldye bie Erziehung des Stantsmannes ausmachen, paffen für das gemeine Volt durch— 
aus nicht und find fogar in Bezug auf das allgemeine Wohl ſchädlich. Bewahre uns 
Gott davor, daß das ganze Volt aus Gelehrten, Dialektitern, nachdenkenden Köpfen 
beftebe.“ 

3. Der Lehrplan ber Oymnafien „ſoll biefem boppelten Ziel entſprechen und 
bie Anfangsgründe aller, zur Erreihung besfelben erforberliben Wiſſenſchaften enthalten, 
außer einem vollftänbigen Lehrgange in 3 Sprachen“ (5). Es it folgender: 
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Der mathbematifche Unterricht begreift in I. Algebra, Geometrie und ebene Tris 
genometrie. Der Lehrer fol fi) bemühen, bie Algebra mit ber Geometrie gleihmäßi 
tertzufüßren, um ihre Nothwenbigfeit und Nütlichkeit bei Löſung geometrifher Aufgaben 
zu zeigen. In II, wird bie reine Mathematik beendet und bie angewanbte (von weldyer 
bie Vorl. Beſt.“ Art. 85 Mechanik, Hydraulik nennen), fowie Erperimentalphyfit be 
gonnen, welche beiden Difciplinen in III. beendet werben (21). 

Der geſchichtliche Unterrit. In der I. Elaffe alte Geſchichte und Geographie, 
Mythologie und Alterthümer. In II. neue Geſchichte und Geographie und fpeciell vater: 
länbifche. In III. allgemeine, in IV, ruſſiſche Statiſtik (22). Die „VBorläufigen Be 
fimmungen” Hatten] nur allgemeine Geographie und Geſchichte. 

Der philoſophiſche Unterricht, an beffen Stelle die „Vorläufigen Beftimmungen“ 
«nur bie Logik gefett hatten, ift fo erweitert, baß er in I. Logik und allgemeine Gram— 

matif, in II. Pſychologie und Moral, in III, Aeſthetik und Rhetorik, in IV, Natur 
und Völkerrecht und politiſche Dekonomie (in je 4 St.) umfaßt. Das letztere Fach ftand 
in ben „Vorläufigen Beftimmungen“ felbftändig da (23). 

Die Naturgefhichte in III, muß fo gelehrt werden, baf fie ben Anfangs 
gründen ber Land» und Forftwiffenihaft angepaßt wirb; in IV, tbeilt fie fih in Natur 
geſchichte, Technologie und Wiſſenſchaft vom Handel (je 4 Stunden). 

Die Spraden Lateiniſch. Für biefes ift gegen die „Vorläufigen Beftim- 
mungen“ ein befonberer Lehrer angeftellt, wozu, wie es in dem bas Statut einleitenben 
Berichte vom 8. Oct. heißt, „bas Minifterium bei ber Menge von Lehrfädern, 
bie in ben Gymnaſien gelehrt werben, ſich genöthigt gefehen hat.“ An I. Lejen, Schreiben 
und Grammiatif, wobei ber Lehrer zu jeber Regel für bie von ihm erläuterte Wort 
fügung aus den beiten Autoren gezogene Beifpiele mittheilt, weldhe das Begriffsvermögen 
der Schüler in Anſpruch nehmen, während fie gleichzeitig bie Regeln ber Wortfügung 
im Gedachtnis befeftigen. Nach ber Ehreftomathie (d. h. eben jenen ausgewählten Stellen 
der beften Autoren) kommen Ueberjegungen aus dem Lateinifhen in die Mutterſprache. 
In IL wird in 6 St. ein proſaiſcher Schriftfteller erflärt, wobei mit ben leichteren bes 
gonnen unb bann zu ben fchmwereren fortzegangen wird, „mit Analyfe ber Schönheiten 

des Stils." MWenigftens 1 Stunde [wird zu Ueberfeßungen aus ber Mutterfpradhe ins 
Lateinifche verwendet. In III. werben (4 St.) in berfelben Folge lateiniſche Dichter er: 
Art und Uebungen in lateiniſchen Aufjägen angeftelt. „Die ſchönſten Werke ober 

) Im Ruffifhen ift der Unterſchied durch Ältere und jüngere Lehrer bezeichnet, und 
bieg Fommt auch in andern Branchen vor, ohne daß natärlih an das After zu benfen ift, z. ©. 

Üterer Polizeimeiſtet = Oberpolizeimeifter. 
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Stellen in den lateiniſchen Schriftſtellern ſollen zur Schärfung des Gedächtniſſes der 
Schüler auswendig gelernt werden“ (25). 

Deutſch und Franzöſiſch. Im I. Leſen, Schreiben und die Elemente ver Gram: 
matif; in IL. Fortfeßung ber leßteren unb Ueberfeßungen in bie Mutterſprache. In IIL 
Erklärung proſaiſcher Schriftfteller und Ueberfegungen in die fremde Sprade. In IV. 
Erflärung von Dichtern und ſchriftliche Abfaffungen in ben fremden Spraden (26. 27.). 

Für die Mutterfprade hielt die D.Sh.:B. ben überall beim Eintritt im das 
Gymnaſium vorausgefegten Curſus der Kreisfhule für ausreichend. Dies geht aud 
daraus hervor, daß in der Sikung vom 14. Juni 1804, als Klinger nad perfönlicher 
Revifion des Dorpater L.B.s um Genehmigung feiner bort ertheilten Vorfchrift, bie 
ruffifhe Sprache mehr zu betreiben, erfuchte, befhloffen wurbe, im Statut die Beftimmung 
zu treffen, baß jeder Schüler, von ben Privatihulen an bis zu ben Gymnaſien, in 
diefer Sprache Unterricht erhalten jolle, jo daß er beim Eintritt in bie Univerfität ſchon 
eine genügenbe Kenntnis berfelben habe. Trotzdem wurbe fie nicht in ben Lehrplan auf 
genommen. 

„Um bie Theorie mit der Praris beffer zu vereinigen und ben Schülern ein klares 
Verftänbnis von den vielen Gegenftänden, bie fie in ben Stunden burd 
genommen haben, zu geben,“ werben — „gewißermaßen zur Belohnung” — Excur⸗ 
fionen für bie ferien angeorbnet, wobei ber Lehrer ber Mathematik fie mit ben Haupt: 
functionen ber praltiſchen Geometrie befannt maden und Mühlen, hydrauliſche Maſchinen 
unb anbere mechaniſche Gegenftände zeigen fol, wenn ſolche in ver Umgegend eri 
ftiren. Der Lehrer ber Naturgefhichte unb Technologie ſammelt Gräfer, Erbarten, 
Steine und erflärt ihre Eigenjchaften und Kennzeihen. Im Winter befucht er mit ben 
Schülern bie Fabrifen, Manufacturen und Werkftätten in ber Stabt; denn Zeichnungen 
und Beichreibungen geben Fein Mares Bild (28). 

Wenn die Einnahmen des Gymnafiums es erlauben, fo fann auch Tanz, Mufil- 
und Turnunterricht ertheilt (8), und mit Erlaubnis: ber Behörbe die Zahl der Lehr: 
fächer wie ber Lchrer vermehrt werben (11). 

Ueberall find Lehrbücher dem Unterricht zu Grunde zu legen; die O.Sch.V. trifft 
Mafregeln zur Herausgabe folder (29). Die Anzahl berjelben beträgt 23 (Art. 30). 

Jede Glaffe hat einen einjährigen Eurfus: in 4 Jahren foll das Gymnaſium ab- 
ſolvirt werben (19). 

Der Lehrplan ber Kreisfhulen (85—97). Glaffen. 
J. II. 

Erfter Lehrer (28 St.): (untere) 
Religion, heil, Geſchichte, Katechismus, Evang... . -» 4 3 
Pflichten bes Menfhen und Bürgers 4 — 
Grammatik ber ruffifhen und Iocalen u. 6 — 
Schönfdreiben Be ar ra } 5 — 
Rechtſchreiben 3 — 
Stilregeln 3 — 

Zweiter Lehrer (28 &): 
Rechnen . . » ee ee die 6 4 

Allgemeine Geographie 5 Eee. 3 

Ruſſiſche — TE EEE — 1 
Allgemeine Geſchichee.. — 3 
Ruſſiſche — Er — 2 
Elemente ber Seomeitie . . a — 3 
Abriß der Naturgeſchichte und Phyfit en, ei 3 

Elemente ber un ae a ee 
Zeihnen . ren 4 

9 
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Im Zeichnen, worin beide Claſſen combinirt find, unterrichtet ein bejonberer Lehrer, 
wenn feiner ber beiben Kreislehrer e8 übernehmen kann. Unter der localen Sprade ift 
in den „VBorläufigen Beftimmungen“ Polniſch, Deutih u. f. w. genannt. Es ift fehwer 
verftänblich, warum bies beibehalten ift, ba der Wilna’iche und Dorpater Lehrbezirk ihr, 
von ben eigentlich ruffifchen Lehrbezirken abweichendes Statut ſchon Hatten. Zur allge: 
meinen Geographie gehören bie Elemente ber mathematifchen, zur allgemeinen Gefchichte 
Geogtaphie der alten Welt; von ben Elementen ber Technologie find diejenigen gemeint, 
welde „zur örtlichen Lage und dem Gewerbe besjenigen Gourernements, in bem bie 

Säule liegt, Beziehung haben.“ 

Der Lehrplan bat ein eigenthümliches Geſchick gehabt. In den „Vorläufigen Be 
fimmungen“ (Art. 34) war Religion nicht aufgeführt: man wollte nur an ben „Pflichten 
bes Menſchen und Bürgers“ (wovon unten) einen höheren Curſus ber bürgerlichen 

Moral treiben, als es ber in ben Kirchſpielsſchulen war, wo neben Lejen und Schreiben, 
den 4 Species und ben Hauptgrunblehren ber Religion auch Sittenlchre durchgenommen 
werden jell (120). Eigenthümlicher it, daß die „Stilregeln,“ die oben zur ruffifchen 
Sprache in Elaffe II. eingereicht find, zwar Art, 85 und 86 aufgeführt, dagegen 
Art. 96, welcher bie Stundenvertheilung an bie einzelnen Lehrer enthält, weggelaſſen 

find, (fie fehlen auch in der Eopie bes Statutes, melde nad Charkow abgeſchickt 
wurde; in ber erften officiellen Ausgabe fehlt außerdem auch Rechtſchreiben Art. 86; in 
der „Sammlung ber Verorbnungen” von 1865 I, 325 fehlt dies fogar im Art. 961). 
Dagegen hat Art. 96 nah „Schönfchreiben 5 St., Rechtſchreiben 3 St.” folgenden Zu— 
fah: „indem er von biefen letzteren 8 Stunden einige Zeit abtheilt, um biefenigen Schüler, 
melde ſich zur Fortſetzung bes wiffenfhaftlihen Stubiums im Gymnafium vorbereiten, 
Ieteiniich und deutſch leſen und jchreiben zu lehren” — cin Zufaß, welcher in ber Eopie 
des Charkower Statutes noch fehlt. Diefe Anordnung, welche die beiden Sprachen als 
sein nebenſächliches Einfchieb fel erſcheinen läßt, noch mehr der Umſtand, daß ber Lehr: 
plan bes Gymnaſiums ebenfalld wieder mit Lefen und Schreiben beider Spracden ans 
fängt, wa® bem ganzen inneren Zuſammenhang bes Unterrichtsſyſtems, auf welches das 
Statut fo großes Gewicht Iegt, einen empfindligen Stoß giebt, — bildet dem Anſchein 
nad ein nicht zu löſendes Räthſel. Die Numer VII. der „Ber. Schr.,“ melde das 
Etatut vom 5. Nov. 1804 enthält, wurbe 1805 gebrudt unb ausgegeben. Im Mai 
1805 jhrieb Stord (VI, 207): „Nur 2 Fragen erlaubt fih der Herausgeber hier, 
weil ein großer Theil des Publicums fie wahricheinlih auch aufwerfen wird: 1) Warum 
ift bie Iateinifhe Sprade von bem Unterricht in ben Kreisfhulen fo gänz 
lich ausgeſchloſſen? Freilich find dieſe Lehranftalten zunächit für die gewerbetreibenbe 
Elaffe beſtimmt; aber e8 braucht ja fein Zwang bei ber Erlernung ber lateiniſchen 
Eprache ftattzufinden, Werden die Jünglinge in ben Gymnaſien nod Zeit baben, 
diefe Sprache gründlich zu erlernen, und ſetzt ber Unterricht, ben fie bafelbit gleich an: 

fangs genießen, bie Kenntnis berfelben nicht fen voraus? 2) Warum bat man das 

Ängftlihe Tabellenweien ... aus unferen Canzleien in das Schulfach übertragen? Dies 
find beſcheidene Zweifel, bie ſchon von mehreren fehr einfichtsvollen Gelehrten gefußert 
werben find.“ Man wirb der Annahme faum ſich entziehen können, daß Stord im 
Mai diefe Faffung des Statuts noch nicht Fannte, und daß jener Paſſus über das La: 
teiniſche und Deutfche in Art. 96 nadträglich mit Rüdficht auf den Rath jener einfichte: 
vollen Gelehrten eingeſchoben worben ift. 

Auch in Kreisfhulen kann eine Vermehrung der Lehrfächer und Lehrer ftattfinden — 
mit Erlaubnis der Behörde —, wenn bazu genügenbe Mittel vorhanden find (89). 

Wie man bei der Reorganifation der Gymnafien die 2 oberften Claſſen ber bis: 

derigen Hauptvolksſchulen nun zu den 2 unterften Gymnaftalclaffen machte — im biefem 
Verhältnis fanden bie Lehrpläne —, fo wurbe bie oberſte Claſſe ver Meinen, 2claffigen 

Vollsihulen zur unterſten der Kreisſchulen (Woronow I, 94). 
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Daß ber Lehrplan von Fuß verfaßt ift, unterliegt keinem Zweifel, feine Unterſchrift 
fteht au, unb zwar allein unter bem nad Charkow abgegangenen Eremplar; weniger 
befannt iſt, bag überhaupt aud das Statut ber ben Lehrbezirken unterftellten Lehr 

anftalten „auf Grund feines Gutachtens“ abgefaßt wurbe, wie das Protofoll ber Situng 
vom 11. Aug. 1804, in welcher bie letzte Leſung bes Entwurfs ftattfand, fi ausprüdt. 

Da und bort wird bie Anſicht ausgefprocden, das Vorbild für ven Lehrplan der Gym: 
nafien feien bie Lyceen Frankreichs geweſen. Allein fo unwahrſcheinlich dies an und für 

fih ift, fo ift ambererfeit6 fo viel gewiß, baß in bem von Fuß in ber Sitzung vom 
27. Sept. 1802 eingereichten Gutachten nur auf das Statut von 1786 zurüdgegangen 
wird, welches in dieſer Beziehung „zu erweitern fei, damit der von der Commiffion in 
Bezug auf das ganze Volksbildungsſyſtem beabſichtigte Generalentwurf vollftänbig aus 
geführt werde.” Diefe Erweiterung erftredte fi auf die mathematiſchen und natur 
wiffenfhaftlihen Fächer, ſowie auf Lateinifh; neu kamen hiezu Statiftit, Philoſophie, 
ſchöne und politiihe Wiffenfchaften. 

4. Die Lehrer und ihre Pflichten (42—53). Die Aufzählung der allgemeinen 
Pflichten beginnt fehr harakteriftifh mit etwas Aeußerem: vor allem wirb eingejhärft, 
daß fie pünctlih zur Stunde fommen, bei wichtigen Abhaltungsgründen aber rechtzeitig 
Anzeige machen follen, damit entweber ein anderer Lehrer eintreten ober einer ber befjeren 

Schüler mit ben übrigen repetiren Fönne (33). Demnädft wirb eingefhärft, baß bas 
Penfum jährli zu beenbigen jei (84). Der Lehrer bat ein Einfchreibebuch zu führen, 
welches nad dem _beigelegten Formular 16 Rubriken hat, u. a. folgende: Namen ber 
Schüler, ob arm ober vermöglih; Betragen, Fähigkeiten; wie oft gefehlt u. f. w.z wie 
oft war ber Lehrer nit in ber Schule und warum, und ob mit Wijfen bes 
Directors oder Inſpectors? u. f. w. Befonders fol er ben Schulbefud genau con: 
troliren (36). Allmonatlich am Erften fol er einen genauen (eben den von Stord 
bauptjälih gemeinten) Bericht über Fähigkeiten, Fleiß, Yortichritte und Betragen 
der Schüler unb über das, was er burchgenommen hat, einreihen. Elf Rubriken find 
ber Anjchaulichleit wegen ausgefüllt. Wenn Woronow I, 96 fagt, dieſe Beftimmungen 
feien überhaupt ihrem Weſen nach übereinftimmenb mit denen des Statutes von 1786, 

fo muß vielmehr gefagt werben, baß fie meift wörtlich aus bemfelben genommen find. 
Ein eigenthümlicher Beweis bafür ift bie dritte Rubrik. Unter ber Ueberſchrift: wann in 
die Claffe eingetreten? fteht nämlich: 3. Sept. 1786. 17. Nov. 1786. Ebenſo find in 
ber zehnten noch bie alten Bezeichnungen ver 4 Claffen der Hauptvolksſchulen ftehen 

gelaffen. Man hatte Eile mit dem Statut. 

Es foll fein Schulgeld verlangt werden; beim Unterricht felbft fol ber Lehrer 
nicht bie Kinder armer Eltern vernachläßigen, fonbern ftets im Gedächtnis behalten, daß 
er Glieder ber Geſellſchaft beranbilbet. 

Im Unterricht fol alles Fremde ferngehalten (39), auf klares und richtiges 

Verftänbnis Hingearbeitet, Geduld und Pünctlichkeit geübt werben; ber Lehrer fol mehr 
auf feinen Fleiß und feine ordentlichen Grunbfäge reinen, als auf übermäßiges Arbeiten 

der Schüler. Für bie Kleinen made er das Lernen leicht, angenehm, eher unterhaltend, 

als Täftig (40). Bei ben ältern foll er fi mehr bie Bildung und Schärfung bes 

Urtheils, als die Anfüllung und Hebung bes Gebächtnifjes angelegen fein laſſen; Haupt 
aufgabe bes Unterrichts der Jugend ift, fie am Arbeitſamkeit zu gewöhnen, Liebe und 
Anhänglichkeit an bie Wiffenfhaft in ihr zu weden, ihr ben Weg zu ben Wiſſenſchaften 
zu zeigen, fie Werth und Gebrauch berfelben empfinden zu laſſen, und fie fo zu jebem 
Beruf zu befähigen; befonders aber — und damit wirb endlich zur mor aliſchen Geite 
übergegangen — Berftand und Herz berfelben ben rechten Weg zu weifen, in ihr das 
fefte Fundament zu Ehrenhaftigkeit und Wohlgefittetheit zu legen, und ſchlechte Neigungen 

zu beffern unb auszutreiben (41). Denn er vertritt die Stelle der Eltern; feine Strenge 
fol nichts Hartes, fein Wohlwollen nichts Weichherziges an fi) haben, um weber Haß 
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noch Verachtung zu erzeugen; er ſoll weder zornig noch aufbrauſend ſein, aber auch nichts 
unbemerkt laſſen (42). Andererſeits ſoll er ſich nicht als unumſchränkten Richter über 
die Kinder anſehen; denn die Eltern theilen nur ihr Recht mit dem Lehrer und ſind 
nicht geſonnen, ſich desſelben ganz zu entäußern (43). Zuerſt ſoll der Lehrer die Eigen— 
thũmlichleit und ben Charakter ver Schüler kennen zu lernen ſuchen, um fie lenken zu 

Eimen; er fol jelbft die Wahrheit ſprechen und fie dazu anhalten; fie zur Ehrenhaftigs 
keit ermuntern, Lob, Belohnung und SFreunblicgfeit anwenden (44). Als Anleitung fol 
bienen das Handbuch für Lehrer ber 1. und 2. Claſſe Theil III. und IV. (von ber 
Schulcommiſſion 1786 herausgegeben). 

Die Eollegen follen ſich gegenfeitig mit Nat und That unterftüßen und 
vor ben Schülern Achtung erweifen; bie Lehrer an obern Claſſen follen bie an ben 
untern nicht geringihäßen und auch bie Fächer berfelben vor ben Schülern und 

vor fremben Perſonen nicht berabjegen, Andererſeits follen die Lehrer ber unteren 
Glaffen mit Höflichkeit denjenigen zuvorkommen, bie ihnen in der Wiſſenſchaft überlegen 
find (45). 

Die Lehrer können Penſionäre zu fi nehmen. Zur Erhaltung unſchuldiger 
Eitten haben fie fih und die Zöglinge vor abergläubiihen, märdenbaften und unfitt 
lichen Dingen und Gefpräden in Acht zu nehmen und, zumal bei Tiſch, mit ihnen von 
Dingen reden, welche ihr Herz ber Tugend, ihre Seele guter Gefinnung geneigt machen 
innen (47). Zu andern Dingen, zu häuslicher Arbeit, zum Ausihiden ſollen diefelben 
nicht verwandt werben. Auf äußeren Anftand, orbentlich fiten, gehen, grüßen, bitten, 

höflich mit Dienern und Dienerinnen umgehen, muß gefehen werben (48). 

Unter den befonderen Pflichten ber Gymnaſiallehrer ijt bie erfte bie, daß 
om jedem erjten Sonntag des Monats fie fi beim Director zu päbagogifhen 
Berathungen zu verfammeln haben. Diefe haben einen doppelten Zwed: über Fleiß 
und Fortichritte der Schüler zu berichten, fowie fih über Verbeflerung ber Methode 
auszuſprechen und bei foldem wechjelfeitigen Austaufhe der Meinungen und ben De 

batten über bie fchwerfte aller Künfte, die Methode, dem Director Gelegenheit zu geben, 

bie Kenntniffe, bie fleißige Pflichterfülung und die päbagogiichen Fähigkeiten der Lehrer 
rollkommen kennen zu lernen (49). (S. unten vom Director.) Da fie Univerfitäts- 

lehrer werben können, fo follen fie wifienfchaftlich weiter arbeiten (50). Sie follen, 
namentlih bie Dberlehrer, Notizen über bie Ausbreitung ber Wiffenfhaften im 
Geuvernement, Errichtung der Schulen u. f. w. (51), überhaupt Biftorifhe, me 
teorologiiche, topographiſche und ftatiftiiche Notizen fanımeln und zufammenftellen (52). 
Eolden, die das Examen für Gymnaſiallehrſtellen machen wollen, follen fie an 
bie Hand geben (53). Für bie Kreislehrer gilt in entiprechender Faflung nur 

Att. 49 u. 50. 

5. Die Schüler haben die allgemeine Pflicht, die „Gefete für bie Schüler“ 
von 3786 zu beobachten, welde fie fi kaufen müßen (54). Sie follen ihre Lehrer 

achten, ihre Befehle pünctli ausführen; für Ungehorfam, Unehrerbietigkeit und Trägheit 
unterliegen fie ben im „Danbbuch für Lehrer der 1. und 2. Elaffe Th. IV. Cap. 2 von 
dee Schulſtrenge“ angegebenen Strafen. Von den Strafen waren bort verboten: 
I) Schlagen mit Riemen, Peitſche, Stöden, Linealen, Ruthen, 2) Obrfeigen, Stoßen, 
Fauſtſchläge, 3) Reifen an ben Haaren und Obren und Snieenlafien, 4) alle Be 
Ibimpfungen und ehrenrührige Beihämungen, wie Eſelsohren, beögleihen Namen von 
Thieren. Ebenjo fol nicht geftraft werben für ſchwachen Verftand, ſchlechtes Gedächtnis, 
angeborene ſchlechte Begabung; für geiftige Fehler, wie Schüdhternheit, Flatterhaftigfeit, 
unaufmerffames Weſen, wenn es nicht aus Nachläßigkeit und Unart hervorgeht; für 

Öthler, welche aus Förperlihen Mängeln ober Krankheiten entfpringen. (Hanbbud 1789 

2, Aufl, S. 106—108 bei Woronow Jank. S.103.) Die höchſte Strafe ift Ausflug 
(wovon unten). 
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Die Schüler find endlich verpflichtet, fich die Lehrbücher und Utenfilien anzuſchaffen; 

nur unvermögenben werben bie erfteren unentgeltlich verabfolgt (56). Sie bürfen bie 

Schule nicht verlaffen, ehe fie fie ganz durchgemacht Haben: ift bies nicht ber Fall, jo 

erhalten fie Fein Fortfchrittsatteftat (57). 
Die Gymnafialfhüler insbefondere müßen beim Eintritt ein Zeugnis über 

Leiftungen und Sittlichkeit von ber Kreisichule vorlegen; find fie nicht in einer ſolchen 
geweſen, jo werben fie einer Prüfung unterworfen; erft wenn bie Lehrer des Gymnaſiums 
fie nad) Kenntniffen und Fähigkeiteh approbiren, trägt fie ber Director in das Schüler 
verzeichnis der Claſſe ein, ver ihre Kenntniffe entiprechen (58). Der Schüler muß von 
jedem Schulbud ein durchſchoſſenes Eremplar befiten, um fid) während bes Unterrichts 
ober nachher die Erläuterungen und Bemerkungen bes Lehrers aufzuzeichnen, bie biefer 

wenigftens einmal wöchenilich nachzuſehen hat (59). Für die Kreis ſchüler ift bie Auf 
nabmeprüfung entiprechenb abgeändert. 

6. Die „offenen Prüfungen“ werben „aljährlih vor dem Anfang bes neuen 
Curſus“ gehalten (60). Eine Woche (in den Kreisihulen 1 Monat) vorher reichen bie 
Lehrer einen noch betaillirteren Bericht, beſonders über bie Fortſchritte ber Schüler 
ein, als e8 der Monatsberiht ift (60). Der Director beftimmt für jedes Fach eine 
gewiße Anzahl von „Bällen,“ entprechend dem Umfang und der Wichtigkeit desſelben. 3. B. 
wird für „Vollkommenheit“ in ber Algebra 90 feftgefeßt, jo wird für Kenntnis 
ber erftien Tperationen mit einfachen und zufammengefeßten Größen 20 beftimmt; für 
Kenntnis der Gleihungen 1. Grades wirb 10, bes 2. 15, bes 3. 20, bes 4. 25 
hinzugefügt. Darnach wirb die Location gemacht; ba dies gewißermaßen ein Ballotiren 
ift, fo werben dieſe Zahlen Bälle genannt. „Die Erfahrung hat bewieſen, daß berartige 
Mafregeln, indem fie bie Fortfchritte jedes Schülers offen Iegen, zur Erregung bes 
Metteiferd derſelben dienen” (61). Die beften Schüler erhalten nad) der Prüfung Be 
Iohnungen (62, nad Art. 80 Bücher), Diefe werben in dem „Ateftat über Kenntniffe 
und Betragen“ vermerft, welches bie Schüler erhalten, die bie ganze Schule abfolvirt 
haben (63). Dieſes Atteftat beredtigt zum Cintritt in bie Univerfitätz benn nur bie 
nit in Gymnaſien Unterridgteten müßen nad $. 110 bes lniverfitätsftatuts eine Prüs 

fung an ber Univerfität beftehen. 
7. An ben Director, ven bem nun erft gehandelt wird, hatte bas Statut von 

1786 zuerft folgende Anforderungen geftellt: er follte „ein Freund ber Willenfchaften, 

ber Drbnung und ber Tugend, fomwie wohlwollend gegen bie Jugend fein und ben 
Werth ter Erziehung zu ſchätzen willen.” Das Statut von 1804 verlangt ftatt ber 

erſten Eigenichaft: daß er in ben Wiffenfchaften bewandert fei und bie Kunft ber 
Lehrer und bie Fortfchritte ver Schüler richtig zu beurtheilen vermöge; und feht Hinzu: 
er joll ein thätiger und wohlgefinnter Mann fein (65). Denn es war vorgefommen, 
daß „Leute nicht nur ohne ausgezeichnete Kenntniffe und Sitten, fonbern ſogar ohne 
guten Namen und unbefannter Herkunft” zu Directoren gemadht worden waren. Darum 

hatte fchon ein Ukas vom 20. Juni 1801, einer ber erjten Alexander's, dem Senat be 

foblen, „auf's beftimmtefte anzuortnen, baß nur Directoren mit ausgezeihneten 
Kenntniffen in ben Wiffenfhaften, fowie von den beiten Lebensgrundfäten und mit 
folden Eigenſchaften angeftellt werben, wie fie das Statut verlangt. Wenn es in ben 
Gouvernements ſchwer oder unmöglich ift, ſolche aufzufinden, jo haben fi die Behörden 
an die Schulcommiffion zu wenben, welche bie beiten Lehrer ernennen wird.“ Und fo 
ſchrieb ber Minifter ven Curatoren vor (13. Juli 1803), da die NReorganifation ber 
Säulen umfihtige Wahl verlange, über bie Eigenfchaften ber bisherigen Schulbirectoren 
Nachrichten einzuziehen, und wo fi ſolche finden, bie nicht die erforderlichen Kenntniſſe 
haben, andere an ihre Stelle zu fegen. — Das Statut von 1804 ermäßigte bie Forderung 
an wiſſenſchaftlicher Bilbung etwas; dagegen verlangt Art. 70 mehr: daß der Director 
feinen Dienft mit Eifer und Sorgfalt verfehe und feinen Beamten ein gutes Beiſpiel in 
Drbnung und guten Sitten gebe, fowie biefelben nöthige, biefem guten Beifpiel nachzufolgen. 
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Der Director, der felbft unmittelbar unter ber Univerfität fteht (66), hat die Auf: 
ſicht über alle Schulen des Gouvernements (67), und barauf zu fehen, daß bie Geſetze 
ausgeführt werben (69). Er ertheilt alfo feinen Unterricht. Er achtet darauf, 
baß bie von ihm ber Univerfität präfentirten Lehrer bie erforderliche fittliche und wiffen- 

ſchaftliche, ſowie didaktiſche Dualität befigen, über welche Ießtere er und die Gymnaſial— 
lehrer eine Prüfung anftellen follen. Niemand joll ohne ein ſolches Zeugnis als Lehrer 

fungiren, mit Ausnahme derer, weldhe die Univerfität anftellt (71). Lehrer und Inſpec— 
toren bat er freunbli mit Rath und That zu unterftüßen; unfleißige und fittenlofe bat 

er zu ermahnen und zuletzt unparteiiih an bie Univerfität zu berichten (72). Er Bat 
befonber® darauf zu fehen, daß die Schulen mit Rehrbücdern und :Mitteln verfehen, und 
daß bie erftern dem Unterricht zu Grunde gelegt werben (74. 75). Er bat über bie 
guten Sitten der Schüler zu wachen; helfen mehrfache Erinnerungen nichts, jo bat er 
ben Eltern mitzutbeilen, daß der Schüler im Nichtbeſſerungsfall ausgeſchloſſen wird; 
tritt biefer ein, jo bat der Director das Ausſchließungsrecht (76). Im Falle feiner 
Abwefenheit überträgt er feine Obliegenheiten einem ber Oberlehrer (79). 

Auch er hat natürlich Berichte abzufaffen. Die halbjährlichen Berichte, welche er 
von ben Gymnafiallehrern über den Unterricht erhalten fol (die aber unter den Pflichten 
berfelben nicht erwähnt waren), jowie bie, welche er von ben Kreis: und Kirchipielslehrern 
über Unterricht und Delonomie, von ben Penfionaten wieder über den erftern allein er: 

hält, fowie die Jahresberichte hat er mit einem Beiberiht an bie Univerfität einzufenden 
(81). Dabei hat er die Lehrer zu nennen, bie am fleißigften weiter arbeiten und Schriften 
oder Differtationen von ihnen beizulegen (82). 

Der Infpector ber Kreisihule (104—117) wird auf Präfentation des Gym: 
nofialbirector ober unmittelbar von ber Univerfität ernannt. Auch von ihm wirb ver: 

langt, daß er thätig und wohlgefittet fei und ben Werth ber Erziehung zu ſchätzen wife; 
dann aber, daß er vollkommene Kenntniffe wenigſtens in den Wiffen 
Ihaften habe, welde in ben Kreisfhulen gelehrt werben (105) — hierin ift bie 
Forderung höher als die an den Gymnaſialdirector geftellte! Diefe Beftimmung wurbe 

getroffen auf ben Bericht des Akademikers Severgin über eine Bifitation, ben ber 
Eurator am 10. October 1803 der Oberfchulverwaltung vorlegte, und in welchem 
bied als Defiderium Hingeftelt war. Nah dem Statut von 1786 war ber Sn: 
fpeetor „aus ben Bürgern” gewählt worben. Cr bat bie Kreis: und Kirchſpiels— 
ſchulen unter fih. Es wirb von ihm verlangt, daß er im Fall fürzerer Abmwefen: 
beit eines Lehrers möthigenfalls zumeilen ſelbſt deſſen Stelle vertrete (110). 
Ueber umverbeflerliche Lehrer (109) und Schüler (112) Hat er dem Director zu berichten. 
Er Hat die Halbjahröberichte der Lehrer mit einem Beiberiht an den Gymnafial: 
birector zu ſchicken (116). Bei ber Prüfung vertheilt er die Belohnungen, unter benen 
hier außer Büchern auch Belobungsatteftate erwähnt werben (115). Die übrigen Be: 
fimmungen weichen von ben oben angeführten nicht ab. 

8 Staatlide und Penſionsrechte ber Lehrer. Vorfteher wie Lehrer ver 
Säulen find Staatsdiener, tragen als ſolche Uniform (im 2.:B. von Moskau und Char: 
tor feit 1804, von Wilna feit 1806, von St. Peteröburg und Kaſan feit 1809), „was 
fie in den Augen der Gefellfhaft bebeutenb Höher hob, ba man fie nun erft als wirt 
Tide, alle Rechte des Dienftes genießende Beamte anſah“ (Woronow I, 170), und ftehen 
in gewißen Rangelafien. Das Rangweſen hatte nämlich Peter d. Gr. durch feine 1722 
berausgegebene Tabelle von ben Rangelaffen georbnet, welche in 5 Rubriken die Beamten 

im Milttär:, Civil, Marine, Hof und Bergwerksdienſt in 14 Claſſen eintheilt (Geſetz⸗ 

femmlung III, 540). Für bie erften beiven ber genannten Rubriken bezeichnet die Ta- 
belle folgende Rangclaflen: 
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En - 

rd Militärbienft, | Civitbienſt. | Präbicat, 
Bin leu —— 2 — | 

1. | Generalfelbmarichall, nn 1. Glafie | Hobe 

2. | General, Wirklichet Geheimrath 2, Kaffe, |) Ereellenz. 
3, | Generallieutenant. Geheimer Rath. \ 

4. | Generalmajor, Wirtlicher Staatsrath. Ercellenz. 
5. | P Staatsrath. Hocdgeboren, 

6. | Dberft, Eollegienratb, 
7. | Oberftfieutenant, | Stabsoffiziere. | Hofrath. | Hoch⸗ 

8. | Major, Gollegienaffeffor. wohlgeboren. 

9, | Gapitän, Titulãrrath. 

10, | Stabscapitän, Gollegien-Secretär, | 

11. ” 4 — 

12. VLieutenapt, Oberoffigiere, Gouvernement&:Secretär, | Wohlgeboren. 
13. | Unterlieutenant, ProvincialsSecretär, | 

14, | Fähndrid, EollegiensRegiftrator, | 

Urfprünglih waren mit biefen Bezeichnungen auch im Eivilbienft wirkliche Aemter 

gemeint: ber Gollegien-Affeffor war Affeffor eines Collegiums. Seit aber Katharina II. 
1790 die Beförberung zum GollegienAffeffor und Paul I. die zum Staatsrath nur noch 

an ben Ablauf gewißer Dienftjahre gefnüpft hatte, trat an bie Stelle des Amtes ber 

höhere ober niebrigere Rang oder Titel. — Das Statut von 1804 legte nun dem 
Gymnaſialdirector, falls er ji nicht einen höheren Rang durch feinen früheren Dienft 

erworben bat, bie VII, Glaffe, den Oberlehrern die IX, den Spradlehrern bie X, ben 
Zeichenlehrern bie XII, ben Kreisihulinipectoren bie IX, ben Lehrern bie XII, ben 
Zeichenlehrern bie XIV. Claffe bei; während nad der bisherigen Geſetzgebung bie 

Lehrer ber unteren Claſſen 36, bie ber oberen 23 Jahre im Dienfte fein mußten, 
ebe fie die VIII. Glaffe erreichten (Woronow Jank. ©. 112), vorher aber, ohne 
ganz beionbere Genehmigung ber oberjten Behörde, nit verabfchiebet werben konnten 

(Weſſel I, 197). 

Die Betimmungen über die Penfionen, melde Art. 23 der Borl. Bet. in 
Ausficht geitellt hatte und welche ber Minifter dem Kaifer empfiehlt, „um einer zahl: 
reihen unb nützlichen Clafje von Staatsbienern ein ruhiges und forgenlofes Alter zu 
gewähren,“ wurden am 7. September 1805 erlaffen. Darnach erhält ver Lehrer nad 
20jährigem ununterbrodenem und tabellofem Dienfte ben 3. Theil, nah 2djährigem */s 
bes Gebaltes, nach 30jührigem das volle Gehalt als Penfion. Wittwen, deren Männer 

im Dienste geftorben find, erhalten beziehungsweile "e, "s, a. Stirbt der Mann vor 
Ablauf 20jähriger Dienftzeit, fo erhält bie Wittwe das Jahresgehalt nur einmal, Da 
nad der Wahrfcheinlichkeitsrehnung für das Marimum von Penfionirten jährlich 
64,447 Rubel erforberlid wären, fo folen vom 1. Januar: 1806 an auf 20 Sabre 

30,000 R. jährlich (für nad dem neuen Etat zu Penfionirende), 12,000 R. jährlich 
(für ſolche nad dem früheren Etat) und 20,000 R. ebenfalls für die letztere Kategorie 
aus der Reichskaſſe an das Minifterium zur Bilbang eines Penfionsfonds ausgezahlt 
werden. — Da weber bie Lehrer noch ihre Wittwen im Falle ver Verabſchiedung wegen 
Gebrechlichkeit und Kränklichkeit früher eine Penſion befamen, fo lag hierin allerdings 
eine bebeutende Verbefferung (Weſſel I, 198). 

9. Ferien und Feiertage. Die Sommerferien dauern 4 Wochen (im Juli), 
die an Oftern nom Grünbonnerstag bis zum Sonntag nad Oftern, die an Weihnachten 
vom 23. Dec. bis 1. Jan. Außerdem kommen bazu; ber Geburts: und Namenstag ber 
Majeftäten und ber Kaiferin Mutter, nebit Thronbefteigungs: und Krönungstag, von 

kirchlichen Feſten 4 Marien: und 8 andere Fefte; zufammen alio 20 Feiertage. Diefe Zahl 



Ausland. 31 

wird am 14. Nov. 1804 fejtgeftellt, nachdem ber „aufgeflärte” Erzbilhof von Nom: 
gorod unb St. Petersburg, Ambrofius, „ber Bitte des Minifters, 30 bisherige Feiertage 
im Schultage zu verwandeln, mit einer Bereitwilligkeit entgegengelommen war, melde 
ihm in Rückſicht auf feine Lage und bie Vorurtheile des großen Haufens zur größten 
Ehre gereihen“ (Stord VIII, 17). Allein am 21. Det. 1812 merben von ben abge: 
ſchafften 30 Feiertagen 7 reftituirt, „weil bie griechiſch-orientaliſche Kirche fie befonbers 
bod hält unb weil es nur 7 find, fowie weil die NRebuction von 1804 auf das geilt- 

liche Reffort nicht ausgebehnt worden war.” 
10. Ueber die Benfionate (Privatſchulen) enthält das Statut folgende Beftim- 

mungen (141—158): Der Petent hat zuerft beim Director zu erfcheinen unb vorzu— 
legen: jeine Zeugniſſe (über ein beſtandenes Eramen) und einen genauen Lehrplan ber 

beabfihtigten Schule; Nachweiſe über feine Lehrer, über beren Zeugniffe und Rehrmethobe, 
ſowie über die für Penflon und Unterricht verlangte Summe, Das Gefud wird hierauf 
der Univerfität zur Entſcheidung vorgelegt (141). Im alle der Genehmigung muß 
fi die Anftalt genau am ben vorgelegten Lehrplan halten; für jebes neue Fach und 
befien Stundenzahl muß eine neue Bittfhrift eingereicht werben (142). Die ruffifche 
Sprade muß jedenfalls im Lehrplan fein; alles andere ift freigeftellt (143). Der In: 
baber ſoll fi bemühen, bie Kinder in ber Religion zw unterrichten, und zwar nicht 
anders, als nad ber Confeſſion, ber fie angehören (144). Er ift verpflichtet, nur Lehrer 
von ehrenhaften und orbentlihem Betragen zu nehmen; fie müßen Zeugniffe über ihre 
Fähigkeiten und bie Kenntnis ber Unterrichtsmetbobe in den Staatsfchulen haben: benn 
biefe muß in ben Privatfchulen diefelbe fein (145). Sie müßen daher eine Prüfung 
on den Gymnafien beftanden haben. Wollen fie eine foldhe in Gegenftänden ablegen, 
in welchen bie Gymnafien feinen bewanberten Lehrer haben, fo hat ber Director amber- 
weitige Perfonen zu finden, welche biefe Gegenftände kennen (146). Im allgemeinen 
gelten die Lehrbücher für bie öffentlichen Schulen aud für bie privaten (148); doch 
können die Lehrer der letzteren auch andere gute Schriftfteller zur Erläuterung benützen 
(149). Die übrigen Beflimmungen, dem Weſen nad übereinftimmenb mit ben früher 
aufgeführten, beziehen fidh auf die moralifche Erziehung und Aeußeres, was in Privat: 

anftalten zu beobachten ift. 
11. SHauptbeftimmungen über das Defonomifhe. Die Gymnafien und Kreis: 

I&ulen werben vom Staat nach einem Etatsanſchlag unterhalten; zur Erhaltung jener 

werben bie „Kammern ber allgemeinen Fürforge“ (aus welchen bisher bie Schulen unter- 
balten worben waren), zu ber ber Kreisihulen bie Stabtgemeinben (ebenfall® wie bie: 
ber) beigezogen (160. 161). Diefe Zufhüffe werben tertialiter vorausgezahlt (163); 
bie Befolbungen hat ber Director und Infpector monatlich auszuzahlen: fie haben aud) 
Holz, Licht u. f. w. zu beforgen (168). Die Auffiht über die Gebäude überträgt der 
Director einem der bafelbft wohnenden Lehrer (166). Halbjährlich und jährlich werben 
tie beglaubigten Rechnungen über Einnahmen und Ausgaben, vom Director unter 
färieben, ber Univerfität eingefanbt (169). 

12, Der Etat. Der fhon am 17. März 1803 erlaffene Normaletat, in welchem 
für jede von den 4 Univerfitäten 130,000 R. angefett waren, wurbe durch das Statut 
vom 5. Nov. 1804 für bie Schulen etwas verändert. Dies beftimmt für 43 Gouverne: 
mentögyumnafien 259,450 R., für 422 Kreisſchulen 586,680 R. Dazu fommen für ein 
am 16. April 1804 für Odeſſa beftätigtes Hanbeldgumnaftum 6500 R., es gehen aber 
9150 R. ab, da das Gymnaſium und bie Kreisſchule im Lande ber doniſchen Koſaken 
von biefen unterhalten wird, und ber Abel von Penja für das bortige Gymnaſium 
2250 R. beifteuert. Folglich beträgt die Summe 843,480 Rubel. (Mbgefehen von dem 
Dorpater Lehrbezirk, an melden 118,000 R. bezahlt werben, und von ben Gonvernements 
Bilne, Grodno, Minst, Wolynien, Pobolien und Kijew — wieder mit Ausnahme 
ten Gymnaſium unb Kreisfhule in ber Stabt Kijem ſelbſt —, bie eigene Quellen haben.) 

Für bie einzelnen Schulen find 3 Etatsclaffen aufgeftellt nad 3 Zonen, ber nörd⸗ 
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lien, mittleren und füblihen. Zur erfteren gehören 9 Gymnaſien mit einem tat von 

je 6650 R., zur zweiten 15 mit je 6150, zur britten 19 mit je 5650 R.; bem ent- 
fprechend haben 90 Kreisihulen einen Etat von 1600 R., 173 einen von 1410 und 
159 einen von 1250 R. 

Die Befoldungen betragen nach den 8 Claſſen an den Gymnaſien: 

Der Director rbält . -» : 2... 1000 900 800 Rubel 

4 Lehrer der Wiffenihaften - . . . . 750 650 550 F 
für all 8 Lehrer der Sprahn . . 2... 400 * 

N Shaffe 1 Zeihenlebrer - . 2 2 2 4300 — 

em J Für bie Bibliothet . > 2 2 2 2020. 250 fi 
gleich Für Unterhalt des Haufes, ber Diener u. |. w. 900 r 

auf. 6650 6150 5650 Rubel. 
An den Kreisfhulen erbält: 

Der Anfpetor . © 2 2 2 2... 400 350 300 Rubel 
Die ehrt 2 2 2 2 2 220% 300 275 20 „ 
Der Religionslehre . . » » » . 100 80 75 „ 
Der Zeihenlebrr . . 10080 75 ,„ 

Für Unterhalt des Gebäudes u. fa w. 400 350 800 „ 

zuf. 1600 1410 1250 Rubel. 

Das war gegen früher, wo tie Gefammtausgabe für 50 Haupt: und 540 gewöhn— 
lihe Volksſchulen 342,700 Rubel (für eine Hauptvolfsihule 3000, eine ziweiclajfige 

Volksſchule 500, eine einclaffige 210 Rubel) betragen hatte, wo ber Director mit 500 
bie Lehrer der Wiffenfhaften mit 300 bis 400, bie ber Sprachen mit 300, der Zeichen: 

lehrer mit 150 R. befolbet gewefen waren, und die Lehrer ber Kleinen Volksſchulen oft 
nicht einmal fo viel erhielten (Weſſel 198, Anm. 2.), alerbings eine bedeutende Erhöhung 
(Stord I, 191) und daher erffärt fidh der Enthufiasmus, womit im In- und Auslande 
bie „Freigebigkeit des Monarchen“ gepriefen wurde. Von Göttingen aus, mo Meiner 
mit Murawjew in ununterbrodyener Verbindung war, ſchreiben bie Göttingijchen gelehrten 
Anzeigen (1804, 70 St., 689): „Alle ordentlichen Lehrer auf ben ruffifhen hoben 
Schulen erhalten nit nur den Titel und Rang von wirklihen Hofräthen, fonbern auch 
ben erblihen Adel... . Selbſt ber Eifer dieſes (Muramjew’s) und anderer trefflidher 
Staatsmänner, die in dem hohen Schulrath zu Petersburg ſitzen, würbe wenig haben 
ausrichten können, ohne bie beifpiellofe Freigebigkeit, womit Mleranber I alle höheren, 
mittleren und nieberen Lehranftalten feines unermeßlichen Reiches neu ſchafft ober wieber- 
berjtellt.* .. . „In der That,“ ſchreibt ein zuverläßiger Beobachter aus Petersburg, 
„kann nichts glücklicheres und fegensvollere® gedacht werben, als ein folder Fürſt auf 
einem ſolchen Throne. Der Charakter feiner Negierung theilt fih allen Claſſen bes 

Volks mit. Urbanität, Humanität, Milde und Beförberung jedes Guten, find Gegen: 
ftände bes allgemeinen Wetteifers geworben.“ 

Ob nun eine Befoldung von 250—300 Rubeln „für einen in Unkenntnis bes 
Comforts erzogenen Menſchen Ueberfluß war,“ nad Karamfins oben angeführten Worten, 
oder ob ihm die „Erkenntlichkeit dankbarer Eltern” noch unter die Arme greifen mußte, 

bleibe - für jene Zeit bahingeftellt. Aber jhon Hier muß gefagt werben, daß bie Ne 
gierung jelbft ziemlich früh zu der Ueberzeugung Fam, baf bie Etats nicht ausreichen, 
was vielleiht am ftärfften in der Denkihrift des Miniftere vom 1. Febr. 1819 aus: 
geiprochen ift, deren Gingang lautet: „Bei ber Aufitellung ber Schuletatd 1804 wurbe 
für die Schulen eine fehr färglide Summe aus bem Reichsſchatze ausge 

worfen, in ber Annahme, biefelhe werde von ben ftäbtifchen Gemeinden ergänzt werben.“ 
Außerdem iſt bies noch hervorzuheben, daß bie Etatjummen ſämmtlich aus ber Reiche: 
kaſſe flofien, dagegen diejenigen, zu welchen bisher die Städte und Kammern ber allge: 
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meinen Fürſorge verpflichtet waren, zu außeretatmäßigen Ausgaben, z. B. Bauten und 
dazu gehörigen Bebürfniffen verwandt werben follten. Denn, beißt e8 in dem Gin: 
leitungsberiht des Statutes, der Curator von Charkow habe fih an Ort und Stelle 
davon überzeugt und auch die übrigen Euratoren haben berichtet, daß die Verſorgung 
ber Schulen von Seiten der Stäbte und Kammern eine fehr Ärmliche fei, daß fogar 
ben Lehrern nicht regelmäßig das Gehalt ausgezahlt werde, was für biefe bei ihrer 
Armut fehr drüdend ſei; als Grund geben bie erwähnten Stellen ihre unzureichenden 
Eintünfte an. Jene monarhifhe Wohlthat, bittet der Minifter, möchte wenigftens jo 
lange fortgefeßt werden, bis im Volk ber Geſchmack an den Wiffenfhaften wachſe und 
das von ihnen genoffene Gute auf die Gemeinden einwirke, fo daß fie das nützliche 
Anftitut gern unterftüßen. : 

Sodann wurde jhon am 24. Juni 1805 für das St. Petersburger Gouvernement 
an befonberer Etat beftätigt, welcher höhere Beſoldungen für die Lehrer in der Reſidenz 
enthält. Der Director des Gymnaſiums erhielt 1500, die Lehrer der Spraden jo viel, 
ala bie ber Wiſſenſchaften (750 R.), die Lehrer ber 5 Kreisihulen 400 und 350 R. 
Der ganze Etat des Gymnaſiums belief ſich auf 10,755 R., der bes Gymnaſiume und 
der Kreis- und Kirchſpielsſchulen auf 71,350 R., wovon aus dem Reichsſchatz 24,500, 
von der Stadt 25,000 und aus ber Kammer der allgemeinen Fürforge 21,000 R. Der 
Gurator konnte bei einzelnen Lehrern, welche ſich auszeichneten, über bie für Petersburg 
betätigte Befoldung hinaus, bei anbern aber nicht unter die allgemeine Norm herunter: 

geben"). 
Endlich, wenn die Gefammtausgaben für Schulwefen etwa 2 Millionen betrugen 

(genau ift wenigftens der aus dem Neihsihat gelieferte Betrag ſchwer feftzuitellen, ba 
das Minifterium über gewiße eigene Einkünfte zu verfügen hatte), fo ift dazu zu be 

rädfihtigen, daß nad Bogdanowitſch (I, 271 vgl. mit 254) die Staatseinnahmen 1804 

fh auf 103 Millionen beliefen und jidy in ber Reichskaſſe 132 Millionen befanden, 
während die Ausgaben 122 Millionen betrugen, Storch giebt (II, 326) die Einnahmen 
‚noch Sehr echten Quellen“ auf etwa 109 Millionen an, von benen jährlib 4—6 Mill. 
als Rüdftände verbleiben, — 

Beiondere Beachtung verdient die Organifation im Wilna'ſchen 2.:B., welche ſchon 
durch das Statut vom 18. Mai 1803 in ben Grundzügen feftgeftellt war. Nach dem 
4. Hauptftüd desſelben Haben die Gymnaſien 6 Glaffen der Wifjenfhaft und 6 
Oberlehrer: 1) für bie phyſikaliſchen Kenniniffe, 2) für Mathematif, 3) für bie 
moraliſchen Wiffenfhaften, 4) für die Literatur. und Iateiniihe Sprade, 5) und 6) je 
einen für Lateiniih und Polniſch, elementares Rechnen, Geographie und Gittenlehre; 
dann 4 Unterlehrer: für Zeihnen, Ruffiih, Franzöfifh und Deutſch. Sodann einen 

aus den Dberlehrern gewählten Director und Directorgehülfen, jowie einen Geiſtlichen. 
Die Kreisihulen haben 3 Elafien der Wiſſenſchaften und 3 Oberlehrer : für Phyſik und 

Geometrie, für Moral, Literatur und Pateinifh und für Lateinifh und Polniſch, elemen- 
tares Rechnen, Geographie und Moral; 3 Unterlehrer: für Zeichnen, Ruſſiſch, Fran: 
zoſiſch oder Deutfb — außer dem Inſpector und dem Geiſtlichen. 

Die genaueren Verordnungen gab das Geſetz vom 20. Aug. 1804. Dasjelbe er: 
höhte die Zahl der Claſſen und der Dberlehrer im Gyninafium auf 7 und in ber Kreis— 
fhule auf 4 (P. 3). Die 2 unterjten Gymnajialclafjen haben das Claſſenlehrerſyſtem 

unb gleihen Lehrplan. Je ein Lehrer unterrichtet: lateiniſch-polniſche Grammatik 9 St., 
Rechnen 6 St., Schreiben 2 St., Elemente der Geographie 2 St., Moral und lateinifche 
Stüde aus Schriftftellern 1 St. In ben 5 Oberclaffen ift bas Fachlehrerſyſtem, je 
5 wiſſenſchaftliche Fächer werben von 5 Oberlehrern gelehrt nad folgendem Plane: 

*) Am 9. Dec. 1810 wurde ber Etat auch für das Mosfauer Gouvernement erhöht. 

Pidag. Enchfiopäbie. XL 3 
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— I. V. 

Literatur und lat. Sprache. .. 988 3 2 
Mathematit (Geom., Alg.) und (in vn gi 4644 2 
Naturgefhichte und Phnfit . . . . 3564 2 
Moral, Rechte und politilche — 23357 

Geſchichte und Geographie. 2344 7 

Die Lehrer der 3 Sprachen und bes Zeichnen "bilden 4 Claſſen, 2 für Anfänger, 
bie 3. für Fortſchritte machende, die 4. für abſchließende? 

I. II. II. IV. 

KEINE 23.5.0 646184 
Franzoſiſßß;. 45 413 
Dautih . ee ee ED 8 
Zeichnen . p 3445 

Ghriftenlehre wird am ——— in &. — 
Ganz analog iſt die Kreisſchule eingerichtet. In der 1. Claſſe ein Lehrer, der latei⸗ 

niſch-polniſche Grammatik 3 St., Rechnen und Schönſchreiben 8 St., Geographie 2 St, 

Sittenlehre 1 Et. unterrichtet. Die 3 Oberlehrer geben in: 
I. II. IV. 

Lateiniſche Sprache und Literatur . . 2.2... 97 4 
Mathematik, Phyſik und Naturgefhihte -. . . » 776 
Moral, Geſchichte und Geographie, fowie ee el, 

Dekonomie und Logil . . - . 4 6 10 

Ruſſiſch, Deutſch oder Franzöfiih und Zeiönen * — wie im Gymnaſium, 
nur auf 3 beſondere Claſſen, vertheilt. 

An die Durchführung dieſer Schulreform, welche einen Rieſenſchritt vorwärts be 

zeichnete, konnte nicht gedacht werden ohne die Hülfe von Lehrerbildungsanſtalten. 

Am natürlichſten boten fi Hierzu bie Univerfitäten bar. Auch von dieſer Seite zeigte 
fi alfo die Nothwendigkeit, bie Lehrftühle mit möglichſt tüchtigen Lehrkräften zu befegen. 

Man mußte Ausländer, meist Deutfhe, berufen — eine Maßregel, bie oft misbilligt, 

jelten jo gerecht und unparteiifch beurtheilt wirb, wie von Pypin, welcher jagt: „es waren 
viele trefflihe Vertreter ihres Faces barumter, von benen einige ſchon einen wohlver: 

dienten Namen in ber europäiſchen Gelehrtenwelt hatten. . . . Diefe Berufungen, bie 
nachher ben Angriffen eines falfchen Patriotiemus ausgefegt waren, find ein ſchoöͤnes 
Denkmal der Solibarität der Bildung, zu welcher ſich gebilbete Männer bekennen 
mußten.“ 

Zum Zwed der Heranbilbung von Lehrern orbnet das XII. Hauptſtück bes Uni: 
verfitätsftatutes an: es Holle an jeder [Univerfität, unter einem aus ben ordentlichen 
Profefforen vom Conſeil gewählten Director, ein päbagogifches ober Kehrerinftitut 
errichtet werden”). In dacſelbe follen in Moskau und Charkow je 24, in Kajan 
40 Staatszöglinge aufgenommen werben (d. 5. foldhe, deren Unterhalt aus Staatsmitteln 

beftritten wirb), und zwar Candidaten, d. 5. Studenten, welde in 3jährigem Curfus 
„die nothwendigſten Wiſſenſchaften, welche alle hören müßen, die dem Vaterland irgend: 

wie nüglich fein wollen,“ gehört haben. Der Director hat nicht nur bie Aufficht über 
ihren Lebenswanbel, ſondern aud die Pflicht, fie beim Stubium anzuleiten, indem er 
ihnen bie beften Schriftfteller über bie einfchlägigen Wiſſenſchaften angiebt, fowie ihnen 
Anweifung in ber Kunft, Mar und ſyſtematiſch zu unterrichten, ertheilt. Der Curſus in 
dem Inſtitut ift ebenfalls Zjährig; zeigen bie Ganbibaten bei einer am Ende besjelben 
vorzunehmenven Prüfung, daß fie bie nöthigen Kenntniffe und bie nöthige Lehrgabe be 

*) Der Darftelung ber Geſchichte der Lehrerbilbungsanftalten ift der vortreffliche Aufſatz 
von W. W. Ignatswitfh im 9. d. M. CXXXIV, 191—219, 526— 614, 867—887 zu Grunde 

gelegt. 
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figen, fo erhalten fie ben Magiftergrab, ber zum afabemifchen Unterricht berechtigt, ober 
werben fie, je nad ber Mürbigleit, zu Ober: ober Unterlehrern ernannt, in beiden 
Fällen mit der Verpflihtung, 6 Jahre im Lehrerberuf zu bleiben. Von ben tüchtigften 
Magiftern werben 2 alle zwei Jahre auf Reifen ins Ausland geſchickt. Der Vorcurfus, 
welchen jeder durchgemacht haben follte, und ber anfangs ein weſentliches Merkmal ber 

Univerfitätsinftitute war, wurbe übrigens fpäter um ein, bann um 2 Jahre abgekürzt 
und 1826 für überflüßig erflärt. 

Für den St. Petersburger L.B., in weldem an bie Errichtung einer Univer- 
fität nicht jo bald gebacht werben konnte, hatte ſchon in der III, Sigung der O.Sch.V. 

am 27. Sept. 1802 Fuß bie MWieberherftellung bes eingegangenen Lehrerjeminars als 
„bringenbes Bebürfnis" bezeichnet. Dem entſprechend beantragte ber Minifter biefelbe 
beim Kaifer, indem er conftatirte, vie Anftalt fei durch zu geringe Aufmerkfamfeit auf bie 
unterrichtliche Seite fo herabgefommen, daß fie feine zum Lehrerberuf wiſſenſchaftlich 
vorbereitete Zöglinge babe; aber eine lange Erfahrung babe gezeigt, von welchem Nuten 
fie gewefen fei. Am 20. Mai 1803 ertheilte ver Kaifer die Genehmigung dazu. Um 
Ueberlaffung von Zöglingen der geiftlihen Seminare, „welche ſowohl durch angeborne 
Gaben, als durch Neigung zu den Wiffenfhaften, in denen fie fi ſchon im höchſten 
Grabe ausgezeichnet Hätten, eine um fo größere und ficherere Ausſicht gewährten, daß 
ihre Vorbildung mit gutem Erfolge geſchähe,“ ) wurbe auch jebt, wie 1783 und 84, 
bie geiftliche Behörde erſucht. Doc ergieng bie Aufforderung auch an bie Univerfitäten 
Moskau und Wilna und an das Gymnafium zu Kaſan. Schon am 10. Oct. konnten 
von 11 Stubenten und 8 Gymnafiaften aus Moskau, welde fih nad dem Bericht des 
Eurator® gemelbet Hatten, nur nod 2 angenommen werben, ba bie etatmäßige Zahl 
(100) fonft überfhritten worben wäre. Das ben Seminariften ausgezahlte Reiſegeld 
im Betrag von 2816 Rub. 34 Kop. wurbe ber Synobe zurüderftattet, nah Beſchluß 
vom 17. Dec. (Journal der O.Sch.V. vom 23. Sept., 10. Oct. und 17. Dec. 1803). 
Am 23. Jan. 1804 kann der Minifter berichten, daß das Lehrerfeminar eröffnet fei. 
Am 16. April 1804 erfolgte bie Betätigung ber Statuten bes Pädagogiſchen 
Inftitutes, welches als eine Abtheilung der in St. Petersburg zu errichtenben Uni: 
verfität zu betrachten fein folle. „Vielleicht bat Feine unter allen Veranftaltungen zur 
Beförberung der Nationalbilbung mehr Hinderniffe zu befiegen, und dabei einen joliberen 
und wirffameren Erfolg gehabt, als dieſe. Alle, alle Hilfsmittel, bis auf das Gebäube 
iehlten ... . . Ein baufälliges Haus und 2 in Ruheſtand verjeßte Lehrer — dies war 
alles, was man vorfand, Nur die Einficht, die raftlofe Thätigkeit und ber reine Wille 
bes Curators Nowoſilzow fonnten alle die Wunder möglich madhen, die man nun vor: 

geben ſah.“ Das Gebäube wurde in einem Sommer hergeftellt, die Stubenten befchafft. 
„Um gefhidte Profefforen zu erhalten, berief man mehrere Gelehrte flavifher Nation 
aus ben öſterreichiſchen Staaten (Lodi, Kukolnik, Balugjansfi) und vertraute nur bie 
unteren Fächer einheimifhen Schulmännern an“ (Stord VI, 202). 

Dem Statute nad, das in 10 Hauptftüde (von ber inneren Einrihtung; von ber 

*) Wie bie Vorbildbung der Seminariften zum Theil befchaffen war, ſchildert Arfjenjew nad 
eigener Erfahrung fo (P. Pelarsfi, Ueber bas Leben unb bie gelehrten Arbeiten bes Afabemilers 
Conſtantin Iwanowitſch Arfjenjew im Magazin der Abtheilung ber Falferl, Akademie ber W. W. 

für ruſſiſche Sprade und Literatur IX, 1—78. Gt, Petersburg 1872. ©. 2): „Kenntniffe babe 

ih wenig erworben. Urſache bavon war bie Ignoranz und Unfähigkeit der Lehrer. Die Ent- 

widlung bes Verftändniffes machte ihnen feine Sorge; fie lehrten, was fie jelbit 20, 30 Jahre 
vorher gelernt hatten; dem wiſſenſchaftlichen Fortfchritten folgten fie nicht und fonnten ihnen nit 

folgen; fie bielten fig an bie alten Handbücher und liegen alles auswendig lernen; bie aufs 
gegebene Lection durchzuſehen ober abzubören hielten fie für ihre einzige Pflicht, Nicht ohne Bes 

dauern fann ich an meine, faft nutzlos zugebrachten Knabenjahre denken: nur bie häufigen 
Uebungen in jchriftlihen Arbeiten und die Kenntnis bes Deutſchen, bie ih mir erwarb, hat mir 

fpäter genügt.“ . 
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kann und nit daran denkt, die Verftandesfräfte anzuftrengen und durch Nachdenken zu 
vervollfommnen ($. 57). Um dagegen nicht durch übermäßiges Vertrauen auf das Ge 
dächtnis und die Anftrengungen ber Zöglinge ins andere Ertrem zu fallen, ſoll jeber 
Lehrer am Ende ber Vorlefung oder zu anderer Zeit bie Stubenten bie ſchwerſten Stellen 
ber durchgenommenen Materien in Kürze abfchreiben Iafjen (58). Außerdem find Kurze 
Aufzeihnungen zu machen (59). 

Sm Verkehr mit den Stubenten fol ber Lehrer bie milbeften Maßregeln brauden, 
wohlwollend, nadhfichtig, in der Wahl der Worte vorfichtig fein, und ſtets fich erinnern, 
daß jedes Wort des Lehrers ſich tief in bie jungen Herzen einprägt ($. 60). 

Endlich iſt hervorzuheben, daß nad $. 12 auch andere Zuhörer, bie aus Wißbegierbe 
ober in ber Abfiht kommen, fich dem Lehrerberufe zu wibmen, zugelaflen werten, wenn 
es ber Raum erlaubt. 

Die Kritit der Organifation ift nicht ſchwer: man braudt fie nur gegen bie Be 
ftimmungen über bie päbagogijchen Inftitute der Univerfitäten zu halten, Gewiß ilt es 
auffallend, daß in ben erften zwei Jahren bie Stubenten alle Fächer zu bören Batten; 
„15 Lehrgegenftände, fo vielen Wiſſensgebieten angehörig, in zwei Jahren auch mur 
einigermaßen grünblich zu ftubiren, ift für gewöhnliche Begabung fait phyſiſch unmöglid. 

Außerdem ift auch ein Jahr für das eine gewählte Specialfach faft ungenügend; auch 
jollte weniger das Fach ftubirt, als dem Zögling Anweifung zum Unterrichte in bemfelben 
ertheilt werben.“ Das waren allerdings ungeheure Schwierigkeiten für den erften ein: 
tretenden Cötus: fie verringerten fich wefentlih, fobald man aus ben reorganifirten 
Gymnafien — wie man bas bamals hoffte — Zöglinge befam, bie bie Elemente biefer 
Wiſſenſchaften, und auf den Miffenihaften Tag das Hauptgewicht, ſchon burdage 
macht hatten. Daß jene Hoffnung nicht in Erfüllung gieng, Tonnte man ſchwerlich 
vorausfehen, wie anbererfeits bdiefelbe nur bie Kehrfeite jenes nie dageweſenen Eiferd um 

bie Hebung bes Volkes war. Das Correctiv ber Theorie war bie Macht ber Thatſachen: 
in ben 13 Jahren bis 1816 wurben nur 3 Cötus entlaffen (300 Lehrer), von benen 

ber Teßte „wegen ſchwacher Kenntnifje eines Theil® der Zöglinge“ fait 6 Jahre im 
Inſtitut ftubirt hatte (Woronow I, 114). Auch wirb aus dem Jahr 1810 ein an bie 

Gymnaſien ergangener Erla erwähnt, demzufolge dem Inſtitute zugeſchickte Schüler, 
falls fie bei der Aufnahme zu ſchwache Kenntniffe zeigen, auf Koften derer, welche ihr 

Gymnaſialzeugnis unterfchrieben hätten, nach Haufe gefchictt werben ſollten (Petrow 2, 9). 

Eine weitere Sorge ber O.Sch.-V. war bie Beſchaffung von Lehrmitteln. Daß 
die im Statut (Art. 30. 31) al® nothwendig bezeichnete Bibliothek, die Sammlung von 
geographiſchen Karten, Globen und Armillarfphären nebft einem Heinen Atlas der alten 
Welt, zum Gebrauch des Lehrers bei Erklärung ber Iateinifhen Claſſiker, ſowie ver 
Geographie, daß bie Sammlungen von naturwiffenihaftligen und tehnologiihen Ge 

genftänden, von geometriſchen Körpern, geobätifhen Inftrumenten, Aftrolabien, Compaſſen 
u. f. w., enbli von phyſikaliſchen Apparaten, nicht auf einmal gefhaffen werden Fonnten 

— ein Heiner Anfang zu alle dem war wohl von früher her da —, lag in der Natur 

ber Sache. Anders fand es mit ben Schulbüdern, die raſch nothwendig waren und 

von denen ein fehr großer Theil neu gearbeitet werden mußte. Denn als z. B. in ber 
Sikung vom 15. Dec. 1804 ein Schreiben des Generalgouverneurs von Kleinrußland 
vorgelegt wurbe, in weldem er erjucht, für das bald zu eröffnende Gymnaſium in 
Tſchnernigow bie nöthigen Bücher für die philoſophiſchen Wiffenihaften und politiiche 
Dekonomie, für reine Mathematif, Statiftit, Technologie, Handel und Franzöſiſch in je 
100 Erenplaren zu überfenden, mußte die D..Sh.:Q. antworten, fie habe nur bie 

Mathematik Käſtner's; wegen der übrigen möge er fi an die Moskauer Univerfität 
wenben, welche einige biejer Bücher herausgegeben habe. Schon am 27. Juni 1803 
wurbe ein Comité gebildet, das mit der Fürforge dafür betraut wurde. Das thätigfte 
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Mitglied desſelben war Fuß,*) außer ihm noch Rumowski und Oſerezkowski. Am 
1. December 1804 legte Fuß ein Verzeichnis von Büchern vor, weldhe nach dem neuen 
Lehrplan nötbig wären; im März 1805 wurde ein von bemfelben aufgejtelltes Programm 
bafür gutgeheißen und in der Zeitung befannt gemacht, in welchem bie Bücher, welche 
fih zur Ueberjegung ins Ruſſiſche eigneten, ſowie bie neu abzufaffenden ober abzukürzenden 
bezeichnet waren unb zur Uebernahme ber Arbeit aufgeforberi wurde. 15 follten aus 
dem Deutfchen überfeßt werben, darunter Gedike's lateiniſches Leſebuch für Anfänger, 
dann, aus Klügel's Enchflopäbie, bes Letzteren deutſche Sprachlehre, Piychologie und 
Sittenlehre; Remer’3 Abriß der Weltgefhichte, Eberlkitg's Verſuch einer Logik, Vater’s 
Entwurf einer allgemeinen Spradlehre. Lehrbücher für Staatswiffenihaften, ruſſiſche 
Statiftit und Zoologie waren von ruffiihen Gelehrten verſprochen (Storh IX, 1—46). 
Das Minifterium trug die Koften der Herausgabe und bas Honorar, das für gewöhnlich 
15 Rubel für den Drudbogen betrug. So brachte der Eurfus der philoſophiſchen Willen: 
haften in vier Theilen (allgemeine Grammatik und Logik, Piyhologie und Moral 
Aeſthetik und Rhetorik, Natur: und Völkerrecht mit Hinzufügung ber politifhen Dekonomie) 
welcher 1809—1814 erſchien, feinem Verfaſſer, Profeſſor Lubwig Heinrih v. Jakob 
(1807—16 in Charkow und Peteröburg) 5000 Rubel ein. 

Auch hier gieng bie Ausführung nicht fo raſch: es fehlte an geeigneten Kräften. 

Erſt 1807 wurben bie Ueberfeßungen von Remer, Ebeling, Vater gebrudt; in demſelben 
Sabre Schrader's Anfangsgründe der Phyſik, überfegt unter Mitwirfung bes fpäteren 
Alademikers Petrow (9. d. M. V, 487) und bie erfte nad) bem neuen Statut unter: 
nommene Arbeit eines ruffiihen Gelehrten, kurze Geographie bes ruſſiſchen Staates von 
Sjablowski. Auch war einiges überfehen: jo klagt man 1814 über ben Mangel an 
franzöfiihen Grammatifen und Wörterbüchern, da bie O.Sch. V. folde nicht edire und 
fie durch den Buchhandel fehr theuer zu ftehen fommen (Suchomlinow Tſchern. ©. 42). 

Unter den Büchern, welche von ber früheren Periode herübergenommen wurben, ift 
basjenige, welches den Religionsunterriht durch einen moraliſchen ergänzen und fonft 

noch allerlei für den Staatsbürger nützliche Kenntniffe mittheilen jollte,**) einer näheren 
Beihreibung werth, dba es fi über 30 Sabre, bis 1819, gehalten bat und jetzt eine 
bibliograpbifhe Seltenheit zu fein ſcheint. Es führt ben Titel: Von den Pflichten des 
Menſchen und Bürgers, Leſebuch für bie ftäbtifhen Volksſchulen des ruffifhen Reiches 

beftimmt (bat aber mit S. Pufendorfii De officiis civis et hominis nur ben Titel 
gemein). An bie Spike ift ber Sat geftellt, daß bas wahre Glück in uns felbft fei. 
Sit unfer Herz gut und von unorbentlihen Wünſchen frei, und unfer Körper gefund, fo 
find wir glüdlih. Um dieſes Glüdes theilhaftig zu werben, müßen wir 1) unfere Seele 
mit Tugend tränfen, 2) für unjeren Körper in geziemenber Weiſe forgen, 3) bie Ge 

meinihaftspflichten, zu benen wir von Gott beftimmt find, erfüllen und 4) die Regeln 
ber Wirtbichaft Fennen. Unter I, Bildung der Seele, folgen nad einer Definition von 
Seele und Seelenfräften (Gedächtnis, Verftand und Willen) Lehren darüber, wie man 
dieſe geiftigen Kräfte zu leiten babe; dann wird in fünf Kapiteln von den menſchlichen 
Tugenden, ben Pflichten gegen Gott, gegen ben Nächſten, gegen fich jelbft, und davon 
gehandelt, was ein tugenbhafter Menſch zu vermeiden habe. Haupttugenden find Rechts: 

finn, Ehrliebe, Seelenruhe, Wißbegierbe und Wahrhaftigkeit. „Aufrichtige haben im 

*) Bon welden Principien aus F. bei der Durhfigt von Büchern verfuhr, bat er in einem 

am 10. Rov. 1826 eingereichten Gutachten jelbft dargelegt: „Aus zweiundzwanzigjähriger Gewohn= 
beit Ienfe ich all meine Aufmerfjamfeit auf bie genaue Entſcheidung folgender Fragen: find bie 

Büder nad reiflih überlegtem Plane gefchrieben? find bie Wiſſenſchaften in ihnen nad ihrem 
jeßigen Stanb Mar und gründlich bargefiellt? find die Gegenftände methodiſch in ihnen angeordnet ? 

find fie nit zu ausführlich oder zu kurz im Vergleich zu ber Zeit und ben Lehrcurfusgrengen ber 

Anfalt, für die fie beſtimmt find? In der Löfung biefer Aufgaben beftand einer der hauptſäch- 

lichten und ſchwierigſten Theile meiner Beihäftigungen in der D.Sch.:®, ſeit 1803.* 

*) Nah Woronow, Janfowitih 132 fi. und Sudomlinow, Jarofjlam 120. 
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allgemeinen die Schwäche, wenn man es Schwäche nennen kann, daß ſie alle andern 

nach ſich beurtheilen und von ihnen dieſelbe Aufrichtigkeit erwarten; da ſie aber oft ge— 
nöthigt find, mit lügenhaften Menſchen in dies oder jenes Geſchäft zu treten, fo geſchieht 
es zuweilen, daß bie Lügner ihre Aufrichtigkeit misbrauden, und fie foldhergeftalt be 

trügenb ihnen Schaben zufügen. So ift denn dabei große Vorfiht vonnöthen, bamit wir 
einerſeits nicht jehr mistrauifch erjcheinen, anbererfeits uns vor der Gefahr bebüten, be 
trogen zu werben.” Gegen ben Nächſten bat man bie Tflichten der Freundlichkeit, 
Friedfertigkeit, Gefälligkeit, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit und Achtung zu befolgen. Gegen 
fich felbft hat man bie Pflicht ber Orbentlichkeit, bes Fleißes, ber Zufriedenheit mit 
feiner Lage, der Sorge für die Wirtbihaft und ber Sparfamkeit. Der tugenbhafte 

Menſch fol vermeiden maßloſe Selbftliebe, Stolz, Hoffart, Gemeinheit, Ausjchweifung, 
Grobheit, Unhöflichkeit, Widerſpruch, Verläumdung, Selbſtlob. „Titel und Aurszeid: 
nungen find gewöhnlich eitel; ber Verftänbige fieht nicht darauf, weldyen Titel einer trägt; 

er fieht nur auf die Verbienfte. Ein Veritändiger kann mehr ehren, ald 1000 XThoren. 
Viele find nur beöwegen gelbgierig, weil fie fehen, baß ber gemeine Mann benen, bie 
reich find, eine gewiße abſonderliche Hochachtung zollt. Allein möge ber ſich feines Be 
figes nicht überheben, ber ihm nicht durch eigene Verdienſte erworben bat. Oft iſt jelbit 

die Armut lobenswerth, wenn einer die andern durch Verftand und Tugend übertrifft.” 

Unter II, Fürforge für den Körper, wirb von ben Mitteln gehandelt, bie Geſundheit zu 

erhalten, jowie von ber Art und Weife, wie im allgemeinen Krankheiten zu heilen find. 

Sodann fommt ber Äußere Anftand, bis ins einzelnfte: Bewegung ber Füße beim Geben, 
Waſchen, Kämmen und Tragen ber Haare, überhaupt Neinlichkeit und Sauberkeit. Auch 
wirb gelehrt, wie man ben gemeinen Mann grüßen, vor Rejpectsperfonen je nad ihrem 
Stande und ihrer MWürbe mehr oder weniger ſich verneigen unb ben Kopf micht eher 
bedecken fol, als bis fie ganz vorübergegangen find. Der umfangreicfte Theil it IU, 
wo nad VBorausihidung des Begriffs der Gemeinihaft von ber der Ehegatten, ber von 

Eltern und Kindern, Herrihaft und Dienerfhaft, von ber bürgerlien unb ven bem 

Berbältnis der Gelehrten, Künftler und Handwerker zur Geſellſchaft die Rede ift. In 
der Abtbeilung von ber bürgerlichen Gemeinfhaft wird von den Beziehungen der Unter: 
tbanen zur Obrigleit, ver Bebeutung bes Vaterlandes für jeben Bürger, und bie Mittel, 
die Liebe zum Vaterland an ben Tag zu legen, gehandelt. „Ginige denken, bie Liebe 
zum Vaterland könne fih nur in einer freien Gemeinjchaft, d. 5. in der Republik ent 

wideln; bies ift aber unrichtig: nicht die Form ber Regierung, fondern bie ber Erziehung 
fördert die Entwidlung dieſes heiligen Gefühls am meiften, und in biefer Beziehung 
ift das Beifpiel ber alten Völker für uns fehr belehrend, für welche bie Erziehung eine 

bohe ſtaatliche Bebeutung Hatte; fie gaben ber Öffentlichen Erziehung ben entjchiebenen 
Vorzug vor ber häuslichen, und jtellten bie Bildung nicht dem Willen ber Eltern anheim, 
wenn auch viele verjelben vollfommen im Stande waren, ibren Kindern bie befte Bilbung 

zu geben.“ (Alſo ſchon 1783 diefe Klagen!) Aud die Liebe zum Berufe mwirb aus— 
führlich behandelt. Den Bauern wirb ter Rath ertbeilt, zur rechten Zeit bie Feldarbeilen 
abzumachen, bei ber Wabl eines Handwerkes fich nicht von ber alten Gewohnheit, fonbern 

vom bireeten Nuten leiten zu laſſen u. j. w. Zauberei, Beſprechen u. f. w. wirb vers 
boten, Unter den Verpflihtungen der Bauern und Hondwerker wirb genannt, fie follten 
Refruten ftellen, die Einquartierung tragen, nicht eigenfinnig an ihren Gemohnbeiten 
feftbalten, fondern von den Ausländern Nüsliches annehmen. Enbli wird von ben 
anderen Ständen verlangt, daß fie dem Militär bie ſchuldige Achtung erweifen, unb ben 

Militärdien nicht, wie der höhere, mittlere und niebere Stand thue, ebenfo betrachten, 

wie Verbannung. — Der letzte Theil, von ber Wirthſchaft, zeigt, wie man biefelbe zu 
führen babe, ohne bie Pflichten zu verlegen. Die gegen den Nächſten werben verletzt, 
wenn einer fi zum Schaden anderer zu bereichern ſtrebt. Das ift überhaupt entweber 

ein wirkliches MWegnehmen, wie wenn einer dem Nächſten mit Gewalt ober Lilt, burd) 
fal'des Mo oter Gewicht, durch unächte Waaren, rtrerilchen Santıle, Abermäßigen 
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Wucher etwas nimmt, in ber Welt herumftreicht, während er fich durch Arbeit ernähren 
fann; ober ein Vorenthalten, wenn einer etwas leiht und nicht zurüdgiebt, feine Haus: 

genoſſen und Diener mehr ald möglih oder gewöhnlich thun läßt, mit ihnen hart ober 

graufam verfährt, oder ihnen das Verſprochene vorenthält. 
Zur Charakteriftif damaliger Schulbüder führt Dito (Nowg. ©. 28) aus ber von 

ter O.Sch.V. herausgegebenen „Beſchreibung aller Theile der Welt“ (noch 1814 im 
Gebrauch) folgende Stellen an: „Die Ruſſen find im allgemeinen großmüthig, gebulbig, 
treu, bis zum Eclaviihen untertbänig, gajftfrei, vaterlandsliebend, zu allem befähigt, 
außerorbentlidy arbeitiam, und lieben zu fingen und zu tanzen. Die höheren Stände 
unterjcheiben fich fehr vom Bauern. inige treiben den Luxus fo weit, wie er vielleicht 
nirgends in Europa eriftirt.... Die Franzofen find das feurigfte Volf in Europa; 
muthig und heiter von Natur, behend, rebjelig und offen, aber leichtſinnig. Früher fang 
und tanzte allcs in Frankreich, aber feit der Aenderung ber Regierung jteht alles unter 
Gewehr und ift jeder Soldat. Sie geben jehr fchnell von einem Ertrem ind anbre 
über: jegt big zu Thränen empfindfam find fie nach einem Augenblid hart bis zur Un: 
menſchlichkeit. Sie lichen fehr zu glänzen und vornehm zu fcheinen. Ein wohlerzogener, 
nicht mehr junger Franzoſe hat ben richtigften Geſchmack, bie nobelfte Lebensweie, ift 

gründlich, gefühlvoll und wahrhaft menſchenliebend.“ 

Das Geſetz war gegeben: die weitere Darftelung hat fi bamit zu beſchäftigen, 
wie nun bie Sache in Fluß gebradht wurde, mit dem geſchichtlichen Gange ber 
Durchführung, ber Veränderungen und Berbeflerungen. Schwierigkeiten fand bicjelbe 
in mehr al® &iner Peziehbung. So berichtet der Curator von Kaſan (Journ. ber 

O.Sch.V. 17. Nov. 1804), es werbe nur möglid fein, in ben bevölferteren Städten 
und ba, wo bie Gebäube ſchon vorhanden oder leicht einzurichten feien, die neue 

Organiſation einzuführen. Solder gebe c8 im 2.:B, 6; aber aud) hier ſei es nicht plötzlich 
möglich wegen ber Meinen Zahl von Lehrern. Man brauche allein für bie genannten 
GEymnaſien 24 neue Lehrer. Am ganzen feien aber für ben ausgebehnten L.B. mehr 
ald 290 Lehrer der Spraden und Wiſſenſchaften und 159 bes Zeichnend nothwenbdig, 
abgeichen vom Gouvernement Toms und von ben 94 vorhandenen. Vom Kaſan'ſchen 

Gymnaſium fei nichts zu erwarten; benn nur jelten wolle einer aus bejonberem 
Trieb zu ten Wiffenihaften dasſelbe durchmachen und in bie Univerfität eintreten. 

Er ſchlage daher vor, bei dieſem Gymnafium 40 Schüler auf Staatskoſten zu 
erhalten, tie dann, wenn bie Univerfität einmal errichtet wäre, bort fi zu Lehrern aus: 

bilden könnten. Gnergiih nabm die Charkower Univerſität die Sache in bie Hanb: 
firenge Auswahl ter Lehrer, namentlich ter Ausländer (db. 5. ber ber neueren Spraden), 
welche zum Gramen vor bie Univerfität geforbert wurden und von benen bann einige 
ibre Stellen aufgeben mußten, war bier bie erfte Sorge (f. J. Grachow, J. d. M. 
XCV, 6, 97). Leichter hatte e8 ber Moskauer 2.:B., Tank ber dort feit einem halben 
Sabrhundert beſtehenden Univerfität, weldhe ihren Samen ausgeftreut hatte, unb bie nur 

ju reorganifiren war, jo daß bas Hauptaugenmer? den Schulen zugewandt werben konnte. 
Eo jagt Muramjem (in dem eigenhändig von ihm gefchriebenen Beridt für 1803, von 
welhem Schewyrjew ©. 327 einen Auszug giebt): „Da wir feine kurzen Spiteme 

baben, nad tenen man in den Gymnaſien die Wiffenfhaften behandeln könnte, jo über: 
nabmen auf meine Aufforderung die Profefforen Strabow (für Phnfit), Schlözer (für 

Geſchichte), Heim (für Handel) die Abfafjung folder Elementarbücher.“ Und in bem 
Beriht für 1804: „Das Univerfitätsconjeil wandte 1804 das Hauptaugenmerk ber 

Drganifation und Eröffnung der Gymnafien durch feine Delegirten zu und zwar wurden 
8 folde eröffnet. Das Schulcemite beſchäftigte fi damit, biefelben mit Lehrern und 

Lehrmitteln zu verfehen und die Vertheilung ber Lehrfächer anzuordnen.“ Er hatte es 
fogar babin gebracht, daß das Gymnaſium zu Wologba noch vor dem Erlaß bes Statutes, 
am 18. Auguft 1804 eröfnet werben konnte. Zu biefem Zweck hatte er ſchon Enbe 1803 
in ber Hauptichule Latein anfonarn daſſen, indem er tem Pirrctor ein Lerilon, 4 Gram⸗ 
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matiken und eine lateiniſche Chreſtomathie ſchickte. „Wählen Sie einige Schüler freien 

Standes, ſuchen Sie einen Menſchen, der Lateiniſch kann und übergeben Sie ihm den 
Unterricht,“ ſchrieb er an den Director. „Dieſer wie jene dürfen überzeugt ſein, daß 
die gebührende Belohnung für ihre Leiſtungen nicht ausbleiben wird: ich bürge dafür... 
So nothwendig und nützlich dieſe Sprache iſt, ſo ſehr wird die Erlernung derſelben 
manchmal erſchwert durch die Unvorſichtigkeit des Lehrers. Mögen Ihren Schülern alle 
Wörter derſelben, ſowohl ihrer urſprünglichen Bedeutung als ihrem Wandel in ben ver— 
ſchiedenen Redewendungen nach ſtufenweiſe und leicht erklärt werden“ (Otto, Wol. 24). 
Ebenſo hatte der Curator ſchon 1803 vier Univerſitätsprofeſſoren in ſämmtliche Gou— 
vernements des L.B. geſchickt, deren Beobachtungen er bei der Eröffnung der Gymnaſien 
zu Grunde legte (Schewyrjew S. 332). 

Der Stand der Reorganiſation der alten Haupt- und einfachen Volksſchulen 
in Gymnaſien und Kreisſchulen im J. 1808 iſt aus folgender Tabelle erſichtlich (ſie 
iſt der officiellen in Per. Schr. XII, 264—335 — 1809 — veröffentlichten entnommen, 

unter Weglaſſung der Kirchſpielsſchulen; die Angaben über die Zahl ver Gouvernementss 
und Kreisſtädte find aus Storch VI, 331 ff.): 

Reorganifirte Gymnasien und Kreisihulen 1808.*) 
———— — —— —— a —— — nen neun nen, 

Gonverne⸗ Gouverne⸗ | Kreie | Nreiee Lehrbezirke. Ef : üler. ü hrbez mente | ments Schüler ftäbte. — Schüler. 
ſtädte. gymnaſien. | | 

<t. Petersburg . .. 5 3 294 43 | 5 1066 
ARDREN.: 5: 35 > Gran 10 10 447 16 44 2356 
2) > 7 VE 11 8 | 6 1305 89 54 7422 
GCharlom . 2. 2 22.11 11 8 417 109 18 1747 
RR. 13 5 8315 129 5 248 

I # 32 2838 | 456 126 12,839 

Befondere Schulen mit höherem Curſus beftanden außerdem 8 mit 963 Schülern, 
bie übrigen waren Hauptvolksſchulen (12 mit 1811 Schülern) und Volksſchulen. 

*) Die Zahlen lönnen nur als annähernd richtig bezeichnet werden, 1) weil gewiße Fälle 
darauf binweifen, daß in bem officiell eingelieferten Berichten die Schülerzahl der Kreisfhule, die 
freilich mit dem Gymnafium in innerem Zufammenbang fteht, mit ber bes Gymnafiums ans 
gegeben ift — fo beim Nomgorober, bei welchem 140 Schüler angegeben find, während Otto 
(Nowg. 17) im Gymnafium für 1809 nur 30, in ber Kreisfchule 70 fand, nad den Acten ber 
dortigen Echulbirection. 2) Dft wurden auch bie im Laufe eines Schuljahres auszetretenen 
Schüler am Ende besjelben mitgegählt, woraus fi z. B. Differenzen erflären, wie in ber Kreis— 
ſchule zu Sumy (mo 119 angegeben find, während Woronzow S. 27 für 1807—9 nur 105—112 
giebt) ober zu Kaljafın (die Tabelle hat 40, bei Beljufin ©. 7 find 1813 nur 29). Die Tabelle 
giebt an, wie viel Schüler mehr, als im Vorjahr. Dies fiimmt aber mit der vorjährigen Angabe 

nicht immer; 3.8. im Tula’jhen Gouv. find es für 1809 284; im 3. 1810 follen es 301 fein, 

„um 95 mehr als im Vorjahr;“ für 1810 find im Gouv. Twer 1121 angegeben, 250 mehr als 

im Vorjahr: allein 1809 giebt die Tabelle 1013. 3) Eudomlinow (Tſchnernigow ©. 34) giebt 
einen weiteren Grund für die Ungleichheit der Zahlen in den Verzeichniſſen an; man nahm am, 
daß alle Schüler, die die Kirchſpielsſchule abfolvirt haben, nun aud in die Kreisihule eintreten 
werden, während in Wirklicfeit nur */s und auch fo viel nicht immer eintraten. 4) Oft mag 
auch in dem mittleren Eulen ftattgefunden haben, was Sudomlinow &. 59 von ben Elementars 
ſchulen erzählt: Da die Behörde ihren Wunſch für den Fortfcritt zu kategoriſch ausſprach, fo 
rundeten die Unterbeamten die Ziffer aus Gefälligkeit ab. Auf die Frage: wie viel Schüler haben 
Sie in ber Schule, antwortete ein Schreiber fehr ruhig: „38, aber 55 geben wir an.” Man 
bat Grund anzunehmen, daß alle diefe Momente noh in bie nächſte Periode hinein dba und 
dort wirffam waren, 
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Troß aller Bemühungen der Behörden erjcheinen bie Durchſchnittszahlen in ben 
eigentlich ruffifchen Lehrbezirken, mit Ausnahme von Wilna, wo er in den Gymnaſien 217, 
in den Kreisfchulen 137 beträgt, immer noch ziemlich unbebeutenb: 58 Schüler in einem 
Gymnafium, 75 in einer Kreisſchule. Die Gründe biefes verhältnismäßig ſchwachen 
Schulbeſuches find verfchiebener, zum Theil eigenthümliher Art: ber Hauptfactor, mit 
bem man zu rechnen batte, verhielt ſich fpröbe gegen tie bilbungsfreundliden Abſichten 
ber Regierung. Bon den Stabtbewohnern wirb nicht jelten, aus verfchiebenen Theilen 
bed Reiches, berichtet: die in ben Kreisfchulen gegebene Bildung fei ihnen zu hoch ges 
wien, fie haben weniger verlangt, wie jene Wittwe, welche ohne Bebeufen beftätigte, daß 
ifr Sohn 1154 Mal gefehlt habe, und Hinzufekte: „ich wünſche nicht, daß mein Sohn 
nch weiteren Unterricht erhalte, indem id mid; mit ven Wiſſenſchaften, bie er gelernt 

hat, für befriedigt erachte“ (Sudomlinow Jarofflam S. 126). Die Eltern waren jelbft 
fo ungebilbet, daß fie nicht weiter wollten, als ihre Kinber follten Iefen und fchreiben 
Iemen, um ihnen dann im Geichäft zu helfen. Die höchſte Stufe der Bildung war 
ihnen ſchon Kenntnis ber erften Regeln ber Arithmetil, So berichtet ber Director von 
Tambow. Der von Perm fchreibt: vermöglichere Beamte beeilen fi, ihre Kinder fo 
bald als möglich zu einer Beamtenftelle herzurichten, nicht fowohl damit fie Beſoldung 
erhalten, als damit fie frühe fi einen Rang erbienen; ärmere Eltern nehmen dieſelben 
as ber Schule zur Hülfe. Strenge helfe wenig, auch Carcer nit; ſchließe man fie 
aus, fo werbe bie Schülerzahl ſich außerorbentlich verringern, bann werben fogar bie 

nur Vohlgebornen (bie der unteren Rangclaffen bis zur 9. incl.) ihre Söhne nicht mehr 
ergeben, nur um fie der Schante des Ausihluffes nicht auszuſetzen. Dagegen fchreibt 

der Director ven Aſtrachan: die Eltern ſchicken ihre Kinder nicht in bie Schule, um 
fie zu bilden, fonbern um in ihrem Amt und ihren Geſchäften nicht geftört zu werben, 
und weil fie kein wachſames Auge auf die Unarten verfelben zu Haufe haben können. 
Die Kinder dagegen machen fi die Gleihgültigkeit derfelben zu Nuten und gehen oft 
lieber fpazieren. (Bei Sudomlinow a. a. ©.) 

Man kann ſich billig darüber nicht wundern: es mußte wenigftens eine Generation - 

vergeben, welche die-Möglichkeit und bie Annehmlichkeit, die Vortbeile der Bildung vor 
Augen gehabt Hatte: plöliche Steigerung des Bilbungsftrebens in dem von ber Ne: 

Sierung vorausgeſetzten Moße vollzieht fih wohl einmal unter dem Eindruck eines großen 
Ereignifjes, eines erfhütternden Krieges, aber auch da müßen andere günftige Bedingungen 
Binzutreten. Nichts von allevem lag vor und man kann fagen, daß die Sachlage ſich 
weientlich nicht änderte während der ganzen erften Periode. So berichtet der Nowgorod'ſche 
Director 1817: die Eltern der Schüler ber I. und II. Glaffe zu Waldaj bitten, man 

möhte ihre Kinder nur Lefen und Schönichreiben Iehren, und durchaus keinerlei Gegen: 
fände, wie fie im Statut beftimmt feien, mit ihnen treiben, fintemal fie diefelben für 

ifre Kinder nicht als nothwendig erkennen; wobei fie erflären, im entgegengefeßten Fall 
werben fie fie nicht in die Schule ſchicken und dies burd die That beweilen (Dito, 

Nomgorod S. 94). Und dies geſchah in einer Stadt, welche troßbem feit 1812 ben 
ſtädtiſchen Zufhuß für die Schule um das Doppelte, auf 500 Rubel, erhöht hatte 
(benda 73). 

Aber auch die Durchſchnittszahl der Schüler ver Gymnafien war nit groß: auch 
ven Eeiten derjenigen Stände, welche das durch Fein Geſetz und Feine Verhältniffe be 
\öränkte Dispoſitionsrecht über fi) hatten, bes erblichen und des durch ben Nang er: 
worbenen Models, erfreuten fich dieſe Doch gerabe von ihnen am meiften zu benüßenben 

Anftalten Feiner „PBopularität.* Zwar beftanden einige Abelspenfionate, in Mosfau und 
Kaſan. Zwar entzogen bie politiihen Verhältniffe mit ihren Kriegsausfichten und bem 
gefteigerten Bedarf an Offizieren jenen Schulen gewiß manden Zögling aus biefen 
Ständen: am ihr Ehrgefühl appellirte die Regierung, indem ein Reſcript an ben Minifter 

des Innern vom 14. März 1807, mit weldyem gleichzeitig eines an ben Minifter ber 
TA, zur Bekanntmachung durch die Curatoren erlaffen wurde, bie jungen Ebelfeute, 
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„bie auf Univerfitäten ober in ben Schulen fid befinden,“ vom 16. Jahre an einlub, 

nad Peteröburg zu kommen und in bie Gabettencorp® einzutreten, von wo fie nad 
furzer Zeit, wenn fie ben Tienjt gelernt hätten, als Lieutenants und Cornet® in bie 

Negimenter eingetheilt würben: bie Ehre unb das Heil des Vaterlands rufe alle Mit- 
glieber des durch jeine Liebe und Treue gegen das Vaterland bekannten Adels zum 
Militärbienft. Unbemittelten würbe bie Reife vergütet. Aber bas war nicht der Haupt: 
grund, welcher ven Atel in feiner überwiegenden Mehrheit abbielt, das Gymnafiun für 
feine Söhne zu wählen. Auch nicht die Ueberzeugung, die Cabettencorps ſeien befjer, 
weil die Knaben bort zugleih erzogen würten, man fie bort ganz „abgeben“ könnte 
(eine Anfit, von ber Woronow I, 164 jagt, fie eriftire auch jet noch, 1849, in unferem 
Publicum); mwenngleih gewiß ſchon damals nicht felten war, was ber Nowgorod'ſche 
Director 1820 berichtet: die Ebelleute und Beamten im Kreiſe willen nicht, bei wem 
fie ihre Kinter unterbringen follen, wenn fie fie ind Gymnaſium bringen wollen. Gher 
jhen, daß aud ten böheren Stänben vielfach der Curfus zu lang erihien:*) die Schüler 

ter IV. Claſſe ver Hauptvolksſchule jellten in die II., die ber ILI. in bie I. bes Gym- 

nafiums übertreten; ba zog man es taber oft vor, ſofort fi in ben „Dienft“ auf 
nehmen zu laflen; fo zählte die Hauptvolkoſchule in Sefaterinofflaw im lekten Jahr ihres 
Beftehens (1804) 158 Schüler, das Eymnaſium im erftien Jahr (1805) nur 36 
(ſ. Grachew im J. d. M. XCV, 6, 100). Der Hauptgrund vielmehr, ben man überall 
für jene Grideinung angeben ficht, war, außer dem mangelnden Intereſſe an Höheren, 

ber: daß im Gymnaſium bie Kinter verſchiedener Stände, ſogar die ven Solbaten 

waren, „von welden Gutsbefigersföhne jih Empfindungen und Gewohnheiten zu eigen 
machen könnten, bie ihrem abeligen Stante nicht eigentbümlich ſeien.“ (So mit offenbar 
wirklich gebraudten Worten bei Dito, Wologda ©. 56. Die gleihe Nachricht aus dem 
Bericht des Directors von Kafan bei Suhomlinow Jar. 129. Bon Petersburg, Woronow 
l. c.) Daß bie Sade jo lag, iſt ein Factum, welches im Laufe ſchon dieſer Periobe 
und darüber hinaus geſchichtliche Geſtalt in ben Mbelspenficnaten gewonnen hat. 

So fah die Lage der Tinge auch die Regierung an: fie war nidyt gewillt, bie bar 
gebotene Möglichkeit der Bildung gerabe von benen, bie fie jo gern gebilvet jehen wollte, 
ſchnöde ven der Hand weifen zu laffen. Und am 6. Auguft 1809 erfchien ber Ukas, 

ber in ber Gefhichte ber bamaligen Zeit und Zeitbilbung fo hochbedeutſam iſt. Be 
beutiam ſchon darum, weil man weiß, daß er von dem wohlwollenden Kaifer nur mit 

Einem Manne beraiben worden ift, aber mit bem wohl am vicljeitigften gebilbeten, 
genialften, mit bellftem Kopf begabten unb mit der Nation befannteiten Manne feiner 

Zeit, mit dem fpäteren Grafen M. Eperansli,**) der am 17. April bes genannten 
Jahres aud in tie OEch⸗V. berufen worden war. Ter Ulas, deffen Inhalt nur 
noch dem Grafen Araktſchejew vor dem Erſcheinen besfelben mitgetheilt wurbe, Tautete: 

„In den „Vorläufigen Zeftimmungen“ war im Art. 24 angeorbnet, daß 5 Jahre nad 
ber Einrichtung des Unterrichteweſens auf Grund berfelben im Lehrbezirt in keinem 

*) In einem Brief von 1804 heißt es: „Kein Menſch bat Zeit zum Lehren und zum Lernen, 

Urtbeilen Eie: es if bei uns Mode, die Knaben ſchon vom 15. Jahr an in den (Militär)dienft 
einihreiben zu laſſen, und ber Univerfizätecurfus fordert allein fdom 10 Jahre (mit dem vor 

bereitenden). Wer wird da das Ende abwarten wollen? Geiſteswiſſenſchaften find bei uns noch 
nit in ber Mode.“ Bei Fypin, In einem Briefe von 1810 ſpricht ſich der obengenannte Karaſin 

fo aus; „lauten Eie mir, alle biefe gelehrten, von der Regierung protegirten Lehrer, alle biefe 

theuern Bibliothefen und Mufeen, al diefer Lurus öffentliher Eulen wirft bei uns auf niemand 

bezaubernd! Die Eltern werden ihre Kinder lieber zu Haus, oder in Penfionen (fogar ſchlechten) 
erziehen, als aufs Gerathewohl in die jogenannten Tempel ber Minerva laufen laffen* (Ruff. 

Vorzeit 1875, 4, S. 755). 

*) Michael Eperansfi, ber Sohn eines Geiftlichen, ift einer ber wenigen ruffiichen Staats 
männer, ber das Glüd gehabt bat, einen ebentürtigen Biographen zu finden; Sp.'s Leben 
von Korff. 1861 Bericht darüber Balt. Monatoſchr. 1861. IV. 
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Gouvernement mehr jemand im Givilvienft, foferne er jurijtiihe unb andere Kenntniffe 

verlange, angeftellt werben folle, wenn er nicht eine öffentliche oder Privatſchule abfolvirt 
babe. Der Sinn dieſer Beftimmung war der, ben verfchiebenen Zweigen bes Civil: 
bienftes, denen es an befähigten und durch Unterricht gebilbeten Eivilbeamten fehlte, 
folde zu ſchaffen, und ben wiſſenſchaftlichen Arbeiten und Leiftungen ben Weg zur Be 
thatigung, Bevorzugung und zu ben mit bem Dienft verbundenen Belohnungen zu er: 
öffnen. Es war dabei vorausgefeht, daß alle freien Stände, zumal ber abelige, ſich 
wetteifernd bie Eröffnung ber mit bebeutendem Aufwand von Seiten des Staates und 
anfehnlichen Beifteuern von Seiten bes Adels ſelbſt errichteten und nunmehr meift überall 

beftebenben Univerjitäten, Gymnaſien und Schulen in ben Lehrbezirken, Gouvernements 
und Kreifen zu Nutzen machen und daß die vaterländifhen Anitalten dem auslänbilchen, 
ungenügenben und unzuverläßigen Unterricht werben vorgezogen werben. Aber aus ben 
Jahreäberichten bes Minifteriums und ben Uns zukommenden Nachrichten erfehen Wir 
zu Unferem Bebauern, daß Unfere Vorausfeßungen ihre Verwirklichung bis jett nicht 
gefunden haben. Mit Ausnahme der Univerfitäten zu Dorpat und Wilna ftehen alle 
übrigen im Lauf ber Zeit errichteten Lehranftalten ber kleinen Zahl ihrer Schüler nad 
niht im Verhältnis zu ben auf ihre Errichtung verwandten Mitteln. Zu Unferem 

größten Bedauern erjchen Wir, baß ber Abel, der fonft gewöhnt war, mit 
feinem Beifpiel allen übrigen Ständen voranzugeben, an biefer heil- 

lamen Inftitution weniger als andere Theil nimmt. Indeſſen fordern alle 
Theile des Staatsbienftes kundige ausführenbe Kräfte und je weiter die folide unb vater: 
lindiihe Bildung der Jugend binausgefhoben wird, um fo fühlbarer wird im ber Folge 
der Mangel werden. An bie Urſachen eines fo wichtigen Misftandes herantretend finden 
Wir, daß die Hauptveranlaffung zu demſelben bie bequeme Möglichkeit ift, Rangclaffen 
nicht durch Verdienſte umd ausgezeichnete Kenntniffe, fondern allein durch das Verweilen 
im Dienſt und bie Zahl der Dienftjahre zu erreihen. Zur Abftellung deſſen und um 
endlich dem Streben nad) Rang ohne Verbienfte eine Grenze zu feßen, wirklichen Ber: 
bienften aber ein neues Zeugnis Unferer Anerkennung zu geben, haben Wir für nöthig 
erfannt, folgendes feftzuftelen: 1. Bon dem Erlaß dieſes Ulafes an wirb niemand zum 

Rang eines Collegien:Affeffors (VIII. Claſſe) befördert werden, felbft wenn er bie be 
fimmte Anzahl von Jahren als Titulärrath ausgebient bat, wenn er nicht außer vor: 

jügliger Aiteftation von feinen Vorgefeten ein Zeugnie von einer ber Univerfitäten bes 

Reiches vorlegt, daß er in berfelben mit Erfolg die zum Eivilbienft gehörigen Wiffen- 
haften getrieben ober daß er fi einer Prüfung unterzogen und bei berfelben ein 
gutes Atteftat über feine Kenntniffe fidh erworben bat. 2. Die Ordnung und Art diefer 

Trüfungen wirb unverzüglid von ber O.Sch.V. feftgeftellt und befannt gegeben 
werben... 3. Wer jett in ber Rangclafje eines Eollegien:Affeffors fteht, kann nad) 

ter früheren Orbnung bis zum Staatsrath befördert werben, aber nur, wenn zum voll: 
fändigen Ausdienen der Jahre glaubwürbige Zeugniffe über hervorragenden Eifer und 
beſendere Anerkennung verdienende Arbeiten hinzukommen. 4. Umgekehrt Finnen Beamte 
der VIII. Claſſe, ‘wenn fie, bei ausgezeichneter Atteftation von ihren Vorgefegten, ein 
Zeugnis über erfolgreiches Studium oder Examen von einer ruſſiſchen Univerfität vor: 
Itgen, die folgenden Claſſen bis zum Staatsrat erreihen, auch wenn fie nur kurze 

im gegenwärtigen Range ftehen. 5. Zum Staatdratd kann niemand allein nad 
den Dienftjahren befördert werben. Dazu iſt nothwendig, gleichzeitig folgendes vor: 
julegen: 1. ein Zeugnis darüber, bag der Beamte wenigſtens 10 Jahre mit Gifer 
gedient; 2, daß er wenigſtens 2 Jahre eine der verſchiedenen Stellen, eines Rathes, Pro: 
curatots u. f. w. inne gehabt hat; 3) muß er außerdem ein Zeugnis von einer Uni: 

berfität über erfolgreiches Stubium der zum Eivildienft gehörigen Wilfenfhaften, 4) ein 
Aueſtat feiner Vorgeſetzten vorlegen, das fpeciell die ausgezeichneten Dienfte, bie er ge: 
tan, aufzuführen hat.“ ... Sobann werben bie Gegenftände ber Prüfung beftimmt: 
I. Grammatifche Kenntnis des Ruſſiſchen und fhriftlicher Aufſatz. Kenntnis wenigftens 
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Einer fremden Sprache, und Fähigkeit, aus derſelben ins Ruſſiſche zu überſetzen. 2. Rechts— 
kunde: Natur, Römiſches und Civil-Recht mit Anwendung bes letteren auf bie ruſſiſche 
Geſetzgebung; Kenntniffe in Staatsöfonomie und riminalgefegen. 3. Geſchichtliche 
Wiffenfhaften: Gründliche Kenntnis ber vaterländifhen Geſchichte. Geſchichte der alten 
und neuen Welt mit Geographie und Chronologie, Elemente der Statiftit, befonders 
bes ruffifchen Reiches. 4. Mathematit und Phyſik: Kenntnis der Arithmetik und 
Geographie und allgemeine Belanntiaft mit ben Haupttbeilen der Phyſik. Zur Aus: 
übrung bes Geſetzes wirb bei ber Univerfität ein Prüfungscomit6 aus bem Rector 

und 3 Profefforen gebildet. Mehr als Amal darf das Examen nicht gemacht werben. 
In ben Haupt: und Univerfitätsftäbten werben Sommercurfe vom Mai bis October 
errichtet. Der Beſuch berfelben von Seiten ber jungen Beamten wirb controlirt: 8maliges 
Tehlen ber Reihe nad oder Gmaliges zu verſchiedenen Zeiten zieht die Ausſchließung 

nad) ſich. 
Die nächſte Wirkung bes Ukaſes, ber wie ein Schlag aus Beiterem Himmel in bie 

„Sorglofigkeit, bie unferem Charakter eigen ift, ober in bie bamals faft allgemein ver⸗ 
breitete Gleichgültigfeit gegen die Wiſſenſchaft“ (Korff, Leben Speransti’s I, 180—181) 
bereinfiel, war Entrüftung, Spott und bittere Kritik. Derfelbe Karamfin, ber in feinem 
„Etwas von den Wiſſenſchaften“ pathetiſch ausgerufen Hatte, die Bildung fei das Pallas 
dium ber Moralität, und „wenn ihr, benen eine höhere Macht das Schidfal ber Mens 

ſchen anvertraut hat, die Herrfchaft der Tugend auf ber Welt ausbreiten wollt, fo liebet 
die Wiffenfchaft” u. ſ. w., faßte nun in einem „Memoire über bas alte und neue Ruß 
land“ alle® ungünftige, was er über das Geſetz um fi herum hörte, zufammen und 
machte den Sprecher ber Unzufriebenen. Kaiſer Alerander babe Millionen auf die Unis 
verfitäten, Gymnafien und Schulen verwandt; Teiber fei mehr von einem Nachtheil für 
bie Reichskaſſe, als von einem Vortheil für das Vaterland zu fehen. („Tiefer Verluft 
konnte nicht fo groß und ſchädlich fein, als andere, an bie bie Reichskaſſe feit langer 
Zeit gewöhnt war, die Verlufte durch Diebftahl und Raub ver Beamten.” Pypin.) Man 
babe Profefjoren kommen laſſen, ohne Schüler gebildet zu haben; unter ben erjteren 
feien viele würbige, aber wenig nützliche Männer; bie Schüler verftehen bie Lehrer nicht, benn 
fie können wenig Lateinif und ihre Anzahl fei fo gering, daß den Profefforen die Luft 
vergebe, in die Vorlefungen zu kommen. Das ganze Unglüd komme daher, daß „wir 

unjere Univerfitäten nach den beutfchen eingerichtet haben, ohne zu betenfen, daß bier 

ganz andere Verhältniffe find.” Dort gebe es eine Maſſe von Zuhörern, „bei uns aber 
bat niemand Luft zu den Wiſſenſchaften. Die Ebelleute gehen in ben Dienft* (dazu, 
fagt Pypin, braudte man nur gute Herkunft, Verbindungen, ein bischen Politur und 
Franzöfiſch), „die Kaufleute wollen Arithmetik ober frembe Spraden gründlich lernen 
ifrem Handel zu lieb; unjere Mbvocaten und Richter brauden die Kenntnis bes 

römifchen Rechtes nicht; unfere Geiftlihen werben in ben Seminaren fo leiblih ge— 
bilbet, weiter wollen fie nicht.” Die Vortheile eines „gelehrten Standes“ find nah K. 
noch unbefannt; er meinte, man hätte nur 20 ftatt 60 Profefforen berufen, dagegen bie 

Zahl der Stipendiaten in ben Gymnafien erhöhen jollen, dann „hätte bie verforgte 

Armut in 10, 15 Jahren einen Gelehrtenftand gefhaffen. Häufer für Univerfitäten bauen 
und Faufen, Bibliothelen, Cabinete, gelehrte Geſellſchaften einrichten, berühmte fremb= 

lãndiſche Aſtronomen und Philologen berufen, heißt nur Sanb in bie Augen freuen. 
Mas lehrt man jet nicht aller, fogar in Charkow und Kafan“ u, ſ. w. Er verurtheilt 
bie Beauffichtigung der Schulen durch Profefforen, Magt über den Mangel an ruſſiſchen 

Lehrern und fagt enblih: „Das Minifterium ber „fogenannten“ Bildung hat bis jetzt 
geſchlummert, ohne eine Ahnung von feiner Wichtigkeit und als wüßte es nit, was es 

zu thun habe, und nur von Zeit zu Zeit wachte e8 auf, um vom Kaiſer Gelb, Rang— 

claffen und Kreuze zu verlangen. Während man in anderen Staaten vom Beamten nur 
die für das Amt nothwendigen Kenntniffe verlangt, vom ingenieur das Ingenieur 
wefen, vom Richter Gefepesfenntnis u. f. w., muß bei uns ein Gerihtshofspräfibent 
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ben Homer und Theofrit, ein Senatsfceretär bie Eigenfhaften des Oxygens und jänmt: 
licher Safe, der Vicegouverneur ben pythagoreiſchen Lehrſatz, der Auffcher im Irrenhaus 
das römiſche Recht kennen ober fie fterben als Collegien- und Titularräthe.” 

Ungeredter fann man nit urtbeilen. Zugleih ſchimmert da und bort etwas durch, 
was fpäter ſich deutlicher ausſprach: bie nationale Empfindlichkeit über die Verwendung 

von Ausländern, die doch unumgänglich war, ſelbſt nah dem Geſtändnis Karamſins. 

Was ſich gegen ihn überhaupt geltend machen lich, bat Pypin trefflich auseinanbergejekt. 
Korff fügt eine andere Bemerkung Karamfins Hinzu: in ganz Rußland finde man faum 
100 Menſchen, die orthographiſch jchreiben fönnen, Fuß mit feinem ruhigen, objectiven 
Urtheil jagt in einem Gutachten vom 13. Febr. 1822, weldes dem Journal ber O.Sch.V. 
ven 1821 ©. 269 fi. beigelegt ift, folgendes: „Obgleich ich vollfommen überzeugt bin, 
bat ber Ufas darin jehr ſegensreiche Folgen gehabt bat, daß er eine große Zahl junger 
Leute zum Stubium ber Wiffenihaften nöthigte, um bie fie fidh ohne dieſe Nöthigung 
wenig befümmert hätten, und daß biefe Mafregel eine nicht geringe Zahl tüchtiger ge 
bildeter Beamten geliefert hat, jo kann ich doch andererſeits die Richtigkeit ber Bemerkung 

nicht beftreiten, daß es jeine Schwierigkeiten babe, alle im Ufas bezeichneten Kenntniſſe, 
ganz abgejehen von der Art bes Eivilbienftes, von allen zu verlangen.“ 

Rommel ſpricht (S. 510) von „diefem merfwürbigen, damals unter dem Einfluß 
des Geheimraths Speranski ftreng gehandhabten Staatsprüfungsinftitut, weldes, den Stod: 
rufen zum Aerger, ald Hemmſchuh der dienſtadligen Rangſucht, aber als Sporn zur 
Gultur der Wiffenfhaften, den Univerfitätöprofefioren zur Bereicherung und Erhöhung 
ihres Anſehens gereichte,* und führt aus beiter Quelle, nämlid aus eigener Erfahrung 
einige Beifpiele von Beftehungen an (das war ohne Zweifel das ſchlimmſte an dem Geſetz). 
Ein Urteil von Puſchkin wirb in anderem Jufammenbang mitgeteilt werben. F. Dmitriew 
(Ruf. Arch. 1868, 1638) bemerkt, daß jet erft bie Provinzen, bie bis dahin den Peters: 
burger Klatichereien gegenüber gleihgültig geweſen feien, „fi mit den Hauptitäbten im 

allgemeinen Chorus ber’ Verwünſchungen einigten. Es regnete Sarkaemen auf ben 
Foreniohn... Alles war frappirt von bem vor Augen llegenden Mieverhältnis: daß man 
von den Beamten nicht eine Fachbildung verlangte, die für den Dienft nothwenbig war, 
ſendern eine allgemeine, dem Augenſchein nah unnüße... Der rabicale Fehler aber war, 
daß bie Mafregel nicht bloß die Zukunft betraf, fondern aud die Gegenwart nicht 

ſchonte. Allein das ilt auch der einzige Tabel: alle übrigen zerrinnen beim erften auf: 
merkſamen Blid. Beſonders zeigte Speransfi ſtaatsmänniſchen Talt mit der Forderung 
eines Univerfitätszeugnifles und nicht eines fachlichen, eines Abminiftrativeramene. Letzteres 
war im bamaligen Rußland unmöglid. Eine Fahprüfung ift da gut, wo eine Wifjen- 
haft des Rechts eriftirt, wo eine ausgearbeitete gerichtliche Praktik, eine jurijtijche oder 
pelitifche Literatur it. Derartiges gab es damals nicht; es blieb aljo nur übrig, fi 

auf bie Yorberung allgemeiner Bildung zu beſchränken in der Abſicht, intellectuell und 
moraliich Höher jtehende Beamte zu bilden. In ben Grenzen ber Möglichkeit wurde 
bies Ziel erreicht. Von 1809 an treten bie alten Schreiber allmähli in bie Reiben ber 
nieberen Abminiftrativbeamten und das Niveau der Beamtenmoralität, fo niebrig es zu 

Zeiten. war, hebt ſich im Vergleich zu früher, wo man ſich Fein Gewiſſen baraus machte, 
den Beamtenbienft ein „einträgliches Geſchäft“ zu nennen.” 

Pypin nennt den Ukas nicht gelungen, „er verlangte über die Maßen viel, aber zum 

Lernen nöthigte er und es ift ſchwer, der Regierung einen Vorwurf zu maden, daß fie 
ein ſolches Mittel brauchte, da fogar bie beften Vertreter ver gebildeten Gejellihaft fo 
urtbeilen fonnten, wie Karamfin.” Korff jagt, ber Ulas babe an erheblihen Mängeln 
gelitten: jo fei bie praftifche Geſchäftskenntnis gar nicht in Betracht gezogen worben 
(darin bat Karamfin Recht, wern er fagt: „weder 4Ojähriges Wirken im Staates 
bienft, noch wichtige Verbienfte befreien uns von der Pflicht“ u. f. w.); bie Prüfungs: 
gegenftänbe feien über das wirfliche Bebärfnis hinausgegangen; bie damals vorhandenen 
Unterrihtsanitalten hätten für eine ſolche Mafje Bildungfuchender, wie fie ber Ufas 
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vorausſetzte, nicht hingereicht. Das Examen habe vom Amte abgezogen, Leute von reiferen 
Jahren gezwungen, ſich auf die Schulbank zu ſetzen und Elementarbücher auswendig 
zu lernen. Der Zweck, gebildete Beamte zu erhalten, ſei von vornherein verfehlt worden, 
indem man an die Bedingung der Prüfung nicht das Amt, ſondern den Rang geknüpft 
babe. Auch babe ſich das Unſtatthafte in ben vielen Ausnahmen gezeigt;*) fo ſei 1812 
das ganze Kriegs: und Marineminifterium ausgenommen und eine Commilfien zur Um: 
arbeitung ber Verorbnung niebergefeßt worben u. f. w., bis der Ukas am 1. Juni 1834 
aufgehoben wurde. Allein bie Sache war gethan; man fieng an zu lernen in Rußland“... 
Der Anftoß pflanzte fi in ununterbrodhener Bewegung fort, erft burh Zwang aus ber 
Trägheit, der Unwiſſenheit aufgerüttelt gewann die Nation almäblih das Bewußtſein 
ihrer geiftigen Blöße; aus einem fünftlihen Mittel wurde ein naturgemäßes; das Bil 
bungsbebürfnis fuchte auf natürlichem Wege Befriedigung, als das Anfehen des Geſetzes 

längft nicht mehr galt. So war auch in biefem Puncte Speranski's Thätigfeit eine 
fruchtbare, langdauernde unb die Geſchicke bes Reiches weſentlich beitimmenbe ! 

Speransfi felbft freilich fchreibt im October 1811: „Unnüßer Einfall — der Wunſch, 
bie rohe Maffe vorwärts zu bewegen!” Gin Jahr fpäter hatte dieſer Ukas, melcher das 

Beamtentbum, fowie ber vom 3. April 1809, welder bie Kammerberren und Kammer: 
junfer getroffen, ben fühnen Staatsmann geftürzt: bei Nacht und Nebel escortirte man 
ihn am 17. März 1812 als „Staatsverräther“ in bie Verbannung, aus ber erft bie 

folgende Regierung ihm volle Reftitution gewährte. 
Dem Ukaſe gemäß verlangte denn aud das neue Statut des Dorpater 2.:B.8 vom 

4. Juni 1820 ($. 2) für ben Eintritt in ben Givildienft Univerfitätsbilbung. 
Die Sorge für die Vermehrung ber Schülerzahl in den Kreisihulen, welde ber 

Regierung erjt in zweiter Linie ftanden, überlieg man indes noch immer ben localen 

Schulbehörden. Am leichteften war, äußerlih, biefelbe zu erreichen, inbem man unbe 

rechtigten Privatlehrern und Winkelfhulen das Handwerk legte, wie fchon 1804 das 
Schulcomité der Moskauer Univerfität den Director von Wologba (Otto S. 29) aufge 
forbert Hatte, über die Privatlehrer unermüblihe Auffiht zu führen und unerlaubte 
Schulen aufzuheben. Jene waren vorzugsmeife ausländiſche Sprachlehrer, dieſe hielten 
beſonders niebere Geiftliche, an welche das Volk gewöhnt, und beren Unterricht ihm voll: 

kommen genügend war. Der Krieg gegen bie Privatſchulen zieht ſich durch bie ganze 

Periode und wirb fpäter noch eingehender geſchildert werben. 
Unterbeffen gieng das Minifterium an den Gurator des Moskauer 2.-B.'s, Grafen 

Alerdj Raſumowéki über (11. April 1810 bie 4. Sept. 1816). Der Sohn eines 
reichen Koſakenhetmanns, batte er im Ausland eine ganz im franzöfiihen Geifte gehaltene 

Erziehung genoffen. Er war „der gelehrtefte, gebildetfte und klügſte der Ariftofratie von 
damals, ein ruffifder Großer des ancien regime, comme il faut, ein Hofmann von 

ausgezeichneter gelehrter Bildung“ (Rommel ©. 516, 580, 581). Von feiner Lieblinge: 
wiflenfchaft, der Botanik, hatte er fi nur ungern getrennt, „dem Kaifer zu Gefallen,” 

*) Bu jenen Ausnahmen ift noch eine hinzuzufügen, welche bas Miniftercomits — jo wichtig 

war bie Sache — „in Uebereinftimmung mit dem Grafen Araktſchejew,“ defien gewaltigen Eins 

fluß diefer Ausbrud zeigt, am 15. April und 7. Mai 1819 beſchloß und vom Kaifer beftätigen 

ließ. Es follte nämlich jenes Gramensatteftat erjegt werden können, wenn ber Betreffende ein in 

ber gelehrten Welt ihm ungewöhnligen Ruhm verichaffendes Werk geſchrieben und darliber von 

ber Oberfjhulverwaltung ein Zeugnis befommen hätte. Die lettere billigte ben Beſchluß nur 

unter ber Bedingung, daß dieſes Zeugnis nicht von dem Geſuche bes Berfafjers, was wegen ber 

Wichtigkeit der Sache bier nicht paffend wäre, fonbern von ihrer freien Initiative abhängig gemacht 

werde, Zu folden Werfen follten gerechnet werben: 1) von ber Afademie ber Wıffenfchaften ober 

anderen äbnlihen Inſtituten in Europa mit bem Preife gefrönte, 2) alle, durch die irgend eine 
Wifjenfhaft neue Vervollkommnung und Bereiherung erhält, 3) ausgezeichnete Ueberfegungen 

alter Klaſſiker, fowie neuer, fofern fie zur Verbreitung menſchlichen Wifjens beitragen und zur 
Bereicherung unferer Literatur dienen. So erfolgte auch die Genehmigung (25. Oct. 1819). 
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wie ed in dem Reſecripte heißt, um bie Curatorſtelle in Moskau anzunehmen (2. No— 
vember 1807). Er war ein ftrenger Herr: das beweist ſchon bie Form mander 
feiner Anorbnungen. Kein Lehrer jollte es in Zukunft wagen, obne befondere Er: 
laubnis eine Stelle in einem anbern Reflort anzunehmen; mit Zuwiderhandelnden 
werde auf unangenehme, aber verbiente Weile verfahren werben (12. Mai 1810). 
Kein Lehrer follte fi unterftehen, fih mit Geſuchen an jemand anders, als feine Vor: 

gelegten zu wenden: ber Zumwiberhanbelnde werbe im Minijterium ber B.:N. nicht gebuldet 
werben (7. Februar 1811). Indeſſen war er doch nicht fo body gebildet, daß er das 

Unfruchtbare ber enchflopäbiihen Bildung, welche bie Negierung mit den Schulen an: 
jtrebte, eingejehen hätte. Im Gegentheil vertheibigte er felbit diefen Stanbpunct, wie aus 

einem Briefe hervorgeht, den er am 12. Febr. 1812 an Nommel ſchrieb (S. 519), als 
ibm biejer feine Verwunberung über bie Menge ber realen Wiffenfhaften im Lehrplan 
ausgeiprochen hatte. Er begründet diefe mit der Rüdficht auf ſolche, welche die Univerfität 

nicht beziehen, aber body bie (nah dem Statut Art. 3) für einen gebildeten Menjchen 

nöthigen Kenntniffe fi erwerben wollen: „Man bat die politiichen, Handels: und tech— 

nologifhen Wiflenfhaften bereingenommen, dba nicht jeder Gelegenheit haben kann, 
feine Studien auf ber Univerfität fortzufegen und bie Gymnaſien Kinder aus allen 

Ständen, dem Abel, dem Handels, Handwerker: und anderen Ständen befommen; bie 
jenigen, welde ihre Stubien im Gymnaſium abſchließen müßen, oder welche nach ihrem 
Stande nit das Bebürfnis haben, ausgebreitetere Kenntniffe zu erwerben, haben bie 

Gelegenheit, fich Begriffe von den obenerwähnten Gegenftänden zu erwerben, foweit fie 
jebem Stande angemeflen find. In biefem Sinne werben bie Wiffenihaften auf Gym: 
nafien nicht mit fo viel Detail gelehrt, als auf den Univerfitäten.“ 

Wenn ed aud wahr ift, — und unmahrjcheinlich ericheint die Sache nicht — was 
Gretſch ſchreibt (Ruf. Ar. 1869, 0257), R. habe als Minifter nichts gethan, fondern 
alles feinem Ganzleidirector J. 9. Martynow*) überlaffen, fo zeugen doch eine Reihe 

*) M., „ber Ueberſetzer der griechiſchen Claſſiler,“ wie er noch heute in bezeichnender Weife mit 

Recht genannt wird, da er ſeitdem feinen Nachahmer hierin gefunden bat, geb, 1771, erhielt feine Schul= 

bildung im geiftliden Seminar zu Poltawa, wo ihm jogar ber griechiſche Unterricht in den unteren 

Claſſen übertragen wurde, während er noch in der oberiten ſaß. 1783 reiste er über Moskau, 

wo er einige Rniverfitätsvorlejungen anbörte, bie ihn entzücdten, und Bekanntſchaft mit Gelehrten 
anfnüpfte, nah St. Petersburg, um mit 30 anderen, auserwählten Seminarijten, worunter auch 

Eperansfi, im Alerander-Newsli:Seminar zum Lehrer ausgebildet zu werben, Durch feine Kennt: 

nifje im Griechiſchen, bie er auch im Verkehr mit gebildeten Griechen vermebrte, empfahl er fid) 

auch bier fo, daß er 1792 no als Seminarift zum Lehrer dieſer Spradye ernannt wurde. Die 

Mittel zum Fortitubiren verfchaffte er ſich durch Weberfegungen aus dem Franzöſiſchen und Eng: 

liſchen. Als Lehrer bes Lateinischen, der Poeſie und Rhetorik machte er nun den erjten literarijchen 

Berjud und leitete eine Zeitlang die Nedaction bes „St. Petersburger Mercurius,* Sodann 
aus dem geiſtlichen Stand entlaffen, wurde er 1795 unter dem Grafen Ojlermann im Collegium 

der auswärtigen Angelegenheiten angeſtellt. Im folgenden Jahre gab er ein Journal „Die 

Muſe“ heraus; 1797 lehrte er auch Geſchichte, Ruffiih und Geographie. In die Jahre 1801 

und 1802 fallen wieber eine Reihe Ueberfegungen aus dem Franzöſiſchen, bie er im Auftrag bes 

Kaijerd machte, Condorcet, Bibliothöque de Phomme publique, Verri, Economie publique, 

Stuart, Becherches sur l’&conomie publique, Rousseau u. ſ. w. Auf den Vorſchlag Murams 

jew’s mit bem wichtigen Poften eines Directors bes Departements ber B.:N. betraut (24. Jan. 

1808), trug er zugleich auf den dringenden Wunſch des Curators am pädagogifhen Inſtitut bie 

Aeſthetik vor — unter ungebeurem Zudrang bes Publicums, Außerdem war er an der Anftalt 

gelehrter Secretär (jeit Juni 1804) und Protofollführer der D-5d..B. In letzterer Eigenſchaft 
hatte er bei den ſchulgeſetzgeberiſchen Arbeiten zu ihun. 1807 wurde er Mitglied der ruſſiſchen 
Aademie. 1810 verfaßte er bas Statut für bas Alexanderlyceum in Zarſtoje-Selo. 1816 trat 

er von dem Gentrum feiner Thätigfeit zurücd und blieb nur noch Mitglied der D.-5h.-B., fowie 
Ganzleidirector beim Conſeil der Militärfhulen, In feiner Muße wandte er fih nun ebenfalls 

der Botanik zu, gab ein techniſch-botaniſches Lexilon heraus und gieng dann etwa 1822 an bie 

Pädag. Encpflopäbie, XI. 4 
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von Verordnungen von dem tiefen Einblick, welchen man an der Spitze der Verwaltung 
in das innere Getriebe des Unterrichtsweſens gethan hatte. Vor allem das Circular 
vom Juni 1810 (Per. Schr. XXVIII, 559), welches die Schäden ber bisherigen 
Unterrihtsmethobe aufbedt. Es lautet folgendermaßen: „Es ift bemerkt worben, 
daß in vielen Schulen bie Wiſſenſchaften ohne jeglihe Rüdfiht auf ben Nutzen 
ber Schüler gelehrt werben, daß bie Lehrer das Gedächtnis berfelben mehr zu be 
laften, als zu jchärfen ſich bemühen, und ftatt durch ftufenweifen Gang das Urtheils: 
vermögen zu entwideln, es abflumpfen, indem fie basjenige wörtli auswendig lernen 
laffen, was ber Schüler nur dem Sinne nad) behalten und wovon er mit eigenen, wenn 
auch nicht zufammenbängenden Worten und nicht mit denen bed Lehrbuchs beweifen fol, 
daß er es verſtanden kat. Diefe Unterrichtömethobe ift für ben Lehrer ebenfo leicht, wie 
für bie wahre Bildung der Jugend ſchädlich, und man darf die Sache um jo weniger 
gleihgültig anfehen, da außerdem, daß die Schüler die beſte Zeit ihres Lebens verlieren, 
au bie Regierung in ihrer Hoffnung getäufcht wirb und bie won ihr auf die Erziehung 
verwandten Ausgaben ſich wenig bezahlt madyen; zur Abftellung deſſen hat der Minifter 
alle Guratoren beauftragt, ben Univerfitäten mitzutheilen: 

1) Es jell bei ber Anftelung von Lehrern die Kenntnis einer Unterridhtömethobe 

von ihnen gefordert werten, welche nicht mechaniſch, fonbern ber wirklichen Bereiche: 
rung tes Geiftes mit nüglihen und nothiwendigen Wahrheiten förderlich ſei; 

2) Es ſoll ten Schulbirectoren unb Inſpectoren vorgefchrieben werben, daß fie eine 

unermübliche Auffiht über bie Lehrer führen, bomit fie nicht zur Erleichterung für fid 
felbjt die Schüler durch bloßes Auswenbigiernen ber Leetionen beſchweren, fontern fie 

auf leidte und einfade Weije zum Verftäntnis alles deſſen, was gelehrt wirb, führen, 
intem fie bei jebem ihnen irgentwie unverfiänbligen Worte fi aufhalten und folde 
ihnen auf eine für ibre Jahre leicht verftänbliche Art und Weiſe erklären. Davon werten 
ausgeſchloſſen bie jdünften Stellen ber Autoren in ber Literatur, welde ber Beifpiele 
und ber Nachahmung halber auswendig zu lernen fehr nüglid) und notbwenbig ift, doch 

nit früher, als nad Farer und analytifcher Erflärung berfelben. 
3) Die Vifitatoren follen ihr Augenmert zuerft auf die Methode richten, nach welder 

in ben beſichtigten Eulen die Wiffenfaften gelehrt werben, und über Lehrer, welche 

eine gute Unterrichtsweiſe nicht fennen ober fie nicht befolgen wollen, an bie, Univerfitäten 
berichten, welche nad) ber ihnen gegebenen Vollmacht mit ſolchen verfahren werben. 

4) Die Jugend foll fo wenig als möglid mit dem Abfchreiben ber von ben Lehrern 
frei abgefaßten Torträge bemüht unb ber Unterricht überhaupt nad ben von ber höheren 
Behörde vorgefchriebenen Büchern ertheilt werben, und enblidh 

5) follen bei den Prüfungen alle Mafregeln ergriffen werben, um ven ben Leis 
flungen der Schüler fi volllommen zu überzeugen, u. a. auch bie, daß nicht bie Lehrer 
felbft, fondern frembe Berfonen eraminiren, wo es foldhe giebt, welche in ben Wiffen: 
{haften bewanbert find; mo aber nicht, fellen es wenigftens nicht biejenigen Lehrer thun, 
welde die Schüler in ber ben Gegenftand ber Prüfung bildenden Wiſſenſchaft unterrichtet 
baben, fonbern bie, welde in andern Fächern unterrichten, gleichwie bie Directoren unb 
Inſpectoren.“ 

So wichtig die Einſicht von ber Fehlerhaftigkeit der Meihode war und fe richtig 
einige ber aufgeſtellten Grundſätze, jo konnten doch bie empfohlenen Mittel zur Abhülfe 

nicht alle wirkſam ſein. 
Das ſclaviſche Fefihalten am Bude wurde begünftigt durch die große Ausführlich: 

Ueberfegung der griechiſchen Glajfifer, bie er mit bemunderungsmwürbdiger Eelbflaufopferung, ohne 
Ausfiht auf äuferen Gewinn, fortfete, jelbft als die Ueberſchwemmung vom 7. Nov. 1824 ihm 

einen großen Theil bes fertigen Materiald vernichtete, Es erfchienen Sopbofles, Homer, Herobot, 

Pindar, Aeſop, Kalimafus, Anafrcon, Longin vom Erhabenen, in 26 Bänden von 1823—1829, 

Geſt. 20, Tet. 1833, (Nah Kolbaſſin, Männer ber Literatur früherer Zeit, 1859, ©, 1—168.) 
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keit eines Theils dieſer Leitfäden. So zählt die Erbbeihreibung bes ruffifchen Reiches 
von Sjablowsfi (in der Ausg. von 1822) 585 Seiten. Das Lehrbud ber ‚Wiſſenſchaft 
vom Handel (1811) hat 5 Hauptſtücke (I. Allgemeines, IL. vom Gelb, von ben Banten, 
die Hamburger Bank, III, von ben Wechſeln, IV. vom Waarenhanbel, V. von ber 
Scifffahrt im allgemeinen in ihrer Beziehung zum Handel; von ber Bobmerei, von ben 
Affecuranzen, von den Bankerotten) auf 284 Seiten. Eine 1807 herausgegebene Phyſik 
enthält 527 Seiten, von dem Curs ber Mathematik Oſſipowoki's, der erſt jpäter durch bie 
Arbeit von Fuß erſetzt wurbe, enthält ber I. Theil — allgemeine und beſondere Arith: 
metit (1802) — in 4° 357 Seiten. Der in dem 4. Punct bezeichnete Uebelſtand war ſchwer 
zu umgeben, wenigftens für alle Fächer, in bemen bie neuen Handbücher noch nicht vor- 
Iogen. Denn 1808 waren nad ber Belanntmahung bes Minifterrums (Per. Schr. 
XXII, 215) nur fertig: Allgemeine Erbbefhreibung in 2 Theilen, Tateinifches Lehrbuch, 
Abrig der allgemeinen Geſchichte in 3 Theilen, Phyſik, Technologie, kurzer Abrig ber 
Mineralogie, franzöſiſche Vorſchriften, ruſſiſcher Atlas, für Gymnaſien; und für Kreis: 

fäulen: Beichreibung aller Theile ber Welt, kurze Erdbeſchreibung bes ruffiihen Staates, 

Ueberficht über die Weltgeſchichte. Von den fpäter gebrudten fanben nicht alle Beifall; 
z. B. fagt ein Lehrer von bem Buche Jakob’, es fei für das Verftänbnis Unerwachſener 
zu body (Dito, Nowgorob 28, 39). Endlich fehlte e8 in den Kreisſchulen vielfach über: 
haupt noch immer am Lehrbüchern (fiehe Dito ebenda 77 — aus ben Jahren 1810 und 

1811). Zudem hatten bie Schüler häufig das Gelb nit, um Bücher zu kaufen. Das 

„Hantbud für Lehrer“ Hatte einen eigenen Abſchnitt unter ber Weberjchrift: wie ba zu 

unterrichten, wo es an Büchern mangelt. 
Bom Examen aber, von welchem bas Statut cigentli nur bie feierlihe Preis- 

vertheilung erwähnt, und weldyes während ber ganzen Periobe nur eine mit den Schülern 
vorher einbreffirte Formalität war, konnte wahrlich nicht viel gehofft werben. 

In dasjelbe Jahr Fällt die Gründung bes Alexander-Lyceums zu Zarfkoje 
Selo (bei Petersburg) — 12. Aug. 1810. Es Hatte ben Zweck, junge Leute, welche 
vorzugsweife für die wichtigen Zweige bes Staatsbienftes beftimmt find, zu bilben 
($. 1). Da dasſelbe inbefjen nad $. 14 Rechte und Privilegien ber Univerfitäten hatte, 
fo fällt es außerhalb bes Kreifes unferer Betrachtung. Die Thatfache aber an ſich Hat 
Wichtigkeit: benn bamit gab bie Regierung body gewißermaßen zu, daß bie Gymnafien für 
alle Zweige des Dienjtes nicht im Stande feien vorzubereiten, ober nicht bie gemügenbe 
Anzahl von Kräften lieferten. Der damalige Juftizminifter, Iwan Dmitriew, ſchreibt 
darüber (Ein Blid auf mein Leben. Aufzeihnungen, herausgegeben von M. A. Dmitriew. 
Moskau 1866. ©. 185): „Ich hielt es für fehr müslich, in allen Theilen bes Reiches 
für Söhne von MÜbeligen, jowie von großen und Heinen Kaufleuten Rechtöſchulen mit 
allem, was bazu gehört, zu errichten, unb zwar mit ber Beitimmung, baß biejenigen, 
welche ſich in ihren Leiftungen auszeichnen, nach Erreichung bes 20. Lebensjahres, wenn 
fie Mbelige find, mit dem Rang eines Goupernementsfecretärd, bie übrigen mit einem 
Belobungsatteftat und dem Recht, in den Givilbienft auf dem gewöhnlichen Wege einzu: 
treten, entlaffen werben. Bei gehöriger Aufſicht über ſolche Schulen hätte man 10 Jahre 
nach ihrer Errichtung die Beftimmung treffen Können, daß fein Abvocat ohne sin Zeugnis 
ton einer ſolchen Schule zur Betreibung von Geſchäften zugelafien werben joll. So 
wäre bie Ignoranz und Schülerhaftigkeit unter Richtern und Ganzleibeamten allmählich 
verſchwunden und bie Adpocaten felbit wären gezwungen worben, ſich in der Geſetzeskunde 
zu vervolllommmen und bie grammatichen Regeln ber vaterlänbifchen Sprache zu lernen.“ 
Man kann inbefjen mis Recht fagen, bie Errichtung folder Schulen wäre ber töbtlichfte 
Schlag für Gymnaſien und Univerfitäten geweſen. 

Der Mimifter Hatte das Project auch dem ſardiniſchen Geſandten am ruffifdhen 
Hofe, Joſeph de Maiftre, gezeigt, und biefer Hatte ihm zu überzeugen gefudht, ba bie 
Natur⸗ und politiſchen Wiſſenſchaften aus dem allgemeinen Lehrplan auszuſchließen feien: 
bie Bibel genüge, um zu willen, wie bie Welt entſtanden fei. In ber erften Jugend 
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müße man nur breierlei in Bezug auf Organifation bes Staatsweſens wiffen, 1) daß 
Gott den Menſchen für die Geſellſchaft geſchaffen, 2) daß für biefe eine Regierung 
nothwenbig, 3) daß jeber verpflichtet fei, fidh den Behörden unterzuordnen unb bereit fein 
müße, die Treue und Ergebenheit gegen ben Kaifer mit feinem Tode zu befiegeln. Wenn 
er auch Feine Aenderung des Lehrplans bewirkte, jo zeugt das Factum doch von einem 
erftarkten Einfluß der Sefuiten, zu benen ber Geſandte gehörte. Die liberale Richtung, 
welche bie Regierung überall, auch in Saden ber Religion, vertrat, hatte fie großgezogen. 

1804 ſchrieb Stord (I, 248): „bie Jefuiten werben, ihrer Verbienfte um bie Erziehung 
wegen, unter ber jebigen Regierung nicht weniger, als unter ben nächſtvorhergehenden 
begünftigt. Die Nachrichten von ihrer Profelytenmaderei und ihrem Intriguengeiſt find 

entweber fehr übertrieben ober biefe gehäffigen Eigenfchaften werben in Rußland nicht 
fihtbar. Schaden können fie bier... . nicht ftiften; wohl aber barf man fi von ihrer 

Betriebfamteit, ihren Kenntniffen, ihrem Eifer im Unterricht der Jugend, großen Nuten 
verfprehen ... Sie haben fhon eine Schule in Peteröburg eröffnet, die von Kindern 

aller Religionsparteien und namentlih aud von jungen Ruffen aus ben angejeheniten 
Häufern befuht wird.“ Nach III, 281 gab es 1804 ſchon, 262 Jeſuiten, worunter 

118 Prieſter, 83 Scholaftici und 61 Gehülfen mit 6 Schulen. Schon VI, 295 fpridt 
er übrigens ſchwere Bedenken aus, bei der Anzeige eines ABC-Buches, das die Jeſuiten 
in 12,000 &remplaren aus Deutichland hatten kommen lafjen. Noch ein Decennium trieben 
fie e8 in Rußland, um zu beweilen, daß bie von Storch abgemiefeuen Befürchtungen 

body begründet genug waren. 
Eine Berbefferung ber rehtlihen Stellung eines Theile der Lehrer mwurbe 

daburdy herbeigeführt, daß durch ben Ukas vom 14. Januar 1811 die Oberlehrer ber 
Gymnaſien als nicht unter den Beftimmungen des Examensukaſes von 1809 ftehend 
erflärt wurden. Am 7. Juli wurben bie Lehrer ber lateiniſchen Sprache ven Oberlehrern 
in Rang und Gehalt gleichgeftellt, weil die Grundlagen, auf welchen fie fich zu befeftigen 
haben, ebenfo umfangreich und wichtig feien, wie biejenigen, auf welche bie wiſſenſchaft⸗ 

lien Lehrer ihre Kenntnifje zu gründen haben. „Die Kenntnis biefer Sprache beweist 
ben Befiß tiefer und ficherer Kenntniffe in der Sprachwiſſenſchaft überhaupt, in Geſchichte, 
Arhäologie, Mythologie und biefen ähnlichen Wiſſenſchaften.“ Bezüglich des Gehaltes 
aber habe bie Erfahrung bewiefen, daß man bebveutende Schwierigkeiten habe, für ben: 
felben tüchtige Lehrer zu fchaffen. Während die übrigen Spradlehrer ihre Einnahmen 

leicht durch Stunden in Privathäufern vermehren könnten, fei ber ber Tateinifchen fait 
ganz auf das vom Gymnaſium bezogene Gehalt beihränft. Ohne Zweifel ift biefe Ber: 
befjerung ſchon auf ben Einfluß eines Mannes zurüdzuführen, ber nicht lange barnad) 
bandelnd auf ben Plan trat umb einen bedeutenden Wendepunct in ber Geſchichte bes 

ruſſiſchen Bildungsweſens herbeizuführen berufen war, des Grafen Umarom. 

Der Ulas vom 14. Januar enthält unter Punct 6 eine Beftimmung, welche von 
Wichtigkeit ift. Directoren und Infpectoren bleiben dem Ukas vom 6. Aug. 
1809 unterworfen, wenn fie nicht zugleich eine gelehrte Stellung einnehmen. In 
der That glaubte fih, abgefehen von ber Reſidenz, „in welder vorzugsweife Lehrer von 
hervorragenden Kenntniffen anzuftellen find“ (27. San. 1806), bie Regierung bei ber 
Beſetzung der Directorate meift auf andere Kreife, ald das Lehrercollegium, angemiejen. 

Man hatte augenfcheinlih von vornherein für dieſe Stellen vorherrihend Adelige ober 

Beamte in höherem Rang, Fury Leute von Anfehen beim Publicum im Auge Die er 
wähnte Ausihliefung vom „Staatsrath* mußte fie jedenfalls ihren Dberlehrern gegen: 
über in eine fchiefe Lage bringen; nicht alle mochten fih no einem Examen an 
ber Univerfität unterwerfen, wie 3. B. 1815 ber Director von Sefaterinofflam, der 
dann Doctor ber jhönen Künfte wurbe (ſ. Grachow im J. d. M. XCV, 6, 98). 
Erft durch einen Beihluß vom 9. Oct. 1819 half bier die Behörbe. An bem (1820 
bejtätigten) Project für bie Schulen des Dorpater L.B. fand fi) nämlih $. 21. die Be 
ftimmung: die Directoren, welche zum Unterricht verpflichtet find und aud das Amt eines 
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Oberlehrers bekleiden, erhalten die VII. Claſſe, wenn ſie mit Eifer und Nutzen die 
für die Beförderung vom Collegienaſſeſſor zu dem ihrer Stellung entſprechenden Rang 
feftgeftellte Zeit gedient haben. Die O.Sch.V. beſchloß nun, zur Aufmunterung ber 
Directoren in ihrem wichtigen und nußbringenden Amte, unb zu einiger Gleichftellung 
mit den übrigen Schulbeamten, befonders mit ben unter ihrer Aufficht ftehenben. Lehrern, 
dies zu genehmigen und auf alle 2.:B. auszubehnen, und zwar fo, daß bie Beförderung 
nah 9 Jahren lobenswerthen und nüßlihen Dienftes und bei ausgezeichnetem Zeugnis 
von Seiten der Behörbe zu geicheben babe. Sie follen demnach für bie IX. Glaffe, in 
ber bie Oberlehrer ftehen, „aus denen meift die Directoren gewählt werben,“ 4 Jahre, 
wie biefe, und für bie VIII. 5 Jahre zu dienen haben. Wobei nur außer Acht ges 
laſſen war, daß die Directoren in ben anberen L.B. dem Geſetze nad keinen Unter: 

richt zu ertheilen hatten, wiewohl fie dies nach ber wieberholten Verſicherung bes 
Schriftftüdes der Mehrzahl nah thaten. Der Minifter befürwortete den Vorſchlag, 
ohne welchen es bis jet wenig möglich geweſen ſei, tüchtige Leute für bies Amt zu 
gewinnen unb zu halten (genehmigt 8. Febr. 1822). Allein bie Beftimmung war 
notbwenbig für bie Hebung bes Anfehens der Directoren, ba ſeitdem aud für bie 

Lehrer etwas in biefer Beziehung gefchehen war. Der Profeflor Katſchenowski hatte 
nämlich nad) einer vorgenommenen Revifion dem Moskauer Eurator vorgeftellt (20. Mat 

1818): die Stellung eines Lehrer fei eine ver umvortheilhafteften; darum feien nicht 
viele Stellen mit hervorragend tüchtigen Leuten bejeßt und einige bleiben jogar Jahre 
lang vacant, Die Lehrer haben in ihrem jchwierigen Amte und bei ihrem verhältnis- 
mäßig’ geringen Gehalt noch einen fehr mächtigen Feind gegen fih, ber fie bes ihnen 
geſetzlich zuſtehenden, wichtigen Schabes, ber Achtung bes Publicums beraube. Diefer 

Feind fei bie dffentlihe Meinung, welche ihnen bie factiſchen Rangclaffen nehme und fie 

erft dann als im Abelftand ftebenb anerfenne, wenn fie zu ven Rangelaffen civiler Be 
nennung beförbert würben; während es doch feinem Zweifel unterliege, baß bie Lehrer 
den betreffenden Rang auch wirflih Haben. Darauf bin beſchloß die O.Sch. V., daß 

zur Vermeidung möglicher Misftände, wenn bie Lehrer gleich nad) Empfang des Ranges 
wieber aus bem Dienfte austräten, fie in biefem 4 Jahre nach dem Eintritt in bie Stelle 
beftätigt werben follten. 

Außerdem Hatte fih da unb bort bie Stellung ber Directoren noch auf 
andere Weiſe verfhlimmert. Die Verwaltung der Defonomiefummen war im Statut 
allein ben Directoren und Inſpectoren anvertraut. Das Vertrauen hatte ſich nicht überall 
gerechtfertigt, fei ed aus Unkenntnis, fei e8 aus mangelnder Einfiht, bie Gelber richtig 

zu verwenden; es waren Fälle vorgelommen und kamen noch immer vor, wo ſich ein 
Deficit herausftellte.e So z. B. am Gymnafium zu Nowgorod, befien erfter Director 
der Fürſt M. war, bei weldem es fi um 3000 Rubel (Dtto 13. 14), an bem zu 
Penſa, wo es fi um über 2000 Rubel handelte. Darauf hatte die O.“Sch.-V. folgende 

Anorbnung getroffen (Mai 1807 und Juni 1808, Per. Schr. XXII, 216): die Direc- 
toren und Inſpectoren follten bie für bie Gehalte und ven Verkauf von Schulbüdern ihnen 
eingehändigter Summen unverzüglih in einen in ber Schule befindlichen Gelblaiten 
legen; bie 4 Dberlehrer und ber Director follten ſodann ihre Siegel anbringen und 
monatlid Einnahmen und Ausgaben revibiren, jebod ohne Dispoſitionsrecht; am Enbe 
der Revifion bat ber Director die für ben folgenden Monat erforberlihe Summe heraus: 
zunehmen; im Etat nidyt vorgefehene Ausgaben darf er nur nad) vorher eingeholter Ge- 

nehmigung maden. Außerdem find bie eingefauften Schulbebürfniffe, Lehrmittel, fogar 
das Holz nad Quantität und Qualität und unter Berüdfihtigung ber laufenden Preife 
zu revibiren, worüber jebesmal ein Act aufzunehmen und einzufchicen ift. Im ben Freies 
ſchulen ift dies alles vom Inſpector und ben beiden Lehrern auszuführen. Reſte müßen 
in die Staatsleihbant oder in die Kammern ber allgemeinen Fürforge eingeliefert werben 
„zum Beiten ber Schulen.” Nun waren bie Directoren meift Adelige, bie aus dem 
Militärbienft kamen, aus dem fie bie Begriffe und Bezeihnungen ver Suborbination her- 
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überbradten: von den 16 Directoren, melde bie 6 Gouvernements bes St. Petert: 
burger 2.:8. von 1804—1828 hatten, waren nur 4 Lehrer geweſen, bie übrigen kamen 
aus dem Eivils und Militärbienft (Woronow I, 106); das Gymnaſium von Wologba 
batte von 1800—1833 nur 4 Directoren; aber alle hatten biefe Laufbahn durchgemacht, 
ber erfte 3. B., ein utsbefißer von 450 Seelen, war als Stückjunker verabſchiedet, 
dann befleivete er die Stelle eines Landvermeſſers 1. Elaffe, eines Landmarſchalls und 
zuletzt eines Geſchäftsführers bei der mobilen Miliz (Otto ©. 48). Eine folde Eontrole 
erfchien ihnen daher, je nad bem Temperament, mehr ober weniger ehrenrührig. So 
Magt einer in dem Bericht an bie Behörde von 1809 (Andrijaſchew S. 25), er fei Procu⸗ 
rator, Rath geweien, habe verſchiedene Stellen im Militär: und Civildienſt befleibet, 
ſich ftets des Vertrauens bes Generalgouverneurs zu erfreuen gehabt ... unb werde jebt 
von Leuten feines Commandos“ revidirt und müße babei zufehen als einer, ber nicht 
gleiches Vertrauen geniche . .. Er ſei bereit, ſich jebem unterzuorbnen, ber auch nur 
etwas höher (im Range) ſtehe. Das Schulcomitd gieng aber auf feine Borftellungen 
nicht ein; die Folge war, daß bis 1819 viele Lehrer von ber Exiſtenz befondberer Ge 
feße über bie Revifion der Summen nichts wußten. Allein in diefem Jahr wurbe eine 
Verſchleuderung von Geldern entbedt, „weldhe an ber fonft in jeder Beziehung nützlichen 
und edlen Wirkſamkeit dieſes Directors als unauslöſchlicher Fleden klebt.“ Am 
26. Augufi 1818 berichtet die Charkower Univerfität über biefen Punct und trägt 
darauf an, „ba von Seiten ber Directoren und Inſpectoren nicht felten geiek: 
wibriger Misbraud mit Staatögelbern vorfomme, follten erftlih zu ſolchen Aemtern 
nur Leute von befannter Moralität und wiſſenſchaftlichen Kenntniffen gewählt werben 
und zweitens follten fie eine Caution oder Bürgfhaft, Directoren bis 10,000 Rubel, 

Inſpectoren bis 3000 Rubel zu ftellen haben.“ Allein ber barüber berichtende Curator 
findet diefen Antrag unausführbar: er fchlägt vor, die Staatögelder in ben Staatsren: 
teien aufzubewahren. Dagegen findet bie O.-Sch.⸗V. die Beftimmungen von 1808 ge 
nügend und beſchließt nur eine neue Einfhärfung durch ein Eircular an bie Euratoren. 

Am Anfang bes zweiten Decenniums bes Jahrhunderts fanden die Schulen der Re 
gierung infolge ber politifchen Weltlage einen unerwarteten Bunbesgenoffen: bas war 
bie Antipathie gegen alles Ausländiſche, fpeciell das Franzöſiſche und Deutſche. 

Sie hatte ihren eigentlichen Ausgangspunct ſchon in ber franzöſiſchen Revolution: jetzt aber, 
wo ber Feind eine Invafion befürchten ließ, vergaß man, daß „das erfte Beifpiel ber 
Nachahmung franzöfiiher Sitten der Hof gegeben hatte, daß in biefer Nachahmungsſucht 
urſprünglich fih nur roh der Wunſch ausſprach, irgend eine wenigftens äußerliche Bil: 
bung zu erhalten, daß bie franzöfifchen Lehrer in ber Mobe gemefen waren, weil man 
eben Feine ruffifchen hatte; man vergaß, daß es unter benfelben doch nicht felten wirklich 
gebildete Leute gegeben hatte, welche ohne Zweifel der ruffifchen Bildung nicht geringen 
Nutzen braten. Sogar offenbar verftändige Leute Fagten, daß man die gute ruſſiſche Sitte, 
bie ehrwürbige alte Zeit vergeſſe“ (Pypin). *) Im biefem Sinne ſchrieb der Curator 
von Moskau, Paul Kutufow, nachdem Karamfin für feine geſchichtlichen Leiftungen einen 
Drben erhalten hatte, an ven Minifter (1810): er könne biefer allgemeinen Hochftellung 
ber Werke Karamfin’s nicht gleichgültig zufehen, der Minifter wife, daß fie voll bes 
freidenferifchen und jafobinifhen Giftes feien .... . Er prebige offen Atheismus und 
Anardie ... „Ihre Pflicht iſt es, dem Kaifer die Augen zu öffnen, unb ihm Sa: 
ramfin in feiner ganzen Schlechtigkeit, ald einen Feind Gottes und ein Werkzeug ber 

Finfternis zu zeigen. Ich muß Ihnen dies fhreiben, um nicht Gewiffensbiffe zu haben . ., 
überzeugt, daß ich Gott über die mir anvertraute Heerbe Rechenſchaft geben muß, wie 

*) Eo ſchreibt ber Metropolit Jewgeni von Kijew 1810: Sept ift alles von Neuerungeſucht 
angeftedt und vom Umſturz befien, was früher war. Und lauter junge Entdeder! Unwilllürlich 

benft man an Cicero's Wort de senect. VI. maximas respublicas abadulescentibus labefac tatas, 
a senibus sustentatas et restitutas (%. d. M. XCIV, 7, 11). 
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ann ich vor Ihnen, meinem Vorgefekten und Wohltbäter Schweigen?“ (Karamſin's Br. 

©. 056. J. d. M. XCHX, 7, 57). 
Dazu mag nun eine perfönlihe Einwirkung auf den Minifter gelommen fein. Der 

oben genannte große Jeſuit, Graf Joſ. de Maiftre, der in freunbichaftlichen Beziehungen 
zu bem Grafen Raſumowski ftand— ber Sohn be erfteren, ber bie Lettres et opuscules 
insdits du Comte J. de M. Paris 1851 unb bie Quatre chapitres inedits sur la 
Russie. Paris 1859 herausgegeben bat, — jagt fogar (S. V. des erfteren Werkes), bie 
Uebereinftimmung in Gefhmad und Urtheilen, bie Liebe zum Guten und Wahren, und 
befonder® cin gemeinihaftlides Fühlen für Rußland und feinen erhabenen Monardyen 
babe jene Beziehungen geknüpft, — bat, wie fehr wahricheinlich ift, biefe Beziehungen zu 
dem Minifter bes Unterrichts in feinem Sinne verwerthet; bie „Vier Kapitel,“ bie 

vom 16. December 1811 batirt find, geben bie Beweiſe dafür. Es genügth, einige 
ber Conclusions hervorzuheben: IV. restreindre la science, de plusieurs maniöres, 
savoir: 1° en ne la declarant necessaire, en gendral A aucun emploi civil 

ou militaire; 2° en n’exigeant que les connaissances essentiellement nécessaires, 
à certains 6tats; comme les math6matiques au genie, etc.; 3° en supprimant tout 

enseignement public des connaissances qui peuvent ötre livrdes au goüt et aux 

moyens de chaque particulier; comme l’histoire, la geographie, la metaphysique, 
la morale, la politique, le commerce etc.; 4° en ne favorisant d’aucune manidre 

la propagation des sciences vers les derniöres classes du peuple; et en gänant 

ıneme, sans le monstrer, toute entreprise de ce genre, qui pourrait ötre imaginde 

par un zöle ignorant ou pernicieux (p. 147). Sodann X: Soumettre & l’inspection 

la plus rigoureuse les 6trangers (surtout allemands et protestants), qui arrivent 

dans ce pays pour y enseigner la jeunesse dans quelque genre que ce soit et re- 

garder comme tres certain, que, sur cent hommes de cette espöce qui arrivent ä 

Russie, l'état fait au moins quatre-vingt-dix-neuf acquisitions funestes (p. 151). 

Drängte alfo ein Theil der ruffiichen Geſellſchaft auf den Minifter, jo ftellte ihm ber 
Graf ben burd Ausländer ertheilten Unterricht gerabezu als eine Gefahr für Kirche 
und Thron in Rußland vor. Don biefem Princip gehen bie zwei Denffhriften aus, 

welche der Minifter nun dem Kaifer vorlegte. Die erfte, gegen bie Privatſchulen 
gerichtete, genehmigte berjelbe am 25. Mai 1811. Sie beginnt: „In unferem Vater: 
lande hat bie von Ausländern ertheilte Bildung ihre Wurzeln weit verbreitet. Der Abel, 
bie Stütze des Reihe, wächst nicht felten unter ber Auffidht von Leuten heran, welde 
allein ihr perfönlicher Eigennuß beſeelt, melde alles Nichtauslänbifche verachten und 
weder orbentliche moralifhe Grunbfäße, noch Kenntniffe haben. Dem Abel machen es 
bie anderen Stände nad und bereiten jo allmählich ber Geſellſchaft den Untergang, in: 
bem fie die Erziehung ihrer Kinder in die Hände der Ausländer geben. Wer bas Vater: 
land liebt, kann nicht chne Trauer das fchen fo tief eingebrungene Uebel betrachten. 
Berufen, über bie Erziehung meiner Mitbürger zu wachen, halte ich es für meine beilige 
Pflicht, alle Mittel zu fuchen, um fie zu wahren Söhnen bes Vaterlandes zu machen. 
Es hängt nit von mir ab, ben Geift bes wichtigften Theils ber Bürger zu brechen, 
indem ich in ihre Familien glückliches Mistrauen gegen bie fremben Erzieher bineintrage ; 
aber unter dem hohen Einfluß des Monarchen kann id mit den mir zu Gebote ftehenden 
Mitteln wirken. Möglich, daß bie Maßregel der Regierung das Mufter aud für jeden 
einzelnen Bürger wird. 

Taft alle Benfionate im Reich werben von Ausländern gehalten, welche fehr felten 
bie für biefen Beruf nöthigen Eigenſchaften haben. Ohne Kenntnis unferer Sprade, 
die fie verabſcheuen, ohne Anhänglichkeit an das ihnen fremde Rand, bringen fie ben 
jungen Ruffen Beratung gegen unfere Sprache bei, maden ihre Herzen kalt gegen 
alles Einheimifche, bilden in Rußland felbft den Ruffen zum Ausländer. Nicht genug 
aber — auch für ben Unterricht in ben Wiſſenſchaften wählen fie gleichfalls Ausländer, 
mas den durch ihre Erziehung verbreitsten Schaben verdoppelt und mit ſchnellen Schritten 
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die Ausrottung des nationalen Geiſtes herbeiführt. Ihre Zöglinge denken und ſprechen 
ausländiſch: dagegen können fie in ber vaterländiſchen Sprache nicht ein paar Worte 
richtig ſprechen.“ 

Um dies abzuftellen, ſoll 1) bei Gröffnung neuer Penfionate nit nur auf bie 

Kenntniffe, fondern noch mehr auf die Moralität bes Inhabers gefehen, 2) bie Kennt: 
nis des Ruſſiſchen bei denſelben beachtet, 8) als Grundſatz aufgeftellt werben, daß ver Unter- 

richt in allen Privatihulen in ruffiicher Sprache ertheilt werbe. 4) Neue Lehrer dürfen 

an denſelben nur unter biefer Bebingung angeftellt werben. 5) Die Beftimmungen bes 
Statutes ſollen ftrenge beobadtet werben. 6 (Bisher haben die Inhaber von Privat: 
ſchulen gar feine Abgaben an den Staat entrichtet und, aus ihnen doch wejentlichen Vor: 

theil gezogen. Vom 1, Mai an fol jeber verpflichtet” fein, 5 Procent bes erhaltenen 
Penſionsgeldes jährlih an das Minifterium einzuzablen. Die dadurch gebilbete Summe 
foll zur Grridtung von Schulen obne Beitrag vom Staat benüßt werben, in welde 
Kinder von folden Eltern, melde dem Vaterland wichtige Dienfte geleiftet, aber nicht 
bie Mittel zur Erziehung haben, ſowie die von unvermöglichen Ebelleuten aufgenommen 

werben, 

Die Ausführungsbeftimmungen (Per. Schr. XXXI, 182 f.) müßen fi nun aber 
doch an bie Ehrlichkeit der Privatfhulvorfteher halten, indem fie von ihnen bie Yührung 
eined Buches verlangen, in welches alle Benfionäre mit dem von ihnen erlegten Betrag 

eingetragen werben follen. „Da biefe Abgabe einen unverbältinismäßigen Aufſchlag bes 
Penſionsgeldes veranlaffen kann,“ fo fell ein folder von ber Genehmigung ber Univer: 
fität abhängig fein, welcher bei ber Ertbeilung berfelben bie größte Umficht empfohlen wird. 

Von ben eingefommenen Steuern wurben zuerft 100,000 Rubel zur Einrichtung 

bes Lyceums verwendet — nicht ganz im Einklang mit ber urfprünglichen Abfiht — 

und fpäter floß auch ber Reſt ebendahin (Woronow I, 153). 
Eine Ungerechtigkeit Tag jedenfalls darin, daß nun aud bie Lehrer, denen nad bem 

Statut Art. 46 das Halten von Penfionären freiftandb, zur Erlegung ber 5°/, berange 

zogen wurden. Außerdem erwieſen ſich bie gegen ben Misbrauch verorbneten Mittel 
nicht wirffam, und unter bem folgenden Minifterium. wurbe (3. Nov. 1816) von bem 

Comité auf Grund einer vom Minifter ber V.A. eingereichten Denkichrift zuerft ber 
Lehrerſtand davon befreit und fobann vorgeihlagen, auch die übrigen Anftalten bavon 

zu erlöfen, da bie Steuer nur auf bie Penfionäre falle und dadurch das Penfionsgeld 
erböbe und zweitens nur bie Bildungsmittel einſchränke, bie doch auf jegliche Weife zu 
erleichtern feien. Ein Faiferliches Hanbfchreiben vom 5. Dec. 1816 genehmigte biefen 
Vorſchlag, erhielt aber die übrigen Beitimmungen über die Privatfhulen aufrecht. 

In Verbindung damit fteht die Verorbnung, daß auslänbifhe Hauslehrer 
Zeugniffe von ruffiihen Schulbebörben vorzulegen haben (19. San. 1812). Der 
Minifter batte den Kaifer berichtet, er babe ſchon im Juli 1811 von Charkow — bort 
war alfo bie Bewegung ſchon im Gang — Klagen erbalten, daß viele Ausländer, meift 

ohne irgend ein Zeugnis zu befigen, bie Erziehung von Kindern übernehmen, ohne fid 
im geringften barum zu befümmern, ob fie den übernommenen Verpflichtungen gewachſen 

feien, einzig getrieben vom Eigennuß. Darauf habe er, dem Statute gemäß, ein ſolches Zeug: 
nie von ihnen zu fordern befohlen und, um biefem Verlangen Nachdruck zu geben, fi an 
ben Generalgouverneur von Nowgorod, Twer und Jaroflaw, fowie an den Polizeiminifter 

gewenbet, bamit diefe durch bie Civilbehörden bei der Beauffihtigung ber Sache behülf- 
li wären. Ein neuer in Tambow vorgefommener Fall hatte eine abermalige Bitte an 
ben Polizeiminifter zur Folge, auf welche die Antwort erfolgte, daß das Verlangen bes 
Minifters der B.:N. dem Miniftercomite vorgelegt worben fei. Dieſes ſprach ſich in ber 
Eitung vom 20. Sept. 1811 dagegen aus — und bies ift für bie damalige Situation 
in mancher Beziehung beachtenswertb —: bie vorgefdhlagene Maßregel babe zwar ben 

Zweck, „ber Bildung ber abeligen Jugend weſentlich nüßlich zu fein,“ thue aber ſowobl 
ben Hauelebrern, bie oft weit von einer Univerfität oder einem Gymnaſium wohnen, wie 
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den Eltern einen großen Zwang an, welche nun einmal ihnen ihre Kinder anvertrauen, 
da ſie deren moraliſche Bildung dem Lernen von Sprachen und Wiſſenſchaften vorzögen 
und alſo auch keine Atteſtate brauchen. Das Comité fand es am geeignetſten, ben Eltern 
durch Vermittlung der Adelsmarſchälle vorhalten zu laſſen, daß ſie zum eigenen Nutzen 
ihrer Kinder ſolche Lehrer wählen, die — außer fittlicher Lebensführung — auch Kennt: 
niffe hätten und barüber Zeugniffe (irgend welche) vorweilen könnten. Der Minifter 
reichte dagegen ein Gutachten ein, in welchem er nachwies, baf die proponirte Mafregel 
nur eine Ausführung bes von Katharina II. 1757 erlaflenen Gefetes ſei (wornad ber 
einen ungeprüften auslänbiihen Hauslehrer Haltende in eine Strafe von 100 Rubel zu 
nehmen, und wer obne Zeugnis eine Schule errichtete, über die Grenze zu ſchicken war), 
bamals jeien nur 2 Injtitute, an benen bie Prüfungen vorgenommen wurben, ba geweſen; 
jest feien beren eine Menge, bis zu ben Kreisſchulen. Man fünnte außerdem nod be 

jondere Eomite'8 ernennen. Man eraminire die einheimifchen Lehrer, warum nicht bie 

Ausländer, bie in ein Land fommen, das fie nicht ober nur bem Rufe nad) kennen? ... 
Wem fei endlich unbekannt, daß der größte Theil der Eltern nicht wilfe, was moralifche 
Bildung fei; daß fie faſt immer unter volftänbiger Erziehung nur das Erlernen ber 
Spraden und Wiſſenſchaften begreifen und daß für unfere Sittlichfeit das Mufter in 
fremden Ländern ſuchen, ein Irrthum fei, ber ſchon lange empfunden und von wahren 
Söhnen bes Vaterlandes ausgerottet oder wenigftens getabelt werde. „Giebt man ben 
Ausländern das Recht, uns in Sittlichleit und Wiffenichaften zu bilben, fo werben daraus 
unfehlbar ſchädliche Folgen fich ergeben.“ 

Wie zahlreich fi die Ausländer auch vorher zum Eramen ftellten, gebt daraus her⸗ 
vor, daß am Moskauer Gymnafium 1810 für die Wiſſenſchaften 3, für bie Sprachen 80, 
1812 für bie erfteren 8, für die leßteren 113 Eramenszeugniffe ertheilt wurben (Per. Schr.). 
Nah einer fpäteren Verordnung (April 1823) hatten fie für das Zeugnis „zum Beiten 
der Waifen” je 50 Rubel zu entrichten. 

Eine neue Inftitution, welde der Minifter in’s Leben rief, um ben Kreisſchulen 
eine weitere Stüße auf ihrem mühſamen, viclverfhmähten Lebenswege zu geben, war 
die Ginführung bes Amtes der Ehreninipectoren (26. Aug. 1811). Dazu follen 
biejenigen abeligen Gutebefiger in ben Gouvernementökreifen erwählt werden, weldhe ben 
Riffenihaften am meiften zugethan find und bie für dies Amt erforberlichen perſönlichen 
Eigenschaften beſitzen. Sie follen als Protectoren ber Kreisichulen die allgemeine Auf: 
fiht über biefelben führen und für ihre Intereſſen forgen. Die eigentlichen Kreisſchul⸗ 
inipectoren find ihnen untergeorbnet und haben aud ihnen Berichte einzufenben. In 
allgemeinen Schulangelegenheiten haben fie mit ben Schulbirectoren fi in's Benehmen 

zu fegen. Sie brauchen feinen Rang zu haben, wenn „ihr Name und ihre bem allge: 
meinen Beten zugewandte Gefinnung einen foldhen erſetzt.“ Allein fie ftehen im Staats: 
bienft und haben daher Rangerhöhung zu erwarten. Gehalt brauden fie nicht, da es 
Gutsbefiger fein follen, die bei reichlichen Einfünften eines ſolchen nicht bedürfen. „Wir 
find überzeugt,“ fo fchließt der Ufas, „daß das neue, hiemit dem Dienft bes Adels 
eröffnete Amt in bemjelben den Wetteifer erweden wird, ſich durch Förderung ber Bil 
dung des Volkes auszuzeichnen.“ 

Die Motive dazu (Per. Schr. XXXI, 218 ff.) führen aus, nad) dem Statut wähle 
man zu Kreisichulinfpectoren meift Lehrer. Dies habe zwei wichtige Vortheile: eritens 
werden jo verbiente Lehrer im Alter verforgt, zweitens baben bie Schulen in ihnen Vor— 

fteber, welche vermöge ihrer Kenntniffe aufgeflärte Richter über bie Leiftungen ber Schüler 
fan und einen offenen Blid für die Mängel des Unterrichts haben und biefelben ver- 
befiern können. „Nun aber ift befannt, wie viele Vorurtheile noch zumal in Meinen Stätten 
inAnfehung foldher Beamten herrſchen, bie feinen andern Wirkungskreis, ald die Schule, 
und feinen anderen Namen, als ben in ber gelehrten Welt haben. Die Infpectoren 

gewinnen ſehr ſelten Adtung, ba fie feinen vielgeltenden Rang noch Gehalt haben, 

worunter auch die Schulen viel verlieren. Umgekehrt, wählt man bie Inipectoren aus 
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ben Butsbefißern, fo würbe bies ben Ebelleuten Bertrauen zu ben Schulen 
einflößen unb bicien bie Gunft des Bublicums in Bezug auf Unter 
ftüßungen zuwenden. Da aber mit einer folden Beitimmung viele Lehrer ihre 
einzige Perfpective, bie ihnen im Inſpectoramte übrig blieb, verlieren müßten und man 

babei einen eigentlih vom Unterrichtsreſſort nicht abhängigen Beamten hätte, woburd 
andere Uebelftänbe entftehen würden:“ fo bat ber Minifter Ehreninfpectoren vorgeſchlagen, 
welche mit ihrem Vermögen und ihrer Freigebigkeit bie Intereſſen ber Schule fördern 
follen. 

Der Hauptnugen biefer Einrichtung lag ohne Zweifel mehr auf der materiellen 
Seite: „Die Geſammtſumme, bie fie zum Beten der Schulen beifteuerten, ift ſehr be: 
deutenb: foldye Beiſteuer war eine nothwenbige VBorbebingung. — Die Leichtigkeit, das 
Amt mit der Verwaltung ber Güter zu vereinigen, bie bienftlihen Rechte und ber Eifer 

für das allgemeine Befte, ber ben ruffifhen Adel auszeichnet, waren bie Urſache, daß 

in Kürze faft ſämmtliche Stellen befett waren“ (Woronow I, 110). Die einzigen, ge 

ihworenen Wohlthäter der Schulen, für bie ein beftimmter Beitrag gewißermaßen nicht 

nur eine moralifche, fonbern auch eine juridifche Verpflichtung war, nennt fie Suchom⸗ 
(inow (Tſchern. 30). Dazu kommt, baf fie in vielen Fällen nicht bloß felbft ſchenkten, 

fonbern auch durch ihren Einfluß Andere dazu willig machten. Der Ukas vom 10. Febr. 1819, 
beftimmte dann ausbrüdlih, baf man bei Uebernahme des Amtes ben Rang, mit dem 
man aus dem Dienft entlafjen fei, beibehalte und nad 6 Jahren Erhöhung eintrete; er 

fprit auch von dem Nuten, ber ben Schulen „von ber concentrirten Auffiht ber ge: 
adhtetften Männer aus dem Adel“ erwachſe. Dur Verfügung vom 1. März 1819 
werben in ben Kreilen, wo feine Abeligen wohnen, andere Beamte als wählbar erklärt, 
wovon man Nuben für bie Schulen erwarten barf, die zu ihrer Unterftükung freimilliger 
Beiträge und Spender von ben Ehreninfpectoren bebürfen. Am 24. April 1820 wird aner: 
kannt, daß fie durch eigene Opfer, wie durch ben auf den Adel geübten Einfluß großen 

Nuten geftiftet haben. Dafür erbalten fie die Erlaubnis, die Uniform ber Gouverne 
ments-Schuldirectoren zu tragen, „weldye Auszeihnung ihnen eine Aufmunterung fein 

und ihre Fürforge für bas Befte der Schulen verboppeln wird.“ 
- Mit dem Jahr 1811 tritt der St. Petersburger 8:8. burh cine Reform 

bes Lebrplanes zu Gunſten ber clajfiihen Spraden in ben VBorbergrund bes 
Intereſſes. 

Am letzten Tage von 1810 ernannte der Miniſter feinen Schwiegerſohn, den W. Staats⸗ 
rath Sergej Umarom*) zum Curator desſelben (bis 19. Juni 1821). Geboren in 

St. Peteröburg am 25. Aug. 1786 hatte er unter ber forgfältigen Aufficht einer Mugen 
und gebilbeten Mutter bie erfte Erziehung durch einen franzöftichen Abbe erhalten, wobei 
er ein befonderes Talent für Sprachen zeigte. Ruſſiſch, Franzöſiſch und Dextich beherrichte 
er fpäter fo, bag Göthe von ihm fagte: gleich einem Künftler im Reihe der Harmonie 
fpiele er verſchiedene Inftrumente, je nachdem bas eine oder das andere feine Gedanken 
und Gefühle beffer ausdrücke. Schon 1803 in den Staatöbienft eingetreten — am 
26. März 1853 feierte er fein fünfzigjähriges Jubiläum (1. J. d. M. LXXVIII, 7, 52) 
— fam er 1806 zur Geſandtſchaſt nah Wien, wo er ben anregenben Umgang bes 

*) Nach der Biograpbie Uwarow's von P. Pletnew in den Gel. Denkſchr. ber Kaif. Akademie ber 

W. ©, 1856, II, 1, S. LIU. fi. und 3. Dawydow, ebenda CXXXII. ff. (auch deutſch erfchienen 
aus ber Et. Peterburger Zeitung 1856 Nr. 98), fowie dem Ruſſiſchen Arhiv 1871: Mittheilun- 
gen von M. Pogodin. Rommel’s Urtheil &.579: „Um. zeigte fon bamals feine Hinneigung zu 

einer nationalen Entwidlung bes rufj. Unterritswefens, welde er, im Geift bes Kaiſers Nico— 

laue, nachher ale Minifter fo einflußreich befördert hat. Befreundet mit 2 ausgezeichneten beutichen 

Gelehrten, dem Orientaliften Frähn und dem griech. Philologen Gräfe, hat er fi große Verbienfte 
um bie bortigen Afabemieen und Titerarifhen Sammlungen erworben und das fpäter angelegte, 
an orientalifhen Handſchriften fo reiche afiatifhe Mufeum verdanft ihm feine jetzige Voll— 
fommenbeit.* 
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dürften von Ligne genoß; er bat bemielben fpäter eine biographiſche Würdigung gewidmet 

über bie er aber felbft ungünftig urtheilte: ber Erfolg des Schrifthens, deſſen einziges 
Berbienft in ber Form beitehe, in Paris beweife, daß bie Franzoſen noch immer basjelbe 

Velk jeien, wie fie Cäſar befchreibe, leichtſinnig und leihtgläubig (Brief vom Nov. 1842). 

1809 als Secretär an die Geſandtſchaft in Paris verfeßt, ſchrieb er feine erfte, durch 
bie Beziehungen zu ben Mitglievern bes Inſtituts bervorgerufene Abhandlung: Essai 

d’une Academie Asiatique (1810), in welcher er, angeregt durch die in Europa ſich 
verbreitenden orientaliihen Studien, den bejonderen Beruf Rußlands zur Förderung ber: 
ſelben nachwies. Bon Paris zurüdgelehrt, diente er im Finanzminifterium als Director 
ber Manufacturen und bes inneren Handels, fowie ber Reichsleih- und Gommerz- 
banken. Das neue Amt des Eurators führte ihn zu den alten Spraden. Er fagt felbit 
von fih: „Zur Bekleidung der Stelle eines Curators in einem Alter berufen, wo anbere 
eben ihre Univerfitätsbilbung beginnen (? er war 25 Jahre alt), bemerkte ich fofort, daß 
in meiner Bilbung eine Lücke war, der Mangel an gründlicher Kenntnis der alten Sprachen. 
Ich beſchloß, die Lücke auszufüllen; fie war dadurch entftanden, daß ich zu früh in den astiven 
Dienft trat. Um biefe Zeit begannen meine engen Beziehungen zu Gräfe,“ welche 15 Jahre 
lang ununterbroden fortgebauert haben. Letsterer war lange Zeit an den Abenden fein 
Lehrer, ja auf feine Empfehlung las der Freiherr v. Stein, deſſen Einfluß auf Uwarow 
nicht umterfchäßt werben barf, während feiner Aufenthaltes in Rußland mit Gräfe alle 

Tage ein paar Seiten Thuchdides. — In jener Schrift bezeichnete er das Studium bes 
Altertbums als das der Geſchichte des menſchlichen Geiſtes. Die übrigen von ihm als 

Gurator herausgegebenen Schriften find: Essai sur les Mysteres d’Eleusis (2 Aufl. 1816) 
geihrieben, nachdem er von ber Göttinger Geſellſchaft der Wiſſenſchaften zum Mitglied 
ernannt worben, De l’enseignement de l’Histoire appliqude à l'éducation populaire 

und Eloge fun&bre de Moreau (1813), L’Empereur Alexandre et Bonaparte (1814), 
Nonnos von Panopolis, der Dichter (Göthe gewidmet), (1817), Un examen critique 

de la fable d’Hercule, commentee par Dupuis (1819), Xractat über bie griechiſche 
Anthologie (ruffiih, 1820), Ueber das vorbomerifhe Zeitalter, G. Hermann und fr. 
Greußer gewibmet (1821). Als Präfivent ber Akademie der Wiffenfhaften in St. Peters⸗ 
burg (feit 12. Jan. 1818) hat er fih um biefelbe große Verdienfte erworben. Er für: 
derte namentlich die Reifen der Akademiker zur Erforfhung unbefannter Länder. Die 

franzöfifche Akademie der Inſchriften und ſchönen Wiſſenſchaften, ſowie bie K. Gefell: 

ſchaft der Wiffenihaften in Kopenhagen ernannten ibn zu ihrem Mitgliede (1820). 
„Karamfin und Uwarow find die erften Gelehrten ruffiiher Herkunft, die erften nicht 
nur dem Werthe, ſondern auch ter Zeit nah. . . Ich fprede von ben Ruſſen, nicht 
von den Deutſchen, die ſich mit großartigem Erfolge mit unferen Angelegenheiten be 

faßten und noch befaffen,“ fchreibt ein Mann von vollmiegendem Urtheil, Speranski, 

1818 (Ruſſ. Arch. 1869, 919). Gräfe aber fagt von ihm (in einer handſchriftlichen 
Denkſchrift von 1843): „Von Jugend auf im Lateinifhen wohl unterrichtet, fpäter 

eifrig und mit wahrer Leidenſchaft ber feinem Geifte fo nahe ſtehenden griechiſchen Lite: 
Tatur zugewandt, erfannte er ben Werth clafiiher Biltung.... Mit feiner meifen 
und thätigen Guratel begann... . eine neue Nera, bie ber claffiihen Bildung. Ueberall 

und zu aller Zeit felbft gegenwärtig, an bem Unterricht ver Jugend und ihren Prüfungen 

den Tebenbigften Antheil nehmend, bie Lehrer Teitenb und begeilternd, wußte er burd 

feine ganze Perfönlichkeit, durch fein Beifpiel, durch den Glanz der Effentlihen Prüfungs: 
acte nicht nur das wiſſenſchaftlich gebilbete, fonbern das gefammte höhere Publicum für 
feine neue, wohlthätige Reform au gewinnen und bleibend zu intereffiren.“ 

Einer Reform des Lehrplans war zwar fhon allmählich der Weg geebnet worben, 
AS ein Symptom für bie Erkenntnis von ber Wichtigkeit der claſſiſchen Spraden kann 

3 2. ſchon die Thatfache angefehen werben, daß der ſchon genannte Dmitriew (a. O. 155) 

1807 bie Guratorftelle von Moskau unter dem Geftänbnis feines Mangels an claffliher 
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Bildung ablehnte. Hatte man doch auch in anderen Beziehungen begonnen, Kritik an 

dem Lehrplan zu üben: 1809 (Per. Schr. XXVI, 253) berichtete das Charkower 
Schulcomité an ben Eurator: bie Erfahrung babe gezeigt, wie ungeeignet e& jei, bie mathe: 
matifchen und phufifalifchen Fächer, die nad dem Statut in der III. Claſſe abfolvirt fein 

müßen, im Laufe dreier Jahre durchzunehmen. Es wirb beantragt, fie auf alle 4 Claſſen 
zu verteilen: in I. Arithmetif und Algebra; in II. Geometrie und ebene Trigonometrie 
mit ben Glementarbegriffen ven Kreisichnitten und Kegeln; in III. allgemeine Phyſik 
und Mechanik; in IV. Optit und Aftronomie. Die Oberfhulverwaltung hieß bieje Ab: 

Änderung aut. 
Sodann hatte man im April 1806 auf ben Lehrplan bes beim Gymnafium in Peters: 

burg errichteten Penfionats auch Griechiſch gefekt (Woronow I, 216), das inbeffen wegen 
Penfionirung bes Lehrers 1810 wieber aufbörte. Am 22. Sept. 1811 war am päbagogifchen 

Inſtitut vorläufig, bis dasfelbe neu organifirt werbe, eine Profeffur für lateiniiche Sprade 

und Literatur errichtet und barauf Gräfe, „ber ſich durch feine ausgezeichnete Kenntnis 
ber alten Spraden in ber gelebrten Welt vollen Beifall erworben bat,“ ernannt worden. 

Es traf fich gut, dag biefer Mann zu Gebot ftand, der nun in langjähriger, von feinen 
Schülern hochgeprieſener Thätigkeit einen großen Theil der ruſſiſchen Philologen gebildet 
hat. Die Motive, welche der Curator beigiebt, werfen ein helles Licht auf ben damaligen 

Stand ber Lehrerbildung. rüber babe man in das Inſtitut Zöglinge ber geiltlidhen 

Seminare aufgenommen, welche im Lateiniichen fehr genügende Kenntniffe gehabt haben, 
fo daß fie tiefelben nur durch Lectüre und Analyfe no zu vervolllommnen nöthig hatten. 
Jetzt aber beabfidhtige man, mäßtentbeils Schüler der Gymnaſien aufzunehmen, um 

wehiger genötbigt zu fein, au Seminariften zu greifen. Schon jebt fei bie Hälfte ber 
Aufgenommenen (50) aus den Gouvernementsgymnafien. Tiefe aber haben zwar ge 
nügende Kenntniſſe in den Wiffenfchaften, feien aber ſchwach im Lateinifhen (bie 
bisher im Inſtitut gebildeten Lehrer müßen darin auch nicht fehr ſtark geweien fein und 

fonnten auch günftigiten Falles noch nicht viel gewirkt haben). 
Gleich darauf war (27. Oct.) die Errichtung einer griechiſchen Profeffur am Inſtitut 

erfolgt, da es unumgänglich nöthig fei, daß bie Studenten auch griedhifch Iernten. 
Berufen wurbe bazu aus Charkow Belin de Ballu, „rühmlich befannt burch feine Ge 
ſchichte der griechiſchen Beredſamkeit (Paris 1813): bei feinen franzöfiihen Borlefungen 
über griechiiche Literatur am Inſtitut fam ihm fein außerordentliches Declamations: 
talent zu jtatten“ (Rommel 526). Am felben Jahr war ſchon im Wilna'ſchen 2.:B. 
ber Unterriht in den claffiihen Sprachen erweitert worben (13. April 1811). Der 
Gurator hatte dem Minifter in folgendem Schreiben feine Gründe dargelegt: Votre Exec. 
a bien voulu me permettre dans sa lettre du 16 Decembre de l’annde derniere de 

Lui faire part des raisons qui me portent ä desirer d’etablir des classes de littöra- 

ture ancienne dans les Gymnases. Voici mes raisons: J’ai toujours envisag6 
l’6tude des Auteurs classiques comme un objet de la plus grande importance pour 

la jeunesse; en eflet c'est elle qui fait le fond de toute &ducation publique, et qui 

contribue le plus à former le coeur, l’esprit et le goüt. Malheureusement cette 
partie n'a 6t6 jusqu’ä prösent que trop negligee dans les écoles. Comme il n’y 

avait pas de maitres qui en fussent charges particuliörement, on s’y bornait 

ordinairement à donner les el&mens de la langue latine aux &tudians, et & leur 

faire traduire quelques passages et tirades des Auteurs classiques,. Rarement on 

faisait une lecture suivie d'un Auteur ancien, encore 6tait-elle souvent très super- 
ficielle et imparfaite, vu qu’on n’avait pas pense à mettre les jeunes gens au fait 

des moeurs, des usages, du culte et de la Mythologie des anciens, qui doivent servir 

d’introduction et preparer la jeunesse & l’etude des Classiques. Il en resultait 

necessairement que les jeunes gens ayant perdu tout le temps, qu’ils ont donne A 

cette &tude, quittaient les Ecoles n’ayant appris que très imparfaitement le peu de 
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latin, qu’on y enseignait. Pour la langue grecque, elle n’entrait pas du tout dans 

le plan d’ötudes suivi dans la plupart des &coles. C'est pour remedier à ce vice 

principal de l’Instruction publique, que j'ai propose de faire donner dans les Gym- 

nases le cours de litt6rature ancienne par un Maitre particulier, qui se vouant 

uniquement à cette partie pourrait lui donner plus d’6tendue et de developpement. 

Pendant mon sejour à Vilna, j’ai organise à mes frais un Institut philologique, 

sous Ja direction du Professeur en litterature ancienne à l’Universite, pour former 

une pepiniere des maitres, qui pourraient être charges de cette partie dans les 

ecoles. Si cet Institut r&ussit, comme j'ai lieu de le croire, je prendrai alors la 

libert6 de proposer ä Votre Exc. de le doter des fonds de l’Universite. 

I est bien vrai, comme Votre Exc, a remarque, que proportion gardee, il ya 

tres peu d’6coliers qui passent du Gymnase ä l’Universit6 pour y achever leurs 
dtudes, mais justement parce que la plupart des &coliers se borne aux études, qu'ils 

ont faites dans les Gymnases, il faut pourvoir à ce qu’elles soyent complötes 

dans les objets qu'elles traitent et qu’elles embrassent ce qui est indispensable à 

P’instruction de tout jeune homme bien eleve..... 

Am 31. Dftober 1811 reihte nun Uwarow dem Minifter feinen neuen Gym: 
nafialsfehrplan ein, mit dem Antrag, ihn fürs erfte verſuchsweiſe im St. Peters: 

burger Gymnaſium einführen zu bürfen (Ncten des St. Petersburger L.-B. N. 563). Er 
babe bie Ueberzeugung gewonnen, jagt ber Eurator, daß ber Lehrplan und bie Unterrichts: 
methode am St. Petersburger Goun.-Gymnafium bisher durchaus nicht den Abfichten 
ber Regierung entſprochen babe; jo lege er denn, außerbem geleitet von ber per: 

ſönlichen Anfiht des Minifters über die Fächer, welche Gegenftände des Gym- 
nafialcurfus fein müßen, einen neuen Lehrplan vor. Der Zwed der Gymnaſien fei im 
allgemeinen die Vorbereitung auf bie Univerfität: darum follen Univerfitätsfädher vom 
Gymnafialunterricht ausgeſchloſſen werben, wie politiſche Dekonomie, Handelswiſſenſchaften, 
Finanzen, Aeſthetik, philoſophiſche Grammatik, welche einen gereiften und gebildeten Ber: 
ſtand erfordern und den Gymnaſialſchülern nur großen Schaden gebracht haben, indem 

ſie die geiſtigen Kräfte nicht entwickelten, ſondern nur das Gedächtnis belaſteten und von 
den Gegenſtänden abzogen, welche in allen Staaten und Zeitaltern die erſte Grundlage 
wahrer Bildung ausgemacht haben. Dagegen ſeien neu aufgenommen: Religion, Ruſſiſch, 

die claſſiſchen Sprachen, „welche bisher in dem hieſigen Gymnaſium nur als Hülfs— 
wiſſenſchaften angeſehen wurden, in dem neuen Plane aber wieder ihren alten Platz 
eingenommen haben, ber ihnen überall und immer gehörte, und bie wieder als Haupt: 
bildungsmittel anerkannt ſind;“ dann Geſchichte im ausgedehnten und vertieften Sinne; 

Geographie mit allen ihren Abtheilungen, die mathematiſchen Wiſſenſchaften, Grammatik, 
Logik, Rhetorik (dieſe Fächer alſo nit in ſtreng philoſophiſcher Behandlung); außerdem 
haben die Literatur der Mutterſprache und die fremden Sprachen ebenfalls ihre Stelle. 

„Das find bie Fächer, bie allein im Gymnaſium zu betreiben find, das bie Grundfächer, 
zu denen man zurüdlehren muß, und zwar fo, daß nicht bloß oberflächlich gelernt wird, 
daß die Lehrer ſich nicht bloß auf das Gedächtnis der Schüler ftügen, daß fie bei ben 
Prüfungen fi nit bemühen, durch eine Mafje von Lehrgegenftänden in Verwunderung 
zu verfegen, ſondern daß fie fih das Vertrauen des Publicums und das Wohlwollen 
der Behörbe erwerben, indem fie mit den Schülern in bie Gegenftänbe eindringen und 
fie durch ihr Beifpiel ebenſo nad ber Seite der Sittlichkeit, ald nad der bes Unter: 

tihtes bilden.“ Außerdem fei alles angeorbnet, um bie Aufſicht über die Moralität zu 
verbefjern. Das St. Peteröburger Gymnafium werbe durch die Genehmigung bes 
Minifters ein neues Dajein empfangen. Am 7. November erfolgt diefe: „die Frucht 
derielben war ber blühende Zuftand bes St. Petersburger Gymnaſiums“ (Woronow 
I, 215). 

Der Lehrplan war folgenber : 
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Umwarom’s Lehrplan von 1811. 
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bies für IV. mır ein Ber eben ift, 
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ionslehrer für dieſe Glafjen angegeben. Es ift aber anzunehmen, 
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Der Lehrplan iſt für die Geſchichte des Gymnaſialweſens außerordentlich wichtig, 
als der erſte Verſuch, dem Claſſieismus und zugleich den herrſchenden Anſchauungen des 
Publicums von der Wichtigkeit der Realien gerecht zu werden. Die große Stunden⸗ 
anzahl der einzelnen Claſſen erklärt ſich dadurch, daß mehrere Fächer facultativ, ſowie 
daß das Syſtem eingeführt war, wornach der Schüler gleichzeitig in verſchiedenen Fächern 
verihiebenen Claſſen angehören konnte, welches Syſtem in Deutſchland, wie es ſcheint, 
die Ftancke'ſche Schule verbreitet hatte (Enchkl. II, 434) und Preußen erſt 1820 be: 
isiigte (VI, 315). 

Die Mutterfprade, welde zum erften Mal auf bem Lehrplan die gebührente _ 
Stellung einnimmt, hatte überhaupt allmählich angefangen, in ber öffentlichen Meinung 
fh ihr Recht zu verichaffen. In Reben (Wladimirow II, 30) und Abhandlungen 
wurde bie Thema erörtert, So erjchien 3. B. 1810 eine Abhandlung von einem 
Stubenten des pädagogiſchen Inſtituts (Per. Schr. XXIX, 683— 723; qud) jonft wurben 
haufig Abhandlungen von Stubenten in dem officiellen Journal abgebrudt — auch noch 
Ipäter) über das Thema: Bon ber Nothwenbigkeit, vorzugsweife bie Mutterfprache zu 
fennen und zu gebrauden. Der Verfafler läßt die frage: welche Sprache haben wir 
vorzugsweife zu gebrauchen? durch verſchiedene Perfonen beantworten, zuerft antwortet 

„der Sohn des Vaterlandes“: „Die Sprache bes Volles, im beffen Mitte wir zu leben 
haben; Ichen fol man in dem Lande, am bem das Herz hängt; lieben jollen wir ben 
Staat, wo uns ber Schöpfer an den erſten Gaben feiner Güte uns zu erlaben geftattete” 
uf. w. Dann antwortet „ver Pieubogelehrte,* man müße bie auf die höchſte Stufe 

ver Vollendung gebrachte, feinen Veränderungen von außen mehr unterliegenbe, zum 
Ausbrud der verfdiebenen, burch neu amgezünbetes Licht entdeckten Begriffe fähige 
Sprache, die, in welcher es außerbem gelehrte Bücher genug, und befonbers viele mufter: 
hafte Erzeugniffe der Literatur gebe, allen übrigen auf der Welt vorziehen. „Das Kind 
der Mode“ aber wird alfo antworten: „Die Sprache bes Volks mit dem gebildeten Geiſt, 
mit dem liebenswürbigen Herzen, des Volkes, das mufterhaft gewandt im Umgang, un: 
erihöpflich in Erfindung neuer Moden, mit Einem Wort, die Sprache, die auch jo ſchon 
überall die herrfchende ift, die muß man vorzugsweiſe kennen unb gebrauchen“ u. ſ. w. 

In ber weiteren Tarftellung wirb hauptſächlich das Moment geltend gemacht, daß nur 
durch allgemeinen Gebrauch die Mutterſprache weitergebildet werde. Geht aus dem Anz 
geführten hervor, wie im pädagogiſchen Snftitute verftändig auf bie künftigen Lehrer ein- 
gewirft wurbe — unb von da aus Eonnte allein nachhaltig auf weitere Kreije gewirkt 
werben —, fo ift num einer anberen Perfönlichkeit Erwähnung zu thun, welche in dieſem 
Sinne Hauptfähli in der Literatur wirkte. Das war das Mitglied der ruf. Akademie, 
der Admiral Shifhlom. Er hatte fich befannt gemacht durch feine fchriftitellerifche 

Belimpfung von Karamfin’s „neuem Stil." Neactionär in jeder Beziehung, gieng er 
dabei von ber Sprache, als dem Mittelpunet feiner nationalen Beftrebungen aus, „von 

der wahren Schönheit, dem Reichthum, der Kraft und ber Anmut der ſlavoniſch-ruſſiſchen 
Sprade.” In einer Mebe, „über bie Liebe zum Vaterland,“ die er 1811 hielt und in⸗ 
folge deren der Kaifer ihn zum Staatsfecretär ernannte, führte er aus, daß gefährlicher 

als äußere Eroberung bie innere feiz es gebe nur 3 Mittel bagegen: vaterländiſcher 
Glaube, eine anf die Hebung des Nationalgefühld der jungen Generation abzwedenve 

Erziehung, und bie bem ganzen Volt gemeinfame Sprade. Die Schädigung der Sitten, 
ſagt er an einem andern Ort, batire von der Anhänglichkeit an das Volk und der Nahahmung 

vesielben her, das vor noch nicht langer Zeit von Gott und dem Glauben abgefallen nun 

ins Heidenthum gerathen fei, feine Regenten hingerichtet habe unb mit den eigenen 
Landeleuten fo graufam verfahren fei, wie es jetzt (1812) mit Rußland verfahre. Er 

daßte das Sranzdfiiche namentlich auch deswegen, weil bie Franzoſen die moralifd:philo- 
ſephiſchen und politiſchen Ideen erfunden hätten. — 

Mitten in jene raftlofe Pflege bes Unterrichtsweiens trat nun bas Jahr 1812 
mit dem „barbariſchen Einfall ven 20 gebildeten Völkern Europas“ (ſ. Schewyrjew, 
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J. d. M. LXXXV, 3, 37). Der Eindrud, ben es auf die Geifter überhaupt machte, 
war ein großer; „ber vaterländiihe Krieg rief fozufagen unfere nationalen geiftigen 

Kräfte uns ins Bewußtiein“ (ib. ©. 43). Zwar in ber Mafje gieng er faft mit ber 
Gefahr vorüber: ſchon 1813 Hagen bie Journale, ber Haß gegen bie Franzoſen erkalte, 
man nehme fie wieber als Erzieher an, man beirate fie wieder. *) Aber eben in biefen 
Klagen fpricht fi die Anficht der höher gebilbeten Minderheit aus und biefe Anſicht war 
fehr natürlih. Ebenſo natürlih, dag man in dem Haß gegen bie Ausländer zu weit 
gieng : baß bie beutfche Legion, deren Ziel do nur ber Kampf gegen Napoleon war, ba 
Männer, wie Barclay de Tolly verbädtigt wurden. Man glaubte, das Leben verlange 
eine Erneuerung, es hebe eine neue Zeit an. Die Confervativen äußerten, jebt müße 
man zu ben altruffifchen Tugenden zurückkehren unb Leute, die bas ganze Leben nur 
franzöſiſch parlirt hatten, fiengen an, ruſſiſch zu ſprechen; die Myſtiker meinten, bie Zeit 
ber Propaganda für bie innere Kirche fei gelommen; aud bie allgemeinsphilanthropifchen 
Ideen traten auf (Pypin). Die Wirkung auf ben Kaifer felbft war bie tieffte. 
„Der Brand von Moskau,“ fagte er 1818 zu dem preußifchen Biſchof Eylert (deſſen 
Charakterzüge II, 246), „hat meine Seele erleuchtet und das Gericht bes Herrn auf ben 
Eisfeldern hat mein Herz mit einer Glaubenswärme erfüllt, bie es bis dahin nie fo 
gefühlt. Nun lernte ich Gott Fennen, wie die 5. Schrift ihn geoffenbart; nun verftand 
und verftehe ich feinen Willen und fein Gefe und ber Entſchluß wurde in mir reif 
und feit, mi und meine Regierung nur ibm und ber Beförberung feiner 
Ehre zu widmen.“ In biefem Sinne, dem Sinne aufrichtiger Gottesfurdt, faßte 
ber Kaiſer und bie ihm Gleichgefinnten, zumal fein intimer Freund, ber Fürſt ler. 
Golizyn, die Verbreitung der Bibel auf, welde ſchon 1811 von ber britannifhen Bibel: 
gejelihaft auch nad Rußland getragen worben war. Es war in Petersburg eine Ge 
jelichaft gegründet worben (1813) mit ber Tendenz, die Bibel durch Ueberfegen ins 
Ruſſiſche und andere Landesiprachen allgemein zugänglich zu maden. Der Metropolit 
Philaret, der 1803 einen ähnlichen Antrag des Synodalprocurators abgelehnt hatte, war 
nun felbft ein thätiges Mitgliev: ber Kaifer nahm bie Gefellihaft unter feine eigene 
Protection. Geiftlihe und Weltlihe, Ruſſen und Ausländer, Ortbobore, Katholiken und 
Proteftanten — alles gehörte dazu. Die Vertreter der vornehmſten Kreife und ber 

höheren Adminiftration, Gouverneure, Eorps:, Divifions: und Negimentseommandanten 

beeilten ſich einzutreten und warben für ben Eintritt; alle Curatoren, alle einflußreiden 

Leute im Minifterium wie in ber Cenfurverwaltung waren mehr oder weniger fromm. 
Schon 1813 war die Bibelüberfeßung fertig; alle geiftlichen Afabemieen hatten unter ber 
Leitung der gebildetften Männer ber Geiftlichkeit daran gearbeitet. In 10 Jahren wurben 

700,000 Exemplare unentgeltlich verfandt und 3%. Millionen R. im Ausland und in 

Rußland gefammelt. Diefen großen Erfolg verdankte die Geſellſchaft hauptſächlich ber 
Kaiferlichen Protection. Noch 1817 ſchrieb der Kaifer an Speransli: „Die Bibelgeſell⸗ 
ſchaft ift fhon mit Erfolg gefegnet . .. Iſt es nicht Pflicht eines jeden wohldenkenden 

Chriſten, dieſen heiligen Zweck zu fördern? Ich hoffe, Sie finden fo viele Eiferer für 
das Wort Gottes in Ihrem Gouvernement, daß man eine eigene Abtheilung gründen 
Kann.“ Und 1818: „Die Verbreitung bes Wortes Gottes ftellt das Nahen ber Zeit in 

Ausficht, wo die Geſetze desfelben in bie Gedanken fi einprägen und in bie Kerzen 
werben gefchrieben werben... . Dann wirb bad wahre neue Jahr auf bie Erde 
kommen.“ — Sa, als 1817 die Wilna'ſche Cenſur ein Buch erlaubt hatte, welches bie 
Frage aufwarf: ob es jebem freiftehe, bie heil. Schrift zu Iefen und biefelbe berneintt, 
wanbte fi) der Militärgouverneur von Litthauen an bie Oberjchulverwaltung mit einem 

*) Schiſchkow erzählt, Anfang 1818 babe einmal Fürft Kutufow am der kaiſerlichen Tafel 
feine Meinung dahin ausgeſprochen: nachdem man mit dem franzöfiichen Einfall fertig geworben, 
dürfe man nun nicht gegen die franzöſiſche Sprache, Literatur, Theater u, ſ. w. feindjelige Ge⸗ 
finnung äußern. 
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Strafantrag. Der Kailer lieh bderfelben durch den Minifter einen ftrengen Verweis 
ertbeilen und obwohl fih ber Genjor damit vertheibigte, daß das Buh nur auf bie 

romiſch⸗ katholiſche Kirche Bezug babe, ihärfte Die O.-Sch.V. demſelben ein, gegen bas 
Leſen ber Bibel, für welches die jehr Mare, mehr als einmal beftimmt ausgeiprocdhene 
Bewilligung des Kaifers eriftire, fei ein eigenmädtiges Zuwiderhandeln nit am Plate 
(Journ, d. O.“Sch.V. vom 5. Aug. 1818). Aber anbererfeits ift ber große Erfolg, 
den bie Gefellichaft hatte, ein Zeichen von ungewöhnlich ftarker Nenction gegen ben ober: 
flächlichen Materialismus bes 18. Jahrhunderts. Diejelbe religiöfe Richtung kam ber 
Religion als einem Lehrgegenftand in ben Schulen zu ftatten. Der Fürft Golizyn, 

Dberprocurator der Synobe, hatte ſchon früher infolge einer Beiprehung mit bem Metro⸗ 
politen Ambrofius darüber, daß in den Militärs und Eivilanftalten nicht in ber Religion 
geprüft werbe, was body unter anderem deswegen nothwendig fei, bamit man bie Leiftungen 
ver Lehrer und Schüler ſehen Fünne, dem Kailer Vortrag gehalten. Darauf hatte ber 
Kaiſer jeinen Willen dahin ausgefproden: es jolle von jet an für immer in allen 

Lehranſtalten als wefentliher und unabänberliher Grundſatz feititchen, die Jugend in 
der Religion zu unterrichten und bei den jährlichen Prüfungen ftet8 mit biefem Fache, 
ald welches das hauptſächlichſte und weſentlichſte Ziel der Bildung ausmache, zu beginnen. 
Die Geiftlichkeit fei jedesmal bazu einzuladen (16. Nov. 1811). Allein man fonnte 
dieſe Anordnung vorzugsweife auf die Kreisichulen beziehen, da ja ber Idee nad Kreis: 
ſchulen und Gymnafien ein Ganzes ausmachten, im Kreisfhulfehrplan aber Religion von 
1804 an ſtand. Andererſeits war ſchon im Lyceum (1810) Religion in allen Glaffen 
und ebenjo in einzelnen Gymmafien, wie Wologba (Dito 5. 49, 50). So beißt es 
denn auch im einer Anmerkung, welde in den Per. Schr. (XLIII, 266) zu dem Bericht 

über das am St. Petersburger Gymnafium im Dec. 1815 vorgenommene Eramen ge: 
macht wird und welche ohne Zweifel bie Anfiht des Curators ausbrüdt: bis Anfang 
1815 fei dies Fach, das wichtigſte für Jünglinge, die gut erzogen werden, nur in ben 
3 unteren Claſſen (Kirchipield: und Kreisihulcurfus) gelehrt worben. Da erft babe 
man eine bejondere Glafje unter dem Namen: obere Elaije für die Schüler der IV.— VII. 
gebildet. Das Hauptziel des Unterrichts in berjelben fei, den Geift der jungen Zöglinge 

andächtiger Betrachtung der göttlichen Volllommenheiten in Natur und Offenbarung zuzus 
wenden, fie empfinden zu lafjen, wie alles in Gottes Geſetz liebreih, erhaben, tieffter 

Andacht würbig fei, und bie jungen Herzen in den beilbringenden chriſtlichen Tugenden 
zu befeftigen. 

Allein das war bie ebelfte Form biefer Erſcheinung, in welcher ver Geiſt fih nad 

innen, ber religiöfen Intuition zuwandte. In anderen Kreiſen trat eine Richtung auf, 

melde in leidenfchaftlicher Neigung zur Nggreifion jeder anderen geiftigen Thätigfeit die 
Berehtigung abſprach und fie verdächtigte. So regte ſich nun aud von dieſer Seite 

die Agitation gegen bie Bilbung, bie man als Werk der Freidenker profcribiren wollte. 
Sie ift e8, die Uwarow in einem Brief an Schukowski (17. Aug. 1813) fagen läßt: 

„Sie Ichen meine Arbeiten ober befjer meine Abſichten: pia desideria. Aber Sie bürben 

mir dabei eine fehr ſchwere, mit meinen Kräften allzu wenig im Verhältnis ſtehende Laft 

auf. An die Möglichkeit des Beſſeren glauben, ift in unferer Situation ſchon eine An: 
frengung der Phantafie, ein Ideal; aber an die Ausführung gehen, ift wahrhaftig eine 
Hertulesarbeit“ (Ruff. Arch. 1871, 0161). Am unummunbdenften aber befchreibt er bie 
Lage der Dinge in einem Briefe an den Freiherrn von Stein vom 18. Nov. 1813 

(Berk, Stein's Leben III, 697): „Eine Reife ind Ausland ift meine längft gehegte, 
file Hoffnung. Alles muß mir diefen Gedanken lieb maden, u. a. bie wirklichen 
Unannehmlichkeiten, die mit meinem hieſigen Amte verbunden find. Es giebt nichts un« 

dankbareres, ober genauer, unmöglicheres, als dieſes. Ich bin fein Träumer, wie Sie 
willen; ich liebe bie Arbeit und bin ſozuſagen jeit meiner Kindheit babei geweien. Ihnen 
find meine Ueberzeugungen, ift meine Anfhauungsweife befannt: trotz alledem bin id) 

Pidag. Encdtlopadie. XL, 3 
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fo weit gefommen, baß ich bie Hoffnung verliere, nicht bloß zu nüßen, jonbern auch 
mich auf ber Linie zu alten, bie ich mir borgezeichnet babe und von ber ich niemals 
abweichen werbe, ohne das zu opfern, was mir das theuerfte auf der Welt ift, Ehre, 
Gefundheit, Ueberzeugungen, Äußeres Wohlergehen. — Glauben Sie nit, daß in 
meinen Worten aud nur bie Mleinfte Webertreibung iſt. Ich bin bis zu bem Grabe 
rubig, daß ich meine Umgebung in Erſtaunen jege, aber in meiner Seele iſt Verzweif⸗ 
lung. Der Zuftand ber Geifter ift jetzt ein folder, baß bie Gebankenverwirrung feine 

Grenzen bat. Die einen wollen „ungefährlihe Bilbung,“ d. h. Feuer, das nicht brennt;*) 
die andern (unb ihrer find bie meiften) werfen Napoleon und Montetquieu, bie fran= 
zöflichen Heere und bie franzöfiihen Bücher, Moreau und Roſenkampf, die Träumereien 

&h....’s und bie Entbedungen von Leibnig auf einen Haufen; furz, es ift ein 
Chaos von Geichrei, Leidenfchaften, gegen einander erbitterten Parteien, von Webertreis 
bungen ber Factionen, daß man dieſes Schaufpiel nicht lange anſehen kann. Man wirft 
fi Aeußerungen an ben Kopf, wie: bie Religion in Gefahr, bie Moralität bloßgeftellt, 
Begünftiger auslänbifcher Ideen, Illuminat, Philofoph, Freimaurer, Fanatiker u. ſ. w. 
Kurz, volftändige Unvernunft. Jeden Augenblid riskirt man fi) zu compromittiren, 
ober fih zum Organ aller biefer Thorheiten und zum Scharfrichter ber übertriebenften 
Leidenſchaften machen zu laſſen. Und inmitten biefer Confufion und tiefen Ignoranz 
fol man an einem Gebäude arbeiten, das am Funtament untergraben ift und von allen 
Seiten den Einfturz droht. Das ift, ih gebe es zu, ein traurige® unb brüdenbes 
Geftänbnis; glauben Sie mir, daß alles, was ich gefagt babe, die vollfommene Wahr: 
beit ift. Ich babe das Bebürfnis mein Herz auszufhütten und könnte barüber ein 
ganzes Buch ſchreiben. Animus meminisse horret.... . Ich warte nur auf ben 
günftigen Augenblid, um mid aus biefem Chaos zurüdzuzichen, das mich beflemmt und 
nieberbrüdt mehr als ich fagen kann. Ich brauche reinere Luft und Ruhe. Meine 
Geſundheit Teibet; fogar meine moraliſchen Fähigkeiten fangen an fi abzuftumpfen. 
Niemand wirb fagen, daß ich mich zu leicht ber Verzweiflung ergeben habe. Auch ich 
batte viel Hoffnungen und Mufionen, allein 3 Jahre Erfahrung haben fie vernichtet.” 

Auch unmittelbar auf die Schulen, zumal ber Gouvernements in ber Richtung 
von Moskau, übte ber Krieg feinen ftörenden Einfluß: im September zogen bie Mos— 
kauer Schüler aus, erft nad Kolemna, dann nad Rjäſan. Schon am 9. Nov. konnten 
fie indes nah Kolomna zurüdtehren, mo fie dann über ein Jahr lang blieben, 
ba das Gymnafium in Mostau abgebrannt war (Per. Schr. XL, 141). Im Kalu— 
ga’fchen Gouvernement traten aus ben verſchiedenen Schulen, in benen bie Schülerzahl 
zufammen 841 betrug, 13 mit Attejtaten, ohne foldye aber auf ben Wunſch ihrer Eltern 675, 
meiftentheild ber Friegeriichen Umftänbe wegen, aus (ib, 142). In ber Kreisſtadt Bo— 
rowsk nahm der Feind die Schulkaffe im Betrag von über 8600 R. (ib. 143).**) Noch 

am 27. Juli 1815 erwähnt der Minifter, daß bie Anftalten des Moskauer Lehrbezirks 

*) Der Ausbrud erinnert jehr an de Maiſtte a. a. DO. ©. 55: Quelqu’un a dit avec 
beaucoup d’esprit et de justesse, „que la science ressemble au feu qui est bon, pourvu 

qu’on le retienne dans les difiörents foyers oü il doit servir à tous les usages de l’"homme; 
mais qui n'est plus qu'un destructeur &pouvantable, si on l’&parpille.“ La science resserr&e 
est un bien: trop r&öpandue, c'est un poison. 

**) Auch das pädagogische Inititut zog, wie Arſſenjew erzählt (S. 10), aus Petersburg aus, 
aber erſt am 2, Cctober, dem Tage, wo bie Franzoſen den Rückzug antraten. Es follte in 2 

großen Schiffen, von benen eines ben Previant enthielt, nach Petroſawodek gebracht werben. Allein 

unterwegs überrafchte bie Auswanderer ber Eintritt ftarfer Kälte, ber eine Weiterfahrt unmöglich 
machte. Sie giengen baber ans Land unb blieben in einem Dorfe, wo ber Director und 2 

Profefjoren in den raudigen Bauernbütten jofort ben Unterricht begannen, etwa 8 Wochen. 
Dann erft fonnten fie den Ort ihrer Beflimmung zu Lande erreihen. Anfang Febr. 1813 kehrte 

bas Imflitut zurüd, womit ber „benfs aber durchaus nicht ruhmwürdige Feldzug nicht gegen, 

fondern vom Feinde weg fein Ende erreichte." Bol. 3. d. M. XCIX, 3, 23 und Petrow 2, 22. 
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infolge der feindlichen Invaſion noch immer zerrüttet feien. Auch traten im Gefolge 
bes Krieges anſteckende Krankheiten auf, gegen welche das Minifterium VBerhaltungs: 
mafregeln vorfäpreiben muß (1813. Otto Nowg. ©. 24). Dazu fam nun eine ſich immer 
mehr fteigernbe Theurung, die um fo fühlbarer wurbe, als „ber urfprünglich bem Metall: 
gelb gleiche Cours ber Papierrubel ſchon damals zum Nachtheil ber Befolbung bebeutenb 
herabgeſunken war“ (Rommel ©. 518). „Bilbung ift wohlfeil, aber das Leben theuer, 
unb nach Horaz et genus et formam regina pecunia donat“ ſchreibt 1814 ber Metro: 
peolit Jewgeni (3. d. M. XCIV, 7, 17). Infolge deſſen legte der Minifter, um bie 
Privatwohlthätigkeit zum Beften der Volksbildung zu Hülfe zu rufen, dem Minifter 
comits eine Denkſchrift vor über Belohnungen ber Wohlthäter von Schulen, 
in welcher er vorſchlug: die Namen ſolcher nebft dem Betrag ber gefpenbeten Summen 
in ben Zeitungen ber Refibenzen zu veröffentlichen und in ein Bud in beftem Saffian 
mit Goldſchnitt, das jede Schule halten folle, einzutragen. Erreiche ber Betrag 1000 R., 
fo folle der Spender den Namen eines Ehren-Wohlthäters erhalten und auf eine im 
Schulſaale anzubringende ſchwarze Marmortafel mit vergolbetem Rahmen eingravirt 
werben. Beim Betrage von 3000 R. folle außerdem fein Porträt aufgeftellt werben, 
wenn er ein ſolches dazu hergebe. Bei 5000 R. werbe ber Minifter den Kaifer um 
ein Allerhöchites Reſcript an ben Spenber erſuchen; falls biefer aber bem Kaufmanns⸗ 
ſtande angehöre, folle er eine golbne Mebaille erhalten. Ein Beamter, der 20,000 R. 
ſchenke, folle zum Orden vorgefhlagen werben. Ebenfo Geiftliche, wenn fie auch weniger 
geben, zumal für Kirchſpielsſchulen. Einflußreiche Perfonen, wie Adelsmarſchälle, Stabt- 
chefs u. ſ. w. follen dieſe Auszeihnungen auch bann erhalten, wenn fie bie betreffenden 
Gorporationen zu Schenkungen willig maden. Bon foldhen foll nit nur bie Uni— 
verfität, ſondern aud ber Eurator gleichzeitig benachrichtigt werben: doch wird eingefhärft, 
nicht Unbebeutenbes für bebeutend zu halten und befonber8 auf die Iocalen Preife zu 
ſehen. Auch fol untabelhafter Dienft des Gebers berüdfichtigt werben. Bei Ber: 
mãchtniſſen könne irgend ein Denkmal auf einem Piebeftal, eine Urne ober dgl. in ber 
Säule aufgeftellt werben, fall8 bie Erben ein foldhes ſchenken. Am 15. Januar 1816 
ertheilte das Miniftercomits dem Vorſchlag feine Genehmigung, nur follten Orben und 
Mebaillen allein vom Kaifer gewährt werben. Auch jebt noch, fagt M. Suchomlinow 
(Jar. S. 135) wäre biefe Mafregel, mit leichten Aenderungen, fehr am Platz, nad) ber 
Anfiht aller, bie mit den Begriffen, Intereffen und Gewohnheiten ver Bewohner vieler 
Stäbte und Städtchen wohl befannt find, 

Von ben übrigen wichtigeren Anorbnungen des Minifteriums find folgende zu er 
wähnen. Da der Lehrplan ber Gymnaſien bie Fächer bes Kreisfchulcurfes in weiterem. 
Umfang lehrte, jo konnten nad) dem damaligen Princip Kreisſchullehrer auch durch bas 
Gymnaſium gebildet werben. Nach einem vom Miniftercomit6 am 13, Februar 1815 
genehmigten Vorſchlag follten an ben Gouvernementsgymnaſien von ben faft bei jebem 
verbleibenden Reften aus ben Dekonomiefummen etwa 3—400 R. zu Stipendien für 

ſolche Schüler verwendet werben, welche bie Abfiht haben, Kreislehrer zu werben, 
und zwar 75—100 R. für jeben (1818 wurbe genehmigt, dag im St. Peteröburger 
%:B. auch nod eine höhere Summe als 100 R. ausbezahlt werben bürfe, u. a. wegen 
ber Theurung). Solde Schüler follen bei Erkrankungen von Lehrern zu Repetitionen 
verwenbet werben unb fo allmählich fich zum Lehrerberuf ausbilden. Zeigen fi unter 
denfelben hervorragende Talente, jo jollen fie auf Koften berfelben Gymnaften bie Unis 
verfitätöftubien durchmachen; dieſe müßen ſich aber dann zu wenigftens 6jährigem Dienfte 
verpflichten. Intereſſant ift dabei namentlicy die Bebingung, daß fie den freien Stänben 
angehören follen; fowie das Zugeſtändnis des Rehrermangels, mit welchem bie 
Denkſchrift des Minifters beginnt, und welcher erflärt wirb burdh ben geringen Betrag 
des Gehaltes. 

Freilih contraftirt damit, daß 1811 an ben GEymnafien alle Stellen beſetzt 
waren, da nad einer Verorbnung” vom 2. Juni d. 9. 3 Zöglinge bes päbagogiichen 
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Inſtituts als Zöglinge der Akademie eintreten wollen, weil an den Gymnaſien keine 
Vacanzen von Lehrſtellen ſeien. Dagegen wird dasſelbe Verhältnis beſtätigt durch einen 
Bericht des Moskau'ſchen Curators vom 11. März 1818, welcher die Thatſache, daß faſt 
in allen Gymnaſien die Zahl der Schüler ſehr gering und die oberen Claſſen in einigen 
ganz leer ſeien, weshalb auch bie Zahl der Studenten an ben Univerſitäten nicht be 
beutenb fein könne, bamit erflärt: daß bie Gymnaſialſchüler meift Söhne unbemittelter 
Beamten ber Gouvernementsftäbte feien, bie nur jehr felten ben Curſus abfolviren, ba 
fie genöthigt feien, in den Dienft einzutreten, um dadurch wenigftens einigermaßen ihre 
Familie zu unterftüken; bie Söhne ver Kaufleute und Handwerker dagegen bleiben nur 
in ben Kreisſchulen, bis fie fo viel gelernt haben, um kaufmänniſche Rechnungen führen 
zu können und treten nur in ben Äußerjten Fällen ins Gymnafium über. Der urator 
ſchlägt daher vor, bei jebem Gymnafium 10 Kronszöglinge zu erhalten, wenn e& bie 
Mittel desſelben geftatten. Dazu follen vorzugsmeife Söhne unbemittelter Eltern, aber 
von guter Begabung gewählt werben. Darauf beidlicht die O.“Sch.V., von bem Eu: 
rator von Moskau, wie von ben übrigen, Nachrichten einzuziehen, wo unb in weldem 

Betrag bie dazu erforberlihen Summen flüffig gemacht werben könnten. Hierauf läuft 
ber Bericht von Charkow ein, man babe feine berartige Summen; von Moskau, man 
könne dazu von ben Baufummen, bie in Wladimir 30 T., in Twer 36, in Swolensk 43, 
in Wologba 38, in Rjäſan 48 T. R. betragen, abtheilen und an biefen Gymnaſien je 
10 Zöglinge unterhalten; in Moskau und Kaluga habe man ſchon folde; in Koftroma 
und Tula beabfihtige man die Zahl auf 4 zu beſchränken u. f. w. Die D.SH®. 
approbirt den Vorſchlag des Moskauer Gurators (Sikung vom 28. Juni 1819) und 
behnt ihn auf alle Lehrbezirte aus, wo es möglich fei ihn anzuwenden. Allein in ber 
Praris wirb nicht viel dabei herausgelommen fein: Woronow (I, 179) giebt an, im 
Petersburger Lehrbezirt feien es im Gymnafium zu Dlonez, welches bie meiften ber: 
artigen Stipendiaten hatte, von 1815—28 nur 8 gewefen, von benen nur 5 Kreislehrer 
wurben. 

Hervorhebung verdienen enbli zwei ftrenge Mafregeln des Minifters, bie eine 
gegen das unter ben Lehrern ftark verbreitete Lafter des Trinkens, vom 31. an. 1814 
(bei Dtto, Nowgorod ©. 28). „Aus an mich gelangten Daten,“ fchreibt der Minifter 
an bie Guratoren, „erjehe ich zu meiner äußerften Betrübnis, daß bie Lehrer, welde 
ben Schülern ald Mufter guten Lebenswanbels dienen follen, nit felten, fi fo bem 
Trunfe ergeben, daß fie unfähig werben, ihrem Amte nachzukommen. Um dies abzu- 
ftellen, wollen Ew. Excellenz vorfchreiben, daß in jeder Anftalt die Lehrer verfammelt 
und benfelben erklärt werben fol: falls von einem berfelben bemerkt werbe, daß er fih 
ber Trunfenheit, diefem zumal für einen Lehrer der Jugend - jo garftigen Lafter ergebe, 
werbe berfelbe nicht nur feine Stelle verlieren und ohne Atteftat aus dem Dienft aus 
gefchloffen, fondern außerdem auch fein Name in ben „Nachrichten“ veröffentlicht werben. 
Ueber jeben derartigen Yall fol mir vorher berichtet werben.“ 

Die andere Mafregel ift gegen die harten körperlichen Züchtigungen gerichtet. 
„Es ift bekannt,“ beißt e8 in dem Circular vom 18. März 1811, „baß einige Diree: 
toren, dnfpectoren, Lehrer, Gouverneure und Penfionatshalter körperliche Strafen fogar 

mit’Härte ohne Wiffen ber höheren Behörde und ohne Einverftänbnis mit den Eltern 
ober Verwandten vornehmen; ba dies nun einer guten Erziehung zumiber ift,“ fo foll 
ben Betreffenden unter Androhung der Abſetzung oder Schliefung der Penfion befohlen 
werben, daß fie fich nicht unterftehen follten, ben betreffenden Geſetzen zuwider zu handeln. 
Zwar verfidherte darauf ber Gurator von Moskau, er babe, ſelbſt ein Feind jeder Härte 
und Unmenſchlichkeit, gleich bei feinem Amtsantritt allen Anftalten feine Anficht über 
biefen Punct funbgegeben, daß bie Körperftrafe weber mit ben Verorbnungen, noch mit 
ben Geſetzen der Menfchenliebe vereinbar ſei; es ſei aud in ben 10 Monaten jeiner 

Amtsverwaltung feine Klage hierüber, außer einer ganz ungegrünbeten an ihn gekommen, 
in Moskau felbft werbe ein Misbraud durch die häufigen Nevifionen und bie ftrengfte 
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Auffiht unmöglich gemacht, auch gebe es Hier gar Feine fo Karten Lehrer. Allein ſchon 
2 Jahre fpäter findet fi) eine Verordnung, in welcher e8 beißt: bie Körperftrafe made 
die Gefühle rob, die eble Denkungsart und bie Sittenreinheit, mit benen bie Kinder zu: 
weilen aus dem Elternhaus in bie Schule kommen, gehen verloren; werbe ber Schüler 
durch feine erlaubte Strafe gebefiert, fo folle man ihn lieber ausfchliefen. Auf Ans 
wentung ber Körperftrafe ftehe Dienftentlaffung. Unter dem 14, Febr. 1814 mußte 
das Verbot abermals wiederholt werben. Faktiſch begnügte man ſich wohl, ftatt ber 
Abſetzung, mit einem durch Eircular befannt gemachten Verweis, wie z. B. im Charkower 

2-8, (Danilewsli S. 329). Wir willen aus einem Briefe bes obengenannten Karafin, 
daß Graf Raſumowsoki mit bemfelben ſchon 1810 eine Reihe zum Theil einſchneidender 
Reorganifationspläne beſprach (Ruf. Vorzeit 1875, 4, 750-758). Allein fie kamen 
nit zur Ausführung: ber ausgebehnte Einfluß, welden ber Graf ben Seen be 
Maiftre’8 geftattete unb aus welchem auf feine übrigens unter ber bamaligen Ariftofratie 
überhaupt mweit verbreitete Vorliebe für die Jefuiten zu fchließen ift und bie großen 
den leßteren von ihm erwiefenen Begünftigungen führten zu feinem Rücktritt. So hatte 

ber Kaifer auf ben Bortrag bes Minifters am 12. Ian, 1812 das Sefuitencollegium in 
Polozk zu einer unter unmittelbarer Leitung bes Sefuitengenerals ftehenden Akademie 
mit ben Rechten einer Univerfität erhoben, ber nun alle Jeſuitenſchulen bes Neiches 
unterfteben follten, „für ben großen Nuten, ben es durch bie Erziehung ber Jugend 
gebracht hat“ (mie es in ber Stiftungsurfunde vom 1. März heißt), Das hatte bie 
beiligen Väter übermüthig gemadt: „fie haben das ihnen geſchenkte Vertrauen misbraudt, 

indem fie bie ihnen anvertrauten Jünglinge und einige Perfonen aus dem ſchwachen 
weiblichen Geſchlecht?) von Unferem Glauben abipenftig machten“ (Worte bes Faiferlichen 
Refeript8 nom 20. Dec. 1815), und an dem genannten Tage wurben fie aus ber Haupt 

fatt verwiefen; am 27. Juni 1817 wurbe befohlen, daß in ihre Afabemie unb alle ter: 
jelben untergeorbneten Schulen nur noch Kinder katholiſcher Gonfeffion aufgenommen 
werben bürfen; bie Verweifung aus dem Reich erfolgte am 13. März 1820. Eine 
Schuldenlaſt von 100,000 R., die fie zu bezahlen nicht mehr bie Zeit gehabt, nahm 1818 
ber Staat auf fih. Auf Grund von Decumenten fagt Graf Dm. Tolftoi in jeinem 
Bude Le Catholicisme en Russie (Paris 1863 unb 1864): „Das Anftandsgefühl 
erlaubt uns nicht, uns über die wiberhriftlihen und fogar widernatürlichen Hanblungen 
einiger ter Sefuiten, fowie über bie ſchamloſen Lafter, bie in ihren Schulen berichten, 
ju verbreiten; aber wir halten es für unſere Pflicht, zu erflären, daß wir, falls es 
einem von ben Gliebern des Ordens einfallen follte, die Wahrheit unferes Zeugniffes 
zu verbächtigen, genöthigt fein würben, bie Originalbecumente, weldhe bie unwiberleglidhen 
Beweife für die von ben Jeſuiten verübten Schanbthaten enthalten, dem äffentlichen 
Urtheile vorzulegen.” Am 16. Aug. 1822 wurbe noch das Verbot für ruffiihe Unter: 
thanen erlaſſen, ihre Kinder in auslänbifche (öfterreichiiche) Jeſuitenſchulen zu ſchicken. 

Damit war des Grafen Raſumowski Minifterium zu Ende: am 14. Sept. 1816 
folgte ihm (zuerft interimiftifh, vom 16. Nov. 1817 an befinitiv) ber Graf Nleran- 
der Golizyn ). Ton Natur zu heiterem Weſen angelegt — bie ſpitze Zunge Roftopt- 
ſcin's nennt ihn 1803 ben Meinen Bufio —, zum vollendeten Weltmann erzogen, in 

*) Meift nennt man bie Frau Roftoptihin’s und ben Neffen bes Oberprecurators ber Eynobe 

Arrander Golizyn. Bon legterem aber bezeugt ©. von Brabfe, ber es aus feinem eigenen Munbe 
hat, daß er factiſch nit an ten Uebertritt zum Katholicismus gedacht babe. 
) Geboren 1773, im Pagencorps erzogen und in ben bamals für den Weltmann nötbhigen 

Rünten, Tanzen, Fechten, Reiten und Franzöfifhipredhen unterrichtet, hatte er der Kaiferin Kas 

tharina gefallen, bie ihn zum Epiellameraden für ihren Enkel wählte und bei deſſen Verheiratung 
1793 ihn zu feinem Kammerjunfer ernannte. Bis 1803 war er nur durch feine Erfolge auf 

dem Parfet, feine Witze, feine Nedegewandiheit und feine Etuperhaftigfeit befannt. 1808 wurde 

tr zum birecten Vortrag beim Kaifer zugelaffen. 1810 erhielt er bie Mitgliebichaft bes Reiche- 

rathes umd bie Leitung der geifllichen Angelegenheiten ber fremden Gonfelfionen bazı. 
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ber Jugend aufgewachfen unter dem Einfluß ber franzöfifgen Enchllopäbiften war er 
1803 vom Kaifer, an bem er mit ganzer Seele bieng und beffen treuefter Begleiter er 
auch in feinen religiöfen Wonblungen war, als Oberprocurator der Synode an bie 
Spite der geiftlichen Angelegenheiten geftellt und hatte fi mit ber Reorganifation ber 
geiftlihen Schulen befäftigt (1807). „Unvergeßli in ber Geſchichte unferer Abminis 
ftration wegen feiner aufgeflärten Gutmüthigfeit und Freundlichkeit, wegen feiner Milde 
gegen Irrthümer in Saden ber Religion, feiner aufrihtigen Frömmigkeit“ (er pflegte 
jeven Morgen in ber Bibel zu Iefen), „und wegen ber Wohlthaten, zu benen allein er 
das von zwei Kaifern ihm geſchenkte Vertrauen benützte“ (J. Tolftoi im „XIX. Jahr- 
hundert“ 1872, 222), hatte auch er fi) ganz dem Myſticismus ergeben (ber „Zionsbote” 
3. B., ben er 1806 unterbrüdt Hatte, burfte 1817 mit feiner Widmung: dem Herrn 
Jeſu Chriſto wieder erfcheinen) und fo war er nahe daran, dem Schulmefen eben zum 
Theil durch diefe rühmlichen Eigenf&haften nicht weniger Schaben zuzufügen, als jein 

Vorgänger. Hatte biefer ber feindlihen Macht ber Sefuiten zu viel Spielraum ein 
geräumt, fo nährte Golizyn's religiöfe Duldung einen dem Unterrichtswefen ungleid) 
gefährlicheren Feind, ben terroriſtiſchen religiöfen Obscurantismus, ber nur Heuchelei 
hervorbrachte (Karamfin, Briefe S. 204). Wie weit biefe Richtung gieng, zeigt die 
Thatfache, daß in einem Journal zu leſen war, aud das Evangelium fei nicht gut, aber 
bie Philosophie divine von Dutoit de Mantini (ganzer Titel: phil, divine, appliquee 
aux lumieres naturelles, magiques, astrales, surnaturelles), das fei ein gutes Bud) 
(ib. ©. 258). Während man fi in ben oberen Regionen, in myſtiſche Intuition vers 
fentt, um das eigene und ber Völker Seelenheil betrübte, entfalteten ſich bie in arglojem, 
eblem Vertrauen zur Mitarbeit an bem heiligen Werke gerufenen Kräfte einige Jahre un: 

gehindert in unebler, verbängnisvoller Geſchäftigkeit. 
Aufs vortheilhaftefte fticht bavon bie Thätigkeit Uwarow's ab, dem es vorerft noch 

einige Zeit vergännt war, Einfluß auszuüben: „er fteht beim Fürften in großem Kredit,“ 
ihreibt Karamfin am 23, April 1817. Am 23. Dec. 1816 wurde feine Reorganifation 
ber Lehrerbiltungsanftalt zum Pädagogiſchen Hauptinftitut genehmigt, weldes 
aber nur brei Jahre beftehen ſollte. „Die Zeit war günftig: Rußland, das fieg: 
reihe, das ſich ein unbeftreitbares Anrecht darauf erworben Hatte, auf feine moralifche 
und phyſiſche Meberlegenheit über die andern Völker Europa’s ftolz zu fein, hatte gleich 
zeitig gelernt, die Ueberlegenheit jener in geiftiger und wiffenfchaftliher Bildung zu er 
fennen. Daher in unferer Gefellihaft, wenigftens den höheren und mittleren Sphären, 
bas Streben nad; ben Wiffenfhaften und ber Zubrang zu ben Bilbungsanftalten“ 
(Ignatowitfh). Die Hauptzüge ber Reform beftanden in Folgendem: 1. Das Inftitut 
wird Hauptinftitut, mit der Aufgabe, Gymnaſial- und Univerfitätslehrer für alle An: 
ftalten bes Reiches zu bilden ($. 1. 2). 2. Zum Eintritt werben durch die Curatoren 
und burd; öffentliche Blätter vorzugsweiſe eingelaben folde, melde ein Gymnaſium 
abjolvirt Haben und über ausgezeichnetes Betragen, Begabung, Leiftungen, fowie über 
bie zum Lehrberuf erforberlihe Befähigung ein Zeugnis von der Gymnaflalbehörbe vor: 
legen. ft die Zahl der Zöglinge (100) nicht voll, fo wird fie aus ben geiftlichen Se 
minaren ergänzt ($. 27. So war e8 auch in ber That, wie nit anders zu erwarten 
war). Sämmtlide Afpiranten unterwerfen fi einem Aufnahmeexamen in Religion, - 

ruffifher Grammatif, Rhetorik und Elementarlogif, lateiniſcher Sprade, Arithmetik 
und Geometrie, Geſchichte, mathematiſcher, ruffiiger und allgemeiner Geographie und 
Phyſik — alfo im wefentlichen ben Fächern des Uwarow'ſchen Lehrplans — und zwar 
in Gegenwart bes Eurators und bes ganzen Lehrercollegiums (20. 29). 3. Die Lehr: 
gegenftänbe find, mit Ausnahme ber Mebicin, viefelben, wie an ben Univerfitäten (3). 
4. Es werben aud Öffentliche Vorlefungen (vom Mai bis November) für Civilbeamte 
gehalten — mit Rüdfiht auf bas Gefeh vom 6. Aug. 1809, — 5. Die Unterrichts: 
fprache ift in allen Fidhern, ausgenommen bie alten und fremden Sprachen, bie ruffifche (11). 
6. Der fehsjährige Gurfus zerfällt in einen” zweijährigen Morbereitungscurfus, 
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einen dreijährigen Curſus ber höheren Wiſſenſchaften und einen einjährigen pädagogiſchen 
(6. 7. 32). Der Vorcurſus, welcher zum Hören ber wiſſenſchaftlichen Vorleſungen vor: 
bereiten, bie Kenntniffe der Zöglinge gleih machen und ihre fpecielle Befähigung an’s 

Licht bringen fol, Hat die Lehrgegenftände: Logif und Metaphyſik, reine und höhere 
Mathematik, mathematiihe und allgemeine Geographie, Phyſik, allgemeine Geſchichte (in 

eimer Ueberſicht), alte Geographie, Mythologie und Alterthümer, fpeciell ver ſlaviſchen 
Völker, Rhetorik, Grammatik und Literatur der griechiſchen, lateiniſchen, ruſſiſchen, 
deutſchen und franzöfiihen Sprache, bürgerliche Architektur, Zeichnen und Reißen, Muſik 
und Fechten. Nah dieſem Curſus findet eine Verſetzungsprüfung ſtatt. 

Der Höhere Eurfus zerfällt in brei Gectionen: bie ber philoſophiſchen und juris 
biihen, der phyſikaliſchen und mathematifchen, und ber geſchichtlichen und ſprachlichen 
Wiſſenſchaften. 

Die Fächer ber erſten Section find: Speculative und praktiſche Philoſophie; Rechte, 
und zwar allgemeine, wie Encyflopäbie ber Rechte, und pofitive, wie Criminal-, römijches, 
ruſſiſches Recht u. ſ. w.; politiſche Dekonomie. 

Die der zweiten: reine und ſpeciell höhere Mathematik, angewandte und ſpeciell 
theoretiſche Aftronomie, Phyſik, Chemie und Technologie, Naturgefchichte. 

Die ber dritten: Welt: und rufſiſche Gef&hichte und Geographie, Statiftik, griechifche, 
lateiniſche, arabiſche, perſiſche, ruffiiche, deutſche und franzöfiihe Sprache und Literatur. 

Obligatoriſch für alle drei Sectionen iſt Religion (42), Ruffiih und Lateiniſch (49). 
Ueber den päbagogifhen Eurfus findet fi nur die Anbeutung, daß er es mit ber 

Unterrichtsmethode zu thun habe (45). 
Das Dictiren ber Borlefungen ift verboten; jeder fell fih nur kurze Notizen 

machen, aus benen er bann nachher ſich den vorgetragenen Lehritoff zufammenzufeßen 
bat (113. 114.) 

Beim Abgangseramen, deſſen Ausfall übrigens für das Zeugnis nicht ausſchließlich 
maßgebend ift, ba basjelbe auf Grund bes ganzen Curſus feitgeftellt werben joll (235) 
(eine fehr richtige und durchaus nicht ſelbſtverſtändliche Beitimmung), wirb von allen 
Böglingen verlangt, daß fie gute Zeugnifie über Fleiß und Detragen erhalten. Wer 
dabei mittelmäßige Kenntniffe erworben bat, wird Gymnafialunterlehrer oder Kreislehrer. 
Zum Gymmnafialoberlehrer gehören gute Leiftungen in allen Fächern, die außerdem bie 
füberne Medaille eindringen. Wer in allen drei Beziehungen als ausgezeichnet prädicirt 
wird, erhält bie golbne Mebaille, wird Gymnafialoberlehrer und kann noch in's Ausland 
zum MWeiterftubium gefchicdt werben (237—243). 

Das Lehrerperfonal befteht aus 20 Profeſſoren, 6 Magijtern und 6 Adjuncten. 
Die letzteren haben den Unterricht in dem beim Snftitut am 8. Aug. 1817 errichteten 
Penfionat zu geben, welches ven Zwed bat, Zöglinge für basfelbe, fowie für die andern 
Univerfitäten und Beamte nad dem Geſetze vom 6. Aug. 1809 zu bilben. 

Der jährlihe Etat betrug 165,200 Rubel, wovon 6000 R. zur Beltreitung ber 
Reiſekoſten für die aus den Gouvernements gefhidten Zöglinge. Auf ben Unterhalt 
eines Studenten waren 300 R. berechnet: denn bie Theurung nad 1812 hatte nur 
erlaubt, die Hälfte der Zöglinge zu halten und das Inftitut hatte daher 1816 einen 

Zufhuß won 28,063 N. jährlich erhalten, wobei fi der Kaifer auf bie Seite ber 
Reichsrathsminorität (6 gegen 18) geftellt Hatte, 

Am 25. Oct. wurde eine zweite Abtheilung beim Inftüut, für 30 Zöglinge, 
beftätigt, welche zu Lehrern an Kreis: und Elementarſchulen gebildet werben follten: 
weniger rüdfichtlih der Zahl, als ber unterrichtlihen Bildungsftufe follte jo viel als 
möglich das Ziel erreicht werben. Umarom hatte (Sikung der O.-Sch.V. vom 13. April) 
diefen Vorſchlag mit. dem großen Bebürfnis am tüchtigen Lehrern begründet und biefe 
Abtheilung unter feine befondere Aufficht zu nehmen verſprochen, was „die Neuheit und 

Richtigkeit dieſes Verſuchs, bie Unbeftimmtheit der Methode, die Notwendigkeit energiſchen 
und fihern Handelns erforderte.” Allein der Vorſchlag hatte im Scheoße der D.Sch.-V. 
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Witerſpruch gefunden: ber Rector ber St. Petersburger geiſtlichen Afabemie, Philaret, 
und der des geiſtlichen Seminars, Innokenti, hatten in der Sitzung vom 11. Mai ein 
motivirtes Gutachten eingereicht, in welchem ſie ſich hauptſächlich darauf ſtützten: daß 
eine derartige Anſtalt in das Unterrichtsſyſtem durchaus nicht hereinpaſſe, da dieſes viel- 
mehr vorausſetze, daß jede niedere Anſtalt auf die höhere vorbereite, wie ſie von dieſer 

ihre Lehrer empfange. Außerdem ſeien zwar genug Schulen im Miniſterium vorhanden, aber 
dieſe ſeien nicht ſo voll von Schülern, daß man nicht ohne Vermehrung der Anzahl der 

Schulen die der Schüler vermehren könnte. Ueberdies, wenn die beſten Zöglinge der 
Univerfitäten Gymnaſiallehrer werben, warum ſollen dann bie mittelmäßigen nicht Kreis: 

fhullehrer werden? Der $. 101 des Statutes gebe ja ten letzteren das Recht, wenn 

fie ihre Kenntniſſe vervolllemmnen, an Gymnaſien überzugehen. Hauptſächlich aber 
haben ja nad) $. 4 bie Gymnaſien die Beftimmung, für welche jebt eine neue Anjtalt 
gefordert werbe. Fehle es in benfeiben an Edülern, fo möge man biefen Mangel 

gerade durch die erſetzen, welche in bie projectirte Abtheilung eintreten wollen. Dazu 

tomme das Bedenken: haben fo viele höhere Anftalten bie Lehrer nicht gefhafft, wie 
werbe das jener einen möglich fein? Umgekehrt würde es für bie Gymnaſien eine 
Aufmunterung fein und ihre Bebeutung im Compler ber Schulen erhöhen, wenn man 
feftftellte: daß an benfelben, zuerſt ben befteingerichteten, einige Zöglinge, vorzugsweiſe 
Söhne von Lehrern, auf Koften der Regierung gebiltet werben follten, mit ber Der: 

pflihtung, nah Abfolvirung bed Gymnaſialcurſus 6 Jahre zu dienen. 
Tiefe Gründe, benen eine tbeilweife Berechtigung nicht abgefprodhen werben kann, 

hatten die O.“Sch.⸗“V. bewogen, eine ausführlide Motivirung ber Beitimmung vom 
13. April hinzuzufügen und ben Nachweis zu führen, daß bie bisherigen Maßregeln zur 

Bildung von Lehrern an unteren Eulen ſich nad langjähriger Erfahrung als unzu⸗ 
reihend erwiefen haben, Aus ber ziemlich umfangreichen und gut gearbeiteten Einleitung 
find folgende Sätze Iehrreih: Die Kinder von Adeligen und Beamten gehen aus ben 

Gymnaſien gemöhnli in bie höheren Schulen, mandmal birect in ben Dienſt über. 

Der größte Theil ber Kinber aber, zumal aus bem mittleren Stande, befucht die Gym: 
nafien nur fo zu fagen, um bie Muße ber Kinderjahre aus;ufüllen, und nebenher, und 
geht, ohne die Schule durchzumachen, zu Gewerben unb dem Beruf ihrer Eltern 
über... . Wenn aud einige wenige, zumal aus bem mittleren unb nieberen Stande, 
nad ber gehörigen Vorbereitung Lehrer werben, fo verlieren fie doch bald, von ben per 

fönlihen Vortheilen anderer Tienft: und Berufsarten angezogen, ben Eifer für ben 
arbeitsvollen und wenig hervortretenden Lehrerberuf und verlaffen ihn dann, wann fie 
Ind Die qemınnınc Routine am nüßlichften fein könnten u. f. w. Ein befonders her: 
rorgehebener Grund war ber, man brauche jetzt nothwenbig eine beſondere Pflanzftätte 
für Lehrer nad der Lancaftermethobe, — zu deren Stubium Umarow vier Zögliuge bed 
Pädag. Hauptinftituts nad) England geſchickt Hatte. 

Am 14. Nov. legte Uwarow das Gefuch vor, biefe zweite Abtheilung nicht erft 1819, 
fondern ſchon Anfang 1818 ins Leben rufen zu bürfen. Auch dies wurde genehmigt, 

falls ſchon für 1818 bie nöthigen 40,000 R. (wovon 10,000 R. zur erften Einrichtung, 
Sitzung vom 21. Aug. 1818) im Minifterium zu beichaffen feien. Dies fcheint micht 
ber Fall gewefen zu fein, ober mwaren nicht alle Lehrftellen fo rafch zu bejeßen (ober 
beides): die Eröffnung erfolgte erft am 19. Sept. 1819 unter der Benennung: Lehrer: 
inftitut, als das Pädag. Hauptinftitut [hen zur St. Petersburger Univerfität reorganifirt war 

(8. Febr.). Im October begannen bie Aufnabmeprüfungen: die Mehrzahl ber Eintre 
tenben waren nicht Lehrerföhne (in ber ganzen Nowgoroder Schuldirection wollte nur 
Ein Lehrer anfangs feinen Sohn ſchicken, 3098 es aber dann body vor, ihn in ben Canzlei⸗ 
bienft treten zu laffen, Otto, Nowg. ©. 79), auf welde man gerechnet hatte, bamit biefer 
Beruf ihnen in ber Perfon ihrer Eltern um fo adtungswertber und als ein gewohnter 
erieine, unb damit ben Lehrern diefe neue Verforgung ihrer Kinder einen neuen Bor: 
theil und Erleichterung ihrer Exiſtenz brädte. Mit dem Januar 1820 begann ber 
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Unterricht. Der Lehrplan (f. Anitihlow S. 7 ff.) enthielt: (Ruſſiſche) Sprade und 
Literatur 6 St., Rechnen 8 St., Religion, Geſchichte, Kalligraphie, Geometrie, Geographie, 
Zeiinen je 4 St., Singen 2 St. Der Eurfus war vierjährig: das Aufnahmealter 
12—14 Jahre. Es wird bezeugt, baß die Schüler ober einige Schüler auch privatim 

„im Lateiniſchen unterrichtet wurden (baf. S. 10). Außerbem ertheilte an ben Abenden 
ein Buchbindermeiſter Unterricht in feinem Handwerk. Inſpector war Th. Mibbenborf. 
Ueker bie Eintheilung in Claſſen u. ſ. w. ift nichts befannt. Der factiſche Etat war 30,000 R., 
woven 8000 auf Miethe, Heizung und Beleuchtung kamen, 

Ueber die Wirkſamkcit ber Anftalt ift ebenfalls wenig zu fagen, benn am 25. Juli 

1822 genebmigte ber Kaiſer ben ohne Zweifel von bem übelberufenen bamaligen Curator 
veranlaßten Vortrag bed Minifters, das Anftitut aufzuheben und bie Zöglinge dem Gym: 
nafium zu überweifen. Aus dem Hauptinftitut aber war ſchon 1819 die St. Petersburger 
Univerfität gebiltet worden, welde von ihm faſt alles erhielt: die 100 Zöglinge, 
welde 1823 abfolvirten, wie bie merfwürbige Beltimmung: daß bie Bilbung von 
Lehrern bie weſentliche Aufgabe ber Univerſität bleibe. In einem Schreiben an ben 
Kaijer vom 18. Nov. 1821 (Sudomlinow Mat. II, 197) konnte Uwarow jagen: bas 
Inſtitut babe während 18 Jahren eine Generation von unterrichteten unb religiöjen 
Leuten und ruhigen, aufgeflärten Bürgern gebilbet, welche mit Ehren bie Mehrzahl ber 
Erziebungsanftalten bes Reiche, ber militärifchen, wie ber bürgerlichen, verfehen haben. 

Eine bauernbere Frucht ber Thätigkeit Uwarow's ift bie am 14. Juni 1817 genehmigte 
Einführung des Schulgelbes in St. Petersburg. Die Hauptabfiht dabei war, bie 
Lage ber Lehrer an ben Volksſchulen (biefer Ausdruck kommt noch immer, auch officiell, 
von ben Kreis: und Kirchfpielsihulen vor) „zumal in ber Hauptftabt, wo mit ber 
wachſenden Theurung bie Armut biefer nützlichen Diener bes Vaterlandes täglich ſich 
permebrt,“ zu verbeſſern. Hauptfählihd metivirt aber wirb bie Mafregel burd ben 

Einfluß auf die innere Hebung der Schulen, welchen man von ihr erwartete unb welcher 
fih auf bie Erfahrung aller, die es mit ber Volksbildung zu thun haben, gründe. Gie 
ftüge fih auf die Kenntnis des menfhlien Herzens. Die Gewißheit, bag man 
für ben Unterricht nichts zu bezahlen babe, erzeuge in ben Eltern, zumal ber nieberen 

Elafle, eine verberblihe Sorglofigkeit in Betreff des Schulbefudes und ber Fortſchritte 
der Kinder. Solde Kinder aber, von benen niemals Rechenſchaft über ihre Kenntniffe 

verlangt werbe, fünnen wieber fih um fo bequemer vollftänbigem Nichtsthun ergeben, 
wozu fie ohnehin ſchon größtentheils neigen. Infolge beffen aber erfalte ber Eifer bes 
Lehrers. Nachläßigkeit, Unpünctlichkeit im Schulbefuh, Trägheit, Gleihgültigkeit, das 
ſeien bie Früchte bes unentgeltlihen Unterrichts in unferen Kirchſpiels- und Kreisſchulen. 
Shen lang habe man das in Deutfchland, Frankreih und England (Bell und Lancafter) 
eingefehen. Vom 1. Jan. 1818 an wirb baber in ber Reſidenz ein Schulgelb von 
5 R. an ben Kirchipields, von 10 R. an ben Kreisfhulen und von 15 R. am Gymnaſium 
erhoben werben. Da 1816 bie Schülerzahl in ben Kirchſpielsſchulen fi auf 1145, im 
ben Kreisſchulen auf 878, im Gymnafium bie ber Erternen fi auf 177 belief, jo 
würbe bies eine Summe von 17,160 R. ausmaden. Dazu follen 3900 R. von einem 
1806 geſchenkten Capital geſchlagen werben unb bie ganze Summe bie ‚„Volksſchul⸗ 
fafle in ber Refibenz“ ausmaden. Die im Gymnafium erhobenen 2,655 R. follen zu 
zeimeifen Belohnungen ber Gymnaſiallehrer verwandt, von ber übrigen Summe bie 
Gehalte ter übrigen Edulftellen um 6475 R., b. 5. bie Hälfte, erhöht, 4000 R. zu 
Belohnungen an ſich auszeichnende Lehrer, 4000 R. zur Erhöhung bes Penfionsfonds, 
3000 R. für ben Unterhalt ber Schulgebäude, 1000 R. ald Zulage für ben Schul: 
birecior verwenbet werben. Arme und Waijen find nicht nur vom Schulgeld befreit, jonbern 

Bönnen auch noch Unterftügungen erhalten. Die Ausbehnung ber Mafregel auf bie 
übrigen Stäbte und Lehrbezirke wirb zunächſt den Euratoren anheimgejtellt unb biefelben 
werben aufgeforbert, ihre Anträge zu ftellen, „aber nicht für alle Stäbte auf einmal, 
jonbern zuerft nur für bie, wo es unumgänglich nothwenbig und nach ber Rage ber Ein: 
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wohner am ehejten möglich ift, Schulgeld zu forbern und zu erhalten“ (Sikung vom 
13. Nov. 1819). Im St. Peteröburger 2.:B. wurde das Schulgeld nur für die Gouv. 
Wologda und Nowgorod (feit 1. Jan. 1821, refp. 8. Juli 1825) eingeführt: die Sätze 
betrugen 4, 8 und 12 Rubel. 

Aus Kafan berichtete das Schulcomitd ber Univerfität (Sikung vom 4. Dec. 1818),, 
nachdem brei Städte Sibiriens fih fhon, Dank den Bemühungen bes Schuldirectors, 
bereit erflärt, je 400 R. jährli für eine Kreisſchule Beizufteuern, ziehen fie jebt auf 
Anorbnung ihrer Obrigkeit dies Verfpredhen zurüd, ba ber Finanzminiſter fi auf $. 161 
bes Statutes von 1804 berufe: „bie Kreisichulen werben von ber Krone nad einem 
etatmäßigen Anfate unterhalten mit ben bisher von ben Stabtgemeinden ausgezahlten 
Zuſchüſſen.“ Es bitte daher um bie Ermächtigung, in folden Städten das Schulgelb 
einführen zu dürfen, was jene vielleicht bewegen werbe, eine jährlihe Summe zur Unter: 
baltung ber Schulen beizutragen. In dieſem Sinne erhielt das Minifterium am 1. Febr. 
1819 bie Ermädtigung zur Einführung bes Schulgeldes in den Schulen, wo es fi 
als notwendig erweifen wirb (Situng vom 17. Juli 1819). Dabei wirb ber: 
vorgehoben, die Erhebung des Schulgelbes in St. Petersburg werbe ohne Schwierigkeit 
ausgeführt. 

Dasfelbe berichtet der Charkow'ſche Curator (Sikung vom 19. Febr. 1820) von 
ben Gouvernements Cherfion, Kursk und Drel, wobei er bie Bitte der Lehrer von Charkow 
vorlegt, e8 möchte ihnen in Anbetracht der Theurung Holz und Wohnung in Natur 
gegeben ober bafür bie entiprehende Zulage gewährt werben, Es wird daher genehmigt, 
auch in biefem Gouvernement Schulgeld zu erheben und zwar im Betrag von 7, 5 unb 
2'/ Rubeln. Der Vorſchlag des Gurators, 10, 7 und 3'/ Rubel zu erheben, wirb 
abgelehnt, um bie Ginwohner nit plöglih zu belaften und ihnen bie Schulung ber 

Kinder zu verleiden. Im felben Jahre (Sikung vom 14. Dec.) wird berichtet, daß 
5 R. der Schulgelbbetrag an den Kreisichulen des ganzen L.B. fei, daß aber an ben 
Gymnaſien feines erhoben werbe, ba biefe einerfeitS mehr Mittel haben, andererfeits auch 
fo ſchon wenig Luft beinerft werde, bie oberen Glaffen durchzumachen. Indeſſen erfolgte 

die Genehmigung für ben ganzen 2.:B. am 7. Oct. 1822. 
Auch das Moskauer Schulcomite fhlägt nad Erwägung aller Umftände für ben 

Anfang bie Einführung nur im Gouv. Moskau vor und zwar nad bem niebrigeren 
Sate, und begründet ben Vorſchlag mit ber vollftändigen Unmöglichkeit, bie Schulen 
mit ben Etatsjummen zu erhalten. Der Curator fügt nur binzu, es möchte in brei 
Städten, beren Magiftrate den Kreisfchulen Subfidien zahlen (und zwar 500 R. in 
Kolomna und Serpuchow und 225 R. in Dmitrow), vom Schulgelde Abſtand genommen 
werben. 

Eine folde Borfiht war überhaupt, fo gerechtfertigt e8 war, auf biefe Weile bie 
am liebften in bumpfer Bilbungsfeinblichkeit verharrenden Fleinen Städte zur Förderung 
bes Bildungsweſens heranzuziehen, eine durch die Umftänbe geboten. Es wirb aus: 
drücklich berichtet und ift gewiß an andern Orten nicht anders geweſen (Otto, Wologba 
©. 145), baf bie Einführung bes Schulgelbes bebeutendes Misvergnügen bervorrief; 
bie Eltern meinten, es fei ein Einfall des Infpectors; 6 Schüler, beren Eltern voll: 
fommen im Stande waren zu bezahlen, traten aus, berichtet ber Infpector; man müße 

befürditen, es werben biefem Beifpiele noch andere folgen und die Schüler werben in 
bie geiftlihen Schulen eintreten, wo fein Schulgelb zu bezahlen fei. 

Dod findet fih das Schulgeld feit 1821 im ganzen Moskauer 2.:B. eingeführt 
unb zwar im Coup. Koftroma im Betrag von 4, 6, 10 R., im Gouv. Riäfan von 2, 
4, 8 R., im Gouv. Smolenst von 3, 6, 10 R., in ben übrigen wie im Gouv. Moskau 
(Situng vom 17. Febr. und 10. März 1821). In biefem betrug es 1820 — von 
allen Schulen — 4367 R. 87 K., von denen 1000R. zur Unterftügung armer Lehrers: 
finder, 2000 zur Unterhaltung von Schulgebäuben verwandt, ber Reft „unter Lehrer ver: 
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tbeilt wurbe, bie durch ihre Arbeit, ihren Fleiß im Amt und ihren guten Lebenswanbel 
«8 verdienen“ (2. März 1821). 

Bis 1828 war das Schulgeld im Petersburger 2.:B. in 4 Gymnaſien (im Betrag 
von 12—60 R.), im Moskauer und Charkower 2.:B. (von 7—12 R.), außerdem nur 
noch in 3 Gymnaſien eingeführt. Ob aber dadurch bie mwohlthätige Abſicht, bie Lage 
ber Lehrer zu verbeflern, allgemein oder auch nur annähernd genügenb erreicht wurbe, 

muß nad allen Daten, die fi vorfinden, bezweifelt werben. Die Lage ber Lehrer war 
eben eine zu dürftige. So beräth bie O.Sch.V. (14. Febr. 1818) einen Bericht ber 
Univerfität Kafan über „bie äußerte Armut der Kreisſchullehrer in Irkutsk, welche von 
ber auferorbentlihen Theurung der Lebensmittel herkomme,“ und das Geſuch um Ge 
balteerhöhung. Den Verſuch, bie Einwohner zur Aufbeflerung der Gehalte heranzu- 
ziehen, erflärt ber Civilgouverneur für unausführbar. Es muß daher eine Staatözulage 
beihloffen, zum Theil die Verfeßung der Lehrer an Orte, wo der Vater oder Verwandte 

wohnen, bie fie unterftügen können, angeorbnet werben. Die Alumnen des Gymnaſiums 
in Kaſan hatten 1811 nur 180 R. zu zahlen; ba mußte das Penfionsgelb auf 250 R., 
1814 auf 300, 1818 auf 400 R. erhöht werben und 1821 (Situng vom 22. Dec.) be 
richtet der Curator, au dieſe Summe werde wegen ber fteigenden Theurung von Jahr zu 

Jahr unzureichender und meist auf ein Privatpenfionat in K. bin, wo man allein für 
ben Tiſch 7—800 N. nehme. Ebenfo war in Jarofflam das Penfionsgeld von urſprüng— 
lichen 155 R. 1811 auf 180 und 1819 (Sikung vom 28. Juni) auf 280 R. erhöht 
worden. In Obefia Eoftete das Pfund Ninbfleifh 1818 (Sikung vom 21. Aug.) 17 
Kop., während es vier Jahre vorher 5—6 Kop. koftete; ber Getreidepreis jei faſt ber 
breifache geworben: nirgends in Europa fofte das Heizmaterial fo viel. Das Minifterium, 
weldes eine Anzahl Kaufläben in feinen Gebäuden beſaß und bavon 5018 R. Miethe 
bezogen Hatte, hatte 1818 davon eine Einnahme von 16,500 R. (Sikung vom 21. März). 
Für die Irkutsk'ſchen Schulen wird die beantragte Erhöhung ber Gehalte am 7. Dec. 1820 
beftätigt „wegen ber außerordentlichen Theurung von allem, bie wie im ganzen Reiche, 

fo befonbers in ber dortigen entfernten Gegend herrſcht. Seit 1804 haben fi bie Preife 
wenigftens um das breifache gefteigert.” Auch ber ausländiſche Cours des Geldes ftand 

ſchlinm: 36 Francs betrugen 31—32 Rubel (Journ. des Depart. II, 157). Solch 
ungünftigen Lebensverhältniſſen, bie fih dazu noch immer trauriger geftalteten, gegenüber 

fonnte das Mittel nicht viel verjhlagen, zumal ber Minifter 1821 erinnerte, daß das 

Schulgeld niht allein zur Verbeſſerung ver Gehälter benügt werben bürfe: bie jungen 

Leute zogen 3. B. den Militärbienft dem Lehrftande vor (Circular vom 12. Oct. 1820). 

Und ber Verfaſſer des Buches: „Betrachtungen barüber, wie die Lehranftalten in einen 

blühenden Zuſtand gebradt werben Fönnten,“ von bem das gelehrte Comité finbet 

(Sigung vom 25. Juli 1818), es müßte eigentlih auf bem Titel nicht Lehranftalten, 

fondern Lehrer heißen, ba alles darauf hinauslaufe, wie burch Erhöhung ber Beſoldung, 

Einrichtung von Amtswohnungen, Beförderungen und Belohnungen die Lage der Lehrer 

verbefjert werben folle —, hatte gar nicht Unredit. 
In ein weiteres Entwicklungsſtadium führte Umarow ben Lehrplan, indem er 

(6. Dec. 1816) ben Antrag an bie O.“Sch. V. ftellte, ben des St. Petersburger Gym⸗ 
nafiums von 1811 auf alle Gymnaſien fämmtlier Lehrbezirke auszubehnen. Er habe 

fi ſtets von biefen Principien leiten laſſen: ſo fei Anfang 1816 von allen 

Schülern des Gpmnafiums, mit Ausnahme fehr weniger Nichtftipendiaten, bie 

Betbeiligung am lateinifhen Unterricht verlangt worden; mit ber Zeit 

werde dies auch für das Griechiſche beobadtet werben. Durd jene Aus: 

dehnung auf alle Gymnaſien werben biefe in ihre wahren Grenzen zurüdkehren und 

einen Mittelpunct zwiſchen den unteren Schulen und ber Univerfität bilden. Um fi 

von bem Gelingen oder Mislingen des Verſuches zu überzeugen, möge man zwei ober 

drei Mitglieber mit einer Reviſion und Vergleichung beider Lehrgänge beauftragen. Die 

O.Sch.V. erkennt darauf (Situng vom 1. März 1817), man müße an ber Hanb 
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mehrjähriger Erfahrungen einige Wenberungen in ber Einrichtung aller Gymnafien 

maden: e8 ſoll den Euratoren aufgetragen werten, bie Anſichten ber Univerfitäten 

barüker einzuholen und vorzulegen. 
So ließ 3. B. der Curator von Moskau, Fürft A. Obolensti, ein beſonderes Comitö aus 

ficken Profefforen (X. Heim, U. Brjanzow, N. Ticherepanow, R. Timlowsli, M. 
Katſchenoweki, A. Merſljakow, PB. Drufhinin) zufammentreten, von weldem er am 
16. Quli kerichtet, c8 finde bie Uwarow'ſchen Aenderungen jehr begründet und wünſche 
auch Pſychologie, Technologie und Handele wiſſenſchaften den Univerfitäten vorbehalten. 

Es fei aber außerdem ber Anfiht, daß aud ber Lehrplan ber Kreisichulen zu ändern 
und aus demſelben Penfit, Naturgeſchichte und Technologie auszufhließen fei. Der 
beigelegte Lehrplan enthält manches beachtenswerthe, leider ohne Angabe ber für jedes 

Fach beabfitigten Stundenanzahl. Ueber das erjte Fach, bie Religion (in allen vier 

Claſſen), ift nichts genaueres angegeben. Im Ruffifhen fol in I. Repetition ber 

Gran matif und Hauptlcehren bes Stile, in UI. Elemente ber Rhetorik, Versbauregeln 
und Mythologie, in II. Rhetorik, Aufſätze und Ucberfegungen, in IV. Logif, Aufſätze, 

Lectüre und Analyſe ruſſiſcher Schriftfteller und Ueberfegungen aus fremben Sprachen 

vorgenemmen warten. Im PLateinifhen ift die Stufenfolge: in I. Repetition ber 
Formenlehre und Kauptregeln ber Syntax; Lectüre leichter Stüde. In V. Syntar und 

Ueberfegungen ins Lateiniſche; Lectüre ſchwererer Stüde. In II. Lectüre leichter Schrift: 
fieller, wie Eutrep, Nepes, Valerius Moximus, Phäbrus; leichte fhriftliche Arbeiten in 
lateiniſcher Eprade, Veribauregeln. In IV, Lectüre ſchwercrer Autoren: Juftin, Cäfar, 
Salluſt, Ovid's Metemorphoſen; größere ſchriſtliche Arbeiten, Lurze Stilregeln. Im 
Griechiſchen Leſen, Schreiben, Formenlehre, Uekerfcten leichter Beifpiele aus bem 
Gricchiſchen und Ruſſiſchen in III. Syntox, Lectüre leichter Autoren ober einzelner Stüde 
in IV, Im Deutihen und Franzöfifhen in I. Fermenlehre und Leichte Ueber: 
ſetungen ins Ruffife, in II. Eyntor, Lectüre einzelner Stüde, leichte Ucherfegungen aus 

tem Ruſſiſchen, in III. Eyntor, Lectüre einzelner ſchwererer Stüde nebjt Ueberfekungen, 

in IV, Lectüre von Schriftſtellern oder ſchwereren einzelnen Stüden nebft Ueberſetzungen 
und Auffägen. Von ter Naturgeſchichte ift in II. Mineralogie, in III, Botanik, in 
IV, Zoologie durchzunehmen. In Geographie und Geſchichte fällt auf I.: Einleitung 

in bie matbematifche, natürliche und politiſche Geographie, europäifhe und ruffiihe Ge 
ſchichte, alte Geſchichte und Geogrophie; auf IL mittlere Geographie; mittlere vollftänbige 

Eeſchichte mit vergleichenden Angaben ter Länter und Gebiete auf der Karte; neue 
europäiſche Geegraphie ebenſo; auf III, neue vellftändige Geographie der übrigen Welt: 
theile, neue vellftäntige Geſchichte mit chen ſolchen geographiihen Angaben; auf IV. 
ruſſiſche ſpecielle Geegrophie und ausführlide Geſchichte mit geographiſcher Angabe ber 
Eebicte und Orte jeter Zeit und vergleichente Uekerfiht über ben Zuftanb Rußlands. 

Entlih Mathematik: in I. Rechnen und Algebra bis zu den Gleihungen 3. Grades; 
in II. Geomeirie und ebene Trigonemetrie; in III. Anmwentung ber Algebra auf Geometrie, 
Kegelichnitte; in IV, praktiſche Anwendung ber Gecmetrie und Trigonometrie, Phyſik. 

Ctwas fpäter wird kei ter O. Sch.V. ein befonberes, aus Gliedern berfelben be 
ſtehendes, gelehrtes Gemit errichtet, dem die Beurtheilung folder Fragen in specie 

zufiel (j. unten). Zum erften Mal ſprach basfelbe in ber Sikung vem 26. Juni 1818, 

bei Gelegenheit ber Turchſicht eines vorgelegten Kreisſchullehrplans Uwarow'ſche Ideen 

aus: bie Anzahl der Fächer ſei zu beſchränken und zwar auf den Unterricht in Sprachen, 
Religier, Geſchichte und Gecgrapbie (allgemeiner und ruffiiher), Mathematit und ben 
anteren, in jebem Berufe notbwenbigen und nüßlichen, unter dem Namen litterae huma- 
niores befannten Wiſſenſchaften. Tasielbe erhielt nun den Auftrag, einen neuen Lehrplan 

für Kreisitulen und Eymnaſien abzufaflen. *) 

) Im Charkow'ſchen 2,2. berichtet Woronzow (S, 11) fon 1813 von einem neuen Lehrplan 
für die Kreisidulen, ber mebr ihren Gharafter als Vorbereitungsichulen für die Gumnafien 
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Wie das Princip der Vereinfachung in dem maßgebenden Collegium immer mehr 
feften Fuß faßte, zeigen die Verhandlungen wegen einer neuen Ordnung für das Mos—⸗ 
fauer abelige Univerfitätspenfionat (Situngen vom 26. Juni 1818 unb 30. Jan. 1819). 
Die Kritit, melde das Comité über bas eingereichte Project fällte, ift charakteriſtiſch. 
‚Man kann pofitiv jagen: aus ber encyklopädiſchen Erziehung erwächst bem Staate 

wenig Nuten, aber außerorbentlih viel Schaben. Wagen wir ed, bie Jugend weniger 
zu lehren und fie wirb zweifellos mehr willen.“ Der Unterriht im Ruſſiſchen müße 
auf bie Kenntnis des Slavoniſchen gegründet fein; um bie® genauer zu kennen, müße 

man aber in ben alten Sprachen, zumal im Griechiſchen, welches jenem als Vorbild 

biene, bewanbert fein. Die Methobe, Geſchichte an Tabellen zu erlernen, könne mit ihrer 

Trodenheit das Gedächtnis vollftändig betäuben und die Schüler mit Abfcheu vor ber 
Wiſſenſchaft erfüllen. Der Unterriht im Evangelium könne und müße bie Grundlage 
der Bildung fein; aber bies hänge vom Geiſte und Eifer des Lehrers ab: denn vom 
Hören das Glauben. Auch die moralifhen und politiichen Wiſſenſchaften befeftigen im 

Glauben: aber fie feien nicht nad) ben bisherigen Syitemen und Büchern zu betreiben. 
Statt der ſchönen Künfte (Theorie des Schönen, politiiher Delonomie, Kritik), welde 
nur ber reife Geiſt verftehe, ſei e8 ungleich nützlicher und verftändiger, die Stunden auf 
Gymnaſtik zu verwenden; denn Gefunbheit und Gewandtheit ver körperlichen Bewegungen 
werde nur im ber Jugend gewonnen. Vermindere man bie Zahl ber Fächer in dem 
Penfionat nicht, fo werde Halbgelehrfamkeit und Einbildung die Frucht davon fein. 

Die Gegenvorftellungen des Curators und Directors find ebenfalls charakteriſtiſch. 
Erfterer meint: e8 wäre nicht ohne Nuten, Griechiſch einzuführen, allein man könne 
anderen Fächern nichts abziehen. Letterer giebt zu, griechiſche Sprache und Literatur, im 
weiteren Sinne ber Philologen, fei ein fehr wichtiger Zweig des Unterrichts; allein ob 
es nicht eine überflüffige Vermehrung der Lehrfächer wäre? Für Liebhaber könne es ja 
eingeführt werben. Energiſch tritt er dagegen für bie Erhaltung bes Encyklopädismus 

en — ein Vertreter bes Alten im Kampf mit ben neuen Principien ber Behörde. Diefer 
Unterricht fei zumal für den Adel gerabe ber rechte. Nah dem durch das Alter gehei⸗ 
ligten Brauche ber Vorfahren bringe der Adel die eine Hälfte feines Lebens im Militär-, 
die anbere im Givilbienfte zu und brauche besiwegen Kenntniffe ver auf beiberlei Dienit 
begüglichen Fächer. Außerdem bereite ſich Jeder vor, bereinft Familienvater zu fein, 
ein Eigenthum zu verwalten und in einem aufgeflärten Staate zu wohnen: darum feien 
jedem allgemeine Kenntnifje notwendig. Dazu beftehe ein unzerreigbarer Zufammenhang 
jwichen den Wiffenfchaften, eine bereite auf die andre vor. Die moralifhen und politi» 

ſchen Wiſſenſchaften werben in ber Anftalt nicht etwa nad ben beftructiven Syftemen 
eines Hobbes und der Encyklopäbiften gelehrt. Politiſche Dekonomie gehöre zur Bildung 
des Adels, zumal ber Zünftigen Diplomaten. Theorie des Schönen und Kritik fei für 
die Geiftesfräfte, was für die förperlihen die Gymnaſtik. Halbgelehrfamkeit könne eher, 
wo der Unterrichtsplan Lücken babe, als bei vollftänbigem, grünblihem Lehreurfus ber 

Jugend zufallen. 
Das Comit6 replicirte hierauf, daß es in allen Buncten feine Anſichten feithalte; 

mr babe es nicht zu Griehifh und Lateinifh (d. 5. im fpeciellen Falle) verpflichten 
wollen, fonbern bie Wahl dem Schüler freigeftellt. Man könne nicht glauben, daß einige 
oberflächliche Kenntniffe der Mechte, erworben im 15. Lebensjahre, aus einem Menſchen, 
der fein Leben bann im Militärbienft verbringe, einen tüdhtigen Geſetzeskenner machen 
werben 

Ueber ein anderes Fach bes Lehrplans von 1804, die allgemeine Grammatik, urtheilt 

herorhob. In I. Religion 6 St., Ruffif 8, Latein 4, Deutſch 4, Rechnen 4, Kalligraphie 4, 
Seinen 25 im IL. Religion 2, Ruſſiſch 4, Latein 2, Deutſch 2, Rechnen 4, Geometrie 4, Phyſik, 
Raturgefhichte und Technologie 4, Geographie 2, ruf. und allgemeine Geſchichte 2, Schön⸗ 
ſctteiben 2, Zeichnen 4 Et. 
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das Comité (Situng vom 26. Juni 1818) im Anſchluß an das gleihnamige Handbuch 
bes Prof. Jakob ebenfalls aufs ſtrengſte. Waren nad dem früheren Urtheil ber 
O.“Sch.V. weſentliche Vorzüge der Jakob'ſchen Bücher Grünbdlichkeit, Ordnung, Klars 
beit, Kürze und Angemeffenheit an ben Lehrplan und bie in bemjelben für bas Fach 
beftimmte Zeit, rühmte fie befonbers an ber „allgemeinen Grammatik besjelben, daß bie 
Beifpiele aus allen im Gymnafium gelehrten Sprachen genommen jeien, auch aus ber 
ruffifhen, beren weſentliche und unterfcheibende Eigenthümlichkeiten der DVerfaffer augen- 
ſcheinlich während feines zweijährigen Aufenthaltes in Rußland mit großem Fleiße kennen 
zu lernen fi bemüht habe“ (Sudomlinow I, 131): fo fah nun das Comite in biefem 

Bude „nichts anderes, als bie entjtellte Abftraction längit bekannter Grammatifen und 

überhaupt eine müßige, unfruchtbare Arbeit und findet in biefem, wie auch überhaupt in 
allen unter biefer Benennung bis jest befanmten Büchern durchaus nichts nüßliches, und 
zwar deswegen, weil nicht ein einziges bie weſentlichen Principien ver Wortkunde bietet, 
welche die Entbedung ber Geſetze ber materiellen und geiftigen Bildung aller Sprachen 
fördert.” Darum fol der Unterricht in ber allgemeinen Grammatik aus den Gymnafien 
verbannt und biefe Stunden auf Uebungen in ter ruffifhen Sprade und Literatur ver— 
wendet werben (Woronow I, 193). Nicht weniger gründlich wurbe in ber Sitzung vom 
17. Juli 1819 ber bis bahin viel gebrauchte Grundriß ber Mythologie vom Abbe 
Lyonnais verurtbeilt. Der Verfaſſer habe wohl vergefien, daß das Bud) ein Elementars 
buch fei: „benn nichts wiberipricht jo jehr ber bemfelben gegebenen Form in Fragen und 
Antworten, als bie halbgelebrten Differtationen, die er den Schülern in ven Mund legt, 
indem er vom Urfprung ber muthologifchen Fabeln redet. In ber Einleitung, welche nicht 
nur unpaſſend, jondern auch geeignet ift, falfche Einbrüde im kindlichen Geifte hervor: 
zubringen, läßt er fie jagen, bie Zabel nehme ihren Urfprung 1) von ber 5. Gefdichte, 
2) von ben Dienjten der Engel, 3) von ber genauen Erflärung, wie bie Vorſehung bie 
Welt regiere, 4) von ber Verborbenheit bes menſchlichen Herzens, 5) von ben Ehren, 
bie einft ben Heroen erwiefen wurben, unb ftatt an ben verfchiebenen, wo nicht gefähr- 
lichen, fo doch unnüten Betrachtungen biefer Art raſch vorüberzugehen, lehrt er feine 
Zöglinge bie in ber 5. Schrift erwähnten Greigniffe und Perfonen ebenjo anfehen, wie 
bie mythologiſchen. In dem Werke jelbjt, wenn es auch nicht fo anftößig ift, als bie 
Einleitung, ift doch auch Sittjamkeit und Anftand außer Augen gelaffen. Die betaillirte 
Schilderung aller Fehltritte und Schwächen ber Fabelgötter läßt ben Verfaſſer unauf 
börlih von allebem ſprechen, was nur immer berartige Erzählungen Berführeriiches 
haben. Die zahlreichen Figuren ober beffer Earricaturen find auch nicht zweckentſprechend.“ 

Am 12. März 1819 wurbe ber neue Lehrplan eingereicht. Aus ben Kreisſchulen 
follten darnach bie Elementar:Naturgefhichte und Technologie, aus ben Gymnaſien all 
gemeine und ruffiihe Statiftif, der Clementarcurs der Philofophie und ber ſchönen 
Wiſſenſchaften, bie politifhe Defonomie, Handelswiſſenſchaft und Technologie ausgefäloffen 
werben. Der GEymnaſiallehrplan fol enthalten: 1) Religion, und zwar Lectüre bes 
Matthäusevangeliums mit Ergänzung aus ben anbern Cvangeliften und dhriftliche 
Eittenlehre, welche bis zum Erfcheinen eines Schulbuches nach den Sprüchen Salomonis 
unb ber Weisheit bes Siracidben im Anſchluß an bie evangelifdhe Sittenlehre gelehrt 
werben joll; 2) einen Ergänzungscurfus der Geographie in Verbindung mit ftatiftijchen 
Erläuterungen, 3) Logik, 4) Rhetorik, 5) Beſchreibung (Darftellung) bes äffentlichen 
Rechtes; 6) reine Mathematit und von ber angewanbten Statik und Elemente ber 
Mechanik, Außerdem natürlih Spraden. Das Comité fügt Binzu: a) ber gegenwärtige 
Lehrplan ftimme mit dem früheren vollftändig überein, nur daß mit Rückficht auf bie 
Nüslichkeit des Griechiſchen auch noch ber Unterricht in biefem Fache angeſetzt fei; 
b) das Comit6 bleibe bei ber unerjchütterlichen Ueberzeugung, daß man innerhalb ber 
Grenzen ber vorbereitenden Erziehung mehr Fächer nicht unterbringen könne und bürfe; 
c) bie nad) biefem Plane gebilbete Jugend werbe fi) in praxi nützlich, und micht zu 
allen, aber zu beitimmten Memtern fähig erweifen und, in verfchiebenen Berufen und 
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Begen bem einzigen, gemeinſchaftlichen Ziel im Staatsorganismus fi zumendend, cine 
Stüße ber Kirche und bes Staates werben. 

Der Entwurf wurbe nunmehr ben einzelnen Mitgliebern zur Durchſicht nad Haufe 
gegeben. Am 27. März wurben bie abgegebenen Gutachten burchberathen. Der Erz: 
biſchof Philaret Hatte folgende Fragen zu bebenten gegeben: 1) fol man mit Kindern 
(in der Kreisſchule) die „Pflichten des Menſchen und Bürgers,“ bie auf Grund ber 
immer [wachen philofophifhen Prineipien dargelegt werben, durchnehmen, und wäre es 
nit beffer, bie Zeit bes Religionsunterridhts auszubehnen? 2) muß man durchaus bas 

Matthäusevangelium obligatoriih machen, da bie „Lejeftüde aus den 4 Evangelijten“ 
fo paffenb wären? 3) muß man nicht im Gymnafium für ſolche, die Luft dazu haben, 
Griechiſch einführen? Soll man denn erft auf ber Univerfität griechiſche Formenlehre 
lemen? — Uwarow hatte 2 Fragen geftellt: warum wirb allgemeine unb fpecielle 
Statiftit des ruffiihen Staates, welde in ben Gymnaflalcurfus volllommen gehört, 
auẽgeſchloſſen? Unb was bebeutet: Beichreibung bes öffentlichen Rechts? Im ben 
Gymnaſien, die feine Privilegien haben, ift biefe Wiſſenſchaft nicht zu lehren; in folden, 
deren Atteftat eine Rangclaffe mit ſich bringt, genügt nicht eine Beſchreibung (welder 
Ausdruck überhaupt nichtsſagend ift), ſondern nur eine minbeftens in zweijährigem Curſus 
erworbene Kenntnis. Ueberdies ift biefe Ausnahme nur für das St. Peteröburger 
Eymnaſium flatuirt, das ber großen Schüleranzahl und feines ausgebehnten Wirkungs: 
kreiſes wegen nicht mit dem Maßſtab der anbern gemefjen werben barf. 

Darnach wurde Folgendes beſchloſſen: 1) in allen Schulen fol das Bud: „Bon 
den Pflichten” u. f. w. durch „Lefefiüde aus ber 5. Schrift“ erſetzt werben, bie in Aus: 
zügen aus ben Evangelien, der Apoſtelgeſchichte und ben Briefen, ben biftorifchen Schriften 
bes U. T., ben Palmen, Propheten unb benjenigen Büchern ber 5. Schrift beitehen 
follen, welche beſonders Sittenlehren enthalten; benn bie in ben Evangelien enthaltenen 
Lehren bes Erlöjers find eine unnachahmbare, göttliche Vorzeihnung für das menfhliche 
Handeln im ganzen Leben, in allen Berufsarten und Ständen, in jebem Lebensalter und 
Geflecht und nit nur für dies Leben paſſend, fonbern auch nützlich zur Vorbereitung 
auf das künftige. 2) Iſt dies Bud einmal fertig und eingeführt, jo ift bas vor: 
geihlagene: Lefeftüce aus Matthäus, nicht mehr nöthig. 3) Die griechiſche Sprache wird 
ale nüsliches Lehrfach in den Gymnafien anerfannt behufs ber Vorbereitung folder, 
die Luft zum vollfommeneren Stubium berfelben auf der Univerfität haben. Sie wirb 
in den Gymmafien gelehrt, je nachdem ſich eine genügende Anzahl von Schülern findet 
und eim tüchtiger Lehrer aufzutreiben ift, wofür thätig zu fein ben Iocalen Vorjtänben 
zur Pflicht gemacht wird. 4) Die allgemeine und fpecielle Statijtit des ruſſiſchen Staates 
wirb, als nothwendiges Fach für jeben ſchulbeſuchenden Ruſſen, vom Lehrer ber Geo: 
grapbie, Gefchichte und Statiftit in dem ber Schule angemefjenen Umfang unb bem 
Kreis ber daſelbſt mitgetheilten Kenntnifje entſprechend gelchtt. 5) Beſchreibung bes 
öffentlihen Rechtes wirb ben Univerfitäten und ben privilegirten Anftalten überlaffen. 

6) Das St. Petersburger Gymnaſium und die übrigen Anftalten mit befonberen Rechten 
behalten den früheren Lehrplan. 7) Der neue Lehrplan gilt für bie Lehrbezirke von 
St. Petersburg, Moskau, Charkow und Kafan. Die von Dorpat und Wilna erhalten 
denſelben, um ſich bei etwaigen Veränderungen ber für fie beftehenben Pläne barnadı 
rihten zu Tönnen. 8) Die Penfionate bei Gymnaften, bie ihren Zöglingen nur ben 
Unterhalt gewähren, nicht aber Lehranftalten fein follen, brauchen in ber Regel auch feinen 

eigenen Lehrplan. 
Der Lehrplan vom 27. März 1819 enthielt alfo I) für Kreisſchulen: 

1. Ausführliden Katehismus und Erklärung bes Evangeliums, 2. Lejejtüde aus ber 

d. Schrift, 3. Ruſſiſche Grammatik und in ben Gouvernements, wo eine andere Sprache 
im Gebrauche ift, außerbem die Grammatik biefer (Anm. Lateiniſch und Deutſch leſen 
und ſchreiben lernen biejenigen Schüler, welche fih aufs Gymnaſium vorbereiten), 
4. Rein: und Schönfchreiben, 5. Stilregeln nad) einem für praktiſche Uebungen, wie fie 
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im gewöhnlichen Leben hauptſächlich vorkommen, z. B. Briefe, eingerichteten Buche, 

6. Kurze allgemeine Geographie mit den Elementen der mathematiſchen und Beſchreibung 
bes ruſſiſchen Reiches, 7. Kurze Weltgeſchichte unter Benützung chronologiſcher Tabellen 

und kurze ruſſiſche Geſchichte, 8. Arithmetik, Elemente der Geometrie und Anfangsgründe 
der Phyſik, 9. Zeichnen. 

2) Für Opmnafien: 1. Leſeſtücke aus ber h. Schrift. 2. Lateiniſche, griechiſche, 
deutſche und franzöfiihe Sprade, 3. Ergänzungscurs ber Geographie und Geſchichte 
(eingeihlofien Mythologie und Alterthümer), 4. Allgemeine und ruſſiſche Geſchichte, 
5. Logik und Rhetorik, 6. Meine Mathematik und von ‚ber angewandten Statik und bie 
Elemente der Mechanik, 7. Experimentalphyſik und Naturgefchichte, 8. Zeichnen. (Anm. 
Ueberbies kann das Gymnafium, wenn es bie eigenen Mittel erlauben, Tanz, Mufit: 

unb Turnlehrer halten.) 
Außerbem erfolgte am 24. April 1819 noch eine ben Religionsunterriät 

betreffende Anorbnung. Es war nämlich ben Curatoren vorgefchrieben worden, es folle 
in allen Schulen außer ben gemwöhnliden Religionsftunden das N. T. 
gelefen werben. Der Eurator von Dorpat berichtete darauf, nach bem neuen (in ber 
Folge beftätigten) Lehrplan werbe beabfichtigt, in allen Schulen ben Unterricht mit einem 
Gebet und dem Vorlefen eines Capitels aus ber 5. Schrift zu beginnen. Cinftweilen 
babe er ber Schulcommilfion vorgeſchlagen, dies ſchon jet einzuführen und zwar fo, daß 

bie Schüler morgens eine halbe Stunde vor bem Anfang bes gewöhnlichen Unterrichtes ſich in 

ber Schule verfammelten. Der Curator von Moskau berichtete, er babe angeordnet, 
daß alle Tage vor bem Unterricht einer ber Ältern Schüler in Gegenwart eines Lehrers 
ein Gapitel des N. T. leſe. Es fei den Directoren eingefhärft worden, barauf zu jeben, 
daß bies zu ben beftimmten Stunben mit geziemender Andacht gejchehe und bie Lehrer 
eine halbe Stunde vor dem Schulanfang kämen; daß außerbem nad) dem Vorgang bes Mos⸗ 
fauer Gymnaſiums bie Meligionslehrer an Sonn: und eiertagen vor ber Liturgie bie 
für bie Volksſchulen herausgegebene Erklärung des Evangeliums und ben Apofteltert des 
Tages mit ber dazu gehörigen Auslegung leſen follten. Das Eonfeil der Kaſan'ſchen 
Univerfität flug vor, jeden Sonntag 2 Stunden vor ber Meffe durch einen Lehrer 
unter Aufficht des Director ober Infpectors das N. T., fowie eine Erklärung bes 
Sonntagsevangeliums Iefen zu laſſen, aus weldem bie Schüler einige Verſe auswendig 

zu lernen hätten. Die O.Sch.V. befhloß als Vorſchrift für alle Schulen aufzuftellen : 
bie Schüler Haben ſich täglich eine halbe Stunde vor der Schulzeit einzufinben und es tft mit 
ihnen ein Capitel aus bem N. T. zu leſen. Wo bie erwähnte Lectüre an Sonn unb 
Feiertagen einführbar ift, joll bies der Aufmerkſamkeit ber Behörden empfohlen werben. 

„Ein ſolch heilſames Lejen, welches bie ficherfte und zuverläßigfte Grundlage für bie 
Säule und fittlihe Bildung ber Jugend ift, fol außer ben gewöhnlichen Religion: 

ftunden vorgenommen werben.“ 
Kurz vorher, am 30. Jan., war die Errichtung von theologifhen Lehrſtühlen an 

ben Univerfitäten genehmigt worben, „um allen, zu weldem Berufe fie ſich vorbereiten 

mögen, bie Erwerbung binreihenden Wiffens in bem für jeben Bürger fo wichtigen und 
unumgänglihen Wiffen von Gott und im ber geoffenbarten chriſtlichen Lehre zu 
ermöglichen.” Da bies an ben Univerfitäten bis jett nicht gefchehe, fo müßen bie 

geringen Kenntniffe, welche in ben nieberen Schulen bierin erworben werben, noth wen⸗ 
bigermweife bei ven Stubirenben verſchwinden. 

Zum Religionsunterriht an den Schulen aber können Geiftlihe gewählt werben 
(28. Juni) im Einverftändnis mit ber Epardialobrigfeit. 

So farrziranf Logik, Rhetorik und Poeſie 20 St., auf Mathematit 18, auf Geo: 
graphie, Geſchichte und Statiftit 18, auf Naturgefhihte und die Sprachen: Lateiniſch, 
Deutf und Franzöſiſch je 16 Stunden (Otto, Nowg. ©. 45). 

Wie Umarom bie Beauffichtigung ber Schulen verftanb, geht aus ber einem revis 
birenden Profeſſor des päbagogiihen Inſtitutes ertheilten Inftruction hervor, melde 
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som 21. März 1815 batirt ift (Woronow I, 289 ff.). Hervorzuheben find folgende 
Beftimmungen: I. für bie Staatsanftalten (Kreisfhulen): A. In Beziehung auf den 
Unterricht richtet ber Viſitator (5) fein erftes Augenmer? auf die Methode und Anorb ® 
nung beöjelben fowie auf bie Lehrmittel, ob fie ben vorgejchriebenen Beftimmungen 
und dem Zwede ber Bildung entjprehen; (6) um fi] von ben Leiftungen ber 
Schüler zu überzeugen, legt er ihnen felbjt ragen vor und kann, wenn er es für 
nötßig findet, in feiner Gegenwart eine Prüfung anfegen und vornehmen; (7) er wenbet 
die betreffenden Mittel an, um zu erfahren, melde Strafen und Maßregeln, die Schüler 
in Gehorſam, Fleiß und gutem Betragen zu erhalten, im Gebraude find; wobei er 
nicht unterläßt, zu erforfchen, ie der Lehrer in ber Elaffe mit den Schülern umgeht, 
um daraus zu ſchließen, ob er das rechte moraliſche Ziel im Auge bat; (8) er hat 
Notizen barüber zu fammeln, wie bie Schüler aufgenommen unb entlaffen werben, 
ſowie au darüber, welde Maßregeln, im Fall ein Schüler die Schule verfäumt, 

giroffen werben, um ben Grund des DVerfäumniffes zu erfahren; (9) bei dem Einblid 
in bie Anordnung bes Unterrichtes jicht er darauf, ob nicht wegen ber Zahl ober bes 
Geihlehted der Schüler eine Theilung ber Claſſen nothwendig ift; (10) er ftellt 
Reherhen an, ob der Inſpector und bie Lehrer ihre Pflicht erfüllen. (Die Beftim- 
zungen unter B. betreffen das Oekonomiſche.) II Für bie Privatanitalten ift A. bie 

phofifche Erziehung in's Auge zu faffen. Dazu gehört (14) ber Zuftand bes Gebäudes: 
ch 8 gehörig troden, warm und für die Reinigung ber Luft eingerichtet ift? ob fo 
geräumig, als für bie Elaffen, die Schlaf: und das Speifezimmer nothwendig ift? ob 
vie Einteilung eine derartige ift, daß bie Schüler nicht längere Zeit ohne Aufficht 
bleiben? Außerbem ift wünfchenswerth, daß ſich ein Garten oder ein Hof für Turn 
übungen beim Haufe befinde; ift dies nicht der Fall, fo foll wenigftens täglich für eine 
Ölaffe ein Spaziergang feitgefeßt fein. Endlich gehört Hieher die Forderung der Sauber: 
kit bes ganzen Gebäudes und ber Zöglinge, fowie die Befichtigung bes Tifches, welcher 

ws einfahen, aber vollftändig gefunden Speifen zu, beftehen Hat. B. Die fittliche 

Erziehung. (15) Zu dieſem wichtigen Abſchnitt gehört erjtlih: die Moralität des In— 
habers oder ber Inhaberin bes Penfionates; ob die Negierung Vertrauen zu ihnen 
haben, worauf dasſelbe gegründet fein fann; ob fie, wenn Ausländer, ſchon lange in 
Rußland fih aufhalten; welchen Lebenswandel fie jeit ihrem Aufenthalt in Rußland 

«führt und ob fie burdy ihre eigenen Kenntniffe das Vertrauen ber Regierung und ber 
Ütern rechtfertigen? Die übrigen Beobachtungen in Betreff biefes Gegenftanbes 
fm dem Ermeffen bes Bifitators anheimzuftellen. (16) Hier hat der Bifitator fein 
ganzed Augenmerk auf bie Lehrer zu richten; alles auf den Inhaber bezügliche gilt auch 
für diefe. Faſt als Hauptzwed hat er bie genauefte Kenntnisnahme von ihnen in Betreff 
ihrer Moralität, wie ihrer Kenntniffe anzufehen. Auch bier ift die Behörde genäthigt, 
km eigenen Ermefjen bes Bijitatord das weiteite Feld zu eröffnen. C. Die Anordnung 

and ber Unterricht in ben Lehrgegenftänden. (17) Jedes freie Penfionat hat etwas bejon- 
veres in feinem Ziele. Darnach hat der Bifitator dieſen Gegenſtand, an ber Hand bes 

Statutes und ber Vorſchriften der Behörde, zu beurtheilen. Dabei hat er ebenfalls im 

Inge zu behalten, daß bie Regierung bei dem Beftreben, ftet8 Gleichheit einzuführen, 

dech durchaus nicht die Abficht Hat, bie Geifter zu befchränfen oder den Weg zu neuen 
Erfahrungen und Entdeckungen auf dem Gebiet ber Volfsbildung zu verfperren. Alle 
Metoben werben gebuldet werben, wenn fie nur nußbringenb und mit dem gefunben 
Unheil übereinftimmend find; fo unterfcheivet fi 3. B. das Penfionat bes Paftors 
Muralt durch bie Anwendung ber Peſtalozzi'ſchen Methode und hat von Anfang an ftets 
die Aufmerkſamkeit und Billigung der Behörde und bes Publicums verbient. (18) Hierher 
gehört ebenfalls eine genaue Nahforfhung über bie in den Privatpenfionaten angewen: 
deten Strafen unb überhaupt über bie innere Organifation jeber einzelnen Anftalt. 
(19) Der Bifitator theilt über die bemerkte Orbnung ober bie Verfäumniffe und Mängel 

Bidag. Encytlopadie. XI. 6 
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feine Gedanken tem Geuvernementsfulbirector mit, welcher bei der Reviſion zugegen 
fein muß, unb macht fi über jede befichtigte Anftalt, biefer Inftruction entſprechend, 
Notizen; dieſe legt er nad Beenbigung ſämmtlicher Revifionen mit feinen eigenen Be 
merfungen birect dem Gurator vor. — 

Auf jene Geftaltung bes Lehrplans hatte die neue Organifation des Minifteriums 
ifren Einfluß geübt. Schon am 25. Dec. 1815 hatte ein Manifeft dem Reiche ben 
Abſchluß der Heiligen Allianz verfündet. Welchen Eindruck dieſelbe hervorrief, zeigt 
ein Schreiben Speranski's an ben Kaifer (vom 6. Jan. 1816), in bem er biefelbe ben 
größten Act nannte, ber nur immer feit der erften Einführung bes hriftlichen Glaubens 
vollzogen worden fei. Die unaufhörlich entjtchenben Kriege, die häufigen inneren Er: 
ſchütterungen, tie ftetig um fich greifenbe Eittenfäulnis habe ſchon lang bie Schwäde 
der Grundlagen gezeigt, auf weldhen bie Geſellſchaften ſtehen. ALS einen ber Gegenftände, 
auf welche man befonters zu merken habe, bezeichnet er ſodann tie Volfsbildung, welde 
fon lange olle Wehldenkenden für ſehr ungenügend erkannt hätten. Bei bem inneren 
Lidte, welches jetzt bie Scele des Kaiſers erleuchte, werte er nun klarer, als früher, 
tiefe Mängel ſehen. Müßen tie Gefege der üffentlihen Orknung aus Chrifti Lehre 
geſchkpft werten, um wie viel mehr die der Erziehung. In Staaten, wo gelehrte Vor: 
uribeile fih in Johrhunderten feſtgewurzelt haben, möge es jchmwerer fein, biefelbe zu 

reergonifiren, als in Rußland u. f. w. Die Regierung fhritt nun zur Durchführung 
ter verfünbeten Principien. Turch Kaiſerliches Manifeft vom 24. Det. 1817 wurde 
nämlich Cultus- und Unterrihtsminifterium vereinigt: „In dem Wunfde, 
daß chriſtliche Frẽmmigkeit immertar die Grundlage wahrer Filtung fein möchte, haben 
Wir für nützlich erkannt, tie Geſchäfte bes Minifteriums der V.-A. mit benen fämmt- 
licher Eonfeffionen zu einer Behörde zu vereinigen.“ Als bie Aufgabe des Tepartements 
für Unterrichtswefen (von $. 27 an) wirb bezeichnet, „es habe die Mittel zur Schul: 
bildung, wie zur Verbreitung und Vervolllemmnung nützlicher SKenntniffe im Staate zu 
ſchaffen.“ Dazu gehört: „Einrichtung und Urganifatien ber Schulen. Biltung und 
Herbeiſchaffung ber Lehrer. Unterrichtemetkoben. Unterrihtsmittel. Leitung ber An 
ftalten. Herausgabe ber Lehrbücher. Verwaltung und Verwentung ber Summen fir 
das Unterrichtsweſen. Leitung ber gelehrten Inftitutionen und Stände nad) ben ber 

ſchiedenen Arten ber Kenntniffe. Beſchützung der Künfte und Wiſſenſchaften. Genfur 
und Durchſicht der Bücher überkaupt. Gelehrte Privatgeſellſchaften. Hülfsanftalten für 
Schulbildung und Verbreitung von Kenntniffen, als 3. B. Typographien, Bibliotheken“ u. ſ. w. 

Lie Verwaltung theilt fi in 4 Abtheilungen ($. 42): die ber Oberſchulverwaltung, 
tie der (allgemeinen) Schulen, bie befondrer Anftalten (Mfabemien u. f. w.), bie bes 

Oekonomieweſens. Tie O.Sch. V. ($. 63) ift der Rath tes Minifters in Angelegen: 

beiten ter Schulanftalten der Lehrbezirke. Sie befteht, unter dem Vorſitz desfelben, aus 
allen in St. Petersburg anmefenden Curatoren und aus andern Perfonen, melde ber 
Kaifer ernennt. Bei Verſchiedenheit ber Anfichten wirb biejenige ausgeführt, mit welder 
ber Minifter fi einverftanten erflärt bat; find alle Mitglieder ohne Ausnahme anderer 
Anfiht, ald der Minifter, jo wird im dem dem Kaifer vorzulegenden Berichte bie 
Meinung terfelben in Kürze angegeben ($. 73). 

Eine beſondere Abtheilung ter OSch. 2. ift das gelehrte Comite ($. 81 u. fi.). 
Tiefem wirb aufgetragen a) bie Durchſicht ber für bie Lehranftalten auefgearbeiteten 
Bücher, b) bie Beurtbeilung ven Büchern aller Art, welche bei verſchiedenen Gelegen: 
beiten und für verſchiedene Gegenftänte von Herausgebern und auf andere Weife an ben 

Minifter gelangen, c) ron Lehrmitteln für die Schulen, d) Durchſicht von Entwürfen, 
Anfichten und Vorfchlägen in Betreff des Unterrichtswefens und anbere Ähnliche Ange: 
legenheiten. Das gelehrte Comité — fo heißt es in der am 5. Aug. 1818 beftätigten 
„Anweifung im einzelnen als Megweifer für das g. C.“ — foll hauptſächlich und weſentlich 
tarnach ſtreben, bie Volfserzichung, das Funbement und Unterpfand des Wohlergebend 
bes Staates und ter Einzelnen, mittelft der beften Lehrbücher auf ihr rechtes, Hohes 
— — .. 
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Biel hinzulenken, und in bie ruffiihe Gefelfchaft die beftänbige und fegensreiche Ueberein- 
fimmung zwiſchen Glauben, Willen und Obrigkeit oder mit anderen Worten zwiſchen 
chriſtlicher Frömmigkeit, Bildung bes Geiſtes unb bürgerlicher Lebensform einzuführen. 
Das forbert die Vereinigung und das Zuſammenwirken verfchiebener Mittel. Sie find 
in ber Hanb ber von Gott geſetzten und zu biefem großen Werke befeftigten Regierung. 
Es find Hauptfählih drei: Errichtung, Organifation und erfolgreiches Wirken der für 
bie Erziehung erforberlihen Schulen, Bildung ber Lehrer felbft, der Iebenbigen Werk: 
zeuge der Öffentlichen Erziehung, Wahl, Abfaffung und Verbreitung von Lehrbüchern 
und Lehrmitteln, welche dem oben angegebenen, heilfamen Zweck vollftändig entiprechen. 
Darnach bat das Comité bie Verpflichtung, alle Elementarbücher und fonftigen Lehrmittel 
durchzuſehen, zu controliren und nad ihrem buchſtäblichen Inhalt und ihrem Geifte zu 
erwägen, alles aber, was bem Ziele entgegen ober dem Unterrichtsſyſtem fremd ift, 
abzuhalten und bie abgewiefenen Lehrmittel, Methoden und Bücher durch befjere zu 
erſetzen. — Für biefe umfaflenbe, faft bie ganze Sphäre menſchlicher Kenntniffe umfpan- 
nenbe Arbeit ift es nothwendig, bie einzelnen Fächer in bie entſprechende Ordnung zu 
bringen. Es werben daher folgenbe Gefege aufgeftellt: I. das Comits hat a) in Hinficht 
auf den Glauben zu prüfen, ob bie Begriffe von Gottes Größe, Macht, Weisheit und 
unenbliher Güte correct und bie Lehren vom Geheimnis ber Fleiſchwerdung Jeſu und 
von bem Erlöfungswert richtig fein — für alle Eonfeffionen; für die orthobore Jugend 
insbeionbere, ob bie Lehre mit bem nicäniſch-conſtantinopolitaniſchen Glaubensjymbol in 
allem, was bie Gottheit unb bie 5. Kirche betrifft, genau und buchſtäblich übereinftimme 

u. f. w. b) In Bezug auf bie weltliche Erleuchtung des Geiftes hat das Comité darauf 
zu fehen, daß ber Unterricht in Religion und Kirchengeſchichte die Jugend ermuntere, 
auch andere Kenntniffe in der Sphäre ber Dinge, mit denen ber weife Gott uns umgeben 
bat, fi zu erwerben. c) In Bezug auf bie Regierung unb bie bürgerliche Ordnung 
fol alles fern gehalten werben, was Abneigung gegen die Familien- und geſellſchaftlichen 
Pflihten, wie gegen bie bes praftiihen Lebens hervorbringen fönnte. II. Das Comite 

darf nur folde Bücher über Moralphilofophie und tbeoretifche Geſetzgebung zulafien, 
welche bie Moralität nit vom Glauben trennen, welche dem praftiihen Chriſtenthum 
nicht wiberjprechen. Theorien von einem Naturrecht, welche fi auf bie falihe Voraus: 
jegung von einem Uguftanb des Menſchen, in bem er ben Thieren glei war, gründen, 
fönnen als Hypotheſen angeführt, e8 muß aber zugleich beren Haltloſigkeit deutlich 
nachgewiejen werben. Die falfche Annahme, als fei die oberfte Gewalt nit von Gott, 
fendern als komme fie von einem Vertrag zwiſchen ben Menſchen ber, muß ebenfo 
widerlegt werben. III. Bei den antbropologifhen Wiffenfhaften, Grammatik, Rhetorik, 

Toefie, Logik, hat das Comité auf die Tüchtigkeit der Methode zu fehen, welche Grünb- 
lichkeit mit Einfachheit vereinigen fol. Im Gebiet der Metaphyſik wird Skepticismus 
jugelaffen, aber nur ein ſolcher, welcher zum Vortheil bes Glaubens dient, und nur, um 
die Schüler durch eine Ueberfiht aller Syfteme zum Bewußtfein ber Notbwenbigkeit ber 
geoffenbarten Wahrheiten zu bringen. Die Biftorifhen Bücher müßen bie Einheit ber 
Geſchichte verfünden und ben wunberbgren, flufenweifen Gang ber Gotteserkenntnis im 
Nenſchengeſchlecht zeigen. Enblid die Spraden: bie hebräifche, bie claſſiſchen und bie 
srientaliichen Sprachen und Literaturen follen ven Schülern bie Kenntnis bes Altertfums 
in feiner ganzen Größe und ber alten Spraden in ihrer gottinfpirirten Einfachheit 
beibringen. Beſondere Aufmerkjamkeit ift den Büchern über ruffiihe Sprade und 
Literatur zuzuwenden: fie follen zur Erhaltung ber nationalen Frömmigkeit unb bes 
nationalen Geiftes Helfen. Die Theorie des Schönen foll den Schülern den geheimnie- 
vollen, aber ununterbrodenen Zufammenhang der realen Welt mit ber geiftigen Mar 
machen. IV. Bon den Natur: und phyſikaliſch-mathematiſchen Wiſſenſchaften find alle 
müßigen und nutzloſen Phantafien über Entftehfung und Veränderungen bes Erbballs 
fernzuhalten; die Methobe dabei jol Mar, georbnet und vollftänbig fein. Die reine 
Mathematik fol den logiſchen Uebungen dienen und ber angewandten vorarbeiten. Die 
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Hanbbücher ber Chemie und Phyſik follen nur bie für ben Staat nothwendige ange 
wandte Matbematif lehren und jeden Zuſatz hochmüthiger Speculationen ausſchließen. 
V. In den mebicinifhen Wiſſenſchaften ſoll nits vorkommen, was ben geiftigen Beruf 
bes, Menſchen, feine innere Freiheit und feine höhere Beftimmung herabjekt. 

Dieſe Grundfäge, an deren Aufftellung ohne Zweifel der Kammerjunker Alerander 
Sturbza*) einen hervorragenden Antheil gehabt bat, welcher in ber Sigung vom 21. 
März 1818 zum Mitglieb des gelehrten Comite’3 gewählt wurbe nebft dem wirklichen 
Kammerherrn Grafen Joh. Laval und dem W. Staatsrath Fuß (außerdem foll in be 
fonderen Fällen der Arhimanbrit Innokenti zugezogen werben, ber aber ſchon 1819 
zum Erzbiſchof von Penja und Saratom ernannt, nicht mehr in Peterdburg war, ob: 
ſchon er noch als Mitglied betrachtet wurde — Sigung vom 4. Juni —), diefe Grund: 
füge wurden nun praftifh durchgeführt und geben dem letzten Theil biefer Periode 
feinen eigenthümlihen Charakter. Von ber Entihlofjenheit und dem Eifer der Organe 
bieng allein ab, wo der Anfang gemacht werben follte. Das Loos traf die Kaſan'ſche 

Univerfität und beren Lehrbezirk; fie hatte den emergifcheften Curator: Michael 
Magnizti**) gebührt das Verbienft, die Bahn gebrochen zu haben. Ein Mann von 

*) Alerander Sturdza, geboren 18. Nov. 1791 zu Jaſſy, kam gleich nad dem Friedensſchluß 
mit feinen Eltern — jeine Mutter war eine geborene Griedin, aus dem fürftlichen Haufe der 

Murufi — nah Rußland. Schon in ber Jugend, erzählt er, babe er, durch fchmerzliche Erfab: 
rung bewogen, Gott gelobt, jein Leben bem Guten zu weihen. 1809 in das Minifterium der 
auswärtigen Angelegenheiten eingetreten, fchrieb er jchon 1810 Essai sur le Mystöre, pour servir 
d’introduction & la thöorie des sentiments mystsrieux, womit die eine, und den ‚Verſuch 
eines Unterrihtsgrundrifjes für die Unterweifung ber ruffiihen Jugend im (Neu⸗)Griechiſchen,“ 

womit die anbere Richtung jeiner fpäteren Thätigfeit bezeichnet ift, fein Mofticismus und feine 

Bemühungen, bie ruſſiſche und griehiihe Nation zu einigen. 1812 trat er in nähere Beziehung 
zu Capobiftria, deſſen Biographie er ſpäter ſchrieb (er nennt ihn einen Freund, ber ihm alle 
entfernten Verwandten erfege), und unter deſſen Einfluß er bis 1816 erſt in Wien, dann in 

Paris war. Hier jchrieb er feine Consid$rations sur la doctrine et sur l’esprit de l’öglise 
orthodoxe (Beimar 1816), „um bie Zweifel an ber Reinheit ber Dogmen der orientalijhen 

Kirche zu zerfireuen, bie einige weſteuropäiſche Ehriften unter ben Orthodoxen zu verbreiten ſich 
bemühten.“ 1818 , beſchäftigte er fi im Gelehrten-Gomits eifrig mit Abfaſſung von Inſtructionen, 

Entwürfen und Gutachten in Betreff ber Bolfsbildung.” Nah ber, Rüdfehr vom Aadener 

Congreß, wo er jein M&moire sur l’&tat actuel de l’Allemagne (Paris 1818) herausgab und 
bie deutſchen Regierungen zur Reform ber Univerfitäten aufforderte, nöthigte ihn ein Augen: 
übel zur ländlichen Ruhe (1819—21), welche ihm indes nicht hinderte, die Errichtung einer 

Säule zu betreiben; allein das Uebel zwang ihn 1822 zum längeren Rüdtritte von feinem 

Staatsamt, er zog nad Odeſſa, von wo aus er zweimal nad Deutſchland reiste. 1823 fchrieb 

er La Gröce en 1821 et 1822, 1824 jein jofort in’s Griechiſche überfegtes „Handbuch eines 

orthodoxen Ehriften.“ 1828—30 waren bie legten Jahre jeiner biplomatifchen Laufbahn; auch war 
er no in ben Sigungen ber D.-5G.:B. Dann nahm er jeinen Wohnſitz in Odeſſa. 1836 
reiste er abermals nad Deutihland (Hufeland in Berlin war der Vater feiner zweiten Frau). 

1837 jcjrieb er Etudes religieuses, historiques et morales, hörte bei Gans, Neander und Dovr. 
1840 ſchrieb er Briefe über die Pflichten des priefterlihen Amtes u. ſ. w., überjegte den „großen 

Katechismus bes Dietropoliten Philaret* und mehrere andere geifllihe Schriften in’s Griechiſche 

u, ſ. w. Das Ende feines Lebens war außerdem der Wohlthätigkeit gewidmet, Mehrere feiner 

Schriften (von gebrudten nennen wir noch: Glaube und Wifjen, oder Abhandlung über bie notb: 

wendige Uebereinfiimmung im Unterridt ber Religion und ber Wifjenfhaften 1833) find noch 
nicht gedrudt, u. a., jcheint es, der „Abriß bes hriftlichen Lebens und Wirfens von Eh. Hufeland.” 

Er ftarb am 13. Juni 1854. (Diktiadis Kurze Notiz über Sturdza im Obefjaer Boten 1854 

Ne. 117, 119, 120 und in ben Vorleſungen in ber K. Gefellihaft für ruff. Geſchichte und 
Alterthümer bei ber Moskauer Univerfität 1864, 2, S. 193—205. Ein Auszug im J. d. M. 
LXXXV, 7, 40.) 

**) Außer feiner Autobiographie (XIX. Jahrhundert, 1, S. 235—255) j. über feine Thätig- 

keit bie treffliche Arbeit von E. Feoktiſtow (zuerft im Ruſſ. Voten von 1864, Juni, Juli⸗ umd 

Auguſtheft); jowie Th. Fortunatow im Ruſſ. Archiv 1867, ©. 1646—1707, und W. Panajew im 
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hervorragender Begabung, von glänzendem, wenn auch nicht tiefem Geiſte, aber beſeelt 

‚von einem fieberhaften Streben nad Macht, Ehre und Reichthum,“ (Korff) Hatte er, 
als ihn in ber Stellung eines Gouverneurs von Simbirsf die Ernennung zum Mit 
glieb der O.“Sch.V. traf (25. Ian. 1819), die Entwidlungsperiobe ber Freidenkerei, 
ber er fih in ben Fußftapfen ver franzöſiſchen Philofophen bes 18. Jahrhunderts 
ergeben hatte, unb ber Leidenſchaft für ben Liberalismus, der aud er in ber Jugend 
in hohem Grabe unterlegen war (Fortunatow ©. 1697), hinter fi — als abgeftreifte 
Hülle. Schon hatte er in Simbirsf, um dem Minifter zu gefallen, eine Bibelgeſellſchaft 

gegründet (Panajew ©. 74). Er fand es praftifch, religiös bis zum Myſticismus und 
Fanatismus zu werben, obgleih er baburd das Unglüd hatte, „von ber Zeit an, wo 
er eine bebeutende Stellung einnahm, ununterbrochen zwifchen fein Gewiffen unb bie 

Notwendigkeit, die öffentlihe Meinung vor den Kopf zu ftoßen, geftellt zu fein” (eigene 

Rorte ©. 239). Da er fi für die neue Stellung nicht hinreichend vorbereitet glaubte 
— es mußte allem ber Schein auch der wiſſenſchaftlichen Grünblichfeit gegeben werben, 
ebwohl zu bem, was er ausführte, nicht bie geringſten wiſſenſchaftlichen Kenntniſſe er= 

forberlich waren —, fo „kaufte er fich eine für feine Berhältniffe theure Bibliothek, ſchloß 
ſich 3 Sabre in fein Stubirzimmer ein und ftubirte ben neuen Dienft grünblid. Indem 
ih,“ fagt er (S. 242) „ben vorliegenden Gegenftand in feinem ganzen Umfang, b. 5. 
ſcholaſtiſch (S dogmatiſch)hiſtoriſch umfaßte, ſuchte ih mir ein volfländiges Syſtem 
von Wahrheiten über Bildung zufammenzuftellen. Bildung im jtaatlihen Sinne kann 
nichts anberes fein, als bie volftändige Sammlung aller pofitiven Wiſſenſchaften mit 
ihren neueften Entbedungen und ben beften Methoben bes Unterrichtes, anvertraut einem 

feiner Moralität nad zuverläßigen gelehrten Stande und von ihm unter activer 
Auffiht im Uebereinftimmung mit der Religion, ber Regierungsform unb ben ver: 
ſchiedenen Elafjen der Bürger in bem für jebe nothwendigen Maafe mitgetheilt. 
Zu den pofitiven Wiſſenſchaften gehört Theologie, Jurisprubenz, Naturgeſchichte und 

Mathematik; zu den phantafirendben bie Philofophie und bie ihr entitammenben 
moraliſchen und politiihen MWiffenfhaften: denn ihre Grundlagen find nit bloß will- 
fürlihe, fondern wechſeln auch alle 20 Jahre und find zu einer unb berjelben Zeit in 
verſchiedenen Staaten verſchieden und fogar entgegengejebt, während bie pofitiven Willen: 
(haften bie Allgemeingültigfeit haben, welche das einzige Kennzeichen ber irdiſchen Wahr: 
beit ift. Die falſche Bildung, d. h. bie, welche entfteht, wenn die phantafirenden Wiſſenſchaften 
bie anderen verberben, fie mit ihren Irrthümern anfteden, war immer ſchädlich. .. Ruf: 
land bat feinen eigenen Charakter in ber Religion, ben Sitten, ber Regierungsform, 
Felglich muß auch jeine Bildung mit biefen unterſcheidenden Eigenſchaften in Ueberein- 

fimmung fein“ u. f. w. Aber ehe er ſich dieſes „Syſtem von Wahrheiten“ in feinem 
Studirzimmer zufammengeftellt, wurbe er mit einer Inftruction (Dat. 10. Febr.) nad) 
Kafan geihidt, von woher der Minifter Nachrichten über — aller Wahrſcheinlichkeit 
nah vorzugsweiſe bie Verwaltung und Verwendung der Etats-Summen betreffende 
— Unorbnungen an ber Univerfität und ben Schulen erhalten hatte. Der Eifer be 
flügelte jeine ohnehin tüchtige Arbeitskraft: der Bericht über bie Revifion ift vom 9. 
April datirt (der O.Sch.V. vorgelegt in der Sitzung vom 24. Mai).*) Er zerfällt 

Eurep. Boten 1867, IV, 72 fj. Geboren 1778, batte er in Mosfau ftubirt, war bann 1796 

Garitän in ber Armee, 1798 im Eollegium ber auswärtigen Angelegenheiten, von wo er mit 

biplomatijen Aufträgen in Wien und Paris war, 1804 wurbe er in Pilow, 1805 in Wilna 
mit Unterfuchungen beauftragt; aber, wie er fagt, bis 1810 ohne jebe Gelegenheit fi auszus 

jeihnen. 1810 wurde er Stantsfecrelär und arbeitete im Kriegsdepartement. 1812 tbeilte er 

feines damaligen Gönners Speransfi Schidjal. 1816 aus der Verbannung wieder zurüdgerufen, 
wurde er Vicegouverneur, und war dann 1819—1826 im Minifterium der V.A. 1826 abermals 
terbannt, in Reval und Odeſſa, ftarb er 1844 am 21. Nov., 12 Stunden vor jeinem Woblthäter, 

dem Minifler Golizyn. 

) Ranajemw fagt, M. fei nur 6 Tage in Kaſan gemein (S. 76). 
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in 3 Theile: I. Abth. 1. Perfonal der Kaſan'ſchen Univerfität. Abth. 2. Ueberſicht über 

bie äußere und polizeilihe Orbnung der K. U. Abth. 3. Ueber die dkonomiſche Ver: 

waltung. Abth. 4. Der AZuftand bes Unterrichtsweſens ber K. U. nach den 4 Facul— 

täten. Abth. 5.. Ueber bie moralifche Bildung der Stubirenden. II. Abth. 1. licher 
bas Kaſan'ſche Gymnafium nad feiner ökonomiſchen, unterrichtlichen und moralifhen 
Ordnung. Abth. 2. Stand der verſchiedenen Lehrmittel und Inſtitute bei ber Univerfität 
(1—7: Bibliothek, naturwiſſenſchaftliches, phyſikaliſches Cabinet u. ſ. w.), fowie bie ver: 
ſchiedenen Comites. IT. Abth. 1. Schluß. Abth. 2. Anficht des Nevidenten im all: 
gemeinen. Dayı 11 Beilagen, worunter: (2) Memoire über bie Profefjoren, (6) kurze 
Geſchichte der Univerfität, (7) Memoire über bie Verſetzung ber Profeſſoren und Vor: 
ſchlag, die Univerfität zu jchließen u. f. w. In Bezug auf die ökonomiſchen Dinge mag 
ber Bericht gründlich fein, in Bezug auf das Weſen der Sade ift er Äußerlih und 
innerlich dürftig und zeugt von oberflählicher Bildung feines Verfaſſers. „Es ift Zeit,” 
fagt berfelbe, „in bie Abfichten ber Regierung einzugehen, welde der Volfsbilbung bie 

Frömmigkeit als alleinige Grundlage geben will. Es ift Zeit, mit ben gebilbetiten 
Völkern, die ſich bes Lichts ber Offenbarung nicht mehr ſchämen, fih auf Eine Stufe 
zu ftellen. In Paris erfcheint eine neue Ueberjegung der Propbezeiungen Jeſaja's; ganz 

England lernt die Driginalfpradhe der Bibel; Deutichland ſucht, Dank feinem Kant, 
welcher buch das Labyrinth der Philofophie zu dem Vorhof des Tempels bes Glaubens 
burchgebrungen ift, bie Weisheit allein in ber Schrift — und wir allein follen ein halbes 
Jahrhundert zurückbleiben?“ XTrogbem gehörte aus ber beigelegten Actusrebe des Pro: 
feſſors ber Philofophie: „über die verſchiedenen Syſteme ber Sittenlehre, verglichen nad 
ihren Principien” bas bort vorkommende Kant'ſche Moralprincip zu ben incriminirten 

Stellen.*) Ueberhaupt ift es interefjant, was bier alles zum Verbrechen geitempelt 
wurbe. In einer beim Vortrag bes Deutſchen gebraudten Chreftomathie (von Hellitröm) 
famen bie Stellen vor: Die Religion feiner Väter nahm Friedrich d. G. nicht an, glaubte 
barin Ungereimtheiten zu entbeden, bie fie ihm verächtlih machten; — traurig, daß einem 
folden Geiſte (wie Haller) eine Eleinlihe religiöfe Aengſtlichkeit das Leben verbittern 
mußte — ber Revibent machte barauf aufmerfiam, die Wahl eines fo ſchlechten Budes 
zeuge laut von ber Unzuverläßigkeit des Docenten. Der Profefior Solnzem **) befinirte 
bie Religion als die praftifhe Darftellung unferer Beziehungen zu Gott und fagte, rei: 
heit ber Religion im juribifhen Sinne fei bie Macht, feinen die Religion betreffenden 
Ueberzeugungen gemäß zu handeln — ber Revident fand, daß dieſe Paragraphen alle 

*) Auch das Urtheil eines geiftlihen Würdenträgers über bie Kant'ſche Philoſophie mag bier 
angeführt werben. „Ihr Ziel ift ein doppeltes: Vernichtung bes Chriſtenthums und Erſatz bes: 

jelben nicht durch den Deismus, fondern durch vollfändigen Atheismus. Zur Errtidhung bes 

erfieren beutet K. bie 5. Schrift jo, daß weder die Propheten noch die Apoftel infpirirt waren 

und Chriſtus nur im allegoriihem Sinn zugegeben, db. 5. nicht mehr denn als Ideal geachtet 

werben fol. Zum zweiten führt K. die Kirche der reinen Vernunft ein, In diefer Kirche glaubt 
1) niemand an bas Dafein Gottes, 2) an die Unfterblichkeit der Seele, giebt es 3) feine Pfligten 

gegen Gott, alfo braudt man zu niemand und um nichts zu beten; 4) ift ber Eid der Treue 

gegen den Kaifer nur ein abergläubifcher Gebrauch; 5) find die Tugenden allein freie Handlungen 

jede für Sünde angefehene That ift etwas unfreiwilliges, Die Kant’ihe Philoſophie ift in Deutid« 

land nicht mehr als 20 Jahre berühmt geweſen. Trotzdem bat fie fo viel Echaben angeftiftet, 
daß bie Religion und bie Politik fich gegen fie wappneten und viele Profefjoren zwangen, nad 

Rußland zu fliehen, Die bebeutendften biejer Emigranten find: Fehler, ber aus der St. Peter 
burger geiftlihen Afabemie vertriebene, Buhle, ben fie aus ber Moslauer Univerfität hinaus— 

gebrängt haben, Parrot, ber in Dorpat berrichte, Jakob, ber die Charfower Univerfität verpeftet 

bat und dann nad Petersburg berufen wurde, um bie Kant’iche Philofopbie zum claffiihen Bud 

für alle höheren Schulen ber BVolfsaufflärung zu machen.“ Borlef, der Gefelih. für Geld. 

1859, 2, 124. 
») ©, aud „Gelehrte Denfichriften der Kafan’ihen Univerfität, Biftor.»pbilol. Abth.“ 1864, 

1, 267— 283. 
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Grundlagen ber Geſellſchaft und ber Kirche vollſtändig umſtürzen. Der Geiſt der Frei— 
denkerei und Afterweisheit, in welchem nunmehr 45 junge Männer von der Univerſität 
gebilbet worden ſeien, bie als Lehrer in 15 Gouvernements wirken, ſei überhaupt ber 
Grund aller Mängel, ber Nachläßigkeit in dkonomiſcher Beziehung, der Pflichtverſäumnis 
von Seiten einiger Profefforen und des niebrigen Niveaus ber Kenntniffe der Schüler, 

‚Wie weit Magnizli in letzterer Beziehung gieng, beweist bie Abſetzung bes Profefjors 
der Chirurgie, weil er nicht einmal Iateinifch verſtehe und nicht im Stande fei, das 
Skelet des menſchlichen Körpers zufammenzuftellen. Allein jpäter beantragte er feine 
Wieberanftellung: er hatte ſich befehrt und eine Differtation geſchrieben, in ber er be: 
wies, daß bie Haupt: und einzige Urſache aller Krankheiten die Sünde fei (Banajem 

©. 77T). Doch der Minifter entgegnete, er finde es unpaffend, den Antrag auf Wieder: 
emennung eines wegen vollftändiger Unmwifjenheit in ber Chirurgie, wegen feines "uns 
rubigen Charakters und feiner Intriguen abgeſetzten Profeſſors zu beantragen. 

Vollends ungenügend ift der Bericht über das Gymnaſium. „Das Kafan’iche 
Gymnaſium ift durch feine Unorbnung fo befannt geworben, daß bie Einwohner von 
Kafan ihre Kinder vorzugsweile in ein ziemlich mittelmäßiges Privatpenſionat ſchicken, 
wo fie 700 R. Penſionsgeld bezahlen. Manche bringen fie in bie Benfion zum Director 
(Jakowkin), aber nur bamit er durch feinen Einfluß ihnen Helfe, Stubenten zu werben. 

Uebrigens ift es ſowohl mit ber unterridtlihen, als ber fittlicden Seite der Anftalt 

fehr fchlecht beftellt. Die Religion wird fo fehr vernadläßigt, daß u. a. ein 16jähriger 
Schüler nit im Stande war, mir das Glaubensbelenntnis ganz berzufagen.” Indem 
er fodann bie Hoffnung ausjpriht, daß durch die an Drt und Stelle getroffenen An: 
orbnungen dem MWeiterumfichgreifen des Uebels ein Ziel geſetzt fei, empfiehlt er ben 
Director der chriſtlichen Barmherzigkeit des Kaifers. Der Umſtand aljo, daß die Eins 
mwohner eine Privatanftalt vorziehen — wofür Magnizli fpäter ganz andere Erflärungs 
gründe anführt, als die Mangelbaftigkeit der Anjtalt, findet doch noch 1825 ber Revi- 
dent „die Leiftungen in allen Wiffenfhaften und Spraden überhaupt fehr be 
Ihränft“ —, fowie din Fall von Unkenntnis der Religion genügt ihm, um tiefgreifende 

„Reorganifationen“ zu beantragen: in Bezug auf den letzteren Punct beruft fi ber 
Director in einer 3 Jahre fpäter gefchriebenen Rechtfertigung (vom 8. Auguft 1822) 
mit Grund auf die Revifionen unter 2 früheren Curatoren, bei welchen bie Leiftungen 
ber Zöglinge in Religion und beiliger Geſchichte — für welche ber Lehrplan damals 
ja nicht gehörig geforgt hatte — nad Ausweis der Protofolle auch von ben anweſenden 

Erzbiihöfen und Archimandriten für gut befunden worden feien, fowie darauf, daß Zög- 
linge und Beamte jährlih zum Abendmahl und ftets in die Kirche gehen. 

Der fhlieglihe Antrag war: die Univerfität aufzuheben, und an ihrer Stelle ein 
Gymnaſium mit einem Penfionat unter einem zuverläßigen, frommen Beamten zu er: 
richten. Schwerlid ift es wahr, was Magnizfi behauptet, der Minifter habe die Abficht 

gehabt, dies zu thun. 

Als berfelbe den Bericht der D.:Sh.:V. vorlegte, reichte Uwarow ein feparates 
Gutachten (vom 24. Mai 1819 batirt) ein, welches der Hauptfahe nad folgendermaßen 
lautet: „Die Angelegenheit ber Kaſan'ſchen Univerfität tritt aus dem Gang unferer gewöhn: 
lihen Beratbungen heraus. Bis jebt hat das Minilterium, geleitet von dem Geiſte bes er- 
lauten Beihügers der Wiffenfhaften, e8 mit der Gründung und Vervolllommnung 
böherer Schulen und Verbreitung von Unterrihtsanftalten zu thun gehabt. Jetzt berathen 
wir über bie Aufhebung einer ber ruſſiſchen Univerfitäten, die mit fo vieler Mühe er- 

richtet worden: ich hoffe, es wirb bie erfte und letzte Beratfung biefer Art fein. Iſt 
bie Regierung ſchon vorſichtig bei DBeurtheilung Einer Perfon, wie viel mehr muß fie es 
fein bei der eines ganzen ftaatlihen Standes, der im Angefiht bes Vaterlandes zum 
politifchen Tod beftimmt wird... . Iſt es nothwendig, das Todesurtheil über ein ſtaat— 
liches Inftitut auszufprehen, fo darf es nicht in der verlangten Form und nicht auf 
Grund ber erhobenen Beſchuldigungen fein. Hat die Kaſan'ſche Univerfität 2 Millionen 
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verſchleudert und im ganzen Bezirk ſchädliche Principien verbreitet, fo iſt dies ein Staats⸗ 
verbrechen und ich enthalte mich weiterer Auslaſſungen. Aber beruhigen wir uns: die 
Univerfität beſteht ja aus einem zahlreichen Stande: bier muß eine bewußte Verſchwoö⸗ 

rung zwiſchen allen Gliedern nachgewieſen werden. ... Die Kajan’iche Univerſität hat 
in ihrer gegenwärtigen Geſtalt ſehr wenig Nutzen gewirkt und fordert in vielen Be— 
ziehungen Verbeſſerungen; ſie aber feierlich für ſchädlich zu erklären, iſt meiner Ueber- 
zeugung nach eine Verletzung aller Gerechtigkeit, denn ich wage es zu ſagen: es beſteht 
fein Verhältnis zwiſchen den Beweismitteln und ben Schlüſſen. Sollen wir über ben 
Geift einer ganzen Univerfität nach Einer Rebe, in welder eine Phrafe unterftrichen 
ift, urtbeilen, während ber Revident felbft den nämlichen Profeffor unter diejenigen Per: 
fonen zählt, welche ber höheren Behörde bie befte Hoffnung für bie Zukunft geben? — 

Die 45 Lehrer hat ber Revident doch während feiner kurzen Anweſenheit nicht alle kennen 
lernen können, ba fie ja über 15 Gouvernements zerftreut find.“ (Magnizfi erhielt bie 
Snftruction vom 10. Febr. in Simbirsk, von wo er erft nah Kafan zu reifen hatte.) 
Ich bin bamit einverftanden, daß, wenn man zur Aufhebung ſchreiten muß, bies offen 
und ohne Zweibeutigfeit zu gefchehen Kat. Denn könnte die Regierung das Wehegeſchrei 
ber Sournaliften beachten? In biefem Falle, meint der Revibent, werben bie Gelehrten 
von ganz Europa, über bie Entlarvung ber ſchädlichen Folgen ihrer Afterbilbung wüthend, 
die Regierung verläumben. Aber bie Gelehrten von ganz Europa haben es glüdlicher: 
weife nicht nöthig, von mir vertheibigt zu werben. Jedoch würbe ſich irgenb eine 

Stimme ber Anklage in Europa gegen bie Regierung erheben, jo haben wir barauf eine 
enif&hiebene Antwort, eine unbeftreitbare, feierlihe Rechtfertigung: bie Gründung der 
St. Petersburger Univerfität (erfolgt am 8. Febr. 1819)... Ich beabfichtige nicht, anbere 
zu überzeugen... .. In fo complicirten und ungewöhnlichen Fällen genügt es, fein eigenes 

Gewiffen und Urtheil zu retten.“ 
Am 8. Juni erfolgte die Ernennung Magnizki's zum Gurator von Kafan. Er 

will vom Kaifer, auf feinen Bericht hin, die, wie er fagt,; auch dem Minifter bekannten 
Worte: je vous donne carte blanche für fein Amt mitbefommen haben. Nidhtöbeftos 
weniger willigte ber Kaifer, unter beffen Lieblingsſprichwörter das gehörte: lege zehnmal 

das Maaß an, ehe bu einmal abjchneibeft, nicht in bie Aufhebung ber Univerfität. „Wozu 

zerftören ?“ fagte er, „man ann fie verbefjern“ (Panajew ©. 76) und orbnete barnad) 
eine Reorganifation an. BDiefelbe wurbe mit der Entlaffung von 11 Profeſſoren be 
gonnen. An bie Spige ber Univerfität wurbe ein Director geftellt, „bem bie 
Regierung die dkonomiſche und polizeiliche Leitung ber Univerfität, als dem Vorſitzenden 
ber Direction, fowie perfönlid bie wichtige Sache ber moralifhen Bildung der Zöglinge 

anvertraut,“ mit einer ausführlichen, in der O.“Sch.V. erft durchberathenen Inftruction*) 
(vom 17. San. 1820), in beren britter Abtheilung ihm feine Pflichten in Betreff ber 
moralifhen Bildung vorgefhhrieben werben. Hier beißt es PB. 2: bie Seele ber Er: 
ziehung und bie erfte Tugenb bes Bürgers ift Unterthänigfeit: darum ift Gehorfam bie 
wichtigfte Tugend bes Jünglings. Im zweiten Haupttheile, betreffend bie unterrichtliche 
Bildung der Stubenten, fpricht bie Inftruction 1) vom Ziele ber Univerfität, 2) von ben 

Unterrichtsgegenftänden überhaupt, und in 3—6 von ben einzelnen Facultäten. Die 
Geſchichte fol — das find die vom Director zu befolgenden Normen — fo gelehrt 
werben, baß ber Profeflor ſich nicht im überflüßiges Detail ber ſtets lügenhaften und 
unnügen Mythologie entfernter Zeiten einläßt. Alles was im Unterricht über biefen 
Gegenftand zuläßig iſt, ift nur bie Anwendung auf bie wirkliche Geſchichte, ber es ent: 
lehnt if. Nach der heiligen Geſchichte foll er fih mit bem Vortrag ber Älteften von 

allen übrigen, ver Herobots, beſchäftigen und bei ben griechiſchen und römiſchen Schrift: 

*) Als biefelbe auch in Et. Petersburg in Wirkſamkeit gefegt wurde, fchidte die Kafaner 
Univerfität ber zu St. Petersburg ein Beglüdwünjhungsichreiben „im Geiſte brüderlicher Liebe,” 
welches ein abfchredenbes Dentmal von heuchleriſcher Phrafe it (im Ruſſ. Arc. 1871, 1728). 
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fiellern, bie vor ber Geburt des Heilandes geſchrieben haben, nachweiſen, daß die Grün: 

dung Roms das Ältefte Factum von beftimmter Glaubwürbigfeit if. Von Chriftt 
Geburt an bat er mit den Zuhörern vorzugsmweife bie chriftlichen Alterthümer durchzu— 
nehmen, und zu zeigen, baß bie Ghriften alle Tugenden ber Heiden in unvergleichlich 
höherem Grabe und viele dieſen vollftändig unbefannte befeffen Haben. Er bat nad ben 
glaubwürbigften Quellen bie Weisheit und Stanbhaftigfeit ber Märtyrer, bie Geduld 
und engelgleiche Reinheit ber Einfiebler zu erläutern und endlich zu zeigen, daß es wahre 
Ghriften und Heilige inmitten von Stantsgefhäften, auf bem Thron ber Könige, in 
ifrem Rath und ihren Regimentern gegeben bat. Er foll nachweiſen, daß bie erften 
Zeiten bes Chriftentfums an großen und heiligen Männern am reichjten waren, daß feine 
einzige der heidniſchen Geſchichten sin Beifpiel zu ben Chrijtenverfolgungen bietet, in 
denen man jebem heidniſchen Helben Regimenter von chriftlichen Helden verſchiedenen 
Geſchlechts und Alters gegenüberftellen Fann. Sobann bat er eingehend bie Sitten ber 
Ghriften ber erften Jahrhunderte und ihre Lebensweife darzulegen. Er zeige, baf alles, 
was in ber heidniſchen Geſchichte Größe und Tugend genannt wird, nur ber höchſte 

Grab menſchlicher Ueberhebung ift und nichts gegen riftlihde Größe. Sobann zum 
Falle und ber Zerſtörung bes römiſchen Reiches übergehenb zeige er, wie fehr vor Gott 
die Größe und Macht von Reihen Mein und nichtig if. Er meife barauf bin, wie 
wilbe Völker, ein Werkzeug Gottes, das ftolze Rom für feine Raferei und die von ihm 
gebrachten Schreden gezüchtigt haben; weiſe auf bie Zeiten ber Finfternis und Barbaret, 
nad welchen bie Ehriften die Wiffenfhaften und die Bildung, bie fi in ihren befchei- 
denen Aiylen gerettet hatten, wieber aufrichteten. Indem er bann kurz bie Gefchichte 
ber neueften Zeiten durchnimmt, fchließe er den Lehrgang ber allgemeinen Geſchichte mit 
einem philoſophiſchen Blid auf ihre mwichtigften Epochen, nad Anleitung ber befannten 
Rebe Boſſuet's und bes Geifte8 ber Geſchichte von Ferrnand. — Der Profeffor ber 
ruſſiſchen Geſchichte ſoll diefelbe mit aller nöthigen Genauigkeit vortragen. Er foll zeigen, 
daß unjer Vaterland in wahrer Bildung viele gleichzeitige Staaten überholt hat, und 
zwar durch bie Verorbnungen Wlabimir’8 (Monomach) über Unterrichts: und geiftliches 
Weſen, wobei er gleichzeitig den Zuſtand ber übrigen europäiſchen Staaten in biefer Be— 
ziehung vorzuführen bat. Er verbreite fi über den Ruhm, ben unfer Vaterland dem 
erlauchten Haufe der Romanow verbanft, über die Tugenden und ben Patriotismus feines 
Gründers, und bie benfwürbigen Greigniffe ber gegenwärtigen Regierung, — Der 
Profeſſor ber alten Sprachen ift verpflichtet, indem er bie Schönheiten ber heidniſchen 

Schriftſteller zeigt, gleichzeitig ben Vorzug ber heiligen Männer nachzuweiſen, welche bie 
Freibenferei unferer Zeit, ihres ausgezeichneten Genie's nicht adhtend, nur deswegen aus 
dem Kreis der Mufterfchriftfteller ausgeſchloſſen hat, weil fie Chriften und Heilige find: 
eines Johannes Chryſoſtomus, Gregor von Nazianz, eines h. Baftlius und h. Athanafius. 
Er joll die für die Lectüre ber alten heidniſchen Autoren nötbigen Theile der Archäologie 
vortragen, aber in bebeutend weiterem Umfang bie hriftlichen Alterthümer, welche für 
die Lectüre ber Schriften ber 5. Männer nothwendig find. — Genau nad biejer In— 
firuction hat bie Univerfität für bie Tirectoren der Gymnaſien eine Anmweifung zu ver: 
faffen, nur mit ben Beſchränkungen, welche bei dem geringeren Umfange bes Unterrichts 
in benfelben erforberlih find. 

Bon ber praftiihen Anwendung biefer Principien giebt ſodann eine Inftruction 
für. den Revidenten von 5 Gouvernements bes Kafan’ihen L.-B., D. Makſchejew, 
einen Begriff, welche ber Gurator 1820 demfelben gab (Ruff. Archiv 1867, ©. 1643 ff.). 
Eie lautet: „A. Tie Gegenftände ber Revifion theilen Sie der befferen Orbnung wegen 
ihrer Natur gemäß in 3 Abtheilungen, bie moralifche, umnterrichtliche und öfonomijche. 
In moralifcher Richtung merken fie befonders a) auf die Art und Weife des Betragens ber 
an bie Spike ber Anftalten Geftellten, ver Beauffichtigenben und Unterrichtenden — Sie find 
verpflichtet, fich über deren Principien, Lebensweiſe, äußeres Betragen und bie gute ober 
ſchlechte Meinung, welche die Statt, in ber fie leben, von ihnen bat, grünblid zu verge 
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wiſſern; b) auf bie Suborbination und Achtung ber Lehrer gegen ihre Vorgeſetzten; benn 
es ift überhaupt aus ben Ncten zu erjehen, daß an vielen Orten bie Widerſpenſtigkeit 
ber Untergebenen und bie Schwäde ber Vorgefetten ober ihr Mangel an Selbitvertrauen 
ober ihr ſchlechter Lebenswandel bie dienſtliche Drbnung geftört haben; c) auf den Cha: 
rafter und ben Nuben, ben bie Ehreninfpectoren gebracht haben: denn es ift befannt, 
daß biefe Stellen vielfah zu einem Zufluchtsort gegen die Abelswahlen geworben und 
auf den Vorfchlag unzuverläßiger Localbehörben in unpafjender Weiſe befeht worben 
find; d) auf bie Sittlichfeit ber Schüler, über welche Sie fi zu vergemiffern haben 
1) durd eine Prüfung in der Religion durch den Religionslehrer,. 2) durch zuverläßige 
Nachforſchung, ob fie die Pflichten ber Religion erfüllen, 3) durch Erfundigung, ob bie 
Vorfchriften ber Behörbe in Betracht bes Leſens ber heiligen Schrift genau erfüllt 
werben, 4) durch Durchſicht des Gataloges ber Bibliothek, 5) durch perfönlidhe, einige 
Zeit lang fortgefeßte Beobachtung ihrer Aufführung in den Claffen und außerhalb ber: 
felben im Laufe eines ganzen Tages, 6) durch anderweitige Erkundigungen bei zuver: 
läßigen Perfonen in der Stadt. Sie find verpflichtet, dabei zu beachten, ob nicht bie 
Lehrer fi von der fhulbigen Aufjicht über bie Schüler durch Einrichtung eigener Pen 
fionate ober durch viele Privatftunden, bie oft nur ihrem cigenen Vortheil bienen und 
bie öffentlichen Anftalten untergraben, abziehen laſſen: denn e8 wäre zu geftatten und 
nüblih, daß bie Penfionate und Penfionäre fih bei ben Gymnafien befinden, ſo baf 
die Zöglinge nur ihren Unterhalt, nicht aber auch ben Unterricht außer ben Staatsan- 
ftalten erhielten. Sie find verpflichtet, in biefem Puncte überall den Privatanftalten die 

gleiche Aufmerkſamkeit zuzuwenden unb mir eine genaue Darftellung von ihrem Geiſt, 
von ten Eigenſchaften ihrer Vorfteher vorzulegen und beſonders zu erforſchen, ob fie 
nicht bloß zum Vortheil von Privatperfonen eingerichtet find, wobei Sie mir die nöthigen, 
auf die Documente, die jeder von fich befigen muß, gegründeten Data über bie Inhaber 
mittheilen. B. Den Unterricht betreffend find Sie verpflichtet, außer ben in ber allge 
meinen Verorbnung gegebenen Normen, fi davon zu überzeugen: a) ob bie Willen: 
ſchaften nad den von ber Regierung approbirten Schulbüdiern gelehrt werben, b) ob 
nicht Lehrer mit unzuverläßigen Grunbfäßen den Unterricht in irgend welcher Weile 
verpeften; c) ob bie Hefte ver Schüler nicht irgend etwas enthalten, was eine Abweichung 
von bem, was bas Ziel einer guten Erziehung ift, beweist, d) enblih ob die Schüler 
durch die Prüfung in Ihrer Gegenwart und tbeilweife durch Sie felbjt nadyweifen können, 
daß ber Unterricht ftetS ununterbrochen in Orbnung ertheilt wurde. Wünfchenswerth 
ift, daß Sie die Prüfung ber Zöglinge in ber Sittlichkeit und in ben 
Kenntniffen nit auf fragen in ber Elaffe befhränfen, fondern einige 

von verfhiebenen Claſſen und Altersftufen unter vier Augen zu fi kom: 

men laffen und eine prüfende Unterredung mit ihnen führen. C. Wo 
Ausbefferungen an den Staatsgebäuben ftattgefunden haben, find Sie verpflichtet, ſich 
bon ihrer Vornahme und ber pünctlihen Verwendung ber angewiefenen Summen zu 
überzeugen. D. In polizeiliher Hinfiht müßen Sie ſich a) von der Orbnung, wie bie 
Geſchäfte der Gymnaſialconferenz geführt werben, überzeugen, um zu fehen, ob fie in 
ber feftgefeßten Berathungsorbnung vor fi) geben; b) bie bei ben Schulen angeitellte 
Dienerſchaft revidiren und fehen, ob fie bie beftimmte Kleidung, Nahrung und Befolbung 

erhält und aus zuverläßigen Leuten befteht. Während ber ganzen Dauer bes Ihnen 
gegebenen Auftrages werben Sie über alle Ihre Handlungen ein Journal führen, welches 
Sie mir zugleich mit dem Bericht über bie Befihtigung vorlegen. Beides ſchicken Sie 

mir jebesmal, wenn Sie ein Gouvernement verlaffen.“ 

Weshalb bie Anordnung getroffen wurbe, baß ber Catalog ber Bibliotheken burd: 
gefehen werben müße, ift an ſich Mar; wie aber ber Curator biefe Durchſicht verftanden 
wiffen wollte, geht daraus hervor, daß er felbft aus ver Kaſan'ſchen Gymnafialbibliotbel, 
beren Catalog er einforberte, nur zwei Bücher Gnabe vor feinen Augen finden ließ: 
das eine Droit de la guerre et de la paix par H. Grotius und De l’&ducation pub- 
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lique propre à la joune noblesse; doch mußte ihm letzteres zur Einſicht nach St. Peters— 
burg geſchickt werden. Alle andern Bücher (es waren freilich nur 16 Werkel *) vie Uni— 
verfitätsbibliothef Dagegen enthielt 22,000 Bände) befahl er unverzüglich zu verbrennen — 
ein Befehl, ber aber nicht ausgeführt wurde. (Muh für bie Univerfitätsbibliothet ſchaffte 
er faft Feine wiffenf&haftlihen Bücher an, wohl aber 10,000 Exemplare Bibeln und Neue 
Teftamente in ruſſiſcher Sprade.) 

Schon 1820 ſah der Curator bie erfreulichften Früchte der Umkehr: „Das Beiſpiel 
ber Frömmigkeit und bes guten Lebensmanbels ber hauptſächlichſten neu angeftellten 
Beamten bat faft plögli ben Geift ber Umiverfität geänbert .... . Der Carcer ftanb 
ungebraudt: bie Vergeben ber Jugend wurben je nad ihrer Größe mit Verweiſen, 
Ueberrebungen zur Reue, Iſolirung und Vermahnungen bes Beichtvaters geftraft. Es 
wurben gemeinichaftlidhe Gebete der Stubenten eingeführt... . Ale Wifjenihaften 
rihten fib auf bas einzige allgemein beilfame Ziel, das menſchliche Wiſſen auf bie 
Principien ber wahren Frömmigkeit und bes Glaubens zu gründen. Die Gymnafien 

zu Kaſan, Irkutsk, Wjatka, Niſchninowgorod und Simbirsk folgen ber Univerfität auf 
dem Fuße; das zu Penfa verfpricht basfelbe; fo lafien von ten 10 Gymnaſien bes L.B. 
Ihon 6 Gutes von fih hoffen“ (Bericht am 9. Juli 1821 dem Kaifer vorgelegt. Journ. 
d. Dep. V, 264). 

So wurden „bem Unterricht, den fhriftlichen Arbeiten der Schüler, ben Berichten 
über ben Stand des Gymnafiums, den officiellen Schreiben, ben bei ben äffentlichen 
Acten gehaltenen Neben Terte aus ber heil. Schrift zu Grunde gelegt“ (Wladimi⸗ 
tow II, 99). Auf biefen oder jenen Schüler mag bie Sache einen wirklich heilſamen 

Eindrud gemacht haben; das wird aber'nur individuell geweſen fein. **) Im allge 
meinen war das Syſtem ein verberblidhes (ein Beiipiel bei Panajem ©. 77, dann bie 

Scene bei Wladimirow II, 115). 
War ber Eifer des Curators groß, fo war er bei einzelnen feiner Organe noch 

größer. Der 1822 angeftellte Profeſſor Jaubart erhielt 1823 ben Auftrag, bas Gym: 
nafium zu Aftraban zu revibiren. Er entbedte dort himmelſchreiende Misbräude, die 
ber Director fih zu Schulden fommen ließ: berfelbe fonnte die Verwendung einer be 
beutendben Summe nicht nachweiſen, hatte durch feinen Lebenswanbel (mit einer Perfon 

von mehr als zmeibeutigem Rufe) ein ſchlechtes Beifpiel gegeben u. f. w. Allein ber 
Revident brachte die Polizei mit in's Spiel, erlaubte fi) unverfhämte Ausbrüde gegen 

Director und Lehrer, und ließ fogar Schüler in Gegenwart ber Ihrigen harten, Förper: 
lichen Strafen unterwerfen, fo daß ber Eurator ihm fchrieb : je suis m&content de votre 
inexperience, de votre grande severite qui en vous &chauflant vous fait agir avec 

une violence inutile et vous fait outrepasser les pouvoirs d’un visiteur . .. Pour- 
quoi appeler la police? Pourquoi faire des executions, surtout publiques? ... 

Moins de chaleur, plus de priere et surtout d’humilite! 

Befonders reih an charakteriſtiſchen Anträgen ven Seiten des Kaſan'ſchen Curators 
war bie Sigung ber O.Sch.⸗“V. vom 20. Jan. 1822. Hier hatte fih Fuß in einem 
Botum über bie pbilofopbiihen Wiffenfhaften alfo ausgefproden: Wenn bie: 

felben mit Ausnahme der Logik im Gymnaſium aud nicht gelehrt werben, fo ſtehe es 
doch denen, bie ſich zu fünftigen Lehrern vorbilden, als Gelehrten von Beruf, wohl an, 
auch die Philofophie zu kennen, nicht die neumodifche, ſchädliche, des Namens einer Wif- 

*) Wladimiromw II, 292 erzählt: Die genannten Werke feien auf Vorfchrift der Univerfität 
dom 9. Jan. 1822 verfiegelt worden; unter dem 9. März fei ber Befehl ergangen, fie in Gegen— 

wart eines Mitglieds der Univerfität zu vernichten, die 2 „in fremden Sprachen geihriebenen“ 

aber, fowie bie „Werke des preußifchen Könige” an den Gurator zu fenden. Allein ber Beamte 

erihien nicht; fo blieben bie Bücher verfiegelt bis 1839, wo fie ſämmtlich der Univerfität übers 

geben wurden. 
»So fagt ein Schüler bes K. Gymnaſiums aus jener Zeit, die religiöfe Richtung babe die 

Moralität der Schüler fehr gefördert. Wladimirom II, 193, 
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ſenſchaft unwürdige, ſondern die geſunde, gründliche, jedem Menſchen nützliche. Dieſe 

Anſicht wies Magnizki mit folgendem zurück: die Philoſophie ſei als allgemeines Fach 
für alle Facultäten mit Ausnahme ber mebicinifhen hingeſtellt: aber nur eine mit ber 
Allerböchit beftätigten Anftruction in Uebereinftimmung befinblidhe, und Feine anbere, fo 
gefund und grünblih und jebem gebilbeten Menſchen nützlich fie auch ſcheinen möchte. " 

Mährend ferner in ber Berathung über bie Reorganifation bes Gymnaſiums zu 
Kaſan ganz richtig $. 21 fo feftgeftellt wurbe: Peiftungen in ben wiſſenſchaftlichen Fächern 
allein, fo bebeutenb fie auch fein mögen, Fünnen nicht durch irgend melde Auszeich— 

nungen belohnt werben, wenn fie nicht mit gutem fittlichen Betragen verbunden find — 
(ald Belohnungen follen übrigens Bücher der heiligen Schrift und anbere geiftlich-mora- 
liſchen Inhalts gegeben werben), wirb ber $. 81 dahin präcifirt: der Inſpector ift ver- 
pflichtet, ben Geift, in welchem ber Unterricht ertheilt wirb, zu überwachen; bemerkt er 
etwas für die Moralität und Denfweife ver Schüler ſchädliches, fo hat er bies unver 
zügli dem Director zu berichten, ber fofort Maßregeln zur Abhülfe zu treffen hat. 
Dies ift fo wichtig, daß ber Inſpector, ficht er nach zweimaligem Bericht Feine Maf- 
nahmen gegen das Uebel von Seiten bes Directors, bei ftrenger perfönlicher Fame 
lichkeit verpflichtet iſt, dem Director ber Univerfität zu berichten. 

Sehr merkwürdig ift ber britte Verbanblungsgegenftand: Reorganifation ber 
Schulen bes Kafan’fhen Bezirkes. Der Eurator berichtete: er habe aus ben 
Berichten für 1818 erfehen, daß von 4476 Schülern ſämmtlicher Schulen nur 225 etwas 
geleiitet haben (mas etwa auf 20 Einen guten Schüler gebe, und bei einem Gefammt- 

aufwanb von 146,178 Rubeln 649 Rubel, ben ganzen Tjährigen Gurfus gerechnet, 
4543 Nubel ausmade). Er Habe fi daher an bie Vorftände um Aufklärung über 
diefe Erſcheinung gewandt. Als Urfachen berfelben fei, den Berichten zufolge, anzu 
fehen: 1) Der Abel ſchicke feine Söhne faft nirgends in bie Gumnafien, Kreis: und 
Kirchſpielsſchulen, aus ber vollftänbig geredhtfertigten Furcht vor ben ſchlimmen Beifpielen, 
welche ihnen das Zufammenfein mit Erternen verſchiedenen Standes und ber Mangel 
an Auffiht außerhalb der Stunden geben fünne; außerdem weil er biefelben lieber in 
bie Cadettencorps ſchicke. 2) An vielen Orten herrſche ber Geift bes Schisma's, ber 
feit alten Zeiten in ben Gouvernements bes 2.:B. verbreitet fei. 3) Die niederen Stände 
laſſen bie Kinder lieber zu Haufe unterrichten. 4) Die Schwierigkeit der Beſchaffung 
von Lehrbüchern wegen bes hohen Porto's. 5) Der Mangel an tüchtigen Lehrern wegen 
des geringen Gehaltes. 6) Die Unfähigkeit der Lehrer, von denen eine nicht geringe 
Anzahl nach ſtrenger Prüfung in den Jahren 1819 und 20 entfernt worden ſei. 7) Die 
Stimmung der Eltern in den nieberen Stänben, welche mehr als Lefen, Schreiben und 
Rechnen gar nicht haben wollen. — Zu dieſer Unluft des Volkes wirke nicht wenig das 

Statut mit, nad) welchem 1) der Unterricht fo angeorbnet fei, daß ein Schüler mit ben 
beften Kenntniffen wenigftens 7 Jahre, einer mit mittelmäßigen Fähigkeiten wenigſtens 

10 Jahre in der Schule zu bleiben habe; 2) in ver Kreisfhule und im Gymnaſium jeien 
ber Fächer fo viele und fie feien fo georbnet, daß ein Schüler mit den allerbeften Gaben 
aud in 7 Jahren nicht in allen Fächern bie wünfchenswerthen Leiftungen erreichen, gut 
und mittelmäßig begabte aber nur wenig lernen und fehr häufig am Ende ber Lehrzeit 
nicht orbentlich jchreiben köͤnnen; 3) die Leitung ber Gymnaſien ſei nicht richtig georbnet, 
ba ber Director, ber nur das Recht babe, unorbentlicyen Lehrern Erinnerungen zu er 
teilen unb wirflih ba und bort als primus inter pares angefehen werde, nicht als 

voller Vorgeſetzler gelten könne; anbererfeit8 bringe bie relative Betheiligung ber Lehrer 
an ber Öfonomifdhen Verwaltung DVerwidlung unb Unbeftimmtheit in bie Beziehung 

zwifchen Untergeorbneten und Vorgefegten. Daher entftehen, ver Geſellſchaft zum Aergernis, 
ununterbrochene Feindſchaften, Streitigkeiten, Infuborbination, Denunciationen, und äußerfte 
Gleihgültigfeit der Beamten gegen ihre Pfliht. Wenn man fo fortfahre, jo werbe bas 

Refultat immer basfelbe fein: das Gelb mweggeworfen, eine Maſſe von Schulen auf bem 
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Papier, wenige gute in Wirklichkeit, die Nothwendigkeit, ſchlechte Lehrer anzuftellen, und 
ein Trugbilb von Volksbildung. 

Daher gehen die Anträge bed Curators dahin: 1) Die Kreisihulen follen, als 
ganz unnüß, ba bie Kinder in ihnen meift nur Leſen, Schreiben und Rechnen Iernen, 
ganz aufgehoben werben. 2) Sie und bie Kirchſpielsſchulen folen durch Lancafterfchulen 
eriekt werben. 3) Für tas fo erfparte Geld follen unter dem gegenwärtigen Namen : 
Gymnaſien Penfionate in den Gouvernementsftäbten für ben Abel und bie Kaufmann: 
ſchaft — um bie Univerfität mit Stubenten zu verfehen — errichtet, bei dem Gymnafium 
der Univerfitätsftabt Kronsftipendien funbirt werben, welde aud Kinder abgabepflichtiger 

Stände erhalten können, die dann nad durchgemachten Univerfitätsftubien 6 Jahre zu 
dienen haben und in bie freien Stände übergehen. 4) Das Statut foll, als mit bem 
gegenwärtigen Geiſt des Minifteriums durchaus nicht übereinftimmend unb an vielen 
Stellen ihm fogar wiberfprechend, einer Revifion unterzogen werben... .... 6) In 
ben Benfionaten, welche bie gegenwärtigen Gymnaſien erfegen werben, fol ein Schul: 
geld verlangt werben, welches e8 ermöglichte, bie Zöglinge aus dem Adels- und Kauf: 
mannsſtande anftänbig zu Halten unb Lehrern und Directoren orbentlihe Gehalte zu 
geben. Dann befäme das Volk einen guten, einfahen unb feiner bürgerlihen Bildung 
enifprehenben Unterricht, die Gefellihaft, der Abel unb die Kaufmannfhaft wären fehr 
jufriebengeftellt, da fie vor ihren Augen tüdhtige Erziefungsanftalten hätten, und bas 
unglüdlihe Schickſal ber Lehrer wäre verbefiert. Der Curator erbietet ſich ſchließlich, 
ein neues Statut zu entwerfen, wenn ber Minifter die bier ausgefprodenen Gedanken 
billige, 

Ein wichtiges Zeugnis für den Einfluß Magnizki's und bie in ber O.Sch.V. 
herrihende Richtung ift, daß fie — 3 Jahre nach dem Lehrplan von 1819 — beſchloß: 
diefe wichtige Reform, die viel wortheilhaftes und annehmbares enthalte, könne nicht auf 
ünen 2.:B. beſchränkt bleiben; fie folle ven übrigen Euratoren mitgetheilt und bie Aeuße— 
rungen der Univerfitäts-Schulcomites' barüber eingeholt werben, wo und wie bie been 
praftiich anzuwenden wären. 

Die Durdführung ber neuen Principien im St. Betersburger Lehrbezirk 
begann mit der Verurtheilung bes „Naturrechtes,“ welches ber Profeffor des Lyceums 
Kunizyn verfaßt und ber Director besfelben an bie O.-Sch.-V. geſandt hatte mit dem 
Antrag, es dem Kaifer widmen zu bürfen (2 Th. 1818—20). In Scene geſetzt wurbe 
die Sache durch den treuen Gehülfen Magnizli's, den unter bem 8. März 1819 in bie 
0.5.8. berufenen Staatsratd Dmitri Runitſch, beffen frühere Laufbahn, die ge 
mwöhnliche des höheren Staatsbienftes, ihn nicht mehr als einen Theil feiner Collegen 
für biefen Poften befähigte. Früher Leibgarbefergeant, 1780 im Minifterium des Aus: 
wärtigen, bei ver Geſandtſchaft in Wien, dann bei der Herolbie angeftellt, hatte er kurz 
vorher einen abminiftrativen Auftrag im Gouvernement Wjatka zur Zufriebenheit aus: 
geführt. Sein Debüt im Gebiet des Unterridhtswefens war — ohne Zweifel hatte fein 
Gehieter ihm die Arbeit gemacht ober wenigftens durchgeſehen — die Kritik über jenes 
Bud, womit er bie frühere Approbation besfelben durch die D.“Sch.-V. umſtieß. Sein 
Gutachten lautete: „Das Buch, ift nichts andres, als eine Sammlung ber verberblichen 
Lügenphilofophie, welche unglüdlicherweife ber hinreichend befannte Rouſſeau in bie 
Mode gebradht hat und welche bie heißen Köpfe ver Anhänger ber „Rechte bes Menſchen 
und Bürgers“ im vergangenen und gegenwärtigen Jahrhundert in Aufregung verjeßten 
und noch verfeßen: benn vergleihen wir bie folgen dieſes Philofophismus in Fran: 
reich mit der von Herrn Kunizyn jett entwidelten Wiſſenſchaft, fo finden wir nur bie 
Baterbilbung und Anwendung bverfelben auf die bürgerliche Orbnung. Marat war nichts 
anderes, als ein aufrichtiger und praktifcher Befolger biefer Wiffenfhaft. Und das ganze 
Buch ift nichts anderes, als ein ausführlicher Coder der „dem natürlichen Menſchen“ 
zugeſchriebenen Rechte und Beitimmungen, welde der Lehre ber heiligen Dffenbarung 
volllommen entgegengefeht find. Stets werben bie reinen Principien eines unfehl- 
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baren Verſtandes als bie einzige geſetzmäßige Eontrole der menſchlichen Beweggründe 
und Handlungen angefehen. Hier wirb bas Weltbürgertfum jeinem Weſen nah als 
aus denſelben Principien hervorgehend erkannt, auf welche das Naturrecht felbft ſich 
gründet! Hier wird verfichert, es gebe Feine felbftändigen Wahrheiten, nad) benen man 

"bie Begriffe von gut und böfe, von erlaubt und unerlaubt beftimmen könnte! Hier wir 

verfihert, eine Bereinigung von Menſchen zur Erreihung eines gemeinſchaftlichen Zwedes 
fönne nicht anders als vermittelit eines Vertrages vor fidh gehen, benn niemand habe 
das erjte Net, anbere zu nöthigen, daß fie das wollen, was er felbft wolle und für 
Zwede, bie er bejtimmt habe, zu wirken, und ber Solbat diene nach einem Vertrage 

(Th. I, &. 57). Dort heißt es (TE. II, 119): bie Bürger wählen eine Perſon aus, 
ber fie unbebingte Unterwerfung bei ber Ausführung ihrer Entſcheidungen verſprechen! 
Hier wirb die Ehe als ein Bund zwiſchen zwei Perfonen verſchiedenen Gefchlechtes zum 
ausfhlieglihen Zufammenleben angefehen (Th. II, 29, $. 285). Dort wirb bas 
Eoncubinat zugelaffen, weldes nad; ben Begriffen bes Rechtes eine zu zeitweiligem 
Zufammenleben geſchloſſene Ehe genannt und nicht für ungefeglih, fonbern nur aus 
gewißen Grünben ber fogenannten fittlihen Natur des Menſchen zumiberlaufenb er: 
fannt wird! Weiter unten $. 294 wirb ber eheliche Vertrag zwijchen nahen Verwandten 
nur deswegen für unpaffend erflärt, weil er fogenannten inneren Pflichten bes 
Menſchen zumiberlaufel Im Falle einer Ehe zwiſchen ſolchen Berfonen wird aber ange 
nommen, baß ein fogenanntes edles Gefühl verwandtſchaftlicher Neigung 
einem fogenannten anderen Gefühle nieberer Ordnung geopfert werbe; obgleich 
übrigens nad ben Principien des Naturrechtes nicht bewiefen werben fünne, ob in ber 
Natur eine angeborne Abneigung vor ber Berheiratung von Defcendenten und Aſcen⸗ 
benten, von Brübern und Schweſtern eriftire! $. 306 wirb allein bie Pflicht ber Kinder: 

erziehung als Grundlage der elterliden Gewalt über bie Kinder angefehen und $. 310 
wird der Termin berfelben beftimmt, ber fi mit ber Erziehungspflidht vermindere, wenn 
bie Kinder hinreichende Kräfte zur Arbeit und ben Gebraudy des Verſtandes erlangen, 
wobei fie nunmehr felbft über ihre Handlungen beſtimmen fünnen und barum über bie 
elterlihe Gewalt hinaus find, wie die Eltern nummehr aufhören, die Verpflichtung ber 
Erziehung zu haben! Died Recht von ber Ehe, der elterlichen Gewalt in ber Unterorb: 
nung ber Kinder, das Hohe Weſen eines ſolchen natürlihen Menſchen, deducirt er von 
den ſprachloſen Thieren. Man müßte das ganze Buch ausfchreiben, um alle ähnlichen, 
ebenjo abftoßenden als vergifteten Stellen aufzuzählen: aber auch biefe zeugen anſchaulich 
von bem facrilegifhen Angriff auf die Göttlichkeit der heiligen Offenbarung, ber um fo 
gefährlicher ift, da er mit bem weiten Mantel ber Philofophie bedeckt wird! Denn bas 
Wort Gottes erflärt alle Gewalt als eine Gewalt von Gott, die Ehe als einen geheim: 
nispollen und unzertrennlichen Bunb, vom Schöpfer felbft georbnet unb gefegnet: bie 
Pflichten ber Kinder, ihre Eltern zu ehren, als die Bedingung, langes Leben auf biefer 
Welt und bie ewige Seligfeit felbft zu erreichen! Wie kann man nun biefe gefährliche 
Lehre in unferen Lehranſtalten zulaffen? worauf ift bie wefentlihe Nothwendigkeit ge: 

gründet, den Unterricht in dieſer Wiffenfhaft einzuführen? Wie kann man erwarten, baf 
Slaube, Willen und Gehorfam gegen bie Obrigkeit da Wurzel faßt, wo in die jungen, 
ber Aufnadme ber erften Eindrüde zugänglichen Herzen und Köpfe vor ober gleichzeitig 
mit ber göttlichen Lehre des Heilanbes bie Theorieen des Atheismus, abötracte Syfteme 
und Begriffe von einer eingebilbeten Möglichkeit, ven Menfchen mittelft heidniſcher Moral 
allein vo llkommen zu maden, gepflanzt werben, inbem man ihm unter dem Namen Na— 
turrecht ein Werkzeug in bie Hanb giebt, das gerabe bahin gerichtet ift, jedes übernatür- 
liche Gefühl im Menſchen zu vernichten, indem die Beziehung Gottes zum Menſchen 
und umgelehrt ald zweifelhaft bargeftellt wird, und ben Glauben, ber ben geheimnie- 

vollen , aber unzerreißbaren Zufammenhang ber realen Welt mit ber geiftigen offenbart, 
auszulöſchen“ ... Der Referent ift daher ber Anficht, das Buch fei in allen Anftalten 
außer Gebrauch zu ſetzen; „benn das öffentliche Lehren einer Wiſſenſchaft nach atheiſtiſchen 
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Spftemen kann unter ber gefegneten Regierung bes frömmften Monarchen, der vor bem 

Angefiht der ganzen Menſchheit das feierliche Verfprehen gegeben bat, bas ihm von 
Gott anvertraute Volk im Geift bes göttlichen Wortes zu regieren, nicht ftatthaft fein“ 
(Sikung vom 10. Febr. 1822). 

Uebrigens entiprad die O.“Sch.V. dem Antrag, das Naturrecht ganz zu verbieten, 
nidt. Es fellte nur nach einem genau vorgezeichneten Programme ein Lehrbuch bes: 
felben verfaßt werben. Damit berubigten fi Magnizki und Runitſch nicht: fie gaben 
beite Separatvota ein, in welchem ber erftere fragt: ob man benn ohne biefe Wiſſenſchaft nicht 
auskommen könnne, one welche bas alte Rom 500, und Frankreich 800 Jahre ausge: 
kommen jei? Er geftehe: er zittere vor jebem ſyſtematiſchen Unglauben der Philoſophie, 
ſowohl wegen eines unüberwindlichen inneren Abſcheu's, als befonbers deswegen, weil 
er in ber Gefchichte des 17. und 18. Jahrhunderts Mar unb mit blutigen Buchitaben 
Icfe, daß anfangs ber Glaube erſchüttert worden und verfhwunben, dann bie Meinungen 

in Aufwallung geratben feien und bie Denfart ſich verwandelt Babe, nur durch eine Aen: 

derung ber Bebeutung und Escamotage der Wörter, und daß von biefer nicht bemerf: 
baren und fozufagen literariſchen Untergrabung ber Altar Ehrifti und ber 1000jährige 
Thron alter Königsgeſchlechter zerftört worben fei, bie blutige Mütze ver freiheit bas 
Haupt des Gefalbten Gottes befubele und balb es auf das Schaffot legen werbe. Das 
ki ber Gang befien, mas man bamals nur Philofophie und Literatur genannt habe, 
was aber heute ſchon Liberalismus heiße, 

68 ijt bezeichnend, daß weber Fuß noch Uwarow ber Sitzung anmwohnten. Der 
Iegtere konnte nur no in einem Schreiben (vom 23. Febr.) die O.Sch.V. erfuchen, 
nachdem fie das Buch verurtheilt, ven Verfaſſer zu ſchonen und ihm bie Möglichkeit nicht 
zu entziehen, dem Vaterland unb ber Wiffenfchaft weiter zu dienen. Uebrigens halte er 

für nothwendig, um jebem Misverfländniffe vorzubeugen, es aufrichtig auszufprechen, er 
fei fit ber Anficht geweſen und fei es jetzt noch: daß jebe offene ober verborgene Lehre 
und Handlung, welde den Dogmen und ber Organifation ber orthodoxen griechiſch-ruſ⸗ 
iiſchen Kirche entgegen fei ober bahin ziele, bie beftehende Orbnung zu erſchüttern umb 
die Piebe und das Vertrauen zum Throne zu ſchwächen — durch hinterliftige Verbreitung 
thörichter Meinungen, falfher Begriffe und jhäblicher Principien, die Aufmerkſamkeit ber 

Regierung auf fich ziehen und fie zu Vorfihtsmaßregeln beftimmen müße. 
Allein „bie Sache war fhon abgemacht.“ Dem Verfaſſer des Buches wurde bie 

Erlaubnis, zu unterridten, im ganzen Refjort bes Minifteriums entzogen, das Bud) 
unterdrüdt. Uwarow aber, gegen weldhen ver Schlag ebenfalls gerichtet war, unb ber 
turh bas Urtheil, weldes in ver O.“Sch.V. über das von ihm ausgearbeitete Statut 
der Reteröburger Univerfität gefällt wurbe, fi vollends von ber Unmöglichkeit, in dieſem 

Verein zu wirken, überzeugen mußte, trat von feiner Stelle als Curator zurüd (bie lebte 
Sitzung, ber er anmwohnte, ift die vom 27. April 1821), und wurbe Dirigent bed Departe: 
ments ber Manufacturen und bes inneren Handels. In biefer Stellung mwibmete er ſich 

aufs neue feinen wiſſenſchaftlichen Lieblingsjtubien, und trug ſich mit ber Ausarbeitung 
einer Gefchichte der griechifchen Literatur, über welche er im Mémoire sur les tragiques 
Grecs (1824) fagt: peut-ötre ces travaux serviront-ils un jour, si non & illustrer, du 

noins A embellir une retraite qui me sourit deloin comme Tibur souriait & Horace. 
Alors j'aurai ce trait de ressemblance avec le poôète romain, qu’aprös avoir dit: 

Hoc erat in votis je pourrai ajouter comme lui: Auctius atque Di molius fecere. 

Tas Guratorium von St. Petersburg aber wurbe interimiftifch Runitſch übertragen. 
Am 7. Sept. reichte dann berfelbe den Antrag ein, ba an ber St. Petersburger Uni: 
verfität bie philoſophiſchen und hiſtoriſchen Wiſſenſchaften in einem dem Chriſtenthum ent: 
zegengeſetzten Geiſte gelehrt werben und in ben Köpfen ber Studenten deſtructive Ideen 

in Betreff der allgemeinen Ordnung Wurzel faſſen („Atheismus und Jacobinismus,“ 

hagt kurz Karamfın Br. ©. 322), den Unterricht von 4 Profefforen zu fuspendiren, was 
em 17. Sept. genehmigt wurde. Gin Antrag bes Grafen Laval, bie in nemerer Zeit in 

* 
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bie Univerfität eingeführten Wiffenfhaften überhaupt zu entfernen, wurbe dem gelehrten 
Comitd überwiefen. Es handelte ſich hauptſächlich um allgemeine und ruſſiſche Statiftit 
und um Gedichte, erftere von dem Profeffor Hermann und Arffenjew,*) letztere von 
bem befannten Raupach vorgetragen, fowie um bie Philofophie von Galitih. Die Be 
weife gab Runitſch aus den gebrudten Schriften (Hermann’s Theorie der Statiftif, 1808 
vonder O⸗Sch.V. herausgegeben auf Rumowöki's Vorſchlag; Galitſch's Geſchichte 
der philoſophiſchen Syſteme 1818 und 1819, Arſſenjew's Entwurf einer Statiſtik des 
ruſſiſchen Staates 1818), ſowie durch Vorlage der den Profeſſoren abverlangten Hefte, 
meiſt aber durch die den Studenten abgenommenen Nachſchriften, deren Vorleſung (am 
7. Oct.) zeigte, „daß die Glaubwürdigkeit der heiligen Schrift, die Lehre Chriſti und 
die Göttlichkeit desſelben geläugnet wird und zugleich für das Wohl des Staates deſtructive 
Ideen, Misachtung gegen die von Gott geordnete Obrigkeit und freche Urtheile und Tadel 
ber Anordnungen ber Regierung vorkommen. Die O.Sch.V. mußte die ſchrecklichſten 
Schmähungen deſſen, was im Chriſtenthum das heiligſte iſt, anhören und ſich über: 
zeugen, daß Hunderte von jungen Leuten, die mit bedeutenden Ausgaben vom Staale 

für Lehrer: und andere Stellen ausgebildet werben, bis jetzt ſyſtematiſch mit dem töbt- 
lihen Gifte, welches vor unjeren Augen fon bie Feſtigkeit anderer Neiche erjchüttert 
bat, genährt und zur Verbreitung biefes verberblihen Samens bes Unglaubens, dei 
Abfall von Gott und aufftändifcher Principien angeleitet worden waren.“ Die bie 

berige Behörde (Umwarow) habe nicht nur niemals darüber an ben Miniſter berichte, 
jonbern die Docenten zu Belohnungen vorgeichlagen. 

Die mildere Anfiht von Fuß kam nit zu Gehör. Sein Votum lautete: „Ob: 
gleih in ben verlefenen Citaten in ber That Stellen fich befinden, die eigentlid nicht 
zu dem Lehrfache gehören, mit ber heiligen Schrift — übrigens in Puncten, welde ben, 
chriſtlichen Glauben ſelbſt nicht betreffen — nicht im Einklang ftehen und für bie jebigen 
ftürmifchen Zeiten unvorfichtig find, jo habe ich doch ein beutliches Syftem ber Abläug: 
nung ber Lehre und Göttlichkeit CHrifti, fowie beutlihen Tadel der Regierungsanord⸗ 
nungen in biefen Stellen nicht bemerkt ober vielleicht nicht gehört. Alle dieje Stellen 
ſchreibe ich nicht der böſen Abfiht der genannten Profefforen zu, ſondern einer nicht ge 

nügenben Ueberlegung des Schabens, welcher für junge Leute aus einer ſolchen Dockrin, 
wenn fie auch aus berühmten Schriftjtellern genommen ift, entitehen kann. Die von 
ihnen geforberten Erklärungen werben ohne Zweifel bie Richtigkeit meiner Annahme be 
flätigen. Was ben gewefenen Curator betrifft, jo bat er ohne Zweifel Profeforen, bie 
fih durch Gelehrſamkeit, Thätigkeit und Lehrtalent im allgemeinen auszeichneten, zu Be 
Iohnungen vorgeihlagen und zwar zu einer Zeit, wo ber größte Theil ber genannten 

Stellen noch nicht als verdächtig angejehen wurde.“ 
In das einzelne ber mit unerbittlicher Härte geführten Procebur einzugeben, würde 

zu weit führen. Sie gab ben Verfolgten in ben Augen aller die größte Bedeutung: 

man fah fie wie Wunder an, wollte ihre VBorlefungen befigen u. f. w. (Pekarski ©. 31); 
der Satirifer Woijeikow fprad gewiß vielen aus dem Herzen, inbem er im feinem 
„Narrenhaus“ dem Magnizli die Worte in den Mund legte: „Ah, warum nicht unter 
Nero kam ich doch an's Licht ber Welt?“ 

Wie tief aber auch die Schulen felbft von ben Principien bes Curators berührt 
wurben, beweist eine am 7. Dec. 1821 im St. Petersburger Gouvernementsgymnaſium 
abgehaltene Prüfung im Naturreht, welche weniger bie Schüler ver VII. Claſſe, als 
ben Lehrer des Faches, Profeffor Pliſſow, betraf und deren Scilberung von dem letzteren 

*) Welch' unfaubere Motive gegen biefen Profeffor fpielten, Hat Pekarski (Arffenjew S. 28 fi.) 
beſprochen. Uebrigens ift conftatirt, bag A. zu einer Freimaurerloge gehörte, über deren Ten: 
denzen: bie Tugend zu lehren, dem Nächſten, namentli dem Unglüdlichen zu helfen, Ehrfurcht 
gegen ben Monarchen und Ergebenheit gegen Gott einzuflögen, er fi im einem erhaltenen 
Schriftſtück ausfpricht. — A. erhielt ſpäter eine glänzende Satisfaction; er wurde umter amberem 

zum Unterricht des jetzt regierenden Kaijers berufen, 
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aufbewahrt worden ift (bei Sudomlinow Mat. II, 159—167). Nach dem von bem 

Profeffor überreihten Verzeichnis der im einzelnen burchgenommenen Abfchnitte wurbe 

nem Schüler bie Frage „von bem richtigen DVerftänbnis, der Benennung, dem Gegen: 
fand und der Beftimmung ber Wiſſenſchaft des Naturrechts“ vorgelegt. Als berfelbe 
dabei u. a. fagte, man könnte biefelbe auch bie Philofophie bes Rechts nennen, Hätte 

dies Wort nicht eine fo unbeftimmte Bedeutung, unterbrad ihn ber Eurator mit bem 
Ausruf: das fei ja eben bie verrüdte Philofophie; einen Verſuch der Erklärung, welchen 
der Lehrer machte, ſchnitt der ebenfalls anmwefende Director der Univerfität mit dem Be: 
fehl, „zu Schweigen, fonjt werde er abgeführt werben“ ab. Als ber Schülew über das 
Thema: Beweis, daß das Naturrecht als beſondere Wiſſenſchaft eriftirt, fagte, jeder 
Menſch unterfcheide bei gefundem Berftande das Gute von bem Böfen, wie in feinen 
eigenen, jo in den Handlungen anderer, felbjt wenn es barüber feine Beftimmungen in 
den ausdrücklichen Gefegen gäbe, ja ſelbſt wenn biefe das Gegentheil feſtſetzten, folgte 
abermals eine lange Unterbrechung, welche ber Eurator mit ben Morten ſchloß: alle 
Menihen feien von Natur dumm und verrüdt; ganze Republifen von Dummen und 

Verrüdten zeige uns die Geſchichte, 4. B. die der Abberiten. Die Entgegnung bes 
Profeffors, daß dies ein Wieland'ſcher Roman fei, wurbe nicht gehört, ba ber Director 
der Univerfität fich einftweilen in beleidigenden Aeußerungen über bie Verrücktheit ber 
Gelehrten ergieng. Darauf folgte bie Bilte des Profeffors, beim Gegenftanb zu bleiben, 
melde barſch zurüdgemwiefen wurbe; u. a. wurde er nun gefragt: wahrſcheinlich fpiele 

Geift, Berftand, Verftehen, Denkkraft bei ihm aud eine wichtige Role? Sodann wurbe 
die Prüfung fortgefeßt: es wurben bie ragen vorgelegt: was ift ein Staat? was ift 
die oberfte Gewalt? wie haben bie Menihen ben Naturftanb verlaffen? wie haben fie 
üre freiheit geopfert? was ift Unterthänigkeit? u. f. w., von benen ber Profeſſor ver: 
fierte, daß er biefelben als zum Staatsrecht gehörig nicht burdhgenommen habe. 
Darauf gieng man zu einem im Programme bezeichneten Puncte über, ber „Vergleihung 
der Hanblungen mit den Geſetzen.“ Der Schüler fagte, es gebe pofitive und negative 

Handlungen; eine pofitive fei 3. B. gehen, wohin man gehen folle; eine negative dagegen 
bleiben, wenn man zu gehen habe. Der Eurator wies bie Beiipiele ab, da das Gehen 

eine phyſiſche Thätigkeit fei; als ber Schüler ein anderes anführte (wenn einer feine 
Schuld bezahle, fei dies eine pofitive, wenn er bie® nicht thue, eine Unterlafjung, — alfo 
eine negative Handlung), machte der Curator bem Lehrer den Vorwurf, er habe ihn 
betrogen, indem er gefagt babe, daß das öffentliche Recht nicht durchgenommen worden 
fi; denn bekanntlich gehöre das Zahlen ver Schulden als pofitive Handlung dem äffent- 
lihen Rechte an. Bei dem Thema: Unterſchied zwijchen bem Natur: und dem pofitiven 
Rechte jagte ein Schüler u. A., auch barin beftehe ein Unterſchied, daß bie pofitiven 
Gelege nad ber Verfchiebenheit bes Drte® und ber Zeit an einem und bemfelben Drte 
verſchieden und daher Menberungen und Ausnahmen unterworfen feien; wogegen bie 
Naturgefee, bie im Herzen jedes Menſchen gefhrieben ftünben, beftändig, unabänderlich 
und wefentlich feien. Diefe Aeußerung notirte fi ber Curator und fagte, das laſſe 
fi nun ſchon verwenden. 

Welchen Eindruck mußte ein foldes Eramen auf bie Schüler bervorbringen? Welch 
in Beweis von ber Schonungslofigkeit, mit ber bie zur Herrihaft gelangte Richtung 
tief in das Schulweſen eingriff! 

In anderen Schulen prüfte man nur ober vorzugsweile in ber Religion und hei: 
ligen Geſchichte (fo in Tula, Journal d. Dep. 1822, 6, ©. 207. 208). Dem Unter: 
ticht im Griechiſchen wurbe nicht felten das Neue Teftament zu Grunde gelegt. Dies 
zeigt eine Ausgabe der 4 Evangelien u. d. T. H Kan Sıadıjan Sive Nov. Test. Graecum 
Es Möoga. "Ev ri zug Zuvödov dyıordens Tunoygapia. "Ersı ao’ 1820, welche durch- 

weg, bamit bie Lectüre überall beginnen Fönne, mit den etymologifchen Grunbformen am 

Rande verfehen if. 3. B. zu Luc. XV, 18—20 ftehen am Rande: Pornu, eig (zu 

Pidaz. Encpflepädie. XL 7 
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mopsVooum:), 8/90, auagravo, xalfm, moıo, &lg, fornur, smidyyvor, room, wien, 

giros. (Von ben zahlreichen Drudfehlern der Ausgabe, namentlid in Accent und Spiritus, 
find intereffant die auf die reuchliniſche Ausſprache zurüdgebenden, 3. B. oft dderdos, 
rıui u. f. w.). Das officielle Organ brachte mehr und mehr religiöfe Betrachtungen, 

4 B. ausgewählte Gedanken über bie Nachfolge Chrifti, fegensreihe Wirkung bes Leſens 

des N. T., über das Vertrauen auf Gottes Erbarmen (a. a. D.). 
Ten Zufammenhang jener Ereigniffe mit ben mittleren Schulen beweist auch ein ven 

Laval vorgelegtes Memoire (vom 19. Yan. 1822) Observations sur l’esprit, la nature 
et les objets de l’enseignement public. Gegen ben von ihm gemachten Vorſchlag, bie 
Anzahl der Lehrgegenitände und Stunten zu vermindern („es wäre zu wünſchen, daß 
man fi wie in allen Lehranftalten in Frankreich, Italien, Wien u. f. w., auf 2 Unter: 
richtsſtunden Morgens und Nachmittags beſchränkte; der Reſt ber Zeit ſellte für Arbeiten 
in ben Etubienzimmern unter den Augen eines Lehrers verwenbet werben — was aud 
noch unberehenbare Vortheile in Anbetracht der Sitten mit fich brächte ... jet haben 
die Schüler fein Local dazu als die Schlafzimmer, in welchen 5 ober 6 zufammen find, 
bie meift im Bette arbeiten“), wanbte in einem befonberen Votum Fuß ein, daß 4 Stunben 
zu wenig wäre, zumal für bie unteren und mittleren Glafien, „in benen bie Schüler noch 
nicht im Stande feien, über das, was fie vom Lehrer in ber Elaffe gehört, nachzudenken, 
fonbern fi nur mit ber Repetition und der Löſung ber ihnen aufgegebenen fragen be 
fhäftigen können. 4 Stunden fei auch zu menig für bie oberjten Claffen; außerdem 

balte er bieje zweifelhafte Verminderung ber Unterrichtögeit besiwegen für unnötbig, weil, 
wenn man 6 Stunden für ben Unterricht, 1'/, für Gchet und Lefen ber heiligen Schrift, 

8 für Schlaf, 1'/, für Mittag und Abendeſſen, 2 für Erholung rechne, immer noch 
5 Stunden für Selbftunterriht und Einübung übrig bleiben, abgefehen von den feier: 
tagen und Ferien, melde bei uns mehr als ben dritten Theil bes Jahres auf 

machen.“ 

Im Charkow'ſchen Lehrbezirk kündigt folgendes Circular des Curators Sachar 
(Zacharias) Karnejew vom 25. Jan. 1819 bie religiöfe Wendung an: „Die Philofopbie 
bat feine binreihenden Mittel, bie gefallene menſchliche Natur wieder aufzurichten, bie 
Sittlichkeit zu heben und das Herz zu beffern ohne das Verftändnis ber Lehre des Evan 
geliums und überhaupt bes Chriftentfums. Das Licht des Evangeliums und ber Geift 
bes Chriſtenthums, erworben durch das Lejen bes Wortes Gottes, das allein bie Herzen 
lebendig macht zu guten Werken unb ben Geift zur Erkenntnis ber erbabenen ewigen 
Wahrheit erleuchtet, kann uns bie Schwäche ber Philoſophie zeigen... Das haupt 

ſächlichſte Mittel dazu muß bas Lefen ber Bibel fein, welche nicht als ein Product menſch⸗ 
lihen Verſtandes, ſondern als das den Patriarchen, Propheten und Apofteln eingegebene 
Wort des ewigen Lebens aufzufaffen ift. Dies Lefen barf nicht fo fein, wie das gewöhn⸗ 
liher Bücher des menſchlichen Geiftes, fondern es muß mit tiefer Vorbereitung bes 

Herzens und Geifted gejchehen, indem man zuvor in innerlihem Gebete um ein reines 

Herz und ben rechten Verftand bittet, damit erſteres von ber Liebe zu Gott belebt und 
ber Beritanb dem Lichte des Glaubens untergeorbnet werbe, bis ſich in ihm ber Geil 
der Wahrheit offenbart, ben Chriftus bei ver Himmelfahrt den Apoſteln ſandte und ben 
er auch jest allen jenbet, bie ihn aus reinem Herzen bitten. Dann werben alle phile: 
ſophiſchen Erflärungen und Deuteleien, welche ber bibliichen Lehre zumiber find, ven 
felbft fallen und in nichts zerfließen“ (Andrijaſchew ©. 249). Ein Refeript an bem 
felben Eurator vom 11. Jan. 1820 dankt ihm für die Sorgfalt, mit welcher er im ben 
Anftalten des Bezirkes gute Orbnung und auf Gottesfurcht gegründeten Unterricht eim 
zuführen fi) bemüht habe. „Wir find überzeugt, daß bie (Ihnen gegebene) Auszeid- 
nung Sie anſtacheln wirb, die Lehren der Religion Chrifti und feines Geiftes in ber 

Schulbildung der Jugend einzubürgern, welche nur in ihnen bie wahre Aufklärung finden- 
wird.“ — Indeſſen ift über jene Periode ber Charkow'ſchen Univerfität wenig bekannt. 
Als mündliche Tradition wird erzählt, ein Profefjor fei abgefegt worben, meil er 9° 
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jächelt oder Zweifel geäußert habe, als ber Eurator bei bem Eramen in ber Theologie 
bie Frage ftellte: was bie Nahrung ber Engel ſei (Eur. Bote 1868, 12,922). 

Die Verfolgung der Philofophie und des philoſophiſchen Unterrichts, welche nun- 
mehr nach dem Naturreht an bie Reihe kam, unb ber Gemeinjhäblicgkeit unb bes Zu: 
fammenhangs mit dem Illuminatenthum bezüchtigt wurbe, richtete ſich jehr bald aus- 
jälieglich gegen bie beutjche, fpeciell gegen bie Schelling’jche Philofophie, gegen welche das 
vor durzem noch arg verdächtigte Frankreich mit jeinem „hinreichend bekannten Roufjeau“ 
ganz in ben Hintergrund tritt, wenigjten® in ben Augen ber vorzugsweife activen Organe. 
Auch der Kaifer hatte eine trübe Anſchauung von ber Rage ber Dinge in Europa: fie 
ließ ihm bei ber Eröffnung bes Reichstages zu Warſchau am 1. Sept. 1820 fagen: 
le genie du mal s’essaye à reprendre son funeste empire et dejä il plane sur une 

partie de l’Europe, dejä il cumule les forfaits et les catastrophes. Das Wart- 
burgfeft, das Attentat Sanb’s, bie Congreſſe, bie Karlöbaber Beſchlüſſe Ienkten die Auf- 
merkſamkeit mehr auf Deutſchland und ber Einfluß Metternich's wirkte mit. Am beut- 
lichſten fpricht fich die Ueberzeugung von ber Gefährlichkeit Deutſchlands in ber Motivirung 
aus, welche Magnizfi feinem am 22. Aug. 1821 berathenen und am 23. Jan. 1823 
beftätigten Antrag beigab, in Kaſan ein Katheder ber franzöfifchen Literatur zu er 
richten und die Gehalte ber franzöfifchen Lehrer an ben Gymnafien zu erhöhen (wozu 
bie nöthigen Gelber durch Aufhebung bes Lehrftuhls für Lanbwirthihaft und Zuſammen⸗ 
jiebung ber zwei juriftifchen in einen gewonnen wurben). Der ganze, an unferen Univer- 
fitäten bemerkte Schaben fei von ben deutſchen Univerfitäten entlehnten Drganifationen, 

Büchern und Perjonen hergefommen. Dort fei die Peft des Unglaubens unb ber revo- 
ptionären Principien, bie in England entftanden unb im früheren Frankreich gewachſen 
fei, zum vollen, fozufagen claſſiſchen Syſtem geworben. Dort werbe fie durch bie Eon: 

kffion ſelbſt unterſtützt und reife mit aller Macht heran. Die Wiffenfhaften und bie 
Literatur von Norbbeutfchland feien fo jehr von biefem Gifte angeftedt, daß fie nur mit 
ber allergrößten Vorfiht gebraucht werben fönnen.*) Dagegen ſei in Frankreich bie 
blutige Erfahrung mit dieſen Principien ſchon gemacht, mit ber verſchwindenden Revo⸗ 
Iutionsgeneration verſchwinde aud ber Geift des Unglaubens und ber Anardie, „Die 

Regierung und bie Lehranftalten folgen mit Feſtigkeit dem aboptirten Plane ber Berei- 
nigung des Glaubens und Wiffens; während bie franzöflihe Sprade in ber Literatur, 
in allen naturgefhichtlihen und mathematifhen Wiffenfchaften fo fehr zur claffifchen ge 
worden ift, daß ber Profefior der Chemie, ber mebicinifhen Wiſſenſchaften, fogar ver 
höheren Phyſik, der Mathematit und Aftronomie nothwenbigerweife Werke in franzöſiſcher 
Sprache leſen muß, um fo mehr, da bie Franzoſen nur fehr jelten lateiniſch jchreiben. 
Dei uns ift die franzöfifhe Sprade fo ſehr eine allgemeine geworben, daß fie nicht zu 
tennen jeltfam wäre unb fie in vielen Zweigen des Dienftes fogar unumgänglich notb 
wenbig iſt.“ Die franzöfifche Revolution, jagt Magnizfi in einem anderen Documente 
von 1820, dieſe größte Hiftorifche Lection, fei nicht ber Erziehung zujufchreiben. Aus 
aufmerffjamer Beobachtung nad Büchern und an Ort und Stelle ergebe ſich, daß, unge 
achtet viele Schriftjteller e8 jo erklären, biefe Erziehung lange vor ber Revolution und 
wieder unmittelbar vor ihrem Ausbrud den geachtetſten Eorporationen geiftliher Orben, 
von denen mehrere fich biefem Gegenftand allein wibmeten, anvertraut gewefen jei. In 
ben Schulen berfelben fei ber fcholaftifche Unterricht von ben begabteften Lehrern nad) ben 
bon ben beiten unb gelehrteften Genies unter benfelben verfaßten Lehrgängen gegeben 
worben. „Konnte man wohl von einer ſolchen Erziehung bie; allgemeine, gräßlichite Be 

Bu" 
*) Noch 3832 ſchreibt er an ben Herausgeber eines Journals: er fehe, wie ber Gift bes 

Unglaubens feine Herrſchaft über alle Wiſſenſchaften und bie Literatur ausdehne, wie die mora⸗ 
liſche Cholera uns erreiche, auf dem breiten Wege unjerer Neigung, alles fremde nachzuahmen 

vom Schnitt ber Weile an bis zu ber Art zu bemfen und zu fühlen; es fei Zeit zu zeigen, 

deß, wie Bacon fage, die Religion die einzige Specerei fei, welde die Wiſſenſchaften vor Fäulnis , 
bewahre (Fortunatom im Ruff. Ar. 1867). 
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ſchimpfung des Glaubens und feiner Geheimniffe, konnte, man Bifhöfe, die ſich mit 
Robespierre vereinigten, Prediger, bie vor allem Vol ben Heiland verfpotteten, geiftliche 
Perfonen, welde für bie Verurtdeilung eines Königs zum Tobe den Ausjchlag gaben, 
erwarten? Welchem Umftand fol man diefe ſchreckliche Erſcheinung zufchreiben? Seinem 
anbern, wenn ich nicht irre, als bem tobten Lippenwerke bes Religionsunterridhts, ber 
Trennung der Glaubenslehre von ben Glaubens: und Barmberzigfeitsthaten, dem, daß 
die Glaubensbogmen ohne aufrichtigen und brennenden Glauben wie eine Wiſſenſchaft 
gelehrt wurben, die nur ben Verftanb erhebt und allein ven Stolz nährt.“ 

Der Zufammenhang mit ben weſtlichen Creigniffen ift deutlich au in Magnizki's 
Beriht vom 9. Mai 1823 ausgefproden: „Die Documente aus Defterreih, Preußen 
und Frankreich von 1819 an, melde ih in Händen babe, entlarven bie beftructiven 
Principien der Volfserziehung, ziehen ihr feite Grenzen und beweifen, daß alle bie er: 
wähnten Staaten die Gewißheit und Nähe biefer Gefahr ahnten und fie ſchon abgewehrt 
haben; follen wir allein in Untbätigfeit bleiben?“ Unb mit Bezug auf Kotzebue's Er: 
morbung: „Was in Mit: und Nachwelt nur immer ehrenhaft und wohlbenfend ijt, wird 
auf Seite ber Regierung ftehen. Die Vernihtung der Kaſan'ſchen Univerfität wird jetzt 
um fo natürlicher erfcheinen, da ohne allen Zweifel alle Regierungen ein befonberes 
Augenmerk auf das allgemeine Syftem ihrer unterrichtlichen Bildung wenden werben, 

welche ben beſcheidenen Dedmantel der Pilofophie abgemorfen hat und nun immitten 
Europa’s mit erhobenem Schwerte daſteht.“ ine birecte Beziehung auf bie September: 
beſchlüſſe ift in einem Berichte von Runitſch ausgefprohen: „Den verberbliden Geift 
ber Freidenkerei und Willfür, der unlängft in Deutfchland zum Ausbruch Fam, fchreiben 
bie beutjchen Fürften ber gegenwärtigen Drganifation ber Univerfitäten zu. Dies ift 
befonbers ausgeiprocdhen in dem Antrag bes Präfidenten des Bundestags, Grafen Buol- 

Scauenftein, vom 20. September.“ 

Bon ben fonftigen Anordnungen, welde unter dem Minifterium Golizyn in Betreff 
bes Schulweſens getroffen wurben, find zunächſt zu erwähnen bie das St. Peter 
burger Gymnaſium betreffenden. Durd Ukas vom 10. Febr. 1817 hatte basjelbe 
bas Privilegium erhalten, nad Aufnahme des Rechtes unter die Lehrgegenftände und 
Verlängerung bes Lehrganges um 1 Jahr feine Schüler mit einem Claffenrang (dem 
14. bis 10.) zu entlafjen, wobei biefelben von ven durch den Ukas vom 6. Aug. 1809 
verlangten Prüfungen befreit jein follten. Diejenigen, welde in ben Militärbienft treten 
wollten, bekamen biejelben Rechte, wie bie Studenten (14. Febr. 1818. Gleiche Privi- 
legien erhielt das Adelspenfionat bei der Moskauer Univerjität). Die Maßregel war 
durch die geringe Schülerzahl in den oberen Elaffen hervorgerufen, in benen nur 10—12 

Schüler waren, während bie unteren 100 und mehr zählten. Sie hatte die Wirkung, 
baf 1822 die oberen Claſſen von etwa 150 Schülern befucht wurben. Anbererjeits aber 
gewährte nun bie Univerfität nicht mehr Rechte und verlangte doch 3 Jahre Lernzeit 
mehr: fie zählte nur 27 Stubenten auf eigne Koften. Um biefem Uebelſtand abzubelfen 
und das Gymnafium wieber zu dem zu machen, was es fein follte: Vorbereitungsanftalt 
für bie Univerfitit und Bildungsanftalt zufünftiger Lehrer an niederen Schulen (nad 
$. 12 des Statutes von 1804), wurde 1822 basfelbe reorganifirt, und zwar follten in 
bemjelben 60 Schüler auf Kronskoften Unterhalt und Unterricht befommen: fie follten 
verpflichtet werben, entweber als Stubenten in bie Univerfität ober als Lehrer an anbere 
Anftalten zu treten: benn nad vieljähriger Erfahrung habe es ſich als bedenklich er: 
wielen, in biefer Beziehung auf die Zöglinge der geiftlichen Seminare zu reflectiren, wie 
man bie8 für das pädagogiſche Inſtitut bisher gethan Habe; zum Stubium nur irgend 
befähigte und moraliſch tüchtigere Seminariften werben vorzugsweife für ben geiftlichen 

Beruf zurüdbehalten, während ftets nur ſolche aus den nieveren Claffen und ſolche, die 
weber befonbere Fähigkeiten zeigen, noch ebenjo zuverläßig feien, zur Heranbildung für 
bie weltlichen Berufsarten zur Dispofition geftellt werden. Außer den 60 Zöglingen folten 
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mır no 40 Stipenbiaten auf eigene Koften Unterfommen im Gymnafium haben, dagegen 
Erterne zugelaffen werben (22. März und 25. Juni). 

Aus dem beim Gymnafium befindligen Penfionat wurbe die St. Petersburger 
höhere Schule errichtet, welche bie Privilegien bes früjeren Gymnafiums und nun 
bie Aufgabe erhielt, Beamte für den Givilbienft zu bilden. Volle Benftonäre zahlten 
1000 R. (5. Journ. d. Dep. V, 27. 397. Woronow I, 130.) 

Zur Verbefferung ber Stellung ber Lehrer erwirkte ber Minifter gleich im 
Anfange feiner Verwaltung (3. Jan. 1817) vom Kaifer bie Genehmigung einem Lehrer 
mehrere Stellen zu übertragen, — als Ausnahme von einer durch Refcript vom 21. Dec. 
1815 getroffenen Beftimmung. Der Minifter bob in den Motiven hervor, „daß bei 
allen Bemühungen der Regierung, bei allen Ausgaben, bei allen allgemeinen und privaten 
Anftrengungen bie Zahl berer, bie mit Ehre und Nutzen zu unterrichten im Stande 
find, felbft die dem Willen bes Kaiſers gemäß bazu berufenen Ausländer eingejchloffen, 
eine ſehr beſchränkte ift. ... . Sogar in St. Petersburg macht e8 bie größte Schwierig: 
kit, bie Stellen zu bejegen: fo wirb z. B. jest in verfchiebenen Anftalten Griechiſch 
gelehrt, aber wir haben ſchwerlich mehr als einen kundigen und zuverläßigen Lehrer; 
dasſelbe gilt von ber politiichen Dekonomie, ber Statiftif, den Rechten, der Chemie und 
fogar von ber Mathematil...... . Außerbem ijt bie Beſoldung durchaus ungenügend 
zum Unterhalt eines Beamten, ber oft noch Familie hat und durchaus ohne andere 

Mittel zur Erhöhung feiner Einnahmen it. Daraus folgt, daß ein Profeffor fih.... 
eine Stelle mit höherem Gehalte zu juchen, ober, iſt er ein Ausländer, in fein Vaterland 

zurüdzufehren genöthigt ift und jo für immer ber Unterrichtsbehörbe feine Mitwirkung 
bei der gemeinjhaftlihen Aufgabe ber Bildung entzieht. Dasfelbe ſieht man auch an 
den nieberen Schulen. An Gymnaſien und Volks: (b. 5. Kreis: und Kirchipiels-) ſchulen 
hatte ber Lehrer, der 150-750 R. Befolbung erhält, nur bie Uebernahme zweier Claffen 
einer Schule, ober die Stelle eines Schriftführers, ober bie bes Inſpectors in Aus— 

ft... . Nun ift ihm biefe Hoffnung genommen unb mit ihr alle Mittel, fi und 
feine Familie zu erhalten, folglih auch alle Kräfte, die er braucht, um fein fchweres 
Amt zu verfehen. Was fann man von Menſchen erwarten, bie fich in einer fo jämmers 
lihen Lage befinden? ... . Niemand wählt freiwillig biefe Art bes Staatsbienftes, alle 
fireben nach vortheilhafteren und geadhteteren.“ Der Minifter wies am Schluſſe barauf 
bin, daß eine ſolche Vereinigung zweier Stellen dem Lehrer ja leichter fei, als anderen 
Angeftellten, ba bie Arbeitszeit jenes eine ganz genau befannte und er nad berfelben 
volftänbig frei fei. 

Ueber die Ausführbarkfeit der Mafregel waren bie verfchiebenen Univerfitätscomite’s 

nicht einer Meinung, Während Dorpat und Charkow fie nicht für möglich hielten 
(Charkow: „Wenn auch bie Oberlehrer ber Wiffenfchaften die nöthigen Kenntniffe für 
ben Unterricht in ben Sprachen hätten — für welchen übrigens ber Univerfität äußerft 
ſchwer fällt, tüchtige Lehrer zu finden — fo würbe die Stundenanzahl — 32 bis 36 — 
doch zu viel für einen Lehrer fein”), war man begreiflicherweije in Moskau und St. Peters: 
burg dafür, weil fie eben in ben großen Städten notwendiger iſt. Zu ben vom 

Minifter angeführten Combinationen wurbe von Kafan aus auch die einer Gymnaflal: 
Dberlehrerjtelle mit der bes Kreisfchulinfpectors gerechnet, und von Moskau — fehr be 
zeichnend — bie Combination bes Directorates ober Inſpectorates mit einer Lehreritelle, 
wezu aber, wie in den anderen fällen, bie Genehmigung des Minifters einzuholen fei. 
Der Gurator von Wilna hielt e8 für unthunlich, allgemeine Normen dafür aufzuitellen, 
da zumal in ben polniſchen Provinzen eine Combination nur Anlaß zu unpünctlicher 
güßrung beider Aemter geben könne (Situng vom 24. Mai 1819). Als 1823 einer 
Anzahl von Lehrern Weißrußlands, melde ebenfalld 2 Stellen zugleich verjahen, in 
Anerkennung eifrigen Dienftes eine Belohnung zuerfannt wurde, wurde als Norm aufs 
geftellt (31. Juli 1823. Journ. d. Dep. VIII, 302): es follte überhaupt in biefem 
Bulle das Höhere Gehalt von dem beiden, welche ber Lehrer beziehe, gerechnet werben. 
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Ebenſo wurbe, ald Ausnahme von dem Refcript vom 5. Mai 1816, am 25. Aug, 
1817 vom Kaifer angeorbnet, daß bie Stellen eines Schulbirectord, eines Kreisſchul⸗ 
infpector®, bes Lehrers ber franzöfifchen und beutfchen, und im Wilna'ſchen 2.8. auf 
ber ruſſiſchen Sprade aus bem Verzeichnis derer, melde an in valide Stabs- und 
Dberoffiziere vergeben werben Fönnen, zu jtreidhen feien, ba biefe Stellen unum— 
gänglich Beamte forbern, welde grünblihe und burd längeres Stubium erworbene 
Kenntniffe befiten. 

Zu Belohnungen fleißiger Schüler (4. Aug. 1820) jollen nur Bücher ber heiligen 
Schrift oder wenigftens geiftlihen Inhaltes, die Evangelien in ruſſiſcher oder ſlavoniſcher 

Sprade, das Vüchlein von ber Nachfolge EHrifti u. f. w. gewählt werben. 
Es kommen an ben Gymnaften auch in diefem Zeitraume beſondere Beihäftigungen 

der Schüler vor; fo die hriftliden und bie literariſchen Unterhaltungen (in 

Penſa, Kafan’ihen 2.:B. 1821. Journ. d. Dep. II, 242). Sie wurben eingeführt, 
„um bie Schüler außer ver Schulzeit nüglih und angenehm zu beihäftigen.” Gegen: 
ftänbe ber erfteren waren: Beiprehungen über bie wichtigften Wahrheiten der Religion, 
bas Leben der heiligen Männer, Reben berühmter Prediger, bie Pjalmen und ihre Ueber: 
tragung in Verſe durch Neuere u. f. w. In den Riteraturunterhaltungen (au in Wa: 
bimir „zur Bildung der Talente” — Per. Schr. XXVI, 264 — und in Rjäfan 1820) 
wurden bie claffifhen rufiifhen Autoren in Proſa und Poeſie gelefen, ſowie Muiter: 
überfegungen alter und neuer Schriftfteller, eigene Ueberfegungen und Auffäge von 
Seiten der Schüler und anberweitiger Perjonen, die als Ehrenmitgliever theilnehmen 
können, angefertigt und kritiſch durchgenommen. Die Unterhaltungen finden jeden Sonn: 
abenb abwechſelnd ftatt: die Schüler ber III. und IV. Claſſe werben zur Theilnahme ein: 
geladen, aus der I. unb II. werben nur bie beften zum Hören zugelaffen. Die Leitung 
bat ber Director mit dem Lehrer der ruffifben Literatur. Einige Arbeiten und Ueber: 
jegungen ber Lehrer, Schüler unb Ehrenmitglieder „können mit ber Zeit ein Feines 
Heft ausmadjen, das mit Erlaubnis ber Behörde gebrudt werben wirb.“ 

Auch die Bibelgefellihaft wirkte auf die Gymnaſien, wie ed ſcheint, mehr im Kalan': 
ſchen 2.:B. Schon 1820 (Journ. V, 266) beitanden dort an 5 Gymnaſien Bibelge 
noffenfhaften; 1821 werben an 2 Gymnaſien und einer Kreisichule neue errichtet 
(IV, 361); an ber Spiße ftanden der Director, die Geiftlihen, Lehrer, Ehreninfpectoren 
ber Kreisfhule: „außerdem wurben einige ber wohlgefittetften Schüler mit dem Amte 
von Gorrefpondenten bes Comité's (d. 5. ber ſibiriſchen Abtheilung der ruſſiſchen Bibel: 
geſellſchaft) beehrt und fämmtliche für Mitglieder der ſibiriſchen Schulzweiggenoſſenſchaft 

erklärt.“ Bon ber Kreisfchule wird berichtet, daß die Schüler bei ver Cinmweihungsfeier 

31 R. beifteuerten. In Perm gefhah die Feier in Gegenwart der Schüler ſämmtlicher 
Schulen ver Stabt. 

Gerade die Angelegenheit ber Bibelgenoſſenſchaften führte ben Rüdtritt des Minifters 
berbei. Die weitefte Toleranz, welche im Gefolge des eblen Werkes in ben oberen 

Sphären fi ausbilbete, „das Suchen nad ber Weltwahrbeit, in welchem alle religiöien 
Ueberzeugungen fidh vereinigen, alle gottesbienitlihen Gebräude in Eine zufanmen- 
fließen follten,“ räftigten die Reaction, weldhe den Kaiſer von der Gefahr überzeugte, 
bie ber eigenen Kirche aus biefer Laxheit der Anfchauungen zu drohen ſchien, mährend 
fie gleichzeitig ben als Hauptfhulbigen betrachteten Minifter durch einen talent: und kraft: 
vollen Mönd zur Buße zu befehren ftrebte. Beſſeren Erfolg hatte die Verbächtigung, 
in melde es gelang ben Minifter zu verwideln, ba bie — bem Minifterium unter: 
ſtehende — Genfur das Buch eines in der Hauptftabt mit bebeutendem Erfolg und Auf 
fehen wirkenden katholiſchen Pfarrer (Goßner: Geift des Lebens und ber Lehre Jeſu 
Eprifti) nicht beanftandet hatte. Allein dieſer Rückſchlag, ber als ganz in ber Natur ber 
Sache liegend eigentlich ſchon früßer hätte erwartet werben müßen, wäre vielleidht auch 
jetzt nicht erfolgt, hätte es nicht in ben ntereflen eines Mannes gelegen, ber ſchon ge 
raume Zeit in allen Staatsangelegenheiten einen bebeutenden, noch lange nicht aufge 
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Härten, faſt könnte man fagen magiſchen Einfluß auf den Kaifer übte, bes Generals ber 

Artillerie, Grafen Araktihejew. Schon 1815 fhreibt von ihm ber Fürft Noftoptfhin: 
„Er ift jebt die Seele von allem;* das Auge und bas Ohr bes Kaiferd nannten ihn 
Andere, „Ein unermüblicher Arbeiter, allen Zerftreuungen ber Familie und ber großen 
Belt fremd, finfter und rauh, eigenmädtig bis zum Deipotismus, jtrenge bis zur 
Tyrannei, beißend und ſcharf bis zum unbarmherzigiten Sarkasmus, mit eijernem 
Villen und mathematifcher Genauigkeit im Durchführen vesjelben, hatte er es verftanben, 
eine Stufe der Gnabe und bes Einfluffes bei Aleranber zu erreichen, wie fie nie Jemanb 
bei ihm einnahm“ (Korff II, 114). Ihm war ber fteigende Einfluß Golizyn's nicht 
bequem: bem Mächtigen fielen Seelen, wie Magnizli, ver dem Minifter alles zu ver- 
danken hatte, zu; und Golizyn mußte weihen. Der am Tage feiner Entlafjung (15. Mai 
1824), wie man vermuthet, auf des Grafen Araktſchejew Vorfchlag zum Minifter ernannte 
Admiral Alerander Shifhlow,*) ein Siebenziger, nahm nun die Umlenkung in bie 
firhlidhen und bie nationalen Bahnen in die Hand. Gutmüthig von Natur (Karamfin 
Br. 342.375), hatten ihn die Ereigniffe zum Streiter gemacht: früher im Kampf gegen 
Karamfin (vgl. J.d. M. CXXXIII, 21—58), dann gegen bie Gallomanen, deren „Vater: 
land an ver Schmiebebrüde (in Moskau), **) deren Himmelreih in Paris liegt," Hatte 
Schiſchkow, ald Mitglied der ruſſiſchen Akademie, fih dem Stubium der vaterlänbifchen 
Sprade mit einem glühenden Enthuſiasmus, wenn auch mit einfeitiger ſprachlicher 
Vildung gewidmet: biefem Studium hatte er auch zu verdanken, daß ber Kaifer auf ihn 
aufmerfjam wurbe (j. oben ©. 62). 1812 war er es, der zur Abfafjung der Manifeſte 
erwählt wurbe; fein Gedanke war die Inſchrift auf den Erinnerungsmebaillen: „nicht 
und, nicht uns, fondern Deinem Namen,“ Später hatte er fi; wieber eifrigft feiner 
Shriftftellerei gewidmet und 17 Bände feiner ſprachlichen und literarifhen Unter 

fugungen, jowie Memoiren zeugen von der Gewandtheit und Fruchtbarkeit feiner Feder. 
Die Umkehr zum National:Religiöfen vollzog fi denn aud in ber Aufhebung ber 
Bibelgefellihaft (1824) und die zum National:Politifcgen dadurch, daß fih allmählich 
neben der Abwehr ausländiicher Ideen das pofitive Princip ber nationalen Sprade 

und Literatur in ben Vordergrund ftellte, 
Zum Minifter ernannt, ohne vorher um feine Einwilligung dazu gefragt worden zu 

fein, mit einem Fuß ſchon im Grabe, wie er ſelbſt dem Kaifer gegenüber fih aus: 
drüdte, fühlte er fi) der Laft nicht gewachſen (Panajeff ©. 92) und fügte ih nur, 
als die Sache nicht mehr zu Ändern war. 

Seine Anfihten über bie damalige Erziehung hatte Schiſchkow ſtets unverhoßlen 
ausgeſprochen. Als er z. B. einmal in einem Sournal den Aufſatz eines Stubenten 
fand, der den Schriftfteller Cherasfow „ohne Gnade herunter machte,“ fchrieb er: „ih 
Kann berartiges nicht leſen ohne tiefes Bedauern über bie ſchlechte Erziehung ber jungen 
Leute... Es ijt, als wären alle Anftalten in Schulen ber Sittenlofigfeit verwandelt; 
wer aus ihnen hervorgeht, wird fofort auch zeigen, daß er vom rechten Wege abgelenkt, 
fein Kopf voll von Thorbeit, fein Herz vol von Selbftliebe ift, dem erften Feind ver- 
Rändigen Wefens* (in einem Briefe bei Belinsti Gel. W. W. V, 360. 2. Ausg. 1865). 
Mit offenem Freimuth aber, ja „mit einer Gewiſſenhaftigkeit, welche das Urtheil ber 
Geſchichte einigermaßen entwaffnet,“ und mit der Ausführlichkeit feines Alters hat er 

) 6. P. Schtihebalsfi im Ruf. Boten 1870. Nov. S. 192—254. — Memoiren bes Abmis 
tale A, S. Schiiglow. St. Petersburg 1865 (150 S.). Er war geboren 1754 und ftarb 1841, 

*) „Bon bort beziehen wir Moden, Autoren, Mufen, 

Der Beutel und der Herzen, ah! Berberb,* 
fagt ber Satirifer Gribojedow. An einer andern Stelle äußert Schiſchkow fih fo: „Leiber bes 
merken wir ganz befonders an uns, mehr als dies bei allen anderen Nationen ber Fall ift, bie 

eidenigaft, alles nachzuahmen. Wenn wir uns fo fehr bemühen, äußerlich ihmen ähnlich zu 

ein, Tann dann das Innere unbefhädigt bleiben?* (Briefe von Karamfın S. 076.) 
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ſich auch dem Kaiſer gegenüber über bie Art, wie er feine Aufgabe als Miniſter aufs 
faßte, ausgeſprochen. 

Die Verblendung Habe unter dem heiligen Namen von Frömmigkeit und Menſchen⸗ 
liebe fidy in bie Herzen ber Yünglinge, die nunmehr zu Männern herangewachſen, ein: 
geihlihen und fie vergiftet. Er orbne fih dem Willen des Monarchen, daß er bas 
Minifterium in diefer, ber fehwierigften Zeit übernehme, wo heimliche Feindſchaft gegen 
Kirche und Thron Uebles finne, auch jebt unter: aber ob er, von ber Laft ber Jahre 
und von Förperlien Beſchwerden gebrüdt, fi; werbe gegen bie Hybra ftellen können, 

zu beren Vernichtung bie Kräfte eines Herkules gehören? Der Hauptbetrug biefes Car: 
bonariertbums beftehe im Prebigen eines fremben Glaubens, nicht besjenigen, ber feit ben 
Zeiten Wladimir's in Rußland verfünbigt werbe, ſondern eines andern, von bösmilligen 

Leuten dazu erbadten, um das Volk zu verblenden und in bemfelben unter dem Namen 
biefes phantaftifhen Glaubens und ber Freiheit Unglauben und Willkür anzufachen und 
e8 gegen Gott, Regenten und Ordnung zu bewaffnen. Die unfeligen Folgen davon 
baben fi in vielen Ländern Europa's gezeigt... . „Frankreich erkannte, ald es an 
ſchrecllichen Leiden barnieber lag, feinen Irrthum und fehrte wieder zum früheren Glauben 
und Regiment zurüd. Aber wohl mit Recht hat Jemand gefagt, die Revolution fei zwar 
in Frankreich erlofhen, aber fie werbe nicht eher ausgerottet fein, bis fie ihren Rund— 
gang durch alle Übrigen Staaten gemadt babe. Die Richtigkeit biefer Prophezeiung 

haben wir an Spanien, Neapel unb anberwärts gejehen. Rußland mar weit bavon 

entfernt und doch fahen wir, daß fi auch in diefes Land vie nämliche Peſt eingeſchlichen 
hatte. Früher nie bagewejenes, freibenkerifches Gerebe über Glauben, Freiheit, Regie 
rung vermehrte bie Secten, beunruhigte bas einfache Volk“ (Brief an ben Kaifer 1826. 
Mem. 128). Man fage, dies fei ber herrſchende Geift ber Zeit; überall, im Senat, 
im Reichsrath, im Miniſtercomits, im Publicum und am Hofe felbft finde biefer Geift 
Vertheibigung unb Protection (S. 109). Yon ber Perfon bes Kaifers bemerkt Schild: 
tow (©. 110), die Aufftände in Spanien, in Neapel, der Aufenthalt bes Kaifers in 

Defterreih babe in vielem feine Denkweife geändert. Er babe aufgehört, an bie Be 

freiung ber Bauern, die Einigung aller Religionen, bie neue Philofophie zu benken, 
„Allein die Anhänglichkeit oder Paſſion, fozufagen, für feine früheren Hanblungen und 
Dentweife konnte nicht vernichtet werben” — mas piychologiih fehr natürlich zu 
nennen it. 

Dbgleih er baher dem Kaifer bewies, fein Vorgänger, von bem er nur als von 

einem Werkzeug der Alluminaten, dem Sittenverberber Rußlands, dem Feinde ber Kirde 
und bes Thrones ſprach, habe bie moraliſche Verberbnis, welde den Namen Zeitgeift 
trage, heranwachſen, ja ihr jeven Schuß und jebe Aufmunterung angebeihen laflen 
(Mem. ©. 2. 14), und ber geringfte Schein, als Iaffe der Kaiſer das frühere Verfahren 
beftehen und halte feine Hand barüber, werde feine getreuen Untertbanen an ber Reinheit 
feiner Abfihten irre werben laſſen und fie in Verzweiflung bringen (S. 10 in einer 

Denkſchrift vom 7. Juni), jo konnte er vom Kaifer doch nicht erlangen, daß biefer ſich 
förmlih und öffentlich in einem Reſcripte von den Principien bes früheren Minifteriums 

losſagte, wie Schiihlomw es ihm zumuthete (S. 17). Troß feiner Bitte: „ich Hoffe allein 

auf Gott und auf Did: flüge mid burd die Macht Deiner Hand, ftärke mid durch 
bie Feftigfeit Deines Willens, erleuchte mich durch die Kraft Deines Wiffens und Ver: 
ſtandes“ (S. 2), Hagt er, habe er ihm bie nöthige Unterftügung nicht gewährt und 
„wenn auch mebrere öffentliche Maßregeln die Verfahrungsweiſe des früheren Minifteriums 
anklagten, fo zeugten body anbrerfeits die Belohnungen derer, welche in bemjelben actib 

ge weſen waren, ebenjo laut davon, baß biefe Maßregeln nur äußerlihe waren. . + - Iſt 
es da zu verwundern, daß mich viele für einen Sonderling hielten, der mit der flachen 
Hand die raſche Strömung eines Gießbaches zum Stehen bringen wolle?“ (S. 113). 
Für einen Eonderling hielt man ihn in ber That vielfah, auch aus anderen Gründen. 

„Seine erchufine Denkweiſe, feine ſcharfen und maifiven Ausfälle gegen das gegenmärtige 
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geielihaitliche Leben, hauptſächlich das franzöfiihe Weſen gefielen der Mehrzahl bes 

böberen Publicums gar nit unb jeder, ber ſich über feine Bigotterie und fein Slavo— 
philenthum luſtig machte, hatte einen fidheren Erfolg. Uebrigens war er auch ein orbent- 
fiher Fund für ſolche Leute: feine Äußerfte Zerftreutheit, die unglaubliche Vergeklichkeit 
... und das ewige Hinftreben ber Gedanken nad feinen Lieblingsgegenjtänben ... 
war eine unerſchöpfliche Quelle,” fagt ein Zeitgenoffe (j. Aklſakow, Familienchronik und 
Erinnerungen. 4. Aufl. Moskau 1870. ©. 544). Während derjelbe aber fortfährt 
(©. 552), bie Bebeutung feiner gelehrten Dienfte im Marinewefen fei von allen, auch 

von jeinen Feinden, anerkannt worben, fagt er über jein Minifterium: „Sch. ſah bie 

Dinge doch wohl zu einfeitig an und bradte überall feine Ueberzeugungen hinein, bie 
im Grunde gut und ehrlich, aber veraltet waren ober befler ihre Bebeutung verloren 
hatten, Die Zeit gieng raſch. Er bemerkte das nicht immer“ (Karamfin nennt ibn in einem 

vertrauten Briefe: ehrlich, aber dumm. ©. 089) „und ſah, in ber Vergangenheit lebend, 
manhmal die Bebürfniffe der Gegenwart nicht” (S. 563). Ebenfo ruhig urtheilt von 
im Pypin: „In feinen hellen und ruhigen Augenbliden ſprach er mit großer Ueber: 
legung ven der Nothwendigkeit einer ruffiihen Erziehung, davon, baß die Ruſſen ihr 
Volk und feine Gefhichte kennen müßen. In feinen Anſichten war nicht felten Uebers 
teibung, Seltfamfeiten, vieles veritanb er nur jehr beſchränkt, aber von dieſen Aus— 

wüchſen gereinigt war fein Urtheil vielfach treffend und fein richtiges Gefühl errieth auch 
manches wirkliche Bebürfnis der ruffiihen Bildung.“ Schtſchebalski geht zu weit, wenn 
er jagt: „Glaube blind, wiffe nichts, könne nichts, urtheile über nichts,“ das fei das von 
Ehiihlom aufgeftellte Programm der Bolfsbildung geweſen. In ber Geſchichte bes 
Schulweſens hat er eine unläugbare Bebeutung in den oben angegebenen Richtungen: 

allein fie wirb weit überwogen durch ben in fein Minifterium gefallenen Regierungs: 
wehiel und die unter ihm, aber nicht von ihm getroffenen Vorbereitungen und Bes 
rathungen zu einem neuen Gymnafialgefeß, welches er nicht mehr als Minifter erlebte, 

dem von 1828. Was er ſelbſt an Anordnungen getroffen bat, betrifft die Aufſicht 
und bie Cenjur. 

Hatte der Kaiſer es verweigert, das frühere Minijterium förmlich zu desavouiren, 

fo trat num ein äußerer Umftand dazu, ber dem damals zugleich gemachten Vorſchlag, 

af ihäbliche Bücher in den Lehranftalten zu fahnden, die Genehmigung brachte. 
Infolge von Unruben, weldhe an ber Wilna'ſchen Univerfität vorgefallen waren, 

batte der dortige Curator die Aufficht über Studenten und Schüler verihärft und bas 

niedergeſetzte Comité beichloffen, dieſelben Mafregeln — welde zum Theil in ben 
übrigen 2.:B. ſchon feit mehreren Jahren in Wirffamfeit waren — auf alle auszubehnen 
(14. Aug. 1824). Sie beitanden in folgendem: Den Unterricht betreffend ſoll 
a) Naturrecht unb bie politiihen Wiffenihaften aus dem Verzeichnis der Lehrgegenftände 
des Gymnaſiums geftrihen und dafür bie Stundenzahl ber lateiniſchen, griechiſchen 
und ruſſiſchen Sprache vermehrt, b) die Stunbenzahl ber Rhetorik und Poeſie ver: 
mindert und c) bie Wahl ber Aufgaben over Themata fol nicht den Lehrern überlaffen 
werben, jonbern bie Univerfitätsbirection hat biejelben felbft zu bejtimmen, und eine be 
fendere Sammlung dazu anzulegen, der die Lehrer die aufzugebenden Themata zu ent: 
nehmen haben. In Betreff ver Beauffihtigung der Schüler in den Schulen, ber 
Kirche, den Wohnungen und überhaupt in der Stabt fol 1) die Zahl der Pebelle erhöht, 
2) das Verzeichnis jämmtliher Studenten und Gymnaſiaſten mit Angabe ihrer Wohnung 
ber Stabtpolizei eingereicht, 3) neue Regeln für die Beauffichtigung der Studenten und 
der Schüler in Gymnaſien und Kreisichulen aufgejtellt werben. Diefelben jollen den Auf: 
Ähtführenden die Verpflichtung auflegen, in den jungen Leuten die Gottesfurdt zu er: 
balten und zu befeftigen und auf bie Beachtung folgender Gefege zu fehen: a) daß bie 
Jugend die Univerjitäts: und jede Staatöbehörde mit ber fchuldigen Unterorbnung ehre, 
b) gottesfürdytig nad ben Beitimmungen des Glaubensbefenntniffes lebe, ohne jemand 
Beleitigungen zuzufügen, und für ſolche ſich nicht felbft Genugthuung nehme, fonbern 
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fie in ber geſetzlichen Weiſe ſuche, c) daß bie Studenten bie Vorleſungen fleißig hören, 
d) in feine geheimen Verbindungen und Geſellſchaften gehen, e) ftets bie Uniform tragen, 
f) Theater, Kränzdhen u, f. w. ohne Erlaubnis nicht beſuchen, g) die Stabt ohne folde 
nicht einmal zum Botanifiren verlafen, h) nicht im Öffentliche Locale gehen, i) feine dem 
chriſtlichen Glauben und ben beftehenden Syſtemen der Regierung, im Befonberen bes 
uff. Staates zumwiberlaufenden, aud andere verführerifhe, fowie zu ben Vorleſungen 
nicht gehörige Bücher Iefen noch befißen, k) ohne Erlaubnis aus ber Univerfität fid 
nicht entfernen. 4) Es foll ein Formular für tägliche Berichte vorgefchrieben werben, 
welche dem Rector und ber Schulobrigkeit die Möglichkeit gewähren, von dem Betragen 
der Schüler in den Claffen und allem, was täglich in benfelben vorgehen kann, Kenntnis 
zu erhalten. 

Don den oben geforberten Themen hat Anitſchkow einige veröffentliht (S. 84). 
Sie waren eingetheilt in bejchreibende, hiſtoriſche, didaktiſche, oratoriſche und brieflice. 

Zu den oratorifhen gehören: Bedauern mit bem Auftanb eines unter ber Laft bes 
Bürgerkrieges erliegenden Volkes; Gefühle eines Patrioten beim Anblid des leidenben 
Vaterlandes; Gefühle beim Anblid eines gleich nad ber Ernte vom feuer zeritörten 
Dorfes; Gefühle eines von ſchwerer Krankheit Genefenden an einem ſchönen Frühlingstag; 
Rebe des Darius, ber feine Krieger rühren will; Mebe des Debipus aus ber Tragödie 
Seneca's. 

Daß dem Miniſter übrigens das Gymnaſialprincip völlig fremd war, gebt aus 
einem Beſcheid hervor, den er am 1. Mai 1825 gab. Zwei Studenten, welche das juriftifche 
Stubium beendet, aber geringe Kenntniffe im Lateiniſchen an ben Tag gelegt hatten, 
war vom Eonfeil der St. Petersburger Univerfirät das Zeugnis zuerkannt worben, ba im 
Civildienſt eine grünblihe Kenntnis bes Lateinischen nicht als weientliches Erfordernis 
erachtet werbe. Der Curator war bamit nicht einverftanden, dba überall zum grünb: 
lien Stubium ber Rechtswiſſenſchaften Lateinifh für unumgänglich gelte. Der Minijter 
erwibert, das fei nur für Kronsftipenbiaten nothwenbig; für ſolche, die auf eigene Koften 
ftubiren und nicht in den Lehrbienft, ſondern in den Eivil- oder Militärbienft treten 
wollen, fei eine gründliche Kenntnis der alten Sprachen nicht erforberlic. 

Man Fönnte geneigt fein, ben Iekteren Ausbrud für eine Ungenauigfeit zu balten, 
wenn man ihn bamit zufammenhält, daß ber Minifter bem unten zu nennenden Comite 
vom 11. Dec. 1824 unter Bunct 7 als Richtſchnur angab: bie griehifhe Sprache folle vor 
der Lateiniſchen den Vorzug in ben Lehranftalten haben (confequenter Weife genehmigte 

er 6. Mai 1826 bie Einführung bes Griechiſchen in der St. Petersburger höheren 
Säule, troß bes Gutachtens bes Inſpectors und Gurators); es ift aber mehr ein Be 
weiß bavon, wie ihm alles in ben Hintergrund trat vor feinen Lieblingsideen, Treue 
gegen bie Kirche und gegen bie Mutterfprahe. Das find auch die Hauptpuncte in einer 

Snftruction, welche er 1825 den neuen Curatoren von Mosfau und Charkow zugehen 
läßt, um fi, nahe an verletzenden Argwohn ftreifend, mit ihnen „über bie wichtige Beben 

tung diefer Ernennung unb über ben Nußen, ben fie dem Vaterland durch unermüblide 

Auffiht und ftrenge Infpection aller verſchiedenen Zweige” bringen können, „zu unter 
halten.“ Bon der „Wahrheit“ ausgehend, daß bie Wiffenfchaften, welche ben Verftand 

ſchärfen, ohne Glauben und Sittlickeit das Wohl des Volkes nit ausmachen werben, 
einer Wahrheit, die er fich verpflichtet, niemals aus ben Nugen zu laſſen, empfiehlt er 
J. in biefer Beziehung befonderes Augenmerk 1) auf bie fittlihe Richtung bes Unter: 
richtes, in welchen fi nichts einfchleichen fol, was die Lehre des Glaubens erſchüttern 
ober abſchwächen könnte. In allen Anftalten fol die Religion mit der Aufmerkjamkeit 
gelehrt werben, welche die Sache fordert, ohne in Pfeubompftit zu fallen und ber finn 

Iofen Philanthropie fi) Hinzugeben, welche alle Keßereien in eine Reihe mit ber wahren 
chriſtlichen Lehre ftellt ; die Zöglinge follen von den Kirchengeſetzen nicht abweichen u. |. w. 
Unter ben Lehrern fol 2) bei ver gebührenden Unterorbnung unter bie Obrigkeit Friede 
und Einigkeit herrſchen; es fol 3) im ihrem Lebenewanbel und ihrer Hanblungsweile 
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nichts offenbar anftößiges fein u. |. w., 4) alle Vorfihtsmaßregeln follen getroffen 
werben, um bie Zöglinge vor Laftern, fchledhten Verbindungen, unpafjendem Umgang und 
Belanntiaften zu bewahren und ſchädliche Bücher zu entfernen. II, In unterrichtlicher 
Beziehung fol 1) auf bie innere DOrganijation, Vertheilung, Stufenfolge und Voll: 
fändigkeit der Lehrfächer, die QTüchtigkeit der Lehrer, die Methobe u. f. w. gefeben; 
2) darauf geachtet werben, ob bie Jugend mit gebührender Sorgfalt in ber rufjifchen 
Sprade unb vaterlänbijchen Literatur unterrichtet, ob ihr bei jeder paffenden Gelegenheit 
Treue gegen ben Thron und Unterwürfigkeit gegen bie Behörde eingefchärft werbe u. f. w.; 
3) 05 die Lehrmittel in der gehörigen Vollftänbigfeit da jeien u. f. w. Der 3, Theil 
handelt von ber Beauffihtigung in dkonomiſcher und „polizeiliher” Hinficht: ob bie 
Gebäude in Ordnung, bie Reparaturen ausgeführt, die Gelber gejeßmäßig verwaltet 
find u. f. w., und wendet fi) dann ben Privatanftalten zu, in benen „meift Kinder von 
Erelleuten zum Eintritt entweder direct in den Dienft ober in bie Staatsanftalten vor: 
bereitet werben.” Hier wirb bie durch $. 17 und 21 ber „Vorl. Beftimmungen“ und 
$. 78 des Statutes geforderte Revifion in Erinnerung gebracht und dann zur Pflege 
ber Univerfität, unparteiifcher Einrichtung der Prüfungen an berfelben unb endlich zur 
beiondern Aufmerkſamkeit auf die Cenſur aufgefordert, „va man nicht genug auf alle 
die ſchlauen Winkelzüge und Ausflüchte des Verſtandes Acht geben fünne, unter benen 

in unjerer Zeit die Sittenlofigfeit und ber Unglaube zum Schaden ver Religion, ber 
Regierungen und ber bürgerlihen Gefelihaft ruchloſe Klügeleien verbreite.“ 

Die ſchädlichen Bücher*) aber betreffend erfolgte am 17. Nov. 1824 ein Ulas, 
in welhem ber Minifter aufgefordert wird, „ftreng darauf zu fehen, daß fih in ſchon 

berausgegebene, wie in fünftig erfcheinende Werke und Ueberfeßungen nichts einfchleiche, 
was Glauben und Moralität erfhüttern könnte.“ Es wird baher für nöthig erachtet, 
„von ſolchen Büchern, beren ein nicht geringer Theil fih in Schulen befindet, wo fie am 
meiften gefährlih und jhäblich find, je ein Eremplar wegzunehmen und nad Hinzu: 
fügung furzer Citate und Bemerkungen zu einigen in benfelben enthaltenen, den Glauben 
und ber Frömmigkeit zumiberlaufenden Lehren. . . . biefelben an bie Synode mit ber 
Bitte zu ſchicken, auch ihrerfeits in ihrem Reſſort und ihren Schulen ähnlihe Anorb: 
nungen zu treffen... . Aehnliche, in nicht geringer Menge verbreitete Bücher haben 
ſchon fehr ſchädliche und anſteckende Freidenkereien erzeugt, welche bie heiligften Bande 
zwiſchen Kirche, Thron und Vaterland zerſtörend zu Irrthümern verführen, die Sitten 
verberben und die Ruhe, die Gefehe und das Wohl bes Volkes erfhüttern.” .. . Der 
Ulas verlangt daher, „es follen alle in Büchern ober fonft ausgeftreute Irrlehren ver 
nichtet und entlarvt werben und man folle fie unter feinen Umſtänden wieder zu Tage 

treten laſſen.“ In dem beigelegten Verzeihnis find von nidtruffiihen Büchern u. a. 

gemannt: der Weg zu Chrifto von %. Böhm, die Siegesnachricht von GStilling, bie 

göttliche Philofophie von Dutoit (vergl. die Verorbnung vom 14. Mai 1825). 
Umgekehrt will ber Minifter, der fi in ber Oppofition gegen das Syſtem feines 

Vorgängers nicht genug thun kann, ober vielmehr der Schriftfteller in ihm (denn es ift 
fehr wahrfcheinlich, daß ihn die antikifirende Sprache befonbers anzog) bas Bud: „Bon 
ben Pflichten des Menſchen und Bürgers,“ das glüdlich begraben war, wieder aufer: 
weder. „Dasfelbe,“ fagt er in einer Denkihrift (Anfang 1825. Mem. ©. 85), „1783 
herausgegeben und von ber Kaiferin zum Gebrauch in ben Volksſchulen beftimmt, ift 
im 11 Ausgaben erfchienen und, bamit e8 jeber anſchaffen könnte, war ein fehr geringer 

Preis dafür (25 Kop.) feſtgeſetzt. Das Buch, das nicht bloß unter befonberer Aufficht 
der Kaiferin gebrudt, ſondern dem Stil und ber in ihm enthaltenen Moral nah zu 

urtbeilen, möglicherweiſe von ihr felbft verfaßt ift (1), murbe etwa 40 Jahre für ein 

*) Um aud gegen bieje Richtung nicht ungerecht zu werben, veryleihe man, was in dt 

d, Raumer’s Biograpbie über das Obercenfurcollegium in Berlin erzählt wird (Augsb. allg. Zeit. 

1973, Nr, 245, Beil.) 
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nügliches gehalten und war in ben Volksſchulen im Gebraud. ber 1819 trug ber 
Bifhof Philaret der O.Sch.V. vor: Es fei nicht pafjend, daß Kinder ein Buch Iefen, 
welches... . von ben Pflichten u. ſ. w. auf Grund ber ftets ſchwachen, philoſophiſchen 
Principien handle (ſ. ©. 77). Infolge davon wurde es auf ben Befehl bes Minifters 
in allen Schulen weggenommen . . . und zum Einftampfen verkauft. . ., während es 
body bie reinfte Sittenlehre, auf angezogene Stellen des Evangeliums gegründet, enthält, 
bie Sünglinge Iehrt, ihre Leidenſchaften zu zügeln, ſich aller Lafter zu enthalten, gute 
Menſchen und Unterthanen zu fein, während es body nad dem Herzen unb von ber 
Hand der großen Katharina entworfen it. Wenn von ihm gefagt wirb, es fei nad 
pbilofopbifchen Principien geſchrieben, fo ift dies ebenfo unbeftimmt, ald ungerecht; benn 
wenn man Lehren, welche auf bie Gejete des Glaubens und eines tugenbhaften Lebens 
gegründet werben, als philoſophiſche anklagt, welche können dann ftatt ihrer gelehrt werben? 
Es ift ſchwer zu glauben, daß mit ber Abficht, ſolche Bücher zu vernichten, ſich bie ver: 
bunden habe, Unglauben und Verberbnis einzuführen; wenn man aber an Stelle ber 

felben gottesläfterlihe Bücher gebrudt und Herausgegeben fieht, wenn man weiß, baf 
diefer Geift der Revolution, ber Freimaurerei und bes Garbonarismus in allen Staaten 
ih geoffenbart und bis zu uns gebrungen ift, was Finnen wir anders fließen? Und 

muß man nit nad dem Vorgang ber anderen Mächte wirkſame Mafregeln dagegen 
ergreifen? Ich bitte um bie Erlaubnis, das Buch, als ein für bie Jugend ſehr nützliches, 
wieber einführen zu bürfen.“ 

Allein mit einzelnen Berbefjerungen konnte fi ein Geift, wie ver Schiſchkow's, 

nicht begnügen. Er gieng auf eine Reform im großen Maßftabe aus. So legte 
er ber O.“Sch.V. unter dem 11. Sept. und 11. Dec. fein Programm in einigen An: 
fpraden, bie in je 600 Eremplaren verbreitet wurben (Denkſchriften I, 41. 47), vor. 
Er wendet ſich in ber zweiten an bie O.-Sch.V.: „Ih fühle und bebauere, daß Kränf: 
lichkeit und Alter, die meinen Eifer hindern, mich nicht mit ber Beweglichkeit und 
Schnelligkeit Handeln laſſen, mit ber id wünſchte, den Heiligen Willen bes Kaiferd aus: 
führen zu können. Ihre Fürſorge und Ihre Scharffichtigfeit werben. mein unfidheres 
Gedächtnis und ſchwächer werdendes Auge unterftügen... Die Wiſſenſchaften geben 
ohne Glauben und Sittlihfeit einem Volle nit das Glück. Sie find beim mwohlge 
fitteten Menſchen ebenſo nützlich, als beim ſchlechtgeſitteten ſchädlich . .. Ueberdies find 

die Wiſſenſchaften nur dann von Nutzen, wenn ſie, wie das Salz, im rechten Maß ge— 
braucht und gelehrt werben, entſprechend dem Stande und gemäß dem Bedürfnis, welches 
bie einzelnen Berufsarten haben. Ein Uebermaß davon iſt der wahren Bildung ebenſo 
zumiberlaufend, als ein Mangel. Das ganze Volk Iefen und fhreiben lehren 
ober auch nur eine zur Gefammtzahl desfelben nit im Berhältnis 
ftebende Menge, würbe mehr ſchaden, als nüten Den Sohn bes Nder: 

bauern in ber Rhetorik unterweifen hieße ihn zu einem ſchlechten, unnüten, ja ſchähdlichen 
Bürger bilden. Aber bie Vorſchriften und Lehren chriſtlicher Tugenden, guter Moral 
find jebem von Nuten. Ein frommer Bauer, ber fleißig in feinem Geſchäft, ein guter 
Ehemann, liebreicher Vater, friedlicher Nachbar ift, mäßig in feinen Wünfchen, nicht ver: 

drießlich dazu, fih im Schweiß feines Angeſichtes das tägliche Brod zu verbienen, iſt 
für mid) ungleich gebilbeter, als ber fchlaue Philofoph, der alle Wiſſenſchaften Fennt, 
aber den Regungen feiner unfittlichen Leivenfhaften folgend, fich jelbft mit unaufhörlichen 
Phantafieen quält und andere vom rechten Weg eines ruhigen unb glüdlichen Lebens 
abwenbig macht .. .. Als ih die Verwaltung antrat, überzeugte id mich aus bem 

Gang ber Gefhäfte, daß dies Minifterium von Anfang an feinen feften Plan hatte, 
von welchem ftetig geleitet es alle Branchen in die gewünfchte Organifation Hätte bringen 

fönnen. Mit der Ausdehnung der Schulen mwurben niht auch Schulbücher zum gleid« 
mäßigen Unterrichte in ben Wiſſenſchaften in Arbeit genommen. Die Lehrer folgten im 
allgemeinen Unterricht ihrem Gutbünfen und ihren Begriffen. Daher mwurbe biefelbe 

Miffenfhaft ganz verfchieben gelehrt, mandmal lückenhaft, mandmal mit Hinzufügung 
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(von vielem überflüffigen, oft jo, daß bie Hauptprincipien ber Bildung außer Acht ge 

laſſen wurben, ber reine chriſtliche Glaube und bie guten Sitten... Schon 1815 
legte ih bem Reichsrathe meine Anfihten von ber Genfur vor, wobei ih Citate aus 
Bühern, weldye das Minifterium für bie Lehranftalten herausgegeben hatte, aushob. 
Aus benfelben gieng Klar hervor, mit wie viel ſeltſamem und unverftänblichem fie, 
Matt einfaher und Marer Elemente, angefüllt waren, eher geeignet, den Verftanb bes 
Shülers zu verbunfeln unb fein Herz zu verkehren, das euer der Leidenſchaften und 
ber Gelbftliebe anzufachen als es mit nützlichen Kenntniffen zu bereihern.... Das 
Minifterium beachtete die damals nit. Dann erfhhienen noch fhlechtere Arbeiten und 
Ueherſetzungen . ... . , für welche die Regierung, wenn fie fie zuweilen entbedte, bie 
Lehrer dem Gericht übergab. Diele infolge deſſen in verſchiedenen Schulen ausge: 
rohene Unorbnungen und Frechheiten, durch Strenge und Strafe gezügelt, zeigten bie. 

aus fo ſchlechten Principien gezeitigten ebenjo ſchlechten Früchte. Ich erachte es daher 
ir unumgänglich nothwenbig, die geeigneten Maßregeln zu ergreifen, um erjtli alle bis 

jest getroffenen Maßnahmen und Anorbnungen im Unterrihtswefen Mar zu ftellen, und 
reiten, daraus bie feften Beftimmungen barüber zu entnehmen, welche von ben ſchlechten 
über unnötbigen Lehren, bie ſich in ben wiſſenſchaftlichen Unterricht eingefhlichen haben, 
inzuſtellen, auszurotten und zu ben auf bie Meinheit des Glaubens, bie Treue und 
Fit gegen Kaifer und Vaterland, bie Ruhe, den Nutzen und bie Annehmlichkeiten des 
Lebens gegründeten Principien zurüdzuführen feien.“ 

68 wurde nun I. eine Commilfion ernannt (Geh.R. Muramjew:Apoftol, W 
Staatsräthe Magnizki und Kafabejem), welhe ver O.Sch.V. eine genaue Ueberficht 
über die gegenwärtige Einrichtung ber Verwaltung ber Unterrichtsanftalten und bie be 
ſtehenden Geſetze, ſowie ein neues Project eines Statutes einreichen ſollte. 

I. Ein Comité (Generalmajor Carboniore, Capitän 1. R. Ricordi und Capitän— 
Heutenant Fürſt Schichmatow) zur Organiſation ber Schulaufſicht, d. h. der Aufſtellung von 
Snftructionen für die Viſitatoren. Diefe müßen enthalten 1) allgemeine Grunbfäge für alle 
infpectionern, 2) befondere, a. für ruffifche Univerfitäten, Schulen und Privatanftalten, 

b. für römifch-tatholifche, c. für lutheriſche. Außerdem hat das Comits bie Anfichten ber 
D-Sh.-B. über die Volksbildung ber Berathung zu unterziehen. Die Fundamental: 

principien müßen fein: 1) Die Volkserziehung im ganzen Reiche muß bei aller Ver— 
hied — der Confeſſionen und Sprachen eine ruſſiſche ſein. 2) Der Orthodoxe, der 

‚ ber Lutheraner, alle müßen in ber feſten und unerſchütterlichen Lehre ihrer 
Kirch — werben. 3) Alle nicht orthodoxer Confeſſion müßen unſere Sprache 
dernen und kennen; ebenſo vorzugsweiſe unſere Geſchichte und Geſetze. 4) Alle Wiſſen⸗ 
haften müßen von allen nicht hergehörigen und ſchädlichen Phantaftereien gereinigt 
erben. 5) Das Uebermaß und die große Verfchiedenheit in ben Lehrgegenftänden muß 
rftänbig eingefhränft und concentrirt werben, erftli in ben durch bie Organifation 

der verſchiedenen Unftalten verlangten Kenntniffen und zweitens in Webereinftimmung mit 

m Berufsarten, zu welchen bie Schüler beftimmt find. 6) Slavoniſch, d. h. body: 
avoniſch und die claſſiſche ruſſiſche Literatur müßen allerorten eingeführt werben. 
7) Das Griehifhe muß überall, außer in den Schulen nicht orthoborer Eonfeffion, ben 
Borzug vor dem Lateinifhen haben. 8) Befonbers barf nicht außer Acht gelafjen werben, 

daß Unterricht allein noch nicht Erziehung und fogar ohne Pflege der Moralität, welche 
oder Chriſt außerhalb ber Kirche nicht finden kann, ſchädlich ift; dag der Kaifer und das 
Baterland von ber Jugenberziehung treue Söhne der Kirche unb treue Unterthanen 

‚forbert, unb daß nur in biefem Sinne ber gebildete Menſch ein wohlerzogener ift. 
II. Das gelehrte Comitd wird burh ein fünftes Mitglied, den Commodore 

Krufenften , verftärt. Es Hat vor allem bie Schulbücher auszuwählen und zu 
prüfen u. ſ. w. 

Die Arbeit des zweiten Comité's wurbe am 19. Juni 1825 vorgelegt: allein bie 
O.Ech.V. erlannte fie (10. Nov. 1826) einftimmig für ungeeignet zur Ausführung. 
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Denn einſtweilen war eine große Veränderung eingetreten: unerwartet und heiß beweint 
war ber Kaiſer Alexander „ber Geſegnete“ ben 20. Nov. 1825 zu Taganrog geſtorben 
unb eine neue Zeit hob an. Bor der Darftellung berfelben ift es jebod) nothwendig, ben 
Verſuch zu machen, in ben inneren Zuftand und bie Leiftungen ber Schulen 
während ber verflofjenen Periobe einen genaueren Einblid zu gewinnen. 

In das innere Treiben bes päbagogifhen Injtituts zu St. Petersburg 
führt ung bie offenbar ganz unparteiifhe Schilderung Arffenjem’s, welcher felbft ein 
Zögling besfelben war (S. 3—8). Der eigentliche Director war ber S. 49 erwähnte 
J. Martynow (Prof. Kufolnif war es nur dem Namen nah), der ein Liebling ber 

Minifter und mit faft unbegrenzten Vollmachten auch im Smftitut beipotifch fchaltete, 
nicht zum Nutzen ber Stubenten. Erft 1812, mit der Ernennung von G. Engelharbt 

zum Direstor, hörte biefer Einfluß auf. Die Profefforen ſchildert U. folgendermaßen: 
„Sjablowski, ber die Gabe bes Wortes beim Unterricht der an und für ſich ſchon trodenen 
Wiſſenſchaft der Geographie nicht in bejonderem Maße befaß, zeichnete ſich durch unge 
wöhnliche Arbeitsliebe, Strenge in feinen Anforberungen und Pünctlichkeit in Erfüllung 
feiner eigenen Pflichten aus und erzwang Fortſchritte. Ale wußten in feinem dad 
irgenb etwas und bie Examina fielen ftets befriedigend aus. Terlaitſch zog Anfangs alle 

burch jeine Berebfamfeit an, wurbe aber nachher faul und las nur die Geſchichte von 
Millot vor. Ich lichte die Gefgichte leidenſchaftlich, aber feine Vorlefungen wurben auch 
mir langweilig. Ich fieng Gibbon, Robertfon, Hume, Fergufon und andere an zu leſen 
und habe dem meine Kenntniffe zu verbanfen, Hermann war nidt glei, mandmal 
ſprach er wie im Schlaf, mandmal nad; feinen deutſchen Heften, bie er ins ſchlechteſte 
Ruſſiſch überfegte. Aber manchmal, wenn auch felten, ſchien er vom Schlaf zu erwachen, 
fam ins feuer und ſprach ausgezeichnet; dann waren auch wir alle ganz Leben und 
verfhlangen jedes Wort... Leider kamen ſolche Augenblide nur felten über ihn. Die 

Tage, an denen Prof. Balugjansfi Fam, waren für alle helle Feſttage. Seine lebhaften 
und verftändigen Vorlefungen wurben mit ſchweigender Aufmerkſamkeit angehört; bie 
abstracteften Betrachtungen über Capital, über Tilgung, Banken, Erebit ermübeten nit 
im geringften, ſondern erwedten das Intereſſe und die Wißbegierde auf's Iebhaftefte. Er 
war ber allgemeine Liebling; war er fort, fo ſprach man noch mehrere Stunden über 
ben Inhalt feiner Vorlefungen, kritiſirte, jtritt und lernte, Von ben übrigen Profefloren 
genoß Kufolnit den unverbienten Ruf eines Gelehrten, war aber ein oberflächlicher 
Menſch, der indes feine Waare an den Mann zu bringen wußte; an Terjanew war 
gar nichts; er war fervil unb unmoralifch; Reſanow ein armjeliger Mathematiker, mur 
dem Namen nad; Lobi ein guter Menſch, aber von ſehr beſchränkten Kenntniffen.“ — 
Ueber das Stubium erzäßlt A., bie letzten Monate bes Jahres 1806 (vom Dectober 
an) feien mit ben Prüfungen ausgefüllt geweſen; erft 1807 begann ber Unterridt. Er 
babe ſich beſonders auf Franzöſiſch gelegt. Weber das britte Stubienjahr berichtet er, 
vom April 1810 an haben bie Profefjoren fie praktiſch beſchäftigt; fie Haben felbft unter: 
richten, in beren Gegentwart über aufgegebene Themata Vorlejungen vorbereiten und fie 
bis ind einzelne und unter Benütung aller zu Gebot ſtehenden Quellen ausarbeiten 
müßen. Er habe das Thema aus ber Aeſthetik: Ueber das Naive und Sentimentale 
befommen und barüber eine Vorlefung in Gegenwart Martynow's gehalten, der über fie 
ganz in Entzücken gerathen fei: er Babe eine fo gründliche und angenehme Vorlefung 
noch nie gehört, erflärte er vor allen; beſonders haben ifm bie gelegentlich beigebradhten 
Beifpiele aus unfern Dichtern, Derfhawin, Dmitriew gefallen, am meiften aber bie aus 

Klopſtock überfegten Oben „an Fanny“ und „an Gibly.“ — Am Ende des Curſus 
giengen diejenigen, welche feine Ausficht hatten, das Gramen befriebigenb zu beftehen, al® 
Lehrer an Kreisfhulen ab. 

Sonft liegt nur noch eine, fehr werthvolle Schilderung über das pädagogiſche 
Inftitut zu Charkow aus ber Zeit von 1811—1815 vor von dem Profefjor Rom: 
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mel*) (S.519 ff.): „Zur bibaktifhen und methobifchen Bildung ber Gymnaſiallehrer war 

ein päbagogifches Inſtitut errichtet, beffen Direction mir glei anfangs aufgetragen warb. 
Da ih, der ruffifhen Sprache nod zu wenig mädtig, mir wenig praktiſchen Einfluß 
auf bie zum Lehrfach übergehenden Candidaten verſprechen konnte, fo begnügte id) mid, 
mit ber jchriftlichen Ausarbeitung einer Didaktik und Metbobil, melde, fpäterhin ins 
Ruſſiſche überfegt, ben Beifall des Miniſters erhielt... Ueberhaupt zeigte ſich allent: 

halben der vormwiegende Sinn ber Rufen für das Praktiſche, beſonders in ben mathe: 
matifhen Difciplinen, in benen fie erftaunenswürbige Fortichritte machten. Dagegen 
fehlte ihnen faft ganz bas Organ für höhere Philoſophie und Philologie. So bemerkte 
ih 3. B. fpäterhin, bei einer unter meiner Aufſicht durch einen philologifhen Zögling 
der Univerfität vollendeten ruſſiſchen Ueberſetzung meiner beutfchen Einleitung in bie 

Didaktik, worin bie pſychologiſchen Begriffe der Vernunft, bes Verftandes, des Scharf: 
finns, des Tiefſinns und anderer geiftiger Eigenſchaften vorkamen, daß fie die feinen 
Unterfheibungen ihrer eigenen organifchen, aus dem hohen Altertfum ftammenden Spradje 

* nicht kannten, ober erft allmählich durch Vergleihung mit ben entiprechenben beutjchen 

Rurzelwörtern entbedten. — Alle auslänbifchen Profefloren, mit Ausnahme ber Franzoſen, 
Iafen in lateiniſcher Sprade, und es fam mir fehr zu ftatten, daß jeber Student eine 
binlänglihe Vorkenntnis diefer Sprache mitbringen mußte. Bei meinen verhältnismäßig 
ſtark beſuchten Vorleſungen über griechiſche und römiſche Claſſiker aber gerieth ich gleich 
anfangs in große Verlegenheit; es fehlte an einer hinreichenden Anzahl von gedruckten 
Eremplaren. Um dieſem Mangel abzuhelfen, gab es, da das Dictiren der Originale zu 
läftig war, trotz ber kümmerlichen Lage bes ruſſiſchen Buchhandels, fein anderes Mittel, 
als ſchleunige Herausgabe der unentbehrlichſten Autoren, beren Drud bie Univerfitäte- 

wxypographie unter meiner Leitung übernahm, fo groß aud ber Mangel an gutem, weißem 

- —— — 

Drudpapier war. Die von mir beſorgten und mit erläuternden Anmerkungen verſehenen 
Ausgaben der Reben und ber philoſophiſchen Werke Eicero’s, des Salluft und Cornelius 
Nepos waren zugleih für die Gymnafien beftimmt; fchwerere Autoren ſah ih mich ge: 
nötbigt, fernerhin einftweilen in einzelnen Stüden meinen Zuhörern zu bictiren. — Al: 
mählid, brachte ich auch ein. philologiidhes Seminarium zu Stande, worin bie Grunt- 
güge der höheren Grammatik, Kritik, Hermeneutit und Archäologie vorgetragen wurben. Ich 
barf mich ber Hoffnung hingeben, daß biefe wiſſenſchaftliche Saat des claſſiſchen Alter⸗ 
thums nicht ganz auf einen feljigen Ader gefallen iſt; denn ich erinnere mich noch einer 
Menge junger Ruffen . . ., benen bie Philologie den Weg zu einer nachhaltigen geiftigen 
Bildung bahnte.“ 

Uebrigend war für Stipenbiaten biefer Inftitute und der Univerfitäten überhaupt. 
welche feinen orbentlichen Lebenswandel führten, eine empfinblide Mafregel bie am 
21. April 1811 vom Kaifer janctionirte, daß tiefelben unter das Militär geſteckt werben 

follten. Der Minifter beruft fi in feinem Antrag darauf, daß bie Volksſchulcommiſfion 
(unter Katharina IL.) mit den Zöglingen bes Lehrerfeminares und das Minifterium mit 
benen bes pädagogiſchen Inſtituts, welche alle aus den Seminaren kamen, ebenfo ver: 

fahren jei._ Das Motiv dazu könne geweſen fein, daß bie geiftliche Behörbe ſolche Leute, 
als zum Amt eined Kirchendieners um fo mehr untauglid), nicht mehr zurüdgenommen 
babe. Nur auf biefe Weife können fie aber dem Staate bie auf ihre Bildung ver- 
wandten bebeutenben Ausgaben wmenigftens burd ben Dienft im Militär erfegen. Sie 

*) Am 24. April 1810 nad Charkow ernannt, langte R. bort am 17. Jan. 1811 an und 
war Profeſſor bis Juli 1814. Einige Mitteilungen R.'s werden von N, Lawrowski 3. d. M. 
CLIX, 224 in Zweifel gezogen, weil bie Autobiographie erjt 1854 gefchrieben fei und R. felbft 

um 1835 gefagt habe (S. 528), fein Charkow'ſches Leben erjheine ihm wie ein Traum. &s 

Hegt auf der Hand, daß biefe Aeußerung keineswegs zum Zweifel bereditigt; außerbem wird 
Iepterer pofitiv durch bie unter bie Charkow'ſchen Schilderungen gefegte Unterfchrift: gefchrieben 
im Jahr 1815 (S. 588) widerlegt, R. bat offenbar fpäter mur einzelnes, wie bas Zufammen- 

treffen mit Degurow, nachgetragen, 
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einfach ftreihen und ohne Xtteftat fortſchicken, hiehe gegen ben Vortheil ber Regierung 
handeln und fie anbrerfeits dem Spiel des Schidfald anheimgeben ober fie ald Beilpiel 

der Verborbenbeit und Verführung für anbere entlafien, während fie unter ber firengen 

foldatifchen Difciplin noch nützen und ſich fogar befjern fünnen. Es follen daher folde, 
welche dem geiftlihen Stande und bem Beamtenftanb Bis zur VII. Claſſe angehören, auf 
Anordnung des Minifters unter die Solbaten geftedt werben, während über folde aus 
dem Abelsftande dem Kaijer zu berichten jet. 

Zur Charakteriſtik der Gymnaſien biene zuerit das Bild, welches M. Vo— 
godin in feinen 1859 gejchriebenen „Schulerinnerungen“ (Eur. Bote 1868, 8, 605—630) 

von dem Moslauer Gouvernementsgymnaſium der Jahre 1814—1820 ent: 
wirft. Mit befonberer Liebe verweilt er bei dem Lehrer bes Lateinifchen, „welcher durch 
feine Methode e8 nicht nur verftand, ven Schülern im Laufe ber 4 Jahre tüchtige Kennt: 

nis des Faches beizubringen, Sondern aud während bes Unterrichts bie angejtrengte Auf: 
merkſamkeit aller Schüler zu erhalten.“ Die Stunde begann z. B. mit dem Abhören bes aufge: 
gebenen Penfums, einer fyntaktiichen Regel mit dem dazu gehörigen Beifpiel; nur 5, 6 Schüler 
ließ der Lehrer felbit herjagen, bie andern wurden durch Schüler, ſog. Aubitoren, über: 

hört. Sodann folgte die Durchſicht der ind Reine gejchriebenen, in der vorhergehenden 
Stunde verbefjerten Ueberjegungen, welche ebenfalls zum Theil die Aubitoren beforgten. 
Beides bauerte nicht viel mehr ald 10 Minuten, Sobann wurden 10—15 ſchriftlich 
überſetzte Beifpiele zu ber in ber Ießten Stunde durchgenommenen Regel verbeflert, wobel 
ber Schüler an die Tafel gerufen wurbe und feinen Sat an diefelbe zu ſchreiben hatte. 
Das nahm mehr ald 1 Stunde in Anſpruch (die Lection war 2ftündig). Hierauf wurde 
bie nächſte Aufgabe gegeben, indem ber Lehrer bie rufjiihen Beifpiele zu ber am Anfang 

ber Stunde bergefagten Regel bictirte; nachdem fie von einem Schüler vorgelefen waren, 
fragte ber Lehrer die etwa unbekannten Wörter ab. Dann murbe ein vorbereiteter 
Abſatz aus der Chreftomathie ins Ruſſiſche überfegt, 3—4 Zeilen von jedem, wobei bie 

Schüler die PVocabeln auswendig wiflen mußten. Nach jedem Abfchnitt der Suntar 

fand eine Repetition ftatt, und hierauf eine Location der Schüler. In der III. Ef. wurde 
faft ber ganze Cornelius Nepos, in ber IV., neben Ueberfeßungen ins Lateinifche, Cicero's 
Reben gelejen; von der leeren Claſſe aber fpricht ſich Pogodin weniger befriedigt aus. Mon 

müßte bafür einen befonderen Lehrer mit 3 Lectionen zu 1'% Stunden anftellen, fomie, 
für die Benfionäre einen tüchtigen Infpicienten, und es wäre möglich, außerdem noch Cäſar, 
Ovid und etwas Cicero, Salluft und Livius zu Iefen. Indeſſen müßen die Kenntniſſe 
im Lateinifhen doch nicht fo glänzenb gewefen fein; Pogodin führt den Anfang einer 

vom Lehrer verfaßten und von einem Schüler bei dem öffentliben Actus 1814 vorgetragenen 
Rebe an, ber alfo lautete: patria nostra a (!) hostibus devastata, omnibusque lite- 
rarum subsidiis incendio absumtis, spes omnino nobis erat erepta, fore, ut aliquando 
animum literis excolere possemus, sed . . . eine Stelle, welche übrigens Pogobin ſo 

überfebt, daß es ſcheint, er habe patria als Nominativus gefaßt. 
Auch im Deutſchen, worin berfelbe Lehrer unterrichtete, waren bie grammatifden 

Kenntniffe fehr gut; nur in der IV. Claſſe Hätte bie Literatur mehr berüdfichtigt werben 
folen. Dagegen war ber franzöfifche Unterricht jehr ſchlecht und niemand lernte etwas. 

Nach dem Kateinifhen und Deutſchen Fam die Mathematil; nur war in ver Geometrie 

und Trigonometrie zu vermiffen, daß bie Schüler zwar bie einzelnen Sätze beweilen 
fonnten, aber von ihrem Zufammenhang, ihrer Anwendung und Bebeutung nichts erfuhren. 
Die Naturgefhichte wurde wenigſtens ordentlich gelehrt. Für jeden Zweig berfelben 
ſchrieben die Schüler ein dickes Heft nad, das auswendig gelernt und Wort für Wert 
bergefagt wurde. Aber ber Lehrer zeigte von allem Proben, fo daß auch im ber Botanik, 

wo er felbft ſchwächer war, bie Schüler orientirt wurben. Nur bie Technologie WAT 
ermübendb, wenn auch bie Kenntnis der Nomenclatur Nuten bradte. Der Geographie 

und Geſchichtsunterricht war abſcheulich, aber die Schüler merkten nichts davon, ſondern 
waren voll von Achtung für ben Lehrer. In der I. Claſſe wurde ein Heften mit ein 
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paar Notizen über Egypten, Griechenland und Affyrien auswendig gelernt; in ber II. 
die römiſche Geſchichte, einige Abſchnitte aus Millot ohne ben geringften Zufammenhang: 
die Könige, die Nepublif, die Decempirn, ver Einfall der Gallier, der tarentiniſche und 
die brei punifchen Kriege, dann ber MWettftreit des Marius und Sulla, bie zwei 
Triumbirate — das war alles. In ber ruffiihen Geſchichte wurde ebenfalls ein Heftchen 
gelernt mit Hinzufügung von ein paar Capitelm aus dem Volksſchulleſebuch, ohne ven 
geringften Zufammenhang. Die Hauptrolle fpielte der Tatareneinfal und noch etwas 
der Art. In der IV. Claſſe würde ruſſiſche Statiſtik durchgenommen, die ebenfalls aus: 
wenbig gelernt wurbe. „Der Lehrer hatte ein imponirenbes Aeußere, ftellte die einfachften 
Fragen in tragifhen Ton und wir hegten gegen ihn nur Ehrfurdt. Niemand fiel es 
ein, daß er einfach ein Ignorant war, ber keinen Begriff von feinem Fache hatte.“ 
Auch von andern Lehrern will Pogodin fpäter wenig gutes gehört .haben; fie ließen die 
unglädlihen Knaben bie Ziegel von Niniveh zählen und ausmeffen, im Drient umherwanbern, 
aber von Scipio, Ariftives, Alcuin war nie etwas zu hören. Dafür empfiehlt er, in ber 
alten Gefchichte wenigftens Plutarch's Biographieen zu leſen und erzählen zu laffen, eine 

Meine chronologiſche Tabelle einzuüben und mit den Karten gut befannt zu machen; in 
der mittleren follen ebenjo Lefebüdher zu Grund gelegt und abgefragt, Kurze Ueberfichten 

über bie einzelnen Staaten gegeben und gelernt, und das Ganze durch ergänzende Er- 
jihlungen, Schilderungen der Haupthelden, z. B. Attila’s nad Thierry, Karls d. Gr., 
Afrebs belebt werben. Der Lehrer foll die Kreuzzüge von Michaud u. f. m. leſen. 
Der Unterricht im ber ruffifhen Literatur war im höchſten Grabe ungenügend, ber 
Lehrer ohne jegliches pädagogiſche Talent, ja gang unfinnig, Er bictirte nur 8 bide 
Hefte und fragte fie budftäblihd ab; man brauchte aber, da die Fächer in Fragen und 
Antworten eingetheilt waren, nur bie jedesmal an einen kommende Frage zu lernen, und 
bieg war nicht ſchwer, ba er ſtets jebe Stunde mit dem erften Schüler begann. In ber 
II. Claſſe gab er noch einige Briefe Fontenelle’s zum Ueberfeßen auf: das war bie ganze 
Uehung. Wenn die Schüler doch gut rufftih verftanden und richtig ſchrieben, jo fam 
dies daher, daß fie in ber freien Zeit literarifche Werke laſen und heimlich, fo oft es 
gieng, das Theater befuchten. Der Director that im Gymnafium nichts, die Schüler 
faben ihn nur mandmal beim Eramen, wovon er fidh beeilte, einige Profefforen zu fich 

nach Haufe zu nehmen, um fie feine verjchiebenen Schnapsjorten koſten zu laſſen. Ein 
Infpector exiftirte jo gut wie nicht, „ober negativ.” Soweit Pogobin. 

Freilich Tagen im Lehrplan felbft und in ben Einrichtungen faft unüberfteigliche 
Schwierigkeiten, zuerft in ber Menge ber Fächer. Ein Kreisichullehrer berichtet (1812), 
er babe im Laufe des Jahres bei aufmerkſamer Beobahtung gefunden, die Durdinahme 
fämmtlicher Wiffenfhaften mit Einem Mal made den Schülern Schwierigkeiten 1) weil 
einige Lehrgegenflände ohne vorhergehende Kenntnis anderer nicht leicht verſtändlich feien, 
2) weil die anfehnliche Zahl aller Wiffenfchaften in ber IL. Glaffe, wenn gleichzeitig barin 
unterridytet werbe, die Aufmerkſamkeit und das Gedächtnis aud der fähigften Schüler 
überanftrenge (Worongow, Fumy ©. 14). Ein anderer läßt (Otto, Wol. ©. 175) jeinen 
Schüler in einer Rebe jagen, Arbeit im Schweiße des Angefichts fei nöthig vom Morgen 
bis zum Abend, oft aber erliegen fie ſchon nicht nur am Mittag, fonbern gleih am An: 
fange des Tages. „Ah, welch enger, krummer und borniger Weg führt ung zum 
Tempel der Wiſſenſchaften ... Unjere Begriffe find noch ſchwach und noch nicht ents 
widelt, und das Gebädtnis kann kaum einen Theil ber Erklärungen umfafjen, melde 
und unſere Lehrer geben.“ 

Das Vielerlei des Lehrplanes wirb noch mehr veranfhaulidt, wenn man bie Be 
richte über bie burdgenommenen Penfa liest, wie fie von Otto veröffentlicht 

werben find (Nowg. 48 und Wol. 49). So war z. B. 1822 das Penſum in Nowgorob 

folgendes: In der I. Claſſe Mathematik (Lehrbuch: Algebra von Fuß): Beſtimmung 
(Begriffs) und Vorbegriffe. Die vier Functionen einfacher und — ratio⸗ 

Pabdag. Eachtlepadie. XI. 
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naler und rabicaler Größen; algebraiſche Brüche, ununterbrochene Reihen ober die 
Theilung ins Unendliche. Geometrie: Bis zu ben Eigenſchaften ber Parallelen. 
Ruſſiſch (nad der von ber ruffifhen Akademie herausgegebenen Grammatik): Eiymologie 
und Syntar mit Bemerkungen, betreffend die allgemeinen Grunblagen ber Sprade. 
Grammatifhe Analyje von Sägen und Zufammenfeßung von ſolchen aus in ber Grund: 
form gegebenen Wörtern. Philoſophie (nah ben Werken von Snell und Lobi): 
Einleitung in die Logik. Ueber Begriffe und Zeichen bes Gedankens. Geſchichte 
(nad dem Werke Kaidanow's): Geſchichte der bis zu ben Zeiten bes Cyrus eriftirenben 
Völker Afiens. Geographie (Lehrbuch Arffenjews): mathematifhe G., Einleitung in bie 
allgemeine politiihe G. und allgemeine Ueberfiht Europa's (wobei bemerkt ift, die Geo 
graphie fei noch nad ber alten politiichen Einteilung durchgenommen, da eine nach ber 

jetigen verfaßte weder vom Departement bes Minifteriums noch von ber O.Sch.V. 
zugefandt worben fei). Lateiniſch: Lefen und Schreiben. Bon den wanbelbaren Rebe 
tbeilen. Deutſch: Ueber Ausſprache ber Wörter. Lefen und Schreiben. 

II. Claffe. Algebra (Nah dem Handbud von Fuß:) beftimmte unb unbeftimmte 
Sleihungen. Theorie der Proportionen und Progreffionen. Geometrie: bis zur 
Stereometrie. Naturgefhihte (nah Dumeril und Mirbell): Allgemeine Begriffe 
von ber Wiffenfhaft und den Naturförpern, ihrem inneren Bau, ben Vegetations- und 
Reprobuctionsorganen, in Verbindung mit phyſiologiſchen Bemerkungen betrefjö ber 
Bildung ihrer Theile und Yunctionen. Vom Blühen der Gewähfe, vom Säen und 
Wachſen der Samen. Tom Vorkommen, dem Alter und ber Größe ber Gemädle. 
Ruffifh: Grammatiſche und logiſche Analyſe von Süßen. Rhetorik (nad dem 
Handbuch von Tolmatihew): Allgemeine Begriffe von ber Wifjenihaft; von ber Er 
weiterung logijcher Sätze, von zufammengefeßten Perioden u. ſ. w. Gefhiäte un 

Geographie (Kaidanow und Arffenjew): Geſchichte der alten afiatifhen und afrila 
nifhen Völker, welche bis zu ben Zeiten des Cyrus eriftirten. Einleitung in bie allge 
meine politiihe Geographie. Allgemeine Veberfiht Europa’s (alfo wie in I.). Spanien, 
Portugal und fämmtlihe Staaten Italiens. Philofophie: wie in I. Lateiniſch: 
Syntar bis zum Participium und Ueberfegungen nad) Koſchanski. Deutſch: Etymologie 

und von ber Verbindung ber Subflantive mit ben Adjectiven. Ueberſetzungen nad ber 
Grammatit von Schumacher. 

IH. Claſſe. Algebra: Gleihungen 2. Gr., Progreffionen, Logarithmen und An 
wenbung ber Progreffionen und Proportionen auf die Berechnung von Procenten aus 
Procenten. Geometrie: Ueber BVergleihung und Ausmefjung der Oberfläde und 
Dide der Körper. Ebene Trigonometrie und runblehren ber höheren Geometrie. 

Nuffifh: von den Chrieen u. f. w. Botanik: von ben widtigften Syſtemen ber 
Botanit und ben bemerkenswertheften Familien ber vaterlänbifchen Gewächſe. Gen 
graphie, phyſikaliſche: Von ber Luft, von verſchiedenen Erſcheinungen und vom Klima. 
Bolitifhe: Schweden und Norwegen, Dänemark, Großbritannien und Preußiſch-polniſche 
Länder. Gefhihte: Perfien, Griechenland, macebonifches Reich und bie Römer. 

Logik: bis zu den Syllogismen. Religion: bie Glaubensartitel und bie Gebete. 

Lateiniſch: Wortfügungen und Ueberfegungen. Deutſch: ebenjo. Franzdfiid: 
Lejen und Schreiben. Bis zu den unregelmäßigen Zeitwörtern. 

Eine IV. Claſſe hatte das Gymnafium damals nicht; fie eriftirte überhaupt an bem: 
ſelben in ber ganzen Periode nur 1813 mit 1 und 1814 mit 3 Schülern. Auch 3 Claſſen 
waren felten (Dtto, Nowg. ©. 18). 

In ber IV. Glaffe des Wologdaer Gymnaſiums war bas 1811 durchgenommene 
Penſum folgendes (Otto ©. 49): Technologie: bis zur Verarbeitung und Färbung 
der Wolle. Rhetorik: Uebungen im Abfaffen von Reben unb ftheilweile Berfen. 
Politiſche Defonomie: bis zur Vertheilung ber Capitalien nad) bem Bodengrund. 
Spraden: Uebungen im Meberfegen aus dem Ruſſiſchen ins Franzöſiſche und Kritit 
ber Fehler; einiges wurbe ausmenbig gelernt, Jurisprubdenz: bis zu ber Form vom 
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Gerichte. Religion: ausführlier Katechismus II. Theil, 2. Hauptitüd bis zum gött: 
lihen Geſetz; Erklärung ber Evangelien bis zur 28. Woche nad) Pfingften. Gezeihnet 
mwurben ganze Figuren und Landſchaften. 

Abgefehen von dem Bielerlei mußten aber bie Refultate des Unterrichts burdh bie 

Schwierigkeiten einzelner Lehrfächer beeinträchtigt werben, befonber® ber 
philoſophiſchen, welde, wie es in einer Einladung zum Eintritt in das Tſchnerni— 
sewihe Gymnafium heißt, „mit aller Macht“ gelehrt wurden (Sudomlinow ©. 40). 
Sc wurbe in Nowgorodſewersk (ib. ©. 41) 1809 in Claſſe I. Logik bis zum Urtheil, 
philoſophiſche Grammatik bis zu den Eigenihaften der Stimme burdigenommen, wobei 
die Ode Lomonofjow’s „der Morgen“ grammatifh analyfirt und unvollfländige Sätze 
in volftändige und Mare Logifche Gedanken gebracht wurben. In Claſſe II. war aus der 
Erfabrumgsjeelenlehre Phantafie, Traumgefihte und Verwandiſchaft ver Begriffe und bie 
Rhetorik bis zu ben rhetorifchen Verzierungen burcdhgenommen, wobei beclamirt wurbe. 
In Elaffe III. war man in demſelben Gegenftand bis zur Bildung zuſammengeſetzter 
Säse gefommen und hatte aus der Aeſthetik die Abfchnitte über Geſchmack, Mode, über 
Jet: unb Localgefhmad, über Sentimentalität erflärt u. f. w. In ber I. Elafje zu 
Rewgorob (Otto ©. 30), in welcher zehnjährige Knaben waren, wurben bie Syllogismen 
angeübt; in der Elafje wurde bie allgemeine Grammatit gefchrieben, die der Lehrer jelbft 
compilirt hatte und aus berjelben Einleitung und bie erften zwei Capitel gelernt. „Zwölf 
jährige Knaben quälten ſich mit Chrieen, mit abstracten, allgemeinen, bejonveren, ein- 
jenen, relativen und nicdhtrelativen Ideen, ſowie damit ab, was in unjerer Seele vor: 
geht‘ (Dito Nomg. ©. 47). 

Im Lateinifhen, fowie in ber Kenntnis des Altertfums wird das im Journal 
von 1822 (V, 244) aufgeftellte Ideal, nad; welchem ber gebildete Menſch in bie Tiefe 

vergangener Zeiten bringt, die Denkmäler bes Altertbums anſchaut, um nach fat ver: 
ſchwundenen Spuren großer Männer Geift zu betrachten und ihre Gedanken zu jammeln, 
nah welchem er mit ihnen in ihrer Zunge jpricht, die er gebraucht, um bie Mutterjpradhe 
zu bereichern ... .. ., nach welchem für ihn Virgil feine Verje mit ſolchem Reiz erfüllt, 
Tacitus mit ſchrecklicher Flamme die Tiefen der Tyrannenfeele erleuchtet hat — nur 

in feltenen Fällen erreicht worben fein. Zwar beißt es in einem Bericht über bie Prüfung 
am St. Petersburger Gymnafium von 1815 (Per. Schr. XLIII, 266), die Schüler haben 
nad Bezeichnung der geehrten Anwejenden Stellen aus Virgil und Livius mit gramma- 
tier, ſyntaktiſcher, mythologifcher, Hiftorifher und geographifcher Analyfe gelefen und 
überfegt. Und von einem anderen Examen wird berichtet, es fei Jul. Cäſars b. gall. 
IV, 13—23, Sal. Cat. 1—14, Yug. 43—53, Hor. Ob. I, 12. III, 3 vorgenommen 
werben, wobei einige Zöglinge ihre Gedanken in lateinifher Sprache vortrugen (im 
Griehifhen wurde babei aus dem Evangelium Luck und aus Jacobs die Beihreibung 
Afiens nach Strabo, Arrian und Diodor Sic. cap. 13—15, fowie die Europa’s theils 

ind Ruſſiſche, theild ins Lateiniſche überfekt, außerdem die 1—6. Fabel Aeſop's, Journ. 
1822, V.): allein e8 fragt fi, wie viel davon fpeciell zum Zwecke des Examens vorbe 

reitet war. 1812 wirb vom Gymnaſium zu Tſchnernigow berichtet (Anbrijafhew ©. 
353), mit dem Lateiniſchen gehe es nicht gut. Der Director entſchuldigt die geringen 
Leiſtungen mit ber großen Menge der übrigen Gegenftänbe, unb ber geringen Stunden: 
anzahl bes Faches. Der Lehrer jei unfchulbig: die Schüler kommen in vier Jahren 
nicht jo weit, daß er feine ‚großen Kenniniffe zur Anwendung bringen könne. — Otto 
jagt, von den Wologda'ſchen Gymnaſiaſten, die in bie Moskauer Univerfität eintraten, 
babe es ſich je und je berausgeftellt, daß fie vollftändig unfähig waren, ben Borlefungen 
zu folgen (©. 59). —. Ein Schüler bes Lyceums zu Niefhin, der am Ende der Periode 
(1826) dasſelbe abfolvirte und zwar als erfter, mit ber goldenen Mebaille und einge: 
tragen in ben liber honoris, und ſodann nad Dorpat fam, um fi) auf eine Profeſſur 

vorzubereiten, bekennt, daß er bort nit nur bas fichere Fundament feiner juriſtiſchen 
Bildung gewonnen, jondern auch außer Deutſch bie alten Spraden gelernt habe (Prof. 
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Redkin, gegenwärtig Rector der St. Petersburger Univerfität, im Biographiſchen Wörter: 

bud der Profefjoren . . . der Moskauer Univerfität ... 1855. II, 382). Die Anfer: 
berungen , bie beim Examen auf die Univerfität gemacht wurben, waren, zumal am An- 

fang ber Periode, nicht hoch. Man fieht dies aus ber anziehenden Schilberung, welde 
©. Akſakow von den Arbeiten im Kaſan'ſchen Gymnafium macht, als die Univerfität ge: 
gründet werben follte. „Es wurbe und eröffnet, daß alle Schüler der oberjten Claſſe, 
mit Ausnahme von zweien ober breien, in bie Univerfität eintreten durften. Streng ge 
nommen verbienten etwa zehn wegen ihrer Jugend und des Mangel® an genügenben 
Kenntniffen diefe Erlaubnis nicht; ich will nicht davon ſprechen, daß feiner Latein ver: 

ftanb und fehr wenige Deutfch konnten, während doch vom kommenden Herbſt am einige 
Vorlefungen in beutfcher und lateinifher Sprache zu Bören waren... Es wurde nım 

eine lateiniſche Abtheilung eingerichtet und ber größte Theil ber Fünftigen Stubenten 

machte fih an das Latein. Ich folgte dieſem löblichen Beifpiel nicht, aus einem thörichten 

Vorurtheil gegen die Spradhe . . . Nicht ohne Vergnügen und Achtung kann man baran 

benfen, welche Liebe zu Bildung und Wiſſenſchaft die ältere Gymnaſialjugend bamals 

befeelte. Nicht nur Tags, fondern aud Nachts wurbe gearbeitet. Alle nahmen ab und 
verloren bie Farbe; die Behörde jah ſich genöthigt, Fräftige Maßregeln zur Abkühlung bee 
Eifers zu treffen. Der Inſpector gieng die ganze Nacht durch die Schlafzimmer, löſchte 
bie Lichter und verbot das Sprechen, denn auch im Dunkeln fragte man fich bie Ant: 
worten in ben burchgenommenen Fächern ab... Auch die Lehrer waren vom gleichen 
Teuereifer bejeelt und bejchäftigten fi mit den Schülern aud außer ter Schulzeit, zu 
jeber freien Zeit, an ben Feiertagen“ (Familienchronik S. 351). Bon J. Dawydow 
wirb berichtet (Biograph. Wörterb. u. f. w. I, 276), er fei 1804 als zehnjähriger Knabe 
in bas Moskauer Abelsinftitut eingetreten. Dort jeien neue Fächer für ihm gemejen bie 

fremden Sprachen, beutich, englifh, franzöfiich, die er balb lernte. Der Curator Muramjen, 
auf ihn aufmerkjam gemacht, berevete feine Mutter, den Sohn für die Umniverfität zu 
beftimmen, mozu er nur eine Bebingung zu erfüllen Habe, nämlich Lateiniſch. Schon 
1808 war er jo weit, daß er eintreten konnte. Da aber bis zum Beginne des Semefters 

noch einige Monate waren, fo bejuchte cr noch einige Stunden im afabemijchen Gym— 
nafium, vorzugsweile bie lateinijchen und griechiſchen (1820 gab er jchon eine griechiſche 

Grammatit heraus). 
Das waren aljo geringe Anforderungen; aus ihnen ift auch die für die Mitte der 

Periode bezeugte Thatſache zu erklären, daß viele das Eramen zur Univerfität aus ben 
unteren Claſſen direct machten (ebenda II, 232). Ja es fcheint, daß bei biefem in 
Kaſan Lateiniſch gar nicht verlangt worben war, ba es von 1820 (Sourn. V, 267) 
heißt, das Eramen werbe erfhwert und dadurch bie Univerfität von unzuverläßigen und 
unfähigen Stubenten befreit durch die abfolute Forderung der Kenntnis ber lateinilhen 
Sprade. 

Bon ben Leijtungen ter Kreisichulen im Lateiniſchen werben unten noch Proben ge 
geben werben. Sie hatten natürli no mehr als die Gymnaſien mit der Beſchaffung 
tüchtiger Lehrer für biefes Fach zu kämpfen. So war an ber Kreisihule zu Njeihin 
1807 nur ein Lehrer, ber lateiniſch leſen konnte und bem nun der Unterricht übertragen 
wurde (Anbrijafhen S. 233). Auch wurbe ber Gegenftanb nicht überall als befonderes 
Fach behandelt; wenigſtens wirb nur von den Kreisihulen des Charkower L.B. berichtet, 
ber Stundenanzahl nach feien Religion, Ruſſiſch, Lateiniſch und Rechnen die Hauptläger 
geweien (Woronzow ©. 10). Auch wird einer Reform des Kreisichullehrplans ven 
1813 gedacht, „welche eine befiere Vorbereitung für das Gymnaſium bezweckte“ (©. 11), 

f. oben ©. 76, Anmerkung. Im genannten L.B. wurde das Lateinifche fogar von ber 

Behörde begünftigt: es fei für die Bildung des Stils ebenfo nützlich, als für das fünf: 

tige Stubium nothwendig; es fei unumgänglid, wenn es mit ber (ruffiichen) Literatur gut 

ftehen folle (©. 15). 
So beantwortet auch N. Gretih (W. W. in der Smirdin'ſchen Ausgabe 1855. IL, 
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293) bie Frage: Warum bringt unfere Literatur nicht bie rechten Früchte? dahin: 
‚Schulb ift der geringe Eifer, die Jugend durch wirflihe Gelehrſamkeit zu bilden, und 
die verberbliche Leibenihaft für ben Gebraud einer fremben, armen Sprache.“ Es 
werbe erft beſſer werben, „wenn bie Mehrzahl unferer Mitbürger die Nothwenbigkeit 
fühlen wirb, bie beten Jahre ber Jugend ber Bilbung durch die alten Sprachen und bie 
Wufter des Schönen zu wibmen, wenn aus unferen Geſellſchaften bie wegen ihrer ſchäd⸗ 
lihen Wirkungen baffenswerthe franzöfiihe Sprache ausgetrieben fein wirb.” 

Allein das war gewiß nur eine vereinzelte Anſicht: allgemeiner wirb wohl bie ver: 
breitet gewejen fein, welche 1812 ein Profefior in Kaſan ausſprach, in Rußland fei bas 

Latein nur für den Gelehrten, nicht aber für ben Staatsmann ober Juriften oder über: 
haupt den Givilbeamten fo wichtig, wie in anbern Ländern (Wladimirow II, 48), 

Die Leiftungen ber Schüler fpiegeln fi in ben ertheilten Zeugniffen ab. Eine 
intereffante Zufammenftellung von folden am Tſchernigow'ſchen Gymnafium giebt An⸗ 
trijafhem für 1815 und 1827. Darnach erhielten von 76 Schülern 1815 in ber: 

Religion. . . . . . gut 52, mittelmäßig J ſchwach — 
Mathematik.. . . „ 46 2 „20 

Geſchichte und Geographie „ 53 r = " 6 
Naturgefhichte und Phnfit „ 21 — 1 u 4 
Franzöſiſh.. 6 9 „5 

Lateiniſch. 2» 2. m 19 E 10 47 
Deutſch . . „19 R 10° „4 
Spradeu, Piteratur (ruff.) „— z — „— 

Von 97 Schülern 1827 in der: 

Religion.gut 36, mittelmäßig 27, ſchwach 34 

Mathematik. 34 = 30 „ 5 

Geſchichte und Geographie „ 23 5 34 40 
Naturgeſchichte und 6 — 8 „ 10 
Franzöſiſch „ 38 u 32 27 
Rateiniih . | — 25 51 

Deutſch.. „ 32 J 21 44 

Sprache u. Lileratur (Cuſſ) „ 3 Mr 18 40 

Ton Naturgefhichte und Phyſik war Dispenfation geftattet (S. 388, nad) ber vor: 
liegenben Tabelle fcheint es auch noch in andern Fächern). In ben Kreisihulen machten 

gute Schüler nie mehr als etwa '/s ber Gejammtzahl aus (ebenda ©. 390). 

Ebenfo in ben Verſetzungen. In 11 Kreisfchulen wurben 1810, 1812, 1820 
mb 1825 von 2451 Schülern 1011 verfegt, im Gymnaſium von 320 — 168. Bon 

‘ 43 Schülern, welche fi) 1823 in ber I. Claſſe befanden, abfolvirten die Schule 8, nad) 
dem fie im Durchſchnitt 5°/s Jahre im Gymnafium gewejen waren, 2 nämlid waren 
7, 3— 6 und ebenfoviele 5 Jahre dba. Um eine Kreisihule durchzumachen, war mehr 
Zeit erforberlih. 1822 faßen in der I. Elaffe einer jolhen 42 Schüler. Bon biefen 
famen 27 nicht in die Il. Elaffe, von den übrigen 14 traten in biefelbe 1 nach 4, 1 nad 5, 3 

nad 6, 2 nach 7, 5 nad 8 und 2 nad 9 Jahren (Andrijaſchew ©. 392 f.). Uebrigens 
wurde 1815 aus Charkow folgende Anorbnung getroffen: ba im Gymnafium bie Wiffen: 
ſchaften gelehrt werben, welche, indem fie ben Zugang zu verfchiebenartigen Senntniffen 
und Gelehrſamkeit öffnen, für alle, die fich zu Aemtern in ben verfchiebenen Zweigen ber 
Staatöverwaltung vorbereiten, nüglid und nothwendig find, jo wirb folgende Regel für 

nötbig erachtet: wenn ein Schüler bei auferorbentlichen Leiftungen im allgemeinen in 

einem Gebiet der Kenntniſſe ſchwach ift, fo fol er nit in bie höhere Claſſe verfekt, 
aber auch nicht in ber unteren gelaffen, ſondern bie Entſcheidung auf das Ende ber 
Ferien verlegt werben, worauf er einer zweiten Prüfung unterworfen und auch bei mittel- 

mäßigen Leiftungen verfeßt werben fol (Suhomlinow, Tihern. ©. 42). Es follte damit 

za = 3 
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auch dem Nichtsthun in ben ferien gefteuert werben. An unerquidlihen Differenzen 
zwilchen Lehrern und Leitern aus Anlaß der VBerfeßungen fehlte es auch nicht: es werben 
eigenmächtige Verſetzungen gegen das Urtheil bes Lehrers berichtet (1823) unter ſcandalöſen 
Umſtänden (Andrijaſchew S. 392). 

Für Kronsſtipendiaten, welche zu lange in Einer Claſſe ſitzen und dadurch ihre un: 
zureidhenbe Begabung beweifen, wirb 14. Nov. 1813 Ausſchließung angeorbnet aus 
Anlaß deſſen, daß ein Schüler faft 7 Jahre im Gymnafium es nicht über bie erfte Kreis 
ſchulclaſſe Hinausgebracht Hatte. 

Dazu fam nun no, daß an vielen Orten das Syſtem herrſchte, nach welchem ber 
Schüler in den verſchiedenen Gegenftänben in verſchiedenen Claſſen ſaß. So war z. B. 
in Kaſan die Vertheilung folgende: für Religion, Geſchichte und Geographie gab es nur 

2 Claſſen, für Franzöſiſch und Deutſch 3, und nur für Mathematik, Ruſſiſch und Latei⸗ 
niſch 4. Dagegen hatte Griechiſch nur 1 Claſſe (Wladimirow II, 187). Das Eramen 
in bie Univerfität konnte nur dann gemacht werben, wenn ver Schüler in allen Fächern 

ein Jahr in ber oberen Claſſe gewefen war, ſ. oben ©. 63. 
Die Leiftungen Hiengen mit der Methode zufammen. Dieje beftand meift im Abs 

fragen bes mechaniſch auswendig Gelernten. Es verfteht fih von felbft, daß in ben 
Refibenzen, in Univerfitätsgymnafien beſſere Methoven zur Anwendung gekommen fein 
mögen: im großen und ganzen mußte bierin an ber Mehrzahl der Gymnaſien und 
vollends ber Kreisihulen der Fortfchritt zum Beſſeren naturgemäß ein langfamer jein. 

E8 war die Methode bes „von ba bis ba,“ db. 5. die bes Aufgebens und Abfragene. 
Meift ruft der Lehrer die beften Schüler auf und läßt durch fie das Gelernte von ihren 
Kameraben abfragen, während er Hefte corrigirt oder ein Buch liest ober nichts thut — 
fo präcifirt Andrijaſchew (S. 250) die Lehrthätigfeit. Es werben Fälle erwähnt, wo ber 
Lehrer geradezu bie Schüler tabelt, wenn fie nicht mit den Worten des Buches, ſondern 

mit eigenen antworten (ebenda ©. 30). Aus dem Charkow’fhen L.-B. berichten bie 
Bifitatoren (für 1806, Suchomlinow Tſchern. ©. 15), in ben meiften Schulen bemühen 
fi die Lehrer nur barum, daß die Schüler auswendig lernen, unbeforgt, ob fie dad, 

was fie lernen, verftehen; bie Folge davon fei gewefen, daß die Schüler auf Fragen, 
welche die Vijitatoren in der Abſicht an fie richteten, zu erfahren, ob fie das verftehen, 
was fie one Anftoß berfagen, Antworten gegeben haben, welche zeigten, daß fie es 
durchaus nicht verftünden; z. B. auf die Frage, was er unter dem Morte Kirche ver: 
ftehe, ob bier von einer hölzernen ober fteinernen Kirche die Rebe fei, habe der Schüler 
geantwortet: von einer fteinernen. Ober wenn fie gefagt haben, das Parabies fei in 
Alien geweſen, geben fie auf bie Frage: was ift Afien? an einigen Orten bie Antwort: 
Aſien ift eine Pflanze, an anderen: eine Gegend (das ruſſiſche Wort bebeutet Land, 

Gegend, Seite); auf die Frage: welde, bie rechte ober die linfe? antworten fie: bie 
linte, Daber fhärft das Univerfitäts:Schulcomit6 den Lehrern ein, das Willen bes 
Schülers beftehe nicht in auswendig gelernten Wörtern, ſondern im Verftänbnis ber 
durch fie ausgebrüdten Feen... und barum müße jedes Wort, von dem man am: 
nehmen müße, baf der Knabe nicht bie richtige Idee von ihm habe, und jede Verbindung 
von Wörtern erflärt werben. „Das Circular des Minifters vom Juli 1810,“ fagt 
Woronow (I, 220 f.) „mußte in feiner Ausführung auf unüberwindlihe Schwierig: 
feiten ftoßen. UWeberhaupt war Mangel an Lehrern; um jo ſchwieriger war es, jolde 
zu finden, die tüdhlig waren und Liebe für ihr Fach hatten; darum gieng es auch mit 
dem Unterricht meift wie früher; feltene Ausnahmen, bie überall vorfamen, ſchwächen bie 
Richtigkeit dieſer Behauptung nicht im geringften ab. Die Schulvorjteher beſaßen eben- 
falls nicht immer die für eine verftändige Beauffihtigung bes Unterrichtes nothwendige 
Befähigung. Um das Uebel mit der Wurzel auszurotten, mußte... eine Elafje von 

Lehrern gefhaffen, ihre Bedeutung in den Augen der Geſellſchaft erhöht werben... 

Dies fällt aber in bie folgende Periode... bier erwähnen wir deſſen nur, um auf bie 
weientliche Urſache der Herrſchaft des mechaniſchen Unterrichtens hinzuweiſen, welde 
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während ber ganzen Periode, wie während der früheren, auf ven Schulen laſtete. Dies 

bezieht fich indeffen nur auf die Gymnafien und nieberen Schulen, nicht auf bie höheren 
(Univerfitäten)“ u. f. w. 

An methobifhen Winken von Seiten der oberen Behörben fehlte es nicht. Da bie 
Schüler mit fehr ſchwachen Kenntniffen in ver ruſſiſchen Grammatik in das Gumnafium 
fommen, jchreibt das Schulcomitd zu Charkow ben Gebrauh des eben (1820) ers 
ſchienenen Buches: über grammatifche Analyfe, vor. Dasjelbe Hatte beobachtet, daß bie 
Schüler vielfah nicht nur ſchlecht fhreiben, fondern nicht einmal ordentlich figen und 
jeder und Papier halten Finnen, unb ebenfowenig von ber Orthographie wiffen, unb 
Ihreibt daher die Anihaffung des 1812 von ber Univerfität herausgegebenen Handbuchs 
des Schönjchreibens vor (Suchomlinow, Tſchern). 1811 wird die Vorfhrift erlaffen, es 
jollte vorzugsmweife vaterländiihe Geographie und Geſchichte feſt eingeprägt, betaillirtes 
Eingehen auf unbebeutenbe Umſtände und Drte vermieben und nur das widhtigfte, ent 
iprehend dem Alter, dem Gedächtniſſe eingeprägt werben. In der Geometrie fol Fein 
Theorem ohne Beweife gelafjen werben. In der Naturgefhichte habe man fih mehr 
mit dem XThierreich zu beſchäftigen, ohne inbeffen bei den anderen bie Angabe von Ein— 
teilung in genera unb species zu unterlaflen. In ber Technologie follen die Termini, 
mwelhe ben Iocalen Erwerbszweigen und bem Stande der Schüler zunächſt ftehen, aus: 
gewählt werben. Diefelben jollen mehr in ben Fächern geübt werben, welche ber Lebens⸗ 
weile und bem Stanb der Eltern nad ihnen nöthiger find. Die Fragen follen ihnen 
auf's höflichſte vorgelegt, fie follen daran gewöhnt werben, bei ben Antworten ben Blid 
auf ben Lehrer zu richten; bie Antworten jollen kurz und genügend, nicht flüchtig und 
abgeriffen fein (Sudomlinow, Jar. S. 130). 

Eine Ueberjegung ber erften Auflage von Dumeril’8 Traite el&mentaire d’histoire 
naturelle wirb von ber O.Sch.V. nicht approbirt, weil das Bud in Fragen und Ant: 
morten abgefaßt fei, was zum Unterridt in ver Schule unter Leitung bes Lehrers nicht 
angehe. 1808 verfuchte man in Charfow, die Aipiranten auf Lehrftellen zu einem 
3—4mwöchhentlihen Beſuch des Gymnaſiums oder ber Kreisfchule der Gouvernementsftabt 
zu veranlaffen, „bamit fie fih bie Kenntnis der Unterrichtsmethode erwerben“ (Dani: 
Imifi S. 310). 

Ein interefjantes Document ift der Plan für die methodiſche Behandlung bes 
Religionsunterrichtes, wie fie für das Gt. Petersburger Gymnaſium ber Religionss 

lehter Pawski befolgte (1824, bei Anitihlow ©. 81). Als Ziel des Unterrichts war 
bier aufgeftellt, ver Lehrer müße die Schüler fo weit bringen, daß fie den Werth der 
Bibel fühlen und ihre Heilslehren im Leben anwenden können, fowie daß fie den Werth 
der kirchlichen Inſtitutionen einfehen und fie fo früh als möglih achten. Dazu ver: 
langte er unmittelbare unb mittelbare Kenntnis der Bibel. Die erfte wird erreicht durch 
dad Lefen des Wortes Gottes. Das erite Buch, weldes dem Anfänger im Lefen in 
bie Hand gegeben wird, fol die Bibel fein... Wenn bie Kinder lefen lernen, mögen 
fie ausgewählte Stüde daraus einfah, ohne Erklärung leſen. Die Iettere wird bem 

höheren Alter vorbehalten. Es ift unmöglich, daß davon nicht ein Funke in die Herzen 
der Kinder falle, ver fpäter Licht und Wärme geben wird. Täglich fol aud ein Spruch 
auswendig gelernt werben, aus dem A. und N. T., wobei mit den fürzeften, 3. B. Gott 

iſt das Licht, angefangen wird. Dies in den beiden unterften Claſſen. Zum Eintritt 
ſellen nur gefordert werben die 10 Gebote, das Glaubensbefenntnis und die Haupt⸗ 

Gebete. Die mittelbare Kenntnis ber Bibel befteht darin, daß ber Lehrer in ben Lectionen 
Rechenſchaft über den am Sonntag ober Feiertag verlefenen Apoftel- oder Evangelientert 
verlangt. Diefe Forderung wirb den Nuten haben, daß bie Schüler mit Aufmerkſamkeit 
zuhören und vor Zerftreuung bewahrt werben. Wo ber Schüler feine vollftändige Ant- 
wort geben kann, ergänze fie ber Lehrer, War es ihm unmöglid, bie Kirche zu be 
Inden, fo Iefe er es zu Haufe durch und gebe dem Lehrer Rechenſchaft, der je nad 
Ater umd Fähigkeit des Schülers in eine genaue Erklärung eingeht und die Gründe 
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angiebt, weshalb bie Kirche gerabe biefen Abſchnitt auf dem einzelnen Tag gelegt bat. 
Diefe Kenntnifje genügen zum Eintritt in bie unterfte Claſſe des Gymnaſiums. In 
biefer foll das N. und N. T. gelefen, babei bie chronologiſche Reihenfolge beobachtet und 
nur das Wichtigſte, z. B. bie Bergprebigt, bie Gleichniffe u. f. w. gelernt werben, wobei 
betont wird, daß ein eigentlihes Auswenbiglernen nicht nötbig fei und ber Schüler nur 
bie Ereigniffe im Zufammenhang und Mar erzählen folle, mit Angabe ber Zeit jebes ein- 
zelnen. In Elaffe III. wird der Pfalter gelefen und bie Kenntnis einiger Pſalmen verlangt, 
; B. Pi. 1, 7, 10, 18, 22, 26, 103 u. f. w. Hier werben auch bie kirchlichen Ge 
bräucdhe durchgenommen und erläutert. In Claſſe II. wirb von den Büchern bes N. T. 
im allgemeinen gebanbelt, ver 1. Theil bes Katechismus gelefen und die Geſchichte ber 
Kirche des alten Bunbes begonnen. In Claſſe I. werben bie Bücher tes N. T. im 
allgemeinen behanbelt, Katechismus 2. und 3. Theil gelefen und die Geſchichte ber alt- 
teftamentlidhen Kirche beenbigt. 

In einem der St. Peteröburger Gymnaſien war aud bie Qancaftermethobe ein: 
geführt, welche 4 Zöglinge bes päbagogiichen Imftituts in London gelernt hatten. Allein 
fie fcheint fi bier nicht bewährt zu baben. 1827 urtbeilt ber Rector ber Univerfität 

folgendermaßen darüber (ebenda ©. 86): Junge Knaben fünnen über bie Zöglinge nicht 
die Autorität eines befähigten Erwachienen, ber auf gefeßlihem Wege zu ihrem Vor: 
gejeßten beftellt ift, haben. Indem fie einzelne beſonders protegiren, haben fie Misbräude 
eingeführt, die man ausrotten muß. Gie laflen fie Naſchwerk für fi mitbringen, und 
die Verfäumniffe derer, bie fich fo großmüthig gegen fie erweijen, verſchwinden in ben 
Augen biefer neuen Pädagogen. Sie lehren fie Schlechtes und geben ſchlechtes Beifpiel, 
bas Publicum ift ungehalten, bie Eltern Magen. 

Ueber bie gebraudten Schulbücher giebt ein Verzeichnis vom Jahre 1827 Aus: 
kunft, welches vom Schulcomit6 der St. Peteröburger Univerfität eingeforbert unb mit 

Bemerkungen begleitet war (Archiv. Acten Nr. 49, 924). Es heißt darin u. a. Ruf 
ſiſche Grammatif, berausg. von ber O.Sch.V. Sie fordert größere Einfachheit 
in ber Darftelung, Aenberungen im Conjugationsſyſtem und in ben Satzfügungsregeln. 
In den Kreisichulen könnte man mit Nußen auch bie flavonifhen Declinationen und 

Gonjugationen durchnehmen, und nad) Beendigung ber ruffiihen Syntar einige ganz 
kurze Regeln über die Beſonderheiten ber flavonifhen Sakfügung geben. Kurze all 
gemeine Erbbefhreibung. Es wäre mohl nüslih, das Bud etwas abzufürzen. 
Eben dies gilt von ber kurzen Erbbeihreibung bes ruffiichen Reiches u. ſ. w., beraudg. 
vom Departement ber BA. Allgemeine Weltgefhihte in 3 Theilen. Nur ber 
erfte wird in Kreisfhulen gebraucht; es wäre aber doch wohl gut, wenn jebe in ben 
felben gelehrte Wiffenfchaft, wenn auch kurz, doch beenbigt würbe und ein Ganzes bilbete, 
Dazu kann mit Nuten bie kurze Gedichte Kaidanows verwendet werben. Kurze 
ruffifhe Geſchichte. Das Bud follte durch mehrere Abjhnitte aus M. N. Murew⸗ 
jow's Werken vervollftändigt werden. Arithmetik in 2 Xheilen, berausg. von ber 

O.Sch.V. Erfordert befonbers im 2, Theil bebeutende Verbefferungen; in bemjelben 
find die Regeln ohne bie gehörigen Erklärungen und Beweiſe gegeben, mas ber Ent 
widlung der Fähigkeiten ber Schüler und ihren Fortſchritten ſehr im Wege fteht. Kurzer 
Leitfaden ber Geometrie, herausg. von der O.“Sch.V., erforbert, als durchaus 
nicht auf Beweife gegründet, volftändige Aenberung. Kurzer Leitfaven ber Phyſik 
(ebenda). Seit ver Zeit, ba biefes Buch geichrichen ift, find in ber Phyſik fo viele Fort⸗ 
fchritte gemacht worben, daß man abjolut ein neues Handbuch verfaffen muß. Bon ben 

gebrauchten Gymnafialbüchern heißt es: in ber Logik fei zum Theil bie von Snel, 
zum Theil bie von Lodi im Gebraud. Die erfte entbehre ber fireng ſyſtematiſchen An 
ordnung, bie legtere jei für Gymnaſien zu weitläufig. Beiden könne man bie von Bau 

meifter vorziehen. Die Rhetorik von Nikolski ift wegen ihrer vielen Mängel um 

brauchbar. Der von Riſchsli mangelt die gehörige ſyſtematiſche Anlage und Genauigteit 
in Beitimmungen und Erklärungen. Bis zum Erſcheinen einer neuen, gründlichen ift « 
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beſſer, die von Lomonoſſow zu brauchen. Die ſlavoniſche Grammatik von Peninsfi 
muß bedeutend abgekürzt werben. Die griechi ſche Grammatik, herausg. für das Adels⸗ 
penfionat bed Moskauer Gymnaſiums, muß mit einer neuen, auf bie neuere Methode, 

welhe das Lernen tiefer Sprache bebeutend erleichtert, baſirten, vertaufcht werben. 
Griechiſche Chreftomathie von Katſchenowski. Statt biefes Buches ijt Jacobs Chrefto: 
matbie, überfeßt von bemfelben, zu gebraudyen. Lateinifhe Grammatik von Lebebew: 
beffer ift bie im einigen Gymnaſien gebraudte von Koſchanski. Zu ben von ber 
0.668. herausgegebenen: Epitome historiae sacrae, Cornelius Nepos, Phaedri 
fabulae kann binzugefügt werben: Lecons latines de litterature et de morale par 
Noäl et de Place, 2 vol. in 8°; ober fann, in Preis und Umfang paſſend, gebraudt 
werben bie lateiniſche Chreftomathie bei dem Abelspenfionat der Univerfi. Mosfau 1822. 

Deutſch. Die Gramatit von Schumacher ift beſſer als bie von Ulrichs. Als Chrefte- 
matbie ſowohl bie von Gedike, als die von Aller. Bei Gelegenheit der franzöſiſchen 

Vücher Livre pour apprendre à bien lire Frangais, franzöfiihe Grammatif von 
Fhemond,*) franzöfifche Chreitomathie von Gebile — wirb bemerkt: es wäre nüßlich, 
für den Spradunterricht je ein Buch zu verfaffen, welches enthielte 1) eine Anleitung 
zum Leſen, 2) Einmologie und Syntar, 3) eine kurze Chreftomathie in fyftematiicher 
Anordnung unb 4) ein Wörterbudy der in ber Chreftemathie vorkommenden Rebensarten. 
Leitfaden für matbematifde Geographie, herausg. von ber OSch.V. Statt 
deſſen wäre es beſſer, im phyſikaliſchen Curſe die allgemeinen aftronomijhen Kenntnifie 
mitzutheilen, nad Reynaub 1824, mit einigen Aenderungen, oder nad Baumgartner bie 

Raturlehre 2. A. Wien 1826. Die allgemeine Erbbefhreibung in 2 Theilen, herausg. 
ton ber O.-Sch.V., kann beibehalten werben. Bon den 3 geſchichtlichen Hand— 
büchern ift das befte tas von Kaidanow wegen bes reinen Stils; aber bie ſynchroniſtiſche 
Darftellung ber Ereigniffe des Mittelalter8 und ber neuen Zeit ift zu zerfplittert und 
wird daher bunfel. Es ift wünſchenswerth, daß ber Verfafjer dieſen Mangel verbeffere. 
Statt ber mathematiſchen Bücher von Fuß, in beffen Algebra bie Anorbnung ber 
Soden für bie Schüler fehr ſchwierig, während bie Geometrie in ber Strenge ber 
Beweiſe und Anwendung auf bie Praris ungenügend und die Trigenometrie zwar in 
Betreff der Beifpiele und Löſung praktiſcher Aufgaben genügend ift, aber in Bezug auf 
die Befchreibung ter allernothwenbigften geometriſchen Inftrumente nicht genügt, find in 
ten Gymnaſien mit größerem Nuten bie erften 2 Theile des Curſus ber reinen Mathe: 
matit von den befannten Profefjoren Aller, Billy, Pyufan und Boubro zu gebrauden, 
welde von Kinberew und Kymalowitih ins Ruſſiſche überfegt find. Tie Statik von 
Menge muß als mufterhaft beibehalten werben, in ber Ueberfegung ber 5. Auflage. Der 
Leitfaden der Mechanik, herausg. von der O.Sch.V., ift oberflählih. Die Phyſik 
Schraders entſpricht dem gegenwärtigen Stand der Wiſſenſchaft nicht, die von Schtſche— 
glow ift noch nicht ganz erſchienen; darum ift ein neuer kurzer Lehrgang abzufafien nad 
Baumgartner (f. oben). Alle in ben Gymnaſien gebraudten Bücher über Natur: 
wiljfenfhaften — von Blumenbah, Dwiguwski, Severgin, Fiſcher — können mit 
größtem Nuten durch bie Elsmens des sciences naturelles par Dumeril 3, &d. 1825, 

erjegt werben; es ift nur wünſchenswerth, eine gute ruffifche Ueberfegung zu bekommen. 
Beliebt man ein etwas ausführlicheres Handbuch der Mineralogie, fo ift zu empfehlen: 
bie Naturgefchichte bes Mincralreihes von Leonhard, Heidelberg 1825. Die Ted: 
uologie fann unmöglich in ben Gymnaſien gelehrt werben; das von ber O.Sch. V. 

derausgegebene Buch ift äußerft ungenügend. Die Landwirthſchaft von Kukolnik ift 
ein ſehr nũtzliches Bud. Es iſt zu wünſchen, daß es burdhgefehen, wo nöthig, verbefjert 
und mit Zugabe einer Beichreibung landwirthſchaftlicher Geräthe und einer Belehrung 
in Betreff landwirthſchaftlicher Baukunft, mit Zeichnungen, neu herausgegeben würde. 

*) Ben biefer jagt die Charkow'ſche Univerfität, fie jei gut für Franzoſen, aber nicht für 
en. 
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Aber das Unglüd war eben, wie oben gelagt, daß es an fehr vielen Orten an ben 
nötbigen Schulbüdern fehlte (Dito, Nowg. 15. 29. Woronzow 16). Die Schüler 
mußten fie baber zum Theil abjchreiben (Dtto, Wol. 130. 145) ober ber Lehrer bictirte 
aus einem ber vorhandenen 2 Eremplare (ib. 51. Danilewski 321); ober er arbeitete 
fib feinen Unterrihtsftoff nad gebrudten Büchern ober nad den auf der Univerfität 
von ihm nachgeſchriebenen Gollegienbeften aus unb bictirte dann (Otto, Nowg. 29 ff.). 
Den Schaben des Dictirens erkannte bie Behörde wohl, war aber vielfach gegen ben 
Uebelftand machtlos, da theild ber Mangel an Büchern abfolut zwingend war, tbeils 
feine gefegliche Beftimmung zu citiren war (das Charkower Schulcomitd griff einmal 
bazu, auf $. 57 des Statutes des päbagogifchen Inſtituts in Petersburg zu verweilen, 
f. Worongow ©. 19). Aud ber Umftand, daß die Bibliotheken der Anftalten oft fehr 
ärmlich beftellt, daß Feine Bücher da waren, mit beren Hülfe ver ſtrebſame Lehrer ſich 
vorbereiten fonnte (Dtto, Wol. 103), mußte ein Hindernis für ben Unterricht fein. 

Mas bie Schulvorftänbe betrifft, fo brachte es ihre Vergangenheit, der frühere 
„Dienſt“ meift mit fi, daß fie ſich keineswegs als Schulmänner, fondern als Beamte 
fühlten, wie fie übrigens aud von ber Dberbehörbe betrachtet wurden — in bem Ber: 

zeichnid von 1824 find fie unter ber befonderen Rubrit: Beamte aufgeführt. Daraus 

erflärt ſich, „baß fie nur felten im bie Anftalten hineinſahen“ (Dtto, Wol. 27). Ber: 
bältnismäßig häufiger jcheinen die Inſpectoren aus ben Kreisfhullehrern genommen 
worben zu fein, wenigftens in einzelnen Lebrbezirfen. Aber jehr häufig war es doch 
eben aud ber Militärvienft, aus welchem fie in ben ber Schule übergiengen: es finb 
barunter originelle Gejtalten, ein gewejener Major, ver fib ald „Kommandant“ ankün⸗ 
bigt und an ben Feiertagen „Muſterung“ balten will (Otto, Wol. ©. 141), ein gewejener 
Corporal Suworows, fpäter Richter, der den Gelbfaften als Privateigentbum bes 
Inſpectors anfab (ebenda 149). War es aber ein Lehrer, jo verweigerte ihm nicht felten 

ber anbere ben Gehorfam. 1819 erflären die Lehrer einer Schule, dieſelbe fei im 

Verfall, weil erſtlich den Bewohnern der biefigen Gegend, die meiſtens, wie es ſcheine, 
im tiefften Schlaf der Unwiſſenheit und eingewurzelter Vorurtbeile befangen jeien, ber 

bem Unterricht entipringende Nuten unbelannt fei, und zweitens noch mehr, weil ber 
Inſpector nichts thue ... „Solche Unthätigkeit besfelbigen entipringt mehrentheils daraus, 

bag ihm von ber inneren Ordnung einer Schule nie etwas bekannt war, nod viel 
weniger von einer Unterrichtsmethode; am meijten hindern ihn in der Erfüllung feiner 
Amtspflihten feine Roheit, fein Eigenfinn und feine Eingebildetheit. Pädagogiſche 
Beratbungen — das unumgänglich nothwendige Mittel zu paffenderer und leichterer 

Leitung der jungen Geifter, haben wir nie gehabt und können wir nicht haben. Dies 
würde er als feine Ehre herabſetzend anfchen: „bie Lehrer find nichts und haben feinen 
Tſchin — ich aber bin Collegien-Aſſeſſor und für mich ift es erniebrigend, mid mit 
ihnen zu berathen“ (Sudoml., Tſchern. 20 f.). In feiner Rechtfertigung wirft ber 
Inſpector die Schuld auf bie Lehrer: fie gehen mit ben Schülern roh um; eine Hin 

weilung auf das „Handbuch“ für die Difeiplin babe ein Lehrer damit beantwortet, daß 
er ſagte: was ſoll mir das Handbuch? ich habe mein Handbuch im Kopfe. 

Auch die Inſpectoren kamen Häufig nicht in die Schule (Woronzow ©. 16). 

Andrijafhen führt unter einer Reihe von fhlimmen Beifpielen (S. 30 ff.) nur brei 
erfreuliche Ausnahmen an (S. 85). 

Die Lehrer waren meift aus ben geiftlihen Seminaren hervorgegangen „und 
bewiefen 3. B. durch bie bei ben öffentlichen Prüfungen gezeigte Beredſamkeit am beiten, 
welde Bildung fie von benjelben mitbradten. Das Rejultat des vieljährigen Unterrichts 

daſelbſt war bie Fähigkeit, ſich in einer Sprache auszubrüden, welde fi durch unge 
wöhnliche Künftelei auszeichnete, für bie übrigen Sterblidyen aber dunkel und unverftänblid 

war“ (Dito, Wol. ©. 177). Andrijaſchew theilt fie (S. 25) in 2 Gruppen ein, eine 
frieblihe, ruhig und in aller Stille arbeitende, und eine ftürmifhe, unrubige, für ihre 
perſönlichen Intereſſen ftreitende. „In ber reihen (amtlichen) Correfponvenz erſcheint 
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beſonders die ſchlechtere Hälfte.“ Mas ſolche Lehrer durch Beiſpiel und Amtsvernach- 
lägigung der Sache der Schulen geſchadet haben, war viel mehr, als was die erſtere 
Gruppe nũtzte. Auch hier ſtand es mit den Gymnaſien entſchieden beſſer: doch werben 
genug haarſträubende Fälle von Roheit und Trunkenheit auch an den Gymnaſien 
berichtet Otto, Wol. ©. 27 f., 114, Wladimirow II, 101). Bon den Kreisſchulen 
freilich ift wohl feine, deren Geſchichte in diefer Periode nicht von diefen Laftern, von Streit 
bis zu Thätlichkeiten u. ſ. w. zu erzäßlen hätte (Woronzow S. 17).*) Charakteriſtiſch 
genug heißt es von einer Kreisſchule biefer Periode: es feien an derſelben, durch ein 
zufälliges Zufammentreffen von Umftänden, faft lauter tüchtige Lehrer 
geweien, welche in allen Fächern für bie damalige Zeit gute Lehrbücher gebrauchten. 

(Biograpf. Wörterbuß, Moskau II, 377). Zur Mobeit und Trunkenheit, „dieſer 
Haupt: und fhäblichiten Krankheit unferes Volkes“ (Bericht des Oberprocuratorg ber 
h. Synode für 1871) in und außer ber Schule, zum Kartenfpielen (Otto, Wol. S. 140) 
geſellte ſich ſehr Häufig die größte Umpünctlichkeit und Nachläßigkeit. Beiſpiele von 
Sähulverfäumnis von Seiten ber Lehrer trifft man überall. Ein Circular des Minifters 
vom 6. Juni 1812 orbnet bie jtrengfte Aufſicht an, da befannt geworben fei, daß viele 
Lehrer ihre Schüler vor ber Zeit nah Haufe gehen laffen und ſelbſt jpäter, als fie 

iollten, ja manchmal gar nicht in bie Schule kommen. In den Jahren 1812—17 betrug 
die Zahl der verfäumten Stunden an ber Kreisihule zu Sumy gewöhnlih 's fämmt- 

liher Stunden. In dem in dieſer Beziebung noch günitigen Jahre 1819 verfäumte ber 
Mathematifer 90 Stunden, wovon 26 wegen Krankheit und 24 aus anderen gefeßlichen 
Gründen; der Hiftorifer 118, wovon nur 17 zur erften und 6 zur zweiten Categorie 
gehörten (Woronzom ©. 16, vgl. Otto, Wologda ©. 59). 

Die früher gebräudlihen, des Lehreritandes unwürdigen Strafen für fchlechten 
Lebenswandel, Arreft, Einfperren bei Wafler und Brod, in's Militär fteden (Weſſel 
6. 199, 2), Hatte die neue Zeit mit einem Male weggefegt: aber vie alten, des Standes 
chenfo wenig würdigen Lafter waren geblieben; und vielfah aud bie alte Ignoranz, bie 
jo weit gieng, daß bie Lehrer oft nicht ortbograpbiich ſchrieben (Otto, Nowg. 91). 

Anbererfeits macht Woronzow (S. 15), obgleich er bie einzige Tugend bes Päba- 
gogen jener Zeit den Pflicteifer nennt, mit Recht darauf aufmerfjam, daß ſchon in ben 
Themen ber von den Lehrern gehaltenen Neben fich eine nicht ganz niedrige pädagogiſche 
Bildung verrathe. Nur find bie von ihm angeführten Beifpiele, auch die beiten („ber 
Lehter muß ein gutes Herz baben und von muſterhaftem Lebenswandel fein,“ demidium 
fecit qui bene coepit — sic! —), nicht befonder® gut gewählt. Andrijaſchew (S. 86) 
urtbeilt, nach Durhfiht von mehreren Dutenden, ein Umſchwung zum Befleren trete 
et in ben zwanziger Jahren ein, aber auch ba zeichnen fie fib nicht gerade aus durch 
isren Inhalt: meift werde das Thema nur oberflächlich geftreift. 

Es war fein Wunder, daß der Lehrerftand nicht überall ſich der gewünſchten Achtung 
erfreute. So klagt 1816 der Tſchernigow'ſche Director, bie Gefellihaft behanble bie 
Lehrer nicht auf gleicher Stufe wie die übrigen Beamten. Man mühe es ben erjteren 
ermöglichen, daß fie bei ben höheren Autoritäten ebenfo anftändig Vifite machen, daß fie 
Equipage halten Fünnen. Der Bifitator verjpriht, ben Lehrern bie Mittel zu Ichaffen, 
Viſiten zu machen, wo es ſich gebühre. Der Rector ſchickt das Geſuch an den Minifter, 
mit dem Beifügen, daß man fih durch PViliten allein feine Achtung und kein Anjehen 
derſchaffen könne. 

*) In dem Verzeichnis von Acten des Charkower Schulcomitoͤ's von 1805—1937 bei Dani⸗ 
leweti S. 312—317 findet fih mandes hierher gehörige. ©. auch ©. 321 f. 323. Magnizfi 
begradirte mehrmals Kreisihullehrer wegen „geiegwidriger Handlungen in ibrem Beruf" zu 

Säülern des Kaſan'ſchen Gumnafiums, „damit fie dort in den Principien befierer Moralität 

befeftigt werden" (Wladimitow II, 101). Ein Student, der die gleihe Strafe wegen Unver— 
MMämtheit gegen einen Vorgeſetzten erlitt, wurde nah 2 Monaten als vollfländig gebeffert wieder 

entlaſſen. 
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Gin anderes Mittel, ven Lchrerftand zu beben, flug einmal ber Penſa'ſche Director 
vor. Ta er bemerft hatte, daß verheiratete Lehrer ihren Beruf höher achten, auch mit 
den Kindern befjer umgehen, fowie daß das Publicum mehr Vertrauen zu ſolchen habe, 

jo ichlägt er vor: bei einer Repifion ter Gehalte für bie verheirateten "/s mehr als 
für die anderen zu beftimmen, Allein das Gonjeil ter Univerfität antwortete, eine ſolche 

Revifion ſtehe nicht bevor, der Director felle auf die unverheirateten ein befonberes 

Augenmerk richten (Sudomlinew, Mat. I, 140 fi.). 
Gharakterijtifch ift auch, wie der Director von Saratow in einem Schreiben an bie 

Univerfität fi über bie einem Lehrer der (ruffiihen) Literatur, „ber im Statut Lehrer 

der Philoſophie, der ſchönen Künfte und der Nationalölonomie genannt werde,“ noth— 

wenbigen Eigenſchaften ausſpricht. Auf ihn fei die Aufmerkjamkeit des Publicums am 
meiften gerichtet; er müße Franzöfiih fünnen, aber nit bloß aus Büchern, jonbern er 
müße fi darin geläufig ausbrüden können; Ruſſiſch müße er nicht bloß lebendig vor: 
tragen, fondern aud bie Gabe befiten, Reben zu verfaffen und zu balten, aud bürfe es 

nicht ein Dialekt, jonbern müße reines, in ber beften Gefellichaft gebrauchtes Ruſſiſch 
fein. Außerdem jeien gewanbte Manieren, angenehmes Aeußere, Nare Stimme noth— 
wendig: übrigen® werben tiefe, einem Profeſſor zukemmende Kenntniffe nicht verlangt 

(Sudonil. cbenva). 
Der Art. 52 des Statutes heift: Ebenfalls wird ben Lehrern ber Gymnaſien 

übertragen, unter Aufficht des Directors biſtoriſche, meteorologiihe, topographiſche und 
ftatiftiiche Aufzeichnungen über tie Gouvernements zu führen, einſchließlich Notizen über 
die Landwirthſchaft, die Saat: und Erntezeit, die Eigenſchaften bes Erbreiche, bie bei ber 

Bearbeitung des Landes gebrauchten Geräthe und andere für genaue Kenntnis der Wirth— 
ſchaft im allgemeinen nothwendigen Gegenftände. Diefe Arbeit gehört zu ben Neben: 

verpflichtungen ber Lehrer, für welde fie beſondere Belohnung erwarten können, wenn 

fie beachtenswerth ift. Die Univerfität mwirb ten Lehrern burd ben Director genaue 

Anweifungen dazu geben und biefer hat die Arbeiten der Behörbe einzureichen. Sangui: 
nifer bofiten (ſ. Gretſch, W. W. III, 308), auf biefe Weife in ein paar Jahren eine 
erſchöpfende Beichreibung des Reiches zu haben. Allein erftlih erfolgte, mit Ausnahme 

des Wilna'ſchen L.B., wo die Anftruction für meteorologifhe Beobachtungen vom 

3. Oct. 1808, die für phyſikaliſche Gegenſtände, melde auch ben übrigen L.-B. mit 

getheilt werten ſollte, aber, wie es fcheint, in ben Ganzleien blieb, vom 1. Juli 1805 
batirt, tie Verſendung ber Anmeijungen erft 1812; 1821 murbe bie Aufforberung 
wieberhelt (Dtto, Nowg. ©. 12 Anm.; vgl. ©. 13) — was freilich einige Strebfame 

und Fleißige nicht abgehalten hatte, ſich ſchon vorher an bie Arbeit zu machen (Otter 

Wol. €. 61) — mit der Weifung, die Lehrer jollten nunmehr unverzüglich und 
nad Möglichkeit an die Anlegung ſelcher Aufzeihnungen gehen (ebenta ©. 60). Zweitend 

fehlten doch auch vielfach bie notbwendigen Inſtrumente, ohne welche wohl „Richtung 
der Winde, Auf- und Zugehen der Flüſſe, Auftreten der Inſecten und Vögel, Blühen ber 

Bäume, Ordnung der ländlichen Arbeiten” angegeben werben konnten, während Tempe 
raturbeobadhtungen ohne Thermometer und Barometer feinen Werth hatten (Otto, Wol. 

€. 63). Endlich wurde, wie es ſcheint, das wenigſte von bem, was auch tüchtige 
Beobachter einſchickten, gebrudt: es blieb bei den Acten. Bon ben 3 Berfonen, bie im 
Wologda'ſchen Kreife der Forberung bes Statutes nachlamen, hatte der Fleißigſte 20 
Jahre ber Grforfhung der Gegend gewibmet: allein nur feine meteorologifchen Beobach⸗ 

tungen wurden gedruckt: die über Landwirthſchaft, Zoologie, Botanik des Kreiſes blieben 

ungedruckt, obgleich die Univerſität Einſicht davon nahm und dem Verfaſſer ihren 
Dank ausſprach und 200 R. zu Wanderungen zuerkannte, ihm auch mit Büchern und 
einem Mifreifop zu Hülfe fommen wollte (ebenta ©. 61). Auch das Sournal bed 

Minifteriums enthält nur wenige berartige Arbeiten, ob deswegen, weil nur wenige ein⸗ 
giengen ober tüchtig Befunden wurden, ober aus beiden Grünten, muß bahin geftellt 

Bleiben. 
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Die fonftigen Arbeiten ber Lehrer, 3. B. des Petersburger 2.-B., — und an bas 
St. Petersburger Gymnafium, „als in der Nefidenz befindlich, follten vorzugsweiſe 
Leute mit ungewöhnlidhen Kenntniffen ernannt werden“ 27. Jan. 1806 — aufgezählt 
bei Woronow I, 186 ff., find meift Ueberfeßungen und Compilationen; auch ftellten nur 

3 Gouvernements dazu ihr Gontingent. Aber mit Recht fagt Woronow, man braude 
nicht zu beweifen, daß dieſe Arbeiten dem Inhalt, der Darftellung, wie dem Umfang 
nad höher ftanden, als bie ber früheren Lehrer. „Schon barin zeigt ſich ein Fortſchritt 
der Bildung und zwar ein unzweifelhafter. Die wichtigften Arbeiten gehören natürlich 

ben Profefloren des pädagogiſchen Inſtitutes und ber Univerfität; auch bei ben Lehrern 
bes Petersburger Gymnafiums und theilweile der in Pitow und Wologda ift die Nei: 

gung zu wiſſenſchaftlichen Beihäftigungen erfihtlih; Haben bie ber anderen nichts 
bemerfenswertbes geleiftet, fo fchreiben wir bies eher dem Mangel an Hülfsmitteln zu 
berartigen Studien zu, der noch jett (1849) in den Provinzen herrſcht, als ber Trägheit 

unb Unfähigkeit. Von ben Kreisſchullehrern aber durfte man feine wiſſenſchaftlichen Arbeiten 
erwarten, zumal wenn wir ung erinnern, wie ſchwer ed war, tüchtige Lehrer zu finden 

und mie oft bie Behörde fi mit mittelmäßigen begnügen und fogar zuweilen ganz 
unbraudbare laffen mußte.“ 

Maren die Lehrer nicht überall pünctlih im Schulbefud, jo war bies noch viel mehr 
der Fall bei ven Schülern. Die Schulverfäumnijje weifen bobe Zahlen auf. In 
Tſchernigow kamen 1820, einem ber günftigften Jahre, am Gymnaſium auf jeden ber 
89 Schüler im Laufe von 56 Schultagen 12 verfäumte, in ber Kreisſchule in 180 Schul⸗ 

tagen auf jeden Schüler 17, in einer andern von 118 Tagen 41, in einer britten von 
109 Tagen 36 u. f. w. (Andrijaſchew ©. 387). War aud im biefer Beziehung ein 
Fortſchritt zu erkennen, fo blieb es doch vielfach bei den Anſchauungen ber oben genannten 
Wittwe (Sudemlinow, Sarofflam ©. 126. S. außerdem Otto, Nomg. ©. 15. Woron: 
zow ©. 17). Man verfuchte alle möglihen Maßregeln dagegen. 3. B. in Sumy 
wurden zuerft von dem Inſpector auf höhere Anorbnung die Eltern aufgefordert, ihre 
Kinder nah den Ferien und Feiertagen rechtzeitig in die Schule zu ſchicken und fie nicht 
vor benfelben zu früh nad Haufe zu nehmen. Als dies nicht befolgt wurde, befam ber 
Inſpector ben Auftrag, die Schüler, melde ohne triftigen Grund einen Monat und länger 

weggeblieben, bei ber öffentlichen Prüfung als nadläßige zu nennen. Ebenfalls obne 
Erfolg. Hierauf fam die Vorſchrift: ſolche Schüler in die niebere Claſſe zu verfegen. 
Und als aud dies nichts half, ertheilte ber Director den Auftrag (1810), fie auszu— 
fließen. Dies wurbe ausgeführt: 1808—1810 mwurben 45 wegen verfäumter Stunden 
entfernt und in ben Berichten werben ſeitdem folde, wegen Schulverfäumniffen ausge: 
ſchloſſene Schüler nicht mehr erwähnt. Dabei hatte ber Curator nämlich befannt machen 
lafien, daß folhe Schüler niemals in eine höhere Schule aufgenommen werben bürfen 
und daß es ihnen fehr ſchwer werben würbe, irgendwo im Staatsbienft anzulommen 

(Woronzow ©. 19, 20. Anbrijafhem ©. 386. Dito, Nowg. 96, 97). 
Dar mit biefem unregelmäßigen Schulbefud, einem Hauptgrund ungenügenber Leiſtun⸗ 

gen, ein unabläßiger Kampf zu führen, jo war bie Difciplin aud nad) anderen Seiten 
bin ſtark befhäftigt. Außer den gewöhnlichen Schülerunarten, wie fie in aller Welt vor: 
tommen (j. 3. B. Sudomlinow, Tſchern. ©. 22), madt Rommel noch auf eine beſondere 
aufmerkfam: „Ich wurde als Mitglied des SchulcomitdE mit einer Oymnafialvifitation 
beauftragt und dadurch mit 2 Hauptmängeln der Gymnaſien vertraut: einer großen fitt- 
lichen Eorruption der gegen ihre Lehrer confpirirenden Schüler und einer faft maßlojen 
Hearihaft der Gymnaſialdirectoren, meijtens ausgebienter und ununterrichteter Staats-, 

Kriegs: und ſelbſt Marineofficiere” (S. 523). So wurben 5. B. 1819 in Nowgorob 
folgende Mafregeln beſchloſſen: Die Oberlehrer führen wöchentlich abwechſelnd bie Auf- 
fiht. Dabei fol 1) den Schülern als bas notbwenbigfte die Erfüllung der riftlichen 
Pflichten gegen Gott eingefhärft, ihre Neigungen auf das Gute gerichtet, alle möglichen 
Mittel zu Verhinderung ſchlechter Sitten gebraucht, ihnen herzliche Achtung und Unter: 
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thänigfeit gegen Höhere, Aufmerkſamkeit gegen Gleiche eingeſchärft; Liebe zur Ordnung 
und Höflichkeit anbefohlen ...., die gegen bie Drbnung fehlenden gejtraft, bie wohl- 
gefitteten aufgezeichnet werben. Bitten um Entlafjung jollen bei wirklicher Nothwendigkeit 
gewährt, von denen, die nach dem Willen ihrer Eltern, aber ohne Erlaubnis mwegbleiben, 
Beicheinigung der Eltern verlangt werben. Nah ben Urfachen ſoll ber Lehrer fi 
erkundigen und fie wie bie Berfäumniffe in ein beionberes Bud, eintragen. 2) Man foll 
fid) bemühen, feine einzige ſchlechte Handlung eines Schüler8 unbeadhtet zu laffen und 
ihm nit Anlaß bazu zu geben, daß er fie für eine gute Hält ober glaubt, er könne 
Unarten begeben und ohne Strafe bleiben. Auch für bie Eintragung von Unarten, 
Unanftänbigfeiten und entſprechenden Strafen jollen bejonbere Bücher geführt, über 
beſonders bebeutende muß dem Director Nachricht gegeben werben. 3) Es fol darauf 
gefehen werben, daß die Schüler vor unb zwiſchen ben einzelnen Stunden nicht un: 

paſſende Spiele treiben, lärmenbe Unterbaltungen u. j. w. führen... unb auch ftille 

und in Orbnung aus ben Claſſen gehen, jowie auf bem Heimmeg nicht Unarten begeben. 
4) Sie ſollen in die Claffe nichts unnüges mitbringen und in ber Schule nicht Kauf 
und Verkauf treiben. Der bie Auffiht Führende muß fi vor Beginn ber Schule eim 

finden. In allen Glaffen follen aus ben beiten Schülern Aeltefte gewählt werben, bie 

täglich wechlelnd früher zu kommen, bie fehlenden, zu jpät kommenden, unfauberen u. . w. 
in ein Heft einzutragen und basfelbe dann bem Auffihtführenden vorzulegen haben, ber 
am Ende ber Woche dem Director über alle Vorkommniſſe u. f. w. berichtet (Dito, 
Nomg. ©. 45 f.). 

In Bezug auf die Strafen mwurben 3.8. 1808 und 1809 von ber Charkow'ſchen 
Univerfität folgende Stufen angeorbnet: 1) Verweis bes Lehrers. 2) An ber Thüre 
jtehen, einige Minuten ober die ganze Stunde. 3) Auf der legten Bank fiten — einen 
Tag und 4) eine Wode. 5) Verweis vom Director. 6) Auf ber letzten Bank figen 
bis zur Verjeßung in eine höhere Claffe. 7) Mittbeilung an die Eltern über ſchlechte 
Haltung des Schülers. 8) Zweite Mittheilung. 9) Belanntmahung bes Namens in 
allen Elafjen. 10) Zurüdjegung in eine niebrigere Claſſe mit Bekanntmachung. 11) Be 
nachrichtigung ber Eltern, daß ber Schüler ausgeſchloſſen werben muß, wenn er fi nit 
befiert. 12) Ausſchluß und Bekanntmachung in allen Glaffen, fowie beim Actus. Ueber 
bie 4 letzten Strafen muß an das Schulcomite berichtet werben mit Angabe bes Der: 

gehens. Allein die Pädagogen und bie Mehrzahl der. Eltern (Woronzow ©. 23) gaben 
dem fürzeren Verfahren ben Vorzug, und bie körperliche Züdtigung, obgleich vom 
Geſetze ausgefäloffen und von ber Behörbe immer aufs neue verboten, wurbe gegen bas 
Enbe ber Periode immer mehr beliebt. So wirb von einem Gymnaſium berichtet : „ber 
Director, der bisher ein Schuß dagegen gewejen war, kommt zulegt jelbit ins Wanken 
unb verweist einen Geiftlidhen, der fid) darüber beflagt, baf fein Sohn geſchlagen worben 

fei, auf den Bibelſpruch: Du ſollſt deine Ruthe nicht ſchonen“ (Andrijaſchew ©. 399 ff. 

Suchomlinow, Tſchern. ©. 21 ff.). Cine anbere harte Strafe war das Knieenlaſſen, 
das auf Fürzere ober längere Zeit in Anwenbung kam. 

Belohnungen mwurben in ziemlihem Umfang ausgetheilt. Seltener Mebaillen, 

wozu es an Fonds fehlte, wenn nicht eim Legat bazu geftiftet worben war, wie 3. B. 

1804 am Gymnaſium zu Jekaterinoſſlaw ein ſolches im Betrage von 3000 R. errichtet 

wurbe, das aber erft 1822 zur Vertbeilung kam (bie Mebaille hatte die Aufſchrift: 
Auspiciis Alexandri I., studio et moribus Gymnasium Ecatherinoslaviense — ber 

Zufa des Stifter8 ab amico humanae juventutis Carolo Gerno war von Charkow 

aus geftrihen worben). Ebenfo werben Mebaillen erwähnt zu Kroſchi (Wilnaer 2.8. 1821) 

unb zu Charkow (10, Oct. 1825). 
Verbreiteter war, [die Namen ſich auszeichnender Schüler mit goldenen Buchſtaben 

auf einer Tafel (5. B. von Marmor) anzubringen (1813. Per. Schr. XL, 154). Am 

häufigften aber wurden fogenannte Belobungsblätter, große und Feine, und Bücher ver 
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teilt; eritere 3. B. 1815 am St. Petersburger Gymnaſium an 225 von 380, ein anderes 
Mal 536 Bücher und Kupferftihe an 303 Schüler. 

Durch Eircular des Minifters vom 13. März 1813 wurbe außerdem bie Location 
eingeführt. Nichts wede fo fehr ben Wetteifer in Willen und Betragen, als angemeffene 
Mittel, die Ehrliebe zu nähren. Die barauf gegründete Gewohnheit, welche in mehreren 
Schulen eingeführt jei, die Schüler nad ihren Fortfhritten und ihrem Betragen zu ſetzen, 
babe ſehr nützliche Folgen gehabt: fo Habe auch ber Fleiß bes Mittelmäßigen ein Ziel, 
deſſen Erreihung aud er hoffen Fönne. 

Jene Vertheilung geſchah bei den öffentlihen Prüfungen, welde nad alter 

Weife „zum Vergnügen bes Publicums“ abgehalten wurben (Petrow 2, 25). „Der 
Unterriht machte ber Direction nit fo viele Sorgen, ald das Programm ber 
öffentlihen Prüfung. Hier mußte man die Gäfte, welde ins Gymnafium wie in eine 
Theatervorftellung kamen, angenehm überrafhen... Die Päbagogen unb ber Director 
gaben fi Mühe, etwas neues und anziehenbes zu erfinnen. Der Eine übernahm es, 
eine Dbe zu bichten, ein Anderer bot phyſikaliſche Verſuche an, ein Dritter das Vorzeigen 
bes „Balles“ (Globus). Der Director erflärte, e8 müßen Neben in verjchiedenen 
Spraden gehalten werben“ (bie lateinifhe und griedhiiche wird Journ. 1822, 6, 208. 
214, die deutſche, franzöfifche, ruſſiſche, tatariihe Per. Schr. XIX, 215 genannt) „und 

trug bem Lehrer auf, eine lateinijche Begrüßungsrebe abzufaffen“ (Dito, Wologba ©. 56). 
Man gieng nun, bei ftarker VBerfäumnis bes Unterrichtes, ans Werk (vgl. S. 59). Der 
ganze Mai z. B. wurbe zur Vorbereitung bes Examens verwendet (Woronzow S. 28). 
„Die Rebe wurbe von den beiten Schülern auswendig gelernt, bie nun feierlidy auftraten 
und bie Zufhauer Mäcenaten, Liebhaber ber Mufen, Priefter bes Apollo u. f. w. nannten. 

Das Thema war meilt: der Nuben der Bildung und ber Wiſſenſchaften; über bie 
Vorzüge der Wiffenfhaften vor der Ignoranz ;* über ben Tempel der Wiſſenſchaften, ben 
Donner für bie Feinde des Baterlandes (X. d. M. XCIX, 3, 22); „wobei die Erwähnung 
der wilden Neger unb Hottentotten unvermeiblich vorfam“ (Otto S. 177). Dann kam 
das Eramen. Für basfelbe hatte z. B. das Charkower Schulcomitö angeorbnet, bie 
Schüler follten der Reihe nach gefragt werben; anbernfalls könnte auch der Befte ver- 
wirrt werben; obwohl fie babei den Vortheil haben, daß fie das vorher burchlefen könnten, 
worüber fie gefragt würben, jo könne man biefen Vortheil body zugeben, um fo mehr, ba 
bie das ganze Jahr über Unfleißigen auch fo nicht im Stanbe fein würben, befriebigend 

zu antworten (Sudhomlinow, Tſchern. ©. 42). Die von ber Nowgoroder Direction 
1810 vorgefchriebene Maßregel, es jollten nicht bie Lehrer eraminiren, fondern Fremde, 
wo es ſolche gebe, bie ber Wiſſenſchaft kundig feien, wo nicht, wenigften® nicht ber Lehrer 
bes Faches, ober ber Infpector, Fam auch fonft vor (Woronzow ©. 27). „Der Actus 
gieng vor fi, wie es fein muß,“ fagt ein Zeitgenofje (1805), „d. 5. wie er vor 20 
Jahren vor ſich gieng unb nad) 20 Jahren wieder vor ſich gehen wirb: bie bekannten 
Fragen, bie auswendig gelernten Antworten.” Durch Vorträge, Gefang, phyſikaliſche 
Erperimente angenehm unterbrochen, ſchloß er häufig mit einer Bewirthung des Publicums, 
wenigften® in ben Meinen Stäbten, aus ben Mitteln der Schule, wenn biefe e8 geftatteten, 
ober auf Koften bes Ehreninfpectors ober einer anbern Perfönlichkeit. Nicht felten wurbe 
am Schluß unter den Gäften gefammelt, und nicht unbebeutende Schenkungen gemacht 

(Dito, Nowgorod ©. 121. Suchomlinow, Tſchern. ©. 31).*) Da und bort fand 

*) Programme folder Prüfungen giebt Dito, Nowg. S. 120 und Wologda €. 173. Der— 

felbe tbeilt auch 2 Begrüßungsreden mit, welde als Beweis der Renntniffe ber Lehrer Hier fichen 
mögen: „Man kann fi das angenehme Erftaunen ber Anweſenden vorftellen,” jagt Otto, „wenn 

ein Knabe vor ihnen in einer Sprade, bie ihnen fo befannt war wie Chineſiſch, folgende 
Ziraben ftammelte: Quid animos nostros magis vehementiusque excitare potest ad diligenter 
accurateque litteras ediscendas, ao inflammare ad ingenuarum disciplinarum et artium 
samorem, ad acquirendum quoque bonos et honestos mores impellere, nisi praesentia et 
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ver ber öffentlichen Prüfung eine beſondere ſtatt, welche die Viſitatoren abhielten (z. B. 
in Tula 1810). In Sumy kommen fogar 3 vor; bie erſte hielten bie Lehrer (6 — 7 Tage), 
bie zweite ber Inſpector mit ben Lehrern (8— 10 Tage); dann kam bie öffentliche 

(Woronzow ©. 26). 
Scharf wurde dies Verfahren von Magnizfi in einem in der D.-Sh.:V. am 14. Juli 

1827 verhanbelten Schreiben aus dem Jahr 1821 an's Licht gejtell. Statt beftänbiger 

Wiederholung und monatlier Prüfung fei es der Schulobrigkeit bequemer, den Schul: 
curſus 2 Monate vor den Eramina zu fließen, biefe vom Jahr abzufchneiden, um bas 
Durchgenommene haftig und unfiher auswendig lernen zu laffen, und bie immermwährenbe 
Nachläßigkeit dann mit dem Glanz auswendig gelernter Antworten zu verbedien, bamit aber 
die Schüler um ein ganzes Schuljahr (von 6 Jahren), den Staat und bie Eltern um 
das Schulgeld eines Jahres zu betrügen...... . So frage ber Lehrer bann nur, wen 
er wolle, die übrigen Schüler feien außer Gefahr; werde einmal von jemand anders eine 
Frage vorgelegt, fo beantworte fie ber Lehrer ſelbſt ... Niemand laſſe ſich täuſchen 
durch biefen Betrug; er fei iprühmörtlih geworben und werbe gebulbet wie eine ehr 
würbige Trabition . . . Auch die Neligionslehrer habe zuweilen dieſe verderbliche Peſt 
angeitedt. 

Die Vifitationen durch Directoren und Delegirte fanden Tange nicht fo häufig 
jtatt, als das Geſetz verlangte. Im St. Petersburger 8.:B. find im Gouvernement 
St. Petersburg nur verzeichnet bie von 1815, 1820, 1826 unb 1827; im Gouverne 

ment Archangel 1811, ebenfo in Olonez (beide Male war es bei Gelegenheit der Eröff: 
nung bes Gymnaſiums, aljo Feine eigentlihe Viſitation). In Wologda war von 1809 
bis 1822 Feine Revifion, in Nowgorceb von 1805 bis 1825 (dann ber Reihe nad 4), 
in Pſkow 1810 (aus beſonderem Anlaß: Streitigkeiten zwifchen Lehrern), 1815 und 1816, 

aspectus virorum, qui nunquam studia abjiciunt, nunquam non in artibus optimis se ipsos 
exeroent atque alios, imprimisque adolescentes literis deditos, in eisdem semper versari 

volunt ac desiderant. Ideirco, viri omnium literarum et artium amantissimi, ihtentis nune 
oculis adspicimus tantos scientiarum amicos carissimos musarumque familiares pernecessarios 
et tam acerrimo ad accuratissimam in studiis diligentiam ardore accendi videmur, quanto 
maximam ex adventu et visitatione vestra expectatissima voluptatem pereipimus. Sitis 

solummodo, quaerimus, erga nos benevolentissimi, si vobis, magna prudentia, magno usu atquo 

experientia praeditis viris, non quae debemus, sed qualia ex puerili aetate afferre possumus 
munera progressuum in studiis nostrorum attulerimus* (Wol. S. 57). Die anbere (ebemda 
©. 19) lautet: Reverendissimi Contemplatores! confluentes intueri fruges nostrae illustra- 
tionis triumphanda a nobis die, die decreta a Suprema Majestate ob relevationem incitatio- 

nemque nostrarum docilitatum, ut converteretis vestram benignam annotationem ad nostras 

occupationes, et, si meremur aliquid, celebraretis Augustissimum Alexandrum effundantem 
intra nos, velut futuros cives, illa pretiosa bona, illa praestantissima munera, quae per totam 

diuturnam vitam non desinunt, nec relinguunt, nec tenebrantur amoliunturque, sed deleotant, 
recreant et in omni oontraria fortuna multum adjuvant nobis.* Bon den Vorträgen ber 

Schüler find die Dialoge zu erwähnen: 3, 4, fogar 5 Echüler traten z. B. vor und fiengen einen 
Disput über die Vorzüge zwiſchen Geſchichte, Geographie, Grammatif und Mathenratif an, wobei 
der 5, den Mediator machte. Ober es war ein Dialog zwiſchen bem Faulen und dem Fleißigen. 
Der legtere ſucht den erfleren zu befehren. Der Fleißige: Die Lehrer zeichnen mid vor den andern 
aus und beſchenken mich bei jedem öffentlichen Eramen bald mit Belobungsblättern, bald mit 
Büchern und komme ih nach Hauſe, fo können mic; meine Eltern nicht genug loben, Sind 

Gäſte bei meinem Vater, fo nennen fie mich ein liebes Kind und oft ſchon unterhalte ich fie durch 
Unterredungen über irgend einen Gegenſtand. Einmal gelang es mir fogar, einen Fehler, ben 
ein Erwachlener machte, zu corrigiren. Weißt du, was ih damals für ein Entzüden fühlte? 
Fauler: Was für eines? Fleiß.: Wie fie mich deswegen lobten, fo fieng ih vor Freuden am zu 
weinen und lief zu dem Bild bes Erlöfers, warf mich vor ihm nieder und war vor Dank gegen 
ihn fo ermübet, daß man mich erft jchlafend wegtrug. Fauler: Ich geftehe, bu fagft das fo eins 

dringlich, daß ich einftweilen meinen Drachen vergefjen habe... Die Scene endet bamit, baß 

er den Zleigigen bittet, ihm als Freund anzunehmen (Otto, Wol. S. 175 f., Wlabimirow UI, 100). 
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1826 und 1827 (Worenow I, 227 fi.). Von ten Kreisihulen revibirte der Now: 
gorod’she Director bis 1827 nur 3 der näher gelegenen (1813. Dito, Nowgorod ©. 123), 
weil für bie Nevifionen feine beftimmte Geldſumme angewiejen fei. Die PVifitationen 
dur den Gurator mögen nicht felten nicht gerade auf das MWichtigfte, ben Unterricht ge 
rihtet gewefen fein. So wird in einem Bericht über den Moskauer Lehrbezirk von 1827 

O.Sch.V. 25. Febr. 1828) das Gymnafium zu Moskau erft in fünfter Reihe genannt, 
„nur deswegen, weil es im Verhältnis zu ben andern im Befitie von mehr Mitteln 
und Möglichfeiten, die gewünſchte Vollkommenheit zu erreichen, vieles verfäumt hat, zu: 

mal in Bezug auf Äußere Einrihtung umb Anordnung. Obgleich der Unterricht mit 
größerem Grfolg vor fi) gekt, als an ben andern Gymnaſien, jo find bafür erſtlich vie 
Lehrmittel nicht in ber Anzahl vorhanden, als es bei den Mitteln möglidy wäre, und 
für's zweite macht ſich Nachläßigkeit in ber Kleidung der Gymnaſiaſten bemerkbar; brittens 

it bie Vertheilung ber Schul: und Schlafzimmer nicht zweckentſprechend; kurz, es ift nicht 
bie ftrenge Aufficht über die Schüler zu fehen, wie fie fein müßte.“ 

Was man über die Schulgebäude test, ift meift höchſt umerfreulih: mehr 
als einmal, Jahre lang, berichten die Vorftände über die Lebensgefährlichkeit derjelben 
(Otto, Nowgorod ©. 56 ff. 96, 123; der Gouverneur findet 1827 faft alle eng und 
ungeeignet‘). 

Die BPrivatfhulen machten während der ganzen Periode ben öffentlichen, nament= . 
ii den Kreisfchulen, große Conceurrenz und ben Behörden viele Sorge. Nicht viele 
Directoren begnügten fich mit ber Einforberung von ftatiftiichen Daten oder ber ftehenten 
Antwort, es gebe gar Feine Privatihulen, wie der Schuldirector von Woroneſch (aus ber 

Geſchichte der Privatihulen von W. Bon G. Weffelowsti im Ruf. Boten 1864, 6. 
S. 246—71). Schon fein Nachfolger nahm bie Sache energiſch in bie Hand: er fchrieb 
den Inſpectoren vor, fie follten mit Hülfe ber Polizei die Schulen ſchließen, wo ber 

Privatlehrer nicht ein Atteftat habe und ihn einen Revers unterfchreiben laſſen, daß er 
nit weiter unterrichten wolle. Ohne Erfolg, Nun wendet er fi an ben Gouverneur: 
die Privatichulen feien ein Uebel, fie können in feinem Fal etwas gutes fein, ba fie 

ohne Erlaubnis der Schulobrigfeit errichtet ſeien; fie feien ſchädlich für die Gefellichaft 
und gejekwibrig fin die Regierung und müßen für immer vernichtet werben. Das ein: 
gegangene Verzeichnis meist gegen 50 Schulen mit 480 Schülern nad. Der Gouverneur 
Rellte die Mitwirkung ber Stabt- und Lanbpolizei zur Verfügung (womit er übrigens 
eine Ausnahme machte: bie Behörben thaten anberwärts nichts. ©. Dito, Nowgorod 
©. 84) und ed wurbe eine Menge von Neverjen eingereicht, welche indes ben Reiter: 

betrieb des Gefchäftes nicht Hinderten. Ja es kam vor, daß Schüler aus öffentlichen 
Schulen in bie privaten bavonliefen. Die Infpectoren follten num mit Hülfe eines 

Polizeibeamten die Schulen fließen und Bücher und Hefte wegnehmen: allein die In— 
baber der Privatfchulen ftellten zum Theil Wachen aus und im falle der Gefahr retteten 
fh alle ihre 50 Schüler durch die Hinterthüre; ja bie Verfolgungen erhöhten nur bie 
Autorität bed Lehrers. Ein Inſpector berichtet, die Kreisſchule werde durch 2 folder 
Schulen geradezu ruinirt. Noch 1829 erfolgt ein weiterer Bericht am ben Gouverneur, 
die Schülerzaßl in ben Privatichulen Habe nur zugenommen. Als Urſachen biefer Be: 
verzugung ber Privatſchulen gegen die Staatsihulen, in denen anfangs fein Schulgeld 
gezahlt wurde, wurde theild bie Entfernung ber Ießteren, theil® bie Uniform, melde bie 
Eltern nicht anfchaffen konnten ober wollten, vielfach auch das angeführt, daß in ben 
Privatiäulen bie Kinder meift über Mittag, manchmal bei ſchlechtem Weg und Wetter 
aud über Nacht blieben, fich nicht auf der Straße herumtreiben und unter beſſerer Auf: 
fit fein, da Die Zahl eine geringere fei. Auch das Trinken ber Kreisichullehrer wirb 
angeführt, ebenfo bas große Vertrauen, das man nun eben zu der Geiſtlichkeit, beren 
untere Diener meift folhe Schulen hielten, Hatte, und bie Bequemlichkeit, die Knaben 

ungeftraft zu häuslichen Arbeiten zu verwenben. Siehe über das Gouvernement Nowgorob 

Pidag. Encytlopadie. XI. 9 
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Dtto ©. 83 ff., wo ſich für bie Bevorzugung ber „Particular“ihulen auch bie Be 
grünbung findet: ber Unterricht in ber Kreisſchule zu Tſch. fei zu lange und gehe zu 
langſam vorwärts, weil ber Lehrer oft betrunken fei und bann bie Kleinen ohne Grund 
ſchlage und ſtrafe (S. 85). Es finden fi bort Mafregeln eingeihärft 1810, 12, 17, 
21, 22, 25 und 28. 

Dagegen entwidelte fih mehr und mehr eine Einrichtung, welche ſchon im vorigen 
Jahrhundert aufgefommen war, bie Abelspenfionate. Sie follten urſprünglich dem 
höheren Stande, dem die damaligen Schulen nicht genügten, nicht nur bie Erziehung, 
fondern auch einen höheren Unterricht ermöglichen (Mdelöpenfionat in Moskau — 1814, 

Kafan, St. Petersburg, Drel — 1818); daneben treten ſolche auf, welche Wohlthätig— 
keitsanftalten für Unvermöglihe find (in Charkow 11. Det. 1806, in Wlabimir 1809, 
in Jekaterinoſſſaw — 30. Juli 1818) — in Charkow follen nur Kinder von folden im 
8.:B. wohnenden Abeligen aufgenommen werben, deren Einkünfte nicht ausreichen, um bie 
jelben in Privatpenfionate unterzubringen, worüber ein Zeugnis vom Gouvernements: 
und Kreismarſchall beizubringen ift (Ber. Schr. XVII, 55—61); an anberen Orten find 
fie hervorgerufen durch den Patrietismus, weldyer bie „wohlthätige Allerhöchfte Abficht, 

die Bildung zu verbreiten, fördern“ will (Olonez, ſ. Petrow I, ©. 35). Deutlicher 
ſpricht ſich ber exceptionelle Charakter in dem Vorſchlag des Adels von Nowgorod (1818. 

Otto, Nowgorod S. 60) aus, eine beſondere Adelserziehungsanſtalt beim Gymnaſium zu 
gründen: fie ſollte unter Direction eines beſonderen Comité's ſtehen, das wiederum dem 
Gouverneur untergeordnet ſein ſollte. Damals erwiderte noch der Curator: eine ſolche 
nur für dinen Stand berechnete Anſtalt würde dem Gymnaſium, das für alle Stände 

da fei, nichts Helfen — und bie Genehmigung erfolgte nit (Sitzung der O.Sch.V. 
29. März 1818). Der Virector des Gymnafiums felbft muß einverftanden geweſen 
fein, denn um biefelbe Zeit etwa fchrieb er (Dtto ©. 47): „Da bie in die Schule tre 
tenden Kinder von verſchiedenen Eigenſchaften und verſchiedenem, meift nieverem Stande 
find und in die Schule Gewohnheiten und Neigungen mitbringen, bie zwar mehr ober 

weniger entſchuldbar find, aber oft ſich ſolchen mit ben beften Eigenſchaften mittheilen, 
fo erweden derlei Umftände in vielen Eltern der gebildeteren Stände bie Furcht vor ſchlech— 
tem Beifpiel für ihre Kinder — wegen bes Zufammenfeins mit den Erternen nicberen 

Standes und halten fie ab, biefelben in bie öffentlichen Schulen zu fchiden. Obgleich 
zur möglihften Abftelung biefer Misjtände eine abwechſelnde Beauffihtigung burd bie 
Lehrer eingerichtet wurde, fo ift doch dieſe Mafregel für bie Lehrer eine Laſt und erreidt 

ihren Zwed nicht im gewünſchten Maße,“ 
Tem ba und bort fi Mar äußernden Betürfnifje (j. Karafin in dem Briefe von 

1810, Ruſſ. Vorzeit 1875, 4, 756) ſuchen einige Directoren durch Errichtung von Adele: 

penfionaten mit Unterricht entgegenzufommen (zu Orel und Saratow 1818, zu Penſa 1822); 
allein die OSch.V. begünftigte biefe Art von Anftalten nit, da fie (30. San. 1819) 
den Grundſatz aufjtellte: Penfionate bei Gymnafien und Univerfitäten follen nur als Orte 
betradytet werben, wo bie Zöglinge Unterhalt befommen; ber Unterricht folle nur in ben 

Gymnafien unb Univerfitäten ertheilt werben. Auch andere Iocale Bebürfnifje juchten 
ba und bort ihre Befriebigung in ten Gymnaſien und Kreisfhulen und führten ben 
felben nicht bomogene Aufgaben zu. So findet fi 1806 an dem Gymnaſium zu 

Mologda für die Schüler oberer Claffen ein Lehrgang ber „außerorbentlihen Juris 

prubenz zur Vermehrung ber zur Jugenbbildung dienenden Kenntnifje“ (Otto ©. 27), 
ebenfo in Penſa ein folder ruffifcher Geſetzeskunde *) (1808 und 1823 noch Architektur) 

wegen bes Ukaſes von 1809, ta fid) jo bie Zahl ber Schüler vermehren könne; bie Lehrer 

ſollen durch freiwillige Beiträge ber theilnehmenden Schüler für ihre Mühe entſchädigt 

*) Eine 8. Claſſe für Jurisprubenz jollte jogar am Et. Petersburger Gouv.“Eymnaſium 

errichtet werben (10. Febr. 1817) und die Edüler nah Abjolvirung berfelben bas Recht haben, 

mit bem XIV. Glafjenrang in den Eivildienft einzutreten. 
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werben; jotann beim Gymnafium zu Smolenst eine Hanbelsabtheilung auf Grund 
von Stiftungen, welche zur Grridtung einer befonderen Handelsſchule nicht binreichten 
(1804). Die Lehrgegenftände waren: Hanbelsgeographie, bürgerlihe Architektur, kauf— 
männifche Berechnungen und Buchhaltung in ruffiiher und beutiher Sprache, Abfaffung 
von faufmännifchen Briefen und Handelslunde mit Eintheilung in Banquier-, eigene 

und Commiſſionärgeſchäfte, ſowie Engliſch. An Cherfion wurde beim Gumnafium eine 
Napigationsclaffe mit 2 Lehrern, da fie für die bortige Gegend fo nothwenbig fei 

(1814), in bem zu Aſtrachan eine für perfiihe Sprade, wegen bes großen Bebürf: 

niſſes an perfiihen Dolmetſchern (1811), für tatariiche bei ber Kreisfhule in Simfero— 
pol (1818) eingerichtet. Eine in Irkutsk feit 1791 beftehende japaniſche Claſſe 
ihleppte ihr Daſein bis 1816, wo fie wegen Nuplofigkeit aufgehoben wurde. Bei 

dem Gymnaſium zu Selaterinofflaw, wo ſchon vor 1804 biefe Fächer gelehrt mwurben, 

werben Lehrer der Artillerte, Fortification und militäriihen Erercitien angeftellt (1812) 
auf Grund eines Legates. Am Gymnaſium zu QTula errichtet ber Director auf feine 
Koften eine Kirdengejangsclaffe (1820), während eine „Vocalclaffe“ bei dem zu 
Charkow ſchon 1806 aufgehoben wurde. Endlich, Iofer verbunden, wurde am wolyniſchen 
Eymnaſium als Verfuh eine Feldmeſſerſchule errichtet (1807) mit Geometrie und 

Trigonometrie, Algebra, praktiſcher Geodäſie, Zeichnen und ber ruffifchen und polniſchen 
Sprade als Lehrgegenſtänden, ba ſich bei den nöthigen Arbeiten in der Krimm, in Livs 
land und in ben litthauifchen Gouvernements ber Mangel an Felbmeflern fühlbar gemacht 
hatte. Zum erften Mal, ſcheint es, wird hiebei ein Impfzeugnis verlangt. 

Endlich kommen in einzelnen Gouvernements Jmpfcurfe an Gymnaſien und 

Kreisfhulen vor, 3. B. 1811 in Wologda (Otto ©. 49, 122), welche aber auf geringe 

Luft von Seiten der Schüler ftießen, da 1819 ber Director berichtet, troß mehrfacher 
Aufforberueng an die Schüler ber IV. Claſſe habe niemand ben Wunfcd geäußert, das 

Ampfen zu lernen. 

Fine eigenthümlihe Aufgabe erhielten die Gymnaſien auch noch in bem zwanziger 
Jahren. Da es nämlih an ben unter bem Kriegsminifterium ftchenden „Militärwaifen: 
abtheilungen“ an Lehrern „befonbers für Schönſchreiben, Grammatik, Rechnen, Geometrie, 

Geographie, Reißen und Zeichnen“ fehlte, jo orbnete auf den Antrag bes Chefs bes 
Hauptftabes der Minifter 1820 an, daß in jedem Gouv.-“Gymnaſium 12, in St. Peters: 
burg 24 „Cantoniſten“ (Soldatenkinber) untergebradht werben follten, welde in ber 

Folge Lehrftellen an den genannten Abtheilungen zu befleiden hätten. In Nowgorod wurben 
fie ihrer mangelhaften Kenntniffe wegen zuerſt in die II. Claſſe ver Kreisfhule gefchidt. 
Alein auch im Gymnaſium gieng e8 mit ihnen nicht recht vorwärts, ba es ihnen ftets 
on ben nöthigften Utenfilien (Febern, Dinte, Papier, Büchern) fehlte, ja ihre Vorgefekten 
verlangten gerabezu, daß fie die Lehrbücher fich abſchrieben (Geſchichte, Geographie u. a.); 
außerdem waren fie vom Mai bis October verhintert, am Unterricht Theil zu nehmen, 

da fie die ganze Zeit im Lager zuzubringen hatten, mo fie, ausjchlieglih mit militäriſchen 

Grereitien beihäftigt, vergaßen, was fie in der Schule gelernt Hatten. Im J. 1828 
wurbe bie Aufnahme von Gantoniften in bie Gymnaſien und Kreisichulen aufgeheben, 
und nur noch in ben Gymnaſien zugelaffen, wo bie orientaliihen Spraden gelehrt 

wurden (Dtto, Nowg. 53—56). An ſolchen erreichte denn auch ihre Zahl zu Zeiten eine 
bebeutenbe Höhe (in Kafan 1828 51); erft 1857, mit ber Aufhebung ber Cantonijten- 
bataillone, hörte auch der Beſuch des Gymnaſiums von Seiten derjelben auf (Wladimirow 

II, 70—76). 
Statiftifhes. Die Zahl der Gymnaſien und ber Kreisfhulen, fowie ber in 

benfelben befindlichen Schüler im J. 1824 war folgende (nad der Zabelle in ben 

Teufichriften 1825, I, 331—387): 
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Lebrbezirke, Gymnaſien. Schüler. | Areiefulen. | Schüler, 

St. Petersburg.. 10 791 62 8300 

Voctau........ 11 | 787 76 5257 
Bin. - 2... 41 5 2075 47 8807 
RED: 3: 25: 00 ae ee | 12 1153 86 8020 
2 a 4 | 10 685 | 66 | 4095 

| | 

Die Gefammtfumme beziffert ſich alfo auf 48 Gymnaſien (incl. 2 Hauptvolfsihulen) 

mit 5491 Schülern und 337 Kreisihulen mit 29,479 Sch. Dazu kommen, als zwiſchen 
Univerfität und Gymnaſium ſtehend, 

im 2.:B. St. Petersburg bie höhere Schule mit 395 Schülern, 
„ » Moskau das Jaroſſlaw'ſche Lyceum mit 82 & 
"„ „ Wilna bas Lyceum in Kremenez mit 617 
„ „Charkow die Njeihiniche höhere Schule mit 74 
ER „diie Handelsſchule in Taganrog mit 30 A 
—— „das Odbeſſaer Lyceum mit 110 — 

Summa 6 höhere Schulen mit 1308 Schülern. 
Die ganze Zunahme ber Gymnafialfhüler in 16 Jahren beträgt aljo, die 12 Haupt: 

volfsihulen von 1808 hinzugerechnet, 842; mit dem genannten höheren Schulen und in 
allen 2.:B. zufammen bat fi die Schülerzahl um 1187 vermehrt. Läßt man aber in 

beiden Jahren den Wilnaer 2.:B. weg, fo erhält man für die Gymnaſien die Zahlen 3344 

und 3416, fo daß aljo die Zunahme nur 72 beträgt, während fie im Wilnaer 2.:3 770 
erreicht. — Im Durchſchnitt find die Gymnafien des Wilnaer L.B. die bevölkeriſten: 

bie durchſchnittliche Schülerzahl beträgt 415; dann fommt Charfom mit 96,6, St. Petersburg 
mit 79,1, Moskau mit 71,5, Kaſan mit 68,5. Rechnet man aber die Univerfitätsitäbte ab, 

fo ift die Durhfchnittszahl für Charfow nur 74, für St. Petersburg nur 49,1, für 

Kafan nur 44. Noch für den Zeitraum von 1802--1829, für weldden Woronow I, 162 |. 
eine Tabelle giebt, conftatirt er, daß, abgefehen vom St. Peteröburger Gumnafium, bie Zahl 
ber Schüler im 2.:B. überhaupt unbebeutend war und fi fogar etwas vermindert hatte. 

— Dagegen haben ſich die Kreisfchulen und «Schüler um mehr als das Doppelte vermehrt. 

Zweite Periode. Die Negierung des Kaiſers Nicolaus (1825 — 1855). 
Das Statut vom 8. Dec. 1828. 

„Die lebte Lebenszeit des Kaiſers Alerander war durch ſchmerzliche Enthüllungen 
verbüftert. . . Eine Handvoll junger Thoren, die weber die Lebensbebingungen des Staates 
fannten noch den Geift und die wirflihen Bebürfniffe des Volkes, träumten tollfühn von 
einer Umgeftaltung der Verfaſſung; balb gefellte fich den Reformgedanken auch ber rud: 
Iofe Gebanke des Zarenmorbes zu. Man hat Grund anzunehmen, baf die Pläne theil- 

weile ſchon 1818 dem Kaifer befannt wurben. Erſt in Taganrog ertbeilte er bie Ver 

baftungsbefehle.“ (Korff, die Thronbefteigung bes Kaifers Nicolaus I. Officielle deutſche 
Ausgabe, 2. Aufl. Frankfurt. Bär 1857.) Am 14. Dec. 1825, dem Tage, ba er ben 
Thron feiner Väter beftieg, warf Kaifer Nicolaus den Aufftand zu Boden und ſprach 

das denkwürdige Wort: „Und ſollte ich auch nur auf eine Stunde Kaiſer ſein, ſo will 
ich zeigen, daß ich beffen würdig war.“ In ber Ueberzeugung, daß die Heilmittel gegen 
die durch ben Aufftand and Tageslicht getretene „Pet, die von außen zu und herein 
getragen worben ift“ (wie e8 in dem Manifeft vom 19. Dec. 1825 heißt) wirkungslos 

fein würben, wenn fie nicht ben eigentlichen Sit des Uebels träfen, ſprach die Regierung 
fofort die dringende Nothwendigkeit einer auf nationaler Bafis zu vollziehen 
den Reform des Bildungsweſens aus. 

Zu biefem Zwed ernannte ber Kaifer ein „Eomit6 zur Organifation ber 

Lehranſtalten,“ indem er am 14. Mai 1826 folgenbes Nefcript an ben Miniiter 
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ber V.A. erließ: „Alexander Semjoͤnowitſch! Indem Ach mit beſonderer Aufmerkſamkeit 

die Organiſation der Lehranſtalten, in welchen die ruſſiſche Jugend für den Dienſt des 
Staates gebildet wird, in Betrachtung ziehe, ſehe ich mit Bedauern, daß in denſelben 
nicht die erforderliche und nothwendige Einheitlichkeit herrſcht, auf welcher Erziehung, 
wie Unterricht baſirt ſein muß. Dieſer Umſtand kann fo rapiden Einfluß auf das 

Wohl des Staates haben, daß man ohne ieglichen Aufſchub ſich beeilen muß, dieſen 
Mangel in Unſerem Unterrichtsſyſtem zu verbeſſern. Er entzieht dem Staat den größten 
Theil des Nutzens, weldyen derjelbe von feinen Zöglingen zu erwarten berechtigt ijt, nad): 

dem er weber Ausgaben, noch alle möglichen jonftigen Mittel zu ihrer Bildung gelpart 
bat. In vieler Abficht ernenne ich unter Ihrem VBorfiß ein Comité beftehend aus: dem 

Senerallieutenant Grafen Lienen, ben Gebeimräthen: Speransfi, Grafen Lambert und 
Umarow, dem Generallieutenant Grafen Sievers, dem Wirfl. Staatsrath Storch, dem 

interimiftiihen Gurator der Charkower Univerfität Staatsrath Perowski und Meinen 

Flügelabjutanten, den Oberften Perowsfi und Grafen Stroganow und jchreibe bemjelben 

als Verpflihtung vor: 1) Sämmtliche Statute der Lehranftalten des Reiches, von ben 

Kirchfpielsihulen bis zu den Univerfitäten hinauf, zu vergleichen; 2) vie an benjelben 

vorgetragenen Lehrgänge durchzuſehen und zu vergleihen, wozu vorher Mar zu jtellen 
ift, nad) welden Büchern oder Werken biefelben vorgetragen werben; 3) ſodann in 

allen Theilen bes Reiches fämmtlihe Statute diefer Anftalten entfpredhend ihren ver: 

Ichiedenen Stufen volllommen gleichzuftellen, wobei nur für den Dorpater und Wilnaer 

L.B. die erforberlihen Aenderungen zuzulafien find; 4) alle Lehrgänge für die Zukunft 
in's Einzelne feftzuftelen und die Werke zu bezeichnen, nad benen fie vorgetragen 

werben follen; 5) bei biefer Gelegenheit zu entſcheiden, welche von ben vorhandenen 

Büchern gut find, und zugleih Anordnungen zur Ausfüllung deſſen, was fehlt, zu 

treffen, wozu nah Ihrer Wahl und unter Meiner Beftätigung bie zuverläßigiten Pro: 
fefioren und Akademiker auszuwählen find, damit ſodann, nachdem bies feitgeftellt, aller 

willfürlihe Unterricht, nad willürlid gewählten Büchern und Heften, verboten werben 
kann. Nad dem Fortgange der Arbeiten dieſes Comité's jollen die neuen Statute für 
die verjchiebenen Stufen von Lebranftalten, von den unteren an, Mir zur Beftätigung 

vorgelegt werben, gleichwie aud die für biefelben gewählten Unterrichtsmethoden Mir 

zur Einfiht vorzulegen find. Ich made es Ihnen zur unverbrüdliden Verpflichtung 
ohne Verzug an ben Ahnen hierdurch gegebenen Auftrag zu gehen und ihn mit aller 
Genauigkeit zu erfüllen; und Ich nehme Ihren treuen Eifer um das Beſte des Reiches 
als Unterpfand eines fchnellen und volljtändigen Erfolges an.“ 

Zur Ausführung des P. 5 Angeorbneten bildete der Minifter ein „Comite zur 

Durchſicht der Lehrmittel;" am 29. Juni beftätigte der Kaijer die getroffene Wahl 
der in basjelbe berufenen Mitgliever (über dies Comité ſ. ©. 169). 

Dieſelbe tiefe Ueberzeugung von der Nothwenbigkeit einer Reform ſpricht das 
Manifeft vom 13. Juli 1826 aus, in welchem dem ruffiihen Wolfe bie über bie 
Decemberverſchwörer verhängte Sentenz befannt gemacht wurde. „Die betrübenden 

Greigniffe,“ heißt c8 in demfelben, „weldhe ganz Rußland in Aufregung verjeßt haben, 
find vorüber, und, wie Wir mit Gotted Hülfe vertrauen, auf immer und ohne Wieder: 

kehr. Auf den verborgenen Wegen ter Vorfehung, welche aus Böfem Gutes ſchafft, 

önnen ſelbſt diefe Ereigniffe zum Guten helfen. . . Mögen die Eltern alle ihre Auf 
merkſamkeit auf bie fittliche Erziehung ihrer Kinder richten. Nicht der Bildung, ſondern 
dem Müßiggang des Geiftes, ter ſchädlicher ift, al der des Körpers, bem Mangel an 
ſicheren Kenntniffen ift dieſe Zügellofigfeit des Denkens zuzuschreiben, die Quelle jtürs 
mifcher Leidenſchaften, biefer verberblihe Lurus des Halbwifjens, dieſes Drängen in 

phantaſtiſche Ertreme, deren Anfang Verberbnis ter Sitten, und deren Ende ber Unter: 
gang ilt. Vergeblid) werben alle Anjtrengungen, alle Opfer ber Regierung fein, wenn 
nit die häusliche Erziehung die Sitten biltet und die Abfichten berjelben förbert. 

Möge ber Adel, das Bollwerk tes Thrones und ber Nationalefre, auch auf biefem 
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Wege, wie auf allen anderen, ben übrigen Ständen ein Beifpiel fein! Jeden Schritt 
besfelben zur Vervolllommnung ber vaterländifhen, nationalen, nicht frembländifchen 

Erziehung werden Wir mit Erkenntlichkeit und mit Vergnügen aufnehmen. . . Nicht 
durch dreiſte Phantafien, bie ſtets beftructiv find, fondern von oben her werben Schritt 
für Schritt die vaterländifhen Geſetze vervollftänbigt, Mängel ergänzt, Misbräuche ver: 
befjert. In diefer Weile allmähliher Vervolllommnung wird jeder beſcheidene Wunſch 
zum Beffern, jeder Gedanke zur Befeftigung ber Autorität der Gejeße, zur Verbreitung 
wahrer Bildung und Gewerböthätigkeit, der zu Uns auf bem allen offen ftehenven ge: 
feglihen Wege kommt, ftets von Uns mit Wohlwollen aufgenommen werben; benn wir 
baben feinen anderen Wunfh und können feinen anderen haben, als Unfer Vaterland 
auf der höchſten Stufe des Glüdes und Ruhmes zu fehen, welche ihm die Vorjehung 

beftimmt bat.“ Aud in dem Krönungsmanifeft vom 22. Aug. 1826 ſpricht der Kaifer 

benjelben Wunſch aus: „Vor allem aber möge bie Furcht Gottes und eine feftgegründete 
vaterländiihe Erziehung ber Jugend bie Grundlage aller Hofinungen auf Befferes, pas 
erite Bebürfnig aller Stände fein !* 

Mit diefem beitimmt verkündeten Princip nationaler und religiöfer Erziehung 
war übrigens durchaus nicht ausgejproden, daß ber Kaifer gemwillt war, basfelbe im 

Sinne des Miniſters Schiſchkow zu verftehen. Während biefer die Identität ber 

Decembermänner mit den Mitgliedern der Bibelgefellihaft behauptete, gab ber Kaiſer 
dem Protector der leßteren, Fürften Golizyn, welder in den Augen der Schiſchkowſchen 
Partei die Berfonification aller ftaatsgefährlichen Plane war (j. S. 104), den vertrauensvollen 
Auftrag, die Papiere bes verſtorbenen Kaifers durchzujehen, ernannte ihn zum Mitglied 

ber Unterfuhungscommilfion in Sachen der gefährlichen Geſellſchaften und zeichnete ihn 
noch 1826 durch zwei hohe Orden aus. Der Erzbifhof Vhilaret, ebenfall® von ber 

Schiſchkowſchen Partei auf's höchſte verbäcdhtigt, wurbe im felben Jahr „für bie ber 

Kirche geleifteten Dienfte und feine ausgezeichnete Amtsverwaltung“ zum Metropoliten 

ernannt. Lieven, ber ebenfalls der Bibelgeſellſchaft in hervorragender Weiſe angehört 
batte, wurde durh bie Ernennung zum Mitglied des oben erwähnten Comité's aus: 
gezeihnet (Popin, Eur. Bote 1868, 12, 745). Die langen Verhandlungen in ber 
O.«Sch.⸗V. über die Frage, ob der Unterricht in der Philoſophie nützlich oder ſchädlich 

fei, Verhandlungen, welde unter den Aufpicien Schiſchlows begonnen worben waren, 

fonnten von Umwarow mit folgendem Votum geſchloſſen werden: „Diefe Angelegenheit 

gehört zu bemen, welche wegen veränderter Umftände feine bejonbere Entſcheidung mehr 
verlangen; Geift und Ziel jener Denkſchrift von Magnizli, fowie die von dem Verfaſſer 

gebrauchten Mittel find jest jo weit enthüllt, daß fie Feine Gefahr, keinen Scaben 

mehr weber für die höheren Lehranftalten, noch für bie Perfonen varftellen, melde bie 

Urtbeile des Verfaffers hätten treffen können” (Situng vom 10. Nov. 1826). 

Wie das gefchichtliche Urtheil über die durch Magnizli und Runitſch in's Ertrem 

getriebene Richtung nur ein verbammenbes fein Tann, fo lautete auch der Spruch bed 

Kaiſers Nikolaj, der Schon als Großfürft mit ſchneidendem Sarkasmus die Bitte an ben 

St. Petersburger Curator gerichtet hatte, noch ein paar folder Leute, wie Arffenjew, 

aus ber Univerfität fortzujagen, ba er fie mit großem Nuten an der Ingenieurſchule 

verwenden fönne (Pelarsfi S. 39 Anm). Nachdem der Kaijer den General Scel 

tuchin mit einer Nevifion ber Kafanjchen Univerfität beauftragt hatte, bie biefer am 

8. Febr. 1826 begann und wobei Magnizti den Befehl erhalten Hatte, in Kafan zu 
bleiben, wagte Ießterer dennoch nad Petersburg zu eilen. In biefe Zeit fallen 2 neuer: 

dings publicirte Schriftitüde von des Kaijerd Hand an den Generalgouverneur von 

St. Petersburg:' „Ich höre, Magnizki fei hieher gefommen; ich halte es für ſehr noth 

wendig, ihn fireng zu beobachten; es muß etwas hinter ihm fteden, und wahr⸗ 

haftig jedenfalls nichts gutes;“ und „Ich erſuche Sie, dem M. zu befehlen, daß er 
vor dem General Benkendorff zu erſcheinen habe; mag er ihm vorlügen, was er will; 

ich babe felbit Feine Zeit mit ihm zu ſprechen.“ Durch Ufas vom 26. Mai 1926 wurde 
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Magnizki, deſſen „grunblofe Denunciationen bald entlarvt waren“ (Karamfin S. 399),*) 
durch folden vom 25. Juni Runitſch abgefeßt, Iehterer „wegen unverantwortlihen Ver— 
fahrens bei ber Direction bes Lehrbezirks, insbefondere im Bauweſen“ nod unter 
Gericht geftelt. In einem Nekrologe hat Sturbza Magnizki im günftigften Lichte bar 
zuftellen geſucht (Ruſſ. Archiv 1868, 926—938), allein fpäter (1849) hat er doch ben 
Flecken zugegeben, ver baburd auf ihm Iaftet, daß er fi zu ber Intrigue gegen ben 

Minifter, der ihn fo fehr ausgezeichnet hatte, gebrauchen ließ (S. 932). Was Mag» 
nizfi anftrebte, war in Wahrheit der Tob der von ber Negierung mit fo viel Liebe ge 
pflanzten und gebegten Bildung: nur eine lebensvolle Idee, deren Nidhtausführung ibm 

nit zur Laſt zu legen ift, findet man bei ihm: 1820 reichte er, um bie Volksſchule zu 

beben und zu verbreiten, ein betaillirte® Project für ein Volksſchullehrerinſtitut ein. — 
Eine weit niebriger ſtehende Natur war offenbar Runitſch; er ließ feinen Herrn und 
Meifter bei dem Beginn ber Verhandlung in ber O.Sch.V. (10. April 1826) im 
Stich, indem er bat, „wegen zwiſchen ihm und Magnizfi ftattfindender Misverbältnifje” 

ihn von ben Situngen zu entbinden. In einem Nechtfertigungsfchreiben an den Pros 
feffor Arffenjew (Pekarski S. 61—69) von 1842, demielben Jahr, in welhem Magnizfi 
den Fürften Golizyn um „chriſtliche Verzeibung“ bat und fie erhielt, ſucht Runitſch bie 

ganze Schuld auf den Minifter zu ſchieben, deſſen ebler Charakter doch unbezweifelt ift. 

Das Urtheil über Runitſch kann auch durch fein 1837 erſchienenes, religiöfes Wert 
(Histoire chronologique du Nouveau Testament u. ſ. w. XL, 171 u. 229 ©.) in feiner 

Weife gemilbert werben. Beide Männer verfolgten nicht vermöge der Ueberzeugungen 
des Obecurantismus, nicht in der Verblenbung bed Fanatismus, fondern aus perjän- 

lihem Ehrgeiz und Egoismus, dem ſich bald die Luft am Verfolgen als ſchmutziger 
Factor hi nzugeſellte. 

Wie ſehr den Kaiſer die Bildungsfrage beſchäftigte, geht auch daraus hervor, daß 
er ſich auch das Urtheil des bekannten Dichters Alexander Puſchkin über dieſelbe vor— 

legen ließ. Von feinem Gute, auf welchem er unter beſonderer Aufſicht des General 

gouverneurd internirt war, an ben Hof nad Moskau berufen war Puſchkin bafelbit am 

8. September 1826 vom Kaifer fehr gmäbig empfangen worben und hatte benjelben 
durch ben Freimuth, mit welddem er ſprach, nur noch mehr eingenommen. Am 30. Sep: 
tember erhielt er nun ben Auftrag, bie bei biefer Aubienz geäußerten Gebanlen über bie 
Bildung nieberzufchreiben. Infolge deſſen reichte Puſchkin eine Heine, vom 15. Nov. 1826 
batirte Denkſchrift ein, deren Inhalt intereffant genug ift, um bier mitgetheilt zu werben 

(abgebrudt im XIX. Jahrhundert. 1872, 2, 209—215). Die Iekten Ereigniſſe, beginnt 
diefelbe, Haben viele traurigen Wahrheiten an den Tag gebracht; ber Mangel an Bil: 
dung und Moral habe viele junge Leute in verbrecheriſche Irrthümer geführt. ... Vor 
15 Jahren Habe die Jugend ſich nur mit Militärbienft abgegeben und ſich allein durch 
Salonbildbung oder dur Streihe auszuzeichnen ih bemüht. Die damals fo freie 
Literatur Habe gar Feine Richtung gehabt, die Erziehung fih von ben urſprünglichen 
Vorſchriften in Feiner Weife entfernt. „Vor 10 Jahren fahen wir liberale Ideen ale 
notbwenbiges Aushängeihild einer guten Erziehung, bie Unterhaltung ausſchließlich 

*) Der Sturz Magnizki's wurde nad ber Erzählung Pınajew’s, ber einen weſentlichen 
Antbeil daran gehabt hat und den Speransfi mit dem Auoſpruch: „das ift ein Staatsverbrecher, 

der Erzengel mit bem flammenden Schwert, ber neben bem achtungswerthen greifen Schiſchkow 
ſteht und ihn fo, wie er es verdient, zu achten hindert" — dazu aufforderte, burd eine Denuns 

ciation Magnizfi’8 gegen die Univerfität Dorpat herbeigeführt („auch dort herrſchen ſchädliche 

Ideen“), von deren Grundlofigkeit fi der Minifter Schifhfow durch eine perfönliche Nevifion 

überzeugte. Dies benützte Panajew, der im Minifterium angeftellt war. Den endlichen Aus« 

ſchlag gab, wie man damals fagte, eine unmittelbare Eingabe Magnizki's an den Kaifer, die 
in deffen Gabinet gefunden wurde und eine Klage darüber enthielt, daß lieber der kaiſer— 

lichen Familie Profefioren anftellen, welche bie Regierung verfolgt babe (1. B. Arſſenjew). ©. 

Panajew &, 112, 
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politiſch, die Literatur (niedergehalten durch eine höchſt eigenartige Cenſur) in hand— 
ſchriftliche Pasquille auf die Regierung und in aufregende Lieder verwandelt; endlich ge— 
heime Geſellſchaften, Verſchwörungen, mehr oder weniger blutige kopfloſe Pläne. ..“ 

Ohne Zweifel ſei dieſer Einfluß auf die jetzige Generation dem Aufenthalt unſerer Heere 
in Frankreich und Deutſchland zuzuſchreiben. Indeſſen ſei zu hoffen, daß ſich dieſe, 
ſoweit ſie mit den Verſchwörern durch Freundſchaft oder Verwandtſchaft zuſammenhänge, 
mit der Zeit beruhigen werde. Allein es gelte jetzt die heranwachſende Generation zu 
ſchützen. „Nicht allein der Einfluß des fremdländiſchen Idcologismus iſt verderblich für 

unſer Vaterland; die Erziehung, oder, beſſer gejagt, das Nichtrorhandenſein jeglicher 
Erziehung ift die Wurzel alles Uebels.“ Und nad einer Hinweifung auf bie angeführte 
Stelle des Manifeites vom 13. Juli 1826: „allein die Bildung ift im Stande, neue 

Tollbeiten, neues Elend bes Gemeinweſens zu verhüten.“ Die Rangclaffen feien eine 

Leidenschaft des ruſſiſchen Volkes geworben; in anbern Ländern fliege der junge Mann 

etwa im 25. Lebensjahre das Lernen erft ab; bei une eile er fo früh als möglid in 
ben Tienft zu treten, benn mit 30 Jahren müße er Oberjt oder Collegienrath fein. „Er 
tritt in bie Welt ohne alle gründliche Kenntniffe, ohne alle poſitive Principien; jeber 
Gedanke ift für ihn neu, jedes neue bat Einfluß auf ihn. Er ift nicht im Stande, zu 

controliren noch zu eppeniren; er wirb ber blinde Anhänger oder bas traurige Echo 
des eriten Kameraben, ber jeine Ueberlegenheit über ihn zeigen oder fein Werkzeug aus 
ihm zu maden Luft befommt.* Die Aufhebung ter Nangclaffen hätte viele Vortheile, 
aber aud unzählige Nadtbeile.- „Allein man könnte wenigftens aus bem 
Misbrauch felbit einigen Nuten ziehen und diejelben als Ziel und Lohn 
für die Bildung binftellen. Man muß die gefammte Jugend in bie öffent 

lichen, ber Aufſicht der Regierung untergeordneten Anjtalten bereinzichen; 

dort muß man jie halten, ihr Zeit geben ſich auszutoben, ſich mit Kenntniffen zu be 

reihern, in der Stille ter Schulen zu reifen, aber nit in dem lärmenben Nichtéthun 

der Kafernen.” Die bäuslihe Erziehung in Rußland ſei die aller ungenügenbite, 
unfittlihfte. Das Kind jei nur von Leibeigenen umgeben, ſehe Iafterhafte Beiſpiele, 

werde eigenwillig ober ſelaviſch, bekomme feinen Begriff von Gerechtigkeit, ven Wedel 
besichungen der Menichen, der wahren Ehre. Zwei, brei Spraden, bie Elemente ven 

wiſſenſchaftlichen Gegenftänden, mitgeteilt von irgend einem gemietheten Lehrer — bad 
fei der ganze Unterricht. Die Erziehung in Privatanftalten fei nicht viel beffer. Hier, 
wie bort, höre jie mıt dem 16. Jahre u. Man mühe mit allen Mitteln 

die Privaterziebung ausrotten. Am Zuſammenhang damit, müßen bie 
Examina nad tem Ufas von 1809 aufgehoben werden (j. ©. 44 f.). Von einem ge 

wißen Zeitpunct an müße ein nicht in einer Staatsanftalt Erzegener, wenn er in ben 

Tienft trete, gar keine Vortbeile mehr erhalten und fein Net haben, ein Examen zu 
verlangen (alio die Beftimmung von 1803). Die Erziehung im Auslande jei nicht zu 
verbieten; es genüge, diejelbe auf eine Stufe mit ter Privaterziehung zu ftellen. Denn 
1) werben nur wenige davon Gebrauch machen und 2) „bie Erziehung ber ausländiſchen 
Univerfitäten ift ungeachtet aller ihrer Uebelftänbe für ung unvergleichlich weniger ſchädlich, 

als die patriarchaliſche. Wir jehen, daß N. Turaenjew, ber auf der Göttinger Univer: 

fität gebildet ifl, trotz jeiner Irrthümer und feines politifchen Fanatismus, inmitien 

feiner jtürmifgen Genoſſen fih durch die Sittlichkeit und Mäßigung feiner Principien 

auszeichnet, — cine Folge feiner wirflihen Bildung und feiner pofitiven Kenntniſſe.“ 
Habe die Regierung ſo die Privaterziehung bedeutend erſchwert, ſo werde die Hebung 

ber öffentlichen leicht werden. Die Denkſchriſt berührt nun die Lancaſterſchulen, bie 
Gabettencorps (für welche jtrengfte Difeiplin empfohlen wird, aber nicht Verfolgung 
bort begangener Streihe noch im fpäteren Dienft: „einen Jüngling oder Erwachſenen 
für die Schuld des Knaben trafen, ift etwas ſchreckliches und leider bei und nur zu 

gewöhnliches;“ Körperfirafe fei aufzubeben), die Seminare, „welche fid) in vollſtem Ber: 
fall befinden;* dann heißt e8: „in den Gymnaſien, Lyceen und Penfienaten an ben 
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Univerſitäten wird man den Umfang des gewöhnlichen Unterrichts wenigſtens um 

3 Jahre verlängern und nach Maßgabe deſſen auch tie bei ber Entlaſſung ge 
gebenen Rangclafien erhöhen müfjen. Die Unterrichtögegenftände erforbern in ben erften 
Jahren feine bebeutende Aenderung; doch fcheint es, bie Sprachen nehmen zu viel Zeit 

ein. Mozu 3. B. ichs Jahre lang Franzöſiſch lernen, da bie Routine im Leben ohne: 
bies fchon genügt? Wozu Lateiniih oder Griechiſch? Iſt Lurusda zu ge 
ftatten, wo man Mangel am Notbwendigen leidet? — Faſt in allen Schulen 
treiben bie Knaben Literatur, bilden Geſellſchaften, und laſſen ihre Arbeiten fogar in 
Zeitſchriften druden. AU dies zieht vom Lernen ab, gewöhnt an Fleinlie Erfolge, und 
beſchränkt bie bei uns ohnehin ſchon allzufehr beſchränkten Ideen noch mehr.” „Die 

Geſchichte muß in ben erften Jahren eine nadte chronologiſche Erzählung ber Ereigniffe 
fein, ohne alle moralifche ober politifche Betrachtungen. Wozu dem kindlichen Geift eine 

einfeitige, ſtets unſichere Richtung geben? Aber im abſchließenden Curſus muß ber 
Unterricht ber Geſchichte, zumal ber neuern, vollftändig geändert werben. Man wirb 
ba mit Seelenruhe bie Verſchiedenheit des Volksgeiftes, der Quelle ber ftaatlihen Be: 
bürfniffe, nachweiſen, republikaniſche Urtheile nicht entftellen, den Morb Chlars nicht 
branbmarfen, ben Brutus als Vertheibiger und Räder der Grundgeſetze des Vater— 

lanbes, den Cäfar als ehrgeizigen Empörer darftellen können. Ueberhaupt darf es nicht 
fein, daß bie republifanifchen been beim Eintritt in die Welt die Jugend hinreißen und 
für fie ben Reiz der Neuheit haben.“ Am Schluſſe ift von ber ruffifhen Gefhichte bie 
Rebe, welcher beſenderes Studium zugewandt werben fol, zumal im abſchließenden 

Eurfus, 
Puſchkin hatte jedenfalls in mehreren Hauptpuncten (3. B. in dem über bie Rang- 

elafjen, bie Privaterziehung, bie Ausdehnung des Oymnaflalcurfus, den Lurus ber 
Spraden Gefagten) die Intentionen der neuen Regierung richtig getroffen; nur hatte 
er auf bie fittlihe Biltung feinen genügenden Werth gelegt. Unter dem 23. Dec. 

chrieb ihm Graf Benkendorff: „Seine Majeftät geruhte Ihre Erörterungen mit Ber: 
gnügen zu leſen und trug mir auf, Ihnen feinen Allerhöhften Dank zu Sagen. 
S. Majeftät gerubte dabei zu bemerken, das von Ihnen angenommene Princip: Bildung 
und Genie fei ausiclieglidhes Fundament ber Vervelllommnung,*) fei ein für bie all- 
gemeine Ruhe gefährliches, das Sie felbft an den Rand des Abgrunds gelodt und eine 

ſolche Menge junger Leute hinein gejtürzt hat. Moralität, fleifige Amtserfülung unb 
Eifer müßen einer unerfahrenen, unfittlihen und unfruchtbaren Bildung vorgezogen 
werben. Auf biefe Principien muß eine wohlgeleitete Erziehung gegründet fein. Im 
übrigen enthalten Ihre Erörterungen viele nützliche Wahrheiten.“ 

Indeſſen gebiehen die Berathungen**) des Comité's vom 14. Mai, weldes am 
2. Juni 1826 feine erfte Situng gehalten, aber fhon nad) der zweiten eine Paufe bis 
zum October gemacht hatte, da einige Mitglieder zu ber Krönungsfeier nad Moskau 
reifen mußten, mit ber XVII. Situng, am 31. Jan. 1827, fo weit, baß unter Aue: 

feßung ber wöchentlichen Berfammlungen der Protokollführer, Fürft P. Scirinsti: 

Schichmatow, Canzleidircctor des Minifteriums ber V.A., mit ber Nebaction bes Ent: 
wurfes beauftragt werben konnte. Am 28. März fchidte berfelbe das fertige Elaborat 
zur Durchſicht der das Oekonomiſche und das Ganzleiwefen betreffenden Partieen an ben 
Sccretär der O.Sch.V., D. Jaſykow, der basjelbe mit feinen Bemerkungen am 

) Bol. Kıylow in ber Fabel: Lie Taucher (Meberfegung von Löwe, Leipzig 1874) am 

Schluß: „wenn auch das Kiffen viel bes Guten jhafit — dem jFrevelnden wird es ein Abs 

grund doch — ber bin ihn rofft — nur mit dem Unterichied — daß ins Verderben er aud 

andre mit fid) zieht." Uebrigens ift ja der Grundſatz, Kiffen allein ohne fittlihe Bildung iei 

gefährlich, ein anerfannter,. S. Wappäus Bevölkerungöſtatiſtik IT, 446. 

**) Die ganze nachfolgende Darftellung nad den im Ardyiv des Minifteriums befindlichen, 

5 Bünde in Fol. enthaltenden Protofolın bes Gomite’s. 
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10. April zurüdjandte; am 29. April wurde der Entwurf Storch vorgelegt mit ber 
Bitte, „um vorläufige Durhfidt und Mittbeilung von Bemerkungen, ehe er vor bie Ver: 
fammlung gebracht werde.” Am 19. Mai (XVII. Situng) wurbe der letteren befannt 
gegeben, ber Entwurf fei in ben Hauptpuncten fertig. Es wurde nun eine Reviſions— 
commilfion niebergefeßt, welde aus ben Mitgliedern Sievers, Storh und Stroganow 

beftand (flatt bes Erjtgenannten, den im Juni ein früher Tod bahinraffte, trat ber 

Contre-Admiral Krufenftern ein (XIX und XX), fpäter famen noch der Miniftergehülfe 

D. Blubow und Uwarow dazu). Schon im November reichte dieſelbe — der Kaijer 
batte inbeffen im fehr entjchievener Weife einen beichleunigteren Gang der Sade ver: 
langt (XXVI) — ihr motivirte®s Gutachten ein (XXIX), worauf nad einigen vorge 

nommenen Aenberungen zur erften Leſung gefchritten wurde (XXXI—XXXIV) Nach 
ber zweiten Lefung im Januar 1828 (XXXVII und XXXIX) wurbe der Entwurf „als 
vollfommen zmwedentiprehend und mit dem wahren Nuten ber Unterridtsanftalten in 
allen Theilen im Einklang befindlih,“ am 6. Februar das Begleitichreiben bazu gut: 
geheigen und am 8. Februar das Ganze dem Kaifer zu vorläufiger Durchſicht vorgelegt. 
Gleichzeitig brachte die Commiſſion die projectirten Etats zur Kenntnis des Monarden. 
Diefer befahl Hierauf ben Entwurf im Reichsrath „außer ber Reihe“ zu berathen (XLIV), 

Das Gutachten des Reichsraths mit ben bejchlofjenen Aenderungen fam in ber 
LI. Sitzung zur Verlefung. Die Faiferlihe Bejtätigung endlih und die Publication bes 

Statutes ijt vom 8. December 1828*) batirt. 

Nachdem ber Minifter in der I. Situng als bie 3 in Uebereinftimmung zu bringen: 
den Statute 1) das von 1804, 2) das Dorpater von 1820 und 3) den von bem 

Milnaer Univerfitäts:Schulcomite aufgeftellten, vom Curator revibirten unb mit Be: 

willigung des verftorbenen Kaifers 1825 eingeführten Entwurf für den Wilnaſchen 2.2. 
bezeichnet hatte, — wobei er das von 1804 ben unvolllommenen Verſuch ber erften 

volftändigen Arbeit bdiefer Art nannte, vom Dorpater Statut fagte, es enthalte viele 

bebeutende Verbeflerungen ber bemerkten Fehler und Mängel, und dem Wilnaer Ent 
wurf den Vorzug gab — legte er feine Reformpläne in einer umfaffenden Denkſchrift 
tar, welde auf den Gang ber Verbantlungen nit ohne Ginfluß gewefen ijt.**) 
In berjelben bezeichnet er A. als die Urfahen bes Sinkens der Schulen folgende: 

1) die Mangelhaftigkeit der Statuten, in welden bas Hauptziel der Volksaufklärung, 
nemlich eine den Bebürfniffen ber verſchiedenen Stände angepafte Bildung, ganz aus 
bem Auge gelaffen worden fei. 2) Die ungenügenden Etats für bie Schulen und Ge 
halte für bie Lehrer. „Während man bei ben leßteren eine jeltene Vereinigung von 

Fähigkeiten und Eigenſchaften vorausfett, muß man zugeben, baß Jedermann in anberen 

Zweigen bed Staatöbienftcs, ja ſogar in privater Thätigfeit ein ergiebigeres Mittel ehr— 
licher Grijtenz finden fann. Sa, die Lehranftalten, die unteren namentlih, ſtünden ſchon 
längft leer, beftände nit das Geſetz, das jeden auf Koften der Regierung Gebilbeten 

zu Gjährigem Dienft als Lehrer verpflichtet. An die Abſtellung dieſes Mangels konnte 
das Minifterium nicht wagen auch nur zu benfen, ba dazu über 1". Millionen er: 

*) Es handelt in 325 65. und 8 Hauptftüden I, von ben allgemeinen Beftimmungen, II. von 

ben Kirchſpielsſchulen, III. von ben Kreisfhulen, IV. von den GEymnaſien (Ziel, Errichtung, 

Perfonal; Lehrfächer; Pflichten ber Lehrer; des Directors; Defonomifches; Pflichten des Inſpec— 

tors; Gonfeil; Rechte und Pflichten der Ehrencuratoren; Vorrechte der Gymnaſien), V. von den 

Penfionaten bei den Gymnaſien, VI, von den allgemeinen Rechten und Privilegien ber Lehr 

anftalten, VII. von den Wohlthätern derfelben, VIII. von den Privatlebranftalten und den nicht 
im Refjort des Min, ber B.:A. angejtellten Lehrern, 

*) Daf der Minifter fih um jene Zeit über das Schulſyſtem Defterreihs berichten lich, 
gebt aus einem Echreiben des Direcctors der Niefhin’ihen Anftalt, 3. Orlai, eines Defler: 
reichers, hervor (vom 24. Juli 1826), in weldem berjelbe von einem „Gutaditen über bie 

Reorganifation der Schulen nah dem Spitem in Defterreih,* ſpricht, welches er dem Miniſiet 
eingereicht babe, 
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ferberlich gewejen wären.“ 3) Die ungenügende Beaufjihtigung der Lehranftalten, im 
allgemeinen und fpeciellen. „Es kam vor, daß uratoren 3, ja 6 Jahre in ihren 
Bezirken nicht gewejen waren, baß von ben Univerfitäten meift gar nicht oder nur uns 
regelmäßig DVifitatoren abbelegirt wurden und daß bie Directoren ebenfall® nicht dem 
Geſetze gemäß revibirten. Aber felbjt wenn dem Geſetze Genüge geichieht, muß man 
eine beftändige Auffiht von Seiten der Guratoren und Univerfitäten wegen ber großen 
Anzahl der einen 8.:B. bildenden Gouvernements, wie wegen ber großen räumlichen 
Ausdehnung für ſchwer ausführbar erflären.“ Um nun biefelbe zu erleichtern und ben 
Säulen die Fürforge des Adels zuzumenben, ſchlägt ber Miniſter vor, für die Gym: 
nofien die Stelle von Ehrencwmatoren zu creiren, welche an Leute, die in allgemeiner 
Achtung ftehen, zu vergeben und mit verſchiedenen Dienftrechten zu verfehen fei. Die 
felben jollten zur Prot:ction der Anjtalt verpflichtet fein, zur Vermehrung ihrer Fonds 
dur freiwillige Spenden beitragen, darüber wachen, daß die Anftalt fih dem vor: 
gefteddten Ziele mit Erfolg näbere, über alle Abweihungen von der Norm ben Euratoren 
NRahriht geben, aber Feine abminiftrative Gewalt haben. 4) Für die Univerfitäten 
fommen als bejondere Urſache die Privilegien hinzu, welche die Lyceen zu Zarſkoje-Selo 
und zu Odeſſa, fowie die Ndelspenjionate der Univerfitäten haben, wo man die X. und 

jogar die IX. Glaffe erhalten fünne mit der Hälfte von Gelchriamkeit, melde für bie 
biefen Claſſen an ben Univerfitäten entipredhenden gelehrten Grade geforbert werde. 
5) „Warum Haben die Anftalten jo wenig Schüler aus dem Mel und dem höheren 
Beamtenftande? Daran ift die Regierung jelbft ſchuldig. Kein Zweifel, daß die meijten 

Menſchen von näherliegenden Vortheilen mehr angezogen werben, als von entfernteren, 

wenn dieſe auch größer find. Wenn ein junger Mann mit Clementarbildung in eine 
Behörde eintritt und nad 3 Jahren Offiziersrang bekommt, wozu fol er den 5:, bjäh— 
rigen Lehrgang in Kreisihule oder Gymnaſium durhmahen? Es iſt befannt, daß 
Artilel 24 der „Vorl. Beitimungen“ in feinem Reſſort eingehalten wird, und es wäre 
auch fchwer, ihn plößlich auszuführen.“ Der Minijter ſchlägt folgende Beftimmungen 
vor: a) mer ein gutes Abgangszeugnisg vom Oymnafium bat, fol 6 Monate nad 
feinem Eintritt in den Givildienft, falls er in biefer Zeit durch Eifer und Fähigkeit die 
Aufmerlfamleit der Vorgefekten ſich erworben hat, bie XIV. Rangclaffe erhalten; b) zur 

Aufnahme in den Canzleidienft fol ein Zeugnis über die Kenntnis der Kreisſchulfächer 
erforbert werben; c) um dem Novel bie angemefjene Erziehung der Kinder zu erleichtern, 
jollen bei den Gymnafien und fogar bei einzelnen Kreisihulen Penfionate gegründet 
werben, welche nur den Unterhalt der Zöglinge und bie fittliche Aufſicht über biefelben 

zum Zwecke haben; d) bie Eltern, melde ihre Kinder zur Schule bringen, jollen ſich 
unterfchriftlich verpflichten, fie nicht vor Abfolvirung des ganzen Curſus berauszunehmen, 
wenn fie nicht bie triftigiten Gründe dazu haben. 6) Die Privatichulen. Sie find 
3 Jahre nah dem Erſcheinen des neuen Statuted zu verbieten. Meift werden fie von 
Franzoſen gehalten: ein paar allgemein gebräudlihe Spradhen, die belles-lettres, Um: 

gangsformen und bie oberflädhlichiten Begriffe von den Wiſſenſchaften, das ift meiſt ihre 
ganze Bildung. 7) Die ungenügende Aufmerkſamkeit der Iocalen Givilbehörben auf 
folge Perſonen, welde ohne Zeugnifie unterrichten. Aus Anlaß unlängft entdeckter 
Misbräuche dieſer Art hat der Minifter ſchon dem Miniftercomits feine Vorſchläge ein: 
gereicht, 8) Endlich bezeichnet Schiſchkow als Urſache des Sinkens der Lebranitalten 
bie aus alter Zeit verbreitete Gewohnbeit, die häusliche Erziehung Ausländern anzuver- 
trauen. Man mühe zwar bie häusliche Erziehung dulden; aber nur die öffentliche ver— 
diene bie Approbation ber Regierung. 

B. Unter den allgemeinen für bie Organifation ber Lebranitalten 
geltenden Grundſätzen ſtellt ber Miniſter als erften und unverbrüdlichen ben auf: 

Die öffentliche Erziehung fol in ben Ruffen den Volkscharakter nicht verwiſchen, fonbern 
verbefjern und ſtärlen. 2) Das Hauptziel aller Schulen ift Bildung treuer Untertbanen bes 
Kaiſers, gebildeter und eifriger Söhne ber Kirche und tes Vaterlandes. 3) Die gegen: 
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wärtige Eintheilung der Schulen iſt genügend, wenn erſtens die Grenze derſelben gebörig 
feſtgeſtellt und der Unterricht in jeder Schulart ſo eingerichtet wird, daß er die Bildung 

ber Claſſe, für welche jede vorzugsmeife beſtimmt iſt, abſchließen kann. Darauf iſt ein 
beſonderes Augenmeirk zu richten. Kein Zweifel, daß aus der Kreisſchule nur ber 
Hunbertite in die Univerfität eintritt, während 99 ihre Schulbildung in ihr und zum 

Theil im Gymnaſium abſchließen. Folglich barf man bei der Organijation nicht bie 

Vorbereitung zum Uchergang aus einer Schule in die antere ind Auge faffen, jondern 
die Bebürfniffe der Stände, welche in ihnen eine abſchließende Bildung erhalten follen. 
Anders ift das Ziel der Volksbildung, welches unbeftritten darin bejteht, jeber Volke: 
claffe die für fie paffende Bildung zu geben, nicht zu erreihen. Die Kirchſpielsſchulen 

follen vorzugsweiie für Bauern, kleine Kaufleute und Gewerbetreibente ber unteren 

Claſſe, die Kreisichulen für Kaufleute, Cheroffiziere (d. 5. Beamte im Nang von jolden) 

und Ablige, die Gymnaſien vorzugsweie für Adelige jein, ohne daß übrigens anderen 
Ständen das Recht genommen würde, diejelbe ebenfalls zu befuchen, zumal denjenigen, 

welche ji zum Eintritt in bie Imiverfitäten vorbereiten und eine gelehrte Laufbahn 

wählen. 4) Die Uniformität und ber Zufammendang der Lehranitalten erfordert, daß 
im allgemeinen binfichtlih ber Lehrfächer din Plan befolgt werbe. Indeſſen können örtlide 

Verhältniſſe und Bebürfniffe Aenderungen im Unterricht, jowie Hinzufügung von Lehr: 

gegenjtänben herbeiführen. So können bei allen Schularten Ergänzungeclaffen errichtet 
werben. Die Greirung weiterer Univerfitäten ift nicht nothwendig: man kann in Ge 
genden, die ven Univerfitäten weit entfernt find, Lyceen oder Akademieen d. h. Anftalten 

mit einer oder zwei Facultäten errichten, wie in Dejterreih. Nach dieſem Plane jind, 

ber Einkeit wegen, die Demidowichule, das Richelieu-Lyceum, das fürftl. Besborodko'ſche 

Gymnafium und das wolyniſche Lyceum zu reorganifiren. 
C. Die fpeciellen Bemerkungen über die Statuten (nebft einem 

Entwurf einer neuen PVertbeilung der Lehrfächer) betreffen zuerjt bie 
Kirchſpielsſchulen: oft gebe es keine joldhe, und es müße baber bei jeder Kreisfchule eine 

errichtet werben; ihre Zahl betrage überhaupt im ganzen Reich nur 600 u, f. w. Die 
Lehrgegenſtände bes einjährigen Curſus, den übrigens Schüler ven gutem Betragen 

und Fleiße auch noch einmal durchmachen Können, ſellen fein: 1) Leſen, 2) Schreiben, 

3) kurze 5. Geſchichte, 4) kurzer Katechismus, 5) Anfangsgründe tes Rechnens. Im 
Functe 6) werten für die Kreisfchulen folgente Unterrichtsgegenftände vorgejchlagen: 

1) Religion d. 5. großer Katehismus, h. Geſchichte und Erklärung ber Evangelien; 
2) Chriſtliche Sittenlehre nad den Büchern: Züge praftiiher Glaubenslehre und Von 

den Pflichten des Menſchen und Bürgers; 3) Kaligraphie; 4) Slavoniſch und Ruſſiſch 

(Lefen mit Erflärung, Grammatik, Stilregeln, nad einem Buche, welches nach praftiihen, 

in bem gewöhnlichen Lıben am meiften gebräuchlichen Uebungen eingerichtet ift); 5) Fran 

zöſiſch; 6) Rechnen; 7) Anfangsgrünte der Geometrie; 8) der Phyſik; 9) Kurze Geo: 
graphie mit den Clementen ter mathematiihen und einer Beihreibung des ruſſiſchen 
Reiches; 10) Abrig ter Weltgefhichte mit Anwendung von Tabellen. In ben Er 

gänzungsclafien für ſolche, welche nicht an's Gymnaſium übergeben wollen, jellen 
11) tie Anfangsgründe ber Naturgeſchichte; 12) Technologie; 13) Abriß ber ruſſiſchen 
Geſchichte; 14) topegraphiſches Zeichnen; 15) Landwirthſchaft; 16) Handelswiſſenſchaft 

gelehrt werben. Der Lehrgang ber Kreisſchulen ſoll 2jährig fein, doch von Schülern, 

welche bei gutem Betragen wegen Mangels an „Witz und angebornen Fähigkeiten“ feine 

Fortfchritte machen fonnten, noch ein Jahr beſucht werben können. Die Ergänzung 

claſſe bat einjährigen Curſus. 
Die Lehrgegenftände ter Gymnaſien jollen folgende fein: 1) Religion (v. b. furze 

Theologie, Abriß der Kirhengeichichte und Erklärung der Liturgie); 2) Slavoniſch und 
claſſiſche ruffiihe Literatur; 3) Griechiſch; 4) Lateiniich; 5) Franzöſiſch; 6) Deutſch, wobei 
diejenigen, tie nicht ftutiren mwellen, nur eine alte und eine neuere Sprache mählen 

fünnen; 7) Logik und Recterit; 8) reine Mathematik und aus ter angewandten: 
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Statif und Mechauik; 9) Geſchichte, einſchließlich Mythologie und Nltertbümer; 
10) Geographie; 11) allgemeine Statiftif; 12) Erperimentalphufif; 13) Naturgeichichte; 

14) topograpbiidhes Zeichnen; 15) Tanzen. An der Ergänzungsclaſſe für folde, bie 
nicht ftubiren wollen: 16) Geſchichte und 17) Statiftif des ruffiihen Reiches; 18) Han- 

belswiffenichaft mit faufmänniiher Buchhaltung; 19) Technologie; 20) Landwirthſchaft 
und 21) ländliche Baukunſt. Der Lehrgang bauert für ſolche, die ftubiren wollen, 3 Jahre, 
für die übrigen 4. 

Zugleich Tegte der Minifter dem Comité vergleichende Tabellen über tie Ziele, die 
Lehrgegenftänbe und die Lehrmittel der 3 Schularten nad tem Statute von 1804, bem 
Lehrpian von 1819, dem Torpater Statute von 1820 und dem Wilnaer von 1825 vor. 

Hatte in biefer Denkihrift der Präfident des Comite’s feine Anſichten über bie 

nothwenbigen Neformen niebergelegt, fo reichten nun auch bie anderen Mitglieber bes: 
jelben ihre zum Theil ſehr ausführlihen Bota ein; fie gruppiren ſich um folgende 
Hauptfragen. 

Die Berathungen bes Comité's galten natürlih vor allem: I. Der Organt 
fätion des Schulſyſtems. Während Schiſchkow bie beftehenden 3 Schularten als 
ber Erfahrung gemäß den 3 Ständegruppen entipredhend beibehalten wiſſen wollte, 
übten andere Mitgliever biefelben auf die in Kraft befinblihen Staatsgeſetze, mit 

welchen das Unterrichtsweſen nidır in Widerſpruch treten dürfe. Am deutlichſten ſprach 

dies gleih anfangs Graf Yamberi*) aus (III). „Die Staatslehranftalten find in 
Rufland um fo wichtiger, da faſt in feinem Stande fidh Leute finden, welche ſich ber 
Erziehung der Jugend widmen. Ver Adel bat mit dem Militärbienft zu thun, bie 
anderen Stände mit ihren eigenen Geſchäften und Gewerben und wer jeinen Kindern 
Kenntniffe verihaffen mil, ift nicht felten in großer Notb. Nur von der Regierung 
fünnen bie einzelnen Stände Beihülfe zur Kindererziehung finden.” Den Grund ber 
bisherigen Erfolglofigfeit findet er in bem Zweifel der Eltern, ob ihre Kinder in ben 
Schulen alles das finden werben, was ihre Bildung garantirte. Die Anhänglichkeit an 
Glauben und Vaterland, ja, man könne fagen, bie Vernunft balte fie von einer Gelehr— 
ſamkeit ab, die mehr fchade, als nütze, ſobald fie nicht mit all den Grundſätzen ver: 

bunden fei, auf welde eine gute Erziehung bafirt fein müße. Kinder verjchiebener 

Stände fünnen nit zufammen erzogen werben. In Rückſicht auf fittlihe Eigenſchaften 

fei dies durchaus nicht zuzulaffen. Aber auch wegen ber Senntniffe nicht: die Bildung 

werbe nicht in den Schulen, jonbern in den Staatsinftitutionen abgeſchloſſen. Darum 

müße der Anfang mit dem Ende in Uebereinjtimmung fein und ben Snaben zu bem 
Stande vorbilden, zu welhem ihn bie Staatsinftitutionen berufen. Auch die Lebens: 
weiſe ber verjchiebenen Stände fei jo verſchieden, daß bei gleicher Erziehung entweder 

tem Adeligen etwas fehlen oder das Kind andrer Stände ſich daran gewöhnen werke, 
feinen Stand zu verachten. Es jei zu wünſchen, daß dem Streben aller unferer reichen 

Kaufleute, ihre Kinder biefem fo nützlichen Stande zu entziehen, Einhalt gefchehe (VII). 
Dagegen vertrat Fürſt Lieven, von ber Ucberzeugung aus, daß es bei ber Erziehung auf 
ben Geift ankomme, daß ber wahre Chrift der beite Lehrer und ber befte Staatsbürger fei, 
bie Anficht, daß eine ſolche Organifation Schwierig wäre. In Staaten, wo die Stände ftreng 
bon einander gejchieben, wo der Uebergang von einem zum anbern, zumal vom mittleren in 
ben abeligen, außerordentlich ſchwer fei und es nur fehr felten vorfomme, daß dem ober jenem 
für Iangjährige, ganz ausgezeichnete Dienfte der Adel gegeben werbe, fei es leicht, eine foldhe 

Organifation einzuführen; aber in Rußland, wo es feinen mittleren ober Bürgerftand gebe 

*) Graf Lambert trat 22jährig 1793 aus ber franzöfiihen Garde in den ruſſiſchen Dienit 
ald Sec. Major ein, und wurde, nachdem er im perfiichen Krieg 1796, im italienifhen 1799, 
ſowie jpäter bei Pr. Evlau und Friedland ſich bervorgethan, 1809 Ghef der 5. Gavalleriedivifion, 

1812 Generallieutenant. In den Feldzügen bis 1815 zeichnete er ſich ebenfalls aus. 1823 

wurde er General, dann Senator. Starb 1843, 
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und nur ber Kaufmannsftand in gewißer Beziehung ihn bilde, mo ber Handwerker dem 
Bauer in allem gleih und fat immer verborbener fei, wo ber vermöglihe Bauer jeder 

Zeit Kaufmann werben könne und fehr häufig es auch ſei; wo bie Linie bes Abels- 
ftanbes eine fo unüberfehbare Ausdehnung Habe, daß fie mit dem einen Ende bis zu 
ben Stufen bes Thrones reiche, mit dem anberen ſich faft im Bauertfum verlaufe, wo 

alljährlich viele aus bem Bürger: und Bauernftande durch ben Empfang bes militärischen 

ober civilen Difiziersrangs in ben Abel übertreten: ba ſei bie Abgrängung ber einzelnen 

Schulen nad den Ständen ſchwierig. Außerdem was bie Uniformität ber projectirten 
Schulen anbeireffe, jo würde das in Meinen Staaten möglid fein durchzuführen; in 

Nufland aber, dieſem größten Coloffe, ven es je gegeben habe, wo Nationen unter einem 

Ecepter vereinigt feien, welde in allem, was ben Menſchen vom Menſchen trennt, in 

Religion, Sprache, Lebensweife, Sitten, Bildung, bie größten Verſchiedenheiten zeigen, 
werben ba bie 3 Schularten pafjen? (IV) Die übrigen Mitglieder traten weder biefer noch 
ber anderen Anficht bei; fie Bielten vielmehr an dem Grunbfaß feſt, weldhen Sievers jo 

formulirte: die äffentlihe Erziehung ſei darnach einzurichten, daß bie Kinder jeben 

Standes eine Bildung empfangen, welde fie befähigte, nützlich und zufrieden in bem 
Stande zu fein, zu welchem fie die Vorfehung bei ihrer Geburt beftimmt habe. Wenn 
audy bie Staatögefege ben Uebergang von einem Stande in den anderen nicht verbieten, 
fo könne bies doch nur bei bejonbern perfönlihen Vorzügen gefchehen und bürfe nit 

das Ziel allgemeinen Etrebens fein. So wurde benn als bie vorzugsmeife, aber 

nicht ausſchließliche Beſtimmung ber 3 Schularten feftgefekt (VII): Die Kirch— 
ſpielsſchulen *) werten errichtet für bie Kinder ber Bauern, Meinen Kaufleute und Hand: 

werfer ber unterften Glafje; die Kreisfhulen für die der Kaufleute, Gewerbetreibenden 
und Leute freier Stände; die Gymnafien für die dem Siaatstienft in den verjchiebenen 

Zweigen fid) wibmenben Kinder der Ebelleute und Beamten, wobei übrigens aud bie 
anberen freien Stände, außer Privat: und Staatsleibeigenen, nicht auégeſchleſſen werben. 

Eine erneute Vorftellung Lamberts, ftatt vorzugsmeife zu fagen ausſchließlich, 
hatte feinen Erfolg (VIII). Dagegen wurde das Princip in einem Kaiſerlichen Refcript 
an den Minifter [hen am 19. Auguft 1827 zur üffentlicen Kenntnis gebradt. Das— 

felbe lautet: „Alexander Semjenowitfh! Es ift Ihnen bekannt, daß Ich, bie Vollser— 
ziebung als eines ber hauptfächlichften Fundamente für das Wohlergehen bes Mir von 

Gott anvertrauten Neiches achtend, wünſche, es möchten für biefelbe Beftimmungen auf 
geftellt werben, welde ben wahren Betürfniſſen und Qerkältniffen tes Etaates voll: 

ſtändig entſprechen. Hiezu ift nothwendig, daß überall bie Lehrgegenftände und bie 

Unterrichtsmethoden felbft nad Möglichkeit mit ber wahrfcheinlichen künftigen Beftimmung 
ber Schüler ins Verhältnis gefekt werben, bamit Jeder zugleih mit gefunden, allen 

gemeinfamen Begriffen von Glauben, Geſetzen und Sittlichfeit ſich die für ihm nöthigften 

Kenntniſſe erwerbe, welche zur Verbeſſerung feines Looſes dienen Rennen, und, ohne 

unter feinem Stande zu bleiben, auch nicht darnach firebe, übermäßig ſich über ben 
jenigen zu erheben, in weldem ihm nad dem gewöhnlichen Lauf ber Dinge zu bleiben 
befhieben if. Das Comité bat diefe Nothwendigkeit anerkannt; allein in ber gegen 
wärtigen Orbnung ift mandpes, was dem von ihm projectirten Princip zumwiberläuft. Unter 

anderem ift zu Meiner Kenntnis gelangt, daß Leibeigene oft Gymnaſien und andere 
höhere Lehranftalten beſuchen. Daraus entipringt ein zweifacher Schaden: einerfeitd 

fommen bie jungen Leute, welde ihre Clementarbiltung bei Gutsbefißern ober fahr: 

läßigen Eltern empfangen haben, in die Schulen meift ſchon mit ſchlechten Gewohnheiten 
und fteden bamit ihre Kameraden an ober halten dadurch vorſorgliche Familien: 

*) Für die 2 erfien Edularten wurde anfangs bie Benennung Schulen 1. und 2. Ord⸗ 
nung, auf den Antrag von Sievers, angenommen, da die alten Bezeichnungen oft nicht paſſend 
ſeien. Erſt auf Vorſchlag der Reviſionscommiſſion (XXIX) wurden dieſe doch beibehalten, da 

man ſich ſchon daran gewöhnt habe. 
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väter ab, ihre Kinder in biefe Anjtalten zu ſchicken; anbererfeit8 aber werben bie nad 

Fleiß und Leiftungen ausgezeichneteren unter ihnen an eine Lebensweife, Denkart und 
an Begriffe gewöhnt, welche ihrem Stande nicht entfpredhen. Die unvermeiblien Bürben 

besielben werben ihnen unerträglih und daher ergeben fie ſich nicht jelten in ber Ver: 

zweiflung verderblichen Phantafien oder nietrigen Leidenſchaften. Um ſolchen Folgen 

vorzubeugen, finde Ich nöthig, ſchon jett zu befehlen: 1) In ben Univerfitäten und an- 
deren höheren Lehranftalten, öffentlichen und privaten, welche im Reffort oder unter ber 
Auffiht des Minijteriums ber D.:A. ftchen, fowie in ben Gymnaſien und ben benielben 

dem Unterricht nach gleichitehenden Schulen jollen zum Schulbefuh und zum Anhören 

ber Vorlefungen nur Leute freien Standes zugelaffen werben, einfchließlich ber reis 
gelaffenen, welche darüber einen Schein vorzeigen, wenn fie auch noch nidyt zum Kauf: 
manns⸗ ober Kleinbürgerftande zugezählt find und feinen anderen Beruf haben. 2) Leib: 
eigene ſollen, wie bisher, ungehindert in ben Kirchſpiels- und Kreisfhulen und in 
Frivatanftalten, im melden bie Lehrfächer nicht höher find, Unterricht erhalten können. 

Und 3) fie follen au in bie Schulen befonderer Art zugelaffen werden, welche vom 

Staate ober von Privaten zur Unterweilung in der Landwirthſchaft, in der Gärtnerei 

und überhaupt in ben zur Vervolllommnung oder Verbreitung bes Aderbaus, Hanbe 
werfer: und jedes anderen Gewerbes nöthigen Künften errichtet find oder in Zukunft 

werben errichtet werben; es follen jedoch in biefen Anftalten diejenigen Wiffenfchaften, 

melde nicht funbament oder Hülfsmittel für Künfte und Gewerbe find, in bemfelben 

Maße, wie in den Kreisichulen gelehrt werden... .. . Das Comitsé bat feinerfeits aus: 

findig zu maden, wie in bie Kreisichulen ein Lehrcurfus einzuführen ift, der für bie 

Erzichung ber niederen Stände im Reich genügt, wobei es fi im bejonderen bemühen 

fell, fie mit ben Kenntniffen zu bereichern, bie ihnen nach Lebensweiſe, Bebürfniffen und 

Beihäftigung wahrhaft nüglic fein können.“ 
In Der ſchließlichen Faſſung lauten dann die betreffenden Beitimmungen bes Statutes: 

$.1. Allgemeines Ziel der Lehranftalten des Minifteriums der V.-A. ift, der Jugend, bei 
fttliher Bildung, die Mittel zur Erwerbung ber nad) dem Stande eines Jeden nötbigften 
Kenntniffe zu geben. $. 4. Der befonbere Zwed ber Errihtung der Kirchſpiels— 
ſchulen iſt die Verbreitung elementarer, mehr ober weniger Jedem nothwenbiger 
Kenntniffe unter Leuten auch ber niebrigften Stände. $. 46. Die Kreisfhulen 
ftehen Leuten aller Stände offen (biefe Faffung infolge bes Reichsrathsgutachtens, ba 
„die Kreisfhulen doch auch für diejenigen Abeligen ba find, welche wegen Armut feinen 
anderen Bilbungsweg wählen können“), find aber im befonberen bazu beitimmt, ben 
Kindern von Kaufleuten, Handwerkern und anderen ſtädtiſchen Ginwohnern, zugleih mit 
der Möglichkeit einer befjeren fittlichen Bildung, die Kenntniffe zu geben, melde ihnen 
nah Lebensart, Bebürfniffen und Beihäftigung am meijten nütlich fein können. $. 134. 
Die Errichtung ber Gouvernementsgymnafien bat einen boppelten Zwed: ben: 
jenigen jungen Leuten, welche das Stubium auf ben Univerfitäten fortzufeßen nicht 
beabjichtigen ober nicht in ber Lage find, die ihrem Stande angemefiene Erziehung zu 

geben; diejenigen aber, welche fih zum Stubiren vorbereiten, mit ben dazu nothwenbigen 
Torkenntnifjen zu verfehen. Erft in $. 137 beißt es faft gelegentlich, ber Hauptzweck 

der Errichtung ber Gymnaſien fei die paſſende Erziehung der Söhne von Ebelleuten 
und Beamten. 

Diefe nicht geringe Abweichung von der früheren Definition — übrigens befriebigt 
feine, weil alle body dem Weſen nad) nur auf Neußeres bafirt find — ſcheint ſich ein- 

mal aus bem Refeript zu erflären, welches deutlich genug war; anbererfeits hängt fie 
vielleicht mit ber Thatjache zufammen, daß um dieſe Zeit in den Gymnafien faft ?/ 

aller Schüler den nichtabeligen Ständen angehörten. Die auf den Antrag bes Grafen 
Sievers (IX) von den Guratoren eingefandte und bem Comitd vorgelegte Tabelle (XVII) 

gab nemlich über die Standesangehörigkeit der Gymnaſialſchüler folgende Zahlen: 
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Zieht man die L.-B. von Dorpat und Wilna ab, fo beträgt das Geſammt— 
verhältnis der Schüler aus dem Adels- und Beamtenftand 69,5%, dem Moskau mit 

70, am nächſten fteht; es fteigt in Charkow bis auf 78”/o, fällt aber in St. Petersburg 
auf 55,4*0. 

II. Die Abelspenfionate bei ven Gymnaſien. „Um ben in einem Gouver— 
nement lebenden Abeligen und Beamten die angemefjene Erziehung ihrer Kinder ohne 
bebeutende Ausgaben zu ermöglichen, werben bei ven Gymnafien Penfisnate gegründet“ 
($. 239). Damit ift erſtens ausgeſprochen, daß ber Zweck biefer Inftitution war, bem 
fhon in ber vorhergehenden Periode hervorgetretenen Bebürfnis, welchem bie Privat- 
ſchulen in einer ber Regierung nicht immer genehmen Weife entſprachen, Genüge zu 
thun; man faßte fie nur in eine gleihmäßige, gejetlihe Form; anbererfeits aber ift 

feftgehalten, was fhon die O.Sch.V. (30. Jan. 1819) beftinnmt hatte, baß biele 
Penſionate nit Unterrihtsanftalten, ſondern Iediglih ber Erziehung gemwibmet fein 
follten ($. 241). 

Ueber das Bebürfnis berartiger Inftitute war fein Zweifel; ja Graf Lambert (IT) 
war fogar ber Anfiht, daß auch an Kreisfchulen 2 oder wenigiteng eines mit 2 Ab 
theilungen für bie verjchiedenen Stände nothwendig fein. Nur Graf Sievers war 
anfangs dagegen; er meinte, eine jo große Anzahl werbe zu viel koften, unb flug vor, 
nur ſolche Penfionate darunter zu verftchen, wie an ber Petrifchule, wo fie von ben 

Lehrern gehalten und die Vortheile des öffentlichen Unterrichts mit benen der Familien: 

erziehung vereinigt werben (IIT). Auch Fürft Lieven machte darauf aufmerkſam, man 
könne fih nur dann Nutzen davon verjpredhen, wenn es fo viele Zöglinge wären, daß 
man bie hinreichende Anzahl verftänbiger Aufjeher von chriſtlicher Denkweiſe finden und 
fie pecuniär ficher ſtellen könne. Ohne dies würben die Penfionate Herde ber Sitten: 

verberbnig, und man fände feinen orbentlihen Menſchen zur Beaufſichtigung. ebenfalls 
müße ben Lehrern geftattet fein, eigene Penfionäre zu halten (V). 

Die Penfionate find hauptſächlich vom Penſionsgeld zu erhalten ($. 240 fügt noch 
Binzu: und von freiwillig gemachten Schenkungen), Es blieb aber wünſchenswerth, 
Freiftellen in ihnen offen zu halten, bamit „armen, aber verbienten Vätern aus bem 

Adels: und Beamtenftande bie anftändige und mit bem Nuten des Staates im Ein 
Hang ſtehende Erziehung ihrer Kinder” erleichtert würbe (VII). in Vorſchlag von 
Sievers, die Zahl derjelben auf je 50 zu beftimmen, wurbe nicht angenommen, ba ber 

Minifter nachwies, bag man bazu für bie erfte Einrichtung 2 Millionen und jährlid 
1,380,000 Rubel brauden würde (VID). Nachdem ber Kaifer die Errichtung von 
Penfionaten unter der Bedingung, daß bie Zahlung jedenfalls nicht Höher als 800 R. 
im Jahre betrage, „was, wie id aus Erfahrung weiß, vollſtändig hinreicht,“ genehmigt 
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und bas Gomite die Heffnung ausgefpreden Eatte, da man mit Ausnahme ber Refi: 
denz mit 600 R. auskommen werbe, beihloß basjelbe, die Freiſtellen auf ben zehnten 
Theil der jedesmaligen Penfionärzahl, bie aber zum voraus nicht feftgefeßt werben 
finne, zu normiren (XII). Allein bie Revifionscommilfion beantragte bie beitimmte 
Zahl 8, wobei fie unter anderem ben fehr werftändigen Vorſchlag machte, daß die Auf: 
nahme in die yreiftellen erft von ber IV. Claſſe an geſcheben folle, wenn die Schüler 
ſchon bieher als bie in Leiftungen und Betragen ausgezeichnetften ſich bewährt hätten 
(MX). Nah abermaligem Schwanken beftimmte das Statut ald Marimum der vom 
Staate an ben Penfionaten gehaltenen Freiftellen 7, verlangte bazu ein testimonium 
paupertatis, ließ aber andere Beitimmungen, über Würbigfeit u. ſ. w. weg ($. 253). 

II. Der Lehrplan. Un diefen widtigften Gegenftand nüpften ſich aud bie 
intereffanteften Verhandlungen. Ohne Frage war es der Graf Sievers,*) mwelder von 
Anfang an bis zu feinem Tode ben beftimmenden Einfluß auf ven Gang berfelben Hatte. 
I feinem in ber III. Sitzung vorgelegten Gutachten zeichnete er die maßgebenben 
Örundfäge mit einer Sicherheit, welche imponiren mußte, „Dan muß mehr ein grün: 
liches, als ein umfangreiches Wiffen im Auge haben“ begann er; „die Schüler follen 
nit viel und ebendeshalb oberflächlich lernen, aber was fie lernen, follen fie genau und 
Nar wiffen; fie follen nicht bloß lernen, was ihnen für ihre Lünftige Beftimmung noth: 
wendig ift, fonbern ſich zugleich die Fähigkeit, die Luft und die Gebuld erwerben, ihre 
Kenntniſſe in Zukunft noch mehr zu erweitern, endlich fi an Genauigkeit, Gründlichkeit 
und Ausdauer gewöhnen. Diefes Princip ift um fo wichtiger wegen feines Einflufjes 
auf den Charakter; vieles und oberflädlides Wiſſen, das nur die Maske eines wirklich 

Gebildeten giebt, erzeugt Prahlerei und eine anmaßende Meinung von fid) felbft, Abſcheu 
gegen bie Arbeit und gegen Erweiterung ber Kenntniffe in ben Jahren, wo bie größere 
Reife des Geiftes dies erſt recht ermöglicht und die erwachenden Leidenſchaften das 
Betreiben ber Wiſſenſchaften, das wirffamfte Mittel zur Bändigung jener, nothwendig 
mahen. Außerdem führt dies oberflählihde Willen zu verkehrten Vorftellungen und 
Urteilen von ben Dingen und Menfchen, ſowie von ben Beziehungen zwiſchen bvenfelben, 
zur Unzufriebenheit mit feinem Stande und zu ber Neigung, bie benjelben beſchränkenden 

Grenzen nieberzureißen. Deswegen muß man bie Lehrgegenftände nicht vermehren unb 
die Pernzeit nicht vermindern. Von ben erfteren find alle biejenigen auszuichließen, 

welde zur fpeciellen Bildung bes Landmanns und Handwerkers gehören und welde bie 
Kinder niederer Claſſen ihrem Stande entfremden können. Die betreffenden Stellen des 

*, Auch über bas Leben biefes ganz bedeutenden Mannes haben wir nur notbdürftige 
Notipen. Am 16, Aug. 1779 in Wenden (Livland) geboren, fam Georg Karlowitih S. 12jährig 

in das Pagencorps und trat 1798 als Lieutenant in das Semailowiche Megiment. 1801 als 

Capitän verabfchiedet, befuchte er die Univerfitäten zu Göttingen und Dorpat, wo er Pbilofopbie, 

Mathematif, Staatswifjenfhaften, ganz befonbers aber Pädagogik fludirte, 1806 nah Peters— 

burg zurüdgefebrt, trat er wieder in das Militär ein, wurbe Oberft des 1. Pionier-Rrgiments, 
1812 Chef der Ingenieure unter dem Fürſten Wittgenfiein, In den Schlachten des großen 

Krieges, als Generalmajor und Ingenieurchef der activon Armee, wegen feiner Tüchtigkeit aus— 

gezeichnet (bei Lügen, Baugen, Leipzig — wofür er den Wladimirorden 2. Cl., bei Erfurt, wo 

er den rothen Abdlerorben 2. GI. erhielt), begab er fih nad der Einnahme von Paris auf ein 

gelehrte Reife, auf welcher er namentlich die Lancafterfchulen in Frankreich, Deutſchland und 

der Schweiz, fowie die Anftalten Peſtalozzi's und Fellenberg's befuchte. Auf feinen Bericht darüber 

beauftragte ihn der Kaiſer, ein Reglement für die Erziehung und den Unterrit der Gantoniiten 
in den Militärcolonieen abzufafjen und ernannte ihm 1816 zum Chef der Ingenieurfchulen. Hier 

entwidelte er nun eine umfafjende Thätigkeit, indem er auch Präfident einer Commiſſion zur Bes 

Haftung von Tabellen, Handbüchern u, ſ. w. für den Unterricht an jenen Schulen war. Cine 

Reihe von Lehrbüchern wurde unter feiner fpeciellen Mitwirkung herausgegeben. Außerdem war 

er „Batron® der Petriſchule (3. Jan. 1817), als welcher er fih um bdiefelbe viele Verdienſte 

erwarb. „Ein früher Tod, den er fi durch zu angeftrengtes Arbeiten zugezogen, raffte ihn 

am 18. Juni 1827 hinweg. Vgl. Lemmerich, Geſchichte ber d. Hauptichule. I, 203, 

Bitaz. Enchllepäbie. XT. 10 
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Statuts von 1804 find zu verwerfen und Phyſik, Naturgeſchichte, Technologie, Landwirth— 
ſchaft, Handelswiſſenſchaft aus ben Kreisfhulen zu verweilen. Praris kann nur durd 
Thun, nicht durch Worte erlernt werben, Auch haben bie Lehrer meift Fein klares Ber: 
ftänbnis davon. Dazu find bie befonderen Fachſchulen ba, wie Hofwyl, Ehälons, jomie 
bie gebrudten Anweifungen für Erwachſene. Um biefe verftchen zu Fönnen, muß man 
in der Jugend eine gewiße allgemeine Bildung erhalten haben. Die Ergänzungscafien 
bei den Kreisichulen find alfo unnüß: nur bei den Gymnaſien jollen fie biejenigen 
Schüler aufnehmen, bie nicht ftubiren, fonbern in ben Civilbienft oder in praktiſche 
Berufsarten übertreten wollen. Der Hauptzwed des Lehrers aber muß fein, die geiftigen 
Anlagen des Knaben und bie eigene Thätigkeit zu weden und zu entwideln,“ 

Hier ift alfo Mar, in dem Rahmen ber vom Comité aufgeftellten Schulbefinition, 
das Princhp ber allgemeinbilbenden Schule dargelegt. 

Indem aber Sievers ber Kreisſchule no den Zwei ber Vorbereitung auf das 
Gymnafium ließ, war er genöthigt, erjtens einige Fächer (wie Deutfh und Franzöſiſch) 
beizubehalten, welche überflüßig waren, wenn man bei dem einmal aufgeftellten Ziele 
blieb, und zweitens biefelbe fo zu conjtruiren, daß an bie 3 Hauptclaffen fi 2 Neben: 
claffen mit je einem Jahrescurſus ſchloßen, deren eine, bie Bildung abſchließende haupt 
fählih Ruffiich, angewandte Geometrie und Rechnen, bie andere Lateiniſch und Griechiſch 
treiben jollte. 

Auch Stord *) (V) betonte bag Princip: non multa, sed multum. Oberflächliche 
Bildung fei ſchlechter, als vollftändige Unwiffenheit. In den befjeren Schulen Englands, 
Deutihlands und der Schweiz willen die Schüler ſehr weniges, aber fie wilfen es gut. 
Auch er betont den Einfluß auf den Charakter: das made beſcheiden, arbeitiam, auf: 
bauernd. Nachher ergänzen bie Leute ihr Willen. Diefe Lehrmethode habe bie tiefen 

Denker und großen Schriftiteller hervorgebradt. — Man folle aber in größeren Stäbten 
bie Kreisſchulen anders organifiren, als in Eleineren. In diefen genügen Sclaffige mit 
je einjährigem Curfus; in jenen ſchlage er 5claffige vor, in welchen aud Deutſch ober 

Franzöſiſch gelehrt werben folle. 
Gegen bas Franzöfifche, welches auch Schiſchkow aus dem Wilnaer Lehrplan behalten 

hatte, ſprach fi mit Entichiebenheit Fürft Lieven aus. Wenn es nöthig und nützlich 

*) Heinrih Storch, geb, zu Riga am 18, Febr. 1766 und im ber bortigen Domſchule ge 
bildet, gieng 18jährig nad; Jena, wo er in ber philofophifchsjuriftiichen Facultät feine Stubien 

machte. 1786 lich er fih nad einer Reife durch Sübdeutſchland und einen Theil Frankreiche 
in Heibelberg nieder, und gab feine „Skizzen, Ecenen und Beobachtungen, gefammelt auf einer 
Reife in Frankreich‘“ heraus (1790 in 2. A.), in benen er feine glänzende Beobadhtungsgabe 
und feinen Fräftigen Stil glüdlih zur Geltung bradte. Den hierauf erfolgten Antrag einer 
außerorbentl. Profeſſur lehnte er auf ben Rath des Grafen Rumjanzow ab, 1788 wurde er 

Prof. der ſchönen Literatur am Gabettencorps in St. Peteröburg, 1790 GSecretär beim Reihe: 
Fanzler Grafen Besborodko und fehrieb feine „allg. Principien der Literatur.“ 1796 ernannte 
ihn bie Afabemie zum correfp. Mitglied; die Kaiferin Katharina aber berief ihn zum Lehrer der 

Großfürftinnen und fpäter ber Groffürften Nicolaj und Michail, Seine ferneren Arbeiten 

waren bauptfächlich der Statiftit und der Nationalöfonomie gewidmet. So: biflorifches und 

flatiftifhes Gemälde des ruf. Reiches am Ausgang des XVIII. Jahrh. (Riga. Hartfnod 1795), 
„um das Schauſpiel der politifhen, geiſtigen und moralifchen Entwidlung, das im Norden vor 

fi gieng, vor ben Augen bes füblichen Europa’s zu entrollen* (auch in ruffifcher, franzöſiſcher 

und englifher Eprade); ſodann Kritif der Lehre von A. Smith; 1815 Cours ber politiichen 
Delonomie, für ben Unterricht der Großfürften; Forſchungen über die Eigenſchaften des National: 
einfommens, Die größte Klarheit der Ideen, fowie ſchöne Darftelung berfelben, ſicherſte Gabe 
ber Auffafjung, ein Talent, Abstractes in verfländlicher Form barzuftellen, einzelne Züge zu 
einem wohlgegliederten Ganzen zufammenzufafen, zeichneten ibm aus. 1830 wurde er Bir 

präfident der Afabemie. Allein fchon 1832 nöthigte ihn ein Schlaganfall zu einer Meile, bie 
ihm aber feine Genefung brachte. Er flarb 1. Nov, 1835, — (Nach dem Bericht von N, Zub 
über die Akademie für 1835 im I. d. M. X, 45.) 
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fei, zur Eefferen Erlernung ber Mutterſprache noch eine andere zu lernen — worüber 
er ſich Fein Urtbeil erlaube — warum gerade Franzöſiſch? „Haben wir franzöfifche Pre: 
vinzen? cher ift Frankreich unfer Nachbar, deſſen yolitifche, Handels: und andere Be: 

ziehungen das nöthig machen? ober ijt bie franzöfiiche Sprache reicher, die in ihr ver: 
faßten Bücher vorzüglicher, grünblicher und weniger gefährlich, als die in ber deutſchen? .. 

Iſt dieſe Vorliebe für Franzöfifc nicht ſchon fo weit bei uns verbreitet, daß wir achtungs⸗ 
werthe Ruffen fehen, beren Namen franzöfifge Werke zieren, und bie in ihrer ungleich 
reidheren, ebleren und nit weniger wohlklingenden Mutterſprache nichts herausgegeben 
haben?“ 

Ueber bie einzelnen Fächer urtheilte Lieven: bie Eittenlehre dürfe nicht als beionberes 
Fach Hingeftellt, fondern müße mit ber Religion verbunden werben. Für Landwirthſchaft 
und Hanbelswiffenihaft aber feien die Schüler zu jung. 

Nah Erwägung diefer Gutachten beſchloß das Comite (V), in ben Lehrplan ber 
Kreisihulen folgende Fächer aufzunehmen: 1) Religion, 2) Ruſſiſche Sprache, 3) Kallis 
graphie, 4) Rechnen, 5) Geometrie, 6) Geographie, 7) Geſchichte, 8) Reifen unb 
Zeihnen. Der Lehrgang follte ein 5jähriger jein; beim Eintritt ſollten feine Renntniffe 
verlangt werben. 

Bei den hiermit aufgeftellten Lehrgegenſtänden blieb es denn auch befinitiv; denn bie 
Naturwiffenihaften, welchen Sievers fpäter (VII) das Wort rebete, welche aber das 
Gomitd von dem Antrag ber Iccalen Schulbehörden abhängig machen wollte, wurben 
auf Vorſchlag der Revifionscommiffion (XXIX) mit Hinweis auf das Kaiferlihe Re: 
feript vem 19. Auguſt 4827 definitiv abgelehnt und in bie Ergängungecurfe verwiefen, 
wo fie, „um bas Gebeihen des Iocalen Gewerbes und Handels zu fördern,“ gelehrt 
werben follen. 

Dagegen war eine wejentlihe Veränderung bie, daß auf Antrag berfelben Commilfion 
nit nur das 5. Jahr, bie projectirte Ergänzungsclafle, ſondern auch das erfte, ver Eur: 
ſus ber Kirchipielsichule gejtrihen wurde. Jedoch jolle niemand in bie Kreisichule auf: 
genommen werben, ber nicht bie Kenntnifje der Kirchſpielsſchule Habe ($. 68 und 69 bes 

Statuts). Die Regierung erweife [hen Wohlthat genug: zu wünfchen, daß fie au für 
jeben ben Unterricht im Leſen und Schreiben beforge, heiße zu viel wünſchen. Die für 
Erhaltung dieſer Claſſen beabfichtigten Ausgaben verwende man befjer auf bie Ergän: 
zungscurje. Nur wenn in einer Stabt feine Kirchſpielsſchule ſei (eine charakteriftiiche 
Annahme!), jo jolle eine untere Claſſe an der Kreisfchule beftehen. 

Der fpecielle Lehrplan der Kreisfhulen war nun folgender (wobei zu bemerken ift, 
daß nad $. 72 jebe Lection 1’/ Stunden zu währen hat): 

———— — —— 

Claſſen. | Summe ber 
Fächer. I — — — 

I II | I Stunden, | Lectionen. 

1. Religion 2 2 22a. e . 
2, Ruſſiſche Eprade —F 6 6 6 | 18 | 12 

3. Ralligrapdie . . . 2 2.2. 6 6 | 1'/a | 13! 9 

ME: ee A 6, 6 ı 1” | 13", 9 

5. Gemtie. . oo 0000 - | - | Ta] Da 5 
6. Geograpbie . 2 2 20 u 1 8. 8 | 9 6 
7. Sehihe . 2 220. 3 Is: ı|s | 9 6 
8. Meißen und Zeihnen . . . . s | 3 | 4 | 10% “ 

Summe der Stunden: | 30 | 80 o Io I —- 
= „ Letionen; 20 | 20 20 | — | 60 
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Diefe Vertheilung änderte das Circular des Minijters, mit welchem am 29. Juni 
1832 bie fpeciellen Lehrpläne und Claffenziele verfandt wurden, in Betreff bes Unter: 
richts in der Geſchichte ab: berfelbe follte nur in ten 2 oberen Glaffen bleiben, damit 
die Schüler vorher die nothwendigen Kenntniffe in der Geographie fi erwerben; bie 

3 in I. angefegten Stunden find zum Rechnen zu ſchlagen. 

Im einzelnen wurbe jeder Claſſe folgender Steff zugewieſen: 
I. Religion: Heil. Geſchichte des U. T. Ruſſiſch: Grammatik bis zur Suntor. 

Rechnen: Wiederholung der 4 Species, mit Benüßung des gewöhnlichen Rechenbrettes. 
Löfung praftifcher Aufgaben mit benannten Zahlen. Geographie: Allgemeine Ueber: 
ſchau über die 5 Welttbeile. Die Schüler müßen zur Anfertigung ber Umriffe berfelben 

und Bezeihnung der Richtung von Bergzügen und Flüſſen angeleitet werben. Dieſe 
Uebungen können auf den Schiefer- und den großen Wanbtafeln vorgenommen werben. 
Kalligraphie: nah Vorſchriften mit Beobadtung der gehörigen Stufenfolge. Reifen 
und Zeihnen: Reifen nad gravirten ober lithograpbirten geometrifchen en und 
Körpern, in geometrilcher und perfpeetivifcher Anjicht. 

U, Religion: Heil. Gedichte bes N.T. Ruſſiſch: Beendigung der — 

mit Wiederholung des in der J. Claſſe Durchgenommenen. Uebungen in der gramma— 
tiſchen Analyſe. Abſchreiben von Gedrucktem und Schreiben nach dem Dictat. Rechnen: 

Brüche; Uebung im Löſen nicht ſchwieriger, dem gewöhnlichen Leben entlehnter Aufgaben; 

Decimalbrüche und wieder in der Ordnung benannte Zahlen; Regeln über die Aus— 
ziehung der Quadrat- und Cubikwurzel. Geographie: Politiſche Geographie von 
Europa. Geſchichte: kurze Ueberſicht über die Weltgeſchichte Kalligraphie: wie 
in J. Reißen und Zeichnen: Anfangsgründe der Ornamente. 

III. Religion: Großer Katechismus. Ruſſiſch: Praktiſche Uebungen. Rechnen: 

Inhalt und Eigenthümlichkeit der Proportionen, mit Anwendung auf praktiſche, die Regel 
de tri bietende Aufgaben. Geſellſchaftsrechnung. Außerdem ſoll in allen 8 Claſſen Löſung 

von Aufgaben im Kopfe getrieben werden, um den Geiſt der Schüler an Thätigkeit und 
ſchnelle Combination zu gewöhnen. (Dieſe Beſtimmung erfolgte auf Anregung Uwarow's 
in der CXIX. Sitzung.) Geometrie: bis zur Stereometrie einſchließlich, aber ohne 
Beweiſe. Geographie: Politiſche Geographie der übrigen Welttheile. Wiederbolung 
der ganzen Geographie. Detaillirtere Ueberſicht des Erdballs in Verbindung mit der 
mathematiſchen und phyſikaliſchen Geographie (auch dies auf Veranlaſſung Umarom's, 
während urſprünglich die Elementarbegriffe der mathematiſchen und phyſikaliſchen Geo: 

graphie auf I. verlegt waren). Geſchichte: Wiederholung der „Ueberſicht“ (f. Cl. II.), 
aber etwas ausführlicher und kurze, ruſſiſche Geſchichte. Kalligraphie: wie in]. 
Zeichnen: Theile des menſchlichen Körpers und ber ganzen menſchlichen Geftalt nad 
Driginalen oder Muftervorlagen. 

Hiefür nun find im allgemeinen 5 Lehrer anzuſtellen: ber Religionslehrer, ber ber 

ruffiihen Sprade, ber bes Rechnens und der Geometrie, der ber Geographie und Ge 
ſchichte, der des Schönfchreibens, Reißens und Zeichnens. Allein tiefe Zahl kann nad 
ber Schülerzahl vermehrt werben ($. 67). 

Die Ergänzungscurfe ($. 58—66), deren Errihtung auf den Bericht des Inſpee— 
tors und nad Begutachtung durch ben Director ber Univerfität vorgelegt und nad Xi: 
börung berjelben vom Minifter entſchieden wird, ftehen eigentlih nur in ganz äußerlichem 
Verbältniffe zu den Kreisihulen. Sie finden 2: oder 3mal wöchentlich am Abend ftatt, 
und können den Kreisjchullehrern oder dem Inſpector übertragen werden. Für bie 

Schüler ift die Teilnahme von der Abfolvirung der ganzen Schule abhängig gemadt; 
es dönnen aber mit Genehmigung ver Schulobrigfeit auch andere Perfonen theilnehmen (!). 
Ebenſo können auch Privatleute oder Gejelihaften ſolche errichten. Nicht alle Curie 
werben auf einmal errichtet, fondern nur einer oder zwei und mehr(l), je nad Bebürf: 
niffen, Mitteln und Möglichkeit; befondere Rückſicht wird hiebei auf Wünſche der ange: 

fehenen Bervohner genommen (!). Hauptgegenftände biefer Gurfe, welche alſo Handel 
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und Gewerbe fördern ſollen, können ſein: 1. Allgemeine Begriffe von den heimallichen 
Geſetzen, deren Gang und ben Formen des Gerichtéverfahrens, beſonders in Handels: 
ſachen. 2. Grundprincipien der Handelswiſſenſchaften und der Buchhaltung. 3. Elemente 
der Mechanik, mit Anwendung auf die gewöhnlichſten Handwerke; Elemente der Techno— 

logie; auf Gewerbe und Handwerk angewandtes Zeichnen, die wichtigſten Geſetze der 
Architektur, beſonders alles, was ſich auf das Steinmetzengeſchäft bezieht u. ſ. w. 4. Land⸗ 
wirthſchaft und Gärtnerei. 

Der Gymnaſiallehrplan. Die genetiſche Entwicklung ber hierauf bezüglichen 
Verhandlungen des Comité's iſt gerade heute von hervorragendem Intereſſe, da ſie zeigt, 

welche Verhältniſſe der unbedingten Aufitellung bes claſſiſchen Principes, welche die Mehr: 
zahl ber Miütglieber für unzweifelhaft nothwendig erkannte, in den Weg traten. Wäre 
bie Anſicht ber Mehrheit damals burdhgebrungen, wer fann ermefjen, welde Folgen dies 

für ben jetzigen Bildungsftanb ber höheren Elaflen des Neiches hätte haben müßen! 
Auch in ber Organifationsfrage des Gymnaſiums hatte Graf Sievers in tiefem 

Verftändnis von dem Ziel und Weſen besfelben gleich auf den erften Wurf dem Comite 
bie allein gültigen Richtpuncte aufgeftellt. Das Ziel des Gpmnafiums fei: für bie 
gelebrte Univerfitätsbiltung das fefte Fundament zu legen, denen aber, bie nicht flubiren 

wollen, eine abf&ließende Bildung zu geben. Alle Fächer feien baber mir möglichſter 
Gründlichkeit zu lehren, aber bie alten Spraden und die Mathematik müßen ben Haupt: 

und weſentlichen Theil bed Lehrplanes ausmachen; die erfteren als tie zuverläßigite 

Grundlage ber Gelebrfamleit und das befte Mittel zur Erhöhung und Feltigung der 
geiftigen Kräfte ber Nünglinge, die letztere, „da fie insbejonbere zur Schärfung ter Klar: 
beit in ben Gedanken und zur Bildung des Scharffinnes und ber Denkkraft bient.“ 

Darum mollte er Lie reine Mathematit in großer Ausbehnung (Algebra, Gecmetrie, 

Stereometrie, ebene Trigonometrie und beferiptive Geometrie) und von ber angewandten 
au bie Statik aufnehmen. Nur bie Iehtere, fowie die Naturwiſſenſchaften wurden von 

feinem Lehrplan fpäter geftrichen: freilich auch dem aufgeftellten Gymnaflalprincip wurde 

nicht volle Gerechtigkeit. Dagegen blieb Graf Sievers, bie alte Anſicht von ber Kreis: 
ſchule als Vorftufe für das Gymnaſium beibehaltend, auch bei dem 4jährigen Curſus, 
und mollte nur für tie nicht zum Stubium beflimmten, benen tic Wahl einer alten 
unb einer neuen Sprache freigeftellt werben follte, eine Ergänzungsclaffe. 

Fürſt Lieven empfahl (V) bie Dorpater Erfahrungen der Berüdfihtigung. Das 
beppelte Ziel ter Gymnaſien von 1804 babe zur folge gehabt, daß bie Univerfität Feine 
gut vorgebildeten Stubenten erhalten habe; es fei nur oberflädylihe Vielwiſſerei geweſen. 
Daher babe man 1820 bie Zahl der Lehrfächer verringert, um grünblides Stubium 
der alten Spraden und ber Mathematik zu ermöglihen. Nun aber babe ber Adel ge 
NMagt, daß feine Söhne, von denen nur ber kleinere Theil Jus ftubire, um in den Pro: 

vincialdienft zu treten, ber größere dagegen fi dem Militärdienft und ber Landwirth— 

ſchaft zuwende, mit den für fie unnützen alten Spraden gequält werde. Dieje Klage 
ei gerecht. Sie ohne wejentlihe Aenderung bes Beſtehenden zu berüdjichtigen, habe er 
unmöglid gefunden. Sollte man einem Theil der Schüler geftatten, einige Lehrſtunden 
nicht zu befuhen? Was mit ihnen anfangen? Es fei nichts übrig geblieben, als entweder 
befonbere ten Gymnaſien parallel ftehende Schulen für folde Knaben zu fchaffen, ober 

bei den Gymnaſien Realclaffen neben ben oberen Glaffen zu errichten, wo biefelben 
während bes altſprachlichen Unterrichts in ben neueren Sprachen und anberen nöthigen 

Fächern unterrichtet würben, wie dies in einem Project für das Mitau'ſche Gymnafium 

vom 29. Jan. 1824 beantragt worden fei und auch für bie übrigen beantragt worben 

wäre, wenn es fich ohne Vermehrung bes Lehrperfonals ausführbar erwieſen hätte. Die 
ruſſiſchen Lehrbezirke jeien in dem nämlichen Falle. 

Allein das Comité gieng auf dieſe Anſicht zunächſt nicht ein: indem es auch die 
frühere Anſchauung von ber Kreisſchule aufgab, ben Lehrgang des Gymnaſiums auf 
7 Glaffen und 7 Jahre feftftellte und für ten Eintritt die Kenntniſſe der Kirchſpiels— 
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fhule verlangte (V.), nahm es als Normalzahl ber Fächer 11 (einſchließlich der Kali: 
grapbie für die unteren Claffen) an, ließ alfo Deutſch, Franzöfiih und Statit weg und 
wollte nur bie lateinifhe Sprache für folche, die nicht ftubiren wollen, obligatoriſch machen. 

Nun liefen die Lehrpläne für die einzelnen Fächer ein, welche von ben betreffenden 
dachgelehrten entworfen und von dem „Gomite zur Durchſicht ber Lehrmittel” approbirt 

waren. Cine Zufammenftellung ergab, daß jebenfalls bie oberen Claſſen zu fehr über: 
laftet würben, indem auf V. und VI. 42, auf VII, 41 Stunden gefommen wären. Zu: 

mal für bie alten Spraden hatte Gräfe*) (VD) in einem TYateinifhen Gutachten auch 

*) Ghriitian Friedrich Gräfe, von deſſen Einfluß auf Uwarow und durch ihn auf den Betrieb 

ber claffiihen Studien in Rußland fhon früher die Rebe war, fam durch G. Hermann’s, feines 

Lehrers, Vermittlung 1306 ale Hauslehrer nach Livland und von ba 1810, erft burd ben 

Grafen Speranefi, dann durch Uwarow berufen, nad St. Petersburg als Profeſſor der griechiſchen 

Literatur an ber geifllihen Afademie; 1811 erbielt er bie Profefjur bes Lateinifchen am püdago— 

gifchen Anftitut, die er bei der Umwandlung bdesfelben in die Unmiverfität 1819 beibebielt und 1922 

abermals mit der griehiflchen vereinigte. Außerdem wurde er 1820 Mitglied der Afabemie ber 

8. W. Er ftarb 80. Nov. 1851, nachdem er bei der Erflärung von Sophokles Ajas 802 

von einem Edlaganfall betrofien worden war. (S. bie von feinem Echüler, bem Afademifer 

Schiefner verfaßte Biographie in Erih und Gruber Eeclion I, LXXVIII.) Hinſichtlich ber 

Methode, die alten Epradyen auf ber Univerſuät zu lehren, fagt er von fih in einer handſchriftlich 

erhaltenen Denkſchrift: „ih bin eifrig bemüht gewefen, es in G. Hermann’s Geift zu thun, Dies 

wird jedem genügen, ber felbflänbdig eine Anfiht von ber Sache bat; bob will ih noch hinzu— 
feßen: alle Interpretation muß kritiſch, grammatiſch und hiſtoriſch fein; dieſen hiſtoriſchen Theil, 

alfo aud) alles, was Antiquitäten und Arhäologie anlangt, babe ich mehr und mehr hervorgehoben ; 

nie aber, fo viel ich weiß, eitler Eilbenfteherei und Ieerem Wortlram, woburd bie Pbilologie 

wieber verähtlich geworben, mid; gebanfenlos bingegeben. Uebrigens ift mein Glaubensbelenntnis 

über bie philologiſchen Etudien dies: nicht bas Reale in ben fchriftlichen Dentmälern ber Alten — 

das allenfalls auch bie geiftlofe Hand eine® Ueberſetzers berausgreifen mag —, aud nicht bie 
formelle Geiftesübung, die bei bem Erlernen der Sprachen vielſeitiger als bei den mathematijhen 

Studien, ja allfeitig erfcheint, wie die Sprache felbft, nicht dies ift nach meinem Glauben das 

legte Biel, fonbern das aus dem alten Wort und dem claffifhen Gedanken bervortretende ibeale 

Bild einer vergangenen bochgebildeten Menſchheit, verbunden mit der Einfiht in bas Leben ber 

Sprache felbft, in al’ ihren Richtungen, als ber geiftigfien Naturerfceinung im menſchlichen 

Dafein; — dies iſt der letzte höchſte Zweck, um beswillen es ber Mübe Iohnt, die alten Erraden, 
ihre Welt und ihr Leben zu fiudiren, abgefehen von bem zeitlihen Gewinn, der jeder Ichenden 

Mutterfprabe notbwendig daraus erwachſen muß. Mag dies immerhin bem Uneingeweibten 

eine Thorheit dünfen; bat doch ber Blinde für die Farbe auch feinen Sinn.” 

Seine Thätigfeit als Lehrer bat verſchiedene Beurtheilung gefunden; begeiftert ſpricht von 
ibm fein Schüler Fortunatow (im Ruſſ. Ar. 1864); „Überall bat er durch feine lebensvolle 

poetifhe Behandlung des Gegenfiandes die Liebe feiner Schüler gewonnen und aud Liebe für 

die Griehenwelt erweckt,“ fagt Schiefner. Andererfeits fagt W. Grigorjem (Geſchichte der St. Petere: 

burger Univerfitit, 1870 ©. 73): man könne nicht fagen, daß der Unterricht Gräfe's bie Verbrei⸗ 

tung des Gefhmades an ber Bekanntſchaft mit dem Nltertbum gefördert habe. Das fei gar nit 

möglich gewefen bei einem Fach, das ruſſiſchen Studenten in lateinischer Eprache vorgetragen 
wurde (!); auferdem habe Gräfe zu der Schule gehört, welde ſich in Hiftorifhe und archäologiſche 
Einzelnbeiten einzulaffen nicht für nöthig bielt (er meint nemlich, Gräfe habe die Methode von 

Henne befolgt, vol. S. 228) und ſich auf einen grammatiihen und äſthetiſchen Gommentar 

beſchränkt. Dem Urtbeil eines anderen Schülere möge der Satz entnommen werben: „eifrige 

und fortgeichrittene Schüler liebte Gräfe umd zeichnete fie aus, welhen Herfommens fie immer 

waren” (S. 25). Endlich muß das Urtbeil eines vierten (ebenda ©. 59) angeführt werden, bad 

mit den Worten fließt: „Die gelehrten Vorzüge Gräfe's wurden bei feinen Lebzeiten zu ſeht 

gelobt, und nach ſeinem Tode werden ſie nun faſt ganz geleugnet.“ 

Der Rector ber St. Petersburger Univerſität, Pletnjew, ſagt in feinem Bericht für 1851: 

Gräfe's Name werde ftete eine Zierde der gelehrten Annalen Nuplands bleiben, .. Schon die 
Aufzählung der Poften, bie er befleidet, Tafje abnen, wie umfaſſend und mädtig fein Einfluß auf 

die Verbreitung grünbliher Kenntnijje der alten Literatur im Rußland geweſen fei. (Offic elle 
Unterrichtsbeilage zum Journal 1852, III, 67.) 
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die überwiegende quantitative Berückſichtigung (je 10 Stunden in allen Claſſen für Latei— 
niſch und in 5 für Griechiſch) verlangt, indem er folgenden Lehrgang vorzeichnete: 

Prima linguarum antiquarum elementa cum ardore quodam et impetu edisconda 
sunt, ut sterilitas rei facile superetur; itaque res quotidie tractanda est, temporis 

spatio non nimis circumscripto, ut incalescere saltem possis. Praeterea jam ab 
initio plura simul peragenda sunt: ediscenda formarum grammaticarum exempla, 

regulae, vocabula, eaque omnia usu et exercitio, multis modis repetito et variato, 

illustranda et confirmanda. Mox superatis primis elementis, in continuando lin- 

guarum studio, tria semper conjungenda sunt: 1. Lectio scriptoris prosaici, eaque 

duplex, a) stataria difficilioris auctoris, ubi in explicandis singulis diutius immo- 
reris et veluti subsistas, b) cursoria facilioris, ut breviori tempore librum vertendo 
percurras et ita summam rem pereipere discas; 2. Lectio poötae stataria; 3. Exer- 
citia scribendi et componendi in utroque sermonis genere, imprimis prosa oratione 

ita, ut aut extra lectionem loca ad pertractandam syntaxin apta in antiquam lin- 

guam vertantur, aut ex tempore dictantis verba antiquo sermone concipiantur. 

Simul seribendae sunt versiones e linguis antiquis, alio tempore rursus antiquis 

verbis reddendae; explicationes locorum exegeticae atque criticae, imitationes; prae- 

terea loca poötica ad prosam orationem revocari, et longiores narrationes in com- 

pendium redigi possunt et quae sunt hujus generis exercitationes in Statutis Dor- 

patens. 6. 23—25 egregie commendatae, sed apud nos plerumque nimis neglectae, 

interdum, ut videtur, praeceptorum culpa, qui ignorantiae suae scripta documenta 

superesse nolunt. 

Sed quia hoc ardore studium linguarum antiquarum incipiendum, et tot atque 
tanta necessario simul tractanda sunt, inde demum recte dijudicari potest, quantum 

temporis huic studio in scholis — ad minimum — tribui necessario debeat, nisi 
rem, non ita facilem, uti aliquibus videtur, frustra suscipere velis. 

Igitur palam est, ne dividi quidem tempus posse inter has diversas quatuor 

imo quinque occnpationes, nisi ad minimum octo horae per hebdomadem unicui- 

que linguae concedantur; quamquam minime commodum est, legendis singulis scrip- 
toribus sic non nisi duas per hebdomadem horas tribui, ut perpauca tantum per 

semestre aut annuum tempus hac ratione absolvi possint, lectione nimis fragmen- 

taria. Optandum igitur, ut, quemadmodum in Stat. Dorpatens. $. 24 linguae lati- 
nae in Gymnasii classe suprema duodecim, et in proxima decem horae sapienter 

praescribuntur, ita nobis similiter decem pro unaquaque lingua, idque in singulos 
annos attribuantur. Perpendendum praeterea, quotiescunque singulis horis lectiones 

finiant eundo et redeundo aliaque non evitanda mora, quartam lectionis partem in- 

tegram perdi. Am Schluß: Annus VII. optabilis erit, ut lectio praecedentis anni 

paulo longius procedat, et, quod magnopere desiderandum, encyclopaedia quaedam 
philologica breviter doceri possit, Latine. Neque festinandus est cursus in Gym- 

nasio, quia praestat, adolescentes maturiore demum aetate, non ante annum XVIII. 

Academiam adire. 

Der griechiſche Lehrplan Gräfe's beginnt mit den Worten: Annus III. Cum disci- 
puli Latina Grammatica jam imbuti sint, Grammatica Graeca, quod attinet summas 

res, uno anno doceri poterit. 

Es wurbe nunmehr ald Norm für die weitere Verhandlung ein betaillirter Lehr: 
plan, fon unter Aufnahme des Deutfhen, aufgeftellt und nah dieſer Richtſchnur bie 
Umänderung ber Lehrpläne angeorbnet (VI). Da wurde dem Comité folgendes Gut- 
achten Uwarow's vom 1. Nov. 1826 (VIT) eingereicht: 

„Es Tann feltfam erfcheinen, daß ein Mann, ber in feinem Leben ben größten 
Theil feiner freien Zeit ben alten Spraden gewitmet, ber überbies während der 11jäh- 
tigen Leitung bes hieſigen Lehrbezirts alle Mittel — und nicht ohne Erfolg — ange 
wandt bat, dieſelben in die öffentliche und private Erziehung einzuführen, fich jekt ver: 
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pflitet findet, fi mit feiner Meinung von ben geehrten Gollegen zu trennen, welde 
bie griehifhe Sprache unter die zum Unterricht in allen Gymnaſien beftimmten Lehr: 

fächer aufnehmen zu müßen glauben; möge es ihm jedoch geftattet fein, offenherzig feine 
Zweifel darzulegen, eingebent beffen, was einer ber Alten fagte: „ich liebe Plato und 
Ariftoteles, aber noch mehr liebe ich bie Wahrheit.“ *) Der Unterriht in ten alten 
Spraden ift die Grundlage jeder Bildung und ich werde gewiß nicht behaupten, daß 
man eine irgendwie fihere Stufe ber Bilbung erreichen könne obne biefe Kenntnis; 
aber im gegenwärtigen Falle muß man nothwendig beachten, daß Griechiſch und Lateiniſch 
jufammen viel Zeit und viele Mittel zum Stutium erfordern, bie bei und noch allzu 
felten ſind, als daß man ben Unterricht in biefen jo wichtigen und fo umfaſſenden Sprachen 
auf das ganze Reich bebingungslos und fo zu fagen mit deinem Federſtriche ausbehnen 
fönnte. Es berricht bei uns vollftänbiger Mangel an Lehrern und fogar an Zeit, benn 
ber Unterricht von 10 verfchiebenen Fähern muß dazu nötbigen, den Umfang des Lernens 
fürzer unb enger zu maden. Welchen Vortheil wird man von einem ſchwachen, unreifen, 

oberflälihen Unterricht in ber griehiihen Sprache (die eine Wiſſenſchaft geworben ift) 
In unſeren entfernten Gouvernements erwarten Finnen? Wo werben fi tüchtige Lehrer 

finden, ta wir außer dem Brofeffor Gräfe, ber in Europa zu den Hellenijten erjten 

Ranges gezählt wird, faum 3, 4 feiner Schüler haben, welche einen Katheder bejteigen 
lönnen? Unb melden Nuten fann man von biefem Unterriht erwarten, ba mir ver 

pflichtet find, ihn fo zu fagen als Nebenfach anzufehen und ba in ben Lehrplan 10 ver 

ſchiedenartige ſtehende Unterrichtsfächer aufgenommen find? — Indem ich e8 unnüß finde, 
mich über meinen Zweifel in Betreff des erfolgreichen Unterrichte8 ber griechiſchen Sprade 
in allen Gymnaſien weiter zu verbreiten, beſchränke ih mich auf folgenden Antrag: 

1) das Lateinische, als bie leichtere, gemöhnlichere und, fozufagen, dem praftifchen Leben 
angepaßte Sprache in den allgemeinen Gymnaſiallehrplan aufzunehmen; 2) die griechiſche 
Eprade in ben bei Univerfitäten befindlichen Gymnaſien zu lehren, db. h. in den 2 Haupt: 
ftäbten, in Charkow, Kafan, Torpat und vielleicht in Riga und Mitau, wo fih Gym: 
nafien im vollen Sinne des Wortes befinden. Ich wage zu glauben, daß eine berartige 
Eintheilung paſſend ift und ber Lage unferer Schulen und fogar ber Erwartung ber 

Negierung velllommen entſpricht“ (d. h. Uwarow fannte pamals [Kon die Anſicht bes 
Kaifers). „Schließlich halte ich es für meine Verpflichtung, den Wunſch auszufpreden, 
es möchte bie franzöfifhe und bie deutſche Sprade offen unter bie Lehrfächer bes Gym— 
naſiums aufgenommen werben; benn ich ſehe nicht ein, woraufhin und wozu bieje bei: 
den Sprachen bavon ausgejchloffen und gemwißermaßen nebenher angebracht find in bem 

Lehrplan von Penfionaten, die noch nicht beftehen und jebenfall® von dem allgemeinen 

Gymnaſialunterricht ſich nicht abſondern dürfen.“ 
Nach Verleſung dieſes Gutachtens beſchloß das Comits, bei feiner früheren Feſt⸗ 

ftellung zu bleiben, ba es ber Anſicht war, „daß die Gymnaſien bei ihrer neuen Orga 

nifation nicht bloß an ben von Uwarow bezeichneten Orten, fonbern überall dem ihnen 

vorgezeichneten Ziel volllemmen entiprehen werben“ und feinen Grund fand, „ben aud: 

ſchließlichen Unterricht im Griechiſchen nur einigen vorzubehalten und ben übrigen bielen 

Vorzug zu entziehen.“ Das Deutihe fei ſchon aufgenommen (VI); in Betreff dee 

Franzöfifhen erkennt das Comite Feine bejonbere Nothwendigkeit, zu deſſen Gunften das⸗ 

ſelbe anzuorbnen. 
Die Wirkung des Steßes, den Uwarow auf das Griecchiſche geführt hatte, wurbe 

noch mehr abgeſchwächt burd die vom 29. Nov. batirte Schutzrede, bie nun Gräfe, ber 

*) Auch heutzutage noch muß man bie Eade „feltfam” finden. Der einzige, aber durch⸗ 

greifende Grund, ber fi allenfalls hätte anführen laſſen, war, ſollte man meinen, ber: daß ber 

Lehrplan von 1811, der noch viel mehr Fächer enthielt, und der von 1819, der ebenfalls auf 

Betrieb Umarom’s zu Etande Fam, ſich nidt bemährt habe oder unaueführbar gemwefen fei: womit 

freilich eine Berleugnung feiner Haupttbätigfeit al® Gurator ausgelprodhen geweſen wäre. Aber 

fie war ja „nidt chne Erfelg“ geweſen. 
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Mentor Uwarow's beim Studium ber Griechen, dem Comité einreichte (IX). Es ſei 

ihm unmöglich, auf dieſe Weiſe ſeinen Plan zu accommodiren, da überhaupt bei den 

gegebenen Feſtſetzungen das Studium der alten Sprachen, ſelbſt im Vergleich mit dem 
jetzt bereits Beſtehenden (z. B. in dem St. Petersburger Gymnaſium ſeien 8 Stunden 
Lateiniſch) zurückgeſetzt, namentlich aber das Griechiſche nicht nur nicht gehoben, wie zu 
wünſchen und zu hoffen geweſen ſei, ſondern ſo gut als aufgehoben werde — es ſei in 
4 Stunden nicht möglich, zu machen, was gemacht werden ſolle. — 1) führt er nun 
aus, das Studium des Griechiſchen müße nach aller ſeiner Erfahrung auf das ſchnellſte 
verdrängt werden, ſobald den jungen Leuten die Wahl zwiſchen Griechiſch und Franzöſiſch 
frei gegeben werde, indem vorauszuſehen ſei, daß, bei der nur auf's Aeußere gehenden 
herrſchenden Tendenz, alle chne Ausnahme das Franzöſiſche vorzögen; wiewohl nicht 

einmal dieſe neue Sprache mit der gegebenen Zeit zufrieden ſein werde. „Es wird alſo 
fein Grichifh und wenig genug Franzöſiſch gelernt werden. Sollte man nun auch viel: 
leicht feſtſetzen, daß alle, die bie Univerfität beſuchen wollen, nothwendig das Griechiſche 
erwählt haben müßten, jo wird doch auch dies fchwerlidh viel Helfen. Denn nad den 

jest beſtehenden Verhältniſſen ift die Univerfität zu nichts nothmwendig; ja man kommt 

in den anderen Anftalten offenbar in kürzerer Zeit — für das Aeußere — weiter. Wird 
man nun wohl die langweiligen Univerfitätsftubien wählen, webei man etwas fo weſent⸗ 
liches, fo praftifch wichtiges, als bie franzöſiſche Sprache mit allen ihren Anmaßungen 

und ujurpirten Vorrechten zu jein jcheint, auf einmal miſſen fol? Gewiß nidt!* ... 

„Aber wirb denn das Gymnaſium zu anderen Beflimmungen paffender vorbereiten, wenn 
es das Franzöſiſche volllommen lehrt! Der Hauptzwed eins Gymnaſiums ift gründliche 

Vorbereitung zu ten höheren allgemeinen Univerfitätsftubien, und bier iſt das Stubium 
ber alten Sprachen materiell und formell unumgänglid nöthig; wünſchenswerth von ber 
frangöfifhen Sprade nur fo viel, bag man fie als Hülfsmittel ber Studien verftehe; 

mehr nicht. Bei ber Vorliebe für fie und ber Verwandtſchaft mit bem Lateiniſchen wird 

fi dies wohl bei den meiften von jelbjt nebenbei nod finden, ohne daß der Staat fid 
darum fümmert. 2) Vor allem Wiſſen begünftigt erfcheint auf ber Tabelle die Mathe: 
matit ... Allerdings bilden bie mathematifhen Studien aud und es giebt auch hier 
materiellen und formellen Gewinn ... In ber Sprache (aber) guohnt ein lebenbigerer 
Geift mit der ganzen Welt der Gedanken, mit einem ganzen fremben, neben mir auf: 
gehenden Menfchenleben ; dort find nur tobte Zahlen und Größen, lauter einfeitige, nur in 
nothwendigem Zuſammenhang ftchende Anfhauungen; alles nur Verſtand, nichts, was 
Verſtand und Herz zugleich angiengen.“ ... Er glaube, es fei in ben legten 3 Jahren 
mit 4 Stunden Mathematik auszureihen. Die übrigen Vorſchläge find bann: 3) bie 
alte Geſchichte und Geographie nah den Eichhornſchen Ercerpten zu lehren, 4) von ben 
4 Stunden ber Naturwiffenihaften in den 3 Oberclaſſen 2 abzuziehen, 5) Deutſch von 
Il. an mit 4 Stunden zu lehren, und 6) flatt ber angenommenen 34 Stunden zu 

Bunften ber alten Spraden 36 zu feßen, „ba tie Naturwiſſenſchaften wie Erholungs: 

ftunden angefehen werben können.“ Das Gutachten fließt mit den Morten: „Jede 

Wiffenfhaft kann man auf ein Compendium mit mehr oder wenigen Sätzen rebuciren; 

man Fann ed auswendig lernen und es wirb von weitem das Anfehen haben, als jei 

die Wiſſenſchaft erfaßt — unſere Examina, wie fie gewöhnlich find, geben ben traurigen 

Beleg; — aber mit einer alten Sprache will das nicht gehen, nicht einmal zum Schein. 

Lernte man aud) eine ganze Grammatik jammt Wörterbud buchſtäblich ausmwenbig, ohne 

bie lange Uebung des Lefens und Schreibens in der Sprache würde doch nichts bamit 

anzufangen fein. Die Sprade will in freier Selbftthätigkeit Iebentig eingeübt und ans 

gecignet, man möchte fagen, angelebt werben... Sind bie bereits gemachten Feſt⸗ 

ftellungen unabänterlih, fo bin ich nicht fähig, meinen Lehrplan damit zu vereinigen, 

und bitte... . dies einem anderen zu übertragen, dem tie alten Spradyen weniger gelten, 

als mir." Dieſe Vertheibigung machte Eindrud. Das Comite beſchloß 1) die Erhöhung 
ter wöchentlichen Stunbenanzahl auf 36; 2) dem Griechiſchen 6 Stunten wöchentlich 
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zuzulegen, wobei e& übrigens bemerkte, daß abſchließende Kenntnifje in dieſer Eprade 
auf ber Univerfität erworben werben können; 3) Franzöſiſch in ven Lehrplan aufzunehmen. 
Derjelbe wurbe nun in folgender Geftalt approbirt: Religion 18 Stunden (4, 4, von 
IH. an je 2), Ruffifch mit Einfluß der Logik und Rhetorik 26 St. (6, 5, von II, 
an je 3), Lateiniſch 47 (L—II. 8, dann 6, 6, 5, 6), Griechiſch 27 ©t. (II. 9, 
IV. 6, dann je 4), Deutid 37 ©t. (8, 8, 5, dann je 4), Franzöſiſch 12 St. 
(von IV. an je 3), Mathematik mit Einihlug des Rechnens in ben unteren Claſſen 
39 ©t. (8, 7, von IIL—VI. je 5, in VIL 4 ©t.), Geographie 10 St. (von II. 
an je 2), Geſchichte 14 ©t. (3, 3, 4, 4), Naturwiffenidaften 14 St. (in IV. 2, 
dann je 4), Reifen und Zeihnen 8 St. (in I. 2, in II. 4, in III. 2). 

Da nun aber die Gräfe'ſche Denkſchrift euft in ber XI. Situng zur Verbanblung 
kam, fo gelangte ihr Inhalt und bie Berückſichtigung, welde fie bei dem Comite fant, 
nicht fofort zur Kenntnis des Kaiſers. Als diefem bie auf feinen Befehl von dem Ge 

bilfen des Minifters, Dom. Blubow, verfaßten Auszüge aus den 10 erften Situngspre: 

tofollen vorgelegt wurden, hatte jo eben auch Puſchkin die oben angeführte Denkſchrift 

eingereicht. *), Von dem Alexander-Lyceum, welches feinen Schülern beim Abgang eine 

hohe Nangclaffe, aber wenig Kenntniffe im Lateiniihen und feine im Griechiſchen mit: 
gab, hatte der begabte Dichter fchmwerlich andere Anfichten mitbringen Fünnen, als daß 
Lateiniſch und Griechiſch unnüß ſei; auch er mußte vielleicht. wie einer feiner Helden, 

„aus der Aeneis noch 2 PVerfe, und auch biefe nicht ganz fehlerlos.“ An ber XII. Situng 
(20. Dec.) verlag der Minifter die vom Kaifer gemachten Bemerkungen. Die bie 

Spraden betreffende lautete: „ch halte dafür, daß Griechiſch ein Luxus iſt, während 
Franzdfifh eine Art Nothwendigkeit; ih kann daher mit biefem Puncte nicht 

einverflanden fein und verlange genaue Darlegung der Gründe.“ 
Hierauf faßte das Comité (in welchem Uwarow frankheitshalber nicht anweſend 

war) feine Erwägungen in folgendem zufammen: „Zwei Hauptmängel waren fon 

lang in der Erziehung unserer Jugend bemerkt worden: 1) ber oberflädhliche Unterricht 
in vielen Fächern zu gleicher Zeit, ober, wie bies im Manifefte vom 13. Juli 1826 
ausgebrüdt ift, ber Lurus der Halbmifferei, und 2) bie Neigung, leichte Fächer zu 

treiben, fowie ein gewißer Widerwille oder Gleichgültigkeit Kenntniſſen gegenüber, beren 

Grwerbung Gewöhnung an Arbeit und ftrenge, ununterbrochene Uebung vorausſetzt. 
Diele falihe Richtung der Erziehung Hatte verſchiedene Urfahen: eine ber bauptläd: 
lichften aber iſt nach der Anficht des Comité's das Vorherrſchen ber franzöfifhen Sprade 

und Literatur, welches man in einigen unferer Schulen zugelafien hatte. Der junge 

Zögling, welder diefe Sprache beherrſcht, ift er babei mit einigem angebornen Wit 
begabt, läßt fi, vermöge ber innerften Eigenſchaft dieſer glänzenden und vielgeftaltigen 

Sprade, leicht verblenden und wähnt, er wille alles, nur weil er vermittelſt berielben 

alles leicht willen Fan; e8 hänge ſtets von ihm ab, ohne fernere Mühe und Forſchungen 
c8 allen in Kenntniffen gleichzuthun. Der täglihe Gebraud biefer Sprade in ber Ge 
ſellſchaft beftärft ihm in dieſer Verſuchung; die leichte, angenchme, oft glänzende Unter 
haltung, vol von Witworten, die Bequemlichkeit familiären Plauderns mit Höberen, 

vergewifjern ihn, daß er allein wegen ber Kenntnis biefer Sprache ſchon ber befieren, 

ausgewählten Geſellſchaft angehört, daß er ſchon alles gethan hat, um ſich von der Mafle 
der Ungebildeten abzubeben, um ein wohlerzogener Menſch zu fein unb zu beißen, 
ohne daß er nöthig hätte, fih in bie Wiſſenſchaften zu vertiefen, noch bie Anfangsgründe 
bes Unterrichts fortzufegen. Daher das Geringſchätzige im Charafter, das Selbſtver— 
trauen im Handeln, ber Abſcheu vor ber Arbeit, bie Neigung für leichte und oberfläch— 
liche Kenntniffe, endlich der Müßiggang des Geijtes, die Trägheit der geiftigen Kräfte. 
Es wäre unrichtig, zu behaupten, daß biefe Folgen unferer Erziehung für alle bie gleichen 

*) Epäter wurden bie Aufzüge, auf dem Befehl bee Aaifers vom T. December, ibm jeden 

Sonntag vorgelegt. 
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feien. Eine zweite Erziehung, die des Staatsbienftes und bes praftifchen Lebens, ver- 
beffert oft bie Mängel ber erften; allein eben biefe Verbefferung, eben ver Kampf mit 
ben ſchlechten Gewohnbeiten und bie unfruchtbare Neue beweifen, wie falfch die Richtung 
ber erften Erziehung bei uns ift und baf fie in vielen Fällen zum Verberben führt. 
Diefe auf bie Erfahrung und tägliche Beobachtung gegründeten Erwägungen führten 
das Comite auf den Gebanfen, bei ber Vervollkommnung der Schulen alle möglichen 
Mittel ausfindig zu machen, um biefem Uebel eine fefte Grenze zu feßen. Es wurbe 
dazu Fein befjeres unb wirffameres Mittel gefunden, als in unferen Schulen, vom Gym: 
nafium an, dem Unterriht in den alten Spraden mehr Austehnung zu geben. Die 
alten Sprachen, wenigftens ebenfo reich an verfchiebenartigen Erzeugniffen, als bie neueren 

alle, haben vor biefen zwei entſchiedene Vorzüge: 1) bie fozufagen natürliche Urfprüng- 
lihfeit (Originalität) und 2) die Nöthigung und Gewöhnung zur Arbeit, obne melde 
auch nur oberflähliche Fortichritte in benfelben zu erzielen unmöglih if. Durd bie 

Vereinigung biefer Vorzüge bat die Wiſſenſchaft ber alten Spraden 2 jehr wichtige 

Vortheile: erftlich gewöhnt fie ben Geift an Aufmerkſamkeit, Arbeitsliebe, Erforſchung 
ber urfprünglidhen Gründe, indem fie ihn nicht bei ter Oberfläche und leichter Nach— 

ahmung ftehen bleiben läßt; zweitens, eben burd bie Schwierigkeit ber Fortſchritte und 
die Vergeblichkeit aller Anſprüche, biefelbe ohne Arbeit zu erreichen, lehrt fie, wie jebes 
gründliche Lernen, Beſcheidenheit; Beicheidenheit aber ift das erfte Kennzeichen und Erforbernis 
wahrer Bildung. Der junge Oymnafiaft mit ben beiten Gaben wird, wenn er biefe 
Spraden im Gymnafium ganz durchgemacht hat, nicht wähnen, daß er ſchon alles weiß, 
aber er wird fo viel wifen, daß er Gefhmad baran und ven Wunſch, mehr zu willen, 
befommt und biefer Wunſch, dies Gefühl ber mangelnden Vollkommenheit wirb ihn nicht 

nur in bie Univerfität, fondern auch außerhalb berfelben begleiten und jo wirb er feine 
Stärke und die von ihm erreichte Stufe ber Volltommenheit nicht eher fühlen, als in 
ben Jahren der Reife, wo die gefährlihen Verblentungen des Selbftvertrauens mit ben 

Jahren ber Jugend, mit den Erfahrungen bes Lebens ſchon vorüber find. Dann wird 

er bie Kenntnis der Sprachen, ben Reichthum des Gedächtniſſes, ben er mit Arbeit 
erworben, nicht an das Lefen von Romanen und feidhten franzöſiſchen Schriften ver: 
ſchwenden, nit an unnütze politiihe Disputationen und ſchwärmeriſche Phantafieen wen: 
ben, fondern an die fefte Bilbung feines Urtheils, die Entwidlung und Vervolllommnung 
feiner geiftigen Kräfte. — In biefer Bildung wird bie Kenntnis ber neueren Spraden, 

ber beutfchen und franzöfifhen, ihm ohne Zweifel ebenfalls nützlich und in einigen 
Branden fogar nothwendig fein. Das Comitd bat dieſe Nothwendigkeit nicht geleugnet ; 

ba e8 aber bei ben erften Berathungen über bie Vertheilung ber Fächer innerhalb ber 
Grenzen der Lehrflunden feine Möglichkeit fand, im Gymnafium bem Franzöfiichen bie 
erforberliche Stundenzahl zuzutheilen, fo glaubt es, durch den Unterrit im Lateiniſchen 
werbe bei der jehr nahen Verwandtſchaft beider Sprachen das Erlernen ber franzöfiihen 
fo fehr erleichtert werben, daß man biefes Fach auf die Univerfität auffparen könne, 
wo die Stunden dines Jahres dazu genügen werben, dem Zögling das Verftänbnis ber 
auf die naturwifienfchaftlihen und mathematiſchen Wiſſenſchaften bezüglihen Bücher zu 
ermöglichen. — Uebrigens hat das Comite die Möglichkeit, Franzöſiſch zu lernen, nicht 
ganz genommen. Für folde, die es wünſchen, bat es biefelbe dadurch eröffnet, daß es 

ben Unterricht in biefer Sprade in ben Penfionaten zuließ und den Gymnaſiaſten, bie 
nicht Griechiſch Iernen, geftattete, in den für basfelbe feftgefehten Stunden für eine be 

ftimmte Zahlung franzöfifge Stunden zu nehmen. Für bie beutfhe Sprade aber, als 

die ſchwerere und mit dem Lateiniſchen nicht verwandte, hat das Comité ſchon bei den 
erſten Berathungen eine genügende Stunbenanzahl angewiefen. In ber folge hat es, bei 

ber fpeciellen Berathung über bie Unterrihtsfädher und Unterrichtöftunden, fobalb fi 

die Möglichkeit fand, aud das Franzöfiihe unter die Gymnaſialfächer aufzunchmen, auch 

biefem Fache bie nöthige Zeit zugewieſen, noch vor ber Gröffnung der Allerhöchſten Be 
merkung. 
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Hierin beitanden die Erwägungen, nad) denen das Comilé es für nöthig erachtete, 

dem Unterriht in ben alten Epraden in den Gymnaſien mehr Raum zu gönnen. Was 
bie griechifhe im bejonberen anbelangt, fo erwog es, erftlih, daß es fehr unpafiend 
wäre, biejelbe von der lateiniichen zu trennen, weil bie leßtere auf bie erftere gegründet 

ift und beibe, wenn auch in verſchiedenen Stufen ber Vollendung, Hand in Hand gehen; 

zweitens, daß bie griediihe Sprade in allen berühmteften Unterrichtsanftalten in 

England, Deutihland und in Frankreich felbft ftets eine wichtige Stelle einnahm und 

noch jegt einnimmt, daß biejelbe in Franfreih zwar während bes Sturzes der Monardjie 

zurüdgebrängt, aber ipäter nad Mieberherftellung ber gefeglihen Orbnung nicht nur 
wieberaufgerichtet, fondern aud durch neuberausgegebene Lehrmittel neugefräftigt wurde; 
drittens fand das Comité bei biefen gemeinfamen Beilpielen burdaus feinen Grund, 

biefe Sprache allein in Rußland aus bem allgemeinen Lehrcurſus auszuſchließen, — in 
Rußland, wohin zugleih mit dem Glauben ter erjte Strahl der Bildung aus Gricden: 
land brang, wo bie erfte Hauptichule, 1679 gegründet, bie ſlaviſch-griechiſch-lateiniſche 

Akademie war, wo ein umfangreidır und ber noch jet widhtigfte und ſchönſte Theil 
ber Literatur, ein Theil, ohne welden alle übrigen Zweige berfelben unfrudtbar wären, 

die auf bie griechiſche gegründete, nad ihr gebildete, kirchliche Literatur ift. *)“ 
Nachdem das Cemité in biefer Weife ber Pflicht der UWeberzeugungstreue genügt 

batte, ruhte die Frage, bis fie die Revifionscommiffion (ſtruſenſtern, **) Stordy, Stres 

*) Der bem Kaifer vorgelegte „Auszug“ faßte den Beſchluß in folgende Form: „Zur Be 

vorzugung bes Griechiſchen bewog das Comité der Gedanke, daß die Echwierigfeit des Etubiums 

feldft dem Jüngling Gewöhnung an Ausdauer und Aufmerffamfeit beim Arbeiten verleibt; bie 

Leichtigkeit dagegen, mit welchem er gewöhnlich Franzöſiſch lernt, lann biefe nüßliche Wirkung 

nicht haben, im Gegentheil, ber junge Menſch befommt dadurch fogar einen Abſcheu vor jeder 

andauernden Arbeit; mandmal bält er fi {hen für allmiffend, nur weil er Franzöſiſch kann 
und bie in biefer Sprache neuericheinenten Bücher liest, deren Einfluß auf Denfmeife und 

Eitten fo oft ſchäblich iftz Übrigens hat das Comité das Erlernen des Franzöſiſchen nicht uns 
möglid gemadt, denn wo Penfionate erifiren, können ſolche, welde Luft dazu haben, in den 

Stunden, wo andere Griehijd lernen, Franzöſiſch treiben; endlich werden neuen Erwägungen zus 

folge in 4 Claſſen aud für Franzöfiih 12 Stunden angejegt werden.* 

Vebrigens vergleihe man zu der obigen Daritellung bie „Materialien“ im 9. db. M. 1864 

Th. CXXI, wo €. 155 Uwarow's Gutachten und. das crite des Comité's großentheils abgebrudt 
find, mit dem Zuſatz: „wir empfehlen das erftere ber Aufmerffamfeit unjerer Anhänger ber 

claffifchen Bildung quand mö&me,” fowie ©, 161: „das Statut legte der Bildung das Stubium 

ber claffiigen Epraden zu Grunde, In bdiefer Richtung, als deren Urheber mit Recht Uwarow 

anzuſehen ift“ u. 1. m. Offenbar ganz mit Unrecht. 
*) Johann Adam von Krulenitern, Eeit dem 6, November 1873 fteht die eherne Statue 

biefea wahrhaft hervorragenden Mannes, errichtet aus freimilligen Beiträgen vorzugsmeife ber 

ruſſiſchen Marine, in Et, Petersburg der Marinefchule gegenüber, die K. neugefhaffen bat, Der 

milde und finnende Geſichtsausdruck fpiegelt ben Charakter des großen Denkers wieder, Aber 

an ein mürdiges Tenkmal für die übrige Welt, an eine gründlide Biographie des Mannes bat 
ſich nod niemand gemadt. 1869 gab bie Familie einige biographiſche Notizen beraus (auf 16 ©.), 
welche wohl auf eine von Th. v. Bernbardi bei Krufenftern’s Jubiläum 1839 gehaltene Rede 

zurüdgeben (im Dorpater „Inland* 1847, Nr. 5). Bol. auch K. v. Bär in der Et, Petereb, 3. 

1839, Nr. 28—37. Es wäre an ber Zeit, daß die ruſſiſche Wiſſenſchaft auch dieſe „dem eriten 

ruffiften Weliumſegler“ ſchuldige Pflicht erfüllte, Geb, am 8. Nev. 1770 in Eftland in einer 

wenig begüterten Abelefamilie, wurde er bis zu seinem zwölften Jahre zu Haufe erzogen umd 

befudte dann drei Jahre die Ritter und Domſchule zu Reval. Dann trat er in die Marine 

cabettenanftalt in Kronftadt, im welcher er befonders Mathematik und einige nautiſche Wiljen: 

ſchaften (das einzige, was gründlich betrieben wurde) jiudirte, 1789 zum Officer befördert machtt 
er bis 1790 mehrere Schlachten gegen die Schweden mit Auezeichnung mit, benützte aber bie 

dann eingetretene Zeit der Nube zu einer gründlichen wiſſenſchaftlichen Fortbildung, namentlich 

im Verein mit dem Enkel des befannten Serfahrere Bebring. 1793 hatte er das Glüd, mit 

zehn andern Ereofficieren nah England geihidt zu werben, von wo aus er u, a. nad Weſt⸗ 
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ganow) wicber anregle (XXIX). Diefelbe war kühn genug, zu erflären: fie babe für alle 
Gymnaſien Griechiſch in Ausfiht genommen nad Maßgabe der Möglichkeit, Lehrer dieſer 
Sprade zu erhalten, an ben Univerjitätsgymnafien müße ber Unterricht in berfelben 
unverzüglid eingeführt werben; zum grünblichen Erlernen der Sprade feien 30 Stunden 
nöthig. Die Commiffion habe tiefem Gegenftand eine ganz befondere Aufmerkfam: 
fit gemwibmet, und fei folgender Anſicht: wer ſich gelehrten Studien mwibmet, ter 
kann, wenn er aud ausgezeichnet begabt ift, in ben hiſtoriſch philologiſchen und in 
den mathematiſchen Wiſſenſchaften zugleih nicht basjelbe leiften, da diefe beiden Wiſſens— 
zweige ſehr umfangreih und verjhiebenartig find. Das ordentlihe Studium ſchon 
eines Zweiges verlangt fehr viel Zeit, die dann für ten andern fehlt, Neigung zu 
bem einen kann Feine zu bem andern erzeugen; barum ift es nothwendig, bie beiden 
einander vollſtändig fremben Wiffenszweige zu trennen, Dieje Trennung kann nicht mit 
ben unterften Clafjen beginnen; jeder Schüler muß nothwendig die allgemeinen Fächer 
durchmachen, welche jebem zur Bildung nöthig find; fie kann erſt mit ber IV. Claſſe 
anfangen. In biefer find die Schüler erſt im Stande, mit einiger Beſtimmtheit den 
einen ober ben andern Wiſſenszweig auszumählen; erwachte Neigung und andere Um— 
fände können erft in biefer Zeit ihre Wahl richtig entſcheiden. Wer fih nun ber philo— 
logiſchen Difeiplin wibmet, wird tie Mathematik in Meinerem Umfang durchnehmen; er 
wird ſchon fo viel von ihr willen, als jeder gebildete Menſch willen muß und als für 
tie gewöhnlichen Bebürfniffe des Lebens zu wiſſen nothwendig ift; außerdem wählt ber, 

indien und Gbina gieng. 1799 legte er tem Minifterium fein Project einer Meltumfegelung vor, 

wildes die Hebung der ruffiigen Flotte und des ruffiihen Handels bezweckte. Dasfelbe 
wurbe aber zurüdgelegt und erft unter Kaifer Alerander I. wieder aufgenommen, Am 26, Juni 
1803 trat er mit zwei Schiffen die Reife an, welche ihre große Bedeutung für die Geographie 

gehabt hat. Am 7. Auyuft 1806 wieder in Kronftadt angelangt, begann er die wiljenfchaftliche 
Bearbeitung ber gewonnenen Refultate... Schon von Schiſchkow in das gelehrte Comité be 

fen (11. Dec, 1824), batte er bier und ſpäter an Sievers’ Etelle Gelegenbeit zu zeigen, daß 
er au auf dem Gebiete des Schulweſens beobachtet hatte. Eo gab er einmal in einem Memoire 

Beilpiele von ber berrichenden Unterrichtsmethode. (Indeſſen ift aus feinen Papieren nichts 

derartiges veröffentlicht.) Am 14. Tct. 1827 wurde er dann zum Director der Marinefchule 

(Seecorps) ernannt. Dieſe reorganifirte er radical in bifcplinarifcher und unterrichtliher Be- 

jiebung, in beftländigem Kampfe mit den BVorurtbeilen der Zeit. Zuletzt in Zurückgezogenheit 

lebend, ftarb er in feiner engeren Heimat am 12, Aug. 1846, Zur Gharafteriftit des Mannes 

diene fein Votum in der oben erwähnten Frage, ob die Philoſophie Lebraegenftand bleiben könne. 

Er fhrieb: „Im Gabettencorps erzogen, dann 20 Jahre auf dem Meere, fann ich mid nicht in 
eine theoretifhe Auseinanderfegung über Nutzen und Schaden der Philoſephie einlajfen. Aber 

die von Magnizfi angeführten Gründe find feineswegs überzeugend. Er fieht in berfelben ein 

Ihredliches, alles verfchlingendes Ingebeuer, das in aller Rube Thron und Altar untergrabe, 

Ih denfe, die Lehre der Philoſophie im wirklichen Einne ift nichts anderes, als eine ſegensreiche 

Anleitung zum gehörigen Gebraud des uns von Gott gegebenen Verjtandes, zum Nachdenken 
und richtigen Urtheilen über die uns umgebenden Gegenftände, fowie zur Reinigung und Vers 

vollſtändigung unferer Begriffe in allen Zweigen menſchlichen Wiſſens. Es ift längſt und oft 
wiederholt, bie Bildung babe die franzöſiſche Nıvolution beivorgebradt und fei daher an allen 

den Schreden ſchuldig, welde Europa beirafen. Allein bie ruſſiſchen Regenten dachten anders, 

überzeugt, daß wahre Bildung der beite und ficherfte Damm gegen falſche Epeculationen und 

Ittthümer des menihliben Verſtandes sei... Die Bildung in Rußland gieng mit fchnellen 
Schritten vorwärts; bie Philoſophie wurde überall eingeführt und, Gott fei Dank, das ruffiihe 

Voll zeichnet fich vor allen andern durch Frömmigkeit und Auhänglichfeit an den Thron aus." ... 

Für das Intereſſe, mit welchem Kr. den Unterrichtefragen folgte, zeugt der Bericht, den er fi 

1836 erftatten ließ: M&thode Jacotot, par le Baron de Chabot. Rapport adresse à S. Exec, 
Mons. l’Amiral Baron de Krusenstern, Sur l’&tat actuel de l’enseignement universel en 

France, orn& du portrait de M. Jacotot, d'un fac-simile de son &criture, suivi de la r&ponse 
de M. l'Amiral, d’une suite d’improvisations par des &löves de la methode et de quelques 

extraits etc. St. Petersbourg impr. de Pratz et Cie. 18386. 
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ber Griechiſch lernt, nur eine lebende Sprache. Wer ſich dagegen für bie mathematiſchen 
Wiſſenſchaften entſcheidet, wird Fein Griechiſch lernen, dagegen Lateiniſch und beibe 
moderne fremden Sprachen fortſetzen. 

Man kann einwenden, überlaſſe man die Wahl des Griechiſchen dem Willen des 
Schülers, ſo werden ſich nur ſehr wenige dafür erklären; allein das darf man doch 
wohl nicht fürchten, wenn man als Geſetz aufſtellt, daß keiner, der nicht das Griechiſche 
bis zur oberſten Claſſe getrieben bat, in bie juriſtiſche, philoſophiſche und mediciniſche 
Facultät eintreten kann. Außerdem kann man noch andere Beſtimmungen treffen, um die 

Schüler zur Theilnahme am Griechiſchen aufzumuntern: was die Commiſſion dem Er— 
meſſen des Comité's anheimſtellt. 

Indem das Ceomité mit ber Theilung von Claſſe IV. an ſich einverſtanden eiklärte, 
beſchloß es alſo eine Art von Bifurcation oder noch richtiger, da ſich die Theilung nur 
auf Griechiſch, Mathematik, Deutſch und Franzöſiſch bezog, das Realparallelclafjen- 
Syſtem in ber vom Fürſten Lieven erwähnten, Weife. Allein auch dieſe Anordnung kam 
fpäter nit zur Ausführung: nur cine Spur davon hat fi in bem Circular bes 
Minifters vom 29. Juli 1882, welches die Detail-Lehrpläne publicirt, erhalten, indem 
dort von der „Mathematif für diejenigen, welche nicht Griehifd lernen,” und „für bie 
jenigen, welde Griechiſch lernen,” bie Rebe ift. 

Als Aufmunterungsmittel zum Griechiſchlernen aber wurden folgende feitgelekt: 
1) wer Griechiſch Iernt, erhält gleich bei dem Austritt aus dem Gymnaſium die XIV. 
Rangclaffe; alle übrigen, in Uebereinftimmung mit dem Entwurf, erft 6 Monate nad 
dem Eintritt in ben Givilbienft und nur, wenn fie während biefer Zeit durch Eifer und 
Fähigkeit die Aufmerkfamkeit ihrer Vorgefekten auf fich gezogen haben; 2) je einer ber 
beiten Griechen jedes Gymnafiums fol, wenn er es wünſcht, auf Staatskoften auf ber 
Univerfität ſtudiren fönnen, wozu befondere Stipendien zu errichten find; 3) beim Doctor⸗ 

eramen wirb abfolut die Kenntnis des Griechiſchen verlangt. 

Da nun alfo bei der endgültigen Fafjung bes Geſetzes biefe letztere Wendung, welde 

fih äußerlid an Uwarow's Gutachten anfhloß, hinzutrat, anbererfeits bie Kaiferlide 

Entſchließung wegen des Griechiſchen vorlag, fo lautet das Geſetz in F. 148—144 aljo 

„Der Lehrgang in den Gouvernementsgymnafien wird auf 7 Claſſen verteilt; für jede 
wird Ein Jahr feitgefekt. Im denfelben wirb gelehrt: 1) Religion, Heilige und Kirchen: 

geihichte 2) Ruſſiſche Grammatik, Literatur und Logit 3) die Spraden: Lateinifd, 
Deutfh und Franzdfiih 4) Mathematik bis zu ben Kegelfchnitten einſchließlich 5) Geo 
graphie und Statiftif 6) Geſchichte 7) Phyſik 8) Kalligraphie, Reigen und Zeichnen. 
In den bei den Univerjitäten befindlichen Gymnaſien wird aud Unterricht im Griechiſchen 

ertbeilt. Nah Maßgabe bes Bedürfniſſes und der Möglichkeit wirb ber 
Unterridt in dieſem Fade aud in bie übrigen Öoupernementsgymna 

fien eingeführt werben.“ 

Man muß geftehen, daß bieje Faſſung gefickt war. Die Hauptphajen bes Lehr: 
plans aber möge bie auf S. 159 Anm. folgende Tabelle veranihaulichen, wobei a. bie 

Feftftelung der Fächer in der V. Situng (am 26. Oct), b. bie Anſätze ber Brofel: 
foren, c. tie Rebuction derſelben durch den Fürften Schirinski-Schichmatow, d. bie Be 
fiimmungen in VI. (am 1. Nov.), e. bie in XI. (am 13. Dec. 1826), f. bie in XXX. 
(am 14. Nov. 1827), g. die in XXXIV. (am 19, Dec. 1827), enbli h. die bes Sta 
tutes vom 8. Dec. 1828 bezeichnet. 

Lehrreich ift befonbers bie anfänglich fo hohe Stunbenzahl des Deutfhen und dann 

bie anfehnliche Erhöhung der des Ruſſiſchen, melde von da an bis 1871 trabitionell 

geworben ift. Zur Aufnahme in bie I. des Gymnafiums ift erforberlih: Kenntnis bes 

Leſens und Schreibens und ter erjten Regeln des Rechnens (der 4 Species) nad) $. 150. 

Der officielle Lehrplan aber, nach welchem in den Gymnaſien mit Griehifch und in 

benen ohne Griechiſch die 3 unterften Claſſen übereinftimmenbe Fächer und Stunbenver: 
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theilung haben, zeigt folgende (in Stunden, nicht wie der Plan hat, in Lectionen au: 

gebrüdte) Geſtalt: 

Gymnaſien mit Griechiſch. | Eymnaſien ohne Griechiſch. 

Fiber. E 'IETHE 

Religion . . , 31 3 3523 18 1 1% ya | 1", 1a 1a 16% 
Ruſſiſch und Log. ’ 6| 6. 61 44 4a 42 4, We 4 34!" 
ten . . . |! 8] 6| 658 6 ‚Ua di G s 8 MH 9 
5 3 33 J T’/a 7°/a 7 2 — J —J — 97 

eu h 23 1 41 ] N 4'/4 2 4'/a 

Kranzöfifch — — — gen a. 22 4 4!/a Alia) 4a Atol 18 
Matbematif 6| 8! Ef 1le 1a) 12 — Nr Als 42] 2 34", 
Geographie u. Etatiftif 3/32 311 119 3 1! 1n— |8 15 
Gidide. - »... — — 33 wu Wa 4 3 4a 4a dba 19%: 
Bull. . . 2.2: - -- — 3 3 — — 8 |ı8 6 
Ralligrapbie. . . 6 6, 3 — — — — — — — 15 
Reigen und Zeichnen. 8 8| SU 1°. 1%.) 1° 1% 1!/a| 1%; 2°) 152 15 

Summe: 36 36 De 23 353 33 240 133 383 133 93 | 240 

Anmerk. Die Einführung der ruſſiſchen Gefegesfunde und ber tatarifchen Sprache (flatt einer ber 

neueren) als Unterritefahes in ben fibirifhen Gymnaſien wird ber dortigen Schulobrigkeit 

anheimgefiellt unter Betätigung des Miniiters der B.:X. 

Zu wichtigeren Nenberungen muß die Genehmigung ber Behörde eingeholt, nur in 
der unterjten Claſſe darf die Stunbenanzahl vermindert werben ($. 153). 

Das Tehrerperfonal bejteht aus: dem Dircctor, Infpector, Religionslehrer (ein Geift: 
liher) und 10 Lehrern ber Wiffenfhaften und Fünfte; von ben erfteren find die ber 
ruſſiſchen Grammatit, der Geographie und ber neueren Sprachen Unterlehrer, bie anderen 
Oberlehrer ($. 137, 148). 

IV. Die den Schülern ber öffentlichen Anftalten beigelegten Privilegien find 

an tie Abfolvirung der Schulen gefnüpft. Wer eine Kreisſchule durchgemacht hat, dem 
wird, wenn fonft feinem Eintritt in den Civildienft nichts entgegenfteht, ber Vorzug vor 
dem gegeben, welcher eine Kreisfhule oder eine höhere Lehranftalt nicht beſucht hat 

Anm, zu ©. 158: 
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($. 133). Wer ein gutes Zeugnis über die Abſolvirung eines Gymnaſiums beſitzt, 
wird demjenigen, welcher Fein Gymnafium oder Feine nach ben Unterrichts fächern biefem 

gleicftehende Anjtalt befuchte, vorgezogen; er fommt unter bie höheren Canzleibeamten ; 
die Beförberungstermine werben für ihn verkürzt, fo baß ber Geburtsabelige nad) einem, 
ber Sohn bes perfönliden Adeligen nad) 3, bie übrigen nah 5 wirklichen Dienftjahren 
im erften Claſſenrang beftätigt werben ($. 234). Wer aber ein Atteftat und außerdem 
Griechiſch gelernt hat, wird im Civildienft gleih mit ber XIV, Rangelaſſe angeftellt. 
Die ausgezeichnetiten unter biefen erhalten beim Abgang goldene ober filberne Medaillen 
($. 235). Ein Gymmnafialatteftat macht bei ben NRangprüfungen nad dem Gefeh vom 
6. Aug. 1809 nur noch das Gramen in ben auf dem Gumnafium nicht gelehrten 
Wiſſenſchaften notbwendig ($. 237). Die ausgezeichnetften Schüler können, nad einem 

Goncurs, unter bie Staatsftipendiaten auf ber Univerfität aufgenommen werben ($. 233). 

Zum Genuffe dieſer Vorrechte ift nur berechtigt, wer wenigftens bie 4 oberen Claſſen 
eines Gymnaſiums durchgemacht hat ($. 236). Wer zu Haufe oder in einer Privat: 
anftalt unterrichtet worben ift, erhält biefelben nur, wenn er eine an ber Univerfität 

abzulegente Prüfung in ben Gymnaſialfächern beftanden bat ($. 238). Dieſe Be 
flimmung batirt von einer Bemerkung ber Nevifionscommiffion (XXIX), welde dem 
urfprüngliden Entwurf gegenüber, der ben Privatſchülern gleihe Rechte gemähren 
wollte, geltend machte, da man eine claffiihe Bildung nur in ben Gymnaſien erhalten 
könne, fo fei eine ſolche Ausdehnung überflüfig: nur burd jene Vorredite werde man 
ben Übel für claffiihe Bildung gewinnen und Misbräude bei ber Verabfolgung von 
Atteftaten vermeiden. 

V. Die Auffiägtführenden 1. Neben bie Kreisihulinfpeetoren, melde ein 
Gircular des Minifters (vom 15. Jan. 1826) aus ben tüchtigften Lehrern zu mählen 
angeorbnet hatte, ftellt bas Statut bie 1811 zum erften Mal eingeführten Ehren: 
infpectoren mit weit gehender Berechtigung: fie haben die Aufſicht über die Schulen 
in allen Beziehungen zufammen mit ben etatmäßigen Inſpectoren und letztere müßen 

ihnen Mittheilungen von allen ihren Anordnungen maden ($. 121). Beachtet der Ins 
fpector ihre Bemerkungen über Unorbnungen oder Abweihungen vom Statut in ben 
Kreisihulen nicht, fo benadhrichtigt der Ehreninfpector den Director davon ($. 124). 

2. Zu Directoren follten nad bem Vorſchlage ber Nevifionscommiffion wegen 
ber Michtigkeit biefes Poftens nur ſolche Perſonen gewählt werben, welche gelehrte 

Grabe haben, Allein das Gomitd machte, ohne ben Nuten biefes Vorſchlags zu ver 
fennen, auf die Schwierigfeiten aufmerkjam, bie fih aus biefer Bedingung für bie Be 

jegung ber Directorenftellen ergeben würben: es gebe in Rußland überhaupt nicht viele 

Leute, bie ſich gelehrte Grabe erworben haben; jo erhielt $. 138 bie Fallung: zu 

Directoren werben vorzugsweile Beamte mit gelehrten Graben ermwählt, weldhe das Amt 
eines Gymnaſialinſpectors befleiben. 

3. Dies neugefchaffene Amt eines Infpectors, zu weldem vworzugsmeile 
biejenigen Oberlehrer ernannt werben follten, welche fi dur Eifer, Pünctlichkeit und 
Erfolge im Unterricht ausgezeichnet haben ($. 140; dem Dberlehrer war biermit bie 
Ausſicht auf das Directorat eröffnet), folte dazu bienen, dem Director in der Aufſicht 

über ben Unterricht und bie fittlihe Seite der Erziehung im Gymnaſium einen Gehülfen 

zu geben ($. 195—206). Er bat täglich alle Claſſen zu beſuchen und barauf zu jchen, 
baß alle Lehrer pünctlich ihre Pflichten erfüllen; im Falle dies nicht gefchieht, macht er 

ihnen Bemerkungen, aber nicht in Gegenwart dev Schüler. Er muß darauf fehen, daß 
das flufenmäßige Fortſchreiten des Unterrichtes, das vorgefchriebene Penfum eingehalten 

wird, daß bie Lehrer ſich nicht aus irgend welcher Vorliebe mit einzelnen Schülern mehr 
befhäftigen und befonberes Augenmerk auf bie Schwachen richten. Sobann hat er bie 
Drdnung ſowohl während bes Unterrichts, als aud beim Kommen unb Gehen ber 

Schüler zu überwachen. Insbefondere aber hat er die Aufſicht über die Strafen im 

Gymnaſium ($. 202) und bie unmittelbare Verwaltung des Penfionates ($. 263). 
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4. Die Ehrencuratoren (an Gymnaſien). Den Vorſchlag, dieſen Poſten 
zu creiren, hatte ber Minifter urſprünglich in ber Abficht gemacht, dadurch die Aufficht 

zu verſtärken. Im Verlauf der Verhandlungen trat daneben noch ber Wunſch, fo ben 
Arel zu tbätiger und eifriger Förderung ber Gymnafien zu reizen. Lieven rieth von 
dem Borfhlage ab (V): es liege in ber menjhlihen Natur, nur wo man frei hanbeln 
fünne, Tebendige Theilnahme zu zeigen; das Zufammenwirken von gegenfeitig unabs 
hängigen Perfonen bringe mehr Unannehmlickeiten und Schwierigkeiten, ald Gutes. 

Noch fpäter erhebt U. Perowski Einſprache (XL): bie Einrihtung könne nur nützlich 

fin, wenn die Wahl auf tüchtige Leute falle; der Gifer der Directoren könne leicht 
dadurch gelähmt werben. Allein der Kaifer trat auf die Seite ber Mehrheit (XLII). 
Der Ehrencurator des Gymnaſiums — ein Amt, das nur mit den höchſten Ehren: 
voften, welche durch Adelswahl befett werben, 3. B. dem Gouvernements= und Kreis— 

Aelsmarihallspoften verbunden werben kann — hat in Gemeinſchaft mit dem Director 
die allgemeine Aufjicht über den Gang ber Direction und über ben Stand bes Gym: 

nafiums, hat aber jelbft feine Anorbnungen zu treffen, jondern über Abweihungen vom 
Statut und andere Unorbnungen mit dem Director zu verhandeln; im Fall der Nicht: 
beachtung berichtet er am bie Univerfität. Der Director giebt ihm von Zeit zu Zeit 
Mittheilungen über Leitung und Unterricht, ſowie über bie getroffenen Anorbnungen. 
Eine Hauptpflicht der Ehrencuratoren ift bie, die Mittel zur Errichtung von Penfionaten 
zu Schaffen ($. 220— 228), über welche fie die Oberauffiht haben ($. 245). 

Diefe Betimmungen zeigen, daß man es nicht wagte, jo weit zu gehen, als einige 
Mitglieber und jelbft der Kaifer es gewünfcht hatten. Graf Stroganomw*) hatte nemlich 
ein Gutachten vorgelegt (XXIX), in weldem er bie Abgefonbertheit bes Erziehungs: 

weſens von allen übrigen Zweigen ber Staatsverwaltung als ben Grund ber geringen 
Theilnahme der Eltern, geſchweige der Vertreter der Obrigkeit für das Schulmefen be 
zeichnete, und bei jedem Gymnaſium bie Errichtung eines Conſeils zur Verbeſſerung bes 
Unterrichtswefens beantragte. Dasjelbe jollte aus dem Gouverneur, ben Gouvernements: 

und Kreisadelsmarſchällen, dem Chrencurator bes Gymnaſiums, dem Director und bem 

Stabthaupte beftehen, auch Chrenmitglieder aufnehmen fünnen und folgende Aufgaben 
baben: 1) Allgemeine Berathungen über bie nächſten Mafregeln zur förderung ber 
öffentlichen Erziehung; 2) die Herbeiziehfung ber verfchiebenen Behörden zu gegen— 
feitiger Mitwirkung; 3) Beihaffung der Mittel zur Eröffnung eines Penfionates, Aufr 
Acht über dasſelbe und Revifion des Oekonomiſchen; 4) tbätige Beihülfe zur Errich— 
tung ber Grgänzungscurfe bei den Kreisihulen; 5) Beihülfe zur Vermehrung, Er: 
richtung und Erhaltung ber Kirchſpielsſchulen. Es follte alle 2 Monate eine Situng 
balten, am Schluß des Schuljahres aber eine feierliche, öffentliche, wo ber Bericht über 
den Gang ber öffentlichen Erziehung u. ſ. m. verlefen wird. 

Gegen biefen Plan fpradyen fi) (XXX) Fürft Lieven und Geb. Rath Umarow, 
denen auch ber Minifter beitrat, Iebhaft aus. Lieven war ber Anficht, die leider faft 

*) Graf Sergej Grigorjewitih Ströganow, General der Gavallerie, Mitglied bes Reichsrathes 

und Senates. Geb. 1794 und im Inflitut der Wegecommunicationen wiſſenſchaftlich gebildet, 

machte er ben Feldzug von 1812 und den türfifchen Krieg mit, trat aber 1831 in ben Givildienft, 
zuerſt als Gouverneur von Riga (dann wieder als Militärgouverneur von Minsf), dann als 

Eurator des Moskauer 2.:B, (von 1835 —1847). Schon früh hatte er fi Kunſtſtudien zugewenbet 

(er ift der Befiger des nad ihm benannten Apollo); die Schrift über bie Kathedrale in Wladimir 

(Moskau 1849) ift eines der Denkmäler diefer Studien. Nod berühmter ift er burd bie Aus— 
grabungen in Südrußland, fowie durch bie unter feiner Leitung berausgegebenen „ruſſiſchen 

Alterthümer,“ und durch bie Förderung Fünftlerifher Intereffen überhaupt; 1826 errichtete er in 
Moetau auf feine Koften die Stroganow'ſche gewerbliche Zeichenſchule. 1859 berief ihn das 
Vertrauen des Kaiſers zur Leitung ber Erziehung bes verfiorbenen Thronfolgers, 1870 in das 

GomitE, welches die Neformplane des gegenwärtigen Minifteriums zu prüfen batte. 

Mdag. Enchflopibie XI, 11 
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allgemeine Kälte ber äffentlidhen Erziehung gegenüber habe ihren Grund in dem Mangel 
an tüchtigen, wohlgefinnten Lehrern und dem daraus hervorgeherden Mistrauen ber 
Eltern gegen bie Anftalten. Uwarow wies darauf Hin, daß ſich feit 1782 tie Leitung 
ber Schulen in ben Händen ber bürgerlichen Chrigkeit befand; im Anfang ber Regie: 
rung bes Kaifers Meranber fei viel darüber berathen worden, wie man alle Behörden 
und Leute aller Claffen zu Gunften ber neuen Anftalten gewinnen könnte. Allein man 

babe biefen verlodenden Gebanfen wegen der Notbwenbigkeit, ben Einfluß der Iocalen 
Behörben fernzuhalten, zurüdgeftellt. Dies habe nicht ohne reifliche Ueberlegung jtatt: 
finden können; und bie Gründe bazu beftehen noch jeßt in voller Kraft. Was Fünne 
man bei einem jo vielfach zufammengefegten Confeil no von dem Gurator erwarten ? 

u. ſ. w. Dagegen bielt Speransfi ben Vorſchlag für fehr nüblih; nur fei der Dor: 
pater und Wilnaer L.:B. auszunehmen, „bei der vorberrfhenben Neigung ber Bewohner 
zur Bildung, welde von Seiten der Regierung feine außergewöhnlichen Maßregeln ver: 
lange;” ebenſo brauche man Feine Conſeils in ben Reſidenzen und Univerfitätsftäbten, 

und enblih müße man genau die Anordnung, die Aufgaben und ben Wirkungskreis 
berfelben bejtimmen. Contre-Admiral Krufenftern fügte noch hinzu, die Conſeils follten 
feine anordnende Gewalt haben, und ber Generalgouverneur ausgeſchloſſen fein. 

Die Kaiferlihe Entſcheidung lautete (XXIV. Situng): „Mir ſcheint, der Gedanke, 
dem Adelsmarſcholl des Gouvernements einigen Antheil an ber Leitung der Schulen 
zuzugeftehen, verdient Beachtung; man muß nur ihre directe Verpflichtung in biefer Ber 
ziekung feftftellen. Mir jcheint, ihre Betheiligung muß eine Art von Gontrole, ober 

Procuratorium fein, um ben Minifter von bem zu benachrichtigen, was im Gouverne: 
ment im Unterrichtsweſen ausgeführt wird.“ 

5. Tie Idee des Grafen Stroganew wurde, nur in anderer Weiſe, in ber Er: 
ribtung ber Gymnaſialconſeils ausgeführt. Sie find aus dem Director, bem 

Inſpector und ben Gymnaſialoberlehrern zufammengejeßt: alle Maßregeln, welche bie 

Hebung ber jämmtlihen zur Direction gehörigen Anftalten betreffen, müßen ihnen vor: 

gelegt werben ($. 194. 207—219). Die Ehrencuratoren find zuzuziehen, wenn es fih 
um das Penfionat, um Beziehungen des Vorjtandes zum Adelsmarjhall, um Ausihluß 

von Schülern handelt. In ben gewöhnlichen monatliden Situngen find Berathunge: 
gegenftänbe: Alles, was bie verfchiebenen Lehranftalten in allen Theilen betrifft, Mittel 

zur Verbeſſerung berfelben, zur Abitellung oder Verhinderung von Misbräuchen, Hebung 
ber Unterridytsmethoben, beſonders aber ber fittlichen Erziehung, alles, was bie innere 

Leitung von Gymnaſien und Benfionat betreffend im Statut nicht im einzelnen feitge 

ftellt werben kann, Belohnungen und ftrengere Strafen ber Schüler, Verſetzungen 

(mozu nöthigenfals auch die Unterlehrer zugezogen werden), Prüfungen ber Kreisihul- 

lehrer, Durchſicht der monatlihen Berichte der Lehrer. Zweimal im Jahre werben 
einer aufßerorbentlihen Berfammlung des Gonjeild die Rechenſchaftsberichte über bie 

Direction der Schulen vorgelegt, wozu ber Chrencurator einzuladen if. Durch ihn 

legt ber Adelsmarſchall feine Bemerkungen über den Zuftand der Schulen dem Conſeil 

vor; findet er, daß biefelben, jowie feine Rathſchläge ohne gehörige Beachtung bleiben, 
fo bat er das Recht, fih an ben Eurator des 2.:B., ja in wichtigen Fällen direct an 

den Minifter zu wenden. 
VI Die Strafen ($. 202—205 u. 217). Die Aufficht über die Strafen bat 

der Inſpector, welcher mit befonderer Vorfiht, und nicht anders, als nad grünblicher 

Unterfuhung, werin das Vergehen beitche, zu verfahren bat. Es find zunächſt 5: Ver: 

weis, Beihämung, Verfegung an einen niedrigeren Platz — dieſe 3 Strafarten fünnen 

die Lehrer und der Inſpector verhängen; — dem Director wird vorbehalten: Anjchlagen 

bes Namens bed Schulbigen an eine ſchwarze Tafel und Einſchließung in einer Claſſe 

auf mehrere Stunden, aber nur am Tage, und unter Benachrichtigung der Eltern und 

Bormünder. Helfen tiefe Mittel nichts, jo fann von dem Gymnaſialconſeil die Züd: 

tigung mit Nuthen verhängt werben, bie aber nur in Gegenwart des Infpectors und 
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an einem bejonderen Orte, jowie nur an Schülern der 3 unteren Glaffen vollzogen 
wird: in den oberen wird für Vergehen, bie diefe Strafe verdienen würden, Ausſchließung 
angeordnet. 

Die förperlihe Züchtigung ift gleih in Anfange ber Verhandlungen auf den Vor: 

ſchlag bes Minifters Schiſchkow jelbft vom Comits angenommen worben (IT). Derfelbe 
führte aus, das Verbot berjelben im Statut ven 1804 habe bie bedeutenden Uebelſtände 
im Gefolge gehabt, daß ber Knabe, in ber Gemwißheit, daß der Lehrer jene nicht an— 
wenden dürfe, fih am eine mit ben fahren wachſende Inſubordination gewöhne, von 
feinen Rechten träume, ſich vor ber Zeit für erwachſen halte, und fo zu Urtheilen über 
Dinge fomme, bie weit über feine Begriffe binausliegen. Das Minifterium Habe diefe 
Uebelftände oft bemerkt und baher dies Verbot in den neuen Statuten (von Dorpat — 

1820 — $. 66, von Wilna $. 103) aufgehoben. Die Beitimmungen berfelben feien 
mit einigen Aenberungen anzunehmen. An die Stelle des Ausdrucks: körperliche 
Züchtigung hatte dann nch das Reichsrathsgutachten ben „angemefjfeneren” Ausdruck: 

Ruthen gejett. 
Ansihliefung von Schülern wird außerdem von dem Confeil verhängt, wenn bie: 

jelben wegen Unfähigkeit und Trägheit gar feine Fortfchritte machen. Sie foll bei 

ſolchen, welche Staatsjtipendien genichen, nah 2 Jahren (auch bies infolge einer 

Anderung bes Reichsrathes, da die Entwidlung der Anlagen nit immer gleich fei 
und Schüler, bie anfangs dumm feinen, ſpäter manchmal große Talente zeigen; ber 

Entwurf hatte 1 Jahr), bei foldhen, weldhe aus Privatftiftungen erzogen werben, nad) 3, 
und bei ſolchen, welche das Schulgeld jelbft zahlen, nah 4 Jahren erfolgen. Alle 

Ausgeichloffenen erhalten gar fein Schulzeugnis, 
Die Belohnungen beitehen außer ten oben angeführten Mebaillen in Büchern 

und in Belobungsatteftaten, welche beim öffentlihen Eramen an 2—3 Schüler jeber 
Caſſe, die ſich durch Fleik und gutes Betragen am meiften ausgezeichnet haben, ver: 
tbeilt werben; find die Schüler arm, fo follen es Bücher fein, bie ihnen in der Folge 

nötig find (F. 154); endlich in der Verſetzung, bie aber, ſelbſt bei ausgezeichneten Fort: 
ihritten, nur bei gutem Betragen jtattfinden kann ($. 216). 

VII. Die Eramina und ber feierlidhe Actus. Nur zu bem Iebteren 

werben die Eitern und Behörden eingeladen: babei tragen die Schüler Reben vor, aber 

es wird Feine Prüfung abgehalten, wie früher. Das Comité theilte die Anſicht bes 
Grafen Lambert (III): „wozu die prächtigen Examina, bei benen bie Profefforen vor 
den Augen ber geläufchten Eltern zu glänzen ſuchen?“ 

An den Kreisihulen foll beides am Ende des Schuljahres jtatifinden. Die Frage 
über die Zeit, wann fie an den Gymnaſien vorzunchmen feien, wurbe in ber Sitzung 
der OSch.V. vom 14. Juli 1827 durch einen Antrag bes interimiftiihen Curators 

von Rafan angeregt (XXIII), wo man, abweidhend von dem Statut von 1804, bie Era- 

mina am Anfang bes Schuljahrs gehalten Hatte. Dagegen fprad ſich Fürft Lieven 

aus (XXIV), indem er folgende Gründe geltend machte: 1) am Ende des Schuljahres 
it der Schüler nicht durch anderes abgezogen und weiß, was er gelernt hat, ficher, fo 
daß das Gramen der wirkliche Ausdrud bes Gelernten ift; nad) bdiefem werben bie 
Terfeßungen vorgenommen und ber Schüler kann jehen, was dazu zu willen noth— 
wendig if. Die Lehrer Fönnen nicht wünſchen, daß nur nad dem Nefultat bes 
Gramens verjeßt werde; gegen das Vergeſſen des Gelernten ſchützen bie Ferienaufgaben. 

2) In einem ober bem anderen Fache kann während ber Ferien das Verfäumte nach— 
geholt werben. 3) Es iſt wichtig, dag bie Eltern und Vormünder durch die nad Haufe 
mitgebrachten Zeugnifje fih von dem fittlichen Betragen oder der Trägheit ihrer Söhne 
überzeugen können. Dagegen könnte der leichtiinnige Schüler leicht denfen, er könne 

alles verfäumte während ber Ferien nachholen; bie neuaufgenommenen Schüler würben 

beim Framen müßige Zuſchauer fein; ſolche, die wegen Krankheit ſich verfpätet einftellen, 
müßten bejonbers geprüft werben. Das Gomits billigte diefe Ausführungen. Allein 
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der Kaifer entſchied fih nicht dafür. Gemäß feiner Nefolution (XXVI): „Ich halte 

dafür, daß die Zeit für bie Prüfungen nicht ohne Nuten nah den Sommerferien an: 

gejeßt werben kann; benn fo werben bie jungen Leute am beften veranlaft, die Zeit 
nit zu verlieren und das Gelernte nit zu vergeffen,“ wurde die Prüfung für 

die Gymnaſien, welde in Gegenwart bes Inſpectors, Directors und Chrencurators 
ftattfinden fell, auf den Anfang des Schuljahres geleat, und gleih nad berjelben bie 

Bornabme des feierlihen Actus angeorbnet ($. 154. 155). 
VII. Die Sommerferien werben von ver Univerfität feftgeftellt: fie dauern 

für die Kreisihulen 5—6 Wochen, für die Gymnaſien jedenfalls nicht über einen 

Monat ($. 71 u. 151). 
IX. Schulgeld wird für bie Kreisihulen nicht erboben ($. 69), obgleih von 

mehreren Seiten basjelbe als Aufmunterung für die Lehrer, und um ben Zubrang ab: 
zubalten, befürwortet worden war (3. B. vom Grafen Lambert und von Storch, ber 
nad einem ſehr hoben Anjchlage eine jährlihe Einnahme von 1,386,000 R. berechnet 

hatte). Für die Gymnafien beſchloß das Comite (V), die Höhe des Schulgelbes, nad 
Einforderung der nöthigen Tata von ben Lehrbezirken, der Beſtimmung bes Miniiters 

anbeimzuftelen und zwar erft nad ber Beitätigung bes Statutes (LVIII). 
X. Die Etats. In der XXXVIIL Sitzung legte die aus Krufenftern, Stord 

und dem Grafen Stroganow bejtehende Etatscommilfien ihren Entwurf vor. Sie hatte 

bei Aufftellung besjelben den Grundſatz befolgt: die Etats von 1804 um bas 

2'!/.fache zu erhöhen, nicht ſowohl wegen bes böheren Curſes auf Silber als wegen 
ber gefteigerten Preife. Bon biefem Princip jollten folgende Ausnahmen ftattfinden: 
1) die Gehalte in den Reſidenzen werben verbreifaht; 2) da anzunehmen it, daß bie 
Gymnaſien außer den Hauptjtädten Schwierigkeiten in ber Beſchaffung ter Lehrer ber 
neuen Spraden haben werben, jo jollen dieſe überall dasfelbe Gehalt bekommen, wie 

bie in ben Refivenzen; 3) der Unterlehrer des Ruſſiſchen erhält ebenfoviel, wie ber ber 

neuen Sprachen, da er aud; Geographie zu Ichren bat; 4) ebenjo erhält der des Zeichnens 

das breifadhe Gehalt, weil er auch Kalligraphie lehrt. 
Nach einigen Aenberungen (XLVII) wurde aud biefer Theil des Statuted ge 

nehmigt und fand aud bie Approbation des Reichsrathes; die Ausführung, hieß es in 
dem Gutadten, könnte zwar dur die Mehrforderung von 1,780,000 Rubeln erſchwert 
werben, allein man müße auch dieſe gutheißen, da die Reorganijation allmählih ver: 

genommen werben jelle. 

Der Gefammtetat beziffert fi auf folgende Summen: 
Gymnaſien: Zahl: Bedarf: 
Sn St. Petersburg..83 13,560 Rubel. 
In den Gouvernements 8... » . . 10 261,550 „ 
In Moskau. . . er IB 88,750 „ 

In den —— — IL. a. ... 14 8540900 „ 
In den Gouvernements III K. ... 18 462,110 

Summe 48 1,276,870 Srubel, 
(gegen 259,450 von 1804). 

Kreisihulen: Zahl: Bedarf: 

In St. Petersburg . . . a En, | 38,450 Rubel. 

In ben Gouvernements 1... . . . . 61 329,000 „ 
An Mosltau. . . de De er, SR 16,895 „ 

In ben Sonpernements IL. K. .. .122 603,900 
In den Gouvernementd III. 8. . . „ . 122 545,950 

Summe 315 1,534,195 Hubel, 
(gegen 586,680 von 1804). 

Am einzelnen ftellen fi die Gehaltsjäte in den Gouvernements der 3 Kategorien 
folgendermaßen: 

” 
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L II. III. 

Gehalt des Directors. 2 2 22.3500 2250 2000 Rubel. 
vw Amipedord. 2 2 2 2 2.2.2.2000 1800 1600 „ 
a „ Oberlebra6 -. -. - - 2... 185 165 135 „ 
M „ Religionslefrers . . . » . . 1000 

„ Unterlebrer® . . : » 2.2..1200\ ebenſo. 

— „Zeichenlehrerss. 2.2.2900 

Ueberall waren für die Bibliotheken 750 R., für Belohnungen an Schüler 150 R. 
angelekt. 

Ter Etat der 3 Gymnaſien in St. Petersburg war auf 44,020, der 3 in Moskau 
auf 29,150, der in ben Gouvernements I. Kat. auf 26,300, II. Kat. auf 24,350, 
III. Kat. auf 22,480 Rubel normirt. (Die Directoren der Gouvernementsgymnafien 

erhielten für die Revifionen an Gehaltszulage, Reifegeldern, wie für bie Canzleibebürf: 
niffe außerdem 1500, reip. 1300 Rubel.) 

T. IT. III. 

Für die Kreisihulen war ber Etat. 5400 4950 4475 Rubel. 
Die Inipectoren erbielten . . . . 1000 875 750 „ 

Die wifenihaftligen Lehrer . . . 750 700 25 „ 

Die Religionslefrer . - » » 2. — 500 — „ 
Die Zeihenlhrer © 2 2 2 2022350 200 20  „ 
Für Schülerbelobnungen . . . » 50 | — 

Für die Bibliothkk... .. 130) 

Zur erſten Kategorie gehörten die Gouvernements: Arhangelst, Olonez, Wologda, 
Pſtow, Perm, Irkutsk, Tomsk, Tobolst, Jeniffeist, die Stadt Taganrog; zur zweiten: 
Nomgorod, Twer, Jaroſſlaw, Koftroma, Wjatka, Smolenst, Kaluga, Witebst, Mohilew 
Wladimir, Tula, Orel, Kurs, Orenburg; zur dritten: Kaſan, Simbirst, Niſchni— 

Nowgorod, Penſa, Tambow, Rjäſan, Saratow, Woroneſch, Charfow, Tichernigom, 

Nowgorod-Sewersk, Kijew, Poltawa, Cherffon, Jekaterinoſſſaw, Taurien, Aſtrachan. 
Zu der Erhöhung der Gehalte fügte das Statut auch eine Verbeſſerung der Pen— 

ſionen: für 20 Jahre tadelloſen Dienſtes die Hälfte, für 25 den vollen Gehalt als 
Penſion. Bei mehr als 25jährigem Dienſt eine ber Penſion entſprechende Zulage. 

MWittwen und Waijen erhalten beim Tode bes Lehrers vor 20jährigem Dienft bas 

Jahresgehalt einmal, beim Tode besjelben vor Zdjährigem das Gehalt als Jahrespenfion 

($. 295— 298). — 
Kurze Zeit vor dem Schulſtatute war am 30. Sept. 1828*) das Statut bes Päd a— 

gogifden Hauptinftitutes vom Kaijer genehmigt worben. 
Die Errichtung desfelben regte ebenfalls Graf Sievers durch cin ber III. Sitzung 

vorgelegtes Gutachten an. So lange wir, hieß es in bemfelben, nicht Anftalten haben, 
welche ausichlieglich ber wichtigen Aufgabe der Lehrerbildung gewidmet find, werben alle 

zur Aufitellung ber beften Lehrgänge getroffenen Maßregeln umfonit fein... Nicht burd) 
Univerfitätsvorlefungen, fondern burd gründlichen Unterricht und praftiihe Vorbereitung 
werben wir tüchtige Lehrer erhalten. Muß man bier an das pädagogiſche Anititut 

erinnern, welches durch die Neorganijation aufgehoben wurde? Wer weiß nicht, daß bie 

ausgezeichnetiten Lehrer im ganzen Reich in ihm gebildet worben find? Ein Blick genügt, 
um zu jehen, daß bie päbagogiichen Inftitute bei den Univerfitäten faſt nur als etat— 

*) „Zum Beweis bafür, dan feine andere Eorge, nicht einmal bie jhwere Sorge bes 

Kampfes, ftarf genug war, die Aufmerkſamkeit des Monarchen von ber ebenfo wichtigen un das 

Wohl der fünfligen Geichlechter abzuziehen, iſt das Statut des päd. Inſt., inmitten des Gieges: 

bonners auf dem Schiff ‚Paris,“ angefihts ber Feſtung Varna, unterzeichnet; glei darauf, 

zwiihen ben beiden türkiſchen Feldzügen, fam das Statut der Schulen heraus.” Journ. d. M. 

XXI, 1, 5. 
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mäßige Pofitionen auf dem Papier eriftirten. Die unverbältnismäßig Meine Anzahl ber 

BZöglinge, ber Mangel an Lehrern beweist das. Was waren bie Urſachen ber glänzen: 
ben Blüte bes einen, ber Bebeutungslofigkeit der andern? Hauptfählid waren es brei: 
am wenigften noch, da in biefen Dingen alles von ben Perfonen abhängt, bie vorge: 
ſchriebenen Geſetze; auch nicht jo fehr der Einfluß ber Oberbehörde, als vielmehr bie 
Dahl der Zöglinge. Es waren vor allem gründlich gebildete junge Leute, nicht Viel- 

wifler, fonbern foldhe, welche, was fie gelernt hatten, ſicher wußten; an Arbeiten gewöhnt, 
obne lururidje Bebürfniffe, ohne ehrgeizige Abfihten, und darum nicht zerftreut. Leute, 
von Kindheit an gewöhnt, fleißig und mit eindringender Aufmerkſamkeit zu arbeiten, und 
fähig, ihre Kenntniffe zu erweitern; Leute, die ſich gern ber Vorbereitung für ben Lehrer- 

beruf widmeten, in welchem fie faft das einzige Mittel fanden, ihre Verhältnifje zu vers 
beffern, mit einem Worte: es waren Stubenten ber geiftlihen Seminare. Das ift die— 
jenige Claſſe von Leuten, die no lange in Rußland die einzige Pilanzjtätte tüchtiger 

Lehrer der Jugend bilden wird, Das pädagogiſche Inftitut blühte und brachte Früchte, 
folange es ausſchließlich folde aufnahm; es fieng an abzuzehren, ald man aud Gym: 
nafiaften zuließ; es verdorrte, al$ man bie erfteren ganz aufhörte aufzunchmen. Man 

ftelle alfo 1) das pädagogiſche Anftitut, außer der Univerfität, wieber her; 2) man ftelle 
es ald Regel auf, nur Seminariften zu nehmen; 3) man ändere das Statut von 1804 
pafienb um, wobei feitzubalten ift: a) feine anderen Zubörer werben zugelafien, b) bie 
Zöglinge werben zu Gymnaſial- und Kreisfchullehrern gebildet; c) für bie Kreisfchuls 
lehrer wird bie Kenntnis ber Gymnaſial-, für bie Gymnaſiallehrer die ber Univerfitäte- 
fächer verlangt; d) im letzten Jahre finden praktifche Uebungen unter Leitung ber Lehrer 
ftatt; e) daher muß am Snftitut eine Kreisihule und ein Gymnaſium fein, an weldhen 
bie Zöglinge unterrichten. — Der Kaifer habe zwar als feinen Willen ausgeiproden, 

daß Leute aus dem geiftlihen Stande in feinen anderen Beruf übertreten; allein ben 

Uebertritt berfelben in ben Lehrerſtand werde er in feiner Weisheit gewiß geftatten. 
Auf die wicberholte Mahnung, diefen fundamentalen Gegenitand nicht zu verſchieben 

(IV), erfolgte der Beſchluß, bie Kaiferlie Genehmigung einzuholen. Am 20. Oct. 
(V) wurde fobann ein Schreiben des Staatsſecretärs Murawjew mitgetheilt: ber Kaijer 
finde die MWiebererrihtung bes Inftituts nad dem Statut von 1804 nothwendig, nur 
ſehe er nit ein, weshalb ausichließlih Seminariften aufgenommen werben jollten. 

Darauf begründete das Comité diefen Vorſchlag nad der Sievers'ſchen Motivirung ba= 

mit: fie haben eine gute Vorbereitung, eine feſte Grundlage der claſſiſchen Bilbung, und 
genügende Kenntniffe in einigen anderen Wiſſenſchaften („die Gymnaſien mit ihrer Maffe 

und Berfdicbenartigkeit von Fächern führen mehr zur Oberflächlichkeit; die Univerfitäts- 
ftubenten wiffen vieleicht, was, aber nicht, wie man lehrt,“ fagte Sievers VII). Sie 

feien außerdem anſpruchslos und bleiben bei ihrem Berufe. Das zeige auch bie Ger 
ſchichte; von 1782—1786 feien 300 Lehrer im Lehrerjeminar gebildet und 40 Hauptvolks⸗ 
Eulen damit verforgt worden; ebenſo 1803 und 1804. Erft 1811 babe man zum 

erften Mal auch andere genommen; 1816 feien faſt alle aus ben Seminaren gewejer. 

Dies habe dazu geführt, die Beſtimmung, daß vorzugsweise ſolche aufgenommen 
werben follten, zu treffen. In biefer Form erhielt der Antrag die Genehmigung (VII). 

Eine weitere Hauptfrage, in weldes Verhältnis das Inftitut zur Univerfität zu 

ftellen ſei, hatte Uwarow (VII) aufgeworfen. Er fand es „ehr ſchwierig, fogar faſt 

‚unmöglich, mit bem Zwed besfelben bie bavon vollſtändig verſchiedene Aufgabe ber Unis 

verjität zu verbinden,“ und beantragte baher eine unabhängige Stellung für basjelbe. 
Der Kaifer refolvirte darauf: „Tiefe Anficht theile ich vollfommen; tiefe Anftalt ſoll 

unmittelbar unter der Leitung bes Miniſters ober feines Gehülfen ftehen“ (AT). Der 
Gedanke aber, die Univerfität in das pädagogiſche Inftitut zu verwandeln, wurbe nach 
einem Gutachten von Sievers und Storch abgewiejen, da bie Eriftenz der erfteren für 
bie Bewohner der Refitenz nicht nur nüßlich, Sondern auch nothwendig fei (XIX). Da 

nun der Secretär des Comité's um die Bezeihnung eines Mitgliedes bat, dem er ben 

— nn 
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Entwurf des Statutes vorläufig vorlegen könne, und dazu Uwarow ernannt wurde 
(XXIV), fo kann dasſelbe mit Recht in feiner weſentlichen Form Uwarow zugeſchrieben 
werben. In früheren Sitzungen (z3. B. XII. XV. XVII) waren die Hauptpuncte z. B. 
Die Lebrfächer feftgeftellt worden. Die vorläufige Approbation erhielt ver Plan in ber 

XXVI. Situng; nad der Mittheilung in ver XXXIV. war das Statut fertig, wurbe 
in der XLV, (am 28. Febr.) in ber Lefung beendigt und nad) ber L. dem Reichsrath 
vorgelegt. 

Tas Statut ift in ben Hauptzügen mit dem von 1816 übereinſtimmend; abweichend 
find folgende Puncte: „Es werben Lehrer und Profefforen für bie Lehranftalten nur 

des Minijteriums ber V.A. gebildet ($. 1). Beim Aufnahmeeramen wird auch Griechiſch 
verlangt, dagegen Logik mweggelaffen; $. 14 erhält bie Fallung: Die aufzunehmenden 
müßen wenigftens folgende Vorkenntniſſe haben: 1) gründlide Kenntniffe in ber Re— 
ligion, 2) feftes Wiffen der ruſſiſchen Grammatif und Rhetorik, 3) gute Kenntnifje 
im Lateiniſchen und hinreichendes Wifjen des Griedhifhen, 4) gründliche Kenntniffe in 
der Aritimetid und Geometrie, 5) Elemente der Phyſik, 6) Hinreichende Kenntniſſe in 
ber Weltgefhichte, der mathematifchen, ber ruſſiſchen und ber phufifalifhen Geographie. 
Der juriftiihe Facultätscurfus enthält ($. 26) Staatsrecht im allgemeinen und ruffis 
ſches im beſondern; ruſſiſches Privatrecht, römiſches Recht, politifhe Delonomie ift alfo 
nicht mehr fo ausgebehnt. Aus ber- zweiten Section ift Ajtronomie, aus ber britten 

Geographie, Arabiih und Perfiih ausgeſchieden ($. 27. 28). Obligatorifh ift außer 
Religion, Ruffiih und Pateinifch noch eine ber neueren Sprachen: gründliche Kenntniſſe 
in biefen Fächern werben ftreng von allen verlangt ($. 31). Das lebte Jahr ift ber 
Pädagogik gewibmet ($. 33), und zwar ber praftijchen Unterweilung in ben Regeln und 
Metboben des Unterrihted. Zu dieſem Zweck Iernen bie Stubenten unter Aufſicht und 
Leitung der Profefforen und Adjuncten in ben verfchiedenen Fächern unterrichten und 
zwar in Gegenwart ihrer Kameraben. 

Beim Unterricht follen die Profefforen, von der auf den Univerfitäten gebräuchlichen 
Methode nicht felten abweichend, mehr berjenigen folgen, welde in wohleingeridhteten 
Säulen beobadtet wird, und nad; welder der Docent, auf die Darftellung feines 
Gegenftandes fidy nicht befchränfend, fi an bie Schüler mit Fragen wendet unb nad 
gehöriger Aneignung des Durchgenommenen von ihrer Seite fie felbft die Sache er- 
läutern läßt ($. 44). 

Die Unterrichtsſprache ift die ruſſiſche, mit Ausnahme der alten und neuen Sprachen, 

und — dies ein Zufab des Reichsrathes — derjenigen Fächer, welde Ausländer 

vortragen. \ 

Wer nah der Prüfung am Ende des Vorcurfus zwar gründliche Kenntnifjfe, aber 
nad ber Ueberzeugung der Lehrer nicht hinreichende Fähigkeit hat, um mit ber Zeit ein 
tüchtiger Profeffor oder Gymnafiallehrer zu werben, wird entweber ald Kreisichullehrer 

ober als Inſpicient in den Gymnaſialpenſionaten angeftellt ($. 23). Wer bas ganze 
Inftitut durchgemacht bat, ift zu Sjährigem Dienft verpflichtet ($. 13). Freie Zuhörer 
werben nicht aufgenommen, bamit man beftändig die Moralität ber Zöglinge beauf- 
fihtigen und mittelft diefer ftrengen Auffiht ungehindert al ihr Thun dem nützlichen, 
von ber Negierung bezeichneten Ziele zuwenden könne ($. 17. „Sie fünnten nur burd 
ſchlechte von außerhalb genommene Principien und Beiipiele bie Köpfe und Sitten ber 

Stubenten verberben,“ brüdte fi das Comite in XVII aus). Der Etat betrug, mit 

Ausnahme der Heizung, 207,400 Rubel. 
Die Ausführung der neuen Geſetze war Schiſchkow nicht vergönnt zu überwachen : 

am 25. April 1828 folgte dem „wegen hohen Alters und zerrütteter Geſundheit“ in ben 
Ruheſtand Verfegten der General ber Infanterie Fürft Karl Lieven.*) Drei Tage 

*) S. Dr. fr. Bufh, Der Fürſt K. Lieven und bie K. Univerfitit Dorpat unter feiner 

Oberleitung. Dorpat 1846, Fol., — ein nad Lievens Tode gefhriebener Panegyrifus, der ins 
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Später fchrich der neue Miniſter an den Profeffor Ewers, den hochbegabten und charakter— 
vollen Rector ber Univerfität Torpat, mit welchem er in jeltenem, beide ehrendem 

Freundſchaftsbunde ſeit dem 17. Jan. 1817 das Unterrichtöweien bes Dorpater 2:8, 
geleitet hatte, folgende ihn dharakterifirenden Worte: „Herzliche Chriftusreligion als Yun: 
bament, dann ein ſo ſchönes wiffenjhaftlices Gebäude als möglich darauf, dann be 

kommt c8 weder Riffe, noch ftürzt e8 zufammen, Dann wirb e8 ben darin Wohnenden 
nicht gefährlich, fonbern bequem, ſicher und wohlthätig. Gott blickt fegnend barauf.* 

Ein Mann, der fih 11 Jahre, berathen von anerkannt tüchtigen und chlen Mäunern, 
ben Fragen bes Schulweſens gewibmet hatte, dabei „feſt wie Eijen, treu wie Gold, ein 
rechter Abelsipiegel für alle Zeiten,“ wie ihn ein Zeitgenofje nennt, ein Mann, ter nichts 
„Io ſehr haßte, als alles, was Mangel an Gefinnung oder Schwädhe und Schmuß ber: 
felben verrieth,” der bie religiöfe Gefinnung bethätigt hatte und bethätigt fehen wollte, 
dem Äußere Moralität nichts galt ohne das innere treibende Princip, ein Mann außer: 
bem von unanfehtbarem Patriotismus, beffen Wahlſpruch war: Gott und bem Kaiſer 
— bas war ber erjte Minifter, welchen ber junge Monarch, unbefümmert darum, baf 

derſelbe nicht ber Reihslirche angehörte, fondern Protejtant war, an bie Epibe bed 
Unterrichtsweſens ſtellte. Von einem ſolchen Charafter war aud eine andere Anſicht 

über die Stellung der Wiſſensfächer im Univerfitäts: und Schulunterriht zu ermarten. 
Als 1826, in der Situng ber O.Sch.V. vom 10. Nov. der von Magnizfi 1824 
eingebradhte Vorſchlag auf Abihaffung bes Unterrichts in ver Philoſophie zur endgültigen 
Beratbung kam, ſprach Lieven zuerjt in ebler Beſcheidenheit ſich ein vollgültiges Urtheil 
über diefe Frage ab; nur wirkliche Gelehrte Fünnen eine grünblicde und befriebigenbe 
Antwort auf diefe Frage geben, ein zuverläßiges Urtheil über Schaden oter Unſchädlich— 

keit einer Wiſſenſchaft, weldhe jo viele Jahrhunderte lang von ben gelehrteiten Männern 
aller gebilbeten Nationen als die Grundlage jeber tiefen Gelehrfamkeit, gleichſam als 

deſſen jehr werthvolle Auszüge aus dem Briefwechſel des Fürften enthält. Geb, 1. Febr. 1767 

machte 2, zuerft den Feldzug im Finnland, dann die unter Potemfin und in Polen mit und 

wurde 1799 Militärgouverneur von Arhangelef, 1801 nahm er feine Entlajjung. 1813 wurde 

er ins Dircctorium ber rulfiihen Bibelgejelihaft gewählt; 1819 Präfident bes luth. Reid 

General⸗Conſiſtoriums. Für feine firengen fittlihen Anſichten ift folgender Fall bezeichnend 

(Buſch S. 96): 1826 hatte ein Student fi Abends einer ibm unbefannten Dame zum Begleiter 

aufgebrungen. Das Univerfitätsgerict belegte denfelten, außer ber geſetzlichen Genugthuung, mit 

dem consilium abeundi, Den Bericht darüber hatte der Rector mit Bezeugung ſeines Schmerzes 

über die Strenge der Strafe geihloffen, ba der Etudent arm jei, durch Talent Hefinungen erregt 

und ſich bisher gut betragen habe. Aber der Gurator theilte in diefem Falle das Mitleid nicht, 

dem er fonit fo leicht zugänglid war. ‚Welche Schande,” ſchreibt er in dem umverzüglid er: 

laſſenen Antwortreiceript vom 1. Sept, „bringt die ſchändliche Aufführung bdiefes Studirenden 

über jede Lehranſtalt, an ber er feine Erziehung genofjen; welde Verwilderung bes Gemüthee, 

welde tiefe Verdorbenbeit, was für ein hoher Grad von Eitteulofigfeit und Unverſchämtheit, ein 

Frauenzimmer, deren Geſchlecht [hon, und wäre fie ein Bauernweib oder Bauernmädchen, von 

jedem nur irgend wohldenfenden Manne Achtung beifcht, und die er gegen jede unverſchuldete 

Beleidigung in Schutz zu nehmen fi aufgefordert fühlt, zu beunrubigen. Je mehr Talent ber 

Thäter befigt, deſto firafbarer if er... Zu gelinde Etrafen veranlafien neue, ähnliche, wohl 

noch gröbere Vergehen. Die Schulverwaltung darf darin nicht nachſichtiger fein, denn die Jugend 

mißt die Größe der Vergehen nach den Strafen ab, lernt fo für Kleinigkeiten achten, was dem 

Verbrechen nahe liegt, und wird verdorben.“ Um fi „Io ſchwerer Schuld nicht theilbaftig zu 

machen,“ verjchärft der Gurator die Strafe. Außerdem foll dem betreffenden Goupernementd 

Echuidirector mitgetheilt werden, wie ſchmerzlich e8 dem Gurator ei, nad) bald 10jähriger Führung 

biefes Amtes, nach fo vielen Ermahnungen und Erinnerungen feinerfeits, bennod gewahr werben 

zu müßen, wie wenig auf das wichtigſte, die religiöfe und fittlihe Bildung in ben Lehranftalten 

geſehen und darin geleitet werbe, daß ihre Zöglinge fo grober Ausbrüche gemeiner Unverihämt: 

heit und Eittenlofigkeit fähig feienz daß er, der Gurator, wenigitens ſich darüber große Vorwürfe 

made und fih deſſen tief ſchäme. 
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der Vorhof zu derſelben anerkannt worden ſei. Er erlaube ſich nur einige allgemeine 
Bemerkungen. Ob denn in all den Jahrhunderten, in denen man an allen höheren Lehr: 

onitalten Philoſophie gelehrt habe, unter all den gelehrten Theologen aller riftlichen 
Genfeffionen, unter allen gelehrten Staatsmännern, die alle in berfelben Unterricht er— 

balten hätten, nicht einer gewejen fei von fo durchdringendem Verſtand, wie ber gegen= 

wärtige Ankläger berfelben, bag er gleich ihm in berjelben das gefehen hätte, was nad) 
feinen Worten dem Chrijtentfum unb der monardijchen Regierung zuwiber laufe? Nicht 
einer unter allen, ber jo viel Liebe zur Wahrheit, zur Menſchheit, zum Vaterland und 

zur Orbnung gehabt hätte, als er, und fo viel Muth, um vor einem ſo ſchädlichen Gift 
laut zu warnen und mit Feſtigkeit dahin zu arbeiten, biefen tobbringenden Becher ben 

menihlihen Händen zu entreifen? „Außerorbentlich ſeltſam! Denn die Geſchichte Hat 
und die Namen vieler ehrwürbiger Männer aufbewahrt, bie für Kirche und Staat ge 

firitten, die Bei einem reihen Schatze grünblicher Gelehrſamkeit jo viel Liebe zur Wahr: 
beit gezeigt haben, daß fie diefelbe öffentlich befannten, jo viel Muth, baf fie diefelbe 

auf die Gefahr des Berluftes von Befib und Leben befräftigten und vertheibigten. 
Außerdem giebt es auf der Welt irgend etwas, was nicht ſchon misbraudt worden wäre? 
Auch das heiligfte, die Religion, ift bavon nicht ausgenommen. Muß bie Philofophie 
verbannt werben, weil einige Sophiften ihre unüberlegten und ſchädlichen Phantafieen in 
ein Syſtem gebradit und demielben ben hochmüthigen Namen Philofophie gegeben haben ?* 

Fine andere harakteriftiiche Stelle des Gutachtens, welde ben Antrag Magnizli’s auf 
jofortige Entfernung freidenkerifcher Lehrer dur) Anordnung des Minifters betrifft, Tautet: 
„Diejer Antrag fann nur aus ber grenzenlojen Neigung des Antragftellers zur Willkür 
entipringen.. Marum ben armen Lehrer ber Jugend hülfloſer und unglüdlicher machen, 
ald den größten Verbrecher, ber nur nad gerichtliher Unterfuhung vom Geſetz verur— 

tbeilt werden darf? Wie leicht kann der menſchenfreundlichſte und gerechteſte Minifter 
durch parteiifche Beurtheilung oder böjen Anſchlag des Curators ſich zur größten Unge: 
rechtigkeit verleiten laſſen!“ 

Da der Miniſter von der Ueberzeugung ausgieng, daß die Lehrer die Hauptſache 
an den Schulen ſeien, ſo ordnete er eine ſtrenge Auswahl unter denſelben an; nur den 
befähigten ſollte das neue Gehalt ausgezahlt, diejenigen aber, die ſchwache Kenntniſſe 
baten oder ſich feine Mühe geben oder von zweifelhaften Lebenswanbel feien, follten auf 

dem alten belaffen werben, bis man beflere auf ihre Stellen finte, was kei dem um 

mebr als das beppelte erhöhten Gehalte keine Schwierigkeiten haben werbe. 

Bejonders lag ihm darum aud das päbagogijhe Inititut am Herzen. „Es fol,” 
ſchreibt er im April 1829, „dem Staate einen auserlefenen Kern tüchtiger und würbiger 
Gymnaſiallehrer bilden. Aber wäre ich nicht ſchon grau, fo würde mich biefes Anftitut 
grau gemacht haben. Eben ber Gedanke: wieviel für den künftigen Gang ber National: 

ersichhmg ven der Natur und dem Geifte dieſes Anftituts abhängt, foltert, wenn man 

unter der Menge Arbeiter, die ſich ungeftüm berzubrängen, jo gar wenig taugliche zu 
dem Zwecke findet.” — 

Mit der Aufitelung des Lehritoffes und Lehrziels, jowie ber einzelnen Lehr: 

bücher für die neugefhaffenen Schulen war das Comitd zur Durhficht der Lehr: 
mittel beauftragt, deſſen Thätigkeit die Zeit vom 27. Juli 1826—1837 umfaßt. Statt 
des anfangs in Ausſicht genommenen Präfidenten Storh, der bald erkrankte, leitete 
daoſelbe ver Charkowſche Curator Perowsti (bis 1830) und ter Staatsfeeretär Balug— 
jansli. Zum Gomits gehörten: die Mitglieder der Akademie ver W. W. Krug, Pander 
(die indeſſen fo gut als gar feinen Antheil nahmen) und Gräfe, die St. Betersburger 

Profefforen Tſchiſchow und Tolmatihew, der geweſene Rector ber Charkowſchen Uni: 
verfität Stoikowitſch (7 1832), die Mitgliever der ruififchen Akademie Sokolow (+ 1835), 
Woſtolow und der Profefjor Koſchansli (+ 1831). Als Sachverſtändige hatte es 1830 
über 40 Gelehrte und Lehrer zu feinen Berathungen zugezogen. Zur Erfüllung feiner 
nähften Aufgabe, der Herſtellung neuer Lehrbücher, lieh ſich dasſelbe nicht nur alle bis 
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dahin, von 1818—26 approbirten vorlegen, fondern wandte fih auch an’s Ausland, 

um bie bort gebräuchlichen zu erhalten (im an, 1827 kamen aus Dejterreih 62 Lehr: 
bücher). Darauf ftellie es für jedes Fach bie beften zufammen, bezeichnete eines bavon 

als hauptſächlichſte Richtſchuur und forgte nun für bie Ausarbeitung (1827 fintet man 

115 Handbücher angegeben). Die hiernady gearbeiteten Lehrbücher unterlagen ſodann 
abermals der Prüfung. Bon ber Thätigfeit des Comité's giebt e8 einen Begriff, baß 
es 1837 in 8 Spradyen: in ruſſiſcher, jlavoniicher, griechiſcher, lateiniſcher, beuticher, 
franzöfifcher, italieniicher und polniſcher, 1960 gebrudte und banbichriftlihe Werke und 

Ueberfegungen durchgeſehen hatte Neu verfaßt waren davon, von Mitgliedern bes 

Comité's ober unter ihrer Auffiht, 11 Lehrbücher für Ruffiih, 9 für alte Spraden, 
4 für neue, 7 für Mathematif, 4 für Gedichte, 1 für Naturwiſſenſchaften, 3 für 
Künfte, im ganzen 39. 

Da urfprünglic beabfichtigt wurde, als Anleitung für ben Unterricht in den einzelnen 
Fächern ein befonderes, detaillirtes Handbuch herauszugeben, jo beſchränkte ſich ber 

Minijter darauf, durch Circular, vom 29. Juni 1832 cine furze Angabe ber Claſſen— 
venfa und Ziele, nad) deren Norm bie Guratoren ben einzelnen Lehrern ihre Tpeciellen 

Tehrpläne auszuarbeiten und einzureichen vorfchrieben (j. Wlabimirow II, 255), und 
nur ben Lehrgang in den alten Spraden, „verfaßt von Profeflor Gräfe“ in extenso 

befannt zu maden. Da inbefjen bie didaktiſchen Anficdhten Gräfe's fon aus dem oben 
mitgetheilten Lehrplan besielben beutlich zu erkennen find, jo möge aus dem umfaflenben 

Speciallehrplan besfelben, fo beachtenswerth er auch heute noch ift, hier nur ber von ihm 
normirte Lejeftoff mitgeibeilt werben. Für die lateiniſche Sprade fol vemfelben in 
dem erften und zweiten Schuljahre die ber Grammatik von Koſchanski beigegebene Chreſto— 
matbie zu Grunde gelegt werben; im britten entweder ebenfalls cine foldye, oder die Se: 
lectae e profanis scriptoribus historiae, „wenn dies Buch, das früher fehr geihäst 
war, in Rußland zu haben ift.“*) Zugleich aber wird Aurelius Victor, Eutropius 
oder Cornelius Nepos gelefen. Im vierten Jahr Cornelius Nepos ober Cäfar; taneben 
aber beginnt bie poetiſche Lectüre entweber ebenfalls mit einer Chreſtomaihie oder mit 
Phädrus; im fünften Saluftius („außer den grammatiichen Beziehungen, welche immer 

und in jebem Falle erklärt werben müßen, richtet ber Lehrer das Hauptaugenmeik auf 

Geſchichte und Alterthümer“) und Virgilii Aeneis; im fechsten neben biefen Livius; 
im fiebenten Ciceronis orationes selectae und ausgewählte Oben des Horaz. Die 
nötbhigen Lehrbücher (j. Woronow II, 331. J. d. M. XIX, 225) wurden ſämmtlich 
unter Gräfe's ftrenger Aufficht bergeftellt: von Beljuftin ber Leitfaben zum Ueberſetzen 

in's Lateinifche nah Bröber, Zumpt und Döring (approbirt 1829); Anfangsgrünbe ber 

lateiniſchen Sprache nah Bröder (1835); von Popow Lateinifhe Grammatik nad 
Zumpt (1835). Verläufig blieben im Gebrauch: Lateiniihe Grammatik nach Bröder 

von Koſchanski (8. Aufl. 1837) und Chreftomathie zum Ueberſetzen in's Ruſſiſche von 
Gedike (1826); Handbuch der Iateinifhen Stammmwörter von Tolmatihow (1826); 

Lateinifch:ruffiiches Lerifon von Kroneberg (1828). Die Chreftomathie von Beljultin 
erichien 1839 in 2 Theilen mit je 2 Abtheilungen, deren erfte die Profa, die andere bie 

Poefie enthielt (I, 1 hat 437, I, 2 324, II, 1 711, I, 2 571 Seiten). Die poetiſche 
Abtheilung beginnt mit Sententiae poeticae, Catonis disticha, Oveni epigrammata 

selecta, Martialis, dann kommt eine Auswahl von Phädrus und Ovid. Die zweite 

eröffnen 19 Stüde von Gatull, dann 8 Giegieen von Tibull, 20 von Properz, jedann 

Virgil und ven Horaz 36 Orden, 5 Epoden, 6 Satiren unb de arte poetica, 

*) Es erſchien 1837 u, d. T. Selectae e profanis scriptoribus historiae, quibus admista 
sunt varia honeste vivendi praecepta ex iisdem seriptoribus deprompta. Colligebat J. 
Heuzet, edidit J. B. Einerling, Auctorum Latinorum Classicorum editor. XX und 440 ©. 

in 12°; ohne Zweifel dasjelbe Buch, von dem eine nova editio ad Parisiensem repetita Lipsiae 

sumptibus J. G. Löwii 1752, bann eine ed, J. Fr. Fischer 1785, endlich eine ed. G. H 
Schäfer Lipsiae 1813 cr'ftirt. 
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Der griechiſchen Lectüre iſt ausfchlieglih die Chreftomathie von Jacobs zu 

Grunde gelegt. Nur in ber VI, Claſſe kommen 6 Bücher Odyſſee nah ber Aus 
gabe von Jeſchowski bazu. 

Popow's Meberjegung von Buttmann fam 1836 heraus; Sofolow’s Ueberfeßung 

von Roft und Wüftemann wurde am 20. Mai 1832 approbirt; Krylow's kurzes Wörter: 
buch ber griechiſchen Sprade 9. Juli 1830; Popow's Griehifhe Chreſtomathie von 
Jacobs 3. Febr. 1830. Außerdem waren im Gebrauch: Dginsfi, Sammlung griechi— 
fer Wurzelwörter (1826); Komowsli, Praftiihes Handbuh zum elementaren Lernen 

bes Griechiſchen (1831); kurze griechiſche Grammatik von Schad, nad) dem Yeitfaben 

von Schneider (1833); kurze Ueberſicht ber griechiſchen Geſchichte mit Phrafeologie aus 
Iateinifhen Hiftorifern, zur Uebung im Ueberjegen aus dem Lateinifhen in's Ruſſiſche, 

von Beljuftin (1833); Sophokles Philoktet von Kühlſtädt mit ruſſiſchem Wörterbuch 
(1835). Popow's Ueberfetung von Jacobs erſchien erjt 1838; das erfte Bud ber 
Ilias von Freytag 1837. 

Das Lehrziel in ber Religion. Dasfelbe ift im Auftrag bes Metropoliten 
von St. Pitersburg und Nowgorod, Serafim, von dem Protohierej Kotſchetow verfaßt. 
In I. Heilige Geſchichte des A. T. I. Des N. T. III. Erſte Hälfte des großen 
Katehismus. IV. Beendigung besfelben. V. Geſchichte der chriſtlichen Kirche. VI Er 
lãuterndes Lejen ber 5. Schrift. VII. Erflärung der riftlichen Pflichten. 

Lehrbücher waren babei: bie Lejeftüde aus ben Büchern ber h. Schrift X. T. 
von dem Biſchof Filaret, feit 1821; Lefeftüde aus den 4 Evangeliſten und der Npoftel- 

geichichte, feit 1819; Erläuterung der Sonn- und Feiertagsevangelien, feit 1784; kurze 
beil. Gedichte der Kirche des A. und N. T., feit 1784, 19. Aufl. 1838; Auszug aus 

ber Kirdengeichichte, herausgegeben von ber Commiſſion ber geiftlihen Schulen, Grund: 

riß der chriſtlichen Pflichten nach ber Lehre der rechtgläubigen griechiſch-ruſſiſchen Kirche 

von Kotſchetow. Außerdem, von dem genannten Filaret: kurzer Katechismus und furze 
beil. Gejhichte (1828) und großer Katehismus. 

Lehrziel für ruſſiſche Sprade und Literatur, Logik und Rhetorik.“) 
Berfaffer desfelben ift Kofhanski, die vom Akademiker Köppen und dem Profefior Tols 
matſchow vorgelegten erhielten die Approbation des Comite’8 nit. Es enthält: I. Ans 
fangsgrünbe der Eiymologie mit münblihen und ſchriftlichen Uebungen in ben Declis 

nationen und Conjugationen. U, Vollſtändige Erklärung ber Etymologie. Uebungen 
in grammatifcher Analyfe. III. Erklärung ber orthographiſchen Regeln unb Uebungen 
in ber Ortbographie und in grammatiiher Analyfe. Säbe und Perioden. IV, Syntar 

und Berfificarion. Auswenbiglernen leichter Verſe. Rechtſchreibung und Erklärung von 
Perioden. Praktiihe Stilübungen. Slavoniſche Grammatik. V. Anfangsgründe ber 
Logik und Rhetorik, Uebungen in logiſcher und rhetorifher Analyje von Perioden unb 

leichten Schriften. Ueberfeßungen aus fremben Spraden in's Ruffiihe. Uebung in 

der ſlavoniſchen Chreftomathie. VI. Beendigung der Logik und Rhetorik. Auszüge aus 
‚ ben beiten Schriftftelern; Uebungen im Uecberjegen und leichte Aufjäße. VII. Boctik 

mit Eritifcher Analyfe von Mujtern. Uebungen in Auffäten und Ueberfegungen. Kurze 
Geſchichte der ruffiichen Literatur. Anm, Die praktifchen Uebungen im Stil beginnen 
mit den leichteften Gegenftänden und werben mit der gehörigen Stufenfolge und in allen 
Gattungen, auch die gefhäftliche nicht ausgenommen, fortgejekt. 

Zur Wahl eines Lehrbuches für Ruſſiſch wurden mehrere Mitglieder der Ruſſiſchen 

Akademie in's Cemité berufen: dasfelbe erkannte alle eriftirenden Grammatifen für un- 
genügend und betraute den Akademiker Woſtokow mit Ausarbeitung eined neuen nad) 

einem aufgeftellten Plane. 1830 erſchien die furze, 1831 bie ausführlihe Grammatik 

Woſtokow's, letztere mit dem Urtbeil des Cemité's, daß fie ber jekigen Stufe ber 

*) „Folglich auch bie Elemente der Piychologie, ohne die es feine Logik giebt," ſetzt B. 
Köppen dazu im Moskauer Telegraphen 1829, Nr. 6, 118. 
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Bildung unferer Sprache entipredhe und viel mehr zweifelbafte Fälle entſcheide, als alle 
früheren; außerbem habe fie wichtige Eigenihaften eines Schulbuchs: Ordnung, Klarheit, 
Sicherheit in ben Beftimmungen und bei gehöriger Vollftändigkeit angemefjene Kürze. 
Bei der 2. Auflage 1832 wurben dann noch Bemerkungen angefehener Gelehrter und 
Lehrer berückſichtigt. — Ruſſiſche Chreftomatbie von Peninski. Allgemeines kirchlich— 

ſlavoniſch-ruſſiſches Wörterbuch von Sokolow (1834). Regeln der Verskunſt ron 
Peninski 1838. 

Neben dem Ruſſiſchen nimmt die IV. Claſſe Slavoniſch auf. Dasſelbe war für den 

Kaſanſchen Lehrbezirk, wo das Schulcomité den Antrag geſtellt hatte, ſchon 14. Febr. 
1827 in 2 wöchentlichen Stunden vom Miniſter angeordnet worden. Damals war auch 

ſchon Peninski's Grammatik des Slavoniſchen empfohlen, welcher er bald eine Chreſto— 
mathie folgen ließ. Für Rhetorik wurde Koſchanéki's Allgemeine und ſpecielle 
Rhetorik approbirt (1830) und ſpäter nach eingegangenen Bemerkungen verbeſſert. 

Für die Logik wurde zwar das von Tolmatſchow überſetzte Handbuch von Kieſe— 
wetter approbirt (1829); aber 1833 wurde es, als für die Schüler zu ſchwer, durch 
die Logik von Roſchdeſtwenski erſetzt. 

Das Lehrziel für Mathematik. (Vom Profeſſor Tſchiſchow, am 1. Nov. 
1826 genehmigt.) A. Mathematik für diejenigen, welche nicht Griechiſch lernen wollen. 
I. und II. Arithmetik. III. Elemente der Algebra, einſchließlich der Gleihungen 2. Grades. 
IV, Fortjegung und Schluß der Algebra. Anfangsgründe der Geometrie (Rongimetrie). 
V. Fortfegung und Schluß der Geometrie (Planimetrie und Stereometrie). VI Ele 
mentarbegriffe aus ber befcriptiven Geometrie (bloß bezüglich der Lage der Puncte, ge 
raben Linien und Flähen). Ebene Trigonometrie. Anwendung ber Algebra auf bie 
Geometrie, 1. Theil. VII. Dasjelbe, 2. Theil, die Kegelfchnitte enthaltend. Anm. Am 
Schluß giebt der Pehrer eine kurze Darftellung des Zuſammenhangs und eine Ueberfidt 

über alles im Gymnaſium burdgenommene und rüdt dadurch das zu verfchiedener Zeit 

Gelernte in der Vorftellung der Schüler näher zufammen, 
B, Mathematik für tie, welche Griehifch lernen. I. und II. Arithmetik. III. Wie 

oben. IV.—VI. Geometrie. VII. Repetition der Geometrie, wozu bie in ber Tabelle 

für Reifen und Zeichnen angegebene Zeit verwendet wird. 
Eine große Anzahl von Lehrbüchern wurde von bem Lehrer Buffe verfaft: 

Arithmetik, Sammlung arithmetifher Aufgaben nady Gremilliet, Handbuch zum Unter: 
richt in der Arithmetik für Lehrer, Tragen für die Eraminatoren (1829—1831), Loge 
rithmiſche Tafeln nah Vega (1835), Geometrie (1830). Außerdem follte der Curs 
ber reinen Mathematif von Bellavin dur die Lehrer Kuſchakewitſch und Kinderew über: 
fett werben; allein als bie Arbeit 1835 fertig war, wurbe nur bie Geometrie für zeit: 

weilig geeignet befunden (die Durchſicht war ben Profefforen Braſchmann und Perewoid- 
tſchilow übergeben) und 1844 durch die Geometrie für Gymnaſien von Buffe erjekt. 
Bis zum Erſcheinen befferer Bücher follte gebraucht werben: Curs ber reinen Mathe: 

matik von Fuß, Arithmetik und Geometrie für Kreisfchulen von Buffe, Anwendung ber 

Algebra auf die Geometrie von Biot, überſetzt von Met, Algebra von Burbon, überſeht 

von demjelben. Letstere wurde 1837 durdy die Algebra aus dem Gurfus der reinen 

Mathematif, verfaßt im Auftrag Bellavin's von ben Profefjoren der Mathematil: 

Alles, Billy, Puyſſant und Boubrot, überfeßt von Pogorelsti, erjekt. 

Lehrzief im Franzöſiſchen. IV. Leſen und dabei Ueberſetzen leichter Sätz, 
mit Angabe der Wortbildung aus den lateinifhen Wurzeln; Mittel, die ruffiihen Cafus 
im Franzöfifhen auszudrüden; Conjugationen. V. Ueberfeßungen aus dem Franzöſiſchen 
ins Ruſſiſche; Analyſe; Dictirtfchreiben. VI. Ueberjetungen aus tem Ruſſiſchen ind 

Franzöſiſche, mit Erlernen der Syntax; Auswendiglernen von Verſen. VII. Franzöſiſche 
fchriftlihe Arbeiten; Auswendiglernen ber ſchönſten Abſchnitte. Anm. In allen 4 Glaffen 

ſpricht der Lehrer franzöfiih, indem er auch die Schüler möglihft dazu anhält. Im 
Gebrauhe waren LVHomond's Grammatik mit Syntar nach Letellier (1823), Abrege 
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des aventures de Telemaque, herausgegeben von Cinerling (1827), Uebungen zum 

Ueberfeßen ins Franzöſiſche von Soritih (1830), Livre de lecture von St. Aulien. 

Erft 1837 erfhienen die Anfangsgründe für den Unterricht im Franzöſiſchen von 
St. Julien, der 1833 bamit beauftragt war. 

Deutfh.*) Der Lehrplan, fowie die Lehrmittel find von Wilh. Oertel verfaßt, 
Das Comité approbirte deſſen Vorfhlag, dag der Anfangsunterriht nah Bildern ohne 
Namen getrieben werben folle. Dieſe Methode, von Bafebow, Salzmann u. W., werbe 
fon lang in anderen Ländern mit Erfolg gebraudt, und auch in Rußland da und 
dort. Dabei fünnen die Kinder, indem fie Bilder jehen, unter Leitung bes Lehrers faft 
jpielend die Wörter, Geſchlechter und Numeri lernen, cbenfo regelmäßige Perioden 

madhen und alle Rebetheile nad den Regeln der Grammatit anwenden lernen, ohne 

noch bie geringite theoretijhe Kenntnis davon zu haben (XXXV). Die Methode wurbe 
auch für Franzöjiih, und für Ruffiih im Dorpater Lehrbezirf empfohlen (von Bludow). 

Die Bilder mit der dazu gehörigen Beſchreibung wurben von dem Akademiker Adelung 
und dem Director Schubert durchgeſehen. Der erftere ſprach ſich günftig barüber aus: 

bie ganze Sammlung beſtehe aus 3 ftufenmäßig einander folgenden Abtbeilungen. Die 
erite, 56 Bilder, enthalte eine Art von Grammatik, die zweite eine methodiſche Samm— 

fung von Handwerken, Fabriken und anderen praktiſchen Kenntniſſen, die dritte, 64 Bilder, 
eine Ueberfiht ber heil. Geſchichte A. und N. Teftamentes; al dies jehr verjtänblich 

und ben Fähigkeiten der Schüler, wie ihren allmählichen Fortj&ritten entiprehend. Da— 
gegen glaubte Schubert, ber Preis fei zu bod (59 R.), bie Sammlung fei zu ausge 
dehnt, nehme zu viel Zeit u. ſ. w. Das Comitsé enlſchied fih aber für bie erftere 
Anfiht. Demnah war ber Lehrplan: I und I. Nah ben nothwenbigiten Lee 

ftunden münblide Uebungen in der Glaffe. Der Lehrer ſucht mit Hülfe der Bilder bie 
Schüler zufammen und einzeln zu üben, wobei er bie Fragen variürt, um bie Aufmerk- 
famfeit auf bie Gegenftände und bie Ausſprache ber Wörter unaufhörlich zu weden, 

und fo oft als möglih das Durchgenommene nah dem Bude wiederholt. Die 

I. Etafje ſchreibt das in der Stunde Gelernte aus dem Gedächtnis nieder; ber Lehrer 
tbeilt beim Berbefiern besjelben die Hauptregeln der Orthographie mit. III. Formen 
lehre mit münblichen und fohriftlihen Uebungen im Decliniren und Conjugiren, mit 

Benützung von: Lefeubungen aus den Büchern der beil. Schrift N. und N. Teſta— 
ments. Gt. Petersburg 1826. Anm. Der Lehrer fpridt von Anfang an deutſch und 
erflärt ebenjo bie grammatifalifhen Negeln beutih. IV. Volitänbige Erklärung der 
Formenlehre. Uebung in grammatifcher Analyje und Ortbographie, jowie in Ueber: 
feßungen aus dem Deutſchen nad den „Leirübungen.“ V. Syntar; Bildung von Per 

rioben, Uebungen im Ueberſetzen ins Deutſche und im Umſetzen von Verjen in Profa; 
Auswenbiglernen von Gedichten. VI. Leſen der beiten Scriftfteller in Proſa unb 
Derfen mit Analyſe; Uebung in fehriftliden Arbeiten; Auswenbiglernen von Mufter- 
gebichten. VII. Fortfegung der Analyfe von Mufterfchriftitellern; deutſche ſchriftliche 

Arbeiten; kurze Geſchichte der beutfchen Litrratur. 

Dertel gab 1828 heraus: Curſus der deutſchen Sprache und Literatur, in 3 heilen, 

„eines ber beften Lehrmittel dieſer Art, das vollftändigfte und zweckentſprechendſte“ nannte 
es Adelung. Außerdem erſchienen: von Hade: deutſche Grammatik (1832), und Handbuch 
für praftifhe Uebung im Deutſchen (1834); von Theod. Heer: Elementarbuch ber 
deutſchen Sprade (1835), ins Nuffifche überfegt von Komowsli (1838). 

*) ‚Für das Deutſche,“ jagt Köppen a. a. DO. 122, „find mehr Stunden angefegt, als für 

das Franzöſiſche, was fehr natürlich if. Aus den in Europa berrfdenden Spraden ſlaviſchen, 

lateinifhen und deutſchen Stammes bat jede Ordnung ohnehin ſchon jegt in den Schulen einen 

Vertreter. Dazu muß bemerft werben, daß der Unterricht des Franzöſiſchen doch wohl erit 1804 

in den Schulen allgemein eingeführt wurde; denn Katharina II. bemerfte zu dem Statut vom 

27. Eept. 1782: das Franzöſiſche ift dem bäuslichen Unterricht zu überlaffen“ u. |. w. 
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Geographie und Geſchichte. In I. Phyſikaliſche Ueberficht über die Erdkugel. 
II, Ueberfiht über jämmtlihe Welttheile. III. Genaue Staatenbefhreibung. IV. Ruf: 

fiihe Geographie. V. Matbematijche Geographie, nad vorhergegangener Kosmographie. 
VII Allgemeine und ruffiihe Statiſtik. Gefchichte: im III. Ueberficdht über bie allge: 
meine Geſchichte. IV. Alte, V, mittlere, VI. neuere Geſchichte. VII. Ruſſiſche Geſchichte. 
Anm. Die alte Geographie wird in Verbindung mit ter Gefchichte gelehrt; auch bie in 
ber mittleren, neueren und ruffiihen Gedichte vorfommenden Orte find unfehlbar auf 
ber Karte zu zeigen. 

Die Programme find von Kaibanom verfaßt und mit unbebeutenden Nenberungen*) 

approbirt (IX), nachdem Sjablowski's Entwurf abgewiefen worden war (VI). Die 
Handbücher desielben erichienen in neuen Auflagen 1837—1841 (Allgemeine Gefdichte) ; 

Grundriß der Geſchichte des ruſſiſchen Staates 1830, „das befte ber eriftirenden;“ kurzer 
Grundriß der ruffiihen Geſchichte für Kreisichulen 1835. 1836 aber wurbe vom Minifte 
rium für bas bejte Handbuch ber ruſſiſchen Gefchichte ein Concurs ausgefchrieben mit einem 
Preis von 10,000 R. Dieſer wurde Uftrjalomw zuerfannt: Hanbbud in 5 Theilen für 
Univerfitäten (1837—42), in 1 Theil für Gymnaſien (1839). Arſſenjew, kurze allge: 
meine und ruffiihe Geographie (1827, 12. Aufl. 1838). Kosmographie, von Obo— 

dowski 1834. Handbuch ber allgemeinen Geographie, von bemfelben 1846. Handbuch 
ber mathematifchen Geographie, von bemfelben 1836. Handbuch ber phnfifalifchen Geo: 

graphie, von demjelben 1838. 
Phyſik. In VI allgemeine, in VII fpecielle. Das Lehrbud war: Baumgartners 

Naturlehre, überfeßt von Tihomirow und Elfan, unter Auffiht von Stoikowitſch, und 

von biefem, ſowie von Tſchiſchow und Schtſcheglow verbefjert. Das betaillirte Pros 
gramm, das nicht publicirt wurde, war von ben Profefforen Schtſcheglow und Solowjow 
verfaßt, unter Beiziehung von Stoikowitſch, Pander und dem Akademiker Parrot. 1839 
mwurbe bie Phyſik von Lenz eingeführt. 

Schönſchreiben wie in ber Kreisjchule. 

Reißen und Zeihnen ebenjo. Außerdem muß den Schülern ein grünbliches 

Verſtändnis vom Geſchmack und der Formenfhönheit überhaupt und fpeciel der menjd: 
lichen Geftalt beigebracht werden; fie müßen bie ardhiteftonifchen Orbnungen und bie 

Hauptverhäliniffe anderer architektoniſcher Theile zeichnen lernen; ſodann muß man ihnen 

die Principien ber Perfpective der Linien wenigſtens praftifch anzeigen und endlich bie 
Haupttheile des menſchlichen Körpers nah Gypsabgüffen zeichnen laſſen und je nad ben 
Fortfchritten beim Zeichnen von Menſchen, Landſchaften u. f. w. nad der Natur, aud 

nad Wunſch mit farben, behülflic) fein. 
Dazu wurden Vorſchriften und Vorlagen herausgegeben: Beggrow, Album litho- 

graphique; Hanbbud zum Linienzeichnen von Francoeur, überjegt von Schtſcheglow; 

Handbuch zum geometriihen Zeichnen von Senff, überfegt von Tichomirow. 
Ob diefe Lehrpläne überall zur Kenntnis gebracht wurten, ift fraglich; wenigſtens 

finden fi da und bort bejondere Aufforberungen an bie Lehrercollegien, Lehrpläne zu 
berathen, und an bie einzelnen Fachlehrer, ihre „Conſpecte“ der Lehrerconferenz vorzulegen 

(3. B. in Kijew, Andriafhew ©. 42). 
Allein das oben erwähnte Handbudh für Lehrer, für welchen Zweck auch ber 

unter Katharina II. verfaßte Wegweifer burchgefehen werben jollte (III und XV), fam 

*) In dem für Geſchichte follten die Urfachen des Emportommens und des Verfalls ber 

Bölfer als zu body für das Verftändnis der Schüler weggelaſſen werden, In der Geographie ſei 
mit Europa flatt mit Afrifa anzufangen; unter politiſcher Geographie jei zu verftehen bie Bes 

ſchreibung der Staaten in Bezug auf natürliche Grenzen, Ausdehnung, Gewäſſer, Eigenſchaften 
des Landes und Klimas, Lage, natürlihe Producte, Regierung, Eintheilung, bemerfenswertbe 

Erädte, Zahl der Einwohner, Induftrie und Gonfeifion. Im Gymnafium ſei im zweiten Jabr 
Europa genauer burchzunehmen. In den Kreisihulen fei auch über das Weltſyſtem im Bezug 

auf die Erde zu ſprechen n. ſ. w. 
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nit zu Stande. Zwar verfaßte der Profeſſor Koſchanski und approbirte das Comité 
zur Durchſicht der Lehrmittel eine Anleitung für Lehrer. Sie enthielt die allgemeinen 
Vorfhriften für Lehrer 1) in Bezug auf fie ſelbſt, 2) im Bezug auf die Schüler, 3) in 
Bezug auf die Lehrkunft. Dazu Fam nod eine auf Anorbnung des Minifters aus: 
gearbeitete Einleitung, in welcher bie Pflichten ber Lehrer von religiöfer Seite bargeftellt 

waren. Das Comite fand es notbwendig, in dem erfteren Theil einiges zu ändern und 
den Zujammenbang mit ber Einleitung berauftellen, worauf der Beſchluß gefaßt wurbe, 
bas Werk druden zu laffen (XCIV am 29. Juli 1829). Allein ver Graf Stroganow 
machte in einem Gutachten (XCV) geltend, die entworfene Einleitung fei in Formen 

gekleidet, welhe für ein ſolches Werk ungebräuchlich feien und an bie Sprade einer 
Zeit erinnern, ba unter dem Deckmantel der Religion ſich die Verfolgung ber Bildung 
und-der Wiffenfhaft verbarg... Er fei ber Anficht, e8 fünne feinen guten Einfluß auf 
die Lehrer haben. Das Comite beſchloß die Vorlage an den Kaiſer. Von biefem kam 

nun die Mefolution (in C am 30. Sept.): er theile bie in ber Einleitung ausgeſprochenen 
Getanken in der Tiefe feiner Seele und jei von ihrer Nothwendigkeit überzeugt, ba er 
fie ald Grundlage ber Sittenlehre betrachte. Zugleich aber finde er den Stil unb bie 
ganze Darftellung fo abstract und unverftändli für ben größten Theil ber Lehrer, daß 
er auch mit dem Grafen Stroganow einverftanden fein müße, daß viele berfelben einen 

anderen mit der Abjicht der Regierung nicht zuiammenjtimmenden Sinn geben könnten. 

Ob es nicht pafjender wäre, den Gedanken der Einleitung jo auszufpredhen, daß man 

niht Sprüde ber heil. Schrift in ſlavoniſch-ruſſiſcher Sprache hineinmifche, ſondern ben 
Gedanken berjelben mit dem Anhalt der Einleitung verfchmelze, in gewöhnlicher, allen 
gleih verſtändlicher ruffiiher Sprade. — Daraufhin wurbe ein zweiter Entwurf ver: 

faßt, über melden ber Kaifer refolvirte: er könne beftätigt werden, wenn das Comité 

feine Bemerkungen zu machen finde. Das Gomite fand denfelben im allgemeinen be: 
friedigend, meinte aber, ber Inhalt des Handbuhes mühe mit dem der Einleitung in 
eins verichmolzen werben, indem man daraus eine allgemeine Einleitung zu ben jpeciellen 
Wegweifern für bie einzelnen Fächer mache. Diefe Arbeit übernahm ber Minifter: 

gehülfe Staatsfecretär Bludow, welder aber dem Minijter nur einen, babei voll: 
ftändig neuen Entwurf der Ginleitung vorlegte. Indeſſen gab der Clafjeninjpector bes 
St. Petersburger Findelhaufes, Obodowsli, eine „Anleitung zur Didaktik“ (1835 IV. und 
166 ©.) heraus, „nad dem Bude des befannten Pädagogen Niemeyer, mit Anpaffung 
an die Bebürfniffe ruffiiher Schulen. Diefelbe umfaßt mit Ausnahme der Religion alle 

Fächer. Das Comits findet es ſehr nützlich und geeignet, das beabfidhtigte Buch einiger: 
maßen zu erfegen,“ und beſchloß (CXXXVH am 9. April 1837) bis zum Erſcheinen 
eines befferen Buches einjtweilen das von Obodewoki einzuführen. 

Auch jebt verband man übrigens nod andere Aufgaben mit den Gymnafien. Schon 

unter Lieven wurde dem Minijtercomite ein Antrag des Minifters des Innern über bie 
Yortbildung von Zöglingen der Thierarzneifunde vorgelegt, zu welchem Zwed eine 
Thierarzneifhule in Irkutsk vorgefchlagen wurde. Obwohl das Gomite eine ſolche für 
überflüjfig bielt, ta man mit der Errichtung eines thierärztlichen Inſtitutes umgebe, 
befahl der Kaiſer doch (25. Mai 1829), bei allen Gouvernementsgymnafien in Sibirien 

eine thierärztliche Claſſe einzurichten. Der Minifter reichte das Project dem Reichsrath 
ein. Bei der Berathung darüber ergab fich, daß in Sibirien bis jett nur 2 Gymnaſien 

eritiren, in Tobolst und Irkutek; daß nady dem Berichte der dortigen Obrigkeit niemand 

bie thierärztlihen Wiffenihaften erlernen wolle; daß die Unterbringung von Staats: 

zöglingen an ben bortigen Oymnafien aus Mangel an Mitteln und an Platz in ben 

Gpmnafialgebäuben, nad) der Anficht des Generalgouverneurs von Oftfibirien, unmöglich, 
die Beihaffung von kundigen Lehrern aber mit großen Schwirrigfeiten verfnüpft ſei; daß, 
felbit wenn fich Liebhaber fänden, die Heranbilbung von Thierärzten aus ben freien 
Ständen, mit der Verpflichtung zu nur Ajährigem Dienjte endlos wäre, und für ben 
Reichsſchatz eine immerwährende Ausgabe, die fpäter durch bas zu bezahlende Gehalt 
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ſich fortſetzte, während dieſe Leute nur bie Zahl der Beamten vermehrten, und bie bis: 
berige Zahl von Staatszöglingen noch nit binreichte, den Mangel an Lehrern zu 

beden. Der Reichsrath Fam demnach zu dem Schluß, tie Errichtung einer Veterinär: 

clafje bei den ſibiriſchen Gymnaſien ſei unmöglich. Um aber doch das mohlthätige Ziel, 

bie Hebung der Viehzucht, zu erreichen, welche burd bie oft auftretenden anftedenben 

Krankheiten gefhädigt werde und den Willen des Kaiſers zu erfüllen, wurbe beſchloſſen: 

e8 folle bie erforderliche Anzahl von fibiriichen ſtädtiſchen Koſaken- und Bergwerke: 
bauernföhnen in den Gymnaſien Sibiriens unterrichtet und bie beiten bavon in bie mebice: 

chirurgiſchen Akademieen geichidt werben. Died wurde am 21. Sept. 1830 beitätigt. 
Noch fpäter Fam es ver, daß auf Anorbnung des Kriegsminifters 10 Koſakenſöhne in 

das Gymnaſium zu Kaſan geſchickt wurden, um nad erhaltenem vorbereitendem Unter: 

richt an ber Univerfität Thierarzneifunde zu ftubiren (18. April 1845). 
So hochachtbar der Charakter bes Minifters war, fo ift bed) fein Minifterium nit 

von großer Bebeutung geweſen; dies lag theils in der Natur ber Sache, ba es jih nur 
um bie Ausführung eines fertigen Statutes handelte — das Univerfitätsgefek, auf welches 

er einen größeren Einfluß gehabt hat, wurde erft von feinem Nachfolger zum Abſchluß 
gebracht; theil8 in ber furzen Dauer feiner Amtsführung. Schon 1828 und 1829 Magt 
ber Fürft darüber, bie Laſt fei für feine Schultern zu ſchwer. Aber erft am 18. März 
1833 willfahrte der Kaifer feinen Bitten und entband ihn „wegen zerrütteter Geſundheit“ 
vom Minifterium (er ftarb am 31. Dec. 1844). Am 21. März übertrug er bie Leitung 
besfelben dem Miniftergehülfen Geh. Ratb Uwarow. Durch feine hervorragende Bildung 

mehr als andere dazu befähigt, trat er auch fonft vollftändig vorbereitet (er hatte die mit 
bem Horazifhen hoc erat in votis erfehnte Muße gut angewendet), von Gräfe mit einer 
Ode begrüßt, weldhe den Anbruch eines neuen Zeitalters für die Wiſſenſchaften in Ruf 
Ianb bejang, an feine Aufgabe. 

Mit einem in eine fefte Formel gefaßten Programme inaugurirte der Minifter 
feine Amtsführung. Er batte dasfelbe dem Kaifer in einer Denkſchrift auseinanbergeicht 

welde „ven in gewißem Umfang fchwierigen Kampf mit ben feindlichen Erſcheinungen 
bes neueren Geiftes und eine Reihe von fragen vorlegte, von deren Löfung das Wohl 
ber ruffiichen Jugend abhängt“ (Ber. 1833, 225). Der Kaifer hatte dieſe Principien ge 

billigt. Am Tage feiner Ernennung verfünbete fie Uwarow in einem Gircular an die Cura— 

toren: bie Volkobildung felle gemäß den Abfichten bes Kaifers „in bem vereinigten Geilte 
der Nechtgläubigfeit, ber Autokratie und ber Volksthümlichkeit“ vollzogen werben. Diefe in 
eins gefaßte breifältige Devife, ftrenggenommen nur eine feitere Faſſung Schiſchkow'ſcher 
Prineipien (wie denn auch Umarow in einem von Pogodin veröffentlichten Briefe von 
1832 fih zum Slavophilenthum befennt, Ruſſ. Archiv 1871, 2102), zu deren Ver: 

ftänbnis man ſich auch daran zu erinnern bat, daß der polniſche Aufftand von 1831, an 
bem ſich die Jugend ſtark betheiligt Hatte, vorangegangen war, mwurbe in verjchiebenen 

Actenſtücken authentifdy interpretirt.*) So führt das J. d. M. XXI, 7 aus: Diefe Prin— 
cipien finde man in ber Erfahrung ber Jahrhunderte, beionders in den Geididtd: 
beſchreibungen unferes Baterlandes. „Der ruffiiche Geift, geſund, erhaben in feiner Ein 
fachheit, demüthig in feinem Heldenmuth, nicht wanfend im Gehorfam gegen das Geſeh, 
ein Vergötterer ber Zaren, bereit, alles binzugeben für das geliebte Vaterland, hat ſeit 

Urzeiten bie fittlihen Kräfte desfelben gehoben; die Autokratie hat die zerftreuten Glieber 
des Staates geeinigt, feine Wunden geheilt, ihm Cinheit gegeben und in ber ungeheuren 

*) Befondere Tuellen für diefe Periode find die alljährlih dem Kaifer vorgelegten Neben 

ſchaftsberichte des Minifteriums, bie Uwarow zum erften Mal regelmäßig veröffentlite und von 

benen bie einzelnen für 1838, 39, 41, fowie ein zufammenfaffender von 1834—48 auch deutſch 

erfchienen find; fobann die zufammenfafiende Neberfiht im J. d. M. 3. B. über bas verflofiene 
Quinquennium XXI, 1—36, Mit Net wird daſelbſt &, 7 der Vortbeil diefer Defientlifeit 

bervorgeboben „die Behörden erfahren, was in anderen Bezirken geſchieht, die Eltern haben einen 
Maßſtab, — fie für ihre Kinder erwarten können, die Feſtigkeit der Principien wird geförbert. 
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Maſſe, wie in ber Geſchichte der Welt Feine ähnliche da geweſen ift, feine Integrität be 
feftigt; endlich hat ver Glaube, der über alles irbifche Elend triumphirende, ihm geholfen, 
inmitten aller Stürme und Aufregungen feftzuftehen; bat das Dafein Rußlands beim 

Andrängen ber balbwilben Horben des heidniſchen Dftens wie der halbgebildeten Schaaren 
des aufftänbifchen Weſtens behütet; gleicherweife, gegrünbet auf dem umerfchütterlichen 
Fels der Rechtgläubigkeit, dient er ihm als fiherfter Schild gegen die Verehrung ber 
Geifter, welche verberblicher ift als alles phyſiſche Böſe und alle Invafionen fremder 
Stämme. Auf biefen beilfamen Principien ruht unfer gegenwärtige Wohl und bie fefte 
Hoffnung auf die Zukunft u. f. mw. 

Rußland Habe, fagt der Dinifter in einem Bericht an ven Kaifer vom 19, Nov. 1833, 
zum Glüde den warmen Glauben an gewiße ihm ausſchließlich angehörende religiöfe, 
moraliſche und politiſche Begriffe bewahrt... „Aber biefe Principien, durch eine verfrühte 
und oberflächliche Bildung, durch ſchwärmeriſche und mislungene Verſuche verbreitet, dieſe 
Principien ohne Einmüthigkeit, ohne allgemeinen Mittelpunct, die außerbem in ben lebten 
30 Jahren einen ununterbrodhenen und bartnädigen Kampf zu beftehen hatten, wie foll 
man fie mit der gegenwärtigen Stimmung ber Geifter in Einflang bringen? Werben 
wir fie in das Syftem ber allgemeinen Bildung einbeziehen können, fo baß es die Vor: 
tbeile unferer Zeit mit ven XTrabitionen der Vergangenheit und den Hoffnungen ber Zus 
funft vereinigte? Wie fol man eine Volksbildung, bie unferer Orbnung der Dinge ent: 
ſprechend und dem europäiſchen Geift nicht fremb wäre, einrichten? Wellen Hand kann, 
ftark und erfahren, das Streben ber Geifter in ben ®renzen ber Orbnung unb Ruhe 
halten und alles, was bie Staatswohlfahrt ftören könnte, abſtoßen?“ (Ber. 1837, 147.) 

Die Richtung aber, welche der Kaifer feit dem Antritt Umarom’s dem Miniftertum 
gegeben babe, charakteriſirt er in folgendem: Unter lebendiger Anregung aller geiftigen 
Kräfte ihren Strom in den Grenzen feiter Ordnung zu erhalten, ber Jugend beizus 
bringen, daß auf allen Stufen bes öffentlichen Lebens bie geiftige Vervolllommnung ohne 
fittlidde ein Traum, und zwar ein verberblicher fei; den Wiberftreit ber jogenannten 

europäifhen Bildung mit unferen Forderungen auszugleihen; die jüngere Generation 
von ber blinden und ungezügelten Vorliebe für das Oberflächliche und Ausländiſche zu 
heilen, indem man in ben jungen Gemüthern bie freubige Achtung vor dem Baterlän- 
bifhen und bie volle Ueberzeugung verbreitet, daß nur die Anpaffung ber allgemeinen, 
univerfalen Bildung auf unfer nationales eben, unfern nationalen Geift allen unb 

jebem wahre Frucht bringen kann; ſodann mit fiherem Blick bas ungeheure, vor dem 
geliebten Vaterland eröffnete Gebiet zu umfaffen, alle mwiberftreitenden Elemente unferer 

bürgerlihen Bildung mit Genauigkeit abzuwägen und alle hiſtoriſchen Data, melde in 
bem ungeheuren Umfang bes Reiches zufammentreffen, und biefe fi entwidelnden Ele— 
mente und ermwedten Kräfte jo viel als möglich unter Einen Nenner zu bringen; enblich 
biefen Nenner zu finden in bem breifachen Begriff der Rechtgläubigkeit, Autokratie und 
Volksthümlichkeit (Ber. für 1837, 146. Uebrigens tritt das zweite Princip, als in bem 
erſten enthalten, zurüd z. B. in dem Ber. für 1844, 4). 

„Wie für den Dienfchen,“ heißt e8 im X. db. M. I, 4, „das Heraudtreten aus ber 
dicken Finfternis der Ignoranz und bie ununterbrodene Fortbewegung zum Licht noth⸗ 
wenbig ift, fo für bie Völker die fürforglicde Teilnahme der Regierungen an biefer Ans 

gelegenbeit. Nur bie Regierung bat alle Mittel, die Höhe ber Fortſchritte, welche die 

Bildung in der Welt madt, und bie wirflihen Bebürfniffe des Baterlandes zu Fennen. 
Indem fie einerſeits jedem ven Weg zu grünblicher Erwerbung und DVervolljtändigung 
nüßlicher Kenntnifje erleihtert, andererfeit8 ben Gang neuer Ideen mit dem Glauben, 

ben Einrichtungen, Gewohnheiten und anderen Bejonderheiten des Staates und enblid) 

mit ben Gefammtfortihritten feiner Bewohner auf der Bahn ver Eultur in Einklang 

fett, förbert fie die ihrem Lande möglichſt natürliche und darum um jo zuver— 

läßigere, frieblihe und ſichere Entwidlung ber Bildung; fie fieht den wahren Nutzen 

bes Volkes und bewahrt es vor ben moraliſch-politiſchen Seuchen, welde ähnlich den 

Pädag. Encytlopadie. XI, 12 
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phyſiſchen, nur im allgemeinen Plan ber Vorfehung nicht ohne Nuten fein können, bie 
aber tie Liebe zur Heimat und fogar ber gefunde Menfchenverftanb uns vermeiden heißen... 
Nachdem nun Rußland bie Periode unbebingter Nahahmung Hinter fi Hat, weiß es 
beffer, als feine auslänbifchen Lehrer, bie Früchte ber Bildung feinen eigenen Bebürf: 
niffen anzupaffen, unterſcheidet Mar im übrigen Europa das Gute vom Bäfen; gebraudt 
das erftere, und ift nicht bange vor dem letzteren; benn es trägt im Herzen jene zwei 
heiligen Unterpfänber feines Glüdes (Glaube und Nationalität), mit welchen unzertrennlid 
der britte, die Autofratie, verbunden ift. Ihr Emblem ift ein Züngling, voll Kraft und 
Muth, reif an Verftand, bürftend nad; Kenntniffen, der aber babei dies koſtbare Erbe 
ber erften Jugend bewahrt hat, bie Einfachheit ber Sitten und das heilige Vertrauen auf 
ben Himmel.“ 

In jenem Gircular (vom 21. März) trug ber Minifter auch den 28.:B.:Gura: 
toren auf, bie Univerfitäten von feinem aufrichtigen Wunſch, diejelben in Blüte zu fehen, 
fowie von feiner Ueberzeugung in Kenntnis zu ſetzen, daß das Lehrperfonal alle Kräfte 
daran ſetzen werbe, fi zu einem mürbigen Organ ber Regierung zu machen unb ihr 
Pertrauen zu verbienen burd Förderung ber Wiſſenſchaft und unermüdlichen Fleiß in 
Bildung ber Jugend; letztere aber feiner Theilnafme an ihren Reiftungen, ihrer Moralität, 
ihrer Beſcheidenheit und ihrem Gehorſam zu verſichern. 

Endlich ſetzte ſich der Miniſter, da bie Schulen, mit Ausnahme derer in Trand: 
taukaſien und Sibirien, mit der bürgerlichen Obrigkeit in feiner Verbindung ſtanden, mit 
ben Generalgeuverneuren ber Gouvernements ins Einvernehmen und bat fie, ben Lehr 
anftalten bie möglichite Förderung ihres Wohles zu Theil werben zu laſſen und in allen fie 
betreffenden Dingen mit ihm nit nur im officielle, fondern auch private Beziehung zu 
treten (Ber. 1833, 162). 

An eine conjequente Durchführung jener Prineipien konnte bei bem beftehenben 

Motus ber Leitung der Schulen nicht gedacht werben. Diele ſtand aber im Zu: 

iammenhang mit der Reorganifation ber Univerfitäten, welche erft 1835 zum Abſchluß 
gebich, unb fo erſchien auch das Neglement über bie Lehrbezirke erft am 

25. Juni 1835. 
Schon Schiſchkew Hatte in ber II. Sitzung bes Comité's eine Aenderung ber bie 

herigen Geſetze beantragt, nad) benen das ganze mittlere und niebere Schulmwefen unter 
der Leitung der Univerfitäten fand. Er führte aus, daß bie Pflichten ber Guratoren 
zu unbeftimmt feien; ihre Machtvollkommenheit müße erweitert werben: fie müßen uns 
mittelbaren Anteil an ber Ernennung ber Univerfitätsprofefjoren und Gymnafialbirectoren 
haben und im Fall eines Diffenfus wit ber Univerfität ihren eignen Candidaten vor: 
ſchlagen dürfen. Die Ernennung ber Gymnaſial- und Kreisſchullehrer und Inſpectoren 

ſei ihrer Beſtätigung zu unterwerfen. Ebenſo ſei ber Rector ber Univerſität ven ber 

Regierung zu ernennen, ba er ietzt abhängig von der Wahl feiner Collegen und in ihre 
Reihe wieder zurüdtretend, bei allem Eifer nit im Stande fei, mit ber nöthigen Feftig: 
feit ben eriprießlihen Gang ber Bildung zu verfolgen und ber Regierung für bie Ric: 
tung bes Unterrichts und bes Zieles ber öffentlichen Erziehung ficherzuftehen. Das 
Schulcomito der Univerfität fei oufzubeben. Dagegen batte Lieven geltend gemacht (in ber 
V. Situng): Der Curator müße allerdings einigen Einfluß auf die Wahl ber Profefforen 

und Gymnaſialdirectoren haben, in allen übrigen Puncten könne er nach 10jähriger 
Erfahrung mit Sicherheit fagen: e8 wäre befier, wenn alles beim Alten bliebe. „X 
mehr Gewalt ter Menſch bat, um fo gefährlicher ift ber Misbrauch derſelben.“ — Für 
bie endgültige Trennung von Univerfität und Schulweſen kamen aber jet ohne Zweifel 
zwei Momente in Betracht: Uwarow hatte ald Curator von St. Petersburg bie Vortheile 

ber unmittelbaren Leitung ber Mittelfhulen erprobt, und am 17. Jan, 1829 war ein be 

fonberer Lehrbezirt Weißrußland gebildet worden (zuerft aus 2 Gouvernements, Witebst 
und Mobilew, dann, nad Schließung ber Wilna'ſchen Univerfität, Famen ned) Wilna, 
Minsk, Grodno, Bieloftot Hinzu), welcher feine Univerfität hatte, 
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Das genannte Reglement nahm aljo ben Univerfitäten bie Leitung bes Schulweſens 
ab, „da fie mit ber Erweiterung ihrer Thätigfeit unvereinbar fei.” Das war ber often: 
iible Grund. Ebenſo höflich ſchreibt der Charkow'ſche Curator: damit die Profefforen 
(von biefer Laft befreit) mit um fo größerem Eifer ſich ihren birecten Pflichten 
widmen Fönnten (Ber. 1836, 52). Aufrichtiger drückt fi ber Minifter in dem Bericht 
an ben Kaijer (1835, 5) fo aus: eine ZOjährige Erfahrung Habe die Nachtheile bes 
früheren Syſtems bewiefen und bie Unmöglichkeit, die Profefloren zumal in dkonomiſcher 
und abminijtrativer Hinficht mit Nuben zu verwenben. Schon längft habe man 
das Unzureichende dieſes Syſtems empfunden, jet aber, bei der Steigerung ber Zahl 
ter Schulanftalten, no mehr. Die Langfamkeit und Schlaffheit in ben Verfügungen, 
nicht jelten auch "die Mangelhaftigkeit ber getroffenen Maßregeln, die fi unter den Formen 
beratender Berfammlungen berge, bereite ben nothwenbigften Verbefferungen bie ernitejten 
Hinderniffe und entſpreche überhaupt nicht dem gegenwärtigen raſchen Gejchäftsgang. 

Das Reglement beftimmte: die Lyceen, Gymnaſien und Schulen einer gewißen Anzahl 
von Gouvernements bilden einen von einem Gurator geleiteten Lehrbezirk (F. 1). Der 
Gurator kann einen Theil feiner Geſchäfte einem Gehülfen abtreten (7). Er bat einen 
Beamten, ben Inſpector der Staatsihulen. Zu Schulrevifionen fann er aud einen 
Profefjor delegiren (10). In allen Angelegenheiten, bie gelehrte Berathung forbern, 
+ D. Verbefferung bes Unterrichts, Errichtung der Ergänzungscurfe, Schulbücher u. f. w., 
fordert er das Gutachten des Iniverfitätsconfeils® ein (12). Er bat die Wahl ber 
Directoren und Anfpectsren, welche vom Minifter beftätigt wirb, während bie Kreisichul- 
infpeetoren ihm vom Director zur Beftätigung präfentirt werben, wie auch die Lehrer (15); 
er entläßzt, nad dem Geſetz, alle, die er anftellt (16). Es fteht ihm ein Gonfeil zur 

Seite, welches aus feinem Gehülfen, dem Rector der Univerfität, dem Staatsjchulen- 
inipector, dem Director des Gouvernementsgymnafiums und einem zweiten Gymnaſial⸗ 

birector befteht (19), zu bem aber auch die Ehrencuratoren und andere Directoren von 
Gymnaſien, wenn fie am Orte anwejend find, zugezogen werben können (22). Dasfelbe bat 
durchaus keine erecutive, fondern nur berathende Function. Vorgelegt werben ihm: Aende— 
rungen in ber Schulgefeßgebung, Errichtung von Gymnafien und Kreisichulen, Jahres: 
und Revifionsberichte, Angelegenheiten von Privatanftalten, Unterfuhungen über Ver: 
gehen und Misbräuche von Seiten der Beamten u. f. w., body nur ſolche Gegenftänbe, 
welche der Gurator für die wichtigften hält (Ber. 1835, 6). Die Ganzlei befteht aus 
I Beamten, 

Die Lehrbezirte waren nunmehr: St. Petersburg, Moskau (Etat des Curatoriums 
3,2350 R.), Kafan, Charkow (21,000 R.), Kijew (das jeit dem 14. Dec. 1832 Dant 
den unermüblichen Bemühungen des Curators ©, v. Bradke ebenfalls eine Univerfität 
beſaß) und Odeſſa feit 30. Juli 1830. tat 16,900 R.).; endlich Weißrußland, 
defien Gurator in Wilna refidirte (6. Juli 1836). Die Schulen in Translaufafien 
blieben nach dem Reglement vom 2. Aug. 1829 und 12. Mai 1835 unter ber Leitung 
des Directors in Tiflis, der zwar vom Minifterium ernannt wurbe, aber unter ber 
Iscalen Oberfchulverwaltung d. 5. dem Obercommanbirenden von Grufien unb ben trans: 

taufafifchen Gebieten ftand; 1842 wurden fie einem ber Militärmitglieber des Conſeils 
der Oberverwaltung Transkaukaſiens unterftellt. Die Schulen in Sibirien famen unter 
die Leitung bes Generalgouverneurs (ieit 1836 und 1841). Durch Ukas vom 
20. Nov. 1839 Fam auch das Schulweien Polens ale Warſchauer Lehrbezirt unter das 
Minifterium der BA. 

Die Folgen der neuen Drbnung findet der Minifter 1837 nad einer Revifionsreife 
ungemein: bie Univerfitäten feien wiebergeboren und Ieben ein neues Leben; bie Gym- 

nafien und andere Schulen jehen durch ihr rafches Gebeihen in unterridtliher und fitt- 

licher Beziehung in Erftaunen (Ber. 1837, 5). 
Schon unter dem früheren Minifterium war das Verbot erlaffen worden, Knaben 

ten 10—18 Jahren außerhalb Rußlands erziehen zu lafjen (Ufas vom 18. Febr. 1831). 
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Dasfelbe war begründet durch bie gegenwärtig gegebene Möglichkeit, Erziehungsanftalten 

genug zu finden, bie übrigens mit ber Zeit noch vermehrt werben follen, fowie durch 

bie ſchädlichen Folgen einer ſolchen fremdländiſchen Erziehung; „bie jungen Leute kehren 

mandmal mit ben falſcheſten Vorftellungen von Rußland in bie Heimat zurüd; ohne 

Kenntnis feiner wahren Bebürfniffe, Gefeke, Sitten, Lebensweiſe, nicht felten auch ber 

Sprache erfheinen fie fremb inmitten alles Heimiſchen.“ Ausnahmen von biefem Geſetze 

Kann nur ber Kaifer geftatten. Wer dawider handelt, ift vom Eintritt in ben Staats: 

bienft ausgeſchloſſen. 

Nun galt es, die Principien des Minifteriums auch auf die Privatſchulen aus 

zubehnen. Sie waren in biefer Beziehung, nicht allein in den Refidenzen, ein ſchwieriges 

Element. Schon der Minifter Schiſchkow Hatte im Comité den Vorfhlag gemacht, alle 

Knaben-Privatanftalten 3 Jahre nach der Publication des Statut zu verbieten (S. 139). 

Diefe Mafregel aber hatte Stordy als zu rigoros bezeichnet; außerbem jeien die Privat: 

ſchulen oft auch eine Hülfe, da bie nieveren Schulen und Claſſen der Gymnaſien in ben 

Städten oft fo bevölkert und auch von Knaben aus dem niederen Volle, welde bie 

Gewohnheiten und roberen Ausdrücke ihrer Eltern mitbringen, befucht feien, daß oft mit 

Recht die höheren und beſſer fituirten Stände Bedenken trügen, ihre Kinber diefen Schulen 

anzubertrauen, Fürſt Lieven gab zu, baß bie meilten biefer Anftalten von gewiffenlofen 

Speculanten gehalten werben und bie Eltern es theuer bezahlen, daß biefe ihre Kinder 

verberben und fie verkehrt erziehen. Allein es gebe doch auch achtbare und barum bürfe 
man nicht alle fließen. Dan habe no Leinen folden Ueberfluß an Schulen, daß 

man ohne gute Privatihulen auskommen könnte. Der Ausländer, der eine ſolche er 
richten wolle, müße entweder Zeugnifie von folden Perfonen beibringen, welche die Re 
gierung als urtbeilsfähig und zu gewiſſenhaft zu einem leichtfinnigen Urtbeil kenne, ober 

lange genug in Rußland gelebt haben, damit die Regierung Mittel und Wege habe, 

feine Religiofität kennen zu lernen. Man müße ihn eivlich verpflichten, daß er bie Ju: 
gend nad ben vorgejchriebenen Geſetzen unterrichten und erziehen werde. Lehtere Be 
flimmung war inbeflen in das Statut nicht aufgenommen worden. Dasjelbe forderte ba: 
gegen ausbrüdli in Anerkennung des wichtigen und augenſcheinlichen Nutzens der Privat: 
anftalten ($. 311) die Behörden auf, diefelben zu unterftügen und zu ihrer Vermehrung beizu- 

tragen; anbrerfeits freilich, ba nicht felten bie Inhaber jelder Schulen der nothwenbigen 

Kenntniffe und moraliſchen Eigenſchaften ermangeln, bie forgfältigfte Aufſicht darüber zu 
führen. Ergebe es fi, daß die Geſetze nicht befolgt werben, fo fei an bie Univerfität 

zu berichten. Allein in der Praris hatte ſchon Fürſt Lieven die Beftimmungen ungenü: 
genb gefunden und Ergänzungen erlafien (12. Juni 1831), die fich hauptſächlich auf Aus: 
länder bezogen. Man folle fi bei Revifionen bemühen, die Denkweife und fittlichen 

Eigenfhaften der Penfionshalter kennen zu lernen, fowie bie Unterrichtsweife der Lehrer, 
ihre Befähigung und ihren Lebenswanbel — Unwürdige jollten fofort entfernt werben —, 
ſodann bie Unterrichts: und Bibliotbefbüher nachſehen und bie ſchädlichen verbieten, 
Bei Entdedung irgend welcher ernftliher Unorbnungen in ſittlicher Beziehung follte ber 
Schuldirector in Städten ohne Univerfität die Anftalt jofort fließen, wenn der Civil: 
gouverneur mit ihm einverftanden fei; dann habe die Univerfität eine Unterfuhung anzu: 
ordnen. Ausländern aber, welche als Erzieher nad Rußland gehen wollen, fol durch bie 
Geſandtſchaften vorgehalten werden, daß fie fidh mit den nöthigen Documenten über Stand, 

Bildung, Confeſſion und Lebenswanbel zu verfehen haben; die Geſandtſchaften follten felbft 
Erkundigungen einziehen und berichten, Unzuvetläßigen aber keine Päſſe ausftellen. 
Ferner follten alle Privatlehrer noch Zeugniffe über ihren Lebenswandel von Behörden 
ober Gemeinden beibringen. Kein Ausländer barf eine Anftalt errichten, wenn er nicht 
5 Jahre in Rußland anſäßig geweſen if. Bei Ertbeilung ber Erlaubnis fol ftreng ver: 
fahren und jeber ſchriftlich verpflichtet werden, daß er nad den Beltimmungen bes 
Statuted und ben approbirten Lehrbüchern unterrichten werbe. 

Da nun aber trotzdem bie Zahl der Privatihulen immer zunahm — von 1832 auf 
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1833 flieg fie im ganzen Reid von 369 auf 404, im St. Petersburger 2.:B. von 81 
auf 97 — fo erſchien e8 immer ſchwieriger, „bie Erziehung in ben Privatiulen ber in 
ben öffentlichen zu aflimiliren ober befjer mit ihr zu verfchmelzen“ (Ber. 1834, 17). 
Es wurbe baber bie Errihtung von Privatſchulen in ben Refidenzen bis auf weiteres 
unterfagt und für die übrigen Stäbte eingefhärft, nur im äußerjten Notbfall und mo 
ber Beſuch einer Staatsanftalt unmöglich fei, bie Genehmigung zu ertheilen ; zugleich 

Eurbe als Bedingung bie ruffifche Unterthanſchaft, doch ohne rüdwirkente Kraft, verlangt. 
Enblih ſolle eine beſondere, ſtändige Beauffihtigung ber Privatanftalten eingeführt 
werben, um jo viel als möglich fich beffem zu verjihern, daß jie in guter Ordnung feien. 
Demgemäß wurden in St. Peteröburg 4, in Moskau 2 Inipectoren über die Privatichulen 
ernannt. — Als bas officielle Organ des franzöfifhen Unterrihtsminiftere barüber 
feinen Tadel ausſprach und bie Bemerkung machte, die ruffijche Regierung wolle augen: 
Iheinlich bie Erziehung der Jugend volftändig in ihre Hanb befommen unb ihr, mie 
allem andern, eine autofratiihe Richtung geben, bezeichnete das J. d. M. (II, 138) 
dies als eine ber vielen Verläumdungen, durch welche einige Ausländer fich gewöhnt 
haben, alle Anordnungen unjerer Regierung ſchwarz zu machen, wenn fie, ben Anfichten 
jemer entgegen, bie Hebung ber moraliſchen Kräfte unferes Landes fördern. Um num 
den in Rußland lebenden Ausländern zu beweijen, daß dieſe Mafregel ihre guten Gründe 

habe, wird auf die Geſchichte zurüdgegangen. Schon Katharina II, diefer gute Genius 
Rußlands, babe ven geheimen Schaben erfannt, den ein Unterricht bringen könne, welden 
mar der Willkür unwiſſender oder mit den allgemeinen ftaatlihen Principien nicht im 
Einklang befindlicher Leute überlaffe, und habe darum am 5. Sept. 1784 befohlen, 
fie alle einer Prüfung zu unterwerfen. Wären alle nah Rußland fommenden Erzieher 
von ausgezeichneter Moralität, auch bann wäre es nicht angemefjen, ihnen allein, bie 
bed mit unſerem Vaterland gan; unbefannt jeien, die ruffiiche Jugenb anzuvertrauen, 
weldhe nicht Bürger Frankreichs, nocd eines anderen Landes, ſondern allein Rußlands 
fein fole. Da aber die Erfahrung gezeigt habe, daß viele bdiefer Ausländer im Gegen: 
tbeil einzig aus gewinnfüchtigen Abfichten bieherfommen, und daß ihr Wirken fogar 
barauf abawede, im beiten Adel ben Nationalitätsgeift zu unterbrüden, fo fei bie Res 

sierung gendthigt geweien, das Vaterland durch eine neue Mafregel vor einem Einfluß 
zu behüten, ber beffen Kraft in ihrer Grunbfefte wankend made. So babe ber Minifter 

Graf Rafumomeli die Verordnung vom 25. Mai 1811 erlaffen. Bald nah dem Er- 
Iheinen bes Statutes von 1828 haben die pelitiichen Ereigniffe in Europa bie Re 
gierung gendtbigt, die Vorfichtsmaßregeln in Betreff der aus bem Ausland fommenben 
Lehrer zu verboppeln. „Sie handelte zur Erhaltung ber Ruhe des Reihe, während 
jene jehr natürlich nur ihren, nit Rußlands Nuten juchten und fanden. Was fonnten 
auch Rußland folde Leute nützen, bie bis dahin felbjt von bem Lande eine unrichtige, 
nicht ſelten ſogar von übelwollenden Beichreibungen feiner Feinde entjtellte Anficht hatten ? 
Allein viele Eltern ließen fi, ohne Zweifel weil fie fahen, baß die Regierung bie Er: 
rihtung von Privatihulen durch Ausländer nicht hinberte, fowie durch ihre prangenben, 

wortreihen Programme verleiten, ihnen ihre Kinder anzuvertrauen, um biejen die fo: 
genannte Bildung ber großen Welt geben zu laſſen; das wäre entihulbbar; allein konnte 

bie Regierung, angefihts der Geſammtheit der inneren unb Äußeren ftaatlihen Er: 
ſcheinungen und indem fie die ganze Nichtigkeit diefer in falſchem Scheine prangenden 

Erziefung mit bem unermeßliden Schaben zufammenhielt, ber baraus entjpringt, wenn 

unerfahrene Gemüther mit verberblihen Principien getränft werben, konnte fie den Aus: 
ländern mit bem Unterricht des Theuerjten, was wir haben, ber Jugend, aud bas 
Shidial der kommenden Gefhlehter anvertrauen? Daher bie Verorbnung von 1831. 
Die Erfahrung hat bewiejen, daß aud fie ungenügend ift. In Privatſchulen werben 
jest 3400 Knaben, meift Söhne von Ebelleuten und Beamten, unterridtet. Von den 
Ausländern erwarten, daß fie ihren Begriffen entiagen und ben Geift unferer Regierung 
erjaſſend in biefer Richtung wirken, heißt, zumal bei der gegenwärtigen Stimmung ber 
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Geijter in Europa, faſt unmöglicdes erwarten. Die Localbehörben aber geben ihre 

Zeugnifje meift auf Grund einer Nachfrage, ob keine Klagen gegen bie Betreffenden vor: 
liegen, feine geriätlihen Unterfuhungen eingeleitet find; bie Eltern verweigern befanntlid 
aus Gutmüthigkeit das Zeugnis faft nie. Anbrerfeits haben auch die von Ruſſen ge 
baltenen Schulen vor denen ber Ausländer meift feinen Vorzug, weil bie Tüchtigen 

unter ben Ruſſen in den Staatsbienft treten. So bieten auch biefe feine Garantie... 
Nun kommt dazu, daß bie Regierung im Militärreffort die Cadettencorps, im Civil: 

refjort die Abelspenfionate gründe. Das ift das befte Mittel, die Halbbilbung in ben 

Privatihulen durch eine grünblide, echtruſſiſche Bildung zu erſetzen. Die Regierung, 
jeber neuen Erſcheinung geiftigen Schaffens in und außer bem Vaterland zugethan, 
jeden neuen Verſuch benügend, forgfam jedem Schritte, jeder Aenderung der europätjcdhen 

Civilifation folgend, weiß gewiß und deutet ar barauf Hin, daß alle biefe Bewegungen 
und Mittel und Verfuhe nur dann für uns in gewißen Beziehungen nützlich fein 
lönnen, wenn fie bem Gang unferer bürgerlichen Entwidlung, den Forderungen unferer 
ftaatliden Einrichtungen angemefjen und unferem Nationalgefühl nicht zumwiber find, . .* 
In Frankreich verſtehe man das nicht; bort, wo bie freie Prebigt aller beitructiven Prin: 
cipien geftattet werbe, wo aus verfchiebenartigen, unter fich feindlichen Elementen ber 
Geift der Parteien ſich entwidle, die das Vaterland zerreißen, mo ein verblendetes Volk, 
leihtfinnig jeder neuen Theorie, unerfüllbaren Träumen nachjagend, den Abgrund nicht 

ſehe, dem es zueile. „Sollen wir dem folgen? Wir haben bis jetzt aus fremden Ber: 

ſuchen vorſichtig Nußen zu ziehen gewußt, die Vorfehung hat ung bewahrt. Hoffen wir, 
baf fie uns nie im Stiche laffen wirb.“ 

Am 25. März 1834 erfolgte nun ber Ukas, daß hinfort Fein Ausländer mehr in 

die Häufer von Edelleuten, Beamten und Kaufleuten als Lehrer aufgenommen werben 
bürfe, wenn er nicht im Befi eines von einer ruſſiſchen Univerfität ausgeftellten Prüfungs: 

zeugniffes fei. 
Am 1. Juli 1834 wurde das Neglement über bie Haus: und Privat 

lehrer bejtätigt, welches inbefien in biefem und ben folgenden Jahren zahlreiche Nad: 
träge erhielt. Der Minifter betont mit Nahbrud, es ſei der eigenfte Gebanfe bes 

Kaifers, nicht ein fremben Gefeßgebungen entlehntes, fondern im ruffifhen Geifte ge 
ſchaffenes Geſetz, durch welches wenigftens in ber Theorie bie Aufgabe gelöst fei, bie 

feit der Kaiferin Eliſabeth Petrowna bie ruſſiſchen Regenten beihäftigt habe (Ber. 1834, 

19). Vom Hauslehrer (Hofmeifter) wird ein befriedigenbes Zeugnis über den Beſuch 
einer Univerfität, vom Privatlehrer eine Prüfung an einer Univerfität oder einem Gym: 
nafium verlangt. Diefelben find aber Staatsbeamte, mit Berechtigung zu Auszeichnungen, 
Rang, Medaillen und Penfion — wenn fie nicht Ausländer find. Wer ohne Zeugnis 

unterrichtet, unterliegt einer Gelbftrafe, im Wiederholungsfall wird er dem Gericht über: 
geben ober, wenn er ein Ausländer ift, über die Grenze geſchickt; bie Gelbftrafe wird 
auch dem auferlegt, der in feinem Haufe einen Lehrer ohne Zeugnis bulbet. Die Lehrer 

haben alle Jahre Bericht über ihre Thätigkeit und Zeugnifle über ihren Lebenswanbel 

von ben Adelsmarſchällen und denen, bei welden fie unterrichten, einzufhiden. Außer 

bem fertigen die Schulbirectoren ihre Dienftformulare an, bie von Zeit zu Zeit mit benen 

ber Übrigen Beamten eingefchit werben. Das Reglement wurde fofort ins Franzöſiſche 
und Deutſche überjett und an die Gefanbtichaften vertheilt. 

Schon im folgenden Jahre berichtet der Minifter, überall nehme man eine Verbeſſerung 

ber Unterrichtsmethoden war, ſowie ſchärfere Aufmerkfamteit auf bie Sittlichkeit, da In 

beiverlei Richtung fähige und zuverläßige Leute berufen werben (Ber. 1835, 20); umd 
1837, bie verlichenen Privilegien ziehen viele Ruſſen an, mit fihtbarem Nuten biefem 

Beruf obzuliegen; ber Zubrang ber Ausländer nehme zuſehends ab, 1837 maren ed 

nur 39, wovon 11 auf den Dorpater 2.:B. famen, und im ganzen wurben 472 Zeug‘ 

niffe ausgeftellt, davon 243 im Dorpater L.-B. Tauſende neuer, vorzugsweiſe ruſſiſcher 

Arbeitskräfte, deren Befähigung und Untabelhaftigkeit in moralifher Hinſicht von ber 
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Regierung garantirt werbe, feien freudig auf die geebnete Bahn der häuslichen Erziehung 
getreten (Ber. 1837, 108). 

Don 1835—1853 unterwarfen fid ber Prüfung an der St. Petersburger Univerfität 
768, an ben Gymnafien 105 Perfonen beiderlei Geſchlechts. Ohne ſolche Prüfung er: 
hielten durch ihr Schulzeugnis die Berechtigung 827 (Woronow II, 250), was auf bie 
18 Jahre 94,4 im Durchſchnitt giebt. 

War fo der häuslichen und ber Erziehung in Privatantalten eine geſetzliche Grenze 

gezogen, jo Iub ber Minifter um fo mehr zur Benützung ber von ber Megierung be: 
günftigten und geleiteten Adelspenfionate an ben Gymnaſien ein. Ueber beren 
Zwed und Bedeutung erließ er das Circular vom 16. Mai 1833 zur Auftlärung von 
„Misverftändniffen, welche ſowohl auf Seiten der Schulbehörben (1), als auf denen bes 
Abeld und ber Eltern felbit entitanden fein.“ Cine vieljährige Erfahrung habe zur 
Genüge bewieſen, daß das Syſtem unferer vorbereitenden Schulen, nemlid der Gym: 
nafien, den Mangel in fi Ihließe, dag „dieſe Anftalten auf allgemeinen theoretiſchen 

Anfihten, und nicht auf einem praktiſchen, fpeciellen PBrincip aufgebaut find. Indem 

wir fie für Leute jedes Standes öffneten, waren wir bis jegt genöthigt, in benfelben bie 
Söhne des Adels mit denen der Beamten unterer Rangftufen, jowie mit Knaben aus 
den Mittel: und niederen Ständen zu vereinigen. Aus biefer Vermifhung, bie indeſſen 

ber wohlwollenden Fürjorge ber Regierung für ale Claſſen ihrer Unterthanen entiprang, 
ergab ſich bie Folge, daß fi unfere Gymnafien fehr felten das Vertrauen bes Adels 
erwarben, ber nad) dem Geifte unjerer Grunbinftitutionen noch fo ſcharf von ben übrigen 

Ständen geſchieden ift: fo Hat ber Mel die häusliche ober bie Erziefung in Privatan- 
falten vorgezogen, welche beide doch wieder ſich als ungenügend ober unpaſſend erwieſen, 
während bie Gymnafien zum Theil Ieer ftanden und bie Univerfitäten fi mit unreifen 
oder ungleihmäßig gebilbeten Zuhörern füllten; beide haben ihren Zweck nicht erfüllt, 
die Anforberungen ber Zeit und der Verhäftniffe aber ſich fünbli vermehrt.“ Darum 
babe das Minijterium in der Hoffnung auf die Theilnahme aller wohlgefinnten Edel⸗ 
leute biefen bie Möglichkeit gegeben, unter ihren Augen und ihrer eigenen Aufficht 

Penfionate einzurichten. Sie feien ein wichtiges Glied in dem Syftem der Vollserziehung 
in Rußland. Allein „das Minifterium kann fie nicht auß bem ftufenweife geglieberten 
Zufammenhang unierer Unterrihteinftitutionen herausnehmen, nicht zugeben, baß ber 
Unterrihtsplan von ohne Zweifel wohlmeinenden, aber ber Erfahrung meift entbehrenden 
Männern eigenwillig geändert; nod weniger, daß fie al beſondere, abſchlie ßendee 
Erziefungsanftalten organifirt werben; baf, zur früheren Unorbnung zurückkehrend, bie 
Zöglinge berfelben für ihre oberflächliche, enchklopädiſche Bildung hohe Rangelaffen er: 
balten und birect in ben Civildienſt übertreten, ohne die Univerjitäten zu beſuchen. Der 
Mangel an Speeialität in unferem Schulſyſtem ift befonders in ben Schulen zweiter 
Stufe fühlbar und gerade ihm ift es wünjchenswerth durch bie Adelspenſionate auszus 
füllen, Werben die Söhne des Adels vorzugsweiſe in biefelben eintreten, jo werben bie 
Gymnaſien und Kreisſchulen für die anderen Stände bleiben; aber die Adelspenſionate 
Ünnen im allgemeinen nichts anderes fein, als Vorbereitungsſchulen für das 
Hören ber Univerfitätsporlefungen; im entgegengefegten Fall wäre nicht nur 

der den Hochſchulen zugefügte Schaden ein augenſcheinlicher, fondern auch bie bie vers 
ſchiedenen Bildungsftufen verbinbende Kette wäre zum Schaden ber wahren Bildung 

unterbrochen; die Jünglinge würden fih an dem oberflächlichen Penſionatsunterricht ges 
nügen laſſen und ſich beeilen mit ben leicht erworbenen Vortheilen in ben Dienit einzus 
treten und unreif, mit einer trügeriſchen Halbbilbung, ber Erfüllung von Verpflichtungen 

‚suftreben, bie ihre unentwickelten Kräfte weit überfteigen.“ "Darum wird das Minifterium 
1) bei der Einführung ber Gymnaflallehrpläne in ben Abelspenfionaten nur biejenigen 
Aenderungen geftatten, bie, wie in dem Moskauer, den Zwed haben, entweder die Zeit 
abzufürzen ober einigen Gegenftänden, welde in engerem Zufammenhang 
mit ber Bildung bes höchſten Standes ftehen, mehr Ausbehnung zu geben. 
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2) Die Atelepenfionate an den Oymnafien erfegen bie häusliche unb bie Erziehung in 
Privatanſtalten, aber jebe köhere Bildung wirb in der Univerfität abgefchloffen. Die 
Erziehung, welche bis zum Eintritt in bie leßtere eine fpeciclle fein kann, nimmt bort 
eine allgemeine Form an, ba tort ein Vorzug in ſittlichen und intellectuellen Fähigkeiten, 
in Kenntniffen, im Fleiß als erftes Unterpfand wirklicher Erfolge im Leben anerkannt 
und aud bie Hauptbebingung für Auszeihnungen und Belohnungen wird. 3) Von 
biefen Gefihtspuncten aus find die ben Gymnaſien ertheilten Vorrechte auch für bie 
jenigen Zöglinge ber Abelspenfionate genügend, bie ihre weitere Bilbung nicht auf ber 
Univerfität fortfegen. Die Penfionate find fpeciell für den Mbel, aber es barf in ihnen 
nichts befonberes, einfeitiges fein; aus ihnen Univerfitäten in fürzerer Fafſung zu 
machen, basjenige, was ben Univerfitäten ald Ganzes angehört, in jenen bruchftüdweile 
zu concentriren, wäre nicht nur nutzlos, fonbern würbe nur mehr und mehr bie flufen- 
weife Entwidlung ber Vollebilbung erihweren. Es foll den Eltern an's Herz gelegt 
werben, daß nie etwas bie Vortheile bes Univerfitätsftubiums erſetzen könne, 

Aus dem Eircular erhellt, welder Art bie Misverftänpniffe waren, welche bie 
Adelspenfionate ba und bort hervorriefen. Tas Abelsinftitut zu Moskau, von bem 
unten bie Rebe fein wird, hatte fie wohl zumeift verſchuldet. 

Uwarow nahm tie Sadje energifh in bie Hand: an ſich ſchon wurde fie von ben 
Pädagogen freubig begrüßt, bie bisher über ten Mangel an häuslicher Aufficht über bie 
Schüler geflagt hatten, und außerdem mußte fie, nad) den Erfahrungen ber vorbergehen: 
den Periode, beim Abel populär fein,*) dem nicht nur die Trennung feiner Söhne von 
Knaben nieberer Stände willlommen, fonbern aud die Ausficht Iodenb war, daß bie 

felben in ben Penſionaten fi mehr im Gebraud der fremden Sprachen unb in eblen 
Künften werden üben können (Andrijaſchew, Kijew ©. 49). 

So belief ſich die Zahl der Adelspenſionate im Iekten Jahr des Uwarow'ſchen Mint: 
fteriums (1849) auf 47 (bei 75 Gymnaſien). Von da an bie 1863 wurben nur noch 
4 neue errichtet (9. d. M. CXXI, 2, 544). Die Gründung machte infofern Schwierig: 
keiten, als biefelbe in ten Gouvernementsabelöverfammlungen berathen unb von bem 
Minifter des Innern genehmigt werben mußte, Gewöhnlich wurde bei ber Umlage, 
welche ſich ber Abel auferlegte, um ein Benfionat einzurichten und zu erhalten, bie Kopf 
zahl ber Leibeigenen (Seelen), bie jeber befaß, zum Maßftab bes ihn treffenden Betrages 
genommen; dies ift aber nicht babin zu verftehen, kaß bie Gutöherren nun bie von ben 
Leibeigenen entrichteten Abgaben erhöht Hätten. Vielmehr wirb das Gegentheil ausbrüd: 
li erwähnt (3. B. Ber. 1838, 30) und wo bas nicht geſchieht, ſtillſchweigend voraus⸗ 
gelebt (gegen Marthe ©. 21). 

ALS Beiſpiel für die fpecielen Verorbnungen, die innere Einrichtung u. f. w., melde 
übrigens in allen Hauptfahen mit bem Etatut $. 239—287 übereinftimmen, biene bas 
Abelspenfionat des Gouvernementsgymnafiums zu Koftroma (beftätigt 9. Sept. 1838). 
1) Es hat ben Zweck, bem Abel und den Beamten (von ber VIII. Rangclaffe an aufwärts) 
c8 fo bequem als möglich zu machen, ohne beteutende Ausgaben ihren Söhnen eine auf 
reiner Moralität gegründete, mit dem Bebürfnis ber Zeit und ben wohlmeinenven Ab: 

fihten ber Regierung conforme, babei vollfommenere und vollftändigere Bildung zu 
geben, als «8 bie häusliche fein kann. Außer den vollen Penſionären giebt es aud zwei 
Arten ven Halbpenfionären, ſolche, welche nur die Hälfte bezahlen, und foldye, welche in 

ber Anftalt nur vom Morgen bis zum Abend fi aufhalten, alfo auch zu Mittag effen. 
Der Unterhalt, fowie bie Gehalte ber Angeftellten werben aus ben Penfionegelbern be 
ftritten, welche für einen Penfionär 500 R., für einen Halbpenfionär 250, reſp. 150 R. 
betragen; außerdem find beim Eintritt 50, refp. 25 und 15 R. zu erlegen. Der Abel 

*) In einzelnen Gegeben war es vorgelommen, daß der Director bie Echüler bei ver 

ſchiedenen Einwohnern nad Gontracten, welde mit ihnen am Anfang des Schuljahres abge 
ſchloſſen wurden, unterbrachte (Andrijaſchew, Kijew ©. 46). 
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hatte beſchleſſen: a) 20 Kopefen auf ben Kopf beizutragen, was bei einer Bauernbe: 

wölferung von nahezu 300,000 Köpfen in Summa über 59,000 R. ausmadhte; bavon 
follten 55,000 R. zum Umbau tes (in biefem Falle vom Kaiſer geſchenkten Staate:) 
Gebäudes dienen; b) zum Unterhalt von 30 Abelszöglingen jährlih 6 Kop. und c) zur 
Biltung eines Reſervecapitalcs jährlih 10 Kop., beides 10 Jahre lang beizufteuern. — 

Die Oberaufſicht het der Ehrencurator, bie Leitung ber Director; fein Gchülfe auch 

bierin ift der Inſpector. Ueber tie Ordnung und bie Fäuslichen Arbeiten im Penfionat 
wachen die Gruverncure (terem eigentliher Name Zimmerauffeber ift). Ein Oekonom 
beforgt ben Untertalt. Treten abelige Knaben ein, weldhe noch nicht die nöthigen Kennt: 
niffe für das Gymnaſium haben, jo erhalten fie einen befonberen Lehrer, ober werben 
ven ben Geuverneuren unterridtet. 2) Beim Gintritt find folgende Zeugniffe zu präfens 
tiren: Geburts, Tauf: und Ampfidein, das Zeugnis über abelige Herkunft oter ben 
perfönliden Adel bes Vaters. Außerdem muß eine Perſon in der Stabt namhaft ge 
macht werben, welcher ber Knabe im Falle feiner Ausſchließung jofort übergeben werben 
fann. Es giebt Freiplätze, welche von ber allgemeinen Beifteuer des Adels, und ſolche, 
welde rem Stante bezahlt werben. Zu ben erfteren wählen bie Adelsmarſchälle; bie 

leßteren werten nad einem am Gymnaſium gehaltenen Examen bejett. In letzterem 
Falle ift ein testimonium paupertatis beizubringen. Die Zahlungen haben zwei Mal 
jäbrlih praenumerando zu erfolgen; bei Eintritt während bes Monats für den ganzen 
Monat. Bei vorzeitigem Austritt fintet feine Jurüdzahlung ftatt. Iſt die Zahlung im 
Laufe des Januar oder Juli (Schulanfang am 1. Auguft) nicht geleiftet, jo wirb ber 
Zögling entfernt, die Koften aber auf ben Tag berechnet. Die Zöglinge erhalten Tiſch, 
Kleibung, Wäſche, Lehrutenfilien und überhaupt alles nothwendige vom Penfionat. Der 
Mittagétiſch muß aus brei wohlſchmeckenden und gefunten Speifen beftehen, das Abends 
eſſen aus zweien; zum Frütftüd und Veſperbrod Thee mit Milh und Weißbrod. An 
Senn: und Feiertagen ein Gericht beim Mittagefien mehr. Babe: und Krankenzimmer, 
ſowie ein Arzt it zur Stelle. Auf je 8 Zöglinge fommt ein Diener, 3) Hausorbnung: 
Auffteben um 5’; Uhr; um 6 Uhr Gebet, von 6—9 Frühftüd und Präparation, von 
9—12 Pectienen, von 12—3 Mittageffen, Erbelung, Zanz: und Mufilftunden; von 
3—6 Unterriht; von 6—6',: DVeiperbred und Pauje; von 6's—8 Repetition, von 
8— 9'2 Abenteffen, Erholung, Gebet, Schlafengehen. Im Winter findet ber Unterricht 
von 8—11 und 1—4 ftatt, damit bie erternen Schüler noch vor Einbrud ber Nacht 
nad Haufe kommen können. Bei ben Morgen: und Abendgebeten jehe der Infpector auf 
bie geziemende Anbadt; an Sonn: und Feiertagen wirb ber Gottesbienft beſucht; einmal 

jährlich fajten, beichten unb communiciren die Zöglinge. An jehulfreien Tagen ift es ge 
ftottet, auf beſondere Ginlabungen und bei Abholung, Beſuche zu maden. 4) Von ben 
Lehrgegenitänben ift für bie Zöglinge bas Griechiſche facultativ; Franzöſiſch und Deutſch 
beginnt mit ben unteriten Glaffen; außerdem „wirb ber Vorjtand alles thun, um ben 
Zöglingen in biefen für das Leben nothwenbigen Spraden praktiſche Uebung zu ver: 
Ihaffen, indem er funbige Gouverneure anftellt und mit ber Zeit Barallelclaffen errichtet“. 
5) Tie eigentliche Leitung bes Penfionats hat ber Inſpector, welchem alles, außer bem 

Unterrit, zu bejorgen obliegt, die Auffidt über das Betragen ber Schüler, bie Lehr: 
mittel, bie gefammte äußere unb innere Einrichtung; er muß bei ben Mahlzeiten zugegen 
fein, Bat bie Pectüre zu überwachen, das Rechnungsweſen zu controliren u. f. w. Seine 
Gehülfen find wieder die Gouverneure (auf 15 Zöglinge 1). Es müßen bies wohler: 
zogene junge Männer mit tem gefeglihen Zeugnis über Kenntniffe, Zuverläßigfeit und 
guten 2ebenswanbel ſein. Sie müßen geläufig Deutſch ober Franzöſiſch ſprechen. Die 

Lehrer ber neueren Sprachen können auch als Gouverneure angejtellt werben. Ihre 
Verpflichtungen find: ununterbredhen bie Aufficht zu führen (wozu fie abwechſelnd außer 
der Schulzeit Tag und Nacht auf dem Platz fein müßen), bie häuslichen Arbeiten zu 
überwaden, in ber freien Zeit bie Zöglinge Iefen ober Ueberſetzungen, Auszüge u. ſ. w. 
machen zu Ioffen, während ber Unterha'tung berfelben unter einander darauf zu fehen, 
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baß gegen die Sprade, ben Anſtand und Geſchmack nicht gefehlt wird; daß die Zöglinge 

feine nicht approbirten Bücher leien und ſich überhaupt nichts unebles erlauben. Sie 
baben jeben Morgen mündlihen Bericht zu erjtatten und ein Sournal zu führen, in 
welchen fie bie Vergehen der Zöglinge, Züge ihres Charakters, Beweile von Fleiß, fo: 

wie wozu fie am meiften Neigung haben, in welche fehler fie am meiiten fallen, melde 
Lehrmittel fie am meilten brauchen, genau einzutragen haben. „Am Ende bes Monats 
wirb basjelbe dem Inſpector übergeben, ber es an ben Director weiter beförbert; von 
biefem geht ed an ben Ehrencurator. Die Gouverneure jolen durch ihr Beiipiel ben 
BZöglingen Liebe zu den Wiffenfhaften und Achtung vor den Geſetzen, der Sittlichfeit und 
ber heiligen Religion einflögen, leichte, bem Kindes: oder Känglingsalter eigenthümliche 

Vergehen nachſichtig, ernite mit Feſtigkeit behandeln, ftrenge Mafregeln nur felten, und 
wo es nothwendig ift, anwenden. Gehalt 350 R. 

Die Gouverneure ftanden in der XII. Rangelaſſe. Stieg ihre Zahl auf 3, Jo 
wurbe, „um bie Auffiht über bie Jugend zu verftärken und wegen ber Wichtigkeit bes 
Einfluffes, welchen fie in diefer Beziehung haben können“ (Ber. 1840, 5) einer zum 
Dbergouverneur (IX. Rangel.) ernannt. Außerdem war babei die Abfiht, die ganze 
Stellung durch Verleihung von Vorrechten an einzelne zu beben und dadurch Tüchtige 

zu halten (Give. 11. Nov. 1840 auf eine Anfrage bes Moskauer Curators). Solchen 

fann man etwa bie Aufſicht über die älteren Schüler übertragen. Es fol weniger eine 

Belohnung, als eine Aufmunterung wahrer Verdienſte und ausgezeichneter Tüchtigkeit fein ; 
es ſollen vorzugsweiſe Leute mit Univerfitätsbildung, aber auch von ben beiten fittlihen 

Eigenihaften fein. Sie könnten namentlid als Repetitoren bei ben älteren Schülern fehr 

nüßgli fein. Es ift ſehr wünſchenswerth, aber nicht nothwendig, daß fie geläufig Deutſch 
oder Franzöſiſch ſprechen; Oberlehrer jollen nicht zu Obergouverneuren gewählt werben. 

Wo es die Mittel erlauben, kann um eine Erhöhung des Gehaltes nachgeſucht werben. 
Später wurbe bie Vereinigung der Gouverneursitelle auch mit anderen, als ben 

Stellen für neuere Sprachen gejtattet (verſuchsweiſe 15. Juni 1843, definitiv 12. Mai 
1349): es war ſchwer, für ben geringen Gehalt tauglihe Periönlichkeiten zu finden, 

Schon 30. Jan. 1835 war angeorbnet worden, daß fie allen freien, audy den abgaben- 

pflichtigen Ständen angehören und felbft Ausländer fein können, 

Wie fih die Pflichten der Gouverneure in der Praris gejtalteten, davon giebt An: 

drijaſchew (Kijew S. 50) eine deutliche Anſchauung. Was ihnen vorgeichrieben wird, 
ift faft immer folgendes: 1) fie haben in jebem Zimmer einen der ausgezeichnetften 

Schüler zum „Oberen,“ fowie einen zu deſſen Gehülfen zu ernennen; 2) im Verein mit 

biejen darauf zu fehen, daß die Schüler fi zur rechten Zeit wachen, bie Nägel fchneiben 

und fi überhaupt reinlih balten; 3) beim Gehen in den Speiſeſaal fih paarweiſe und 
ber Größe nach aufitellen; 4) wenn fie in die Stadt gehen, ſtets in vollitänbig zugefnöpfter 

Uniform feien und 5) wenn fie Vorgefeßten begegnen, bie Müte abnehmen und gegen fie 
gewendet grüßen. Zur Uebung in den fremden Sprachen war angeorbnet, baß bie 
Schüler an 3 Tagen der Woche Deutih, an 3 Franzöſiſch zu ſprechen hätten, nur ber 

Sonntag war für die Mutterfprade beftimmt (ib. 52). Die „Oberen“ hatten barüber 

Journale zu führen. Diele waren in 4 Kategorien eingeiheilt: für ſolche, welche an ben 

Werktagen nit Ruſſiſch gefproden Batten, für foldhe, die nur 5mal in ber Woche, für 
folche, die nicht mehr ald Zmal am Tage, und ſolche, die mehr als Z3mal täglich barauf 

betroffen waren. Der erften Kategorie wurde ber „Dank ber Vorgeſetzten ausge 
ſprochen“ ... Die vierte durfte einen Monat lang feinen Urlaub erhalten und wurde 

außerdem zu befonberen Sprahübungen in einem eigenen Zimmer angehalten. Ber 
von ben 3 letzten Kategorien in ber nächſten Woche in die erfte kam, dem wurde bie 

Strafe erlaffen. Wer beim Spiele die Mutterfpradhe gebrauchte, wurde davon ausge 

ſchloſſen, wer beim Frühſtück, Mittag: oder Abendeffen, gieng beffen verluitig. 
Da bei jedem Penſionat eine gewiße Anzahl von Zöglingen auf Koften bes betrefs 

fenden Adels, fowie auf Koſten bes Staates unterhalten wird (eritere bis zu 30, letztert 
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bis zu 7), ſo haben dieſe Anſtalten auch einen ſehr löblichen philanthropiſchen 

Zwei. Die Zöglinge bes Adels find ſpäter zu 6jährigem Dienſt im Gouvernement, 
die bes Staates, wenn fie auch auf Koften ber Regierung ftubiren, zu Gjährigem Dienft 
im Schulweſen verpflichtet. Beide Kategorien bürfen nicht austreten, bevor fie ben 
ganzen Schulcurfus abjolvirt haben (25. April 1839). Als Aufnabmealter wurbe 
für Claſſe I. und II. als Marimum 13, für III. und IV. 15 Jahre beitimmt, da es 
unpaffenb ei, ſolche zuzulaffen, welche ihre Claſſenkameraden im Alter bedeutend über: 

tagen (9. Det. 1841); das Statut hatte nur ein Minimalalter von 10, reip. 12 Jahren 

beftimmt ($. 150). 

Nah $. 243 wurde in ben Penfionaten auch Unterriht im Turnen (Obefla, Kijew), 

in der Muſik (Jelaterinofflaw), im Gefang (Jarofflaw), im Fechten (Roltawa, Moskau), 
im Tanzen (Moskau) gegeben, doch ſcheint man nur felten bie Mittel bazu gebabt zu 
baben. Franzoſiſcher Parallelunterriht kommt zudem in Niſchni-Nowgorod vor (8. Dec. 

1837), Situationszeihnen für die Zöglinge, welche Militärs werden wollen, in Wilna 

(16. März 1838). Ein befonderer Nepetitor wird für Franzöfiih in Tula erwähnt 

(19. Mai 1844), für Mathematif in Tihernigew (31. Jan. 1845); bier war es einer 
ber Lehrer. 

Der Zubrang zu den Penfionaten war fo bebeutend, daß am einzelnen Orten eine 

Erweiterung nothwendig war. Das Penfionat in Kijew, 1834 für 60 Zöglinge einge 

ribtet, mußte jhon 1835 für 120 erweitert werben, 1837 wurbe am felben Gymnaſium 

ein zweites, 1838 jogar ein brittes Penfionat eröffnet. Sie zählten zufammen 250 Zög- 
line. An anderen, wo man urfprünglid auf 20 rechnete, ftieg bie Zahl auf 90. In 

den weftlichen Gouvernements ſah die Negierung in ben Abelspenfionaten „das wirk: 

famfte Gegenmittel gegen ben ſchädlichen Einfluß, den das öffentliche und das Familienleben 

auf die Jugend hatte” und begünftigte daher die Errichtung befonders (J. d. M. CXXI, 163. 
542). Dort kamen auch bie fogenannten gemeinfhaftliden Shülerwohnungen 

vor. Der Minijter fagt darüber, nad einer Berathung im Miniftercomite, dem aud) 

ber Militärgouverneur von Kijew anmwohnte, babe ver Kaifer 23. April 1840 den Plan 

beftätigt, überall, wo es möglich fei, foldye Wohnungen zu miethen, fib mit ten Eltern 
über den Betrag der Zahlung zu verftändigen, und bie Schüler dort unter die Aufſicht 
befonderer Inſpicienten zu ftellen. Die Maßregel fei mit einem über alles Erwarten 

großen Erfolg gekrönt worden, Die Einrichtung fei wie die ber Adelepenſionate. An 
jedem Gymnaſium feien fie nad bem Betrag der Zahlung, welche 200 Rubel nicht über- 

feige, manchmal nur 45 R. ausmache, in Claſſen getheilt. Sie haben auch Freiplätze. 
Die Oberaufjicht führen die Directoren mit ben Ehrencuratoren. Finde man nicht bie 

nothwenbige Anzabl der Wohnungen in der Stabt, fo jei es erlaubt, eine Abtbeilung 
bei den Lehrern unterzubringen. Befreit von der Verpflichtung, fo zu wohnen, find nur 
die, beren Eltern oder allernächfte Verwandte am Drte wohnen. Bon ben 1748 Schülern 
ber Gymnafien zu Kijew, Schitomir, Rowno, Winniza und Nemirow find 981 in 
Schülerwohnungen, 767 leben bei ihren Eltern. Ja, Uwarow zählt dieſe Einrichtung 
„vielleicht zu ben wichtigſten Anorbnungen bes Minifteriums im genannten Jahre“ (Ber. 
1840, 46. 118). 

Im 9. 1841 erfolgte die Verfügung, dieſe Einrichtung auf den L.:B. Weißrußland 
auszubehnen (Ber. 1841, 55); der Abel von Tſchernigow petitionirte darum (Ber. 
1847, 52). Dagegen follen fie im Kijew'ſchen L.-B. nur temporär fein bis zur Ber 
wandlung aller bortigen Lehranftalten in geichlofiene (Ber. 1845, 48), bie megen bes 
dazu nothiwenbigen Neu: und Umbaues nicht jo raſch von Statten gieng (nod 1848 

war fie nicht fertig, Ber. 51). — 
Mit dem Jahre 1837 war bie Reorganifation der Gymnaſien im ganzen Reid 

beendet. Es war nicht leicht, überall bie dem Lehrplan gewachſenen Lehrkräfte zu erhalten. 
Aber man wußte ſich zu helfen. 3. B. im Kaſan'ſchen L.-B. machte der Eurator bie 

©. 169 erwähnte Verordnung des Minifters Lieven (vom 11. Febr. 1831), wornach 
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man bei ber Einführung ber erhöhten Gehalte unter den Lehrern eine um jo ftrengere 
Auswahl treffen, bie unfähigen dagegen, b. 5. die von ſchwachenſtenntniſſen, ober bie, 
welche fich feine Mühe geben, ober welche von zweifelhaften Lebenswandel find, entlaffen 
follte, dur Circ. vom 17. Mai 1835 befannt. „Infolge deſſen,“ jagt Wlabimirom 
II, 252, „blieben bie einen, bie anbern aber giengen an das (neugegrünbete) 
zweite Kaſan'ſche Gymnaſium über.” — Noch mehr muß ba und bort die Ber: 

theilung ber alten Schüler auf bie neuen Claſſen Schwierigkeiten gemadt haben, wie 
3. B. in Kijem, wo bie Charkower Univerfität angeorbnet hatte, jämmtliche Schüler 
follten in bie IV. Claſſe geſetzt lwerden — morauf biefelben aber nicht zur Prüfung 

famen (Anbrijaihem, Kijew ©. 41). 

Was Uwarow in bem Circular über die Adelspenfionate von Abweichungen u. ſ. w. 
geiprochen hatte, war durch ein yactum hervorgerufen, mit welchem zu redinen war. 

Der Moskauer Abel hatte es nemlich burdhgejeßt, obwohl das Comité noch beftand, 
bas an bem Princip ber ſtrengſten Durch führung des Statutes von 1828 an fämmt: 
lien mittleren Anftalten ohne Ausnahme fefthielt, daß das erfte Gymnaſium in Moskau 
in ein reines Abelsinftitut verwandelt wurbe (22. Febr. 1833). Da es nur aus 

5 Claſſen beftehen fol, jo müßen bie Eintretenben bie Kenntniffe der 2 unterften Gym: 
nafialclaffen haben. Gricchiſch follen nur die lernen, weldhe, bei beſonderer Begabung, 
dies wünſchen; dagegen werben bie neueren Spraden in größerer Ausbehnung betrieben, 
zu weldhem Behuf je ein zweiter Lehrer angeftellt wurbe (Ber. 1835, 42). Die Zahl 
ber Zöglinge wurbe auf 200 normirt, Tiefe temporären Beftimmungen wurben burd 

das bleibende Reglement vom 6. Mai 1836 erfeht. Darnach wurbe es für Söhne bes ruffi: 
{hen (nicht allein Moslauer) Adels beftimmt und hatte 6 Elaffen: zum Eintritt in bie I, 
werben biefelben Kenntnifje verlangt, wie in bie I. der Gymnafien (S. 158). Das Auf 
nabmeeramen fann nur bis III. incl. gemacht werben. Penfionsgeld 800 Rubel. Der Lehr: 
plan vereint bie Geographie mit ber Statiftif; ein neues Fach ift Naturgefchichte. Neben 
Griechiſch kann au Engliſch facultativ gelehrt werben, wofür aber beſonders bezahlt werben 

muß (TER.). Tanzen ift obligat, Muſik, Fechten und Reiten facultativ, wenn je 12 Aſpi⸗ 

ranten ba find. Schon bei einer Schülerzahl von über 25 wird bie Elaffe in 2 Abther 
lungen getheilt. Da die Abgangseramina in Gegenwart des Curators ober feines Ge 
bülfen von Profefjoren ber IUniverfität vorgenommen werben, fo fällt das Aufnahme 

eramen an ber Ietteren weg. Außerbem ift ein wichtiges Vorrecht, daß bie ausgezeich⸗ 
netften Schüler beim Abgang auch ohne bie Kenntnis bes Griechiſchen Medaillen erhalten. 

Allein bie XIV. Claſſe bleibt an bie Bebingung bes Griechiſchen geknüpft. Ein fpätered 
Reglement vom 18. Dec. 1845 zeichnet fi „ben wefentlihen Bebürfniffen mehr ent 

ſprechend“ (Ber. 1845, 24) nur durch ben etwa verbreifachten Etat aus (von 58,950 R. 

Alfignationen war er auf 53,330 R. Silber erhöht). *) 
Mas fi immer zu Gunften einer Ritterafademie fagen läßt, dieſe Sanctionirung 

eines jehsjährigen Gymnafialcurfes mit ſolchen Privilegien war ein ftarker Stoß 
gegen bas Gymnafialprineip des noch'nicht einmal im ganzen Reihe eingeführten Statutes 
und von biefem Geſichtspuncte aus, wie übrigens felbfiverftändlich auch vom ſchulmänniſchen, 
fehlte ber „rationellen unb theoretifhen“ Begründung dieſer Neuerung, zu welcher ber Ala⸗ 
demiker 3. J. Dawydow feine unverkennbar gewanbte Feder und feine unleugbare Sad: 
kenntnis bergab, jegliche tiefere, innere Berechtigung (f. unten S. 191 bei ber Dar 
ftelung der Methoden), Wie fih erwarten ließ, fand dies Beiſpiel raſche Nad: 
abmung. Zuerft im 1. Oymnafium zu ©t. Petersburg. Schon 1834 war hier 
bas Lateiniihe „auf Wunſch einiger Eltern, beren Söhne zum Eintritt in die Militär: 

Iehranftalten ober direct in ben Dienft beftimmt waren,“ facultativ gemacht worben, In: 

*) Im Jahr 1839 wurde bas Silber als Hauptzahlungsmünzge im Reiche mieber hergeftellt, 
ben Banfnoten aber nur bie Bedeutung von Hülfswertbzeihen zum fehlen Gurfe von 3 R. 

50 Kop. beigelegt. S. Aus ben Reifetagbüdhern Kanfrin’s I, 61. Bon bem genannten Jahrt 

an iſt alſo unter Rubel der Rubel Silber verſtanden. 
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bem bie bafür angefeßte Zeit ben neueren Sprachen zugetheilt, bie betreffenden Zöglinge 
aber von den Privilegien bes Statuts bei Abfolvirung des Curſus ausgeſchloſſen wurben 
(Ber. 1834, 31). Da nun bie Anjtalt ebenfalls nur Söhne des erblichen Abels auf: 
nahm (6. Febr. 1836) und feine Erternen zuließ und ba „bei ver beſtändigen Aufficht 

über die Arbeiten ber Zöglinge aud außer ber Unterrichtözeit ver Gang bes Unter: 
richts durch die Verſchiedenheit ber Fortichritte weniger aufgehalten werbe und gleihförmiger 
fi (Ber. 1837, 14), fo erhielt aud fie ben fehsjährigen Eurfus und zugleih wurde 
biefer nunmehr principiell auf alle berartigen Anftalten ausgebehnt, welde reine Alum: 
nate und zugleich Unterrichtsanftalten waren (30. Dec. 1837). — Das Gymnafium 
war für 150 Schüler berechnet; das Penfionsgeld war fhon 9. März 1836 auf 

1000 R. erhöht worben. 
Das 2. Gymnaſium zu Wilna erhielt den verkürzten Curjus am 30. Juli 1838 

und am 7. Oct. ben Namen Wilna’fhes Adelsinjtitut. Die Erternen wurben 
bem Gouvernementsgymnafium zugewiefen. Die Reorganifation und die Abſchaffung 
ber VII. Elaffe follte mit dem Schuljahr 1841—42 erfolgen. Der fehsclaffige Lehr: 
plan war folgender: Religion: in I. Gedichte des A., UI. des N. T., II. erfte, 
IV, zweite Hälfte des ausführlichen Katehismus und Geſchichte der chriſtlichen Kirche. 
V. Dasfelbe und erflärendes Lejen ber heil. Gedichte. VI. Die Kriftlichen Pflichten. 
Ruffifch. I Elemente ber Formenlehre, II. vollftändige Formenlehre und kurze Syntar, 
II. Orthographie und Syntar, IV, Versbau und Erklärung der Perioden, Elemente 
der Rhetorik, Analyfe, kurzer Begriff von der flavonifhen Grammatik, V. Elemente der 

Logik, allgemeine und fpecielle Rhetoril. VI. Schluß ber fpeciellen und angemanbte 

Logik, Poetik mit Eritifcher Analyfe von Mufterftücden, kurze Geſchichte der ruſſiſchen 
Literatur. Mathematik. I. und II. Arithmetit, II. Algebra bis zu den Gleihungen 
2. Gr. incl., IV. Schluß der Algebra und Geometrie, V. Trigonometrie unb I. Theil 
der auf bie Geometrie angewandten Algebra, VI. Kegelichnitte und befcriptive Gcometrie. 
Phyſik. V. allgemeine, VI. fpecielle Phyſik. Latein. I. Lefen, Schreiben, weſent—⸗ 
lichſte Formen der Grammatik, nah Koſchanski, IL Syntar, IIL ergänzende Repetition 
ber Grammatik mit Beifpielen und Uebungen, IV. Fortfeßung ber Lectüre lateiniſcher 
Proſa (Cornelius Nepos) und der Dichtkunſt (Phädrus); Hauptregeln ber Profobie 
und Metrik; Ueberſetzungen nad Beljuftin; V. Fortjegung der Lectüre, Salujt, Aeneis; 

VI. Livius, Virgil, Horaz, praftiihe Uebungen. Geographie. I. Phyſikaliſche Ueber: 
fit über den Globus, II. über alle Theile der Welt; III. fpecielle Staatenbejhreibung; 
IV. zuffifche Geographie; V. mathematiſche Geographie (Rosmographie); VI. allgemeine 
und ruffifche Statifti. Geſchichte. II. Chronologie nad Jaswinski; III. kurze Ueber: 
fit der ruſſiſchen und allgemeinen Gedichte; IV. alte, V. mittelalterlihe Geſchichte mit 
fpecieller Geſchichte Rußlands bis 1462; VI. neue Geſchichte mit fpecieller Geſchichte 
Rußlands bis auf die neueften Zeiten. Für Franzöſiſch und Deutſch bleibt es bei den 
früheren Beflimmungen. Für diejenigen Zöglinge, welche fi für ben Militärbienft 
beftimmen, wirb Situationszeihnen eingeführt (Ber. 1838, 69). Das Inſtitut erhielt 
befondere Berehtigungen (13. Jan. 1839). Die Zöglinge der oberften Claſſe tragen 
einen Degen; treten fie nach Abfolvirung des Curſus in das Militär, jo haben fie das 
Vorrecht der Studenten, nad 6 Monaten Unterofficieröbienft zum Officier befördert zu 
werben, wenn fie den Dienft in der Fronte kennen. („Diefe in ihrem Welen gerechte 
Maßregel,“ fagt der Minifter in feinem Vortrag, „wird mittelft bes Militärbienftes bie 
Zukunft diefer wohlerzogenen Jünglinge mit den Abfichten ber Regierung in Einklang 
jegen und zur Beruhigung des Geiftes ſowohl bei ihnen, als ihren Eltern Fräftig mit: 
wirten.”) Gehen fie in den Givilbienft über, jo jollen bie ausgezeichnetiten vom Minifter 
zur fofortigen Anftellung in den Departements vorgefhlagen werben können, wobei ber 
Minifter für ſtrenge Wahl und keinerlei Anſehen der Perfon auch von Seiten ber Schul- 
behörben garantirt. Das Penfionsgeld betrug 250 R. S. — Später wurbe noch ein 
Lehrer des Englifchen angeftellt (8. April 1844). 
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Zu einer Spielart der Adelsinſtitute wurde das 1. Kijew'ſche Gymnaſium, 

welches am 23. März 1838 das Recht der Befreiung von ber Univerfitätsprüfung und 
am 21. Sept. 1838 ben ſechsjährigen Curſus erhielt. Externe wurden nicht mehr auf 

genommen, bagegen wurden Halbpenfionäre geftattet, weldye zwar in eigenen Wohnungen, 
aber unter nächſter Auffiht der Schulbehörbe Iebten und bie häuslichen Arbeiten vor 

und nad) dem Unterricht in der Anjtalt fertigten, unter Aufficht des Inſpectors und ber 
Gouverneure. Sie haben 350 R. und 60 R. Schulgeld zu entrichten. (Gejammtetat 
16,300 R. ©.) 

Sodann folgte dem Beijpiel Moskau's der Adel des Gouvernements Penfa (Kafan: 
cher 2.:8.), der 1840 mit mehr als ?;s ber Stimmen der auf der Adelsverſammlung 
Anweſenden beihloß, das bei dem Gymnaſium beftehende Penfionat in ein Adelsinſtitut 
umzuwandeln unb dazu von 1841 an fidh eine bejondere Abgabe aufzulegen (beftätigt 

am 20. Aug. 1840). Am 30. Juni 1843 erbielt das Statut des Penſa'ſchen Adele 

injtitutes bie Faiferliche Betätigung. Dasfelbe war außer für Söhne des Adels, vor: 
zugsweiſe des Penſa'ſchen, auch für folde von Beamten beftimmt und follte nicht nur 
bie Vorbereitung zur Univerfität, ſondern auch „die Mittheilung hinreichender Kenntniffe 
im Öffentlihen und häuslichen Leben” zum Zwed haben. Es hatte aber fieben Elaflen. 
Zur Mathematit kam praftifher Unterricht in der Feldmeßkunft. Dagegen trat al® ganz 
neues Fach ein ruſſiſche Geſetzeskunde und Gerichtsverfahren, und zwar mit 24 Stunden 
und 2 Oberlehrern (bei einer Gefammtzahl von 15 Lehrern). Für Ruſſiſch mit Logik 
waren 24 St., für Latein 31'/e, für Franzöfifh und Deutſch je 24, für Mathematik 36, 
für Geſchichte 16», für Geographie und Statiſtik 18, für Kalligraphie 1092, für Reigen 
und Zeihnen 13" angefegt, fo daß alſo nur bie Stundenanzahl für Religion und 
Phyſik mit dem Statut von 1828 übereinflimmte. Wie im Moskauer Anftitut, wurde 

auch bier ber Name bes Schülers, ber beim Abgang die Mebaille erhielt, im Saale ber 
Anftalt an einer Tafel angebradit. Die 20 vom Mel, jowie die 7 vom Staate unter: 

haltenen Zöglinge find zu 6jährigem Dienft verpflichtet, wie an ben Nbelspenfionaten. 
Tas Abgangszeugnis berehtigt ohne die Klaufel des Moskauer Inſtitutes direct zur 

Aufnahme in den Civildienſt mit der XIV. Claſſe. — Zahl der Zöglinge außer ben ge 
nannten 150. Gejammtetat 11,630 R. S. Der Abel übt feine Aufſichtsrechte durch 

ben Adelsmarſchall aus, der über ven Gang ber Direction und den Stand der Anftalt, 
jowie bie richtige Verwendung der Summen zu wachen und bie Aufnahme der bebürftigen 
Zöglinge zu bejtimmen hat; er bat das Recht, alle ihm nothwendigen Auskünfte zu 

fordern, im Fall von Abweihungen vom Statut bem Director ober, wenn er es nöthig 

findet, dem Curator Mittheilung zu machen, dem Director Maßregeln vorzufchlagen, bie 
nad) jeiner Anficht zur Hebung ber Anftalt in unterrichtlicher, moralifher und phyſiſcher 
Beziehung beitragen können, das Budget zu genehmigen und jährlich Bericht über das 

Yinanzielle zu empfangen, 
Am 1. März 1844 wurde im Kaſan'ſchen 2.:B. eine zweite derartige Anſtalt ge 

gründet, das Aleranber:Abelsinftitut in Niſchni-Nowgorod (ſchon 1838 

beſchloſſen, Ber. 1838, 47). Der Lehrplan ftimmt mit dem bes Penſa'ſchen nur In 

Geſchichte und Geſetzeskunde, ſowie im Reigen und Zeichnen überein, bat aber im Late: 

niſchen noch weniger Stunden (30), dagegen Naturgefchichte mit 12 und Landwirthſchaft 
mit 3 Stunden. Für Franzöfifh und Deutfh find je 21 St. angefeht. 16 Lehrer. 

Gtat 13,588 R. ©. 22 Nbels: und 7 Staatszöglinge; die Zahl der übrigen kann 100 
überfchreiten, wenn bie Localitäten ausreichen. 

Die Abficht, auch in Jaroſſſaw ein ſolches Inftitut zu gründen, war vom Miniftertum 

nicht gutgeheißen worden, da bei dem bortigen Gymnaſium nod fein Anelspenfionat rt 

ftirte (Ber. 1833, 181; 1834, 53). 

Der Minifter ſpricht fi (Ber. 1844, 95) befriedigt über biefe Schöpfungen aus: 

fie haben ben Vortbeil, daß bie abelige Jugend in feine Berührung mit ber anderer 

Stände fomme und daß es demnach möglich geweſen fei, den Unterricht mit Anlehnung 
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an bie nächftliegenven Bebürfniffe einzurichten und bemgemäß für bie Abfolvirenden bie 
Vorrechte zu erböhen. 

Haben bie beiden letzten Inftitute dem ficbenjährigen Lehrgang beibehalten, jo bringen 
fie dafür in ben Lehrplan das Fach ber ruſſiſchen Geſetzeekunde, durch welches es dem 

am meiften claffijch gebildeten der bisherigen Minifter beftimmt war, am Ente feiner 
Amtsführung das claffifhe Princip des Gymnafiums ſchwer zu fhäbigen. Außerbem 

war es unvereinbar mit dem Geift bes Statuted von 1828, daß bei einigen biefer In: 
flitute auf bie künftige militäriſche Laufbahn irgend welche Rüdfiht genommen wurbe. 

Eine ebenfalls jo gut als geſchloſſene Anjtalt, aber nicht allein für den Abel, war 
das erſte Kafan’ihe Gymnafium (Wladimirow II, 250). 

Von dem Stanbescarafter der Penfionate find nur wenige Ausnahmen gemacht 
worben. Zwei im großen, indem am erjten Moskauer Gymnafium neben dem Adels: 
noch ein Renfionat für die Eöhne von Subalternbeamten errichtet wurbe (Ber. 
1839, 19). Achnlih wurde in Olonez eine dort beftehende Anftalt für 30 Söhne von 
Ganzleibeamten mit dem Gymnaſium verbunden, um einerfeit8 armen, aber verbienten 

Beomten tie Erziehung ihrer Kinder zu erleichtern, andererſeits dem Beamtenmangel 
im Gouvernement abzuhelfen (6. Sept. 1840). Denjelben Zweck hatte ein bei einer 
St. Petersburger Kreisichule errichtetes Penfionat (Ber. 1834, 31). Sonft fuchte man 
denfelben durch Greirung von Staatsftipenbien zu erreihen (20 in Ufa 19. Jan. 1844, 
Aftradan 1. Quni 1846, Perm 14. April 1848). 

An einzelnen Orten wurde geftattet, auch bie Söhne der auf Erb: und Perfonen: 
abel zunächſt folgenden Stände, bie ber Kaufleute erfter und zweiter Gilbe, fowie ber 
erblichen Ehrenbürger in die Penflonate aufzunehmen. So in Kiſchinew (30. Juli 1846, 

"Ber. 71, ba bie Hanbelsleute in Beffarabien nicht beftändig an einem Ort anjäßig fein 
und daher ihre Söhne nit im Gymnafium bilden laſſen können), in Aſtrachan (29. Oct. 
1846). Für Simferopol hatte der Minifter fogar die Zulaffung von Kaufleuten 3. Gilde 
beantragt, fomwie die won Ausländern. Allein das Miniftercomite berief fi barauf 
(15. Febr. 1849), daß die Aufnahme von Kaufmannsfühnen in einigen ſüdlichen Gou— 
vernements, wo ber Abel wenig zahlreich vertreten fei, bie Faiferliche Genehmigung nur 
im der Beihränfung auf bie 1. und 2. Gilde erhalten habe und daß letztere bie Folge 
haben könne, daß ſich die Kaufleute 3. Gilde bemühen, in eine höhere aufgenommen zu 
werben (alfo höhere Steuer zahlen). 

Was die Unterrichtsmethoden betrifft, fo mußte fürfbie alten Spraden 
bie von Gräfe gegebene Anleitung zum Unterricht als ausreihend erkannt werben. Es 
findet fich Feine dieſelben betreffende VBerorbnung. Von ber griehifhen Sprache ift ohne 

bin feine Rebe. Allein die Verkürzung des lateiniihen Curſus machte body eine ganz 
andere Behandlung des Gegenftandes nothwenbig, und da ber oben berührte Aufſatz bes 
Akademikers J. J. Dawydow (zuerft erſchienen im Moskwitanin 1842 Nr. 12) vom 
J. d. M. als „eine rationelle und tieſdurchdachte Theorie“ reprobucirt wurbe (XXXVIII, 

6, 73), fo darf man ibm wohl, wenn aud nicht officielen Urfprung, jo doch officiöfe 

Billigung zuſchreiben. Dawydow beſpricht darin Ziel, Zeit, Methode des Sprachlernens 
und bie Mittel bazu in Bezug auf die Inteiniihe Sprache insbeſondere. Das Ziel bes 
Spradunterrihts ift Verftändnis der Schriftjteller und Kenntnis ber Sprachgeſetze. 
Ziel des lateinifhen Sprachunterrichts: fubjectiv, bie Erwerbung ber ganzen Sprad;: 
maſſe, ihres MWortbaues und ihrer Veränberungsformen; objeciv, MWedung der Denk: 

fähigkeit, Bildung bes Geiftes zu jedem anderen Lernen. Lebtere bleibt uns unentreiß- 
bares Eigentfum, wenn auch die eritere im Verlauf des Lebens tbeilmeife abhanden 

kommt. Wer nun das Stubium ber Sprache nicht ganz unb ſyſtematiſch durchmachen 

will, fol bie Zeit damit nicht verlieren. Die alte Literatur nährt ben Geift und eröffnet 

unferem denkenden Blide einen unermeßlihen Horizont nur auf einer gewißen Höhe. 
Ein Knabe, der bie grammatiichen Hauptgrundlagen ber Mutterſprache fennt, braucht 

6 Jahre Lateinlernen, in ben 4 erften Jahren 6 wöchentliche Stunden (bei 2 täglicher 
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Vorbereitung), in den 2 letzten 3 Lectionen. Es ift aber unpaſſend, bie Schüler unterer 
Claſſen Nepos, Phährus, Cäfar überfegen zu laſſen; dieſe Schriftfteller zweiter Größe 
find im Vergleich mit Cicero und Virgil nicht leichter zu verftehen, während bie letzteren 
in Sprade und Gedanken künftlerifh find. Die leichteſte Methode iſt bie logifche. Wir 
lernen in der Mutterſprache erft fpredden, dann die Grammatik. In den fremben, refp. 
alten Sprachen thut man das fehr felten; man lehrt erft abstracte Sprachformen, während 
ber Schüler noch gar feinen Wortvorrath befitt. Daher fommt gleich beim erften Schritt 
ber Abſcheu des Schülers vor bem Lernen, Die Formen ohne Spreden werben nur 
äußerft ſchwer gelernt und bald vergefien. Erſte Sorge ſei alſo glei nad und mit 
bem Lefenlernen die Erwerbung von Wörtern. Da wir bie lateinifhe Sprache nicht 

ſprechen bören, fo mögen bie Wörter gleidy bewußt, d. b. mit ben Sprachformen gelernt 

werben. Darum muß ber Lehrgang im Lateinifchen nit nad den Schriftftellern, ſondern 
nad ber Art, wie einige ausgewählte Schriftfteller betrachtet werben, eingerichtet 
fein. Man kann fie aber auf zweierlei Weiſe betrachten: im Bezug auf Erforfchung 

der Geſetze der Sprade und in Bezug auf folde ber ſchönen Rebe, aljo in ram: 

matifcher und im rhetorifher Hinfiht. Zur grammatifhen Erlernung ift in Ermange— 
lung eines befjeren ber alte Orbis visibilis des Comenius zu empfehlen. Im erften 
Jahr läßt fich biefer und damit bie Formenlehre auswendig lernen. Was der Schüler 
fagen kann, muß er auch fchreiben können; folglich erwirbt er ſich auch bie Fertigkeit, 
in bie Mutterfprade zu überfeßen und umgekehrt. Dabei welche geiftige Gymnaſtik 
beim Sprechen über die gelernten Gegenftände! Im zweiten Jahr De viris illustribus 
oder Gedike's Chreftomathie, nemlich den Theil, ber die Gegenftände aus der Naturge 

fhichte enthält; Ueberfegungen, Befeftigung der Formenlehre, Syntar, Unterredungen 
in lateinifher Sprade, bie dann niedergefchrieben werben. Im dritten Jahr gleich bie 
beiten Autoren, Saluft, Cäfar, mit demfelben Zwed, bie Sprache beherrfchen und bie 
Formenlehre in Einzelnheiten ergänzen zu lernen. Die übrigen 2 (? 3) Jahre müßen 
dem Schüler die Schönheiten der Neben Cicero's und ber Verſe PVirgil’s offenbar 

madhen. Dann, wenn er feine grammatifhen Schwierigkeiten mehr findet und him 
reihenden Wörterreihtfum bat, ftatariihe und curforifhe Lectüre; die erftere mit Er: 
klãrung ber lateinifhen Idiotismen und Schwierigkeiten, mit Metrik, Altertfümern, My: 
thologie und Gedichte. Die zweite ift nothwendig zur Stützung bes lexikologiſchen und 
grammatiihen Willens und zur Bekanntſchaft mit einer /größeren Anzahl von Autoren, 
Nach Cicero und PVirgil wird Fritifh Phäprus und Eurtius gelefen. 

Die neueren Spraden betreffend findet fid) nur das Verbot für bie Stabt Woros 

neſch, diefelben nad der Jacotot'ſchen Methode zu betreiben (16. Sept. 1838), ba fie, 
wie ber Charkower Curator in feinem Antrage fagt, unmöglich mit orbentlihem Nuten 

in ben Lehranftalten angewandt werben könne. Dagegen fam von ben zur Förberung 
bes Unterridts getroffenen Einrihtungen bie der Parallelclaffen ben 

neuen Spraden befonbers zu gute. Solde wurden z. B. im 2.:B. von Weißrußland 
und von St. Peteröburg von 1835 an (12. Oct. 1835, 10. Nov. 1836) errichtet, fo 

daß neben den 7 Normalclaffen 3 oder 4 Parallelclaffen für Deutſch und Franzöſiſch 
bergiengen, um diejenigen Schüler, weldhe in ben genannten Fächern größere Kenntnifie 
hatten, als bie Kameraden ihrer Glaffe, in benfelben weiter zu bringen. Allein bie 

Schüler thaten häufig nichts, da ſchlechte Kenntniffe die Verſetzung nicht hinberten ; außer: 

bem ſtellte ſich der Uebelſtand ein, dag manchmal ein Schüler, der gut im Franzöſiſchen, 
aber ſchwach im Deutfchen war, bo in einem der Fächer feinen richtigen Plat nicht 
fand; fo mwurben fie denn 1843 in einem, 1845 in allen Gumnafien in biefer Form 
abgeihafft (nad Woronow II, 153). Bon Bebeutung für das Fach war bie Erhöhung 

ber Gehalte für die Lehrer der neueren Sprachen um ein Drittel. Es fei fehr ſchwer, 
führte der Minifter aus, für bas etatmäßig ausgefeßte Gehalt von 1200 R. Ausländer 

zu finden, bie Ruffii, wie ihre Mutterfprache gründlich verftänden, zumal in ben ent 

fernten Gouvernements; die Stellen bleiben daher entweder vacant, oder man müße fid 
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mit jolden begnügen, bie ven Anforberungen nicht ganz entipredhen (17. Jan. 1839). 
Die Zulage folte aus ben ökonomiſchen Summen ber Gymnaſien und Penfionate 
(Schul: und Penfionsgeld u. ſ. w.) beftritten werben. 

Hieher mag aud bie im St. Peteröburger 2.:B. 1840—42 getroffene Maßregel 
gerechnet werben, ba nemlih aus allen Gymnaſien der Nefivenz je 4 Schüler ber 
Claſſen IV.—VIL, während ber Jahresſchlußexamina unter ber Auffiht bes Bezirksſchul⸗ 
inſpectors im Univerfitätsfaale Themata in verfchiedenen Fächern zu bearbeiten Hatten. 
Diefe Concurdarbeiten wurben bann ben Univerfitätsprofefjoren zur Durchſicht gegeben 
und bie Berfaffer der beiten mit Büchern und Belobungsatteftaten belohnt. Der Zweck 
war vorwiegend, ben Wetteifer der Schüler, aber auch ber Lehrer und Directoren anzu: 
ſpornen, und nebenher bie Eltern und das Publicum mit ben Leiftungen der Schüler 
befannt zu machen (Ber. 1840, 12). Die Fächer waren je 4: Ruſſiſche Literatur, 
Weltgeſchichte, Algebra, Lateiniſch; 1842 ftatt des 2. und 3. Geometrie und Griechiſch. 
Auf jedes Fach kamen 4 Prämien, aljo waren es 16 jährlid. Der Eoncurs ſchloß 
mit einem öffentlichen Gefammtactus, wobei ein Geſammtrechenſchaftsbericht (Kr. alle 
Gymnaſien verlefen wurde. 

Dagegen war ſchon 1828 eine Methode aufgetreten, von welcher man * Heil 
erwartete. Es war dies die auf Baſedow beruhende „rhythmiſch-verallgemeinernde,“ 
welche der Director der deutſchen Petriſchule, Dr. Gottlieb von Schuberth (1818 —1833), 
dert ſchon 1819 eingeführt hatte und bie er felbit folgendermaßen befchreibt (bei Dr. 

€. Lemmerih, Gedichte der deutſchen Hauptihule St. Petri 1862. II, 339 ff.): „Er 
erſuchte die Lehrer, alle Kräfte aufzubieten, ihren Unterricht immer ned mehr zu verall- 
gemeinern unb jeden Schüler, ben ſchwächern ſowohl als ven ftärfern, in die Nothwen— 
digkeit au verfeßen, an dem Unterricht weſentlichen Antheil zu nehmen, fo daß am Enbe 

jever Lection Lehrer und Schüler ſich eines beftimmten Gewinns und eines ficheren Fort: 
ſchritts erfreuen könnten. Er trug deshalb darauf an, daß beſonders die untern Claffen 
wahre Lernftuben werben möchten, wo alles, was theilg formell, theils hiſtoriſch, und 
jomit reine Gedächtnisſache fei, von ben Lehrern mit allen Schülern insgefammt feit 
eingeübt werben müßte. Er erwähnte, daß es ihm auf dieſem Wege burd die erfreu- 
lie Hülfe Gottes gelungen fei, eine franzöſiſche Sprahübungsclaffe zu errichten, bei 
ber auch bie unwiſſendſten Köpfe gewinnen müßten. In dieſer Abſicht verorbnete er, 
daß ber Hauptinhalt jedes Vortrags, ſowie die weientlihften Grundlehren und Umriffe 
der Wiſſenſchaften nad ftrenger Ausſcheidung alles beffen, was noch nicht fürs zartere 
Alter gehöre und für die Höheren Claſſen aufgeipart werben könne, von dem Lehrer in 

einem rhythmiſchen Zufammenhange laut und deutlich jvorgefprodhen und von ben Zög: 
lingen von 3 zu 3 Bänken ebenſo nachgeſprochen werden müße. Zu biefen lauten ge 
meinfamen Cinübungen rechnete er 1) die Paradigmata der Spraden, bie Declina- 
tionen und Gonjugationen nad der Cafus: und Perjonenfolge, vor und zurüd, oder mit 

dem Plural und Singular, und zuleßt erſt außer ber Reihenfolge. 2) Die Pronomina, 
die rhythmiſch georbneten Präpofitionen, die Vocabeln in den unteren Claſſen und jelbit 

die nothwendigſten grammatifchen Regeln, die dann durch faßliche Beijpiele allmählich 
zum deutlichen Bewußtſein erhoben werben müßten. .... 4) Einzelne Bibel und Liederverſe, 
ber Meine Katehismus, Marimen und Yabeln, bie, würbevoll und zeilenweife im rhyth⸗— 
milden Gange vorgeſprochen, Sprache, Verftand und Gedächtnis zugleih üben und nicht 
nur bie Schwierigkeiten bes alleinigen häuslihen und martervollen Memorirens fait 

gänzlich befeitigen, jondern auch bie Straffälligkeit ver armen Kinder verminbern, 

5) Enbli bie vorzüglihften Epochen, Jahreszahlen und Heinen Säculartabellen ber 
biblifhen und Profangefchichte, jowie die Hauptländer, Vorgebirge, Gebirge, Stäbte, 
Meere und Flüſſe in der Geographie, die erft vom Lehrer an ber Karte mit dem Stabe 
gezeigt und rhythmiſch und bänkeweiſe vor und nachgeſprochen und zuletzt in ben Atlafjen 

ber Schüler ſelbſt nachgewiefen werben. In ber Folge follten die Schüler demnach 

Pädag. Enchllepäbie. XL. .13 
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nicht eher ihre Penſa berfagen, auch nicht früher um ben Hauptinhalt des Vortrags 

befragt werben, als bis ber Lehrer bie gemeinfamen Uebungen mit ihnen vorgenommen 
unb tie Ueberzeugung gewonnen hätte, baß ber größte Theil der Schüler eine fichere 
Antwort zu geben vermöge. Der fcheinbare Zeitverluft biefer Methode würde zu ben 
auffallendſten Refultaten und zum fidherften Gewinn für Kopf und Herz ber Zöglinge 
führen. 1827 fagte ber Director in ber Conferenz, eine zehnjährige Erfahrung Habe es 
nun fattfam erwiefen, wie biel weiter bie unteren Elaffen gegen die früheren Jahre da 

tur fortgeihritten feien unb mit weld’ gutem Erfolge andere Schulen dies von uns 
angenemmen unb benugt Bälten. Die Vortheile dieſer Meihode wurden bald allgemein 
anerfannt. Am Ende bes Jahres 1828 befahl Fürft Lienen 12 ruffiihen Gymnafial⸗ 
Iehrern aus verfchiebenen Gouvernements, fi die rhythmiſche Methode in ber Petriſchule 
ſelbſt unter ber Leitung bes Directors anzueignen. 1829 machte fid) der Kaſan'ſche 
Curator, Muſſin-Puſchkin, mit berfelben burd einen längeren Aufenthalt in ber Betri- 

Thule befannt und war von bericlben fo eingenommen, baß er wenige Monate jpäter 
H. Waffiljew, ven Infpector ter Kaſan'ſchen Univerfität, nur in ber Abfiht nad 
St. Petersburg fhidte, um biefe vorirefflihe Methode Fennen zu lernen.“ Dies ift nicht 
ganz richtig. Der Infpector hatte den Auftrag, bie verfchiebenen Lehrmethoden in St. Peters: 
burg anzufehen und das Nütliche im Kaſan'ſchen 2.:B, einzuführen. Bon feinem 6monat: 
lihen Aufenthalt brachte er aud Zeichnungen von Schultifchen *) mit. Die Methode 
bes Herfagens im Chor (Wlabimirow nennt fie bie Lancaſter'ſche) wurbe in Kafan haupt 
ſächlich für die neueren Sprachen angewendet, wo fie, nach dem Bericht ter Lehrercon⸗ 

ferenz an das Echulcomite, unzweifelhaften Nutzen Hatte, ba ber Fehler ber gewöhnlichen 
Metbode, daß ber Lehrer fih nur mit einem Schüler beſchäftigen könne, babei vermieben 
mwerte: fo haben 1829 im Deutfhen 81 Schüler, dagegen 1826 nur 10, 1827 19, 
1828 10 verfeht werben fünnen. Doch fei fie auch zum Einüben der Regeln im Rechnen 

in ben unteren, ftarfbefeßten Glaffen fehr gut (Wladimirow II, 168). 
Auch Umarom berief von Zeit zu Zeit die Pädagogen ber Provinz nad) St. Peters: 

burg, um fie bie bertigen Schuleinrichtungen und Methoden ftubiren zu laffen (f. Mila 
bimirew II, 310. Otto, Mol. 83. 85). In ber Geſchichte machte damals bie Methobe 
bes Dr. ph. Anton Yaswinsfi großes Auffehen. Der Erfinder berfelben, ver aus 

Minsk ftammend in Wilna flubirt, dann bie militärifhe Laufbahn betreten, 1819 aber 
als Artillerielieutenant feinen Abjeieb genommen hatte, war dann mehr als 10 Sabre 

in Franfreih, Preußen, ber Schweiz und Italien gereist und Hatte in bem leßtgenannten 
Sande eine Methode erfunden, nad) ber man in allen Elementarwiffenihaften am beften 
unterrichten lönnte. Zuerſt wantte er biefelbe auf die Gefchichte an und 1832 gelang 

es ihm, in Paris die gelehrte Welt dafür zu intereffiren. Die Societ6 des methodes 

d’enseignement ließ fi von ihm einen Yjährigen Knaben vorführen, ber in weniger 
als 20 Lectienen bie Chronologie jämmtliher römiſcher, franzöfiſcher, englifcher und 

polnifher Negenten auswendig gelernt ‚hatte unb nun breierlei Uebungen machte; et 
zäblte jämmtliche Namen der Reihenfolge nah auf, wobei er jebesmal die Regierung: 

jahre angab und umgekehrt; ſodann gab er von jevem Jahre an, das wievielfte es in 
der Regierung ber gleidzeitigen Negenten jei. Bei bem ganzen Examen machte er mur 
einen Fehler u. ſ. w. Die Geſellſchaft ernannte mun eine beſondere Commiffion zut 
Prüfung der Methobe und ein Mitglied derfelben, Sabatier, erflärte, er babe Jaswinsfi 
gebeten, in einer Claffe feiner Anftalt ben Unterricht zu übernehmen, in welcher 38 
Schüler im Alter von 8—10 Jahren gemejen feien. Nach 6 Stunden habe die Mebr: 
zahl die MWeltgeihichtstabelle volltemmen inne gehabt und das Lebensjahr jeder bedeu— 
tenden Perſönlichkeit, das Jahr jebes wichtigeren Ereignifjes angeben können. Das babe 

bis jet noch feine ber befannten Methoben zu leiſten vermocht. Gleich günftig fpraden 
fi in der Societ& philotechnique de Silveftre, Depping und Doutin aus. Go fand 

*) Es waren Schultiſche mit Sigbänfen, einer höher als ber andere, und zinnernen Dinten» 
füffern. Auch ber Lehrer befam nun einen Katheber. Wladimirow II, 182, 
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denn die Methode in Frankreich Eingang. 1885 veranlaßte Uwarow den Erfinder, nach 
Rußland zu kommen. Im Juli 1836 wurden ihm 12 Zöglinge und 6 Stubenten des 
päbagogiihen Hauptinftituts übergeben. Nachdem die erfteren 20 Stunden gehabt, fanden 
am 17. und 19. Auguft zwei Prüfungen ftatt. Die Schüler wußten bie wichtigſten 
Greigniffe der ruſſiſchen Geſchichte, Namen und Regierungszeit ſämmtlicher ruſſiſcher 
dürften von Rjurik bie auf ben Kaifer Nikolaj, ebenjo ſämmtlicher byzantinifchen Kaifer 
von ber letzten Theilung des römiſchen Reiches bis 1195, zufammen 152 Eigennamen 
und 230 Data, erjtere jtetd mit ben Jahreszahlen. Es war eine Tafel aufgeftellt, bie 
mit Kreide in 20 große, je ein Jahrhundert bezeichnende Quadrate eingetheilt war; jebes 
mar wieber in 100 Xleinere getheilt. Es gemügte, in einem ber 230 Beinen Duabrate 
einen Punct zu machen und ber Zögling wußte ohne jeglichen Aufenthalt, was für ein 
Jahr dies bebeute, wer ba regierte umb im wievielften Megierungsjahre, ober das Gr: 
ägnis, ben Regenten, unter welden es fiel u. j. w. Aber es wurben auch ſchwerere 
Fragen gejtellt; 3. B. man machte feinen Punct (bie Schüler jagten, die Tafel werbe 
nad einigen Stunden überflüßig); ein gegebenes Jahr wurde durch alle Jahrhunderte 
verfolgt. Und alles dad mußten auch bie 12jährigen Knaben, jo daß fich jelbft tüchtige 

Geſchichtskenner verwunderten. Uwarow jagt in feinem Bericht (1836, 91), ver Werth 
ver Meihobe jei ganz entſchieden bewiejen, die Schüler antworten ſchnell, ridtig und 
genau. Er Habe Lehrer aus anderen Lehrbezirken berufen, um bie Sade fennen zu 
lernen. Schon 1836 wurbe bie Methode in ben 2 unteren Claſſen bes 2. und 4. Gym: 
nofiums und in bie 2 Kreisihulen eingeführt. (Nah J. d. M. II, 196—214 und 
X, 517.) Aud die Pädagogen erfannten den Nuten ber Methobe an; fo Obodowski 
am päbagogifhen Hauptinftitut (J. d. M. XXI, 3, 31). Dod machte ſich auch bie 

Ippofition geltend. Man bürfe nicht übertreiben;' es werbe nur das Auswenbiglernen 
ber Zahlen erleichtert und injofern jei es eine höchſt wohlthätige Erfindung. Allein ber 

Schüler wiffe nun nur das Gerippe, nicht bie Geſchichte ſelbſt. Es ſei aljo nur für 
die mittlere Altersclaffe ein vorzügliches Hülfsmittel, während man bei ber unteren mehr 
zu erzählen und anzuziehen, ber oberen aber pragmatiiche Gejhichte zu geben habe — 

fo fpricht fich jelbit das J. d. M. aus (XXIV, 4, 90). Bon 1837 an wurde bie 
Methode in allen Gymnafien des L.B. in ber III. Claſſe beim Unterricht in der ruf- 
ſiſchen Geſchichte, welche vom Statut abweichend dahin verlegt war, damit bie das Gym: 
nafium vor ber VI. Claſſe Verlaſſenden dod etwas von vaterländiſcher Geſchichte erführen 
(Anitihlow S. 142), fowie in allen Kreisſchulen gebraudt (noch 1852). Aber auch 

in andern 2.B., z. B. in Kajan, hatte biejelbe Aujjehen erregt; der Gurator führte 
die Ariftofratie in die Stunden des Gejhichtslehrers, ber fih in St. Petersburg mit ber 

Methode bekannt gemacht hatte (1886). Hier war es auch, wo biejelbe dem Großfürjten 
Thronfolger und dem Dichter Schuloweti vorgeführt wurde (Wlabimirom II, 253, 266 ff. 
278). In Kijew wirb 1842 von der Methode berichtet (Andrijaſchew S. 59). Mit 
diefer mnemotechniſchen Künftelei war auf Einem Puncte die mechaniſche Unterrichtsweife 
fanctionirt, von ber der Eurator des St. Peterdburger L.-B. gemeint hatte, fie weiche 
almäplih dem Syſtem der Entwidlung der Fähigkeiten (Ber. 1834, 41). Mit Recht 
urteilt Woronow (II, 151), daß nach vieljähriger Erfahrung bie auf den erften Blick 
frappanten Leiftungen bei dieſer Methode an Sicherheit doch nicht mit denen bes gewöhn- 
lihen Auswenbiglernens nad der Combination ſich vergleihen laſſen. Außerdem ſei 
fie vorzugsweiſe nur folhen Schülern förderlich, welche ein vorherrſchend ausgebilbetes 
Ortsgebächtnis Haben; viele behalten einfach bie Zahl leichter. Der Erfinder wollte 
feine Methobe auch auf andere Wiſſenſchaften anwenden, auf Geographie, Mathematik, 
Naturgefchichte, Phyſik, Chemie, Mebicin, Kriegskunſt und Geſetzeskunde (J. d. M. II, 
198), abgefehen von den Spraden. Allein nur mit der Geographie wurbe 1838 ein 

praktiicher Verſuch gemacht (am 2. Gymnafium), ber aber nicht zu Gunften ber Methobe 
ausfiel, da fie nur auf bie Zahlen, z. B. über Bevölkerung und Ausdehnung, ange: 
wanbt werben konnte. Auch ein 6 Monate lange fortgeſetzter Verſuch mit bem Fran: 
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zöfifhen am 3. Gymnaſium führte nur zu ber Ueberzeugung, daß bie Schüler bie einzelnen 

Wörter, auf die man dabei allein rechnen konnte, fchneller nah dem Hefte ober Bude 

auswendig lernen. Ein Verſuch aud mit dem Lateinifhen unterblieb deshalb auf An: 
ſuchen des Directors (Anitſchkow S. 152). 

Eine Commiſſion, welde im Auguft 1839 zur Prüfung der chronologiſchen Tabellen 
Jas winski's zur ruffiichen alten und neueren Geſchichte gebildet wurbe und aus bem 
Rector der Univerfität Schulgin, dem o. Prof. Uſtrjalow und dem Adjuncten Kaftorsfi 
beftand, gab folgendes Urtheil ab: der Gebrauch mechaniſcher Hülfsmittel, in größerem 

Umfang unfiher, ift doch beim Erlernen der Grunbfacta der Geſchichte nach ihrer chro— 
nologifhen Seite möglich unb giebt in diefer Beziehung den Schülern eine Erleichterung; 
allein ein foldes Hülfsmittel kann fi nur auf die allerjüngfte Altersftufe und auf bie 

allerunterften Claſſen beſchränken. Darnad wurde bas ausgearbeitete Handbuch für 
biefes Alter als zu ausführlich erflärt und follte umgearbeitet werben (Woronow II, 153). 

Außerdem finden fih noch erwähnt die von W. Schukowski auf Anregung der 
Jas winskiſchen Methode erfunbenen hiſtoriſch-ſynchroniſtiſchen Tabellen, eine davon mit 

einer Abhandlung im J. d. M. XI, 409. Gie follen zur. Repetition aller Data in 
pragmatiihem Zufammenhang dienen. „Werben erft bie Xabellen Jaswinski's und 
Schukowski's herausgegeben fein, jo werden wir die befte Methode des Gejhichtsunter- 
richtes haben,“ beißt es J. d. M. XI, 517. Sonſt ſcheint aber von ben lekteren ſich 
feine Spur zu finden. 

Es läßt fi hier anfhliegen, was unter Umarow zur Förderung bes Religion: 
unterrichtes geihab. Der Religionslehrer konnte nah $. 137 des Statuted nur ein 

Geiftliher fein; ſolche, welche bie geiftlihe Würde abgelegt hatten, durften nicht angeftellt 
werben, obwohl es vorfam (3. Nov. 1838). Da nun die Eparchialbehörde Geiitliche 

ihrer Stellung an den Gymnaſien enthob, ohne daß der Schulvoritand babei gefragt 
wurbe, fo führte ber Minifter die Anordnung der 5. Synode berbei, daß nur bie ein- 

feitig von ber Epardialbehörbe angeftellten aud allein von ihr entlaflen werben könnten 
(28. April 1838), bei den übrigen fünne dies nur nach vorbergegangenem Einvernehmen 

mit ber Schulbehörbe geſchehen. Da aber bie Religionslehrer nicht jelten in ihrem 

Lehramt nahläßig waren, fo wurbe beftimmt, es follten in Zukunft nur folde dazu 

gewählt werben, deren geiftliches Amt fie möglihit wenig in Anfprud nehme und es 
follte ihnen bei der Ernennung eingefhärft werben, daß fie ihr Lehramt mit allem Eifer 
und ohne die geringite Verfäumnis zu verfeben hätten (10. Mai 1839). Aber ſchon 

1841 (16. Juni) folgt bie weitere Anordnung, daß bie Schulvorftände über die Ver— 

fäumnifje der Religionslehrer halbjährlihe Berichte an beren geiftlihe Obrigkeit einzus 
ſenden und bie letztere dieſen Punct bei den ben Geiltlihen etwa zuauerfennenden Be 

lohnungen zu berüdjidhtigen habe. 
Ein Fall der Ietteren Art führte zu ber Anorbnung, daß bei den Schulprüfungen 

bie höhere Geiftlichkeit anmwefend fein folle (23. Juli 1841). Der Erzbifhof von Irkutsk, 
welcher darum angegangen worben war, folden als Religionslehrer fungirenden Geiſtlichen 
eine Belohnung zu erwirken, führte gegen feine oberfte Behörde aus, es fehle zu biefen 
Geſuchen faft ſtets an ber nöthigen Begründung, da die Geiftlichkeit nur zu den Schulacten 

geladen werbe, nad welden es unmöglich ſei, über bie Fortichritte und die geiftige 

Entwidlung der Knaben ein Urtheil zu gewinnen, 
Da nun aud, innerlich der Religionsunterricht nicht ganz befriebigt zu haben jcheint, 

fo erfolgte auf den Antrag des Oberprocurators der Synode die Kaiferlihe Verordnung 
(12. März 1844), baß „zur Beobachtung der gehörigen Einheit in der Richtung bes 
Religionsunterrichts“ für die Reſidenzen und beren Umgegenb ein zuverläßiger und er 

fahrener geiftliher Würbenträger anzuftellen fei, welchem die Religionglehrer ſämmtlicher 

Anftalten in biefer Beziehung unterzuorbnen feien (Ber. 1844, 10). 
Damit war im ganzen nur ausgefproden, was für die Religionslehrer lutheriſcher 

Confeſſion galt, ba dieſe unter dem Generalconfiftorium ftanden (16. Oct. 1841). Die 

- 
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lutheriſchen und katholiſchen Schüler hatten früher, z. B. in Kaſan 1833, am griechiſch— 

orthodoxen Unterricht theilnehmen müßen (Wlabimirow II, 214). Allein als biejelbe 

Anordnung im L.-B. Weißrußland getroffen werben follte, misbilligte fie Umarom „ale 
ber allgemeinen Religionsdulbung in Rußland zuwider.“ Es fünnte „ein für die Re 
sierung unangenehmes Murren bervorbringen, zu deſſen Abwendung, jomwie zu ber jeg- 
lihen Verbacdhtes von Gewiſſenszwang man die Sahe dem Willen ber Eltern anheim: 
fiellen® mühe. Nur auf fchriftlihen Wunfch berjelben an bie Schulbebörbe fünne es 

geitattet werben (20. Yan. 1834). 1839 findet fich lutheriſcher Religionsunterridt am 
Gpmnaftum zu Charfow, 1843 am 2., 1846 am 5. Gymnaſium zu St. Petersburg, 
gegen Remuneration. An 10 GEymnaſien des Reiches wird er von ben Paftoren unent- 
geltlih erteilt (Ber. 1847, 6). 

Ebenſo findet fih da und bort fatholifcher Religionsunterrict, in Witebsk (22. April 
1842), in Cherfion (12. Mai 1844), in St. Petersburg (am 5. Gymnafium 20. Nov, 
1847), vorzugsweiſe aber in ben weftlichen Provinzen (30. März; 1846). 

Das Prüfungs: und Zeugnisweſen regelte Umarom durch bie Verorbnung 
tem 29. Jan. 1837, die erft auf 4 Jahre erlafien, am 19. März 1842 auf weitere 
4 Jahre verlängert, am 15. Febr. 1846 befinitiv wurbe. Sie hat „nicht geringe Mühe 
geloftet und viele vorhergehende Erwägungen verlangt“ (Ber. 1836, 17). Diejelbe 
felt folgende Stufenleiter von Zeugnifien über bie Fortſchritte auf: 1= ſchwach, 
2= mittelmäßig, 3 = genügend, 4 = gut und 5 = ausgezeichnet. Durch biefelben Zahlen 
ind Fleiß, Anlagen und Betragen in den monatlihen Berichten ber Lehrer und Auf: 
eher zu bezeichnen (im Betragen bebeutet 5 ausgezeichnet, 4 gut, 3 ordentlich, 2 mittelmäßig, 

! ihleht). Brüche jollen für Kenntniffe und Betragen nicht gebraugst werben. Obgleich die 

Bezeichnung bebingungslos dem Ermeffen der Lehrer und Eraminatoren, ihrer Erfahrung 
und ihrem MWohlmeinen anheimgeftellt wirb, jo foll doch allgemeine Regel fein, daß 5 nur 
ten Schülern gehöre, welche alles durchgenommene fehr grünblid willen, auf alle 
ragen ſehr befriedigend antworten, babei in ſyſtematiſcher Ordnung alle Einwände 
widerlegen unb ji Mar, fiher unb ohne Anſtoß ausdrüden; während 1 diejenigen er: 

halten, die von dem burchgegangenen Gegenitand vieles nicht begreifen, falſch antworten, 
nur auswendig Gelerntes herſagen und aud dabei viele Fehler machen und unklar find. 

Die Prüfungsfragen werden einem zu biefem Behuf für jedes Fach entworfenen betail- 
litten Unterrichteprogramm entnommen; fie find für alle Schulen bes 2.:B. gleih. Sie 

werden auf Zettel geichrieben, bie gleihförmig zulammengefaltet werben. Jeder zu 
Früfende nimmt aus benfelben 2 heraus, liest fie durch und giebt fie ſodann dem bie 

früfung Leitenden. (Bei Krankheit oder anderen wichtigen Abhaltungen fann eine befonbere 
Trüfung vorgenommen werben.) Bei den Verjegungsprüfungen werben bie Leiftungen 
m ben wiffenichaftlihen Fächern zu Grunde gelegt; nur bei einer Durdjchnittsnumer 
von 3 ift bie Verfegung geftattet (ein Bruch über *2 giebt bie nächſthöhere Ziffer); eine 

geringere Numer bat auch bei ausgezeichnetem Betragen biefe Folge nidt. Damit war 
alio das wichtige Princip aufgeftellt: das Betragen wird bei der Verjegung nicht berüd- 
ſichtigt. Dies wird dadurch motivirt, daß „einen Schüler allein für Betragen verjegen 
mit bem Ziel ber Unterrictsanftalten in Widerſpruch und ihm jelbft nicht von Nuten 

wäre; dagegen einen Schüler von guten Fortichritten, aber mittelmäßigem Betragen 
fiten laſſen, würde nur die Folge haben, daß er nichts arbeitete.“ Für 5 und 4 in 
Leitungen und Betragen werben bie $. 75 und 174 bes Statutes bezeichneten Prämien 
gegeben, allein nicht mehr als je breien Schülern einer Claſſe. Das Betragen wirb 

dom Tirector und Inipector oder vom Kreisichulinfpector nah den Urtheilen der Lehrer 
und Auffeher, jowie nad ihren eigenen Beobachtungen feftgeftellt (auch eine verhängniss 

volle Beftimmung). 

An den Kreisfhulen wird die Prüfung vom betreffenden Fachlehrer in Gegen: 
wart bed etatmäßigen Inſpectors und eines von beiden gemeinihaftlih auserſehenen 
Lehrers vorgenommen; ber Ehreninſpector wird eingeladen. Die Leiftungen der Schüler 
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trägt unter Anleitung bes Inſpectors ber Lehrer in ein Verzeichnis ein, welches von 
ſämmtlichen bei der Prüfung Yunctionirenden unterfchrieben wird. Sodann wirb eine 

Gonferenz ber Lehrer gehalten, in welder aus ven Prüfungs: und den Durdicnitte: 
numern ber monatlihen Berichte bie Durchſchnittsnumer feftgeftelt wird, welde 
in jedem Fache bie Stufe ber Kenntniſſe des Schülers bezeichnet. Aus der Summe 
biefer Durchſchnittsnumern wirb fobann bie Generalburdfchnittsnumer gezogen, welde 
bie Verjegung beftimmt. ft diefe zwar nicht weniger als 3, allein in Religion, Ruſſiſch 

und Arithmetik 1, fo kann weder die Verſetzung ftattfinden noch ein Atteftat ertbeilt 

werben; bie Note: ſchwach in einem biefer Fächer fchlieft von der ferneren Prüfung aus. 

Im Gymnaſium find die Prüfenden die Oberlehrer bes Faces; zugegen it ber 
Director und je ein bafür vom päbagogifhen Conſeil beftimmter Oberlehrer. Die 
Prüfung fann, mit Ausnahme der VII. Glaffe, in 2 Fächern zugleich ftattfinden, in 
welchem alle der Anfpector für ben Director eintritt. Die Schlußprüfung findet in 
Gegenwart bes gefammten pädagogifhen Gonfeils, in Univerfitätsftäbten auch des Be 
zirfsfhulinfpectors ftatt. Sie bat fih auf alle Gumnafialfädher, mit Ausnahme ber 

. Künfte zu erftreden. — Das Verfahren bei der Prüfung, zu ber auch ber Ehrencurater 
einzulaben ift, ift bas oben bei ben Kreisfchulen angegebene. Um das Gymnafialatteftat zu 
erhalten, ift in Leiltungen und Betragen wenigſtens die Numer 3 erforberlih. Außerdem aber 

muß ber Schüler auch in Religion, Ruſſiſch, Fateinifch (und Griechiſch, wo dies Unterriätd 

gegenftand ift), Arithmetik und Geometrie nicht weniger als 3 haben. Wer indeſſen im 

Griehifhen ſchwach ift, kann doch das Gymnaſialatteſtat erhalten, aber ohne Recht auf 
bie XIV. Nangclaffe. Die Numer 1 in irgend einem Fade ſchließt die Ertheilung bes 

Aiteftates, fowie die Verſetzung aus. 
Drei beigegebene Tabellen erläutern das Verfahren. 3. B. Tabelle ber Durd; 

ſchnittsnumer im Ruffifhen: Durchſchnittsnumer der monatligen Berichte bes 

Lehrers 5, Zeugnis bei der Prüfung 3, Durchſchnittsnumer 4. Sodann: Schluß 
numer bei Verfekung und Abgang: Religion 2, Ruſſiſch 5, Arithmetik 4, Geometrie 3, 

Geſchichte 2, Geographie 2, Reifen und Zeichnen 3, Durchſchnittsnumer 3, Betragen 3. 

Enblih für die einzelnen Fächer bie fpeciellen Numern z. B. für Religion: heilige 
Geſchichte 3, großer Katechismus 3, Kirchengefhichte 2, Züge ber prafriichen Glauben‘ 
Iehre 3, Summe 11, Durdiänittsnumer 3; für Ruſſiſch: rufifhe Grammatik 3, 

ſlavoniſche 3, Logik 3, Rhetorik 3, Poetik 2, fchriftlihe Arbeiten 3, Summe 17, Durd: 

ſchnittsnumer 3; für Lateiniſch: Grammatif 3, Ueberſetzen ins Ruſſiſche 3, Ueberjegen 

ing Lateiniſche 3, Schriftliche Arbeiten 2, Summe 11, Durchſchnittsnumer 3; für 

Deutſch: Grammatit 3, Ueberfeßen ins Ruſſiſche 2, ins Deutſche 2, ſchriftliche Ar: 

beiten 1, Summe 8, Durchſchnittsnumer 2 u. ſ. w. 
In den Lehrerkreifen, ſcheint es, wurde das Reglement mit großer Befriedigung 

aufgenommen. So heißt «8 in dem Rechenſchaftöbericht von Wologda: „Wer ſelbſt 

Lehrer war, kann es vollkommen fühlen, wie ſchwer ſeine Pflicht bei Verſetzungen iſt. 

Die wohlmeinendſten Väter wünſchen, ja verlangen zuweilen aus natürlicher, grenzen: 

loſer Liebe zu ihren Kindern, daß fie verfeßt werben. Jetzt hat unfere einfichtövolle 

Behörde dem Mangel an pofitiven Beftimmungen hiefür abgebolfen: nun werben alle 

Einwendungen weggeihafft, die Elternliebe wirb fi) dem Gele unterwerfen. Daher 

haben nun die Gramina noch mehr innern und äußern Werth erhalten“ (Otto ©. 82). 

Von biefer Prüfungsordnung wurden zunächſt einige Abweichungen im Kijew'ſchen 

2.B. geftattet. 1) Brühe unter "2 follen nicht geftrihen und über '/ nicht als 1 

genommen werben, außer bei ber Schlußdurchſchnittsnumer, reſp. bei ber Abgangs⸗ 

prüfung, wo es ſich darum handelt, ob in den angegebenen Fächern der Schüler 3 hat. 

2) Zu dieſen Fächern ſoll ruſſiſche Geſchichte und Geographie gerechnet werden (16. März 

1840). Am Odeſſa'ſchen 2.:B. werden Verfeßungen nur geftattet, wenn in ber ruſſiſchen 

Sprache die Monatsdurchſchnitts- und die Examensnumer wenigftens 3 iſt; ‘a barf 

für ein® genommen werben nur bei 3 und 4, 4 und 5, 3 und 5, nicht aber bei ben 
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niedrigeren Numern, Außerdem unterliegen dieſen Beſtimmungen nur die Gymnaſiaſten, 
welche den zu Rußland gehörigen fremden Nationalitäten entſtammen, nicht die gebornen 
Ruſſen (5. April 1843). 

Die Abgangsprüfungen berechtigten aber nicht eo ipso zum Eintritt in die Uni— 
verfität. Allem Anſchein nach hatte das Statut yon 1828 dies nicht beabſichtigt. Dies 

läßt ſich Schließen aus $. 233, wo nur von benjenigen, welche auf ber Univerſität 
Staatszöglinge werben wollen, gejagt wird, fie werben „nad einem Goncurs in bie 
Univerfität aufgenommen ;“ jowie aus $. 238, in welchem biejenigen, bie zu Haufe und 
in Privatanftalten vorbereitet worben find, aber auf einer öffentlichen Prüfung zeigen 
wollen, daß fie in den Gymnaſialfächern genügenbe Kenntnifje haben, an bie Univerfitäten 

gewiejen werben, worauf fie „von ber Direction Atteftate erhalten, die ihnen bie gleichen 

Rechte mit ben in Gymnaſien Unterrichteten gewähren.“ Aber Mar ſpricht fih das 
Statut über dieſen, ſonſt felbitverftändlich fheinenden Punct nicht aus, Nur für bie Uni: 
verfität Kijew beitimmte das Statut $. 38, es follten nur foldhe aufgenommen werben, 
welde ben Gurjus in einem Gymnafium oder einer biefem gleichitehenben Anftalt ab- 
ſolvirt hätten, „um bie Einwohner der mweftlihen Provinzen zum Beſuch der Öffentlichen 

Anftalten zu veranlaffen” (wie es bei Gelegenheit ber dies aufhebenden Beitimmung vom 
5. Mai 1857 heißt). Unter Uwarow fam wenigftens Klarheit in die Sache, indem das 
Univerfitätsftatut vom 26. Juli 1835 $. 91 beftimmte, daß alle fi zum Eintritt in 
bie Univerfität Meldenden eine Vorprüfung zu beftehen hätten, wobei ein günftiges 

Gymnaſialabgangszeugnis berücfichtigt werde und das Recht gebe, vor ben anderen 
zugelafjen ober aud ganz von der Prüfung freigelproden zu werben. Genauer orbnete 
dann Punct 2 des am 29. Jan. 1837 erlaffenen Reglements für die Aufnahmeprüfung 
in bie Univerfitäten an: wer ein .befriebigenbes Atteftat über die Abjolvirung bes 
Gymnaſialcurſus, fowie über feine Leiftungen in ber Schlußprüfung bat, kann bei 
günjtigem Zeugnis über das Betragen von einer 2. Prüfung zur Aufnahme in bie 
Univerfität befreit werben, allein nur mit Genehmigung bed Miniftere, melde vom 

Eurator nachzuſuchen ift und je nad bem Grabe bes Vertrauens, welches bas Gym: 

nafium verdient. Letztere Berechtigungen genoßen feit bem 30. Dct. 1836 bie Gymnaſien 
St. Petersburgs, da fie, wie der Curator in feinem Antrag fagt, „unter ber nächſten 

Auffiht des Minifteriums und feinen Anweifungen mehr und mehr ſich die Grünblichkeit 
und Sicherheit metbodijher Unterrichtsweiſe erwerben,“ bie Forderung eine® zweiten 
Examens aljo überflüßig und für die Schüler nur eine Laft fei. Die Erfahrung babe 
gezeigt, daß biefer letztere Umftand eine der Urſachen fei, weshalb die oberen Claſſen ber 

Gymnaſien nur wenig Schüler haben: viele ziehen e8 vor, aus ber VI., ja V. Claſſe 

audzutreten und ſich zu Haufe vorzubereiten, ba auch bei gutem Abgangszeugnid vom 
Gymnafium die Aufnahmeprüfung in die Univerfität von ihnen geforbert werde. Dann 
folgte das 1. Gymnafium zu Kijew (23. Mär; 1838), hierauf die 2 Gymnaſien in 
Moskau (10. April 1841; — bier wird bas Recht nur für jolde Schüler ausgeſprochen, 
bie das Gymnafium mit Auszeichnung, d. h. mit ber Geſammtdurchſchnittsnote 3". und 

mit 5 und 4 in ben Hauptfächern ber Facultät, in welche fle eintreten wollen (Glebow 
©. 35), abfolvirt haben (bei gutem Betragen) und bie Genehmigung hat der Curator 
zu ertbeilen, ber barüber dem Minifter nur berichtet —; ſodann das Wilna'ſche Adels: 
inftitut (5. März 1842 „wegen bed ausgezeichneten Stanbes bed Unterrichts“) unb ber 
ganze Moskau'ſche 2.:B, (erft die Gymnafien zu Twer, Jaroſſlaw, Kaluga, Rjäſan 
26. März 1843; fodann bie zu Wladimir, Koftroma, Tula, Smolenst 14. Juli 1845; 
enblich ba® 3. zu Moskau 22. Nov. 1845); ſonſt nur noch vom Kaſan'ſchen 2.:B. das 

Gymnafium zu Wijätla (5. Aug. 1848). 
Da es nun, wie ſchon oben angegeben, vorfam, daß „Schüler von Gymnaſien und 

Benfionaten nah Abfolvirung ber VI., V. und fogar IV, Elaffe austreten und fi nad 
einer baftigen Vorbereitung durch Privatftunden zur Aufnahmeprüfung bei ber Unis 
verfität melden, wo fie mandymal, beim Mangel an gehöriger Strenge des Examens, aufs 
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genommen werben“ (Circular vom 27. Oct. 1837), ſo ordnete der Miniſter an, daß 
aus jenen Claſſen Ausgetretene nur nach Verlauf der Frift, die fie rom Austritt an bis 
zu gänzlider Abfolvirung des Gymnafiums nod hätten in bemfelben verbleiben müßen, 
zum Univerfitätseramen zugelaffen werben follten. Zu dem Behuf follten die Euratoren 
Verzeichniffe folder Schüler anfertigen Taffen und biefelben ben Univerfitäten und Lyceen 
mittheilen. Da es nun trotzdem vorfam, daß nad Anfertigung tiefer Verzeihniffe ausge 
tretene Schüler fid) mit Verſchweigung befien, daß fie ein Gymnaſium befudht hatten, aljo 
als zu Haus Vorbereitete zum Examen meldeten, fo wurbe angeorbnet, daß bie Verzeichniſſe 
zweimal jährlich, zum 1. Juni und als Nachtrag zum 15. Aug. ben Univerfitäten zuzu= 

ſchicken ſeien (9. Juni 1839). Auch bie aus VII. wegen ungenügenber Leiftungen Aus— 
getretenen burften erft noch 1 Jahr zugelaffen werben. Die wegen ſchlechten Betragens 
Ausgeſchloſſenen unterliegen benfelben Beftimmungen; allein bie Behörben (Confeils ber 
Univerfitäten und Lyceen) haben bei folden überhaupt den in ben Gymnaſialzeugniſſen 
angegebenen Grab bes Vergehens in Erwägung zu ziehen und bürfen erjt nach ſtrenger 

Unterfußung, ob ber Betreffenbe ſich wirklich gebeffert hat, und unter ihrer eigenen 
Berantmwortlichkeit die Aufnahme verfügen (16. Oct. 1841). Man wollte dem, ber ſich 
gebefjert , nicht ben Weg abſchneiden, fich meiterzubilben und „ein bem Staat und ber 
Geſellſchaft nützlicher Menfh zu werben.“ Dagegen foll bie Univerfität jebesmal bie 
Genehmigung des Curators zur Aufnahme eines ſolchen nachſuchen, ſowie biefelbe auch 
zur Ausſchließung aus einer der höheren Glaffen nothwendig ift (27. Nov. 1841). Nach 
ber DVerortnung vom 19. Det. 1844 endlich durften, da ber Mangel an flubiren 

wollenden jegt abnebme und um bie höheren Anftalten vor dem Zubrang ſchwach Vor— 
bereiteter zu ſchützen, ſowie zum Sporn für bie Gymnaſialſchüler folde, welche bei der 

Abgangeprüfung unbefriebigenbe Leiftungen gezeigt Hatten, überhaupt nicht zum Unis 
verfitätseramen zugelaffen werten. 

Mas bie nad) $. 235 tes Statutes an das Griechiſche gefnüpfte Berechtigung 
betrifft, fo war es natürlich, daß auf ein günftiges Zeugnis nicht zu hoffen war, wenn 
ber Abgehende an einer noch nicht ganz reorganifirten Anftalt nur 2 oder 3 Jahre ten 

Unterricht in biefem Face Hatte genießen können; ta dies aber troßbem nicht felten ge= 

ſchah, jo verfügte Umarom (12. Sept. 1836), die Ertheilung dieſer Berechtigung jei 
davon abhängig, daß ber Schüler den ganzen Lehrgang durchgemacht habe; außerdem 
fei fie vom Gurator zu genehmigen. So jehr dies dem Fade zu Gute fommen mußte, 
jo ſehr mußte ihm in einzelnen Lehrbezirken jhäblich fein die am 14. Nov. 1833 auf 

Deranlaffung bes Wilna’fchen Militärgouverneurs Fürften Dölgorukow gegebene Be- 
ftimmung: baß in den Gouvernements Wilna, Grobno, Minsk und im Bieloſtok'ſchen 

Gebiet (8.:B. Weißrußland) das Recht auf bie XIV. Claſſe ftatt für tie Kenntnis ber 
griehifhen Sprache benjenigen ertheilt werben follte, weldhe, außer hervorragenden 

Leiftungen in allen anderen Fächern und tabellofem Betragen, eine volllommene Kennt= 
nis ber ruffifhen Sprade und hervorragende Leiftungen in ber ruſſiſchen Literatur auf: 
weifen könnten. Domit war, was urfprünglich zur Hebung bes Gymnaſialprincips 
angeorbnet war, in ben Dienſt ber nationalen bee gezogen. In biefer Form mwurbe 
bie Berechtigung ſodann auf die Gymnaſien der Gouvernements Kijew, Wolynien und 
Podolien (2.:B. Kijew) und auf den Dorpater 2.:B. ausgebehnt, in welchem letzteren 
in ben meiften Fällen das Griechiſche ohnehin gefordert wurde (20. Febr. 1834). Der 
Minifter berichtet (1834, 92), bie Mafregel habe einen glänzenden Erfolg: im Kijemw’- 
Shen Gymnaſium Haben Knaben, die früher gar nicht Ruſſiſch gelernt, ungewöhnliche 
Fortſchritte gezeigt; auch in ben übrigen fei fie zu einem ſehr wichtigen Sporne geworben, 
ben ruſſiſchen Unterricht zu heben. So erfolgte denn noch die Ausbehnung der Be: 
tehtigung auf das Gouvernement Taurien und das beffarabifche Gebiet (Ber. 1838, 78), 
fowie auf das Odeſſaer Gymnafium (11. April 1839), aber mit ber nun für alle 
geltenden Beihränfung auf Schüler nicht ruffiicher Abitammung, deren Eltern jedoch 

— — —— — 
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ruffiiche Untertbanen find (letztere Beſtimmung erftredt fih nit auf das Wilna'ſche 
Abelsinititut — 18. Nov. 1841). 

Enblid war die Berechtigung zur XIV, Rangelaffe in Transfaufafien (Ber. 1835, 95) 
und in den ſibiriſchen Gymnaſien an das Prüfungszeugnis in ber bort eingeführten 

ruffiihen Geſetzeskunde und dem Gerichtöverfahren gefnüpft (Ber. 1837, 101). 

Das von den Univerfitäten abgehaltene Aufnahmeeramen, für welches nad einer 

Verordnung vom 18. März 1831 das Alter von 17 Jahren, jetzt nur das vollendete 16. er: 

forberlich war, ift in nicht unmejentlihen Runcten von dem Abgangseramen an ben Gymnaſien 
verichieden. Zwar umfaht es biefelben Fächer im felben Umfang und mit Berüdfihtigung 
ber in ben Gymnaſien gebrauchten Lehrbücher; aber es theilt fih in ein münblidhes und 

ein fchriftliches. Die Fragen für das eritere und Themata für das letztere werben in 

ben Facultäten fejtgejegt. Für das münblihe Examen beiteht eine Erleichterung barin, 

baf der Framinand, wenn er auch fämmtliche nad dem Loos ihm zufallenden fragen 

nicht beantwortet, um drei neue bitten fann, Die fchriftlichen ruſſiſchen Themata jollen 

jo gewählt fein, dag man aus ber Bearbeitung nicht bloß bie Kenntnis der Grammatik 

und Rhetorik, jondern aud die Stufe ber geiftigen Bildung überhaupt erjehen kann. 

Am Franzöfiihen und Deutihen können auf Wunih auch Aufſätze, ftatt Ueberſetzungen 
gegeben werben. Aufgaben in ver Mathematit müßen es je zwei fein; eine arithmetifche 
und algebraiſche und eine geometrifhe und trigonometriſche. (Ausländer brauden nur 

eine Ueberfegung aus dem Ruffifchen und ins Ruffiihe zu machen.) Nach ber Durch— 

fiht ber fchriftlihen Arbeiten werben noch münbliche Fragen an ben Nipiranten gerichtet. 

Zu ben Numern tritt O = vellitändige Unkenntnis hinzu. Die Durchſchnittsnumer 

muß ebenfalls wenigitens 3 ſein. Wer in 2 Gegenftänden 1 bat, wirb zurüdgemwiefen ; 

in Religion und Ruſſiſch maß man wenigitens 3, im Lateinifchen wenigftens 2 (!) haben; 

zum Kintritt in die mathematiſch-naturwiſſenſchaftliche Facultät ift in ber Mathematik 3, 
zu bem in die hiſtoriſch-philologiſche Facultät im Lateinifhen 3 erforberlih. Es ift 
wünfchenswerth, daß dazu auch genügenbe Kenntniffe im Griehiihen kommen, was man 

verlangen fann im Verhältnis zur Einführung dieſes Fadhes an den Gymnafien. In 
biefem Fall werben die Forderungen in der Mathematik ermäßigt. Wer im Lateinifdhen 
und Griechiſchen bewanbert iſt und nidt in bie genannte Facultät eintreten will, 
braucht das Gramen bloß in Einer neueren Sprade zu maden. Wer bas Eramen 
nicht beitanben hat, kann erit im nädjten akademiſchen Jahre fich wieder melben. 

Die Abgangeprüfungen an den Gymnaſien fanden übrigens jeit 1837 im Kijew'⸗ 
ſchen 8.:B. am Ende des Schuljahres ftatt. Der bortige Curator von Brabfe ftellte 
dem Minifter vor, nur die älteren Schüler, deren Charakter fejter jet, laſſen ſich durch 

bie Zerftreuungen bes häuslichen Lebens und durch das Vergnügen, im Kreis ber Ihrigen 
zu fein, in den Sommerferien nicht vom Arbeiten abhalten; ſodann ſei bo für einen 

fleigigen Schüler die Erholung nothwendig; enblid falle das Examen am Gymnaſium 
erft nah der Aufnahmeprüfung an der Univerfität. Der Minijter, ber dieſe Gründe 
würbigte, genehmigte die Abweichung vom Statut (15. April 1837), vie bald auf ben 
Mostauer 2.:B. (17. Dec. 1840) und zulett auf den von Odeſſa ausgebehnt wurbe 
(bier mit Rüdfiht auf die geographiſche Lage, Ber. 1848, 72). 

Wie Uwarow jtrenge Prüfungen verlangte, fo jollte auch bie Difciplin eine 
firenge fein (Ber. 1833, 174). Doch finden fih nur wenige fpecielle Anordnungen 
darüber. Auf einen Antrag bed Kaſan'ſchen Gymnaſiums mwurben Beflimmungen ge 

troffen, welche die Wieberaufnahme ausgeihlofiener Schüler beſchränkten (19. Mai 1838). 

Das Statut orbnete an ($. 102), daß der aus einer Kreisichule wegen Unverbeſſer⸗ 
lichkeit ausgeſchloſſene Schüler nicht früher ald nad einem Jahr und nur, wenn glaub» 

würbige Perjonen jeine Befjerung bezeugen, wieber aufgenommen werben fünne. Dies 
fol nun aud auf die Gnmnafien ausgebehnt werden, wenn bas Vergehen ein ſolches 

fei, daß es eine noch nicht volljtänbig vwerborbene füttlihe Natur beweiſe. Erfolgt aber 

bie Auseſchließung zum zweiten Mal ober meist das Vergehen birect auf ſchlechte Mora: 
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lität bin, fo wird bie Wiederaufnahme in irgend ein Gymnafium auf immer verboten, 
doch nur mit Genehmigung bes Guratord. Ueber jeden Fall haben die Directoren bes 

2.:B. einander zu benachrichtigen und in ben dem Schüler zurüdzuftellenden Documenten 
ben Eintrag zu machen. 

Die förperlide Züchtigung batte ber Kijew'ſche Curator beantragt nidt 
nur in ben 3 unteren, jonbern aud in ben 4 oberen Glafien anerbnien zu dürfen. Da 
nemlih nad $. 150 bes Statutes zur Aufnahme in I, und U. ein Alter von wenig: 
ftend 10, in II. und IV, von mwenigftens 12 Jahren geforbert werbe, fo trete ein 
bebeutenber Theil ber Schüler 12jährig in bie IV, ein und könne im 16. Jahr bas 

Gymnafium abfolviren. In diefem Alter aber können die Knaben befonders ber IV. und 
V. Claſſe ihren wirklihen Nuten noch nicht begreifen, ihre Handlungsweiſe noch nicht 
darnach beitimmen und laffen fib in ihrem Leichtfinn ebenfogut, wie bie Schüler ber 
3 unteren Elafjen zu Unarten und Vergeben binreißen, und viele werben, ba fie willen, 
daß fie nicht gezüchtigt werben können, in ihrem Betragen, wie im Lernen zuſehends 

ſchlechter. Es komme vor, daß einige, des Lernens überbrüffig, den unüberlegten Wunſch 
haben, gegen ben Willen ihrer Eltern bie Anftalt zu verlaffen und in ben Dienft zu 
treten: im biefem Falle balten fie Ausſchließung nicht für eine Strafe und werben, ba 

fie body bie gehörige Bildung nicht befiten, ihren Eltern und Anverwanbten nur zur 

Laft. BVorftellungen darüber, was Ausflug zu bebeuten babe, haben jelten zum Ziele 
geführt; dagegen habe die Erlaubnis, Körperftrafe anzuwenden, faft immer ben gewünfdten 
Erfolg gehabt; ein Beifpiel fei genug gewefen, um für lange Zeit die übrigen Schüler 
ber oberen Glaffen von folden Gigenmächtigkeiten und von fchlechten Handlungen abzus 
halten. Die förperlihe Züchtigung müße aber, wie bie Ausihliefung aus bem Gym: 

nafium, vom Beihluß des pädagogiſchen Confeil® und der Genehmigung des Curatord 
abhängig fein. Zuletzt wird auf das Beifpiel in Polen hingewieſen und bie Ueber— 
zeugung ausgefprodhen, daß, wenn fie nur erft befannt würde, die Anmwenbung ſelten 
vorfommen werbe. Allein der Minifter bewilligte den Antrag nur bebingt; er geftattete 
bie körperliche Züchtigung in den obern Glaflen nur in ben äußerſten Fällen und nicht 
anders, ald wenn bie Eltern es wünſchen oder bamit einverftanben feien; im allgemeinen 

glaube er, daß ein verftänbiger Lehrer mit ben im Statut angegebenen Strafen den Zwed 

erreichen werbe (31. März 1838). 
Sonſt finden fih in Bezug auf die Schüler nur Ancerbnungen, bie das Aeußere 

betreffen. Sie follen vor Generalen die Miüte abnehmen (4. Juli 1835), die Haare 
in ſchicklicher Weile (nicht zu lang), entipredhenb der ihnen gegebenen Uniform, tragen 

(3. Dec. 1837). 
Zur Beauffihtigung der erternen Schüler wurde in ben Gymnaſien ein neues Anıt 

creirt, das ber Auffcher, welche die gleihen Rechte wie die Penfionats:Zimmerauffcher 
baben follten; ihr Gehalt follte nach den zur Verfügung ftehenden ökonomiſchen Summen 

bemefien werden. Es gab folde ſchon früher in den weſtlichen Gouvernements 
(15. Febr. 1838). Als Hauptgrund giebt ver Minifter an (Ber. 1838, 11), arme 
Eltern feien zuweilen gendtbigt, ihre Söhne in Privathäufern unterzubringen, wo in 
fittliher Beziehung keine hinreihente Garantie gegeben ſei. 

In Bezug auf das Perfonal ver Schulen bat Uwarow bie Gefeßgebung in 

mehreren Puncten weitergeführt. Da eines ber wichtigſten Mittel, die Gymnaſien in 

einen blühenden Zuftand zu bringen, in ber umfichtigen, nicht übercilten Wahl zuver: 

läßiger Directoren beftebe, beißt es im Circular vom 8. März 1834, und von beren 

eifriger Mitarbeit im Sinne des Minifteriums ber Erfolg berfelben und das Vertrauen 

des Nublicums abbänge, fo mögen bie Gurateren die Beftätigung im Amt nur für 

ſolche nachſuchen, bie wirklich tüchtig und durch ihren früheren Dienft im Miniftertum 

ober fonft in allen Beziehungen Binreichend befannt fein; wo nicht über alles bies Ge 

wißheit vorhanden fei, haben fie erft von verſchiedenen Behörden und Perfonen Erkun— 

bigungen einzuziehen und bie Vetreffenden vorerſt nur proviforiih anzuftellen. Cnt: 
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ſprechend „der höheren Organifation ber Gymnaſien und ber Wichtigkeit, welche bie Di: 

rectoren ſowohl in ber öffentliben Meinung, als im Syſtem ber öffentlihen Erziehung 
erhalten haben,“ mwurbe das Amt aus ver VII. in vie VI. Rangclaffe geſetzt (24. Dec, 
1837. Ber. ©. 15). 

Ebenfo rüdten bie Inſpectoren an Gymnaſien mit Penfionaten in bie VII. Glaffe 

vor. Auf den Antrag bes Kijew'ſchen Gurators, welder benjelben mit bem äufßerften 
Mangel an ruffiihen Lehrern motivirte, genchmigte ber Minifter die Verbindung bes 
Inſpectorats mit einer Lehrerftelle (9. Mai 1833), obwohl er principiell dagegen war, 
ba ja ber Inſpector wie ber Director Fraft ihres Amtes auf die genaue Erfüllung ber 
Amtspfliten von Seiten ber Lehrer zu ſehen babe (nad der Angabe F. Fortunatow's 
im Ruf. Ardiv 1869, 320). — Dagegen blieben dem Statut gemäß bie Oberlehrer 
in ber IX., bie andern in ber X., der Zeichenlebrer in ber XII. Elafje. An ten Kreis— 

ſchulen ftand der Anfpector in ber LX., bie willenfhaftlihen Lehrer in ber XII., ber 
Zeihenlehrer in der XIV, Glafie. Zum Inſpector follte nad F. 49 der burd Eifer, 
guten Lebenswanbel und Kenntniffe ausgezeichnetite Lehrer berfelben Schule gewählt 
werben; es war balb nothwendig, hinzuzufügen (26. Nov. 1833), daß, falls Fein folder 
da fei, man auch ſolche ernennen könne, welde eine Univerfität abjolvirt oder (17. Febr. 

1834) foldye, die in anderen Reſſorts gedient baben, und bie notbwenbigen Qualitäten 

befigen, was aber, ſetzt das Circular binzu, feltener vorlommen werde, da man jett mit 
der eintretenden Gehaltserhöhung (nad dem Statut) auch bei der Ernennung von Lehrern 
eine firengere Wahl treffen könne; mit ber Zeit werbe es wohl ganz aufhören. 

Die Directoren werden nad) 9, alle übrigen nach 4 Jahren (die Infpectoren feit 20. Jan. 

1836) in dem ihrem Amte zukommenden Range beftätigt. Nachdem das ganze Etaatsbe 
amtenwefen durch bas Reglement vom 25. Juni 1834 neu geordnet war, wurben zuerſt bie 

Lehrer der Militäranftalten, dann die des Minifteriums der V.:U. (18. Nov. 1836) in 
dieje Beamtenhierarchie eingereiht, jo daß die Oberlehrer und bie ihnen im Rang Gleich— 
ftehenden ber erften Kategorie, d. 5. denen, die eim Zeugnis über vollendetes Univerfitäts- 

ftubium haben, bie andern ber zweiten Kategorie ber Civilbeamten, d. b. denen, bie ein 
Atteftat über Abfolvirung einer mittleren Lebranftalt aufweifen, zugezäblt wurden. Alle 

batten das Recht, um 3 Rangelaffen zu avanciren. Nur wird bafür jetesmal ein Ge 
baltsabzug gemadht (10. April 1837). Beim Eintritt in den Lehrbienft wirb, aufer ben 
Reiſegeldern, teren Betrag nicht firirt ift, der britte Theil des Jahresgehaltes ertra aus: 
bezahlt, wofür ber Lehrer nur verpflichtet ift, vor 2 Jahren nit den Dienſt zu ver 
laſſen (dies fam oft vor), wibrigenfalls die Summe zurüdzuerftatten ift (19. Jan. und 
3. Nov. 1837). 

Die Penfionsbeftimmungen des Statutes wurben nur in Ginzelnheiten genauer 
geregelt (18. Nov. 1836). Das Recht auf Penfion giebt nur von ber Behörbe bes 
glaubigte untabelhafte Amtsführung. Für 25 Jahre wird der volle Gehalt, für 20 X. */s, 
für 15 J. 's als jährliche Penfion ausgezahlt; bei 10 J. findet nur einmalige Aus: 
zahlung des Gehaltes jtatt, Für folde, deren Gefunbheit im Dienft zerrüttet worden 
ift, wirb bie Dienftzeit um 5, für foldde, die an ſchweren unbeilbaren Gebrechen leiben, 

um 10 9. verkürzt. Wer nah 2djährigem Dienft im Reſſort des Minifteriums noch 
weiter bient, erhält (23. Nov. 1837) neben dem Gehalt die volle Penſion, zu melder 

für je 5 weitere Jahre *s berfelben Hinzugefügt wird. Stirbt ein Lehrer, fo geht bie 
Penſion ungeſchmälert auf die Witwe und bie Waifen über. Der Wittme eined vor 

Penfionsfähigkeit geftorbenen Lehrers wird, wenn ber Mann 5 Nabre gebient bat, das 

einfache, wenn 10, das anberthalbfache, wenn 10—15, das boppelte Gehalt einmal aus: 

gezahlt. Bei beſonders ausgezeichneten Lehrern Hat ter Minifter das Recht, auch bie 

Auszahlung des boppelten Gehaltes zu verfügen (21. März 1835). Die Penfions- 

berehtigung wurde auf bie Zeichenlehrer (19. März 1841), wie auf bie Religiondlehrer 

aller chriſtlichen Gonfeifionen (20. Sehr. 1834) ausgerehnt, nur muß in Betreff ber 

letzteren eine Verftändigung mit ihrer geiftlihen Behörde vorangeben. 
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Das Gehalt wurde ſeit 26. Febr. 1835 monatlich postnumerando ausgezahlt. 

Die Lehrer hatten das Recht, Penſionäre zu halten. Auch dies regelte bis ins 

einzelne die Beſtimmung vom 19. Juni 1842 (erſt verſuchsweiſe auf 8 Jahre, dann 
1845 definitiv erlaſſen). Darnach ſtand dies auch den Directoren und Inſpectoren mit 
jedesmaliger Genehmigung des Miniſters zu. Für bie Lehrer iſt Bedingung: untabel- 
bafter Lebenswanbel und gewiffenhafte Pflichterfüllung, vorgängige Unterfuchung bes 
Director, ob das Local bes Lehrers zmwedentfpredhend, feine Familienverhältniſſe bie 

wünſchenswerthen find; daraufhin beftimmt er bie Zahl ber Penfionäre, die aber nie 10, 
einfhließlih bie eigenen Kinder bes Lehrers, wenn fie bei den Eltern wohnen, überfchreiten 
barf. An Gymnafien mit Adelspenſionaten Fann der Lehrer nur Penfionäre aus anderen 

Ständen halten; abelige nur, wenn im Penfionat fein Platz ift ober wenn ber Knabe 
erit bie zur Aufnahme nothwendigen Kenntniffe fi erwerben fol. Hat ber Lehrer mehr 
als 5 Penfionäre, oder find unter ihnen foldhye, die das Gymnafium noch nicht beſuchen, 
fo muß er einen Auffeher balten. Die Annahme von Penfionären hat nad) fchriftlicher 
Abmahung mit den Eltern zu geſchehen, in welchen bie Zeit, welche ber Zögling bleiben 
fol, das Penfionsgelb, die Abfihten ber Eltern in Betreff des Unterrichts, fowie ber zu 
leiftenbe Unterhalt bezeichnet fein muß. Die Berechtigung bat der Curator zu ertheilen. 
Der Director bat fo oft als möglih fih an Drt und Stelle zu überzeugen, baf ber 
Lehrer jeinen Verpflichtungen nachkommt, und balbjährlih zu berichten. Im Fall ver 
Lehrer feine Schulbigfeit nicht thut, kann ihm ber Curator das Recht, Penfionäre zu 
halten, entziehen, was aber, abgejehen von anftößigen Handlungen, auf feine Stellung 

als Lehrer keinen Einfluß hat. 
Die Pflihten der Lehrer im Amte (Statut $. 158—165) find ziemlidy überein- 

ftimmenb mit dem Statut von 1804: fie jollen gutes Beilpiel geben, Strenge am reiten 

Ort üben, gegenfeitig mit Rath und That einander helfen u. ſ. w. Vorangeftellt ift aber 
bie Beftimmung: fie haben Geift und Herz der Jünglinge zu bilden. Dabei ſoll Haupt: 
grundfaß fein: ber Lehrer bat ben Schülern vorzuhalten, daß fein Unterriht nur eine 
Anleitung zur Erreihung von Kenntniffen ift, bie aber nur durch eigene Anftrengung 
erworben werben. Diefe Anleitung fann dem Alter nad) von zweierlei Art fein: in ben 

unteren Claſſen foll ber Lehrer mehr erflären und häufig feine Erklärungen wieber: 
bolen, wobei er ſich aber fhon bemühen fol, durch Fragen und Aufgaben die Knaben 

urtheilen, combiniren, furz, mit ihrem Verſtande operiren zu lehren. Diefe geiftige Thätig⸗ 
feit muß in ben oberen Clafjen nody mehr geübt werben. Einfaches Dictiren, das nur 

zu mehanifhem Auswenbiglernen bient, ift durchaus verboten. 
Das Minifterium war bemüht, die Lehrer auch außerhalb der Schule zum Dienft 

ber Wiſſenſchaft heranzuziehen. So hatte es jchon unter Lieven (9. März 1832) zur 
Beobachtung und Sammlung botanifdher, zoologifher und mineralogifcher Gegenftänbe 
aufgeforbert, bie nach einer von ber Afabemie verfaßten Inftruction gefchehen follte; babei 

wollte die Afabemie für jedes eingefanbte Eremplar, das bie Aufnahme in das botaniſche 
Mufeum verdiente, 20 Kop. bezahlen. Zu gleicher Zeit war eine Anftruction für meteoro: 
Iogifhe Beobachtungen ausgegeben. Mehrfach werben bie letteren erwähnt (Ber. 1836, 
38. 46. 55. 70. 76. 1837, 46. 48. 77. 84. 91), aber erft 1840 (Ber. 6) ift bie Rebe 
bavon, daß unter ber Auffiht des Akademikers Kupffer Inftrumente dazu angefertigt 

werben. Cine weitere Ausbehnung biefer Maßregel rief ber Curator von Kafan, Geh. 

Rath Muſſin-Puſchkin hervor, Er berichtete, daß er bei ber Nevifion beobachtet habe, 
die Lehrer beſchränken ſich meift auf den Unterricht in ber Schule, ohne auf den Gang 
ber Wiſſenſchaft mehr befonders zu achten, und entfagen daher geiftiger Thätigkeit in dem 
dazu gerabe geeignetiten Alter. Die Wiſſenſchaft, befonders in ihrer praftifchen Anwen: 
bung, verliere dadurch viel; bie verfchiebenartigen Kenntniffe, die man oft nur an Ort 

und Stelle jammeln könne, bleiben in bem engen Kreife ber näheren Heimat und bie 
Univerfitätsbilbung bleibe auf ber Stufe ftehen, auf melde die Profefforen durch ihre 

Bemühungen vom Katheber herab fie geführt hätten. Er habe daher ſchon 1838 bie 

⸗ 
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Anordnung getroffen, fi burd die Directoren Proben von ben Studien ber Lehrer 
vorlegen zu laſſen. Diefe können beftehen in Abhandlungen über Zweige ihrer Special- 
wiſſenſchaft, in Unterſuchungen über die beften Lehrmethoden, in kritiſchen Tractaten über 
Handbücher, in Ueberjegungen bebeutender Auffäge aus bem Specialfache, in ftatiftifchen, 
ethnographiſchen und topographifchen Beobachtungen, in hiftorifchen Forfchungen über bie 

Localgefhichte, in Beſchreibungen von Alterifümern, in Sammlungen von Localfagen 
u. ſ. w. Zur Anſtachelung des Wetteifers gedenke er ſolche Arbeiten, welche befonbere 
Beachtung verdienen, in den „gelehrten Denkſchriften“ der Univerfität ober den „Ber: 

fügungen ber Behörbe“ bruden zu lafien. Ende 1839 feien ihm fo von 34 Lehrern 
bes L.B. Arbeiten zugefhidt worden, die er ben Profefjoren zur Durchſicht gegeben 
babe. Den Lehrern, deren Arbeiten befrievigenb gefunden worben feien, babe er feinen 
Dank ausprüden lafjen und den Drud von einigen angeorbnet. Der Minifter findet 
diefe Anorbnung fehr nüglih, um bie Lehrer durch Anregung geiftiger Thätigkeit weiter 
zu bilden und bringt fie den übrigen Euratoren zur Senntnis (24. Mai 1840). Sie 
wurbe nun auch in Kijew und Weißrußland getroffen (19. Sept. 1840). Ohne Zweifel 
bat fie theilweiſe jehr befriebigende Refultate gebracht; fiehe allein die Reihe ber von 
einigen Lehrern des Wologba’ichen Gymnaſiums angeftellten Forfhungen bei Otto ©. 91. 
Nur burfte von ben nächſten Behörben nicht jo weit gegangen werben, wie ebenba erzählt 
wird (S. 88), daß nemlich die Lehrer, zumal bie ber Kreisfhulen, ohne Ausnahme 
verpflichtet wurben, monatlich ſolche Arbeiten vorzulegen, um baran ihren Eifer in ber 
Erfüllung der Amtöpflichten zu meſſen. Mit Recht mochte ber eine geltend machen, fein 
Amt laſſe ihm Feine Zeit; mit noch mehr Recht ein anderer, er fei nod ein junger 
Lehrer umb verwenbe alle freie Zeit auf die Wiſſenſchaft ver Pädagogik; ober ein britter, 
es jei ihm nicht gegeben, feine Gedanken ſchnell und leicht auf's Papier zu bringen, 
Der Director, ber biefem entgegenhielt, aud die Schüler müßen ja zu beftimmten Zeiten 
Arbeiten liefern, und im Weigerungsfalle werde er über ihm nicht als über einen un: 

tüdhtigen, ſondern als über einen gegen bie Anorbnungen ber Behörbe wiberfpenftigen 
Lehrer berichten, gieng offenbar zu weit. Das zeigte der Erfolg in einzelnen Fällen 

(ſ. bei Otto ©. 89). Es wurben z. B. meteorologifhe Beobachtungen ohne Angabe 
des Barometerftandes und ber Windrichtung eingefchidt, die „als wiſſenſchaftlich nutzlos“ 
bezeichnet werden mußten; eine Abhandlung über ruffiihe Homonymen wurbe jogar 
approbirt, aber fie war ohne jegliche Idee von wiſſenſchaftlicher Behandlung verfaßt 

G. B. iwolga, der Pfingftvogel, aber au: und die Wolga li bedeutet: und] Otto ©. 90). 
Näher bei der Sache blieb man im St. Peteröburger %.:B. Dort verlangte ber 

Eurator, Fürft Dondukow⸗Korſſakow, 1837, die Lehrer follten ihm den betaillirten Plan 
einreichen, ben fie beim Unterricht ihres Faches befolgen, um dadurch benfelben grünblicher 
und einheitlicher zu machen. Solche Unterrichtspläne wurden in ben Jahren 1838—40 ver: 
faßt und in ben päbagogifchen Confeild berathen, worauf fie der Curator dem Conſeil ber 
Univerfität zur Begutachtung vorlegte und die gemachten Bemerkungen ben Lehrern mit: 
tbeilte. Außer anderen Vortheilen gab dies dem Curator bie Möglichkeit, die bibaktifchen 

Anfihten der Lehrer und Lehrercollegien Eennen zu lernen (MWoronow II, 169). 
In Betreff des Verbältniffes ver Schulen zu den Ständen fdärfte ein kaiſ. 

Refeript vom 9. Mai 1837 bie genauere Befolgung bes Refcriptd von 1827 ein, welches 

beftimmte, daß bie Söhne von Angehörigen bes Kleinbürger- und bes freien Bauern: 
fandes nur nad) Entbindung von ber Rekruten und anderen Verpflichtungen durch ihre 
Gemeinden, bie leibeigenen Standes nur nad) Freilaffung von Seiten der Gutöbefiger 

zum Beſuch höherer Schulen zugelaffen werben jollten. Im Reffort des Minifteriums 
der V.A., fagt nun das neue Refcript, feien Fälle von Verlegung dieſer Beitimmungen 

felten gewejen; nur in Privat: und ben fogenannten Realſchulen kommen fie auch jest 
noch nicht felten vor. In den letzteren (ohne Zweifel find meift dem Finanzminiſterium 

unterftehende oder Privatſchulen von Gutsbefigern gemeint) werbe nicht felten mit 
Fächern, die zur Ianbwirtbichaftlichen oder Fabrikinbuftrie gehören, aud der Unterricht in 
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ber höheren Literatur vereinigt und ohne Unterſchied Freie und Leibeigene zugelaffen. 
Durch dieſe Vermengung ber Stände werbe aber bie in ben verichiebenen Unterrichts: 
ftufen überhaupt aufgejtellte Symmetrie verlegt und ein Widerſpruch zwifchen ber bürger— 

lihen Stellung des Betreffenden und feiner geiftigen Bildung erzeugt. Es foll darum 
bas Geſetz beobachtet werben, daß Leibeigene ohne Entlaflungszeugnis nur bie niederen 
(Kirchſpiels⸗ und Kreis:) Schulen beſuchen dürfen; daß alle Privatichulen in den äffent: 
lihen Schulen entſprechende Kategorien eingetheilt und in bie auf gleiher Stufe mit ben 
Gymnaſien jtehenden feine Leibeigenen aufgenommen werben follen; daß in ben oben 
genannten Realſchulen anderer Minijterien der Unterricht in Literatur und Sprache nur 

in bem Maße der Kreisihulen jtattfinden bürfe (vgl. Eircular vem 3. Juni 1837). 
Vom Jahre 1840 an wendet fi das Augenmerk des Minifters biefem Puncte auf 

an ben mittleren und böheren Schulen zu. Er Habe, jagt er in dem Eircular vom 
31. Dec. 1840, mit Vergnügen bemerkt, baß bie Univerfitäten Schritt für Schritt fid 

in erwünjchter Weile vervollfomnmen, Indeſſen fei ihm bei perfönlicher Revifion ber 
Kijew'ſchen Univerjität ein Umſtand aufgefallen, ber ihm bei bem gegenwärtigen allge 

meinen Streben aller Stänbe nad höherer Bildung wichtig genug erjcheine. Bei aller 
Gerechtigkeit in der Aufnahme der Studenten ſei e8 body unumgänglich nothwendig, bie 
Herkunft berjelben, wie bie fi vor ihnen eröffnende Zukunft einigermaßen zu berüd: 
fihtigen. Eine umfaffende Entwidlung ber geiftigen Anlagen fei unzweifelhaft nützlich, 
müße aber mit der fünftigen Beitimmung im bürgerlichen Leben im Einklang ftehen. 
Obgleich ſich hiebei eine entichiebene Grenze ſchwer ziehen laſſe, fo müße man ſich nichts 
beftomeniger von ber Erwägung leiten laffen, daß bei dem überall anwachſenden Bil 
bungsbrang bie Zeit gefommen jei, bafür zu forgen, baß durch biefen übermäßigen An 
drang zu ben höheren Unterrichtsfädhern bie Orbnung ber bürgerlichen Stände nidt 
einigermaßen erichüttert mwerbe, indem man in ben jungen Köpfen bas Streben zur 
Erwerbung von Luxuskenntniſſen erwede, deren praftifche Anwendung fpäter fehr häufig 
vom Erfolg nicht bekräftigt, bie Hoffnungen unvermögender Eltern und die jhmwärme: 
riſche Erwartung ber Yünglinge täuſche. Demnach forbert der Minifter die Curatoren 
auf, in Erwägung ber Iccalen Verhältniſſe fi über etwaige von ber Regierung zu 
ergreifende Maßregeln auszuſprechen. Als eine folde — es wirb übrigens nicht gefagt, 
fie jei von ben Euratoren angerathen worden — ift nun bie am 15. Juni 1845 janc 

tionitte Erhöhung des Schulgeldes anzufehen. 
Die erſte Beitimmung, melde Uwarow über das Schulgeld getroffen Hatte, 

war vom 13. Juli 1833 datirt. Sie erneuerte im wejentlihen nur die Beftimmungen 
vom 1. Febr. 1819. Die Hälfte jolte vom Curator zu Belohnungen an bie ausge 
zeichnetiten Lehrer verwendet, '« zu ben ökonomiſchen Summen geſchlagen, *4 zum 
Penfionscapital für Kirchſpielsſchullehrer eingezogen werben. Der Schulgelbbe 
trag an Gymnaſien blieb ber herkömmliche. Diefe Verorbnung war burd bad 

zunächſt auf 4 Jahre gültige Reglement vom 11. Dec. 1837 erjeßt unb vom 

1. Juni 1838 an waren beitimmte Säße eingeführt worden. Darnach waren bie 
Gymnafien des Reiches in 2 Kategorien getheilt, in deren erſter 15 R. (A 
fignationen), und in beren zweiter 10 R. erhoben werben jollten. Außerhalb biejer 
Kategorien ftanden das 2. und 4. Gymnaſium in St. Petersburg unb bas 1. in Kr 
jew mit 60 R., das 3. St. Peteröburger und die 2 Moskauer, fowie das Dbellaer 
mit 30 R., endlich 4 in den weitlihen Gouvernements mit 3 R. S. Befreiung trat 

ein für die Söhne von Lehrern und Schulbeamten, für bie von wohlthätigen Anftalten 

und Perionen unterhaltenen Zöglinge, für Waifen und Arme. Für lettere fonnte ber 

Gurator auch halbes Schulgeld genehmigen. Die ganze eingegangene Summe wirb in 

2 gleiche Hälften getheilt; die eine wirb zu ben ökonomiſchen Summen geichlagen, bie 

andere in das Departement geſandt, um bort zum Penflonscapital für Kirchfpielsiäul: 

lehrer gelegt zu werben. Nur in ven Reſidenzgymnaſien blieb es bei der alten Verord⸗ 

nung. Anı_ 16. Quli 1842 wurde auf 2 Jahre ein neues Reglement erlaffen, welches 
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in Bezug auf den Betrag ziemlich dieſelben Sätze beibehielt (in den Gymnaſien 1. Kate— 
gorie 4 R. S., in denen 2. 8 R. S.), ſonſt dagegen z. B. änderte, daß nur die Söhne 
von den an derſelben Anſtalt Angeſtellten befreit werden ſollten, ſowie die Entſcheidung 
über die Befreiung auf Grund eines Armutszeugniſſes ben pädagogiſchen Conſeils 
anheimgab; außerbem fiel bie Abgabe einer Schulgeltquote zum Penfionscapital weg; 
es jollte vielmehr alles zu Belohnungen für Lehrer, zu Unterjtügungen an arme Schüler 
und zur Vermehrung ber LUnterhaltungsiummen ber Anftalten verwandt werben; in 
einigen Gouvernement® des L.:B. Weißrußland und Kijew auch zu Wohnumgsgelbern 
für Lehrer. Am 29. Juni 1844 waren biefe Beitimmungen bis auf weiteres ver 
längert worben. Nun aber traten andere Erwägungen Hinzu, melde das Schulgeld 
unter einen ganz verfchiebenen Gefichtöpunct ftellten, 

Die Vorlage des Minifters von 1845 führt aus, das zum erflen Mal 1817 ein 
geführte Schulgeld betrage in ten Refitenzgyinnafien 17—11 R. S., in ben übrigen 
Goubernements 5—3 R., mit Ausnahme des 1. Kijew'ſchen und bes Tagamog'ſchen 
Gymnafiums, wo man 7 R. bezahle, und derer in Nowotſcherkaſſt, Stawropol und 
Tiflis, ſowie der 3 in Sibirien, wo feines erhoben werbe (ven den Stubenten ber Unis 
verfitäten St. Petersburg und Moskau wurben 28 R. 57 Kop., Charkow, Kijew unb 

Rafan 14 R. 28 Kop. erhoben). Da nun 1) dies eine jehr beichränfte Summe fei, bie 
2) bie einzige Quelle ber Vergrößerung ber äfonomifhen Summen unb ber Dedung 
außeretatmäßiger Ausgaben bilde, 3) die Aufnahme neuer Ausgabepoften auf ben Reiche: 
ſchatz auf Schwierigkeiten ftoße und 4) in ben höheren unb mittleren Lehranſtalten ſich 
zuſehends ein wachſender Zubrang junger Leute bemerken laffe, die zum Theil im ‚ben 
niebrigften Schichten der Geſellſchaft geboren jeien, und für bie eine höhere Bilbung 
unnüß fei, ba fie, nur überflüffiger Lurus, diefelben aus dem Kreije ihres urjprünglichen 
Standes herausführe, ohne Vortheil für fie und ten Staat, fo babe er es für nöthig 
befunden, nad) vorgängiger Erlaubnis des Kaifers nicht ſowohl zur Vermehrung ber 
Oelonomieſummen ber Anftalten, als um ben Bilbungsbrang der Jugend in ben Grenzen 
einer gewißen Uebereinſtimmung mit bem bürgerlichen Leben ber verjchiebenartigen Stände 
zu halten, den in höheren und mittleren Lehranftalten zu erhebenben Schulgeldbetrag zu 
erhöhen. Demgemäß batte ver Minijter folgende Sätze vorgefchlagen: für bie Univerfitäten 
in St, Petersburg und Moskau 40, in Charfow, Kajan und Kijew 20 R., in ben Gym: 

nafien ber Refidenzen 20 R., in dem 1. zu Kijew 17 R., in Odeſſa und Taganrog 
TR, in allen übrigen, mit Ausnahme ber oben genannten, befreit bleibenden, 5 R. 

Ter Kaijer genehmigte die Gruntgebanfen, wollie aber eine größere Erhöhung: für bie 
Univerfitäten 50 und 40 R., für die Gymnaſien in ben Reſidenzen 30, bie darauf 

folgenden brei 20 R. Außerdem gab er dem Minifter zu erwägen, ob es nidht möglid) 
wäre, ben Söhnen von Unterbeamten ben Zugang zu ben Gymnafien zu erſchweren. Dar: 
auf berichtete der Minifter, in Bezug auf bie lettere Frage feien ſchon entſchiedene Maß: 
vegeln ergriffen, bie wohl bie gewünfchten Folgen haben werben. Aus Anlaß einer 

Eingabe des interimiftifchen Civilgouverneurs von Smolenst über die Kaufmannsjöhnen 

zu ertheilenve Erlaubnis zum ungehinberten Fortbeſuch des Gymnafiums habe er dem 

Miniftercemitd am 3. Juni eine Denkichrift über die Mittel vorgelegt, bie Söhne ven 

Kaufleuten, Klleinbürgern und anbern Leuten abgabepflihtigen Stantes von den Gym: 

nafien fernzuhalten. Verbiete man, Söhne von Kaufleuten und Kleinbürgern ohne 

Freilaſſungsſcheine aufzunehmen, fo werben die Gymnaſien für den Abel und die Beamten 

verbleiben, der Mittelftand werde fi ben Kreisihulen zuwenden. Der vom SKaijer 

anbefohlenen Erhöhung gegenüber nehme er ſich aber die Freiheit zu bemerken, daß bie 

vom Minifterium vorgefhlagene auf den von ben Guratoren berichteten Daten über bie 

in ihren 2.:B. ſich ſindenden Vermögensverhältniffe beruhen. Er müße die Befürchtung 

äußern, daß eine plögliche bebeutende Erhöhung es dem Minifterium erſchweren könnte, 

der öffentlichen Erziehung das Uebergewicht über bie private und häusliche zu ſichern. 

12 Jahre lang feien feine Anftrengungen barauf gerichtet gemefen und wenn feine Ab: 
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fihten auch jetzt in hohem Maße verwirklicht ſeien, wenn im Reiche die Befürchtungen 
nicht fo groß feien, wie in Polen, fo könne er doch nicht verhehlen, daß im ſüdweſtlichen 
Gebiete des Reiches dies ein Umftand von befonderer Wichtigkeit fei- In Rußland felbft 

fei das Schulgeld eine nicht ſehr alte Einrichtung, alles habe fi bis jet an ben Ge 

banken gewöhnt, die Volfsbildung fei bei uns ein hochherziges Geſchenk ber freigebigen 
Regierung. Der Minifter bittet deswegen, die vom Kaifer gewünjchte Erhöhung nod 
auf 5 Jahre zu verichieben. Der Kaifer genehmigte nun die vom Minifter vorgeſchla⸗ 
genen Sätze auf 3 Jahre. Von den Söhnen der Kaufleute und Kleinbürger joll nad 
dem Gefet vom 14. Juni 1845 beim Cintritt in die Gymnafien, fowie in bie Uni— 
verfitäten (31. Dec. 1845) ein Freilafjungsichein verlangt werben; auf befonbere Ber: 
fügung bes Kaiſers waren davon bie Söhne der Kaufleute 1. Gilde befreit. 

ALS der Zjährige Termin verftrihen war, berichtete Umarom am 31. Dec. 1848 
bem Kaifer, er werbe nunmehr bie Erhöhung eintreten laſſen; man könne nun auch bie 

fibirif den Gymnaſien ben übrigen gleichitellen; und uur für Odeſſa und Taganrog 
möchte er ftatt ber Erhöhung von 7 auf 20 R. vorerft nur eine auf 15 und 10 N. 

vorſchlagen. Mit dem Schuljahr 1849/50 follte der neue Schulgelbsbetrag erhoben 

werben, 

Das päbagogifhe Hauptinftitut. Gerabe in der Wahl des Perfonals für 

biefes hochwichtige Inſtitut war der Minifter Lieven ſehr glüdlih, zumal in ber bes 

Borftandes. Am 18. März 1829 wurde zum Director Th. J. Mibbendorf*) ernannt, 
Mit einer reichen Lehrererfahrung in allen möglihen Zweigen des Berufes ausgerüfte, 
mit dem Schulwefen überhaupt ebenfo gründlich vertraut, ſchon an dem früheren päba- 
gogifhen Hauptinftitut mit ber inrichtung besfelben genau befannt geworben, ein 
Mann, „ber burd feine Unermüblichkeit, feinen Scharfblid, dur feine Umgänglichkeit 

und bie Feſtigkeit feines Charakters alle, die ihn kannten, mit Bewunderung erfüllte,“ 

leitete er 17 Jahre lang mit fefter Hanb die Anftalt. Bei der Eröffnung bes Inftitutes 

am 30. Aug. 1829 waren 96 Zöglinge in bemfelben, die nun den 2jährigen Vorcurſus 

durchzumachen hatten. Da ſich derfelbe (dur das Auftreten der Cholera 1831) etwas 

verlängerte, jo fand ber Uebergang in ben Zjährigen abichließenden Curſus erit am 
Enbe des Jahres ftatt. Die Prüfungen für biefen Uebergang dauerten vom 15. Sep: 
tember bis 12, November, 8 Stunden täglich, in Gegenwart bes geſammten Collegiums,. 

Sie zeigten, daß die mitgebradten Kenntniffe nit nur erweitert, ſondern aud vom 
claffiiden Geifte durchdrungen waren. Außerdem fielen namentlih bie Fortſchritte in 

ben neueren Spraden auf. Das Refultat war: 73 wurben in ben höheren Curſus 

verſetzt, 5 blieben zurüd, und 17, weldye meift durch bie geiftige Anftrengung fi zu 

jehr angegriffen hatten, wurben fofort ald Kreisfchullehrer und an die Gymnaſien ber 
füblihen Gouvernements ausgefandt. Dagegen wurben wieder 56 neue in ben Bor: 

*) Er war am 23. April 1776 in Eflland geboren, Sein Bater, ber Paftor war, unter: 
richtete ihm bis zum 17. Jahre felbft und ließ ihm dann 2 Jahre die Domſchule in Reval be 

fugen. Dann ftudirte er in Jena, wo er Philoſophie bei Fichte, Literatur bei Schüg, Geſchichte 

bei Schiller hörte. Bon 1798—1803 war er Hauslehrer. 1804 trat er als beutjcher Lehrer 
beim St. Petersburger Gouvernementsgumnafium ein und wurde 1811 Inſpector. Bon biejem 

Jahre an lernte Umarow ihn kennen und fhägen. 1813 ernannte er ibn zum Abjuncten und 

bald darauf zum o. Prof. ber lat. Sprache, 1818 zum Inſpector an ber 2. Abtbeilung des päda- 

gogifhen Hauptinftituts. Bon 1823—27 war er am 3. Gumnafium Inipector. Die 2 folgenden 

Jahre brachte er außer Dienft zu; der Grund davon ift aber nicht unbefannt, wie Janatowitih 
meint (S. 582): er war ein Mitglied der Baucommilfion, welder Runitſch präfidirte und mußte 

mit dem Schuldigen leiden. (Nah 9. Smirnow, im „Zeitgenofien* 1346, Nr. 12. J. d. M. 
LIII, 6, 218.) Es jei wiederholt, daß bie geſchichtliche Darftelung über das Inftitut ſich an 
ben Auffag von W. Ignatowitſch im J. d. M, CXXXIV, bei. von ©. 576 an, anſchließt. Außerdem 
J. A. Smirnow, kurze biftor. Weberfiht über die Thätigkeit des Päd, Hauptinftituts 1823—1359. 

St. Petersb. (Juli) 1859. 74 ©. u. die Mat. zur Lehrerbildungsfrage St. Petersb. 1865, aud 

aud J. d. M. CXXVI, 4, 21 - 80. 
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curfus aufgenommen (nad bem erſten Rechenſchaftsbericht von 1835 J. d. M. IX, 581). 

Da nun aber das Bedürfnis an Lehrern des Lateinifhen und Ruſſiſchen für ven 2.:B. 
Weißrußland eine fchnellere Befriedigung verlangte und andererſeits basjelbe durch bie 
Zöglinge der geiitlihen Seminare nicht fo gut gebedt wurbe, fo entitand der Gebanke, 
am Inſtitut jelbit eine Vorbereitungsanftalt zu errichten, in welche man Schüler aus 
ber Reſidenz aufnähme, und die dann wieder als Uebungsſchule für die Studenten 

dienen könnte. So beantragte benn die Conferenz: 1) am Inftitut 2 Altersftufen ein 
zurichten, jede für 30 Zöglinge; 2) in bie eritere fogleih unb nur dies eine Mal 

Zöglinge ber geiftlihen Seminare aufzunehmen; 3) in bie 2. die ausgezeichnetften Schüler 

der St. Petersburger Gymnaften und Schulen im Alter von 10—14 Jahren. Die 
eriteren haben 3 Jahre im Vorcurfus und 3 Jahre im abfchliegenden Curſus zu ver: 
bleiben; bie Ietteren haben im ganzen 9 Jahre zu bleiben, fo daß in Zukunft Aufnahme 
und Entlaffung alle 3 Jahre ftattfindet. 4) Jeder biefer 3 Curſe (Vorbereitungs-, 
Tor» und abjchliegender Curſus) kann aus 40 Zöglingen beitehen. In dem Vorberei: 
tungscurfe ertheilten die Zöglinge bes Vorcurſus, fowie die Studenten des abſchließenden 

Eurfus den Unterricht felbft, und „zwar unter unmittelbarer Leitung des Directors, ber 

die Methoden und das Ziel des Unterrichts im allgemeinen, wie im einzelnen vor: 
zeichnete.” Schon bier alſo wurden die Schüler zum Unterrichte herangezogen. „Die 
Elafje wurbe in monitores und monendi, in fähigere und ſchwache eingetheilt. Die 

Stunde begann damit, daß der Lehrer ben nah dem Programme folgenden Abſchnitt 
allen Schülern erflärte; darauf wurden bie monitores herausgerufen und ber Lehrer 

raminirte fie, ob fie die Sache verftanden und inne hätten; hierauf vertbeilten ſich biefe 

mit einer Anzahl der monendi im Saal und nahmen biefelbe Prüfung vor, wobei fie 
erflärten und ergänzten, während ber Lehrer unter ber Aufliht des Directors ober 

eines feiner Gehülfen ihnen nöthigenfalls Anleitung gab“ (Smirnow). „Das Anftitut 
will eine gelehrte Bildung geben. Diefe ift nur möglih durch das Studium ber alten 
Claſſiker. Wer, obne fi vom Geiſt der Zeit verleiten zu laffen, die Sache unparteiiſch 
anfieht, wirb fih von ber Unabänberlichfeit dieſes Satzes leicht überzeugen laffen. Die 

Menſchheit Kat die Beitimmung, fi zu vervolllommnen, . . fie muß im Befit alles 
befien, was fie erreicht bat, bleiben. Unſere jebigen Fortichritte dürfen nicht mit bem 
Verluft früherer Vortrefflichkeit erfauft werben... Möge wenigſtens bie lateiniſche 

Literatur unſeren Zuſammenhang mit der am Idealen jo reichen alten Welt erhalten, 
Außerdem ift fie eine Logik, eingefleidet in lebendige und ſchöne Form“ (3. d. M. a. a. O). 
Das war der Geift, der das Inſtitut beherrichtee Ein Bild von dem Unterricht möge 
das Pectionsverzeihnis für das Schuljahr 1832/33 geben (J. d. M. IV, 239 ff.). 
Darnah las in dem Borcurfus Prof. o. Fiſcher pſychiſche Anthropologie (3 St.) 
nad eigenem Heft, mit Benübung der Werke von Carus, Fries, Schulz, Heinroth, 
Thomas Read und Chr. Weiße; Adjunct Buffe reine Mathematit (4 St.) nad Pacroir; 
Phyſik lehrten die Zöglinge ber oberen Abteilung unter Anleitung des Profeffors Kupffer 

nah Deprez (3 St.); Prof. 0. Lorenz las Weltgeſchichte (1Y: St.); Prof. ertr. Obo- 
dowski allgemeine Geographie zufammen mit mathematiſcher (3 St.); Abjunct Uſtrjalow 

ruſſiſche Geſchichte (3 St.) nad eigenen Heften; Prof. o. Pletnjew ruſſiſche Literatur 
(3 ©t.) ebenfo; Adjunct Sokolow Griehiih (4: St.) nad Anleitung der Buttmann: 
hen Grammatik und unter Benützung des Jacobs'ſchen Uebungsbuchs; Adjunct Krylow 
Lateiniſch (3 St.) mit Ueberfegungsübungen nad Döring und Interpretation des Saluft 

und Livius B, XXI; Adjunct Gibert Franzdfiih (4" St.); Adjunct Maier Deutſch 
(3 St.) nad) dem Leitfaden von Heinfius umb nad eigenen Heften, mit Ueberſetzungs— 
Übungen. In dem abichließenden Curſus wurde gelefen a) in ber Abtheilung für 

philoſophiſch-juridiſche Wiffenihaften: Moralphiloſophie und Aeſthetik von Prof. Fiſcher 
(4 ©&t.), bie erftere nah Klein, Schleiermaher, Schmidt, Shaftesbury und Dugalt- 
Stuart, die Iettere nad Bachmanns Entwurf einer Theorie der Künfte, mit Zugaben 

Pitag. Encytlopãdie. XI, . 14 
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aus J. P. Richter, Hemſterhuys, Bouterweck und ihren Nachfolgern; römiſches Recht 
von Prof. o. Stöchhardt (4. St.) nad eigenen Heften und Hauboldt, Hugo, Savigny, 
Niebubr u. a.; ruffiiches Recht von Prof. o. Baron Wrangel (4' St.) nad eigenen 
Heften, im Uebereinftimmung mit bem Spftem der Sammlung ruſſ. Gefege; politiſche 
Oekonomie von Prof. o. Befler, nad eigenen Heften, vorzugsweife dem Werke Storch's 
folgend. b) in der Abtbeilung für phyſiko-mathematiſche Wiſſenſchaften: reine Mathe: 
matik von Prof. o. Oſtrogradski (4' St.), bas Material ift aus Newton, Leibnik, 
Lagrange, b’Alembert, Euler, Gauß, Fournier und Jakobi entnommen, unter Hinzu: 
fügung eigener Beobadtungen; Phyſik von Prof. o. Kupffer (3 St.), unter Anlehnung 

an Foulliet, aber mit Zufäten aus ben Arbeiten gelehrter Geſellſchaften und Journale, 
jowie feinen eigenen Verfuhen; Chemie von Prof. o. Heß (3 St.) nad jeinen eigenen 
Schriften; Zoologie und Botanif von Prof. ertr. Sembnizki (3 St.), erftere nad 
Guvier, letztere nad Decanbolle; Mineralogie von Adjunct Poſtels (3 St.), im theo: 
retifchen Theil nah Anleitung ven Bean, Hay und Gloder, im praftifchen nad bem 

Merk von Prof. Sokolow. ©) in ber Abtheilung für hiſtoriſche Wiſſenſchaften und 

Literatur: Weltgefhichte, von Prof. Lorenz (42 St.) nad eigenen Heften; allgemeine 
und ruſſiſche Statiftit (3 St.) von Brof. ertr. Obodowski, nad Anleitung ber von 

Butte (Wutte?) und Klog verbefjerten Theorie Schlözer’s, fowie nah Sjabloweli; 
Geſchichte der ruffiihen Literatur von Prof. Pletnjew, nach eigenen Heften (3 ©t.); 
griechiſche Literatur von Prof. Gräfe (4“2 ©t.), in Grammatif, Kritit und Hermeneutil 

nad Hermann und Buttmann, unter Benügung eigener Beobachtungen; lateiniſche Lite 
ratur von Prof. o. Grimm (6 St.) — Erflärung von Cicero, Horaz und Tacitus; 
Franzöfifh ven Prof. o. Gillet (6 St.); Deutih von Prof. ertr. Middendorf (3 St.) 
nad Anleitung des Handbuchs von Pölitz und mit Ueberfegungsübungen; enblid wurbe 

bamals noch Polniſch gelchrt, vom Lehrer Kurganowitſch (täglih 1’. St.), für die 
jenigen Zöglinge, bie in ben polniſchen Gouvernements verwendet werben follten, allein 

nur bis 1835. 
Dabei ift fejtzuhalten, daß Religion (welche ber Prof. o. W. Baſchanoff 1'/:ftünbig 

Lehrte), Ruſſiſch, Lateiniſch und eine ber neueren Sprachen für alle obligatorijd war, 

ba eine grünblide Kenntnis in diefen Fächern ftreng geforbert wurde. 

Indes erforderte bie Reorganifation ber alten und die Errichtung von neuen Kreid 
ſchulen mehr wifjenfhaftlih und methodiſch gebildete Fehrer, als zur Verfügung ſtanden; 

bie Vorbildung folder, die das Gymnaſium abfolvirt hatten unb von da aus nad bem 

Geſetz Kreislebrer wurden, war nad) ber päbagogifchen Seite ungenügend. Es murbe 
baber um bie Grridtung einer 2. Section von 30 Zöglingen nachgeſucht, die in einem 
4jährigen Lehrgang unter ber Leitung des Directors und eines bejonderen Inſpectors 
von den Studenten bes abſchließenden Curſus zum Lehromt an Kreiéſchulen berangebilbet 
werben follten. Died mwurbe am 12. Dec. 1838 genchmigt; Uwarow bezeichnet es 
(Ber. 1838, 114) als eine ber wichtigſten Mafregeln des Jahres; er erflärt fie mit 
der jchnellen Vermehrung ber Kreisfhulen und dem 1817 gemachten günftigen Verſuch. 
Der Unterhalt wurbe aus ven öfonemijhen Mitteln des Inſtituts beftritten; ben Unter: 
richt in der vorbereitenben Abtheilung eriheilten nunmehr die Studenten des Vorcurſus 
allein. Auch für diefe Section wurbe nun eine Uebungsſchule eingerichtet, zuerjt aus 
10, dann aus 20 Halbpenfionären beftehenb (6. Febr. 1842); biejelben bezahlten fein 
Schulgeld, die ausgezeichnetiten hatten auch den Mittagstisch auf Staatskoften. 

Da tie Üchungen in ber Praris fo ſtark betrieben wurden, jo glaubte man langt, 

ohne theoretiichen Unterricht in der Pädagogik ausfommen zu können. Erft am 28. Ian. 
1840 wurde ein Lehrſtuhl für Pädagogik errichtet. *) 

Don dem Arbeitseifer, der im Inſtitut berrichte, giebt ein Zögling besjelben aus 

*) In ber Ecole normale superieure in Paris erſt 1847. Val. überhaupt bie Iehrreiht 

Darftellung über biejelbe in ber Enc, II, 477, 
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jener Zeit (der als Gehülfe des Curators des St. Petersburger 2.-B. 1870 verſtorbene 
Serno⸗Solowjewitſch) folgende Schilderung: „War einer in irgenb einem Fade ſchwach 
und fonnte dem Unterricht nicht folgen, was Häufig bei ben ehemaligen Seminariften 
ber all war, fo fand er ſtets Kameraden, bie mit Bergnügen es übernahmen, ihm in 
feinen Studien Anleitung zu geben... War es vorgelommen, daß ber größere Theil 
der Hörer eine Vorlefung nicht verftanden hatte, fo wurde fofort einer der Kameraden 
ausgewählt, feierlid auf das Katheber geführt, bie Borlefung wurbe wieberholt und fo 
zu eigen gemacht. Zumal wenn eine Repetition oder ein Examen bevorftand, jah man 
überall in ben Hörfälen Gruppen, bie mit Ernft und Energie, zuweilen au, wenn 
ciner eine mislungene Antwort gab, unter Lachen fi) vorbereiteten. Das war gewöhnlich 
feine einfahe Wieberholung des vom Profeffor Borgetragenen; e8 wurbe viel burd- 
gelejen, was man eben zur Hand hatte; bie Profefloren unterftüßten dieſes Streben, 
indem fie nicht nur in eine umfafjendere Darlegung bes Stoffes einzugehen geftatteten, 
ſondern fi aud im gelehrte Disputation mit den Zöglingen einließen. Dies ernfthafte 
Arbeiten riß unwillkürlich auch bie Trägen mit ſich und jeder Curſus bemühte ſich, in 
feinen Leiſtungen dem andern nicht nachzuſtehen, umſomehr, ba ber gute Ruf des einen 
leiht auf ben andern übergehen und ein Erbe der ganzen Anftalt werben konnte.“ Die 
Tifeiplin war fireng; aber „jeder damalige Zögling wirb es beftätigen, daß nie etwas 
verlangt wurde, was über bie Kräfte hinausgieng, und nie etwas verboten, dem zu ent⸗ 
lagen für bie Zöglinge unmöglid war und was eine gefunde, auf chriftlichen Principien 
Bafirte Pädagogik nicht gutgeheigen hätte.“ So war benn auch, wie ein anbrer ehe: 
maliger Zögling (ber jegige Rector ber Warſchauer Univerfität, Blagowjeſchtſchenski) 
ſagt, „das fittliche Niveau der Anftalt ſehr hoch.“ Strafen waren gar nicht oft noth- 
wendig: in ben 6 Jahren von 1841—46 murben nur 3 Schüler bes Vorcurfus aus: 
geihloffen und 2 mit Carcer beftraft. Die übrigen Vergehen wieberholten fi fo felten 
und waren jo unbebeutend, daß bie firengite Strafe dafür die Entziehung ber Aus: 
gangsfreiheit war. Die Trägen, die e8 in einer geichloffenen Anftalt immer ſchwer 
baben, weil fie von ihren Kameraden nicht geachtet werben und ihnen oft als Zielſcheibe 
ihrer Späfje dienen, hatten es nicht gut; bie Vorgefeten Tießen fie nicht außer Augen 
und nötbigten fie zum Arbeiten; „jeder Zögling wirb einige Perfönliczkeiten nambaft 
mader Fünnen, bie aus Faulenzern bie beften Schüler wurden. Sa eine Gontrole ift 
auch für bie Docenten nicht ohne Nuten, unter denen es ſolche giebt, bie gern eine 
Vection werfäumen und zu fpät fommen; in Stunden, bie für foldye angefekt waren, 
tom Mibbenborf am bäufigften in bie Hörfäle.* Ignatowitſch führt diefen erfreulichen 
Stand der Anftalt der Hauptſache nad allein auf den Director zurück, wenn er aud) 
nicht vergikt, darauf aufmerkſam zu maden, wie ſehr das andauernde Wohlwollen 
Umarom’s gegen ihn und deſſen Sorge um das Gebeihen des Imftitutes dem Director 
zu ftatten fommen, wel bebeutendes Gewicht es feiner Auctorität geben mußte. Jenes 
Lob wiegt aber um fo ſchwerer, ba Ignatowitſch an den Director die größten Anforderungen 
tellt (S. 556): außer mufterhaften Lebenswandel, feiten religiöfen und moraliſchen Ueber: 
zeugungen joll er ein mufterhafter Pädagog fein, zwar nicht als Specialift, jondern mehr 
als Polybiftor über umfaſſende und vielfeitige Kenntniffe verfügen, unermübliche Thätigkeit, 
der feinfte pädagogiſche Takt, Kaltblütigkeit u. ſ. w. fol ihm auszeichnen. Das fei feine 
Idealiſirung, gehöre nicht ins Gebiet der pia desideria (S. 582): dieſem Ideal ſei 
nah allen Erzählungen vieler feiner Schüler Mibvenborf fehr nahe gelommen. Seine 
Kenntniffe im Griechiſchen, Lateiniſchen, Deutſchen und Franzöfifhen und ber Literatur 
diefer Sprachen ſeien ſehr umfaflend und gründlich gewefen. „Erftaunlid war jeine 
Tätigkeit: täglich konnte man vom frühen Morgen bis zum fpäten Abend mehr als 
einmal jehen, wie er mit ben verſchiedenen Zöglingen befhäftigt war, die der Hülfe, der 
Ermunterung ober der Nötigung beburften. Er hatte einen befonberen Taft und eine 
befondere Kunſt, das Gute und Schlechte an den Zöglingen richtig zu ſchätzen.“ Die 
Seele der ganzen Thätigfeit des Inſtitutes nennt ihn Smirnow, der unter ihm Anfpector 
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war; die in den neueren Sprachen weiter vorgeſchrittenen Schüler ließ er Ueberſetzungen 

machen und Claſſiker leſen, fo daß ſich die Studenten nach 2 Jahren ſchon ziemlich gut 
in dieſen Sprachen ausdrücken konnten; jeden Morgen nad dem Frühſtück fragte er bie 
aufgegebenen Penſa aus deutſchen ober franzöfifhen Geſprächen ab. Schon um 6 Uhr 
Morgens war er in ber Vorbereitungsichule und das Lernen begann. — So bezeugt 
denn Ignatowitſch, daß bie vielen früheren Zöglinge des nftituts aus jener Zeit, bie 
er im Amte fennen gelernt, in das Lehramt nicht ald Neulinge, ſondern als jolde ein: 

traten, für welche bie didaktiſchen Verſuche von Nuben geweſen waren; und daß andrer: 

feits ihre wiſſenſchaftlichen Kenntniffe durh Umfang und Grünblichfeit den Stubenten 
und Profefjoren des Inftituts Ehre machten. Ohne Zweifel habe auch bie Unterrichts 
methode dazu beigetragen, da fich bie Docenten nicht auf das bloße Vortragen bejchränten, 

fondern ſich aud mit fragen an bie Stubenten richten und jie jelbft, nach geböriger 

Einübung bes Gegenſtandes, fi) darüber ausſprechen laffen mußten (nad $. 44). Die 
Zahl ber unter Mibdenborf gebilbeten Lehrer iſt fehr bebeutenb: in ber I. Section wurden 
5 Götus entlaffen, und zwar an höhere Lehranitalten 34, als Oberlehrer 143, ald 
Gymnafiallehrer 42, als Kreisihullehrer 76, als Aufſeher für Gumnaftalpenfionate 8, 
als Lehrer für Kirchſpielsſchulen 11; in ver I. Section: als Gymnaſiallehrer 15, Kreie— 
fhullehrer 68 und Kirchſpielsſchullehrer 10. Außerdem waren 1840 14 Zöglinge bei 

Dorpater Elementarlehrerjeminars aufgenommen, die als Lehrer bes Ruſſiſchen in ten 
2.:B. zurüdgiengen. Zufammen in 18 Jahren bei fiebenmaliger Entlaffung 421 Lehrer 
ober durchſchnittlich 60 jedesmal. Uwarow nannte das Anftitut baber die „Pflanzitätte 
tüchtiger und zuverläßiger Lehrer“ (Ber. 1843). Als bie aufreibende Thätigfeit Midden— 
borf nöthigte, ſich wegen zerrütteter Gefundheit in den Ruheſtand zu begeben (1. Nov. 
1846), verabſchiedete fi der Minifter von ihm mit folgendem Schreiben: „Indem ih 
jegt meine bienftliden Beziehungen zu Ew. Greellenz beendige und Ihnen zu ber heben 

Gnade Glück wünſche“ (zum Geheimrathsrang), „halte ih e® für meine Pflicht, Ihnen 
meinen vollen Dank für dem edlen, ununterbrohenen Eifer um das allgemeine Belte 

auszubrüden, befjen Früchte in dem ganzen Gebiet bes mir anvertrauten Minifterrumt 
fühlbar find, ſowie für die unausgefegte Mitarbeit und die perfönliche Ergebenbeit, bie 
ih in Ew. Excellenz ſtets fand und die nicht wenig zum Erfolg der vorgezeichneten 
minifteriellen Maßregeln beigetragen haben.“ 

Zu feinem Nachfolger wurde der Profefior emer. und Akademiker X. Dawydow“) 
ernannt, ber an ber Moskauer Univerfität in 80jährigem Wirken nah und nad bie 
Lehrftühle für Philofophie, Mathematik, lateiniſche und enblih ruffiihe Sprade und 
Literatur inne gehabt hatte. Außerdem war er lange Zeit Inſpector geweſen und ſtand 
überhaupt in bem Rufe eines erfahrenen Pädagogen. Die Wahl konnte alio nicht 

rationeller fein. Allein er brachte eine ganz andere Anfiht von ber Lehrerbildunge— 
anfgabe mit, als jein Vorgänger. Während dieſer „in ber Ueberzeugung, daß eine 

Wiſſenſchaft Fennen und fie der Entwidlung und ben Fähigkeiten des Schülers gemäß 
zu lehren vermögen nicht ein und basjelbe fei, und als das Princip feiner Aufgabe ben 
Spruch docendo discimus betrachtend ſich hauptſächlich um bie praftifhe Bildung ber 
Lehrer bemühte, war es Dawydow beſonders um bie größere Selbftänbigkeit ber Zög: 
linge beim Stubium ihres Specialfaches zu thun; fie jollten vor allem ſelbſt gründlich 
und bis ind Detail die Unterrichtsfächer Eennen lernen und auch die Literatur derſelben, 

*) Geboren den 15. Juni 1794 ale Sohn eines ruffiihen Edelmann, ftudirte Iwan D. in 
Mostau, wurde jhon 1815 mit der Schrift: Ueber die von Bacon hervorgebrachte Ilmgeftaltung 
in ben Wifjenfhaften, Doctor, 1822 o. Prof. des Lateinifchen und ber Philoſophie. Schriften: 
1820 Commentatio de natura et indole philosophiae Graecae et Romanae; comm. de studiis 
humaniorum; griehijhe Grammatif; Handbuch ber Philoſophie; 1821 Cicero's Reden; Grunde 
züge ber Logik; Lehrbuch der ruſſ. Sprade; 1822 Iateinifhe Chreitomathie; 1924 höhere Algebra 
grancoeur’s; 1825 Integrale und Differentialrehnung u. f. mw. 
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fo daß fie nah Abjolvirung des Curſus im Stande wären, nidt nur das betreffende 

Fach nad) feinem gegenwärtigen Stanbe zu lehren, jonbern aud ohne Schwierigkeit ſich 
ben Examina für bie Univerfitätscarriere zu unterwerfen“ (Smirmow). Er jab alfo 
ben Hauptzwed in ber wiflenihaftlihen Seite der Bildung der Stubenten unb jo 
fhienen ihm bie Uebungsihule, jowie die zweite Section mit ihren Halbpenfionären 
überflüßig, umſomehr, da durch beide bie öfonomiiden Summen ſtark in Anfprud 
genommen wurden. Die Sparfamfeit Middendorf's hatte nicht nur alle biefe Ausgaben 

beitritten, jonbern auch no eine Summe von 60,000 R. als Rejervecapital nachgelafjen, 

wofür er freilich nicht überall Lob erntete; Dawydow legte dagegen Gewicht auf ein 
beſſeres Aeußere in ber Einridhtung u. |. w. Außerdem mochte es als Lebelftand er: 
fheinen, daß immer noch erjt alle 3 Jahre Zöglinge entlaffen wurden, daß ber juriftifchen 
Abtbeilung das Programm allzu ſehr beichnitten, daß auch die Lehrpläne ber beiben 

anderen Abtheilungen gegen bie Bejtimmungen des Univerfitätsitatuts von 1835 veraltet 

waren. Eine Aufforderung Uwarow's, Uebereinftimmung bierin zu ſchaffen, hatte das 

Lehrercollegium 1837 unerfüllt gelaflen. So wurbe bie zweite Section und die Borbereitungs- 
abtbeilung aufgehoben, ba bie Zabl berjenigen, weldye aus ben Gymnaſien, fowie derer, 

die aus dem Vorcurſus an bie Kreisichulen als Lehrer gehen, binreihe, um bort bie 

Vacanzen auszufüllen, und ba gegenwärtig viele Schüler von Gymnafien ins Inſtitut 
zu ihrer jpeciellen Vorbilbung einzutreten wünichen; ebenfo wurbe bie juriftifche Abtbeilung 

aufgehoben, ba bie Fächer berjelben in den Gymnaſien Feine Lehrgegenftänbe ſeien; jei 
ed je einmal nothwendig, für die Gumnafien unb Univerfitäten juriftifche Lehrer zu 
bilten, jo fünnen etiihe ber Anftitutszöglinge bie betreffenden Vorlefungen an ber Unis 
verfität hören (26. Juli 1847). Es blieb alſo ber Vorcurjus, in weldem bie Meta: 
phyſik durch Pſychologie, die Rhetorik durch Theorie der Proia und Poefie erfekt, 
mathematifche und alte Geographie ausgeſchloſſen, und als neue Gegenftände kirchen⸗ 
flavoniihe und ruſſiſche Sprache (d. 5. vergleichende Grammatif) und Geſchichte ber 
ruffiichen Literatur eingeführt wurde. Die beiden fFacultäten tbeilten ſich in eine je 

zweijährige untere und obere Abtheilung. Der ganze Curſus umfaßte 6 Jahre. Allein 
bie gehofften Schüler der Gymnaſien blieben aus. Der Director beantragte nun 
(7. Juni 1849): Da die Gymnaſien bei der Uebereinftimmung und feiten Beitimmtheit 

ihres Lehrgangs und ihrer Lehrbücher ihre Schüler genügend für bie Univerfität vor: 

bereiten, fo erweife fih der Vorcurſus, ber denſelben Zwed babe, überflüffig und entziehe 

fogar dem Anftitut bie beiten Schüler der Gymnafien, bie lieber in bie päbagogilchen 
Univerfitätsabtbeilungen mit vierjährigem Gurfus eintreten, beren Abjolvirung ihnen 
diefelbe Berechtigung, wie die bes Anftituts gebe, fie aber nur zu ſechs-, nicht wie 

das letztere zu achtjährigem Dienft verpflichte. Durch Verfügung bes Minifters wurbe 
bierauf ber Vorcurjus aufgehoben und das Inſtitut hatte nunmehr einen vierjährigen 
Curſus (27. Juni 1849), welden es bis zu jeiner Schliefung 1859 behielt. 

Der Lehrplan der Schulen, an beffen Feititellung Uwarow jo bervorragenben 
Antheil genommen hatte, bag man hätte meinen jollen, er würbe für längere Zeit als 
ausreihend befunden worben jein, unterlag doch in feinem Minifterium folgenjchweren 

Veränderungen. Zwar ber Lehrplan ber Kreisſchulen blieb im ganzen ber von bem 
Statut vorgezeichnete. Nur für bie Religion wurde er bahin abgeändert, daß in ber 
I. Claſſe die heilige Gefchichte im Abri und ein kurzer Katehismus nad einem von 
ber kirchlichen Oberbehörbe approbirten Bude: Die Anfangsgrünbe ber riftlichen Lehre, 
in II. der erfte Theil des ausführlichen Katehismus, in III, der Reft burcdhgenommen 

werden follte (18. Oct. 1837) — was, fcheint es, der I. Claſſe einen übermäßigen 
Stoff auferlegte. Eine Aenderung traf auch ben Geihichtsunterridht, aber nur im L.B. 
Weißrußland. Der Gehülfe des Minifters, Graf Prataffow, fand bei einer Revifion, 

daß es unpaſſend jei, ruffiihe Gefhichte in Claſſe IV. durchzunehmen (der 2.:B. hatte 
vierclaffige Kreisſchulen), da die Mehrzahl der Schüler aus verjchiedenen Grünben bie 
Schule früher verlaſſe. Es wurde daher angeorbnet, ſchon in II. einen Abriß ber 
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ruſſiſchen Geſchichte gleih nad Beendigung der h. Geſchichte in 2 Stunden wöchentlich 

zu geben (28. Nov. 1835). 
Ganz anders aber, als das Statut von 1828 es vorausgefegt hatte, entwidelten 

fi die Ergänzungscurje. In den weitaus meilten Fällen waren bie Spraden ihr 

Gegenftand, und zwar am häufigften Lateinifch und Deutfh. Dadurch follte dem natur: 

gemäß an vielen Orten hervortretenden Bebürfnis entſprochen werben, nad Abjolvirung 

der Kreisfhule die Knaben ins Gymnafium ſchicken zu können. Außerdem findet fih 

auch allein Deutſch, Franzöfifh, Latein, oder Lateinifh und Franzöfiih zufammen, ober 

Lateiniſch, Deutſch, Algebra, endlich Landesſprachen, Tatariſch, Mongoliſch, Neugriechiſch, 

Moldauiſch. Verhältnismäßig ſehr ſelten treten in Verbindung mit der Induſtrie, dem 

Handel, dem Ackerbau u. ſ. w. Fächer auf, wie Handelswiſſenſchaft, Buchhaltung, Engliſch, 

Mineralogie, Geognoſie, Geſetzeskunde und Buchhaltung, ja auch Schiffsbaukunſt. 

An denjenigen Orten des Kaſan'ſchen 2.:B., wo ſich keine Kirchſpielsſchulen be: 
fanden, ſollten Vorbereitungsclaſſen zum Unterricht im Leſen und Schreiben an den 
Kreisſchulen errichtet werden (22. Dec. 1839). 

Viel größeren Veränderungen, die zuletzt zu einem radicalen Bruche mit dem Statut 
von 1828 wurden, war der Lehrplan der Gymnaſien unterworfen. Gänzlich entfernt 
wurde von demſelben zuerſt die Statiſtik, aus denſelben Gründen, wie 1819. In dem 
Circular vom 17. Nov. 1844 heißt es: Der Miniſter habe in Bezug auf die Frage, ob 
die Statiſtik als beſonderes Fach zu lehren oder ob es nicht zweckmäßiger ſei, ſie mit 
der Geographie zu verbinden und ſich mit den aus derſelben entnommenen Daten zu 
begnügen, indem alles Raiſonnement, das näheren Zuſammenhang mit den politiſchen 

Wiſſenſchaften habe und darum der Univerſität angehöre, abgeſchnitten werde, — bie 
Gutachten ber Curatoren eingeholt. Dieſe haben das Fach als überflüſſig erklärt. 
Dasfelbe ſolle daher (wie es z. B. im Charkow'ſchen L.B. ſeit 1839 war) mit ber 
Geographie verbunden werden in der Ausdehnung, welche für die mittleren Anſtalten 

paſſend ſei; bie zwei in ber VII. Claſſe frei werdenden Stunden aber ſeien auf andere 
Fächer zu vertbeilen. Dasſelbe Schidjal traf die Logik (9. Ian. 1847). Die Wahl 

eines Lehrbuches für biefes Fach, fagt das Eircular, habe bis jetzt unüberſteigliche 
Schwierigkeiten gemadt, da alle eriftirenden bem Verſtändnis ber Jugend wenig ange: 

mefjen feien. Der Unterriht bringe daher faft feinen Nuben und laffe nur im Ge 
dächtnis der Schüler abstracte, dunkle Beftimmungen zurüd, bie fie entweder vergeflen, oder 
bie Anlaß zu fehlerhaften*) Anwendungen geben. Da nun die Logik auf ben Univerjitäten 
gelehrt werbe, fo habe der Kaifer genehmigt, daß fie an ben Gymnaſien zeitweilig ab: 
geihafft und die Stunden auf andere Gegenftände verwanbt werben. Principiell ſpricht ber 
Minifter fi in dem Bericht (1846, 8) gegen die Logik aus: fie fei weder dem Alter noch 
ber geiftigen Entwidlungsftufe der Gymnaſialſchüler erreihbar (fo urtheilten ſchon 1842 
bie mit ber Nevifion des Kafan’ihen 1. Gymnafiums beauftragten Schulmänner, 
Wladimirow II, 321); eine Anficht, die doch etwas verſchieden ift von ber fpäter einmal 

von einem Pädagogen ausgeſprochenen: fie fei für Gefcheite nicht nothwendig, für 

Dumme nutzlos (aus dem „Magazin für Marine“ J. d. M. 1855 XCII, 2, 13). 
Im St. Petersburger 8.:B. wurbe Logik eine Stunde wöchentlich an ber Univerfitit 
gelehrt (31. Juli 1847); bie am Gymnafium frei geworbenen Stunden wurben ber 

Mutterſprache zugewieſen (Woronow II, 139). Uebrigens wurde im Moskauer LB- 
auf Anorbnung des Curators die Logik nur als felbftändiges Fach aufgegeben, „da ft 
ja nur wegen ber Unvolllommenheit der Lehrbücher zeitweilig aufzuhören habe;‘ ed 
wurbe bagegen bem Oberlehrer des Ruſſiſchen aufgegeben, bei der Rhetorik aus dem 
I. Theil der Logik fo viel durchzunehmen, als zum Verftändnis der Fundamente ber 

Wiſſenſchaft von der Literatur nothiwendig fei. Aa noch 1859 kommt in ben officiellen 

*) So ſteht in ben an die Lehrbezirke verſandten, ſowie in dem gebrudten Gircular. Der 

Entwurf desfelben Hatte dafür urſprünglich: verkehrten. ©. J. d. M. CXXI, 2, 165, Glebow S. 10. 
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„Etats der Gymnaſien“ die Bezeihnung: „Lehrer ber ruffifchen Literatur und der Logik“ 
vor (Glebow S. 19, 20). 

Die Mathematik wurbe nah einer vom Minifter am 15. Dec. 1845 auf bie 

Berihte der Curatoren bin erlaffenen Verordnung in ber Weiſe eingefchräntt, daß 
beicriptive und analytiſche Geometrie wegfallen, die mathematiſche Geographie aber in 
VI over VII. burdgenommen werben ſollte. Damit wurde au bie Stundenzahl ver: 

ringert, ba das Fach nunmehr in L.—VI, je 3, in VII. 2 2ectionen haben jollte, alſo 3 
weniger, als das Statut für nichtgriehifche, und 5 mehr, als es für griechiſche Gym: 
nafien feiljegte. Der Stunbenplan bat nun für I. Rechnen mit unbenannten ganzen 
Zahlen; die 4 Species; für II. gewöhnliche und Decimalbrüche; Verhältniſſe und Pro: 
portionen; für III. Anwendung der geometrifhen Proportionen; Algebra, Anfangsgründe; 

für IV, Algebra, Fortſetzung; Geometrie; für V. Geometrie, Ende und algebraiſche 
praftifche Uebungen; für VI. Algebra und Trigonometrie; für VII. Wiederholung alles 

Durdgenommenen und Ergänzung einiger Puncte, wenn Zeit und Talente der Schüler 

es geftatten. Der Lehrer bemüht ſich vorzugsmeife, die Selbftänbigfeit in ber Annwenbung 
befannter theoretifher Prineipien auf bie Löfung praftiiher Aufgaben in ben Schülern 

zu entwideln und zu befejtigen. 

Für die Geographie wurbe im Kaſan'ſchen 2.:B. ein anderer Lehrplan bejtätigt 
(16. März 1840), aber nur für die Gymnaſien, welde für bas Fach einen befonberen 

Lehrer hatten; es jollten in jeder Elafje zwei Stunden dafür angejegt fein, in ben oberen 

am Mittwoh Nadymittag. 
Wichtiger war die Dispenfation vom Lateinifhen, welche Uwarow aus folgen: 

dem Anlaß allgemein geftattete (23. April 1843): Der Sohn des Auditors eines Hufaren- 
regiments hatte eine Kreisfchule abfolvirt, an welcher Lateiniſch nicht gelehrt wurbe, und war in 
ein Gymnafium eingetreten. Der Vater bittet nun um Dispenjation, ba berfelbe zum 

Militärdienft beftimmt das Lateinifche nicht befonders nöthig habe. Der Miniſter refolvirt 
auf die Anfrage des Curators: eigentlich ſeien alle Schüler zur Theilnahme am Lateinifchen 

genöthigt, ba dies Fach ein nothwendiger Beitanbtheil des vollftändigen Gumnafialcurfus 

ſei; allein die Dispenfation einiger Schüler könne auf Wunſch der Angehörigen und bei 
beſonders beachtungswerthen Gründen unter jebesmaliger Einholung der Genehmigung 
des Gurators geftattet werben; nur fei bann bei ber Ertheilung bes Atteftates beim 
Abgang von ben Vorrechten des Statutes Feine Rebe. 

Die neueren Spraden führten im Kaſan'ſchen 2.:B. im Lehrplan nicht un— 
weientlihe Veränderungen herbei (Wladimirow II, 268, leider nicht eingehend genug). 
Das Franzöfiihe wurde, ba bei einer Revifion bie Kenntniffe der Schüler hierin fi 

ſehr ſchwach zeigten, aud) in Elaffe I. und II. eingeführt, wozu je eine Lection dem Ruſſiſchen 
abgezogen wurbe. In IV.—VO, wurde dem Griechiſchen je eine Lection genommen zu 
Bunften des Franzöfiihen und der Mathematik. Enblih wurden in I noch von ber 
Mathematif Lectionen (für die genannten zwei Fächer?) abgezogen (1836 und 1837). 
Für Deutih und Franzöfifh genehmigte der Minifter die Anftellung je eines zweiten 
Lehrers. Außerdem wurbe Engliſch gelehrt. 

Die Aenderung des Lehrplans des Charkower 2.:B. geſchah auf den Antrag 
bes dortigen Curators, Grafen Golowfin (genehmigt am 31. Aug. 1839). Es gebe, 

{reiht derſelbe, aus einer Vergleihung ber Zahl der Gymnaſialſchüler mit derjenigen 
ber in bie Univerfität eintretenden unfchmwer hervor, daß kaum ber zehnte Theil ber 
erfteren bie Weiterbildung auf ber Univerfität ſuche. Das führe zu dem Schluffe, daß 
unfere Gymnafien Anftalten feien, aus benen bie jungen Leute, nad Ab» 

[äliefung ihrer Bildung, vorzugsweife in bie Beamtenlaufbahn ein- 

treten. „Sieht man unfere Gymnafien von biefer Seite an, fo ift nicht zu verfennen, 

daß ber Lehrplan einige Veränderungen erfordert. In Gymnafien ohne Griechiſch find 
23 Rectionen für Mathematif und 30 für Franzöfiih und Deutih zufammen angeſetzt; 
in denen mit Griehifh nur 15, refp. 18; die biefen Fächern abgezogenen 20 Lectionen 
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find dem Griechiſchen zugewieſen. Es werten alſo bei ber Aufnahme von Griechiſch 
auf ein Mal 3 Fächer verfürzt, bie für jeden gebilbeten Menfchen glei nothwenbig find.“ 
Ebenfo komme die Geographie zu kurz, bie nur bis Elaffe V. incl. gehe. „Die Er 
fahrung lehrt jebes Jahr, daß bie Fach ben Gymnaſiaſten jowohl beim Abgangs- als 
beim Aufnahme Sramen auf bie Univerfität bie größten Schwierigkeiten madt; es ift 
natürlich, daß fie vieles von einem Lehrgegenftanb vergeffen, welcher zwei Jahre lang 
nicht getrieben wird. Diefen Uebelftänden kann aber durch unbebeutenbe Aenberungen 
abgeholfen werben, ohne daß bie geſetzliche Gefammtzahl ber Stunden überſchritten wird. 

Dadurch würbe ein dreifacher Vortheil entftehen: 1) würbe bie Arbeit der Lehrer, welde 
gleiches Gehalt bekommen, möglichſt ausgeglihen — was bei dem bisherigen Lehrplan 
unmöglich ift; 2) würde aud bie Stunbenzahl für bie Schüler eine gleihmäßige, während 
jebt bie Griechiſch Lernenden 22, bie ohne Griehiih 17 wöchentliche Lectionen haben; 
3) burd bie Aufnahme des Franzöſiſchen in bie unteren Claſſen und bie Vermehrung 
der Stunden für Mathematik und Geographie in ben höheren würbe bas im Statut 
angegebene Ziel der Gymnaſien erreidht werben. Der darnach beantragte unb 
genehmigte Lehrplan hatte folgende Geftalt (wobei A. bie nichtgriechiſchen, B. die griechiſchen 
Gpmnafien bezeichnet): 

I. I Mm LI. v. | v vL. | vo 

— ———— 
—— Bee: Zn Be Te a 
Religion. . 2.» \ı 8 ı 8 3 3 1, | 1% 1" 

Ruſſiſch und Logf . . | 6 | Aa | 4a 4' 4a | 4 3 
Stein 2... 16:61 6 6 6 | 4 1418 
Griechiſh..... — — — |-16|j- 16 |- 16 | — 16 
Du » 2» 22. . 3383 3 3 3 3 
Franzöſiſch . -— 313 3 3 3 3 
Matbematif . . FE | 6 ' 6 4a | 1a Mel 19a 4, 11%,] 3 | 1% 
Geographie und Statifit ! 3 | 3 3 | 1% 1a 1 13% 4", 

Gcbihte. . 2.2. i-1.-13 3 | Aa 4, | 4 
Dit 2.2... . — — — — — s|ı| 3 
Shönihreiben. ..., 6 14a | 3 u — - | — 
Reigen und Zeihnn . ı 3 | 8 | 1% | 3 Jıa: 3 J 1a 1a] — ı al — 

H | | | 

Obgleich biefer Lehrplan in ber That geringe Veränderungen zeigt: das wichtigſte 
ift die principielle Nenderung bes $. 134 des Statutes, nad) dem die Gymnaſien (neben 

der Vorbildung für die Univerfität) den Zwed haben, benen, die nicht ftubiren wollen, 
eine ihrem Stande angemefjene Erziehung zu geben. Jctzt wurbe ausgeſprochen, daß fie 
den Zweck haben, Beamte vorzubilden; von allgemeiner Bildung ift nicht mehr die Rebe; 
es ijt bie Bilbung ad hoc. 

Diefen Erſcheinungen gegenüber ift es immerhin als erfreulich zu bezeichnen, daß 
in ber Periode von 1833—1847 außer in ben 4 Gymnaſien ber Univerfitätstäbte 

Griechiſch in über 20 anderen eingeführt wurde, Am durchgreifendſten im Moskauer 
L.-D., dem ungefähr um biefelbe Zeit (von 1835—47) der Generalmajor Graf ©. 
Stroganew vorftand: dort war Griechiſch nicht nur in ſämmtlichen 3 Gymnaſien Mos: 
tau's (fogar in ber claffiihen Abtheilung des fpäter zu, erwähnenben Realgymnajiums, 
ſ. Glebow ©. 17. 20), fondern aud in ben übrigen des L.-B. bis auf 2 (Wladimit 
und Tula); bagegen ftehen bie übrigen L.-B. bebeutend zurüd, 3. B. ber St. Peter: 
burger, Kafaner, Charkower mit je 4. Allein bie Theilnahme an biefem Fache war 

nicht überall obligatoriſch; in einer das Gymnafium von Poltawa betreffenden Vorſchrift 
bes Minifters Heißt es zwar: bie Errichtung von Parallelclafien für IV. unb V. floße 
auf Schwierigkeiten, weil ein neuer Lehrer für Griechiſch erforberlidh werbe, für deſſen 

Gehalt aber feine Quellen erfichtlich feien; es folle daher bie Theilnahme am Griechiſchen 
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den Wunſche der Eltern anbeimgeftellt werden, wogegen bie übrigen bavon zu bispenfiren 
unb umſomehr im Lateiniidhen oder in andern Fächern zu förbern jeien (9. Sept. 1844). 

Allein anderwärts fand biefe Dispenfation offenbar von Anfang an ftatt; fo in 

Kafan, wo 1837 ven 149 Schülern des 1. Gumnafiums nur 20 Gricchiſch Iernten, in 
Claſſe IV. 6, in V. 4, in VI. 8, in VII. 2 (Wlabimirow II, 277). Umgekehrt wurbe 
wohl da und bort aud zur Theilnahme am Griechiſchen genöthigt. *) 

Nun verlangten und fanden aud andere Fächer im Gymnafium Gingang: juerft 
Die orientaliihen Spraden. Schon durch das Reglement vom 2. Aug. 1829 für 
Die transkaukaſiſchen Schulen hatte das Gymnaſium zu Tiflis jtatt bes Lateinischen 

Gruſiniſch und Tatarifh (neben den Grundzügen ber ruffiihen Geſetzeskunde und bes 
Gerichtsverfahrens) erhalten. Dazu fam 1835 (Reglem. vom 2. Mai) Armeniih und 

tie Beitimmung, außer Ruffifh und einer der Ortsipraden fei Deutfh und Franzöſiſch 
obligatoriſch. 

Im Jahr 1834 erſuchte der oben genannte Curator von Kaſan M. Muſſin⸗ 
Puſchkin um Beſtätigung von Ergänzungsartikeln zum Statut von 1828, nach denen 
am 1. Gymnaſium daſelbſt gründlicher Unterricht im Arabiſchen, Perſiſchen, Türkiſch— 

Tatariſchen und Mongoliſchen ertheilt werden ſollte, um gebildete Leute zu bekommen, 
welche nach Vervelllommnung ihrer Kenntniffe in den orientaliſchen Sprachen im aſia— 

tiſchen Departement des Miniſteriums des Auswärtigen, bei ben orientaliſchen Geſandt— 

ſchaften, bei ben Cheſs der Grenzgouvernements u. ſ. w. als Ueberſetzer und Drago— 
mans verwendet werden könnten. Der Entwurf wurde der Akademie der Wiſſenſchaften 

vorgelegt, welche ihn einer zweimaligen ſorgfältigen Durchſicht unterwarf (Ber. 1834, 

*) So am Gymnaſium von Woroneſch (L.B. Charkow), welches A, N, Afanafjjew von 1887 

bis 1844 beiudte, der bavon in den „Erinnerungen. Vor dem Gymnafium und in bem Gym: 

nafium* (Rufl. Arc. 1872, 806—852) folgende Schilderung entwirft: „Das Griehifhe war nad 

dem Geſetz facultativ; wir wußten das und erflärten, wir wollen es nicht lernen. Allein unjere 

wohlthätigen Vorgefegten baten, unbefümmert um die Gründe unferes Nichtwollens, fie werben 

fi ein Verdienſt erwerben, wenn fie eine größere Anzahl für Griegifh gewinnen, und befahlen 

une, ohne Wibderrede basjelbe zu lernen. Das war ber eriie Grund unferes Widerwillens, ben 

wir dann jpäter befländig gegen ben Lehrer begten. Er war... fogar ein guter Menſch, aber 
er hatte ben uns verhaßten Namen eines Seminariften getragen und außerdem verfiand er fehr 

wenig Griechiſch; er hatte den Unterricht barin übernommen, wie die Lehrer und Profefjoren ber 

Seminare alle Fächer zu übernehmen pflegen, ba man nicht fragt, was einer fpeciell fann, fonbern 
ibm heute dies, morgen jenes zu lehren befiehlt... Der Norift Fam uns wie ein Wunbertbier 

vor und oft zeichneten wir mit Kreide eine misgeftaltete Frage an bie Tafel mit ber Unterſchrift: 

„Aorift.” In der VI, Glaffe eıflärten num eines ſchönen Tages bie Schüler, fie hätten nichts 

zur Stunde gelernt und werden es aud nicht thun, fie wollten nichts vom Griechiſchen. Es 

wurde eine Unterfudung eingeleitet; „bie Fragen waren jehr interefjant:; wer war ber Anſtifter 

der Verſchwörung? wer hatte zuerft den Gedanken an bie Empörung?” (alfo fein Wort 

des Bedauerns hat der Erwachiene über ben Exceß, ſowie darüber, daß er factifch fein Griechiſch 

lernte) „die Conferenz erfannte auf Ruthen oder Ausſchluß. Wir erklärten uns mit Entidiebens 

beit für ben legteren. Dem ungeadiet theilte der Director den Beſchluß unferen Vätern mit. 

Gott ſei Dank, fie gaben diefelbe Erflärung ab. Die ganze Glaffe auszuichließen fürdtete man 
fid — bas hätte eine „Geſchichte“ gegeben. Eine weitere Conferenz befhloß alfo Garcer, Nun 

wurde im Griechiſchen nichts mehr gethan; wir ſchlugen beim Abfragen ftets unferen Buttmann 

auf, der in einem gemeinſchaftlichen Eremplar von Hand zu Hand gieng. Als das Abgangs: 

eramen fam, fchidten wir eine Deputation zum Lehrer und erflärten ihm, wir willen nichts, 

werben nicht antworten können, er müße uns bie Fragen und das, was er überfegen laſſen 

werbe, vorher mittbeilen; es werde nur für ihn ichledht fein, wenn wir nidts wüßten. Er be 

zeichnete für jeden eine Frage aus der Grammatik und einen Meinen Abſchnitt aus der Odbyſſee. 
So gieng denn alles gut. Und für diefe Kenntnifje befamen wir das Recht auf bie XIV. Rangelaffe.* 

In biefer Erzählung ift alles charakteriſtiſch: am bebauerlichiten aber ift die IJmpietät, mit welder 

der Mann von der Stätte ſpricht, der er trog alledem feine Bildung verbanft — eine Jmpierät, 

die fi nahezu in allen derartigen „Erinnerungen“ beobachten läßt. 
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68). Uwarow, deſſen erſte Schrift ja der Pflege der orientalifhen Spraden in Ruf: 
land gewidmet war, billigte die Idee und motivirte fie principiell in einer Denk 

ſchrift, in welder er ausſprach, ſtets fei ein Haupthindernis geweſen, auf mweldes bas 
Minifterium bei der Fortbildung des Unterrichtsweſens geftoßen fei, daß es am ber 
Iocalen, fpeciellen Anpafjung gefehlt Habe. Man habe angenommen, daß basfelbe Fach 
in berfelben Geftalt an der Dwina wie an der Kama, an ben Ufern bes baltijchen wie 

des kaspiſchen Meeres zu Iehren ſei. „Alle Bebürfniffe der fo verfdiedenen Länder, 
aus welchen das Reich befteht, unter einen unveränderlihen Plan, eine unbewegliche 
Form zu bringen, bat ſich als fruhtlos und unmöglih erwielen und diefes un prakt: 
tiſche Princip war ohne Zweifel die Haupturjahe des Mistrauens gegen unfere Lehr: 
anftalten und des ungenügenden Einfluffes einiger auf ihre Umgebung.“ Er babe biefem 
Haupthindernis von Anfang an feine nächſte Fürforge zugewandt. So babe er fih 3.2. 
davon überzeugt, daß die Organifation des Kafan'ihen 2.:B. zum Theil ſich nach den 
Bebürfniffen der orientalifhen Bevölkerung richten und daß die Univerfität das Mittel: 
glieb zwijchen ifmen und ber großrujliihen Bevölkerung dieſes Gebieted bilden müße. 
Außerdem zeige die Erfahrung, daß letzteres Beamte brauche, welche bie orientalifhen 

Sprachen Eennen; ſchon unter feinem Vorgänger babe wegen Errichtung einer befonderen 
Abtheilung für ben Unterricht der muhammebanifhen Jugend am Kaſan'ſchen Gymnafium 

amtliche Correfpondenz ftattgefunden. Er Habe daher bei der bevorſtehenden Reorgani— 
fation der Schulen nady dem Statut von 1828 den Auftrag erteilt, ein Reglement für 
ben Unterricht in ben orientalifhen Sprachen zu entwerfen. Der Zwed fei 1) für das 
Minijterium ber V.A. Lehrer der orientaliigen Sprachen, 2) für das des Auswärtigen 
Ueberfeger und Dragomans beim afiatiihen Departement und ben orientalifchen Gejandt- 
ſchaſten, 3) für das des Innern Beamte bei ben Chefs der Örenzgouvernementd, ben 
in ruſſiſcher Unterthanſchaft jtehenden Chanen und Sultanen und 4) für das ber Finanzen 

Zollbeamte u. ſ. w. zu bilden. Es werde beabfihtigt, von 80 Staatszöglingen bes ge 
nannten Gymnaſiums 14 dazu auszuwählen. Außerdem haben fon 5 Burjäten, unter 

biefen ein Lama, um Aufnahme in dasſelbe gebeten. Der Kaiſet beftärigte dieſen An— 
trag (5. Juni 1835) mit der Bemerkung: fehr nüglid. Das am 2. Jan. 1836 be 
ftätigte Neglement theilt bie Spraden nun in 3 Gruppen: Arabiſch und Perſiſch, Tür: 

kiſch-Tatariſch und Perfiih, Mongoliih und Türkiſch-Tatariſch. Die Schüler find 
vom Griechiſchen, Slavoniſchen und Deutfchen, von den höheren Teilen der Mathematil, 
von der Phyſik, ſowie vom Reigen und Zeichnen befreit, müßen aber am Franzöſiſchen 

theilnehmen. Jede Gruppe wird in 3 Claſſen getheilt: für Arabiſch in jeder 3, für 
bie andern Sprachen je 4 Lectionen. Zu praftiihen Sprehübungen Können Eingeborne 

angejtellt werben. Die Schüler gehen entweder auf bie Univerfität zu weiterem Sprad 
fubium ober fie treten in ben Dienft mit der XIV. Rangclaffe (Ber. 1835, 64); auf 
fönnen fie (dies genehmigte der Minifter auf den Antrag bes betreffenden Fachlehrers) 
Medaillen erhalten, wie bie, welche im Griechiſchen für tüchtig befunden werben (Wladi⸗ 

mirow II, 277). Die Lehrer wurben dagegen nicht als Mitglieder des pädagogiſchen 
Conſeils angejehen (Wlabimirow II, 150). Die fpeciellen Lehrprogramme jind vor ber 
Akademie der Wiſſenſchaften durchgeſehen (Ber. 1836, 53). Später trat noch Chineſiſch 
binzu (Ber. 1838, 46), da ſich der Archimandrit Daniel zu unentgeltlichem Unterricht 
barin erbot; ebenjo Armeniſch (Ber. 1842, 34). Da es aber ſchwer war, für bie be 

treffenden Lehrſtühle an ber Univerfität tüchtige Männer mit den gelehrten Graben, b. $. 
ber orbnungsmäßig erworbenen wiſſenſchaftlichen Bildung zu finden, war man genöthigt, 

zunächſt auch ambere zuzulaffen (Ber. 1840, 4). Der Minifter ſpricht die Hoffnung 
aus, bie gründliche Kenntnis der orientalifhen Sprachen, welde für Rußland in poli: 
tifcher und geographifcher Beziehung fo wichtig fei, werde num feiten Boden gewinnen; 

fie verſpreche die günftigften Folgen (ebenda 35). *) 
*) No fanguinifcher find die im Berichte über das Gymnafium 1835 ausgefprodenen 

Erwartungen: die Ruffen werden, nachdem fie fi dur das Studium diefer Sprachen mit den 
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Ebenſo wurde nun am Aſtrachan' ſchen Gymnaſium eine Abtheilung für Perſiſch 

errichtet, „da die dortigen Handelsbeziehungen die Kenntnis dieſer Sprache nothwendig 

machen;“ ſpäter kam dazu Armeniſch, Religion nach der gregorianiſchen Kirche und Ta— 
tariſch (Ber. 1838, 46. 3. Febr. 1837. 6. Juni 1843). Dispenſation von anderen 
Fächern trat ebenjo ein, wie in Kajan (22. Dec. 1837). 

Auch im 2.:B. Charfow wurde im Gymnafium zu Stawropol „wegen Mangels 

an tüchtigen und zuverläßigen Ueberjegern beim Verkehr mit ven kaukaſiſchen Bergvölfern“ 

tatariſcher Unterriht eingeführt; bier aber jollten ale Schüler ohne Ausnahme diefe 

Sprade lernen und konnten dafür auf Wunſch vom Yateiniichen bispenfirt werben. Es 

fand ſich ein Lehrer, der ſich der Prüfung an der Univerfität unterziehen mußte (Ber. 

1840, 26). 
Indeſſen ftieß der orientaliihe Spradunterriht auf viele Hindernifje: von denen, 

welche das Studium auf der Univerfität fortjegten, fanden viele keine Verwendung, ba 

nicht jo viele Stellen da waren, wie fie ihrer Bildung gemäß fie beanſpruchen konnten; 
diefe fatale Situation veranlaßte fie, in andere Branchen bes Staatsdienjtes überzugehen 

(Wlabimirow II, 179). Das wirkte abſchreckend auf andere. So wurde denn ber 

Unterrit in ben orientaliiben Sprachen in den 50er Jahren an der St. Petersburger 

Univerfität concentrirt (j. Prof. Bopow im J. d. M. 1854, LXXXVIIL, 2, 1—11). 

Endlich meldeten fih auch die Realfädher. Als 1834 der Curator von St. Peters: 

burg, Fürft Dondukow-Korſſakow, das Gymnaſium in Archangelsk revidirt hatte, be 
riptete er, bier jei alles voll vom Geiſt der Induſtrie und bes Handels; Fiſchfang, 

Arbeit in Fabriken und Manufacturen, das feien die natürlichen Dbjecte der Thätigkeit 
und Quellen bes Reichthums in der Gegend. Es ſei baber nicht zu verwundern, daß 
die von ber Jugend im Gymnaſialcurſus erworbenen Kenntniſſe bier Feine fejte Wurzel faſſen 

und ſogar viele Einwohner fie für unnütz halten; denn nur die folgende Anwendung im 

Leben bringe bie in der Schule erhaltenen Grundlagen zur Entwidlung und trage fo: 
zufagen die Macht der Kenntnifie in die Hände über... Es müße daher im Gymnafium 
Hanbelöwiffenihaft, ein Theil der Chemie und Technologie, Buchhaltung und Engliſch 
gelehrt werben, da die Arhangel’ihen Eapitalijten fih in häufigem Handelsverkehr mit 

England befänden. Es wurde infolge deſſen beabjihtigt, Buchhaltung und Engliſch 

einzuführen, wozu aus den Mitteln der Stadtgemeinde 1700 R. ajfignirt wurden. Allein 
der Minijter des Innern, an den die Sache gehen mußte, genehmigte nur die Ausgabe 
von 1200 R. für Engliſch, was auch fofort jhon 1834 gelehrt wurde (Woronow II, 

186). Das mochte den Capitaliſten angenehmer fein, ald wenn jie die fehlende Summe 

hätten ergänzen follen. Erft 1841 wurde ein vollſtändiges Reglement erlaffen (17. Mat). 
Nah demfelben enthält der Realcurſus: Naturgefhichte, Waarenkunde, Buchbaltung, 

kaufmänniſches Rechnen, Handelswiſſenſchaft, ruſſiſche Handelsgeſetzkunde, Engliih und 
Uebungen in der Handelscorreſpondenz in ruſſiſcher und in fremden Sprachen. Davon 

beginnt Engliſch in der II. Claſſe, die übrigen unter 2 Lehrer getheilten Fächer in der 
IV. Die am Realcurſus theilnehmenden Schüler ſind vom Latein befreit. Unterhalten 

wird derſelbe aus einem beſonderen Fond des Finanzminiſteriums für techniſche Zwecke 

(1200 R. ©.). 
Im J. 1834 erfolgte ſodann die Genehmigung, ein viertes, bas fogenannte 

Larin'ſche Gym naſium in St. Petersburg zu erridten, in befien Penfionat nicht 
bloß Söhne von Govelleuten, fondern aub von Kaufleuten und auswärtigen Negos 
cianten (welche in dem betreffenden Stabttheil in größerer Anzahl wohnten) aufgenommen 

Religionen, Eitten, Zocalitäten, der alten und neuen Literatur der Völker türkiſchen und mongo« 
lügen Stammes befannt gemacht, das Lit der Wifjenfhaften, Künfte und Givilifation unter 

dieien halbwilden Völkerſchaften verbreiten und den europälihen Gelehrten neue Facta für bie 
fung der ſchwierigen Aufgaben der Philologie und Geſchichte, zum Ruhme des Vaterlandes, 
zeigen. Wladimirom LI, 251. 
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und ber localen Beftimmung bes Gymnafiums entſprechend ber Unterricht in ben neueren 
Spraden erweitert werben jollte (Ber. 1834, 33). Die Eröffnung desſelben erfolgte 
am 15. Aug. 1836 (dic Bejtätigung batirt vom 14. Jan. 1835). Der Plan war ber: 
es follten von der III. El. an die Nichtſtudirenwollenden einen vollftändigen Real 

curfus durchmachen, ter Engliſch, Naturgeihichte, Technologie, kaufmänniſches Rechnen, 
Linear: und architektoniſches Zeichnen, Hanbelöreht, Buchhaltung und Kalligraphie um: 
faffen follte, wobei biefelben vom Lateinifhen und Griechiſchen zu bispenfiren feien. Der 
Realcurfus follte vom Schulgeld ber an ihm Theilnehmenden erhalten werben. Allein 
1837 waren es leßterer nur fünf, und fo mußte man fih auf Engliſch, Naturgefchichte 

und kaufmänniſches Rechnen beſchränken. 1839 aber reichten bie Gelber nur nod für 

Engliſch. So wurde verorbnet (11. Febr. 1844), daß man fih auf Engliſch, Reifen 
und Zeichnen einzufchränfen und daß bie Eltern ber baran theilnehmenden Schüler alle 
Ausgaben für bie erforderlihen Lehrkräfte zu tragen haben. Der Lehrplan aber, bem 
gemäß der Unterricht in den neueren Spraden in den 2 unterften Claffen fat um bas 
boppelte erweitert wur unb ber in ben alten erft mit III. anfieng, babe zu verbleiben. 
So war benn ber Lehrplan in ber That cin ganz anderer, ald ber an bem übrigen 
Gymnafien (9. Oct. 1845), aud dann, als Engliih 1849 ebenfalls aus Mangel an 
Schülern aufhörte (Woronow II, 138). 

Während nun das Minifterium ber V.A. ber Gymnaſialreformbewegung, ſowie 
ber Entwidlung des Realſchulweſens in Deutihland folgte und burh das J. d. M. 

das Lefepublicum damit bekannt machte (jo gab es Lorinjer's Schrift und die Entgegnung 

von Krig in vollftänbiger Ueberjegung, J. d. M. XII, 280. XIV, 170; bann bie Re 

cenfion ber Allg. Preuß. Staatszeitung von 1841 Nr. 181 über Landferman's Er: 
fahrungen und Wünfche, unfere Realſchule betreffend, I. d. M. XAXV, 2, 53) — nahm 

nod) eine anbere Madt im Staate die Vertretung ber Realfädher in bie Hand. Der 
langjährige Finanzminiſter des Kaifers Nicolaus, Graf Georg Kankrin, *) welcher es 

gerabe für bie Verpflichtung eines Finanzminifters hielt, auf jede mögliche Weife geiftiges 
Leben und techniſche Tüchtigkeit zu fördern, theilte 1836 dem Minifter ber B.:N., zu 
weldem er in den Jahren, ba Umarow Director bed Departements ber Manufacturen 
und bes inneren Handels war, in ben nächſten Beziehungen geftanben Hatte, mit, ber 
Kaifer Habe auf einen Vortrag barüber, wie die Fabriken zu heben unb zu vermehren 
feien und dadurch nüßliche Induſtriezweige weiter entwickelt werben könnten, verfügt, es 
follten in ben univerfitätslofen Stäbten an ben Gymnaſien und SKreisfchulen Real- 
abtbeilungen, bei ben Univerfitäten aber öffentliche Vorlefungen über techniſche Willen: 
ſchaften eingerichtet werben (Ber. 1836, 8). Graf Kanfrin Hatte zu bemfelben Zwed 
ſchon 1825 das technologische Inftitut in Petersburg gegründet, „das nach der Neuerung 

verfhiebener Ausländer, die es befucht haben, zu ben erften Anftalten der Art in Europa 
gebört,* ſodann Zeichenſchulen, ſolche für Hanbelsfhiffahrt u. f. wm. Während nun bie 

öffentlihen Borlefungen 1837 ins Leben traten, eine landwirthſchaftliche Schule entftand, 
Graf Kankrin die Sache durch landwirthſchaftliche und inbuftrielle Zeitfchriften förderte 
(u. a. burd Herausgabe bes Archivs für wifjenfhaftlihe Kunde von Rußland), ver: 
zögerte ji die Errichtung ber Realcurfe an den Schulen. Der Minifter ber V.A. 

forberte erft von ben Localbehörden Gutachten ein, diefe hatten fich mit den General- 
geuverneuren in Verbindung zu feßen, über bie fpeciellen Bebürfniffe in ben Gouverne— 

*) Der Sohn einet 1784 nah Rußland übergefiedelten heſſiſchen Oberfammerraths, der Sa⸗ 
linendirector wurbe unb 1816 als Bergratb farb, geb. 1774, hatte K. in Gieken und Marburg 

Staats und Rechtewiſſenſchaften fubirt, war dem Water 1795 gefolgt und 1800 fein Gehülfe 
geworben. 1809 infolge einet Schrift über Kriegsfunft burd General Phull dem Kailer 
empfohlen, wurde cr 1813 Generalintendant jämmtlicher activer Armeen, 1821 ſchrieb er eine 

Nationalöfonomie, 1820—23 ein Werk über Militäröfonomie. 1823—1844 Finanzminifter; ſtarb 

1845. Sein Schwiegerfohn, Graf A. Keyferling, gab feine „Reifetagbücher“ mit einer Leben® 

ſtizge heraus (Braunſchweig, Leibrod 1865), Vgl. daraus ©. 42. 93, 112. 
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mente: und Kreisjtäbten zu berichten; fodann war bie Angelegenheit der O.“Sch.V. vor: 
zulegen. Doch konnte ver Minifter 1838 (Ber, 7) melven, er habe ſich mit dem Finanz: 
minifter über die Errichtung eines Gymnafiums mit Realabtbeilungen in Moskau (mo 
der ihon erwähnte Gurator Graf Stroganomw fi der Sache annahm) und von folden 
Abtheilungen an Gymnafien und Kreisichulen geeinigt. So wurde denn durch ben Ukas 
vom 29. März 1839, „da bie allgemeine, überall in Europa ſich kundgebende Richtung 
auf die Induſtrie auch in vielen Theilen des Reichs anfange, ſich zu verbreiten, und es 
darum nöthig wäre, die hauptſächlichſten Elemente der zu biefem Gebiet bürgerlicher 
Tätigkeit führenden Wiſſenſchaften dem Gebrauch bes einfachen Volkes entfprechend ber: 
zurihten,” dag dritte Oymnafium zu Moskau, als „dem Centrum unferer inneren 

Ambuftrie,“ eröffnet (f. auch J. d. M. CXXXV, 131—138). Das Gymnafium bat 
einen Haupt: ober eigentlich realen, und einen befonberen ober claffiihen Curfus. Der 
erftere ift vorzugsmeife für Knaben aus dem Handels: und Krämerftande, ſowie aus ben 
anderen freien Ständen, ber zweite für Söhne von Edelleuten, Ganzleibeamten und 
Künftlern beſtimmt. Da biefer im allgemeinen zur Univerfität vorberkiten fol, fo ent- 

Ipriht er dem Eurjus der Gymnaſien volllommen. Die Wahl zwifchen beiben fteht den 
Sähülern frei; aus den 3 unteren Gumnaflalclaffen kann man in den Realcurfus über: 
treten, aber nicht umgefehrt. Wer aus abgabenpflidhtigem Stande eintreten will, muf 
nur für den Gymnaſialcurſus ein Entlafjungszeugnis ber betreffenden Corporation bei: 
bringen. Beim Abgange erhalten bie, welche vie Prüfung beftanden, Zeugniffe, die in 
3 Stufen ihre Kenntniffe bezeihnen. Söhnen von Ebelleuten oder von Eltern foldher 
Stände, die das Eintrittsredht in den Staatsbienft haben, giebt das Atteftat, ob fie num 
den claffiichen oder ben Realcurfus durchgemacht haben, bie betreffende Berechtigung ber 
Oymnafialatteftate, d. 5. fie werben der 2. Kategorie von Beamten zugezählt. Die 
Söhne von Kaufleuten 1. und 2. Gilde, die fein Zeugnis 1. Grades erhalten, werben 
in Betreff der Privilegien mit den Schülern der Hanbelsfhulen und ber Moskauer 
praftiichen Handelsakademie gleichgeftellt; folde von Kaufleuten 2. Gilde und von 
Krämern werben von ber Körperftrafe, die Ießteren von ber Rekrutenpflicht befreit, falls 

fie 500 R. einzahlen, wenn die Reihe an fie fommt. So das Reglement. Indeſſen 
fimmt ber Lehrplan ber claffifhen Abtheilung mit dem bes Statutes im einzelnen nur 
in 2 Fächern überein, im Lateinifhen und in Geographie und Statiftif; fonft haben 

weniger Stunden: Religion (13'), Phyſik (4), Ruſſiſch (30), Gedichte (18), 
Schönſchreiben (12), Zeichnen und Reifen (9), Franzöfifh (25'/2); bagegen mehr: 
Mathematik (39) und Deutſch (25%). Die Geſammtſumme war um 9 geringer. Der 
Anfang bes Lateiniſchen wurde 1846 in bie II. EI. verlegt „da es für bie Kleinen zu 
fäwer fei, 4 Sprachen auf. einmal anzufangen, und auferbem das Lateiniſche nothwendig 
mit der Formenlehre zu beginnen habe, wenn die Schüler noch nichts von ber ruffiichen 

Grammatit und den grammatifchen Terminis verftänden; wogegen bie neueren Sprachen 
den Vortheil böten, daß fait im ganzen Jahr ber Unterricht im einfachen Auswenbig- 
lernen von Phrafen und in ber praktiſchen Anwendung auf das Sprechen beftünbe, fo 

daß bie grammatifhen Formen, und zwar im fürzeften Umfang, erft am Enbe bes 
Nahres vorgeführt werben“ (Glebow ©. 18). Der Lehrplan für den Realcurfus war 
folgender: 
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Die Mathematik zerfiel in: Arithmetik, Geometrie, Trigonemetrie, Anwendung ber Al— 
gebra auf Geometrie, analytiſche Geometrie, befcriptive Geometrie, mathematiſche Geographie 
und Mechanik. An beiben Abtbeilungen 22 Lehrer. Gejammtetat 47,400 R. 

Unter bemjelben Datum wurbe das Reglement über die Realabtheilungen bei den 
Gymnaſien zu Tula, Wilna und Kursk, und ben Kreisihulen zu Riga und Kertſch er: 

laſſen. Sie werben vom Finanzminiſterium unterhalten. Unterrichtögegenftänbe: prak— 
tiſche Chemie, praftiihe Mechanik, Zeichnen und Reifen in Anwendung auf bie Gewerbe, 

und Technologie. Der ganze Curſus dauert 2 Winterbalbjahre, vom 1. Oct. bis Ente 
März, für jedes Fach 2 Stunden. Die Theilnahme iſt außer den Schülern der VI. und 
VI. Et. auch Gewerbetreibenden freigejtellt. Die Lectionen finden in ber Anitalt, an ven 

Abenden und Mittwochs, jtatt; ber fpecielle Stundenplan ift vom Curator zu beftätigen 

und dem Minifter ver V.A., wie dem ber Finanzen vorzulegen. Der Unterricht wirb 
von Lehrern ber Anjtalt ertheilt; find biefe nicht im Stande, ibn zu geben, fo werben 

andere Perfonen damit betraut. tat je 2000 R. Am Enbe eines jeden Curſus findet 
eine Prüfung ftatt. Schulgeld wirb nicht bezahlt. Für Perfonen abgabepflidhtiger Stände 

gelten bie für das Moskauer Gymnafium erlaffenen Beitimmungen. 
Von ſelbſt tritt die Fyrage entgegen: wie waren bicje VBerorbnungen im Statut von 

1828 begründet? Der Ukas vom 29. März 1839 beruft ſich darauf, „es fei auf Grund 
des Statutes vom 8. Dec. 1828 dem Minifterium ber B.-A. zur Verpflichtung gemadt 
werben, überhaupt zur Errichtung von Ergänzungscurfen an biefen Anftalten, auf Red» 
nung von ſtädtiſchen Gemeinden, mitzuwirken.“ Diefelbe Berufung findet ſich auch in 
dem üfficidfen Artikel des X. d. M XXI, 1, 18. Allein im Statut ift nicht die Rebe 
von ſolchen Grgänzungscurien an Gymnaſien, fondern nur an Kreisihulen. Nur 

bei den Beratbungen des Comité's war vorübergehend aud von ben erfteren geſprochen 

worden. Somit war eine wefentlidhe Aenderung mit dem Statut vorgenommen, Eine 
Arteutung davon, dag bie Regierung ſich befien bewußt war, geben die Worte bed 

Ufajes: „Wir finden es nützlich und möglich, dieſe Maßregel für's erfte noch burd pe 
fitive Mitwirkung von Seiten der Regierung zu erweitern.” Man burfte ſich aber nur 
auch nicht wundern, wenn das Publicum das Pateiniihe unnütz fand, wie das I. d. M. 

(XXXVIT, 6, 73 von 1842) conftatirt, indem es in bem oben angeführten Aufſatz von 

J. Dawydow „eine ftarfe Widerlegung der unlängft, man weiß nicht wie, aufgetauchten jelt: 
famen Anfichten über die Nuglofigkeit des Studiums ber claffifhen Sprache ber alten Römer” 

findet. Gegen bie einmal gerufenen Geifter erwies fich die Widerlegung als nicht ftarf genug. 
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Bon anderen Motiven, welche bie Errichtung von Realclaffen beftimmten, findet ſich, 
wie e8 fcheint, um jene Zeit feine Spur: erjt 1849 fpricht ber Minifter aus, man babe 

dabei den Zwed gehabt, Knaben aus ben nieberen Ständen vom Durhmaden bes Gym: 

nafialeurfes abzuhalten (f. unten), Nur im L.B. Weißrußland hatten bie Realclaffen 
bie Aufgabe, die Tendenzen der Bevölferung mehr ber Fabrik: und Gewerbinbuftrie zu= 
zuwenden. Es blieb aber bei Realclafien am Gymnaſium zu Bjeloftot (5. Sept. 1842), 

bie nah den Beitimmungen für bie Wilna'ſchen eingerichtet wurden (Ber. 1842, 54). 
Eine der Wilna'ſchen Anftalten follte, um inbuitrielle Zweige zu beben und zu ver: 

mehren und armen Ebelleuten bie Erwerbung techniſcher und realer Kenntniffe zu er: 
möglien, in ein Realgymnafium verwandelt werben. Allein ba es fi ergab, daß ber 

Adel des Gouvernements augenblidlih nicht im Stande fei, den nöthigen Zufhuß zu 
übernehmen, wurde die Ausführung nur im Auge behalten (Ber. 1847, 74). Zulett 
wurben Realclafien am Gymnafium zu Niſchni-Nowgorod (Kaſan'ſcher 2.:B.) errichtet 
(Ber. 1848, 60. 4. Jan. 1849), in denen Handelswiſſenſchaften und Buchhaltung ges 
lehrt wurde. Enblid kann bieher bezogen werben, daß in dem Gymnaſium des Don'ſchen 

Kofatengebietes, zu Nowotſcherkaſſt, der Lehrer ver Mathematik auch Unterricht im der 
Landwirthſchaft und praltiihen Nehnungsführung zu geben hatte (17. März 1842); 
daß am Gymnaſium zu Irkutsk, auf Antrag des Civilgouverneurs und auf Koften ber 

Stadt ein Ergänzungscurfus in ber Buchhaltung eingeführt wurde (17. Nov. 1837), 
jowie daß für das Gymnaſium zu Taganrog Unterriht in Handelswiſſenſchaft, Bud: 
baltung und Italieniſch genehmigt wurde, weldher aus dem Reichsſchatz beftritten werben 

jollte, da die Stabt nit im Stande war, die Ausgabe dafür zu deden (4. Oct. 1838). 

Auch laſſen fich Hieran die Landmefjercurfe an den Gymmafien ber 2.:B. Weißrußland 
und Kijew anjchließen, in Kijew, Witebst und Mohilew (24. Mai, 21. März, 31. Oct. 

1846), welche ohne Zweifel der Anregung bes Yuftigminifters ihre Entjtehung ver: 

dankten. 

Endlich iſt zu erwähnen, daß ber Warſchauer 2.:B., der im Jahre nach feiner Unter: 
ordnung unter das Minifterium ber V.A. ein neues Statut erhielt (31. Aug. 1840), 
ebenfalld mit einem Realaymnafium in Warſchau ausgeftattet wurde (28. Nov. 1840), 

welches abermals eine neue Varietät bildet. Die Lehrgegenſtände find: Religion, Ruſſiſch, 
Polniſch, Deutih, Mathematit (Rechnen, angewanbtes Rechnen, Geometrie, Algebra, 
Trigonometrie, Kegelfhnitte, bejeriptive Geomeirie), Mechanik, Naturgeſchichte, Erperimen: 

talphyſik, theoretifhe und praftiiche Chemie, populäre Geographie, Anfertigung von Bor: 

anſchlägen, Rechnungen, Briefen, Wirtbihaftsbuhhaltung, Schönſchreiben, Zeichnen und 
Reigen, Turnen. Aber in der VII. für die fpecielle Bildung der Schüler beftimmten 

Elaffe wird gelehrt: Malerei, Färberei, Zuderfieberei, Bierbrauerei, Bergwerkskunde, Er- 

zeugung chemiſcher Producte und praktiicher Mechanismus der in Fabriken gebräuchlichen 
Maſchinen. Die Aclaifigen Kreisichulen des Lehrbezirks theilten ſich im vorbereitende 
d. 5. aus den 4 unterjten Gymnafialclafjen beitehende und in reale, welche eine technifche, 

Handels: oder lanbwirthichaftliche Richtung hatten, für melde aber, ba fie nad ben 
localen Bebürfnifjen eingerichtet werden follten, die Lehrpläne nicht im einzelnen vorge: 

Ihrieben wurben. 1849 gab es neben zwei höheren Realſchulen 7 folder Realkreis: 

Ihulen im 2.:B., mit zufammen 1423 Schülern. 
Das folgenfhwerjte Fach aber, welches die Gymnaſien in ben Lehrplan aufzu: 

nehmen hatten, war Rechtskunde. Schon 1837 erhielten dasjelbe bie jibirifhen Gym: 

nafien (Ber. 101); im folgenden Jahre beſchloß der Adel des Gouvernements Pſkow 
(Plesfau) eine zeitweilige Steuer zur Errichtung eines „Lehrftubls“ der praktiſchen 
Rechtskunde an dem dortigen Adelspenfionat (10. Mai 1838). Der Lehrer erhielt bie 

Dienſtrechte des Oberlehrers (31. Mai). Cs war aber ein Ergänzungscurfus (Ber. 
1838, 22). Dasjelbe geſchah am Gymnafium zu Nomwgorod (Ber. 183», 13). Später 

noch bei den MAbelsinftituten in Penja und Niſchni-Nowgorod, ſodann in Kiſchinew 
(9. März; 1843), Ufa (19. Jan. 1844), im Penfionat zu Tula (Ber. 1846, 32), in 
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Aftrahan (1. Juni 1846). Ueberall mit der deutlichen Tendenz, denjenigen Schülern, 
melde ous bem Gymnaſium direct in den Dienft treten, etwas Geſetzeskunde mit auf 
den Weg zu geben. Das Unterrihtsprogramm wurde durch das Gonleil ber 
St. Petersburger Univerfität feftgeftellt und umfaßte ruffiiches Civil: und Criminalgeſetz, 
welches in ben zwei oberen Glaflen in je drei Stunden wöchentlich gelchrt wurde 
(Woronomw II, 144). 

Weiteren Umfang gewann bie Sade, als fie in einem 2.:B., wo bie Verbreitung 
der Kenntnis bes vaterlänbifchen Geſetzes auch in politifcher Beziehung wünſchenswerth 
erfchien, von ber Civilobrigkeit in bie Hand genommen wurde. 1846 trug ber Civil: 

gouverneur von Minsl auf Einführung dieſes Unterrichtsfahes im 2.:B. Weißrußland 
an. Der Minifter, ber feinerfeits die Maßregel für nützlich erflärte (Ber. 1846, 76), 
trat barüber mit dem Auftigminifter ins Benehmen; und am 2. Sept. 1847 genehmigte 
ber Kaifer folgende Anträge bes Miniftercomite'8: für's erfte werben Curſe für Rechts— 
kunde in Wilna und Minsk (Weißrußland), von ben großruffifhen Gouvernements in 
Smolenst, Woroneſch und Simbirsk errichtet; 2) dabei fol der Gymnafialcurius nit 

verlängert, ber Umfang ber Rechtskunde aber auf das Maß beſchränkt werben, in melden 

fie in Pſkow und Nomwgorod vorgetragen wirb; 3) es wird bazu ein beſonderer Ober: 
lehrer mit 500 R. ©. angeftellt und 4) bieles Gehalt wird aus ben befonderen Referve: 
fummen bes Juſtizminiſteriums ausbezahlt. Außerdem verſprach ber Auftizminiiter, an 
jeves Gymnafium unentgeltlih ein Exemplar bes Gefebcoder abzugeben. Mit der Publi- 

cation biefer Verordnung forderte Umarow von allen Guratoren Bericht über die Art, mie 
fie diefelde auszuführen gebenfen (11. Sept.). Da biefe fehr verſchieden ausgefallen fein 
mochten, fo erflärte er im einem weiteren Circular (11. März 1848): Der Gedanke, 
juriftifhen Unterricht einzuführen, gründe fib darauf, daß nicht alle jungen Leute, bie 
bas Gymnaſium abjolviren, in die Univerfität eintreten, wo fie fih für das praktiſche 
Leben mit juriftifchen Kenntniſſen ausftatten könnten; die Mehrzahl derſelben ſchließe mit 
dem Gymnaſium ihre Bildung ab und trete ohne jeglichen Begriff von den Geſetzen in 
ben Gouvernements- oder Kreisdienft. Für biefe nun fei der genanie Unterricht in 

einem paſſenden Umfang unumgänglich nothwendig. Aber von dieſem Geſichtspuncte aus 

dürfe er auch für die, welche zu ſtudiren beabſichtigen, nicht obligatoriſch ſein. Das 
1847 publicirte Programm könne auch etwas abgekürzt werden; nur müße darüber die 

Genehmigung des Curators eingeholt werben. — Schon 80. Dec. 1848 wurde das 
Handbuch zu den ruſſiſchen Geſetzen vom Profeſſor Roſchdeſtwenski empfohlen (das doch 

ſchwerlich für Schulen abgefaßt war). ⸗ 
Unterdeſſen war das Jahr 1848 gekommen; auch in Deutſchland war das Gym— 

naſium vielfachen Angriffen ausgeſetzt. Während auf der einen Seite die Männer des 

Fortſchrittes die altclaſſiſchen Studien für etwas reactionäres hielten (ſ. Spangenberg 

und Schmid in den Verhandlungen der XXVIII. Verſammlung deutſcher Philologen. 
Leipzig 1873. S. 112), giengen die meiſten Angriffe von „den keineswegs talentloſen und 

ſogar ſehr beredten Halbwiſſern und Halbgelehrten aus, welche, ohne ſich in irgend eine 

Wiſſenſchaft vertieft zu haben und dieſe an ſich zu würdigen und zu lieben, es ſich zum 
Geſchäfte machen, die Beziehungen der Wiſſenſchaft auf den Staat, das Volksleben, den 

ſogenannten Geiſt der Zeit und feine Erforderniſſe und Bedürfniſſe je nach ihrer eigen: 

thümlihen Richtung feftzuftellen, um danach den Werth oder Unwerth der Wiſſenſchaften 
zu mejjien...* Sie forderten: „alle Bildung müße volfsthHümlih und darum auch ganz 
vorzüglich” auf bie geringeren Claſſen berechnet fein, wozu biefe pebantiiche und tobte Ge 
lehrſamkeit nicht tauge; zum andern, das Wohl des Volkes berube in den fogenannten 

materiellen Intereifen, wozu biefe unjere Gelehriamkeit nichts beitrage noch hinzufüge; 
drittens, unferes Zeitalters und Volkes Bildung ftche ſchon für fih auf feften Füßen und 

könne ber antiken Bildungsmittel entbehren, nachdem fie bereits überboten ſeien“ u. ſ. m. 
(Böckh in den Verhandlungen der XI. Berfammlung beuticher Philologen. 1850, ©. 21. 
22). Auch die ruſſiſche Regierung brachte die Ereigniffe im Weiten in Zufammenbang 
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mit ber Bilbung ber Jugend, namentlih ber auf ben Univerfitäten.*) Schon am 
11. März erließ Uwarow bie Befanntmahung, daß „wegen ber gegenwärtigen auslänbi- 
ſchen Berbältniffe" Beamten und Zöglingen feines Minifteriums Fein Urlaub und Feine 
Reifeerlaubnis ins Ausland mehr ertheilt werde. Am 19. März erichien folgenbes 
Circular an bie Guratoren: „Die neueften Ereigniffe im Welten Europa’s haben ſich 
durch bie Auflehnung gegen bie gefeßlichen Gewalten und durch bas Mttentat auf bie 
Staatsorbnung gefennzeichnet. Der Aufruhr, in Frankreich ausgebroden, hat in Deutſch⸗ 
land raſchen Widerhall gefunden und droht mit feinem verberblihen Einfluß jeder wohl 
eingerichteten bürgerlichen Geſellſchaft. Damit bie unheilvollen Ausgeburten verbrecheri⸗ 

Iher Neuerer nicht in umfere zahlreichen Lehranftalten einbringen können, balte ich 
es für meine heilige Verpflichtung, bie Aufmerkſamkeit Ew. Ercellenz 1) auf den Geift des 
Unterrichts überhaupt in ben Schulen und befonderd an ber Univerfität, 2) auf bas 
Betragen und bie Gefinnung ber Zöglinge, 3) auf bie Auverläßigkeit ber Vorfteher, 
Lehrer und Erzieher und 4) auf die Privatichulen, bejonders bie von Ausländern ges 
haltenen, zu richten. Freilich ift das beſte Mittel, die Jugenb vor ber Pet ber frei: 
geifterei zu bewahren: 1) jorgfältiger Religionsunterrigt, mit nächfter Hinweifung auf 
bie birecten Pflichten treuer Unterthanen, 2) Nichtzulafjung alles deſſen, was in bem noch 

unreifen Geift der Jugend den Glauben wankend machen ober bie Ueberzeugung von 
ver Nothwendigfeit und bem Nuben ver Grunbinftitutionen unferer Regierung ſchwächen 
Einnte und 3) aufmerfjame und firenge Aufſicht über „die Sittlichfeit der Schüler. Um 
bieg ftetö wichtige, unter ben gegenwärtigen Verhältniffen aber noch viel wichtigere Ziel zu 
erreichen, ift e8 nöthig, bag Ew. Ercellenz und bie Anftaltsvorjtände die Auffiht verdoppeln 
und feinen Umftand außer Augen laffen, ber die Erhaltung bes guten Geiftes unter ber 
Jugend, des Gehorſams gegen bie Obrigkeit und ber Ergebenheit gegen bie Regierung 
fördern könnte.“ 

Daß in den Augen der Regierung es befonders bie Univerfitätsbildung war, von 

der man unter foldyen Umftänben Gefahr zu erwarten hatte, geht aus ben im folgenden 
Sahr in diefer Richtung ergriffenen Mafregeln hervor. Unter dem 30. April 1849 er⸗ 
bielt Umarow bie Mittheilung, der Kaifer genehmige, die Anzahl ver Studenten an jeber 
Univerfität auf 300 zu beſchränken; insfünftige follten aber nur bie in fittliher Bilbung 
allerausgezeichnetften aufgenommen werben. Am 11. Mai wurbe bies, auf eine Ein- 
Habe des Minifters Hin, dahin erläutert: bie Staatszöglinge auf ben Univerfitäten treffe 
biefe Beſchränkung nit; in die mediciniſche Facultät könne, unter ber Bedingung ftrenger 
Sittlichkeit, eine unbefchränkte Anzahl aufgenommen werben; mit biefen zufammen ſollte 
dann die Zahl 300 nicht überfritten werden. Allein unter dem 25. Sept. wurbe bie 
mildere Form angeordnet: in die mebicinifche Facultät könne, nad ftrenger Nuswahl, 
eine unbeſchränkte Zahl eintreten, in die übrigen Facultäten zufammen nur 300. 

In Bezug auf die Gymnaſien war man offenbar ber Anſicht, daß das claſſiſche 
Element des Lehrplanes ein antinationales fei: eine Doctrin, welche ja} auch heute 

no in Deutſchland von ben Feinden des Gymnaſiums geprebigt wird. (Vgl. Dr. B. 
Kaſſner's Schrift: Die deutſche Nationalerziehung S. 58: „Das Gymnaflum erzieht 
allerdings zu einer idealen Bildung, aber nicht im beutfchen, fonbern wefentli im römi- 

ſchen Sinn.“) Es fanden fih auch „Pädagogen, die auf das ernfthaftefte verfidherten, 
die ganze griechiſche und die römiſche Geſchichte bis Auguftus mühe fort aus ben 
Säulen; diefelbe, von republicaniihen Schriftftellern gejchrieben, wie Herodot und Thucy: 
bibes, oder wenigftens von folhen, bie in einer Republik aufgewachſen, wie Livius und 

*) In einem etwa 1840 abgegebenen Gutachten fchrieb Dahlmann (f. feine Biographie von 

1. Springer B. 2) über bie Öfterreichifhe Regierung: „Der Wiener Hof wünſcht Kenntniffe 

für feine Unterthanen, aber feine Wiſſenſchaften. Was er unter Wiſſenſchaften verfteht, ſoll dazu 

dienen, fein Syſtem ber Religion und Politif zu befeftigen; was barüber hinausgeht, ift vom 

Uebel und wird rüdfichtslos befeitigt.* 

Pidag. Encytlopãdie. XI. ; 15 
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beſonders Tacitus, müße auf ben Geift der Jugend ſchädlich wirken; außerdem waren 
alle dieſe Schriftſteller Heiden, folglich it au von Seite der Moral Gefahr ba“ 

(A. Stantewitih, Biogr. von T. Granoweli. Moskau 1869. ©. 244. Eur. Bote 1866, 
II, 13). So fam man auf den Gedanken, daß bie Jugend, wenn fie das Gefeh bes 
Staates nicht achte, dies vorzugsweife barum nicht thue, weil fie es nicht kenne. Damit 
fiel zufammen, daß für diejenigen Schüler, welde aus dem Gymnaſium birect in bie 
Beamtenlaufbahn eintraten, die Kenntnis bes beftehenben Rechtes allerdings praktiſch er 
fcheinen Eonnte.*) So kam es, daß ber Vorfchlag des St. Petersburger Eurators 
Muſſin-Puſchkin (vom 10. Dec. 1848), eine vollftändige Bifurcation von El. IV. an 
vorzunehmen und das Gymnafium in eine juriftifhe und eine lateiniſche Abtheilung zu 
fpalten, nit nur die Billigung bes Comites der St. Petersburger Gymnaſialdirectoren, 
ſondern aud die Genehmigung bes Minifters, des Kaifers und des Neichsrathes fand. 
Unter dem 21. März 1849 mwurbe denn das Geſetz, betreffend bie Aenberung ber 
68. 145 und 235 des Statutes von 1828, publicirt. 

Demjelben gieng eine Dentichrift des Minifters voran, in welder er zuerft 
die Beſtimmungen über bas Ziel ber Gymnaſien und beſonders bie Stellung bes 
Griechiſchen barlegt und fobann fortfährt: ihre Aufgabe, vorzugsmweife ben Abel mit einer 

normalen claffiihen Bildung befannt zu maden, Haben nun bie Gymnafien im Lauf 
von 20 Jahren mit Erfolg erfüllt (die Neorganifation war aber doch erft 1838 überall 
durchgeführt!). Jetzt, wo fi bie Ueberzeugung von dem Nuten und ber Wichtigkeit 
des claſſiſchen Unterrichts befeftigt habe, erfcheine es, den gegenwärtigen Bedürfniſſen ges 
mäß, möglich, noch entſchiedener bie doppelte Beftimmung der Gymnaſien auseinander 
zu halten und mit größerer Beflimmtheit von ber allgemeinen zur fpeciellen 
Bildung überzugehen. Dazu müße im Unterricht ein Unterſchied gemacht werben 
zwiſchen benen, bie jtubiren wollen, und gründliche Kenntniffe in den alten Sprachen 

und in ber Geſchichte brauchen, und benen, welche in ben Militärbienft, zu bem genauere 

Kenntniffe in der Mathematik, oder in ben Eivilbienft treten wollen, wozu jolde in bew 
ruffifhen Geſetzeskunde nöthig feien. Als nothiwendige Folge davon könne man erwarten: 
eine bebeutenbe Verringerung ber Schülerzahl in den einzelnen Glafien; größeren Eifer 
ber Schüler in bem felbjtgewählten Fade; bie Univerfitäten werben weniger Stubenten, 
aber dafür in befferer Qualität erhalten. 

Zugleih könne man baburd die Gymnaſien wie die höheren Schulen vor dem 

wachſenden Zubrang namentlih von Leuten nieberen Standes bewahren, was nicht nur 
durch die Rejcripte vom 19. Aug. 1827 und 28. Mai 1837, fonbern auch burd bie 
Realgymnafien in Mosfau und Peteräburg und das Rcalcurfusreglement vom 29. März 
1839 beabfichtigt worben ſei. „Alle dieſe Maßregeln bezwedten, bie unteren Stänbe 
bes Reiches in ben Grenzen ber Uebereinſtimmung mit ihrer bürgerlien Stellung (in 
Bezug auf bie Bildung ihrer Kinder) zu halten unb fie zu veranlaffen, daß fie fi mit 
ben Kreisfhulen und dem in ihnen gegebenen Unterricht begnügen.“ Demgemäß ſchlägt 
ber Minifter folgende Faſſung bes $. 134 vor: a) Wer ftubiren will, von bem wirb eine 
grünbliche Kenntnis bes Lateiniſchen verlangt; für bie erfte Abtheilung der philoſophiſchen 
Facultät ijt ebenfalls eine ſolche bes Griechiſchen nothwendig. Diejenigen, weldye in ben 
Militärbienft übergehen wollen, haben ftatt ber alten Sprachen vorzugsweife Mathematik, 
bie, welche in ben Givilbienft treten wollen, ruffiiche Geſetzeskunde zu treiben, weldhe nach 
Bebürfnis und Möglichkeit in alle Gymnaſien eingeführt werben wird. Davon ftrid 
ber Reihsrath bie Worte: nah Bebürfnis. b) Ms Schüler der Gymnaſien werben, 
wie jet, außer denen, welche ihrer Abkunft nach das Recht haben, in ben Eivilbienft ein- 

) 68 ift jedenfalls ein eigenthümliches Zufammentrefien, daß die Schulcommilfion im Herzog⸗ 

thum Naſſau 1849 ebenfalls die Berfaffungs» und Geſetzeekunde in den Lehrplan des Gymnafiums 

aufzunehmen vorſchlug, wenn auch aus etwas anderen Motiven und entſchieben in anderer Weife. 

Enc. VI, 855, 
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zutreten, auch fämmtliche Perfonen freien Standes zugelafien, aber nicht anders, ale 
nad Entlaſſung aus ihrem früheren Stande nach ben gefeglichen Vorſchriften (jo ziem- 
li in Uebereinftimmung mit bem Antrag bes Minifterd ber Reichsrath). Nach 
Abjolvirung des Gymnaſiums erhalten die ausgezeichnetften aller Schüler golbene unb 
filberne Medaillen, fowie die übrigen Prämien. Diejenigen aber, welde das Gymnaftum 
mit vollem Erfolg abfolviren und welche ihrer Ablunft nad das Recht auf den Eintritt 
in ben Eivilbienft haben, erhalten die Berechtigung zur XIV. Rangclaffe. Diefem letzteren 
Vorſchlag gab der Reichsrath folgende Faſſung: Diejenigen, welde das Gymnafium mit 
vollem Erfolg abfolviren und babei beſondere und ausgezeichnete Kenntniffe in der ruffis 
ſchen Geſetzeskunde erworben haben, werben bei ihrem Abgang mit ber XIV. Rang: 
claffe belohnt. 

Demgemäß wurben folgende Aenderungen getroffen: ver Gymnaſialeurſus theilt fich 
in einen allgemeinen (primären) unb fpeciellen. Der letztere beginnt mit ber IV. Claſſe. 
Bon da an haben die Schüler gemeinfam: Religion, Phyſik und mathematische Geographie, 
ruffifche und Weltgefhichte, Deutfh und Franzöſiſch, Ruffiih und Mathematil. Dies 
jenigen Schüler aber, welche in ben Dienft eintreten wollen, haben außerbem noch zwei 
befonbere Lectionen in IV., für praftifche Uebungen im Ruſſiſchen, unb zwei ebenfolde in 
IV, für Arithmetik in ihrer Anwendung auf bie Praris, und von der V. an, wo bie 

Schüler ſchon gehörig entwidelt find, um bies Fach mit Nuten zu hören, Geſetzeskunde. 
Für folde, bie ftubiren wollen, beginnt von ber IV. Elafje an Lateiniſch und Griechiſch 
(das letztere nur für foldhe, bie in bie erjte Abteilung ber philoſophiſchen Facultät ein- 
treten wollen). Für Lateinifh ift in Zukunft nur 1 Lehrer nöthig. Der Unterricht 
wirb allein Vormittags ertheilt: jede Lection bauert 1’ Stunde. Von 9—11’ find 
beren 2, unb nad) einer Pauſe von Stunde bie letzten 2 Lectionen. 

Der Lehrplan war alfo folgenver: Bon L—IH. (für alle Gymnaſien). 
Do. II. J. 

Religion . . » re 2'/ 2'/a 

Ruffiih und Stovonifä . — 6 5 5 
Mathematit . . 2 2 2.2.9 5 5 

Gesgrapbie - » > 2 2 0 0. 3% 3’ 6'4 
DRHNE: = 6 3° 3” 
Franzöſiſh... 0 0 0. 8% 3° 3° 
Shönfhreibn . . ». 65 5 2'/s 

Reißen und Zeihnen . . . . 1'/ 1’ 1’ 
30 30 30 

Bon IV. an tritt Bifurcation ein, wobei 1) ber Lehrplan ber gemeinjchaftlicdhen 
ä folgender ift: 
— ſ IV. V. VI. VI. 

Religion .. u ie — — — 1 14 1 
Ruſſiſch und Slaboniſch ee A 3° 3° 3° 
Mathematik . . 8°/4 3° 3°/ 3° 
Phyſik und mathematifihe Geographie — 2! 2'/s 2'/ 
Welt: und ruffifche Sisiäe — Bu 3% 3% 
Dub .. .» | 3° 3% 3° 
Franzöõſiſch . — [3 + * * . * 3° 3° 9° 3’ 

— ⸗——— — 

Reißen und Zeichnen (facultativ) 1 
2) Die jpeciellen Eurje haben für diejenigen, melde in ben Civildienſt einzutreten: 

beabfichtigen, folgende Fächer: 
ſichtis — * IV. V. VI. VII. 

Ruſſiſch und en a — — — 

Mathematit . . a a ar — — 

Ruſſiſche Geſebeskunde Ba a — 5 5 5 
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Für diejenigen, welche ſtudiren wollen: 
IV. V. VI. VII. 

Sn 3 20: 2 66 5 5 5 

Griechiſch (facultativ) - » 2... 2a 2a 24 2% 

Melde Vorbildung fonnten die Gymnaſien mit biefer Minimalbofis von Griechiſch 

und Lateinifch dem fünftigen Philofophen, Philologen, Hiftoriker, ruffifhen Lehrer, Drientali- 

ften, welche dem Juriſten, dem Mebiciner geben ?*) Ein gleich ſchwierig zu löfenbes Räthiel 
bietet bie Frage, wie bie juriſtiſchen Gymnaſialabtheilungen ben ungeheuern Stoff bewältigen 
fonnten; noch ſchwerer fcheint begreiflidh, wie ein geiftvoller Rechtslehrer, ber feiner Zeit 

in Berlin ein mehrjähriges Redtsftubium durchgemacht Hatte, auf biefe Idee eingeben, 

wie er bas Programm zu biefem juriftifchen Unterricht verfaffen konnte. Unter bem 

12. Sept. 1849 — ber 11. war ber legte Tag ber Amtsführung des Minifters Uwarow — 

erichien ber Organifationsplan für den Unterricht der Gefee in den Gymnafien und 

bie Programme bafür, von bem Profefjor der St. Petersburger Univerfitäit K. N. 

Newolin**) verfaßt (Woronow II, 143). 

Der Organifationsplan beantwortet zuerft bie Frage: welche Theile ber Geſetzes⸗ 
kunde in den Gymnafialcurfus gehören? Das Ziel biefes Unterrichts, bie barauf neben 
ben anbern Fächern verwenbbare Zeit, bie geiftige Entwidlungsftufe ber Jugenb weijen 
fofort darauf Hin, daß man fi auf bie wefentlichften Theile zu beſchränken hat. Diele 
find 1) die Grund-, d. 5. Reichsgeſetze, 2) bie Inftitutionen zugleich mit den Statuten über 
ben Civildienſt, 3) die Geſetze über bie Stände, 4) die Civilgeſetze, einſchließlich des civilen 
Gerichtsverfahrens, und 5) bie Eriminal- und Polizeigeſetze, einſchließlich des Gerichtsver⸗ 
fahrens bei Verbrechen. Sodann wird bie Frage nad) ber Ordnung, in welcher biefe Gegen: 
fände zu behandeln feien, in folgendem beantwortet: es könnte feinen, als müßte von 
ber angegebenen theoretiſchen Reihenfolge in der Gymnaflalpraris abgewichen werben. Die 
Inſtitutionen bieten eine fehr complicirte Geſetzgebung; der Negierungsorganismus, bie 

gegenfeitige Beziehung und Verkettung ber verſchiedenartigen Competenzen, ber gouverne⸗ 
mentalen und gerichtlihen, ber allgemeinen und Iocalen, höheren und nieberen, können 
nur von einem ſchon ziemlich gereiften Geiſte, der fih an bie Unterſcheidung ber ver: 

ſchiedenen juribiihen Begriffe gewöhnt bat, Mar verftanben werben. Allein für bas 
firenge Feſthalten an ber theoretiſchen Orbnung fpridt 1) ba fie mehr dem 

Syftem bes Gefeßcober entſpricht, deſſen gründliche Aneignung hauptſächlich der Gum: 
nafialgefeßunterricht vorbereiten fol; 2) zumeilen werben bie Gefeße über bie Inftitutionen 

als befannt vorausgejegt in denen über bie Stände unb in ben Civilgefeßen; 3) es ift 
bisher in den Anftalten, wo Geſetzeskunde gelehrt wurbe, dieſe Reihenfolge eingehalten 
worben. Unter Nr. II. wirb ber Stoff fo auf die Claſſen vertheilt, daß 1) bis 3) auf 

*) Außerdem mußte man vorausjehen, was fpäter eintrat: baß fich in den oberen Glaffen 

mancher, ber fein Lateiniſch lernte, doch noch zum Studiren entſchließen konnte. Solche hatten 
dann bas Aufnahmeeramen an ber Univerfität zu machen. „Da aber basfelbe,* beißt es in 

bem Reicript vom 23. Jan, 1857, „mandmal nad ziemlich eilfertiger Vorbereitung gelingt und 
alfo Feine fo genügende Bürgſchaft dafür, daß ber Eraminand wirklich die erforberten Kenntniſſe 

bat, bieten kann, wie bie Abgangsprüfung am Gymnafium,* fo wird angeordnet, daß von 
folgen Schülern, die im Gymnaſium bas Lateinifche nicht gelernt haben, bei ber Aufnahme 
prüfung in die Univerfität in biefem Fache ftatt der bisher verlangten Note 2 nunmehr wenigftens 
bie Note 3 verlangt werbe, 

»*) Newolin, geboren 1806, erhielt feine Bildung im geiflliden Seminar zu Wfätfa, und 
fodann in ber geifllihen Alademie zu Moskau. Bon Speransti’s ſcharfem Blide auserleien 

wurde er 1829 zu juriflifcgen Studien nad Berlin geſchickt. Nach feiner Rückkehr 1832 wurde 

er Profefjor in Kijew, ſchrieb 1840 feine Encyflopäbie der Gefegesfunde, fam 1843 nad Peters 
burg, wo er 1851 bie Geſchichte der ruſſiſchen Givilgefege verfaßte. + 6. Oct. 1855, (Muszug 

aus dem Nefrolog von Uſſow und Andrejeweli im J. d. M. LXXXVIII, 7, 28.) 
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V. (alfo das anerkannt ſchwerſte auf die erſte Claſſe), 4) auf VI. und 5) auf VII. kommt, 
ber weniger umfangreiche Theil auf VII. deswegen, bamit bie Schüler genügend Zeit 
baben, fih auf das Abgangseramen vorzubereiten. 

Die Anftruction orbnet eine allgemeine, fowie für alle Abtheilungen außer ber 
erften eine fpecielle Einleitung an. Als anſchaulicher Beweis von der Maſſe bes Stoffes 
fei hier der Abjchnitt bes Programms über bie Stänbegefete, bie alſo auf ben britten 
Theil des Schuljahres in V. fallen (das Schuljahr zu 30 Wochen) und als einer ber 
leichteften Abfchnitte bezeichnet waren, ber größeren Hälfte nad im Auszug ans 
geführt. Die Einleitung hat I. von ber Verfchievenheit ber Rechte ber Stänbe zu handeln, 
weldie das Gefeß nad der Verſchiedenheit der Reichsbevölkerung aufftellt; II. von ber 
Zeit, von welder an das Stanbesreht in Bezug auf feinen Genuß für jede Perjon 
feine volle Kraft”erhält; ILL. von ber Mittheilung bes Stanbesredhts, IV. von ber ns 
bibirung, V. von ber Entziefung, VI. von ber Wiebererneuerung, VII. von ben Acten 
ber Stände: 1) ben allgemeinen — metrifhe Bücher, 2) den befonberen für ftäbtifche und 
länblihe Einwohner — Revifionslifien, Ausführung ber Nevifionen. Dann folgt bie 
erite Unterabtheilung: Vom Adel (Eigenthümlichleit und verſchiedene Arten bes Abels- 
ſtandes. Ermwerbung und Mittheilung bes Adels. Rechte unb Privilegien bed bels- 
ftandes im Verbanb der Abelscorporationen. Rechte und Privilegien bes Abelsjtanbes, 
bie im fpeciellen jebem Individuum zukommen. Verluſt und Wieberherftellung ber Rechte 
des Adelſtandes. Acte bes Abelsftandes). Zweite Unterabtheilung: Die Geiftlichkeit. 
1. Eapitel. Bon ber orthoboren Geiftlichfeit (bie verſchiedenen Arten berfelben; bie 
ertbotore Mönchsgeiftlichkeit; Eins und Austritt aus ber o. M., Rechte und Verpflichtungen 
berjelben; bie orthodoxe weiße Geiftlichkeit; Eintritt in biefelbe, Mittheilung ber Rechte 
unb Austritt; Rechte und Verpflichtungen nad ihrem Stande; bie Abjtufungen ber ortbor 
boren Geiftlichkeit; Rechte der Klöfter und erzpriefterlichen Gebäube; Rechte der Kirchen). 
U. Gapitel. Bon ber Geiftlichkeit ausländiſcher Belenntniffee IH. Gapitel. Bon ben 
Acten des geiftlihen Standes. Dritte Unterabtheilung: Von ben Stabteinwohnern, 
I. Gapitel Bon ben St. im allgemeinen (von ben verjchiebenen Arten des Standes ber 
St.; Eintritt in denfelben und Mittheilung der Rechte; Rechte im Verband ber Stabt- 
gemeinben; Rechte bes einzelnen Individuums; Uebergang aus dem ſtädtiſchen Stand 
und Aufhören ber Rechte besfelben). II, Eapitel Von ben verſchiedenen Arten ber 
Stabteinwohner im befonberen (Ehrenbürger: Erwerbung des Ehrenbürgertfums, Rechte 
unb Privilegien besfelben. Bon den Kaufleuten: Cintheilung berfelben nad Gilben, 

Eintritt in bie Gilden und Ausjchreibung aus einer und Zuſchreibung zur anberen, 
Rechte der Kaufleute jever Gilde. Von ben Zünften: Eintheilung, Eintritt und Austritt, 
Redte. Bon ben Kleinbürgern ober Beifaffen). IH. Capitel. Von ben Acten bes 
Standes ber Stabtbewohner. Vierte Interabtheilung: Von ben Lanbbewohnern (in 
4 Gapiteln: von ben verfchiebenen Arten, von den freien Lanbbewohnern im allgemeinen, 
von einigen Orbnungen ber freien Lanbbewohner, ven ben Leibeigenen). Fünfte Unter: 
abtdeilung: Bon ben Leuten frember Nationalität. I. Eapitel, Bon ben verſchiedenen Arten 
berfelben. II. Eapitel. Bon den Hebräern im befonberen. Sechste Unterabtheilung: Von bem 
Stand ber Ausländer. Siebente Unterabtheilung: Bon den Abgaben unb Steuern, 
benen bie Perjonen nad ihrem Stande unterliegen. I. Gapitel. Von ben Abgaben. 
1. Theil. Bon ber Recrutenpflicht. 2. Theil. Von ben Landesabgaben. II. Gapitel. Bon 
ber Kopffteuer unb ber Zinspfliht. IH. Capitel. Von ben Abgaben für das Recht 
zu banbeln. 

So blieb alfjo vom Gymnafium faft nur der Name. Bebürfte es, außer biefem 
Programme, das ber geiſtvollſte Lehrer nur in geiittöbtenber Weife auszuführen im 

Stanbe war, nod) eines Beweifes für ben nachhaltig ſchädlichen Einfluß biefer Idee, 
jo könnte man ihn barin finden, baß es noch heute Juriſten giebt, welche ernitlicd aus: 

ſprechen, e8 wäre fehr nütlich, wieber auf bie Organifation von 1846 (b. 5. 1847, reip. 49) 
zurüdzulommen (E. Karpowitſch, Umriffe unjerer abminiftrativen u. f. w. Orbnungen 1873). 
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Tragiſch aber kann man es finden, daß berfelbe Minifter, ber 1811 die claſſiſche Bildung 
in feinem engeren Amtskreiſe als ber erfte eingeführt, ber ihre Ausbehnung auf bas 
Reich 1819 durchgeſetzt hatte, 1849 biefelbe Hand, mit der er bie claffifche Bilbung geſät 
hatte, nun zur Ausjätung faft des lebten Halmes berfelben bieten mußte; um ſo tragiſcher, 
je weniger fein beller und vielfeitig, wie tief gebilbeter Geift über ben Sinn und die Be 
beutung feines Thuns im unflaren fein konnte. Wer ven Maßſtab von heute anlegen 
wollte, müßte finden, baß die normale Entwidlung bes Schulweſens um Jahrzehnte 

aufgehalten wurbe. „Es ift fhwer zu fagen, bis zu welchem Grabe ber Impotenz in 
Wiſſenſchaft, Literatur und ber gefammten geiftigen Bildung Rußland unter dem Einfluß 
ber in ben Jahren 1849 und 1851 erlaffenen Gefeße Hätte gelangen müßen“ (Statut der 
Gymnafien 1871. ©. 11 der d. A.). Nur darf nit vergeflen werben, baß an ber ver: 
bängnißvollen Reform von 1849 andere Potenzen mitwirften — ſchon in dem Eircular 
vom 11. Sept. 1847, fowie in bem Decret vom 2. Sept. besfelben Jahres wird auf 

das Yuftizminijterium hingebeutet. 
Ein Zug ift no erwähnenswerth, ba er bie Zeit harakterifirt. Nach den Berichten 

bes Minifters war immer „alled in befter Ordnung.“ Auch in dem über bas Jahr 
1848 heißt es: „bie Ordnung wurbe nicht geftört; ich vertraute barauf, daß unfere 
junge Generation in ihrer Gefammtheit von ber unüberlegten Nachahmung des Aus: 
länbifchen geheilt ſei, gefeftigt Hinter der Bruftwehr unferer Selbftänbigkeit fi vor bem 
verberblihen Einfluß ber traurigen Erſcheinungen bewahren werbe, bie uns von allen 
Seiten umgeben... Es fanb aud fein wirklich ernftes Ereignis unter ber Jugend 
ftatt und überall wurbe ihre Aufführung vollftändig gut befunden” (Ber. 1848, 136). 
Damit bieng zufammen, baf man ven Nachweis zu führen fuchte, wie auch in Vergleich 
mit dem Ausland bas ruffifhe Bildungsweſen auf einer anſehnlichen Höhe fich befinde. 
So erregte 1834 eine vergleichende Ueberfit über ven Bilbungsftand ber Welt in ber 
Revue germanique überall Unwillen (3. db. M. XIX, 135), ba e8 darin hieß, in Rußland 
fomme auf 700 Einwohner ein Schüler. Schon am 17. Juni erbat ber Minifter 
fi die Erlaubnis, von allen Minifterien Data einfordern zu laſſen, um biefe Ziffer 
Lügen zu ftrafen. Sie follten auf das Jahr 1834 zurüdgehen, wurben 1837 zur Kenntnis 
bes Kaiſers gebracht (Ber. 1837, 22) und fofort veröffentliht (V und 109 ©. in 4°). 
Aus den 4 Tabellen waren folgende Schlüffe gezogen: „Bei einer Bevölkerung von 
50,585,857 Einwohnern (mit Ausnahme Polens und Finnlands) beträgt die Zahl ber 
Schüler in allen Minifterien 244,993; fie verhält ſich aljo zu ber ber Einwohner wie 
1 : 210, beträgt alfo bebeutenb mehr, als die ausländiſchen Statiftifer herausrechnen, 
indem fie nur bie Schülerzahl im Minifterium ber V.-A. berüdfichtigen. Indeſſen konnte 
aus verfchiedenen Gründen die Zahl ber in ben orthoboren Kirchen- und Klofterfchulen, 
fowie in ben Landſchulen ber Oſtſeeprovinzen unterrichteten Kinder in bie Tabelle nicht 
aufgenommen werben, auch nicht die zu Haufe, fowie bie in Lefen, Schreiben und Re 
ligion von ber nieberen Geiftlichkeit unterridteten; endlich nicht die Schüler von 3668 
jübifhen und 398 muhammebanifhen Schulen, beren Zahl unbekannt ift. 

Andrerfeits ift zu bedenken, daß bie Stufe ber Vollsbildung nicht durch die Zahl ber 

Unterriht erhaltenden Jugend beftimmt wird, fonbern überhaupt durch bie Zahl ber Per: 
fonen beiverlei Geſchlechts, die leſen und fchreiben können; bei uns in Rußland aber müßen 
jett alle dem geiftlichen, dem Abels: und dem Kaufmannsftand Angehörigen ohne Ausnahme, 
fowie der größte Theil der Kleinbürger und ein Theil ber übrigen Stände mit Recht 
unter dieſe Kategorie gezählt werben. Demnad gehören darunter nach officiellen Daten 
von 1836: 

Vom geiftlihen Stand: orthobore Geiftlihleit. . » „. . 503,805 
andere chriſtliche ) 20,389 

„ nichtegrifttiche | Sonfeifionen 11071 
Dom Adelsſtand: erblihe Adelige . er 538,160 



Rußland. 231 

Dom Adelsſtand: perſönliche ... unb aeg . . 153,195 
Unterbeamte etwa . . j TR 50,000 
Dom regulären Militär eva .. 10900,000 
Kaufleute und Ehrenbürger . © 2 2 2 2 2 nn ne 252,061 
Kleinbürger und Handwerlr . . . = 2% 0.00. .  1,500,000 
Bürger in ben weſtlichen Gouvernements N U 14,491 
Griechen, Fabrikarbeiter, Lehrlinge u. f.w. . 2 2. . 21,822 
Bauern (von 44 Millionen) wenigftend . . . . .» -  1,000,000) 

Annähernde Summe derer, bie lefen und ſchreiben können 4,167,993. 

Diefe Zahl aber verhält fih zu ber Bevölkerung wie 1:12. Doch aud wenn 
man fih auf bie Gefammtzahl der Schüler beſchränkt, bie gewöhnlich als Bildungs: 
maßftab angenommen wird, wird biefelbe nad) allen angeführten Erwägungen bie in ben 
ebranftalten allein faft um das Vierfache überfteigen, fo daß fie zur Bevölkerungszahl 
wie 1:50 fich verhalten wird. Bedenkt man außerdem, daß fich ſeit 1834 die Anftalten, 
beſonders die Elementarfhulen fehr vermehrt und bie Zahl der Schüler bebeutenb ge: 
fteigert bat, fo Fann man, ohne zu irren, fließen, bie Zahl der Schüler verhalte fi 
jcht, 1837, wie 1 : 45. „So nimmt unfer Vaterland, troß ber geringen Bevölkerung 
bebeutenber Streden, welche die Errichtung von Schulen hindert und troß bes Nomaden: 
lebens vieler Stämme, beren Anfäßigmahung ber Bildung vorausgehen muß, aud in 
dem ftatiftifchen Verhältnis der Volksbildung zu der Bevölkerung nicht ben legten Platz 
in ber Reihe ber europäifhen Staaten ein“ (Ber. 1837, 23). In dem Beridte (S. 23 
und 143), wie im J. d. M., welches die Tabellen recenfirt (XXII, 6, 18—30), kehrt 
immer bie Verhältniszabl 1 : 210 wieber, bie genau gerechnet günftiger war, nemlich 
1: 206, 47. Aber das auffallenbite ift, daß eine Reihe von Zahlen auf bloßer An- 
nahme beruben, bie fich bazu noch durch Notizen über einzelne Gouvernements, meldhe 
das J. d. M. fpäter bringt, als zu Hoch gegriffen nachweiſen laſſen. (Vgl. LI, 6, 268.) 

Demjelben Anlaß verdankt das Bud von A. de Krusenstern, Precis du systöme, 
des progrös et de Vétat de l’instruction publique en Russie (franz. 1837, polnifch 
1838, beide Ausgaben in Warſchau, deutſch Breslau 1841) feine Entftefung. Es kam 

zu demſelben berubigenden Schluß und wurbe beshalb der Akademie ver Wiſſenſchaften 
vom Minifter zur Prämiirung mit dem Demidowpreiſe zugejandt, den es auch erhielt 
(d. M. XIX, 135). Ebenſo vertheibigt das J. d. M. (V, 417) ſich gegen einen 
in den Dorpater Jahrbüchern (1835, 2) fi findenden Ausſpruch: das ruffiiche Volt 
nehme bie Bildung wie ein Arzneimittel, und nur bie zwingende Vorfchrift des Arztes 
nöthige es, dasſelbe zu trinken — was für bas „Volk“ im fpeciellen Sinne um jene 
Zeit kein unrichtiger Vergleich war. 

Unter dem 20. Dct. 1849 auf fein Gefuh wegen zerrütteter Gefunbbeit entlafjen, 
nahm Uwarow in einem Schreiben von den Guratoren Abſchied, beffen letzte Worte die 
Hoffnung ausfpradhen, daß auch in Zukunft das Unterrichtsweſen fi) auf dem dreifachen 
Fundament der ruſſiſchen Bildung befeftigen werde, der Rechtgläubigkeit, Autofratie und 
Vollsthümlichkeit (Wladimirow II, 369).*) 

*) Umarow ftarb am 4. Sept. 1855, In einer cäfurarmen und biatusreihen, griechiſchen 
Elegie befang ihn der Prof. Menſchtſchilow in Moskau; die beften Verſe find noch folgende: 

Tlerpida yaiav dxoounsev naproicı vooıo 
naıdelag xoıwng anödkıov wor’ Eyor, 
uellıyog 76° dyavog al mmıog nev indoro, 
copewv xal 00POS Mor wocgır alakoving. 

IM. LXXXIX, 7, 25, Der Dichter Batjufhkom aber fingt von ihm: Ob auch fein irdiſch 
Heimatland — im Nebelreich bes Nordens Tiege, — die lächelnde Erato fland — auf Hellas’ Au’n 
an feiner Wiege, 
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Sein Nachfolger, der Fürft Platon Schirinsfi:Shihmätom*) mar ber britie 
Minifter, welchen ber Kaifer fi aus bem reife berer wählte, die am Statute von 
1828 gearbeitet hatten (interimiſtiſch ſeit dem 12, Sept. 1849, befinitiv feit 27. Jan, 
1850). Während er im Diarine-Cabettencorps eine ſeemänniſche Vorbilbung erhielt, hatte 
ber Einfluß eines begabten älteren Bruders nicht nur bie in feinem Elternhaufe von frühe 
an gepflegte gottesfürdhtige Gefinnung in ihm befeftigt, fonbern auch an berfelben bie an- 
dächtige Verehrung ber kirchenſlavoniſchen Sprade großgezogen, von welcher er burd: . 
drungen war. Nachdem er 1813 mit Auszeichnung feinem militärifchen Berufe genügt 
hatte, zog er fi zur Kräftigung feiner Gefunbheit auf das Land zurüd und lebte bort 
mehrere Jahre ber Natur und ber Landwirthſchaft. Ein Zufall, welcher bie Aufmerl: 

ſamkeit auf feine Beſchäftigung mit ber Literatur lenkte, führte ihn abermals in den Dienft 
und zwar unter bem Minifterium Schiſchkow, „ben das gemeinſchaftliche literariſche 
Intereſſe und bie Begeifterung für bie Mutterfpradhe, bie ihn fhon mit bem älteren 

*) Fürſt Sc. ift außer Uwarow ber einzige Minifter, von weldem eine ausführlichere Bio: 
grapbie eriftirt. Sie ift verfaßt von N. Selagin, ber fih „14 Sabre faft ununterbrochen im der 

Nähe des Fürften befand,” im J. d. M. LXXXV, 5, 1—18 und LXXXVII, 5, 37—78. In 

einer altadeligen und gottesfürdtigen Familie 1790 geboren, wurbe er, nachdem er bem erjten 
Unterricht unter ber Fürſorge der 4 Jahre nad feiner Geburt verwitiweten Mutter erhalten Hatte, 
1804 in das Marine:Gabeitencorps in St, Petersburg gebradit. Inter bem für fein Leben be 

fimmenbden Einfluß feines älteren Bruders, Sergius, ber feine religiöfe Gefinnung bdurd bie 

ebelfte Hriftliche Mildthätigkeit beihätigte und fpäter Mönd wurde (er bat ihm auch ein literariſchee 

Denkmal gefegt), warf er fi mit Eifer auf feine fachmänniſche Ausbildung, und erreichte es, 

daß er fhon nad 3 Jahren als Midihipman aus bem Corps entlafjen wurde, was eine Selten: 

beit war. 1811 zum Lieutenant befördert, machte er auf ber Ruberflotille die Belagerung von 

Danzig mit, beffen Uebergabe er durch bie Erfolge bei dem heftigen Angriff auf feine Barkaflen 
in ber Motlau am 10. Nov, 1813 weſentlich berbeiführte. Wie bas Leben auf ber See, jo 

war ihm auch bas auf bem Lande (1816—20) ein fletes Memento an bie Größe bes Schöpfert. 
1820 trat er wieber in ben Militärdienft, als Chef ber zweiten Abtheilung des Ingenieut— 
bepartements, eine Stelle, „welde befonbere Ghrenhaftigkeit, Aufmerkfamkeit und Thätigfeit ver: 

Tangte; er hatte Hier den Abſchluß von Eontracten und Lieferungen, die Herftelung ber Inſtrumente 
und bes Materials für die Sappeurbataillone, ber Pontons“ u. f. w. zu leiten, 1824 war er 

ſchon zum Director ber Kaſan'ſchen Univerfität auserfehen, allein Schiſchkow, ber ihn „häufig 
fab, fi mit ihm unterhielt, und feine Talente, ſowie bie Eigenſchaften feines Herzens, namentlid 

feine Frömmigkeit und feinen Patriotismus zu ſchätzen Gelegenheit hatte,“ ernannte ihn zum 
Director ber Ganzlei bes Minifteriums (16. Nov. 1824). 1826 wurde er Protofollführer bes 
Comite’s5 für DOrganifation der Lebranflalten; fobann Mitglied ber Oberſchulverwaltung und 
Präſident des ausländifhen Genfurcomits’s. „Man könnte einen großen, interefjanten Band 
zufammenftellen aus den Auszügen und Ueberfegungen, bie er ſich machte, über bie Einrichtungen 
ber Genfur in den verfchiedenen gebildeten Ländern Europa’s. Da find bie Heinften Detailt 

über die Epochen ber verfchiedenen Literaturen nicht vergeffen, welche zu verfchiedenen Zeiten 

nüglid und ſchädlich auf bie Geſellſchaft eingewirft haben, Details, melde dem Cenſor nolb 
wendig find, um für die Durd;fiht der Probucte ber ausländifchen Literatur eimen richtigen 
Blick zu haben.“ 1833 wurde er zum Director bes Departements ernannt, als welcher er die 

gefammte Gejcäftsführung des Minifteriums zu leiten Hatte. Die übrigen Aemter, die ber zürf 

erhielt, find im Tert genannt. Als Gehülfe bes Minifters fiel ihm mehrmals während ber Ab: 

weſenheit bes letzleren bie Leitung des Minifteriums zu, „In feinen Titerarifchen Arbeiten, die 
eiber nicht zahlreich find, berrfcht bie religiöſe Richtung vor; felten erlaubt er ſich, mit den 

Dingen ber Welt fi zu beigäftigen und dann ift fein Geift, gewöhnt, fi mehr dem Gegen 

fländen zuzuwenden, welde bie Seele erheben, mit der Größe und dem Ruhm ber Heimat und 

berühmter Landsleute befchäftigt. Der Glaube, die auf ihn gegründete Moralität und bie Lieb 

zum Vaterland — das waren bie Töne, auf welde feine Leier geftimmt war." Wie fein Bruder, 

theilte er die Anfichten und die Richtung Schiſchkow's. Bon ben gelehrten Gefellfchaften, die ihn 
zu ihrem Mitglied ernannten, feien nur die aueländiſchen erwähnt: bie der morbifchen Altertfumk 
forfcher in Kopenhagen (1843), die der ſchönen Künfte in Athen (1846), die der Naturwiflen 
ihaften in Münden (1849), 
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Bruber verbant, nun auch für ben jüngeren gewann.“ Nun flieg er im Minifterium 
der 2.9, von Stufe zu Stufe. Schon 1830 war er Präfibent bes Comité's ber aus—⸗ 
länbiihen Genfur, weldhe Stelle ihn mit ber anslänbifchen Literatur, und balb barauf 
Präfident ber arhäographiihen Commiffion, was ihn mit der vaterlänbifchen Literatur in 
immerwährender Belanntichaft erhielt, da die Commiſſion die Aufgabe hatte, die älteren 
Denkmäler ber ruffiihen Sprade zu fammeln und herauszugeben. So hat er aud ale 
Mitglied der Akademie (Präfibent der ruffiihen Abtheilung berfelben) an dem von ber 

felben herausgegebenen Wörterbuch ber kirchenſlaviſchen und ruffiihen Sprade bervor- 

tragenden Antheil genommen. 1842 erftieg er bie legte Stufe im Minifterium, indem er 
zum Gebülfen bes Miniſters ernannt wurde. Zahlreiche Beweiſe ber kaiſerlichen Zu: 
friebenheit und Gnade nährten in bem Fürften bie grenzenlofe Verehrung gegen bie 
kaiferliche Majeftät, eine Verehrung, bie um fo tiefer war, als fie ihre Wurzeln in der 
Religiofität desfelben hatten. Sehr Mar Ipricht er dies in einem kurz nad jeiner Er: 
wennung zum Minifter gejchriebenen Briefe folgendermaßen aus: „Ich fühle die ganze 
Bereutung bes evangelifchen Wortes: wem viel gegeben ift, von bem wirb man viel 
fordern. Ich erkenne bie Größe ber Verantwortlichkeit, der ich jebt vor Gott, dem Kaifer 
und dem Baterlande unterworfen bin, und freilid) wäre biefer eine Gedanke hinreichend, 
mid zur Verzweiflung zu bringen, wenn ich auf meine eigenen Kräfte rechnen wollte. 

Dem jei aber nicht alfo! die Augen zum Himmel erhebend rufe ih aus: Herr Chriftus, 
wer auf bich hofft, wirb nicht zu Schanden werben. IK glaube, daß das Herz bes 
Kaifers in der Hand Gottes liegt und daß Der, welcher mid durch Seinen Gejalbten 
zu dem gegenwärtigen großen Amte berufen hat, mir gnäbig helfen wird, Seinen heiligen 
Willen zu vollbringen . .. Möge fih aljo bie Kraft Gottes in meiner Schwachheit 
vollenden, unb ber Wunſch meines Herrn und Moblthäters in gutem ſich erfüllen, der 
Wunſch tes Glüdes, des Heiles und des Ruhmes Rußlands!“ 

Der leitende Gedanke des Miniſteriums Schichmatow war das dem Fürſten bei 
ſeinem Amtsantritt vom Kaiſer ausgeſprochene Wort: die Religion ſei das einzige feſte 
Fundament jeglichen nutzbringenden Unterrichts. Dieſes Wort forderte zunächſt ſtrengere 
Aufſicht über den Geiſt des Unterrichts in erſter Linie der Univerſitäten. Da die 
Reeioren derſelben, als aus der Wahl ber Profeſſoren hervorgegangen und als gleichzeitig mit 
dem Lehramt betraut nicht geeignet erfchienen, ihre Collegen wirkſam und unabhängig zu 
beauffichtigen, fo orbnete ein Ulas an, daß fie in Zukunft nur vom Minijter ernannt und 
nit mehr zugleich Profefjoren fein follten (11. Oct. 1849). Eine für fie und ihre 

Gehülfen, die Decane, ſchon 1849 erlaffene Inftruction, welche „ben ausſchließlichen Zwed 
bat, bie Aufficht über den Univerfitätsunterricht zu verftärfen,“ am 23. Jan, 1851 als Geſetz 
publicirt, befahl, daß jeder Profeffor vor dem Beginn des Schuljahres oder Semeſters 
dem Decan feiner Facultät ein betaillirtes Programm feines Faches vorzulegen habe, in wel: 
dem Umfang, Aufeinanberfolge und Methobe erläutert und bie theilmeife ober ganz als 
Anleitung in Ausficht genommenen Werke angegeben werben jollten. Dasſelbe wirb 
ſedann in der Facultät durchgeſehen und approbirt. Bemerkt ver Rector, daß basjelbe 
nit genügt, weil die Handbücher nicht zuverläßig find, ober bemerkt er in Bezug auf 
bie Richtung bes Unterrichts einen Mangel, ber gerechten Zweifel erregen kann, jo muß 
das Programm ber Univerfität vorgelegt werben. Stellt fi beim Fortſchritt einer 

Wiſſenſchaft die Nothwendigkeit einer Aenderung heraus, fo ift auch biefe zuerft bem 
Tecan vorzulegen. 

Die Gefihtspuncte bei der Durchficht des Programms find: 1) bie bem Univerfitäts: 
unterricht entſprechende Volftäntigkeit der Darftellung, 2) jtrenge Uebereinftimmung 
fowohl des Allgemeinen als auch ber einzelnen Theile mit bem gelehrten, wie bem 

moralifhen Zwed, 3) daß fi in den Inhalt nichts einſchleiche, was mit ber Lehre ber 
rehtgläubigen Kirche oder mit ber Megierungsform und bem Geiſte unferer Reiche: 
inftitutionen nicht im Einklang ift; und 4) jell im Gegentheil, wo nur immer bieje Be 

fimmung Anwendung finden kann, Mar und beftinnmt Ehrfurdt vor dem Heiligen, Er: 
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gebenheit gegen den Kaiſer und Liebe zum Vaterlande ausgeſprochen werden. Der Decan 
bat durch möglichſt häufigen Beſuch der Vorleſungen auf die Erfüllung dieſer Beitim- 
mungen zu ſehen und fofort dem Rector zu berichten, fall8 er bemerkt, daß ein Profeflor 
fi eine wenn auch unſchädliche Abweihung vom Programm erlaubt ober in feine Vor: 
lefungen Crörterungen einflicht, bie nicht unmittelbare Beziehung auf das haben, was zu 
ihnen gehört. Weberzeugt fidh der Mector und Decan davon, daß biefe Abweichung ohne 
böſe Abficht gefchah, fo haben fie dem Profeffor einen Vorhalt unter 4 Augen zu maden 

und bie Auffit zu verboppeln. Sollte aber ber Brofeffor wider Erwarten ſich bies 
nicht zu Nugen machen, ober wenn er ſich erlaubt, in feinen Vorlefungen etwas ſchäd⸗ 
liches zu fagen, fo geht die Sade an ben Eurator, der, nachdem er fi vom ber Rid- 
tigkeit berfelben überzeugt hat, unverzüglihd Mafregeln zur Mbftellung bes Uebels ergreift 
und bem Minifter berichte. Auch kann ber Decan jeberzeit dem Profefjor feine Hefte 
abverlangen ober fi von ben Stubenten geben laffen, was fie nachgefchrieben haben, 
Der Rector fol täglich die Vorlefungen befuchen, fie mit ven Programmen vergleichen, 
bem Gang bes Unterrichts folgen und ben Prüfungen beimohnen. Dieſe prophylaktiſchen 
Mafregeln müßen genügen; „barum ift ber Rector und ber Decan für jebe nicht recht⸗ 

zeitig von ihnen entdeckte anftögige Vorlefung eines Profefjors verantwortlid." Daburd, 
berichtet der Minifter, fei nun ben verkehrten auslänbifhen Meinungen und Lehren, bie 
nicht felten fi in bie Wiſſenſchaften eingemiſcht hätten, der Zutritt zu uns abgeſchnitten 
und es Fünne mit Zuverfiht behauptet werben, daß die gegenwärtige Richtung bes Unter: 
richts ben Anfichten ber Regierung entſpreche (Ber. 1851, 141). 

Es war damit Übrigens vorzugsweife auf bie Lehrfächer ber juriftifchen und ber 
biftoriich = philologifhen Facultät abgefehen, „Staatsredht, politiſche Dekonomie, Yinanz: 

und überhaupt alle hiſtoriſchen Wiſſenſchaften, von denen es nicht dem geringiten 
Zweifel unterliegt, baß fie misbraucht werben können,“ wie es im einem fchon früher 
erlaffenen Eirculare (vom 24. Det. 1849 in „Ruff. Alterthum“ 1872, 6, 448) beißt. 
Dasjelbe fhreibt außerbem vor, es bürfe nie „bas Princip, das unferem Staatsweien 

zu Grunde liegt, angetaftet werben. Dies befteht darin, daß Rußland, wie nach feiner 
Lage, feinen Nationalfitten, ven Bebürfniffen ſämmtlicher Stände, jo nad den hiſtoriſchen 
Ereigniffen der Jahrtauſende, welche feine Wohlfahrt befeftigten, Keine andere Regierungs⸗ 
form Haben kann, als die monarchiſch-autokratiſche, in welcher ber Kaifer, als Schüger 
ber Kirche und Vater bed Vaterlandes nicht nur das Centrum, fondern auch ber Inbe⸗ 
griff aller Gewalten im Staate ift, ber gefebgeberifchen, richterlihen unb erecutiven. Es 
barf alfo nicht einmal ein Zweifel an dem Segen und ber Nothwendigkeit ber Autofratie 
geäußert werben. Denn in ber gegenwärtigen vertirrten Zeit, wo ber größte Theil bes 
fogenannten gebilbeten Europa’s das evangelifche Gebot von ber Unterorbnung unter bie 

geſetzliche Gewalt vergeſſend bie Fürftenthrone erichüttert und zum Theil umgeftürzt hat, 
unter Proclamirung des Volks als oberften Herrſchers, muß bie Univerfitätsjugenb mehr 
als je von ben uns fremben Begriffen über den angeblichen Vorzug ber republicaniſchen 
ober conftitutionellen Regierung, über bie Beſchränkung ber monarchiſch-autokratiſchen 
Macht, die Gleichheit aller Stände und ähnliches ferngehalten werben. Auch fol nicht 
geftattet werben, baß bie Profefforen in ungemäßigten Ausbrüden Bebauern über bie 
Lage ber Leibeigenen ausfprechen und mit Webertreibung über den Misbraudy ber guts⸗ 
berrlihen Gewalt fi auslafien“ u. f. w. 

Da fobann einige Promotionsbiffertationen, welche zur Kenntnis bes Kaifers ge 

fommen waren, nicht zuverläßig 'erfchienen, fo wurbe angeorbnet, es follte nicht mehr 
bloß auf ben wohlgefinnten Inhalt berfelben, ſondern auch barauf gefehen werben, baf 
bie Thefen beftimmt und Mar genug gefaßt würben, fo daß es nicht möglich fei, biefelben 
in verſchiedenem Sinne zu verftehen (13. Dec. 1850). 

Beſonders richtete der Minifter fein Augenmerk auf eine tüchtige Beaufſich— 
tigung bes Religionsunterrihts. Der Kaifer hatte ihm befonbers ans Her 

gelegt, barauf zu fehen, „daß bie Religionslehrerftellen überall von der Univerfität bis 



Ausland, 235 

zu den Kreisſchulen, mit Perionen beſetzt ſeien, welche durchdrungen von ber lieber: 
jeugung von ber Heiligkeit ihres Berufes mit der Wärme des Glaubens und der Gebuld 
ber Liebe in ben Geift ber Jünglinge und Knaben bie Heiligen Wahrheiten des Chriftens 
thums einpflanzten und in ihre Herzen ben Samen ber Tugend freuten, nicht allein 
durch das Wort, jondern auch durch das belehrende Beifpiel ihres Lebens“ (Ber. 1850, 3). 
So ſetzte ber Minifter, nach dem Vorgang in Obefla, auch in Kijew, Charkow und 
Kaſan eine Dberinfpection über den Religionsunterriht in ben weltlichen Lehranſtalten 
ein, „zur befieren Garantie für bie Zuverläßigfeit und gleichförmige Richtung des Unter 
richts in einem fo wichtigen Fade“ und trug bem betreffenden Kirdhenfürften auf, für 
biefen Poften ben nad Kenntniſſen und Erfahrungen zuverläßigften Geiftlihen auszu⸗ 
wählen (16. Aug. 1850). Diele Oberinfpectoren erhielten ſodann, „um die Heiligkeit 
der enangeliichen Wahrbeit zu fügen und ihren heilſamen Einfluß auf bie Erziehung 
autzudehnen“ (Ber. 1852, 27) auch bie Aufſicht über den Unterricht in ber Logik und 
Grfahrungs-Pfychologie (23. April 1852), melde jeit 1850 von ben Profefloren ber 
Theologie gelefen wurden, ba ber Unterricht in ben übrigen philoſophiſchen Difciplinen 
„bei der gegenwärtigen anftögigen Entwidlung biefer Wiſſenſchaft durch die deutſchen Ge: 
lehtten“ für unnüß erklärt unb bie „Jugend vor ben verführerifchen Speculationen der 
neueren philoſophiſchen Syiteme bewahrt“ werben follte (Ber. 1850, 7). So war er 
rät, dag „Logik und Pſychologie mit ven Wahrheiten ver Offenbarung verwuchſen“ 
(Ber. 1852, 153). Europäiſches Staatsredht wurbe nicht mehr gelefen, „ba biefe 
Staaten dur die Empörungen und ben Aufruhr im Innern in ihren Fundamenten 
ajhüttert waren und das Fach deshalb felbft Feine feiten Principien mehr batte* 
(Ber. 1852, 153). 

Außerdem wurbe für den Religionsunterricht ein newer Lehrplan erlaffen (7. März 
1851), welcher von bem Metropoliten von St. Petersburg approbirt und von ber Sy: 
node „jehr befriebigenb” gefunden wurde (Ber. 1850, 6). Derfelbe führte nicht nur 
eine ganz neue Difeiplin ein, bie Liturgik, fondern verlangte au, wie beiläufig, ſchon 
beim Eintritt in das Gymnaſium Kenntniffe in ber Religion, nemlich bie notbwenbigen 
Gebete und bie „Anfangsgründe ber Chriſtenlehre.“ Im Claffe I. wird bies repetirt 
und bie heilige Geſchichte des U. T. nad) dem Bude: Lefeftüde aus der Gefchichte bes 
1. T,, durchgenommen, „wobei von bem bort fehlenden das wichtigfte aus anderen 
Duellen ergänzt wird.“ Claſſe I. N. T. IN. großer Katechismus bis zum 8. Glaubens: 
attilel. IV. basfelbe, 1. und 2. Theil; ſodann Liturgit überhaupt und Gottesbienft 
indbefondere. V. Katechismus, 3. Theil; täglicher, feiertäglicher unb Faftengottesbienft. 
VL Geſchichte ber dkumeniſchen und vaterländiſchen Kirche. VII. Wiederholung bes ge 
ſammten Lebrftoffs. 

Es war aljo vorzugsweife der Religionsunterricht, von beffen Hebung man einen 
tiefgehenben Einfluß erwartete, nicht etwa in ber Hoffnung auf einen qualitativ befferen 
Unterricht, fonbern in dem Glauben an die unwiberſtehliche Macht des Unterrichts: 
ſtoffes, wie fih ein folder au in Deutſchland zu Zeiten gezeigt hat und zeigt 
(Enchkl. II, 641). 

Da die Auffiht über vie Schulbücher längft nicht mehr von dem Comite 
ven 1826 ausgeübt wurbe, jo wurbe biefes geichlofien (13. März 1850) und gleich: 
zeitig da8 „Gomite zur Durchſicht von Schulhandbüchern“ errichtet. Den fpeciellen Anlaß 
dazu gab die 2. Abth. des III. Theils des von dem Profefior am pädagogiſchen Inſtitut 
Lorenz Herausgegebenen Handbuches der Weltgeſchichte, welche bie Cenſur gutgebeißen 
hatte. Der Minifter übergab das Buch dem Director des Inſtituts, Dawydow, „ber 
mir wegen feiner guten Gefinnung und durchaus Iobenswerthen Denkart befannt ift,“ 
zur nohmaligen Durchſicht und ertheilte dem Genfor einen Verweis. Dawydow führte 
auch den Vorſitz in dem neuen Comité, deſſen Mitglieber der St. Petersburger Staate- 
ſchuleninſpector und bie dortigen Gymnaftalbirectoren waren. Das Comits follte „[ämmt: 
liche Schulbücher, auch die zur Lectüre für Kinder beftimmten Schriften, Werke und 
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Ueberfegungen durchſehen, wobei nit nur auf ihre fittlihe Richtung, fonbern auch auf 

die Methobe der Darftellung ein ftrenges Augenmerk gerichtet werben fol; denn oft ift 
es nur ber Eigennutz, aus bem berartige Bücher von Leuten, bie mit den Principien ber 
Bildung und Erziehung nicht hinreichend befannt find, angefertigt werben.” Alle ſolche 
Bücher find von den Eenfurbehörben erft an das Comité einzufenden, worauf fie unter 
eigener Verantwortung ber Genfurbehörben auch von biefen burchzufehen find. Es wurbe 
eine eigene Anftruction auch biefür erlaffen, und bie zuerft proviforifchen Anorbnungen 
zu befinitiven gemacht (13. März 1854). 

Das letztere biefer beiden im weſentlichen Schiſchkow'ſchen Principien, Religion 
und Aufficht, führte der Minifter namentlih aud in feinen perfönlihen Revifionen 
durch, ba er der Ueberzeugung war, daß „nichts mit folhem Erfolge auf den guten 
Zuftand ber Anftalten einwirfe, als bie Controle ber Thätigkeit der Angeftellten und bie 
Leitung ber öäffentlihen Erziefung durch aufmerkſame Revifionen. Nie waren biele 

häufiger und vielfältiger, al® in den vergangenen 2 Jahren“ (aus bem Bericht für 1851 
bei Selagin ©. 50). Der Minifter ſelbſt führte zwei Revifionen aus. Von ber erften 
Reife (im Aug., Sept. und Oct. '1851) fagt er, er babe fih nun mit bem Lehr 
perfonal befannt gemadt und mit um fo größerer Zuverläßigfeit die Mittel auswählen 
können, im Einklang mit ben hoben Abfichten des Kaiſers bie fittliche und unterrichtliche 

Bildung zu vervolllommnen. Auch jeien bie jebesmal ber Revifion nachfolgenden münt: 
lichen Anweiſungen, bie er ben Vorftänden und ben Lehrern gegeben habe, als unmittel: 
bar aus dem Weſen der Sade hervorgehend, nicht felten wirffamer, als bie Vorſchriften. 

„Die Revifion gab bie tröftliche Ueberzeugung, daß unfere Jugend in ber Furcht. Gottes, 
in unbebingtem Gehorfam gegen bie autofratifche Gewalt und in ftrenger Unterorbnung 
unter das Geſetz erzogen wird“ (Ber. 1851, 142). Der Minifter hatte dabei 147 
Lehranftalten „eingehend und mit Aufmerkjamleit revidirt“ (elagin ©. 46). Auf beiden 
Reifen legte er eine Strede von zufammen 7000 Werft (etwa 1050 Deeilen) zurüd 
(Ber. 1852, 155). 

Nah ber Durdficht des Budgets des Minifteriums für 1852 ließ der Kaifer dem 
am 11. Fehr. 1850 ernannten Miniftergehülfen A. Norow bie Frage vorlegen (am 
3. Oct. 1851), „ob nit auch er, gleihwie Se. Majeftät, ber Anficht fei, baß ber 
griechifche Unterriht in allen Gymnafien volllommen überflüßig fei? Er finde es 
hinreichend, benjelben nur in einigen Gymnaſien zu belaffen, wie z. B. in Njeſchin un 
Taganrog; bie Gehalte ber griechiſchen Lehrer wären dann zu ftreichen.“ 

Was brachte wohl den Kaiſer zu biefer Anſicht? Sicherlich nicht bie 17,186 R. 
62 Kop., welche auf tiefe Gehalte verwandt wurden. 

Es war vielmehr ohne Zweifel die Befürdtung, „daß bie Beſchäftigung mit beit: 
niſchen Schriftftellern die Jugend dem Geift des Chriſtenthums entfremben“ (vgl. 
Encyfl. I, 811) und in berfelben republicanifdhe Tendenzen bervorbilden möchte. Sa, es 
liegt die Vermuthung nahe, das Buch Le ver rongeur des soci6tes modernes ou le 

paganisme dans l'éducation par l’Abbe J. Gaume. Paris 1851 (Deutfch: Regent 
burg 1851) fei hier von Einfluß gewefen; erft 1860 brachte das J. d. M. (OVII, 1, 30) 

eine Widerlegung beöfelben. Auch im Deutſchland gieng ja damals von einzelnen An: 

bängern ber kirchlichen Richtung biefelbe Anklage gegen die Gymnaſien aus (f. Encpfl. VI, 
860. vgl. III, 633); merfwürbig, daß heutzutage biefelbe hauptſächlich von ben Neal 
fhulmännern erhoben wirb, weldhe nur ber Realfhule das Chriftentfum vinbiciren. 

Daß dies bas Motiv war, fieht man auch baraus, daß in ben Gymnaſien mit 

Griechiſch — als Gegengewiht — lateiniſche und griehifche Kirchenväter gelefen merben 

follten. 
Unter dem 6. Oct. antwortete Norow mit einiger Zurüdhaltung zuſtimmend: da 

bas Griechiſche nur für diejenigen (nady ben Beitimmungen von 1849), welde in bie 
hiſtoriſch-philologiſche Facultät eintreten wollen, notbwenbig, alfo nicht mehr allgemeine! 
Erforbernis fei, fo würbe er es für möglich halten, zur Verminderung ber Auegaben 
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das Fach noch in einigen Gymnaſien zu ſtreichen; allein es erſcheine ihm doch noth— 
wendig, es nicht nur in Njeſchin und Taganrog, ſondern auch in ben Reſidenz-, Univer: 
ſitäts- und einigen anderen Städten zu laſſen. Denn er halte die claſſiſche Bildung 

deswegen für ſehr wichtig, weil ſie von früher Jugend an tiefgehendes Nachdenken ge— 
wöhne und ben Geiſt ber Jünglinge durch bie Lectüre ber großen, alten Schriftſteller 
zum Hohen und Schönen hinführe, zugleich aber mit dem daran ſich bildenden Gefhmad 
und dem Streben nah ber Wiffenfhaft vom müßigen Lefen unnützer und ſchädlicher 
Bücher ablente.... Bei dem warmen und unerfhütterlihen ‚Glauben ber Ruffen 
werbe bie claffiiche Erziehung noch ſchöne Früchte bringen. 

Allein der Kaifer verfhob (am 8. Dct.) bie Entiheibung „bis zur Rückkehr Schid: 
matomw’s,” 

Unter bem 10. Oct. legte ber Minifter dem Kaiſer fein eigenes Gutachten vor. 
Schon auf feinen Revifionen babe er fi davon überzeugt, „daß ber Unterricht im 

Griechiſchen, wenn nicht in allen, fo doch in vielen Gymnafien überflüßig fei und ſchon 
babe er beabfichtigt, feine Gedanken hierüber dem Kaifer vorzulegen.“ Von 74 Gym: 
nafien werbe nur(!) in 45 Griechiſch gelehrt, darunter an einem vom Religiondlehrer 
ohne Entfchäbigung. Er ſchlage nun vor, das Fach zu laſſen a) in den Univerfitäts: 
fläbten St. Petersburg, Moskau, Dorpat, Kijew, Charkow und Kafan, wobei je din Gym⸗ 

nafium bie Beftimmung erhielt, zum Eintritt in die hiſtoriſch-philologiſche Facultät vor: 
zubereiten; b) in einem zu Obefla, in dem zu Taganrog, Niefhin und Kiſchinew, wegen 
der bortigen bebeutenben griechifchen Bevölkerung; und c) in den Hauptftäbten ber Oſtſee— 
gouvernements, Niga, Reval und Mitau, in Rückſicht auf bie befondere Organifation 
der Gymnaſien des Dorpater 2.:D., „bie zu ihrem vorberrfhenden Ziel bie philologiſche 
Vorbereitung ber jungen Leute für die höhere Bildung haben“, weshalb biefe Anftalten 
au 1849 bei ber früheren Organifation belaffen mworben fein. Er könne aber vor 
Sr. Majeftät nicht verbergen, daß er mit Einftellung des Griechiſchen in ben nod 
übrigen 31 (ein Rechnungsfehler ftatt 32) Gymnafien es nicht nur für nützlich, fonbern 
aud für nothwendig erachte, dieſes Fach durch die Naturwiffenfhaften zu erſetzen, 
welche, ein Bebürfnis moderner Bildung, im Abriß nicht nur in den Militärlehranſtalten, 

fondern auch in ben unter dem Protectorat der Kaiſerin ſtehenden Fräuleinsinftituten 
gelehrt würden... . Damit würbe nit nur bie Vollftänbigkeit ber Bildung ber 
birect in den Eivilbienft übertretenden Schüler erreicht, ſondern auch das eingehenbere 
und gründliche Stubium ber Naturwifienihaften durch bie Studenten ber phyfifosmathe: 
matiſchen unb ber mediciniſchen Facultät fühlbar erleichtert, „um was mehr als einmal 
und bringenb bie Profefjoren der Naturwifienihaften mid gebeten haben.“ Die Ein: 
führung ber Maßregel und die Entlaffung ber Lehrer bes Griechiſchen finde er am an: 
gemeſſenſten im Juli eintreten zu laſſen, damit die Schüler noch das Fach beenbigen 
Könnten ober Zeit hätten, ben Uebergang an ein Gymnaſium mit Griedhii zu bewerf- 
ftelligen. 

Am 12. Det. ſchrieb ber Kaifer „Einverftanben” darunter, unter dem 31. wurde 
bie Verorbnung in Form eines Eirculard den Curatoren mitgetbeilt (Glebow S. 24), 

und am 1, Nov. erfolgte die Publication durch Ukas. 
Schon am 15. Dec, 1851 reichte die Commiſſion, weldyer der Minifter bie Aus: 

arbeitung ber Lehrpläne übertragen hatte (fie beftand aus ben Gymnaſialdirectoren, dem 
Staatsfhuleninfpector und dem Eurator von St. Petersburg) ihre Arbeiten ein, welche 
am 14. Mai 1852 veröffentliht wurben, Die 3 Stunbenpläne unterſcheiden 1) Gym: 
nafien, in benen Geſetzeskunde und Naturgeſchichte, 2) Gymnaſien, in benen Gefetes: 
funbe und 3) folde, in benen Lateinifh in größerem Umfang und Griechiſch gelehrt 
wird. Bei ben erfteren 2 Arten tritt bie Bifurcation in ſolche Schüler, bie in ben 

Dienft, und foldhe, die in die Univerfität übertreten wollen, von Claſſe IV. an ein. Der 
Lehrplan für das Lateinifche, welchem in ben 4 oberen Claſſen je 5 Stunden zufielen, 
war in denſelben folgender: In Claffe IV. 1) Hauptregeln ber Formenlehre, 2) Ueber: 
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Werke ber alten bellenifchen Schriftfteller und fpeciell ber 5. Väter der orientaliihen 

Kirche, fügt er Hinzu, er babe ber möglichften Vervolllommnung bes griechiſchen Unter: 

richts feine Aufmerkiamleit zugewendet. Dabei habe er auch bie richtige Ausſprache nicht 

überfehen Können, „da fi in unferen Univerfitäten und Gymnaften bie oceibentale, fo: 

genannte Erasmiſche Ausſprache, welche im 15. Jahrhundert aus Anlaß ſcholaſtiſcher 
Streitigkeiten in Deutſchland auftrat, befeftigt bat. Zur Abſchaffung eines fo fühlbaren 
Misftandes, der zwiſchen uns unb ben gebornen Griehen, unferen Glaubensgenofien, 

eine Scheidewand aufrichtet, habe ih um bie Faiferlihe Genehmigung nachgeſucht zu ber 
Anordnung, daß in unferen Lehranftalten bie urfprünglich griechiſche, ſogenannte Reuch— 
liniſche Ausſprache gebraucht werde, welche feit uralten Zeiten in unfern orthoboren geift: 
lihen Akademien und Seminaren eingeführt ift“ (am 14. März 1852). — Die Yolge 
biefer Reform war, baf die Kenntnis des Griehifhen zu einer Rarität wurbe und bes: 
halb fhon 30. Mai 1856 geftattet werden mußte (für Kafan), daß aud zur Aufnahme 
in bie hiſtoriſch-philologiſche Facultät das Griechifche nicht mehr erforberlih fei. 

Bon den übrigen Verordnungen bes Miniſteriums Schichmatow ift zuerft zu erwähnen 
die nun eintretendbe Erhöhung des Schulgelbes nad den vom Kaifer früher armgegebenen 
Säten (16. Mai 1852). Da außerdem faft alle Curatoren berichtet hatten, bie Zahl 
ber vom Schulgeld befreiten Schüler jei zu groß, und es empfehle fih, ben Knaben 
aus abgabepflichtigen Ständen biefes Beneficium zu entziehen, ba biefe im Verhältnis zu, 
den anderen Ständen größere Privilegien durch die Abfolvirung bes Gymnaſialcurſus 
erhielten (%. d. M. CXXI, 2, 559), fo wurbe bies ausbrüdlich beftimmt (PB. 16). 

Sodann wurde das Schlußeramen in mehreren Lehrbezirken auf das Ende bes 
Schuljahres gelegt (Sibirien 20. April, Wilna 21. Nov. 1851, Odeſſa 20. Mãrz, Kaſan 
6. April, Kijew 20. April 1852). 

Für die Kreisſchulen wurde theilweiſe angeordnet, den Unterricht nur Vormittags 
zu ertheilen (Kijew 20. Nov., St. Petersburg 21. Nov. 1851 und 13. Dec. 1852, 
Moskau 31. Juli 1852). 

Don einfhneidenderer Wichtigkeit aber, als dieſe Aenderungen, war bie mit bem 
Penfionsreglement burd ben Ukas vom 6. Nov. 1852 vorgenommene. Während 
für andere Beamte eine Gchaltserhöhung eingetreten war (Ber. 1850, 108), blieben 
nit nur bie Lehrer auf demſelben Gehalte, fondern es wurbe nun aud „Für nothwendig 

‚ erkannt, die Termine für bie Penfionirung möglihft auszugleichen,“ welche für bie Lehrer 
günftiger waren, als für bie Civilbeamten. Der Ukas verfügte: die Auszahlung ber 
Penfion und des Gehaltes (nad 25jährigem Dienft) hat aufzuhören; ebenſo bie Pen: 
fionsbeftimmung nah 15 Dienftjahren. Lehrer des Schönſchreibens, des Zeichnens, 

Tanzens, ber Mufif u. f. w. werben nad bem allgemeinen Penfionsreglement penfionirt, 
b. 5. nah 35 Dienftjahren. Stirbt der Lehrer nah 10 Jahren, fo erhält die Wittwe 
ein Mal die Hälfte, ftirbt er nah 10—25 Jahren, fo erhält fie din Mal das ganze 

Gehalt. Das Geſetz wurbe nur wenig gemildert durch bie am 6. Yan. 1853 erfolgte 
nachträgliche Beitimmung, daß es auf bie, welche bie Penfion bis zum 1. Jan. erreichen, 
feine Anwendung finden folle. 

Durch Refeript vom 31. März 1853 ertheilte der Kaifer dem Minifter zur Wieder— 
berftellung feiner Gefundheit buch eine Brunnencur längeren Urlaub und fprad bie 
Hoffnung aus, daß feine Kräfte fi erholen werden, damit er feinen nützlichen Dienft 
fortſetzen könne. Allein vor ber Abreife ftarb ber Fürft (am 4. Mai), vom Kaiier 

„berzlich betrauert, da er ihn aufrichtig geachtet und geliebt habe“ (Ber. 1853, 14). 
Vom 7. April an leitete dag Minifterium der Miniftergehülfe, Senator und Geheime 
rath Abraham Noromw (definitiv feit 11. April 1854).*) Seine Laufbahn war am 

*) A. Sergejewitfh Norow war 1796 geboren. Daß feine Schulbildung nicht ſehr genügend fein 
fonnte, geht baraus hervor, daß er [Kon 1810 als Junker in die Referve-Artilleriebrigabe eintrat. 

Bei Borobino, 26. Aug. 1812, riß ihm eine Ranonenfugel das Bein weg. Erft 1923 aus dem 
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fänglich dieſelbe geweſen, wie bie feines Vorgängers im Amte, auch er hatte ven Be— 
freiungöfrieg mitgemadt. Dabei zum Krüppel geſchoſſen benütte er bie ihm auferlegte 
Muße, um ſich „eine umfaſſende und claffiihe Bildung“ zu erwerben. Dann gieng er 
auf Reifen, zuerft (1822) nad Italien und Sicilien, dann nad Egypten, Nubien und 
Palaſtina (1835), fpäter nad Kleinafien. Von allen diefen Reifen gab er Beichreibungen 
heraus (Reife in Sicilien 1828, im 5. Lande 1838, in Egupten und Nubien 1840, in 
je 2 Teilen, Reifen zu den 7 in ber Apokalypſe erwähnten Kirchen 1847; Stubien 
über die Atlantis 1854). Man rühmt an benfelben bie poetifche Anfhauung, ben ge 
bildeten, feinen Geſchmack, bie malerifhhe und doch natürliche Sprade; das Werk über 
Paläſtina ſoll das befte fein, was über biefen Gegenſtand bis bahin eriltirte. Außer: 
bem zeichnete ihm eine große Literaturfenntnis aus: er war zugleid ein leidenſchaftlicher 
Bibliopbile, 

In Norow's Minifterium fielen bie zwei wichtigften Ereigniffe ber neueren Ge 
ſchichte Rußlands: der Krimkrieg und bie Thronbefteigung bes Kaifers Alexander II. 
Bon birectem Einfluß auf die Schulen war ber erjtere faum: baß in ben 2 oberjten 
Elaffen der Gymnaſien des St. Petersburger und Moskauer L.⸗B. Ererciren, an ben 
Univerfitäten echten für nothwendig gefunden mwurbe (29. Dec. 1854), fowie daß bie 

Säulen au ihr Eontingent unter die Vertbeibiger des bebrängten Vaterlandes ſchickten, 
war natürlid und die Einbuße von 7". mwöchentlihen Stunden, weldye fi zu Gunften 
des „mfanteriefrontedienftes“ die anberen Fächer gefallen laffen mußten, verhältnis: 
mäßig unbedeutend (darüber ſ. Glebow ©. 29). Dagegen macht bas zweite der ge 
nannten Ereigniffe einen jo tiefen Abſchnitt in ber inneren Gedichte Rußlands, daß es 

bier nothwendig ift, einen Rüdblid auf das Schulweſen unter der Regierung bes Kaifers 
Nicolaus zu verfuden. 

Die ſchärfſte Kritik des Lehrplans von 1828 und des Minifteriums 
Uwarow bat Pogobin in feine ©. 112 angeführten Erinnerungen verwoben. Er führt 
+ B. Fälle an (S. 611. 612), in welchen junge Leute in 2, 1'r, ja nicht einmal in 
einem ganzen Sabre (fo 1859) ſich bie nöthigen Kenntniffe im Lateinifhen erwarben 
und „troß ber fogenannten ftrengen Examina“ in bie Univerfität aufgenommen mwurben. 
Obgleih er dieſer Schnellbleiche nicht das Wort redet, fo gehe, meint er, baraus body 
berpor, daß „für bie rufftihe Begabung“ ein 4jähriger Eurfus mit je 4 Stunden ganz 
genügend jei. Dazu noch 2 Jahre mit je 4 Stunden fei für einen ruffifhen Jüngling ſchon 

über und über genug. Mehr fei nicht nur nicht nöthig, fonbern ſchädlich. Er habe 
einmal dem (mit ihm befreundeten) Grafen Uwarow in Gegenwart anderer gejagt, er 

balte es für ein großes Unglüd für die ruſſiſche Bildung, bag unfer Minifter Griechiſch 
und Lateiniſch könne. Alle Vorftellungen, Vorführung von Zahlen u. f. w. Haben aber 
nihts bei ihm verfangen, fährt Pogodin fort. So habe er ihm einmal vorgehalten, 

daß nach feinen Erkundigungen an Ort und Stelle fi erwiefen babe, von 300 Schülern 
treten nur immer 5 in bie Univerfität. Diefen zulieb bie 295 übrigen mit ber lateinifchen 
Grammatik und ihren todten Formen zu quälen, bie goldene Zeit todtjufhlagen, in 
einem Alter, wo die Seele lebendige Eindrücke verlange, das heiße bie Bildung nicht 
verbreiten, fondern einengen, das Talent abftumpfen, und er wunbere fi nur über bie 

Dauerbaftigkeit des ruffiichen Kopfes, daß er mit einer folden Methode in ben Pro- 
binzen nicht gang verbauere. (Wunderbarer ift, daß ein Profefjor der Geihichte im J. 1859 

Nilitärdienft entlaffen, trat er 1827 als Beamter in das Minifterium des Junern ein, in weldem 

er bis 1839 war, 1840 wurde er Mitglied der fog. Bittfhriftencommiffion, 1849 Senator. Die 

keitung des Unterrichtsweiens follen übrigens jwei feiner Beamten geführt haben. Unter einem 

der Portraits Norow's ftehen facfimilirt die Verſe: Gekreuzt die Arme fig’ ich gern — von Arbeit 

und Langmweile fern. Nach Niederlegung des Minifteriums wurde er zum Mitglied des Reichs— 

tathe ernannt, 

Pldag. Encpflopädie. XL 16 
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noch ſolche Anſichten vom Lateiniſchen haben und vom Griechiſchen ganz ſchweigen konnte. 

Und Pogodin felbft klagt in einem Briefe vom März 1841 (Ruſſ. Arch. 1871, ©. 2095) dem⸗ 

felben Uwarow, gebildete Lefer gebe es 100 in St. Petersburg, 100 in Moskau und 100 in 
ben Provinzen). — Zum Unglüd habe nun Uwarow Gehülfen gefunben, die ohne auf 
nur Lateinisch zu Fünnen, fi bie fogenannte claſſiſche Methode fehr angelegen jein ließen 
und aus allen Kräften ſich um bie Verbreitung ber lateiniſchen Sprache bemühten ... 
Auf fie Hatten wieber ftarfen Einfluß die damaligen fogenannten jungen Profeſſoren, 
bie um jene Zeit aus dem Ausland zurüdkehrten, wie von einer Pilgerfahrt nad Mekka; 
an denen er übrigens nur ausfeßt, daß fie alle friſche Kräfte waren, bie ſich viel neue 

Gedanken und Anfihten — und beutfche Hefte erworben hatten... So kam bem 
das Jahr 1848. „Plöglich höre ich von einer Reform der Gymnaſien, d. 5. von einer 
Beſchränkung des Lateinifhen, der Verbannung bes Griehijchen, ber Hereinnahme ber 

Naturgefhichte und Gefehesfunde Wie und durch wen biefer Gebanfe auffam, konnte 
ich nicht ergründen; ich will nur Tagen, baß er anders gefaßt war, als ich dachte, nicht 
burchgebaden und durchgekocht, ohne alle Hülfsmittel, in bie Hände gelegt jungen Gan- 
bibaten, die Feine Ahnung vom Unterricht hatten und anflengen zu lehren, wie es gerabe 

gieng, unb niemand war ba, um zuzujehen. Der clajfiihen Bildung wurbe ein bebeu- 
tender Schlag verjeßt und ber realen gar nichts genügt, jondern nur einigen Kurz 
ſichtigen, Unerfahrenen bie Ueberzeugung beigebracht, daß bie Naturgeſchichte in den Gym: 
naften nichts nügen könne. Jetzt Ipricht man wieber von neuen Reformen (1859), von 

der vierten, unb abermals droht eine Invafion ber alten Spraden. Reformen, welde 
nad) der Idee gelchrter Pebanten vorgenommen werben oder von Leuten, melde ber 

Loſung fo wichtiger Fragen nit mehr Zeit wibmen, als jebem laufenden Schriftftüd, 
bie keinen Curſus durchgemacht haben, die unbefannt find mit dem ruffifchen Leben, find 
entſchieden vom Uebel, indem fie bie Bildung in ihren Fundamenten erfchüttern und burd 
bie immerwährenden Aenderungen in unferer noch nicht confolibirten Geſellſchaft Zweifel 
erregen. Beſſer, man bleibt bei mittelmäßigen Gejeßen in Erwartung wirklich beſſerer, 
als man reißt nah dem Sprühwort bie eine Wunde auf und ſchlägt neue.” Pogodin 
meint, um ber Seltfamkeit die Krone aufzufegen, jeien alle biefe Reben über claffiidhe 

und reale Bildung vollſtändig überflüßig. Alles, was bie claffifhe Bildung forbere, 
könne in befriebigendem Maße in ben Gymnaſien gefchehen und zugleih dem Schüler 
eine Menge nothiwenbdiger Kenntniffe fürs Leben mitgetheilt werben. Nur fei nothwendig, 
daß der Bäder bie Kuchen bade und ber Schufter die Stiefeln made. 

Es bedarf faum eines Nachweiſes, daß dieſe Kritil eine einfeitige ift; es ift noch 
heutzutage in ben Kreilen ber Schulmänner eine weitverbreitete Anficht, daß bas mes 

row'ſche Minifterium die Blütezeit ber Gymnafien geweſen ſei. Aber biefelbe muß 
auch eine uprichtige fein; wären bie alten Sprachen für „ruffiihe Begabung“ fo leicht, 
jo wäre ber Widerſtand gegen bie energiihe Betreibung berfelben, ber zu allen Zeiten 

ein lebhafter war, wo er an ben Tag treten konnte, vollftänbig ohne Sinn. Richtig wirb es 
wohl fein, wenn man bie relative Höhe, auf welcher die Schulen bamals ftanben, brei Haupt: 
urſachen zuſchreibt. Erftens jtand ber Minifter, wenn auch fonft ber Zeit und ihren 
Gebrechen unterworfen, auf einer die meiften Zeitgenoſſen überragenden Stufe ber Bil 
bung; er konnte von ſich fagen, bie Zwieſprache mit den Mufen jei für ibn bie erfte 
Pfliht, ante omnia Musae — fo jehrieb er damals: Ueber Göthe (1833), über bie 
Philojophie der Literatur (1840), der Prinz von Ligne (1842), Rom, Venedig (1843); 
fpäter: über bie Hiftorifhe Glaubwürdigkeit (1850), literarifhe Erinnerungen (1851), 
über Frähn (dem Orientaliften) und Gräfe (1852). Sobann trug, außer ber tüchtigen 
Leitung bes päbagogiihen Hauptinftitutes, zur Hebung bes Schulweſens eine Mafregel 
bei, welche von dem Profeffor Parrot in Dorpat empfohlen, feit 1829 von ber Regierung 
ausgeführt wurde (fie fällt alſo eigentlich in das Miniftertum Lieven und Umarom iſt 
ihre Aufhebung zuzuſchreiben — 1837 —): es wurden bie tüchtigften Stubenten ruf 
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fiher Univerfitäten, nad ftrengem Examen, auf 2 Jahre nad Dorpat, dann auf bie 
ſelbe Zeit nah Deutichland und Frankreich geihidt. Aus ihnen wurden eben bie tüch— 
tigen Univerfitätslehrer, welche einen Glanzpunct ber damaligen, ja zum Theil noch der 
chigen Wiffenfchaft in Rußland bilden. Endlich jtand dem Eifer der Lehrer, welden 
Umarow bei jeber Gelegenheit, namentlich durch das Mittel des honos et praemium an- 

wipornen wußte, eine ſtramme Difciplin zur Seite, welche zwar oft bie Grenze bes 
Humanen und pädagogiſch Richtigen überfhreiten mochte, aber ohne welche eben fein 
ernfter Fortfchritt im Lernen denkbar ift. 

Indeſſen barf nicht vergeflen werben, daß ein mächtiger Factor bei ben Fortſchritten, 
tie das Schulweſen gegen früher machte, bie Zeit unb das ſich fteigernde Bildungsbe— 
dürfnis war. Der Unterſchied gegen früher tritt kaum irgendwo ſchärfer hervor, als in 
ker Schilderung, welche der erfte Curator bes Lehrbezirts von Kijew, Georg von Brabfe *) 
in feiner Selbftbiographie entwirft, der folgende Stelle zu entnehmen uns vergönnt ift. 
„Im Tſchernigow'ſchen Gouvernement angelangt (1832), hielt ich in ber Stabt Sta⸗ 
rodub an und begab mid um 9 Uhr Morgens in bie Kreisſchule. Die Schüler fand 

ib ale im Hofe herumlaufend, .. bis um 10 Uhr ſich alles in bie Elaffen verfügte, 
wo ih mich denn auch ganz ruhig hinſetzte. Um 11 Uhr kam ber erſte Lehrer und 
gen 11Y2 auch die beiden andern. Man ließ mi ruhig figen und ich hörte bem 
Unterricht zu, ber bloß im buchftäblichen Abfragen ber Lectionen und im Aufgeben 
neuer beitand. Nach Beendigung der Claffen gab ich mic zu erfennen .. . Aber ber 

Inipector brachte mit Demut feine Entſchuldigung vor; es ſei heute Markttag, die Gage 

ber Lehrer beftehe aus 120 Rubeln, fie könnten feine Bedienung halten und müßten alſo 

ven Markttag benügen, wenn fie anders in der Woche efien wollten... In Tſcher⸗ 

isow befah ich das Gymnafium und fanb ein ganz vernadläßigtes, ungeheiztes Local, 

anen altersfhwachen Director, wenige gute, meiftentheil® aber ſchwache Lehrer und eine 

ichr begabte, aber durchaus menig gebildete Jugend; auch hier befam ber Oberlehrer 

nur 300 Rubel Gage. An Kijew fand ich ein anſehnliches, aber ganz vernachläßigtes 

Gebäude, in welchem die früher elegante Treppe wegen ihrer Baufälligkeit kaum zu 

*) Geb. 1796 auf der Inſel Defel wurde Br. 1806 ins Bergcorps in Gt. Peteröburg ges 

kradt, „da dieſes bamals für die befte und jolibefte Anflalt gehalten wurbe... Mit dem Lernen 

ging es noch am beſten,“ allein die Feiertage mit den Hundstagen zufammen bauerien über ein 

baldes Jahr, und mit der Moralität jah es ſchlecht aus. 1810 mit gründlichen Kenntnifjen in ben 

mathematiſchen und geſchichtlichen Difciplinen, fowie in ben gebräudjlichen 8 lebenden Spraden ent 

laſſen, fam er zunächſt in die Ganzlei jeines Vaters, der Eivilgouverneur in Wjätfa war, kehrte 

1811 nah St. Petersburg zurüd, um fi in der Golennenführerjule zum Militärdienft vorzu⸗ 

bereiten, und trieb „unter fehr guten Lehrern“ vorzüglich bie Milttärwiffenfhaften und bie 

Rathematik, aber auch Geſchichte und allgemeine Literatur, befonders Militärgeſchichte und Geos 

graphie. 1812 zur Militärvermefjung Finnlands commandirt, wurde er 1815 zur Armee berufen 

und war beim Einzug in Paris Gommandant des kaiſerlichen Hauptquartiers; 1816—18 beim 

Hauptauartier des Fürften Barclay de Tolly, 1831 ſchloß er mit ber Gampagne in Polen als 

Stabstef des Militärgouverneurs die Militärlaufbahn ab. Am 14. Dec. 1832 gegen jeinen 

Bilen zum Curator von Kijew ernannt, hatte er ſich gewifjenhaft auf die meue Wirffamleit vor⸗ 

bereitet, „Während zweier oder dreier Monate befuchte ih regelmäfig täglich den ganzen Vor⸗ 

mittag von 8—2 Uhr die Schulanftalten St. Peteröburgs, und, da ich an bem andern nichts zu 

lernen gefunden, beſchränkte ich mich auf das pädagogiſche Inflitut, auf das 3. Gymnafium unter 

Schneider, die Petrifhule unter Schuberth und bie reformirte Kirchenihule unter Gordad. Be: 

ſenders legtere ſtudirte ich fleißig, da dort der Elementarunterriht auf ber höchſten Stufe jtanb, 

die ich je im Rußland geiehen habe... Hier jaß ih mandmal den ganzen Vormittag mit ange 

Ärengter Aufmerkſamkeit auf der Schulbant und bei meinem Wirken ın Kijew war mir dies von 

größtem Nupen, da ich dort nicht die geringfte Idee von Pädagogik vorfanb und alfo perfönlich 

eine bildendere Art des Unterrichts einführen mußte.” Später war Br. Director bes 3. Departe⸗ 

ments der Reichsbomänen, Senator (1844) und ftarb als Eurator bes Dorpater Lehrbezirks, der 

ihm vieles zu verdanken bat (von 1854 an), am 3, April 1862, 
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erflimmen war; bie Zimmer waren nie geheizt worben. Die Lehrer und Schüler faßen.... 
in Scaföpelzen da, . . lebtere mit firuppigem, langem Haare, viele von bem Älteren 
unrafirt, fahen wild genug aus. Bon biefen großen Bärten gebörten einige zur unterften 

Claſſe, und ic erfuhr, daß mehrere ſchon 8 Jahre dieſelbe befuchten und babei bas 
Lohnkutſcherhandwerk betrieben, aud in Buben unb bei Handwerkern angeftellt waren, 
babei aber ein paar Mal bes Monats das Gymnafium befucdhten, ohne einen andern 

Zwed dabei zu haben, als das gemüthliche Vergnügen, an Feiertagen in ber Gymnafial- 
uniform zu parabiren. Der Director und Inſpector zählten zufammen 160 Jahre... 
Unter den Lehrern waren einige tüchtige Perfönlichkeiten, aber alle ohne Ausnahme 
betrieben ihre Verpflichtungen als Läftiges Hanbwert ... Der Inſpector ter Kreid: 
ſchule Hatte den Ruhm, von den Schülern nichts zu ‚verihmähen; auch ein Weißbrot, 
eine Bouteille Wein ober Schnaps mwurbe mit anerkennendem Dank angenommen unb 
oft im Sommer die Claſſe aufgehoben, um ben Kindern burd bie Bearbeitung feines 
Gartens eine Fräftigende Leibesübung zu verſchaffen. Bei meiner Revifionsreife in Po: 
bolien und Wolynien fand ich die Schulen im allgemeinen in einem weit befjeren Zu: 
ftand, obgleich fih auch hier viele erhebliche Mängel darboten und ber vorherrſchende 

Geift durchaus einen möndifchen Anſtrich hatte.“ 
Don al dem war keine Spur mehr zu finden, als 1838 ber Eurator abberufen 

wurbe; und Ähnlich war der Fortjchritt mehr ober weniger überall; do war man im 
allgemeinen immer noch weit entfernt von richtiger Auffaffung des Gymnaſialweſens. 

Daß die claffifden Spraden aud unter Umarow nit bie Stelle im Gym: 
nafium einnahmen, welde ihnen die Gymnaſialpädagogik anweist, geht aus bem Pro: 
tofoll hervor, das am 1. Kaſan'ſchen Gymnafium nad den Prüfungen bes Jahres 1838 
verfaßt, auf Anordnung des Curators als mufterhaft gebrudt und an alle Directoren 

verfanbt wurbe (bei Wlabimirow II, 282). Da ber Gurator das genannte Gymmafium 
für das befte bes L.B. erllärte, „welches faft Feine wejentlihen Mängel unb nur 

folde Unvollkommenheiten habe, zu beren Befjerung feine Zwangsmaßregeln nothwenbig 
feien,“ fo wirb der aus dem Protokoll ſich ergebende Einbrud jebenfalls für ben allge 
meinen Stand ber Gymnaſien fein zu niebrigerer fein. 

In bemfelben heißt es aber: „Im Lateinifchen waren bie Leiftungen in allen Claſſen 
ausgezeichnet; nur in den oberften Claffen ergab fih, daß die Schüler in ber For— 
menlehre nicht jo recht feft finb(!), was inbeffen vom früheren Unterrichtsplar 
bes Gymnafiums (e8 wurde 1835 reorganifirt) herfommt. Im Griechiſchen konnten bie 
Schüler das vom Lehrplan Vorgeſchriebene nicht Leiften, ba ber überaus tüchtige Lehrer 
gejtorben unb nicht erfeßt ift; doch ift zu hoffen, daß fie das Verfäumte einholen werben, 

eine Hoffnung, die audy ber Univerjitätsprofeffor ber griechiſchen Sprade beftätigte.“ 
Der Schluß Tautet: „Da bie bemerkten Mängel im Unterricht unbedeutend, bie 

Zahl ver ſchwachen Schüler aber zu denjenigen, welche ausgezeichnet, gut unb genügend 
haben, fi wie 5: 128, d. 5. faft wie 1:25, unb mit ben 13 mittelmäßigen wie 5: 136 

ſich verhält, was 1 nichtsleiftenden Schüler auf 27 etwas leiftende giebt, fo kann man 
im allgemeinen das Enburtheil fällen, daß der Erfolg bes Unterrichts und bie Leiftungen 
ber Schüler befriebigend find.“ 

Der Bericht verräth große Genügfamleit und in Bezug auf bie alten Sprachen, bie 
er in Eine Linie mit ben „fremden“ ftellt, daß das Verſtändnis des Lehrplan von 1828 
bort noch nicht aufgegangen war. Ein etwas anderes Bilb gewährt das britte Gym: 
nafium zu St. Petersburg, über welches Anitſchlow ©. 125 Nadrichten giebt, die man 
freilich etwas vollftändiger wünſchte. In Betreff bes Lateinifchen Iautet bort der Berit 
bes Lehrers über feine Methode (1839): er gehe von bem Princip aus, daß bie Schüler 
ber unteren Glafjen jo ſehr als möglich in ber Kenntnis ber grammatifchen formen be 
feftigt werben müßten. So habe er in I. bie ganze Lehre von ber Etymologie nad 
Bröder (überf. von Koſchanski) durchgenommen, wobei er die Schüler beftänbig in 
ſchriftlichen und mündlichen Ueberſetzungen nad dem Leitfaden von Seibenftülfer geübt 
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habe. „An II. wurde die ganze Grammatik wiederholt, wobei der Lehrer beſonders bei 
den im Perfectum und Supinum abweidenben Verben vermweilte (nad) Zumpt) und ſich 

dafür auf Zumpt’6 Vorrede berief, in ber e8 heißt: bie Zeit, welde auf die Erlermung 
biefer Verba verwendet wirb, giebt eben fo reihlihen Gewinn, als bie Dernadhläßigung 

biefer Uebung durchaus alle ſichere Fortſchritte hindert u. |. w. Die praktiſchen Uebungen 

wurden an der Chreftomathie Beljuftin’s vorgenommen, Nepos hielt er für II. zu ſchwer 
und nicht intereffant, wogegen er aus ber genannten Chreftomathie mehr als 100 Gr: 

zäblungen im Jahr durchnahm; zur Ueberjegung aus dem Ruffifchen machte der Lehrer 

die Beiſpiele ſelbſt. In II. nahm ber Lehrer bie ganze Syntar durch und überfeßte 

über 30 Gapitel aus Nepos (de Regibus, Hannibal, Hamilcar, Cato, Datames). Auch 

bier wurde beſtändig ins Lateinifche überfeht, „was vorher am Gymnaſium nicht vor: 
gelommen war.” In IV. wurde bie Syntar betaillirter genommen, indem das Lehrbuch 

Koſchanski's aus Gröbel's „Neuer praftiiher Anleitung” ergänzt wurde. Ins Ruffifche 

murben mehr als 60 Capitel vom Bellum gallicum überfegt. Leider find die Angaben 
über ben Unterricht int ben oberen Glafien für bie bezeichnete Zeit ungenügend. Den 

Ueberfegungen ins Lateinifhe mwurbe das Bud Beljuftin’s zu Grunde gelegt. „In V. 
wurde Iateinifche Syntar, in VI. und VII. Alterthümer mit kurzen Beichreibungen aus 
der Literatur (?) dictirt.“ Daß aber aud hier bie Ueberfekungsübungen in das La— 
teinifche nicht über ben Zwed der Einprägung ſyntaktiſcher Negeln binausgiengen, geht 
aus folgender Bemerkung Anitſchkow's über einen 1861 an dem Gymnaflum eingetre: 

tenen Lehrer hervor (S. 130): „Von ihm hörten die Schüler zum erften Mal bie 
Regeln für bie Abfaffung ganzer lateiniſcher Weberfegungen und begriffen, baf das 
Befen abhängiger Sätze und langer Perioden in ber Folge ber Zeiten liegt (sic). 
Ter Unterricht erfhien ihnen anfangs langweilig; fie hatten ſich zum Theil fhon an 
die ſchwache Betreibung feines Vorgängers gewöhnt; bald aber ſahen alle ein, ba man 
mit dem neuen Lehrer weiter komme, mehr wiſſen werbe und darum gieng ihre Anhäng- 
lichkeit bald in vollftänbige Achtung über.“ Und der Director ſprach fi in feinem Be 
riht über benjelben Lehrer jo aus: er habe babei fi die Mühe genommen, alle fchrift: 

lien Arbeiten ber Schüler aufs forgfältigfte zu corrigiren, und fie durch biefelben zur 
Ueberzeugung gebracht, baf bie wirkliche Kenntnis der Sprade in ber felbftänbigen An- 
eignung ihrer Formen und Geſetze beitehe. — Befriebigender lautet der Bericht über bie 
griehiihe Sprache, melde nur anfangs unter dem Lehrerwechſel (von 1825—33 waren 
es 5 Lehrer) gelitten hatte. Im J. 1835 murbe folgender Gang befolgt (S. 133): In 
EL IV. Nach einer Auseinanderfekung über Abftammung, Fortbildung und Vervoll: 
fkommnung ber Sprache erklärte ber Lehrer bie Buchſtaben, indem er ihre Aehnlichkeit 
mit den ruffiihen und benen ber andern europäiſchen Spraden und jo viel als möglich 

auch mit denen ber orientalifhen zu zeigen fih bemühte(!). Nun kamen Lefeübungen 
und Formenlehre (nad) Schneiber’8 kurzem Hanbbuh in Schad's Ueberſetzung unb 
ſpäter nah Buttmann). Dabei wurbe praktiſch die Zufammenfegung bes Sates (con: 

firuiren) geübt. Die Sätze wurben aus Jacobs genommen, mit fteter Anwenbung auf 
das zuletzt Durchgenommene. Die vorkommenden Vocabeln wurben mit ber ruffifchen 
und lateiniſchen Bedeutung auswendig gelernt und bie Sätze ins Griechiſche zurück— 
überfeßt. Ebenfo wurbe bei ber formatio temporum und ben verba contracta verfahren. 

In V. Fortſetzung ber Formenlehre und 2. Theil der Jacobs'ſchen EChreftomathie (Xeno⸗ 
phon, Plutarch). Hiebei las der Schüler einen Sat, gab bie Gonftruction an und 
überfeßte dann treu nad dem Driginal erft ins Ruffifche, dann ins Pateinifche. In VI. 

unb VII. wanbte ber Lehrer, „in ber Ueberzeugung, daß von ber gründlichen Erlernung 
der alten Spraden das fidhere und gründliche Verftändnis der Völker, die fie fprachen, 
akhänge, das Hauptaugenmerk auf die genaue Darlegung ber etymologifchen, prosodiſchen 
und ſyntaktiſchen Regeln, indem er fie unaufhörlich bei den Ueberfegungen zur Anwens 
bung brachte. Diefe Methode der ſyſtematiſchen Darlegung vervollftänbigte er burdh bie 
analytiſche. So las er in VI. die hiſtoriſchen Schriftiteller, bei benen bie Fünftlerifche 



246 Nußland. 

Bildung der Perioden beginnt, d. h. Herodot und Thucybides. Zugleich wurde Homer 
(Odyſſee) geleſen und nachdem die Schüler hinlänglich mit dem epiſchen Dialekt und 
dem Herameter bekannt gemacht waren, ausgewählte Idyllen Theokrit's, wobei bie Eigen: 
thümlichleiten des doriſchen Dialekts und ber Unterfdieb von heroiſchem und idylliſchem 
Herameter erklärt wurden. Dann las er ausgewählte Stellen Anakreon's und einzelne 
aus Euripides und Sophoflee. Dabei wurben bie Metra, mit Ausnahme der choriſchen, 
befonbers beachtet. In VII. wurbe mit Plato begonnen, erft einzelne Abichnitte, z. 2. 

aus ber Apologie, wo ber Lehrer das religiöfe und bürgerliche Leben ber Atbener be: 
ſonders barlegte, dann ganze Dialoge, um einen Begriff von ber Dialekiif der Alten zu 
geben. Den Reft des Jahres las man Mufterftüde aus den Rednern, wobei bie Ber: 
ſchiedenheit des Stils der Gerichtsreden erläutert wurbe. Bon den Dichtern wurde bie 
Lectüre Homer’s fortgefegt und ausgewählte Stellen ober eine ganze Tragödie bes 
Sophofles gelejen, wobei verfchievene, das Theater betreffende Einzelheiten beigebradt 
wurben. Stets wurde ins Ruſſiſche und Lateinifche überfeßt, um durch biefe doppelte 

Ueberfegung die Schüler in den Sinn bes Driginals tiefer eindringen zu laffen und fie 
mit dem Geift beider Spraden durch Darlegung ihrer Gleihbeit und Verſchiedenheit 
genauer befannt zu machen.“ 

Diefe Ietstere Angabe weist u. a. barauf hin, daß der Umfang des Gelefenen in 
dem fonft im allgemeinen verftänbigen Lehrgang fein hinreichender gewefen fein kann. 

Die Bebeutung ſchriftlicher Arbeiten wurde überall gefühlt und zu ihrer Förderung 
mande Anorbnung getroffen. Sie bezogen fib anfangs meiſt auf alle Spraden, be 
ſchränkten fig aber bald ausichlieglih auf die Mutterfprade, melde überhaupt im 
Laufe der Periode in den Mittelpunct des Gymnafialunterrihts gelegt wurbe und überall 
in den Vordergrund trat. Dies ift an ben genannten L.B. am beften zu verfolgen. 

Schon 1838 war im Kaſan'ſchen 2.:B.*) angeorbnet worben, daß bie Arbeiten ber 

Schüler von VII. und VI., „ſowohl bie in Verjen als bie in Profa,“ Profefforen der 
Univerfität zur Durchſicht übergeben werben follten, unb zwar alle in ber ruffiichen, 

Yateinifchen, franzöfifchen und deutſchen Sprache abgefaßten — e8 waren jährlich zwiſchen 
1500 und 2500, welde ber Prof. Voigdt durchzuſehen hatte (er hatte den Hauptantheil 

an ben im folgenden barzuftellenden Bemühungen um die Mutterſprache. S. Wladi— 

mirow II, 290. Beil. 28). Schon 1840 murben bie übrigen Spraden auf VII. be 
ſchränkt und freier Mahl anbeimgegeben, mährenb eine Arbeit in ruffiiher Sprache cobli- 
gatorifch wurbe (ib. 308). Die Themata waren, ſcheint es, freigewählte: „Erinnerungen, 
"über die Poeſie,“ „Blid auf bie Literatur,“ „über ben allmählichen Gang ber Civili— 
fation,” „Verhältnis der Philoſophie zu ben übrigen Wiſſenſchaften,“ „über bie Muſik“ 
(neben anberen paffenderen). Diefen fhriftliben Wettkämpfen ſchloßen fi nun 1844 
bie literarifhen Unterhaltungen an, bie ber Eurator mit folgendem Runbichreiben 

anorbnete: „Die fihere Erlernung ber Mutterfpradie unb beren Literatur gehört zu ben 
Yunbamentalfenntniffen des Gymnafialunterrichts. In beftändiger Sorge für die Stei— 

gerung ber Leiftungen in biefen Fächern und um ben MWetteifer zwiſchen ben Schülem 
ber Gymnaſien anzuſtacheln, babe ich es für nützlich erkannt, außer dem theoretiichen 
Unterrit in ben verjchiebenen Zweigen ber ruſſiſchen Literatur und ben praktiſchen 
Uebungen an jebem Gymnafium für bie VI. und VII Claſſe alle 14 Tage einmal lite 

rariſche Unterhaltungen einzurichten, bei denen bie Schüler ber Neibe nach ihre Arbeiten 

*) Bgl. außer dem gleich citirten ben Auflaß: Ueber ben Gang bes Unterrichts im ber 

ruffiihen Sprade am 2. Kaſanſchen Gumnafium von 1835—1860, im J. d. M. CX, 1,128 fi. 
Eurator war ‚damals ber öfters erwähnte Michael Nikolajewitfh Muſſin-Puſchkin, der wohl 

von allen Guratoren am längften im Amte geftanden bat (in Kafan 1827—1845, dann in Et. 

Petersburg 1845 bis 1856). Geboren in Kafan 1795 erhielt er zuerft eine häusliche Erziehung 
und gieng bann auf bie Umiverfität, aus ber er 1810 in das Militär trat. Auch er machte bie 

napoleonifchen Kriege mit Auszeihnung mit (Eijernes Kreuz, Orden pour le Mörite) und wurde 

1821 als Brigadescommanbeur entlafien. 18949 wurde er Senator, 
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leſen, ſich gegenſeitig ihre Bemerkungen mittheilen und bie von ihren Lehrern erhal— 
tene Anleitung ſich zu Nutze machen ſollten.“ Er boffe, bie Einrichtung werde nicht 
nur äußerlich ſich halten, ſondern innere Lebenskraft und beſtändige Vervolllommnung 
erlangen. Der Miniſter aber ſprach dem Curator ſofort ſeinen „aufrichtigen Dank“ für 
dieſelbe aus (ib. 336).*) Vom December 1845 an wurben bie literariſchen Unterhal⸗ 
tungen auch im St. Petersburger L.-.B eingeführt. Als in demſelben 1852 nur noch ein 

Gymnafium mit Griehifh übrig gelaffen mwurbe, und fomit naturgemäß ber ganze 
Gymnaſialunterricht noch mehr auf das eine Fach der Mutterfprache hindrängte, wurben 

bie bis dahin erlaffenen Beftimmungen in einer allgemeingültigen Verorbnung zufammen: 
gefaßt (vom 22. März 1853). Demnad werben, um bie ortfchritte ver Schüler in 

bem Fach ber ruſſiſchen Sprade und Literatur zu fteigern und biefelben zum Wetteifer 
darin anzuregen, bie Schüler ber VI. und VII. Claſſe zweimal monatlich zu einer 

1's ftünbigen Berfammlung berufen, in welder unter ber Leitung bes Oberlehrerd bes 
Ruffiihen und in Gegenwart des Directors, bes Anfpectors, bed Lehrers der ruffiichen 
Grammatit, ſowie ber fonft vom Director oder Anfpector berufenen Lehrer ber anderen 

Facher eine oder zwei ſchriftliche Arbeiten zur Verleſung fommen. Diefe find vor allem 
vom ruffiichen Dberlehrer vorher zu begutachten, und bamit bei ber münblien Verband: 
lung nichts überjehen werbe, hat berfelbe die Arbeit wenigftens 2 Schülern nad Haufe 
zu geben, welche ihre Ausftellungen über ungenügend befundene Partieen zu Papier zu 
bringen haben. „Das werben den Kräften ber jungen Leute angemefjene Verſuche in 
der Kritif fein und fie zugleih an aufmerfjames Lefen und an Vertiefung in ben 
Gegenftand gewöhnen." Darauf find die übrigen Schüler verpflichtet, ihre Bemerkungen **) 
über den Werth oder die Mängel der Arbeit zu machen. Dieje follen betreffen 1) bie 
Wahl des Themas und ben Geſichtspunct, von welchem der junge Verfaſſer feinen 
Gegenftanb betrachtete; 2) die Dispofition, bie Richtigkeit und Vollſtändigkeit des Mit: 
getheilten, 3) ben Austrud, Nach Verlefung ber Arbeit und ber Entgegnungen haben 
ſaͤmmtliche theilnefmende Schüler das Recht, ihre Bemerkungen und Ausſtellungen zu 
machen, welche mit dem Namen des Opponirenben dem Rande ber Arbeit beigefähricben 
werben, Der Verfaſſer ift verpflichtet, ſich zu vertheidigen. Nach Beendigung biejes 
„Sebankfenaustaufches“ erklärt der Lehrer des Ruſſiſchen, inwieweit die gemachten Ein: 
wenbungen berechtigt find, analyfirt bie vorliegende Arbeit genau, bezeichnet ihren Werth 
und giebt bie zu verbefiernben fehler an. Das Urtheil über ven Werth wirb ber Arbeit 
am Ende beigefügt. Ebenſo fügen audy ber Director, ber Infpector und bie amwejenben 
Lehrer ihre Bemerkungen und Rathſchläge bei. Die Arbeiten werben allmonatli dem 
Eurator eingefandt (und zwar nicht bloß in Reinſchrift, fondern auch mit ben ſämmtlichen 
Entwürfen, um bie Arbeit des Schülers in ihrem Procek zu verfolgen), der fie einer 
Prüfung (durch Profefforen ber Univerfität) unterwirft. Die für befonbers gut befun- 
denen Arbeiten werben einem in ber Gymnafialbibliothet aufzubewahrenden Album ein: 

verleibt, als ein Denkmal ber Leiftungen in der Mutterſprache und zur Erregung bes 

Wetteifers unter den Schülern. Das Urtheil aber wirb im pädagogiſchen Conſeil bes 
Gymnaſiums, fowie vor den 2 oberften Claffen verlefen. Für die Wahl bes Themas 

werben folgende Normen aufgeftellt. Da ber Schüler ben Gegenftand felbit zu über: 

*) Auch im Gharkower 2.8. müßen ſolche Vorträge fon im Anfang ber vierziger Jahre 

gewelen fein. A. Afanafijew erzählt davon: „Es fanden zuweilen Vorträge ausgewählter Schüler: 
arbeiten vor bem Director, ben Lehrern und ſämmtlichen Schülern ftatt; weil es aber bem be: 

treffenden Lehrer P. zu Tangweilig war, unfere Schmierereien zu corrigiren, fo gab er uns 

Gedichte und profaifhe Etüde und lieh fie uns vorlefen, als wären jie von une. Das Bor: 

getragene wurde dann im eim befondere® Buch eingefchrieben, das ohne Zweifel noch jegt im 
GEymnaſium aufbewahrt wird; es find auch Sachen dabei, die ich vorgetragen, aber nicht gemacht 

babe,” 
*) ‚Ihre auf wiſſen ſchaftlich en () Erwägungen gegründeten Bemerkungen“ jagt Anitſchkow 

©. 122. 
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legen unb feine Gedanken auszuſprechen bat, um feine eigene Sprache zu bilben, über 
bie er bann auf feinem Lebensweg als über fein ihm volftändig gehöriges Eigentum 
zu verfügen bat, fo foll er nur über das fchreiben, was er gut weiß. Seine Kenntmiſſe 

mögen nicht tief fein, wenn fie nur in richtiger Sprade und folgerichtigem Zufammen: 
bang dargelegt werben. Sein Horizont wirb fi ſchon erweitern — bann bat er für 

alle Fälle die Herrichaft über bie Sprache. Schriebe er über etwas, was er nicht recht 
verfteht, jo müßte feine Sprache dunkel, aufgeblafen unb fabe werben, und er mwürbe in 
fittlicder Beziehung zu Schaden kommen, da er heudeln und zum leeren Schwätzer 
werben müßte, ber mit ber Miene eines Kenners über Dinge zu urtbeilen bereit ift, bie 
ihm ganz unbefannt find. Der Denklraft des Schülers muß gejunde Nahrung zugeführt 
werben. „In biefer Beziehung find befonders wichtig Themen aus ber ruſſiſchen Ge 
ſchichte. Die Docnmente der archäographiſchen Commiffien, die verſchiedenen Jahrbücher, 
bie in ber letzten Zeit herausgegeben worben find, und eine Maſſe anderer Materialien 
Können als wichtige Quelle bienen;“ ba wirb ber Schüler mit feinem eigenen Verſtande 
arbeiten unb nicht bloß mwiebererzäßlen, was er im Handbuche gelefen hat. Dabei haben 
diefe Themen noch den Vortbeil, daß fie ben Schüler mit der vaterländiſchen Geſchichte, 
den Sitten und Gebräuchen ber Vorfahren und mit ber altruffiihen Sprache befamnt 

machen, und zwar unvermerkt; es iſt ber leichtefte und am meilten praftiihe Weg dazu. 
Dasjelbe ift von ben Themen aus ber Gejhichte der ruffiichen Literatur zu jagen. Direct 
aus ben Quellen wirb unfere Sprache, werben bie Begriffe von ber Literatur, bie An 
ſchauungen in ben verfhiebenen Epochen unferes Volkslebens erlernt werben. Endlich 
wird die Bekanntſchaft mit ben Schäten ber Mutterfprade den Schüler bie Heimat 

mit Bewußtfein lieben lehren. Doch fann man aud; über diefe beiden Gebiete hinaus— 
geben, wenn nur das Thema dem Alter und der Bilbungsitufe des Schülers entjpricht 
unb er alle Mittel bat, basfelbe gründlich kennen zu lernen. Man gebe außerbem keine 
umfaffenden Themen auf; je fpecieller biefelben, um fo beffer. Auch Ueberfegungen aus 
den fremben Spraden find zuläffig, aber nur von Stellen claffifher Autoren, melde 
der Lehrer bezeichnet. Bei der Wichtigkeit der Dispofition, welche eben am. beften 
zeigt, ob der Verfaſſer feinen Gegenſtand beherricht, ift es nützlich, daß der Schüler bie 
felbe feiner Arbeit beilege, aber auch Hier nur eine wirflih von ihm felbft, nicht eine 
nad ber Angabe des Lehrers gemachte. Iſt der Plan in logiſcher Beziehung nicht be 
friebigend, fo ift e8 Sache bes Lehrers, dies dem Schüler nur anzubeuten unb ihn bie 

Sade umarbeiten zu laſſen. Die im allgemeinen und bei befonberen Partieen gebrauchten 
Quellen bat der Schüler zu bezeichnen, damit man fiebt, wieweit bie Arbeit ihm gehört, 
wie er das Material benüßt, und welche Anficht er felbft ausgefprodhen bat. In Bezug 

auf den Ausdruck wird verlangt: Klarheit, ber einzige Beweis, daß die Sache gut, 
folgerichtig und reiflich verjtanden ift; fobann Genauigkeit ber Spracde, als ber treuefte 
Spiegel der Genauigkeit des Gedankens, Angemefjenheit, welche im Lejer dieſelben Ein: 
brüde, Gebanfen und Gefühle hervorruft, welche in ihm bei Betradhtung bes bar 
geitellten Gegenftanbes zurüdbleiben (Unangemefjenheit in dieſer Beziebung bemerkt man 
leider nicht felten auch bei Schriftftellern, welche Feine Anfänger find). Enblid find alle 
orthographiſchen und fontaktifchen Fehler, bie fo oft eine folge der Nachläffigkeit find 
und zur Gewohnheit werben, ftreng zu verfolgen, fowie auch auf den richtigen Gebraud 
ber Interpunctionszeichen, ſowie bie Vermeidung von fremdſprachlichen Wörtern und 
Wendungen ftrenge zu fehen. 

Diefe Unterhaltungen follen alfo „praktiſche Stunden in ruffifcher Sprache, nicht 
eine Austellung angefertigter Erzeugnifje fein, bie man vom begabteften Gymnafiaften 

nit verlangen Tann.“ Man würde fie wohl jett Disputirübungen auf Grund von 
bearbeiteten Themen nennen. &o wenig gegen folde von Seiten der Gymnaſialpädagogil 
im allgemeinen etwas einzumwenben ift, fo enthalten biefe Riteraturunterhaltungen Momente 
genug, welde fie zu einer argen päbagogifhen Verirrung ftempeln. Sie wollen zuviel 
auf Einmal erreichen: Beherrfchen ber Iebenben Sprache und Kenntnis ber alterthümlichen; 
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fie find für ein Alter zu Hoch, in welchem noch orthographiſche Fehler in ber Mutter: 
ſprache vorausgejeßt werben fünnen; fie find zu hoch, weil fie zum vorwiegenden Theil 

das Zurückgehen auf die Quellen geradezu anpreifen (e8 wäre etwa fo, wie wenn 
beutihen Gymnaſiaſten biftorifche Unterfuhungen mit Zugrunbelegung ber Monumenta 
Germaniae zugemuthet würben), Quellen, bie noch jebt ficherlich nicht in allen Gymnaſial⸗ 

bibliorhefen vorhanden find; und enblic find fie ganz unpaflend, wenn fie ald Uebungen 

in ber Kritik, namentlich Literaturgefhichtliher Erzeugniffe, auftreten. Dazu ift ber 
Süngling enti&hieben nicht im Gymnaſium; auf biefem Gebiet plaubert er am eheiten 

blindlings nad und wirb zum oberflächlichen Bekrittler auf allen Gebieten. 

Man ſah im Geifte große Erfolge von biefen Uebungen: „Hat man z. B. bie 
Komödie von Wiſin's: das Mutterföhndhen, fo muß fih der Schüler mit dem geifligen 
Leben der damaligen ruffiihen Gefelihaft, mit der Theorie der Komöbie jener Zeit be 

fannt maden, die Werke von Wiſin's ſelbſt aufmerffam durchſehen, verſchiedene 

Recenfionen und Kritilen besfelben lefen... Selbftänbigfeit darf man nicht 
von ihm verlangen, bazu hat er feine Zeit; aber giebt er nur zwei, brei eigene Ge 
banfen, fo ift das ſchon ein guter Schritt* (J. db. M.). Bei den Dieputationen werben 
den Schülern, io heißt e® in einem Beridht von 1852 bei Wlabimirow II, 407), alle 
bie in ber Theorie erflärten Regeln ins Gebächtnis gebracht, fie werben zu freier, an- 
genebmer und furzer Darlegung ihrer Gedanken angeleitet, und überzeugen fich davon, 
daß die Kraft ber Gründe nicht in ber Erhöhung der Stimme, nod in beleibigenben 
Ausbrüden, fondern in tiefer und grünblicher Kenntnis der Sache beſtehe. „Nach biefen 

Leitungen konnte man boffen, daß bie ruffifche Literatur mit der Zeit noch größere Fort: 
ſchritte machen werbe.” Ueberall ftand bie Literatur im eigentlichen Zielpunct: als ob 

fie nicht bie reife Frucht harmoniſcher Gefammtbilbung, fondern das Refultat frampfhaft 
und unnatürlic früh betriebener Schülerarbeiten wäre. Man ließ biejelben bruden und 
legte fie dem officiellen Journal bei (3. B. Bb. LXV.). Aber nirgends klagt man, gerabe 
heutzutage, über bie verhältnismäßige Unfruchtbarkeit ber Literatur an wirklich Gebiegenem 
mehr als in Rußland jelbft. 

Mie die Themata zum großen Theil beichaffen waren, läßt fi zum voraus denken. 
‚Ein Blid auf das Leben und bie Schriften Lomonofjow’s,* „ein Blid auf die Komödie 
Gogol's: der Nevifor,* „Analyje von Shakeſpeare's Richard II.,* „von Puſchkin's 
E. Onegin“ (Roman in Berien), „Toter des Capitän's“ (in Proja), „der Nuten bes 
Studiums ber Gefeße,“ find Themata, die in Kaſan bearbeitet wurben (Wladimirow II, 
411. 418). Eine Arbeit über Byron’s Braut von Abybos findet ber fritifirende Profeſſor 
kurz, troden, ohne Charaktere, ohne Poeſie; fie verbiene Lcb nur als Stilübung 
(S. 430 — was fie ja eben auch fein follte!). Im St. Petersburger 8.:B., mo von 1845 
bis 1853, alfo in 8 Jahren 1245 joldher Arbeiten zur Debatte famen (Woronow I, 

149), lieferte das britte Gymnaſium bis 1855 (mo ber Befehl zur Einftellung biefer 
Uebungen gegeben wurde) 249. Davon hat Anitihfow (Beil. S. 151) die 44 appro= 
birten Themata befannt gemadt. Doch lautet das Urtheil gleich über bie zwei erften, 
abgejehen von der Sprache, recht ungünftig (S. 123): der Aufſatz, betitelt: ein rafcher 

Blick auf die Geſchichte der Bildung, verrathe die Unficherheit, bie Unerfahrenheit bes 
Verfaſſers; man jehe nirgends, was er unter Bildung verftehe; indes finden fi auch 
richtige Bemerkungen; bie Wahl des Themas fcheine über bie Kräfte bes Verfaſſers 
binausgegangen zu fein, fünne aber ald Beweis feiner Wißbegierbe und Beobadtungs: 
gabe bienen. Bon ber anberen Arbeit: Darftellung bes Charakters ber Regierung 
Johann's des III. heißt es, die Anficht über denſelben ſei hiſtoriſch unrichtig. — Etwa 
16 Arbeiten gehören ber ruffishen Geſchichte und Literaturgefchichte an, einige find ſehr 

ſchwierig, z. B. Einführung und Verbreitung ber Buchbruderfunft in Rußland, über bie 
Literaturgefellihaften im XIX. Jahrhundert; einige find novelliſtiſcher oder bramatifcher 

Art, 3. B. Zwei Capitel aus einer Novelle, wohl aud: Erinnerungen aus bem Leben 
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meines Freundes; Vater und Sohn, bramatifhe Scenen. Nur Eine Arbeit beftand in 
einer Ueberfegung aus bem Lateiniſchen (Aeneis IV. in Verfen; vgl. ©. 128). 

Die Reformen von 1849 und 1852 drängten, wie gefagt, zu noch mehr eriremer 

Einfeitigfeit in biefer Beziehung. So wurde am 14. Mai 1852 für den St. Peters: 
burger 2.:B. eine von bem Profefior Sresnewski verfaßte „Unterweifung für bie Lehrer 

ber ruſſiſchen Sprache und Literatur” (in 3 Gapiteln und 36 Paragraphen) erlaffen, 
welde als Ziel bes Unterrichts in der Mutterfpradhe für die Gymnaſien binftellt „bie 

fiere, zum Bemwußtfein gebrachte Fähigkeit, vie Sprache zu beherrſchen, b. 5. biefelbe 
in ihrem Bau und ihrer Zuſammenſetzung zu verftehen, ſich in ber leben 
digen Rebe und im Schreiben nicht nur ohne diejenigen Fehler, weldhe eine nicht zu 
Ende geführte oder ungründliche Bildung verrathen, fondern auch bis zw einem gewißen 
Grade mit Eleganz auszubrüden.“ Um bies zu erreichen, wirb, ganz nebenbei, bie 
Anforberung bei ber Aufnahme in bie I. Elaffe gefteigert ($. 29): ber Schüler fol 
gut und richtig Ruſſiſch ſprechen und leſen, fowie ordentlich ſchreiben, d. 5. nicht weniger 
als die Note 3 erhalten ($. 150 bes Statuts verlangte einfach: leſen und ſchreiben). 
Im Spradunterrict fol ſchon im ber I. Claſſe erreicht werben, daß ber Schüler bas 

Gelefene mit eigenen Worten erzähle; in ber II. follen die grammatiſchen Negeln vom 
Lehrer in lebendiger Unterhaltung mit den Schülern, ohne Hülfe des Lehrbuchs, mit- 
getheilt werben, was bann das Auswendiglernen nad dem Lehrbuch erleichtere, Dies 
fol erft in III. gefchehen und in IV, fortgefett werben, wo aber ebenfalls zu erreichen 

ift, daß ber Schüler jebe Regel mit eigenen Worten ausbrüden unb dazu feine eigenen 

Beifpiele anführen könne (1). In IV, tritt bie altſlavoniſche Kirchenſprache Dazu, mit 
deren Elementen aber ſchon in ber I. Glaffe zu beginnen ift. Sie ift zugleid mit ber alt 
ruffifhen Sprade nit nur für jeben Ortboberen, als Mittel zum Verftänbnis ber 

Slaubenswahrbeiten und der Kirchenlehre, fonbern überhaupt für jeben gebilbeten Ruſſen 

als Mittel zum Verftändnis ber vaterländiſchen Geſchichte und Literatur, ſowie zugleid 
bes Organismus ber gegenwärtigen ruffiihen Sprache nothwendig. Für das theoretifche 
Verſtändnis ift eine befonbere Lection angejeßt ($. 7. 8), wo ber Unterfchieb ber alten 
Sprade in Orthographie, Declination der Subftantiva, Pronomina und Participia, in 
ber Conjugation und Syntax behandelt wird, Bon V. an bat ber höhere, mehr biftorifähe 
Eurfus bes Ruffifhen und Slavoniſchen zu beginnen, wobei den Schülern zu zeigen it, 

wie bie wichtigften Formen der neuen Sprade aus benen ber alten hervorgegangen find 
und worin bie Vorzüge bes Neuruffifchen fpeciell und im Vergleich zu benjenigen Fremd— 
fpradhen, welde ven Schülern befannt find, beftehen. Das Ziel bes Unterrichts in ber 

Literatur, welder fi in einen theoretiſchen, hiſtoriſchen und praftichen theilt, ift: Kennt: 
nis und Verftänbnis aller der Regeln ber Literatur, welche für einen gebildeten Menden 
unentbehrlich find, fo daß ber Schüler im Fall des Bedürfniſſes fie anwenden kann. 

Daher in V. allgemeine Theorie ber Piteratur und allgemeine Begriffe von profaifchen 
und bichterifhen Werfen; in VI, Theorie ber profaifchen und bichterifchen Werke in 
voller ſyſtematiſcher Ordnung. Dabei follen bie Schüler nit mit überflüffigen 

Einzelnheiten beläftigt, fonbern es joll außer ber Bildung bes Geiftes und Ge 
fhmades vorzugsmeife bas im Auge behalten werben, was in ber mobernen ge 
bildeten Geſellſchaft und in ber zeitgenöffiihen Literatur anmwenbbar ift (F. 17). Die 
Lehrer haben babei bie in unferer Zeit unpaflende Richtung zu verlaffen, kraft berer 
dunkle und unbeftimmte Erfärungen zugelaffen wurden. Es ift nit nöthig, fi ba 
in bie Feinheiten der Abstraction cinzulaffen, wo alles ven einem einfachen, gejunben 

Sinn verftanden werben foll ($. 19). Im biftorifcher Beziehung ſoll der Schüler 1) von 

auslänbifhen Schriftftellern wenigftens diejenigen, welde Mufter Literariiher Vollendung 

bei ben gebilbetften Völkern find, und 2) die Geſchichte ber vaterländiſchen Literatur 

kennen, als einen Theil ber Geſchichte der vaterländiſchen Bildung, wobei er bie Wohl 

thaten der Regierung, welche ftets bemüht ift, biefe Bildung auf den Principien hriftlicher 

Moralität und eigenartiger Nationalität zu gründen, ſchätzen lernen ſoll (ebenfalls 1 St. 
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in V. und VL). Beſonders ift bie religiöje, didaktiſche und hiſtoriſche Literatur zu berüd- 
fißtigen. Die praktiſche Betreibung Hat 1) in ber Lectüre von Muftern bes ruffifchen 
Stiles, beſonders bes Metropoliten Filaret, Karamfin’s, Schukowéki's und Puſchkin's 
zu befteben; 2) in ſchriftlichen Verſuchen; 3) in fehriftlihen Ueberſetzungen aus fremben 
Spraden und aus dem Altruffiihen; 4) im Machſchreiben und) Nusarbeiten ber 
(von bem Lehrer gehaltenen) Vorträge (!) und 5) in ben literariidhen Unterhaltungen, 
zu benen auch Schüler anberer Claſſen, zur Belohnung für ihre Leiftungen im 
Ruffifhen und für gutes Betragen, zugelafjen werben können. Dazu kommen nun 

noch einzelne Beftimmungen: gelefen und auswenbig gelernt werben follen nur wirklich 
muftergültige Schriftfteller, nicht foldhe, welche dem Bublicum nur gefallen, weil 
fie neu find und bie Mußeftunden ausfüllen. Bei ben Verfekungsprüfungen foll 
für bie Theorie die Mote 3, für praftifche Mebungen 4, beim Abgangseramen in 
beivem 4 verlangt werben (!). Zur Aufmunterung der Schüler und um ihnen Luft 
jum Lefen zu maden, follen Lefeunterhbaltungen eingeführt werben. Diefelben find 

1) ftehenbe, wenigftens &inmal monatli in jeder Claſſe. Dazu geben bie Lehrer bes 

Ruffiihen einen Abichnitt eines Mufterfchriftftelers und aus Werken über Theorie und 

Kritit, die Lehrer der Gejhichte und Geographie einen ſolchen aus Hiftorifchen, ethno— 
graphiſchen und anderen Werken einem ber Schüler auf; berfelbe bat fi fo vorzu- 
bereiten, daß er ben Abfchnitt mit Ausbrud Iefen, und fogar alles nicht gang allgemein 
verftänbliche und bekannte erklären, ſowie einiges Detail über ben Schriftfteller und 
das Werk mittheilen kann. Auf ben Katheber getreten, bat er das lebtere in freier 
Rebe barzulegen, dann ben Nufjak vorzulefen und zu erklären, worauf er bie Be 
merfungen bes Lehrers anzuhören bat. So follen zwei ober brei Abſchnitte jebesmal 

durchgenommen werben. Die zufälligen Lefeunterhaltungen treten ein, wenn ein Lehrer 
fehlt. Dann bat fie ber Inſpector zu leiten. Es wirb genau Buch geführt und bie 

Liſte der Unterhaltungen (mit Angabe deſſen, wie der Schüler gelefen hat) halbjährlich 
dem Curator eingeſchickt ( Woronow II, Beil. 105). 

Die in dieſen Verordnungen ausgedrückte Ueberſpannung war eben eine Folge der 
geringen Leiſtungen in der Mutterſprache. In der That wird dies für die dreißiger, 
wie für die fünfziger Jahre bezeugt. Ja ein Lehrer, welcher ſelbſt in Moskau ſtudirt 
hatte, pflegte, wenn er mit ſeinen Schülern unzufrieden war, zu ſagen: „Sie ſchreiben 
ruſſiſch, wie ein Student“ (Ruſſ. Bote 1862, 6, 673. J. d. M. CX, 1, 128). Die 
ungenügenben Leiftungen giengen zum Theil auf einen Fehler ber Methode zurüd: 

„allzuſclaviſches Befolgen bes Handbuchs von Koſchanski,“ zum Theil waren fie eine 
Folge davon, daß das Lehrbuch für die unteren Claſſen zu hoch war: „bie Schüler von 
I. und II. können Woftofow nicht fafjen“ (3. d. M. a. a. D.), aber zum großen Theil 
waren fie eben wieber ein Nefultat ber vielfach zu hoch gefpannten Forderungen. So erzählt 
Lofiew, ber zwei Gymnaſien ald Schüler Kennen Iernte, in beiben habe bie Methode 
vorzugsmweife im Auswenbiglernenlafien beftanden („wagte es ein Schüler, nit nad 
dem Handbuche zu antworten, fo bemerkte man ihm: was? bu bilbeft bir ein, Flüger 
als das Buch zu fein?” ergänzen wir nad Mordowzow im Ruſſ. Wort 1863, ©. 11). 

„Nur junge Lehrer verlangten, bag mit eigenen Worten geantwortet werde, Sie wollten 
bie Entwillung bes Denkens fördern, bie Wißbegierbe weden, zu felbftändiger Arbeit 
anleiten, aus ber Schuljugend gewifjenhafte Männer machen, bie mit Bewußtſein etwas 

gelernt hätten, Allein fie fiengen es verkehrt an. Der Lehrer ber ruſſiſchen Literatur 
las uns 15jährigen in EI. V. Chateaubriand's Memoires d’outre tombe vor; wir follten 
zur nächſten Stunde das Vorgelefene erzählen, während wir nicht ben britten Theil 
verftanben hatten. Der Lehrer ber Logik trug biefelbe in ber nemlichen Glafje nad) ben 

Vorlefungen feines Moskauer Profefjors vor. Wollten wir eine Erklärung befien, was 

wir nicht verftanden hatten, fo wiederholte er das Gefagte und fügte hinzu: nun ijt es 
wohl verſtͤndlich.“ Das Stedenpferd eines anderen Lehrers des Ruſſiſchen waren bie 
Aufſätze. Er gab Necenfionen von Novellen, Komöbien, Dramen (von Ariftopbanes, 
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Sophokles, Moliere), von denen aber Fein einziges gelefen mwurbe. Gin Thema war 
3. B. Geſchichte der Muſik. Ebenio gab er Biographien ber bebeutenderen vaterlän- 
diſchen Schriftfteller, aber nie las er aus ihren Werfen vor (Ruſſ. Bote 1863, 5, 
300—321). 

Nun übte aber auf die Unterrichtsmetboden in allen Fächern einen weſentlichen 

Einfluß das Zeugnisinftem (bie „Bälle“) aus. ine fehr anfhaulihe Schilderung 

davon findet fih in einem Bruchſtück aus dem Tagebud eines Schweizers, der 1831 
das Amt eines franzöfiihben Spradlebrers an einem ungenannten Gymnaſium in Süb- 
rußland antrat und es 28 Jahre lang bekleidete (mitgetheilt im I. d. M. CIX, Beil, 
S. 1—46). Auf den Wunid des Directors wohnte er zuerft ber Stunde eines Älteren 

Gollegen bei, um ſich mit der Lehrmethode bekannt zu machen. Die Elafje zählte etwa 
60 Schüler. Der Lehrer rief je 2 oder 3 an bas Katheber und ließ fie bie Aufgabe 
berfagen; dann giengen bie Schüler auf ihre Pläge zurüd, ber Lehrer aber trug im ein 
Verzeichnis neben ihre Namen bie Ziffern O—5 ein. Nur etwa 20 famen an bie Reibe; 
wer nicht gefragt wurde, faß ruhig an jeinem Pla d. 5. träumte oder jchlief. Der 
neue Lehrer nun wollte erft die Schüler fennen lernen und fieng erjt nad einer Mode 

an, „Bälle zu ftellen;“ die Schüler waren, wie es ſchien, entzüdt davon und arbeiteten 

ganz orbentlih. Das bewog ben Lehrer zu der Bitte, ber Director möge ihm ben 
Verſuch geftatten, ohne Bälle auszulommen. So fonnte ber Lehrer der IV. Ef. mit 
theilen, da er ihren Fleiß, ihre Aufmerkſamkeit, ihr gutes Betragen febe, fo hoffe er, es 

werde auch ohne Bälle geben, Diefe Mitteilung wurbe mit freubiger Erregung auf: 
genommen. Zwei Stunden war alles gut; in ber britten fieng es an in ber Claſſe laut 
berzugeben, nur bie Hälfte konnte die Aufgabe; in ber vierten nur 10—15, im ber 

fünften wußte gar feiner etwas und zwei mußten zur Beitrafung gebracht werben. Der 
Lehrer entſchloß fidy wieder zu Bällen. Nach 14 Tagen beklagten fih 3 Schüler beim 
Director darüber, daß der Lehrer ungerecht fei, fie hätten jehr gut geantwortet und nur 
3 befommen. Der Lehrer rechtfertigt ſich: fie hätten allerdings bie Aufgaben gut her- 

gelagt, aber vollftändig mechaniſch; von all feinen münbliden Erklärungen hätten fie 

nit das geringfte mehr anzuführen gewußt. Der Director aber antwortete, dann 

bätten fie nicht fo ganz Unrecht, ba bie Bälle allerdings nur bezeichnen, daß fie bie 
aufgegebene Lection auswendig gekonnt bätten. Seien bie Schüler während ber münb- 

lihen Erklärung unruhig, unaufmerkſam u. |. w., jo feien fie wegen tabelnswertben 
Betragens in das Tagebuch einzufchreiben. Da nun biefer Unterſchied, ber zwiſchen 
Fleiß und Aufmerkſamkeit während der Stunde gemacht mwurbe, dem Lehrer auffallend 
war, entwidelte ihm ber Director das Syſtem ber Bälle. Diefelben feien nothwendig: 

obne fie Fünne ſich ber Lehrer der einzelnen Antworten ber Schüler ipäter nicht erinnern, 
fönne der Director und Anipector über Fleiß und Betragen berfelben fi kein Urtbeil 

bilben, namentlih unmöglid willen, wann ein Schüler wegen Trägbeit und Ungehorfam 
zu ftrafen ober wegen jeiner Leiftungen und jeines Fleißes aufzumuntern fei. Faſt im 
allen ruffiichen Lehranftalten jei ed Gebrauch, den Fleiß und bie Fortſchritte mit ben 

Ziffern von 0—5 zu bezeihnen. Die O befagt, daß ber Schüler feine Pflicht gar nicht 
getban bat; bat er zweimal nad einander O befommen, fo wird er körperlich geftraft. 
War der Schüler ungenügend vorbereitet, jo wird 1 und 2 gegeben; 3 für mittelmäßigen 

Fleiß; 4, wenn er feine Pflicht gut erfüllt hat; 5 nur, wenn er bie Pection ausgezeichnet 
ann. Nicht die Aufmerkſamkeit ober Zerjtreutbeit während ber Stunde foll bezeichnet, 
nicht ber zeitweilige ober beitänbige Fleiß, nicht bie Jahre, die geiftige ober phyſiſche 

Entwidlung follen berüdfichtigt werben. „Wollten Sie bies, jo würben Sie den fchlechten 
Schüler beftändig mit dem guten, den guten Willen, zu arbeiten, mit bem wirklichen 
Fortſchritt verwechleln.“ Die Erwiberung, ba ber Schüler, ber fein gute® Gedächtnis 

babe, ober ber nicht leicht lerne, babei vielleicht unter ungimftigen häuslichen Verbält- 
nifien ſtehe, aber mit biejen. Schwierigkeiten beftänbig, oft jogar ohne Erfolg kämpfe, 

biefelbe Note verdiene, wie ber, deſſen fchlechte Aufführung in der Claſſe, deſſen Zer⸗ 
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ſtreutheit, Gleichgültigkeit u. ſ. w. zeige, daß ſeine guten Antworten nur eine Sache des 
Zufalls oder die Folge der Leichtigkeit der Aufgabe, oder der Hülfe einer Gouvernante, 
eines Repetitors ſeien, — dieſe Erwiderung erwedte in dem Director nur das Gefühl 

bes Etſtaunens, daß er fo lange nicht verſtanden werde, und er fuhr fort: das Syſtem 
made es ſehr leicht, die Geſammturtheile über bie Fortſchritte der Schüler am Ende 
eines Monates oder DVierteljahres zu bilden. Eine einfache aritbmetifhe Rechnung gebe 
bazu das ſicherſte und bequemite Mittel. Sei der Schüler neun Mal gefragt worben und 
babe die Bälle 3, 1, 2, 0, 3, 3, 2, 1, 3 erhalten, fo gebe dies als Gefammtball 2, 

was beweiſe, daß er im Laufe des Vierteljahres faul geweſen fei (in den unteren Claſſen 
werben biefe Gejammtbälle monatlih, in ben oberen brei Mal im Jahre gegeben). 
Ebenfo verfahre man bei den Verfeßungen (wobei der Ausſpruch eines Schülers ange: 
führt wird: „hiebei richtet man ſich nicht nad Ihrer Anfiht von meinem Fleiß und 
meiner Aufmerkfamkeit, fondern nad Ihren Bällen“). So werbe ohne befondere Mühe 
und Zeitverluft mit mathematifher Genauigkeit bie Stufe der Fähigkeit und bes Fleißes 
bezeichnet. Dank diefem Syſtem fei aud den Klagen ber Eltern jeber Anlaß genommen: 

bie Bälle feien die Antwort auf alle Einwände, Außerdem, jegte der Director ſpäter 

binzu, werbe auch der allgemeine Fortgang geförbert, indem ben Schülern Furcht ein- 

geflößt und ihr Ehrgeiz gewedt werde. Dean mühe bie Sitten und Gebräude, bie 
Nationalität, den Unterſchied zwifchen ber öffentlichen und der häuslichen Erziehung in 

Rehnung ziehen. Die Mehrzahl der Eltern fei nicht im Stande, die Kinder bei ihren 
Privatarbeiten anzuleiten, nehme Leinen Antheil an ber Sache der Schulerziehung und 

wälze alles jchwere baran auf die Lehrer. Wodurch aber fei eine Einwirkung auf 
Knaben möglich, welche mit vollftändiger Unwiffenheit, rohen Neigungen, mit Abſcheu 

vor jeber geiftigen Arbeit, mandhmal mit lafterhaften Gewohnheiten ins Gymnaſium 

eintreten ? Womit anders, ald mit Mitteln, bie ihnen vor allem beilfame Furcht ein: 
jagen, ihre Aufmerkfamkeit erhalten und fpäter ihren Ehrgeiz anregen?... In ben aus: 
landiſchen Anftalten fei bies nicht nöthig, u. a, weil bort die Anfiht von dem Amte 
eines Lehrers eine viel höhere fei, ald in Rußland. Dort fei oberftes Geſetz bes Unter: 
richts: ununterbrodhene Bewegung der Lehrer und Schüler, bie ſich gegenfeitig jtügen; 
der ruſſiſche Schüler jehe in dem Lehrer nur ben Feind, der ihm Verpflitungen auf- 

lege, denen er ſich mit allen Mitteln zu entziehen ftrebe; diefen Verbältniffen gegenüber 
führe man die Bälle in’s Gefeht (S. 36). — „Ih gieng,“ fährt ber Verfafjer bes 
Tagebuches fort, „und beftimmte mit Hülfe von 60 Rechenoperationen die Stufe ber 
fittlihen und geiftigen Entwidlung ber IV. Elafje.* Aber bald darauf fängt ber Kampf 
ber Ueberzeugung mit bem bem gefunben Verſtande wiberftrebenden Syſteme wieber an 

unerträglich zu werben; ber Director räth noch einmal bei bem erwähnten alten Praktiker 
eine Anihauungslection zu nehmen. Am Ende derſelben frägt ber Lehrling, wie ber 

College es anfange, bie Ruhe und Stille aufrecht zu erhalten. „Das Mittel ift ſehr 
einfach,“ antwortet jener, „bie Furcht, einen ſchlechten Ball zu befommen, die Strenge 
ber Strafen und bie unparteiifche Austheilung von O und 5 wirb Ihnen das Wunder 
erflären. Niemand kann mid) beſchuldigen, daß ich je einen Ball falſch gebe. Das ift 

mein Princip bei ber Leitung ber Claffen und mit ifm wäre ih im Stande, die Welt 

zu regieren, wenn mir das aufgetragen würde.“ Auch bei anberen Lehrern fieht fich ber 

Lernbegierige das Syſtem an: in ber Geſchichte find 40 Seiten, in der Geographie 
3 Gouvernements auf Einen Tag aufgegeben. Nur ber Lehrer der ruſſiſchen Literatur 
geftanb (bei einer nur 12 Schüler zählenden Glaffe), von dem Syſtem abzuweichen, 
aber nur als Contrebandiſt. — Einen Monat oder 6 Wochen vor dem Beginn ber 
Eramina erhalten die Bälle eine andere Bedeutung; fie beziehen fih, da ber eigentliche 
Unterricht nun aufhört, nur auf die Repetition. Der Lehrer macht einen neuen Verſuch, 

fih mit dem Spftem auseinander zu jeßen, indem er vor bem Director 2 Probelectionen 
bält, in denen er bie ruffiiche Methode und dann diejenige, welche in ben ausländijchen 
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Lehranftalten gebraucht wird, mo ber Unterricht weniger mit ber Dijciplin verbunden ift, 
zur Anfhauung bringt. 

In ber zweiten Stunbe, in einer Clafje, wo ber ausgeftreute Same ſchon aufzu> 
gehen begonnen hatte, gieng ed ganz orbentlid. „Sehr gut,“ fagte ber Director, „aber 

bie Bälle? Sie haben Feine geftellt.“ — Ron ben ganz ausgezeichneten Bemerkungen, 
welche der DVerfaffer des Tagebuches über die Folgen biefes Syitems macht, müßen bier 
biejenigen ihren Platz finden, welche ben Einfluß desfelben auf bie Kenntniffe ver Schüler 

und auf ihre Moralität behandeln. „In ben ruffiichen Anftalten fällt die zweite Hälfte 
einer Stunde, bie Erflärung und Einübung bes Lehrftoffs, der ergänzende ober praftifche 
Theil, entweber ganz weg ober wird wenigftens bei den Bällen nicht in Anſchlag ge 
bradt. Darum haben bie Schüler einen jo falſchen Begriff von dem, was Rob ober 
Strafe verbient, was Pflicht ober Vergehen ift, von Gerchhtigfeit oder Ungerechtigkeit 
bes Lehrers. Ueberzeugt feine Pflicht beftehe nur darin, bie Lection gut zu lernen, zu 
ſchreiben ober berzufagen, verliert ver Schüler das Uebrige aus dem Geficht und denkt, 
Betragen und Fleiß ftehe in keiner Beziehung zum Lernen. Die Vorſchrift, daß in bem 
Scülerverzeichnis befonbere fchriftliche Bemerkungen über ſchlechtes Betragen zu machen 
find, ift ihm nur eine größere Beitätigung feiner Anfiht. Da man nun aber, um voll: 

ftändig gerecht zu fein, oft mehr als die Hälfte der Claſſe einichreiben müßte, jo würde 
ſich die Zahl ber Strafwürbigen ins unglaubliche vermehren. Nun ift verſtändlich, baf 
die Schüler, ba jie jehen, daß ihr ſchlechtes Betragen feinen Einfluß auf die Bälle hat, 
feft davon überzeugt find, daß ber Lehrer nicht berechtigt ift, die einmal gegebene Note 
4 ober 5 zu verringern. Noch mehr: nach ihrer Anficht ift derjenige ber befte Lehrer, 
ber fi während ber Stunde nur auf bie aufgegebene Lection beſchränkt, während ber, 
welder fi nicht an den 3 Minuten des Antwortens genügen läßt, ungerecht iſt umb 
fie dicanirt. Wird in 5 aufeinanber folgenden Lectionen ein Schüler jebesmal gefragt 
— mas fhon ald ausnahmsweiſes Glück anzufehen ift —, fo ift feine Aufmerkjamteit 
zufammen 15 Minuten in Thätigkeit. Rechnet man bie Zeit ber Feiertage, Ferien, 
Namens: und Geburtstage des Schülers, jeiner Familie, Onkel und Tanten, Krank 
beiten, zufällige ober unter fingirten Gründen improvifirte Abwejenheit Hinzu, jo muß 
man geftehen: nie ift in größerem Maßſtab Zeitverluft getrieben worben, als in biejen 
Gymnaſien (S. 29). Das ift nicht übertrieben; in den oberen Clafjen findet es etwas 
weniger ftatt. — Außerdem fürbert das Syftem die Lüge und die Unſittlichkeit. Nie 
mand wirb wohl beftreiten, daß Lüge und Gewifjenlofigkeit unter unferer Jugend im 
höchſten Grab entwidelt find.*) Der Gymnaftaft macht ſich nichts draus zu lügen, 
um ben Lehrer zu täufchen, ſich einer läftigen Stunde zu entziehen, ober unverbient eine 
gute Note zu erhalten. Noch trauriger, daß er fi dann noch rühmt. Iſt er dabei er 
tappt worben, jo ftellt er uns eine eherne Stirne, unerfhütterlihen Gleichmuth ent: 

*) Auch von ruffifcger Seite wird dies, wo möglich noch fchärfer, als einer der am meijten 

zu befämpfenden Fehler bezeichnet. So fagt der Slavophile J. W. Kirejewsfi in einem Fragment 

aus feinem Nachlaß (I. d. M. XCV, 6, 60): „Die altruffiiche ortboborschriftliche Bildung, welde 
allem öffentlichen und Privatleben in Rußland zu Grunde liegt, war in ihrer Entwidlung auf 
gehalten, ehe fie Früchte tragen konnte. Auf der Oberfläche des ruffifchen Lebens dominirt eine 
entlehnte Bildung, die auf anderer Wurzel gewachſen if. Der Widerſpruch in ben Grund: 

principien ber zwei miteinander fireitenden Bildungen ift der Haupts, wenn nicht ber einzige 

Grund aller Uebel und Mängel, die man in Rußland beobadten kann. Man muß jene mit 

einander ausjöhnen.... Den Glauben bat der Rufe noch, aber er bat eines der nothwendigen 
Fundamente ber öffentlihen Tugend verloren, die Achtung dor ber Heiligkeit der Wahrheit... 

Leider wird es ihm leicht zu Lügen. Er ficht die Lüge als eine allgemein gebräuchliche, unver: 

meibliche, fait nicht ſchandbare, als eine Äußerlige Sünde an, die aus der Nothwendigkeit Außerer 

Verbältnifje hervorgeht, Darum ift er unbedenklich bereit, fein Leben für feine Ueberzeugung 

binzugeben, alle Opfer zu tragen, um fein Gewiffen nicht zu befleden — und gleichzeitig Tügt er 
für 1 Kopeken Profit, für ein Glas Branntwein, aus Furcht, um des Vortheils willen und ohne 

einen jolden“ u. ſ. w. 
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gegen; unb fommt er in Verwirrung, jo nur aus Furcht vor ber Strafe ober aus Aerger. 
Wie ſoll einem Lehrer fein Amt nit ſchwer werben, wenn es ihn bem Polizeibeamten 
ähnlib macht? ... Die Hauptihulb Fällt dabei freilih auf bie Privaterziehung ober 
beffer auf den volljtänbigen Mangel an einer verftändigen Yamilienerziefung. Aber bes 
ſteht nicht bie fchwere und Heilige Pflicht ber äffentlihen Erziehung darin, bie fehler, 
bie das Kind fich zu Haufe angewöhnt hat, zu verbeffern? Die wiſſenſchaftliche Bil- 
dung macht nur bie Hälfte der Aufgabe ber öffentlichen Anftalten aus, bie anbere, 
wichtigere, befteht in ber Bilbung bes Herzens und Leitung ber Gittlichkeit.... Wer 
fann und übrigens bafür bürgen, daß bie fchledhten Neigungen mit ber Zeit worüber: 
geben werben? Ich meinerjeits bin überzeugt, daß ein Zögling, der fih 4, 5 Jahre an 
Lügen und Betrügen gewöhnt hat, auch in dem Alter nicht aufhören wird, dies zu thun, 
mo biefe Mängel fih in Lafter verwanbeln.... Gewöhnt, alle feine Begriffe, feine 
Anbänglichkeit und feinen Werth in Ziffern zu concentriren, wirb er im Leben das Glüd 
im Nihtstbun, das Ideal in ber Ziffer 5 ſuchen. Nur wirb an bie Stelle berjelben 
dann ein Band im Knopfloch, ver Rang und materieller Vortheil treten, Untabelhaftig- 
kit in ber Pflichterfüllung aber fi) auf die genaue Beobachtung der Form beſchränken. 

Nehmen wir nun an, ber gerabe Weg und tabellofe Ehrenhaftigkeit führe nicht immer 

zum Befig jener Vortheile. Wirb ber, welcher in ber Schule zu Lug und Betrug griff, 
um 4 ober 5 zu erhalten, gewiffenhafter in der Wahl ber Mittel fein, bie fi ihm bar- 
bieten, um andere 5 in realerer Geftalt zu erreihen?... Können wir aber biejen 
ihäblihen Einfluß der Bälle ganz vermeiden? Ich urtheile nad) den an mir gemachten 

Beobachtungen. Längft angenommene Gewohnheiten erlauben mir nit, bie mir über: 
tragenen Pflichten zu vernadläßigen; aber ih kann mir nicht verhehlen, daß ich fie nicht 

mehr mit ber früheren freude und Theilnahme erfülle. Der unabläßige Kampf zwiſchen 

meinen Ueberzeugungen und der Unmöglichkeit, jie auszuführen, bat mich ermübet. Indem 
id mich nothgebrungen ber durch bie Gewohnheit geheiligten Methode unterwerfe, ver- 
geffe ih allmählich den Mechanismus des volllommeneren Unterrichts und ber Mangel 
an Theilnahme bei meinen Mitarbeitern und Zöglingen macht mich ſchließlich finfter 
unb egoiſtiſch, — was gerabe der Erzieher und Lehrer beſonders zu vermeiden hat. Meine 

Unparteilicgfeit gegen bie Schüler hieß Ungerechtigkeit; ber Unwille, mit dem ich Zug 
und Trug verfolgte, rief das Gelächter der Gymnaſiaſten hervor und mein beftänbiger 
Kampf für den gefunden Menjchenverftand erregte mehr als einmal fogar bei meinen 
Eollegen Lächeln. . .. .* 

68 kann feinem Zweifel unterliegen, baß die von dem Verfaſſer aus Autopfie ent- 
worfene Schilberung ber Wirklichkeit volllommen entipridt. Noch 1860 giebt das J. 

d. M. (CV, 7, 13) mit dem Wunſche, das Beilpiel möchte anderwärts Nahahmung 
finden, folgende Notiz von dem Gymnafium zu Poltawa: bie Lehrer haben ſich bie 
Aufgabe geftellt, aus ihren Schülern nicht lebende Automaten, ſondern entmwidelte 

Menſchen zu machen, und fi daher nicht auf die Mittheilung einzelner wiſſenſchaftlicher 

Details zu beſchränken, ſondern fi der Erflärung ber allgemeinen Wahrheiten und ber 
wirklichen Entwidlung ihrer Schüler zu widmen. Sie haben eingefehen, daß bied nicht 
zu erreichen fei, jo lange bie Ballomanie, d. 5. bie Leidenſchaft für die in die Hunbertel 
gehende ziffermäßige Beftimmung ber Fortſchritte der Schüler noch in biefem Grabe 
unter ben letzteren herrſche. Sie haben daher beichloffen: 1) der Schüler ift verpflichtet, 
ſtets nicht nur bie einzelne Lection, ſondern alles vorher Durchgenommene zu wiſſen; 
2) dies Wiſſen wirb nur als genügend ober ungenügend qualificirt; 3) es ift alles aufs 

zuwenben, daß bie Schüler aufhören, bie Phrafen des Lehrbuchs, oft ohne Verftänbnis, 
auswenbig zu lernen. Zugleich foll das Claſſenlehrerſyſtem (unter dem Ausbrud 

Patronat) eingeführt werben. 
Allein es liegt in der Natur der Sache, daß auch 1860 nicht das Endjahr biejer 

Methode ift. Sie kommt noch jekt da und bort vor: foldes Unkraut ift nicht auf 
Einmal auszurotten. . 
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Darnach wird e& nicht mehr auffallen, wenn man bie unverhältnismäßig günftigen 

Urtheile über Leiftungen unb Betragen ber Schüler liest, melde bie 
Schrift über das 1. Kaſan'ſche Gymnaſium verzeihnet. Im Schuljahr 1838/39 war 
von 158 Schülern nur einer, ber feine Fortichritte zeigte, das Verhältnis ber ausge 
zeichneten zur Gelammtzabl war 1:6, der guten 1:3, ber mittelmäßigen 1:7. Von 
182 Schülern 1844/45 waren ausgezeichnet 26, gut 69, genügenb 70, mittelmäßig 
nur 17. In bie höheren Claſſen verjett wurben aber nur 120, was ber Bericht bamit 
erflärt, daß nad einer Vorfchrift des Curators vom 12. Juli 1844 das Verſetzunge⸗ 
eramen einen größeren Einfluß hatte: wer bei bemfelben in einem Fache 1 Hatte, mußte 
figen bleiben, „aud wenn er das ganze Jahr in demſelben gut gelernt hatte.“ Außer: 
bem verlernen bie Schüler viel in ben ferien, da biefe Prüfungen an den Anfang bes 

Schuljahres fallen. — Auch Später war das Verhältnis nicht weniger günftig: 1855,56 
waren von 224 Schülern 50 auögezeichnet, 100 gut, 53 genügend, 19 mittelmäßig und 
2 ſchwach; nichtsdeftoweniger wurden 29 nicht verfett. 1859/60 gab es unter 326 
Schülern 286 gute, nur 40 mittelmäßige (Wlabimirow II, 300. 341. 446. 461). 
Ziemlich basfelbe Verhältnis zeigt fih au beim Betragen. So find unter 174 Schülern 
90 ausgezeichnet, 54 gut, 24 genügend, 6 mittelmäßig, ſchlecht Feiner; ober von 209 
ausgezeichnet 63, gut 86, genügenb 43, mittelmäßig und tadelnswerth 9; ober von 269 

gut 224, mittelmäßig 45 (ebenda 300. 343. 444). 
Der Schlüffel dazu liegt, abgefehen von den geſchilderten Verhältniffen, in ber bei 

Wladimirow (II, 275) fi findenden Notiz: ber etwa 20 Jahre im Umt befindliche 
Inſpector ver Staatsſchulen habe denjenigen Lehrer für ven beften gehalten, „in deſſen Schüler: 
verzeichnis beim Examen bie Note 5 recht oft vorfam.“ Es ift Grund zu ber Ar 

nahme vorhanden, daß dies eine nicht blos im Kaſan'ſchen 2.:B. vorkommende Er- 
ſcheinung war. 

Auch die Schulverfäumnifjfe ber Lehrer müßen im höchſten Grabe 
bemmenb auf ben Unterricht eingewirkft haben. Bom 1. Kaſan'ſchen Gymnafium werben 
ganz bebeutenbe Zahlen verzeichnet, und nimmt man auch an, baf fie ein Marimum 
barftellen, hinter welhem andere Schulen zurüditehen mögen, fo war es body eine An: 

ftalt in einer Univerfitätsftabt, am Site bes Curators. Für 1845/46 beläuft fich bie 
Zahl auf 604, für das folgende Jahr auf 658, für das nächſte auf 547, für 1850 auf 
674, für 1852 auf 879, für 1853 auf 791, für 1854 auf 1123 (im folgenden Jahre 
erhielt das Gymnafium von dem Minifter Norow nah einer perfönlichen Revifion 
besjelben eine feierliche Dankfagung für den ausgezeichneten Stand, Wladimirow II, 425). 

Die höchſten der fpäteren Ziffern find bie für 1858 (838) und für 1865 (800). Der 
Eurator hatte ſchon 1844 für jede ohne gültigen Entſchuldigungsgrund verfäumte Lection 
Abzug vom Gehalt angeordnet, für Religion 60 Kop., für Logik und Rhetorik 81, für 
Lateiniſch 69, Mathematik 64, Geſchichte 59, Griechiſch 44, Deutſch und Franzöſiſch 43, 
ruſſiſche Grammatik 55, Geographie 60, Zeichnen 39, Schönichreiben 19 (ebenda 337). 
Ja einem Lehrer dictirte er einen 2tägigen Arreft in ber Canzlei*) (ebenda 290). Allein all 
bies half nicht auf die Dauer. Dazu fam noch eine andere VBerfürzung ber Schulzeit, die auf 
nicht bloß ein localer Uebelftand war, was aus dem Circ. vom 23. Jan. 1857 hervorgeht, in 
welchem von ber Verlängerung ber Ferien durch verfpätetes Eintreffen ver Schüler und ber 
dadurch herbeigeführten Verlängerung ver Nufnahmeprüfungen geſprochen unb gefagt wird, 
für ben Unterricht bleibe nur etwas über "; des Jahres übrig Noch am 
1. Juni 1864 brohte ein Eircular mit Belanntmahung bed Namens ſolcher Lehrer in bem 

J. d. M., allein Wladimirow fagt, auch dies hätte nichts genüßt, ba bie wenigften ein 
Journal in die Hände nahmen. Zugleich führt er aus (II, 382) und belegt bies mit 
Beijpielen, bie Hauptgrünbe ber Verfäumnifje feien gewefen 1) die Theurung, welche bie 

*) Noch 1860 fagte ein Director zu einem Kreisſchullehrer: ich werde dich auf den Kaufajus 
Igiden. J. d. M. CXIU, 3, 226, Guratoren brauchten aud das vertrauliche du (Wlad. II, 264). 
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Lehrer zu anderen Stunden in verfchievenen Anftalten zwang — mander gab 9 täglich 
— wobei fie nicht felten in einem gewißen Turnus an einer Anftalt fi frank melbeten, 
um an ber anderen zu unterrichten, ba fie an beiden zur felben Zeit Stunben ange 
nommen batten; 2) literariſche Arbeiten, Vorarbeiten zum Eramen auf einen gelehrten 
Grad, wobei die Betreffenden glaubten, bei ihren ausgezeichneten Kenntniffen werben fie 

in 2 Stunben in ber Schule basjelbe erreichen, wie in ben angejebten 4. 
Zu wiſſenſchaftlichen Studien die Lehrer aufzuforbern, war bie Behörbe unabläßig 

bemüht, und mit Erfolg. ine Reihe von Jahren wurden im J. d. M. bie Titel ber 
Arbeiten, weldye die Lehrer unter der Hanb hatten, veröffentlicht. Unb zwar waren es 
nicht blog Schulbücher, obgleich großentheils, ſondern auch wirklich wiſſenſchaftliche Stubien 
(. Voronow II, 169—179). Am fleißigften waren aber, wie es fcheint, bie Lehrer bes 
Ruffihen. Am 3. Peteröburger Gymnafium, deſſen Arbeiten bei Anitſchlow Beil. S. 19 
bis 36 aufgezählt find, werben für die ganze Periove von 1826—1855 nur 5 lateiniſch 

geihriebene Reben und Abhandlungen erwähnt. 
Die in ben Schulen geübte Difeiplin endlich fuhr fort, die eigenthümlichen Strafen 

ver früheren Periode zu gebrauchen. Knieen, mit bem Geſicht zum Dfen ober zur 
Band, oder vorn auf dem Schultiſch, da, wo bie Tintenfäffer befeftigt waren und bie 

Federn hingelegt wurben, Complimente „bis zum Gürtel“ machen, womit nicht felten bie 
ganze Claſſe geftraft wurbe (beide Iehteren Arten bezeugt Afanafljew), ja fogar Anziehen 
ven Solbatenfleidern mit hohem Hut aus Pappe, an dem bie Schnauze irgend eines 
Thieres angebracht war, Stehenlaffen, indem man bem Delinquenten ein Buch 1 ober 2 
Stunden Lang auf den Kopf Iegte (G. Loſſew', die Gymnafien der vierziger Jahre im 
Ruf. Boten 1863, 5, 300-321) — bas waren Strafarten, welche vorfamen unb 

gegen welche bie Ruthe noch eine erfreuliche Erfcheinung ift. Allein aud fie fam nur 
m oft zur Anwendung, fo daß Andrijaſchew (S. 402) fagt, von 1828 an beginne bie 
Periode des ſchonungsloſen, unaufpörlihen Prügelns: fie werde immer bie bunfelfte 
Seite unferer Schulgeſchichte bleiben. Ohne Zweifel hierauf ift die fonft fo unnatürlich 

ſcheinende Thatſache zurüdzuführen, daß man faum „Erinnerungen aus ber Schulzeit“ 

findet, im benen irgend welche Dankbarkeit oder Anhänglichkeit an bie Schule ausge: 
Imoden wäre: faft überall wird biefes Gefühl auch beim Erwachienen durch das ber 
Vitterkeit über bie Strafen zurücgebrängt. reilid muß man annehmen, daß ba und 
bort bie Muthenftrafe mit unglaublicher pädagogifcher Taktlofigkeit angewandt wurde. 
Loſſew erzählt, baf bie Ausübung der Strafe ben „Infpicienten“ zukam (1); ber eine, für 
deutſche Sprache, „rich meifterhaft, mit eingeweichten Ruthen, mit Pauſen und {unter 
Witzen, dabei beclamirte er deutſche Verfe, und hieb fo, daß auch vollftänbig einbreffirte 
Leute es nicht lange aushielten und um Schonung zu bitten anfiengen.“ Unb mit 
ſchmerzlichem Humor fpricht ein anderer Zeuge von ber Beifußhecke, mit ber man bie 
Säule und die anftogenden Rocale der Gerichtsbehörde und bes Gefängniffes heizte und 
die Schüler, die verurtheilten Verbrecher und die Arreftanten prügelte (Mordowzow 
a. a. O. S. 5). Von dem Ruthenverbrauch giebt eine Fee die Notiz (I. d. M. 
CXII, 3, 233), daß in Kijew von 4109 Schülern in einem Jahre 551, im Wolyniſchen 
Gymnaſium von 600 — 290 mit Ruthen geftrihen wurben. Kein Wunder, baß mit 
dem Aufgang einer neuen Zeit ein unauslöfchlier Widerwille gegen dieſe Strafart ſich 
geltend machte, ber noch jet zur Signatur der ruffiihen Pädagogik gehört. 

Dritte Periode. Die Negierung des Kaiſers Alerander II. (vom 19. Febr. 
1855 an). Auch fie nimmt, wie bie früheren, eine neue Regelung des Schulmwejens vor, 

welhe auf dem gymnaſialen Gebiete ihren erften Abſchluß mit dem Statut vom 
19. Nov. 1864 und feiner Durchführung bis 1866 fand. 

Eine Maßregel ber Humanität ift es, welche bie Geſchichte des Unterrichtsweſens 
unter ber Regierung Alexanders II. eröffnet: bie MWieberherftellung bes burd ben Ukas 

vom 6. Nov. 1852 ben Lehrern ber Militär: wie ber Civilanftalten genommenen Rechtes, 

Pidag. Encpklopäbice. XI. 17 
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nad) 2djährigem Dienſt ihr Gehalt nebjt der Penfion zu beziehen. Schon im Der. 1854 

hatte ber Minifter dies beantragt und vom Kaifer Nicolaus die Erlaubnis erhalten, den 
Gegenftand dem Miniſtercomits vorzulegen. Der am 25. Yan. 1855 eingereichten 
Denkſchrift Hatte auch ber damalige Thronfolger als ber Chef der Militärlchranftalten das 
Gewicht feiner Gründe beilegen laffen, das umjomehr in bie Wagſchale fiel, jemehr 

bie eingehende Betheiligung am Unterrichtsweſen feines Nefforts den Großfürften aus 
gezeichnet hatte, *) „Mit ben Eigenthümlichkeiten und Verhältniffen des Lehramtes in 
Meinem Reflort genau bekannt,“ jchrieb berjelbe, „finde Ich, daß es nicht nur nicht 
volftändig unter bie-Bejtimmungen des allgemeinen Penfionsgefehes gebracht werben 
fann, jonbern aud, daß es bie befonberen ihm gegebenen Privilegien behalten muß, will 
man nit den ganzen jegensreihen Einfluß aufheben, welden bie jenem Dienfte burd 

die Güte und Weisheit bed Kaijerd verliehenen Geſetze auf bie geiftige und fittliche 

Bildung der gegenwärtigen und ber fünftigen Generation bervorgebradt haben und her: 
vorbringen. Abgejehen davon, daß ber Dienft im Lehramt beftändig angefpannte geiftige 
unb förperliche Thätigkeit erforbert — eine größere, als fie im allgemeinen ber Civil: 
dienst verlangt — will Ich nur von einem Puncte ſprechen, ber unbeftreitbar und für 
alle offenkundig ift: der Lehrdienſt hat feine beſonderen Eigenthümlichfeiten und forbert 
beionbere VBorbebingungen, bie nicht leicht zu erfüllen find und in anderen Branchen bienft: 
licher Thätigkeit nicht vorlommen, z. B. 1) er verlangt eine befonbere Vorbereitung, in 
welcher die beiten Jahre des ſich Vorbereitenden auf der Schulbank zugebradht werben, 

während jeine Kameraben fi ſchon im activen Militär: ober Civildienſt befinden. Man 
kann annehmen, daß das Durchſchnittsalter, in welchem bie legteren in den Dienft ein- 

treten, 18 Sabre beträgt, während basjenige für das Lehramt das 23, Jahr ift; bie 
erfteren haben alſo wenigſtens 5 Jahre Dienft vor den Lehrern voraus. 2) Der Dienft 
im Lehramt bietet feine Bewegung. Das burd ben Militär: und Eivilbienft in 
ben verſchiedenen Stufenfolgen bargebotene Vorwärtskommen und bie natürliche Folge 
davon, bie Beflerftellung im Leben und bie Erhöhung ber Bedeutung in der Gefellichaft, 
all dies eriftirt nicht für den Lehrer; was er im erften Jahr feines Dienſtes 
war, das bleibt er aud im legten. Dies Nihtvorwärtsfommen ift eben ber Hauptgrund, 
weshalb fich jo wenig Liebhaber für das Lehromt finden. — Es ift unbeftreitbar, ba 

eins ter hauptſächlichſten Bebürfniffe ver Regierung die Gewinnung tüdhtiger Lehrer ber 
jungen Generation, moraliſcher, gebildeter und fähiger Leute ift; bas einzige 
Vorrecht folder vor ben Beamten find die Penfionen; nimmt man ihnen dies ober be 

ſchränkt es, werben bann viele würbige Männer ben arbeitsvollen Lehrerberuf ergreifen? 

Diefen Beruf verfallen lafjen wäre ein jchredlicher politiicher Fehler; er würbe für bie 

Regierung und für Rußland in ben kommenden Generationen in empfindlicher Weife zu 

Tage treten. Das find die Gründe, aus denen Ich ſtets glaubte, daß es für bie Militär: 
lehranjtalten fehr nütlic) wäre, das mwohlthätige Reglement von 1836, welches benjelben 

neues Leben gejchenft hat, nicht anzutaften; im Gegentheil ift jede Aenberung eine 

Schäbigung ber moraliſchen und geiftigen Wohlthat, welche Se. Majeftät benfelben feit 

1836 erwiefen hat.“ — Unter dem 5. April 1855 war e8 dem Kaijer Alerander vor: 

behalten, zu beftätigen, was er als Thronfolger beantragt hatte. 
Aus Gründen der Humanität genehmigte ber Kaijer fobann (4. Dec. 1857) „in 

Anbetracht der bebrängten Lage ber Lehrer und ber Schulen überhaupt“ die Erhöhung 
des Schulgelbes in den Gymnaſien von 5 auf 10 R., und bie Einführung eines ſolchen 

in ben Kreisidulen, wo bie Guratoren es für möglich erachten — „mas einerfeits nur 

gerecht und wegen be unbebeutenden Betrages nicht zu brüdenb, ambererjeits für bie 

*) Eo batte ber Thronfolger z. B. 1851 eine Reihe von Officieren und Gabetten nicht nur 

in den allgemeinen Fächern (Religion, ruffifhe Literatur, Mathematik, Geſchichte, Statifiif, Geo: 

grapbie, Chemie), fondern auch in den fpeciell militärifchen (Taftif, Kriegsgeſchichte, Artillerie, 

Kortification) felbfi eraminirt (3. d. M. LXXI, 7, 85 ff.). 



Nußland. 259 

Lage der Anſtalten, ſowie der Lehrer und armer Schüler nothwendig iſt, da dieſelben 
aus dem Schulgelde Belohnungen und Unterftützungen beziehen.“ Darauf folgte der 
Utas vom 17. April 1859, welcher bie Etats der Gymnaſien und Kreisſchulen erhöhte. 

Der Zuſchuß zu Gunften ber erfteren wurbe um 312,555 R. 97 Kop., ber für bie 
lezteren um 830,443 R. 29 Kop. erhöht. 

Schon früher waren andere Beſchränkungen aufgehoben worben. Nachdem noch 
Kaiſer Nicolaus bie Zahl der Stubenten von 300 auf 350 erhöht hatte (20. Dec. 1854), 
wurde am 23. Nov. 1855 verorbnet, daß fie wieder unbeſchränkt fein folle, eine Maf- 
regel, welche der Minifter „in Anbetracht des allgemeinen Strebens unferer Jugend 
nad) höherer Bildung und bes Vertrauens, das unjere Univerfitäten fich erworben haben,“ 
befürwortet hatte. 

Auch die Beftimmung, welde nur eine begrenzte Zahl von Privatlehranftalten in 
St. Petersburg und Moskau zuließ, wurde außer Kraft gefekt (17. Jan. 1857), ba 
fie „meift nur vorbereitendb zum Eintritt in bie Staatsfchulen biefelhen unterftügen und 
indem fie mehr ben Charakter ber häuslichen Erziehung bewahren, ihre große Bebeu: 
tung haben.“ Außerdem, wurbe fpäter geltend gemadit (J. d. M. CXV, 139), habe 
bie Beſchränkung ber freien Concurrenz nur zum Verfall ver Anftalten beigetragen, wie 
bie Aufftellung einer Tare bie Lebensmittel nicht im geringften billiger made. Ja bie 
Regierung munterte zur Erridtung von Privatanftalten auf, um, wie in England und 
Nordamerika, die Theilnahme bes Publicums an der Sache ver Jugendbildung zu fteigern. 
Die Genehmigung zur Erridtung von Privatanftalten wurde wieder ben @uratoren 
überlafjen (5. Juni 1858). 

War bie Regierung human, jo gieng das PBublicum, dem jet eine nahezu unge 
ihmälerte Meinungsäußerung geftattet war, noch weiter; ja es kannte in ber Aufregung 
ber ſoeben angebrodhenen neuen Aera kaum nod eine Grenze, um jo weniger, jemehr 

man fi zulegt an bie Straffheit ber früheren Einrihtungen gewöhnt hatte. Aber mit 
bemjelben Blicke, den ber gewaltige Krieg am Ende ber vorigen Regierung nad bem 
Weſten gewandt hatte, erfannte man auch, daß das größte Deficit, an weldem man im 
Verhältnis zu biefem leide, das an Bildung jei. Nun hörte man nicht mehr triums 
phirende Aeußerungen, wie bie noch unlängft gemachte: ohne gewaltfame Ummwälzungen 
babe man bie Stufe der Bildung erreicht, zu welcher andere Völker eine Reihe von 
Jahrhunderten, voll von Mübhfalen und Unruhen, gebraudt haben (J. d. M. LXXV, 2, 
135—174). Man wanbte fi) der päbagogifchen Literatur des Auslandes zu (jo brachte 
das J. d. M. XCH, 2, 200—214 aus Mager's Revue Queck's Aufſatz über die Rich— 
tung und Einheit des Unterrihts in den Gymnaſien; XCIV, 2, 303—329 Kühner’s 
bie Grenzen ber Selbftänbigfeit in ber Erziehung; XCVI, 2, 57 ff. Auszüge aus 

Gurtman’s Lehrbuch der Erziehung u. ſ. w.); in zablreihen neu entftandenen, wie in 
den älteren Zeitungen unb Zeitichriften, allgemeinen, wie fachlichen, fuchte man bie 
dringende Bildungsfrage zu löfen. Berufene und Unberufene, alle traten mit ihrem 
Scherflein an bie Deffentlichfeit. Der erfteren konnte e8 freilih nur wenig geben: bie 

erftie Bedingung dazu, ein foliver Schulunterriht, war ja eben das, was man in ber 

legten Zeit nicht hatte befommen können, No 10 Jahre jpäter hört man bie Klage, 
daß „wir uns im nichts fo fehr von ben weſteuropäiſchen Staaten unterfheiden, als 

durch den Mangel an jolib gebildeten Menſchen in den Sphären bes Staatsdienſtes, 
ungeachtet biefer bei und alles, was irgenb gebilbet ift in der Geſellſchaft, an ſich zieht“ 
(Eur. Bote 1867, ©. 423). Im Rublicum war bie materielle Anfiht von der Bil- 
bung bie vorherrſchende: fie war ihm „fein hohes Ziel bes Lebens, fondern nur ein, 
niht einmal ganz zuverläßiges Mittel zur DBerbefferung bes materiellen Lebens“ 
(I. d. M. XCVI, 7, 81). Aber audy ber Stand, ber vorzugsweife dazu berufen war, 
das heilige Feuer ber Begeifterung für Bilbung und Erziehung ber heranwachſenden 
Gefhlehter zu hüten, war hinter feiner Aufgabe zurüdgeblieben. „Der Lehr, ja fogar 
ber Profefforenftand war wenig geachtet; daher mwibmeten fi auch wenige bemfelben. 
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Daher waren fie meift wenig für ihren Beruf vorgebilbet; bie Pädagogik lag noch in 
den Windeln, bie päbagogifche Literatur war ein neugeborenes Kind. Nicht nur gab es 
fein gutes Handbuch der Pädagogik, fondern auch in ben einzelnen Wiffenihaften jo gut 
als kein tüchtiges Hanbbud. Die Mehrzahl ber Lehrer folgte nicht nur nicht von ber 
Wiſſenſchaft aufgeitellten Regeln bes Unterrichts, fonbern viele kannten fogar ihr Fach 
nit einmal genügend” (%. Grot im J. d. M. XCVIL, 7, 174 ff.). In ben Lehrer: 
conferenzen „beichäftigte man fi faft ausfchließlih bamit, die Summen zu teftiren“ 

(b. 5. den vom Director vorgelegten Stanb der Einnahmen und Ausgaben gutzuheißen) 
„und bie Tage ber Verfegungs: und Schlußprüfungen zu beftimmen; nicht eine einzige 
Frage, welche ſpeciell die Hebung bes Unterrichts betraf, fam zur Beiprehung. Und 
bo hätten biefe Berfammlungen bie höchſte pädagogiſche Wichtigkeit gehabt, weil fie 
eines ber wirffamften Mittel find, bie Thätigleit ber Lehrer anzuregen, welche, wie er- 
fahrungsgemäß befannt ijt, ohne jolde Mittel und unter bem Einfluß ber ungünftigen 
Lage ber Lehrer ſelbſt jchnell zu aller bildenden Kraft barer, fogar ſchädlicher Ueber: 
mittelung bes Lehrbuches von Seite zu Seite und von Jahr zu Jahr berabfinken kann“ 
(3. d. M. CXI, 4, 108, Eircular bed Curators von Charkow). 

Da beſprach das „Magazin für die Marine” 1856 bie Bilbung des Seemanns 

und bradte ald Einleitung dazu eine Reihe von allgemeinen Auffägen (Nr. 1 Ueber bie 
Erziehung von Böhm; Nr. 3 Zuſatz dazu von %. 3. Dawydow; Nr. 7 Gedanken aus 
Anlaß besjelben Aufiates von W. I. Dahl). Keiner war von fo einſchlagender Wirkung, 
als ber von NR. Pirogomw:*) bie fragen bes Lebens (in Nr. 9, im J. d. M. XCI, 2, 
339—380 auf fpeciellen Wunſch bes Unterritsminifters abgebrudt; fiehe auch XCIL, 2, 

1—63. Deutſch in der St. Petersburger Zeitung 1856, Nr. 246—257 und in befon- 
berem Abbruf von TH. Grohmann). Gegenüber ber in allen bamaligen Unterrichts: 
anftalten mehr ober weniger ausgeprägten Anfiht, man könne nicht früh genug bie 
fpecielle Fachbildung beginnen, ftellte Pirogom zum erftenmale wieber mit einfah be- 
rebten Worten bas ewige Ziel aller Bildung, die Bildung bes Menſchen zum 
Menihen, auf. Schon das Motto ſprach harakteriftiich den Grundgebanfen aus: 
„Wozu bilden Sie Ihren Sohn aus?“ fragte mid jemand. „Zum Menſchen,“ ant: 
wortete ih. „Aber willen Sie denn nicht, daß es eigentlich Feine Menfchen auf ber 
Welt giebt? Das ift nur eine für unfere Geſellſchaft durchaus unnöthige Abstraction. 
Wir brauden Kaufleute, Soldaten, Mechaniker, Seeleute, Aerzte, Juriften, aber nicht 
Menſchen.“ „it dies wahr ober nicht?“ Diejes Hauptthema behandelt nun der Aufjak 
in folgender Gedankenreihe. Wir leben, beginnt Pirogow, in dem vorzugsweife prakt: 
tifhen XIX. Jahrhundert. Troß aller Achtung vor ben unftreitigen Vorzügen bes 
Realismus der Gegenwart muß man body zugeben, daß bas Altertum bie fittlihe Natur 
des Menſchen mehr gefhäst hat. In den gröbften Irrthümern, weldye aber ftets auf 
beftimmte, ſittlich religiöfe Principien und Ueberzeugungen gegründet waren, erſcheint doch 
bas wefentlihfte Attribut der geiftigen Natur bes Menſchen: das Streben, die Frage des 

Lebens über ven Zwed bes Dafeins zu löſen. Die Lehre des Heilanbes, welche das 

*) Nifolaj Pirogöw, geb. 1810, ftubirte zuerfti in Mosfau, wurbe von dort aus 1828 in 
bas „Profefforeninftitut” nad Dorpat gejhidt, wo er 1832 das mediciniſche Studium abſchloß, 

und gieng bann auf weitere vier Jahre zu wiſſenſchaftlichen Studien ins Ausland, Von 1837 —41 

war er ordentlicher Profeffor in Dorpat, (1839 machte er eine abermalige gelehrte Reife nad 

Paris), erhielt aber 1841 einen Lehrftubl an ber medico⸗chirurgiſchen Akademie in St. Petersburg. 

An biefe Zeit fallen feine großen Publicationen (1843 Anatomie u. |. w.), ſodann feine Sendung 
auf ben kaukaſiſchen Kriegsſchauplatz. Im Krimfrieg war er Oberarzt ber Armee, Infolge ber 

oben angegebenen Schrift wurbe er Eurator des Odeſſa'ſchen (3. Sept. 1856 bis 18. Juli 1858), 

bann bes Kijew’ichen 2.8, (bis 13, März 1861). Nach Nieberlegung des legteren Amtes trat 
er in bas Gonfeil des Minifters ein und erhielt die Aufgabe, im Ausland ben dorthin gefandten 

ruffifhen Gelehrten, welche fidh zur Uebernabme von Profeffuren ausbilbeten, bei ihren Studien 
Math zu ertheilen. P. lebt gegenwärtig auf feinem Gut im Coup. Pobdolien. 
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Chaos ber fittlichen Willkür zerſtörte, hat ver Menſchheit den geraden Weg gezeigt und 
Ziel und Mittelpunct der menſchlichen Beſtrebungen feſt beſtimmt. Indem die Menſchheit 
in der Offenbarung die Hauptfrage des Lebens über den Zweck unſeres Daſeins gelöst 
findet, könnte man glauben, ſie habe nichts weiter zu thun, als dem angegebenen Pfade 
zu folgen. Und doch iſt nach ſo vielen Jahrhunderten alles geblieben, „gleichwie es 
war zu der Zeit Noah's.“ Allein „trotz der in der Maſſe vorherrſchenden vis inertiae 
ft bo jebem von uns noch ſoviel innere Selbſtändigkeit verblieben, daß wir uns er: 

innern können, daß wir in und für bie Geſellſchaft Iebend auch noch für und in uns 
leben... . Run find aber bie weientlichften Grundlagen unjerer Erziehung mit ber von 
ber Gejellihaft befolgten Richtung in vollſtändiger Disharmonie. In allen Aeußerungen 
bes praktiſchen Lebens, zum Theil auch bes geiftigen, finden wir ein ſcharf ausgefprocdhenes, 
beinahe kaufmänniſches Streben, deſſen Grundlage bie Idee bed Glüdes und der Genüfle 
des irdiſchen Lebens if. Wir finden, aus der Schule, bie uns im Geift der hriftlichen 
Lehre erzogen hat, austretenb, biefelbe Eintheilung ber Gefellfhaft in Gruppen, wie zu 
ben Zeiten bes Heidenthums . . . es find biefelben Principien des Epikuräismus, 
Porrhonismus, Cynismus, Platonismus, Ellefticiömus, nur ohne die Wurzel, ohne 
Leben, Iosgerifien von ben ewigen Wahrheiten, welche bas fleiſchgewordene Wort in 
unfere Welt gebracht hat... Ueberzeugt man fi nun von biefer Disharmonie, jo fällt 
man in brei Ertreme: entweber wir jchliegen uns einer ber verſchiedenen Gruppen ber 
Gefellihaft an und verlieren den ganzen fittlihen Nuten unferer Erziehung; ober wir 
bleiben biefer treu“ und ftellen uns bann gegen jene feindlich; ober wir überlaflen und 
dem Zufall. Nun ift aber eben bas „das Unglüf, daß Leute, bie mit Anfprüchen auf 

Verftand, Gefühl und fittlichen Willen geboren find, zuweilen allzu empfängli find für 
die fittlihen Grundlagen ber Erziehung . . . Diefe Disharmonie zwiſchen Ginzelnen 
und der trägen Maſſe kann doch auch bei ben feiteften politifchen Yunbamenten früher 
ober fpäter bie Geſellſchaft ins Wanken bringen ... E8 giebt nur einen fiheren Weg: 
wir bereiten uns burch bie Erziehung zu bem inneren Kampf vor. Dies heißt aber 
eben zum Menfchen bilden, db. 5. zu bem, mas nie eine Realſchule (hier = Fachſchule) 
der Welt erreihen wird... . Es ift dem Menfchen nicht fo viel fittliche Kraft gegeben, 
daß er feine ganze Aufmerkſamkeit und feinen ganzen Willen gleichzeitig auf Dinge 
richtet, welche bie Anftrengung ganz verjchiebener Geifteskräfte verlangen . . . Jede ge 
bildete Regierung, fo fehr fie Specialiften braucht, bat ſich von ber Nothwendigkeit ber 
allgemein menſchlichen Bildung überzeugen müßen. In einzelnen Ländern haben fi 
freilich bie Univerfitätsfacultäten faft in Specialfhulen verwandelt; aber nirgends ift ihr 
weſentliches und ureigene® Streben nad ihrem Hauptzwed, der allgemeinmenfhlichen 

Bildung, ganz verſchwunden. Alle, die fich zu nützlichen Bürgern bilden, müßen zuerjt 
lernen, Menſchen zu fein. Darum müßen alle bis zu einer gewißen Lebensperiobe, in 
der ihre Neigungen und Talente fih Mar ausfprechen, bie Früchte Einer ſittlich-wiſſen— 
Ihaftligen Bildung genießen. Nicht umfonft werben biefe Kenntniffe humaniora ge: 
nannt: mit dem Verſchwinden bes Heidenthums, ber Vervollkommnung der Wiſſenſchaften, 

ber Entwidlung des bürgerlichen Lebens verändert in ihrem Ausfehen bleiben fie doch 
für immer diefelben Leuchten auf bem Lebensweg ber alten, wie ber neuen Zeit. Diele 
Bildung ift für die Negierungen, wie für bie Unterthanen bie befte, ba alle Bürger dann 
in &inem Geijt, in diner Richtung, mit dinem Ziel erzogen und alle Zöglinge vor ihrem 
Eintritt ind bürgerliche Leben biefelben Rechte und Vortbeile ber Erziehung genießen 
werden. Kein Bebürfnis ift für alle Länder jo weſentlich, als das nad) wahren Menſchen. 
Die Quantität hält nit Stand vor ber Qualität: und wenn aud für einen Augenblid, 
jo muß fie ſich doch ber geiftigen Macht der Qualität unterorbnen. Das ift ein hiſto— 

riſches Ariom. . . Ich weiß fehr wohl, bie riefenmäßigen Fortfhritte der Wiſſenſchaften 
und Künfte in unferem Jahrhundert haben den Specialiemus zu einer Nothwendigkeit 
ber Geſellſchaft gemacht; aber gleichzeitig haben wahre Specialiften nie jo jehr, wie 
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eben jetzt, allgemeine Bildung nöthig gehabt: der einſeitige Specialiſt iſt entweder ein 
grober Empiriker oder ein Straßencharlatan ...“ 

Der Aufſatz war damals ein Ereignis: außer dem großen Eindruck, welchen die 
Stimme des genialen Mannes darum auf alle hervorbrachte, weil hier ein gefeierter 

Kenner der exacten Wiſſenſchaften ſprach, hatte er auch unmittelbare thatſächliche Folgen; 
die unteren Claſſen vieler in anderen Miniſterien beſtehenden Fachſchulen wurden theils 
geſchloſſen, theils nach den Forderungen der allgemeinen Bildung organiſirt (J. d. M. 
CXII, 8, 124). Zugleich gab das Miniſterium ber V.-A. dem Verfaſſer ſofort Ge: 
legenheit, in hervorragender adminiſtrativer Stellung ſeine Ideen praktiſch zu verwerthen. 
Es giebt aber kaum etwas charakteriſtiſcheres für die Schnelligkeit, mit welcher das innere 
Leben Rußlands vor fi; geht, als bie Thatſache, daß heute nit nur der Auffak fo 
gut wie vergeflen, ſondern auch die freilich nicht immer pädagogiſch richtigen Anregungen 
Pirogow’s Tängft aus dem Gedächtnis verſchwunden find; ſchon 1861 wird geflagt, 
unter ben Lehrern gebildete Literaturfrängchen feien zu Kartenabenden geworben (%. d. M. 
CXI, 7, 88). Außer dem Hauptthema hatte Pirogom auch bie GStreitfrage von ber 
claffifhen und realen Bildung angeregt und ſich entſchieden auf die Seite ber 

erfteren geftellt. Sie fieng nun an die päbagogifhen Gemüther zu befhäftigen, zumal 
da auch Pirogow in feinen officielen Erlaffen und Auffäten darauf zurückkam. Laien 
wir zur Charakteriftit der bamaligen pädagogiſchen Anfihten zuerft einem Vertreter 
ber realen Bildung bas Wort, dem auf dem Gebiet des Elementarſchulweſens ver: 

. bienten 8. Uſchinski, welcher in einer kritiſchen Beiprehung ber gefammelten Aufläte 
Pirogow's (Odeſſa 1858 und Kijew 1861) ſich alfo vernehmen läßt (I. d. M. CXIII, 
8, 105—181): Die frage, was humane Bildung fei, welchem Ideale fie nachzuſtreben 
babe, mit welden Mitteln und Wiffenfhaften vorzugsweife die Humanität entwidelt 
werbe, ift auch jetzt noch nicht auch nur einigermaßen befriedigend gelöst. „Wir find 
birect in Erörterungen über Schulrefsrmen eingetreten, ohne vorher bie bee, aus ber 
alle dieſe fließen follen, vollftänbig erfannt zu haben.” Das ift der Hauptgrund ber 
Unbeftimmtheit und ber MWiberfprüche in diefen Projecten. Es find hauptfächlich breierlei 
Urfahen, melde verhindern, daß man zum Verftänbnis ber Grunbibee ber Bilbung 
gelange. „Erftlih, die Mängel unferer eigenen Bildung. Jene Grunbibee ift vor allem 
eine tief philofophifche und pſychologiſche. Der Mangel an philofophifcher Bildung, bie 
man bis auf die lebte Zeit bei und nod mit einem gewißen Mistrauen anſah, wird 

noch lange in unferer Erziehungsthätigfeit der Stein bed Anftoßes fein und mod lange 
werben wir über bie leichteften Fragen ftreiten, nur weil wir bie Grundidee, auf melde 
jeber unbewußt bei feinem Streit fih ſtützt, nit ausbrüden wollen oder können. 
Zweitens, aus langjähriger Gewohnheit reinen wir unbewußt auf Wefteuropa, als 
bofften wir, dies werbe die frage löfen und wir brauchten uns nur bie Löſung zunutze 
zu machen. indem wir die päbagogifchen Schriften des Weſtens Iefen, die Anftalten 
ber gebilbetften Länder bort beſichtigen, möchten wir alles bei uns ebenfo fehen, eignen 
uns biefe ober jene Erziehungsprincipien an... . und wundern uns nun naiderweile, 
wenn wir fie bei uns anwenben unb fie einander wiberfpreden. Nähmen wir uns bie 
Mühe, die Grundidee, auf welcher die Volsbilbung in dem ober jenem Lande von Weft: 
europa ruht, zu abstrabiren, fo kämen wir vielleicht zu bem für uns unerwarteten 
Schluſſe: daß bie Erziehungsibeen jebes Volkes mehr von ber Nationalität durchdrungen 
find, als irgend etwas anderes, jo ſehr, daß man nicht daran denken Kann, fie auf einen 

fremben Boben zu verpflangen, daß wir nur ben tobten Buchſtaben, den Ieblofen Leichnam 
herübernehmen . . . Die britte Urſache liegt in ber befonberen Leidenſchaftlichkeit unferer 

Zeit und nichts fordert folde Ruhe, als bie Erziehung. Mit der Verneinung, mozu 
unfere Zeit fo fehr geneigt ift, richtet man ba nichts aus...“ Pirogom vertheibige 

ven alten Humanismus mit feinen unvermeibliden claffifhen Spraden, feinem Nicht: 

verftänbnis des Chriftenthums, der volftänbigen Unkenntnis bes mobernen Menicen, 

ber Entfremdung von bem Leben, das uns von allen Seiten umgebe. „Wollen wir 



Ausland. 263 

aber an ben Alten uns felbit kennen lernen, fo täufchen wir und: ber Bürger Griedhen- 
lands und Roms tft durch eine umüberfteigliche Grenze von bem Beutigen Menſchen ge: 
trennt. Nimmt man bie beften Vertreter der alten Welt, fo muß man einfehen, baß 

biefe Blüten des Elafficismus für uns feine Mufter mehr fein fünnen.“ Man brauche 
nur auf den erften Seiten von Ariftoteles Politik die Anfichten vom Menfhen, von ben 

grauen, den fremden Nationen zu vergleihen, ober den Ausſpruch bes Tacitus, bes 
größten und ebelften Schriftitellers ber Alten, Gott ein geiftiges Weſen zu nennen fei 
absurdum et sordidum. *) Das Beifpiel anderer Völker, welche bei ausichließlicher 
Herrihaft bes Klafficismus in den Schulen eine hohe Stufe humaner Bildung erreicht 
haben, beweiſe noch gar nichts; es fei felbft ber Kritif zu unterwerfen. Pirogow ver: 

weile auf England, fage aber. anderswo felbft, wenn bie englifdhen Univerfitäten ben 
bildenden Charakter bewahrt haben, fo haben fie dies dem unnachahmlichen Suftem ver 
Staateverwaltung Englands zu banken... Habe das ausichlieflide Stubium ber 
Claſſiker den Engländer nicht vom wirklichen Leben losgeriſſen, fo fei bie nur deswegen 

ber Fall, weil bies Leben zu mädtig war, zu Haufe und in ber Schule auf ihn wirkte... 
„Der Elafficismus bat au in den Schulen Deutihlands, Frankreichs und Staliens 
geberricht; warum hat er überall verfchiedene Früchte gebracht? . . Den Deutſchen bat 
das claſſiſche Altertbum nicht zum praftiihen Menſchen gemacht und ihn nicht gehindert, 

ein Stubengelebrter zu bleiben... Der Deutſche zog aus ben Claffifern bie Gram: 
matif, Archäologie und Philofophie, der Engländer die Lehren ber praftifchen Weisheit, 
ber Franzoſe die ſchöne Phrafe; wir Ruſſen haben daraus nur todtes Seminariftenwefen 

genommen und unfer Verſuch hat lange, ein ganzes Jahrhundert gehauert ... Wenn 
in irgend einem Fade gute Lehrer bei uns gebildet werben Fonnten, jo waren es bie 
alten Sprachen. Warum bat die Kenntnis derfelben nit aus ſchlechten Lehrern gute 
gemacht? Offenbar Hat bie claffifche Welt für uns feine bildende, pädagogiſche Kraft... 
Die alten Sprachen haben ja ald Mittel der geiftigen Bildung einige Vorzüge vor den 
neueren, z. B. bie Abgeichloffenheit; aber anbrerfeits fehlt ihnen das moberne europäifche 
Lehen, welches in ben neueren athmet. Wahr ift au, daß in ben Schöpfungen ber 
Glaffifer oft der enge Bund zwifhen Inhalt und Form fi ausſpricht, ber bei ben 

neueren nur ald Ausnahme vorfommt, daß der Gedanke ſich bei ihnen mit ber unnadh: 
ahmlihen Unmittelbarfeit ausbrüct, mit der überhaupt nur ber vollkommen felbftänbig 

in ber Seele entftandene Gedanke es tut. Aber kommt das nicht eben daher, daß ber 
Menſch des Altertbums die Welt anſah ohne Vermittlung frember Gedanken? Gerade 

biefe kindliche und zugleich weile Naivität wirft auf uns bezaubernd. Nicht dem Stubium 

einer fremden Sprache verbanken die Griechen bie künſtleriſche Vollendung ihrer Mutter- 
ſprache. .. Die Erfahrung ber Jahrhunderte, auf die fi Pirogow beruft, beweist 
nichts, da die Realſchulen eben erft errichtet werben... Das Stubium ber alten 

Spraden Hat im MWeften nicht infolge ber Veberzeugung von ihrer Nothwendigkeit zur 
Entwicklung der höheren Anlagen, fonbern infolge biftorifcher Urfahen Wurzel gefaßt. 
Dann wurde e8 zur Schulgewohnbeit, bie ſich befonders hartnädig zu halten pflegen... 
Niemand jagte mehr als ber Germane ber Nahahmung der Griechen nady und niemand 
ift einem Griechen weniger ähnlich, als ein deutſcher Gelehrter. Dem vorherrſchenden 
Düherftubium ber claffifchen Welt fehreiben wir bie Entzweiung bes Lebens und ber 
Wiſſenſchaft zu, weldye in Deutfhland erjtaunliche Dimenfionen angenommen und welde 
Heine fo giftig verfpottet Hat.“ Uſchinski will ſodann ber humanen Bildung die Mutter: 

ſprache zu Grund gelegt wiffen, für welche zwar das Stubium ber alten ben Blick 
ſchärfe — ja man könne Ießtere zum Theil für die Logik der Spradhe anfehen — bie 
aber bei uns durch biefes Stubium ber alten nur gehindert worben fi... Man 
Fonne einwenden, das Leben Griechenlands und Roms ſei die Grundlage des Lebens 
des gegenwärtigen Europa’s, die Jugend der Menfchheit, ohne beren Stubium wir nie 

*) Geht wohl auf bas misverftandene: inde eorum mos absurdus sordidusque. Tac. hist. V, 5. 
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bie gegenwärtige Entwidlung vollftänbig verftehen lernen; nichts aber führe fo fehr 
in bie Geſchichte eines Volkes ein, als bie Sprade. „Diefe Bemerkung entipringt vor 
allem einer faljhen Anfiht von ber Geſchichte Griechenlands und Roms und von der 
Geſchichte überhaupt; fie rührt von ben beutfhen Ppilofophen her, bie auch bie Zukunft 
ber Menſchheit unter allgemeine Gefihtspuncte bringen wollten, Die einzelnen Menſchen 
werben alt, einzelne Völker alterten und ſtarben aus (und zwar nichichriſtliche; kein 
chriſtliches Volk iſt bis jetzt ausgeſtorben); in dem Chriſtenthum liegt die Quelle der 
Wiedergeburt ber Völker, Die Menſchheit aber iſt ewig jung und darum kann man 
von einer Kindheit und Jugend derſelben nicht ſprechen. Eher könnte man das Mit 
telalter für die Kindheit Europas anſehen. Nicht Griechenland und Rom, das Chriſten⸗ 
thum bildet die Grundlage deg europäifchen Lebens .... Man kann nicht boffen, 
burd bie Sprache in bie griechiſche und römiſche Geſchichte einzuführen, Die beften 
Eymnafialfhüler haben erft gegen Enbe ber Schulzeit bie Möglichkeit erreicht, bie 
leichteſten Stellen Eicero’8 Wort für Wort fo fo zu überfeßen und über Tacitus ſitzen 
fie verblüfft da, während bie alte Geſchichte durchgenommen wurde, als fie noch bei 
mensa waren. Findet man viele, bie bei Abſolvirung ber philologiſchen Facultät 2, 
3 claſſiſche Schriftfteller ganz gelefen hätten? .... Für ben Eintritt in dieſe follte 
man gute Kenntnis bes Lateinifhen und mittelmäßige bes Griechiſchen verlangen, für 
ben in bie mediciniſche und juriftifhe mittelmäßige nur des Lateinifhen, für den im bie 
mathematiſche und naturwifjenjhaftliche Feine. Das ift etwa die Orbnung, wie fie bis 
jegt beftand und wie fie ſich nit burd ein Geſetz, fonbern durch das Leben ſelbſt ge: 
macht hat.“ Uſchinski [liegt mit folgenden, viel wahres, aber zulett eine ftarfe Hyperbel 
enthaltenden Sägen: „keine Statuten, keine Geſetze, feine Etats werben auf einem folchen, 
zugleich praktiſchen und geiftigen Gebiet, wie bie Volksbildung, etwas ausrichten, wenn 
niht Männer, wie Pirogow, im basfelbe bie ganze belebende Kraft ihres ftarfen und 
bis ins Innerſte aufrictigen Geiftes tragen. Das genialjte Gefe wirft das nicht, was 
ein folder Mann wirken kann ...“ „Wir brauchen einen Menichen, befjen Leben uns 
ein großes Vorbild böte; wir wiflen in Rußland kein anderes Leben von ber Art, wie 
das Pirogow's, und aud andere Völker haben beren wenige; ... mag unfere Jugend 
biefed Vorbild anfehen — und bie Zukunft unferes Vaterlandes ift fihergeftellt 1” 

Tagegen fehlte es auch niht an Berfehtern ber claſſiſchen Richtung. Was 
man zu Gunſten ber letzteren auf ruffifhem Boden fagen Fonnte, faßt eine 1855 bem 
Minifterium eingereichte, aber erft ſpäter veröffentlichte Denkſchrift zufammen, beren Ber: 
faſſer einer ber geiftreihften und gefeiertjten Profefloren war, welde bie Univerfität 
Moskau befefien hat. Im Juni 1855 ſchrieb Granowsti,*) wie es fcheint, aufgeforbert 
von dem Minifter Norom, feinen Auffab: Ueber bie Schmälerung bes claffifchen Unter 
tits in ben Gymnaſien und bie unausweichlichen Folgen biefer Aenderung (W. W. 
Moskau 1866. 2, Aufl. II, 379). Mit einem Rüdblicke auf bie Iekten Schidfale bes 
ruſſiſchen Gymnafialweiens beginnt Granowski. 

„Die Abſchaffung des Griechiſchen in den meiften ruſſiſchen Gymnafien im J. 1851 
bat nicht ohne Grund alle, tenen bie Ehidfale der ruſſiſchen Bildung am Herzen liegen 

*) Geboren 1818 trat Zimofej Nifoldjewitih Granbwoki, nachdem er zuerft zu Haufe unb 
bann in einem Penfionat ziemlich manyelhaften Unterricht erhalten und erft 1831 Lateiniſch und 
Mathematik ernfllich zu treiben begonnen hatte, 1832 in bie Gt, Petersburger Univerfität ein 
und flubirte 1836— 39 in Berlin Gefgichte, indem er Ranfe, Werder, Gans, Nitter und Sapigny 
hörte. Bon 1839 an war er Profeſſor der Gefgichte in Moskau bis zu feinem Tode (4. Oct, 1855). 
Seine Urtheile über deutſche Verhältnifje und Profefforen verdienen nod Heute gelefen zu werben, 
Die oben mitgetheilte Tenkfchrift ſchien anfangs praftiihen Erfolg haben zu follen (nad; einem 
Briefe Gr.'s vom 5. Sept.). Aber ſchon am 19, Sept. jchrieb er, ber Minifter fei zwar mit 
derſelben zufrieben, er aber erwarte feine weiteren $olgen. ©, Biograpbifher Eifay von 9. 
Stanfewitih. Mosfau 1869. 306 ©. und vgl. H. Raden und W. Wolffohn in bes letzteren 
Ruff. Revue, Leipzig 1863, I, 805—325. 
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und die mit dem Gang ihrer Entwicklung bekannt ſind, beſtürzt und, ich darf ſagen, 
bettübt. Durch dieſe Maßregel iſt unſtreitig bie ſtrenge Einheit tes Syſtems zerſtört 
worden, welches in dem 17jährigen, an Erfolgen jeder Art ſo reichen Miniſterium 
Uwarew's ſich thatſächlich bewährt hatte. Der kaiſerliche Gedanke, deſſen glücklicher und 
kunfiverftändiger Interpret Graf Umaremw war, hatte die Aufgabe ber ruſſiſchen Bildung 
Kor beftimmt, inbem er uns zu den funbamentalen Principien des ruſſiſchen Lebens 
jurüdführte, von benen wir im Laufe von anderthalb Jahrhunderten mehr oder weniger 
beftändig abgewihen waren. Tas ausſchließliche und ſchädliche Vorherrſchen ausländiſcher 
Reen im Erziehungswefen machte einem Syfteme Platz, welches aus tiefem Verſtändnis 

des ruſſiſchen Volkes und feiner Bebürfniffe entfprungen war. Indem basfelbe alles 
unnöthige, zufällig von außen hineingetragene, aus unjeren Lehranftalten verbannte, hob 
es das rein Willenfhaftlihe und Unterrictlihe bebeutend. Unbeftreitbare Thatfachen 
beweiſen, wie raſch bie Wiſſenſchaft bei uns in biefen 17 Jahren vorwärts gieng und 
wieviel fie unabhängiger und jelbftänbiger wurde. Die Pflichten des ruffifchen Lehrers, 
vom Univerfitätsprofeffor bis zum Lanbfchullehrer waren mit möglichſter Genauigkeit 
beftimmt. Jedem war bas Ziel feiner Arbeit angegeben, welches barin beſtand, dem 

Shüler die ihm nothwendigen Kenntniffe in gehöriger Bolftänbigkeit und zeitge 
mößer, ber Würde ber Wiſſenſchaft entſprechender Form mitzutheilen. Der geiftige Zu: 
lammenbang Ruflands mit ber europäiſchen Bildung war nicht gelodert; aber das Ber: 
bältnis war zu unieren Gunften geändert. Wir fuhren fort, bei unferen älteren Brübern 
in bie Schule zu gehen, wir entjagten nicht ben Wohlthaten ber Bildung, aber wir 
amwarben uns das Recht der Kritif und bes felbitänbigen Urtheild. Die 1851 ergriffenen 
Mofregeln brachten die regelmäßige Entwidlung eines reiflid überdachten unb vortreff⸗ 
Ih ausgeführten Enftems zum Stillſtand. Wer die Sade verftand, mußte um fo 
betrüßter fein, ba biefelben unausweihlid gerade zur Stärkung ber Ideen führen mußten, 
gegen welde fie offenbar gerichtet waren. — Der Streit zwijchen ber jogenannten realen 
und claffiihen Bildung bat in Europa ſchon längft angefangen. Die einjeitige Richtung, 

bie in ben Schulen bes Weſtens berrichte, hatte früh bie Gegenwirkung ber öffentlichen 
Meinung hervorgerufen.“ (Folgt eine kurze Ueberfiht: Montaigne und Baco, Ratich, 
3 J. Rouſſeau, Heder, Baſedow; man habe das non scholae sed vitae discendum 
jalſch verſtanden und jeit ber franzöfifhen Revolution bie Verbreitung republicanijcher 
een ben claſſiſchen Schulen Schuld gegeben, ohne zu bebenfen, daß ein Borwurf ben 
andern ausfchließe. *) „Indeſſen begünftigten die politiſchen Ereigniffe bie reale Richtung. 
Die noch nie dageweſene Entwidlung ber Induſtrie, welche auf ben Frieden von 1815 
folgte, beweg bie eurepäifchen Regierungen, bie Mittel der techniſchen Bildung für ihre 
Untertbanen zu vermehren. Außer ben zu biefem Zweck errichteten Anftalten wurbe 
in ber Mehrzahl der gewöhnlichen allgemeinbildenden Schulen, in ven Gymnafien u. ſ. w. 
der Unterricht in ben naturwiffenihaitliben und mathematifhen Wiffenfhaften einge: 

*) In Bezug bierauf fagt ber Hiftorifer D. Ilowajoki (Ruſſ. Arch. 1874, 2, S. 560), bies 
lei faft ber einzige Punct, in welchem er von Granowefl’s Denfihrift abweiche, indem er fi 
entihieben für die claffiihen Epraden im Gymnaſium ausjpridt. Die Neigung der romanifchen 

Völler zu Revolutionen liege zuerſt in ben eihnographiſchen Typen und bem hiſtoriſchen Boden. 

Eie haben fi da gebildet, wo das alte Rom unmittelbar hanbelte, influirte und ſchuf; außerbem 
bei Harem Borberrfchen keltifcher Elemente, die beiondere Empfänglickeit für die römiſche Civili— 
fation zeigten. Seit der Renaiffance, als die begeifterte Verehrung der alten Welt und damit 

auch das Stubium und bie Bekanniſchaft mit den antifen Echriftfiellern anfteng, feien im Be: 

wußtſein der romanifchen Bölfer die Muiter der alten Republifen, Eparta’s, Athens, befonders 

aber Roms wieder eritanden. Seitdem habe dies Schattenbild auf bie feurige Einbildungsfraft 
ber jüblihen Völker, bei nicht hinreichend tiefem Verfländnis ber alten Welt, eine Anziebungsfraft 

gehabt, „Ja, die Kenntnis der alten Sprachen und überhaupt der alten Welt war eine ber vielen 
Urfagen der franzöfiigen Revolution von 1789; und man fann fi ſchwer benfen, wie ein 
Hifiorifer dies vollfländig negiren kann.“ 
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führt, faft immer zum Schaben bes rein claffifchen Elements. Es wäre unflug, ſich 
gegen Erſcheinungen auszufprechen, in denen fich ein mefentliches Bebürfnis äußerte, aber 
indem man basfelbe befriedigt, darf man andere, vielleicht höhere Güter unb Ziele ber 

Erziehung nicht aus den Augen verlieren. Nicht vom Brobe allein wird ber Menſch 
fatt. Das entichievene Uebergewicht ber pofitiven, den materiellen Geiten bes Lebens 
zugewandten Kenntniffe über bie, welche die Liebe zu ben herrlichen, wenn auch vielleicht 
nicht realifirbaren Idealen des Guten und Schönen in den Herzen ber Jugenb entwideln 
und erhalten, wirb bie europäifche Gefellichaft unfehlbar zu einer fittlihen Krankheit 
führen, gegen welche es fein anderes Mittel giebt, ald ben Tod. Gegenwärtig ift Europa 
voll von NRealanftalten aller Art, von ben höheren („Bürgerfhulen“) bis zu bem ee: 
mentaren, auf basfelbe Princip gegründeten. Einige berjelben fließen ben Unterrich 

in ben alten Spraden und ben bamit verwandten Gegenftänden ganz aus (bie alte 
Geſchichte wird viel fürzer gegeben, ald bie mittlere und neuere), andere laffen bas Late: 
nifhe in einer geringen Stundenanzahl zu. Indeſſen ift ver Streit über bie Beziehung 
bes claffifchen Elementes zum realen noch nicht zu Ende, bie Möglichkeit, fie zu einem 

harmoniſchen Syſtem der Volkserziehung zu verfchmelgen, noch nicht gefunden. *) 

„Soll id} von den traurigen Ereigniffen des Jahres 1848 ſprechen? Die Rolle, welde 
bamals einige deutſche Univerfitätsprofefforen als Mitglieder des Frankfurter Parka 
ments fpielten, hat offenbar das frühere Vorurtbeil gegen die „gelehrten Schulen,“ aus 
welden Männer von jo ſchädlicher Denkungsart hervorgehen fonnten, gejtärkt. — 
find denn die Gymnaſien ober Univerfitäten, wo auf bie alten Sprachen und bie a 

Gefhichte ein befonberes Augenmerk gerichtet ift, die ausschließlichen Brian HE 
revolutionären Ideen? Die befanntefte reale Lebhranftalt in Europa, bie polyteg 

Säule, hat vom Tag ihrer Gründung an bie republicanifche Richtung Gere 
Alfort’fche Veterinärſchule Hat ſtets ihre Zöglinge auf die Barricaden geſchikt, fi 
fih in Paris irgend ein Aufitand erhob. Die öfterreihifhe Negierung —— ed 
und Realſchulen eingeführt; fie bat ber ſclaſſiſchen Bildung nie befonbere Unter 
zutbeil werben lafjen; und bie Wiener Studenten haben bie akademiſche Legion 
Und was hat bie griechiſch-römiſche Welt Gemeinfames mit ben Ideen bed Com 
und Socialismus, welde die Maffen im Weiten aufregen? Sinb biefe pen n 
verwandter dem fogenannten Realismus? Gott bewahre uns baver, it, 

haft zu verdächtigen. Es giebt keine ſchädlichen Wiſſenſchaften und 
geben. Jede enthält einen Theil göttlicher Wahrheit, bie fi unfere * m] 
ſchiedenen Seiten im Geift und in ber äußeren Natur — 
ſchaften haben die franzöſiſche Revolution ober bie jebigen fi 
Weſteuropa hervorgebracht, aber es iſt fein Zweifel, ihr em 
ber Erziehung ift, wie jebe Ginfeitigkeit, Bir | 
Pädagogik befteht in ber gleichmaͤßigen (harm 
Schülers, von welchem nicht eine einzige ber at nde 
Macht man den Jüngling nur mit Au 
chemiſchen Gefeken bekannt, jo 
bie geiftigen Seiten bes bez 
Allein ift fie nit im Sta 
Schlözer bat, wo er von 
Völker fpricht, bemerkt, 
tifern denken, das in tiefe er 

*) An einer anderen St 

bloß theoretiſche B 
alte Kampf des Menſchen 
Kräfte ab. Aber bie mo 
frieden, Die Natur üft 
Menichen fi vollgieh 
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Neturwiffenihaft jagen. Man kann fib bie Griftenz eines Volkes von Naturforibern 

benfen, ohne jeglichen beftimmten und feften Begriff von Gut und Böſe. Fügen wir hinzu, 
dag im gegenwärtigen Nugenblid bie Naturwifienihaften fi auf einer befonderen Stufe 

der Entwidlung befinden. Stolz auf ihre jungen, wirklich glänzenden Erfolge ſchreiben 
fie ſich das Recht der endgültigen Löſung von Fragen zu, welche Jahrtaufende lang ben 
menihliben Verſtand beihäftigen und ihm ftets das Bewußtſein eigener Ohnmacht ab: 
nölbigen. Solches Selbjtentzüden ver Wiſſenſchaft kann natürlich nicht andauernd jein. 
Früber ober fpäter muß fie von neuem bas Dafein der naturgefeßten Grenzen ans 

erfennen, welche zu überfchreiten unferer Wißbegierde nicht gegeben ift. Aber in ber 

Erwartung ber umvermeiblidhen Umkehr zu nüchternen und mit den Gefeßen des Ber: 

fanbes übereinftimmenben Anſchauungen tbeilt die Naturwiſſenſchaft ben jungen Geiftern 
faltes Selbftvertrauen und die Gewohnheit mit, aus ungenügenden Thatfachen entſchiedene 

Shlüffe zu ziehen. Sie hat viel dazu beigetragen, daß fi) in ber gebilbeten Generation 
bed Weitens jener unerfreulihe und zu großen fittlichen Thaten Eraftlofe Pofitivismus 
entiwidelte, welcher zu ben traurigiten Erſcheinungen unjerer Epoche gehört. 

„it aber ber Nuten, ven die Naturwiſſenſchaften bringen, wie oben gezeigt, mit 

nem gewißen Schaben verbunden, fo find daran nicht die Wiſſenſchaften ſchuld, ſondern 

bie Stelle, bie man ihnen in ben herrſchenden Erziehungsfyftemen angewieien bat, welde 
aim a Reihe von Anlagen und Fähigkeiten außer Acht laſſen, jo daß fie ohne bie 
gebührende Pflege und Befriedigung bleiben... Nimmt man die Deviſe non scholae, 

sed Eine im wirklichen Sinne, fo müßen bie Realiften zugeben, daß entweber ihre 
beorie ungenügend, oder ihr Begriff vom Leben zu eng und arm ift. Die Forderungen 

ms find unenblic; verichiebenartig, ihnen fann man nur mit alljeitiger Entwick⸗ 
* er Kräfte, deren Keime vom Schöpfer in den menſchlichen Geiſt gelegt find, 

t werben. Es Handelt ſich Hier nicht um ben Elementarunterriht ber unteren 
1, befien Aufgabe und Umfang jeder Staat feiner inneren und äußeren Lage emt- 
ee, fondern um bie zu böherer und umfaflenderer Thätigkeit berufemen 

r fpecieller Bildung bie allgemeine, obne welde es weder einen zal- 
Bü ae noch einen volllommenen Menſchen giebt, vorangeben muß. 

1 benn bie alten Spraden ein He und re Zubehir >= 
fein‘ auf 
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dem Sophokles den uns näherſtehenden, erreichbaren Shakſpeare vorziehen, aber wer 
wagte zu ſagen, Sophokles ſei uns nicht mehr nöthig, ſeit Shakſpeare erſchienen? Die 
Unſinnigkeit eines ſolchen Urtheils fällt in die Augen, weil es durch ein eclatantes Bei— 
ſpiel erläutert iſt; allein jenes Urtheil entſpringt aus einer ganzen Theorie, die zahlreiche 
Vertheidiger hat, welche ſich berechtigt glauben, auf die edelſten Denkmäler, die der Ge— 
nius untergegangener Völker geſchaffen hat, für uns zu verzichten. Glücklicherweiſe ſtützt 

die Wiſſenſchaft ſolche Entſagung nicht durch ihre Zuſtimmung und verwahrt ſorgſam 
die ihr anvertrauten Schätze für andere Epochen, welche fähiger ſind, ſie zu ſchätzen und 

zu benützen. Allein die Kunſt, wird man uns ſagen, befriedigt nicht alle Bedürfniſſe 
des modernen Menſchen, der zum Kampf mit der im höchſten Grad poſitiven und ſchweren 
Wirklichkeit verurtheilt iſt. So möge er ſich an ihr als einem Gegenſtand bes Lurus 
in ben Minuten ber Muße ergeben. Die burdy Arbeit erworbenen Stunden mögen ungetheilt 
ber Wiſſenſchaft gehören, welche allein im Stande ift, ihm bie für ben Erfolg im Kampfe 

nötbige Kraft mitzuteilen. Wir wollen die Frage, ob man bie Kunft als Lurusgegen: 
ftanb anfehen kann, bei Seite laffen und die taufendmal angeführten Beweiſe für ihren 
wohlthätigen Einfluß auf das fittlihe Leben der Völker nicht wieberholen. Sehen wir 
zu, ob wir wirklich nichts mehr von ber alten Wiffenfchaft lernen können; beginnen wir 
gerabe mit bem Zweig, ber offenbar in unferer Zeit bie meiſten Fortſchritte gemadt und 

beöwegen fih am weiteften von feiner Wiege entfernt bat, mit der Naturwiſſenſchaft. 

Die barauf bezüglihen Arbeiten des Ariftoteles find eine genügenbe Beftätigung beflen, 
was wir von ber Unerf&höpflichfeit der wahrhaft großen Erzeugniffe des Geiftes geſagt 
haben. Wir berufen uns auf das gewifjenhafte Zeugnis aller Naturforfcher,, melde die 
Wiſſenſchaft nicht allein nach den neueften Handbüchern ftubirt haben, ſondern mit ihrer 

biftorifchen Entwidlung bekannt find. Haben fie denn ben Vorrath von Wahrheiten, 
bie fi bei dem unſterblichen Stagiriten finden, ſchon ganz erſchöpft? Als Antwort ver: 
weifen wir auf bas, was über Ariftotele® ſolche Autoritäten, wie Euvier und Geoffrii 

| 
| 

St. Hilaire gejagt haben. Und ihre Ausfprüche über die Arbeiten des großen Denteri ! 
in ben Naturwiffenfchaften kann man in bemfelben Maße auf alles anmenben, was 
in anderen Wiffensfphären geleiftet Hat. Welder Philoſoph, Hiſtoriker, Politiler oder 
Krititer kann ohne feine Schriften auskommen, wenn es fih um bie Hauptfragen ber 
Philofophie, des politifchen Lebens ber Alten ober der Kunft banbelt? Unb Arifteteles 
war nur ein Vertreter ber geiftigen Bewegung, welche ſchon lange vor ihm begann und 

noch lange nad feinem Tobe fi fortiegte. Folglih kann er nur im Zufammendang 
mit bem Ganzen, zu bem er gehört, ftubirt werden. Als einzelne Erſcheinung ift er 
faft unverftänblid. 

— „Bleiben wir noch bei einem Gegenſtand ſtehen, ver beſondere Beachtung 
verdient, bei der alten Geſchichte. 

„Von allen Theilen ver alten Geſchichte bildet nur bie griechiſch-römiſche etwas in 
fi geſchloſſenes. Nur in ihr finden wir die volle Entwicklung bes Volkslebens, ven 
ber Kindheit bis zur Atersſchwäche und enbliden Zerſetzung. Dan kann fagen, bei 
jede bedeutende Erſcheinung biefes langen Lebensprocefjes unter der Sonne der Geidiätt, 

vor ben Augen ber übrigen Menjchheit fich vollzog. Darım find die Schickſale Griechen | 

lands und Roms ſtets ber Lieblingsgegenftand bes Denkens und Stubiums für die 
großen Hiftorifer und denkenden Geifter gewefen , bie in ber Geſchichte eben folde Ge 
feße fuchen, wie die, unter welchen die Natur fteht, und werben es noch Lange bleiben. 

Durch alle Ereigniffe, die den Iehten Inhalt der 15 Jahrhunderte, die uns von Cor 
ftantin dem Großen trennen, ausmachen, zieht fich Ein lebendiger Faden und feine Enden 
find in Gottes Hand. Der organifdhe Faden, welcher die Ereigniffe der heidniſchen 
Welt verbindet, ift durch das Chriftenthum zerriffen. Griechenland und Rom kann man 

jegt mit einem ausgezeichnet erhaltenen Leichnam vergleichen, an bem ber Hiſtoriker alt 
Anatom nicht nur den Bau ber Volksorganismen ftubirt, fonbern aus bem er babei bie 
Geſetze entnimmt, welche auch auf das vorübergehende, für ihn ungreifbare Leben an 
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wenbbar find. Für bie Wiſſenſchaft Hat bie claffifhe Welt ihre Bebeutung noch nicht 

verloren; die im ihrer Tiefe verborgenen Schätze find nod nicht erſchöpft und no im 

Stande, kühne Arbeiter, die ben Glauben an bie alte Weisheit nicht verloren haben, zu 
bereichern. 

„Es bleibt uns übrig, einige Worte vom pädagogiſchen Geſichtspunct aus über 
bie frage zu fagen. Non scholae, sed vitae discendum, fagt bie Realſchule und beeilt 
fi, den Jüngling mit einer möglichft großen Menge verfdiebenartiger Kenntnifje aus: 
zurüften, als wollte fie ipm dadurch beibringen, daß er im Leben feine Zeit zum Lernen 
babe, daß er einen Borrath von Gelehrfamkeit mit auf ben Weg nehmen mühe, ber big 
zum Enbe feiner irbifchen Laufbahn genüge. Wir Haben unferen Zweifel an ber richtigen 
Auffaſſung der gewählten Devife von Seiten ber Realiften ſchon ausgeſprochen. Glauben 
fie wirflih in der Schule alles nöthige für das Leben zu geben und ziehen fie eine fo 
ſcharfe Linie zwifchen dem legteren und bem Lernen? Daß biefe falfche Auffafjung — 
welche übrigens weber Peſtalozzi noch andere ber würbigften Vertreter biefer Richtung 
geheilt haben — wirklich eriftirt, bavon überzeugt uns zum Theil ſchon die Anhäufung 
ber Lehrſtunden und Lehrfächer, die wir meift in ben Realfchulen antreffen. Es ift Har, 
bier hanbelt es ſich nicht um die qualitative, innere, jondern um bie quantitative, äußere 

Vorbereitung zum Leben. Der 18jährige Jüngling muß, wenn er zum lekten Mal von 
der Bank ber oberften Clafje einer Realanftalt auffteht, für gewöhnlich kennen: die Reli: 
gion, zwei neuere Sprachen außer ber Mutterfpradhe, Algebra, Geometrie, Phyſik, Ehemie, 
Naturgeſchichte der organifhen Reihe, Geſchichte, Geographie und fogar das Recht — 
foweit dieſe Kenntniffe für den praktiſchen Gebrauch nothwendig find. Wir fragen, ift 
es möglich, biejes Ziel ohne übermäßige Anftrengung ber Kräfte und ebendadurch ohne 
Erkältung ber Wißbegierde in dem Schüler zu erreichen ? 

„Anders verfteht ihre Aufgabe bie gefunde Pädagogik, ber es weniger um Anhäufung 
von Kenntniffen zu thun ift und weldje mehr auf die Entwidlung und Uebung ber 
giftigen Kräfte fieht. Indem fie bie Zahl ber Unterrichtsfächer nad Möglichkeit ein: 
ſchränkt, ftellt fie in bie erfte Reihe die alte Philologie, ald das burd Fein anderes er: 

ſetzbare Mittel ber fittlichen, äſthetiſchen und logifhen Bildung. Ein gründliches Er- 
lernen ber alten Spradyen, beren Regeln mathematiſche Sicherheit und Beftimmtheit er- 

halten haben, theilt dem Geifte nicht nur eben diefe Eigenſchaften mit, ſondern erleichtert 
auch die Betreibung ber neueren Sprachen im höchſten Grabe, fo daß bie einfache 
grammatifche Kenntnis der griechiſchen und Iateinifhen Sprache eine ganze Reihe anderer 
Vortbeile mit fi führt, bie für bie verwendete Zeit über und über belohnen. Aber 
nicht bierin liegt ber Hauptnugen bes Stubiums der claffifchen Literatur. Wo, menn 
nicht in ihren augerlefenen Denktmälern, finden wir eine fo vollendete Vermählung ber 

ſchönen Form mit eblem Inhalte? Woher fol der Jüngling einen jo reinen Begriff 
vom Schönen und ein fo gehobenes Gefühl ber fittlichen Pflicht und ber menſchlichen 
Bürbe mit fi) nehmen? In den Begriffen unb Ueberzeugungen Griechenlands unb 
Roms war unftreitig viel falfches und auf das Leben der mobernen bürgerlichen Gejell- 
haften unanwenbbares; aber einem verftändigen Lehrer ift es nicht jchwer, bas rein 

Hiftorifche, Zeitliche von dem allgemein menihlichen, ewigwahren Elemente in ben Werten 
ber griechifchen Dichter und Denker zu trennen. Der Einfluß ber antiken politifchen 
Theorieen könnte gefährlich fein bei Mangel an Belanntfchaft mit der Geſchichte; aber 
in gegenwärtiger Zeit ift dieſe Gefahr vorüber ober droht wenigftens durchaus nicht von 

biefer Seite. 
„Bis 1851 giengen bie ruſſiſchen Gymnaſien Iangfamen, aber fiheren Schritte bem 

angezeigten Ziele zu. Sie hatten die Aufgabe, das Ideal einer mittleren Lehranftalt zu 
verwirklichen, welche ihre Zöglinge nicht allein zur Univerfität, fonbern auch zum Leben 
vorbereitet, nicht durch oberflächliches Vielwiſſen, fondern durch gründliche und allfeitige 

Entwidlung der Fähigkeiten. Dies Ziel ift jett in ben Hintergrund gedrängt. Aber 
wo find denn bie Früchte der 17jährigen claffifchen Richtung? fagen ihre Gegner, indem 
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fie auf ben wirklich unbefriebigenden Stand ber alten Spraden in ben jetzigen Gym: 

nafien binweifen. Die Antwort auf biefe Frage ift nicht ſchwer: bie nützliche und frudt: 
bringende Wirkſamkeit ber Philologie ift nur möglich bei einer hinreichenden Menge von 

tüchtigen, ihre Sache verftchenden und mit Eifer ihr obliegenden Lehrern... .“ 
Mährend fo überall und eifrig in ber Literatur bas Für und Wider beiproden 

wurbe und bie päbagogiichen Ideen ſich in breiteitem Strome ergoßen, war auf Norow's 

Anregung in ber leitenden Behörbe burd bie Wieberberitellung der O.Sch W. 
und bes gelehrten Comité's eine wejentliche Veränderung vorgegangen. Das frühere 
Conſeil des Minifters, berichtete er ſchon unter bem 8. Febr. 1854, welches aus ben 

Guratoren und anderen Mitglievern bejtand, babe in feiner Wirkſamkeit bedeutend nad: 

gelaffen, ba bie erfteren ald Auswärtige fi an ben Geſchäften nicht haben betheiligen, 

bie letteren bei al ihren Verdienſten theild wegen vorgerüdten Alters, theils wegen geringer 

Kenntnis von bem Gange ber Dinge im Minifterium nicht den gewünſchten Nuten 
baben bringen können. So eriftire die D.sSh.:B. nur dem Namen nad. Demgemäf 
hatte der Kaifer die Ausarbeitung einer betreffenden Vorlage genehmigt, welche Alerander IL 
am 8. März 1856 fanctionirte, unter ber Bebingung, daß bie einzelnen Beftimmungen 

foviel als möglich mil denen über das Conjeil für die Militärlehranftalten in Ueberein- 
ftimmung gebracht würden. Darnach blieb zwar bie Zufammenfegung der O.Sch. V. 
bie gleiche, fie erhielt aber ein berathenbes Collegium von Fachmännern in bem gelehrten 
Gomite. So wurde am 5. Mai 1856 folgender Ukas publicirt: „Da Wir für eine ber 
wichtigjten Unferer Regierungsforgen bie Bildung bes Volkes, als ein Unterpfanb ber 
künftigen Wohlfahrt unjeres geliebten Rußlands erkennen, jo wünſchen Wir, baf bie 

Lehranftalten des Minifteriums der V.A. fi unter Unferer nächſten Aufſicht und Für 
jorge befinden. Im biefer Abficht finden Wir es ... für nothwendig, über alle wichtigeren 
Anordnungen beftändige Kenntnis zu erhalten und befehlen deshalb: 1) bie Protokolle 
ber O.“Sch.V. jollen in allen Dingen, welche Veränderungen ber inneren Organijation 

der Anitalten und ihre innere Leitung, gleihwie auch überhaupt das Unterrichts: und 

Erziehungswefen betreffen, Uns unmittelbar, im Original, zur Anſicht vorgelegt werben; 

2) in folden Fällen, wo in ben Anſichten ber O.“Sch.V. und bes Minifters fi eine 
Verſchiedenheit ergiebt, fol der Minifter Uns beide zur Entſcheidung unterbreiten;...- 
7) der Minifter foll die entprechenden Beitimmungen als Richtſchnur für bie Thätigkeit 
bes gelehrten Comité's aufftellen und Uns zur Bejtätigung vorlegen.“ Die leßteren, 

unter bem 15. Juni erlaffen, ſetzten feft: Das gelehrte Gomits beſteht aus Männern, 

welde über bie zur Ausführung ber bemfelben übertragenen Arbeiten nothwendigen Fach— 
kenntniſſe 1) in der ruffifchen Sprache und Literatur, 2) ber alten, 3) der neuen Phile: 
logie, 4) ber Geſchichte und Geographie, 5) ben mathematiſchen unb 6) ben Natur 

wiſſenſchaften verfügen (jpäter kam ein fiebentes Mitglied für Pädagogik dazu). Präft: 
bent ift ein Mitglieb ber O.“Sch.B. Sämmtliche Mitglieder ernennt der Minifter zu: 
nächſt auf 3 Jahre. Die Gegenftände, welche dem Eomits auf Anordnung bes Minifters 
ober ber O.“Sch.V. vorgelegt werben, find a) Beurtheilung der Lehrgänge, b) Abfaflung 

oder Durchficht der Unterrihtsprogramme, c) Durchſicht und Prüfung von Lehrbüchern, 
d) von anderen Büchern und Handſchriften, und e) Durchſicht von Projecten und Bor: 

ihlägen in wiſſenſchaftlichen, unterridtlihen und Erziefungsangelegenbeiten. Es gehört 
außerbem zu ben Verpflichtungen bes Comite’s, beftänbig zu verfolgen, an welchen Lehr- 
büchern es den Schulen fehlt, und dem Mangel durch Ueberjegung oder Herausgabe von 

jolden abzubelfen, fowie ver Verbreitung von unnützen Büchern unter dem Publicum 

vorzubeugen. Zu biefem Behuf werben bie Mängel ſolcher Bücher kurz bezeichnet und 
öffentlich befannt gemadht. Hat das Comité Programme für Schulbücher ausgearbeitet, 
jo wird ein Concurs ausgeichrieben, bei welchem aud bas zweitbefte Lehrbuch noch 
mit 300—1500 R. prämiirt wird. Der Präfident und die Mitgliever erhalten eine 

bejondere Befoldung (1000 R.); für Ganzleiiusgaben find ebenfalls 1000 R. auf 
geworfen. Sämmtliche Unterbaltungstoften werben aus einem Abzug von 2°. vom 
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Edulgelb in ſämmtlichen Anftalten, fowie aus ben von ben BPenfionären erhobenen 
Zahlungen gebedt. 

Nachdem infolge deſſen das Comite von 1850 aufgehoben worden war (22. Aug. 1856), 
machte fi) das gelehrte Comite an bie ſchwierige Aufgabe, ben divergirenben Anſchauungen 
und Forderungen ber jungen pädagogiſchen Literatur gegenüber Stellung zu nehmen und 
aus ber bunten Ueberfülle das Befte zu einem neuen Unterrichtsgeſetze auszuwählen. 
Am wihtigften war auch jet bie Entſcheidung ber Lehrplans- und der Lehrerbilbungsfrage. 

1. Was ben Lehrplan betrifft, jo „wurbe ber urfprüngliche Entwurf bes gelehrten 
Comite’6 mehrmals nad verſchiedenen Gefihtspuncten einer Umarbeitung unterworfen,” 
bis unter dem Titel: „Entwurf eines Statutes ber im Reſſort des Minifteriums ber 
BU. ftehenden nieberen und mittleren Schulen“ im Febr. 1860 bie erfte Rebaction 
fertig wurbe, Die Ideen und bie Directiven dazu gab (9. d. M. CXV, 135) in allen 
Hauptpuncten der Minifter J. Kowalemwsti*) (23. März 1858 bis 28. Juni 1861), ein 
Mann, der wegen feines Geiftes, feiner Bildung und feines eblen, geraden und auf: 
richtigen Charakters mit Recht allgemeine Achtung genoß, ber aber, erft feit 2 Jahren 
(d. 15. April 1856) als Curator des Moskauer 8.:B. den Fragen bes Unterrichts: 
weiens nahe getreten, ſchwerlich im Befige ber fpeciell technischen Vorbildung war, melde 

in befähigt hätte, fi von ber pädagogiſchen Hochflut der Zeit nicht forttragen zu laſſen. 
So wurbe benn aud der „Entwurf“ nit nur ſofort ſämmtlichen Curatoren zugeſchickt, 
damit dieſe ihn demf2ehrercollegien zur Berathung vorlegten, jonbern aud im J. d. M. 
(CV, 1, 88 - 163), jowie in ben zwei größten Zeitungen veröffentlicht, „bamit nicht nur 
Sachverſtändige, fontern auch ſolche, weldye überhaupt an ber Sache unferer Volke: 
bilbung lebendigen Antheil nehmen, fi) über denſelben ausſprechen könnten.“ 

Der Entwurf ftatuirt breierlei Arten von Schulen: 1) niebere, d. h. Lefe: und 

Shreib:, und Volkoſchulen, 2) mittlere: Gymnafien, 3) Univerfitäten, einzelne Facultäten 

von ſolchen und Lyceen. Tie Bollsihulen zerfallen wieder in niebere und höhere; 

bie letzteren, bauptjächlich für die Gewerbe und Handel treibende Glafje beftimmt, follen 
in jedem Kreiſe vertreten jein und alſo die Kreisichulen erfegen. Sie jollen 4 Elaffen 

und außer dem Inſpector 6 Lehrer haben. 

Bei den Beftimmungen über das Gymnafium war man von den Mängeln bes bisherigen- 
Lehrplans ausgegangen. Man hatte gefunden, derſelbe fei zu complicirt gewefen, und habe nicht 
im Verhältnis zur Unterrichtszeit geſtanden; bie Arbeit fei auf bie einzelnen Claſſen unrichtig 

vertheilt, ver Umfang ber einzelnen Fächer nicht zweckentſprechend gewefen; daher fei ver Gym- 

noflaluntericht für die Mehrzahl derdSchüler zur Laft geworben und ohne bie volle Frucht 
für die Entwidlung bes jugendlichen Geiftes geblieben. Der Entwurf ftellt nun ale: 
Biel des Gymnaſiums auf: es habe „vermittelft bes Unterrichts und ber Erziehung in 
dem allgemeinbilbenven Wiſſenſchaften bie jungen Leute in geiftiger und fittlicher Beziehung 

jo zu entwideln, daß fie im Stande feien, entweber ihre fpecielle Ausbildung in einer 
höheren Lehranftalt mit Erfolg zu beginnen, ober birect in eine nützliche Thätigfeit auf 

dem von ihnen gewählten Gebiete bes öffentlichen Lebens einzutreten.” Das Gymnafium 
bat 8 Claſſen mit 8 wiffenihaftliden Lehrern (außerdem Director, Infpector, Religions: 
und Zeichenlehrer). Die innere Anordnung betreffend „hatte man anfänglich bie Abficht, 

*) Geb, 1792 bejuchte Jewgräpdh Peiröwitih Kowaldwsti zuerfifldas Gymnafium zu Charkow, 
gieng aber bald in das damalige Bergcabettencorps über und trat 1810 in ben praftiichen Berg. 

dimft ein, in welchem er mit Auszeichnung alle Snufen bis zum Director des genannten Inkitutes 

und Gonfeilsmitglieb des Bergbepartements durchmachte. 1830 wurde er Eivilgouverneur von 
Komet und oberfter Chef der Bergwerke im Altai, 1837 Director des Departements der Berg: 

und Salzwerke, 1843 Senator. Literariih bat er ſich durch feine im Eur, Boten mitgetheilten 

Slinen der Ethnographie des Kaukaſus befannt gemadt. Unter dem 28. Juni 1861 durch ein 
laiſerliches Neicript, weldes „für die unermüdlicen Arbeiten, von welhen die ausgezeichnet 
!hätige und nügliche Amtsführung Komwalewsti’s begleitet war, ihm bie volle Dankbarkeit“ aus— 

ah, in den Rubeftand verfegt, flarb er im Mai 1866, S. au Europ. Bote 1867, 3, 75. 
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von ber VI Claſſe an das Gymnaſium in eine philologifhe und eine naturwiflen: 
ſchaftlich mathematiſche Abtheilung zerfallen zu laſſen“ (alſo Bifurcation); allein „biejer 
Gedanke wurde hauptfächlich deswegen aufgegeben, weil bann ber Unterricht unwillkürlich 
ftatt allgemeinbildend Fadunterricht wird, zumal in ben 3 oberen Claſſen, wo fid bie 
Entwillung des Schülers vorzugsweife vollendet.” So entſchied man fich, zmeierlei 
Gymnafien zu conftituiren, ſolche mit Latein und Griechiſch, welde man Gymnaſien 
mit Normalcurfus nannte, und ſolche, welche nur Latein, aber Mathematik und Natur: 
wifjenfhaften in größerem Umfange betreiben. Der Lehrplan war (im Stunden; jebe 

Lection follte 194 Stunde dauern) 
für ben Normalcurfus; für ben realen Gurjus: 

Reigen . - - © = 2 2000. 18% Stunden. 13° Sthen. 
Ruſſiſche Sprade - » » 2 2....80 — 30 — 

Lateiniſch (von UI. an).. . . 30 — Br 5. 

Griechiſch (von V.an) . . .. . 21% 5 — 

Mathematit . . oe Beh Ai 35 R 

Naturkunde und Phyfit Er | J 31 , 

Geſchichtee. 2168!/⸗ AR 18% „ 
Geographie.... 11A 21%: % 
IE 2 te en ER m 30 . 

Franzöſiſch . . re ———— — 30 
Zeichnen, Schonſchreiben TER 12%: ö 13% . 

Summa 240 © 240 Stunden. 237'/, Stben. 
Außerdem werden 4claffige Progymnafien errichtet. An ben Gymnaſien follen 

päbagogiiche Eurfe zur Bildung von Lehrern für höhere Volksſchulen, ſowie Nebencurie 
in ben Gegenftänden abgehalten werben, welche eine birecte Anwendung aufs Leben 
haben. 

Die fpeciellen Programme kamen unter dem Titel: Plan und Bertheilung bei 
Unterrichts in den Wiſſenſchaften, im Juli zur Verdffentlichung. 

Während nun das gelehrte Comité bie eingegangenen officiellen Gutachten prüfte, 
gab das J. d. M. (CIX, 1, 149—189. 244—310 — 1861 —) eine Zufammenftellung 
ber in ber Preſſe erfchienenen Recenfionen.*) Im denfelben war Richtiges mit Un 
richtigem gemiſcht. Ginzelne Tabler fanden ruſſiſche Grammatif unnüg: man folle nur 
Stiliſtik treiben und möglichſt viele Mufterftüde aus modernen Schriftftellern leſen. 

Auch die Weltgefhichte fei unnüg: ob es zur erfolgreichen Erfüllung der öffentlichen 
und Lebenspflichten nothwendig fei, zu wiffen, in welchem Jahre bie puniſchen Kriege 
angefangen haben? Doch wie bürfe man an ber Verſtändigkeit einer Routine zweifeln, 
bie fih Jahrhunderte lang in Deutfhland, England und Frankreich gehalten Habe? Wir 
fönnen und auf bie vaterlänbifche Gefchichte beſchränken. Viel wichtiger wäre die Kenntnit 

bes gegenwärtigen Zuſtands Rußlands. Alſo Statiftit, mit weldher mathematifche und 
phyſikaliſche Geographie verbunden werben kann. Nicht mit Unrecht fanden andere im 
Normalcurfus zu wenig Elafficismus, umb im andern zu wenig Realismus. Die Säule 
werbe bebingt durch das Leben. Die erfte Aufgabe des Lebens fei Arbeit: auf fie habe 
bie Schule vorzubereiten. Es gebe aber zwei Hauptarten von Arbeit, phyſiſche und geiftige 
In der letzten ſei bie Thätigkeit bes Richters, des Abvocaten, des Geiftlichen, bes Er: 
ziehers, des Gelehrten bie humane; der Kaufmann, Fabrifant, Ingenieur, Militsr 
wenben bie geiftige Thätigkeit auf die gegenftänbliche Welt; das fei bie reale Thätigkeit. 

*) Die dabei gebrauchten Worte: „Die Auffäge find in ben verſchiebenen Zeitſchriften und 
Zeitungen zerftreut. Es ift ſchwer, alle zu finden und findet man bie verlangte Zeitfchrift, ſo 
kommt es oft vor, daß gerade bie Mumer, in welcher ber geiuchte Aufſatz ftebt, fehlt“ (S. 151) 

unterfchreibt gewiß auch heute noch jeder, ber fih in Rußland mit hiſtoriſchen Forſchungen Be 

ſchaftigi. 
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gebe derſelben verlange eine beſondere Vorbereitung, bie erſtere bie allgemein humane, bie 
lettere die allgemein reale; jener entſprechen die Facultäten, biefer bie Specialſchulen. 
für jene bereite da8 Gymnaſium vor; für biefe habe das Statut Feine Vorbereitungs: 
fäule gegründet und das fei fein Hauptmangel. Schlimmer noch, als biefer Mangel, 
je, daß das Gymnaſium das Ziel Haben ſolle, für bie Univerfität und für bie Fach— 
jhulen vorzubereiten. Dasfelbe könne in ber vorgeſchlagenen Form aud auf bie Unt: 
verfitßt nicht genügenb vorbereiten; nur das Gymnaſium mit Normalcurfus werde bas 
claffiihe Altertfum lehren und ſolche werde e8 nur wenige geben. Auch in biefen 
werben 24 Yateinifche und 17 griechiſche Lectionen Faum genügen. Im nichtnormalen 
Gymnaſium habe das Latein jo wenig Stunden, daß es befjer wäre, man lehrte e8 gar 
nicht. Der durch bie alten Spraden auf bie geiftige Entwidlung geübte Einfluß ſei 
wihtig und nothwendig nur in ber humanen Bildung. Es müßen Realgymnafien ber: 

geftellt werben, in welchen Naturkunde und Geographie das Colorit bes Unterrichts 
geben, bie Mathematik eine hervorragenbe Stelle einnehmen, bie alten Sprachen durch 
die Mutterfprache und bie neueren erjeßt werben follen, welche aber an eine Univerfitäts- 

carriere für ihre Schüler nicht denken dürfen. Diefe Organifation fei volllommener, 

ald die in Preußen und Frankreich, wo bie Realſchulen fi von ber Herrfchaft bes 
Lateins noch nicht haben losmachen können. 

Bon anderer Seite wurbe bie Nothwenbigkeit, ben Unterricht in ben claſſiſchen 
Sprachen günjtiger zu ftellen und anders zu betreiben, indem man fie mehr zur Ein: 

führung in ben Geilt und bie Inftitutionen bes Alterthums benütze, deswegen betont, 
meil man nur dadurch bie öffentlihe Meinung, welche benfelben nie bejonbers günftig 

geweſen fei, dafür gewinnen könne. Jetzt ſei es Fein Wunder, wenn bie Knaben fie 
nicht gerne treiben, ba fie zu Haufe und überall Hören, bie barauf verwandte Zeit fei 
eine verlorne ; bie Väter aber wüßten es nicht beſſer, ba fie bie claſſiſchen Sprachen felbft 
gar nicht ober nur halb gelernt haben. Weiter gieng folgende Stimme eines ſolchen 
Vaters, welche das %. d. M. CXI, 1, 14 verzeichnet: „Gebt und etwas aus dem Leben 
Griehenlands und Roms in einer fich gut leſenden Ueberſetzung oder in einem tüchtigen 
gelehrten Aufſatz und wir werben es mit Vergnügen durchleſen. Aber barum bie alten 
Sprachen Iernen, dazu — entfhulbigt — haben wir feine Zeit. Was unfere Kinder 
anlangt, fo lehrt fie ein wenig richtiger Ruſſiſch ſchreiben und ein wenig befler Franzöſiſch 
und Deutſch werftehen; das Latein ift nur bazu gut, daß fie wenigſtens zweimal in ber 
Bode ohne Mittagefjen bleiben — und bies ſchadet ihrer Gejunbheit fehr. Wollt ihr 
fie dann mehr entwideln, jo macht fie mit demjenigen Wiffen befannt, welches heutzu⸗ 

tage Leben und Wiſſenſchaft am meijten fordert: wir wollen fie nicht als Griechen und 
Römer, jondern als gebildete Europäer und Ruſſen fehen; .... wir denken nicht daran, 
Handwerker aus ihnen zu maden, aber wir wünſchen auch nicht, baf fie von früh an 

zu Fachgelehrten berangebilbet werden, bazu nod in einer Wiflenihaft, bie weber uns 

noch ihnen nah Geſchmack ift.“ 
Auch aus ber ruffiihen Nationalliteratur wurbe ein Argument gegen bie alten 

Sprachen beigebracht. „Alle bie Schriftiteller, welche bei und mit größtem Erfolg bie 

griehifche Einfachheit und Plaſtik hervorgebracht haben, entbehren der claſſiſchen Bildung 
ganz... Wir haben auf einem ganz andern Wege bie Refultate erreicht, melde Europa 
durch ein allmähliches, viele Jahrhunderte fortgejegtes Stubium ber alten Welt er: 
arbeitet bat“ (J. d. M. CXI, 1, 105—120). Allein gegen den Vorſchlag, bie alten 
Spraden durch die neueren zu erjeßen, konnte nit nur das Zugeſtändnis eines Ver: 
treters dieſer Anſicht ſelbſt angeführt werben, daß „dic Logik ber Sprache, melde gleich 
zeitig die bes Gedankens jei, fih in feiner Sprache fo bejtimmt und vollkommen aus: 
ſpreche, als in der lateinifchen,“ fonbern es wurbe audy angeführt, bie, neueren Sprachen 
Üinnen bie alten nicht erfegen, dba die Formenarmut ber erjteren und bie große Aehn- 
likeit ihres Phrajenbaues mit dem des Ruffifchen beim Ueberſetzen den Sinn nicht 

infolge analytiſchen Denkens erkennen, jondern oft unbewußt errathen laflen. 

Päbag. Encpflopäbte, XI. 18 
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Merkwürdig iſt endlich ber von verſchiedenen Seiten geäußerte Widerſpruch gegen 
die VIIL Caſſe. Schon jetzt ſeien die 17—19jährigen Schüler der oberſten Claſſe viel⸗ 
fach zu alt für bie bem Knabenalter angemefjene Rehrart des Gymnafiums. Außerdem 
hätten bie, welche das Sclaffige Gymnafium abfolvirten, dann das Aufnahmealter im bie 
höheren Fachſchulen (17 Jahre) ſchon überjchritten. 

Kurz, der verfuchte Vermittlungsweg befriebigte nit: man fah, „wenn aud de jure 
dem claffifhen Element der Vorzug eingeräumt war, de facto verliere es ihm wieder 
durch bie zweite Gattung ber Gymnaſien“ (Baron Alexander Nicolai), Doch „waren 
in ber Preſſe die Stimmen zu. Gımften ber alten Sprachen weit überwiegend, während 
in allen Petersburger päbagogiihen Kreijen bie reale Richtung Fräftige Vertreter fand.” 

Unterbeffen war auf Kowalewski ver Abmiral Graf €. Putjätin*) gefolgt, bem 
es in feinem kurzen Minifterium (vom 28. Juni bis 25. Dec. 1861) gelang, von bem 

Finanzceomit6 die Erhöhung bes Unterrichtsbubget® wenigftens um eine halbe Millien 
zu erlangen, während ber Graf bie Erhöhung um eine ganze beantragt hatte (I. d. M. 
CXV, 133). Sein Nachfolger war ber Staaisfecretär A. Golomnin**) (25. Der, 

1861 bis 14. April 1866). Unter ihm gebiehen nicht nur bie gefeßgeberifchen Arbeiten 

zum Abſchluß (Univerfitätsftatut von 1863), fondern es wurbe aud Neues von bleiben: 

dem Werth geſchaffen 3. B. die Univerfität zu Odeſſa, zu beren Errichtung Pirogow 
ben Anftoß gegeben hatte (%. db. M. CXXIII, 4, 47). Der Grundfag, bie Thätigkeit 
bes Minifteriums ber öffentlichen Kenntnis und Beurtheilung zu unterlegen, wurde in 

weitem Umfange burchgeführt: Auszüge aus den Protofollen des gelehrten Comités, ja 
fogar bie periobifchen Rechenſchaftoberichte der Euratoren und Revibenten erfchienen im 

dem 9. d. M. (3. 8. CXIH, 1, 42. CXIV, 99. 255. CXV, 1, 46. OXXI, 2, 522). 
Es wurben Lehrerverfammlungen abgehalten und bie Protofolle veröffentlicht (zu Charlow 
J. d. M. CXVI, 348. CXVIU, 15; zu Odeſſa OXXIV). Nicht geringen Werth haben 
enbli bie „Sammlung ber Gefeße“ und bie „ber Verorbnungen im Minifterium ber 
BU." (mit einem Inder), welche ebenfalls 1864 herausgegeben wurben. — Ein großes 
BVerbienft bes Minifters ift die Offenheit, mit welcher er bie einmal erkannten Schäden 
ber Unterrichtsanftalten aufbedte, ja heivorhob. Sie tritt namentlih in ber 1865 

erſchienenen „Ueberficht ber Thätigfeit des Minifteriums ber V.-A. und ber ihm unter 
ftellten Anftalten in ben Jahren 1862—1864” (331 u. 382 ©.) ***) hervor, von mwelder 
unten Proben gegeben werben follen. 

In ber Gymnaſialreformfrage mußte ber einmal betretene Weg, alle Stimmen zu 
hören und ſich mit ihnen nad Möglichkeit auseinander zu feben, weiter verfolgt werben. 
Dies führte nur dazu, daß je nachdem in ben einflußreichen Kreifen biefe ober jene 
Richtung die Oberhand gewann, auch bie Unterrichtsentwürfe geändert wurben unb eine 
Schwankung in ben Prindipien eintrat, welche ber Sache unmöglich nützlich fein konnte. 
So wurde denn ber erfte Gymnaſialentwurf „nad den eingelaufenen Bemerkungen ber 
Lehrercollegien, fowie nad ben gebrudten und handſchriftlich eingereichten zahlreichen 
Kritiken“ abgeändert und es erfchien 1862 unter bem Titel: „Entwurf eines Statuts ber 
allgemeinbildenden Lehranſtalten“ (in 10 Hauptftüden und 455 $$.) bie zweite Re 
daction bes Projectes. Sie theilt die Schulen 1) in Volksſchulen (1-, 2: und Sclaffige), 

) Euthymius Waſſiljewitſch Putjätin, geb. 1806 und im DMarinecabettencorps erzogen, machte 

1822 auf ber Fregatte „Kreuzer“ eine Reife um die Welt und nahm fpäter an bem griechiſchen 
Befreiungöftiege, fowie am türfifchen und kaukaſiſchen Kriege mit Auszeihnung Theil. 1856 war 
er im diplomatijchen Dienft in Paris und London, 1857 als außerordentlicher Gefandter in China. 

*) Alerander Waffiljewitih Golownin, geb. 1821, erhielt feine Bildung im Alexanderlyceum, 

das er mit Auszeihnung abfolvirte, und trat 1840 in bie Ganzlei der Kaiferin, Abtheilung ber 

Unterrihts- und Wohlthätigfeitsanftalten, einz von bier gieng er ins Minifterium bes Innern, 
von biefem 1848 in bas ber Marine über. 1859 zum Geh. Rath und Staatsfecretär ernannt 

(8. Sept.), erhielt er im gleichen Jahre (9. Nov.) die Ernennung zum Mitglied der O.Sch. B. 

) Auch in beutfcher Ueberjegung, von Woldemar. St. Petersburg 1865, 
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2) Progymnafien und 3) Gpmnaflen. Die Progymnafien find bie Vorfchulen der Gym: 
nafien. Jedes ber letzteren muß biefe Vorſchule Haben; doch können bie Progymnafien 
auch abgeſondert beftehen. Der Lehrplan derfelben, auf 4 Elaffen mit Jahrescurfus und, 
unter Leitung eines birect dem Curator untergeorbnreten Infpectors auf 7 Lehrer (außer 
denen für Gefang und Turnen) berechnet, ſetzte für bie einzelnen Fächer folgende wöchent- 
liche Gefammtftunbenzahl feft (jede Lection einftändig): Religion 7, Ruffiih 18, Ge 
ſchichte 7, Naturkunde unb Geographie 14, Mathematik 17, Deutih und Franzäfife 
(faultativ) je 14,, Schänfchreiben und Zeichnen 18 Stunden. Der Unterriht im Ruf: 
fiſchen folte vorzugsweije zur Entwidlung ber angebornen Gabe ber Rebe unb jo meit 
führen, daß bie Schüler fi in ber Mutterfprache präcife ausbrüden unb fie richtig 
Ihreiben innen. Die fremben Sprachen follten auf praftifhem Wege gelernt werben 
uf. mw. Die Gymnaſien, welche ebenfalls eine allgemeine, die moralifhen und intellec- 
tuellen Kräfte der Jugend gleichmäßig und allfeitig entwidelnde Bildung zum Ziel haben, 
zerfallen nad) den Fächern, welche die allgemeine Bildung förbern, in philologiſche und 
reale. Beibe haben vier Elaffen mit Jahrescurſus. 

Lehrplan der philologiſchen Gymnafien: 

Religion . . Bo res 6 Stunden 
Ruſſiſche — er — a A Ser Sr a 
Latein . . . ae. ae ae era. - Bl ® 
Griechiſch .. u Sa Era SUR — 
Geſchichte und politiſche Seographie —F ———1 
Mathematik (mit PAR vo u. * Sage) — 1 5 
Deutih. . . rue SIR u 
EEE 1 en re ME 

Summa: 109 Stunden. 
Lehrplan der realen Gymnafien: 

Religion . . .. 6 Stunden 
Ruſſiſche Eprache * —— — ee ae A = 
Raten . .» » - 468 — 
Griechiſch . a e 

Geſchichte und pol Sengrafie nee wer . 

Mathematik . . 416 
Malsvinibe: - au une re ernten u 
IE 5. 3° rare ee Si e 
StuBfih. » : -» sn an 0 een MH 5, 

Summa: 109 Stunden. 

Zeichnen follte in beiben Anftalten in 2 weiteren Stunben facultativ fein, Turnen und 
Singen obligatorifh außer ber Schulzeit ſtattfinden. 

Der Unterriht in ben alten Spraden jollte bie Aufgabe haben, durch grammas 

tiſches Ueben ihrer durch Vollſtändigkeit und Verſchiedenartigkeit ſich auszeichnenden Formen 
die Schüler mit dem Syſtem logiſcher Gebanfenentwidlung bekannt zu machen unb 
dadurch ihren Geift in folgerichtigem Denken zu üben; anbrerjeits ihren Geſchmack durch 
die Kenntnis des Inhaltes der alten Literaturen, welche mufterhafte Erzeugnifje in allen 

Zweigen ber Fiteratur bieten, zu entwideln. Der abgehende Schüler bes philologifchen 
Öymnafiums muß profaifhe Werke wenigftens hiſtoriſchen Inhaltes frei, poetifche mit 

Präparation Iefen können. In ben Realgymnaften genügt das Verſtändnis römiſcher 
Hiſtoriker der goldenen Zeit und ber moraliſch-philoſophiſchen Schriften Eicero’s. 

In der Vorrebe zu ber dem Entwurf beigegebenen „erläuternden Denkſchrift“ wird 

zunächſt der Vorzug dieſer Schuleintheilung vor ber bisherigen auseinanbergejeht (es 

war freilih nur die See des Lehrplans von 1804). Durch die Ummanblung ber Kreis: 

iäulen in Progymnafien werde nun wieber ber Mebergang aus benjelben in bie Gyms 
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naften ermöglicht. Bei ber Stufe ber Entwidlung, welde nun die erſtere dem Schüler 

geben fünne, genüge in bem leteren ein Ajähriger Curſus volllommen; ja das Comite 

halte e8 troß ber Meinung vieler Pädagogen für möglih, in ben alten Sprachen ganz 

Tüchtiges zu leiften. In den philologiihen Gymnaſien fei bies fogar jehr möglid, 

weil 1) diefe von ſolchen gewählt werben werben, welde Neigung zu Sprachen haben, 
2) weil bie Eintretenden ſchon mit den allgemeinen grammatifhen Funbamenten bekannt 
feien, und 3) auf bie alten Spraden bie Hälfte ber ganzen Unterrichtszeit komme (7); 
in ben Realgymnafien fei Lateinifch weniger Zwed als Bilbungsmittel, folglih Handle 

es ſich Hier nicht fowohl um Quantität der Kenntniffe, ald um bie Methobe felbit. 
Im erften Abſchnitt: „Unfere unteren und mittleren Lehranftalten follen einen allge 

meinbildenden Charakter haben“ wird zunächſt als allgemeines Ziel der Schulen bie 
Erziehung zum Menſchen hingeſtellt, d. 5. eine allfeitige und gleihmäßige Entwidlung 
aller geiftigen, ſittlichen und phyſiſchen Kräfte, bei ber allein eine verftänbige, ber menſch 
lihen Würbe entſprechende Anfiht vom Leben und bie baraus fließende Fähigkeit, bad: 
felbe zu nüßen, möglich ift (alſo bie Pirogow'ſche Grunbibee). Unjere Kreisſchulen und 
Gymnaſien feien mit ber Zeit Fachſchulen geworben, welche hauptſächlich für den „Dienft“ 
vorbereiten. Allein mit ber Aufhebung ber Leibeigenihaft (19. Febr. 1861) und Er: 
theilung ber bürgerlihen und menſchlichen Rechte an alle ohne Ausnahme könne eine 
ſolche Richtung in der Erziehung nicht fortbeftehen. Jetzt ſei es mehr als je dringend 
nothwenbig, Menſchen für alle Berufszweige zu bilden. Um bie Menfchenredite ver: 
ftänbig zu gebrauden, müße man nothwendig in ben Maſſen das Bewußtſein berjelben 
entwideln, bie Liebe zu verftänbiger Arbeit weden und bie Achtung vor fi felbft und 
vor dem Menſchen im allgemeinen pflegen. Ale 3 Sculgattungen jollen alfo bas 
formale Ziel im Auge haben; ftellte man das materiale, die Mittheilung gewißer Kennt: 
niffe voran, fo würden biefelben ihren bilbenden Charakter verlieren und nicht Menfchen 
mit moralifchen Veberzeugungen, jonbern Iebloje Vorrathsmagazine bilden. Der Unter: 
riht im Progymnafium babe ſich ftreng vom gymnaftalen zu unterſcheiden, indem er 
mehr bie Fatehifirende Methode wähle und die Arbeit vorzugsweife in bie Claſſen ver: 
lege. „Im Gymnaſium find zwar alle Gegenftände allgemeinbilbenb und mehr ober 
weniger nothwenbig zur Vollftänbigkeit der Bildung: allein man muß zugeben, daß e# 
äußerft fchwierig und jogar unmöglih wäre, die Schüler in Einer Anftalt durch alle 
diefe Fächer zu entwideln, weil fie dann in jedem nur bie Spiten erfaflen ober zum 
Maren Verſtändnis bes Durdgenommenen unmenſchliche Anftrengungen machen ober 
einige Fächer aufgeben oder enblid unter der Laft erliegen müßten. In ben claflifchen 

Schulen Englands wird Mathematik, Gefhichte und Geographie fehr kurz burchgenom: 
men, bie neueren Spradhen und Naturkunde werben meift gar nicht gelehrt. In Deutfd- 

land find bie Mittelſchulen in ſolche, wo die alten Sprachen das Fundament ausmadıen, 
und in foldye getheilt, wo Mathematif und Naturkunde mit ben auf biefe angemwanbten 
Wifjenihaften vorberrihen“ (das bürfte doch auf bie Realfhulen J. O. nicht zutreffen). 

Daher nun bie Theilung in Real: und philologifhe Gymnaften.*) „Den Real: 
gymnaſien giebt das gelehrte Comité dadurch, daß es fie in größerer Anzahl 
errichtet, ba8 Uebergewicht; benn 1) hält es für bie erfolgreiche logiſche Entwicklung 

*) Gerade biefe Eintheilung billigte der berühmte Naturforiher K. v. Bär (I. d. M. CXX, 
3, 11,) Es fei gut, daß das Minifterium ſich weber von der Anſicht der deutſchen Pädagogen, 
welde die menſchliche Bildung einzig im Lernen ber alten Sprachen jeben, noch vom der bei und 
herrſchenden Meinung von der vollftändigen Nuplofigfeit der alten Sprachen babe leiten lafien. 

„Das Betreiben diefer Spraden entwidelt das Denkvermögen ſehr, weil ſich ihre Gonfiruction 
von ber der neueren Sprachen auferorbentlich unterfcheidet und von einer alten in eine neue 
Sprache zu überjegen unmöglich ift, ohne daß man bas Denken anftrengt. Aber meinen, ba man 
Denken nur lernen könne mit Hülfe der alten Spraden, ift eine ausgemachte Thorbeit. Der 
Menſch iſt fähig zu denken, gleichwie zu geben, weil ibm bie Natur zu beidem die Fähigkeit ger 
geben bat,” (!) 
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vermittelft bed Sprachenlernens das Betreiben ber Mutterſprache, einer alten unb einer 
neuen für genügend; 2) ift es nothwendig, auch anderen Fächern bie geziemende Stelle 
zu geben, ber Religion und Geſchichte wegen ihres wichtigen, einen bebeutenden Bildungs: 
gehalt befigenben Inhalts; der Naturkunde unb befonber8 der Mathematik, weil es in 
biefen Fächern volllommen rationelle, dem formalen Bildungszwed conforme Methoden 
giebt; 3) erachtet das Comité bie Erreihung ber fogenannten humanen Bildung auch 
ohne Griehifch für möglich nicht bloß in den Gymnaſien, welche über bedeutende Bil- 
tungsmittel verfügen, ſondern fogar in ben Volksſchulen, wofür bie Sachſens, Preußens 
und ber Schweiz glänzenbe Beweiſe bieten; 4) endlich glaubte es, auch die Erwerbung 
der fogenannten gelehrten Bildung fei ohne Griehifh, nur mit genügenber Kenntnis bes 
Pateinifhen und einer neueren Sprache möglich. Obgleich daher das Comite die Bil- 
dungskraft des Griechiſchen durchaus nicht verfennt, jo glaubt e8 doch, von ber Anſicht 
ausgehend, daß es in allen Gymnaſien ohne Schaden für die übrigen Fächer nicht bei: 
behalten werben kann unb baß es body mehr ober weniger eine vorzugsweije für ben 
Philologen nothwendige Specialität ift, es fei genügend, bei der geringen Nachfrage nad 
biefer Specialität fi) auf eine geringere Anzahl philologiſcher Gymnaſien zu beſchränken“ 

(nad $. 178 follten ſolche nur in ben Univerfitätsftäbten und in benen, bie mehrere Gym: 
nafien haben, errichtet werben). 

Bon den neueren Spraden ift nur eine obligatorifh. „Die Zeit, wo man bas 
ganze MWefen der Bilbung nur in ber Kenntnis ber neueren Sprachen und ber fähig: 
kit, fie gewanbt zu ſprechen, fanb, ift vorüber und man braudt das nicht zu bebauern, 
Jetzt find andere Forderungen ba, bie einer grünblichen, in ber allfeitigen Entwid- 
lung ber Geiftesfräfte beftehenben Bilbung, und biefem Princip muß man fi im Namen 
der Wahrheit und bes Nationalmohls fügen.“ 

Dem Alter und ber Entwidlungsjiufe ber Schüler in ben Gymnaſien entſpricht 
mehr die afroamatifhe Methode; nur muß ber Vortrag bes Lehrers bie Bebingungen 
enthalten, welche zur Erwedung ber Liebe zu dem Gegenftanb und ber Selbftthätigfeit 
des Schülers nothwendig find. Daher muß den Schülern, namentlich ber oberen Elaffen, 
mehr Zeit zu felbftändigem häuslichem Arbeiten gegeben werben, Führt in ben anderen 
Säulen ber Lehrer ben Schüler Schritt für Schritt vorwärts, indem er feine geiftige 
Thätigkeit anregt und leitet, fo fol ber Gymnaſialſchüler mehr ſelbſt arbeiten; ber 
Lehrer hat feine Fehler zu verbeflern, ihn auf Abweihungen von ber Wahrheit aufmerf: 
ſam zu machen unb auf ben rechten Weg zu bringen. 

Der Entwurf behielt außerdem ($. 253—259) die Ergänzungscurje bei, an welchen 
vorzugsweiſe Schüler der oberen Glaffe, aber auch andere Perfonen theilnefmen, und 
welche Geſetzeskunde, Technologie, Landwirthſchaft, Baukunſt, Waarenkunde, Buchhaltung, 
Hygiene und die neueren Sprachen zum Gegenſtande haben können. 

Von den übrigen Motiven des Entwurfes ſeien nur noch die Gründe dafür ange— 

führt, weshalb die Directoren und Inſpectoren (nemlich der Progymnaſien) auch Unter⸗ 
richt ertheilen ſollen. Dieſe Maßregel, heißt es, ſei nothwendig, um dieſelben den Lehrern 
näher zu bringen und in ihnen überhaupt das Intereſſe an pädagogiſchen Fragen wach 
zu erhalten. „Die jetzigen Vorſtände entwöhnen ſich, wie die Erfahrung lehrt, nicht nur 
leicht der Lehrthätigkeit, ſondern werden gegen dieſelbe ſogar kalt und gewöhnen ſich 
leider nicht ſelten daran, auf ihre Mitarbeiter von oben herabzuſehen; daher der be— 
fändige Antagonismus, ber zum Schaden ber Jugend zwiſchen ben Anſtaltsvorſtänden 
und ihren Untergebenen herrſcht.“ 

Mit dieſer Denkſchrift gieng nun der Entwurf abermals in die pädagogiſche Welt 
hinaus und zwar zuſammen mit den einſtweilen fertig gewordenen Univerſitätsſtatuten 
und dem „allgemeinen Organiſationsplan ber Volksſchulen.“ Auch den Päbagogen und 
Gelehrten Deutſchlands, Englands und Franfreihs murbe er vorgelegt. *) Bon ben 

*) Die deutſche Ueberfegung, verfaßt umter Rebaction bes Wirkl. Staatsraths und Staats— 

jeeretärs Dr. ©. v. Tanejefi, ift bei Fr. Wagner in Leipzig 1862 erichienen, 
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43 aus biefen Ländern erhaltenen Gutachten (1 Band. 417 ©.) betreffen indeffen ver- 
bältnismäßig wenige das Gymnaſialweſen. 

Aus den päbagogiihen Kreifen Rußlands kamen 365 Gutadhten (110 von Uni 
verfitäten unb Lehrercollegien unb 255 Separatvota), weldhe in 6 Bänden (zufammen 
3493 ©.) 1862 gebrudt wurben. Es mwurben nun 18 Puncte aufgeftellt (1 Band, 
630 ©. 1863), deren jeber einem befonderen Referenten zur Begutachtung übertragen 
wurbe (bie 3 erften Puncte: die Theilung der Gymnaſien in philologiſche und reale; 
Zufammenftellung ver Gutachten über claſſiſche und reale Bildung; über bie Richtung 
bes Curſus ber allgemeinbildenven Lehranſtalten). Sobann wurbe im April und Mai 
1863 auf Grund all dieſes Materiald ber Entwurf im gelehrten Comit6 durchberathen 
(Sourn. des gelehrten Comité's 1863, S. 1—64) und ber dritte Entwurf feftgeftellt 
(S. 65—140), jest bloß unter bem Titel: Statut ber Gymnaſien und Progymmafien 
(3 Hauptftüde, 152 $$.). Da es unmöglich ift, in kurzen Zügen die in bem überreichen 
Materiale vorliegenden, zum Theil weit auseinanbergehenden Anfichten, ja auch nur bie 
Referate darüber zu ſtizziren, fo ſchließt fi bie folgende Darſtellung Hauptfächlich der 
abermals beigelegten „erflärenden Denkſchrift“ an (S. 97 ff.). Der Entwurf kehrt 
wieber zu Sclaffigen Gymnaſien zurüd unb giebt ven Progymnaſien ven Lehrplan ber 
4 unteren Gymnaſialclaſſen. Er nimmt 2 Arten von Gymnaſien an und ftellt bas 
allgemeine Gymnafium mit folgendem Lehrplan voran: 

— 

vn. | vm. Sun. 

| Religion... 0.» 2 ——— — 1 1: 1/9 
Ruſſ. Sprache mit Kirchen | | | 

flavifh und —— 6 5 | 4 4 51 7 5'5 4 

gateiniid - - » =. ı = — 5 8 83 3 3 20 

Dat 2.0.00 5 a 4, 4 4 44|4|82 
graniid . .» . .» — 41 8 sı 8] 8 3 2 21 

Geſchichte — — — 2 8ı 8383 3 4 4 19 

Geographie...» - » 8 2 a 2 _ 2 18 
Matbematit. . . » - 5 4 3 41 48 2 2 27 
Naturkunde und Phnfif . 4 4 4 4, 4 4 615 35 
Schreiben, Reifen und | | | | | | 

— ..... v8 | 2 — — — — | - 32 

30 so 30 | 30 | 0 | 28 | 28 | 28 | 24 

Schon im Progymnafium ift das Latein für ſolche Schüler facultativ, welche ihre 

Bildung mit diefer Anftalt abfhliegen wollen; biefe fünnen in ber IV. Claſſe in ber 

Geographie und im Franzöfiihen „Ergänzungsunterriht“ erhalten. Ebenfo iſt bas 

Latein im allg. Gymnaſium facultativ; wer aber dies nicht getrieben hat, 
kann nur in bie phyſikomathematiſche Facultät ber Univerfitäten eintreten. 

Der Lehrplan ber claffifhden Gymnafien, wie fie nun genannt wurben, war 

ber auf ©. 279 folgende. 
Die Theilung in zwei Schularten wird bamit motivirt, baß bie Geſchichte gelehrt 

babe, eine gründliche Mittheilung ber dem Menihen nöthigen Wifjensgebiete in Einer 

Anftalt fei unmöglid. Diefer Gebiete feien es 3: Beziehung bes Menſchen zu Gott 

(Religion), zum Menfhen (Sprachenkunde und Geſchichte), und zur Natur (Mathe 

matik, Naturkunde, Geograppie). Diefe Gründlicleit fei das erſte Erforbernis, welches 

nur durch 2 Anftalten, in beren einer bem Geiſt ber Zeit Rechnung getragen werde, 

erfüllt werben könne. Eine andere Löfung dieſes Dilemma’s gebe es bei und nicht und 

könne es nicht geben ohne Schaben für bie claffiihe Bildung ober ohne Hintanſetzung 



Religion. o . “0 0 .| 
Ruf. Spradhe mit Kirchen | 

ſlaviſch und Literatur | 6 4 4 3 34 
Uli. - 2 20. — 3 7 7 | 8 
GEriechiſh...... — — 7 6 | 27 
Glide 2... | — 3 2 s| 15 
Geographie...» » 3 3 2 2 14 
Mathematit . . . . » 5 4138 1 | 238 
Naturkunde und Phnfl . 4 4 — 1 19 

Er: | 5 4 2 2 24 
Juni - » >»... — 8 2 2118 
Ehreiben, Reifen und | 

ihnen .... | 5 — —- | - — |I12 

| 30 | 30 234 

des gemeinen Intereſſes, in beiben Fällen aber ohne bie augenſcheinliche Gefahr, auf 
ben früheren falfhen Weg oberflächlichen enchklopädiſchen Wiffens zu verfallen. Die 
Zeit werbe am beften zeigen, welche Gymnaſien fi unſeren Mitteln entipredhend als 
die Iebensfähigeren und nüßlicheren erweifen. Diefe Mittel beſtehen hauptſächlich in 
einer gehörigen Anzahl tüchtig vorgebilbeter Lehrer; barüber aber laſſe ſich nichts vor: 
ausfehen. Darum ftehe e8 dem Minifterium anbeim, zu beftimmen, welche Art von 
Gymnafien in ven verſchiedenen Orten einzurichten fei. Dasfelbe Prineip, die Grünb- 
lichkeit des Unterrichts, habe bie Anorbnung bes 8. Schuljahrs und bie, daß das franz 

zöffche und in ben allgemeinen Gymnafien das Lateinifche facultativ fein follte, hervor 
gerufen. Die lettere, in England gebräuchliche Maßregel gründe fi auf einen aus 
ber Beobachtung des Schullebens gezogenen Sat, daß lange nicht alle Schüler im 
Stande feien, fi den ganzen Umfang des Gymnaſialunterrichts anzueignen, weshalb 
weniger Begabte gegen ober troß ihrem Willen in einigen Fächern hinter den anbern 
jurüdftehen, unb fi ganz ohne moraliſche Schuld umverbiente Strafen zuziehen. Der 
dagegen erhobene Einwand, ba® Fach werbe überhaupt barunter leiden, fei nichtig, ba 
eben nicht alles zu Iermen brauche, wer nicht bie Kraft zu allem Habe; lieber wenig, 
aber grünbli, non multa, sed multum, — So löste das Comité bie von mehreren 
Seiten aufgeworfene Frage, ob aus ben nichtclaſſiſchen Gymnaſien das Latein nicht 
auszuſchließen ſei. Man hatte vorgebradt, in Deutfchland lage alles darüber, daß ber 

Lehrcurſus ber Nealfhulen nicht befriedige und daß viele dies ber Beibehaltung bes 
Lateins zufchreiben. 

Daß Zöglinge ohne Latein no in die phyfilosmathematifche Facultät zugelaffen 
wurben, gefhah auf ausbrüdliche Zuftimmung bes gelehrten Mitglieves für Mathematik, 
„da die Kenntnis oder Nichtlenntnis des Latein das erfolgreihe Stubium ber phyfifos 
mathematifchen Wiſſenſchaften weder förbere noch hemme unb bas Latein mit biefen in 
turhaus Feinem Zufammenhang ſtehe.“ Es fei aber auch noch aus einem anderen 
Grunde bas Latein facultativ gemacht worben: bie Gaben feien nad ber weifen Ans 
ordnung ber Natur verſchieden vertheilt; gute Mathematiker feien felten gute Philologen 
und umgekehrt. In der V. Claſſe feien die Schüler ihon in einem Alter, wo man 
ihnen erlauben Fünne, fi für das eine ober das andere zu enticheiben, zumal ba fie - 
mit ben Gefeben ber Sprache ſchon Hinreihend befannt und ber Sprachunterricht aud 
in ben folgenden Claſſen ununterbroden an ber Mutterſprache und bem Deutſchen fort 
betrieben werbe. 

„Daraus folgt, daß die Methode des Sprachunterrichts fi auf die Mutterfpradhe 
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gründen muß, ba ber Schüler biefe ſchon materiell beherrſcht. Der Lehrer hat dem 

Schüler bie ihr mit ben übrigen Sprachen gemeinfamen Geſetze, weldhen er bis bahin 
unbewußt folgte, zum Bewußtfein zu bringen; in feiner fremben, bem Knaben bisher 
unbefannten Sprade iſt biefe Aufgabe lösbar. Ebenſowenig aber können bie neueren 
Spraden in einer Schule rein praktiſch betrieben werben: bas ift nur in ber Familie 
möglid.“ 

Daß endlich auch jebt nod bie claſſiſchen Gymnaſien nit in ihrem wahren Weſen 
erfannt mwurben, geht aus ber Beitimmung hervor, daß fie für foldhe vorzugsmeile be: 
ſtimmt feien, welche eine höhere gelehrte Bildung auf den Univerfitäten, befonbers in 
ber hiſtoriſch-philologiſchen Facultät erhalten wollen. In einer wichtigen 
Täufhung befand fi übrigens bas Gomite, indem es meinte (S. 115), die nun dem 
Lateiniſchen zugetheilte Stunbenzahl (36) ſei um 10 größer, als bie im Statut von 
1828; e8 waren factiſch 3 weniger, ba bie bort beftimmte Zahl, 26 anberthalbitünbige 

Lectionen, 39 Lehrſtunden beträgt. 
So gieng ber Entwurf nun an ben Reihsrath (am 27. Febr. 1864), welcher ibn 

im Mai unb $uni in allen Einzelnheiten burchberiet$ und mit den gemachten Bemerkungen 
dem Kaifer vorlegte. Nachdem dieſer biefelben gutgeheißen (vierte Rebaction), 
nahm das Minifterium fie in den Entwurf auf, ber nad abermaliger Durchſicht im 
Reichsrath am 19. Nov. 1864 burd bie Sanction des Kaiſers zum Gefeß erhoben 
wurbe (alfo ftreng genommen bie fünfte Rebaction). Das Geſetz (3 Hauptftüde in 
124 $$.) theilt die Schulen in claffifhe unb reale Gymnaflen und Progymnaſien. 
Die erfteren haben fiebenjährigen Curfus; bie unteren 4 Claſſen follen wo möglid 
getrennt von ben oberen untergebracht werben. 

Der Lehrplan der elaſſiſchen Gymnaſien — man war mieber zu Lectionen, 

jede zu 1 St., zurüdgelehrt — war folgenber: 

. | keetionen ' Stunden — — — — — — — — 
7 

— . — — — — 

Religion a ———— 2 2 2 2 2 2 2 14 | 17% 
Rulfifh (mw. 0). . .» ». 4| 4 3|ı 4 3 3 8 24 30 

BE - een 4 5 | 5/38 5 5 34 | 4 
e —— s8 66868 — 
Ftanzöſiſch oder Deutih . . 3 3| 2 31 83 3 2 19 99°); 
Maihbematf . . 2 2.2. 3 3 3 3 | 3 3 4 22 a7! 

Geſchichte. — 2 3 3 3 3|ı 14 17": 

Geographie EEK: 2 2 2 2? | — — — 8 10 
Naturgeſchichtee a N 2 - — — — 6 7! 

Phyſik und Kosmograpbie — — — — 2 2 2 6 T’ja 

Schreiben (w. o.) \ 4 4 3 2 — — — 13 | 16’ 

24 25 27 27 27 27 27 184 230 

Die Anmerkung zu $. 39 beftimmte: „Der Unterricht im Lateinifchen wirb unver: 
zügli in allen claſſiſchen Gymnafien eingeführt; ber im Griechiſchen allmählich nad 
Maßgabe ber Heranbildung von Lehrern biefer Sprache.“ Diefe Anmerkung gab Ver 
anlaflung zu einem ernten Fehler: e8 wurben claffifde Gymnaſien mit nur 
einer alten Sprade, der lateiniſchen, ftatuirt unb aud für fie ein befonberer 
Lehrplan aufgeftellt, ohne daß man es ausſprach, biefe neugeichaffene Form fei bem 
Sinn des Geſetzes nah nur eine temporäre, vorübergehende. Außerdem legte num bie 
größere Zahl ber Iateinifhen Stunden abermals ben Gedanken nahe, als ob bie Regie 
rung bieje Form für bie angemefjenere halte, Der Lehrplan war folgenber: 
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! 

| I. | I, m. , IV. V. VI. | VI. — | | Stunden 
! | 

Reigen . : 220 | I 2183| 8 2 | 2ı2| 14 | 10% 
Ruſſiſch (m. eo). 4 3 344 3 3 24 | 30 
Lateiniſch 4 358 6 6 6 61% 39 | 48% 
Tuamfih. » . 2... — 2 2|8| a) a) 4 19 | 28% 
Deutſch . sieaelaıalsis!y4 19 | 23% 
Mathematif 3 31 8418 | 4 | 3 22 | 27'/3 

Geſchichte — — 2 3 s| 3 | 3 14 | 17° 
Geographie 21 21212 2121 8s10 
Naturgeſchichte 12 J2121— - —21— 671/42 

Phyfil und Kosmegraphie i-1-1-|- 2 2 2| 6 7'/a 
PUR (wie a: — 4 4 | | 23/1 —-|-|- | 13 16’/s 

[ae | as Jar [ar | ar ı ar | ar | 104 |200 

Ebenſo misbräuhlid wurden nun bie Realihulen Realgymnafien genannt, ob: 
wohl fie fein Latein hatten; Lehrplan: 

” 

—14 II. M. | IV. | V. VI. vo. | Bectionen | | Stunden 

— — — — SEBBEENN, YBARRPEN! \.IEEAISRL (ARE) GEREENE UNERHER 1 x er 

Religion aaa u m, 
Ruſſiſch (wie 9 41 4 +| 4/8 3 3 25 | 31% 
Ftanzoſiſch J8 s| 83/418 38 22 | 27'/a 
Deutich s:83| s| 8s| «| al «+ 24 | 30 
Mathematit . 22... ae ae Se er Ei mer a u a er 25 | B1°/4 
Gebihte > 22 -:- ! a] si ei s|ls| u | u 
Geographie  -»- » 2 20. 2'323 2 | 2 — ——— 8 10 

Naturgeichichte und Ehemie . 3/13 3 3 si 4 41 23 | gem 
Phofit und Koemographie -i-!-|1-|ılıs' 3 9 | 11% 
Esreiben (wien) 2...) dA A| 42 2 272) 01 5 

24 | 25 | 27 | 27 27 | 27 | 27 | 184 | 280 

Die Stuntenanzahl bes Ruffifhen war auf Beihluß bes Reichsrathes erhöht, indem 
in den 4 unteren Glafjen bie bes Deutjchen auf 3 rebucirt wurbe. Für bas Reifen 
batte ber Entwurf in ben 3 unteren Glaffen je eine Stunde; „bei ver Wichtigkeit dieſes 

Faches in ben Realgymnafien” fügte ber Reichsrath eine zweite Stunde hinzu, melde 
bem Franzdſiſchen abgezogen wurbe. 

Nur die Abiturienten ber claffiihen Gymnaſien hatten bas Recht, in bie Uni: 
verfität einzutreten. „Die Abgangszeugniffe der NRealgymnafien werben beim Eintritt 
in bie höheren Fach ſchulen, auf Grund ber Statuten berfelben, in Erwägung 
gezogen.“ 

In beiberlei Gymnafien wurben bie urfprünglich projectirten PR TREO auf: 
gegeben. Auch von der Aufnahme neuer, von verfdiebener Seite, 3. B. vom Senat 
der Charkower Univerfität, verlangter Lehrfächer, der Anthropologie, Logik, Pſychologie, 
ber Lehre vom bürgerlihen Gemeinwefen nebit ben dkonomiſchen Begriffen von ber 
Arbeit ſah man ab. Doch follte „ber Director ober nad feiner Beitimmung ber In⸗ 

ſpector ober einer ber Lehrer ben Schülern vor ber Entlaffung nad einem auf Veran⸗ 
laſſung des Minifteriums verfaßten Leitfaden“ (biefe Beſtimmung rührt ebenfalld vom 
Reichsrath ber) „von unterer ftaatlihen Organifation, von ben Funbamentalgefeßen bes 
Reihe in Betreff der Obrigkeit, von der Bebeutung ber verfchiebenen Gerichtöbehörben 
und von ben hauptſächlichſten Civil- und Eriminalgefegen einen Begriff geben“ ($. 41); 
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wobei der Reichsrath dem Miniſterium anempfahl, die geeigneten Maßregeln zu treffen, 
daß der Unterricht in den bezeichneten Gegenſtänden dem Zwecke, zu dem er angeordnet 
ſei, entſpreche. 

Hatte das Geſetz den Schein erweckt, als conſtituire es zwei bleibende Arten von 
claſſiſchen Gymnaſien, jo gab ein (ebenfalls im Decemberheft 1864 im I. d. M. CXXIV, 
4, 1—99) erſchienener officieler Aufjat „Aus Anlaß des neuen Statutes“ darüber ge: 

naueren Aufſchluß. Es babe fi, wirb ausgeführt, um 3 Fragen gehandelt: 1) Soll 
man überall nur claſſiſche Gymnafien errichten und bie Realſchulen ganz entbehren, wie 
bies eine unferer literariſch-pädagogiſchen Parteien bictatorifch verlangte? 2) Soll man, 
falls Realgymnafien für nothwendig erfannt werben, ihnen das Latein laffen und 3) foll 
man nah dem Mufter von Frankreich und Belgien an benfelben Gymnafien claffifhe 
und reale Abtbeilungen einriten? Die erfte Frage betreffend können nur Leute mit 
Borurtheilen behaupten, Realgymnaſien wären bei uns ohne Nußen. Werben fie überall 
im gebilbeten Europa für nothwenbig erfannt, warum follen fie bei ung überflüßig ober 
gar, wie einige behaupten, fhäblih fein? Anders wäre ed, wollte man alle Gummnafien 

in reale verwanbeln und die alten Sprachen ganz vertreiben. Das wäre ein töbtlider 
Schlag für unfere Nationalbildung. So nütlih aber claffiihe Bildung aud für im 
buftrielle Thätigkeit fein könne, fo feien für letztere Kenntnifje aus ver Mathematik und 
ben Naturwiflenihaften doch ungleich wichtiger. Daß jedoch ohne Kenntnis ber lateini⸗ 
{hen und griechiſchen Sprade eine grünblide Bildung nit möglich jei, das Fünnen 
nur ertrem einfeitige Leute ober ſolche behaupten, die nicht begreifen, worin bie Bildungs- 
kraft der Wiſſenſchaften beſtehe. (!) „Es it nicht ber Mühe wertb, Meinungen zu 
widerlegen, wie bie, dab das Stubium ber Mutterfprahe und beren Literatur, ber 
Naturwiffenfhaften, ver Geſchichte u. ſ. w. nur zu Oberflächlichkeit und zum Phrafenthum 
bilde. Das kann ein ſchlechter Lehrer der alten Spraden auch. Endlich giebt es viele 
höheren Fachlehranſtalten, weldhe zum Cintritt mehr mathematifhe und naturwiſſenſchaft⸗ 
liche Kenntniſſe verlangen, als bie claffiihen Gymnaſien bieten. Sollen bieje alfo bie 
Vorbereitung auch zu jenen leiften, jo muß aud ber Unterricht fi darnach richten. 
Daher die Theilung in claffiiche und Realgymnafien. Die lekteren beabfichtigt man für 
ben Anfang in nidyt großer Anzahl in ben Städten zu errichten, wo bie localen Ber: 
bältniffe ein befonberes Bebürfnis realer Bildung mit ſich bringen.“ — Die zweite Frage 
betreffend, wirb nicht bezweifelt, daß ein grünblides Stubium ber alten Sprachen und 
ihrer Literaturen, zumal ber lateinifchen, ein vorzügliches Mittel ift, die geiftigen Kräfte 
und Fähigkeiten des Schülers zu entwideln. Allein nad) allgemeinem Zugeftänbnis nur 

dann, wenn man bem Gegenftanb eine verhältnismäßig jehr bebeutende Stunbenanzafl 
zumwenben, wenn man ibn zum Hauptfah maden kann. Das kann man im Realgym: 

nafium nit, ba Bier bie Bildung vorzugsweile durch Mathematif und Naturwiſſen 
ſchaften erreicht werben fol. Es wurde daher nad ben Beiſpielen ber Realſchulen in 
DOefterreih, Bayern und Zürih, das Lateinifhe nicht aufgenommen. — Damit erlebigt 
ſich aud bie dritte Frage. Außerdem bat in ben Anftalten, beren obere Claſſen fih in 
reale und claffiihe Abtheilungen fpalten, erfahrungsgemäß gewöhnlich eine Richtung zum 
Scaben ber andern bie Oberhand (S. 18—20). 

Während alfo „im Princip nur folde Gymnafien anerkannt werben, melde all: 
gemeine Bildung Hauptfählih durch bie alten Spraden, und folde, welde jie durch 
mathematische und Naturwiſſenſchaften geben, nöthigen bie befondern Verhältniſſe, im denen 

wir uns gegenwärtig befinden, für einige Zeit von biefem Brincipe abzumeichen. 
Gleichzeitig in allen Gymnafien das Griechiſche einzuführen, ift factiſch unmöglich, wegen 
Mangels an Lehrern. Bis jet lehrte man nur in 9 Gymnaſien Griehifh und man 
Kann nicht fagen, daß dieſe 9 alle ganz tüchtige Lehrer biefer Sprache hätten. Untere 
hiſtoriſch⸗philologiſchen Facultäten find an Profefforen und Stubenten äußerft arm; bie 
Zahl der Ietteren betrug am 15. Sept. 1864 an allen 5 Univerfitäten 226; nicht mehr 
ald 30—40 beendigen jährlich ihre Studien mit einem gelehrten Grab und fehr wenige 
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von ihnen wählen Griechiſch zum Specialftubium. In ben genannten Yacultäten ſteht 
es befriebigenb mit ber Welt: und ruſſiſchen Geſchichte, mit ber ruſſ. Literatur; bie alte 
Philologie ift ihre ſchwächſte Seite und es ift leiver eine Veränderung zum Befleren 
zu hoffen. 1827 bemerkte Uwarow, wir haben feinen befannten Helleniften, mit Aus: 

nahme von Profefior Gräfe. Auch jebt haben wir Leinen Profeffor oder Gelehrten, 

ven man neben ben verfiorbenen Gräfe ftellen könnte.“ Aus biefen Grünben alio 
orbne das Gefeh fürs erfte 2 Arten von claſſiſchen Gymnaſien an *) (S. 29). 

Der Aufſatz befpriht nun mit fteter Berückſichtigung ber früheren Geſetze, ſowie 

ausländiſcher Verhältniffe bie ben einzelnen Fächern zugetheilte Stunbenzafl. Man 
Bunte fagen, noch immer feien für das Lateinifche namentlich in ben oberen Elafjen zu 
wenig Stunden angeſetzt, als daß ſich bie ber Aufgabe eines claffiihen Gymnaſiums 
entiprehende Stufe in der Kenntnis ber Sprache erreichen laſſe (S. 40). In ber That 
fi die Stunbenanzahl bes Latein in ben auslänbifhen Gymnaſien ungleich größer, in ben 
Berliner 89, ben bayrifchen 62, d. 5. 26°, reip. 34°% ber gefammten Stunbenzahl; bei 
und nur 18°/o, refp. 21°. „Allein bei uns wäre eine foldhe Vertheilung faum möglich. 

Bei ber Menge von Real: und Fachſchulen jeder Art treten im Auslande in bie philo: 
logiſchen Gymnaſien nur foldhe, bie ftubiren, überhaupt bie gelehrte Carriöre wählen 

wollen. Bei uns giebt e8 außer ben Gymnaſien faft Feine anderen mittleren Anftalten ; 
Realgummafien follen nur in wenigen Städten fein; bie Statiftil zeigt, daß nur ”s ber 

Abiturienten im bie Univerfität eintritt; *s db. 5. 4—5000 junge Leute, bie vor Been: 
bigung bes Eurfus austreten, brauchen außer Latein auch andere, nicht weniger michtige 
Kenntnifje. Diefe zu verkürzen, wäre nicht Mug. Auch Magt man ja überbies in Deutfch: 
land allenthaben über vie Ueberbürbung ber Gymnaſialſchüler. Endlich wird bort von 
ben neueren Sprachen faft nur Franzöſiſch gelehrt. Bei und wirb infolge ber Armut 
unferer wiſſenſchaftlichen Literatur Franzöſiſch und Deutſch wahrſcheinlich noch lange 
nothwendiges Mittel jeber wiſſenſchaftlichen Weiterbildung bleiben.“ 

Die Stunden für Religion bat das Statut gegen früher erhöht. „Oft ift bie For⸗ 
derung ausgefprochen worben, man follte ihr von ber IV. Glafje an je 3 Stunben zu: 
mweifen unb in ber oberen Claſſe, außer ber Wieberbolung, auch bie Schriften ber Beil. 

Väter der orientalifhen Kirche lefen und erflären. Die Forderung gründet fi auf ben 
Wunſch, das religiössfittliche Element in der Gymnafialerziefung zu Träftigen. Allein 
bie religidgsfittliche Richtung ber Jugend, biefe tieffte, nothwendige Grundlage jeber 
wahren Bildung, kann nicht erwedt noch gefräftigt werben allein turd Vermehrung ber 

Religionsftunden. In bdiefer Beziehung kann bie Schule wohlthätig nur burd den Ein- 
fluß wirken, ben ber in ihr herrſchende Gelft auf bie Schüler ausübt. Die religiöfe 
Bildung muß mehr intenfiv, als ertenfiv fein. Iſt ber Religionslehrer felbft burd;- 
brungen vom Geift driftlicher Liebe, verfteht er es, ſich in ber Schule eine fittliche 
Auctorität zu verichaffen, ift dabei das ganze Lebrercollegium tief durchdrungen von 

religiöfefh Gefühl, jo wird fich auch bei geringer Anzahl ber Religionsftunben in ben 
Schülern die wahre hriftlice Frömmigkeit entwideln. Sind dieſe Bebingungen nicht 
da, fo kann eine größere Zahl nicht helfen, ja mandmal mehr ſchaden, als nützen. In 
den oberen Claſſen, wo bie 5. und bie Kirchengefchichte gelehrt wirb, droht bie Gefahr, 
baf ein allqueifriger, aber unerfahrener Lehrer feinem Unterricht einen kritiſchen Charakter 
giebt, woraus fchr gefährliche Folgen entftehen können, wie dies nicht felten in Deutſch⸗ 

land gefchieht. Die Erklärung der Kirchenväter ift kaum möglich: fie erforbert fo um: 
faſſende theologifche, philofophifhe und hiſtoriſche Erläuterungen, melde über das Alter 
und Verftändnis der Gymnaſiaſten hinausgehen. Beſſer ift ftatt deſſen, biefelben gründs 
Eich mit dem Evangelium befannt zu machen. 

Der Mutterfprache und ihrer Literatur werben meift im Auslande bebeutenb weniger 
Stunden zugetbeilt, als bei uns. Allein bort unterrichtet gewöbnlich Hierin und im 

*) Streng genommen findet man, wie ſchon angebeutet, biefe Anorbnung im Gele nirgends, 
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Lateiniſchen Ein Lehrer (wenigſtens in ben unteren Claſſen), dem es in gewißen Fällen 
freifteht, dem letzteren Stunden abzunehmen und fie der erfteren zuzulegen. Wir brauden 
eine größere Zahl von Stunden für die Mutterfprade, ba es wünſchenswerth ift, daß 
unfere Jugend im nationalen Geifte erzogen werbe unb aus dem Gymnafium nicht bloß 
eine gründliche Kenntnis der ruſſiſchen Sprade, ſondern aud bie im Leben jo noth— 

wenbige Fähigkeit mitbringe, biefelbe zu beherrſchen“ (S. 30. 31). 
Im übrigen fei nur noch bemerkt, daß auch die Stunden für die Mathematik theil- 

weife vermehrt waren. Eine Stimme ber Gutachten conftatirt, daß ſehr wenige Schüler 
biefes Fach mit Luft treiben (f. „Zufammenjtellung“ ©. 26). 

Endlich wirb hervorgehoben, daß das Geſetz aud Turnen und Gefang, als facul: 
tative Fächer, außer ber Unterrichtszeit, aufftelle. Das Turnen zumal, bisher ganz ver: 

nachläßigt, fei als einziges Mittel, ben gefunbheitsfhäblihen Einflüffen angeftrengter 
geiftiger Thätigkeit bis zu einem gewißen Grab entgegenzuarbeiten, ſchon lange von 
allen Pädagogen als nothwendig erkannt, jo daß es in Deutihland fogar an Volke: 
ichulen betrieben werbe. Es fei nun für bies, wie für ben Gefang, im Etat eine befondere 
Summe ausgeworfen, und bie Aufjiht über bie phyſiſche Seite des Turnens ben Schul⸗ 
Ärzten übergeben. 

Zur Ausführung bes Statutes mwurbe zunächſt eine vom gelehrten Comité 
verfaßte Inftruction veröffentliht, welde nur ben Umfang feitftellte, in bem bie 
einzelnen Fächer gelehrt werben jollten (12. März 1865), obne Zweifel auf Grund einer 
ſehr fraglichen Anfiht Pirogom’s, daß ein Programm nur für ben mittelmäßigen und 
unerfahrenen Lehrer nothwendig fei; ber tüchtige habe es im Kopf, nicht auf bem Papier; 
die Hauptfacdhe fei das Wie? nicht das Was? (%. d. M. XCIX, 7, 37). Mit Zugrunds 
legung ber Inftruction hatten bie Lehrercollegien fi über bie Anordnung ber Programme 
im einzelnen zn äußern. Diefe Gutachten wurben dann von den päbagogifchen Conſeils 
ber verſchiedenen Guratoren durchgeſehen und mit beren Xeußerungen dem gelehrten 
Gomite übergeben. Letzteres publicirte darauf fein Urtheil über bie Programme für 
ruffifhe Sprade und Literatur, für Lateinifh und Griechiſch (im Sept. und Oct. 1865), 
ohne felbft ein Normalprogramm aufzuftellen, und ſchrieb zugleih für anbere Fächer 
Concurſe für bie beften Lehrbücher und Leitfäden aus; fo für Mathematik und Kosme 
graphie, für Naturwiſſenſchaften, Chemie und Phyſik, für Reifen, Zeihnen und Schön 
ſchreiben (1865), für neuere Spraden (im Januar) und für bie Hauptgrundzüge bes 

ruſſiſchen Rechts (im März 1866); enblih für ein Handbuch für die Gumnafialärzie 

(im Dct. 1865). Auch wurben neue Beftimmungen für die Prüfung von Schulbüchern 

aufgeftellt (23. März 1865) und Verzeichniſſe approbirter periobifc veröffentlicht. 
Don hervorragender Wichtigfeit aber war bie Frage, melde Gymnaſien den cal: 

fifchen und welche ben realen Lehrplan bekommen follten. Der Reichsrath Hatte für ben 

Anfang die Zahl der Realgymnaſien auf *s ber Gefammtzahl beſchränkt und „bamit 

in biefem Falle ver Anſicht des Minifters zugeftimmt, welder gegen bie Abſicht, die 
volle Hälfte in folche zu reorganifiren, Einwendungen erhob und bei ben Berathungen 

im J. 1864 mehr als einmal den Vorzug des Stubiums ber alten Spradyen, als des 

päbagogifchen Mittels allgemeiner Bildung, das unvergleichlich befjer fei, als jebes andere 

Fach, und infolge deſſen auch den Vorzug bes claffiihen Gymnafiums mit beiben alten 
Spraden vor jebem anderen Gymnaſium fehr im Detail bewiefen und bie mit alleinigem 
Latein nur als Uebergangeanftalten zugelaffen hatte, fo lange wir noch feine genügende 
Anzahl von Lehrern des Griechiſchen hätten“ (Worte bes officiellen Auffages „Ar 
orbnungen des Minifteriums betrefis Einführung bes neuen Statutes“ J. d. N. 

CXXVII, 4, 1—7, Nov. 1865. Es wirb babei hervorgehoben, daß ber Minifter bei 
tem erften Vortrag, ben er nach feiner Ernennung dem Kaiſer hielt, im December 1861, 
bie Errichtung eines claffifchen Gymnafiums, bes 6. in St. Peteröburg, beantragt habe, 

wozu auch bie kaiſerliche Genehmigung erfolgt fei). Die Hälfte follten claſſiſche Gym⸗ 

nafien mit Latein, * reinclaffifche fein. Im Betreff der Vertheilung wurden bie cum 
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toriſchen Conſeils befragt, deren Anſichten (f. „Auszüge aus ben Berichten“ J. d. M. 
CXXVII, 2, 494—517) ber befinitiven Entſcheidung zu Grund gelegt wurben. Die 
ſelbe hielt fich ziemlich genau an das vom Reichsrath geforderte Verhältnis (von ben 
80 Gymnaſien und 4 Progymnafien mußten die 12, refp. 3 des Wilnaer L.B. un: 
berüdficgtigt bleiben, da damals bie bortigen Schulen dem Militärgouverneur unter: 
georbnet waren), wobei außer dem Beichluffe des Reichsrathes, weldhem zu folgen „notb: 
wendig“ war, und ben Gutachten der Euratoren folgende Puncte in Betracht gezogen 
mwurben: bie Verbältniszahl der aus einem Gymnaſium an die Univerfität Uebergegangenen 
zu ber Zahl berer, bie vor ober nach Abfolvirung des Curſus abgiengen; bie Iocalen 
Berhältniffe der Gymnaſialſtadt; Wünſche des Publicums, bie fih in Spenben zu 
Gunften diefer ober jener Richtung des Unterrichts oder in dem Berufe ausfpredhen, dem 
gewöhnlih die Austretenden fid) widmen; endlich welde Richtung etwa ſchon in einem 
Gymnaſium feften Fuß gefaßt hatte. Allein zugleich beſchloß das Confeil des Minifters, 
bie angegebene Vertheilung nicht als eine befinitive zu betrachten; wozu das Minifterium 
in vollem Nechte war, da ber Ukas vom 19. Nov. 1864 ausbrüdlich dem Minifter „bie 
Reorganifation der Gymnaſien in claffiihe ober reale anheimgeftellt hatte, entſprechend 
ben Iocalen Bebürfniffen.” In Anbetradt ber „größtentheild von ben Berichten ber 
Guratoren bejtätigten Bitten” ber betreffenden Einwohner wurden aus ber Zahl ber 
Realgymnaſien noch 6 geftrichen, fo daß biefe auf 10 herabſank, ja es wurde als „jehr 
wahrſcheinlich“ in Ausficht geftellt, daß auch von biefen noch einige unter bie claſſiſchen 
aufgenommen werben, worüber eben amtlicher Schriftwechſel ftattfinde. Die Wahr: 
ſcheinlichkeit wurde fehr balb zur Wirklichkeit. Schließlich blieben nur 5 Anftalten 
übrig, welche in Realgymnafien reorganifirt werben follten ($. d. M. CLV, 4, 2). 

Ohne Zweifel war damit das Minifterium nit auf dem richtigen Wege; Real: 
ſchulen waren eine dringende Nothiwenbigkeit; ihre Reduction brachte außerbem body ben 
eigentlichen claſſiſchen Gymnafien keinen Zuwachs, wie e8 ber Minifter ausgejprodhener- 
maßen beabfichtigte, fonbern vermehrte nur die Zahl jener pfeuboclaffiihen Schulen, 
welde offenbar nur im Minifterium für Uebergangsanftalten angefehen wurben, in anberen 
Sphären aber ſich ſchwerwiegender Protection erfreuten. 

Bon ben jonftigen Anorbnungen des Minifteriums ift bie wichtigſte bie, daß bie 
Dauer einer Lection von 1’ Stunde auf 1 Stunde herabgeſetzt wurbe (27. Sept. 1865), 
da fi ber Minifter perfönli davon überzeugt hatte, „daß die Schüler fehr wenig Zeit 

zur Erholung und Bewegung zwifchen ben einzelnen Lehrftunden haben.“ Welche be 
deutende Reduction ber Unterrichtszeit in biefer Maßregel lag, zeigt ein Blick auf bie 
oben gegebenen Stunbenpläne. 

2. Die gejegliche Regelung der Lehrerbilbungsfrage befhäftigte in dem Jahr: 
zehnt von 1855—1865 die pädagogischen Kreife, wie das Minifterium ebenfo lebhaft 
als das Gymnafialwefen. " 

Nah ber legten Reform, welche an dem pädagogiſchen Hauptinftitut vorgenommen 
wurbe, waren bemjelben an praftifchen Uebungen im Unterrichten nur noch Probelectionen 
übrig geblieben, welde bie Stubenten im lebten Semefter vor ihren Kameraden in 

Gegenwart des betreffenden Profeſſors und des Vorftandes hielten. Allein auch biefe 
Reform war noch nicht die letzte; 1852, als die Naturgefchichte Anter die Lehrfächer bes 
Gymnafiums aufgenommen wurde, theilte man die obere Abtheilung ber phyſiko⸗mathe⸗ 
matifhen Facultät in 2, die ber mathematifchen und bie ber Naturwiffenichaften, um 

fpeciell Lehrer für die letzteren zu bilden. Nur mußten fie, um im Nothfall auch als 
Mathematiklehrer verwendet werben zu fönnen, bei ber Abgangsprüfung fi aud in 
ben auf tem Gymnafium vorkommenden Theilen ver Mathematit und Phyſik eraminiren 
laſſen. Ebenfo wurde 1854 bie hiſtoriſch-philologiſche Section geteilt, um bie Fach— 
bildung der Hiftorifer und Philologen zu fördern und ben befferen unter benjelben bie 
Grlangung gelehrter Univerfitätsgrabe zu erleichtern. Dabei wurden in bie Biftorifche 
Abtheilung noch 2 neue Fächer, Diplomatie und internationales Recht, genommen. Die 
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Philslogen mußten beim Schlußeramen fih auch in ber rufflfhen und in ber Welt 
gefhichte prüfen laffen, um im Nothfall als Hiſtoriker, bie letzteren in ber ruſſiſchen 
Literatur, um als Lehrer berfelben angeftellt werben zu können. Zugleich wurbe das 
Studium in 4 einjährige Eurfe vertheilt, um jährlich Zöglinge entlaffen zu können. Wer 
bas Eramen vom 1. oder 2. Curſus nicht beitand, follte Kreislehrer, wer bei bem in 
ber 4. burdfiel, Oymmnafiallehrer werben. In bie unteren Curſe murbe Pädagogik 
aufgenonmen; ruſſiſche und Weltgefhichte, Geographie, Theorie und Geſchichte ber 
ruffifgen Literatur follte ebenbafelbft in vollem Umfang durchgenommen werben, wobei 
ber Unterricht mit kritifcher Analyfe der Schriftfteller jedes Faches verbunden und auf 
bas fernere jelbftändige Stubium ber verfchiebenen Fächer, unter Angabe und Lectüre 
der Quellen, gerichtet fein, ber pädagogiſche Eurfus außer ber Darftellung des Gegen⸗ 
ftanbes ſelbſt auch die Methode bes Stubiums anzeigen, unb jo ber Facultätsunterriät 
im allgemeinen, bei kurzer Ueberſicht über das Fach, fi) durch die Behanblung und bie 

Methode der Darftellung ſcharf vom elementaren unterfcheiben follte. 
Die Schwierigkeit, diefe Aufgabe auszuführen, melde von Seiten ber Lehrer nidt 

nur umfaflende und tiefe Kenntnis bes Fachs, ſondern auch bas befonbere Talent ver: 
langte, es in feinem ganzen Umfang kurz und body mit aller wiſſenſchaftlichen Methode 
barzuftellen, fteigerte ſich noch durch bie ſchwache wiſſenſchaftliche Vorbildung, melde bie 
Gymnaſien gaben, fowie dadurch, daß der Director felbft durch eine Reihe amberer 
Aemter daran verhindert wurde, feine Thätigkeit ganz bem Inſtitut zu wibmen: „er 
wurde mehr Vorgeſetzter, während jein Vorgänger die Seele des Inftituts geweſen war, 
gewann nicht den wohltbhätigen moralifhen Einfluß auf die Studenten“ u. |. w. 
(Ignatowitfh). Dazu kam, ba ber Zwed ber Reformen nicht erreicht wurde, denn: 
1) aus ben Gymnaſien traten nun eher weniger, al® mehr Zöglinge ein, troßbem daß 
man nun auch im Inſtitut ben 4jährigen Curfus hatte, und troß ber Beſchränkung ber 

Zahl der Univerfitätsftubenten. Smirnow erflärt dies baraus, daß jenes immer noch 
bie Verpflichtung zu längerem Dienft nad ſich zog, ſowie aus der Abneigung, ſich ben 

beengenben Difeiplinargefeßen einer geſchloſſenen Anftalt zu unterwerfen. Ignatowitſch 
meint, es fei eher daher abzuleiten, baß ja die Gymnaſiaſten meift Söhne von erbliden 
ober perjönlichen Abeligen waren, bie noch jebt jebe andere Carridre ber des Lehrers vor: 
zögen, jowie, daß bie Schüler der Provincialgymnafien lieber an bie betreffende Uni 

verfität giengen; 2) ftanden die nad ber Gymnafialreform von 1849 eingetretenen Gym: 
nafiaften entſchieden auf einem niebrigeren Niveau ber Vorbilbung. Dasfelbe Loos fol 
aber auch bie geiftlichen Seminare nad der Reform von 1848 getroffen haben, fo daß 
fogar bie auf benjelben erworbenen Kenntniffe im Lateinifchen fehr ſchwach waren. 

Trotdem man bie Anforderungen herabftimmen mußte (man nahm in einzelnen fällen 
jogar Gymnaſiaſten aus der V. Claſſe, ſowie Seminariften auf, welche fidy mit der Seminar: 
bifeiplin nicht "hatten befreunten können), gieng bie Zahl der Zöglinge herab (Ignatowitſch 
©. 602. 603). Noch aker hielt fi das wiflenfchaftliche und pädagogiſche Stubium 
im Kampfe mit ben ungünftigen Verhältniffen: es wurben fogar mehrmals bejonbers 

tüchtige Arbeiten in Sammlungen ober einzeln gebrudt (1852. 1853. 1857). Allein 
bie Thatfahe, daß von ben 5 zuleßt entlaffenen Jahrgängen nur 2 Zöglinge am Uni 
verfitäten kamen, ſpricht bafür, daß es mit ber wiſſenſchaftlichen Bildung im allgemeinen 
rückwärts gegangen war. — 1857 forberte das Minifterium, durch die ungünftige 
Beurtheilung des Inftituts im Publicum und in ber Preſſe veranlaßt, ben Director 
auf, feine betreffenden Vorſchläge zur Verbefferung des Statuts einzureichen. Nach 
Berathung mit einigen Mitgliedern der Conferenz ſchrieb Dawydow unter dem 24. Dec. 1857: 
„Die Hauptichwierigkeit, auf welche das Inſtitut gegenwärtig in ber wiſſenſchafilichen 
Bildung ber zufünftigen Lehrer ftößt, ift die mangelhafte Vorbereitung ber aus ben 

Gymnaſien und Seminaren eintretenden Zöglinge, Für eine gelehrte Bildung ift bie 
gründliche Kenntnis der alten und neuen Sprachen, mitſammt ber Literatur und Ge 
fhichte, oder bes ganzen Kreiſes der studia humaniora notwendig; ohne biefe fann 
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man feine zuverläßigen Fortſchritte von ben Fachcurſen erwarten; auch die päbagogifcdhen 
praßtifchen Uebungen werben dem nicht helfen, ber in ben Elementen eine ſchlechte Vor: 
bilbung hat. — Um biefen Mangel abzuftellen, muß man ben 4jährigen Inftitutscurfus 
in einen 6jährigen verwandeln, ber in 8 2jährige Stufen zerfällt: ben allgemeinen 
(humaniora), ben Facultäts: und ben praftiihen Curſus. Im allgemeinen Curſus 
fönnen die aus verſchiedenen Anftalten Eintretenben ſich in ihren Kenntniffen ausgleichen.” 
Das hieß nichts anderes, als bie Wiedereinführung bes 8 Jahre vorher aufgehobenen 
Vorcurſus beantragen: „man weiß nicht, worüber man ſich mehr wundern fol, barüber, 
daß ein Mann von ſolchem Selbftvertrauen, ber ſich einbilbete, es gebe in ber ruffifchen 
päbagogifchen Welt Leinen Fenntnisreicheren, weitfichtigeren und erfahreneren Pädagogen, 
endlich fich zu bem Geftänbnis genöthigt ſah, daß er fih ganze 10 Jahre ftark ge 
täufcht babe, ober barüber, daß er jeinen fehler jo lange nicht einfah ober nicht ein- 
geſichen wollte” (Ignatowitih). Im folgenden Jahre kam bie frage in ber O.Sch.V. 
zur Verhandlung. Hierbei ſprach ſich ber frühere Miniftergehülfe, Fürft P. A. Wjäſemski, 
der eine jpecielle Reviſion bes Inſtituts ausgeführt hatte, bahin aus: bas Fortihreiten 
und die Verbreitung ber Bildung im Reihe hänge nicht von ber Zahl der Schüler ab, 
fondern von ber Menge ber tüchtigen Lehrer; ein befonberes pädagogiſches Inſtitut ober 
einige Lehrerfeminare im verfchiebenen 2.:B. fünne zur Vermehrung folder Lehrer und 
Tidagogen am meiften beitragen; bei bem gegenwärtigen Zuftanb bes päbagogifchen 
Hauptinflituts fei eine ber wichtigften Bebingungen bie Wiebererrihtung bes Por: 
curſus. Beſonders fei aber bie Bilbung von Lehrern für Kreis: und Kirchſpielsſchulen 
ins Auge zu faflen, zu welchem Zweck bie Zöglinge in ben betreffenden Schulen ber 
Hauptftabt ſich praktiſch zu üben Hätten; endlich feien in das Inftitut, um bie Nach— 
tbeile einer geſchloſſenen Anftalt zu paralnfiren, aud Externe aufzunehmen. Dagegen 
gab das gelehrte Comit6 fein Gutachten dahin ab, daß das päbagogifhe Hauptinftitut, 
fowie bie pädagogiſchen Univerfitätsinftitute in ihrer Organifation ihrem fpeciellen Zwede 
nicht entiprechen: benn nad bem gegenwärtigen Uſus ber Aufnahme, welder nur be 
zwecke, fich zu vergewiffern, ob bie Kenntniffe der Gymnaſialfächer vorhanden feien, 
treten im biefe Anftalten nicht felten junge Leute ein, welche weber nad; ihrer Befähigung 
noch nad) ihrer Neigung für den von ihnen gewählten Beruf geeignet feien; und andrer⸗ 
ſeits werbe in benfelben faft nichts gethan, um bie künftigen Lehrer mit den Methoben 
der Praxis in praltifcher MWeije bekannt zu machen. Das gelehrte Comité finbet 
folgende Maßregeln nügliher 1) an ben Univerfitäten pädagogiſche Curſe einzurichten, 
in welche nur ſolche aufzunehmen find, welde das Stubium auf ber Univerfität ſchon 
abfolvirt haben; 2) biefelben werben in 5 Gruppen eingetheilt, welche je ein Profefjor 
befonder& zu leiten hat, nemlih a) für ruffiihe und kirchenſlavoniſche Sprade und 
Literatur, b) für Griechiſch und Lateiniſch, c) für bie mathematiſchen Wiffenfchaften, 
d) für Naturkunde, e) für Geihihte und Geographie. Außerdem kommt bazu ber 

Profeſſor der Pädagogik; 8) zur ſpeciell-pädagogiſchen Bildung fol für dieſe Curfe ein 
4 oder delaffigeds Gymnafium errichtet werben, an bem fi unter ber Anleitung 

tũchtiger Lehrer bie Zöglinge im Unterrichten zu üben haben; 4) biefelben erhalten für bie 
Zjöhrige Betheiligung an ben Curſen 200-300 R. Stipendien jährlih;... 6) fie müßen 
zuerft den Lehrſtunden nur beimohnen und bann erft ſelbſt folde geben; bie fpätere 
Verpflihtung zum Dienft beträgt 4 Jahre; 7) dagegen wirb biefe Uebungszeit fpäter 
zu ben Dienftjahren gerechnet. Uebrigens jollen biefe Curſe nur an ber St. Peters: 
burger Univerfität beftehen, u. a. weil man bier mehr Hülfsmittel zu höherer wiſſen⸗ 
ſchaftlicher Bildung habe, und bie neue Einrichtung ſich unter der näcften Aufficht des 
Minifteriums befinden würbe. — Die O.“Sch.V. beſchränkte fih auf bie Berathung 
der principiellen Fragen, ba das Detail von ben Erwägungen des Miniſters abhänge. 
Diefe Grundfragen feien: 1) Kann das päbagogiihe Hauptinftitut noch weiter in feiner 
gegenwärtigen bejonberen Einrichtung beſtehen? 2) Wenn nicht, woburd iſt e8 zu er: 
jegen? 3) Sollen die an feiner Stelle beabfihtigten Inftitutionen offene ober gejchloffene 
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fein? 4) Sollen fie ausſchließlich in St. Petersburg ober in allen Univerfitätsftäbten 
eingerichtet werben? In Bezug auf bie zwei erften ragen billigte die D.-Sch. V. bie 
oben vom gelehrten Comité angeführten Bemerkungen binfihtlid ber 2 Hauptmängel 
bes Inſtitutes und die Erfegbarkeit besfelben durch pädagogiſche Curſe volllommen. 

Letztere haben ven Vortheil, daß die in biefelben Eintretenden mit Bewußtfein bie päba- 
gogiihe Laufbahn ergreifen, da fie das Univerfitätsbiplom in Händen haben, ſowie ben, 
daß man bei der Aufnahme ſchon eine Garantie für ihren Fleiß und ihre Befähigung 
babe. Das pädagogifhe Hauptinftitut fei daher aufzuheben, In Bezug auf bie 3. Frage 
gieng die O.Sch.-V. von der Erwägung aus: wenn geſchloſſene Lehranftalten, wie bie 
Erfahrung zeige, für junge Leute von einem gewißen Alter ernite Misftände haben, 
welche nit ohne ungünftigen Einfluß auf bie moralifhe und intellectwelle Bildung 
bleiben, jo feien biefe Misftände noch viel wichtiger in Bezug auf bie pädagogiſche 
Bildung: an einem Pädagogen, ber vorzugsweiſe felbftändig handelnd auftreten müße, 
jei Unkenntnis des wirklichen Lebens ein großer Mangel, Kenntnis desjelben könne aber 
eine gefchloffene Anftalt nicht geben. Daher jollen bie pädagogiſchen Curſe offen fein 
und aud von anderen, als Stipendiaten, bejucdht werben können. Der 4. Punct wurbe 
zu Gunften ſämmtlicher Univerfitäten entfchieden, denen man bie päbagogifchen Bilbungs: 
anftalten nicht nehmen, die man aber auch nicht ohne bie für nothwendig erachteten Ber: 
befjerungen laſſen bürfe. 

Diefer Beihluß ber OSch.V. erhielt am 15. Nov. 1858 bie kaiſerliche Sanction, 
und damit war das Tobesurtheil über das pädagogiſche Hauptinftitut ausgefproden. 
Es hatte in feinem 3Ojährigen Beftehen feit 1828 dem Staate 682 Lehrer gebilbet, wo: 
von 43 an Univerfitäten, 377 an mittlere, und 262 an niebere Lehranftalten gekommen 
waren. Unter dem 12. Dec. 1858 wurden ber Lehrerconferenz des Inſtituts bie An 
orbnungen des Minifters in Betreff ver Schließung besfelben mitgetheilt; am 29. Jan. 
1859 erhielt der Director feine Entlaffung und bie Ernennung zum Senator, worauf 
ber Eurator von St. Petersburg, Geh.:Rath 9. Deljanow, die Leitung der Anftalt bis 
zu bem lekten Actus im Juni 1859 übernahm. — Scharf beurtheilt Ignato witſch bie 

Aufhebung: die Mängel, an denen das Inſtitut in ben legten Jahren feines Beſtehens 
gelitten babe, hätte man, ba fie nur Einzelnheiten betroffen, Leicht verbeffern können, z. 2. 
durch ben Wechfel des Directors, ftrenge Auswahl bei der Aufnahme, Wiebereinrihtung 
bes DVorcurfus, größere Betonung ber päbagogifhen Bildung u. f. w. (S. 613). Aud 
wiberlegt er ausführlich bie gegen basfelbe von dem gelehrten Comité erhobenen Anklagen 
(S. 867 ff.). Die Sache fheint fo zu liegen, baß man fagen muß: bas Inſtitut iſt 
zu Tode reorganifirt worben (benn wenn irgend eine Anftalt, fo braucht eine folde 
ruhige Entwidlung); zu ber inneren Unbaltbarkeit infolge biefes Aenberns kam bann 
noch ber Stoß ber liberalen been ber neuen Zeit, welche ſich gegen alle geſchloſſenen 

Anftalten principiell ablehnenb verbielten. *) 
Nachdem no die Anſichten ſämmtlicher Curatoren über bie Frage eingeholt waren, 

wurde am 20. März 1860 das Reglement über die päbagogifdhen Curſe publi 
eirt. Darnach werben 67 Stipendien für folde, bie ſich zum Lehrerberuf vorbereiten 
wollen, errichtet (an ber Univerfität St. Petersburg 20, worunter 8 für ben Wilna⸗ 

ſchen 2.:B.; in Moskau 16, — für Wilna 6, — in Kafan 10, worunter 3 für Sibirien, 
in Charlow 6, in Kijew 15, worunter 7 für Odeſſa). Sie betragen in St. Peter 
burg und Moskau 350, in Kijew, Charkow und Kaſan 300 R. Die Dauer ber Curſe 

ift auf 2 Jahre normirt; für jebes Jahr find 3 Dienftjahre obligat. Aufgenommen 

®) Die einzige Anjtalt, welche in Deutſchland mit dem pädagogiſchen Hauptinftitut vergleich 
bar ift, das evangeliihe Seminar, fog. Stift in Tübingen, eriftirt mehrere Jahrhunderte, hat eine 

bebeutend firengere Hausordnung, und fein Menſch denft daran, daß biefe geichlofiene Anſialt 
für die „moraliſche und intellectuelle Bildung ernſtliche Misftände habe.” Eine noch firengere 
Difciplin hat, wie es ſcheint, die Ecole normale in Paris, f. ben Aufiag von K. Kawelin im 

J. d. M. CXIV, 1, 141. CXV, 1, 1. CXVI, 1, 99. 
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wirb ohne Prüfung, wer in ber biftorifh:philologifhen und phyſiko-mathematiſchen 
Facultät das Studium mit einem gelehrten Grab abfolvirt Hat, aus andern Facultäten 
wirb in ben fehlenden Fächern eine Prüfung verlangt. Franzöfifh ober Deutſch iſt 
nothwendig. Ebenfo ein Atteftat über gutes Betragen. Nah 3 Monaten ift, falls ein 
Candidat fi von feiner mangelhaften Befähigung überzeugt, ber Nüdtritt geftattet. Die 
Fachgruppen find: 1) Ruſſiſche Sprade und Literatur, Slavoniſch, fowie ruſſiſche Ge 
ſchichte, 2) Lateinifh oder Griehifh mit römischen ober griechiſchen Alterthümern; 
3) allgemeine und ruſſiſche Geſchichte und politiſche Geographie; 4) Mathematik und 
Phrfit; 5) Naturgeſchichte und phyfikalifche und mathematifche Geographie und 6) Deutſch 
oder Franzöſiſch (zum Eintritt in dieſe Gruppe ift Fein Univerfitätsabjolutorium nöthig). 
Für alle Candidaten ift die Theilnahme an den Vorlefungen über Pädagogik und Dibaktik 
obligat. In theoretifher Beziehung fol ber Eanbibat fein Fach unter ber Leitung bes 
Profefjors nach ber wiffenfhaftlihen und pädagogiſchen Seite felbftänbig ftubiren. 
In praftifcher Beziehung werben fie je einem Lehrer eines Gymnafiums zur Anleitung 
jugetheilt, deſſen Stunden fie eine Zeit lang zu befuchen haben; darauf folgt eine Reihe 
von Probelectionen, und bann erft wirb ihnen ber felbitänbige Unterricht je in dem ge 
wählten Fache übertragen. Ebenfo werben fie auch im ber Beauffihtigung ber fittlichen 
Führung ber Schüler geübt. Am Schluſſe folgt ein Eramen, beftehend in einer wiffen: 
Thaftlihen und einer päbagogifchen Arbeit, über welche bisputirt wird, fowie in einer 
Probelection in jebem Fache ber gewählten Gruppe. 

Zur Beauffichtigung ber pädagogiſchen Curſe machte fich eine Erweiterung ber Con: 
jeild der Euratoren nöthig. Dasfelbe follte nunmehr beftehen: aus dem Gehülfen des 
Curators, dem Rector der Univerfität, dem Infpector der Staatsfhulen und ben Direc: 
toren der Gymnaſien. Außerdem in ben Univerfitätsjtäbten: aus ben Decanen ber 
hiſtoriſch⸗philologiſchen und ber phyfifosmathematifchen Facultät, und ben Profefforen ber 
oben genannten Fächer und ber Pädagogik. Zur Theilnahme an ben Sigungen werben auch 
bie beaufſichtigenden Gymnafiallehrer berufen, wenn bie Eramina ber Canbibaten vor: 

genommen werben ober fonft ragen ber praftiihen Pädagogik zur Verhandlung kommen. 
In allen rein pädagogiſchen Dingen ftehen bie Candidaten unter einem päbagogifchen Comite, 
weldes aus Mitgliebern biefes Confeils, dem Profeffor der Pädagogik, den Gymnaſial⸗ 
birectoren, urıb wo nöthig, noch einem ober 2 erfahrenen Pädagogen gebildet wirb; aud 
die überwach enden Gymnaſiallehrer haben hier Stimmredt. 

Die Idee, für die praktiſchen Uebungen je ein befonveres Gymnaſium zu errichten, 
war alfo verworfen. Die Eanbibaten wurben an alle Gymnaſien ber betreffenden Uni: 
verfitätsftäbte vertheilt. Dies hatten bie Gutadhten ber Euratoren von St. Petersburg, 
Moskau und Charkow befürmortet, weil 1) ein befonderes Gymnaſium nicht unter 
25,000 R. zu ftehen gelommen wäre, 2) an bemjelben wegen ber Zahl ber Ganbibaten 
ihre Thätigfeit nicht fo gut zu verfolgen, 3) für ven Augenblid die Mufterlehrer nicht 
ju finden gewefen wären („unb wäre es möglich, fo werbe dies nur zum Schaden ber 

anderen Gymnaſien gejchehen können“), 4) weil man babet bie Uniformität befürchtete, 
daß alle Candidaten ſich bie Syfteme und Unterrichtsmethoden, ja auch bie Anfichten über 
Wiſſenſchaft und Schüler von venfelben Lehrern aneigneten und 5) weil auch für bie 
Schüler eines folden Gymnaſiums, „an beren geiftigen und fittlidhen Fähigkeiten eine 
große Menge junger Pädagogen ftänbige und meift fehr unvolllommene Experimente zu 
machen hätten,“ nur Schaben zu erwarten gewejen wäre. 

Zur Erklärung bes letzteren Umftandes ijt übrigens hinzuzufügen, daß das Minis 
ſterium erwartete, außer ben Stipenbiaten werben fi) auch andere auf eigene Rechnung 
an ben Curſen betheiligen; biefelben hätten nur 50 R. einmal zu erlegen, unb falls fie 
4 Jahre Lehrer blieben, follte auch ihnen bie Zeit ber Curfe angerechnet werben. 

Der Unterhalt ber päbagogifchen Eurfe wurbe folgendermaßen berechnet: 
Für bie Directoren der 5 Gymnaſien zu St. Peteröburg, ber 4 zu Moskau, und 

ber 2 zu Kijew, Kafan und Charkow je 300 Rubel Zulage, zufammen 4500 R.; für 

Päbag. Enepflepäbie, XT. 19 
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bie Profeſſoren und Lecioren in St. Peteroburg und Moskau je 3500 R., im Kijew 

3200 R., in Kaſan und Charkow je 3000 R., zufammen 16,200 R.; für bie Gym: 

nafiallehrer in St. Petersburg 5700 R., in Moekau 4700 R., in Kijew 4450 R,, in 

Kaſan und Charlow je 3700 R., zufammen 22,250 R.; Betrag der Stipenbien 21,00 R.; 

für die pädagogiſchen Bibliotheken (je 500) 2500 R.; für bie Correſpondenz (je 400) 

2000 R., Gefammtaufwand 69,350 R. 

Schon nad 2 Jahren ftellte es ſich Heraus, daß bie Zahl der Stipenbien nicht für dem 

Bedarf an Lehrern genüge. Man ergriff baher ben Ausweg, 150 Stipendien von je 200 R., 

melde aus Anlaß der wegen Stubentenunruhen erfolgten Schließung ber St. Petert: 

burger Univerfität für bie nad; Moskau, Kafan und Charkow überfiebelnden Stubenten 

derfelben gefliftet worben waren, in Lehrerftipenbien zu verwandeln, beren Genuß währen: 

der ganzen Stubienzeit, einſchließlich die 2 pädagogiſchen Jahre, freigeftellt war (25. Juni 

1863). Dasfelbe Jahr brachte inbefjen bie Notbwenbigkeit, in bie weſtlichen Provinzen 

geborne Ruſſen als Lehrer zu ſchicken. Es wurde baher durch Reiherathegutachten vom 

13. Mai 1863 beftimmt, daß 60 folder Stipendiaten mit 250 R. jährli an ben ge 

nannten 3 Univerfitäten au biefem Zwecke ausgebilbet werben follten; allein in Charlow 

und Kaſan follten dazu bie Gelber aus ben ſchon beftehenben Stipenbien genommen 

werben, fo daß nur bie 20 in Moskau bazu kamen, während die Gefammtzahl ber 

Stipendien in Charkow und Kafan ſich von 60 auf 55 verringerte. 1864 gab es 259 

Stipenbien für Lehramtscanbibaten im Gefammtbetrag von 66,185 R. 70 Kop., woren 

aber nur 153 für das eigentliche Rußland unb 106 allein für bie weftlichen Provinzen 

berechnet waren. 

Schon 1863 lagen ber O.Sch. V. ungünftige Berichte über bie päbagogifchen Curie 

von Seiten der Guratoren vor (2. Juli). Sie verlangten zum Theil fogar eine rabieıle 

Reform. So jet z. B. ber Betrag ber Stipendien für den Lebensunterhalt ungenügent.*) 

Die O.Sch.V. ſah fi außer Stande, denfelben zu erhöhen, auch ſeien tie Stipendien 

nicht als Mittel zur vollftänbigen Sicherſtellung ber Griftenz, ſondern nur als Beitrag 

dazu anzufehen. Gine weitere Ausftelung betraf bie Vereinigung mehrerer Fühe 

(worüber ausführlich Ignatowitſch ſpricht; vollfommen richtig ift feine Bemerkung: um all 

das Geforberte pünctlich und gewifienhaft auszuführen, hätte der junge Mann vom fräben 

Morgen bis zum fpäten Abend zu arbeiten gehabt, zumal an ben Tagen, wo er zum 

Anhören oder Ertheilen einer Stunde balb in biefe, bald in jene Anftalt, vielleicht eine 

Meile weit, Habe laufen müßen). Die O.-Sch.-V. geftaitete indes in dem theoretiſchen 

Studium eine größere Specialifirung. Im Betreff ber Mängel bes Reglements un: 

namentlich) der Gontrole hielt fie dagegen Aenderungen für verfrüßt. Gerabe bie Gen: 

trole aber bezeichnet Ignatowitſch mit Recht, wenigitens in Bezug auf bie praltiſchen 

Uebungen, als phyſiſch unausführbar, felbft dann, wenn biefelben alle an einem Gm: 

nafium concentrirt gewejen wären. Man hätte täglich fo viel Mitglieber des päbage: 

giſchen Comite’s, als Candidaten unterrichteten, in die Gymnaſien ſchicken müßen. Außer: 

dem bezeichnet er als einen ganz erheblichen Mangel bes Reglemente, baß wer einmal 

einen gelehrten Grab hatte, aud ohne bie päbagogifchen Gurfe durchzumachen, eine Ar 

ftellung als Lehrer beanſpruchen durfte, wobei er noch zwei wefentliche Vortheile hatte, 

daß er nemlich nicht einem abermaligen Eramen ausgefeßt war, von bem es abhieng, 

welche Stelle er erhielt, fowie daß er durchaus nicht zu einer gewißen Anzahl von Jahren 

) Ignatowitſch giebt ©. 879 folgende Beregnung für ben Unterhalt eines Studenten in 

Petersburg: in Meines einfenfriges Zimmer mit Beheizung und dem nöthigften Möbeln in 

einem entfernten Stabttheil 8 R. monatlich, Eſſen 50 Kop, täglih, Bebienung und Bild 

3 Rub, monatli, Beleuchtung, Papier, Dinte, Federn u. f. w., fowie 1 Pfund Tabaf und andert 

Kleinigkeiten 2 R. monatlih, zufammen 28 R. monatlid oder 336 R, jährlid. Damn bleiben 

für Kleidung, Stiefeln, Wäſche 14 R. übrig, wobei bie genauefte Berechnung von Seiten dee 

jungen Mannes, bie Verſagung jedes Vergnügens vorausgefept ift, 
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verpflichtet war. Endlich deutet er darauf hin, daß die Art ber Auffit Studenten wie 
Lehrern es nahe legte, fi die Sache nicht zu ſchwer zu maden (S. 880). 

So bereitete ſich allmählich die Anſicht vor, daß bie pãdagogiſchen Curſe, „ein ganz 
neues, originelles Product unſerer vaterlänbifchen Pädagogen, das in feinem Staat ber 
gebilbeten Welt ein Beifpiel hat“ (Ignatowitſch S. 200), fi nicht bewähren würben, 
wenigftens nicht in biefer Form. 

Unterbeffen kam ein Brief Fr. Ritſchl's an ben Profeſſor Gylben in Helfingfors 
(vom 18. April 1863; im Helfingforfer Dagblab Nr. 109) aud in bie ruſſiſche Preſſe 
(9. d. M. CXIX, 6, 161). Der „berühmte Philolog und Schulmann“ ſprach ſich in 
bemfelben über bie Seminare an ben deutſchen Univerfitäten aus, Erkenne man ben 
Satz als richtig an, daß die claſſiſche Wiſſenſchaft in Deutſchland bedeutend höher ſtehe, 
als in den Nachbarländern, ſo halte er ſich für berechtigt, die feſte Ueberzeugung aus: 
zufprechen, daß bie Urfache be gegenwärtigen Aufblühens derſelben hauptfädhli in ben 
pbilologifhen Seminaren ber Univerfitäten liege, Diefelbe Erfahrung habe man nach 1848 
in Defterreih gemadt. Zur Bildung tüdhtiger Gymnafiallehrer genüge das Hören von 
Borlefungen nicht, da in biefen nur theoretifche Kenntniſſe mitgetheilt würben; bem Lehrer 
jei nod die methodiſche Fertigkeit nöthig, weldde nur durch eigene Hebung gewonnen 
werbe. Darunter fei nicht bie praftifche Kunft bes Lehrens verftanben, welde nur im 
Amte zu erwerben fei. Erfahrungsgemäß bringen alle noch auf ber Univerfität vorge 
tragenen päbagogiihen Anmweilungen wenig Nutzen unb hindern nur bie wirklich nüß- 
lien unb nothwenbigen Studien. Vermittelſt ber genannten methobijchen Fertigkeit lerne 
der künftige Gymnaſiallehrer auf bewußtem methobifhen Wege und auf Grund ber 
ſtrengen Geſetze linguiſtiſcher und realer Erläuterung ein richtiges Verftänbnis ber claf- 
ſiſchen Schriftſteller erreichen u. f. w. 

Als nun im J. 1864 im Minifterium bie Lehrerbildungsfrage wieber aufgenommen 
wurbe, legte man ben weiteren Verhandlungen eine Denkſchrift zu Grunde, welche im An- 
ſchluß an Ritſchl's Brief die Errihtung von Seminarcurfen bei ven Kathebern ber 
alten Spraden, ber ruffiihen Literatur, der Gedichte, ber reinen Mathematik und ber 
Phyſik befürmortete (f. zum folgenden bie ba8 Ganze behanbelnbe Denkſchrift des Vorſitzenden 

bes gelehrten Comité's, Geh.RKath A. Woronow, im %. d. M. von 1865 CXXVI, 4, 
21— 90). Die hiſtoriſch-philologiſchen und phyſiko⸗mathematiſchen Yacultäten hatten ſich 
über ben Vorſchlag verſchieden geäußert. Die von Moskau fanden bie Idee ausgeführt, 
wenn man von ber Betheiligung an ben jetigen pädagogiſchen Eurfen die Gymnafial- 
birectoren und Gymnaſiallehrer ausſchließe. Dagegen wurde von Charkow ber Grunb- 
gebanfe der Denkihrift für nicht ganz richtig und bie praftifhe Vorbilbung von Gym: 
nafiallehrern an Univerfitäten für unmöglid erklärt. Diejelbe fei nit im Einflang mit 
dem Charakter unb ber Richtung der Studien fowohl ber Profefioren als der Stubenten. 
Dft könne ja ein begabter und mit vollem Nugen wirkender Profefjor ein ſchlechter Gym: 
nafiallehrer fein; natürlih: denn ausfchlieglid mit dem fpeciellen Stubium feines Faces 
in beffen Anmwenbung auf ben Univerfitätsunterriht und außerbem mit ber felbftänbigen 

Bearbeitung feiner Wifjenfchaft beſchäftigt, Habe er nicht nur Feine Zeit, ſondern fei auch 
möglicherweife nicht bisponirt, oft auch nicht befähigt, zum Gymnaſialunterricht Anleitung 
zu geben. So haben ja auch bie beutichen Seminare feinen didaktiſchen, jonbern einen 
wiffenfchaftlihen Zwed. Auch habe bie praftifche Vorbilbung nit bie vorausgeſetzte 
Wichtigkeit; Habe ein Stubent gründliche und umfaflende Kenntniffe und außerbem ein 
praktiſch⸗wiſſenſchaftliches Seminar, wie bie deutſchen, durchgemacht, fo fünne man an 
dem bereinftigen Erfolge und ber Bilbungsfraft feines Gymnaſialunterrichts nicht zweifeln. 
Die fpecielle Vorbilbung in ber Praris bes Unterrichtes fei ben Gymnaſien zu über: 
laffen u. f. w. Im ganzen kamen alle Gutachten barin überein: daß bie Bilbung bes 
Lehrers noch auf der Univerfität felbft zu beginnen Habe und baf dazu 4, ober wenigitens 
3 Jahre erforberlich feien; nad; der Anſicht der Majorität follte ein Jahr bavon nad 
Abfolvirung der Univerfität vorzugsweife praktifchen Uebungen im Gymnafium gewibmet 
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werben. Die nun folgende Berathung im gelehrten Comité knüpfte ſich an brei vorge 

gelegte Gutachten: das eine, von Woronow, war für Beibehaltung bes gegenwärtigen 
‚Syftems unter Befeitigung ber bis jeht zu Tage getretenen Mängel und bebeutenber 
Vermehrung der Stipendien; das zweite, von Profeſſor Steinmann, flog ſich biefem 
ber Hauptfache nad ar, forderte aber für bie praftifcde Ausbilbung eine befonbere An: 
ftalt; im dritten trat Profeffor Blagoweſchtſchensli warm für bie Wiederrichtung einer 
befonberen Lehrerbildungsanſtalt ein. Zuerſt erlebigte das Comité biefe letztere Frage, 
und zwar mit Stimmenmehrheit verneinend. ine geſchloſſene Anftalt für Erwachſene 
fei unpafjend, fie fei zu theuer, fei ein Hinbernis, bie jungen Leute dem Leben nahe zu 
bringen, fie würbe bie Einrichtung einer umfafenden Abminiftration und einer Aufſicht 
fordern, bie fi factiſch doch unmöglich erweifen würbe; enblich fei fie auch nicht noth⸗ 
wendig, ba berfelbe Zweck ſich bequemer in einer offenen Anftalt erreihen laſſe. In 
zweiter Linie wurbe ebenfalls durch Majorität feftgeftellt, baf bie Lehrerbildung an ben 
Univerfitäten nicht nur möglich, fonbern auch in allen Beziehungen angemefjener fei, als 
bie Errichtung einer befonderen Gentralanftalt. Möglich, weil dem fünftigen Lehrer 
vor allem bie Wiſſenſchaft nöthig, dieſe aber an ber Univerfität und in einem befonberen 
Inſtitut diefelbe fei. Sobann braude er Kenntnis der Quellen ber Wiſſenſchaft und 
ber Methoben bes Unterrichts, ſowie praßtifche Uebungen in bemfelben ; bas erftere können 

bie Profefjoren der Univerfität ebenfogut leiften, als bie eines Inſtituts; für ben zweiten 
Zweck Habe weber jene noch biejes bie Mittel und praktiſches Unterrichten müße jeben- 
fall8 im Gymnafium geübt werben. Angemeffener fei die Lehrerbildung an den Uni- 

verfitäten, weil fie wohlfeiler zu ftehen fomme, als in einem ober mehreren Inftituten 

(denn in dinem könnte man nit 300 Lehrer auf einmal bilden, was bei dem jekigen 
Lehrermangel nötbig wäre); jobann weil von ben einzelnen Univerfitäten aus bie jungen 
Lehrer nicht jo weit von ihrem Fünftigen Beftimmungsort entfernt wären und enblich 
weil bie Univerfitäten dann in fefterer Verbindung mit ber Volfsbilbung blieben. Beim 
britten Punct einigte fi bie Maforität darin, daß bie Lehrerbildung eine theoretifche 
und eine praftifche fein müße; bie erftere babe in ber Erwerbung wiſſenſchaftlicher Kennt: 
niffe und in bem Hören eines Curſus ber Päbagogif, bie zweite in praftifchen Arbeiten 

unter Anleitung eines Profeffors und im Unterrichten an einem Gymnafium zu beftehen. 
Der Genuß eines Stipenbiums, alfo die Bildung, beginne mit bem erften Studienjahr; 
nad bem vierten trete das praktiſche Uebungsjahr ein. In Betreff ber Frage: wo bie 
praftiichen Uebungen zu betreiben feien, blieben zwei Anſichten beftehen: bie eine hielt, um bie 

Sleihförmigkeit zu erreihen, bie Errihtung Eines Muftergymnafiums für nothwendig, 
an welchen bie Eanbibaten unter Anleitung von Mufterlehrern unterrichten follten; vie 
anbere bielt dafür, eine foldhe Anftalt mit lauter Mufterlehrern fei ſchwer zu errichten 

und bie Mehrzahl ber Eltern würbe ihre Söhne auch nicht gern dahin ſchicken, bamit 
an ihnen beftänbig Unterrichtöverfuche gemacht würden. Man folle die Zöglinge an 

"mehrere Gymnaſien vertheilen, bie Einheit werbe durch bie allen gemeinihaftlihe Con- 
trole erreicht werben, 

Bon ben Euratoren und beren Conſeils, an welde das ganze Material nunmehr 
zur Begutachtung abgeſchickt wurbe, fprachen ſich alle gegen eine beſondere Lehrerbilbungs- 

anftalt aus, Nur ber Staatsjhuleninfpector von Dorpat, Serne-Solowjewitih, reichte 
ein Separatvotum zu Gunften einer folden ein und bie Minorität bes Dorpater Con- 
feils ſprach fi in gleihem Sinn aus, Sie machten geltend: bie armen jungen Leute, 
und das ſeien meift bie betreffenden Ganbibaten, gehen lieber in eine folde Anftalt, 
welde alles zum Leben nothwendige biete; es entwidle ſich in geſchloſſenen Anftalten 
leicht ein allgemeiner Wetteifer unter den Zöglingen und in Bezug auf Hülfsmittel und 
Stubiren feien alle Bedingungen günftigen Erfolges gegeben. 

Die Anſichten über das Detail der oben angegebenen fragen giengen zum Theil 
weit auseinander, Da auch im Schoße bes gelehrten Comité's mandes noch Feine 
befinitive Beſchlußfaſſung zuließ, fo legte ber Minifter einftweilen folgende Hauptpuncte 
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der Zaiferlichen Beftätigung vor. 1) Eine eigene Anftalt für Lehrerbildung ift über- 
flüßig; leßtere wird ben Univerfitäten übertragen, welche bie Sache beffer und ungleich 
wohlfeiler machen Fünnen. 2) Die Bildung zum Lehrer beginnt im Lauf bes Univer- 
fitätscurfus. Die betreffenden Stubenten hören, wie alle andern, die Borlefungen, treiben 
aber außerdem ihrer fünftigen Beftimmung angemefjene befonbere Stubien unter Anleitung 
bes Profeſſors der Päbagogil und einiger andern Profefjoren. 3) Einer ber Docenten 
der philofophifchen Wiſſenſchaften Hat Pädagogik vorzutragen., 4) Nach Abfolvirung ber 
Univerfität werben bie Canbibaten auf ein Jahr ven Gymnaſien zugezäßlt. 5) Auch in 
biefem erhalten fie das Stipendium. 6) Dasfelbe wirb zu ben Dienftjahren gerechnet. 
7) Die Gefammtzahl der Stipendien richtet fi nad ben zu Gebote ftehenden Mitteln. 
Jedes. beträgt 360 Rubel. Die kaiſerliche Sandion erfolgte am 23. März 1865. So: 
mit hatte man das beutihe Syftem ber „Seminarcurfe” und fo etwas wie das Probe 
jahr eingeführt. Allein bie Zahl der Stipendien erwies fih als ungenügend. Schon 
im November- 1865 bradte ber Minifter eine Darftellung der Sadlage in den Reichs: 
rat, worin er ausführte, nach ben vorhandenen 290 Stipendien lafje ſich berechnen, 
daß jährlich zwiſchen 50 und 70 junge Lehrer an die Gymnaſien abgehen könnten. 
Alein e8 ergebe fi, daß im Mittel jährlich 125 Wacanzen eintreten und 65 berjelben 
beftänbig unbefeßt bleiben; außerdem erforbere bie vollſtändige Einführung des Statutes 
noch 300. Lehrer, und wenn die Zahl der Gymnafien in Zukunft wie bisher um 3 jähr- 
lich zunehme, fo brauche man auch für biefe noch je 30; es werben baher am Enbe 
bes laufenden Decenniums, in welchem es wünfdenswerth fei, das Statut einzuführen, 
800 Vacanzen fein, außer ben von ben gegenwärtigen Stipendiaten beſetzten. Der Minifter 
Ihlägt daher vor, 300 neue Stipendien zu 360 Rubeln zu gründen, bie nöthigen 
108,000 R. in bas Bubget für 1867 einzuftellen und mit ber Ausführung bes „Regle 
ments über bie Bildung von Lehrern für die Gymnaſien und Progymnaſien“ (welches 
inbeffen, im Entwurfe fertiggeftellt, wie es fcheint, niemals publicirt worben ift) noch 
1866 zu beginnen. Nachdem ber Kaifer dieſen Antrag bejtätigt hatte (18. März 1866), 
verfügte das Minifterium im ganzen über 590 päbagogifhe Stipendien in einem Ge 
ſammthetrage von 180,107 R. 10 Kop. jährlid. 

3. Ueber ben Zuftand, in welchem ſich die Gymnafien am Ende bes 
Jahrzehnts befanden, ſpricht fi bie obengenannte officielle „Ueberſicht“ folgenber- 

maßen aus (S. 128—150): „Man Fan. nit behaupten, daß ber Zuftanb unferer 
Gpmnafien im Anfang des Trienniums in fittlich erziehliger Hinficht ein befrie- 
digender geweſen wäre. Die verfchiebenen damals in unferer Geſellſchaft verbreiteten 
fecialen und politifhen Mistheorieen mußten aud in bie Sphäre der häuslichen und 
Öffentlicden Erziehung bringen unb auf biefelbe einen ſchädlichen Einfluß ausüben. Die 
damalige negative Richtung, welche fih u. a. aud in ber päbagogifchen Literatur aus: 
ſprach, brachte nicht nur in ben Eltern, fonbern auch in vielen Lehrern und Erziehern 
an äffentlihen Anftalten eine ſchreckliche Begriffsverwirrung hervor und hatte den allge 
meinen Verfall der Schulbifeiplin zur Folge. Die frühere Organifation ber Lehran- 
falten wurbe einer allfeitigen öffentlichen Beurtheilung und freier Kritit unterworfen. 
Bei all dem unbeftreitbaren Nuten, welchen eine ſolche Beurtheilung hat, muß man in: 
deflen bemerken, baß fie auch ſchlimme Folgen infofern nach fich zog, als fie bie Auctorität 
des damals beftehenden Schulftatutes untergrub und feine Ausführung hemmte. Unter 
ben Lehrern und Erziehern fanben ſich einerfeit8 Anhänger ber bisherigen Drbnung, 
andrerſeits allzueifrige und bisweilen unreife Reformatoren, bie jhonungslos alles be 
ſtehende negirten und bie neuen Erziehungstheorien, welche bamals im Weberfluß auf: 
traten, praltiſch zu verwirklichen fich beftrebten. So konnte man in Difciplin und Er: 
ziehungsmethode nicht bie Einheit und Mebereinftimmung erwarten, welche die nothiwenbige 
Bedingung für das Gebeihen der Erziehung find. Infolge bavon zeigten fi (um von 
ben Lehranftalten der weftliden Gouvernements zu ſchweigen, welche durch bie bortigen 
politifhen Unruhen in volllommene Verwirrung gerathen waren) auch in ben rein ruf 
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filden Gymnaſien höchſt traurige Anzeichen bes Verfalls von Moralität und Erziehung. 
So heißt es in bem Bericht über ben St. Petersburger 2.:B. von 1862: „Die äußere 
Drbnung wurbe nicht geftört ; bringt man aber in bie geiftige Stimmung ber Schüler 
forgfältiger ein, fo fann man nit umhin, zu beobachten, daß ſich ein ber früheren Zeit 
frember Geift an bie fittlihen Grundlagen ber Anftalten heranſchleicht. Der Mangel 
an Befcheibenheit und Achtung vor den Aelteren, unftattbaftes Selbftvertrauen in Beur: 
theilung gewißer Dinge, deren Verftänbnis noch dem nicht gereiften Geiſte noch unzugänglich 
ift, kam, wenn auch felten unb in geringen Dimenfionen, fo doch beutlih bei einigen, vor: 
zugsweife älteren Schülern zum Vorſchein. Die Pflichten ber Erzieher wurben bei ber 
dermaligen Richtung ber Geſellſchaft und Literatur ſchwer ...“ Glücklicherweiſe machte 
biefe ſchädliche Richtung, bie vor 3 Jahren in den Eymnaſien aller 2.:B. in größerem 
gber geringerem Grabe hervortrat, feine Fortfchritte, und wenn biefelbe noch nidt 
überall befinitiv befeitigt ift, fo ift fie mwenigftens bebeutenb ſchwächer geworben unb 
werben überall zu ihrer Befeitigung bie richtigen Maßregeln ergriffen. In dem Bericht 
über den genannten 2.:B. für 1864 wirb hierüber folgendes gefagt: „Wenn auch unter ben 
Schülern der oberen Claffen ver Hochmuth, das Selbftvertrauen, der Mangel an Be 
ſcheidenheit, der Irrthum, als ob man auch ohne beharrlihe Mühe und ohne pofitive 
Kenntniſſe fich weiter bilben könne, noch nicht ganz verſchwunden find, fo war biefe Ber: 
kehrung ber Begriffe wenigftens Feine fo allgemeine, und wenn fie noch in einigen Gym: 
naften in Verſuchen, die Orbnung zu flören, zum Ausbrud kam, fo war dies nur in 
folden Formen und folder Ausbehnung ber Fall, daß fie nicht über die Grenzen fhüler: 
bafter Ausfchreitungen giengen, welche ohne Mühe zu umterbrüden find und feine emft: 
lichen Folgen nach ſich ziehen“ ... Die gleiche fichtbare Befferung wurbe auch in ben 
übrigen 8.:B. gefunden. In dem Bericht über ben Kaſan'ſchen L.B. Heißt es: „Es 
wurbe bemerft, baß ſich bie Erziehung allmählich mit dem Unterricht zu vereinigen be 
ginnt, daß die Lehrer fi nad und nad an ben Gebanten gewöhnen, baf ihre Pflicht zu 
lehren von ber zu erziehen nicht abzufondern ſei; allein bies ift erft noch ein Deſiderium, 
ein Streben; bis zur Erfüllung biefer Anforderung ift es ebenfomweit, als bie Lehrer 
früher von dem Gedanken an bie erzieherifchen Pflichten entfernt waren. Uebrigens find 
bie Schwierigkeiten und Hinderniffe, bie fi auf biefem Wege entgegenftellen, groß; es 
it bekannt, daß vor 2 Jahren unter ben Schülern ver höheren Claſſen vollftänbige Zügel: 
Toftgfeit herrſchte, und es ift ſchon nichts geringes, daß fi} davon jeht nur noch ba 
und bort unbebeutende Spuren erhalten haben, bie ſich größtenteils im Tragen langer 
Haare, in Nichtbeachtung ber Vorfhriften in Bezug auf die Kleibung, im Rauchen an 
öffentlihen Orten, im Verſäumen ber Schule und theilmweife in groben Manieren kund⸗ 
geben. Mit Schülern, welche unter dem Einfluß ber vor 3 Jahren herrſchenden Richtung 
aufgewachſen waren, war es auch, offen gefagt, nicht leicht mehr zu thun, als in Betreff 
ber Gewöhnung an Difeiplin, Beobachtung des Anftandes und der Höflichkeit im Um: 
gang, Gehorfam gegen bie Anorbnungen ber Vorgeſetzten und Erfüllung ber feftgefeßten 
Regeln gegenwärtig gethan mworben if. So wird... vom Gymnafium zu Saratow 
berichtet, daß bie früheren Auflehnungen, bie Grobheit, ber Ungehorfam, die freden 
Ausfhreitungen gegen Auffeher unb Lehrer verſchwinden ober fich immer feltener wie 
berholen, als Nachhall ber Vergangenheit, und bei der Mehrzahl der Schüler Umvillen 

hervorrufen; . . . im Gegenfab zu ber früßer mandmal vorgefommenen Straflofig: 
feit beobachten alle Lehrer und insbefonbere ber Inſpector das Betragen ver Schüler 
aufs fhärffte... Im allgemeinen Kann man fagen, baf innerhalb der Anftalten bie 
Schüler fi gut betragen. Die Behörben thaten alles mögliche, um auch außerhalb 
berfelben fie nicht ohne Aufſicht zu laſſen. Weber ber Eurator noch bie Bezirksinſpec⸗ 
toren hatten Klagen darüber zu hören, daß die Schüler ſich in der Geſellſchaft oder in 
ber Stadt nicht anſtändig betrügen. Auf Pflege und Entwicklung bes religiöfen Ge 
fühls wird befondere Aufmerffamkeit gerichtet; in vielen Gymnafien ift gemeinfchaftlidhes 
Gebet eingeführt... .“ Im Charkower 8.:B. erhält für 1863 nur das Gymnaſium 
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zu Woronefh ein ungünftiges Zeugnis, das indeſſen fi 1864 nicht mwieberholt. Sm 
LB. Dbeffa Hat ebenfalls nur Ein Gynmafium, das zu Nikolajew, Tadel verbient. Das 
gegen zeigt ber Moskauer 2.:B. ein vollkommen befriebigenbes Bild: bie Knaben zeigen 
ven Wunſch, zu lernen, Gehorſam gegen ihre Vorgeſetzten“ u. f. m. — „Das Gymnafium 
iſt eigentlich eine Unterrichts, nicht eine Erziehungsanftalt,“ mit biefen Worten. wendet 
ſich nun der Bericht den Hinderniſſen zu, auf welche die Schule in biefer Beziehung flößt. 

„Die Schüler bringen ben größten Theil des Tages zu Haufe zu, baher auch ber in ihnen 
zu Tag tretenbe häusliche Einfluß gewöhnlich den überwiegt, ben bie Lehrer und bie 
Borgefehten auf fie haben Fönnen. Folglig machen bie Eltern, Verwandten ober Vor⸗ 
münber ber Schüler bie hauptſächlich erzieherifche Macht aus; welche Mittel daher auch 
von Seiten ber Schulobtigkeiten erſonnen werden mögen, um bie Schüler vor allen 
möglien ſchädlichen Einflüffen zu ſchützen, benen fie befonbers in Privathäufern auss 
gefeht fein Fönnen, biefe Mittel werben nur bann ganz wirffam fein, wenn bie Eltern 
uf. w. felbft au an ben Bemühungen der Schule unmittelbaren und regen Antheil 
nehmen. Indeſſen ift bei uns in biejer Beziehung aller Orten eine unverzeihliche Gleich: 
gültigkeit von Seiten ber Eltern zu bemerken, beren überwiegende Anzahl fi nicht nur 
richt im Gymnaſium nad dem Erforberlichen in Betreff ihrer Kinder erkundigt, fonbern 
niät einmal bie periobifch jebem Schüler ausgehändigten Zeugniffe über Fortſchritte und 
Betragen, fowie bie Angabe über die vetfänmten Stunden anſieht. Es kamen Fälle 
vor, ba ein Vater, als er endlich im Gymnaſium erfcheint, von feinem Sohn als einem 
Säüler der V. Claſſe fpricht, während berfelbe hoch im ber III. Elafie fist. Hülfe, 
wo es gilt, die Schulobrigkeit zu Hintergehen, Nachſicht mit ben ihrem Alter nicht zur 
ſtehenden Streihen und Neigungen ber Knaben, Abziehen berfelben vom Arbeiten unter 
den nichtigſten Vorwänden, bas find bie allergewöhnliäften täglichen Erfcheinungen. 
Unb doch machen mande Eltern, bie ein einziges Kind, das aufer ber Schulzeit doch 
beftänbig unter ihren Augen fein foll, nicht zu bewachen im Stande find, dem Gym: 
nahum Vorwürfe barüber, daß es das Betragen mehrerer Hundert Schüler nicht genau 
genug kenne, die nah Schluß ber Schule nad) allen Richtungen ber Stabt auseinander 
gehen. Ein großes Hindernis für bie richtige Organlfation der Erziehung war bis jet 
der Mangel an tauglichen Auffehern. Die gegenwärtigen‘, welche weber wiſſenſchaftliche 

noch päbagogiiche Bildung, noch möralifhen Einfluß auf bie Jugend Haben, erfüllen 
meift ihre Pflicht mehanifh . .. Auch jetzt ſteht es mit ber fittlichen Erziehung ba 
am beiten, wo das Amt der Aufſeher durch die Gymnaſiallehrer felbft verfehen wird.“ 

Sodann wirb erwähnt, bag im Odeſſaer 2.:B. an 5 Gymnaſien das Claſſenlehrerſyſtem 
eingeführt worben fei; wobei man aber nicht ganz an bie beutfche Auffaſſung desſelben 
zu benfen bat, ba bies fo erflärt wirb, „daß ſich bie Lehrer verpflichtet haben, auf das Be 
tragen ihrer Elafje Acht zu Haben, fie bei ven Arbeiten anzuleiten, indem fie ihnen mit 
ihrem Rath und ihrer Vermittlung bei ben übrigen Lehrern and dem Vorſtand beiftehen, 
fi. mit den Eltern in Beziehung ſetzen und ſich mit ihrem häuslichen Leben bekannt 
machen. Theilweiſe hindert das Gebeihen der fittlichen Bilbung bei uns auch das längit 
unter ben Lehrern eingemurzelte Vorurtheil, ihre Pflicht beftehe nur barin, ben Schülern 
eine gewiße Quantität von Kenntniffen mitzutheilen, bie fie ſich möglichft gut zu eigen 

machen follten; alles übrige, das fittlihe Betragen ber Schüler betreffende, fowie bie Be 
handlung träger und nicht vorwärts kommender Schüler liege dem Director, Infpector und 
den Auffehern ob. Die Borftänbe ber L.⸗B. find eifrig bemüht, die entgegengefehte Anficht zu 
verbreiten, daß man nicht Lehrer fein könne, ohne zugleich Erzieher zu fein. — Endlich 
muß bemerkt werben, baß ben meiften Einfluß auf bie ſittliche Stimmung ber Schüler 
die Religionslehrer ausüben innen. Allein leider erlaubt es ihnen bie Stellung, bie 
fie in Bezug auf die Gymnaſien einnehmen, nicht, im biefer Richtung ben wünſchens⸗ 
wetthen Einfluß auf die Zöglinge zu gewinnen. Durd ihre vielfachen paftoralen Ber: 
liätungen beftänbig von denen gegen bie Gymnaſien abgezogen, können fie der Er: 
bauung der Schüler felhft bei der größten Gewiſſenhaftigkeit nicht nur nicht viel Zeit 
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widmen, ſondern ſind ſogar gezwungen, Stunden auszuſetzen, beſonders während der 
großen Faſten, während dieſe Zeit auch im Eymnaſium ſich für ſittlich-religiöſe Unter— 
weiſung am beſten eignet. Selbſt die Vorbereitung zur Beichte und zum heil. Abend⸗ 
mahl müßen fie oft mit einer ber heil. Handlung nit anftehenden Eilfertigfeit vor- 
nehmen. Mangel an Zeit nöthigt viele, faft beftänbig fi) ber Theilnafme an den 
päbagogijchen Beratfungen zu entziehen unb allem fremb zu bleiben, was außerhalb ihrer 
Stunden im Gymnafium gefhicht; indem fie aber das Schulleben nicht grünblich genug 
fennen, find fie natürlih außer Stande, Einfluß darauf zu gewinnen. Es wäre fehr 
zu wünſchen, daß die Gymnaſien in ihren Religionslehrern Leute befäßen, welche ihre 
Thätigkeit venfelben ausſchließlich widmeten.“ 

Auf den Unterricht übergehenb fährt ber Bericht fort, er Habe fi zwar im 
vergangenen Triennium merklich gehoben, leide aber doch auch jetzt noch an vielen weſent⸗ 
lichen Mängeln, zu deren Beſeitigung viele Mühe und Anſtrengung erforderlich je. „In 
ber Religion ift ber Unterridt in ben meiften Gymnaſien befriebigend., Soweit es 
bie andern ben Religionslchrern obliegenben Pflichten erlauben, erfüllen fie ifre Schulbig- 
feit und geben fi Mühe, es dahin zu bringen, daß bie Schüler die 5. Wahrheiten ber 
rechtgläubigen Kirche mit bem Herzen aufnehmen und mit Bewußtfein aneignen. So 
heißt es im Bericht über ben Kafan’ihen 2.8. für 1864: „Das mechaniſche Aus: 
wenbiglernen, an bem ber Religionsunterridt fo vor kurzem noch litt, ift an feiner 
Anftalt mehr zu bemerken; bie noch jeht vorhandenen Mängel entfpringen aber größten- 
theils benfelben Urſachen, wie bei ben anberen Fächern, b: 5. dem Mangel an päba- 
gogifher Vorbilbung ber Lehrer, ber Unbrauchbarkeit der Handbücher u. f. w. Das 
einzige, was man ben Religionslehrern vorwerfen könnte, finb die ungenügenben Kenntnifje 
ber Echüler in Bezug auf die Riten (bie Liturgik wird im allgemeinen mit verhältnismäßig 
geringerem Erfolg gelehrt); allein biefer Mangel ift vor allem bie Folge eines von ben 
Lehrern faft nicht abhängenden Umftandes, nemli davon, daß tie Schüler den Gottes: 
dienſt unregelmäßig befuchen und baran finb hauptfähli bie Eltern ſchuld. Es wäre 
aber fehr nothwendig und wünſchenswerth, daß jever Schüler ſtets das Evangelium zur 
Hand hätte: aus ben Lehrbüdern eignen fie fi mehr ober weniger fragmentarifche 
Kenntniffe aus ber Gefhichte und Togmatil an; unb wenn auch bie Religionslehrer in 
ber Claſſe das Fehlende ergänzen, fo hätten tod bieje Erläuterungen eine größere Be— 
beutung, wenn bie Schüler felbft bie entfprechenden Stellen aufſuchen und fi fo mit 
ber Quelle ber hriftlichen Lehre befannt maden könnten.“ Weniger befriebigenb ift ber 
Unterricht in ber Religion in ben 2.:B. von Charkow und Kijew. In ben Berichten 
über ben erfteren für 1863 unb 1864 bemerkt ber Gurator, bie Religionslehrer im 
allgemeinen nehmen an ber Bildung unb Erziehung der Jugend nur geringen Antheil, 
ber Unterricht trage größtentheild einen fcholaftifchen Charakter, Der Curatorgebülfe 
von Kijew fagt nad einer betaillirten Nevifion zweier Gouvernements: „Der Zweck 
bes Religionsunterrichts ift bie fittlic:religidfe Bilbung, ohne welche eine der Beflimmung 
bes Menfchen entiprechenbe geiftige unmöglih if. Um bies Hohe Ziel zu erreichen, 
müßen auch die geeigneten Mittel angewandt werben. Da bie Lehre des Glaubens bie 
Lehre bes Lebens ift, fo muß fie ihrer eigenften Natur nad im lebendigen und lebens: 
vollen Worte, nit im tobten Buchſtaben fi ausfpredhen, fie muß vom Herzen fommen 
und zum Herzen gehen und aud für Kinder verfiänbli fein... Die Methode, um- 
mittelbar mit ber Duelle des Glaubens befannt zu machen, ift nicht allgemein im Ge— 
braud. Daher abfolviren unfere Echüler oft die Schule, ohne mit ber Bibel befannt 
geworben zu fein unb ohne fie fogar in ber Hand gehabt zu Haben. Ueberall hörte ich 
eine genaue Aufzählung ber Bücher bes U. u. N. T., fogar mit Angabe bes Inhalts 
von einigen; aber auf bie frage: habt ihr biefe Bücher ſelbſt gefehen? erhielt ich meijt 
eine verneinendbe Antwort. Die Bibel wirb als eine Rarität in ber Schulbibliotgel auf: 
bewahrt, nicht aber zum Unterricht mitgebracht, während bod Bier für fie ber redhte 
Pla ift und feine Lection vorübergehen follte, ohne daß aus ihr bie bezüglichen Bibel: 
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verſe oder, wenn es die Zeit erlaubt, auch ganze Capitel vorgeleſen werden. Das würde 
in ben Schülern Luſt und Liebe dazu erweden, dies einzige Buch zu leſen — was ja 
jetzt burch Ueberſetzungen berjenigen Theile, welche jebem Chriften zur Befeitigung im 
Glauben und in guten Werken am nothwendigſten find, ins Ruſſiſche leicht gemacht ijt.“ 

„Rujiiihe Sprade und Literatur gehören leiber nicht zu bemjenigen Fächern, 
in welhen ber Unterricht ben erwünjchten Erfolg hat. Der Hauptgrund bavon ift ber, 
daß fih umter den Lehrern felbft noch Fein beftimmter Standpunct in Betreff biejes 
Faches herausgearbeitet hat. Der Curator von St. Petersburg bemerkt im Ber. f. 1863, 
ed gebe nicht 2 Lehrer ber ruſſiſchen Sprade und beſonders ber Literatur, melde ihre 
Aufgabe gleich anfehen und ben gleichen Weg einjchlagen; bazu kommt nun noch, baf 
in feinem anberen Fach der Mangel an guten Lehrbüdern fo fühlbar ift, mas manchem 
Lehrer Anlaß giebt, fih von dem Bejtreben, tie Schüler vorherrſchend zu „entwideln,“ 
fortreigen zu laſſen und bie Mittheilung pofitiver Kenntniffe, welche ben unmittelbaren 

Inhalt der Wiffenfhaft bilden, zu vergeſſen. Aehnlich Tauten bie Urtheile über bie 
anderen 2.:B. Der Curator von Charkow Fagt in ben Ber. f. 1863 ımb 1864 
berüber, daß bie Lehrbücher ber ruffiichen Literatur äußerft ungenügend feien, weshalb 
die Lehrer eigene Hefte ausarbeiten und eine außerorbentlihe Ungleichmäßigkeit ver: 
urſachen; auf praktiſche Uebungen werbe nit überall gefehen. In der Gefchichte ber 
ruſſiſchen Literatur laffen fi manche in bie alte unb bie vollsmäßige, anbere umgekehrt 
in bie neuere Literatur allzufehr ein. Ueber ben Kaſan'ſchen 2.:B. heißt es im Ber. f. 1864 
folgendermaßen: „In ben meiſten Gymnaſien find bie Kenntniffe ber Schüler in der 
ruſſiſchen und in ber ſlavoniſchen Sprache und befonbers in ber Literatur vergleihunge- 
weiſe ſchwächer. Eine ſolche, anſcheinend befremdliche Erſcheinung erklärt fih burd 
folgende Umſtände: 1) es herrſcht in dieſem Face ein Außerft großer Mangel an Lehrern, 
was hauptfählih von ber geringen Anzahl der Stubenten ber biftorifchephilologifchen 
Facultät in Kafan und ber infolge davon nicht hinreichenden Zahl ber in bie päba- 
gogiſchen Eurfe eintretenden herrührt. Wie groß biefer Mangel ift, läßt fi ſchon 
darnach beurtheilen, daß 3. B. das Gymnafium zu Jekaterinburg feit feiner Gründung 
feinen Lehrer ber Literatur gehabt hat; am 2. Kaſan'ſchen Gymnafium lösten fi in 
den 2 letzten Schuljahren 5 Lehrer ab, und zwifchenhinein waren bie Stunden mandmal 
jiemlih lange ganz unvertreten; an ben Gymnaſien zu Penfa, Saratow und Samara 
war ebenfo längere ober fürzere Zeit fein Lehrer; am 2. zu Kaſan ift bie Stelle noch 
jetzt vacant. Dazu ift noch binzuzufügen, daß infolge ber äußerſten Noth bie Behörbe 
manchmal in die Notbwenbigkeit verfeßt war, zur Vertretung ber Lehrftelle für ruſſiſche 
Literatur Perfonen zuzulaſſen, welche die geſetzliche Berechtigung dazu nicht befaßen, ober 
direct nach dem Abgang von ber Univerfität Canbibaten ohne praktifche Vorbereitung in 
den päbagogiihen Gurfen zu ernennen. 2) Mehr als in einem anderen Fach gehen bie 
Anfihten der Täbagogen hier auseinanter. So wollen einige bie Nothwendigkeit nicht 

begreifen, tie Schüler mit ber Theorie ber literarifchen Erzeugniffe befannt zu machen 
und beſchränken fi baraufhin auf das Lefen ausgewählter Abſchnitte, meiſt folder, bie 

fi in Chreftomathien finden und darum fehr unvellfiändig find, mit kurzen Bemerkungen 
über Vorzüge und Mängel des betrachteten Schriftftellers, Angenommen, bie Theoric 
ber Literatur bürfe nicht als befonberes Fach durchgenommen werben, wie es früher war, 
jo folgt daraus doch nicht, daß man fie vollftändig verbannen muß. Daß fie nit ohne 
Nuten ift, beweifen die Antworten fogar ber befieren Schüler an einigen ber revibirten 
Anftalten, wo 3. B. einer bie Hauptarten ber Poeſie nicht unterſcheiden konnte, ein 
anbrer nicht wußte, was ein Begriff, ein Urtheil, ein Schluß ift, unb enblid eine ganze 
Elaffe ten Unterfchich zwijchen proſaiſcher und poetifcher Rebe nicht anzugeben mußte. 
Dies ift um fo unverzeiblidyer, als bie Bekanntmachung mit der Theorie gleichzeitig 

*) Die Beilage 11 C weist für 1864—65 in Kaſan 35, in Gt. Petersburg 34, Moelau 85, 

Eharlomw 26, Kijew 46, Dorpat 43 Studenten biefer Facultät auf, 
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neben dem praktiſchen Kennenlernen ber Schriftſteller getrieben werden kann . .. In Betreff 
des Umfangs des Literaturunterrichts wurde bemerkt, daß in einigen Gymnaſien die 
Geſchichte der ruſſiſchen und beſonders ber allgemeinen Literatur mit überflüßigem Detail 
burdgenommen wird, weshalb bie Schüler fi in ber Maffe bes Material verlieren 
unb feine ſolche Grünblichkeit in ben Kenntniſſen erwerben können, wie wenn ihre Auf: 
merkſamkeit auf bie haupfächlichſten Vertreter ber europäifchen und ruſſiſchen Literatur 
concentrirt worben wäre. Außerbem wurde bie allgemeine Literatur zum Schaben ber 
vaterländifhen ba unb bort äberflüßig ausführlih burdgenommen; in ber letzteren 
wurbe zuviel Zeit auf bie Kenntnisnahme ber Denkmäler ber alten, vorpetrinifchen 
Periode verwendet, weshalb man bei ber meueren, befonber® von Karamſin an fich nicht 
felten mit einem flüchtigen Umriß begnügen mußte... Die Vifitatoren machten hierauf 
aufmerffam; allein wirkliche Erfolge im Literaturunterricht kann man erft bann erwarten, 
wenn Lehrbücher, welche dem Umfang bes Gymnaſialprogramms und den Forderungen 
einer zeitgemäßen Meihode ganz entfprecdhen, ſowie biefen Bedingungen ganz angemeflen 
eingerichtete Chreitomathien Herausgegeben fein werben. — Meift wurbe auf bie fla 
vonifhe Sprache wenig Aufmerkſamkeit gewendet, ja an einem Gymnafium war fie ganz 
ausgeſchloſſen. Wo fie aber auch gelehrt wurbe, geſchah bies ohne Syſtem und be— 
ftimmte Methode; in ben unteren Claffen gieng man nit über das Lefenlernen hinaus, 
in den oberen las man Abſchnitte aus flavonifhen Denkmälern, überfehte, lernte bie 
Formen und machte grammatifche Analyfen, jo wie man 5. B. Lateiniſch becliniren, 
conjugiren und analyfiren lehrt; bie nothwendige Zufammenftellung ber Formen unb 
Regeln des Slavoniſchen mit den entfprechenben bes Ruſſiſchen, in der Abſicht, bie erfteren 
durch bie leßteren, ober umgekehrt, zu erklären — und das ift bie einzige Metbobe, bei 
welcher ber Unterriht im Slavoniſchen für bie Jugend Leben, Intereſſe und Nuten 
baben kann — wurde felten bemerkt, mande Lehrer ließen, fcheint es, biefe Methobe 

ganz bei Seite." Diefe Bemerkungen treffen mehr oder weniger auch bie anderen 2.8. 
Obgleich es unter ben Lehrern biefer Fächer viele tüchtig gebilbete, in benfelben aus 
gezeichnet bewanberte und höchſt gewillenhafte giebt, fo können fi doch fehr menige 
Gymnaſien guter Erfolge in ihnen rühmen. Beſonders litt der Odeſſaer 2.:B, Mangel 
an tüchtigen Lehrern ber ruffifhen Sprade und Literatur, ba bort Feine hiſtoriſch⸗ 
philologiſche Univerfität war. Die Stellen wurben bort meift von Lehrern ohne Unis 
verfitätsbilbung verfehen unb wenn es einige tüdhtige unter ihnen giebt, fo bilben fie 
eine Ausnahme.* Die fehr wichtige nun folgende Stelle über ben Dorpater 2.8. 
(S. 149 der deutſchen Ausg.) muß hier übergangen werben. 

„Der Unterricht im Lateiniſchen Fonnte offenbar bei ber unbebeutenden Stunden: 
zahl, welde der Lehrplan von 1852 ihm zumies, bis jebt Feine Fortſchritte machen. 
Uebrigens hindert denſelben auch der Äußerft große Mangel an tüchtigen Lehrern, ber, 
nad der Bemerkung des Curators von St. Petersburg, fo fühlbar ift, daß faft jeber 
Schüler des L.B. die Meifter in biefem Fache an ben Fingern berzählen kann. Andere 
zur ‚Rechtfertigung biefer Leiftungsunfähigfeit vorgebradgten Gründe, z. B. bie große 
Schülerzahl, ber angeblihe Mangel an guten Lehrbüchern, ber Einfluß ber dffentlichen 
Meinung von ber Nuklofigkeit bes Lateinlernens u. f. mw. find nit gang begründet 
ober wenigftens nicht jo ſtark, daß man nicht dagegen anfämpfen umb gute Refultate er: 

reichen könnte ... Befferung in diefer Beziehung läßt fih nur von einer Hebung unferer 
biftorifchephilologifchen Facultäten erwarten, wozu bie erforberlihen Mafregeln getroffen 
find... Dasjelbe muß vom griechiſchen Unterridt gefagt werben. Gegenwärtig wirb 
biefe Sprache nur in fehr wenigen Gymnaſien gelehrt; bazu geht ber Unterricht in ber: 
felben offenbar nur in ben Univerfitätsftäbten befriebigenb vorwärts. 

„Außer ben alten Spraden bildeten ftet8 und bilben noch jet bie ſchwache Seite 
unferer Gymnaſien bie neuen, bie deutſche und frangdfifche. Der Unterricht hierin 
leibet unter ber mangelhaften Vorbilbung ber Lehrer, die meift Ausländer, bes Muffifchen 
nit orbentlih mächtig und ohne höhere wiſſenſchaftliche Bildung find, Eſs ift zu hoffen 
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daß mit der Einführung des neuen Statuts, welches die Nothwendigkeit anerkennt, ſolche 
Lehrer, welche bie Univerfität abfolvirt haben, dafür vorzubilben und welches fie in Bezug 

auf Rechte und Beſoldung mit ben anberen gleicitellt, bie Sache beſſer gehen wird. Bis jet 
hatten fie bei 20 wöchentlichen Stunben 550 R. Gehalt. In ben entfernten Gouverne 
ments iſt es oft unmöglich, nicht bloß einen tüchtig gebilbeten, fonbern überhaupt einen 
Lehrer für bie fremden Sprachen zu finden, und bie Stellen bleiben mehrere Jahre nad 
einander vacant. 

„Der mathematifche Unterricht geht mit ſehr wenigen Ausnahmen fehr befriebigenb 
vorwärts. Der Phy ſik fteht in vielen Anftalten die Armut der phyſikaliſchen Cabinette 
mb die Unmöglichkeit, ven Unterricht mit Experimenten zu begleiten, im Wege. In ber 
matbematifhen unb phyſikaliſchen Geographie fehlt es an einem guten 
Lehrbuch. 

„Der 1852 eingeführte Unterricht in den Naturwiſſenſchaften hatte feinen be 
fonderen Erfolg, fowohl wegen ver für einen fyftematifchen Lehrgang nicht hinreichenden 
Stundenanzahl, als bejonbers, weil e8 an Lehrmitteln, an einer feft ausgearbeiteten 
Mehode und an guten Lehrbüchern fehlte. 

In den lebten Jahren bob fi in unferen Gymmafien der Unterridt in ber Geo 
grapbie merflih. Dank den maffenhaft erſchienenen guten Lehrbüchern und den Fort 
färitten unferer geographifchen Literatur verſchwand bie bisherige ſcholaſtiſche Troden- 
beit faft überall umb viele Lehrer arbeiteten ſich eine tüdhtige Unterrichtsmethode aus. 
68 ift nur zu wünſchen, daß bie Lehrer ber Geographie ber Gegend, in welcher bie 
Anftalt ſich befindet, mehr Aufmerkſamkeit zumenbeten und fie vellftänbiger und betaillirter 
durchnãhmen. 

„Was die allgemeine und bie ruſſiſche Geſchichte betrifft, fo iſt an dem 
Unterricht derſelbe Mangel zu bemerken, wie bei bem ber ruſſiſchen Literatur. Obglei in 
allen Anftalten faft biefelben Lehrbücher gebraudgt werben (von Schulgin, Weber, lo: 
wajsti und Solowjew), fo begnügt ſich doch felten ein Lehrer bamit und faft jeber Fürzt 
ab und vervollftänbigt nad feinem Dafürhalten. Dabei berüdjihtigen bie einen mehr 
das Factifche in ber Geſchichte und bie Chronologie, die andern laſſen umgekehrt Facta 
und Chronologie in vollflänbiger Vernadläßigung und legen ſich vorzugsweiſe auf bie 
Erflärung des immeren Lebens ber Staaten und Völker, In letzter Zeit Hat man in 
einigen Oymnaſien angefangen, bie Lectüre biftorifcher Dentmäler und Monographien 
&inzuführen, wobei bie Schüler fehriftlige ober mündliche Rechenſchaft von dem Gelefenen 
geben. Dies ift fehr nüßlich, weil im Geſchichtsunterricht, wie in jebem anderen Fach, 
die Hauptfache ift, die Wißbegierde der Schüler zu weden und fie felbft arbeiten zu 
laffen. 

„Der Unterricht in ver Geſetzeskunde bat, wie bie Erfahrung gezeigt bat, ben 
Awed verfehlt, den man bei feiner Einführung 1849 im Auge hatte. In ben meiften 

Gymmaſien hörte er von felbft auf aus Mangel an Schülern, die baran theilnefmen 
wollten.“ Hatte man doch zum Unterricht nicht einmal überall ben Eober ber Geſetze, 
von bem 75 Gremplare an bie Gymnaſien verfanbt werben follten (Ber. 1850, 12): 
in Rafan Fam das Gremplar (21 Bänbe) erft 1858 an, während ber Unterricht bes 

Faches ſchon feit dem 21. Mai 1857 aufgehört hatte (Wladimirow II, 448. 454). 
Ein Mittel, die Schüler zu ernfter Arbeit anzuhalten, findet das Minifterium in 

firengen Prüfungen, namentlich ber zu entlafjenben. 1864 wurben an 60 Gymnafien 
(die des Dorpater L.B. eingefhloffen) 997 Schüler ber VII. Elafje geprüft; von biefen 
erhielten nur 491 (49°/o) das Zeugnis zum Eintritt in bie Univerfität, 221 (22°) 
nur das Abgangszeugnis, das biefe Berechtigung nicht gewährt; 285 (29%) wurben 
ein zweites Jahr in ber VII, belafien. Bon 687 Externen wurben 451 (66°) zurück⸗ 
gewieſen, als ungenügend für bie Univerſität vorbereitet. 

Endlich ift aus ber ‚Ueberſicht“ noch bie Angabe über ven Rehrermangel beachtens⸗ 
werth. 1864 gab ed an ven Gymnaſien und Progymnafien, abgeſehen von ben interimiftifch, 
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alfo durch nicht qualificirte Lehrer befegten Stellen, in ben 2.:B., außer dem St. Peters: 

burger, 69 Vacanzen. 

Am 14. April 1866 ernannte ber Kaifer ben Dberprocurator ber 5. Synobe, 
Grafen Dmitri Tolftoi*) zum Minifter ber V.⸗A. und am 3, Mai zu deſſen Gebülfen 
den Eurator von St. Petersburg, Iwan Deljanomw.**) 

Damit beginnt bie neuefte Epoche bes Unterrihtswefens**): bie ruſſiſche Schul⸗ 
geſchichte kennt faum eine zweite, bie ihr an angeftrengtefter Thätigkeit bes Minifteriums zu 
vergleichen wäre, feine, in welcher bie richtigen Principien ber Schulorganifation fo klar er- 
kannt und mit fo unbeirrtem Willen und mit fo fefter Energie ins Lchen geführt worben 
find; aber auch feine, welche eine größere Fürſorge bes Minifteriums für bie bem fleigenben 
Bilbungebetürfniffe der Nation entſprechende Vermehrung ber Lehranftalten und ber zu 

*) Graf Em. Andrejewitſch Tolſtel, geboren 1822 zu Moskau, erhielt feine Vildung im 
Alerander:Lyceum, aus welhem er am 31, Jan. 1843 mit ausgezeihnetem Zeugnis entlaffen 

wurde. Seine bienfllide Laufbahn begann er im felben Jahre in ber Ganzlei ber Kaiferin, Abs 
theilung ber Unterrichts und Wohlthätigleitsanftalten, trat aber 1847 in das Minifterium bes 

Innern beim Departement ber geiſtlichen Angelegenheiten ber auswärtigen Gonfeffionen ein, deſſen 

Vicebirector er 1851 wurde, Das Vertrauen bes Generalabmirals Großfürftien Conſtantin berief 
ihn 1853 zum Ganzleidirector bed Marineminifteriums. Am 19, Sept. 1860 erwählte ihn ber 

Minifter Kowaleweli zum Mitglied ber O.Sch⸗B., am 17. Nov. 1861 zum interimiſtiſchen Dis 
rector bes Departements ber BR. Schon im felben Jahre ließ fi indeſſen Graf T. bieler 
Stellung wieder entheben unb wurbe zum Hofmeiſter bes kaiſ. Hofes und Gemator ermannt 

(21. Dec), Am 23. Juni 1865 berief ihn ber Kaifer an bie Spige ber 5. Synode als Ober: 
procurater, Am 16. April 1872 eriheilte er ihm ben Rang eines Wirkt. Geheimeraths. — Eon 
als Lyceiſt beichäftigte fih Graf T. mit Hiftorifchewiffenfaftligen Unterfuhungen; ein Abſchnilt 

berfelben erjchien 1842 in ben „Waterlänbifhen Memoiren* Band XXIII, Der ganzen Arbeit 
unter dem Titel: Geſchichte der Finanzinftitutionen Rußlands von ber Gründung bes Reiches an bit 
zum Tode Katharina’s IL wurde 1847 von der Alademie ber Wiſſenſchaften die Demibomprämie 

zuerfannt (3. db. M. LIV, 3,70, Erſchienen St. Peteröburg 1848). Schon 1849 begann ber Graf 
Studien auf einem andern Gebiete ber ruffiihen Geſchichte, nämlich in Bezug auf bas Auftreten 

und bie Verbreitung ber fremden Eonfelfionen in Rußland. Daraus entſtand bas wichtige Bud: 

Le Catholicisme romain en Russie. Etudes historiques, Paris. Dentu, 2 Bände 1863, we 
für 1864 bie Leipziger Univerfität ben Verf. zum Dr. philos. als historiae oultor creirt hat. 

*) J. Dawidowilſch Deljänom, Wirkt, Geh, Rath, Staatsfecretär und Eenator, geboren in 
Mostau am 30, Nov, 1818, ſtudirte daſelbſt an der Iniverfität bie Rechte, trat 1838 mit bem 
Candidatengrad in ben Staatebienft unb zwar in ber zweiten Abiheilung ber kaiſerl. Ganzlei, mo 
er, von 1843—1858 unter bem Grafen Blubow, an ben zwei Ausgaben ber Gefegjammlung von 
1842 und 1857 und anberen gefeßgeberifchen Arbeiten theilnahm. Bon 1858 an im Miniflerium 
ber BU. bat er zweimal (1858—1861 und 1862—1866) ben wichtigen Poſten bes Gurators 

bes ©t. Petersburger 2.8. und kurze Zeit ben bes Directors bes Departements ber B. A. (1861) 
befleibet, und in biefen Stellungen, fowie in ber eines Directors ber Taifer!. öffentlichen Biblie- 
thek (feit 1861) fi als Förderer jebes wahren wiffenichaftlihen Strebens bewährt, befjen Ber: 
fländnis und Achtung der MWiffenfhaft und ihren Vertretern jeberzeit ſicher if, Bei feiner Ent 
bebung von dem Poften bes Minifter-Gehülfen und feiner Ernennung zum Reichsrathamitglic 
(1. Jan. 1874) fammelten ihm zu Ehren bie Beamten und Lehrer des Minifteriums ber B.. 
bie Summe von mehr als 18,000 R, zu einem Deljanom-Stipenbium für Stubirende ber 
Philologie. 

+) Hauptquellen find bie feit 1866 wieber regelmäßig dem Kaiſer vorgelegten und verdffent: 
lichten Berichte, für 1866 im J. d. M. CXXXVII, 1, 10—82, für 1867 CXLII, 1, 1108, 
für 1868 CXLVII, 1, 1—79, für 1869 CLIV, 1, 1—95, für 1870 CLX, 1, 1—97, für 1871 
in CLXV, 1, 98—155, für 1872 CLXXIII, 65—112, CLXXIV, 1, 1—54, 173—217, CLXXV, 
1-66, für 18738 CLXXX, 1, 1—140; fowie bie fürzeren Ueberfichten über. die Thätigfeit bes 

Minifteriums, für 1871 in CLIX, 4, 141—155, für 1872 in CLXV, 4, 1—28, für 1873 in 
CLXXI, 4, 57—107, für 1674 in CLXXVII, 4, 25—57. Seit 1871 läßt bas Minifterium 
biefe Berichte und Ueberfichten ins Deutſche und Franzöfiiche überfegen und verſchict fie gratie, 
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ifrem Unterhalte notbwenbigen Mittel aufzeigte. Während am Ende bes Jahres 1866 ſich 
bie Zahl ſämmtlicher Mittelfchulen Rußlands auf 98 belief (92 Gymnafien unb 6 Pro: 
gumnafien), betrug biefelbe im Juni 1875 (mit ven feit bem 15. Mai 1867 dem Minifterium 
wieder untergeorbneten Mittelfchulen des Warfchauer Lehrbezirks) 240, nämlich 130 Gym: 
naflen, 61 Progymnafien und 49 Realſchulen; 1866 waren es 26,360, 1875 56,277 
Schüler. Das Gejammtbubget des Miniftertums betrug 1865: 6,467,952 R. 63"/s Kop., 
von denen auf bie Mittelfchulen 2,350,814 R. 16 Kop. famen. Für 1876 war es auf 
die Höhe von 14,877,874 R. gebracht und bie auf bie Mittelichulen der Regierung ver: 
wandte Summe auf 5,722,257 R. geftiegen. 

Zunächſt hatte das traurige Ereignis vom 4. April 1866 ber Regierung bewiefen, 
daß fih unter der Jugend vielfach gemeingefährliche Doctrinen verbreitet Hatten. Um 
biefe an ber Wurzel zu faflen, gab es kein anderes Mittel, ald grünblide Bildung. 
Darauf wies denn auch das Faiferliche Reſcript an den Präfidenten bes Miniftercomite’s, 
dürften Paul Gagarin, vom 13. Mai bin, in weldem es u. a. beißt: „Ich Habe 
Weiſungen ertheilt zu dem Ende, daß bie Jugenderziehfung im Geift der Wahrheiten ber 
Religion, der Achtung vor bem Necht bes Eigenthums, ber Aufrechterhaltung der Grund: 

principien der öffentlichen Orbnung betrieben und daß in allen Anftalten ſämmilicher 
Minifterien weber offenes noch geheimes Prebigen beftructiver, allen Bebingungen ber 

fütlichen und der materiellen Volkswohlfahrt gleich feindlichen Doctrinen gebulbet werbe. 
Doch ein den wahren Bebürfniffen ver Jugend entſprechender Unterricht würbe ben vollen, 
von ihm zu erwartenden Nuten nit bringen, wenn im privaten Leben Lehren vor: 
getragen würben, welche mit ben Geſetzen chriftlicher Frömmigkeit und ben Pflichten eines 
treuen Untertbanen nit im Einklang ftehen. Demgemäß bege Ich bie zuverfichtliche 
Hoffnung, dag Meinen Anficgten in biefem wichtigen Gegenftanbe eifrige Förderung im 
Kreis der häuslichen Erziehung erzeigt werbe.“ In dem Circular vom 1. Juni, mit 
welhen ber Minifter biefes Reſcript für fein Reſſort begleitete, bezeichnete er als das 
wihtigfte Mittel, die Jugend an Achtung vor bem Gefe zu gewöhnen, das Beifpiel ber 
Lehrer. Nur bei vereinter, dinem Ziele zuftrebenber Thätigkeit aller, bei ftrenger Eon: 
fequenz im Handeln, bei unentwegter, aber gerechter Strafe könne in den Schülern das 
Bewußtfein der Pflicht und ber Achtung, gegen bie Aelteren erweckt werben, ohne welche 
eine Jugenberziehung nad) richtigen Principien undenkbar fei. Gründlichkeit ber Bilbung 
war das Ziel, welches ber Minifter befonders den Gymnaſien ftedte. Seine Propaganda, 

Iprah er auf einer feiner Revifionsreifen aus (J. d. M. CXXXVI, 4, 3. 5), bürfe in 
der Schule gebuldet werben, als bie bes Lernens, ber Wiſſenſchaft; er werbe bahin 
wirken, daß aus ben Gymnafien nicht die felbftgewißen, oberflächlichen Leute hervorgehen, 
bie alles und doch nichts wiffen, fonbern beſcheidene und ſolid gebilbete. In motivirter 
Auseinanberfegung verkündete ein officieller Aufſatz vom 25. Yan. 1867 (im J. d. M. 

CHXXIII, 4, 1—24), daß ber Minifter entfchloffen war, mit dem Elafficismus Ernſt 

zu machen, „ber mit nur das Studium ber alten Sprachen, ſondern auch ber alten 

Tugenden iſt,“ beffen Wirkungen „fi in der Entwidlung bes Berftandes, in der Stärke 

des Geiftes und Willens, und in ben fittlichen Eigenſchaften befunden, durch welche fi 
die gebilbetften Völker des Alterthums auszeichneten und bie uns in ben Schöpfungen 
rer großen Schriftfteller erhalten find“ (a. a. O. ©. 4). Es Habe ſich Mar gezeigt, daß 
die Grundlagen der Volksbildung in Rußland biefelben, wie in ben übrigen Ländern 
Europa's fein, daß fie aber zugleih mit ben Grunbprincipien und hiſtoriſchen Leber: 
lieſerungen bes ruffifcgen Volkslebens im Einklang ftehen müßten. So 3. B. müße bas 
Stubium ber alten claffifhen Sprachen bie fefte Bafis unferer ganzen wiſſenſchaftlichen 
Bildung fein, es wäre aber mit jenen Ueberlieferungen nicht vereinbar, wenn bas Latein 
bei ums fo entfchieben vor dem Griechiſchen den Vorrang Hätte. Wäre das Syſtem 
Uwarow's confequent durchgeführt worben, „fo würben bie Wiſſenſchaften, welche die ſitt⸗ 
liche Welt zum Gegenſtand Haben, bei ums auf derſelben Höhe ſtehen, wie bie mathe: 
matiſchen und naturbiftorifchen, welche übrigens das Minifterium auf jede Weiſe pflegen 
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wird, u, a. auch durch bie Sorge dafür, daß bie dem reiferen Geiſte zugänglichen Wiſſen 
ſchaften nicht auf die Stufe alberner Beluſtigung ber Knaben herabgebrüdt, ſowie baf 
fie, die nur ber Enthüllung ber Wahrheit bienen follen, nicht unmwürbiger Weiſe in ein 
Werkzeug zur Verbreitung materialiftifcher und anberer Lehren verwandelt werben.” Sei 
es einerfeits richtig, daß biefen Wiffenfchaften bie größte Zahl der in Rußland erfäei: 
nenben gelehrten Werke gewidmet jei, daß bie Mehrzahl ber jungen Männer, welde ſich 
auf dem Gebiete des alademiſchen Unterrichtes verjuchen, ben phyſilo⸗mathematiſchen 
und mebicinifchen Yacultäten angehören, daß bie Gymnaſien bei Beſetzung von Lehr: 
ftellen für Matbematif und Phyſik am wenigften Schwierigkeiten finden (nod 1872 
waren 154 Lehrftellen an Mittelſchulen unbefegt, von denen 26 auf Ruſſiſch, 56 auf 
bie alten, 17 auf bie neuen Sprachen, 19 auf Geſchichte und Geographie, bagegen nur 
14 auf die Mathematik, und nur 8 auf bie naturwiffenfhaftlihen Fächer kamen; 2 auf 
Religion, 9 auf Zeichnen und Reifen), baß enblid bie Namen ruffiiher Mathematiker 
und Naturforfcher fih im Ausland chrenvoller Bekanntſchaft zu erfreuen beginnen, und 

Rußland fo allmählich in diefen Wiffenszweigen fi an ber allgemeinen Bewegung ber 
Wiſſenſchaft betheilige: fo fei andererſeits auch zu wünſchen, daß bie übrigen, nidt 
weniger wertbuollen Zweige bes Wiſſens, bie ber menſchlichen Welt zugewandten, eben 
falls fefte Wurzel in unferem Baterlande faſſen. Diefe feien aber in der lebten Zeit, 
mit Ausnahme weniger, 3. B. ber ruſſiſchen Geſchichte, der ſlaviſch-ruſſiſchen Philologie, 
nit vorwärts, jonbern eher rüdwärts gegangen und bebürfen um jo mehr ber Unter 

ſtützung ber Regierung. Gleichzeitig erflärte indeſſen ber Minijter, bie mit größter 
Borficht zu treffenden Aenberungen werben mehr in ber forgfältigen Durdführung ber 
au im Statut von 1864 anerfannten Grunbprincipien beflehen (Ber. 1866, ©. 11). 

Das Öffentlihe Urtheil, dem ber Minifter biemit feine Reformpläne unterbreitek, 
nahm, foweit es burd bie Preſſe zum Ausbrud Fam, mit Ausnahme allein ber 
„Moskauer Zeitung“ und eines ber beutfchen Blätter (ber „Nordiſchen Preſſe“) jofort 
Stellung gegen ihn. Man war noch nicht viel weiter gelommen, als zwölf Jahre 
früher, wo ſich bie herrſchende Stimmung als bie „ber Unzufriedenheit mit allem, mit 
den Dingen jowohl als mit ben Berfonen“ dharakterifiren ließ, unb „niemand ed und 
recht zu machen vermochte‘ (W. Wolffohn, Auffifcge Revue — 1863 — I, 20). Hat 

ſchon Belinski bie Liebe zu Ertremen im Urteil als eine Eigenthümlichkeit ber ruffilden 
Natur bezeichnet (W. W. XII, 245), jo bat von ber ruffifchen Kritit noch in meuefter 
Zeit Boborykin (Del eriticismo russo in ber Rivista Europea vom Mai 1875) gelagt, 
es gebe in Europa Fein Land, mit Ausnahme Rußlands, wo bie literarifche Solibarität 
jo gering, und bie Kritit fo grob, fo ohne Achtung, fo fubjectiv, jo des hiſtoriſchen und 
objectiven Blickes baar wäre, und biefer Ausſpruch Hat ausbrüdliche Zuftimmung aud 
in ber rufjifchen Preffe gefunden. Die öffentlicgen Blätter zeigten zubem bei bieler 
Gelegenheit, „mit welder Aufmerkfamkeit bei uns Aufſätze fo ernften Inhalts und über 
fo wichtige Fragen bes Gemeinwohles gelefen werben“ (X. d. M. CXXXII, 4, 299-318). 
Sie fanden in ber Abficht, das Gymnaſium als alleinige Vorbereitungsanftalt für bie 

Univerfität hinzuftellen, eine Herabwürbigung besjelben; jo eine ruſſiſche Correjponden; 
ber Independance Belge (vom 25. März 1867): ensuite on a l’intention, de res- 
treindre de nouveau la signification de nos gymnases qui sous le predecesseur de 
Comte Tolstoi ont acquis une si juste popularit6 et sont devenus des espäces d’dcoles 

pr6paratoires & toutes les 6coles sup6erieures, Le ministre actuel veut les faire 

descendre au rang de simples ecoles preparatoires pour les universites ei- 

clusivement, 

Indefjen griff das Minifterium vorläufig mit einzelnen Berbefjerum 

gen ber hauptſächlichſten Uebelftände ein. Hatte ber Lehrer „früher nicht das Recht 
gehabt, in feinem Unterricht auch nur ein Jota von bem vorgejäriebenen Lehrbuch, ſelbſt 
wern es noch jo unbefriedigend war, unb von bem auferorbentlich betaillirten Pre’ 
gramm, welches auf Grund besjelben aufgeftellt war, abzuweichen“ — was ben Inter: 
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riht eben zu einem mechanischen machte — jo war bas Statut von 1864 in das anbere 

Etrem gefallen, „indem es ($. 72, P. 8) bie Durhfit und Approbation jebes ein 
zelnen Fachprogrammes der Berathung und Entſcheidung ber einzelnen Lehrerconferenz 
überließ und nur durch die Inſtruction bie Willkür beſchränkte. Dieſe Inftruction ftedte 
aber in ben meiften Fächern bie Grenzen joweit und in jo allgemeinen Zügen, baß ber 

Unterricht factifch ganz von ber Lehrerconferenz abhieng. Da es nun aber in berjelben 
für jedes Fach nur einen, höchſtens 2 Fachlehrer gab, fo lief dies darauf hinaus, daß 
bie für eine Anftaft wichtigiten Fragen, wie ber Unterricht eines Faches einzurichten, in 
welchem Umfang unb in melden Theilen er auf bie einzelnen Claſſen zu Tegen fei, allein 
von bem Fachlehrer entfchieven wurben. Das war eine Ordnung ber Dinge, melde 
volltommener Unordnung nur allzu Ähnlich ſah ... Konnte man z. DB. in der Geſchichte 
zulafien, baß ber Lehrer jahrelang feine Schüler bei ber alten Geſchichte feft hielt und 
dann in vielleicht einem halben Jahre bie ihm wenig befannte ober intereffante mittlere, 
neuere und ruffifche Geſchichte durchnahm .. . oder baß er aus ber ober jener Abficht 
ober auch ohne eine jolde, nur infolge zufälliger Beihaffenheit feiner eigenen Bildung 
bie Gefhichte bes alten Orients ober bie bes Falls bes weftrömijchen Reichs ober bie 

Ershe des Feudalismus bis ins kleinſte Detail durchnahm, und das andere nur kurz 
berührte ... ober enblich, mit einer Maſſe von wenig verftänblidem und ermübenbem 
Detail den Zuftand ber Induſtrie und bes materiellen Lebens in verſchiedenen hiſtoriſchen 
Zeiten barftellte, davon ſprach, was man aß und trank, wie man fich kleidete, des wirt: 
lich Geſchehenen aber und ber großen Männer nur gelegentlid) Erwähnung that? Gieng 
au bie Sache nicht bis im dieſes Außerfte Ertrem, jo war fie doch möglich.“ Keine 
Auffiht war Hier im Stande zu helfen, „zumal da infolge faljcher Erklärung mander 
65. da und dort ber Director und Infpector mehr als primi inter pares angejehen 
wurben, nicht als Auctoritätsperfonen, berechtigt, Controle über ben Gang bes Inter 
richts zu üben.“ Außerdem führte die Unbeftimmtheit des Geſetzes dazu, „baß bie 
Schüler überlaftet, da an jie manchmal Anforderungen geftellt wurden, benen kaum 
Stubenten gewachſen waren, und daß andererſeits eine VBergleihung ber einzelnen Gym⸗ 
nafien nach ihren Leiftungen unmöglih war” (%. d. M. EXXXII, 4, 7). Obgleid 
num einige Curatoren nad Einforberung ber Programme für ihre Lehrbezirfe ein all- 
gemeine® aufgeftellt hatten, fanb es ber Minifter doch nothwendig, daß basjelbe für alle 
LBS. das gleiche jei, und daß die zu erlaffende Inſtruction nicht nur bie äußerjten 
Grenzen für den Umfang bes einzelnen Faches, fondern auch ben Rahmen, innerhalb 
deſſen es im jeber Claſſe zu beireiben jei, fejtftele und forberte daher als Material für 
eine ſolche Inſtruction die allgemeinen und einzelnen Programme ein (12. Nov. 1866. 
Ber. f. 1866, ©. 22), nad deren Prüfung das Minifterium ein Normalprogramm 
aufftellte (Ber. f. 1867, ©. 31). Einftweilen wurbe für ruffifhe Sprache und Literatur 
eine in einem einzelnen 2.:B. getroffene Einrihtung auf alle ausgebehnt: neben einem 
allgemeinen Programm, welches verhindern follte, „baß fich ber Lehrer ber Sache fremden 
Zielen Hingebe und fi auf Dinge einlafje, bie nicht in birecter Beziehung zu bem Fade 
ſtehen,“ follte bie Auswahl ber Lefeftüde und ber Themata unter ber verantwortlichen 
Auficht der Directoren und Infpectoren ftehen und ſpeciell dem Sprachunterricht jorg- 

fältiges Erflären und Cinüben ber grammatiſchen Geſetze zur Aufgabe gemacht werben 
(6. Mai 1867). Ebenfo war es unmöglich, die in Bezug auf die Lehrbücher vielfach 
vorgelommenen Misbräuhe zu dulden. Das Minifterium hatte 1864 bie Wahl ber- 
ſelben ben Lehrercollegien überlaffen, um der Herrfhaft ber „privilegirten Lehrbücher,“ 
welche die alten Methoden nicht abfommen ließen und nur zum Dictiren und Nach— 
Ihreiben führten, hauptſächlich aber das Erfcheinen neuer, befjerer Arbeiten verhinberten, 
ein Ende zu maden (3. d. M. CXXIV, 4, 51). Die folge davon war aber, daß bie 

Lehrer den Schülern einen Wechſel bes Lehrbuchs im Laufe des Schuljahrs zumutheten, 
ober daß fie bem Unterricht mehrere zugleich zu Grunde Iegten und nad ihnen aud bie 
Vorbereitung vom Schüler verlangten. Deshalb wurde angeorbnet (12. Nov. 1866), 
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baß jebes einmal im Gebraud befindliche Lehrbuch wenigftens zwei Jahre lang ununters 
brochen beibehalten werben follte, natürlich ben Fall ausgenommen, daß ein anderes 
erſchiene, welches unzweifelhaft alle früheren weit Binter fi ließe (a. a. DO. ©. 10). 
Meberhaupt aber wurde ein firengeres Verfahren bei der Approbation, wie bei ber Ab: 
ſchaffung ber Lehrbücher vorgefchrieben, ba manches approbirt worben fei, weil es eben 
ſchon factifh fi im Gebrauch befunden habe. Das Minifterium wandte biefe Strenge 
jofort 1869 bei den zur Goncurdbewerbung ausgefhriebenen Schulbüchern an: bie ein- 
gereichten Lehrbücher für Schönſchreiben, Zeihnen und Reißen, für Franzöfifh und 
Deutſch, Mathematik und Kosmographie wurden fämmtlih für ungenügend erklärt (im 
Aug. u. Sept. 1869. Vgl. Ber. f. 1866, ©. 23). 

War über den erften Punct die Oppofition fofort mit ber Verbächtigung bei ber 
Hand, qu’il s’agit avant tout d’abolir la libert6 d’enseignement — vergeblid wurde 
biegegen auf Campe's Ausfprud über bie Inftruction für den Gefhichtsunteriht an 
den Gymnafien von Weftfalen von 1866 (Geſchichte und Unterricht in ber Geſchichte 
S. 9) recurrirt — fo fah fie in der letzteren Maßregel bie Aufftellung einer Präven- 
tiveenfur im Minifterium ber B.:N., welde im Widerſpruch ftehe mit bem vom Mini: 
fterium bes Innern kurz vorber erlaffenen Cenſurgeſetz (ſ. J. d. M. CXXXIII, 4, 
311. 316). 

Auch in anderen Dingen war Schlaffheit eingeriffen, 3. B. in ber Difciplin. In 
einem Gymnaſium fanb ber revibirende Eurator von 35 Schülern einer Elaffe nur 13 
anweſend; bie übrigen waren von den Eltern als frank gemeldet. Allein am Tage nad 

ber Revifion waren fämmtliche Kranke gefund in der Schule erſchienen. Da dies nur 
ein Beifpiel von vielen war, fo orbnete ber Minifter an, es folle den Eltern, melde 

ihren Söhnen fo bei ber Vernachläßigung ihrer Pflichten durch bie finger fehen, mit: 
getbeilt werben, daß im MWieberholungsfalle die Ausſchließung ftattfinden müße, ba auf 
biefe Weiſe eine ber Hauptaufgaben ver Schule, bie Erwedung bes Pflicht: und MWahr- 
beitsgefühls, undenkbar fei (28. Juli 1866), An einem anderen Gymnaſium gab bie 
Inconſequenz und Schlaffheit in ber Handhabung der Difeiplin, bie Gleichgültigkeit bes 
Lehrercollegiums gegen bie Pflicht erzieherifher Einwirkung Anlaß zu einem vom Minifter 
ertheilten unb veröffentlidten ftrengen Verweiſe (Aug. 1868 9. db. M. CXXIX, 4, 
374). Da e8 bei der Aufnahmeprüfung in bie Univerfität vorfam, daß auch foldhe, 
welde ein Gymnafialabgangszeugnis mitbrachten, in einzelnen Fächern ſehr ſchwach ge: 
funden wurben, was auf zu große Nachficht bei ber Ausftellung desſelben hinwies, fc 

ſchrieb ber Minijter größere Strenge vor, ba jene Nachſicht nur ſchädlich wirken könne 
und ber Oberflächlichkeit und Aufgeblafenheit Vorſchub Ieifte, überbies folde, bie auf 

Grund ihres Zeugniffes fi gemelbet und dann bie Prüfung nicht beſtanden hätten, oft 
nicht einmal bie Mittel befäßen, wieber nad Haufe zu reifen (21. Sept. 1866). Im 
März 1869 fielen an ber Univerfität, der mebico-hirurgifchen Afabemie und bem techno: 
logiſchen Inſtitut in St. Petersburg Studentenunruhen vor. Das infolge deſſen vom 

Kaiſer eingeſetzte Comit, welches aus mehreren Miniſtern und dem Chef ber geheimen 
Polizei beſtand, fand, daß nicht ſelten junge Leute, welche ſchon in den Mittelſchulen 
ſchlechte Neigungen gezeigt, in bie Hochſchulen aufgenommen werben, u. a,, weil bie Bor: 
ftände aus Mangel an Einfiht ober aus Schwachheit in ben Abgangszeugniffen bie 
Note: gut ober ausgezeichnet auch folchen ertheilen, die fie gar nicht verdienen. Es wurde 
baher ben Vorftänden bie forgfältigere Beachtung ber bezüglichen Gefehe eingefchärft, 
fowie in Bezug auf ben vorher erwähnten Punct ben Univerfitäten aufgegeben, bie bei 
ben Nufnahmeprüfungen gemachten Beobachtungen den Curatoren mitzutheilen, bamit fie 
zur Entfernung ber Mängel und Misbräuche an den Gymnafien Mafregeln treffen 
tönnten (8. Juli 1869). 

Indeſſen forberte ein anderer Uebelftand raſche Abhülfe: bie Meorganifation ber 
Gymnafien ließ fih nicht einmal nad dem Statut von 1864, geſchweige denn nad 
rationelleren Principien durchführen bei bem herrſchenden Lehrermangel unb bei ber 
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wachſenden Zahl der Anftalten. Daber ftellte ver Minifter zunächſt die Rehrerbildungs: 
frage in den Vorbergrund, und betrieb biefelbe mit ſolcher Energie, daß fie noch 1867 
zur Loſung gebracht wurde. Im Mprilheft des %. d. M. (CXXXIV, 61—74) legte ein 
offieieller Auffat die Motive zur Erridtung des hiſtoriſch-philologiſchen Inſti— 
tuts in St. Petersburg und bie Grundzüge besfelben bar. Die Gefhichte, heißt 
e4 in bemfelben, Tiefere ven Beweis, daß bie Univerfitäten nie ausgereicht haben, um ven 

Mittelfhulen den nöthigen Bebarf an Lehrern zu ftellen. Dan habe aber 1859 das 
päbagogifche Hauptinftitut gefhloffen, u. a. weil bie Zöglinge besfelben fi manchmal 
als, für den Lehrerberuf untauglich erwiefen hätten. Allein bie überwiegende Mehrzahl 
babe bem Schulweſen große Dienfte geleiftet. Dagegen treten junge Leute ungern in 
die päbagogifchen Curſe ein, fo daß bie geringe Anzahl der Stellen (67) nicht einmal 
immer beſetzt ſei. Und body verjchlingen jene viefelbe Summe, welche früher das päba- 
gogiſche Hanptinftitut und die pädagogiſchen Inſtitute an 5 Univerfitäten zufammen 
geloftet hätten. Don ben 69,350 R. kämen nur 21,900 R. auf die Stipendiaten, bie 
übrige Summe, mehr als ?/s, werde auf bie Honorirung ber beteiligten Lehrer ver: 
wendet, Der andere ben päbagogifchen Hauptinftitut gemachte Vorwurf, bie Studenten 
hätten in bemfelben bie Unterrichtsmethoden nicht Fennen gelernt, fei auch ben päda— 
gogiihen Eurfen zu machen und könne durch eine beffere Einrichtung bes Inſtituts 
gehoben werben. Außerdem können bie Univerfitäten ſchon nad ihrem Ziel und ihren 
Mitteln eine Lehrerbilbungsanftalt nicht erfegen. Sie haben es vorzugsweife mit ber 

Wiſſenſchaft und ihrer Vermittlung an Zuhörer zu thun, die meiftens nur die Erwei: 
terung ihrer wiſſenſchaftlichen Kenntniffe ſuchen; Nepetitionen, ſtehende fchriftliche Arbeiten, 

Probelectionen unter Leitung eines Profefiors feien hier nicht gut ausführbar, ja nicht 
einmal die Darftellung einer Wiffenfhaft mit Rückſicht auf die praftifhe Verwendung 
im Unterricht, welche für eine Kleinere Zuhöreranzahl paffend wäre. Da ferner jebe 
Univerfität bei ber Bildung von Lehrern nur ihren 2.:B. im Auge babe, fo blieben 
Provinzen, welche keine Univerfität befigen, wie ein großer Theil von Weftrußland, der 
Kaulaſus, Sibirien, unverforgt. Aus dieſen Gründen ſei die Errichtung einer eigenen 
Lchrerbilbungsanftalt dringende Nothwendigkeit. Als Grundzüge ihrer Organifation im 
Unterſchied vom pädagogiſchen Hauptinftitut ſowohl, als von ben Univerfitäten werben 
folgende Buncte aufgeftellt: 1. Die Anftalt bat nur die Aufgabe, Lehrer für bie mittleren 

Säulen, nicht auch Profeſſoren für die Univerfität zu bilden, obwohl es ben befieren 
Zöglingen nicht verwehrt ift, fich fpäter der afademifchen Laufbahn zuzuwenden. 2. Sie 

bat fih auf bie Fächer der hiſtoriſch-philologiſchen Facultät zu befhränfen; für Mathe 
matif, Phyſik und Naturwiffenfhaften bilden die Univerfitäten eine genügende Lehrerzahl; 
bei der Mathematit macht außerdem die Pofitivität ihres Inhalts und ber baburd be 
ſtimmten Methode eine befondere Vorbereitung zum Lehrfach weniger nothwendig, „während 

in ben alten Sprachen gründliche Unterrichtsmethoden bei uns ſtets ſehr wenig verbreitet 
geweien find.“ 3, Das Inftitut ſoll 8 Lehrftühle und 3 Docenturen haben. 4. Die 
Bafis des Unterrichts bilden bie alten Spraden und ihre Literaturen, ald die Mujter 

für die hiſtoriſchen und Literaturwiſſenſchaften. 5. In ben erften 2 Jahrgängen bominiren 
die alten und bie Mutterfprache; im britten und vierten theilt ſich ber Unterricht in bie 
Sectionen ber alten Sprachen, der Mutterfprahe (und ihrer Literaturen) unb ber 
Geſchichte. Diefe Theilung ift zum gründlicheren Stubium bes gewählten Faches noth— 
wendig, aber auch tazu, daß genügende Zeit zum praftiihen Stubium unb zu Unter: 
richtsübungen bleibe. 6. Für bie legteren wird ein eigenes Gymnafium mit beiden alten 
Spraden errichtet. Hier ſollen die Stubenten unter Anleitung der Profefforen und bes 
Directors in ben genannten Fächern ben gefammten Unterricht ertheilen, während für bie 
übrigen befonbere Lehrer ernannt werben. 7. Die Anjtalt muß ein Internat fein. Ein 
ſolches Bringt die Sittlichfeit weniger in Gefahr, ale das Leben in felbjtgemietheten, 

zerfireuten Wohnungen. In ihm baben bie Zöglinge nicht nur eine Helle und warnte 

Pitag, Enchfiopäble, XI, 20 
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Unterkunft, reine Luft, reichliche und geſunde Nahrung, ſondern auch eine gute Bibliothek 

und Lehrmittel aller Art, ſind überhaupt frei von den Sorgen für das Leben. Eine 
gewiße Beſchränkung der Freiheit iſt allerdings da, allein ſie gewöhnt nur an regelmäßige 
Lebensweiſe und richtige Zeiteintheilung, pflanzt das Bewußtſein der ſittlichen Pflicht und 
die Achtung vor dem Geſetze ein und ſchwächt ſchädliche Einflüſſe von außen ab. Das 
Zuſammenleben regt den Wetteifer an und iſt eine Schule der Bildung feſter ſittlicher 
Ueberzeugungen. Endlich wird dadurch die Beaufſichtigung der Studien erleichtert. 
8. Die Zahl ber Zöglinge ſoll 100 betragen, je 25 auf einen Curſus. Dies wird 
zwar nicht binreichen; benn wenn alle jet vorhandenen 85 Gymnafien in claffiihe ver⸗ 
wanbelt würben (jedes mit 7 Lehrern ber ſprachlichen und hiftorifchen Wiſſenſchaften), fo 
würten 595 Lehrer nothwendig unb bei ber 2djährigen Normalbienftzeit 23 jährliche 
Bacanzen fein. Aber 25 werben nicht immer entlaffen werben können und aud) bie 
Progymnaſien brauden Lehrer. Zunächſt fol alfo das Inftitut Lehrer für das Mini- 
fterium ber V.⸗A. bilben; andere Reſſorts können jedoch für ihren eigenen Bebarf Sti- 
penbinten in bemfelben unterhalten. 

Nachdem ber auf biefe Principien bafirte Entwurf mit Genehmigung des Kaifers 
(8. Mai) dem Reichsrath vorgelegt morben war, erfolgte am 27. Juni bie Sanctiom 
besjelben. Der (am 4. Juli) zum Director ernannte Geh.R. Steinmann*) förberte 
bie weiteren Arbeiten, ben Umbau bes Gebäudes u. f. w. fo, daß am 26. Nov. , 

) Johannes Steinmann, geb. 1819 zu St. Petersburg, fiudirte bafelbft, nachdem er 1836 

bas 8, dortige Gymnaſium abfolvirt hatte, Philologie. Nach wohlbeſtandenem Eramen jegte er 

jeine Stubien 1840—1843 in 2eipzig unter ©. Hermann, beffen Schüler au Steinmann’s 

fpäterer Schwiegervater, Gräfe, geweien war, und in Berlin fort und erwarb ſich 1845 ben Ma— 

gifters und 1851 den Doctorgrad der Philologie an ber St. Petersburger Univerfität (den letztern 
burch Quaestiones de derivatione vocabulorum graecorum, benen fpäter Grammaticae adno- 

tationes ad derivationem v. g. folgten. Epäter bat er nur noch eine Ueberſetzung und Erflä- 
rung ber Rede des Hypereides für Eurenippos erfcheinen lafien 3. db. M. 1856, LXXXIX, 

2, 31—64, 178— 202). Schon 1845 als Eymnafiallehrer angeftellt, erhielt er 1846 bie Docentur 
an ber Univerfität, 1848 bie Abjunctenftelle an biefer und dem päbagogifhen Hauptinftitut, 1851 
bie aufßerorbentlihe, 1853 die orbentlihe Profeſſur zuerft für Lateinifh, dann für Griehifh an 

bem leßteren, 1859 biefelbe an ber Univerfität. Seit 1857 führte er auch das Directorat an ber 

beutichen Petriſchule. Während er bier in einer 10jährigen Thätigfeit ſich durch feine wahrhafte 
Humanität die Achtung und Liebe aller, namentlich aud ber Lehrer gewann, beren Beſtes ihm 

unabläfig am Herzen lag, „ba ber Lehrer nur wirfen fann, wenn er freudig arbeitet,“ enifaltete 

er auch zuerjt fein bebeutendes organifatorifches Talent, Er verftand es, ben Dann babin zu 

fielen, wo er an feinem Plage war; daß jeder, welcher unter ibm arbeitete, „fich frei fühlte in 

Erfüllung feiner Pflicht, zugleich aber fi bewußt war, daß er fo und nit anders handeln 

müfe, wenn er nidt bie Harmonie in dem vom Director dem Ganzen gegebenen Gange ber 
Sache zerflören wolle,“ dies Zeugnis, gleich ehrenvoll für beide, hat ihm einer feiner Mitarbeiter 
gegeben. Schon bamals ins Minifterium berufen, zuerft 1856 als Mitglieb bes gelehrten Comité's, 
zulegt als Minifterialratb, war er ununterbrochen bei ben gejeggeberifhhen Arbeiten im Schulweſen 

thätig; mehrfache in höherem Auftrage unternommene Reifen (f. ben Bericht über bie auslän- 
bifchen Realſchulen, ben Bericht über bie belgifhen und franzöſiſchen Mittelſchulen J. d. M. OXIV, 

127. CXVID, 2, 1, zulegt nod 1871, J. d. M. CLIX, 95) gaben ihm bem feltenen Umfang 

ber Kenntnifje und die bewundernswerthe Weite des Blides in allen Fragen ber Schulorgani— 

fation, welde ihn dazu befähigten, an ben Vorarbeiten zur Reform von 1871 und 1872 einen 

hervorragenden Antheil zu nehmen und das Vertrauen feines Chefs zu verdienen und zu erhalten. 
Zugleich zeichnete ihn, eine Frucht diefer gründlichen Kenntniffe, die Kunft aus, bas Erreihbare 
zu wollen und Maß zu halten. Ein Mann, jeber Intrigue unzugänglich, jeder Heudelei ges 

ſchworner Feind, verband er mit jenen glüdlihen Gaben „die Herzenswärme eines guten, ebren- 

baften und edlen Menſchen“ (diefe und die oben angeführten Worte aus bem von bem Infpector 

bes hiſtoriſch-philologiſchen Inſtituts W. Staatsratd N. Nekraſſow verfaßten Nefrolog I. b. M. 
CLX, 4,164). Er jlarb am 28, März 1872 in Wiesbaden. 
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1867 bie feierliche Eröffnung ber Anftalt erfolgen fonnte (%. d. M. CXXXVI, Novem-⸗ 

berheft S. 246). 
So war die wichtigſte und dringendſte Frage zum Abſchluß gebracht. Langſamer 

gieng es der Natur ber Sache nach mit ber Schulorganifationsfrage vorwärts. 
Unter dem 5. Oct. 1866 waren bie Curatoren aufgeforbert worden, ihre Anſichten, bez. 
bie ihrer Conſeils, über bie Uebelftände, bie fich bei ber praktiſchen Ausführung bes 
Geſches von 1864 ergeben Haben und bie Mittel der Abhülfe dem Minifterium vorzulegen 
(Id, M. CXXXIV — April — ©. 1—60). Das Refultat war Fein beſonders tröft: 
lies; zwei Curatoren ſprachen von ber Hauptfrage gar nicht; von ben übrigen 5 ftellten 
id zwar vier auf bie Seite bes claffiihen Gymnafiums, allein 2 von biefen hielten 
das Gymnaſium mit Lateiniſch allein darum für zwedentfprecdhender, weil es nur ihm 
möglih werbe, beide neuere Sprachen zu lehren. Laſſe man, fo führte ein Gutachten 
aus, dem Schüler bie Wahl zwiſchen biefen, jo werbe er fi für das leichtere unb ver: 
Sreitetere Franzöſiſch entſcheiden, und bamit wäre das Deutſche fo gut als verbrängt. 
Darunter würbe aber unfere Bildung nur leiven; wie ſei ein Stubium ber Philofophie, 
Philologie, ber Hiftorifchen, juribifchen, mediciniſchen Wiſſenſchaften, ber Technologie, der 
Agronomie möglich ohne Kenntnis des Deutſchen? Dies fei jeboch fo ſchwer, daß man 
ed nothwenbig in früher Jugend beginnen müße, zumal bie Gelehrtenfpradhe Fünne man 
in reiferen Jahren nicht mehr bewältigen. Ein Gutachten ſprach fi für Realgymnaſien 
aus, aber nur wenn biefelben Lateiniih aufnehmen und damit das Recht zum Eintritt 
in bie Univerfität, b. 5. in bie phyfifo:mathematifche Facultät verbunden fei. Ein anderes 

ſtellte die Alternative auf: bie Realgymnafien müßten entweber ſämmilich in claffifche 
reorganifirt ober in enge Verbindung mit ben höheren Fachſchulen gebracht werben, fo 
daß der Lehrgang dieſer fih an ben ber erfteren anſchließe. Von mehreren Seiten 
wurbe conftatirt, daß nicht bloß bie Lehrercollegien der Realgymnafien, fondern auch bie 
betreffenden Gemeinden um bie Reorganifirung berjelben in claffifche bitten. Ein Curator 
beritet darüber, da das Gefek die Errichtung beider Arten von Gymnafien „auf Grund 
ber Iocalen Bedürfniſſe“ geftatte, jo ſei es nothwendig geweien, bie Gemeinden zu be 

fragen, bie jene Bebürfnifje am beften kennen müßten. Trotz ber Mar geftellten Frage 
und ber beutlihen Angabe bes Unterjchiebes zwiſchen claffiihen und Realgymnafien 
daben die einen für jene, bie andern ſich für biefe ausgefprodhen, alle aber feien in dem 

Vunſche einig geweien, daß ihr Gymnafium ben Eintritt in die Univerfität gewähre. 
So feien die 8 im L.B. errichteten Realgymnafien ebenfall® auf den Wunfch ber Ge 
meinden wieder in claffifche verwandelt worden. War dies nun Mangel an Verftänbnig 
der Sache ober Vertrauen zu ben Univerfitäten, jebenfalld mußte bie Thatſache ſcharf 
ins Auge gefaßt werben. Weiter erflärten zwei Gutachten, ftatt ber Realgymnafien 
wären Fach⸗, Real: oder fog. profeffionelle Schulen, d. 5. Gewerbe, Handelsſchulen 
u. a. entichicben von größerem Nußen, wobei eines hinzuſetzte, daß bie Errichtung foldyer 
der Initiative ber Gemeinden zu überlafjen und aus beren Mitteln zu beftreiten fei. (Vgl. 
den ſachkundigen Auffak von N. Lawrowsli im J. d. M. CXXXVI, 115—192.) 

Gleichzeitig wurden umfangreiche ftatiftifche Erhebungen über bie Gymnaſien in 
der Periode von 1857—1866 angeftellt, welche im Minifterium verarbeitet und mit ben 
daraus gezogenen Schlüffen an bie Gymnaſial⸗ und Lehrbezirksvorſtände zur gutachtlichen 
Aeußerung geſchickt, dann aber veröffentlicht wurben (I. d. M. 1867 und 1868, 
CXXXIX, 4, 123—294. CXL, 1—81. CXLIII, 48—59). Die Ziffern ergaben „als 
Aufgabe des Gymnafialgefeßes: ben Zubrang von Schülern in die Gymnaſien wieber 
berzuftellen, die Zahl derer, welche ven Curſus abjolviren, zu fleigern, das Niveau der 
aus ben Gymnaſien mitzunchmenden Kenntniffe zu erhöhen und enblich eine richtige 
Anſchauung vom Gymnafialwefen im Publicum feftzuftellen” (S. 125). Von befon- 
derer Wichtigkeit war das Nefultat, daß in dem angegebenen Zeitraum bie Zahl ber aus 
den 4 unteren Gymmaflalclaffen ausgetretenen Schüler im Durchſchnitt 11% ber Ge 
ſammtſchũlerzahl ausmachte (nach den einzelnen Lehrbezirten ſchwankte fie von 8, bis 
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14,°/0!), während nur 4,1% das Gymnaſium abſolvirten. Das war eine „birecte 

Hinweifung auf die Nothwenbigfeit, auch bei und Schulen, wie bie beutjchen Bürger: 

ſchulen zu errichten, was allein für unfere Gymnaſien eine fefte und richtige Geftaltung 

ermöglichen wird.“ Denn baß bie beſtehenden Realgymnaften ihren Zwed nicht erfüllten, 

zeigte wiederum bie „auffallende Abnahme der Schülerzahl“ in allen, welde nad bem 

neuen Statut befinitiv reorganifirt wurden. 

Neben der Beihaffung dieſes faft überreichen Materiald arbeitete man im Mini— 

fterium feit dem Anfang 1867 an ber Feſtſtellung ber leitenden Geſichtspuncte für bie 
beabſichtigte Reform, womit bie Sache in das Stabium der Entfheibung über bie 
Principien gebradit wurbe. Im Betreff ber Gymnafialfrage fehte das Eonfeil 
bes Minifters, zu welchem diesmal auch einige andere Sachverſtändige, wie ber Mos— 
fauer Profeſſor Paul Leontjew,*) binzugezogen waren, in ben Situngen vom 27., 28. 
und 29. März 1869 folgende Puncte feft: Zum Eintritt in bie unterfte Claſſe ift eine 
weitere unb befjere Vorbilbung nöthig und bazu eine Vorbereitungsclaffe zu errichten. 

Der Gymnafialeurfus muß achtjährig fein, indem bie oberfte (VIL.) Claſſe zweijährigen 

Curſus erhält. Die Stundenanzahl ber Hauptfächer ift bedeutend zu erhöhen, bie ber 
weniger wefentlihen zu verringern. Die Einheit des Unterrits foll unter anderem 
beförbert werben durch Aufgabe bes einfeitigen Fachlehrerſyſtems. Der Unterricht foll 
ein erziehliches Moment erhalten durch Einrichtung bes Claſſenordinariats unb durch 
Betheiligung ver Directoren und Infpectoren am Unterricht. 

Sn der Realjhulfrage wurbe folgendes feitgefeßt: Die Nealgymnafien follen 
den Namen Realſchulen unb ein eigenes Statut erhalten. Der Lehrplan ift nad ben 
verſchiedenen praktifchen Zwecken, wie fie ben Iocalen gewerblichen Bebürfniffen entſprechen, 
einzurichten. Der Eurfus, höchſtens 7 Jahre umfaffend, hat allgemein bilbende und 
fpecielle Fächer, d. 5. ſolche, welche eine mehr ober weniger birecte Anwendung zu 
praktiſch nüßlichen Sweden ermöglichen, zu enthalten; von ben erfteren werben befonbers 
erweitert bie mathematiſchen Wiſſenſchaften, die Mutterfpradhe unb je nah den Bedürf— 

niffen eine ber neueren Sprachen. Dabei muß ber Uebergang aus ben Kreis-— ober ben 
zum Erſatz berfelben beftimmten Stabtfhulen in bie Realſchulen, fowie aus biefen in 
bie höheren Fachſchulen möglich fein. Die von ber Regierung zu errichtenben Realſchulen 
follen als bie Mufter bienen, nach welchen auch Gemeinden ober Provinzen folde mit 
ober ohne Zufhuß aus ber Reichskaſſe errichten Fönnen. Die Abiturienten der Real 

*) Pawel Michailowitſch Leontjew, geb, am 18. Aug. 1822 zu Zula, hatte feine Bildung 
zuerft zu Haufe, dann im Moskauer Abelsinftitut erhalten und hierauf in Mosfau, vorzugsweile 
unter Anleitung bes Profeflors Krjufow, eines Schülers von Gräfe, Philologie flubirt, welches 

Studium er von 1841 an mehrere Jahre in Deutſchland fortfegte und durch Reifen in Stalien 

verbollftändigte. Gleich nach feiner Rückkehr zum außerorbentlihen Profeffor der römifchen Sprache 

unb Literatur und Altertbümer ernannt (1847—54), entwidelte er nun eine gelchrte und Lehr: 

thätigfeit, welche von ben fruchtbarſten Erfolgen begleitet war, Nicht nur griff er fofort im bie 

päbdagogifchen Fragen ein (feine Auffäge über bie Ruthardt'ſche Methode des Unterrichts im ben 
alten Spraden 3. d. M. XLII, 2, 158, und über dem Unterricht in ben alten Sprachen in 
ben „Baterl. Memoiren? 1848, Nr, — J. bd. M. LX, 6, 116), fondern er wirkte aud 

anziehend auf bas weitere Publicum durch bie 5 Bände feiner „Vropyläen,” einer Sammlung von 
Auffägen über das claſſiſche Altertum, welde u. a, auch feine treffliche Differtation über bie 
Verehrung bes Zeus enthält. Ein Pbilolog von fo umfafjendem Wiſſen, von feltener Grünblid« 

keit, Ausdauer und Arbeitsliebe fonnte nicht ohne Einfluß auf bie Gyumnafialreform fein und 
er bat ihn auch in ausgedehntem Mafe gehabt. Das ihm vorfchwebende Ideal ber claſſiſchen 

Schule hat er feit 1869 in bem mit M. Katfow zufammen gegrünbeten Nifolaj = Lyceum ver: 
wirflicht, bem er bie letzten Jahre feines Lebens wibmete, Wenn aber irgend einer, hätte er alle 

Bedingungen in ſich vereinigt, eine philologiſche Schule an der älteften Univerſität des Meiches zu 

bilden; er zog es vor, fi) ber Bildung ber Jugend zu weihen. (Vgl. 3. d, M, CLXX, 4 14. 

CLXXIX, 5, 60.) Er ſtarb 24, März 1875, 

x 
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ſchulen erhalten, falls dies möglich und nützlich iſt, die ben Abiturienten ber gegenwär⸗ 
tigen Realgymnafien im $. 120—124 des Statuts zuerlannten Rechte. 

Zur Begutachtung biefer Principien ernannte ber Kaifer am 27. März 1870 eine 
befonbere Gommiffion, welche aus 3 Staatsmännern: dem Minifter ber Vollsaufllärung, 
den Mitgliedern bes Reichsraths P. Walujew*) und A. Troinizfi,**) und 3 Schul 
männern, ben Räthen bes Minifteriums A. F. Poſtels und 9. B. Steinmann unb 
dem Gumnafialdirector W. Ch. Lemonius beftand; Präfivent war berfelbe Graf S. ©. 
Stroganow, der ſchon Mitglied des Comité's von 1826 gewefen war (©. 161). An 
Troinizfi’s Stelle trat 1871 ber W. Geh. Rath Titow, ebenfalls Mitglied des Reichsraths. 

Die Sommiffion fam in den 6 Sigungen im Mai 1870 zu einftimmigen Enb: 
beflüffen, namentlih wurben in ber Situng am 6. Mai bie Vorſchläge bes Minifters 
in Betreff ver Realfchulen einftimmig gutgeheißen. Diefe Ergebniffe wurben barauf 
dem Kaifer vorgelegt, welcher ausbrüdlich feine Befriebigung darüber ausfprad. Nun 
wurben bie neuen Entwürfe ausgearbeitet und nad abermaliger Prüfung durch bie 

Commilfion (am 12,, 15. und 17. Febr. 1871) am 27. Febr. 1871 ber höheren Inftanz, 
dem Reichsrath vorgelegt. Bei der Wichtigkeit ber Sache orbnete jedoch ber Kaifer, ehe 
die Sade vor das Plenum kam, eine Vorberatfung durch eine zu biefem Zwede ge 
bildete, mit den Rechten eines Departements ausgeftattete Section des Reichsrathes an. 
Zu Mitgliedern derfelben wurden ernannt: der Großfürft Chronfolger, ber Prinz Peter 
Georgijewitſch von Oldenburg, K.K. H.H., die Generalabjutanten Tihewfin, Graf Lütle 
und Graf Rutjatin, die Staatsfecretäre Graf Panin, Walujew, Golownin, Fürft Uruffow, 
Groot und der Geh. Rath Troinizfi, ſowie die Minifter des Krieges, der Finanzen und 
ber Bollsaufllärung. Das Präfidbium führte abermals der Graf Stroganow. Der 
Präfibent des Reichsraths, Großfürft Konftantin Nikolajewitſch K. H., wohnte „in 
voller Würdigung ber Wichtigkeit des Gegenftanbes und ber hohen mit bemjelben ver: 
Müpften vaterlänbifchen Intereſſen“ ben Situngen ber Section (am 1., 8., 12., 16. 
und 23. April 1871) bei. 

Während nun, wie ed fcheint, in Bezug auf bie Gymnaſien Uebereinftimmung erzielt 
wurbe, auch darüber, daß es neben biefen auch Realanftalten geben müße, feine Mei- 

nungsverfäiebenheit ftattfanb, verwarf in Betreff ber Realſchulen bie Minorität bie 
Vorlagen bes Minifteriums im Princip. Nach dem, was ben veröffentlichten Docu- 
menten zu entnehmen ift, ftellte fie benfelben den Haupteinwurf entgegen, daß bie Zeit 
ber ausſchließlichen Herrſchaft ber allgemeinbilbenden Schule mit ben zwei alten Sprachen 
in Europa vorüber fei, neben biefer bie allgemeinbildende Schule mit Lateinifh allein 
und fogar ganz ohne bie alten Sprachen feften Beſtand gewonnen babe und daß in 
allen Staaten Weſteuropa's gegenwärtig zwei gleichwerthige und zu bemfelben Ziele 
führende Wege ber allgemeinen Bilbung anerfannt werben. Demgemäß verlangte bie 
Minorität: 1) Die projectirten Realſchulen feien ganz abzulehnen, weil biefe Schulen 
gar Feine praktiſchen Zwede haben bürften, fonbern hauptſächlich ber Vorbereitung für 
ben Eintritt in bie Höheren Fachſchulen bienen follten. Die allgemeine Bilbung könne 

) Der Minifter und Etaatsfecretär Peter Alerandbrowitih Walujew, geb. zu Mosfau 1815, 

war feit 1836 unter Eperansli an ben Gobificationsarbeiten beichäftigt, wurde 1845 Beamter 
beim Riga’ichen Generalgouverneur, 1858—58 Eivilgouverneur von Kurland, 1858 Director bes 

Departements ber Staatsbomänen, 1861—68 Minifter bes Innern, Seit 1872 Minifter ber 

Staatsbomänen. Als einer ber gebildetfien Staatsmänner Rußlands trat auch er für ben Glaffi« 

ciamus ein, 
**) Alerander Grigorjewitfh Troinizkli, Geh. Rath und Senator, flarb als Gehülfe des Mis 

nifters bes Innern. 1807 geb. und im Odeſſaer Lyceum gebildet, erhielt er, 20jährig, an dem⸗ 
ſelben den Lehrſtuhl der phyfifoomathematifchen Wiſſenſchaften. 1857 wurde er Chef ber flatifli» 

ſchen Abtheilung im Minifterium des Innern und begann als folher aud feine journaliftifche 

Thätigfeit. Werke; Statiflifhe Tabellen des ruff. Reichs für 1858; bie Teibeigene VBevdlferung 
in Rußland, 1861 (auch franzöfiih und deutfch erſchienen). Er ftarb im März 1871. 
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und dürfe nicht mit der ſpeciellen vermiſcht werden; zu gewerblicher Thätigkeit und 

zugleich zum Eintritt in die höheren Fachſchulen vorzubereiten ſei unmöglich. 2) Der 

Curſus der Realſchulen müße ein achtjähriger fein. 3) In denſelben ſolle Lateiniſch als 

facultatives Fach aufgenommen werden. 4) Die Abiturienten ſollten, wenn ſie Lateiniſch 
getrieben haben, zur phyfifosmathematifhen und zur mediciniſchen Facultät zugelaſſen 
unb 5) die Hälfte aller Gymnaſien fol in folde Realſchulen umgewanbelt werben, 

Ebenfo ſprach fi aud das Plenum bes Reichsrathes (in ber Situng vom 15. Mai 
1871) in feiner Majorität (mit 29 Stimmen) gegen bie Vorlage bes Minifterd aus. 

Die Minorität (19 Stimmen) legte folgendes Protokoll nieber (theilweife veröffentlicht im 
J. d. M. CLVI, 1, 82—96). Zuerjt Handle es fi um bie Frage: Sollen allein die Gym⸗ 
nafien oder aud bie Realſchulen ben Zutritt zur Univerfität gewähren? Nad ben vom 
Minifter vorgelegten Documenten ergebe fi: es ſtehe außer Zweifel, daß bie einzigen 

Borbereitungsichulen für die Univerfitäten in allen europäiſchen Staaten die Gymnafien 
feien. Die preußifhe Minifterialverorbnung vom 7. December 1870, weldie nad ven 
befannten Univerfitätsgutacdhten erfolgt fei, hindere keineswegs zu fagen, man halte in 

Preußen an dem claſſiſchen Syſtem feft, ebenfo in Sadfen, Bayern, in Belgien, 
in Frantreih, wo 1864 bie mebicinifhen Facultäten felbft um bie Wiebereinführung 
des Griehiihen als obligatorifdhen Faches gebeten haben; ebenfo aud in Defterreich. 
„Rußland,“ Heißt es nun, „welches fpäter als andere Länder die Bahn allgemein euro- 
päifher Givilifation betreten unb bie erprobte allgemein europäiſche clajfifhe Schule 

noch nicht bei ſich auf eine feſte Bafis geftellt Hat, ift nicht dazu berufen, in biefer Be— 
ziehung neue Wege zu bahnen und auf biefem Gebiete neue Verfuhe zu machen — 
zum Schaden ganzer Generationen. Au für Rußland ift das Aufblühen ver Natur- 

wiſſenſchaften, wie aller übrigen, höchſt wünſchenswerth; allein bis jetzt haben biefe ihre 
Fortſchritte allein den Univerfitäten zu verbanfen. Uebrigens war auch in Rußland das 
claffifche Syftem bis 1849 vorherrſchend; mit ben Reformen von 1849 bis 1851 begann 
ber Verfall des Schulweſens. Das Statut von 1864 rettete Rußland von dem gänz- 
lichen Bankerott in unterrichtlicher und wiffenfhaftlicher Hinſicht, ber fi in ben trau: 

rigften Anzeichen überall zu erkennen gab. Die jebige Revifion besfelben hat nur ben 
Zweck, bas von ihm wieder zu Ehren gebrachte claſſiſche Syſtem zu vervollftänbigen 
unb zu befeftigen . . .“ Die Anerkennung, baß auch bie Realſchule (mit einem Meinen 
Zuſatz von Lateiniſch) zur Univerfität führe, wäre ein Nieberreißen ber Fundamente ber 
Unterrichtsreform. Bielleiht ber Hauptfehler des Statuts von 1864 fei ber gewefen, 
daß es die Realgymnafien ben claſſiſchen an bie Seite ftellte, als verfolgten fie einerlei 
Zwede und gehörten Einer Kategorie an. Dies habe ben Anlaß gegeben, baf man um 
Eröffnung ber Univerfitäten für bie Realſchulen nachgeſucht habe; abſchlägig befhieben 
habe man bann allerwärts um claſſiſche Gymnaſien gebeten. Anbererfeits fein, um 
ben Realfhulen das erwähnte Vorrecht zu verſchaffen, die oben aufgeführten Vorſchläge 
gemadt worben. „Die Ausführung berfelben aber könnte nur bie verberblichften Folgen 
für die geiftige und fittlihe Wohlfahrt Rußlands haben, felbft wenn fie auch nicht im 
fo umfaffendem Umfang ftattfinden würbe. Im ganzen Gouvernements, wo anftatt ber 
Gymnaſien folde Schulen errichtet würben, wären bie Eltern genöthigt, im 10. Lebene: 
jahr ihre Kinder vielleicht gegen ihre natürlichen Anlagen bazu zu beftimmen, daß fie 
einmal Aerzte, Mathematiker ober Naturforfcher werben follten, was in vielen Fällen 

eine moralifche Vergewaltigung wäre unb unzweifelhaft ber Wiffenfhaft zum Schaden 
gereihen würbe; ober fie müßten in Städte überfiebeln, wo es wirflide Gymnafien 
giebt, wozu bie Mehrzahl weder bie Mittel noch die Möglichkeit hätte. Angefihts biefer 
äußerften Misftändbe, welche das allgemeine Misvergnügen gegen bie Regierung erwecken 
würben, fähen bie Einwohner fi gemöthigt, darum nachzuſuchen, ba man die Abi— 
turienten folder Realſchulen auch zur juribifhen Facultät zuliege Und ſobald dieſes 
Verlangen befriedigt wäre — dasſelbe aber abzuweiſen würde Schwierigkeiten haben — 
würden unfehlbar in den Gouvernements mit wirklichen Gymnaſien Geſuche auftauchen, 
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man möchte diefelben in Realſchulen, mit einem Fleinen Zufat von Lateinifh und mit 
allen Rechten der Gymnafien, reorganifiren: denn nicht bloß bei uns, ſondern doch wohl 
überall ift bas Publicum feiner Mehrheit nah nicht im Stande, im bie päbagogifche 
Bedeutung ber verfchiebenen Lehrgegenftänbe einzubringen und geneigt, bie Bildung nad 
ben äußeren Vortheilen zu ſchätzen, welche fie verfpricht, indem es in ſolchen Fällen die 
für leichter geachteten Naturwiffenfhaften und neueren Sprachen ben alten vorzieht, in 
der falſchen Erwartung, daß es von ben erfteren einen birecteren, unmittelbaren Nutzen 
babe; weshalb überall vor allem bie Regierungen jelbjt es für ihre Heilige Pflicht 
erachten, bie Intereſſen einer gründlichen claſſiſchen Schule und die mit biefen ver: 
Mmüpften allgemeinen Intereſſen ber Wiffenfhaft zu wahren unb bie Univerfitäten vor 
den Andrang unreifer unb unvorbereiteter Zuhörer zu ſchützen. So würde Rußland 
allmählich aufs neue zu einer Gattung allgemeinbildender Schulen zurüdkehren, aber 
ſolcher, welche keineswegs höher als unfere Gymnafien von 1849 bis 1864 ftünben, 
und alle fegensreichen Folgen, die man von ber Reform bes Jahres 1864 erwarten 
form und bie ſich ſchon zu äußern beginnen, wären für das Land verloren. Nähme 
man aber bie Möglichkeit des gleichzeitigen Beſtehens einer doppelten Art von Mtittel- 
ſchulen an, von benen bie einen für alle, die anderen nur für einige fyacultäten vor: 
bereiteten, jo zerfiele Rußland und mit ihm alle Univerfitäten und anderen Unterrichts: 
anftalten in zwei feinblidhe Lager von rabical verſchieden gebilveten Perfonen, zwiſchen 
welhen ein Kampf in Feiner Beziehung irgendwie wünſchenswerth wäre. Zugleich 
würden bie Univerfitäten aufhören foldhe zu fein, benn bie Gleihartigkeit und Gemein: 

Ihaftlichfeit ber für fie vorbereitenden Schulen würbe verſchwinden ...“ Die Biftorijch- 
philologiſchen Facultäten würben wiederum veröden und nit nur die Gymnaſien, auch 
die Schulen aller anderen Refforts, fogar die Realſchulen felbft würben oft Feine Lehrer 
haben. Die Gymnafien würben aus vollbereitigten zu halbberechtigten gemacht unb ber 
Staat gewönne doch Feine einzige Schule mehr. „Nach ber Anfiht des Reichsraths 
barf die Bildung im Reihe nicht burd Vernichtung ber Hälfte ber claſſiſchen Gymnaften 
verbreitet werben, fonbern durch Erridtung neuer, nah Maßgabe ber Staatsmittel, 
Nach dem Reichsbudget find für die Unterrichtsanftalten der verfchiedenen Refforts über 
21 Millionen ausgeworfen, von denen auf das ganze Minifterium ber V.⸗A. nur etwas 
über 9 Meillionen kommen. Auch biefe Summe noch vermindern zur Errichtung von 
Realfulen wäre im höchſten Grabe ungerecht, weil für ähnliche ben verſchiedenen 
Minifterien unter. verfchiebenen Namen angehörige Anftalten bedeutend mehr Gelbmittel 
angewiefen find, als für bie claffiichen Gymnafien ...“ Das Lateinifche facultativ 
zu treiben, wäre in jeber Beziehung fhwierig: man müßte entweber ben Unterridt in 
den obligatorifhen Fächern zu Gunften eines facultativen einfhränfen oder das Latei- 
nifhe nur zum Schein, in dem nichtsſagenden Umfang, in bem es 3. B. die. Pharma- 
ceuten unb Thierärzte bei uns lernen, einführen und bann wäre fein Grund vorhanden, 
für ein oberflächliches Willen in bemfelben irgend weldje Rechte zu gewähren. „Endlich 
fonnte der Reichsrath nicht umhin zu beachten, daß bei ber Beiprehung bes Gymnaſial⸗ 

ſtatutes von 1864 eine Ähnliche Meinungsverfchiebenheit ſtattfand, nur mit bem Unter: 
ſchied, daß biejenigen Mitglieber, welche die Verwanblung der Hälfte der Gymnafien in 
Realſchulen beantragten, damals nicht ben Uebergang aus ben Realſchulen auf bie 
Univerfität verlangten... Oeleitet von ber ſchon 1864 in biefer Frage erfolgten 
Entſcheidung, fowie von ben oben bargelegten Erwägungen fanb ber Reichsrath feinen 
Grund, die Hälfte ber claſſiſchen Gymnaſien durch Verwandlung in reale zu vernichten, 
und erfannte, daß es unmöglich fei, die ſchon vollftändig in Kraft getretene Faiferliche 
Entſcheidung zu erſchüttern und bie wefentlichften Fundamente der Reform von 1864 
nieberzureißen. Derartige Schwanfungen in ber Gefeßgebung, ohne Zweifel überhaupt 
ſchädlich, erfcheinen beſonders gefährlih im Volksbildungsweſen, ba bei häufigen Ueber: 
gängen von einem Syſtem zum anderen nicht nur bebeutende Gelbaufwenbungen, fonbern 
auch alle die zur Bildung von Lehrern nothwendigen Anftrengungen und bie barauf 
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verwandte Zeit unfruchtbar bleiben; endlich tritt babei immer eine Uebergangszeit ein, 
in welcher gar fein Syſtem in ben Schulen ift, und welde in ber Folge ven verberb- 
lichſten Einfluß auf das Schidfal ganzer Geſchlechter äußert.“ 

Der Kaifer trat auf bie Seite ber Minorität und gab baburd) dem Protokoll 
berfelben bie Wichtigkeit eines ftaatliden Documentes erften Range. Am 19. Juni 1871 
beftätigte er den „Entwurf ber Veränderungen und Ergänzungen im Statut der Gym- 
nafien und Progymnafien von 1864” unb befahl fofort: 1) es follen, gemäß ben jetzt 
in Kraft beftchenben Verorbnungen, bie Abiturienten von Realſchulen zu feiner Facultät 
zugelafien unb 2) die beftehenden claſſiſchen Gymnaſien nicht in Realjäulen verwandelt 

werben. Gleichzeitig befahl er, bas neue Gymnaſialſtatut nad ben approbirten Ver— 
änberungen zu rebigiren, wobei bie claffiiden Gymnafien einfah Gymmafien zu 
benennert, alles auf bie Realſchulen bezügliche auszuſcheiden und ein bie Iehteren be— 
treffender Entwurf fpäter dem Reichsrath vorzulegen fei. Das neue Gymnaſial— 
gefet aber wurbe unter bem 30, Juli 1871 vom Kaifer vollzogen, 

Damit war bie Principienfrage von dem Verhältnis zwiſchen Gymnafium unb 
Realſchule für Rußland abermals entſchieden. Die Regierung erflärte, Rußland folle 
definitiv und für immer ein europäifcher, nicht ein Halbeurcpäifcher, balbafiatiiher Staat 
fein (3. d. M. CLXIV, 4, 1); e8 wolle bas Syſtem feines dffentliyen Erziehungs: 
und Unterrichteweſens auf das Niveau ber orberungen ber Zeit unb feines hoben 
Berufs in ber Meihe der europäifchen Staaten heben (Eirc, vom 21. Aug. 1872), und 
darum aud an der wiſſenſchaftlichen Arbeit von Weſteuropa felbftändig theilnehmen. 
Dazu braude es biefelben wiſſenſchaftlichen Vorbereitungsihulen und bas feien überall 
bie Gymnaſien. Jetzt gelte es, das claſſiſche Syſtem in möglichfter Reinheit und Voll⸗ 
ftänbigfeit herzuftellen ober Rußland fei für immer barauf beſchränkt, in ber Wiffenfchaft 
unfelbftänbig zu fein. — Schon daraus geht hervor, daß bie Realfchulfrage in Rußlanb 
ganz anders liegt, ald in Preußen unb Deuiſchland. Hier denkt Feine Regierung baran, 

die Realſchule auf eine Höhe zu heben, von ber aus fie bas Gymnafium ftürgen könnte. 
Es war nicht fo leicht, als e8 zu ben Zeiten Uwarow's gewefen wäre, dem clIaf- 

fifden Princip zu feinem Recht zu verhelfen. Um fo mehr ift es und wirb es bas Hohe 
Berbienft des Minifteriums Tolftoi bleiben, biefem Rechte den Sieg verſchafft zu haben. 
Diefen unmdgli zu machen, waren alle Schattirungen ber liberalen Preſſe bemüht 
gewefen, bis zu ben Galenbern herab. Dabei war man faft jeber Mühe enthoben, 
eigene Waffen zu fhmieben: ber glüdlicherweife etwas früher au in Preußen neu 
erwedte Realſchulſtreit bildete das Arfenal, in bem man biefelben in Fülle vorfanb, 
man brauchte fie nur noch durch Eniftelung zu verfhärfen, durch Unwahrheit zu wer: 
gijiien. Da wurde ber Brief eines früheren Profefjors ber griechiſchen Sprade in 
Moskau veröffentlicht, in bem es hieß, vom Claſſicismus wehe ſtets bie Luft bes Klofters, 
ber bumpfen Zelle, ber Bücherweisheit und MWortflauberei, vom Realismus ber frifche 
Morgenwind eines erwachenden neuen Lebens... Was bie Furt vor bem Rihilis mus 
betreffe, — wo habe man bie alten Sprachen mehr flubirt, als in Deutfchland? Unb 
bies Land habe Strauß und Feuerbach hervorgebracht! Er wette, ſchreibt ber Brofeffor, 
bie eifrigften Vertreter ber alten Glaffifer haben von ihnen ben oberflächlichſten Begriff 
und Zennen fie vielleicht nur dem Namen nad (Ruf. Ar. 1871 ©. 1740). Anbere 
ftellten e8 als ausgemadt bar,*) daß in Preußen bie Abiturienten der Gymnaſien nur 
zur juribifhen und philofophifchen Facultät freien Zugang haben, ba für bie theologiſche 
noch ein Eramen im Hebräifchen und für bie mebicimifche bas tentamen physicum ver: 

langt werbe. Bon ben bekannten Gutachten ber preußiſchen Univerfitäten über bie 

*) Das folgende aus einer vielgelefenen (und in vielen Beziehungen leſenswerthen) Zeit. 
ſchrift, die aber in Schulfragen an ber Spige ber Gegner bes Minifteriums fand, dem „Europ. 

Boten“ 1871, 10, ©. 583—628 u. 12, 761796; „Die höhere Realſchule in Deutiland,* 
unb 1872, 5, 383, 
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Zulaffung der Realfhulabiturienten wurde verſichert: bie Mehrzahl der deutſchen (1) 
Univerfitäten, nämlih 6 gegen 3, haben ſich für biefelbe ausgefprodhen (unter Berufung 

auf Dr. Loth, Die Realigulfrage S. 36). Gleiche Interpretationsfunft — auch bier, 
wie jo oft in ber ruffifchen Literatur, zeigt fi der Mangel an methobifcher gymnaſialer 
Sdulung — übte man an dem Circular bes preußiichen Unterridhtsminiftere vom 
T. Dec. 1870, weldes bie Abiturienten ber Realfhulen I. D. unter gewißen Be: 
ſchränkungen in die philoſophiſche Facultät zuläßt. Hier wurbe gleich ber Anfang: „Auf 
vielfeitige in biefer Beziehung ausgefprohene Wünſche, fowie in Berüdfihtigung ver 
barüber von ben Univerfitätsfacultäten abgegebenen Gutachten“ in ber Ueberſetzung für 
das ruffifche Publicum fo zurechtgemacht, daß er hieß: Auf bie von allen Seiten aus: 
gefprochenen Wünfche und in Berüdfictigung ber gutheißenden Ausſprüche ber 
dacultäten. Als fpäter bie weitfälifche Directorenconferenz fi für die Aufhebung ber 
in bem Circular angeorbneten Beſchränkung in Betreff der Anftellungsfähigkeit ftubirter 
Realfchulabiturienten ausſprach, wurde dies zu einem „Proteft" ber Directoren ber 
Realſchulen I. DO. und ber Gymnaſien in ber Provinz Weftfalen aufgeblafen. Der 
Referent ber Unterrichtscommiffion bes preußifchen Abgeorbnetenhaufes (Wehrenpfennig), 
ber 1869 bei Beiprehung ber ftäbtifchen Petitionen eine „ven Realſchulen feindliche” 
Anficht äußerte, mußte das thun, „burdbrungen von dem herrſchenden Geifte des Heri- 
kalen Minifteriums* (Mühler). Daß der Staatszufhuß, welchen Preußen feinen Gym- 
nafien gewährt, ein größerer fei, als ber ben Mealfchulen zulommenbe, wurte nur zum 
Theil dadurch erflärt, daß 1832, „als für bie Negierung noch Feine Realſchule beſtanden 

babe,“ ſchon 111 Gymnaſien ftaatlihe Subfidien erhielten; vorangeftellt wurbe als 
Grund ber Umftand, daß die Gymnaſien Feine ſolche Unterſtützung und Theilnahme von 
Seiten des Publicums finden. Biel Capital wurbe auch aus ben Worten bes fran- 
zöſiſchen Unterrichtsminiſters Duruy gefchlagen, welder in einem Eircular (vom 6. April 

1866) gefagt hatte, bie claffifhe Bildung verlange un gros capital de temps et d’argent. 
Die Gymnaſien, argumentirte man, feien alſo nicht auf bie Fähigften beredönet, ſondern 
auf ſolche, bie im Beſitze der Mittel feien, ſich biefe Loftbare Bildung zu verſchaffen. 

Die Realſchulen aber werben ein Aſyl für die ſchwachen, wenig befähigten unb faulen, 
überhaupt für bie verborbenen Schüler werben, welde das Gymnafium ausgeſchloſſen 
babe. Auch in Preußen babe man vor 1859 bie Realſchulen als Aiyle ber Trägheit 
und Unbegabtheit angefehen; allein bie Schäblichkeit eines fo abnormen Verhältniſſes 
ber Realſchulen zu ben Gymnafien fei fehr raſch zu Tage getreten, und darum habe bie 
Unterrichts: und Prüfungsordnung von 1859, „mit Recht ber Stolz und bie Urſache 

der Erfolge diefes Landes,“ die Realſchulen zu ben Gymnaſien gleichgeftellten, allgemein: 
bildenden und wiffenfhaftlihen Anftalten gemadt. — Damals, wie heute noch, begegnet 
man in ber Preſſe ben verworrenften Anfichten von „allgemeiner Bilbung;” bie ver- 
ſchiedenen Arten von Realſchulen werben beftändig, unagbſichtlich ober abſichtlich, mit 
einander verwechſelt; Gewerbeſchulen müßen nothwendig Fachſchulen, Mittelihulen, auch 

die vor 1872, nothwendig Volksſchulen ſein. Auch ſociale Schäden ſtellte man in 
Ausſicht, wenn das Gymnaſium ben Sieg über bie von den Wortführern auch für Ruf: 
land als Panacee gepriefene Realſchule I. DO. davon trage (bie ja neuerdings auch für 
Deutſchland als bie „Schule ber Zukunft“ *) bezeichnet wird). Die Regierung werbr, 
indem fie ben Claſſicismus ftüße, mit der Zeit nicht im Stande fein, die Elafficiften zu ' 
unterftügen, d. 5. die claſſiſch Gebilbeten mit Stellen zu verfehen, mit benen fie zufrieben 
fein werben. Alles werbe fi zum Staatsbienft brängen: allein die Zahl der Stellen 
fei durch das Bebürfnis an Kräften bedingt. Dann werbe ed entweber eine Menge 

) Die andere Bezeichnung ber Realſchule I. D. als „dic deutſche Schule” ar’ dEognv als 
„das beutihe Gymnaſium“ war bamals noch nicht erfunden, Eonft hätten bie ruffilhen Ver: 

theibiger berfelben im nationalen Interefje verftummen müßen. Auch von bem politifhen Mo: 
ment, von weldem aus bie Realjulen als die „Horte der Aufllärung und liberaler Denkweiſe 

bezeichnet werben, ift in Rußland von ihren freunden nicht gefprochen worben, 
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von Händen ohne Arbeit geben, da es an Stellen fehle, für eine private Thätigkeit aber 
die Schule nicht die auf das Studium der modernen Cultur aufgebaute Bildung gegeben 
habe; oder der Staat werde ſich mit dem Unterhalt unnützer Kräfte belaſten müßen. 

Beides ſei ſchon dageweſen: wir haben ſchon ein leider ausgedehntes Beamtenproletariat 

mit höherer und mittlerer wiſſenſchaftlicher Bildung, das ſich nicht glücklich fühle und 
darum wenig zufrieden ſei, und ſchon jetzt machen die vom Staate ausgezahlten Pen— 

ſionen über 19 Millionen aus.“) Ob es rationell ſei, die mittlere Bildung nach dem 
claſſiſchen Typus zu organiſiren, allein mit Rückſicht auf den Staats: und Kirchendienſt (I), 
wenn bie Zöglinge biefer Schulen mit ber Zeit ein intellectuelles (1) Proletariat bilden 
werben mit ausgezeichneter theoretifher Bildung, aber unter dem Einfluß bes wiffen- 
ſchaftlichen Studiums der alten Gultur und mit vollftänbiger Vernachläßigung ber 
neueren, bis zu orthographiſchen Fehlern in der Mutterſprache einſchließlich? 

Und fo ließen ſich noch verhältnismäßig Unterridhtete vernehmen, Männer, bie ihre 

Kenntniffe vom preußiſchen Schulweien an Drt und Stelle fich erworben hatten, und 
die frage wenigſtens ſchulmänniſch behandeln wollten. Wo fie rein vom Standpunct 
bes Literaten aus behandelt wurbe, kam oft nur bie Phrafe ohne allen Sinz zu Tage. 
Man vergleihe z. B. folgende Stelle: „Indem ber Clafficismus bie Geifter auf das 
Stubium biefer linguiſtiſchen Verfteinerungen, ber tobten Spraden, concentrirte, 309 er 
vom Lernen ber lebenden, biefer Tebenbigen Kräfte und thätigen Organe ber mobernen 
und zulünftigen Eivilifation, vom Lernen ber lebenden, mächtig progrejfiven Erzeugnifje 
bes modernen Verftandes ab. Indem er mit den Ideen Plato's, NAriftoteles’, Eicero’s 
denken lehrte, entwöhnte er mit bem eigenen angebornen Verſtand zu benfen, zu denken 
in Uebereinftimmung mit den been der Humbolbt, Darwin, Tyndall, Virhow, Helm: 
bolg, Comte, Bude, töbtete er bie natürliche, freie und lebendige Selbftentwillung bes 
Denkens, das Leben und Schaffen bes freien jelbjtänbigen Gebanfend. Indem er 
banbeln lehrte, wie bie Perikles, Demofthenes, Plato, wie bie Beripatetifer, läßt er nicht 
banbeln als Bürger eines mobernen Staates, ſchafft Feine Männer wie Watte, Lafalle 
und Schulze-Delitzſch, bringt nicht Ideen von realen polytechniihen Schulen, fonbern 
Ideen claſſiſcher Prytaneen und Lyceen bei* (jo ©. 261 bes Budes: Social:päba- 
gogifhe Bedingungen ber geiftigen Entwidlung des ruſſiſchen Volkes, von Shtihapom. 
1870). Vollends im Gebiet ber Tagespreſſe wurben gerabezu Verbädtigungen bes 
claffiihen Syftems ausgefproden: die alten Spraden feien zu ſchwer (bas wäre ein 
traurige Zeugnis für bie Begabung ber ruſſiſchen Jugend) und bringen bie Schüler 
zur Verzweiflung und zum Selbſtmord (leider kommt biefe Verirrung aud in anbern 
Ländern und nicht bloß bei Schülern der Gymnaſien, fogar bei Schülerinnen vor!). 

Es ift ſchwer, folde Irrthümer auch nur auf ihren pſychologiſchen Grund zurück⸗ 
zuführen. Sur beten falle ift es bie beftridende Macht der Naturwiſſenſchaft, welche 
die Geifter blenbet, jo daß man glaubt, außer ihr gebe es gar Feine Wiſſenſchaft. Won 
der Erkenntnis, welche ebenfo Furz als ſchön ein beutfcher Naturforſcher folgendermaßen 

ausfpridt: „es gelten in ber That noch andere Münzen, als bie wir Naturforfcher 

prägen, unb anderes, ald was wir wägen, bat auch Gewicht“ — ift bie Mafle ber 
Gebilbeten weit entfernt. Iſt dies im tiefften Grunde des mgwror Ypeudog, fo finb auf 

der Oberfläche vielfah außer perjönliden Motiven die große Unkenntnis der claffifchen 
Spraden und Literaturen, bie mangelnde Einſicht in den Gehalt verjelben aus mangelnder 
Erfahrung die treibenden. Im ganzen macht bie ruffifche Literatur daher wenig Gebraud 
von ber Gebanfenfülle, Tiefe und Schönheit der altclaffifhen Vorbilder: ihre erften 
Koryphäen Fannten fie faum; wo je ein claffifches Citat auftritt, ift es ein lateinifches 

*) Die Zahl iſt nahezu richtig. Allein bei näherer Betrachtung ergiebt fih, ba bie Zahl 
ber Penfionäre und Penfionen in den Minifterien bes Krieges und ber Marine allein bas 
Doppelte beträgt von denen jämmtliher übrigen zufammengenommen, nämlich 105,543 Ber 

fonen mit 9,616,549 Rubel Penfion gegen 51,891 mit 4,939,058 R. (Data vom 1. Juli 1872), 

— 
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nit jelten in entſtellter Form. Allein vieles bleibt räthſelhaft: gerade ſolche, welche 
fonft bem deutſchen Namen nicht freundlich geiinnt erſcheinen, ſieht man mit allen Kräften 
für bie Realſchule I. D. Fümpfen, bie doch, wenn irgend etwas, eine eigenthümliche 
Schöpfung bes preußifhen Schulweſens ift. 

Indeſſen äußerte fih doch ba und bort eine richtigere Auffaffung. So in Aden 
folgenden Verſen des Dichters Grafen A. K. Tolftoi: 

Doch fag’ ih: nicht der Dampfmaſchinen Raud 

Bird unfere Bildung, noch Retorten, fördern: 
Die Fähigkeit zu dieſer fhärfen wir 

Nur in des Denkens firenger Uebungeſchule. 
Mein Ramensvetter, dbäucht mich, gab mit Recht 

Den Borrang jet dem Claſſiciomus, 

Dep Schwerer Pflug fo gründlich Iodert 

Das Erdreich für der Wiffenfhaften Samen,“ 

Ein anderer Dichter, Graf Sollobub, ſprach fih fo aus: „Der Claſſicismus lehrt 
ung das Schöne erkennen, ber Realismus das Nützliche; aber alles ſchöne ift nützlich, 
und alles nützliche ift ſchön ... Wirb im Unterricht mit dem Nützlichen angefangen, 
fo ift die Zeit, das Schöne begreifen zu lernen, verpaßt, weil letzteres dem Jugendalter 
zugänglicher iſt . . . Das Schöne fallein führt zur Leere, das Nützliche allein zur 

Roheit: die Verſchmelzung beider Elemente fheint die Aufgabe der Erziehung.“ Allein 
das ware vereinzelte Stimmen. Mehr Beifall fand bie Reform außer Rußland ; 
beachtenswerth ift ein franzöſiſches Gutachten, die Rebe, melde G. Eichthal in ber 

griechiſchen Gefelllhaft zu Paris am 23. Jan, 1872 hielt (abgebrudt im Temps). 
Schon in ben Erläuterungen zum eriten Entwurfe bes Realihulreglement 

hatte der Minifter hervorgehoben, es handle fi für Rußland darum, Schulen für die: 

jenign Schichten des Mirteljtandes zu ſchaffen, welche ſich jeht vorwiegend mit ben 

Kreisihulen begnügen, melden aber eine etwas höhere Bildung für bie verſchiedenen 
praltiſchen Berufsarten, denen fie ſich zuwenden, unumgänglich nothwendig fei (von ben 

53,000 Schülern, welde die Gymnafien und die Kreisihulen 1869 Hatten, gehörten 
20,000, darunter 7000 Gymnaſialſchüler, dem Mittelitand an, während nur 400 aus 

demſelben bervorgegangene Studenten auf den Univerfitäten waren). Es war bemgemäß 
ven Realſchulen die Aufgabe geftellt, eine allgemeine, aber zugleih auf bie Erwerbung 
techniſcher Kinntnifje berechnete Bildung zu geben. Die durch den Aufihub ber Bes 
ratbung gewonnene Zeit benüßte der Minilter zu erneutem Stubium ber Realfchulfrage 

in ber Literatur und an Ort und Stelle ſowohl perfönli, als burdy Abfenbung zweier 

Räthe (ver Geh. Räthe J. Steinmann und N. Georgijewski) nad) Preußen, Defterreidh, 
Sachſen, der Schweiz u. f. w., fowie dazu, um über bie Hauptfragen auch die Anficht 
deuticher Pädagogen zu vernehmen, *) welde fi in überwiegender Mehrzahl und zum 
Theil ſehr entſchieden zu Gunften bes Entwurfes ausipraden. "In den Motiven, mit 
welhen ber Entwurf nunmehr zum zweitenmale dem Reichsrath vorgelegt wurbe (im 
October 1871, abgebrudt im X. d. M. CLVIII, 3, 60-93 — Novemberheft), wirb 
zuerft mit vollem Recht die weit verbreitete Anficht widerlegt, als fei das clafjiiche 

Princip das veraltete, abgelebte, der Realismus etwas neues, mobernes, ber Fortſchritt. 

Sodann wirb auf die noch immer von ben Kreifen ber Realfhulmänner jelbft beftrittene 

Drganifation der Realfhulen, namentlich derer I. Ordnung, die von vielen Realiften mit 
Energie befämpfte Berechtigung bes Lateinifchen in ihrem Lehrplan nachdrücklich hin— 

) &8 waren unter a.: Bach, Niemeyer, Schlömilch (in Dresden), Korihiftfa (Prag), 

Bauernfeind und Kleinfeller (Münden), Wislicenus (Zürich), Jäger, die Mitarbeiter bdiefer 

Enchklopädie Kern, Paldamus, Weidemann, Schrader, Hauber, Deimling, Le Roy, Gugler, und 
der Herausgeber diefer Enchklopäbie. 

Die Berichte f. im I. d. M. CLVIII, 8, 97—237 u. CLIX, 3, 95. 
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gewieſen, Ausſprüche ven Schulmännern, wie: „die Lage ber Realſchulen iſt eine krank: 
hafte, ihre oberen Claſſen find leer,“ ober: „bie Realſchule iſt noch nichts Vollendetes 
ober: „fie find im Werben und ſuchen das Geſetz ihres Lebens“ u. ſ. w. angeführt. 

Bon befonterer Wichtigkeit aber waren — wie fie es heute noch für bie deutſche Real: 

jhulfrage find, obwohl man fie häufig überfieht — bie einfidhtigen Aeußerungen von 
Realihulmännern darüber, daß „je mehr bie Realfhule I. D. durch Erweiterung ihrer 
Berechtigungen in bie Nothwendigkeit verfeht wirb, eine den höheren Aufgaben ber Uni: 
verfitätsftubien entſprechende Neorganifation vorzugsweile durch größere Betonung bes 
Lateiniſchen anzuftreben, um fo mehr fie fi daturd von ihrer urfprünglicden Aufgabe 
entfernen wirb, nur eine Vorbereitung für bie mittleren, bürgerliden, fogenannten 
erwerbenben Stänbe abzugeben“ (Dr. Heiner im Pädag. Archiv 1871, Aug. ©. 431, 
vgl. Langbein bei Seeger, Realfchulen I. oder II. D.? ©. 102, unb Balzer, bie 
Realſchule 1870, ©. 4. 6. 8. 10). i 

Aber gefeht auch, bie Realſchule I. D. ift eine für Preußen befinitiv Tebensträftige 

Schöpfung, ift nit auch bort bie Herjtellung einer anderen Form ein mit jebem Jahre 

bringenber gefühltes Bebürfnis, eine jet auch auf das Panier der Realfhulmänner felbit 

geihriebene Forderung an ben Staat? Schon ehe bies bie allgemeine Lofung wurbe, fah 

man jenes im ruffifhen Unterrigtsminifterium ein unb war entſchloſſen, bei ber Organi— 

fation bes Realſchulweſens „bie Verfchiebenheit ber Bildungsbebürfniffe und Bilbungsmittel 

Rußlands“ in Betracht zu ziehen. Hier eriftiren in ben Gouvernementsftäbten außer ben 

Elementarſchulen meiftens nur die Kreisihulen und Gymnafien. Viele Eltern, melde 

für ihre Söhne fi mit ber Kreisihulbildung nicht begnügen, ſchicken fie ins Gym 
nafium, ohne daran zu denken, daß fie basfelbe abfolviren follen, nur, weil es keine 
Realſchule giebt, wo biefelben außer ber allgemeinen Bildung aud für bas praktifhe 
Leben nützliche Kenntniffe fi erwerben, könnten. Diefem bringenden Bebürfnis haben 
tie Realfhulen vor allem zu entfpredhen, nicht aber fi fo weitgehende Aufgaben zu 
ftellen, welche weber ihrer Beftimmung noch dem factifhen Bebürfnis ber Einwohner: 
ſchaft entiprechen. 

Somit hielt ber Minifter 1) als Zwed ver Realſchulen feft, daß fie eine 
ollgemeine Bildung, jetoh mit Anlehnung an bie praftifhen Bebürfniffe und an bie 
Erwerbung techniſcher Kenntniffe geben folen. Damit ift nicht ausgefchloffen, daß fie 
Vorbilbungsanftalten für höhere Fachſchulen ſein können für bie geringe Anzahl ber: 
jenigen Schüler, welche in foldye übergehen wollen: aber das kann nimmermehr ihre 

Hauptaufgabe fein, wie es biefelbe factifch nirgends in Guropa, aud nicht für bie 
preußifhen Realſchulen I. O. ift. Und zwar um fo weniger, ba nicht nur einzelne Ge 
Iehrte, fonbern auch Fahmännervereine dem Gymnafium als Vorbereitungsanftalt für 
Löhere Fachſchulen den Vorzug geben (f. Pädag. Ardiv 1871, 5, 337). Wird aber 

bie Bildung einer Mittelichule nicht für ausreichend erkannt, fo haben ja bie höheren 
Fachſchulen zur Ergänzung berfelben ein beſſeres Mittel in ben vielfach an benfelben ein: 
gerichleten Vorbereitungsclafien. Dagegen würbe bie Errihtung von Realſchulen ale 
Ipeciellen Vorbereitungsſchulen auf bie Höheren techniſchen Smftitute eine Summe von 
Gelb und Lehrkräften erforbern, welche durchaus nicht zu befhaffen iſt. Während von 
ben 91 Abiturienten ber 9 Realjhulen 1871 51 in bie höheren techniſchen Inſtitute 
übergeengen, traten allein in das technologiſche Inſtitut 135, in das Inftitut des Corps 
bei Wegecommunicationen 128 ein. Dazu kommt, daß alle dieſe Anftalten eigene Ziele 
haben und darum auch befonbere Forberungen ftellen; in bem letzt genannten z. B. wird 
vorzugsweiſe mathematifche Vorbilbung, in ber landwirthſchaftlichen Akademie vorzuge: 
weife gründliche Kenntnis ber Chemie und Phyſik geforbert.*) Bei fo verſchiedenen 

*) Außer drei Thierarzneifchulen befigt das Minifterium der V.⸗A. nur eine höhere Fachlchule, 
das landwirihſchaftliche Jufitut in Nomwaja-Alerandria (2.-B, Warſchau). Eämmtliche übrigen 
fiehen unter anderen Minifterien und awar unter bem ber Staatsbomänen 2 landwirthſchaftliche 
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Anforderungen an ben Eintretenden ift es unmöglich, eine vorbereitende Mittelſchule in 

jeder Gouvernementsftabt zu gründen. 2) Die Eurfusbauer ber Realſchulen iſt 
überall eine kürzere, als bie der Gymnaſien, mit Ausnahme der preußifchen Realfchulen 
LD., wo inbeffen auch ein nur Sjähriger Curſus — einjährige Tertia (Unterrichts: 

und Prüfungsordnung $. 3) — geitattet iſt. Im Intereffe ber Entwicklung bes Reals 
ſchulweſens felbft darf man nicht auf einer Überflüßigen Ausbehnung ber Schulzeit be- 

fiehen; es ließe fi mit voller Beftimmtheit die Lebensunfähigkeit folder Schulen vor: 
ausfagen. 8) Die Verbindung angewandter Fächer mit ben allgemeinen, 

melde natürlich fo berzuftellen ift, daß bie erfteren den letzteren nicht im Wege ftehen, 

iondern, nur in ben oberen Claffen betrieben, auf biefe bafirt werben, wird gerechtfertigt 
durch bie thatſächlichen Verhältniffe in Belgien, Oefterreih, Preußen, der Schweiz und 

anderen Ländern. Auch im Preußen z. B. ift in ben Realſchulen I O. Mechanik und 
Veſchreibung einfacher Mafhinen, fowie Hanbelsgeographie ein Lehrgegenftand. Der 
Entwurf weist ben angewandten Fächern auch Feine große Stunbenzahl zu: auf 168 
wöghentlihe Stunden follen in der einen Realſchulform 6 St. für Hanbelsredhnen, 2 

für Hanbelegeographie, 7 für Rechnungs⸗ und Buchführung; von 155 in ber andern 6, 
von ebenfoniel Stunden in der dritten nur 4 für Mechanik und mechaniſche Technologie 

verwanbt werben. Verbanfen bie Realichulen in Deutſchland „ihre Entftehung nicht den 
Ferberungen höherer technifcher Anftalten, jondern denen der ftäbtifchen Gemeinden, welche 
die Mternative nicht länger ertragen konnten, ihre Söhne entweder in bie Volksſchulen 
oder in bie unteren und mittleren Glaffen der Gymnaſien zu ſchicken“ (Päbag. Archiv 
1871, ©. 309), fo ift biefes eben jet das in Rußland thatſächlich beſtehende Verhältnis, 

4) Daß die projectirten Realſchulen eine genügende allgemeine Bildung, welde 
babei für den Eintritt in die Höheren Fahfchulen ausreicht, gewähren werben, 

wirb durch folgendes bewieſen. a. In ber Mathematif, unftreitig einem Hauptfach ber 
Realſchulen, find den verſchiedenen Kategorien 30, bez. 29 und 37 Stunden zugebadt. 

Die bisherigen Realgumnafien hatten nur 25 wöchentliche Stunden. Nichtsbeftoweniger 
zählen zugeftandenermaßen bie Schüler des Realgymnaſiums in St. Petersburg, welde 
in die höheren Fachſchulen eintraten, zu ben beften Zöglingen berfelben. Die angegebene 
Stundenzabl ift größer als bie in ben belgiſchen und üfterreichifchen Realſchulen; in 

Deutihlanb warnt man zum Theil vor Meberfpannung ber jugendlichen Kräfte durch zu 

weite Betreibung ber höheren Mathematit (3. B. Spillefe bei Wiefe im Leben Sp.'s 
6. 84. Realſchulreglement für Sachſen von 1860 $. 87 u. f. w.). b. Ein ebenfalls 

wichtiges Fach ift die Mutterſprache; ihr find 25 bez. 26 und 29 Stunden zugetheilt. 
Die ſächſiſchen Realſchulen Haben 21, bie öſterreichiſchen 23, die preußiihen ebenfalls 
29 St. c. Für Reifen und Zeichnen, ein Fach, welches ebenfo wichtig für den Eintritt 
ins praßtifche Leben, wie für ben in eine höhere Fachſchule ift, hat der Entwurf 16—26 
Stunden. Die preußifchen Realſchulen I. DO. Haben 20 St., doch kann ber Director 

biefe Zahl erhöhen und fie wird auch vielfach von den Fachmännern als ungenügend 

angefehen. Die Wichtigkeit des Faches betont bie Unterrichts: und Prüfungsorbnung 

ganz beſonders (f. Erläuterungen S. 61). d. Die neueren Sprachen endlich find bie 
eine mit 24—34, bie andere mit 17—28 Stunden bebadht, während bie Realgymnaſien 
24 und 27 hatten. Daß bie neue Stunbenanzahl genügt, zeigen bie betreffenden Zahlen 
anberer Länder: His Marimum bat Preußen mit 34 für bie eine und 20 Stunden für 
die zweite neuere Sprache. 5) Auch die Frage, ob es paſſend fei, bei der Organifation 

Inftitute, in St. Petersburg und Moekau; unter dem der Finanzen das Berginftitut unb das 

technologiſche Inftitut in St. Petersburg und das Polytechnikum in Riga; umter bem bes Innern 
die Baufchule in St, Petersburg; unter dem ber Wegecommunicationen das Ingenteurinftitut; 
unter bem ber Juſtiz das Konſtantin'ſche Vermeffungsinftitut, und unter dem Reffort ber Ars 

kalten ber Kaiferin Maria die f. techniſche Schule in Moekau; über die mebico-hirurgifche 
Aabemie |. S. 326, 
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das Iocale Bedürfnis zu berückſichtigen, wird im Hinblick auf die Erfahrung ber an- 
deren europäifchen Staaten bejaht (ſ. Unterrichts: und Prüfungsorbnung, erläut. Bem. 
©. 45). Dod ift in biefer Beziehung den Gemeinden, Städten u. ſ. w. ein größerer 
Spielraum zu gewähren, während ber Staat fi auf bie Errichtung gleichförmiger 
Realſchulen zu beſchränken hat. 

Auf Grund biefer Principien wurbe ber Entwurf dem Reichsrath abermals vor: 
gelegt und im April 1872 berathen. Allein bie Oppofition war mit ſolchem Erfolge 
thätig geweſen, baß auch biefer Entwurf mit 10 Stimmen Majorität (29 gegen 19) 
abgelehnt wurde. Trotzdem gab ber Kaiſer bemjelben feine Zuftimmung 
und erbob das Realjhuljtatut unter dem 15. Mat 1872 zum Geſetz. Die 
unverföhnlichen Gegner desjelben, melde für die Realſchule I. O. gefämpft Hatten, um 
in ihr eine Anftalt zu erhalten, von ber aus bie Stellung bes Gymnafiums vielleiht 
unterminirt werben könnte, verfagten ben neuen Schulen ihre Anerkennung nicht, begrüßten 

fie aber als Gewerbeſchulen. 

Gegenwärtige Berfaflung des mittleren Schulweſens. 

A. Die Abminiftration bes Schulweſens (Geſetz vom 18. Juni 1863). 
Dem Minifter zur Seite fteht zunächſt der Miniftergebülfe, welcher bei längerer 

Abweſenheit des Minifters benfelben zu vertreten hat (gegenwärtig Geh. Rath Fürft 
Alerander Schirinski-Schichmatow). Die oberfte Behörde im Schulmwefen ift fobann ber 

Rath des Minifters, welcher unter beffen Vorſitz aus feinem Gehülfen, zwei etat- 
mäßigen, fowie anderen vom Kaifer ernannten Mitglievern (gegenwärtig Geh. Räthen 
P. Batjufhlow, J. Kornilow, U. Woronow und Dr. philos. A. Woskreſſenski), aus 
dem Director bes Departements ber V.A. (W. Staatsrath E. v. Bradke) und bem 

Präfiventen bes gelehrten Comité's (Geh. Rath A. Georgijewsti, welchem bie Leitung 
des Mittelſchulweſens vorzugsweife unterftellt ift) beftcht, in weldem aber aud bie 

Guratoren ber Lehrbezirke anweſend find, wenn fie fi in St. Petersburg befinden. 
Die gefammte Gejhäftsführung ift im Departement ber V.A. concentrirt, weldes 
in verfchiebene Sectionen zerfällt, z. B. eine, welcher ſämmtliche Perfonalia, eine, welcher 
alle Angelegenheiten ber Univerfitäten, ober ber Mittelfjulen, oder ber Volksſchulen 
u. f. w. zugetheilt find; zum Departement gehört auch das Archiv. Techniſch berather 
bes Collegium ift das gelehrte Comits, welches im Auftrage bes Minifters päbe 
gogiſche Fragen und Vorfchläge, Lehrbücher und - Programme, Vorſchläge in Betreff 

gelehrter Erpebitionen, Entwürfe zu Statuten für gelehrte Geſellſchaften, Berichte über 
bie Ausführung wiſſenſchaftlicher Aufträge zu begutachten hat. Es beſteht gegenwärtig 
aus 11 Mitgliedern (abgefehen von einer aus 5 Mitglievern beftehenden Section für 

bie Durdfiht von Leſebüchern für das Volk und für die Volksſchule betreffende dra 
gen). Endlich gehört zum Minifterium bie Rebaction des Journals des Mintfteriums ber 

V.A. (Etat desfelben 25,000 R.). Das Journal, deſſen Rebacteur noch einen Gehülfen 
hat, hat die Aufgabe, neue Geſetze und Verordnungen im Unterrichtsweſen zu verdffent 
lien und bie Beamten mit dem Gange des Schulweſens im Reiche ſowohl, als in 
anderen gebildeten Ländern befannt zu machen. (Gefammtetat ſder Centralvermaltung 
186,026 R.) 

Von ben Lehrbezirken, in welche das Reich eingetheilt ift, ſtehen 10 unmittelber 
unter bem Minifterium, An ber Spitze eines jeben fteht der Curator, bem ein Gehülfe 
und einer ober mehrere Bezirksinfpectoren untergeorbnet find. 

Die Lehrbezirke find: 1. Der von St. Petersburg (beftehenb aus 6 Geu— 

vernements: St. Petersburg, Pilew, Nowgorob, Dlonez, Wologba, Archangeleh. 
Gurator: Ober-Cermonienmeifter Geh. Rath Fürft Paul Lieven. Curatorgehülfe: B. 
Staator. Cyrill Janowski. 8 Bezirsinfpectoren. 2. Der von Moskau (11 Got: 
Moskau, Smolenst, Twer, Jaroſſlaw, Koſtroma, Wlabimir, Rjäſan, Tula, Kaluga, 

u 
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Niſchni-Nowgorod, Drel). Curator: Kammerderr W. Staatsr. Fürft Nikolaj Meſch— 
tſcherski. Gehülfe: W. Staatsr. Iwanow. 2 Bezirksinfpectoren. 3. Der von Kaſan 
(6 Gouv.: Kafan, Aſtrachan, Saratom, Simbirsk, Samara, Wjätka). Curator: Geh. 
Rath Peter Scheftafow. Gehülfe: W. Staater. Iwan Nikolitſch. 3 Bezirksinfpectoren. 
4. Der von Charkow (5 Gouv.: Charkow, Kursk, Tambow, Woroneſch, Penja und 
das Don’ihe Gebiet). Eurator: Geh. Rath Peter Gervais. 1 Bezirksinfpector. 5. Der 
von Odeſſa (4 Gouv.: Cherfjon, Jelaterinofflam, Taurien und Beflarabien). Eurator: 

Geh. Ratö Dr. med. Sergej Golubzow. 2 Bezirksinfpectoren. 6. Der von Kijemw 
(5 Gouv.: Kijew, Wolynien, Pobolien, Tſchernigow, Poltawa). Curator: General- 
lieutenant Platon Antonowitih. Gebülfe: Generalmajor Iwan Nowikow. 1 Bezirke: 

infpector. 7. Der von Wilna (6 Gom.: Wilna, Grobno, Kowno, Minst, Mohilew 
Witebsk). Eurator: Geh. Rath Nikolai Sergijewski. Gehülfe: W. Staatsr. Michael, 
Malinowski. 3 Bezirksinfpectoren. 8. Der von Warſchau (10 Gou.: Warſchau, 

Kaliſch, Kjelzy, Lomſcha, Ljublin, Pjotrofow, Plozk, Radom, Sjeblez, Suwalfi). Eurator: 
Senator Geh. Rath Theodor v. Witte. Gehülfe: W. Staater. Woronzow-Weljaminow. 
1 Snfpector der Schulen in Warfhau. 9. Der von Dorpat (3 Gour.: Lievland, 
Kurland, Eſthland). Eurator: W. Staatsr. Andreas Saburow. Gehülfe: W. Staater, 

Alerander Seflel. 1 Bezirksinfpector. 10. Der von Drenburg (3 Gouv.: Orenburg, 
Perm, Ufa und bie Gebiete von Uralsk und Turgaisk). Eurator: W. Staatsr. Peter 
Lawromsli. 2 Bezirfsinfpectoren. 11. Die Adminiftration des Schulmefens von Werft: 
fibirien (Gouv.: Tomst und Tobolsk. Oberſchulinſpector: W. Staatsr. Andreas 
Diiuba), ſowie 12. von Dftfibirien (Gouv.: Irkutsk und Jeniſſeisk. Oberſchul— 
infpector: MW. Staater. Richard Maach) ift den betreffenden General:Gouverneuren unter: 
ſtellt, reflortirt aber in Unterrichtsangelegenheiten vom Minijter der V.A. (Oelammtetat 
ber 2.:B.-Directionan 398,670 R.) Das letztere gilt nicht 13. vom kaukaſiſchen Lehr: 
bezirk, deſſen Chef ber Statthalter des Kaufafus, Großfürft Michael Nikolajewitid ift. 

Als berathenbe Eollegien, namentlich in Sachen bes Unterrichtes, ftehen den Cura: 

toren zur Seite bie curatorifhen Gonfeils, beren Zufammenfegung oben 
angegeben ift (©. 289). 

B. Das Lehrerbilbungsmwejen. 
1. Das Kaiferlide hiſtoriſch-philologiſche Anftitut in St. Peters 

burg (Director: W. Staatsrath Konftantin Waffiljewitih Kedrow). 
Die zur Aufnahme in das Inſtitut nothwendigen Kenntniffe werben burd bie For— 

derung bezeichnet, daß ber Aufzunehmende das Abgangszeugnis eines Gymnafiums ober 
bie Beicheinigung, daß er bie IV, (philoſophiſche) Claſſe eines geiftlihen Seminars mit 
Erfolg abjolvirt habe, vorzulegen und ſich noch einer Gontroleprüfung, jebenfalls in ben 
alten Sprachen, zu unterwerfen hat. 

Der Gang bes Unterrichts, welden außer bem Religionslehrer 5 orbentliche 
und 5 auferorbentlihe Profefforen und 7 Docenten ertheilen, ift aus folgender Ueberſicht 

über das Schuljahr 1873/74 zu erfehen (9. d. M. CLXXIV, 4, 41). Im I. Eurfus 
(25 Stunden) wurde burdigenommen: in ber Religion (1 St.) allgemeine Apologetit 
ber Religion und Offenbarung. Im Griechiſchen (5 St.) Odyſſee .—IIL, Xen. Cyrop. 
I. größtentheils; griechiſche Formenlehre mit Ueberfegungen ins Griechiſche. Im Lateini- 
ſchen (7 ©t.) Dv. Metam. I. und Theile von II., VI. und XI mit Erklärung ber 
metrifchen Gefete und des Herameters; Cic. de sen.; Grammatif nah Schulz: Eon: 
gruenz, Gebraud ber Caſus, der Abjectiva und Pronomina mit münblicher Ueberſetzung 
von Beifpielen (5 St.). Außerbem fchriftliche und münbliche Ueberfegungsübungen (2 ©t.). 
In der Philoſophie (3 St.) Logik und Pfychologie. Im Ruffifhen (2 St.) vergleichende 

Grammatik ber alten kirchenſlaviſchen Sprade, Lehre von ben Lauten und Formen ; 
friftliche Uebungen, in welchen an gegebenen Abjchnitten des Oftromir’fchen Evangeliums 
bie etymologifhen und fyntaktifchen Eigenthümlichkeiten im Vergleich zu dem neufirchen- 
ſlaviſchen, ruffifhen und griechiſchen Terte nadhgewiefen wurben. In ber allgemeinen 
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Geſchichte (3 St.) alte Geſchichte des Drients, Griechenlands und Roms bis zur Unter: 
werfung ber Gallier durch Cäſar; in ber ruffiihen (2 St.) bis zur Regierung Fedor 
Joannowitſch's. In der Geographie (2 St.) wurbe bie allgemeine Geographie repetirt 
(befonder® bie Kenntnis ber Karte). 

Die Lehrfächer bes II. Curſus (25 St.) waren: Religion (1 St.), Apologetik bes 
Chriſtenthums. Griehifh (7 St.): Ilias L, VL, XII, Dem. olynth. Reben, Herot. 
VII, 70 Gapitel; Syntar (mit Ausnahme ber Eafus) und fchriftliche Ueberſetzungen ins 
Griechiſche. Lateiniſch (7 St.): Phädrus, lateiniſch erflärt; Cicero pro Roscio Am. und 
pro Lig. Repetition der Syntar: Gebrauch der Cafus, Präpofitionen, Pronomina und 
Zahlwörter nad Kühner mit mündlichen Uebungen. Mündliche und fhriftliche Ueberſetzungen 
zufammenhängender Themata. Geſchichte ber alten Philofophie (2 St.). Ruſſiſch (2 St.): 
vergleihenbshifterifche Syntax ber ruffifhen Sprade; wichtigſte Principien bes Baues 
ber Rebe (3. B. Verhältnis ber etymologifhen Structur zur fontaktifchen vom hiſtoriſchen 
Geſichtspunct aus; Verhältnis der Sprade zum Denken; Bedeutung und Gebraud ber 
grammatifchen Kategorieen des Verbum und Nomen im allkirchenſlaviſchen, wie im alt: 
und neuruffifhen, Entftehfung und Bebeutung bes grammatiſchen Geſchlechts u. ſ. w. 
Schriftliche Uebungen, wie im I. Curfus. Allgemeine Geſchichte (2 St.): das Mittel: 
alter, von Chrifti Geb. bis zum Fall von Gonftantinopel. Ruſſiſche Geſchichte (2 St.): 
von Pjeubodemetrius I. bis Alerander I. Pädagogik (2 St.): die Erziehung bei ben 
Griehen und Römern; Erziehung und Unterriht im 16. bis 18. Jahrhundert, vor: 
zugsweife in Deutfchland ; der Unterricht in Rußland von ben älteften Zeiten bis auf 

Katharina II. incl.; gegenwärtige Organifation der allgemeinbilbenden Schulen in Ruf 
land, Deutſchland und Frankreich. 

Sm II. und IV. Curſus waren gemeinſchaftliche Lehrfächer: in III. (17 ©t.) 

Religion (1 St.) Dogmatik der orthodoxen Confeſſion; Grieifh (5 St.) Plato’s Apo⸗ 
logie (C. 1—29), lateiniſch überjeßt und erflärt. Xen, Memor. I, Bud, Eur. Medea 
(1—819), Grammatif (die Mobi), Ueberfegungen aus dem Lateinifchen ins Griechiſche; 
Latein (7 St.): Horaz Oben I. (mit Auswahl) lateiniſch interpretirt; Tac. Annal, I, 
60 Gapitel; mündliche und fchriftliche Meberfekungen mit lateiniſcher Stiliftif. Chriſtliche 
Philoſophie (2 St.) bis Kant; Pädagogik (2 St.): phyſiſche, geiftige und ſittliche 

Erziehung, bibaktifhe Bebeutung ber Hauptfächer des Gymnaſialcurſus, Principien 
ber päbagogifhen Methoden und Methobil der lateiniſchen Sprache. Im IV. Eurfus 

(7 St): Griechiſch (3 St.) Demofth. Olynth. und 1 Philipp. Rede ($. 1-39), 
das übrige wie im III Eurfus; Lateinifh (4 St.) Virg. Aen. I, und VL und 
Ueberfeßungen. Die gefonderten Vorlefungen behandelten a) in ber Section ber alten 

Spraden (je 8 St.) im Griedhifchen die Altertfümer (2 St.) — die griechiſchen 
Stämme, die verſchiedenen Verfaffungsformen ber Stäbte, Verfaffung von Kreta, Sparta 
und befonders Athen; — außerbem Ueberfeßungen (1 St.); im Lateinifchen (5 St.) 
Gedichte der römiſchen Literatur von 150 vor Chr. bis 14 nad) Chr.; römische Staate 
altertHümer (Volkstribunat, Aedilen, Quäftoren, magistratus minores, Staatsbiener ber 
Magiftrate, Senat, Vollsverfammlungen und Heereseinrichtung), ſowie ſchriftliche Leber: 
feßungen ins Lateinifhe aus Xen, hist. graeca; b) in ber Section für ruffifhe Sprade 
und Literatur (5 St.) wurbe ein kurzer Lehrgang ber Syntar bes Tſchechiſchen mit 
Durchnahme einiger Literaturbenkmäler gelefen (2 St.) und 8 Themata zur Auswahl 
gegeben, von benen je eines jährlich auszuarbeiten war; in ber Literatur (3 St.) wurde 

die Theorie der Poefie, mit Beifpielen aus ber ruffifhen und auslänbifchen Literatur 
vorgetragen und ebenfalls Aufſätze gemacht; c) in ber Section für Geſchichte (5 St.) 
waren 2 St. ben Quellen ber alten Geſchichte von den Älteften Zeiten bis zum Tode 
bes Auguftus gewidmet, wobei im erften Halbjahre beſonders bie Inſchriften berüd: 
fihtigt, im zweiten bie Kenntnifje über bie letzte Zeit ber römiſchen Republik vervoll⸗ 
ftänbigt wurben; in ber ruffiihen Geſchichte (2 St.) wurben bie Annalen gelefen und 
analufirt, wobei beſonders unverftänblihe Wörter und Ausbrüde erflärt und bie Ber 
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flanbtheile der Annalen unterſucht wurden (in III); außerbem für biefe Section zu: 
fammen mit ber für Ruſſiſch — neuere Geſchichte von 1453—1866 (3 St.) Im IV, 
Gurfus wurbe bie neue Gefhichte (vom Nyftabter bis zum Parifer Frieden 1721— 1856) 
beendet (1 St.) und Quellen und Hülfsmittel der neueren Geſchichte gelefen (2 St.). 
Eine Stunde war ber Durdnahme Älterer Schriften von Ausländern über Rußland 
gewibmet (Jovius, Herberftein, Fletcher u. f. w.), eine zweite ben juribifchen Denkmälern. 
Auch in diefer Section wurbe in jebem Jahre 1 Hiftorifche Arbeit gemadt. Da übrigens 
ber Mangel an Geſchichtslehrern durch bie Univerfitäten gebedit wirb unb auch bisher bie 
Praris ergeben hatte, daß Stubenten, welde biefe Section abfoloirt hatten, doch auf 
Stellen für alte Sprachen ober für das Ruffifche ernannt wurben, jo ift biefe Section 
bis auf weiteres geſchloſſen worben. 

Von ben beiben neueren Sprachen, melde gewöhnlich in zweijährigem Curfus ge: 
lehrt werben, wurbe 1873 Franzöſiſch für facultativ erflärt, 1874 auch das Deutfche; 
mr eine von beiden bleibt obligatorifh (J. d. M. CLXVII, 4, 81). 

Während in allen wiffenihaftlichen Fächern die Stubenten verpflidgtet find, bie 
Vorleſungen auch ſchriftlich auszuarbeiten, wobei inbeffen das Princip ber Arbeitstheilung 
in Anwendung kommt, wirb bie Kenntnis ber römiſchen und griechiſchen Schriftfteller 
noch durch obligatorifhe Privatlectüre erweitert, welche zweimal jährlich controlirt wird 
und zwar fo, daß bie Zeugniffe bei ber Verſetzung berüdfichtigt werben. So wurben 
im I. Curſus Hom. Ob. VI und IX., 4 Biographien von Nepos unb Cäf. bell. g. 
L, im OD. St. VII und XIX., Curtius I. und Liv. L, in II. und IV. von ber 
Section für alte Spraden Jl. XIX.—XXIV., Eurtius I. und I und Liv. I. und 
IL geleſen. 

Die Stubenten bes IV. Gurfus haben praftifche Mebungen im Unterrichten in bem 
jeit 1870 beftehenden Inftitutsgymnafium (Statut vom 7. April 1870). Sie beſuchen 
anfangs in 10 wöchentlichen Stunden bie Lectionen ber Lehrer der alten Sprachen, ber 
ruſſiſchen Sprache, der Geſchichte und unterrichten ſodann unter beren Aufficht felbft in 
einzelnen Stunden. Bon 1767 Stunden, welche 1872/73 auf jene 4 Lehrer fielen, gaben 
in den bamaligen 4 Claſſen die Stubenten etwa ben 8. Theil berfelben. Außerbem 

wurden jebem einige Schüler zugetbeilt, zur beſonderen Beauffihtigung ihrer Arbeiten. 
Wöchentlich fand eine Beiprehung bes auffichtführenden Lehrers mit ben Stubenten 
fatt, welche päbagogifche und didaktiſche Fragen, Kritit der ertheilten Stunden, Beſprechung 
von Lehrbüchern u. f. w. zum Gegenftand hatte. 

Die die letzten 6 Wochen des Schuljahres ausfüllenden Prüfungen erftreden ſich auf 
alles im Jahre burdgenommene; in ben oberen Eurfen fünnen in ben alten Sprachen 

auch nicht gelefene Stellen beim Eramen vorgelegt werben, damit man fi baven über: 
jeugen kann, inwieweit bie Stubenten im Stande find, mit einem unbefannten Tert 
fi zurechtzufinden. Beim Mbgangseramen wird außerbem bie ſchriftliche Ueberſetzung 
eines nicht großen noch nicht überſetzten Abfchnittes aus dem Lateiniſchen ins Griechiſche 
gefordert (a. a. D. ©. 85). — Wer in einer ber Prüfungen nicht befteht, kann auf 
Anſuchen der Conferenz und mit Genehmigung bes Minifters doch noch verfeßt ober 

ein zweites Jahr in bemfelben Curſus belaffen werben. Findet bie Conferenz beibes 
nicht möglich zu beantragen, fo wirb er mit ber Qualification zum Kreislehrer entlaffen, 
als welcher er für jebes Jahr 1'/ zu dienen hat. Wer im Laufe bes erften Jahres 
austritt, Hat fich außerhalb des Inſtituts zum Sreislehrereramen vorzubereiten; wer 
bon jeber Verpflichtung ſich freimachen will, bat für bie im Inſtitut verbrachte Zeit 

die entſprechende Summe (400 R. für 1 Jahr) zurüdzuerftatten. Wer die Abgang 
prüfung beftanben hat, hat damit nicht nur die Qualification zum Gymnaſiallehrer 
erworben, fonbern wirb auch fofort von ber Conferenz, welche dabei bie jebesmalige 

Befähigung wie die Wünſche des Candidaten berüdfichtigt, für eine Stelle (dad Minifte: 
rium fchict vorher eine Vacanzenlifte zu) im Vorſchlag gebracht und vom Minifter 

Pibar. Gnepffepätte. XL, 21 
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beftätigt. Außerbem behält er eine Kleidung und erhält bie zu feinem Fache not: 
wenbigen Bücher vom Inſtitut mit. Verpflichtet ift er zu bjährigem Dienft als Lehrer, 
nad) welcher Zeit er vollftänbig frei if. Um zu noch eifrigerem Studium ber alten 
Spraden anzufpornen und das Betreten ber alabemifchen Laufbahn zu erleichtern, werben 
ſolche, welche das Inſtitut mit ausgezeichneten Zeugnifjen namentlih in bem genannten 
Fächern abfolvirt Haben, auf Antrag der Conferenz ins Ausland gefhidt, um ſich dort 
für bie akademiſche Laufbahn auszubilden (gegenwärtig 4; brei find ſchon zurüdgekehrt). 

Das im Amftitut genoflene Beneficium erftredt fi auf alles, was ber Stubent 
braucht: Unterriht und Lehrmittel, Schreibeutenfilien u. ſ. w., Kleidung, Wäſche, 
Nahrung (in Quantität und Qualität vollſtändig genügend), ärztliche Pflege u. f. w. 
Außer ben 100 Vacanzen des Staates find noch 32 GStipenbiatenftellen vorhanden 
(wovon 5 bas geiftlihe Reſſort, 7 ber Kaufafiihe, 8 ber Wilna'ſche, 6 der Dorpater 
Lehrbezirt, 4 Sibirien, 2 Aſtrachan errichtet Hat). Gegenwärtig (1875/76) find im 
Inſtitut 124 Stubenten, wovon 24 Stipendiaten. Ihre Vorbildung Haben 28 (22,5") 

im Gymnafium erhalten. Bon ben 92 jeit 1871 entlafjenen Lehrern waren 29 (81,*,) 

im Gymnaſium vorgebilbet. 
Die Hausorbnung ift nichts weniger als rigoros: von 2 bis 11 Uhr Abends 

bat’ der Stubent vollſtändige Freiheit über feine Zeit, fann ausgehen, falls er nicht 
Rectionen hat u. f. w. Bon 9 bis 2 Uhr find Vorlefungen, von 4 bis 6 Deutſch und 
Franzoſiſch, fpäter facultativer Turnumterriht. Um 7 Uhr Morgens Aufftchen, 7% Uhr 

Gebet und Thee, 2 Uhr Mittagefien, 6 Uhr Thee, 9 Uhr Abenbefien, von 9" Uhr 
an find bie Schlafzimmer geöffnet, um 11 müßen alle zu Bette gehen. 

Dem Director fteht bei der Auffiht über bie unterrichtlihe und bifeiplinare Seite 
ber Inſpector (gegenwärtig W. Staater. Nilolaj Petrowitih Nekraſſow), biefem in 

letzterer Beziehung 3 Tutoren zur Seite, von benen je einer ben Tag über anweſend 
ift, mit der Verpflichtung, auch in wiffenfhaftliden Lingen den Studenten auf Wunſch 

behülflich zu fein. 
Der Gejammtetat beträgt 88,164 R. Die Beſoldung bes Directors iſt 

6000 R., bie ber Profefjoren find denen ber Univerfitätsprofefjoren gleich (Prof. ord. 
3000, extraord. 2000 R.); für ben fonft zu ertheilenden Unterricht find 6000 R. aut 
geworfen, für bie Bibliothek und bie Lehrbücher 2600, für den Unterhalt der Stubenten 

25,000 R. Der Director hat bie Rechte eines Curators, da das Inſtitut unmittelbar 

dem Minifter untergeorbnet ift; er ſteht in ber IV., bie Profefforen in ber V. und VI, 
die Tutoren und Docenten in ber VIII. Rangclaffe. Ale, aud die Ießteren, können 

nur um 2 Rangclaffen beförbert werben. 

Das Gymnafium hat einen Gefammtetat von 21,840 R. Die vier obengenannten 
Lehrer haben bei 22 Lehrftunden 2250 R. und fliehen in der VI. Rangclaffe; einer von 

ihnen ift mit der Direction betraut, zu 12 Stunden verpflichtet unb erhält außerbem 

800 R. (V. Rangelafje). Alle 4, jowie ber Director, Infpector, 1 Profefjor (ber zu 

gleich der gelehrte Secretär ber Conferenz ift) und bie 3 Tutoren bes Inftituts haben 

Amtswohnungen im Gebäube besjelben. 
2. Das hiſtoriſch-philologiſche Inftitut in Njefhir (Gouv. und LP. 

Kijew) ift am 16. Sept. 1875 eröffnet worden, Director ift ber frühere orbentlide 

Profeſſor ber ruſſiſchen Sprade und Literatur in Charkow, W. Staatsrath Nikolai 

Lawrowski. Die 1805 von bem Fürften Besboroblo und feinem Bruder, bem 

Grafen Besborodko geftiftete, 1820 in Niefhin unter dem Namen eines Gymnafiums 

der höheren Wiſſenſchaften errichtete, 1832 als juriftiihes Lyceum organifirte Anftalt 
fam in neuerer Zeit dadurch zurüd, baß bie urſprüngliche Fundation nicht mehr aus: 

reichte und das Lyceum faft nur über bie Hälfte der Mittel eines Gymmafiums verfügte. 

Schon Kowalewski hatte Gutachten über eine Reorganifation besfelben eingeforbert; 

Golownin ließ eine Denkihrift darüber erſcheinen. Allein man wußte nicht recht, was 

mit dem Lyceum anzufangen ſei. Nach einer perjönlichen Revifion fprad ber Minifter 
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Tolſtoi 1870 den Gedanken aus, es ſei in Betracht bes großen Lehrermangels im 
Kijem'fchen L.-B. beſſer, das Lyceum mit einem namhafteren Staatszuſchuß in eine 
ehrerbilbumgsanftalt umzuwandeln. Am 24. Nov. 1874 ertbeilte ber Kaifer ben 
allgemeinen Beftimmungen über biefelbe bie Beftätigung. Sie entſprechen ganz denen bes 
St. Petersburger Inftitutes, nur daß das Njeſchin'ſche nicht birect bem Minifter, fonbern 
dem Chef .des Kijew'ſchen L.⸗B.'s unterftellt ift umb feiner Entſtehung gemäß einen 
Gurator aus ber Familie ber Grafen Muſſin⸗Puſchkin erhält, auf melde die Repräjen- 

tation ber gräflich Kuſchelew-⸗Besborodko'ſchen Familie durch Heirat übergegangen: ift. 

Zu dem Stiftungsfond von 14,250 R. tritt nun ein jährlicher Staatszuſchuß von 

13,914 R. 
3. und 4. Außerdem eriftiren nod; zwei Seminare. Das Ältere ift das ſlaviſche 

!ehrerfeminar in St. Petersburg. Schon dem vorigen Minifter hatte 1865 ber 

Priefter Rajewski an ber Gefanbtiaft in Wien bie Mittheilung gemacht, viele dſter⸗ 

reichiſche Slaven und Tſchechen, welche ſchon bas Diplom für den Unterridit in ben 

alten Sprachen unb einige Kenntniffe in ber ruffifchen befäßen, hätten den Wunſch aus: 

geiprochen, in ben ruſſiſchen Lehrbienft überzugehen. In Betracht bes Mangels an 

Lehrern jener Fächer, fowie beffen, daß bie genannten Nationalitäten im fehr kurzer Zeit 

fh das Ruſſiſche aneignen, beantragte ber Minifter, auf biefen Wunſch einzugehen und 

ſelchen ein Stipenbium auf ein ober zwei Jahre zu geben, was ber Kaifer aud ge 

nehmigte (22. Dec. 1865). Allein „fo bebrängt bie Rage ber öſterreichiſchen Slaven 
bei der gegenwärtigen vollftänbigen Herrſchaft des beutfhen unb magyariſchen Elementes 

in Defterreich iſt, fo entſchloßen ſich doch nur wenige zur Meberfieblung in das unbe: 

kannte Rußland, auch infolge verſchiedener Hinderniffe von Seiten ber öſterreichiſchen 

Behörben und Geſetze“ (%. d. CXXXVIH, 258). Doch waren zwiſchen 1866 und 1871 
über 100 Slawen in ben ruffifhen Lehrbienft übergegangen, welde nad bem Zeugnis 

ber Behörden „mit einer ausgezeichneten philologifhen Bildung und volllommen genü- 

gender Kenntnis bes Ruſſiſchen volle Hingebung an ihren Beruf und nicht felten ein 

bebeutenbes Unterrichtstalent verbanden“ (Ueberſicht f. 1871, 148, Ber. 1871, 120). 

Alein da nun in Defterreich felbft eine Zeit lang Lehrermangel eintrat, „fo baß bei ber 

gefteigerten Nachfrage auch das Angebot fi erhöhte und das philologiſche Seminar zu 

Prag 3. B. 115 Mitgliever zählte, während es 6—7 Jahre vorher nur 70—80 gehabt 

datte, fieng dieſe Quelle an zu verfiegen.“ Man mußte fi mit folgen begnügen, bie 

zur das Gymnaſium abfolvirt hatten. Diefe wurben nun, wie früher, der St. Peters: 

burger Univerfität als Stipendiaten zugezählt. Allein „das rauhe und ungefunde Klima, 

bie ſteigende Theurung, die Ausdehnung des Curfus, welche mit großem Zeitverluft ver 

bunden war — wegen ber zu langen ferien und Eramenstermine — alles das ſchreckte 

von ber Benutzung bes Stipenbiums ab. So entftanb ber Gebanfe, neben biejem 

Inftitut noch ein anderes, welches für bie MWeftflaven leichter zu erreichen wäre, in 

Leipzig zu gründen“ (Veberf. f. 1873, 84). h 

Das Leipziger Seminar fteht unter ber Leitung Ritſchl's, „bee berühmteften 

der gegenwärtigen Philologen, ber jenen Gedanken mit voller Sympathie auffaßte unb 

feine Dienfte dazu anbot, indem er zugleich bie Grundzüge ber Organifatien besjelben 

angab,“ umb ift am 1. Aug. 1873 beftätigt worden. Als Zöglinge hatte man vorzugs⸗ 

weife geborene Rufen, dann Deutſche aus den Offeeprovinzen und öfterreichifche Slaven 

im Auge. Neuerdings werben inbeffen bie Iekteren wieder nad St. Petersburg ober 

Moskau gezogen, in Leipzig aber nur folde aufgenommen, melde von Geburt ruſſiſche 

Untertbanen find; auch iſt die Zahl ber Stellen von 25 ‚auf 30 erhöht und auch ber 

Director und bie Lehrer beſſer geftellt. Bei der Aufnahme, im Betreff deren Geſuche 

an ben Geh. Rath A. Georgijewski zu richten find, wirb ein Maturitätszeugnis ver: 

langt, welches namentlich in ben alten Sprachen fehr gute Noten aufmweifen muß; von 

den geborenen Ruffen außerbem befriedigende Kenntnis bes Deutſchen, von den Deutfchen 

der Oſtſeeprovinzen vollkommen befriebigenbe bes Ruffifchen, von ben Slaven, baß fie 
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aux ruſſiſchen Unterthanſchaft; uübertreten von allen, daß fie ſich verpflichten, für jedes 
ber;, drei Seminarjahre zwei Jahre ale Lehrer zu dienen. Die Seminariſten haben 
privatissime Uebungen ‚in dert Interpretation ber Claſſiker und im mündlichen und 

ſchriftlichen Gebrauch der lateiniſchen Sprache. Außerdem hören fie nach ber Anweiſung 
des Directors und nach eigenen Wahl Vorleſungen an der Univerfität und haben tägliche 
Uehungen im Ruſſiſchen unten) Anleitung eines beſonderen Lehrers. Das monatliche 

Supendhem beträgt -80, Thaler; .-Meifegelber (in 2. Claſſe), fowie bie Immatriculation 
unb hie Honorare für,bie anderen; Profeſſoren werben außerbem für fie bezahlt. Am 

Schlutßz wird ein Mbgangseramen in Leipzig und eine Prüfung im Ruſſiſchen im Gt. 
Petersburg abgehalten (Ueber. f. 1873 ©. 83, für 1874 ©. 35. 36). 
> Bd Fürzdie Bilbung von Realſchullehrern traf das Minifterium 1873 folgenbe 

Maßregek Meberſ, f 4873 S. 80). 16 -Stubenten ruffifcher Univerfitäten erhielten ein 

Stipendium von je 1000 Mr, mm Mich zwei Jahre an ausländiſchen und einheimifchen 
Fachſchulen zu Behrern wurzubereiten,s6:bavon zu folden ber Chemie, welche an bas 
Polytechnikum zu Wachen und au die Fachſchule zu Lüttih, unb 10 zu Lehrern ber 
PMehmik, melde an bie Rail. techniſche Schule zu Moskau abgiengen (bie letztere ift mit 

ehehnten- mechaniidyem Werkſtãtten verſehen, wo bie praftifchen Arbeiten auf allen 
ieten ber. Mechanit ſyſtematiſch unter Anleitung tüchtiger Lehrer ausgeführt werben). 

Auch zur Ausbildung, von Lehrern für bie Hanbelswiflenfhaften wurben 12 junge 

Männer, „welche Verwaltungs: und Voltawirthſchaftsweſen ftubirt hatten, zu einem ſechs⸗ 
monatlichen -Gurfus nach Gt. Peteräburg- berufen (23. Mai 1874). Für 1875 waren 
für ‚die, Lehrerbilbung rin ben genannten. Fächern 40,430 R. ausgeworfen. 
„Außerdem iſt man im Miniſterium bamit beihäftigt, Einrichtungen zur Bilbung 
von: Lehrermhes Deutſchen und Framzöfifhen zu treffen, da die Ausländer, welche meift 
in dieſen Sprachen unterrichten, in: der Regel nicht genügend Ruſſiſch können, nicht ſelten 
auch üherhaupt keine ordentliche allgemeine Bildung beſitzen, was natürlich bie Erfolge 

des Unterrichts, beeinträchtigt (Ber. 1873 S. 29). 
(06. DieBahprüfungemfür pas Lehramt an Gymnafien und Progym— 

nafien find durch das Geſetz vom 22. April 1868 und bie darauf beruhende Prüfunge: 
orbnung nom 16. Mai’1870: geregelt. Sie werben an den hiſtoriſch-⸗philologiſchen und 

ben phyſiko mathematiſchen Faeultten abgelegt, und zwar im Umfange bes Univerfitäte: 
curſus, und theilen ſich in vollſtändige und abgekürzte. Der erſteren haben ſich bie 
jenigen zu unterwerfen, i welöhe,;Tein Zeugnis über bie Abfolvirung einer ber Univerfitäten 
des Reiches ober. .bes Fachs, in meldgem fie geprüft werben wollen, befigen. Eine Aus— 
nahme wird nur mit den neueren Sprachen gemacht; für bie Zulaſſung zum Examen 

in dieſen genũgt auch ba: Zeugniß über Abſolvirung einer mittleren, ſowie einer aus: 
linbijgen Lehranftalt; 

Den Prüfungen — — über ſämmtliche Fächer zu Grunde, welche die 
— aufzuſtellen haben und nach welchen das einzelne Fach in eine gewiße 
Anzahl von: Fragen eingetheilt iſt. Zuerſt wird eine ſchriftliche Prüfung vorgenommen; 
fällt dieſe befriedigend aus, ſo folgt die mündliche; iſt auch dieſe genügend, fo hat ber 

zu Prüfenbe zwei Probeleetionen, eine in einer unteren, bie andere in einer oberen Claſſe 
eines Gymnaſiums zu-geben und zwar im Beifein des Directors und bes betreffenden 
Profefjors, Es wird ihm geſtattet, einige Zeit vorher ben Stunden im Gymnaftum bei: 
zuwohnen. Die Prüfung barf micht, Länger als ſechs Wochen bauern. Wer fie nidt 
beiteht, ‚Tann. nicht. vor, einem halben ‚Jahre wieber zugelafien werben (weshalb bie Namen 
ſolcher den Guratoren ber übrigen 2,®. mitzutheilen find — 2. Juni 1878), Bei ber 
vollftändigen, Prüfung im Ruſſiſchen als Hauptfach werben a) aus ber hiſtoriſchen 
Grammatik der ruſſiſchen Sprache, b) der kirchenſlaviſchen Sprache, c) ber Geſchichte ber 
ruſſiſchen Literatur: je eine jhriftliche amd. bei a) und c) zwei, bei b) eine mündliche Frage 
zur Beantwortung gegeben, = Das Maß ber Anforberungen wird durch die Nambaft: 
mahung einiger Handbücher näher beſtimmt. Hülfsfächer find: Logik und Pſychologie 
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und Sateinifch, aus welchen Fächern je eine münblidje: Frage © zu vantwerten —— 
letzteren ein Abſchnitt aus einem leichten Autor zu Aberſetzen ift.:-'.,9., mi'neumdism 

Die Prüfung im Lateinifchen erftredft fi a)ımıfl Die ‚Sprade,: » uf bie —— 
Alterthümer, c) auf bie Geſchichte der römiſchen Literalur, In? b) und o) iſt je eine 
ſchtiftliche Frage und eine mündliche zu beantworten Ara) wirb genaue Kenntnis ber 
Grammatik, Interpretation ber Schriftſteller vos goldener” Zeitalters und’ die Ueber⸗ 
ſetzung eines Abſchnittes hiſtoriſchen Inhaltes vetlangt bat: ledtere, ſowie eine ſyntakuſche 
Frage ſchriftlich. Das mündliche Eramen beſteht in einer Frage über bie ·ſchwereren 
Theile der Etymologie und in ber Interpretatiowitines profaiſchein uhb°dindd poetiſchen 
Abſchnittes. Nebenfäher find: Griechiſche Sprache (Kenntnis ber’ Granmnafif und 
Ueberſetzen aus Homer, Herodot oder Xenophon)und Geſchichte — — Rome; 
beide Fächer durch je zwei mündliche Fragen vertreten — asılanmald 5 I 

Ganz entfpregenb ift bie Prüfung im Gricchiſchen aie Gäiıptfotg 2 — hier 
das eine Hülfsfach Lateiniſch iſt. Auch iſt hier ur kineſprachliche Frae! ſchriftlich zu 
beantworten und mündlich ein attiſcher und ein in andebem he pre 
m interpretiren. sans 0] ‚mDon uni 

In der Prüfung für Mathematik und Phyſit finds den: Guia ‚her: eeſteten 
(reine M.) 2 ſchriftliche und 5 mündliche, aus dem der / letzteren (Phyfil und · phyſtkaliſche 
Geographie) 2 ſchriftliche und 8 münblide- — ng beantworten. Hülfs fach iſt 
Aſtronomie, auf welche eine mündliche Frage kommt. #3 ward sid ‚un wimamgnn 

In der Prüfung für Geſchichte und Geograßhie wird in er erſteren ſichete unb 
gründliche Kenntnis ber ruſſiſchen und ber allgemeinen beſonders? der allen Geſchichte, 
ſowie klares Verſtändnis des Zufammenhangs der Exeigniſſe, In berröletieren "ehänfo 
ſichere Kenntnis ber politifchen Geographie nebft den ſtaniſtiſchen Daten, ſowie der Grund: 
jüge ber mathemaliſchen und phyſikaliſchen Geographie verlangt! In: jedem Fach ſind 
2 friftlihe Fragen, wovon bie eine Rußland betrifft, zu beantworten; mimblid in sc 
uffifgen Geſchichte 2, in ber alten, mittleren undantueren je eines ebenſo 27in’ der 
ruſſiſchen Geographie und in ber politiſchen, mithrmatiſchen und phyſitaliſchen Ijereine 
Hulfsfach ift Lateinifh: es wird münblich ein) Wbfchritt ans einem heiten Schriftfteller 
überfeßt, Eine Beſchränkung ber Prüfung auf Geſchichte ober! Geographie als! — 
fa wird geſtattet; eines von beiden wird dann neben dem Lateiniſchen Hülfefacht mon 

Die Prüfung in den Naturwiſſenſchaften und d&) Chemie beſteht in: ber‘ Weant⸗ 
wortung von zwei jhriftlichen Fragen aus den Gebiet der 4 Hauptfächer? Boslägie, 
Botanik, Mineralogie und Geognoſie und Chemie (andrhaniſche, organiſche und analyuſche). 
Aus der letzteren find 3, aus ben übrigen Fächern je 2 nündliche Fragen zu beant⸗ 
worten. Außer den theoretiſchen Kenntniſſen wird auch einige Fertigkeit im Beſtimmen 
von Naturproducten nach lebenden Exemplaren ober Modellen, bem? Herbarium und 
Muſterſtücken, ſowie Bekanntſchaft mit der vaterländiſchen Faunag, Flora und Oryktognoſte 
verlangt, Hülfsfäher: Experimentalphyſik und: phyñitauſche N * — 

Fragen. ed) m nnt3; 

Bei ber Prüfung im Franzdfifhen und Deutfäpin le 52 Spesen: * 
Lateiniſch Hauptfadh; es wirb bie Kenntnis derſelben im Umfang des Gymnaſialcurſus 
verlangt und je eine ſchriftliche Frage zur Beantwortung gegeben: Hüulfsfach iſt ‘das 

Ruſſiſche, im welchem zwei mündliche Fragen vorgelegt" und Verſtändnis "der Unigange 
ſprache, ſowie die Fähigkeit, aus ber fremden En bie — ie 
langt wird. R ee‘ bu 

Bei der abgekür zten Prüfung werben nur nei ſrifniche —*8* aaſherreen 
welche mit Erläuterungen begleitet werben, bie ‚am Stelle-der mimblichen Prüfung trelen 
Sie betreffen a) wenn ber zu Prüfende die hiſtoriſchephilologiſche Facultaͤt abſolvitt hat, 
beim Examen auf das Lehramt im Ruſſiſchen die Gramniatit, die Theorie: und Geſchichte 
ber Literatur und bie kirchenſlaviſche Sprache; Im Lateiniſchen und im Griechiſchen ' bie 
Grammatit, die Geſchichte der Fiteratur und die Alterthümerz in Geſchichte und Geo 

I u, ) 
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graphie bie allgemeine und ruſſiſche; b) wenn ber zu Prüfende den Gurfus der phyſiko— 
mathematiſchen Facultät in der Section ber mathematifhen Wiſſenſchaften abfolvirt hat, 
find bei der Prüfung auf bas Lehramt in Mathematit und Phyſik die Fragen aus dem 
Gebiet der Mathematit, Phyſik und phyſikaliſchen Geographie zu wählen; c) bei Ab: 
folvirung des Curſus in der Section ber Naturwiſſenſchaften aus ber Naturgeſchichte 
und Chemie. Im Franzöſiſchen und Deutſchen wirb außer ben zwei fchriftlichen Fragen 
nod eine münblidhe vorgelegt zur Prüfung ber grammatiſchen Kenntnis ber beiden 
Spraden, e 

Im J. 1871 abjolvirten an fämmtlien 8 Univerfitäten bie hiſtoriſch-philologiſche 
Facultät 77, wovon 63 Staatöftipenbien im Geſammtwerthe won 16,776 R. gemoflen 

hatten; 42 erhielten noch im felben Jahre Lehrerftellen (3. d. M. CLXI, 4, 180). 
C, Die Gymnafien (Statut vom 30. Juli 1871). 
1. Zwed des Gymnaſiums ($. 1) ift einerfeits allgemeine Bildung, anbrer: 

feite Vorbereitung zur lUniverfität, fowie zu ben anderen höheren Anftalten; genaue 
ausgebrüdt: diejenigen, welche ſich der Wiſſenſchaft und überhaupt ben höheren Sphären 
ber Thätigfeit wibmen wollen, fo genau als möglich mittelft der hohen Erzeugniffe bes 
claſſiſchen Alterthums unmittelbar mit jener hiſtoriſchen Grundlage ber gefammten euro: 
päifhen Welt befannt zu machen, in welder alle Wiffenfhaften und Künfte, auch bie 
eracten, ihre Wiege haben; eben weil bie Methode, welche jetzt in allen Wiſſenſchaften 
angewenbet wirb, bie hiftorifche ift, muß das Gymnaſium eine folide hiſtoriſche Grund: 
lage für alle weitere wiffenfhaftliche Bildung legen. Demgemäß führt fein anderer Weg 
zur Univerfität, als der durchs Gymnafium, d. 5. die an einem ſolchen abgelegte Abgange- 
prüfung ($. 130), Damit wurbe bie durch $. 85 bes Statutes ber Univerfitäten von 
1863 biefen zugeftandene Eontroleprüfung aller, welche das Abiturienteneramen an einem 
Oymnafium mit Erfolg abgelegt hatten, überflüßig. Sie hatte manchen Uebelftand ge 
habt: bie Univerfitäten, welchen die Aufftellung des Reglements für dieſelbe überlaflen 
war, verfuhren babei keineswegs nach benfelben Grunbfägen: gewißen Schülern, z. B. 
benen ber bauptftäbtifchen oder derjenigen Gymnaſien, bei beren Abgangsexamen ein 
Univerfitätsbeputirter war, wurbe bie Gontroleprüfung erlaffen; bier wurde nur im 
Ruffiichen geprüft, dort begnügte man fich mit einem guten Aufſatz; anderswo betonte 

man vorzugsweife bie neueren Sprahen. Es wäre alfo jedenfalls eine einheitlide 
Regelung nothwendig geweſen (J. d. M. CXXXVII, 278—287). Da aber außerdem 
in ber Controleprüfung ein gewißes Mistrauen gegen bie Gymnaſien lag, fo beantragte 
bie Gommiffion, welde bas Prüfungsreglement ausarbeitete, bie Aufhebung berfelben, 
welche auch das gelehrte Comité befürmwortete und ber Kaifer am 16. Mai 1873 ge 
nehmigte. 

Nur für die Zöglinge der 51 geiftlihen Seminare, über beren ungenügende 
Kenntniffe, namentlich in der Mathematik, aber auch im Lateinifhen und Ruſſiſchen, immer 
mehr von Seiten der Iniverfitäten geklagt wurbe, foll fürs erfte eine Aufnahmepräfung 
in ben genannten Fächern und im Griechiſchen noch beitehen; vom Frühjahr 1876 an 
follen jebod, wenn bis bahin der Lehrgang ber Seminare auf die Höhe bes gymnaſialen 

gebracht worben ift, bie Zöglinge berfelben, welche ben ganzen Eurfus abjolvirt haben, 
in ben genannten brei Sprachen, diejenigen, welche vor bem (theologifhen und phile 

ſophiſchen) Facheurſus ausgetreten find, audy noch in ber Mathematik bie Abgangsprüfung 
an ben Gymnaſien mitmachen (17. Jan. 1873. Ber. f. 1873 ©. 60). 

Auch für den Eintritt in bie mebicoschirurgifche Akademie in St. Petersburg, melde 
unter dem Kriegäminifterium fteht und factiſch bie ber dortigen Univerfität fehlende 

mebicinifche Facultät vertritt, — mit einem Stipenbienfonb von 66,000 R. ausgeftattet, 
zieht fie ftets eine Menge von Zuhörern an: 1873 traten 484 Stubenten ein und bie 

Gefammtzahl berjelben betrug 1518 — wurde durch kaiſerliche Refolution vom 5. Sept. 

1873 bie Forderung des Gymnafinlabgangszeugnifies feftgeftellt. Die Akademie felbt 
hatte für 1872 und 1873 nur ein Zeugnis über das abfolvirte fiebente Gpmnaftaljahr 
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verlangt. Da nun aber ber Uebergang von berfelben an bie Univerfitäten geftattet war, 
fo beantragte ber Miniftergehülfe, für den Eintritt in bie Akademie biefelben Forderungen, 
wie für ben in bie Univerfitäten zu ftelen und ben ohne Gymnafialabgangszeugnis in 
die erftere Aufgenommenen ben Uebergang in bie letzteren zu verbieten, was ber Kaiſer 
mit den Worten: „Volllommen theile ich bie Meinung bes Staatsfecretärd Deljanow. 
Die im vorhergehenden Jahre ertheilte und auf bas gegenwärtige ausgebehnte Freiheit 
jol mit dem nächſten Jahre beftimmt aufhören“ genehmigte. 

Es ift immerhin beachtenswerth, daß während man in Preußen der Vorbilbung 
der Dfficiere eine claffifchere Richtung giebt (f. bie Rede des Generals Voigts-Rheetz 
im Abgeorbnetenhaufe von 1872), die St. Petersburger Mabemie nicht einmal auf einer 
daffiihen Bildung für die Mebiciner befteht: was z. DB. die Folge bat, daß ber Stubent, 
wenn er eine Iateinijch geſchriebene mediciniſche Difiertation zu ftubiren bat, fih an 
Stubenten ber Univerfität um Hülfe wenden muß. 

Allein es fehlt noch viel, bag in Rußland bie Gymnaftal- und Univerfitätsbilbung 
eine allgemeine Vorbebingung für bie höheren Poften ber Staatsverwaltung wäre. Der 
höhere Juſtiz⸗ und Mbminiftrationsbienft z. B. recrutirt ſich vorzugsmweife aus bem 
inriftifchen Alexanderlyceum (f. oben ©. 51) und ber Rechtsſchule (1873 320 Schüler), 
ſowie aus ben Militärgymnafien, dem Pagencorps, ber Junkerſchule, welche ſämmtlich 
feine gymnafiale Vorbildung und nicht einmal vierjährigen höheren Fachcurſus haben. 

2. Die Eurjusdauer bes Gymnafiums. Der Reichsrath hatte ben Antrag 
eines Mitglieds, das Gymnaſium um eine 8. Elafje zu erweitern, aus finanziellen 
Gründen abgelehnt. Das Geſetz von 1871 behielt alfo das Gymnafium mit 7 Claffen 
bei, von denen bie 6 unteren einen einjährigen, bie oberfte dagegen einen zweijährigen 
Eurfus haben follte ($. 2). Diefe Verlängerung ift hervorgerufen durch bie von allen 
Seiten, den Euratoren wie Directoren, bezeugte Schwierigkeit des Gymnaſialcurſus, 
welche es faſt nur ben Fähigſten ermöglichte, denſelben in ber geſetzlich beftimmten Zeit 
durchzumachen. Es foll alfo keineswegs ber Lehrftoff dadurch erweitert und ein höheres 
Biel geftedt, fondern durd die Vertheilung bes gegebenen Stoffes auf 8 Jahre die An- 
eignung besfelben erleichtert unb auch bem mittelmäßig Begabten ermöglicht werben. 

Die Nothwendigkeit biefer Maßregel wirb einmal erwiefen durch den Hinblid auf bie 
auslänbifhen Gymnafien, welche neben ihrem neunjährigen Curſus und 30 wöchentlichen 
Stunden noch andere Vortheile haben. Dort füllt das Leben manche Rüden aus, welche 
die Schule in der Bildung läßt: hier hat die Schule mit dem Mangel an Bildungs⸗ 
elementen im Leben zu kämpfen. Dort ausgezeichnete Lehrbücher und trefflich vorgebilbete 
Lehrer, hier Mangel an beidem. Enblih muß das Gymnafium mandes in größerem 
Umfang betreiben, als bie in anberen Ländern nothwenbig ift; es muß im Intereſſe 
nit nur einer grünblihen Kenntnis der Mutterſprache und ber nationalen Literatur, 
fondern auch bes religiöfen Bedürfniſſes Kirchenſlavoniſch Iehren; die Möglichkeit, bie 
allgemeine Geſchichte im Zufammenhang mit ber nationalen zu Ichren, fällt hier wenigſtens 
dis zum 18. Jahrhundert ganz weg; endlich muß ben Schülern Gelegenheit gegeben 
werben, Franzöſiſch und Deutſch zu Iernen. Rechnet man dazu, daß ben auslänbijchen 
Oymnafien gewöhnlid eine dreijährige Vorſchule vorausgeht, fo ift die Hinzufügung 

eines achten Jahres das Minimum von dem, was bier gefchehen muß. Aber auch aus 
einer Betrachtung ber früheren Schulgefege ergiebt fi, daß bie Mafregel nur eine, 
nit einmal vollkommene Wieberherftellung des ſchon Dageweſenen ift. Nach dem Geſetz 
von 1828 wurden im Gymnafium 240, nad ben Beftimmungen von 1849 210 und 

nad denen von 1852 203°, nad dem Geſetz von 1864 230, nad ber Rebuction 
einer Lection auf 1 Stunde (vom 27. Sept.. 1865) nur 184 Stunden gegeben. Dieſer 

Ausfall an Unterrichtszeit konnte dur) bie (am 15. Mat und 4. Juni 1864) beſchloſſene 

und in $. 46 bes Statutes ausgeſprochene Rebuction ber Sommerferien von acht auf 

ſeche und ber Winterferien von brei auf zwei Wochen nicht erſetzt werben, ba baburd) 

auf den ganzen fiebenjährigen Eurfus nur 552 Stunden gewonnen wurben, während bie 
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Rebuction ber Lection auf eine Stunde einer Verminderung um 1932 Stunden auf ben 
ganzen Curfus gleihlam. Die Folgen zeigten fi einerfeitS barin, daß bie Schüler 
umfomehr mit häuslichen Arbeiten belaftet wurben — nie waren bie Klagen hierüber 
jo Häufig — andererſeits barin, baß nicht mehr fo grünblich gelernt wurbe, bie Zahl 
ber aus ben unteren Claffen wegen mangelhafter Leiſtungen Austretenben ftieg unb bie 
ber das Gymnafium Abfolvirenden ſank. Wollte marı nicht die Zahl der täglichen Stunden 
und ihre Dauer erhöhen, fo blieb nichts übrig, als bie Verlängerung bes Gymnaflal- 
curfus. Um bie Unterrichtözeit des Statutes von 1828 zu erreichen, welche eine ber 
Haupturfadhen davon war, daß bie Oymnafien damals befjere Refultate erzielten und 
ben Univerfitäten reifere unb befere Hörer gaben, wäre eine Verlängerung um zwei 
Jahre mit je 28 Stunden nöthig gewelen. Das Minifterium aber ſah bavon ab, weil 
es allmählich und vorfichtig vorgehen wollte, auch bie finanziellen Gründe in Rechnung 
zog und aufßerbem einen gewißen Erſatz in ber Erridtung ber Gymnaſialvorſchulen 
fab. Uebrigens legt ber achtjährige Curſus nur ſcheinbar den Eltern größere Ausgaben 
auf, ba es bei bem fiebenjährigen fat unmöglich war, jebe Elaffe in Einem Jahr burd: 
zumaden. So war es von 1857—1866 vorgelommen, baß bei einer Geſammiſchülerzahl 
von 592 an einem Gymnaſium 532 eine Clafje zweimal durchmachten. Außerdem 

famen aud) bis dahin zahlreiche File vor, dag Schüler der oberften Claſſe freiwillig 
in berjelben ein zweites Jahr blieben, nur wegen ber Schwierigkeit, in &inem Sabre ben 
ganzen Gymnafialcurjus gründlich zu wieberholen. 

So das Geſetz von 1871. Da aber bas Zufammenunterrichten zweier Jahrgänge 
in ber oberften Claſſe feine unbeftreitbaren Uebelftände bat, jo wurde‘ ber Antrag bes 
Eurators von Obefja, bie beiben Abtheilungen ber VII, Claſſe nur in Religion, Ger: 
graphie, Franzöfifh und Deutſch zufammen zu laffen, in ben übrigen aber zu trennen, 
fowie ber bes Curators von Kafan, biefe Trennung in allen Fächern durchzuführen, ge 
nehmigt (25. Aug. 1873) unb auf alle Lehrbezirke ausgebehnt, falls die Gymnaſien im 
Stande wären, die bazu nöthigen Ausgaben aus ihren Mitteln zu decken. Diefe erwieſen 
fi aber nicht überall als zureichend. AnbererfeitS forberte an vielen Anftalten bie 
große Schülerzahl in ber oberften Elaffe dringend bie Theilung berfelben: fie belief fih 
an 80 Gymnafien (außer dem Warfhauer und Torpater 2.3.) auf 28—29 Schüler; 
an 37 Gymnafien von biefen 80 flieg fie bis auf 40, an 14 fogar noch höher (z. 2. 
53, 56, 65, 79). Da nun von Seiten bes Finanzminifteriums bie nöthigen Summen 
zur Verwandlung der oberen Abtheilung ber VII. in eine VIII. Claſſe zur Dispofition 
geftellt wurben, falls biefelbe im Laufe von vier Jahten zur vollftändigen Durdführung 
käme, fo legte das Miinifterium bie Maßregel bem Reichsrath vor (11. Dec, 1874), ber 
biefelbe guthieß (beftätigt am 13. Mai 1875). 

2a. Außer den Gymnafien können feit 1864 aud) Progymnafien errichtet werben, 
welche nur bie vier unteren Claſſen eines Gymnaflums Haben ($. 4). Allein ſowohl 
in Rüdfiht auf die Eltern, welche ihre Söhne länger zu Haufe behalten wollen, als 
auch auf bie militärifchen Berechtigungen, bie fi nur an einen fehsjährigen Curfus 
nüpfen, jowie auf bie Förderung des wiſſenſchaftlichen Strebens unter den Lehrern 
beantragte ber Minifter, auch ſechsclaſſige Progymnafien errichten zu können. Nach ber 
am 8. Juni 1874 erfolgten Genehmigung biefes Antrages wurbe fofort an 15 Pro 
gymnaſien die V. Claſſe eröffnet (im Schuljahr 1874/75). Da nun meift aus Mitteln 
ber Landſchaften mit Staatszufhuß 15 neue errichtet wurben (Ueberſ. f. 1874 ©. 33), 
fo gab es ſchon 1874 im ganzen 54 (J. d. M. CLXXVI, 4, 1-4). Auch jegt iſt 
bie Zahl ber Progymnaflen in fortwährenbem Steigen begriffen; befonbers werben fie 
vielfach in den kleineren Städten errichtet. 

3. Jedes Gymnafium bat eine Borbereitungsclaffe ($. 5, 19, 25), welde 
bie Aufgabe hat, ber I. Claſſe Knaben zuzuführen, bie einigermaßen gleihmäßiger vor: 
bereitet wären, als bas bis bahin ber Fall war. Das Statut von 1864 hatte bie 
Anforberungen bei ber Aufnahme in bie I. Elafje noch mehr als früher herabgeſetzt und 
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nur ($. 55) Kenntnis der hauptſächlichſten Gebete, Lefen, Addiren und Subtrahiren und 
bas Einmaleins verlangt, „um bie ſchädliche mechaniſche Vorbereitung im Rechnen zu 
verhindern” (%. d. M. CXXIV, 4, 53). Allein diefe Verminderung hatte zur Folge, 
daß bie Eltern überhaupt die Vorbereitung ihrer Kinder für das Gymnafium nadläßiger 
betrieben, und, ba Knaben aus gebilbeteren Familien doch häufig mit befjeren Kenntniſſen 
äintraten, bie Ungleichheit in den Vorkenntniſſen mit allen nothwenbig bamit verfnäpften 
Nachtheilen ſich auch in bie nächſten Claſſen Hinüberzog und zum Theil bie bedeutende 
Zahl ber aus ben vier unteren Claſſen Austretenden mitverfhuldete (11°, f. oben 
©. 307). Troß biefer zum Theil mangelhaften VBorbilbung begann aber nun fofort 
der Unterriht in ben fremben Sprachen. Anbererfeits blieben bie Anforberungen bei 
ber Aufnahme in bie Kreisfchulen auf der Höhe, wie fie das Statut von 1828 vor: 

gelhrichen hatte, jo baß ber Eintritt in das Gymnaſium leichter und barum vielfach 
auch von folden Schülern vorgezogen wurbe, welde nur einen Kreisihulcurfus durch⸗ 

zumachen beabſichtigten. Deshalb war ſchon 1867 die Errichtung von Vorbereitungs: 
dlafien an mehreren Gymnafien verfügt worben (Ber. 1867 ©. 30). 

Zur Aufnahme in die Vorbereitungsclaffe wirb verlangt: ein Alter von 8—10 Jahren, 
Kenntnis zweier Gebete (im Geſetz heißt es $. 25: ber Hauptgebete), Leſen und Schreiben, 
dis auf 1000 Zählen, ſowie Abbiren und Subtrahiren mit Zahlen bis 1000. Unterrichts: 
gegenflänbe find bie ber allgemeinen Elementarfhule: Religion (4 St.), Ruſſiſch, elemen: 
tares Rechnen und Schönjhreiben (je 6 St.). Der Unterricht fol hauptſächlich 
die formale Bildung im Auge haben und beshalb bejonders auf verftänbnismäßiges 

Micbergeben bes Gelefenen, auf die Unterfcheibung ber Rebe und Satztheile und über: 
haupt auf die wichtigften grammatiſchen Kategorieen Bedacht nehmen. 

Der normale Curſus ber Vorſchule ift zweijährig, die Zahl der Schüler eine unbe: 
ſchräͤnkte; doch foll darauf gefehen werben, daß, jobald fie 50 überfteigt, eine Trennung 
in zwei Abtheilungen bergeftellt wird. ebenfalls wirb aber eine Theilung in mehrere 
Öruppen nach ben verſchiedenen Kenntniffen ber Schüler als nothwendig vorausgejekt, 
fo daß befähigtere Schüler die Elafje aud im kürzerer Zeit durchmachen können. Wenn 

ein Schüler bie erforberlihen Kenntniffe für die I. Elaffe Hat, kann er in biejelbe auf: 
genommen werben, jelbft wenn er das nöthige Alter von 10 Jahren nod nicht erreicht 
hat (19. Sept. 1874, Ueber. f. 1873 ©. 78). Der Unterricht im Ruſſiſchen und im 
Rechnen muß fi in Einer Hand befinden. Ertheilt ihn ein Gymnaſiallehrer, fo ift er 
in Bezug auf Dienſtrechte und Benfion den Lehrern des Gymnafiums, wenn aber ein 
Elementarlehrer, jo ift er ben Kreisſchullehrern gleichgeftellt (20. Dec. 1871). 

4. Der Lehrplan. An dem Lehrplan von 1864 wurben folgende Veränberungen 
vorgenommen unb theoretifh begründet: a) Die Naturgefhichte ift aus ben beiben 
unteren Claſſen entfernt, ba fie bie Kräfte dieſes Alters entfhieben überfteigt, nur bas 
Gedächtnis belaftet, ohne jeden Nuten in bildender Beziehung, und zugleid bie Häusliche 
Vorbereitung folder, welche in bie III. unb bie nächſten Elafjen eintreten wollen, fehr 
erjäwert. Die nothwendigen naturwiſſenſchaftlichen Kenntniſſe find entweber beim 
Unterricht in ber Geographie und Phyſik oder, wo ein geeigneter Lehrer vorhanden ift, 

als befonberer Abriß zu lehren, aber nur in ben oberen Claſſen unb in nur zwei wöchent⸗ 
lichen Stunben, wobei übrigens bie Euratoren noch eine Stunde in VII, ober VIII. ge: 
nehmigen können, Der Unterridt kann nur ben Zwed haben, mit ben hauptſächlichſten 
Daten aus biefem Gebiet befannt zu maden, und, was noch wichtiger ift, die Wißbegierbe 
auch nad biefer Seite anzuregen, wozu bie angegebene Zeit vollftändig genügt, aber 
au eim tüchtiger Lehrer nothwendig ift. Iſt diefer nicht zu befchaffen, fo ift es beſſer, 
feinen gefonberten Unterricht darin zu ertbeilen. b) An bie Stelle ver Kosmograpphie 
tritt mathematiſche Geographie, für welche eine Stunde in einer Claſſe ausreiht. c) Als 
neues Fach tritt Lo gik einftündig in ber VIII. Glaffe ein; in VII. werben ebenfalls 
in einer Stunde philoſophiſche Schriften, lateiniſche ober griechiiche, gelefen. Dies foll 
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nicht nur der formalen Bildung und verſtändigem bewußten Denken, ſondern auch ber 
unmittelbaren Vorbildung für die Univerſität Vorſchub leiſten, indem Kenntniſſe in der 
Logik und Philoſephie ſofort dem Studium der juridiſchen, philoſophiſchen und philologiſchen 
Wiſſenſchaften zugute kommen, aber auch für die phyſiko-mathematiſchen und naturwiſſen⸗ 
ſchaftlichen, ſowie für bie mediciniſchen nicht überflüßig find. d) Der Unterricht in ber 
Gejegestunde ($. 41 des Statuts von 1864) ift aufgehoben, ba man weder in 
praktiſcher noch in didaktiſcher Hinficht von demfelben, ber nothwendig übereilt unb un: 
gründlich fein muß, irgenb welche Früchte erwarten kann. Ueberdies gehörte bazu 
eigentlich ein Juriſt, der dem Gang ber raſch auf einander folgenden Reformen in ber 
Adminiftration und dem Gerichtsweſen zu folgen im Stande wäre, unb mehr Zeit für 
ihn, wie für die Schüler (Ber. 1867, ©. 28). 

Bei ber Eonftruction bes eigentlichen Lehrplanes war leitender Gefihtspunct, für 
das Gymnafium größere Eoncentration, Gründlichkeit und Stufenfolge zu gewinnen, 
wobei bie Glafjen IL.—VI. um eine wöchentliche Stunde erleichtert werben follten. Bon 
jenem Geſichtspunct aus wurbe a) bie Stunbenzahl für Shönfhreiben auf 5 herab 
gefeßt (von 18), Zeichnen und Reigen facultativ gemacht. Im ben letzteren Fächern 
laffen fi wegen Mangels an Zeit und theilweife auch tüchtigen Lehrkräften body Feine 
bebeutenden unb babei allgemeinen Refultate erwarten; doch follen bie Vorſtände be 
fähigte Schüler zur Theilnafme daran aufmuntern und, wo es nicht gelingt, einen 
eigenen Lehrer bafür anzuftellen, barauf fehen, daß ber Schreiblehrer die Befähigung 
zur Ertbeilung bes Unterrichts habe. Um aber eine faubere und ſchöne Handſchrift zu 

erzielen, bazu reichen erfahrungsgemäß zwei bis drei Jahre Hin, zumal wenn aud) bie 
Lehrer anderer Fächer auf gutes Schreiben bei ben fchriftlichen Arbeiten bringen, eine 
Mitwirkung, welche nad ber Erfahrung anderer Länder ohnehin zur Erreihung von Er 
folgen im Schreibunterrigt nothwendig ift. Außerdem ift das rein mechanifche biefer 
Uebung für die Schüler höherer Elaffen meift läſtig. b) Die Zahl ber Geſchichté— 
ftunden ift von 14 auf 12 berabgefeht. Als das wichtigſte in biefem Fade gilt 
überall und mit Recht bie vaterlänbifhe und die Geſchichte der altclaſſiſchen Völker. 

Ebenjo wird mit Recht überall als ber beite Weg, bieje kennen zu lernen, das Leien 
und das Stubium ber Mufterwerke, zum Theil ber Quellen jener Literaturen angefehen, 
fowie das Abfaſſen fhriftlicher Arbeiten und mündliche Erzählungen hiſtoriſchen Inhalts 
in ber Mutterfprahhe und Auszüge in Iateinifher Sprade, auf Grund jenes Stubiums, 

Wirkt ſchon bie hiſtoriſche Lectüre zu einer gründlichen Hiftorifhen Bildung mit, fo muß 
auch ber Unterricht in ber Mutterfpradhe und in ben alten Sprachen biefe im Auge be: 
halten. Eine größere Stundenzahl für bie Geſchichte führt nur dazu, daß bie Lehrer 
in ber ganz unpaffenden Form von Vorlefungen entweber zu fpecielles, nur das Ge 
dächtnis belaftendes Wiffen oder allgemeine Betrachtungen über bijtorifhe Perfonen und 

Ereigniſſe mittheilen, welche bie naturgemäße geiftige und fittliche Entwidlung ber Jugend 

nur hindern können und weber dem Alter noch bem Charakter bes Gymnaſialunterrichts 
entfprechen. Je weniger man, fagt Droyfen, im Gymnafium eigentlich Geſchichte lehrte 

und je mehr man bie Jugend in das Leben ber alten claffifchen Völker durch Lefen ihrer 

Erzeugniffe im Original einführte, um fo befjer wäre es für bie Wiſſenſchaft im allge 

meinen unb bie biftorifdhe im befonberen. Diefer Gedanke hat bie Quellenbüder von 

Herbft und Baumeifter, von Weidner und Löhbach hervorgerufen, welche mit Beinen 

Veränderungen auch für bie ruffifhen Gymnaſien paſſen. Auch für bie vaterländiſche 
Geſchichte läßt ſich etwas ähnliches Herftellen. — Die Geographie hat in VII, und VII. 

eine Stunde befommen, um ben Schülern die Repetition zu erleidtern. 

c) Die Religionsftunden konnten, mit Rüdficht auf bie 4 ber Vorbereitunge: 

claffe, auf 12 (von 14) vermindert werben. d) Die Gefammtftundenzahl für Ruſſiſ u) 

bleibt biefelbe, vertheilt fich aber auf acht Jahre. Für bie ruffifche Literatur in ben brei 

oberen Claſſen ift die Stundenzahl geringer. Aus ihr follen nur bie wichtigſten und 

wiſſenſchaftlich fiherften Data über bie bebeutenbiten Erzeugniffe mitgetheilt werben, 
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beren Zahl, beſonders bei ber im ben Gymnaſien gebotenen firengen Beachtung ber 
fitlih-päbagogiihen Anforderungen, eine fehr beſchränkte if. Die ruſſiſche Sprade 
hingegen hat dadurch an Zeit gewonnen, baß bie elementaren Uebungen in ber Vorbe- 
reitungsclaffe abgemadht werben. Erfahrungsgemäß garantirt übrigens in biefem Fache 
eine größere Stundenzahl nicht auch größere Erfolge: finden es doch bie Lehrer möglich, 
ifre Stunden auf bie verfchiebenartigften, nit nur nußlofen, fondern zuweilen fogar 
pofitin ſchädlichen Raifonnements zu verwenden. Uebrigens ift die Stundenzahl verhält: 
nismäßig eine größere (11,s5'/ ber Gefammtjumme), als z. B. in Preußen (7,45°/) 

und Sachſen (8,55 */), ba bie kirchenſlaviſche Grammatit aud zum Unterricht in ber 
Wutterfprache gehört. ©) Die neueren Sprachen behalten bie frühere Stunbenzahl 
(19), welde vollftänbig genügt, wenn man, das richtige Ziel im Auge, dem Gebanten 
entjagt, das Sprechen und Schreiben zu erreichen (was im Gymnafium entfchieden un: 
ausführbar ift), fowie auf ein ausführliches Bekanntmachen mit ber Literaturgefchichte 
(mas unnüg ift, wenn bie Schüler aus Mangel an Sprachkenntnis ober Zeit ſich mit 
den Schriftwerken felbft nicht befannt machen können) verzichtet und fi bamit begnügt, 
daß bie Abiturienten nicht allzuſchwere hiſtoriſche Schriften volllommen zu verftehen und 
leichte Stüde hiſtoriſchen ober überhaupt erzählenden Inhalts ohne grobe fehler gegen 
dormenlehre und Syntar ins Franzöſiſche ober Deutſche zu überfegen im Stanbe find. 
Ein anderer Grunb ber meift mangelhaften Refultate des Sprachunterrichts Tiegt in ber 
ſchen oben S. 324 angeführten mangelhaften Bildung vieler Lehrer, fowie in ber ver: 
ſchiedenartigen Terminologie, welche bie Lehrer ber Sprachen oft an dinem Gymnafium 
anwenden. Der Anfang ber neuen Spraden ift von der I. in bie II. Claſſe verlegt, 
da die Schüler bisher drei Spraden in Einer Claſſe anfangen mußten. Wie nad 
dem Statut von 1864, bleibt auch jetzt nur Eine neuere Sprache obligatorifh, da ber 
weniger begabte Schüler in beiden unmöglich Befriedigendes leiften fann, Wer in ben 
Hauptfächern nicht befriedigende Fortſchritte macht, darf nur Eine neuere Spracde 
treiben. Die Stunden find aber jo zu legen, daß biejenigen Schüler, welche ber 
Director nah Beratfung mit ber Lehrerconferenz für bazu befähigt erflärt, beibe 
Sprachen lernen können. f) Die Stunden für die Mathematik und bie alten 

Spraden, als bie immer und überall für die fyundbamente des Gymnafiums ange 
Ichenen Fächer, find bebeutenb vermehrt worden. Auf die Mathematit allein kamen 
nad dem Statut von 1864 22 Stunden; jetzt hat fie 29 erhalten (wenn man 6 Stunden 
auf Phyſik und mathematiihe Geographie und 2 auf den naturwiffenfchaftlidhen Abriß 
abrehnet). So wirb ein grünblicherer Betrieb ermöglicht werben, beſonders burch be- 
Ränbige Uebung im Löfen von Aufgaben, was an raſche Combination gewöhnt und ba- 
durch den mathematifchen Takt bildet. Daburd foll eine Entlaftung in Bezug auf bie 
häuslichen Arbeiten namentlich in ber I. und II. Claſſe gewonnen, aber nicht das Pro: 
gramm bes Faches erweitert werben, wie aud von einer Mebuction besjelben (Aus: 
ſchliezung der Trigonometrie, ſ. Ber. 1867 ©. 28) abgejehen worden war. 

Die Stunbenzahl der alten Sprachen ift gegen 1864 nur durch bas Hinzukommen 
des achten Gymnafialjahres erhöht worben. Im Hinblid auf das Ziel des Gymnafiums 
und fpeciell den mit dem Stubium ber alten Sprachen verbundenen Zwed ericheint biefe 
Erhöhung eher zu gering, als zu groß. Denn fie vorzugsweife haben jene Biftorifche 

Bildung zu begründen, welche das Verſtändnis des Chriftentbums, das in ihnen zuerft 
der Welt vermittelt wurbe, ermöglichen, welde endlich das beſte Mittel ber formalen 
Entwicklung der geiftigen Fähigkeiten, ber äjthetifchen und ber Charakterbilbung find. 
Während die preußifhen Gymnaſien ihnen 128, bie ſächſiſchen 134 (jene 47,70 °/o, dieſe 

47,5: */o der Gefammtftunbenzahl) zuweiſen, haben fie in ben ruffiihen 84 von 206 

(obligatorifgen) Stunden, d. 5. 40,77°0. Bei den früheren 58 Stunden flanben bie 
Refultate in Leinem Verhältnis zu ber darauf verwandten Zeit. Yon einer größeren 

Erhöhung der Stunbenzahl fah das Minifterium ab, da es einerfeits allmählich vor: 
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gehen wollte, anbererfeits eine weitere Annäherung ber Gymnafien an ihr wahres Ziel 
erft dann für möglih erfannte, wenn fi) burd bie jehigen Anorbnungen bas Niveau 
berfelben unb ber Univerfitäten gehoben unb bie Zahl tüchtiger Lehrer fich vermehrt 
baben würde. So mußte an ber durch das Statut von 1864 gegebenen Zahl von vier 
Lehrern der alten Sprachen feftgehalten werben. Die griehifche Sprache ift verhältnis: 
mäßig beſſer geftellt: auf fie fallen 17/0 aller und 41,66 °/o ber den alten Spraden 
zugetbeilten Stunben (in Preußen 15,67, bezw. 32,71, in Sachſen etwas über 17-unb 
35,51%). Diefe Bevorzugung hat religiös:nationale Gründe. Alle Fäben feiner felb: 
ftänbigen Bildung, bis zur Einwirkung ber wefteuropäifgen Givilifation, verbinben 
Rußland mit der griehifchen Welt, wie Weftenropa mit der lateiniſchen. Der gelebrtefte 
ber ruffifhen Hierarchen, Eugenius, jagt (1807), indem er bas Studium bes Griechiſchen 
empfiehlt: „Das Verſtändnis ber heiligen Schriften ift unmöglih ohne Kenntnis bes 
Griehifhen, von dem fie Feine, Weberfetung, fondern ein Abbild find. Unſere Literatur, 
bie jet in ben Fußſtapfen ber franzöfiihen unb anberer auslänbifher Schriftfteller 
geht, würde vielleiht burdh jenes Stubium einen eigenen Charakter erhalten. Die 
Schönheiten ber reichſten und ſchönſten Sprache ber Welt würben von jelbjt in unfere, 
burd alte Verwandtſchaft und alle Beziehungen ſchon mit ihr verbundene Sprade 
übergeben.“ Außerdem bat jich auch bie kirchenſlaviſche und vermittelft diefer bie ruſſiſche 

Sprache unzweifelhaft unter dem Einfluß bes griechiſchen Sprachgeiftes gebilbet, fo baf 
zweifchen ber ruffiihen und griechiſchen eine bebeutenbe Aehnlichkeit befteht, die das Er: 
Iernen ber leßteren unb bie Uebertragung ihrer Wendungen ins Auffifche bebeutend er: 
leihtert (wie umgefehrt nad einer Bemerkung Varnhagen’s von Enfe durch bie Kenntnis 
bes Griechiſchen die Erlernung bes Ruſſiſchen erleichtert wird). Während andere Nationen, 
welche mit ben Griechen weder durch bie Bande geiftliher Verwanbtfchaft, noch burd 
die Gefühle inniger Freundſchaft verbunden und lange nicht fo, wie das rufflfche Voll, 
bei ben ferneren Schidjalen bes redhtgläubigen Orients, wo bie Griechen noch immer 

als bie hervorragendſte Nation ericheinen, intereffirt find, mit allem Gifer Griechiſch 
lernen, Geſellſchaften gründen zur Förberung biefes Stubiums in den Schulen, unter dem 
Beiftand von Freunden ber althellenifchen Bildung unter ben jebigen Griechen Prämien er⸗ 
richten zur Aufmunterung ber Schüler und Lehrer, fowie ber Forſcher auf dem Gebiet ber 
griehifchen Literatur und der Alterthümer, in Athen jelbft Schulen gründen zu biefem 
Zwecke: bat man in Rußland fih um dies näher als irgendwo liegende Mittel zur 
Erhöhung ber eigenen geiftigen Bildung und zur Befeftigung der dasſelbe mit Griechen: 
land verbindenden Sympathieen nicht befümmert. Die Vorwürfe, welche bie orientalifden 
Patriarchen Paifius von Aleranbria und Makarius von Antiohia auf dem Moskauer 

Concil von 1666—67 ben Moskauern machten: „Fremde Geſchlechter, jo im Weiten 
wohnen, halten die griechiſche Sprache als eine Leuchte, um ihrer Weisheit willen; hie 

nur, aus Trägheit, wirb fie arg misachtet. Da ihr bie griechiſche Sprache verfäumet 

babt und euch nicht gefümmert um fie, habt ihr aud die Weisheit verlaſſen“ — biefe 
Borwürfe treffen noch jebt zu. Trotz biefer Lage der Sache barf man indes aus rein 
didaktiſchen Gründen nicht fo weit gehen, wie ber Vorſchlag zweier Euratoren, bem 
Griechiſchen tas Uebergewiht vor bem Lateinifchen zu geben. Das Stubium ber lepteren 
Sprache bereitet ven Schüler zum Verſtändnis bes Sprachbaues überhaupt vor; fpäter 

erft fol er im Griechiſchen fo zu fagen bie Beftätigung und verftänbige Erklärung ber 

lateiniſchen Formen finden. Das Lateiniſche an Reichthum ber etymologifchen Formen 

übertreffend und burd eine erflaunliche Genauigkeit im Ausbrud fyntaktifcher Rebe 

wenbungen auögezeichnet, vollendet das Griechiſche bie formale Geiftesbilbung, welde 

durch jenes gegeben wird; zugleich iſt es höchſt werthroll als Mittel zu mögliäfter 

Kenntnis feiner in allen Beziehungen reichſten Literatur, deren Stubium für eine höhere 

wiſſenſchaftliche Bildung in allen Zweigen bes Wiffens und in Bezug fogar auf eine 

richtige Entwidlung bes literarifchen und überhaupt des künſtleriſchen Geſchmades fo 

noihwendig ift; dazu kann die griechiſche Literatur, melde hohe Schönheit mit Einfachheit 
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vereinigt, befonders förberlich fein, während bie lateiniſche eine etwas einfeitige, häufig 
theisrifche Richtung Hat. — Die Befürdtung, mit ber allgemeinen Einführung bes 
Griechiſchen werbe bie Zahl ber Gymnaſialſchüler und ter den Gurfus Abfolvirenden 
abnehmen, ift nach ftatiftifcgen Daten unbegründet und vielmehr das Gegentheil zu er: 
warten. Ohne Zweifel herrſcht in ben eigentlichen Gymnaſien bei Schülern und Lehrern 

ein ernfthafterer und erfolgrei dem Unterricht günftigerer Geift, wie anbererfeitd das Er: 
lernen ber einen Sprache das ter anberen erleichtert und unterftüßt. — Im einzelnen 
wurbe ber fehler bes Statuts von 1864 verbefiert, daß gerabe in ben unteren Claffen 

zu wenig Stunden auf die alten Sprachen kamen (4 auf Lateinifch in I. und je 3 auf 
Griechiſch in IH. und IV.). Dadurch zog ſich das Erlernen ber Formenlehre unverhält- 
nismäßig lange hin und Hatte doch wenig Erfolg, fo daß noch in ben oberen Caſſen 
Uebungen in ben Paradigmen vorgenommen werden mußten. Jetzt wird es möglich fein, 
im zwei Jahren wenigſtens bie weſentlichſten Theile der Formenlehre in beiden Sprachen 

feft unb gründlich einzuüben, fowie überhaupt mehr in ber Schule zu erflären, zu 
wieberholen und abzufragen, fo daß nun endlich das bisherige faft verftändniglofe Aus: 
wenbiglernen zu Haufe nicht mehr verlangt werben muß. Der Lehrplan hat barnad) 
folgende Geftalt: 

—i— — — — — — —e, ⸗ — —— 

Glafjien | 
Fächer — u — — — Summe 

EI VV VG | VE GIVE 

RR 2 2 2 2 2 1 1 1 13 

Ruffiih und Kirhenflvih. ... Al a aa 8 22 2 
Elemente der Log . . .... = | elle 1 1 

—— tr Tr a a here | 
2er ee Cs Se er an m Sur 
Mathematif und Phuflt . .» . . - | 4 8 le 

REN . 2. co | a) BE A Er 
Algebra rt ne Marie dene — — 2 | s 2 ı | ' 1 

Geometrie. 1, — 2 ıl—| 2 
Speciell: | Trigonomettie - . . . — — - — - — 2 ı — 

Math, Geographie . . - KEN Een 1 

BE. je | 2] a a 
Naturlunde . . .. - = — — — 2—— 

Geographie 2 2... 2 2 2 Be 1 ı1ı 10 
er, ieh — — | 2 2 2 2 2 2 12 

Franzöſiſch oder Deutihd . . . . - En u a 19 
Schönfdreiben . . . .. 2 8 a a ER er ee re 5 

Summe: bei einer neueren Sprache 24 | 24 26 26 26 26 27 | 27T 20% 
bei zwei neueren Spraden 24 | 27 29 | 29 | 29 29 29 225 

Den Umfang, in welchem die einzelnen Fächer in den verſchiedenen Claſſen gelehrt 
werben follten, hatte das Miniſterium durch einen Lehrplan zu beſtimmen (nach $. 15). 
Auf Grund bdesfelben fol fobann (nah $. 75 Punct 2) jeber Lehrer fein fpecielles 
Untenidtsprogramm abfaffen, weldyes nad vorgängiger Durchſicht im päbagogifden 
Eonfeil dem Eurator zur Betätigung vorzulegen ift. Die Lehrpläne für bie einzelnen 
Fächer arbeiteten verfchiebene aus Schulmäunern gebilbete Commifflonen aus; fie wurben 
vom Minifter mit einem Circular (vom 31. Juli 1872, 3. d. M. OLXII, 1,35—161) 
an bie Lehrbezirfe verfandt. Dasfelbe bezeichnete es als wünſchenswerth, daß bie Lehrer 
ſich firenge in ben Grenzen ber für bie einzelnen Claſſen aufgeftellten Penfa halten und 
einerfeits beachten möchten, daß ber Lehrplan das Minimum angebe, anbererfeits, daß 
ein Darüberhinausgehen, falls jener dies nicht ausdrücklich zulaffe, leicht zu einer Be— 
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laftung ber Schüler ober zur Beeinträdhtigung anderer Fächer führen könnte. Die freie 
und fruchtbringende Thätigkeit bes einzelnen Lehrer werbe durch ben Lehrplan nicht 
beengt; perfönlicder Eifer, Erfahrung und Lehrkunft werde noch immer möglichft beflere 
Refultate erreihen, aber nit im Sinne einer Erweiterung, ſondern einer größeren 
Gründlichkeit und Vertiefung bes Unterrichts und bes Verftänbnifes, wie es z. B. in 
ben alten Spraden burdy umfafjendere Lectüre berfelben Autoren und mannigfaltigere 
Uebungen in grammatifhen Dingen, in ber Mathematik und Phyſik durch bie Löfung 
einer größeren Anzahl von Aufgaben und burdy ben Uebergang zu fchwereren unb 
zufammengeiegteren, in ber ruſſiſchen Sprache und Literatur durch häufigere und ver: 

fhiebenartigere Uebungen im mündlichen und ſchriftlichen Gebraud der Mutterſprache 
u. ſ. mw. zu erreichen ſei. Die ben einzelnen Lehrplänen (mit Ausnahme berer in 
Mathematik, Phyſik und Naturkunde) beigegebenen Erläuterungen, welde theils die ben- 

felben zu Grund gelegten Principien, theils die zu erreichenben unterrichtlich-erziehlicen 
Ziele, theild die Methoden felbft angeben, follen ben Lehrern als Richtſchnur dienen; 
wobei die Hinweifungen barauf, in mweldgem Geifte ber Unterricht bes einzelnen Faches 
zu balten und wie berfelbe in verſchiedenen Fächern in Einklang zu bringen ift, für alle 
Lehrer Verbindlichkeit Haben. Einigen Fächern (der Mathematit und mathematifchen Geo 
graphie, ber Phyſik und ber Naturkunde, ber Geſchichte) ober einzelnen Theilen berjelben 
(der ruffiihen Literatur in VI. bis VIII.) waren Mufterlehrpläne beigegeben. 

Religion. Nahbem in der Vorbereitungsclafje bie auswenbig gelernten Gebete 
erflärt und bie Hauptereigniffe ver 5. Geſchichte A. und N. Teftaments erzählt worben 
find, folgt in I. unb II. vie ſyſtematiſche Durchnahme ber 5. Gedichte bes A. T. (im 
5 Abſchnitten: Geſchichte der Kirche von der Erſchaffung ber Welt bis zur Sintflut, 

von ba bis Moſes (die Patriarchen), von Mofes bis Saul (die Richter), von Saul 
bis zur babylonifchen Gefangenſchaft (bie Propheten), von biefer bis zu Chriſti Geburt). 
Sodann die Gefhichte des N. T. (in 4 Abſchnitten: Geſchichte der Geburt unb ber 
eriten Jahre bes Erbenlebens Chrifti bis zum Beginn feines offenbaren Dienftes zum 
Heil des Menſchengeſchlechts, die 3 Jahre besfelben, Geſchichte ver letzten Tage bes 
Erbenlebens, Geſchichte des Wandels Chrifti auf Erben von ber Auferftehung bis zur 
Himmelfahrt). Dabei ift das wichtigfte eine Mare, lebendige, verftänbige Erzählung von 
Seiten bes Lehrers, welde fih nicht bloß auf bie einzelne Begebenheit bejchränten, 
fondern zum Verftänbnis des Zufammenhanges führen fol, Es ift nützlich, zuweilen 
jelbft den 5. Tert vorzulefen, um unmittelbare Bekanntſchaft mit dem Evangelium zu 
vermitteln unb die Liebe zum Lefen bes Wortes Gottes zu mweden. Auch find bie Locali- 
täten auf ber Karte, fowie bie Zeit ber einzelnen Begebenheiten anzugeben, letzteres 
namentlih aud, um bie wichtigften fpäter mit ben gleichzeitigen Ereigniffen der bürger: 
lichen Geſchichte zufammenftellen zu können. In III ift die Lehre von dem Gottesbienit 
ber chriſtlichen rechtgläubigen Kirche zu behandeln (erft Vorbegriffe, dann Gottesbienft 
an Sonn: und Feiertagen, Erflärung der Bigilien, Liturgie, Liturgie des 5. Johannes 
Chryſoſtomus, Gottesbienft in den großen Faften). Hiebei ift den Schülern nit nur 
das Nituelle und ber Sinn zu erflären, ſondern fie find in ben Geift bes Gottes⸗ 
bienftes einzuführen unb ihnen ber Grund und bie Stimmung zu verftänbiger und 
anbädtiger Erfüllung ber Gebetshanblungen zu geben. In IV. unb V, ber große 

Katehismus in ben 3 Theilen: vom Glauben (Symbolum fidei), von ber Hoffnung 
(Gebet des Herrn), von ber Liebe (Geſetz Gottes und 10 Gebote). In VI. Geſchichte 
der chriſtlichen rechtgläubigen Kirche. Im VII. und VII. find die Penſa von V. und VL 
zu wiederholen. Es wirb babei erwartet, daß ber Lehrer bie Gelegenheit benüße, bie 
Schüler beſonders mit der 5. Schrift N. T., womöglich im Original, zumal mit ben 
Stellen befannt made, weldye entweber eine beſonders wichtige bogmatiiche Bebeutung 

haben, ober einen beſonders ſegensreichen Einfluß auf die Schüler in religiössfittlicher 
Beziehung üben Können. Falls dann noch Zeit übrig bleibt, fo mag ber Lehrer fie 
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benügen, um bie Schüler ſpecieller mit ben Lebensumftänben ber Kirchenväter und ihren 
hervorragenden Werken, womöglid im Original, befannt zu machen. 

Ruffifde Sprache (mit ber firhenflavifchen) und Literatur.*) In 
Glafje LIU. wirb die Formenlehre und Syntar ber Sprache theoretiih und praktifch 
eingeübt. Die praktiſchen Uebungen find der Hauptſache nad; biefelben, nur ftufenweife 
föwieriger; 3. B. in III. folgende zwei Reihen: erflärenbes Leſen, Auswenbiglernen von 
Gedichten und ausbrudsvoles Vortragen berfelben, münbliches Erzählen bes Gelefenen 
ober Borerzäßlten, grammatifche Analyfe; und Dictat im Anſchluß an Durdgenommenes, 
Dictat zur Controle (des Gelernten), Bildung von Beifpielen zufammengefekter Säfte, 
Verürzung von ſolchen, Wiebergabe von burdgelefenen Stüden erzählenden Inhalts, 
Beihreibung befannter Gegenftänte, Erzählen von Gefehenem und Gehörtem. Für ben 
theoretiſchen Unterricht ift bie Hauptforberung bie, baß jeber einzelne Punct ber Gram- 
motit zuerft am Ruſſiſchen beſprochen werbe, ehe er in der fremben Sprade (ben La⸗ 
kinijhen) an bie Reihe kommt — fowohl aus einem allgemein bibaktifhen, ald aus bem 
esiellen Grunde, weil ber Unterricht in ben beiden Spraden nod nicht überall in Einer 
Hand iſt. So Hat alfo der Lehrer bes Ruſſiſchen die Verpflichtung, bie vorläufige Er- 
Nirung ber ben Sprachen gemeinſchaftlichen Begriffe, Gefetze und Regeln zu geben; 
endererſeits aper fi in ber Terminologie an das im Lateiniſchen eingeführte Lehrbuch 
ber Formenlehre und bie in ben alten Spraden gebrauchten Lehrbücher der Syntar zu 
alten. Die Methode muß die der Analyfis fein. Jede auf dieſe Weife gewonnene und 
erflärte Regel muß fobann im Gedächtnis und Bewußtſein ber Schüler durch Beifpiele 
befefligt werben; hiernach kann man am ficherften? beurtheilen, ob das Gelehrte Har und 
grünbli genug verftanden worben ift. Bei bem grammatifchen Unterricht ift unabläßig 
bie Ortbogrophie zu befeftigen (welche im Ruſſiſchen eigenthümliche Schwierigkeiten bietet, 
ſowohl wegen bes häufigen Vorkommens ähnlicher Laute und Zeichen, als deswegen, 
weil in ber Umgangsipradhe die Enbungen nicht deutlich ausgeſprochen zu werben pflegen); 
nad) jeber etymologifchen Form find unmittelbar bie auf biefelben bafirten orthographiſchen 
Regeln aufzuzeigen u. f. w. In IV. folgt nun einerfeits bie Lehre von ben Perioden, 
fowie bie Lectüre und Analyſe von Beihreibungen und Erzählungen; andererſeits bie 
Grammatit der alten Lirchenflavifhen Sprache. Diefelbe fol nur ein bewußtes Ber: 
Rändnis der Formen ber ruſſiſchen Sprade ermöglichen, Hat alfo im Gymnaftalcurfus 
feine jelbftänbige, fondern nur eine bienenbe Stellung. Dadurch ift aud das Maß für 
fe beftimmt. Außerdem war die Inftruction’hiefür in ber glüdlichen Lage, auf ein ſchon 
im Gebrauch befinbliches Lehrbuch hinweiſen zu Können (von F. Bufflajew). Die Lehre 
von den Perioden, welche das gegenfeitige Verhältnis der Haupttheile, der Glieder ber: 
ſelben unb ber Beftanbtheile der Glieber in ihrem inneren Zufammenhang aufzeigt, und 
dadfelbe ‚auch von bem Schüler bei ber Bildung eigener Beifpiele für bie verfchiedenen 
Arten ber Perioden verlangt, ift mehr als andere Facta geeignet, zu bezeugen, ob er 
ſich reiht entwickelt, ob er bie Fähigkeit, feine Gebanten im Zufammenhang und folge: 
richtig darzulegen, ſich erworben Bat. Zugleich fol er die beiden, in jeder Sprache vor: 

handenen Stilarten, bie in Perioden und bie in kurzen Sätzen felbft vorkommendenfalls 
ju handhaben verftehen (wiewohl feit Puſchkin bie letztere in ber Literatur das Leber: 

gewicht erhalten Hat). Außerdem ift bie Periode, als größeres Ganzes, die erfte Stufe 
iur Abhandlung. Endlich ift ihre Kenntnis nothwendig zur Ueberfegung ber cicero: 
nianiſchen Periode. In V. Lectüre und Analyfe von Abhandlungen und vom Gebichten. 
Bei jener find in Kürze bie Elementarbegriffe ber Logik durchzunehmen (die Vorftellung ; 
Lildung des Begriffs aus Vorftellungen, Abetrachion; Definition des Begriffs; Inhalt, 
welentlihe und zufällige Merkmale, Umfang besfelben; Beziehung zwiſchen Umfang und 
Rhalt; generelle unb fpecielle, fub: und coorbinirte Begriffe. Bildung und Definition 
des Urtheils und des einfachen Schluſſes. Definition und ihr Haupigeſetz; Theilung; 

*) Der Lehrplan im einzelnen iſt natürlich nur bei Kenntnis bes Ruſſiſchen verftändlic, 
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Unterſchied zwiſchen Definition und Befchreibung; zwiſchen divisio und partitio; bie 
dispositio). Unter allmählihem Fortſchreiten von leichteren Abhandlungen zu ſchwereren 
fol ver Schüler fo weit gebradt werben, baß er von jeben vorliegenden Stüde ven 
Hauptgebanken angeben, benfelben in feine Beitanbtheile zerlegen und bie gegemfeitigen 
Beziehungen berfelben aufzeigen, kurz den Plan, nad welchem ber Inhalt angeorbnet 

ift, volftändig entwerfen, außerbem eine abgekürzte Darftellung bes Inhalts geben kann. 
Die Lectüre und Analyfe von Gebichten hat einen breifahen Zweck: in kurzen Zügen ben 
Unterfhieb der 3 Dichtungsarten, bes Epos, ber Lyrik und des Drama’s zu zeigen, bie 
figürliche Sprache zur Anfhauung zu bringen und in aller Kürze bie ruffifche Verfification 
barzulegen. In erfterer Beziehung genügt für biefe Stufe die äußere, formelle Unter: 
ſcheidung; Puſchkin's weiffagender Dieg, Schiller's Graf von Habsburg und Kampf mit 
dem Draden in Schukowski's Ueberfeßung geben einen genügenden Begriff vom Epos, 

3 bis 4 Iyrifche Stüde von Puſchkin ober Schukowski von ber Lyrik, einige Scenen 
von Puſchkin's Boris Gobunow vom Drama. Dabei ift der Unterſchied ber figürlichen 

Redewendungen von ber natürlichen, logiſchen Darlegung, fowie das Nothwendigſte aus 
ben Tropen und Figuren zu erläutern. Der Bau bes ruffiihen Verſes ift äußert ein: 
fach ; dazu find nur 2 bis 3 Lectionen erforberlih. Da in allen biefen Beziehungen 
fo leicht Abweihungen vom richtigen Wege vorfommen, welche theils aus ber Unbe 

ftimmtheit des Gegenftandes, theils aus ben eigenthümlichen Anſchauungen ber Lehrer, 
tbeild aus ber relativen Bebeutung ber Wörter: kurz, nothwendig, das allernotbwenbigfte, 
entfpringen, fo wäre das befte, ja einzige Mittel ein Furzes ober fürzeftes Hanbbud, 
das bie hieher gehörigen theoretiihen Beitimmungen enthielte.e Allein ein ſolches giebt 
es noch nicht und es bleibt bie Ausarbeitung eines folden fehr wünſchenswerth. In 
VI. bis VIII wird zur Lectüre und Analyfe von Mufterftüden aus ber Literatur über: 
gegangen und ein Mufterlehrplan der zu beſprechenden Werke und Schriftfteller ver: 
gelegt. Es find, außer einigen Älteren, Kurbsfi, Kantemir, Lomonoſſow, Derſchawin, 
von Wifin, Karamfin, Schukowski, Krylow, Puſchkin, Gribojebow, Gogol, Lermonten. 
Während bie Lectüre auch eine häusliche fein kann, wird die Analyfe in der Claſſe vor: 
genommen; benn ihr Zweck ift nicht, den Schüler Kritik zu lehren, fondern ihm mit 
Hülfe eines gründlichen Urtheils über ein literariſches Muſterſtück deſſen Werth veutlid 
zu maden; von dem, was ber Lehrer in ber Claſſe mittheilt, ift es noch fehr meit bis 
zu eigenen kritiſchen Verſuchen des Schülers: diefe gehen über feine Kräfte und können 
nur lächerlihen und ſchädlichen Eigendünkel in ihm erzeugen. Vielmehr ſoll derſelbe 
leſen (im höheren Sinne des Wortes) lernen und bie für einen gebilbeten Menſchen 

nothwenbigen Kenntniffe aus ber Theorie ber Literatur und ber vaterlänbifchen Literatur: 
gefhichte erhalten, welche ihm dann das Material zu fernerem, höherem Stubium beiber 

Gegenftände geben. Dabei find allgemeingültige Regeln: 1) ber Lehrer bat ben Inhalt 
feftzuftellen, welden der Schüler ſodann mündlich und fohriftlih muß barlegen können; 
2) bann ift der Plan des Stüdes und 3) Sprade und Stil aufzuzeigen, wobei gram: 

matiſche Nepetitionen vorgenommen und etwaige neue Erſcheinungen aus biefem Gebiet 
erflärt und die charakteriftiihen Befonberheiten in ber Ausbrudsform bes betreffenden 
Volkes und Schriftftellers berüdfichtigt werben. Außerbem find unter Umftänben bie 
weſentlichen Eigenjchaften des Genus, manchmal auch ter Species, der ein literariſchet 
Product angehört, und zwar nicht, wie in V., vom formalen, fondern vom inneren 
Gefihtspunct aus zu erflären. Und endlich, wo bies nöthig erſcheint, ein hiſtoriſchet 
Gommentar zu geben, welcher zuweilen die Beziehungen des Stüdes zum Verfaſſer ober 
zu ben gleichzeitigen Greigniffen anzugeben hat, weshalb ein kurzer biographiicher Abriß 
bei jedem der Hauptrepräfentanten vorauszuſchicken ift, der aber nur die wichtigften umd 
bebeutenbiten Facta aus ihrem Leben, befonders bie, welche auf ihre literariſche Thätigfeit 
von Einfluß gemwefen find, mitzutheilen hat. Jede Analyfe mit anderer Tendenz, unter 
dem Namen äfthetifher oder künſtleriſcher, pſychologiſcher, focialer u. f. w. bleibt auf 

gefhlofien. Cine biftorifcheliterarifche Ueberfiht im Zuſammenhang wäre nützlich, aber 
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ſchwierig, ba biefelbe bis jegt in ber notbwenbigen Kürze noch nicht eriftirt. Die ſchrift— 

lien Mebungen in den 3 oberften Claſſen ftehen theils im Zufammenhang damit, theils 
find fie jelbftändige Verfuhe der Schüler. Zu den erfteren gehört a) Darlegung bes 
Inhalts eines burdgenommenen Stüdes, wobei aber das Material auch aus ben alten 
Autoren genommen werben kann (Inhalt eines Liebes der Alias, ber Odyſſee, einer 
Abhandlung Eicero’8 u. ſ. w.); b) Darlegung des Planes; c) Charakteriftit einer 
Perfon oder Beihreibung von Sitten und Gebräuden; d) Vergleihung zweier ober 
mehrerer Schriften gleihen Gegenftanbes, 3. B. des „Denkmals“ von Derihawin mit 

bem Gedicht von Puſchkin ober mit ber boraziihen Ode an Melpomene; e) Nachweis 
bes Verbältniffes eines Theils (Eapitels, einer Scene, ja eines Paragraphen) des Schrift: 
ftüdes zum vorhergehenden ober folgenden ober zum Ganzen. Die felbftändbigen Verſuche 
ber Schüler beziehen fih auf Beichreibungen, Erzählungen und vorzugsweile auf Ab: 
banblungen, da fi bie geiftige Entwidlung am klarſten in ber logiſchen Darftellung 
ber Gedanken ausfpridt. Sie beftehen a) in der Angabe bes wefentlihen Inhalts bes 
Gelefenen, b) in eigenen Abhandlungen «. nad einem aus einem anderen Schhriftftüd 
gezogenen, ß. nach einem in ber Claſſe unter Anleitung bes Lehrers angefertigten, y. nad 
einem von jebem Schüler befonbers verfaßten und vom Lehrer gutgeheißenen und 3. nad) 

einem eigenen Plane bes Schülers; c) in Uebungen, welche nad vorbergegangener Häus: 
licher Vorbereitung in ber Elaffe vorgenommen werben, feine Gedanken über ein ge 
gebenes oder erflärtes Thema frei münblih darzulegen. Zu jolden Themata können 
einzelne Gedanken eines Schriftitellers, Sprüchwörter, Sittenſprüche u. f. w. gewählt 
werben. Das in ber oberften Claſſe Erreihbare iſt nur richtige, reine und genaue 

Sprade, logifher Zuſammenhang, natürliher und dem Thema angemeffener Anhalt ; 
nicht aber Neuheit und Originalität, VBollftändigkeit des Inhalts und ſchöne Sprade. — 
Empfohlen werben Cholevius’ „Dispofitionen“ (1869 u. 1870) und „Praktifche Anlei: 
tung“ (1871). 

Die alten Spraden Lateiniſch. I. Elafe. Regelmäßige Declination 
der Subftantiva und Mojectiva, mit münblihen Uebungen, zu beren Variirung aud) 
Indic., Imper., Inf. Präſ. Act. und Paſſ. des regelmäßigen Verbums, fowie einige 
Präpofitionen dazu zu nehmen find (1. Halbj.). Gomparation, Abverbia u. f. w., 
sum und Gompof., Tempusbildung und regelmäßiges Berbum ct. und Paſſ. Münb- 
lihe Einübung, zuletzt leichte proſaiſche Fabeln (6 St.). Schriftlihe Uebungen (2 St.). 
II. Elafje. Repetition unter Hinzunahme der Deponentia und Semibeponentia, bie ge— 
bräuchlicheren der Verba mit abweichendem Perf. und Sup. Einiges aus ber Syntar: 
bie abhängigen ragen, Gonjec. der Tempora, Accuf. und Nom. c. inf. und Abl. abf., 
us, ne, quin, quo minus, quum (im 1. Halbj. 5 St.). Anomala unb Defectiva, 
Ausnahmen ber Genusregeln und Gafusbildung, Distributiva und Abverbia der Zahlen, 
Pron. indefin. und correlat. Mit mündlichen Uebungen (2 St.). Ehreftomathie (3 St.). 
Säriftlihe Uebungen (2 St.) III. Claſſe. Repetition ber Formenlehre mit Er— 
gänzungen; das Nothwendigſte aus der Bilbung der Rebetheile; kurze Syntar (2 ©t.); 
Lectüre leichter hiſtoriſcher Abichnitte aus der Chreftomathie oder Eutrop ober, wo es 
möglich ift, aus Nepos (2 St.); fchriftlihe Uebungen (2 St.); im 2. Halbj. Fort: 

etzung ber Syntar mit münblihen und fchriftlichen Uebungen (1 St.); Nepos mit 

genauer grammatiicher Analyje und Durcarbeitung des Tertes in ber Claſſe vermittelft 
Retroverfion (3 St.). IV. Claſſe. Repetition ber Formenlehre; jpeciellere Syntar, als 
Minimum: die Congruenz, Conjunctiv in Hauptfägen, Imper. und Inf., Cafuslehre. 
Uebungen im Ueberfegen ins Lat. nad einem befonbern Handbuch, 3. B. Tiſcher's 

Themata, überf. v. Barſſow (3 St.). Cäfar bell. gall. (2 St.). Im 2. Halbj. Ge 
braud der Pron., Zahlwörter und Gomparationsfermen; Supinum und Gerundium, 

nebft Uebungen (2 St.). Cäſar bell. gall. (zuf. wenigſtens 70 Kap. 3 St.); Haupt: 
regeln ver Profobie und Herameter, Ovid Metam. (bis 100 V. — 1 St.). V. Elafle. 

Pidag. Encytlopãdie. XI. 22 
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Nepetition und Beendigung ber Syntar mit Uebungen (2 St.); Dv. Met. (etwa 800 V. 
— 2 ©t.); im 1. Halbj. Gäfar, ober, wern bie Schüler mit biefem in IV. hinreichend 
befannt geworben find, Saluft;z im 2. Halbj. leichtere Reben von Cicero, ;. B. in 
Catilinam, pro r. Dejotaro, pro l. Manil. (je 2 ©t.), VI. Claſſe. NRepetition ver 
Syntar mit münblichen Uebungen, ſchriftlichen häuslichen Arbeiten unb Ertemporalien 
(2 ©t.); Pirg. Xen. (etwa 800 V. — 2 ©St.); im 1. Halbj. ſchwerere Reben ober 
Briefe Eicero’s, im 2. Livius (2 St.). VIL und VIIL Claſſe. Die Uebungen wie 
in VI, nur mit Hinzufügung ber Hauptregeln ber Stiliftit (2 St.); Livius (2 St.) 
und Aeneis (etwa 1200 V. — 2 St.); Cicero's Tuscul. ober de offic. und Oben 
und Satiren ober Epifteln bes Hora;. 

Griechiſch.) IT. Claſſe. Bis zu ben v. pura contracta einfchl. IV. Elafle. 
Verba muta, liquida und die auf wı; mündliche und fchriftliche Ueberſetzungsübungen 
(3 St.); Chreftomathie, an deren Stelle im 2. Halbj. Xenophon treten kann (2 ©t.); 
fchriftliche Uebungen (1 St). V. Claſſe. Repetition ber Formenlehre mit mündlichen 

und fchriftlichen Weberfeßungen ins Griehifhe (im 1. Halbj. 2 St., im 2. 1 &t); 
Xenophon (im 1. Halbj. 4 St., im 2. 2 St.); im 2. Halbj. ionifcher Dialelt und 
Odyſſee (1 Rhapſodie — 3 St.). VI. Claſſe. Syntax mit Uebungen (2 ©t.); 
Odyſſee (wenigftens 2 Rhapſ. — 2 St.); im 1. Halbj. Xen. Memor., im 2. Herodot 
(2 St.). VI. und VIII. Claſſe. Mündliche und ſchriftliche Weberfeßungsübungen ins 
Griechiſche mit Erklärung ber ſchwierigeren Theile der Syntar (1 ©t.); in VII Herodot 
(2 St.) und Ilias (mwenigftens 2000 2. — 3 St.); in VII. Demofth. olynth. ober 
philipp. Meben ober ausgewählte Stellen aus Thuchd. (3 St.) und Guripibes ober 
Sophofles (2 ©t.), wenn nicht in Logik unterrichtet wird, Plato's Apol. und Kriten 
(1 Stunde). 

Mit diefem Lehrplan foll jeboh ausbrüdlih dem Lehrer nicht alle Freiheit ge 
nommen werben. Unter günftigen Bedingungen kann er vielmehr weiter gehen, unter 
ungünftigen fol er nicht vergefien, daß der Unterricht in regelmäßigem, methobdiſchem 

Gange, one Uebereilung und Sprünge, vorzufcreiten hat. Der Lehrer kann z. B. bie 
balbjährlidhen Penſa anders vertbeilen; nur muß in den 2 erften Claſſen bie lateiniſche 
Formenlehre und in den 3 nädjten bie Syntar abfolvirt fein. Dur bie Angabe ber 

Bertheilung zwiſchen Grammatik, Uebungen und Lectüre fol nur das Verhältnis ber 

auf tas Einzelne zu verwendenben Zeit ausgebrüdt werben; auch hier find Abweichungen 

geftattet. So ift e8 bei weitem nüßlicher, gleichzeitig nur 2 Schriftfteller, einen Griechen 
und einen Römer zu leſen, jebenfall® nie mehr als brei. In IV. z. B. fol ”%s bei 
zweiten Halbjahıs Gäfar, "is Ovid gelefen werden. Am Ende eines Halbjahrs ober 

*) Nach der Erasmiihen Ausipradge, Eeit lange herrſchte, namentlih aus mationalen 

Gründen, eine Antipatbie gegen biefelbe. Schon Mariynow fprad fie 1822 aus (Journ. 1822, 

I, 52— 78): „Die Ausländer haben fie unlängft bei uns eingeführt“ (mamentlih Gräfe ift ge 
meint). Sie entftelle die berrlihe Sprade, vermehre bie Schwierigkeiten in ber Ausiprade, 

made uns unverſtändlich für die gebernen Grieden, wie für die, welche rad) der von Altere 
ber eingebürgerten Ausiprade (in ben Eeminaren) Griechiſch gelernt haben und nod lernen. 

Die Iegteren zwei Momente führte bejonders die Verordnung vom 14. März 1852 über bie Ein 
führung der Reuchlin'ſchen Aueſprache an (Ber. 1852, 28; 1853, 97). Diefelbe wurde nad 

Anbörung der Gutachten ſämmilicher hiſtoriſch-philologiſchen Facultäten und der Euratoren bur& 

Gırcular vom 30, Jan, 1868 aufgehoben und in Uchereinflimmung mit dem gelehrten Comitd 

angeorbnet, daß nur in den 2 oberen Glafjen die Schüler in ber Reuchlin'ſchen Ausiprade, „die 

fi in vielen ins Auffiihe übergegangenen Namen und Wörtern erhalten bat,” auch geübt 
werben follten. Mit wie wenig wiſſenſchaftlichem Einne bie Frage zuweilen in der Literatur bean 

delt wird, beweist ein Auffag (3. db. M. CXXXIV, 2, 158—189 von 1867), ber für den Reud: 
linismus fämpft, beffen Berfafjer aber felbft gejiebt, er kenne das jegige Griechiſch nicht volllommen 

und Altgriediich fehr ungenügend (S. 180). Eine 1857 erfdienene Arbeit (vom Ordyneli 

J. d. M. XCV, 2, 93—155) hatte auch ein euphoniſches Moment geltend gemadt: nur ein 

ſachſiſches Obr vertrage edöein geſprochen aidaie, 
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Jahres ijt darauf zu fchen, daß z. B. eine Rebe Cicero's ober eine Fabel Ovib's nicht 
unbeenbet bleibe und auf bie Beendigung berfelben ift dann bie eigentlich für anderes 
beitimmte Zeit zu verwenden. So müßen aud in VIII. die Tragödien ganz gelefen 
werben. Endlich müßen bie Lehrer fi bemühen, im Schüler die Luft zur Privatlectüre 
zu erweden, wozu fi Nepos, Curtius, Saluft, Ovid, Livius, Kenophon, Herobot und 
Homer empfehlen laſſen. 

In ben 2 unteren Claſſen fol im Lateiniſchen Feine häusliche Aufgabe gegeben 
werben, weldye nicht vorher durchgegangen worben ift, auch bie auswendig zu Iernenben 
Wörter müßen vorher gelejen und erflärt fein. Schriftliche Uebungen werben 
in ben 3 unterften Elaffen nur in ber Schule gemadt; und zwar wirb für 
das 1. Halbjahr in I. Feine beftimmte Stunbenzahl, für das 2. Halbjahr und für II, 
2 Stunden bazu angefeßt ; für III. 1 Stunde, bie indes quch in 2 halbe getheilt werben 
fann. In IV. und V. wird jebe Woche eine fchriftliche Arbeit abwechſelnd zu Haufe 
urb in ber Claſſe gemadit; in VI.— VIII alle 14 Tage eine häusliche Arbeit, ein 
Grtemporale nur, wie es ber Lehrer für nothwendig hält, wobei bas ruſſiſche Dictat 
aber fofort lateiniſch niederzuſchreiben iſt. In VII. und VII. Zönnen neben Ueber: 
ſchungen auch Auffäge hiſtoriſchen Inhaltes gegeben werden. Für das Griechiſche gelten 
äsnlihe Beftimmungen: in IIL und IV. werben ſchriftliche Arbeiten nur in ber Claſſe 
gemacht u. f. w. Erft von V. an fünnen auch Hausaufgaben gegeben werben; jebenfalls 
ift eine ſchriftliche Arbeit wöchhentlih zu machen. Die Ertemporalien follen vorzugsweife 
den in ber vorhergehenden Woche geleienen Autoren entnommen fein unb ebenfalls fofort 
griehifch niedergefchrieben werben. In dieſer Geftalt follen fie womöglich ſchon in VL, 
jebenfall® aber in VII. und VIII. vorgenommen werben. 

Für die Schriftftellerlectüre wirb Folgendes vorgefchrieben. Vor dem Beginn ber: 
jelben joll eine kurze Biographie bes Autors und das Nothwenbigfte über bie Gattung, 
welder die betreffende Schrift angehört, vorausgeihidt werben. Bon ben Schülern 
ift fiheres Wiffen der Wörter zu verlangen; beim Abfragen die genaue Bebeutung und, 
wo es möglich ift, bie Ableitung zu zeigen; ſodann find bie ſyntaktiſchen Beziehungen 
der Wörter zu erflären und bie nöthigen Erklärungen aus ber Geſchichte, der Geographie, 
der Literatur, ber Mythologie und ben Altertbümern zu geben. ragen, weldhe zur 
Repetition der Formenlehre dienen, follen, wo fie nöthig find, beim Abhören ber VBocabeln 

getellt werben. So lange fi bie Schüler an einen neuen Autor erft zu gewöhnen 
haben, ift bie Ueberſetzung möglichjt wörtlich zu balten unb die überjeßte Stelle zu 
wiederholen, um fie in ber Literaturfprache wieberzugeben. Bei ben Profaitern ift be— 
ſonders in ber erften Zeit die Retroverfion zu empfehlen. Wiederholungen des Gelefenen 
ſollen nicht bloß am Ende des Schuljahrs vorgenommen werben; man foll babei ben 
Schüler an das Meberfeken ohne lautes Lefen bes Originals gewöhnen. Von Zeit zu 
Zeit follen Erzählungen des Gelefenen im Zufammenhang, auch in Iateinifcher Sprade, 

fattfinden. Poetifches muß im Versmaß gelefen werben, mit Ausnahme der complicirten 
lyriſchen Metra in den Tragödien. Enbli find in allen Elaffen vorher erflärte Stellen 

aus Dichtern und Profaitern auswendig zu lernen, 
Mathematik, Das Rechnen (in I. 5, in II. 4 St.) hat in III. nur 1 St., in 

welher Diskont⸗, Proportione: und Mifhungsaufgaben gelöst werben. Daneben tritt 
mit 2 St. die Algebra auf, welche jobann in IV. im erften Halbjahr 1, im zweiten 
2 St., in V. 2, in VL, VII. u, VIII je 1 &t. hat. Der Lehrplan von V. an ift: Propor⸗ 
tionen und ihre Anwenbung auf bie Löfung von Aufgaben; Unterfuhung von Gleichungen 
1. Gr. und Löſung von quabratifhen Gleihungen mit einer Unbelannten; allgemeine 
Unterfuhung ber quabratifhen Gleihung und Eigenihaften ver Wurzeln berfelben. Eigen: 
ſchaft einer breigliederigen Gleihung 2. Gr; Löfung einfachſter Gleihungen 2. Gr. mit zwei 
Unbelannten; Operationen mit Rabikalen. Löfung unbeftimmter Gleihungen 1. Gr. Progref: 
fionen und Logarithmen (in VL). Größter Theiler; Ausziehen von Kubikwurzeln; Ketten: 
brüche; Theorie der Combination ; Newton’s Binom. In VIII, Wieberholung der Algebra 
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und Nrithmeti. Die Geometrie beginnt in IV. (mit 2 St. im erften unb einer im 
zweiten Halbjahr). Lehrplan in V. (2 St.): das Dreied, regelmäßige Vieleck, in und 
um einen Kreis befchrieben; Proportionalität ber geraben Linien und Webnlichkeit ver 
Dreiede und DVielede; bie hauptſächlichſten Verhältniſſe zwiſchen den Seiten des Drei 
und Vierecks und andern in ihnen gezogenen Linien; Proportionallinien im Kreis, Be 
rechnung ber Seiten ber in und um einen Kreis befchriebenen regelmäßigen Vielede; 
von ben Grenzen, dem Verhältnis ber Peripherie; Berechnung bes Verhältniffes bes 
Kreisumfangs zum Durchmeſſer; Berehnung und Verhältnis ber Flächen gerabliniger 
Figuren, des Kreifes und feiner Theile; Verhältnis der geraden Linien und Flächen zu 
einander im Raum; bauptfächlichite Eigenſchaften ber zweis und viellantigen Winkel; 
ber Gleichheit von Pyramiden und Prismen; regelmäßige Biellante; Ausmefjung ber 
Oberfläde von Pyramiden und Prismen. In VI. (1 St.): Ausmeſſung bes Umfange 

von Prismen und Pyramiden; Achnlichkeit ber Vielkante; Entftehung von Komus, 
Eylinder und Kreis und beren Schnitten; Ausmeflung ber Oberfläche und bes Umfange 
berjelben; Verhältnis der Dberflädye und bes Umfangs ähnlicher Eylinder, Konuffe un 
Kreife. In VII, wo bie Algebra beenbigt wirb, wird (in 2 St.) die ganze Geometrie 
repetirt, wobei möglichft viele Aufgaben zu löſen find und bie Anwendung ber Algebra 
auf die Geometrie zu zeigen it. In VIIL ebene Trigonometrie (2 &t.). Sie 
geht bis zur Löfung von jchiefwinkligen Dreieden und Berehnung von Flächen un 
ſchließt mit der Ausmeflung von Linien und Winkeln auf der Erboberfläche, wobei bie 

einfacheren Inftrumente zur Winkelmeſſung zu erflären und bie Anwendung ber Trige 
nometrie auf bie Ausführung verfchiebener Meflungen an Drt und Stelle zu üben if, 
Die mathematiſche Geographie (1 St. in VII. ober VIII.) hat folgenbes Pre: 
gramm: ber fidhtbare Horizont; die Gegenden bes Horizonts; tägliche Bewegung bei 
Himmelsgemölbes; Achſe und Pole der Erbe; Sternhöhe und Azimuth; Wequater und 
Meridian; Beitimmung der Polhöhe; Declination und Rectafcenfion. Kugelform ber 

Erde, Länge und Breite eines Drtes’ auf der Erdoberfläche, wahre Geftalt ber Erte. 
Bewegung der Erde um ihre Achſe; Erklärung der jcheinbaren Tagesbewegung bei 
Himmelsgewölbes; Sternzeit; wahre und mittlere Sonnenzeit; fihtbare Jahresbewegung 
der Sonne; Erklärung berfelben burd die Bewegung ber Erbe; vom Calender. Bene 
gung des Mondes und feine Phafen; Sonnen: und Mondsfinfterniffe. Bewegung be 
Planeten; bie Keplerihen Geſetze. Kometen und Sternſchnuppen. 

Die Phyfit (je 2 St. in ben 3 letzten Jahren) zerfällt in 3 Theile. Der erfte 
enthält nach ben allgemeinen Vorbegriffen die Lehre von ben feften und flüffigen Körpern 
und von ben Gajen, fowie einen furzen Abrig der wichtigften chemiſchen Erjcheinungen. 

Im zweiten Theil ift vom Wärmeftoff, dem Magnetismus, der ftatifchen und dynamiſchen 
Elektricität, den mwärmehaltigen und elektriſchen Meteoren zu handeln; im britten vom 

Licht, der Bewegung, dem Schall und ben optifhen Meteoren. Beim Licht foll z. 2. 

behandelt werben: die gerablinige Verbreitung und Schnelligkeit des Lichtes (nad Römer); 
die Gefehe von ber Stärke bes Lichts; Rumford's Photometer; die Gefehe der Reflexion 
des Lichts; Neflerion von einem unb von zwei flachen Spiegeln; zerftreutes und regel: 

mäßig reflectirtes Licht; Neflerion in ſphäriſchen Spiegeln; die Geſetze ber Lichtbredung; 
volftändige innere Reflerion; Camera lucida; Drehung in von parallelen oder im 
Winkel gegen einander geneigten Flächen begrenzten Eentren; Brechung bes Lichts in 
ſphäriſchen Gläfern; Camera obfcura; Zauberlaterne; Sonnenmikroſkop; Chromatismus 

Erklärung ber natürlichen Farben; gefärbte Centren; bie Frauenhofer'ſchen Linien; 
Spectralanalufe; Geſetze ber Lichtzerftreuung; Möglichkeit der Herftellung bes achte⸗ 
matiſchen und applanatiſchen Glafes; vom Auge und vom Gehen; Brillen; einfaches 
und zufammengefehtes Mikroſtop; das Kepler'ſche, das Fern-Rohr und das Galiläijät 
Rohr; katoptrifche Teleſtope; Wärme: und chemiſche Strahlen; Photographie. 

Naturkunde (2 St. in VL). Die Aufgabe des Unterrichts ift, bie Schüler mit 

den widtigften Naturkörpern und ihren gegenfeitigen Beziehungen befannt zu made, 
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wobei es bei der Entwicklungsſtufe, auf ber fie ftehen, nicht ſchwer ift, ihnen von ber 
naturbifterifhen Methobe einen Begriff zu geben. Der Inhalt ift fo anzuorbnen, daß 
zur Beiprehung kommen: 1) ein allgemeiner Abriß bes Baues des Erbballd; 2) DVer- 
änderungen im Bau ber Erbrinde, welche durch den Einfluß ber vulcaniſchen Erſchei⸗ 
nungen, ber Atmoſphäre, des Waſſers unb ber organifdhen Natur bervorgerufen werben; 

3) kurze Ueberficht über bie wichtigften Gebirgsarten unb ber fie bildenden und hinein 
geiprengten Mineralien; 4) kurzer Begriff vom Bau und Leben der Pilanzen; 5) Abrig 
der Glaffification der Pflanzen nebſt kurzer Charalteriftit der wichtigften Formen; 
6) allgemeine Charakteriftit ber Claſſe der Säugethiere (Organe ber Bewegung — 
Skelett und Muskeln —, der Ernährung und Verbauung, des Athmens und Blut 
umlaufs, das Nerveniyftem und die Sinnesorgane; bie widtigften Functionen ber ver- 

Ihiebenen Organfyfteme — analoger Bau und Function ber Organe beim Menfchen) ; 
7) allgemeine vergleihenbe Weberficht der übrigen Wirbelthiere; 8) bie wichtigften Ver: 
treter der übrigen Typen bes Thierreihs; 9) Abriß des Syſtems bes Thierreichs. 

Die Geſchichte wirb in zwei Eurfen gelehrt, einem kurzen, epifobifchen in III. 
und IV, (je 2 St.) und einem ſyſtematiſchen, in welchen beiben bie vaterländiſche Ge— 

ſchichte im Zufammenhang mit ber allgemeinen (mittleren und neueren) burdhgenom: 
men werben fol. Zu beiben gehören im ganzen etwa .250 Data. Im ſyſtematiſchen 
Curſus werben bie neuen Völker in folgenden Abteilungen burchgenommen : bie Germanen, 
die Slaven, die Muhamebaner, Bildung bes ruffiihen Staates, Anfang des Chrijten- 
thums in Mufland, Kampf mit den Nomaden und die Zwiftigfeiten ber Fürſten in 

Rußland; Teilung Rußlands in Fürftenthümer; der Feudalismus und das Papftthum 
in ber erften Hälfte des Mittelalters; Unterjohung Rußlands durch die Mongolen; 
Rußland in ber erften Zeit des Mongolenjohes; Bildung bes litthauifchen Großfürften- 
thums; Erhebung Moskau's; Fall Konftantinopels und das Schickſal ber Südſlaven; 

Triumph der Monarchie in Rußland und Eroberungen im Orient; Fall bes Feudalismus 
und des Rapfttbums in Weſteuropa; die Epoche der Renaiffance (in V. 2 St.). Das 
Zeitalter der Reformation; Zuſtand Litthauens und bes ſüdweſtlichen Rußland unter 
ber Herrfchaft Polens; die Zeit der Mirren in Rußland; bie erften Zaren aus bem 

Haufe der Romanow; bie Bildung in Rußland in ber alten Zeit; Ueberblid ver Haupt- 
begebenheiten des 17. Jahrhunderts in MWefteuropa; Regierung Peters des Großen; bie 
erſten Nachfolger besfelben (in VI. 2 ©t.). Die Erhebung Preußens; Peter III. und 
die Regierung der Kaiferin Katharina IL; die Epoche ber Regierungsreformen in Europa; 
Bildung der Republif der vereinigten Staaten von Nordamerika; bie franzöſiſche Revo: 
Iution; ber Kampf Rußlands und Europa’s mif Frankreih; Einfluß Rußlands auf bie 
Angelegenheiten Europa's und bie Epoche der Congreſſe; die hauptſächlichſten Ereigniffe 
in Guropa von 1830—1852; Greigniffe ber letzten Zeit (ber orientalifche Krieg, ber 
Parifer Friede, Unterwerfung bes Kaukaſus, der polniſche Aufſtand, der italienifche, ber 
Öfterreichifch = preußiiche, der franzdfifchebeutfche Krieg; die Reformen Alexander's U.: 

Aufhebung ver Leibeigenihaft, Lanbihaftsinftitutionen, das neue Gerichtsweien, bie 
Unterrigtöreform) — in VII. (2 St.). In VII. (2 ©t.): fpecielle Gedichte von 
Griehenlanb und Rom. 

Die „Erläuterungen“ geben zum Theil bie Gründe diefer Anorbnung, zum Theil 

eine Reihe von Fingerzeigen für bie unterrichtliche Ausführung des Programmes. 1) Die 

Einrichtung der 2 Curſe ift getroffen, um bas Material den intellectuellen und mora- 
lichen Bebürfniffen der verſchiedenen Altersftufen möglichft anzupaffen, bie ber Geſchichte 

eigenthümlichen erziehlihen Elemente ſtärker wirken zu laſſen, um bie zweimalige Vor: 
führung der wichtigſten Data der Gefhichte und baburd ihre größere Befefligung im 
Gedächtnis zu ermöglichen und um bie griechiſche und römiſche Gefhichte in genaueren 
Aufammenhang mit ber Betreibung ber alten Spraden zu bringen. 2) Die vaterlän- 
diſche Geſchichte wird in beiden Curſen parallel mit ber allgemeinen gegeben, da nur fo 
Rußland aus feinem natürlichen Zujammenkang mit ben übrigen europäiſchen Staaten 
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nicht gelöst wird und feine hiſtoriſche Bedeutung in helleres Licht geſtellt werben kann; 
außerdem werben viele Ereigniffe durch biefe Zufammenftellung Marer und es wird um 
fo eher möglih, die Aufmerkſamkeit des Schülers auf bie vaterländiſche Geſchichte zu 

eoncentriren. 3) Jeder ber beiden Curſe verfolgt feine befonberen bibaktifhen und päbe- 
gogifhen Aufgaben. Der epifobile fol die Schüler mit den für fie faßbarften Zügen 
aus dem Leben und Charakter der großen biftorifchen Männer unb mit den wichtigſten 
Ereigniffen bekannt mahen, das Material liefern, mittelft bdeffen fie an zufammen- 
hängendes und folgerihtiges Erzählen gewöhnt werben können, bie chronologiſchen Data 
im Gedächtnis befeftigen, und baneben burdy feinen Inhalt auch auf die Phantafie, bie 
Veredlung bes fittlihen Gefühls, bie Erwedung und Stärkung ber Vaterlandsliche 
wirken. Der ſyſtematiſche Curs hat bie Aufgabe, die Greigniffe aus ber mittleren und 
neueren Geſchichte, welche eine biftorifhe Weltbebeutung haben, in zufammenhängenberer 
Geftalt, bie alte und bie vaterländiſche Geſchichte dagegen ſyſtematiſch barzulegen; er 
bat außer bem Gedächtnis hauptfählich das Denken zu üben und befonbers bie fähig: 
feit und Empfänglichkeit für das Verſtändnis der Gefhichte auf ber höheren Stufe zu 

entwideln (für bas DVerftänbnis des Zufammenhangs zwifhen ben Ereigniſſen, bie 
Unterfheidung von Urſachen und Wirkungen, von Gründen, Veranlaffung und Zielen); 
enblid ſoll das fittlihe Gefühl der Schüler durch bie Ueberzeugung befeftigt werben, 
daß das Loos ber Menfchheit ſtets, wenn aud langſam, fich verbeffert, und baf gute 
Werke der Einzelnen, trog aller Hinberniffe, nie ohne gute Folgen bleiben. 4) Der 
epifobifche Eurfus beginnt mit der alten Gefchichte, weil biefelbe mehr ben intellectuellen 
Bebürfniffen des Knabenalters entſprechendes Material gewährt und bamit bie Schüler 
bem factijchen Inhalt, ten fie aus ber Elaffiterlectüre ziehen, mit mehr Bewußtſein 

gegenübertreten. Mit der epiſodiſchen Geſchichte Griechenlands und Roms verbindet fih 
mit Rückſicht auf die zu erreichenben fittlihen Zwecke die Erzählung der Thatfachen, bie 
auf die Befeftigung des Ehriftentfums in Europa Bezug haben. Außerdem find fol: 
gende Puncte im Auge zu behalten: a) die den Schülern ſchon bekannte Geſchichte der 

Juden ift ber Mittelpunct für bie ganze alte Geſchichte des Drients; u. a. besmegen, 
bamit ber Lehrer die geiftigen Vorzüge, durch welche ſich das jüdiſche Volk inmitten ber 
anberen Völker ver alten Welt auszeichnete, ſchärfer hervorheben könne; b) zur römiſchen 
und griehifhen Geſchichte gehört eine zufammenbängende Ueberfiht über alle hauptiäd: 
lichften äußeren Greigniffe; c) von hiſtoriſchen Perfönlichkeiten vermweile man vorzuge 
weife bei denen, welche ſich durch ungewöhnlichen Geift ober ihre fittlihe Reinheit oder 

außerordentliche Willensflärke ober durch all bies zufammen über bie andern erheben; 
d) die Biographien bürfen nicht zu fpeciell fein; e) alle Hiftorifhen Perfonen müßen fo 
bargeftellt werben, daß es nicht ſcheint, als hanbelten fie nur unter dem Einfluß äußerer 
Umftände; f) bei der Darftellung von Ereigniffen ift nicht in eine Erklärung complicirter 
politiſcher Combinationen, bei Schladhtbefchreibungen nicht in Meine Ginzelndeiten ein 
zugeben; g) in beiben Curfen, namentlich aber im erften, ift nicht nur alles, was ben 
Anftand verlegt, das fittlidhe Gefühl beleidigt, auszuſchließen, fonbern auch, was einen 
finfteren Eindruck maden kann. 5) Zum foftematifhen Curſus ber mittleren und 
neueren Geſchichte wird Folgendes bemerkt: bei bem Capitel Germanen ift a) bie Hin—⸗ 
weifung auf ben politiſchen und fittlidhen Verfall des römiſchen Reichs, welcher ben 
Deutfhen die Unterwerfung ber römifhen Länder erleichterte, voranzuſchicken; b) bie 
Bedeutung ber Kirche und Geiftlickeit bei der Gründung ber neuen Staaten zu zeigen, 
in dem Sinne, daß die Kirche einerfeits in den Perfonen ihrer Diener nady Möglichkeit 
bie Zerftörungstendenzen ber Barbaren aufbielt, andrerſeits confolibirende Principien in 
bie Neufhöpfungen brachte; c) bei der Frage von dem Emporkommen des Papſtthumẽ 

ift auf die Umftände, welhe die Trennung Roms von Byzanz hervorrief und bie Ver— 

bindung der Päpfte mit den Herrſchern ber Franken hinzuweiſen; d) bei Karl bem Großen 
ift das Hauptaugenmer nit auf feine Kriege, ſondern auf feine Maßregeln zur 
Feftigung ber ifolirten deutſchen Stämme zu richten u. i. w. In bem Gapitel über 
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tie Slaven ift a) bei Byzanz u. a. barauf Binzumeijen, baß die Stabt die Bewahrerin 
ver Äirhlihen Traditionen und ber alten Bildung, und daß fie der Damm Europa’s 
gegen bie Angriffe der aſiatiſchen Völker war; b) beſonders bei dem Drud zu verweilen, 
ten die Slaven gleich beim Anfang ihres Hiftorifchen Lebens von den Deutichen und 
den Ungarn zu erfahren hatten: Im apitel Feubalismus und Papſtthum unter der 
Rubrik Entwicklung des Feudalismus ift a) die Entftehung der Feudalherrſchaften und 
b) die Verfchiebenheit des Charakters des Feudalweſens in Franfreih und England und 
bie Folgen berfelben für die Stellung bes Königthums in beiden Ländern zu zeigen; 
c) Dito ber Große wirb als ber mächtigſte Fürft in ber fFeubalzeit betrachtet, wobei 
af bie von ihm zur Stärkung ber königlichen Macht und zum Wiberftand gegen bie 
weltlihen TFeubalen getroffenen Mafregeln und auf bie Bilbung bes 5. römiſchen Reis 
teutiher Nation hinzuweiſen ift; d) das Papſtihum wird als politifhe Macht im feu- 
dalen Europa betrachtet, die fi auf Einheit der Macht und große moralifge und 
materielle Mittel ſtützt; e) nad) einer kurzen Darftelung bes 1. Kreuzzugs it auf bie 
Verſuche Friedrichs I., der fi von ben Principien bes römiſchen Rechts in Bezug auf 
alien leiten Tieß, unb auf den Wiberftand ber am Papft eine Stübe findenden italieni: 
ſchen Städte aufmerkfam zu machen; f) bei Innocenz III. ift ber Albigenferkrieg, die 
Entſtehung ber Möndsorben und der 4. Kreuzzug zu befprehen. In dem Eapitel: 
der Full von Byzanz ift unter den Urſachen besfelben anzuführen, wie bie italienifchen 
Städte infolge der Kurzfichtigkeit ber bamaligen byzantiniſchen Regenten die Mittel bes 
Landes und Volkes felbftfüchtig ausnusten; fodann ift die Urſache ber Gleichgültigkeit 
von ganz MWefteuropa gegen das Schickſal von Byzanz während der Türfenangriffe, und 
bie eigennüßige Politit der Genuefen zu zeigen, und zuletzt nachzuweiſen, wie Rußland 
zum Theil von Byzanz den hiſtoriſchen Beruf desſelben in Bezug auf Ofteuropa ererbt 
bat und wie bie Slaven zuerft von allen europätfhen Völkern im Kampfe mit den 
Türken find. In dem Gapitel Fall des Feubalismus und bes Papſtthums ift unter 
der Rubrik: der 100jährige englifchsfranzöfifche Krieg, zu zeigen, daß bie Urſache bes 
Sieges Englands über Frankreich darin beftand, daß fi dort ſämmtliche Stände ſchon 

zu einer Nation zufammengefhloffen hatten und bie von ihnen aufgeftellte Streitmadt 

kin Standes, fonbern ein Vollsheer war, während faft die ganze Kriegsmacht Frank: 
reichs nur im Nittertbum beitand; fowie bie Bedeutung bes Kriegs für die Stärkung 

des Parlaments in England und des Königthums in Frankreich. Bei Tſchechien iſt das 
Factum Hervorzuheben, daß es im 14. und 15. Jahrhundert eines ber gebilbetften 
Länder Europa’s war, und daß fich daſelbſt noch bie Spuren ber Prebigt bes h. Cyrillus 
und Metbobius erhalten Haben. Bei dem apitel Reformation ift aufmerkſam zu 
machen: auf bie Bebeutung ber perfönlihen Thätigkeit Luthers in der Beziehung, daß 
er in feiner Reform ben religiöfen Boden nicht verließ; auf ben Unterſchied der Lehre 
Luthers und Calvins; auf die wefentlichften Unterfchiebe beiver von der Lehre ber ortho: 

doren Kirche und auf die Errichtung ber proteftantifhen Kirchen. Bei dem Eapitel: das 
Enporkommen Preußens ift zu zeigen, daß biefer Staat ſich emporarbeitete und befeftigte 
durch bie Erfolge feiner Waffen und die Sparſamkeit mehrerer, fowie bie nationale Richtung 
der äußeren Politit aller feiner Megenten; auch ift auf den Antheil Rußlands an ber 
Kräftigung Preußens im Anfang des 17. Jahrhunderts hinzuweiſen u. f. w. Für bie 
voterlänbifche Geſchichte find folgende Gefihtspuncte maßgebend: 1) Thatſachen aus ber 

Geſchichte Polens find, wo es nöthig ift, mitzutheilen,; 2) der Unterricht Hat es haupt: 
ſächlich mit den Thatiadhen aus ber Äußeren Gefhichte zu tun; 3) helle Erſcheinungen 
und Greigniffe werben betaillirt, dunkle furz gegeben; 4) überall, mo es nothiwenbig 
it, foll gezeigt werben, daß das ruffifche Volt zur Zeit feiner hiſtoriſchen Entwicklung 
infolge ber Eigenart ber äußeren Natur des Landes bie größten, ben anberen europäiſchen 
Völkern unbefannten Schwierigkeiten zu überwinden, fowie daß es jtct8 ben Kampf mit 

mehreren äußeren Feinden auf einmal auszuhalten hatte; endlich, welche Bedeutung es 
bat als Bruſtwehr für Europa gegen bie afiatifhen Barbaren; 5) beim 17. Jahrhunbert 
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wirb bie allmähliche Steigerung bes Einfluffes Rußlands auf die Angelegenheiten Europa's 

nachgewieſen; 6) eingehenber werben, wo es nöthig ift, die Beziehungen ber verjdie 
denen europäifden Staaten zu Rußland beſprochen. Detaillirter find bie Regierungen 
Peters d. Gr., Katharina II. und Mleranberd I, zu behandeln und davon wieber ber 

große nordiſche Krieg, die Türkenfriege und ber vaterlänbifche Krieg von 1812. 
Bei der. ſyſtematiſchen Behandlung der alten Geſchichte find a) bie ftaatlichen In: 

ftitutionen von Sparta und Rom genauer zu betrachten, ſowie die Perjerkriege, an bemen 
zu zeigen ift, daß bie moralijche Kraft eines Volkes mehr vermag, als bie phyſiſche, und 
daß zum Emporblühen der Künfte und ber Literatur in Griechenland bie durch bie 

Perſerkriege erwedte religiöfe unb nationale Begeifterung viel beitrug; fobann fell bie 
künſtleriſche Richtung der Griechen und ihr großes Verdienſt in allen Zweigen geiftiger Thä⸗ 
tigkeit und künſtleriſchen Schaffens hervorgehoben werben. b) In ber römiſchen Geſchichte 
ift das Hauptaugenmerk auf die Periode ber größten äußeren Macht und inneren Feitig- 
keit bes Staats zu legen; bei dem Kampf ber Patricier und Plebejer ift zu zeigen, daß 
beide während besjelben Maß und Selbftbeherrfhung, beim Zuſammenſtoß mit äußeren 

Feinden aber Muth und Selbitentfagung an den Tag legten, und daß mit ber Gleich— 
ftelung in den Rechten die Zeit ber größten Erfolge der römischen Waffen und bie des 
Hervortretens ihrer politiſchen Weisheit in Erweiterung und Erhaltung ihrer Herrſchaft 
beginnt; dann ift bie theoretifche und praftifhe Entwidlung der Principien bes Rechtes 

nachzuweiſen, jowie baß ber Fall Roms von dem Schwinben ber obengenannten Tugenden 

und bem Widerſpruch ber ftaatlihen Einrichtungen mit den neuen Lebensbebingungen 
berfam. Die punifchen Kriege, als ber Höhepunct ber Größe und Beginn bes Verfalls 
Roms, find genauer durchzunehmen, ebenfo bie Zeit Eicero’8 auf Grund feiner Schriften, 
fowie derer Cäjars und Saluſts; endlich ift beim Kaifertfum u. a. auf bie Zerfeßung bes 
Heibentfums, bie fi mit ber Befeftigung bes Chriftentbums vollendete, hinzuweiſen. 
Bei allebem ift ſtets auf bie gelefenen Autoren Rüdfiht zu nehmen, wobei ben Schülern 
Abſchnitte derſelben zur häuslichen Lectüre und zum mündlichen Erzählen in der Claſſe, 

fowie zu fohriftlihen Arbeiten anzugeben find (eine große Reihe folder werben aus bem 
biftorifhen Quellenbuch von Herbit und Weidner angeführt). 

Im fpftematifhen Curſus joll jede Lection in einer kurzen zuſammenhängenden 
Ueberficht über den ganzen Inhalt des folgenden, in ber Erklärung ber ſchwieriger ver- 
ftänblihen ober leicht misverftänblihen Stellen bes Lehrbuchs und in ber genaueren 
Erzählung der in bemfelben nicht hinreichend bargelegten Ereignifje beftehen. Die Repe— 
tition jeber Lection befteht in einer Reihe von an bie ganze Elafje gerichteten Fragen, 
wobei zuerft die weſentlichſten Thatſachen und chronologiſchen Data, dann bie weniger 

wichtigen abzufragen find, bann erft in ber zufammenhängenden münblichen Erzählung 
ber einzelnen Theile durch bie Schüler u. f. w. 

Geograpbie. In I kurze Vorkenntniſſe aus ber mathematischen und phyfi⸗ 

kaliſchen Geographie und politifche Weberfiht über die Erte am Globus. In II. Aſien, 
Afrika, Amerifa und Auftralien; in III. Europa, in IV. Rußland — überall nad ber 
phyſikaliſchen, politifchen und ethnographiſchen Seite. In VII. u. VIII. Repetition. ml. 
wirb Rußland befonbers berüdfichtigt, ba in III. bie ruſſiſche Geſchichte beginnt, über Welt: 
europa unb bie außereuropäifchen Theile ber Welt werben nur bie bebeutenberen Data 
gegeben, 3. B. nur bie Flüſſe genannt, welde natürliche Verbindungswege barftellen 
und durch beren Richtung bie Eultur beflimmt wurbe, ven ben Bergen nur die, melde 
in hydrographiſcher ober Mimatifcher oder inbuftrieller Beziehung Bedeutung Haben ober 
natürliche Hinderniffe ber Verbindung find. Außerdem ift Paläftina genauer zu behan⸗ 
deln. Die Termini aus dem Gebiet ber phyſikaliſchen Geographie, ſowie bie entſprechen⸗ 
ben graphiſchen Zeichen find zu erflären und am Globus ober an ber Karte zu zeigen. 

Aus der mathematiſchen Geographie ift das Nothwendigſte mitzutheilen, beſonders aber 

der Begriff von Länge und Breite zu erflären und einzuüben, ebenfo muß von ben 
Meeresftrömungen, Winden, vom Klima, ber Form ber Erboberfläde, ben äußeren 



Ausland. 345 

Umrifjen ihrer Haupttbeile — als Feitland, Dceane, Meere, Infeln, der, Richtung der Flüffe 
und Berge und vom Verhältnis aller dieſer Data zu einander gehandelt werden. In 
DO.—IV. ift das Hauptaugenmerf auf die phyſikaliſche und politifche Geographie zu richten; 

in erfter Beziehung ift beionbers auf die herrſchende Phyſiognomie und die harakterijtis 
ihen Beſonderheiten zu achten, und aus ber Flora und Fauna nur auf ſolches auf: 
merfiam zu machen, was bas Bezeichnenbite und von Bebeutung für ben Welthanbel 

ift. Bei der politijchen Beſchreibung fol z. B. die Verſchiedenheit der Religionen nur 
erwähnt, nicht barauf eingegangen werben; bei ber ber Staatsformen nur bie befpotijche, 

unbeſchränkt- und beſchränkt- monarchiſche und republicanifhe. Darlegung hiſtoriſcher 

Ereigniſſe ift ausgeichloffen. Die Anbuftrie wird nur bei Rußland, ben europäiſchen 

Staaten, der norbamerifanifdhen Union und bei den Staaten mehr berüdfichtigt, welde 
unmittelbar mit Rußland in Sanbelöbeziehungen jtehen. Bei Rußland ift nit nur auf 
bie gegenwärtigen Erzeugnifie ber Induſtrie, fondern auch auf das hinzuweiſen, was 

nad ben örtliben Bedingungen erzeugt werben fönnte, ſowie auf diejenigen Gegenitände, 
melde Rußland mit dem ober jenem anbern Sande verbinden. Bei ben verſchiedenen 

Länbern hängt die mehr oder weniger genaue Darftellung von ihrer gegenwärtigen politi- 

ſchen Stellung, ihren Hanbelsverbindungen mit Rußland und ber Stammverwanbt- 
Ichaft ober Glaubenseinheit mit ihm ab. Daher bat man genauer zu nehmen: bie 
aſiatiſche Türkei, Perjien und Turan, China, die norbamerifanifhe Union; Deutſch— 
land, England und die jlavifchen Länder. In VII. u. VIII. hat ter Lehrer erft die natür- 

lihen Bebingungen zu erläutern, fraft deren Europa das Centrum einer höheren Ei: 
vilifation wurde. Sobann wird Rußland, dann bie Hauptftaaten Europas, ſowie bie 
Rußland benadibarten Afiens turdgenemmen, indem bie natürlichen und hiſtoriſchen Be 

dingungen ihrer gegenwärtigen politiichen Bebeutung und ihrer Beziehungen zu einander, 
3- B. ber Charakter der Land- und Seegrenzen, bie territoriale Lage, Verbindungswege 
unb beren Richtungen, klimatiſche Verhältniffe, Menge, Dichtigkeit und Zujammenjchung 
der Bevölkerung in Bezug auf Nationalität und Confeffion, Zujtand der Bilbung, ber 
Induſtrie und ber Militärmacht vergleichend betrachtet werden. — In methodiſcher Be 
ziehung wird beftimmt: da die Schüler foweit zu bringen find, daß fie nicht nur bei 

jebem geographiſchen Namen eine Mare Vorſtellung von ber Lage des betr. Ortes auf 
ber Karte haben, jondern auch bie Ortnung unb relative Lage ſämmtlicher gelernter 
Puncte der Erboberflähe im Kopfe zu betimmen vermögen, fo müßen von Zeit zu Zeit 
Uebungen vorgenommen werben, wie 3. B. Reifen in Gedanken von einem Punct eines 

Welttheild zum andern zu Land und zu Waffer, mit Angabe aller bekannten geographi- 
ſchen Data auf denfelben. Alle Hauptbata find vor der Lection in ber Claſſe einzuüben; zur 

Befeftigung berjelben im Gedächtnis hat ber Lehrer alles anzumenben, z. B.: Ueberfegung 
gewißer frember Namen ins Ruſſiſche, DVergleihung von Welttheilen und Länbern mit 

geometriichen Figuren, von Höhen und Größen mit anderen, den Schülern ſchon be: 
fannten. Bon Zeit zu Zeit läßt er die Schüler alle gleichartigen Data in Eine Gruppe 
vereinigen, 3. B. tie Inſeln nad) ihrer Größe, bie Gebirge nad) ihrer Richtung, bie 
Orte nad der Dichtigkeit ver Bevölkerung, die Handelsftäbte u. j. w. aufzählen. Be: 
ſonders aber find die Schüler im Kartenzeichnen zu üben. Jede Karte bat ber Lehrer 

an bie Tafel und ber Schüler abzuzeichnen, womöglich mit den Grabnegen, und je nad) 
der Wichtigkeit des Landes in verſchiedenem Maßſtabe; nur das Nothwenbige ift babei 
aufzunehmen; bie häusliche Uebung muß fo weit gehen, daß ber Schüler jede ber durch— 

genommenen Karten aus dem Gedächtnis auf bie Schultafel zeichnen kann, mit ben 

darauf gezeigten Einzelnheiten und ben bazu gehörigen Erklärungen, wobei ber Schüler 
inbefjen alles verlangte aud auf ben Wandkarten zu zeigen hat. Das Eopiren von 
gebructen Karten ift nit erlaubt, jorgfältige Ausführung und Verzierung der Zeid: 
nungen joll nicht verlangt und bei der Beftimmung ber Kenntniffe eines Schülers nicht 
mit in Rechnung gezogen, fondern nur lobend erwähnt werten. 
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Die neueren Sprachen. Da das oben angegebene Ziel, welches bei dem Er— 
lernen beider zu erreichen iſt, ſchon einen Schluß auf den Unterrichtsgang erlaubt, ſo 
genüge beim Deutſchen die Angabe des grammatiſchen Penſums in III. und IV. Aus 
der Formenlehre: Abweichungen und Ausnahmen in ter Declination, Vergleihungs: 
jtufen ber Adjectiva und Adverbie, Relative, Frage: und inbefinite Pronomina, Gonju: 
gation ber Hülfs- und einfachen regelmäßigen intranfitiven und activen Zeitwörter im 
fragenden, verneinenben unb fragenb:verneinenben Satz, fowie ber pafliven Zeitwörter 
in allen Sagformen, Conjugation ber gebräudlichiten unregelmäßigen Zeitwörter (IT). 
Eonjugation ber refleriven und unperfönliden, fowie ber zufammengefekten Verba in 
allen Genera; Tabelle ber Bildung ber Tempera und Mobi; vollſtändige Conjugalion 
ber unregelmäßigen Verba (in IV.). Aus der Syntar: Trennung ber Sätze nad) ihrer 
Bebeutung in Haupt, Neben: und Zwifchenfäße; einzelne leichtere ſyntaktiſche Grunt: 
regeln (III.); Theilung ber Säte nad ber Stellung und dem Ausbrud der lieber in 
directe, umgekehrte oder indirecte, vollftändige ober verkürzte Gebraud ber Artikel, 
der Caſus, Rection der Präpofitionen, Congruenz und Stellung der Wörter (in IV.) 

Der Lehrgang des Franzöſiſchen: In II. Aussprache, Artikel, Veränderung ber: 
jelben nah Genus und Numerus, Erſatz ber Caſus durch Präpofitionen, Contraction 

und Elifion bei de und d; Subftantiva, regelmäßige Bildung des Pluralis; Abjectiva, 
regelmäßige Bildung bes Femininum und bes Pluralis; Grund: und Orbnungszabl 
wörter; Perfonal:, Poffefliv: und Demonftrativpronomina; Conjugation der Hülfs- und 

regelmäßigen Verba intranfitiva unb activa im affirmativen Sat; aus der Syntar: 
Haupt: und Nebenfäge, Eintheilung der Sätze in einfache, erweiterte und zuſammengeſetzte. 

In IH. der Theilungsartifel; Abweichungen in ver Bluralbilbung des Subjtantivs; im ber 
Bildung des Femininum und bes Pluralis ber Abjectiva und regelmäßige unb unregelmäßige 
Gomparation; Abverbia und Comparation; relatives, interrogatives und inbefinites Pro: 
nomen; regelmäßige Conjugation im Frage, Verneinungs⸗ und fragenben Verneinungsiak 
und im Paſſiv; die gebräuchlichſten Anomala, Haupt, Neben: und Zwiſchenſätze. Einige ver 
hauptſächlicheren und leichteren yntaktiihen Regeln. An IV. Conjugation ber refleriven 
und imperjonalen Verba; Xabelle ver Ableitung der Tımpora und Modi; vollftändige 
Eonjugation ber Anomala. Directe und inbirecte, vollſtändige und abgefürzte Säge; 
Gebrauch der Artikel, Wiedergabe der Caſus durch Präpofitionen, Congruenz und 
Stellung der Wörter. In V. Fortfegung der Eyntar — Gebraud ber Tempora und 
Modi, fowie der Participien, beſonders Uebereinftimmung des Part. passe in ben ver: 

ſchiedenen Genera; Rection ber Verba. In VI. Beendigung der Syntax — Rection 
ver Conjunctionen, Beſonderheiten ber Partikel ne bei Zeitwörtern; Verſtärkung ber 
Saptheile; Perioden. In VII und VII. ſyſtematiſche Wiederholung der Formenlehre 
und ber Syntax. Daneben geben natürlih überall bie münblihen und ſchriftlichen 
Veberfegungsübungen her. 

Das Programm der Logik ift noch nicht erſchienen. 
Tas von einer Commijfion aus Mitgliedern der Akademie ber Künfte für ben 

Unterriht im Zeihnen und Reifen aufgeftellte Programm (J. d. M. CLXII, 
1, 68— 79) bezeichnet als bie Aufgabe besfelben, das Auge an das Bemeſſen und 
Verſtehen der fichtbaren Form zu gewöhnen, bie ganze Aufmerkſamkeit des Schülers 
auf das Begreifen des Gegenftandes, feiner hauptſächlichen typiſchen Umriffe und ber 

Geſetze, von welchen dieſe abhängen, zu concentriren; als ben Umfang besfelben bie Dar: 
ftelung von Drabtlinien und Winkeln, von geometriſchen Figuren und Körpern, Zeichnen 

nad geometrifhen Figuren aus Pappe ober Holz und nah Gypsornamenten, endlich 
Stubien an Theilen oder der Maske des Kopfes, am ganzen Kopfe mit feiner Anatomie, 
an Landſchaften und Perfpectiven. 

Zur Aufmunterung von Lehrern und Schülern hatte bie Afabemie der Künfte 1870 
aus allen Lehrbezirken bie beften Arbeiten der Gymnaſiaſten eingeforbert und Mebaillen 
und Auszeihnungen bafür ertheilt, welde mit ihrem Gutachten über die Methode ber 
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Lehrer verdffentlicht wurden (a. a. O. ©. 80-98). Dasjelbe geſchah 1874 (J. d. M. 
CLXXXI, 1, 90—135). 

Das Turnen erfreut fi in neuerer Zeit größerer Pflege, feitbem eine vom Staate 
unterftügte Geſellſchaft (unter dem Vorfig tes Staatsfecretärs Grot) in St. Peter&burg 

die Turnlehrerbilbung in bie Hand genommen bat. Tod, ſcheint es, find die Anfichten 
noch nit ganz geflärt, da das ſchwediſche Syitem bie Oberhand hat. An einigen Ans 
ftalten ber Hauptftabt hat man außerdem militärifdhes Grercitium eingeführt, was jeben- 
falls dem Turnen keine und ber militäriichen Vorbildung nur — Vortheile bringen 
wird. (S. Enchkl. Art. Leibesübungen.) 

5. Die Bertheilung bes Unterrichts unter bie Bohrer Jedem 
Lehrer kann auf den Beſchluß der Lehrerconferenz und den Antrag des Directors vom 

Curator die Erlaubnis ertheilt werden, in mebreren Fächern Unterricht zu ertheilen, 
falls er dazu die Qualification hat ($. 56). Diefe Anordnung wurde getroffen, weil 
für bie meiften Fächer, zumal in ben unteren Claffen, ipecielle Fachlehrer nicht noth— 
wendig find, onbererfeit8 aber dadurch in ben Unterricht größere Einheit kommt, über: 

flüßige Wiederholungen, und, noch mehr, Uneinigfeit z. B. in ber grammatifhen Termi: 
nologie vermieben, unter Umftänden auch ber durch Vacanzen entjtehende Schaden 

ansgeglihen werben kann. Außerdem ift eine Belebung bes Unterrichts zu erwarten, 
wenn ber Lehrer nicht mehr an das Ginerlei eines Faces gebunden if. Im Ausland 
bat biefe Maßregel zur Folge gehabt, daß die Gumnafien mit weniger, aber ausſchließlich 
Einer Anftalt angebörigen Lehrern auskommen. Anbererfeits ift es manchmal wünſchens— 
wertb, din Fach mehreren Lehrern zuzutbeilen. Nicht felten kennt ber Lehrer der Geo: 
graphie die Geſchichte ſchlecht, der Zeichenlehrer Schreibt felbit mit gut und unterrichtet 
nicht gut im Schönjhreiben und umgekehrt. In diefen Fällen ſoll die Lehrerconferenz 

und ber Director möglichft freie Hand haben. Dabei follen dem jüngeren Lehrer anfangs 
weniger Stunden (etwa 12—18), bem erfahrenen mehr, bis 24 zugetheilt werben. Der 
Unterriät in einem Fach ſoll in diner Claſſe nicht getrennt werben, 4. B. Grammatit 
und Cfafflferlectüre, außer wo ber Director ober Inſpector ſelbſt einige Stunden zu 

übernehmen wünſcht, um ben Unterricht und bie Leiftungen ber Schüler genauer kennen 
zu lernen. Wird einem Lehrer ein Fach übertragen, in dem er bis jett nicht unterrichtet 

bat, fo foll dies anfangs nur probeweiſe geſchehen. 
At dadurch das bisher herrſchende Fachlehrerſyſtem durchbrochen, fo wurte anderer: 

feit8 überhaupt ber Lehrerthätigfeit eine andere, höhere Aufgabe geftellt, als bisher. Sie 

liegt in dem Satze des Circulard ausgefproden: Erziebung und Unterridt find 2 
ungertrennlihe Aufgaben in Gymnaſien und Progymnafien. Beſteht tas Ziel biefer 

Anftalten nicht bloß in der Mittheilung von Kenntniffen, fondern auch in ber fittlichen 

Erziehung der Schüler, auf daß aus benjelben einſt Menſchen hervorgehen, welche bie 

Religion, die gute Sitte, das Gefeß achten und treue Diener bes Kaijerd und bes Vater: 

lands find, jo können bie Lehrer nicht mehr bloße Stundengeber fein, und ihre Pflichten 

nicht mehr im Unterricht und ber äußeren Aufrechterbaltung der Orbnung während ber 

Stunden aufgehen; dies führt nur zur Abſchwächung des ſittlichen Einfluffes der Schule 

auf die Schüler, ber nicht erfebt werben Fönnte durch eine Verſtärkung ber Auctorität 
ber Directoren, welche bei der Unmöglichkeit, mit allen Schülern in ein perjönliches 

Verhältnis zu treten, ebenfalls nur wieder zur Aufrechterhaltung einer formellen Difciplin 
gebraudt würbe. Bisher war es faſt fo, daß die Lehrer fih nur mit bem Unterrichten, 
die Directoren und Inſpectoren nur mit der Difciplin, beite nur in formeller Weife 

beichäftigten. „Der Directer war — das iſt bis jeßt eine ber ſchwächſten Seiten 
unferer Gymnafien geweſen — mehr Adminiſtrator und NAuffeher über fremde Arbeit, 

als Theilnehmer daran, unb brachte fo in die Thätigfeit des Unterrichts und Erziehungs: 
collegiums nicht immer Einheit.” Dem fol nunmehr abgebolfen werben a) dadurch, 
ba bie Directoren und Anfpectoren zum Unterridten ver 
pflidtet werden ($. 44. 48), fo daß, was das Geſetz von 1864 ald Ausnahme 
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zuließ ($. 10 A., 18. 22. 33. 96), jebt als Regel aufgejtelt wird, welde für bie 

Inſpectoren unbebingt, für bie Directoren almäblih ausnahmslos burdzuführen ift. 
Die Stundenzabl beider foll 12 nicht überjchreiten, „damit fie nicht zu ſehr von ihren 
anberen Verpflichtungen abgezogen werden;“ für ben erjteren beftimmt fie ber Eurater, 
für ben letzteren, nad) vorheriger Beraihung in ber Lehrerconferenz (bamit nit bie 
Intereſſen der übrigen Lehrer darunter leiden), ber Director, welcher ſich babei zu be: 
mühen bat, jene mit dem Wunſche bes Anfpectors und dem Nuten ber Anftalten in 
Einklang zu bringen, unter Vorbehalt der Genehmigung bes Curators. Nur im Yalle 
einer nicht fogleich zu beſetzenden Vacanz in ben alten Spraden kann bie Zahl 12 zeit: 

weilig überfchritten werben (Ver. vom 30. Sept. 1872). Director und Inſpector er: 
halten für bie gegebenen Stunben bie entiprehende Vergütung. Als Vorzüge biefer 
Maßregel werben folgende namhaft gemacht: es wirb baburd unmöglich, auf biefe 
Poften Perfönlichkeiten zu ernennen, weldye nicht Pädagogen find, und falls Lehrer zum 
Lohn für eifriges und nützliches Wirken dazu ernannt werben, gehen fie nicht mehr, wie 

bis jet, für ben eigentlichen Unterricht verloren, was bei bem herrſchenden Lehrermangel 

von Wichtigkeit ift. Sodann wirb baburd bie Lehrerthätigfeit in ben Augen ber Schüler 
und bes Publicums gehoben; ber Director und ber Inſpector werben in ben Stand 
gelett, über die Schüler in ben laffen, in benen fie unterrichten, fowie über bie in ben 

vorhergehenden erreichten Refultate nicht bloß in dem eigenen Fache richtiger zu urtheilen, 

ihr moralifder Einfluß auf bie Schüler wirb gefteigert werben; endlich werben fie 

durch die Arbeit auf dem gleichen Felde mit den Lehrern in nähere und freundſchaftliche 
Beziehung gebradt und mehr im Stande fein können, mit ihrem Rathe biefelben, be 
fonder8 bie jüngeren, zu leiten, wovon größere Einheit in ber Thätigfeit der Lehrer: 
eonferenz bie Folge fein wird. b) Unbererfeits wird das Claſſenlehrerſyſtem 
eingeführt. Der Director wählt ſich bie Elaffe ſelbſt, beftimmt eine für ben Inſpector 
und ernennt für bie übrigen ber Regel nad) diejenigen, welche bie meiften Stunden in 
einer Claſſe Haben, falls er fie für geeignet hält. Die Pflichten berfelben find „bie 
nämlihen, wie bie ber Orbinarien an ben deutſchen Gymnafien.” Im allgemeinen 
beftimmt fie das Gefch fo ($. 62): bie Glaffenlehrer find die nächſten Gehülfen bes 
Directord und Inſpectors bei der Aufficht über die Fortichritte und die Sittlichfeit ber 
Schüler. Nach ben fpeciellen Vorfchriften, welche das Circular aufftellt, bat ber Claſſen⸗ 
lehrer ber Entwidlung jebes einzelnen Schülers mit Aufmerkſamkeit zu folgen; er muß 
über bie Anlagen, den Fleiß, die Leiftungen jedes einzelnen genau unterrichtet fein. Er 
fol in fittliher Beziehung jede Gelegenheit benüten, um bas Gefühl für Wahrheit, für 

Ehre, des der Achtung vor dem Geſetz und beffen VBolftredern, ber Anbänglichleit an ben 
Kaifer und an das Vaterland zu weden und weiter auszubilden. Dazu foll er womöglich 
in nähere Beziehung zu den Eltern unb Verwandten ber Schüler treten, um zwiſchen 
bem Einfluß der Schule und ber Familie Zufammenhang und Einheit berzuftellen, und 

fih davon überzeugen, inwieweit bie Umgebung bes Schülers außer der Schule ben 
fittlich-erziehlichen Zwecken derſelben entfpridt. Sämmtliche übrigen Lehrer haben ihm 
mitzutheilen, was fie an ben Schülern feiner Claſſe in und außer ber Anjtalt bemerken. 

Er fol das volle Vertrauen und bie Liebe feiner Schüler genichen, fo daß fie in allem, 

was das Anftaltöleben betrifft, “fich zuerit an ihn um Rath und Belehrung wenden; 
babei ſoll er inbeffen nie vergeffen, bvaß bies nur dann ber Fall fein fann, wenn ben 

Glafjenlehrer felbft ftetS der ungeheuchelte Wunſch leitet, ven Schülern wahrhaft zu 
nüßen und bazu feine Mühe zu fparen, und daß bie Schüler ftrenge und feite, babei 

aber wohlmollende und geredhte Lehrer lieben. Beſchwerden berfelben über Eollegen barf 
er nicht annehmen, biefe fönnen nur bei bem Vorſtand vorgebradt werben. Was ben 

Unterricht anbetrifft, fo bat ber Claſſenlehrer barauf zu fehen, daß bie Schüler benfelben 
regelmäßig befuchen, die nöthigen Bücher und Hefte befiten, zu ſehen, wie fie biejelben 

halten, und wmenigftens einmal monatlich bie Schulhefte zu befichtigen, theils um ſich 
mit den Schülern genauer befannt zu maden, theils um ſich ein Urtheil barüber zu 
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bilden, ob ſie nicht mit ſchriftlichen Arbeiten überbürdet werden. Außerdem hat er dafür 
zu ſorgen, daß die Lectionen und ſchriftlichen Aufgaben gleichmäßig vertheilt werden und 
überhaupt ein Fach das andere nicht ſtöre, eine Aufgabe, deren möglichſt gute Erfüllung 
für den Erfolg des Unterrichts, für die Schonung der Kräfte und der Gejunbheit ber 
Schüler, jowie für bie Erhaltung der Geiftesfriihe und der nöthigen geiftigen Stimmung 
von weſentlicher Wichtigkeit if. Namentlich Hinfichtlih der Aufgaben, zumal der fchrift: 
lichen, bat er ein einheitliches Verfahren zwifchen ben Lehrern feiner Clafje ſowohl 
einzeln, als in beſonders bazu berufenen Commiſſionen zu förbern, in weldyen 3. B. 
au ber ganze Gang des Unterrichts für den bevorftehenden Monat feitgeftellt werben 
kann. Sind biefe Beiprehungen erfolglos, jo bat er dem Vorftanb zu berichten. 
Beſonders in ben 2 unteren, zum Theil auch in ber III. Elafje, bat er barauf zu jehen, 
daß die Hauptarbeit des Lernens in der Schule geſchehe. Monatlih Hat er in ber 
Gonferenz über ben Zuftand feiner Claſſe in intellectueller und fittlicder Beziehung Bericht 
abzuftatten, und bie ragen, in melden etwa Misverftänbniffe und Schwierigkeiten ſich 
ergaben, vorzulegen. 

In I. und II. werben bie Lehrer, welche Ruffifh und Lateiniſch zuſammen, in ben 
übrigen womöglich bie, welche Latein mit Griehifh, oder mit Deutſch, ober mit Fran: 
zöſiſch, oder auch bie, welche Ruſſiſch mit Geſchichte lehren, zu Claffenlehrern zu wählen 

fein. Jeder Elaffenlehrer erhält als folder 160 R. jährlih; da aber dieſe unbebeutenbe 
Vergütung mit feinem fehwierigen und vielfeitigen Amte nicht im Verhältnis fteht, fo 
follen künftig vorzugsweife jolde, melde dieſem Amt mit Eifer und Nuten nachge— 
kommen find, die Anwartihaft auf Directorens und nfpectorenftellen haben. Auch 
jollen fie unter jonft gleichen Bedingungen den anderen bei Präfentation zu Gelb: 
belohnungen und Ehrenzeichen vorgezogen und ihnen, foweit es möglich ift, Amts 
wohnungen zugemwiejen werben. 

Außerbem hat jedes Gymnafium noch 2 Clafjenlehrergehülfen, welchen beſonders bie 
Auffiht über die Schüler in ber Zeit, wo bie Clafjenlehrer ſelbſt unterrichten, ſowie die 
Aufgabe zufält, die Schüler, namentlih die nicht bei Verwandten wohnenden, zu Haufe 

zu befuchen (j. unten). 
Neben dem Lehrplan ift diefe Einführung des Claſſenlehrerſyſtems ohne Zweifel bie 

wihtigfte Reform des Geſetzes: „von ber richtigen Anordnung und Handhabung bes: 
jelben hängt zum größten Theil das Gebeihen des Gymnaſialweſens ab“ (%. d. M. 
CLIX, 3, 208). Bon ihm aus bat man vor allem bie größere Befeftigung des claſſiſchen 
Princips inmitten ber Lehrercollegien felbft, bie, wie es fcheint, noch keineswegs geficherte 
Durdtränfung berjelben von dem Glauben an ben Glafficismus zu erwarten. Uebrigens 
war die Sache nit für alle Gymnaſien ganz neu: ſchon bei einer Revifion bes Obefjaer 
2.:B8. 1867 hatte ber Minifter fie an vielen Anftalten besjelben vorgefunden (Ber. 
1867, ©. 30. J. db. M. CXXXVID, 94). Wo fie aber neu war, fonnte für ben 
Anfang eine durchaus richtige Anwendung bes Syſtems nicht einmal erwartet werben. 
Man betraute zum Theil mit dem Ordinariat einer Claffe Lehrer, welche in berfelben nur 
wenige ober gar feine Stunden, ober welche es nur mit einem Theil der Schüler zu 
thun hatten, wie manchmal bie Lehrer der neueren Sprachen; anbererjeit8 wollte man 
von ihnen zuviel verlangen, 3. B. daß fie in Parallelclafjen ihre Pflichten ohne bejonbere 
Vergütung erfüllen, baf fie während ſämmtlicher Schulftunden im Gymnafium bleiben, 
daß fie weitläufige fchriftliche Berichte zu erftatten haben follten u. j. w. (Eirc. vom 
21. Aug. 1872). 

6. Der Director, der Infpector und bie Lehrer ($. 39—63) 
ſtehen ſämmtlich im Staatsbienft ($. 121). Den Director und Inſpector wählt ber 

Eurator, welcher den letzteren auch beftätigt, während die Beftätigung bes Directors 
vom Minifter geſchieht. Solche, welche einen gelehrten Grab an einer Univerfität er: 
worben und durch ihre Lehrerthätigkeit ſich hervorgethan haben, werben vorgezogen. Die 
Lehrer werden vom Director gewählt ($. 43, b) oder vom Eurator ($. 52), von weldem 
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ſie auch im Amt beſtätigt werden; nur bei den Religionslehrern iſt es nöthig, vorher die 

Genehmigung der geiſtlichen Behörde einzuholen. Vom Director gewählt und auch 
beſtätigt werben bie Claſſenlehrergehülfen, die Lehrer des Geſangs und des Turnens, 
ſowie die Canzleibeamten (ein Schriftführer und ein Schreiber). 

Dem Director legt das Geſetz bie volle Verantwortlichkeit dafür auf, daß feine 
Anftalt fih in jeber Beziehung in guter Orbnung befinde ($. 41), eine Beftimmung, 
welde im Statut von 1864 fehlte, welche aber „in Hinfiht auf die Herftellung eines 

richtigeren Verhältniffes zwiſchen dem Director unb ben Lehrern nicht überflüßig iſt.“ 
Diefe Verantwortlichkeit, der im allgemeinen bie Pflicht der Aufficht über bie unterrichtliche 
und erzieberiihe Thätigkeit, über die äußere und bie materielle Ordnung entjpringt, wird 
auch bedingt durch die weitgehenden Rechte bes Directors. Ihm ſteht außer ber Wahl 
der Lehrer das Recht zu, über biefelben an den Eurator zu berichten, fie zu Oratificationen 

aus ben Summen bes Lehrbezirks ober ber eigenen Anftalt, fowie zur Entlafjung aus 
dem Amte, wegen Unfähigkeit, vorzufchlagen; bat der Lehrer bie geſetzliche Dienftzeit 
(25 Jahre) erreicht, jo hängt fein ferneres Verbleiben im Amte ebenfall® von dem Vor: 
fchlag bes Directors ab. Er kann den Lehrern Urlaub für die Ferien und in beſonders 
bdringenben Fällen aud während ber Schulzeit (bis zu 29 Tagen) ertheilen, bat aber im 
legteren falle an ben Eurator zu berichten. Die Gymnaflaldirectoren waren früher aud 
Gouvernementsjhuldircctoren; mit ber Einrichtung ber Gouvernements-Volksſchuldirectionen 

bat dies aufgehört (jeit 25. März 1874); gegenwärtig befteht dieſe Verbindung nur nod 

vorübergehend in den Gouv. Aſtrachan, Ardhangelst, Ufa und in Sibirien, fowie in ben 

Dftjeeprovinzen. Der Infpector des Gymnafiums ift fein Gchülfe, welcher im Fall ber 
Erkrankung oder Abweſenheit des Directors in beffen Rechte und Pflichten eintritt. Nur 

an ſolchen Gymnafien, mit welden Alumnate verbunden find, fowie an den in den eben 

genannten Gouvernements ſoll ein befonberer Inſpector angeftellt werden; ſonſt wird ein 

Lehrer mit ben Functionen desjelben betraut ($. 9 Anm.) 
Ueber bie Lehrer ift nur noch nachzutragen, daß fie das Recht Haben, Penfionäre 

zu balten (was den Directoren und Inſpectoren nicht zufteht); fowie, daß ber Curator 
auch außeretatmäßige Lehrer anftellen kann, welde, wenn fie nicht weniger als 6 Stunden 
an ber Anftalt geben, alle Lehrerrechte genießen. 

Außerdem muß jede Anjtalt einen Arzt haben, welcher außer ber Pflicht, die Lehrer 
und Zöglinge Ärztlid zu behandeln, barauf zu jehen bat, baf feine mit anſteckenden 

Krankheiten behafteten Schüler aufgenommen, daß in Bezug auf das Focal und die Ber: 

tbeilung bes Unterrichts die hygieniſchen Vorſchriften möglichft beachtet und baß bie Turn: 
übungen richtig betrieben werben. 

Seit 1864 haben fämmtlihe Gymnaſialbeamte auch die Gefhwornenpflicht, welche 
den Unterricht nicht wenig ſtört und auch in pecuniärer Hinficht nicht felten eine drückende 

if. Es kam vor, daß 2 Lehrer einer Anftalt auf einmal durch biefelbe der Schule ent- 
zogen wurben (jede Seffion dauert 3 Wochen). Durch Erlaf des Juſtizminiſters ift 
diefer letztere Fall abgewenbet (3. Febr. 1873), fo daß nur immer einer einberufen 

werben joll. Die Lehrer der neueren Spradyen, fowie bie bes Schreibens und Zeichnend 
find außerdem verpflichtet, der gerichtlichen Ladung als Experten zu folgen. So hatten 
die Schreiblehrer des 2, und 4. Gymnaſiums zu Moskau i. J. 1867 je 64mal, ber 

bes erften 76, ber bes britten 110mal vor Gericht zu erſcheinen. Das Auftizminijterium 
ordnete an, daß bies wenigitens nur in ber ſchulfreien Zeit verlangt werben folle 

(X. d. M. CXXXVIII, 260). In neuerer Zeit bat dasſelbe auch eine Entſchädigung 
dafür feſtgeſetzt. 

7. Das päbagogifhe Conſeil (bie Lehrerconferenz) und das Delon« 

miecomite. Die Lehrerconferenz, aus ſämmtlichen Lehrern der Wiffenichaften und 

Sprachen, aud ben außeretatmäßigen, unb ben Lehrern ber Parallels unb ber Vor 

bereitungsclaifen (meldye Ießtere aber nur in Bezug auf biefe ſtimmberechtigt find), ſowie 

aus ben Anfpicienten der Alumnate (ſ. unten) beftehend, wirb vom Director, als Vor: 
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fitenden, wenigjtens einmal monatlich berufen, zum Zwed einer möglichſt richtigen und 
alljeitigen Berathung vorzugsweile der Unterrichts: und Erzichungsfragen. Speciell 
dat die Conferenz über folgende Puncte zu entſcheiden: 1. Aufnahme und Verfekung ber 
Schüler, 2. Befreiung Unbemittelter vom Schulgeld und Ertheilung ven einmaligen 
Unterflügungen und Stipendien, 3. NAusftellung ber Abgangszeugniffe (jowohl ber 
Zeugniffe für die Abiturienten und Erternen, als für diejenigen, welche früher aus: 
treten), 4. Zuertheilung ber Prämien, 5. Approbation ter beim Actus zu baltenben 
Reben, 6. Wahl ber Mitgliever bes Oekonomiecomité's, des Conferenz⸗ſecretärs, 
und bes ober ber Bibliothefare, 7. Beitimmung des für die Cabinete und die Biblio: 

thek Anzulaufenden, 8. Vertbeilung bes Unterrichts auf Grund bes Normallehrplans 

nah Tagen und Stunden (in Fächern, bie nicht mehr ald 6 St. wöchentlich haben, 
follen nit 2 St. auf einen Tag fallen; die fehwereren follen vorangehen und womög— 
ih auf bie erften Stunben verlegt werden), 9. Beftimmung der Strafen in ſchwereren 

Fällen, 10. Wahl ver Lehrbücher, welde aber auf die vom Dlinifterium approbirten be 
Ihränkt ift, 11. Durchſicht der Jahresberichte in Bezug auf die ben Unterricht und bie 

Erziehung betreffenden Theile, und 12. Vertheilung der außerhalb der Schulzeit fallenden 
Arbeiten ber Penfionatszöglinge und überhaupt ber inneren Ordnung im Renfionat. 

Tagegen muß die Genehmigung bes Gurators eingeholt werben bei folgenden 
Fragen: 1. über Vereinigung und Theilung von Fächern, 2. über die burdhgefehenen und 
approbirten fpeciellen Unterrichtsprogramme, welche jeder Lehrer aufzuftellen hat, 3. über 
die Ergänzung ber Beftinnmungen über die Schulftrafen, 4. über Abweihung vom 
Nermallehrplan, zeitweilige Vermehrung ber Stundenzahl eines Faches in ber einen 
und Verminderung in ber andern Claffe, fomwie über Verbefferungen, welche neue Zu: 
Ihüffe vom Staate erforderlich machten, 5. über bie Höhe des Schulgelbes, 6. über vie 
Errichtung von Parallelclafjen und Beftimmung der für ben Unterricht in folden, jowie 

der den außeretatmäßigen Lehrern zu zahlenden Vergütung, 7. über bie Bibliotheks: 
ordnung, 8. über die Wahl ber Lehrer, melde tie oberfte Gehaltsftufe bekommen jollen 

(. unten) und 9. über bie Prüfung von folden, welche feine Univerfität abjolvirt haben 
oder Ausländer find, und Lehrer der neueren Spraden an Gymnaſien, Inſpicienten, 

Kreisfhul: und Hauslehrer werden wollen. 
In allen Fällen bat die etwaige Minberbeit das Recht, daß auch ihre Anficht zur 

Kenntnis des Curators gebradht wird. Wenn ter Director mit der Anſicht der Gonferenz 
nit einverftanden ift, legt er die Sache dem Curator zur Entſcheidung vor; ift fie eine 
dringende, fo führt er feine Anfiht aus und fügt bem Berichte tarüber das Protokoll 

bei ($. 46). 
Bei Fragen, welche nur einzelne Glafjen ober Fächer betreffen, finden VBorberathungen 

durch Gommiffionen ftatt, welche aus ben Lehrern ber betreffenden Glafjen oder Fächer 

gebilbet werben, unter dem Vorſitz bes Inſpectors. 

Die frühere Beftimmung, wonach bie ganze Lehrerconferenz beim Abgangseramen 
zugegen fein mußte, war unausführbar, beſonders in Stäbten mit vielen Unterrichts: 

anftalten, da einzelne Lehrer zu gleicher Zeit an mehreren dem Examen hätten beimohnen 

und ihre Privatftunden ganz aufgeben müßen; fie iſt deshalb aufgehoben (f. unten). 

Ebenſo ift den Lehrerconferenzen die Aufftellung der Prüfungs: und Verfehungsorbnung, 

ſowie der Strafbeftimmungen jebt genommen. Nach dem Gefek von 1864 ($. 48) 
wurde zu jener bie Genehmigung bes Curators erforbert, jo daß jeder 2.:B. fein eigenes 
Prüfungsreglement hatte, welches in einer gewißen Abhängigkeit von ben mehr ober 
weniger veränberlichen und nicht harmonirenden Anſichten der Lebrerconferenzen jtand. 

Die ftatiftifhen Data beipeifen, wie verfchieven basfelbe und damit aud bie Strenge 
und Genauigfeit ber Prüfungen war. Ebenfo ift in Betreff ver Schulftrafen fein Grund 
vorhanden, bie Aufftellung berfelben den einzelnen Conferenzen zu überlafjen (mit $. 64 
des Gefehes von 1864), da meiftens auch bie Vergehen der Schüler an allen Gym: 

nafien bie gleichen find. Daß eine Mebereinftimmung in biefen Dingen nothwenbig ift, 
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alſo das Geſetz von 1864 hierin Unhaltbares aufſtellte, beweist eine ſchon am 10. Dec. 
1864 vom Miniftertum erlafjene Aufforderung an bie Euratoren, die Entwürfe derſelben 
einzujenben, bamit fie eben im Uebereinftimmung mit ben übrigen Lehrbezirten gebrast 
würben. 

Die Wahl der Lehrbücher war früher den Lehrerconferenzen freigegeben, doch mit 
der Bebingung, daß jedesmal die Genehmigung des Gurators eingeholt werbe. Da nun 
aber beim Miniſterium ein Collegium (das gelehrte Comite) beſteht, welches unter 
anderem auch bie Aufgabe bat, neu erfcheinende Lehrbücher zu begutachten, fo ift es noth— 
wendig und auch einfacher, daß die Lehrerconferenzen an das Verzeichnis ber von jenen 
approbirten gebunden find. 

Endlich ift ber Rehrerconferenz die Berathung ber ökonomiſchen fragen abgenommen, 
wogegen, einer an ben Militärgumnafien getroffenen Einrichtung nachgebildet, ein eigenes 
Delonomiecomite, beftehenb aus bem Inſpector und brei auf brei Jahre von ber 
Conferenz gewählten Lehrern (melde aber eine Wieberwahl ablehnen Fünnen), unter 
dem Vorſitz bes Directors errichtet worben ift. Dasjelbe hat die Yinanzen der Anftalt 
zu beauffichtigen, darauf zu jchen, daß bie Inventare richtig geführt werben, bie Ein: 
nahmen und Ausgaben zu controliven (auch in Betreff des Alumnats), das Budget auf: 
äuftellen, auf die möglichft richtige, d. h. fparfame und den Bebürfnifjen entiprecdhende 
Verwendung ber zum Unterhalt der Anftalt beftimmten Summen zu jehen, fowie bie 
Ausführung bedeutenderer Arbeiten und größerer Anfäufe zu atteftiren. Das Cinzelne 
regelt eine beſondere Inſtruction. 

8. In beiden Comité's ift ftimmberechtigtes, erſtes Mitglied ber Ehrencurator 
ber Anftalt ($. 78—82). Er wird von ben Landſchaftsverſammlungen, Gemeinben 
und Privatperfonen gewählt, welche den Unterhalt der Anftalten und Alumnate beftreiten, 
oder benfelben einen jährlihen Zufhuß zahlen, wenn berjelbe eine dem Minifterium dazu 

ausreichend erfcheinende Höhe hat, und für Gymnafien vom Kaifer, für Progymnafien 
vom Minifter bejtätigt. Angefihts ber zum Theil bebeutenden Summen, melde bie ge: 
nannten Corporationen oder Private für Lehranftalten fpenden, wurbe es für billig ge 

funden, dem Ehrencurator, als dem Organ berfelben, nit bloß Einfluß auf das 
materielle Wohl zu geftatten, worauf ihn das Gefek von 1864 beſchränkte, ſondern feine 
Auffiht auf die ganze Leitung und ben Zuftanb ber Anftalt in allen Beziehungen aut: 
zubehnen, wie es nad) dem Gefeß von 1828 war; wobei er über etwa bemerkte Misftände 
dem Director oder ber Lehrerconferenz oder dem Oekonomiecomité Mittheilungen macht, 
und im Fall biefe nicht beachtet werben, fih an ben Curator wenbet. 

9. Die Difciplin. Diefelbe wirb geregelt dur bie am 4. Mai 1874 beftätigten 

„Sefebe für die Schüler" und „Beitimmungen über die Strafen.” Nachdem bat 
Minifterium fih aus allen L.B. bie bisher gebräudlichen Grundſätze hatte vorlegen 

laſſen, arbeitete eine aus fämmtlihen Inſpectoren der Gymnafien und Progymmalien 
St. Petersburgs gebildete Commiffion unter Vorfig des Geh. Raths U. Georgijeweli 
bie neuen Beftimmungen aus, welde jobann vom gelehrten Gomits -unter Betheiligung 
ſämmtlicher Gymnafialbirectoren St. Petersburgs burchberathen wurden. Die Schul 
gejeße ftellen an bie Spite das Wort Matth. V, 48 und behandeln in 72 Paragraphen 
1. die Pflichten der Schüler in Bezug auf bie Religion (Kirchenbefuh, Verhalten 
in ber Kirche, Theilnahme an Beichte und Abendmahl), Kirchengefang); 2. in Bezug auf 

ben Unterricht (pünctliches Erſcheinen nad den Ferien, während ber Schulzeit, Ent: 
ſchuldigung in Krankheitsfällen, Verlaſſen ver Claſſe, Nachholen ber während einer 
Krankheit verjäumten Arbeiten, Pünctlicgkeit in Bezug auf Bücher, Hefte u. ſ. w., 
Verhalten während des Unterrichts, Aufftehen beim Antworten, Halten von Aufgabe 
beften — hauptlählih zu dem Ende, daß fih tie Eltern von dem Maß ber häus- 
lihen Arbeiten überzeugen können, 9. Dec. 1872 — Verhalten beim Ende der Stunde 
und des Schultages, Schlußgebet, gewifienhafte Vorbereitung); 3. in Bezug auf bas 
Benehmen gegen DVorgefekte und Lehrer (Geborfam, Erweiſung von Adtung in ber 
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Claſſe und auf der Straße, Vertrauen und Aufrichtigkeit, Wahrheit); 4. in Bezug auf bas 
Verhältnis unter einander (Höflichkeit, Verbot von Streiten, Schelten und Schlagen, 
Ehrgefühl — „indem die Schüler ihre eigene Ehre hochſtellen, müßen fie auch die ihrer 
Anftalt und fogar ihrer Claſſe hochſtellen und darum fi) und andere in unb außer ber 

Anftalt von allen Handlungen zurüdhalten, welche mit ber Ehre wohlerzogener Knaben 
und Yünglinge unvereinbar find“ — Unterftüßung ber Schwäderen bei ihren Arbeiten 
durch bie vorgerüdteren Schüler, Verbot unanftänbiger Worte und Handlungen und ber 
Verführung dazu, des Mitbringens von nit in die Schule Gehörigem, von Geſellſchaften 
jeder Art, von Spielen um Gelb und in gewinnfüdhtiger Abſicht, Erfat von beſchädigtem 
Eigenthum anderer ober ber Schule); 5. in Bezug auf bie Lebensweife ber externen 
Schüler (Beobachtung ber zur Erhaltung der Gefunbheit gegebenen Lehren, Tagesein- 
theilung von ber III. Elafie an — um 6 Uhr aufitehen, von 6'% an Vorbereitung auf 
die Schulftunden, nad; Beendigung berfelben ijt etwa 1 Stunde auf das Nachhauſegehen 
und Spielen im Freien zu verwenden, fotann etwa 1" Stunden vor bem Mittageffen 
auf bie leichteren fchriftlichen Arbeiten und 2 Stunden auf Mittagefien, Erholung, 
Spazierengeben und Spielen, dann 2 Stunden auf die Präparation für ben nächſten 

Tag — Bermeiden von Zerftreuungen, Befuh von Theatern nur an Tagen, wo feine 
fittlich anftößigen Stüde gegeben werben; Verbot des Beſuchs von Maskeraden, Gefell- 
Ihaftslocalen, Wein: und Kaffeehäufern, Gonbitoreien u. |. w.,*) bed Gebrauchs ber 
Spirituofen, des Tabafraudens, Gebot der Reinlichkeit)) 6. in Bezug auf bie Haltung 
ber Schüler außerhalb ber Anftalt (Tragen ber Uniform, Verbot langer Haare, der 
Bärte, ſowie unnützer Zierrathen 3. B. Ringe, Stöde u, |. w, Beobachtung bes Anftands 
auf den Straßen bei Begegnung mit dem Kaifer, ber kaiſerlichen Familie unb anderen 

Refpectsperfonen, beim Zurſchule- und beim Nachhauſegehen); 7. in Bezug auf die Wahl 
und bie Pflichten derjenigen Schüler, weldye in täglicher Abwechlelung mit der Wahrung 
der Äußeren Ordnung in ber Glaffe betraut werben. Im 8. Abſchnitt ($. 47—72) 
wirb von ber Ordnung in denjenigen Fällen gehandelt, in welden die Anjtaltsbehörbe 

einer Perſon oder Familie die Erlaubnis zum Halten einer gewißen Anzahl von Benfionären 
ertbeilt hat (in den fogen. Schülerwohnungen). 

Die Beitimmungen über die Shulftrafen find in zwei Mbfchnitte getheilt, von 
benen der erſte ($. 1—9) das Allgemeine enthält. Die Strafe ſoll hauptſächlich die fittliche 
Beflerung zum Ziel haben. Sie wird nur verhängt, wo bie Schulb unzweifelhaft ift, 
wenn auch das Geftänbnis fehlt. Sie fol möglichſt dem Vergehen entſprechen (alſo für 
Trägheit eine erzwungene Arbeit), wozu nöthig ift, daß alle Momente bes leteren, bie 
Motive und Urfachen, ber verurſachte Schaben u. ſ. m. vorher Flargelegt find; auch ift 
ftreng auf Alter, Entwidlungsftufe und ambere inbivibuelle Eigenfchaften des zu 
Strafenden zu fehen. Während Feine Verlegung der Schulgefeße ohne bie entipredhende 

Ahndung bleiben darf, ift jedesmal firenge abzuwägen, ob bie zuzuerkennende Strafe 
wirklich zur Beflerung dienen wird. Womöglich ift firenge Stufenfolge in den Strafen 
einzuhalten. Es foll geftraft werben ohne Weußerung von Zorn oder Verachtung, aber 
mit dem Ausbrud des Abſcheus gegen das moraliih Böſe. Auch eine ganze Claſſe 
kann, wenn eine ber Anftalt zur Unehre gereihende Handlung begangen ift und ber 
Schuldige verfhwiegen wird, auf Anorbnung des DVorftandes cber ber Lehrerconferenz 
beftraft werben. 

Der zweite Theil ($. 10—14) enthält die Arten der Schulftrafen. Es fünnen 
folgende angewandt werben: 1. Verweis bes Lehrers unter vier Augen. 2. Vor ber 
Glaffe. 3. Mit der Androhung weiterer (nicht näher zu bezeichnender) Strafen. 4. Der 

Schüler muß an feinem Platz, hinter oder bei der Bank, an ber Thüre ftehen. 5. Er 

2) In der Aufficht hierüber wird die Schulbehörde z. B. von dem St. Peteröburger Stadt: 

chef energiſch unterfiügt; übrigens ift die Gontrole Überhaupt durch die obligatoriihe Uniform der 

Schüler erleichtert. 
Fiban. Enchffepible. XT. 23 
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wird abgefonbert geſetzt (vorzugsweiſe für Schwagen, Unverträglichkeit u. f. w.). 6. Mit- 
theilung an ben Glaffenlebrer, was einen Verweis von beflen Seite unter vier Augen 
oder vor ber Claſſe, im leßteren Fall mit Gintragung in das Strafbuch, zur Folge bat. 

7. Nicht mehr als einftünbiges Nachfigen, wovon dem Inſpector Mittheilung zu maden 
ift, mit oder ohne Eintragung in bas Strafbuch, aber jedenfalls unter jchriftlicher ober 

anterer Benachrichtigung der Eltern (namentlich für wieberholtes Zuſpätkommen, 

mangelnde Vorbereitung, für Abfchreiben, kurz für Trägheit zu Haufe unb im ber 
Schule Die Schüler müßen unter Aufficht eine Arbeit machen). 8. Strafarbeiten über 

Sonn: und Feiertage. 9. Nicht mehr als breiftünbiges Nadfigen in ber Anſtalt an 

einem ober mehreren Sonn: und Feiertagen (wenn bie ÖStrafarbeiten ſchlecht gemadıt 
werben ober bei fortgefeßter Trägbeit). 10. Verweis bed Inſpectore unter vier Augen 
und vor ber Glafje mit Eintragung ind Strafbud, im lebteren Fall mit Benadhrichtigung 
der Eltern. 11. Dem Schüler wird in ber Glafje und mährenb ber Pauſen ein be 
fonberer Pla angewieien (vorzugsweife wegen Unverträglichteit und Handlungen, melde 
der Glafje nicht zur Ehre gereihen) mit Eintragung. 12. Garcer von 1—4 Stunden 
an Schultagen mit ober, ald Verfhärfung, ohne Arbeit, unter Beauffihtigung eines zu 
verläßigen Diener, unb bei mehr als 2 Stunden mit Benachrichtigung ber Eltern. 
13. Verweis bes Directors unter vier Augen mit Eintragung in das Strafbub und Be 
nachrichtigung der Eltern, unb vor ber Glafje, mit Herabjetung des Zeugnifjes für 
Betragen. 14. Bier: bis achtflünbiges Carcer bei Wafler und Brod. 15. Carcer bis 
zu 24 Stunden; der Schulbiener muß bie ganze Nacht über babei bleiben, barf fidy aber 
nicht mit dem Schüler unterhalten. 16, Verweis im Namen ber Conferenz vor ber 
Claſſe; ein folder zieht die Herabjekung bes Betragenszeugnifes, ſowie bie Unfähigkeit 
nach fich, im nächſten Halbjahr vom Schulgeld befreit zu werben oder Stipendien zu 
erhalten. Verweis im Namen ber Conferenz vor dem ganzen Gymnafium unter An: 
kündigung ber Ausſchließung an bie Eltern, wenn fie nicht energiijhe Maßregeln zur 

Befferung des Schnes treffen. 17. Entfernung aus ber Anftalt, mit der Berechtigung, 
in anbere berfelben Stabt eintreten zu können. 18. Diejelbe ohne dieſes Recht. 19. Aus 
ſchluß mit Entziehung bed Rechtes, in irgend eine Anftalt bes Reiches einzutreien.*); 

Auf eine ganze Claſſe fommen zur Anwentung: 1. Der Verweis bes Vorftanbes, 

mit Eintragung aller einzelnen Schüler ins Strafbuch; 2. Verweis im Mamen ber 
Lebrerconferenz, wobei das Zeugnis für Betragen herobgeiett wird. 3. Derjelbe unter 
Entziehung aller Auszeichnungen und Vorrechte, weldye die Claſſe genoß, 3. B. Befreiung 

einzelner vom Schulgeld auf 1 oder '/ Jahr u. ſ. w. 
Alle Strafen, mit Ausnahme bes bloßen Verweifes, werben in ein Elafjenconbuiten- 

buch eingetragen, welches bie Grundlage bildet für bie Sefiftelung des Zeugniſſes für 
das Betragen einzelner unb den fittlihen Stand der Cloſſe. 

) Der Entwurf für bas Statut ber allgemeinbildenden Unterritsanftalten von 1862 
enthielt $. 38 das abiolure Verbot ber Körperfirafe, welches indefjen in das Gymnafialftatut von 

1864 nicht ausdrüdlich aufgenommen, fondern als jelbftverfländlich betrachtet wurde. Der officielle 

Aufjapg im 3. d. M. CXXIV, 4, 54—71 motivirt dasſelbe eingehend, u. a. burd die Ueberein⸗ 
fimmung der ruffifchen Pädagogen, ſodann ben Gebrauch in Frankreich, Belgien, Italien und 

zum Theil in der Schweiz. Was aber die Pädagogen in Deutichland betrifft, „welche ſeit alter 

Zeit dur Strenge, fogar.Härte in Behandlung der Knaben und Misbraud der Körperftrafe 

berühmt find* (i. Heppe, Geichichte bes d, Volksihulweiens I, 37) und „troß der bedeutenden 

Milderung der Sitten und Verbreitung humanerer Weberzeugungen feit ber zweiten Hälfte des 
18. Jahrbunderts“ noch an ber Körperſtrafe fefihalten, fo ift in der Beurtheilung der von ihnen 

abgegebenen Gutachten ein Fehler mit untergelaufen, 11 derfelben bezweifelten die wohlthätige 

Wirkung bes Verbots. Von den übrıgen 10 ipraden ſich 2 zuftimmend aus; 8 ſchwiegen über 

diejen Punct, darunter Wieje, Eurtmann, K. v. Raumer, Nojcher und Dieflerweg. Dies Schweigen 

faßt der Aufiag, wie bei ven ruffiihen Pädagogen, als Zuſtimmung auf. In Bezug auf mehrere, 

3. B. ganz gewiß auf Diefterwen, liche fich leicht nachweiſen, daß diefe Auffafjung ein großer 

Irrihum war. Die ganze Frage aber liegt in Rußland allerdings anders, als in Deutihland. 
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Die „Erläuterungen“ machen u. a. auf bie poſitiven Beſſerungsmittel, das Beiſpiel 
bes Lehrers, bie erziehliche Geftaltung des Unterrichts u. j. w. aufmerfiam. Dahin 
gehört die viermal im Jahr ftattfindende Austellung von Zeugniffen. Die Schüler find 
biehei in drei Abtheilungen einzutheilen; zu der erften gehören biejenigen, melche im 

Betragen, im Fleiß oder in ber Aufmerkſamkeit die höchſte Numer (5), wenigftens 4 in 
den Fächern im allgemeinen, in ben alten Sprachen und in ver Mathematik aber nicht 
weniger als 4'/s ober 4's im Durchſchnitt Haben; zu ber zweiten diejenigen, bei welchen 
die entipreddenben Noten 4, 3 und 3'/s ober 3'/s find; wer dies nicht erreicht, gehört 

zur dritten Kategorie. Das fo zufammengeftellte Verzeichnis kann in ber Glaffe auf: 
gehängt werben; jebenfalls erhalten die Eltern jedes Schülers ein aus biefem Verzeichnis 
gesogenes Zeugnis über benfelben. 

Von ben Belohnungen wirb die Verwendung ber goldenen Tafel jedem Lehrercollegium 
freigeſtellt. Es werben in biefer Beziehung mehrere Abftufungen angeordnet. Schüler, 
welhe in zwei Vierteljahren zu ber erften Kategorie gehörten, werben auf bie golbene 
Tafel der Claſſe eingetragen und davon den Eltern, jowie ſämmtlichen Schülern Mit: 
tbeilung gemadt. Sole, welche ſich ein Jahr lang in ber erjten Kategorie halten, ' 

werben in bie temporäre Tafel ber Anftalt eingetragen und außerdem in ben Jahres— 
berichten ihre Namen gebrudt. Bleibt ein Schüler in den folgenden 2, bezw. 3 Riertel- 
jahren hinter ben Anforderungen zurüd, fo wird fein Name gelöſcht. Die höchſte Aus: 
zeichnung ift Eintragung bes Schülers in bie golbene Tafel auf immer, Sie fann nur 
Schülern ertheilt werben, „weldye das Gymnafium mit der goldenen Medaille abjolvirten, 
in ben drei oberften Glaffen fi nichts zu Schulden kommen ließen, was mit ber Ehre 
der Anftalt unverträglich ift, fich überhaupt durch Feitigkeit ihrer moraliſchen Principien 
auszeihnen und bie meiften Hoffnungen in Bezug auf das fernere wiſſenſchaftliche 
Studium geben.” Sobann wirb auf bie Einrichtung von literarifchen Unterhaltungen 
und Declamationen, auch von felbft verfaßten Arbeiten über gegebene Themen aufmerkjam 
gemacht; bie Lehrer können Ercurfionen veranftalten zur Beſichtigung hiſtoriſcher Dent- 
wärbigfeiten, geographifch merfwürbiger Derter, zu naturwiſſenſchaftlichen Zweden u. j. w. 
Der äſthetiſche Geſchmack fol auch durch Statuen, Photograpbien u. f. mw. gebilbet 
werben; in Bezug auf die literarifch-äfthetiiche Bilbung wird empfohlen, den Schülern 
etwa Schelling's Rebe über bie Beziehung der Kunft zur Natur, Schiller's Briefe über 
die äfthetiiche Erziehung, Leffing’s Laokoon u. ſ. w. zu erflären. Enblidy werben bazu 
dramatiiche Aufführungen empfohlen, wie die an einem Gymnaſium ftattgehabten ber 
Antigone und des König Debipus. Zur Pflege des Patriotismus follen Kleine Ge 
dächtnisfeiern veranftaltet werben. In Bezug auf das religiöfe Gefühl wirb u. a. 
empfohlen, bie ganze Anftalt zu den Morgenandachten zu verfammeln, babei einen Chor 

zu fingen, aus dem Evangelium vorzulefen und dann ein Gebet herſagen zu laſſen. 
Es ift von Wichtigkeit Hinzuzufügen, daß, wie es ſcheint, micht felten gerabe bie 

ſtramme Zucht 3. B. eines preußifchen Gymnafiums in den Augen rufflicher Pädagogen 
ein Greuel ift. Zum Beweife befjen möge nur angeführt werben, was einer berjelben 

nah längerem Beſuch des Stadtſchullehrerſeminars in Berlin ausfprah (I. d. M. 
CXVII, 3, 307): man Lönne, breift wünſchen, es möchte nie in Rußland ein ſolches 
Seminar geben; wohl alle werben darin übereinftimmen, melde bie Beſchreibung bes- 
ſelben gelefen haben. Seltfamerweife fei nad der allgemeinen Anſicht das Berliner 
Seminar noch eines von den beften. Der Beſucher fab in bemielben nur ausgebildeten 
Seminarbespotismus (1863 unter Thilo!). Wenn wir nicht irren, fo liegt hierin ein 

rabicaler Gegenfat deutſcher und rujfifcher pädagogiſcher Anſchauung. 
10. Die Prüfungs: und Zeugnisordnung vom 8. Dec. 1872 (J. d. M. 

CLXV, 1, 33—84). Nach dem begleitenden Circular vom 7. Jan. 1873 find folgende 
Principien bei ber Abfafjung derfelben bie maßgebenden geweſen: Die größte Bedeutung 
fell dem Fleiß und der Aufmerkſamkeit während ber Schulzeit beigelegt werben, fo daß 
die Schäkung der Kenntniffe weniger von den Zufälligkeiten der Prüfung abhängig wird ; 
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die Prüfung ſoll nicht mehr fo lange, zum Schaben bes Unterrichts, ausgebehnt werben; 
fie fol fi auf die Hauptfächer befchränfen, wo ein günftiges Refultat nur von an- 
baltendem Fleiß, nicht von einer eiligen, nicht felten aufreibenden Vorbereitung erwartet 
werben kann; unb enblich fol das Hauptziel derfelben fein, feftzuftellen, ob der Schüler 
bie fittlihe und geiftige Reife befitt, die für bie nächſthöhere Claſſe ober für bie Uni- 
verfität erforderlich ift. 

Die Aufnahmeprüfungen follen nicht mehr als eine, die Verſetzungs- und Abgangs— 
prüfungen nicht mehr als vier Wochen dauern. Die Zeugniffe werben durch Ziffern 
ausgebrüdt: 5 bebeutet ausgezeichnete Kenntniffe und Leiftungen und wirb bei grünblicher 
Kenntnis alles durchgenommenen, dabei ausgezeichneten Fleiß und ebenfoldher Aufmerkſam⸗ 
keit, ſowie für fchriftliche Arbeiten gegeben, welche ber Claſſe als Mufter gelten können; 
4 — gut — ift eine Schattirung von 5, für gründliche Kenntniſſe, bie aber wegen nicht 
genügenben Fleißes ober nicht gleicher Aufmerkſamkeit nicht immer in ben Antworten 
ober Arbeiten zur Anwendung kommen; 3 — befriebigend — wirb gegeben, wenn ber 
Schüler das Durchgenommene inſoweit fidher weiß, daß er ohne Schwierigkeiten weiter 
gehen kann und überhaupt dem Niveau feiner Elaffe entipriht; 2 — nicht ganz befrie 
digend — ift eine Schattirung von 1, und zu ertheilen, wenn ber Schüler zwar unter 
dem Niveau der Claſſe fteht, aber bei angeftrengtem Fleiß und ebenſolcher Aufmerkfamteit, 
bejonders unter Nachhülfe, dasjelbe noch erreichen kann; 1 — ganz unbefriebigend — 
bezeichnet: ſchwach in Kenntniffen und ungenügend in Fleiß und Aufmerkſamkeit. Für 
das Betragen bebeuten bie Ziffern: ausgezeichnet, gut, orbentlih, nicht ganz loben 

wertb, ſchlecht. 
Die viermal im Jahre von jebem Lehrer dem Director vorzulegenden Zeugnifie 

werben bei ber Verfeßung berüdfichtigt. Bei den Leiftungen wird der Durchfchnitt aus 
ben einzelnen Zeugniffen im Claſſenjournal und die Note über die Kenntniffe bei ben 
vierteljährlichen Repetitionen zu Grunde gelegt. Diefe Noten bat der Director ober in 

feinem Auftrag der Inſpector durch Beſuch der Stunden und Vorlegung von münblicen 
und fehriftlichen Fragen zu controliren. Zur Erleichterung biefes Geſchäfts haben bie 
Lehrer jedesmal Notizen über das Durdgenommene vorzulegen. 

Bon den Aufnabmeprüfungen ($. 7—22) ift zu erwähnen: fie werben von ben 
Lehrern ber Elafje, in melde die Aufnahme gewünfdht wird, vorgenommen; über bie 
Aufnahme felbft entſcheidet die Lehrerconferenz; ift bie Elafje gefüllt und können deswegen 
nicht alle aufgenommen werben, jo haben bie befler Beftandenen, find aber alle in ihren 

Kenntniffen glei, die früher Angemelbeten bas Vorrecht. Die Aufgenommenen werben 
vom Arzte unterfucht, wobei ber Glafjenlehrer und womöglich auch der Infpector zugegen 
fein muß, um bie Angaben des Schülers, fowie die Anweifungen bes Arztes in Betrefi 
ber ferneren phyſiſchen Erziehung und Entwidlung zu notiren. Die Schüler ber vier 
claffigen Progymnafien haben ein Eramen in bie V. Gymnaſialelaſſe nur dann zu be 

ftehen, wenn feit ihrem Abgang mehr ald 3 Monate vergangen find. Dasfelbe ift mit 
ben aus anderen Gymnaſien Eintretenden ber Yall. 

Die Verſetzungen finden auf Grund ber Vierteljahrszeugniffe und eines beſon⸗ 
deren Examens ftatt ($. 23—84). In L, II., III. und V. find bie Prüfungen nur 
fpriftliche, und zwar in ſämmtlichen Sprachen unb in der Mathematif; in IV. und VI. 
auch mündliche in allen Fächern. Bei ben Iehteren ift der Director oder ber Inſpecter 
und, wenn nöthig, ber Lehrer besfelben ober eines verwandten Faches an ber nächſt 
höheren Claſſe als Affiftent anwefend, Das Examen geſchieht nach numerirten Billeten, 
auf welchen nad dem vom Lehrer verfaßten Programm bie einzelnen Tragen verzeihnt! 
find, wobei aber geftattet ift, nachher noch andere Fragen vorzulegen. Der Direter 
oder Anfpector giebt, nach Berathung mit dem Lehrer und dem Affiftenten, die Zeugniſſe 
Für bie fohriftliche Prüfung ſchlägt ber Lehrer dem Director einige Themata, welche vorhet 
nicht in ber Elafje vorgelommen fein bürfen, vor; ber Director wählt baraus bas ver 
zulegenbe ober beftimmt ein anderes Thema. Dann fieht der Lehrer bie Arbeiten burd 
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und jest feine Note darunter, worauf der Director oder Inſpector fie dem Lehrer bes 
Faches in der nächſthöheren Claſſe zur Durchſicht giebt und, ebenfalls nad Berathung 
mit denen, welche bie Arbeiten burchgefehen haben, bie endgültige Note ausitellt. Darauf 
geht die Sache zur Entſcheidung an die Gonferenz. Für bie Zeugnisbeftimmungen bei 
ber Verſetzung gelten folgende Normen: a) in ben Hauptfähern muß ber Schüler als 
Durchſchnittsnumer aus den Bierteljahrszeugniffen in V., VI. und VII, wenigjtens 3, 
in IL und IV. 2%, in I. und II, 2'% haben; letztere Zahlen werden aber überhaupt 
nır dann als befriedigend betrachtet, wenn bie legte Vierteljahrenumer 3, und bie Durch— 
ſchnittsnumer des ganzen Jahres für Fleiß und Aufmerkſamkeit in dem betreffenben 
Fach ebenfalls 3 ift. b) In keinem ber übrigen Fächer darf ver Schüler als Durch— 
IGnittönumer weniger ald 2 haben; wer in einem ober in den 4 unteren Glaffen in 2 
Fächern 2 hat, kann nad) den Ferien einer Nachprüfung in denſelben unterworfen werben. 
e) In nicht mehr ald 2 Fächern barf die Durchſchnittsnumer weniger als 3 fein. 
Indeſſen kann eine befriedigende Numer in der Prüfung unbefriebigende Durhjchnitts: 
numern (2° und 2") in benjelben Fächern compenfiren, d) In feinem Prüfungsfadhe 
darf ber Schüler unter 3 haben. Do kann er bei ber nur jchriftlichen Prüfung, wenn 
biejelbe in einem Fach nicht ganz befriebigenb ausfällt und die Jahresnumer mwenigitens 
3 ift, zu einer münblichen Prüfung in dem Fach noch vor ben ferien zugelaffen werben. 

Ausnahmen Tann bie Lehrerconferenz ftattfinden laſſen, 3. B. Verfeßung ohne 
Prüfung infolge begrünbeter Abwefenheit eine® Schülers zur Zeit berfelben, ebenjo in 
ſeltenen unb triftigen Fällen ein Nacderamen nach den Ferien. 

Die beiten Schüler erhalten Prämien, Um eine ſolche erften Grabes (ein Bud 
und ein Belobungsatteftat) zu bekommen, ift erforderlich, daß ber Schüler im Betragen 
in ben oberen 4 Claſſen 5, in ben unteren 4, in allen obligatorifhen Fächern als Durch⸗ 

Iänittsnumer 4's, in feinem 3, in einer ber alten Spracden 5 als Jahres: und 5 als 
Prüfungsenumer, in der andern 5, rejp. 4 oder umgekehrt, ebenfo in der Mathematik je 
5 habe; zu einer Belohnung zweiten Grabes (Belobungsatteft) gehört das gleiche Zeugnis 
im Betragen unb 4 in allen Prüfungsfähern als Durchſchnitts- und Prüfungsnumer. 
Der dagegen auch am Schluſſe eines zweiten Jahres nicht in die höhere Claſſe verſetzt 
werden kann, wird ausgeſchloſſen (F. 34 des Statuts). 

Die Namen der Verſetzten und Prämiirten werden bei dem öffentlichen Actus, der 
am Ende des alten oder am Anfang des nächſten Schuljahres ſtattfindet, verleſen und 
in ben Jahresbericht fammt den Prüfungsaufgaben aufgenommen, 

Die Reifeprüfungen ($. 35—75)*) werben, ebenfalls nur einmal im Jahre, an 
ben Gymnaſien jelbft von einer für jeben Unterrichtögegenftand aus bem Director, In⸗ 
Ipector, dem Lehrer bes Faches in ber oberften Claſſe und zwei anderen Lehrern besfelben 
oder ber nächſtverwandten Fächer in der oberften ober nächſtoberſten Elaffe gebilbeten 

Prüfungscommifjion abgehalten. Der Director Hat den Vorſitz und bie Leitung. Schickt 
der Curator einen Deputirten bazu, was womöglich geſchehen fol, jo hat biefer Stimm: 
tcht; falls er mit der Majorität nicht übereinftimmt, jo wird .feine Anſicht zu Protokoll 

genommen und bie Sache ber höheren Behörde vorgelegt. — Der Director Hat eine 
Liſte der Angemeldeten anzufertigen, auch ber Erternen (melde außer ben Zeugniffen 

über Geburt u. ſ. w. einen felbftverfaßten Lebenslauf vorzulegen haben), worauf bie 

ganze Prüfungscommiffion (Director, Infpector und jämmtliche Lehrer ber oberften Claſſe) 
über bie Zulafjung entſcheidet. Zurüdzumweifen jind fofort: aus einem Gymnafium aus: 

getretene Schüler, welche ber jeitbem verfloffenen Zeit nad ben Curſus nicht hätten 
abjolviren Können; ſolche, weldhe biß zum 15. Auguft, dem Anfang ber Vorlefungen, 
niht 17 Jahre alt werben; folde, deren Zeugnifie oder Lebensbefchreibung Unreife bes 
Funden. Die Beurtbeilung ber Reife Hat ſich zuerft mit dem Betragen, dann mit bem 

*) Das Statut, nad welchem die oberfte ber 7 Glafien 2jäprigen Gurfus hat, läßt bei aus: 

zezeichneten Leiſtungen die Meldung zur Prüfung auch nach Abſolvirung des erſten Jahres bee: 

lelten zu, Im Folgenden ift diefer vorausfihtlich jeltene Fall nit berüdjichtigt. 
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Fleiß des Schülers und feinem Intereſſe am Unterridyt, ſodann mit: feinen Kenntnifien 

zu befhäftigen. In Bezug auf die leßteren wird nur bad ganze Fach, nicht etwa ein: 

zelne Theile, in Betracht gezogen, außerdem aber bie früheren und das jetzt vom Lehrer 
des Faches gegebene Zeugnis, jowie bie Beobadhtungen ber übrigen Lehrer der VII, Claſſe, 

die aber die von jenem gegebene Numer nur um 1 berabjegen können. Schüler, welche 

im legten Jahre ihre fittliche Unreife durch vollftändigen Mangel an Selbjtänbigkeit des 

Charakters und Vernachläßigung ihrer Pflichten gezeigt, fowie ſolche, bie in irgend einem 
Gegenſtand weniger ald 3 haben, werben zurückgewieſen. Alle Zeugnifje und Beftimmungen 
der Gonferenz werben in die Lifte eingetragen, welche dem Curator vorzulegen ift. 

Eine fhriftlihe Prüfung findet ftatt im Ruſſiſchen, Lateinifhen, Griechiſchen und 
in der Mathematif. Für den ruffifhen Aufſatz werden 5, für das lateinifhe unt 
griechiſche Ertemporale je 3, für bie 4 mathematijhen Aufgaben zufammen 5 Stunden, 
abgerechnet die auf das Dictiren verwendete Zeit, geftattet. Die Aufgaben müßen ben 

Schülern bisher unbekannt, das Thema für den ruſſiſchen Auflat befonbers barf nicht 
zu body fein. Für das Lateinifche ift ein Hiftorifcher Abichnitt, etwa von ber Größe von 

Eäf. b. g. I, 3, im Griechiſchen ein etwas leichterer, etwa *,s bes vorhergehenden, zu 

wählen, welder in einer guten ruſſiſchen Ueberfeßung vorgelegt wirb.*) Die vom 

*) Die Themata für den Mosfauer 2,-B, 1873 waren; im Ruffiiben: Worin beſteht das 

Intereſſe des Gefhichtsftudiums? (als Reſervethema: die hiſtoriſche Bebeutung der Klöſter in 

Rußland). Im Lateinischen zum UWeberfegen (aus Cäſ. b. c. II, 17—20): Als M. Barro im 

jenfeitigen (ulterior) Epanien von dem in Ztalien Vorgefallenen erfuhr, ſprachzer anfangs, auf 
die Sadıe des Pompejus fib nicht verlaffend (diffido), ſehr freundlih von Eäfarz ſpäter aber, da 

er die Nachricht erhielt, daß Cäſar bei Maifilia hingebalten werde (detineo), daß die Streitfräfte 

bes Petrejus fih mit dem Hcere des Nfranius vereinigt haben und daß das biesjeitige Spanien 

zufammenfiehe (consentire), fieng er ſelbſt an, fih dahin zu neigen, wohin das Glück ſich neigte 

(moveo me ad motum fortunae), Er veranftaltete eine Aushebung (delectum habeo) in ber 

ganzen Provinz; ben Etädten, welche er für Gäfar freundlich hielt, Tegte er ſchwerere Laften auf 
(injungere) und legte Befagungen (praesidium) in diefelben; wer fi genen die Republik aut 

ſprach (verba habeo), befjen Befigtbum confiscirte er (in publieum addico)z bie ganze Provini 
ließ er fih und dem Pompejus Treue ſchwören (in verba alicujus jusjurandum adigere). Nun 

rüdt Gäfar, nachdem er zwei Legionen unter dem Volkstribun Q. Gaifius ing jenfeitige Spanien 
geichidt hatte, mit 600 Reitern in Eilmärfben (iter — Marſch) vor und jhidt die Bekannt 

madung voraus (edietum praemitto), an welchem Tag er wünſche, daß die Fürſten und die Al 
teiten (magistratus principesque) aller Städte vor ihm in Corduba erfcheinen follten (praesto 

esse alicui). Nah Verbreitung (Verbum pervulgo) dieſes Befehls war in der ganzen Provinz 
feine Stadt, weldye nicht zu jener Zeit einen Theil des Senates nad Corduba geſchickt hätte, fein 

irgend befannter (paulo notior) römiſcher Bürger, der zum beflimmten Tag nicht erjdyienen wäre 

(ad diem convenio), Erſchreckt dadurch benachrichtige Varro den Cäſar, er werde bie Legion 

bem übergeben, dem Gälar es befeble. Da aber Afranius und Petrejus, die pompejaniiden 

Heerführer, ſchon längft (jam pridem) zur Uebergabe gezwungen waren, jo bemädtigte fi Cälar 

leicht beider Spanien. — Das Refervethema war Cäſ. b. c. III, 88 und einiges von 89. Die 
mathematiſchen Referve-Aufgaben waren: a. Zmei Kaufleute taujchen Wechiel: der erfte hat einen 

von 4570 R. fällig in 4 Monaten, der zweite einen von 5405 R. fällig in 7'/, Monaten. Bit 
viel hat ber erſte zuzuzahlen, wenn von dem erfteren Wechſel 6'/2, vom zweiten 104 %o Die 

conto abgeht? b. Den Radius eines Kreifes zu finden, deffen Umfang glei ift dem eines Te 

traeders, defjen Kante 1,14 Meter lang iſt. c. Auf 28 Arbeiter foll eine Summe Geldes jo ge 

theilt werden, daß jeder um dieſelbe Zahl weniger als fein Vorgänger bekommt. Infolge deſſen 
befamen ber 5. und ber 12. zufammen 10 R., der 7. und ber 16, zufammen 9 R. Bit 
viel erhält jeder und alle zufammen? d. In einem Kreife find 2 Durchmefjer unter dem Winkel 

@ —= 73% 15' 26" gezogen. Verbindet man bas Ende bes einen mit demfelben Ende bes andern, 
fo ift die größere Sehne um 5,4258 Meter größer als die Meinere. Wie groß ift die Fläche des 

Kreifes? Themata für dem ruffiihen Aufſatz in verfhiedenen 2.8, 1872: Bedeutung ber ſchiff⸗ 
baren Flüffe, Vergleihung der Bedeutung Kijew’s und Mosfau’s in der ruſſiſchen Gefchichte, der 

Bolksgeift in den ruſſiſchen Spribwörtern, Unterſchied zwiihen der Sparfamfeit und dem Ge, 
was ift zu einem nüßlicen Vürger im Staate erforderlih? (3. d. M. CLXIII, 4, 165.) 
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Director und den Commilfionsmitgliedern gewählten Themata (in jedem Fach mehrere) 

werden unter Beobachtung des jtrengiten Gebeimniffes dem Curator zur Betätigung 
vorgelegt. Dieſer ſendet die beitätigten oder auch von ihm aus jelbitändig bejtimmten 
Themata in verfiegeltem Couvert zurüd, das erit je vor Beginn bes betreffenden Era: 
mens vor ber Prüfungscommiflton und den Schülern eröffnet werben darf. Falls bie 
Behörde für den ganzen Lehrbezirk gleiche Themata beftimmt, müßen bie Prüfungen an 
ven gleihen Tagen ftattfinden. Sodann enthält das Reglement genaue Beitimmungen 

über die Anfertigung ber fchriftlichen Arbeiten (Beauffichtigung, Placirung der Schüler, 

Verbot jeglicher Hülfsmittel u. f. w.; wer den Anordnungen bed Aufſichtführenden 
bebarrlich nicht folgt oder betrügt, wird entfernt und kann ſich erjt nach 1 Jahr wieber 

melden; im Wieberholungsfalle erfolgt das Verbot der Prüfung an einer Anſtalt des 

Reiched Überhaupt, vgl. Eirc. vom 2. April 1874). Die fertige Arbeit gebt mit dem 

Goncepte zuerft an ben eraminirenden Fachlehrer, der bie Fehler anzuftreihen und aus— 

führlih feine Meinung darunter zu ſchreiben bat, inwieweit biejelbe den Anforderungen 

entipricht, und in welchem Verhältnis jie zu den früheren Arbeiten des Schülers und 

überhaupt feinen Leiftungen in dem Fache fteht. Hierauf ſetzen die übrigen Fachcom— 
miffionsmitglieder ihre Meinung ebenfalls darunter und zuleßt wirb biefelbe dem Depu- 
tirten oder dem Curator felbit übergeben. (Auf Wunſch des Fachlehrers können auch 

die übrigen Arbeiten des Schülers beigelegt werben.) Vorher wird in ber Fachcom— 
miffion gemeinjchaftlih die Numer feftgeitellt. Im Lateiniſchen iſt 1 für grobe Fehler 
gegen bie fyormenlehre und großes Unvermögen, die Hauptregeln ber Syntar anzumenden, 

2 für große Ungewanbtheit in der Bhrajeologie, im Griechiſchen 1 für grobe etymolo: 

giihe Fehler und 2 für ungenügende Sicherheit in ben Accenten und der Orthographie 

zu geben. Die mündliche Prüfung, bei welcher wenigitens 1 Tag auf 15—20 Eraminanden 

zu rechnen ift, erſtreckt ſich auf die genannten Fächer mit Ausnahme bes Ruſſiſchen und 

außerdem auf Religion und Geſchichte. Die betreffenden Fachlehrer in VIIL find bie 

Graminatoren, wenn ber Deputirte oder der Director nicht jelbit prüfen oder es bem 

Inſpector überlaffen will. Auch die anderen Mitglieder haben das Recht, nah dem 

Eraminirenden noch fragen zu jtellen. 
Die Anforderungen in der Prüfung überhaupt, welche feine Prüfung bes Gedächt— 

niffes, fondern ber geijtigen Entwidlungsitufe, auf ber der Schüler fteht, fein ſoll (ob 

er einen klaren, richtig fungivenden Verſtand, ein richtiges und geſundes Urtheil bat, 

wobei bloß auf die Kennıniffe Werth zu legen iſt, welche als die Frucht regelmäßigen 

und anhaltenden Fleißes fein wirkliches und fejtes Beſitzthum geworben find), find fol- 

genbe: a) In der Religion: einige Belefenheit in ber h. Schrift N. T., beſonders im 

Evangelium, fihere Kenntnis der Hauptbegebenbeiten der h. Geſchichte in ihrem gegen- 
feitigen Zufammenhang, ſowie der Hauptlehren ber kirchlichen Dogmatik und Moral, ber 

Liturgie und ber wichtigſten Epodyen der allgemeinen und vaterländiſchen Kirchengeſchichte. 

b) Im Ruſſiſchen: richtiged Verftändnis des vorgelegten Thema’s in feinen Haupttheilen 

und die Fähigkeit, feine Gedanken klar, beftimmt, folgerichtig, in regelredhter und dem 
Gegenftand angemefjener Sprade, ohne grammatifde Fehler auszubrüden. c) Im 
Lateinifchen: fichere Kenntnis der Grammatik und eine gewiße Gewanbtheit in ber Wahl, 
Verbindung und Stellung ber Wörter nad dem Charakter der lateiniſchen Sprade 

(in ber jchriftlichen Arbeit), außerdem ziemlic) leichtes Verftänbnis eines nicht gelefenen 

profaiihen ober poetiſchen Schulichriftiteller8 ohne vorhergegangene Präparation. Bei 
der Ueberjeßung eines vorgelegten Stüdes follen entiprechende Fragen aus der Gram— 
matit, Mythologie, ben Altertfümern, der alten Geſchichte und Geographie, wie bieje 

Difeiplinen bei ber Elafjenlectüre herangezogen wurden, geftellt werben. d) Im Griechiſchen: 

fihere Kenntnifje der Formenlehre und der Hauptregeln ber Syntar; im Münblichen 

ziemlich leichtes Verftändnis von Zenophon (Anab., Eyrop., Mem.), Homer und ben 

übrigen Schulihrififtellern u. j. w., wie im Lateiniihen. In beiden Spraden find 

Abſchnitte zu wählen, weldhe weder von Seiten der Sprache noch bes Inhalts befondere 
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Schwierigkeiten zeigen. ©) Im ber Mathematik: Gewandtheit in ber Löſung ſolcher 
arithmetifchen, algebraifchen, geometrifchen und trigonometriſchen Aufgaben, melde keinen 
befonderen Scharffinn erfortern, Gewanbtheit und Aufmerkſamkeit im Ausrechnen und 
Mares Verftänbnis bes Zufammenhangs zwiſchen ben einzelnen Funbamentalfägen ver 
elementaren Mathematif; in ben jhriftlien Aufgaben aud bie Darlegung ber Grünte 
ber einzelnen Berechnungen (in der münblihen Prüfung kann die Commiffion aud 
weniger ald 4 Aufgaben ftellen). f) In ber Geſchichte: zufammenhängenves Erzählen 
ber Aufgaben aus ber vaterlänbifhen und griechifchen ober römischen Geſchichte und 
jobann Beantwortung einiger fpecieller Fragen, wobei auch tas Geographiſche zu berüd: 
fichtigen ift. 

Für die Erternen wirb die mündliche Prüfung auf alle Fächer ber VII. und VIIL ausge 
dehnt. (Außerdem Fönnen fie in allen Fächern mit Ausnahme der alten Sprachen eraminirt 
werben, auf ben Zeugniffen ift aber dann direct zu bemerken, daß fie bie $. 128—132 
des Statutes bezeichneten Rechte nicht gewähren; übrigens find ſolche Eramina an ben 
Realſchulen abzulegen, wo es folde giebt.) Es kemmen aljo folgende Anforberungen 
bazu: im Ruſſiſchen: Kenntnis der hauptſächlichſten Erzeugniffe der ruffifchen Literatur 
und grammatifhe Kenntnis ber ruſſiſchen und kirchenſlaviſchen Sprache in benjenigen 
Eigenthümlichkeiten, welde zum bewußtrichtigen Gebrauch bes Nuffifchen nothwendig 
find; in ber Phyſik und mathematifhen Geographie: klares Verftänbnis der Hauptläk: 
von ben allgemeinen Eigenſchaften ber Körper, ben Geſetzen des Gleihgewichts und ber 
Bewegung, ber Wärme, bem Lit, dem Magnetismus unb ber Elektrizität, fowie ber 
Haupterfheinungen des Sonnenfyftems; in ber Geographie: Mare Vorftellung vom 
Umriß ber Länder unb ihrer gegenfeitigen Lage, ihren Flußgebieten, bem Bau ihrer 
Oberfläche, fowie Kenntnis ver Haupttheile ber politifhen Geographie, beſonders ber 
Geographie Rußlands; in der Geſchichte: Mare Vorftellung vom Gang ber allgemeinen 
Geſchichte, befonders Mare und fefte Ueberſicht über die vaterlänbifche und bie ber Grieden 
und Römer; in den neueren Sprachen: praftifche Kenntnis ihrer Grammatik und leihtes 
Verſtändnis eines zum Weberfegen vorgelegten profaifhen Stüdes erzählenben ober be 
ſchreibenden Inhalts; in der Logik: Kenntnis ber wefentlichen Beziehungen zwiſchen 
Begriff, Urtheil und Schluß, und ber hauptſächlichſten Eigenfchaften ber analytiſchen und 
ſynthetiſchen Methobe, an Beifpielen nachgewiefen. 

Bei den nad dem Schluß ber mündlichen Prüfung ber Gymnaſiaſten aufzuftellenden 
Zeugniffen bat die Lehrerconferenz zuerft den Werth ber ſchriftlichen Arbeiten, bann den 

ber mündlichen Antworten, zuletzt bie intellectuelle Entwidlungsftufe und bie Leiftungen 
ber einzelnen Schüler in jebem Fach in Berüdfichtigung zu ziehen; auf Grund aller 
diefer Daten wird bas Gefammtzeugnis für jebes Fach feftgeftellt, fowie, wer von ben 
Erxternen zur weiteren Prüfung in ben übrigen Fächern zuzulaffen iſt. Die Fachlehrer 
fprechen zuerft ihr Urtheil aus; hierauf folgt die Berathung darüber, wobei bem allge 
meinen Eindruck über die Reife des Graminanden das meifte Gewicht beizulegen il. 
Findet Feine Cinigung ftatt, fo wirb offen abgeftimmt, wobei jedes Mitglied ber br 
treffenden Commiffton eine Stimme hat und das jüngfte zuerft ſtimmt. Bei Stimmen 
gleihheit giebt der Director den Ausfchlag, wenn der Deputirte ebenfalls biefer Anfid! 
if. Harmonirt die Majorität nicht mit ber Anficht des Deputirten ober im befien Ab 

wefenheit bes Directors, fo kann bie weitere Verhandlung fiftirt und ber höheren Behörde 
zur Entſcheidung übergeben werben. 

Zugleich wirb berathen, welchen ber Mbiturienten Prämien ($. 36 bes Gtatutet) 

zuquertennen feien, wobei aud; Betragen, Fleiß und Wißbegierbe verfelben in Betradt 

zu ziehen find. Bei fonft gleichen Bebingungen erhalten Schüler, welche in ben allen 
Sprachen und in ber Mathematik 5 haben, bie golbene, ſolche, welche nur in zweien 
ber genannten Fächer 5 haben, die filberne Mebaille; in ben übrigen Prüfung, bi. 

Lehrfächern ift im erfteren Falle mehr als 4’, im letzteren mehr als 4 erforberlid. 

Die Abiturientenzeugniffe (für die Gymnafiaften Atteftate, für die Erternen Zeug 
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niſſe der Reife genannt) werden beim Actus oder in Gegenwart der Lehrerconferenz und 
der anweſenden Schüler, ſowie der Eltern oder Verwandten öffentlich ausgetheilt. Die 

Prüfungsprotofolle, die Liſten und ſchriftlichen Arbeiten werden dem Curator eingeſchickt. 
Sie werben dann in ber Lehrbezirföverwaltung burchgejehen und ein Bericht über den 
Gang der Reifeprüfungen an ben Gymnaſien des L.B. abgefaßt. Der Eurator theilt 
feine Bemerkungen den Directoren zur Kenntnis und Richtſchnur mit. 

Die auf die Schüler Bezug habenden Puncte des Neglements find von Zeit zu 
Zeit den Schülern der VIII mit den nöthigen Erläuterungen vorzulejen. 

Es war faum zu eıwarten, baß bei ber erjten Abiturientenprüfung 1873 alle Be: 

fiimmungen bed Reglements genau eingehalten wurben, ba bie Sache zu neu war. 

Indeſſen Mnüpfte fi an biefelbe einiges erwähnenswerthe (ſ. den officiellen Auffa im 
J d. M. CLXXII, 4, 1—54. 103—127). Die Forderung, daß die fchriftlichen 
Arbeiten eingefanbt und in ben curatorifchen Conſeils durchgeſehen werben jollten, wurbe 

eigentlih nur in Einem L.B. bis zu einem gewißen Grabe erfüllt. Es beburfte noch 
des ausdrücklichen Nachweiſes, welche Berechtigung viejelbe habe. Denn ba zu jenen 
Gonjeild der Rector, die zwei Decane ber Hiftorifd:philologifhen und phyfifosmathe: 
matiſchen Facultäten und ſechs Profefjoren, darunter bie ber alten Sprachen, ber ruffi- 
ſchen Sprache und Literatur und ber Mathematif, andererſeits aud bie Dircctoren 
fämmtliher Gymnafien ber Univerfitätsitabt gehören, fo kann es für beide Theile nur 
von Intereſſe fein, auf biefem zuverläßigiten Wege eine Einfiht in bie Leiftungen der 
Gymnaſien zu erhaiten. Bon einer unmürbigen, ja bemoralijirenden Curatel, melde 

eimer ber Profeſſoren in diefer Eontrole fand, kann ja doch die Rebe nicht fein. Eben 
ſelchen Anftoß erregte da und bort bie Beſtimmung, dag womöglich ein Deputirter bes 

Curators den Prüfungen anzumwohnen babe. Doch redtfertigte ter Erfolg auch dieſe 
Beſtimmung. Es kam vor, daß die Gymnaſien felbft ihren Abiturienten zu ſchwere 
Aufgaben vorlegten: eines mußte telegraphiſch die Erlaubnis einholen, eine mathematiſche 
Aufgabe wechjeln zu bürfen, ba aud bie beiten Schüler fie nicht zu löfen vermochten; 

es famen Zeugniffe vor, wie das: ber ruſſiſche Aufſatz zeige weder Volljtänbigkeit ber 
Unterjuhung, noch Tiefe der Auffaſſung des Gegenjtandes; an mehreren Gymnafien 

“waren zum Ueberſetzen ins Lateinifhe zu ſchwere Themata gegeben worben; bie Folge 
daven war, baß Arbeiten mit 20, ja 30 grammatilchen Fehlern noch das Präbicat 
befriedigend erhielten, ta z. B. bie beſte Arbeit an einem Gymnafium noch 6 Fehler 
gegen bie Consecutio temporum und 9 gegen bie Phrafeologie aufzeigt. Natürlich, 
daß ſolchen MUebelftänden gegenüber das Minifterium auf die Vortheile einheitlicher 
Themata innerhalb eines Lehrbezirtd aufmerffam machte und biefe bis auf weiteres 
anorbnete (2. April 1874). In bemjelben Sinne erflärte es, auf eine Ausbehnung ber 
für die fchriftlichen Arbeiten beftimmten Zeit nicht eingehen zu können, ba dadurch bic 
Gefahr, z. B. in der Mathematit Aufgaben zu ftelen, weldye complicirte Rechnungen 
mit großen Zahlen verlangen, nur wachſe; andrerjeits jehr leicht andere Schwierigkeiten 
eintreten, inbem bie Brauffihtigung ſchwerer, eine größere Paufe (wie fie an einer 
Anftalt zum Frühſtück geftattet worden war) nöthig werde u. bgl. Ganz befonders 

nothwendig erfcheint aber eine Gontrole wegen ber oft von ben Prüfungscommiffionen 
bewiefenen Nachſicht in ber Beurtheilung der Arbeiten: es fam vor, daß ein rufficher 
Auffag, der grobe grammatifche Fehler enthielt, noch mit 5 präbicirt wurbe, daß ſolche 

noch 3 erhielten, welde zwar ohne grammatifche Fehler waren, aber bie anderen For: 
derungen bes Neglements, logiſch folgerichtige Anorbnung der Gedanken u. ſ. w. nicht 
erfüllten. Mit Recht zeigten aber bie controlirenden Behörben für ben Anfang eher 
Milde als Strenge; in Bezug auf 20 Arbeiten hatte der Deputirte oder der Director 
Berufung an bie curatorifchen Confeils eingelegt; biejelben entſchieden in 19 Fällen zu 
Gunften der Prüfungscommijfionen und ber Schüler. 

11. Die militärifhen Berehtigungen beftimmt das am 1. Jan. 1874 publis 
cirte Gefeß über die allgemeine Wehrpflicht. Es war anfänglich beabfichtigt, den Frei: 
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willigendienſt an die Abſolvirung des Mittelſchulcurſus überhaupt zu knüpfen und ſo 

die Gymnaſien mit 8 Jahrescurſen den Realſchulen mit 6 gleichzuſtellen, außerdem auch 

den Kreisihulen und ihnen entiprechenden Anjtalten dasſelbe Recht zu gewähren, weldes 

in jeinem Berfolge nad 8jährigem Dienft zum Offizierdrange und bamit verbun: 

denem perjönlihem Adel führen jollte. Dies hätte leicht vie Felge baben können, 
daß ein großer Theil der Knaben aus denjenigen Ständen, weldye nicht zum Gtaats: 

bienft berechtigt find und jetzt bie Gymnaſien bejud;en (mehr als "s ber Gefammtzahl 
der Gymnaſiaſten), den fürzeren Weg durch bie Kreisichulen vorgezogen hätte und die 

Bildung des Offizierscorps mit der Zeit zurüdgegangen wäre, Diefe Motive drangen 
durch (Ueberſ. f. 1873 ©. 75) und fo ftatuirt das Gele im XIL, Capitel brei State: 

gorien von freiwilligen: zur erften gehören biejenigen, welche eine Univerjität, zur 

zweiten biejenigen, welche bie jechöte Clafie ber Gymnafien und Realihulen abſolbirt, 
unb zur britten biejenigen, welde eine Prüfung nad einem bejonderen Programm, 

welches die Minijterien des Kriegs und ber V.A. gemeinſchaftlich aufftellen, beitanden 

haben. Die erſte Kategorie, bat 3, bie zweite 6 Monate, die britte 2 Jahre Präfen, 
ale 9 Jahre Dienjt in der Referve (Punct 173). Zum Militärbienft verpflichtet find 
alle jungen Leute, weldhe bis zum 1. Jan. bes Jahres, in welchem bie Aushebung 

ftattfindet, 20 Jahre alt geworben find. Derſelbe kann aber für Gymnaſiaſten und 

Realiüler bis zum 22., für Studenten bis zum 27. Lebensjahr hinausgeſchoben 

werben (P. 11). 
12. Außer ben 6wöchentlichen Sommerferien, welde an den Schluß des Schul: 

iabres fallen und gewöhnlid Mitte oder Ende Juni beginnen, und denen an Weihnachten 

und Oſtern (je 2 Wochen) find noch die acht althergebrachten, fog. kaiſerlichen (S. 31) 

und 16 kirchliche Feiertage, worunter 7 Marientage, jchulfrei, von denen aber 3—4 als 

in bie Ferien ober auf Sonntage fallend abzurechnen find. Uebrigens find für bie 

Sommerferien Arbeiten aufzugeben, ba fehr viele Schüler namentlid ber unteren und 

mittleren Claſſen während derfelben vieles von dem Gelernten vergefien, ja fi faſt ber 

geiftigen Arbeit entwöhnt haben, wobei zu berüdfichtigen ift, daß in einigen Claſſen der 

Prüfungen wegen ber Unterricht 1 Monat vor den Sommerferien auffört (7. Jan. 1873). 

13. Das Schulgeld ($. 30. 31). Der Betrag besfelben wird von ber Lehrer 
conferenz feftgeftellt, muß aber vom Minijter in jevem einzelnen Fall beftätigt werben. 

Es joll in ber Vorbereitungsclaffe weniger betragen, als in den Gymnafialclaſſen; in 
jener ſchwankt e8 von 15—30, in biefer von 24—50 Rubeln. Dort ift bie Zabl ber 

Schüler eine unbefchräntte, bier fell fie womöglich 40 nicht überfchreiten; ift dies dennoch 

der Fall, jo ift bie Errichtung von Parallelclaffen ins Auge zu fallen ($. 19). Darnach 
ließe fi der Betrag des Schulgelbes von ber Normalzahl von 320 Gymnaſialſchülern 
berechnen. Allein das Geſetz verfährt in Bezug auf die Befreiung vom Schulgelde mit 
großer Liberalität: denn bie Lehrerconferenz kann 1) 10% der Schüler jowohl in ber 

Vorbereitungs-, als in den Gymnafialclaffen wegen nadhgewiefener Armut befreien, wenn 
die Zeugniffe über Fleiß und Betragen es zulafien; 2) find bie Alunmen (Penfionäre), 
3) die Söhne ber im Reffort des Minifteriums noch angeftellten Lehrer und Beamten, 
und 4) die Söhne folder, welde in bemfelben nicht weniger ald 10 Jahre als Lehrer 

angeftellt gewefen find, wenn fie ein Armutszeugnis beibringen, vom Schulgeld befreit. 
Außerdem wird fein ſolches von Schülern erhoben, welche, bei befriebigenden Zeugniſſen, 
nad) Abfolvirung eines Progymnafiums eingetreten find, falls fie in demſelben ebenfalls 

ihulgelbfrei waren. Das Schulgeld bleibt Eigenthum ver Anftalten und ift darum eine 
wichtige Einnahmequelle berjelben. Von der Gefammtjumme des Schulgeldes werben 

feit 1857 10% zur Vermehrung des Penfionsfonds für Volksſchullehrer abgezogen. 

Durch Kaiſerlichen Entſchluß vom 16. Mai 1873 wurden, „ba fich jenes Capital nun 
bebeutenb vergrößert hat,“ 3% von jenen 10 wieder ben Gymnaſien (Progpmnafien 
und Realſchulen) zurüdgegeben, mit ber befonbern Beftimmung, daß daraus ein Capital 

zum Unterhalt von Parallelclafien an venfelben gebildet werben fell (8. Juni 1873). 
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Der übrige Betrag bes Schulgeldes wird in erfter Linie zum Velten der Anftalt, zur 
Erichtung von Parallelclaſſen, Anſchaffung von Lehrmitteln u. ſ. w., ſodann aber zu Unter: 
fügungen und Öratificationen für die Lehrer und die Angeftellten überhaupt verwendet. 

Auch an arme Schüler fünnen aus demjelben, oder überhaupt aus den „Specialmitteln” 
ber Anftalten Unterftügungen oder Stipendien ertheilt werben. (Außerdem beitehen in 
nit wenigen Städten befondere Vereine zur Unterſtützung bebürftiger Schüler.) 

14. Etat, Gehalte: und Rangverhältniffe. a) Der Etat beftimmt bie 
Gehalte und anderen Ausgabepoften eines Gymnafiums folgendermaßen: 

Gehalt des Directors e 2000 R. 
„ bes Snipectors | bei Amtswohnung . 1500 „ 

„des Religionslehrers . - . 900 „ 

„ ber 11 Lehrer der Spraden pen feat 13,070 „ 

„» bes Schreiblefras . . . - rk 250 „ 

„ bes Gefang: und bes —— — re N 500 „ 
Dazu fommt: für 5 Claſſenlehrer . . TF 800 „ 

2 Gehülfen berfelben bei Aıntswohnung R 600 „ 

„ ben Arzt (wie 1864) . . - V 300 „ 
„ den Gonferenzfecretär unb Bibliothekar —F 240 „ 
„ bie Canzlei — — — Sr 700 
„ Lehrmittel . . » R 400» 

Ba 3: 21,260 R. 
Der Etat der 4claffigen Progymnaſien beläuft fib auf 11,950, der der Gclaffigen auf 

19,185 R. Wenn an einem Gymnafium fein bejonderer Inſpector nöthig ift, jo wird 
einer der Lehrer mit den Pflichten besjelben betraut, welcher dann 750 R. Zulage erhält 
und bie entipredhenden Dienft: und Penfionsrechte genieht, aber das Recht auf mehr als 

12 Stunden und eine höhere Oehaltsjtufe behalten fann. Die übrigen 720 R. werben 
ander® verwendet. 

Zur Beftimmung] ber Lehrergehalte dient auch jetzt Inoch die Normalzahl von 
12 wöchentlichen Stunden. Auf Grund desſelben hat aber das neue Statut eine Be— 
ſoldungsſeala von 4 Stufen eingeführt, welche nach je 5 Jahren erreicht werben können, 

bauptfählih um für ältere und fpeciell an einer Anftalt länger im Amte befindliche 
und verbientere Lehrer eine Steigerung eintreten laffen zu können. Die Anfangsbefol: 
dung beträgt 750 R., bann folgen 900, 1250, 1500 R. für jede wöhentlihe Stunde 
über 12 erhält ber Lehrer 60 R. jährli dazu. Cine 1870 vorgenommene ftatijtijche 

Erhebung ergab, daß 35,17 %/ ver Gefammtzahl ber Lehrer weniger als 5 Jahre im 
Amte waren. Died giebt auf bie 11 Lehrer der Sprachen und Wiſſenſchaften einer 

Anftalt 3,86 %. Darnach könnte man annehmen, daß 4 Lehrer je 750 R., 5 je 900, 
1 1250 unb 1 1500 R. Gehalt hätten. Für den vorausfichtli feltenen Fall, daß 
ein Lehrer die zweite Gehaltöftufe erreicht, während dieſe und bie beiden anderen ſchon 
bejegt find, ift ein beſonderer Staatszufhuß in Ausficht genommen. Das Auffteigen ift 
alfo durch das Dienftalter bebingt, felbftverftändlidy bei nußbringender und eifriger Amts: 

efüllung und unter jevesmaliger Genehmigung des Gurators; doch ift von ber britten 
Gehaltsclaffe an erforderlich zu demielben, daß eine Vacanz eintritt. Die Elaffenlehrer 

haben den Vorzug vor den anderen; es ift aber zu berüdfichtigen, ob bie Anftalt 
von dem Bewerber auch in ber nächſten Zukunft noch nützliche Dienfte erwarten kann, 
ob er eines der Hauptfächer vertritt, und bei ben Lehrern ber neueren Spraden, ob fie 
Univerfitätsbildung haben. Sind 2 Bewerber von gleihem Dienftalter um eine höhere 

Gehaltsſtufe da, fo entiheibet eine Wahl in ber Lehrerconferenz für einen berjelben 
($. 58). Die katholiſchen und proteftantifhen Religionslehrer erhalten 50 R. pro Stunde 
ald Marimum. Die Religionslehrer überhaupt, ſowie die techniſchen Lehrer und an 
Progymmafien die der neueren Sprachen (Gehalt je 675 R.) können im Gehalt nicht 
vorrüden. 

= 
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Sechs Lehrer, nämlich bie 4 der alten Sprachen und bie 2 ber Mutterſprache, er: 
balten eine bejondere Bezahlung für bie Eorrecturen. Nicht nur um ber Gerechtigkeit 
willen wurbe bies beftimmt, fondern aud, um jebe Klage über bie Laft biefer Arbeiten 
abzujhneiden, und um fo bie häufigere Aufgabe und forgfältigere Durchſicht ſchrifi— 
liher Arbeiten verlangen zu können. Die Lehrer ber neueren Sprachen find von bieler 

Dergünftigung ausgenommen, ba bie größere Mehrzahl ohne Univerfitätsbilbung und 
dennoch in allem anderen den Gollegen gleichgeftellt ift. Als Minimum des für bie 

Eorrectur bezahlten Honorare gilt die Summe von 100 R. im Gymnafium und 60 R. 
im PBrogymnafium. 

Eine weitere Zulage von je 160 R. erhalten 5 Lehrer dadurch, daß fie Claſſenlehrer 
find. Die von jedem Erternen, ber fi dem Abiturienteneramen unterwirft, zu erlegente 

Summe von 10 R. kommt den Lehrern der oberften Claffe zu gut. Endlich ift bie 
Befreiung ber Lehrerföhne vom Schulgeld feine neu eingeführte Vergünftigung für 
die Lehrer. 

Außerdem erhält jeber Lehrer mit Ausnahme ber Religionslehrer, fowie bie n- 
Ipicienten, Elaffenlehrergebülfen und Erzieher bei ber erften Anftellung ertra ben britten 
Theil feines Gehaltes (alfo bie Lehrer 250 R.); fowie auch Reifegelb (gerechnet „für 
3 Pferde‘). Bei Verſetzungen hängt bie® meift davon ab, ob bie augenblidlid ver: 
handenen Mittel des Gymnafiums, an welchem ber Lehrer eintritt, dies erlauben.*) 

Die Befoldungen werben (jeit dem 28. Febr. 1835) am Ende jedes Monats aut: 

bezahlt, und zwar durch die Directoren, bezw. bie Schriftführer. 

Der einzige Abzug, welcher bisher von ber Befolbung gemacht wurde, ift ber 
zum Beften ber Penfionsfaffe [(2°%). Seit dem 1. Jan. 1875 ift für bie 
jenigen, welde Amtswohnungen haben, eine fläbtiihe Steuer eingeführt und bamit bie 
$. 118 des Statutes ausgeſprochene Steuerfreiheit aufgehoben. Der Betrag berjelben 
wirb von einer ftäbtifhen Commiffion nach bem Mieibpreije ber Amtswohnungen feige 

feßt; tavon werben 42 °/o als zur Reparatur bienend in Abzug gebracht und von bem 
Refte 8° als MWohnungsfteuer an die Etabtfaffe abgeführt. Das Geſetz hat für alle 
Refforts Gültigkeit, doch war es nur einigen, 3. B. bem Kriegsminiſterium, möglich, 
feine Beamten vor ber Rebuctien ihrer Befolbung zu bewahren, indem es bie Steuer 

auf das Budget übernahm, 
b) In Bezug auf aufergewöhnlihe Belohnungen orbnet das Geſetz vom Gitil: 

bienft ausbrüdiih an, „baß alle Behörben zur Aufmunterung im Amte eifrige und 
langjährige Diener besfelben zu Belohnungen vorſchlagen follen“ (Art. 1185). Diefelben 
beftehen (Art. 1139): 1) in ben Rangclaffen, 2) in Orben, 3) in ber Aeußerung bes 

Allerhöchſten Wohlwollens, 4) in der Ernennung zum Kammerberrn und Kammerjunfer, 
5) in ber Schenfung von Pachtſummen, 6) von Land, 7) in Gehaltszulagen, 8) in 
Geſchenken im Namen bes Kaifers, 9) in einmaligen Gelbunterflüßungen, 10) in be 
Aeußerung des Dankes, welchen ver Minifter im Namen bes Kaifers ausſpricht. Die 
Verleihung ber höchſten 4 Rangclafien, ber höheren Drben, der unter 4—6 genannten 
Belohnungen gebt vom Kaifer unmittelbar ober auf Antrag des Minifters aus. Haupt 
ſächlich in Betracht kommen für die Lehrerwelt bie Rangcelaſſen, bie Orden unb Gelb 

unterftüßungen. Die leteren dürfen das Jahresgehalt nicht überfchreiten (Art. 1172) 
und erleiven einen Abzug von 10% zu Gunften ber Invaliben (Art. 1174). Ber 

*) So fehr nad dem Obigen die Gehalte erhöht find, fo find fie dennoch im Vergleich z. ®. 
mit ben Zufligbeamten niedriger. Ein Unterfuhungsrichter z. B. bezieht 1500 R. Gehalt und 
fieht in der VI. Rangclaffe, folder giebt es aber gar nicht wenige (z. B. im Gerihtehofsbezirt 
Charfow 122). Ein Friebensrichter hat 2200 R. Gehalt und 1500 R. zu Geridhtsausgaben — 
und zu biefem Amte ift juriftifhe Univerfitätsbildung nicht unumgänglich nötbig! Dazu fommt 

nun noch, nicht allein in den Haupiftädten, bie Theurung. Während gegenwärtig ein Pfund 

feinftes Weizenmehl in Paris 3,9 Kop, Loftet (157 Kilogramm 54 Frans), ift der Preis in 
St. Petersburg für 1 Pfund 14 Kop. 
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nicht wenigſtens 3 Jahre im Amte ift, Hat überhaupt einen Anfprud (Art, 1154). 
Zwilhen jeder Belohnung müßen wenigſtens 2 Jahre liegen (Art. 1155). Die Ini— 
tiafive zur Beantragung von Orben unb Gelbbelobnungen für die Lehrer liegt im ber 
Hand der Directoren, für bie leßteren in ber ber Guratoren. 

Die Rangclafjen find bie 1864 normirten geblieben. Die Beförderung im Range 
it an bie gejeglihen Termine gebunden. Die Directoren (V. Elafje) werben im Range 
betätigt, wenn fie 9 Jahre im Amte gewefen find (doch läßt bas Geſetz auch Ausnahmen 
zu). Die Infpectoren und bie Lehrer werben nach 4 Jahren betätigt. Jene ſtehen in 
der VL, biefe in der VIIL, (der Schreiblehrer in der IX., die Elaffenlehrergebülfen in 
der X). Die Beförderung über ben V. Rang, aljo die ber Directoren, bezw. In— 
Ipectoren, ift an feinen Termin gebunden, bie ber Lehrer erfolgt von 3 zu 3 Jahren, fo 
daß fie alfo nad 12 Jahren etwa den V. Rang erreichen können (Art. 769. 770. 802). 

In Bezug auf die Drben (vorzugsweife werben ertheilt ber Stanislaus- und ber 
Orden ber 5. Anna, aud) ber bes h. Wladimir) gilt die Megel, bag auf 8 Beamte eine 
Deeoration jährlich kommt. Die Zahl derjelben belief fi 1874 auf 600 (von der Ge- 
fammtzahl der Beamten bes Minifteriums), um 200 weniger, als eigentlidy möglich ge 
weſen wäre, ba bie nothwendigen Bebingungen, wie Dienftalter u. f. w., nicht zutrafen. 

c) Ueber die Benfionen giebt das Penſionsſtatut folgende Beftinunungen: Das 

Recht auf eine Penfion giebt nur bie von ber Behörde bezeugte untabelhafte Amts: 

führung. Nach 20—25jähriger untabelbafter Dienftzeit wirb bie halbe, nad 25= und 
mehrjähriger bie ganze Bejolbung als Penfion ertheilt (Art. 467. 490). Als Befolbung 
wird der vor 1864 geltende Befolbungsetat angenommen. Nah 25jährigem Dienfte 
fann ber Lehrer, wenn ber Vorgeſetzte ihn noch für dienſttüchtig hält, im Amte belaffen 

werden und erhält dann bie Penfion außer ber Bejoldung. Für je 5 Jahre über 25 
wirb "/s ber vollen Penſion poftnumerando zugelegt (Art. 491. 492). Wer 10—20 Jahre 
im Amt gewejen ift, erhält im Falle der Verabſchiedung nur einmal fein Jahresgehalt 
ausbezahlt. Bei Krankheiten, welche von ausgezeichnet eifriger Amtserfüllung berrühren, 

werben die Termine abgekürzt; bei „vollftändig im Amte zerrütteter“ Gejunbheit beträgt 
die Penfion nad; 10—15 Jahren "is, nad 15—20 *2, nad) 20 Jahren den ganzen 
Betrag des Gehaltes, bei ſchweren, unbeilbaren Krankheiten, 3. B. Verluft von Armen, 
Füßen, der Sprade, des Geſichtes ober bei Geiſtesſtörung diefelben Quoten bei 5—10, 
10—15 und mehr als 15 Jahren. Iſt im letzteren Falle ver Beamte verheiratet, fo 
erhält außerdem feine Familie eine einmalige Unterftügung im Betrag ſeines Jahres: 
gehalts (Art. 503—506). Wittwen und Kinder im Amte Verftorbener erhalten bie 
Penfion, welde ber Mann oder Vater erhalten hätte, wäre er am Tage feines Todes 
penfionirt worden. Die Wittwe erhält die Hälfte für fi, bie Kinder die andere Hälfte 
(Art. 100 u. 101). 

Unter den Gehaltsfägen find aber nicht die jet geltenden, fonbern die burd ben 
Ufas vom 17 April 1859 normirten zu verſtehen. Demnach betragen bie Penfionen nad 
ben 3 Kategorien, in welche die Anftalten des Reiches eingetheilt find (S. 82. 164), in 
der I. für bie Directoren, Infpectoren und Lehrer je 900, 800, 700 R., in ber II. je 850, 
750, 650, in ber III. je 800, 700, 600 R., nur in St. Petersburg und Moskau 1000, 
850, 750 R.; dagegen find fie gleich für bie Religions: und bie Zeihen: und Schreib: 
lehrer (400 R.). 

15. Die Penfionate ober Alumnate bei den Gymnaſien und Progymnafien 

($. 88—114). Diefe Einrichtungen hatten, wie ber Aufſatz im J. d. M. CXXIV, 4, 

71—88 nad einem hiſtoriſchen Nüdblide auf biefelben auseinandberfegt, am Ende ber 
50er Jahre von vielen Seiten heftige Angriffe erfahren. Die Leitung berfelben fei lange 
nicht immer in ben rechten Hänben gewejen und jeder, ber ſich fo ober jo bis zum 

Gymnaſialdirector heraufgebient hatte, fei auch dazu für befähigt gehalten worben; außer: 

dem aber haben die finanziellen Mittel nicht mehr ausgereiht unb alle Berjuche, diefelben 
zu beben, jeien vergeblich geweſen. Dann babe Pirogow jeine Stimme gegen fie vom 
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ſittlichen Standpunct aus erhoben. Wie Hoſpitalkrankheiten, fo ſeien Benfionatskrankheiten 
unvermeiblih; wenn man Penfionate noch da und bort bulden müße, jo bürfe man 

keinesfalls in denſelben bie Vereinigung verſchiedener Altersftufen zulaffen, melde auf bie 
Sittlichfeit der Zöglinge tödtlich wirke. Das Gefek von 1864 ließ zwar bie Penfionen, 
mit Rückſicht auf die umbeftreitbare Nothwenbigfeit, beftehen, aber e8 nahm jenen Ge 

danken auf unb traf verſchiedene Maßregeln, um bie anderen Uebeljtände zu befeitigen. 

Da von ben „Erziebern“ bisher nur ein fehr leichtes Examen verlangt worben war, 

und fie dem entiprecdhend einen fehr unbebeutenden Gehalt erhielten, jo wurbe munmehr 

von benfelben verlangt, daß fie das Gumnaflallebrereramen beftanden haben jollten (es 
Können auch Lehrer des Gymnaſiums Erzieher werben) und mwurbe das Gehalt erhöht. 
Außerdem follten fie erft nad einem Jahre befinitiv angeftellt werben köunen. Auf 
je 20 Zöglinge follte ein Erzieher fommen. Jede Penfion jollte nur 80 Zöglinge haben 
dürfen, „ba bei zu großer Anzahl eine verftänbige Erziehung, welche in bem forgfältigen 

Stubiun ber Natur jedes Zöglings und der damit übereinftimmenden Art der Einwirkung 
auf ihn ihre Stärke bat,” nicht möglich fei und nur die Schüler der 4 unteren Gym: 

nafialelaffen oder der Progymnafien durften in berfelben Aufnahme finden. Allein das 

Geſetz von 1871 gieng von dem Gedanken aus, daß bie unmittelbare Leitung und Beauf 
fihtigung der Schüler in einem wohleingerichteten Alumnate während tes ganzen ſchul⸗ 

pflichtigen Alters gleich heilfam fei und normirte baher das Aufnahmealter wieber auf 
8—15 Jahre, wobei auf „bie vielen traurigen Erſcheinungen“ hingewieſen wurbe, melde 

jener Grunbfat dadurch bervorrief, daß man nun Älteren Schülern zur Bejtreitung des 
Unterfommens vielfah Stipendien anweifen mußte. 

Der Unterhalt der Penfionate wirb beftritten a) aus dem Staatszuſchuß, b) aus 

den Summen, welde Gemeinden und Corporationen (Stadt ober Adel u. ſ. mw.) für 
die erfte Einrichtung, fowie denen, welche fie für ben Unterhalt von Waijen oder Kindern 
unvermöglicher Eltern aus ihrer Mitte bezahlen, c) aus ben Einfünften von zu biejem 
Zwed geſchenkten Immobilien und Gapitalien, d) aus dem Penfionsgelb der privaten 
und ©) ber von Regierungswegen unterhaltenen PBenfionäre und f) dem Eintrittögel. 
Neben ven Penfionären giebt es auch Halbpenficnäre, welde nur am Mittagstiſche 
tbeilnehmen. Das Eintrittse- und Penfionsgeld wird auf Vorſchlag des dkonomiſchen 
Gomite’s vom Eurator beftimmt und unterliegt nad) je 3 Jahren ber Reviſion. Die 
äußere Einrichtung u. f. w. beforgt ein Defonom, Die bem Penfionat zufließenden 
Summen bleiben jein Eigentfum, werben befonbers verwaltet und können nur für bad 
Penfionat und bie an ihm Angeftcllten verwendet werben. In Bezug auf das Local, 
die Güte und Menge der Nahrung, die Hausorbnung find in erfter Linie die Anforde 

rungen ber Hygiene zu berüdfichtigen. Ueberall müßen Krankenzimmer und ein Feldſcher 
vorhanden fein. — Die Zahl der Penfionäre richtet fi) nach ber Größe des Local. 
Wird das Penfionat von einer Corporation unterhalten, fo ift zur Aufnahme berjelben 
nicht angehöriger Knaben die Genehmigung des Vertreters ber Corporation erforberlid. 

Nicht am Drte wohnende Eltern haben aufer den gewöhnlichen Documenten die ichrift: 
lie Berfiherung eines Ortseinwohners vorzulegen, ba er ben Knaben im fFalle bes 
Ausihluffes aus dem PVenfionat zu fich nehmen werde. Außerdem baben fie mit 2 orte: 
anwejenden Perſonen ein Formular zu unterfchreiben, in welchem fie ſich verpflichten, ben 
Knaben ftets zur Beobachtung ber in der Schulorbnung vorgefchriebenen Pflichten an 
balten, einer ber Zeugen aud bazu, ihn bei etwaigen Beſuchen an Sonn: unb fFeiertagen 
überwaden zu wollen. Nur folde Zöglinge, deren Betragen das Vertrauen ber Vorge 
iegten unbebingt verdient, dürfen aus dem Penfionate auch zu Spaziergängen in ber 
Stabt beurlaubt werben. Von ben Eltern geſchicktes oder gegebenes Gelb für fleine 
Ausgaben haben die Zöglinge dem Inſpector abzugeben; nur mit beffen Einverſtändnie 

darf basjelbe verwendet werben. Ebenjo muß von Büchern und anderen Gegenftänben, 
Uhren u. ſ. mw. Anzeige gemacht werben. Das Eſſen, die Kleidung, Wäſche, Stieieln, 

ſämmtliche Lehrbücher und Lehrmittel werben ben Zöglingen von dem Penfionat geliefert 



Ausland, 36 

und müßen daher beim Abgang aus demſelben wieder abgeliefert werden. Tägliche An— 
dachten, Kirchenbeſuch, Faſten (in den großen Falten z. B. die erſte, vierte und ſiebente 
Bode). Am ber freien Zeit können die Schüler Bücher aus der Schülerbibliothet leſen 
oder fpielen ober Buchbinderei, Drechslerei, Malen lernen oder jpazierengeben unter Auf: 
fiht der „Erzieher.“ Die Erzieher haben die Penfionäre zu beauffichtigen und bei ben 

bänslihen Arbeiten anzuleiten. Gehalt 700 R. nebft Amtswohnung. Sie wecjeln 
ver Reihe nach ab. Leber der „Dejourirenden“ ift verpflichtet, die Zöglinge nie allein 
zu laſſen, mit ihnen zu effen und zu fchlafen; während der Naht haben fie mehrmals 
durd die Schlafzimmer zu gehen und zu jehen, baß der ebenfalls dort befindliche Diener 

wahe u. f. w. Auch find fie verpflichtet, für etwa nicht erjchienene Lehrer womöglich 

Stumben zu geben. Jedem Erzieher wird eine Gruppe von Zöglingen zugetheilt, bie er 
beſonders in Bezug auf Sauberkeit in ber Kleibung, den Heften u, ſ. w. zu beauf: 
fihtigen bat. Leber bat alle 2 Monate einmal dem Inſpector über den Zuſtand ber 
Lehrmittel feiner Gruppe zu berichten, auch in Betreff der Zöglinge feiner Gruppe ſich 
mit den Eltern in Beziehung zu ſetzen, entweber vermittelft des Inſpectors oder unmittel: 
bar, Die Dberauffiht der Penſion hat der Director zu führen, die nächſte Leitung ber 

Infpector, ber beſonders die Einhaltung ber Zeiteintbeilung, der Ordnung und der Be 
fimmungen über Nahrung und Kleidung zu überwachen, auch Urlaub zu ertheilen und 
die Aufſicht über die Bibliothek und die Lehrmittel zu führen bat. An den Brogymnafien 
fallen diefe Aufgaben einem der Erzieher als Imfpectorgebülfen zu. Die Arbeitszeiten 
und überhaupt bie innere Ordnung bejtimmt die Lehrerconferenz. Jedes Penfionat muß 
4 Bücher halten: 1) ein Moreßbud der Penfionäre, 2) ein Conduitenbuch, in welches 
Notizen über das Betragen, bie einzelnen Vergeben, ihre Zeit und Strafe, 3) ein ſolches, 
in welches bie ausgehänbigten Gegenftänbe, Utenfilien, deren Empfang bie Schüler 
auittiren, unb 4) eines, in welches bie Anordnungen des Directors und Inſpectors in 

Betreff bes Penfionats eingetragen werben (Inſtruction vom 23. Juli 1872). 
D. Realſchulen (Statut vom 15. Mai 1872). 
1. „Der Zmwed ber Realſchulen ift, eine allgemeine Bildung in praftifcher Richtung 

zu geben, woburd fie ihre Schüler unmittelbar zum Eintritt vorzugsweife in bie ver: 
ſchiedenen Zweige nübliher praktiſcher Thätigkeit vorbereiten.” Sie jollen hauptſächlich 
ven Bebürfniffen ber ſehr zahlreihen Claſſe derjenigen Rechnung tragen, welde eine 

Schule nicht länger als bis zum 16. oder 17. Jahre beſuchen fünnen und ihre ganze 
Schulbildung jo frühe abſchließen müßen. Den verjchiebenartigen Zweden bes praktiſchen 
Lebens entipriht nun die Drganijation ber Realihule Sie bat 6 einjährige 
Claſſen. Die vier unterften legen ben Grund zur allgemeinen Bildung; ba fie beshalb 
im ganzen Ähnlich den 4 unteren Gymnaſial- und Progymnaftalclaffen, ſowie denen ber 
Stadiſchulen conftruirt find, jo fünnen Realſchulen in folden Orten, wo dem Bebürfnis 
der allgemeinen Elementarbildbung durch jene Anftalten befriedigend genügt wirb, von 
diefen Unterclaffen einige oder audy alle 4 entbehren. Das Charakteriftiiche der Real: 

ſchule liegt in ber V. und VI. Claſſe. Hier nimmt ber Lehrplan der Hauptabtheilung 
eine leiſe Beziehung auf praktiſche Berufsarten, indem er Naturgeſchichte, Phyſik, Chemie 
und Mechanik aufnimmt. Neben ver Hauptabtheilung kann in der V. und VI. Claſſe 
eine Hanbelsabtbeilung beftehen, welche den neueren Sprachen unb den Handelswiſſen— 

Ichyaften größeren Raum gewährt. Während diejenigen, weldye bie VI. Claſſe ber Haupt: 
abtheilung durchgemacht haben, „ohne Zweifel im Stande fein werben, das Gramen in 

jede höhere Fachſchule zu beitehen, da den für bieje Anftalten hauptſächlichſten Fächern, 
ber Mathematik und Phyſik und den zeichnenben Künften, eine erheblih größere Stunden: 

zahl zugewiefen ift, als in den Realgymnafien nad dem Statut von 1864,“ ift ihnen 
andrerſeits die Möglichkeit geboten, noch ein Jahr die Ergänzungsclafje zu befuchen. 
Dear Hauptzwed der Ergänzungsclafje ift jedoch, die Vorbildung für bie praftijchen 
Berufsarten zu vertiefen und abzuſchließen. Sie befteht daher aus 3 Abtheilungen, einer 
allgemeinen, einer mechaniſch-techniſchen und einer chemiſch-techniſchen. „Damit werben 
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bie Realfhulen zu einer Art Meiner ober mittlerer polytechniicher Anftalten, wie fie auch 
in MWefteuropa fi für Handel und Gewerbe als wefentlid nußbringend erweiſen und 
melde bei und, wo es höhere Fachſchulen nur in beiden Hauptftäbten giebt, in noch 
bebeutenberem Grabe nütlich fein fünnen. Darum muß dem Gedeihen dieſer techniſchen 
Abtheilungen vorzugsweiſe bie Aufmerkfamleit ber nächſten Schulbehörbe zugewenbet 
fein; nur unter biefer Bebingung wirb bas Ziel, noch welchem bie Regierung ſchon 

lange, aber ohne Erfolg ftrebte — bie möglichſt weite Verbreitung techniſcher Kenntnifie 
— wirklich erreicht werben.“ Darnach geftaltet fi ber Normallehrplan folgendermaßen: 

——————— — ———————————————————————— — — 

Untere Claſſen. Hauptab⸗ Handelt: Grgänzungsclafle. 
tbeilung. | abtbeilung. 

Fächer. Abtheilungen. 

I. DM. IM IV V. VI. V. VI. 8 | Mlge| Meqchaniſch⸗ Gpemiid: 
» J. meine. tednifde, techniſche. 

Religion Are 2 21:8 Zr E20 1 | 10 2 2 2 

Ruſſiſche Sprade. 6! 44 4,2|12| 28 2 2 22 4 Maſcqhinenz. 8 — 
Fremde Sprade . 165 6 6 28 5 Modelliren 2 _ 
Zmeite fremde Errade — — 6 6 3 3 13 6 6 24 — Nivelliren 2 _ 
(Seograpbie 2| 2 2 2 — — 8 — 2 10 2 Baukunde 2 2 
Geſchichte — — | 2 22 8 2 2 8 4 Riech.guhr. 2 2 
Kalligrapbie .., 4 2—- —— — 6 — — 6 — CH. Technot.2 5 
Zeihnen u. Riten. 6 4 4 46 6 O0 2 — 05 — Labetai. 12 
Mathematik 82 2 20 8 3 | 3 
Naturgeſchichte — — — 4 2| 6 4 — 42 2 2 
Phyſik ai et 4 
Chemie ... — — — — 4 4 — — — 2 2 2 
sm : == G ef — — 

Mechanit A R a Eu da Ya z — er — 3 

führung. 
5 5 10 

24 24 29 29 33 33 172 30 | 30 |166 29 30 | 3% 

Zwei neuere Sprachen find in ben unteren Claſſen nur für folde Schüler, welche 
in bie Hanbelsabtheilung übergehen wollen, ſowie in biefer felbft obligatorifh. Die 
anderen Schüler follen mehr Stunden im Reigen und Zeichnen erhalten. In biefen 
Fächern wirb in V. unb VI. der Hauptabtheilung die Stundenanzabl auf 3, herabgeit 
für Schüler, weldhe beide Sprachen lernen. Uebrigens ift unter ben neueren Spraden 

nicht nur bie franzöfifche, deutihe und engliſche, ſondern aud für gewiße Gegenben bes 

Reichs bie italienische und neugriehiihe zu verftehen. Singen und Turnen wirb eben 
fall8 gelehrt, aber nur für bie Penfionäre it das letztere obligatoriſch. Tanzen unt 
Mufit nur gegen bejondere Bezahlung. 

Doch hat bei ber ungemeinen Verſchiedenartigkeit ber inbuftriellen Intereſſen über: 
baupt und bes ausgebehnten Reiches insbejondere das Meinifterium für ben Fall, bai 
bie Iocalen Verhältniffe e8 wünſchenswerth erſcheinen laſſen, dem Lehrplan eine mehr ge 
werblibe Richtung zu geben, es ber Privatinitiative freigeftellt, auch ſolche Schulen, 
melde das Profeffionelle von Anfang an mehr betonen, zu errichten und benfelben all 
Rechte der Realſchulen zugefichert, wenn fie nur in ben Hauptgegenftänben das Nivenı 
berfelben erreihen ($. 6 Anm.). Das Circular des Minifterd vom 31. Juli 1872 

enthält ſechs Mufterlehrpläne für foldhe Fäle, und zwar für Schulen, welche fpeciel 
auf bie Bebürfniffe de Handels, auf bie technifchen mit vorwaltender Mechanik oder 

Chemie, auf bie ber Bergbaubiftricte, ber Lanbwirtbfhaft, auf bie technologiſchen und 
agronomiihen berechnet find; endlich folde für eine V. unb VI. landwirthſchaftliche 

Claſſe, ſowie für eine Bauabtheilung bei ber Ergänzungsclajle. 
Damit, follte man meinen, wäre ben Bebürfnifien bed Reiches an realer Bildung 

ausreichend gebient und zugleih ber fehler ber Uniformität, welcher bem preußiſchen 
Real: und Gewerbeſchulweſen zum Vorwurf gemadt wirb, grünblid wermieben. 
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Die Lehrpläne im einzelnen (X. db. M. CLXVI, 1, 1—90). BDenfelben 
find bie für die Gymnafien herausgegebenen in ben allgemeinen und gemeinfchaftlichen 
Fächern zu Grunde gelegt. Vorausgeſetzt werben zur Aufnahme in bie erfte Claſſe bie: 
jelben Kenntniffe, wie in die der Gymnaſien. Demnädft ift der Lehrplan für Reli— 
gion in ben 6 unteren Glaffen ganz berfelbe; da® Leſen bes N. T. im Original fällt 
in ber VII Claffe weg. Ebenfo ftimmt ber Lehrplan des Ruffifhen im ganzen 
mit bem ber Gymnafien überein; bei dem kürzeren Curſus ber Realſchulen ift das 
Penfum der oberen Claffen aus der Literatur etwas beſchränkter und geht nicht ſoweit 
zurüd. Höher dagegen find die Anforberungen in ben neueren Spraden. Auch 
in ber facultativen derſelben müßen bie Schüler dasſelbe erreihen, was bie Gymnaſiaſten 
in ber obligatorifchen. In der obligatorifhen müßen die Realſchüler ber Hauptabtheilung 
(welche dafür 22 St. hat) foweit geführt fein, daß fie Auffäge natur-hiſtoriſchen und 
tehnifhen Inhalts ohne Mühe verftehen und über Gegenftände des gewöhnlichen Lebens 
und ver Inbuftrie eine nicht gerade complicirte Correfpondenz führen fünnen. Für bie 

aus ber Ergänzungsclaffe (allgemeine Abtheilung) fowie aus der Hanbelsabtheilung Ab: 
gehenden erhöhen fich auch dieſe Anforberungen: fie müßen ſchwerere Abfchnitte fehlerlos 
in bie fremde Sprache überfegen, und Aufſätze vorzugsweiſe über Themata aus bem ge: 

wöhnlichen Leben oder techniſchen Inhalts ſchreiben, auch münbli über ſolche Gegen- 
ftinde in ber fremden Sprache ſich ausbrüden Fünnen. Die Handelsſchüler müßen nicht 
bloß Hanbelsbriefe, Rechnungen, Wechſel und andere Hanbelsbocumente in beiben 
Spraden geläufig verftehen, fonbern aud aus bem Ruſſiſchen in bie fremde Sprade 
überfeten Lönnen, — Die Formenlehre fol in 2, bie Syntar in 3 Jahren burdhe 
genommen, fobann bie Grammatik unter bejtänbigen Uebungen wiederholt werden. Der 
Lehrplan der Geographie und ber mathematiſchen Geographie flimmt mit dem 
für die Gymnaſien überein. Das Mufterprogramm für bie Handelsgeographie 
(VI. Elaffe der Hanbelsabtheilung) behandelt biefelbe in 8 Abfchnitten: Fundamental: 
begriffe über Weſen, Aufgaben und Formen bes Handels; commercielle Bebeutung ber 
Communicationen und Transportmittel; die Äußeren Meere Europa’s in Beziehung auf 

Handel und Gewerbe; Handbelsfhiffahrt und Entwidlung ber Hanbelsflotte; innere 
Communicationswege, natürliche und Fünftlihe; Hanbelsumfag mit Waaren einheimifcher 

Production im ruſſiſchen Neid, mit Unterabtbeilung nah ben Inbuftriegweigen unb im 
Bergleih mit anderen Staaten (Klima und Grund und Boben bed europätfchen Ruf: 
lanbs; ber innere Getreivehandel, feine Hauptwege und Märkte nad; Rayons; Bewegung 
ber Getreidefrachten an ben Hauptanfahrtspuncten und Märkten im Gentralrayon; 
Rihtung und Wege bes Getreivehandeld im füblichen Rayon bes europäiſchen Rußlands; 
Ban des Flachſes und innerer Handel mit demfelben; Hanf und Tabakbau; Weinbau; 
Forſtwirthſchaft; Zufammenhang bes Aderbaus mit ber Viehzucht; Pferde- und Schaf: 
zucht; Schweinezuht und Borftenfabrication; Handelsumſatz mit beiden Probucten ; 

Bergbau und Handel mit Metallen); äußere Organifation ber Probucten und Handels: 
inbuftrie in Rußland; Betheiligung Rußlands am Welthandel und vergleichende Ueber: 
fit einiger wichtigeren Waarenumſätze des letzteren. In der Geſchichte find in II. 
bie Juden, Griehen und Römer, Iettere bis auf Theobofius d. Gr., in IV. bie ruffifche 
Geihichte im Zufammenhang mit der Weltgefhichte bis zum 15. Jahrh., in V. bas- 
felbe bis zum XVII, Jahrh., in VI. bie ruffifden und europäiſchen Ereigniffe von Peter 
b. Gr. bis zur gegenwärtigen Negierung zu behandeln. In ber allgemeinen Abtheilung 
der Ergänzungsclaffe find bie Ereigniffe mehr im Zufammenhange zu nehmen, von benen 
der alten Geſchichte mehr die, welche welthiftorifche Bebeutung haben; bie übrigen nad 
dem Gymnaſiallehrplan, wobei nur bie neuere und ruſſiſche Gefhichte von dem Haufe ber 

Romanom an genauer durchzunehmen und das Fortichreiten und ber Zuftanb ber tech— 
niſchen Probucte, ber Inbuftrie und bes Handels mehr zu betonen if. Mathematik, 
In I, und II, Rechnen. In IN, 1 Stunde Rechnen, 3 St. Algebra. In IV. 1 St. 
Agebra und 3 St. Longimetrie. In V. Planimetrie und GStereometrie 3 St. Ebene 

Pädag. Enchffopädie. XI. 24 
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Trigonometrie 2 St., Algebra 3 St. In VL deſcriptive Geometrie 2 St. Im ber 
Ergänzungsclaffe: Ergängender Curſus ber Algebra, und Anwenbung ber Algebra auf 
die Geometrie. In erfterer Beziehung giebt der Mufterlehrplan folgende Puncte an: 

Auszichen ber Duabratwurzel aus Größen von ber Form a + Vbʒ imaginäre Größen 

und Verwandlung bes Ausbrude Va+b v1; Anwendung ber Eigenſchaften einer 

breigliebrigen Größe 2. Grabes auf bie Auffindung von Marimum und Minimum; 
Methode ber unbeflimmten Coefficienten; Newton'ſches Binom mit jedem Nenner; 
Reihen und Zerlegung potenzirter Größen in Reiben; logarithmiſche und trigenome 
trifche Reihen und ihre Anwendung auf das Zufammenftellen von Tabellen; Methode ber 

Grenzen; Theorie ver Combinationen mit Wieberholungen. In ber Anwenbung ber Algebra 
auf bie Geometrie fol bis zu folgenden Aufgaben gegangen werben: a) bei bekannter 
Entfernung zweier gegebener Linien, welche zu einer britten perpenbiculär ftehen, auf biefer 
Iekteren einen Punct aufzufuchen, fo daß bie von biefem an bie Enben ber Perpenbilel 
gezogenen Geraden mit ber britten Linie gleiche Winkel bilben; b) in eim gegebenes 
Dreiedt ein Quabrat zu befchreiben; c) an 2 Kreife eine gemeinfame Tangente zu ziehen; 
d) eine gerabe Linie in äußerfter und mittlerer Proportion zu theilen; e) in einen ge 
gebenen Kreis eine concentrifhe Peripherie zu beſchreiben, welche ben Kreis in äußerfter 
unb mittlerer Broportion ſchneidet; f) von ber Fläche eines rechtwinkligen Trapezes ver; 
mittelft einer der Grunblinie bes Trapezes parallelen Geraben einen Theil abzufäneiben, 
ber ber Fläche eines gegebenen Rechtes glei ift; g) einen Kreis mit einer zu feinem 
Durchmeſſer perpenbiculären Ebene in einer folden Entfernung vom Enbe bes Durd⸗ 
mefjer zu burchfchneiden, daß bie ganze Fläche bes abgefchnittenen Segments ber Eben: 
eines gegebenen Kreifes gleich ſei; h) einen auf einer horizontalen Ebene Tiegenben Kreis 
unb Cylinder durch eine andere horizontale Ebene fo zu durchſchneiden, daß ber Umfang 
biefer Körper, welcher zwiſchen ben Ebenen liegt, in einem gewißen Verhältnis ftebe. 
Die dbeferiptive Geometrie geht bis zu ber Lehre von Plan, Fagabe, Profil 
und Hauptaufrifien eines Gebäubes und ben wichtigften Lehren der Perfpective. Die 
Naturgeſchichte fol die formale Bildung, wie bie Mittheilung von Kenntniſſen im 
Auge haben. Hauptprincip ift, ba vom Nächſten ausgegangen werbe unb zwar von 
dem, was im praftifhen Leben am meiften Bebeutung hat. Sobann muß z. B. in ba 
Botanik zuerft ber Keimproceß an Samengewächſen vorgezeigt werben, bamit ber Schüler 
einen Begriff von den wichtigſten Organen der Pflanzen und ihrer Bebeutung im Leben 
berfelben erhalte. Die gewöhnlichften Pflanzen find monographiſch zu betrachten und 
durch Vergleihung ber Formen bie möglihen Verallgemeinerungen zu machen und br 
Grund zu dem Begriff der laffification ber Pflanzen zu Iegen. Dann ift das Nöthige 
aus ber Anatomie und Phyfiologie der Pflanzen mitzuiheilen und hiebei prabtiſch zu 
verfahren, fo baß bei ber Lehre von ber Ernährung und Vervielfältigung berjelben auf 
von ber Verarbeitung ber landwirthſchaftlichen Pflanzen zu Geweben, Färbeftoffen u. |. m. 
ihrer geographifhen Verbreitung u. f. w. gehandelt wird. So wird in V. unb VI. bie 
Botanik, Zoologie und Mineralogie burdgenommen; in ber Ergänzungsclaffe Anatomie 

unb Phyfiologie ber Thiere und ber Pflanzen. Bei bem naturgeſchichtlichen Unterriät 
in ber Hanbelsabtheilung ift bagegen mehr Gewicht auf bie praktiſche Belannd 
madung mit ben für bie Inbuftrie wichtigen Naturprobucten zu legen, und besiegen 
nad ber Betrachtung ber natürliden Formen aud auf die aus bemfelben erhaltenen 

Probucte, bie Eigenſchaften berfelben und ihre Verbreitung hinzuweiſen. So ift in der 
Mineralogie zu handeln: von den brennbaren Mineralien, 3. B. Schwefel, Naphthe, 
Steinkohlen; von ben Ebelfteinen; von ben widtigften Metallen und Gebirgsarten. JH 
der Phyſik fol die Lehre vom Magnetismus, ber Eleftricität, vom Galvanismus und 
von der Schwere in V., bie vom Licht, von ber Wärme und vom Schall in VL burd- 

genommen werben. In ber Ergänzungsclaffe wirb das Penfum biefer Claſſen repeir 
und vervollftänbigt. Der Unterricht fol vom Erperiment ausgehen und womöglich tm 
phyſikaliſchen Cabinet gegeben werben; babei müßen bie Schüler mit ben Apparaten 
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umzugehen und bie wichtigſten Experimente ſelbſt vorzunehmen lernen. Dieſelben müßen 
aber auch im Löfen von Aufgaben geübt werben: eine gewiße Anzahl folder iſt dem 
Programme beigelegt. In ber Hanbelsabtheilung ift bie Lehre von ben 
chemiſchen Eigenſchaften ber Körper Hinzuzufügen. Der Unterriht in ber Chemie fol 
hauptſächlich die Vorbereitung auf bie Fabrikinduſtrie im Auge haben. Der Schüler 
joll die chemiſchen Probucte richtig verftehen lernen, bie wieber auf ber richtigen An- 
werbung ber chemiſchen Geſetze beruhen. Darum muß er zuerft bie Elemente ber 
Wiſſenſchaft ſelbſt kennen lernen. Daher ift zu beginnen mit der anorganiſchen Chemie. 
‚m ben Iekten 15—20 Stunden find dann einige ber für das Leben ber Thiere und 
Manzen wichtigften organischen Gegenftände burchzunehmen. Das Programm für bie 
Nechanik (in VI. Kinematik und bie Lehre von den Kräften, in ber Ergänzungsclaffe 
bie von ben Mafchinen) ift im Anjchluß an Premiers dlöments de möcanique appli- 

que par Sonnet verfaßt. Der Lehrplan für Zeihnen (1’rftündige Lectionen, $. 14). 
Begonnen wirb mit bem Zeichnen von Linien und geometrifchen Figuren, anfangs 
mit Hülfe des Quadratnetzes, dann ohne dasſelbe. Dann werben geometrifche Figuren 
auswendig ohne Netz gezeichnet, ſodaun aus benfelben verfchiebene Mufter zufammengeftellt, 
zuerſt nach Angabe bes Lehrers, dann nach felbftändiger Wahl des Schülers (in L). 
Hierauf folgt das Zeichnen nad; Drabtmobellen, zuerfi von Linien, Winkeln, geometrifchen 
Figuren und Conturen, einfachen geometriſchen Körpern, fpäter von ſolchen und ihren Com: 
Dimationen; Zeichnen von Gegenſtänden, deren Formen ben geometrijchen naheftehen, 
nad der Natur; endlich werben geometriiche Körper und ihre Combinationen auswendig, 
nad Angabe bes Lehrers gezeichnet (in IL). Zeichnen von einfachen Ornamenten (mit 
Tuſchirung), von Theilen des Gefihte, von ganzen Masten unb ähnlichen Gegenftänden, 
in ben Conturen (in IIL). Zeichnen von Gypsmodellen: zuerft complicirte Ornamente, 
dann Theile bes Gefihts, Masten, Hände, Füße. Zuletzt Zeichnen von Landſchaften 
nach Driginalen und Photographin. Im Reifen follen in VI, bie gebräudlichiten 
Curven geübt, fowie Aufgaben aus ber bejcriptiven Geometrie gelöst werben. Die 
vorfommenbern geometrifhen Gebilde müßen erflärt werben. Deshalb ift ber Unterricht 
momöglih vom Geometrielehrer, ober doch von einem mit ber Geometrie gründlich 
bekannten Lehrer zu ertheilen. Das nad dem Mufterlehrplan durchzunehmende Penſum 
umfaßt in feiner letzten Wbtheilung: Ellipfe, Hyperbel, Parabel unb die Tangenten dazu; 
bie archimediſche Spirale; Cycloide, Enchcloide und Hypochycloide; Aufrollen eines 

Kreifes; logarithmiſche Spirale; bie Schraubenlinie. — Bei dem Unterricht in ber 
Correfponbenz und Buhführung hat auf bie theoretiidhe Darlegung ſtets bie 
praltiſche Anwendung zu folgen. Da es nicht genügt, die Schüler nur mit ben Berech⸗ 
nungämethoben befaunt zu machen, fie vielmehr aud lernen follen, wie man bie Daten 

zu ben Berechnungen ſelbſt ſammelt, jo müßen die Eurfe ber procenttragenben Papiere, 

die Wechſel- und Gelveurfe, die Wanrenpreife, die Discontoprocente u. |. w. aus ber 
Virflichleit genommen werben, wozu bie Curszettel und Börfennahrichten zu gebrauden 
fin, Bei den Ianfmännifchen Rechnungen find bie Schüler mit den in ber commerciellen 

Praris gebräuchlichen vereinfachten Rechnungsömethoden befannt zu machen; babei auch 
mit den Erfenmmgsarten ber hauptſächlichſten Waarenſorten unb ihrer hänfigiten Ver— 

(jungen. Nah dem Mufterprogramm für bie kaufmänniſchen Berehnungen im 
Zuſammenhang mit der Hanbelsölonomie ift durchzunehmen: bie Lehre von den Münzen, 

vom Grebit, von ber Curs⸗ und Wechjel-, ber Fonds⸗ und Actienberehnung, von ben 

Banken, von ben Waarenberechnungen, von der Havarie, ber Verficherung, den Börfen, 

Märkten und ben Zolleinrichtungen. In ber Lehre von ber Buchführung find bie ver- 

ſchiedenen Syfteme (einfache unb boppeltc), bie geſetzlichen Beitimmungen barüber und 

die Folgen ihrer Nichterfüllung durchzunehmen, ein kurzer hiſtoriſcher Abriß über bie 

Entwicklung der Buchführung zu geben und Mufter vorzuführen, wie biefelbe praktiſch 

bei einer umfaſſenden kanfmännifchen Unternehmung mit Waarenhanbel, Bankier-, Eom: 

miffions und Erpebitionsoperationen einzurichten ift; dann follen die Schüler ſelbſtändige 
Arbeiten im Bezug auf die Buchführung bei einer ober mehreren Bankoperationen machen 
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und endlich mit dem Allgemeinen ber Fabrikbuchführung befannt gemacht werden. Das 
Mafhinenplanzeihnen (in der mechaniſch-techniſchen Abtheilung der Ergänzunge: 
claffe) fol die Schüler fo weit bringen, daß fie im Stande find, ben Plan einer 
Mafchine ar zu verftehen und ihn in feine Beitandtheile zu gerlegen. Lehrgang: Niem- 
ſcheibe, Zahnrad, Excenter, Drebling, Kurbelftange, Schwengel, Zapfenlager, Storf: 
büchfe, Krahn, Watte's Parallelogramm, Details der Pumpenkolben, des Dampftolbens, 
Eifene und Holzwelle eines Waflerrabes, SKniewelle, Details verjchiedener Combi— 
nationsmethoben von Wellen, Detail ber Combination von Röhren, bes centrifugalen 
Regulators, des Zapfenlagers einer verticalen Welle u. f. w. Der Lehrplan für Pant: 
meffen und Nivelliren. Grunbbegriffe vom Mafftab und ben betreffenden Mani- 
pulationen; grundlegende geobätifhe Dperationen; Ausführung von Aufnahmen; Ver: 
meflungen; Nivellirungen. Die Schüler follen Iernen, wie man mit ben einfadhiten und 
wohlfeilften Mitteln bie nothwenbigen Aufnahmen und Nivellirungen vornehmen kant. 
Der Lehrer bat die im geobätiihen Gabinete vorhandenen Inſtrumente nicht bloß vor: 
zuzeigen, ſondern aud auf ber Tafel ihre weſentlichſten Theile und die vorkommenden 
Varianten vorzuführen. Auch die Schüler können bie Zeichnungen ber ihnen gezeigten 
Inſtrumente anfertigen. Die praktiſchen Arbeiten auf freiem Feld find unter Anleitumg 
eines erfahrenen Topographen vorzunehmen; auf je 4 Zöglinge foll ein Anftrument 
fommen; 3 Tage Arbeiten auf ber Fläche einer [I Werft und 1 Tag zur Ausführun 
berfelben auf dem Papier genügen, um ben Schüler mit allen Handgriffen ver Aufnahme, 
Nivellirung unb Anfertigung ber Zeichnung bekannt zu machen. Lehrplan für vie 
Baufunft in ber mechaniſch- und ber chemiſch-techniſchen Wbtheilung ber Ergänzunge: 
claffe. Der erfte Theil handelt von dem Material, welches gebraucht wirb zum Bau 
von Wegen und feiten Wänben, zum gewöhnlichen Quaber: und Grundbau, zu Be 
dachungen, zum Kalk: und Gypsbrennen, zu fenerfeiten Bauten, zu Mühlfteinen; ven 
den künſtlich Hergeftellten Materialien und benen, welde zur Verbindung ber Steine 

dienen; von ben verfhiebenen Holzarten, von ben Metallen, von ben Erbarten. In 
zweiten Theil ift zu handeln von ber Aufführung der Fundamente, den Erb, Stein, 
Holze ober Zimmermannde, Ofen: und fonftigen Arbeiten, 3. B. Pflafterung, Chauſſeebau, 
Wafferableitung, den Mitteln gegen Feuchtigkeit. Lehrplan ber chemiſchen Teän« 
Iogie in ber chemiſch⸗-techniſchen Abtheilung. Zweck bes Unterrichts ift es, bem Schüler 
ein klares Verftändnis von ber Bebeutung und dem Weſen ver Manipulationen un 
dem Sinn der chemiſchen Reactionen zu geben, durch deren entſprechende Verwendung bit 

erfolgreihe Bearbeitung bes NRobmateriald und das Gelingen des Probuctes erreidt 
wird. Zuerft alfo find ben Schülern die Eigenfhaften und der chemiſche Charakter der 
Verbindungen, welche vorliegen, bie hemifchen PBroceffe, 3. B. Gährung, Gerben u. |. w 
theoretifh zu erflären, fobann theoretiſch und praftifch bie Methoden ber tednilhen 
Analyfe des Robmateriald und ber Probucte anzuzeigen. Zu biefem Zweck muß an: 

Sammlung von Rohmaterial in allen Stufen ber Bearbeitung, ſowie von ben zu tet 
nifhen Analyfen nothwendigen Inftrumenten vorhanden fein. Durchzunehmen fin: 
Stärkfefabrication, Bierbrauerei, Branntweinbrennerei ; animalifche und vegetabiliſche Fett: 
nebſt Talgſiederei, Lichterfabrication, Deljchlägerei und Seifenſiederei; Fabrication ver 
Leber, Glas, Porcellan und Fayence, Papier; Brobbäderei; Heizung. Andere Gegen 
fände, wie Färberei, Gas: und Naphtha-, Leim: und Ladfabrication können, ment 
bie Zeit reicht ober locale Gründe bafür ſprechen, ebenfalls burdigenommen werben. 
In ber mehanifchstechnifchen Abtheilung ift die Technologie ber Metalle und bie det 
Holzes zu lehren. Die praftifgen Arbeiten im chemiſchen Laboratorium (in der 
chemiſch⸗techniſchen Abtheilung ber Ergänzungsclaffe) haben ben Zwed, den Schülem 
bie Methoden ber techniſchen Analyfe, welche wieder auf eine verhältnismäßig let 

Anzahl von Methoden der hemifchen Analyſe zurüdgehen, zu zeigen. Die Uebunger 
follen mit ber qualitativen chemiſchen Analyfe beginnen, und zwar mit ben einzelnen 
Reactionen. Dazu paßt befonders bie Analyſe auf naffem Wege, welde mit der 
Gruppe ber alfaliihen Metalle anzufangen bat. Die andern formen ber chemiſcher 
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Analyſe, z. DB. Löthrohr-, Spectral:Analyje u. ſ. w. fünnen eingeübt werden, wenn 
bie Zeit es erlaubt. Bei ber quantitativen Analyſe find bie allgemeinften und ge 
bräuchlichſten Methoden auszuwählen; anzufangen ift mit Beifpielen von Gewichts: 
analyfe ber einfachften chemiſchen Verbindungen. Auch die quantitative Analyfe bes 

Volumens und ihre Hauptmethoben, die Alkalimetrie, Neibimetrie und die Methoden 
der Rebuction, Oxydation und Präcipitation find anzuzeigen. Specielle technifche 

Analyien von Materien, welche in ber betreffenden Gegend verarbeitet werben, bilben 
den Beſchluß. 

Jede Realihule fol außer einer Bibliothek für Schüler und Lehrer, einem phyſi— 
taliihen Gabinet, einer Sammlung von Karten und Turngeräthen aud) eine ſolche von 
Materialien zum Zeichnen und Reigen haben. Außerdem müßen, je nad der Abtheilung 
ber Ergänzungsclaffe, Sammlungen vorhanden fein von Zeihnungen und Mobellen von 
Mafhinen, von Lehrmitteln für Naturgefhichte und Chemie, von Muftern für mecha— 
niihe Technologie und bie mechaniſche Verarbeitung von Holz und Metallen, von 
Gerätbihaften zum Mobelliren, ein chemiſches Laboratorium und eine möglichſt vollftän- 
bige Sammlung von Waarenmuftern. 

Die Beftimmungen über bie Schüler, Aufnahme berjelben, Schülerzahl, Befreiung 
vom Schulgeld, Schulftrafen u. ſ. w., Penfionate, find diefelben, wie bie im Gymnaſial⸗ 

fatut getroffenen. Ebenjo bie Über die Directoren und Infpectoren, nur daß 
an ſolchen Realfhulen, weldhe ganz auf Koften von Lanbfhaften, Gemeinden, Ständen 

und Privatperfonen unterhalten werben, bie Wahl bes Directors und bes Inſpectors 
ben die Schule Unterhaltenden anheimgeftelt if. Auch bie Beftimmungen über bie 
Lehrer find biefelben (für das Zeichnen werben ſolche bevorzugt, welche ven Curſus in 
der Architefturclaffe der Kaif. Akademie ber Künfte, ver Baufchule, ber Moskauer Malers, 
Bildhauer: und Architekturſchule, jowie in ber Moskauer Strogonowfhule abjolvirt 
baben); ebenjo die über das Klafjenlehrer:, das Gehaltsfyften u. ſ. w. Jede Realſchule 
bat, wie jedes Gymnaſium, im falle fie von Lanbfchaften, Gemeinden u. f. w. bie 
Mittel des Unterhaltes ganz ober theilweije erhält, einen Ehrencurator. Eine ben 
Realſchulen eigene Einrihtung ift dagegen bas Curatorium ($. 79—81). Dasfelbe 
befteht aus dem Stabthaupt (Bürgermeifter), dem Ehrencurator, wo ein folder ba ift, 
bem Director und 5—10 Mitgliebern; zu foldhen werben angefehene Ortsangejeffene 
auf 3 Jahre gewählt, bei ven Realſchulen ber Regierung vom Curator, bei ben übrigen 
von ben bie Schule Unterhaltenten. Das Euratorium, welches breimal jährlich zus 
jammentritt, bat bie Aufgabe, eine Sammlung ber Iocalen Landesproducte zu fchaffen, 
ben Beſuch von Tabriketabliffements, fowie die Ausführung von Ercurfionen zu 
ermöglichen, für hervorragendes leiftende Schüler die Mittel zum Beſuch einer höheren 

Fachſchule herbeizuſchaffen, abgehende Schüler in entſprechenden Stellen unterzubringen, 
zu bejtimmen, welde von den neueren Spraden in ber Realſchule zu Ichren find und 
Mittel zur Einrichtung bes Locals, wie zur Hebung bes Unterrichtes aufzubringen. In 
ten beiden letzten Fällen hat der Gurator bes 2.:B. das Beitätigungsredt. 

Die Dienjt und Penſionsrechte der Realſchullehrer find biefelben, wie bie ber 
Gymnaſiallehrer. 

Schüler, welche ein Zeugnis über die beſtandene Abgangsprüfung der Realſchule 
haben, ſind zum Eintritt in die höheren Fachſchulen berechtigt, wobei ſie ſich indeſſen 
ber üblihen Controleprüfung zu unterwerfen haben. Beim etwaigen Eintritt in ben 
Eivildienft find fie ben Gymnaſiaſten gleichgeftellt. Der Etat einer vollftändigen Real: 

ſchule mit der Haupt und ber Hanbelsahtheilung ift folgendermaßen normirt. 
Gehalt des Directors (mit Amtswohnung) - - -» -» » . » 1200 Rubel. 

Tafelgelber — > a KR ei 800 „ 

»„  » Anipectord (mit Amtswohnun) . - . 2... 900 „ 

Tafelgelber a tale ——— 60 „ 

„ ber Lehrer 3 GE Aare ca 14750 
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(Nämlich: 1 Lehrer der ruffifhen Sprache mit 20 St., 4 Lehrer ber neueren Sprachen 
mit 64 St., 3 Lehrer der Mathematik, Mechanik und bes Reißens mit 50 St., 1 ber 
Naturgefhichte, Phyſik und Chemie, 1 der Geſchichte und Geographie, 1 bes Zeicnens, 
1 bes Schönfdreibens, der Eorrefpondenz und Buchführung mit 20, 18 und je 16 
Stunden). 

Gehalt der 6 Elafjenorbinarien - > 2 2 2 2 een 960 Rubel, 
„m 2 Elaffenlehrergebülfen . - ». > > 2 2 22. 60 „ 
v„ bed Arites . . . ee 300 „ 

„ ber Lehrer für Sefang en — ed 500 „ 
„ bes Schriftführers oder Buchhalter . . . 2 2... 20 ,„ 

Tafelgelber a yes —— 200  „ 
Für Ganzleiausgaben . . . ne er Me 10 „ 

die Anfhaffung ber Leßrmittel , ae .. 109000, 
Gehalt bes Secretärd ber Lehrerconferenz und des Bibliothekars 240 „ 

Summe 23,100 Rubel. 

Allein im Laufe des Jahres 1873 wurden 23 Realjchulen errichtet, von benen ber 

Staat 4, bie örtlichen Gemeinden 3 ganz unterhielten, fo daß fi ber Staatszuſchuß 
für 20 berfelben auf 458,795 Rubel belief. Außer dem jährlichen Zufhuß fteuerten 
die Gemeinden namentlih zum Bau von Schullscalen oft namhafte Summen: bie 
größte aber, nämlich 73,266 R., gab zu biefem Zwede ein Privatmarın, der Stabtäef von 
Kijew, P. Demidow, Fürft von San Donato her. Das Minifterium fanbte 1872 
und 1873 mehrere Realfhulmänner ins Ausland zur Befihtigung von Lehranftalten 
und zum Ankauf von Büchern und Lehrmitteln. Von ben erfteren wurben (für jebe 
Säule) um die Summe von 2445, von ben lehteren um bie von 3390 R. angelauft, 
fo daß fi die Gefammtfumme auf 145,896 Rubel belief (Ueberf. f. 1873 ©. 87 ff.). 
Der Einfluß, welden bie Errihtung der Realfhulen auf die Schülerzahl der Gymnaſien 
hatte, war troß der Beflimmung bes Siatutes ($. 25), baf die nad ber II. bis V. 
Claſſe der Gymnaſien verfeßten Schüler in ben Realfulen ohne Eramen aufgenommen 
werben, ein unbebeutender. Es giengen nur 890 Gymnafiaſten in Realſchulen über. 
Und zwar am wenigften (66) gerabe in ben inbuftriellften Gouvernements, nämlid ben 
zum Moskauer 2.:B. gehörigen, nicht viel mehr (67) in dem am wenigften inbuftriellen 
2-B. von Wilna und dem in Bezug auf die Probuction in der Mitte ftehenben 2.:D. 
von Kafan (70). Im L.B. von Charkow waren es 124, in dem von St. Peteröburg 
135, von Kijew 179, von Odeſſa 249, fo daß alfo die Zahlen nad Süben immer mehr 
zunehmen und im umgefehrten Verhältnis zur Entwicklungsſtufe der Induſtrie ſtehen 
(Cabgefehen vom St. Petersburger 2.:B.). Von jenen 890 Schülern legten 819 ihre 
Gymnaſialzeugniſſe vor; 404 von biefen waren befriedigend; 415 Hätten im Gymnafium 
nicht verfeßt werben können, und zwar 208, weil fie in ben alten Spradhen, 180, weil 
fie in biefen und in der Mathematik, und nur 27, weil fie in der Mathematik nicht 

genügten. Die Schüler mit genügenden Zeugniffen betrugen in bem 2.:B. von Kijew 
45, in dem von Obeffa 53°, in dem von Charkow aber 69°, jo daß man alſo fagen 
Kann, bort fei bas Streben nad realer Bildung verbreiteter, bier aber intenfiver 

(3. d. M. CXXII, 4, 67-82). 
E. Nichtſtaatliche Anftalten. I. Die Schulen ber evangeliſchen Gemeinben 

in St. Petersburg. Von biefen ift bie ältefte bie deutfhe Hauptihule St. Petri (l. 

bie Geſchichte derfelben von C. Lemmerih S. 145 Anm.), welche biefen Namen durch bas 
Manifeft der Kaiferin Katharina II. vom 31. Jan. 1764 erhalten bat. Schon 1710 als 

Elementarſchule erwähnt, wurde fie 1762 von ihrem Director A. F. Büſching (1762 bie 

1765) zu einer „Schule der Sprachen, Künfte und Wiſſenſchaften nad dem Mufter von 

Francke's und Heder’s Nealfhulen, welche nicht nur den beften ausländiſchen gleiden, 

fondern fie an Vollkommenheit noch übertreffen fol,“ reorganifirt, 1783 aber zur Haupt: 
normalvolkoſchule (f. oben ©. 18) erhoben. Das Pateinifche, welche fie als Franck'ſche 

— — — — 
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Säule im Lehrplan gehabt hatte, wurbe erft viel fpäter wieber in benfelben aufgenommen; 

1826 war bie wohl unter bem Einfluß bes Grafen Sievers begonnene Einführung bes- 
ſaben als obligatorifhen Faches burdgeführt, da das Directorium ben Charakter ber 
Säule als einer allgemeinen bürgerlichen Realſchule feithielt; von 1834 an bildete fich 
nit 8 St. Griehifh in den drei und 22 St. Lateinifch in ben vier oberen Elaffen eine 
Gymnafialabtheilung heraus, welche durch ben Lehrplan von 1858 (unter dem Director 
Steinmann) in ben Vordergrund geftellt wurde. Seitdem befteht die Schule aus bem 
Eymnaſium (7 Claſſen mit 223 Schülern — am 1. Mai 1875 —), der Realfchule 
(7 Glafjen mit 272 Schülern) mit einer gemeinfamen Unterclaffe (42 Schüler) und einer 
treiclaffigen Elementarſchule (mit 152 Schülern). Außerbem gehört zu ihr eine Mäbchen- 
ſchule (7 Claſſen mit 371 Schülerinnen) ebenfalls mit einer Elementarſchule (152 Schü- 
(rinnen). Von ben Schülern find 898 lutheriſcher und reformirter, 244 orthoborer 
Genfeffion. 

Die St. Annen-Kirchenſchule (Chronik berfelben in ber Einladungsſchrift zu 
tem am 8. Jan, 1853... ftattfindenden Schulact von Dr. H. Wiedemann) wurbe 
1736 als Elementarſchule eröffnet und blieb bis 1833 eine Bürger: ober Realſchule, 
denn das feit 1762 in einer Elaffe, wie es fcheint, obligatoriſch eingeführte Latein wurbe 
feit 1780 jebenfalls facultativ („auf Verlangen privatim‘ ©. 26). Sie wollte „junge 
Leute zu Profeffioniften, Kaufleuten, Bharmaceuten, Chirurgen und Staatsbienern bilden.“ 
1833 wurbe bie Anftalt „nah bem Mufter bes 8. St. Petersburger Gymnaſiums“ zu 
einer Gelehrtenſchule reorganifirt, mit 5 Claſſen, beren vier obere 13 griechiſche und 
20 Iateinifche Stunden hatten. Der gumnafiale Charakter wurbe 1846 wieber alterirt, 
da der Director „ben unteren Claffen mehr bie Form einer Realfchule gab, in ben obe- 
rem bagegen durch regelmäßigen zweijährigen Curfus ben Anforberungen ber Univerfitäts- 
cxamina immer mehr zu genügen ftrebte.“ 1852 Hatte ‚die Anftalt außer ber elemen- 
taren noch 7 Claſſen, mit 15 griechiſchen und 26 lateinifhen Stunden. Seht befteht fie 
aus einer Gymnaſial⸗ und einer Realabtheilung mit je 8 Glafjen (1875 hatte jene 186, 
dieſe 238 Schüler) und einer Vorbereitungsclaffe (40 Schüler); einer breiclaffigen 
Baifenhausfhule (mit 184 Schülern); einer Mädchenſchule (8 Claſſen mit 809 Schü- 
lerinnen) nebft breiclaffiger Elementaranftalt (mit 128 Sd.). 

Die reformirte Kirchenſchule (f. das 50Ojährige Jubiläum ber ref. K. am 
11. März. Programm von 1868). Von ben brei reformirten Gemeinben (ber hol: 
lãndiſchen, franzöfifhen und beutihen) aus Anlaß ber britten Säcularfeier ber Refor: 
mation geftiftet, war fie zumächft eine zweiclaffige Elementarfchule, die am Ende ber 
zwanziger Jahre eine vierclaffige wurbe und nad) 1840 auch Lateinijch als Privatunterricht 
aufnahm. 1852 kam bie fünfte Claſſe, balb barauf zwei weitere bazu, feit 1864 bie 

achte. Gegenwärtig befteht die Schule aus einer Oymnaflal- und einer Realabtheilung 
mit je 7 Claffen und einer Vorſchule; in ber oberften Gymnaſialclaſſe ift der Eurfus 
zweijährige: Die VI. Realclaffe bildet einen Abſchluß, fo daß bie VII, der Ergänzungs: 
clafje der Staatsrealfhulen entſpricht. 

Schülerzahl (im April 1875) in den 2 unterften Claſſen 112, in ben (bamaligen) 
6 Claſſen der Gymnaſialabtheilung 109, ber Realabtheilung 194. Von ben Schülern 
find 160 ortboborer, 75 reformirter, 147 lutheriſcher Confeffion. Der Lehrplan: 
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Staatlihe Rechte erhielt zuerft bie Petrifchufe, für ihre Lehrer burdh ben Ukas vom 
8. Febr. 1829, für die Schüler burd den vom 2. Juni 1836; fobann bie Annene 
ſchule durch Ukas vom 3. Nov. 1852 unb bie reformirte Durch folden vom 30. 
Nov. 1863. Auch die jebt gültigen Rechte (Entlaffungspräfung zur Univerfität) 
find ben brei Anftalten und ihren Lehrern (Staatsbienft) durch das Reichsrathsgutachten 
vom 29. April 1875 zuerkannt. Nur bie Penfion I bie letzteren, wie bisher, aus 
ben betreffenden Schulfonds. 

II. Die Schulen ber evangelifchen Gemeinben in Moskau. Die älteſte deutſche 
Schule in Rußland iſt bie evangeliſch-lutheriſche St. Mihaelis:Schule in Moskau, 
über deren Exiſtenz zuverläßige hiſtoriſche Nachrichten bis zum Jahre 1601 vorliegen 
(die Gründung ber Gemeinde erlaubte 1576 ber Zar Iwan IV. Waſſiljewitſch); doch 
ſind die Nachrichten über die Moskauer Schulen überhaupt ſpärlich, da der Brand von 
1812 bie meiften Documente vernichtet hat. Man kennt nur ben ungefähren Entwid- 
lungsgang ber St. Michaelisfhule — einclaffige Lateinfchule, mehrclaſſige Elementarſchule, 
vierclaffiged Progymnafium, Gymnaſium. Seit 1870 ift fie Realſchule mit commercieller 
Richtung und folgendem Lehrplan : 
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Lehrercollegium: ber Director und 15 Lehrer. Schülerzahl: 144 (darunter 15 rei’ 
ſchülerſ. Mit ver Schule ift ein Penfionat (36 Zöglinge) und ein Waifenhaus (12 
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Zoglinge) verbunden. Schulgeld: 96 R., Penſionsgeld 400 R. Das Vermögen ber 
Schule beſteht in dem Schulgebäude, einem eifernen Capital von circa 55,000 R. und 
einem beweglichen von 24,000 R., bie ſich aus Vermächtniſſen gebildet Haben. Nach dem 

Brande hat die Schule mehrmals kaiſerliche Gnadengeſchenke erhalten: 1813 25,000 R., 
1828 10,000 R. Aſſignationen. 

Die Anftalten der St. Petri-Pauli-Gemeinde. Diefelbe Hatte ſchon 1668 
eine Schule, von ber man aber wenig mehr weiß, als daß ber am 5. März 1713 zum 
Superintenbenten unb Ephorus aller Iutherifhen Kirchen und Schulen bes Reiches er: 
nannte Prediger ber St. Michaelisgemeinde Lic. Barthold Bagetius auch ihr einen neuen 
Lehtplan gegeben hat. Wahrſcheinlich, daß fie dann bie bei den andern beutjchen Schulen 
amähntn Wandlungen durchmachte. Erft 1810 hat ſich wieber ein ſicheres Datum 
erhalten; ein Schüler ber Anftalt trat direct aus ihr in bie mebicinifche Facultät ber 

Univerfitit Moskau über (ber fpätere Rector berfelben, Geh. Rath A. U. Alfonsfi). Erſt 
12 Jahre nad; dem Brante von Mosfau gelang es ber Gemeinde, unterftüßt durch ein 
faiferliches Gefchen? von 5000 R., dem fpäter cin zweites, von Kaifer Nicolaus, von 
34,500 R, folgte, bie Schule mit zwei Claffen wieder zu eröffnen; 1830 war fie ſchon 
wieder im Stande, ihre Zöglinge zur Univerfität zu entlaffen (damals gieng aus ihr an 
die medico⸗chirurgiſche Akademie ber fpäter vielgenannte Profeflor K. Fr. Rouilld ab), 
1865 murbe neben ber Gymnaſial- eine Realabtheilung eingerichtet. Staatliche Nechte 
hat die Schule noch nicht; jie gewährt nur, wie bie 8 Petersburger Gemeindeſchulen, 
die Berechtigung für ben militäriſchen Freimilligenbienft. — Die Knabenſchule befteht aus 
einer breiclaffigen Elementarſchule (mit 192 Schülern), einem Gymnafium (7 Elaffen, 
zweijährige oberfte Glaffe, mit 120 Schülern), und einer Realſchule (mit 225 Schülern), 
die fi von ber britten Clafje an in eine zweiclajfige Hanbelsabtheilung und eine breiclaffige 
Abteilung gliebert, die für polntechnifche Anftalten vorbereitet. Der Lehrplan ift folgender: 

— 
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An der Anftalt arbeiten außer bem Director und Infpector 33 Lehrer. Die Lehrer: 
conferenz, zu ber aber die Lehrer ber Kümfte nicht gehören, hat über Lehrbücher, Methobe, 
Schulplan, Ausſchließung von Schülern, wie bie Difeiplin überhaupt, und bie Ber: 
fegungen zu entſcheiden. Allein dieſe Befchlüffe unterliegen ber Beftätigung bes Schulrathe. 
Diefer befteht aus dem Präfibenten bes Kirchenraths, ben beiden Geiftlihen, dem Di: 
tector ber Knabenſchule, zwei Mitglievern des Kirchenraths, einem gewählten Gemeinte: 
mitglied und dem Inſpector. Der Schulrath hat außerdem bie monatlihen Berichte 
des Directors zu prüfen, über bie Förberung ber fittlihen und wiſſenſchaftlichen Zwecke. 
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über bie materiellen Interefjen ber Schule zu berathen, insbefonbere für die Lehrmittel 
zu forgen, bie Bauten u. f. w. zu beauffichtigen, fowie bie Rechnungsbücher zu führen. 
Die Oberauffiht übt der Kirchenrath: er führt bie officielle Correſpondenz, Hat bas 
Recht, die Schullaffe zu revibiren, und beſonders Wahl und Entlaffung des gefammten 
Lehrerperfonale. — Die Anftalt erhält fih nur aus ben Einnahmen an Schul: und 
Penfionsgelbern, Aufnahmegebühren unb Büchergeld, die fi) 1874/5 auf 67,688 R. 
37 Rop. beliefen, während bie Ausgaben 64,259 R. 37 Kop. betrugen (wovon 37,295 R. 
auf bie Gehälter famen). Der Director erhält 3500, ber Inſpektor 2000 R.; bie Lehrer 
der alten Sprachen, ber Geſchichte, der Mathematif je 1800, bie Glementarlehrer je 
1500 R.; die übrigen Xehrer werben nad dem Verhältnis ber Stunden bezahlt. Die 
Schule Sat ein Penfionat (120 Zöglinge, mit 11. Gouverneuren), Penfionsgeld 300 R., 
Säulgeld in ben Elementarclaffen 80, in den übrigen 100 R.; Freiſchüler 10° (gegen: 

wärtig 56), freie Benfionäre 4°). Bon ben Schülern find 238 Rutheraner, 247 Ortho- 
bore. — Enblid ift mit der Anftalt noch eine feit 1829 beftehende Mäbchenfchule mit 
zwei GElementar: und 7 höheren Glaffen verbunden, zu benen noch eine VIIL Binz 
gefügt werben ſoll (266 Schülerinnen). 

III, In ihrer Urt einzig baftehende Unftalten find bie zwei folgenden: a) das 
Zöfarewitfh:-Nilolaj-Lyceum in Moskau Die Gründer besfelben, M. N. 
Katlow und P. M. Leontjew, melde nicht nur zur erften Einrichtung bes Lyceums je 
10,000 R. beifteuerten, fonbern ihm aud ihre Dienfte umfonft wibmeten, verfolgten 
babei ben Zwed, in einem wirklichen claſſiſchen Gymnaſium ein Vorbild zu ſchaffen, an 
welchem ber Nuten ber claſſiſchen Bildung ad oculos bemonftrirt werbe und ihrerfeits 
bazu beizutragen, daß bie Bildung einer felbftänbigen pädagogiſchen Thätigkeit in Ruß— 
land und bie Herausarbeitung ber Methoden burdh eigenen praftiihen Verſuch ermöglicht 
werbe. Mit ber beiden Männern gegebenen Energie legten fie fon im Juli 1867 ben 
fertigen Plan ihrer Anftalt vor: am 13. Jan. 1868 wurbe, fie mit 3 Claſſen und 
23 Schülern eröffnet. Am 12. Auli 1869 wurde das befinitive Statut beftätigt. Dar: 
nad bat das Lyceum 8 Gymnaſial- und 8 Univerfitätsclaffen. Die Oberauffiht führt 
ein Confeil: Präfident vesfelben ift der Minifter der V.-A., falls er fi in Moskau be 
findet, fonft ber General-Gouverneur; Mitglieber: ber Curator bed 2.:B. und fein 
Gehülfe, der Rector ber Univerfität, ein vom Gonfeil ber Univerfität gewähltes Mitglieb, 
bie Direction des Lyceums und Ehrenmitglieder (ein ſolches kann man durch einen Be: 
trag von 10,000 R. werben). Dem Abelsmarfhall, dem Stadtchef und dem Präft: 

denten bes Gouvernement-Lanbfhafts:Amted von Moskau ift die Mitgliebfchaft frei 

geftellt. Die Direction bilden bie Stifter bes Lyceums, der Haupt unb bie Dberlehrer, 
fowie in gewißen Fällen bie Tutoren bes Univerfitätscurfus. Jeder in biejelbe neu ein 
tretenbe wirb barauf vereibigt, ba er um ben Nuten ber Anftalt nad beftem Gewiſſen 

fi) bemühen und das Statut erfüllen werde. Die Direction ernennt bie hauptſächlichſten 

Lehrer, die von der Regierung beftätigt werven. Das Perfonal befteht aus dem Haupt: 
lehrer (Director), den Gehülfen des Directors (Oberlehrern), ben KHauptinfpicienten 
(Auffehern über bie mit dem Lyceum verbundenen Penfionate), ben Ober: unb Unter: 
tutoren und ben Docenten bed Univerfitätscurfus, In einer befonberen Abtheilung des 
Lyceums (dem Lomonofjowfeminar) werben Snaben unentgeltli erzogen, welde 
fi verpflichten, fpäter Lehrer zu werben. Das Lyceum giebt einen eigenm Schul⸗ 
ealender heraus, von dem 4 Bändchen erjchienen find. Aus biefem fei das Programm 
ber alten Sprachen angeführt: Lateinifh: I. Elafje (12 Stunden). Declinationen, Eon 
jugationen, Gomparation, Pronomina, Zahlwörter. II. Elafje (9 Stunden) Beendigung 
ber Formenlehre mit Ausnahme der unregelmäßigen;Verba; wichtigfte Regeln ver Syntar. 
II, Claſſe (7 Stunden). Unregelmäßige Verba; Syntar bes einfachen Satzes; Cor 
nelius Nepos, Phädrus. IV. Elafie (6 Stunden). Syntax bed zufammengejeßten 

Satzes; Cäfar, Ovid. V. Claſſe (6% Stunben). Repetition ber Suntar; Cato maj., 
Ovid. VI Claſſe (7 Stunden). Repetition ber Syntar; Saluſt Catil., Cicero 
(4 Neben), Birgil (1 Bub). VII. Claſſe (6 Stunten). Nepetition ber Syntar; 
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Livius (2 Bücher), Cicero (4 Reben), Virgil (2 Bücher). VII. Claſſe (6 Stunven), 
Repetition ber Syntar; Cicero de offic,, Livius (1 Bud), Horaz (40 Oben). Griechiſch: 
II. Claſſe (6 Stunden). Formenlehre bis zu den DBerben auf u. IV. Glafie 
(6 Stunden). Beendigung berjelben; wichtigfte Regeln ber Syntar; Anabafis IL, 1—8. 
V. Glaffe (6 Stunden). Repetition ber Formenlehre und ber ſyntaktiſchen Regeln; 
2 Bücher Anabafis, 6 Capitel Memorabilien, 1 Bud Jlias. VI. Clafje (6 Stunben). 
Syntar des Artikels und ber Cafus; Herobot, 6 Bücher Jlias. VII. Claſſe (6 Stunden). 
Beendigung ber Syntar; 6 Bücher Odyſſee, 2 Dialoge Platos. VIII, Claſſe (6 Stun: 
den). Repetition ber Syntar; Plate, Sophofles (1 Trag.), Thucydides (ein halbes 
Bud), Lyfias (1 Rede), Demofihenes (3 Neben). 

b) Das Oalagan:Eollegium in Kijew. Dasjelbe ift von dem Gutöbefiger 
Wirkl. Staatsrath Gregorius Galagan zur Erinnerung an feinen einzigen verftorbenen 
Sohn errichtet (26. März 1870). Die Schenkung umfaßt ein fteinernes Gebäube unb 
einen Grundbeſitz von 275,200 R. Schätungswerth, welde bem Collegium nad bem 
Tobe des Stifters zufallen, der zu feinen Lebzeiten jährlich 12,000 R. für dasſelbe bei: 
fteuert. Er ift ber Ehrencurator ber Anftalt und bat u, a. das Recht, den Director zu 
wählen. Die aus ben 3 (ober 4) oberen Claſſen eines Gymnaſiums beftehenbe Anftalt 
ſteht unter ber Protection ber Kijew'ſchen Univerfität. Die Oberauffiht führt das 
Eonfeil, zu welchem je ein von ber Univerfität gewählter Profeffor ber 4 Yacultäten, 
ber Director, 2 Lehrer und 2 von ber Kijem’ihen Stadtgemeinde gewählte Mitglieder 
gehören. Die Anftalt ift ein Internat; Bedingung zur Aufnahme orthobore ober 
griechifch-unirte Confeffion, ein testimonium paupertatis und das entſprechende Zeugnis 
von einem Gymnaſium über ausgezeichnete Kenntniſſe und gutes Betragen; außer 80 
Stipendiaten fünnen aud Zöglinge auf eigene Koften aufgenommen werben. Der Director 
wirb vom Minifter, bie Lehrer vom Gurator beftätigt. Die Beſoldungen find bie durch 
das Gymnaſialſtatut vom 19. Nov. 1864 normirten (Statut vom 6./18. Juni 1870). 

Beide Anftalten haben alle ſtaatlichen Rechte: die an ihnen Angeftellten find Staats: 
biener und beziehen vom Staate auch bie Penfion. 

IV, Brivatanftalten (Geſetz vom 19. Febr. 1868). Diefelben theilen ſich 
in 3 Arten: Säulen I. Orbnung mit wenigftens 6 Claſſen, Schulen II. Ordnung mit 
wenigftens 3 Claſſen, und Schulen III. Ordnung mit weniger Elaffen. Die Fächer für 
ben Lehrplan auszuwählen wird dem Inhaber überlaffen: nur ift Religion, Ruſſiſch, 
ruſſiſche Gedichte und Geographie nothwendig und ber Lehrplan muß vom Gurator be 
ftätigt werben. Wer eine Anftalt I. Ordnung erriäten will, muß ruffiiher Unterthan 
fein und entweber eine höhere Lehranftalt des Reiches oder eine ausländiſche Univerfität 
abjolvirt, in biefem Falle aber ſich einer befonderen Prüfung in Rußland unterworfen 
haben. Einer Anftalt I. Orbnung kann, wenn ihr Lehrplan dem ber Gymnafien gleid- 
kommt, vom Minifter der Titel: Claffifches Privatgumnafium beigelegt werben. In ben 
drei oberen Claſſen einer ſolchen kann nur unterrichten, wer eine höhere Lehranftalt bes 

Reiches abjolvirt bat; für die unteren genügt bad SHauslehrereramen. Die Schüler 
eines Privatgumnafiums können in bie Univerfität aufgenommen werben, wenn bie von 
ben Lehrern vorgenommene Abgangsprüfung unter ber Betheiligung und ber Auffiht ber 
Behörde in ber durch eine minifterielle Inftruction geregelten Ordnung abgehalten wirb. 

Bon ben 1728 Privatfhulen, die es 1873 gab, waren 23 Privat-Knabenſchulen 
L. Orbnung; nur 8 von biefen hatten den Namen: Claffifhe Privatgymnafien, 5 in 

St. Petersburg, 2 in Odeſſa unb 1 in Moslau. — 

Das neue Eymnaſialgeſetz war fon 1873 im ganzen Reiche eingeführt; im 
Warſchauer L.⸗B. durd bie Verorbnung vom 30. April, welde basjelbe nur in ganz 
unwefentligen Puncten mobificirt: die Gymnafien haben bort feine Ehrencuratoren, bie 
Gehalte ver Lehrer der ruffiihen Sprache, der Geſchichte und der Geographie find höher, 
für die Grgänzungsftunben beträgt das Honorar 40, nit 60 R., die Normalftunden- 
zahl ift nicht 12, fondern 15, enblidy wirb in einigen Anftalten facultativer Unterricht 
im Rolnifhen ertbeil. Am Kaukaſiſchen 2.:B. wurden von vornherein 8 Claſſen ein: 
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gerichtet und nur in Transkaukaſien mit Nüdfiht auf bie Schwierigkeit, melde bie 

ruffifhe Sprache der einheimischen Bevölkerung madt, der Anfang des Griechiſchen von 
der III. in die IV. verlegt, weshalb in den Progymnaſien für diejenigen, welche bie 
gymnaſiale Laufbahn nicht verfolgen wollen, Dispenfation vom Griechiſchen geftattet it 

(Ber. f. 1873 ©. 33 f.). 
Ueber den Stand der Reform und des Gymnaſialſchulweſens laffen ſich dem Bericht für 

1873 noch folgende Data entnehmen. Ganz durchgeführt war ber Unterricht im Griechiſchen 
in 36 Gymnaſien bes Reiches (abgefehen vom Dorpater und Warſchauer 2.:B.), in 2 gieng 
er nur big zum erften Jahre ver VIL, in 37 bis zur VI, in 4 bis zur V. in 3 bie 
zur IV. Claſſe einſchließlich, und in 3 neueröffneten wurbe er nur in III, ertheilt. 

Ueber die Betheiligung der Directoren und Infpectoren am Unterricht weilen bie 

Daten über 90 Gymnaſien und 34 Progymnafien (vom Det. 1873) aus, daß von 88 
Direetoren nur 7, von 119 Infpectoren nur 1 feinen Unterricht ertheilte; an 33 Gym: 
nafien und 4 Progymnafien gaben 14 Directoren und 29 Inſpectoren mehr als 12 
Stunden wöchentlich; 41 Directoren (50,5 °/) und 36 Infpectoren (31%) unterrichteten 
in ben alten Sprachen, woraus zu fließen, daß fie Philologen von Fach waren; während 
an 19 Gymnaſien die Directoren und Infpectoren und an 11 Progymnafien bie In 

fpectoren biefe Fächer nicht übernahmen. 
Ueber bie wohlthätige Wirkung bes Claffenordinariates auf bie Fortſchritte und bie 

fittliche Führung der Schüler, auf die Beziehungen zu den Eltern, wie auf das Ineinander⸗ 
greifen des Unterrichts find alle Berichte einig. An den 945 Haupt: und Parallelclafien 

von 89 Gymnaſien und 34 Progymnaſien waren 87 Tirectoren, 118 Infpectoren, 10 
Religionslehrer und 675 Lehrer als Orbinarien thätig, jo daß alfo 55 berfelben je zwei 
Claſſen leiteten. Von den 1180 wiſſenſchaftlichen Lehrern (außer diefen gab es noch 
215 Lehrer ber Religion, 135 des Schreibens und Zeichnens, 122 der Vorbereitunge: 
claffen, fowie die Gefang: und Turnlehrer) waren 281 Lehrer ber alten Sprachen und 
von biefen 228 Drbinarien (33,7 0); 178 Lehrer der alten Sprachen und eines anberen 
Faches, vorzugsweiſe bes Ruffifhen, von biefen 165 Orbinarien (24, %0). Für bie übrigen 
Fächer war bas Verhältnis folgendes: von 226 Lehrern der Matbematit und Phyſik 

waren 148 (21,5 °/,), von ben 92 Lehrern ber ruſſiſchen Sprache und Literatur 47 (7°), 
von ben 142 Lehrern ber Geſchichte und der Geographie ober beider zufammen, fowie 

verbunden mit Ruffiih 60 (8,5 °/o), von ben 130 Lehrern bes Deutſchen 16 (2,:'), 
von den 130 des Franzöſiſchen 12 (1,7 °;o) zugleih Orbinarien, Die Zahl der Orbinarien, 
welde zugleich Lehrer der Hauptgymnaſialfächer waren, betrug alſo %s der Gefammtzahl. 

Auch ber Anfang, der mit dem Claſſenlehrerſyſtem gemacht wurbe, ift ein vielverſprechen⸗ 
ber. Außer 90 Lehrern, welde in ber Mathematit und Phyſik, und 68, welche im ber 

Geographie und Geſchichte zugleich unterrichten, erteilen noch 330 Lehrer in mehr als einem 
Fache Unterriht, und zwar 140 in beiden alten Sprachen, 148 in ber Iateinifchen und 
ruſſiſchen (vorzugsweiſe in den zwei unteren Clafjen), 14 in ber lateiniſchen, ruſſiſchen 
und griechiſchen, 15 in ber lateiniſchen Sprache und in ber Gefchichte, 1 im Griechiſchen 
und Ruſſiſchen, 9 in ber ruffiihen Literatur und in ber Geſchichte, 7 im Ruſſiſchen umb 
in ber Geographie und 4 im Franzöfiigen und Deutſchen. 

Ter Bericht hebt weiter hervor, daß die Verfäumniffe von Seiten ber Lehrer in 
mehreren 2.:B. abnehmen: im St. Petersburger L.B. betrugen fie 1873 nur 4,7%, ber 
Gefammtftundenzahl (1872 noch 5,6, 1871 5,9 °0). Weniger gut fteht es in biefer Beziehung 
im Mosfauer L.B., wo bie Procentzahl fogar von 6 im J. 1872 auf 7, geftiegen iſt. 

Ueber die Schülerverfäumniffe liegen ebenfalls nur Data von dem St. Petersburger 

und dem Moskauer 2.8. vor. Im eifteren famen 145 nicht gehörig begründete auf 
100 Schüler und zwar 120 in den 4 unteren, 170 in ben oberen Claffen, „ein trauriged 
Factum, welches zeigt, daß mit dem Alter der Schüler der Einfluß ber äußeren Difeiplin 
auf biefelben ſinkt und bie elterliche Auctorität abgeſchwächt wird, zugleich aber ber Geifl 
ber inneren Difeiplin und bie Freude am Lernen ſich nicht verftärft und daß bie Neigung 
zu Vergnügungen und Zerftreuungen über bas Pflichtgefühl, das Bewußtſein bes eigenen 
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Nutzens und die Furcht vor Strafen die Oberhand gewinnt.“ Auf je 100 Schüler 
kamen im St. Petersburger 2.:B. 4545, im Moskauer 3170 verſäumte Stunden, in 
ben 4 unteren Claffen bort 4620, bier 2750, in ben oberen bort 4370, bier 3313. 
Der Umstand übrigens, daß in den Schulen der Reſidenz Moskau felbit bie Zahl ber 
Verfäumniffe 4145, dagegen in benen ber Provinzen nur 2800 auf 100 betrug, weist 
barauf Bin, daß der Hauptgrund berfelben Fein hygieniicher, ſondern ein moraliſcher ift. 

Doch ift auch im Ießterer Beziehung ein Fortihritt zum Befferen erkennbar. Im 
St. Petersburger 2.:B. kamen 1872 119 ſchwerere Schülervergehen — Lüge, Diebitahl, 
Betrug, unanftändige Worte, Grobheit, Frechheit u. f. w. — (1 auf 40) vor, 1873 nur 
48 (1 auf 100), woven die Mehrzahl, 43, auf bie unteren Clafien fiel. Wegen 
ſchlechten Betragens wurben 1872 36, 1873 22 Schüler entlafjen (0,7 %o ber Gejammt: 
ihülerzahl gegen O,s0), und nur 1 davon gehörte den Oberclaffen an. Im Moskauer 
2:3. betrug die Zahl der Entfernten 50 (0,92°,0) und 11 von biefen durften in feine 
Anftalt des Neiches mehr aufgenommen werben. Gejtraft wurben überhaupt 38,78 "/o 
ber Geſammtſchülerzahl, gegen 43,55 °/ im Vorjahr. 

Die Verfegungen zeigten in beiden 2.:B. ebenfalls eine Zunahme der guten Schüler: 
in dem von St. Petersburg machen fie 48° (in ben alten Spradyen 68, in ber 
Mathematif 75), in dem von Moskau 65,5 "o (im Lateinifhen 77,4, im Griechiſchen 79, 
in ber Mathematik 80,) aus. Die Abiturientenprüfung bes Jahres bejtanden 685, 
während 354 junge Leute zurückgewieſen wurden, nur 1 von 417 auch im Griechiſchen 
Geprüften wegen mangelhafter Kenntniffe in biefem Fade; 159 ungenügenbe Noten kamen 
auf ben mutterfpradhlihen Aufſatz, 177 auf bie lateiniſche Ueberjegung und 160 auf bie 
ihriftlichen mathematifhen Arbeiten. Dem Alter nad waren 7,.%o der Beftanbenen: 
17, 19,2: 18, 26,4: 19, 23, je 20 und 21 Jahre und barüber alt. In bie Uni- 
verjität wollten 577 eintreten und zwar 234 in bie mebicinifche, 177 in bie juriftifche, 

104 in bie mathematiſche, 55 in bie hiſtoriſch-philologiſche, 6 in bie orientaliſche Facultät 

und 1 in eine geiftlihe Akademie. 
Bei der Einführung ber Statute mußte eine Hauptforge bes Minifteriums fein, 

bie Herftellung tüchtiger Schulbücher zu veranlafien. Zwar fehlt es heutzutage nicht 

mehr an ſolchen überhaupt; für einzelne Fächer ift fogar Tüchtiges geleiftet, 3. B. für 
die franzöfifhe Sprade in dem nah Mager’fchen Principien gearbeiteten Cours &lömen- 
taire methodique et pratique par E. Varon. Die Hauptforge mußte fi aber ben alten 

Spraden zuwenden. Auch in ihnen giebt e8 zwar nicht nur Ueberfegungen ber Grammatiken 
von Kühner, Eurtius (je 2), von Krüger, Frande und Seyffert, von Mabvig, Schulz 
und Kühner (lateiniſche Gramm. 3), ber Uebungsbüder von Jacobs, Schenfl, 
Berger und Heidelberg, Tiſcher und Seyffert, verfchiebener Chreftomathien u. f. w., 
fondern auch mehr oder weniger felbftänbige Bearbeitungen. Doch genügt Feine, wie es 
ſcheint, ber fehr natürlichen Forderung: bie Grammatif ber fremben Sprade ganz von 
dem Geſichtspunct ber ruſſiſchen aus zu geftalten. Das Minifterium bat deswegen bie 
Gründung von Prämien veranlaft, welche zum Andenken an Peter ben Gr. aus Anlaß 
von befien zweiter Säcularfeier Petersprämien heißen (betätigt am 15. Mai 1873, bas 
jpecielle Neglement batirt vom 4. Aug. 1873). Eine große Prämie von 2000 R. und 
eine Kleine von 500 R. werben bas eine Jahr auf bie beten Schulbücher für ben 
Elementar: und Realſchulcurſus, das andere für Volksleſebücher, ebenfalls 2 jedes Jahr 
auf die beften Bücher für den Gymnaſialcurſus ausgeſetzt (Ueberſ. f. 1873 ©. 81). In 
dem jetzigen Stabium, in welchem ſich bie claffifhen Stubien auf den Gymnaſien 
Rußlands befinden, kann nicht eindringlich genug betont werben, daß ber Unterricht, alfo 
au die Grammatik, fi auf das Hauptfächliche, Nothwendige zu befhränfen habe. Es 
muß fi außerdem zunähft um die Flüſſigmachung bes in ben alten Sprachen liegenden 
Bildungswerthes, die Gewöhnung an logifche Präcifion, das haarſcharfe Analyfiren ber 
Begriffe handeln, mit Einem Wort, um bie Verwertfung ber Spraden. Es fehlt nicht 
an Anzeichen, bag bie dazu nöthige Sprachkenntnis noch nicht genügend vorhanden ift. 
Bon ber Bekanntſchaft mit ben alten Literaturen aber iſt zu hoffen, daß fie ben Ge 
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ſchmack läutern und die von altersher unter der ruſſiſchen Jugend herrſchende Leſewuth, 
namentlich ber doch vorzugsweiſe für bie Erwachſenen beſtimmten Zeitſchriften, ein: 

ſchränken oder auf höhere Ziele lenken wird (vgl. Schulgin, Geſch. der Kijew'ſchen 
Univ. ©. 33). — 

Der Antipathie gegenüber, mit welchem noch immer ein Theil bes Publicums 
bie claffifche Reform anfieht, ‚möge hier an das Wort bes großen ruſſiſchen Kritikers 
Bielinsfi erinnert werden (W. W. XII, 238): „So groß auch bie Äußere Wohl: 
fahrt und Macht eines Gemeinwefens fein mag, — wenn in ihm Handel und Ge 
werbe, Dampfidiffahrt und Eifenbahn unb überhaupt alle materiellen bewegenden 

Kräfte bie urfprünglichen, hauptſächlichen und birecten, und nicht Hülfsmittel zur Auf: 
Mörung und Bildung ausmaden, jo barf man biefes Gemeinwefen kaum beneiben.“ 
Wie feſt aber der Kaifer an ben Unterrichtsreformen hält, bat er in dem Reſcript 
vom 25. Dec, 1873 an ben Minifter Grafen Tolftoi ausgefproden: „Um bie felbftänbige 
und frudtbare Entwidlung ber Volksbildung in Rußland zu fördern, babe Ich in ben 
Jahren 1871 unb 1872 bie im Einklang mit biefen Meinen Anfichten verfaßten Statuten 
ber Mittelſchulen des Ihnen anvertrauten Reſſorts beftätigt, welde ber zum Studium 
ber höheren Wiſſenſchaften ſich vorbereitenden Jugend eine vollkommen gründliche allge 
meine Bilbung geben, bie aber, weldhe ſich dazu nicht beflimmt hat, zu nüßlicher praktiſcher 
Thätigfeit vorbereiten jollen.... Als bie burch mein Vertrauen zur Ausführung Meiner 
Abfihten in Bezug auf die Vollsbilbung berufene Perfon werben Sie den Eifer, ber 
Sie ſtets ausgezeichnet hat, verboppeln, damit bie ber ſtaatlichen Erziehung zu Grunde 
liegenden Principien des Glaubens, ber Moralität, ber bürgerlichen Pflicht und bie 
Grünblichkeit bes Unterrichts bewahrt und gehütet werben vor jeglihem Schwanken. 
In Uebereinftiimmung damit mache ich es auch allen anderen Reſſorts zur unverbrüd: 
lichen Pflicht, Ihnen in dieſer Sache ihre vollftändige Mitwirkung zu leihen.” — 

Statiſtiſches. 
Zahl der Mittelſchulen und ihr Verhältnis zum Flächenraum 

und zur Einwohnerzahl. 

| | 38 
Lehrbezirke. | HER g6 

ap ER 5! 3 at Ben N > (BET SD 
. St. PBetersturg . || 27,555] 4,693,160| 15| 7 22] 1,252] 213,825| 6] 28) 984 167,612 
. Moslau. . . . 9,549114,388,296 2011) 31) 308] 464 188 10 41] 2321850,934 

11) 1,207| 864,217| 4 15) 885 683,759 
327 425,664 

25| 1711189,321 
28 210 416,284 

13,279| 9,506,392| 8| 8 
7,855/10,215,989)| 12] 9) 211 374 486,473 
4,289 4,733,088| 11 7| 18) 238) 262,946 
4,851| 9,574,552| 12] 6 181 269| 581,919 

— — wi 

DT || 

3 o g 
7 

: 5 
Wilma . | 5,565) 6,185,058| 8] 5) 18) 428) 475,773] 4| 17] 3271968,826 
Warſchau 2,312| 6,026,421| 18] 8 26 88 281,765] 8 29 791207,807 

9. Dorpat -. . » .ı 1,6921 1,948/991| 12|—| 121 141| 161,999 2 120.138,856 
10. Orenburg . . . || 26,667| 5,100,7883| 6|—| 6! 4,444| 850,130, 2 
Europäilhes Rufland || 

mit Uralst*®) u. Turgaist 108,616 72, 867, 625 122 66 178. 582] 406,559 46 224 4621823,069 
ohne Uralst u. Targaist | 88,668|71,730,980 122 56 178 a9] 402,988 46/224] 8395 320,227 * | 32022 

18 ine . . 226,832] 3,428,867 41 2| 687,722 571,477)—| 687,7221571,477 

13. Kaulaſus .| 8,120| 4,893,882| 4| 6| 10) 812] 489,332 8] 13) __625/876,410 

Afatifhes Rußland . 234,461] 8,822,199| 8) 8) 1629,807|1,040,274} 8| 19,14,623|520,137 

*) Die Daten find die im St. Petersburger Kalender für 1875 (Verlag der Kaiferl. Hof 
buchhandlung H. Schmitzborff) II. Thl ©. 3 fi. verdifentlicten, welhe MW. Struve nad ben 
Materialien des Gentralsftatiftifchen Gomits’s bearbeitet hat (mobei jedoch Nowaja«Semlja mit 
1653] Meilen und die größeren Binnengewäſſer mit * 474] Meilen bier ausgelafien 
find). Den Slägenang en liegt zu Grunde das Merk des Oberſten Strelbigfi: Berechnung det 
Oberfläche bes rufj. Reiches, 1874, mit der Glciung: 1 Bert — 0,020667432[] Meilen. 
Die Einwohnerzahl bezieht fih auf das Jahr 1870, beim Kaufafusgebiet auf 1871. 

**) Dieje Gebiete, zufammen 14,947[] Meilen mit 828,060 Einwohnern, werben nicht zum 
enropätichen Rußland gerechnet, find aber zum Orenburger 2.8. gezogen. 

— — 
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384 Ausland. 

Verbältnis ber Schülerzabl ber Mitteljhulen zum Flädenraum 

und zur Bevölkerung. 

—_—_—_ > nn —— —— ——— —— 

| Schüler von Mittel: 
ſchulen fommen auf 

] 

| 04 

| 0,3 

j 

534 

Gymnaſialſchüler Realfgüler 
Lehrbezirke. kommen auf kommen auf 

Meilen Ginwoßner —— Ginwopner DMeilen Einwohner 

— —— — — — —— — 

1. Dorpat o | 022 3,2 8,774 

2. Warſchau 0» | 908 8,5 | 8,797 

3, ©t, Petereburg 5,8 | | 83,4 6,545 

4. Obeffa VJ 1110 3: | 4085 

5.Bilm 2.22%. | 1« | 1,592 51 | 5,702 

Riem. 22.06) 1,780 3: | 7,259 

7. Mostau . — — | 2,056 145 | 22,446 

8. Eharlow . . . . . | 1,7 | 2,211 21,7 283,220 

Ra. 408240 2 -| 16677 

10, Orenburg | 17,7 | 3,400 ? ? 

— — — — — —— — — —— — — 

Europäüiſches Rußland | 

11. Wetfisirien | | 

12. Oftfibirien | 

13, Kaufafus . 

VBertbeilung ber Schüler auf bie einzelnen Elajfen. 

2,3 1,638 

197,5 2,902 

1,622 5,443 

(Die Angaben von 1863 nad dem J. d. M. CXXI, 2, 869, die fih aber nur auf 71 Gymmafien 

beziehen, bie von 1874/75 nach ben Tabellen in CLXIXV — GSeptemberheft 1374 —). 

Vor 
bereitung 

claſſe. 

1863 .... 

1874/75 ... | 5056 s051 

| 

71665 | 6486 
12,6°,0 20,1%/0 19,290 16,2°/o 

3731 | 4585 a 

18°/o 22°%/0 19,400 
! 
I 

| 

11,8%) 7 

IV — VI 
| 

3312 

16°/o 

| 
2273 | 1598 ı | 

10,9°/6| T,s°/o 

| | 
| 

4709 | | 

| 

8. b. 
— — 

1177 
d,e?/o 

20,690 

— —— — — 

— — — — — 
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386 Aufland, 

Berthbeilung ber Schüler ber Mittelfhulen nad ben 
Confeſſionen. 1873. 

Mubame: Romiſch⸗ 
rthodoxer tatbotifcger Lutheriſcher banifcher Anberer | Gefammt- 

— Confeſſion. Confeſſion. Confeſſion. Confeſſion. zahl. 

1. St. Petersburg . . 4 4,241 239 | 321 2 119 | 4,922 

PER 5,118 Pr Bee t Pa 198 | 5,606 
3. Eharlow . .. . » | 4,184 115 10 ı 1 115 | 4,515 

a Ran. 2... | 5,126 109 226 49 130 5,640 

5.Milne . 2. 528 | 2166 20 | 28 | 800 | as 
6. Kim. 22... 3472 | 1,451 110 1 | 46 | 5,489 
7. Odefla » 2» 2 2. »|| 2,822 272 99 6 1,806 | 4,505 

8. Dorpat . | 368 294 | 2,069 | _ 189 | 2,865 

9. Warigau . . . | 554 | 4,74 332 2 739 | 6,376 

10. Wehfißirien . . - » | 468 41 1 1 18 524 

11. Offibirien. . . \ oe 7 | 8 — 14 | 556 

| 28,398 | 9,567 | 3,649 | 89 | 4,104 | 45,806 
> 61,9 0 — 20,8 %/o| = 7,» jo = 0,1%)| = 9% 

Die Gefammtbevdlferung des europäiſchen Rußlands, Sibirien eingeſchloſſen, beträgt 

75,136,064. Bon biefer gehören ber orthoboren Kirche an 54,888,091 — 76,5 °/o, ber katholiſchen 

7,494,516 — 10,4%, der proteflantiihen 2,683,303 — 3,1%, bem Islam 2,364,084 — 3,: *o. 

Zabl der PBenfionate und ber PBenfionäre im Jahre 1873, 

An Realihulen. An Gymnafien und Progymnafien. 

, | Gemeinfhaftlide Schülers S | | Private 

3 Fr wohnungen. = = | gemeiniafil. | 8 || een 
= 5 | Staatliche. Private. | — 3 wohnungen. 
Kr em A Fe Ha En er u Ey — -— — — 

” | | Zahl Sauler. Zahl. Sauler. ai Zahl. | Söüter 
— — * — —— SE et — m GE Kan NR as Fa 

1, St. Petersburg | 8 | 847 — — 11711 | 88 — — 

2. Moslau . | 10 761 — — 1 30 — — — | — 

8. Ghartom . .| 5, 286 1 | 12 9 Mar ., © ware — 
4, Kaſan. 5 8 | 4195| — _ 3 I — — 1 | 8 

5. Bilne. . .| — | — 5 | 2040| 84 70 — | — 32 | 2583 
6. Kim...) 2 1236| 1 149 | 855 | 1548 | — — 110 | 402 

7. Obefla . 5 256 | — _ 58 206 — — — | — 

8. Warſchau. Ge Ka Sn Am 588 213z13 | - — — 
9. Weſtfibirien. 2 19 _ — — — — — Be _ 

10. Oftfibirien „| 1 se -|- | 1| | -!-|- _ 

\ a | 2016 | 7 | 365 | 1064 | 4780 | ı | | 18 | 668 
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Auplanbd. 388 
G
e
f
a
m
m
t
u
n
t
e
r
h
a
l
t
 

ber 
G
y
m
n
a
f
i
a
l
a
n
f
t
a
l
t
e
n
 

i
m
 
J
a
h
r
e
 

1
8
7
3
 

(I. 
db. 

M
.
 
C
L
X
X
X
I
I
,
 

1, 
2
—
5
)
.
 

L
e
h
r
b
e
z
i
r
k
e
:
 

1. 
St. 
Petersburg 
15 
©. 
4
P
.
 

2. 
Mosfau 
. . 16 
©, 

8 
P. 3. 
C
h
a
r
k
o
w
.
.
 

1
1
G
.
 

7
 
$
 4
.
 

Rıfan 
. .». . 16 
©. 

3
 
P
.
 5. 
K
i
m
 

.„ ..
 

1
0
8
.
 

5
%
.
 6. 
Bilna 
. .. 
8
6
,
 

5
 
J
 

T. 
O
d
e
ſ
ſ
a
.
.
.
 

1
0
6
.
 

6
 
P
.
 

8. 
D
o
r
p
a
t
 .
 . 

. 
1
1
6
,
 

9. 
Warfdau 

. 
. 

2
0
6
,
 

9
 
J
 

10. 
Weſtſibirien. 

2
6
.
 11. 
Offibirien. 
. 2 H
i
 

1
 

* 

Der 
Penfione:| Schul⸗ 

Ehren» 
Abel. 

St
ab
t-
 

La
nd

: 
Ko
fa
t 

1
 

*
 

16
4 

Gy
mn
.:
An
ft
al
te
n 

. 
. *88 

21 48 

Zi
nſ

en
 

au
s 

Ei
nm
al
ig
e 

A
n
d
e
r
e
 

| 

Staat. Geld, curatoren, gemeinben.| fchaften. | heer. deorter. Stiftungen Stiftungen Quellen. Suumæ. 

437,452 

| 120,620 

| 
84,717 

| 

280 

1,600 

21193) 

2201| 

— 

| 
— 

14,388 

800 

| 56,338 

| 
739,458 

um 

— 

IBiuloe| 

54 

= 

—— 

a 

* 

70.468 

420,856 

| 148,565 

| 
79,641 

| 
20,379) 

— 

= 

1209| 

— 

| 
— 
| 

89,408 

75 
| 
52,118| 

775,301 

2376| 

— 

| 

— 

1 

2,00 

7706| 

— 

ws 

= 

| 

— 

85,675 

241,734 

| 
56,085 

| 
48,452 

| 

300) 

1,200 

5001 

19,719 

| 66,27 

| 
— 

1,958| 

1909| 

210 

438,289 

35386 | — oo — | — 1000| 2399| — | — * 1051| — 67,700 440,854 |\ 139,192 \ 30,309 | — 29 695 250 3110) = \ 2,406 || 9,023 = \ 676,837 

289,469 

era 

— 

| 
— 

200) 

17,200 

— 

| 
3480| 

14,851 

1100| 

— 

894,342 

62.396 

} 
40,848 

| 
1055| 

— 

| 
— 

23 

8720| 

— 

ich 

482 

w| 

— 

07000) 

+46,848 

 — 

| 

— 

| 
— 

1.640 

| 
3.0001 

— 
| 
5250| 

69,518| 

5465 

| 
2,875 

| 
370,377 

ar — use — | — * * — ! 1970 761 2320| 7501| 7871 

276,896 

126,646 

-— 

1 

| 

we5| 

1039001 

— 
| 
1568| 

3007| 

1358| 

— 

| 

452445 

54,772 12,058 1865| — 5935| 1050| — | x * = 85.120 111681 — |28190| — |9,218| 2301| — 1. * — 1 1040| 203471 489,207 | — * — — * = — — = = = 489,207 105,886 | — = — — = * Zur PR = = 105,386 5745| 8207| ae — — 200 — ze = = * 70.644 58,777 5,158 | 4,750) 6000 — | — - |- | - | - | — 75,185 

1740| 

— 

450 

37 

— 

_ 

- 

— 

_ 

| 

104 

_ 

_ 

18,731 

— 

— 

— 

5 

m 

— 

— 

2,657,956 

| 838,580 

350,660 

| 
26,929 

11,918 

80800 

67,194 

| 66,227 

10,243 

| 
143,263 

| 
11,222 

|113,576 

| 4,003,728 

414.059| — larass! 2602 — | 14208 | 50,865 | 25.110 | 1,970 SB | 3508 750] SAZ86 

#440854| 

+ 
46,848 

430,809 

— 

420,608 

+ 

250. 

+ 
2,406 

| + 
9.023 

+ 
584.493 

3,512,869| 

1,062.222 

59,840 

11,918) 

124,210, 

118,309 

| 91,337 

| 12,213 

| 
146,227 

| 
23,758 

| 113,326 

| 
5,275,224 

Nimmt 
man 

für die Kaſan'ſchen 
Gymnafien 

als Zuſchuß 
des Staates 

399,639 
N. und 

als 
Gefammtunterhalt 

635,622 
R., fodann 

für die Kijew'ſchen 
Gymnaſien 

unter 
Hin— 

zurechnung 
des 

wahrfcheinlichen 
Schulgeldbetrages 

die G
e
f
a
m
m
t
i
u
m
m
e
 

von 
425,574 

R. 
an, 

fo Foftete 
im 

Jahre 
1873 

ein 
G
y
m
n
a
ſ
i
u
m
 
38,590 

R. 
und 

cin 
P
r
o
g
u
m
n
a
f
i
u
m
 

14,108 
R. 

im 
Durchſchnitt. 

A
m
 

billigften 
fam 

die Gymmafialbildung 
im 

Dorpater 
L-B. 

zu 
fliehen: 

ein 
G
y
m
n
a
ſ
i
u
m
 

foftete 
im 

Durchſchnilt 
18,467 

R. 
D
a
n
n
 

folgte 
der 

2.8. 
Warfchau 

(24,460 
R,), Welt: und 

Dftfibirien 
(35,322 

und 
37,567 

R.), 
Charfow 

(39,385 
R.), Kaſan 

(39,726 
R.), 

Kijew 
(42,557 

R.), 
Obeffa 

(45,244 
R.), 

Mosfau 
(48,456 

R.), 
St. 

Petersburg 
(49,297 

R.). 
Der 

Zuſchuß 
des 

Staates 
zum 

Unterhalt 
der 

G
y
m
n
a
f
i
e
n
 

betrug 
6
6
%
 

des 
Geſammtunterhaltes. 

ber 
Specialmittel 

ber 
Anftalten, 

namentlich 
bes 

Schulgeldes. 
Abgeſehen 

vom 
Warichauer 

2,8. 
beträgt 

er 
in 

Sibirien 
81 

und 
78°%o, 

im 
2.=B, 

Dorpat 
69 

(doch 
ſ. den 

Art. 
Oftiee: 

provinzen), 
Kijew 

68, Wilna 
66, 

Kafan 
62, 

Odeſſa 
61, 

St. 
Petersburg 

59, 
Charkow 

55 
und 

M
o
s
f
a
u
 
54%. 

Die 
Einfünfte 

der 
Gymnaſien 

aus 
dem 

Penfions: 
und 

Schulgeld 
find 

am 
niebrigftien 

in 
den 

2.8, 
von 

Wilna 
(10%/o), 

Kijew 
(11°/o), 

Dorpat 
und 

Oftfibirien 
(13°/o 

des 
Gefammtaufwandes); 

unter 
dem 

Durbichnitt 
(20°%/0) 

ftehen 
noch 

die 
2.8. 

Kafan 
(ca, 16) 

und 
Weftfibirien 

(18/0); 
es 

überſchreiten 
ihn Charkow 

(23°), 
St. 

Petersburg 
und 

Obefla 
(27/0); 

die 
höchſte 

Einnahme 
hat 

Mosfau 
(29°/o). 

I
n
 

be
n 

ei
nz
el
ne
n 

2.
:B
, 

fl
ei

gt
 

od
er

 
fä

ll
t 

er
 

zi
em
li
ch
 

je
 

na
dı

 
de

r 
Hö

he
 



Nußland. 389 

Geſammtunterhalt der Realſchulen im Jahr 1878. 

| Pr rn | 
| 4 | a8| & 1388| & |2E| 

Lehrbezirfe Staat, | & | * 35 — =: 35 = z& E 

| IE | 3 |ö: 2 ı8=|5= > iz 5 
FA IR IFD | 

1. St. Petersburg (5) | 93,352 5,53 10,580 2,985 1,000 — | 398! — | — 117,149 

2. Mostau . . (4) 20,240 — | 3,188| 8,001 | 1,0001 — | 600, — | — | 28,029 
3. Charlow . . (6) | 26,810) — | 3,289 17,000. 800 — 8,000| — | — | 55,399 

4. Rolan. . » (4)| 9,220) — | 2,346, 7,839 | 9,169| — — — — | 28,874 
5. Kiiw. . . (4) 61,708| — 116, 378 | 5,000! 2,625/4,122| 65 2,151| 680 | 89,398 

6. Wilna. . . (4) ,102,704| — 15,114 — — — — — — 120649 

Sbeſſa... (4) 18,150, — | 7,870 25,684 118,000 — | — | — | — | 64,654 

(80) 332,184 8,539 59,565 |60,959 | 27 ‚394 |4, 122| 9,058 —X 51| 680 |504,652 

Auch zum Unterhalt ber Realſchulen trug 1873 ber Staat 65/0 bei. Etwa 13°/o wurden 

buch das Schulgeld gebedt, 12% von ftädtifchen Gemeinden und 5% von Landichaften. 

Budget des Benfionates am Gymnafium zu P. für das Jahr 1875. 
m — — — — 

| Rubel. 
Ginnabmen bes Penjionates: | 

1) Penfionsgelb von 23 Privatpenfionären (A 2800 R). 2 200m 5,750 
2) i „ 5 Staatepenfionären (à 200R). 2» 2 2 2 2 2 1,000 
By „2 Zöglingen Er. Mafehät. oo 22 420 
4) 5 Ba | — bes Goud.: Adel. 2 2 2 0 en | 6,976 

14,146 

Ausgaben des Penfionates: A 

1) Unterhalt bes Penſionatee. rn en 8,728 

Hauptpoſten: 1. Eſſeeen. 42270 R. 50 Rop. | 

LEBE ae AB | 

| 

| 
| 

| 
| 

3. Flicken berf?lten . ». . 22... 1380. —, 

4. will -. . 2: 2: 02 0 5095, — 

5. Beihubung - 2 2 2 2 nen 15. — .„ 

6. Kleine Bebürfniffe -. - » 2 2... 96, : u 

T. Kranfenzimmer . . - 2 2 2 0. 20. — . 

8. Kühe und Wafhlühe . . .. 200. — . 

9. Ein Pferdd... 101 „ 50 „ 

10. Babſtube. et 100 — „ 

I IE 5 - 650. — 5 

12. Phyſikaliſche — ee 5. — — 

13. Schlafiaal . . ern 90 — 

2) Defonomie⸗Anuegabeennnnn re aa. 2,759 

1. Reinigen © 2 2 2 2 191 R. — Kop. 
2. Beludtung . » 2 2000. 24 „6 „ 
BOBBEN 3: 8.107. 28 46 m dee ehe) Ya 0. —. 
4. Dimerfheft -. - . 2 2 22. 124 .„—. 
5. Kleinigkeiten. - - 2 2 20 9,5. 
6. Hung » . 2 2 2 202 2 0. —— 

11,487 
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Gehaltsverhältniſſe des Gymnaſiums zu P. 1875. 
EL — 

1. Der Director (Gehalt 1200, aus den Penſionatsſummen 500, Tiſchgelder 800, Rube. 
für 12 latein. St. à 60 R. 720, außerdem Amtswohnung) zufammen 8,220 

2. Der Infpector (Gehalt 900, aus ben Benfionatsfummen 300, Tifchgelder 600, 

für 6 Iatein. St. in ben Normal» und 7 in ben — “ BL 

außerdem Amtswohnung) zufammen - . 2 2 2... 2,580 

8, Die Religionslehrer: 
a) orthodoxer Eonfelfion (für 12 St. 900, für 2 in ben Barallelclafien 

100, aus ben Penfionatsfummen 150, für 4 St. in ber Borbes 

reitungsclaffe 200) zufammen . . 3 1,350 

b) und c) ber katholiſchen und ſieitüen Gonffin (für J 2 &t.) 
je 100, zulammen . » .. R —— — — 200 

4. Die Lehrer des Ruſſiſchen: 

A. (für 12 St. 900, und für 6 weitere 860, für 2 in ben Parallelclaſſen 
120, für Eorrecturen 100) zufammen. . . 1,480 

5, B, (für 4 ruſſ. und 8 Iatein. St. 900, für 4 ruf. St. in ben Parallel: 

clafjen à 50 und 2 Geihichtsftunden A 60 —= 320, als Elaffenlehrer 
160, für Eorrecturen 100) zufammen . . » . 1,480 

6. C, (für 6 ruf. St., 6 Rechnen⸗ und 6 — n ber Borberitunge 

clafje) zufammen . . - . er .. .. 900 

7. Die Lehrer der Mathematif und Pöpfif: 

A, (für 12 St. 900, für weitere 4 240, für 6 in ben Barallelclafjen 
860, als Gehülfe bes Elafjenlehrers 300 und 200 Wohnungsgelder — 

Iegtere aus dem Schulgeld gebedt —, als Erzieher aus ben Summen 
bes Penfionats 350 — zur Hälfte geteilt —) zufammen . . 2,350 

8. B. (für 12 St. 900, für 3 180, als mar 160, — 5 St. in den 

Parallelclaſſen à 50) zufammen . ... . 4 1,4% 

9. Die Lehrer ber alten Sprachen: 
A. (für 12 Iatein. St. 900, für 5 griech. 300, für Eorrecturen 100, als 

Glaffenlehrer 160, als Erzieher 350, aus ben Summen bes Penfionats, 

Wobnungsgeldber ebenbaher 45) zufammen . . » 1,855 

10, B. (für 5 latein. Et. 300, für 12 gried. 750 — weniger als 5 Jahre 

im Amt —, als Klafjenlchrer 160, für Gorrecturen 100) zufammen 1,310 

11, C, (für 12 griech. St. 900, für 1 60, für 8 latein. in den Barallelclafien 
400, als Glafjenlehrer 160, für Eorrecturen 100, als Erzieher 350 

und 45 Wohnungsgelder aus ben Summen bes Penfionats) zufammen 2,015 

12. Der Lehrer ber Geſchichte und Geographie (für 10 Gefchichte: und 9 Geographie: 
ftunden 900 + 420, als Glafjenlehrer 160, als Secretär und Biblio: 

tbefar 240, für 2 Geographieflunden in ben Parallelclafien 100, als 
Erzieher 350 aus ben Summen bes Penfionats) zufammen . . » 2,170 

13. Die Lehrer der neueren Spraden: 
A. ber beutfchen (für 12 St. 750, für 5 weitere 300) zufammen. . . 1,050 
B. ber franzöfifhen (für 12 St. 900, für 5 St. 800, als Gehülfe bes 

Elafjenlehrers 300, als folder Wohnungsgelder 200 — aus bem Schul: 

* geld —, als Erzieher 700 R. aus ben Summen bes Penfionates) zuf. 2,400 

14. Der Schreiblehrer (für 5 St. 250, für 3 in ben Barallelclafjen 150, für 

Zeichnen 200) zufammen . .- » ... 6400 
15. Der Arzt (800 und aus ben Summen bes Benfionates 120) ifonmen | 4% 
16. Der Buchhalter (aus den Summen bes Benfionates) -. ». » » -» — 400 

17. Der Schriftführer (Gehalt 200, Tifchgelder 200) zufammen . » » 2... 400 
18. Der Defonom (aus den Summen bes Benfionate) . » 2 2 2 2 20. 200 

19. Der Turms und Tanzlehrerr... 300 
20. Der Lehrer für Kirchengeſangcc... 75 
21. Der Lehrer für gewöhnlichen Gefang . . . En Ar Bee 125 
22. Der Feldicheer (aus den Summen bes Benfionatet) EEE REGEN 132 

29,282 
von welchen 8992 aus ben Einnahmen des Penfionats, 600 aus dem Schulgeld gebedt werden. 
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St, Peteroburg. Dr. 6. Schmid. 

Anm, Die Gefhichte des ruffifchen mittleren Unterrichtsweſens weist in ber Hauptfade bie 

nemlihen Phafen, Schwanlungen und Kämpfe auf, wie die Geſchichte des deutſchen Gymnafial- 

und Realſchulweſens, jo daß wir Deutfche ung in berfelben wirklich fpiegeln fönnen. Die jüngfe 
Periode insbeſondere bildet einen höchſt bemerfenswerthen Fortihritt, das Refultat ber Beftrebungen 

von Männern hoher Einfiht und ftaatsmännifher Weisheit, licht aber ihrerfeits ohne Zweifel 
bie Triebfraft zu weiteren Fortſchritten in fi), welche die Zeit bringen wird. Indem aber bie 
ruſſiſche Regierung mit klarem Blick und feftem Schritt ihrem hoben Ziel entgegengebt, ſchlägt fie 

zugleich den Meg ein, der allein zu bemfelben zu führen geeignet iſt. Die Kraft eines Volkes bat 

ihre tieffte und feftefte Bafis in feiner religiössfittligen und geifligen Bildung. Es ift allerdings 

unleugbar, daß zur Gonflituirung dieſes Gentrums mandjerlei Factoren zufammenwirfen; daß 
aber unter benfelben die Schule, und zwar in um fo höherem Verhältnis, je höher bie Bevölferunges 

chichten find, auf welde fie einwirft, eine fehr bedeutende Stelle einnimmt, wird ebenjo wenig 

bezweifelt werben können. Die Echule heben heißt alfe zur Hebung bes beften Theile der Pros 

buctionsfraft eines Volkes mitwirken, und der Mann, ber bies mit allen ihm zu Gebote ſtehenden 
Mitteln, alfo namentlih aud dur Gewinnung möglichſt guter Lehrer und zu dem Ende durch 

Berbefferung ihrer Stellung unb Lage zu erreichen bemüht ift, erweist eben bamit bie Höhe 
feiner ftaatsmännifgen Einficht. Die Rebaction. 
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Das Schulweſen in den ruſſiſchen Oftfeeprovinzen. Die Oftfeeprovinzen Rußlands, 
Livland mit ca. 990,800 Einwohnern auf 837 TI Meilen, Eitland mit 322,600 E. auf 
352 IM. und Rurland mit 574,000 E. auf 494 D M., bilden zufammen den Dorpat: 
ihen Lehrbezirt. Das Schulmejen in denjelben nimmt eine befondere Stellung zu dem 
in dem übrigen Reiche ein, die ihre Begründung in der geſchichtlichen Entwidlung wie 
in den beftehenden eigenthümlichen Verhältniffen bat. Zu einer Zeit, wo in Rußland 

erit geringe Anfänge zur Heritellung niederer und höherer Lehranſtalten gemacht wurden, 
ftanden diefe in dem genannten Provinzen bereit zum Theil in erfreulicher Blüte, Bei 
der vertragsmäßigen Unterwerfung unter den ruſſiſchen Scepter wurde der Zuftand des 

Schulweſens gemährleiftet und diefem Förderung zugefidert. In eigenthümlicher Weife 
entwidelte fi) dasjelbe daher auch in der Folgezeit; bis auf die Gegenwart ift diefe 
Eigenthümlichkeit im Intereffe ſowohl der Bevölkerung als de3 geſammten Neiches im 

allgemeinen erhalten geblieben. Es dürfte daher gerechtfertigt fein, der Darftellung des 
gegenwärtigen Zuftandes dieſes Schulweſens eine kurze biftorifche Ueberſicht vorauszu— 

ſchicken, foweit dies die für die ältere Zeit namentlich ſehr fpärlihen Quellen geitatten. 
Mit der Einführung des Chriſtenthums in diefen Gegenden gieng auch die Errich— 

tung von Schulen Hand in Hand. In der Urkunde vom J. 1251, durch melde Bifchof 
Heinridy von Defel die Kathedrale feines Stifts zu Pernau fundirt und das Leben unb 

die Einkünfte der Canoniei regelt, wird unter diefen auch der scholasticus erwähnt und 

ihm zur Pfliht gemacht, scolares instruere et eis in libris scholasticis providere 
(Schirren, 25 Urkunden zur Geſch. Livl.). In der die Domfchule zu Reval betreffenden 
Berordnung de3 dänifchen Königs Erih vom J. 1319 wird al3 dem gemeinen Rechte 
gemäß bezeichnet, daß bei einer jeglichen Mutterfirhe eine Schule für Scholaren fein 
müße (Beitr. zur Geſch. der eftländifchen Nittere und Domſchule 1869). Obgleich es 
an nähern Nachrichten über diefe älteften Schulen fehlt, jo wird doc mit gutem Grunde 
vorausgeſetzt werden können, daß die Einrichtung derfelben mit den damals im Bater- 

lande der Einwanderer, dem nördlichen Deutfchland, beftehenden Dom: und Klofterfchulen 
übereingeftimmt habe (vgl. Heppe, Schulwejen des Mittelalterd, Marb. 1860). Auch 

die fernere Entwidlung des Schulwejend war der in den deutichen Städten analog, wie 
wir aus einzelnen Nachrichten ſchließen können. Neben den privilegirten, des Schutzes 

der hoben Geiſtlichkeit ji erfreuenden Dom: und Kathedralſchulen entwidelten auch die 

Bettelorden, in Reval die Dominicaner, eine lebhafte pädagogifche Thätigkeit, indem fie 
in ihren Klöftern Schulen anlegten und unter ihrer Leitung auch weltliche Perfonen den 

Unterricht beforgen liegen. Gegen ſolche Eingriffe erhob fih bald Widerfprud von 

Seiten des Biſchofs und scholastieus und e3 entwidelten fi daraus erbitterte, Jahre 

lang dauernde Streitigkeiten, in denen wiederholt an die Entſcheidung der Päpite appellirt 
wurde. Auch Rath und Bürgerfchaft der Städte fanden e3 in ihrem Intereſſe, ſich bei 

biefen Streitigkeiten zu betheiligen, da ſich bei der fteigenden Entwidlung de3 Bürger: 
thums bald das Bedürfnis fühlbar machte, im Gegenſatz zu der rein geiftlichen Unter: 

weifung in ben Stiftd- und Kloſterſchulen ein Schulweſen nad eigenem Ermefjen zu 

gründen, welches den Bedürfniffen des praftifhen Lebens mehr entſpräche. In Reval 

endigte der Streit dadurd, daß 1424 vom Papfte dem Rathe das Recht zugeſprochen 

wurde, eine Pfarrſchule zu gründen und dafelbit Knaben in den Schulwiffenfchaften durch 

einen vom Rathe ernannten Magijter unterrichten zu laſſen. Aehnlich Tagen die Ver: 

hältniffe in Riga, wo in dem zwiſchen dem Domcapitel und dem Rathe der Stadt wegen 

de3 Patronats der St. Petrifhule entitandenen Streite zwar der Bapft im J. 1391 

den Ausſpruch that, daß die Schule dem Capitel unterworfen fein ſolle, der Rath jedoch 

fpäter nichtödeftoweniger fi die Aufſicht wieder verſchaffte und für den Unterhalt der 

Schule und die Anftellung und Befoldung des Schulmeifter und des Gejellen forgte, 

obgleich es an Verſuchen der Geiftlichkeit, die Leitung der Schule wiederzuerhalten, nicht 

fehlte (Näheres bei Napiersfi, Einiges aus der Geſch. der öffentl. Bildungsanitalten 

Riga's). So finden wir in den baltischen wie in den deutſchen Städten jhon im Mitul⸗ 
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alter die Anfänge eines ftädtifhen Schulwefens, das aus dem Kampfe der ftädtiichen 
Magijtrate mit den geiftlihen Behörden hervorgieng, defien weitere Entwidlung jedoch 
erſt durdy den Einfluß der Reformation erfolgte. In diefen Schulen, deren wir namentlich 
eine größere Anzahl in Riga vorauszufegen Grund haben, wurde der Unterricht nur 
Knaben ertheilt; von einem Unterrichte der weiblichen Jugend finden fidy vor der Refor: 
mation kaum Andeutungen; er mochte in den Klöftern von einzelnen Nonnen dürftig 
genug erteilt werden. ine höhere wiſſenſchaftliche Ausbildung konnte freilich aud in 
jenen Schulen nicht erlangb werden: wer diefe fuchte, mußte ſich ind Ausland begeben. 
Schon 1206 hatte der Biſchof von Lund, damals in Riga anweſend, den Rath gegeben, 
junge Knaben aus dem Landvolke nad) Deutfchland zu ſchicken, um fie im Chriſtenthum 
unterrichten zu laſſen (Kelch, livl. Hift. ©. 55). Die Bifhöfe pflegten die von den 
eingebornen Liven und Eften genommenen Geifeln nad Deutichland zu ſchicken und fie 
in den Klöftern unterrichten zu laffen, um fidy ihrer dann als Miffionäre, Prediger und 
Dolmetfher in der Heimat zu bedienen (Script. Liv. I. p. VI.). Obgleich num fo 
einzelnen unter den Nationalen, zu denen auch Heinrich der Lette, Verfaſſer einer Ehronit 

in Iateinifcher Sprache, gehörte, der Zugang zu einer ber Zeit entjpredyenden höheren 
Bildung eröffnet ward, fo findet ſich dody Feine Spur, daß in irgend einer Weife für 
den allgemeinen Unterricht der Nationalen dur für fie beftimmte Schulen geforgt ge: 

weien wäre. Die Idee einer allgemeinen Volksbildung lag überhaupt dem Mittelalter 
ferne; am wenigſten dürfen wir erwarten, ihr in einem Lande zu begegnen, wo das 
Bolt felbft, die urfprünglichen Bewohner des Landes, Liven, Yetten und Eften, von den 
Eroberern, ihren Herren, durch Nationalität, Sprache und Sitte fo ſcharf getrennt waren, 

wie in den baltiſchen Landen. 
Die Reformation brachte auch hier in das Leben der Schule frifche Triebe, eine 

neue Entwidlung. Die bei den Klöſtern beftandenen Schulen wurden nad Aufhebung 

derjelben zu Stadtfhulen für Knaben — einige auch zu Mädchenſchulen — umgewandelt, 

die ihre Rectoren und Lehrer zum Theil in Männern erhielten, welde von den Refor: 
matoren felbjt empfohlen waren, wie 3. B. M. ac. Battus als Rector an ber Domes 

ſchule in Riga, Herm. Gronau als Lehrer in Reval. Befonders häufig wurde damals 

von jungen Leuten aus Riga bie unter Joh. Bugenhagen ald Rector blühende Schule 
in Treptow in Pommern befucht, von wo auch die erften ebenfalls um das Schulmefen 

fehr verdienten Reformatoren in Livland Johann Knöpgen und Joachim Müller nad 

Riga kamen, ald durch die Berfolgungen ihrer Eatholifhen Obern Rector und Lehrer der 
genannten Schule zur Ausmwanderuug bewogen wurden (Kelch, S. 176). Die Anzahl 
der Schulen mehrte fih nun in den Städten; aus den Bücherſammlungen der auf: 

gehobenen Klöſter entitanden Stadtbibliothefen. Bei dem Adel und auf dem platten 

Lande fand die Reformation langjamer Eingang als in den Städten; eine Einwirkung 

derfelben auf das Landſchulweſen ift daher zunächit nicht warzunehmen. Zwar wird in 

einer im J. 1558 an den damaligen Herrmeiſter Fürftenberg gerichteten officiellen 
Schrift erwähnt, daß dem Landvolfe eine Schatung auferlegt worden, welche von ihm 

skola nauda, d. h. Schulgeld, genannt und alljährlich beigetrieben werde, um davon 

Schulen zu ftiften und zu erhalten; doch iſt nicht zu ermitteln, feit wann und wie lange 
diefe Abgabe beftanden, dagegen fehr wahrſcheinlich, daß fie nicht zu dem angegebenen 

Zwecke verwandt wurde. 

Die Einrihtung der ftädtifhen Schulen, der Unterricytägang und die Lehrmeile 

entfprady ohne Zweifel im wefentlichen den von Joh. Bugenhagen für mehrere Städte 

Norddeutſchlands, Braunſchweig, Hamburg, Lübeck, von denen letzteres in naher Be 

ziehung zu den baltifden Städten Riga und Reval ftand, entworfenen Schulordnungen. 

Aus einem ausführlichen Lehrprogramme der durch Joh. Rivius im J. 1594 reorgani- 

firten Domſchule in Riga ift zu erfehen, daß diefe Schule damals aus den üblichen fünf 

Claſſen (euriae) mit 7 Lehrern bejtand. Die Lehrfächer waren wie in allen lateiniſchen 

Schulen Religion und Latein; Griehifc in den beiden oberiten Claſſen. Auswendiglernen 
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des Katechismus, zuerft deutſch, Dann lateiniſch, fpäter mit der Auslegung, Einprägen 

von Sprüchen aus Jeſus Sirady und von Stellen der Evangeliften; tägliche Lectüre des 
N. T., der Palmen; Auswendiglernen ausgewählter Hymnen des Prudentius; in der 

I. Lectüre des griechifchen Textes der Evangelien, ausgewählter Neden des Bafiliuß M., 

Gregor v. Nazianz und Chryſoſtomus, und Melanchthons loci communes, Reproduction 

der Sonntags gehörten Predigten bildeten den anzueignenden Stoff des Religionzunter- 

richts. Im Lateinischen in V. Lefen, Schreiben, wohl in Verbindung mit dem Deutſchen, 

wobei auf gute und deutliche Ausſprache und gute Handſchrift befonders Gewicht gelegt 

wird und fehr ausführlihe Vorfchriften über die Methode ertheilt werden; Decliniren, 

Conjugiren, Vocabellernen; in IV. Etymologie und Syntar, Interpretiren der Diftichen 

des Cato und der dialogi Erasmi; in III. Fortfegung der Grammatif; Aesop. Came- 

rarii, Dialoge des Eaftellio und Ludov. Vives, Uebungen im lateiniſch Sprechen und 

Schreiben; in I. Grammatit und Profodie, Lectüre des Terenz, Cicero, Birgil; das 

Griechiſche tritt Hinzu mit mechaniſchem Leſen und Abjchreiben aus den Evangelien, 

Etymologie, Erllärung einzelner Säge, der dieta septem sapientium, des Phocylideg, 

Fürzerer Fabeln des Aeſop, alles mit fleigigem Repetiren, Memoriren und Declamiren 

und Grereitien auch in metrifcher Form. Im Verkehr unter fi und mit dem Lehrer 

ſollen die Schüler ſich nur der lateiniſchen Sprache bedienen. In I. Lectüre griechiſcher 

und Iateinifcher Autoren (Cicero, Sokrates, Demofthened, Plutard meet maldov dyayııs, 

Theognis, Hefiod, Homer, Terenz, Virgil, Cäfar, Ovid, Salluft), Rhetorik und Dialektik, 

Stilübungen durdy Ueberſetzen aus einer Sprache in die andere (aud ind Deutſche, ja 

fogar ind Polnische), Nahbilden, freie Aufſätze; Declamationen und Disputationen. In 

den Borfäriften über die mores wird den Schülern der unteren Claſſen bis ins einzelnfte 

vorgeſchrieben, wie fie fih zum Gang in die Schule durch Waſchen, Kämmen, Putzen 

der Schuhe und Kleider zu rüſten, auf dem Hin- und Rückwege und in der Schule zu 

benehmen und ſich im Hauſe beſonders gegen die Eltern zu betragen haben. Den ältern 

Schülern wird die Wichtigkeit des äußern gefälligen Anſtandes eingeſchärft, das eigene 

Ehrgefühl und das Wohlwollen der Lehrer gegen ſie als Beweggründe zum Fleiß und 

Gehorſam hervorgehoben, vor allem Dankbarkeit und Beſcheidenheit zur Pflicht gemacht. 

Den Lehrern wird empfohlen, durch Schonung, Geduld, Milde und Freundlichkeit die 

Schüler zu gewöhnen, was fie unrechtes gethan, ſelbſt ihren Lehrern anzuzeigen. Der 

Unterricht begann im Sommer um 6, im Winter um 7 Uhr Morgens; nad 2 Stunden 

wurden die Schüler wieder entlaflen, um fi von 9—10 wieder zu verfammeln. Um 

12 Uebungen im Lefen und Schreiben, Eorrectur der Erereitien, Mufitunterriht, um 

1 Lehrftunde; um 2 Entlafjung nad Haufe; von 3—4 wieder Unterrigt. Mittwochs 

und Sonnabends Nachmittags Betjtunde, der Donnerftag Nachmittag frei. In V. wählt 

der Lehrer Decurionen, welde die Uebrigen im Leſen, Schreiben und Auffagen üben 

mußten; Sonnabends Univerfalrepetition und danach Beitimmung der Pläße in den 

obern Glafien. 

Der Einfluß der Reformation auf die Umgeftaltung des Lebens und befonderd auch 

der Schule war jedoch in dem baltifchen Ordensſtaate weniger durchgreifend als wir ihn 

in andern Ländern finden. Denn theils erfolgte die Annahme der neuen Lehre meit 

mehr aus politifhen Gründen, ald aus dem Bemußtjein und der Erkenntnis ihrer Vor: 

züge, — lettere finden wir wohl nur bei den Bürgerfchaften der Städte Iebendig, — 

theils waren die allgemeinen Zeitverhältniffe, innere Streitigkeiten und äußere Gefahr 

und Bedrängnis von Seiten des ruſſiſchen Zaren, nicht dazu geeignet, Intereſſe für das 

Schulweſen zu fördern. Infolge der durch die inneren Zerwürfniſſe herbeigeführten - 

Schwäche lösſte ſich der bisherige Ordenzftaat im J. 1561 auf; Eſtland unterwarf fi 

dem Könige von Schweden, Yivland der Krone Polens, um Schuß gegen bie Eroberungs- 

pläne der Nuffen zu finden. Zwar hatte man bei der Unterwerfung die Erhaltung des 

Lutherthums und der proteftantifhen Schulen zur Bedingung gemacht und zugefihert, 

allein dadurch wurden die Beftrebungen der Könige Polens, das Land dur Einwirkung 
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bejonder3 auf die Bauern, Wegnahme proteſtantiſcher Kirchen und Errichtung eines katho— 

liſchen Bisthums und Einführung der Jeſuiten, die in Riga ein befonderes Collegium 
gründeten,. zu fatholifiren, nicht verhindert. Die Verfuche der letztern jedoch, das Schul: 

weſen in ihre Hand zu belommen, fanden unter den Bürgern entſchiedenen Wideritand 
und waren ohne Erfolg. Die bejtändigen Kriegsunruhen und politiichen Wirren Tichen 
freilich nur vereinzelte Bemühungen um die Förderung der Jugendbildung, wie befonders 
die des Syndieus David Hilden in Riga zur Geltung kommen. Während fo Livland 
und in geringerem Maße auch Eftland den beftigften und hinterliſtigſten Eingriffen in 
feine kirchliche und politifche Berfaffung ausgefeßt und der Schauplaß wiederholter Kriege 
war, erfreute Kurland ſich einer günftigeren Lage, welches bei der Zerſtücklung des 
Ordensſtaates als erbliche® Herzogtum dem Ietten Ordensmeiſter Gotthard Kettler 
zugefallen war. Ein eifriger und treuer Anhänger der proteftantifchen Kirche gab er 
derfelben durch feine Kirchenordnung (1570) eine feſte Grundlage und nad) allen Seiten 
hin gefiherte Stellung. In derjelben beftimmte er, daß bei allen Hauptkirchen die alten 
Schulen in den Städten und Flecken erneuert, erhalten und mit tüchtigen Lehrern ver: 
forgt werden follten, und verfprady die Errichtung von 3 höheren Schulen, in denen er 
befondere Stipendien für die Ausbildung aud) von lettifchen Knaben ausſetzte. Schon 
1557 hatte er als Comthur die Gründung eine® Gymnaſiums zu Pernau lebhaft be 
trieben, auf dem auch Ejten und Letten gründlich untermwiefen und zum Predigtamt 
gefickt gemacht werden follten. Jetzt dachte er an die Errihtung einer allgemeinen 
Landesſchule in Bausfe, ein Plan, der aber wie jener frühere nicht zur Ausführung 
kam, theild wegen ungünftiger Zeitverbältniffe, theild weil bei dem Adel im Lande das 
Antereffe für höhere Bildung wenig vege und daher auf Unterjtütung von Ddiefer Seite 
nicht zu rechnen war. Eben deswegen erhielt Kurland erit 200 Jahre fpäter eine folde 
böhere Anftalt in dem Gymnafium in Mitau, obgleich wiederholt auf den Landtagen 
die Errichtung von Gymnaſien und Erziehungsanftalten in Anregung gebracht wurde. 
Bei Kettler treffen wir zuerjt eine klare Erfenntniß der Nothwendigkeit, auch der Schul: 
bildung des Landvolfes fi) anzunehmen: er felbjt wohnte oft den Prüfungen bei, be 
Iohnte die Fleißigen und hatte gegen Ende feined Lebens die Freude, in den erjten 
gedrudten Büchern in lettiiher Sprache, den auf jeine Aufforderung angefertigten Ueber: 

fegungen des Katechismus, einer Sammlung von geiftlichen Liedern, ſowie der Sonntag: 
evangelien und Epifteln ein wichtiges Hülfsmittel für die Bildung des Volfes dargeboten 

zu ſehen. 
Erjt nah der Unterwerfung Livlands unter Schweben erhielt durch die proteftan: 

tifchen Herrſcher die Kirche auch hier geregelte Ordnungen und eine gefiherte Stellung, 
das Schulwefen Förderung und neuen Auffhwung. Gleich in den erften Jahren nad 
Herftellung de3 Friedens gründete Guftav Adolf in Dorpat ein Oymnafium, ſowie eine 
Trivialfchule mit 3 Lehrern, um aud unter den niederen Claſſen Aufflärung zu ver: 
breiten. Das Gymnaſium in dem früheren Jefuitencollegium erhielt 8 Profefforen; die 

Lehrgegenftände waren Theologie, Nechtögelehrfamkeit und Arzneifunde, die hebräiſche, 
griechifche, Tateinifche, deutſche, franzöfifche, Tettifche umd eftnifche Sprache; Mathematit 

und freie Künſte. Fünfzig Schüler ließ der König auf feine Koften fpeifen; auch die 
Kinder der Bauern fanden Aufnahme. Diefes fogenannte Gymnaſium wurde bereits 
1632 in eine Univerfität umgeftaltet, die mit den gleichen Mechten wie die Univerfität 
Upfala ausgeftattet ward. Allein die Thätigkeit diefer Akademie wurde bereits 1656 

infolge ber Eroberung Dorpat3 dur die Ruſſen unterbrochen; die Profefforen flohen 
meift nad) Neval, wo noch eine Zeitlang bis 1665 Vorlefungen gehalten und Immatri⸗ 

eulationen vorgenommen wurden. Erſt 1690 wurde die Univerfität durch Karl XI. in 

Dorpat wieder eröffnet, 1699 nad Pernau verlegt, bis fie 1709 infolge der Drangfale 
des nordiſchen Krieges mit andern Lehranftalten ganz eingieng, um erft nad) faſt einem 
Sabrhundert wiederzuerftehen., Wie in Dorpat, fo wurden auch in Neval und Riga 
1631 Gymnaſien gegründet. In Reval, wo bereits feit 1319 die Domſchule beftand, 
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wurden die Tangjährigen Streitigkeiten zwifchen der Nitterfchaft und der Stadt über das 
Mihaeliäklofter Dadurch beigelegt, daß aus dieſem unter gemeinfhaftliher Beteiligung 
der Ritterſchaft (die jedoch 1651 die Anftalt der Krone ganz überließ) und der Stadt 
ein Gymnaſium gemacht wurde, dad jegige Gouvernement3-Öymnafium. Außer den alten 

Sprachen wurden in der oberften Claſſe Ethik, Poetit, Phyſik und Mathematik gelehrt 
und Stilübungen gehalten. Man las ben Plutarch, Sokrates, Homer und Hefiod. 

Das Gymnaſium hatte 4 Profefforen; 1) der Theologie, der zugleich Rector war und 
das Hebräifche Tehrte; 2) der Beredfamkeit und hiſtoriſchen Wiffenfchaften; 3) der Poeſie 
und griehifchen Spradhe; 4) der Mathematik und zugleich auch des römischen Rechts, 
fpäter in Verbindung mit der eftländifchen und mit der franzöfifchen Sprache. Außerdem 
lehrten ſämmtliche Profefjoren das Lateiniſche. Sie lafen 10—12 Stunden wöchentlich, 
die befonder8 bezahlten Privatcollegien ungerechnet. Ein Cantor Iehrte das Singen, ein 
Shreibmeifter Kalligraphie, zwei Eollegen Iehrten außerdem befonder3 in den untern 
Caſſen. Die Schüler waren in 4 Claſſen vertheilt und gehörten je nad) ihren Kennt: 
nifien zugleich zu verfchiedenen Glafjen; fie verließen die Anftalt nicht nach einer be 
fimmten Reihe von Jahren, fondern nach den erworbenen Kenntniffen und nad beftan- 
dener Prüfung. In Riga, wo auf der von Rivius gelegten Grundlage die Domſchule 
ihre Thätigfeit fortgefeßt hatte, wurde ebenfalld 1631 auf Anrathen und Vorſchlag des 
Superintendenten von Livland M. Hermann Samfon, eine® um das Kirchen: umd 
Schulweſen hodverdienten Mannes, der das volle Bertrauen des Königs genoß, eine 
höhere Anftalt vom Rathe der Stadt gejtiftet, welche bei einem dreijährigen Studium 
für Theologen und Juriſten die Univerfität erfegen follte. E3 wurden Vorlefungen und 

däufige öffentliche und private Disputationen gehalten über Theologie, über Philoſophie, 
zu weldyer anfangs zwei Profeffuren, die eine für Phyſik und Ethik, die andere für Logik 
und Metaphyſik, fpäter nur eine gehörte; über Jurisprudenz, mit der theils Politik, theils 
Ipiter Mathematik verbunden war; über Beredfamkeit und Dichtfunft, womit aud) das 

dah der Gejchichte vereinigt wurde, und über griechiſche Sprache. Auch diefe Anftalt 
dauerte nur bis zum J. 1656, wo bei der Belagerung durch die Ruſſen auch das Ge 
biude des Gymnaſiums zerftört wurde, und ward erft nach 20 Kahren (1677) wieder 
eröffnet; in Diefer erneuerten Geſtalt bejtand fie, jedoch ohne das frühere Fräftige Leben 

zu entwideln, bis zum J. 1710, wo Belagerung und Peſt ihr Eingehen bewirkten. 
Bereit3 vor der Wiederherftellung diefer Anftalt war auf den Rath des Generalfuperinten- 
denten 3. Fifcher, „zur Erziehung der adeligen Jugend und zur Bildung tüchtiger Pre: 
diger eine rechtchaffene Landesfhule aufzurichten,“ im J. 1675 vom König Karl XI. 

unter dem Namen schola Carolina, jpäter gewöhnlich Lyceum genannt, ein neue3 Gym: 

nafium in Niga errichtet worden, weldyes noch jet al3 Gouvernements-Gymnaſium 

beiteht, und bald unter feinem Nector Uppendorf zu hoher Blüte gelangte. Ueber die 
innere Einrichtung giebt uns der Lectionskatalog vom 3. 1693 Aufihluß. Am Hebräifchen 

wurden demnach der Pentateuch, Jeſaias und mit den Anfängern die 4 erjten Eapitel 
der Genefis gelefen; im Chaldäifchen der Erodos, im Syriſchen Lukas und die apojto- 

liſchen Schriften unter der Leitung des Nectord, eines eifrigen Drientaliften; im Grie— 
chiſchen das N. T. und M. Antoninus; im Lateinifhen Virgils Aeneis und Eclogae, 
Curtius, Cicero’3 Briefe an Atticus, Cäfar de b. civ., Corn. Nepos; außerdem Corderi 

colloquia und Comenii orbis pietus. Von Grammatiten wurden gebraucht Wasmuths 
hebraismus, Golii griechiſche Grammatik, Seybolds Tateinifche, der Donatus. Insbe— 

ſondere wurden viele mündliche und ſchriftliche Uebungen angeſtellt, man imitirte, ſcandirte, 
ſchrieb Reden und Gedichte und hielt namentlich Disputationen. In der Theologie 
wurde die Moral erklärt, in den unteren Claſſen trieb man Königs Dogmatik, Fiſchers 

Katechismus und die bibliſche Geſchichte; Logik wurde nach Scharf vorgetragen, Rhetoril 

nach Voß und Mitternacht; die Geſchichte vom 5. Jahrh. der chriſtlichen Zeitrechnung 
bis auf die neueſte Zeit; die Geographie nach des Rectors eigener tabellariſchen Ueber: 

ſicht beim Erklären der Claſſiker und beim Leſen der Zeitungen. 



398 Auffifihe Dftfeeprovinzen. 

Alle diefe Anftalten, Mitteldinge zwiſchen Gymnaſium und Univerfität, hatten den 
Zweck, außer der Vorbereitung für die letztere auch für die praftifche Thätigkeit in den 
verſchiedenen Verwaltungszweigen brauchbare Beamte zu bilden. Wohlhabende junge 
Leute pflegten fie eine Zeitlang zu beſuchen und dann zu ihrer weitern Ausbildung fid) 
auf eine Univerfität in Deutſchland, oder auf die Landesuniverfität, fo lange dieſe be- 
ftand, zu begeben. Diefe lettere nahm bald Rüdficht auf Livland, auf das praftifche 

Leben und vornehmlih auf den Schulunterricht. Für diefen waren die von einigen 

Profefforen herausgegebenen Grammatiten der deutfhen und griechiſchen Sprade, ſowie 

die Handausgaben von Glaffifern beſtimmt. Auch die Privatlehrer wurden verpflichtet, vor 
Annahme einer Erzieherftelle fidy vor der Univerfität über ihre Herkunft, ihren Glauben 

und ihre Kenntniffe auszuweiſen und ſich ein Zeugnis ausjtellen zu laffen, worüber die 
Prediger wachen follten. Die Beaufjichtigung der Schulen war den Eonfiftorien über: 
tragen. Auch erhielt Livland 1693 eine bejondere Schulordnung, die von der Einfegung 

der Lehrer, von den wechjeljeitigen Beziehungen der Lehrer und Kinder, und von der Lehr: 
methode fowohl in den Gymnaſien als in den Elementarfchulen handelte. Eine befondere 
Inſtruction erließ der Riga'ſche Magiftrat für die Profefforen des Gymnafiums (1697). 
Daß aber die Förderung des Unterricht3 aud für den Bauernftand in der Abficht des 
großen Gründers der Univerfität lag, zeigt ſich ſchon in der Aufnahme der Landesſprachen 

unter die Lehrfächer, nody mehr aber in der Thätigkeit, welche ſich jetzt auf die Abfaffung 
von Erbauungsbüdern in beiden Sprachen richtete, ſowie von Ueberjegungen des Kate— 
chismus, der Sonn: und Fefttagsevangelien und von Kirchenliedern in die ejtnijche 
Sprade, um welche letztere ſich beſonders der Superintendent Stahl in Reval verdient 
machte, der auch eine eftnifche Grammatik verfaßte, Eine Ueberjegung des N. T. ins 

Eſtniſche erſchien 1686, eine Iettifche Ueberfegung der Bibel wurde von dem ſchon ge- 

nannten, um das Schulwefen verdienten Fiſcher beſorgt. Vorzüglich richtete auch Karl XL. 

feine Aufmerkſamkeit auf den Unterricht des Landvolkes; er befahl die Errichtung von 

Volksſchulen ſowohl für die Letten als für die Ruffen in den Grenzgebieten, die Ueber: 

jegung der Bibel in die Volksſprachen und ermunterte die Gelehrten, brauchbare Schul- 
bücher für die Bauernfhulen zu fehreiben, welde unter arme Schüler unentgeltlich 

vertheilt würden. Aus den Vorfchriften für die zur Kirchenvifitation beftimmten Com: 

miffionen ift zu erfehen, daß es ſchon damals Gebietd: und Hofſchulen und Kirchſpiels— 

ſchulen gab, in welche die Kinder aus jenen zur fernern Uebung übertraten, jowie daß 

die Kinder gehörig zur Schule angehalten und diefe von den Paſtoren fleißig revidirt 

werden follten. 
Der nordifhe Krieg, deſſen Schauplat Livland lange Zeit war, und in feinem 

Gefolge Brand, Hungersnoth und Peſt zerftörten, wie erwähnt, wiederum die mühſam 

gewonnenen Früchte der Jugendbildung. Livland und Eitland unterwarfen fi dem 

ruffiihen Zaren. In den verfchiedenen Capitulationsurkunden wurde vor allem die Er: 

haltung der Religion, der Kirchen und der Schulen und Wiederherftellung der letztern, 

wie fie in den rubigften Zeiten eingerichtet gewefen, fowie die Herjtellung der Univerfität 

bedungen und zugejtanden. In den num folgenden Zeiten eines dauernden Friedens hatte 

das Land die Möglichkeit, fi wieder von der Verwüftung des Krieges zu erbolen. 

Dennoch geichah dies nur fehr Tangfam. Von den früheren Schulen hatte nur das 

Gymnaſium in Reval nad kurzer Unterbrehung feine Thätigfeit wieder aufgenommen ; 

das Lyceum in Riga ward erft 1733 wieder eröffnet und gelangte durch den Rector 

Loder bald zur Blüte; die ftädtifche Domſchule wurde auf 5 Elaffen erweitert, deren 

beide oberften das untergegangene Stadtgymmafium erſetzen follten. In Dorpat, deffen 

Einwohner 1708 nad) Rußland verbannt, erſt nad 13 Jahren die Erlaubnis zur Rück⸗ 

tehr und zum Aufbau ihrer Stadt erhielten, wurde 1731 die frühere vereinigte Krons— 

und Stadtfchule wieder eingerichtet. Wie traurig die Verhältniffe diefer Schule waren, 

zeigt der Bericht vom X. 1752, in welchem angeführt wird, daß in den eriten 8 Jahren 

die Zahl der Schüler in der Secunda zwiſchen 8 und 13 betragen, jpäter ſich ned mehr 
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vermindert habe, doch ſei die Claſſe nie ganz leer geweſen, außer von Johanni bis Weih— 
nachten 1749. In J. habe ſich bisweilen nicht ein Schüler befunden und ſeit 9 Jahren 
ſei keiner zur Univerſität abgegangen. Die Prima hatte in dem angeführten Jahre 4, 
die Secunda 2, die Tertia 1 Schüler. Der Lehrplan führt in J. auf: Theologie, nach 

Freilinghusii comp. theol., die Beweisſtellen wurden erſt deutſch, ſpäter auch griechiſch 

und hebräifch hergeſagt; Hebräiſch; Griechiſch, jedoch nur Lectüre des N. T.; Lateiniſch, 
Virg. Ecl. und Ov. Metam., Juſtin und Jul. Cäfar wird geleſen, Stilübungen ange: 

ftellt und Anleitung zum Berfificiren gegeben, Außerdem lehrte der Nechenmeifter in 
der Prima Handeld: und Haushaltungs: aud Intereffenrehnung. In II. wurde Ge: 

ihihte und Geographie gelehrt, in der Mathematik die Bruchrehnung. — Zahlreicher 

befucht waren das Gymnafium in Neval und das Lyceum in Riga. Dieſes gleich an: 

fangs von 92 Schülern. Es hatte 5 Claſſen mit 5 Lehrern, einem Schreib: und 

Rechenmeiſter für die unteren Claſſen. Der Eurfus dauerte in jeder Elafje 2, in Prima 
3 Jahr. Der Kreis der Studien war jehr audgedehnt. Der Religiondunterricht um— 

faßte Lectüre der Bibel, in der oberjten Claſſe des hebräifchen und griechiſchen Textes, 

nad) Umftänden auch der versio syriaca de3 N. T., den Katehismus, die Hauptglaubens- 
lehren; im Griechiſchen las man Epiktet und Antoninus; im Lateinifchen die Hiftorifer, 
Eicero, Virgil und Elaudian, wobei bejonderd auf die Rhetorik und Logik, fowie auf die 
„Hiſtorie, Oratorie, Moral und Politik, ald auf den wahren Endzwed, warum berühmte 
Autoren ihre Bücher geichrieben haben,“ reflectirt werden follte. Von III. an durfte nur 
Latein gefprohen werden bei Geldftrafe. Nächſt der Religion und den alten Sprachen 
werden als weiter nöthigjte Studien aufgeführt: Philofophie, Logik, Mathematik, Phyſik, 
Hiftorie, Geographie, Genealogie und Heraldit und eine Anleitung zum jus naturae, 
melde Wifjenfhaften freilih nicht „ex professo,“ fondern nur fo weit zu lehren find, 
um eine binlänglihe Vorbereitung zu geben und die Jugend anzuleiten, daß fie durch 
Lejen und die Praxis hernach ſich darin vervolllommnen könne. „Auf die deutfche 

Sprache wird mehr Nahdrud als früher gelegt, fleißige Uebungen zur Ausbildung des 
Stil und im freien Vortrage angeftellt. Von den mathematifchen Wifjenfhaften follen 
Arithmetit, Geometrie, Trigonometrie und Mechanik, in befondern Privatftunden auch 

Eivil- und Militairbaufunft betrieben werden.“ — Unterricht 7 Stunden täglich; häufige 
Repetitionen, Examina und Certiren pro loco; zu Johannis öffentliche? Eramen und 
Redeact, zu dem, wie auch jhon früher üblich, durch befondere Programme eingeladen 
wurde. Ferien an den hohen Kirchenfeften je 4 Tage, in den Hundstagen 14 Tage 
und darnady eben jo lange nur Vormittagsunterricht, an den Staatsfeſten ꝛc., Faſtnacht 
und Martini. Schuljtrafen: Verweis, Carcer, Bakul oder Ruthen für grobe Vergehen, 
„ſollte etwas enormes vorgehn, jo muß es dem Scholardhen angezeigt werden“ (ſ. Loder, 
Bericht vom Lyceum 1732). Neben diefen höhern Anftalten wurde 1775 vom Herzoge 
Peter in Kurland eine ähnliche, das Gymnaſium Petrinum in Mitau, gegründet nad) 
einem von Sulzer entworfenen Plane. Es zerfiel in 2 Abtheilungen, die der Literatur 
und die der Wiflenfchaften, jede mit 2jährigem Curſus. Zum Eintritt in die eritere 
Abtheilung wurde Kenntnis der griehifhen und lateiniſchen Grammatik, einige Gemwandt: 
beit im Gebrauche der deutihen Sprache, Fertigkeit im Rechnen und Vorkenntniſſe in 
der Geographie und Gefchichte gefordert. Die genannten Spraden und Wiffenfchaften 
bildeten auch die Gegenſtände de3 Unterrichts in dieſer Abtheilung, außer dem Curſus 
auch die franzöfifche, englifche und italieniſche Sprache (ſtatt diefer ſpäter die ruffifche), 
ſowie Zeichnen, Tanzen, Fechten und Reiten. In der Abtheilung der Wiffenjchaften 

follte für die Fächer der Medicin, Yurisprudenz, der höhern fritifchen Literatur ein tüch— 

tiger Grund gelegt werden, für die weitere Ausbildung auf der Univerfität; für das 

Predigtamt aber follte fie die Univerfität erjeßen. Auch für ſolche, die ſich für den 
Kriegsdienſt oder ſolche Civilämter vorbereiteten, die keine Facultätsſtudien erfordern, 
ſollte die Anſtalt dazu Gelegenheit bieten. An derſelben waren 9 Profeſſoren angeſtellt 

für Theologie, Jurisprudenz, Philoſophie, griechiſche und lateiniſche Literatur, Beredſam— 
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keit, Geſchichte, Mathematik und Naturwiſſenſchaften; außerdem 7 Lehrer für die neuern 

Sprachen und die Künfte Die Anftalt wurde mit einer Bibliothek (der größten Gum: 
nafialbibliothef in den Dftfeeprovinzen) und andern Sammlungen von Xebrmitteln reich: 
ih ausgeſtattet. Im J. 1806 murde diefes akademiſche Gymnaſium zum Gouv.: 
Gymnaſium umgeftaltet und erhielt die gleiche Lehrverfafiung wie die übrigen. 

Auf dem Gebiete des Elementarfchulwefens geſchah bis gegen das Ende des Jahr: 
hundert nur wenig. Zwar wurden die ältern ſchon beftehenden Schulen fortgeführt, 
oder, mo fie eingegangen waren, wieder erneuert, auch einzelne neu begründet; ein er: 
freulicher Fortichritt zeigte fidh jedoch erit, nachdem die Kaiferin Katharina II. ihre be 
fondere Aufmerkſamkeit der Förderung der Vollsbildung zugewandt hatte. Im J. 1786 
erließ Ddiefelbe zuerft eine allgemeine Schulverordnung für das ganze Reich, befonders 
für die niedern Schulen, welche auch auf die Oftfeeprovinzen, deren befondere Stellung 
durch die Einführung der fogenannten Statthalterſchafts-Verfaſſung (ſeit 1783) aufge: 
hoben wurde, Anwendung fand. Sämmtliche Schulen wurden den Eollegien der all: 
gemeinen Fürforge untergeordnet, der jedemalige Gouverneur war Curator aller Schulen 
und ernannte einen Director fümmtlicher öffentlicher Lehranftalten. Nach dem Plan 

der Raiferin follte eine jede Gouvernementsftadt eine Hauptvolksſchule mit 4 Claſſen, 
jede Kreisftadt oder jeder kleinere Ort eine Volksſchule mit 2, oder auch nur 1 Elaffe 

erhalten; für fämmtliche Lehrzweige wurden unter bejonderer Auffiht der Monardin 
populäre Lehrbücher ausgearbeitet und eine beftimmte Normalmethode vorgeſchrieben. Als 
Lehrgegenftände waren in den Aclaffigen Schulen beitimmt: Religion, Lefen, Schreiben, 
Drthographie und Grammatik, allgemeine Geſchichte und Geographie, Geſchichte und 
Geographie Rußlands, Anleitung Briefe, Rechnungen, Scheine und Heine Auffäte 
und mas fonft im gemeinen Leben nöthig ift, anzufertigen, ferner Geometrie, Mechanik, 

Phyſik, Naturgefhichte, Architektur, Iateinifche, franzöſiſche und ruffifche Sprache, Die 
legtgenannte Sprache wurde von nun an auch in den höhern Lehranftalten Gegenftand 
des Unterrichts. Diefer Verordnung entfprechenb wurden nun theild die beftebenden 
Schulen, wie die in Dorpat, die Domfchule in Riga, deren drei untern Claffen um 
eine vermehrt, die jtädtifche Hauptvolfsfchule bildeten, während die beiden oberjten den 
Gymnaſialcurſus behielten, zu Hauptvolksſchulen umgeftaltet, theil3 neue Schulen er 
richtet, unter ihnen in Riga das Katharineum, die erfte Schule, in welcher der Unter: 
richt nur in ruffifher Sprache ertheilt wurde. 

Die von Katharina II. gemachten Anfänge einer Schulorganifation erhielten ihre 
weitere Fortbildung im Anfange dieſes Jahrhunderts. Kaiſer Pauls I. Gerechtigfeits: 

liebe ftellte 1797 die alte Landesverfafiung wieder her; Alexander I. gab mit hod: 
berzigem Sinne den Provinzen die lange entbehrte Uniwerfität mieder (1802). Zu den 
von ihm neu begründeten 8 Minifterien des Neiches gehörte aud das Minifterium der 
Volksaufklärung. Diefem und der mit ihm verbundenen Oberfchulverwaltung wurden fortan 

alle Schulen des Reiches untergeordnet, diefe felbit in 4 Kategorien getbeilt: Parodial 
ſchulen, Kreisſchulen, Gymnaſien, Univerfitäten. Diefe Ietteren bildeten die Mittelpuncte 
der verſchiedenen Lehrbezirke; ihnen waren die übrigen Lehranftalten zunächſt untergeben. 
Das Statut über diefelben vom 9. 1804 gab genaue Beitimmungen über den Zwed, 
die Einrichtung und den Lehrcurfus jeder Gattung diefer Anftalten. Die Clementar: 
ſchule Kirchſpielsſchule) fol leſen, fchreiben, rechnen, die vornehmften Grundfäge der Rei 
gion und Moral Ichren und theils für die Kreisfchule vorbereiten, theils den Kindern fr 
Landleute und anderen Stände die ihrem Stande entfprehenden Kenntniffe mittheilen, fie im 
phyſiſchen und moralifhen Sinne beffer machen, ihnen deutliche Begriffe von den Natur 

erſcheinungen beibringen und in ihnen Aberglauben und Vorurtheile ausrotten. In det 
Städten und auf dem Lande in jedem Kirchfpiel oder in zwei zufammen follte wenig— 
ſtens eine ſolche Schule beſtehen. Der Zweck der Kreisfchule ift für das Gymnaſium 
vorzubereiten und „den Kindern verfchiedenen Standes die in ihren Stande und Gewerke 
unumgänglich nötigen Kenntniſſe“ mitzutheilen. Als Lehrgegenftände in denſelben fin? 
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aufgeführt: Religion und Kirchengeſchichte, die Pflichten des Menfhen und Bürgers, die 
ruffifche Sprache und, wo diefe nicht die allgemein übliche ift, außer der ruffifhen Grams 
matif auch die Grammatik der Landesſprache, Schönfhreibfunft, Orthograpbie, die 

Regeln des Stils, allgemeine Geographie und die Anfangsgründe der mathematifchen Geo: 
graphie, Geographie des ruſſiſchen Reichs, allgemeine und ruffifche Geſchichte, Arithmetik, 

Anfangsgründe der Geometrie, der Naturlehre und Naturgefhichte, der Technologie mit 
Nüdfiht auf örtliche Lage und Ermwerbözweige, endlih das Zeichnen. In jeder Gou— 
vernementd- und Kreisftadt follte wenigſtens eine folhe Schule von 2 Elaffen mit 2 
Zebrern beftehen, der Curſus in jeder Elafje ein Jahr dauern. Der Anfpector der 

Säule, der ſelbſt nicht unterrichtete, hatte die Auffiht über alle Schulen feines Bezirks, 
In jeder Gouvernementsſtadt follte wenigftend 1 Gymnaſium ſich befinden mit 4 Elaffen 
und 8 Lehrern. Die Gymnafien follten einerfeit3 zu den Studien auf der Univerfität 
vorbereiten, andererfeit3 „denjenigen, welche diefe nicht betreiben wollten, aber dod die 
einem wohlerzogenen Menſchen nöthigen Kenntniffe zu erwerben wünſchten, zwar nur 
vorläufige, doch in Rüdfiht auf ihren Gegenftand vollftändige Kenntniffe beibringen.“ 
Zum Eintritt ind? Gymnafium, in welches Schüler aus allen Ständen eintreten konnten, 
wurden die Kenntniffe eines Sreisfchülers, der den Eurfus vollendet, gefordert. Als 
Lehrgegenftände im Gymnafium werden aufgeführt, außer den vollftändigen Eurfen der 
lateiniſchen, deutſchen und franzöfifhen Sprade, ein Complementarcurfus der Geo: 

grapbie und Geſchichte mit Einfhluß der Götterlehre und der Alterthümer, ferner allge: 
meine und befonder3 ruffifhe Statiftif, Philofophie (Logik, Pſychologie, Aeſthetik, Natur: 

und Völkerrecht), die ſchönen Wiffenfhaften, Anfangsgründe der politifhen Defonomie, 
reine und angewandte Mathematif, Erperimentalphufif, Naturgefhichte, die Anfangs: 

gründe der Wiffenfchaften, die auf Handlung und Technologie Bezug haben, die Zeichen: 
kunſt. An der Spige des Gymnaſiums fteht ein Director, dem zugleid die Beauf- 
fihtigung ſämmtlicher Schulen des Gouvernement3 direct und durch die Inſpectoren 
übertragen ift. — Das neue Statut wurde audy in dem Dorpat'ſchen Lehrbezirf einge: 

führt. Allein bald zeigte es fich, daf es den localen Verhältniſſen nicht angemeffen war, 
Die alten Sprachen galten bier feit Jahrhunderten al3 die Grundlage der höhern Bil: 

dung: jetzt follte die griechiſche Sprache gar nicht gelehrt, der Unterricht im Lateinifchen 
auf ein geringite? Maß (16 Stunden wöchentlich) beſchränkt werden. Die infolge 
deſſen von der Univerfität beantragten Modificationen wurden bereit3 1806 beftätigt. 
Nach diefen wurden in den Curſus der Gymmafien der Religiondunterridht, die grie— 
chiſche Sprache, für Fünftige Theologen aud) die hebräifche, wieder aufgenommen, die 
ruffifhe hinzugefügt, die Stundenzahl für das Latein vermehrt (auf 21), der Unterricht 
in der Philofophie auf die Grundzüge der Logik und Pſychologie beihränft, die poli- 

tifhe Defonomie und Handelswiffenihaft "ganz weggelaffen. Jedes Gymnafium erhielt 
nur 3 Glaffen mit 5 Oberlehrern (für Religion und Philoſophie; griedhifche und Yatei- 
niſche Philologie; Gefhichte, Geographie und Statiftif; Mathematik und Naturwiffen- 
Ichaften; deutihe und allgemeine Philologie) und drei Lehrern (Für die ruffiihe und 
franzöfifhe Sprahe und das Zeichnen), und entſprach jo einem Dbergymnafium, zu 

welhem die Kreisfchule, in deren Eurfus das Latein aufgenommen wurde, das Unter: 
gumnafium bildete. Ungeachtet diefer Veränderungen blieben diefe Schulen mit einer 

zu großen Menge von Lehrgegenftänden belaftet und konnten ihrer Aufgabe nicht genügen, 
Im %. 1820 erhielten die Univerfität und die Schulen des Dorpat'ſchen Lehrbezirks ihre 
bejonderen Statuten und Etats, die Gymnaſien wurden auf 5 Elafjen erweitert und 

ihnen eine mehr wiſſenſchaftliche Richtung gegeben, der Kreis der Lehrgegenftände durch 

Wegfall des philofophifchen Unterricht3, der Statiftit, Mythologie und der Alterthümer 
beſchränkt, der Unterricht in den alten Sprachen aber verjtärft; die Kreisſchulen, auf 
2 Claſſen reducirt, erhielten eine vorwiegend praktiſche Richtung. Dieſes befondere Schul: 
ftatut vom 9. 1820 für den Dorpat'ſchen Lehrbezirk bildet noch jetzt die geſetzliche 
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Grundlage: ihm haben die Schulen des Lehrbezirks es zu verdanken, daß fie feit der 
Zeit unberührt von den häufigen Beränderungen, welden inzwiſchen die Schulen im 
übrigen Reihe unterworfen gewefen find, ſich auf der gegebenen Grumdlage haben weiter 

entwiceln fönnen, daß namentlih in den Gymnafien das Studium der claffiihen Spra- 
hen ala Mittelpunct und Grundlage der Bildung ftet3 anerkannt morden ift. Seht 
find diefe Spraden als das fiherjte Mittel zur Erlangung einer höhern wiſſenſchaft⸗ 
lichen Bildung für ſämmtliche Gymnafien des Reiches vorgefchrieben worden, und iſt 

nur zu wünſchen, daß die Anſichten über Bildung, welche die Regierung jetzt vertritt, 
auch unter den höhern Ständen allgemeineren Beifall, bei dem großen Publicum aber 

das Verſtändnis finden möchten, von dem eine dauernde und erfolgreihe Durchführung 
derjelben ſchließlich doch abhängen dürfte, 

Werfen wir noch einen flüchtigen Blick auf den weitern Fortgang des Landſchul— 
weſens. Die unter der ſchwediſchen Herrihaft gemachten Anfänge dezjelben wurden 
durch den nordifchen Krieg von Grund aus zerſtört. Das flache Land ward durch die 
Drangfale desfelben noch graufamer getroffen al3 die Städte, und mehr als ein Men 
fhenalter dauerte e8, bis die Spuren der Verwüjtung getilgt waren. Für das Land: 
ſchulweſen in Livland war der Landtagsihluß vom I. 1765 von Bedeutung. Nachdem 

im Eingang auf die biäherigen Bemühungen der Ritterihaft um den Unterricht der 
Bauern hingewieſen, welche den Erfolg gehabt, daß hin und mieder im Lande gute 
Schulanftalten bejtünden und das Lefen unter der Bauernjugend durchgehend3 allgemein 
geworden jei, wird der Mangel an guten Schullehrern beklagt, die am geeignetiten aus 

dem Bauernjtande felbit heranzubilden feien. Dazu wird vorgefchlagen, daß den Bauern, 
welche im Stande feien, ihre Kinder felbit im Leſen und Katechismus zu unterridten, 

dies auch fernerhin gejtattet fein follez wo ſich aber ſolche Eltern nicht fänden, folle der 
Befiger einen oder mehrere Leute dazu tüchtig machen und Bauerfchulen auf dem Hofe 
oder in einem Gefinde anlegen, in weldye die Bauern ihre Kinder von Martini bis 

Oſtern zu ſchicken angehalten werden follten, worüber der Prediger zu wachen und dieje 

„Hofesihulen“ ale Monat zu revidiren habe, Aus ihnen follten die Kinder dann in die 

Kirchipielöfhulen übergehen, um dort weiter informirt zu werden und jpäter ſelbſt 
Unterricht ertbeilen zu können. Daran fliegen ſich VBorfchläge dem Mangel an Büchern 
abzubelfen. In Livland zeigte fich infolge defjen in dem legten Drittel des vorigen Jahr: 

hundert3 eine nachhaltige Thätigkeit in der Förderung des Schulweſens unter dem 

Landvolfe, während man in Eftland ebenfall3 begann, an die Errichtung von Dorf: und 
Gebietsſchulen zu denken (Hupel, topogr. Nachr. 24. St.), in Kurland aber infolge der 

Zermwürfniffe zwifchen Adel und Herzog fo gut wie gar nichts geſchah. Durch das Schul: 
ftatut vom J. 1804 wurden auch die Landſchulen unter die Oberauffiht der Univerfität 

geftellt, und die Directoren und Inſpectoren beauftragt, fie zu revidiren. Mit Grund 

wurde dagegen von der Ritterfchaft eingewandt, daß die Landichulen von jeher der Sorge 
und Beauffitigung der Geijtlihen und der vom Adel ernannten Kirchenvoriteber 
unter der Oberaufficht des Oberfirhenvorfteherd und des Generalfuperintendenten anver- 

traut gewefen, jo daß die neue Vorfchrift den Adel eines von jeher mit Eifer geübten 
Rechtes beraube; auch fei nicht abzufehen, wie die Profefforen der Univerfität, meift Aus: 
länder und der Landesfprache unkundig, durd ihre akademiſchen Beichäftigungen bin 
längli in Anſpruch genommen, die Beauffihtigung führen könnten. — Die Verbindung 

der Schule mit der Kirche war in ber That eine fo enge, daß ber Gedanke, fie zu löſen, 
die Landſchulen zu reinen Staatdanftalten zu machen umd der Staatsbehörde zu unter: 
ftellen, jtatt de3 gehofften Aufblühens ihren Ruin zur Folge gehabt hätte. Bei der 

Ausführung der Verordnung zeigten ſich auch bald unüberwindliche Schwierigkeiten, fo 
daß die Jufpectoren ſich genöthigt ſahen, endlich jede Betheiligung dabei aufzugeben, bis 
fie dur das Schulftatut vom %. 1820 ganz von diefer Pflicht befreit wurden. Kurz 
vorher war bie Leibeigenfhaft in den drei Gouvernements auf Antrag de3 Adels auf 

gehoben worden. In der Bauernverordnung für Livfand (1819) wurden die Grund: 
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züge der Organifation der als kirchliche Inftitute nunmehr geſetzlich anerkannten Land: 
ſchulen und der ihnen vorgeſetzten Behörden gegeben; auch die entſprechenden Gefeße für 
Eitland und Kurland nahmen auf die Schulen, Rüdjiht. Die in den vierziger Jahren 
erfolgte Errihtung der DOberlandihulbehörde gab der Organijation in Livland ihren 
Abſchluß und ermöglichte eine planmäßige, feit der Zeit mit immer fteigendem Erfolge 
fertgefeßte Thätigkeit auf dem Gebiete des Landſchulweſens, in defjen Förderung auch 
bie beiden übrigen Provinzen nicht zurüdzubleiben fich beitreben, von denen Ejtland eine 
etwas modificirte Schulverfaffung befist, Kurland nod immer das Lange gewünfchte 
Schulgeſetz entbehrt. 

Ich wende mid jeßt zur Darftellung des gegenwärtigen Zuftandes der Schulen 
in den Ditfeeprovinzen und zwar zunächſt der Landſchulen evangeliſch-lutheri— 
her Eonfefjion, deren DVerwaltung von der der Schulen in ven Städten ganz 
getrennt ift. Die Organifation und Unterhaltung derjelben ift gemäß dem Principe 
tändiiher Selbjtregierung eine Obliegenheit de3 Lande. Am vollftändigjten ift die 
Organifation in Livland durchgeführt. An der Spite jteht hier die Dberlandihulbehörde, 
beſtehend aus den 4 Dberfirhenvorftehern der vier Kreife, dem livländiſchen General: 

fuperintendenten nnd einem Schulrathe, welchen die livländiſche Ritterfchaft ermählt. Für 

je zwei Ordnungsgerichtsbezirke oder Kreis befteht zur nähern Revifion oder Infpection des 
ewangeliich = lutheriſchen Schulweſens unter der Oberlandſchulbehörde eine Kreislandſchul— 
behörde, welche aus den Gliedern des Oberfirchenvorfteheramts, d. h. dem Oberkirchen: 
vorjteher, dem geiftlichen und dem weltlichen Affefjor, ferner aus je zwei von der Ritter: 

ſchaft erwählten weltlichen und je zwei vom BProvincialconfijtorium erwählten geijtlichen 
Schulrevidenten, endlich aus zwei Gliedern bäuerlichen Standes, welche aus der Mitte der 
Parodialjchulälteiten von diefen felbjt gewählt werden, zufammengefegt iit. In jedem 
kirchſpiel endlich (deren es 108 giebt) werden unter Aufficht der Kreisfandichulbehörde und 
nad den Injtructionen der Oberlandfchulbehörde die evangeliſch-kirchlichen Schulen beauf: 

fihtigt und gefördert von der Kirchipieldichulverwaltung, welche unter Vorſitz eines vom 
Kirhipiel dazu dejignirten Kirchenvorſtehers aus dem Paſtor, dem Kirchenipielsfhullehrer 

und einem von jämmtlichen Kirchenvormündern und Schulälteften (au3 dem Bauern: 
ande) des Kirchſpiels erwählten Kirchſpielſchulälteſten beſteht. Als Gehülfen bei der 
Beauffihtigung des häuslichen Unterricht? und des Unterrichts in den Gemeindejchulen, 
welche dem Kirchenvoriteher und dem Paftor übertragen ift, dienen diefen der Küjter, 
die Kirchenvormünder und wo diefe nicht ausreichen, die Schulältejten, welche aus der 
Zahl der Gemeinderichter durch die Kocaljhulverwaltung erwählt werden. — Nad) diefen 

gejeglihen Beitimmungen hat nächſt dem Adel die Geijtlichkeit den Haupteinfluß auf die 
Verwaltung und insbefondere die Beaufjichtigung der Schulen, die jtet3 ala kirchliche In—⸗ 
kitute anerkannt worden find. Den Bauerngemeinden jelbjt ijt in den beiden unterjten 

Inftanzen eine Theilnahme an der Berwaltung zugejtanden. Was die Competenzen dieſer 
drei Behörden betrifft, fo hat die Oberlandſchulbehörde die Oberleitung des gefammten 
Landſchulweſens, trifft Anordnungen und giebt Inſtructionen für die untergeordneten 
Behörden, ſtellt Nevifionen durh den Schulrath an umd führt neue Gejeße durch 
Vermittlung der Ritterſchaft Herbei, berichtet dem Landtage über den Stand des 

Schulweſens; insbejondere hat jie für Erridtung von Schulen zur Bildung von 
Bemeindeichullehrern zu forgen, jowie für die Anſtellung der Lehrer an diejen Schulen, 
Beauffichtigung derfelben durch den Schulrath und Beglaubigung der Attejtate über Ans 

ſtellungsfähigkeit der entlaffenen Schüler; ferner die Ertheilung von Inftructionen für 
Schuleinrichtung, Revifionen und Lebrerprüfungen, Prüfung und Einführung von Schulbüchern 

mit Betheiligung des Konjijtoriums, die Einnahme und Verwendung der ihrer Kaffe 
zufliegenden Gelder. Zur Competenz der Kreislandichulbehörden gehören: die Entſchei— 

dung in ſämmtlichen von den Kirchipielsjchulverwaltungen und Sculconventen an fie 

gelangenden Schulfahen, außer im Falle gebotener neuer Anordnungen, zu denen nur 
die Oberlandichulbehörde berechtigt iftz die Beauffihtigung des Schulweſens vom häus— 
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lichen Unterricht bis zu den Kirchſpielsſchulen durch jährlich von den Revidenten, den bei- 
den geiftlihen und weltlichen Gliedern, in einem Theil des Kreifes anzuftellende Revi- 
fionen, und die jährlich einzufordernden Berichte, ſowie die Sorge für Errichtung neuer 
und die Hebung der beftehenden Schulen, die Prüfung der Schullehrer, welche nicht 

al3 Zöglinge des Seminars Atteftate über Anftellungsfäbigfeit befiten, Beftätigung der 
Schulpläne, Aufhebung beftehender Schulen, Beftrafung und Abſetzung der Kirchſpiels— 
fhulfehrer auf begründete Klage. Die Kirchſpiels- oder Localſchulverwaltung berichtet zwar 
dem Kirchſpielsſchulconvente (zu dem alle im Kirchipiel Befiglihen gehören) jährlich über 
ben Stand der Schulen und geht ihn um bie Mittel zu ihrer Unterhaltung an, fteht aber 
fonft unter der Kreislandſchulbehörde. Der Kirchſpielsſchulverwaltung compeliren: bie 
Kenntnisnahme vom Zuftande des häuslichen Unterrichts durch Mittheilung des Paftors 
und die Förberung und Hebung dieſes Zweiges des Unterrichts; bie Errichtung von 
Strafihulen auf Antrag des Paſtors und Beauffihtigung berfelben; bie Herbeiführung 
ber Grridtung von Gemeindeſchulen durch die Gemeinden, Gutsheren und Kirchipield: 
eonvente, bie Errichtung der Parochialſchule, Beauffihtigung der Schulbifciplin, bie Ver 
waltung der Kirchſpielsſchulkaſſe. — In Eftland befteht eine Oberfhulcommiffion, welde 
unter dem Vorſitz des Ritterſchaftshauptmanns aus ben vier Oberfirhenvorftehern, ben 
weltlichen Beifigern ber Oberkirhenvorfteherämter und dem eneralfuperintenbenten be: 
fteht, nebft einem Ritterfchaftsfecretair als Protofollführer. Diefe Oberfhulcommilfion 

beauffichtigt die Einrihtung, Revifion und Vervollftändigung der Gemeinbefchulen und 
Scäullehrerfeminare; die Prüfung und NAnjtellung ber Lehrer und die Ertheilung eines 
Gehalts an diefelben; führt nad; Berathung mit dem eftlänbifchen ev. luth. Eonfiftorium 
die Schulbücher ein; entſcheidet allenblid die Anfragen und Befchwerben in Saden ber 
ihr untergeorbneten Schulen, wenbet ſich mit Vorftellungen in Betreff ber letztern birect 
an den Landtag ober ben ritterfchaftlihen Ausfhuß; legt über ihre Wirkfamkeit jährlich 
einen Necdenfchaftsbericht ab. Außerdem erwählt behufs der Mitwirfung zur Verbef- 
ferung ber Gemeindeſchulen und Förderung ber Localaufſicht über biefe ber Convent 

eines jeden Kirchipiels einen Gutsbefißer aus feiner Mitte, ber die Anorbnungen ber Ober: 

fhulcommiffion in Ausführung zu bringen, ihr alle verlangten Berichte zu erjtatten und 
Auskünfte zu geben und bie Bauernjchulen des Kirchenfpield zu revibiren bat, jedoch 

ohne Beſchränkung ber in dieſer Hinficht beftehenben Verpflichtung bes Ortsgeiſtlichen. 
Es fehlen daher in Ejtland bie Kreislandſchulbehörde und die Kirchfpielsfhulverwaltung ; 
nur einige Yunctionen berfelben find einem Gutsbeſitzer in jedem Kirchipiele übertragen, 

während die nächte Auffiht von Seiten des Drtsprebigerd geübt wird. Vor einigen 

Jahren hat die eſtländiſche Synobe beidloffen, da, wo brauchbare Individuen zu finden 

wären, Schulältefte aus den Gemeinden anzuftellen, die ven Schulbeſuch der Kinder zu 
eontroliren und das Intereſſe für die Schulfadhe in den Gemeinden anzuregen und zu 
fördern hätten, — In Kurland endlich ift gefelich nur die Verpflichtung ber Gutöge: 
gemeinden zur Anlegung und Unterhaltung von Schulen und bie Kompetenz ber Ge 
meindegerichte in Schulfachen feftgeftellt, die fich jedodh nur auf Bauten und Leiftungen 
erftredt. Ein allgemeines Schulreglement, Schulverwaltungen und Behörben fehlen hier 
noch ganz und fo ift das Volksſchulweſen nur auf die Bereitwilligfeit ber Gemeinden 
und Gutsherrn und anbrerfeitö lediglich auf das, was die Prebiger freiwillig zum Beften 
ber Sache thun, angewiefen. Ihnen fällt die Hauptforge für die Schulen und beren 
Beauffihtigung zu und wird von befondern aus ihrer Mitte erwählten Referenten ben 
Predigerfynoden über ven Zuftand der Schulen jährlich Bericht erftattet. 

Die Zahl der im Verhältnis zur Bevölkerung zu errichtenden Schulen ift gejeplich 
dahin feftgeftellt, daß in Livland auf 2000 männliche Seelen eine Parochialſchule und 

auf 500 eine Gebietsſchule gefordert wird; in Kurland auf 1000 Seelen beiberlei Ge: 
ſchlechts wenigſtens eine Gemeindeſchule, in Eftland ſchon auf 300 Seelen überhaupt. 

Was die Arten der Schulen betrifft, fo giebt es in Livland Parochial- oder Kirchfpields 

ſchulen und Gebietsſchulen. In der letztern, der Dorf: oder Gemeindeſchule Iernen bie 
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Kinder aus der zugehörigen Gemeinde bas Lejen, den Katehismus, das Singen ber 
befanntern Kirchenmelodien (möglihft nad Noten und mehrftimmig), die bibliihe Ges 
ſchichte, Schreiben und Rechnen. Die Kirchſpiels- oder Parochialſchulen haben den Zweck, 

für Gemeinbeämter tüchtige Subjecte, namentlih künftige Gemeindefhulmeifter auszu— 

bilden, follen aber au ba, wo Gemeindeſchulen noch fehlen, wenigjten® einer geringen 
Anzahl Kinder Gelegenheit geben, ſich zu bilben, um dadurch auf die Maſſe wohlthätig 
zu wirfen. Im ganzen find bie Unterridhtsgegenftänbe biefelben, wie fie von ben ihrer 
Beftimmung entſprechenden Gemeindeſchulen gefordert werben; doch ſoll ber Unterricht 
tiefer und umfaffender fein, auch erftredt er ſich außerdem häufig noch auf Geographie 

und Geſchichte (befonders vaterländifche), Naturbefchreibung und Naturlehre, Geometrie 

und Zeichnen, auf die deutfche und meift auch die ruſſiſche Sprade, Stilübungen, Mufit 

(Elavier, Orgel: oder Biolinfpiel), fo wie in einigen Schulen auf Mittheilung landwirth— 
ſchaftlicher Vorkenntniſſe, katechetiſch-praktiſche Uebungen und Turnen. An einzelnen 
dieſer Fächer, namentlich in der Geographie und Geſchichte und in der deutſchen Sprache 
wird auch ſchon in einigen gehobenen Gemeindeſchulen unterrichtet. — In Eſtland giebt 
es ebenfalls Parochialſchulen, jedoch nur in geringer Zahl, deren Vermehrung als ein 
dringendes Bedürfnis bezeichnet wird. Die Unterrichtsgegenſtände faſt in allen Gebiets— 
oder Dorfihulen find die oben genannten, bibliſche Geſchichte, Katechismus, Geſang, 
Lefen, Schreiben, Rechnen; in den wenigen Schulen, in denen biöher das Schreiben und 
Rechnen nicht gelehrt worden, foll diefer Unterricht nad) dem auf der Provincialfynode 
(1870) abgeftatteten Bericht obligatorifch gemacht werden ; in der ruffifchen und deutfchen 

Sprache wurde Unterriht in 10 Schulen ertheilt (1870) und in mehreren Schulen auch 

die Elemente der Geographie und foll diefer Unterricht, jo mie der in der ruffiichen 
Sprade, mo e3 thunlich ift, auch in andern Schulen eingeführt werden. — In Kurland 
find zufolge dem auf der Prov. Synode 1871 abgeftatteten Berichte, die Schulen fehr 
verfchieden angelegt, weil ein allgemein gültiger Lehrplan nicht eriftirt. Es giebt 

Parodialfhulen, welhe die Kinder bis zur Sexta des Gymnaſiums gebracht haben, und 
wiederum Schulen, welche nur Lefen, Schreiben, Katechismus umd biblifhe Geſchichte 

lehren. Diefe Gegenftände werden in allen Schulen gelehrt; nur die reinen Lejefhulen 

nehmen Kinder auf, welche noch nicht Iefen können, die meiften Schulen verlangen das 
Leſen ſchon aus dem häuslichen Unterricht und wird dasſelbe in den Schulen nur betrieben, 

um die Kinder fließend und mit Verftändnis lefen zu Ichren. Der Gefang, namentlich 
der mehrftimmige, wird in einem Drittel der Schulen nicht gelehrt, was gewiß ein 
Mangel ift, da die Letten Luft und Talent zum Singen haben. Kopf: und Tafelrechnen 
wird in allen Schulen gelehrt, welche nicht reine Lefefhulen find: alle Schüler lernen 
wohl die 4 Species, beffere fommen bis zur Regel detri mit Brüchen und Geſellſchafts-, 
rehnung; der Unterricht in der Geographie, welche in mehr als der Hälfte der Schulen 
gelehrt wird, beſchränkt fi auf eine jehr allgemeine Kenntnis der Welttheile, Meere, 

Länder und Hauptitädte; etwas fpecieller wird die vaterländifche Geographie behandelt. 
Aus der Gefhichte und Kirchengefchichte werden meift nur Einzelheiten herausgehoben, 
die deutfche Sprade wird in 235 Schulen (von 336) gelehrt; im allgemeinen befhränft 
fih die Kenntnis des Deutjchen auf etwas Leſen und Meberjegen. Eben fo ift es mit 
dem Ruffiihen, welches in 136 Schulen gelehrt wird. Zeichnen wird in 69 Schulen 
betrieben und beſchränkt ſich meift auf Linearzeihnen; Turnen in 10, weiblihe Hand: 
arbeiten in 57 Schulen. 

Außer dem Schulunterricht wird in allen brei Bauerverordnungen häuslicher Unter: 
richt gefordert, der das Kind bis zum Lefenfönnen und zur Kenntnis des Katechismus 
bringen fol, fo wie zum Singen der befannteften Choralmelodieen, fih jedoch auch 
auf die bibliihe Geſchichte und die Einprägung ausgewählter Bibelſprüche erjtreden 
fann. Er wird meift von den Müttern felbft ertheilt. Unter ber lettifchen Bevölkerung 
Livlands (diefe nimmt den füdlichen Theil des Gouvernement3 ein, der nördliche ift von 
Eiten bewohnt) ift, weil diefelbe über das Yand zerjtreut in Einzelgehöften (fogen. Ge: 
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finden) lebt, das Spitem des häuslichen, von wandernden Katecheten ımterjtüßten Unter: 

richts mehr verbreitet, während im ejtnifchen Theile, wo das meift übliche Wohnen in 
Dörfern die Begründung von Schulen und den Sculbefucd erleichtert, dieſe über: 

wiegen. Aber auch da, wo Schulen beitehen, wird der häusliche Unterricht gepfleat 
und forgfältig beauffihtigt, indem er theild zur Vorbereitung auf den Schulunterridt, 
theil3 zur Unterftügung desjelben dient. Er mird dadurch gefördert, daß Katecheten, 
in den Parochialſchulen befonders Dazu gebildete Lehrer, auf Koften der Kirchfpieldgemeinden 
angeftellt werden, welche die Kinder entweder in den einzelnen Höfen auffuchen, um den 

Eltern durch ihr Vorbild Anleitung zum häuslichen Unterricht zu geben, oder an wöchentlich 
wiederkehrenden Schultagen die Jugend eines Gebiet? in einem bejtimmten Geböfte 
verfammeln, um ihr den Unterricht in der biblifhen Geſchichte, im Verſtändnis des 

Katechismus, im verftändigen Lefen, Gefang und aud im Schreiben und Rednen 

zu ertbeilen. Im Sabre 1868 waren im lettifhen Theile Livlands 67 Katecheten 
thätig. Häufig wird ihre Arbeit durch die Gemeindelehrer unterftütt, die ihrer: 
feit3 die Kinder zu beftimmten Zeiten zur Prüfung und Nahhülfe zuſammenkommen 
laffen, während die Nevijion dieſes ganzen Unterrichts ebenſo zur Verpflichtung der 

Prediger und Schulrevidenten gehört, mie Die der eigentlihen Schulen. Obgleich nun 
der häusliche Unterricht bisher recht günftige Refultate aufzumeifen hatte, jo Tann er, 

der Natur der Sache nad), weder an Umfang des Lernitoffes, da Schreiben und Rechnen 
in den meiften Fällen nicht dazu gehört, noch an Intenfität dem Schulunterrichte gleich 
fommen, daher eine Erweiterung des letztern durch Gründung neuer Schulen nod immer 

ein große Bedürfnis ift, wie dies auch befonders von den Predigern, in deren Kirchſpiele 
der Unterricht der Katecheten den beten Erfolg gezeigt, wiederholt ausgeſprochen ilt. 
Wo der häusliche Unterricht ganz daniederliegt, werden zeitweilig auf Koften derer, die 
ihre Kinder oder Pflegbefohlenen nicht gehörig unterrichten, fogenannte Strafſchulen, in 

welche die Kinder wegen Nichterlernung des Lefend im Haufe zwangsweiſe aufgenommen 
werden, um das Verſäumte nachzubolen, errichtet, jo wie zur Unterftügung des häuslichen 
Unterricht? Sonntagsſchulen zur Nachhülfe im Gefang, in der biblijhen Geſchichte und 
in der Erlernung von Bibelſprüchen. 

Zum Beſuch der Gebietäfchule iſt jedes Kind, das nicht ausdrücklich dispenfirt oder 
durch Krankheit verhindert wird, fo lange verpflichtet, bis der Prediger e3 für binlänglid 
unterrichtet erklärt; nur diejenigen Kinder find ausgenommen, welche nach feiner Ueber: 

zeugung in den Gefinden durch Beforgung der Eltern und Pfleger den nöthigen Unterricht 
erhalten. Die Beltimmung des Alter der aufzunehmenden Kinder, jo wie die Dauer 
des Schulbeſuchs der einzelnen hängt von dem Verhältnis des häuslichen Unterridt 
zur Schule, von den Leiftungen der Schule ſelbſt und Ioealen Verhältniffen ab, und if 
Daher der Schulbehörde überlaffen. Der Prediger bat unter Zuziehung der Kirden: 

vormünder und Schulälteften zum Beginn der Schulzeit anzugeben, melde Kinder die 
Schule zu beſuchen haben und welche der Unterftügung der Gemeinde bedürfen. Die 
Schulkinder find der Negel nad von ihren Angehörigen während der Schulzeit mit dem 
nöthigen Unterhalt zu verfehn, wenn fie wegen der großen Entfernung von Haufe ganj 
in der Schule bleiben, die völlig Unbemittelten find in den Gemeindeſchulen von der 

zugehörigen Gemeinde, in den Kirchfpielfhulen auf Koſten der Kirchſpielsangehörigen zu 

unterhalten. Die Schulzeit dauert in den Gebietöfchulen vom Spätherbft bis in den 
Frühling in der Negel 4—5 Monate; in den Parochialſchulen wird der Unterricht das 
ganze Jahr hindurch erteilt. Auf willfürlihe Schulverfäumnifje ftchen Geldftrafen, doch 

kommen oft genug Klagen über mangelhaften Schulbeſuch vor. Während des Sommer? 
prüft der Paſtor bei Gelegenheit der Katechifationen die Kinder im Lejen und wacht 
darüber, daß der häusliche Unterricht nicht vernachläßigt werde; die den lettern geniefenden 

Kinder verfammeln fih auch im Winter alle 4 Wochen beim Schulmeiſter zur Prüfung- 

Die Ausbildung von Gemeindeihullehrern ift eine Hauptaufgabe der Parochialſchule, 
die jedoch zu einer erfolgreichen Yöfung derfelben noch einer Erweiterung ihres Lehreurſes 
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bedürfte, befonderd durch eine Anleitung zum methodiſchen Unterricht für die Schüler, 
welche fich fpäter dem Lehrbernfe widmen wollen. Außerdem befteben zur Bildung von 
Volksſchullehrern, namentlih aud für die Parodhialfchulen im den drei Gouvernements 

3 Seminare: eines für Ejtland in Kuba, deffen Wirkſamkeit jedoch gegen die der übrigen 
zurüdzuftehen fcheint; eines für Kurland, in Irmlau, weldyes ſich durch feine tüchtigen 

Leiftungen einen mwohlbegründeten Ruf erworben hat; und eines für Livland, die fogenannte 
Küfterfhule, zu Luhde bei Wall, Diefe Anftalten werden alle von den Ritterfchaften 
der Gouvernement3 erhalten. Die Küfterfchule in Luhde fieht demnächſt einer Umge— 
ftaltung, refp. Erweiterung, entgegen, indem fie aus einer bisher einclaffigen Schule 

mit Zjährigem Eurfus in eine dreiclaffige umgewandelt und mit einer befondern Uebungs— 
ſchule zur praftifhen Anleitung der Zöglinge zum Unterrichten verbunden werden foll, 
wozu früher eine Kirchenſchule diente. Für die immer nöthiger werdende methodiſche 

Ausbildung von Gemeindejhullehrern find ebenfals die erforderlichen Geldmittel bereits 

von der livländifchen Ritterfchaft bewilligt, um nod zwei derartige Bildungsanftalten, 

eine für 2etten und eine für Eften, in nächſter Zeit zu eröffnen. — Der Eurfuß der 

Küfterfchule umfaßte bisher 1. Religion: Biblifhe Geſchichte, Bibelerflärung, populäre 

Kirchengeſchichte, Katechismuslehre; 2. Größenlehre: Nechnen, Algebra (doeh nur in 
geringem Umfange und für die, welde Luft und Anlage dazu haben), Raumlehre; 

3. Allgemeine Geſchichte, doch nur in furzem Umriß; 4. Geographie, allgemeine in kurzem 
Umriß, befondere Rußlands und der Oſtſeeprovinzen; 5. Sprachen: lettiſche, eftnifche, 
deutſche (auch die rufftiche fol von nun an in den Lehrplan mit aufgenommen werden) ; 
6. Naturkunde, einige3 aus der Phyſik und Naturgeſchichte; 7. Erziehungs: und Unter: 
richtslehre; 8. Zeichnen und Kalligraphie; 9. Muſik: Gefang, Anleitung zum Clavier— 
und Orgeljpiel, Generalbaß. Am 2. Jahre beginnen die Uebungen der Zöglinge im 
Unterrichten, welche fie unter Anleitung und Aufficht des Oberlehrers machen und zwar 

in diefer methodiſchen Folge: 1. Lefen, 2. Singen, 3. deutihe Sprache, 4. Rechnen, 

5. biblische Gefchichte, 6. Katehismus. Ans Seminar können Deutfche, Eften und Letten 

aufgenommen werden, die Zahl beträgt etwa 35; wer den Curſus beendet und ein 
Atteft der Reife erhalten, ift dadurch anftellungsfähig und während 6 Jahren verpflichtet, 
eine jede Küfter oder Landſchullehrerſtelle in Livland anzunehmen, wenn fie ein Minimum 
von 100 Rubel Neinertrag (außer Wohnung und Koft) bietet, oder für den genoffenen 
Unterriht 150 Rubel zum Beten der Küfterfchule zurüdzuzahlen. An der Schule 
arbeiten: der Director, 2 etatmäßige Lehrer, von denen der eine der lettiſchen, der andre 

der eftnifchen Sprache volllommen mächtig fein foll, und Stundenlehrer aus der nahen 

Stadt Walt; der Religionsunterricht wird von einem Prediger ertheilt. Neben dem 
Hauptcurfus haben auch zeitweilig Hülfscurfe für ältere Schulmeifter, um ihnen Ges 

legenheit zur Fortbildung zu geben, mit Erfolg ftattgehabt. Seit Begründung der Schule 
(1839) bis zum $. 1870 waren im ganzen 241 Lehrer in ihr ausgebildet worden. Für 
Die nicht in der Küſterſchule gebildeten Candidaten zu Gemeindefchullehrerftellen findet 

eine befondere Prüfung im Auftrage der Kreizlandfchulbehörde durd den geiftlichen 

Schulrevidenten ftatt. Doch fell diefelbe in Zukunft einem befondern Erammationscomite, 

für welches eine Inftruction ausgearbeitet wird, zugewiefen werden, jowie überhaupt 

Die bisherige von der Oberlandichulbehörde erlaffene „Inftruction für Erridtung und 
Verwaltung der livländiſchen Landihulen evang. Tuth. Eonfeffion” vom J. 1851 einer 
Umarbeitung unterzogen werden fol. Die Gegenftände der Prüfung find bisher gewejen: 

Leſen, wobei der Eraminand nicht nur zu beweiſen bat, daß er ſelbſt gut liest, fondern 

auch richtiges Buchftabiren oder Lautiven und Leſen zu Iehren und den Wortverjtand 

abzufragen vermag; Schreiben, wobei auf möglichſt gute Handſchrift, Kenntnis der 

Orthographie, Fähigkeit, einen verftändigen, leichten Aufſatz ohne grobe Sapfehler zu 

ſchreiben, Rückſicht zu nehmen ift; Rechnen, verftändige Kenntnis der 4 Specied und 

Löſung einfacher Regeldetri-Aufgaben; Kenntnis der bibliihen Gefchichte und Fähigkeit, 

eine Erzählung ohne Hülfe eines Buches vorzutragen; Kenntnis des Katechismus und 



408 Nuſſiſche Dftfeeprovingen. 

Tähigfeit, über den Wortverftand zu Fatechifiren; Kenntnis des Kirchengeſanges und 
guter Vortrag der Choräle und Fähigkeit nach Noten im Singen zu unterichten. Der 
Gemeindeſchullehrer wird von denen gewählt, welche die Schule geitiftet und unterhalten, 
jedod nur aus folhen Perfonen, die ordnungsmäßig geprüft und für anftellungsfähig 
befunden find; der Kirchfpielsfchullehrer vom Kirchfpieldconvent aus der Zahl derer, die 
ein Atteſtat der Anftellungsfähigkeit haben. Die Beftätigung, Beftrafung durch Verweis 
oder Geldbuße, fowie die Abſetzung des erftern erfolgt durch die Localſchulverwaltung: 
über den letztern kann Beftrafung und Abfegung nur von der Kreislandihulbehörde 

verfügt werden. 

Die Errichtung und Unterhaltung der Bauerngemeindefhulen ift unmittelbar eine 
Obliegenheit der Bauerngemeinde felbft und zwar der kirchlichen Gemeinde, indem das 
Verhältnis der orthodorsgriehiihen Bauerngemeindeglieder zu den evangelifch-lutheriichen 

binfichtlih der Unterhaltung der Gebietsſchulen feine gefeßlihe Regelung (1846) dahin 
erhalten bat, daß die Bauern die betreffenden Leiſtungen je nad der Eonfeffion, zu der 
fie gehören, für die Schulen der einen oder andern Eonfeffion in Geld oder Naturalien 
zu präftiren haben. Ueberall wo nad der Bauernverordnung eine Gemeindefhule 
beftehen foll, ift diefelbe in der Art zu errichten, daß von Seite des betreffenden Guts- 

befiger3 für die Schule ein Hausplatz unentgeltlid, eingeräumt werde, Mbgejehen von 
diefer Verpflichtung haben die Gutsbeſitzer ſich ftet3 in einer Weife, die alle Anerkennung 
verdient, bei der Gründung und Unterhaltung der Bauernfchulen betheiligt, theils durch 
reihlihe Dotirung mit Land, durch unentgeltliche Lieferung von Material zum Aufbau 

der Schulgebäude, oft recht bedeutende einmalige Schenkungen von Gapitalien zum 

Unterhalt derfelben oder jährliche Beiträge zur Befoldung der Lehrer, Beköftigung der 
Schüler während der Schulzeit, zur Beichaffung von Lehrmitteln; theils Durch felbftändige 
freiwillige Gründung und Unterhaltung von Schulen. Alle einmal zum Bejten der 
Schule gemachten Bewilligungen dürfen weder von den Gemeinden noch von den Guts— 
befigern einfeitig, d. 5. ohne Genehmigung der Oberlandſchulbehörde gejchmälert oder 
zurüdgenommen werden, Die Ueberzeugung, daß nur durch eine angemefjene, tüchtige 
Schulbildung das Landvolk geiftig und materiell gehoben und gegen Verirrungen aller 
Art gefjhügt werden kann, ift wohl gegenwärtig allgemein durchgedrungen; auch unter 
dem Volke jelbjt werden die Fälle von Nenitenz oder Unmwilligkeit immer feltener, und 

fo läßt fi ein erfreuliches Zufammenmwirken der zunächſt betheiligten Stände zur Hebung 
und Erweiterung des Schulweſens überall mwarnehmen. — Die Kirchfpield: oder 
Parochialſchule wird von einem oder mehrern Kirchſpielen unterhalten. In derjelben 
müßen auf Koften der eingepfarrten Gemeinden wenigſtens 12 Zöglinge zur Zeit unter: 
richtet werden, nad Möglichkeit werden nur folde Kinder von 14—17 Jahren aufge 
nommen, deren Eltern fie ſelbſt unterhalten fönnen und wollen. Finden ſich nit 12 
freiwillige Schüler, fo wählt der Schulconvent die erforderliche Zahl aus ſolchen Schülern, 
die ſich durch Anlagen, Fleiß und gute Sitten auszeichnen. Von den von den Eltern 
Unterhaltenen find fo viel aufzunehmen, als nah Entiheitung der Schulverwaltung 
möglich ift. Berechtigung zum Beſuch der Kirchfpielsihule hat jeder Knabe in dem 

Kirchſpiel, das die Schule unterhält, die Auswahl bleibt nad; Prüfung dur den 
Prediger der Schulverwaltung überlaffen. Die auf Koften der Gemeinde oder des 
Hofes in den Parochialſchulen unterhaltenen Schüler find verpflichtet, fpäter der Gemeinde 
oder dem Hofe für angemeffenen Lohn als Schreiber, Schulmeifter u. ſ. m. zu dienen. 

Bejonderd ift das Iettere der Fall. Yon 907 Lehrern im Jahr 1868 waren in 
Parodialihulen 492 gebildet worden; in der Küfterfhule 90; in Gemeindeſchulen 193; 

in Kreisfhulen 29; in Elementarſchulen 13; die übrigen in verſchiedenen andern 
Anjtalten, durch häuslichen oder Selbftunterriht. In Kurland waren im Jahr 1869 
350 Lehrer, von denen 150 im Seminar zu Irmlau ihre Bildung erhalten, die andern 
in Kreisſchulen, Voltsjhulen, von Paftoren oder durch Selbftunterrict. Detaillirtere 
Angaben fehlen darüber, fo wie über die Bildungsverbältniffe der Lehrer der Volks: 
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ſchulen in Eftland. — Schulgeld wird in einzelnen Schulen erhoben, doch beftehen über 
die jedenfall3 geringen Beträge feine feſten Beftimmungen; in den meiften Schulen 
wird unentgeltlich unterrichtet. Die Befoldungsverbältniffe der Lehrer find ebenfalls 
fehr verfchieden. Die meiften find außer dem oft jehr geringen Einkommen in baarem 
Gelde, über deffen Betrag aud nur einigermaßen vollftändige Angaben fehlen, auf 
Land und Naturallieferungen der Gemeinden angemwiefen und daher fehr häufig dazu 
genötigt, Dur; Nebenerwerb ala Gemeindefchreiber, Küfter und Organiften, oder Betrieb 
son Landwirthſchaft und verjchiedenen Gewerben ihre Stellung zu verbeffern. Unter den 
im Jahr 1868 in Livland befindlichen 907 Lehrern waren nur 420 ohne Nebenerwerb; 
117 hatten neben ihrem Amte als Gemeindejchreiber und Küfter Beſchäftigung, 100 trieben 
Landwirtbichaft, 110 verfchiedene Handwerke, von den übrigen fehlen die Angaben. In 
Liofand ift in den letten Jahren das Minimum des baaren Einkommens eines Landichul- 
lehrers auf 100 Rubel feftgeftellt worden, außer der freien Wohnung und Beköſtigung. 

In Livland befanden fih im Jahr 1856, 102 Parochial- und 521 Gemeindeichulen, 
zufammen 623 Schulen mit 23,239 Schülern. Im Jahr 1868 betrug die Zahl der 
Parochialſchulen 111; die der Gemeindefchulen 758; zufammen 869, außerdem 55 Sonn: 
tagsfhulen. Schüler in den Parochialſchulen 2545; in den Gemeindefchulen 30,887 ; 
bäuslihen Unterricht genofjen 79,570; fo daß die Gefammtzahl der Unterrichteten 
113,002 betrug, während die Gefammtzahl der Kinder im fchulfähigen Alter auf 115,934 
angegeben war. Schreiben lernten 28,017, Rechnen 25,028 Kinder, Bon der Gefammt- 

zahl der die Schulen befuchenden lernten Schreiben 83,8%, Rechnen 74,8%; von ber 
Geſammtzahl der Unterrichteten (in Schule und Haus) überhaupt Schreiben 24,7%, 
Rechnen 22,1%. Im Schuljahr 1870/71 betrug die Zahl der Parochialſchulen 108; 
der Gemeinde und Hofsſchulen 868, zufammen 976. An den erftern unterrichteten 132, 
an den letztern 876, zufammen 1008 Xehrer, Die Parochialſchulen wurden von 2961 

Stamm: und 171 Repetitionsſchülern, zufammen 3132, die Gemeindefhulen von 27,828 
Stammfchülern und 26,799 Repetitionzfchülern befucht, zufammen 54,627 Lernenden, 
Den Schulunterricht genoßen daher 57,759 Kinder, darunter 27,137 Mädchen; außer 
dem häuslichen Unterricht, der von 75 Katecheten geleitet und unterftügt wurde, 60,229 
Kinder, In den 46 Straf: und Lejefchulen wurden 1391 Kinder unterrichtet. Schreiben 
lernten in den Schulen 38,588, im häuslichen Unterricht 2406, Rechnen in den Schulen 
36,479, im häuslichen Unterricht 2874. Die Gefammtzahl der Kinder vom 7. Jahr 
bis zur Gonfirmation wird auf 123,409 angegeben, von denen alfo 119,379 theils 
Schul⸗, theil3 häuslichen Unterricht erhielten. Von der Zahl der im Haufe Unterrichteten 
fommt der bei weitem größere Theil auf das lettifhe Livland, nämlich 40,723 (unter 
64,395 ſchulfähigen Kindern), auf das ejtnifche dagegen 19,506 (unter 59,014 fhulfähigen 
Kindern). Im lettiſchen Theil befuchten die Schule 19,914, im eftnifhen 37,845. Im 
letliſchen Theile befanden ſich 1868/69 72 Parochial- und 226 Gemeindefchulen, im 
eſtniſchen 39 Parochial- und 532 Gemeinbefhulen. Dagegen 1870/71 im Iettifchen 69 

Parochials und 335 Gemeindefhulen, im eftnifchen 39 Parochial- und 533 Gemeinde: 
ſchulen, ſo daß in zwei Jahren in jenem Theile die Zahl der Schulen um 106, in 
diefem nur um 1 zugenommen bat. Im eftnifchen Theile find nämlich bereit? mehr 
Säulen, al3 die geſetzlich erforderliche Zahl vorhanden, im lettiſchen Theile noch nicht. 

In Durchſchnitt aber kömmt im Verhältnis zur gefammten bäuerlichen Bevölkerung 
1 Schule auf 790 Einwohner, nad) Abzug jedod der griedh.=orth. Bauern 1 Iuth. 
Vollsſchule auf 675 luth. Bauern beiderlei Geſchlechts, oder 1 Gemeindefchule auf 
ca. 330 männliche Iuth. Bauern, fo daß der Forderung des Geſetzes bereit? Genüge 

geleiftet ift. Der Unterricht dauerte während des Winter in den Parodhialfchulen 
durhfchnittlih 23 Wochen, in den Gemeindefhulen 17 Wochen und zwar in den erftern 

meistens 6, in den legtern 5 Tage in der Woche, täglich 6 Stunden, während auf die 
Repetitionsfchüler im Durchſchnitt 3 Schultage im Monat entfielen. Am Unterricht 
aud während des Sommers nahmen 1724 Kinder Theil. 
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Die Koſten der Unterhaltung der Schulen betrugen im Jahr 1867/68 für die 
Parochialſchulen Gemeindeſchulen Katecheten Straffchulenu.f.m. Summe 

vom Hofe Rbl. 13,232. 27 43,459. 81 1446. 45 58,138. 53 
vonder Bauerjchaft 18,569. 43 36,900. 62 2662. 66 58,132. 71 

Summe 31,801. 70 80,360. 43 4109. 11 116,271. 24 
wozu noch aus andern Quellen 8267 Rubel 41 Kopelen fommen, fo daß der Totalaufwand 
124,538 Rubel 67 Kopelen betrug. Die Leiftungen der Höfe ftehen demnach im allge: 

meinen denen der Bauerngemeinden gleich; im einzelmen ift dagegen das Verhältnis ein 
fehr ungleihes, da eine gefeßliche Verpflichtung zu beftimmten Zahlungen für die 
Schulen nicht befteht, fondern diefe vom guten Willen der Betheiligten abhängen. 
Einzelne Schulen find daher reichlich dotirt, während bei andern die aufgewandten 
Beträge auffallend dürftig find. Die Durchſchnittskoſten einer Parochialſchule betrugen 
306 Rubel (darunter 7 mit mehr ala 1000 Rubel, 4 mit nur 30 Rubel), die der 

Semeindefhule 101 Rubel (darunter 6 mit 600-1000 Rubel, 180 mit weniger als 
50 Rubel). Die Koften für einen Parochialſchüler berechneten fi auf 11's Rubel, 
für einen Gemeindefhüler auf 2: Rubel. 

In Eftland betrug die Zahl ber Schulen im Jahr 1863: 294, in denen überhaupt 
12,720 Kinder unterrichtet wurden. Im Jahr 1868/69 beftanden 388 Schulen (darunter 
3 Parodialfhulen) mit 384 Lehrern, von denen einige 2 Schulen beforgten, außerdem 
13 ambulirende, 52 Sonntagslehrer und 3 Lefelehrer. Die Anzahl der Lernenden 

betrug 21,944, (11,821 Knaben, 10,123 Mädchen), von denen 13,368 die Schule 
wöchentlih mehrere Tage, 8576 nur einen Tag befuchten; in 7 Schulen dauerte der 
Unterricht das ganze Jahr hindurch; häuslichen Unterricht genoßen 19,060 Kinder; die 
Anzahl der Kinder vom 7. Jahr bis zum Confirmationsalter wird auf 55,183 ange: 
geben. Im ganzen genofen von diefen den Unterricht (in den Schulen und im Haufe) 
41,004 Kinder (jo viele hatten fich zu den Prüfungen eingeftellt); von dieſen ſchrieben 
11,115, rechneten 8277. Bon der Gefammtzahl der die Schule beſuchenden Iernten 

demnach ſchreiben 50,6%,, rechnen 37,7%, von der Gefammtzahl aller Unterricteten 
ſchrieben 21,8%, rechneten 16,2%. Zufolge dem der Predigerſynode übergebenen 
Beriht über die Schulen für da3 Jahr 1870 betrug die Zahl der Schulen 424 
(darunter 3 Parochialſchulen und 6 Eintagsſchulen, 1 Elementarfhule), die Eröffnung 
von noch weitern 14 Schulen ftand in nächſter Zeit bevor. Die Schulen befuchten 
25,661 Kinder, (die Anzahl der den häuslichen Unterricht genießenden berechnet jih 
auf 28,253). Die Leiftungen des Unterricht3 in Schule und Haus werden ald redt 
erfreuliche bezeichnet; bei den allgemeinen Kinderprüfungen ergaben ſich unter 53,314 
Kindern 43,462, die zu leſen verftanden, 14,139 konnten fchreiben, 10,225 bejaßen 
einige Geläufigkeit im Rechnen. Etwa 20—25,000 Kinder hatten gute Kenntniffe in 
der bibliſchen Geſchichte und im Katehismus. — Bon den die Schule befuchenden 
lernten alſo fchreiben 56,4%, rechnen 40,8°%% — Als ein fehr dringende Bedürfnis 
hebt der Bericht die Gründung von nody mehr Parochialſchulen Hervor, da die Eltern 

vieler Kinder für dieſe einen höhern Unterricht, als die Dorfihule ihn bietet, verlangen, 
fo wie die Erweiterung de3 Seminar? in Kuda, da die Zahl der biöher daſelbſt 
gebildeten Lehrer für das Bedürfnis einer größern Zahl von Schulen nit mehr auf 

reihe. Das Landvolk felbft, welches bisher der Schulfache vielfach gleichgültig gegemüber 

geftanden, als einem Inſtitut, aus dem fein materieller Vortheil zu ziehen fei, habe in 
vielen Gegenden ein regeres Intereſſe für die Schulen gewonnen und bringe audy willig 
Opfer, um feinen Rindern befjern Schulunterricht zu verichaffen. 

Die Unterhaltungstoften der Volksſchulen in Eftland werden in der Schulſtatiſtil 
für dad Jahr 1868 auf 21,690 Rubel in diefem Jahre angegeben, von denen 12,680 
Rubel von den Gutöverwaltungen und Paftoraten, 9010 Rubel von den Gemeinden 
bergegeben wurden. Die Koften für die einzelne Schule betrugen im Durchſchnitt ca. 
56 Rubel. Bon den 388 Schulen wurden 168 von den Gutsverwaltungen oder 
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Faftoraten, 48 von den Gemeinden allein und 167 von beiden gemeinihaftlih unter 
halten, von 5 Schulen fehlten die Angaben. Nicht mit veranfchlagt find in der obigen 
Summe die Unterhaltung des Seminar zu Kuda (mit 2 Lehrern und 26 Schülern), 
für welches die Ritterſchaft 2000 Rubel außer den auf 800 Rubel zu berechnenden 
Revenuen des fundirten Landes bergab, fo wie die Baufoften für neue Schulhäufer 
mit ca. 10,000 Rubel, fo daß in jenem Jahre im ganzen ca. 34,000 Rubel aus 
Landesmitteln für bäuerlihe Schulen verausgabt wurden. Da die bäuerliche Bevölkerung 
Eſtlands auf ca. 280,000 Perfonen zu veranſchlagen ift, jo kommt zufolge des Berichts 

von 1870 auf ca. 660 Einwohner im Durchſchnitt eine Schule, die Zahl der geſetzlich 
geforderten Schulen ift daher erft zur Hälfte erreicht. 

In Kurland betrug zufolge des ſtatiſtiſchen Jahrbuchs für 1863 die Zahl der 

Gemeindeijhulen (die fogenannten Lejefhulen, in denen bloß das Leſen und der 
Katechismus gelehrt werden, find ganz weggelafien) 243 mit 12,111 Schülern (7725 
Knaben und 4386 Mädchen); am Sommerunterrihte — für den in der Pegel den 
Lehrern ein beſondres Honorar von den Eltern der Schüler gezahlt wird, und der 
in einem ausgedehnteren Umfange der Lehrgegenftäinde ftattfindet — nahmen 1126 
Kinder Theil (902 Knaben und 226 Mädchen). Der Synodalbericht für das Jahr 
1868 führt 318 Schulen auf (das ftatijtifhe Jahrbuch für 1869 nur 261, fo daß 

wohl 57 ala Leſeſchulen anzufehen find) mit 17,062 Schülern (10,984 Knaben, 6078 

Mädhen), und unter diefen befuchten 2618 die Schulen aub im Sommer. An 

den Schulen arbeiteten 327 Schulmeifter, 10 Gehülfen und 12 Frauen: 263 ges 
börten der Tettifchen Nation an, und 145 waren im Seminar zu Irmlau gebildet 

worden. Nach dem Berichte für das Jahr 1870 betrug die Zahl der Schulen 336 
(darunter 22 Parochialſchulen) mit 364 Lehrern und 12 Lehrerinnen. Schüler: 16,738 
(11,199 Knaben und 5539 Mädchen); die Sommerſchule beſuchten 3221 Kinder (2387 
Knaben, 834 Mädchen); in der Zahl der lettern zeigt ſich eine erfreuliche Zunahme. — 

Auffallend ift die im Verhältnis geringe Betheiligung der Mädchen am Schulbeſuch. 
— Der Bericht führt ferner an, daß, wenn man die Zahl der Schulen mit der 
Bevölkerung (Diefe wird auf 454,000 lettifcheredende Proteftanten angenommen) vergleiche, 
auf 1350 Perſonen eine Schule fomme, mithin nad dem Gejek noch 118 Schulen 

fehlen; daß aber nach Angabe der Paftoren, um dem wirklichen Bedürfnis zu genügen, 

noch 129 Schulen nöthig feien; von Ddiefen feien 14 bereits beftätigt und zum Theil 

im Bau begriffen. Außerdem werden noch 1492 Leſeſchüler erwähnt, über die Zahl 
der häuslichen Unterricht genießenden enthält der Bericht keine Angaben. Der Unterricht 
dauerte 13 Wochen während des Winters, Schreiben und Rechnen Ternten alle Kinder, 
welhe die Schule befuchten. Weber die Koften der Unterhaltung der Schulen finden 

fi) feine Angaben; es ift nur erwähnt, daß von den 336 Schulen 95 von den 
Gemeinden allein, 150 von den Herren und Gemeinden, 43 von den Herren allein 
unterhalten werden, die Kirche fich mit ihrem Capital bei 17 Schulen betheiligt, 27 
durd das einfließende Schulgeld, eine durch Collecten, eine von der Nitterfhaft, eine 

vom Baftor und eine aus dem Yundationscapital erhalten wird. 

Ueber die Schulen auf der Anfel Defel, welche zu Livland gerechnet wird, aber 
auch in Bezug auf das Sculmefen eine befondre Verwaltung bat, fehlen neuere 
zuverlägige Nachrichten. Am Jahr 1859 gab e8 dort 151 Gemeindefchulen (Studien: 

ffigge über die eftnifche Volksſchule. Leipzig 1865.). Dieſe jcheinen in den meiften 

Kirchfpielen in einem bedrängten Zuftande zu fein, da es an Mitteln zum Bau von 
Schulhäufern und zur Unterhaltung der Schulen vielfach mangelt. Ein großer Theil 

der Bauern gehört zur griechiſchen Kirche. Auch die Landichulen des Riga’ihen Patri— 
moniafgebietes bilden eine befondre Gruppe; fie ftehen, etwa 15 an der Zahl, unter 
der Verwaltung des Riga'ſchen Nathes und nächfter Aufficht eined von diefem ernannten 
Schulrathes. 

Die bisher gegebene Darſtellung des Landſchulweſens in den Oſtſeeprovinzen bezieht 
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fi allein auf die Schulen der Bevölkerung evangeliſch-lutheriſcher Eonfeffion. In den 
Jahren 1845—48 traten befanntlih, durd die Hoffnung auf materielle Bortheile ver: 

leitet, viele Bauern, befonderd in Livland, mit ihren Familien zur ortbodorsgrie 

ch iſchen Kirche über. Da die beftehenden Schulen mit der proteftantifchen Kirche 
aufs engite verbunden find, fo wurde ed nöthig, um die Jugend orthodorer Eonfeffion 
in ihrer Bildung nicht verfümmern zu laffen, an die Errichtung von Schulen für diefelbe 
zu gehn, deren Drganifation, Leitung und Unterhaltung der Staat und die orthodere 
Geiftlichkeit in Verbindung mit ihren Gemeinden auf ſich nahmen. Xeider fehlt es an 
einigermaßen vollftändigen Nachrichten über diefe Schulen. Die Schulftatiftif für 
Eftland (1868) giebt die Zahl der Schulen in diefem Gouvernement auf 4 an mit 
224 Schülern und Schülerinnen, von denen 157 fertig Iafen, 148 ſchrieben und 106 

rechneten. In Livland befanden fich 1870/71 orthodore Schulen 378 und zwar Kird: 

jpielfchulen 104 mit 1836 Lernenden (1461 Knaben, 375 Mädchen) Gemeindejhulen 
274 mit 8657 Kindern (4595 Knaben, 4056 Mädchen). Ueber Kurland fehlt es an 
allen Angaben. — Als Ergänzung zu diefen vereinzelten Daten möge daher das bier 
eine Stelle finden, wa3 der Minifter der Vollaufflärung in feinem letzten, im Journal 
des Minifteriums (1872 März) veröffentlichten Berichte über diefe Schulen im allgemeinen 
anführt. „Im Dorpatſchen Lehrbezirk, beißt es dort, befinden fich die Dorffchulen in 
den Niederlaffungen der rechtgläubigen Eſten und Letten unter der Aufſicht eines 
befondern Eonfeild, welches unter dem Vorſitz des Generalgouverneurd aus dem Biſchofe 
der Epardie, dem urator des Lehrbezirks oder deffen Gehülfen, dem Director de3 
Riga'ſchen Alerander: Oymnafiums (ein Gymnafium mit ruffiicher Unterrichtäfprade) 
und dem Rector des Riga’fchen geiftlihen Seminars befteht. Dieſes Confeil, eine 
collegiale Behörde, zu deren Mitgliedern aber feine Specialiften im Fache der Volks: 
bildung gehören, iſt außer Stande eine auch nur einigermaßen richtig organifirte päda- 
gogiſche Aufficht Über die ihnen anvertrauten rechtgläubigen Schulen in den Dörfern der 

Eſten und Letten zu üben, während doch eine ſolche Aufficht äußerſt nothwendig erſcheint. 
Aus den von den Geiftlichen- dem Eonfeil vorgejtellten Berichten ift zu erfehen, daß 
einige von den Dorffchulen nur dem Namen nad) eriftiren, daß Leute, die faum des 
Leſens und Schreibens kundig find, als Lehrer bei den Schulen aufgeführt werden, umd 
daß im Unterricht durchaus fein Syſtem vorhanden ift.” Dann wird im weitern Ber: 
lauf de3 Berichtes, unter Hindeutung darauf, daß die von dem Adel und der Geiftlid- 
feit geleiteten proteftantifchen Schulen in feiner andern Beziehung zum Minijterium 
ftehen, als daß jährlich von den Adelsmarſchällen Berichte über den Zuftand derſelben 
vorgelegt werden, die Ueberzeugung ausgeſprochen, „daß ohne offenbaren Schaden für 
die Volksbildung und fogar für die politifchen Intereſſen Rußlands es unumgänglid 
erforderlich fei, dem Minifterium der Volksaufklärung den gebührenden Einfluß auf die 
Leitung einer für die Zukunft des Staates fo wichtigen Angelegenheit zu ertheilen.“ 

Zur Befhaffung tüchtiger Lehrkräfte für die orthodoxen Schulen, zu deren Unter: 
balt jährli 20,000 Rubel angemiefen find, wurde im J. 1870 in Riga ein befonderes 
baltiſches Volksſchullehrerſeminar mit einem jährlihen Etat von 18,000 Rubel gegrür- 
det, aus dem in diefem Jahre die erften 12 Zöglinge nad) beendetem Curſus entlaffen 
find. In dasjelbe werden vorzugsweiſe Letten und Eſthen, orthodorer ſowol ala prote 

jtantifher Confeffion aufgenommen, die fpäter ihre Verwendung als Lehrer in den 
Schulen der rechtgläubigen Landbewohner der Oftfeeprovinzen finden follen. Der Unter: 
riht wird im Seminar in ruſſiſcher Sprache ertheilt, um dadurd die Kenntnis der 
Spradye aud unter dem Landvolfe mehr zu verbreiten. Der Eurfus dauert 3 Jahre. 
Yehrgegenftände: Religion, Grundzüge der Pädagogik, ruſſiſche und kirchlich-ſlavoniſche, 
lettijche, eftnifche Sprache; Arithmetitz Elemente der Geometrie; Feldmeſſen; Linear 
zeichnen; Gefchichte Rußlands, bei deren Unterricht auch Kenntniffe der baltischen Pro 
vinzen und einiges Verſtändnis der allgemeinen Geſchichte beigebracht werben follen; 
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kurze allgemeine Geographie und ausführlichere Geographie Rußlands; allgemeine 
Kenntnifje der Naturgefchichte und Phyſik, fo weit fie für das Verſtändnis der wichtig: 
ften Erſcheinungen in der Natur umentbehrlid find; Kalligraphie und Gefang. Außer: 
dem werden die Zöglinge in den Handwerken unterrichtet, nach Auswahl der Conferenz, 
und in der Gymnaſtik. Das Seminar ift eine gefchloffene Lehranftalt, in dasfelbe wers 
den bis 60 Kronszöglinge aufgenommen, weldhe verpflichtet find, nad; Beendigung des 
Cutſus 4 Jahre nah Anordnung des Eurators in den baltifhen Provinzen zu dienen, 

von diefer Verpflichtung aber nad Rückzahlung der auf ihre Ausbildung verwandten 
Summen, falls fie ed wünfchen, entbunden werden können. E3 werden aber auch zum 

Unterriht Stipendiaten fowohl von Landgemeinden, wie auch von Privatperfonen, und 
Zöglinge auf eigene Koften unentgeltlich zugelaffen. Im Verlauf des letzten Jahres 
üben fi) die Zöglinge im Unterrichten in der aus den Mittelm der Riga’fchen religiöfen 
Peter-Pauld Brüderfchaft (Bratſtwo) unterhaltenen 2eclaffigen, ruſſiſch-eſtniſch-lettiſchen 
Vollsfhule, welche aus dem Etat de3 Seminars eine Unterftüßung erhält, Das Se 
minar fteht unter der Leitung eines Director mit einem Einkommen von 2000 Rubel 
und freier Wohnung und bat einen Religionslehrer griechifcher Eonfeffion und 2 Lehrer 
mit einem Einkommen von je 1200 Rubel und freier Wohnung; außerdem Stunden: 
(chrer für den proteftantifchen Neligionsunterricht, für Gefang, Gymnaſtik und Hand: 
werfe. Director und Lehrer genießen diefelben Rechte, wie die der Gymnaſien. Die 
Zöglinge find von allen perfönlichen Abgaben, aud ber Necrutenpflicht befreit. Im 
3. 1871 hatte das Seminar 84 Zöglinge (aus Livland 69, Kurland 14 und aus andern 
Goupernement3 1), unter ihnen 5 Ruffen, 55 Letten und 24 Ejten; ber Eonfeffion 
nah waren 56 rechtgläubig, 28 lutheriſch; beim Eintritt. in das Seminar hatten 73 
ihre Vorbildung in den Kandelementarfchulen genoffen, 9 in Kreisſchulen, 2 durch Privat 

unterriht, Nah dem officiellen Berichte entwickelt dieſes Seminar eine erfolgreiche 
Thätigfeit, die für die Zukunft des Landſchulweſens von großer Bedeutung werden kann, 

Werfen wir noch einen Blid auf das baltifche Landſchulweſen im allgemeinen, — 
wobei wir von den zuletzt erwähnten Schulen bei ihrem gegenwärtigen Zuftande ganz 
abfehen können — fo treten uns al3 befonder3 bedeutfam und einflußreich für die Ent- 
widlung der lutheriſchen Schulen zwei Eigenthümlichkeiten derjelben entgegen, die enge 
Verbindung derfelben mit der Kirhe und der häusliche Unterridt. Es 

it fhon bemerkt, daß die Gemeindeihulen evangelifchelutherifcher Eonfeffion auch durch 
dad Geſetz ausdrüdlid als Schulen kirchlicher Inftitution und die Parodyialfchulen für 
eine Angelegenheit der Kirchengemeinde anerkannt find. Die Inftruction der Oberland: 

ſhulbehörde in Livland (1851) ftellt daher als Zwed der Land» oder Bauernfchule die 
nötbige Borbildung zur Eonfirmation und zum Eintritt in chriftliche Gemeindeleben hin, 
wie es in Verbindung mit den Lebensbebingungen eines tüchtigen Bauernftandes von 
der evangelifchen Kirche verlangt werden muß. Dieſe Stellung der Schule entjpricht 

freilich nicht dem gegenwärtig von einer mobernen, Doctrinären Pädagogik eifrig ver: 
fretenen Princip der Trennung der Schule von der Kirhe und Eonftituirung derfelben 
ald reiner Staatsanftalt; die Anwendung diefes Princips aber auf die baltiſche Volks— 

ſchule würde im jhroffiten Widerfpruche zu den eigenthümlidhen örtlichen Lebensverhält⸗ 
nifien ftehen, unter denen ſich die Schule entwicelt hat, und den Ruin der letztern un- 
fehlbar zur Folge haben. Der engen Verbindung mit der Kirche, der forgfältigen Pflege 
und Beauffihtigung durch die Prediger, die durch Beamte und Behörden des Staates 
in feiner Weiſe erjegt werden könnte, verdanken die Schulen den befriedigenden Zuftand 

der Entwiclung, in welchem fie fid) im allgemeinen befinden. Daß e3 deſſen ungeachtet 
nod immer nöthig ift, dur Gründung neuer Schulen, Heranbildung tüchtiger Lehrer 
und Verbefjerung ihrer materiellen Griftenz an der Vervolllonmnung des Schulweſens 
raſtlos fortzuarbeiten, daB dürfte denen am wenigiten verborgen fein, welchen die Leitung 
desſelben zunächft anvertraut if. An eifrigen und opferwilligen Bejtrebungen fehlt es 
von diefer Seite nicht; unterftüßt werden diefelben durch die im allgemeinen nicht geringe 
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zu verfennen war, wie nachtheilige Folgen diefe Trennung der erziehlihen und unter: 
richtlichen Thätigfeit mit fih führte, außerdem die Bejoldung der Infpectoren eine 
unzureichende war, fo find fpäter diefe Stellen mit Lehrerftellen in den meiften Fällen 
vereinigt worden. — Die Schuldirectoren follen nad dem Statut Gelehrte von aus: 

gezeichneten Kenntniffen fein, von anerkannter Moralität und Feſtigkeit des Charakters, 

fähig jelbft zu lehren und im Beſitz hinlänglicher Geſchäftskenntnis. Ihre eigne Lehr: 
thätigfeit in den Gymnaſien ift jedoch fehr beſchränkt, fie find nur zu 4 Unterrichtäftunden 
mwöchentli verpflichtet. Da die Reviflon des Unterricht? in den zahlreichen ihnen 
untergeordneten Schulen, die öfonomifche Verwaltung und die Führung einer bedeutenden 
amtlichen Eorrefpondenz, wozu ihnen befondre Eancelleien beigegeben find, ihre Zeit in 
hohem Make in Anſpruch nehmen, fo ift ed nicht zu verwundern, wenn die amtliche 
Stellung des Directors, ftatt die des eigentlichen Hauptes der Schule und des Eentrums 
der pädagogifchen und didaktiſchen Thätigkeit des Lehrercollegiums zu fein, im Gefahr 
geräth, die eines bloßen Verwaltungsbeamten zu werden. Die Schuldirectoren jtehen 
unmittelbar unter dem Curator und vermitteln alle Angelegenheiten der Schulen mit 
demfelben. Sie bringen die an den Öffentlichen Schulen anzuftellenden Lehrer in 
Borfhlag zur Anftelung und Beftätigung und haben darauf zu ſehen, daß in den 
Privatfchulen nur taugliche und berechtigte Lehrer unterrichten, fie überwachen den Gang 
des Unterrichts, die Lehrmethode und zweckmäßige Vertheilung der Lehrfächer, den 
Gebrauch der vorgefchriebenen Lehrbücher, forgen für die Digsciplin in ihren Gymnaſien 
unb verwalten die oekonomiſchen Angelegenbeiten derfelben, und haben die Oberauffict 
über die Schulgebäude in ihrem Reffort. Auch Tiegt ihnen die Äußere Eonirole der in 
Privathäufern Unterrihtenden, fowie über die Perfonen ob, welde die Schulen 
befuchende Kinder ald Benfionäre aufnehmen, wozu die Genehmigung von ihnen, reip. 
den Infpectoren einzuholen ift. Der Director ertheilt Urlaub bis auf 14 Tage, und 
bewilligt Ausgaben aus den eignen Mitteln der Kreisſchulen bis zum jedesmaligen 
Betrage von 15 Rubeln. Die außerhalb feines Wohnortes befindlihen Schulen bat 
der Director jährlich wenigſtens einmal zur Revifion zu bereifen und ſich eine genaue 
Anfhauung derfelben nad allen Seiten hin zu verſchaffen und ausführlich über die 

Refultate der Revifion zu berichten. Weber fämmtlihe Schulen wird außerdem ein 

allgemeiner Bericht am Schluffe des Jahres abgeftattet. — Die unterfte Inftanz in 
der Verwaltung der Schulen bilden die Kreisfchulinfpectoren, denen in den Städten, 
wo fi feine Gymnafien befinden, außer der Leitung der Kreisfchule auch die Auffiht 
über die dafelbit und in ihrem Kreiſe befindlichen Elementar: und Privatſchulen obliegt. 
Sie haben fi in allen ihre Schulen betreffenden innern und äußern Angelegenheiten 
zunächſt an den Director mit ihren Berichten und BVorftellungen zu wenden. Ihre 
amtlihen Pflichten und Befugniffe in Bezug auf die Schulen in ihrem Kreife find 
mit Ausnahme des Nechtes, die anzuftellenden Lehrer vorzufchlagen, fonft im mefentlichen 

diefelben, wie die der Directoren, — Für die Verwaltung derjenigen Schulen endlid, 
die nicht von der Krone, fondern entweder ganz oder zum Theil aus den Mitteln der 
Städte oder des Adeld unterhalten werden, beitehen in fämmtlichen Städten befondre 
Schulcollegien, die, je nach der Betheiligung der verfchiedenen Corporationen am der 
Unterhaltung der Schulen, auch eine verfchiedene Zufammenjegung baben: in der Negel 
bejtehen fie aus 2 Gliedern von Seiten der Stadt, zwei Lehrern der öffentlichen Schulen 

und einem Prediger, unter denen der Vorfiß alternirt. Wo, mie in Arensburg umd 

Goldingen, der Adel zur Unterhaltung der Gymnaſien beifteuert, ift er ebenfalls im 
Schulcollegium vertreten. Die von der eftländifchen Ritterfhaft unterhaltene Ritter 
und Domfhule in Neval mit den Nechten eine® Gymnaſiums fteht unter einem be 

jondern aus derfelben erwählten Guratorium von 6 Mitgliedern. Das Schulcollegium 
in Riga befteht aus einem Bürgermeifter, 2 Natböheren, dem Stadtfuperintenden: 
ten, dem Dberjecretaiv des Rathes und einem Schriftführer. Zur Competenz der 
Schulcollegien gehört vor allem die Verwaltung der Oekonomie der betreffenden Schulen; 
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ferner haben fie das Recht, für die von ihnen adminiftrirten Schulen Candidaten zu 

den Lehrerftellen vorzuſchlagen, fowie wegen vorfommender Misbräuhe in den Schulen 
oder über beabſichtigie Ermeiterungen und Berbefferungen Vorſtellungen zu machen, 
entweber dur den Schuldirector oder unmittelbar an den Curator. Für einige 
Gymnaſien werden vom Adel befondre Ehrencuratoren ernannt, deren Stellung aber 
weniger praftifhe Bedeutung hat, als in dem Innern des Reiches. 

Bon den die Berfaffung ber Schulen im allgemeinen betreffenden Beitimmungen 
mag bervorgehoben werden, daß der Anfang und Schluß des Schuljahr mit dem 
bürgerlihen Jahre zufammenfällt. Der Eurfus in den einzelnen Elafjen der mehrclafjigen 
Schulen dauert in der Regel ein Jahr, Die Hauptaufnahme neuer Schüler findet im 
Januar ftatt, die Verfeßung in höhere Claſſen zu Weihnachten, am Schluffe des erften 
Semefterd beide nur ausnahmsweiſe. Ferien find zu Oſtern 14 Tage, zu Pfingjten 
3 Tage, von Johannis an 6 Wochen und zu Weihnachten etwa 2'% Moden; an den 
hoben Staatd- und kirchlichen Feten, auch der griechiſchen Kirche, wird der Unterricht 
ebenfall8 ausgeſetzt. Am Mittwoh und Sonnabend ift der Nachmittag ſchulfrei. Ueber 
die täglichen Unterrichtäzeiten beftehen feine befondern Vorſchriften. Als Normalzapl 
können in den niedern Schulen 28, in den höhern 32 Stunden wöchentlich gelten. In 
vielen Schulen findet Fein Nachmittagsunterricht jtatt. Die Lehrftunden fallen dann 
von 8—1, und an einem Nadmittage noch 2 Stunden, oder von 8—12 und 1-3 

an vier Tagen. In andern Schulen beginnt der Unterricht erft um 9 Uhr umd dauert 
Dann länger. Dem Beginne des Unterricht3 geht in allen Schulen eine gemeinfame 
Morgenandacht voraus, eben jo wird der Unterricht mit einem kurzen vorgefchriebenen 
Gebet, da3 ein Schüler zu ſprechen bat, gefchloffen. Die Religionsftunden follen wo 

möglih die eriten am Tage fein, die Unterrichtsſtunden in den Spraden und der 
Mathematif auf den Vormittag gelegt werden. Nacd jeder Lection tritt eine Paufe 
von 10 Minuten ein, der Unterricht dauert alfo jedesmal nur 50 Minuten. Wenn 
ein Lehrer verhindert ift, feine Stunden zu geben, fo find die übrigen verpflichtet diefe 

zu befeßen; wo, wie in den Elementarfchulen, nur ein Lehrer vorhanden ift, wird der 
Unterricht ausgefeßt, wenn nicht Lehrer andrer Schulen zur Aushülfe da find. Weber 
die ftattgefundenen Verſäumniſſe der Lehrer wird halbjährlich vom Director berichtet. 
Für alle Schulen ift die Führung eined® Tagebuches vorgefchrieben, in weldes die 
Berfäumnifje und Berfpätungen der Schüler, Bemerkungen über ihre Führung und Fleiß, 
fowie die Aufgaben zu den einzelnen Stunden von den Lehrern eingetragen werden; 
dasſelbe unterliegt einer wöchentlichen Revifion durd den Borftand der Anftalt. Jeder 

Schüler (in den Gymnaſien die der 4 untern Elafjen) hat ein Aufgabenheft zu führen, 
in welches er die für jeden Tag gejtellten häuslichen Aufgaben, fowie der Lehrer, wenn 

erforderlich, feine Bemerkungen einträgt. Wöchentlich wird dieſes Heft mit der Unter: 
fchrift des Vaters oder Pflegerd des Schülerd dem Lehrer vorgemwiefen: es ſoll dazu 

dienen den Eltern die Eontrole über die häuslichen Arbeiten ihrer Kinder zu ermöglichen 
und ihnen Einfiht in die Leiftungen derfelben in der Schule verſchaffen. Zur Erhaltung 

der nähern Beziehung zwifhen Schule und Haus dient ferner die Einrichtung der 
Privatinfpection. Jeder Schüler bat einen der Lehrer zu feinem befondern Privat: 

infpector zu wählen; diefer überninmt Die Verpflichtung, dem Schüler mit feinem Rathe 

in Hinfiht feines Schuljtudiums, ſeines Betragens, fowie fonft in vorfommenden 

Fällen zu unterftügen, feine Hefte umd Präparationen von Zeit zu Zeit zu revidiren 
und fein bäusliches Yeben, befonderd wenn er nicht unter der Aufſicht der Eltern oder 
Angehörigen lebt, fennen zu lernen, überhaupt ihn in allen Stüden fo zu leiten, daß 

er feinen Zwed aufs vollkommenſte erreihe. Die frühern allgemeinen Vorſchriften für 

Die Schüler (die fogenannten „12 Worte ber Schule”) find jett durch befondre zeit: 

gemäßere Schulordnungen für die einzelnen Gymnaſien erfeßt worden, welche von den 
Gonferenzen berfelben entworfen jind mit Bejtätigung des Euratord, Die Sorge für 

Pädag. Encytlopadle. XI. 27 
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Erhaltung der Difciplin und Drdnung ift zunächſt den Lehrern und den Ordinarien 

der einzelnen Claffen anvertraut, da bejondre jogenannte Erzieher bei den Gymnaſien, 

fie im Innern des Reichs, nicht angejtellt jind; die höhere Initanz find der Infpector 

und Director. Was die Schulftrafen für Disciplinarifche Vergehn betrifft, fo ift körperliche 
Züchtigung durd den Lehrer jelbjt durchaus unterfagt; auf Beſchluß der Eonferenz kann 

fie im äußerften Falle erfolgen; wird aber factifdh wohl nie in Anwendung gebradit. 

Als Strafen find vorgefchrieben: Notiren im Tagebuch, Stehen am Katheder, abge: 

fondertes Sigen in der Elafje, Nachſitzen, Entfernung aus der Auftalt, die entweder 

durch einfache Zurüdgabe des Schülerd an das Haus, bejonder3 wegen mangelnden 
Fleißes oder ungenügender Fortſchritte, oder durch fürmliche Ausſchließung erfolgt, über 

die dem Eurator berichtet wird und die unter Umftänden mit dem Verbot der Aufnahme 
in jede andre öffentliche Lehranftalt verbunden fein kann. Bei polizeilichen Unterſuchungen 

über Vergehen vou Schülern joll ein Delegirter der Anjtalt gegenwärtig fein. Ueber 
die Stellung der Lehrer zu den Schülern enthält das Statut treffliche Winke, die alle 
dahin gehen, durch eine ernite, ruhige, liebevolle und gerechte Behandlung der Schüler 
die Difeiplin aufrecht zu halten. Die Schüler werden mit Du angeredet, mit Ausnahme 
der drei oberjten Claffen der Gymnaſien. Allgemeine Eenfuren der Schüler finden 
jährlich viermal jtatt: zu Oſtern und Michaelis nur mündlih in allgemeinen über 
jede Elafje, mit Hervorhebung einzelner Schüler, ertheilten Urtheilen; zu Johannis 
und Weihnachten erhält jeder Schüler eine bejondre ſchriftliche Cenſur, mit möglicit 
genauen Bemerkungen über jeine Führung, feinen Fleiß und feine Fortjchritte im den 
einzelnen Lehrfächern. Zu denjelben Zeiten erfolgt auch die Dislocation der Schüler, 

die ihre Pläge bis zur nächſten Cenſur behalten, da ein bejondre3 Gertiren pro loco 

nicht üblich iftz die Verfegungen in die höhere Claſſe (bei der Zählung diefer erhält die 

unterfte die höchſte Zahl), jomwie die Entlafjung der Schüler nad) abgelegter Schluß 
prüfung erfolgen zu Johannis und Weihnachten. Der Berjegung gehen feine bejondern 
Prüfungen vorher, dieje find, nachdem fie früher mehrere Jahre üblich geweſen, als 

zeitraubend und überflüßig wieder eingejtellt worden. Die von den Lehrern eingereichten 

Liften der zu verfegenden Schüler werden von dem Director oder Inſpector zufammen 
geftellt, in der Eonferenz beſprochen und definitiv fejtgejtellt. Schüler, die nach 2jährigem 
Beſuch einer Elaffe die Reife zur Verſetzung nicht erlangt, müßen die Anftalt ver 
lafien. Die Vorjhrift, öffentlihe Prüfungen am Scluffe des Schuljahrs abzuhalten, 
befteht no für die übrigen Schulen; in den Gymnaſien waren fie zulegt mit den 
Glaffenprüfungen vereinigt und find mit diefen zugleich in Wegfall gefommen. In den 
legtern findet jährlich ein Redeact bei der Entlafjung der nad Beendigung des Curſus 

abgehenden Schüler ftatt, zu dem durch Programme eingeladen wird, was zuweilen aud 

in den Kreisfhulen geihieht, Die Schüler der Kreisfhulen und Gymnafien, welde 
die Abgangsprüfung bejtanden, genichen, wenn fie in den Civildienſt treten, bejondre 

Vorrechte in der Verkürzung der Dienftzeit bis zum Empfange des erſten Ranges; 
Gymnaſiaſten, welche ausgezeichnete Kenntniffe in der ruffiihen Sprache bemicen, 
erhalten das Recht auf den Empfang der 14. Rangcelaſſe jofort beim Eintritt in den 

Eivildienft. In Bezug auf die allgemeine Wehrpflicht giebt die Beendigung des Eurfus 
einer Kreisfchule dag Recht auf die fürzere Dienftzeit von 3 Jahren, die des Curſes von 

6 Claſſen des Gymnaſiums auf die von 1 Jahren oder auf 6 Monate Dienjt als 
Freiwilliger. — Schulgeld wird, mit Ausnahme einiger Elementarfreifchulen, in allen 

Schulen gezahlt. Arme Schüler, die durch Fleiß und Betragen e3 verdienen, werden 
von der Zahlung theilweife oder ganz befreit: die Zahl der Freiſchüler ſoll in den 

Gymnaſien ein Viertel, in den übrigen Schulen ein Drittel der Gefammtzahl micht 
überfteigen. In den vier Ältern Gymnaſien ift von der Krone die Summe von 857 

Nubel jährlich für jedes angewiefen, aus welcher befonders tüchtigen Schülern, namentlid) 
Söhnen der Lehrer, Stipendien ertheilt werden. — Alle wichtigern innern Angelegen⸗ 

beiten der Sreisfchulen und Gymnaſien werden von dem nfpector oder Director 
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gemeinſchaftlich mit der Lehrerconferenz berathen: die Aufnahme und Entlafjung der 
Schüler, Feititellung des Lectionskatalogs, Abänderungen im Lehrplan, fowie Einführung 
neuer Lehrbücher, beides mit Betätigung des Curators, die Wahl der zu lefenden 
Autoren, Vermehrung der Sammlungen, Erlaß des Schulgeldes, wichtige Disciplinars 
fälle u. f. wm. Auch bat die Eonferenz der Gymnafien das Recht, Ausgaben aus den 
Mitteln der Schule bis zum jedesmaligen Betrage von 30 Nubeln zu bewilligen, und 
über höhere Summen dem Curator vorzufhlagen. Die Lehrer und Beamten von den 
Öffentlichen Schulen genichen alle Rechte des Staatsdienftes in Bezug auf Avancement, 
(jede ſtehen fie um eine Rangftufe niedriger als die Lehrer an den entſprechenden 
Schulen der übrigen Lehrbezirke), Belohnungen, Auszeihnungen und Penfionirung ; 
während fie in Yunction find, find fie verpflichtet die Eiviluniform zu tragen. Die 
früher auch für die Schüler der Gymnaſien vorgefchriebene Uniform ift abgeſchafft. 

Das Schulftatut unterjheidet drei Arten von Schulen: 1. die Elementarjchule, 
welche den allereriten äffentlichen Unterricht gewähren foll, der einerfeit3 die ganze 
Schulbildung der ärmften Volksclaſſen ausmacht, andrerjeit3 als Vorbereitung zum Eintritt 

in die Kreisfhule dient; 2. die Kreisfchule, welche die Bildung ded Bürgers bezwedt, 
der ſich einem technijchen oder mercantilifchen Berufäzweige widmen will und die dahin 
abzwedenden Borbereitungäfenntniffe den Schülern beibringen fell. Ihr Zweck ſoll 

ganz praftiich fein umd die Lehrart in ihnen diefen Charakter an ſich tragen umd den 
Berftand und die natürliche Urtheilsfraft der Schüler auf dem einfachjten Wege ausbilden; 
3. das Gymnaſium, mweldes die Bildung des gelehrten Standes, der ſich dem Dienfte 
des Staated oder de3 Publicumd widmet, bezwedt und Vorbereitungsſchule für bie 
höhern Studien auf der Univerfität ift; die Lehrmethode fol eine rein wiſſenſchaftliche 

fein umd nicht bloß die Elemente der Wiffenfchaften lehren, jondern auch die Uebung 

im Studiren geben. — Nädft der Ausbildung der intellectuellen Fähigkeiten wird ein 
bejondres Gewicht auf die fittlihe Bildung in den Öffentlihen Schulen gelegt, welche 
pornehmlih durch einen zwedmäßig geleiteten, auf Wedung des religiöjen Sinnes 
gerichteten Religiondunterricht gefördert werden joll. 

Die Gegenftände des Unterricht? in der Elementarfhule find: Religion 

(Erklärung des Katechismus, verbunden mit Erläuterungen und Auswendiglernen von 
biblifhen Beweisſtellen und Liederverfen, bibliſche Gefhichte), die Elemente der deutſchen 

Sprache, Leſen umd richtiges Accentuiren, Schreiben, Rechnen (die bürgerlichen Rechnungs⸗ 

arten mit inbegriffen), ruffiihe Sprache (Lefen, praftiihe Einübungen von Wörtern 
und Phrafen), Ortbograpbie, Anfertigung Heiner Gefhäftsauffäge, Briefe u. ſ. w., 
Geographie (bejonders der Dftjeeprovinzen und Rußlands) und Gefang. Die Elementars 
ſchulen beftehen in der Negel nur aus einer Elaffe mit 3 Abtheilungen, welche der 

Lehrer zugleich zu beſchäftigen hat, wobei er fidh der ältern Schüler als Inſtructoren 
der jüngern bedient; der Curſus dauert 3 Jahre. Es ift ein großer Uebeljtand, daß 

daB Syſtem der einclaffigen Elementarjchule, obgleich deſſen Mängel offen genug zu 

Tage liegen, auch in den größern Städten, wo ſich das Bedürfnis eines gehobneren 
Elementarunterricht8 dringend herausftellt, und für diefe Schulen von der ſtädtiſchen 
Berwaltung bedeutende Summen bergegeben werden, nod immer beibehalten wird. 
Unter den 95 Elementarfchulen des Lehrbezirks giebt e3 nur 4 mit drei Claſſen (in 
Dorpat), von denen eine Vorbereitungsjhule fürs Gymnaſium ift, und 12 zweiclaffige, 

von denen nur 3 auf Riga fallen, wo fi die größte Zahl von Elementarſchulen 

Befindet. Als Lehrfächer in den erweiterten Elementarfchulen kommen noch Hinzu: 
allgemeine Geographie und Geſchichte; erweiterter Unterricht in der deutjchen Sprade 

und Stilübungen, Naturbefhreibung, die wichtigiten phyſikaliſchen Gefege, Geometrie 

und Zeichnen. Die Elementarfchulen werden faft ganz auf Koften der Städte unter: 

balten, für 17 Schulen giebt die Krone eine Beihülfe und für 6 den Unterhalt 

(darunter 4 ruffiihe Schulen). Außer dem feiten Gchalt, der jehr verjchieden ift (der 

geringſte beträgt, jedoch nur in einer Schule, 42 Rubel, in 14 aber aud nur 85 Rubel, 
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der höchſte 500 Rubel), und der freien Wohnung find die Elementarlehrer vornehmlich 
auf das Schulgeld angemwiefen, deffen voller Betrag ihnen zufällt. Der Betrag desfelben, 
der nah Maßgabe der Iocalen Verhältniſſe von den Sculcollegien mit Beftätigung 
des Curators feftgeftellt wird, ift ebenfall3 ſehr ungleich, er fteigt von 2 bis 20 Rubel 

jährlich für jeden Schüler. E3 ift unter diefen Umftänden unmöglich das jährliche 
Einfommen eines Elementarlehrerd im Durchſchnitt zu beftimmen; jedoch kann ange 
nommen werden, daß das geringfte Einfommen mindeftend 250 Rubel beträgt; in den 
größern Städten wie in Riga, wo der Gehalt 500 Rubel beträgt, dürfte in den zahlreid 
befuchten, ja überfüllten Schulen (die Normalzahl der Schüler ift 60, es giebt aber 
Schulen mit 80 und mehr Schülern) das Einkommen eines Lehrerd wohl auch bis auf 
das Afache und darüber fleigen. | 

Die Kreisſchulen enthalten in ihrer Organifation die Bedingungen, um fih 

entweder zu Realſchulen oder zu Gymnaſien fortzuentwideln. Freilich find bis jetzt 
nur einige unter ihnen dazu gelangt; andere find in einem Uebergangsſtadium begriffen, 
während ein Theil noch in dem urfprünglichen Zuftande verharrt, fei es aus Mangel 
an Geldmitteln zur Erweiterung derfelben oder aus Mangel einer richtigen Erkenntnis 
der Bedeutung diefer Schulen. Der legte Bericht des Minifter® der Volksauftlärung 
(Sourn. des Min. 1872) hebt bei der Erwähnung der nothwendigen Umgeftaltung der 
Kreisihulen in den übrigen Lehrbezirken, wo fie, jcheint e3, mehr den Eharafter von Ge: 
werbefhulen erhalten follen, „den Unterfchied der Kreisfchulen des Dorpat'ſchen Lehrbezirts 
vor den übrigen hervor.” Diefelben, heißt es, haben auf Grundlage des befondern Statuts 
einen Lehrcurfus, der dem Gymnaſialunterricht angepaßt ift, und ſtehen daher den Pro: 
gumnafien näher als den Kreisſchulen. Ihrem oben angebenen Hauptzwede nad; entipredhen 
die Kreisfchulen ungefähr den Bürgerfchulen in Deutſchland, am nächſten fommen fie wohl 

der Heinern Realfchule in Württemberg. Zu den Lehrfächern gehören: Religion, Arithmetif, 
Planimetrie und Stereometrie, Naturbeſchreibung mit Berüdfichtigung der Technologie, 
Phyſik, (in einigen auch Chemie), allgemeine Gejchichte und Geographie, Geſchichte und 

Geographie des ruffischen Reiches, deutjche und ruffifche Sprache, Zeichnen, vorzüglich geo— 

metriſches, Schreiben. Nach dem Statut follten fie aus 2 Claſſen beftehen, in den 

Heinern Städten nur aus einer Claffe; in den See und Handelsftädten Riga, Reval, 
Pernau, Arenzburg und Libau wurde den beiden Claſſen noch eine Selecta oder eine 

Handelsclaffe hinzugefügt, die theils für den Eintritt in die höheren Claffen der Gum: 
nafien durch den Unterricht im Griechiſchen und Lateinifchen, theil3 fpeciell für den kauf⸗ 
männishen Beruf durch Unterricht in den neuern Sprachen, in der Buchhaltung, Han: 
delögeograpbie u. f. w. vorbereiten follte. Auch in den Eleinern Orten, wo dieſe Elafien 
nicht beitanden, follte bei der Anftellung der Lehrer darauf Rüdfiht genommen werden, 

daß fie auch befähigt feien, den Unterricht in den alten Sprachen zu ertheilen, wozu fie 
gegen ein beftimmtes mäßiges Honorar verpflichtet waren, damit auch in dieſen von 

den Gymnaſialſtädten entfernter Tiegenden Orten die Eltern Gelegenheit hätten, ihre 

Kinder für die höhern Elaffen des Gymnaſiums vorbereiten zu laffen. Da diefer Unter: 
richt außer dem Gurfus ertbeilt wurde, fo ward, um die Ueberbürdung der Schüler 

zu vermeiden, ſpäter geftattet, die Schüler, welche die alten Spraden betrieben, von 
dem Unterricht in einigen Fächern, wie in der Phyſik, im Zeichnen und einzelnen Theilen 
der Mathematik zu dispenfiren und für diefe Stunden bejondere Barallelclaffen für das 
Yateinifche und Griechiſche zu errichten. So maren diefe Schulen beftimmt, einerjeitd 

dem Bedürfnis der vealiftifchen Bildung zu genügen, andrerfeit3 die untern Claſſen der 

Gymnaſien zu erfegen. Da aber im Berlaufe der Zeit die Anfprühe an die eritere 

ſich fteigerten und die vorhandenen Gymnaſien dem Bedürfniffe nicht mehr genügten, 
fo trat die Nothwendigkeit ein, die Kreisfhulen zu erweitern und umzugeftalten. Von 
den 26 urfprünglich vorhandenen Schulen biefer Art (6 von 3, 15 von 2, und 5 von 

einer Claſſe) wurden 4 mit Beihülfe der Städte oder des Adels anfangs zu Progome: 
nafien, dann zu Gymnaſien von 6 Claſſen erweitert (in Bernau, Arensburg, Libau 
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und Goldingen); die ftädtifhe Kreisfchule in Riga in ein Realgymnafium von 5 Elaffen 
umgewandelt, die Kreisihule in Mitau zu einer Realſchule von 4 Claſſen; die 2. Kreis: 

ſchule in Riga auf 5, die in Dorpat auf 4 Claſſen; 5 in den Heinern Städten und 
die ruffiihe in Riga zu dreiclaffigen, meift mit Parallelclafien für die alten Sprachen 
erweitert; 7 beftehen noch aus zwei und 3 (in Eurland) aus 1 Claſſe (zum Theil 
mit Barallelclaffen), 2 endlih wurden in Elementarſchulen umgewandelt. Hieraus 

dürfte fi zur Genüge ergeben, daß die Kreisſchule einer mweitern Entwidlung fähig 
ift und dem-zumehmenden Bebürfnis an Bildungsanftalten mit vealiftifcher Richtung, 
jtatt durch Errichtung von Parallelclaffen bei den Gymnaſien, was bier und da ge: 
ſchehen, auf diefem Wege am paffenditen genügt werden könnte. In den erweiterten 

Kreisſchulen werden die oben erwähnten Lehrfächer in mehr eingehender und umfafjender 
Weife gelehrt, mit Hinzufügung der Algebra, Feldmeßkunſt, Technologie und dem Iocalen 
Bedürfnifje entjprechend auch der franzöfifgen und englifhen Sprade, und mit Ber: 
ftärfung de3 Zeichenunterrichtd. An jeder Kreisfchule find etatmäßig angeftellt ein 

Inſpector, der zugleich Lehrer ift, und je nad der Zahl der Claſſen 1—4 Lehrer, außer: 
dem ein Religionslehrer orthodorer Confeſſion, jo wie bie erforderliche Zahl von Hülfs: 
oder Stundenlehrern. — Je nachdem die Kreisſchule aus einer, zwei oder mehr Claſſen 
beiteht, betragen etatmäßig die Gehälter des Inſpectors 428, 500 und 600 Rubel; der 

Lehrer der Wiſſenſchaften 343 und 400; der ruſſiſchen Sprachlehrer 228 und 250, der 
Religionslehrer 75 bis 200 Rubel. In den meiften Fällen haben die Lehrer Amts: 
wohnungen, in Ermanglung derjelben wird ein Quartiergeld gezahlt. Außerdem wird 
die Hälfte des einfliegenden Schulgelde nad; Verhältnis der wöchentlich zu gebenden 
Stunden unter die Lehrer vertheilt, die andere Hälfte fließt in die Schulfaffe und dient 

zur Beftreitung verfhiedener für die Schule erforderlihen Ausgaben; auch werden aus 
derjelben Unterftügungen und Belohnungen gezahlt. Jede Kreisſchule befigt eine Bibliothek, 
eine Sammlung von phyfifalifhen Injtrumenten, Naturalien und fonjt erforderlichen 

Lehrmitteln, zu deren Vermehrung jährlich eine beftimmte Summe (75—115 Rubel) etat- 
mäßig angewieſen ift. Das Schulgeld beträgt in den größern Städten 20, in den übrigen 
15 und 12 Rubel jährlih. Einſchreibgebühr 1 R. 50 K. bis 3 Rubel. 

Während die Drganifation der Gymnaſien in den übrigen Lehrbezirken bis auf 
die neuejte Zeit vielfah durch die Rückſicht auf praktiſche Zmede bedingt war und fie 
vorwiegend dazu dienten, dem Staate Beamte für die verjchiedenen Verwaltungszweige 
zu liefern, hat das Gymnafium in den Dftfeeprovinzen ftet3 den rein wiſſenſchaftlichen 
Charakter als Borbildungsanftalt für die Univerfität mit allem Nahdrud zu behaupten 
gefuht. Das Verhältnis der zur Univerfität abgehenden Schüler zur Gejammtzahl iſt 
daher hier immer ungleich größer geweſen, als in den meijten übrigen Gymnafien. Das 
Studium der alten Sprachen ift bier ftet3 als der Mittelpunct des Gymnafialunterrichts 
angejehen worden. Zwar wurde eine Zeitlang der Verſuch gemadt, durch Dispenfation 

vom Unterricht im Griehifhen und Errichtung von Parallelclaſſen mit realiftifcher 

Richtung für die an jenem Unterricht nicht Theil nehmenden Schüler dem lettern Ele: 
mente eine jtärfere DBertretung im Gymnafium zu geben. Die nacdhtheiligen Folgen 
diejer Einrichtung zeigten ſich jedoch ſehr bald. Seit der Iekten Umgeftaltung der Gym: 

nafien im J. 1861 ift daher die Dispenfation vom Griechiſchen im Princip als nicht 
zuläßig anerkannt; nur an einigen Oymnafien findet fie noch mit Rüdficht auf die befondern 
Iocalen Berhältniffe in beſchränktem Maße ftatt. Außer den alten Sprachen und der 
Mathematik, welde leßtere in ausgedehnterem Umfang, als auf den meiften Gymnafien 
Deutjhlands betrieben wird, wird die Erlernung der ruffiihen Sprache als herrichender 
Reichsſprache noch mit befonderem Nachdrucke gefordert. Sie ift in ſämmtlichen Schulen 
obligatorifher Lehrgegenftand, bei der Aufnahme und bei den Verfegungen follen die 
Kenntnifje in derfelben entjheidend fein; zur Univerfifät fann aus den Gymnafien fein 
Schüler entlaffen werden, der nicht im Ruffiihen die höchſte Cenſur erhalten bat. Nach 

dem legten Berichte des Minifters der Volksaufflärung hat es den Anfchein, als ob 
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alle Mafregeln der Staatöregierung, welche die Bevorzugung dieſes Lehrfaches vor allen 
übrigen zum Zwecke gehabt und bemfelben in der That eine Stellung gegeben baben, 
die auf das Betreiben der übrigen Unterrichtögegenitände, namentlih der claffiichen 

Sprachen in fühlbarer Weife nachtheilig wirft, nahezu erfolglo8 geweſen find. „Mit 
dem Unterricht in der ruffiihen Sprache, fagt der Bericht, geht es auch jetzt nicht vor: 

wärts, die Kenntniffe der Schüler in diefem Gegenftande find fehr ſchwach, ſowohl ihre 
mündlichen als fchriftlichen Antworten frappiren durch die Unrichtigkeiten in den Rede 
mwendungen. Als eine der Haupturfachen, welche den Fortichritt des Unterrichts in den 
dortigen Gymnaſien hemmen, muß die Unfähigkeit der Lehrer diefer Spraden aner: 

fannt werden, die theils Deutiche find, welche die ruſſiſche Sprache nicht volllommen be 
berrihen, theild Rufen, Die mit wenigen Ausnahmen für den Lehrberuf ſchlecht ver: 
bereitet find und denen e3 nicht nur an einer guten philologifchen, fondern fogar an 
einer genügenden allgemeinen Bildung fehlt." Man könnte hinzufügen: aud an einer 
genügenden Kenntnis der deutſchen Spradhe; ein Mangel, der fich beſonders in den letzten 
Jahren fühlbar gemacht hat, wo man principiell nur geborenen Ruffen diefe Lehrftellen 
gab, ohne jedodh, mit wenigen Ausnahmen, tüchtige Kräfte gewinnen zu können, da im 
Innern des Reiches ſelbſt zahlreiche Bacanzen an den Schulen und die Befoldungsverhält: 
niffe viel günftiger find, ala in den Oftfeeprovinzen. 3 ift daher jegt vom Minifterium 

der Weg eingefchlagen, Zöglingen der baltiſchen Gymnaſien durch Ertheilung von Stipen: 
dien in St. Petersburg und Moskau die Gelegenheit zu bieten, fich zu Lehrern der ruſſiſchen 

Sprache für die Schulen des Dorpat’ihen Lehrbezirks auszubilden. Daß übrigens die Er: 
lernung der rufjifhen Sprache in den Schulen bedeutende Fortfchritte negen früher (etwa 

dor 30—40 Jahren) gemacht hat, wird jeder zugeftehen müßen, der die Schulen genauer 

kennt. Es ift auch nicht zu überfehen, daß in den diefen Unterricht betreffenden An- 

ordnungen nicht immer ein klares Bewußtfein über das in der Schule zu erreichende 
mögliche Ziel und die dahin führende beſte Methode erkennbar geweien ift. Bald ift 

die Forderung dahin gegangen, den Schülern bejonder3 der Gymnaſien vor allem eine 
gründliche grammatifhe Kenntnis der Sprache beizubringen als Grundlage für die 
im fpätern Leben zu erlangende praktiſche Fertigkeit; bald ift ein beſonderes Gewicht 
auf die Gewandheit im Sprechen gelegt, dann wieder die Ausbildung für den Gebrauch 
ber Geſchäfts- und Canzleiſprache als nothwendig bezeichnet, oder die Kenntnis der Lite: 

ratur in den Vordergrund gejtellt worden, und je nad) diefen Gefihtspuncten find aud 
die Methoden der Aenderung unterworfen gewefen. So viel ift aber gewiß, daß die 

etwaigen Mängel in der Kenntnis der ruffifhen Sprache reihlid aufgewogen werden 

durch die gründlichere allgemeine Bildung und befonders durch Die in den alten Spraden, 
fowie durch die ernitere wiſſenſchaftliche Richtung, welche die Zöglinge in den baltifchen 
Gymnaſien erhalten. Bon allen denen, die im fpätern Leben in den verſchiedenſten 

Berufsarten im Innern des Reiches einen Wirkungskreis gefunden, find die Lücken in 

der Kenntnis der ruffifhen Sprache bald ergänzt worden und haben fie an einer müße 
lihen Wirkſamkeit nicht gehindert. Die Gleichitellung der ruffiigen Spradye mit den 
übrigen Lehrfüchern in den Schulen würde dem Betreiben derjelden viel förberlicher fein, 
da auch bei der lernenden Jugend die Einficht von der Nothwendigkeit und Nützlichkeit 
ihrer Kenntnis immer allgemeiner wird, der Zwang aber eher Widerwillen als Liebe 

zur Sache zu erzeugen geeignet ift. Behufs weiterer Einbürgerung der ruſſiſchen Sprache 
find in den Ietten Jahren auf Grundlage des allgemeinen Schulftatut3 für die Gym— 
nafien Rußlands aud in den Oſtſeeprovinzen 2 Gymnaſien mit ruſſiſcher Unterrihts 

ſprache errichtet worden, eines in Riga bereit® 1867, das andere in Reval (1871), 

fowie ein weibliches, das Lomonoſſow-Gymnaſium in Riga mit 6 Clafjen, mährend 

die Errichtung von ruffifhen Elementarſchulen befonder3 in Riga ein noch immer um 

befriedigtes Bedürfnis ift. Das Aerander-Gymnafium in Riga ift ein claſſiſches Gym— 
nafium mit beiden alten Sprachen, von 7 Elaffen mit einer Vorbereitungsclafle; es 

zählte am Schluffe 1871 211 Schüler, unter ihnen 37 Intherifcher Confeſſion. Dem 
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Aufblühen deöfelben wird in den officiellen Berichten ein fehr günftiges Prognoſtikon 
geitellt. Der für dasfelbe angetwiefene Etat von 30,975 Rubel überfteigt den Etat 
der Gymnaſien (den höchſten unter diefen hat das in Mitau mit 20,336 Rubel) um 
ein Bedeutendes. 

Zur Zeit der Emanirung des Schulftatut3 (1820) beftanden 5 Gymnaſien im 
ug; Lehrbezirk, jedes mit 5 Glaffen: die Souvernementögymnafien in Dorpat, 

a, Reval und Mitau umd die Ritter: und Domſchule in Reval; gegenwärtig beträgt 
eg N der auf Grundlage dieſes Statut3 beftehenden Gymnaſien 10, wozu noch 
een mit dem Eurfus eines Gymnaſiums fommen, die eine in Birken: 

rube bei Wenden, die andre in Yellin. Im J. 1861 erhielten die Gymnaſien einen 
neuen Etat und Lehrplan und wurde die Zahl der Elaffen auf 7 vermehrt, jede mit 
einem einjährigen Eurfus; das Oymnafium in Dorpat hat neben den Hauptclaffen 
noch 6 Barallelclaffen (ohne die Prima) mit demfelben Lehrcurfus; die 4 fpäter 
aus Kreisfchulen zu Progymnafien erweiterten und dann mit den Rechten der vollſtän— 

digen Gymnafien ausgeftatteten neuern Gymnaſien in Pernau, Arensburg, Libau und 
Goldingen zählen 6 Elaffen, von denen die oberfte einen zweijährigen Eurfus bat. Im 
J. 1869 wurden für das Fach der ruffifhen Sprache zur erfolgreihern Betreibung derfelben 
die 4 untern Glaffen der Gymnaſien in je 2 Parallelabtheilungen getheilt. Das Neal- 
gymnaſium in Riga zählt fünf Claſſen, e3 fteht jedody eine Erweiterung und Umgeftaltung 
desjelben in ein Gymnafium von ebenfalls 7 Claſſen in Ausfiht. Die Unterrichtäzeit 
dauert alfo in allen Gymnafien 7 Jahre, während der Eurfus in den preußifhen Gym: 
nafien, deren Organifation im allgemeinen bei den baltifhen Gymnafien als Norm 
gedient hat, durch die Theilung der obern Claſſen in je 2 Abtheilungen 9 Jahr um: 
faßt. Da die Anforderungen im weſentlichen diefelben find, wie in den preußifhen Gym- 
nafien, ftatt des obligatorifchen Unterricht3 in der franzöſiſchen Sprache aber die ungleich 
ſchwierigere ruffifche in den Lehrplan eintritt, fo Liegt e8 auf der Hand, daß die Erfül- 

lung der den Lehrern wie den Schülern geftellten Aufgabe keine Teichte ift. Sie wird 
noch dadurch erſchwert, daß aus Mangel an Schulen von rein realiftifher Richtung 
die Elaffen der Gymnaſien (in denen die Normalzahl höchſtens 50 betragen foll) oft 

ſehr ſtark bejegt find und zwar von Schülern, die nicht die Abficht haben den vollen 
Eurfus durchzumachen. Der Lehrplan der Telaffigen Gymnaſien ift folgender: 

vn. ve. V. W I I IL 2 Summa. 

Religion M 2: 3 3 2 2 s 23 16 
Latein . ʒ 6 6 7 7 9 9 50 

Griechiſch — — 4 5 6 6 6 27 
Deutich 4 4 3 3 3 zZ 3 22 
Ruſſiſch 5 5 5 5 5 5 5 35 
Mathematik . 4 4 3 4 4 4 3 26 

PoHff ... - — — — — — 2 2 
Naturbefhreibung . 2 2 2 — - — — 6 
Geographie 23 23 2- — 12 

Geſchichte. u TE Se u BE Ve 17 
Geſchichte Rußl. in auf chias⸗ — — — — 2 2 2 6 
Kalligraphie . z 3 2 1 — — — 7 

30 32 32 34 34 34 226 

Den Schülern griechiſcher Eonfeffion wird der Religiondunterricht zufammen in 
10 Stunden wöchentlich ertheilt. Außer dem Curſus: Hebräifh 3 Stunden; Franzöſiſch 

10 St.; Zeihnen 6 St.; Singen 3 St.; Turnen 8 Stunden. — Die Lehrpläne der 
Gclaffigen Gymnaſien finmen mit dem vorftehenden und unter einander im ganzen 
überein. Für die Religion find 12 Stundeg beftimmt, für's Lateiniſche 40—43, für 

das Griechifhe 24—27, für die deutfche Sprache 18, für die ruffiihe 30, für die Ma- 
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thematit 21—24, für die Naturbefchreibung 3—4, für die Phyſik nur an 2 Gymnaſien 
je 2 Stunden; für die Gefchichte 14, die Geſch. Rußl. 4—6, für die Geographie 9, für 
Kalligraphie 5—7 Stunden. Die franzöfiihe Sprade wird in 2 Eymnaſien mit 
15 St. im Curſus, in den beiden andern außer dem Eurfus gelehrt, ſowie in allen 
Geſang und Zeichnen, in zweien auch das Hebräifche. Für die vom Griechifchen dispen⸗ 
firten Schüler find Eollateralftunden in der Mathematik, im Zeichnen, in der Gedichte 
und Geographie Rußlands oder im Franzöfiihen, in Libau, wo mit dem Gymnafium 
eine befondere Navigationzclaffe verbunden ift, au im Engliſchen angejegt. — Das 

Realgymnaſium in Riga mit 5 Claſſen, genießt alle Rechte der Gymnafien, aud das, 
feine Schüler zur Univerfität, jedoh nur zur Aufnahme in die phyſik.-mathematiſche 
Facultät zu entlaffen. Der Lehrplan tft folgender: 

V. IV. Mu I. Il. Summa. 

Religion ; 3 3 3 2 2 13 
Deutſche Sprade . 3 3 3 3 2 14 
Ruſſiſch . 4 4 5 4 4 21 

Lateiniſch . 4 5 Be fe 14 
Franzöſiſch . 5 4 4 4 4 21 

Engliih . — — — 5 4 9 
Geſchichte 2 3 3 3 3 14 
Geographie 2 2 3 2 1 10 
Naturbefhreibung . . 2 2 2 — — 6 
Mathematik und Phyſik. 5 5 4 9 9 32 
Chemie.... — — — — 3 3 
Kalligraphie 2 ll — - — 3 

2 2 2 2 932 160 

Religionsunterricht griechiſcher Eonfeffion 2 St. in jeder Elafje; Zeichnen 6 St. aufer 
dem Curſus in 2 Abtheilungen; Singen 3 St., Turnen 6 St. Auch follen in der 
1. Elafje in 4 St. außer dem Eurfus Buchführung, kaufmänniſche Eorrefpondenz und 

faufmännifches Rechnen gelehrt werden, wenn fih Schüler dazu finden. 

Das Nähere über diefe Lehrpläne ift in den Programmen der einzelnen Gymnafien 
enthalten; bier dürfte e3 genügen, die Forderungen bei der Aufnahme in die unterite 

Elaffe und bei der Entlaffung aus der oberften anzugeben. Jene find: in der Religion 
Kenntnis des Katechismus und der biblifhen Geſchichte; im Deutſchen geläufiges Leſen, 
ziemlich richtiges Schreiben nad dem Dictat, Kenntnis der Nedetheile, der Declina- 
tionen, Eonjugationen und des Einfachften aus der Saklehre; im Rechnen Fertigkeit 
in den 4 Species auch mit Brüchen und die Negelbetri; im Ruſſiſchen geläufiges Lejen, 
Kenntnis der gebräuchlichſten Wörter und Phrafen, ziemlich richtiges Schreiben nad 
einem Dictat. Im Realgumnafium wird aud einige Kenntnis der Jateinifchen und 
franzöfiichen Formenlehre verlangt. Das den Gymnaſien gejtellte Ziel dürfte fih am 

beften aus der Ueberſicht des Lehrcurfus der Prima und der Mittheilung des Wefent- 
lichiten aus dem Reglement für die Maturitätzprüfung ergeben. Der Eurfus der Prima 
umfaßt: in der Religion: tiefere Begründung der Hriftlichen Lehre, Erflärung der augs— 

burgifhen onfeffion mit Hinweifung auf die confeffionellen Unterfcheidungslehren, 
Lectüre des Neuen Teſtaments in der Urfprache, Ueberfiht der Kirchengefchichte. Im 

Lateinischen werden gelefen: Cicero (het. u. phil. Schr.), Tacitus, Duintilian, Horatius, 

(Earm. und Serm.); außerdem häusliche fhriftliche Arbeiten, Ertemporalien, Uebungen 
im Lateinfprechen, wozu der Stoff aus den gelefenen Abfchnitten der Autoren oder aus 
der alten Geſchichte fich ergiebt. Im Griechifchen: die ſchwierigern Abſchnitte der Syntar 
nebſt ſchriftlichen Exercitien; gelefen werden Homer und abwechſelnd Thuchdides, Plato, 
Demoſthenes oder Sokrates und Sophofles und Euripides. Im Deutſchen: Geſchichte 
der deutſchen Literatur, befonders jeit der Mitte des 18. Jahrhunderts, Yectüre claſſiſcher 
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Schriften, Aufſätze, Uebungen in freien Borträgen. Im Ruſſiſchen: ſchriftliche Erercitien 
und Ertemporalien, Erklärung ruffifher Schriftiteller des 18. und 19. Jahrhunderts 
zugleich mit einem kurzen Ueberblid über die ganze Literatur, Ueberſetzungen aus dem 
Deutihen ins Ruſſiſche, Gefhichte Rußlands. In der Mathematik: mathemathifche Geo: 
graphie mit Inbegriff des Wichtigften aus der fphärifchen Trigonometrie, analytifche Geo— 
metrie, Repetitionen aus allen Zweigen der elementaren Mathematik; die wichtigften 
Lehren aus der Phyſik. In der Geihichte: zufammenfafjende Darftellung des Gejammt- 
gebieted der Gefchichte mit befonderer Hervorhebung ded Zufammenhangs der mwelthifto: 
riſchen Erfcheinungen, fo wie der Epoche machenden Zeitpuncte, — Schon aus dem 
Mitgetheilten Täßt fich erfehen, daß bei der geringen für einzelne Fächer angefegten 
Stundenzahl an den häuslichen Fleiß der Schüler bedeutende Anforderungen gejtellt 
werden müßen, um das feitgefette Unterrichtäziel erreichen zu können. Es find, um 
der Ueberbürdung der Schüler mit Arbeiten vorzubeugen, zwar befondre Regeln erlafjen 
worden über das für die häuslichen Arbeiten nad Claffen und Unterrichtögegenftänden 
ſeſtzuſetzende Zeitmaß, nad) welchen für die untern Elaffen 16—23, für die drei obern 
bis 28 Stunden wöchentlid für die häuslihe Beihäftigung in Anfprud genommen 
werden follen; allein diefe ganze Anordnung ift, wie es in der Natur der Sache liegt, 
praftiich don geringem Einfluß gewejen. Die VBerfuche, weldye von Zeit zu Zeit gemacht 
worden find, um die Schüler der obern Claſſen zur Privatlectüre im Griechiſchen und 
Lateinifhen anzuregen, haben feinen dauernden Erfolg gehabt, weil es an der nöthigen 
Zeit dazu mangelt, oder diefe durch die unerläßliche Lectüre in den neuern Sprachen 
ganz in Anſpruch genommen ijt. 

Das Reglement über die Maturitätsprüfung hat im Laufe der Zeit verfchiedene 
Veränderungen erfahren, Es wird vom Curator des Lehrbezirks beftätigt. Während 
der 3. 1862—66 war e3 den Lehrerconferenzen geftattet, diejenigen Schüler, von deren 
Kenntniffen und erlangter Reife für die Univerfität fie überzeugt waren, ganz oder in 
einzelnen Fächern von der Prüfung zu dispenfiren und ihnen das Maturitätszeugnis 
zu ertheilen. Diefe Einrihtung war nady den in allen Gymnafien übereinftimmend 
gemachten Erfahrungen von entſchieden günftigem Einfluß auf den Fleiß der Schüler 
und die Erwedung eines mwiffenfchaftlihen Sinnes unter ihnen. Xeider mußte fie, weil 
mit den gewöhnlichen Anfichten über Eramina und deren Werth nicht übereinftimmend, 
wieder aufgehoben werden. Nach dem jett bejtehenden Reglement für die Maturitäts- 
prüfung vom J. 1867 bezieht ſich diefe auf die ſämmtlichen Unterrichtsfächer der 

Prima und kann fi außerdem auch, wenn e3 von dem Eraminanden gewünſcht wird, 
auf die franzöfishe Sprache erftredten. In der Religion ift der Eurfus der Prima für 
die Anforderungen maßgebend; in der ruffiichen Sprache wird verlangt, daß der zu 

Prüfende im Stande fei, über ein gegebene3 Thema ohne finnftörende Fehler zu fchreiben 
oder aus dem Deutjchen zu überfegen und mit Leichtigkeit Verſe und Profa der bes 
tannten Schriftfteller des vorigen und jegigen Jahrhunderts zu verftehen, wenn er fid 

im Ruſſiſchen auch nicht ganz correct, jedod ohne zu bemerfbare Schwierigkeit ausdrüdt 
und feine Ausſprache auch nicht völlig richtig iftz außerdem hat er Hinlänglihe Kennt: 
nid der ruſſiſchen Geſchichte darzuthun. Im Lateinifhen ift als Ziel anzufehen die 
dähigkeit, die claſſiſchen Schriftfteller mit Benutung der gewöhnlichen Hülfsmittel jelb- 
ſtändig zu verftehen und über einen dem Iateinifhen Ausdrud nicht zu fern liegenden 
Gegenſtand ohne grobe Verſtöße gegen die Grammatit mit einiger ftiliftifhen Gewand» 
beit zu ſchreiben. In der fchriftlichen Prüfung ift eine freie Arbeit oder Ueberfegung 
mit bedingter Geftattung des Lexikons anzufertigen; zur mündlichen Ueberfegung werden 
jwei Abſchnitte, der eine aus einem leichtern in der Secunda zu Iefenden Schriftiteller, 
der andre aus einem der in der Prima gelefenen Autoren vorgelegt, mit Berückſich⸗ 
tigung de3 Grammatifhen und Metrifhen. Im Griehifhen wird von dem Eraminanz 
den das jelbftändige Verftändnis der leichtern claffiihen Schriftfteller mit Benügung 
der gewöhnlichen Hülfsmittel gefordert und fol er hinreichend fihere Kenntnis der or: 
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menlehre und der wichtigſten Regeln der Syntax befiten, um ohne grobe Verſtöße ein 
leichtes deutſches Dictat ind Griechifche überfeßen zu können. Hierauf befchränft ſich 
die fchriftliche Prüfung; die mündliche ift wie im Lateinifhen. In der Mathematik 
foU der Eraminand im Stande jein, die im Bereiche ber elementaren Mathematik Tie: 

genden gebräuchlichen Operationen felbftändig auszuführen, und die gewöhnlichen phyſi— 
kaliſchen Erſcheinungen auf Gefege der Phyſik zurüdzuführen wiſſen; es find zur fchrift- 

lichen Löfung vier Aufgaben zu ftellen 1. aus der Planimetrie, durch onftruction oder 
Rechnung zu löſen, 2, eine trigonometrifhe Rechnung; 3. eine algebraifche Aufgabe und 
4. eine jtereometrifche Berechnung; die mündliche Prüfung fchließt ſich an die fchriftliche 
an. Im Deutfchen ift zu einem freien Auffag ein Thema zu geben, an deſſen Bear: 
beitung nicht ſowohl fachliches Wiſſen, als Nichtigkeit der Gedankenfolge, Reinheit der 
ſprachlichen Form und Angemefjenheit des Ausdrud3 zum Vorſchein fommen foll; aud 
joll der Eraminand mit einigen Hauptwerken der deutichen Literatur durch eigene Lectüre 
befannt fein und bat in der mündlichen Prüfung darüber Auskunft zu geben. In der Ge: 

ſchichte fol Hinlängliche Bekanntſchaft mit den Hauptepochen der Geſchichte der Eulturvölfer 
und mit den Hauptihaupläßen derfelben befundet werden und iſt außerdem nad) eigner 

Wahl ein gefhichtliches Ereignis von hervorragender Bedeutung ausführlicher zu erörtern. 
In der franzöfifchen Sprade ift das Ziel die Fähigkeit, Profaifches verftändlich vorzulefen 
und leicht zu verftehen, mündlihe Mittheilungen mit Verftändnis aufzufaffen und ohne 
grobe Verſtöße gegen die Grammatik fich fchriftlih und über die Verhältniffe des ge: 
wöhnlichen Lebens einigermaßen auch mündlih auszudrüden. — Für die Anfertigung 
der deutjchen Arbeit find 4 Stunden, für jedes der andern fhriftlihen Eramina 3 Stun: 
den zugeitanden. Das Ergebnis der Prüfung ftellt fich für die einzelnen Fächer, wo 

beide Prüfungen ftattfinden, durch Combination der Eenfuren (Nr. I. II. und IIL) 
der fchriftlihen und mündlichen Prüfung heraus, bei der Feltftellung des Geſammtur— 

theiles ift zunächft, um überhaupt das Zeugnis erteilen zu können, erforderlich, daß der 
Geprüfte in der Religion die Genfur IT. oder I., in der ruffifchen Sprache aber I. erhalten 
babe; ift außerdem für die folgenden drei Fächer: Latein, Griechiſch und Mathematik 
für zwei die höchſte Eenfur I., und in feinem Fade eine geringere als II. ertheilt, fe 

wird das Gefammturtheil durch das Prädicat fehr befriedigend ausgedrückt, Die zweite 
Bezeihnung: befriedigend wird erteilt, wenn außer den erforderlichen Cenſuren in der 
Religion und ruffiihen Spradye in drei Prüfungsgegenftänden, zu denen wenigſtens 
eine3 der drei Fächer: Latein, Griehifdh und Mathematik gehört, mindeftens die Nr. I. 
erworben ift, fo daß die Genfur III. nur in 2 Fächern nachgefehn wird. Iſt übrigens 
das Refultat der Prüfung fonft ein genügendes gewefen, im Ruſſiſchen aber nicht die 

Genfur I. erlangt, fo kann in dieſem Fache nach zuvor eingeholter Genehmigung de 

Euratord eine einmalige nachträgliche Prüfung nad; einer angemeffenen Zeit ftattfinden 

und wenn diefe befriedigend ausfält, da® Zeugnis der Reife für die Univerfität ertheilt 

werden. Zur Ausführung der Prüfung werden durdy den Director für jedes Fach be 
fondre Prüfungscomits3 aus je drei Mitgliedern des Lehrkörpers beſtehend, beftimmt; 

auch; werden zuweilen befondre Delegirte aus den Profefforen der Univerfität vom Eurater 

beauftragt, der Prüfung in einzelnen Fächern beizumohnen. Dasfelbe Reglement gilt 
für das Realgymnafium mit den nöthigen Modificationen. 

In allen Gymnafien herrſcht das Fachlehrerſyſten. An den aus 7 Claſſen be 

ftehenden find außer dem Director und Inſpector etatmäßig angeftellt, 7 Oberlebrer: 

für die Religion, die Inteinifche, griechiſche, deutſche und die ruffiihe Sprache, für Ma: 

thematik, Geſchichte und Geographie; ein Meligionslehrer griedhifcher Eonfefjion (an 

einem auch ein katholiſcher Religionslehrer); 3 wiſſenſchaftliche Lehrer, die vornehmlid 

in den untern Claſſen bis zur IV. unterrichten, 2 Lehrer der ruffifhen Sprache für 
diefe Elaffen, 1 Lehrer der franzöfifhen Sprache, 1 für Zeichnen und Schreiben, 1 Ge⸗ 

fanglebrer. Jeder Lehrer, mit Ausnahme der beiden zulegt genannten, ift im den obern 

Claſſen zu 18, in den untern zu 20 wöchentlichen Lehrftunden verpflichtet, der Director 
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zu 4, der Infpector zu 6. In den Gymnafien mit 6 Claſſen ift der Director zugleich 
Oberlehrer eines Faches, außer ihm find angeitellt: 4 Oberlehrer, 2 wiffenfchaftliche 
Lehrer, 2 (oder 1) Lehrer der ruſſiſchen Sprache, 2 Religionslehrer (gewöhnlich zugleich 
Prediger), einer für die Iutherifche, der andere für die griehiihe Confeſſion, 1 Lehrer 
des Gefanges oder des Schreibens; in Libau aud ein Lehrer für die Navigationsclaffe, 
die mit dem Gymnaſium verbunden ift. An dem Realgymnafium in Riga find außer 
dem Director und dem Religionslehrer griechifcher Confeſſion 8 Lehrer für die Sprachen 
und Wiffenfhaften (für die Religion, die mathematischen, Natur: und hiſtoriſchen Wiffen: 
Ihaften, die deutſche und Tateinifche Sprache, die ruffiihe, franzöfifche und engliſche 
Sprache) und 1 Lehrer für das Zeichnen, 1 für den Gefang und 1 für Gymnaſtik an: 
geftellt. An der Ritter: und Domſchule in Reval, weldhe außer den 7 Hauptelaffen 
für folde Schüler, die ſich dem Militärdienft widmen wollen, noch 4 Parallelabthei- 
lungen für die ruffifche und franzöſiſche Sprache und die Mathematik in ruffifher Sprache 
enthält, find außer dem Director 2 Religionslehrer, 9 Lehrer für Wiffenfhaften und 
Sprachen, 1 Zeichen: und 1 Geſanglehrer angeftellt. — Die vier ältern Gymnaſien 
werden allein vom Staate unterhalten mit einigen Zuſchüſſen aus dem Schulgelde, die jedoch 
nur in Dorpat bedeutend find (4990 Rubel), wegen der mit dem Oymnafium verbundenen 
Paralellclaffen. Die Etat? der einzelnen Gymnaſien find nicht gleich, fie differiren 
zwiſchen 16,375 N. (Riga) und 20,336 R. (Mitau), die aus der Staatscaffe direct 
gezahlt werden. Der Director, Infpector und die Lehrer (mit Ausnahme des Schreib: 
und Gefanglehrer3) haben außer dem Gehalte Anſpruch auf eine Amtswohnung, oder 
wo diefe nicht vorhanden, auf ein uartiergeld, welches freilich nad einem allgemeinen 
Sage gezahlt wird und daher den Iocalen Miethpreifen felten entſpricht. Das Gehalt 
des Director beträgt 1100 Rubel nebft Reifegeldern (70—170 Rubel) für die zu 
machenden Revifionsfahrten; der Inſpector erhält 800 Rubel; die Oberlehrer und der 
Religionslehre griechiſcher Eonfeffion 700 Rubel (Mietgeld 150 Rubel); die Lehrer 
550 Rubel (Miethgeld 100 Rubel), der Schreiblehrer 300 Rubel und der Gefanglehrer 
171 Rubel. Zur Unterhaltung der Ganzlei, mit 2—3 Beamten, find 485 Rubel (in 
Mitau 690 Nubel) angewieſen, und außerdem ſeit 1870 nod 800 Rubel zur Beftrei- 
tung der Koſten für die damals vorgeſchriebene allgemeine Eorrefpondenz in ruffifcher 
Sprade. Ferner zu Stipendien für arme Schüler 857 Rubel; die zur Dermehrung 
der Lehrhülfsmittel, Beitreitung der ökonomiſchen Bedürfniffe, Bedienung, zur Unter: 
haltung und Reparatur der Gebäude beflimmten Summen differiren zwifchen 1945 und 
3650 Rubel mit Einſchluß der aus dem Schulgelde zu leiftenden Zufchüffe. Das Schul: 
geld beträgt in diefen Gymnaſien 40 Rubel jährlih in allen Elaffen; bei der Aufnahme 
ift eine Inſeriptionsgebühr von 27:—3 Rubel zum Beften des Directors zu zahlen. 
Die Hälfte des einfliegenden Schulgeldes wird unter die Lehrer pro rata der wöchent⸗ 
lichen Lehrſtunden vertheilt, die andre Hälfte bildet die fogen. Specialmittel der Anftalt; 
aus ihr werden die Bedürfniffe, für welche die Etatſummen nicht binreichen, beftritten, 
die Sammlungen vermehrt, Unterftügungen umd Belohnungen den Lehrern ertheilt. Aus 
dem noch übrig bleibenden Betrage erhalten die Lehrer Zulagen, die mit dem Dienft: 
alter von je 5 Jahren fteigen. Die Berfügung über diefe Summen erfolgt auf den 
Vorſchlag des Directors durch den Curator. Da die Einnahmen aus dem Schulgelde 
ſchwankend find, jo läßt fih das gefammte Einfommen eines Lehrer nur annähernd 
beftimmen: für die Stellen der Dberlehrer dürfte dasfelbe etwa 1100—1300 Rubel, 
für die Lehrer zwiichen 900 und 1100 Rubel betragen. — Die Unterbaltungäquellen 
der Gclaffigen Gymnafien in Pernau, Arensburg, Goldingen und Libau find: die vom 
Staate noch fortgezahlten Etatsfummen der frühern Kreisihulen, die Zuſchüſſe von 
Seiten der Stadtverwaltungen ober des Adels und das Schulgeld, welches von den 
Säulcollegien oder Euratorien eingezogen wird; die Etats betragen in der obigen Folge, 
10,005, 10,020, 8,500 und 12,190 Rubel. Der Oberlehrer, welcher zugleich Director 
ift, erhält ala folder eine Zulage von 250 Rubel, außerdem werden von der Krone 
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800 Rubel zur Beitreitung der ruffiihen Eorrefpondenz gezahlt; das Gehalt der Ober: 
lehrer beträgt 500,550, 600 Rubel (100 Rubel Miethgeld), der Lehrer der Spraden 
und der wifjenfchaftlihen Lehrer 400-500 (85 Rubel Miethgeld), des Zeidyenlehrers 
und der beiden Religionslehrer 200 Rubel, des Gefanglehrerd 54 Rubel. Zur Ber 
mehrung der Sammlungen und zum Unterhalt der Gebäude find 500 Rubel ausgejekt. 
Das Schulgeld beträgt 24—40, in Arensburg 16—50 Rubel. Die Domſchule in Reval 
wird von der eftländifchen Ritterſchaft unterhalten (Etat 13,000 Rubel, außerdem 
1500 Rubel von der Krone zur Befoldung der ruffiihen Lehrer und 5000 Rubel an 
Schulgeld), das Realgymnafium in Riga von der Stadt (Etat 13,774 Rubel, Schul⸗ 
geld (20—30. Rubel) ca. 5500 Rubel, melde ganz unter die Lehrer vertheilt werden). 
Die Gehälter in dem legtern find: Director 1200, Lehrer 700, (300 Rubel Miethgeld), 
Religionslehrer 200, Zeichenlehrer 350, Geſanglehrer 150 Rubel. — Die Bejtimmungen 
über die Penfionen der Lehrer find diefelben, wie in den übrigen Lehrbezirken. Für 

den Penfionsfond werden 2° von allen Gehältern abgezogen. Nach 20jährigem 
Dienft wird die Hälfte des Gehalts als Penfion gezahlt, nad 25jährigem das volle 
Gehalt; nur die Elementarlehrer machen eine Ausnahme; die volle Penſion derjelben 
beträgt 90 Rubel, auch findet eine Erhöhung derfelben nad 30jähriger und Tängerer 
Dienftzeit nicht ftatt. Im Halle der Dienftunfähigkeit durch Krankheit vor Ablauf 
diefer Friften werden 5—10 Jahre hinzugerechnet und darnach der Betrag der Penfion 
beftimmt. Nah 25 Jahren kann eine Verlängerung der Dienjtzeit auf je 5 Jahre 
erfolgen: die Penfion wird dann neben dem Gehalte bezogen ımd fteigt nad jede* 

mal fünf Jahren um ’/s ded Betrages. Der Wittwe fällt die Hälfte der Penfion zu, 
den Kindern, wenn deren mindeftend 3 find, die andre Hälfte bis zum 21. Jahre; für 
jedes einzelne Kind unter drei wird "/s der ganzen Penfion gezahlt. Die Berlängerung 
der Dienftzeit nad 25 Jahren hängt vom Gurator ab. 

An Lehrhülfsmitteln befigen die Gymnaſien eine Bibliethel für die Lehrer, aus 
der jedoh auch Schüler Bücher erhalten können; eine deutfche und ruffifche Leſebiblie— 
thek für die Schüler; Sammlungen von Landkarten, Atlanten und loben; von ph 
fitalifchen und mathematifhen Apparaten, von Naturalienz von Zeichenvorlagen und 
Gypsmodellen; von Mufifalien und von Schulbüchern, weldye bedürftigen Schülern zur 

Benubung gegeben werden. 
Zur Ausbildung von Lehrern an den in den Städten befindlichen Elementarſchulen 

dient das auf Koften der Krone unterhaltene Elementarlehrerfeminar in Dorpat (eröffnet 
1828, zuletzt 1864 reorganifirt, mit ca. 30 Zöglingen) unter Leitung eines Inſpectors 

und nächſter Aufficht des Dorpat'ſchen Schuldirectord. Von den Zöglingen werden 14 
auf Koften der Krone unterhalten und bilden ein Internat; fie find verpflichtet, 5 Jahr 
nad) der Beftimmung der Schulobrigfeit das Amt eines Elementarlehrers zu befleiden; 
die Zahl der Zöglinge auf eigne Koften ift nicht befchränft, fie wohnen außerhalb de 
Seminars, find fpäter zur Uebernahme eines Lehramt3 nicht verpflichtet. Für den Un 
terricht Hat jeder Zögling 24 Rubel jährlich zu bezahlen. Bei der Aufnahmeprüfung 
ift der durch die Vollendung des Eurjes einer 2claffigen Kreisſchule zu erlangende Um: 
fang von Kenntniffen maßgebend. Der Eurfus umfaßt 2 Unterrichtsjahre und 1 Uebung® 
jahr. Das erſte Jahr ift dazu beftimmt, die von den Zöglingen mitgebrachten Kennt: 

niffe theils zu befeftigen, theild zu erweitern. In 24 Stunden wird unterridtel: 
1. Religion (Bibeltunde und Bibeltenntnis, heilige Gedichte, kurze Ueberficht der Haupt: 
momente der Kirchengeſchichte; chriſtliche Glaubenslehre); 2. die deutſche Sprache (Aut 
bildung des Leſens und mündlichen Ausdruds, Grammatik, Erklärung deutfcher Mufter: 
ftüde mit literarhiftorifchen Bemerkungen, Befprehung von Lejeftüden und angefertigten 

Auffägen); 3. ruſſiſche Sprache (Ueberfegungen aus dem Ruſſiſchen ins Deutjche und 
umgefehrt, Erklärung und Beiprehung von Abjchnitten aus dem ruffifchen Elementar 
buche, Grammatif, Sprehübungen); 4. Geographie, befonders die phyſilaliſche umd 

mathematijhe und Geographie Rußlands; 5. Gedichte mit befonderer Berüdfichtigung 
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der Geſchichte Rußland und der Ditfeeprovinzen; 6. Naturkunde mit Anſchluß an das 
im Leſebuche gebotene Material; 7. Arithmetit mit Erweiterung durch die Lehre von 
den Gleichungen des erſten Grades in Zahlen; 8. Geometrie, nad dem Gurfus ter 

Kreisſchule. Im 2. Jahr: Erziehungs: und Unterrichtöfunde; Fortſetzung des Unterrichts 
in einzelnen Fächern des eriten Jahres je nah dem Refultate der Prüfung. Die 
Schüler werden zum Anhören des Unterricht? in der Uebungsſchule zugelaffen. In 
das dritte Jahr gehört die felbftändige Ertheilung des Unterricht? (bis 18 Stunden 
mödentlih) in der mit dem Seminar verbundenen 3claffigen Elementarfhule unter 

Leitung eined Lehrer3, der dem Unterricht der Zöglinge beimohnt und feine Beobach— 
tungen fpäter mit ihnen zu beſprechen bat; jchriftlihe Arbeiten über praktiſche Aufgaben 
der Didaktik. Während des ganzen Eurfus werden Muſik, (Violin-, Orgel: und Elavier: 
fpiel), Gefang, Turnen und Uebungen im Zeichnen mit Bezug auf die Bedürfniffe der 
Elementarſchule betrieben; außerdem werden die Zöglinge unter Mittheilung der nöthigen 
botanischen Kenntniffe praftifch zum Gartenbau angeleitet und zum Befuch der öffent: 
lichen Eurfe der Phyſik, Chemie und Technologie an der Univerfität zugelaffen. Die 
Reife zum Beruf eines Elementarlehrerd haben fie durch die Entlaffungsprüfung zu 
erweifen. Der Etat de3 Seminars ijt 4520 Rubel (zur Befoldung des Inſpectors 
und der Lehrer 2485 Rubel; zum Unterhalt der Zöglinge 1302 Rubel, Unterhalt 
des Haufes 734 Rubel). Die nüglihe Wirkfamfeit des Seminars, defjen meiſtens 
tüchtig ausgebildete Zöglinge fpäter öfters in höhere Xehrerftellungen übergehn, ergiebt 
fih hen aus folgenden Daten: im J. 1871 waren von 94 im Dienfte ftehenden Ele: 
mentarlehrern an öffentlihen Schulen 69 im Dorpat’ihen Seminar gebildet, 4 in 
andern Seminaren, 5 in orthodoren geiftlihen Seminaren; je 2 hatten eine Univer: 

fität befucht, das Kreislehrereramen beftanden oder waren in Kreisjchulen gebildet; 

6 in andern Anftalten oder durch Privatunterricht; über 4 fehlen die Angaben. Außer 
den im Seminar vorbereiteten Elementarlehrern find anftellungsfähig auch foldde Per: 
fonen, die eine der Entlaffjungsprüfung der Seminariften entfpredhende Prüfung ent: 

weder bei dem Seminar oder bei einem Gymnaſium beftanden und ein Zeugnis darüber 

erhalten haben. 
Zur pädagogifhen Ausbildung von Lehrern an Gymnaſien und Sreisfchulen be: 

ftanden in den Jahren 1861—1867 wie bei den übrigen Univerfitäten des Reichs aud 
in Dorpat fogen. pädagogifhe Eurfe. In diejelben konnten ohne Prüfung nur foldhe 
Gandidaten aufgenommen werden, welche nach Beendigung des Univerfitätscurfes einen 
gelehrten Grad erworben oder daB Eramen eines Oberlehrers oder Lehrer an Gym— 
nafien oder Kreisſchulen abgelegt hatten. Für 10 derfelben waren Stipendien von 

300-350 Rubel beftimmt, gegen die Verpflichtung, für jedes Jahr des Genuſſes der: 

felben 3 Jahre im Lehrfach zu dienen. Der Eurfus erftredte fih in der Regel auf 
2 Jahre, während welcher, Zeit die Theilnehmer fich theil3 theoretifh unter Anleitung 
der Profefforen mit dem felbjtändigen Studium der von ihnen gewählten Fächer nad 

wiffenichaftliher und pädagogifher Seite zu beichäftigen und die Vorlefungen über 
Pädagogik und Didaktit auf der Univerfität anzuhören, theils praftifch fi durch Er: 

theilung von Lehrjtunden im Gymnaſium oder in der Kreisſchule unter Anleitung für 
ihren Beruf auszubilden hatten. Diefe Eurfe wurden bei der Errichtung des biftorifch- 
pbilologifhen Inſtituts zur Ausbildung von Lehrern in St. Peteröburg aufgehoben. 
Dieſes letztere ift feiner ganzen Einrichtung nad Darauf angelegt, geeignete Lehrkräfte 
für die Gymnaſien im Innern ded Reiches zu beſchaffen. Auch die im J. 1869 er- 

Iafiene Prüfungsordnung für Lehrer an Gymnaſien, Progpmnafien und Kreisichulen 

bat für die Schulen des Dorpat'ihen LVehrbezirk Feine Geltung. Anftellungsfähig für 
die Lehrämter an Gymnaſien und Kreisihulen find in Ddiefem daher nur Diejenigen, 

welche die entjprechende Prüfung gemäß den für den Lehrbezirk beitehenden bejondern 

Prüfungsreglements beftanden haben. Nach diefen find zu dem Eramen für die Stellen 
von Oberlehrern und Lehrern an Gymnaſien in der Regel (mit Ausnahme der Lehrer 
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der ruſſiſchen und franzöfifhen Sprade) nur folhe Perfonen zuzulaffen, welche ihre 
Studien auf einer Univerfität gemacht haben; fie unterliegen der vollfländigen Prüfung, 
wenn jie in den gewählten Fächern weder einen gelehrten Grad bei der Dorpater Uni 
verjität erworben baben, noch das Zeugnis einer ausländifhen Prüfungscommilfion für 
Eandidaten de3 Gymnafiallehramts beibringen können, einer modifieirten Prüfung da= 
gegen, wenn eine diefer Bedingungen erfüllt ift. Diefe Prüfungen werden bei der Uni: 
verfität abgelegt und zwar für die Stellen der Oberlehrer: der Religion, der lateinijchen 
und griechifchen, der deutſchen und der ruffifchen Sprache, der hiſtoriſchen Wiffenfchaften 

und der Mathematif. Die Prüfung kann in einem oder mehreren Fächern abgelegt werden. 
Die Prüfung für das Amt eines wiſſenſchaftlichen Lehrers erftredt ſich mit etwas ermäßig: 
ten Anforderungen auf die lateinifche, griechiſche und deutſche Sprade, auf Geograpbie 
uud Gefchichte, oder nach Wahl an Stelle der beiden letzten Fächer auf bie Elementar: 
mathematif und Naturbefchreibung, doch kann fie auch in ſämmtlichen Fächern abgelegt 
werden. — Bei der Prüfung eines Kreislehrerd, die auch bei den Gymnaſien ftatt- 
finden kann, wird fein Nachweis verlangt, wo und wie der Eraminand jeine wiffen- 
ihaftlihe Bildung gewonnen. Sie umfaßt folgende Fächer: Religion, Mathematik, 
Phyſik, Naturbefchreibung, Geographie, Geſchichte, deutjche, Lateinifche und griechifche 

Sprade, Drgelfpiel, Gefang. Die drer letzten Fächer find jedoch nicht obligatorifd. 
Auch Hier ift eine Theilung der Prüfung gejtattet, indem entweder die Mathematik, 
Phyſik und Naturbefhreibung, oder die Geſchichte, Geographie und lateinifhe Sprache 
abgelehnt werden darf. Jeder zu Prüfende ohne Ausnahme hat außerdem vor allem 
durch einen Vortrag und ein Colloquium nachzuweiſen, daß er im Stande ift, feinen 

Gegenftand in ruffifcher Sprache vorzutragen, fowie eine jchriftlihe Arbeit über eine 
umfaffendere Frage aus der Pädagogik unter Aufficht anzufertigen; von den Candidaten 
für Lehrerftellen an Gymnaſien (mit Ausnahme der Lehrer der ruſſiſchen und franzö— 
fiihen Sprade) wird außerdem vor der Prüfung bie Einreihung einer von ihnen ver: 
faßten wiffenfchaftlihen Abhandlung über einen Gegenftand aus ihrem Hauptfadhe 
gefordert, jo wie die Anfertigung von freien Auffägen oder Ueberfegungen als Proben 
des Stild in den Spraden, in denen fie der Prüfung fi unterziehen. — Unter den 

im $. 1871 an den 18 Rreisihulen und der Realfchule in Mitau angeftellten 101 Lehrern 
waren, nad; Abrechnung der Religionslehrer nicht protetantifcher Confeſſion und der 
miethweife angeftellten Stundenlehrer, 64 Lehrer für den wiſſenſchaftlichen und Sprad: 
unterricht thätig. Don diefen hatten ihre Bildung auf der Univerfität erhalten 23, in 
einem Polytechnikum 2, im frühern pädagogiſchen Hauptinftitut 7, in Elementarlehrers 
feminaren 11, in geiftlihen Seminaren 5 (Lehrer der ruffiihen Sprade), auf Gym— 

nafien 5, in Kreisfchulen 2, nicht zu ermitteln war der Bildungsgang von 9 Lehrern. 
Bon ben 19 Inipectoren diefer Schulen waren 10 auf der Univerfität gebildet; 2 im 
Polytehnitum; 1 in der Steuermannsſchule; 2 im pädagogifhen Hauptinftitut; 3 im 

Elementarlehrerfeminar; von 1 fehlte die Angabe. — Unter den 149 an den zehn Gym: 

nafien angeftellten Lehrern ertheilten (nad Abzug der 11 Religionslehrer nicht prote 

ftantifcher Eonfeffion, die in den geiftlihen Akademien ihre Bildung erhalten, der an 

4 Gymnaſien unterrichtenden lutheriſchen Paftoren, fo wie der Lehrer der Künfte) 49 

den Unterricht in den untern Claſſen und waren 62 Oberlehrer. Bon jenen hatten ihre 

Bildung auf in oder ausländiſchen Univerfitäten erhalten 32; im pädagogifchen Haupt 

inftitut 7; in einer geiftlichen Schule 1; auf einem Gymnaſium 3; im Elementar 

fehrerfeminar 3; von dreien fehlten die Angaben. Von den 62 Oberlehrern waren auf 

der Univerfität Dorpat gebildet 41; auf einer ruſſiſchen Univerfität 4; auf Univerfitäten 
in Deutfchland 12, zufammen 57; im pädagogifchen Hauptinftitut 4; in einer geiſtlichen 
Akademie 1. — Bon den 11 Directoren (mit Einſchluß des Alerander : Gypmnaflum) 
hatten 5 den Univerfitätcurfus beendet und einen gelehrten Grad erlangt; 5 ihre Bil: 
dung im pädagogiihen Hauptinftitut, 1 im Seminar erhalten. 

Pädagogifhe Vereine von Lehrern verfchiedener Anjtalten haben zu wiederholten 
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Malen in den Städten ſich gebildet, wo der Lehrftand durch eine größere Anzahl von 
Mitgliedern vertreten ift, ohne jedoch mit Ausnahme etwa des allgemeinen pädagos 
giſchen Vereins in Dorpat, welcher früher eine längere Zeit hindurch eine lebendige 
Tätigkeit entwidelte, von dauerndem Beſtande geweſen zu fein. Unter den Lehrern 
einzelner Anftalten oder mehrer Schulen derjelben Kategorie finden auch jet pädago- 
giihe Zufammenkünfte zu gegenfeitiger Anregung ftatt. Allgemeine Lehrerverfamm: 

lungen find nicht zu Stande gefommen, obgleidy das Bedürfnis derfelben wohl gefühlt 
wird; nur die Landichullehrer in Livland halten ihre regelmäßigen jährlichen Zuſam— 

menlünfte in den Sommerferien. Im J. 1864 wurde dur den damaligen Eurator 
Graf Keyferling eine Conferenz der: Gymnaflaldirectoren mit Betheiligung auch einiger 
Lehrer zufammenberufen und derjelben befonderd die Berathung über die Gründung 
von Lehrervereinen mit regelmäßigen allgemeinen Zuſammenkünften, wie fie in Deutich- 

land (und aud in den übrigen Lehrbezirfen Rußlands) beftehen, und über die Heraus: 
gabe einer pädagogifhen Zeitfchrift zur Aufgabe geftelt. Wegen der allgemeinen Zeit 

verhältniffe erſchien es jedoch ſpäter nicht opportun, auf diefe Fragen weiter einzugehn, 
nnd fo hatten die Vorſchläge der Eonferenz weiter feinen Erfolg; auch unterblieb die 

zunächſt in Ausfiht genommene Wiederholung der Directorenconferenzen, obgleich die 

Wichtigkeit derfelben nicht verfannt werden konnte. Ein im $. 1869 von einem gewefenen 
Schulmanne eingereihtes Geſuch, eine baltiihe Schulzeitung, welche ſich befonders auch 
die Aufgabe jtellte, ein vermittelndes Organ für die deutfchen und ruffishen Schulzuftände 
zu werden, herausgeben zu Dürfen, erhielt nicht die erforderliche Genehmigung. 

Die Errihtung und Unterhaltung der für die Bildung des weiblichen Geſchlechts 
bejtimmten öffentlihen Schulen ift eine Obliegenheit der jtädtifchen Verwaltungen; fie 
find aber jümmtlid dem urator und den Directoren untergeben. Nur zum Unter: 
halt des Lomonoſſow-Gymnaſiums in Riga, — ein nad dem Mufter der ähnlichen 
Anftalten im Innern des Reiches eingerichtete fogenanntes weibliches Gymnafium, 
vorzugsweiſe für die Töchter ruffifher Familien bejtimmt, mit 6 Elaffen — zahlt die 

Krone einen jährlichen Beitrag von 3000 Rubel. Die übrigen fogenannten Stadttöchter: 
ſchulen, 16 an der Zahl, zerfallen in Schulen erſter und zweiter Ordnung; die dritte 
Drdnung bilden die eigentlichen Elementarjhulen für Mädchen, die mit zu den Ele 
mentarfchulen im allgemeinen gerechnet werden. Die Stadttöchterfchulen find den Be— 
dürfniffen und den Mitteln der Städte, welche fie unterhalten, angemefjen jehr ver: 

fhieden organifirt; von ber zweiclaffigen Schule an, die wenig mehr als eine erweiterte 
und gehobene Elementarſchule ift, jteigt die Zahl der Elafjen bis auf 6. Der Unter: 
richt erjtrectt fi) in mehr oder weniger ausführlicher Faſſung auf die übliden Schul: 

fächer: Religion, Geſchichte und Geographie, ſowohl allgemeine al3 fpecielle Rußlands, 
Arithmetik, Naturbefhreibung und Phyſik, deutſche Sprache und Literatur, ruſſiſche, 
franzöſiſche Sprache, Zeichnen, Geſang und Handariten. Die höhern Töchterſchulen 

(erjter Ordnung) haben das Recht, beim Abſchluß des Curſus die Schülerinnen, welche 

Hauslehrerinnen werden wollen, in der Anjtalt felbit, in Gegenwart eines Delegirten 

des Gymnaſiums zu prüfen, was fonft nur bei diefem geſchieht. Schon hieraus ergiebt 

fich, daß die Tätigkeit diefer Schulen (in noch höherm Grade ift dies bei den Privat: 

jchulen der Fall) mehr als gut, bejonders auf die Ausbildung von Gouvernanten ges 

richtet ift. Dennoch fehlt es ihnen an befondern Seminarclafien mit dem Zwede, den 

Fünftigen Lehrerinnen auch die erforderlihe pädagogifche und didaktiſche Ausbildung 

und die praftifche Vorbereitung für ihren Fünftigen Beruf zu geben. Dieſes darf um 

fo mehr als ein Bedürfnis bezeichnet werden, al ſich viele Schülerinnen gerade diefem 

Berufe widmen. Uebrigens ift es nur eine Folge der focialen Verhältniſſe, der jprö- 

dern Abgeſchloſſenheit der Familien, jo wie des ftärker hervortretenden Unterſchiedes 

der Stände und der Verfchiedenheit der Nationalitäten, daß es häufig vorgezogen wird, 

die Mädchen ihre Bildung durch Privatunterricht im Haufe oder in gejchloffenen Kreifen 

oder in den Privatichulen erlangen zu lafjen. 
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Die Errihtung von Privatſchulen ift nur ruffifhen Unterthanen geitattet. Sie 
können aud mit einer Penfion verbunden fein. Der Lehrplan ift dem örtlichen Director, 
welder fi) von der Sittlichfeit und Zuverläßigfeit der um die Genehmigung der Schule nad: 
ſuchenden Perfon zu vergewiffern hat, vorzulegen und unterliegt nach vorgängiger Prüfung 
im curatorifchen Eonfeil der Beftätigung durd; den Eurator. rüber wurden die Privat: 

fhulen je nad den in ihnen gelehrten Gegenftänden in drei Elafjen: Privatichulen 
mit dem Eurfus eined Gymnafiums, einer Kreisfchule und einer Elementarfhule ein: 

getheilt. Seit 1868 ift. die im Juli diefes Jahrs Allerhöchſt beftätigte Verordnung 

über die Privatihulen aud für den Dorpat’ihen Lehrbezirt als Richtſchnur vorge 
gefchrieben. Nach diefer zerfallen diefe Schulen je nad der Anzahl der Claſſen in 
drei Ordnungen: die Schulen der erften oder höchſten Ordnung Haben nicht weniger 
als 6 Elaffen, die der zweiten Elaffe nit weniger ald 3 Claffen, die der dritten 2 umb 

1 Elaffe. Der Lerncurfus in jeder Claſſe ift auf nit weniger als ein Jahr feſtzu⸗ 
feßen. Die Auswahl der Lehrgegenftände hängt vom Begründer der Schule ab, nur 

muß die Religion und die ruffifhe Sprache zu berfelben gehören, fo wie die Geſchichte 

und Geographie Rußlands in den Schulen, in welchen überhaupt Gefchichte und Geo: 
graphie gelehrt werden. Diejenigen Schulen erfter Ordnung, welche dem Lehrcurfus 

nach den claffiichen Gymnaſien fih annähern, kann mit Beitätigung des Minifters die 
Benennung von privaten claffiihen Gymnaſien ertheilt werden. Die Zöglinge diefer 

Iegtern haben das Recht auf den Eintritt in die Univerfität, nachdem fie die vorge 
ſchriebene Maturitätsprüfung beftanden, welche von den Lehrern der Anftalt unter Be 
theiligung und Auffiht der Schulobrigkeit abgehalten wird, während ſonſt die Schüler 
der Privatfchulen fi der erwähnten Prüfung bei den Gymnafien zugleid mit den 
Schülern der letztern zu unterziehen haben. Die Errihtung einer Privatichule erfter 
Ordnung ift Perfonen männlihen Geſchlechts nur geftattet, wenn fie ein Zeugnis dar: 

über vorlegen, daß fie den Eurfus in einer von den höhern Lebranftalten des Neiches 
vollendet haben; Ausländer haben nadyzuweifen, daß fie den Eurfus auf einer Unis 
verfität des Auslandes beendet, und müßen außerdem, nachdem fie in die ruffiiche Un 
terthänigfeit getreten, eine befondre Prüfung beitehen. Zur Errichtung einer Schule 

2. Drdnung oder 3. Ordnung mit 2 Claffen ift das Zeugnis für den Grad eine 

Hauslehrerd erforderlih. Bon Perſonen weiblihen Geſchlechts wird in ben angeführten 
Fällen nur das Zeugnis einer Hauslehrerin verlangt; zur Erridtung von einclaffigen 
Säulen 3. Ordnung genügt das Zeugnis der Berechtigung zum Privatelementarunter: 
richt. Zur Ertbeilung des Unterriht3 in den drei obern Claſſen der Schulen erfter 

Drdnung werden nur Perſonen zugelaffen, welche felbft die Qualification zur Errid: 
tung folder Schulen haben, mit Ausnahme der Lehrer der fremden neuern Sprachen, 

von denen nur der Grad eined Haußlehrerd verlangt wird; in den untern Claſſen 
nnd den übrigen mehrclaffigen Schulen wird das Zeugnis eines Hauslehrers oder 
Lehrerin gefordert, nur in den einclaffigen Schulen 3. Drdnung dürfen auch Privat: 
elementarlehrer und Lehrerinnen den Unterricht ertheilen. Die uneingejchränfte Er: 
theilung des Unterricht? in allen Schulen ift nur den Geiftlichen griechiſcher Eonfeflion 
und den Lehrern der Künfte gejtattet. In der fpäter folgenden Ueberſicht der Schulen 
find die Privatſchulen den entfpredhenden Gattungen der öffentlichen Schulen zugeordnet 
worden, umd ift nicht die Zahl der Elaffen, fondern der eingehaltene Lehrcurjus beſtim— 
mend geweſen, da viele Privatichulen noch auf Grundlage der frühern Verordnung 

beitehen. 
Auch auf den häuslichen Unterricht ſoll fich die Aufficht der verfchiedenen Organe 

der Schulverwaltung erftreden. Denfelben zu ertheilen find nur ſolche Perfonen be 

redhtigt, die durch ein beftandene® Eramen die Eonceffion dazu erlangt haben, widrigen⸗ 

falls fie einer Geldftrafe von 75 Mubel unterliegen. Das Eramen wird bei den 

Gymnafien oder am Wohnort des Curatord bei einem befondern Comitd unter Borfit 

de3 Guratorsgehülfen oder des Bezirksfhulinfpectord abgehalten und ift ein zweifaches, 
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dad eined Hauslehrerd oder Lehrerin, oder das eines Privatelementarlehrers oder 

einer «Lehrerin dieſes Grades; jenes berechtigt zur Ertbeilung des höhern, dieſes zu 
der des Elementarunterricht3, ſowohl in Privathäufern ald in Privatichulen. Die 

Reglements für dieſe Prüfungen find diefelben, welche für die andern Lehrbezirke gelten, 

die Forderungen fehr mäßig. Ein Hauslehrer braudt nur in einem Fade Kenntniffe 
im Umfange de3 Gymnafialcurjus nachzuweiſen (für die übrigen genügt der Eurfus 
der Kreisſchule), um das Zeugnis zu erhalten; wer den Curſus auf einer Univerfität 
abfolvirt hat, fann das Diplom eines Privaterzieherd ohne Prüfung erlangen; die Be: 
endigung des Gymnaſialcurſus genügt aber nicht zur Ermerbung eines Hauslebrer: 
diplomd. Die Prüfungsfächer find: Religion, ruffifhe und deutſche Sprade, franzöfifche 

Sprache (nicht obligatorisch), Arithmetik, Geſchichte und Geographie. Die Prüfung eines 
Privatelementarlehrer8 oder einer ſolchen Lehrerin bezieht fih nur auf die drei zuerſt 
genannten Fächer und die Arithmetik, in einem nod mehr ermäßigten Umfange Ein 

Nachweis pädagogiſcher Kenntniffe wird in biefen Prüfungen nicht verlangt; nur eine 
Probelection ift abzuhalten. Da viele Familien auf dem Lande wegen bedeutender 
Entfernung vom nächſten Schulorte darauf angemwiefen find, ihren Kindern beſonders 
in zarterem Alter häuslichen Unterricht ertheilen zu laſſen, jo ift es für diefelben wichtig 
und ein wirkliches Bedürfnis, gut vorbereitete und auch didaktiſch ſchon geübte Lehr: 

träfte zu erhalten, was nicht jo leicht möglich ift. Alle in Privatbäufern Unterrichtenden 

find verpflichtet, fich bei den Directoren anzuzeigen und jährlich einen Bericht über ihre 
Thätigfeit abzuftatten, fo wie Zeugniffe von den Perfonen, bei denen fie unterrichten, 
nebit der Atteftation des Kreisdeputirten beizubringen. Da ſolche Berichte ſehr unregel- 
mäßig eingeben und eine Controle unmöglich ift, fo iſt die Zahl der in den Häufern 
Unterrichteten auch nur mit einiger Sicherheit nicht zu ermitteln. Es ift noch zu 
erwähnen, daß der Staat auch den Hauslehrern und =Yehrerinnen, wenn fie 25 
Jahre ihren Beruf in Privathäufern geübt und die vorgefchriebenen Berichte und Zeugnifje 
regelmäßig vorgelegt haben, eine Penfion ausgeſetzt bat, für Privaterzieher von 270 
Rubel und für Haudlebrer und «Lehrerinnen von 160 Rubel jührlih. Da jedoch die 
Lehrer an Privatanftalten, fo wie die Privatelementarlehrer und Lehrerinnen von 
dem Anrecht auf eine Penfion ausgeichloffen find, fo bat man in Livland und Eſt— 
land befondre Unterftübungs: und Penfionskaffen begründet, um ſolchen Lehrern und 
Lehrerinnen überhaupt gegen Einzahlung eines jährlichen Beitrag von 5 Rubel in 
Fällen der Dienftunfäbigkeit eine Unterftüßung oder nad einer beftimmten Reihe von 
Jahren eine Penfion ertheilen zu können. Auch befteht eine dritte derartige Kaffe zur 
Unterſtützung der binterbliebenen Wittwen und Waifen von Privatlehrern. 

Im J. 1871 waren im Dorpat’schen Lehrbezirke 151 öffentlihe und 142 Privat: 

ihulen, und zwar Gymnaſien: 11 öffentliche (mit Inbegriff des Mlerandergymnafiums) 

und 2 Privatgumnafien; Kreisichulen 19 (die Realfchule in Mitau ift hier mit zu den 
Kreisfchulen gezählt) üffentlihe und 6 Privatichulen mit dem Curſus einer Kreis— 
ſchule; Elementarſchulen: öffentliche 95, private 103; höhere Töchterfchulen, von den 
Städten unterhalten, mit Hinzurehnung des Lomonoſſow-Gymnaſiums 17; private 22; 
Hebräerfchulen 9 äffentlihe, 2 private; Sonntagsſchulen 7 private, In ſämmtlichen 

293 Schulen wurden unterrichtet im Kaufe des Jahres: 22,885 Lernende und zwar 
14,700 Knaben, 8185 Mädchen; in den öffentlihen Schulen 16,046 (11,987 Knaben, 
4059 Mädchen), in den Privatſchulen 6839 (2713 Knaben, 4126 Mädchen). Ber: 
gleiht man die Zahl der die Schulen Beſuchenden mit der Zahl der Bevölkerung in 

ſämmtlichen Städten der drei baltifhen Propinzen, welde (ohne das Militair) 

ca, 244,000 beträgt, jo kommen auf je 100 Einwohner 9,37 Lernende, und zwar 

6,02°/ Knaben und 3,35°% Mädchen. Bezeichnen wir die Gymnaſien und Kreisfchulen, 
jo wie die Stadttöchterfchulen ala höhere Bildungsanftalten und rechnen wir alle übrigen 
zu den Elementarfchulen, jo genogen in jenen eine höhere Bildung 9732 und zwar 

Pidag. Enepflopädie XL, 23 
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6070 Knaben (3177 in den Öymnafien, 2893 in den Kreisfchulen) und 3662 Mädchen, 
zufammen 4° der Bevölkerung der Städte (2,49% Knaben und 1,51% Mädhen); 
die Elementarbildung aber 13,153 (8630 Knaben 4523 Mädchen) ca. 5,4% (3,53% 
Knaben, 1,87% Mädchen) oder refp. 42,5°% und 57,5° der die Schulen befuchenden 
Kinder. Nehmen wir nad dem Verhältnis in Riga die Zahl der fhulfähigen Kinder 
(vom 7—17 Jahre) au in den übrigen Städten an (17,8%), fo ergiebt ſich, da 
52,6°/ die Schule beſuchten, ein Refultat, das fid) noch ungünftiger heraußftellt, wenn 
man in Anfhlag bringt, daß auch viele Kinder vom Lande die ftädtifchen Schulen 
beſuchen. Wir dürfen jedoch Hierbei zwei Umftände nicht überfehen. Einmal nemlih 

genießt eine bedeutende Anzahl von Kindern den Unterricht theild im Haufe oder in 
Winkelſchulen, theils in jolhen Anftalten, die nicht unter das Euratorium reffortiren, 

wie bie unter den Eonfiftorien ftehenden Kirchenſchulen, Schulen bei Hülfsvereinen, 

Kinderbewahranftalten u, a. m., über deren Frequenz fichere Angaben fehlen, deren 
Schülerzahl aber die der Kinder vom Lande in den äffentlihen und Privatichulen leicht 

übertreffen dürfte. Dazu kommt zweitens, daß der Beſuch der Schulen häufig zu früh 

eingeftellt wird, bejonder3 in den Elementarfchulen, daher unter den Kindern, welche 
dem Alter nad zusden noch fchulfähigen zu rechnen find, ſich eine größere Anzahl 
folder befindet, die ihre Schulbildung fhon abgefchloffen haben. Im J. 1871 verliefen 
die Schule 5300 Kinder (230), unter diefen 3506 (15%) vor Beendigung des Curſus. 
Die Schulen in den Städten werden alfo theil3 von einer zu geringen Zahl von Schülern 
befucht, theild erhalten diefe nicht Die genügende Ausbildung, weil fie die Schule zu 
früh verlaffen. Beiden Uebeljtänden Könnte nur durd den Schulzwang abgeholfen werden. 

Ueber die Koſten der Unterhaltung der öffentlichen Schulen giebt die nachfolgende 

Tabelle eine Ueberſicht; fie bezieht fi) auf da3 J. 1871. Zu bemerken ift jedoch, daß 
bei den Töchterſchulen die Rubriken Beiträge der Städte und Schulgeld fich nicht ſtreng 
fondern ließen, da in der Megel das Schulgeld von den ftädtifhen Schulcollegien ein 
gezogen wird, um daraus zufammen mit den aus allgemeinen Mitteln für die Schulen 

bewilligten Summen die Koften derfelben zu beftreiten. Auch hat das Schulgeld in 
den Elementarfchulen in Wirflichfeit mehr betragen, al3 die angegebene Summe; von 

etwa 27 Schulen fehlten die Angaben ded Betrages, bei andern war er offenbar zu 
niedrig angegeben. Es betrugen die Ausgaben in Silberrubeln vom: , 

Staate. Adel. Städte. Schulgeld. Andre Quellen. Summa. 

Gymnafien . . . 118764 19668 20903 71560 — 236089 

Kreisfhulen . » . 33526 — 3070 27935 106 64687 
Elementarſchulen . 7549 %00 42387 21962 16335 89133 
Töchterſchulen . . 3000 — 15156 27051 702 45909 

— — — — — — — 

162839 2056 81516 148508 17143 430574 
Zur Unterhaltung der öffentlichen hriftlichen Schulen trug fomit der Staat 37,8°o bei, 
62,2°% die Provinzen ſelbſt. Für den Unterhalt der Hebräerfchulen wurden 8496 Rubel 
verwandt, 5528 aus der von den Hebräern erhobenen Lichtfteuer, 2968 aus den Bei: 
trägen der Gemeinden, dem Schulgeld und aus Renten von Eapitalien. — Die Koften 
der Erhaltung der Privatichulen werden aus dem Schulgelde gededt; jedoch erhalten 
die beiden Privatgymnafien jedes eine Subvention von 2000 Rubel von der Mit 
ländifchen Ritterſchaft; mehre andre Schulen werden aus den Nenten von Eapitalien 

oder durch Vereine unterhalten. In etwa 25 von diefen Schulen wird Fein Schulgeld 
gezahlt; in den übrigen ift der Betrag desfelben fehr verfchieden, in den Elementar: 

ſchulen zwifchen 10—24 Rubel; in den höhern Schulen zwiſchen 40 und 100 Rubel 
Die vom Publicum durch das Schulgeld zum Unterhalt des privaten Schulweſens bei: 
gefteuerte Summe läßt fih nicht genau angeben; im 9. 1865 betrug diefelbe in 88 
Privatanftalten in runder Summe 78,600 Rubel (Wagner, Beitr. zur Finanzſtat. des 
Schulweſens der Oſtſeepr. Dorpat 1866); jo daß man fie nach demjelben Verbältniffe 

für das J. 1871 auf mindeftens 110,000 Rubel veranjchlagen dürfte. Als Gefammt: 
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betrag der Koſten des baltifhen Schulweſens in den Städten ergäbe ſich alje die 

Summe von wenigſtens 540,000 Rubel, an deren Dedung der Staat fid mit 30*,,, 
dad Yand mit 70°, betheiligt. Der größte Antheil davon fällt auf Livland und bier 
beſonders auf die Stadt Riga, welche durd ihre aus der Stadtlaffe, aus den Renten 
von Stiftungen und Darbringungen fließenden Beiträge von ca. 52,000 Rubel (da3 
Schulgeld ungerechnet) mehr für die öffentlihen Schulen aufgemandt bat, als die Ritter: 
haften und alle Städte der drei Gouvernement3 zufammen beigetragen haben. 

Ih habe die Daritellung des Schulmefens in den baltiichen Städten auf die Schulen 
beſchränkt, deren Aufgabe die elementare oder höhere allgemeine Bildung der Jugend 

it. Außer diefen giebt es aber nody andre Lehranſtalten, die fpecielle Unterrichtszwecke 

verfolgen, wie das Polytechnikum in Riga, welches ganz aus den Beifteuern der Ritter: 

haften und Städte der drei Gouvernements und dem Schulgelde erhalten wird; das 
geiftlihe orthodore Seminar in Riga; ferner die unter den Conſiſtorien ftehenden Kirchen— 

ihulen zur Vorbereitung für die Eonfirmation; die Schulen der religöfen Brüderſchaften 
(Bratitwo’s) orthodorer Eonfeffion; mehre Navigationsjhulen u. a. m. Ausgeſchloſſen 
blieben auch die Anjtalten, in denen der Unterricht nicht einziger Zweck ift umd die an 
der Grenze der Schul: und Wohlthätigkeitäanftalten ftehen, jo die Schulen der Armen- 

bülfsvereine, der Bereine gegen den Bettel, die NRettungsanftalten für verwahrloste 

Kinder, Kleinkinderbewahranitalten; eben jo die Fröbel’ihen Kindergärten, welche allmählig 
in den größern Städten ſich einzubürgern beginnen. Auch befinden fich in den Oftſee— 

provinzen 3 Taubſtummenſchulen, eine mit deutſcher Unterrichtsſprache in Riga, eine 
für Kinder eftmifcher Herkunft in Fennern, und eine für lettifche Kinder in Kirchholm 
auf dem Lande; in denen zufammen 37 Kinder unterrichtet werden. Die nur mans 

geldafte Bildung, melde jest in den Elementarjchulen erlangt werden kann, bat in 
jüngfter Zeit mehrjeitige Beſtrebungen veranlaßt durch Gründung von Fortbildungs- 
Zeichen: und Gewerbeſchulen für eine zeitgemäßere Bildung des Handwerkerſtandes zu 
forgen; hoffentlich wird eine Neorganifation de Elementarſchulweſens nicht lange auf 
ſich warten laffen, ohne welche diefen Schulen die rechte Grundlage einer gedeihlichen 

Wirkſamkeit in Zukunft fehlen würde. 
Quellen: außer den gelegentlich angeführten: Gadebufh, Hupel, Topogr. Nadır. 

Richter, Geichichte der deutſchen Dftfeeprovinzen, Livländ. Schulblätter 1813—15, Pöſch— 
mann, biftorifhe Bemerkungen über die Schulen in den Oftfeeprovinzen, Albanus, Rede 
zur Secularfeier; zahlreihe Programme und Schulicriften aus älterer und neuefter 

Zeit; Mittheilungen der Gejellihaft für Altertfumstunde 1851; das Inland 1863, 
Journal des Miniſters der Vollsaufklärung, von Jung-Stilling, ftatiftifches Material 

1868, Kurländiſches ſtatiſtiſches Jahrbuch; Schulſtatiſtik von Eſtland 1868, — 

für die evang. Kirche Rußlands, Baltiſcher Schulalmanach u. a. m. 

Zufag. Der vorjtehende Art. ift im J. 1872 gefchrieben; die in ihm — 
Data gehen nicht über das J. 1871 hinaus. In den letzten Jahren aber hat, wie im 
ganzen ruſſiſchen Reiche, auch in den baltiſchen Gouvernements auf dem Gebiete des 

Schulweſens eine erhöhte Regſamkeit, ein erfreulicher Fortſchritt ſtattgefunden. Der 

Verfaſſer, gegenwärtig nicht in der Lage, den Aufſatz, wie er wohl wünſchte, einer durch⸗ 

gehenden Umarbeitung zu unterziehen, muß ſich damit begnügen, ald Ergänzung einige 
Nachträge hinzuzufügen. In Bezug auf das Landſchulweſen ift zu bemerken, daß 
die S. 407 erwähnte Umgeftaltung de3 Seminars für Parochiallehrer in Luhde (bei 

Wal) zu einer dreiclaffigen Anjtalt mit jührigem Curſus in jeder Clafje nunmehr 

durchgeführt iſt; dasſelbe ijt mit einer bejondern Uebungsſchule verbunden. Auch die 
beiden Seminare für Gemeindefchullehrer, je eines für jeden Diftrict, find ins Leben 

getreten; das lettiſche (1872) als zweiclaffige Schule mit Jahrescurfus in jeder Clafſe 

ald Erternat, das eftnifche (1873) als Internat mit gleihem Lehrplan. Zur Unter: 

haltung der 3 Seminare find 10,000 Rubel von der Ritterfchaft als jührliher Etat 
beitimmt, wozu noch 900 Rubel an Schulgeld kommen. Durch die 1874 von ber 
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Oberlandſchulbehörde in Livland erlaffene Inſtruction für die livl. Landſchulen ev. luth. 

Gonfeifion und die zu gleicher Zeit vorgefchriebenen Lehrpläne für Diefelben ift die 

Drganifation des Schulweſens feitgeftellt und der Unterricht gleichmäßig geregelt worden, 
Als wichtigſte Beitimmungen find hervorzuheben: die Gontrole des häuslichen Unter: 

richtes beginnt für jedes Kind mit dem vollendeten 8. Lebensjahre, vom 10. Jabre an 
bat es die Gemeindeſchule zu beſuchen (mwofern nit ein anderer zmedentiprechender 

Schulbeſuch nachgewieſen wird), und zwar fo lange, bis die Kirchſpielsſchulverwaltung 

da3 Kind für gemügend unterrichtet erklärt. Für Schulverfäumniffe obne triftige Gründe 
it das von der Kreislandichulbehörde feſtgeſetzte Strafgeld zu zahlen. Zu den bis: 

berigen Unterrichtsfächern in dev Gemeindeſchule find die Elemente der Geographie hin 
zugefügt; auch foll, wenn die Gemeinde es wünſcht, Unterricht in der deutjchen umd 

ruffiihen Sprade, nah Mafgabe der Lehrkräfte, ertbeilt werben. Die Parochialſchule 

bat ihren Unterricht da zu beginnen, wo die Gemeindeihule den ihrigen gejchloffen bat; 

obligatorifhe Lehrgegenftände find, außer denen der Gemeindeihule noch: allgemeine 

Weltgefhichte und NReformationsgefhichte im kurzen Abriß; Elemente der Naturkunde, 
Zeichnen, Stilübungen, die deutjche und die ruffiihe Sprache. Für beiderlei Schulen ent: 

halten die Lehrpläne ausführlihe Beftimmungen über das Ziel des Unterrichts in den 
einzelnen Fächern, jo wie über die Vertheilung des Lehritoffes und die Behandlung de: 
felben. Auch wird der Unterricht im Turnen und im Gartenbau empfohlen. Für die 
Kinder, welche die Gemeindejchule bereit3 abfolvirt haben, find Repetitionen angeordnet: 

für diefe find im Winter wenigitens 12 Tage, mit Ausjegung des Unterrichts für die 
Stammfhüler, zu verwenden, im Sommer haben fie monatlib an einem Tage für die 

Stamm: und Nepetitionsihüler zufammen ftattzufinden. Entſprechend den erweiterten 

Anſprüchen an die Leiltungen der Gemeinde: und Parochialſchullehrer find zugleich Ber: 
fhriften für die Aufnahmeprüfungen in den 3 Seminaren, fowie für die Prüfungen der 

anzuftellenden Lehrer ertheilt und für die letztern befondere Prüfungscomite3 eingefegt, 

eind für das Parodhiallehrereramen aus dem Schulrath, je eimem geiftlihen Schul: 

revidenten aus dem baltiihen und dem ejtnifchen Diftriet und dem Director des Paro— 

chiallehrerſeminars bejtehend, und für das Gemeindelehrereramen je ein Comite in den beiden 

Diftricten, bejtehend aus je zwei geiftlihen Sculrevidenten und dem Director des 

Gemeindelehrerfeminard. Zu den ©. 407 aufgeführten Gegenftänden der Prüfung eines 
Gemeindeſchullehrers find noch hinzugefügt: allgemeine Kenntnis der Geograpbie, bejonders 
Europa’3, und Topographie der Dftjeeprovinzen; kurze Ueberſicht der Weltgeſchichte, 
beſonders der Geſchichte der Reformation; die Fähigkeit deutſch und ruffifh zu leſen und 
zu ſchreiben. Die Prüfung der Parochiallehrer erſtreckt fih auf diefelben Fächer, wie 

bie de3 Gemeindefchullehrerd, nur/in ermeitertem Umfange; im Nechnen z. B. bis zur 

Ausziehung der Quadrat: und Cubikwurzel; außerdem werben Kenntniffe in der Schul 
Funde gefordert (etwa im Umfange der ind Ejtnifche überfegten Schulfunde von Bor 

mann); Elementarkenntniffe der deutſchen und ruffiihen Sprache und Fähigkeit, einen 

Auffag in deutfcher Sprade ohne befonders auffällige Fehler zu entwerfen; im der 
Naumlehre die wichtigſten Säge mit den Beweiſen bejonberd über die Mefjung der 
Flächen und Berechnung der Körper; aus der Naturlehre das zur Erflärung der be 
Kannteften Erſcheinungen aus der Natur Erforderliche umd Kenntnis der befannteiten 
Thiere, Pflanzen und Mineralien. — Zu feinem Unterhalt joll der Gemeindeſchullehret 
bei freier Wohnung und Beheizung vorzugsweiſe auf die freie Nutzung eines Landſtück 
angewiefen fein, oder als Nequivalent eine Gage von minbejtens 100 Nubel jährlid 
und, wenn die Zahl der männlichen Gemeindeglieder 200 überfteigt, von 150 Rubel 
erhalten. — Durch das im 3. 1875 Allerhöchſt beftätigte „Reglement für die ev. Lutb. 

Landvolksſchulen und Lehrerfeminare in den Gouvernements Ejt: und Kurland“ iſt die 
bisher in Ejtland beſtehende Schulverfaffung in einigen Beziehungen abgeändert, in 
Kurland aber dem Mangel eines Schulgefeges überhaupt endlich abgeholfen morden. 
Im allgemeinen jtimmt diefes Neglement mit den in Livland bejtehenden Einrichtungen 
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überein, enthält jedoch einzelne bedeutfame Abweichungen. Die erwähnten Schulen 
gehören zum Reſſort des Miniſteriums der innern Angelegenheiten; die Verwaltung 

beiteht aus den drei Inſtanzen: der localen Schulcommiſſion, der Kirchſpielsſchulcommiſſion 

und der Oberlandihulcommifjion, mit denfelben Competenzen, wie in Pivland, jedoch 

mit einiger Verjchiedenbeit im Perionalbeitande. Für die höchſte Anftanz, die Oberland: 

ihulcommijfion, wird vom Minifterium noch ein befonderes Glied von Seiten des Staates 
ernannt, durch welches der Gouverneur alle ihm nöthigen Auskünfte über die Yandvolf3s 

ſchulen erhält; der letztere überzeugt ſich, wenn er e3 für nöthig befindet, perfünlich oder 

durch Abdelegirung einer befondern Perfon von dem Zuftande diefer Anftalten; lagen 
wider Entſcheidungen der Oberlandihulcommiffion werden bei dem dirigirenden Senate 

angebraht, mit Ausnahme der Fragen in Bezug auf das Lehrfach, welche der Ent: 
jcheidung des Miniſters des Innern unterliegen. Als Yebrgegenitände der Gemeinde: 
fchule find aufgeführt: Religion, die Landesſprache und die ruffiihe Sprache, melde 

leßtere im Yaufe von fünf Jabren durdaus in allen Volksſchulen eingeführt werden muß; 

die vier Specied; Elementarkenntniffe in der Geographie und Gejchichte, beſonders der 

vaterländiihen; Choralgefang. Leſen und Schreiben find nicht beſonders aufgeführt. 

Unterriht in andern als in diefen Gegenitänden darf nur mit Erlaubnis der Ober: 

landihulcommiffion erteilt werden. Für die Kirchipielihulen find obligatoriih: Religion 
und Kirhengeihichte, die Landes- und die rufjiihe Sprache, Arithmetik, Geſchichte, 

Geographie, Geſang; diefelbe nimmt alſo kaum eine höhere Stellung ein als die Ge 
meindeſchule. Der Schulbefuh, vom 15. Dct. bis zum 15. April, ift für jedes Kind 
vom 10. bi 13. Lebensjahr obligatoriich, das Strafgeld für Verfäumniffe darf 10 Kop. für 

jeden Tag nicht überfteigen. Die Seminare zur Ausbildung von Lehrern, in Eftland auf 
dem Gute Kuda und auf der Halbinjel Nukkö, in Kurland in Irmlau find mit Uebungs— 

fchulen verbunden, werden von den MRitterfchaften unterhalten und ſtehen unter der 
unmittelbaren Leitung eines bejondern Euratoriumd. Der Lehrcurfus entipriht dem 

de3 livl. Seminard. Das Gehalt der Schullehrer in Gemeinden bi3 500 Seelen ift 
bei freier Wohnung auf mindefte3 100 Rubel fejtgeitellt (in Geld oder Einnahme von 

einem Yandjtüde) und jteigt um 10 Rubel für je 100 Seelen über die Normalzahl. — 
Die Volksihulen für Kinder griechifchsortbodorer Confeſſion jind ſeit 1873 unmittelbar 

dem Gurator des Lehrbezirks in Beziehung auf Erziebung und Unterricht untergeordnet; 

dem oben S. 412 erwähnten Gonfeil it nur die Sorge für die materielle Förderung 

derjelben überlaffen. Zur nähern Beauffihtigung diefer Schulen find zugleich zwei 

Inſpectoren angejtellt, einer für Ejtland und das nördliche Yivland, der andere für 

Kurland und das ſüdliche Livland: zu ihrer Beioldung find 4500 Rubel aus dem Reichs— 
ſchatz angewieſen und zu Meifegeldern 1500 Rubel. Der Etat des für diefe Schulen 

in Riga befindlichen Yehrerfeminarz ift um 6500 Rubel vermehrt morden (der ganze 
Etat beträgt jetzt 24,500 Rubel), um zu den früher vorhandenen 60 Zöglingen nod) 

30 aufnehmen zu können. Das den ortbodoren Schulen durch das Gefeß über die all- 

gemeine Wehrpflicht (v. 1. Januar 1874) zugeftandene Recht auf Verkürzung der Militärs 
Dienitzeit für die Schüler, welche nad Beendigung des Curſus die Prüfung genügend 
beſtanden, ift vor kurzem auch auf die ev. luth. Landſchulen und Seminare ausgedehnt 

worden; eine VBergünjtigung, die gewiß nicht verfehlen wird, dem Schulweſen einen neuen 

Impuls zu geben und befonders die nod immer vorhandene Gleichgültigkeit unter dem 

Landvolke jelbit gegen die Schule zu überwinden. Zur Ueberſicht des gegenwärtigen 

Beitandes der ev. luth. Landſchulen im Vergleih mit dem im Jahr 1871 mag folgende 

Tabelle dienen. E3 waren: 
Schulen: Lehrende: Lernende: Yandbewohner: 

Am Sabre: 1871 1875 1871 1875 1871 1875 luth. Eonfeffion: 

An Pinland . » . 976 1035 1008 1137 57,759 66,838 c. 660,000 

In Eitland . . . 424 504 7 | 25,661 30,432 c. 228,000 

In Rurland . . . 336 357 376 404 16,738 23,764 c. 439,000 
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Die Zahl der Landſchulen ortb. Confeffion wird im Jahr 1875 angegeben auf 

370 (in Livland 353, in Ejtland 8, in Kurland 9) zufammen mit 11,075 Yernenden 

(7463 Knaben und 3612 Mädcen). 
Mas die unter dem Minijterium der Bolkdaufflärung ftehenden Schulen in den 

Städten betrifft, fo hat dieſes in den legten Kahren feine Sorge befonders den Schulen 
zugewandt, in welchen die ruffiihe Sprache die Unterrihtöfprade if. Das Alerander: 

Gymnaſium in Riga ift auf 8 Elaffen (durch Theilung der Prima in zwei Jabrescurfe) 
erweitert; da weiblihe Gymnaſium ebendafelbjt durch Hinzufügung einer Glaffe, die 
zur Bildung von Lehrerinnen beftimmt ift, mit einem Zuſchuß von 3000 Rubel zum 
Etat; zu den vorhandenen 2 ruffifchen Elementarfchulen find, um einem befonders dringenden 

Bedürfniſſe abzubelfen, im Jahr 1874 zwei neue hinzugekommen, weldye aus ftädtifchen 

Mitteln unterhalten werden. Das 1872 in Reval eröffnete Alexander-Gymnaſium zählte 
im Jahr 1875 in 7 Elaffen (incl. einer Vorbereitungsclaffe) 112 Schüler (Etat 26,130 R.). 
Außerdem wurde im Jahr 1873 in Neval eine Krons-Stadtſchule (3 Claſſen mit 103 
Schülern; Etat 3250 Rubel) eröffnet, fo wie ein weibliches Progymnafium 1874 mit 
vorläufig 3 Claſſen (45 Schülerinnen, Etat 4860 Rubel). Als Gymnafium mit 
deutſcher Unterrichtsſprache iſt das von der livländifchen Ritterfhaft gegründete und 
unterhaltene Landesgymnafium in Fellin 1875 eröffnet worden, nachdem das früber 

dafelbit bejtandene Privatgymnafium eingegangen; dasſelbe fol aus 7 Claſſen beftehen, 

und ift mit einem Penfionat verbunden, der Lehrplan ftimmt im allgemeinen mit dem 
der übrigen Gymnaſien überein. Die Stadt Riga hat das von ihr unterhaltene Real: 
gymnaſium in ein Stadtgymnaſium umgejtaltet, welches jebt aus einem Progymnaſium 

von 4 Elaffen und zwei einander coordinirten obern Abtheilungen mit je 3 Claſſen, einer 
altclaffifhen und einer Realabtheilung beſteht (Etat 19,450 Rubel). Daneben it 
1873 aus ftädtifchen Mitteln eine Realbürgerſchule neu gegründet worden, die jet vier 

Claſſen hat, aber auf 6 Elafjen erweitert werden fol. Endlich ift die ſchon feit längerer 
Zeit als dringendes Bedürfnis empfundene Umgeftaltung und Erweiterung der ſtädtiſchen 
Elementarfhule in Riga neuerdings beſchloſſen worden, und foll allmählich ins Leben 
treten. Auch in andern Städten wendet fih die Sorge der Verwaltungen in richtiger 

Einfiht des Nothwendigen immer mehr der Vermehrung und zwedmäßigen Einrichtung 
der Schulen zu; Beftrebungen, denen man nur wünfchen kann, daß fie von dem beiten 

Erfolge begleitet fein mögen. 
Anmerfung. Wer über das Volksſchulweſen der ruſſiſchen Oſtſeeprovinzen noch 

weiter quellenmäßige Auffhlüffe zu erhalten wünfdht, dem nennen wir 1) drei bei 
2. Wende in Riga gedrucdte Actenftüde: a. Vorfchriften für die Aufnahmeprüfungen an 

den 3 livl. Landſchullehrerſeminaren, den für Parochiallehrer („Küfterichule”), den für 
lettifche Gemeindelehrer in Walk umd den für eftnifche Gemeindelehrer in Dorpat — 
datirt Riga Januar 1874. b. Lehrpläne für die livländiſchen Yandichulen evangeliid- 

lutherifcher Eonfeffion. (38 88.) Riga 5. März 1874. c. Injtruction für die Mir. 

Landſchulen ev.-lutheriſcher Eonfeffion. (14 ©.) Riga 19. Juli 1874. 2) eine jebr 
interefjante Brohüre: „Die Volksſchule in Livland. Nach einem Vortrag von F. Holl: 

mann, Seminardirector in Dorpat. 1876. Berl. von E. Mattiejen.* Der erfte 

Theil der Schrift giebt ausführliche Nachrichten über die Geſchichte des Volksſchulweſens 

in Yivland, namentlich die grundlegende Bauerverordnung von 1819 umd die- für die 
Ausführung derfelben entſcheidenden vier Forderungen des Generalfuperintendenten Sonn: 

tag: „l) Lehrerfeminare, 2) Situirung der Lehrer, „daß fie in der Schule bleiben mögen 
und Können,“ 3) einheitliche Aufficht und Oberleitung durch Sachkundige und 4) active 

Mitbetheiligung des Volkes bei Beihaffung der Hülfsmittel zur Befriedigung feine? 
Bedürfniffes nah Schulbildung.“ Auf diefes Ziel wurde mit Ernſt bingearbeitet, zu 

nächſt durch die Prediger, dann unter Mitwirkung von Adel und Bauerſchaft, jo dab 

die oben unter 1,c erwähnte Snftruction, welche jeden Punct mit den betreffenden 

Ukaſen, Regierungspetanten ıc. belegt, ald das Facit der ganzen geſchichtlichen Entwid: 
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lung der livländiſchen Volksſchule bis 1874 erſcheint; die Lehrpläne aber (1, b) geben 
für die fortan zu leiſtende Schularbeit Maß und Ziel, weiſen alfo in die Zukunft. Es 
folgen ſodann ftatiftifhe Notizen aus dem Rechenſchaftsbericht des livländiſchen Schul« 
raths von 1875, welche die neueſten Fortichritte nachweifen. Endlich ©. 2642 ein 

bejonders leſenswerther Ausblick in die Zukunft der livländifchen Volksſchule, welcher mit 

Zufammenfaffung der Bedingungen für ihre gedeihlihe Fortentwicklung fließt, indem 
er verlangt: 

„1) Fortgehende mohlgefinnte Kürforge der Großgrundbefiter unferes® Landes 
„für die Vollksſchule unter der bewährten Oberleitung der livl. Oberlandfdul- 
behörde.“ 

Das neue Verhältnis, in welchem ſich nicht mehr Bauer und Herr, ſondern Klein⸗ 
grundbefiger und Großgrundbefiger gegenüberftehen, ift erjt im Stand des Merdend 
und muß fich erjt concreter ausgeftalten; die livländiſche Ritterſchaft hat ſich durch ihre 

großen Opfer an Geld umd Arbeit für die Volksſchule ein Recht erworben, in ihren 
Angelegenheiten ein entſcheidendes Wort mitzureden ; die Großgrumdbefier find die Cultur⸗ 

träger, die durch perfönliche Bethätigung ihrer Fürſorge, durch ihre moraliſch-gewichtige 
Gtellung unter den Kleingrundbefigern, da3 Yamilienleben des Gutsherrn und nament: 

Ih die Edelfrauen den tiefgreifendften Einfluß auf die Volksbildung üben. 

„2) Einlenten der auf eigene Hand ſich bethätigenden Mitarbeit unferes Land: 
„volle in die durch den gefchichtli erwachfenen Organismus des livl. Volks— 

„ſchulweſens worgezeihneten Bahnen, behufs einträdhtigen und einheitlichen Zus 

„ſammenwirkens aller in den Dienft der Volksſchule fich ftellenden Kräfte des 
„Landes.“ 

Das Landvolf baut feit 1819 mit Geld und Arbeit ſelbſt mit an feiner Volksſchule. 
Die Locale umd Kreisfchulbehörden haben gewählte Männer aus dem Volk zu Mit 
gliedern. Die Lehrer, faft alle dem Volke entitammt, repräfentiren die innerliche Aneig- 
nung der Schule feitend des Landvolks auch vermöge ihrer focialen Stellung, indem fie 
nicht, wie vielfach in Deutjchland, dem Volksleben entfremdet gegenüberftehen, al3 eine 
befondere Elafje mit eigenem Standesbemußtfein, fie ftehen vielmehr mitten im Volks— 
leben drin. Das Landvolk ift jet damit befchäftigt, das ihm zuftrömende Neue auf: 
zunehmen und zu verarbeiten, zum Theil audy foldyes, was es nicht affimiliren kann, 
und im Zufammenhang damit ift auch bei den Volksſchullehrern auf ihrem fpeciellen 
Arbeitsfeld eine gewiße kritikloſe Haft nicht zu verfennen, womit fie auch den unge: 
gorenen Moft neuen Wiſſens und Könnens für reinen Wein der Wiſſenſchaft hal- 
ten. Das Landvolk ift von einer Emancipationdbewegung ergriffen, melche ſich dem 
Einflug der ſeit fieben Jahrhunderten maßgebenden Culturmacht des Deutfchen ent: 
ziehen will, und in diefe Strömung find auch viele Volksſchullehrer mit hineingezogen 
und beſprechen die Schulfragen fo, als gäbe es außer den mit umd ohne Beruf auf: 
tretenden Schriftftellern feine berechtigte und organifirte Oberleitung der Vollsihule in 
Livland. Solches autonome Vorgehen führt zu einer den Geſichtskreis verengenden 
Rolirung, fperrt die Eanäle, weldye der Schule bisher Licht und Luft zugeführt haben, 
und droht die Schule zum Schauplak eined aus politifchen und focialen Motiven an: 

gefachten, für fie ſelbſt und das Landvolk verderblihen Emancipationskrieges zu machen. 
„3) Ausbau unferes Volksſchulweſens nad der Seite höherer Mädchenbildung 

„behufs intenfiverer Mitarbeit des ganzen Volkes in Yamilie und Haus an feis 
„ner Schule, an feiner Gefittung und an feiner Gefammtbildung.* 

Der Haudunterricht ift ein integrirendes Glied des livländiſchen Landſchulorganismus. 
Da er ſich faft ganz in den Händen der Mütter und Frauen befindet und diefe aud im 
Bauernhauſe und in der Taglöhnerhütte zu Hüterinnen der Gemüthöbildung und der 
Geſiltung berufen find, fo wird die Mädchenbildung des Landvolls mehr und mehr 
Gegenftand öffentlichen Intereſſes. Die Particularfchulen für Knaben find nicht der 
richtige Ort für die weitergehende Bildung der Mädchen. igene Particularfchulen für 
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Mädchen, mit deren Gründung man in neuefter Zeit einen Anfang gemacht bat, jollen 
nicht Gouvernanten bilden, fondern verftändige Hausfrauen und Mütter, welche an der 
Erziehung und Unterweifung der Jugend im Haufe verjtändig und treu mitzuarbeiten 
vermögen. Die NRedaction. 

Rußland. Niedere Säulen [Kreis-(Stadt-)ſchulen, Volksſchulen), Seminare. 
Quellen: 1. Journal des Unterrichtsminifterrums [Journ.]; 2. Sammlung ber das 
Unterrihtsminifterium [U.-M.] betreffenden Geſetze [Gef.] von 1802—1870 (Theil I, U 
in zweiter Auflage); 3. Sammlung ber Verordnungen bes U.:M. [Ber.] von 1802—1870; 
4. Sammlung der Gejee und Verorbnungen über die Lehrerinftitute, Lehrerfeminare, 

Stabtihulen und Elementarvolksſchulen im Reſſort des U.:M. von 1859— 1875 [Sammil.], 
Moskau 1875 (enthält nur bie gegenwärtig zu Recht bejtehenden Beftimmungen unter Aus: 
ſchluß der für den Moskauer Lehrbezirk nicht gültigen); 5. N. Weffel, Handbuch für den 
Unterricht in ben allgemein bildenden Lehrgegenitänden, Bd. I. St. Petersburg 1873, 
[1—5 ruffiih]; 6. Beiträge zur Geſchichte und Statiſtik ber Gelehrten: und Schulanftalten 
bes kaiſ. ruſſ. Minijteriumd ber Volksaufllärung [Beitr.] (aus dem Ruffifchen überſetzt 

von C. Woldemar), 3 Bde., St. Petersburg 1865. 1866. 
Inhaltsüberfiht. 1. Katharina II. und das Statut vom 5. Aug. 1786. Die 

Zeit Peters des Großen. — Ratharina II: Borbereitende Maßregeln; Statut vom 5. Aug. 178% 

Hauptvollsſchulen und einfache Vollsſchulen); Lehrerjeminar in St. Petersburg. 
I. Alexander I. und das Statut vom 5. Nov. 1804. Grundzüge des Gejches: 

Pfarrſchulen, Kreisihulen; Lehrerbildung; Auffiht Uber die Schulen (Ehren-Injpieienten); Thätig- 

feit des Ktlerus; befondre Mängel der Kreisihulen. — Der Weften des Reihe. 
II. Nikolai und das Etatut vom 12. Dec. 1828. Gentralifation, Princip der 

Standesijhule, Betonung des religiöien Moments; Pfarrſchulen, ſtreisſchulen, materielle Stellung 
beider; Penfionsgefet; für die Pfarrichullehrer; Lehrerbildung; Verwaltung und Schulauffiht (Ehren 

beauffichtiger); Erridtung neuer Schulen. — Polen; der Kaulaſus. — Statiftijches, Mängel der 

Pfarrſchulen und der Kreisichulen. 
IV. Alexander Il. und die Gegenwart. A. Die Volksſchulen. Vorarbeiten; 

Grundgedanken des Statut3 vom 16. Juli 1864; vorläufige Beleitigung der Mängel durd das 
Geſetz vom 26. Mai 1869 über die Ernennung von Bollsjhulinjpectoren und die Gründung von 

Mufterihufen, ſowie durd die Inftruction für Volksjhulinipectoren vom 29. Oct. 1871; Aufruf 

an den del; Gejet; über die Elementarvolfsjhulen vom 25. Mai 1874. — Der Weften; Sibirien, 
Zurfeftan u. ſ. w.; die orthodoren Elementarjulen in den baltijhen Gouvernements. — Statifti: 

ſches und Charakterifirung der gegenwärtigen Verhältnifie. — Lehrerbildung. Lehrerſeminare, 

die Seminare in Porezfoje und Weiwery, Mängel der Seminare und Abhülfe; Lehrerbildung durch 
pädagogiihe Eurje an Sreisihulen und Gymnaſien. — Die ruffiihen Lehrerverjammlungen. — 

B. Die Stadtſchulen (Gefete vom 31. Mat 1872). Statut der Stadtſchulen, Lehrplan, Etat. — 

Lehrerbildung. Statut der Lehrerinftitute, Lehrplan; Ausführung der neuen Beftimmungen; 

Ergänzungscurfe an den Lehrerinftituten. 

Blid in die Zukunft: das Wehrgeſetz vom 1. Yan. 1874; Schulzwang. 

I. Katharina II. (1762—1796) und bas Statut vom 5. Aug. 1786. Die 
Geſchichte der Vollsihulen in Rußland beginnt erft mit Katharina II. Zwar hatte 
Peter der Große jeit 1714 im verjchiebenen Städten Volfsfchulen für Kinder aller 
Stände (bie fogenannten Ziffernſchulen) errichtet, in denen, zunächſt für ben Staatsbienft, 

bes Leſens und des Schreibens kundige Leute herangebilbet werben follten, aber biefe An 
falten waren weder fehr zahlreich noch ſtark befucht. Bereits im J. 1720 wurben auf 
ein Geſuch ber Fledenbewohner die Kinder berfelben von ber Verpflitung bie Schulen 

zu beſuchen entbunden, Seit 1721 wurben auf Grund bes Geiftlihen Reglements be 
fondere Schulen für Kinder bes geiftlihen Standes errichtet. Noch erheblichere Einbuße 
aber erlitten die Ziffernfhulen durch die 1732 erfolgte Gründung von Garniſonſchulen, 
in benen Kinder von‘ Soldaten und ausgebienten nichtabeligen Dfficieren niebern Ranges 
unterrichtet wurben. Abgeſehen von biefen Anftalten gab es fat nur geiftliche Seminare 

und einige Fachſchulen für Militärs und Bergleute. Die Bildung wurde daher ben 
höhern Ständen, joweit fie ihnen überhaupt nahe trat, in ber Regel entweder burd) bie 
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von Peter ſehr gewünſchten Reifen ins Ausland oder durch Privatunterricht vermittelt. 

Daß es aber mit lehterem ſehr mangelhaft ausſah, möge folgende Charakteriftif eines 

ruffiiden Schulmannes zeigen: „Der ruffifhe Junker der Zeit Peters galt noch mit 

17 und 18 Jahren für einen unverftändigen Knaben und lebte auf feinem Gute in gebans 
fenlofer Unwiſſenheit. Seine Erziehung beſchränkte ſich meiſt auf das Lejen ber Fibel 

und bes Pfalters unter Anleitung des Küfters, den der Schüler mehr ald Gegenjtand 

ber Unterhaltung benn als Lehrer anjah.“ 
Katharina II., obwohl in den erjten Jahrzehnten ihrer Regierung durch bie 

Türkenkriege und bie polniſchen Verhältniffe fehr in Anfprud genommen, erfannte doch 
ben Mangel an Schulen und befahl 1775 den Eollegien der allgemeinen Fürforge (jebes 

Gouvernement hatte ein folches Collegium, dem bie Unterrihts: und Wohlthätigkeits— 
anftalten untergeorbnet waren) dahin zu jtreben, daß zunächſt in allen Städten, dann 
aber auch in ben größeren Ortichaften Schulen gegründet würden. Da es jedoch weber 
Lehrer noch Schulbüder gab, auch alle Erfahrung fehlte, blieb diefer Befehl im weſent⸗ 
lichen unausgeführt. Erſt im %. 1781 war es ber Kaiferin vergönnt der ihr jehr am 
Herzen liegenden Angelegenheit der Volksbildung ihre thätige Aufmerffamkeit zuzuwenden. 
Da wurden in den fieben Stabttheilen ber Refidenz St. Petersburg ebenjoviele eins 

claffige Volksſchulen errichtet, in benen ber Hauptunterriht ten Prieftern ber nädhitge: 

legenen Kirche zufiel. Schon im erften Jahre zählten dieſe Anftalten 486 Schüler. 
Nachdem fo die dringendſten Bebürfniffe der Hauptftabt befriedigt waren, galt es aud 
für das Reich felbft zu forgen. Zu biefem Zmede ernannte die Kaiferin am 7. Sept, 
1782 eine Commiffion zur Gründung von Volksſchulen. Präfibent verfelben war Graf 

P. W. Sumwabowsli [j. Encyfl. XI ©. 10], Mitglieder waren Ph. J. Epinus, P. J. 
Paſtuchow und ſſ. daf. ©. 18] der aus Defterreich berufene Jankowitſch de Miriewo, 
Die Commiſſion hatte den vierfahen Auftrag: Lehrbücher herzuftellen, ein Statut für 

Bolksihulen zu verfafien, Schulen in ber ganzen Monardie zu errichten unb brauchbare 

Lehrer vorzubilden. Der Haupttheil der Arbeit fiel Jankowitſch zu: er bearbeitete ben 
eigentlihen Lehrplan (allerhöchſt beftätigt am 1. Oct. 1782); er bereitete 20 Zöglinge 
des Alerander:Newsli:Seminars auf das Lehramt vor; er verfaßte die Mehrzahl ber 
damals durch die Commiſſion herausgegebenen Schulbücher, von denen die Kaiferin felbft 

einige prüfte und billigte. Infolge diefer angeftrengten Ihätigfeit war es möglich bie 
Schulen der Reſidenz bereit3 im Anfang des Jahres 1783 als zweiclaffige, beſſer ein- 
gerichtete Lehranftalten zu reorganifiren. Für ben erjten Bebarf der Schulen in ben 

Städten bes St. Petersburger Gouvernements jorgte die Commiffion durch Ausbildung 
von 70 meiſt aus geiftlihen Seminaren fommenden jungen Leuten zu Lchrern. Noch 

in bemfelben Jahre (13. Dec. 1788) wurde bie vierclaffige Hauptvolksichule in St. Peters⸗ 
burg eröffnet (Lehrgegenjtände außer ben Elementarkenntniſſen: Mathematit, Nature 

geſchichte, Phyſik, Geographie, Geſchichte, Zeichnen und Reifen, Ruffiih, Lateiniſch und 

Deutſch), an der auf Staatsfoften ſtets wenigſtens hunbert junge Leute erhalten und mit 
ben Erforberniffen des LXehrerberufs vertraut gemadht werben follten. 

Im J. 1786 hielt die Commiſſion die Lehrerbildung für weit genug gefördert, um 

Säulen aud in den Provinzen zu errichten. Das am 5. Aug. 1786 allerhöchſt beftätigte 
Statut der Volksſchulen befahl die Eröffnung vierclaffiger Hauptvolksſchulen in 
ben 26 Gouvernementäftäbten*) unb zweiclaffiger einfacher Volksſchulen in ben Kreis— 

ſtädten. Die Schulen jedes Gouvernements wurben vom Colleg ber allgemeinen Für: 

forge, deſſen Präfident zugleid den Titel Curator hatte, verwaltet; doch beburften alle 
Berfügungen ber Zuftimmung bes Oeneralgouverneurd. Die unmittelbare Leitung ber 
Säulen, beſonders ber Hauptvolksfchule, hatte der Director der Volksſchulen, bem für 

bie einfahen Volksſchulen ein Infpicient zur Unterftügung beigegeben war. Die Schul 

*) Die 26 Gouvernemenis waren: St. Petersburg, Moskau, Yaroslam, Mologda, Wladimir, 
Koftroma, Dlonez, Arhangel, Kaſan, Wiätla, Niihni-Nomwgorod, Penfa, Perm, Sjaratow, Sfim« 

birst, Rjäſan, Tambow, Orel, Kursk, Woronejh, Tula, Kaluga, Twer, Nowgorod, Pilom, Simofenst, 
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commiffion in St. Petersburg war die höchſte Inftanz und hatte außerbem bie Jahres: 
berichte für bie Kaiferin abzufaffen. Gelehrt wurbe in ben zweiclaffigen Volksſchulen: 

Lefen, Schreiben, Rechnen, kurzer Katechismus, bibl. Geſchichte, Elemente der ruf. 
Grammatit (EI. 1); ausführlier Katehismus ohne Beweisftellen, Bud vom ben 
Pflihten des Menſchen und Bürgers ſſ. Encykl. XI, 39], Rechnen, Wieberholung ber 
bibl. Geſchichte und ber Elemente ber ruſſ. Grammatik, Schönſchreiben unb Zeichnen 

(E1. 2). Die beiden unteren Glaffen der Hauptvolfsihulen Hatten biefelben Lehrgegen 
ftänbde, außerdem noch Lateiniſch und eine neuere Sprade. Der Lehrplan ber beiben 
oberen Glaffen umfaßte, abgefehen von ben beiben fremden Sprachen: ausführlichen Kate 

chismus mit Beweisftellen, Leſen und Erklärung der Evangelien, Arithmetik, ruff. Gram: 

matif, allgemeine unb ruff. Geographie, allgemeine Geſchichte, Schönfchreiben (3. EL); 
Grundzüge der Geometrie, Phyſik, Mechanik, Naturgefhichte, rufj. Grammatik mit ſchrift⸗ 
lihen Uebungen (Abfaffung von Briefen, Rechnungen u. f. w.), ruf. unb allgemeine 

Geographie, mathematifhe Geographie, ruf. und allgemeine Gedichte, Reifen unb 
Zeichnen (4. Cl.). 

Die vierclaffige Volksſchule Hatte ſechs Lehrer, bie zweiclaffige nur zwei. Der 
Eurfus dauerte in den brei unteren Claſſen je ein Jahr, in ber vierten zwei Jahre. Für 
ben Religionsunterriht war fein beſonderer Lehrer angeftellt. 

Augleih mit dem Inkrafttreten bes Statuts (22. Sept. 1786) wurbe von ber 
St. Petersburger Hauptvolksſchule das erfte Lehrerfeminar abgetrennt. Die Lehrgegen 
ftände in biefem waren, abgefehen von ber neu hinzukommenden griechiſchen Sprade, 

biefelben wie in den Hauptvollsihulen; nur wurbe natürlich mehr ins Einzelne einge 
gangen. Den Unterridt übernahmen bie bisher an ber Hauptvolksſchule angeftellten 
Profefioren. Im J. 1789 entließ das Seminar zum erften male (64) Zöglinge; wäh 
rend feiner 15jährigen Eriftenz (bis Ende 1801) bereitete es im ganzen 275 junge Leute 
zum 2ehrerberuf vor. Bor dem J. 1786 waren 150 Lehrer ausgebildet worden, fo baf 
bie Gefammtjumme 425 beträgt. Das Seminar bereitete nur Lehrer für die Haupt 
volksſchulen vor; an lekteren wurben die Lehrer für die einfachen Volksſchulen, meiftens 
Zöglinge geiftliher Seminare, gebilbet. Zwar nahm bas Statut die Lehrer in bie Zahl 
ber Staatöbiener auf und verlieh ihnen auch einen angemeflenen Rang — body war ihre 
materielle Stellung eine durchaus unbefriedigende. Das Lärgliche Gehalt"wurbe unregel- 
mäßig ausgezahlt, auch machten die Eollegien ber allgemeinen Fürforge nicht felten Ab 
züge davon, um andere Ausgaben beftreiten zu können. Gelegenheit zu einem Kleinen 
Nebenverbienft boten nur bie Zeichenftunden, deren Ertheilung aber bie beiben freien 
Nahmittage (Mittwody und Sonnabend) in Anfprud nahm. Die dienftunfähig gewor: 

benen Lehrer befamen keine Penfion, Lehrerwitwen und deren unmänbige Kinder feine 

Unterftügungen. Ein Verlaſſen des Dienftes war ben Lehrern der oberen Claffen erft 
nad) 22 Jahren, denen der unteren erft nad 36 Jahren gejtatte. Dazu kam noch, baf 

ben Lehrerberuf nur wenige freiwillig erwählten, vielmehr meift Zöglinge geiftliher Se 
minare von ber Eparchialbehörde dazu einfady commanbirt wurden. So mwurbe bie Bil 
dung ber rufiihen Jugend nicht felten unfähigen Menſchen anvertraut, bie feine Liebe 
zur Sache hatten und noch dazu von ſchlechten Sitten waren. Daher war die Schul 

commiffion oft genöthigt Lehrer zu Arreft ober zu Einjperrung bei Wafler und Brob 
zu verurtheilen, ja fie unter bie Soldaten zu geben. Natürlich verfiel bie von Janko⸗ 
witſch eingeführte Methode gar bald, und die Stunden wurden einfach mit Abfragen bes 
von den Schülern mehanijd auswendig ©elernten ausgefüllt. Am beften ftanb es noch 
mit den Hauptvolksſchulen, da biefelben ſowohl tüchtigere Lehrer hatten, als aud von 
den Eollegien der allgemeinen Fürforge, in deren unmittelbarer Nähe fie ſich befanden, 
in materieller Beziehung günftiger geftellt wurden. — Der Wunſch der Schulcommiffion, 
daß aud für bie einfachen Volkoſchulen Lehrerfeminare errichtet würben, gieng nicht in 

Erfüllung; im Gegentheil, es wurbe ſogar das Petersburger Seminar für Hauptvolls⸗ 
ſchulen im J. 1801 geichlofien. 
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I. Alerander II. (1801—1825) und das Statut vom 5. Nov. 1804. 
Durd die Errichtung des Unterrihtsminifteriums (8. Sept. 1802) und bie Umgeftaltung 
der alten Schuleemmiffion in bie Oberfchulverwaltung [Enc. XI, 9] fam in die bisher 
in ben Hänben ber einzelnen Collegien ber allgemeinen Fürforge liegende Leitung bes 
Schulweſens die bringenb erforberliche Einheitlichkeit. — 24. Jan. 1803: Errichtung ber 
6 Lehrbezirke*) Moskau, Wilna, Dorpat, Charkow, Kaſan, St. Petersburg; Erlaß ber 
„vorläufigen Regeln über die Volksbildung.“ — 5. Nov. 1804: die (faft gleichlautenden) 
Statuten ber den Univerfitäten (Moskau, Kaſan, Charkow) untergeorbneten Lehranftalten. 
— Da bie Geſetze vom 5. Nov.**) die vorläufigen Regeln nicht durch etwas ganz 
Neues erjegten, jonbern fie nur weiter fortbilbeten, glauben wir letztere für vorliegende 

Darftellung, die fi im weſentlichen auf das gegenwärtig Beftehende zu befchränfen hat, 

übergehen unb uns mit einem kurzen Auszug aus ben erfteren begnügen zu können. 
Es giebt vier Arten von Lehranftalten: jede (und das ift bas Charafteriftifche) bereitet 
auf die nächſt höhere vor: Pfarrfchulen, womöglich wenigftens eine in jedem Kirchipiele; 
Kreisfhulen, mindeſtens eine in jebem Kreife; Gymnaſien (aus den Hauptvolksichulen 
umgejtaltet) in jeder Gouvernementsftabt, und Univerfitäten, eine in jedem Xehrbezirke. 
Die Oberleitung bes Uterrichtsweſens im Reiche hat bie Oberfhulverwaltung, deren 
Mitglieder unter dem Titel Euratoren je einen Lebrbezirt unter befonberer Aufficht 
baben; den Unterricht innerhalb eines Lehrbezirks beauffihtigt die Univerfität, innerhalb 
des Gouvernements der Director des Gymnafiums, innerhalb bes Kreifes der Inſpicient 
der Kreisichule. 

Pfarrſchulen. ($. 118. ff.) Die Pfarrfhulen werden in Kronsdörfern dem Orts: 
geiftlihen und einem angejehenen Einwohner anvertraut, in den andern Dörfern dem 
Gutöbefiger. ($. 118.) Für das materielle Wohl diefer Anftalten forgt der Infpicient 
der Kreisfchule, welcher feine Anträge an den Gymnaſialdirector zu richten hat, in bring- 
lihen Fällen fib aber aud an bie betr. Gutsbefiter ober den Kreis-Adelsmarſchall 
wenden kann ($. 107. — NB. Des Abels wird in dieſem Geſetze nur hier gedacht). Die 
Erhaltung der Pfarrſchulen gefhieht m Städten auf Koften ber ftäbtifdhen Gemeinden, 
in Kronsbörfern auf Koften der Eingepfarrten, in ben andern Dörfern durch die Gute: 

befiger ($. 162). Der Unterricht umfaßt Lefen, Schreiben, die Elemente des Rechnens, 
die Hauptgrumbfäße ber Religion und ver Moral. Am Realunterricht wird bie „kurze 

Unterweifung über ben ländlichen Haushalt, die Naturerzeugniffe, den Bau bes menid: 
lien Körpers und bie Mittel zur Erhaltung ber Gejundheit” gelefen und erflärt. Die 
Unterrichtözeit dauert auf dem Lande von der Beendigung ber Felbarbeiten bis zum 

*) 1. Mostau: Mostau, Sjmolenst, Kaluga, Tula, Rjäjan, Wladimir, Kofttoma, Wologda, 
Jeroslaw, Twer; 2. Charkow: Charkow, Orel, Woroneſh, Kursk, Tſchernigow, Poltawa, Nikolajew, 
Taurien, Jekaterinoslaw, Länder der Koſalen am Don und am Schwarzen Meere; 3. Kaſan: 
Kaſan, Wjätla, Perm, Niſhni-Nowgorod, Tambow, Sſaratow, Penſa, Aſtrachan, Kaufafus, Orenburg, 

Sſimbirsk, Tobolsk, Irkutsk; 4. St. Petersburg: St. Petersburg, Pilom, Nowgorod, Olonez, 

Urdangel; 5. Wilna: Wilna, Grodno, Witebsk, Mohilew, Minst, Wolynien, Kijew, Podolien; 

6. Dorpat: LKivland, Eftland, Kurland, Finnland (die finnischen Schulen wurden im Mai 1812 

dem Geiftlichen Conftftorium zu Borgo untergeordnet, Ber. I, 215.) — Ueber die gegenwärtige Ein- 

theilung des Reichs in Lehrbezirle ſ. Enchll. XI, 318. 
*) Diejelben Beftimmungen galten auch für den Lehrbezirt Dorpat. Dies ergiebt fi) aus dem 

Umftande, dak die Verordnung vom 16. Yug. 1806 dort mehrere Abweichungen geftattete (3. 2. 
neben den zweiclaffigen ſtreisſchulen auch dreiclaffige, in denen das Lateiniſche von der zweiten Claſſe 

an gelehrt wurde). Um 4. Juni 1820 wurden für die Univerfität und den Lehrbezirf neue Statuten 

erlafien. — Im Petersburger Lehrbezirk, welcher bis zur Errichtung der Univerfität, 8. Febr. 1819, 
direct unter dem Gurator ftand, jcheinen die „vorläufigen Regeln" in Kraft geblieben zu jein: 

wenigftens erfolgte am 4. Yan. 1824 die a. h. Genehmigung dafür, daß die Petersb. Univ. bei der 

eignen Verwaltung und der des zu ihr gehörigen Lehrbezirls bis zum Erlaß eines bejonderen Statuts 
dad der Moslauer Univ., als dag am meiften geeignete, zur Nichtichnur nehme. — Der Wilnaer 

Lehrbezirl hatte ein eignes Statut don am 18. Mai 1804 erhalten. 
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Miederbeginn berjelben im folgenden Jahre, in Stäbten das ganze Jahr hindurch. Die 
Schule befteht aus einer Claſſe, welde, wenn jtarf bejegt, in eine untere und eine obere 

Abtheilung mit getrennten Unterricht zu zerlegen ift ($. 126 ff.). 
Kreisſchulen. ($. 83 ff.) Lehrplan. I. Claſſe: Religion (4 St.), Pflichten 

bes Menihen und Bürgers (4); Orammatif der ruf. und ber Iocalen Sprade (6), 

Schönſchreiben (5), Rechtſchreiben (3 St.; für die Schüler, weldhe das Gymnaſium bes 
ſuchen wollen, auch Einübung ber lateinifchen und ter beutfhen Schrift), Rechnen (6), 
Zeihnen (4); II. Elafje: Religion (3), Stilregeln (3), Rechnen (4), allgemeine und 
ruff. Geographie (4), allgemeine und rufj. Geſchichte (5), Elemente ber Geometrie (3) 
und ber Technologie (3), Naturgefhichte und Phyſik (3), Zeichnen (4, combinirt mit 
der untern Claſſe), aljo im jeber Elafje 32 Stunden wöhentlih. Der Curſus jeder 

Elaffe dauert ein Jahr, ben Unterricht ertheilen zwei Lehrer (ev. noch ein Zeichenlehrer), 

— Die Kreisihulen werden vom Staat erhalten, jedoch unter Beifteuerung ber bis jekt 

gezahlten Summen ſeitens ber ftäbtifdhen Gemeinden ($. 161). 
Lehrerbildung. Beſondere Lehrerbildungsanftalten für den Bebarf ber nieberen 

Schulen fehlen während biefer Periode im eigentlihen Rußland gänzlich.“) Zwar ge 
nehmigte ber Kaifer am 25. Oct. 1817, daß am pädagogiſchin Hauptinſtitut zu St. 
Petersburg eine zweite Abtheilung zur Bildung von Lehrern an Kreisſchulen und Pfarr⸗ 
ſchulen errichtet werde; bie Eröffnung aber erfolgte erft am 19. Sept. 1819, und nad 
noch nicht brei Jahren (Gef. I, 1658, v. 25. Juni 1822) wurbe das „Lehrerinftitut“ *) 
bereit8 wieder geichloffen. — Am 13. Febr. 1815 geftattete das Miiniftercomits, daß aus 

den Reitiummen der Gymnafien Stipendien von 75—100 R. (— Rubel) jährlih an 
fleißige Schüler ber oberen Elaffen verliehen würben, die Lehrer an Kreis: ober "Pfarr: 
ſchulen werden wollten. **) Diefen Stipendiaten wurbe dadurch, baf fie ihre Lehrer in 

Krankheitsfällen zu vertreten hatten (indem fie mit ihren Mitſchülern das Durchgenom⸗ 

mene wieberholten), Gelegenheit zu praktiſcher Vorbereitung auf ben fünftigen Beruf ge: 
geben. Ein a. 5. Befehl wieberholte im J. 1819 biefe Erlaubnis (Ber. I, 464 fi 

baf. wird der Beitrag ber Stipendien auf 100—200 R. angegeben). Nad einer Ent 
ſcheidung der Oberjchulverwaltung vom 25. Jan. 1822 fünnen die Rejtiummen aud, von 
Kreisichulen, welche eines Lehrers bebürfen, zu ſolchen Stipendien verwendet werben, 

wenn ber Empfänger als Lehrer für die betr. Schule in Ausficht genommen iſt. — An 
der Wilnaer Univerfität warb durch Geſetz vom 9. Juli 1819 ein Seminar zur Heran 

bildung von Pfarrſchullehrern und Organiſten errichtet, welches bis zum J. 1831 beitand 

(vgl. Ver. II, 420 Anm.). Am 11. April 1824 gejtattet der Kaijer die Gründung von 
Privatlehranftalten zur Bildung von Lehrern an den bäuerlihen Schulen in den Oſtſee— 
provinzen. Im J. 1827 (Gef. II, 47) wurde am Gymnafium zu Sfimferopol eine 
Abtheilung zur Heranbilbung tatarifher Lehrer gegründet (Statut v. 15. Mai 1838). 
Das Seminar für Elementarlehrer in Dorpat, für welches ſchon 1825 (25. Aug, 

Gef. I, 1862) ein Haus gefauft wurbe, begann jeine Thätigkeit erft im J. 1828. — 
Die Lehrer an ben Kreisſchulen kamen wohl zum großen Theil aus den geiftlichen Se 
minaren; und auch die befjeren Elementarlehrer gehörten der Mehrzahl nad) als Prieiter, 

Diakonen, Küfter u. ſ. w. dem geiftlichen Stande an, — 
Auffiht über die Schulen. Die gewöhnlich ftattfindende Auswahl ber Kreik 

ſchul⸗Inſpicienten aus ber Zahl der Lehrer hatte den boppelten Vortheil, daß erjtend 
ftrebfamen Lehrern ſich eine Ausfiht auf Avancement barbot, zweitens die Schulen unter 

ber Obhut fachkundiger Männer ftanden. Da aber, zumal in Meinen Stäbten, gegen bie 

) In Lowitſch (Polen) beftand ſeit 1805 ein vom der preußiſchen Regierung gegründetes In: 

ftitut zur Ausbildung von Elementarlehrern (Gef. IIb 388). 
») Defien Wirfungsfreis bereit3 1820 auf die Pfarrfchulen bejchräntt wurde (menn das am 

22. Juli minifteriell genehmigte Reorganifationsproject, Ver. I, 419, zur Ausführung fam). 

***) Beſonders Befähigte ſollen auf Rechnung der Gymnaſien die Univerfität befuchen umd ſich 

dort zu Gymnaftallehrern ausbilden. 
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Säulen und die im Range niebrig ſtehenden Lehrer viele Vorurtheile herrſchten, ſchien 

es erforderlich, das Intereſſe der Gefelihaft für die Schulen und das Vertrauen zu 

benjelben durch beſondere Mittel anzuregen und zu ftärfen (Circ.-Verf. v. 4. Sept. 1811). 
Daher befahl der Kaifer am 26. Aug. 1811, bei jeber Kreisſchule aus ber Zahl ber 
Örtlichen Befiger den den Wiſſenſchaften geneigtejten und würbigjten zum Ehren-$nfpis 

cienten zu ernennen. Der Ehren Infpicient ift Vorgeſetzter des etatsmäßigen Inſpicienten 

(nur darf er nicht von ſich aus Anorbnungen treffen) und forgt im Einvernehmen mit 
dem Gouvernements⸗Schulendirector vornehmlich für die materielle Wohlfahrt der Schule; 
er empfängt fein Gehalt, bat aber fonft alle Rechte eines Staatsdieners. „Wir find 

überzeugt,“ ſchließt ber kaiſerliche Ukas, „daß biefe neue Laufbahn, welche fi für ben 

Dienft des Adels eröffnet, in ihm bas Streben erweden wirb ſich durch thätige Förderung 
ber Volksbildung auszuzeichnen.“ — Erft am 8. März 1819 (Gef. I, 1278) wurbe bie 
Erlaubniß ertheilt in den Kreifen, in welden geeignete Ebelleute nicht aufzufinden feien, 
nichtadelige Beamte zu Ehren⸗-Inſpicienten zu ernennen. 

Während die Gutöbefiger für bie Vermehrung und bie Verbeſſerung der Volksſchulen 
nur wenig thaten, entwidelte bie Geiſtlichkeit, angeregt durch ben feitens des Unter: 

richtsminiſteriums gezeigten Eifer, namentlih in ben erften Jahren eine ſehr rege Thätig- 

feit. Bereits am 12. Sept. 1804 verfügte ber bl. Synob aus Anlaß der „vorläufigen 

Regeln”: zwar feien die meiften Klerifer auf ben Dörfern nit nur burd bie Erfüllung 
ber ihnen obliegenden Amtopflichten, ſondern auch durch die Vertretung oft weit entfernt 
wohnender, erfrankter Amtsgenoſſen und in nod höherem Grabe durch die Beforgung 
bes eignen Hausftandes ſammt Ader und Garten das ganze Jahr hindurch in Anſpruch 
genemmen und baher nicht wohl in ber Lage ben Unterricht ſelbſt zu erteilen; doch 
könnten, fo lange es an ben in Ausficht genommenen gut vorbereiteten Lehrern fehle, in 
Seminaren vorgebildete, als achtbar und fleißig erprobte Diafonen und Kirchendiener 

Unterricht geben unter Aufſicht (in unterrichtlier Beziehung) des Ortsgeiftlihen und 
(binfihtlih der Schulbijciplin u. f. mw.) eines angejehenen Ortseinwohnere. Schulen 
feien zunädhft in ben Dörfern zu eröffnen, welde zur Unterrichtsertheilung befähigte 
Kleriter bejäßen. In die andern Dörfer ſollen die Biſchöfe möglichſt bald geeignete 
Geiftlihe ernennen. An Gemeinden mit mehreren Geiftlichen können leßtere im Unter: 
richten einander nad Jahresfrift ablöjen. Der gebilbete Kleriker folle feine weniger 

vorgeſchrittenen Eollegen in ben Stunden Hospitiren laflen und fie jo allmählih auf das 
Selbitunterridhten vorbereiten. Die zur Lehrthätigkeit ganz ungeeigneten find, ſelbſt 
gegen ihren Willen, in Dörfer zu verjegen, wo für ben Unterricht auch ohne fie geforgt 
it; die als Lehrer ſich bewährenden hingegen jollen nad Möglichkeit in befjere Stellen 

befördert werben, vorzüglid nad ſolchen Orten hin, welde noch feine Schule haben. 

Denen, weldye durch das Unterrichten verhindert find allen gottesbienftlihen Handlungen 
beizumwohnen, ſoll deshalb der auf fie entfallende Antheil an den Einkünften nicht ges 

nommen werben. Infolge biefer Verfügung befahl der Senat am 31. Jan. 1805 ben 

Chefs und Verwaltungen aller Gouvernements, zur gebeihlihen Verwirklihung ber Abs 

fihten des hl. Synods in ftetem Einvernehmen mit den geiftlihen Behörden mit allen 
ihnen zu Gebote ftehenden Maßnahmen beizutragen (vgl. Gel. I 386 ff.). 

Daß der Klerus die ihm geftellte ſchwere, aber ſchöne Aufgabe an vielen Drten mit 
Ernſt erfaßte und berfelben nit nur Zeit, ſondern aud materielle Opfer bradte — 
bafür möge bier nur ein Beilpiel angeführt werben (Beitr. III, 409). In bem einen 
Gouvernement Nowgorod wurden im J. 1806 von ber Geiftlicheit nicht weniger als 

110 Dorfihulen (eine in jener Zeit außerordentliche Zahl) eröffnet. Die Ortsgeiftlichen 
und Kirchendiener übernahmen unentgeltli die Lehrerpflichten und traten ihre eignen 
Häufer für die Schulen ab. Diefer ſchöne Anfang hatte leider feinen erfreulidhen Fort— 
gang: im Laufe ber nächſten zwei Jahre giengen alle dieſe Schulen wieder ein, ba fie 
jeglicher Unterſtützung jeitend ber Gefellihaft (der Gutöbefiger wie der Bauernbevölke— 
rung) ermangelten. Diejelbe Erſcheinung wiederholte fih an vielen andern Orten, fo 
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baß von ber großen Zahl ber damals eröffneten Dorfſchulen bie meiften nad; nur kurzem 
Beitande wieder gefchloffen wurden. 

Auch die meiſten Kreisihulen konnten infolge beftändiger Gelbnoth nicht recht pros- 
periren. Ein wejentliher Grund dieſes Mangeld lag barin, daß ber Finanzminiſter, 
welcher die jtäbtiihen Budgets zu controliren hatte, auf Grund bes „bis jebt“ in 
F. 161 des Gefeßes vom 5. Nov. 1804 den Stäbten nur für bie bis 1804 errichteten 
Kreisihulen und aud nur in bem bis bahin bejtehenden Betrage Gelbmittel zu ver: 
wenben geftattete (Gef. I, 1259). Die vom Staat 1804 feſtgeſetzten Etats erwieſen 
fi aber mehr und mehr als durchaus unzureichend [vgl. Enc. XI, 32]. Die Schulen 
des St. Petersburger Gouvernements, befonders bie ber Refibenz, erhielten bereits am 
24. Juni 1805 einen etwas höheren Etat. Bezüglich ber zweiten Mefibenz genehmigte 
ber Raifer am 9. Dec, 1810, daß in 6 Kleinen Kreistäbten be Gouvernements ftatt 
der Kreisfchulen einfache Elementarſchulen bejtänden, und bas fo geiparte Gelb zur 
Hebung und Vermehrung der Schulen in Moskau verwendet werbe. Einen weiteren 
Schritt zur Beſſerung biefer umbefriebigenden Berhältnifje bildet, 1. Jan. 1818, bie 
Einführung des Schulgelves (15 R. am Oymnafium, 10 R. an ber Kreisfchule, 5 R. 
an ber Pfarrihule) in St. Peteröburg. Am 1. Febr. 1819 wurbe bie Erhebung von 

Schulgeld in allen benjenigen Anftalten, für beren Gebeihen es fi als nothwenbig 
erweifen würbe, genehmigt. 

Der Lehrplan ber Kreisichulen umfaßte, wenn man erwägt, ba fie nur zwei Claſſen 
mit einjährigem Curſus hatten, offenbar zu viel Fächer: baher bejeitigte bie Oberſchul⸗ 
verwaltung am 27. März 1819 [j. Enc. XI, 79] ben Unterricht in ber Naturgeſchichte 
und ber Technologie (Min.-Reſer. v. 5. Juni). 

So viel über die allgemeine Entwidlung und infonberheit bie in ben Lehrbezirken 
Moskau, Charlow, Kafan und St. Peteröburg. Bezüglich der anbern Theile des Reicht 
werben einige kurze Bemerkungen genügen. Ueber ven Wilnaer Lehrbezirt (Gejege vom 
18. Mai 1803 und vom 20. Aug. 1804) ift Encykl. XI, 33. 34 das Nöthige mitgetheilt. 
Geſchichtliche Entwidlung, Sprade, Religion und die Opferwilligfeit der römiſch-katho⸗ 
liſchen geiftlihen Congregationen machten für bie niederen Schulen ber Goupernements 
Wolynien, Kijew und Popolien bejondere Bejtimmungen nöthig. Das am 31. Auguft 
1807 für bie Pfarrichulen der gebadhten brei Gouvernements erlafjene ausführlide 

(140 $$. in 16 Cap.) Statut ift im mander Beziehung intereflant: daher feien hier 
wenigſtens die Huuptbejtimmungen mitgetheilt. Bemerkenswerth ijt vor allem ber Um: 
ftand, daß ber Schulbeſuch zwar nicht obligatorifch gemacht ift, wohl aber zum Zwed 
feiner allgemeinen Einführung ein Drud auf verſchiedene Bevölferungsihichten ausgeübt 
wird, II, 10: „ber Rand befitende Edelmann, welder an einem Orte wohnt, im bem 
fih eine Schule befindet, muß, wenn er berjelben einen geſunden Sohn nicht fpäteften? 

nad) vollendetem 8. Lebensjahre (IV, 3) übergiebt, der Pfarrfchule jährlich einen Kor 

(poln. Getreivemaß — 128 Liter) Roggen zahlen; ber Handwerker zahlt im gleichem 
Falle vie Hälfte. Die Pfarrfhulen, auf ben Dörfern in ber Regel einclajfig, im ben 

Städten zweiclaffig, find für die Kinder armer Edelleute, der Hanbwerker und ber Bauern 
beftimmt. Hinfichtlih des Lehrplanes möchten fie am beiten als elementare Aderbaus 

ſchulen zu bezeichnen fein: denn auf das Umpflanzen und das Pfropfen von Bäumen, 
auf das Benugen und Ausbeſſern lanbwirthichaftlicher Geräthe, das Feuerlöfchen u. |. m. 
wird bejonderer Nahbrud gelegt. In zweiclajfigen Schulen bilden Leſen, Schreiben, 
Rechnen, Moral und Katehismus ben Lehrplan ber umteren Abtbeilung; im ber oberen 

kommen binzu: praftiihe Mechanik, Heimatstunde, Naturgeſchichte ber Hausthiere, außer: 
dem Gartenbau, Aderbau und Singen geiftliher Lieder. Die Mädchen (für melde 
bejondere Schulen beftehen) lernen außer dem in ber erften Knabenabtheilung Durchzu⸗ 
nehmenden: Spinnen, Waihen, Nähen, Pflege des Küchengartens, Zubereitung bei 

Eſſens und geiftlihen Gejang. — Der Lehrer, vom Errichter (Erhalter) Mr Schul 
ernannt, fteht unter der Aufjicht nicht nur bes Vorftehers der Kreisihule, ſondern auch 
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bes DOrtögeiftlichen. Lebterer bat am jevem Sonnabend ben Kindern das Evangelium 

bes folgenden Tages zu erklären unb eine Prüfung über das im Laufe der vergangenen 
Woche Durdgenommene zu veranftalten. — Die auf öffentliche Koften ausgebildeten 
Lehrer müßen 10 Jahre im Amte bleiben; nad 2djährigem Dienfte kann Penfion be 
willigt werben (wenigitens bie Hälfte des Gehalts), wenn die Höhe des aus Geſchenken 
unb Eimnahmeüberjhüffen zu bildenden Penfionsfonds dies geftattet. Aus dem Amte 
entlaffen werben kann ber Lehrer: 1) wenn er felbft Streit anfängt ober andere bazu 
veranlaßt, 2) wenn er ſich in frembe Angelegenheiten mifcht, 3) wenn er mit Getränfen 
handelt (IX, 11. XVI, 17), 4) wegen Unfähigkeit ober ſchlechten Benehmens. Der 

Lehrer bat nicht nur Unterricht zu ertheilen, jonbern er foll auch hinſichtlich des Haus: 
balts wie bes Gartenbaues ein Mufter fein, ferner joll er die Dorfbewohner zum Pflanzen 
von Bäumen anregen und ihnen bei ber Behandlung Franfen Viehs mit Rath zur Seite 
ftehen. — Der Kreisadelsmarſchall (II, 4. IX, 4. 8. XV) hat vornehmlicd für das 

materielle Gebeihen der Pfarrjchulen zu forgen; außerbem bat er das Recht, biejelben 
wenigitens einmal jährli zu revibiren oder burd einen Bevollmächtigten revibiren zu 
lafjen und bie nöthig erjcheinenden DVerbefjerungen vorzunehmen, von denen er dann ber 

Kreisihule Nachricht giebt; endlich ernennt er ben Pfarrfchullehrer, wenn ver Gute: 
befiger zweimal einen Unfähigen angejtellt bat. Der Director des Gouvernements-⸗ 
gymnaſiums und bie Vorfteher ver Kreisihulen haben bie Pflicht, fi mit ben Mbels- 

marjhällen in fteiem gutem Einvernehmen zu erhalten.*) 
II. Nitolai (1825—1855) und das Statut vom 8. Dec. 1828. Die 

Anſichten des neuen Kaiſers (jeit dem 14. Dec. 1825) und feines Miniſters Schiſchkow 

(ſeit benz 15. Mai 1824) übten natürlih auch auf die Geftaltung ber Kreis: und ber 
Pfarrihulen den erheblichſten Einflug aus: Eentralifation und ftärfere Betonung bes 
National-Religiöfen wie des National: Politifchen find bie bezeichnenden Eigenſchaften bes 
„Statuts für die Gymnaſien, Kreis: und Pfarrſchulen, welche den Univerfitäten 

St. Petersburg, Moskau, Kafan und Charkow untergeorbnet find“ vom 8. Dec. 1828 
(Geſ. Ha, 200— 257). Außerdem aber haben bie niebrigeren Lehranjtalten nicht mehr 
die Aufgabe, auf bie nächſt Höhere vorzubereiten (das Statut von 1804 nahm zwar eine 

folge Stufenfolge an, in Wirklichkeit aber kam von 100 bie Kreisſchule Befuchenden 
faum Einer in die Univerfität, Weſſel I, 301), fondern bie verſchiedenen Schularten 
find im wefentlihen für bie verſchiedenen Stände bejtimmt. Gleich der erfte Para- 
graph des neuen Statuts jagt: „Das allgemeine Ziel der zum Nefjort ber Univerfitäten 
gehörigen Lehranftalten ift der Jugend außer moraliſcher Bildung die Mittel zur Er: 
werbung ber jebem feinem Stande gemäß nothwendigen Kenntniffe barzubieten.” Die 

Pfarrſchulen follen die jevem mehr oder weniger nöthigen Kenntnifje auch unter Leuten 
ber niebrigften Stände verbreiten ($. 4). Die Kreisihulen haben die Bejtimmung, ben 
Kindern von Kaufleuten, Handwerkern und andern Stabtbewohnern zugleich mit einer 

befferen moraliſchen Bildung bie Kenntnifje beizubringen, welche ihnen bei ihrer Lebensart, 
ihren Bebürfniffen und Thätigkeiten am nüßlichften fein können (46). Als das Haupt: 

ziel ber Gymnaſien wird (137) bie Ermöglichung einer angemefjenen Erziehung ber 
Kinder von Abeligen und Beamten bezeihnet. Der Zwed dem im Statut ausgefprodhenen 
Princip der Standesfhulen mehr und mehr Geltung zu verichaffen tritt in einer großen 

Reihe einzelner Mafregeln deutlich zu Tage. Der Kaijer jelbit hielt es für „unerläßlich, 

baß bie Lehrgegenftände und aud die Methoden überall möglihft mit der wahrfchein- 
lichen künftigen Lebensitelung der Lernenden übereinjtimmen, daß niemand unter feinem 
Stande bleibe, aber auch niemand zu jehr über ben Stand hinausftrebe, in bem zu 
bleiben ihm nach dem gewöhnlichen Laufe der Dinge befchieden fei.” Daher verbot er 

*) Da die römisch-katholifche Geifllichkeit, in deren Händen fi alle Pfarrichulen von Wolynien 

und Podolien befanden, ihren Einfluß zur Beförderung des polnischen Elements benugte, jo genehmigte 
der Kaiſer am 25. Juli 1832 (Ge. IIa 487) die Aufhebung aller diefer Anftalten und ihre Er— 

fegung dur nad) und nad zu errichtende Schulen bei den griechifcheruffiichen Kirchen. 
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bereit am 19. Aug. 1827, daß Leibeigene in bie Univerfität oder das Gymnafium aufs 
genommen würben. ine Wieberholung dieſer Beftimmung erfolgte am 9. Mai 1837. 
Am 9. Yuni 1845 und am 31. Dec. 1848 wurben bie Unterrichtögelber in ben Uni— 
verfitäten und den Gymnaſien erhöht mit ber ausgefprodenen Abficht ben nieberen 
Ständen ben Zutritt zu biefen Anftalten zu erſchweren. Seit dem 14. Juni 1845 
mußten bie Kinder von Kaufleuten (die erfter Gilde ausgenommen) unb Kleinbürgern 
zur Aufnahme in bie Gymnaſien Loslaßſcheine der Gemeinden, zu denen fie gehörten, 
vorweifen (Ausdehnung auf den Wilnaer Lehrbezir! am 28. Yan. 1852). Kinder von 
Hofbienern ohne Rang follten nicht in bie Lehranftalten des U.M. zugelaffen werben 

(13. Ian. 1845); fpäter ftanden ihnen wenigitens die Kreis: und bie Pfarrſchulen offen 

(29. Dec. 1846). Die Solbatenfinder waren von ben Gymnaſien unb Kreisſchulen 
ausgeichlofien (3. Febr. 1828, val. 9. Det. 1833), durch a. 5. Befehl*) vom 28. Febr. 
1834 fogar von ben Pfarrichulen. Lebtere Beftimmung wurde nad 13 Jahren auf 
gehoben (18. April 1847). 

Da das Statut von 1828 mit dem von 1804 in ſehr vielen Puncten übereinftimmt, 

jo werben bier nur die Abweichungen hervorgehoben. Der mwidhtigfte bie Kreis: und 
Pfarrſchulen betreffende Unterfchieb ift der, daß der Religionsunterricht befonberen Lehrern, 
unb zwar Geiftlihen, übertragen wurde. 

Pfarrihulen ($. 4—45). Die Genehmigung zur Errichtung von Pfarrfchulen 
bat ber etatsmäßige Infpicient beim Gouv.-Schulendirector nachzuſuchen. Seiner Eingabe 
ift eine fhriftlihe Meinungsäußerung des zum Religionslehrer befignirten Geiftlichen bei: 
zulegen. Die nächſte Aufficht hat in Kronsbörfern und in Dörfern mit freien Bauern 

ber OÜbergeiftliche, der jebody feine Anorbnungen treffen barf. Die Lehrer werben, nads 
bem fie an einer Kreisichule geprüft**) worben find, vom etatsmäßigen Inſpicienten er: 
nannt. Die Gründer (Erhalter) von Schulen haben Vorſchlagsrecht. In inbuftries 
reihen Dörfern kann eine zweite, ber unterften Elafje ber Kreisſchulen entſprechende 
Abtheilung errichtet werben. Die Lancaftermethobe wird, befonders für Ortſchaften mit 
mehr als 1000 Einwohnern, empfohlen. Der Unterricht bauert täglih 4 Stunben. 
Am Anfange wie beim Schluſſe hat einer ber Schüler laut ein Gebet vorzulefen. Die 

beim Unterricht benußten Bücher u. |. mw. müßen bie Billigung bes UM. erhalten 

haben. Die moralijche Bildung ihrer Schüler follen bie Lehrer durch freundliche, aber 
gerechte Behandlung, dur forgfältige Auffiht (auch außerhalb der Schule) und vor 
allem durch das von ihnen ſelbſt zu gebenbe gute Beiſpiel zu förbern fuchen. 

Kreisihulen ($.46—133). Zur Eröffnung einer Kreisfhule ift Die Genehmigung 
bes Miniſters erforberlih. Das Lehrereramen wirb vor dem Eonfeil eines Gymnaſiums 
gemadht. Der etatsmäßige Inſpicient wohnt im Schulgebäude. Die Kreisfchule bat 
3 Claſſen; der Curſus dauert in jeder 1 Jahr. Lehrgegenftänbe**) find: ($.57) 1. Religion, 
einſchließlich Kirchengeſchichte [I: 3, II: 3, II: 3 ©&t.]; 2. Ruffifh [6, 6, 6]; 
8. Rechnen [6, 6, 14]; 4. Geometrie, bis zur Stereometrie einfhließlih, doch ohne 
Beweife [IIT: 7’/a]; 5. Geographie [3, 3, 3]; 6. rufliihe und allgemeine Geſchichte 
[3, 3, 3]; 7. Kalligraphie [6, 6, 192]; 8. Reigen und Zeichnen [3, 3, 4'. St.]. Wo 

die örtlichen Verhältniſſe es als wünſchenswerth erfcheinen laffen und bie Mittel bazu 

vorhanden find, können für foldhe, welche die Kreisichule durchgemacht haben, zur Für 

berung be3 Handels und ber Induſtrie in ben Abendſtunden Ergänzungscurfe (fie waren 

*) Der am 6. Juli 1834 auf die nach der Entlafjung aus dem Dienfte geborenen Finder aus 
gebehnt wurde. — Für die Soldatenkinder beftehen bejondre Schulen im Reſſort des Kriegsminiſteriums. 

*) Am 1. März 1846 wurden ausführliche Vorfegriften Über die Prüfung für Lehrer an Kreis, 

Pfarr und Privatichulen erlafien (Gef. IIb 762). 
***) Der Kirchengeſang wurde 1853 in ſämmtlichen Kreisſchulen des St. Petersburger Lehrbezirl? 

eingeführt. Auch im nicht wenigen Sreisichulen anderer Lehrbezirfe, 3. ®. des Odeſſaer, wurde er 

gelehrt. Den betreffenden Unterricht ertheilten Priefter, Dialonen, Kirchendiener, feltener in der 

Muſik erfahrene Lehrer (Beitr. II, 179. 202). 
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der Zahl und der Bebeutung nach unerheblich) eingerichtet werben, in benen vornehmlid) 
Geſetzlunde, Handelswiſſenſchaften, Buchführung, Mechanik, Technologie, angewanbtes 
Zeichnen und Landwirthſchaft zu lehren find. Die Kreisſchule hat 5 Lehrer; 1. Religion, 
2. Ruſſiſch, 3. Mathematik, 4. Geſchichte und Geographie, 5. Schreiben unb Zeichnen. 
Ber in die Kreisichule aufgenommen werben will, muß leſen und jchreiben fönnen und 
die vier Species gelernt haben. Der Unterricht ift unentgeltlih. Die Verſetzungs⸗ 
gamina am Schluß des Schuljahres werben von bem etatömäßigen und bem Ehren: 
Inſpicienten abgehalten. Der etatsmäßige Infpicient revidirt bie in feiner Stadt 
gelegenen Schulen wöchentlich, die übrigen wenigftens zweimal jährlich. In Angelegen- 
heiten ber ihm untergebenen Schulen hat er das Recht, ſich an die Polizei, an ben Kreis: 

marihall und überhaupt bie örtlichen Behörden, ebenfo aud an bie Gutöbefiger zu 
wenden und beren Beihülfe und Mitwirkung nachzuſuchen. Die Ehren-Inſpicienten 
baben gemeinfam mit den etatsmäßigen bie Aufficht über die Schulen des Kreijes; in 
den Monatsconferenzen der Kreisfchullehrer gebührt ihnen ber Ehrenplatz, aber nicht ber 
Vorſitz; alle ihnen anvertrauten Schulen follen fie jährlich wenigftens einmal revibiren; 
über ihre Beobachtungen können fie in wichtigen Fällen dem Director unmittelbar 
berichten; fie find verpflichtet, den Prüfungen in ber Kreisjchule beizumohnen; fie gelten 
ald Staatsbeamte und können bei eifriger Pflichterfüllung in höhere Rangelaſſen auf: 
rüden. Der etatömäßige Infpicient ſteht in der 9., die wiſſenſchaftlichen Lehrer in ber 
11, ber Zeichenlehrer in ber 14. Rangclaffe; weiteres Avancement erfolgt auf Grund 
der allgemeinen geſetzlichen Beftimmungen. Der etatsmäßige Inſpicient und die Kreis: 
fAullehrer erhalten, wenn fie nad 20 Jahren den Dienft aufgeben, das halbe, wenn 
nah 25 Jahren, das ganze Gehalt ald Penfion. Bei noch längerer Dienftzeit wirb bie 
Penfion entſprechend erhöht. unge Leute, welche bie Kreisſchule durchgemacht haben 
und in ben Givilbienft eintreten wollen, haben den Vorzug vor folden, welche nicht in 
Kreisihulen ober höheren Lehranftalten unterrichtet worden find. — Der Gymnaflaldirector 

lann für alle Schulen des Gouvernements die Beihülfe und Mitwirkung ber Adels: 
marihälle erbitten (182). Zu den jährlich zweimal ftattfindenben außerorbentlihen Sigungen 
des Gymnaſialconſeils, in welden über die Verwaltung bed Gymnaſiums und ber 
andern Schulen des Gouvernements berichtet wird, ift der Gouvernements-Adelsmarſchall 
einzulaben. Derjelbe hat, als Anhaber des höchſten Ehrenamtes, das Recht, fowohl in 
diefen Sigungen wie zu jeber anderen Zeit bem Ehrencurator (bed Gymmafiums) und 
dem Director Bemerkungen zu machen. Werben bieje nicht befolgt, jo kann er ſich an 

den Curator bes Lehrbezirt3 wenden, in befonbers wichtigen Fällen auch direct an ben 
Unterrichtöminifter (219). 

Die materielle Stellung der Kreisfhulen wurde — unb bas ift eine 
ber wejentlichften Verbefferungen in dem neuen Geſetze, da ber Affignatrubel ſchon im 
J. 1811 um zwei Drittel weniger werth war als im J. 1804 — erheblich verbefiert. 
Der Etat von 1804 beftimmte für ben etatSmäßigen Infpicienten in den Gouvernements 
eriter Kategorie 400 R., in benen zweiter 350, in benen britter 300 R.; ber Etat von 
1828 ſetzte bafür 1000, 875, 750 R. Die wiſſenſchaftlichen Lehrer erhielten früher 
300, 275, 250 R., nun 750, 700, 625 R.*) Die Etats der Kreisſchulen fliegen von 
1600, 1410, 1250 R. auf 5400, 4950, 4475 R. — Die Fürforge für bie Pfarr: 

*) Im 3. 1804 galt der Ajfignatrubel 79'/s Kop. Silb., 400 R. Aſſ. waren aljo glei 317'/sR.©. 

im J. 1828 betrug der Curs 26°/s Kop. ©., das Gehalt alſo 107Y/a R. S. — 1000 R. U. zum 
Curſe von 27° Kop. im 3. 1829 entjpredden einer Summe von 274°: R. S. Durch das Münz- 
geſetz v. 1. Zuli 1839 wurde der Curs auf 350: 100 firirt, jo daß ſeitdem 1000 R. U. einen Werth 

von 285,71 R. ©. hatten. Vgl. Dr. Alfr. Schmidt, das ruſſ. Geldwejen während der Finanzver⸗ 
waltung des Grafen Gancrin in der Nuffiihen Revue VII (1875), ©. 62. 109. — Eine Gehalts: 

erhöhung im Verhältnis zum J. 1804 trat erft durch den Etat vom 17. April 1859 ein. Nach 

demſelben betrug das Gehalt des Injpicienten 500, 450, 400, 350 R., das eines wiſſenſch. Lehrers 

400, 350, 330, 300 R. 
Pädaz. Encpffopädie, XI. 29 
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ihulen blieb nad) wie vor ben Gemeinden, Gutsbefigern u. ſ. w. überlafjen. Nur 

felten melbet die Geſetzſammlung, daß die Mittel zur Erhaltung einer ober einiger Pfarr: 
ſchulen durh Erwähnung im Staatshaushaltsetat angewieſen worben ſeien (Gef. IIa, 1111, 
1264 cf. 1386, 1317, 1435 cf. 1514, 1470; IIb, 355, 377, 627; Bauholz wird in 

Kronsbörfern umfonft gewährt, feit dem 28. Oct. 1846). — Anrechte auf Penſion 
hatten bie Pfarrſchullehrer nicht: *) die Gewährung einer folden hieng ganz von bem 
Belieben ver Gemeinden, Gutsbefiger u. j. w. ab und fand daher ſchwerlich Häufig ftatt, 
Trotzdem machten mande ftäbtifche Gemeinden ihren Pfarrſchullehrern die bei ben andern 

Beamten zu Gunften des allgemeinen Penfionsfonds üblichen Abzüge. Am 25. April 1833 
beihloß das Miniftercomite, dieſe Abzüge ferner überall machen und beren Betrag zur 
Anjammlung eines Penfionscapitals für Pfarrjhullehrer ins UM. ſenden zu laſſen. 
In den Beitimmungen über das Schulgeld (14. Juni 1817; 1. Febr. 1819) war 
fejtgefeßt worden, daß ein Theil besjelben zur Bildung eines bejondern Penfionsfonds 

für Lehrer an Kreis: und Pfarrfchulen dienen folle. Da nun das Statut von 1828 ben 
Unterricht in diefen Schulen wieder unentgeltlih gemacht hatte, und da die Gymnaſien 
aus ben bei ihnen eingehenden Summen fait nichts zu bem erwähnten Zwecke bei: 
fteuerten, jonbern biejelben anderweitig verwendeten, verorbnete das U.:M. am 13. Juli 1833, 

daß ber vierte Theil des bei den Gymnaſien einkommenden Schulgeldes an ben neu: 
gegründeten Penfionsfond für Pfarrfchullehrer einzuzahlen fei. Bei der großen Anzahl 
ber Elementarlehrer konnte der Penfionsfond durch dieſe Einnahmequellen erft nad; langen 
Jahren die erforberlihe Höhe erreihen und war ber Beginn regelmäßiger Penſions⸗ 
zahlung in weite Ferne gerüdt; daher verlieh zur Abhülfe wenigftens in den dringendſten 

Fällen das Gejeh vom 5. Febr. 1835 dem Minifter das Recht, Hervorragend tüchtigen 
Lehrern unb beſonders bebürftigen Familien verftorbener Lehrer aus dem gedachten 
Gapitale einmalige Unterftügungen zu gewähren. Den bamals bereits vom UM. ge 
jtellten Antrag, den Pfarrfhullehrern aus der Reichskaſſe Penfionen zu geben, lehnte 
ber Reichsrath ab (Gef. IIb, 584) in Erwägung, daß von den Pfarrſchullehrern weber 
bejonbere Kenntniffe noh Anftrengungen gefordert werben; daß die Pfarrſchullehrerſtellen, 
abgejehen von dem Klerus, meift von Leuten abgabenpflichtiger Stände, von Freigelaffenen 

und fogar von Leibeigenen bejett jeien; daß die perjönlich freien Lehrer durch den Dienit 
ion große Vortheile erlangen, indem fie die Nechte des 14. Ranges haben und nah 
12 Jahren in biefem Range bejtätigt werben [woburd fie aus den abgabenpflichtigen 
Ständen ausfheiden und die Möglichkeit weiteren Aufrüdens in andern Aemtern ge 
geben ift]; daß dem Reiche durch eine jolhe Maßregel zu große finanzielle Laſten er 
wachſen u. ſ. w. Erft nah 10 Jahren, als der Penfionsfond, der Ende 1834 aus mir 

4600 R. beitand, 87,000 R. betrug und 4080 R. Einnahme hatte (3480 R. Zinien, 
600 R. von den Gehaltsabzügen), gelang es dem Minifter, ein Penfionsgefe, aber ohne 
rüdwirkende Kraft, durchzubringen (9. Jan. 1845). Anrecht auf Penfion ober einmalige 
Unterjtügungen giebt nur ein von ber Behörbe als tabellos bezeugter Dienft. Ber 
Betrag der Penfion ſchwankt für die Religionslehrer (die außerdem für ihre Thätigkeit 
im geiftlihen Reſſort Benfion erhalten), zwiſchen 15 und 60 R., für die andern Lehrer 
zwiſchen 28 R. 59 Kop. und 90 R. Nach 2djährigem Dienft **) wird die volle Penfion 

gegeben, nad 20jährigem */s, nach 15jährigem */s. Diefe Friften werben für bie, welde 
an jchweren, unheilbaren Krankheiten leiden (3. B. den Gebrauch ber Hände verloren 
haben oder irrfinnig geworben find), um 10 Jahre, für die, welche wegen im Dienft 
zerrütteter Gejunbheit den Abjchieb nehmen, um 5 Jahre verkürzt. Die Witwen und 
die Kinder im Dienft verftorbener Lehrer erhalten bie Penfion, welche biefen auf Grund 

*) Nur die Elementarlehrer bei den Kojafen am Don und am Schwarzen Meere erhiellen 

ſchon 1842 (jeit wann?) Penfton, vgl. Geſ. IIb, 592. 
**) Die Penfion wird bei noch längerer Dienftzeit nicht erhöht, ebenſowenig erhält der Par 

ſchullehrer, jo lange er im Amte ift, Gehalt und Penſion. Die andern Beamten des UM. m 

freuen ſich beider Vorrechte. 

| 
| 

| 
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ber eben angeführten Bejtimmungen gebührt hätte. Iſt der Mann nad kurzer Dienft: 
zeit geftorben, jo empfangen bie Hinterbliebenen als Unterftügung das einmalige Jahres: 

gehalt, nach 5jähriger das anberthalbfache, nach 10jähriger ba doppelte. Die Witwen 
und bie Kinder ber penfionirt geftorbenen Lehrer behalten bie Penfion, erjtere Iebens- 
länglih (wenn fie nicht eine neue Ehe jchließen), letztere bis zum vollendeten 21. Lebens: 

jahre. — Die Beitimmung vom 13. Juli 1833 wurbe am 16. Juli 1842 aufgehoben. 
Infolge diefer Verminderung ihrer Einnahmen mußte die Kaffe, an bie feit 1845 von 
Jahr zu Jahr mehr Anjprüde gemacht wurden, natürlich ſchließlich das gefammelte 
Gapital in ziemlich hohem Maße angreifen: daher ſah fi die Oberfulverwaltung vers 
anlaßt zu verorbnen, daß die Gymnaſien vom Beginn des Schuljahres 1857/8 an dem 
U.M. 10°, der Einnahme vom Schulgeld behufs Zufügung zum Penfionsfond für 
Pfarrſchullehrer zu überliefern hätten (12. Dec. 1857; Ver. III, 284). Am 16. Mai 1873 
wurbe biefer Betrag auf 7°, ermäßigt. 

Lehrerbildung. Zur Befriedigung bes Bebürfnifjes der Kreisfchulen errichtete 
man am päbagogiihen Hauptintitut in Petersburg eine zweite Abtheilung (12. Dec. 1838. 
ef. 29. Dec. 1842), melde nad) etwas mehr denn 8 Jahren als „nicht ferner nöthig“ 

geichloffen wurde (Gef. 26. Juli 1847). Außerdem wurben nicht felten an Gymnaſien 
Kronſtipendiaten zu Kreisichullehrern ausgebildet (jo für Sibirien, Gef. 9. Dec. 1835). 
Die deutſchen Coloniften Befjarabiens hatten in Sfarata eine befonbere Lehrerbilbungs- 

anftalt, die durch eine ſehr bebeutende Geldſpende des Eolonijten Werner funbirt war 

(23. Oct. 1842). — An Stelle des 1831 gefchloffenen Wilnaer Seminars für Elementar: 
lehrer bejtanb für bie Gouvernements Wilna, Grodno und Minsk feit 1834 im 
Witebsk ein Seminar (Ver. I, 876), welches jedoch jchon 1838 wieder aufgehoben wurbe 
(9. Sept.; Ver. I, 416). 

Berwaltung und Schulaufjidt. Am 7. Juli 1834 wurde das Statut 

von 1828 in ben Gouvernements Wolynien, Podolien, Kijew, Wilna, Grobno, Minsf, 
Gebiet Bjeloſtok des ehemaligen (1832 aufgehobenen und in bie Bezirke Kijem und 
Weigrußland zerlegten) Wilnaer Lehrbezirks eingeführt. — Das Geſetz über die Lehr: 
beirte vom 16. und 25. Juni 1835 nahm bie Oberauffiht über die Schulen den 
Univerfitäten unb übertrug fie ben Euratoren. Am 6. Juli 1836 wurde die Wirkſam— 
feit dieſes Geſetzes auf den Lehrbezirt Weißrußland, am 20. Jan. 1837 auf ben Dorpater 

Bezirk ausgedehnt. Da in ben Gouvernements St. Peteröburg und Mosfau bie 
Beauffihtigung der Schulen wegen ihrer großen Zahl mit befonberen Schwierigkeiten 
verbunden war, vertheilte das Geſetz vom 17. Aug. 1837 bie Sorge für bie Schulen 
bed Moskauer Gouvernements unter bie Directoren ber beiben Gymnaſien ber alten 
Refidenz; die Schulauffiht im Petersburger Gouvernement aber wurbe am 5. Dec. 1836 
(Geſ. IIa, 1204, vgl. aber IIb, 1539) vom zweiten Gymnafium abgetrennt unb einem 
befonberen Beamten übertragen. Um in bie Ertheilung bes Religionsunterrichts in ben 
Schulen ver beiden Hauptjtäbte und ihrer nächſten Umgebung bie nöthige Einbeitlichkeit 
zu bringen, befahl der Kaifer am 12. März 1844 ben Metropoliten von St. Peterdburg 
und Moskau, in jeder der beiden Refidenzen einen zuverläßigen und erfahrenen geiftlichen 
Würdenträger mit der Beauffihtigung ſämmtlicher Religionslehrer ber genannten An: 
falten zu beauftragen. 

„Zur Fürforge für bie ſtädtiſchen Elementarſchulen in materieller und moralifcher 
Beziehung” wurden, zuerjt in Moskau (Gef. 1. Nov. 1839), „vornehmlid aus dem Kauf: 
mannsitande Männer, weldye allgemeines Vertrauen genichen, zu Ehrenbeauf— 

jihtigern ernannt.” Diefelben können zwar von ſich aus Feine Verfügungen treffen, 
haben aber das Recht, ihre Bemerkungen bem Lehrer unb bem Ehreninfpicienten, in 
wichtigen Fällen auch dem Gouvernements:Schulbirector und felbjt dem Curator mitzus 

teilen. Sie werben auf 3 Jahre gewählt, fünnen jedoch länger im Amte bleiben, wenn 

fie dazu geneigt find und wenn bie Schulbehörde ihren Dienit als nützlich anerkennt. 
Ihre Thätigkeit ift als ftäbtifcher Dienjt anzurechnen. Für befonbers eifrige Ehren- 
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beaufficgtiger werben feitens ber Schulbehörbe Belohnungen beantragt. Eine Dienft: 

uniform wurbe ihnen am 28. Det. 1841 verliehen. — Am 23. April 1840 wurde bies 

Amt auch für St. Petersburg geihaffen, jpäter auch in Tula, Roftow, Aftrachan u. ſ. w., 

überall bei direct vom U.:M. reffortirenden Elementarfhulen (Gef. v. 14. Sept. 1843; 
19. Febr. 1846; 28. Ian. u. 7. Oct. 18475 26. Oct. 1848; 5. Dec. 1850; 
17. Juli 1851; 15. Jan. 1852 u. ſ. w.). Bis zum 2. Nov. 1859 war zu jeber ber: 

artigen Ernennung die a. h. Genehmigung erforberlih; von ba an vollzog ber Unter: 

richtsminifter die Ernennungen im Einverſtändnis mit dem Minifter des Innern (für 
die Jahre 1861 u. 1862 vgl. Ver. III, 425. 427. 437—440 u. j. w.). Jede Schule 

bat nur Einen Ehrenbeauffihtiger: die Anftellung zweier wirb nur zweimal erwähnt 
(Gef. 28. Jan. 1847 u. 26. März 1850) und ift jest unterfagt (Ver. 4. Jan. u. 
4. Juni 1875). 

Erridtung neuer Schulen. Die Beitimmung bes Statuts von 1804, daß 
ber Unterhalt der Dorfihulen von ben Ortsgemeinden zu bejtreiten fei, war fo ziemlich 
ein tobter Buchjtabe geblieben: in ber gegenwärtigen Periode gelangten die Dorfſchulen 
dur die Bemühungen der Minifterien der Reihsbomänen und ber Apanagen zu einer 
beadhtenswerthen Entwidlung. Auf Grund des Geſetzes vom 24. Dec. 1830 wurden 
in den Dörfern der Reihsbauern, zuerft der Gouvernements St. Petersburg und Pſtow, 
Moloftfhulen*) errichtet mit ber Beftimmung, bie nothwenbigen Elementarfenntnifie zu 
verbreiten und brauchbare Gebiets: und Dorfſchreiber auszubilden. Diefe Schulen ftanden 
in unterrichtlicher und moralifher Beziehung unter den etatsmäßigen Anfpicienten ber 
Kreisihulen, im übrigen unter dem MWolofthaupte und dem Bezirfscommiffar, beren 
BVorgefetter der Vicegouverneur war. Lebterer ernannte auch die Lehrer, Die Mittel 
zur Unterhaltung ber Schulen entnahm man aus den bäuerlichen Abgaben. Am 13, Juli 

1842 erfuhr das Schulwejen des Domänenminifteriums eine wejentliche Ermeiterung 
burh den a. 5. Befehl: 1) in ben Kronsbörfern auf Grund des Statuts von 1828 
Dorfpfarrihulen zu errichten, in benen bie örtliche Behörde [ber betreffende Domänen: 
hof] die nächſte Auffiht habe, aber body der gejegliche Einfluß ber Schulobrigfeit ge 

wahrt bleibe, 2) den Unterriht vom Eparchialvorſtande zu ernennenden Geiſtlichen, 
Kirchendienern und Pfarramtscanbidaten**) zu übertragen, 3) alle Koften aus bem 
Ertrage ber Gemeinbefteuern zu beden. Im Juli 1845 erlieh der Domänenminifter 
eine ausführlihe „Anweifung betreffs ber Verwaltung der Dorfpfarrfhulen in den Ort: 
ihaften ber Reichsbauern“ (Wefjel I, 306). — Am 29. Oct. 1832 erfolgte ber a. h. 
Befehl, aud auf den Gütern des Apanagenrefjorts Dorfihulen zu errichten. Auch in 
biefen Anftalten gehörten bie Lehrer meift dem Klerus an: zwei zur Ausbildung befon: 
derer Lehrer gegründete Hauptfhulen in Krafinoje Sfelo (bei St. Petersburg) und in 
Moskau beitanben nur 4 Jahre (bis 1836), Das UM. hatte auf bie Schulen ber 
Apanagengüter Feinerlei Einfluß. 

Auf den Domanialgütern gab es am 1. Jan. 1844 1884 Schulen mit 89,163 
Lernenden, ein Jahr fpäter Ion 2300 Sch. mit 111,860 L., im X. 1850 aber 2642 
Sch. mit 139,320 L.; das Npanagenrefjort hatte 1835 nur 44 Sch. mit 750 L., im 
J. 1853 war die Zahl der Schulen auf 204, bie der Lernenden auf 7477 gewadjien. 

Der Warfhauer Lehrbezirk, eingerichtet durch Geſetz vom 20. Nov. 1839 
(Ausführungsbeftimmungen vom 19. Juni 1840), erhielt für die zu ihm gehörigen Ele: 
mentarjhulen, Kreisihulen**) und Gymnaſien am 31. Aug. 1840 (einige Abänderungen 

) Moloft = Gebiet, Complex mehrerer gemeinfam vermwalteter Dörfer. 

**) ungen Leuten, die das Seminar durchgemacht hatten, aber noch ohne Stellung waren. 

Man erinnere ſich Hierbei, daß die Vorbildung der niederen Geiftlichkeit früher eine durchaus 
mangelhafte war, und da erft durch die Bemühungen des Grafen Tolftoi, welcher jeit 1865 Ober: 

procuror des hl. Synods, jeit 1866 auch Unterrichtsminifter, die geiftlihen Seminare dem Niveau 
der Gymnafien nahe gebracht find. 

“*) Bier Claſſen mit je 36 wöchentlichen Stunden: Religion zuſammen 12 &t., Polniſch 13, 
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am 8. März 1851) ein Statut, welches dem Geſetz vom 8. Dec. 1828 im wefentlichen 
nachgebilbet ijt. Der Ausbildung von Kreisihullehrern dienten bie päbagogifchen Eurfe 

in Warſchau (Gef. 2. April 1842), der von Elementarlehrern das Inſtitut in Lowitſch, 
welches am 10. März 1843 reorganifirt und nad Rabfimin (nicht weit von Warſchau) 

verlegt wurde. — Der Warfchauer Lehrbezirt war bis zum 15. Mai 1867 dem U.:M. 
nit in berfelben Weife unterftellt, wie das eigentliche Rußland; fondern Minifter und 

Eurator mußten ſich über bie zu treffenden Maßnahmen zuerft mit bem Statthalter des 
Zarthums verftänbigen. — Aehnlich ift noch jest die Stellung des kaukaſiſchen Lehr: 

bezirks (Statut am 18. Dec. 1848, Ergänzungen am 23. Nov. 1850, neues Statut 
am 29. Oct. 1853). 

Statiftijhes. Im J. 1863 (Beitr. 3,413) zählte man in ben 36 Gou— 
vernementd, für melde das bald zu beiprechende Statut vom 14. Juli 1864 in Kraft 
trat: *) 30,179 Volksſchulen verjchiebener Reſſorts und Bezeichnungen mit 682,471 

Lernenden, (554,017 Knaben und 78,454 Mäbdyen). Darunter waren: 

Schulen Lernende 

a) Pfarrſchulen des U.:M. in den Städten und auf dem flachen 

gande. . . ä — “ 692 36,301 

b) Dorfſchulen des Domänemuinifteriums Denen... 5492 177,394 
ce) Dorfihulen des Apanagenreforts . . . . 20... 2127 36,546 

d) Schulen in den Dörfern ber zeitweilig verpflichteten Bauern, i 

vom Minifterium bes Innern abhängig . .. 0. 4%1 89,571 
e) von Priejtern und Kirchendienern N Genfeften ge: 

gründete Dorfihulen . . . . . . 0... 16,907 292,659 

„Wie bedeutend,“ heit es in einem oficeen Koffape (Sourn. d. UM. Sept. 
1864), „auch dieſe Zahlen aufı den erjten Blid erſcheinen, mit der Bevölkerungsmaſſe 
verglichen find jie äußerſt gering, Die Einwohnerzahl dieſer 36 Gouv. beläuft ſich 

auf 45 Millionen, es kommt folglid bafelbjt eine Schule auf 1500 und 1 Schüler auf 

70 Bewohner (1 Schüler auf 40 männlide, 1 Schülerin auf 300 weiblide Seelen). 
Hierbei ift nicht zu überjehen, daß die Schulen ber orthodox-griechiſchen Geiftlichkeit 

[welde 56°, aller Schulen ausmachen] theilweife nur dem Namen nad) eriftiren, daß 

fie ferner in materieller Beziehung nicht ſicher geftellt find, ba fie weder eigne Locale 
noch Lehrhülfsmittel Haben und ba ihre Erifienz meift von dem perjönlichen Eifer und 
ber Selbitaufopferung ihrer Gründer und Leiter (der Priefter und Kirchendiener) ab: 
hängt. Wie ſchwach bei uns fogar in ben Bilbungscentren bie Kenntnis bes Lejend 

und Schreibens verbreitet iſt, erfieht man unter anderem baraus, daß am 15. Dec. 1862 

in St. Petersburg nicht weniger ald 274,521 des Leſens und des Schreibens Unkunbige 

waren.“ Im J. 1863 hatte St. Petersburg nur 18 Pfarrſchulen mit 1281 Lernenden. 
Privat: Elementarfchulen gab es (1. Jan. 1864, Beitr. 1,203) in Rußland [wohl 

im ganzen Reihe, doch ohne Polen, Finnland und ben Kaufajus] 846 mit 13,821 
Lernenden, außerdem bei Kirchen frember Gonfeffionen und bei Synagogen 102 gleidy 

Ruſſiſch 18, Lateinisch 18, Deutih 13, Mathematik 23, allgemeine und ruffiihe Geographie 9, 

allgemeine und ruſſiſche Geſchichte 12, Schreiben 13, Zeichnen 13. — Am 16. Aug. 1852 wurde 

die Errichtung 6 fünfclaffiger Kreisihulen, vornehmlih für Kinder von Modeligen und Beamten 

angeordnet (Geſ. IIb, 1383). 

) Lehrbez. St. Petersburg 6 (St. Petersburg, Nowgorod, Pſtow, Dlonez, Wologda, Ardangel), 
Mostau 9 (Moskau, Twer, Wladimir, Rjäſan, Tula, Kaluga, Simolenst, Koftroma, Jaroslaw), 

Ralan 10 (Kalan, Niihni:Nomgorod, Penfa, Aftrahan, Siaratom, Sjimbirst, Sſamara, Orenburg, 

Perm, Wiätta), Charlow 5 (Charkow, Kursf, Orel, Woroneih, Tambow), Odeſſa 4 (Bellarabien, 

Eherfion, Jelaterinoslaw, Taurien), außerdem 2 Coup. des Lehrbez. Kijew (Tichernigow, Poltawa). 

Sind die Schulen im Lande der Don’ihen ſtoſaken (Hauptftadt Nowo-Tſcherlask, zum Lehrbezirt 

Charlow gehörig) mit gerechnet? 
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ftehende Anjtalten mit 22,168 Schülern (hiervon 57 Schulen mit 19,883 Lernenden bei 
ben beutfchen Golonijten im Gouv. Sfaratow). 

Die geringen Erfolge der zum Bejten der Volksbildung ergriffenen Maßregeln er: 
Hört bas U.“M. vornehmlih daraus, „daß bie Negierung faft ausſchließlich vermittelft 

bes Syſtems ber Kronsſchulen auf die Bildung aller Volksclaffen einzumirken bejtrebt 

war; bie Privatthätigfeit (ſowohl von einzelnen Leuten als auch von Lanbichaften und 
Gemeinden) mwurbe nicht nur nicht angeregt, fonbern unterlag fogar bebeutenben Be 
Ihränfungen. Es fam hinzu, baf die Gründung der Streisfchulen nicht etwa von einem 
einzelnen Reſſort ausgieng, fondern verſchiedenen Verwaltungen überlaffen war, von denen 
jede nad) ihren befonderen Anfichten vorgieng, woher e3 benn fam, daß an einem und 

bemfelben Orte Schulen verjchiebener Refforts bejtanden, bie auf ganz verjchiebenen 

Grundlagen organifirt waren, und daß in Fragen über Schulangelegenheiten ein ſchäd— 
liches Entgegenwirfen unter ben verfchiedenen Reſſorts attfand. Außerbem litten alle biefe 

Schulen an übermäßiger Eentralifation und burenufratiicher Verwaltung, wobei natürlid 

mebr auf ihre äußere Entwidlung als aufdie innere Bervolltommnung gejehen wurbe“ (Journ. 
1864, Sept.). Ein weiterer, das Zunehmen der Volksbildung weſentlich hindernder Uebelſtand 
war ber beftändige Mangel an tüchtigen Lehrkräften. Wie traurig es in biefer Beziehung 
zumal in ben Provinzen ausgejehen haben muß, wirb man ſich leicht vorftellen können, 
wenn man erwägt, wie bas U.:M. jelbft bie Zuſtände noch ber erften Jahre des gegen: 
wärtigen Jahrzehnts in feinen Berichten (vgl. ©. 468) zu ſchildern genöthigt ift. Dazu 
famen nod Mangel an Lehrmitteln (Vorſchriften, zufammenzuftellende Buchſtaben, Wand: 
tafeln für den Anfhauungsunterricht, Karten u. ſ. w.; — viele Kinder kamen ohne Leje 
bu in die Schule), unregelmäßiger Schulbefuch infolge ſowohl der zahlreihen zum Theil 
nur localen Feiertage, als auch namentlich ber ungenügenden Einfidht der Eltern in ben 
Werth ber Bildung, Ueberfüllung der Schulen in größeren Städten und ungenügenbe 
Deauffihtigung, da ber Gouvernementsbirector unb ber etatsmäßige Inſpicient weber 
bie Zeit noch die nöthigen Reifegelver hatten, um ber ihnen obliegenden Revifionspflict 
in ausreihendem Maße nachkommen zu fünnen. Volksbildung ohne perfönliche Freiheit 
ift unmöglich: die Leibeigenſchaft wurbe aber erſt am 19. Febr. 1861 aufgehoben. Der 
Act der Befreiung vermochte nicht zugleich die Folgen ber langen Knechtſchaft zu befeitigen; 
biefe vornehmlich in Mangel an geiftigem Streben und in ftumpfer Gleihgültigfeit be 

jtehend, bauern noch in ber Gegenwart fort und werben nicht eher ganz verſchwinden, 
ald bis eine von freigeborenen Eltern abjtammende Generation beranwähst. Dazu 
kommt, baß bei gar vielen, infonderheit in ven Stäbten, ba fie die geſchenkte Freiheit 

nicht zu gebrauchen wiſſen, an Stelle der früheren Unterwürfigfeit Troß und Gelbft 
genügjamleit getreten find, neben welchen Eigenfhaften ber Lerntrieb nit aufkommen 
kann. Endlich fehlte zur Verbreitung ber Volksbildung, ſowohl während ber Wirkfam: 
feit des Statuts von 1828 als auch nachher bis zum 1. Jan. 1874, ein fehr wichtiger 
Factor: bie allgemeine Wehrpflicht. 

Kreisihulen gab es am 15. Sept. 1864 in ben n Lehrbezirten St. Peteröburg (43), 
Moskau (86), Kafan (81), Charkow (67), Odeſſa (33), Kijew (42), Wilna (20), 
372 mit 22,883 Schülern, in Oft: und Weft-Sibirien 21 mit 1375, im Dorpater Lehr: 
bezirk 20 mit 1400 Schülern. — Daß Zuſtand und Leiftungen auch biefer Anjtalten 
keineswegs befriedigend waren, fpridht ber Verwaltungsbericht für die Jahre 1862— 1864 

(Beiträge Bd. 2), dem bie folgenden Notizen entnommen find, ganz offen aus, Die 
Anſicht, daß bie Kreisichulen in ihrer gegenwärtigen Geſtalt ihrem Zwede nidt ent 
ſprechen, fei eine allgemeine geworben. Die Hauptmängel beftehen in ber Dürftigkeit 

bes Lehrcurſus und in ber mechaniſchen Unterrichtsmethode. Daher Gleichgültigkeit bes 
Publicums gegen biefe Schulen und infolge deſſen geringe Schülerzafl. Durchſchnittlich 
fommen auf jede Kreisihule nur 57 Schüler, neun haben deren nicht über 20. Beſon⸗ 
ders ſchlecht befucht fei bie britte (oberfte) Elaffe, veren Schülerzahl nur '/s der Gefammt: 

zahl ausmache, während in ber erften Claſſe die Hälfte aller Schüler ſitze. „Der Kreid 
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ſchulunterricht brachte bem Schüler ftatt wirklicher Kenntniffe größtentheils bloße Defints 
tionen, Worte, Namen und Zahlen ein, und bie Lehrer, welche mit fehr beſchränkten 
wiſſenſchaftlichen Kenntniffen und ohne alle pädagogiſche Vorbildung ihre Stellen an: 

traten, bienten nur als Maſchinen, welche in ben Grenzen [vorgefchriebener] ſchlechter 
Schulbücher die Claſſen vorjhriftsmäßig vorwärts brachten“ (Beitr. 2,170). Diefe 
Uebelftände wurben noch dadurch verfchlimmert, daß 1) dauernd eine große Anzahl von 
Lehrerftellen*) unbejegt war, 2) infolge ber zerrütteten Verhältniſſe der Gutsbefiger fich 
nur wenige Liebhaber zu bem Amte eines Ehreninfpicienten **) fanden, 3) die Schul 
bibliothefen meift in ungenügendem Zuftanbe waren, alfo ben Lehrern die Gelegenheit ſich 
weiter zu bilden und ben Schülern anregende Lectüre fehlte, und 4) die Zahl wie bie 
Beihaffenheit der Kehrhülfsmittel (der geographifchen Karten u. f. w.) fehr viel zu wün⸗ 
Ihen übrig ließ. — Ein allmähliches Befjerwerben, namentlidy ein Erwachen päbagogis 
ſchen Geiftes umter den Lehrern, war nad allen Berichten in ben erften Jahren bes ver: 
gangenen Jahrzehnts unverkennbar; doch ftimmten alle Sadverftändigen barin überein, 
daß eine grünblidhe Reform nothwenbig fei, und zwar eine Umgeftaltung ber Kreisichulen 
in den Eleineren Städten zu zweiclaffigen Pfarrfhulen, in ben größeren zu Progymnafien, 
Ueber das Reformgefek vom 31. Mai 1872 vgl. hernach (S. 475). 

IV. Alexander II. und bie Gegenwart. Die nunmehr faft 22 Jahre wäh: 
tenbe Regierung bes Kaiferd Alexander II. ift aud für bie Verbreitung der Bildung in 
Rußland von Hoher Bebeutung bereits gewefen, unb wirb, wenn erft die Folgen ber auf 

biefem Gebiete gegenwärtig, ſoweit e8 auf bie gefeßgeberijche Thätigkeit ankommt, im 
weientlichen ***) abgejchloffenen Reformen beutlicher hervortreten, der Einfluß biefes Herr: 
ſchers auf die Bildungsverhältniffe feines Reiches noch mehr als ſchon jetzt Epoche 
madhenb genannt werben müßen. Cine Gefhicdhte ber ruffiihen Univerfitäten iſt durch 
den Plan der Encyklopädie ausgeſchloſſen, über die Gymnaſien und die Realſchulen ift 
©. 1—392 eingehend berichtet: im Folgenden wirb ber Verfuch gemacht, das auf bem 
Gebiete des Elementarſchulweſens in letter Zeit, infonberheit feit der Uebernahme bes 

U.M. durch den Grafen D. Tolftoi (14. April 1866) Erreihte überfihtlic zufammen- 
zuftellen. 

A. Die Volksſchulen. Bereits im J. 1856 (Weſſel I, 316) arbeitete bas 
UM. (Norow 1853—58) an einem „Statut der allgemein bildenden Lehranſtalten,“ zu 
denen e8 auch die Elementarſchulen rechnete. Der Ausdruck „allgemein bildend“ ift ſehr 

bemerfenswerth, weil er ſich bei biefer Gelegenheit zum erften male in einem officiellen 
Documente findet, und weil er zeigt, daß fchon das damalige Minifterium nicht die Befrie— 
digung ber Bedürfniſſe einzelner Stände, auch nicht die Ausbildung von Canzleibeamten 
und Schreibern ald Zweck ber Schulen anfah. Ein im J. 1861 aus Mitgliebern von 
allen Reſſorts, welche Volksſchulen unter fi hatten,+) gebilbetes Comit& verfaßte einen 

„allgemeinen Plan ber Einrihtung von Volksſchulen“ — gleichfalls ohne Folgen von 

Geſetzeskraft: fo lange die auf bie Verhältniffe der Landbevölkerung bezüglichen Res 
—— nicht wenigſtens einen gewißen Abſchluß erreicht hatten, war das einfach nicht 
möglich. 

Am 14. Juli 1864 genehmigte der Kaifer das alle Elementarſchulen ber verſchie— 
denen Reſſorts und auch bie Sonntagsſchulen umfaffende „Geſetz über bie Ele 
mentar-Volksſchulen.“ 

*) Am 1. Jan. 1865 waren in den 372 Kreisſchulen 135 Lehrerſtellen vacant, davon 53 für 
Lehrer der Gejchichte und Geographie .(Beitr. 2,209). 
) Im Sept. 1864 war dies Amt an 117 Schulen unbejegt (Beitr. 2,210). 

***) Mit Ausnahme des Geſetzes über die Univerfitäten vom 18. Juni 1863, welches gegenwärtig 
don einer unter dem Vorfit; des Wirll. Geh. Rath I. Deljanom arbeitenden Commiſſion durchgefehen 
und verbefiert wird, 

f) Der Minifterien des Unterrichts, der Domänen, der Apanagen, des Innern und des Finanzen 
und des orthodoren geiftlichen Reſſoris. 
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Die wichtigſten biefem Gefege zu Grunde liegenden neuen Gedanken find folgende 
(Beitrüge 3,416): 

1) Die Verbreitung ber Bildung joll nicht durch Mittel des Zwanges, fondern ber 
Aufmunterung beförbert werben. Das Princip bes obligatoriihen Schulunterricht? ift 
weder in Bezug auf bie Perfon (Preußen), no auf die Gemeinde (Frankreich) adoptirt 
worben. Die Regierung zwingt niemand, ſei es zu lernen, fei es eine Schule zu unter: 
halten, ſondern unterftüßt nur bie Willigen. Zu folden Unterftüßungen (bebufs Be: 
ihaffung von Lehrmitteln, Belohnungen von Lehrern u. f. mw.) ift im Bubget bes U.:M. 
für das Jahr 1865 eine Summe von 100,000 R. ausgeſetzt, beren allmähliche Erhöhung 
nad) Maßgabe bes Bebürfniffes und der Mittel bes Reichsſchatzes ftattfinden fol. 

2) Der bisher in Schulangelegenheiten ſowohl zwifchen ven einzelnen Verwaltungs 

refforts, als auch zwifchen ben Krone: und Privatſchulen beftehende Antagonismus wird 

befeitigt, und die bisher zerjplitterte Thätigkeit ber verſchiedenen Minifterien, ber recht⸗ 
gläubigen griechiſchen Geiftlichkeit und ber Landihaftsinftitutionen zum Beten ber Volks: 

ſchulen wirb vereinigt. Zu diefem Zwede wird in jedem Kreife ein Kreis: und in jedem 
Gouvernement ein Gouvernements- Schulconfeil gebilbet. Der Kreisihulrath zählt zu 

feinen Mitgliedern je einen Abgeorbneten ber Minifterien bes Unterrichts und des Innern, 

bes geiftlichen Reſſorts, zwei Repräfentanten ber Kreis:Lanbihaftsverfammlung und, wenn 

fie Elementar-Volksſchulen unterhalten, je einen Vertreter des anderen Refforts und ber 

Kreisftabt. Der Vorſitzende wirb von der Verfammlung auf zwei Jahre gemwäßlt; bie 
Geſchäftsführung beforgt der etatsmäßige Infpicient. Den Gouvernementsſchulrath bilden 
folgende Perfonen: der Erzbiihof der Eparchie, dem ber erſte Plab im Rathe zuftcht, 
der Chef des Gouvernements, der Schulendbirector und zwei Mitglieder ber Gouvernement 
Landſchaftsverſammlung. Der Schulrath muß von allen Elementarfdhulen des Kreijes, 
bezw. des Gouvernements, Kenntnis haben und fie revibiren, er hat ferner bie Mittel 
zur Eröffnung neuer ober zur DVerbefferung ber ſchon beſtehenden Volksſchulen ausfindig , 
zu machen, die Eröffnung neuer Schulen zu genehmigen, Unterftügungen und Beloh— 
nungen zu beantragen u, f. w. Den Refjortd, Gemeinden, Privatperfonen, welche auf 

ihre Koften Schulen unterhalten, bleibt bie volle birecte Verfügung über die von ihnen 
aufgewenbeten materiellen Mittel. Da in ben Schulcollegien alle Betheiligten mit gleis 
hen Rechten vertreten find, fo ift zu Hoffen, daß in den Anfichten über das Unterrichts 
weien allmählich die für deſſen Erfolg fo nothwendige Einheit erzielt werben unb nicht 
eine Begünftigung der einen Schulen zum Nachtheil der anbern jtattfinden wird. Die 

jpeciellen Aufgaben des Deputirten des U.:M. find Ertheilung pädagogiſcher Rathſchläge, 
Anzeigen nüßlicher Lehrhülfsmittel und Beobachtung des Unterrichts. 

3) Eentralifation und bureaufratifche Verwaltung werben nad) Möglichkeit vers 
mieben. „Bisher waren bie Elementarjhulen ſämmtlicher Reſſorts außerorbentlich cens 
tralifirt und wurden größtentheild auf bureaufratifhem Wege verwaltet. Alles geihab 
nad) der Vorſchrift einer höchſten Gewalt, alles gieng von ben Minifterien aus, denen 
auch die Initiative und bie endgültige Entſcheidung bezüglich aller päbagogijchen und ab: 
miniftrativen Fragen zuftand... Darin liegt vielleicht der Hauptgrund jener allgemeinen 
Apathie, Routine und Etagnation, welde allenthalben in’unfern Schulen zu bemerten 
find... Bei folder Gleihförmigkeit fünnen in vielen Gegenden, wo gewiße befondere Be 

dingungen maßgebend find, die Schulen ben Bebürfniffen der Bevölkerung nicht genügen... 

Die Folge davon war, daß das Publicum ſich vielfady von ben Kronsichulen abwendete.“ 

Das neue Geſetz befeitigt die Eentralifatien; denn die Schulconfeils, denen die Schulen 
in päbagogifcher Beziehung untergeorbnet find, haben durchaus nicht den Charakter 
bureaufratiicher Inftitutionen, und bie Verwaltung der ökonomiſchen Verbältniffe blieb 

ben Gründern (Erhaltern) der Schulen überlafien. Das U.M. Iegte keinen Werth 
barauf, die Oberleitung aller Schulen in feine Hänbe zu befonmen, ba es ber Anfiht 
war, bie Stadt- und bie Landgemeinden, bie Geiftlichfeit und die verfchiebenen Verwal: 
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tungsorgane würben lieber unb eifriger für bie Gründung von Schulen Sorge tragen, 
wenn fie wiſſen, daß leßtere unter ihrer unmittelbaren Leitung bleiben. 

4) Der Unterricht ift möglichft freizugeben, indem Kommunen wie Privaten ein 
weiter Spielraum BHinfichtlih ber Anlage von Schulen eröffnet und ber Zutritt zum 

Lehramt erleichtert wird. Die bisherigen Erſchwerungen ber Gründung von Privat: 
ſchulen und bes Zutritts zum Lehramt waren theoretiih ohne Zweifel begründet; 

allein in ber Praxis wurbe das Ziel, das man bei der Beſchränkung der Lehrfreiheit im 

Auge Hatte, größtentheild ganz unb gar nicht erreicht. Man verlangte von dem fünftigen 
Lehrer nur eine gewiße Summe von Kenntniffen, beſtand aber nicht auf dem Nachweis 
päbagogifcher Befähigung. „Auch blieb das Gefe über Nichtzulaſſung unberechtigter 

Perſonen zum Unterrichten in ber Praris gänzlih außer Acht; nicht nur in Dörfern, 
fondern auch in Stäbten beſchäftigten und beſchäftigen fi bamit noch gegenwärtig Per: 

fonen, welche die vom Geſetze geforderten Zeugniffe nicht befigen — verabfchievete Sol: 
baten, Schreiber, des Lejens und Schreibens kundige Bürger und Bauern ıc. Obgleich 

folder Unterricht als widergejeglid betrachtet wurbe, war bie Regierung bod nicht im 
Stande, ihn in ber That zu verhindern; überdies wären ſtrenge Mafregeln gegen ber: 
gleihen Lehrer kaum nüglih und gerecht gewejen.“ Bon jetzt an ift zur Gründung von 

Elementar-Volksſchulen durch Gemeinden wie durch Privatperjonen nur die Genehmigung 

bes Kreis:Schulconfeils erforberlih. Zur Ertheilung bes Leſe- und Schreibunterrichts 
in einem Privathaufe bebarf e8 weder einer befonderen Erlaubnis nod) eines Zeugniffes, 

in Volks ſchulen dagegen können alle Perjonen unterrichten, welche nad Vorweifung eines 

Führungsatteftes vom Kreis:Schulconfeil die Genehmigung dazu erhalten haben. 
Da das Geſetz von 1864 ſchon nah kaum einem Jahrzehnt durch ein neues auf 

weſentlich gleihen Principien weiter bauenbes Statut erfegt wurbe, das gegenwärtig zu 
Recht befteht und deshalb ausführlich behandelt werben muß, jo bemerken wir hier nur, 

daß die Organifation ber Schulconfeild ſich nicht bewährte: die meiften Kreis:Schulräthe 

entfalteten eine äußerft geringe Thätigfeit, von ben Gouvernements:-Schulräthen aber 

traten manche fo gut wie gar nicht zufammen. Die Urfache hierfür ift gewiß zum großen 
Theil darin zu ſuchen, daß der Einfluß bes U.:M. auf die Volksſchulen fein größerer 
war als der ber andern Reſſorts und der landſchaftlichen Anftitutionen (obwohl es body 
bie natürliche Stellung jedes U.:M. ift, für bie Verbreitung regelmäßiger Elementar: 
bildung im Volke die Hauptforge und bie Hauptverantwortung zu tragen), und baf ba: 
ber bie treibende und belebende Kraft fehlte. Abgeſehen von diefer rechtlidyen Seite ber 
Sache gebrady ed bem UM. zur Geltendmahung eines durchgreifenderen Einfluffes 
auch an den erforderlichen materiellen Mitteln. Immerhin bat das Gefeb von 1864 ein 

großes Verdienſt: es veranlafte bie neu geihaffenen Lanbjchaftsinftitutionen zur Grün: 
bung zahlreicher Schulen und aud) einiger Lehrerfeminare. 

Einer Befeitigung der erkannten Mängel des Statut® vom %. 1864 galten gleich 
bie erften vom Miniſterium Tolftoi in Bezug auf das Volksſchulweſen getroffenen gefet- 

lihen Mafßregeln. Dur das am 26. Mai 1869 a. h. beftätigte Reichsrathsgutachten 

„über die Ernennung von Volksſchul-Inſpectoren, die Eröffnung von Mufterfchulen und 
andere Maßfregeln zur Entwidlung ber elementaren Volfsbildung“ wurbe für die 34 Gou— 
vernements*) mit den Landſchaftsinſtitutionen Folgendes beftimmt: 1) zur Beaufſichtigung 

*) Dieje 34 Goud, vertheilen ſich auf die Lehrbezirke, nad deren neuer Eintheilung vom 18. Mai 
1874, wie folgt: 1. Petersburg, 5: St. Petersburg, Nowgorod, Dlonez, Wologda, Pilomw 
(nit: Arhangel); 2. Mostau, 11: Moskau, Tiwer, Jaroslam, Koftroma, Simolenst, Wladimir, 

Niſhni ⸗Nowgorod, Kaluga, Tula, Rjäfan, Orel; 3. Rajan, 5: Kaſan, Wijätla, Sjimbirst, Sjamara, 

Sjaratow, (nit: Aſtrachan); 4. Charkow, 6. Charkow, Tambow, Penja, Kurst, Woronejh, 

Don'ſches Gebiet; 5. Odeſſa, 4: Beffarabien, Cherfion, Taurien, Jelaterinoslaw; 6. Kijew, 2: 
Tſchernigow, Poltawa, (nicht: Kijew, Wolynien, Podolien); 7. Orenburg, 1: Perm, (nicht: Oren⸗ 

burg, Ufa, die Gebiete Uralst und Turgaist). — Seit dem 1. Jan. 1876 fteht das Elementare 
ſchulweſen auch in den Goudernements Ufa (Gej. d. 22. Nov. 1875) und Archangel (9. Dec.), nachdem dort 
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ber Volksſchulen wirb in jedem Gouvernement vom U.:M. ein Volksſchulen-Inſpector 
ernannt, ‚welcher zugleid ftänbiges Mitglied bed Gouvernements » Schulconfeils ift; 
2) ber Etat des Minifteriums wird vom J. 1870 an um 306,000 R. erhöht, von benen 
zu verwenden find: 68,000 R. zur Bejolbung der Infpectoren (1500 R. + 500 Reile 
gelber), je 34,000 R. zur Errichtung zweiclaffiger (zu 1000 R.) und einclaffiger 
(zu 226 R.) Mufterfhulen in Ortſchaften, deren Bewohner das erforberliche Terrain 
hergeben und fich verpflichten, bie Schulgebäube im Stand zu halten, zu heizen unb m 
beleuchten; 68,000 R. um Schulen mit Lehrmitteln zu verforgen und ben um bie Volle 

bildung verbienten Perfonen (bei. den Lehrern) Geldbelohnungen zu geben; 51,000 R. 
zu Stipendien (zu 100 R.) für junge Männer, welde den Curfus in einen geiftlichen 
Seminar beendet haben unb bann von einer Landſchaft oder Gemeinde zu Lehrem m 
nannt worden find; eben jo viel zu (vorzugsweife einmaligen) Unterftüßungen bon 

Säulen, mwelde von dem geiftlihen Reſſort, einer Landſchaft, Gemeinde ober Privat 

perfonen unterhalten werden. Im J. 1869 wurden aufer ben vom 1. Sept. an &: 

forberlihen 102,000 R. noch 100,000 zu Bauten und zur erften Cinrichtung von 
Muſterſchulen verausgabt. 

Stundenplan für die zmweiclaffigen Schulen vom 31. Mai 1869: 

1. Claſſe. 2. Claffe. 

1. Jahr. 2. Jahr. 3. Jahr. 4. Jahr. 5. Jahr 

Religion . . . er 6 6 4 4 3 
Ruſſiſch u. Stzraben 7 7 10 8 6 

EDEN: » nn ee 5 5 6 6 6 
Gelhichte . ur — — — 2 3 
Geographie u. Naturkunde — — — 2 
Beam ca 2. % mn — — 4 4 

18 18 24 26 

Aus der 91 $$. umfaſſenden „Inſtruction für bie zwei⸗ und bie laſſi 
ſchulen des U.:M, (Most. Samml. 378) vom 4. Juni 1875“ mögen v 
Hauptpuncte bier Plat finden. Wenn Knaben und Mäbdhen g 

werben, was nur ausnahmsweiſe zuzulafien ift, fo bürfen fie jeb 
jelben Bänken zufammenfigen. Zu ben obligatoriichen Lehrobjecl 
Kirhengefang. Zeichenunterricht wird nur in zweiclaffigen Sci 
Mittel und bie ſonſtigen Verhältniſſe es geſtatten, wird 2 ı 
(Knaben) und in Handarbeiten (Mäbden) a 
Gartenbau und Bienenzucht ift geftattet (5). Die naͤhe 
F. 5 genannten ergänzenden Fächer trifft ber Infpector 

der örtlichen Bebürfnifje (77 fj.). In —** 
Unterrichts in Hanbwerfen ber er 
werben. Zur Gröffnung einer vom ta 
Genehmigung bes U.-Minifters ei ber 
vernemento-⸗Volkoſchulendirectors erbitte 
beanſprucht wirb, genügt bie Ein 
unter ber unmittelbaren Aufſicht be 
v. 25. Mai 1874] des Gouverm 
durch materielle und meralijde 
der bei ber Erridtung (Erb 
ernannt. Die von einem 
60 jein. Für bie Finde 

die Stellung der Gouber 

hernach Gef. dv. 25. Me 
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zahlen Schulgeld, doch nicht mehr ald 3 R. jährlih. Der Lehrcurſus dauert in zwei⸗ 
clafjigen Schulen 5, in einclaffigen nicht weniger ald 3 Jahre. Die Zeit bes activen 
Militärbienftes (6 Jahre) wird benen, welde ſich nicht freiwillig melden und nicht frei: 
geloost find, nach erfolgreihem Beſuche einer einclaffigen Minifterialfchule um 2 Jahre, nad 
Abjolvirung einer zweiclaffigen um 3 Jahre verkürzt (vgl. Wehrgefek 8.56). Außer dem 
Religionslehrer hat bie einclajfige Schule einen, bie zweiclaffige zwei Lehrer. In den Parallel- 
abtheilungen unterrichten bejonbere Lehrer. Außerdem Fönnen auf Rechnung ber örtlichen 
Mittel auch Lehrergehülfen angejtellt werben. Die Lehrer ernennt der Director nad bem 
Vorſchlage des Infpectors, bie Anstellung ber Religionslehrer geſchieht im Einverſtändnis mit 
der Eparhialbehörbe. Mit Genehmigung des Infpectors können Perjonen weiblichen Ge 
ſchlechts auch in Knabenſchulen unterrichten. Das Gehalt der Lehrer beträgt wenigftens 
330 R., das der Religionslehrer wenigftend 100 (an zweiclaffigen Schulen 150) R.; 
außerbem erhalten bie einen wie bie anbern freie Wohnung. Das Honorar für ben 
Unterriht in ben Handwerken kann bis 160 R. betragen, für bie Unterweiſung im 
Qurnen und in Handarbeiten höditens je 100 R. Bei jeber Schule follen fein: 1. ame 
Lehrerbibliothek, 2. eine Schülerbibliothet und 3. eine Niederlage *) von Schulbüäshrr. 
Schreibheften, Schreibmaterialien u. f. w., von ber bie Schüler alles ihnen Aictnar 

taufen können. 

Die Befugniffe ver Bolksihulen:nfpectoren wurben durch eine am 29. Ti. 257. 
a. b. genehmigte, vom U.:M. gemeinfam mit dem M. bes Innern und dem achemore 
geiflichen Reffort ausgearbeitete Inftruction geregelt (Samml. 38-571. Mad rr 
felben haben ie die alleinige Aufjicht über die eben gefhilderten Minifteriafiänier zn " 

von ber Krone unterbaltenen ſtädtiſchen Pfarrfhulen; die übrigen Bollsiänier sur 

fihtigen fie gemeinfam mit den Schulconjeils.*) Die Infpectoren haben zu ion = 
Berechtigung, Befähigung und ausreichende Beſoldung ber Lehret, ſe > 

lohnung eifriger Lehrer, leiten unerfahrene an, entfernen ganz unbranälen mw 
(is zur Einholung definitiven Beſcheides) vom Amte und jergen fir u ww 
und Unterflügung von Lehramtscandibaten. In unterrictliber Beute 
fi nie: der Methode auch Umfang, Inhalt und —— zei u 

bemühen af fi, dem —— bem Turnen und ei . 
ie Eingang zu — Selen 

BB 

Zweck, 

mentar⸗ 

geiſtlichen 

Kirchdörfern 

—— 

Datper: 

P ndern 

) alle 

ſowohl 

il. Lehr⸗ 

om Miniſter 

ſie dieſelben zu 

Durch das Geſeh 

18,000 R. jährlich), 

ennen und nach Maß— 

52. 86). 

beſſern Ueberſicht wegen 

des IM. ſind danc 
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zur Bewilligung ber erforberlihen Mittel geneigt zu machen. Im Intereffe vornehmlich 
ber äußeren Wohlfahrt der Schulen veranlaffen fie die Ernennung von Ehrenbeauffid: 

tigern (bei den Minifterialfhulen) und von Ehrencuratoren (bei den andern Elementar: 

tehranftalten) und beantragen im geeigneten alle höheren Orts deren Belohnung. Sie 
haben bie Pflicht, die Eröffnung neuer Schulen nad Möglichkeit zu beförbern, inbem 

fie namentlich von ben Landichaften, ben Stabt: unb ben Dorfgemeinden bie hierzu 

nöthigen Gelber flüffig zu machen fich beftreben. Der Inipector hat Sit und Stimme 

nit nur im Rathe bes Curators, wenn bort über Volksihulen verhandelt wird, fon: 
dern auch in den Schulconfeilds. Gegen die Beſchlüſſe des Kreisſchulraths darf er beim 

Gouvernements-Schulrath, gegen bie bes Ießteren beim Curator bes Lehrbezirks, feinem 

unmittelbaren Vorgefeßten, Einfpradye erheben. Außerorbentlihe Sitzungen bes Kreik 

Schulconſeils fann er im Einverjtändnis mit dem Präfibenten besjelben berufen. Außer: 

dem hat er die Befugnis, die Lehrerfeminare und bie päbagogiihen Eurje für Elementar: 
lehrer zu revibiren, den Situngen aller Prüfungs: Commijfionen für ſolche Lehrer mit 

Stimmredt beizumohnen und die Verfammlungen der Volksſchullehrer zu leiten. 
Durd die Genehmigung diefer Anjtruction erhielt das U.M. einen weſentlich 

größeren Einfluß auf bie nicht zu feinem Reſſort gehörigen Anftalten: nun galt es, 

wenn anders die Verbreitung der Volksbildung wirklich guten Fortgang haben follte, 
neue Kräfte zur Mitwirkung herbeizuziehen. Bei ber Beipredung ber Statute von 1804 
und 1828 ift des geringen, dem Abel in ven Perjonen feiner Vertreter, ber Adelsmar—⸗ 

ſchälle, zugewieſenen Einflufjes gebadt worden. Das Geſetz von 1864 und bie eben 
GHarakterifirte Inftruction erwähnen ben Abel gar nicht. Da eridien, bei ber hohen 

Bebeutung, welde ber grunbbefigende Abel für Rußland hat, höchſt zeitgemäß und 

darum Epoche machend, das an ben Grafen Tolſtoi gerichtete a. h. Reſeript vom 25. Der. 
1873, bas wir feiner Bebeutung wegen bier ganz mittbeilen: 

„Graf Dmitri Andrejewitfh! Im bejtändiger Sorge um bag Wohl Meines 
Volkes wende Jh Meine befondere Aufmerkiamkeit auf die Volfsbildung, in ber Ich 
bie treibende Kraft jedes Erfolges und die Stüge ber moralifhen Grundlagen, auf 

welchen die Staaten fid erbauen, erblide. Um die felbftänbige und gebeihliche Ent: 
widlung der Volfsbildung in Rußland zu beförbern, bejtätigte Ich in den Jahren 1871 
und 1872 die diefen Meinen Anſichten entſprechend ausgearbeiteten Statuten für bie 

jenigen mittleren Lehranjtalten*) Ihres Refforts, welche dem Theil der Jugend, ber ſich 

fpäter mit den höheren Wiffenichaften beihäftigen will, eine gründliche allgemeine Bil: 

bung verleihen follen, bie übrigen aber zu nützlicher praktiſcher Thätigkeit zu befähigen 

bejtimmt find. Damit das Licht heilfamer Aufklärung fi in allen Schichten ver Be 
völferung verbreite, befahl Ich, Lehrerinftitute und Lehrerfeminare zur Bilbung von 
Lehrern an Stabt: und Vollsfhulen zu gründen. leichzeitig aber müßen dieſe Schulen 
jelbft eine angemeffene Einrichtung und Entwidlung erhalten, in Uebereinftimmung mit 
ben Bebürfniffen der Zeit und dem gegenwärtig überall im Reiche warzunehmenden 
Streben nah Bildung. Ich hoffe, daß bie infolge deſſen zu erwartende erhebliche Ver: 
mehrung ber Volksſchulen in der Bevölkerung außer ben Elementarfenntniffen auch Mares 
Verftändnis ber göttlichen Wahrheiten der hriftlihen Lehre, ſowie ein lebendiges und 
ſich bethätigenbes Gefühl für Sittlichkeit und bürgerliche Pflicht verbreiten wird. 

„Die Grreibung eines für das Volkswohl fo wichtigen Zieles muß mit Vorfidt 

ficher geftellt werben. Denn dag, was nad Meinen Abfichten zur wahren Aufflärung 

bes heranwachſenden Geſchlechts dienen jell, könnte beim Mangel forgfältiger Auffiht 

in ein Mittel moralifcher Verfchlehterung verwandelt werben. Sind doch ſchon mande 

Verſuche hervorgetreten, um das Volt von ben Glaubensſätzen abzubringen, unter deren 
Schutz Rußland entftand und ftarf und groß geworden ift. 

„Als derjenige, der durch Mein Vertrauen zur Verwirklichung Meiner Abſichten 

*) Gymnaſien und Realichulen. 
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dinfichtlih der Volksaufklärung berufen ift, werben Sie den Eifer, welcher Sie immer 
ansgezeichnet hat, noch verſtärken, damit die der allgemeinen Erziehung zu Grunde ge: 
legten Sätze des Glaubens, der Moral, der Bürgerpfliht und die Grünblichfeit des 
Lernens vor jedem Schwanken geſchützt und gefihert feien. Dem entipredhend mache Ich 
es allen anbern Reſſorts zur unabänderlichen Pflicht, Sie bei dieſer Thätigkeit in jeber 
Reife zu unterftügen. 

„Das Werk der Volfsbildung im Geifte der Religion und der Moral ift ein fo 
wichtiges und heiliges, daß der Erhaltung und Kräftigung besjelben in dieſer wahrhaft 
beilfamen Richtung nicht nur die Geiftlichkeit, ſondern alle aufgeflärten Perſonen des 

Yandes dienen müßen. Dem rufjiihen Adel, welcher immer ein Mufter des Helden: 
muths und treuer Erfüllung ber Bürgerpflicht geweſen ift, fommt vorzugsweife bie 
Sorge hierfür zu. Ih rufe Meinen treuen Adel auf, Wache zu halten über der Volks— 
fdule! Er helfe der Regierung, indem er an Ort und Stelle achtſam die Schule be 
auffichtigt, um fie vor verberblihen und unbeilvollen Einflüflen zu ſchützen! Indem Ach 
ihm aud in biefer Angelegenheit Mein Vertrauen ſchenke, befehle Ih Ihnen, Sich im 
Einverftändnis mit dem Minifter des Innern an die örtlihen Adelsmarſchälle zu wen: 

den, damit fie in der Stellung als Guratoren der Volksſchulen in ihren Gouvernements 
und Kreiſen und auf Grund der Rechte, welche ibnen durch bejondere Verfügungen ein- 

geräumt werben follen, durch ihre unmittelbare Theilnahme ſich für die Sicherftellung 

der moralifchen Richtung dieſer Schulen, jowie aud für bie Verbefjerung und Ver: 
mehrung berfelben thätig erweiſen.“ 

Die in diefem Refcripte ausgeſprochenen Gedanken erhielten weitere Entwidlung 
und Gejegesform dur das am 25. Mai 1874 a. h. betätigte Reichsrathsgutachten 
und das an demſelben Tage genehmigte „Geſetz über bie Elementar-Volksſchulen“ 

(Samml. 109— 124). Erfteres verorbnet, daß in jedem der 34 Gouvernements mit den Land: 

Ihaftsinftitutionen die Aufficht Über das gefammte niedere Schulwefen (aud die Kreis: 

(StabtJihulen) einem Volksſchuldirector und 2*) Volksjhulinfpectoren übertragen werbe. 
Der Director erhält jährlih 2500 R. (1000 R. Gehalt, 800 für Wohnung und 
Ganzleiausgaben, 700 Fuhrgelver), die Infpectoren je 2000 R. (900 + 600 + 500). 
Für die Canzleien der 34 Gouvernements- und der 358 Kreis:Schulconfeild werben je 
250, zufammen aljo 98,000 R. beftimmt. Das Geſetz ſelbſt **) behandelt in 2 Abſchnitten 
erftend Zweck und Arten ber Elementar-Volksſchulen, ſowie ben Unterridt in ihnen, 

zweitens die Beauffichtigung berjelben. — Die Elementar:Voltsihulen haben den Zweck, 
die religiöfen und fittlihen Begriffe im Volke zu kräftigen und nützliche Elementar: 
tenntnifje zu verbreiten. Zu ben Elementar-Volksſchulen gehören a) aus dem geiſtlichen 
Reſſort: die von ber orthoboren Geiftlichkeit in Städten, Anfieblungen und Kirhbörfern 
eröffneten Schulen, auch wenn weder das Reich noch Gemeinden noch Privatperjonen 

zu ihrer Erhaltung beitragen, b) aus dem U.:M. die von Gemeinden und Privatper: 
jonen ganz ober theilweije erhaltenen Pfarr: und Volfsihulen, ***) c) aus ben andern 
Refforts: auf Gemeindekoften unterhaltene Dorfihulen verfchiedener Benennungen, d) alle 
Sonntagsſchulen für Perfonen aus dem Arbeiter: und dem Handwerkerſtande, jowohl 
bie von ber Regierung, als aud) die von Gemeinden und Privatleuten gegründeten. Lehr: 

*) Die Zahl der Inſpectoren in jedem Gouv. wird nad $. 20 des Statuts vom Minifter 

beftimmt. Wünſchen Landihaften, dab; mehr Infpectoren angeftellt werden, jo haben fie diejelben zu 

beſolden; die Penfionszahlung übernimmt der Staat (Gef. v. 22. Nov. 1875). — Durch das Geſetz 

vom 27. April 1876 erhielt der Unterrihtsminifter das Recht und die Mittel (148,000 R. jährlid), 

nad und nach noch 74 Inſpectoren (1877: 25; 1878: 50; 1879: 74) zu ernennen und nad Maß- 

gabe des Bedurfniſſes in den Gouvernements zu vertheilen (Journ. 186, 1, 52. 86). 
**) Die jpäteren ergänzenden Beftimmungen werden der ſtürze und der beſſern Ueberſicht wegen 

als Anmerkungen unter dem Text gegeben. 

Die dur Geje vom 26. Mai 1869 errichteten Mufterichulen des UM. find danach aus- 

geſchloſſen. 
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gegenftänbe *) find: Religion (kurzer Katechismus und Hauptpuncte der bibliſchen Ge 
ſchichte), Leſen in Büchern mit gewöhnlichem und mit kirchenſlaviſchem Drude, Schreiben, 

bie 4 Specie® und, mo möglich, Kirchengefang. **) Der Unterricht findet im ruſſiſcher 

Sprade ſtatt. Knaben und Mäbchen bürfen nur dann in Einer Schule unterrichtet 
werden, wenn bie Mädchen nicht älter find als 12 Jahre. An ben Sonntagsichulen 

müßen beide Geſchlechter getrennt jein. Feſtſetzung und Grlaffung bes Schulgeldes 
bangen von ben Reſſorts, Gemeinden und Perfonen ab, auf deren Redinung bie Schulen 

erhalten werben. Regierungs- und geiftliche Behörben eröffnen und ſchließen Volls— 
ſchulen innerhalb ihres Reſſorts nach eignem Ermeffen. Dem Kreis-Schulconfeil haben 
fie von dem Geſchehenen einfad Anzeige zu machen. Lanbichaften, Gemeinden und Pri— 

vatperjonen bebürfen zur Erridtung von Schulen der Genehmigung bes Volksihulin- 
fpector8 und des Kreisabeldmarihalld; den Aufwand für die von ihnen erhaltenen 
Säulen und bie Art der Rechnungslegung beftimmen fie felbftänbig. Zeitweilige 
Schließung der eben erwähnten Schulen (wenn Unorbnungen vorgefommen find, ober 
ber Unterriht eine ſchädliche Richtung genommen hat) können ber Inſpector und ber 
Adelsmarſchall im Einverftän dnis mit einander verfügen; die definitive Schließung hängt 

vom Kreisconjeil ab. Landſchaften und Gemeinden, welche Schulen erhalten, fünnen zu 

deren unmittelbarer Beauffihtigung Euratoren und Guratorinnen ernennen, **) welde in 
ben Angelegenheiten dieſer Schulen im Kreisconfeil Sit und Stimme haben und für 

bie Ordnung in biefen Anftalten verantwortlich find. Gleiche Rechte haben Privatper: 

fonen bezüglid der von ihnen errichteten Volle: und Gonntagsfchulen. Die Elementar: 

ſchulen haben feine regelmäßigen Berichte an bie Behörden einzufenden: die erforberlicen 
Nachrichten werden von den Mitgliedern des Kreisconfeild gelegentlich der Befichtigung 
gefammelt. Der Religionsunterriht kann entweder vom Ortspfarrer ober von einem 
befonberen Religionslehrer ) erteilt werden. Die betreffenden Vorſchläge macht ber 

Volksſchulinſpector; die Beftätigung gebührt der Eparchialbehörde, welche auch bie Ober: 
aufficht über bie Religionsftunden und die religiössfittlihe Richtung bes Unterrichts hat 
und hierauf bezügliche Bemerkungen erforberlihen Falls dem Unterrichtsminifter direct 
mittheilen fann. In den übrigen Fächern können mit Genehmigung bes Inſpectors 
Perionen ſowohl geiftlihen wie auch weltlihen Standes unterrichten. +) Nach Ablauf 

) Ueber die Lehrziele beftimmt die Prüfungsordnung vom 15. Oct. 1874 (Samml. 355 f.) 

Näheres. Der Eraminirte muß im Stande jein, ein feinem Ideenkreiſe zugängliches, ihm aber 

nit befanntes Buch richtig umd geläufig zu lejen und fein BVerftändnis entweder durch zufammen 
hangende eigene Wiedergabe des Gelejenen oder doch wenigftens durch richtige Beantwortung an ihn 

geftellter Fragen nachzuweiſen. ine deutliche Handichrift muß er lefen können, ebenjo in kirchen⸗ 

ſlaviſcher Schrift gebrudte Evangelien und Gebetbücher. Einen vorher vorgelefenen Abſchnitt jol 

er bei mäßig ſchnellem Dictat deutlich, ohne Auslaffung oder Wortentftellung und mit Interpumctiond- 

zeichen niederzufchreiben vermögen. Rechnen: Anwendung der vier Species auf einfache, im täglichen 

Leben vorfommende Aufgaben, Belanntihaft mit den ruffiichen Münzen, Maßen und Gewichten. 
*) Die Beltimmung „wo möglich, Kirchengeſang“ findet fi fchon im Gejeg von 1864. Am 

18. März 1866 befahl der Kaiſer, eine bejondere Commiſſion zur Abfafjung eines Leitfadens zu 

ernennen (Geſ. IV, 291). 

**) ‘jede Schule foll nicht mehr als einen Gurator haben (3. April 1872). Beauffichtiger, denen 

die Sorge für die Landichaftsihulen eines ganzen Freies oder Gouv. obliegt, zu ernermen, ift den 

Landſchaften nicht geftattet (7. Sept. 1874, 18. Jan. 1875). 

+) Die vom Statut des Yahres 1828 abweichende Beſtimmung „Ortspf. od. e. b. Rel.“ ſteht au 

im Geſetz v. 14. Juli 1864, 8. 15. Im J. 1870 wurde im geiftlichen Reſſort die Frage aufgemworfen, 

ob, bezw. unter welchen Bedingungen ein Nichigeiftliher zum Religionsunterricht zugelafien werden 

lönne. Nach Bejahung der allgemeinen frage beftimmte der Hl. Synod, daß die, welche den Gurjus 

in einem geiftfihen Seminar beendet hätten, auch wenn fie nicht Geiftliche geworden wären, einer 

willenihaftlihen Prüfung behufs Mebernahme des Religionzunterrichts nicht zu unterwerfen jeien 

(vgl. Min.Berf. v. 22. Mai 1871; Samml. 198). 
rr) Nah Min.-Berf. v. 3. Mai 1875 gebührt die Auffuchung oder Auswahl von Lehramt 



Ausland, Elementarfhulen und Lehrerbildung. 463 

eines Probejahrs, welches unter Umſtänden erlaffen werben kann, erfolgt bie Anftellung 
durch ben Kreisconjeil. 

Die Sorge für die Befriedigung des Bebürfnifjes nach elementarer Bildung und 
für bie gehörige fittlihe Richtung derſelben wirb in jedem Kreife dem Kreisadelsmarſchall 

und bem Kreis:Schulconfeil, in einem ganzen Gouvernement bem Gouvernementsabels: 
marfhall und dem Gouvernements:Schulconfeil auferlegt. Die Leitung des eigentlichen 
Unterrichtsweſens innerhalb eines Gouvernements ift Sache des Volksſchuldirectors und 
feiner Gehülfen, der Infpectoren, deren Zahl das UM. nach Mafigabe ver Verhältniffe 
beftimmt. Der Volk sſchuldirector, welder eine höhere Bildung empfangen haben muß, wird 
vom Eurator des Lehrbezirks ausgewählt und vom Unterridhtsminifter beftätigt; bie In— 
fpectoren werben vom Curator aus erfahrenen Päbagogen*) gewählt und ernannt. Der 
Director überwacht den Clementarunterriht theils felbft, theild durch die Inſpectoren, 
leitet die Geſchäfte des Gouvernementsconfeild unb referirt demſelben über die Berichte 

bes Kreisconfeild, Der Kreisabeldmarfhall und ebenjo der Inſpector können unzuver: 

läßige**) Lehrer zeitweilig ihres Amtes entheben. Die definitive Entſcheidung geht vom 
Kreisconfeil aus. Der Inspector beforgt die Gefhäftsführung **) im Kreisconfeil und 
bie Abfaffung von Jahresberichten über alle ihm unterftellten Kreife, 

Die Schulconfeild jtehen unter dem Unterritsminijterium. Zum Kreisconfeil ges 
bören außer bem präfibirenden Kreisabeldmarihall und dem Volksſchulinſpector: je ein 

Vertreter des U.:M. (vom Gurator ernannt), des Minifteriums bed Innern (vom Gous 
verneur ernannt) unb ber Epardialbehörde (vom Erzbiihof ernannt), zwei Mitglieder 
ber Kreis⸗Landſchaftsverſammlung und ein Vertreter der Stabtgemeinde, wenn biejelbe 

Gel für Schulen bewilligt.}) Der Gouvernementsconfeil befteht außer dem ben Vorſitz 
führenderı Gouvernementsabeldmarfhalle aus dem Volksjhuldirector, je einem Vertreter 
ber drei genannten Refforts und zwei Mitglievern der Lanbfhaftsverfammlung bes 
Gouvern ements. In Abwejenheit des Adelsmarſchalls und feines Vertreters präfibirt 
ber Director, bezw. ber Inſpector. Die Hauptaufgaben bes Kreisconjeild find: Auf: 
fuhung von Mitteln zur Eröffnung neuer, wie zur Verbefferung beftehender Schulen; 

Schliefung für ſchädlich erfannter Schulen; Anjtellung und Entlaffung der Lehrer; 
Verforgung der Schulen mit Lehrmitteln; Anträge an ben Gouvernementsconfeil zu 

Gunſten derjenigen Schulen und Lehrer, welche Ermunterung verdienen; Durchſicht und 

Beftätigung bes (bann dem genannten Confeil vorzulegenden) vom Infpector verfaßten 
Jahresberichte. Der Kreisconfeil wird vom Kreisabelsmarjhall zufammenberufen und 
entſcheidet mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entjcheibet bie Stimme 
bes Präfipirenden. Der Infpector bat den Unterricht in allen Fächern ohne Ausnahme 
[alfo auch in ber Religion] zu beauffihtigen; aud kann er während ber Zeit, in ber 
ber Conſeil feine Situngen hält, innerhalb ber durch dies Reglement gezogenen Grenzen 
Entſcheidungen treffen, für bie er natürlich die Verantwortung trägt. Der Gouverne: 
mentsfchulconfeil hat folgende Aufgaben: Oberauffiht über das Elementarſchulweſen bes 

Gouvernements;t+) Durhfiht der Schlußäußerungen bes Directors über die Infpectorens 

candidaten in erfter Linie den Landſchaften, Gemeinden oder Privatperfonen, welde die Schulen 

erhalten. Den jo Vorgeichlagenen ertgeilt der Inſpector die Erlaubnis zu unterrichten. 

*) Bon den Inſpectoren wird hiernach Univerfitätsbildung nicht verlangt. 
**) Auch in pädagogifcher Hinficht untaugliche Lehrer werden durch den Inſpector zeitweilig, 

durch den Sreisconfeil dauernd vom Unterrichten entfernt (Min.-Berf. v. 10. Mai 1875). 

*) In Abweſenheit des Injpectors kann damit (mit den Protofollen, Rechnungen u. j. mw.) 

das andere dem U.:M. angehörige Gonjeilmitglied beauftragt werden, j. Min..Berf. v. 25. Jan. 1875. — 

Die Berichte find dem UM. dur den Lehrbezirlscurator im Driginal einzufenden. Die Direc— 

toren fönnen, wenn fie es nöthig finden, Bemerkungen hinzufügen, ſ. Min.Berf. v. 3. Nov. 1874. 

r) Gemeint ift wohl die Kreisftadt. 

tr) Die Mitglieder des Gouvernementsconfeils [aljo nicht die des reisconfeils, die jedoch nad 

nah $. 15 das Recht der Befichtigung haben) fünnen im Auftrage desſelben Schulen revidiren, 
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berichte und Weiterbeförberung biejer Berichte, benen ber Gouv.-Conſeil eigene Be 

merkungen hinzufügen kann, durch ben Director an ben Curator bes Lehrbezirts;*) 
Entſcheidung über die Eingaben der Kreisconfeils und über Beſchwerden gegen biefe ober 
deren Präfidenten; Vertheilung von Unterftügungen aus ber vom U.M. zur Verfügung 
geftellten Summe. Der Oouvernementsconfeil wird vom Abeldmarihall zufammen: 
berufen, fo oft Angelegenheiten zu erledigen find. Abftimmung wie in ben Kreisconfeils, 

Zur Gültigkeit ber Beſchlüſſe der Confeils ift die Anwefenheit von wenigften® brei 
Mitgliedern, außer bem Präfidenten, erforberlih. Beſchwerden gegen bie Gouv.-Conſeils 

werben bem erjten Departement bed Senats eingereicht; über Unterrichtsangelegenheiten 
jedoch entſcheidet der Unterrichtsminifter. Außer den Präſidialpflichten Tiegt ben Adels— 
marſchãllen ob, die Elementarſchulen möglichſt oft zu revibiren, Mittel zu ihrer Der: 
befierung und Vermehrung aufzujuhen und fi über die Moral wie ben Einfluß ber 
Lehrer ein Urtheil zu bilben. Im nterefje möglichft genauer unb beftänbiger Auffidt 
über bie fittlihe Richtung der Volksihulen kann der Gouv.Conſeil den SKreisabels: 
marſchällen aus ben Ortseinwohnern, weldhe Vertrauen verdienen und fih um bie Volle: 
bildung verbient gemacht Haben, Infpectionsgebülfen beigeben. Diefelben haben jedoch 
fein Recht zu felbftänbigen Anorbnungen. In erbeblicheren Angelegenheiten können bie 
Adelsmarſchälle ih an den Eurator, in befonders wichtigen Fällen direct an ben Unter— 
rihtsminifter wenden. Der Gouverneur bat ald Chef der Abminijtrativgewalt eine 
allgemeine Auffiht über bie Entwidlung des Elementarfhulmejens; außerbem Tann er 

feine Bemerkungen dem U.:Minifter einjenben. 
Der Weiten des Reis. Geſchichte, Religion, Sprade und Nationalitäten: 

mifhung hatten im Weften Rußlands befonbere Verbältniffe geichaffen, die natürlich aud), 
namentlid während einer längeren Uebergangsperiobe, beſondere Mafregeln erforberten. 
„Um ber Bolksbilbung in biefen Theilen des Reiches eine ſpecifiſch ruſſiſche Richtung 

zu geben und biefelbe von dem Einfluffe ver polniſchen und Fatholiihen Propaganda zu 

befreien, beauftragte ein a. h. Befehl vom 18. Jan. 1862 das U.“M., fi mit dem Mini: 

fterium des Innern über unverzüglicye Einrichtung von Volksſchulen in ben weſtlichen 

Gouvernements ind Benehmen zu ſetzen“ (Beitr. 2, 229). Für die anfängliche Organifation 
wurben ben Guratoren von Wilna (Gow.: Wilna, Kowno, Grodno, Minst; — 
Mohilew und Witebst gehören erft feit dem 7. Det. 1864 wieder zum Wilnaer Be.) 
und Kijew (für bie brei weftl. Gouv.: Kijew, Wolynien, Pobolien) je 10,000 R. zur 

Berfügung geftelt. Nah Maßgabe der Vermehrung dieſer Schulen ift die feitens be# 
UM. für diefen Zweck ausgezahlte Summe ſtets vergrößert worben und betrug im 
Bubget des Jahres 1865 bereitd 146,250 R. 20 Kop. Die für die 6 norbweftlichen 
Gouvernements entworfenen „vorläufigen Regeln“ erhielten am 23. März 1863 bie a. h. 
Beitätigung. Durd das Gefek vom 27. Det. 1863 wurben bafelbft 3 Volksſchul⸗ 
birectionen errichtet, deren Zahl allmählid (30. Det. 1863, 24. Nov. 1864, 6. April 
1865, 20. Juni 1865, 10. Oct. 1866) auf 6 (Wilna, Grodno, Minsk, Kowno, MWitebst, 
Mohilew) mit 14, fpäter (20. Dct. 1869) 24 Inſpectoren (bie Directoren nicht ge 
rechnet) erhöht wurde. Das Geſetz vom 25. Mai 1874 orbnete dieſen Directionen auch 
bie übrigen nieberen Schulen unter (die Stabtjchulen und bie in ſolche umzumanbelnben 
Kreisſchulen, die Mäbchen-, die hebräifchen und bie Privatfchulen), welche bis dahin noch 

von ben Directoren ber Gouvernementsgymnafien beauffichtigt waren. Am 15. Juni 

und am 19. Dct. 1865 erhielten zwei Reichsrathsgutachten betreffend die Errichtung von 

19 und 20 zweiclaffigen Kreisihulen im Wilnaer Lehrbezirt die Faiferliche Geneh— 
migung. — Ueber die 3 fübweftlihen Gouvernements Kijew, Wolnnien, Podolien traf 
bas Geſetz vom 26. Mai 1869 nähere Beftimmungen: Sechs Infpectoren (fpäter 12, 

dürfen aber in unterrichtlicher Beziehung nichts von fi aus anordnen, jondern haben ihre Er 

mwägungen dem Gouv.Conſ. mitzutheilen, (Min.Berf. dv. 7. Dec. 1874). 

*) Späteflens am 20. Jan. jedes Jahres (Min.-Verf. dv. 12. April 1875). 
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Geſ. v. 6. Febr. 1873) beauffitigen das gefammte*) niebere Schulweſen. Da es, 
wie im Wilnaer Bezirk, fehr darauf anlommt bie elementare Bildung zu förbern, fo 
werben ftatt mehrerer zu ſchließender Adelsſchulen errichtet: a) 32 zweiclafjige, ben 
Kreisſchulen gleihberechtigte Stabtihulen mit je einer Vorbereitungsclaffe, b) eben fo 
viele zweiclaffige Mäbchenfhulen**), c) einclaffige Volksſchulen an ben Orten, beren 
Dewohner für Erbauung, Erhaltung, Heizung u. ſ. w. bes Schulgebäubes zu forgen ſich 
verpflichten, mit einem „Jahresbeitrag von 30,000 R. (bis 226 R. für eine einzelne 
Anftalt) feitens des U.:M. Außerdem kann das Minifterium jährlich verfügen über 
30,000 R. zur Unterftügung ber beiten von ber orthoboren Geiftlichkeit unterhaltenen 
Dorfpfarrſchulen und über 5000 R. zur Eröffnung befonderer Claſſen für Erwachiene. 
Aller Unterricht wird in ruſſiſcher Sprache ertheilt. Der Lehrplan der einclaffigen 
Schulen ift dem oben erwähnten vom 25. Mai 1874 gleich; der ber zweiclaffigen fügt 
als neue Gegenftände Hinzu: praktiſche Geometrie, Hauptpuncte ber vaterlänbifchen Ge 
ſchichte und Geographie, Zeichnen, für bie Mäbchen außerdem noch Handarbeiten. Leber 
bie einclaffige Schule hat ber Religionslehrer bie nächfte Aufſicht, über die zweiclaffige 
ber etatömäßige Inſpicient, welcher zugleich als Lehrer fungirt. Der Unterricht ift un- 
entgeltlih; do kann der Eurator, ba wo er es für möglich und nützlich hält, ein 
Schulgeld einführen, welches aber nicht mehr ald 3 R. betragen darf. Die Elaffen für 
Erwachſene haben nur den Zwed, Gelegenheit zur Wieberholung, bezw. ben ganz ber 
Schulbildung Ermangelnden zur Erlernung bes Lehrftoffs der einclafjigen Volksſchule 
zu bieten. Die Inftruction für die Infpectoren der brei Gouv. (6. März 1876) ftimmt 
an vielen Stellen wörtli mit der vom 29. Det. 1871 überein. Alle wichtigeren Ans 
gelegenheiten***) behandelt der Infpectionsratb (Inſtruct. v. 6. März 1876), weldyer 
aus fämmtlihen Inſpectoren unter dem Vorſitz bes Eurators befteht. Die Directoren 

der Lehrerfeminare können vom Curator zu ben Situngen eingelaben werben unb haben 
dann Stimmredt. — Der Warfhauer Lehrbezirk ift feit dem 15. Mai 1867 
enbgültig und vollftändig bem UM. untergeorbnet, Die Elementarjhulen des Bezirks 
werben beauffihtigt von den 10 Directoren der Schulbirectionen in Warfhau, Kalifch, 
Lods (Gouv. Petrofow), Rabom, Kjelze, Cholm (Coup. Ljublin), Sfjebleg, Sſuwalki, 
Lomſha, Plozk und dem Inſpector der Schulen ber Stabt Warſchau (Gef. IV, 171). 
Das Erlernen ber ruffiiden Sprache ift durch das Geſetz vom 2. Dec. 1871 in allen 
Elementarſchulen obligatorifh geworben. 

Die Schulen in Oftfibirien, Weitfibirien und Turkeſtan ftehen unter der Aufficht 
je eines Oberſchulinſpectors. — Die Schulen ber Tſchuwaſchen erhielten 1867 einen 
bejonderen Infpector (23. Jan.). — Das Geſetz vom 20. Nov. 1874 beftimmte: „In 
den Gebieten Uralsk und Turgaisk, in ber immeren Kirgifenhorbe, fowie in ben Gou— 
vernements Nifhni-Nowgorod, Kafan, Sfimbirst, Sfamara, Sfaratow, Aſtrachan, Benfa, 
Wijätka, Perm, Orenburg und Ufa find alle vorhandenen, nidyt vom UM. abhängigen 
und alle noch zu eröffnenben, nichtruſſiſchen Schulen, nämlid die bafchfirifchen, Kirgifi- 

fhen und tatarifchen, gleichviel von wem fie unterhalten werben, bem U.:M. in ber: 

felben Weife unterzuorbnen, wie ihm bie ſchon jegt von ihm abhangenden nichtruſſiſchen 
und ruffiigen Schulen jener Dertlickeiten untergeorbnet find.“ Ueber die Bebeutung 
biefer Maßregel fagt das U.M. (Sourn. 177, 4, 56): „Die Unterorbnung ber tatari- 

*) Bon den durch die orthodoge Epardialobrigkeit gegründeten Dorfpfarrſchulen Heißt es in 
der Anm. zu $.2 des Statuts, daß fie nad) erzieltem Einverftändnis zwifchen dem UM. und ber 

Eparchialobrigleit der Aufficht der Inſpectoren untergeorbnet werden können. 

*) Der Etat einer Doppelſchule (jo nennen wir fie, weil Knaben und Mädchen von benjelben 

Lehrern, doch zu verſchiedenen Zeiten, unterricgtet werden, wodurd natürlich mande Ausgaben fi 
verringern) beträgt (ohne die Unfoften für Miete, Heizung u. ſ. w.) 3250 R.; der aller 32 alſo 

104,000 R. 
**) Im wejentlichen diejelben, welche in den 34 Goub. von den Schulconjeils ze werben. 

Padag. Encyllopäbie XI. 
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{chen nichtruffifchen Schulen unter das UM. ift nicht nur im unterrichtlicher, fonbern 
auch im politifcher Beziehung wichtig: die moslemifhen Schulen waren bisher ohne irgend 
eine Aufſicht feitens der Regierung und beförberten daher unter ber Bevölkerung eine 
allem Ruſſiſchen feindlihe Propaganda und einen Yanatismus, welcher die Vereinigung 

ber Tataren mit ber Grundbevölkerung bes Reiches hindert.“ — Die Angelegenheiten 
der orthoboren Elementarfchulen der baltifhen Gouvernements leitete feit 1870 (17. Dec, 

1869; 4. Febr. 1870) ein befonberer Rath, welcher unter bem Vorfige bes Generalgouver: 
neurd aus bem Erzbifchof, dem Rector des Rigaer geiftlihen Seminars, bem Curator 

bes Lehrbezirtd und dem Director bes Rigaer Alerander : Gymnafiums beftand; bie 
nächte Aufficht über die Schulen hatten die Parochialcuratorien, welche aus gewählten 
Bauern unter bem Vorfige der localen Pfarrgeiftlihen zuſammengeſetzt waren. Da biele 
Einrichtung fi nicht bewährte, wurden bie genannten Schulen in unterrichtlicher Be 
ziehung unmittelbar dem Curator untergeorbnet, und behielt der Rath nur die Fürſorge 
für ihr materielles Wohl (24. April 1873). 

Statiftifhes. Die Gefammtzahl der Elementarvolksſchulen im Reiche betrug, 
mit Ausnahme ber dem Minifterium bed Innern unterftellten lutheriſchen Landſchulen 
in ben Oftfeeprovinzen (2042 Säulen mit 86,812 Schülern) am Enbe bed Jahres 
1874 (Sourn. 186, 1, 146 ff., vgl. 188, 1, 32 ff.) nad) den von ben Lehrbezirkscura⸗ 

toren eingejanbten Daten 22,389 (bavon 442 zweiclaffige) mit 919,907 Schülern 
(754,655 Knaben umb 165,252 Mädchen). Die Zahl der Schulen hat gegen bas Bor: 
jahr um 1207 (102 zweicl., 1105 eincl.) zugenommen, bie ber Schüler um 52,203 
(34,819 Kn., 17,384 M.). „Die tröftliche Seite der angeführten Zahlen Tiegt in ber 
Zunahme ber zweiclaffigen, d.i. ber befer eingerichteten Schulen und in dem fortichritt 
ber Bildung unter bem weiblichen Geſchlecht, das bisher ber Schule fremd blieb und 
baburd ein Hemmſchuh für das Schulweſen war; allein, wenn man bie gebilbeten 
Staaten Europas zur DVergleihung herbeizieht, kann man nidyt umhin, ſowohl bie Zahl 
ber Schulen wie bie ber Schüler für höchſt unzulänglich zu erflären. Bei einer Be 
völferung von 76 Millionen (ohne Finnland, den Kaufafus und Mittelafien, bie bei 
diefer Rechnung nicht berüdfichtigt find) kommt 1 Schule auf 8394 Einwohner, 1 
Schüler auf 82 [genauer 82,6] Perfonen *) ver Gefammtbevölferung und auf 12 im 
fhulmäßigen Alter jtehende Kinder.... Bon den Knaben im Alter von 7—14 Jahren 
befucht 1 unter 7 die Schule, von ben gleihaltrigen Mäbchen nur 1 unter 385. Ter 

Schluß Hieraus ift einfah: ſoll unfre Volksſchule ihre Beftimmung ganz erfüllen und 
ber gefammten Jugend eine geiftige und religiöfe Elementarbilbung geben, jo müßen wir 
wenigftens ſechsmal jo viel Schulen haben und bie Schülerzahl bei ben Knaben um bat 
fiebens, bei ben Mädchen um tas fünfundbreifigfadhe vermehren, abgefehen davon, baf 

alle vorhandenen Schulen mit tüchtigen Lehrern verjehen unb in ihren materiellen Eri: 
ftenzbebingungen gefichert fein müßen.“ Beſonderen Werth legt ber Minifter auf bie 
Vermehrung ber zweiclaffigen Schulen, ba die Errichtung wohleingericdhteter Schulen in 
einer Gegend unausbleiblid zur Erridtung von ähnlichen in ben nächftliegenden Gegen: 
den unb zur Erhöhung der Schülerzahl felbft führe, wie umgefehrt eine ſchlechte Schule 
Gleichgültigkeit gegen biefelbe hervorbringen und fogar biejenigen, welche fie ſchon be 
ſuchen, von ihr abipenftig machen könne. 

Zum Unterhalt ber zwei: und einclaffigen Elementar-Volksſchulen wurben im J. 
1874, bem letzten, über weldes Berichte vorliegen, 5,127,478 R. 674 Kop. ver: 
mwandt. Die Ausgaben für die zwei- und bie einclaffigen Schulen find bei allen Be 

zirfen, mit Ausnahme von Dorpat und Oftfibirien, getrennt angegeben; Yaffen wir biefe 
beiden Bezirke außer Rechnung, jo koſteten 426 zweiclaſſige Schulen 571,624 R. 53 8. 

ober jede 1341 R. 84 K. unb 21,072 einclaffige Schulen 4,367,848 R. 76°, X. ober 

) Rechnet man, wie billig, die lutheriſchen Landſchulen in den Oftfeeprovinzen mit, jo geftalten 

fi die Zahlen eimas günftiger: 1 Schule fommt auf 3111 Einwohner, 1 Schüler auf 75,5. 
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jebe 207 R. 28 8. — Die verihiebenen Quellen, aus benen bie Unterhaltungsfoften 
fließen, zeigt nachſtehende Tabelle: 

Zweichaffige | Einclaffige Zwei· 

| in | Car | minute 
1. Bibel > nen 317,216. 69 | 491,162. 701/*| 20,468. 43 
2 Stadtgemeinden -» 2 2 2...) 113,241. 55 | 470,720. 73%/4| 77,975. 14% 

*) 7,038. 38 
3. Landgemeinden und Guratorien . - . 39,045. 19 39,635. 14! 
4. Bandihaften. - >» 2 2 24244477. 7 u 
5 Bm Wi) . 2. 222 [en 1,000. — 
6. EQulgl) . 22.0 nn.) 8671.59 27,748. — 
7. Ehren Infpieienten und Beauffichtiger }) | 17,684. — —— 
8. Privatperſonen ft)..14,8097. 21 | 116,634. 90 | 7,260. — 
9. Summen des Kojalenheeresttt) - - - | — — 141,981. 60 — — 

10. Specialmittl - >» 2 2 22 ..n | 8,177. 31 39,642. 1 | 12,828. 66 
11. Abgaben der Hebrär. . » 2... 2,693. 34 7,1383. — _ _ 
12. Verſchiedene Reflort® . . . - - | 54. — 3,398. 86 400. — 
18. Diverfe Oulen . » 2» 2 2... „| 418. 25 7,693. 90 600. — 

| 571,624. 53 |4,867,848. 76%«| 188,005. 

5,127,478 R. 67 u 8. 

Der von ben Landſchaften gegebene Beitrag ift im Vergleich zum Vorjahre 
um 439,887 R. 3" K. gewachſen. In den Jahren 1875 und 1876 bat jebenfalls 
auch eine erheblihe Zunahme ftattgefunben: eine ftatiftiide Zufammenfafjung liegt 
zwar noch micht vor, doch ergiebt ſich das Factum unzweifelhaft aus ben zahlreichen 
in den Zeitungen (beſonders im „St. Petersburger Herold“ [deutfh]) verdffentlichten 
Notizen über Sculftatiftit und über bie Gelbbewilligungen von Gouvernements- 
und Kreis-Landſchaften zur Förderung bes Volksſchulweſens. Im X. 1875 waren 
. 8. im Gouv. Beffarabien 365 Schulen mit 22,690 Knaben und 7356 Mädchen, 
fo daß ein Schüler auf 36 Einwohner fam; im Gouv. Jekaterinoslam 413 Schulen 
mit 19,461 Knaben und 3680 Mädchen, alfo 1 Schüler auf 58 Emmohner. Die 
Landihaften des Gouv. Wjätka verausgabten für das Schulwefen die Summe von 
298,430 R. 55 K., was bei einer Bevölkerung von 2,406,024 Einw. (im 9. 1870) 
über 12 K. auf ben Kopf ausmadt. 41,600 R. kommen auf die Gouvernementsland: 
ſchaft (davon 25,000 R. zum Unterhalt einer Schule für bie Verbreitung landwirth— 
Ibaftliher und techniſcher Kenntniffe fowie die Heranbilbung von Lehrern); bie elf Kreis: 
landſchaften hatten 256,830 R. 55 K. in ihre Bubgets aufgenommen: 1. Kreis Wjätka 
20,336 R. 55 K. (davon birect für bie Volksſchulen 16,458 R. 70 K.); 2. Kreis 
Sſlobodokoj 14,903 R. (f. die Volksſch. 10,865 R. 26 K.); 3. Kr. Glaſow 12,430 R. 
20 8. (11,350 R. 20 8. f. d. B.); 4. Kr. Jaransk 41,052 R. 91 K. (35,051 R. 
AR f. d. V.); 5. Kr. Jelabuga 15,118 R. 41 8. (13,478 R. 41 K. f. d. V.); 
6. Kr. Kotelnitſch 20,427 R. (17,582 f. d. V.); 7. Kr. Nolinsk 24,508 R. (22,208 

) Im Bericht des Charkower Lehrbezirls find die aus der zweiten und der dritten Quelle 
ſtammenden Summen nicht getrennt aufgeführt. 

**) 250 R. im Moskauer, 1000 R. im Dorpater Lehrbezirt. 
**) 27,748 R. im Dorpater, 11,731 R. 59 8. im Mostauer, 6969 R. im Kijewer Lehrbezirk. 

Im den Bezirken Charlow, Kaſan, Wilna, Odefja, ſowie in Sibirien wird gar fein Schulgeld erhoben. 
7) 43,059 R. 60 8. im Kaſanſchen, 24,916 R. im Moslauer, 15,020 R. im Gharfower 

9246 R. im Odeſſaer, 3816 R. im St. Petersburger Bezirk, nichts in den anderen. 

tr) 80,693 R. 9 K. im Moskauer Bezirk. 

trt) In den Bezirken Kaſan und Charkow. 
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f. d. V.); 8. Kr. Urſhum 22,890 R. (8915 f. d. B.); 9. Kr. Sfarapul 51,766 R. 
81 K. (27,398 R. 96 R. f. d. B.); 10. Kr. Malmyſh 8591 R. 17 K. (6762 R. 
17 K. f. 2.8); 11. Kr. Orlow 24,806 R. 50 8. (17,708 R. 508. f. d. 8). 
Außer den bier ald zum eigentlichen Unterhalt der Volksſchulen bejtimmt bezeichneten 
Summen haben mehrere Landſchaften noch zum Theil bedeutende Poften zur Unterhal: 
tung ber Gebäude, zur Anihaffung von Schulutenfilien und Lehrmitteln (3. B. der 
Kreis Wijätla 3567 R. 85 K., der Kr. Sſlobodskoj 3757 R. 74 8.) in ihrem Budget. 
Andere Ausgaben betreffen bie Veranjtaltung von päbagogiihen Eurjen, Lehrerverſamm⸗ 
lungen u. ſ. w., wieber anbere fommen Mitteljhulen, Mäbchenanftalten u. a. zu Gute 
(Herolb 1876, Nr. 167). 

Für bie Gouvernements, in welden bie Lanbihaftsinftitutionen nicht eingeführt find 

(i. ©. 457, Unm.), ift zur Erhaltung der Volksſchulen durch ein am 12, Febr. 1868 
a. 5. beſtätigtes Reichsrathsg utachten bie zeitweilige Erhebung einer beſonderen Abgabe 
von den früheren Kronsbauern angeorbnet worden. Der am 31. Oct. 1876 für bas 
folgende Jahr feftgeießte Betrag jhwantt, für ben Kopf, zwiſchen 6's Kop. (Gouv. 
Witebsk) und 7° Kop. (Gouv. Kijew). 

Zur weiteren Charakterifirung bed Standes der Elementarbilbung in Rußland 
während ber eriten Hälfte bes achten Jahrzehnts können folgende Daten dienen. Im 
officielen Beriht über bas J. 1872 heißt e8 (Journ. 174, 1, 18): „In den Lehrbes 
zirfen St. Peteröburg, Moskau, Charlow, Kafan und Odeſſa giebt e8 gegen 11,000 
Elementarfhulen, von denen, nad ben Angaben der Inſpectoren, 532 ganz ohne Lehrer 
find. In 3138 Schulen aber unterrichten Perfonen, bie durchaus nicht zum Lehrerberuf 
paſſen: Bauern, die faum lejen und ſchreiben können, Gemeindeſchreiber und verabidie 
bete Unteroffiziere, welche durch Zufall auf die päbagogiihe Laufbahn geriethen, an bie 
fie bi8 dahin niemals gedacht hatten. Die Anftrengungen ber Volksſchulinſpectoren 

ſolche Perfonen pädagogiſch weiter zu bilden erweijen fi bei der volljtänbigen Unvor 
bereitetheit der letzteren auf das Lehrfach als vergeblih; und doch muß man foldye Lehrer 

nod dulden, um nicht die Zahl ber ganz ohne Lehrer bleibenden Schulen nody zu ver: 
größern.” In vielen Landſchulen des Gouv. Arhangel und in 559 (von ben 1359) 
Elementarfhulen der Gouv. Pjlow, Nomwgorod, Dlonez und Wologba wurbe, ba bie 

Säulen nit in Kirhbörfern gelegen, no im J. 1874 (Journ. 186, 1, 148) „gar 
fein Unterrigt in ber Religion, dem widtigften und hauptſächlichſten Lehrgegenftand 
ber Volksſchule, ertheilt.” Auf Antrag des U.M. orbnete ber hl. Synob an, es ſolle 
zunächſt im Gouv. Archangel an folden Orten, wo ein Geiftliher nicht vorhanden, ber 
Religionsunterriht auch foldyen gejtattet werben, welche feine theologiihe Bildung 
empfangen haben, body nur erftens nad jedesmaliger Zuftimmung der Epardhialobrigfeit, 

zweitens nad Abhaltung einer Probelection im nächſten Gymnaftum vor bem Religion 
lehrer besjelben und brittend wenn ber Unterriht durch bamit beauftragte Geiſtliche 

überwacht werbe, Der Minifter beabfichtigt dahin zu wirken, daß dieſe Maßregel auf 

alle Gouvernements, in denen biefelben Verhältnifje obwalten, ausgedehnt werde. — Bei 
ber Lehrerverfammlung im Gouv. Dlonez im Auguft 1873 (Journ. 172, 4, 6 ff.) ergaben 
fih aus den Mittheilungen ber Lehrer folgende Refultate: „Die Schulen befinden fi 
burhaus nicht in befriebigendbem Zuftande; die Aufnahme ber Lernenden ift in feiner 
Weiſe zeitlich beſchränkt; ber Schulbejuh ift äußerft unregelmäßig, doch bat niemand 

Mafregeln zur Befeitigung dieſes Uebelftandes getroffen; auf die Schulräumlichkeiten 
wird feine Aufmerkſamkeit verwendet: fie find überall eng, finfter und auch ſonſt unge 
eignet. Die Schule in Welifogubst (Kreis Petroſawodsk) hat gar fein ftänbiges Local: 

im Winter ift fie in einer finjtern und ſchmutzigen Bauernbütte, im Sommer in bem 

ofenlojen Hauje der Woloftverw altung. In Sijennaja-Guba dient ein enges und feuchtes 
Zimmer einer Bauernhütte, in beren Nähe eine Schenke, als Schullocal; in Oſtre— 
tſchiny lernen die Kinder in einer Küche; das Schulgebäude zu Rjetſchno-Georgjewok ift 
im Winter jo falt, daß Lehrer und Schüler ihre Pelze und die warmen Stiefel ande 



Nußland, Clementarfhulen und Lehrerbildung. 469 

Halten müßen. Die Bauern zeigen nur in fehr wenigen Fällen Verftänbnis für bie 
Nüglihkeit der Schulen. Die Zahl ber Ehrencuratoren ift viel zu gering, unb bie 
von ihnen zur Verbeflerung ber Schulen gezahlten Beiträge find kaum ber Rebe werth.“ 
— Meitere erhebliche, oft auch officiell betonte Uebelftände des Landſchulweſens find bie 
überaus große Zahl ber örtlichen Feiertage *) und ber zum Theil bamit zufammen: 
hangende ſehr unregelmäßige Schulbefudh, ferner die vielfach ungenügenbe Befolbung ber 
Lehrer u. ſ. w. 

Diefen durch das UM. felbft veröffentlihten Angaben mögen ſich einige Mittheis 
lungen aus ben Zeitungen anſchließen. In 4 Sreifen des Gouv. Poltawa mwurben in 
2 Jahren lebiglic wegen „Mangels an Gelbmitteln“ 15 Schulen gefhloffen. Die von 
ben Landſchaften bewilligten Mittel waren zwar ungenügend; bie nachläßige Verwaltung 
tieß aber nicht einmal das wenige Bewilligte völlig zur Verwendung fommen. Im 
Kreife Pirjatin, wo in 2 Jahren 14 Schulen geſchloſſen worben, erhielt in ben 15 noch 
gebliebenen Schulen bie Hälfte ber Lehrer Feine Gage. Dennoch blieben im J. 1870 
in biefem SKreife von ben für die Schulen bemwilligten 1450 R. 920 unb im folgenben 
Jahre von 1825 R. 785 unverausgabt. Alfo in 2 Jahren 1705 R. „Erfparniffe” im 
Schulbudget Eines Kreiſes, während die Schulen an Mittellofigkeit zu Grunde gehen! 
(Nord. Prefie 1873, Nr. 302). — Die „Gefellihaft zur Verbreitung bes Lefens und 
Schreibens im Gouv. Niſhni-Nowgorod“ hatte im J. 1873 mittels Circulars alle Woloft: 
verwaltungen um bie Beantwortung folgender Fragen erfudht: 1) Welde Maßnahmen 
führen am beften zur Erreihung ber Zwede ber Gefellihaft? 2) Worin beftehen bie 

wejentlichften Mängel der Schulen? und 3) welchen Inhalts müßen die Bücher fein, 
welche am nützlichſten in ben projectirten Bücherniederlagen zu halten wären? Diefe 
Fragen beantwortete eine Woloftverwaltung wörtlich wie folgt: „1) In der Biefigen 
Woloftgemeinde giebt es durchaus gar feine Mittel zur Erreihung ber Zwede ber Ge: 
ſellſchaft, da in der W. ſich fein einziger gebilbeter Bauer findet, ber bie Zwecke ber 
Gef. zu begreifen im Stande wäre; 2) bie Woloftgemeinde befitt feine Schule, auch 
giebt es deren feine in ben benachbarten W., unb vermag beshalb bie Woloftverwaltung 
auch nicht die Mängel berjelben hervorzuheben; 3) in der Gemeinde ift feine einzige 
Perſon zu finden, melde geneigt wäre einer Nieberlage von Büchern zum Verkaufe 
vorzuftehen, und fann aus biefem Grunde fein Mitglied der Gemeinde eine Anficht 
darüber äußern, welcher Art Bücher am zwedmäßigften zur Verbreitung von Elementar: 
fenntniffen im Volke dienen würben. Enblich giebt e8 auch in der Woloftgemeinbe Feine 
BPerfonen, welche zur Verbreitung von Elementarkenntniffen etwas beizutragen willig 
wären.” Die große Mehrzahl ber Woloftverwaltungen bes Gouvernements, meint ber 
Gorrefponbent des „Golos“ (dem biefe Notiz entitammt), Hätten biefelbe Erwiberung 
geben können. Wenn man bebenke, daß bie Volksſchullehrer ein Jahresgehalt von 100, 
75, 50, ja fogar von 30 und 20 R. erhalten, jo müße man fie, troß ihrer völligen 

Unzulänglicpkeit, body noch für „über alle Maßen gut“ erflären. Die Zahl der Kinder 
im Alter von 7 bis 14 Jahren belaufe fi im Gouv. auf 183,000. Rechne man für 
jede Schule 50 Kinder und jährlih 400 R., fo ergebe fi, daß im Gouv. N.:N. 3660 
Volksſchulen mit einer Jahresausgabe von 1,464,000 R. erforberli wären, im J. 1872 

aber feien zur Unterhaltung fämmtliher Elementarfchulen des Gouv. nur 55,594 R. 
verausgabt worden (Nord. Preſſe 1874, Nr. 60). Ein Beriht aus dem Charkow'fchen 

Kreife über das J. 1873 fagt u. a.: Die Gehälter ter Lehrer waren ganz unzureichend: 

ein Lehrer erhielt 15 R., ein amberer 18 R. im Jahr. Was für Lehrer für ſolche 

Sagen dienen und wie lange fie in fo unerquidlihen Verhältniffen beharren, läßt ſich 

ohne Commentar denken. Man kann e8 ben Lehrern kaum verübeln, wenn fie ihre 

®) Nicht zu vermechjeln mit den überall gefeierten Kronsfeiertagen (den Geburtstagen des Kaiſers, 

der RKaiferin, des Thronfolgers und feiner Gemahlin, den Ramenstagen des Herricherpanzes, dem 

Krönungstage u. |. w.) und großen lirchlichen Feſten. 
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päbagogifdhen Anftrengungen nad ihren Einnahmen bemefien. So pflegte ein Küfter, 
der für 20 R. jährlih im Dorfe Ubi nahe bei Charkow das Lehreramt befleibete, feine 
Zöglinge am Morgen hinter Schloß und Riegel zu fperren, fie fi felbft zu überlafien 
und feinen fonftigen Gejchäften nachzugehen. Die Schulgebäude find eng, ohne Venti⸗ 
lation, das Mobiliar ganz unzulänglid. In der Schule zu Osnowa ſank die Schüler: 
zahl nur ber Enge bes Locald wegen in einem einzigen Jahre von 60 auf 25. Es 
fam dort freilih auf jeden Schüler nur ein Luftraum von 1,105 Meter Länge und 

0, M. Breite! Die Erfolge bes Unterrichts waren ſehr gering. Der Schulbeſuch 
ift unregelmäßig. Der Religionsunterriht kommt in manchen Schulen nicht über bas 
Alte Teftament hinaus, fo daß ben Kindern von Chriftus und feiner Lehre gar nichts 
erzählt wird (Deutihe St. Peteröb. Ztg. 1874, Nr. 167). Aus Maloryto (an ber 
Kijew:Brefter Bahn) melbet der „Rufffi Mir“ (Ruffifche Welt) no im Sommer 1876, 
daß in den nächſtliegenden Dörfern nicht einmal befonbere Localitäten, bie zu Schul 

häufern bienen fönnten, ſich vorfinden, jo daß nicht felten der Unterricht in irgend einer 

Hütte abgehalten werben muß, bie zu gleicher Zeit von bem fie vermietenden Bauern 
und feiner Familie bewohnt wird. Dazu kommt no, daß bie meiften Bauernmwoh: 
nungen jener Gegenden allein Raudftuben enthalten und zur Winterzeit auch dem lieben 
Hausvieh erwärmenben Aufenthalt bieten. 

Dieſen harakteriftiihen Daten ließen ſich leicht noch viele andre Hinzufügen: doch 
wirb das Angeführte genügend beweiſen, daß noch jehr viel gefchehen muß, um aller: 
orten befriedigende Zujtände herbeizuführen. Es muß aber anerfannt werben, daß bie 

Misftände von Jahr zu Jahr fi mindern. 
Lehrerbildung. Lehrerſeminare. Das nädjtliegende und befte Mittel zur 

Ausbildung von Lehrern find bie Lehrerſeminare. Das Verdienſt, den großen Mangel 
an ſolchen Anftalten Klar erkannt zu haben, gebührt dem Unterrihtsminifter Golownin, 
obwohl die von ihm gegen das Enbe feiner Wirkſamkeit beantragte Errichtung von 15 
Seminaren infolge jeiner Enthebung vom Amte (14. April 1866) nicht zu Stande fam; 
Abhülfe jchafite erft der gegenwärtige Minifter Graf D. Tolftoi, Der 1860 ausgear⸗ 
beitete Entwurf von Bejtimmungen für Volksſchullehrerſeminare blieb ohme praktiſche 
Folgen, ebenfo die 1862 und_1863 veranftaltete Entſendung einiger Gelehrten, welde 
die Mittel zur Vorbereitung der Elementarlehrer, bejonbers in Deutſchland und ber 

Schweiz, Eennen lernen jollten. 1862 wurbe ein Lehrerjeminar in Finnland errichtet, 
1864 im Zartbum Polen einige gleichartige Anftalten unter ber Bezeichnung päba: 
gogifhe*) Eurje (Beitr. 2, 224—226). In diefelbe Zeit fällt die Grünbung zweier 
Seminare im Kaufafus (1 in Tiflis von ber Gefellihaft für Verbreitung des ortho— 
boren Glaubens, 1 für das Kuban’ihe Koſakenheer). Das erfte Lehrerfeminar im 

Innern Ruflands war das 1863 von N. W. Iſſakow in Moskau für die Schulen bes 
Militärrefjorts ind Leben gerufene (Mefjel 1, 321); das erfte dem U.:M. untergeord: 
nete war (abgefehen von dem in Dorpat) das in Molobetfhno (Gouv. Wilna, Gef. v. 
25. Juni 1864). — Den Zuwachs an Lehrerfeminaren während ber legten Jahre zeigt 
nadhftehende Ueberſicht: 

1. Jan. 1871: 15 Seminare, 11 von der Regierung ımterhaltene: Dorpat, Riga, 
Molodetſchno, Kijem (im J. 1873 nad Koroſtyſchew verlegt) und 7 päbagogifche Curie 
im Warjchauer Lehrbezirt (Warihau, Wymyſſlin, Sſjenniza, Bjela, Sfolez, Weiwery, 
Cholm); 3 von Landſchaften unterhaltene: Rjäfan, Kolmow (Später nad) Nowgorob ver: 
legt), Tihernigow; 1 Katharineninftitut in Tambow, weldhes der wirkliche Staatsrath 
Naryichlin zur Erinnerung an feine verftorbene Gattin durch eine Schenkung von 
250,000 R. errichtete, 

1. Jan. 1872: 25 Seminare, alfo 10 neue. — 6 Regierungsfeminare: Gatſchino 

*) Die Statuten der pädagogiichen Gurfe find verſchieden für die polniſche, die griechiſch⸗unirit 
und die Littauiſche Bevölferung (5./17. Yan. 1866, Gef. IV, Anhang). 
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(Bez. Petersb.), Nowoje (Bez. Mosk.), Bjelgorod (Charkow), Sſamara, Nikolajew 
(pãter nach Cherſſon verlegt), Lentſchiza (Warſch.); 4 landſchaftliche, wovon zwei für 
Lehrer: Poliwanowo (Bez. Mosk., 1874 Regierungsſeminar), Torſhok (Most., 
10. Juni 1875 Regierungsſeminar), und zwei für Lehrerinnen: Twer, Kaſan. 

1. Jan. 1873: 42 Seminare, alfo 17 neue. — 13 Regierungsfeminare: Totjma 
(Petersb.) Alferowo, Karatihew (Mosk.), Kafan, Porezkoje (Kaf.), Sfimferopol (tatar.), 
Beiramtſcha (Odeſſa), Polozk, Ponewjeih (Wilna), Andrejewo (Warſch.), Ufa (tatar.), 
Irtutst, Dmöt; 4 Lanbihaftsfeminare, zwei für Lehrer: Ct. Petersburg, Wjätka, zwei für 
Lehrerinnen: Kojtroma, Sjamara. 

1. Jan. 1874: 45 Seminare, aljo 3 neue, — 1 Regierungsfeminar: Kraſſnojarsk 
(Dftfibir.); 1 Landſchaftsſeminar: Kurst; 1 Lehrerinnenjeminar in Moskau bei ber 
Brüderſchaft der HI. Apoftelgleihen Maria, 

1. Jan. 1875: 50 Seminare, alſo 5 neue. — 4 Regierungsjeminare: Pſtow, Penfa, 
Woltihanst (Chark.), Nowüi Bug (Ob); 1 Lanbichaftsjeminar für Lehrerinnen: 
St. Petersburg. 

1. Jan. 1876: 57 Seminare, aljo 8 neue (ba das Lehrerinnenjeminar in St. Petersburg 
wieder eingegangen), jämmtlih Regierungsjeminare: Wytegra, Tſcherepowez (Petersburg), 
Wladimir (fpäter nah Kirſhatſch verlegt), Wolst (Kafan), Woronefh, Preſſlawl (Od.), 
Neſſwiſh, Sſwiſſlotſch (Wilna). 

Im J. 1876 wurden, ſoweit aus ben veröffentlichten amtlichen Berichten zu ſehen, 
3 Regierungsfeminare eröffnet: Oſtrog (Kijew), Kaſan (tatar.), Jeliſawetino (nad 
Blagoweſchtſchenski Sawod im Gouvernement Ufa verlegt). Die Oejammtzahl ber 
gegenwärtig eriftirenben Lehrerſeminare beträgt demnach jegt 60, nämlich: 48 Regierunge- 

feminare (3 tatarifhe: Sfimferopol, Ufa, Kafan); 10 Landſchaftsſeminare, ſechs für Lehrer 
(Petersburg, Nowgorod, Rjäfan, Wjätke, Kursk, Tſchernigow) und vier für Lehrerinnen 
(Twer, Koftroma, Kajan, Sfamara), 1 Xebrerinnenjeminar bei der Brüderichaft ber 

hl. Maria in Moskau; 1 SKatharineninftitut. Während des erjten Decenniumsd des 
Minijteriums Tolftoi find ſonach nicht weniger als 51 Lehrerjeminare errichtet worben! 

Die Einridtung der ruffifhen Lehrerjeminare glauben wir nicht befjer darftellen zu 
fönnen, als durch einen kurzen Auszug aus dem jehr anjchaulich gejhriebenen Bericht 
(Journ. 184, 3, 1—21) über bad Seminar in Porezloje (Gouv. Sfimbirst). Aeußer⸗ 
lich unterſcheidet ſich das Dorf Porezkoje nur wenig von der Mehrzahl der großruſſiſchen 
Dörfer. Eintönige von Zeit und Unwetter geſchwärzte Holzhäuſer mit einem oder zwei 
Stockwerken und hohem Dad) ftehen dicht bei einander in ben jehr ungleihmäßigen 
Straßen, die im Herbft und im Winter mit ſchwer pajfirbarem Schmuß bebedt find. 

Inmitten biejer ermübenden Einförmigfeit erheben jih 3 fteinerne Kirchen und ein großes 
zweieinhalbjtödiges Haus, gleihfalls von Stein, in bem ſich das Seminar befindet. 
Dies Haus, zu dem 2 Flügel und Baulichkeiten für die Dienerihaft gehören, ſammt 
einem 5 Defljätinen (5,46 Hektar; 21,4 pr. Morg.) großen Obſt- und Gemüjegarten, 
mwurbe vom Apanagenrefjort dem Seminar zu unentgeltliher Benugung überlaffen. Die 
Gouvernementslandſchaft bewilligte 26,000 R. zur Einrihtung. Am 19. Nov. 1872 
erfolgte die Eröffnung der neuen Xehrerbilbungsftätte, Wie große Schwierigkeiten bes 
jonders im Anfange zu überwinden waren, mögen folgende Daten zeigen. Das Lehrer: 
perjonal bejtand während bes erjten Schuljahres nur aus dem Director, bem Religions: 

lehrer und einem Claſſenlehrer und ijt jest (Herbit 1875) noch nicht auf ben vollen Be: 

jtand gebracht. Porezkoje ift 40 Werſt (42° Kilom.) von ber Kreisitabt (Mlatyr) 
entfernt und liegt nicht an ber Poſtſtraße: erft kürzlich erhielt das Dorf eine — 
mit beſchränktem Dienſt (es werben z. B. feine Geldbriefe im Werthe von meht als 
10 R. angenommen). Im Orte giebt es feine Tiſchler: daher mußte das ganze Meu: 
blement in Alatyr und Niſhni-Nowgorod beſtellt worden. Die Vorbereitung der faſt 
durchweg Kreisſchulen und geiſtlichen Schulen entſtammenden Zöglinge war eine überaus 

mangelhafte. Am meiſten wußten die Schüler in der Religion, am ſchlechteſten kannten 
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fie die ruffifhe Sprade; Gefchichte, Geographie und Naturwiſſenſchaften waren ihnen faft 
ganz fremd. Sein einziger vermochte mit Ausbrud und Verftänbnis eine leichte proſaiſche 
Erzählung, geſchweige denn ein Gebicht zu leſen; etliche konnten nicht einmal geläufig 
mechaniſch leſen. Die überwiegende Mehrzahl befaß nicht die Fähigkeit, ven Inhalt des 
Erzählten in zufammenhangenber Rebe und fprachlic richtig wieberzugeben. Die Kennt: 
nis ber Orthographie ließ viel zu wünſchen übrig. Die grammatifchen Regeln waren 
ohne Verftänbnis auswendig gelernt. An Wißbegierde wie an Fähigkeiten mangelte es. 
Den Borgefesten gegenüber zeigten die Zöglinge kriecheriſche Ergebenheit und hörten in 
ben Freiſtunden plöglid auf zu fpielen, fobalb fih aud nur aus ber Ferne irgend ein 
Vorgeſetzter bliden ließ, während fie fonft lärmten, ſchrieen unb fi balgten. Angeſichts 
biefer Sachlage konnte ber Unterricht während bes erften Lehrjahres natürlich nur bie 
elementarften Gegenftände behandeln. Daß der Erfolg anfangs fein glängenber war 
(von 37 Zöglingen beftanden 27 das Berfeßungseramen), erklärt ſich theilmeife auch aus dem 
damaligen Mangel an Büchern und Lehrhülfsmitteln. Erft Ende Januar 1873 wurben 
bem Seminar bie Bücher ber (aufgehobenen) päbagogiihen Eurfe von Perm überwieſen; 
bie bei Petersburger Handlungen beftellten Bücher u. f. w. kamen erft im zweiten ober 
im britten Jahre an, manche Sendungen find bis jet noch nicht eingetroffen. Um für 
bie Folge befjere Refultate zu fihern, wurde vom päbagogifhen Eonjeil ein Reglement 
für die Aufnahmeprüfung ausgearbeitet. Diefelbe beftanden am Anfang bes zweiten 
Schuljahres von 20 Candidaten nur 8, beim Beginn bes britten von 37 nur 16. Das 
zweite Lehrjahr zeigt ſchon einen erheblichen Fortſchritt: ber Unterricht konnte ſich ver: 
tiefen und grünblicher werben, bie Bibliothek vermehrte fi, bie Abendunterrebungen 

zwiſchen den Lehrern und den Zöglingen begannen, bie Beichäftigungen im Garten und 
in ben Werkftätten nahmen ihren Anfang, bie Elementarfchule wurde eröffnet. Bon 

dem Wunfche geleitet, ven Seminariften die faljche, rein formale Betrachtungsweiſe ihrer 
Thätigfeit zu nehmen, fchaffte der pädagogiſche Eonfeil das Syſtem ver „Bälle“ ab 
[orgl. Encyfl. XI, 252]. Statt deffen macht ber Director die Zöglinge alle zwei Me: 
nate mit dem Urtheil ber Lehrer befannt. Der Unterridt bauerte von 8 bis 1 Uhr; 
von 3 bis 5 Uhr Nachmittags wurbe im arten gearbeitet. Diefe Arbeit war ziemlich 
mühſam, denn ber Garten war ganz verwilbert, voll Unkraut und Schutt. Bei gelegent: 
lihen Ercurfionen in den benachbarten Wald wurden Sträude und Bäumchen gefam: 
melt, durch deren Anpflanzung ber Garten allmähli Exemplare faft ber ganzen Flora 
ber Umgegenb in fi) vereinigte. Während ber Wintermonate beihäftigten fich die Zög: 
linge in beſonders eingerichteten Räumen mit Tiſchler-⸗, Drechsler: und Buchbinber: 
arbeiten. Die Zöglinge ber zweiten Claſſe wohnen dem Unterricht in ber zum Seminar 
gehörigen Muſterelementarſchule bei; bie Seminariften des britten Eurfus beginnen unter 
Leitung des Directord und der Lehrer in einer befonderen, nicht mehr als 10 Schüler 
zählenden Elementarclafje felbft zu unterrichten. Um die Seminariften von unpaffenben 
Zerftreuungen abzuhalten, veranftalten bie Lehrer an Feiertagen muſikaliſch⸗-literariſche 
Abendunterhaltungen, an weldyen, obwohl fein Zwang ausgeübt mwurbe, alle Zöglinge 
regelmäßig theilnehmen. — Am 15. Juni 1875 wurben 12 Seminariften als Elementar 
ſchullehrer entlaſſen. Da viele Elementarfhulen noch immer fogar bie unentbehrlichften 
Lehrbücher nicht befigen, erhielt jeder ber jungen Leute eine Meine Sammlung ber wi: 
tigften Bücher mit auf feinen Lebensweg. Läßt auch bie Ausbildung biefer zuerft ent 
lafjenen Seminariften infolge ber fo ungenügenben Vorkenntniffe beim Eintritt und wegen 
ber Unvollftändigfeit bes Lehrkörpers noch manches zu wünſchen übrig, fo ift bod das 

Geſammtbild, welches uns von ber breijährigen Wirkfamfeit des Seminars zu Porezkoje 
entwffen wirb, ein durchaus erfreuliches. Beſonders anerlennendwerth iſt ber gefunbe 
pãdagogiſche Sinn des Lehrercollegiums, welcher auf Formalitäten und Prüfungen fein 

größeres Gewicht legt, als ihnen der Natur der Sache nad; zukommt. — Die Anftalt 
hat drei Claſſen, in benen ber Unterricht verteilt ijt, wie folgt: Religion 3,8,2; 
Ruſſiſch 5,5, 4; Kirchenflavifch 1,2, 13 Pädagogik1, 2, 25 Rechnen 4, 4,2; Geometrie2,2,1; 
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Naturkunde 3, 3, 2; Gejchichte2,2,1; Geographie 1,2, 1; Kalligraphie 1,0,0; Geſang 5,5,55 
Turnen 2 (alle Elaffen combinirt); Tiſchlerei und Drechslerei 6,422, 4140; Buchbinberei 
5,5'%, 3. Die Zöglinge des zweiten Curſus beſuchen 5 Stunden bie beim Seminar be 
finblihe Elementarſchule; die des britten Curſus find 18 Stunden jelbjt in ber beſon⸗ 

deren Glementarclafle tbätig und haben außerbem zweimal wöchentlich zweiſtündige 
päbagogifche Befprehungen mit ben Lehrern. 

Bon dem 1866 gegründeten Lehrerfeminar in Weiwery (Gouv. Sſuwalki) berichtet 
ber Gurator des Warſchauer Lehrbezirks (Journ. 183, 4, 81 ff.), daß er bei einer Re 
viſion im J. 1875 von ben Kenntniffen ber Zöglinge jehr befriedigt geweſen ſei, und 
führt dann fort: „Dank den Bemühungen bes Inſpectors Hrn. Jurkewilſch und bes 
Mufiflehrers wurbe im J. 1872 aus den Seminariften ein Inftrumentalorchefter gebilbet. 
Tasfelbe, gegenwärtig aus 30 Mann beftehend, fpielte vor mir in trefflicher Weiſe einige 
Sätze aus ben Opern „Das Leben für den Zar,” „Der Barbier von Sevilla“ und 

„Ernani,“ ſowie etliche Märfche und Tänze. Bon dem Sängerdyor‘, an dem 35 Zöglinge 
tbeilnahmen, hörte ich einige ruſſiſche Volkslieder, einen Pfalın und die Nationalbymne 

jehr gut vortragen. Der Leiter ber Anftalt will durch biefe Pflege der Mufit nicht 
nur die Fünftigen Volfsfhullehrer zum Gefangunterricht befähigen, fonbern aud ihnen 
im Seminar eine geſunde Zerftreuung geben und fie nad bem Austritt aus bemjelben 
vor ben groben Zerftreuungen bewahren, weldhe bis jeßt noch der ungebilveten Maſſe 
eigen find, in beren Mitte bie jungen Leute Fünftig zu leben und zu wirken haben.“ 
Auch in der Gartenbaufunft leiſtet das Seminar feit einiger Zeit Erfreulihes. Eine 
Deffjätine Landes, weldhe noch vor 6 Jahren eine Wildnis war, haben bie Seminariften 
unter Leitung eines tüchtigen Gärtners theild in einen ſchönen Baumgarten mit etwa 
700 Fruchtbäumen, theils in einen Gemüfegarten verwandelt. Cine Baumſchule enthält 
2000 junge Bäumchen, welche an Schulen, die eigenes Land haben, und an Bauern ab: 
gegeben werben ſollen. 

Mögen immerhin noch nicht viele Seminare biefer als muftergültig bezeichneten 
Anftalt gleichzuftellen fein (mamentlih die landſchaftlichen Seminare ließen, befonbers in 
ven erften Fahren ihres Beftehend, viel zu wünſchen übrig) — bie ruffifchen Lehrer: 

feminare find offenbar in gebeihliher Entwidlung begriffen und gewinnen von Jahr zu 
Jahr nit nur an Zahl, fondern aud an innerem Wertbe. 

Die Seminariften find Stipendiaten theils ber Krone, theild der Lanbichaften. 

Die beiden Hauptmängel der Seminare find nad) dem amtlichen Berichte für 1874 
(Journ. 186, 1, 139): unzureichende päbagogifhe Ausbildung ber Seminarlehrer und 
ungenügenbe Vorbereitung ber eintretenden Zöglinge, Zur Verringerung des erftgenannten 
Uebeld wurben in bem erwähnten Jahre 10 Directoren und 11 Lehrer nad Deutſchland 
gefendet mit dem Nuftrage bie bortigen Seminare und bie in ihnen üblihen Methoben 
gründlich kennen zu lernen. „Die von den Heimgelehrten erftatteten Berichte enthalten 
viele ſehr interefjante und zur Verbeſſerung unjrer Lehrerfeminare höchſt nützliche Bes 
merkfungen.“ Um ben Seminaren befjer vorbereitete Zöglinge zu verihaffen, zugleich 
auch in ber Abfiht burh Gewährung äußerer Vortheile die Zahl der dem ſchwierigen 
unb wenig dankbaren Lehrerberufe fih Widmenden zu erhöhen, befahl der Minifter im 

J. 1872, befähigte Bauernfinder, welche den Curſus zweiclaffiger Dorfſchulen durch⸗ 
gemadt, falls fie es wünſchen, bei biefen zu belafjen, bis fie das für ben Eintritt in 
ein Seminar erforberlihe Alter von 16 Jahren erreidhen. Diefe Präparanden haben 
fi unter Anleitung ber Lehrer mit der Wiederholung bed Durchgenommenen, mit bem 
Lefen von ihrer Bildung förberlihen Büchern und mit ſchriftlichen Arbeiten zu beihäftigen 
jowie ſich durch Unterweilung ber jüngeren Kinder mit dem Unterrichten praktiſch befannt 

zu maden; bafür erhalten fie Stipendien von 8—5 R. monatlih. Den Lehrern wirb 
für jeden Stipenbiaten, der das Eintrittseramen in bas Yehrerjeminar bejteht, eine Be: 
lohnung von 15—20 R. ausgezahlt. Gegenwärtig beabfidhtigt das U.M., dieſe Präpa- 
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ranben möglift in bejonberen mit ben Seminaren in Verbindung zu bringenden Bor: 
bereitungsclaffen zu vereinigen. 

Die Zahl der Seminariften. betrug am 1. Jan. 1875 in 50 Unftalten: 3336 
(2828 männl., 508 weibl.), gegen bas Vorjahr mehr: 422 (188 m., 234 w.). We 
ausgebilbet entlaſſen wurben 360 Zöglinge (ober 10,7°/ aller Lernenden) — eine Zahl, 
bie nicht mehr gering erfcheint, wenn man bebenkt, daß erft 24 Seminare vor 1874 ben 
vollen Elafjenbeftand erreicht hatten, Der Gefammtaufwand belief fi auf 778,000 R.; 
bavon gab bie Regierung 519,000 R., bie Landſchaften 197,000 R. 

So lange Seminare nit in genügender Zahl vorhanden waren und find, mußten 
und müßen dem Zmwede ber Lehrerbildung noch andere Mittel dienen. Als das am 
meiften und nicht ohne Nutzen angewenbete find die „päbagogifhen Curſe“ an Streik 
ſchulen, feltner an Oymnafien, zu bezeichnen.*) Am 23. März 1865 genehmigte ber 
Kaiſer die Errichtung von pädagogiſchen Eurfen an je einer Kreisſchule ber fünf Lehr: 

bezirfe Petersburg, Moskau, Charkow, Kafan und Odeſſa. Durch Geſetz vom 31. Jar. 
1866 wurbe biefe Zahl verboppelt und ber Etat von je 3545 auf je 4695 R. *) erhöht. 
An demjelben Tage erhielt au die Kreisichule in Nikolajew pädagogiſche Curſe; am 
26. Dec. 1868 wurbe bie Zahl der Stipendiaten an ber Kreisfhule zu Kiſchinew um 
10 erhöht. Auch die Landſchaften ließen dies Mittel der Lehrerbildung nicht unbenukt. 
Seit dem J. 1871 aber, alfo feit ber regelmäßigen Vermehrung ber Lehrerfeminare, ift 
bie Zahl ber päbagogifhen Eurfe in ftetem Fallen, fo daß fie gegenwärtig bereits faſt 
alle Bebeutung verloren haben. 

Den Sonntagsjchulen bei den geiftlihen Seminaren gewährte das U.“M. im J. 1874 
eine Unterftügung von 11,900 R.: es ließ fi) dabei von ber Erwägung leiten, daß biefe 
Säulen ven Seminariften, von denen viele nah Beendigung bes Curſus dauernd ober 
zeitweilig (bis zur Uebernahme eines geiftlihen Amtes) Volksſchullehrer werben, Ge 
legenheit bieten fi im Unterrichten zu üben und fie fo zu ihrer künftigen Lehrthätigkeit 
geſchickter machen. 

So anerfennenswertd und von Erfolg begleitet aber auch das Streben ift, vol: 
fommen taugliche Lehrer in genügenber Anzahl Keranzubilden: bie Bis jet vorhandenen 
Anftalten und Einrichtungen werben, felbft wenn erheblid vermehrt, noch viele Jahre 
hindurch nicht im Stande fein, dem großen ruffifchen Reiche eine auch nur einigermaßen 
ausreichende Anzahl tüdhtiger Lehrer zu liefern. Man kann daher die große Menge ber 
gegenwärtig thätigen, wenig ober gar nicht geeigneten Lehrer nicht einfach entlafjen, fon: 
bern muß ſich bemühen, fie weiter zu bilden und brauchbarer zu machen. Diefem Zwede 
bienen bie Lehrerzufammenfünfte, auch „zeitweilige päbagogifche Curfe für Ele 
mentarlehrer unb Lehrerinnen“ genannt, für welche ver U-M. am 5. Aug. 1876 eime 
ausführlihe Inſiruction beftätigte. Die päbagogifhen Curſe follen mangelhaft aus 
gebilbete Lehrer mit ben beiten Unterrihtsmethoben befannt machen und ihre Kenntniffe 
wieber auffrifhen und ergänzen. Sie werben (auf Antrag einer Landſchaft ober berer, 
welche die Koften auf fi) nehmen, mit Genehmigung bes Gurators) während ber Som: 
merferien in ber Regel am Orte eines Lehrerfeminars veranftaltet und ſtehen bann 
unter ber Oberauffiht des Directors besjelben. Die eigentliche Anleitung ber Ber: 
fammelten ift Sache der Seminarlehrer. Diefelben unterrichten in einer zu biefem Zwede 
zu bildenden aus 8 Abtheilungen (nad den Kenntniſſen) beſtehenden Elementarclaffe ert 
ſelbſt, dann laſſen ſie die Lehrer unterrichten. Abends werden die von letzteren ertheilten 
Stunden beurtheilt und planmäßige pädagogiſche Unterredungen veranftaltet. Gegenftänbe 
dieſer Unterrebungen find: a) Ergänzung ber ben Lehrern fehlenden, aber beim Unter: 
richten erforberlien Kenntniffe, b) Mittheilung praktiſcher päbagogifcher Regeln und 

*) D. 5. die Vorbereitung junger, durch Stipendien unterftüßter Leute zum Clementarlehre- 
berufe durch Lehrer der oben genannten Anftalten. 

**) Die Hauptausgabepoften find: 1215 R. für 27 Stunden zu 45 R.; 2700 R. für 30 Shpen 
dien zu 90 R.; 300 R. für Lehrmittel. 
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Bekanntmachung mit den beiten Methoben, c) Durchſicht ber beften Lehrbücher, ſowie 
Lectüre wichtigerer auf bie Volksbildung bezügliber Schriften und Journalaufſätze. Mit 
bem Unterridten im Kirchengefange und im Turnen find wenigſtens die Lehrer vertraut 
zu machen, welde in biejen Lehrobjecten nicht jever Vorbereitung entbehren. Im J. 1874 
wurben folder Lehrerzufammenkünfte, die am einfachſten als abgefürzte Seminarcurje zu 

bezeichnen fein bürften, am verſchiedenen Orten 66 veranftalte, So interefjant auch eine 
eingehende Schilderung mehrerer folder Lehrerzufammenfünfte in mandem Betracht uns 
ftreitig fein würbe (vgl. meinen Aufſatz in ber „Ruffiihen Revue” VI, 450—456), 
müßen wir uns hier doch auf einen kurzen Auszug aus dem Berichte über eine Ver: 
ſammlung beihränten. Das Gebiet der Schuldirection Lomfha (Lehrbez. Warfchau, 
Journ, 172, 4, 50—66) iſt in 30 Bezirke getheilt: jeber derfelben enthält unter Leitung 

eines erfahrenen Lehrers eine ald Mufter dienende Anftalt, um bie ſich bie übrigen 
Säulen gruppiren. Die Lehrer dieſer Mufterfhulen, bie jogenannten Oberlehrer, follen 
ihren jüngeren Amtsgenofjen als Vorbild dienen; außerdem haben fie ein: ober zweimal 

jährlih an allen Schulen Eramina abzuhalten und bei biefer Gelegenheit wargenommene 
Mängel nad Möglichkeit zu befeitigen. Mit biefen Lehrern wurbe vom 16. Aug. bis 
zum 1. Sept. 1873 ein beſondrer päbagogiiher Eurfus veranftalte. Die Thätigkeit ber 

Verfammlung umfaßte: ruſſiſche Sprache, Rechnen, Schönihreiben, Singen, Grundfäge 
bei der Leitung einer Schule, Gymnaftif. Den Uebungen im Ruſſiſchen lagen zu Grunde 
bie beiben verbreitetiten Lejebüdher: „das Schreiblefen“ von Gruſchezki und „ber Kinder: 

freund“ von Marimowitih. Gelegentlih der Lectüre wurben bie Hauptregeln der Grams 
matit erläutert; bie Tonfilbe falſch gelejener Wörter ließ man bie Lehrer im Lefebuche 

mit einem farbigen Stifte bezeichnen, Um ben Lehrern (bie meift polniſcher Abftammung) 

Gelegenheit zu geben ſich in ruffiiher Rebe zu üben, veranlaßten bie Leiter der Ver 
fammlung Unterhaltungen über bie gelejenen Aufſätze und verbeflerten forgfältig alle 
hierbei in Bezug auf Ausſprache ober Phrafeologie gemachten Fehler. Die Erercitien 

und Dictate wurben von den Leitern zu Haufe corrigirt unb bann von ben Lehrern in 
berichtigter Geftalt abgejchrieben. Bon dem Grube'ſchen Rechenbuche wurben über Hundert 
Seiten burdgenommen. Bei ber Löfung aller Aufgaben Hatten bie Lehrer eingehende 
Erläuterungen hinzuzufügen. Was bie Gymnaſtik betrifft, jo folgten auf die Erklärung 

eines furzen ad hoc geſchriebenen Leitfadens praktiſche Uebungen. An biefe Hauptver: 
fammlung ſchloßen fi Meinere Lehrerzufammenfünfte bei den oben erwähnten Central: 
ſchulen an. Die Refultate berjelben waren nad ber Berfiherung bes Directors, ber 
elf folder Vereinigungen beimohnte, jehr befriebigend. 

B. Stadtfhulen. Die Notwendigkeit einer Reorganifation der Kreisfhulen hatte 
(orgl. S. 454, 455) bereit8 der Minifter Golownin beutlih erkannt, die Art berjelben 
aber regelten erft bie Gefege vom 31. Mai 1872. Da bie Ausführung ber Reform 
erſt in der zweiten Hälfte bes Jahres 1874 begonnen hat und vor Ablauf einer Reihe 
von Jahren nicht beendet fein wird, fann eine Schilderung ber neuen Berhältnifje Hier 
felbftverftänblich noch nicht gegeben werben, fonbern wir müßen uns mit einer Angabe 

ber wichtigſten geſetzlichen Beftimmungen begnügen. 

Durch die am 31. Mai 1872 erfolgte a. h. Beftätigung des bezüglichen Reichsraths⸗ 

gutachtens wurde genehmigt: 1) Das Statut für Stabtihulen und das für Lehrerinftitute, 

2) die Ummanblung ber vorhanbenen 402 Kreisihulen (bie Kreisiculen des Dorpater 
Lehrbezirks find ausgeſchloſſen) in ebenjoviele Stabtihulen, von denen 25 vierclaffig, 

75 breiclaffig und 302 zweiclajfig fein jollen, 3) die Errihtung von 7 Lehrerinftituten 
zur Ausbildung von Lehrern an den Stabtihulen der Lehrbezirte St. Petersburg, Mos- 
tau, Kajan, Chartow, Odeſſa, Wilna, ber Gouvernements Tſchernigow und Poltawa 

(Lehrbez. Kijew) und an den Schulen der ſibiriſchen Gouvernements. Die erjten 2 Ins 

ftitute find noh im 9. 1872 in St. Peteröburg und in Moskau zu eröffnen. Der 
Etat beträgt für jede Anftalt 26,400 R., bavon für den Direetor 2000, für ben Reli: 
gionslehrer und 4 etatdmäßige Lehrer (zu 1200 R.) 6000, für bie 4 Lehrer des Ge fange 
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bes Schreibens, bes Zeichnend und bes Turnens (zu 500 R.) 2000, für ben Unterhalt 
ber Zöglinge 7500, für Bibliothet und Lehrmittel 500 R. u. f. w.; auferbem zur erften 
Einrichtung je 10,000 R., 4) um ben Sreisfchullehrern bie Möglichkeit zu geben, ſich 
päbagogifch wie wifjenichaftlich weiterzubilden und fo zur Thätigkeit auch an Stadtſchulen 

fähig zu werben, follen für fie an ben Lehrerinftituten Ergänzungscurfe eingerichtet 

werben. Die Dauer ber vom Eurator zu verfügenden Abcommanbirung zu biefen Curſen 
foll nicht mehr als ein Jahr betragen; jeber Lehrer erhält für die Reife unb anbere Un 
foften eine Unterftüßung von je 100 R. Dem Director unb ben 4 Lehrern bes In— 
ftitut8 wirb für bie ihnen durch bie Curſe erwachfende Ertraarbeit eine Gratification 
von je 500 R. gewährt, 5) bie Reichörentei hat bie erforberlihen Summen nad Maf- 
gabe ver Durchführung der Reform auszuzahlen. Für ben Unterhalt der Stadtſchulen 
find jährlich 1,009,505 R. beftimmt, alſo 69,438 R. mehr als für bie gleiche Anzahl 
Kreisihulen. Der Gefammtaufwand für die Lehrerinftitute wird 202,300 R. (26,400 
x 7 + 500 X 5 X 7) betragen. 

Statut für Stabtfhulen. Die Stabtfhulen Haben den Zweck, Kinbern aller 
Stände eine intellectuelle und religiössfittlihe Elementarbildung zu geben, ftehen unter 
ben Volksſchulinſpectoren als nächſter Auffichtsbehörbe und werben entweber von ber Re 

gierung ober von Landſchaften, von ftäbtifchen Gemeinden, von Ständen ober von Privat 

perfonen unterhalten. Die Stabtfhulen werben eingetheilt in ein, zweis, breis unb vier: 
claffige; Schulen, welche das Reichsbudget nicht belaften, fönnen auch 5 ober 6 Claſſen 
haben. Zur Erritung von Stabtfchulen auf Koften ber Regierung ift bie Zuſtimmung 
bes Miniſters erforderlich; die Eröffnung ber anderen genehmigt der Eurator. Geſtatten 
die Landſchaften u. f. w., weldye die Gelbmittel für Schulen hergeben, daß bie Lehrer 
von ber Regierung, aber nad; vorgängigem Einvernehmen mit ihnen, den Erhaltern, er⸗ 
nannt werben, jo haben biefe Schulen alle Rechte, deren fich Ähnliche aus ber Reihe 

kaſſe unterhaltene Anftalten erfreuen; andernfalls ftehen fie unter den allgemeinen Be 
fimmungen über Privatlehranftalten. Der volle Lehrcurſus in ben Stadtſchulen bauert 

6 Jahre. Die ein: unb bie zweiclaffigen Stabtfchulen find in 3 aufeinanderfolgenbe 
Abtheilungen zu theilen. Jede Stabtjchule fol einen Religionslehrer und fo viele etat& 
mäßige Lehrer haben, wie die Schule Elaffen Hat. Einer der Lehrer wirb auf Vorſchlag 
bes Boltsihulinfpectors und mit Beftätigung bes Eurators bes Lehrbezirks zum Diris 
genten ber Schule ernannt. Leiter drei⸗ ober vierclafiger Stadtſchulen erhalten ben 
Titel Infpectoren. In einclaffigen Schulen fteht dem leitenden Lehrer ein Lehrergehülfe 
zur Seite. Sind in einer einclaffigen Schule ober in ber erften (unterften) Claſſe der 
andern Stabtfhulen mehr als 50 Schüler, fo wirb für jede folgenben 30 nod ein 
Lehrergehülfe angeftellt. Jeder etatömäßige Lehrer unterrichtet bie ihm anvertraute 
Elaffe in allen Fächern, mit Ausnahme der Religion, des Geſanges und des Turnens. 
Können die etatsmäßigen Lehrer den Unterricht im Gejang und im Turnen übernehmen, 
fo erhalten fie dafür ein befonberes, im Etat bejtimmtes Honorar. Sonft berufen bie 
Bolksfhulinfpectoren mietweife befondere Lehrer für dieſe Fächer. Zu Religionslehrem 
werben vom Volksſchulinſpector geeignete Geiftliche gewählt, welche ber Eurator, im Ein 
verftändnig mit dem Epardialvorftand, beftätigt. Die Inſpectoren, bie Religionslehrer, 
bie etatdmäßigen Lehrer, fowie bie Lehrergehülfen ftehen im activen Staatsbienft und er 
halten Penfion. Die Dirigenten der Stadtſchulen find die unmittelbaren Vorgeſetzten 
der anderen Lehrer, verantwortlih für ben guten Zuftanb ihrer Schulen und erftatten 
dem Volksſchulinſpector jährlich eingehenden Bericht. Der päbagogifche Eonfeil, aus bem 
Dirigenten, dem Religionslehrer, ben etatsmäßigen Lehrern unb ben Lehrergehülfen be 
ftehend, gleicht im wefentlihen der deutſchen Lehrerconferenz. An jeder Stabtjchule wird 
ein Ehreninfpicient beſtellt, welcher vom Volksſchulinſpector, bezw. von ben Erhalten 
ber Schule ernannt und vom Gurator beftätigt wird. Der Ehreninfpicient Fann allen 

Situngen des päbagogiichen Conſeils mit Stimmrecht beimohnen; feine Hauptaufgabe 
ift, dafür zu forgen, daß die Schule in materieller Beziehung fih in gutem Auftande 
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befinde. Gehört ber Ehreninfpicient*) zu ben Perſonen, welche bie Rechte bes 
Staatsbienftes genießen, fo zählt er Eraft biefes Ehrenamtes zur VIII. Claſſe (Eollegien: 
afleffor, Major vrgl. Encykl. XI, 30), wenn nicht, kommt ihm wenigftens der Uniformss 
Vicerod der VIII. Elafje zu. Kinder von 7 bis 10 Jahren können ohne Aufnahmes 
eramen in bie Stabtihulen eintreten. Diejenigen, melde eine Stabtfchule mit Erfolg 
durchgemacht haben, werben im Civildienſt mit Bevorzugung vor denen angeftellt, melde 
nicht in Stadtſchulen ober in höher als dieſe ftehenden Lehranftalten unterrichtet worben 
find. Die dur das Schulgeld, beffen Betrag der Volksſchulinſpector entſprechend ben 
localen BVerhältniffen feftfeßt und ber Eurator bejtätigt, einfommenben Summen finb 
Eigentfum ber betreffend en Stadtſchule und werben verwendet: a) zur Entſchädigung 
ber Xehrer für ihre Beihäftigung mit ſolchen Schülern, welde nad Abfolvirung bes 

vollen Lehrcurſus bis zum vollendeten 16. Lebensjahre bei der Schule bleiben, um fi 
für ven Eintritt in ein Lehrerinftitut vorzubereiten, b) zur Unterftüßung biefer Schüler 
und c) für andere Bebürfniffe ver Schule, wie für Belohnungen und Unterftüßungen ber 
an ber Schule Angeftellten. Die Stabtihulen follen eine Bibliothek, eine auf die Um: 
gegend möglihit Rüdficht nehmende naturhiftorifde Sammlung und bie übrigen noth— 
wenbigen Lehrmittel Haben. — Lehrplan: 

Ä elaffi. Sm. | Dreiclaifig. | Bierclaffig. 

2 

4 
5 

6 

3 
4 

24 

fe] — 

In den ruſſiſchen Stunden werden auch kirchenſlaviſche Bücher geleſen und ins 

Ruſſiſche überſetzt. Aus der allgemeinen Geſchichte und Geographie wird nur das Noth: 
wenbigfte mitgeteilt, um ein etwas genaueres Eingehen auf die vaterländiſchen Verhält- 

niffe zu ermöglichen. Falls Landſchaften, ftäbtiihe Gemeinden, Stände ober Privat 

perfonen bie Einführung des Unterricht in Hanbwerfen an Stadtſchulen wünſchen und 
wenigftens die Hälfte aller Koften tragen wollen, kann ber Unterrihtsminijter nad) er 

folgter Zuftimmung des Finanzminifterd jeder Schule eine Jahresunterftügung, jedoch 
von nicht mehr als 300 R. bewilligen. Der Unterricht im Singen, im Turnen unb 
in den Handwerken fällt in bie ſchulfreie Zeit; für bie erften zwei Fächer find wöchentlich 
je 3 Stunden beftimmt. In ber zweiten Claſſe zweiclaffiger, in ber britten breiclaffiger 
und in ber britten und vierten vierclaffiger Stabtihulen fann mit Genehmigung bes 

UM. aud in noch anderen Fächern unterrichtet werden. — Etat: 

*) Wer den hohen Werth Iennt, den man in Rußland auf Rang und Zitel legt, wird die 

Bedeutung dieſer Vorrechte zu würdigen willen. 
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Die Penfionen werben nad bem Etat vom 17. April 1859 berechnet, find alſo 
erheblich niebriger, ald die gegenwärtigen Gehaltsbeträge. — Für ben Turnunterricht 
ift außeretatsmäßig die Summe von 75 R. beftimmt. 

Die erfte Stadtſchule nad diefem Statut wurbe im %. 1872 in Warfhau mit brei 

Glafjen errichtet, 1873 folgten Reval (3 Claſſen) und Berdjansk (2 Claſſen). Durch 
Umwandlung von Kreisſchulen entſtanden 1874 bie erften Stadtſchulen, 2 breiclaffige in 

Moskau und Jaroslaw, 3 zweiclaffige in Sfkopin, Dorogobufh und Romano:Borifie: 
gljebst, fo dag am Schluß bes Jahres (abgefehen von den 19 im Dorpater Lehrbezirk) 

noch 392 Kreisichulen vorhanden waren. Weber ben Fortgang der Reorganifation in ben 

Jahren 1875 (vgl. Journ. 182, 1, 55. 126) unb 1876 ijt noch nichts Näheres publicirt: 
er hängt wejentlih ab von bem TFortfchreiten der Ausbildung tüchtiger Lehrer. 

Lehrerbildung. Statut ber Lehrerinftitute vom 31. Mai 1872: Die Lehrer: 
inftitute find geſchloſſene Anftalten und werben von ber Regierung unterhalten. Damit 
die Zöglinge fih im Unterrichten üben können, bejteht bei jebem Inſtitut eine ein- ober 

zweiclaffige Stadtſchule. Der Lehrcurfus dauert 3 Jahre und vertbeilt ſich auf 3 Claſſen. 

Die Normalzahl der Zöglinge in jedem Inſtitut ift 75. Von bdiefen werben 60 ganı 
auf Koften des UM. erhalten; die übrigen 15 Stellen (zu 150 R. jährlih und 50 R, 
Eintrittsgelb für die erſte Ausftattung) find beftimmt für Stipendiaten von anderen 
Reſſorts, ftäbtifchen Gemeinden, Landſchaften, fowie für Penfionäre auf eigene Koften. 
Die Zahl der Vacanzen für Stipenbiaten und zahlende Zöglinge kann vom Eurator be 
Lehrbezirks erhöht werben; doch darf die Summe aller Zöglinge in einer Claſſe nie über 
35 betragen. Der Director und bie wiſſenſchaftlichen Lehrer müßen eine höhere Lehr— 
anftalt*) durchgemacht haben unb ben Elementarunterricht kennen. Der Director wird 
vom Curator gewählt und vom Minifter betätigt; die Rehrer werben vom Director ge 
wählt und vom Curator beftätigt. Zur Anftelung bes Neligionslehrers ift das Ein 
verftändnis aud des Eparchialvorſtandes erforderlih. Wenn die Möglichkeit nicht ver: 

handen tft, den Unterriht im Geſang und Turnen ben etatsmäßigen Lehrern zu über: 
tragen, nimmt ber Director für dieſe Fächer befondere Fehrer mietweife an. Der Directer 
ift der unmittelbare Vorftand des Anftituts wie der damit verbundenen Stadtſchule. In 
der Regel übernimmt er den Unterricht in ber Pädagogik. Aufgenommen merben junge 
Leute aller Stände; fie müßen aber 16 Jahre alt, gefund und von guten Sitten fein. 
Außerdem haben fie eine Prüfung zu beftehen in Religion, Ruffifch, Rechnen, Geometrk, 
fowie in ber Geihichte und Geographie Rußlands. Bon den ſich aum Eintritt Melber 

*) Außerdem Amtswohnung. 

*) Gymnaſien und Realihulen gelten in Rußland ala mittlere Lehranftalten. 



Ausland, Elementarfhulen und Kehrerbildung. 479 

den werben diejenigen, welche ſowohl nad ihren Kenntniffen wie fonft als die würbigiten 
fih erwiefen haben, nach Maßgabe ber vacanten Stellen als Zöglinge des U.:M. auf: 
genommen. Jeder Zögling bed U.:M. ift verpflichtet, nad Abfglvirung des Curſus 
wenigftend 6 Jahre das Amt eines Stadtſchullehrers zu befleiven. Die Dienftzeit wirb 
von der Zeit bed Austritts aus dem Inſtitute an gerechnet. Die Zöglinge ber oberften 
Glaffe ertheilen in ber Stadtſchule unter Anleitung ber Lehrer ber letzteren, fowie ihrer 
eigenen, Unterricht. Lehrplan: 

I N de Be Er er in ae are 2 2 1 
Da a a a a — 2 2 

Ruſſiſch und Lectüre des ſtirchenſlaviſchen. 2... 5 5 2 
Rechnen und elementare Algebta.. 5 4 2 

EEE 65 San ee a a ac ae ee ee tet 2 2 1 
Ruffiiche und allgemeine Gelhihte - » 2 2: 2 2 2 nen 3 2 1 
Ruffiihe und allgemeine Geographie er RE 2 2 1 
Naturgefchichte und Phufll - - > N 2 0 nr nn 4 5 1 

Reigen, Zeichnen und Kalligraphie -» - > 2 2 2 2 20. 5 4 1 

is|s]j.e 

Außerdem: Geſang 2 Stunden wöchentlich, Turnen 1 Stunde täglich. 
Am 13. Nov. 1876 genehmigte der Unterrihtsminifter den ausführlichen Lehrplan 

(Journ. 188, 1, 133—182), aus bem wenigjtend einige Hauptpuncte hervorgehoben 
werben mögen. — Da für bie Pädagogik nur eine geringe Stunbenzahl angejeßt 
werben konnte, muß ber Unterridt in ihr einen elementaren Charakter tragen unb be 
ftändig die Bebürfniffe ver Stabtihulen im Auge Haben. Aus ver Geſchichte der Päda— 
gogik ift, wo bie Verhältniſſe es geftatten, das Wichtigfte mitzuteilen. Der Umfang des 
Unterricht ergiebt fi) aus folgender Ueberfiht: 1) Phyſiſche Erziehung: die natürlichen 
Mittel zu regelmäßiger phyſiſcher Erziehung: Nahrung, Reinlichkeit, Luft, Bewegung und 
Ruhe. Die künftlihen Mittel: zwedmäßige Entwidlung der äußeren Sinnesorgane, 
Gymnaſtik, Selbftbeherrfhung. Schulhygiene: Grunbbebingungen einer gefunden Wohnung, 
Claſſenzimmer, Schultiſche und Schulbänfe. Die gewöhnlichen Kinberkrantheiten; 2) geiftige 
Erziehung: Erkenntnis durch die Sinne. Empfindung. Sinnliche Warnehmung. Bor: 
ſtellung. ©ebädtnis. Erinnerung. Urtheilsvermögen. Berftand. Bejondere Anlagen, 
Talent und Genie. Entwidlung des Erkenntnisvermögens; 3) fittlidhe Erziehung: Auf: 
gabe ber fittlichen Erziehung. Gefühl für Ehre, Scham, Furcht, Wahrheit, äſthetiſches 
und religiöfes Gefühl. Bebeutung biejer Gefühle und zwedmäßige Entwidlung berjelben 
im Kindesalter. Begehrungsvermögen. Inſtinct, Willkür, freier Wille. Mittel zur 

Entwidlung und Kräftigung bes Willens. Lob, Xabel, Belohnung und Strafen als 
Mittel, dem Willen ber Zöglinge eine angemefjene. Richtung zu geben. Bebeutung ber 
Gewohnheit und bes Beilpield; 4) aus ber Dibaktif und Methodik: Anfang, Ziel und 
Mittel des Unterrits, Zufammenhang von Erziehung und Unterricht. Specieller und 
allgemein bildender Unterridt. Formale, jahlihe und religiöje Lehrgegenſtände. Der 

Unterriht als Kunft. Algemeinwifjenihaftlihe unb päbagogiihe Methoden. Formen 
des Unterrichts. Die wichtigſten didattiſchen Megeln; 5) Schuldiſciplin: Zweck der 
Säule. Weſen der Schulbifciplin. Nothwenbige Eigenfhaften bes Lehrers. Unterrichts: 
plan ber Stabtfhulen. Geſetze, betreffend die Stadtſchulen und die Stabtidhullchrer. — 
Da ein braudbarer Leitfaben in ruffiiher Sprade noch nicht eriftirt, wirb den Inſtituts— 

lehrern vorläufig bie „Praftifche Erziehungs: und Unterrihtslehre für Seminar: und 

Volksſchullehrer von Schütze“ empfohlen, melde in ven ſächſiſchen Lehrerfeminaren ein: 
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geführt ift. In der Methodik der einzelnen Lehrobjecte wirb von ben betreffenden ad: 
lehren unterridgtet. — Lehrziel in der Algebra: Ausziehen von Duabrat: und Kubil: 
wurzeln aus ganzen Zahlen, fowie aus gewöhnlichen und Decimalbrüden. Gleichungen 
eriten Grades mit einer ober zwei Unbelannten, zweiten Grabes mit einer Unbelannten. — 
Geſchichte.) A, Erfte Elaffe: 1) alte Geſchichte: Indier, Kaften, Glaube. Phönikier, 
Entdedungen, Eolonieen. Affyrien und Babylon, Semiramis, Nebufabnezar. Aegypten, 
Glaube, Kaften, Denkmäler, Sefoftris, Pfammetih. Berfien, Glaube, Kyros, Kambpfes, 
Griechenland, Land, Glaube, Drakel, öffentliche Spiele. Mythiſche Zeit, Herafles, troja⸗ 
nifher Krieg. Hiftoriihe Zeit. Einfall der Dorer. Sparta, Lyfurg und feine Geſetz⸗ 
gebung. Athen, Solon und feine Geſetzgebung. Perferkriege, griehifhe Eolonieen, Ma: 
rathon, Thermopylä, Salami, Platäk, Perikles und feine Tätigkeit. Peloponnefifder 
Krieg, Altibiades, Pelopivas und Epaminondas. Makedonien, Philipp, Demofthenes, 

Schlacht bei Chäronea. Alerander, Aufitand Griechenlands, Unterwerfung von Berfien, 
Phönikien, Judäa, Aegypten, Zug nad Indien, Verfall feiner Monardie. Rom, Lanb, 
Gründung Roms, erfte Nachfolger des Romulus. Servius Tullius und feine Ein: 
theilung des Volls. Tarquinius Superbus und bas Entjtehen ber Republif. Auszug 
nad; dem heiligen Berge, Tribunen. Decemvirn. Einfall der Gallier. Ausgleihung 
ber Rechte. Unterwerfung Staliens. Puniſche Kriege. Verfall der Sitten. Die Gracchen. 
Marius und Sulla. Eraffus. Pompejus. Verſchwörung des Eatilina. Julius Cäfar, 
erſtes Triumvirat, Befiegung Galliens, Pharfalus, Cäſars Tod. Antonius, Octavian, 
zweite Triumvirat. Auguſtus und feine Thätigleit, Teutoburger Wald. Erfte Nad: 
folger des Auguftus. Vespaſian, Zerſtörung Serufalems, Titus, Domitian, feine Nad: 

folger, Marcus Aurelius. Prätorianerherriaft, Unruhen, äußerer und innerer Zuftand 
Roms. Diocletian und feine Theilung bes Reihe. onftantin der Große, Chriiten: 
thum Staatsreligion, Verlegung der Reſidenz. Theodoſius ber Große. Theilung bei 
römiſchen Reiches. Untergang des weſtrömiſchen Reiches; 2) mittlere Geſchichte: Das 
Chriſtenthum. Die Bölferwanderung und ber Fall bes weftrömifhen Reiches. Die 
Germanen, Land, Gewohnheiten, Religion. Bildung bes fränkiſchen Reiches, Chlobwig, 
Auftrafien und Neuftrien, Hausmaier, Karl Martell, Pipin ber Kurze. Beginn ber 
päpftlihen Macht. Karl der Große, Kriege und Thätigkeit im Innern, Theilung feiner 
Monardie. Feudalismus. Entftehung bes englifchen Reiches, Normanneneinfälle, Alfreb 
ber Große, Wilhelm ber Eroberer. Muhammeb, Ausbreitung des Muhammebanismud 
und ber arabifhen Herrſchaft. Kampf bes Königthums mit den Vaſallen. Deutſchland, 

Dito der Große. Frankreich, Kapetinger, Yubwig IX. England, Heinrich II., Thomas 
Bedet, Johann ohne Land. Kampf der weltlichen Macht mit der geiftlihen, Heinrich IV. 
unb Gregor VII. SKreuzzüge, Urfahen und Wirkungen. Das lateinijhe Reich. Geiſt⸗ 
liche Ritterorben. Welfen und Waiblinger. Friedrich Barbaroffa. Friedrich IL. Frank⸗ 
reich, Philipp der Schöne und Bonifaz VIII. Sinten des Vaſallenthums und des Papft: 
tbums. England, Krieg mit Franfreih, Johanna von Drleane, Krieg ber Rothen und 
ber Weißen Rofe. Deutſchland, Zuftand, Habsburger, Schweiz. Kirchenſpaltung, Huß. 
Spanien, Ferdinand der Katholiihe und fabella, ihre Thätigkeit für die Einigung des 
Reichs, Kriege mit den Mauren, Inquifition. Byzanz und bie Slaven, Land, Glaube 
und Gewohnheiten ber Slaven. SJuftinian der Große. Bildung flavifher Staaten, 
Eyril und Methodius, Alphabet. Kirhenfpaltung. Kampf ber Slaven mit Deutſchen 
und Türken. Union zu Florenz. Fall von Byzanz; 3) ruffiihe Geſchichte bis auf 

Waſſili III. B. Zweite Elafje: 1) neue Geſchichte: Papier, Buchdruck, Pulver, Ent: 
deckung Amerikas, Folgen der Erfindungen und Entdeckungen. Humaniſten. Mebiceer. 

Päpite. Reformation in Deutſchland, Ablaß, Luther, Kampf mit dem Papſtthum, Bauern: 

*) Den Lehrplan der allgemeinen Geſchichte geben wir vollftändig, weil der Kundige aus dieſem 

einen Beifpiel leicht einen Schluß auf den Umfang, in dem die anderen Fächer gelehrt werden, 

wird machen lönnen. 
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frieg, Augsburger Eonfeffion, Schmalfalbener Bündnis, Moriz von Sachſen, Augsburger 
Friede. Calvin, Zwingli. Katholiſche Reaction, Jeluiten, Philipp II., Nieberlante- 

Reformation in England, Heinrich; VIII., Elifabet, die Stuarts. Reformation in Frant: 

reich, Bartholomäusnadht, Heinrih IV. Schweden und Dänemark, Stodholmer Blutbad, 

Guſtav Waſa. Dreißigjähriger Krieg und Folgen. Revolution in England, Reftauration 
ter Starts, Wilhelm von Dranien. Lubwig XII., Ridelieu, Mazarin. Ludwig XIV., 
äußere und innere Politik. Preußen, Entftehen und Wahsthum, Friedrich der Große. 
Oeſtreichiſcher Erbfolgefrieg, Maria Therefia. Sicbenjähriger Krieg, Einmifhung Ruf: 

lands. Epoche der Regierungsreformen in Rußland, Friedrich II., Joſeph IL, Guftav III. 

Aufhebung des Jeſuitenordens. Bereinigte Staaten in Norbamerifa. Franzöfiiche Re: 
volution. Napoleon I. Wiener Congreß. Heilige Allianz; 2) ruſſiſche Geſchichte von 

Johann IV. bis Alerander II. C. Dritte Claſſe: Wiederholung. Leſen von Chroniken, 
Dentwürdigkeiten, biftorifchen Abhandlungen. Zur praftifdhen Uebung werben auf Grund 
eines vorgelefenen Buches Charakteriftiten hervorragender Perfonen und Ereigniſſe ver: 

fat. — Geographie: 1. Erfte Elafje: Mathematiſche Geographie; Auftralien; Afrika; 
Amerika; Aſien; das außerruffifhe Europa (von jedem Staate: Grenzen, Oberfläche, 
Gewäfier, Klima, Fruchtbarkeit, Ausdehnung, Bevölkerung, Verfaſſung, Städte, Colo— 
nieen); 2. zweite Claſſe: Geographie bes ruſſiſchen Reiches. 

Im %. 1872 'wurben die Lehrinftitute in St. Petersburg und in Moskau er: 
öffnet, 1874 bie in Feodoſia (Obeffaer Lehrbezirf) und in Gluchow (Bez. Kijew). Im 
Laufe der Jahre 1875 und 1876 folgte die Eröffnung der 3 Inſtitute zu Wilna, Biel: 
gerod (Bez. Charkow) und Kafan, fo daß gegenwärtig bie 7 Anftalten, deren das Statut 
vom 31. Mai 1872 gebenkt, jämmtlid in Thätigfeit find. Ausgebildete Zöglinge zu 
entlaffen werben bie brei leßtgenannten Inftitute freilich erft 1878/79 im Stande fein. 

Die fehr ausführliche „Inftruction über die Leitung ber Lehrerinftitute” vom 1. uni 
1876 (ourn. 186, 1, 183—199) banbelt $. 1—18 vom Director, 19—26 von ben 

Lehrern, 27—36 vom päbagogiihen Conſeil, 37—40 vom Secretär (er wirb für bie 
Zeit von 2 Jahren aus ber Zahl der Lehrer gewählt, führt die Protofolle und beforgt 
ben Schriftwechfel für ben päb. Eonfeil), 41—70 vom Bibliothelar, 71 vom Arzt (er 
unterfucht bie Aufzunehmenden und muß außerdem täglih ins Anftitut kommen, um 

ih nad den Gefunbheitsnerhältnifien zu erkundigen), 72—90 von ber Rechnungslegung 
und vom Buchhalter. 

Zu ben feit 1873 beftehenden Ergänzungscurfen an den Lehrerinftituten (vgl. oben 
©. 476) werben nur bie beiten Kreisſchullehrer zugelafien und zwar nicht für länger ale 
ein Jahr. Die abbelegirten Lehrer find verpflichtet, dem Unterricht im Inſtitute beizu- 
wohnen und auferbem, ganz wie bie Zöglinge besfelben, an der Stabtichule Unterricht 
zu erteilen. Im J. 1874 erhielten auf biefe Weife 48 Lehrer (20 in St. Petersburg, 

28 in Moskau) die Dualification zum Stadtſchullehreramt. Die „Regeln über die Er: 
gänzungscurfe an ben Lehrerinftituten“ wurben am 21. Aug. 1874 vom Minifter be: 
ſtätigt (Samml. 326—330). 

Das Reglement über bie Stabtiullehrerprüfung vom 17. April 1874 (Samml. 
246—292) umfaßt folgende Fächer: 1) Religion: Hauptgebete, Katebismus, biblijche 
Geſchichte, Geſchichte der orthoboren Kirche, Gottesdienftorbnung; 2) Ruffiih: Gram- 

matif, Theorie ber Literatur, Geſch. der ruſſ. Lit, Methodik; 3) Mathematif: Rechnen, 

Geometrie, Algebra, Methodik; 4) Naturgefhichte; 5) Phyſik; 6) allgemeine und ruf. 
Geſchichte, Methodik; 7) allg. u. ruf. Geographie, Methodik; 8) Singen; 9) Kalli- 
grapbie; 10) Reigen und 11) Zeichnen. — Das Reglement möchte nicht in allen Buncten 
als ben Bebürfniffen des gehobenen Elementarunterrichts entfpredhend zu bezeichnen fein. 
Am deutlichften tritt dies bei ber Naturgefhichte hervor. Unter der Rubrik „Wirbel: 
thiere* *) fteht wörtlih: „1) Säugethiere: Bär, Flebermaus, Maulwurf, Hunde, Kate, 

*) Ganz ebenjo lautet der betreffende Abſchnitt im Lehrplan vom 13. Nov. 1876 (Yourn 
188, 1, 176). 

Pädag. Encpfiepäsie. XL. 31 
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Maus, Pferd, Kuh und Walfiih; 2) Vögel: Mbler, Eule, Sperling, Hausſchwalbe, 
Specht, Hahn, Kranid, Ente; 3) Reptilien: Schildkröte, Eidechſe, Ringelnatter, Froſch, 
Molch; 4) Fiſche: Bari, Hecht, Lachs, Braffen, Sterlet, Neunauge“. Es fehlen alfo 
außer vielen Hausthieren zahlreihe in Rußland häufige (Wolf, Fuchs u. f. w.) ober in 
Bibel und Leſebuch erwähnte Thiere (Löwe, Tiger, Elephant, Affe u. f. w.). 

Blidin die Zukunft. Da bie Gefehe über bie Reform des nieberen Schul: 

weſens in Rußland erft vor wenigen Jahren erlaffen unb noch feineswegs überall und 

vollftändig verwirklicht find, fo ift eine eingehende Schilderung ber gegenwärtigen, in 
beftändigem Fluſſe befindlichen Berbältnifje unthunlich: denn jede umfaflende Schilderung 
würde ſchon bald nad) ihrem Abbrude veraltet fein. Wir fließen baher unfre geſchicht⸗ 
liche Darftellung mit der Erwähnung zweier Momente, welde für bie Weiterentwidlung 
ber Volfebildbung Rußlands von ber größten Bebeutung fein werben, nämlich: der allge: 
meinen Wehrpfliht und ber projectirten Einführung bes Schulzwanges. Der Anfang 
des neuen Wehrgeſetzes vom 1. Jan. 1874 lautet: „Die Vertheibigung bes Thrones 
und des Vaterlandes ift die heilige Pflicht jedes ruſſiſchen Unterthanen. Die männlice 

Bevölkerung ohne Unterſchied der Stände Hat ber Militärpfliht zu genügen. Loskauf 
von der Militärpfliht und Erſatz durch einen Stellvertreter werben nicht zugelafien“. 
Ueber die Dauer bes Dienftes in ber Infenterie bejtimmt $. 17, daß fie für bie auf 
Grund bes Looſes Eintretenben 15 Jahre beträgt, wovon 6 Jahre in ber activen Armee 
und 9 Jahre in der Reſerve. Sehr bebeutende DVergünftigungen gewährt $. 56 benen, 
weldye fich nicht frei geloost haben, aber im Beſitze beftimmter Kenntniffe find: Wer 

ben Curſus einer Volksſchule (Schule IV. Kategorie) abfjolvirte, bient nur 4 Jahre; 

wer eine Stabt: (Kreis-)ſchule (Schule III. Kateg.) durchmachte, 3 Jahre.) Wer 6 
Claſſen eines Gymnafiums oder einer Realjhule (Schulen II. Kat.) beſucht hat, braudt 
nur 1'/s Jahre zu dienen. Schon nad 6 Monaten werten diejenigen, welche den Eurius 

einer höheren Lebranftalt abfolvirt haben, aus bem activen Dienfte entlaffen. Noch 

weitergehende Rechte verleiht $. 173 denen, welde fi freiwillig melben **) und bamit 

auf die Chance freigeloost zu werben verzichten. Wer an einer höheren Lehranſtalt aut: 
ftubirt hat, dient nur 3 Monate; wer 6 Glaffen einer Lehranſtalt II. Kat. durchmachte, 
nur 6 Monate, und wer ein befonberes [ben Stabtihulcurjus umfaffendes] Eramen 
beftanden hat, nur 2 Jahre. Die Folgen der erheblichen, auf die Aneignung eines ge 
wißen Bilbungsgrabes geſetzten Prämien beginnen ſchon jett hervorzutreten. Der Unter: 
ſchied zwiſchen einer vier- ober breijährigen und einer jechsjährigen Dienftzeit ift zu groß, 

als daß nicht allmählich ſelbſt der ungebilbetfte und unverftändigfte Vater zu ber Ein: 
fit gelangen müßte: wenn bein Sohn etwas gelernt hat, fann er 3 ober body 2 Jahre 
eher vom Militär losfommen und Gelb verdienen, als wenn er ohne Schulbilbung auf 
gewachſen ift. Daher werben bie beftehenden Schulen ftärfer befucht und zeigt fih 
überall das Verlangen nad neuen Schulen. Mande Landſchaften geben, um bie Ele 
mentarfenntniffe zu verbreiten und tüchtige Kräfte für ben Unterricht vorzubereiten, ben 
Bolksfhullehrern für jeden Schüler, der das Abgangseramen fo befteht, daß er bad 
Zeugnis für ben Militärbienjt IV. Kategorie erhält, eine Belohnung (jo bie Kreisland⸗ 
ihaft von Jaranst [Gouv, Wjätka] je 10 R., f. „Herold“ 1876, Nr. 334). — Die 
Einführung des Schulzwanges ift feit mehreren Jahren Gegenftand ber Erwägungen 
bes U.:M. Da eine allgemeine Durchführung biefer Maßregel theild wegen bes Lehrer 

mangels les würben nad ber Berechnung des UM. mindejtens 20,000 neue Lehrer 
erforberlich fein], theil$ wegen ber erheblichen Koften und andrer Gründe noch für eine 

Reihe von Jahren einfach unmöglich ift, gilt es zunächſt den Schulunterricht in einzelnen 
Theilen des Reiches obligatoriich zu machen. Die nit ganz unbebeutenbe Zahl ber 

*) Diejelbe Bergünftigung ift den zmweiclaffigen Vollsſchulen des U.“M. gewährt. 

**) Nur die Freiwilligen in der Garde und in der Gavallerie müßen fi, nad $. 176, ſelbſt 
unterhalten. 
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Eingaben von Gouvernemente: und Kreislandſchaften, baß ihnen geftattet werben möge 

bei fih den Schulzwang einzuführen, ift bis jet abgelehnt worben, ba das U.M. mit 
ben beiden Refibenzen zu beginnen denkt und zu biefem Zmwede ſchon mandyerlei Er: 
bebungen namentlich ftatiftiicher Art hat anftellen laſſen. Nicht wenige Fachmänner find 
indes ber auch von uns getheilten Anſicht, daß man ben obligatorifhen Schulbeſuch 
zwedmäßiger zuerft ba einführe, wo bie Bevölkerung felbft durch ihre NRepräfentanten 

(die Landihaften) bezüglihde Wünſche ausſpricht. Wie bie endgültige Entſcheidung auch 
ausfallen möge: ihr Einfluß auf bie von ihr betroffenen Theile bes Reiches wirb ein 
bödit bedeutender und jegensreicher fein. 

Wenn das Unterritsminifterium und die Landſchaften in bem namentlid; während 
des letzten Jahrfünfts bethätigten Eifer nicht erlahmen, kann Rußland eine erfreuliche 
Beiterentwidlung der Volksbildung von ber Zukunft mit Vertrauen erhoffen. 

Hermann 2. Strad. 
u 

Rateinifcher Unterricht. I. Geichichte des lateiniſchen Unterrichts. A. Geſchichte 
besjelben bei ven Römern.*) Barro hat in einem Fragmente bes Catus bei Nonius 
©. 447 bie verfchiebenen Theile der Thätigkeit, welche das Kind in Anſpruch nimmt, 
zufammengefaßt in den Worten educit obstetrix, educat nutrix, instituit paedagogus, 

docet magister. Daß babei das educere zu eng gefaßt ift, ergiebt fidy aus ben Stellen, 
wo basfelbe Wort von dem Vater und ben Eltern überhaupt gebraucht wirb, wie öfter bei 
Plautus, bei 'Terent. Adelph. I, 1, 23, Cic. de orat. II, 28, 124, und nod mehr aus dem 
von Fronto p. 182 neugebilbeten eductor neben magister.**) Der Römer kennt ven Aus- 
drud Mutterfprade nit; er fpridt von sermo patrius, obfhon das Find jeine 

Spradye in ben erften Jahren hauptſächlich von der Mutter, von ber Wärterin und aus 
dem Verkehr mit den Gliebern bes Haufes und den Nachbarn erlernt. 

Der Einfluß der Mutter, ber vielgeltenben mater familias, in beren sinus ober 

gremium in ber guten Zeit bas Kind aufwuchs, ijt auch für bie Sprachbildung befonders 

maßgebend. Dem Fabulinus opferte man, wenn das Kind zu fpredhen begann (Barro) ; 
mamma und tata find die erjten lallenden Töne für Vater und Mutter, pappa für Speife, 
hua für Trank. Bon der Mutter fam bie vox Romani generis urbisque propria, d. h. 
die richtige Ausſprache ber Haupttabt, die von ber rustica asperitas unb ber peregrina 
insolentia gleich weit entfernt ift, unb bie Cicero (de orat. III, 12, 44) mit den Worten 

harakterifirt in qua nihil offendi, nihil displicere, nihil animadverti possit, nihil 

sonare aut olere peregrinum. Die rauen konnten bei ihrer Abgejchloffenheit die alte 

Spred: und Sprachweiſe am reinften bewahren und bie guten Ueberlieferungen ber 
Familien erhalten.***) Facilius enim mulieres incorruptam antiquitatem conservant, 
quod multorum sermonis expertes ea tenent semper quae prima didicerunt, fügt 
Gicero Hinzu. Er beftätigt dies durch die Tochter bes Laelius, von ber die dlegantia patris 
auf die eigenen Töchter, die Muciae, und die Enkelinnen, die Liciniae, fich fortgeflanzt hat 

(Cie, de orat. III, 12, 45. Brut. 58, 211. Quint. I, 1, 6) al® domestica consuetudo. 

Als Muſter wird auch die hochgebildete Mutter der Grachen (Quint, 1. 1. Cic. Brut. 
l. e. filios non tam in gremio educatos quam in sermone matris) vielfach genannt 

und Gaefard Mutter Nurelia mit Recht neben die Cornelia geftellt (Tacit. dial. 28 
Cicero Brut. 72, 252). Ja Cicero bat Brut. 74, 258 genauer ausgeführt, daß bie 
locutio emendata et latina bis zu feiner Zeit vielmehr das Ergebnis ber bona con- 

suetudo als einer methodifhen Unterweifung und Forſchung (ratio aut scientia) geweſen 
jei. Vgl. noch de republ. I, 22. Daß auch älfere Frauen aus der Verwandtſchaft, be: 

ſonders bie aviae die Sorgen ver Mutter getheilt haben, zeigt Tacitus (dial. 28). 

*) Zur Ergänzung und Berichtigung des Art. Römiſche Erziehung Bd. VII. ©. 218. 

**) Drakenborch Liv. I, 4, 7. II, 9, 6. XXI, 43, 15. Sil. Ital. IX, 434. Ruhnken. in 

Terent. Andr. I, 5, 39. 

⸗*) Achnlid in Athen. vgl. Huschke Anal. erit. S. 87—92- 
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Zu ber Mutter tritt bie nutrix (feltener altrix),*) einerſeits als die Amme, welde 
an Stelle der Mutter das Kind fäugt (freilich mehr eine Unfitte ber Kaiferzeit in wohl: 

habenden Häufern (Tacit. dial, 28. Germ. 20), in ber nur bie ärmere frau bieje ihre 

Mutterpflicht erfüllt (Juvenal. 6, 593), anbererfeits, wenn fie assa iſt (Juvenal. 14, 208. 

Horat. Ep. I, 4, 8) als die Wärterin, welcher zunächſt bie körperliche Pflege des Kindes 

obliegt, aljo befonbers das Füttern, das Cicero fehr ſchön mit dem Einpaufen der Schulrhe: 
torifer vergleicht de orat. II, 39, 162 qui omnis tenuissimas particulas atque omnia mi- 
nima mansa ut nutrices infantibus pueris in os inserunt, Da fie aber in ftetigem Ver: 
fehr mit den Kindern find, fo hat auch ihre Sprechweiſe große Bebeutung und bas lallare **) 

ber Finder muß durch fie gebildet werden. Ante omnia ne sit vitiosus sermo nutri- 
cibus, quas, si fieri posset, sapientes Chrysippus optavit, certe quantum res 

pateretur optimas eligi voluit. et morum quidem in his haud dubie prior ratio est: 

recte tamen etiam loquantur. has primum audiet puer, harum verba effingere imi- 

tando conabitur. — non adsuescat ergo, ne dum infans quidem est, sermoni qui 

dediscendus est jagt Quint. I, 1, 4. Denn mala consuetudo diu inroborata est in- 

exstinguibilis (Varro Catus fr. 3). Die Sorgfalt in der Wahl viefer Wärterinnen 
aus dem Sclavenſtande (Gell. XII, 1. Tacit. dial. 29) war um fo mehr berechtigt, als 

fie die Kinder,***) insbejondere die Mädchen, bis zum Beſuche der Schule und fogar über 

diefe Zeit hinaus unter ihrer Obhut hatten. Bei dem jungen Roſcius wadıt bie nutrix 
während ber Nacht (Cic. de divin. I, 36, 79). 

Nach der nutrix folgte ver paedagogus, ber im erften Jahrhundert vor Chr. aus 
Griehenland nad Rom verpflanzt wurde und erft ſeit der Augufteilhen Zeit biejen 

griechiſchen Namen führt, denn vorher heißt er custos (Horat. A. P. 161. Sat. ], 6, 

181. Juvenal. 7, 218), rector (Nachweiſe bejonbers für bie Gouverneure ber Prinzen in 
der Kaiferzeit bei Ruhnken. Schol. Sueton. p. 169), vielleicht auch rex (Horat. carm. ], 
36, 8) unb dominus (Petron. 86). Sie waren bie beſtändigen Begleiter ihrer Zöglinge 
zu ben Lehrern (ben jungen Horaz führte der eigene Water) und in das Theater (Sueton. 
Aug. 44)}). Duintilian (I, 1, 8) will entweber wiſſenſchaftlich tüchtige Pädagogen 
ober folde qui se non esse eruditos sciant. nihil est peius iis, qui paulum aliquid 

ultra primas litteras progressi falsam sibi scientiae persuasionem induerunt. nam et 

cedere praecipiendi (ob praecipientis?) partibus indignantur et velut iure quodam 
potestatis, quo fere hoc hominum genus intumescit, imperiosi atque interim saevientes 

stultitiam suam perdocent. Unb es hörte wirklich die Sorgfalt in ver Wahl berfelben 
immer mehr auf in der Kaiferzeit; man wählte oft bie fchlechteften und zu ernften und 
einträglihen Dienftleiftungen unbrauchbare Sclaven (Taeit. dial. 39) und dadurch ſchwand 
auch das Anjehen berjelben. Beifpiele wie der Grammatifer DQ. Remmius Palämon, 
qui dum herilem filium comitatur in scholam, litteras didicit, find ganz vereinzelt. 
Aber auch umgekehrt, aus Lehrern, die fi ihrer Schwäche einer größeren Schülerzahl 
gegenüber bewußt waren, wurden Hauslehrer, qui officio fungi quodammodo paeda- 
gogorum non indignantur (Quint. I, 2, 10). So ift es nicht zu verwundbern, baf ber 

Pädagog die Lehreritelle mit vertreten kann (Seneca nat. quaest. II, 21). 
Schließlich müßen wir des Vaters gebenfen, befien Sorge urfprünglid allein bie 

einfache Unterweifung überlafjen war. Sie bezog fi auf das zur Verwaltung bes Haufes 
erforberlihe Lejen, Schreiben und Rechnen, auf die Kenntnis der Gefeße (Plaut. Most. 

*) J. J. Claudii diatribe de nutricibus et paedagogis hinter der dissert. de salutationibus 
veterum, Ultraiect. 1702. Jo. Fr. Schöpperlin, nutrix Romana in den Acta societ. lat. Jenensis 

Vol. V. ©. 252—2%0. 
**) Turneb, Advers. XVII, 34. XIX, 21. Scaliger Lect. Auson. II, 11. Jahn ad Pers. 

p- 145. 

**) Es ift ein Irrthum, bei den Knaben feine nutrix, jondern nur den paedagogus an 

zunehmen. 

f) Lindinger, educatores veterum Romanorum depingit. Hal. 1756. 4. 
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126 expoliunt, docent litteras, iura, leges, wenn anders die Verſe echt find). Aus 
mythiſcher Zeit erzählt dies ficherlich nicht ohne Webertreibung Cicero von dem Unterrichte 
des jungen Servius Tullius durch Tarquinius Priscus (de republ. II, 21 u. 19, 34); 
aus ber hiſtoriſchen Zeit ift e8 erwähnt von bem Altcenfor Cato (Plut. Cato 20), von bem 
Vater bes Atticus (Nepos Attic. 1), von @icero, (Epist. ad Attic. VIII, 4. Cicerones 
nostros meo potius labore subdoceri quam me alium iis magistrum quaerere, aud) 

epist. ad Qu. fr. II, 11). Selbſt Auguftus ertheilte in großväterlicher Fürjorge ben 
Söhnen feiner Tochter Unterriht (Suet. c. 48 u. 64). Noch ber jüngere Plinius 
(ep. VIII, 14, 4) jagt: suus cuique parens pro magistro. Daß biefe Einwirkung ſich 

ganz beſonders auf die Sprache bezogen hat, jehen wir aus Cicero im Brut. 59, 213 
Curionis patrio instituto puro sermone adsuefactam domum. 

Anfänge eines eigentlichen Schulunterrihts, für bie Ältere Zeit fchon anzunehmen, 

aber wenig beglaubigt,*) Tnüpfen fi nad ber gewöhnlichen Annahme an den Namen 
bes Freigelaſſenen Spurius Carvilius (Plutarch. quaest. Rom. 59. p. 278), besfelben, 
den man als den Ordner des Alphabets von 21 Buchftaben**) bezeichnet und ber baburd 

auch zur Fixirung der Sprachformen und mittelbar zur Geftaltung der Sprache beigetragen 
hat.) Die Belanntihaft mit griechiſcher Sprahe und Litteratur, die den Freunden 

alter Zucht wie Cato fo bedenklich erſchien (Plut. Cat. mai. 22), veränderte die einfachen 
Berhältnifje des Unterrichts, weil man nit mehr die fremde Spradye allein um bes 
praftiichen Gebrauches willen im Verkehr erlernte, ſondern fie als ein Bilbungsmittel 

betrachtete und Rhetorik und Philojophie gleihmäßig beachtet. Es ift merfwürbig, daß 
die Römer feit ihrer erſten Bekanntſchaft mit griechiſcher Litteratur die neue Weisheit 
auch fofert auf die Behandlung ihrer Sprache übertragen und biejelbe ftetS unter ftrenge 

grammatifche Zucht gebeugt haben. Daß fie bei folhen Studien auch praktiſche Bebürf- 
nifje zu befriedigen bemüht gewejen find, ift von biefem Volke ſelbſtverſtändlich. Charak: 
teriſtiſch ſcheiden fich diefe verfchiedenen Zeiten aud durch die Namen; aus ber früheren 

Zeit jtammte der Name ludus (Ps. Ascon. in Cic. divinat. 14. 47 omnem scholam 
Iudum dixere Romani); mit ber griechiſchen Gultur fam bie schola, welche für den 

Jüngling beftimmt iſt. 
Neben tem griechiſchen Unterrichte hat ſich ſehr bald ein höherer lateiniſcher Unterricht 

entwidelt, der nicht mehr von dem litterator an Kinder, fondern von dem grammaticus 

für Knaben und Jünglinge ertheilt wurde. Der anfangs in einer Hanb vereinigte 
Unterricht wurde getrennt. Sueton. de gramm. c. 1. grammatica Romae ne in usu 
quidem olim, nedum in honore ullo erat, rudi scilicet ac bellicosa etiamtunc civi- 

tate necdum magnopere liberalibus disciplinis vacante. Initium quoque eius mediocre 
erat, siquidem antiquissimi doctorum, qui iidem et poetae et semigraeci erant (Livium 
et Ennium dico, quos utraque lingua domi forisque docuisse adnotatum est?) 

nihil amplius quam Graeca interpretabantur aut si quid ipsi latine composuissent 

praelegebant. 

Unterfheiden wir zunäcdft die Namen und die Thätigfeit ber Lehrer. Die prima 

litterarum elementa (einfach elementa Horat. Sat. I, 1, 26. Ep. I, 20, 17), bie prima 

litteratura (Senec. Epist. 88) ober litteratio}f) lehrt ber litterator oder grammatista; 
ben höheren Unterricht ertheilt der grammaticus, der audy ludi magister heißt, ober 
erflärend magister ad prima elementa (Capitolin. Antonin. phil. 2) und primus 

*) Funccius pueritia p. 39 de virili aetate p. 33. 

**) Die alte Zahl der Buchftaben ift 16, nachher 21. Quintilian (I, 4, 9) bezeichnet X als 

nostrarum ultima. Schulknaben haben in Pompeji das Alphabet an die Wand gemalt (Garrucei 

I, 11, Corp. inser. lat. IV. p 164). 

ve), Ritſchl Rhein. Mu. IX. ©. 12—14. 
) So Gronov für at notum est; sat notum est würde zu viel Bekanntſchaft mit derartigen 

Notizen in weiteren Skreifen vorausſetzen. 
tt) Wilmanns Varronis fragm. p. 210 
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magister. Die Grammatif felbjt war nad Barros Zeugnis im Lateiniichen littera- 
tura überfegt (Quint. II, 1, 4, Marius Victorin. gr. lat. VI. p. 4 und Asper bei 
Keil gramm. lat. V. p. 547). 

Der grammatista*) begann feinen Unterricht im Lefen und Schreiben (Appul. Florid. 
I, 4, 20) mit dem Alphabet, das nach Geftalt und Namen zugleich eingeprägt (Hieronym. in 

Jerem. 25, 26) und babei gleichzeitig ba8 Schreiben auf tabulae ceratae geübt wurbe. Ent: 
weber ſchrieb der Lehrer vor ober er gab fertige Buchftaben zum Nachbilden, gieng umber, 

führte ben Schwädheren die Hand, verbeflerte die Fehler. Ein Erleihterungsmittel find Tafeln, 
auf denen bie Buchſtaben fehr fauber eingefchnitten waren, beren Nachbildung (celerius ac 

saepius sequendo) größere Sicherheit in den Schriftzügen gewährt als das adiutorium ma- 
num sua (benn jo muß suam geänbert werben) manu super imposita regentis. Diejes 
manum ober digitos tenere beftätigen Seneca (ep. 94) und Vopiscus (Taeit. 6). Dann 
folgt das Einüben ber Sylben, auch ber jhwierigften, um endlich das zu erreichen, was als 

Ziel gilt, bene ac velociter scribere. Dean ſchrieb aber nicht vocabula vulgaria et forte oc- 
currentia, fondern Quintilian empfiehlt jeltenere Ausbrüde, Denkſprüche (honestum aliquid 
monentes. prosequetur haec memoria in senectutem et impressa animo rudi usque ad ci- 

neres (jo Haupt für mores) proficiet,**) Worte berühmter Männer, Dichterftellen, mas alles 

gleichfam fpielend gelernt und dem Gedächtnis eingeprägt wird (Horat. Ep. I, 18, 13). Bei 
bem Lejen ***) wirb vor dem properare ad continuandam lectionem vel accelerandam ge: 

warnt; bie Hebung wird ſchon die emendata velocitas bringen. Aus jener festinatio entfteht 
dubitatio, intermissio, repetitio. Quintilian läßt es babei an eigentlihen Schulmeifterregeln 

nicht fehlen: der Lejenbe ſolle immer nad rechts feine Augen richten, um das Kommende zu 

überbliden, fo daß aliud voce, aliud oculis agitur; — oder das, was noch heute, aber 
mehr als Spielerei geſchieht: non alienum fuerit exigere ab his aetatibus, quo sit 
absolutius os et expressior sermo, ut nomina quaedam versusque adfectatae diflicul- 

tatis ex plurimis et asperrime coeuntibus inter se syllabis catenatos et veluti 

confragosos quam citatissime volvant: yalıroi graece vocantur. res modica dicto, 

qua tamen omissa multa linguae vitia, nisi primis eximuntur annis, inemendabili 

in posterun pravitate durantur.+) Dean fieht, welcher Werth von den Römern auf 
correcte Ausſprache und bie dazu erforberlidhe Bilbung ber Spredhorgane gelegt iſt; fie 

haben bie Hülfe bes phonascus und des Scaufpielers auch ald Redner nody benutzt 

(Suet. Aug. 84). Die suavitas appellandarum litterarum (Cic. Brut. 35, 133), d. h. 
die gute Ausprache wird von jebem gebilveten Römer gefordert, Dagegen ber sonus subrusti- 
cus, den manche Rebner um ber Popularität willen affectirten, entfchieben getabelt. Wat 

bazu erforderlich ift, ergiebt fi) aus der Sprechweiſe des Q. Lutatius Catulus. Sonus 

erat dulcis, fagt @icero (Off. I, 37, 133), litterae neque expressae neque oppressae, 
ne aut obscurum esset aut putidum, ober Brut. 74, 259 suavitas vocis et lenis 

appellatio lıtterarum bene loquendi famam confecerat, was Quintilian (XI, 3, 35) 

vor Augen gehabt hat. Das Lejen der Dichter war dazu fehr dienlich; dies zeigt bat 
ihöne Wort bes Horaz (Epist. II, 1, 126): os tenerum pueri balbumque poeta figurat. 

*) Sueton. de grammat. 4 u. 24. Bei Pollux IV, 18. dıdaonsıv yoaunare, ovilapas 
ovumiäxeıv, ypapsır, avayıyvaockeır, anoorouariteıw. Mad der Grabjhrift eines magister 

ludi litterarii, die Niffen (Hermes I, S. 151) in den Ausgang der Republik ſetzt, ſcheint derjelbe 

auch VBertrauensperfon für Teftamente, Eingaben u. a. bei denen gewejen zu fein, welche der Schrift 
unfundig waren. Vgl. Wittich, de grammatistarum atque grammaticorum apud Romanos 

scholis. Eifenad 1844. 4. J. Olivae Rhodigini de antiqua in Romanorum scholis grammati- 
corum disciplina diss. Venet. 1718. 8. Arno Bergmann, zur Gejchichte der ſocialen Stellung 
der Elementarlehrer und Grammatifer bei den Römern, Leipzig 1877 (Doctor:Differtation.). 

**) Der Weberlieferung näher fteht manes, das ich empfehlen möchte. 

**) Die Strenge, welche bei den Grammatiften ſprichwörtlich ift, beweift für das Leſen Plautus 
(Bacch. 433) ibi librum quom legeres, si unam peccavisses syllabam, fieret corium tam 

maculosum quamst nutrieis pallium. 

+) Dies nah Quintilian I, 1. 
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Dabei Fam auch in Beirat, daß das gebundene Wort fi dem Gedächtnis leichter 
einprägt. 

Auf dieſe primi magistri (Augustin. conf. I, 13) folgte ver grammaticus, beffen 

griechiſher Name auch in Rom bald allgemein übli wurde. Cicero ift noch bebenklich 

mit dem Namen (de orat. I, 3, 10): hoc studium litterarum, quod profitentur ei, 

qui grammatici vocantur. Sueton. grammat. 4: appellatio grammaticorum graeca 

consuetudine invaluit, sed initio litterati vocabantur. Denn ber litteratus ift von 
dem litterator wohl zu unterſcheiden. Die Stufenfolge giebt Appulejus (Florid. IV, 20): 
prima cratera litteratoris ruditate eximit, secunda grammatici doctrina instruit, tertia 

rhetoris eloquentia armat. Die Aufgabe des Grammatifers giebt Varro (Wilmanns 
p- 208) in der Definition, die faft wörtlih aus* Dionyfios überfegt it, grammatica est 

scientia eorum quae a poetis, historieis oratoribusque dicuntur ex parte maiore, und 

in ben officia, bie er in Uebereinftimmung mit bem griehifchen duopdorındv, dvayvaorı- 

x09, ZEnynrınov und »gırındv ald emendatio, lectio, enarratio, iudicium bezeichnet unb 
genauer beftimmt. Freier und keineswegs vollſtändig ift bie Aufzählung Eiceros (de orat. 
I, 42, 187) poetarum pertractatio, historiarum d. h. ber Geſchichte verfchiebener Völker 
cognitio, verborum interpretatio, pronuntiandi quidam sonus d. 5. die funftmäßige 

Betonung; etwas genauer bei Quintilian, ſchon in beiläufiger Erwähnung I, 2, 14 
grammaticus si de loquendi ratione disserat, si quaestiones explicet, historias ex- 

ponat, poemata enarret, oder mehr beabfichtigt I, 4, 2 haec igitur professio, cum bre- 
vissime in duas partis dividatur, recte loquendi scientiam et poetarum enarrationem, 

plus habet in recessu, quam frante promittit. nam et scribendi ratio coniuncta cum 

loquendo est et enarrationem praecedit emendata lectio et mixtum his omnibus 

iudicium est, Denn die Kritit ift nicht bloß die äfthetiihe Beurtheilung des Werthes 
ber Schriftfteller und der verfchiedenen Gattungen ber Pitteratur, ſondern auch bie Her: 

fellung ber Texte und die Beurtheilung ber Echtheit einzelner Stellen oder ganzer 
Schriften. Daher kommt auch das Erfordernis vielfeitiger und gründlicher Gelehrfamteit 

(prope omnium maximarum artium scientia*) und die Aufgabe omnes prope solvere 

posse quaestiones. Präcifer tefinirt wieber ber Grammatifer Diomebes (p. 426 Keil). 

tota grammatica consistit praecipue intellectu poetarum et scriptorum et historiarum 

prompta expositione et in recte scribendi loquendique ratione.**) 

Der erſte Grammatiler, der bie lateiniſche Sprachforſchung wiſſenſchaftlich begrünbete, 
it 2, Aelius Praeconinus Stilo***) (der Griffelmann), ber bie Älteften Denkmäler ber 
lateiniſchen Sprache erklärte und Befreunbeten, wie Varro und Cicero, Unterricht ertheilte. 

Auf feine Anregung und auf die Zeit, in welche biefelbe fällt (die des Redner Craſſus), 

deuten haec Aeliana studia, welche Mabvig aus aliena bei Cicero (de orat. I, 43, 193) 
iharffinnig ermittelt hat. Wie raſch aber ſchon in dem erften Jahrhundert vor Chr. biefe 
Studien zur Blüte gelangt find, fieht man aus der Notiz bei Sueton. de gramm. 3: 
temporibus quibusdam super viginti celebres scholae fuisse in urbe dicuntur, und aus 

der großen Zahl von Namen, welche berjelbe Schriftfteler aus der Zeit bis zu Auguftus 
uns überliefert hat. Es find meiſt Sclaven oder Freigelaffene, ihrer Heimat nad jehr 
verſchieden: Staliker, Gallier aus Oberitalien, Spanier, aber aud Griechen, wie Atejus 
der Philolog aus Athen, Anbronicus aus Syrien, Probus aus Berytus. Ohne eine Bei: 
bülfe des Staates find diefe Schulen reine Privatunternehmungen. Deshalb wurde auch 
ein Honorar bezahlt }) (nur Staberius Eros nahm in der Sullaniſchen Zeit die Kinder 
der Geächteten gratis et sine ulla mercede in feinen Unterricht), weldes Einzelnen 

*) Quintil. II, 1, 4. 

**) Krebs opusc. acad. et schol. p. 188. Egger mem. de la litter. anc. p. 135. 

***) Cicero Brut. 56, 205. Varro L. L. VII, 2. Sueton. de gramm. 3. 

+) Entweder jeden Monat (Horat. Sat. I, 6, 74) oder bei den Grammatifern meift für das 
Schuljahr (Macrob. Saturn. I, 12, 7). In der Horazftelle ift endlich die Lesart octonos re- 

ferentes idibus aeris zur Anerfennung gelommen. 
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glänzende Einnahmen gewährte, wie dem DO. Remmius Palaemon oder dem Berrius 
Flaccus, die Meiften aber bob aus ihren ärmlichen Berhältniffen niemals erlöfte. 
Unb das war nicht bloß eine Folge der großen Concurrenz. Die Locale folder Schulen 
waren durch die ganze Hauptitabt zerjtreut. *) 

Bei der ratio loquendi, d. 5. ber theoretifhen Anmweifung zum Spreden, fam es 
zuerft auf bas Lefen an, was Cicero pronuntiandi quidam sonus genannt hat. Bei 

biefer lectio handelte e3 fich nicht mehr allein um gute Ausſprache, richtige Interpunction, 
ſcharfe Bezeichnung bes Accents, ſondern befonders um bas Lefen nad dem Berftänbnis 
bes Sinned. Auf erfteres bezieht ſich die Erzählung bei Gellius (XVI, 36), qui legebat 
barbare et inscite Vergilii septimum; auf das andere eine Anekdote bei bemfelben Schrift: 

fteller (XIII, 31). Ein Gelehrter rühntt ſich im Buchladen feines ganz befonbern Ber: 
ftändniffes der saturae des Varro; Gellius wünſcht eine Stelle baraus gelefen und erflärt 
zu haben. Lege, inquit, tu mihi potius, quae non intellegis, ut ea tibi ego enarrem. 

Quonam, inquam, pacto legere ego possum, quae non adsequor? indistincta nempe 

et confusa fient, quae legero et tuam quoque impedient intentionem. Quintilian 
I, 8, 1 enthält ſich der Angabe beflimmter Negeln, weil das Einzelne nur bei dem Lejen 

ſelbſt (in opere ipso) gezeigt werben könne, vergißt aber doch nicht den Grammatifer darauf 
aufmerffam zu machen, ut facile atque distincte pueri scripta oculis sequantur, bie 
Vorzüge und die Mängel hervorzuheben und zu dieſem Behufe bald den einen, balb den 
andern Schüler facto silentio leſen zu laffen (II, 4, 4—7). 

Für bie Lectüre und bei ber Erklärung (enarratio Quint. I, 2, 17. 4, 2. 9,1, 
II, 5, 1) wählte man zuerft die ältejten Schriften, ficherlid) bie leges duodecim tabularum 

welche die Knaben auswendig lernten (Cic. de legg. II, 23, 59) unb von denen man 
deshalb mit Wahrfcheinlichfeit vermuthet hat, daß fie in Saturnier gebracht feien.**) Der 

alterthümliche Ausbrud und bie antiquariihen Beziehungen auf das alte Rechtsverfahren 
erforberten eine Erflärung (Cic. de orat. I, 43, 193). Daher auch die große Verehrung, 
beren jich biefes erfte und einzige Lanbrecht bei ben Römern erfreut hat (Cic. de orat. I, 

57, 245). Auch die carmina de clarorum virorum laudibus in epulis cantitata a 

singulis convivis (Cic. Brut. 19, 75. Tusc. I, 2,3. IV, 2, 3) müßen hierher gezogen werben, 
zumal nad Barros Zeugnis (bei Non. p. 76) ber Vortrag berjelben ben pueri modesti über: 
tragen war. — Als Schulbud hat man fidyerlich bis in das fiebente Jahrhundert der Stabt 
Livius Anbronicus gebraucht, denn biefer älteſte Tragddienbichter hatte nad) dem Vorgange 
ber Griechen in ber Benußung bes Homer bie Odyssia in Saturnier gebradt. Die mehr 
wegen ber feltenen Wortformen von ben Grammatifern erhaltenen Fragmente zeigen bie 
Schwierigkeit, mit welcher die angehende lateiniſche Schriftftellerei zu kämpfen gehabt bat. 

Trotzdem bat noch Horaz bei feinem Orbilius biefes Buch gelefen (Epist. II, 1, 70); 
Bentley hat Unrecht den alten Tarentiner anzuzweifeln und tafür einen Zeitgenoffen Cicerog, 
ben Laevius, einzufeßen. Für ben ehemaligen Soldaten ijt das Feſthalten an alter Tras 
bition ebenfo charakteriſtiſch als das Beiwort plagosus. Mit ber weiteren ‚Entwidlung 
der einheimifchen Litteratur trat auch biefe allmählich in ben Kreis ber Bildungsmittel. Die 
Thätigkeit des Grammatikers ift dann das praelegere (Quint. I, 5, 11, 8, 8 u. 113. 
Macrob, I, 24) und ba® dictare (zu Horat. Ep. I, 1, 55. 18, 13), injofern es ſich 
um ein langjames Vorfagen bes Tertes handelt. Man wählte die weniger befannten 
Dichtungen oder Werke von Freunden, um fie legendo commentandoque befannter zu 
maden. So E. Octavius Lampadio das bellum Punicum bes Naevius, Q. Varguntejus 
bie Annalen des Ennius, an denen auch Lampadio Kritif geübt bat (Gellius XVII, 5, 
11), Archelaus und Philofomus die saturae bes Lucilius.***) Einen proſaiſchen Schrift: 

*) Ueber diefe pergulae magistrales ſ. Salmas. in scriptores hist. Aug. p. 458, Heinrid 

zu Juvenal S. 429 u. Marquardt R. A. V. ©. 93. Bildlihe Darftellung bei Jahn Abb. der 
ſächſ. Geſellſch. der Wiſſenſch. V, 4. Xafel 1, 3; die cathedra bei Nifien im Hermes I. ©. 147. 

**) Nachweiſungen bei Schöll p. 4. 
***) Sueton. de gramm. 2. 

” 
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fteller finden wir nirgends erwähnt; man ſcheint biefelben ben Rhetoren überlaffen 
zu haben. 

So lange ber rhetoriſche Unterrit von dem Grammatiker ertheilt wurbe, fielen diefem 
ſicherlich die jriftlichen Uebungen zu. Aber auch als bie beiden professiones geſchieden 
waren (Sueton, de gramm. 4), nihilominus retinuisse vel instituisse et ipsos (bie Gram: 

matifer) quaedam genera institutionum ad eloquentiam praeparandam, ut problemata, 

paraphrases, allocutiones, ethologias atque alia hoc genus, ne scilicet sicci omnino 

atque aridi pueri rhetoribus traderentur. Quintilian (I, 9) bezeichnet dieſe Uebungen 
al® quaedam dicendi primordia, quibus aetatis nondum rhetorem capientis instituant, 
rudimenta dicendi ober prima rhetorum praecepta (II, 5, 1), exercitationes quae 

foro praeparant (V, 13, 44); Sueton (de gramm. 4) genera institutionum ad elo- 
quentiam praeparandam ober (de rhet. 1) modi discipulos exercendi; Dinge, bie 
zum Theil in ben progymnasmata ber griehifhen Rhetoren behandelt wurden und aus 
denen Prifcian feine praeexercitamina (bei Keil gramm. lat. III. p. 404. Halm rhetor. 

lat. p. 551) entlehnt hat. Quintilian empfiehlt zuerft das Nacerzählen Aefopijcher 
Fabeln (apologi bei Cic. de orat. II, 66, 264) in profaifcher Ferm unb mit ver: 

änbertem Ausbrud; dann die kühnere Umfchreibung berjelben balb in abgefürzter Form, 
bald in erweiterter salvo tamen poetae sensu. Quod opus etiam consummatis pro- 
fessoribus difficile qui commode tractaverit, cuicumque discendo sufficiet. Die 

problemata werben fidy mit ber Löſung allgemeiner Fragen befhäftigt und ben griechiſchen 

Heosıs entiprochen haben. Die allocutio muß ber 7#omoıae entſprechen, über welde 

Emporius eine bejondere Schrift (bei Halm Rhet. lat. p. 561) und Prifcian in ben 
praeexereitamina einen bejonbern Abjchnitt (c. 10) geliefert haben. Es ift eine imitatio 
sermonis ad mores et suppositas personas accommodata, ut quibus verbis uti potuisset 

Andromache Hectore mortuo, ober wie Cicero jagt: morum ac vitae imitatio vel in per- 
sonis vel sine illis (de orat. III, 53, 204) ober sermonum morumque descriptio (orat. 

39, 138). Schließlich faßt Quintilian sententiae, ethologiae unb chriae zufammen, 
quorum omnium similis est ratio, forma diversa, quia sententia universalis est vox, 

ethologia personis continetur. Ethologia ift nicht etwa ein Fehler, zu deſſen Verbefferung 
Eprift*) aetiologig vorgeſchlagen hat, ſondern darunter bie dharakterifirende feine Erzählung 
(zapanneıswös) zu verftehen, in welcher bejtimmte Charaktere gezeichnet werben. Das 

ergiebt ſich aus Quintilian (VI, 2, 17) non parum significanter etiam illa in scholis 7® 
dixerimus, quibus plerumque rusticos, superstitiosos, avaros, timidos secundum condi- 

cionem propositionum effingimus. Weber die Chrie wird fpäter ausführlicher zu reben fein, 
weil fie ihren Pla in ben Schulen behauptet hat. Den Gebraud ber narratiunculae 
beſchränkt Quintilian. Wenn berjelbe dieſen Abſchnitt fchließt mit den Worten: cetera 
maioris operis ac spiritus latini rhetores relinquendo necessaria grammatieis fecerunt: 

Graeci magis operum suorum et onera et modum norunt, fo werben wir an bie 
Uebungen zu denken haben, welde Prijcian erwähnt, refutatio unb confirmatio, locus 

communis, laus, comparatio u. a., vielleicht auch an bie, welche römiſche Grammatifer 

mit Unrecht in ihren Bereich gezogen haben, bie prosopopoeiae und fogar bie suasoriae 

(Quint. II, 1, 2). Bei diefen fchriftlichen Uebungen hat Verrius (Sueton. de gramm. 17) 
förmliche Preisbewerbungen unter jeinen Schülern veranftaltet: namque ad excitanda 

discentium ingenia aequales inter se committere solebat, proposita non solum materia 

quam scriberent, sed et praemio, quod victor auferret. }d erat liber aliquis anti- 

quus, pulcher aut rarior. Schulprämien waren ſchon von Sertorius in Spanien aus: 

geſetzt worben (Plut. Sert. 14). 
Inwieweit der Unterricht bie Sprade und die Leclüre betraf, läßt fih aus ben 

Nachrichten über die ſchriftſtelleriſche Thätigkeit der Grammatifer ein Schluß machen. 

Der Vorgang der Alerandriner (fie haben immer griehifche und römiſche Litteratur gleich: 

*) Philolog. XVII. ©. 661. 



490 Zateiniſcher Unterricht. 

mäßig betrieben) hat fie geleitet zu gloſſographiſchen Stubien über das alte Latein, das 
ja ihren Zeitgenoffen bereits unverjtänblid geworben war, unb zu antiquarifchen Arbeiten, 
die bamit in engem Zufammenhange ftanden. An etymologijchen Spielereien bat es 
babei in Rom niemals gefehlt und ber Streit zwiſchen Romaniften und Helleniften 

(lettere führten alles auf griechifche Wurzeln zurüd) beginnt ſchon mit Sinnius und 
Santra. Aus berfelben Richtung giengen geſchichtliche Abriffe, litterarhiftorifche Ueber: 
fihten in ber Art ber mivareg und andere Sammelwerke hervor. ALS. Kritifer wird 
Balerius Cato erwähnt latina Siren, qui solus legit et facit poetas, befonbers als Ver: 
befjerer der Verſe bes Lucilius. Auf Plautus verwandte man viel Fleiß; Servius Claus: 
bius Hatte ſich jo in dieſen Dichter eingelefen, ut facile diceret, hic versus Plauti est, 

hie non est (Cic. ep. ad fam. IX, 16, 4). An eigentlidy grammatifhen Schriften fehlte 
e8 nit. Grammatici libelli, commentarii grammatici, Schriften de sermone latino 
werben vielfach erwähnt; benn bei dem großen Schwanfen bis in bas fiebente Jahrhundert 
mußte allmählich ein fefter Spradgebraud, beſonders bie Orthographie, gebildet werben. 
Daran beiheiligten ſich aber aud; Dichter wie Attius und gegen ihn Lucilius, Staate 
männer und Feldherren.“) ft es nicht rühmlich, daß Caeſar während des gallifchen Krieges 
(55 oder 54) in transitu Alpium **) bie erfte Iateinifche Formenlehre in den zwei Büchern 
de analogia ad M. Ciceronem verfaßte und baß berfelbe orbnende und herrſchende Geift 

buch Aufftelung einer feften Norm Einheit und Richtigkeit in die Sprache zu bringen 
fi) bemühte? Andere Beifpiele führt Quintilian I, 7, 84. 35 an. Dagegen bürfen 
wir ung nicht wunbern, baß Varro, der woAvygapwraros, in feiner ungeheuern Schrift: 

ftellerei aud; mehrere grammatifhe Schriften geliefert hat, von denen uns nur ein 

Kleiner Theil des Werkes de lingua latina erhalten ift, welches gleichfalls Cicero ge 
wibmet wurbe, wie das des Eaefar. **) 

Der Römer bedurfte feiner Sprade insbeſondere für das üffentlihe Leben als 

Rebner; er mußte orator verborum actorque rerum (Cic. de orat. III, 15, 57) jein. 
Wenn Cicero in feinem Brutus bei der Aufzählung römischer Redner bis in bie Zeiten 
ber neu erlangten libertas zurüdgeht und eine Menge ziemlich unbekannter Namen auf 
zählt, jo hat er ſich deswegen nicht bloß in demſelben Geſpräche gegen bie Nedereien bes 
Atticus wieberholt zu [hüten (137. 181. 244. 270. 290), jondern aud) den Bemweggrund 
offen befannt (orat. 7, 23): in illo sermone nostro qui est expositus in Bruto multa 
tribui Latinis, vel ut hortarer alios vel quod amarem meos. Erſt jüngft hat man 

berausgeflügelt, daß er ihn zu eigener Verherrlihung gejchrieben habe. Biel unbefangener 
berichtet er de orat. I, 4, 14 posteaquam imperio omnium gentium constituto diutur- 

nitas pacis otium confirmavit, nemo fere laudis cupidus adulescens non sibi ad 

dicendum studio omni enitendum putavit, geht alfo nur bis auf die Unterwerfung 
Carthagos und die Sicherung bes Friedens zurüd, wie ev auch Brut. 12, 45 bie elo- 

quentia al® pacis comes otiique socia et iam bene constitutae civitatis quasi alumna 

quaedam bezeichnet. Von einem theoretiſchen Unterrichte, von methodiſchen Uebungen in ber 
Kunft (exereitationis via, praeceptum artis) ſei damals nichts zu verfpüren; nur Natur: 
anlage und eigenes Nachdenken babe ben Redner gebilbet (Orat. 42, 143). Er bat babei 
überjehen, was er fonft nicht vergißt und was für bie frühere Zeit in allen Verhältniſſen 
gilt, den Anſchluß an einen in feiner Art hervorragenden Dann, ber als Mufter und 
Vorbild galt.) Juvenis ille, jagt Tacitus (dial. 34), qui foro et eloquentiae para- 
batur, imbutus iam domestica disciplina deducebatur vel a patre vel a propinquo 

*) Die Reformen des Attius in Bezug auf die Verdoppelungen für die langen Bocale, auf die 

Gaumenbuchſtaben u. ſ. w. hatten feinen Beftand. 

**) Fronto p. 203 atrocissimo bello Gallico cum alia multa militaria tum etiam duos 
de analogia libros scrupulosissimos scripsisse, inter tela volantia de nominibus declinandis, 

de verborum aspirationibus et rationibus inter classica et tubas. Cicer. Brut. 72, 253. 

*+*) Wilmanns de M. T. V. libris grammaticis, Berol. 1864. 
+) Plin. Epist. VIII, 14, 4. 



Rateinifcher Unterricht. 491 

ad eum oratorem, qui principem in civitate locum obtinebat: hunc sectari, huius 

omnibus dietionibus interesse sive in iudiciis sive in contionibus adsuescebat. So 

warb Cicero in feiner Jugend den beiden Scaewola, dem Augur und bem Bontifer, 
übergeben*) (Lael. I, 1. Brut. 89, 306); Cicero felbft nahm ſich des Caelius (pro Cael. 
4, 10), des Panſa, bes Hirtius, des Dolabella an und übte fie in morem praeceptoris 
cotidie dicens audiensque (Cic. epist. ad fam. IX, 16, 7. 18. VII, 30. Sueton. de 

rhet. 1. Quint. XII, 11, 6) und unzählige andere. Praktifhe Redner gaben eine 
praftifche Ausbildung. Den Umſchwung beutet Cicero Mar an (de orat. I, 4, 14): 
post auditis oratoribus Graecis cognitisque eorum litteris adhibitisque doctoribus 

ineredibili quodam nostri homines dicendi studio flagraverunt; jene benfwürbige, aus 
Athen gefommene Geſandtſchaft der brei griechiſchen Philofophen 155 vermittelte eine 
größere Kenntnis griechifcher Litteratur, gab bie erſte Gelegenheit griechiſche Redner zu 

hören, da fie ostentandi gratia magno conventu hominum dissertaverunt (Gell. VII, 14 **) 
und veranlaßte bie Weberfiebelung griehifher Rhetoren nad) Rom. 

Wenn ſchon jene Vorträge der Philofophen den Römern von altem Schlage, nament: 
lih dem Cato, höchſt bedenklich erſchienen und biefe deshalb die Abfertigung der Gejanbt- 

Ihaft bejchleunigten, fo noch viel mehr die Thätigkeit der Rhetoren. Dieje Kunft war 
für ben burch das Leben gebildeten Staatsmann wiberlih und ſchreckte ab durch ihre an 
bemagogiihe Kunftgriffe erinnernden Lehren. Darum waren ihnen bejonders bie Opti— 

maten auffäßig und bewirkten ein fürmliches Verbot gegen folde Philojophen und Rhe— 
toren. Sueton erzählt (de rhet. 1): C. Fannio Strabone M. Valerio Messalla coss. 

M. Pomponius praetor senatum consuluit. Quod verba facta sunt de philosophis 

et rhetoribus, de ea re ita censuerunt, ut M. Pomponius praetor animadverte- 

tet curaretque, ut, si ei e republica fideque sua videretur, uti Romae ne essent. 

Uebereinftimmenb Gellius XV, 11, 1 bis auf ben falichen Titel de philosophis et rhe- 
toribus Latinis.**) Die Verwarnung bat wenig gefruchtet; es traten bald ſchlimme 
Zeiten innerer unb äußerer Kriege ein, in benen berartige Bildungsfragen Feine Beadytung 
fanden. Sueton erzählt de rhet. 1 magno studio hominibus iniecto magna etiam 
doctorum atque professorum profluxit copia adeoque floruit, ut nonnulli ex infima 

fortuna in ordinem senatorium atque ad summos honores processerint. 

Die Anfänge Tateinijcher Unterweilung fallen in das Jahr 92 v. Chr. Die Haupt: 
ftelle ift bei Cicero (de orat. III, 24, 93) in ben Worten des Craffus, der aud III, 
14, 54 feine Verachtung ausſpricht: etiam Latini, si dis placet (Gott ſei's geklagt), 
hoc biennio magistri dicendi exstiterunt, quos ego censor edicto meo sustuleram, 

non quo, ut nescio quos dicere aiebant, acui ingenia adulescentium nollem, sed contra 

ingenia obtundi nolui, corroborari impudentiam. Er nennt es ludus impudentiae, 

weil die Jugend nur breiftes Auftreten lerne unb habe es darum Fraft feines Genjoramts 

für nothwenbig erachtet ne longius id serperet providere. Auf biefe Worte bezieht fich 

Tacitus (dial. c. 35). Das cenforifche Edict felbjt aber, höchſt charakteriſtiſch in feiner 

patriarhalifhen Mahnung, haben uns Sueton (de rhet. 1) und Gellius (XV, 11) 
erhalten, der leßtere auch den Titel de coercendis rhetoribus Latinis. Der erfte latei: 

niſche Rhetor war 2. Plotiust) (Gallus bezieht ſich wohl nur auf feine Heimat in dem 
cisalpiniſchen Gallien), ben Eicero in jeiner Jugend große Luft hatte zu Hören, aber 
durch ben Einfluß angefehener Männer davon zurüdgebalten wurbe.t}) Nod im J. 56 ift 

Plotius in Wirkjamkeit. Sueton nennt in dem Bruchſtücke de rhetoribus auferbem noch vier 

*) Der techniſche Ausprud ift deducere. vgl. Seyffert zu Giceros Laelius ©. 8 u. Plin. 
p- II, 14, 38. 

**) Cic. de orat. II, 37, 155. Il, 18, 68. Tusc. IV, 3, 5. 
**) Heyne opuse. IV. p. 425. 

+) Quintil. II, 4, 42. 
tt) Sueton. de rhet. 2. Seneca controv. II. p. 116. Hieronym. Ol. 173, 1. Schol. Bobiens. 

orat. pro Archia p. 357. 
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lateiniſche Rhetoren, bie bis auf bie Zeit des Auguftus gehen; andere, wie Paeonius 

(Cie. epist. ad Qu. fr. II, 3, 4) und ber Ritter Blandus (Seneca controv. p. 116) 

find unerwähnt geblieben. Cinige von ihnen waren Lehrer lateinifcher und griecchiſcher 

Beredſamkeit zugleich. 
Der Name rhetores war in Ciceros Zeit und auch jpäter noch ungebräuchlich. Jener 

nennt fie höchftens rhetorici doctores (de orat. I, 19, 85), umſchreibt aber in der Regel 

qui de arte dicendi praecipiunt (II, 18, 76), dicendi magistri (I, 10, 43), magistri qui 

rhetorici vocantur (I, 12, 52), dicendi artifices et doctores (I, 6, 23), isti artifices 

(I, 32, 145)*) und nod Xacitus (dial. 35) fagt scholastici qui rhetores vocantır, 

Plinius (Epist. IV, 11) nennt fie professores eloquentiae und biefer Name wechſelt 
auch bei Quintilian mit dicendi praeceptores (II, 4, 42) und bem allgemeiner einge: 

führten rhetor. Hat man body audy die rhetorice jpäter oratoria ober gar oratrix 
nennen wollen (Quint. II, 14, 1). 

Die bei dem Rhetor oder früher noch unter ber Leitung eines ausgezeichneten Rebners 
veranjtalteten Uebungen läßt Cicero in bem erjten Buche de oratore (c. 31—35) von 
Grafjus darlegen mit der Beihränfung auf das, was biefer, alfo auch Cicero, in: feiner 

Jugend getban habe. Die Hauptſache find ihm fchriftliche Ausarbeitungen. Caput autem 
est, quod, ut vere dicam, minime facimus (est enim magni laboris, quem plerique 

fugimus), quam plurimum scribere. stilus optimus et praestantissimus dicendi eflector 

ac magister, heißt es c. 33, 150 unb Cicero bat jelbft an diefem Ausfpruche fo große 

Freude gehabt, daß er ihn öfter wieberholt ($. 257, III, 40, 190. Brut. 21, 92. 25, %. 
orat. 44, 150. Epist. ad fam. VII, 15, 2 stilus est dicendi opifex) und anbere ihn als 

höchſt bebeutjam wiederholen, wie Quintil. X, 3, 1. Bon melder Art biefe commen- 

tationes gewejen find, wird nur zum Fleineren Theile angegeben, wenn Craſſus $. 154 
das Aufichreiben einer vorher gelefenen Dichterjtelle oder einer Rebe verbis aliis quam 
maxime lectis anführt (die Nachtheile biefer Uebung werben nicht verſchwiegen), ober 
F. 155 das freie Ueberſetzen griehiicher Reben, das der Sprachbildung fehr erſprießlich ſei, 
außerdem $. 149 die Behandlung eines gedachten Rechtöfalles, der als ein wirklicher 
zu behandeln ift.**) Dies letztere ift insbeſondere das, was man als Vorbereitung auf 
bie fünftige Thätigfeit des Mebners mit dem Namen declamare bezeichnet, b. 5. domi 
non mediocriter dicere, ober meditari domi (Offic. II, 13, 47): der Vortrag ausge: 

arbeiteter Neben entweber für fich allein ober in Gegenwart eines bewährten Meiſters. 
Erjt mit Cicero ift diefes Wort und auch wohl die Sade felbft in Gebrauch gekommen. 
Ipsa declamatio apud nullum auctorem antiquum ante Ciceronem et Calvum inveniri 

potest, fagt Seneca (controv. I. p. 50). Dafür fprechen auch die eigenen Worte Eicerod 

3. B. Brut. 90, 310 commentabar declamitans (sic enim nunc loquuntur) saepe cum 

M. Pisone et cum Q. Pompeio aut cum aliquo cotidie idque faciebam multum etiam 

Latine, sed Graece saepius, ober Tusc. I, 4, 7 ut enim antea declamitabam causas, 

quod nemo me diutius fecit; oder von bem Unterrichte der jungen Eiceronen (ep. ad 

Qu. fr. III, 3, 4) in quo (declamatorio opere) quoniam ipsi quoque fuimus, patiamur 
illum ire nostris itineribus: eodem enim perventurum esse confidimus. Nicht bloß 

bei Paeonius hatte der junge Marcus fich geübt; er jchreibt an Tiro (ep. ad fam. XVI, 

21, 5) declamitare graece apud Cassium institui, Latine autem apud Bruttium 

exerceri volo.***) Daß Cicero berartiger Fertigkeit nur einen untergeorbneten Werth bei: 
legt und an ben Redner viel höhere Anforderungen ftellt, willen wir aus ben Büdern 
de oratore, in benen er (I, 16, 73) ausbrüdlih ben Nebner, qui tantummodo in 

hoc declamatorio sit opere iactatus, von dem unterſcheidet qui ad dicendum omnibus 

) Anderwärts heißt freilich der vollendete Redner artifex, 3. ®. Quint. II, 14, In der Regel 

fann man an den Berfafler einer ars, alfo eines rhetorifchen Lehrbuches denken. 

**) Bel. Brut. 90, 310. 

”**) Bgl. Ernesti Clav. Ciceron, s. v. Ernesti lex. technol. p. 102. Die Ausleger zu Horat 

Ep. I, 2, 2. Cic. Brut. $. 30, 
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ingenuis artibus instructus accesserit. Cicero bat aber hei feinen erwachſenen Schülern 
auf alle geachtet, wie wir aus ber Anekdote bei Duintilian (VIII, 3, 54) jehen: emendavit 
hoc etiam urbane in Hirtio Cicero, cum is apud ipsum*) declamans filium a matre de- 

cem mensibus in utero latum esse dixisset, quid? aliae, inquit, in perula solent ferre ? 

Welche Fehler man dabei im allgemeinen zu meiden babe, deutet Cicero an de orat. I, 33, 149. 

In der genaueren Angabe ber Uebungen müßen wir Quintilian (II, 1—6) unb 
Sueton (de rhet. 2) folgen und ich trage um fo weniger Bedenken jenen als Gewährs- 
mann zu nennen, je beftimmter er felbft verfichert (II, 4, 41): his fere veteres facultatem 
dicendi exercuerunt und bie veteres immer auf bie Zeit der Republik fich beziehen. 
Er hat aud in ber Anordnung eine Uebereinftimmung mit ben Uebungen bei dem’ Gram: 
matifer herbeizuführen fich bemüht. Das erfte find narrationes (c. 4, 2), die er in fabula, 

argumentum (quod falsum, sed vero simile comoediae fingunt) unb historia eintheilt, 

in qua est gestae rei narratio, ober wie Sueton fi ausbrüdt apologos aliter atque 

aliter exponere et narrationes cum breviter ac presse tum latius et uberius exponere. 

Sodann folgt ($. 18) das opus destruendi confirmandique narrationes, quod dvaoxsvj 
et xaraoxeon vocatur ober wie Sueton ſich ausbrüdt: saepe fabulis fidem firmare aut 

demere, quod genus thesis et anasceuas et catasceuas Graeci appellant. Aber es 

beihränft fi; diefe Arbeit nicht bloß auf die Erzählungen ber Mythologie, fonbern be: 
handelt auch geſchichtliche Ereigniſſe, die Wahrheit oder Unwahrheit ber Ueberlieferung 
erörternd. Deshalb ift das Thema auch immer im fragender Form geſtellt. Schon 
ſchwieriger iſt $. 20 laudare claros viros et vituperare improbos, wobei bie in ber 

Form ber Doppelfrage zu ftellendbe Vergleihung eine zwedmäßige Erweiterung bietet. 
Nur die legum laus ac vituperatio ſchließt Quintilian ($. 33) von ben primae exercita- 

tiones aus. Bei Sueton fteht nur viros illustres laudare vel vituperare, wo unzweifel: 

haft der Gegenſatz zu illustres hinzuzufügen ift. Die von Cicero (de orat. II, 84. u. 85) 
behanbelten laudationes und vituperationes gehören nicht in bie Schule, wohl aber hängt 
damit zufammen, was Sueton erwähnt: quaedam etiam ad usum communis vitae 
instituta tum utilia et necessaria tum perniciosa et supervacanea ostendere. (8 

folgen $. 22 communes loci, bie als emblemata für bie extemporalis eloquentia leider 

nur zu viel praftiihen Werth erlangt haben. Mit der thesis fliegt Quintilian ab 
($. 24 u. 36), nimmt biejelbe aber enger als bie Griehen und Cicero getban haben. 
Diefer gebraudt dafür feltener den Namen propositum (Topic. 21, 79), consultatio 

(partit. orat. 1, 4), proposita consultatio (de orat. III, 28, 109), in ber Regel 

quaestio, etwa nod mit dem Zuſatze quaestio infinita. Er erflärt fie (orat. 14, 46) 
quaestio a propriis personis et temporibus ad universi generis orationem traducta 

appellatur #&oıs, womit bie weiteren Angaben de orat. I, 31, 138. II, 10, 41. III, 
28, 109 zu verbinden find, alfo Erörterungen ganz allgemeiner Art (generales bei Quin— 

tilian), bei benen von bejtimmten Perfonen, Zeiten und Oertlichkeiten abgefehen wirb. 

Sueton erwähnt außerdem noch interdum Graecorum scripta vertere, deſſen Empfehlung 

durch Cicero bereits erwähnt ift und das auch Duintilian (X, 5, 1) als Sitte ber 
veteres oratores hervorhebt. Das an erfter Stelle geſetzte dieta praeclare per omnes 
figuras et casus bat feine Schwierigkeit. Da es offenbar das Jeichtefte gewefen ift, jo 
benfe ih an ben von einigen Rhetoren (Cornific. IV, 22, 30) gemachten Vorſchlag, den 
Ausiprucd eines berühmten Mannes jo zu variiren, daß ber Name besfelben burdy alle 
Caſus hindurch mit dem Ausſpruche in Verbindung gebracht wird, vielleicht auch noch 
in verſchiedenen Figuren der Rebe, 3. B. ber commutatio, gejtaltet. Vielleicht gehört bie 
declinatio exercitationis chriae bei Diomebes (p. 310 Keil) hierher. 

Dem Rhetor wird aber, wie dem Grammatiker, die Lectüre (praelectio) gleichfalls 

zugewiejen (Quint. II, 5), es find jedoch nicht mehr die Dichter, fondern Profailer, ganz 

*) Ich folge der Berbefferung von R. Vollmann, da in Pansam oder in Passienum oder gar 

in Pasiphaam nit paßt, am wenigſten das letzte als Gegenftand der deelamatio eines Römers 
in der guien Zeit vor Gicero, bei der die veritas, die Wirklichkeit, immer feftgehalten ift. 
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Auch bei dieſem Werke hat er das Gefühl der Befriedigung *) und er ſcheut ſich nicht 

wieberholt auf feine eigenen Neben ald Mufter zu verweifen. Gegen biefe brei Haupt: 
werfe fallen bie übrigen weit ab; ber trodene rhetorifche Katechismus: de partitione 
oratoria dialogus, den er für feinen Sohn verfaßte, oder die kurze Formienlehre ber 

Dialeftif, die Topica ad C. Trebatium, die er auf der Seefahrt von Velia nad Rhegium 
ohne allen gelehrten Apparat bloß aus dem Gebächtniffe niedergefchrieben Hat,**) over 
enblih de optimo genere oratorum, bie Vorrede zu ber Yateinifdyen Ueberſetzung ber 

Streitreven des Demofthenes und Aeſchines, eine Apologie feiner eigenen Schreibweiſt 
gegenüber bem afianifhen und bem pfeuborattiichen Stil. Und in der Darftellung erfennen 
auch Ciceros Gegner feine Meifterfchaft an, und niemand hat gewagt den Werth biefer 
Lehrſchriften herabzufegen. Mit ihm bat das bi dahin vielen Schwankungen untertworfene 
Latein feinen funftreihen Bau vollendet; weiter wachen konnte es nicht mehr. Es waren 
die Bedingungen zu einer tüchtigen redneriſchen Ausbildung gegeben, aber bie Umgeftaltung 

ber jtaatlichen formen rief gar bald eine große Veränderung hervor und führte vielmehr 
zum Verfall. 

Mit der Dictatur Caefars und dem Principate Augufts war bie längft geſchwächte 
libertas vernidtet und die Monarchie begründet. Pompejus hatte bie Mebefreiheit ber 
patroni nur in ber Zeit befchränft und aud unter dem Principate boten bie Verband: 
lungen des Senats und bie Gerichtshöfe noch einige Gelegenheit zu praktiſcher Thätigkeit, 
aber von großen politischen Verhandlungen war in jenem Staatsrathe feine Spur und 
aud das gerichtliche Verfahren wurde beeinflußt. Die große Menge der Hauptftabt wußte 
man durch pradytvolle Schaufpiele von ben öffentlichen Interefien abzuwenden, **) den Ge 

bilbeten wurbe reiche Lectüre geboten. Gaejar feffelte einen Theil ber liberalium artium 
doctores, quo libentius et ipsi urbem incolerent et ceteri adpeterent durch Berleihung 

bes Bürgerrechts (Suet. c. 42) und Auguftus fchloß fie von einer Ausweifung ber fremden 
aus ber Hauptftabt aus, Die Dichter traten in Clubs (collegia) zufammen und lafen den 
gleihgefinnten Freunden ihre Werke vor. Für weitere Kreije wurben bie öffentlichen Ver: 
lefungen veranitaltet, eine Erfindung des Aſinius Bollio (Seneca controv.IV. praef.2.p.375 

primus omnium Romanorum advocatis hominibus scripta sua recitavit), bie ſich auch auf 

geihichtliche Werke, Neben und Dialoge ausbehnte (Suet. Aug. 89). Tacitus hat und das 

Treiben in biefen recitationes veranfhaulicht (dial. 9 u. 10), die nad) ber Zeit des jüngern 
Plinius mehr in Abnahme gefommen find.+) Die feit dem letzten Jahrhundert ber 

Republit immer zahlreicher geworbenen Bibliothefen boten ein reiches wiſſenſchaftliches 
Material; das fabrifmäßige Abjchreiben neuer Schriften forgte für rafchen Vertrieb, ft) 
bie Läden ber Buchhändler (tabernae librariac) wurden ein Vereinigungspunct willen: 
ſchaftlicher Männer. Bei diefer Richtung auf litterariſche Thätigkeit, die allein Ruf ver: 
ſchaffte, wird es erflärlich, daß das Streben nad Neuem, Anziebendem, ſelbſt Pikantem 

auch die Darftellung umgeftaltete und ihr immer mehr das rhetoriihe Gepräge gab, 

welches Manſo als bie Eigenthümlichfeit der gefammten römiſchen Litteratur mit Unrecht 
bezeichnet hat. 

Dazu fam mit ber Ausbehnung bes Neiches bie Verbreitung der lateiniſchen Sprade 
über die Provinzen. jr) Nicht bie Heere, nicht die Colonieen haben dieſe Erweiterung 

*) Epist. ad fam. VI, 18, 4. 

**) Epist. ad fam. VII, 19. Topie. c. 1. 

***) Juvenal. 8, 118 urbs circo scaenaeque vacans, 10, 78 duas tantum res anxius optat, 

panem et circenses. Tacit. dial. 29 histrionalis favor et gladiatorum equorumque studia- 

Fronto p. 322. 

+) Die zablreigen Monographien von Gierig bei Plinius’ Briefen, Wiedeburg und Weber 
(Weimar 1828) ftügen fi) meift auf Lipsius Op, T. Il, p. 447, felbftändig M. Hertz, Schriftſtellet 
u. Bublicum in Rom, Berlin 1858. 

tr) Vielfach übertrieben Schmidt Dent: und Glaubensfreiheit Gap. 5. 

fff) Schuchardt Vocalismus des WBulgärlateins I. ©. 83. 
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herbeigeführt, fonbern das Bebürfnis ber Provincialen, die Amtsſprache der Sieger kennen 
zu fernen, in der ihnen bie Befehle und Geſetze verfelben zugiengen.*) In den griechiſch 
rebenden Oftprovinzen fanb bies größere Schwierigfeit, weil diefe Sprache überlegen 
war; raſcher machte es fi in ben weftlichen Provinzen. At enim opera data est, ut 
imperiosa civitas non solum iugum, verum etiam linguam suam domitis gentibus 

per pacem sociatis (jo ift für societatis zu ſchreiben) imponeret, fagt Auguftin (de civit. 
dei XIX, 7), womit ®linius (N. H. III, 6, 39) zu vergleichen ift. Im Hifpanien hatte 

bereit8 Sertorius (Plutarch. Sert. 14) den Grund zu dieſer Romanifirung gelegt; bie 
Werke bes Horaz wurben bort gelefen (carm. II, 20, 20 epist. I, 20, 13); von bort 
Kamen bie beiden Seneca, Mela, Quintilian, Lucan, Silius Jtalicus, Martial, Columella; 
haec facundissimos oratores, haec clarissimos vates parit (Pacat. paneg. Theodos. 4). 

Die Provinz Afrika bat wohl am früßeften in Utica (Horat. ep. I, 20, 13) und in Carthago 
(Carth. studiis, Carth. ornata magistris) bie lateiniſche Sprache gepflegt; im zweiten 

Jahrhundert wurbe es ein litterarifcher Mittelpunct. Das Latein war allgemein eingeführt 
(Apul. Florid. 98), in Schulen gelehrt (Apul. Flor. p. 91) und nad; dem Charakter ver 

Bewohner umgeftalte. In dem bei ber Zerfplitterung in verfchiebene Staaten leichter 
romanifirten Gallien ift durch Caeſars Feldzüge auch die Sprache mehr verbreitet; Horaz 
hofft Rhodani potorem unter feinen Leſern; jelbit das griechiſche Maſſilia wird trilinguis 

und zahlreiche Stubienfige verbunfelten bald durch ihre Leiftungen Italien. Nach Britan: 
nien brachte Agricola den Eifer für dieſes Studium (Tacit. Agr. c. 21). Die Pannonier 

iollen j om unter Auguftus Latein gelernt haben (Vell. Pat. II, 110). Bon ven Ger: 
manen wiffen wir aus ben erften hriftlichen Jahrhunderten wenig. Conrings Behauptung, 
daß erft mit der Einführung bes Chriftenthums einige Kenntnis des Latein zu ben Ger: 
manen gekommen jei, bedarf mander Beſchränkung, weil Arminius und mehrere feiner 

Krieger die Sprache verftanden haben (Tacit. Ann. DU, 10 u. 13). Die linksrheiniſchen 
tändergebiete und bie drei Donauprovinzen fommen bier nicht in Betracht. 

Wie die Erziehung in der Kaiferzeit in ftarfen Gegenſatz zu ber republicaniichen Zeit 
getreten ift, bat Tacitus genau entwidelt (dial. c. 29); aber auch ber Unterricht wirb 
ein anderer. Dafür haben wir in Quintilian® institutionis oratoriae libri duodecim 
einen reihen Schaß, weil biefes Collegienheft e8 unternimmt bie studia bes fünftigen 

Redners ab infantia formare (prooem. $. 5) und daher ebenfo gut ea quae sunt ante 

offieium, wie das post finem (prooem. $. 22) behandelt. Die Zahl ber Elementar: 

ſchulen (extremis in vicis Horat. epist. I, 20, 17, vilibus in ludis sat. I, 10, 75) 

war gewachfen; das dietare b. 5. das Vorſprechen bes Lehrers, das Memoriren und 
Auffagen der Schüler (saevo dietata magistro reddere Horat. ep. I, 18, 13; auch 
recinere) bildete den Haupttheil des Unterrichts. Das Weitere wurbe oft vernadjläßigt. 
Transeo prima discentium elementa, in quibus et ipsis parum laboratur, nam nec 

in auctoribus cognoscendis nec in evolvenda antiquitate nec in notitia vel rerum 

vel hominum vel temporum satis operae insumitur. Mit dem frühen Morgen beginnt 

der Unterricht; die Schüler (bie cirrata turba matutini magistri, Martial. IX, 29, 7) 
bringen ihr Licht mit (Juvenal. 7, 225). Als Name für ben Elementarlehrer erſcheint 

auch magister institutor litterarum in dem Ebdicte Diocletians und fogar librarius 
(Schol. Horat. epist. I, 20, 19 unb in ben Digeften). Ueber den grammatijchen 
Unterricht giebt Duintilian (I, c. 4—7) kurze Regeln und geht dann in dem achten 
Capitel zur lectio über. Optime institutum est, fagt er $. 5, ut ab Homero atque 
Vergilio lectio inciperet, quamquam ad intellegendas eorum virtutes firmiore iu- 

dieio opus est. — utiles tragoediae; alunt et Iyriei, si tamen in his non auctores 

modo, sed etiam partes operis elegeris: nam et Graeci licenter multa et Horatium 

nolim in quibusdam interpretari, elegea vero, utique quae amat, et hendecasyllabi 
amoveantur, si fieri potest, si minus, certe ad firmius aetatis robur reserventur. 

comoediae, quae plurimum conferre ad eloquentiam potest, quem usum in pueris 

*) Valer. Max. II, 2. 

VDadag. Eneytlopadie. XI. 32 
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putem, paulo post suo loco dicam:*) nam cum mores in tuto fuerint, inter praecipua 
legenda erit. Namentlid bie alten Dichter, die veteres,**) follen reiches Spradhmaterial 
unb sanctitas und virilitas ber Gedanken barbieten, inzwiſchen will er auch dieſe mehr 

für die robustiores auffparen, da grammatices amor et usus lectionis non scholarım 
temporibus, sed vitae spatio terminantur. 

Man erfieht aus diefer Stelle, daß die alten Schriftfteller aus den Schulen der Gram: 
matifer mehr verbrängt und moberne Dichter in Aufnahme gekommen find, Der Grammatiter 
O. Caecilius Epirota primus dieitur Vergilium et alios poetas novos praelegere coepisse 
(Sueton. de gramm. 16); ba biefer ein Freigelaſſener des Atticus war, jo muß e& ſchon bei 
Lebzeiten bed Dichters gejhehen fein. Mit ihm verbindet Juvenal (7, 226) ben Kara, 
obſchon dieſer bei dem Gedanken bereinft in ber Schule gelefen zu werben ſehr vornehm thut 
(epist. I, 20, 17). Bald nachher gieng gerabe ehrgeiziged Streben der Schriftjteller barauf 
aus, Schullectüre zu werben. Ten’ cirratorum centum dictata fuisse pro nihilo pendas? 
fagt Perfius (I, 29). Und felbft die mobernften gelangten zu biefer Ehre, wie Lucan 
(Sueton. vita Lucani: poemata eius etiam praelegi memini) und Statius, ber dies von 

feiner Thebais rühmt (XII, 810). Daß man in der Profa Cicero bevorzugte, it 
erflärlich in der Zeit, in welcher man fi) von ber recens politura, ben deliciae novorum 
wieber zu bem bewunberten Mufter claffischer Form wanbte und Quintilian (XI, 10, 4), 

der jüngere Plinius (Ep. II, 14, 9) und Tacitus in dem dialogus ihn um bie Wette em: 
pfahlen.**) Das wurbe wieder anders in dem Zeitalter Hadrians, ber ein befonderer Gönner 
ber grammatici war (Ael. Spartian. c. 16), und ber Antonine, als das allerhödite 
Privilegium der Kaijer (vita Hadriani 16) die Vorliebe für die älteſte Zeit beförberte 

und Gato dem Cicero, Ennius dem Virgil, Salluft dem Caelius Antipater vorgezogen 
wurben. Da ſuchte man die alten Autoren überhaupt wieder hervor, machte aus ihnen 
Auszüge und phrafeologiihe Sammlungen und ließ dergleihen von ben Schülern anlegen. 
Hauptvertreter biefer Richtung ift Fronto, der (p. 155) feine Schüler ängſtlich vor den 

Neueren warnt, deſſen Lichlingsjchriftfteller Plautus, Ennius, Cato, Grachus, Lucrez 
und Salluft find, von dem tullianus fat geringihäßig gebraucht wird. Neben ihm ſteht 
ein zweiter Afrikaner Apulejus, aus deſſen Reben und Vorträgen wir in ben Florida 
große Auszüge haben. Der Jünger dieſer Meifter ift Gellius, der mit gewiſſenhaftem 
Fleiße zufammenträgt, was er aus Büchern und Unterrebungen über alte Spradye und 
Litteratur gelernt hat. Denn gelehrte Fragen aus biefem Gebiete waren damals Gegen: 
ftanb der Erörterung an allen Orten und bei allen Gelegenheiten. }) Diejer Gellius läßt | 
wenigſtens Virgil noch neben Ennius gelten, aber ben Horaz fennt er (II, 22) nur als 
gelehrten Zeugen für ben Namen eines Windes, Terenz erwähnt er ganz beiläufig, Gatull 
dreimal, von einem Seneca will er nichts wiffen (XII, 2). Indeſſen ſcheint dieſe 
verkehrte Gefhmadsrihtung mehr in die Schulen ber Ahetoren als in die ber Grammatiler 
gebrungen zu fein. 

Daß die Grammatifer der Kaiferzeit in bie fehriftlichen Uebungen ver Säule 
manches aus ben Progymnasmata ber Rhetoren aufgenommen haben, und daß bie 
lateinifchen fogar darin weiter gegangen find als bie griechiſchen, ift bereitd ©. 489 
erwähnt. 

Sueton nennt aus ber Kaiferzeit noch fieben Grammatiker. Bon Vespafian an, zum Theil 
auch ſchon vor ihm, erhalten fie vielerlei Vergünftigungen, wie Befreiung von Steuern und 
öffentlichen Leiftungen; fie werben aus ftäbtifchen Mitteln oder auch vom Staate beſoldet. 

*) Er meint wohl die Stelle I, 11 und X, 1, 9. 
**) Darunter verficht man die Claſſiker. Horat. Sat. II, 6, 61. Taeit. Ann. II, 83. Capitol. 

Gordian. 7 cum Tullio, cum Virgilio ceterisque veteribus. 

**) Herb, Renaifiance u. Rococo in der römiſchen Litteratur. Berlin. 

+) Sriedländer Sittengeſchichte III, 381. 

tt) Cod. Theodos. XII, tit. 3. 
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Habrian gründete das Athenaeum, ludum ingenuarum artium in Rom (Aurel. Victor. 

Caes. 14), borthin giengen bie Kaifer Alerander Severus (Lamprid. c. 35), Pertinar 
(Capitol. c. 11), aud) Gorbian (Lamprid. c. 3). Die Zahl der Grammatifer war bis 
zu bem Untergang bes Reiches jehr groß und findet auch ba noch nicht ihren Abſchluß, denn 

bie feit dem vierten Jahrhundert verbreiteten hriftlichen Schulen nahmen die Trabition ber 

heidniſchen an und ihre Grammatiker erhoben ſich nicht Über ihre Vorgänger, mit einziger 
Ausnahme des Prifcian, der bie in Conftantinopel*) gehaltenen Vorlefungen in ben in- 
stitutionum grammaticaram libri XVII veröffentlicht hat, dem vollftänbigften Lehrbuche 

der Grammatif, in welchem auch bie Arbeiten eines Apollonios Dyskolos und Herodian 
fleißig benußt find. Die eigentlihen grammatiihen Schriften gehen von ber für bie Jugend 
faßlihen, das Allbefannte umfaffenden einfahen Darftellung bis zu einem vollftändigen 
Lehrgebäube; fie bieten bie ars minor, vie ars grammatica ober instituta artium ber 
Artigraphen und die Namen ihrer Verfaffer werben typifch, jo beſonders Probus. Palaemonis 

ars beißt Grammatif bei Juvenal (6, 452. 7, 215) von D. Remmius Palämon, ber 
unter Tiberius lebte; Donatus und Prijcian find zu gleicher Geltung gelangt und beibe 
haben Jahrhunderte hindurch die Grundlage gebildet, jener für den Elementarunterricht, 

biefer für ein grünblicheres Spraditubium. Neben bie Artigraphen treten bie zahlreichen 

Orthographen von einem Gelehrten wie Verrius an; ſelbſt die Vergleichung ber beiden 
alten Sprachen wirb nicht vernadhläßigt. Beſondere Sorgfalt wird dem Spracdgebraud, 
gewibmet; des älteren Plinius dubii sermonis libri VIII, die Romanus in den dpoguei 
benugt bat, bie libri enucleati sermonis, de latinitate und de lingua latina gehören 
bierher. Synonymik behandeln bie Schriften de proprietate loquendi und de differentiis: 
latini sermonis. Das alte Latein erflären bie lerifaliihen Sammlungen de verborum. 

significatione eines Verrius, die durch Feſtus und Paulus Diaconus ercerpirt find, 
ober bie planlofe Compilation des Nonius, ber fogenaunte Fronto und gar noch Fulgentius. 
Die eigentlihen Gloſſenſammlungen liegen noch im Argen und erwarten ihre Heritellung. 
jegt von Guſtav Löwe. 

Aus der Erflärung der Schriftfteller ift uns vieles verloren gegangen, bejonbers zu 
Plautus, aber zu Terenz, zu Virgil, zu Horaz, Perfius, Juvenal, Statius und Lucan ift vieles 
erhalten, wenn auch in Auszügen ober interpolirt. Der Commentar des Asconius zu Cicero 
in feinen echten Theilen giebt uns ein Bild von der Behandlung. Wie frudtbar bie- 
Grammatifer auf biefem Gebiete geweſen find, erfieht man aus Suringars historia critica 

scholiastarum latinorum (3 Bbe.), und body bat dieſer fleigige Sammler nody lange nicht 

alles erihöpft. Selbft gleichzeitige Dichter wählten die Grammatifer zum Gegenftande ber 

Erklärung, wie 2, Eraffitius aus Tarent die Zmyrna bes Cinna (Suet. de grammat. 18). 
Bon der Tätigkeit, welche als duogdmrıxov bezeichnet wirb, finden fi Spuren in ben 

Gommentaren; von M. Valerius Probus berichtet Sueten (de gramm. 24) multa 
exemplaria contracta emendare ac distinguere et adnotare curavit, soli huic nec ulli 

praeterea grammaticae parti deditus, und in bem anecdot. Parisinum (bei Reifferſcheid 
im Sueton p. 137) Probus, qui notas in Virgilio et Horatio et Lucretio apposuit, 
ut Homero Aristarchus. Auf. folhe Arbeit beziehen fih die zahlreichen Diorthofen, 

welche wir aus ben Subferiptionen alter Handſchriften kennen und über welche es genügt 
auf 2. Lerfh (Mufeum bes rh. weſtf. Schulmänner:Bereins III ©. 248) und O. Jahns 
Zufammenftellung in ben Berichten der Sächſ. Gefellih. der Wiſſenſch. 1851 ©. 313 

zu verweilen. Ein Bild des Unterrichts giebt Aufonius in dem feinem Enkel gewibmeten 
vierten Yoyllium; er hatte felbjt mehrere Jahre als Grammatiker unterrichtet. 

Bon den Sammlungen der lateinifhen Grammatifer find nur vier zu nennen, 
AZuerft die von Dionyfius Gothofredus (Godefroy) auctores latinae linguae in unum corpus 

*) An der von Theodofius 425 errichteten Anftalt waren 10 Iateinif he Grammatifer und 

3 lateiniſche Nhetoren angeftellt. Bähr, de litterarum universitate Constantinopoli condita, 

Heidelberg 1835. Manjo verm. Abhandl. S. 76. 
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redacti, Genf 1585. 1595. 1602 und am volljtänbigjten Coloniae Allobrogum 1622, 
Reicher (es find 33 Grammatifer) und forgfältiger find grammaticae latinae auctores 

antiqui von Elias Putſchen, dem trefflichen, aber früh verftorbenen (er wurbe nur 26 Jahre 

alt) Schüler Scaligerd, Hanoviae 1605. Ein auf 15 Bände berechnetes corpus gräm- 
maticorum latinorum begann 1830 Fr. Lindemann in Verbindung mit anbern Gelehrten, 
aber ſchon mit der eriten Hälfte des vierten Banbes hat das Werk aufgehört, in dem 
böchftens der Iſidor noch Werth haben könnte, wenn Dtto bei ber Herausgabe desſelben 

forgfältiger geweien wäre. Jetzt ift allen Anfprüden vollfommen genügt in ben 1857 
begonnenen grammatici latini von H. Keil (nur Prifcians institutiones bat M. Herk 
bearbeitet), welhe Sammlung demnädft mit ben Orthograpben ihren Abſchluß erhalten 

wird. Durd fie find aud) die scriptores rei metricae von Gaisford (Oxon. 1837) ent: 
behrlich geworben, | | 

Wie die Griechen Lateinifch gelernt haben, ift uns leiber zu wenig befannt. Schon 
die Griechen Unteritaliens hatten Veranlafjung fih um bie Kenntnis der Sprache zu be 

mühen, Livius Andbronicus und Naevius waren Griechen; ferner nöthigte dazu der biplomas 

tiſche und amtliche Verkehr. Von den Schriftftellern find Polybius und Dionyſius nicht 
unbefannt mit der Spradye. Unter den Kaifern trieben die Römer mehr Griechiſch als die 
Griehen Lateinifh. Selbſt Schriftfteller wie Plutarh (Cat. mai. c. 7) und Appian 
waren ber Sprade unfundig.*) Eine intereffante Erfcheinung bietet uns bier der gram- 
matista und litterator Dofitheus, der jelbft feine Lebenszeit in das Jahr 207 n. Chr. 

jest. Eine St. Galler Handſchrift enthält bie grammatica Dosithei mit einer wörtlidhen 
Ueberfegung ins Griechiſche, welche nach der Erörterung bed nomen immer feltener wird 

und ſchließlich ganz aufhört. **) Neben der Grammatik ftehen aber auch Uebungsſtücke zum 
Ueberjegen beftimmt, Hygins genealogia, fabulae Aesopiae, Troiani belli enarratio vom 
7. Buche der Jlias bis zum 24., welche jedoch nicht vollſtändig ift, das von dem Juriſten 

viel behandelte Stüd de manumissionibus (mohl für Griechen berechnet, bie einen 

Rechtscurſus zu machen beabjichtigten), und ſchließlich ein Abſchnitt, der die Bebürfniffe 
bes täglichen Lebens in der Converfation berüdfichtigt. ***) Es ift ein Elementarbuch für 
Knaben, die ed lajen und auswendig lernten: propterea necessario sunt legenda et 
memoriae tradenda, si tamen volumus latine loqui vel graece sine vitio.. Daß bas 

Ganze von Dofitheus herrühre, ift fehr zweifelhaft; die vorausgehende ars hat ihm aud 
die dpunvsvuare oder interpretamenta zuſchreiben laſſen. Urſprünglich ſollte es nur 
griechiſch redenden Knaben Latein lehren,}) fpäterhin ſcheint auch Griehiih aus dem 
Buche gelernt zu fein, denn bie Ueberſetzung wirb immer buchftäblicher. Der Nomenclator 

ift nah Saden georbnet von ben Namen ber Götter an bis zu ben Hausgeräthen. 
Eine bebeutende Erweiterung hat diefe Litteratur erhalten buch bie dpunvsuuare xal 
xadnuegern ömıkla, weldhe Boucherie zu Paris 1872 (Notices et extraits des manuscrits 

t. XXIII, p. 308— 478) aus Handſchriften in Paris und Montpellier herausgegeben bat. 
Die erftere bietet Heine Gejpräche zwiichen einem Kinbe und einem Manne, einem in Rom 

wohnenden Griechen oder Römer, über die Verwendungen bes Tages. Die andere Hant: 
fhrift bietet weit mehr; ba wendet ſich ein Grieche an Griechen, denen er ein jehr reid: 
Haltiges, nad; den Sachen geordnetes VBocabularium bietet. Der franzöſiſche Herausgeber 
Hält Julius Pollur, den Verfaffer des Onomasticon, für ben PVerfaffer. +}) Auch bie 

) Egger mem. d’histoire p. 259. Weber, de latine scriptis quae Graeci veteres in 

linguam suam transtulerunt. Cassel 1835. 4. 

**) Zuerft Herausgegeben von H. Seil. Halle 1871. 4. Die Zeitbeftimmung bezweifelt Steup 

de Probis p. 41. Für die ars trifft fie ficherlich nicht das Richtige. 

**) Nur das dritte Buch hat Böding, Bonn 1832, herausgegeben. Aeſop und das juriſtiſche 
Bruchſtück jetzt auch bei Boucherie. 

+) Nicht umgelehrt, wie mit Böding Grasberger (Erz. u. Unterr. im cl. ‚Altertum I. 

S. 149) meint. 
tr) Das Stüd aus der Handſchrift in Montpellier Hatte Haupt 1871 (jet Opuse. II. p. 443) 
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colloquia scholastica aus unbefannter Zeit find beftimmt Griechen zum Latein anzu: 

leiten; fie ftchen in den Glofjenfammlungen von Bulcanius (p. 281), der fie aus Stephanus 
entlehnt bat, zulekt (1816) in dem Londoner Abbrude von Stephani thesaurus. Das 
ganze Material verbient bei feiner Wichtigkeit für ben Elementarunterricht eine neue Be: 
arbeitung, zumal noch andere Hanbichriften vorliegen, die bis jet gar nicht benukt find. 
®gl. Loewe prodromus corporis glossariorum latinorum p. 206—209. 

--, Das Betreten gaeuer Bahnen in der Berebfamkeit haben bie Alten an bie Perfon 

bes Caſſius Severus gefnüpft, nicht Duintilian, ber ihm (X, 1, 116), abgefehen vom 
color. und ber gravitas, immer noch unter bie praecipui rechnet, aber Tacitus (dial. 19): 
quatenus antiquorum admiratores hunc velut terminum antiquitatis constituere so- 

lent Cassium Severum, quem primum adfirmant flexisse ab illa vetere atque directa 

dicendi via. Die gerichtliche Beredſamkeit fand bebeutenbere Gegenftänbe allein im Senate 
bei ben Verhandlungen über Repetunbenprocefje unb crimina maiestatis und zum Pathos 
gab etwa das ſchamloſe Treiben der Delatoren Veranlaffung; in Privatangelegenheiten 
famen bie früher geringgefhäßten causae centumvirales zu Anfehen (Tacit. dial, 38, 
Plin. Ep. II, 14). Der Untergang ber politiiyen Berebfamkeit führte in bie Rhetoren— 

ihulen, in denen man an jophiftiichen Declamationen fein Talent zeigen fonnte. *) 
Nach Rom hatten fi unter dem Principate des Auguftus zwei bebeutende griechifche 

Rhetoren gewendet und mit Unterrichten bejchäftigt, Apolloboros von Pergamon, ber ben 

jungen Octavian jhon in Rom unterrichtet und ihn dann nad Apollonia begleitet hatte 
(Quintil. III, 1, 17), und Theoboros aus Gabara in Syrien, der aber frühzeitig nad) 

Rhodos überficbelte, wo ihn Tiberius während feiner freiwilligen Verbannung eifrig hörte. 
Auch fein Schüler Hermagoras aus Temnos lehrte in Rom und Timanthes von Aleranbrien 
und Areios. Die drei erfigenannten wurden aud) bie Stifter befonderer Schulen, bie fidh, 
wie vordem die Philofophen nad ihren Schulhäuptern, nad) ihnen Apollodorei (Quint. 
I, 11, 2. IV, 1, 50), Theodorei (III, 1, 18. 3, 8. 11, 22. IV, 2, 32), Hermagorei 

(UI, 5, 4. VII, 44) nannten. Neben jenen Griechen jtand eine nicht geringe Schaar 
von lateinifchen Nhetoren in ber Hauptitabt ſowohl als aud in den Provinzen; in Afrifa 
blühten Carthago, Utica, Madaura; in Gallien Maflilia, Narbo, Burbigala, Auguftodunum 
(antiqua litterarum sedes), wo Eumenius lehrte und neben ihm bie befannten Rhetoren, 
auch Aufonius, Trier, Toulouje u. a. **) 

Der Züngling kam jett etwas fpäter zu bem rhetor, weil die Grammatifer nicht 
bloß die Progymnasmen, fondern audy manche darüber hinausgehende Uebungen in ihren 
Bereich gezogen hatten. Tenuit consuetudo, fagt Quintilian (II, 1, 1), quae cotidie 
magis invalescit, ut praeceptoribus eloquentiae, latinis quidem semper, sed etiam 

graecis interim, discipuli serius quam ratio postulat traderentur. eius rei duplex 

causa est, quod et rhetores utique nostri suas partes omiserunt et grammatici 

allenas occupaverunt. Daher kam es, daß Schüler ganz verfchiedenen Alters zufammen: 
jagen; Quint. II, 2, 3. et adulti fere pueri ad hos praeceptores transferuntur et 

apud eos iuvenes etiam facti perseverant; was $. 14 bezeugt in ben Worten pueros 
adulescentibus permixtos sedere non placet mihi ober Seneca (controv. III, praef. 15) 

herausgegeben, ohne daß Boucherie ihn benußt; das Stüd aus der Parifer Handſchrift Haupt 1874 

(Opusc. II. p. 509), auch er weiß von Boucherie nichts. Das erfte Stüd findet ſich ſchon bei Gaza's 
Grammatit von Rhenanus (Bafel 1516) und bei Vulcanius. Boucherie nimmt die Priorität der 

Herausgabe für fich in Anſpruch, weil er ſchon 1868 der Atademie feine Mittheilung gemacht habe; 

die früheren Drude ſcheint er nicht zu kennen. 
*) Esser, de natura eloquentiae Rom. sub Caesaribus, Münfter 1841. M. Amiel, l'elo- 

Quence sous les Césars. Paris 1864. 

*) C. Monnard, de Gallorum oratorio ingenio, rhetoribus et rhetoricae scholis, Bonn 
1848. 8, Kaufmann, die Nhetoren- und die Kloſterſchulen in Raumers hiſt. Taſchenb. 1869. 

Thierry, la litterature profane en Gaule au IV, siöcle in der Revue des deux mondes 1873. 
Juni⸗ Heft. 
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pueri fere aut iuvenes scholas frequentant. Inzwiſchen ſcheint dies gerade nicht allgemein 
geweſen zu fein, benn daß der dadurch geweckte Wetteifer wegfalle, beflagt Tacitus (dial. 35): 
in condiscipulis nihil profeetus, cum pueri inter pueros et adulescentuli inter 

adulescentulos pari securitate et dicant et audiantur, Die Rhetoren beſchränkten ſich 
auf die scientia et facultas declamandi; ber praftifdhe Theil ihres Unterrichts begam 
in ber Regel fofort mit ber declamatio, die man von ben ebenjo genannten Üebungen 

ber früheren Redner felbft wohl unterſcheiden muß. Es war dies eine neue Erfinbung: quae 
quidem ut ex omnibus novissime inventa, ita multo est utilissima fagt Quintilian 
II, 10, 1 und jet dann bie Vortheile auseinander. Selbftverfertigte Auffäge trugen 
bie Schüler vor und man begann bamit fehr früh, weil die Eitelfeit der Väter nicht 

zeitig genug bie Früchte der Stubien jehen konnte. Quintilian (II; 7) misbilligt bied 
und verlangt eher das Memoriren und Bortragen von loci electi ex orationibus vel 
historiis aliove quo genere dignorum ea cura voluminum ; aliquando tamen permittendum 
quae ipsi scripserint dicere, ut laboris sui fructum etiam ex illa, quae maxime petitur, 

laude plurium capiant. Dies foll aber nur bie Belohnung für eine tüchtige Leiftung 
fein. Für die Meiften war der Schulunterriht abgeihloffen, fobald fie bie Kunft ber 
declamatio erlernt hatten. Deshalb gilt die Negel (Quint. II, 10, 4): sint et ipsae 
materiae, quae fingentur, quam simillimae veritati, et declamatio, in quantum maxime 

potest, imitetur eas actiones, in quarum exercitationem reperta est. 

Die drei genera dicendi werben bei dem Unterrichte feitgehalten, nur daß das genus 
demonstrativum in bie Anfangsübungen ber narrationes, ber avaoxevai und xaraösxeval, 

der laudatio unb vituperatio hineinfällt und höchſtens in ber glänzenderen Darftellung 
der beiden andern Arten Berüdfitigung findet (Quint. II, 10, 12). Schon bei Fronte 
finden wir als Verirrungen laudes fumi et pulveris, laudes neglegentiae. Die Haupt: 

ſache bleibt das genus deliberativum unb das iudiciale, die declamatio jo iudiciorum 

consiliorumque imago fein. Für das erftere find die suasoriae, für das andere bie 

controversiae beftimmt. Nempe enim, heißt es bei Tacitus dial. 35, duo genera materiarum 
apud rhetoras tractantur, suasoriae et controversiae; ex his suasoriae quidem etsi 

plane leviores et minus prudentiae exigentes pueris delegantur, controversiae 

robustioribus adsignantur. 

Die suasoria, aud wohl deliberativa, kennt Cicero nad) biefem Namen nicht, 
wohl aber der Sadye nad. Es handelt fi) dabei um suadere und dissuadere, bas 

Anrathen oder Abrathen, wobei das utile unb das inutile in Betracht zu ziehen ift. 

Daß man jpäter nod mehr Theile aufgeftellt hat, ergiebt fih aus Quintilian III, 8, in 
welchem Gapitel dieſer Gegenitand ausführlid behandelt if. Was biejer über bie ver: 

ſchiedenen Theile ber suasoria auseinanderjeßt, bezieht ſich mehr auf die praktiſche An- 
wendung, aber vieles gehört body nad) $. 43 ad scholarum exercitationes und er jchliekt 
ben ganzen Abfchnitt $. 70 mit den Worten: haec adulescentes sibi scripta sciant, ne aliter 
quam diceturi sunt exerceri velint. Beſonders ift für fie die Profopopoeie beftimmt; 

utilissima haec exercitatio, vel quod duplicis est operis, vel quod poetis quoque 

aut historiarum futuris scriptoribus plurimum confert: verum et oratoribus necessaria 
($. 49), ja mit Rüdfiht auf die Schule fagt er $. 51, praecipue declamatoribus 
considerandum est, quid cuique personae conveniat unb geht fofort darauf ein, obgleich 

bie Sache noch mehr bei ben controversiae zu beachten ift. Reine Schulübungen find bie 
poetiſchen und geichichtlihen Profopopoeien. Auf den Schüler beredinet er aud bie 

Regeln über bie Darjtellung ($. 55), wie die Etoffe zeigen, bei deren Behandlung ſich 
von jelbft die magnificentia verborum finden werbe ($. 61): verborum magnificentis 
non validius est adfectanda suasorias declamantibus, sed contingit magis. nam ei 

personae fere magnae fingentibus placent, regum, principum, senatus, populi, et 
res ampliores: ita cum verba rebus aptantur (fo für aptentur), ipso materiae nitore 

elarescunt. Endlich die Hinweifung auf die Lectüre der Hiftorifer ($. 67. 69), deren Reben 
frei find von ben gewöhnlichen Fehlern der declamatores, quod et contra sentientibus 
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inbumane conviciantur et ita plerumque dicunt, tamquam ab iis qui deliberat utique 

dissentiat: ideoque obiurgantibus similiores sunt quam suadentibus, Das anſchau⸗ 

lichſte Bild gewähren die fieben suasoriae bes Älteren Seneca, beren Gegenftände aus 
ber Sage und ber Gefchichte entlehnt find, wie 3. deliberat Agamemnon an Iphigeniam 
immolet negante Calchante aliter navigari fas esse, 2. trecenti Lacones contra 
Xerxem missi deliberant an fugiant, bejonbers Alerander ber Große unb auch Cicero 7. 
deliberat: an scripts sua comburat promittente Antonio incolumitatem, si fecisset. 

Sogar bie. Dichter-bieten zahlreiche Beifpiele, wie Ovib in den Heroiden, Juvenal 1, 15. 
7, 161. 10, 167 und Perfius 3, 44 ben jterbenben Cato. 

Die controversiae, bem iudiciale genus entnommen, kennt Cicero in biefer Bedeutung 

gleichfalls nicht; er würde fie causae genannt haben, M. Porcius Latro fol fie in ber Zeit 
bed Augnftus bei Marullus eingeführt haben nach dem bejtimmten Zeugnis bes Rhetor Seneca 
(controv. 1. praef. 24) quam primum Latronem meum declamasse memini admodum 
iurenem in Marulli schola. In ber früheren Zeit wählte man Rechtsfälle, bie durch 

die Geſchichte befannt waren oder bie ſich jüngft ereignet hatten, Das wurbe bald anders und 
bie Klage über die Stoffe wird allgemein. Die Schwierigkeit lodte, cum sint controversiae 

multo faciliores (Quint. IX, 2, 77); das zeigen auch bie Beifpiele desſelben VII, 1, 14 unb 

was er IV, 2, 89 flg. anführt. Noch beſtimmter ergiebt fidy dies aus Petronius (sat. 1) und 

aus Tacitus (dial. 35): sequitur autem, ut materiae abhorrenti a veritate declamatio 

quoque adhibeatur. sic fit, ut tyrannicidarum praeinia aut vitiatarum electiones aut 

pestilentiae remedia aut incesta matrum aut quicequid aliud in schola cotidie agitur, in 

foro vel raro vel numquam ingentibus verbis prosequantur. Die Themata find meift 
griehifhen Muftern nachgebildet, jegen alſo VBerhältnifje voraus, bie von den römifchen gan; 

verfchieden find;*) in der Ausführung nimm man es mit der gejhichtlichen Wahrheit nicht 
genau. Und fo wurde die Mehrzahl unnatürlich, abgeſchmackt und war überbies nicht felten 

Ihlüpfrig. Unter ven 74 Beifpielen Seneca’s gehen die meiften auf Torannen und deren Er: 

morbung (eine bejonders beliebte materia, Juvenal. 7, 150. 10, 112), auf Giftmijcherei, 

falfbes Zeugnis, Seeraub, Entführung von Jungfrauen, Blutſchande u. dgl.; in vielen 

banbelt es fich um Berftoßung von Kindern. Die diffusa interpretatio legis (Seneca p. 269) 

gab Gelegenheit ſophiſtiſche Künfte zu zeigen. Die Rechtsregeln, an welche ſich bie erfunbenen 
Fälle anknüpfen, find entweder ohne alle Iocale Färbung poftulirt oder aus griechiſcher 
Bolksfitte hergeleitet. Ohne Kenntnis von dem bejtehenden Gejege und dem geltenden Gerichts- 
brauch bewegt man ſich im fentenzenreichen Raiſonnements und ſucht bejonbers auf bie 

adfectus ber Hörer zu wirken. Jede controversia zerfällt in sententiae, das find bie 
Anfihhten der Nhetoren über die Anwendung des Geſetzes auf ben einzelnen Fall, divisio 

d. h. Zerlegung ber einzelnen Fragen, und colores d. h. Beihönigungsmittel einer ftraf: 
baren Handlung, die aber nicht aus pofitiven Verhältniſſen hergeleitet, fondern erjonnen 

werben; 3. B. in einem verhängnisvollen Briefe hat der Schreiber non weggelafjen (Seneca 
P. 106). Eine wegen Blutſchande vom Felſen gejtürzte Frau ift ohne Schaben bavon 

gefommen; fie ift zu neuer Beftrafung vorgeforbert, da vertheibigt fie Otho Junius, ber 
quattuor libros colorum herausgegeben hat, mit bem color: fortasse poenae se prae- 
paravit et ex quo peccare coepit, cadere ‚condidieit. 

Zu dieſen beiden Uebungen fam noch eine britte hinzu, die aus jenen beiben gemijcht 
war. Solent in scholis fingi materiae ad deliberandum similiores controversiis et 

ex utroque genere commixtae, ut cum apud C. Caesarem consultatio de poena 

Theodoti ponitur: constat enim accusatione et defensione causa eius, quod est 
indieialium proprium, permixta tamen est et utilitatis ratio u. f. w. bei Quintilian 
III, 8, 55—58, Fälle, die auch der Praris nicht fremd find. Latro hat brei Tage über 
den Fall geſprochen. 

Wenn Quintilian in feiner idealen Auffaffung und unter einem Monardhen, der bem 

*) Dirkjen Hinter. Schriften I. ©. 254. 
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Senate und ben Gerichten freien Spielraum ließ, in diefen Uebungen nur eine Borbereitung 
"für das Forum anerfennt (I, 10, N), fo entfprad ber Erfolg folgen Hoffnungen nicht. 
Schon Seberus Caſſius fagt bei’ Seneen (p. 362): totum alind ‚est pugnare, aliud 

"ventilare und noch ſchärfer betont dieſe Verſchiedenheit Tacitus in ben: oben angeführten 
Worten. In dem Aubitorium konnten fie glänzen, abet anf bem Forum in wirklichen Progefien 
merkten fie, daß fie nichts gefernt Hatten. ‘Hoe tantum profieiunt, ut, cum in: forum 

venerint, putent se in alium terrarum orbem delatos ſteht ‚bei. Betronius c.L. Selbſt 
ein Porcius Yatro kam bei einer gerichtlichen Verhandlung , im der er einen: Berwanbten 
zu vertheibigen übernommen hatte, in die größte DVerlegenheit (Quint: X, 5,18) und 
Seneca fett dabei p. 242 Hinzu: usque eo ingenia scholasticis exereitationibus:delieate 
nutriuntur, ut elamorem, silentium, risum, eaelum denique pati nequeantz vgl: aud 

"pP. 241. 368.’ Der hier von Seneca gebrauchte Ausdruck scholästicus,'der au. im ber 
Verbindung scholasticae materiae bei’ Quintilien (IV, 2, 30. VII, 1, 4 XI, 1, 8) 
fi) findet, bezeichnet den Lehrer, der über die engen Mauern ver Schule nicht hinaus: 
fommt unb eine beſchränkte, unfruchtbare Wirkſamkeit hat; außerbem auch den Scüler.*) 
‚Für jenes giebt Zeugnis Tacitus (dial. 35) aduleseentuli nostri deducuntur in scaenas 
scholasticorum (Haupt, istorum), qui rhetores. vocantur, ober Plinius (Ep. II, 3) von 
Iſaeus annum sexägesimum excessit-et adhuc scholasticus tantum est, ober Seneca 
p. 295 und öfter. Ja’ der ganze Unterricht heißt scholastica, wie in. bem wegwerfenben 
Urtheile bei Seneca p. 362 in scholastica quid non supervacuum est, cum ipsa super- 
vacanea sit: indicabo tibi adfectum meum: cum in foro dico, aliquid ago; cum 
declamo, videor mihi in 'somniis laborare. Daher ift es zu erflären, daß aud ber 
Sachwalter scholasticus heißt (Gothofred. ad Theodos. cod. VIII, 10, 2). 

Wir können uns wohl das Bild eines auditorium entwerfen, in bem ber jtehenbe**) 
discipulus mit einer folchen declamatio auftritt. Iſt ſchon ver Gegenftanb unnatürlich, 
die Darftelung ſchwülſtig, jo artet auch der Vortrag aus in eine ſolche modulatio vocis, baf 

es ein cantare wurbe.**) Aus den Schulen Fam biefes vitium, (quod inutilius sit 
an foedius nescio Quintil. XI, 3, 57), aud auf das Forum. Alles bezwedte einen 

lauten Beifall der hörenden Mitfchüler, ber ſich in ber ausgelaffenften Weiſe laut machte, + 
viel weniger bie Billigung des Lehrers. Proni atque succineti ad omnem elausulam 
non exsurgunt modo, verum etiam exeurrint: et eum indecora exsultatione conclamant 

bei Quint. II, 2, 12. Man kann die Steigerung aus den verjchiebenen Bezeichnungen 
bei Seneca erfehen; laudatus est, res valde laudata, maximo clamore laudare, sententis 

valde excepta est, magno cum adsensu hominum dixit, unice mirabantuor, magnis 

est excepta“ clamoribus, cum - scholasticorum summo fragore u. a, Nur wenige 

Rhetoren misbilligen dieſes Treiben, wie Latro, ber einmal bie Zuhörer durch eine 
finnloje Bhrafe täujchte, at in religuum otiam quae bene lets, erant tardius laudarent 
(Seneca p. 212).;7) 

Erhalten ift und eine nicht Meine Zahl ſolcher deelamationes. Von Annäus Seneca 
aus Corbuba haben wir in ber Särift 'oratorum et rhetorum sententiae divisiones et 
eolores ein Budy suasoriae und’ fünf eöntroversiae, Ießtere nur zum Theil erhalten, 
das Ganze merhaurt lũckenhaft. Quintilians Namen tragen 19 größere und 145 kleinere 

*) Kortte zu Plin. Ep. 11,8; 5. Gig zu 1, 24. u umbraticus wird von folden Pr 
danten gebraucht. 

**) Jahn ad Pers. P. 82. 

Tacit. dial: 26: 29. @ierig zu Plin. Ep. H, 14, 12, 
+) Jahn ad Pers. p. 100. 

tt) Bonnell, de mutata.sub primis Caesaribus eloquentiae Romanae conditione, imprimis 

Je rhetorum scholis, Berliner Progr. 1836 (daraus Schmidt Gefchichte der Denk- und Glaubens⸗ 
freiheit S. 405); Wittich, de rhetoribus latinis eorumque scholis, Progr. von Eiſenach 1853. 

Einiges bei Egger m&m. de la litterat. ancien. p. 391. Sehr dürftig ift van der Kloes, de prae- 
ceptoribus in rhetorum scholis apud Romanos. Utredt 1840. 8, 
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declamationes, die Refte einer umfaffenden Sammlung, über deren Verfaffer man ſchwer⸗ 
li zu Klarheit kommen wird; aus Habrians Zeit haben wir Schulreben des Calpurnius 

Flaccus: unter dem unpafjenden Titel excerpta decem rhetorum minorum, in benen 
bie vorher erwähnten Lieblingsthemata bejonbers zahlreich vertreten find. Die panegyrici 
bes britten und vierten Jahrhunderts haben gleichen Urfprung, wie im zweiten Jahrbun: 
bert. bie verjchiebenen Stilübungen bes in feiner Zeit hochgefeierten Fronto. 

Unter den rhetorifchen Lehrbüchern behauptet Quintilians institutio oratoria unbe: 

ftritten: den. erften unb auch einzigen Platz. Die Technik ſchrumpft allmählich zu trodenen 

Eompenbien zufammen, fogar in Fatechetifcher Form. Es wird genügen Namen wie 
Fertunatianus, Sulpitius Victor, C. Julius Victor, den fogenannten Auguftin (principia 
rhetorices), Julius Severianus zu nennen, ober an bie Behandlung ber Rhetorik in 
den S. 506 behandelten Encyflopäbien zu erinnern. Daneben werben einzelne Partien 
behandelt; mit befonderer Vorliebe die Schemata, wie von Rutilius Yupus, in dem car- 
men de figuris et schematibus, dazu bie von mir 1852 zuerjt herausgegebenen schemata 

‘dianoeas bis herunter auf ben Presbyter Beda. Von Sammlungen find, abgefehen 
von einigen Älteren aus dem 16. Jahrhundert, nur brei zu nennen, bie von Fr. Pithou 
(Paris 1599), Claude Eapperonnier (Straßburg 1756) und K. Halm (Lpz. 1868), durch 
ben für bie meiften dieſer Schriftfteller eine fichere Fritifhe Grundlage gewonnen und Stoff 

zu "weiterer Berbefjerung ber oft verwahrloften Terte gegeben it. j 
Zitteratur: Chr. Cellarius de studiis Romanorum litterariis in urbe et pro- 

vinciis, Halle 1698 u. 1703 (abgebrudt dissertat. acad. p. 341—370). — J. Georg 

Walch diatribe de variis modis litteras colendi apud veteres Romanos. Jena 1707 
(mwieberholt in ben parerga acad. p. 52—102).*) — Jo. Ernst Imm. Walch de 
ortu et progressu artis criticae apud Romanos, Jena 1747 unb umgearbeitet unter 
bem Xitel de arte eritica veterum Romanorum liber, Jena 1757. — J. Nicol. Funk 
(Funceius) de pueritia linguae lat. Marburg 1720 u. 1735; ‚de adolescentia 1723, 
de virili aetate im zwei Theilen 1727 u. 1730, de imminenti senectute 1736, de 
vegeta senectute 1744, de inerti ac decrepita senectute. Lemgo 1750. Zwei iCheile, 

de latinitate decumbente et quasi in agone versante (von Karl dem Großen bie 
zum 15. Jahrh.) und de restaurata vel ex orco revocata latinitate, welder bie Ge: 

ſchichte der Sprade und Litteratur bis auf bes Verf. Zeit führen follte, find nicht 
erſchienen, obſchon %. erft 1788 in Rinteln geftorben if. — G. A. Hulsebos disp. de 
educatione et institutione apud Romanos, Utrecht 1867. 8. — Zahlreibe Schriften 
und Programme über Erziehung und Unterricht bei den Römern find wertblos; gut 

dagegen, was Bernhardy in feinem Grunbriß ber römifchen Litter. ©. 35 ff. und 
Marquardt in den Antiquitäten (B.5. S. 80) geben; zum Theil brauchbar Emil Kuhn, 
die jtäbtifche und bürgerl. Verfaffung des röm. Reihe ©. 75. 

B. Geſchichte des lateinischen Unterrichts im Mittelalter. 
Nachdem das Chriſtenthum in dem römiſchen Reiche zur Herricaft gelangt war, 

gieng bie heidniſche Bildung nicht verloren, ſondern behauptete durch bie Kirche ihren 

Einfluß. Verloren auch mit dem Ausgange des fünften Jahrhunderts die Rhetoren— 
ſchulen ihre Bebeutung, fo ftüßte fich doch aller Unterricht auf die septem artes liberales, 
unter denen Grammatif und Rhetorik die erfte Stelle einnehmen. Lateinifh war nicht 
bloß die Sprache der Kirche, fondern auch alles geſchäftlichen Verkehrs und darum blieb bie 

Erlernung biefer Sprache dringendes Bedürfnis. Die Volks-Mundarten mußten zurück: 
gebrängt werben, fhon um die neu gewonnenen Ehriften-Seelen dem Satan nicht wieber 

zuzuführen. Der Unterſchied lag bloß darin, daß die Schulen ſich burd) die Kirche bildeten 
und hauptſächlich den Unterricht des geiftlihen Standes beadhteten. Das Band ber 
Kirhe verband Nomanen und Germanen und machte aus ihnen, troß der nationalen 
Verſchiedenheit, einen einzigen Staat mit einer einzigen Sprache, ber lateinifchen, bie ala 

*) Die historia critica linguae latinae, Lips. 1716. 1729. 1761 bietet reiche Eollectaneen. 
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chriſtliche Weltſprache gilt. Schon die Benedictinerregel giebt e. 62 Anknüpfungspuncte für 
bie Klofterfhulen *). (scholae claustri), bie beſonders durch bie Miſſionen der Scoti, d. h. 
ber Möndye von ben hritiſchen Infeln, weite Verbreitung fanden, Denn bei den Engländern 
und mehr noch bei ben wißbegierigen Iren hatte bie alte Bildung eine neue Stätte gefunden; 
in Italien felbft hatten. dieſe ihre Kenntnis. ber lateinifhen Sprache erworben und trugen . 
diefelbe überall hin auf, ihren, Miifionen, Nicht, minder. bebeutfam war bie Errichtung bed 
römiſchen Kaiſerthums, denn erſt feit, dieſer Zeit bilden Papſt und Kaiſer die Grundpfeiler 
eines neuen Gebäudes, des chriſtlichen Europa's, in welcher ber Staat ben Frieden und bas _ 
Recht ſchutzt, die Kirche aber unter ber Oberhoheit bes Kaifers die Lehre verfünbet und. s 
die Heilsmittel ſpendet. Exit damit iſt das neue Europa erwachſen, deſſen Mitlelyunch 
das Kaifertbum war, Und ber Kaiſer Karl, ber des Lateins ſehr kundig war Binz; 
hard. c. 25), war der Mann. dazu, der Bildung einen neuen, Aufſchwung zu geben; er 
erkannte, daß die Volfsbilbung. nur von der gelebrten Bildung ihren Ausgang. uch 
Fönne. Deshalb zog, er.aus allen Ländern ausgezeichnete Männer ‚an feinen Hof; domi- 
nus rex Carolus iterum a Roma artis grammaticae et computatoriae magistros secum., 

adduxit in Franciam et. —— studium litterarum expandere- iussit, ſteht im chronic, _ 

Engolism. bei dem J. 787.**) Bon den Biſchöfen und Aebten hoffte ex bie Wiederbelebung 
ber Gultur des Altertbums auf chriſtlicher Grundlage. und daher ſtammen feine zahl: 

reichen Verordnungen über bie Errichtung der Stifteihulen, bie wie bie Klofterichulen 
in eine schola interior 8. ecclesiastica und exterior (für Kinder aller Stände) zerfielen.**) 
Stadtſchulen eriheinen feit dem 12, Jahrhundert, theils mit der Pfarrkirche verbunden 

unter Leitung bed Pfarrers, theils auf Geheiß des Rathes gegründet und verwaltet. 
In ihrer Yehrverfaflung waren alle dieſe Schulen gleich und alle Lehrer geiſtlichen Standes, 

benn nur in Italien hatten ih nad dem Untergange des Reiches Laienſchulen noch ‚einige 
Zeit erhalten, in denen die Praris der Rhetorſchulen fortgepflanzt wurde. 

Die Unterritögegenftänbe zerfallen im die zwei großen Gruppen, bie.artes Jiberales 
ober saeculares ober mundanae litterae und bie, scriptura sacra. debet scolaris ire 

per viam ad puteum, id est per scientias adminiculantes ad theologiam. Die 
artes erfcheinen im ‚ber, Heptas und zerfallen wieber in das trivium und quadrivium. 
Die Lehrbücher waren aus ber römiſchen Welt mit berübergefommen. Denn ber auf 
das Praktifche gerichtete-Sinn der Römer rief frühzeitig theils iſagogiſche Schriften hervor 
für einen beftimmten Zweig bes Wiffens und ver Thätigkeit, theils encyflopädifche für 
alle Gebiete.+) Varro's libriinovem discjplinarum, die reifjte Frucht jeiner Studien, 
eröffnen bie Reihe ver letzteren und haben zu ben befannten fieben noch Mebicin und Baus 

kunst hinzugefügt. +7) Aus feinen Schätzen find die Encyklopädien geſchöpft, welche wäh: 
renb bes ganzen Mittelalter6 fich behauptet Haben. Zuerſt Auguftin, der von den beabfid: 
tigten disciplinarum libri (Retractat. I. c. 6) die Schriften de grammatica (vorbanden 
in einem verkürzten Auszuge), de musica, de dialectica und einen Abfchnitt de rhetorica 
vollendete, . Die eigentliche Begründung ber septem artes ijt auf Martianus Eapella 
(um 430) zurücdzuführen, ber fie in der Mijchform ber satura bei der Vermählung des 
Mercur mit der Philologie auftreten läßt in dem Hofftaate des Bräutigams. Unter ben 

Zeugniffen für den Schulgebraud) desſelben 77) ſteht voran Gregor von Tours: quodsi te, 

) Gaffianus hatte noch keinen beftimmten Lehrplan für die Kloſterſchule, jondern ließ ihr den 
Charakter des Privatunterrichts, 

*) Bähr, de litterarum studiis a Carolo M. revocatis Heidelberg 1856. Philipps, Karl 
der Gr. im reife der Gelehrten. Wiener Atad. 1856. ©. 173. Oebeke, de academia Caroli M. 
Progr. v. Aachen 1847. Lorentz in Raumer's Taſchenbuch 1832. ©. 368. 

***, L Maitre, les &coles episcopales et monast. Paris 1866. Pitra, histoire de S. Löger et 

de l’eglise des Francs au VII. siecle. Paris 1846. 

+) Merdlin, die ijagogifchen Schriften der Römer im Philolog. IV. S. 413. XIII. 736. Jahn 

über römische Encyflopädie in den Berichten der Sächſ. Gel. II, 213. 
rt) Ritschl, Quaestiones Varronianae. Bonn 1845. Rhein. Mui. XIN. &. 317. 

fff) Barth. ad Claudian. p. 32. Fabric. bibl. lat. II. 214. bibl. med. aetat, I. p. 330. 
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sacördos dei. gülehmgue es, Martianus' nöshar" Kaptöin &isciplinig°ehiäiit, id est, si“ 
te in grammaticis docuit. legore, in "dialecticis altercationtum pröpositiohes’Kdvartere, 
in rhetoricis genera metrorum agnoscere u. |. w., oder Odo von Eluny: Martianum 
in Hiberalibus artibus frequentör lectitayit, ‚ober Wikorb von. Eotvey (get, 1149) bei 
Jaffe ı Monum, ‚Corbei, r 9 ‚279 a. 278. Fond, ſetigt — — — b 

Pr EKFAE 

1181 

est de arte graimmatica, quae est videlibet origo' * —— nbetanuſn artium 

Br 'secundo de arte rhetorica u. f. w. "Die Summe alfer Kenninifſe welcht der Bifchof 
von Hiſpalis Ifiborus (geſt 640) ſich erworben hatle Tegte er in ben’ Ötiginam Hbri 
XX nieber, von benen die bier erften bie Schtas behandeln. Disciplinäe liberalitim 
artium septem sunt, jagt er I, 2, prima graimmatica i. e, loguendi” peritia, serunda- 
rhetorica propter nitörem 6t copiam elöquentiäg stiae maxims in eivilibus quae- 
stionibus necessaria existimätur u. T. to. Ber Polhhiſtor Beda Geſt. 38 hat nur 

einzelnes aus ber Grammatif, Rhelorik, Mathematik unb Afttonomie behandelt; Aleuin 
endlich den septem theoretica& disciplinae gradus, das Trivium und das Aſtronomiſche 

(de cursu et saltu lunae), fo weit es zw ber Berechnung bes Einlretens ber criſtlichen 
Feſte erforderlich iſt (den computus); endlich im 10. Jahrhundert Berbert Rhetorit, 
Arithmetik, Geometrie und Aſtronomie. 
Die Reihenfolge ber artes wurde feſtgehaiten, wenn "au nicht In Allen Schulen 

ſämmtliche gelehrt wurben. Von Toul berichtet Biſchof Bertholbdocurso artium trivio 
quadrivium*) degustarunt. Erft, wenn das Letztete abgeſchloſſen war, begann "das 
tbeologifhe Stubium. Alcuin dial. d6 grammät. fagt: "per has''vero Sormitas, fili, vestra 
quotidie currat adolescentia, donec perfectior actas J— animus vensn robustior ad 
culmina sanctarum scripturarum perveniat.' 

Der grammatifhe Unterricht bewegt ſich zumädhft im dem alten Pe "Die Be: 
fanntfchaft mit den Buchftaben, die litteratura ober, wie bie Encyklopaͤdiket fagen, litte- 

ratio, wat velut quaedam grammaticae artis infantia (Isidor. I, 3, 1). Man übte 
bas Leſen an dem Pfalter unb ber Heiligen Schrift.**) Donat war das Lehrbuch für 
ben eigentlichen grammatiſchen Unterricht, Priſcian konnte woht hir von den Reiferen in 
die Hand genommen werben. Auf dieſe beide Gtammatifer bezog ſich bie tegfte ſchrift⸗ 
ftelleriiche Tätigkeit. Vor bie Zeit Karls des Großen in das 6. Jahrhundert gehören 
Pompejus mit dem commentum artis Donati (bei Keil V. p. 95), Coronatus, ein 
dritter Asper (Keil gr. lat. V. p. 547), Aubar, Sebulius, der verdrehte Gallier Vir- 
gilius aus Tonloufe mit feinem grammatifhen Roman (in Mat class. auctor. V, 1); 
in Spanien Julianus von Tolebo; von den fogenannten Scoti Aldhelm, Beba, Tatuinus 
und Bonifatius.***) In die Zeit Karls fallen Alcuin, Clemens ein Jrländer}) und eben 

*) Diefen Namen hat für die Tetras Boetius p. 7, 25. 9, 28. 

*) In einem Gapitulare Karls folgen als Unterrichtögegenftände auf einander psalmi, notae, 
eantus, computus atque grammatica. 

») Bol. Burfian in den Sitzungsberichten der Munchner Alad. 1873. S. 457. 
}) Dümmler, Geſch. des oftfränt. Reis IL ©. 649. 
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daher Sruinbmelus und Malrahanus, Smaragbus, ber Abt von St. Michael in der 
Diöcefe von Berbun (F 817), Erchanbert, Hilberih, Abt von Monte Caſins 834; am 
Ende des 9. Jahrhundert Nemigins don Aurerre (+ um 908), ber Donat Und Mar: 
tianus Capella erflärt und Prifcian excerpirt hat, Salomon, ber Biſchof von Conitan; 
(890— 920); im zehnten Jahrhundert Ratherius mit der Elementargrammatif, bie e et 
serva dorsum ober spara dorsum betitelt hatte. *) 

Schriftliche Uebungen laſſen fid nicht genauer angeben; es werben Briefe, Neben wm 
Berfe**) gemeien fein. Das Material zum Schreiben war jelten und beepalb teuer. Mit 
Wachs überzogene Holztäfelhen haben fi aus ber römischen Prarie bis im das 15. Jahr: 
hundert in der Schule erhalten, anberwärts noch viel länger, Der in Aegypten bereitet 
Papyrus verlor ſich ſeit dem 12. Jahrhundert und gab feinen Namen ar das Papier 
ab, deſſen Anfänge und weitere Verbreitung noch nicht genug aufgeklärt find.‘ Arı Daitie- 
land zog mar das Pergament wegen feiner Dauerhaftigkeit vor und nannte es membrans 
im Gegenfaß zu den chartae, ſpeciell vitulinum (velin), wenn es aus Kalbfellen bereitet 
war. Daß mar aber in ber Zeit ber Ottonen, insbefonvere unter dem Einflüſſe be 

Erzbifhofs Brun von Köln, die lateiniſche Sprache in Nerfen und in Profa meifterlid 
zu handhaben verftanden hat, ſehen wir an den in ber Sprache des Salluft und Tacitus 

und Sueton geſchriebenen Geſchichtswerken, an ven Bearbeitungen deutſcher Helden: ımt 
Thierfagen, in bemen Virgil (St.Gallen Waltharius) und Horaz (Tull Ecbäsis) ms 
überall entgegentreten, in bem carmen de gestis Oddonis I. imperatoris ber Gander& 
heimer Nonne Hrotswitha, die auch bie Heiligenzfegenden in die Form Terenziſcher 
Komödie gebradht Hat. Das Gebicht de bello Troiano von Joſeph von Ereter (Iscanıs) 
gehört in das 12. Jahrhundert. Und was ift lebendiger und volfdmäßiger als bie Lieber 
der Naganten ?**) Man verſtand das Latein mie eine lebende, noch bildſame Sprache 
zu behandeln. Auch fprah man in ben Schulen nur Lateiniſch; von Ekkehard II. in 
St. Gallen wird berichtet: iuventutem ita regebat, ut praeter pusiones quosdam 
lingua vernacula nemo uteretur. 

Die Wichtigkeit der Lectüre ergiebt fi) barans, daß Martiamıs Capella legere 
allein als Aufgabe der Grammatif angiebt.}) Man hielt an den heidniſchen Sarift: 
jtellern feft, denn Tertullian's Verwerfung (de spectac. 18. de idololatr. c. 10) ober bie 
Strenge der Cluniacenſer Regel, welche bas Studium des claffifhen Alterthums für 
fünblich erklärte, oder Gregor’s Verbammungsurtheil der Lectüre lateiniſcher Claſſiler 
(denn an griechiſche ift bamals nicht zu benfen), quia in uno se ore cum Jovis laudibus 
Christi laudes non capiunt, brangen nit durch, letzteres führte höchſtens zu einer 
größeren Beadhtung ber chriſtlichen Dichter. Ermenricus (epistola ad Grimoldum ed. 
Dümmler p. 29—31) verwirft das Stubium Virgils. — Es fehlte auch nicht an Texten, weil 
befonders bie Klöfter für Abſchreiben jorgten.+}) Hatte doch ſchon Hieronymus (ep. 125 
ad Rusticum monachum) neben andern Befchäftigungen empfohlen scribantur libri; in 
dem Martinöllofter bei Tours ars ibi exceptis scriptoribus nulla habebatur, cu 

*) fleil, de grammaticis quibusdam infimae aetatis. Erlangen 1868. 4. Einiges aus 
2. Müller im Rhein. Muf. XX. p. 357.: versus Scoti cuiusdam de alphabeto, und über Bonifatius 
Burfian in den Berichten der Munchner Alademie 1873. ©. 457. 

*) Die St. Galler Hdſchr. 393 Hat in dem liber benedietionum eine Mufterfammlung für die 
lateiniſche Schuldichtung, Stüde, die Effehard IV. in feiner eigenen Schulzeit unter Notler Labeo 

verfaßt hatie. Vgl. Dümmler in der Zeitjchr. f. deutjches Altertd. Bd. XIV. 

)BGieſebrecht in der Allg. Monatsſchrift 1853 und bei Wattenbach, Deutſchlands Geſchichn— 
quellen, ©. 431, und Büdinger über einige Refte der BagantensPoefie in Oeſterreich. Daß viele 

diefer Dichtungen fälſchlich dem Walter Map, 1196 Archidiaconus in Oxford, zugeſchrieben find, 
ift nad den Unterjuhungen von Wright (biogr. brit. 295—310) und Philipps (Sigungsberigte 
der Wiener Ulademie X. S. 325) unzweifelhaft. 

+) Hugo v. St. Bictor bejpridt in dem didascalicon au, was und in welcher Orbnung man 

leſen ſoll. Wuszug bei Schlofier, Hugo von Beauvais II. ©. 39, 

rt) Wattenbach Scriftweien &. 247. | 

d 
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tamen opeari,-minor „aetas ‚deputabatur, ‚majores orationi ‚vacabant.,, Seit Karl bem 
Großen. ‚fehlte, feinem Klofter das scriptorium, Die, ‚Benebistiner: Regel, fett. auch die 
Eriften; giner, ‚Bibliothet im Klofter voraus. Gerbert (999. Bapft, Spivefter, L) .fhreibt 
ep; 78. ‚mosti . quanto. studio librorum exemplaria. undique, conguiram ,., nosti, quot 
scripforag in,urbibus ac in agris ‚Italieis. passim .habeantur, ‚Age ergo et te solo 

conscio et tuis sumptibus fac ut mihi scribantur, M, Manilius de ‚astrologia, Victo- 
tinus ‚de.rhetoriea, Demostbenes ophthalmicus (?);; vgh.ep. 118. Noch. haben wir 
zahlreiche, Bibfiothefsverzeichuiffe aus, ben Klöftern (befonders bei Maitxe p. 278298, 
außerdem über Stalien Mai script, vett., coll, vol. V, ‚über. Lorſch Wilmanns im Rhein. 
Mul. 1868 S. 805, aus dem 9. Jahrhundert in Haupt's Opusc. III, p. 426. u. a.), 
die neben der. theologiſchen Litteratur faſt überall einen ziemlich gleichmäßigen Beſtand von 
Grammatifern und andern beibnifhen Schriftjtellern ‚ergeben. Ja jelbjt ver Eifer, bie 
umfongreidhen Schriften der Kirchenväter zu befißen, veranlaßte bie Möndje die Perga: 

mente „ber ‚alten Schriftfteller zu referibiren, und. dadurch haben fie manches gerettet. *) 
Geleſen wurden bie Dichter und bie Hifterifer. _ Peter, von Blois jagt: -praeter 

cetaros etiam libros, qui celebres sunt in scholis, profait, ‚mibi, frequenter inspicere 

Trogum Pompeium (b. h. Juftin), Josephum, Suetonium, Egesippum,.Q; Curtium. 
Sicher, las man biefe. Späteren und dazu etwa Baleriug Marius unb Florus mehr 
als, Salluft und Livius; Seneca und Quintilians Deelamationen waren. beliebter ale 
Cicero. Unter den Dichtern fteht Virgil obenan. Von Alcuwin wirb erzählt, daß er im 
einem 11. Lebensjahre Virgil lieber gelefen habe als die Pialmen, aber als Iebensfatter Greis 
verbammte er bies als ſeelenſchädlich: sufficiunt vobis divini poetae, nec egetis luxuriosa 

sermonis Virgilii vos pollui facundia, contra quod praeceptum tentavit.Sigulfus secrete 

agere, inde post. erubuit publice, Dem Erzbiſchof Rigbod macht er biefe Vorliebe gleich: 
falls zum Vormwurfe und fließt mit ben mahnenben Worten: utinam ‚evangelia quatuor, 
non Aeneades (doch wohl Aeneidos zu ſchreiben) duodecim pectus compleaut tuum. 
Tartarius, Mönd von Fleury, verfichert, ven Horaz fleißig geleſen zu haben und bewährte 

es auch in der geſchickten Nahahmung dieſes Dichtere, Das, registrum auctorum 
Hugo's vom Trimberg (Berichte ber Berl. Akademie 1854. S. 142) nennt sermones und 
epistulae als libri priveipales und Garmina und Epoden als minus, usuales,. quos 
nostris, temporibus credo valere parum. Ratherius führt viele Horaziſche Verſe an. 

Die carmina werden ſeit dem 9. Jahrhundert benutzt, die hexametriſchen Dichtungen 
beſonders in ber Echasis captivi im 10. Jahrhundert geplündert; Virgil und. Horaz 
gleichmäßig im Waltharius, Horaz in den Quirinalia des Metellus von Tegernſee.*) 
Gisbert ‚befennt, freilih nicht ohne Gefühl der Neue: ad hoc ipsum duce mes levitate 

iam veneram,. ut Ovidiana et Bucolicorum. dicta praesumerem. Sogar in ven Kanzel: 

teben wird Ovids ars amandi verwerthet, um ben Gegenſatz zu ber göttlichen Liebe in 
dem Hohenliebe zu zeigen.***) Lucan, Seneca ber Tragifer, Avians. Fabeln find viel 
gelefen; von Terenz, Juvenal, Statius, Claubian finden ſich in, den Ältejten. Katalogen 
Handſchriften. 

Seit Gregor dem Gr. pflegte man in der Auslegung ber heiligen Schrift ben 
myſtiſchen und moraliſchen Sinn bervorjußeben und ergieng ſich in allegoriſchen Erklä— 

tungen. Dies Verfahren wurbe natürlih auch bei ben profanen Schriftjtelleen ange: 
wendet. Eine Probe aus Robert Holkot's moralia super Ovidii metamorphoses. mag 
genügen. Phöbus ift ihm das Streben nad weltlichen Ruhme, ber in ber Daphne per: 
jonifieirt ‚wird; nachdem biefe in dem Lorbeer verwandelt: ift; ftellt fie bie riftliche Seele 
bar, welche von dem Teufel (Phöbus) verfolgt wird, bis der. ihre: Bitten erhörende 

*) Cicero de rep. fleht unter Auguftin, Gajus unter Hieronymus, der Beronejer Livius unter 
Gregor dem Großen, Sallufts Hiftorienfragment (in Berlin) unter Hieronymus und jo fort. 

**) Burfian in den Sikungsberihten der Münchner Alad. 1873. S. 460 u. 473, und, zur 
Ecbasis aud €. Voigt in der Ausg. Straßburg 1875. 

») Lecoy de la Marche, La chaire frang. (Paris 1868) p. 436. 
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Chriſtus fie, reitet, Die; Beziehung ‚ber, .. Efinge Oral, auf die Bert r 
iſt aus derſelben Richtung au ertlären,, ji: af hund 

) ‚Die, Rhetorik nimmt die dritte Stelle. in, — — ein, weil man ‚Bi "Diketi 

als eine, Vervollſtandigung ber Grammatik hetrachtete. Spuren. non: ber, Benutung ber 
xhetoriſchen Schriften: Eicero’g ſind nur vereinzelt, bafür gelten bei dem Unterrigte bie 
betreffenden Schriften, des Auguſtin, Martianus Capella, Caſſiodorius und Iſidors zweites 
Buch auch „wohl, Alcuims Compilation eg de: rhetorica ‚et. de, virtutibus R- 
„‚tissimi ‚regis,Karli et Albini- ‚magistri, Schematologie Beda's nimmi ihre Bei: 

ſpiele aus der Schrift. NaIn Fleury — = im 11. Jabıh. zu Gicero zurüd; ad 
horam, tertiam; Guillolmus .rhetorica.;Tullii  Quintilianique ‚flores,.' perorabat, wobei 

wohhzumärhft,an ‚bie Rhetorien, ad, Herenmum: und biej‚declamationes, des ,Ieteren 
‚zu; denken fein; wirhe Die paͤpſtlichen Briefe zeigen ſchon im,.8. Jahrhundert ‚den; Verfall 
der Spradje, weil weber — * Sogit barin —— er Ewuororn⸗ Bull, 

„©. 408; AU, Sul rı32 119 ir 319 

: Geit,, dem Anfange . Br 18, — wandte = "ib. mehr, her. ‚Dialetit 
zu. Aus der Bereimiguug Ariſteieliſher Lehre ‚mit, kirchlicher Theologie erwuche bie 

Scholaſtik, jn, dex wir alle Nationalitäten, vertreten ſehen. Eine geſicherte- Pflanzftätte 
fand, fie auf ben, Uniperſitäten, die ſich ohne Zwang und Zuthun. von; auhzen. lebigfid 
durch; freie, Streben. nach Belehrung allmählich geſtalteten. Von ber Schule ‚ber. Mebirin 

in Salerno, ) des Rechts in Bologna und: Ravenna aus bildeten fich..feite Gorporationen 
(universitates),, welche ‚von; Pãpſten, Fürſten oder andern Gewalten privilegirt wurden 
Die septem artes liberales ‚werben gelehrt in der Facultät ber Artiſten. Obgleich bie 
philoſophiſche Umgeſtaltung ſich in dem ganzen gebildeten Europa vollzog, fo war. tod 
der Einfluß derſelben auf die Grammatik in Italien und dem ſüdlichen Frankreich ein 

ganz anderer als in Nordfrankreich, in Deutſchland und England. In Italien trat das 
Rechtsſtudium in den Vordergrund und damit das Bedürfnisé ſchriftſtelleriſch für ben 

Geſchäftsſtil zu ſorgen. 
Man hat fortan bei der Erlernung der Sprache den praktiſchen Zweck ſie zu leſen, zu 

ſchreiben und zu. ſprechen; darum verläßt man auch in ber Grammatik die Quellen und 
behandelt das Latein ber Gegenwart. Dictare iſt ber allgemeine Ausbrud für bie 
Thätigkeit ſchulgerecht zu fchreiben, gleichviel ob in Profa oder in Verſen (d. metricum, 
prosimetricum, rithmicum unb prosaicum),***) vorzugsweife aber Briefe und Urkunden 

vorfehriftsmäßig abzufaffen; dietator heißt, wer ſich bamit befhäftigt; ein Probut 

besjelben dietamen; die Theorie ars dietandi ober dietaminis, bie eigentlich bie ganze 

Rhetorik hätte umfafjen follen, ſich aber auf ben epistolaris stilus befhränfte, sub qu 

privilegia, testamenta et confirmationes continentur. Dafür hauptſächlich war ber gram- 

maticus an ber Univerfität angeftellt.+) Das von Rodinger aufgeführte Material begimnt 

für Deutſchland ſchon im 9. Jahrhundert und alljährlich vermehrt ſich basfelbe durch bie 

Mittheilungen der Hiftoriker und Sprachforſcher. Auch für Italien hat berjelbe Münchenet 

Gelehrte die Schriften vom Ausgang bes 11. bis in bie zweite Hälfte des breizehnten 

Jahrhunderts angeführt, aber noch viele liegen in ben Bibliotheken, befonders von Rarit. 

*) Die Schriften von Yuguftinus bis Beda hat Halm in feine Ausg. der rhetores latini 

nad alten Handſchriften weſentlich verbefiert aufgenommen. 

**) In Salerno wurde die Medicin in Verbindung mit den artes, namentlich der Grammatil, 

gelehrt und ebenjo von Guarnerius in Bologna erft die artes, dann das ius civile. 

**) Daraus ift das Wort Dichten entftanden. Grimm D. W. II, 1058. 

+) Nachweiſungen bei Böcking suppl. Hutteni p. 417. Wattenbach Schriftweſen ©. 266 

Wattenbach im Archiv f. oſterr. Geſchichtsquellen XIV, ©. 29, in den Sitzungsberichten der Münden 

Atad. 1872. ©. 561-631. Rodinger, über Formelbücher vom 13.—16. Jahrh. Münden 1855. 

und über Brieffteller und Formelbücher des Mittelalters in den Abh. der Münchner Alademir 

1861. 4; für die frühere Zeit Sidel, die Urkunden der Karolinger, Wien 1867. Die Zahl dr 

cartae und formulae wädst durd zahlreiche Publicationen. 



Lateiniſcher Umterriät. 511 

"Im Deitfchland' gab Benno Biſchof von Meißen (10661106) eiit‘liber dietaminum 
(bei Pez gebrudt). So aus dem 12. Jahrhunbertintröduotiöties dietandi a fratre Paulo 
 Oamuldalönse’monächd' breviter- coiipositag] ober’ Böncamipapıiis in’ Bologna quinque 

saltuitätiönum tabülde'!’ zu denen noch in mis qunqus tahulis eoriinsbuntur omnes 
mda compbnendi epistolas, sotmones,/ pꝓririlexia, orationes rothorleas ot testamonta, 
Bponoius ober Ponciusꝰauinma aiotamims 1260) and. bie Menge) welche Thuiröt p. 91 
und’ 414 4us den Pariſer Handſchriften auffuhtt, darunter auch eine ars welche den 
DLitel candeläbrnm fũhrt·quĩa Populd- duditin “in tenohris ambillanti'Tteidissimam 
Aiciandĩ perinam edgnoschtur Exhihere.!’ Die‘ Hanptbefiandtheile des dietamen ;' salu- 
tatio, eaptatio! benevölentiae, narratio, petitio oonelisio werben theoretifch ertwidelt, 

pe ‚Formeln‘ bafur angegeben und Müfterbeifpiele‘ aufgeftellt.' Die Epiſtslographie des 
15. Jahrhunderts’ it‘ dataus hervorgegaagen ſoteguc⸗ auch für bie: ——— in der 
Mutlterſprache verwerihetlꝰ une) 1a 

Daher erflärt es ſich, vaß die — Lexikographen Biene fine, Papias, 
ber Lombardei’ Hat’ih der Mitte des PEN Yayrkundetts‘Has slomontarium doctrinae 
rudimeiitüm’’ (nit erudimentom) "in >jehnjähtiger' Arbeit werfait’ und batin in alpha 
betiſcher · Folge der techniſchen Namen eine Art von Real⸗Enchklopũdie geliefert, "deren 
Quellen theils alte" Gloſſare theils die Bücher’ find‘, welche die Heptas behandeln**). 
 Hugutio (Uguecio) aus Piſa, Biſchof von Fetrara 1220, verfaßte auf der Grundlage bes 
Worterbuches bon Papias einen liber deri cationum, die abenteuerlichſten Eiymologien *), 
rein auf den ãußerlichen Gleichklang gegründet, abet es ſind doch die’ alten Grammatiker 
benutzt und viele Stellen aus den Schriftſtellern angeführt. Im Jahre 1286 vollendete 

Giobanni Balbi aus Genua (Joannes de Janus oder Januensis) das batholicon +), ber 
in ſachlichen Erklärungen dem Papias folgt, in den Ethmologien Hugutio ausſchreibt. 

Ueber den Titel! jagt er: tractatus iste tamguam a printipaliori intento, si pläcet, 
prosodia nuncupetur, vet si magis placet, liber iste vochtur 'cathöhieon eo, 

quod sit communis et universalis, valet si quidem ad omnes fere scientiastF). Biel 

beſſer ift auch Reuchlin's vocabularius breviloguus nicht (ſeit 1475 oft gebrudt), den 
er auf Amerbady’s Betrieb fait am Beginne feiner ſchriftſtelleriſchen CHätigkeit zufammens 
ftellte 77), ober ver Vocabularius ex quo (jeit 1467), ans Joatines Januensis compi: 

lirt, oder die gemma gemmarum ſeit 1484, im der aus gleicher Duelle geihöpft ift. 
Don Paris aus gewann bie fhholaftiiche Philofophie dad Webergewicht; burd fie er- 

litt die lateiniſche Grammatik weſentliche Modiftcationen. *) Die eigentlihen Auctoritäten 
dafür haben in Paris gelehrt oder wenigftens ftubirt. Sie fennen von ben Älteren 
Grammatikern meift nur Donat (und zwar ben minor und das britte Buch des größern 

als barbarismus) und Prifeian. Diefen commentirte Beter Helias, um bie Mitte bes 

12. Jahrhunderts Lehrer in Paris, in dem commentum super Priscianum, aud) summa 
genannt. Anfangs erflärt er die im feinem Terte ſich findenden ſchwierigen Ausbrüde, 
hört aber im Fortgange ber Bücher immer mehr bamit auf. *77) Im 12. und 13. Jahr: 

*) Hiernad können die Zweifel Bödings p. 443 gelöst werben. 

**) Quvrage, oü il y a autant de fautes que de mots, urtheilt 3. Scaliger. Gedr. Mais 

fand 1476, Venedig 1485. 1496. 

***) nresbyter — praebet suis iter; Seneca = se necans; Helicon von elicere, demarchus 

von decem. Gedruckt ift das Bud nit; mandes daraus in dem thesaur. nov. latin. bei Mai 
class. auctor. T. VII. Aus einer andern Schrift 9. de dubio accentu giebt Thurot p. 403 

einige Mittheilungen. 

+) Es heißt friſchweg im Genetiv catholiconis und catholicontis. 

tt) Böcking p. 399. 

. trr) Geiger ©. 68. Böcking p. 318, über die anderen p. 378 u. 496. 

*+) Rabelais hat im Gargantua I, 11. 14. 15. 21 die verfehrte Erziehung und die ſchlechten 

Lehrbücher aufgezählt. 
4) Bon ihm ift die ethimologia d. h. expositio alicuius vocabuli per aliud vocabulum 

sive unum sive plura magis nota beachtet, aljo lapis laedens pedem, fenestra quasi ferens 
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hundert beherrſchte er. ben Unterricht; im 14. fcheint er vergeſſen. So fonnte man eine 
verfificirte grammatica Straßburg 1499 auf feinen Namen taufen. Von Johannes 
be Oarlandia, Lehrer in Touloufe 1229—1232*) und in Paris (Anglia cui mater 
fuerat, cui Gallia nutrix) ift metricus de verbis deponentibus libellus (gebrudt 
Straßburg 1486) und synonyma et aequivoca (gebr. Köln 1490, 1495, 1500). Be 
beutenber ift Robert Kilwardby, Magifter in Paris, 1273 Erzbifhof von Eanter: 

bury unb 1279 als Carbinal in Biterbo geftorben. Er ſchrieb einen Commentar über 

bie beiden letzten Bücher Prifcians (gebr. Straßburg 1499), ber ſich meiſt auf De 

finitionen und Regeln beſchränkt. Nod früher, 1124, hatte Evrard (Ebrardus), 
geboren zu Bethune in ber Grafihaft Artois, in Herametern, bie mit Pentametern ge: 
miſcht find, ben. graecismus gejdhrieben, obgleih nur bas 10. Capitel griechifche Etymo— 

Iogieen enthält. Seinen Plan giebt er in der Vorrede: dietionum significationes, sigui- 
ficationum differentias proposui declarare, Secundum Donati ordinem exsecutus primo 

de nomine, secundo de pronomine tractans et sie deinceps stilum acuere predestinavi. 
De figuris metaplasmi et de figuris schematis, de figuris tropi et de figuris barbarismi 

et soloeeismi, de coloribus rhetoricis versuum, de pedibus metrorum, de commuta- 

tione litterarum, de nominibus monosillabis cuius generis sint ea, de nominibus 

musarum et gentilium, de nominibus a greco secundum alphabetum. Wie wir bas 
Bud jet. haben, entjpricht e8 dem angegebenen Plane weber in ber Anorbnung, nod in 
dem Inhalte; es ift fiher in den Schulen interpolirt und erweitert. **) Die verfificirten 
Regeln, die man zur Erleichterung bes Lernens für erjprießlich hielt, machten biejen grae- 
eista an vielen Orten zu bem vorgejchriebenen Lehrbuche, dem aber bald das doctrinale 
Aleranders fiegreihe Concurrenz machte von dem 13. bis in das 16. Jahrhundert hinein. 
Diejer Minorit Alerander, nit aus Dole, fondern aus Ville dien in der Normanbie 

gebürtig, gejtorben als Kanonifus in Avranches, Iebte im Anfange bes 13. Jahrhunderts. **) 
Er hatte in Proſa zwei lexikaliſche Werke, alphabetum minus und maius, gejchrieben, 
von denen jene® bem doctrinale vorausgchen, dieſes ihm folgen follte. Beide find ver 
Ioren. In der Abficht, die heidniſchen Dichter zu verbrängen, ſchrieb er drei didaktiſche 

Gedichte, aus welden alle Kenniniffe geſchöpft werben jollten, das doctrinale (1199 ober 

1209) für bie Grammatif, das ecclesiale für ben computus, das Ritual und bas 

canonifhe Recht und ein brittes für das übrige theologiſche Wiffen. Die beiden legten 
waren bereit6 1276 vergefjen, bejto berühmter wurbe das doctrinale Diejes, in Hera 

metern gejchrieben für die clericuli novelli, fegt die Befanntichaft mit Donat und bem 
alphabetum minus voraus. Der erfte Theil behandelt bie Formenlehre, Wort-Bilbung 
und :Bebeutung, immerhin ber erträglihite; ber zweite die Syntax, diasintastica7), aus 
ber nicht wenige Namen und Beitimmungen in unfere Grammatil übergegangen. find. 
In dem britten Theile, in welchem tie Metrif ber Projodie vorausgcht, wird auch bie 
modulatio vocis und clausulae und bie pausationes, d. 5. bie nterpunction befprodhen; in 
bem vierten de accentuatione cum novis quibusdam sententiarum additionibus. Durch 

bie verjdiebenen glossae und Commentare ift bad Verſtändnis mehr erſchwert als er: 

leichtert. Noch am Ende bes 15. Jahrhunderts hat Gerharb von Zütphen (geft. 1515 in 

nos extra, gladius gulam dividens, cadaver caro data vermibus, was aud bei Aler. Nelam 

fi findet. 

*) Böding p. 376 jegt ihn gar um 1042. Befler A. F. Gatien-Arnoult, Jean de Garlande, 

doeteur-regent de grammaire ä l'universite de Toulouse, Xoufouje 1866. 8. 

**) Böcking p. 360. Thurot notices p. 525. 

+), Thurot, de Alexandri doctrinali. Paris 1850. Morand, questions d’histoire litteraire 

au sujet du Doctrinale d’Alex. de Ville dieu; Böcking p. 297. Sarnde zu Brants Narren: 
ihiff ©. 346. 

f) Diefer in den verjhiedenften Formen vorlommende Name wird in dem Gatholicon erflärt 

aus dia = de und sintasis d. i. constructio; es ift de constructione und aus dız ovrrafsws 

corrumpirt. 
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Köln) die glosa notabilis super duas priores partes Alexandri verfaßt (gebr. Argent.- 
1490); er erſcheint als magister Sotphi in ben epist. obsc. vir. p. 7. 10. 29. Bis 
zum Jahre 1500 ift das Buch bereit über hundertmal gebrudt. Die Jugend mußte 
alles dem Gedächtniſſe einprägen; tem Lehrer ficl bie Erflärung zu; 

si pueri nequeant primo attendere plene, 

hie tamen attendet, qui doctoris vice füngens 
atque legens pueris laica lingua reserabit, 
et pueris etiam pars maxima plane patebit. 

Stufenweife ſchritt bie Jugend per quatuor partes Alexandri fort. Da bie Vollendung 
eine geraume Zeit erforberte, jo mar das Buch in verjchiebene lectiönes für je eine 

Claſſe eingetheilt 3. B. in dem collöge de Montaigu 1508 zu Paris in’ fleben, woraus 
erhellt, daß etwa vom 14. Lebensjahre an fieben Jahre bazu erforberlih waren ). Nie 

manb gelangte ad eximiam aliquam eruditionem, nisi qui in Alexandro probe esset 
versatus. Die wegwerfenben Urtheile der Humaniften über das Toctrinale misbilligt wenig? 
ſtens für den fyntaftifhen Theil Haaſe de medii aevi studiis philologieis, Breslau 1856. 4. 

Die eigentlich philofophifhe Behandlung ber Grammatik geben bie modistae, d. h. die 
Berfafler von Schriften de modis significandi. Eine von Koannes Duns Scotus (+ 1308) **) 
führt daneben förmlid) ben Titel grammatica speculativa. Aus dem Flamländer Michel 
de Marbais hat jest Thurot viele Auszüge gegeben, besgleihen aus Siger aus Brabant. 
Sean Zoffe de Marville hat 1322 dieſe Lehren aud) in Verfe gebracht. Derartige Schriften 
bildeten die Grundlage für die Syntar und galten als flos grammaticae; ihre Verfaffer 
begreift man unter dem Namen ınodistae. Im 14. Jahrhundert fam ber florista Binzu, 
ein Gebidyt über die Syntax, meldyes der Hildesheimer Kanonikus Ludolf von Luchow*) 
1317 verfaßt hat. Seinen Namen bat ed von bem Anfange flores grammatice pro- 
pono scribere. Den Inhalt giebt ber Commentator alfo an: in primo determinat 
de dictionibus articularibus infinitis et quesitivis et de constructionibus relativi et 

antecedentis. In secundo determinat de constructionibus figurativis. In tertio de- 

terminat de constructione suppositi et appositi et de constructione congrua. In 
quarto determinat de regimine grammaticali; in quinto de dietionibus interrogativis. 

1466 fchrieb der Franziecaner Giovanni Mardefini aus Reggio ben mammotrectus, 
eine Sammlung von grammatiſchen, orthographifhen und eregetifhen und andern Stoffen 
zum Verſtändnis ber bibliihen Schriften. Der Name mammotreptus (Bruftnahrung), 
quales dicuntur pueri qui diu sugunt, ift falſch. Meardefini fagt am Schluſſe ter 

Vorrebe: quia morem geret talis decursus paedagogi, qui gressus dirigit parvrulo- 

rum, mammotrectus poterit appellari, was auf bad lombarbifhe memmo, Säugling, 

zurüdzuführen it.+) Auch Alb. ab Eyb (geft. 1475) gab in ber Blumenlefe margarita 

poetica ftiliftifche Regeln und rhetorifhe Muſter. Aehnliche Elementarbücher beftanden 
unter den Namen exercitium puerorum (jeit 1485), vademecum, 77) speculum puerorum 
ober thesaurus pauperum, leßteres von Joannes Paftrana und befonbers in Spanien 
verbreitet. Weil alle biefe grammatijhen Theorien ber zur Zeit geltenden Sprade an: 
gepaft, dieſe aber durch Theologen, Philoſophen, jelbjt burdy die unter ber Herrſchaft ber 
Gloſſatoren ftehenden Juriſten verborben war, mußten fie zu einem Abfall von ber 
claſſiſchen Ueberlieferung führen. 

Vieles von dem, was hier über die Grammatik gejagt ift, verbanfe ich bem reichen 
Stoffe, welden Thurot nad der Orbnung der Grammatik aus zahlreihen Hanbfchriften 

*) Thurot, l’enseignement dans l’universit& de Paris, append. $. 11. 
*) Böcking p. 421. 

***) Fr. Haaſe macht daraus Luckau. vgl. Böcking p. 372, 

f) Rabelais I, c. 14 und dazu Regis ©. 72. 86. Majans, vita Sanctii in deſſen opera I, 
p- 46. Böcking p. #11. 

rt) Böcking p. 367. 493. 
Padag. Enchfiopäbie. XI, 35 
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geſammelt hat in den notice e exiraiis pour seryĩt d Iisteire dei de 
mäticales att’iioyen’ägd; TUXKIT. Paris’ 1868. 4. > 

Auch im Mittelalter fehlt es Nnicht an ber ſchon im Anctham Er 
ueberlieferung für ben“ ptaktiſchen Gebrauch durch Geſpracheforuneln Für‘ das‘ Leben 
bie von W. Grimm Kerandgegebenenbeitfch and laleiniſch (Berlin 1849 und —* Fon 
in'der Bearbeitung bon Kt. MWeinketd über die Bruchſtücke eines fränkiſchen Geſprich 
büchleins, Wien 1872, oder bie im 10. Jahrhundert von Aelfrit bon Cenlerhury Fr bie 
Jugend angelſachſiſch undlatelniſch (herausg! Son en. Bright‘ avohunie Öfvocäbühries 
from te‘ mont⸗ eentury⸗ t6’ the fftäentii). "9 ‚am ob) mobil 
Mit der Umgeſtaltung der wiſſenfchaftchen Richtung durch bie Saelaſtt Hard 

eine Aenderung in ver Lectüre! et!" Schon im 12. Jahrhundert hatt es ein Dichter Fir’ 
nbthig bie’ Beſchaftignng mit Cicero unb Virgil zu rechtfertigen. Saltluſt Eier) 
Livius und Quintilian werden zivar nicht ganz vergeſſen, "aber bie “Diditer, bie 'eigent: 
lieh Aubtores uber vielmehr feit dem 18. Jahrhunderte actores, Abctroiegen, **) Arcfaige“ 
heidniſche fie" Tereng Virgil⸗ Höraz und GStatius, dann "andy chriſtüch rd ſoder 
moderne.Den Anfang! machte Cato (diota "Mi Catonis’ ad Alium), "ein" Harbbuß‘ 
guter Sitten’ in Denffprüchen therls Proſa (Cäto parvas, 56 Spt," eils heiuſan 
theilschriſtlichen Inhalts) theils in Diſtichen (magnius Cäto), weiched ſeit Sealiger tier 
dem Maren "eines Dionyſtus Cato geht. ""Wiefe Lebenstegeln, welche ſich durch Chad 
heit und Kürze empfehlen, wurden von den Knaben noch nor denm Dünat ausw 
gelernt. ***) Ueber ein ãhnliches Produet proverbia Catonis ift die Zeitſchrift für öfter. | 
Gh: 1864." 576 und Riefe'(anthol. Tat. TI. p. 163-166) zu vergleichen; Über 8* 
fpäteren Ergänzungen in dem Facetus und dem Floretus hanbelt Böding p. 368, 
Dazu trat ber ’Aesopus moralisatus, den angebHi ber tömiſche Kaiſer Komulus n 
instruendum Hlium Tiberium hat mferttgert laſſen. Aber ſelbſt bieſe Schriften erſchienen 

beim Othlonus vngeeignet, der im dem liber metricus de doctrina spirituali‘ bei Pez ber 
aneed. TIT. 2. p. 442 die Heiden überhaupt" verwirft und einen liber jroverbiorn 
verfaßt, um fie zu Herbrängen. Dann griff man zu den chriſtlichen Dichterh, im Xriet 
ſchon im 12. Jahrhundert. ) Hier gilt beſonders Prubentius, Avttus (eaidit Yuingte, 
libros herdieo metro compositös, quorum primus est“ de 'örigine mtindi,' IT. de 
originali' peceäto, III. de“sententia dei, IV: ‘de diluvio mundi, Ve de hie ing“ 
ris 'rubri), Juveneus, Maximinian, Arator, ber in dem Epos de actibus ap 
stoloram bie Apoſtelgeſchichte in Verſe gebracht hat und der bei jenen Peuten ‚große Bor 
züge vor Virgit hatte,t}) enblih Sebulins, ++) der in bem paschale tarmen "bie 
neuteftämentliche Geſchichte nicht übel bearbeitet hat. Man bevorzugte fte nicht ‚Bio 
um ber’ hriftlichen Weisheit willen, fonbern weil fie geeignete Vorbilder für bie ‚eigene 
Berfification darboten. Von modernen Dichtungen find gelefer die Ale andreis dor 
Walther von Chatillen; Theoduli (oder vielleicht Theodori *F) eclogä, in‘ welchen 
Psoustis die Lehre ber Heiden vorträgt, Alithia die des alten Teſtaments dagegen ba 
und zum Schluß Fronesis die Wahrheit ber göttlichen Offenbarımg barthut; Alanus 
ab insulis (Alain de Lille) in ben proverbia oder parabolae in’ ber Abſicht, ut per 
lecto libello terminorum multorum noticiam ac multas declinationes seu modos' 
significandi Aabtamus theile auch ut bonis morihus ac virtutibus Yähadreamgf 

9. Wartendad in den: Sitzungsberichten der Münchner Akad. 1878. 6.708. 07 1° 
*) E: Boutaric, Vincent de. Beauvais'et Ia’oonnaissance de l’antiquit& —* wemis 10 
*) Schenk in der Zeitſchr. f. öfterr, Gymn, 1878. ©. 465; 499. 

+) Jahrb. ‚des Vereins f. Alterth. in d. Rheinl, Bd. L; u. LI. ©, — — 
rt) Zeitſchr. f. deutſches Alterth. N. F. VI.,©. 67.. u sul il 

ttr) Ueber ihn Diimmler. Halle. 1869. 

*}) Der neuefte Herausgeber Bed (Marburg 1836) jest. die Schrift in 1 das 7. oder 8. Jafı- 

hundert; man ſchwankt zwifchen dem fünften und zehnten. 
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Pettus von Riga mit feinen: großen bibliſchen Gedichte Auroraz) ſchließlich der magi- 
ster Rothburgensis, d. h. Johann Matthias pon Rothenburg an. ber ‚Tauber, der ‚ein 

glroßes Gedicht de Coelitibus ‚et sacris historüis gebichtet hatte in triplorita magnum, 
sieut est ‚Vergilins, in omnibus auis operibus (epist. obse, virip.;27, Boeeking Pi 460). ; 
= Auch in Frankreich fehlte e8.feit, bem 13. Bahrhunberte nicht an ſolchen, welche die - 
Nachahmung, der alten Dichter eifrig Aameben⸗ Die: Werke BR — dor Den 

dome ſind am befannteften,.. w ıT mi sid 99 CIE ner Sms) 

Damit ihwanb nad und nad) bie genaue Kenntnis; den Ai Litteratur —— 
Neckam (de naturis rerum c. 174) läßt Abraham, in Aeghpten bas Quadrivium ‚lehren; 

ein anderer dem Herkules Unterricht in; den ſieben freien Küuften, ertheilen. Richard von 

Zurp im 14. „Jahrhundert, beklagt, daß. durch ‚den, Brand, der Meranbriniihen Bibliothet 
verloren gegangen find, Cadmi, grammaticay Parnasi,popmata, ‚Apollinis oracnla,. Ja#,, 
sonis. argpnautica, strategemata Palamedis. Da, konnte man. Seneca zu; einem. Chriften 
machen und mit Paulus in Briefwechſel treten laſſen ia auch der Neffe bes, römiſchen 
hhiloſophen warb ein Chriſt. Virgil, völlig chriſtianiſirt als ein Verkündiger des Werkes 
der Erlöfung,, wurbe in. Berfen gefeiert, welche her. Appitel Paulus, gemacht haben ſollte; 
der ganze Sagenkreis, ber ſich in Neapel um ihn als Zauberer bildet hãngt; damit zu⸗ 
ſammen. Bei ber Erklärung handelt es ſich um bie, ‚moralisatio;, mandes von biefen: 
geſchmadloſen Art, ift gebruct, wie des Dominicaners Thomas de Walleys ‚(gejt: um 
1340) _moralizationes in Ovidium de formis veterum deorum, Virgilii „Burcplio, ‚cum - 
commento familiarissimo Parisiis elucubrato. (Deventer 1494), ‚Catha. zum gloga et 
motalisatione (Köln 1494), das meiſte liegt zum Glück noch in den Bibiiheten. Auch 
die Rhetorik wurde moraliſirt. | 

Ein Bild des Treibens bei biefem ganzen Unterrichte ie bie. apistolap — 
rum virorum, die im Herbſt 1516 und 1517 ſchon allgemein verbreitet waren und von. 
den verblenbeten Dunkelmännern anfänglid als eine Schugfhrift. ihrer. Beftrebumgen 
aufgefaßt wurben. Die Kölner fonnte man mit Recht behaupten laſſen, daß alle fo fprärhen, 
daß dies bie gewöhnliche mönchiſche Schul: und Umgangsfprade ſei (Pariſer Latein nannte 
man es in den weſtlichen Ländern); etwas mehr verberbt war fie. wohl (Dialogns festivus.bei 
Viking p. 305). Die päpftliche Verbammungsbulle vom 15. März 1517. fruchtete nichts. 
Ueberall figuriren bie quattuor partes Alexandri (p-. 10. 12.:15;:18. 58.-241.: 258), 
quem pro deo habent, auch ber übrigen Lehrbücher. ijt (p. 4. 12) gedacht und Spiele 
zum Lernen der Grammatik, ein ludus scaci, in quo. trahuntur quantitates syllabarum, 
werben (p. 189) erwähnt; practicayi in prima parte Alexandri et in libris. de modis 
significandi ſteht p. 38 und bie Frage, ob es nöthig fei discere grammaticam ex poetis 
ssecularibus wird (p. 11) verneint; e& genügt per logicam scientiarum seientiam 

(p. 30) erwerben. Das Ziel ift discere bonas latinitates (p. 13), bene ‚latinisare 
(p. 17) oder stilare (p. 51). Dazu gehört dictamina facere, seribere, componere jowohl 
metrice als prosaice, jogar dictaminorum compositio heißt.fie,(p. 28). Einen Theil Ichrt 
ber modus epistolandi, ben andern bie ars metrificandi (p..22. 37), componere ‚metra, 
rigmizare, compilare, poeticare unb poetisare. Deshalb murbe Alexandri, pars tertia 

gelernt (p. 293). oder Sulpicius de quantitatibus syllabarum, auf ber, Univerfität ‚ge: 

hört. Die claſſiſchen Schriftjteler heißen gentiles‘.et poetae, auch Cicero (p. 24), 
Salluſt (p. 12), Caeſar (p. 64), Valer. Marimus (p. 71), Boetius (p. 87), Plinius 
(p. 26); von Dichtern wird Ovid in metamorphosi, bie remedia. amoris und Terenz 
erwähnt, aber auch Juvencus. Die Erklärung der Metamorphojen ift eine zwiefache, 
allegorice et litteraliter, ober gar eine vierfadhe (p. 42. 498. 58) *), seilicet haturaliter, 

litteraliter, historialiter et spiritualiter, quod non sciunt isti' poetae saeculares. 

Diefe Barbarei zu verdrängen war ein harter Kampf erforberfich, der nicht möglich 
geweien wäre ohne die Neubelebung der claſſiſchen Studien in Italien und deren Ber: 

*) Böcking p. 458. 
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pflanzung nach den Culturländern Europa's. Damit beginnt, eine neue Zeit ‚für den 
laleiniſchen Unterricht; nicht erſt mit der Reformation ‚ver Kirche, auch nicht mit dem 
Kampfe der deutſchen Humaniſten gegen die Kölner für Reuchlin. | 

‚.C, Geſchichte des lateiniſchen Unterrichts bei den Humauiften jeit dem fünfgepnten 
Jahrhundert, Mit der.italieniihen Renaifjance beginnt eine neue Culturentwicklung Eure: 
pa's; man nennt jene Anfänge Humanismus, weil mit ihnen bie moberne Menfhligteit 
beginnt, Es ift herkömmlich geworden, die Geſchichte des Humanismus von Dante an; 
zufangen, was feine Berechtigung allein barin bat, daß er das Altertfum im ben Borken: 
grund bes Culturlebens jtellte und durd fein Beiſpiel anregte ſich mit den Schriju 
ftellern besfelben zu beichäftigen. Zu ben Reftauratoren des claſſiſchen Alterthums ge— 
hört er nicht, wohl aber gebührt ihm ber erjte Pla darum, weil er in jeinem Bude de 
vulgari eloquentia*) (zwijdyen 1304—6) das Lateiniſche zu einer tobten Sprache. ge 

madıt hat, bie ſich der weiteren Fortbildung entzog. Latium ijt ihm. Stalien, das Lati- 

num bie gemeinfame Sprade, der gefanımten apenninifdhen Halbinſel. Die mit ber 
Muttermilch. eingejogene, in verſchiedenen Dialekten verbreitete Sprache ijt das vulgare 
latinum; fie ift nobilior d, h. befannt und illustris, weil fie Licht empfängt und ver⸗ 
breitet; ſie hat nichts zu thun mit dem Latein ber Römer, welches nur ein grammaticum 

if. Damit war ein Anſtoß gegeben zu ben regen Stubien, bie, bis in. ben Anfang: bei 

16, Jahrhunderts in, allen Theilen Italiens bie lateiniſche Litteratur geförbert haben. 
Dante kannte nur bie im Mittelalter verbreiteten Schriftjteler und erhob ſich im ber 
Erklärung berjelben nicht über die herfümmliche Weife, **). aber jhen er begann nad) ‚dem 

Mufter der Alten lateiniſch zu dichten (zwei eclogae), lateinijhe Abhandlungen unt 
Briefe zu ſchreiben in. einer nicht eben.muftergültigen Sprache, auf welche die Humaniften 
nit Verachtung berabbliden. Schon 1373 ift in Florenz ein bejonderer Lehrſtuhl zur 
Erklärung ber divina commedia errichtet. Die eigentlihen Männer ber Wiebererwedung 
find Petrarca und Bocaccio ,***) ber nachdrücklich hervorhebt, daß bie fiegreiche Kirche 
feinen Nachtbeil yon ber. Beichäftigung mit dem Heibenthum zu befürdten hat (genea- 
log. deor. gent. XIV, 18. non esse exitiale crimen libros legere poetarum). 

bat fich freilich nicht bejtätigt, benn die neue Richtung brad wit der Kirche und trug 
die Reformation iu ſich. 

Die erfte Eorge gieng tarauf, die Schriften ber Alten aufzufuchen und abzufchreiben. 

Es ift eine Zeit glänzenber Entdeckungen und. barum. batirt bie Eitelkeit der. Italiener von 
da eine neue Epoche. Petrarea richtete feinen Eifer zunächſt auf Eicero, ber fein claſſiſchet 

Gefährte war, wie ber chriſtliche Dichter Dante Virgil zum. Führer wählte. Im. Lüttich 
fand er die Archiana, aber faum gelbe Tinte genug, um fie abzufchreiben (Senilia XV, 1) 
1345 in Verona ‚die epistolae ad. familiares; bie beiden andern Sammlungen ware 
ſchon früher in feinem Befige. Er will auch die Bücher de gloria durch Raimundo Soranye 
beſeſſen haben, hat fi aber dabei wohl ebenſo getäufcht wie bei der consolatio und dem 

Hortensius, ober bei Varro's rerum humanarum et divinarum libri (ad viros. illu- 
stres ep. 6). Er. trägt das Iebhaftefte Verlangen nad) der zweiten Decade bes Yivius 

und nad ben Hiſtorien bed. Salluft, dagegen befam er 1350. in Arezzo (ober in Florenz) 
eine unvellftändige und zerriffene Hanbjcrift des Quintilian. Im 15. Jahrhundert bei 

das Eojtniger Concil Gelegenheit, die deutſchen Bibliotheken zu durchſuchen. Poggio, bet 
an ben geiltlihen Verhanblungen wenig Intereffe fand, benügte die Empfehlungen ange 
fehener Prälaten, um bie Klojterbibliothefen der Benedictiner auszubeuten.+). Die reichen 
Ergebnifje jtellt Mehus zufammen (vita Ambrosi Traversarii p. XXIII.). In ©. 

*) Die neuefte Ausg. in Fraticellis opera minora di Dante 1862. Ed. Böhner über die 
Särift de vulgari eloquio. Halle 1867. 

») Schüd, Dante’3 clajfiihe Studien in Fleckeiſens Jahrb. F. Phil. u. Padag. Br. 92. &. 253. 

+") Schlid, zur Charakteriftit der ital. Humaniften. Breslau 1837. Schiding in den Yahrb. 
f. Phil. u. Pädag. 1874. ©. 467-488. 

r) J. C. Orelli symbolae nonnullae ad historiam philologiae. Turiei 1855, 4. 
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Gallen farb er einen faſt vollſtändigen Quintilian und ſchrieb ihn im 32 Tagen ab, um 
in’ an Brit nach Florenz zu fehiden,*) ebenſo von Valetius Flaccus das erſte bis britte 
und bie Hälfte bes vierten Buchs und ben Commentar des Asconius zur s Reden 
CI. "Une deutſchen ne! fran dfiſchen· Klbſtern kanen hinzu Litre GSilfus (viel⸗ 
leieht kommen bleſe deiden ur auf Rechnung feiner Rübmrevigfeit)’ und Wirkt” lus 
Kt Petronius, aus England die Bucolica des Calpurniuse An’ Monle Caffinb Hatte 
er Fronten und Fitmicus entbedt.  Mecanati (vita Pogpii'p." VL)’ zählt eben hen 
ihm’ gefundene Reden Cicero's auf’ und unter biefen fehlt noch’ bie pro Mürenia. Am 
26. Febr. 1429 giebt er Kunde don’ einem beutfchen oder, der 12 bisher unbekannte 
Komdbien bes Plautus enthielt und ben ber Deutſche Nicdlaus ton Trier an den Tarkt: 
nal Orſini in Rom verkaufte. Ueber Vitrub, Eolumella, Ammian und Eelfis "Tehten 
genauere Nachrichten. "Anderes, wie ber vollftändige Gelins und Curtis) wird Hin 
kerei fein. Auch den Neften des Allerthums in der Häuptflabt,' Baͤuwerken und In— 
ſchriften, gieng er eifrig nach, wie die ruimarıum urbis Roma descriptio "zeigt." Sein 
Nebenbuhler Bartolomeo de Montepulriano fand im ſchwäbiſchen Klöftern Negetius und 
Feftus. Alberto Enoche von Ascoli gieng bis zu der Weichſel und dem Pregel und fand 
Apiciuis und Porphyrions Commentar zu Horazz In Fulda entdeckte er ben allein erhaltenen 
Teil von Sueton de viris illustribus umd eine Handfehrift ded'dialogus und der Germania 
von Tacitus; feine Abſchrift brachte er 1457 nad Mon. Bei dem Bafeler Ebntil Fam 
X. Aurispa nach Deutſchland und fand’in Köln die Mbetorit bes Nortimatiah, in Mainz 
bie panegyrici und ben Donat zu Terenz, in Bafel Tertullian und Ercerpte aus Plihti 
näturälis' historta. Als Gasparino da Barzisza fi) anſchickte ebenfo wie den Qufntilian 
auch Cicero's Bücher de oratore zu ergänzen, entdeckte um 1422 Landriant in Bobi eine 
Hanbſchtift, welche Cicero's rhetoriſche Schriften vollftändig enthielt, und ſanbte fie jofort 
an Basparmo. Et cum nullus Mediolani esset repertus, qui 'eius vetasti"codicis 
itteram sciret legere, Cosmus quidam egregii ingenii Cremonensis trös Ab oratöre 
libros primus transscripsit, und bieje Abſchrift ſandte er dem Freunde, ut pro’ Mo 
vetüstissimo ac paene ad nullum usum apto novum manu hominis doctissimi sori- 
ptum ad illud exemplar correctum alium codicem 'haberes. — ınnltiplicataque inde 
exempla omnem Italiam desideratissimo codice repleverunt. Biondo copirfe mirabili 
ardöre’ac eeleritate den Brutus und omnis Italia exemplis pariter est repleta. 

Aber Handſchriften waren theuer und mur den reihen Sammlern zugänglich Hatten 
tie Univerfitäten zuerft das Gewerbe der stationarii hervorgerufen, welche Bucher zum 
Abſchreiben vermietheten und ben Verkauf derſelben vermittelten, fo trat bei ben’ nen 
gewonnenen claffifhen Schätzen bas Bedürfnis "eigenhändig zu "copiren hervor. Nur 
wenige Humaniſten, wie Petrarca und Filelfo, waren in ber Lage fid) einen eigenen 
Hbrarius zu halten. Petrarca beſaß felbit eine ſehr ſchöne Hanbfchrift, ebenio Wocaccis, 

Tommaſo da Sarzana (nachher Papft Nicolaus V.), der audy nur ausgezeichnete Copien 
beſorgen ließ, Niccolo Niccoli, deffen Lucrez und Plautus zu den beften Handſchriften ge: 
Sören, und der Eamalbulenjer Ambrogio Traverfari, der bereits auch die Berichtigung der 

Handſchriften ſich angelegen fein Tief. Aurispa legte ſich dabei anf ben Bücherhandel 
nah Philelphi ep. 1. III.: totus es in librorum mercatura, sed ‘im’ lectura mallem. 
Quod 'si: faceres, longe melius et tibi et musis consultum esset. ' Quid enim prodest 

libros quötidie nunc emere, nunc vendere, legere vero nundgnam, ° Aber allmähllch 
wurbe es ein Gefchäft ber serittori und copisti und cs bilbere ſich die ſchöne heuitalie: 
mihe Handſchrift, welche in den fanberen Handichriften dem Kritiker wenig behagt, aber 
das Auge des Dilettanten bejtibt. Als die Kunft des Abſchreibens zur größten Aus- 
bildung gelangt war, wurde die Buchdruckerkunſt erfunden und bomit die Möglichkeit 

gegeben, die Nachfrage nad Büchern befier zu befriedigen, Quis labor est fessis demp- 
tus ab artieulis, jubelt Robertus Urjus um 1470 (heilid‘zu früh) und Filelfo ſchreibt: 

*) Leonardi Arretini ep. I; p. 112. 120. 
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no potoß onnlao ‚me esse mendicum, “ihstitui emere guosdäm' ex istig’ eodeAB As "AH moe 
labore aullo neque "arundine, ‚sed‘ formis quibusdam,, ut ipsi yocant, itä Tormähthr, 
ut ex äcotratissimi libräriiinantı profeeti Bossint existumari. Dagegen beklagt &t Tre 
bie Nadläßigfeit derer, quos librorum impressores vulgo nominant, und es dauerie 

zeraume Zeit, che die Kunft Suttenberge die weit bornehmere Kalligrapfie beſiegte 
Beuiſche haben die Buchbrugerkunſt nach Jialien wie nach Varis und Lyeng 
und dort ſchneller verbreitet als in ihrer Heimat. Sweynheim And Pannath aut in 
haben {m der Benebictiner Abtei zu Subiaco den Donat und 1465 den Factanz gehrudt, 
in demfelben Jahre, in welchem in ver Schöffer'ſche Officin Cicero de officiis etſchien 
In Rom haben dieſelben beſonders Claffiker gedruckt und 1467 bie Anliquatype ein gerüfrt. 

Bis zum Schluſſe des Jahrhunderts find allein im Nom 28 deutſche Drucker thätig hd 
Unter den Gelchrten, bie als Correctoten Balfen, iſt Joannes Andreas’episcopus ‘Aleriensis 
(Gibbanni Andrea de Yuffi, geft. 1475), der bei Sweynheim und Pannartz beforgt, hat: 
(1469) die erften Ausgaben des Apulejus, Caefar, Gellius und Lucan, 1470 Cicere's 

Briefe ad’Atticum und ad Qu. fratrem, 1477 Cicero's Reden und Opib, außerdem ohne 
| Jahresangabe Lhius und Birgit. Gian Antonio Campano arbeitete für Uri, Hu, 

aus deſſen Prefien*) bie erften Ausgaben des Quintilian, Sueton und bie phififpifcen 
Reden des Cicero bervorgiengen. Bei Georg Lauer aus Mürzburg find Eutrop rt 
Curtius zuerit — und durch Pomponio Lets Varro de Iingua latina ind die 

Grammatiter. In Venedig erfchienen bei Johann von Speiet 1469 Cicero's Brick, 
Plinii naturalis historia und Tacitus, 1470 bei feinem Bruder’ Wendelin bie Glesite, 
Salluſt und Priſcian und 1471 Martial; 1472 ber erſte volftänbige Plautus; bel Nicel 
Jenſon (er ift 1458 nad) Mainz gekommen und von da nad Denebig), ber fich befönbers 

ber Hülfe des Omnibonus Leonicenus (Ognibene de’ Bonisoli aus Lanigo, geft. 1499) 
und des Georg Merula (Giorgio Merlani) bediente, 1470 Gicero's Briefe ad Attichn, 
1471 Caeſar, Sueton, Quintilian, Juſtin, Macrobius (1472), scriptores rei rusticae, 

In Ferrara find 1471 Martial, 1475 Hygin, 1482 Seneca’s Tragödien, in Neapel 

1475 der Philoſoph Seneca, in Mailand 1476 Plinii Panegyr. und Mela, 1477 Dittys 
und Dares, 1498 ein ganzer Cicero in vier Folianten, in Vicenza 1482 Claudian ge 
druckt.“ Aber diefe Ausgaben waren in Folio und ziemlich theuer, daher auch für ben 

Schulgebrauch nicht geeignet. Da kam Aldo Manuzio mit ſeinen editiones forma en- 

chiridia ober in portatili forma, gedruckt mit ben angeblich nach Petrarca's Handicrit 

von bem berühmten Golbfhmied Francesco Naibolini in Belogna gefchiittenen Typen 
jenen ‚characteres cursivi oder cancellarii, welche noch jegt Aldini in Italien ımb-It- 
liques bei ben Franzoſen heißen. Virgil eröffnete 1501 die Reihe: posthac’ est animus 
dare jisdem formulis optimos quosque authores, unb raſch folgten noch in demſelben 

Jahre Horaz, Juvenal und Perſius, Martial; 1502 Ciceronis epist. “ad fam. Lucen, 
Statius, Valerius Maximus, Ovid in 8 Banden* 1508 Catull, Tibull und Brofer; 

1508 Plinii epistolae; 1509 Gaefar und die übrigen Briefſammlungen Eicero’s; 1514 

Quintilian. Trotz aller feiner Gelehriamfeit Hätte Albus allein biefe Ausgaben nicht ke 
forgen Können; bei den Lateinern halfen beſonders Giov. Battifta Egnazio, Girofam 

Avanzio, Giov. Giocondo (Jucundus), Andrea Navagero.**) Wie fehr dieſe Aldinen 
(de littera Aldina) geſucht waren, zeigen bie Briefe Reuchlins, Mutians, Glareani 
(Op. Hutteni I. p. 127. 128). Dies lodte irotz aller Privilegien des Senats und tref 

ber päpftlihen Ercommunication die Nachdrucker befonders in Lyon. Die Aldiniſchen Prefien 

hören erft 1597 auf. Ihrem Beifpiele folgten die Giunta in Florenz und Lhon, Yodocut 
Babius Ajcenfius, Corrector bei Johann Troſchel in Lyon, in Köln, Baſel, Straßburg, 

Hagenau, Mainz und an anderen Orten und nad wenigen Jahrzehnten war fir die 

*) Imprimit ille die, quantuın non scribitur anno, jagt Gampano. 

“®) Weber dieje älteren giebt er Reuchlin Nachricht; dgl, Reuchlins ee bon Beiger S. 7° 

.*) Schüd, Aldus Manutius und. feine Beitgenofien. Berlin 1862. A. Firmin Didot, Alde 

Manuce. Paris 1875. 

— num 
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rt reichlich gelorgt, zumal bie Preife viel billiger waren als man erwarten follte. *) 

ig, „Jahre nah Erfindung der, Buchdruckerkunſt find die, meiften lateiniſchen Schrüt- 
Hier edrudt, zunächſt ohne Auswahl, benn Gellius erichien eher ‚als Virgil, die script. 
eh ug, eher als Livius. 

‚0 allen Kreiſen erwachte das Intereſſe an biefen, neuen Schäben —— ittera: 

„tun, nicht bloß bei den Gelehrten, fondern auch, bei ben Staatemännern und, acht: 
„haben, ſelbſt bei ven Frauen der beſſeren Stände, Us, waren. bie Werke, des eigenen 
* olts ſie vermittelten die Kenntnis der eigenen Vorzeit. Bei, ben erſten Humaniſten 
„steht. eg feſt Romanum imperium nung etiam Romae et penes populum Romanum 
— Jene Tyrannen und triegserfabrenen Gondottiere, wegen ihrer Llegitimität vereinfamt, 
achten den Glanz ihres Hofes in ben Humaniſten, welche fie um ſich ſammelten. Neapel 
unter Alfons und endlich aud ber Kirchenſtaat ſeit Nicolaus V. traten nicht, zurüd, ſelbſt 
‚bie, Republik Venedig fühlte am Ausgange des 15. Jahrhunderts litterariichen Trieb, doch 
alle übertraf Florenz mit jeinen reihen Mäcenen. Die politiiche Zerjplitterung förberte,den 
‚Aufiämung. Man wollte denken, ſprechen und ichreiben wie die alten Römer, beren Herr: 
üchtkeit wieder. ins Leben zu rufen ‚ber Traum und das Trachten ber ebelften Geiſter ‚war. 

Es war. wirklid) eine Nenaiffance, Da galt es explodere barbariem und mit ber Scholaſtit 
m. brechen und vor allem restituere linguae latinae puritatem. Das erſte Bemühen gieng 
‚„darauf ihnen nachzueifern in eigenen lateiniſchen Darjtellungen . auf allen Gebieten; bie 
‚.Geiditicreibung, Beredſamkeit, Epiftelograpbie, befonbers die in ben chonſten Redens⸗ 
_ arten ſich bewegenden Debicationen von. Ausgaben und Schriften und vor allem ‚bie 
‚- Dichtung bot dazu Gelegenheit. Die meilten Humaniſten find auf jedem Liefer Gebiete 
thätig geweſen; noch heute find ihre Schriften verbreitet, Als die Verbindung mit ben 
Sriechen jeit Chryjoleras auch Kunde von jener Yitteratur gebracht hatte, bemühte man 
ſich wenigſtens den Inhalt derſelben durch lateiniſche Ueberſetzungen kennen zu lernen 
amd dieſe find auch früher gebrudt als die Originale. An ben zahlreichen Univerſitäten 
wurden Vorleſungen über lateiniſche Schriftſteller gehalten und der Unterricht durch Pro: 

eſſoren der Grammatik, der Rhetorik oder Eloquenz und ber Poeſie eifrigit gepflegt. 
- Gispanni Malpaghini (Joannes Ravennas) in Florenz, Gasparino da Batzizza (Gas- 
_ „parinus Bergomas), Guarino von Verona in Ferrara, Aurispa, Silelfe, Poliziang in 
Florenz, Vittorino ba Feltre in Mantua, Balla und Pomponio Leto in Nom waren ges 

‚feierte. Lehrer, zu beren Füßen nicht bloß bie Jugend, ſondern auch gereiftere Männer 
„Si faınmelten. Den Yumanijten wurbe aud) bie Gryichung ber Prinzen anvertraut. Die 
‚Theorie des Unterrichts blieb nit verabfäumt, obſchon jene erften Schriftiteller meiſten— 
theils ihre Weisheit nur aus Quintilian geſchöpft haben. Vergerio (geſt. 1428) de 
ingenuis moribus et liberalibus studiis ad Vbertinum Carrariensem behandelt das 
Studium der Alten faſt gar nicht, ſondern nur im allgemeinen bie geiſtige und körperliche 

„Erziehung. Begio Maffei (get, 1458) de educatione liberorum et eorum claris 

. moribus libri VI. giebt nur im zweiten Buche einiges über Lectüre und ſchriftliche 
VUebungen; Filelfo's Brief de liberorum educatione (bei Rosmini II. p. 463) behanbelt 
die Prinzenerziehung, ebenjo wie Enea Silvio (Epist. p. 600 n. 695); Battifta Gua- 
rino, ber jüngfte Sohn Guarino's von Verona und Erbe feines Ruhmes, de modo 

\ ‚et ordine docendi ac discendi,**) beſpricht ben lateiniſchen Unterricht und verfichert dabei 

bie, Methode feines Vaters befolgt zu Haben; Gorroni quomodo educari debeant 
pueri hat wenig über bie Lectüre. An cine edle Dame richtet Lion. Bruni den oft 
gebrudten Brief de bonis studiis, 

Bei dem grammatiichen Unterricgte in den zahlreihen Schulen ift zuerft auf eine 
gute Ausſprache zu fehen: litteras et verba aperte et expedite, non tamen ex- 

presse nimis pronuntiare. Auch das Schreiben ber Buchſtaben und die Schönheit ber 

*) Gin Aldinifcher Octavband loſtele 3 macelli, elwas über 2 Mark. 
*) Zum BDrude befördert duch Rhenamus, Straßburg 1514, wiederhoft durch Struve in 

Jena 1704, der in der Vorrede manderlei litterarifche Nachweiſungen fiber ähnliche Schriften giebt. 
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Schrift ift deshalb fogar von. Künftlern behandelt, die auf Grund ber Infchriften dieſelbe 
zierlich geftaltet Haben. Ebenſo zog bie Ortbographie bie Jtaliener an und. bie zahl⸗ 
reichen artes diphthongandi und de accentandi arte et punctandi fliehen mit der Unla: 

weilung.ber Jugend in. Berbinbung. Nomina et verba declinare muß fleißig: geübt wer: 

ben, auch fo, daß man: bisweilen falſche Formen braudt, dann syllabarum et versuum 

cognitio, nicht bloß für die Dichterlectüre und die Verfification, ſondern auch. für bie 

numerosa oratio.. Noch bis in ben Anfang bed 16. Jahrhunderts hertſcht als Lehrbuch 
das. Doetrinale; höchſtens für die Anfänger diente Guarino's Vocabularius breviloquus 
(gebrudt Bafel 1478 und dfter) und besjelben grammaticae institutiones (Berona 1487) 
unb die carmina differentialia (Venedig 1470), eine Art Synonymik. Diefer ausge: 
zeichnete Lehrer‘ hat ven Alerander noch nicht aufgegeben und Gian-Francesco Boccardo von 
Brescia (Pylades Brixianus), deffen Grammatik (Venedig 1495) aud in Deutſchland 
gebraucht ift, mußte fich rechtfertigen, weil er neue Versregeln an. die Stelle der her: 
tömmlichen geſetzt hatte, Lorenzo Valla, ber Führer in der Erneuerung der lateiniſchen 
Sprache, hatte in ben elegantiae linguae latinae mit ber Tradition völlig gebrochen, 
aber erft gegen das Enbe des Jahrhunderts braden fih bie neuen Grammatiken von 
Francesco Negri (Niger), Nic. Perotti (1473 und 1476), Mancinelli (spica quatuor 
voluminum 1492), *) Giovanni Sulpizio (Sulpieius Verulanus) praeludia grammatica 
de octo partibus orationis (ſeit 1512 aud in Deutſchland gebrudt), befonbers Manuzio 
(jeit 1502) mehr Babhn; weniger Lucio Lancil. Pafio von Ferrara (1504). Der Wunſch 
abeat iam barbarus Alexander et barbaram cum sua barbarie repetat patriam gieng 
in Erfüllung; man: fühlte mit Manuzio: cum incultos et barbaros discimus, tales et 
ipsi evadimus, 

Als Lectüre nennen Einige nur Cicero und Virgil; Vegio ſetzt ald Anfang bie 
Aefopiihen Fabeln und fpäter Salluſt's Eatilina. Mehr encyflopäbiich verfährt Battifle 
Guarino, wenn er vorſchlägt mit Cicero’s Briefen zu beginnen, dann bie Hiſtoriker fol: 
gen zu laffen (au Valerius Marimus und Juſtin), fpäter die Geographen Mela und 

Solinus. Bon Dichtern nennt er Virgil, Lucan, Statius (die Thebais), Ovid (Metn 
morphojen und Yalti), Seneca's Tragödien, Terenz, Juvenal (bie vitia horrenda follen 
nicht abſchrecken), Plautus, Horaz, Perfius. Die Philoſophie fol aus Cicero, bie Rhe— 
torif aus demſelben und aus Uuintilian gelernt werben. Livius brachte Vittorino ba 
Feltre zuerft in die Schule, Die fhönften Stellen wurden gelernt. Plautiniſche Stüde mit: 
ben an ben prachtliebenden Höfen von der Jugend aufgeführt, benn bie komiſchen Dichter 
gaben Uebung für die lateiniſche Eonverfation. Die Art ber Erklärung jehen wir and 
den Commentaren jener Zeit; bei den Dichtern Fiefern fie oft nur eine profaifche Um 
ſchreibung und beichränfen fih auf Worterklärungen. Daß bie allegoriihen Deutungen 

nod immer gelten, zeigt Ehriftoforo Landino, nady welchem Virgil in ber Aeneide mar bie 
platonifche Philofophie hat entwideln wollen. Aber die Jugend wurbe baneben doch ange 

halten docti commentarii zu leſen, ſelbſt explanationes in libros zu ſchreiben und fleifig 
Ercerpte zu machen. Nur Poliziano behandelte die Schrififteller ber filbernen Latinität 
mit Vorliebe, teils weil biefelben bis dahin zu jehr vernachläßigt waren, theils aus dem 
freilich bedenklichen pädagogiſchen Grunde, baf bie Jugend erft mit den niebriger ſiehen⸗ 
ben Schriftitellern vertraut werben ‚müße, um auf ben Schultern berjelben ſich emper 
zu richten, 

Für die Darftelung galt bie imitatio ber claffifhen Latinität und Valla's Norm: 
ego pro lege accipio, quidquid magnis auctoribus placuit**); allmählid wurde Cicero 

allein zugelaſſen. Nach dem Vorgange Quintilims (X 2) haben Pico della Mirandola 

) Mancinelli's und PBerotti’s Einfluß auf Bernd. Perger in Wien in dem artis grammaticae 

introduetorium (oft gedrudt bis 1518) ift nicht zu verlennen (Aſchbach Geſch. d. Wiener Unverf. 

©. 513); Manc. versilogus ift in Deutſchland von Murmelius und von Horlen bearbeitet. 
**) Bejonders zu vergleichen die Vorrede zu dem 2. Buche der elegantiae, 
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und P. Bembo in beſenderen Schriften de imitatione gehandelt*) Air Bariol. Riechs 
de imitationo libri· EII:/ erſchienen noch Venet. 1546. Redneriſche Uebungen nach dem 
Muſter der alten Rhetorenſchulen veranftaltete Vittorine Die rhetoriſchen Lehrbucher 
beginnen mit Georgios von Trapezunt. Den Einfluß. dieſer Schullibungtu ſteht man in 
ben orationes jener Zeitz Staatsreben der Geſandten/ welche wie im alten Rom ora- 

tores heißen, Begrüßungen der Fürften, Hochzeits⸗ und Leichenreden, dagu die Einleitungs⸗ 
reden bei der Eröffnung alademiſcher Vorleſungen zıfle "find ſchablonenmaßig angelegt, 
tummeln ſich in Gemeinplätzen und werden läſtig durch die Eitirwulh welche nerſt· mit ber 
größeren Verbreitung ver Bücher etwas aufhört. Von großer Wichtigkeit wat die Epiſtolo⸗ 
graphie. Gasparino da Varzizza lieferte die erſte Anleitung 5**) man ſollte ſchreiben, wie 
man ſich lebhaft unterhält, die Brieſe ſollten mit genialiſcher Nachläßigkeit hingeworfen 
erſcheinen. Francesco Negri’s opusculum teribondi opistolas iſt "ih Venedig 1488 er: 
ſchienen und oft auch in Deutſchland wiederholt; Landino gab fogar' in italieniſcher 

Sprache ein formulario di lettere e di orazioni 1492.Mit welchen Erfolge bieſer 
Theil gepflegt ift, zeigen die zahlreichen Briefſammlungen Petrarea's, Lionarbo Bruni’s, 
Traverſari's, Filelſo's, Poliziano's, Poggio's, bis auf bie! der einſeitigen Ciceronianer 
(Ciceronis simii) Bembo, Saboletti, Vettori, Sigonio, Paolo Manuzio// auch des Portugieſen 

Dforioz; Männer, welche oft Monate auf ein paar Zeilen verwendeien and dabei mir um 
Worte ſich kümmerten. Mehrere von ihnen haben als Secretäre den Staaten iind Fürſten 
gedient. Auf die soriptoros ber- päpftlichen Kanzlei Hatte dies großen Einfluß. Bruni 
und Poggio waren secretarũ apostoliei geweſen, mehtere der eben genannten haben die⸗ 
ſelbe Stellung belfeibet **). Hatten dieſe ſich arfangs mit einem Werke von Antonio Loschi 
(Luscus) aus Vicenza begnügt, qui scripsit exempla quaedam et veluti formulas, quibas 
Romana enria in scribendo uteretur, quae etiam ab erüditissimis viris in usum recepta 
sunt, fo. gewannen doch biefe Documente immer miehr einen Aufſchwung Ciceronianiſcher 
Ausdrucksweiſe. Noch mehr erftrebten dieſelbe in ihren’ Reden Majoragius (Conti aus 
Majoraggio), Palearius (della Paglia) bis herunter auf. Muret, ber trotz feiner franzöſiſchen 
Herkunft unter bie Italiener gehört (geſt. 1686). Schon Poliziano hatte ſich gegen biefe 

Auctorität Cicero's aufgelchnt; er fand ein beſonderes Wohlgefallen an’verälteteit und im: 
gewöhnlichen Wörtern umd ‚fette feinen Stolz baren, der felbftändige Bilbner feines Aus: 
bruds zu fein. Bei den Eiceronianern findet‘ er 'nihil’verum, nihil'solidum, nihil efficax. 

Mihi certe, ſchreibt er an Eortefius, quieumque tantum compontmt- ex'imitatiöne- esse 

similes vel psittaco vel picas videntar proferentibüs quao non intellegunt. +) Der 
Eifer für Erhaltung guter Yatinität erfchien um fo nöthiger, als gegen Ausgang bed 16. Jahr: 
hunderts cepit Italiam:latini sermonis satietas -und die Meiften lieber Hetrusce hariolari 
wollten quam latine aut graece sapere (Sturm exercitat. rhetör. TI.)FF). Damit ftimmt 
die Klage Murets (T. IL p. 821): doleo igitur et indignor, eum, quae laus nostra 
ac patrum memoria propria. Italorum fuit, ut'soli ex omnibus latina lingua perite 
ac scienter uterentur, eam nunc ita obsolevisse ac propeitiodum evantisse video, vix 

ut iam tota Italia pauci quidam senes, qui:eam uteumque sustineant, reperiantur. 
Interea exterae nationes et ut vulgo 'in Italia vocantur barbarae hanc possessionem 

gloriae tamquam a nobis pro derelieta habitam oceuparunt, iamque- non  obscure 

latinae linguse usum et intelligentiam migrasse ad se 'relictä Italia gloriantur. 
Mit dem 16. Jahrhundert verlieren die Humaniften in Stalien ihren Einfluß durch eigene 
Schuld; der Batican war unter. Leo X. das legte. Aſyl dieſer Studien geweſen. Der 

*) Zufammengedrudt von Hallbauer. Jena 1726. 8. 

*) In der Ausgabe feiner opera von Furietti, Rom 1723. 
**, Ph. Bonamicii de claris pontificiarum epistolarum seriptoribus. Rom 1753 u. 1770. 8. 

+) Die betreffenden Briefe in Hallbauers eollectio de imitat. orat. p. 275 oder- in Hoff- 
manns Lebensbildern berühmter Humaniften ©. : 157. 

tt) Darum die. Schriften von Amasaeüs de lat. linguae usu retinendo, Folieta de 1.1, 
usu et praestantia und Gorradus in den epistol. 
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Glanz bes cinquecento erlojh in dem letzten Jahrzehnt. Die Unzahl von lateiniſchen 
Dihtern, wie Sannazaro, Fracaftore, Flaminio, Biba u. a. fonnte ihn nicht erhalten... Die 
Geſchichtſchreibung und die Dichtung genauer zu. verfolgen liegt außer unferem ſtreiſe 

In Deutſchland brad fi der Humanismus Tangjam ‚Bahn. :Enca Silvio de 
‚Biccolomini, 1442 in bie Reichskanzlei Friedrichs III. berufen, fartd: in Wien Wiber: 
fand, omnes poeticam vel rem perniciosam et abominabilem detestantes und darum 

verzweifelte er an einer Berbeflerung ber Studien. Campano wurde von Papſt Paul II. 
zu bem Reichstage in Negensburg geſchickt 1471; er ergeht ſich in ben ärgſten Schimpf⸗ 
eben über Wiffen und Eitten der Deutidhen.*) Die Univerſttäten traten der neuen 

Nihtung mit Mistrauen entgegen und nerlegerten ihre Anhänger. Uber ſchon hatten 
einzelne Fürſten Italiener an ihre Höfe gezogen und Gefallen an biefen Studien gehun: 
ben. Benedictus be Pileo (Piglie) war während. bes Coſtnitzer Eoncild in Haft ;** Ar: 
riginus jollte dem Markgrafen Johann von Auſpach Stiliften bilden für die Canzleiz in 
Erfurt lehrte 1466 Jacob Publictus Rufus von Florenz, mußte: aber mit ganz elemen⸗ 
taren grammatifchen- und metriſchen Unterweilungen beginnen, gab Anmweifung zu‘ ber 

ars epistolandi unb nad; einer -artis oratoriae epitomie zu ber Berebiamfeit. Die 

Deutichen waren über die Alpen gezogen, vor andern wohl Peter Luder von Kislau, ) der 
1456 in Heidelberg zuerft in Deutichland zu Borlefungen über Horaz und Balerius Mari⸗ 
mus einlud und jeben zur Theilnahme aufforderte, ver fi in ber lateiniſchen Sprache 
ausbilden und baburdh Ruhm und Ehre erringen. wollte. Unruhigen Geiftesi zog; er 
umher, 1460 in Erfurt, 1462 in Leipzig, 1464 in Baſel als Profefjor der Mebicin and 
ber humaniſtiſchen Studien. und zulegt wirb er nody Diplomat. Noch mehr ermeiterte 

fih ber Kreis der Anhänger, jeitbem eble Herren, wie Rudolf von Langen und Johannes 
bon Dalburg, angeregt in Exfurt, ſelbſt nad Stalien gezogen waren, unb nad ihret 
Rückkehr ihre Stellung benußten, theils im Norden (in Münfter), theils im Sübdweſten 
(Heidelberg) für bie Pflege der humaniftiichen Studien zu wirkten. Von. den. zmeiÖnup: 
pen wollten die Einen vorwiegenb bie allgemeine geiftige Bildung durch die claſſiſche 

Litteratur befördern, die Andern mehr Religion und Sittlihfeit durch neue Regſamleit 
auch auf dem Gebiete der Theologie. Die lebtere Richtung ift zunächſt im Norden 
Deutſchlands vertreten und knüpft an die Beitrebungen ber Hieronpmianer - in ‚Deventer 
an; bie erſtere entwidelt fich befonbers im Süden Deutſchlands. 

In Friesland (die Niederlande gehörten bis zum meftfälifchen Frieden zu Deutic- 
land) bat Johann Weflel auf Rudolf Agricola und Nlerander Hegius - eingemirkt: und 

Reuchlin zum Schüler gehabt. In der Schule zu Deventer, an deren Spige jener Sander 

aus Heck bei Ahaus feit 1474 ſtand, find die Münſter'ſchen Humaniften meiftentheils: gebildet; 
bort begaun Hegius in der Farrago den Kampf gegen die Misbräuche bei. ber Erlermung 
bei Lateind. Sein Amtsgenoffe Johann Sinthem (Sintheim) verbeflerte einige Theile des 
Doctrinale, wie bie verba deponentalia, bie composita verboerum7) und eine: gloss 
super secunda. parte Magistri Alexandri (1488) zeigen. Noch weiter gieng Hermann 

Toreentinus aus Zwolle (Lehrer in Gröningen, get. 1520), der das Buch dadurch genieß⸗ 
barer zu machen juchte, daß er bie ganz falfchen und unnützen Verſe herauswarf oder 

umarbeitete und bie Dunkelheiten aufflärte. Die Humaniften- misbilligten bie won ibm 

angewenbete Schonung, den Geiftlichen dagegen war er zu weit gegangen; ‚tantum et 

*) Mencken, deelamatiuncula de Campani odio in Germanos, Lips, 1701, abgebrudt in 
Campani epistolae et poemata. Lips. 1707. 

*) Wattenbach, Feſtſchr. des Hift.philoj. Vereins in Heidelberg S. 97—131. 
») Mattenbad in den Verb. der Würzburger Phil.-Verſ. ©. 71-79 und die Monographie, 

Karlsruhe 1869. 8; derf. über Samuel Karoch in der Zeitliche. f. Geld. des Oberrheins. 

Bd. 28. Heft 1. 
+) Drei Ausgaben, von 1490, Köln 1498 und in Deventer s. a., find mir befannt. Weber 

die Berdienfte der Hieronymianer vgl. jest auch Nordhoff, Denkwürdigfeiten aus, dem: — 

Humanismus S. 117. 
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' tot» saeculis approbatum grammaticum temerari. discerpique non oportuisse; bie 
Jugend Lönne‘ fich ebenfo lange damit abquälen, wie fie es gethan’hätten, fagten fie und 

fragten dazu naiv, warum folde Irrthümer nicht ſchon früher von gelehrten Männern 
bemerf£ und verbeſſert wären, Torrentinus vertheidigte fich deshalb in einer apölogia.*) 
In Münfter: hielt man zumächft an bem Doctrinale feft, aber jhon Johann Murmellius 
‚(jet 1500 dafelbft Lehrer) zog in dem scoparius in barbariei propugnatores' et 'osöres 

humanitatis nicht bloß. gegen die Anhänger der alten Barbarei' 106, "fordern zählt auch 
die Hülfsmittel auf, welche für die Stubien zu Gebote flanden, was für die Kenntnis der 
‚damaligen Bücher nicht unwichtig ift. Er bot, gefeiert als absolutissimus &rammaticus 
in zahlreichen Elementarbüchern Erfak, wie in der pappa puerorum esui 'atque usui de- 
coeta (1518), nucloi de declinationibus (1515), tabulae für Geſchlechtsregeln, Decli⸗ 
nation und Gonjugation (1521), oder für die reiferen Schüler die opuscula de verbo- 

rum compositis unb de. verbis communibus ac deponentibus (1507) und bie Anlei⸗ 
tungen zur Berfification. Timann Gamerer hätte 1504 ein compendium etymologiae 
et'syntaxis artis grammaticae gejchrieben. Bon Münfter gieng auch ber unermübliche 
Reifeprebiger der neuen Weisheit aus, Hermann von dem Buſche. Er war in Deventer 
und in Heibelberg (1484) durch Agricola gebildet und Hatte dann in Italien grünblichere 
Kenntnis der Tateinifchen Spradje erworben. Nach türzerem Aufenthalte in verſchiedenen 
‚Städten. bes nörblidyen Deutſchlands, beſonders in Köln (1494), hat er ſeit dem Anfange 

des 16. Jahrhunderts auf ben Univerjitäten in Roſtock, Greifswalde, Frankfurt an ber 
‚Ober, Wittenberg (feit 1502 als artis oratoriae atque posticae lector conduetus), 
Leipzig (1503— 1507) und Köln (1508) umberziehend durch Vorleſungen und Dichtungen 
für: die neuem Studien gewirkt, 1517 mwurbe er Rector in Weſel und ſetzte ſchließlich 
als reetiorum literarum professor (mie er in ber Matritel Heißt) in Marburg feiner 

Wanderluſt (1527) ein Ziel. Zum Aerger ber Dominicaner in Köln, die ihn nicht auf: 
kommen ließen, batte er 1509 Donat commentirt und 1523 Diomedes bearbeitet; eine 

begeifterte Empfehlung der humaniſtiſchen Stubien ift das vallum humanitatis (1518), **) 
in welchem er zeigt, welchen vieljeitigen Nuten biejelbe (die artes liberales ber Römer) 
auch für Bas Verſtändnis der Schrift gewährt, von welder Wichtigkeit bie Beredſam— 
keit und die ſchon von ven Propheten geichäßte Poeſie ſei, welche Ehre viefelbe bei den 
gebildeten Nationen genoffen. Die Kirchenväter jelbjt hätten das Studium der alten 

- Sähriftfteller: warm empfohlen. Es fei aber bazuı gründliche Spradfenntnis erforder: 
lid, die. man aus Alexander nicht ſchöpfen kann. Immer wieder (pP. 57.. 78. 150 262). 
geihelt er den alten Dominicaner. Demſelben Kreife gehören auch Joh. Caeſarius an, 

ber. einige lateiniſche Grammatiker für ben mobernen Gebraud (Diomedes beſonders) 
interpolirend zurecht machte, ‘aber aud 1525 eine compendiaria artis 'grammaticae 
institutio ſchrieb auf Grundlage ber alten Doctrin; Gerard Carnyf in Herzogenbuſch, 
Chriſt. Mafjäus (geft. 1546) und Peter von Afferden (Apherdianus) in Harbermyf 
mit: dem tyrocinium latinae linguae (Köln 1545). Einen glüdlihen Griff that 
Jan van PBauteren (Despauterius) von Ninove (get. 1526), der von 1510-1519 alle 

Theile der Grammatit, Poetik und Rhetorik (rudimenta, grammmatica, syntaxis, pro- 
sodia, de figuris et tropis) in Werfen bearbeitete und auch äußerlich durch Gloffen fein 

Buch dem Doctriviale ähnlich machte und mit ber Grammatik bie Poetik und: Rhetorik ver- 
band. Ohne Angriffe blieb er nicht: clamant indocti homines — vociferantes me 
esse novitatis fatuae excogitatorem, ut qui contra ecclesine usum perversissime 
doceam. Decani, canonici, officiales, episcopi ita canunt et legunt, inquiunt isti, 

ut Alexander praecepit et audes profiteri te his doctiorem. 

In Süddeutſchland wollte Kurfürft Philipp II. ven ber Pfalz feine Univerfität 
Heidelberg zu einer tüchtigen Pflegerin der Wifjenfchaften erheben und wurde darin durch 

‚jeine Räthe Dietrih von Pleningen (ver Plinius Agricola's und. Reuchlins) und Johann 

*) Abgedr. in Burdhard de ]. 1. in Germania fatis p. 291. 

») Neue Ausg. von Jac. Burdhard. Frankfurt a. M. 1719. 
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von Dalburg imterſtützt. Des Letziern -Verbienft war 1483 bie Berufung Rd. Agri- 
cola's (NoelsfoHulsman), in dem fi bie theologiſche und bie claffiidhe Richtung - ver: 
einen. In den Nieberlanden geboren und gebildet (in Löwen und außerdem in Pärie), 
hatte er. fieben Jahre in Italien verweilt und fcharf erfannt, daß bie bort erworbenen 
Kenntlfje für Deutihland verwerthet und ber Vorwurf ber Barbarei befeitigt werden 
müße:. Seine Zeitgenofjen jtellen ihn fehr hoch, qui primus Latimi sermonis genus in 
Germani& eimendare coeperit et rectam discendi -latineque scribendi rationem mon- 
stravit/suis. : Vgl, auch Melanchthon im Corp. -Ref. XI. p. 438. ‘Er Hat inbeffen auf 
bie. Gejtaltung ber Schule im Deventer Einfluß geübt und 1484 ar feinen Freund Bar- 
birianus einen langen Brief de förmandis studiis geichrieben, ber mit verwandten Auf 

fügen von Erasınus, Melanchthon u. a. oft gebrudt ift.*) Eine Lehrthätigfeit fagte feiner 
Natur nit zu; der Neid der Nrtiften würde ihn auch troß ber Gunft bes Kurfürften 
nicht gebulbet haben, Durch Agricola in Heidelberg ift auch Conrad Eeltis angeregt, der 
Italien ſelbſt befucht und dann als fahrender Humanift an ben verfhtebenften Orten Deutfd: 
lands durch dffentlihe Privatvorträge (non pancas pecunias docendo conquisivit) umd 
durch Gründungen von societates litterariae (Vistulana, Danubiana, Rhenana), eine 

Baltiva kam nicht zu Stande, zur Verbreitung des Humanismus gewirkt hat; 1486 ver: 
Öffentlichte er als feine erfte Schrift die ars versificandi; Berebfamfeit Tehrte er nad 

Cicero (epitomäa in utramque Ciceronis rhetoricam ' cum arte memorativa et modo 
epistolandi utilissimo, (zuerft 1492), Ditkunft an Horaz und Terenz; er hat zuerft bie 
Stüde der alten Dichter in publicis aulis veterum more aufführen laffen, aber auch 
neuere Dichtungen wie Guntheri Ligurinus, ben er felbft verfertigt haben joll, zum Gegen: 
ſtande Öffentlicher Erklärung gemadt. In dem Wiener collegium poetarum et mathemati- 
corum gründete er ein Scminar.**) Der bebeutenbite Schüler der Deventer Schule, ***) 

Erasmus, ber: ſich felbjt homo Germanus nennt, gehört durch fein unruhiges Wanderleben 
Deutſchland, Frankreich, Italien und England gleihmäßig an, raftlos in ber Befämpfung 
mittelalterliher Scholaftit und Barbarei und in der Verarbeitung neuen Lehrftoffs umb 
in ber Sorge für die Verbreitung der alten Schriften. In das Gebiet der lateiniſchen 
Grammatik gehört eine ſehr präciſe Syntax in de eonstructione Übellus (15165), für 
Sprech- und Lefeübungen bie familiarium colloquiorum formulae et alia quaedam 

(1518). und feit 1522 bie cölloquia ſelbſt; zur feineren Kenntnis des Sptachgebrauchs 
gab er einen Auszug aus Valla's elegantiae; phraſeologiſche Sammlungen zur Variation 
bes Aucbruds und zur Anplification ber Gedanken bieten de dupliei eopia verborum 

ac. rerutm commentarit duo (1512); die Epiſtolographie verbefferte er in bem liber 
de conscribendis 'epistolis (1522) und dazu fommen noch bie adagia (feit 1500), para- 
bolae, apophtliegmata (1531), deren man fid zur Ausihmüdung ber Mebe bebtente, endlich 
nöd der dialogus, cui titulus est Ciceronianus s, de optimo genere dicendi (1528), 
durch welchen er das gewaltige bellum Ciceronianum entzünbete, in dem er doch ſchließlich 

jeinen Gegnern in Frankreich und Italien unterlegen ift.f)  Unb das war gut, denn tum 
dachte niemand: mehr an eine weitere Umgeftaltung des Lateins in ber Weiſe des Mittelalters. 

Reuchlins große-Berdienftert) liegen auf ganz anderen Gebieten, denn feine Jugenb⸗ 
arbeit, der breviloquus, erhebt fich nicht über die mittelalterliche Praris.' Als aber um bie 

Bücher der Juden ber leidenſchaftliche Kampf mit den Dominicanern in Köln begatttr, 
ſchaarten ih um ihn alle deutſchen Humaniſten, weil fie merkten, baß der Schlag Fear 

*) Paris 1522. Nürnberg 1530. Bafel 1531. Köln 1532. 
) Aſchbach, die Wiener Univerfität und ihre Humaniften S. 78.189, - 970. 449; J 2 

auch ©. 38 ff. die lateinischen Studien in ihren Anfängen zu Wien behandelt. 
*.) Kammel in Mafius’ Jahrb. der Pädag. 1874. ©. 305. 
f) Scaliger urtheilt Hart: in dialogo Ciceron. nugaciter lapsus est Erasmus, ‚Billiger ( Gib- 

bon tmiscell. works p. 448, ; 
tr) Erasmos und Capnio, duo 'Germaniae oculos, omni studio amplexari äebemos, per 

eos enim barbara esse desinit haec natio. Hutten I. p. 106. | 
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lid) gegen den Humanismus geführt werde. Sie führen in ben epistolae obsc. vir. 
ben Namen.poetae*) moderni ober saeculares, ihre Wiſſenſchaft ift poetria (p. 23. 
26, merdare in poetriam p. 7). Beil fie das Doctrinale befämpfen, poetae confun- 

dunt antiquam grammaticam (p. 238), die humanistae et latini poetae find. novi latini- 
satores (p. 241. 287). Mit Vergnügen liest man bie lange Neihe berühmter Namen, 
welde als diabolici poetae Schlauraff, das ift Ulr, Husten; in bem ergetzlichen carmen 

rithmicale (p. 198) aufgezählt bat ober auch bie andern Angaben p. 267, 278. 
Reuchlin war durch feine amtliche Stellung. nicht ohne Einfluß auf die durch Eber: 

hards Fürſorge gehobene Univerfität Tübingen, wo jeit 1496 Heinrich Bebel von Juſtingen 
lehrte ald Profefjor ber Poetif (geft. 1516), qui sus eruditione totaın grammaticam ad puri- 

tatem latinae linguae restituere conatur, latinae namque eloquentiae censor mordacissi- 

mus dira exacta sua reprehensione multorum nostrae aetatis grammatistarum ipse facile 

princeps se iudicio et examine ausit exponere. In einer Rebe de necessitate linguae 

latinae hat er biefe Stubien gegen kirchliche Angriffe vertheibigt. Gegen bie ſchlechten Lehr⸗ 
bücher und bas greuliche Verderbnis bes Lateins jchrieb er 1500 bie commentarii de abusi- 
one l.], apud Germanos et de proprietate eiusdem, einen förmlichen Antibarbarus in 
alphabetiicher Ordnung, den er. 1505 in einer Apologia gegen mandjerlei Angriffe vertheibi: 
gen ‚mußte. An biefes umfaſſende Werk ſchloßen fi an ber vocabularius externarum 

lecutionum, bie annotationes et emendationes in Mammaetractum s. Mammotreptum 

(1500) und andere kleine Schriften zur Berichtigung lanbläufiger Irrthümer. Eine jehr 
ausführliche ars versificandi et carminum eondendorum (1506) in trei Büchern ift oft 

wieberholt und ebenjo ber modus conscribendarum epistolarum jeit 1503. Sein Haupt: 

ruhm erwuchs aus feiner Lehrthätigkeit, deren Bedeutung durch bie Werke feiner Schüler 
noch nicht genug gemwürbigr ift. Ut barbaries latinitatis herba (ut ita dicam) pesti- 
fera et venenosa eo melius eradicetur, jchreibt ibm Altenftaig. 1508, hortaris et mo- 
nes aliquando tuos discipulos, ut edant ea, quibus iuvenum tenera aetas quam 

optime instituatur et imbuatur. Auf Melandibon Hat er mehr Einfluß gehabt als 
Reuchlin, denn Melanchthon trat 1516 in feinen Wirfungefreis ein. Aus feiner Schule 
fommen in rafcher Folge die Grammatiker des Südens: Jacob Locher von Ehingen, genannt 
Philomusus, befjen grammatica nova 1495 erſchien; Jacob Heinrihmann aus Sinbel: 

fingen (geſt. 1561) institutiones grammaticae, zuerjt 1506, **) im ben fpäteren Ausgaben 

find auch ſchon die Wortbebeutungen deutſch hinzugefügt; Johann Brafficanus aus Cannſtadt 
(nit Kohlburger, fondern Köl) veröffentlichte ald Lehrer in Urach 1506 institutiones 

grammaticae, aud Straßburg 1508 und 1516, Baſel 1514; Georg Simler, Melandı: 
tbons Lehrer, observationes de arte grammatica 1512; Johann Altenftaig (nicht Alten— 

fteig) aus Mindelheim gab 1508 zu Hagenau (1509 in Straßburg) vocabnlarius, eine 
nad) ber Ordnung ber lateinischen Formenlehre angelegte Erklärung der Wörter, unb 1512 
das opus pro conficiundis epistolis; Johann Sufembrot, Lehrer in Ravensburg, mit ber 

grammaticae artis institutio, beren dritte Ausgabe von 1508 mir vorliegt. In gleicher 

Richtung trat 1511 Johannes Cochläus (Dobned non Wenbelftein) mit bem quadriviunmn 
grammatices .auf, welches wegen ber Kürze ber Darftellung,. Klarheit in ven Erklärun— 
gen, Ueberfihtlichkeit der Anorbnung bejonders anfpradh: poterunt in uno semestri sic 

erudiri adolescentes, ut de omni grammatices materie dicere queant bonosque simul 

audiant latini eloquii authores. Gleiches Ziel verfolgte Johannes Aventinus (Tur: 
mair von Abensberg) in ber zunächit für feine fürſtlichen Zöglinge beftimmten gram- 
matica omnium utilissima et brevissima, Münden 1512, Erfurt 1513, correcter ges 
brudt in Augeburg 1517, auf deren Titel ſchon gerühmt wird, ut citius quam per 

annum coniugare, declinare et ea quae ad constructionem spectant facile discant. 

) Enea Silvio ſoll ihm zuerft gebraudht haben. Burckhard de 1. l..im.Germ. fatis.IL p. 135. 

. **) In Leipzig hatte ©. Helt dies Buch jeinen Schülern in die Hand gegeben. Es ift dbafetbft 
nod 1536 gedrudt. 
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Und bie® Buch war in Ingolſtadt neben Perstti in locum proseriptorum getreten und 
wurbe 1519 jtatt bed Doctrinale amtlich eingeführt. Mit Medht, denn es sagte re 
dadurch ans, daß es nur wenige Regeln giebt und bazu paſſende Beifpiele. 

Mehr. an- die Hieronymianer reiht fi an der Weitfale Rudolf Dringenberg, der zur“ 
Leitung der Schule in Schlettitabt um bie Mitte ‚bes .15. Jahrhunderts berufen iſtz) 
er hatte aber auch in Heidelberg fhubirt.. Wagte er aus Furcht vor. den ihn umlauernden 
Bettelmönden noch nicht die alten Lehrbücher aufzugeben, jo: ließ er body. das  Schledte 
aus, ihnen weg... Sein Schüler Jacob Wimpheling wagte ben Kampf gegen die Römlinge, 
einen Ichhaften Streit, welder dem Reuchliniſchen noch vorausgieng, in welchem er aber, 

als derſelbe durch Luther weiteren Umfang gewann, ängftlic und befümmert ſich zurückzog. 
Er hat bie Jugenb an ben verſchiedenſten Orten unterrichtet und für bie neue. Richtung 
gewonnen. Bon feinen zahlreichen Schriften beziehen ſich auf ben lateiniſchen Unterricht 
die adolescentia (1500), eine Sammlung von Leſeſtücken, welde ein Lieblingsbuch der 
höheren Schulen: wurbe und fih auch nad ber Reformation noch erhielt; elegantiarem- 
medulla oratoriaque praecepta in ordinem inventu facilem copiose, clare breviterque 

reducta (1493); ‚elegantiae maiores, rhetorica pueris utilissima (14983. 1499) ;’auudy'ein 
libellus de arte.metrificandi (1505) fehlt nicht. — Bon Schlettſtadt giengen bie Männer 
aus, welche ben Grund; zur Verbefierung des Schulweſens in Straßburg legten, ein 
Hieron. Gebweiler, den 1524 die Reformation nah Hagenau ziehen ließ, ein oh. Se. 
pidus, ber bie. neue Lehre annahın und noch bie glänzenden Zeiten des neuen Gymnaftumsfah 
(gejt. 1561) unb andere, beren Thätigfeit wohl auf Betrieb ber Straßburger Buchhändler 
in ber Abfafjung zahlreicher Lehrbücher fich zeigte. Der Norden und Dften Deutichlands 
bat fih mit Ausnahme ber glänzend hervortretenden Univerfität Erfurt an biefen Be 
ftrebungen nicht betheiligt, Leipzig namentlich war barbara tellus und bie dortige Nrtiften 
facultät machte ben zeitweilig bajelbft Lehrenden Humaniften das Leben herzlich ſauer. 

Ganz verſchieden von ben Stalienern haben bie Deutjchen in ver Theorie des Unter: 
richts fih von Duintilian mehr und mehr losgemacht ımb diefelbe national entwidelt. 
Von Erasmus. gehören hierher die beiden Schriften de ratione studii ac legendi inter- 
pretandique auotores (1512) unb de pueris statim ac liberaliter instituendis (1529). 
Grammatik ijt der erfte Gegenjtand bes Lernens; man ſoll ſich babei anf- wenige ind 
bie wichtigſten Regeln befehränfen, benn bie wahre Sprachfertigkeit erwirbt man durch 
gut gewählte Geſpräche und fleifiges Leſen. Zur Lectüre empfiehlt er Terenz, Virgil, 
Horaz, Cicero, Caeſar; auch dem Safluft gönnt er einen Play. Er räth, ſich jebe and 
gezeichnete Stelle durch beſondere Zeichen zu bemerken und exempla nach beflimmten- 

loci zu fammeln. Die Rhetorik bietet in ihren Brogymnasmen ben Stoff und bie Form 
zu ben Ausarbeitungen, die von dem Lehrer genau durchzugehen ſind. Seine allgemeinen 
päbagogifhen Grundjäte fommen bier nicht. in Betracht. Wimpheling ſchrieb bie diatriba 
de proba institutione ‚puerorum in trivialibus ‘et adolescentum in  universalibüs 

gymnasiis (1514) unb- ben Isidoneus germanicus (1496), in weldyem er: zeigt; tie 

das Wiffensiwürbige, der Jugend in Kürze zugeführt werben könne und worauf der Lehrer 
hauptſächlich fein Augenmerk zu richten babe. Die erften zwanzig Kapitel beichäftigen 
fih mit den Rudimenten ber lateiniſchen Grammatik, vom 21. an bezeichneter bie zu 
leſenden Schriftfteller. und: giebt außerdem allgemeine pädagogiſche Regeln. Bon: Bebel 
kommen verſchiedene Reden und Gedichte in Betracht, wie bie oratio de -medessitate 

linguae latinae ober eine anbere de utilitate eloquentiae et quae res faciut Pueres 

eloquentes, bie Elegien ad iuventutem, ut discat tempore iuventae und de laude et 

utilitate poetices et secularium literarum, endlich das opusculum, qui auctores Amt 

sint ad comparandam eloquentiam. ’ 

In Frankreich hatte Jodocus Babius von Aaſche bei Brüffel — 
Grammatik von Despauterius nachgedruckt, ohne daß dies den Widerſpruch ber Theologen 

*) Tim. We Rohrich, die Säule in Schlettftadt im Jugens Zeitſchr. fit die hiftor. Lirsligi 
IV, 2. S. 199 - 218. 
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und Artiſten erregte; ſeit 1537 druckte Robert Eotienne dieſe commentarii grammatiei 
und bald war das Doctrinale überall: verdrängt. Ab omnibus scholis explosus erat 
Alexander quorundam rabularum sciolorum : flagitiösa improbitate ac ut barbarus 
vitabatur etism ab jis, qui numquam ‚scripts 'eius legerant. Jahrhunderte hindurch 
bat ſich Despauterius in ben Schulen auch gegen Ramus und bie Methode von Port 
Royal behauptet: und iſt öfter bearbeitet, wie: 1605 von Gabr. Despretz. Die Arbeiten 
von Etienne Dolet (verbrannt 1546), bie commentarii linguas latinae' (1586) unb bie 
formulas; katinarum locutiomum illustrium (1589), find mehr für Gelehrte beftimmit und 
jefbft die,epitome commentariorum biefes fo genannten Ketzers (1537) fand feinen Eingang. 
Spanien tritt-befonders: im 16; Jahrhundert hervor, aber fon 1481 Hatte Achius 

Antonius Nebrissensis (Elio Antonio aus Lebrija, geft. 1522) libri quinque de insti- 
tutione  Iimgune'latinae**) herausgegeben, bie noch 1873 in Paris gebrudt find, von 
denen man rühmt, daß fie indignos grammatistas ac litteratores funditus eradicavisse. 

Spanier iſt audy der Methobifer, ben die mamhaftejten deutſchen Schulmänner bes 
16. Jahrhunderts viel benutzt haben (aud; ohne ihn zu nennen, wie 3. B. Sturm) und 
mit dem beſonders die Jefuiten vieles gemein haben, Juan Luis de Vives and Valencia 

(geft.-1540); Die in England aus dem’ Stegreif 1523 verfaften Briefe de adoles- 
centum institutione und bie de puellarum institutions enthalten nur Grundzüge feines 

Hauptwerks de disciplinis (1581), von melden 7Büucher de causis cörruptarum artium 
banbeln umb fünf de tradendis disciplinis. Nur ein Bud befpridt den Unterricht 
in den Spraden. Die. Anleitungen de ratione dicandi (1582) und de conscribendis 
epistwlis (1586) find mehr für Erwachfene: bejtimmt; nur bie linguae latinae exer- 
eitatio wurde ein biel verbreitetes Schulbud (1539). in Dialogen, bie vielleicht noch 
jeßt benußt werben, benn 1886 ift in Parma eine Ausgabe mit italienischer Meberfeßung 
erſchienen. Diejem Lande gehört aud; ber Grammatifer der Jeſuiten, Alvarus, an, beffen 

Buch in Italien und Frankreich fogar im der jüngften Zeit immer wieder gebrudt wirb. 
Nach England haben William Grocyn (geſt. 1519), Thomas Linacre, John Colet 

(get. 1519) aus Stalien***) felbjt die Begeifterung für bie neuen Studien gebradt. 
Linacre's Bud de emendata structura. latini sermonis (ſeit 1513) bietet bie erfte 

Ipitematifche Bearbeitung ber Syntar, war aber wohl für die Schule zu umfangreidh.+) 
Colet verwendete jein väterliches Bermögen zur Gründung der St. Paul's Schule 1510, 
welche das Muſter für die grammar schools geworben iſt; er vermochte Erasmus zur 
Abfaffung einiger feiner beiten Lehrbücher. In Cambridge hat Rob. Barnes feit 1525 bie 
Stubirenden ermuntert anftatt ver Scholaftiter die Claſſiker zu ftubiren. 

:D. Geſchichte des lateiniſchen Unterrichts im: der lateiniſchen Schule vom 16. 
big = 18; Jahrhundert. 

Es ift Unrecht, mit ber Reformation Luthers dieſe neue Periode zu beginnen unb 
pomphaft Luthers Senbichreiben vom Sabre 1524 den Gtiftungsbrief der beutfchen 
Öymnafien zu nennen; es iſt Unrecht, felbjt bei ven Anhängern ber neuen Lehre Keinen 
Unterfchied zu machen, weil die Sübbeutfchen nıit Sturm viel mehr auf bem Boden bes 

Humanismus ftehen bleiben als die. Norddeutſchen, bei denen’ bie Sprächſtudien, welche 
den: Zugang: zu der h. Schrift und den Vätern erfchließen, zunädft nur im Dienfte ber 
Theplogie betrieben werben. +) - Aber doch knupft auch biefe Richtung an beit Humanismus 
an ‚Die Anfänge bezeichnet Husten am:3. April 1518: Lipsise, quamquam 'pertinaeciter 
adhue reluctentur sophistae, erigunt tamen se litterae et augentur reota studia et 

*) Läntoine, 'histoire de l’enseignement secondaire en France p. 31. Er ift in frage 
und Antwort gebracht von J. Gillet in Mons latinorum elementorum erotemata (Brüffel 1568), 
abgefürzt von Simon Verrypen (Verepaeus), und Pierre Procoureur (Procurator) 1591. 

) Eine 6pitome iſt feit 1524 off’ gedruckt; auch fen dictionariam {ft derdienftlich. 
**). Pr. Seebohm, the Oxford Reformers, Kondon 1867 u. 2. -Wusg. 1869, 

) Im Deutſchland hat Melanchthon feit 1532 für die Verbreitung des Buchs — 
tr) Luthers Brief von 1523 bei de Wette II. S. 313. 
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Wittembergam a Fridericho principe accersuntur, qui Graece et Hebraice doceant; 

unb am 21. Auguſt: magna est studiosis omnibus cum barbarie lucta spe ingenti 

fore ut pervincamus ac literae vigeant: iam enim despectius audiuntur magister- 
culi et recta se ubique studia exeitant. In Leipzig erfüllte fi bie Hoffnung trotz 
Sroof3 und Mofellanus kurzer Thätigfeit erft mit ber Einführung ber Reformation 1539 
und mit ber Berufung von Joach. Gamerarius 1541. Nach Wittenberg bagegen war 
1518 Pb. Melanchthon für die gräfiiche Lection berufen; die am 29. Auguft gehaltene 

Antrittsrebe de corrigendis adolescentiae studiis,*) das Programm feiner Thätigfeit, 
fünbigt die neue Richtung beftimmt an, viel Marer und viel gefhmadvoller ald bie Ti 
binger Rede de artibus liberalibus vom 1517. Luther, der feine Gelehrfamteit bemm: 
berte,**) lernte bei ihm Griechiſch; erft aus dem freunbfchaftliden Verkehr mit bem 
jüngeren, in Tübingen bumaniftiich gebilbeten Manne entwidelten ſich feine Anforberungen 
in ber Vermahnungsihrift***) „an bie Bürgermeifter und Rathsherren allerlei Stäbte in 

beutfchen Landen, daß fie hriftlihe Schulen aufrichten und halten follen.“ Hier beklagt 
er den jämmerlichen Unterricht ber Mönchszeit und bie Lehrbücher (Katholiken, Floriften, 
Mopiften und den verbammten Münden: und Sophbiftenmift) und weist hin auf „bie 
feinften, gelehrteften jungen Gefellen und Männer, mit Spradhen und aller Kunft ge 
zieret, welche fomwohl Nutz jchaffen könnten, wo man ihr brauchen wollte das junge Voll 
zu lehren und Leute zu bilben, beren das geiftlihe und weltliche Regiment bebarf,“ 
Die Noth zwang ihn, denn bie Schulen waren von ben abziehenden Kanonikern ihrer 
Gelbmittel beraubt und bie Eltern wollten ihre Kinder nicht mehr in die Schulen fchiden, 
weil bie Ausfichten auf fette Pfrünben abgefchnitien waren. Auch die Befeitigung eines 
anbern Uebelſtandes erforberte eine befjere Cinrichtung der Schulen, ich meine die bes zu 
frühen Befuches ber Univerfitäten, ber nur eine Folge mangelhafter Schulen war. Bereits 

Knaben fanden in den bursae Mohnung und Unterricht, ober Privatſchulen, wie felbit 
Melanchthon eine in feinem Haufe einrichtete, erfetten die Burjen. In den Wittenberger 
Statuten ber philoſophiſchen Facultät ftebt:+) optandum erat in academiam non ante 
mitti adolescentes quam grammaticam mediocriter didieissent, aliquerm sermonis 

latini usum haberent. Sed cum aetas adhuc rudior et nondum instructa cognitione 

grammatices huc veniat et commendetur magistris qui privatim docent, mandamus 

talibus praeceptoribus severissime, ut fideliter officium suum faciant. nam neglectio 

in illa prima institutione numquam postea sarciri potest et damnum non solum pri- 

vatim ad illos diseipulos, sed ad totam rempublicam pertinet. 

Die deutihen Reformatoren haben ben Unterricht nicht neu geftaltet, fonbern in ihrer 

Drganifation das Trivium des Mittelalters fejtgehalten. Luther Iehnte die Entwerfung 
eines Schulplans am 31. Juli 1521 ab++) in einem Schreiben an Spalatin: supra 
meas vires est quod petis, ut gymnasii christiani formam unus praescribam: mu- 

torum consilia et iudicia postulat haec res. Wenn er dennoch 1524 an benfelben 
f&hreibt:+++) remitto tibi libellum tuum, simul et formam scholae principi proponendam: 
non magna spe, tamen tentandum in nomine dei, fo muß man eher an einen Entwurf 

Spalatins, ald an ein Werk Luthers denken. Indeſſen ijt biefer Irrtum Raumers 
von vielen forglos nachgeſchrieben. Ein ebenfo weit verbreiteter Irrthum beginnt die Organi- 
fation mit dem ſächſiſchen Schulplane, dem letzten Abfchnitte aus ben „Unterrichte der 

Vifitatoren an die Pfarhern,“ welcher Melanchthons Werk ift,*+) aber in feinen Grund: 
*) Corp. Ref. XI, 15; die Tübinger Rede ibid. p. 5. 

*  **) Quthers Br. von de Wette I. S. 140. 141. 197. 

**) Biemlich volftändig abgedr. in Raumers Geſch. I. ©. 117. 

+) Corp. Ref. X, 1016. Edon in Tübingen hatte er befürchtet, ne äiutius in boc me 
ergasterio agi, inde cruciari oporteat, und an Reudlin gejchrieben: repuerasco inter pueros 

(Corp. Ref, I. p. 31). Die Beihäftigung mit dem Clementarunterrihte ward ihm drüdend. 

tr) De Wette IL. ©. 33. 

rrt) De Wette II. ©. 554. 

*r) De Wette III. ©. 191. 196. 285, deshalb au in Corp. Ref. XXVI. p. 49—%. 
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zügen bereit8 vorliegt in dem 1525 für Eisleben entworfenen Plane sder in dem Nürn⸗ 
berger von 1526*), bie beide von Melanchthon verfaßt find. Beide gehen in den An- 
forberungen weiter; ber ſächſiſche Schulplan berüdficgtigt nur, was in jeder Stadtſchule 
erreicht werben konnte und fließt deshalb das Griechiſche Hüglich von den Unterrichts: 
gegenftänden aus, benn es fehlte eben fo fehr an Lehrern wie an Büchern. Die brei 
Haufen, welche das Trivium durchführen, find nit Melanchthons Verbienft; die Hiero: 
apmianer hatten ſchon Jahrescurfe und bie Dreizahl erfcheint bereits 1485 **) in Nürnberg 
und. 1512 in Nörblingen. Damit iſt das Verdienſt dieſes Planes nicht herabgejekt; ijt er 
bo in ben meilten Kirchen- und Schulorbnungen Norbbeutfchlands zu Grunde gelegt. 
Welche Entwidlung biefe einfachen und ſchwachen Keime zuließen, zeigen dann die Würt- 
tembergijche große Kirhenorbnung von 1559, vevibirt 1582 unb bie daraus entlehnte 
Sihfifhe von 1580. Aber aud für noch Fleinere Städte hatte Melanchthon geforgt, 
wie ber 1538 für Herzberg gemachte Plan zeigt.***) 

In dieſer Schule nimmt das Lateinifhe den erften Plag ein, obſchon fie für alle 
Stände beftimmt war und fat fein Ort berjelben entbehrte. Dieje Sprade zu lernen 
ift für jedermann nüglid. „Und wenn ſchon ein folder Knabe, jo Latein gelernet hat,“ 
fagt Luther, „barnad ein Handwerk lernet und Bürger wird, bat man benfelbigen in 

Vorrath, ob man jein etwa zum Pfarrherrn oder font zum Wort brauchen müßte: fchabet 
ihm auch folche Lehre nichts zur Nahrung, kann fein Haus deſto baf regiren und ift über 
das zugerichtet und bereit zum Prebigtamt, wo man fein bebarf.“ Unb an einer andern 
Stelle: „Die Sprachen, ſonderlich bie lateiniſche, wiffen, ift allen nütze, auch den Krieges⸗ 
und Kaufleuten, auf daß fie mit fremben Nationen fi) bereden unb mit ihnen umgehen 
innen.” Darum erhielt er bei dem Gottesbienfte vieles Lateinische; „denn ich in feinem 
Wege will die lateinifche Sprache aus dem Gottesdienfte lafjen gar wegkommen; denn es 
it mir alles um bie Jugend zu thun.“ Melanchthon vertritt viel mehr den. formalen 
Bildungszwed,7) indem bas Latein beutli zu benfen zwinge, und betrachtet e8 nur 
nebenbei al8 das Mittel den Zugang zu den Wifjenfchaften zu eröffnen. Die Lectüre 
muß vorzugsweile ben Stilübungen dienen, body bringt er aud) barauf, ven Bau unb bie 
Schönheit eines ganzen Werks zu erfaffen, die in aller Harmonie der Theile, nicht in einem 
getrennten Stüd enthalten if. Mündliche und jchriftliche Fertigkeit im Lateiniſchen ift 
fein Ziel, auch durch die Verfification, die alumna eloquentiae, Seine Schüler haben 
diefe schola latina weiter begründet, theild organifirend, wie Johann Bugenhagen in 
feinen zahlreichen Drbnungen, 77) theil® in theoretiihen Schriften, wie Joachim Camera: 
rius ). Michael Neander, der wie Melanchthon als „ver gemeine Präceptor Teutſchlands“ 
bezeichnet wird, hat in bem „Bedenken an einen guten Herrn und Freund, wie ein Knabe 
zu leiten und zu unterweifen“,*7) namentlich ben lateinijchen Unterricht ausführlich bes 

handelt, und bazu genau die eigenen Lehrbücher aufgezählt, welche der Erleichterung 
und Verbefferung besjelben dienen follten. In ber Praxis gieng wohl am weiteften 

Balentin Friedland, genannt Trotzendorf nad feinem Geburtöborfe, in ber Goldberger 

*) Den erfteren hat Hofmann herausgegeben: der ältefte bis jet;t befannte Lehrplan für eine 

deutihe Schule, Hamburg 1865; der Nürnberger ift unter dem Titel Ratio scholae Norembergae 
nuper institutae 1526 gedrudt und bon Heerwagen wieder aufgefunden. Diejer hat ihn in dem 

Nürnberger Programm von 1860 ©. 36 abdruden laſſen. Bon der Leisniger Kaftenorbnung 1581, 
welche die erften Beftimmungen über Schulen aus der Neformationgzeit enthält, konnte ich hier feine 
Notiz nehmen. 

”*) Otto, Cochläus ©. 12 jagt fälſchlich um 1509. 

”*) Bon mir zuerft herausgegeben in Mafius’ Jahrb, f. Pädag. 1869. €. 530. 
1) Klier in dem Glogauer Progr. von 1860, | 

1f) Die regulae grammatices J. Bug., die 1519 in Kopenhagen erjdienen find, befinden ſich 
wohl nur auf der K. Bibliothel in Kopenhagen. 

trf) Enumeratio eorum, quae in docendo praecipue sequenda esse videantur, gr. et lat. 
Lips. 1551. 

) Eisfeben 1580. 1582. 1590, 1595, jeht bei Vormbaum L. ©. 746. 
Pädagog. Encoflopäbie. XI. 34 
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Schule, welcher eine fürmlide Kleine lateinifhe Republik aus ihr machte, in der auch 
Knete und Mägde Lateiniſch rebeten: 

atque ita romanam linguam transfudit in omnes, 

turpe ut haberetur teutonico ore loqui: 
audisses famulos famulasque latina sonare: 

Goldbergam in Latio crederes esse sitam, 

Beformener waren in dem Herzoglihen Sachen Joh. Rivius von Attendorn und Mat: 
thias Marcus von Daberinghaufen (Dabercusius), beibe auch gute Grammatiker (ber 
leßtere wurbe für Medlenburg wichtig), Adam Siber, Hiob Magbeburg und befonbers 
Georg Fabrieius, auf den Sturm Einfluß geübt Hat. Alle biefe find auch Verfaſſer 
tüchtiger Schulbücher. 

Im fübmeltlihen Deutſchland jteht in biefem „Gbötzendienſte bes Lateind,“ wie 

Naumer fagt, am höchſten Johannes Sturm in Straßburg, ber gefeierte alter praesceptor 
Germaniae, befjen Bebeutung fich nicht bloß in Deutſchland geltend gemacht hat. Er ifi 
ein Anhänger der Schweizer, unter benen Hulbrih Zwingli ſchon 1523 in bem „ſchier 
mit feiner Ordnung eilend geſetzten“ Schriftchen quo pacto ingenui adolescentes. for- 
mandi sint (auch beuti 1524) das Lateinifche hervorgehoben Hat, „wenn auch zum 

Verſtändnis ber Schrift weniger bienlih, doch weil ed zum anbern Brauch des Lebens 
nicht wenig nutz ift.“ An bem collöge de Rive in Genf (1536—59) war befonbers 
Gorbier für das Latein thätig. Die ordre et maniöre d’enseigner en la ville de 
Genöve hat Betant 1866 in einer leiber jeltenen Schrift druden Iafjen.*) Sturms Borbilb 
ift die Schule der Hieronhmianer im Lüttich gewefen. Mit feltenem Talent hat er feit 
1537 das Straßburger Schulwefen organifirt, barin abweichend von ben Norbbeutfchen, 
daß er im ber* Bekanntſchaft mit den alten Sprachen nicht hauptſächlich ein Hülfsmittel 
für das theologifche Stubium fieht, fonbern bie pietas litterats, bie sapiens atque 
eloquens pietas, doctrina et pietas, rerum cognitio et orationis elegantia als’ Ziel 

und Aufgabe der Schule hinſtellt und daher bie Wieberherftellung ber Iateinifchen Be 
redſamkeit faſt ausſchließlich eritrebt. Das war erflärlih in Straßburg, bem Mittel: 
puncte politifcher Information für bie Protejtanten, dem Orte, aus welchem man vor 
zugsmeife bie Geſandten nad; England und Frankreich wählte. Den Reigen feiner Bierber 
gehörenden Schriften **) eröffnet das Programm bes neuen Gynmaftums de literarum- 
ludis recte aperiendis liber (1538. 1543. 1557), das Seal und bie Aufgabe ber 

Schule, eine Art Gymnaſialpädagogik, die ihren Abſchluß durch die Praris in ben episto- 
larum classicarum libri tres (1565) erhält, in welchen bie Claſſenpenſa firirt find unb 
methodiſche Anweifung für die Lehrer ber einzelnen Claſſen (daher ver Titel) gegeben wird. 
Den Erfolg der Einrichtungen fieht man aus den protofollarifchen Aufzeihnungen über bas 
Schulexamen von 1578. Die scholae Lauinganae (1565) geben den Plan für 5 Glaffen 
einer Meinen Schule, auf ber fidh in den Borlefungen von 9 Profefforen die Fachſtudien auf 
bauen follten. Es ift ein Unglüd, klagt Sturm, daß umfere Knaben nicht ſchon an ber 
Mutterbruft anfangen lateiniſch zu Iallen und daß unferem öffentlichen Leben alles das fehlt, 
was den Römer in feiner Sprache bildete. Das muß nun die Schule erfeßen, welche vom 
fiebenten Lebensjahre an den Knaben in der puerilis educatio dur neun Jahrescurje bilbet. 
Seine Eintheilung der Elaffen beruht auf den Forberungen, welche Cicero an bie oratio 
perfecta ftellt, ut sit 1) pura et dilucida; 2) ornata ımb 3) ad id quod dicitur 
congruens et apta. für bie oratio latina atque dilucida find 7, für ben ornatus 
2 Claſſen beftimmt, doch tritt in ber erften Claſſe ſchen das aptum dicendi genus hinzu. 
Die stili exercitatio declamandique exereitatio war die Hauptſache. Die Methobik ber 
lateiniſchen Stilübungen hat er von ben erften Anfangsgründen an bis zur vollendeten Fein⸗ 

*) Berthault, de M. Corderio et creatis apud protestantes litterarum studiis., Paris 1875, 

*) Sie find bereinigt in der Institutio litterata, welche bejonders durch Huldrich Schoder 
(geft. 1598) in Thorn 1586 herausgegeben ift, außerdem von Hallbauer, Jena 1730, und (midht jeht 
correct) bei dem erften Bande von Bormbaums evangelifhen Schulorbnungen. 
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heit bearbeitet, dazu Leſebũcher für jede Stufe geliefert imb für phrafeolsgifhe Sammlungen 
und Wörterbücher geforgt. Durd feine ſchriftſtelleriſche Thätigkeit hat er großen Einfluß 
geübt, aber auch durch jein Beifpiel, weil man von allen Seiten nah Straßburg z0g 
unb feine Einrichtungen nachahmte, wie in Augsburg H. Wolf und bis nad dem Often 
(Thorn) und nah Norden (Holjtein) hin. — Schon im Paris hatten Sturms Por: 
lefungen über Dialektif dem Pierre be la Ramée (Ramus) ben rechten Weg zu einer 
befjeren Bebanblung ber claſſiſchen Stubien und der Philofophie gezeigt. Als dieſer durch 
bie weltliche Macht zum Schweigen über bie Philofophie verurtheilt war, wendete er ſich 

bem -Unterrichte zu. Seine Grammatifen (bie lateiniſche 1559) zeichnen ſich aus durch 
Klarheit unb Kürze; er giebt wenig Regeln, will aber jo bald als möglich vielfahe An- 
wenbung berjelben. Seine Lehrbücher ver Rhetorik, Logik, Mathematif und Phyſik wurben 
bejonbers in beutidhen reformirten Anſtalten gebraucht, aber von ben orthodoxen Lutheranern 
verfeßert. Sie ſind zujammengejtellt in P. Rami scholae in liberales artes, Bafel 1569, 
überfihhtlih bei Schorus: specimen et forma legitime tradendi sermonis et rationis 
disciplinas ex Rami seriptis collecta, Straßburg 1572,*) 

Der letzte deutſche Humanift **) ift Ricodemus Friſchlin, jelbit in bem äußern Leben 
und ‚ber Wanberlujt jeinen italienifhen Vorgängern glei. Auch ihm ift die praftifche 

Aneignung ber Iateinifhen Sprade unb bie fünftliche. Nachbildung der Schriftfteller in 
ben verfchiebenen Dichtungsarten die Hauptjahe., Seiner Bemühungen um bie Gram: 
matif und jeiner Kämpfe für feine eigene gegen bie Tübinger Neider, bejonbers gegen 
Cruſius (Kraus) zu gedenken wirb an einer anbern Stelle. Gelegenheit fein, 

Auch die fatholiihe Kirche hat fih ben Einwirkungen der Reformation auf bas 
Schulweſen nicht entziehen fünnen. Andrei de Gouvéa hat in feiner Organifatien zu 
Bordeaux Sturms Einrichtungen fejtgehalten (El. Vinet Schola Aquitanica, Burdigal. 

1583) und ebenjo in Goimbra. Die Jejuiten erkannten, baf fie die proteftantiihe Ketzerei 
am beiten mit ben Waffen ber Pädagogik befämpfen könnten, unb haben daher ſchon in ber 
erften päpftlichen Eonfirmation 1540 nominatim - puerorum ac rudium in christianismo 
institutionem fich vorgenommen. In ber Einrichtung ihrer Schulen entlehnten fie manches 
aus ber schola Aquitanica, dem coll&ge de Guyenne, mehr aber noch aus ben Grund: 

ſätzen Sturms. Wir bürfen ums baber nicht wundern, wenn biejer 1565 ***) in ber 

Zuſchrift der. classicae epistolae jagt: Jesuitarum novum et recens nomen est et 
homines acuti callidum inventum ad colligendas multorum hominum et civitatum 

et populorum, imperatorum etiam et regum gratias. — prae ceteris monachorum 

familiis, si laudandae essent, istud laudem mereretur. nam quod a theologis atque 
monachis obtinere non potuerunt, ut bonas litteras si non colere vellent, at doceri 

sinerent, hoc isti sus sponte susceperunt et linguas docent et dialectices praecepta 

tradunt et dicendi rationem quoad possunt suis explicant discipulis. laetor ego hoc 

instituto duabus de causis, quarum una est, quod nos iuvant et bonas litteras 

colunt — vidi enim quos scriptores explicent et quas habeant exercitationes et 
quam'rationem in docendo teneant, quae anostrispraeceptisinstitutisque 

adeo proxime abest, ut a nostris fontibus derivata esse videatur. 

Altera causa est, quod cogunt nos maius suseipere studium et vigilantiam, ne illi 

quam nos diligentiores esse videantur et plures eruditos atque litteratos efficere 

quam nos efficiamus. In der That ftimmen Organijation, Lehrgang und Ziel vielfach 
überein. Die Mahnung zu größerem Eifer findet ſich aud in ber Hildesheimer Schul: 
orbnung von 1574, welche von ber Erwägung ausgeht, daß die gelehrten Jeſuitenſchulen 
es ben Lutbheranern zur Pflicht machen ſich grünblidher ald bisher auszubilden; und bod) 

) Ehmit über P. R. als Schulmann in den Jahrb. f. Phil. u. Päd. 1868. ©. 567, wieder 
abgedr. hinter der Schrift über Frane. Fabricius, Köln 1871. 

“*, Nicht die Vertheidigung Melanchthons, welche die Wittenberger 1569 gegen die Flacianer 

erliehen, ift der Schmanengejang des deutfchen Humanismus. 
***) Er ſcheint jeine Kenntnis von Dillingen oder von Yngolftadt her erhalten zu haben. 
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wurde erſt 1588 bdalelbit das Mariano: ofephinum errichtet. Friſchlin hatte 1588 in 

Braunſchweig die glänzenden Sefnitenfhulen als Mufter aufgeftellt. Viele Proteftanten 
ſchickten ihre Kinder zu ben Jefuiten, troß aller Verbote. Sturm urtheilte fpäter weniger 
befangen:*) nullum est genus hominum, a quo nobis magis metuendum est quam 

Jesuitarum, quoniam haec secta nova est et sunt homines isti callidi in celandis 

suis vitiis et occultandis suis insidiis. Die nad mehrjähriger Berathung ſchließlich 
fejtgeftellte ratio et institutio studiorum societatis Jesu (Nom 1599, Dillingen 1600) 
ift bi$ auf den heutigen Tag bie Norm, an beren unabänberliden Grunbfäten ber 
Orden fejthält, wenn derfelbe auch zugiebt, daß fie in einzelnen Buncten für Mobificationen 

Naum laſſe. Died ift auch im ber neuen ratio studiorum von 1832 zur Ausführung 
gebracht, aber hinſichtlich des Unterrichts in ben claſſiſchen Sprachen wirb nidts ge 
ändert. Sie giebt uns nur in ben verſchiedenen Inſtructionen einen Anhalt für bie 
Kenntnis der studia inferiora; jo in ben regulae praefecti studiorun, in ben regulae 

communes omnibus professoribus classium inferiorum und fonft zerftreut. Es it 
bie reine schola latina, in der fogar das Griechiſche noch mehr als bei den Proteftanten 

in den Hintergrund tritt und ber Mutterſprache erft ſeit 1703 ein Plägchen eingeräumt 

wird. Latinität it die Hauptſache nach den brei Teilen: legere, scribere, loqui; nur 
fie ift der Schlüffel zu gründlicher Gelehrſamkeit, das Organ für jede wiſſenſchaftliche 
Forſchung und Mittheilung. Fertigkeit in lateiniſcher Proſa und Verſen bleibt ihr Ziel, 
Nur die Sprache ſoll gelernt, der Stil allein gebildet werden; darum dreht ſich der Unter: 
richt, das ift ihre Concentration. Die heftigen Angriffe, welde ihre Einrichtungen in 

ber neueften Zeit erfahren Haben z. B. für Bayern durch Kluckhohn (Beiträge zur Ge: 

fchichte des Schulweſens in Bayern, Münden 1875 und in Sybels Zeitſchr. Bo. 31), 

für Defterreih durch Kelle (die Jeſuiten-Gymn. in Defterr. Prag 1873) Haben ben 
Sefuiten Rupert Ebner zu einer weitſchichtigen „Beleuchtung“ ber Iekteren Schrift ver- 
anlaßt, auf welche Kelle die Antwort in Sybels Zeitſchr. 1876. ©. 230 und in einer 
befondern Schrift (München 1876) nicht jchulbig geblieben ift. 

Auch die Jefuiten haben ihre Theoretifer (abgejehen von der methodus, welche aquila 
Jesuitarum Den. Petau ad gubernanda olim nostrorum studia dietaverat in ben 

Epist. III, 70.), unter benen zwei hervorzuheben find. Francesco Sacchini (geft. 1635) 
ſchrieb das protrepticon ad magistros scholarum inferiorum S. J. und paraenesis ad 
eosdem; Joſeph de Jouveney (Juventius, geft. in Rom 1719) de ratione discendi et 
docendi. Beide Bücher find noch 1856 in Verona gebrudt. Beide Verfaſſer erflären 
eigentlich nur die Art und Weiſe, wie Lehrer und Schüler den Vorſchriften der ratio am 
beten Genüge leijten können; nur ber Lebtere giebt Genaueres über Praelectionen, Gr 
plicationen, Recitationen, über Scriptionen, Declamationen, Goncertationen und Aemu— 
Iationen (p. 133) und für ben Lehrer zählt er aud; praecipua quaedam bene docendi 
praesidia auf. Ich habe ven böhmischen Jeſuiten Bohuslav Balbinus mit den Verisimilia 
humaniorum diseiplinarum (Prag 1666, Leipzig 1687, Augsb. 1710) abſichtlich nicht 
genauer erwähnt, weil fie mebr in bie von ben Jeſuiten beſonders eifrig gepflegte Technik 
ber lateiniſchen Stifübungen gehören, auch nicht Poſſevins bibliotheca selecta de ratione 
studiorum (feit 1593), weil es eine Encyklopädie ift. Und doch ift dieſe Tateinifche 
Jeſuitenſchule in ben romanischen Yändern bis auf unfere Tage weſentlich unverändert 
geblieben, in Defterreich erſt feit 1849 befeitigt. 

Die Grundlage bes Latein zeigen ſchon die Namen der Claſſen. Die drei Stufen 
der Grammatik find Rubiment, Grammatik und Syntar, die zwei ber Humanität bilben 

Poetif und Rhetorik und höchſtens fommen noch zwei Jahrgänge für Philoſophie hinzu. 
So Hatte bereitd Hermann von dem Buſche in Mefel elementarii, nominarii und ver- 

*) In der linguae lat. resolvendae ratio (Instit. litter. I. p. 602). Baco's Lob: consule 
scholas Jesuitarum, nihil enim, quod in usum venit, his melius haben viele nachgeſchrieben. 

Ihre eigenen Mitglieder, z. B. Pontanus, haben anders geurtheilt; auch unſer Leibniz jteilt fie noch 
unter die Mittelmäßigfeit. 
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barii; Micylus in Frankfurt am Main elementarii, Donatistae, grammatici; Prätorius 
1553 in Magbeburg *) für 9 Claſſen elementarii, lectionarii minores unb maiores, 
declinatores et coniugatores, Donatistae, rudimentarii etymologiae, grammatici mi- 

nores unb maiores und bie oberfte Claffe für die, qui artium et linguarum studiosi 

sunt; endlich Heſſen 1618**) infima ober rudimentaria, etymologica, syntactica, lexico- 
grapha, poetica und nur bie brei oberften waren graeca, logica und rhetorica. Die 

von ben römijchen Legionen entlehnten Namen primani u. f. w. finden fih nur ver 
einzelt und bann in einer ber jeßigen entgegengelehten Reihenfolge. Die Zahl ber wöchent— 
lichen Unterrichtsſtunden für Yatein beträgt 20 und mehr. Die Grammatif wurde Seite 
für Seite auswendig gelernt, quod multis fuit perquam molestum ac grave. Der 
Unterricht in der Dialektit und Rhetorik bezog fich ebenfalls nur auf lateinische Regeln 
und Beiſpiele. Lateinifch allein mußten die Schüler fprechen. Weber bie Lectüre und bie 
ſchriftlichen Uebungen wird jpäter zu reden fein. Welche Fertigkeit aber in lateiniſcher 
Dichtung erreicht ift, zeigen bie Werke von Helius Eobanus Heſſus, ©. Sabinus, 
Koh. Stigel, G. Bersmann, Peter Lotihius, Euricius Cordus, in ber Proſa die hiſtori— 
hen Werke von Aventinus, Sleidanus, des Schotten Buchanan und bie zahlveihen Neben, 
zu benen akademiſche und Sculfeierlichkeiten Veranlafjung gaben. 

Der Verfall der Latinität gegen ben Ausgang des fechszehnten Jahrhunderts troß 
aller Uebungen in dem projaifhen unb poetijchen Stil wird ben protejtantijhen Theo— 

logen allein Schuld gegeben. Es ift nicht zu leugnen, daß fie fi immer mehr in Ein— 
feitigfeit verlieren und bie claffiihen Stubien gering ſchätzen. Die kirchlichen Parteis 
fümpfe entfrembeten die Theilnahme der Fürjten und bie Gelehrten befümmerten ſich 
mehr um bie Nechtgläubigkeit als um gutes Latein. Ciceronianer werden in Deutiche 
land immer feltener; bald ſchloß man fih an die Archaiſten oder Afrifaner an (Lipfius 
wird Mufter), bald beruhigte man ſich mit der Bewunderung und Nahahmung Me: 

lanchthons (Philippiften), bis die Orthodoxie auch dies verdammte, Xie ars bene 
dicendi galt al$ minutiae et exilis pretii curae, bie exercitatio stili wurbe gemieben ; 
Lerifa wurden gewälzt und phraſeologiſche Sammlungen jtatt fleißiger Lectüre, bie Dar: 
ftellung durch poetifche Floskeln, adagia und andern Aufpuß elegant gemadt. So wäre 
benn das Wort des Erasmus in Erfüllung gegangen: ubicumque Lutheranismus, ibi 
litterarum interitus, oder an einer andern Stelle: per Lutheranos ubique languent, 
frigent, iacent, intereunt bonae litterae, amant uxorem et viaticum, cetera pili non 

faciunt, oder Scaligers hartes Urtheil bejtätigt: Lutherani omnium hodie imperitissimi et 
clamosissimi.***) Es paßt auf die Orthoboren, welche Männer wie Melanchthon und 
Sturm verfegerten. Der Schwärmer Kuhlmann (Neubegeifterter Böhme Fr. 992) er: 
Hirt die Lateiner Sprade für bie Babelſche Verwirrungsſprache, eine Urſach ber 
Ehriftenabgätterei, eine Verberbung aller Wiffenihaften, ja für den großen Antichrift (nad) 
Apofalypje 13, 28). Aber auch in den Fatholifchen Ländern war es nicht befjer; jelbft die 
Jefuiten, an benen man nitorem et elegantiam latini sermonis bewundert hatte, ver= 
Ioren ihren Ruf und burd ihren Einfluß wurde für die bayeriihen Schulen 1569 
beftimmt, daß nicht heibnifche Dichter „die Schwäter und Fabelhanſen“ gelejen werben 

jollten und daß Cicero's und Rlinius’ Briefe dur Hieronymus verdrängt wurben. Auch 
das viele Lateinfpredhen hatte nachtheilige Folgen, weil man ſchlecht ſprach. Scaligerana 
p. 65 plurimi Germani grammatice loquuntur, pauci latine ac romane, ober noch 

ſchärfer p. 14, daß fi die Deutjchen nicht kümmern, welchen Wein fie trinken, ni quel 

Latin ils parlent pourveu que ce soit Latin, Auch in einem Briefe an Cajelius jagt 
er: multi loquuntur Latine, pauci Romane: et si qui forte Romane, at raro genium 
illum Ciceroniani saeculi assequuntur. Dazu klagte man bie Menge ber gram— 

) Vormbaum I. ©. 412. 
*) Abgebr. in Webers Gedichte der Gelehrtenſchule zu Caſſel als Beilage, deutſch bei Vorm— 

baum 11. ©. 177. 

***) Scaligerana p. 211. Scaligeri epistolae p. 794. 
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matiſchen Lehrbüder an, bie. Verfchtedenheit berfelben an einer und berjelben Säule 
(1606 in Marburg find ſechs im einer Elafje), bem häufigen Wechiel und verlangte die 

Einführung einer einzigen Orammatif, quae videretur purissima et compendiosissima, 
durch Öffentliche Anorbnung.. Se in Deutihland Bredenbach 1557 und ähnlich in Belgien 
(vgl. Pastorius p. 231). 

Es fehlte: nicht an Warnungen und Ermahnungen. Bor allen iſt Joh. Goielius 
(Cheſſel geit 1618) zu nennen, der aus ber Schule von Melanchthon-⸗Camerarius hervor: 
gegangen ft und ben Sinn für die Feinheiten bes Stils*) in Italien bei: Sigonie an 
Vettori genährt hatte. Gegen die Vernachläßigung bes Latein fhrieb er vor der phraſeo⸗ 
logiſchen Sammlung des Manutius bie praefatio ad latinae linguae studiosos adeole- 
scontes,; 1610 vor einer in Helmftebt (auch Goslar 1657) erſchienenen lateiniſchen 

Grammatik eine andere ad grammaticodidascalos,. hauptſächlich aber 1605 ad latiunm 
sermonem aceuratius diseendum cohortatio.**) Fastidire et negligere Latinum ser- 
monem, jagt er. p. 579, non solum extremae negligentiae: est sed etiam dementiae: 
quo »yidelicet in universo Christiano orbe nihil sit utilius, nibil’.magis necessarium. 

Und dann rühmt er die Spracde als vinculum Christianarum gentium, et multiplicium 
eonsiliorum multarumgue partium doctrinae gazophylacium. Nicht die. Bildung. dei 
fünftigen-orator im biplomatifden Verkehr, nicht das Bedürfnis des Gelehrten, der fih 
biefer Sprade in’ jeinen Schriften bebienen. will, faßt er ind Auge, ſondern alle, welche 

in ihrem Wiſſen über ven großen Haufen hinausgehen. Die Schulen. jollen vie Schrift 

fteller nicht sermonis excolendi gratia lefen, jonbern dazu anleiten, baf ber Inhalt 
anigefaßt und für. das Leben verwendet werde, was er in Bezug auf bie. Schulauteren 
bündig nachweist. Wollte man biefe Lectüre verwerfen, paullatim in vitam irrepet 

barbaries, iacebunt boni mores, cultus virtutis, praeclara facta, merita erga. patrism, 

fogar bie-superstitio wirb wieder auftreten. Auch der aus diejen Studien erwachſenden 
oblectatio honestissima und des fittlichen Emflufies gebenft er. mit bejonberer Wärme 
und erinahnt zum Schluſſe bie magistri adolescentum et ludorum pueriliwm, -ut in 

intelligendo. potissimum Romano sermone alumnos satis din teneant:et,. quantum 

quisque possit capere, confirment.***) Xu gleichem Sinne, nur breiter, hatte ſich aud 
Fr. Taubmann ausgeiprodyen in der dissertatio de lingua latina (Wittebergae: 1602. 
1606. 1609), die ſchließlich darauf hinausläuft, daß es nicht genüge grammaticeloqui, 
jonbern latine und deshalb es für notbwenbig erachtet legere et scribere quam diligen- 

tissime et quam plurimum, bad Legtere im Anſchluß an Cicero, Wenn aber. der 
Wittenberger Brofefjor bie Geringihägung ber lateiniſchen Studien den reales zuidieht 
unb ihnen bie grammatici mit bem Namen verbales gegenüberftellt, fo führt er uns 
auf bie Bewegung, welde bei ben Franzoſen durch Mabelais angeregt Montaigne, bei 
ben Englänbern Lode, ber Utilitarier, und Milton in Bezug auf bie allgemeinen päte 
gogiſchen Grundfütze über Anſchaulichkeit des Unterrichts, Luft und Tsreubigfeit der Jugend 
bei demjelben, Bejeitigung bes rohen Formalismus und Ueberbürbung bes Gedächtuiſſes 

geltend gemacht haben. Montaigne (essays c. 25) erzählt von ber praktischen ‚Art; durd 
welche ihm fein Bater raſch eine bemunbernswürbige Fertigkeit im Latein habe beibringen 
lafien; er babe ihm einen gelehrten Deutſchen zum Lehrer gegeben, von dem er mir 

Lateinifh gehört habe.+) In ähnlicher Art hatte Casp. Scioppius bereits im achten 
Sabre ex. quotidiana' latine loquentes audiendi loquendique censuetudine in ſeche 
Monaten jo viel Latein gelernt, daß er im Stande war non multo minore negotio 

*) Scaligersd Anerkennung in den epist. p. 561. 
*) Abgedr. bei Burckhard comment. novi p; 576, hei’ Pastorius p. 230, den mil 

Turnebi libell. de vino, Helmst. 1605, dann in Caselii orationes 1609. 

**) Auch die Echrift de ludo litterario recte aperiendo liber, Helmstad. 1910. w m 

giebt mande Andeutungen. 
f) Mangin, education de Montaigne ou l’art d’enseigner le latin à l'instar de — 

latines. Paris 1818. EL 
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vernacula quam latina lingua  enuntiare. Was für eine Latinität: dies geweſen ift, 
wiſſen wir freilich nicht. Auf bem Titel des Mercurius' bilinguis, eimer Sammlung 
Iateinif her Sentenzen, verſpricht er nur, bag man: das Latein binnen Jahresfrift (intra 
vertentem annum) lernen jolle, während. Edm. Rider 1607 in Frankreich das mit 
feiner grammatica obstetricia ſchon in ſechs Monaten leiften wollte. 

Die deutſchen Methodiker ſeit dem Anfange des fiebzehnten Jahrhunderts wollen natür⸗ 
lich auch die allgemeinen Uebelſtünde beſeiligen, kommen jedoch beſonders auf ben. lateini⸗ 
ſchen Unterricht zu ſprechen Wolfgang Ratke (Ratichius)*) rühmte ſich ſchon in Holland 
ſeine Schüler binnen acht Monaten zum Verſtändnis jedes lateiniſchen Autors ‚gebracht 
zu haben, aber feine Pläne giengen weit über bas enge Gebiet dieſes einen Unterrichts⸗ 
gegenftanbes umb über bie Schranken des. Privatunterridts hinaus, Dem gefammten 
Reiche wollte er nüßlich werben und beöhalb gieng er 1610 nad Frankfurt a. M. Am 

7. Mai 1612 übergab er „bem deutſchen Meiche” fein Memorial, in welchem er: eine 
leichtliche Erlernung der alten Sprachen und fogar eine einträchtige Sprache, Regierung 
und Religion einzuführen und friebli zu erhalten verſprach. Der Unterricht follte von 
der Mutterfprache ausgehen, dann Hebräiſch, Griechiſch und Lateinifc folgen. Das 
Lebtere jollte aus Terenz gelernt werben, von künftigen Juriſten aus Juftinians Inſti⸗ 
tutionen. Er verlangte vom Reihe Bücher und Leute zu feiner Unterſtützung. Wir 
kennen. das Genauere über feine Methode nur ans ben: Berichten feiner Anhänger und 
Freunde, **) den Outachten der Gießener und Jenaer Profefjoren, den: Mittheilungen von 

Rhenius (1617) im Leipzig und Evenius in Halle, höchſtens aus -ber desiderata: nova 
methodus Ratichiana, welche wahrſcheinlich jhon in Frankfurt ausgearbeitet und gegen 

ben Willen des R. in Halle 1615 gebrudt ift. Seine Geheimniskrämerei rechtfertigt er 
ganz unzulänglich durch kirchliche Bebenken den Anberögläubigen gegenüber. Bereinzelte 
Verſuche praktiicher Ausführung, 3. B. in Augsburg, wurden geftört durch Zerwürfniſſe 
mit feinen Collaboranten; erft bie Unterftügung des Fürften Ludwig von Anhalt gab. feit 
1618 Gelegenheit Lehrer heranzubilben, eine lateinifhe Schule zur praktiihen Anwendung 
einzurichten und bie erforberlichen neuen Lehrbücher zu bruden. Uber bereits am 5. October 
1619 wurbe er verhaftet und am 11. Juni 1620 aus dem Lanbe verwieſen. Eine 

lateiniſche Grammatik (au ein compendium berfelben),; Plautus und Terenz waren 

gebrudt, die „Freubenfpiele“ des. Letteren auch Deutſch, denn Terenz war das Schulbud 
für das Latein; singulis horis actus est absolvendus integer. Er. wirb. breimal 
erponirt: zuerſt giebt der Lehrer ven Inhalt und überjegt Wort für Wort, dann noch 
einmal Lehrer und Schüler abwechſelnd, endlih ber Schüler allein; dann erſt kommt bie 
Grammatif, dann deren Anwendung auf Terenz burd) ben Lehrer und einzelne Schüler, 
endlich die Erklärung bes Scriftitellers ad sensum. Darauf enblid) werben exercitia 'stili 
ad imitationem Terentüi vorgenommen, zuerjt münblid und dann ſchriftlich. Das Lateiniſch⸗ 

reden wirb nicht verabjäumt. Evenius in der für Halle berechneten ‚ Formul un Abriß,***) 
wie eine chriftliche umb evangeliihe Schule wohl anzuftellen ſei“ entlehnt mandes von 
Ratte, legt aber colloquia bei ber Erlernung bes Lateinischen zu Grumbe, behandelt dann 
die Grammatik und läßt darauf Plautus und Terenz (die natürlich als Proſaiker gelten), 
Gicero und die Dichter folgen. Die Heſſiſche Schulorbnung bes Landgrafen Morik von 
16187) zeigt darin einen ratichianiſchen Einfluß, daß ber grammatifche Unterricht: im 
Deutfchen zur Grundlage alles ſprachlichen Unterrichts gemadt it, dagegen it Kromayers 

*) Der Urt. Kämmels Br. VI. S. 592 wird fi jetzt leicht vervoflftändigen laſſen durch das 
Bud von Krauje (Lpz. 1872) und die vorirefflihen Progr. von Gid. Vogt, dad Leben und die 

pädagogischen Beitrebungen des W. R. 2, Nbih., Gaffel 1876 u. 1877, weniger durch Stoerl, 

W. N. (Lpz. 1876 in 4 u. in 8). 

*) Die genauften Nachweifungen bei Vogt in Maſius' Jahrb. 1972. ©. 95... ° J 
»e) Bon mir herausgegeben in den Analecten zur Geſchichte der Pädagogik, Halle 1861. 

©. 24-48. Ri 
+) Bormbaum II, 177. 



536 Rateinifher Unterricht. 

Weimariſthe Schulorbnung von 1619 ganz nad R. Grundſätzen entworfen, was ſich bejonbers 
bei ben Vorſchriften über den Iateinifchen Unterricht (S. 240-247) zeigt. Das Verbienit 
bes Methobifers war, daß er von bem Leichteren zu dem Schwereren fortgieng, daß man 
nicht viel auf einmal lernte unb zwar ex conformibus libris, daß man nicht mehr viel 

bictirte und. fleifiger vepetirte, und baß man von ber Mutterjpradhe ausgieng. Dies 

Letztere warb die Veranlafjung, daß einer feiner Anhänger Helwig in Gießen 1619 bie 
erſte lateiniſche Grammatik in deutſcher Sprache herausgab*) und daß deſſen Schwieger: 
iohn Joh. Balth. Shupp**) mit aller Energie feiner friichen Beredſamkeit auf bie 
Neugeftaltung ber. Inteiniihen Schulen drang und gegen ben übergroßen Zeitaufwand, 
den die Erlernung der lateiniſchen Sprache erforberte, eiferte. Diefe Sprache bleibt ihm 
die Grundlage aller gelehrten Bildung, fie ſoll auch nicht bloß durch ‚bie Lectüre, fondern 
aus der Grammatik gelernt werben, aber die Grammatik barf nicht lateiniſch und in ben 
Regeln und Definitionen bunfel für tieffinnige philosophi abgefaßt ſein, auch nicht viel 
unnüße und vergebliche Negeln enthalten; fie ſoll nicht auswendig gelernt, ſondern durch 
Erklären dem Schüler begreiflid gemadt werben. Die Veranſchaulichung bes Unterrichts 
durd Abbildungen, auf bie Baco geleitet und bie Gomenius durchgeführt hat, und feine 

mnemotechniſchen Anweiſungen gehören aud) hierher. Vergeſſen bürfen wir nicht, melde 
Methode er für bie lateiniſche Beredſamkeit bereits ald Marburger Profeſſor angewendet 
hat und bie in Daniel Richters thesaurus oratorius movus (Mürnberg 1660) vorliegt. 
Für die copia verborum et rerum bat man bei ber Xectüre verſchiedene promi condi 
für Wörter, Phrafen, Formeln, jachlihen Inhalt anzulegen; mit ihnen beginmen bie 
Uebungen in Variationen, Amplificationen und Ausihmüdungen gegebener Sentenzen in 
rein mechanifcher Art zur gebähtnismäßigen Aneignung ber phraſeologiſchen Excerpte. 
Durch die Lectüre verjchiebener Autoren ‚werben biejelben vervollftändigt und daran die 
Bearbeitung von Themen gefnüpft, unter denen auch Geſandtſchaftsreden und Anſprachen 
ber Felbherren an die Truppen fi finden. Im dem Tractate vom Schulweien läßt er 
zuerſt Comenius über feine Methode beim lateiniſchen Unterrichte ſprechen, dann eniwidelt 
Euphormio die Methode Schupps, bie notiones durch Bilder real zu machen unb bejon 
ders Fabeln dabei zu verwertben. Nach biefen Anfichten gab Joh. Buno in Lüneburg 
(geft. 1697) bie „neue Lateiniſche Grammatica in Fabeln und Bildern den eußerlichen 

Sinnen vorgeftellet und aljo eingerichtet, baß durch ſolches Mittel diefelbe, benebens 
etlich taufenb barinnen enthaltenen Vocabulis in furger Zeit mit der Schüler Luft und 
Ergebung Fan erlernet werben,” Danzig 1651 und ſchon 1650 „Uralter Fußſteig ber 
Fabular und Bilder, Grammatik“. Der Berfaffer verheißt, ruhmrebig wie alle Methobiter, 
daß ver Schüler in zwei Monaten bie Grammatik unb 2000 Vocabeln voljtändig inne 
haben werbe, Für die Lehrer ift eine ausführliche Anweifung zum. rechten Gebrauche ber 
Grammatik vorausgeihidt. Wenn hier beftimmte Berührungen mit Gomenius vorliegen, 
fo ift doch die mechanifche Hebung des Gedächtniſſes und die Spielerei mit Bildern und 

Geſchichten den Methoden Ratke's und des Comenius grabezu entgegen. 
Amos Comenius hatte die Erziehung in ben Kinberjahren in ber schola materns 

geordnet und bie Pflege der Mutterſprache der schola vernacula zugewiejen, viel genauer 
aber bie schola-latina entwidelt, welche ben Knaben im zwölften ober dreizehnten Jahre aufs 

nimmt. **) Die lateinische Sprache überwiegt in den 6 (jpäter 7) Elafjen, denn fie muß von 
jedem gelernt werben, ber auf Bildung Anjprucd machen will, quae postquam unius gentis 
propria esse desiit, communis Europearum gentium Mercurius scholisque inelusa erudi- 
torum vinculum et eruditionis vehiculum facta est. Um das jhwierige Studium expeditius, 

*) Geidels Kinder-Donat ift Tübingen 1638 erſchienen. 
*n) Die neueften Progr. über ihn von Mar Meider (Meihenfels 1874) und. von surt 

Heniſchel (Döbeln 1876); der erftere fennt den ſchönen Urt. von Baur in diefer Encyfl. Bd. VII. 
©. 405 nidt. 

”*"*) Daniel, daS pädag. Syftem des Comenius. Halle 1839, 4, abgedr. in den Zerftreuten Blättern 
©. 3-46. 



2ateinifcher Unterricht. 537 

facilius, celerius, fructuosius quam hactenus zu madhen, fchrieb er die didactica dissertatio 
de sermonis latini studio (Breslau 1638) *) und hält dabei feine allgemeinen Grunbfäße: 
ubique praecedant exempla, sequantur praecepta et regulae, bie Verbindung ber 
Wörter und Sachen, das Forticreiten vom Leichteren zum Schwereren u, dgl. feit. 
Der Schwerpunct Liegt in den Lehrbüchern, die er theils ſelbſt ausgearbeitet Kat, theils 
von andern Hoffte, wie von Vechner bas palatium latinitatis, von Raven eine Auswahl 

der Schriftfteller. Zur methodiſchen Benutzung derſelben jchrieb er befondere informatoria. 
Nach den brei Kehrbüchern Vestibulum (vor 1636), Janua (zuerft 1631) **) und Atrium 
(zuerft 1655) heißen die brei erften Claſſen vestibularis, ianualis und atrialis; jede bat 

dreifachen Lernftoff in Sätzen, Grammatik und Wortregifter, der durch zehnmalige Repe— 
tition ficheres Eigentfum wirb und mit mündlichen und jchriftlichen Uebungen verbunden 
iſt. In der vierten Claſſe ſcheint ber Tateinifche Unterricht wegen bes beginnenben 
griechiſchen geruht zu haben; dann folgt das palatium, das nad dem Stoffe ber Lectüre, 
bie nicht curforifch jein fol, al® ein epistolicum, historicum, oratorium unb poeticum 
umterfchieben wird. Wie er Überhaupt barauf ausgieng, die Schüler raſch in den Befik 
des Latein zu bringen, das man im Leben damals gebrauchte, fo werben auch in ber 
oberften Claſſe die künftigen Theologen angehalten zu prebigen, bie Juriſten zu plaibiren, 
bie Staatsmänner zu unterhandeln u. f. wm. Mit Net hat man an jenen Lehrbüchern 
getabelt, daß fie bei der Berüdfichtigung aller Lebensverhältnifie viel Ungehöriges ents 
halten und daß fie viele ſchlechte, ja barbariihe Wörter darbieten. Beſonders Morhofs 
(Polyhistor II. p. 119) Urtheil: scatet barbarismis ipsius ianua, frustra ab ipso 

defensa, nam ipsa apologia eius altera apologia indigeret ift befannt genug, aber bie 

Bücher wurden troßbem immer wieber gebrudt, in alle Sprachen überſetzt, nachgeahmt und 
commentirt.***) Daß aber dieſes Zujammenftellen der Wörter nad) bejtimmten Materien nur 

zufällig fei und das Erlernen nicht beſonders erleichtere, erkannte ein Mann, beffen Name 
in ber Geſchichte der Chemie und ber Nationalöfonsmie vielfach genamt wird, Joh. 
Joachim Becher (get. 1682 in London), der in dem novum organum philologicum 
pro verborum copia acquirenda cum elave et:appendice (Wien 1671. Franffurt 1674) 7) 

bie Wörter unter ihre Stämme orbnete und die Synonyma zufammenftellte. Indes 
gelang es ihm nicht Comenius zu verbrängen. Mehr Erfolg hatte bie schola latinitatis 
ad copiam verborum et notitiam rerum comparandam, tum etiam ad lectionem 
auctorum classicorum maiori cum successu instituendam, melde nad; Sedenberfs 
Plänen für die Gothaifhen Schulen zufammengeftellt war (Gotha 1662. Lpz. 1716). 

Wie der Unterricht gefeklid) geregelt war, zeigen die Schulorbnungen, die noch feſt— 
balten an der schola latina, jo Augsburg 1558 und 1576 nad) den Plänen von H. Wolf, 
Brieg 1581, Stralfund 1591, Görlitz 1609, Beuthen 1614, bie kurpfälziſche 1615, 

Straliund 1643, Frankfurt am Main 1654, Halle 1661; nur die Weimariſche von 1619 
iſt von Ratke beeinflußt. Einen vollftändigen Lehrplan giebt Joach. Paſtorius 
(geit. 1681) de imventutis- instituendae ratione 1652, wieder abgebrudt in ver Samme 
lung von Creenius, LB. 1696 p. 223. 

In Frankreich bilden die collöges nicht anders als in Deutfchland ein pays latin, 
zumal e8 ben Jeſuiten gelungen war fi an vielen Orten in den Beſitz der Schulen zu 
jegen ober neue zu grünben. Auf einen neuen Weg führte ber Janſenismus; bie petites 
6coles von Port Royal und die Tätigkeit der DOratorianer (Pater Lamy) brachten eine 

Verbeiferung. Lancelot verfaßte feine Grammatik in franzöfifcher Sprache und dadurch 

*) Eine ſchon 1616 in Prag gedrudte Grammatik und eine methodiihe Anweifung von 1627, 
die G. Baur Bo. I. S. 944 anführt, ferne ich nicht. 

**) Der 1657 zuerft erjchienene Orbis pietus ift eigentlich nur die mit Bildern ausgeftattete jarıua. 
**) J. Henr, Ursinus, atrium latinitatis s. in ianuam Comenianam ‘commentarium. 

Franeof. 1637. 8. 

f) Im der methodi Becherianae praxis (Frefti 1669) und in der clavis super novum 
organum cum appendice (München 1668) liegen die Hülfsmittel für Vocabeln und für Satbildung. 
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wurbe bas Latein eine tobte Sprache. Uber entendre, composer, parler sur le champ 
bleiben auch ferner bie Uebungen, die Bectüre weicht wenig: von der bei den Jeſuiten 
geltenden ab, die Ausgaben ber Schriftfteller find von allem Unfittlichen.urib Zweideutigen 

gereinigt. Leider gebrauchte man Ausgaben, welche links ben Tert, rechts bie Ueberſetzung 
enthielten, aber man ließ doch ſtets überjegen und lernte die Sprache leicht, obgleich man 
auf den Anhalt der Schriftfteller mehr Gewicht Iegte als auf bie formelle Sprachbildung 
Eine befonbere Auswahl der beiten Stellen wurbe memorirt., Aber den Werth derſelben 
haben dieſe Männer nicht verfannt. Lisez Cicéron, fagte Arnaulb*) einem zungen 
Mann, der fich erfunbigte, welche Vorbereitung zu ber beften franzöfifchen Darftellun 
führe, Wie hier die Praris das herrſchende Syſtem verlief, jo bat and) bie. Theorie bie 
Drganifation angegriffen. Der Abb Fleury veröffentlichte 1686 einen traite du. choixr et 

de la methode des'etudes, in bem er bie Fehler in ber Methode des lateiniſchen Unter: 
richts wie bie Lehrer von Port Royal anerkennt, benfelben aber auf gemiße: ftubirt 
Claſſen beſchränkt, die bejonbers beliebte lateiniſche Berfification als reine Einübung ber 
Quantität auffaßt und Neben unb Schreiben in der Mutterſprache für bie größere Menge 

fordert. Es war damals nichts für die Volksſchule gethan und noch weniger an eime 
Bildung der inbuftriellen Elafjen gedacht. Neben biefen erniten Bemühungen fehlte & 

auch in Frankreich nicht an Marktichreiern, die Griechiſch und Lateiniſch in drei Monaten 

zu lehren. und in ber boppelten Zeit zu bem Verſtändnis aller Dichter und Redner zu 
bringen. veriprachen. Die Unterrichtsbehörbe erflärte fi 1675 gegen dieſes Treiben und 
hielt an dem alten grammatifchen Unterrichte feft, aber fie ließ feit 1705 Ausgaben ber 
Shriftfteller mit Anmerkungen zu (bie in usum Delphini waren für bie Schule zu 
Toftbar), nahm Livius und Tacitus in den Kreis ber Schullectüre auf. Charles Rollin 
ſchließt wieder an Port Royal an in feinem wichtigen Werke de la maniöre d’enseigner 

et d’etudier les belles lettres, Paris 1725, das auch wiederholt in's Deutjche überfeht 

and beſonders durch Gesners Anerkennung (Isagog. I. p. 46) bei uns empfohlen il, 
Ihm ift es zu verbanfen, daß auf bie Lectüre mehr Gewicht gelegt wird: Ce qui deit 

dominer dans les classes c’est l’explication; barauf geht der ganze Abſchnitt über 
den Jateinifchen Unterricht hinaus, in welchem fich eine Menge belehrender Andeutungen 

über Behandlung der Grammatif, Interpretation, über fchriftliche Uebungen in Proſa unt 

Verſen findet. No heute betrachten viele Franzofen dieſe Janſeniſten als die ficherften 
Führer bei der Verbeflerung ihres enseignement secondaire. 

Das Verlangen, Erleichterung zu juchen, führte Schließlich zu abenteuerlichen Plänen. 

Eilhard Lubin,**) Profeffor in Roſtock (geft. 1621), wellte bie Grünbung einer lateiniſchen 
Gtabt, in ber sola conversatione usuque latinam linguam docerentur pueri; be 

Goujet verlangte, daß bie Sinaben nur mit Leuten verkehrten, bie lateinifch ſprächen. 
Die Hoffnung dadurch das Erlernen zu erleichtern würde gewiß nicht erfüllt worben 

fein und die Arbeit gefehlt haben, bie wir bei ver Erlernung als Zuchtmittel jo hoch 
anfclagen. — Ein anderes Erleichterungsmittel glaubte man in ber Einführung moberner 
Lateiner zu finden, bie an bie Stelle ber alten Schriftfteller in ber Schule traten. Man 

greift nicht einmal zu den ernten Ciceronianern, ſondern zu folden, benen bie sanitas 
latini sermonis fern ift. 1670 finden wir in Tilfit neben Cicero Muret, cum ille in 
solo fere iudiciali genere versetur, neben ihm galten die Reben bes Cunaeus (var ber 

Kun, geit. 1638), bie Briefe des Paulus Manutius und des Wittenberger Schurzfleifd 
unb von bem Wittenberger Augujt Buchner hatte man ſchwülſtige Neben, jorgfältig core 

girte Briefe ımb Abhandlungen. Nur für die Geſchichte wußte man Feine genügende 
Aushülfe und fo blieb Nepos allein für die Primaner erhalten. Man wird ſich barand 

die Menge von Ausgaben erflären Fönnen, bie feit dem Ausgange des fiebzehnten Jahr— 

*) Bon ihm giebt es ein röglerment d’&tudes pour les lettres humaines. Bon Tanaq. le 
Fevre methode pour commencer les humanitez, Saumure 1672, ipäter von Gauliyer 1735 

herausgegeben. 

**) Heumann bat darüber gehandelt 1718 in einem Göttinger Progr. 
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bunbert8 von jenen Werken ber Neulateiner in Deutſchland erfchienen find. Selbſt in 
bie Klofterjchulen Württemberg Hatte man biejelben eingefhmuggelt, aber bie Behörbe 
jteuerte dem Unfuge. In Leipzig hatte Jacob Thomas faft alle Elaffifer verbannt, fein 
Nachfolger 3. H. Ernefti war ihm zum Theil gefolgt und aud; Gesner hatte lange 
geihwankt: deliberavi hac de re cum aliis: tandem vero valuerunt illae rationes, 
quae scriptores antiquos retinendos suadebant*). Ruhnken misbilligte**) jenes Verfahren: 
nec tamen Muretum in scholas recipi velim et tamquam classicum seriptorem praelegi 

adolescentibus, ut in quibusdam Germaniae scholis me puero fieri solebat. Ebenſo 
bie Katholiten, wie Paulinus a S. Josepho (in ben oration. p. 27), wohl veshalb, weil 

auch bie Jeſuiten anfiengen Neusttateiner bei ber Lectüre zu benutzen. Das orthobore 
Leipzig machte ben Misgriff, von bem fidy das pietiftiiche Halle frei Hielt. 

Der Gebraud; der lateinischen Sprache verlor in berfelben Zeit ein anderes Gebiet. 
Auf den Reichstagen (dad von Rubolf von Habsburg eingeführte Deutſch war bald wieber 
verdrängt) und in allen öffentlichen Acten bed Reiches hatte man fich auch feit den Zeiten 

Marimilians und Karls V. biefer Sprade bebient, namentlich auch bei völferrechtlichen 
Beihlüffen.**) Der weitfälifche Friebe ift noch in diefer Sprache abgejchloffen. Seit 
1717 war das Deutfche im Reiche dem Lateinifchen gleichberechtigt und verbreitete 
fih ſchnell in ben Reichstagsverhandlungen und in ben Erlaſſen ber Gerichtsbehörden. 
In Verträgen hielten es am längften feft ber Bapft, Polen, Ungarn, der Kaifer und 
England. Die Raftabter Friebensverhandlungen 1714 find franzöfifch abgefaßt contre 
usage ordinairement observ6 dans les traites, und bas Neid wahrt ſich gegen bie 
daraus zu ziehenben Gonfequenzen & l'égard de la langue latine. Und folder Vorbehalt 
iſt noch 1748 gemacht, dann aber gewinnt das Franzöfiiche hier bie Herrſchaft. 

Auf ben Univerfitäten war nur ber Gebraudy ber lateiniſchen Spradye in den Bor 
leſungen und bei ben zahlreichen Disputationen zuläßig. Ehriftian Thomas, der Sohn 
bes Rector Jacob Th., kündigte zuerſt 1687 durch ein deutſches Programm in Leipzig 
beutfche Vorleſungen an über Gratians Kunft vernünftig, Hug und artig zu leben. Ein 

foldye8 Unterfangen mußte allgemeine Unzufriebenheit bei feinen Amtsgenofien erweden. 
In Halle fuhr er jedoch in gleicher Weiſe fort unb fand barin an ber neuen Univerfität 

viele Nachfolger. Und bie andern Univerfitäten blieben nicht zurüd, 7) nur Leipzig hat 
auf allerhöchften Befehl und in treuer Anbänglichkeit an bie alte Sitte das Latein am 
längften erhalten. Von biefer Univerfität kamen aud) berebte Schugfäriften, wie von 

J. A. Ernefti für bie Beibehaltung der lateiniſchen Sprade in philoſophiſchen Schriften, 
oder von Fr. Platner defensio pro latinae linguae utilitate in republica litteraria 

1753, neu herausgegeben von F. Ferd. Vogel, Leipzig 1832. Thomas, fagten feine Gegner, 
thue es, weil er fein Latein verftehe; die weile Abficht das Latein zu retten, dadurch daß 
er es von ber Barbarei alabemifcher Lehrer befreite, wird niemand im Ernſte ihm 
unterlegen. 47) Diele Wiffenfhaften ließen ſich weder allein aus den Alten ſchöpfen noch 
in fateinifscher Sprache angemefjen behandeln. Und bennodh erhielt biefelbe Halliſche Uni- 
verfität das erfte Inſtitut für Bildung von Lehrern an ben höheren Schulen in bem 

*) Isagoge in erudit. univ. I. p. 118. 
**) praef. Operum Muret. T. IV. p. VII. 
**) Ew. ab Klopmann, or. de usu latinae linguae in comitiis imperii Romani et Ger- 

manici, Jenae 1753. 4. Pudor, de palma linguae latinae ab Europae eivitatibus publice 

agentibus optimo iure retribuenda, Vratislav. 1817. 4, Röfler, die Sprade der Berträge 

feit dem weſtfäl. Frieden, Progr. Grimma 1875. Rühs hiftor. Entwidlung des Ginflußes Yranl- 

reichs und der Franzoſen auf Deutſchland und die Deutichen (Berl. 1815) ©. 356. 

+) Am bitterften beflagt es P. Burman orat. p. 286 quis non indignetur, gravissimam 
et severam Germanorum nationem ita iam ab aliquo tempore in delendo Latini sermonis 

usu laborare coepisse, ut publicae Academiarum cathedrae et privatarım scholarum sub- 

sellia tremendo illo et insuavi vernaculae linguae mugitu reboare audiantur. gl. Heinze, 

syntagma opusc. schol. p. 9. 

tt) Gesner isagog. I. p. 108. 
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eollegium politioris doetrinae sive elegantium meliorumque litterarum, hatte im 

Chriſtoph Cellarius (geft. 1707) einen Profeffor, der durch immer wieder gebrudte praf: 

tifche Lehrbücher, wie liber memorialis probatae et exereitae latinitatis (feit 1680), 
bie erleichterte Tateiniicde Grammatik (jeit 1689 —1786), die orthographia latina 1688, 
ben Antibarbarus (feit 1668), und bie bazı gehörigen Streitfcriften, endlich die Be 
arbeitung bes Faber’jchen thesaurus (ſeit 1686) biefem Unterrichte die größten Dienfte er: 
wiefen bat; hatte endlich in dem Theologen Joach. Lange einen lateiniſchen Grammatiter, 
der ein Jahrhundert in ven Schulen fi behauptet und ber colloguia und im bem 
hodegus latini sermonis tripartitus (1710) Anthologie und Stiliftit gegeben hat. Auch bie 
Frandifchen Stiftungen forgten in bem seminarium selectum praeceptorum für bie Aus 

bildung von Lehrern an ben beiden gelehrten Schulen; ba dies nur Stubirenbe waren, To 
mußten genaue Inftructionen bie richtige Anweifung für den Unterricht geben. Wenn auch 
barin, abgejehen-von ber pietas, welche nad) Speners Vorgange neben ber latinitas geforbert 
wird, nicht viel eigenthümliches für ben Spradunterricht überhaupt enthalten tft, jo bieten doch 

die Anweifungen für ben lateinifchen Unterricht ſchon wegen ihrer Genauigkeit manches Intereſſe. 
Bol. Ordnung und Lehrart, wie felbige in dem Paedagogio regio eingeführet ift, in Frandes 
Öffentlichen Zeugnis von dem Werke Gottes 1702 S. 237—300*) und bie (von H. Freyer) 
verbefierte Methode des Paedagogii regii 1721.**) Diefe „Hälifhe Methode” fand nicht 

bloß bei den Pietiften vielfahe Nachahmung oder in ben Fehranftalten ber Herrnbuter, 
fondern aud in Königsberg, Klofter Bergen, Magdeburg, Halberftabt, Gotha, wo Recer 
Gottfr. VBoderobt in ben consultationes de litterarum studiis recte et religiose in- 

stituendis (Gotha 1705) vieles über ben lateintfchen Unterricht abhandelt unb babei 
Neander als fein Ideal aufftellt. Die von Halle aus gelieferten Grammatifen unb Lee 
bücher waren lange allgemein gültig. Für eine ber bortigen gelehrten Schulen ift ber 
Name lateinische Schule noch heute ber amtliche und fie hat demſelben durch Bilbung guter 

Lateiner ſtets Ehre gemacht. 

E. Geſchichte des lateinischen Unterrichts in dem Gymnaſium. 

Es fann auffallen, daß ih ſchon in bem adtzehnten Jahrhundert von Gymnaſien 
rebe, ba dieſer urfprünglic fir bie Univerfitäten, dann für bie den akademiſchen Stubien 
näher tretenben höheren Schulanjtalten*”*) gebrauchte Name erft durch eine preußiſche 
Minifterialverfügung vom 12. Nov. 1812 allen Anftalten, die das Recht Hatten ihre 

Schüler zur Univerfität zu entlaffen, ertheilt worben ift umb biefelben Schulen in Eng 
land high schools, grammar schools, colleges, in Frankreich und ben deutſchen Reid: 

landen collöges und Iycdes, in Stalien licei und ginnasi, in Belgien Athenäen, in ber 

Schweiz Cantonſchulen oder Eollegien, in Schweben Lärowerk beißen. Die Niederlande 
haben noch jetzt lateiniſche Schulen. Bei aller Berjchiedenheit der Namen ift es überall 
die für bie Univerfität vorbereitende Schule und Deutſchland tritt nur darum in den 
Vordergrund, weil jeit bem zweiten Wieberaufblühen ber claffiihen Studien bei uns 
auch ber Höhere Unterricht in größere Beweglichkeit gefommen ift und vielfache Um: 
geftaltungen erfahren bat, In Deutſchland vollzieht ſich die Emancipation der Philologie 
von der Theologie, der großartige Aufbau der Alterthumswiſſenſchaft, bier bie Be 
gründung eines eigenen Lehrerftandes für bie höheren Schulen, bie durch die Theolegen 
ſehr heruntergefommen waren. 

Drei Männer, welde bei uns bejonbers für bie claſſiſchen Stubien gewirkt. haben, 
find vor ihrer akademiſchen Thätigfeit Schulmänner gewefen, wie Cellarius in Halle, fo 
Gesner in Göttingen, Erneſti in Leipzig und F. A. Wolf wieder in Halle. Diefe brei 

waren auch Meijter in ber lateinifhen Darftellung und haben biefen Unterricht befonberd 

*) Abgedr. bei Bormbaum III. S. 58. 

”*) Vormb. II. ©. 214. 
“) Aus dem Gymn. in Nürnberg ift 1575 die Univerfität Altorf, aus dem Pädagogium in 

Gandersheim 1576 die Univerfität Helmftädt hervorgegangen. 
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gefördert. Gesner*) behandelt ihn bereits in den institutiones rei scholasticae (1715) 
©. 63—82 jehr eingehend, aber noch nicht aus praftiiher Erfahrung; aus mehr. als 
vierzigjäßriger Erfahrung floßen dann die Vorſchläge: „von Verbefjerung des Schulweſens“ 
in ben beutfchen Schriften S. 253— 379. Mit der Behauptung, daß «8 hunbertmal leichter 
fei durch den Gebrauch und die Uebung chne Grammatif eine Sprache zu lernen, ala 
ohne Uebung und Gebraudy allein aus der Grammatik, erregte en freilich viel Misver- 

fänbniffe, fo daß fogar die Philanthropen ihn als ihren Gewährämann betrachteten und 
er ben Gegnern zurufen mußte: non damno grammaticam nisi in parvis, qui illa non 
tam ormantur quam onerantur. Hatte ex doch jelbit wiederholt neue Ausgaben von. ber 
Grammatik des Cellarius beforgt. Zur Uebung im Schreiben wurden die Ertemporalien 
eingeführt und Briefe, Erzählungen, Chrien und Reben als Aufgaben zu freien Aufſätzen 
gegeben. **) Das Sprechen begann ziemlih früh und zuerjt in Berbinbung mit ben Com: 
pofitionen. Dieſes Schreiben und Sprechen gilt nicht mehr als der Zweck des, Unterrichts, 
jondern das Hauptgemwicht fällt auf die Lectüre, bie als eine curſoriſche raſcher vorwärts 
geht und Einficht in den Gedankengang erfirebt. Diefen Gegenfag zwiſchen curſoriſcher 
und ftatarifcher Lectüre Hat er zuerſt fejtgeftellt.***). In der Schulorbmung für die Braun: 
ſchweigiſch⸗ Lüneburgiſchen Lande (Göttingen 1738) 7) hat er S. 53 eine genaue Anweiſung 
für den Tateinifchen: Unterricht gegeben, -bem bei dem Mangel an geeigneten Ausnaben 
auch feine chrestomathia Ciceroniana unb Pliniana gedient haben. — In feinem Sinne 
hat J. P. Miller Tafeln zur Einübung der Declination und ber Gonjugation bloß mit 
ben Beugungsendungen entworfen und bazu Eleine Sätze gegeben; feine - chrestomathia 

Iatina (1765) giebt zu viel Dialogijches und zu wenig Erzählenbes, zwar in-leichter, jedoch 
jehr mangelhafter Darftellung, gewann aber Beifall, weil fie aud eine summa pietatis 

christianae enthielt. 

Inzwijchen hatten in Jena Joh. Georg. und Joh. Ernſt Imm. Wald für. gute 
Latiniſten geſorgt (allein die Heufinger machen ihnen große Ehre) und in ‚ber societas 
latina Jenensis einen Vereinigungspunct für biefe Beftrebungen geſchaffen. Bei Herber 
ift das Gymnafium noch eine lateiniſche Schule und bie lateiniſche Sprache das Werkzeug 
der Künfte und Wiſſenſchaften. 

In Gesners Fußitapfen trat J. A. Ernefti zunähft als fein Nachfolger in dem 
Reetorate der Thomasſchule, in der er in Betreff der Leetüre und ber jchriftlichen Uebungen 
nichts ‚änderte. }F) Er hat: audy bie Grundſätze in jeinen Schriften entwidelt. Schon’ in 
leinem erſten Progr. 1736 ſchildert er ergeklich bie Manier, gelehrte Commentare zu den 
Schriſtſtellern zu dictiren: nihil cogitantes paulo post omnes eas chartas obscenis usibus 
destinatum et amiciendo piperi aut herbae ‚Nicotianae. accendendae adhibitum iri; 

ertlärt fi, gegen bie, welche in der Schule nichts lernen wollen, als „stilum scribere“ 
und ‚ein. lateinifches Maul kriegen,” denn bie Folge dieſes nimium phraseologiae studium 
iſt, ut raxo probabilem aliquam ‚scribendi facultatem adolescentes: consequantur et 
in-phrasium- flosculis omnem elegantiam ponaut, nihil de toto orationis habitu ad 

veterum normam eonformando laborent. In gleihem Sinne ſchrieb er 1788 die Ab: 

handlung maius utiliusque ‚esse latinos awetores intelligere quam probabiliter latine 
seribere et; plerumgte illud non posse qui hoc:possit und. 1737 bie berühmte dedicatio 
des Gicerg, die eine jchöne Anleitung fie die Lectüre und Darftellung giebt. FF) Die initia 
doctrinae solidioris (1736—1783) in Verbindung mit ben initia rhetorica (ſeit 1750) 

R Meine Rede über Gesners Wirkjamteit für die Verbeſſerung der höheren Schulen. Leipzig 
Progr; 1870, . 
) Die primae lineae artis oratoriae exercitationum erjchienen. Jena 1745. 

**?) Vorrede zum Livius,-abgedr. Opusc. VIII. p. 289. 
7) Auch bei Vormbaum III. ©. 376. Es tft intereflant, dak Raumer Gesner und Ernefti bes 

handelt, ohne ihrer Schulordnungen aud nur zu gedenfen, 

tr) Vol. narratio de Gesnero p. 330. Schmieder, Ernestiana, Progr. von Halle 1782. -- 
ftt) Sole Urtheile Haben bei bejcpräntten Köpfen auch nachtheilig gewirkt, Vgl. Neumann, 

de causis Jatinitatis in scholis hodie rarescentis. Görlit; 1788. 1789, 
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fanben ar Gesner einen berebten Lobrebner und in vielen Schulen Eingang ſchon weien 
ber Präcifion und Reinheit der Darftellung. Seine Methode befchreibt K. & Baur 
Formulae ac disciplinse Ernestianae indolem et conditionem veram adumbrare Conatus, 
Lips. 1762; auch deutſch von Strodtmann; beſſer erkennt man fie aus der won ihm 

entworfenen „erneuerten Schulorbnung für bie Chur-Sächſiſchen brey Fürſten- und Land⸗ 
ſchulen“ unb für bie lateiniſchen Stadtſchulen (beide Dresben 1773. 8),*) in welchen ber 
Iateinifche Unterricht und bavon abgejonbert die Hebung im Schreiben genau behandelt fir. 
Unter feinen Schülern find viele Schulmänner, welche dem Lateiniſchen ihren Fleiß zu 
geivenbet haben, wie Bauer in Hirfchberg, Scheller in Brieg, Schmieder in Eisleben und 
Halle, Krebs in Grimma, anderer, wie Fiſcher in Leipzig, Gierig, Gurlitt in Magdeburg 
und Hamburg u. ſ. w. nicht zu gebenten. Bon 8. 2. Bauer haben wir Anleitung zum 
richtigen unb guten Ausbrud ber lat. Sprache (Breslau 1775), das beutfch-lat. Lerilon 
(1778), weldyes lange Zeit unübertroffen geblieben ift, und ein Uebungs- Magazin zum 
Lateiniie Schreiben (1787); von Scheller, abgefehen von den verſchiedenen Lerika (jeit 
1784), bie ihren Werth bem vielbenußgten, aber nicht genannten Forcellini verbanten, 
eine kurzgefaßte und eine ausführliche lat. Sprachlehre (1780), praecepta stili bene latini 
(jeit 1779) und ein compendium praeceptorum (jeit 1779), außerdem bie Anleitung, 
bie alten lateiniſchen Schriftfteler in ben oberen Clafjen der Schulen philologiſch und 
fritifch zu erklären (Halle 1770 umb 1783), mehr eine Sammelei über Wortbebentungen, 
Gonftructionen, Weberfegung u. dgl., als ein ſyſtematiſches Werk; von Fr. Schmieber 
eine Anleitung zur feineren Latinität (Halle 1797) und zahlreihe Schulausgaben ber 
Säriftfteller; von &. E. Gierig praecepta nonnulla et exempla bene dicendi (Lips. 
1792). Bon Univerfitätslehrern iſt höchſtens Heyne, Chr. Dan. Bed in Leipzig mit 
Artis latine scribendi praecepta (1801) zu nennen, ba fein Neffe, Morus und Rey, 

beibe Lehrer ©. Hermanns, andere Bahnen eingejhlagen haben. 
Während Sadjen und nad feinem Mufter das proteftantifhe Deutfchland bie 

Grünblichkeit claſſiſcher Studien fefthielt, entitand von Rouffenu angeregt auch in Deutſch⸗ 
land eine neue Bewegung in dem Philanthropinismus, ber die Verbefferung aller Gebrechen 
in Erziehung und Unterridt verfprah. Joh. Bernhard Baſedow hatte ſchon als 

Hauslehrer (174958) praftifche Verfuche zur Verbefferung des Sprachunterrichts gemacht 
und einem fiebenjährigen Knaben bas Lateinifche burch tete Uebung im Umgange und 
in Gefprächen, wie er behauptete, mit dem beften Erfolge gelehrt. In ber Differtation 
inusitata et optima honestioris iuventutis erudiendae methodus (Kiel 1752) unb 
in ber Nachricht, inwiefern bejagte Methode wirklich ausgeübt fei und mas fie gemirkt 
(Hamburg 1752), gab er davon Kunde. Aber erft jeit 1766 trat er mit feinen Reforme 
plänen und ber Bitte um Mittel zur Ausführung berfelben hervor. 1774 begann bie 
praftiiche Ausführung in ber „päbagogifchen Privatafabemie” zu Defjau, bie er balb 
geſchickteren Händen überlafjen mußte. 1774 erſchien bas Elementarwerf und wurbe gleide 
zeitig in das Franzöfiſche und in das Lateinifche (von Mangelsborf) überjegt. Für ben 
lateinifchen Unterricht ſchrieb er bie encyclopaedia philanthropica colloquiorum Erasmi**} 
in usum scholarium et magistrorum latine loquentium; ber scholae philanthropicae 

liber provocabularis Cellarianus, von Mangelöborf vollenbet, enthält Yateinifche Süße, 
bie in alphabetifcher Ordnung bie meiften Wörter aus Cellarius in ſich begreifen. Für 
bie alte Gejdjichte gab er in 3 Bänden Auszüge aus ben Hiftorifern, bei denen durch 
allerlei Einfchiebjel ein Zufammenhang hergeftellt wird; aus ben Metamorphojen DOvibs 
und aus Horaz mwurben gleichfalls Chrejtomathien zufammengeftellt. Caftalio’3 Bibel: 
überfegung diente bei der Erbauung. Die Methode entwidelte er um 1785 in bem 
Bude: „Zum Nachdenken und Nachforſchen. Bon ber Lehrform ber Latinität durch 
Sachkenntnis. Mit Beichreibung und Anleitung einer Vorakademie ber Tateinifchen 
Stubien für folhe, die fpät anfangen und bald enbigen wollen.” Das Latein wurde 

*) Abgedr. bei Bormbaum III. ©. 613. 
**) 1781 fam nod eine Ghreftomathie aus Corderii et Vivis colloquia scholastica. 
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praftifh geübt, die Chrejtomathien ober beliebte Jugenbihriften, wie Campe’ Robinfon 
ober Archenholz Gejdichte des fiebenjährigen Kriegs, bie beshalb ims. Lateinische überſetzt 
waren, gelejen, nichts memorirt (die Gebächtnisbilbung made leicht dumm) und erft in 
bem legten halben Jahre Grammatik getrieben: Und dabei verſprach er in vier ‚Jahren 
volftändig zu dem Beſuche ber Univerfität zu befähigen. Daß babei nichts erreicht 
werben fünne, ſahen auch jeine eifrigen Anhänger ein, vielleicht mit Ausnahme des bes 
ſchränkten Trapp, ber 1787 in bem fiebenten Bande des Gampe’ichen Reviſionswerks 
bie ſchwache Abhandlung: „über das Stubium ber alten claffifhen Schriftfteller und 
ihrer Sprachen in pädagogiſcher Hinfiht“ veröffentlichte, Unter ben gelehrten Schul: 
möännern hat nur Stroth 1776 in Queblinburg ein günftiges Zeugnis über bie Wirk- 
ſamkeit des Philanthropins abgelegt; bie ſächſiſchen Gelehrten haben das Treiben Baſedows 
leidenihaftli angegriffen. Der Meifter Ermefti fagt 1776 caveamus ne vel.ipsi vel 

alii, imprimis parentes puerorum, fallacibus scholarum realinm, Philanthropinorum 

(immo Misanthropinorum) nominibus decipiantur, quae fere a contemtu linguarum 
veterum et quaestus studio originem duxere: et omni modo resistamus iis, qui eas 
vel ipsi propter ignorantiam contemnunt vel earum negligentiam inducere student. 
In bemfelben Jahre*) gab Krebs bie jadgrobe Vannus critica in inanes paleas operis ele- 
mentaris Basedoviani heraus (abgebr. in ben Opusc. p. 479), wo Seite 507 befonbers 
bie Methode bes lateiniſchen Unterrichts gegeißelt wirb, umb in bem folgenben 8. H. Sintenis 
in Torgau bie Castigatio ceritica elementorum barbariae Basedovianae. (abgebr. in 
ben prolusiones scholast. p. 54) befonbers ©. 62. 1786 ließ J. Fr. Fiſcher auf ber 
Thomasihule von fünf abgehenden Schülern die von ihm ſelbſt verfertigten oratiunculas, 
quibus disciplina scholaruım publicarum antiqua cum nova ludorum privatorum 
nostrae aetatis disciplina confertur, halten (gebrudt 1787), in benen er jeinem Ingrimm 
gegen bie Bafebowianer Luft macht, befonbers S. XXXIII, LIV, LXXXH, und bie Vor- 
züge ber schola Thomana in bas glänzenbfte Licht ſtellt. Auch im anderen Streifen 
als denen der Philologen und Schulmänner erhoben ſich entſchiedene Gegner, wie in 

Betreff ber alten Sprachen überhaupt Rehberg in ber Berliner Monatsſchrift 1788 und 
1789 (abgebr. in ven Sämmtlichen Schriften ©. 261— 295), in Betreff des Lateinifchen 
€. 2. Poffelt in der Schrift: Iſt es wohl ver Mühe werth, bie Lateinifhe Sprache zu 
ftubiren (abgebr. in den Kleinen Schriften ©. 269—305). Andere giebt Wolf (consil. 
schol. p. 31). Nod 1806 ſprach fih 3. H. Voß *) dagegen aus „das liebe Latein als 
bloße Bebarfsfertigkeit, als nothwendiges Uebel in kürzerer Frift durch Parliren einzuüben, 

wovon es noch jebt, wie man jagt, Iuftig in Schnepfenthal zwitſchern ſoll,“ derſelbe Voß 
ber 1782 bei bem Antritte bes Eutiner Rectorats gegen bie üblihe Schulübung im 
Lateiniſchen gerebet hatte.***) Beeinflußt mag er bamals durch Klopftod fein, welcher in 
der Gelehrten-Republik 1774 verlangt hatte, daß bie, welche Bücher fertigen, in ber 
Sprache bes Landes jchreiben ſollen (S. 40), daß man Lateinifch wie eine moberne 
Sprade von einem Sprachmeifter lernen jolle (S. 219), ja überhaupt bie Möglichkeit 
jest noch jo zu fhreiben in Abrebe gejtellt und bie Scholiaftenzunft feierlih für tobt er= 

Märt hatte (S. 292). Gegen ihn und andere Ankläger jchrieb Heinze 1774 das Progr. 
quaedam latine scribentibus nuper obiecta (abgebr. in bem Syntagma opuscul. p. 90). 

In Preußen fanden Bajeboms Gedanken bei dem Manne, ber an der Spihe bes 
preußifchen Unterrichtswejens ftand, Anklang unb Förberung. +) In jeinem Vortrage bei 
ber Aufnahme in die Berliner Afabemie hatte ber Freiherr von Zeblit das Elementarwerk 
gepriejen. Es war ein unglüdlicher Gedanke, bieje Pädagogik als Theorie an die Univerfität 

*) Kämmel in diejer Encpll. Bd. V. S. 911 irrt. 

*) Krit. Blätter II. ©. 66. 

**) Krit. Blätter I. ©. 6. 
+) U. Trendelenburg, Priedrih der Gr. und jein Staatsminifter Freih. v. Zedliß. Ein Vor— 

trag, Berlin 1859. 8, wieder abgedr. in den Kl. Schr. I. ©. 217. Pr. der Gr. und die Cadetten— 

anftalten. Berlin 1862. 8. 
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Halle zu verpflanzen. Trapp wurbe von Deſſau 1779 borthin berufen und” an ber Leitung 
bes Erziehungsinftituts betheiligt, in meldhem bie Seminariften Gelegenheit finden follten, 
bewährte Unterrichtsmethoden anwenden zu fehen und jelbft in Ausübung zu bringen. 
Er mußte im December 1782 feine Entlafjung nehmen. Solche Verſuche machte man in 
ben Sande, befien großer König bei feinen weitgehenden Abfichten auf die Verbeſſerung 
aller Lehranftalten bie überfieferte Grumblage ber Gymnaſialbildung mit Entſchiedenheit 
fefthielt, im feinen Cadettenanſtalten gründliche Erlernung bes Lateinischen - verlangte, dem 
die auctores classiei ben Kern ber Säule bildeten und ber an ſeinen Miniſter 1779 
ſchrieb: Lateiniſch müßen bie jungen Leute auch abſolut lernen, davon gehe ich nicht ab; 
e8 muß nur barauf raffiniret werben, auf bie leichtefte und beſte Methobe, wie es den 

jungen Leuten am Teichteften beizubringen; wenn fie auch Kaufleute werben ober fi zu 
was anberm wibmen, wie e8 auf das Genie immer anfommt, jo ift ihnen das doch allezeit 
nütlih und kommt ſchon eine Zeit, wo fie ed anmwenben können. Der König giebt 
anberwärt® auch ben Grund an für biefe Forderung: „Lernt Lateiniſch, bamit ihr auch 
lernt euch im eurer eigenen Sprache anmuthig auszudrücken. Bilder euch im Deutſchen 
nad ben großen Muftern des Alterthums. Takt, guter Geſchmack, fcharfes Urtheil und 
Verftändnis bes Schönen werden dann bie Refultate eurer Stubien fein.“ Oder an 
einer andern Stelle (Oeuvres XXVII, 3. ©. 254): „Aber vom Griechiſchen und Latei- 
nifchen gehe ih durchaus nicht ab bei dem lnterrichte in den Schulen." Und doch hatte 
er felbft feine Kenntnis der Alten nur aus franzöfifchen Meberfeßungen gewonnen. Für bie 

Nhetorif empfiehlt er den Duintilian und deſſen Methode;*) Cicero's Schrift de offielis 
bält er für bie befte moraliihe Schrift aller Zeiten unb veranlaßt deren beutfche Ueber: 

fetung durch Garve. Ja von Gicero, fagt er, müßen alle Werke ins Deutfche überſetzt 
werben; fie find alle fehr gut. Unter ben Hiftorifern bat ihm Tacitus befonders imponitt. 

Des Königs große Vertrautheit mit Horaz zeigen die eigenen Poefien. Virgil ftellt er über 
Homer, Ovids Metamorphofen bezeichnet er als un fatras d'absurdit6s. — Unter ben 
Schulmännern, welche die Anordnungen des Königs über bie Lectüre, beſonders ber 
Hiftorifer, über die rhetorifchen Webungen u. a. mit Eifer und Glück befolgten, if 
J. H. 8 Meierotto am Joachimsthal'ſchen Gymnaſium in Berlin zu nemmen, ber im 
ausgefprodhenen Gegenſatze zu ben Philanthropiniften 1785 eine lateiniſche Grammatit 
in Beiipielen berausgab, bie für bie zwei erften Lnterrichtsjahre zugleich als Lefebud 
und als Sprachlehre bienen follte. Es ift eine Grammatik in Beifpielen, aus benen 
fi der Knabe felbft die Negeln abstrahiren fol. Die Stellen find aus Claſſikern ge 
nommen, weil fi das echt Alte, echt Lateinifche tiefer einprägt; denn bie wichtigften 
Beilpiele follen auswendig gelernt werben, um als Auctoritäten zu bienen, am denen ber 
Knabe fein Latein prüft und beweist. Die Drbnung der Beifpiele ift die in der Grämt 
matit herfömmliche (276 Seiten für bie Formenlehre, 143 kommen auf die Syntar); be 

Lehrer fol zuerft eine Snterlinearverfion jeder Stelle geben, aber biefe alsbald in ver 
fändliches Deutſch umgeftalten; für ihn ift eine befonbere Anleitung als zweiter Theil ge 
geben. Dies Verfahren bat der Arbeit für den Schüler zu viel, fordert feine Selbfttätie- 
feit zu früh und ſcheint fi darum nicht lange erhalten zu haben. Als Leſebuch für-bie 
3. und 4. Glaffe hatte er praecepta et exempla recte faciendi, bene dicendi (1775 
und 1783) aus Cicero und einigen Dichterftellen herausgegeben; für eine höhere Claſte 
war Ciceronis vita (1785) beftimmt. Das Lateiniih=-Schreiben und Sprechen erſchien 
ihm nothwenbig für zukünftige Gelehrte;**) eine Dispenfation davon für foldhe, „melde 

*) E, Gauer, Friedrih der Große und das claſſiſche Altertfum, Breslau 1863. 4; dei, 
Vriedrih des Großen Grundſätze über Erziehung und Unterricht, Danzig 1873. 4. Bödh, über 

Dr. des Gr. claſſiſche Studien (1846) in den Gef. kl. Schr. II. S. 336. Ueber den‘ Einfluß, dei 
eine Unterredung mit Rector Arletius in Breslau auf diefe Schulreformen gehabt haben jo, wel. 
Allg. d. Biogr. I. ©. 531. 
) 1789 ſchrieb er ein Progr. sermonis latini usus scholis et rei puhlicae litterariae windi- 

catus, in Fol. 
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bloß Liebhaber ber römiſchen Litteratur bleiben wollen“ ift unthunlich, indeſſen gab er zum 
Sprechen im jogenannten Disputirübungen nur ſelten Gelegenheit. Wie er ben lateis 
niſchen Unterricht felbft ertheilt hat, zeigt der Auflag von Siedmogrodzkyh in Brunns 

Verſuch einer Lebensbeſchreibung M. ©. 426—440. — Weniger bebeutend ift ein anderer 

Schulmann in Berlin, Fr. Gebile,*) ber von jeiner Bewunderung bes Philanthro: 
pinismus doch nie ganz zurüdgelommen ift, wenn er auch feine Schüler nad ihren 

Leiftungen im Lateinijhen orbnete. Er möchte lieber ben Unterricht mit ber franzöfifchen 
Sprache beginnen, **) weil und bie Iateinifche Converſationsſprache fehlt, oder, wenn man 
ben üblichen Weg nicht verlaffen könne, im Lateinifchen „mit ber Leſung eines leichten 
Buches und dadurch ben Lehrling gewöhnen, fi ben eigentbümlihen Bau ber Sprade ' 
zu abstrahiren,“ im bie eigentlihe Grammatif fünnen fie jpäter eingeführt werben. Die 

Abhandlung „Veriheibigung des Lateinjchreibens und ber Schulübungen darin“ ***) (1783) 
ift eine ſehr oberflächlicde Abfertigung der Angriffe, welche Stuve (über das Schulwefen 
1783) gegen das Latein- Schreiben und Sprechen gerichtet hatte, Dagegen hat fich fein 
lateiniſches Leſebuch feit 1782 bis heute in Gebraud erhalten) und bie chreftomathifche 
Zufammenftelung Ciceronis histeria philosophiae antiquae (1781) ift lange Zeit viel 
in ber oberften Claſſe gelefen worben. 

Der entſchiedenſte Gegner bes Philanthropinismus wurbe ber Dann, ber am 
3. April 1783 in Trapps Stelle nah Halle ald „professor philosophiae ordinarius 
unb in specie ber Pädagogif“ berufen warb, mit ber Verpflichtung jährlich ein gemein: 
nüßiges, auf die Erziehungskunſt bezugnehmendes Publicum unentgeltlich zu leſen, außer 
bem bie Seminarijten praftiih zu üben und die Aufficht über bas Erziehungsinftitut zu 
führen. Fr. A. Wolf wurde [don 1784 von ber pädagogiſchen Profeffur entbunden und bas 
Erziehungsinftitut gieng ein. Am 17. October 1787 wurde bas philologiihe Seminar 
eröffnet, bei dem bie Hauptabfiht war, „brauchbare Schulleute für die oberen Elafjen 
litterarifcher Schulen oder Gymnafien zu ziehen,“ was bas ficherfte Mittel zur Ders 
befierung ber Schulen fei. Dadurch follten die Theologen befeitigt und ein eigener Schul: 
ſtand gebifvet werben. Unmittelbar auf bie Geftaltung der Schulen einzuwirken Hätte 
er in Berlin Gelegenheit genug gehabt, wenn er auf Humbolbts ideale Pläne mit ber 
wiſſenſchaftlichen Deputation hätte eingehen und ſich weniger negativ zu ben Verorbnungen 
über die Prüfung ber Candidaten, über die Inftruction für die Abiturientenprüfung, 
bei ber Anweiſung über die Einrichtung ber öffentlichen allgemeinen Schulen hätte vers 
balten wollen.477) Durch jeinen Aufbau ber Alterthumswiſſenſchaft hatten bie höheren 
Schulen einen Mittelpunct erhalten in dem Humanitätsiveale, welches Preußen zunächſt 
zu proftifcher Ausführung brachte. Der Plan eine allgemeine Schulorbnung zu entwerfen 
nad dem DVorgange ber Meifter feit dem 16. Jahrhundert ijt nicht zur Ausführung 
gelangt. Manches über ihn bringt das fleigige Werk von Arnoldt „F. A. Wolf in feinem 
Derhältnis zum Schulweſen und zur Pädagogik" befonbers in bem zweiten techniſchen 
Theile S. 182— 263, dazu Hirzel in dieſer Encpkl. X. ©. 422. Wenn feine Schüler 
hauptſächlich den griechiſchen Unterricht gefördert haben, jo haben body feine Borlejungen 
über die Enchklopädie und über die römiſche Litteratur auch gute Winke für das Latei- 
niiche gegeben. In der Auswahl der Schriftjteller ijt er noch nicht frei von ben ency⸗ 
Hopäbijchen Verirrungen feiner Zeit, Den lateinifhen Stil bat er während ber Halliſchen 

*) Bonnell hat ihn verherrlicht in diefer Encyll. Bd. Il. ©. 594. 

**) Einige Gedanken über die Ordnung und folge der Gegenftände des jugendlichen Unterrichts. 
Berl. 1791. 

**) Abgedr. in den Gefammelten Schulſchr. ©. 289. 
7) Bas er damit bezwedte, hat Horn in der Biographie von S. 73 an zujammengeftellt. 

Eine poetiſche Anthologie ift nicht zu Stande gefommen. 
tr) Manches fteht in Körte's Sammelei der consilia schol. p. 178—189, 191—200, 210—239 

planlos durdeinander. eine dietata für diefe Vorlefungen in dem Fragment bei Bernharby 

Wolfs Hl. Schr. Bd. I. S. 454. 
Fädagog. Encytlepadie. XI. 35 
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Zeit in beſondern Vorlefungen behandelt, aus denen vieles in Fülleborns kurze Theorie 
bes lat. Stils (Breslau 1793) übergegangen ift. Daß er über manches zu verſchiedenen 
Zeiten verſchiedene Anfichten vertreten bat, läßt fih aus äußern Umſtänden und Stim: 
mungen bes reizbaren unb zum Herrichen geneigten Mannes wohl erklären." Seinen 
Ruhm haben weder bie Angriffe der Eichhorn'ſchen literarifchen Zeitung 1843. Nr. 5. 

42. 43 (von Rumpel) und auf dem Elberfelder Kirchentage (vgl, Zeitſchr. f. G.W. 1852 
S. 94—97) vom drijtlihen Stanbpuncte aus geihmälert*), noch ber moderne Meland- 

tbonianismus beeinträchtigt. Während feit ben fFreiheitöfriegen die preußifchen Gym— 
nafien auch ohne ein Unterrichtögefeß und fefte Lehrordnung ſich ruhig entwidelten: und 
in den Anforderungen der Reifeprüfung das Ziel, nach dem fie zu ftreben Hatten, ar 
vorgezeichnet fanden, mußte bie Pflege des Iateiniichen Unterrichts gebeihen,. denn der 
freie Aufſatz, die lateiniſche Erklärung einer griechiſchen Stelle, * aus a 
lateiniſche Interpretation war barin geforbert. 

Die Neuerungen in der Methobe, welche von bem Engländer James Hamib 
ton und dem Franzoſen Joſeph Jacotot für den Sprachunterricht erfunden ſind, * 

wollten. die fremde Sprache an einer mit Interlinearverſion verſehenen Lectüre in ver: 
ſchiedenen Curſen erlernen laſſen; bei Jacotot ſollten ſchließlich die unverbundenen gram 

matiſchen Kenntniſſe geordnet, geprüft und das bisher durch Abstraction Ermittelte 
verificirt werden. Jacotot fand mit ſeinem rationelleren Verfahren wenig Anklang 
Hamilton dagegen beſonders in Württemberg an Leonh. Tafel einen begeiſterten Apoſiel 
Diefer hat ein Elementarbud der lat. Sprache in 3 Abtheilungen (Ulm 1840) berank 
gegeben und in zahlreichen Schriften dieſe Methode vertheibigt. Hamilton hat 13 Bänte 
Iateiniiher Terte drucken laffen und dieſe will er mit Anfängern in ſechs Monaten fe 
durchleſen, daß fie biejelben verjtehen; Jacotot fommt von einer epitome historiae sacras 

ſchließlich zu Horaz. Einen verwandten Weg hat W. Blum in ber Lateinifchen Vor— 
ſchule (Leipzig 1840) eingefhlagen. Im Württemberg fehlte es Tafel nicht am — 
wie Schwarz in Ulm***); jetzt ſcheint die Sache auch dort vergeſſen. 

Und doch haben wir auch in Norddeutſchland einen modificirten Jacotot an Ge 
Ruthardt (geft. 1863 in Breslau) gebabt, Diefer wadere Privatgelehrte fuchte ein 
Gorrectiv für die bei dem Spracdunterrichte ſich heransftellenden Mängel in der Auk 
ftellung eines Mittelpunctes der Stubien und die Beziehung alles Weiteren auf dieſen 
Mittelpunct, aber er unterſchied ſich dadurch, daß er nicht ein ganzes Buch zu Grunde 
legte, nicht durch den Anhalt allein den Lernenden feſſeln wollte und zum Verftänbnifie bei 
Inhalts ſich nicht einer Ueberjegung bediente. Sein „Vorſchlag und Plan einer -äußem 
und innern Bervollftändigung der grammatikaliſchen Methode die Spradhe zu Iehren;* 
veranlaßte 1839 bie preußifhe Unterrichtsbehörbe, Gutachten zu fordern und das Der 

fahren zu empfehlen. 1840 erſchien fein Lernftoff als loci memoriales, 1841 bie weiter 
Ausführung feines Vorſchlags zunächſt für bie lateinische Profa. In einer Minijterial 
verfügung vom 24. Febr. 1843 wurbe ber Erfolg überall da conftatirt,. wo die Sade 
von ben Lehrern mit Ernft und Liebe aufgefaßt fei, und im uni besjelben Jahres ver 
orbnet; mit dem lateinischen Unterrichte regelmäßige, methodiſch geordnete Memoriräbungen 
in einer beftimmten wöchentlich wieberlehrenben Zeit zu verbinden und alle Uebungen bei bem 
lateiniſchen Unterrichte auf diefelben zu beziehen.7) Das Abel'ſche Minifterium in Bayem 
ſchickte den Rector Reuter in Würzburg 1842 nad Preußen und auf feinen günftigen 

*) Gilers Manderung durchs Beben | W. ©. 174. 

**) Nuthardt in diefer Encykl. II. ©. 241— 255, 731— 739, Bei der Litteratur fehlt Plan, 

der Spradhunterrit nad) Ham. und a Quedlinburg 1844, und ein Aufjag in der Zeitiche. für 
Gelehrter und Realſchulen III. ©. 302. 

***) Auch die neunte MWeftfäl. Directoren-Gonferenz. S. 20. 

}) Stieve in dem Progr. von Münfter 1844 und in den Verh. der zehnten Weit. Direcloren 

Conf. ©. 17. 
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Bericht Hin*) wurden im September 1843 bie Stubienrectorate beauftragt, den Verfuch an 
ihren Anftalten mit Eifer einzuleiten und (matı ftaune!) nach Ablauf eines halben Jahres 
ſchon die Ergebniffe vorzulegen. In Württemberg empfahl: die Sache Adam (Mittel: 
ſchule L ©. 46-67); in Sachſen und anderwärts verhielt man ſich abwehrend.“) — 
Ton Quinta bis Prima foll ein Lernftoff memorirt und babei das Frühere fo geübt 
werben, daß alles dem Schüler immer gegenwärtig erhalten wird. Diefer Stoff foll 
bad Mittel werben bie grammatifalifchen Kenntriffe feftzubalten umb zu verbeutlichen 
und eime reiche Fundgrube für das eigene Reben und Schreiben geben. Gedächtnis und 
Verſtand würben gleihmäßig im Anfpruch genommen und dieſe Klarheit des Wiſſens 
müße ſelbſt der Golibität des Charakters einen merklichen fittlichen Gewinn gewähren. 
Eigentlich jollte nur der Lehrer die Stoffiammlung haben und die Sätze an bie Tafel fchreiben. 
Bei fo glänzenden Erwartungen wendete ſich jofert bie Jubuftrie ber Herausgabe foldher loci 
zu, aber leiber entſprachen biefe Sammlungen dem Anforderungen ber Clafficität, der Reich— 
haltigkeit, der Planmäßigfeit der Anorbnung, ber Kleinheit des Umfangs nur wenig. 1842 
famen Meiring und Remaclh mit dem Memorirbude, einzig aus Cicero und felbft 
größere Abjchnitte,' wie das Somnium Seipionis; 1843 brei Theile der Quedlinburger 
Lehrer Goßrau, Kallenbach und Pfau. und bie mageren Elbinger loci; 1844 bie Spilfer’fche 
Sammlung, die Graſer'ſche für das Gymnaſium im Guben und die Stofffammlung von 
Rempel, Troß und Hopf in Hamm, dieje nur aus Cicero und parallel mit dem granmatifchen 
Syſtem; 1845 endlich Ruthardt jelbft in Verbindung mit Zaſtra. Wenn die zahlreichen 
Gegner jagten, man babe immer ſchon Stellen aus den Elaffitern memorirt, fo vergaßen 
fie, daß dies ohne Methode und Ziel geihehen war und daß bie Anſammlung eines 
ihern, fruchtbringenden geiftigen Beſitzthums der Hauptgewinn fein follte. Aber die 
Schwierigkeit lag in der allfeitigen Verwendung des Stoffes, bevor die Schüler ganz in 
dem Beſitze besfelben waren, in ber Heranziehung fpäter eingetretener Schüler, im ber 
Zumuthung an ben Lehrer, nicht bloß den Stoff feiner Elaffe im Gebächtniffe zu haben 
und babei aud zu willen, was in bem worhergehenden Clafjen an ben bortigen Stoff 
gefnüpft war. Weberbies beburfte er feinerjeits einer großen Regſamkeit und Anftrengumg, 
um bie größtentheils kurzen unzufammenhängenden Sätze zu ben verfchiebenartigjten 
Combinationen zu verwerthen. Wie alles manierirte, Funftgriffmäßige war es wohl für 
einzelne brauchbar; bie beſonders geneigt waren gerade biefe Tendenz mit befonberem Eifer 
zu verfolgen. **) Auch diefe Methode ift vergeffen, aber fie hat bie bei ber einfeitig 
rafionellen Richtung des Unterrichts vergeffenen Memorirübungen wieber zu größerer 
Beachtung gebracht. 

Den modernen Gymnaſien, wie ſie zunächſt in Preußen auf Wolf'ſchen Grund— 
lagen, aber nicht ohne ein Uebermaß der Lehrgegenſtände und nicht ohne Uebertreibungen 
beſonders im Griechiſchen ſich entwickelt hatten, erwuchs ein abwehrender Kampf nicht 
eben ſchwerer Art gegen bie von dem Medieinalrath Lorinſer aus geſundheitlichen Rück— 
ſichten 1836 erhobenen Anklagen. 7) Das einzige Refultat aller Gutachten und zahl: 
reiher Brodüren war die Minifterialverfügung vom 24. October 1837, welde in bem 
fogenannten blauen Bude die Zahl der Iateinifchen Stunden anjehnlid, erhöht Hat. 

Ein ganz anderer, nicht zu verachtenber Gegner wurde Fr. Thierſch, ber fi in 
feinen Reijeberichten ſcharf gegen die Menge der Lehrfächer und Lehrſtunden und gegen 

*) Ruthards Vorjhlag und Plan, erläutert von Fr. 3. Reuter. Straubing 1844. 

**) Votum in Sachen der R. Methode mit Nüdfiht auf deren Einführung in die ſächſ. Gymn. 
2pz. 1844. Peter, Beleuchtung des R. Vorſchlags und Plans. Lpz. 1843. 

*##) inter den Gegnern find Raumer II. S. 90—103; Köne, die Gefahren und Abwehren 

der R. Methode, Münfter 1844; Fabian in dem Progr. von Lyk 1845; Techow in dem Progr. 

der Brandenburger Ritterafad. 1846 und jogar vom Hegelſchen Standpunce aus Kapp in dem 

Progr. bon Hanım 1842. 
+) Bal. Foß im diefer Enchkl. VI. ©. 841. Deinhardt IV. S. 450. Auch dieier Popanz ift 

1872 wieder hervorgefucht worden. 
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bie hochgeſpannten Anforderungen ber Reifeprüfung ausfpradh.*)  Desbalb führte er in 
feinem Lehrplane für Bayern 1829 die alte, durch bie Meberlieferung gegebene Bas 

in ber Lateinſchule wieder ein, d. 5. ben Unterricht in ber lateiniſchen Sprade, um 
gute Lateiner zu bilden in 16—12 wöchentlichen Lehrftunden (im einigen twilrttembergt 
{hen Schulen waren es fogar 25 von 32 Lehrftunben) und ſchloß bie Naturwiſſenſchaften 
ganz aus. Die ehrmürbigen Lateinſchulen Württembergs, deren tüchtige Leiftungen er 
(Gel. Schul. I. ©. 229) eingehent geſchildert hat, blieben fein Ideal; vielleicht erheb 
er bies fpäter um fo mehr, je weniger fein Lehrplan Billigung fand, ber ſchon 18% 
wieber befeitigt wurbe. Seine Freunde traten in feine Fußftapfen, namentlich 8.8, Roth") 
in einem Aufſatze zur Gymnaſialreform (in Mützells Zeitihr. Bb. 18. S. 337) und 
ganz befonbers in der Gymnaſial-Pädagogik ©. 44, in ber er bei bem Verlangen md 

erziehendem Unterrichte auf BVereinfahung bringt ganz nad) dem Mufter und Vorkitt 
ber Melanchthon'ſchen oder Neander'ſchen schola latina. Verkehrt ift es zu behaupten, 

Wolf habe das Gymnaſium zur Vorfchule der von ihm gefchaffenen Alterthumswiſſen 
ſchaft erhoben, humaniſtiſche und realijtifiche Elemente zufammen und in einander geſchoben 
und von den Gründen dieſer Mengung Feine pſychologiſche Rechenſchaft zu geben getmukt. 

In Anſchluß an die ſtiftleriſche Seminarbilbung feiner Landsleute verlangt Roth (fi 
Schriften I. S. 396—405) philologiihe Lehrer, welche zugleih Theologen find, ım 
durch fie einen vom chriſtlichen Princip getragenen Humanismus zu erreichen. Er bil 
feft an dem Glauben, baf wer auf ber Schule eine gute Ueberſetzung aus dem Deutiäen 
in's Latenifhe zu machen gelernt Habe, damit ein guter Philofog gemorben ſei un 
zum Lehramte an Gymnafien beſonders befähigt. Auch fein Freund Nägelsbat 
wandelt in Anhänglichkeit an fein bayriſches Vaterland, das ihm bei feinen pädagogiſchen 
Borlefungen allein vorſchwebt, auf gleichen Wegen; an eine Veröffentlichung derfelben kat 

der beſcheidene Mann gewiß nicht gedacht. Heinrich Thierſch ſchrieb: Zurüdflihrung 
des Gymnaſialunterrichts zur Einfachheit, Marburg 1857, und nur gemäßigter Wait 

in demfelben Sinne und Suchier, ohne bei dem in Heffen allgewaltigen Vilmar dami 

Gehör zu finden. 
Den formellen Nuten, welchen der claffiiche Sprachunterricht, namentlich ber lateiniſce 

bringe, hatte man zu fehr hervorgehoben und die grammatikaliſch-kritiſche Behandlung der 
Schriftſteller einleitig betont. In dem Lande, in weldhem ©. Hermanns**) Schüler Tehtter, 

erjtand der Gegner aus ber eigenen Mitte, Hermann Köchly, ber e8 unternahm den 

Oymnafialunterricht mit dem Zeitbewußtſein zu verfühnen.}) Wo man mit allem alten 
aufzuräumen fuchte, Fonnte au die Trabition der Schulen nicht unangetaftet bleiben, 
zumal die Jugend der Zukunft gehört. Dem Formalismus gegenüber ftellte er md 

dem Vorgange von Vilmar (1841) und Lübker (1843)4+) das hiſtoriſche Prineip auf, i 
beffen einfeitiger Anwendung er das Gymnaſium zu einer Art Hiftorifcher Fachſchule 
macht. Die Schriftfteller follen nur hiſtoriſch aufgefaßt werben, d. h. mittelft‘ ihre 
Schriften jollen wir fie felbft im ihrer Totalität und dadurch ihre Zeit kennen lem. 
Beſonders bas Lateinſprechen unb ber freie lateiniſche Aufſatz müßen befeitigt werben. De 

durch, daß er bie Laien in den von ihm in Dresven gegründeten Gymmaſial-Verein zeß 
und bie Berichte über bie verſchiedenen Unterrichtsgegenftände auch von weniger Berufener 
geliefert wurben, hat er weniger erreicht, als fein Eifer verdiente. Von ihm ift der Beriät 
über die Uebungen im Lat. Schreiben und Sprechen (Verm. Blätter H. 2 u. 3 S. 1-31) 
und ber Bericht über den Unterricht in den alten Spradyen (a. a. O. ©. 45-69), uud 

) Noch härter fein Sohn Heinrich in dem Leben feines Vaters I. S. 304. 
**) Segen ihn Schrader in Jahns Jahrb. Bd. 91. ©. 585, und ſehr entfchieden and ein Süd 

deutſcher für Wolf, A. Baumftarf, F. A. Wolf und die Gelehrtenſchule, Lpz. 1864: 
»*) Die Schuld trifft nicht Hermann, fondern die Mebertreibungen ungeſchickler Schiller. 

f) Foß a. a. O. ©. 845. 

tr) Auch Rothert, zur Schulteform. Aurich 1848. Vgl. Deinhardt Zeitſcht. f. G. W. &. > 
©. 729, 
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hat er wejentlichen Antheil an dem Gefammtberihte (S. 233—264), der auf die Gründung 
eines Privatgymnafiums nad diefen Grundſätzen hinſtrebt. Aber das Jahr 1848 ließ 
biefe Arbeit ziemlich unbeachtet vorübergehen und das projectirte Schul-Unternehmen ſcheitern. 
Im I. 1848 betheiligte fh Köhly wohl an ben Reformbeitrebungen und wußte durch 
bie Kraft ber Rebe mande feiner Anſichten zur Geltung zu bringen, weniger in Halle 
als auf ben Berfammlungen der ſächſiſchen Lehrer in Leipzig*) und Meißen. Sein An: 
ſehen war fo groß, baß er in bie Commiſſion gewählt wurbe, melde einen bas gefammte 
Schulweſen Sachſens umfafjenden Gefegentwurf auszuarbeiten hatte unb daß er mit ber 

Abfaſſung desjelben beauftragt wurbe.**) Bei feinem Auftreten 1859 in Zürich hat er 
vieles anders gejtaltet,***) in SHeibelberg aber 1868 ben Kampf gegen ben lateinijchen 
Formalismus wieber aufgenommen und bamit ber württembergifhen Unterrihtöbehörbe 
ſtark imponirt.7) Es ertönte abermals ber alte Ruf: weber Lateinſprechen noch Lateins 
ſchreiben, weder freie lateiniſche Aufſätze noch lateiniſche Gedichte, weder Iateinifch come 

mentirt noch interpretirt — es war ihm Ernſt darum dieſen „veralteten Wort: und 
Formelkram“ los zu werden, obſchon er ſelbſt ſeinem ſächſiſchen Schulſacke durch die 
treffliche Handhabung aller dieſer anathematiſirten Dinge volle Ehre macht. Bei 
Wohlrab, Gymnaſium und Gegenwart (Lpz. 1874), tauchen Köchly'ſche Anſichten 
wieder auf. 

Das Jahr 1848 mit feinem Sturm und Drang regte auch die Gymnaſiallehrer 
auf, die Reform zu bejprechen, 77) am wenigjten im Süden Deutichlands. Ihre Verband: 

lungen bezogen ſich meift auf die äußere Organifation und die materielle Stellung ber Lehrer 

unb verliefen fid) vielfach in Feinliche Verhältniſſe. Der Plan der Bifurcation wurde im 
Intereſſe der Einheit höherer Bildung lebhaft befürwortet unb von ber preußiichen Be: 
hörde (aud andern) gebilligt. Die Lehrverfaſſung F77) wurde meift leicht abgethan; etwa 
auf Balms Schriften über Zwed, Umfang und Methode bes Unterrichts in ben 
claffiihen Sprachen (Lpz. 1848) läßt fih noch heute verweilen. Der befonberd im 
Norden Deutichlands, aber auch von einer Minorität ſächſiſcher Lehrer befürwortete Plan, 
mit einer mobernen Sprache (Franzöſiſch, in Holftein und Hannover Engliſch) zu bes 
ginnen, *) ift volljtänbig nirgends burdhgeführt. Der Königsberger Gotthold (Ideal des 
Gymnaſiums 1848) wollte nur die griehiihe und deutſche Sprache zur Vereinfahung 
des Unterrichts behalten und das Lateinijche gänzlich bejeitigen, Bei ben Berathungen 

ber Berliner Landes: Schulconferenz hatte in der Commiſſion nur eine Minorität bie 

Beibehaltung der freien lateinischen Auffäge gefordert, „infofern biefelben im weſentlichen 

Reprobuctionen eines antiken, durch den Unterricht oder durch Lectüre dargebotenen nicht 

zu ſchwierigen Stoffes enthalten.“ Die Verſammlung entſchied, daß fie nicht mehr 

obligatorijch fein jollten mit 24 Stimmen und 23 ftimmten bei ben facultativen Auf: 
ſätzen für die weſentlich reproductive Natur berfelben.*}) Der in Württemberg 1852 
rebigirte Normalpları (niemals veröffentlicht) hatte Lateinſprechen und bie BVerfification 
bejeitigt, die Schreibübungen auf weniger Stunben rebucirt; ber freie Aufſatz war ohnehin 

fhon wie in Bayern und Baben in freies Belieben gejtellt. So erzählt Hirzel (X. ©. 543); 

*) Hier erklärte er, lat. Auffäge jeien als eine Art Liebhaberei zu geftatten, wie man fid 
Käfer- und Schmeiterlings:Sammlungen anlege. 

**) Von Brüfjel aus Hat er denjelben 1850 veröffentlicht. Nach $. 109 fallen Lateinſprechen, 
fat. Bersübungen und freie Arbeiten gänzlich fort. 

*) Vol, N. Schweizer. Mujeum I. S. 85—108, 192—204 und das Schriftchen Über die 

Reform des Zürder Gymnafiums, 1859. 

+) Bol. Hirzel in dieſer Encyll. X. ©. 548. Teufel in Mafius’ Jahrb. 1869. ©. 113. 

tr) Was Fo in diefer Encyll. VI. ©. 847 zujammengeftellt hat, läßt ſich vervollftändigen aus 

meinem Berichte in dem nielligenzbl. der Hal. U. 2. 3 1849. Nr. 2—8. 

rrr) Eine fleißige Zufammenftelung Hierüber giebt MügeN in feiner Zeitihr. 1850. S. 817—864. 

*) Dagegen bei. Nitzſch in Kiel: Ueber Neform der Gymnafien als allgemeinerer Bildungs- 

anjtalten, 1849. 

*44) Bol. die von mir redigirien und herausgegebenen Verhandlungen S. 171 u. ©. 177. 
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eine Commiſſion von Schulmännern hatte den von G. Schwab*) ausgearbeiteten Entwurf 
einer. neuen Schulordnung für bie gelehrten Anftalten Württembergs 1847 berathen und 

ihre Arbeit 1848 veröffentlicht. Wahr ift allerdings, daß berfelbe niemals‘ als ein 

Ganzes ind Leben eingeführt. und nur TWinzelnes daraus ins Werk geſetzt iſt. Er ent: 
hält für Lateinſchulen, Lyeeen und Gymnaſien in $.25—34, 70-83 fehr genaue Be 

ftimmungen über. ben lateiniſchen Unterricht, die in den Motiven S. 101— -106 und 
©. 114 und in Geparatvoten S. 143—162 begründet werben. 

‚Die Reaction bat tafür geforgt, daß von biejen Reformplänen nichts zur Ausfüßrung 
gekommen iſt. Man berubigte fi, als durch bie neue Drganifation ber Realſchulen in 

vielen. Ländern beide Anftalten frieblih neben einander fidy entwideln Tonnten, höchſtent 
wirbelte die. Erörterung der frage über das Latein in’ ber Realſchule einigen Staub auf, 
Jetzt ift der Kampf new entbrannt, weil. bie finanzielle Exiſtenz dieſer "Schulen von ber 
Erlangung immer weiter gebender Berechtigungen abhängt und barauf die Bemühungen 
ber ſchwer leidenden Städte unb ber Reallchrer in Preußen zumal: gerichtet find, 2x 
neben hat die MWieberherftellung des neuen Reiches auch bie alten Gedanken vom de 

Einheit ber höheren Schulen wieder ins Leben gerufen und vom nationalen: Standpunkt 
it das hiſtoriſche Princip wieber. hervorgeſucht. Der jugenblihe Verfaffer ber Brieft 

über Berliner Erziehung (1871) und ber Schrift über nationale Erziehung (Lpz. 1872) 
betrachtet als Mittel bazu die Anleitung der Schüler zum eigenen Beobachten unb zum 
eigenen wirklichen Denken; Mittelpunct des Gymnaſialunterrichts follen die alten-Spraden 

bleiben, aber an die Stelle der grammatiſchen Studien’ eine reich ausgeftattete, umfaflent: 

Lectüre treten, weldye weniger die Form als den Gebanfen beachtet und beshalb wefentlid 
ſtatariſch iſt. Lateinfhreiben und Sprechen ijt natürlid) vom Uebel. Auch Laas (Pin: 
g0g, bes 3. Sturm ©, 122 und das Schriftchen: Gymn. und Realjchule, Berlin 187) 
läßt -Tateinifche Ertemporalien nur bis Tertia zu, „höher hinauf werben fie abjchmediz 
und unfruchtbar.“ Andere betradgten ben lat. Aufjag nur noch als Ehrenſache, wie 
Lattmaun, Reorganifation des Realſchulweſens und Reform ber Gymm., Göttingen 

1873. Es ift bier nicht der Drt, auf die zahlreihen Aufläte und Schriftchen einzugeben, 

welche der Kampf und beſonders bie Rückſicht auf die in Preußen. bevorſtehende Geſch— 
gebung hervorgerufen hat; eines erhellt aus allen, daß bie Verfaſſer mit dem, was bieher 
auf tiefem Gebiete gethan ift, jehr wenig befannt find und meift al® neue Gedanken aut: 
geben, was längſt vor ihnen befjer gejagt ift. 

Das gilt zum Theil auch von dem Manne, ber mit großem Eifer und unernüblider 
Betriebfamkeit in feinen Schriften unter dem viel verheißenben Titel „zur Reform des I» 

teinischen Unterrichts auf Gymnaſien und Realſchulen“ eine Verbefierung desjelben berbei: 
führen will, von Hermann PBerthes. Die theoretifhe Entwidlung geben vier Artikel 

(die beiden erften in der Ziſcht. f. G. W. Bo, 27 und 28, **) Berlin 1873—1875) durch bie 
Darlegung ber Principien. Er will in ben beiden erften Artikeln zunächft bie Erlernung ber 

Bocabeln in Verbindung mit der Lectüre, alfo nicht ilolirte, ſondern in Verbindung mit 

andern Wörtern, erſt Primitiva, dann Derivata; bas früher Gelernte wirb bei jeber gr 
eigneten Gelegenheit wieder aufgenommen. Die Hülfsbücher find wie bei allen Methobiken 

die Hauptfache; das für Serta enthält neben dem etwas zu ſchwierigen Leſebuche zugleid di: 
Wortkunde (1874), das grammatijch: etymologiiche VBocabularium mit dem Lejebud für 
Quinta ift 1875 erſchienen. Den ber Lectüre in Quarta dienenden Nepos hat Ferd. Vogl 
(1873) verbefiert.. Das Vocabularium zu Nepos, natürlich dem verbeſſerten, iſt 1873, 
bie fehr umfangreiche vergleichende Wortkunde zu Cäfars bellum gallicum in’ bemjelben 

Jahre herausgegeben. Der dritte Artikel (1874) beichäftigt fid) mit der Behandlung ber 
regelmäßigen Formenlehre in Serta, wo es wiederum als ein novum hervorgehoben wir, 
daß man nicht von ber Erlernung ber Paratigmen, fondern von ber Anfchauung ber 

grammatijchen Formen im Sabe ausgehen müße; was ebenfo wenig new ift, als mas 

*) Bol. Klüpfel, G. Schwab ©. 367: 
**, Schon vorher in den Verhandl. der vierten Pommerſchen Birectoren-Eonferenz. ©. 41. 
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über die Scheivung ber Berbalformen, über die Verbindung der Subjtantive ber britten 
Declination mit einem Adjectiv zur befjeren Einprägung des Gefchledhts, über das Weg: 
jallen ber Präparation und bergleichen gefagt ift. Erſt 1876 iſt die Formenlehre zu wört⸗ 

dichen Auswenbiglernen erſchienen. Der vierte Artikel (1875) befpricht bie Principien bes 
Ueberſetzens (neben der wörtlidhen eine echt deutſche Ueberſetzung) und verläuft ſich in eine 
Polemik gegen die, Realfhulmänner, welde ben frembfpradlichen Unterriht mit dem 
Sranzöfiihen beginnen wollen. Das Erfreulichfte bei diefer jo umſtändlich verfündeten 
Reform würbe das aus der Durdführung derſelben verſprochene Ergebnis fein, daß die Zahl 
der lateinischen Lehritunden ohne Gefährbung ber Intereffen des Gymnaſiums in den beiben 
untern Claſſen auf 6, in ben anbern auf adıt in ver Woche beichränft werben könnte. 
Doch iſt der Nachweis davon nod in Ausficht geftellt und wird jedenfalls ber praktiſchen 

Erprobung bebürfen. Defterreich bat bereits die von ihm geforberte Zahl Tateinifcher 
Stunden. Auch ohne biejelbe ficht E. dv. Sallwürk (Pädag. Arhiv XVII. ©. 507—522) 
in dieſer Methode etwas fehr fruchtbringendes und mißt ihr. hohe Bedeutung bei; anders 
Dorſchel in der Zeitichr. f. ©. W. 1875. ©. 225. 

Schließlich iſt auch berer zu gedenken, welche das Griechiſche dem Latein gleichftellen 
ober gar in dem new zu ſchaffenden Realgymnaſium, ber einheitlichen höheren Schule, 
von bem Griechiſchen ausgehen, ihm eine bevorzugte Stellung einräumen und für bas La- 
teiniſche nur noch zwei obligatorifhe Stunden in Tertia und Secmba und zwei facultative 
in Prima anfegen. So Ep. v. Hartmann, zur Reform des höhern Schulmweiens, Berlin 
1875. Er ift wohl durchdrungen von bem Gebanfen, daß es auf die Form der Bildung 
ankomme, nicht auf bie, Mafje ber Kenntniffe und wirb mit allen Bejonnenen zurüd: 

jchreden vor ber windigen Behauptung mancher Realijten, daß die Beihäftigung mit ben 

alten Spradyen undeutſch jei unb verbilbend wirke. Wir wollen uns auch nicht erhißen 
über. bie harten Neuerungen, bie über uns „Buchſtabenfuchſer und Curioſitätenkrämer“ 

laut werben, und ruhig abwarten, ob fi bie Behauptung beftätigen werde, daß bie Real- 
ſchule die eigentlihe Schule der Zukunft fei und erft in ihr der nationale Gedanke feine 
rechte Geſtalt gewonnen: habe. 

In raſcher Ueberſicht will idy hinzufügen, wo in Geſetzen und Verordnungen ber 

neueren Zeit ber lateinijche Unterricht behandelt oder in theoretiſchen Schriften befproden 
iſt. Die verſchiedenen Entwürfe für preußifhe Unterrichtsgeſetze (Berlin 1869) können 
feinen Lehrplan enthalten; was Wieſe in ben Verorbnungen und Geſetzen (I. ©. 57) 
giebt, ift bes Berfafjers eigener Plan und wird ganz irrthümlich von Vielen als Normal⸗ 
plan. betrachtet. Das fähfifche Regulativ von 1847 giebt ©. 48 nur bie in ben vers 
jchiedenen Claſſen zu leſenden lateiniſchen Schriftfteller, 1870 dagegen $. 52 und 53 außer 

ber Angabe des Lehrzield genau bie Penfa aller Elafien. Ebenjo die Verordnung vom 
29. Januar 1877. in $. 14. Dasselbe war der Fall 1854 in ber revibirten Orb: 

nung ber lateiniihen Schulen und ber Gymnafien in Bayern $. 11—17 und $. 50—56 
unb in ber neuen Schulorbnung für bie Stubienanftalten vom 20. Auguft 1874 in dem 

$. 10, ber in bem Entwurfe (Münden 1870) weniger jorgfältig abgefaßt mar. 
Zum Bolzuge bed badiſchen Geſetzes vom 31. Dec. 1836 *) wurde am 18. Febr. 
1837 ein Lehrplan unb bie Schulorbnung publicirt, in welcher $. 5 die lateiniſche 
Sprade kurz behandelt wird; er wurbe 1863, 1864 und 1868 in Bezug auf bas 
Duantum ber Lectüre, bie Behandlung der Schriftfteller und. den grammatifchen Unter 
richt abgeändert; etwas eingehenber ijt bie Derorbnung vom 2, Oct. 1869 in $. 6, 
aber nicht fo genau als ber Drganijationsentwurf $. 35. Die Statuten für das Gym 
nafium in Altenburg (1834) und bie Berorbnung für die ‚beiden Gymnaſien in bem 

Herzogthum Meiningen (1836) find veraltet, obgleich bie. lettere in. $.-6 fehr gute 
Vorſchriften über das Pateinifche enthält, in denen Seebecks Umſicht nicht zu verkennen 
it. In Braunſchweig hat 1867 das MartinosCatharineum eine neue Lehrverfaflung 
erhalten, obſchon die Schulorbnung von 1569 eigentli ned immer in jenem Lande bie 

*) Berhandl. der achten Weſtf. Direetoren-Gönferenz 1837. ©. 5. 
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geſetzliche Grundlage iſt. In Mecklenburg haben 1849 bie Stände ben Entwurf eines 
Schulgefetes ausgearbeitet, das aber nur bie äußere Drbnung zu regeln verſuchte. Ben 
den durch Preußen 1866 ammectirten Ländern Hatte nur Naffau einen 1846 gegebenen 
und 1855 durch bie Nebucirung der Elaffen mobificirten Lehrplan und Schleswig-Holſſein 
durch das Verbienft von Nitzſch ein Regulativ für die Gelehrtenihulen vom 28. Jan. 1848. 
Die Meineren beutichen Länder haben fidh in ihren Einrichtungen meift an Preußen an: 
gefhlofien. Für das Neichsland Elfaß:Lothringen, in dem das höhere Schulwejen völlig 
neu zu gejtalten war (nur bas proteftantiihe Gymmafium Sturms in Straßburg blieb 
beftehen), ift am 10; Juli 1873 ein Regulativ für bie höheren Lehranftalten erlaflen, 
in deſſen F. 15 ber Tateinifche Unterricht georbnet wird. Zum Glüd hat man das Unter: 
richtsweſen im neuen Reiche der Gefeßgebung ber Einzelftaaten überlaflen; neuere Ber: 
orbnungen über bie Stellung der Lehrer, welche in dem Reichslande erlaffen find, beftätigen 
bie Heilfamkeit diefer Befeitigung einer Centralifation. 

In Defterreih*) Haben die Gymnafien am längften bie jeſuitiſche Einrichtung be 
mwahrt, auch ba, wo fich dieſe Anftalten in ben Händen ver Piariſten ober Benebictiner 
befanden. An Berathungen über bie bringlice Reform hat es feit der Mitte des act: 
zehnten Jahrhunderts nicht gefehlt. Der Piarift Gratian Marr (1775) bringt auf voll⸗ 
ftändige Erlernung ber lateiniihen Sprache unb verlangt aud Fertigkeit im Sprechen. 
Unter Joſeph II. hoffte man ohne unnöthiges Regelwerk eine praftifche Aneignung ber 
lateiniſchen Sprache erreichen zu können. Bis mweit in dieſes Jahrhundert blieb Lateiniſch 
bie Unterrichtsſprache; in ihr waren ſogar die mathematischen Lehrbücher abgefaßt. Der 
Reorganifation, melde Erner und Bonit 1849 burhführten, war tüchtig vorgenrbeitet. 
Der „Entwurf der Organifation ber Gymnaſien und Realſchulen“ verwerthete bie Er: 
gebniffe der deutſchen Theorie und Praris umb führte bie Teitenben Gedanken ſtreng confe 
quent durch. Im Intereſſe des den hohen Anforberungen nod nicht entiprechenden 

Lehrerftandes find ausführliche Inſtruetionen beigegebenz bie für den lateinischen Linter: 
richt gebt von S. 101—116, aber auch ber Entwurf jelbft giebt in $. 23—26 die Penfa 

genau. Für das Latein hat jebt Hübl in dem Handbuch (Brür 1875) ©. 81 eine Zu- 
fammenftellung ber Beftimmungen gegeben. Selbſt bie politiſchen Schwankungen haben 
dieſe claſſiſche Grundlage nicht erjhüttert, mieberholte amtlihe Erörterungen 1857 und 

1870 unter Mitwirkung von Fachmännern haben nur geringe Mobificationen zur Her 
ftellung oder Fortentwidlung ber Grundſätze herbeigeführt. Auch Ungarn**) erhielt 1852 
biefelbe Organifation, aber 1860 reftituirte man bie alten Zuftänbe (nur bie ſächſiſche 
Nation in Siebenbürgen **) nicht) und verfuchte fich ſeitdem in allerlei Entwürfen, bie bald 

Frankreich, bald die Schweiz, bald Preußen zum Borbilde nahmen, aber in. bem über: 
großen magyariſchen Ehrgeize zu gar nichts fommen. Die Midgriffe bes neueften Lehr: 
plans bat Tördk beleuchtet (Bubapeft o. %.), den von 1869 Genthe in ber Zeitjchrift 

f. ©. ®. ©. 741—766 beiproden. 
Einige Gymnaſien haben befondere Lehrpläne veröffentlicht ſowohl für alle Unter: 

richtögegenftänbe, als auch befonders für alte Sprachen und namentlich für bas Lateiniſche. 

Auf diefen Spradhunterricht beziehen ſich der Lehrplan bes Hanauer Gymnafiums (1836, 
©. 7—14), ber des Altftädtifchen Gymnafiums in Königsberg von J. E. Ellendt (1853, 
©. 5—9), ber Grunblehrplan des Gymnafiums in Frankfurt an. der Ober von Rod 
(1866, ©. 14— 22), ber ausgeführte Lehrplan für den griechiſchen und kateinifchen Unter: 

*) Bol. Fider in dem 5. Bde. diefer Encyll. und die mufterhafte Schrift: Geſchichte, 

Organijation und Statiftif des öfterr. Unterrichtswefens, Linz 1873. Wolf: hiſtoriſcher Rüdblid auf 
die Gymnafiaf-Reorganijationspläne in Oeſterreich, Czernowitz 1873. 

**) Die feit Maria Therefia gültigen Beftimmungen ſtehen in der ratio educationis totius- 
que rei literariae per regnum Hungariae et provincias eidem adnexas, Vindob. 1777, melde 
in wahrhaft ungariichem Latein abgefaßt ift. 

**) Ueber den Stand des Öffentlichen Schulweſens der evangel. Landeslirche in Siebenbürgen. 
Hermannftadt 1873. 
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richt von. Frid: in Potsbam (1869), ber Lehrplan: ber, Domſchule in Güſtrow von Raspe 
(1870, ©. 5), ber Grunblehrplan für das ftäbtiihe. Gymnaſium in Brandenburg von 
Imhof (1871, ©. 10— 18), der Grundlehrplan für. ben beutihen und lateiniſchen Unter: 
richt in Landsberg an ber Warthe von Kämpf (1872). Sicherlich ift mir. bier Mandes 
entgangen. 

Die Verhandlungen ber preußiſchen Directoren-⸗Conferenzen finden auf Grund von 
Berichten ftatt, die von ben Lehrercollegien der einzelnen Anſtalten erſtattet und von zwei 

Referenten zuſammengeſtellt werden. Darum haben fie großen Werth und es iſt ſehr 
zu bellagen, daß bie Berichte darüber erſt ſeit einigen Jahren allgemeiner zugänglich wer⸗ 
ben. Nach dem Material, welches mir zur Hand iſt, haben verhandelt über ben Tatei: 
niſchen Unterricht, feinen Zwed und feine Methode die Provinzen Weftfalen 1851, Ro: 
fen 1867, Pommern 1870; über bie Förderung bes lateiniſchen Unterrichts Preußen 
1868; über ben Umfang und bie Behanblumg ber Lectüre Sachen 1838, Schlefien 1867 
und 1873; über bie Auswahl der Schriftfteller und die Behandlung der Lectüre Schle: 
fin 1867 und 1878, fpeciell in ben beiden obern Elaffen der Realjchulen Preußen 1865 
und 1868; über bie Behandlung ber griechifchen. und lateiniſchen Schriftſteller in ten 
obern Claſſen Pommern 1873; über bie Lehrmittel. des Tateinifchen Unterrichts Welt: 
falen 1854 und Pommern 1861; über bie Methode und Reihenfolge ber. Hebungen im 
Lateiniſchen Weftfalen 1840; über bie lateiniſchen Versübungen Weitfalen 1871 und 
Pofen 1870; über die Orthographie Schlefien 1873. Die 1876 von Erler herausgegebene 
Ueberficht biefer Verhandlungen umter dem Titel: Die Direetoren⸗Conferenzen des preußifchen 
Staates zeigt, daß mir nichts wefentliches unbekannt geblieben ijt, 

Was auf den Berfammlungen deutſcher Philologen über verichiebene Theile diejes 
Unterrichts verbanbelt ift, wird an ben betreffenden Stellen erwähnt werben. Der Verein 
ſchweizeriſcher Gymnaſiallehrer bat 1874 bie Einrichtung bes griechiſchen und lateinischen 
Gymnafialunterrichts beſprochen. Bon den Vereinen, die am Mittel: und Nieberrhein, 
in Sachſen und Preußen beftehen unb auch weiter ſich bilden, giebt es meiſt nur kurze 
Berichte in Zeitſchriften. 

Bon ben Berfafjern ber Gymnafialpädagogifen gehören hieher Klumpp, Bb. I, ©. 45 
bis 180, Wiß, Enchklopädie und Methodologie der. Gymnaſialſtudien (Lemgo 1830), 
©. 170-196, Raumer, Gejhichte der Pädagogik Bd. 3. ©. 45 (mur über einige 
Methodiker), Thaulow S. 187—157, Nägeldbah S. 94—136, Roth ©. 168—183 
und 236, Ried (päbagogijche Briefe) S. 159—217, Wilhelm, praftiihe Pädagogik für 
Mittelihulen S. 93— 95, Schraber ©: 346—899 und weiter auch für Realſchulen, endlich 
Hirzel S. 197— 218. Der Artikel in dem Päbagogiihen Hanbbuhe Bb. I, ©. 794 
bis 806 von K. U. Schmib behandelt ben Unterricht auf der unteren unb mittleren 
Stufe. Bon den allgemeinen Werken könnte höchitens U. H. Niemeyer in ben Grund: 
fügen der Erziehung und bes Unterrihts Bd. II. ©. 304-852 wegen Beachtung ber 
einſchlagenden Litteratur angeführt werben, aber die letzte Ausgabe biejed Werks ijt 
bereits 1835 erſchienen. Was Curtmans Bearbeitung von Schwarz (1866) Bb. 2. 
©. 596-609 bietet, ift fehr bürftig. Fr. Schmalfeld giebt in ben Erfahrungen auf dem 
Gebiete des Gymnaſialweſens (Berlin 1857) S. 105—203 einen vollftänbigen Lehrgang 
des ‚lateinischen Unterrichts. 

gitteratur: Melch. Inchofer (+ 1648) historise sacrae latinitatis libri VI. 
Rom 1634, Meffanı 1635, Münden 1638, Prag 1741. Chr. Cellarius de fatis 
linguae latinae $. 36 u. 37 (Hal. 1701 uw. 1706, abgebr. in den dissert. acad, 
p. 455—480). Jac. Burckhard (+ 1753) de latinae linguae in Germania per 
XVII saecula amplius fatis, Hanoverae 1713, und bie Ergänzung im ben novi plane 
commentarii, Wolfenbutteli 1721.8. Conr. Nabmmader, Anleitung zur kritifchen 
Kenntniß der lat. Sprache, Lpz. 1768. 8. U. Fr. Pauli, Verſuch einer vollftändigen 
Methobologie für den gefammten Curſus der öffentlichen Unterweifung in der lat. Sprache 
und Litteratur (3 Bde, Tübingen 1785—99), eigentlich nur bie 144 ©, bes erjten Theils 
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geben eine Hiftoriihe Ueberſicht. Conr. Michelſen, Hiftorifche Ueberjicht des Studiums 
ber lat. Gr. jeit der MWieberheritellung ber Wiffenihaften, Hamburg 1837, giebt eine 

Charakteriſtik der wichtigſten Grammatiken. M. W. Heffter, die Geſchichte ber latei: 
niſchen Sprache während ihrer Lebensdauer, Brandenburg 1852, iſt kaum eine populäre 
Litteraturgefchichte zu nennen. Litterarifche Nachweiſungen ftehen in J. Fr. Noltenii biblio- 
thecae latinitatis restitutae conspectus generalis im zweiten Theile bes Lexicon 
antibarb. (Lips. 1768) auf 512 Seiten in alphabetiiher Folge der Verfaſſer. 

Ich habe S. 538 die Berbältniffe des lateiniſchen Unterrichts in Frankreich bis auf 
Nollin erzählt *); er blieb im 18. Jahrhundert unverändert. Die Nevolutionszeit hat in 
ihren verſchiedenen Parlamenten mit allen- Entwürfen zu einer neuen Organiſation der 

Schulen nichts erreicht.: Talleyrands Entwurf (1791) erflärte fich gegen bie ausſchließliche 
Bildumg dur Latein und Griechiſch (letzteres war ohnehin fehr vernachläßigt), Gonborcet 
wollte 1792 bie alten Sprachen durch Mathematif und Phyſik ‚verdrängen, denn ein langes 

Stubium berfelben jei eher ſchädlich als nützlich, ein oberflächliches fruchte nichts; ber Con: 

vent wollte die Jugenb von ben VBorurtheilen des alternden Geſchlechts befreien und ſchloß 
barum die Collegien und Facultäten. Das Conſulat eröffnete einen Theil berjelben 
wieber und gab ihnen eine claffiiche Section, in der man bas Latein bis zum Verſtändnis 

bes Cornelius Nepos und ber leichteren Briefe Cicero's lehrte. Die Gründung ber 
faiferlichen Univerfität hat in ben Händen bes Staates bas ganze Unterrichtsweſen uni: 
formirt und nad dem Mufter der Jeſuiten eine hierarchiſche Gliederung des Lehrkörpers 

geihaffen, welche mehr ben politiichen Sweden des Kaiferreihs ald ber Förderung ber 
Bildung diente. Die Einheit und Negelmäßigkeit aller Einrichtungen hat ben geiitlofen 
Mechanismus unterftüßt. Unter ber Reftauration find Feine weſentlichen Anordnungen 
vorgenommen, nur bie Jeſuiten wußten fi an manchen Orten des höheren Unterridts 
gu bemächtigen und fanden mit ihrem äußeren Scheine viel Beifall. Die Julimonardie 
hatte in Guizot, Coufin, Villemain berühmte Unterrichtsminifter, von benen ber erfte bie 
deutſchen Einrichtungen bringenb empfahl; bie verſchiedenen Unterrichtögefete beziehen fih 
nur auf die Äußeren Verhältniſſe. Nicht minder eifrig war das zweite Kaiferreich, unter 
bem Fortoul in ber unglüdjeligen Bifurcation der Anftalten Gewinn für bie eracten 
Wiſſenſchaften hoffte, aber biefelben ebenfofehr ſchädigte wie die claffifchen Studien. 
Nur die weniger begabten und weniger fleipigen Schüler wandten ſich zu ber realiſtiſchen 
Abteilung. Erft Duruy bat 1865 die Realſchulen geſchaffen (enseignement secondaire 
special). Die programmes officiels de l’enseignement secondaire classique ſchreiben 
genau vor, was in jeber Claſſe gelehrt, welche Bücher benubt, welche Aufgaben’ geliefert 

werben follen; es muß alles rögle uniformöment fein. Fertigkeit im lateiniſcher Rebe 
und im Verſen ift wie bei den Zefuiten die Hauptfache, auch bie Interpretation und 
Ueberjetung ber Glaffifer dient nur der Hebung eines guten Stils: Daranf legt man 

alles Gewicht ſchon um ber Ehre willen, welde ben einzelnen Anftalten aus ben von 

ihren Schülern bei dem allgemeinen Goncurfe bavongetragenen Preifen erwächst. Die 
Iateinifche Rebe erhält den höchſten Preis. Die lateiniſchen Lefebücher (dev fogenannte 

Aurelius Victor und bie selectae e profanis scriptoribus historiae) find aus dem adıt: 

zehnten Jahrhundert beibehalten, die conciones herrſchen nod immer vor in ber oberften 

Claſſe, felbft neueren Grammatiken wird es ſchwer fid) Eingang zu ſchaffen. Aug 
die Maturitätsprüfung (baccalaurdat &s lettres) beruht auf genau ausgearbeiteten 
Programmen, auf Grund deren man fid den Lernftoff einprägen ober durch bejonbert 

preparateurs (nad Art beuticher Prefien für den freiwilligen Militärdienſt) fi ber 
bringen laſſen Tann. Zahlreiche Hülfsmittel, wie das resume des. connaissances 
demanddes pour l’examen du baccalaureat &s lettres (2 Bde.) oder Memento de 
baccal. &s lettres (2 Bde.) erleichtern die Mühe, Für bie Iateinifhen Arbeiten dienen 

*) 2. Hahn, das Unterrichtsweſen in Frankreich, Breslau 1848, quoique deja ancien est 

encore d'une entiöre justesse, jagt Bréal 1872. Hochegger, die Forlſchritte des Unterrichtsweſens 

in den Culturſtaaten Europa's Bd. 1. S. 135 — 188, 
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le Roy, sujets et döveloppements de compositions, ober Morel la version latine. 

Für bie Lectüre hat man die Schriftfteller fogar mit boppelter Ueberſetzung (vers. 
litterale und eine correctere) herausgegeben, bei anberen- wenigjtens bie Ueberjegung 

bem Texte gegenübergeftellt*). Der Kampf gegen’ dieſe Schulen gieng zunächſt gegen 

bie Internate, dann überhaupt gegen bie möthodes arriördes de l’universite de France, 

bejonderd durch Charles Lenormant, befjen essais sur l’instruction. publique 1873 

fein Sohn gefammelt hat. Die Kataftrophe des deutſch-franzöſiſchen Krieges hat vielen 
die Augen geöffnet für die großen Mängel. Der Minifter Jules Simon erklärte ſich 

in bem denkwürdigen Circular vom 27. Sept.: 1872- gegen das gebächtnismäßige Ein- 
lernen ber Regeln, zumal bei den ſchlechten Grammatiken, gegen bie vielen jchrift- 

lihen Wrbeiten, gegen bie lateiniſchen Verſe, gegen bie. bictirten Weberjegungen; er 

verurtheilte die ſchlechten Ehreftomathien und forderte mehr Lectüre ber Schriftſteller. 
On doit apprendre le latin pour le comprendre, non pour l'écrire; pour le lire, 

non pour le parler ift der Grundſatz, von weldem er bei feinen Verbeſſerungen ausgeht 

und ben er, nicht ohne Bezugnahme auf deutſche Eintichtungen,**) in dem Bude la 
röforme de l’enseignement secondaire (Paris 1874) glänzend entwidelt. In dieſem 

Buche ift p. 399 jenes cirenlaire wieder abgebrudt. Einfichtsvolle Männer wie Bensiit, 

Boijfier (Revue des deux mondes, Auguft 1869), Breal, Yabbe, Deltour verfohten 

gleiche Grundſätze. Thery (projet d’une reforme dans l'enseignement des langues 

anciennes (1872) will mit dem Stubium ber lebenden Sprachen beginnen und erft nad) 

vier Jahren fol Griechiſch und Lateinifch zugleich anfangen. Die lateinijhen Reben 
und Verje jollen wegfallen, dafür aber Ueberfegungen aus den alten Schriftſtellern als 

Hausaufgaben gemadt werben. Janet (Revue des deux mondes, November 1872) 
betont bie Exlernung der neueren Sprachen (die Deutſchen verftünden franzöſiſch, aber 
bie Franzoſen nicht deutſch) und darum fol das Lateinifche nur obligatoriſch fein (das 

Griechi ſche facultativ) von der sixiöme an und fi) auf lecture des textes classiques 

beihränfen, thöme und oraison latine müßen fallen, bafür mehr exercices frangais. 

Auch an Verfechtern des Althergebrachten fehlt es nit. Es find biefelben Beftrebungen 

wie in Deutſchland, nur daß mir die genauere Kenntnis ber reichen Litteratur barüber 

abgeht. Frankreich hat bis jetzt noch feine Ruhe gewonnen hier neu zu organifiren; bie 

unglücklichen Errungenſchaften ver Freiheit bes höheren Unterrichts burd bie. Verjailler 

Verſammlung 1874 berechtigen zu feinen ſchönen Hoffnungen für das Land ber Bude, 

Estienne, Turnebe, Brisson, Cuias, Hotman, Lambin, der Saumaise und Casaubon, 

benen auch nod) heute ausgezeichnete Philologen gleichzukommen bemüht find. 

Belgien**) hat in feinem enseignement moyen, ‚wie ed durch das Geſetz vom Jahre 

1850 geordnet ijt, die größte Nehnlichkeit mit Franfreih, kann aber bei ber geringeren 

Zahl. ver Claſſen troß ber größeren wöchentlichen Stundenzahl in ben alten Spraden 
nicht viel erreichen. Il faut reconnaitre, heißt ed in einem amtlichen Rapport, que 
on n’eerit pas le latin aussi bien qu'autrefois. Nos 6leves de po6sie et rhetorique 

(ber beiden oberften Elafjen der Athenäen) ne possödent pas l’abondance d’expression 

absolument. indispensable pour 6crire sans dictionnaire avec dlögance et facilite, et 

leur style n’a pas à un dégré suffisant la couleur latine. Der Lehrplan jteht in 

biefer Enchkl. I. ©. 519 vgl. aud die pädag. Nevue Bd. 38. ©. 79. Die ecoles 
moyennes ſind etwa deutſche Bürgerſchulen und kommen hier nit in Betracht. 

*) Schon Fr. Thierſch über den gegenwärtigen Zuftand des öffentlichen Unterrichts (1838) hat 
die Mängel in Frankreich hervorgehoben. 

“*) Von ſolchen Tobeserhebungen will Hippeau l’instruction publique en Allemagne 1873 
nichts wiſſen. Giniges erfennt er an, weil es ihm um Befreiung der Lehrer von der Bevormundung 

und um Abſchaffung der Internate zu thun ift. Der Jahrgang 1873 von den Sigungen der academie 
des sciences morales et politiques enthält aud) andere hierher gehörige Aufläge. 
*) Beer, die Fortſchritte des IUnterrichisweiens in den Gulturftaaten Europa® U, 1. 

©. 173-207. 
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In Stalien*) waren bie höheren Schulen des lombardiſch-venetianiſchen Königreichs 

nad dem öſterreichiſchen Geſetze geordnet und beshalb deutſche Grammatiken und Lehr: 
bücher der alten Sprachen vielfady ins Jtalienifche überſetzt. Anberwärts Tag ber Unter: 
richt allein in: ben Händen ber Geiftlihen. Nur in Toscana finden wir eine Anzahl 
Gelehrter in Piſtoja und Prato eifrig mit ber Herausgabe Iateinifcher Schriftjteller ber 
ſchäftigt, denen ausführliche Commentare in italienischer Sprache beigegeben finb; Unter 
ihnen ift ber nachherige Erzbiihof von Siena Enrico Bindi (geft. 1876) und Atto 
Bannucci. Vergl. Cesare Guasti, Giuseppe Silvestri l’amico della studiosa gioventt, 
Prato 1875. Das geeinte Königreih erhielt am 10. October 1867 istruzioni e pro- 
grammi per l’insegnamento delle lettere nei licei e nei ginnasi, bie alles nah 
franzöftfcher Schablone mebeln. Die Zahl der Lehrftunden für bie alten Sprachen ift 
gerimg und doch will man es im Latein bis zum Berftänbnis der philoſophiſchen und 
rhetoriſchen Schriften Cicero's, des Tacitus und ber Epifteln des Horaz bringen und ver- 
langt fchriftlih un componimento in prosa und un commento sopra un iuogeo di 
autore classico. Es regt fi auch bort das Verlangen nad) einer Befjerung, **) bei ber 
Deutſchland zum Mufter genommen werben fol. Der erfie Verſuch mit den Schul 
programmen jcheint, nad) einigen Proben zu urtheilen, wenig gelungen. Mit. großer 
Wärme dringt auf Beachtung deutſcher Einrichtungen M. Meifina la leteratura latina 
nel secolo XIX. (Napoli 1876), ber ber Behörde beſonders empfichlt, die jungen Leute 
nad Leipzig zu ſchicken, il centro della filologia classica in Germania, bamit fie hier 
neben ber grünblicheren philologifhen Ausbildung auch eine Anleitung für das. Lehramt 
erhalten, 

Don Spanien läßt fich wenig fagen.***) Zorilla erflärte am 25. Dectober 1868: auf 
biefem Gebiete find wir um menigftens zwei Jahrhunderte zurüdgeblieben, Das Sm: 

bium bes Lateinifchen biente nur als Borbereitung für die theologifhen Stubien; man 

hatte fein anberes Ziel, als bie jungen Leute in ben Stand zu ſetzen die ſcholaſtiſchen 
Autoren zu verftehen. Der Normalpları für die segunda enseüanza fennt Fein Griechiſch 
und bispenfirt auch die, welche Mathematik, Naturwiffenfchaften, Mebicin und Pharmacie 

ftnbiren wollen, vom Lateinifhen. — In Portugal hat man zwar feit 1844 Liyceen, 
Eollegien und Privatgymmafien, aber von den lateiniſchen Schriftftellern wirb fehr wenig 

gelefen und der grammatifche Unterricht bleibt in bem Fermalismus, ben die bis auf 
Pombal überall herrſchenden Jeſuiten eingeführt hatten. 

Ueber bie mannigfaltigen Schulverhältniffe in ver Schweiz giebt Beer, die Fortſchritie 
bes Unterrichtsweſens in den Eulturfiaaten Europa's Bd. 2. Abtbl. 2 (1868) genauen 

BDeridt.}) Faſt im jedem Cantone ift eine höhere Schule, bie auch ihre litterariſche Ab⸗ 
theilung hat, aber die Verfafjung ift eine andere im den deutſchen, eine andere im ben 
franzöſiſchen Cantonen und bie katholiſchen unterſcheiden ſich wieder von den evangeliſchen. 
Das jeheclaffige Gymnaſium in Sarnen hat no die jejuitifchen Elaffennamen Gram: 

matit, Syntar und Rhetorik, an den Gymnaſien des Canton Wallis Principia, Rubi: 
menta, Grammatik, Syntar, Rhetorit I. und II. und Philoſophie, über der in Sitten 
nch eine Phyſik ſteht. Dem lateiniſchen Unterridhte find überall viel Lehrjtunden zw 

getheilt. 
In den Niederlanden haben fih auf dem Univerfitäten lateiniſche Vorleſungen viel 

Tänger erhalten als in Deutfchland; fie wurben freilich in die Feber dictirt. Ein Theil 
ber propäbeutifhen Stubien fällt dort in bie Zeit der Univerfitätsjahre, Das Land iſt 

*) Hippeau l’instruction publique en Italie. Paris 1874. Hochegger Hat feinen Plan, and 

Stafien zu behandeln, leider nicht mehr ausführen fönnen; er hatte gewiß in dem Lande jelbi 
reihe Materialien gefammelt, erfrankte aber ſogleich nach feiner Nüdtkehr. 

**) Jeep gli studii classiei in Italia in der Rivista di Filologia, Juni 1874. 

*n*) Zu den Mittheilungen in diefer Enchll. Bd. IX. S. 1-75 vgl. noch den eingehenden 

Aufiat von Vicente de la Fuenta in der Reyista de la Universitad de Madrid vom 3. 1873. 

+) In diejer Enchtl. Bd. VII. ©. 445 Fi. 
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flolz auf feinen alten philologifchen Ruhm (eine große Zahl der: bebeutendften Männer ift 
eingewanbert) und hält barum aud an feinen Schuleinridtungen feit.*) Die zahlreichen 
lateiniſchen Schulen, nur ſtädtiſche Anftalten, waren 1815 in bie engfte Verbindung. mit 

den Univerfitätsftubien geſetzt, 1843 find baneben Oymmafien mit lateiniſcher und. ge- 

werblicher Abtheilung eingerichtet. Die Schüler treten jpäter als bei: uns. meiftens aus 
den franzöfiihen Schulen ein, weil man bies für erſprießlich bei ber Erlernung bes 
Lateinifchen hält. Der Unterricht im diefer Sprache überwiegt, Schreiben und Sprechen 
wirb fleißig geübt. Die Lectionen der Schule in Leyben giebt Müller a. a. D. ©. 282, 
bie von Utrecht Effer in ben Symb, liter. IV. p. 40. Eine neue Drganifation ift 1869 
vergeblich verjucht worben. 

Dänemark erhielt durch bie Kirchenorbnung von 1537 im allen Städten Inteinifche 
Schulen, in benen ber Unterricht nach. dem Trivium in lateiniſcher Sprache ertheilt 
wurde, Man bat 1789 die Zahl derfelben. vermindert und ben Lehrplan: mit ber Grund⸗ 
lage ber claffiihen Stubien 1775, ſchließlich durch Verordnung vom 7. Nov. .1809 
georbnet. 1845 haben die Gelehrtenſchulen ihre jetige Geftalt erhalten, in der durch 
einige fpätere Bekanntmachungen. nichts weſentliches geänbert iſt. Ein Normallehrplan 
ift nicht vorhanden, doch gehen die neueren Sprachen den clafftichen voraus, :: Man ſpricht 
nicht Lateiniſch, macht Feine Verſe, auch fehr jelten lateiniſche Aufſätze und bod bat 

Kopenhagen immer gute Philologen, jüngft befonbers Latiniften gebilbet. Das ift Mabvigs 
Berbienit, ber auch feit 1848 als Unterrichtsinfpector auf die Höheren Schulen einen 
fegensreihen Einfluß geübt hat. **) 

Die ſchwediſchen Schulen mit ihren vier Claſſen repräfentirten außer ber Elementar: 
cafe, in der aber auch ſchon Lateiniſch geiprochen wurbe, das Trivium (etymologiſche, 
ſyntaktiſche und rhetoriſche Elaffe) und ebenfo das darauf gebaute Gymnaſium. Alles 
war auf den Unterricht künftiger Geiftlichen berechnet.***) Nach ſchweren Kämpfen zwiſchen 
Humanismus und Realismus bat man 1849 eine einheitliche. Anjtalt mit zwei Drbnungen 
gebildet, in ber fogar von ben alten Sprachen bispenfirt werben konnte. Erſt 1859. find 
dieſe Dispenfationen beſchränkt. Der Kampf: mit ben realiſtiſchen Tendenzen ber Zeit 
ift noch nicht ausgeglichen; die Majoritäten des Reichstags üben keinen guten Einfluß. 
Auch in diefem Lande gehen Schwediſch und Deutſch dem Lateinifchen voraus, mit dem 
erſt in der 3. Claſſe begonnen und bis zur 7. Claſſe in 10-7 Stunden fortgefahren 
wird; bie claſſiſchen Sprachen find burd das Gefek vom. 17. Juli‘ 1869 ei in ben 
Satein-Ghmnaflen ſehr herabgebrüdt. 

Ueber Rußland kann. ich einfach auf: bie genaue Darſtellung G. Schmids in die⸗ 
ſem Bande der Enchllopäbie verweilen ©. 35. Die philologiſch-hiſtoriſchen Anftitute in 
Petersburg (feit 1867) und in Njeſchin im Gouv. Kijew (feit 1875) und das rufſſiſche 
Seminar in Leipzig (jeit 1874) forgen neben ben Univerfitäten für bie Ausbildung von 

Gymnaſiallehrern. Die Einrichtungen der ruſſiſchen Oftfeeprovinzen find gleichfalls in 

biefem Band von &. 393 an beſprochen; bie dortigen Gymnafien Haben. ftets die alten 
Sprachen ald den Mittelpunkt bes Unterrichts betrachtet umd den Charakter: ald Bor: 
Kildungsanftalten ‘für bie Univerfität bewahrt. Sie haben bei: der Matwritätsprüfung 

den freien lateinifhen Aufjag oder ein Scriptum mit bebingter Gejtattung bes Lerikons, 
In England giebt es kein Schulgefeß, keinen gemeinfamen- Lehrplan, keine Bes 

auffihtigung der Schulen dur ben Staatz die alten auf Stiftungen beruhenden Er: 
ziehimasanftalten bereiten vor für: bie. colleges ‚in. Oxford und Cambridge. Nur: bie 
freien Lehranftalten erinnern an unfere Gymnaſien. Die Lehrer find meiſt Theologen, 

bie jeboh auf der Schule und auf ber Univerfität hauptſächlich claffiihe Studien ges 
trieben haben. Die claſſiſchen Sprachen haben das Webergewicht, aber es fehlt dem 

*) 2. Miller Gef. der cl. Philologie in den Niederlanden S. 130. Arnz in der pädag. Rev. 

3b. 27. S. 1. 259. Im diefer Encyfl. IT. ©. 558. 
**) Vol. den Art. Dänemarl Bo. X. ©. 718: 
**) Vol. den Art. Schweden Bd. VII ©. 768. Norwegen 2. VIN. €. 815. 
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Unterrichte in berfelben eine feſte Gliederung. Es wirb viel auswendig gelernt; bie 
Lehrftunden werben faft nur mit bem Abhören der Lehrpenfa arsgefüllt und bei bem 
Erklären der Schriftjteller das Cinführen in den Zufammenhang ber Gedanken ver: 
abjäumt. Lateinifhe Verſe werben mit Norliebe gemacht und bie Luft daran durd 
glänzende Preije gejteigert. Dazu -führt nicht bloß die Ueberlieferung von mehr als 
brei Sahrhunderten, ſondern aud die Rückſicht auf die Charakterbilbung und das 
Streben bie Schüler zu befähigen ſich felbftändig weiter zu bilden. Bon ben Schul 
in Edinburgh, Rugby und Eton ſpricht Noigt, Mittheilungen über das Unterrichtswefen 
Englants und Schottlands ©. 115—155, 260-309; Mandyerlei findet ſich in 2. Wieſes 
beutfchen Briefen über engliihe Erziehung (1. Bb. 1850. 2. Bd. 1877); noch Marer 
wird bas Bild aus dem rapport de l’enseignement secondaire en Angleterre et en 

Ecosse von Demogeot und Montucei, Paris 1858. 4.*) Es fehlt in England nicht 
an ſolchen, welche bie neueren Sprachen vorziehen, wie Jodyſon in ber Westminster 
Review, October 1853, aber man weist fie echt englifch zurüd mit der Bemerkung, 
daß der Lehrer folder Sprachen ein Fremder fein müßte, ein Fremder aber nicht befähigt 
jei bie englifche Jugend zu bilden. Macaulah verihmähte zwar bie oberflähliche Etonſche 
Gelehrſamkeit, gab aber body feinen Lanbeleuten den Rath: Saugt euren Geijt an 
Gicero voll. And ein Staatsmann, wie Glabftone, hebt ben triftigeren Grund berver, 
daß bie moberne Bildung auf dem griechiſchen Geifte, von dem ber römijche abhängt, imb 

auf dem Chriſtenthume berufe. So läßt es fi erflären, daß England auf dem Gebiete 
ber Echriftjtellerei für lateiniſchen Unterricht in Lefebüchern, Grammatiken, Schulausgaben 
eine ebenjo große Betriebſamkeit entwidelt als Deutfchland, ja die Ausgaben ber Schrift: 

fteller find viel befler, al8 e8 bie mechaniſche Art der Erklärung in ben Schulen’ vor: 

ausjegt. Denn das Cinpaufen der Schrififteller bis zur fertigen Ueberſetzung ift bie 
Hauptfache.. Zur Erleichterung hat man die Freundſchen Schülerpräparatichen im the 
analytical series of Greek and Latin classies nachgeahmt. Schwer geſchädigt werben 
bie Erfolge des claſſiſchen Unterrichts dur das von den Franzoſen entlehnte Unweſen 

ber Eramina, weldes den ruhigen und ftätigen Fortgang hemmt unb bie leidige Rüd: 
fiht auf die fünftige Lebensthätigfeit vorherrihhen läßt. — In Schottland, wo ber Schul: 

zwang bald nad) der Reformation zur Geltung gelangt ift, wird in ben Parochialſchulen 
durch mwiflenfchaftlich gebildete Lehrer auch dem Erlernen ver lateiniſchen Sprade viel 

Zeit gewidmet. Deshalb kann es nit auffallend ericheinen, wenn jett ein barfuß 
gehendes Mädchen ein Caefarcapitel und ein von ber Feldarbeit herbeigerufener Knabe 
bie Aeneide überſetzt. Da bie englifche Regierung vor allem auf einen tüchtigen Elementar: 
unterriht bringt, jo wirb gegenwärtig ber lateinifche Unterricht feltener. Nur in einzelnen 

Stäbten beftehen burg schools, welde für Berufsarten, bie einer Univerfitätsbilbung 
nicht bebürfen, vorbereiten, aber Lateiniſch Iehren alle, Griechiſch und Hebräiſch einige. 
Die Univerfitäten werben von Manchen fehr früh bezogen; daher erklären fi Cm: 
rihtungen, bie an unfere Oymmafien erinnern. — Nordamerika baf die englifchen Ein: 

richtungen auf viele feiner Schulen verpflanzt. In ber argentiniihen Republik Süd— 

amerifa’s pflegen deutſche Lehrer den claffiichen Unterricht an drei Giummafien , der aud 
in Japan jüngjt eine Stätte gefunden bat. 

II. Methodik des lateinischen Unterrichts. 

Das Verfahren, welches bei dem Unterricht in biefer Sprache zu befolgen ift, wird 
immer bebingt fein durd das Ziel, welches man bei dem Erlernen berjelben im Auge 

) Weber Schottland D. R. Fearon report on burgh schools, London 1868. Seybold über 
den Zuftand der engliſchen Schulen in den Berhandf. der Mannheimer Phil.:Verj. S. 85. Blerzy 

in ber Revue des deux mondes. 1869. Mars. Hantute les methodes d’instruction publique 
en Angleterre in den Archives des missions scientifiques II. et. 223—255. 1337. 
599-635. H. Taine notes sur l’Angleterre 1871. Korell in Mafius’ Jahrb. f. Pad. 1877 

©. 65—83. 121-136. 
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hat. So lange das Latein. dem Verkehr in Staat, Kirde und Wiſſenſchaft diente, alfo 

bis in das ſechszehnte Jahrhundert, mußte bie Fertigkeit im Schreiben und Sprechen 
bauptjählich geübt werben; bas war bie Aufgabe ber schola latina. Als der Pro: 
teftantismus fi von dem lateinischen Gottesdienſte losgefagt hatte, erhielt ſich das Latein 

für ben biplomatiihen Verkehr und in ben Gerichtshöfen. Allgemeine Gelehrtenſprache 
war ed bis gegen bie Mitte des achtzehnten Jahrhunderts, Das ijt jeßt anders ge: 

werben, jeitbem bie Mutterfprache überall in ihr Recht eingefekt ift. Höchſtens bie 

romanijchen Völker können für ji eine andere Stellung biefes Unterrichts wünichen, 
weil ihre Sprachen und Yitteraturen fich viel unmittelbarer aus dem Latein entwidelt 

haben. Darum jagt auch Thurot: pour nous la connaissance du latin est absolu- 
ment necessaire, je ne dirais pas seulement pour gouter nos classiques, mais m&äme 

pour comprendre une partie considerable de notre vocabulaire. Zwar ift die Beutiche 
Sprache aud mit lateinischen Elementen durchſetzt und die Renaiffance hat den Wiffen: 

Ihaften überhaupt eine neurömiſche Kleidung gegeben, die wir in ben Anfängen unferer 
zweiten Blüteperiode bei Klopftod und andern noch wiederfinden. Aber niemand wirb 

fagen, daß bas Latein noch Vorbereitung und Werkzeug zu wiſſenſchaftlichem Wiſſen ſei 
in bem Sinne, daß es ber Theolog brauche, weil die grundlegenden Schriften ber katho— 

lichen und der evangelifchen Kirche in biefer Sprache verfaßt find, ber Juriſt, weil er 

bie römifchen Rechtsbücher, die germaniſchen Volksrechte, das kanoniſche Recht nur in 
biefer Sprade bat, ber Philofoph, der Hijtorifer, weil er bei dem Zurückgehen auf bie 

Quellen biefelben hauptſächlich in lateiniſchen Schriften hat, kurz jeber, der irgend eine 

Wiſſenſchaft erforfchen will, weil er nicht mit Ueberſetzungen ſich bebelfen kann, geſetzt 
auch, baf fie überall vorhanden wären. Auch darauf ift Fein großes Gewicht zu legen, 
da das Yatein ein Hülfsmittel für die Erlernung der modernen Culturſprachen bietet, 

namentlich der romaniſchen. Das ift der Grund, durch weldyen man das jpärliche Latein 

in ber Realſchule rechtfertigen zu Fönnen vermeint, wenn man nidyt gar bie lateiniiche 

Terminologie auf allen Gebieten des Wiffens geltend macht, deren Berftänbnis bem 
Gebilveten nothwenbig fei, gleihjam als wenn die Fremdwörterbücher nur für bie Unge— 
bildeten gemacht würben. Wir haben jet eine doppelte Aufgabe, einmal wollen wir durch 

bie Erlernung biefer Sprade die Grundlage der allgemeinen grammatifalifhen Bildung 

ſchaffen und die Einficht in die Sprachbenkgefeße gewähren, jobann die Bekanntſchaft mit 

ber römijchen Litteratur vermitteln. Nur die Vereinigung biefer beiden Principien, bes 
formalen unb des materialen, welches bei den modernen NReformern bas hiſtoriſche Heißt, 
ift berechtigt; bie einfeitige Hervorhebung bes einen oder des andern unterliegt gerechten 

Betenten. *) . 
Das formale Princip betradhtet den lateinifchen Unterricht al8 eine Gymnaſtik bes 

Geiftes, als eine praktiſche Logik für das Snabenalter, als das geeignetite Mittel zur 
Schärfung des Denkens. Das Latein ift aus jcharfem Berjtande geboren und von 
feinen Anfängen an grammatifc gebildet, daher die Einfachheit, Klarheit, Beftimmtbeit 
und Folgerichtigkeit. Die Nöthigung gerade eine folde Sprade von ihren einfadhiten 
Elementen an zu verfolgen giebt eine ernjte Arbeit, aus ber aud ein fittliher Einfluß 
erwächſt. Was gegen dieſes Princip geltend gemacht wird von denen, welche ben Unter: 
richt eher mit einer modernen Sprade, ber franzöfiichen ober ber englifchen, beginnen 
wollen, kann am wenigjten von dem Schulmanne gebilligt werben, weil es bie größere 
Leichtigkeit (Madvig kl. Schriften S. 260), Annehmlichteit oder Nützlichkeit derſelben 

bervorhebt und meift nur auf befonderer Zuneigung für das eine oder das andere biejer 

*) Abhandlungen, wie dv. Gruber über die veränderte Stellung und Bedeutung des lateinischen 

Unterrichts auf Gymn. (Stralfund 1864) fruchten nichts. Die ganze Programmen-Litteratur über 
das Latein auf der Realſchule Habe ich abfichtlich Übergangen. Schriften, wie J. G. Cunradi 
Die höchft nöthige Reform des Unterrichts in der fat. Sprade (Nürnberg 1868), geben abenteuerliche 

Pläne. Sehr beachtenswerth find zwei Vorträge in den Acht Schulreden über pädagogiſche Zeit“ 

fragen (Glausthal 1850) von K. U. J. Hoffmann. 
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Dölker beruht. Eher verbient Beachtung, was Mabrig (a. a, O. ©. 286) Elar aut: 
einander geſetzt hat, daß bie alten Spraden nidt burd ihre ſprachlichen Eigenihaften 
bor anbern für biefe Geiftesgymnaftif geeignet fein, aud gar nicht behufs ber Der 
gleihung einen Pla in den Schulen erhalten haben. Jeder richtig getriebene Sprad- 
unterricht erwecke ben jugenblichen Geift zur Selbjtreflerion und übe ihn zur Abstractien, 
„Nur weil die alten Spraden uns grammatifaliih und lexikaliſch entfernter liegen und 
weil fie nicht im lebendigen, ſicheren Gebraud ergriffen werben können, forbern fie, 
damit man einigermaßen denſelben Grab von Sicherheit der Anneignung erreiche, eine 
größere Anwendung, eine ftärkere und länger fortgejegte Energie ver Reflerion als bie 
neueren und fowohl aus dieſem Grunde als eben wegen ihrer einmal aus geſchichtlichen 

Urſachen herborgegangenen Stellung in ber Schule find fie ftrenger wiſſenſchaftlich be 
arbeitet.” Daher haben aud alle Abenbländer an bem Latein Grammatik gelernt; aud 
bie Deutſchen haben zuerjt und zumeift in ben Formen ber lateiniſchen Grammatik und 
fogar in Iateinifher Sprade ihre Mutterſprache behandelt, wenn fie auch bie Beijpiee 
aus den Schriften bed Mannes nahmen, der fih am meilten vor ber Allgewalt bes 

Lateind gewahrt bat, aus der Bibelüberfegung und andern Schriften Yuthers. 
Wichtiger ift, daß die Erlernung ber Spradye allein zur Bekanntſchaft mit ber 

Litteratur der Nömer und bamit zu einer Kenntnis besjenigen Eulturvolfes führt, bas 
für die Entwidlung ber jpäteren europäifchen Bildung maßgebend geworben iſt. Die 
lateiniſche Sprache ift bis in das vorige Jahrhundert die Trägerin einer Weltlitteratur 
gewejen, wie nie eine andere Sprade. Nur wer die Vorgänger fennt, kann das Leben 
der Gegenwart begreifen; zu einem gründlichen Verſtändnis aller bebeutjamen Erſchei⸗ 
nungen in berfelben in ben Wiſſenſchaften ebenfjo wie in ber politifhen Geſchichte 
ift es unentbehrlid. Man barf bier nicht kommen mit den abgenugten Redensarten 
von ben umerreichten unb unerreihbaren Meijterwerten ber Litteratur; bie riechen 
haben größere und viele moderne Litteraturwerke ſtehen nicht nad; noch viel weniger 

mit den Phraſen von fittliher Größe und Tüchtigkeit bes echten Römerthums, von 
einfacherem Leben und primitiver Vorftellungsweife. Hier gilt es ben gejchichtlicen 
Zuſammenhang unferes ganzen Bildungslebens in Religion, Kunft und Wiſſenſchaft zu 

begreifen, das zunächit auf bem Boden des römifhen Alterthums erwachſen ift. Ueber 
fegungen jener Werke reichen bazu nicht aus; man muß die Sprade kennen, in be 
jene Werke gejchrieben find und ber ſich jenes Volk bebient hat. Wir beginnen mit 
dem Lateinifchen, weil auf ihm zunächſt unfere Culturentwidlung berubte und erſt am 

Ende des Mittelalters, in der Schule jogar viel jpäter, das Griechiſche hinzutrat, um 
lafjen in ben Lehrjahren unferer Oymnafien den Schüler auch biefen Lehrgang der Cultur 

verfolgen. Die Frage über die Priorität des Griechiſchen, deren Geſchichte bereits im 
15. Jahrhundert beginnt und nody immer nicht abgejchlofjen iſt, laſſe ih unberührt. 

Daraus ergiebt ſich grammatiſche Kenntnis der Sprade, Lectüre der Schriftftelle 
und zur Sicherheit und Feſtigkeit in biefen beiden Forderungen eigene Uebung im 
Schreiben und Spreden. 

A. Grammatiſcher Unterridt. 

Es find einige Bemerkungen vorauszufdiden, zuerft über bie lateiniſche Schrift. 
Es handelt fi nicht um bie lapidare Normalihrift*) und deren quabratifche für ben 

Stein ober mehr gefhwungene und durch Pinfelftrihe vorgezeichnete Formen, denn bielt 
werben allein bei ben Zablzeihen in Betracht kommen; auch nicht um bie Gejtaltungen 
ber Curſivſchrift, wie fie feit bem fichenten Jahrhundert der Stadt in Gebraud; geweſen 
ift und uns in ber Entwidlung der Zeit nicht ſowohl in den Mauerinſchriften Pompejit, 
als vielmehr in ben mit Alphabeten bezeichneten und zu Lefeübungen beftinmten Bad: 

*) Fr. Ritſchl zur Geſchichte des Tat. Alphabets im Rhein. Muſ. (1869) Bd. XXIV. €. 182. 

u. bei. gedrudt; genauer Fabretti paläogr. Studien Kap. 5 und dazu jet 2. Bruzza sopra i segnl 
incisi nei massi delle mura antichissime de Roma in der Nömiſchen Annali vol. 48. p- 12. 
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fteinen und Münzen*) und den Wadhstafeln ber fiebenbürgiichen Bergwerke und bann 
durch bie nach den Nationalitäten verſchiedene Geftaltung während des Mittelalters ent: 

gegentritt.**) Die Schönheit ber alten Schrift ift damals verloren gegangen. Deshalb haben 
die Humaniften und Maler fih im 15. Jahrhundert forgfältig bemüht auf Grund ber 
Inschriften die Buchftaben zierlicher zu geftalten. Ueber bie Arbeiten von Felice Feliciano 
aus Berona und Luca PBacivolo hat R. Schöne in ber Ephemeris epigraph. I, p. 255 
genauere Mittheilungen gegeben. Die beutfhen Buchdrucker Haben in ben italienifchen 
Incunabeln der Iateinifhen Schriftfteller die ſchöne Antiqua eingeführt, während man in 
andern Yänbern bie häßlichen Berzerrungen und Verſchleifungen ber fpäten Handſchriften 
in ben Buchſtaben lange Zeit feithielt und in ber deutſchen Currentſchrift noch feithält. 

Durd Aldo Manızio fam dann bie nette Eurfivichrift zu allgemeinerer Verbreitung, bie 
angeblich nach Petrarcas Handſchrift von Künftlerhanb gefchnitten war (vgl. ©. 518). 
Darnach bat fih auch bie Schreibjchrift weſentlich verbeflert. Jetzt zeigt fich im berjelben 
nad) ben verjchiebenen Rändern ein fehr verichiebener Ductus; wir Deutfchen malen bald 
die Schriftzüge ber Franzofen, bald bie ber Engländer nad. Während man ber griedhi: 

ſchen Schrift größere Sorgfalt zumenbet, haben wir im Lateiniſchen nur bie Verſuche 
der Schreiblehrer. Es ift am ber Zeit, daß aud bier nad dem Vorgange bes 15. Jahr: 

hunderts für größere Schönheit geforgt werbe; find erjt gute Vorfchriften vorhanden, 
jo wird in ber Schule mehr ber jet herrſchenden Willfür und Nachläßigkeit entgegen 

gearbeitet werben fünnen. 
Auch in Betreff ver Interpunction**) fehlt es durchaus an Orbnung und Ueber: 

einftimmung. Die römiichen Grammatifer haben nad) dem Borgange der Griechen diefe 
positurae ober distinctiones in ihrer Nothwendigkeit erfannt: quae inter legendum dant 
copiam spiritus reficiendi, ne continuatione deficiat (Diomed. p. 437. Keil). hae tres 

sunt, distinctio, subdistinctio, media distinctio sive mora vel, ut quibusdam videtur, 

submedia. Die Art ber Zeichenfetung giebt Tonatus (p. 372. edl. K.): distinctio est, 
ubi finitur sententia: huius punetum ad summam litteram ponimus. subdistinctio 

est, ubi non multum superest de sententia, quod tamen necessario separatum mox 

inferendum sit: huius punctum ad imam litteram ponimus. media distinctio est, 

ubi fere tantum de sententia superest, quantum iam diximus, cum tamen respiran- 

dum sit: huius punctum’ad mediam litteram ponimus. Es ijt die reisi«, ufon und 
droorıyun und angefnürft wird an das »duue, oder incisum, xw4ov ober membrum 

unb bie periodus, welche aus jenen beiden gebilbet wird. Sind doch felbft die Namen 
ber Unterfheidungszeichen daher entlehnt mit Ausnahme des Punctum. Hatten die 
Alten dabei den mündlichen Vortrag und bie Kraft der Lunge im Auge, jo mußte doch 
auch bei der Schrift und in dem Trude ein Ruhepunct gegeben werden. Auch hier haben 
die Humaniften ihre Thätigkeit gezeigt. Jetzt richtet man fi darin nach ben Negeln 
oder nah den Misbräuhen der Mutterfpradhe, zumal ein Intereſſe an der Technik bes 

Periodenbaus der Alten ſich nur vereinzelt no findet. Und doch kann nur nad) ben 
Geſetzen der Periodologie eine richtige Interpunctionslehre ſich aufftellen laffen, die dem 
jetigen Uebermaß der Zeichen gegenüber das Verftändnis weſentlich erleichtern wird. Die 
Schriften von Puteanus und Lipfius, bie in Dilher's apparatus philologicus (Jenae 
1632. Noriberg 1660) abgebrudt find, kennt man nicht mehr. Und Kühner (ausf. 
Gr. I, ©. 158) behauptet, die Alten hätten keine Interpunctiongzeicdyen gehabt; er jcheint 
die alexandriniſchen Grammatifer vergeffen zu haben. — Ueber die Wortbredung 

*) Die Tafel bei Zangemeifter im CIL. IV. nr. XL. oder jegt in der Zujammenftellung bei 

Fabretti, paläogr. Studien ©. 7. 27. 

**5) W. Wattenbah Anleitung zur lat. Paläographie, Heidelberg 1866 u. Leipzig 1869. 4. 

**) Günther Beitrag zur Interpunctionslehre in Bezug auf die lat. Sprade (Athenäum I. 

S. 255— 265) fließt fi an den modernen Gebrauch an und beipricht daneben nur die Misbräuche 

bei den Barticipialconftructionen. 

Pädag. Encplopädie. XI. 36 
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geben Duintilian (I, 7, 9) und die Grammatiter einige Auskunft zur Beachtung; bie 
alten Regeln darüber beſpricht Mommſen zu dem Abbrude des Veroneſer Palimpſeſt von 

Livius*) p. 163; einzelnes ſchon Wolf in den litter. Anal. Bb. 1. ©. 466 und Niebubr 
zu Ciceron. orat. fragm. p. 58. In ben Schulen wird die Sache wenig beadtet, ob: 

gleid) jogar die Schulgrammatifen fie nicht überfehen haben. 
Größere Aufmerkjamkeit hat man im neuejter Zeit wieber der Orthograpbie 

(recte scribendi scientia, Quint. I, 7, 1) zugewenbet, in welder die Romer dem phe: 
netiſchen Principe gefolgt find. Was bie Alten auf diefem Gebiete aeleiftet haben, liegt 

in. den Schriften ber Dichter (wie Accius und Lucilius), der Schriftiteller und zahlreicher 

Grammatifer bis herunter auf Beda und Alcuin vor, das Letstere wird aber erft nach dem Gr: 
feinen berjelben in bem letten Bande ber grammatici latini von H. Keil beffer benutt 

werben fünnen. Durd die Drude der alten Schriftfteller wurben die Humaniften genöthigt 

auch auf bie richtige Schreibung der Wörter zu achten, aber fie legten meift junge Hand: 
ſchriften zu Grunde. Guarino von Verona (de arte diphthongandi) beſchränkte fit 
nit bloß auf bie in das Latein übergegangenen griechiichen Ausbrüde, fonbern gab 

ſchon ein alphabetiidhes Verzeichnis. Umfangreiher ift Giov. Tortelli von Artzgo com- 

mentarii grammatici de orthographia dictionum e Graecis tractarum (feit 1471 ſehr 

oft gebrudt und body felten), zu welchem Werte G. Valla in der lima Verbefjerungen 
lieferte und Quintianus (Conti) in ben annotationes contra comment. gr. Tortelli (Brescia 
1519) polemifirte. Bon dieſem giebt e8 auch eine befonbere orthographia vetus (1504). 

Niecolo Niccoli und Poliziano (in den miscellanea) haben viele ortbographifche Fragen 

eingehend behanbelt. Für die Bebürfnifje bes Unterrichts wurbe in verfificirten Regeln 

geſorgt. An bie Italiener ſchloßen fih im 16. Jahrhundert die Deutichen an: H. Bebel 

in einigen Abſchnitten der Schrift de abusione linguae latinae, Marſchalk (Erfurt 1501), 

Jodocus Willi in Frankfurt an der Oder orthographiae institutiones (jeit 1530), 
Joach. Eamerarius (de orthogr. 1552), Joh. Thomas Freigius, Corrector in Ball 
(jeit 1573) und. der Rector J. Nemius in Herzogenbuſch (orthographiae ratio 1572), 
welche für die Schule beftimmt war. Auch die Grammatiken dieſes Jahrhunderts ent: 
behren eines kurzen orthographiſchen Abſchnitts nicht, 3. B. die Melanchthonſche in be 

Bearbeitung von Gamerarius. Ein Foriſchritt knüpft fih an die Arbeit bes jüngeren Alte 

Manuzio orthographiae ratio (jeit 1561 bis in unjer Jahrh. wiederholt), indem ber Berl. 

aud Münzen und Inſchriften heranzog; er gab feine Bemerkungen in alphabetiſcher Folge. 

Da aber das Werk zu umfangreich war, veranſtaltete er ſelbſt eine epitome (ſeit 1575) 

und auch Garrion und Hegehmb in den Niederlanden thaten es, ut puerilibus scholis 

usui esse possit und in Stalien M. Antonio Bonciario. Auf der fo gewonnenen fiheren 

Grimblage bauten weiter Casp. Roth (lampas s. fax orthographiae 1616), ber Kan 

nicus Claude Dausque in Tournai in der orthographia latini sermonis vetus et nova 
(zuerft Tornaci 1632) und Danes.in ben paralipomena orthographiae (London 1639); 

aud bas 18. Jahrhundert Fam nicht darüber hinaus. Abgefehen von Conrad Samuel 

Schurzfleiſch, deſſen orthographia romana (1707) aus ziemlich mangelhaft nachgefchriebenen 

Borlefungen entſtanden ift und vieles ungehörige behandelt, beherrſchte bieje Zeit Chrifl. 

Gellarius, deſſen orthographia latina zuerft in Halle 1700 und zulett in zwei Bänden von 

Harles herausgegeben ift in Altenburg 1768, in gleicher Weife aber auch im Italien ſeht 
bäufig wiederholt wurbe.**) Seitdem haben die wifjenichaftlichen Arbeiten auf biefem Gebiete 
lange geruht.. Die biplomatifche Kritik hat in den legten Jahrzehnten den Gegenftant 
wieber mehr beachtet, 3. B. Niebuhr und Wunder ***) im Cicero, Wagner und Nibbed im 

*) Abhandl. der Berl. Academie vom Jahre 1868. 
**) Drei dissertationes eriticae de usu orthogr. lat. von Goitlieb Kortie (Lips. 1720-172) 

find leider ziemlich unbeachtet geblieben. 

***) In der praef. ju Cicer. Plane. p. XII. verfpricht er eine bejondere Schrift über die Dr 

thographie. 
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Virgil (jener in ber 1841 erſchienenen orthographia Vergiliana),*) Lachmann im 
Yucrez, ber als bie einzigen Quellen für unfere orthographiſchen Kenntnifie die Mebi: 
ceiſche Hanbihrift des Virgil, den Veroneſer Gajus, das Fuldaer Meue Teſtament und 

bie Florentiner Pandecten-Handſchrift, alfe Handſchriften vom vierten bis zum fiebenten 
Jahrhundert, bezeichnet. Es ift das Verbienft von Fr. Ritſchl zuerft wieber auf bie 
Benugung alter Quellen, namentlid au der Anfchriften auf Denktmälern und Münzen, 
aufmerkſam gemacht und ben lebendigen Zufammenhang zwilhen Lautentwidlung und 
Schrift dargethan zu haben. Er entideivet fi (Opusc. II. p. 725. 778)**) für bie 

Uuintilianeifche Zeit, weil „uns Quintilian unb das gebilbete Bemußtjein feiner Zeit ben 
Höhepunct einer hiſtoriſchen Entwidlung ber formalen Seite der Spradye bezeichnet und 
wir baher für ben heutigen Gebrauch den Maßſtab entnehmen bürfen, ber zwiſchen 
unnöthig Alten und verwerflich Jungem bie rechte Mitte hält.“ Brambad ©. 67 
bringt nody zwei Gründe bazu, ben einen, daß unfere jebige Orthographie im mwelentlichen 
bie bes Quintilianeiſchen Zeitalters ift und nur im einzelnen durch fpäteres Einbringen 
plebejiſcher Formen entftellt, und den zweiten, daß unfere Schulgrammatif auf die Doctrin 
derjenigen römiſchen Nationalgrammatiter gebaut ift, welche feit ber Mitte. des erjten 

nachchriſtlichen Jahrhunderts thätig geweſen find und ihre Regeln von ben jüngern latei- 
niſchen Sprachformen abgeleitet haben, Nach dieſen Grunbfägen hat W. Brambach bie 

Othographie hergejtellt in dem Buche „die Neugeftaltung der lateiniſchen Orthographie 
in ihrem Verhältnis zur Schule“ (Lpz., Teubner 1868). 

Schon 1861 hatte U. Fleckeiſen mit feiner Begrüßungsichrift an die Frankfurter 
Ehilologen = Berfammlung***) „fünfzig Artikel zu einem Hülfsbüchlein für lateiniſche 

Rehtihreibung“ einige Thejen bruden laſſen, in denen ausgeiprodgen war, baß bie 

Schule das Recht habe zu fordern, daß ihr die Reſultate orthographiſcher Unterjuchun: 
gen nicht vorenthalten werben und den Schülern eine ganze Reihe lateinifcher Wörter 
nicht mehr in notoriſch falſcher Schreibweife gelehrt werde. Die Bearbeiter von Schul: 

ausgaben, bie Verfaſſer von Elementarbühern, Schulgrammatifen und ⸗wörterbüchern 

müßten es fih zur Pflicht machen jene Reſultate im weiteften Umfange ihren Büchern 

zu Gute fommen zu laffen. Darüber kann fein Zweifel fein; es erforbert dies einfach 
ber wiſſenſchaftliche Anſtand. Weil aber jene Unterfuhungen damals noch zerjtreut 
lagen, manche aud) noch zweifelhaft erichienen, einigte man ſich damals allgemein dahin, baf 

die Abfaffung eines Hülfsbüchleins nothwendig fei, welches. auch bie Lehrer: mit ber Sache 
genauer befannt mache. Fleckeiſen jelbft erklärte fich zu dieſer Arbeit bereit, bei ver 
ihm gewiß die berufenften Männer gern zur Seite geftanden wären. Er überließ jedoch 

das Feld anderen; Brambach ſelbſt gab 1872 das Hülfsbüchlein für lat. Rechtſchreibung 

(Lpz. b. Teubner), von weldem 1876 bie zweite Auflage erſchienen ift; 1871 war in 
Berlin bie kurzgefaßte Iateinifche Orthographie für Schulen. von Carl Wagener erjchienen, 

18% folgten nad) Hölbe, Regeln und Wörterverzeichnis zur Begründung einer einheit— 
lihen lat. Orthographie (Hannover 1874 in 2. Aufl.) und Bod, die wichtigſten Puncte 
der lat. Rechtſchreibung (Berlin 1872). Und ba aud biefe kurzgefaßten Bücher nicht 

recht geeignet erjdienen im bie Hände ber Schüler gebracht zu werben, jtellten einige 
Lchrercollegien für ihre Anftalten auf wenigen Blättern Wörterverzeichnifie zufammen, 
z. D. das Andreanum in Hildesheim, Dr. Kettner für Dramburg, ein Derliner Gymn. 
Lehrer (Berlin b, Ebeling 1871) und Brambad auf 4 Seiten einen Hanbweifer ber 
lateiniſchen Rechtſchreibung. Die frage über bie Verwendung biefer Bücher ift 1872 

in ber päbagogifhen Section ber Leipziger Philologen-Verfammlung) und 1873 auf 
ber Conferenz der fchlefiihen Directoren verhandelt. Director Volkmann war hier ber 
Anfiht, daß fih die Schule vorläufig noch abwartend zu verhalten habe, weil bie 

*) Im 5. Bd. des Heyneſchen Virgil p. 379486. 

**) Bgl. aud Ribbeck in Fleckeiſens Jahrb. 1857. S. 304-524. 1858. ©. 177—19. 

”**) Merhandlungen der Frankf. Phil. Berl. S. 174—183. 
+) Berhandlungen €. 117 —129. und Verhandlungen der dritten ſchleſiſchen Conferenz ©. 2123. 
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Regelung ber Orthographie fi eigentlich erft no in den Anfangsftabien ber Unter: 
ſuchung befinde, fand aber feine Zuftimmung; bort ſprach man fich gegen bie Einführung 
befonderer Leitfaden in die Schule aus und wollte fie höchſtens in ben Händen ber 
Primaner zulajien. Wir bürfen dieſe Fragen nicht vornehm abweifen, ebenio wenig in 
ber Wifjenihhaft, in der vornehm Mabvig von „orthographiſchen Kleinigkeiten“ Spricht, als 

in ber Schule.*) Es ift mir unbegreiflih, daß biefer Eifer auf Lattmann (Zeitiär. 
für das G.W. 1873 ©. 640, vgl. audı die Vorrebe zu feinem lat, Leſebuche) den Ein: 
druck einer Fleinlicyen gelebrten Ziererei macht; ihn ärgert freilich mit Recht die Hart: 
nädigfeit, mit welder fi die Philologen den Refultaten ber vergleichenden Sprad: 

forſchung entgegenfegen. Die befondern Handbüder mit ihrem alphabetifchen Wörter: 
verzeichniffe bringen uns bie Bejeitigung der Uebeljtände nicht, wohl aber wirb bie 
Verwirrung befeitigt werben, wenn Grammatifen, Lefebücher und Schulausgaben, wenn 

bedeutende Dfficinen eine gemeinfame Orthographie befolgen, bei ber die von Brambad 
aufgeftellten Grumbfäße maßgebend fein können. Auf das Auge muß bier gewirkt werben. 
Ob eine vellftändige Uebereinjtimmung zu erreichen ift, möge dahin geftellt bleiben. **) 

Wenn biernah auf dem Gebiete ber Rechtſchreibung bereits Befferung angebahnt 
und erleichtert ift, jo fehlt fie noch ganz auf dem Gebiete der Rechtſprechung, der 
Orthoepie. Es fommt bier zweierlei in Betracht, einmal die richtige Ausſprache der 
Buchſtaben und fobann die Berüdfidhtigung von Accent und Quantität. 

Die Namen der Buchſtaben haben die Römer felbjtändig gebilbet. Bei ben Vocalen 
wurbe ber einfadhe Laut verwendet; vor die Halbvocale s und f, vor die Liquibae | un 

r und bie Najale m und n fegen fie ein e, auch bei den Gonfonanten c, g, p und b, d 

und t ift dies e ein vocaliſcher Nachklang, fonft fagen fie ca und ha und q hatte ſchon den 

Bocal, Für x ift der Name ix ftatt ex bei Priſcian (I, p. 8) und Servius (gramm. 
IV, p. 422 ed. Keil) für das griehijhe Zi. Diefe Namen haben wir übernommen. — 
Ueber die Ausſprache ber Vocale haben Uuintilian und die Grammatifer gefproden; 
ed ergiebt fih, daß bei e, i und o nody nicht bie Uebereinftimmung mit der gegen 

wärtigen Ausipradye war, welche unfere Grammatiker lehren. Auch bei den Diphthongen 
ai, a6, au, @i, eu, oi, 08, ou, von benen ai, vi, oe und ou geſchwunden find, bat eine große 

Verſchiedenheit jtattgefunden und fihherlih dürfen ei und eu nicht in der Weiſe geſprochen 
werben, welche jett bei uns üblich if. Denn in jenem wurde das e neben dem i und 

in dieſem neben dem u getrennt gefprodhen, ne-uter, ne-utiquam. Unter ben Halbwocalen 
trat f dem Laute des griechiſchen ꝙ mehr und mehr nahe, obgleich Quintilian (XIL, 10, 

29) lehrt: inter discrimina dentium efflanda est, unb ebenjo s bem o, jo daß es im 
Anlaut und Inlaut zwiſchen zwei Vocalen den ſcharfen Ton bes franzöfifchen und ita 
lieniſchen gehabt hat; nur am Schluffe eines Wortes kann es, wie ſchon bie Elifion 
zeigt, nicht jo jcharf gelautet haben. Bei den Liquidae, den Nafalen und Dentalen iſt 
fein wejentlicher Unterſchied; ber Labiale b Fännte viel weicher wie w geiprochen fcheinen, 
weil er vielfadh mit v in ben fpäteren Zeiten verwechſelt ift, dem widerſpricht jedoch die 

Verhärtung in p. Die Gutturale ce macht nur Schwierigkeit vor den vocalifchen Lauten 
e und i und vor ae und eu; es ift die Frage, ob es zu Sprechen ift fäufelnd mie bad 

franzöſiſche vor i und e, ober wie das beutfhe z, oder wie das italienijcdhe c ver € 
und i (tsch), oder ſcharf wie im Spanien sse und ssi. Jetzt willen wir aus ben 

Uebertragungen Iateinifcher Namen in das Griechiſche und in die germanischen Dialekte, 
aus den von ben Römern übernommenen griehiiden Wörtern, enblid aus ber alten 
Schreibweife, in welcher die Aspiration der Conjonanten nody nicht durchgedrungen war, baf 

erſt in bem mittelalterlichen Latein und durch die romanischen Sprachen die Alfibilation fid 
eingeſchlichen hat. Corſſen fagt, daß die gebildeten Römer noch im Zeitalter des Grardatt 
und ber Longobarden Kaefar und Kikero gefprochen baben.**) Durd ben misbräud: 

*) Ebeling die lat, Orthogr. in der Schule in Langbeins Archiv Bd. XII. 7. ©. 836. 

**), Lachmann ad — I, 125. 

**) Gorfien Ausipr. 1? ©. 43., Beitr. zur ital. Epradl. &. 1. Diefelbe Anficht hatte cu 
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lihen Zifchlaut wird bie Flexion verborben, z. B. cado, casum, aber zezidi, und bie 
Ableitung verbunfelt: porcus und davon porzinus, lJux-luzina, oder gar bei wechfelnber 

Schreibart eine boppelte Ausiprache herbeigeführt: manzipium und mancupium, rezipero 
und recupero. ben jo ift der Ziſchlaut bei ti vor DVocalen im Inlaute ben gebildeten 
Römern fremb geweſen; vielleiht iſt Iſidor (orig. I, 26) der erfte, welcher iustizia 
anführt, alſo im 7. Jahrhundert, indes jhon früher z. B. gramm. lat. V. p. 286 finden 
fi) einzelne Beläge. Wir müßen fo fprechen, wie die Sylbe gejchrieben wird. Das wird 

auch entjcheibenb für die richtige Schreibart der Enbung -icius u. a. Die Aspiraten ch, ph, 

th haben die Lateiner c, p, t geſprochen und gefchrieben; auch nachdem bie Aspiration einge 

brungen war, ijt der h-Laut befonders gehört. Diefe Andeutungen werben genügen, um bie 

Aufmerkjamkeit des Lehrers auf die Sache zu lenken, bie ihre genaue Behandlung in ber 
Lautlehre durch die gemeinfame Thätigkeit der Sprachforſcher und ber Phnfiologen finden 
muß. Auf phyfiologifhen Principien beruhte ſchon die Eintheilung der Buchſtaben bei den 

Alten. In der früheren Zeit, abgejehen von Erasmus, hat J. Lipfius ben dialogus de 
recta pronuntiatione latinae linguae herausgegeben zu Leyben 1586,*) unter ben 

Gtammatikern Konr. Leop. Schneider in ben erften Bande ber Elementarlehre (Berlin 
1819), enblih auf Grund einer Preisaufgabe der Berliner Akademie der Wiſſenſchaften 

vom J. 1854 W, Gorffen, über Ausfprache, Vocalismus und Betonung ber lat. Sprade, 

Lpz. b. Teubner 1858 und in zweiter umgearbeiteter Ausgabe 1868 in 2 Bden., und 
das von H. Weber nad Corſſens Tode herausgegebene Werk: Beiträge zur Italiſchen 
Sprachkunde, Leipz. b. Teubner 1876, in welchem die früheren Behauptungen oft zurüd- 
genommen werben. Für bas QBulgärlatein, das bei dieſer Frage von befonderer Wichtig. 
feit ift, tritt ergänzend hinzu H. Schuchardt, der Vocalismus des Qulgärlateins, Lpz. 1866 
und 1867 in 2 Bänden, Nicht zu überfehen ift eine Anzahl Meiner Schriften und 
Aufjäge von W. Schmig, die Ritihl im Nhein. Mufeum Bd. XXXI, ©. 491 zus 
fammengejtellt hat und beren Benugung jetzt durch die Sammlung des Verf. in den Beis 
trägen zur lat. Sprach- und Litteraturfunde (Lpz. 1877) erleichtert ift, und ein Vortrag 
von A. Spengel „Deutſche Unarten in ver Ausſprache bes Lateiniichen” in ben Sitzungs— 

berichten ber philof.=phil. und hiſt. Elaffe der Münchner Academie vom J. 1874. 

Bd. UI, ©. 234. Die Schrift von Bouterwed und Deeke, welche eben angefünbigt ift, 

babe ich noch nicht geſehen. 

Jetzt iſt die Ausſprache des Latein in den verſchiedenen Ländern ganz verſchieden. 

J. Sturm (de litterarum ludis recte aperiendis c. 15) ſagt über die Aueſprache nur:*) 
qua in re vulgi consuetudinem improbare, cum fit recte, licet: sed quod doctis- 

simi faciunt, id semper est retinendum.. Qui optime pronuntiant, multa cum Graeeis 

et Italis communia habent, sed quaedam habent singularia. In Germanis multa 
sunt corrigenda: plura in Anglis et Gallis. Itali peccant minus. Sed nemo in 

litteris nonnullis non vitiosus aut singulis aut commexis. Anders urtheilt berfelbe 
in ben Scholae Lauinganae:***) habet gens sua quaeque linguae vitia, quae non 
sentiuntur nisi ab exteris. Observavi Hispanos, qui Lovanii eruditi essent annum 
unum atque alterum, eruditius et recitare carmina et orationem solutam sono 

suaviore quam alii qui recens advenerant, et ipsi Lovanienses et Belgae consue- 

tudine Hispanorum sonum vocis atque litterarum efficiebant meliorem atque volu- 

Lipsius de reeta pron. c, 12. Vossius de art. gramm. I, 282. W. Neumann melanges philo- 

logiques p. 68 erffärt dies für eine „philologiſche Chimäre.“ 

*, Wie willflommen das Buch geweſen iſt, zeigen die Wiederholungen 1591, Antverpiae 1599 

1609, 1688; auch abgedrudt im 1. Bande der oft gedrudten opera omnia; in Verbindung mit 

andern Schriften über denjelben Gegenftand, Paris bei H. Stephanus 1587. 8. Bei den Engländern 

Th. Gataker, dissert, de bivocalibus s. diphthongis, Lond. 1661; bei den Jtalienern Gov. Batt. 

Riecioli, canones de recta diphthongorum pronuntiatione, Mantua 1667. 
*) Nach dem Abdr. bei Vormb. I. p. 662. 

**) Bei Bormb. p. 730. 
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biliorem. Auch Erasmus und Lipfius haben dieſe Verſchiedenheit der Völker hervor— 

gehoben; wir haben fie noch Beute und jede Nation lächelt über die andere, bie fie ohne 

vorbergegangene Gewöhnung nicht verfteht. Früher Hat man die Sache mehr beachtet, 
wie 3. B. bie pommerſche Sh.O. von 1563 (Bormb. I, S. 171) promuntiationem 
propriam, non agrestem empfichlt. Jetzt ftreitet man höchſtens über die Ausſprade 

von sp und st, wie bie Blätter für das bayer. Gymnaſialſchulweſen (Bb. 13 u. 14) zeigen. 
Es iſt hierbei Necentuation und Quantität gleichmäßig zu berüdfichtigen. Erſtere 

hat ſich ohne beſondere Bezeichnung in allem Weſentlichen durchaus richtig erhalten, 

weil die Römer nur ben acutus und gravis haben, ber Circumfler glücklich beſeitigt if. 

Die lateiniſche Sprache bat mit ber arichifchen das Geſetz ber brei letzten Sylben, mit 
der deutſchen die Tieftonigfeit ber Endſylben gemein, bie entſcheidende Michtigkeit ber 
vorlegten Sylbe in ber Betonung trennt fie von jenen beiden Spraden. Es gelten 
alfo die höchſt einfachen Geſetze, daß ohne jede Rückſicht auf die Beſchaffenheit der Ultima 
jebes mehrſylbige Wort mit langer Penultima ein Paroxytonon, jedes mit kurzer Pen 

ultima ein Proparoxytonon ift, mehrſylbige Orytona es aber überhaupt nicht giebt. Nur 
durch Schwinden ber urſprünglichen Schlußſylbe eines Wortes kann der Ton auf bie 
letzte Sylbe fommen; wenn e8 manche bei den Präpofitionen pone, sine, eircum gethan 

haben, um fie von den Imperativen oder dem Nccufativus von circus zu unterfcheiben, 
fo hat dies Quintilian (1, 5, 27) gemißgebilligt. Vgl. H. F. Zeyß über ben lat. Accent, 
Progr. von Raftenburg 1836 und von Tilfit 1837. H. Weil et L. Benloew, theorie 

generale de Traccentyation latine, Paris 1856. P. Langen, de grammaticorum 
Latinorum praeceptis quae ad accentum spectant, Bonn 1857, Corſſen Ausipr. I, 

©. 794 fg. F. Schöll, de accentu ling. lat. veterum grammaticorum testimonia 
collegit disp. enarr. in Ritſchl's Acta societ. phil. Lips. VI. p. 1—231 mt 
dazu Langen in Fleckeiſens Jahrb. 1876. ©. 619.*) — Nicht ſo leicht ift es mit ber 
Quantität, die auf das gröblichite wernadläffigt wird, obſchon derartige Verſtöße den 
Alten als Barbarismen gelten. Man hat feit MWolf**) angefangen wenigftens bie 
Endſylben in der Declimation richtig zu betonen und das ift auch in vielen Schulen 
eingeführt. Aber barin liegt eine Halbheit, welche die römifhe Sprache doch nicht rein 
berjtellt, zumal wenn die gröbften Fehler in ber Quantität der übrigen Sylben mit 
unterlaufen. Es iſt nothwendig, daß jebes lateiniſche Wort in allen feinen Sylben 
ftreng nad Quantität und Betonung zugleich ausgeſprochen werde, Yange (über bie 
Ausſprache bes Gr. und Lat. im Athenäum IIT, S. 19) verlangte 1819 die Ausiprade 
nad; der Quantität; vol. auch Wachsmuth a. a. O. ©. 65. Gotthold (Schriften 
Bd. II, ©. 64) Sagt: „Wie lange will man fih noch in den Augen des Lehrlinge 
lächerlich machen, indem man ihm einfhärft, a in Nom. und Vocat. der erjten Decli— 

nation fei Furz, im Abl. lang, ihn auf das verſchiedene Sylbenmaß ber Endung is 
aufmerffam macht und dann durch alle 3 Caſus fabä ımb fowohl üvis Schaf als aud 

övis Eiern falich und beides auf gleiche Weife OvYs ausfpridt.* Im Griechiſchen be: 
mühen wir uns correct zu fprechen, warum foll bas Lateinifche nicht gleicher Sorgfalt 

fi erfreuen? Freilid werben die Quantitätsregeln erft in den mittleren Claſſen ge: 
lernt, weil man fie da zu der Lectüre und zu fpärlicher Uebung in der Verfififation 
verwenden muß; man erreicht indeffen damit wenig, weil der Schüler nicht im Stande 
ift eine Menge von bereit8 empiriih angeſchauten Cinzelheiten unter ben allgemeinen 
Gefihtspunct einer Negel zufammenzufaffen. Für die Quantität der Stamm: und Ab: 
leitungsinlben haben wir einen fihern Anhalt in der Proſodie der Dichter, Aber auch 

*) Ginige andere Nahmweifungen finde ich jetzt bei Hübner Grundrik zu Vorleſ. über die 

lat. Gr. &. 28. 
**) Wenn ich einmal gegen Ritſchl diefes Datum angegeben habe, jo beruht dies auf der Er: 

innerung, daß ich gegen das Ende des dritten Decenniums diefe Ausſprache zuerft in Halle von Bern. 

hardy gehört habe, der aber auch die andern Quantitäten genau beadhtete. 
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ba, wo und der Dichtergebraud im Stiche läßt, fehlt es nit an Hülfsmitteln in ber 
Verwerthung gewißer grammatiſcher, aud etymologiiher Erſcheinungen, in ber profo- 
diſchen Behandlung mandyer Sylben bei den altrömifhen Dramatikern, in ben graphiſchen 

Ueberlieferungen ber Inſchriften (bie Gemination ber Vocale für Vocallänge dur 
Accius und die i longa und die Verwenbung bes apex feit den Caeſariſchen Zeiten), 
in, den griechiſchen Transſcriptionen, in den ausbrüdlihen Zeugniffen der alten Gram— 
matifer und folder Schriftiteller, melde ſprachliche Erörterungen geben und in zahlreichen 
Analogieihlüffen.*) Wird dieſe gereinigte Ausiprache gleich vom erften Unterrichte an 
befolgt, wird nad; dem Vorgange von Pertbes ſchon in den Elementarbücdern nur jeber 
lange Vocal mit dem Längezeichen verjehen, **) alle kurzen dagegen unbezeichnet. gelafien, 
fo wird ſich dem Auge die richtige Quantität einprägen und ber Lehrer kann leicht bafür 
forgen, daß fie auch dem Ohre jtet8 vernehmbar werde. 

Was gegen diefe Umgeftaltung geltend gemadyt ijt von W. N. Paſſow in ber 
Zeitichr. f. G.W. 1858, ©. 65—68, wiegt nicht ſchwer. Er. meint 1) und Deutichen 
fei es phyſiſch unmöglid, alle Sylben aller lateinifhen Wörter nad Quantität und 
Betonung zugleih richtig auszuſprechen. Weientlich werden bie einſylbigen Wörter fein, 
ferner bie Endſylben mehrſylbiger Wörter, die Penultima zweiſylbiger Wörter und bie 
Antepenultima breis und mehrſylbiger Wörter, beren vorlegte Sylbe kurz if. Was 
derjelbe 2) als pädagogiſche Bedenken acltend macht, läßt fich leicht widerlegen, Daß 
der Schüler fortan bonnus, hommines ſchreiben fünne, ift kaum glaublich, weil er bie 

richtige Schreibung der Wörter auch vor den Augen hat; daß die Elemente des Latein: 

lernens noch ſchwieriger werben, ift eine Behauptung, die auf feine Erfahrung ſich grünbet. 
Wenn berielbe 3) einen ficheren und erheblidhen Gewinn für die Schule Teugnet und 

fagt, man bürfe mit einer folhen mehr gleichgültigen Aeußerlichkeit nicht die Zeit ver— 
lieren, zumal ed widtigere Dinge für den lateiniihen Sprachunterricht gebe, jo vergift 
er bie Analogie bes Griechiſchen und läßt unbeachtet, was der lateinifhen Sprache ihren 
vollen mächtigen Klang, jene gravitas Romana gegeben hat.***) — In England wird 
biejelbe Frage erörtert, wie das Buch von A. Ellis zeigt practical hints on the quan- 
titativ pronuntiation of Latin, London 1875. 

Srammatijber Unterridt. 

Schon die römiſchen Knaben hatten befonbere Lehrbücher, unter denen der jogenannte 
Donatus minor aud im Mittelalter der Benutzung bes Doctrinale Aleranders voraus: 
gieng. Als die italieniichen Humaniften dies Lehrbuch verbrängten, traten alsbald 
kürzere Behandlungen neben die ausführlihen Grammatifen (vgl. ©. 6520), wie von 
Guarino und Berotto und jchon 1529 erihien la grammatica latina in volgare zu 
Venedig, vielleiht von Bern. Donate, In Deutſchland hatte NR. Agricola barauf 
gebrungen, das im Lateiniſchen Gelernte ftetd mit deutſchen Ausbrüden wiederzugeben, 

unb wir bürfen uns beshalb nicht wundern, daß in den zahlreihen Grammatifen ber 

Süddeutſchen (vgl. S. 525) bereits öfter dieſer Anweifung Folge geleiftet üt, fparjamer 
bei ten Niederdeutſchen. Aber daneben mußte auch für die Anfänger gejorgt werben, 
bie viel früher als jett in diefe Sprache eingeführt wurden, wie denn Butzbach in bie 

7. Claſſe in Deventer eintrat prima grammatices rudimenta cum infantibus disci- 
turus. Neben ben ©. 523 angeführten Elementarbüdern konnten noch bie bejonders 
in Köln gebrudten regulae grammaticales, das exercitium puerorum (von 1485— 1506 
dreizehnmal gebrudt), die parvulorum institutio, spara dorsum u, a, genannt werben. 
Von Melanchthon kommen nicht die elementa puerilia (1524) in Betracht, welche mehr 

eine Art Fibel mit Leſeſtücken bilden, ald bie für Erasmus Ebner zunächſt verfahte gram- 
matica, welde zuerſt 1525 gebrudt ijt und beren Erweiterung feit 1540 Micyllus und 

2) Dies nah Ritihl im Rhein Muf. Bd. 31. ©. 481—491 „Unjere heutige Ausſprache 

des Latein.“ 

**) Schon in der claſſiſchen Zeit haben die Römer den naturlangen Vocal mit dem apex verſehen. 

“, Bol. H. Hark in dem. Progr. des Gymn. zu Frankfurt an d. Oder 1875. 
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feit 1550 Joach. Gamerarius übernommen Haben und bie nach ber oificiellen Ueber: 
arbeitung von Erasmus Schmid no 1757 in Xeipzig gebrudt ift. Aber ſchon bie 
beiden vorhergehenden Bearbeitungen hatten das Buch fo angefhwellt, daß es für ben 

Schulgebraud nicht recht brauchbar blieb und Melanchthon felbjt zur Veranftaltung von 
Auszügen rieth.*) Dies geſchah 1544 durch Luc. Lojfius in ber grammat. Ph. M. 
ad usum puerorum in breves interrogationes contracta; burd Nic. Mebler in bem 
compendium gramm. pro pueris incipientibus coniugare (feit 1560); burd Mid. 
Neander in dem compendium pro incipientibus et Donatistis, conscriptum olim in 

schola Ilfeldensi (feit 1579). Für bie unteren Glaffen der württembergifhen Schulen 

waren quaestiones grammat. ex Ph. M. collectae 1580 in Tübingen erfchienen, eben 
fo für die der ſächſiſchen in Lpz. 1594, für bie Grafihaft Henneberg von Joach. Zehner 
(Scäleufingen 1614), fogar bloß pro schola Lipsica 1607, und ähnliche Auszüge gab 
es für Görlik 1581, für Nürnberg 1595, Regensburg 1609, Zerbſt 1610 umb im 
Bearbeitungen von Strophius 1599 und Mel. Gerlach (Bauten 1612).**) ©r 
haben mir einen kleinen und einen großen Melandthon unb basfelbe Verhältnis findet 
fih auch bei den übrigen Grammatiten, bie im 16. Jahrh. hie und da Eingang finden. 
Joh. Rivii grammaticae libri VIII (feit 1550 oft gebrudt), die ſich doch Teicht für bie 

Penfa der verſchiedenen Claſſen theilen ließen und gerade deshalb von H. Wolf in 

Augsburg bevorzugt wurben, haben prima gr. rudimenta (nody 1615 in Augsburg) 
neben ſich; Martin Erufius bie puerilis in lingua latina institutio (feit 1556); Pierre 
Ramöe neben ber ausführlien Grammatik (jeit 1569) die rudimenta (1596) ober 
das compendium (Herborn 1610). Für Straßburg war bie educatio puerilis linguse 
latinae in Fragen unb Antworten jeit 1570 in brei Theilen, alfo für ben grammatijden 

Unterridt in brei Claffen ausgearbeitet und auch in andern von Sturms Organifation 
beeinflußten Schulen eingeführt. In Franfreih, wo neben Despauterii grammaticae 
institutionis libri VII die rudimenta galten, hatte Charles Eftienne principia ober 
prima lat. ling. elementa (Paris 1557) und baneben la maniere d’exercer les enfans 
& decliner les noms et les verbes latins (1559) herausgegeben; in Spanien Aelins 
Antonius neben ber privilegirten größeren Grammatif einen Auszug Lateiniſch und 
Spaniſch geliefert, ber auch für die mulieres religiosae et virgines deo sacrae biemen 

ſollte. Hier verfaßte Pebro Simon Abril in Saragofja 1589 eine Denkſchrift, in melder 
er verlangte, baß bie lat. Grammatik in der Mutterfprache gelehrt werbe. 

Während bed 16. Jahrh. wird auf den grammatischen Unterricht das größte Ge 
wicht gelegt, Melanchthon mahnt 

discite grammaticam, pueri, qui caetera vultis 

discere, namque viam prima elementa dabunt. 

und an Eberbach jdhreibt er (Corp. Ref. I, 822) hoc te rogo, per nostram amicitiam 

perque omnia sacra, ut tuam provinciam diligenter administres ac pueros adigas 

ad grammaticam,. Saepe audivisti me querentem, quod in scholis negligenter 

traduntur illa omnium maximarum rerum elementa. Er bringt auf feſtes Memoriren 

ber Regeln, nam pessime de pueris merentur, qui aut reguläs nullas tradunt aut 
certe statim abiiciunt et magnifice promittunt fore ut usu loquendi discantur eon- 

structiones (Corp. Ref. II, 482). Und jo heißts in der Sächſ. Sch.O. von 1523 
(Vormb. I. 6): „die ftunbe vor mittag joll alle weg für und für alfo angelegt werten, 

das man daran nichts anders denn Grammaticam lere. Erſtlich Etymologiam, darnach 

*) Bol. Corp. Ref. II. 119. XX, 199. modus adhibendus est in locupletandis praeceptis, 
ne deterreantur adolescentes prolixitate. Unabhängig von M. war Gasp. Borner in der ana- 

logia h. e. declinandi et coniugandi formulae in ludo Lipsiensi ad D. Thomam pueris festi- 

natae (wohl destinatae?) Lips. 1534, der ſchon 1524 rudimenta herausgegeben hatte. 

**) Die Literatur hat auch ein fo fleißiger Sammler wie Bindfeil Corp. Ref. XX, 192 -244 

336. 348. 375—378 nit erichöpft. 
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Smtarin, folgend Profobiam. Und ſtetigs, wenn bies vollendet, fol mans wibber forn 

anfahen unb bie Grammatica ben Kindern wol einbilden. Denn wo ſolchs nicht ge 
ſchieht, iſt alles lernen verloren umb vergeblih. — Wo auch den Schulmeifter ſolcher 

erbeit verbreufjet, wie man viel findet, jol man diefelbigen lafjen lauffen und ben kindern 

einen Anbern ſuchen, ber ſich biejer erbeit anneme bie Finder zu ber Grammatica zu 

halten. Denn fein größer ſchade allen fünften mag zugefüget werben, benn wo bie 
jugent nicht wol geübet wird ynn der Grammatica.“ Diefer Ton bes Meifters Flingt 

allwärts nach bejonbers in der Erinnerung an die Lehrer, baf fie felbjt gute grammatici 

fein jollen, und ſich dieſer „langweiligen Arbeit” nicht verbrießen laffen (Bormb. I. 64. 

239). Die Jugend wollte freilich nicht gern an die harte Arbeit, weil man genau ber 
Anordnung der Grammatif folgend (in Goldberg — Vormb. I. 54 — begann man 
beshalb gar mit der Orthographie) alles, was biefelbe enthielt, genau auswenbig lernen 
und dann aufjagen ließ. Daburd nur wurde bie Etymologie der „größte, ſchwerſte und 
unluftigfte Theil,“ daher kamen bie Beſchwerden ber Lehrer. Die Augsburger Sh.:D. von 
1558 jagt (Vormb. I. 455): in grammaticae prasceptis intelligendis non est magna 
difficultas: memoria ibi potius quam acumen requiritur, quamquam ne edisci qui- 

dem ad verbum omnia usque adeo opus est. Man begnügte ſich auch nicht mit dem 

paradigmata omnia ad unguem memoriter tenere, ſondern flectirte darnach auch andere 

Wörter (Bormb. I. 435. 588), benugte auch ben zur Lectüre gewählten Xert, 
Cato's Diftiha oder die Eolloquia, um bie darin vorfommenben Formen genau zu ana: 

Infiren unb Gleihartiges aus ber Declination oder Conjugation zufanımenftellen zu 
laſſen (Vormb. I. 80). Bereinzelt ift die Einrichtung, daß gleichzeitig an zwei Wochen: 
tagen bas Nomen und Pronomen, an zwei andern bas Verbum und bie übrigen Rede— 
theile gelernt werben (Bormb. I. 525). Auf ein Verſtändnis der Formen beutet allein 

bie Breslauer Sch.O. von 1570 bei Vormbaum I. ©. 193. 194, bie am gemaueften 

auf bas Verfahren eingeht. Mit der Syntar, die in ben bamaligen Grammatifen einen 
Heinen Raum einnimmt, warb es nicht jo genau genommen. Sie erjchien nicht fo weit- 

läufig und nit fo verworren als bie Etymologie; bier hoffte man durch die Lectüre, 
durch poetifhe Sentenzen und bie ſchriftlichen Uebungen ergänzen zu können. Die Regel 
wurbe von einem Schüler vorgeleien, das dazu beigegebene Beifpiel überlegt und dann 
die Application durch Bildung ähnlicher Sätze gemacht; dann erjt wurbe bie Regel bem 
Gedächtniſſe eingeprägt und aufgefagt (Vormb. I. 683. 244. 593). Die Medlenburg. 
Sch.O. von 1552 dringt barauf mit Strenge und „fol dieſe torbeit nicht gebulbet 
werben, das etlich die Regeln verachten, wollen die Sprach one Regeln lernen.” 

Diefe Zeit jollte bald kommen, denn in ben beiben folgenden Jahrhunderten tritt uns 
wieberholt bie ald Forderung entgegen, als man bie Schule nicht länger zu einer 
carnificina memoriae maden wollte. Buno jagt in der Vorrede der neuen lat. Gram- 

matica (1651): „Wie bie Lateinifhe Grammatic nad) ihrer gewöhnlidhen Beichaffenheit 
und Lehrart, fo viel Müh, Arbeit und unmiderbringliche Zeit welnimmet, baf mancher 
bis in das 15., 18., aud wohl 20. Jahr damit bejhäftiget und dennoch in fo langer 

Friſt felbige kaum endlich recht und grünblich erlernen fan, bedarf meines Erachtens 

wenig Beweiſes.“ — Er ijt aber weit entfernt denen beizuftimmen, welde Latein ohne 

alle Grammatif wie eine neuere Sprache lernen wollen, ſondern will nur die Hinbers 

niffe aus bem Wege räumen, melde ben rechten Nuten erſchweren. Das erfte findet 

er darin, daß die Grammatifen in lateiniſcher Eprade verfaßt find, alſo ignotum per 
aeque ignotum lehren jollen, das andere in ben bunfeln Regeln und Definitionen, „als 

ob die Grammatie nit für bie noch unverftändige Jugend, fondern für tieffinnige 
Philosophos ober bie Praeceptores jelbjt gejtellet würde.“ Der Nothftand, welder 

aus ben lateiniſch gejchriebenen Grammatiken erwuchs, erhielt ſich nod längere Zeit, 

wenn auch an die Stelle Melanchthons an einigen Orten, namentlid Thüringens, erit 

Joach. Zehner (1598) und dann Reyher (Gotha 1649) traten und eine weite Ver— 
breitung die für bie verfchiebeniten Stufen beftiimmten Bücher von I. Rhenius fanden, 
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ber Donatus latino-germanicus seu ratio declinandi et coniugandi,*) das tiroeinium 

(jeit 1603), das compendium (feit 1618) und bie grammatica ffeit 1611)5**) eben fe 

©. J. Voffius (feit 1607) in Holland und Norddeutſchland; ber katholiſchen nidt 
zu gebenfen. Ja noch 1732 bat X. Gonr. Schwarze in Coburg eine grammatica latina 
in usum gymnasii Casimiriani verfaßt. Der Regensburger Rector Georg Heinr. Urfims 
gab 1700 2 Thle. institutiones plenissimae, quibus linguae latinae et praecepta verna- 
cula solide traduntur et causae notis additis accurate eruuntur vel examinäantur in 

usum docentium simul et discentium colleetae, in welchem Bude prätis gefahte 

deutſche Regeln Tateinifch erläutert und durch qut gewählte Beiſpiele Mar gemacht werben. 
Dieje Lehrbücher bedingten die alte Lehrmethode. Als Radtke anfing die Mutteriprade 
zur Grundlage des Unterrichts zu machen, mußten bie Anhänger des Methedikers aus 

an die Abfaffung einer lateinifhen Grammatik in beutfcher Sprache geben und mit bem 
Unterrichte in ber beutichen Grammatik „gleichſamb eine Vorberevtung zu anbern höheren 

Spradyen” geben (Bormb. II. 182. 236. 463). Ob die Grammatik der Gießener Pre: 
fefioren Casp. Fink und Chr. Helwig (1613) deutſch abgefaßt ift, babe ich noch nicht 

ermittelt, ber lateiniſche Titel würde dem nicht entgegenfteben. ebenfalls iſt dies ge 

iheben in J. ©. Seybold's teutihem Wegweiſer zur lat. Sprache 1656. in anberer 
Grundfaß deſſelben Metbodifers, die Grammatik nicht vor, jondern nad und in bem 

Autor, als welchen er den Terenz gewählt hatte, zu treiben, fand eine practiiche Aus— 

führung in Kromayers Weimariſcher Schulorbnung, **) in welcher bie ficbenmalige Ver: 
wertbung bes Schriftitellerse zu dieſem Zwecke ausführlich entwidelt ift (Bormb. IL 
240— 247). Eifriger wirb jet gegen die Beläftigung des Gedächtniſſes geredet (Vormb. 
II, 261) und das medhanifche Lernen getabelt, wie in Halle 1661 (Vormb. IT. 59. 

553): novimus qui Donatum et grammaticam felicitate quadam ingenti memoriter 
recitarunt, cum tamen oscitantia vel perfidia praeceptorum sic perditi essent, tt 

vix ullum versum recte legerent, und an einer anbern Stelle: neque hie obrui mul- 

titudine rerum ediscendarum ingenia puerorum tenella, sed omnia, velut 'praeman- 

sum eibum a nutrieibus, suppeditari volumus, ut singula prius sint explicata et! 

ad usum per analysim grammaticam praeparata. — In frankreich hatte Lancelot die 

nouvelle methode pour apprendre facilement la langue latine vwerfaßt+) und jühen 
1601 war ein kurzer Abriß unter gleihem Titel von eimem Ungenannten erſchienen; in 
Port Royal war auch zuerft die Mutterſprache ftatt der lateiniſchen zur Unterrichle— 
ſprache gemacht worden. In Holland war Ger. J. Vossii latina grämmatica von be 
Generalftanten für alle Schulen feit 1626 eingeführt und aud nach Norbbentfchlane 
verpflanzt. —- Für den Glementarunterricht wird Casp. Seideliit+) portula_ latinse 
linguae vere aurea (jeit 1638) und ter „kurtze, richtige, leichte * anmuthige Kinder: 
donat“ (Tübingen 1638) nicht bloß in Württemberg, ſondern auch in Norddeutſchlanb 
gebraucht (Vormb. II. 517) und feit 1694 Andr. Stübels natürlich deutſch geſchriebener 
Latinismus in nuce auf 60 Seiten, ober Christoph. Heidmanni formulae declinationti 

*) Der Heine Donat ift noch 1797, das compendium pro discentibus nationis germ. hungs- 

ricae atque bohemicae 1816 gedrudt. 

*) Damals miichte ſich die Regierung in die Befämpfung der Melanchthonſchen Srammatil und 

ernannte eine beſondere Commiſſion zu deren Bearbeitung. An der Spitze ſtand Er. Schmid it 

Wittenberg; dieſer ſchrieb centuriae falsitatum in gramm. Rhenii (1616) und es entſpann fich 

ein bellum grammaticale, deſſen Geſchichte Rhenius ſelbſt (1614. 1617) geſchrieben hat. 

»*) In dieſer Ordnung von 1617 wurde das Conjugiren und Decliniren in den Dorſſchulen 

unterfagt: „was nicht beym Studiren bleiben will, dem ift das lateiniſche decliniren und conjugiren 

fein nüge: Ran demnach felbige Zeit befier angelegt werden“. Vormb. II. 257. 

+) 3. B. le Clerc hat fie meines Wiſſens zuletzt in Paris 1819 herausgegeben. 

tr) Bon ihm ift auch eine didactica nova s. methodus simplex, brevis, certa, perspicua et 

expedite docendi pueros sine magna eorum molestia ac labore non ita magno temporis 

spatio l. 1. prineipia ac fontes in deutſcher Sprade Tubingae 1638. 8. 
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(1704) oder Gottfr. Hoffmann's (in Zittau) atrium latinae linguae die kurze und 
deutliche Anweilung zur lat. Sprade (oft gedruckt). Denn dort hatte ſchon Ehrift. 
Keimmann in bem enchiridion grammaticum eine vortrefflihe kurze Anweiſung heraus: 
gegeben, die in ben Bearbeitungen von Elias und Chriftian Weiße (1689) weit über 
das Zittauiſche Gymnaſium binaus Eingang gefunden hatte. Es war auf die alte 
Routine des Memorirens eine rhetorifche gefolgt, bie in ber Application durch verſchieden⸗ 
artige Mebungen, von denen bei der Gompofition zu reden fein wird, bie Kenntnis ber 
Sprache erreichen wollte. Spielereien mit Erleichterungsmitteln übergebe ich abfichtlich. 

Gegen den Ausgang des 18. Jahrhunderts warb auch bier befler gejorgt burd 
Chr. Eellarius*) in ber Grammatik, die er noch als Rector in Merfeburg 1689 zuerft 
herausgegeben bat. Das Buch war deutfch, nicht umfangreich, kurz und deutlich in ber 
Abfaffung der Negeln und kam daher raſch zu weiterer Verbreitung. Es wurbe in ben 
Halliihen Anftalten gebraucht (Vormb. IL. 78. 150), bort jedoch durch Lange bald ver- 
drängt, blieb aber noch 1773 in ber ſächſiſchen Sch.-O. vergefhrieben (Vormb. III. 623), 
zumal J. M. Gesner feit 1740 fich einer neuen Bearbeitung und Umgeftaltung (er 
fügte den viel vermißten profobifchen Theil Hinzu) unterzogen hatte, in welcher Form 

die Grammatif noch 1786 gebrudt ift. Nach Cellarius hat Conr. Nahmmacher 1764 
gearbeitet. Dur ben Einfluß ber Halifhen Schulen gelangte die Grammatik von 

Joachim Lange zu nod größerer Geltung, die zuerft 1707 erfchienen ift und noch 1819, 
aljo über ein Jahrhundert, **) gebrudt iſt; ed mar diejes die 60. Ausgabe und bie 42, 
die in Ermangelung der Stereotypen mit jtehender Schrift (und bamit auch ohne Aus: 

fit auf eine Verbefjerung) veröffentlicht wurde. In ber Mark Brandenburg, wo fie 
anfänglich allgemein eingeführt war, wurbe fie durch bie privilegirte grammatica Mar- 
chica verbrängt, aber dur die Pietiften (Wormb. III. 215, zugleich über das bei dem 

Unterrihte anzumwenbende Verfahren) wurde fie überall hin verbreitet und fogar in das 
Rujfiihe und Dänifche überfegt. 2. wollte einen Mittelmeg zwiſchen Eellarius, der ihm 

zu kurz, und den Grammatifen von Melandthon: Schmid oder Rhenius, bie ihm zu 

ausführlich erſchienen; er wollte allen Anforderungen des grammatilchen Unterrichts 

genügen und Vocabular und Leſebuch (dur die elenven colloquia eigener Fabrik) erjeßen 

und deshalb fchrieb er für fünf verſchiedene Glaffen genau die zu behandelnden Penſa vor, 

Anzuerkennen ift, daß er die Knaben nicht mehr mit Auswendiglernen gemartert wiſſen 
wollte, daß er auf die viva vox bes Lehrers drang, bie Entjtehung ber Formen durch 
Abtrennung der Endungen und Vorſchreiben auf der Wanbtafel, bie Heberficht derſelben 

durch Nebeneinanberftellung des Analogen erleichterte, aber nur die Zähigfeit des vorigen 
Jahrhunderts macht die Lebensdauer des nicht bloß in ber auf jieben Regeln zurüd: 

geführten Syntar mittelmäßigen Buches erflärlidh, deſſen Befeitigung durch Bröder ich 
noh als Knabe miterlebt habe. Wie viel beffer war dagegen Gellarius geworben in 

der Bearbeitung von Gesner? Auch die grammatica Marchica,***) obgleih weniger 
in der ausführlichen Fafjung, ficherlih do in dem Furgen Auszug (Berlin 1739 bis 
1793, öfter in Erfurt und Lpz. nadhgebrudt)}) wäre pafjenber gewejen. Gesner weicht 

*) ©. iiber ihn oben &. 540. 

**) Nach ihm ift gearbeitet Rambachs Gr. zum Gebraude der Hefien-Darmftädtiiden Schulen 
(Gießen 1770) und Kiſtemaker für die Munſterſchen Lande, der zugleich die Gleichftellung mit Ade— 

lungs deuticher Grammatif beabfidtigt. 

»*) Sie ift in Berlin 1718. 1728. 1738., Eiſenach 1723. Srfft. u. Lpz. 1735. 1740. 1745. 
1753. 1756. Erfurt 1751 und zulegt von 9. F. Bernhardi in 2 Bden. Berl. 1795—97 erſchienen. 

Johann Wilhelm, Herzog zu Sachſen, hatte diefelbe durch Verordnung d. d. Eijenah 15. Juli 
1722 in jeinen Landen eingeführt. 

f) Daß in Hübneri historiae sacrae die finder lateiniſch lejen lernen, ift eine Verlehrtheit, 

zumal dabei ſchon die Bedeutung einzelner Wörter mitgetheilt werden ſoll. Cs war aber damals 
nothwendig, wo die finder auch erft deutich lefen lernten in denfelben Schulen. Wir haben darüber 

aut lächeln. 
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in der Braunſchw.-Lüneb. Sh.:D. (Vormb. III, 376) zunächſt wenig von ange ab; 
auch er will bie Kinder nicht mit auswendig lernen beſchweren, fonbern alles durch 
häufiges DVorlefen und Repetiren beutlih machen. Die analoge Bildung ber Formen 
bebt er noch ſchärfer hervor und will ben allgemeinen Typus berfelben nicht bloß an 

ber Wandtafel durch ben Lehrer anjchreiben laſſen, ſondern „auf ein apartes, mit Papier 

überzogenes Brett rein und groß abgejhrieben oder gebrudt beftänbig in ber Schul 
aufhängen.” Zur Uebung verlangt er bejtänbiges Nachſchlagen in ber Grammatik auch 
ihon bei der yormenlehre und weckt babei die Nemulation dadurch, daß derjenige, welder 
ed zuerit findet, das Blatt laut anzeigen ober die Regel herleſen darf. Auf die Ver: 
gleihung mit der Mutterfprache legt er größeres Gewicht. Das mechaniſche Memoriren 

und Recitiren ber paradigmata jollte aufhören. Noch im J. 1773 weichen die Ar 
weijungen ber ſächſiſchen Schulorbnung bei Vormb. III. ©. 659 gar nicht davon ab. 
Mit jener Schulordnung war auch befohlen, eine durchgängig gleihmäßige und annchm 
liche gute Lehrart einzuführen, bazu gehörte aber aud eine Grammatik für alle Claſſen 
und beren Bejorgung wurde Gesner übertragen. Wenn er in ber Vorrede $. 12 fagt:*) 

„Sleihwie die Sprache ehe gemwejen als die Grammatik, alfo ift gewiß und unläugbar, 
daß es hundertmal leichter dur den Gebrauch und die Uebung ohne eine Grammatit 
eine Sprade zu lernen, ald ohne Uebung und Gebrauch allein aus ber Grammatit, 
Sollte und müßte eines ven beiben verfäumet werben, jo ijt ein Menfch, ber ohne 

Grammatit die Sprache dennoch durch den Gebrauch gelernet ohne alle Vergleihung 
beffer daran, als einer, ber die Grammatik bis auf alle Kleinigkeiten auswendig gelernet, 
aber dabei aus Mangel ber andern Uebungen weder etwas in biefer Sprade geſchrie— 
benes gründlich verftehet, noch ſelbſt ſich richtig in berfelben ausdrücken kann“ — und 

diefe Gedanken in Aufjägen ber Hannover. gel. Ang. 1751 97 ©t., 1752 21 St. 
(wieder abgebr. in ben kleinen deutſchen Schr. S. 294—352) weiter ausführt, jo hat 
er im Grunde nur das begründet, was ſchon in der Schulorbnung als methodiſche An 
weijung aufgeftellt war, gab aber durch die Aufſchrift der legten Aufſätze: Ob man aus 

der Grammatik bie lateinische Sprache zu lernen anfangen müße? zu vielfachen Mit 

verftäntniffen und Angriffen Beranlaffung. Die gegen die verkehrte Behandlung biejes 
Unterrichts in allgemein verjtändliher Weiſe gemachten Anſchuldigungen nahm man alt 
eine Berwerfung der Grammatik überhaupt, überfah aber, daß das Erlernen duirch ben 

bloßen Gebrauch ſich nur auf den Anfang bezog und vergißt audy heute dabei, daß bie be 
malige Schule nicht zehnjährige, in der Mutterfprache geübte Knaben aufnahm und nidt 

an bieje ben erjten jpradhlichen Unterricht anſchloß, daß biefelbe auch ven ſolchen Knaben 

befugt wurde, bie mit bem vierzebnten Jahre zu einem Handwerk oder andern Berufe 
übergiengen. Non damno grammaticam nisi in parvis, qui illa non tam ornantor 

quam onerantur beißt es Isagog. I. p. 86. 124 cl., sed in adultis opus est quam 

maxime. Die Anficht eines ſolchen Mannes wurde eifrigjt aufgegriffen von denen, ki 
denen Rouſſeauſche Gedanken zur Verwirklidung in dem Unterrichte geführt werben 

ſollten. Ich meine nit bloß bie Anhänger des Philanthropinismus, die aud für bie 
alten Spraden die Methode der Bonnen und Maitres zu Ehren bringen und Erled 
terung jhafjen wollten und unter denen ber ſchwache Trapp 1782 einen Aufjag „G. ein 

Vorgänger berer, die Anfängern das Latein ohne Grammatik lehren wollen“ mit ben 
Worten ſchloß 0 sancte Gesner, ora pro nobis, jondern Männer, wie Herder un 

Goethe, ber auch ohne Regel und Begriff Latein gelernt und wegen des ſchlechten Zw 
ſtandes der Schulen die Grammatik überjprungen hatte (Dichtung und Wahrh. Bud 6. 
Bd. II. ©. 25). Herder erfaßte den Gedanken mit leidenſchaftlichem Eifer in ben 

Reifetagebuche aus dem J. 1769 (Werke Bd. 16. ©. 245—269 der Hempeljchen Aut 
gabe), in welchem er den Plan zu einer livländifhen Vaterlandsſchule entwirft und 

darin bie frage: „it das Lateinifhe Hauptzwed ter Schule“ mit Nein beantworte, 

*) Zur Vervollftändigung des in diefer Encycl. II. ©. 853 von mir Gejagten. 
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weil die Wenigften fie nötbig baben, weil mit ihr bie beften Jahre dahin geben, auf 
eine elende Weiſe verderben, weil fie Muth, Genie und Ausfiht auf alles benimmt; 

in feiner Schule folle man dem Latein entweichen, aber eine lebende Sprache erlernen 
(vgl. Herders Werke von Suphahn Bd. I. ©. 118 cl. 381. 378. 379. 406). Als 
Ephorus des Weimariſchen Gymnaſiums jprab er ganz anders; ba bleibt Tateinifche 
Section bie vornehmfte und gleihfam bie ftehende Arbeit, ba betont er, daß eifriges 
Studium ber Grammatik höchſt nothwendig, ja unvermeidlich jei, wenn wirklich eine 
klare Cinfiht in den Bau einer Sprade und eine Gewanbtheit im ſchriftlichen Aus: 

drude erzielt werben ſolle. Sein Urtheil gipfelt in dem Satze: Ein Menſch, der in 
feinem Leben feine Grammatif gelernt hat, lernt fein Leben durd nicht genau, wenigſtens 

nicht ſicher ſprechen und ſchreiben; er irrt in Ungewißheit umher und hat Fein Leitfeil 
im großen Labyrinth der Spraden und Worte. Wenn er dabei auf Gesners Sap, 
daß Grammatik aus der Sprade, nit Sprade aus der Grammatik gelernt werben 
folle, zurüdtommt, fo fol damit ebenjo wenig als bei jenem fpielender Erleichterung das 

ort gerebet fein, zumal er immer hervorhebt, daß wir durch's ſchwere Lernen, durch's müh— 

ſame, ganze Erfaflen uns üben, dadurch Stärfe befommen und Yuft Mehreres zu fallen und 
Schwereres zu lernen. Darum barf man fich durch jeine Worte (Lebensbild IT. ©. 320): 

„Weg Orammatifen und Grammatifer! Mein Kind fol jede Sprache Iebendig und fo 
lernen, ald ob es biefelbe jelbft erfände” oder (im Reifetagebuche) „Weg das Latein, 
um an ihm Grammatik zu lernen; bierzu ijt feine andere in der Welt als unfere 
Mutterſprache“ nicht einfhüchtern laffen; die Schulreden im Sophron zeigen ihn in 
feiner reiferen Erfahrung als einen ganz andern. Achnliche Gedanken bat aud Fr. Ge 
bife*) entwidelt in dem Scrifthen: Einige Gedanken über Ordnung und Folge ber 
Gegenftände des jugendlihen Unterrichts, Berlin 1791; denn obgleich er ben Unterricht 
in fremben Spraden lieber mit ber franzöjiihen beginnen möchte, um bei dem fpäteren 

Beginnen bes Lateinifhen Lelen und Spreden fofort zu verbinden, giebt er body zu, daß 
Die allgemeine Meinung den früheren Anfang des Lateins für nothwendig und nützlich 
zu halten nicht aufhören werde und dag man bie grammatiſche Uebung zur Uebung bes 

Deritandes und zur Bildung bes Geſchmacks verwerthen mühe. Dies werbe aber nicht 
durch die bloße Uebung des Gedächtniſſes geihehen, ſondern durch praftiiche Uebung der 
Grammatif, kurz dadurch, daß man mit der Lefung eines leichten lateiniſchen Buchs, 
befien Inhalt und Ausdruck fih nit über die Sphäre des Knabenalters erhebt, den 
Anfang macht und bei und durch dieſe Lectüre den Schüler gewöhnt fi den Bau ber 
lateiniſchen Sprade zu abstrahiren und bieje Abstractionen ſofort wieder auf einzelne 
Fälle anzuwenden. Se iſt ber Grundfag magis exemplis sive exercitatione et con- 

suetudine quam ratione artis atque regulis oder wie es facciolati in feiner erften 
Rede entwidelt hat über das Thema latina lingua non est ex grammaticis libris 

comparanda allmäblid zu einer richtigen Faſſung gefommen und endlich das gebanfenlofe 
Auswendiglernen in der Praris bejeitigt. — Bei der Hervorhebung der Verdienſte Ges: 

ners darf ich nicht verfhweigen, daß die Grundſätze Nollins auf ihn einen weſentlichen 
Einfluß ausgeübt haben, Gesners directe Anregung bat den Rector J. P. Miller in 
Halle veranlaßt zu der chrestomathia latina (1755), weldye bie Neihe der unzähligen 
Elementarbüdyer eröffnet, welche ſeitdem unjere Schulen überfluten. Aber auf die Ver: 

fafjer lateiniſcher Schulgrammatifen ſcheint er weniger Eindruck gemacht haben; nur bas 
ift geblicben, daß in ber Regel derjelbe Berfaffer eine größere und eine kleinere Gram: 

matif gegeben hat. Dies ift der Fall bei Imm. Job. Gerhard Sceiler mit 
einer ausführlihen Sprachlehre (1779—1803) und einer Furzgefaßten (1780—1811), 

bei J. Hyacinth Kiſtemaker (1786) und einer Eleineren Sprachlehre, die noch 1837 

in Münfter gedruckt ijt, bei 8. Fr. Gerjtner lat. Grammatif (1793) und Elemente 

der lat. Spradye (1794), ganz beſonders bei dem Paſtor Ehriftian Gottlob Bröder, 

) Bonnell in diefer Encycl. I. ©. 599 Hat fie nicht erwähnt. 
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bejien praftiiche Grammatik zuerjt 1787 erfhien und durch überfichtlice Anordnung der 
Formenlehre, duch Deutlichkeit der Syntar, für welche zahlreiche und zweckmäßige Bei: 
jpiele beigebracht find, fi empfahl und aud nad feinem Tode (am 14. Febr. 1819) 

in ber Bearbeitung von L. Ramshorn (feit 1822) in etwa zwanzig Auflagen erfcienen 
iſt; bie Eleine Grammatik mit ihren leichten Lectionen für Anfänger (zuerſt 1787) it 
jogar nad) ber gleichfall® von Ramshorn bejorgten 27. Auflage (1857) ſtereotypirt unt 
wirb nod immer neu aufgelegt, weil man fidy an mandyen Orten nicht davon trennen 
fann. Diefelbe Unterfceidung bat H. B. Wend in ber größeren, nachher von ©. fr. 
Grotefend verbeflerten Grammatik (1791—1824 in 4 Aufl.) und ber viel mehr ver; 

breiteten fleineren Spradlehre (1791—1828). Ebenjo ijt es bei ben jett meilt ein 

geführten Grammatiken,“) in deren Aufzählung ich ber Zeit folgen werde. Woran 

fieht D. Schulz nicht mit ber ausführlidhen Grammatik für bie oberen Claſſen,“) 
welde nur 1825 und 1834 gebrudt ift, fonbern mit ber zuerjt 1815 erfchienenen Schul: 
grammatif, bie mac) bes Verfaſſers Tode (1849) von mir burchgefehen und 1865 in 

achtzehnter Auflage gebrudt ift. Jetzt nimmt die Benutzung ab, weil gleichmäßigere 

Arbeiten zur Hand find. Durch die Gunft ber preußiſchen Behörben fanb rafchen Eingang 
die Grammatif von E. ©. Zumpt, zuerft 1818, feit der 11. Aufl. 1850 ton dem 

Neffen des Verfaſſers bearbeitet und zuleßt 1874 in der 18. Auflage. Ein Auszug für 
mittlere und ımtere. Elafjen wurbe erjt 1824 veranftaltet. Schon die feltener werbenben 
neuen Ausgaben zeigen, daß auch bie Zeit dieſes Buches vorüber ift; ſchwerfällige 
Fafjung ber Regeln, Mangel an Beifpielen, Dunkelheit in ber Anwendung fogenannter 
wiſſenſchaftlicher Ausbrüde, jelbft die typographiide Anordnung und ber große Umfang 
ihaben dem Buche, das jonjt als ein Repertorium für Stubirende und Lehrer immer feinen 

Werth hat, Ohne einen Auszug und aljo für alle Elafjen bejtimmt waren J. Ph. Krebt 
(1817), nachher von Geijt dfter bearbeitet umd in Heſſen und Nafjau früher viel gebrauät, 

J. Fr. W. Burchard Schulgr. hat fi von 1827—1852 erhalten in 6 Aufl.; Wilh. 
H. Dölefe**) (1826) und Reuſcher in 2 Thlen. (1827.1828), in beffen Buch vieles aus 
K. Reiſigs Borlefungen übergegangen ift. Zu den zwei Bearbeitungen kehrte L. Ramé— 
born zurüd, von bem 1824 die Grammatik, 1826 die Schulgrammatif erſchien, aber troh 
ber ungemein jorgfältigen Beiſpielſammlung und des daneben noch beftehenden Elementar: 
buchs haben es beibe Arbeiten nicht über eine zweite Aufl. (1830) gebracht. Aug. Grote 
fend gab eine ausführlihe Gramm. zum Schulgebrauch in 2 Bden. (1829 u, 30), 
1833 folgte die Schulgrammatif; jenes Bud, ift von Krüger 1842 völlig umgearbeitet, 
aber jo grünblich, daß es über die Bebürfniffe ber Schule weit hinausgeht; in diefer Teidet bie 

Formenlehre wegen übereilter Berwerthung moderner Forfhungen an vielen Schwächen. 7) 
M. Siberti gab 1838 eine Schulgrammatit für die untern Elafjen Heraus, bie als 
Vorgängerin zu Zumpt Häufig benugt wurbe; bie Erweiterung berjelben für bie mittleren 
Claſſen übernahm Meiring (1868 fon in 19. Aufl.), ber dann 1857 eine befonbere 
Grammatik für bie mittleren und oberen Clafjen bearbeitete (1869 in 4. Aufl.) und 
1859 eine eigene Elentenrargrammatit herausgab. W. H. Blume's Schulgr. Hat fe 
1833 und befonbers in ben neuen Bearbeitungen von Schmibt (zuleßt wohl 1871) ſich 
vielfach bewährt. Fr. Ellendts Grammatif für die unteren Claffen (1838) übernahm 

*) Hänle über die neueren lat. Schulgrammatifen, Progr. von Wiesbaden 1841. Menzel 

Beurtheilung einiger der gangbarften Schulgrammatifen, Progr. von Ratibor 1868. 

*) Schulz gebraucht bei der Glaffificirung des Materials Kantſche Kategorien, das Materiel 

jelbft bot ihm die Märliſche Grammatit. 

**) 9, betitelte fein Buch: Deutſch-lateiniſche Schul-Grammatit, weil er zuerft die Negeln ſo 
darftellte, wie fie fiir das Ueberſehen aus dem Deutſchen in’s Lat. paſſend find? — nur eimas 

umftändlid. 

+) 8. Eichhoff’s Formenlehre (1832) und Schulgramm. (1837) find mir nur dem Namen nad 

befannt; Billroth und Köne (beide 1834) find wohl vergefien. 
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1852 M. Seyffert*) und hat in feiner Bearbeitung namentlih der Syntax (die vorher 
ganz von Billroth abhängig war) das Bud für alle Elaffen der Gymnafien jo brauchbar 

gemacht, daß es fich jeht ber weiteften Verbreitung erfreut und ſich boffentlih auch im 

den neuen Auflagen Anton Seyfferts und H. Buſch's biefe Geltung bewahrt. Große Thätig- 
feit hat Rapb. Kühner entfaltet. Nachdem bereits fünf verichiebene Bücher für bie grie— 
bilde Grammatik erjchienen waren, fam 1841 bie Elementargrammatif mit Ueberſetzungs— 

aufgaben für die unteren Gymnaftalclaffen (1877 in 40. Auflage), 1842 bie Vorſchule 
für Progymnaſien und Realſchulen (1878 in 18. Aufl.), 1864 bie kurzgefaßte Schul: 
grammatif**) (1873 in 3. Aufl.), welde alles bieten will, was bie Schüler beſonders 
für bie Ueberjegungen in das Lateiniſche und für die freien Arbeiten gebrauden; deshalb 
it auch bie Dichterſprache und ſelbſt mandye Erſcheinung ber profaiihen Darftellung 
unbeadhtet geblieben. 1842 trat Karl Ed. Putſche mit einer Gramm. für untere und 

mittlere Claffen hervor, bie er allmählich zu einer allgemeinen Schulgrammatit um: 
geitaltete; in der 21., von Alfr. Schottmüller beforgten Aufl., ſind mit bejonnener 

Mäpigung mande Mängel bejeitigt. Denn Ungehörigfeiten in Anorbnung und Ber: 
theilung des Stofis, Unklarheit des Ausdrucks, Ungefügigkeit ber Regeln für das Memo— 
tiren, ſelbſt Mangel an Logik find in der erften pommerjchen Direct.:Eonf. ©. 71 gegen 
bied Bud; geltend gemacht und jelbjt die Fülle der Beifpiele als mindeftens überflüffig 
bezeichnet. In dem Oeſterr. Organifat.:Entw. ©. 110 ift gerabe dieſe Grammatik be 

fonbers empfohlen. Madvigs lat. Spradlehre für Schulen ***) ijt natürlih däniſch 
geſchrieben, erihien aber 1844 auch deutſch (öfter ſeitdem wiederholt) und -wurbe von 

Tiſcher für untere und mittlere Clafjen bejonders bearbeitet. Der wohlbegrünbete große 
Ruf des Verfaſſers brach dem Buche in Deutjchland, wo man die Verdienſte ber Dänen 
gern anerkennt, in England, in Amerifa Bahn und fogar in das Portugieſiſche iſt es 

überfegt, Indeſſen ijt es nicht gerabe in vielen Schulen eingeführt: Madvig ſelbſt iſt 

zu ber Ueberzeugung gefommen, daß feine Grammatik als Lehrbuh für Schulen nod 
zu ausführlid jei und hat deshalb 1862 eine verkürzte bänifche Ausgabe und 1867 eine 
vierte verbefierte und abgelürzte Ausgabe für die Schule bejorgt, zumal er mit ber Be 
arbeitung von Tifcher nicht einverftanden ift. Seltſamerweiſe ift Tiſchers Abkürzung 1877 
von H. Genthe für alle Gymnafialclafien bis zur Prima erweitert. Im J. 1848 erjchien 
von Ferd. Schulk bie lat. Spradlehre und 1850 die Heine lat. Sprachlehre, ) dazu 

noch Aufgabenfammlung und Uebungsbuh (1872 in 5. Aufl.) Schultz hat fih Zumpt 
zum Vorbilde genommen, aber mande Abſchnitte befjer geordnet, viele Regeln berichtigt 

und jchärfer beftimmt, das Ganze klar und überfichtlich dargeftellt (Verhandl. ver XI. weit: 

fäl. Direct. : Confer. ©. 49). Das größere Bud, enthält mehr als für ben Gebraud) 
ber Schule erforderlich ift und das Fleinere läßt bisweilen bie Genauigfeit und Beſtimmt⸗ 
beit vermifien, durch welche das größere ſich auszeichnet und doch follen nad bed Ber: 
faſſers Abſicht beide Bücher nad einander in ben Schulen gebraudjt werben. Die Gr. 
“ auch in Defterreih und der Schweiz viel verbreitet und in das Jtalienifche, Ungariſche, 

olnifhe und Ruſſiſche überſetzt. 1849 folgte die Gramm. von Midbenborf-Grüter, 
ber erfte Theil für bie unteren Claſſen (1866 in 6. Aufl.), 1851 ein zweiter Theil für 
mittlere und obere Claſſen. Die Zerlegung des grammatifchen Penſums in brei Curſus 
hat etwas Ermüdendes und PVerwirrendes, die Vertheilung des Penſums ber drei untern 

Elafjen ift weder gleihmäßig noch den Kräften ber Knaben entſprechend, bie in ben 

*).H, Hark, Antrag auf Einführung der Ell. Seyff. Grammatik in dem Progr. von Branfft. 

a. d. Diver 1875. ©. 11. 

**, Die ausführliche Grammatit, deren erfter Band 1877 erſchienen ift, lommt hier nicht in Betracht. 

***) Madvig beabfichtigt das Ganze, namentlih aber die Syntag zu einem hiſtoriſch kritiſchen 

Handbuche für Philologen umzuarbeiten und die Entwidlung der Syntar bis zu Tacitus durchzuführen. 

+) Die neuen Auflagen habe ich nicht verfolgt, von jener fenne ich eine 7., von dieſer eine 

12. Aufl., aber dieſe fallen jchon 1871 und 1872. 
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beiden Anfängerclaſſen fiherlihd überbürbet find. In der Formen: und Wortbildunge: 
lehre ift bie Ueberſichtlichkeit durch große Ausführlichkeit erfchwert; der ſyntaktiſche Stofi 

muß fi der Bederihen Sabtheorie fügen. Vieles, was dem Verfahren bes Lehrers 

überlaffen jein muß, kann füglic wegfallen. E. Berger’s Gr. bat von 1849-70 
fieben Auflagen erlebt, 1873 folgte eine Furzgefaßte Grammatif für die umteren Glaflen, 
in beren Formenlehre eine wiſſenſchaftliche Richtung befolgt ift, für die Syntax aber bie 

Satzkategorien noch feitgehalten werden. Da das größere Bud für alle Elaffen aus 
reicht, hat ed immer mehr Eingang gefunden. Dies ſcheint noch mehr geglüdt Heinr. 
Moiszißtzig, ber 1848 mit einer Grammatik für untere und mittlere Claſſen hervor: 
trat, diefelbe feit der vierten Auflage für alle Claſſen erweiterte und ſich damals ſchon 

einer Verbreitung in 20,000 Eremplaren rühmte. Klarheit unb Kürze find anzuerkennen; 
bie befondere Vorſchule war entbehrlib. J. W. v. Gruber hatte urfprünglid nur bie 

Syntax bearbeitet, machte aber 1851 daraus eine Grammatif für die oberen Claſſen, 
von der ber erfte Theil 1874 in 5. Aufl. ericdhienen if. €. 9. Fromm dat ein 
größere (1856) und eine Meinere Schulgramm. (ſeit 1864) herausgegeben, bie in Real 
ſchulen viel gebraudt ift; J. W. Goßrau 1869 die lateiniſche Sprachlehre und de 

neben eine Elementargramm. 1871. — Es war ein wenig billigenswerther Plan, ben 
Fr. Thierſch 1840 auf der Philologen:Verfammlung in Gotha empfahl, Parallelgram: 
matifen*) zunächſt für bie beiden alten Sprachen zu bearbeiten. Da er die Bederide 
deutſche Grammatik zur Grundlage machen wollte, fand er dort an Bartelmann eifrige Unter: 
ftügung, an Fr. Haaſe einen entſchiedenen Gegner. Die Verjchiedenheiten der Spraden 

werben dadurch verwiſcht und tie geſchichtliche Entwidlung findet feinen Raum. Die 
nad jenem Vorſchlage von Fr. Krik und Berger ausgearbeitete lat. Gr. (1848) bat 
auch wenig Anklang gefunden, obſchon fie nicht peinlich in der Beobachtung einzelner 

Forderungen geweſen ilt. 
In der Wiſſenſchaft hat inzwiſchen bie lateiniſche Grammatif durch die Ergebnifit 

ber fogenannten Spradvergleihung und durch bie hiſtoriſch-kritiſchen Unterſuchungen 
Fr. Ritfhl’8 und feiner Schüler vielfahe Erweiterung erfahren. In der Theorie if 
man einig, daß die feitftehenden Ergebniffe auch in der Schule zu verwenden find und 

daß fie eine weſentliche Verbefferung auch ſchon in dem Elementarunterrichte herbeiführen 

müßen. Vol. Lange in der Zeitſchr. f. Oeſterr. Gymn. Br. 8. ©. 36. Schweizer: 
Sidler, ein Wort über die Anwendung der Rejultate der Sprachvergleihung beim lat, 

Elementarunterricht, Züri. Lattmann, die durch bie neuere Sprachwiſſenſchaft herbei⸗ 

geführte Neform des Elementarunterrichts in den alten Sprachen, Clausthal 1871. 

Aul. Jolly, Schulgrammatif und Spradwifjenihaft (Münden 1874) und im ben 

Blättern für das bayer. Gymn.-Schulweſen Bo. 9. ©. 193 verlangt bereits in ber 

höchſten Glafje zwei wöchentliche Lehrftunden für eine ex professo zu gebende Anleitung 

zu ben Principien ber Etymologie und vergleichenden Grammatit und Fr. Bauer hat 
dazu 1874 die ſprachwiſſenſchaftliche Einleitung in das Gr. und Latein für obere Gym 
nafialclaflen bearbeitet, welche viel beffer ift als fein Buch „Die Elemente der lat. 

Formlehre,“ Nördlingen 1865. In frankreich hat Minifter Fortoul für grammairt 

comparde wöchentlich eine Stunde angefegt, Minifter Rouland aber dieſen Unterrid! 
wieder nur facultativ gemacht. Das bafür benutte Buch von Egger notions dldmen- 

taires de grammaire comparde hat von 1854—1874 ficben Auflagen erlebt. In Eng: 
land wird ein Lehrbud von Pils in Cambridge gebraudt. Wir find in ber Praris 
davon nod; weit entfernt, denn die Männer der alten Schule haben dazu noch wenig 

Intereffe und auch fein rechtes Verftänbnis, bie Methode dafür ermangelt nod ber 

pädagogifchen Durchbildung, es befteht auch ein Mangel an Lehrern, die in biefen Kennt: 
niffen fiher und in der Behandlung geübt genug find, um fie durch alle Elaffen turd- 

*) Krrüger, Andeutungen zur Parallelgramm., Brauuſchw. 1843. Lübler, Plan zu einer Parallel⸗ 

Syntarx in der Zeitjhr. f. AM. 1846. Nr, 49. 50, wieder abgedr. in den geſammelten Schriften S. 192 
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zuführen. Auf der Halliſchen Philologen-Verſammlung erkannte man für den griechiſchen 

Unterricht bie Verpflichtung an von den Reſultaten ber vergleichenden Sprachforſchung Ge: 
braud zu machen, dagegen lautete eine andere Thefis: „Der Unterricht in ber lateiniſchen 
Formenlehre ift wie bisher zu geben; bie Refultate ber fprachvergleihenden Forſchung 
find mur gelegentlich in ben oberen Glaffen mitzutheilen“ (Verhandl. S. 107). Den 
bafür angeführten Grund, daß dieſe Rejultate noch nicht fehr weit gebiehen jeien, könnte 
man allenfalls gelten laſſen, aber nicht ven andern, daß babei feine Sicherheit in ber 
Handhabung der Formen erreicht werbe. Den Unterfchied zwiſchen dem Griechiſchen 
und Lateinifchen laſſe ich gelten,*) denn ber Stand ber lateinifhen Sprachwiſſenſchaft 
iſt der grieifchen noch lange nicht glei; das gilt nicht bloß in Bezug auf bie italiichen 
Dialecte, ſondern auch für das archaiſche Yatein und anderes. Auch wird das Latein in einem 

früheren Alter begonnen und fegt Feine andere fremde Sprache zur Vergleichung voraus. 

Inzwiſchen find mande Verſuche gemadt. Durch den Erfolg, welden G. Curtius mit 
ber griechiſchen Grammatif errungen hat, angeregt kam Baniget (Prag 1856 u. 1858) 
mit einer Formenlehre, die wegen ber Unvollftänbigfeit der Lautlehre und der Flerions: 
Ichre, befonders in ben Gonjugationen, von 2. Lange eine entſchiedene Widerlegung 
erfahren hat. Beſſer gelungen ift feine Elementargrammatif der lat. Sprache (Lpz. 1873), 
bei der neuere Arbeiten wenigftens für bie Formenlehre fleifig benußt find. Die Ar: 
beiten von Frei (Zürich 1862), von Wiedemann (Münden 1866) und von Möller 
(Friedberg 1868) kenne ich nicht. Dagegen bat Schweizer-Sidler (Halle 1869) 
in feiner Elementar: und Formenlehre bejonders die Laut: und Wortbildungslehre gut 
behandelt, dabei aber doch mehr an eim vorgerüdteres Alter der Schüler und an Stu: 

dirende gedacht. Mit gutem Takte find Lattmann und Müller verfahren, von denen 
wir eine furggefaßte lat. Gr. (1872 in 3. Aufl.) und eine Schulgrammatit für alle 
Elaffen des Gymnaſiums (jeit 1863; feit 1877 fteht auf dem Titel „für obere Claſſen“) 

befigen, aber eine VBerwerthung auch ſicherer Ergebniffe darin noch nicht finden. Etwas weiter 
in der Anerkennung berfelben gebt Schmitt: Blanc (Mannheim 1870), bängt aber 
in der Anorbnung noch feft an ber alten Methode und kann ſich von den Abstractionen 

der Logik in der Satlehre nicht frei machen. Dies lektere gilt au von G. Bornhak, 
befien Grammatik (Bielefeld 1871) den ftolzen Titel trägt „nad den Ergebniſſen ber neue: 
ten Sprachforſchung“ und ſich ſogar auf die in ver Schule gemachten Erfahrungen ftügt. 

ebenfalls Liegt noch feine Leiftung vor, welche mit ber griechiſchen Grammatif von Eur: 
tius verglichen werben könnte. Auch die Franzojen find nicht glüdlicher ale wir, denn Beau— 

fil® nouvelle gramm. lat. d'après principes de la gramm. comparde (Paris 1873)**) ift 

in der Formenlehre ſchwach und bleibt in ber Syntar bei Lhomond ftehen. In England 
fol Roby’s latin grammar (London 1871) auf der vergleichenden Sprachkunde beruhen. 

Ih knüpfe hieran eine ſummariſche Ueberfiht ber in ben verſchiedenen Ländern 
gebrauchten Grammatifen.***) Für Norbbeutihland wirb man diefelbe aus ben oben 
angeführten herauslefen müßen. In Bayern herrſcht L. Englmann vor, ſchon wegen 
ter mit ber Grammatik in Verbindung ftehenden Leſe- und Uebungsbüder; fein Buch 
empfiehlt fich durch verhältnismäßige Reihhaltigkeit und geſchickte Faſſung ber ſyntaktiſchen 
Regeln; in Württemberg Hermann und Wedherlin (1878 in 7. Aufl.), in ben höheren 
Claſſen Ellendt-Seyffert; in Baden Felbbaufd mit einer größeren (1837, jetzt in 7. Aufl.) 
und Heineren Schulgrammatit (1838), an befjen Stelle nad) dem Tode des durch feine amt- 

lihen Verhältniſſe einflußreihen Verfaſſers jetzt vielfah Ellendt-Seyffert getreten ift. 

) Br&al quelle place doit tenir Ja grammaire compar&e dans l’enseignement classique. 
eine Borlejung vom 2. Dec. 1872., gedr. in der Revue archäologique 1873. ©. 122—135. €. v. 

Sallwürf die wifienihaftliche Behandlung der lat. Schulgrammatif in der Zeitſchrift f. GW. Neue 
Folge V. ©. 465 und die wiſſenſchaftliche Grammatik und die Gymnafien ebendaj. VII. ©. 481. 

”“ Guardia und MWierzeysfi 1876 kenne ich michi. 

“ee, Gone. Milheljen hiftoriiche Ueberſicht des Studiums der fat. Grammatif, Hamburg 1837, 

geht faft nur auf die gelehrten Bearbeitungen ein. 

Pädag. Encpflopäbie. XL 37 
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Deftreih nahm bei ber neuen Organifation zunächſt beutihe Grammatifen, wie bie ven 
Schultz und Siberti an, neben benjelben haben ſich nady und nad) bie einheimiichen von 

M. Schinnagl, deren Pflege nad bes Verfaſſers Tode Heinrich Maſchak übernommen 

bat, und von Karl Schmidt Eingang verihafft. In Portugal wie bei ben Jeſuiten 
gilt nod) ‚immer Alvarus (Emm, be Alvarez) de institutione grammatica libri IIL 

feit 1572, das auch wiederholt in das Deutſche überfegt ift*), trog aller Unvollftänbigkeit 

und Pereira (1752). Die Spanier Haben bie alten Grammatifen von Nelius 

Antonius Nebriffenfis (Elio Antonio von Lebrija + 1522), zuerft wohl in Lyon 1508, 
die la Eerba (1613) überarbeitete und die 1675 privilegirt und oft gebrudt ift, fogar noch 

1873 in Paris; feit dem vorigen Jahrhundert Gregor Majans gramatica de la 

lengua latina feit 1768 und Jriarte feit 1771 und noch 1826 wiederholt; jet von de 

Miguel, Hornero und Avellana. In Italien hat man zuerft in der Yombarbei bie 
aus Deutſchland verpflanzten Lehrbücher in italienifchen Ueberfegungen gebraucht und biefe 
haben aud in dem neuen Königreiche Verbreitung gefunden, obſchon diefes im allgemeinen 

mehr an franzöfiihe Einrichtungen fi anſchließt. In Frankreich) haben weit über bas 16. 
Jahrhundert hinaus Despauterius (von Pauteren) und Maturin Cordier gegolten; 

im 17. Jahrhundert fam bie nouvelle methode von Elaube Lancelot, die für viele noch jett 

das Evangelium ift, im 18. L'homond's elements de la grammaire, von denen nad) ber Be 
arbeitung von Julien 1875 die 35. Auflage erfchienen ift, Dutrey, Gueroult, dann Burnouf 

und Sommer mit einem cours complet unb einem abreg6 de gramm. lat. und jett fcheint 
fi aus Belgien die mit Recht gefhägte Grammatif von J. Gantrelle in Get 

immer mehr einzubürgern. In Holland trat an bie Stelle bes Doctrinales bie Be: 
arbeitung ber rudimenta Despauterii von Verepäus, bann folgte Lithocomus, 

der in ber Verbeſſerung von Voſſius officielle Einführung fand; jett bat man bert 
Porn:Seiffen, Bake (1822), Weytingb, van Capelle und Madvig in der Ueberjegung von 

Boot. In England hat fi neben Linacre, befjen Auszug von Buchanan lateiniſch 
überfeßt war, am längjten Ric. Johnfon (feit 1716) und Thom. Ruddimans 
grammaticae latinae institutiones facili atque ad puerorum captum accommodats 

methodo perscriptae (jeit 1725) erhalten und ſchon vorher bie rudiments of the Latin 

Tongue (ſeit 1714), bie auch in bas Franzöſiſche überfeht find (Genf 1742). Bie 

biefer ein Schotte ift, jo hatte Schottland, ganz abgefehen von den verfchiebenen Be 

arbeitungen des Despauterius, eine beſondere Menge von lateinischen Grammatilen 

hervorgebracht, wie Andr. Simfon (1587), Alex. Hume (1612), Dav. Wedberburn 

(1632), 3. Kirtwod (1675), Patrit Dyfes (1679), I. Monro (1687). Jetzt ſcheinen 

die Grammatifen von W. Smith, Donalbfon, Kennedy, Allen am meiften gebraucht umb 

zahllofe primer’s und reader's daneben. In Schweben galt bie für die Königin Ehri 

ftine gearbeitete grammatica regia feit 1635; feit 1765 fam Streling’s grammatica 

latina, beren Bearbeitung, 1796 von Sjöngren übernommen, noch 1850 in Derebro 
gebruckt iſt; jet wohl bie von Raabe bearbeitete Kühner’ihe Grammatif. In Düne 

‚mark haben Eragius (1578), Jerfinus, beſonders in ber trefflihen Bearbeitung 

von Bang (1657) mit ben observationes philologicae lange gegolten; ihnen folgte 

Sacob Baden (1782—1824 von Fogtmann); jetzt gilt natürlih nur Madvig. In 
Rußland find Grammatifen von Lebedow und Koſchanski, letztere nach Bröder; 1885 
die Anfangsgründe nad Bröber und eine Gramm. nad Zumpt von Popow; für bie 

Gegenwart fehlen die Angaben. F. Schulg ift in das Ruſſiſche überfegt. Aus Griechen: 
land kenne id) nur bie dmironog Aarınınn ypauuarızn von Euthymios Kaftorches, welde 

1851 amtlich empfohlen ift; fie fheint au in ben Donaufürftenthümern gebraucht zu 

werben. In Nordamerika bat A. Harkneß in New: Mork für alle Stufen geforgt mit 
der Latin grammar (1870), Latin elementary drill-book (1871), Latin reader and 

vocabulary (1870) u. a. (Vgl. Jahrb. f. Phil. u. Pädag. Bo. 108, ©. 527 fgg.). 

*) R. Ebner vertheidigt ihm gegen die Angriffe von Kelle in der Beleuchtung S. 113. 142 

jehr ausführlich, aber micht glücklich, Deutiche Ueberſezungen führt er ©. 415 ar. 
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Der allein für Realſchulen beftimmten Grammatiken habe id Feine Erwähnung 
gethan; betradyten biefe bas Latein nur als ein formales Bildungsmittel, jo werben fie auch 

ben grammatifchen Unterricht anders geftalten müßen als die Gymnafien, werben fie 

biefen in jeder Beziehung gleicdhgeftellt und zu ber Vorbereitung auf bie acabemifchen 
Stubien beredhtigt, jo darf ein Unterfhieb in der Behandlung ber Grammatik nidt ein: 

treten. Anders ift es mit ber Grammatif für Seminare, auf denen bereits in dem 

Königreich Sachſen Latein gelehrt wird und zwar mit entfdhiedener Betonung bes for: 

malen Princips.*) Die Seminariften find ſehr verfchieben vorgebilbet; nicht wenige 
treten aus ben unteren und mittleren Claſſen der höheren Schulen ein, eine große 
Anzahl bat nur alle Elafjen der Volksſchule durchgemacht, alle find über die Jahre, in 
welchen die Gymnafien dieſen Unterricht beginnen, bereit hinaus. Große Erfahrungen 
in ber Methode können noch nicht gemacht fein; inzwiſchen ift bereits von Ch. Arndt 

eine Formenlehre und ber erfte Curſus eines Uebungsbuches erfchienen (Kpz. 1877), bie 

beibe recht verftändig angelegt find. 
Bei der Grammatik drängt fih zuerjt bie Frage auf, ob dem Schüler gleidy bei 

dem Anfange des Unterrihts eine Grammatik in die Hände gegeben werben jolle, und 
wenn bies, ob biefelbe rein fein oder von Hebungsftüden unterbrochen werben fünne. Der 
Defterreihifche Entwurf will erft von ber dritten Clafje an eine paffende Grammatif zu 
Grunde legen, was bod wohl nur von ber Syntar verftanden werben kann; man jheint 
aber daraus für bie beiden unterften Elafjen nur eine Formenlehre ohne Syntar gefolgert 

zu haben (Wilhelmi ©. 71). Die erfte frage bejahe ich umb bei ber Alternative ent: 
fheibe ih mich für das Erftere, aljo für eine reine Grammatif von Serta an. Der 
Schüler braudt ſofort einen fihtbaren Tert von Paradigmen und Regeln; er muß bie 
formen vor Augen haben, fie wieberholt jehen und in feiter Orbnung an’einem be- 

ftimmten Plate. Deshalb darf der zu memorirende Stoff nicht zwiſchen frembartigem 
Material zerftreut liegen. Ach bin aber aud nur für eine Grammatik, weldhe ben An: 
forderungen aller Claſſen genügt und beshalb ein Gegner ber Fleinen unb größeren 
Schulgrammatifen, zumal wenn biefelben nicht einmal von bemjelben Verfafjer herrühren. 

In Defterreich ijt wenigſtens bereit® 1854 angeorbnet, daß in dem Ober-Gymnaſium 
feine lat. Sprachlehre benußt werben joll, die einen von ber im Unter- Oymnafium be: 
nutzten verſchiedenen Verfaſſer Hat. Eben fo erfläre ich mich gegen bie Elementargram: 
matifen, gegen bie Vorſchulen, mögen biefelben allein bie Formenlehre ober baneben 
noch Leſe- und Uebungsſtoff bieten, weil fie ganz bazu angethan find die Sertaner und 

Quintaner ber Grammatik zu entfremben. Es find ja jehr praktiſche Arbeiten barunter, 
bie ich bem Lehrer zur Einfiht empfehle, die ich aber nicht in bie Hände der Schüler 
geben will, bamit fie nicht mit gar zu vielen Büchern überlaftet werben. Die Frage, 
ob nur eine Grammatif für alle Elafjen eingeführt fein folle, ift von ben Praftifern 
ſehr verfchieben beantwortet. Auf ber 12. weſtfäliſchen Directoren-Eonferenz (S. 5. 33)**) 
bat man faft einjtimmig bie Nothwendigkeit von zwei Grammatifen anerkannt, benn 
eine könne nicht den Bebürfniffen aller Claſſen genügen; in ben oberen Claſſen müße 

ein tieferes Einbringen in die Sprade ermöglicht werben, ja die Grammatik bloß um 
bes wiſſenſchaftlichen Intereſſes willen bem ftrebfamen Schüler mandjes bieten, was in 
ber gewöhnlichen Schullectüre vielleicht niemals begegne. Werbe biefe Grammatif von 
ber Secunda an benußt, jo werde — meinte Campe in ber erften pommerfdhen Eonferenz 
S. 77 (ipäter flimmte er anders) — ber Schüler, welder mit dem Eintritt in bie 
Secunda feine grammatifhen Stubien abſchließen zu bürfen meine, angereizt bie ihm 
mühſam eingefchulten unb geläufig geworbenen Gegenftänbe noch einmal von einem 
höheren Stanbpuncte aus zu betraditen. Eine ſolche Grammatik müße ſprachvergleichende 

*) Es heißt für Sachſen $. 7. „jomohl im Intereſſe der algemeinen Bildung ala insbefondere 

zur Förderung der Einſicht in die Sprachdenkgeſetze und der ſprachlichen Bildung überhaupt.“ 
**) Auch viele Stimmen auf der erften pommerſchen (S. 78) und der fünften preußijchen 

Gonferenz ©. 5. 
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Momente enthalten, die dem Schüler aug für bie Formenlehre noch einmal Intereſſe 
einflößen werben; fie müße die hiſtoriſche Entwidlung ber Sprache berüdjichtigen und 
zwar nicht bloß beiläufig, fondern im Zufammenbange; fie müße eine rationelle Behand: 
lung bes Gegenftanbes geben, welche nicht bloß das Gefeß, ſondern auch den Geift unt 
ben tiefen Grund des Geſetzes zur Ahnung bringe u. ſ. w. Eine folde Grammatil 
giebt e8 noch nicht und wenn es fie gäbe, würbe ich body mit folden Anforderungen bie 
Schüler ber oberen Claſſen verihonen. In einer erjt von Secunda an gebraudten 

Grammatit wird der Schüler nie recht heimiſch werben, felbft wenn man ibn burd 
bejondere grammatiſche Lectionen (und ſolche find in. Pommern verlangt worben) zum 
Durchnehmen einzelner Penfa zwingt, gefhweige wenn man die Benutung dem Privat: 
ftubium überläßt. Tiefer eingehende grammatifhe Belchrungen des Lehrer in ben 
oberen Glaffen können fih an die eingeführte Grammatik anſchließen, bie durch bie 
grünblidhere Kenntnis bes Lehrers und deſſen weitere Ausführungen an ihrem Anjehen 
hoffentlich nichts verlieren wirb. 

Die Frage, ob ein und viefelbe Grammatik in einem ganzen Lande ober wenigjtens 
in einer ganzen Provinz eingeführt werben felle, ijt im Süden Deutſchlands vielfad 
bejaht, in Preußen ift die Unifermität wenigften® als wünſchenswerth bezeichnet, Wichtig: 

feit hat dies nur für den Uebergang von einer Schule zur andern, um ben Eltern bie 
Koften für neuanzufhaffende Bücher und den Schülern die Mühe des ſich zurecht 
Findens und Einjtubirens zu erfparen. Man überläßt bie Wahl ben Lehrercollegien, 
verlangt aber bie Beitätigung durch bie obere Schulbehörbe. Daher ift die große Mannig— 
faltigfeit zu erklären. In Preußen z. B. werben 25 Grammatifen benußt;*) bort 
kann man die Sache verfolgen, weil bie Schulbüder in den Programmen verzeichnet 

werden müßen. In Bayern werben in ben amtlihen Ausgaben der Schulorbnung von 
dem Minifterium 10 Grammatifen zu dem Gebraude in ben Stubienanjtalten approbirt. 
Auch in Deſterreich wird dasjelbe Verfahren beobachtet, während man bort noch im vorigen 

Jahrhundert die Ausarbeitung der Grammatiken von oben her anorbnete und zu beren 
Gebrauche allgemein verpflichtete. 

Der grammatifhe Unterricht ift zunächſt als formelles Bildungsmittel zu 
behandeln. Er gliedert fid in drei Stufen von je zwei Claſſen. Die beiden erjten 
Sahrescurfe der Serta und Quinta haben fih mit ber regelmäßigen und ber unregel: 
mäßigen Formenlehre zu beihäftigen, dabei aber auch die Bekanntſchaft mit den Reve 
theilen und bie am häufigſten vorfommenben fontaktiihen Erſcheinungen in ber Art zu 
beadhten, daß auf ben höheren Stufen an bie bereits hier erlangte Kenntnis angeknüpft 
werben kann. Die zweite Stufe behandelt in brei Jahren die Syntax und zwar zuerjt 
bie Cafuslehre, dann die Modus: und Tempuslehre, denn jene ift einfacher, folgt leichter 
warnehmbaren Gefegen und iſt für bie praftifche Verwerthung zunädft von größerer 
Wichtigkeit. In Bayern fhließt dieſer Unterriht mit ber Lateinjchule ab**); auch in 
Oeſterreich hört er mit bem Unter-Öymnafium auf und nur eine Stunde ift für grammatiſch— 
ftiliftifhen Unterriht in dem Ober-Gymnafium angeſetzt. Diefe Trennung beider Ab: 
theilungen hat darin einen Vorzug, ben wir vielleicht durch eine befonders ftrenge Prüfung 
im Lateinifchen bei ber Verfegung nad) Secunda erreichen fünnten. Hört nun auf biefer 
dritten Stufe ber eigentlich grammatiſche Unterricht auf, fo ift body bie Unterweifung bei 
ber Lectüre und bei ben fchriftlichen Webungen zu fidhern und zu jtiliftiicher und rhe— 
toriſcher Belehrung zu erweitern. 

Bei dem Elementarunterrichte paßt bie fuftematifche Form mit ihrer Trenmung 
der Formenlehre von der Syntar, des Nomens vom Verbum, furz das ſchrittweiſe Ver 
folgen der Grammatif nicht. Man bat ber Methode bier befondere Aufmerffamteit zu: 
gewenbet, aber mit biefer Methobenjägerei doch nicht erreicht, was zu erftreben ift, Sicher: 

heit in den Formen, bie in früherer Zeit (fie liegt nicht zu weit zurüd von ber jekigen) 

) ©. Kübler bei Wiefe das höhere Schulweien in Pr. II. ©. 654. 

**) Simon in den Berhandl. der Würzburger Philologen-Berj. ©. 70. 
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viel größer war. Worin liegt ber Grund davon? Es ift eine ganz falſche Auffaffung, 
daß man früher wochenlang nur bie Parabigmata habe auswendig lernen und auffagen 
laflen; das, womit man ſich jet rühmt, bie Einübung ber Formen*) fannte auch bie 
alte Praris, aber einerfeitd in Verbindung mit ber viel zeitiger begonnenen Lectüre 
(Bormb. I. ©. 80. 238), andererjeits in den Formen der Gompofition, die damals üblich 
waren, in imitatiunculae unb variationes. In der Straßburger Schule Sturms las 

der fiebenjährige Knabe bereits Cicero's leichte Briefe und bis in das vorige Jahrhundert 
hat fi jene Auswahl bei dem Unterricht erhalten; Cato war noch allgemeiner; wie bie 
Ratichianer Terenz für bie Knaben gemisbraucht haben, ift bereit erwähnt. Noch üb: 
licher war es, die Formenlehre entweber an ben gelejenen colloquia einzuüben ober babei 
die aus der Schrift gewählten bibliſchen Geſchichten oder lehrhafte Schriften zu Grunde 
zu legen. Bon den Eolloquienfammlungen wurbe Erasmus, Vives, Corderius, Castellionis 
dialoegorum sacrorum libri IV (Vormb. II. 185. 380. III. 82. 165) am meiften benubt, 
aus dem 17. Jahrhundert Kromayer, im 18. Jahrhundert kamen Freyers colloquia 
Terentiana, Lange's, Miller's, Bröder's hinzu und erft in jüngjter Zeit haben Gejpräde 
wieber einen Pla in den Lefebüchern gefunden. Erzählungen aus der Schrift gaben 
G, Fabrieii virorum illustrium s. historiae sacrae libri X, im vorigen Jahrhundert 

Huebneri historiae saerae und in Chreſtomathien; man glaubte, daß Caſtellio's Ueber: 
ſetzung der Schrift ein fo vorzügliches Latein barbiete, daß er neben Cicero geftellt werben 
fünne — eine Anfiht, von ber man hoffentlich jett zurüdgelommen ift. Die Aefopijchen 
Fabeln las man in ber Bearbeitung von J. Gamerarius. Das Büchelchen von Erasmus 

de civilitate morum wurbe noch im 18. Jahrhundert vielfach verwendet (Vormb. I. 195. 
446. 469. II. 91. 116. 380. 395). Manche gebraudyten dafür Camerarii praecepta 
morum (Bormb. I. 593). Ueberall ift e8 ein zufammenhängenber Stoff, an bem ber 
Knabe feine Kraft zu üben anfängt und zwar ein lateiniſcher. Denjelben Grundſatz 
halten die Lefebücher feit, die in Deutjchland mit Millers nad Gesners Ratbichlägen 
(Bormb. III. 392) zujammengeftellter chrestomathia 1755 beginnen; es folgten bie 

zablreihen Schriften und Schrifthen von Fr. Muzel,**) Fr. Andr. Strotb (1775) 
J. H. M. Ernejti (1780.***) Bon ben nody jetzt im Gebrauche fich findenden Lefebüchern 
bat das von Fr. Gedike (feit 1782) erft in ben neueren Bearbeitungen von Fr. Hofmann 
lateinifche Einzelfäte erhalten, die zur Einübung auch der Formenlehre dienen fjollen. 

Fr. Jacobs hatte 1808 fein lateiniſches Elementarbud ohne Einzeljäße gegeben und ale 
er in den folgenden Auflagen folde Hinzufügte, waren es erft 13, dann 18 Seiten, aber 
nur beftimmt zur Einübung ber Genusregeln und der Syntar. In den neueften Be 
arbeitungen folgt Elafien jeit 1857 dem jegigen Gebraude und giebt zahlreiche Beilpiele 
zur fortfchreitenden Einübung ber jjormenlehre. +) Aber in beiden Büchern folgen doch 
bald Fabeln, Erzählungen, Geſchichte und Geographie, aljo ein zuſammenhängender 

Stoff, jo daß darnach ber Schwerpunct bes Unterrichts immer bei ver Xectüre bleibt. 
Seitdem ift es anders geworben; jet wirb überall ber Schwerpunct bes Unterrichtd im 
Lateiniſchen überhaupt in die Compofition gelegt und bei Locationen wie bei Trans: 
locationen.biefe Leiftung fait ausſchließlich berüdfichtigt. Daher find unfere Lefebücher zu der 

großen Menge von methodiſch georbneten Einzeljägen gefommen, lateinifchen und beutjchen, 
durch deren Ueberjegung man ſchneller und befjer zum Ziele zu gelangen hofft, weil, wie man 
behauptet, die größere Anjtrengung bei bem Ueberjegen der beutichen Uebungsbeifpiele 
größere Vortheile zu gewähren pflege. Die beliebten Oſtermann'ſchen Bücher (feit 1860 
bereit3 in 14 Auflagen) enthalten für Serta nur 183"/ Seiten mit Fabeln und Er: 
sählungen felbjtgemachten oder jtark bearbeiteten Lateins, für Quinta beginnt erſt ©. 104 
hiſtoriſcher Stoff in gleihem Latein und auch der Quartaner muß fi durd 97 Seiten von 

*) Ad proposita exempla alias voces inflectere Bormb. I. ©. 434. 588—89. 

»*) Bon ihm giebt e8 einen großen (1794) und einen Heinen Trichter der lat. Gr. (1780). 

*2*) Sein Elementar: und Vorbereitungsbuch ift noch 1830 in Münden gedrudt. 
r) Sattmann, der Lefeftoff ded lat. Slementarunterrichts in der Zeitjchr. f. GW. XX. ©. 177. 
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Einzelfäßen burdarbeiten. Und fo ift es in ben meiften Uebungsbüchern und ſcheint 
Beifall zu finden, denn Oftermann fagt zuverfihtlih, „daß die deutſchen Beifpiele tie 
Iateinifchen überwiegen, wird dem Büchlein gewiß zum Vortheil gereichen.“ Man hat 
wohl Mühe darauf verwandt, dieſe Sätze wenigftens fo zu wählen, daß jeber für fih 
einen werthvollen Inhalt bietet und deshalb Sentenzen, Sprichwörter, bebeutende hiſtoriſch 

Data u. bergl. genommen. Aber troßbem bleibt doch die Mannigfaltigkeit des Inhallt 
zu groß, und ba berjelbe immer nur der Einübung einer bejtimmten Formenclaffe dienen 
ſoll, wird die Sache langweilig. Jh glaube, daß die Bequemlichkeit diefer Bücher für 
ben Lehrer, der ohne Vorbereitung an feine Lection gehen kann, viel zu der Nerbreitung 
beigetragen babe und theile die Abneigung gegen biefelbe, melde fich immer mehr zu 
zeigen beginnt.*) Deshalb habe ich auf der Philologenverfammlung in Wiesbaben mein: 
Anſicht in folgende fünf Sätze gefaßt: 1. Der lateiniſche Elementar:Uinterriht muß ven 

ber Menge ber jett babei verwendeten Bücher befreit werben. 2. Das Ueberſetzen aus 

dem Lateinischen verdient ven Vorzug vor bem Ucherfegen in das Lateiniſche. 3. Er: 
zählungen find geeigneter zu der erjten Lectüre als Gefprähe. Die Ueberſetzungen aus 

ber Mutteripradhe find mehr münblih zu maden als jhriftlih. Die dabei bis jeht 

gebrauchten Hülfsbücher gehören nicht in bie Hände bes Schülers. 5. Mit dem Spreden 
des Latein kann ſchon auf diefer Stufe begonnen werben,*) Diefe Sätze follten nidt 
ben gejammten Unterricht umfafjen, ſondern nur bie Ginübung berühren, kenn damit 

hängt bie erjte Forderung zufammen, die Menge ter Bücher, welche ber Knabe in ber Han 
zu haben pflegt, zu bejeitigen. Grammatik, Vecabular, Leſebuch und Uebungsbuch, alſo vier, 
ober wenn biefe letzteren verbunden find, drei verſchiedene Bücher, ***) zu denen vielleid! 

noch eine Vorſchule oder eine bejonbere Formenlehre+) zum wörtlich auswendiglernen hin: 
zukommt, wie fie jüngft Perthes leider mit unnöthigen Neuerungen in Anorbnung umd 
Terminologie gegeben hat. Es könnte fich treffen, daß ein mufifalifcher Lehrer dazu „die 
Genusregeln der Zumptſchen Grammatik in fangbaren Weifen von Aug. Wagner in Greifi: 
wald” Binzufügte, um wenigjtens bei Glaffenfpaziergängen biefen Humor zu verwerthen. 
Unjere Väter (Melanchthon in dem ſächſ. Schulplane bei Vormb. I. 5) hatten den Grunblat 
nu mquam pueri copia librorum onerandi sunt, ließen ihn jedoch manchmal außer Ad. 
Easp. Seibel klagt 1638 in der pidactica nova ©. 14. „In meiner Jugend, ba ich im bie 

Schul gieng, habe ic) die Bücher, deren ich auff einmahl beburfte, kaum alle unterm Arm tragen, 
in eim Gürtel zufammenfaffen können;“ wir fünnten heute von unjeren Knaben basjelbe hören. 
Der zweite und dritte Sat fanden in Wiesbaden Billigung, nachdem eine etwas mildere 
Faſſung des zweiten vom Schulrath Probft: „Auf das Ueberfegen aus dem Lateinifchen ift das 

Hauptgewicht zu legen“ verworfen war. Schrader war natürlich bafür, nur Schulrat) 
Gerd. Schult verlangte für die unteren Claſſen Gleihmäßigfeit in dem Ueberfegen aus 

beiden Sprachen. Dagegen war berjelbe erfahrene Schulmann ganz damit einverftanden, 
daß die Ueberfegungen aus ber Mutterſprache mehr mündlich als ſchriftlich, mehr in ber 

Schule alio gemacht werben müßten, nur bie Befeitigung der Hülfsbücher fand er be 
benflih und es ftimmten ihm darin O. Jäger und andere bei. Wenn biefe Gegner 
bezweifelten, baß die Lehrer fofort jederzeit geeignete Beifpiele zur Hand haben Fönnten, 
bie eben jo gut fein würben, als bas Bud) fie gebe, jo wurbe damit ber Fähigkeit ber: 
felben oder wenigſtens ber jorgfältigen Vorbereitung auf die Unterrichtsſtunden ein nicht jehr 

erfreuliches Zeugnis ausgeftellt; ich habe felbft zu jüngeren Lehrern, in deren Händen 

*) Mothert, das Katein im deutjchen Gymn. (VBraunfchweig 1856), Heydemann im dieſet 

Encykl. II. ©. 50. Perthes zur Reform IV. ©. 3. pag. 96. 10). Wendt in dem Kſarleruhet 

Progr. 1877. ©. 14. 

**) Gin Bericht Über die Verhandlungen in den Yahrb. fiir Pädag. von Mafius 1878. ©. 110. 

**+) Bu Frankfurt a. M. hatte der acht bis neunjährige Anfänger mit fünf Büchern zu arbeiten. 

+) Eine folde hat Dr. Schmidt, Frankfurt a, M. 1865 herausgegeben, weil die Ellendtide 
Grammat. dafür nicht genügte; mit Benutzung der ſprachvergleichenden Ergebnifie Emil Doridel, 
Sena 1871. 
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Teider an ben meiften Orten biefer Elementarunterricht liegt, ein befjered Vertrauen und 
hoffe auf die erfte friiche Begeifterung für den neuen Beruf, eine Hoffnung, die mid in 
langer Erfahrung noch felten getäufcht hat. Die von Jäger geltend gemadte Schwierigkeit, 
dag man 50—60 Schüler ohne Buch nicht eine Stunde in Aufmerkſamkeit erhalten werbe 
und daß fein Engel dies fertig bringen fünne, wird ſich befeitigen laffen, wenn man eben 
nicht jo viele Schüler in einer Claſſe zufammenpferdht (e8 follten nicht mehr als 40 
fein) und wenn man bie nöthige Abwechjelung in den Unterricht bringt. Die Schultziſche 

Abſchwächung „ven Schülern felbft find dabei Hülfsbücher möglihft wenig in bie Hände 
zu geben“ fand eine ſehr zweifelhafte Majorität. Sollten diefe Anfihten auch in weiteren 

Kreifen als in jener jehr zahlreich befuchten Berfammlung von Schulmännern gebilligt 
werben, jo wirb zunädjt auf die Zufammenftellung eines Leſebuchs Bedacht zu nehmen 

fein, in weldem von leichten biftorifhen Stoffen (Fabeln, Mythologiſches und Fleine 
Erzählungen) ausgegangen wird und wenige colloquia (im Ganzen zerjtreuen die Ges 
fpräde mehr) angehängt werden. Die Grunbftrihe der römiſchen Geſchichte, melde 

dr. Jacobs 1828 gewählt hatte, jcheinen mir nicht recht geeignet, ebenjo wenig Wellers 
Fleiner Herobor*) (ſeit 1849) für Quinta, obſchon bie erjte pommerſche Directorens 
Conferenz S. 91—94 das Bud fehr gelobt und darin einen Erſatz für Eutropius ges 
funden hat. Die Wahl des Stoffes hat ja etwas Beftechenbes, aber man darf einen Schrift- 
fleller, ber jpäter gelefen wird, nicht jo auf ber unterjten Stufe verbrauden; bazu 

bietet die Schweighäuſerſche Weberfegung, die bort für dieſen Zweck umgeftaltet ift, 

fein muftergültige® Latein. Das Latein in dem Leſebuche von Lattmann**) (ſeit 
1861) und von Kühner (feit 1845) ift zwar aud nicht original, aber body wenigſtens 
nidyt ſchädlich; noch mehr iſt das Glementarbud von Herm. Schmibt im 2. Theile 
und von W. Tell 1871 zu empfehlen. Willerbing (1863) fcheint mir zu jchwer. 
1877 bat Bolle in einem Progr. von Celle die Erzählung von Amor und Pſyche 
aus Appulejus zu einem Lejeftoffe für die Sertaner bearbeitet und aud die Bes 

arbeitung anderer Theile diefes Romans in Ausficht geftellt. Ach möchte nicht, daß bie 

Aufmerkfamkeit des Schülers auf dieſen Schriftiteller gelenft werde, deſſen Darftellung 

überdies erſt recht zugeftußt werben muß. — Die eigentlihen Uebungsbücdher, in benen 

lateiniſche und deutſche Beilpiele wechjeln, mag ber Lehrer für ſich benutzen, aber nicht 
in der Schule gebrauden, Wir haben fie zu Ellendt Seifert von Haade, von Hennigs 
(gut georbnet) und von Tell; zu der Grammatik von Putſche von Dünnebier***); von 

Moiszistig (ſeit 1860) zu feiner Grammatik, von Hottenrott (feit 1852), ganz befonders 
von F. Spieß für vier Glaffen; für Bayern Englmann und Hoffmann, für Baben 
Feldbauſch, für Württemberg wird Weckherlin's Grammatik allen Bebürfniffen gerecht; 

früher jheinen bie Elementarübungen von Jer. Fr. Neuß (feit 1812) viel gebraudt. 

Died war vorauszufhiden, um bie Hülfgmittel des Unterrichts feſtzuſtellen. Wirb 

in ber Sexta bie regelmäßige Formenlehre behandelt, jo ift freilich ſchon diefer Begriff 
ztemlih unbeftimmt, weil berfelbe durch wifjenihaftlide Unterfuhungen immer mehr 

alterirt wird und ber Anfänger ſchon Unregelmäßigkeiten lernt, wie dare, manere, videre 

ober mi fill. Es gehören dazu bie Declination der Subftantiva und Mbjectiva, (babei bie 
Eomparation und bie üblichften Abverbialbildungen), die Grund: und Orbnungszahlen, 
die Pronomina, die Konjugation mit Einfluß der Deponentia. Das Verbum voranzu= 
ftellen, wie Kühner und Grotefend gethan haben, wird ſich nicht als praktiſch erweifent). 
Die Deponentia von biefer Stufe auszuſchließen, was Perthes verlangt, iſt durch ben 

*) Mellers Leſebuch aus Livius (zehnmal wiederholt) ift für Quarta beftimmt; der Heine Livius 
von Rothert (1851) für dieſelbe Claſſe. 

**) Sein Elementarbud für Sexta iſt 1878 in 4. Aufl. erſchienen; das von Senneberger 1866 
in 4. Aufl. 

***, Scheint beſonders in Defterreich viel gebraudt zu fein. 
+) Morfladt verſichert 1853 damit einen glänzenden Erfolg an ſchweizeriſchen Realſchulen 

gehabt zu haben. 
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von ihm angeführten Grund ber Unterſcheidung activiſcher und paffiviiher Formen nicht 
gerechtfertigt und bie allerdings häufige Verwechjelung von laudabit unb laudatur paßt 
dafür nit. In die Quinta gehört nad) einer Wieberholung ber regelmäßigen Formen: 
Iehre die Einübung der unregelmäßigen, wobei bie jelteneren Declinationsformen, die 
Comparationen, bie übrigen Zahlwörter, die abweichenden Verbalbildungen und bie jo 
genannten verba anomala und defectiva hinzugenommen werben. Daß fi bad Neur, 

bisher Unbefannte an die Wieberholung bes bereitd Erlernten anſchließe, ift felbjtver: 

ſtändlich. Beſondere Schwierigkeit machen die ©enusregeln, benn in ber Anwendung 
berfelben werben bis in die oberftien Elaffen Fehler gemacht, weil der Grund bes Unter: 
ichiebes zwiſchen ber lateinijchen und der Mutterſprache nicht überall Elar gemacht werben 

fann. Sodann leiden biejelben an ganz unnöthiger Ueberfüllung. Wozu foll ber Knabe, 
ber ben Einfluß der allgemeinen Bebeutung fennt, noch lernen, daß consul, gigas ober 
gar mas Masculina, nurus und socrus Feminina find? Der Vorſchlag Gesners (Ber: 
rebe zu ber Grammatif von Gellarius p. XIII), fie in ber Verbindung des Nomens 
mit einem Adjectiv zu lernen, aljo panem nostrum cotidianum, grex totus in agris, iſt 

wenig beachtet. Man hat geglaubt eine Erleichterung baburd zu gewinnen, daß man 
bie Regeln in Verſe gebracht hat, die bis in unfer Jahrhundert lateiniſch (bei den Jeſuiten 
in Herametern) waren. Dabei wurde von uns Knaben pollis cum caule canalis, post 
addito natrix, adde varix, huc refer gebanfenlos recitirt und in ben angeführten Worten 
auch Ausnahmen vermuthet, weil wir von Präpofitionen und Verben nody nichts wußten. 

Dann find die deutfchen Verſe — die fogenannten Zumptſchen — gefolgt, benen man bas 
Rob der Kürze, Klarheit und Reinheit auch nicht ertheilen fonnte.*) Daher ift der Tatıl 
wohl gerechtfertigt von Ziller „Revifion ber Genusregeln für bie lateiniſchen Subftantive 
nad pſychologiſchen Gefihtspuncten” in dem Jahrbuche des Vereins für wiſſenſchaftliche 
Pädagogik IV. ©. 74; er billigt fie höchſtens da, wo bie rhythmiſchen Reihen eine 
„iudiciöſe Gedächtnishülfe“ bieten. Dazu gehört nun, daß logiſch Untergeorbnetes nid 
gleichgeftellt oder gar vorangeftellt, daß alles, was bie Klarheit der Vorſtellungen ſchwächt, 
vermieben werde. H. Schreier (das Geſchlecht der lat. Subjtantiva, Progr. von Olmüt 

1871) Hat die Hauptgenusregeln auf die Stämme ber a, o und conſonantiſchen Decli— 
nation zurüdgeführt, aber für den Anfänger ift boch zunächſt nur ber Nominativ greifbar. 
Mit Recht hat dies Verfahren Ferd. Heerbegen **) befämpft und felbft recht gute neue 
Verſe für das Genus geliefert. Die Umgeftaltung berjelben bei der hiſtoriſchen Behand: 
lung ber Formenlehre beſpricht Lattmann in ber Zeitfchr. f. G.W. 1867..©. 81. 6 
fann die Verje nur billigen, weil die Knaben fie mit Luft lernen, ſobald nur das rein 

Mechaniſche fern gehalten wird. Spielereien, wie das Lateiniihe Genusfpiel, ein 
neues Lehrmittel zur Ginübung ber Genusregeln, Leipzig 1855, kann ich nicht gul- 
beißen. — Das gewöhnliche Verfahren ift, daß zuerjt die Paradigmen gelernt wer 
den, daß man aljo die Gebächtnismethobe fejthält und bann bie Einübung folgen 
läßt, aljo die Debuction. Jüngſt hat man behauptet, für ben Schüler jei es. leichter 
und interefjanter die Formenlehre im Satze zu erlernen, aljo die Induction an: 

zuwenden. Die concrete Erſcheinung fol den NAusgangspunct bilden. Das wirb um 
möglid, wenn man mit der Declinstion ber Nomina ben Unterricht beginnt. Wo follen 
die Prädicate der Sätze herfommen? Der wenn diefe ber Lehrer giebt, werben t 
bo immer nur wenige fein können, durch beren Verwendung bie Säge einförmig und 
langweilig werben; gar sum allein vorauszunehmen fruchtet nichts. Deshalb werden 

beide Methoden beibehalten, die Paradigmata gelernt und deren Einübung bei ber fib 
anſchließenden Lectüre vorgenommen werben müflen. Der Lehrer muß mit bem ‚lebendigen 

Worteintreten, die Formen an ber Wanbtafel entftehen laſſen, Gleicyartiges zufannmenjallen 
und durch bie Anſchauung Far machen, was fi dem friſchen Gedächtnis bes Knaben 

*) Eine Verbeſſerung derjelben dur Lehrer des Gafleler Gymnaſiums 1857 hat am manden 
Orten Eingang gefunden; es find nur vier Blätter. 

**) Weber lat. Genusregeln, Progr. von Erlangen 1873. . 
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leicht einprägt. In der Schule wirb hier noch Alles gelernt und geübt. Die häusliche 
Arbeit beſchränkt ji auf die Repetition. Man hat für biefe mancherlei Mittel ber 

Belebung empfohlen. Aus der Volksſchule will man das Sprechen im Chor herüber- 
nehmen und Haushalter hat es als „bie ficherfte Einübung ber Elemente“ in einer 

beſondern Schrift (Lüneburg 1873) empfohlen. Eine Nötbigung zu allgemeiner Theil 
nahme ift dabei möglich, auch mandherlei Abwechſelung nah Bänfen und Plätzen zu— 
läffig, aber es kann leicht zur Spielerei werben und bei einem ſchlechten Difeiplinarius 
in Zärmen ausarten. Das alte Certiren,*) das fich bei ver Mepetition ber Formenlehre 
für das raſche und fichere Lernen durch die fofortige Ermwerbung eines höheren Platzes 
gut bewährt hat, ift bei ber zärtlichen Fürſorge, welche man jett in der Einrichtung der 

Schulbänke anwendet, ganz ausgeichloflen; in anderer Form ließe es fidh erneuern, wenn 
man häufiger Formen-Scripta als ertemporale Uebung anfertigen ließe und nad) ber 

Zahl der Fehler die Schüler orbnete, aber auch hier hat die neuere Zeit es pafjender 
gefunden, den Schüler für bad ganze Schuljahr an benfelben Plab zu feffeln, deſſen 
Sitzraum feiner Körpergröße angepaßt if. Da muß man ficdh mit rafchen Fragen be: 
gnügen, wo ber Gegenftand bereits feft eingeprägt fein fol. Auch das Abfragen eines 
Schülers durch feine Mitihüler, deren jeder neue Formen vorzubringen hat, erhält bie 
regjte Aufmerkſamkeit ber ganzen Claſſe. Das Schreiben ganzer Paradigmata in ber 
Reihenfolge der Grammatik, vielleicht gar breimal ober viermal, fördert nur bie Ge: 
banfenlofigkeit; dieſe Zeitverſchwendung wird jeßt immer feltener. Wichtiger ift, daß ber 
Lehrer in der Form ber Trage oft mwechlelt, bald nad) ber Bebeutung einer beutfchen 
Form fragt, bald bie lateinische für eine beutjche angeben läßt, bald eine lateinische Form 
genau entwideln läßt, bald nad Cajus und Numerus, Perſon, Tempus und Modus 
oder auch Activ und Paffiv nebeneinander. Schriftliche Arbeiten, bie zu Haufe ange: 

fertigt werben, find Hier zu beſchränken; es mögen mündlich geübte Sätze aufgezeichnet 

werben. Die gebrudten Uebungsbücher, felbft ein deutſch bictirter Tert müßen wegfallen. 

In dem Penjum der Quinta wirb auch manches unbeachtet bleiben, was die Gram- 

matif bietet, z. B. bie ganze griechiſche Flexion. Die Bildung der Perfecta und Supina 
fann bier neben ber gebächtnismäßigen Uebung durch die zweckmäßige Anorbnung ſchon 

zu einer Einfiht in die wichtigſten Bildungsgeſetze geführt werben; immer aber bleibt 

Schlagfertigkeit zu erftreben. Der bäuslihen Arbeiten dürfen ſchon mehr und größere 
werden. Denn neben ber Formenlehre hat bereits die Serta Gelegenheit gegeben, bie 
einfachften fontaktiihen Verhältniffe zu behandeln, wie Subject, Präbicat, Object, auch 

andere Caſus, bie Ummanblung activer Säße in paffive, Verwerthung ber Präpofitionen 

u. a. In Quinta tritt hinzu ber Gebrauch der Stäbtenamen, der accusativus unb ber 
nominativus cum infinitivo, Frageſätze, Participien bis zum ablat. absol., ut, ne, 

Temporalbeftimmungen u. bgl. 
Litteratur: Jer. Fr. Reuß Beiträge zu einer Methobologie des Tat. Elementar- 

Unterrihts, Stuttgart 1812. Blei in der Zeitſchr. f. G.W. X. ©. 817 und bas 
Programm: die Vereinfahung ber lat. Elementargrammatif, Krotofhin 1875; Humes 
perbinf zur Methode des Elementarunterrichts in der lat. Formenlehre in der Zeitichr. 
f. G.W. XIX. ©. 444 und Ellger über ven lat. Unterriht in Certa ‚ebenbafelbjt 
XXVII. ©, 168; Perthes zur Reform II. ©. 55, Altenburg in ben Sahrb. f. 
Phil. und Pädag. Br. 100. S. 565-600. Haag in dem vierten Jahresheft bes 
Vereins Schweizer. Gymn.: Lehrer S. 16; auferbem folgende Programme, von benen 
bie beachtenswertheften mit einem Stern bezeichnet find: Krömer qua ratione linguae 
latinae elementa pueris tradenda censeat, Neiße 1829. — Lauff über die Methobe 
bes Elementar-Unterrichtes im Lateinifchen, Münfter 1841. — W. Münſcher über ben 
Elementarunterriht in der lat. Sprache, Hersfelb 1845. — E. Witt zum lateinifchen 
Eiementarunterricht, Hohenftein 1848. — *Schmalfeld Lehrgang des lat. und deutſchen 
Spradunterriht3 in der Serta, Eisleben 1851. — Pröller einige Bemerkungen über 

*) Reber zur Methodil und Pädagogif ©. 40. 
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die Behandlung ber lat. Formenlehre, Weſel 1855. — A. Jehriſch, ein Blid in das 

Yaboratorium eines Lehrers, ber mehrere Jahre mit dem erften lat. Unterricht betraut 
geweien, Görlit 1856. — *E. Rittweger aus der Praris bes lat. Elementarunter: 
richts, Hildburghaufen 1859. — *A. Pfautſch zum lat. Unterricht in ber Serta, Yanbs- 

berg 1861. — Eggeling Bemerkung betr. die Methode bes elementaren Unterrihts im 
Latein, Krotofhin 1868. — Sanneg Vorwort zu einer fpäter noch zu ericheinenten 
Elementargr., Ludau 1870. — R. Gropius das erjte Vierteljahr des lat. Unterrichts 
in Serta, Naumburg 1872. — *E. Röhrig das Latein in Serta. I. Theil. Die 
Tormenlehre, Zeiß 1874. — Frye der lateinifche Unterricht in ber Serta, Vechta 1876. 

In der Regel find zwei Jahre für die Formenlehre beftimmt. Wenn Simon (Ber: 
handlungen der Würzburger Phil.-Verſ. S. 175) diefelbe auf ben bayeriihen Schulen 
[hen in einem Jahre vollenden wollte, fo war dies früher möglich, weil die Knaben 
etwas fpäter in die Lateinfchule eintraten und mit den Declinationen bereit8 befannt 
fein mußten. Jetzt hat man in die neu hinzu gefommene unterjte Claſſe allerlei für bas 
Latein vorbereitenden Stoff geworfen, um nur bie alte Orbnung nicht ftören zu müffen. 
Die pommeriſche Directoren:Eonferenz hat fidy gegen eine Stimme für den Abichluß ber 

Formenlehre in Quinta ausgeſprochen. Daß man biefelbe aber auh in ber Quarta 
fefthält und da noch ergänzend und befejtigend eintritt, giebt berjelben eine zu große Zeit: 
bauer und beeinträchtigt bie auf der zweiten Stufe in drei Jahren zu behandelnde Syrtar. 
Die alten Grammatiker haben dieſe wenig beachtet und daher nimmt fie auch in ben 
Grammatifen der Renaiffancezeit nur einen geringen Raum ein, weil die Yectüre und 
bie mit derjelben verbundenen Compofitionsübungen bier vieles erichten. Die frübere 
Eintheilung*) in syntaxis regularis ober recta und irregularis ober figurata hat ſich 

bis in die neueften Zeiten erhalten, in benen an bie Stelle ber zweiten bie syntaxis 
ornata mit einem bunten Gemifd von ſyntaktiſchen und ftiliftifhen Bemerkungen getreten 
ift. Die Erftere hat Melandthon nur nah ben Nebetheilen georbnet;z bann fam bie 

Unterſcheidung zwiſchen concordantia und regimen (dies nad ben Caſus georbnet) ober 
convenientia und rectio. Sandez (Sanctius) ift bier lange maßgebend geblieben 
und bat dadurch bie Zeriplitterung ber Eafuslehre und die VBernadläffigung der Tempora 
und Modi veranlaßt, Die beutihen Sculgrammatifen haben jeit dem Anfange bes 
vorigen Jahrhunderts die Syntax anders zu behandeln angefangen. J. Lange führt fie 

auf fieben Hauptregeln zurüd, deren erjte die concordantia, bie fünf folgenden die Caſus 
(ohne den Vocativ) und bie letzte die Mobi fehr bürftig behandeln. Iſt nun biefen in 
neueren Grammatifen eine ausführlichere Behandlung gewibmet und auch Participien, Ge 
runbien und Supina hinzugefügt, jo bleibt body die alte Ordnung; eine eigene Satzlehre geben 
nur wenige. Hermanns Schüler haben einzelnes verbefjert, aber einen neuen Bau nicht aus 
geführt (Neifig, Billroth). Die unbebingten Anhänger der Bederichen Satztheorie (U, Grote 
fend, Weißenborn, Feldbauſch, Kühner u. a.) haben diefe Satzlehre als Schema für bie latei⸗ 
nifhe Syntar angenommen und bamit eine zufammenbängende Darftellung der Caſus- 
Modus: und Tempus-Lehre erſchwert. Krüger verſucht einen Mittelweg, indem er in ber 
synt. convenientiae präbicatives und attributives Satzverhältnis unterſcheidet, aber bei ber 

rectio ben Unterſchied der Satverhältnifje wieber fallen läßt. Mabvig bat feine Syntar als 

Wortfügungslehre eigenthümlich geftaltet. Zu einer wiffenfchaftlihen Methode ift bie 
Syntar no nicht gekommen; felbit das Material dazu ift noch jehr unvellftändig. Man 

bat angefangen den Sprachgebrauch einzelner Schriftitellen in Monographien zu befan- 

deln**), deren Zahl täglich wächst; die hiſtoriſche Syntar von U. Dräger (1874 bis 

1878) ift darum noch verfrüht. Die Linguiftif beginnt erjt in neuejter Zeit mit ſynta⸗ 

ktiſchen Forſchungen (Lange***), Delbrüd, Windiſch u. a.); wir müßen aljo nod einige 
Zeit warten, che der Wiffenfhaft genügt werben kann. 

*) Haafe’3 Borlefungen I. ©. 19. 

**, Einige zählt auf Hübner’s Grundriß zu Vorlefungen über die fat. Gr. ©. 52, 53 u. öfter. 

***) Verhandlungen der Götting. Philol.»Berj. (1853) S. 86. 
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Aber die Schule braucht den ſyntaktiſchen Unterricht, denn ich kann dem jugendlichen 
Berfafier des Buches über nationale Erziehung nicht beiftimmen, wenn er ©. 41 jagt: 

Hat der Schüler die elementare Formenlehre inne, fo lege man alle Grammatik bei Seite 

und laffe ihn feine Grammatik fi felber maden, d. h. man gebe ihm eine möglichft 
große Fülle des Concreten, Teite ihn an das Gleichartige herauszufuchen und fi) dadurch all 
mählih eine reihe Sammlung von Vorftellungen in feinem Innern anzulegen, endlich 
lehre man ihn den Abstractionsprocek felbft ausführen.*) Es ift dies eine irrige Con: 

ſequenz, welde er aus ber fchledhten Behandlung bes grammatifchen Unterrichts zieht. 
Er jelbjt nennt fein Verfahren ein mühevolles und langfames; es ijt aber auch unpraftifch 

und führt nicht zum Ziele, zumal wenn von der Quarta an bei der von ihm allein ges 
billigten ftatarifchen Lectüre darnach verfahren werben fol. 

An die Grammatik muß man bie Forderung ftellen, daß fie eine möglichft furze 

und dogmatiſche Faflung der Regel enthalte. Gehen die Beifpiele aud räumlich der 
Regel voraus, jo wird die Ableitung derfelben aus jenen erleichtert. Es wird fehr er: 
Iprießlich fein, Mufterbeifpiele**) für jede Regel zu erlernen, wozu ſich Sentenzen, 

beſonders verfificirte gut eignen. Einigt fi ein Lehrer-Collegium über die Wahl ber: 
jelben, fo hat man nicht blos auf ber mittleren Stufe, fonbern für alle Elaffen einen 

vortrefflihen Anhalt. Das leichte Zurüdgreifen auf ſolche Beifpiele wird erjt bie er= 

forberlihe Sicherheit geben. Das Bühelhen von G. Hartung Stichverſe zur lat. 

Syntax (Lpz. 1874) giebt ein vortreffliches Material. Das hier gegebene Verfahren 
fteht im Gegenfage zu bem in dem öſterreichiſchen Organifations:Entwurf ©. 109 em: 

pfoblenen: Der Lehrer lieft aus der Grammatif eine Regel und erläutert ihre Bedeutung 
an ben hinzugefügten Beilpielen, welche er von den Schülern überfegen läßt und zu 

welchen er deshalb eine vorgängige Präparation zu fordern bat. Hierauf läßt er bie 

Schüler jelbjt ähnliche Sätze bilden, in welchen biejelbe Regel fich zeigt und erft, nachdem 

durch diefe Hebung der Umfang, in welchem die Regel zur Anwendung fommt, 3. D. bie 

wichtigiten Verba einer bejtimmten Gafusconftruction, burdhgearbeitet find, gebt er zu 

einer folgenden Regel über. Ob biefe Regeln wörtlich gelernt werben follen, ift eine 
Streitfrage. Simen a. a. D. verlangt es, weil dem Knaben Auswenbiglernen Bebürfnis 
fei und er nur das fefthalte, was er wortgetreu lerne; er findet nur barin eine fidhere Grund» 

lage und bie Möglichkeit einer gebeihlichen Entwidlung. Bei ben meiften Grammatiken 
wird bas eine Qual fein; eine folde, die es geftattet, foll noch gejchrieben werben. 

Die Mufterbeifpiele können dafür einen Erfat bieten. — Die Einübung burd das Ueber: 
feßen aus dem Deutjchen wirb bei der Compoſition beſprochen werben. 

Ueber bie Vertheilung des Penſums ift wohl jett fein Zweifel mehr, daß bie 
syntaxis convenientiae und die Cajuslehre ber Quarta, ber Gebraudy der übrigen 
Wörterclaffen und die Mobuslehre der Unter-Tertia, die Tempuslehre der Ober-Tertia 
zu überweifen find. Man behandelt auch wohl bie Tempora früher ald die Mobi. Da 
ſich aber beide vielfach z. B. bei Bebingungsfäten, in ber inbirecten Rebe u, a. berühren, 
fo müßen beibe Abſchnitte am Schluſſe des Eurjus noch einmal im Zufammenhange 
behandelt werben. Da die Grammatifen auch hier theils mit Rückſicht auf die Bebürfniffe 

bed ganzen Gymnafialcurfus theils in dem Streben nad) möglichſter Vollſtändigkeit mehr 
bieten als auf dieſer Mitteljtufe nothwendig erforderlich ift, da fie überhaupt mehr Lehre 

ald Lern-Bücher find, wird auch bier wie bei ber Formenlehre eine Auswahl erforderlich. 
Ueberbies bieten die Schulbücher auch mancherlei ſprachwiſſenſchaftliche Erklärungen und 

Begrünbungen, welche dem Lehrer überlafien werben müßen***). Wie baher einerjeits 
bie ausführlichen bejonderen Bearbeitungen der Syntax, wie von Billroth (1832) ober 

von Weikenborn (1835), in ber Schule entbehrt werben können, jo nody mehr Bücher, 

*) Dagegen z. B. Autenrieth in den Blättern f. bayer. GW. 1874. ©. 24. 

**) Das ift daS Verfahren in Meierotto'3 Grammatif; Wolf giebt eben dahin zielende An= 

Deutungen bei Arnoldt II. &. 150. 

*) Schmidt in der Zeitihr. f. GW. 1855. ©. 713. 
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wie von F. Spieß „die wichtigſten Regeln ber Syntaris nach Siberti's und Meiring's 
Schulgrammatik“, wovon 1875 ſchon bie 16. Auflage erfchienen iſt. Es iſt ja leider 
ber Fall, daß der Schüler noch immer eine Menge von Regeln lernen foll, in benen 
nichts weiter enthalten ift ald was er längſt aus ber Mutterfpracdhe weiß. Zu warnen 
ift auch vor dem Theoretifiren, wie es fo oft bei ben Cafus mit ber localiſtiſchen Auf 
fafjung oder mit fogenannten Grundbebeutungen bei Tempora und Modi gefchieht. — 
Eine Fortführung des grammatiihen Unterrichts durch die oberen Klaffen, wie fie bald 
als bloße Nepetition bald als fogenannte eingehenbere oder tiefere Begründung vielfach 

fih findet, ift nicht erforberlih. Allerdings müßen bie erworbenen Kenntniffe erhalten 

unb erweitert werben, aber es ſoll geſchehen in Anſchluß an bie Lectüre und an bie 

fchriftlihen Uebungen. Nun gar ein ftiliftifches Lehrbud, in die Hand zu geben und 

durchzugehen ift nicht empfehlenswert, Für biefe Stufe ift Menges Repetitorium 

(1873 und 1874) beftimmt, ein Buch, das in feiner Form mit Fragen und Antworten 

finblich, in feinem Inhalte zu weitihichtig it. Von Programmabhandlungen gehören hier: 
ber außer Rittweger noch Fr. B. 3. Dahl de ratione syntaxeos latinae in scholarum 
usum adornanda, Hauniae 1824. R. Möller, Bemerkungen und Borfchläge über 

ben lat. Unterricht auf ben mittleren Glaffen ver Gymn. nebft 25 Erercitien für Quarta 
und Unter-Tertia, Königsberg (altft. Gymn.) 1864 und dazu noch 50 Erercitien für bie 
jelben Claſſen 1875, €. Fr. Menzel zur Methobit des grammatifhen Unterrichts im La 
teinifchen, Ratibor 1868. 

Die Wortbildungslehre findet ihre Beachtung bei bem Bocabellernen; will 
man fie einmal im Zufammenbange behandeln, fo kann das in der Tertia gefchehen, nicht 

in ber Quarta. Wie diefe in unfern Grammatiten ihren Platz zwiſchen der Formenlehte 
und ber Syntar findet, fo hat Reifig (Borlefungen (S. 287) zuerft an berfelben Stelle 
eine Bedeutungslehre (Semafiologie) als nothwenbigen Theil der Grammatik ein: 
gejhoben, ohne über manderlei Einzelnheiten hinauszukommen, die gar feinen Zuſammen⸗ 

bang haben. Ag. Benary*) bat dann die Abficht gehabt fie zu bearbeiten; erft Fr. Haaſe 

bat es im feinen Borlefungen über lat. Sprachwiſſenſchaft gethan (Lpz. 1874). Nad 
feiner Darftellung fommt ein großer Theil der Syntar in die Bebeutungslehre, fo weit 
biejelbe fi auf bie Bebeutung einzelner Wörter bezieht und die Satlehre würde dann 
für ſich behandelt ben britten Theil der Grammatik bilden. Heerbegen, Unterfuchungen 

zur lat. Semafiologie (Erlangen 1875) kommt noch nicht zur Sade. Aber es find 
dieſes bis jet nur Anfänge einer Disciplin, von ber wir in ber Schule noch feinen Ge 
brauch maden können. 

Worikenntnis. **) 
1) Vocabeln. Neben der Sicherheit in der Grammatik iſt der feſte Beſitz eines 

reichen Wortſchatzes für die Lectüre, das Schreiben und das Sprechen bes Lateiniſchen 
erforberlih. Die Vocabularii des Mittelalter waren für bie Novizen in ben Klöftern 
beftimmt; aus ber fachlichen Anordnung und aus ber Beſchränkung auf das reale Leben 
erfieht man, daß fie Hilfsbücher für bie Converjation fein follten.***) So lange ber 
Grundſatz galt, daß perspicue et eleganter latine loqui et scribere bie Aufgabe ſei, 
welche die Schule zu erftreben babe, mußte man auf das Vocabellernen ein großes Ge 

wicht legen. Delectus cum haberi nequeat, nisi verborum adsit copia et varietas, 

efficitur verborum copiam principio comparandam et diligentissime custodiendam 

esse heißt es in der Stralfunder Sch.O. von 1591.4) Ueberall dringt man auf eine 
absoluta cognitio et intelligentia vocabulorum. Weil aber dabei auf das Lateinfpreden 
auch über alltäglihe Dinge und in dem gewöhnlichen Verkehr Nüdficht genommen werden 

*) Berl. Jahrb. f. wiſſenſch. Kritik 1834 Yuli und Vorrede zu der röm. Lautlehre S. XXI, 

dagegen ©. Gurtiuß in denjelben Jahrb. 1846. Nr. 63. 

**) Zur Ergänzung des Art. von Qued in diefer Enchkl. Bd. X. ©. 1—11. 

**) R. Henning über die St. Galliſchen Sprachdenftmäler, Straßburg 1874. 

+) Bormb. I. €. 501. 
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mußte, verfolgte man auch ganz andre Rüdfichten als wir jegt zu nehmen haben. Nur in 
dem einen Punct bürfen wir von ber. alten Praxis nicht abweichen, daß möglichſt früh mit 
biefem Erlernen begonnen werde. Im 16. Jahrhundert war es die tägliche Aufgabe 
ſchon ber Fleinften Knaben täglih DVocabeln zu lernen. Wenn Melanchthon in dem 
fähfifhen Schulplan von ven Kindern bes erften Haufens jagt „Damit fie auch viel 

lateinifer wort lernen, jol man yhn täglichs am abend etlihe wörter zu lernen für: 
geben,“ fo fügt er ausbrüdlic hinzu „wie vor alter bie weife in ber Schule gewefen ift“, 

offenbar mit Beziehung auf den Klofterbrauh und bie in Sübbeutfchland übliche Sitte, 
für welche H. Bebel durch Zufammenftellung von nomina latina für verfchievene Vers 
hältniſſe und noch mehr feine Schüler gejorgt hatten. Derfelbe Melanchthon verwerthet 

aber auf berfelben Stufe die Wörter des Cato und jchafft daneben durch die Benützung 
ber Lectüre dem Knaben „einen hauffen lateinijcher wort und einen vorrat zu reben.” 

Die Uebung des Gedächtniſſes und bie Befriedigung bes für den täglichen Gebrauch in 
ber Converſation Erforderlichen iſt dabei beabfichtig. Sturm fchreibt in ber epist. 

class. an ben Lehrer ber neunten Klafje:*) illud alterum tibi etiam atque etiam di- 
ligenter faciendum est, ut copiam sibi atque facultatem vocabulorum comparent 

rerum earum omnium, quae in quotidiano versantur usu, quae sensibus hominum 

sunt explicatae. Nihil videatur in corpore hominis, nihil in pecudibus, nihil in 

culina, in cella vinaria, in cella frumentaria, ad coenam quotidianam nihil adferatur 

nihil in hortis conspieiatur herbarum, fruticum, arborum, nihil in scholis sit usur- 

patum, nihil in bibliotheca, nihil in templis frequentatum, nihil in coelo sensus 

quotidie hominum moveat, quod pueri tui, quoad eius fieri poterit, non queant latino 

nominare nomine, Daß ber eifrige Ciceronianer dabei nur wirklich lateiniſche Ausdrücke 

felbjt für dieſe Gegenjtänbe der consuetudo quotidiana zuläßt, iſt ſelbſtverſtändlich, wird 
aber noch von ihm ausführlid begründet in ben scholae Lauinganae.**) Auch Micnllus 
verlangt für feine elementarii:***) totius alicuius negotii aut rei, velut corporis 

humani, aedificii, navigii aut similium descriptionem, eo ordine videlicet, quo ipsae 

rerum partes sese consequuntur.+) Inzwiſchen ift ſolche ſyſtematiſche Ordnung nicht 
überall befolgt worden. Melanchthons Vorſchrift, jeden Abend den Knaben etliche Vo— 

cabeln zu geben, bie fie ben andern Morgen aufzufagen haben, ) wirb vielfadh be- 
ſchränkt auf zwei (vgl. Vormb. I, p. 35. 45. 238. 434. 446. 469. 471. und für das 

fiebzehnte Jahrhundert ib. II, p. 31.115.377.592); dann wohl bina vel terna (U, p. 355), 
ber ſechs (I, p. 302. 583. UI, p, 33. 35), bann fünfzehn und noch mehr, woher bie 

berzogl. ſächſiſche Sch.:D. von 1573 (Vormb. I, p. 581) bei ven Schülern ber unterften 

Claſſe vor ihrer Verfegung in bie britte verlangt: vocabula latina universa, quae habent 
in libello suo, quae sunt numero circiter mille quinquaginta, exacte memoriter 

teneant. Bei folder congesta, aber nicht digesta copia vocabulorum war man auf 

Erleiterungsmittel für das Gedächtnis gefommen, unter denen befonders bie Jufammen- 
flellung nad dem Reime, bald ber lateinifchen Wörter bald ihrer deutſchen Bebeutung, 
belicht war 3. B. domus das Haus, mus bie Maus, puer Knabe, corvus Rabe; ober calix- 
salix u. dgl. Das find die oft erwähnten vocabula rhythmica oder homoeoteleuta, zu beren 

Erlernung Mid. Neander einen befonderen nomenclator puerilis novus mit dem compendium 

grammaticae 1579 herausgegeben hat. 14) Troß der gewichtigen Bedenken, bie gegen ſolche 

*) Bormb. I. p. 682., abgeicärieben in der Stralfunder Ed.-D. ibidem p. 501. und im der 

Beuthener von 1614 ib. II. p. 121. 
**) Bormb. I. p. 731. 

+++) Glafien ©. 170. 

+) Dabei das den Knaben zunächſt Liegende bejonders zu beachten ordnet die Brandenburger 

Sch.O. 1564 an (Vormb. I. p. 523.) ® 
tr) Nach ihm auch andere z. B. in SchleswigsHolftein ber Vormb. I. p. 40, oder ganz allgemein 

in Pommern p. 170. 

trt) Vormb. I. p. 749. 
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Spielerei geltend gemacht find, erhielt fih der Misbraud auch noch im 17. Jahrhundert. 

Für Görlig war eine befondere Sammlung folder vocabula öuoısrror« erihienen 
(Bormb. II, p. 94), aud in anderen Schulorbnungen fommen fie vor, wie 1618 in 

Soeſt (ib. II, p. 203), 1650 in Sorau (p. 395).*) Schon Michllus hatte barauf 
hingewieſen non triviali isto more pueris binas voces solo rhythmo convenientes, 
cetera diversas esse proponendas und bie Anordnung nad ben Sachen empfohlen. 

Sturm hat denjelben realen Grunbjaß, ber aud für bie gebrudten nomenclatores jener 

Zeit maßgebend geblieben if. Das Dictiren ber Vocabeln, die Aufzeichnung berfelken 
in bejonderen Büchern, die Durchſicht diefer Bücher wegen der Rechtſchreibung erforbert 

viel Zeit und deshalb werben gebrudte nomenclatores in ven Schulen vielfach benützt. Nicht 
die gelehrten Werke eines Habrianus Junius (de Jonghe), welches zuerft im Antwerpen 
1567 erfchienen und allmählich zu ſechs, ja zu acht Sprachen (Genf 1619) erweitert und von 
H. Germberg (1599) in alphabetifhe Ordnung gebracht ift, oder ber nur in feinem erften 

Theile, aber aud) da nicht in ber beabfichtigten Vollſtändigkeit ausgearbeitete nomenclator 
trilinguis von Nicodem Friſchlin (1586), ber von Gott und ber Schöpfung amfangend 
bis zu Tob und Begräbnis gelangt und in jebem ber 178 Eapitel immer erft das Allgemeine, 

dann feine Theile und Arten anführt, wohl aber Auszüge, die man für bie Schüler befonbers 
aus Junius machte. So in Straßburg TH. Gol und Helfrih Emmel 1592, in Roftod feit 

1582 Nath. Ehyträus, deſſen Buch hauptſächlich in. Norddeutſchland verbreitet war, weil 

darin bie res nauticae berüdjichtigt waren, in Grimma Adam Siber mit der gemma 
gemmarum feit 1570, ber in einen bittern Streit mit feinem Concurrenten Heinr. Decimater 

wegen ber übrigens ſchwachen silva vocabulorum et phrasium (feit 1580) fam; in 

Scäleufingen Joach. Zehner mit bem nomenclator latino-germanicus (jeit 1609), ber 

ſchließlich bis zu 495 Seiten angewachſen ift. Auch für einzelne Schulen wurben Samm: 
lungen angelegt, wie für Lübeck (ſchon 1618) von Kirchmann 1645 u. Meyer 1659, bie 

natürlicdy auch anderwärts Eingang fanden, für Hamburg u. a.; ja ©. Kil kam bis zu einem 
vocabulariolus pro tenellis pueris (Erfurt 1635), qui libellus, heißt e8 auf dem Titel, vel 

a parentibus recreationis causa filiis instillari potest. Einen Fortichritt von dieſen nomen- 

claturae rerum bietet auch A. Comenius nicht, benn bie von ihm ſcharf betonte Verbindung 

von Wort und Sache, fein Hervorheben der finnlihen Anſchauung und bie baburd her: 
beizuführende Erleichterung des Memorirens weicht höchſtens darin von ben Vorgängern 
ab, daß er zuerft 1631 in feiner Janua linguarum reserata aurea**) in ben 100 tituli 
durch Feine lateinifhe Sätze, denen bie deutſche Ueberſetzung beigefügt ift, fachliche 

Kenntniffe verbreiten und damit zugleich die Bekanntſchaft mit taufenden von lateiniſchen 
Wörtern herbeiführen wollte. Aber für ben erjten Anfang war doch zu viel geboten; 

für dieſen wurbe deshalb das vestibulum beftimmt und erft 1657 fam ber orbis pictus 
hinzu, der Bilder: und Vocabelbud; vereinigt.***) Diefe Bücher fanden im 17. Jahrhumbert 
Eingang in ben Schulen 3. B. 1635 in ber Sh.-D. von Moers (Bormb. II, p. 273) 
neben dem Auszug aus Junius, 1650 in Sorau (ib. p. 395), in ber Landgrafſchaft 
Hefjen 1656 (ib. p. 454), mit rühmenber Anerkennung 1658 in ber Hanauifchen Sch.O. 
(ib. p. 484) und in ber Magbeburgiidhen (ib. p. 515) und das vestibulum menigftene 

noch 1699 in Nürnberg (ib. p. 760). Daß von Comenius viel zu wenig bie Latimität 

ber Ausbrüde beachtet war, daß er jelbjt neue und ſchlechte aufgenommen hatte und 

hen dadurch nachtheilig wirken mußte, 7) bafür gieng jener Zeit bereits bie Erkenntnis 

*) Diefelbe Anordnung hat Rector Stritter aufgewärmt in feinem serperastrum latinitatis 

rhythmicae d. i. lateiniſch⸗deutſches Wörterbuch für Anfänger 1741. 
*0) Es wird vielfach erzählt, daß er durch das gleich betitelie Buch irifcher Jeſuiten in Gala» 

manca auf feine Methode gebracht jei. Ebner, Beleuchtung S. 405. 

***) Gin foldes hatte aud) Paftorius p. 234 für das Bocabellernen gewünſcht. 

+) Zu dem ©. 537 Ungeführten füge id Morhof Polyhistor II. p. 4. de Comenii Janua ba- 

bendum est illam plane e scholis illis, ubi latinitatis genuinae, ut aequum est, ratio habetur, 

eliminandam., 
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ab und es iſt dies um ſo weniger auffallend, je weniger die früheren Sammlungen dieſe 
Rückſicht auf die Wahl guter Wörter ſtreng beobachtet hatten. Spielerei war es, wenn der 

Erfinder der Leberreime H. Schävius in dem nomenclator mnemonicus (Heidelb. 1673) 
bie Masculina ſchwarz, bie Feminina roth, die Neutra mit beiden farben bruden lieh. 

Die Methode beſchränkt fi oft nur auf die Eurze Regel: vocabula praecinantur, 

recitentur, reposcantur. Das Verfahren dabei ift verſchieden. Bald ift es allein bie 

Aufgabe des Lehrers, das genaue Lernen zu controliren, balb übernimmt einer ber 
Schüler das Abfragen ber Vocabeln,*) wie bies in ber Brandenburger Sh.D. 1564 
(Vormb. I, p. 520) alio bejdrieben ift: Antequam digrediantur, surgat puerorum 

aliquis, qui clara voce interroget nonnullos vocabula rerum ex huius modi libello, 
qui in hoc genere optimus haberi potest. Satis autem erit interrogasse duas vel 

tres columnas. Tali usu facient sibi haec quam communissima nec patientur sibi 

ea excidere unquam. Bei ten am Sclufje jeder Woche, jeves Monats oder bei ben 
öffentlihen Prüfungen veranftalteten Wiederholungen trat zur Erwedung des Wetteifers 
ein Eertiren ein. Das Verfahren dabei giebt 1581 die Brieger Sch.:D. (bei Vormb. I, 

p. 304): hora secunda proponatur pueris libellus, cui titulus nomenclatura rerum, 

ita nt ordine singula vocabula ediscant, et interrogati apte et clare ad quaesita de 

omnibus memoria perceptis, praeceptore in loco remotiore consistente, respondeant. 

Ut vocabula percepta firmius memoriae discentium inhaereant et quovis tempore 
de his rationem reddant et ad usum in loquendo et scribendo transferant, singulis 

mensibus instituatur examen, in quo eorum vocabulorum, quae superiore mense in 

memoriae thesaurum reposita fuerunt, fiat repetitio. Quod ut commodius et maiore 

cum fructu discentium fieri possit, instituatur instar instructae aciei certa series 

discipulorum, qui mutuis interrogationibus sese exerceant et ter victi in inferiorem 

locum recedant et victores debitum suae diligentiae praemium in honoratiorem 

locum translati consequantur; ja die befonders Nadjläjfigen werben mit Ruthen geftraft. 

Was aber das Aufjagen ber aufgegebenen Bocabeln daheim im elterlichen Haufe fol, ohne 

biefelbe Verpflihtung für bie Schule aufzuftellen, ift ſchwer erflärlih.**) Yon größerem 
Werthe für bie Bereicherung der Wortkenntnis ift das von Sturm in Straßburg gleich 
anfangs empfohlene, aber nicht genug beadhtete Verfahren, das er in ben classicae 
epistolae in Erinnerung bringt:***) singulis quotidie singula propones vocabula, sed 
diversa verum sub eodem genere rerum 'posita. Non necessarium est unum omnia 
scire eodem die, sed universi omnia habeant: singuli sua sciant omnia. Ut enim 

mercium et pecuniarum inter cives, ita verborum et nominum in scholis sit com- 

mutatio. Dieſer Taufchhandel mit den gelernten Vocabeln, auf ben ihn bie bei ben 
römifhen Kuaben durch ben Verkehr mit Haus und Altersgenofjen ermöglichte Er: 
weiterung ber MWortfenntnis geführt hatte, fanb auch anberwärts Nachahmung; fo in 
Olevians Heibelberger Sch⸗O. (Vormb. I, p. 190) und mit Sturm Worten ift fie 
1621 wieberholt in der Beuthener Sch.O. (Vormb. I, p. 121). 

Inzwiſchen erfannte man bereit? im 17. Jahrhundert, daß das Zufammenftellen 
der Wörter nad gewißen fachlichen Rubriken rein äußerlich fei und feinen leichten und 
natürlihen Zuſammenhang für das Erlernen gebe. Abgefehen von Eafelius bat 
namentlih 9. Joad. Becher (vgl. ©. 537) auf bie natürlichen Verwandtſchaften der 
Wörter fein novum organon aufgebaut und biefe als Hülfe des Gedächtniſſes bemukt. 
Es find dies die Primitiva mit ihren Derivaten, es ift die Synonymie und endlich die 
Verwandtſchaft ber Präbicabilität, wohin alles gehört, was von einem Subject gefagt 
werben kann. Ueberall ift die beutfche Ueberfegung hinzugefügt. Obgleich die Methode 
zunächſt Comenius nicht zu verbrängen vermochte, fo bahnte fie doch ben Weg zu ber 

*) Magdeburger Sh.-D. von 1553 (Bormb. I. p. 414) am Sommabend recitentur et vocabula 
sicut ordine didicerunt, ita ut uno praecinente ceteri respondeant. 

**) Bormb. I. p. 190. 
++) Bormb. I. p. 682. 
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etymologiſchen Ordnung der Vocabularien, welche in der Gothaiſchen schola latinitatis 

von Andr. Reyher und ganz beſonders in dem liber memorialis probatae et exercitae 
latinitatis von Chriftopb Cellarius feit 1680 befolgt ift. Diefes Buch wurde 
raſch verbreitet;*) 1699 ift es in den untern Claffen Nürnbergs neben dem vestibulum 

eingeführt und die Erlernung ber Primitiva für Serta, die ber Derivata und Compofita 
für Quinta beftimmt. Dasjelbe Verfahren wurde aud in ben Halliihen Anitalten 
beobadıtet und bafelbft in ber letzten und vorletzten lateiniſchen Clafje täglich je eine 
Stunde „zur Erlernung ber Vocabulorum” beftimmt,**) welche fofort in ben andern 

Stunden bei der Bildung von Formeln und Säten zur Anwendung gebradht und fomit 
„continuirlich“ wiederholt wurden. Selbft bei den Beſuchen ber MWerkftätten und auf 
ben Spaziergängen der Schüler des Waifenhaufes mußten die lateiniſchen Namen ber Sachen 
gefragt werben. In ber vierten Claffe, der vorlegten, tritt eine weitere Hebung Hinzu: „weil 
bie Schüler in Quinta die Primitiva ſchon gelernet, giebt man ihnen ein paar Seiten ſowohl 
primitiva al3 derivata auf durchzuleſen; hernad) läffet man einen jeglichen 5 ober 6 Voca- 

bula, welche er will, memoriter herjagen, doch fo, daß feiner ein Wort vorbringen barfl, 
welches ber andere ſchon gelaget: auf ſolche Weife muß ein jeglicher genau aufmerten, wat 
vor Wörter vorgebracht werben, damit er feines zweymal vorbringe, und wer recitiret bat, 
muß Achtung geben, was bie andern jagen, damit nicht eines von den feinigen wieber ver: 

fomme; wibrigenfall wird er gehalten fo viel andre Wörter zu jagen als. er überhört 
hat. Durch ſolche und andere Vortheile mehr Fönnen ihnen aus dem ganzen Memoriali 
fowohl die Primitiva als Derivata fat fpielweife beigebradyt werben.” Dieſelbe Ver: 
theilung des Lernftoffes auf zwei Claſſen findet fih 1726 in Greifswald (Vormb. IH, 

P. 303) u. 1752 in Güftrow (ib. p. 468). ***). 
Schon die Braunſchweigiſch-Lüneburgiſche Sch.O. (Vormb. IT, p. 304) beflagt den 

Schlendrian bei diejer Uebung:7) „Ueber dem Auswendiglernen einzelner Wörter werben 
viel hundert des Studirens müde und überbrüfjig, ehe fie willen, was ftubiren fer. Es ift 
alfo viel beffer, daß man ganze Erzählungen, Sprüche, Gleichniffe, Verſe, die aber vorber 
rechtſchaffen verftanden, analyfirt und durch hündert Fragen leicht und begreiflich gemadt 
werben, auswendig lernen und mit einer guten Manier herfagen laffe.“ Daher ift es erflär: 

lich, daß Cellarii liber memorialis nur noch zur „Buchſtabir- und Leſe-Uebung“ genommen 
wird. Fr) Somit ſchwindet das befondere Lernen der Vocabeln; Ernefti kennt es nicht mehr 

in ber fähfifhen Sch.O. von 1773, obgleich er auf die „Erlernung mehrerer Wörterunb 
Ausdrücke“ großes Gewicht legt und ben Werth bervorhebt, welchen die Kenntnis von der 
Abftammung der Wörter hat.+47) Die Philanthropiniften verwarfen die Gedächtnisübun— 
gen; wenn dennoch Mangelsdorf einen liber provocabularis Cellarianus berausgab, ſo 
bat er in demfelben die Wörter bes liber memorialis veriwendet, aber zu Süßen, in benen 

Verbindung und Stellung fi) mehr der deutſchen Wortverbindung nähern. Nur ber 
Inhalt ift nicht aus dem gewöhnlichen Leben genommen, weil man nicht mehr über Gegen: 

ftände des häuslichen und bürgerlichen Lebens lateiniſch zu ſchwatzen beabfichtigt. *+) 
Ganz anders F. A. Wolf, ber bie Wichtigkeit ver Sache nicht verfannt hat: „Die 

Vocabeln, meint er, lernen fidy nicht ex usu; man muf zuweilen ex professo baraul 
Binarbeiten, daß bie Schüler auch diejenigen Vocabeln Iernen, bie in ber Lectüre nidt 

*) 1746 ift e8 durch Dähnert aud nah Schweden verpflanzt; in der Bearbeitung von Gesner 

bat es ſich lange erhalten. 

**) Bormb. III. p. 78. 81. 220. 

***) An diejes Buch ſchließt ſich an J. Gg. Unger exereitium libri memorialis Gellariani, Nittub. 
1722. 1735 und eine Ungenannten teutſche Exereitiola über die Primitiva Cellarii, Nürnb. 1746. 

+) Auch Ehrift. Weife hatte gegen Comenius behauptet, die Vocabeln würden fi) von jelbft geben- 
tt) Vormb. IH. p. 376. 

ttrt) Vormb. II. p. 624. 
*) In ihrem Sinne erflärt fi Ehlers in den etwas mweitfchweifigen „Gedanken vom Bocabd- 

lernen“, Altona 1770. 
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vorkommen.“ Aber es follte nicht gleich damit angefangen werben; „erjt nad) einigen 
Monaten könne man von finnlihen Gegenftänben ausgehen, ober es auch mit den Ueber— 
fegungs: und Flerionsübungen in angemeflene Verbindung bringen; zuweilen Stamm: 
wörter mit allen ihren Ableitungen durchgehen: und babei bie Geſetze der Ableitung und 
die Bedeutung der Nbleitungsiylben erflären.“*) Aber dieſe vortrefflihen Andeutungen 

blieben zunächſt in bem Sreife feiner Schüler und wurden erft feit ber Herausgabe ber 
consilia scholastica allgemeiner befannt, freilich. nidyt ohne Anftoß zu erregen, jo baf 
jelbft ein Mann wie Fr. Ellendt diefe Anfiht Wolfs höchſt auffallend und bedenklich 

fand. Ein folder Umschlag war feit dem Ausgange bes 18, und in bem erften Jahre 

zehnten: unferes Jahrhunderts eingetreten, ba man bad abötracte Vocabellernen als 
tobten Schematisinus verabfcheute und nur noch in wenigen Schulen etwa Nabermanns 
Sammlung lateinischer Wurzelwörter (1794) babei benutzte. Wiggerts vocabula latinae 
linguae primitiva fanben jeit 1820 zwar in manden Schulen Eingang, und haben ſich in 
immer neuen Auflagen (bie achtzehnte 1878 bei Teubner von Fleckeiſen ſehr verbeijert) auch 
erhalten, aber die allgemeine Theilnahme für biefen Theil des Unterrichts warb boch nicht ges 
wedt.**) Dies ift num gefchehen, nachdem Döbderlein 1852 fein Bocabularium für den 
lateiniſchen Elementarunterricht unb die für ben Lehrer beftimmten Erläuterungen bazu 
herausgegeben hatte. Der Commentar ift erſt 1856 erſchienen. Er hat bie etymologiſche 

Anordnung gewählt, die Wörter in Gruppen georbnet, die ſich an ein einfaches Wort ans 
ſchließen, dabei die Wortbildung zur Anſchauung gebradyt und dadurch, daß bei den Derivata 

und Compoſita die Bebeutungen fehlen, aud; zum Nachdenken genöthigt. Durch verſchiedenen 
Drud iſt überbied ber Lernftoff für verfchiebene Jahrescurfe unterjchieben. Auf der Alten: 
burger Bhilologenverfammlung (1854) S. 124 hat feiner fi gegen ſolches Vocabellernen 
ausgejprochen und infolge deſſen wurbe in Preußen die Circularverfügung vom 10. April 

1856 ***) erlafien, welche auf bie Nothwenbigfeit empiriiher Grundlagen bei dem erjten 
lateinifchen Unterricht hinweist und ein metbobifches Bocabellernen für bie Zeit der größten 
BWilligkeit des Gedächtniſſes dringend empfiehlt. Es ift babei Fein beftimmtes Bud ver: 

gefchrieben, nicht einmal das Princip für basjelbe angebeutet, jonbern nur auf ftufen- 
weiſes Fortichreiten, fo wie auf eine fortwährende Verwendung bes erlernten Wortvorraths 

in mündlicher und fchriftlicher Uebung gebrungen. Trotzdem blieben auch in Preußen bie Ans 
fihten noch getheilt. Gottſchick, der fih in Mützells Zeitihr. für GW. 1856. S. 86 dagegen 
erklärt, bat fi) erft nachher von ber Erfprieflichkeit der Sache überzeugt; und im ben Vers 
banblungen der Directoren:Eonferenzen (Pommern I. ©. 81 u. IV. ©. 26 u. V. ©. 23. 
Preußen V. ©. 9, Poſen 1867. ©. 38) giebt e8 Minoritäten dagegen. Im allgemeinen 
aber fann man wohl jagen, daß bie Nothwenbigfeit methobiihen Vocabellernens jegt nicht 
mehr beftritten wird und die Anfichten nur noch über die Anwenbung und Einrichtung 
ber dazu erforberlihen Hülfsbücher auseinander geben. 

Die wenigen Gegner biefer Forderung geben wohl zu, daß bie Schüler ber unterjten 

Elafjen mit Luft Bocabeln lernen und mit Leichtigkeit behalten, aber dennoch fei das 

iſolirte Vocabellernen zeitraubend, zeriplittere ben Unterricht und laufe auf einen mecha— 

nifhen Gedächtniskram hinaus, zumal wenn es nicht mit dem ganzen übrigen Unterrichte 
in Verbindung gejegt werde. Die legte Forderung ift berechtigt, bie übrigen Vorwürfe 
treffen mur eine ungeſchickte Behandlung der Sade. Das Bocabellernen ſoll nicht ber 

Mittelpunct des lateiniſchen Clementarunterrichts fein, ſondern ihm bienftbar werben, 

indem er bas Material bietet zu Flerionsübungen und Sapbildungen, die Wortbildung 

in ſicherem Fortfhreiten nad Form und Bebeutung zur Anſchauung und zum Verſtändnis 

bringt und ganz bejonbers die Präparation für die Lectüre erleichtert. Niemand wird läugnen, 

*) Arnoldt 1. S. 155. Gedife Schriften ©. 278 ſpricht eifrig Dagegen. 

**) Meiring Über das Bocabellernen im Lat. Unterricht, Progr. des Gymn. von Düren 1842. 

Weſener, Vorſchläge zur Einrichtung von lat. Bocabularien in Verbindung mit entipredendem 

Uebungsbuche in den Jahrb. f. Phil. u. Päd. Bd. 84. ©. 83. 

***) Wieſe Bd. 1. S. 102. 

Päpag. Enchklopadie. XI. 38 
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baß gerade bei biefer der Gebrauch ungehöriger Hülfsmittel bis hinauf in die oberen Claſſen 
hauptfächlih durdy die geringe Wortkenntnis herbeigeführt ift, und daß biefelbe auch bei 
ben Eompofitionsübungen die Benutzung deutſch-lateiniſcher Wörterbücher bebingt. Tas 
was an Wörtern gelegentlich bei ber Lectlire oder was aus ber Grammatik gelernt wirt 
ober auch bei den Ueberfeßungen aus ber Mutterfpracdhe in Anwendung fommt, fann als 

ein nur gelegentlicher und mittelbarer Erwerb nicht auereichen.*) Daher ift eine bejonbere 
Zeit auf die Vocabeln zu verwenden und zur Erleichterung die Einführung befonderer 
Bocabularien zu empfehlen. Höchſtens bei den Anfängern könnte man Bedenken tragen 

mit nod einem Buch mehr die Knaben zu belaften,**) aber warum joll nicht ein und 

basielbe Bud; dem Sertaner Vocabular, Leſe- und Uebungsbuch zugleid bieten können? 
Wefener bat bies in bem foeben erfchienenen Elementarbuch (Lpz., Teubner 1878) ausge: 
führt. — Bei ber preußiſchen Betriebſamkeit in der Anfertigung von Vocabularien, bie fih 
nach jener Minifterialverfügung entwidelte, war e8 nicht zu verwunbern, baß man aud auf 
bie jeit zwei Jahrhunderten faft bejeitigte Anorbnung nad dem realen Gehalte zurüdtım. 

Ss hat A. Lenk (Graudenz 1855) fo weit als möglid das jetige Leben berüdjichtigt; 
Haupt und Krahner haben für Quinta und Quarta in 25 ſachlichen Abjchnitten etwa 

3000 Wörter zufammengeftellt (Poſen 1857 u. 1863) und K. Morit (1864) bazu ein 

Büchelchen als Vorftufe für Serta hinzugefügt. Trog alles Reizes, welchen das concreie 

Leben für den Knaben hat, zweifle ih, daß er an 123 Wörtern unter ber Rubrit 

„Handwerker“ oder an ben Rubriken Religion, Geift, Character u. drgl. großes Intereſſe 
finden wird. Auch Bonnell ſcheint baburd verleitet in feinem viel gebrauchten Boca 
bularium (jeit 1856 bereit8 15 Auflagen) für bie Serta nad) Art des Comenius unter 
40 Kategorien (domus, vestitus, aer, terra u. a.) lauter Subftantiva zufammenzuftellen, 
während er für bie übrigen Clafjen an bem etymologijhen Principe fefthält. Grabe 

umgefehrt gibt Meiring's Bocabular, das feinem Haupttheile nad alphabetiſch und 

etymologiſch georbnet ift, in einem Anhange eine fachliche Zufammenftellung nad Grup 
pen. — Allgemeinere Geltung hat bie etymologifhe Anorbnung gefunden, ***) bie, an 
Gellarius anfnüpfend, in ben Büchern von Wiggert, Herold Vademecum (jeit 1848), 
Döderlein (feit 1852), Haufer elementa latinitatis (jeit 1854), Langenſiepen 
originationis latinae liber memorialis (jeit 1857), Hestamp, etymol. lat. Vocabula⸗ 

rium für VI u. V foftematijd georbnet, Hildesheim 1874 u. P. Wefener für Quinta und 

Quarta (1878) befolgt ift. Wiggert bietet für drei Jahrescurfe einen reichen Stoff, ber fih 
für jebe Stufe erweitert, aber aud) für ben Sertaner die Mühe fein Penſum auf vielen Seiten 
zufammenzujuchen unb babei für bie höchſte Stufe viele Wörter zu lernen, deren der Schüler 
zunächſt nicht bebarf. Herold und Haufer ziehen bie Phrafeologie herbei, was Weſener auf 
Nepos und Cäſar beſchränkt; Langenftepen irrt in mancherlei willfürlihen Etymologie; 
Hesfamp ift wenig praktiſch; Döberlein bleibt hier immer noch am brauchbarften, zumal 

er fi in ber Etymologie jeinem größeren Werke gegenüber außerordentlich mäßigt. — 
Einen andern Weg haben Rubharbt und Oftermann eingefchlagen. Der Erftere 
fest das Schulvocabular (1858) mit dem Lefeftoffe in Verbindung und beredjnet ei 

einerjeits auf Unterftüßung ' des grammatifdhen Unterrichts, anbererjeit3 auf Kenntli 
machung der Endſylben und Einprägung ihrer Bebeutung. Deshalb hat er bie alpha 
betifche Anorbnung aufgegeben.7) Zwei andere Abtheilungen für Mittel: und Oberclafien 

*) Mayer in dem Progr. des Wilhelms⸗Gymn. in Münden 1874. 

**) Heydemann über den lat, Unterricht mit bejonderer Beziehung auf das Bocabellernen, 
(Progr. von Stettin 1856) ©. 22.; Sanneg, das lat. Bocabularium in Mafius’ Jahrb. Bd. 110. 
S. 161—192. 209228. Bd. 112. ©. 441. H. Hoegg, auf welche Weiſe wird ber Lernende 

den zum Verftändnis der lat. Epr. nothwendigen Wortſchatz erlangen? in den Jahrb. f. Phil, m 
Pad. Br. 72. ©. 319-357. 
“) Fur diefe Nägelsbah Gymnafialpädag. S. 98. Schrader Erziehungsiehre S. 359. 

+) Zur Orientirung und Erleichterung des Gebrauchs dient die Schrift: Einführmg in das lot, 
Shul-Bocabular und in das Elementarbud, Breslau 1862. 
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zur Einübung und weiteren Verwendung bes Einzelworts find nicht mehr erſchienen. Oſter— 
mann bat jeit 1860 für bie 4 untern Claſſen befondere Vocabularien bearbeitet, die mit 

den Uebungsbüchern zu verbinden find. Für Serta und Quinta bat er bie zu lernen: 
den Vocabeln an ben grammatifchen Unterricht angejchloffen*) und fie nad Declina- 

tionen unb Gonjugationen, nach Enbung und Geſchlecht geordnet. Die für Quarta 

beftimmte Abteilung giebt zunächſt nach dem Vorbilde des Gomenius in 26 Abjchnitten 
fachlich georbnete Nomina, kehrt aber in bem zweiten Theile zu bem grammatifchen 
Principe zurüd, indem die Verba nad) der Uebereinftimmung in ihrer Flexion zufammen: 
geftellt find, Das DVocabular für Tertia hält allein das etymologiſche Princip- feit, 
giebt aber in einem Anhange noch jehr zwedmäßig die Wortbildung der Nomina und 
Berba.**) Daß Dftermann bei den aufgenommenen Wörtern auf die gelefenften Schrift: 
jteller, Nepos und Caeſar, ausſchließlich Rüdficht genommen hat, ift ein weiterer Vor: 
theil der viel verbreiteten Bücher, weil damit die Schüler auf der früheren Stufe für 
die Pectüre der nächſten Claſſe vorbereitet werben. Gerade dieſen Vortheil gewähren die 

Bücher von H. Perthes nit, denn bie in der Zeitihr. f. G.W. 1873. ©. 81 ange: 

fündigte neue Wortfunde ſchließt ſich vorzugsweiſe an die Lectüre jeder Claſſe an und 
verfolgt den Grundſatz, daß beim Vocabellernen nicht von der einzelnen Vocabel, ſondern 
vom Satze auszugehen fe. Die 4 Curſus ftehen für Serta grammatiich georbnet 
(PBrimitiva) und für Quinta grammatifchsetymologiic in Verbindung mit dem Leſebuche, 
für Quarta bereits etymologijchsphrafeologifh mit dem neu fabricirten Cornelius plenior 
und für Tertia in ſehr umfangreicher vergleihender Wortkunde mit Caefar.***) 

Die Ausdehnung des Bocabellernens auf bie vier untern Elafjen ift notbwendig. Schon 
die alte Praris hat es vorgezogen für jede lateinifche Stunde eine Kleinere Zahl von 

Vocabeln aufzugeben, biefelben aber in bejtimmten Zeitfrijten regelmäßig wieberbolt. 
Die fofortige Verwendung bes Gelernten bei jebem Theile bes Unterrichts wird bie 
Freubigfeit des Lernens erhöhen und den Befiß fidhern. Cine befondere Wochenſtunde 

bloß für diefen. Memorirjtoff wird weniger Erfolg haben. Das Hauptgewicht lege ich 
auf die Wortbildungslehre, weil die meijten Grammatifen berjelben nur einen Eleinen 

Raum geben. Nur bie Einfiht in die Thätigfeit des ſchaffenden Spradhgeijtes erleichtert 
das Behalten der Wortbebeutungen und regt zum Nachbenken an. Auf jeder Stufe 
bietet ſich Gelegenheit darauf einzugehen, aber dieſe zufälligen und beiläufigen Andeutun— 
gen, das Aufſuchen und Nachbilden analoger Formen genügt noch nit. Die Lehre muß 
an einer Stelle aud im Zufammenhange behandelt werben, wo ber Schüler ſchon eine 

genügenbe copia verborum befigt. Quarta würde zu früh, Prima, für welche Claſſe 
fi einige Stimmen auf ber vierten pommerſchen Directoren:Conferenz (5. 32) erflärt 
haben, viel zu fpät fein; am beiten wirb man in ber Tertia das Verwandte und Zus 
fammengebörige überfihtlih zufammenfafjen.7) Die Bücher von Dünger, die Lehre von 
der lat. Wortbildung (Köln 1836) und von Döbderlein, die lat. Wortbilbung (Lpz. 1839) 
find veraltet und geben aud über bie Bebürfniffe der Schule hinaus; basfelbe gilt auch 
von den eigentlichen etymologijhen Wörterbüchern, wie Hintner (Briren 1878) ober 
A. Baniget (Lpz. 1874), um ganz abzujehen von Zehet mayr lexicon etymologicum 

*) Diefe Einritung hat Silber in dem Progr. von Dels (1862) ©. 37. empfohlen, aber in 

Berbindung mit der Grammatik jelbft, ohne bejonderes Bud). 

*) Das Bud für VI. ift 1877 in der 16., für V. in der 11., für IV. in der 9., für II. 

in der 5. Doppelauflage erjchienen; dieje Zahlen zeigen, wie die Verwerthung desjelben mit dem 

Aufſchreiten der Claſſen aufhört. 

“+, Die Bier für Nepos und Caeſar find 1873, das für Serta 1874, für Quinta 1876 

erſchienen. Die Bezeichnung der langen Bocale durch Dr. Löwe iſt ein großer Bortheil bei der 

Benugung der zwei zulegt genannten Bücher. 
+) Schon die Württemberg. Sch.O. von 1569 (Bormb. I. p. 83, nachgejchrieben in Sachſen 1580 

©. 241): „es joll aud) der Praeceptor zu zeitten ein verbum aus dem dietionario für fi nehmen und 
jein gant; progeniem oderpropagationem und wie eines auffer dem andern fleußt, auch phrasesanzeigen.“ 
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latino-sansceritum (Wien 1873). Einzelne VBocabularien, wie Oftermann, reichen "icon 
aus. Die Franzofen wollen davon nichts wiffen und Breal zieht ihnen Pierre Danet 
vor, ber 1677, 1680, 1684, 1690 für ven Dauphin eine etymologifhe Zufammenftellung 
gegeben bat. Unter älteren deutichen Werfen hat mir auch Engelbrecht's complementum 
latinae linguae (Lübeck 1661) mit feiner Zufammenftellung ber Primitiva und Derivata 
gefallen. 

2) Phraſen. A singulis verbis paulatim progressio fiat ad coniuncta, quae 
phrases appellantur, heißt es in der Stralfunder Sch.O. von 1591,*), vielleicht wirt 
zu dieſem Worte noch formulae elegantioris sermonis hinzugefügt. Das methodiſche 
Bocabellernen bat feine naturgemäße Fortſetzung und Erweiterung in der Ermwerbung eines 
Schatzes lateiniſcher Phraſen. Der Begriff der Phrafe ift keineswegs ſcharf begränzt. 
Man verfteht darunter im allgemeinen eine minbejtens aus zwei Worten bejtehende, ber 
Sprade eigenthümliche Ausdrudsweife, Weniger als zwei Worte können eine Prof 
nicht bilden, denn dann ift es nur ein einfacher Begriff. Die äußere Form Tann ein 
Sag fein; in ber Negel erfcheinen fie in einer allgemeinen Geſtalt. Es kann zweifel— 
haft fein, ob babei das Verbum ober ta3 Nomen als Hauptbeftandtheil anzufchen ift, 
indeffen giebt body das Nomen die Bebeutung der Nebensart (aud ein Abjectiv ober 

Adverb kann an die Stelle besjelben treten) und das Verbum nur die Form dazu.) 
Ja es giebt fogar Phrafen ohne Verbum. Genau genommen müßte man aud) bie in 
ber Syntar behandelten Wortverbinbungen Hierher rechnen, aber bei ihnen Kommt doch 
mehr bie Form, bei der Phrafe der burd die Worte ausgebrüdte Sinn in Betradt, 
Da die Phraje ein jehr widhtiger Beſtandtheil der fprachlichen Darftellung ift, hat mar 
auf fie au in dem Unterrichte großes Gewicht gelegt, fo lange das Schreiben und 
Sprechen des Latein die Hauptfahe war. Aber ganz abgefehen von dieſer prabtiſchen 
Verwerthung eines reichen phraſeologiſchen Materials werden wir baburd einen Blid in 
bie eigenthümliche Denk: und Anfchauungsweife der Römer gewinnen, ber und bie 
Aufmerkjamkeit auf die Abweihungen der Mutterfprache jchärft. Hier fpielt bas, mat 

man jonjt Idiotismen, Yatinismen, Eleganzen u. drgl. nannte. 
Die alte Iateinifhe Schule. begann mit ber Phrafeologie ſehr zeitig; bereits bie erfle 

Lectüre follte der Lehrer benugen, um daraus ben Knaben ſchöne phrases zu bictiren. 
So in Württemberg (Vormb. I. p. 82) und darnad in Sachſen (p. 240), oder in bem 
Herzogtum Sachſen (p. 592): excerpat et dietet, priusquam aliam incohet lectio- 
nem, ex autore, verba et formulas aliquot sermonis cum vernacula interpretation 

simpliei ac propria, quantum fieri potest easque libellis puerorum mandatas in- 

spieiat ac errata orthographiae, si quae sunt emendanda, ostendat. Ober in Brieg 
1581 (ib. p. 307): siquid temporis superfuerit, id consumat in excerpendis et di- 

ctandis phrasibus et assuefaciat pueros, ut libellos phrasium, in quos easdem 

referant, semper paratos habeant,.***) Im weiteren Verlaufe müßen dann bie Schüler 
felbit das Geleſene ercerpiren und in die. dazu beftimmten Annotatenbüdher, Diaria ober 
Ephemerides eintragen. In Verbindung damit fammelten fie unter bejtimmten Rubriken 
loci communes und ſchufen ſich ſelbſt einen thesaurus litterarum, der Sachen und 

Redensarten gleihmägig beachtete. Sturm+) hat bereit8 in feiner erften Schrift de ludis 

literarum recte aperiendis die Nothwenbigfeit diefes Verfahrens c. 23 entwidelt und in 
ben classicae epistolae (p. 683, 687, 706 bei Vormb.) bie Lehrer wiederholt darauf hir 
gewielen: alterum genus scriptionis est diariorum et ephemeridum verborum e 

nominum, sententiarum et authoritatum, exemplorum, earum rerum, quae in Dis- 

*) Vormb. I. p. 503. 
**) Feſtrede von Schniter über den Begriff und Gebrauch der Redensart, in dem Heilbronner 

Progr. von 1872. 
***) Pol. Vormb. I. p. 310. 314, die genaue Anweiſung von Nordhaujen p. 375. 

+) Küdelhahn, 3. Sturm ©. 95. Dazu M. Neander in dem Bedenfen bei Bormb. I. p. 750. 
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lecticis et Rhetorieis scholis praecipientur. Horum librorum diligentior esse debebit 
custodia quam facultatum, hi libri magistro indices sunt earum rerum, quae co- 
gnitae notatione quotidiana in puerorum mentibus latent reconditae, hi testes sunt 
diligentiae, hi custodes memoriae, hi defensores contra accusatores et pueri et 
magistri. Im Anſchluſſe hieran bat Jentzkow in ber Stralfunder Sh.-O. von 1591 
nicht bloß das Verfahren genau auseinanbergelegt,*) fonbern auch gegen die Einmwürfe 
vertheibigt, daß ſolche Arbeit für den Schüler zu jchwierig und bei den vorhandenen 

Büchern auch überflüffig fei. Culturgeſchichtlich interefjant bleibt dabei, was der pomz 
merſche Rector geltend macht: non minimum etiam est studiorum impedimentum his 

praesertim locis, quod omnes istorum germanicae interpretationes non nostro extent 
idiomate, sed vel Misnico, Suevico, Alsatico, in quae peregrina idiomata si nostrates 
pueri sine idoneo interprete incidant, quam feliciter studiorum fiat progressio, 

nos pueri maximo nostro incommodo sumus experti. Jene Rechtfertigung mag gegen 
H. Wolf gerichtet fein, ber 1558 in ber Augsb. Sch.O. (Vormb. I, p, 450) jagt: 
Quod si aut parum utile videbitur, quod nihilo minus in tanta disciplinarum multi- 
tudine difficilis sit inventio, aut a pueris non satis praestari posse, aut minus 

necessarium atque adeo supervacaneum existimabitur propter tot utriusque linguae 

in publicum editas observationes: non admodum repugno, sed exquisitiora duntaxat 

et rariora vel annotarint vel memoriae mandarint. Es ſchwinden auch jene weitichichtig 
angelegten diaria rerum et verborum gegen ben Ausgang bes 16. Jahrhundert? und er: 
fcheinen im 17. nur vereinzelt (ſ. Bormb. II, p. 123) bei. in ben leges scholae Thomanae 

Lips, p. 11, diaria sibi conficiant, hoc est codices dietionum simplicium, phrasium, 

sententiarum, exemplorum, proverbiorum in utraquae lingua et auscultatione quoti- 
diana et observatione eos augere et locupletare studeant, aber bie copia phrasium 

wird nicht vergeffen und das fleigige Exrcerpiren berjelben ven Schülern anbefohlen. Die 
letzte Spur finde ich in ber Waldeck'ſchen Sch.:D. von 1704**) bei der Lectüre: wenn 
einer eine passage aus dem Auctore exponiret bat, foll ein anderer biefelbe periphra= 

siren, und wemn es fich thun läffet, ein axioma politicum ober morale ziehen, von 
benen praeceptoribus aber gewiejen werben, in melden locum communem basjelbe zu 

bringen, wie denn ein jeber Discipul aus folder Classe ein Bud dazu zu maden und 
bem Praeceptori Selbiges, jo offt es geforbert wird, zu exhibiren. 

An litterarifchen Hülfsmitteln bieten die früheren Zeiten eine große Fülle. An ber 
Spige fteht fein Geringerer ald Erasmus, von bem 1512 die Schrift de duplieci 

copia verborum ac rerum commentarii duo veröffentlicht ift. Beſonders Melanchthon 

empfahl diefelben ad dicendi scribendique exereitationem; fie find bis in das 17. Jahrh. 

hinein unzählige Male gebrudt und auferbem von Veltkirch (1538) und Micrälius 
(1655) erweitert. Es ijt eine aus umfafjender Lectüre geſchöpfte phrajeologiiche Samme 

lung, in der auf zwei Theile des rhetorifchen Unterrihtd, bas variare und das ampli- 
ficare orationem, bejonders Nüdficht genommen wirb, indem in dem erften Cheile gezeigt 
wird, wie man einen Gedanken in verſchiedenen Worten und Bildern ausbrüden Tann, 

in bem andern, wie ber einfache Gedanke dur Verbindung mit andern Gebanfen auf 
mannigfaltige Weije zu erweitern ift.***) Während Mario Nizzoli feit 1520 in den 
observationes in Ciceronem, bie nachher als lexicon Ciceronianum bis zu ber werth- 

volliten Bearbeitung Facciolati's (Padua 1734) oft wiederholt find, den Ciceronianiſchen 

Phrajenibag für Gelehrte zufammenftellte, hatte Ant. Schoru® biejes große Werk in 

dem apparatus verborum |]. l. Ciceronianus (jpäter thesaurus Ciceronianus) feit 1551 

) Zober, Geſch. des Stralſ. Gymn. II. ©. 47. Vormb. I. ©. 503. (ziemlich fehlerhaft). 

**) Bormb. III. p. 751. 
**) Fur die Bedürfnifie der Schule bearbeitet von Theod. Morell in dem enchiridion, ad co- 

piam verborum haud infrugiferam 1529 und von Simon Perepäus in den praeceptiones de 

verborum et rerum copia, 1552. 1590. 1598. und öfter; in erotemata gebradht von 2. Loſſius 

in Phil. Melanchthonis erotemata dial. et rhetor, Wittenberg 1563, 
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etwas abgefürzt und baneben feit 1548 bie phrases linguae latinae herausgegeben, .) bie 
in ben Schulen befonders durch J. Sturms Empfehlung ebenfo Eingang fanden, wie 
bes jüngeren Aldo Manuzio purae, elegantes et copiosae 1. J. phrases jeit 1569 
die Carpentier 1603 im tabellarifhe Form gebradt Bat. Die unvollendet gebliebenen 
phrases et formulae Jl. 1. elegantiores von Etienne Dolet haben beſonders burd 
die Straßburger feit 1576 Verbreitung gefunden. Aud an die Bebürfniffe der Anfänger 
ift frühzeitig gebadht. Zur Vorbereitung auf das Lateinfprechen gab Winkler in Bret 
lau 1541 selectiores latini sermonis formulae ex comoediis Terentianis depromptae 
una cum interpretatione germanica, welde offenbar zum Memoriren bejtimmt find. für 
bie Verwendung bei ben Hebungen in ber Epiftolographie gab ©. Fab ric ius in ben ele— 
gantiarum puerilium ex Ciceronis epist. libri III feit 1548 Phraſen und Fleine Säte, die 

von den plane rudiores gleich nach oder ſchon neben den Declinationen und Gonjugationen 
gelernt werben mußten; für ben mündlichen Gebraud; elegantiarum ex Plauto et Terentio 
libri II jeit 1550, die nach den Lebensverhältniffen georbnet find und eine deutſche Ueber: 

jeßung zur Seite haben.**) Gleichen Zwed haben Baf. Yaber’s phrases Plautinae cun 
exemplis imitationum %p3.1556. Auch Herm. Ulner benft in ber copiosissima suppeller 

elegantissimarum phrasium (1555. 1577. 1594) an Anfänger (zunächſt an feine Söhne, benn 
der Berfaffer war Jurift) und beachtet dabei bauptjächlich das gnomifche Element. Job. 
Rivius gab eine epitome in verborum et rerum copiam, deren Abdruck Lübed 1571 den 
Buchdrucker Joh. Balhorn für alle Zeiten nicht eben rühmlich bekannt gemacht hat durch bie 

eigene Ausfüllung einiger leer gebliebenen Seiten. — Aus dem 17. Jahrhundert find bie 
großen Sammlungen von drei Männern zu erwähnen; zuerjt von 3. Pb. Pareus bie 

calligraphia Romana s. thesaurus in quo omnes phrases et formulae elegantiores ei 

Plauto, Terentio et Cicerone collectae (Neapoli Nemetum 1616 u. 1646), bie jebr 

bunt unter beftimmten Kategorien die Phrafen alphabetifch zufammenftellt und dadurch bie 

Ueberſicht erihwert. Anders in Sethi Calvisii (Kallwig) thesaurus latini sermonis 

(zuerit 1614), einem gewaltigen Folianten, in welchem unter lateinijchen Begriffen, wie vir, 
femina, dem deutſchen Ausbrude bie lateiniſchen ſynonymiſch und phrafeologijch beigelet! 

find. **) Mehr Anerkennung verdient der Jeſuit Wolfg. Schönsleder mit feinem 
apparatus eloquentiae feit 1630, ber fpäter mit einer Vorrede von Cellarius von 1687 bi 

1724 noch oft wiebergebrudt ift; denn hier ift Auswahl und Anorbnung gleich zwedmäßiz. 
Auch Wendelin's medulla priscae puraeque latinitatis (Zerbſt 1638), ein Auszug 
aus Gurios forum Romanum, muß verbreitet geweien fein, denn 1667 ift davon eine ſechſte 

Auflage erichienen. — Im vorigen Jahrhundert zeigt fich nur noch im Anfange einige Thätig- 
feit für die Phrafeologie. 1702 fam Joach. Lange mit feinen flosculi 1. 1., die nachher den 
zweiten Theil bed hodegus ausmachten, 1710 Andr. Jul. Dornmeier mit dem lexicon 
elegantioris latinitatis ex Nepote, Caesare, Cicerone et Curtio, 1711 9. Alb. Gel: 
hard in Braunfchweig mit einer sylloge phraseologica, 1724 Köder in Ulm phrases 
ex Cornelio, Curtio et Caesare, 1720 D. A. Reyher phraseologia ex epist. al 

Brutum et Qu. fratrem und vorher ſchon 1719 in gleicher Weife aus Cic. de off., Eate, 
Laelius und Paradera. Dann aber folgt eine lange Ruhe. Erſt 1830 erſchien ven 
Schmidt in Stettin eine phraseologia latina (wieberholt 1864), in weldyer eine grokt 
Anzahl von Subftantiven in alphabetifder Ordnung zufammengeftellt, ihrem Begrifft 
und ihrer Abſtammung nad) genau erläutert und mit einer nicht felten zu umfangreider 
Phrafenfammlung ausgeftattet wird. Der Verf. verlangt, daß bis Tertia das Bud 
memorirt, von ben Schülern der obern Glaffen aber aus eigener Lectüre vervollftänbigt 

*) Aus beiden Schriften ift Guildneri offieina scholastiea compilirt, Frtft. a. M. 161. 
*n) Beide Bücher find noch 1667 in alphabetifher Ordnung für das Görliger Gymnafium 

zufammengeftellt, und das erftere au 1715 und 1733 in Braunſchweig gedrudt. 

*) Der von des Verf. Sohne verfertigte Auszug enchiridion lexici latino-Germaniei if kü 

1650 oft gedrudt. 
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und erweitert werde. Aber für bie unteren Claſſen paßt biefer Lernftoff nicht und in 
den oberen Clafjen dürften fih nur wenige Schüler folder freiwilligen Arbeit unter: 

ziehen. Philologie Stubirende und junge Lehrer werben das Bud mit Nuten gebrauchen. 
Rein ftiliftiiche Zwede verfolgt Probſt in dem locutionum latinarum thesaurus ober lat, 
Phrafeologie (1864), aber es hat etwas bedenkliches, wenn ber Schüler bei feinen lat. 
Aufſätzen ſich erft in einer folden Sammlung Raths erholen ſoll, es ift bedenklicher noch 
als die Benutzung bed deutſch-lateiniſchen Wörterbuhs. Gleiche Abſicht Hat auch 

F. Berger in ber „Iateinifchen Phrafeologie” (Celle 1878), nur nimmt er ben deutſchen 
Ausdrud zur Grundlage und faßt hauptſächlich die metaphoriihen Ausdrücke in’s Auge. 

Außer diefen mehr allgemeinen Sammlungen fehlt e8 nicht an phrafeologiihen Zus 

fammenftellungen aus einzelnen Schriftjtellern. Cicero und die Komifer find bereits ers 
wähnt; für biefe fünnen nody Locutioni di Terentio overo modi famigliari di dire da 
Aldo Manuzio (Venet. 1545), Paul Perdir latine dicendi formulae ad informandam 

puerilem linguam ex Terentio collectae 1545, Barth. Feind hortus comicus (Ham— 
burg 1688 und 1698), ftofflich georbnet, Tossani phraseologia Terentiana 1641 unb 
Haberfad’s nucleus Terentianus (Roftod 1655), in weldhem Gnomologiſches und Phra= 

ſeologiſches vereinigt find, hinzugefügt werben. Außerdem für Eaejar Caspar Suevus elegan- 

tiae latinitatis Caesarianae (Wittenberg 1568); für Nepos die nuelei von Gottfr. Wegner 
(Frff. a. DO. 1691) und Ehrift. Claufius, beſonders die phrases et formulae und Knollü 
lexicon tripartitum feit 1699 unb noch 1728 und bie clavis Corneliana eines Unge- 
nannten (Nürnberg 1709); für Eurtius Schriften von Fetter succus Curtianus 1668, 
Krieg C. deartuatus Danzig 1696 und Goebel Curt. illustratus per phraseologias, sen- 
tentias, imitationes, Frankft. 1715, jogar für Bellejus Reyher 1720 und für Symmachus 
Pareus, Auch diefe Arbeiten haben dann bis in bie jüngite Zeit geruht. Erſt 1859 
trat Dräger mit einer Phrafeologie aus Caeſars bell. gall. auf, bie nur von Capitel 

zu Gapitel fortichreitet und bamit vielleicht die Präparation für diefen Schriftfteller bequemer 
macht, und für diefelbe Schrift Perthes 1873 viel zu umfangreih. Nicht ohne Verdienſt 

find zwei Schriften von Georg Wichert, zuerjt 1868 ber Memorirftoff aus Caeſar und 

Nepos, in weldyem bie Phrafeologie nad) den Caſus georbnet ift, weil daraus aud eine 
Beieftigung in der Gajuslehre erreicht werben ſoll und 1872 das Wichtigſte aus der 

Bhrafeologie des Nepos und Caeſar. Diefes Buch, für Secunda beftimmt, ift nady Materien, 

nicht nach Verben alphabetiſch geordnet und foll als Anhalt für weitere phrafeologiiche 

Sammlungen und als Beihülfe für die erften Verſuche freier Iateinifcher Arbeiten dienen. 
Gerade für diefen Zwed iſt das Nachſchlagen am wenigften zu empfehlen, 

Es ift erfreulih, daß dies phrafeologiiche Element wieder größere Berüdfichtigung 
findet, zumeiſt freilih nur in ben oberen Claſſen, wenn bie Aufgabe freier lateinischer 

Arbeiten an ven Schüler berantritt. Das ift allerdings zu ſpät. Man hat deshalb allerlei 

Methoden erfonnen. Andrejen*) misbilligt den Anfhluß an Nepos nicht, verlangt aber 
bauptjählid, daß das Einprägen der Phrafen fih an das Erlernen der unregelmäßigen Verba 
anſchließe, weil biefe zu der Bildung der geläufigiten und am meijten dharacterijtiichen 
Phrajen die paffendfte Gelegenheit bieten und ſich dann bei ber Lectüre des Nepos und 
Caeſar erweitern. Aber jener Anfang ift zu früh und die Ausdehnung bis zu ber Tertia 
nicht weit genug. Raab ſetzt fie nur in bie vier (bayrijchen) Gymnaſialelaſſen, alſo 

Secunda und Prima und zwar foll fie in den zwei unteren ber Lehrer bictiren, in ben 
zwei oberen der Schüler jelbjt ausziehen. Heydemann**) bat ein anderes Mittel ge— 
funden; er will von Tertia ab aufwärts die wichtigſten Phrafen in ihrer Zufammengehörig- 
feit nach gewißen Kategorien zufammenjtellen laffen und dadurd den Blid des Schülers 

auf gewiße Gebiete des Lebens bes römifchen Volkes lenken. Da fol zuerft bad Kriegs— 

*) Zeitihr. f GW. Bd. 26. E. 638. 

**) Weber den lat. Unterricht ©. 28. Bol. die Verhandl. der 5. preuß. Directoren« Ber 
fammlung ©. 13. 
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wejen ber Römer in Betracht gezogen werben und bie DVerhältniffe ber Völker in Krieg 
und Frieden, bann bie politifchen und jocialen Antiquitäten, endlich das bürgerliche und 

wiffenfhaftliche Leben. Und dieſen Gedanken hat Thoms*) weiter verfolgt und bie 
Anordnung im einzelnen genau entwidelt; auch er läßt in Tertia vom Lehrer bictiren 
und erjt nachher bie Thätigkeit des Schüler® eintreten. Aber ber ganze Plan ift zu 
einfeitig auf bie fogenannten Antiquitäten berechnet; es giebt noch viele andere Gebiete, 
die bier in Betracht gezogen werben müßen. Der 2ehrer mag bei der Lectüre auf ben 
Phraſenſchatz Kinweifen und den Schüler zum Aufzeichnen unb weiteren Sammeln an: 
halten. Einzelne verlangen bazu bie Anlage befonderer Abverjarien in alphabetiicher 
Ordnung. Werben biefe dem Privatitubium **) zu überlaffenden Sammlungen bisweilen 
controlirt, werben fie namentlich fleißig verwendet, jo wirb der Nutzen nicht ausbleiben. 

Die jahlihe Orbnung ift der alphabetiſchen vorzuziehen. Vgl. Queck, die phrafes 
logifchen Uebungen bei dem Unterrichte in der lat. Sprache, in Langbein's Archiv, 1860. 
U. Nr. 4. 

Hier ift ber geeignete Drt, auf eine Belebung bes Unterrichts aufmerkſam zu ‚machen, 
welche die alte lat. Schule ſtets benußt hat, auf bas Erlernen von Sentenzen, ſchönen 
Sprüchen und Verſen. Der ſächſiſche Schulplan fhreibt für ben zweiten Haufen vor 

(Bormb. I. p. 6): „Abents, wenn bie Kinder zu haus gehen, fol man yhnen einen fentenk 
aus einem Poeten oder andern fürſchreyben, ben jie morgens wieder auffjagen, als 
amicus certus in re incerta cernitur ober fortuna quem nimium fovet stultum facit; 

Item Ovidius: vulgus amicitias utilitate probat.« Dabei ijt es fajt brei Jahrhunderte 
binburd geblieben. Es war zunächſt bie nüßliche Lehre und Erinnerung zu merken, 
aber daneben auch bie Kenntnis der Sprache zu fürbern. „Wir achten bafür, baf bie 
Knaben die constructionem der wörter — jonderli aus Poetiſchen Sententiolis lernen 

fönnen, weil in versibus, bie ba rund unb kurtz beſchloſſen werben, bie wörter wohl 
verjaßt, aber doch nicht fo weit von einanber geworffen werben, wie in ben langen 
Periodis solutae orationis bey ben Oratoribus gejchihet.” ***) Die Uebung des Gebädt: 
niffes tritt hinzu. Aber aud für bie Profa ift dies gnomiſche Element nicht bloß in 
den Phraſeologien, ſondern auch in eigenen Schriften unterftüht 3. B. in 9. Hilnerd 
Pueritiae literatae viretum flosculis sententiarum veterum breviorum amoenissimum, 

Lpz. 1605. Und nod 1765 in ber Frankfurter Sch.O. (Bormb, II. p. 560): „Bir 
wollen auch, daß denen Schülern in allen Klafjen Sprüchwörter, Sentenzen, Berie 

und jchöne finnreihe Stellen aus guten Autoren zu memoriren aufgegeben werben, als 
welches nebſt dem auf bie Latinität gerichteten Vortheil einen guten Nuten auf die ganze 
Lebenszeit verſchaffet.“ Jüngſt hat man in ben Lejebüchern wieber angefangen jolde 
Sentenzen zufammenzuftellen, aber jie werben meines Wifjens noch viel zu wenig benugt. 

B) Lectüre; in Sübbeutfchland Expoſition als Gegenſatz zu der Gompofition. 
Bei dem Mebergange in die Duarta wird das Leſebuch aufgegeben und mit ber 

Lectüre eines Schriftftellers begonnen. Da inzwifchen über die Wahl eines folden auf 
ber Mittelitufe die Meinungen getheilt find und man jogar nachtheilige Folgen be 

fürdtet, jo hat man von der Benußung einer Chrejtomathie viel eher Befeftigung in 
der Syntar und Gewöhnung an gute lateinische Darftellung gehofft. Ich babe kurz dw 

von gejprochen in biefer Encyll. I’. S. 900, }) will aber das bort DVergeffene jegt nicht 
ausführlid nachholen. Es gehören hierher einige Ältere Schriften, die noch immer in 
einigen Schulen gebraucht werben, wie bie Selectae e profanis scriptoribus historiae, 

welche Heuzet 1726 in Paris nad) den Carbinaltugenden georbnet bat und die in Deutid- 

*) Ueber die Michtigfeit des phrafeol. Elements im lat. Unterrichte und Über Einridtung und 
Benutzung phrajeologiiher Sammlungen, Schulprogr. von Greifswald 1861. 

»*) Rehdant in einem Halberftädter Progr. von 1856. 

*) Breslauer Sch.-D. von 1570 bei Bormb. I. p. 195. 

f) Pol. auch Schniger in der Mittelſchule I. ©. 78. 



Rateinifcher Unterricht. 601 

land Kapp, Fiſcher (1785) und Schäfer (1824) wiederholt haben. Ebenſo der gleichfalls 
aus Frankreich zu uns gekommene L'Homond de viris illustribus. Dieſe verdrängten bie bib⸗ 
liſchen Geſchichten in Iateinifcher Sprache (historiae sacrae libri X), welche von G. Fabricius 
bearbeitet und dann von feinem Sohne Jacob auch im 17. Jahrhundert (3. B. Lips. 1610) 
gebrudt waren und fpäter durch Hübner's historiae sacrae verdrängt wurben. Der zweite Theil 
des Elementarbuchs von Fr. Jacobs hat von Döring narrationes e Ciceronis vita und dann 
von dem Verfaſſer felbit die „Grundſtriche ber alten Weltgefhichte” ; der dritte eine Auswahl 
aus ben vorzüglichiten Gefhichtsihreibern Roms, zu denen auch Eurtius gezählt ift. Ebenfo 
bat Schirlig in dem zweiten Bande feines Leſebuchs die historia Romana gegeben unb 
Benſeler und Böhme Zufammenjtellungen über bie alte Geſchichte gemadt. — Es ift jebt 
nur nod der Widerwille gegen einige Schriftfteller, wie Nepos und Phädrus, welcher 
fogar Köhly *) eine Chreftomathie für Quarta fordern läßt, ober gegen Caeſar, welcher 
Fränkel *) zu feinen noch bis in bie Xertia gehenden Forderungen veranlaft. In Defterreid 
und Bayern find bergleihen „Ausleſen“ fehr beliebt. Ich Habe mich nie damit befreunben 

können unb die Verwerfung wirb immer allgemeiner anerfannt. Ich will aus jüngiter 
Zeit nur 2, Müller anführen in ber Peter&b. Zeitihr. f. Gymn. (Mai 1874): Quod 
fuerunt qui incommodo isti mederi studerent editis anthologiis, quibus exhiberentur 

decerpta ex diversis scriptoribus ea, quae puerorum recens imbutorum latini et 

graeci sermonis elementis inservire possent usibus, talia lectionis subsidia quam- 

quam minime duco spernenda, tamen quam celerrime potest fieri continuum aliquod 

veteris scriptoris opus tractandum esse existimo. Multo quippe mihi videtur prae- 

stare cognitio unius auctoris in certo quodam et uno argumento versantis et 

dietionis ac (si poeta sit) metri aequabilitate conspicui quam festinata illa diver- 

sissimarum rerum sermonumque saepe multum distantium perceptio, quae plerumque 
avocare solet statim ab initio teneros etiamnunc et molles puerorum animos a seriis 

et gravibus studiis. Alſo weg mit den Chrejtomathieen in den Mittelclaflen. 
Zu den zu wählenden Schriftitellern gehören nur claffiiche. **) Damit find bie 

Hriftlihen Kirchenväter ausgejchloffen. Die deutihen Reformatoren haben uns biejen 

Weg angewiefen. Aber im 17. Jahrhundert haben eifrige Lutheraner, wie Abr. Calo— 
vins (1612—1686) dafür chriſtliche Schriftfteler empfohlen, für Horaz Buchanan und 
ven Horatius ober Terentius christianus, in ber Profa einiges von Cyprian, Hiero- 
nymus (Apologie und Briefe), Minucius Felir und befonders Lactantius. Dasfelbe 
verlangte der holländiſche Ealvinift Gisb. Voet (F 1676) in Betreff des Tertullian und 
Amobius und Heinrich Ernjt machte 1649 fittlihe Bedenken dafür geltend. Un die Redht- 

gläubigkeit allein dachte Jac. Thomas in Leipzig, ber beöwegen in ber von Carpzow ge— 
haltenen Leichenpredigt beſonders gepriejen wurbe, daß ihn ber heibnifchen Autoren Schriften, 
bie er früher durchſtänkert hatte, einige Jahre her gleichfam angeftunfen haben. Er hatte fie 

in der Thomasſchule befeitigt und fie blieben auch unter feinem Nachfolger J. H. Ernefti ver: 
bannt. Gellarius in Halle wollte Heiden und Chriſten neben einander, Cicero und Lactanz 
oder doch Minucius Felix, neben Birgil und Horaz Prubentius, Sebulius und andere 
Dichter, die er auch für den Schulgebraud herausgab. Die Pietiften haben vielfach bie 
Trage, ob nicht bes Papftes Drachenſprache zu verbannen fei, erörtert, aber U. H. Francke 

ließ das berfömmliche Recht ber Glaffiker faft unverfümmert und ber in folden Dingen 
einfichtövollere Freyer zeigte in bem Progr. an scriptores pagani in scholis tolerandi 
sint 1735,}) daß man bei ben Vätern aus bem Regen in die Traufe fommen werbe, 
das Gefühl für die richtige Latinität verliere und bamit auch bie Correctheit und Klars 

*) Verm. Blätter zur Gymnaf. Reform 1. ©. 57. 

**) Die lateinische Chreftomathie in der Zeitſchr. f. GW. V. 766. 

**) Zur Erllärung des Namens vgl. Gell. VII, 33, XIX, 8, 13. Bei den Branzojen Heißt 

livre classique ein Schulbud). 

+) Abgedr. in den programm. p. 592. ©. H. Richter, Sendfchreiben ob man die heidniſchen 

Scribenter in Schulen beibehalten ſollte, Wittenberg 1742. 
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heit ber eigenen Darjtellung. Er bemerkt richtig, daß ein Verbot noch mehr zum Leſen 
der Heiden reizen werde. Als in England in berjelben Zeit gleiche Bebenken geltend 
gemacht wurden, ſchrieb Anthony Blackwall bie introduction to the Classics, weldes 

Bud G. H. Ayrer unter dem Titel de praestantia classicorum auctorum Tateinifd 
überjeßte, Lips. 1735. Als in dem Anfange der vierziger Jahre biejes Jahrhunderts 
Heißſporne das riftliche Bewußtjein der philologifhen Schulmänner in Preußen ben: 
cürten, tauchte der abenteuerliche Gedanke, dem Mangel riftliher Bildung an ten 
Gymnaſien durch Lectüre ber Väter abzubelfen, wiederum auf, aber felbft eifrige Anhänger 
der Nechtgläubigkeit erhoben dagegen entſchiedenen Widerſpruch, wie Wild. Bötticher *) 

und Lübfer in ben Jahrb. f. Phil. u. Päpag. Bd. 84, ©. 281—291. Die jogenamten 
„chriſtlichen Gymnaſien“ find von ber claffifchen Heberlieferung nicht abgefallen. — Unter der 

Katholifen hatte Abbe Gaume in dem Bude le paganisme dans l’education I. (1851) 
für die Verwerfung ber Heiden fih auf die Beichlüffe des Tridentiniichen Concils berufen. 
Allerdings ift in der 18. Sitzung einer Commiffion aufgetragen de libris suspectis a 
perniciosis quid facto opus esset considerandi atque ad ipsam s. synodum referend 

und in ber 25. Sitzung befchlofjen, die Arbeit derſelben Papft Pius IV, zur Beftätigunz 
vorzulegen. Aber die päpſtliche Beftätigung ſagt ausbrüdlidy: libri qui res lascivas 
seu obscenas ex professo tractant, narrant aut docent, cum non solum fidei ei 

morum, qui huius modi librorum lectione facile corrumpi solent, ratio habenda sit, 

omnino prohibeantur et qui eos habuerint, severe ab episcopis puniantur. Antiqui 

vero ab etlinicis conscripti propter sermonis elegantiam et proprietatem permittun- 

tur, nulla tamen ratione pueris praelegendi sunt. Der Zufammenhang zeigt beutlid, 
bon welder Art von Schriften dies Verbot gelten folle; eine allgemeine Verbannung ber 
alten Schriftjteller würde mit ben warmen Empfehlungen berfelben, bie fich bejonbers 
bei Hieronymus und Augujtin finden, im grelliten Wiberfprudhe jtehen. Darum haben 
auch die Jeſuiten daran fejtgehalten und die Fleinen Seminarien, welche auf einem 

Beſchluſſe des Tribentinums beruben.**) Engliſche Katholifen haben neuerdings ar 
geregt, neben den heidniſchen chriftlihe Autoren in den Schulen zu leſen unb bie Be 
ſchränkung der claſſiſchen Lectüre durch ein Concorbat feitjtellen zu laffen. Als wen 

nicht zu bem Verſtändniſſe der Väter recht tüchtige theologijhe Kenntniffe erforberlis 
wären! Die Sprade genirt fie wenig, benn viele Katholiken find ber fejten Ueber: 
zeugung, daß bie hriftlichen Väter das beſte Latein jhreiben und daß die Bulgata muſitt 
gültiges Latein biete. ***) Das Buch von J. Auer, die Kirdhenväter als nothwendige und 
zeitgemäße Lectüre in den Gymnaſien dargeftellt (Wien 1853), bietet nur eine ziemlid 
bunte Sammlung von Zeugniffen über den Werth criftliher Schriftteller, befonder 
von Proteftanten, wie Bentley, Herder, J. v. Müller u. a., aber nichts, was zur Ent 
ſcheidung dieſer Frage beitrüge. Ueber bie von Rebemptoriften in Wien vor Schülem 
gehaltenen Miffionspredigten und deren Sat, daß bas Lefen ber heidniſchen Schriftjtelle 

die Schüler zu Heiden made, find Gelzers proteft. Monatsbl. Juli 1857 zu vergleichen 
Das Gymnafium kann den Schüler nur mit einigen lateiniſchen Schriftjtelern bekannt! 

maden, nidyt mit ber Fitteratur ber Nömer überhaupt. Es dürfen nur Schriften fen, 
die neben ber claſſiſchen Darftellung aud einen geeigneten Inhalt bieten, denn bie blinde 
Bewunderung, welche alles lobte, was das Alterthum ung überliefert hat, ift jegt glüdlie 
überwunden. Daraus ergiebt fi bie Feititellung eines Kanons, den Wolff ) verlangt, 

aber nirgends in genügender Weije gegeben hat, vielmehr ift er noch in den Banden dei 

*) In einem Berliner Progr. de linguae latinae Romanarumque litterarum studio 34 

augendam illustrandamque in iuvenili institutione christianam fidem ac doctrinam apti- 

simo 1841. 
**) A. Hoelscher de legendis auctorum elassicorum libris, Progr. von Münfter 1854 

***) Segen die daran zweifelnden Proteftanten ift gerichtet die jeltene Schrift Q. Moderalı 

Censorini de vita et morte latinae linguae paradoxa philologica, Ferrariae 1780. 
f) Arnoldt Il. 159. 
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Encyklopädismus feiner Zeit und zählt etwa 60 Schriftfteller auf, bie für die Schule in 
Betracht kommen können. Heiland *) ftellt einen joldyen recht annehmbar für bas 
Griechiſche, aber S. 73 jehr zaghaft für das Lateinische auf. Wir können jelbit in ber 
Beſchränkung auf die gute Zeit nicht alle Gebiete der Litteratur berüdfichtigen. 

Litteratur: J. Lange, über die Art die Schriftteller zu behandeln, Berlin 1702 und im 
britten Theile des hodegus lat. sermonis; J. N. Funceius (f 1758) de lectione auctorum 
classicorum ad comparandam latinae linguae facultatem (Lemgov. 1730. 4) zeigt ſchon 
durch den Titel, baß ber Verf. einfeitig die Stiliftit im Auge hat und darum auch in ber 
Aufzählung der Yatinijten bis auf feine Zeit herunter geht. K. G. Schelle: Welche alte claf- 
fiihe Autoren, wie, in welder Folge und Verbindung mit andern Stubien joll man fie auf 

Säulen lefen? (Lpz. 1804), dies weitfichtige Buch bietet auf 936 Seiten viel äſthetiſches; 
Gerede und wenig gefundes Urtheil. Eher verdienen Beachtung die Bemerkungen von Meie: 
rotto in deſſen Lebensbeſchreibung von Brunn ©. 425 und ein bünbiges Progr. von Matthiae 

(1805), abgebrudt in den Berm. Schriften ©. 150—160. Nägelsbady in diefer Encykl. I*, 
S. 918 und bie Verhandlungen mehrerer preußiſcher Directoren:Eonferenzen, wie ber 11. 
u. 12. weftfälifchen, der 1. u. 4. pommerſchen, ber 3. ſchleſiſchen, der 4. preußiſchen. 

a) Die profaifde Lectüre muß mit ben Hijtorifern beginnen. 

Aus der Zahl berjelben müßen zuerft diejenigen ausgefchieden werben, bie man 
um ihres Inhalts willen oder wegen der Leichtigkeit und Kürze in den Kreis der Schul: 
lectüre gezogen hat unb zum Theil noch feitbält. Eutropius fchrieb im 4. Jahrhundert 
nu. Chr. jein breviarium ab urbe condita, für weldjes er hauptſächlich Livius, bei ber 
Kaifergefhächte Sueton und bie scriptores hist. Aug. benußt hat. Res Romanas, fagt 
er in der Widmung an Kaifer Balens, ex voluntate mansuetudinis tuae ab urbe condita ad 
nostram memoriam, quae in negotiis vel bellicis vel civilibus eminebant, per ordinem 

temporum brevi narratione collegi strietim, additis etiam iis quae in principum 

vita egregia extiterunt. Er fließt mit dem J. 364 und behält fi bie Zeitgefchichte 
ad maiorem scribendi diligentiam vor. Die Einfachheit der Sprache hat ihn für bie 

Schule empfohlen, vielleiht aud ber Ernjt der Gefinnung und die Begeifterung für 
Roms Größe. Im Mittelalter ift er viel gelefen. In unjern Schulen erſcheint er, wohl 
auf die Empfehlung von Chr. Eellarius, der ihn jeit 1678 öfter herausgegeben hat, 
1721 in ber britten lateinischen Claſſe des halliſchen Päbagogiums. In ber braunſchweigiſch— 

lüneburgifchen Sch.O. fteht er unter den Hiftorifern voran, bie ſächſiſche bejtimmt ihn 
nebſt andern für die dritte Klaſſe.“) Dagegen erwähnt ihn Fund gar nicht, Schelle 
(I, 186) fertigt ihn fehr geringihäßig ab, wogegen Wolf (consil. schol. 138) ihn für 
den Schulunterricht geeignet erachtet (in ben Vorlefungen denkt er mehr an eine Benutzung 
biefer Compilation bei dem Geſchichtsunterrichte in ben oberen Glaffen) und L. Müller 

ſcheint es zu beklagen, daß er minus nunc frequentatur in scholis quam olim. Gilber 

bat fih 1846 in einem Saarbrüder Progr. jehr warm für ihn verwendet und ver: 
langt, daß noch vor Nepos etwa 5—6 Bücher gelefen werben; bie weitfäliihe Directoren- 

Gonferenz hat ihn 1851 für Quinta gewählt und 1861 Campe fi in gleihem Sinne 
ausgefprochen. Zahlreiche Schulausgaben von Jördens (1791), Meineke (1798 u. 1817), 
von Grofje (1811 u. 1813), Seebode (1817, 1825, 1828, 1837), Hermann (1818), Bed 

(1828), Ramshorn (1837) und jogar von 1850—1871 von Eichert, in ähnlicher Form auch in 
England 3. B. von White (nicht in Frankreich,) zeigen, baß die Praris ihn noch immer fejt- 
hält, während doch ſchon die Magerkeit des Anhalt und die chronologiſche Verwirrung 

warnen follte. Selbit das Skizzenhafte der Erzählung ift der Klarheit nicht felten hinderlich. 
Naiv jagt Schelle: Er verberbt den Geſchmack nicht, denn er bat, wie das reine Wafjer, noch 

gar keinen beſondern Geſchmack; Silber rühmt, daß feine Kürze nicht ohne Anmuth 

it. — Noch ſchlimmer fteht e8 mit dem breviarium rerum gestarum populi Romani 

*) Zur frage Über die Reform der Gymn. 1850. 

+) Bormbaum III. ©. 229. 385. 628. 
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von Rufus Sertus, weldes gleichfalld bem Kaifer Valens gewidmet ift; er fagt 

felbjt res gestas signabo, non eloquar, accipe ergo quod breviter dictis brevi com- 
putetur und boch hat auch dieſes Machwerk Cellarius (feit 1673) für die Schulen be 
arbeitet und am Ausgange bes vorigen Jahrhunderts Tzſchucke 1798. — Gleich wenig 
beachtenswerth ift ber dürftige Abriß von allerlei geographifhen und geſchichtlichen Kemt- 
niffen, welchen L. Ampelius im zweiten Jahrhundert unter dem Titel liber memorialis 
verfaßt hat.*) Auch biefer iſt für Schulen bearbeitet und mit einem Commentare für 
Lehrer verfchen von F. A. Bed 1825. — Gleicher Gunft wie Eutropius bat fich früher 
bei uns Sert: Aurelius Victor erfreut (noch 1827 in Hamburg gelefen) und erfreut fid 
noch immer in den Elementarclaffen ber franzöfifhen Lyceen und in England. Und 
doch befiten wir bei ben vier unter feinem Namen curfirenden Schriften keine einzige, 
die wirflih von ihm herrührt. Drei berjelben liefern eine faſt zuſammenhängende 
römifhe Geichichte, denn bie origo gentis Romanae behandelt in 28 Kapiteln bie An 
fänge von Saturnus bis Romulus und tft ohne geſchichtlichen Werth, de viris illustribus 
urbis Romae hervorragende Perſönlichkeiten, auch Nicht:Römer, von Procas bis Cleopatta 
in 86 Kapiteln, enblid bie Caesares eine kurze Kaifergefhichte von Auguftus bis Eon 
ftantius, vielleicht Auszüge aus einem vwolljtändigeren Werke bed Victor, ba bie bant- 
fhriftliche Ueberlieferung das Buch als historia abbreviata bezeichnet, bie jog. epitome end: 
lich, welche ohne Name bes Verfaffers als liber de vita et moribus imperatorum breviatus 

ex libris 8. Aurelii Victoris überfchrieben ift, wirb in ben erjten 11 Kapiteln aus 
Sueton und Victor, in ben folgenden aus andern Hiltorifern ber Kaiferzeit ausgezogen 

und erjt von c. 39 an das traurige Machwerk bes unbelannten Verfaſſers fein. Bir 
origo haben Gelehrte wie Niebuhr für das Werk eines Betrügers am Enbe bes 15. Jahr: 
hunderts erflärt, während neuerdings die Anfiht, daß fie von einem Grammatiler bei 

fünften ober festen Jahrhunderts herrühre, mehr Vertreter gefunden bat. So fin 
auch die Caesares (Böckh nennt fie die befte unter den vorhandenen epitomae) als 

Lectüre in den unteren Glaffen von Wolf zugelaffen und vor wenigen Jahrzehnten noch 
3. B. in Weftfalen gelejen, die viri illustres aber, bie früher unter dem Namen bei 

Plinius, Sueton oder Nepos giengen, vielfad für die Schule erklärt, wie von Friſe 1804, 
Barby 1819, Brohm mit gefäubertem Inhalte 1821 u. 1832, Keil 1850. Auf ber 
Augsburger Philologen-Berfammlung (S. 117) fcheute fi Wiegand aus Worms nicht zu 
erklären, daß Victor ein viel beſſerer Schriftjteller jei ala Nepos. 

Mehr Glück hat Juftinus gehabt, der wahrjcheinlich in bem Zeitalter der Antonine 

bie 44 Bücher der historiae Philippicae des Pompejus Trogus in einen Auszug gebradt 
bat. Omissis his quae nec cognoscendi voluptate incunda nec exemplo erant necessaris 

breve veluti florum corpusculum feci, aljo gleichſam eine Anthologie aus ber nad) griebe 
hen Quellen bearbeiteten Univerfalgefchichte, die ihren Titel dem Umftande verbantt, da 
bie Macebonier und die Diaboden am ausführliditen von B. T—40 nad Theopempt 
Bıihınaınd behandelt find. Das Bud) ift wegen feines reichen Inhalts, wegen der Küne 
der Darftelung und Einfachheit ber Form im Mittelalter viel gelefen,**) von den Huma 
niften als Compendium für die nichtrömijche alte Geſchichte bevorzugt (ſchon 1470 gebrudt), 
aber noch nicht, abgejehen von Guarino, in den Schulen gebraudt. Die erjte Erwähnung 
finde ich in der Frankfurter Sch⸗O.**) von Micyllus 1537 für bie oberfte Claſſe neben 
Florus und Ovids Metamorphofen als historiarum compendia: Justinus ac Florus # 
Ovidius historiae illi quidem verae, hie autem etiam fabularis compendium atque 

epitomen suppeditent. In ber Prima des Gymnaſiums zu Moers ijt er 1635 ein 

geführt, +) während die Waldeckiſche Schulorbnung ihn dem Privatfleiße überläßt. T7 

**) Zint in der Eos II, 317—328. 

“*) Kühl, die Verbreitung des Juftin im Mittelalter, Lpz. 1871. 

**s) Mormb. I. ©. 635. 

+) Vormb. II. ©. 273. 

rt) Vormb. III. ©. 151. 
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In Halle wird er in ber zweiten lateiniſchen Claſſe geleſen, Gesner ſetzt ihn zwiſchen 
Eutrop und Nepos, die ſächſiſche Sch.-D. beftimmt ihn nur zur curforifhen Lectüre um 

bes geſchichtlichen Inhalts willen *) und überweist ihn ber zweiten Claſſe. An biefe 
Praxis ſchloß fih Wolf an, der nicht bloß rieth ihn für den Geſchichtsunterricht zu ver— 

werthen, fonbern auch die Darftellung hervorhob, von ber er meinte, baf fie wohl wenig 
von ber bes Pompejus Trogus, aljo ber des Auguſteiſchen Zeitalters, abweiche.**) Auch 
Schelle (S. 188) ift der Anficht, daß ſich J. wegen bes meiſt ſchlichten Vortrags vor: 
zügli zur Schullectüre eigne; gerabe ber Umſtand, ſagte er, daß er Feine ausgezeichneten 
Schönheiten hat, läßt die ganze Aufmerkſamkeit, wie es in ben früheren Zeiten des Sprad: 
unterrichtö fein muß, auf bie allgemeinen Formen und Geſetze der Sprade richten. So 
wenig war er im Stande zu erkennen, daß J. gerabe nach rhetoriſchem Schmude ſucht, 
blühende Darftellung bat und ſelbſt in den Formen und im Wortgebraud) viel eigenthüms 
lidjes darbietet. Diefe Mängel verfennt Müller***) nicht: nullo paene nomine J. idoneus 
videtur, qui in scholis legatur: quis enim salubribus cibis suppetentibus viliora 

pueris apponet? Et sane admodum molestum est identidem monere discipulos, ut 

hoc vel illud vitium scriptoris, quem legunt, vitent: multum ea re de eius auctori- 

tate detrahi quis non videt? Da fünnte man fi noch eher die Berüdfihtigung des 
Inhalts gefallen lafjen,F) welche ihm entweber für obere ober für mittlere Claſſen 

wünſchenswerth machen fol, Den erftereh Standpunct nimmt X. ©. Gräfe ein in ber 
Abhandl. rudimenta studii historiae orbis catholicae (db. h. allgemeine Weltgeſchichte) 
in Justino utiliter ponendi (Vitebergae 1800), in welcher er zeigt, daß gerabe biefer 

Auszug vorzüglid geeignet jei mit ber Univerfalgefchichte befannt zu machen. freilich 
verlangt er dazu, daß ber Inhalt vorzüglich beachtet und durch Benügung chronologiſcher und 
geographijcher Kenntniffe klarer gemacht, daß auch ber Schüler iam linguae ita peritus 
sit, ut eius formam satis habeat cognitam. Da aber oft ber Zuſammenhang in der Er: 

zählung fehlt, auch vieles übergangen und beshalb aus andern Quellen zu ergänzen ift, 
werden wir biefe geſchichtlichen Kenntniſſe dem Schüler wohl auf eine bequemere Weile 

beibringen müßen. Gerade im Gegentheil jagt Rede: FF) das mannigfaltige mit Wunder: 
barem und Fabelhaftem reich ausjtaffirte Material weckt und erhält die Aufmerkfamkeit 
ded jungen Lejerd in jo hohem Grabe, daß man fi eben kaum von einem andern 
römiſchen Schriftfteller von gleicher Leichtigkeit des Verſtändniſſes einen gleich günftigen 
Erfolg verfpredhen kann. Und jo will Lüblens4+r) Juftin am liebften ganz, mindeftens 
aber bie Hälfte gelefen willen: Anton (Zeitihr. f. GW, 1873 ©. 64) beftimmt ihn 

zu curjorifcher Lectüre (trog ber Mängel in Form und Inhalt?), Treutler*}) nimmt 
ihn für die Realſchulen in Anfprud. Frankreich hält ihn neben Nepos in der cinquiöme 
feit, wir haben ihn als Knaben in Duarta erft nach Nepos gelefen. An Schulausgaben ift fein 
Mangel; abgejehen von ber bebenklichen Arbeit Seibts (1827) verdienten Benede (1830), 
Fittbogen (1835), Hartwig (1852) Beachtung, wenn wir überhaupt bem Juftin das 
Wort reden fönnten; Domke und Eidtner (1865) baben au bie Realihulen gedacht. Daß 
man aber aus Juſtin auch nod Chreftomathieen gemacht hat (Würzburg 1790 und 
Zembſch 1803) ift bei der großen Maſſe wohlfeiler Tertabvrüde fait unbegreiflid, wenn 

*) Bormb. III. ©. 230. 385. 627. 
**) Funccius de lectione auctor. p. 46 tum etiam vel propter historiae utilitatem legi 

meretur Just., cuius stilus simplex et perspicuus est: licet nonnulla degenerantis posteriorum 
aetate Latinitatis vocabula in elegantissimam Trogi Pomp. historiam invexerit. 

***) je casuum apud Just. usu, Progr. dv. Baugen 1859. 

7) Mehr an geſchichtliche Studien im allgemeinen denkt Bongars: ab Just. tibi principium 

sit historiei studii, oder Goler: in manibus iuventutis J. esto frequenter, was Moller in der 
disp. de Just. (Altdorf 1684) nicht billigt. 

tr) Ueber die Spradeigenthümlichleiten Yuftins, Progr. von Mühlhauſen 1854. 
rrr) Mitteljhule Bd. IL. ©. 496. 
*r) Juſtin als Schuliriftfteller. Progr. der Realſchule in Siegen 1371. 
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ed nicht etwa wegen einiger anftößigen Erzählungen ober wegen ber ifraelitiihen Geſchichte 
gefchehen ift. An Frankreich werben die Ausg. von Peljonneaur und eine von Parnajen 
expliqude d’apr&s une methode nouvelle par deux traductions frangaises, l'une lit- 

terale et interlineaire, l’autre correete gebraudt. — — Valerius Marimus mit 
feinen factorum et dietorum memorabilium libri IX bat Guarino für die Schullectüre 

gewählt, Gesner bejtimmt ihn (Wormb. II, 389) zur »Privatlection.e In Halle 
hatte ihn Frandenftein bereits 1650 abgejhafft und bafür Nepos eingeführt. — Julius 
Florus mit ben epitomae de T. Livio bellorum omnium annorum DCC libri duo 
ift von Michllus wegen bes Inhalts in ber oberften Claſſe zu Frankfurt eingeführt 
und es könnte fcheinen, daß dieſes zur Verberrlihung der Kriegsthaten bes Römer: 
volkes (non nihil, ut spero, ad admirationem principis populi collaturus) geſchriebene 
Werkchen, das jenes Volt in der infantia, adulescentia, iuventus vorführt und mit 
ber Anerkennung bes Auguftus endigt, wohl dazu geeignet fei. Auch Wolf rieth zu ber 
Lectüre, aber nicht cher als bis man in den Grunbfägen ber guten Yatinität befeftigt je. 
Denn er verfannte bie Fehler der geichmadlofen Darftellung nicht, die alle aus ber 
rhetorifhen Tendenz hervorgehen. Totus sermo declamatorem arguit et cuiusvis 
generis artificiis, figuris, sententiis male acuminatis ita refertus est, ut pauper 

scriptoris ingenium et iudicium male formatum neminem latere possit, fagt D. Jahn 

p. XLVII. Man braudt nur bie Zufammenftellungen zu vergleichen, welche 2. Spengel 
über bie Gejhichtsbücher des Florus ©. 10 gegeben Kat, um fofort vor ber ſchwülſtigen 

Darftellung zurüdzufchreden. Rechnet man bazu bie Fälſchungen ber geſchichtlichen 
Wahrheit im Interefje feines Volkes und feiner Rhetorik, die Verwechſelungen, rrtbi: 
mer, Widerſprüche, fo werben biefe ſprachlichen und fachlichen Mängel nicht ausgeglichen 
durch die fünftlerifhe Anlage, durch sententiarum quaedam gemmulae, bie Lips rühmt, 

oder ben fittlihen Ernſt, den einige andere in dem Büchelchen finden.*) Schon bie 

barmlofe Zeit wollte ihm nicht in der Schule, wie bie Urtheile von Morhof, Böcler, 
Walch bis herunter auf Hausotter de suspecta Flori fide (Lips. 1797); biefer fogar 
propter sublimitatem styli. Ich weiß nicht, daß er irgendwo gelefen wird. — Tai 

felbe gilt au) von M. Vellejus Paterculus historiae Romanae libri II, befien in 
feiner Schulordnung Erwähnung geſchieht, aber Wolf fagt: cum provectioribus in primis 
tractandus und in ben Vorlefungen über röm. Litter. ©. 276: „Man lobt an ihm bie 
feine Kunft Charaktere zu zeichnen und mit wenigen Worten ein Miniaturgemälde zu 
liefern. Er ift ein artiger Schriftfteller, der felten acumina hat, bie gejhmadlos find. 
Seine Latinität ift gut. Er bat ein gebrängtes genus zu ſchreiben, ohne bunfel zu 
werben.“ Noch weiter geht Schelle ©. 213: „Ungemein wichtig ift V. P. in ber Be 
banblung auf Schulen für die pragmatiiche Geſchichte der alten Welt nach einer geift: 
reichen Totalanficht. — Zur Lectüre und zum Verftänbniffe der claſſichen Schriftiteller 
Noms, namentlich des Cicero in geſchichtlicher Hinficht ift V. ein unentbehrliches Hilft 
mittel, den man fchon bes Cicero wegen ftubirt haben müßte. — Er follte baher u 

Säulen weit allgemeiner gelefen werben als geſchieht. Nur barf man ihn, um miät 
feine ſchönſten Reize ungenoffen verloren gehen zu Iaffen, ja noch nicht mit Schülern der 
niebern Claſſen Iefen. Auch jein Styl hat, ob er gleich aus einer ſpäteren Zeit iſt, außer 
feiner Reinheit viel natürliche Kraft und Anmuth.“ In dem weiteren Lauf feiner Leb⸗ 
rede findet er ihm auch für die mittleren Claſſen zu ſchwer. Man darf die Sorgfalt m 

der Zeichnung einzelner Charaktere nicht abläugnen, muß aber bagegen bie maßlolt 

Scmeicjelei,**) mit welder er Gaefar und Auguftus in Weihrauchwolken hüll—, 

*) Ueber wenige Schriftfteller gehen die Urtheile jo auseinander: bis J. ©. Gräpius allgemeine 

Bewunderung, von da an iſt er als ſchlechter Stiliſt getadelt und faum noch als Hiſtoriler be⸗ 

trachtet. 

*) Die Zahl der Heinen Schriften de fide historica V. P. beginnt ſchon 1798 mit 8. Morgen 
flern; wichtig bef. Sauppe in dem Schweiz. Muj. (1837) I. S. 133—180. 
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und befenberd ben Lobesparoxysmus gegen feinen Kriegsherrn Tiberius geltend machen. 
Dazu fommt, daß jeine Darftellung gefuht und künſtlich ift, oft eine verkehrte 
Nahahmung des Salluft, ein Ausflug des opus declamatorium ber Rhetorenſchulen. 

Das Ganze maht dazu den Eindrud flüchtiger Abfaſſung. Philologen mögen ihn 
ftubiren, ba fein Tert für bie Kritik den reichjten Stoff bietet, oder Hiftoriker, beſonders 

die Schreiber von Ehrenrettungen, um ihn zu [hüten gegen ben Vorwurf der Servilität. 
Ich glaube nicht, daß V. irgenbmwo bei uns in ber Schule gelejen ijt; eine von Hottinger 

verſprochene Schulausgabe ijt nicht erſchienen. — E. Suetonius Tranquillus, beffen 
Säriftjtellerei in ihrem Umfange an Varro erinnert, bat auch in acht Büdjern de vita 
Caesarum 120 n. Chr. gejchrieben, welches Werk im vorigen Jahrhundert in den Schulen 
Eingang gefunden hat. Es ijt in der kurſächſiſchen Sch.O. von 1773 für die oberfte Claſſe 
vorgeſchrieben, aud Wolf (Consil. ©. 113) empfahl es und hatte dabei ald befondere Vor: 
züge veri studium,*) nativa orationis elegantia et propria tersaque latinitas im 

Auge. Schelle ©. 215 will ihn unmittelbar auf die Lectüre bes Nepos folgen laſſen: 
„nur müßten bie Lebensbeichreibungen bes Tiberius, des Nero u. a., um dieſe Abſcheu— 

lichkeiten der Menſchennatur nicht an die jugendlihen Gemüther zu bringen, entweber 
gar nicht mit der Jugend, wie es vielleicht am beiten wäre, ober nur mit ſchon mehr 
in Grunbfägen befejtigten Jünglingen der erften Elaffe gelefen werben.” Unb dann ergeht er 
ſich in Lobjprüchen über S. Wahrheitsliebe, feine natürliche Eleganz, fein gediegenes und 
reines Latein, das wieder Seite 220 nicht frei ift von ben Eigenheiten des fpäteren Lateins. 
Nun biographiiche Kunftwerke find diefe vitae nicht (am beften noch Auguftus), denn bie 
Anlage ift ziemlich gleihförmig und zu einer zufammenfaffenden Charakteriftit kommt es 

nirgenbs.**) Schon baf er die ſchmutzigſten Thatjachen erzählt, muß bedenklich machen. 
In der Form iſt er in Bezug auf das rhetorifche Gepräge von den Mängeln feiner Zeit 
nicht frei. Für ben Gebraud in der Schule war die Ausgabe von Bremi (Zürich 1800 
unb 1820) berechnet; ihn hatte fein Lehrer Wolf dazu beftimmt; die jhlüpfrigen Stellen 
bat E. Zimmermann bejeitigt (Darmſtadt 1810). 

Für geographiſche und aftronomifche Kenntniffe hat im 15. Jahrh. Guarino Bomponius 

Mela, Solinus und Hyginus benugt. Joh. Sturm de liter. ludis recte aperiendis p. 32* 
verlangt in ber oberften Claſſe: excutiendus Mela, natürlih nur um bes Inhalts willen 
und aus biefem Grunde find die drei Bücher de chorographia lange feitgebalten. In 
der Braunihw.-Lüneburgifhen Sch.⸗O. (1737) heißt e8:***) „Es wirb mit benen, bie 
jtubiren wollen, die alte Welt fürklicy nah Ordnung bes Mela burchgegangen, welcher 
scriptor aljo zugleich gelefen wird, nicht daß man fih bey allen Schwierigkeiten und 

Namen aufhalten wolle, jondern daß die nothwenbigften und in ber Hiftorie am meiften 
sorfommenben Drte befonders bemerfet werben. Wo Mela nicht zu befommen ober zu 
ſchwer jcheint, kann Cellarii Geographia antiqua ober um ber Land-Charten willen, 
lieber Koeleri Geographie gebraucht werden.” Die fähfiihe Sch.O. jegt ihn in bie 

unterfte Elafje der Landesſchulen noch vor Eutrop, fügt aber hinzu, bie chrestomathia 
Cie, und Pomponius Mela werben nad) Befinden auch in ber andern Claffe zu gebrauden 
fein,t) Wolf jagt (Consil. 117) in gleichem Sinne Mela legendus pro Cornelio Nepote, 
aber anberwärts will er ihn lieber in ben oberen Claſſen mit dem Unterrichte in ber 
Geographie verbunden fehen. ++) Und fo ift er noch im Anfange biefes Jahrhunderts 
viel benugt worben; das zeigen bie zahlreichen Abbrüde bes Textes unb bie in usum 

*) Der Lügenhaftigkeit hat ihn nur H. Heifer in den Symbol. litt. Bremens. II. 246. 647. 

II. p. 1 beſchuldigt. 
**) Fr. Schlegel (Wihenäum I, 2. ©. 43) fagt dagegen: „In hiſtoriſchen Porträten ift der 

fritifche Suetonius der größte Meifter.“ 

**) Mormb. III. ©. 386. 

f) Bormb. IN. S. 623. Es war vorgefchrieben, bei der Erklärung des Mela „Rüdfiht auf 

die neuere Geographie und Statiftif” zu nehmen. 

rt) Arnoldt II. €. 161. 
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scholarum von Weichert beforgte Ausgabe (1816), it welcher ber weitſchichtige Com⸗ 
mentar Tzſchucke's abgefürzt if. Jetzt lehrt niemand alte Geographie nad dieſem 

übrigens reichhaltigen und wohlgeorbneten Compenbium. 
Wenn ich bei den bisher beſprochenen Schriftſtellern faum auf Widerfpruch rechne, 

fo wird bies vielfach der Fall fein bei Q. Curti Rufi historiarum Alexandri Magni 
Macedonis libri qui supersunt. Es ift ja bei biefem Nömer von jeher Anlaß zu ben 
widerſprechendſten Anfichten gegeben, zumal Fein Schriftfteller des Alterthums biefen 
Hiftorifer erwähnt, Feine Anführungen aus bemfelben vor dem 12. Jahrhundert ſich 
finden. Schon bie Lebenszeit ift unklar, weil abgefehen von der Stelle über Tyrus 
(IV, 4, 21) nur die Worte X, 9, 3—6 über bas in dem princeps bem römiſchen Volk 
neu aufgegangene Gejtirn einen Anhalt gewähren. Und biefen Monarchen bat man in 
Auguftus, Claudius, Befpafian, Septimius Severus, fogar in Theodoflus finden wollen, je 
es bat nicht an Gelehrten gefehlt, bie das Werk dem 13. Jahrhundert zuſchreiben ober 
es für ben suppositicius recentioris cuiusdam scriptoris fetus aus dem 15. Jahr: 
dundert halten.*) Jetzt ift man einig, daß jene Worte auf den Regierungsantritt bes 
Kaiſer Claudius am 24, Januar 41 zu deuten find und fett ben Verfaſſer in das erfte 
Hriftlihe Jahrhundert. Ueber ben hiſtoriſchen Werth bes Buches gehen die Anſichten 
nicht jo aus einander; denn einen hiftoriichen Roman haben e8 nur wenige genannt, **) im 
Segentheil man gefteht ihm gewiffenhafte Benugung ber griechiſchen Quellen zu, fpridt 
ihm aber die Fähigkeit zum Geſchichtsforſcher in der Erfenntnis feines großen Helben und 
feiner gewaltigen Leiftungen ab und legt auf ihn als Geſchichtsquelle nur untergeorbneten 
Werth. Der Schwerpunct Liegt in ben eingeflochtenen Neben, bie befonders bie Franzoſen 

von jeher angezogen haben, in der Schilderung der bramatifhen Höhepuncte in dem 

Leben Alexanders, in der pſychologiſchen Entwicklung. Wir haben einen Rhetor ver 
und, ber auch in der Darftellung alle Mittel feiner Kunft zur Anwendung bringt. 

Wolf lobt ihn in ftiliftifher Hinfiht, nur müße ein geſchickter Lehrer ihm erffären; 
Bernhardy und Zumpt erklären feine Spradye für vollfommen ber claffiihen Zeit würdig; 
Foß nennt fie aeque remota a laeta ubertate Ciceronis atque ab austera Taciti 

brevitate; Eußner fagt Curtii sermo elegans et iucundus; Vogel rühmt neben andern 

Dorzügen den Zauber einer glänzenden, fentenzen= und pointenreihen Diction. Abgeſehen 
von ber rhetorifhen Färbung fteht er dem claffiichen Sprachgebrauche ziemlich nabe. 

In der Schule finde ich ihn zuerft 1658 erwähnt in der Magdeburgifhen Sch.O.F) 
aber wohl nur in Beziehung auf moralifhe Betrachtungen, bie ſich an ihn anſchließen 
Fönnen. Vielfach verwerthet hat ihn J. H, Erneſti in Leipzig, beflen Lieblingsiärift: 
fteller er war. Die mit dem Jahre 1688 beginnenden Ausgaben von Chr. Cellarius 
haben bie Yectüre in den Schulen allgemeiner gemadt. Im Walbedifhen ftcht er 1704 
neben Nepos; in Greifswald 1726 hat der Eonrector mit den Quintanern ben Eurtins; 
„es würde auch nicht unbienlid fein, wenn die Schüler angehalten würben bie orationes, 
To zuweilen in Curtio vorfommen, auswendig zu lernen unb zu recitiven, baburdh fie theilt 
im Style geübet, theild auch in Dreiftigkeit und Fertigkeit Öffentlich zu reben mit ber Zeit 
fönnten angewöhnet werben;“ die braunfdhweigifchlüneb. Orbn. nimmt ihn für bie ‘Privat: 
lectüre; 47) bie fähfifche erwähnt ihn gar nicht, aud in Halle wurbe er in meiner Jugend 

nicht gelefen. Und body ift er jeit dem Anfange dieſes Jahrhunderts viel benußt, im der 

Negel als Uebergang von Caeſar zu Livius etwa in bem letzten Semejter ber Tertia. 

In Bayern fteht er neben dem bellum civile in ber erſten Gymnaſialclaſſe und als cur: 

ſoriſche Lectüre in ber zweiten; der fogenannte preußifche Lehrplan fett ihn neben vielen 

*) Dagegen ſpricht Moller de C. aetate, Altdorf 1683. 
) Chassang, histoire du roman dans l'antiquité p. 313. 

***) YArnoldt II, 162. 

+) 2ormb. II. ©. 516. 

*f) Vormb. II, S. 151. 300. 389. 



Lateinifcher Unterricht. 609 

anbern „geeigneten Falles“ in bie Ober-Tertia; Frankreich behandelt ihn in ber quatriöme. 
Offenbar mit Rüdficht auf bie bayerifche Anordnung fagt Nägelsbach:*) „Curtius eignet fich 
fehr gut zur Brüde zwiſchen Caeſar und Livius, C. ift ſchön. Aber wenn man zwijchen 

ihm und Livius wählen muß, fo ift biefer doch viel mehr werth. Am beften ift es dann, 
wenn mehrere Schüler Curtius für ſich leſen“ und noch beftimmter verzichtet er auf ihn 
in dieſer Enchkl. Bb. 3. ©. 803. In gleihem Sinne hat fein Landsmann U. Eufner **) 
gejagt, die Lectüre fei nicht nothwendig, vor Livius fogar unpaffenb, aber auch nicht neben 

ober nad ihm. In Norbbeutichland fehlt es gleichfalls nit an Gegnern. So verwarf ihn 
1833 die erfte Directoren-Conferenz ber Provinz Sachſen wegen ber Gefinnung und 
wegen ber Latinität und ebenjo die zwölfte weftfälifche und nur in ber Provinz Preußen 

haben fi einzelne Stimmen ziemlich ſchüchtern für ihn erflärt.***) In ber Theorie 

wollte Schelle nur einzelne Bartieen „aber mit gereiften Jünglingen“ zugeftehen, Schmalfelb 
bevorzugt ihn ficherlid nur dem Juftin gegenüber. Rehdantz glaubt ihn als eine Ergänzung 

der Anabafis beadhten zu müßen. Einen ganz befondern Standpunct nimmt Frid ein, 

wenn er behauptet: „Curt. fagt ber Ober-Tertia auferorbentlich zu; ber Werth eines durch 
den Stoff ſchon gemwedten lebendigen Intereſſes iſt fo hoch anzuſchlagen, daß bie Be 

denken, welche von Seiten der Form erhoben werden könnten, dagegen zurücktreten müßen.“ 

Hat er dabei etwa an Schraders Urtheil) gedacht? Sol die Perſönlichkeit Alexanders 

der Jugend wirklich aus einem Schriftſteller vorgeführt werden, der für den Feldherrn 
und für den Staatsmann gar fein Verſtändnis hat? Hier hat Perthes Recht:5) „bie 

Bücher des E. fünnen wegen bes märchenhaften Tones der Erzählung und des Mangels 
an bifterifher Forſchung als reales Bildungsmittel mit Caeſar einen Vergleich nicht 

beſtehen.“ Weil wir Befjeres haben, muß Curt. aus der Schule entfernt werben. Als 
geeignet zur Privatlectüre, etwa in der Secunda, erkennen ihn alle Gegner an; auch ber 
neuefte Herausgeber bat nur an bie Benügung feiner Bearbeitung für die Privatitubien 
ber Schüler gedacht. Für fie werden freilic) die Älteren Schulausgaben feinen Nugen ge: 
währen, wohl aber die von Zumpt (1849, 1864), Mütell (1843) und Vogel (1870 u. 

1872). Eines befondern Schulwörterbudhes, wie es Eichert 1870 geliefert, werben fie dabei 
wohl entbehren fünnen, 

Damit find die Hiſtoriker befeitigt, welche Feine Berüdfihtigung in der Schullectüre 

verbienen. Dagegen gehören unbedingt in ben Kanon berfelben in Quarta Nepos, in 
Tertia Caefar, in Secunda Livius und in Prima Tacitus, neben denen etwa nod 
Salluftius in Betracht gezogen werben fann. 
Eornelius Nepostjr), der Freund des Cicero und Atticus, bat außer andern 

biftorifhen Werfen auch de viris illustribus in minbeftens 16 Büchern geichrieben; 
davon iſt erhalten das Bud de excellentibus ducibus exterarum gentium und aus 

dem Buche de latinis historieis bie Lebensbeſchreibungen des Cato und bes Atticus. 

In dem Kreife, welchem er angehörte, mag ber Gedanke an einen folden Biltorifchen 

Bilderfaal beider Nationen angeregt fein. Seine Abſicht fpricht er praef. 8 aus in hoc 

exponemus libro de vita excellentium imperatorum, und am Sclufje des Hannibal 
c. 13, 4 sed nos tempus est huius libri facere finem et Romanorum explicare im- 

*) Gymn. Pädag. ©. 119. 
*5) „Gurtius als Schullectüre* in den Blättern für das Bayer. G. Schulm. 1873. Bd. IX. 9. 10. 

©. 331. Silber in dem Saarbrüder Progr. 1846 ©. 21 „von C., der hie und da gelefen wird, 

dürfte gänzlich abzuſehen ſein.“ 

**) Krah, G. als Schullectüre, Progr. von Infterburg 1870 und 1871 giebt außer der Zus 
fammenftellung von allerlei Urtheilen über den Schriftfteller nur Bemerkungen über den Spracgebraud) 

desjelben im Anſchluß an Zumpts Grammatıf. 

+) Erziehumgsiehre S. 349°, 

rt) Zur Reform IV. ©. 82. 

+rr) Ralieniſcher Localpatriotismus hat ihm 1868 in Dftiglia ein Standbild errichtet, obgleich 

Hostilia als der Geburtsort dieſes accola Padi jehr zweifelhaft ift. 

Paͤdag. Encyklepadie. XL 39 
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peratores: quo facilius collatis utrorumque factis, qui viri praeferendi sint, possit 

indicari. Die griehifchen Feldherrn waren alfo zuerft behandelt; es beißt XXI, 1 hi 
fere fuerunt (ob sunt?) Graecae gentis duces, qui memoria digni videantur, praeter 
reges: namque eos attingere noluimus, quod omnium res gestae separatim sunt relatae, 

alfo von ihm auch ein beſonderes Bud) de regibus, nicht etwa in ben Schriften anderer, 

wie man ehemals bie Stelle erklärte. Seinen biographiſchen Zweck veutet er wie 
derbolt an, wie XVI, 1 vereor, si res explicare incipiam, ne non vitam eius 

enarrare, sed historiam videar scribere; si tantummodo summas attigero, ne rudi- 

bus Graecarum litterarum minus dilucide appareat, quantus fuerit ille vir (Pelo— 

pibas), oder XV, 1, 3 cum exprimere imaginem consuetudinis atque vitae velimus 

Epaminondae, nihil videmur debere praetermittere, quod pertineat ad eamı decla- 

randam. Die Zweifel an ber Autorfhaft, nad welchen ein Grammatiker bes 2. ober 

3. Jahrhunderts das Werkchen für jeine bed Griechiſchen unfundigen Schüler compilirt 
babe, für welche Vermuthung Winkler allein jteht,*) oder ein Verfaffer oder nur Epite- 
mator Aemilius Probus aus der Zeit des Theobofius kommen bier nicht in Betracht, denn 
die Art der Behandlung und bie Darjtellung in ben duces weicht nit ab von Gate 
und Atticus, an deren Echtheit vielleicht außer Held gewiß niemand gezweifelt bat. Das 

tenue dicendi genus bei einem Freunde Ciceros und Catull's konnten höchſtens diejenigen 
für unmöglidy halten, die nicht bedachten, daß berfelben Zeit Varro angehört und neben 
einem Caefar der Verfafjer des bellum afric. und hispan. fteht. — Die erfte Erwähnung ift 
in einer Frankfurter Sch.-O. von 1579,**) nad) welcher der Rector in der erften Elaffe 

einmal wöchentlich praelegit ex Aemilii Probi opusculo de viri illustribus. Seit 
der Mitte des 17. Jahrh. wird er mehr verbreitet; Comenius war bamit einverftanben, 
daß er ber erfte Schriftjteller fei; im ber Braunſchweig-Wolfenb. Sch.O. von 1651*) 
fteht er ſchon als Corn. Nepos nach Cicero und Gaejar unter den boni scriptores, qui 
aureo Latinae eloquentiae seculo eflulserunt; in ber Hanauiſchen 1658 wirb er als 

Nemilius Probus für bie oberfte Claſſe bejtimmt und ebenjo in ber gleichzeitigen Magbe: 

burgiſchen als Nepos; in Güftrow ſcheint er mehr als Tert für die fehriftlichen Ueber: 
feßungen aus der Mutterfprade benußt zu jeiny) und zwar in der zweiten Claſſe 

In den Franckeſchen Anjtalten zu Hallerr) ift er bie einzige Lectüre in der britten 

Iateinifchen Claſſe und es wird höchſt mechaniſch vorgejhrieben, wie er „alle Jahre richtig 

zu abjolviren ift, daher bie vierzehn erſten imperatores auf ben Sommer, die übrigen 
aber auf den Winter gehen.“ Die Waldeckſche Sch.O. 1704 verweilt ihn an bie An 
finger in bie Quinta, }}) Weimar nad) Secunda, und als Gesner an die Thomasſchule 

in Leipzig kam, fand er Nepos als den einzigen Glafjifer in den Händen ber Primaner. 

In ber Braunfchweigiichen Sh.:D. jet er ihn nad Eutrop und Juftin, *}) dagegen 

wird er in Güftrow in ber Secunda gelejen, in ben ſächſiſchen Landesſchulen in ber 
dritten oder unterften Claffe, der die zweite ber lateiniſchen Stadtſchulen entipridt. 

Seitdem hat fi) die Praris fo feftgeftellt, daß er als ber erfte Schulautor gilt und ber 

Quarta überwiefen if. So in Preußen, Sachen, Bayern, Baden; in Defterreich ber 

dritten Elafje des Unter: Gymnafiums mit der Anweifung, anfangs langfam zu Iejen, 

dann ben Fortſchritten der Schüler gemäß jehneller, jo daß ber größere Theil des Schrift: 

ſtellers in ber Glaffe gelefen wird. Auch in England behält man ihn; in Frankreich in 

der cinquidme. 

*) Zeitichr. f. G. W. Bd. 19. ©. 433. Bol. auch Ped, Neue Beiträge zur Löjung der Frage 

nach dem Verf. der vitae exc. imp. in dem Archiv f. Phil. Bd. 10 S. 7398. 

*) Bormb. I. ©. 637. 

***) Vormb. Il, 417. 
+) Vormb. Il, 485. 516. 594. 

tt) Vormb. III, 83. 220. 

+tf) Vormb. III, 151. 165. 

*+) Vormb. III, 385. 
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Gegen dieſe Herrſchaft haben ſich ſeit dem Ausgange des vorigen Jahrhunderts erſt 
einzelne Stimmen“*) erhoben und in ber neueſten Zeit iſt ber Kampf wieber Iebhafter 
geworben, aber nod nidt zu Ende geführt. Scheller that bies weniger wegen bes 
Inhalts als wegen ber Schwierigkeit der Spradye, aber Bergfträßer meinte in ber 
Ueberjegung (1782), Nepos fei fein Buch für Anfänger, fondern für nicht ganz unge: 
Ihidte Primaner. Noch ſchärfer hat Wolf**) ſich ausgeſprochen; in ben Vorlefungen 
über Encykl. ©. 252: „Nepos und Eutropius muß wegbleiben. Das Leſen berjelben 
ijt ein unfinniges“ und ©. 256: „E. Nepos taugt für den Anfang gar nicht“ und in 
den Vorlefungen über römiſche Litter. ©. 2938: „Es giebt viele Ausgaben von Nepos, 
weil man auf ben Gedanken fam ihn für die Schüler zu brauchen, aber er paßt nicht 
eher als bis die alte Geſchichte befannt ift, denn er ift ein trodener Schriftſteller. Zu: 
jammenhang ber Geſchichte wird man aus ihm nicht lernen. Zur Repetition ift er gut, 
aber im Jugendalter unbrauchbar.“ Deshalb wies er ihm erjt in dem gelehrten Ge: 
ſchichtsunterrichte ber oberen Clafjen jeine Stelle an. Nach langer Ruhe erhob fid 
1847 ein Ungenannter ***) mit der fühnen Behauptung, bie der kindlichen Gemüthlichkeit 
fo ſchnurſtracks zuwiberlaufende lederne Natur eines Eutrop. und C. Nep. behaupte ihre 
zähe Erijtenz neben andern durch das hiſtoriſche Necht geheiligten Misbräuchen. Deshalb 
mußte aud ber novator Köchly ihm verwerfen (zur Gymnaſialref. S. 67) und blieb 
natürlich dabei in ben Vermiſchten BL. II, ©. 37. Die Bahn war dadurch geebnet für Hanow, 
ber 1850 das Progr. de Cornelio Nepote a loco quem in scholis obtinet removendo 
ihrieb und zu dem Refultate fam: arcendus erit tamquam pestis a pueris duodecim 
annorum. Bei jeiner Beurtheilung ber zahlreihen Schwäden in einer einzigen vita (ber 
des Thrafybul) muß fich der Schriftiteller gefallen laſſen als pusillus animus, minutum 
ingenium gejholten zu werben und bie cogitandi iudicandique infirmitas wirb an 
nicht immer glüdlid gewählten Beifpielen nachgewieſen. Er gebt fogar zu ber Ver 
dächtigung, daß Nepos in feinem Umgange mit Cicero zu der Claſſe jener Wichte 
gehöre, bie fi an große Männer herandrängen, um aud) etwas von bem Ruhme ber: 
jelben zu erlangen.7) Ihm ſtimmte Weller bei in dem Meininger Progr. von 1852 
exponitur de libro pro Cornelio Nepote in scholis legendo, — «6 follte ter von ihm 
zugerichtete kleine Livius in bie Icere Stelle eingefchoben werben —, chen fo Wagler 
(Zeitſchr. f. G.W. XIII, ©. 577), Rehdantz, dem Nepos für Quarta zu abstract iſt, 
Hug u. a. Officiell iſt die Frage auf einigen preußiſchen Directoren-Conferenzen ver: 
handelt; in Pommern hat 1861 Bormann ©. 92 erflärt: „Ich trete dem Urtheile derer 
bei, welde glauben, daß bie Biographieen im Interefje ver Schule ercerpirt find, aber 
nicht unjerer Schulen, fondern der römiſchen. Sie fehen überall eine Kenntnis ber 
Zeit und der Saden voraus, die dem Quartaner noch nicht eigen ift und fcheinen mir 
deshalb für einen Quartaner nicht mehr geeignet, als es bie Lebensabriffe etwa beutfcher 
Helden ber Neuzeit gewejen jein würden, wenn man fie ber römifchen Jugend hätte vor: 
legen können.“ Die Vorausfegung, von welder hier Bormann ausgeht, ift nit richtig 
und bie Parallele ganz unpaffend; ſchließlich haben fi doch alle feine Eollegen gegen ihn 
und für Nepos erflärt. In Weitfalen ift 1854 biefelbe Frage verhandelt, auch bort ift 
ſchwere Anklage gegen ben Schriftjteller erhoben: in feiner Darftellung fei er rhetorifch 
geipreizt, aller Indivibualität baar, für Quarta zu ſchwer. Der Referent (Nieberbing) 
jtelte Mängel nit in Abrebe, meinte aber doch, Nepos müße beibehalten werben, weil 
man weber in Bezug auf Leichtigkeit, noh in Bezug auf Inhalt einen für Quarta 

*) 1778 war in Erlangen die Thefis aufgeftellt: dubito num a lectione Cornelii Nepotis 
et Phaedri fabularum primordia linguae latinae rite et utiliter capiantur. 

**) Arnoldt II, 161. 
**9) Zeitſchr. f. EM. Bd. 1,4. S. 10. Der Berf. ſcheint an Goethe gedacht zu haben (Bd. 24. 

©. 48): „der für junge Leute jo flarre C. N. — konnte uns fein Intereſſe geben.“ 

r) Gegen Hanow ift der Auffas von Pomtow in der Zeitichr. f. GW. XIV ©. 897. 
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geeigneteren claffiiben Schriftiteler finden fünne. Auf der Augsburger Philologen 

Derfammlung (1862) Fam auch biefe Frage zur Verhandlung (S. 112—122), abe 
nur wenige jpraden gegen Nepos, eine überwiegende Mehrheit war für ihn. Oſten 
borf*) nennt das Bud eine jämmerlihe Compilation, bie, wenn fie nicht in lateiniiher 
Sprache abgefaßt wäre, fein preußifches Lehrer-Gollegium in den Händen feiner Schüler 
auch nur dulden würde. Darin ftimmt mit ihm ganz überein Perthes, **) der die auffallent: 
Vorliebe für Nepos mehr conjervativ als einfichtsvoll nennt und fi den Dank ver 
Jugend zu erwerben glaubt, wenn er wieberbolt und mit allem Nachdruck auf bie Klis 
lichkeit der mit diefer Lectüre ihr gebotenen geiftigen Nahrung hinweiſt. Natürlich kommt 
e8 ihm barauf an feinen Nepos plenior zur Geltung zu bringen. Ruhiger tabd: 
C. Beter,***) dag N. nicht correct, nicht logiſch ift und grobe hiſtoriſche Fehler madt.}) 

Diefen verwerfenden Urtheilen ſteht eine nicht geringere Zahl billigenber gegenüber. 
Ich meine dabei nicht die Lobiprüche der Philologen, wie des Muret (Var Lect. VIL 1) 
und namentlid der Holländer, die immer große Verehrer und Nachahmer des Nepos ge 
wejen find, ++) auch nicht die der Herausgeber, von denen z. B. Bremi ihn für eim fer 

paſſendes und aus feinem wohlerworbenen Befite nicht zu verbrängendes Schulbuch erklärt, 

fondern die Urtheile von Schulmännern, wie Vielhaber (in den Verhandlungen der Aust: 
burg. Philologen-Verſ. und in der Zeitſchr. f. öfterr. Gymn.), Rüdiger (Zeitichr. f. GR. 

Bd. 14. ©, 507), Lattmann (ebenda Bd. 20. ©. 182), Schmalfeld (Erfahrungen S. 142) 
und jüngft in Stoy's Schulzeitung 1875. Nr. 3. Befonders in Bayern ift man darüber 
einig, denn Thierſch hat den Nepos das wahre Knabenbud genannt; Nägelsbach Gymnafialr. 
©. 118447) giebt zwar die Eigenheiten bes Stils zu, aber verlangt body, daß er mo möglid 
ganz gelefen werbe; Grasberger in der Eos I, ©. 125; Heerwagen troß feiner Zweifel übe 
ben Berfafler in dem Bayreuther Progr. von 1849 und Eußner troß der Mängel in da 
Blättern f. bayr. G.:W. 1871. ©. 355. Bündig ift das Urtheil eines Franzoſen in du 
Revue de l'instr. publ. 1865. p. 244: la litterature latine ne nous offre guere 

d’ouvrage plus simple, plus clair, plus interessant sous la forme biographique & 

anecdotique, et en möme temps plus conforme à la langue classique des bonne 

6poques, plus propre, par consdquent à ötre mis avec profit entre les mains de 

commengants. Die Theoretifer, wie Nic. Funck,* ) Pauli (II, ©. 389), Schelle S. 1m 

bis auf Schraber und Hirzel find über die Zwedmäßigfeit einig. 
Es ift eine feltfame Streitfrage über einen Schriftiteller, von dem die einem Tagen 

bie Form fei zwar fohledht, aber der Inhalt vorzüglich und ganz wie für Knaben gemast; 
bie andern geben die Angemeffenheit der Form zu, tabeln aber die Mängel bes Inhali 
enblich fehlt es auch nicht an foldyen, die Inhalt und Form für gleich ungeeignet erfläte. 
Wenn wir zunäcft die gegen ven Inhalt erhobenen Einwände betrachten, fo ftehen ti 

ritifhen Bedenken obenan, daß doch bie meijten ber vitae nicht Lebensbilder heißer 
fönnten, weil das liebevolle Einbringen in bie Charaktere und Lebensverhältnifie fehl 

und der bunte Inhalt nur ganz äußerlich in Verbindung gebracht fei —, als wenn une 
Knaben jhon befähigt wären bie Perjönlichfeit eines großen Mannes zu fafjen und aus 
einzelnen Zügen ſich ein Bild von ihm zu entwerfen und nicht auch ber erfte gejchichtlide 
Unterricht ſich mehr an einzelne Thatfahen und Schickſale hielte? Man jagt jene, 

*) Langbeins Arhiv 1872. S. 617 oder in dem beiondern Abdruck: Unjer höheres Schulmeir 

©. 97. 
**), Bur Reform II. ©. 27. 

**) Sen. U. 8. 3. 1877. Nr. 1. 
+) Spafhaft nur ift der gegen die Lectüre erhobene Einwand, Nepos jei jo viel geleſen, dat 

ſich die jchriftlichen Präparationen von Generation zu Generation fortgepflanzt hätten. _ 

++) Von Ruhnken jagt Wyttenbad vita p. 125 hunc secundum Ciceronem simplieis nal 

vaeque venustatis causa maxime mirabatur. 

rrr) Ausführlicher in diefer Encykl. I. ©. 924°, 

*+) de leciione auctor. p. 40. de virili aetate p. 236. 
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bedeudente Männer würden zu kurz behanbelt, dagegen z. B. ein Datames zu ausführ: 
lich, ohne baf dies der Bebeutung des Mannes entipräche; ebenfo würbe in ben einzelnen 
vitae Unwichtiges oft jehr ausführlich beſprochen und Wichtiges übergangen. Der Bor: 
wurf ift berechtigt, aber für ben päbagogifchen Zweck ohne Bebeutung. Auch bie ftrenge 
Unparteilichfeit vermißt man, wie Erasmus von ihm fagt: candidus encomiasta omnium, 
quorum vitam enarrat, non historiographus —, aber dieſe Bewunberung ber Helben ift 

gerabe für bie Knaben ein Vortheil. Seltfam ift der Einwand, daß manche ber gejchilberten 
Männer nicht bedeutend genug wären und man für einen Chabrias, Dion, Timotheus 

lieber andere wünſche. Schwerer wiegt ber Vorwurf, daß ſich zahlreiche Verſtöße gegen 

bie geſchichtliche Wahrheit und fehler in der Geographie finden. Staverens Urtheil 
Nepotem historicum esse summa fide dignissimum nemo inficias ire potest wirb wohl 
jett niemand mehr unterfchreiben, nachdem Nipperbey die Berichte des Nepos durch Vergleis 

Kung mit andern Hiltorifern jtreng geprüft hat.*) Zahlreid find bie Irrthümer in der Ehro: 

nologie, an benen es auch in andern Schriften des Nepos nicht gefehlt zu haben fcheint, aber 
darum barf man nicht mit Hanow entrüftet dem Lehrer zurufen: sciens pateretur errores 
imbibi. ®Dergleichen giebt bei biefer leichten Verknüpfung ber Ereigniffe feinen Anſtoß. 
Die Verwehslung von Berfonen kann gelegentlid berichtigt werben, Unterlaffungsfünben 
mag ber Lehrer ergänzen, wo ed zum Berftänbnis nothwenbig it. Abweihungen in 
Nebenumftänden werben ſich auf die Benugung weniger guter griechifhen Quellen zurüd: 
führen lafjen, aus denen er nicht immer genau überfegt. Sittlihen Anftoß geben wenige 
Stellen etwa im Alcibiades, den man aud aus andern Gründen überfchlagen kann; bie 

Stellen Pausan. 4 und Dion, 4 laſſen fi unbedenklich Iefen. 
Derartige Fragen pflegten ven Schulmann fo lange nicht zu fümmern, als ihm ber 

Inhalt des Schriftjtellers gleihgültig war und er nur Grammatif an ihm lehrte. Goethe 
fagt no: „Nepos hat Anmuth im Stil und Naivetät, aber in der Regel lernt man 
nicht den Nepos, fondern die verfchievenen quum, ablativos absolutos u. bergl. kennen.“ 

Elegantissimi sermonis scriptorem nannte ihn Staveren, Bernharby bagegen findet niebrige, 
bisweilen ibiotifche und wenig cotrecte Schreibart. Manche ber geltend gemadten Ver: 
ftöße**) find in den befjeren Texten durch Nipperben, Fleckeiſen und Halm jet befeitigt. 

Bald ift es der Gebraud jeltener Formen und Wörter, die man aber überhaupt aus 
ber guten Zeit nachweiſen fann, bald bie Anwendung jeltener Gonftructionen, die ſich 

inzwiſchen auch in anbern Schulſchriftſtellern zahlreih finden. ebenfalls fteht Nepos, 
ein Gallier nach feiner Herkunft, der Ausdrucksweiſe der Claſſiker näher als Sallujt und 

Livius. Anafoluthien, von denen fein Schriftfteller frei ift, finden fich zwei, die Tauto: 
Iogien laſſen ſich bis auf eine durch aufmerffame Erklärung rechtfertigen. Diefelbe wirb 

auch die gerügten logiſch unrichtigen Gebanfenverbindungen Teicht befeitigen. Gerade in 
Beziehung auf Satzverbindung und Periodifirung gewährt N. einen großen Vortheil, denn 
feine Säte find in der Regel einfady gebaut und ohne Kumft verbunden. Der Gebraud) 

ſchlichter Worte, dad genus cotidianum et familiare, ***) erleichtert das Verftändnis un: 
gemein. Dazu fommt ein Umjtand, auf den Linsmayer und Eußner hingewieſen baben,f) 
Nepos war als Rhetoriker befliffen, die Aufgabe des Hiftoriferd in dem narrare delectare 
und laudare jowohl bei ber Auswahl des Stoffes als auch bei der Darftellung zu erfüllen ; 

dadurch würde gleich bei ber erſten Schullectüre diefes Element der römifchen Litteratur 
zur Geltung gebracht — vorausgefegt, dag der Lehrer jelbft es zu behandeln verfieht. 

Der vielfah erhobene Anſpruch, alle vitae in der Schule zu leſen, wirb ſich ſchwer— 

) Wagler in der Zeitihr. f. GW. Br. 18. ©. 582 zählt die Fehler noch einmal auf. 

Manden Tadel hat Nowad widerlegt in den Vindiciae Cornelianae, Progr. von Röflel 1871. 

**) Fränlkel hat in der Zeitihr. f. GW. Br. 5. ©. 767 vieles zufammengeftellt. 

***, Madvig opusc. II. p. 123. 

r) U. Linsmayer in den Augsb. Philol. Berh. S. 119 und in der Gratulationsſchr. 

Fr. Thierſch commentatio de vita exc. ducum ext. gent., Münden 1858 und Eußner in 

Bl. f. bayer. OR. a. a. O. 
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nugung Völders herausgegeben haben. Derartige VBerfündigungen an einem Schriftfteller 
des Altertfums find eime beflagenswertbe PVerirrung, von ber man boffentlih bald 
zurüdfommen wird. 

C. Julius Caeſar fommt bier nur als Hiftorifer in Betracht, denn von feinen 
Neben, auf die er felbjt wenig Gewicht gelegt bat, ift nichts erhalten. Nach ber 
Beendigung bes fiebenjährigen Krieges, durch welden er Gallien eroberte und ſich ein 
friegsfundiges Heer zur Begründung des Principates heranbildete, veröffentlichte er im 

Frübjahre 51 die commentarii de bello gallico, in deren fieben Büchern er die Ge 
jhichte je eines Kriegsjahres erzählt. Die Darftellung bleibt rein objectiv, er ſchreibt wie 
ein unbetheiligter Zeuge oder unparteiiſcher Beobachter von fi in ber britten Perion. 
Und doch hatte er die Abficht *) die Angriffe feiner politiihen Gegner und perjönlichen 

Feinde zu widerlegen, bie im feiner Amtsführung ihn ber Ueberjchreitung feiner Vollmacht, 
ber Anzettelung eines ungerechten und verberblichen Krieges, der Mishandlung der Unter: 
thanen und Bunbesgenoffen anklagten und als Hochverräther zu brandmarken gebachten. 

Er wollte jeine Operationen rechtfertigen und zeigen, wie Gallien zur römiſchen Provin; 
gemacht und zugleich gegen die Germanen geſchützt fei. Die Arbeit ging ihm leicht und raid 
von ber Hand; bei der ficheren Beherrichung des Stoffes konnte dem Meifter der Rede die 

Darjtellung keine Schwierigkeit machen. **) Ueber bieje haben wir das anerfennende Urtheil 
Eicero’s (Brut. 75, 262): probantur — — atque etiam commentarios quosdam scripsit 
rerum suarum —. valde quidem probandos: nudi enim sunt, recti et venusti, omım 

ornatu orationis tamquam veste detracta. Sed dum voluit alios habere parata, unde 

sumerent qui vellent scribere historiam, ineptis gratum fortasse fecit, qui volent 

illa calamistris inurere: sanos quidem homines a scribendo deterruit. nihil est 

enim in historia pura et illustri brevitate dulcius. ***) Einfachheit, Klarbeit und 
Natürlichkeit zeichnen die Darftellung aus; nirgends iſt Redeſchmuck, vielmehr eine ge 
fälige Nachläſſigkeit, wohin ich die Wiederholung von Worten, lodere Satverbinbung, 
Flüchtigkeit im Wechfel der Subjecte und der Relation rechne. Pollios Urtbeil bei 
Sueton Caes. 56. parum diligenter parumque integra veritate compositos, cum 

Caesar pleraque et quae per alios erant gesta temere crediderit, et quae per se, 

vel consulto vel etiam memoria lapsus ediderit it nicht leicht von ber Hand zu 

weifen, weil Polio dem Caeſar nahe jtand, wirb ſich aber vielmehr auf bie Denk 
würbigfeiten über ben Bürgerkrieg bezieben,+) die Caeſar unvollendet zurüdlieh. Im 
ber Erzählung von dem fiebenjährigen Kriege in Gallien läßt fih feine Unrichtigkeit 
nachweijen; verfhwiegen wird gewiß Manches fein. Von Ruhmredigkeit findet ſich 
feine Spur. 

Dieſes Werk des summus auctorum D. Julius (Tacit. Germ. 28), welches Staatk 
männer und Militärs eifrigjt ftubiren müßen, joll, wie Köchly jagt, die Landplage unſerer 

Gymnaſiaſten fein, leider vorzugsweiſe als Schullectüre dienen? Es hat lange gebauert, che 
es bazu gekommen ift. Joh. Sturm wollte 1538 von ber Yectüre der Hiſtoriker nichts 
willen, jegte aber Hinzu: }) Caesarem excipio, qui oratori quam historico similior suas 
res quotidiani sermonis verbis maluit conscribere. Itaque hune solum in sextam 

tribum admitto. Utilis enim in illo loco vuluptas erit, si inter Terentium et Plau- 

) Köchly und Rüſtow Einl. ©. 7. . 
**) Hictius Bell. gall VIII, 1. ceteri quam bene et emendate, nos etiam quam facile 

atque celeriter eos perfecerit seimus. 

*0) Auf diejes Urtheil ftügen fih Hirtius a. a. DO. und Sueton Caes. 56. An der Autorſchaft 

des Caeſar Hat wohl nur J. Lips gezweifelt 3. ®. im Poliorcet. I, 9 und Interpolationen 

von einem gewiſſen Geljus vermuthet. 

F) J. J. Cornelissen de iudicio quod de Caesaris fide historica tulit Pollio, LB. 1864. 
Zu den von Teuffel angeführten Schriften über die Glaubwürdigkeit gehören auch die Progr. von 

ſtrögermann (Hirſchberg 1842) und Döring (Üreiberg 1837). 
tr) Bei Vormb. 1, 665. 
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tum interponatur, 1553 nennt ihn die Magdeburger Sh.D. unter den Schriftitellern 
für die oberfte Claſſe, ebenſo 1558 Augsburg; *) die Straljunder 1591 neben Salluſt 
nur für geſchichtlichen Unterriht.**) Im 17. Jahrhundert finde ih ihn 1614 in Beuthen 

in ber oberjten Claſſe.) Voſſius de hist, lat. I, 13 beflagt, baf er fo wenig von ber 
Jugend gelejen werde. Im 18. Jahrhundert wird er in ben Franckiſchen Anjtalten zu 

Halle in ber latina secunda inferior und superior auf eben bie Weife wie in ber Tertia 
Nepos behandelt und in zwei Jahren beide commentarii zu Ende gebradht.***) In ber 
Braunſchw.-Lüneb. Sh-D, folgt er auf Nepos, in Güftrow fteht er 1752 neben Nepos 
in ber britten Elafje, +) die kurſächſiſche, die doch eine Reihe von Hiitorifern für die 

erſte Claſſe aufzählt, nennt ihn nicht. Inter den Theoretilern ift kein Zweifel, baf er 
in die Schule gehöre und allgemein wird ihm in ben deutſchen Gymnaſien fein Platz in 
der Tertia angewiejen. Diejer Elafje entipriht in Bayern die fünfte Claſſe der Latein: 
fchule, der man leider eine Wahl läßt zwilchen dem bell. gall. ober einer Chreſtomathie 
mit größeren Stüden römiſcher Hiſtoriker; der erſten Gymnaſialclaſſe ift das bell. civile 
vorgeichrieben und daneben geht eine curforijche Lectüre des bell, gall. In Oeſterreich 
fällt das bell. gall. in die vierte Claffe des Unter-Gymmnafiums und es wird babei be: 
merkt, daß ber größte Theil der Schrift zu leſen ſei. Die deutſchen Realſchulen lejen 

ihn in Tertia und Unter-Secunda. Frankreich bat ben gallifchen Krieg in der quatriäme, 
während ber italienifche Lehrplan ihn nicht Fennt. Dagegen wird er, wie bie Schul: 
ausgaben zeigen, in Dänemark, Schweden und Norwegen, in Holland, England und Ruß— 
land fleißig gelejen. 

Gegen diefe Lectüre haben ſich jüngft bie rheiniihen Realihulmänner erhoben. 
Kaßner +) behauptet, die Knaben fänben an ber Lectüre bes C. wenig ober gar feinen 

Geſchmack, diefelbe könne auch feine Vaterlandsliebe einflößen. Genauer iſt barauf 
Dftendorf eingegangen. TFF) „Die Lectüre des Caeſar in Xertia, jagt er ©. 97, ift vom 
pädagogiſchen und bibaktijchen wie vom nationalen Stanbpunct aus zu verwerfen. Für 
die unleugbaren Vorzüge ber Form, welche C. Commentare auszeichnen, hat ber Tertianer 
noch faum ein Verjtändnis. Ein wahres Intereſſe am Inhalt können erft Männer 
haben. Der Geiſt aber, welder in C. Denkwürdigkeiten herrſcht, ift der Art, bag wer 
nit in blinder Vorliebe für alles Tateinijche und ver Macht alter Gewohnheit befangen 

ift, nur eine ſchwere Berjünbigung an der Jugend und eine Verlegung bed nationalen 
Spnterefjes darin erkennen fann, wenn man unjern zwölfjährigen (?) Knaben als haupt: 
fähliche geijtige Nahrung den C. anbietet. Die kalte treulofe Politik des Römers ift 
ebenjo wenig wie die frivolen Beihönigungen berjelben ein Element, woraus ein ibealer 

Sinn erwachſen oder jittlihe Charakterbildung hervorgehen fann; und baf ber Schüler 
jene Politik mehrfach gegen Deutſche ausgeübt fieht, macht die Sache nur um fo Schlimmer.” 
Er will ihn trotzdem als curſoriſche Lectüre in ben oberen Claſſen zulaffen, zumal wenn nach 

Bejeitigung des Iateinifchen Aufjates weniger von Cicero gelejen würde, Ich weiß nicht, 
ob in der Ober-Tertia und Unter-Secunda der Realſchule zwölfjährige Knaben figen, bie 

Tertianer der Gymnaſien jind über bied Alter bereits hinaus. Perthes bat ſich der 
Mühe unterzogen alle dieje Behauptungen ausführlich zu widerlegen (zur Reform IV, 
S. 73—94), andere, wie Schmalfelb, haben fie kurz zurüdgemiefen. Perthes geht zu 
weit, wenn ev jagt, daß ber Tertianer nad vollendeter Lectüre des galliihen Krieges eine 

biftoriihe Quelle erften Ranges über eines der epochemachendſten Greigniffe der Welt: 

*) Bormb. I. 416. 453. 499. 

**) Bormb. I. 118. 

*) Vormb. III. 88. 222. 
+) Bormb. III. 385. 468. 

Fr) Die deutsche Nationaferziehung ©. 61—78. 

fff) In Langbeins pädag. Archiv 1874 und bejonders abgedr. unter dem Titel Unſer höheres 

Schulweſen gegenüber dem nationalen Intereſſe, Düſſeldorf 1874. 
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geihichte ſchon im Knabenalter Fennen gelernt habe. Es it gewiß eine welthiſtoriſche Zeit, 
in welcher mit ber Unterwerfung Galliens die NRomanifirung bes europäiſchen Weftene 
begründet und damit bie Erhaltung antiker Bildung gefihert wurbe, aber der Mittelpund 
bleibt doch der bedeutende Mann, in deſſen Leben bie galliſchen Kriege ben wichtigſten 

Abihnitt bilden. Der Einwand, daß ber Knabe zu tief in Kriegsgeſchichten eingeführt 
werde, die an einer gewißen Einförmigfeit des Inhalts leiden, *) befagt wenig, weil ber 
Schauplatz wechſelt, andere Völfer und Verhältnifje vorgeführt werben und überdies 

Knaben für derartige Dinge ſich beſonders intereffiren. Es ift nit nöthig bier im 
einzelnen Beilpiele vorzuführen. Zu biefen reichen Inhalte kommt num bie Reinheit ber 

Sprade, die außerordentliche Schlichtheit und Einfachheit der Darftellung, welche jeben 
Schmud verſchmäht. Die Perioden zeichnen fih durch ſcharfe Gliederung und meifter: 

bafte Gruppirung aus, bieten aber auch in ihrem Umfange und in ihrem Bau binläng: 
lidhe Abwechslung. **) 

Anders ift es mit dem bellum eivile. In ber neueften Zeit hat man angefangen 
an der Echtheit zu zweifeln, freilich im fehr oberflächlicher Weife. Heidtmann *) 
will die von verſchiedenen Verfaſſern herrührenden Theile genau herausfinden, wie Menge t) 
Das find Fritifche Ueberftürzungen. Caeſar will fih nad Beendigung des Krieges reiht: 
fertigen und bie Römer mit ben neuen Verhältniffen verjöhnen. Es ijt eine reine Partet: 
forift. ++) Deshalb tritt der Verfaffer hier viel fchärfer hervor und bie Bedenken gegen 
die Glaubwürdigkeit der Berichte find gerechtfertigt. Die Dinge werben tenbenziös ent: 
ftellt, die Wahrheit verlegt, vieles bleibt ganz unberührt. Dazu kommt bie Flüchtigkeit 
und Eile bei ber Abfaffung, die den Verfaffer zu einem völligen Abichluffe nicht hat 
fommen lafjen. Die Ueberlieferung bes Textes ijt überdies fehr verborben. 447) Aut 
biefen Grünten trage ich Bedenken, bie Praris zu billigen, welche das bellum civile für 

bie höhere Stufe der getheilten Tertia, oder noch weiter hinauf, wie in Bayern, in An 
ſpruch nimmt. Der Abwechslung wegen, wie man fagt, oder weil man vorausfeht, baf 

auch das andere Werk besfelben DVerfaffers für benfelben Schüler fi ebenfo gut eignen 

müße. Es gehört aber dazu eine größere Reife des Urtheil®, eine genauere Kenntnit 
ber Parteiungen gegen Ende ber Republif, ja eine politiiche Einſicht, die man von 

Schülern nicht verlangen kann. Cine Anzahl höchſt anziehender Partien darf babe 
nit in Betracht fommen. Derfelben Anficht find Schelle S. 208, Nägelsbach, Brantau 

in einem Emdener Progr. (1871) ©. 8, Perthes zur Neform IV, 81, der entgegen 

geletten Henrichjen in einem Altonaer Progr. 1869. *7) 
An die Lectüre der mit Caeſar gebrudten Schriften, bes bellum Afric. und bellum 

Hispan., benft heute wohl niemand mehr, während man fie fonft forglos Tas, meil fir 
ja in bemfelben Buche ftanden. J. Lipfius (Elector. II, 22) empfahl beſonders bat 

*) Hirzel ©. 207: E. wird für zwei Jahrescurje zu einfeitig, kriegeriſch und monoton. 

**) Dreßler, einige Worte über den Werth der Commentarien GE. vom Gaflifhen Kriege für 
die Jugend und die Schule, Wiesbaden 1831. Progr.. 

***) Haben wir ausreichende Garantien für die Aechtheit der dem C. zugejchriebenen drei 

Bucher de bello civili? Progr. von Efjen 1867 und Wutfe, quaestiones Caesarianae, Prog. 

von Neiße 1872. 

f) De auctoribus comment. de bello eivili, qui Caesaris nomine feruntur, Progr. von 

MWeimar 1873. 
rt) Strenge, der tendenzidfe Charakter der Caefariihen Memoiren vom Bürgerkrieg, Progt. 

von Lüneburg 1872. 1875. Gloede über die Hiftorifhe Glaubwürdigkeit E. in den Gomm. vom 

Bürgerfriege. Kiel 1871. 
fff) Madvig opusc. altera p. 222 adeo enim — depravati hi libri, ut nullum  historic 

latini, quod quidem extet, opus tam malam habuerit fortunam; er nennt fie corruptissimi 

belli civilis libri. 

*) Daß diefe Schrift bereit$ weniger gelejen wird, zeigt die geringere Zahl neuer Auflagen der 

Schulausgaben: von Doberenz feit 1857 erft die vierte, und Kraner feit 1856 erft 1875 die ſechek 

von Fr. Hofmann. 
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bell. Afr.: at neglectus tamen iacuit, imo vix lectus is libellus (adeo hic quoque 
praeiudicia valent et traditae a magistellis opiniones): quem si serio inspicis, fate- 

bere non alium magis esse ad genium prisei aevi. Pueris inter primos auctores 

formandae linguae si quis proponat, nihil erret. Das Urtheil kann bei den ftiliftifchen 
Berirrungen jenes Kritifers nicht auffallend erfcheinen. Wir wollen die Arbeiten jener 
DOfficiere (für bas bell. Hisp. nimmt Dornfeiffen nur einen gregarius miles an) denen 
überlaffen, bie über Bulgärlatein Studien machen oder fi an der rhetoriſch aufgebaufchten, 
buntjchedigen Darftellung einmal ergeßen wollen; das bell. Hisp. ift überbieg unvoll: 
endet. Für bie Schule find beide nicht, auch nicht das bell. Alexandrinum, obſchon es 

beſſer ift. . 

Daß man Caeſar raſch leſen müße, jagen alle einfihtigen, *) weil bei dem allzu 
langfamen Fortſchreiten die Schüler Feine rechte Freude an dem Schriftiteller gewinnen. 

Das jpannende Intereffe der Erzählung treibt an fih ſchon vorwärts, Damit wirb 
aber nicht der Ungründlichfeit das Wort geredet, zumal die Tertianer an die Sorgfalt 
ber Ueberfegung unb die Genauigkeit ber grammatifchen Auffaffung erjt zu gewöhnen find, 

Die ſprachliche Erklärung, bei der vielfach die Mehrzahl der Lehrer ftchen bleibt, hat das 
rechte Maß zu halten, dann wird fie fein Hindernis für bie Wedung bes lebendigen 
Intereſſes am Inhalte fein. Köchly *) verlangt: „der Schüler muß durch eine paſſende 
Einleitung nad feiner Faſſungskraft auf den richtigen Standbpunct gejtellt und ihm durch 
gründliche Erläuterung der Sachen, beſonders ber biltorifchen, antiquarifchen u. f. w. ein 
fruchtbares und fellelndes DVerftändnis eröffnet werben.“ Die Einleitung, welche er jelbft 
in Verbindung mit Rüftew, Gotha 1857, herausgegeben bat, wird babei ben Lehrer 
vortrefflid; unterftüten, jelbft der populäre Vortrag „Eaejar und die Gallier“, Berlin 
1871; für den Schüler aber geben fie zu viel und ſchwächen das Intereſſe ab, welches bie 
allmähliche Entwidelung der Kriegsereigniffe gewährt. Die Perfönlichkeit Caefars ift dem 

Schüler nit unbelannt und wenige Worte genügen, um bie Spannung auf ben Inhalt 
ber jedesmal folgenden Erzählung herbeizuführen. Es ift ja nicht ſchwer auszuführen, daß nicht 
capitelmeife gelefen wird, fondern fo, daß man das Zufammengehörige in Heineren Gruppen zu: 

fammenfaßt und nad dem Schlufie des Buches den Feldzug eines Jahres recapitulirt. Aber 
ganz Recht hat Kochly mit der anderen Forderung, daß alles, was mit ben Augen wahr: 

nehmbar ijt, durch Vorzeigen von Abbildungen ober Zeichnen an die Tafel anfhaulic 
gemacht werde. Die bloße Charte, auf welcher die Völker und Städte aufgeſucht, ber 
Weg Caeſars verfolgt wird, genügt jetzt nicht mehr, weil bei den Schlahten und Belages 
rungen auch genaue Kenntnis des Terraind nothwenbig ift, ohne daß wir bie Jugend zu 
Strategen ausbilden wollen. Modelle von Mauer: und Brüdenbauten, Nahbildungen ber 

Waffen, wie fie jeßt das Mainzer Mufeum (leider für unerſchwingliche Preije) liefert, müßen 

zur Hand fein. Es fehlt auch nicht an den zwedtmäßigften Hülfsmitteln. Ich meine damit 

nicht die älteren ftrategijhen Erläuterungen des Oberften Quintus Jcilius (Guichard, Berl. 

1773) oder das Bud von Rönſch (1783), ſondern bie belehrende Schrift von Rüſtow 

„Heerwefen und SKriegführung Caeſars“ 1855 und vor allem ben zweiten Band von 

Napoleons IH. histoire de J. C. (1866), der auf der Grundlage der commentarii ben 

gallifhen Krieg behandelt und ber von ben tüchtigften Helfern unterftüßt in dem bei— 

gegebenen Atlas ben Lehrer Hinlänglich förbert.***) Auch deutſche Militärs haben biefe 

Partien behandelt, wie General v. Göler Caeſars gall. Krieg im J. 58—53 kriegs⸗ 

*) Nägelsbah GP. S. 118. Tiemann, qua ratione scriptores classici, imprimis C. comm. 

in gymnasiis legi traetarique debeant, Progr. von Osnabrüd 1847. J. Muther, Beiträge 

zur Methodik der altel. Lectüre (Progr. von Coburg 1856) bezieht ſich hauptjählid auf den 

galliien Krieg. Auszlige aus einem Yäger’jchen Progr. bei Perthes IV. ©. 70. 

*) Berm. Bl. II. ©. 58. 
*) Thomann, der franzdfifche Atlas zu C. galliichen Kriege (zwei Progr. der Kantonsſchule 

in Zürich 1868. 1871) beſpricht die Charten und Pläne für das erfte und zweite Buch. Anderes 

hierher Gehörige berichtet Heller im Phil. XIX. 548. XXVL 652. 
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wiſſenſchaftlich bearbeitet 1858, den Feldzug des Jahres 52 (1859), bed Jahres 51 
(1860) u. a,, Oberſt von Cohauſen die Rheinbrüden (1867) und bie Feldzüge gegen 
die germanischen Stämme am Rhein in den Bonner Jahrbücern 1867 und unter ben 
Franzoſen F. de Saulcy les campagnes de J. C. dans les Gaules (1862). Für bie 
Geographie wird E. Desjarbins in ber geogr. historique et admin. de la Gaule 
Romaine bereinft Auskunft geben, *) da jchon ber 1876 erſchienene erfte Theil Drographie, 
Hydrographie und productions mit vielen Karten und Zeichnungen behandelt. So wir 
es ung jet leicht das anſchauliche Verſtändnis der Begebenheiten herbeizuführen. Bei 

dem Antereffe bes Schriftjtellers ift cd wünſchenswerth, daß bie fieben Bücher bei 
galliichen Krieges ganz gelefen werben, wofür namentlid Perthes *) ſchwärmt. Schraber 
S. 367 ſieht fünf bis fehs Bücher für einen zweijährigen Zeitraum als Feine über: 

große Aufgabe an. 
Von Schulausgaben waren in bem vorigen Jahrhundert am verbreitetiten bie mit 

Iateinifchen Anmerkungen von Chr. Eellarius und die mit beutfchen von J. J. Beyer 
(Halle 1718. 1740) und bejonders von dem Pjeubonymus Germ. Sincerns ſeit 1740. 

In diefem Jahrhundert famen hinzu für ſämmtliche Schriften Möbius 1826 und Baum: 
ſtark 1832; für den Galliſchen Krieg Stöphafius 1819, Hohler (Wien 1823. 1828), Helb 
jeit 1825, Herzog 1825. 1831. 1851, Lippert 1835, Senffert 1851, Hinzpeter ſeit 1837 in 
8 Aufl., Doberenz jeit 1853 bereits in 7 Aufl., Kraner jeit 1853, jett bearbeitet von Ditten- 

berger bereits in 10 Aufl., Quoſſeck 1866 und 1873.***) Wozu ein von Henfel 1808 bear: 
beiteter Auszug für Anfänger dienen fol, ift ſchwer begreiflih, dagegen haben Special: 
wörterbüder hier noch einige Berechtigung. Wir befigen vergleichen von Erufius feit 1836, 
Eichert in 6. Aufl. 1877, Hingpeter und Ebeling (1871). — Ueber den Spracdgebraug 
Caeſars haben wir in jüngjter Zeit recht gründliche Unterfuhungen befonbers in Schul 
programmen erhalten, wie C. Peter über die Eigenthümlichkeiten bes Sprachgebr. in 
E. (Progr. von Meiningen 1836), Fiſcher de ratione qua Caesar periodos confor- 
maverit (Hilbburghaufen 1840), Liebig (Görlitz 1863), Fr. H. Th. Fiſcher bie Rectionk 
lehre bei C. (Halle 1853. 1854) und gewißermaßen als Fortießung dazu Prockſch, Gebraucqh 
der Nebenjäte bei E. (Bauten 1870) und bie Consecutio temporum bei C. (Eifenberg 
1874), Koflad observationes de ablativi qui dieitur absolutus usu apud C. (Gum: 
binnen 1858), Reinharbt über bie Tempora und Mobi bei E., Heilbronn 1859. Auch 
in Zeitſchriften finden ſich vortrefflihe Arbeiten, wie von A. Hug: Die consecutio bes 

Praef. hist. zunächſt bei C. in Fledeifens Jahrb. Bd. 81 ©. 877 und von Dittenberger 
in Hermes III, 375 über das Particip. fut. mit esse. 

Titus Livius, geb. in Pabua um 58 v. Chr. und bafelbjt hochbejahrt 17 m. 

Ehr.+) geftorben, hat in ſtiller Muße zu Rom eine umfafjende Bearbeitung ber ganzen 
römischen Geſchichte (XXXI, 1 profiteri ausus perscripturum omnes res Romanas) 
von ber Gründung ber Stabt bis zum Tode des Drufus 9 v. Ehr. in ben libri CXLI 
ab urbe conditatf) unternommen und in 44 Jahren vollendet. Nur 35 Bücher find 
ung erhalten und außerdem bie periochae eines Epitomators von 140 Büchern (136 
und 137 fehlen). Ucber bie Art und Weife, im welcher der fleifige Gelehrte fein 

Quellen benußt bat und bei der rafchen Förderung feines Werkes hat benußen können, 
werben jet erjt genauere Unterſuchungen angeftellt, die in ihren Ergebniffen noch weit and 
einander gehen. In Kronologifhen Dingen fehlt es an einem feften Syitem, für Ver 

) Die Schriften Fiedlers (1828) und v. Hefners (1836) und Reinhards (1832) find veralid. 

**) Zur Reform IV. 69. 81. 84. 91. 

**+) Für den Schüler joll einen Gommentar erjegen Waglers Hilfsbüdhlein zu C. b. g., 1877 

ſchon in vierter Aufl. erſchienen. 
f) Ueber die Entdedung feines angeblichen Grabes und die Verzettelung der darin gefumbenen 

Gebeine vgl. jest C. I. L. V, 1. p. 287. 
tr) Dieſen Titel beftreitet Zumpt in e. Berliner Progr. 1869; er will wegen der chronologiſchen 

Folge höchſtens annales gelten laſſen; historiae nennt fie Plin. N. H. praef. 16. 
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fafjungsfragen geht ihm bas Berftändnis ab. Aber die Gedichte bes princeps ober invictus 
terrarum populus hat doch in feiner unterhaltenden Darftellung einen großen Reiz und 
empfiehlt fich eimerjeits durch die warme Vaterlandsliebe, andererſeits durch den reli- 

giöfen Sinn und ben ſittlichen Ernit, mit dem er bie alten Römertugenden hervorhebt 
unb überall exempla giebt, inde tibi tuaeque reipublicae quod imitere capias, inde 

foedum inceptu, foedum exitu quod vites. Deshalb erfreute er fich bei feinen Zeit: 
genoffen und überhaupt im Alterthum allgemeiner Anerkennung und. nur Caligula 
(Sueton. c. 34) hat ihn als verbosum in historia negligentemque getabelt. Die 
Anekdote bei Plinius (Epist. IL, 3, 8), daß ein Gabitaner ad visendum eum ab ultimo 
terrarum orbe gefommen unb fofort nad ber Erfüllung dieſes Wunfches wieber ab: 
gereift fei, fteigert Hieronymus (ep. 58) zu ex ultimis Hispaniae Galliarumque finibus 

quosdam venisse nobiles, angezogen unius hominis fama. Quintilian rebet (VIII 

1, 3) von feiner mira facundia und X, 1, 82 von ber lactea ubertas, preift ibn 
X, 1, 101 nad allen Seiten, um ihn neben Herodotus zu ſtellen unb fagt (II, 5, 19) 
Livium a pueris magis (legi velim) quam Sallustium u. a. Seine rebnerifhe Bil: 
bung zeigt fi in ber Schilderung von Stimmungen und Berjönlichkeiten, bie er durch 
die ganz nach ben Regeln Cicero's ausgearbeiteten Reben fich felbft zeichnen Iäkt. Die 
Schriftſteller der Kaiferzeit, welche bie Geſchichte der libertas behandeln, find haupt: 
fählih ihm gefolgt; bis zu dem fünften Jahrhundert jcheint das Merk volljtänbig 
erhalten gewejen zu fein. Unter den Neueren bat ihn Niebuhr befonbers hoch geftellt. 
Kann biefer Schäkung ber Tadel Abbruch thun, welchen ſchon unter ben Zeitgenofien 

der alles befrittelnde Aſinius Pollio ausgeſprochen Hat? Quintilian (I, 5, 56) Pollio 
reprehendit in Livio Patavinitatem und VIII, 1, 3 in Tito Livio, mirae facundiae 

viro, putat inesse Pollio Asinius quandam Patavinitatem. Ob mir je darüber in’s 
Reine kommen werben, was Pollio damit gemeint habe, ift ſehr zweifelhaft, bie An— 
fihten gehen weit auseinanber.*) Sonſt date man an politiichen Parteigeift (Nie: 
bubr) oder an bie Unfähigkeit fich im großartige Verhältniffe Hinein zu finden, an 

kleinſtädtiſche Mebjeligkeit oder an Schulbildung, die nichts vom praftifchen Leben verrieth 
(Bernharby ©. 720), oder man verwarf bie Notiz als eine falſche Anekdote. Zumächit deutet 
Quintilians putat an, daß es fi hier nicht um eine gelegentliche Aeußerung hanbelt, 

ſondern um ein in einer Schrift niedergelegtes Urtheil, ſodann aber zeigt der Zuſammen⸗ 
bang an beiden Stellen**), daß ſich der Zabel auf die Darftellung bezogen bat, auf 

gewiße Eigenthünlichleiten feiner Heimat, auf Provinzialigmen, bialectifche Eigenthüm— 
lichkeiten, die verriethen, daß er nicht alumnus huius urbis war, baß im Gegenjage zur 
Hauptitabt die oratio als civitate donata, nicht al$ romana erſchien. Wir werben es nicht 
ermitteln, da aud Cicero (Brutus c. 45) die Frage quis est iste tandem urbanitatis 
color? nicht zu beantworten gewagt hat. Und body beruhen meift darauf bie wegwerfenden 
Urtheile der ftrengen Ciceronianer. Der Hiftorifer mußte fih feinen Stil fchaffen; es 

ift dies erft im Fortgange der Arbeit geſchehen. Bei bem Rhetor ferner mußte bie 
Anwendung feiner Kunft Pla greifen und bie Einwirkung ber Dichterlectüre, namentlich 

Birgils,***) fich geltend machen, wie dies überhaupt feit der Augufteiihen Zeit geſchah. 
Es ijt das Latein der Schriftipradhe, bie ſchon jchwerfälliger wird als bie münbliche 
Rebe und die namentlid) die Gedanken künftlih in Perioden zufammenfügt.}) Darum 
aber braudt man nicht mit M. Seyffert zu jagen, daß die Sprade bes Cicero und 
des Livius wie zwei verſchiedene Welten aus einander liegen und ber Lebtere nicht zu 
den claffiihen Schriftftellern gehöre. 

*) Morhof de patavinitate Livii, fiel 1685 (wiederholt bei Drackenborch) wirft deshalb dem 
römijhen Beurtheiler asinitas vor. Böckhh (Encyfl. S. 692) vermuthet, daß ſich diefer Tadel auf 

den rhetoriſchen Stil des Liv. bezogen habe, diefer vielleicht ſcherzhaft pataviniſch genannt jei. 
**) Haupt Opuse. II. p. 69. 

—*) Wölfflin Phil. XXVI. ©. 130. 
+) Madvig FM. Schr. ©. 359. 



622 Zateinifcher Unterricht. 

Die italienifhen Humaniften, wie Vittorino, *) haben ihn in ver Schule behantelt, 
wie das Johannes Andreas von Aleria in der Debication ber edit. princ. (Rom 1469) 
erzäblt:**) illud verissime referre me puto, primum omnium aetate nostra Victo- 

rinum Feltrensem lectionem publice audientibus praeisse Livianam, ingenti homi- 

num admiratione et fama unb nadher Patavinos thesauros Hesperidum hortis 
clusiores patefecit, und ber Biſchof hat ihn in Mantua istic Livii decadum partem 
praelegentem gehört. Guarino führt ihn unter den Hiftorifern nicht namentlich au. 

Bei und hat Melandthon in dem Nürnberger Gymnafium 1526 angeorbnet: pra« 
legentur Ciceronis officia et historiae vel Livii vel aliorum scriptorum, ad 
quorum imitationem scribere et loqui adolescentes discant. Rivius in bem libellus 

de ratione dicendi***) verlangt, diefe Lectüre, aber erjt nach Giceros Brutus und nad 

ben Büchern de oratore, wenn ber Stil bereit® Hinlänglih geübt ſei. Auch J. 

Sturm verwarf ihn nicht, +) denn er ordnet für bie dritte Klaffe an: legere etiam 
utile erit historicum Salustium aut Caesarem; ad Livium tum, cum illi lecti erunt, 

perveniatur. Magnus ille quidem scriptor est, sed observator aetatum et oratori 

dissimilior quam Caesar et Salustius. Die Mürttembergiihe Sh.-D. 1559 verlangt 

nur bie Benugung feiner Reben für ben rhetoriſchen Unterricht, +} ) bie Breslauer dagegen 

fegt für bie erfte Claſſe „bißweilen auch ein Bud Titi Livii“ an,t}r) die Augsburger 
1576 nur wegen ber exempla für bie ratio orationis varie commutandae ac enun- 
ciandae. So fehr auch demnädft die Theoretifer*+) ihn und zwar nicht bloß für bie 

Prinzenerziehung (wie ber Jefuit Juan Mariana) empfohlen haben, fo erjcheint er doch 
erjt wieber 1664 in ben oberften Elaffen des Bayreuther Gymnafiums und zwar für ben 

hiſtoriſchen Unterricht, ober in ben Franckiſchen Anjtalten zu Halle*;) mit Benugung ber 

von Chr. Cellarius herausgegebenen conciones für rhetorifhe Bildung, „damit bie 

Knaben bes stili oratorii ein wenig gewehnt werben.“ Dagegen mwurbe er 1716 in 

Alfeld, 1727 in Meifen, 1740 in Gera und Hamburg, 1742 in Berlin eingeführt. 

Gesner verlangt in ber braunfhw.slüneb. Sh.D. 1737*44) „vem Tito Livio zum 

wenigften bie erften 10 Bücher: nicht als wenn nicht zu wünfchen, daß jeder ſtudirende 

ben gantzen Livium gelefen haben möchte, fonbern weil derjenige, welder bie erften 10 

Bücher unter Beyftande eines guten Lehrers gelefen, feine Mühe haben wirb, bie übrigen 

vor ſich hinzuzuthun.“ Auch die Furfähfifche Orbnung**+) fett ihn in bie oberfte Claſſe zu 

curforifcher Lectüre; nur bei Neben, vorzüglich ſchönen Erzählungen, Charakteren große 

Männer fol man diefe aufgeben. Von Ilfeld berichtet Heyne**r) „Livius wirb gam 

und meift curforifch gelefen.” So finden wir 2. gegen ben Ausgang bes 18. Jah 
hunderts allgemein; an ben Orten, wo bie Höhe des Preifes der Anſchaffung bes ganzen 

Schriftſtellers Hinberlih war, wenigftens Chreftomathieen. Wolf hat ihn ben eigentliches 

Yateinifhen Secundaner:Profaiften genannt. Diefen Platz behauptet er noch; ihm ent 

ſpricht bie zweite Gymnafialclaffe Bayerns und in Defterreich bie fünfte Claffe. F 
man bat in dem Organifationg-Entwurfe die ganze profaifche Lectüre bes Obergymnafiumi 

nad der römifchen Geſchichte georbnet; das erfte Buch, wichtige Partieen aus ba 

*) Rosmini p. 123. 
**) Abgedruckt bei Bootfield p. 95. 

***) Instit. Thorun. II, 1. p. 501. 

+) de literarum ludis reete aperiundis bei Qormb. I, 669. 

+) Für diefe Zwede find die conciones Livii von Perionius (1532), Lotichius (1537) u. a.beftimm! 

inbefonders Elzevirſche Sammlungen im 17. Jahrh. 

+rt) Bormb. I, 89, 201. 473. 

*4) Einige Nachweiſungen bei Kühnaft ©. 2. 

*+}) Vormb. III, 225. 

*t47) Vormb. III, 389. 

*+) Bormb. III, 627. . ER 

**44) Nachricht von der Einrichtung des 1. Padagogii, Göttingen 1780. ©. 45. 
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Kämpfen ber Patrizier und Plebejer, ter Kampf Roms gegen Hannibal müßen noth: 
wenbig gelefen werben. Nur Frankreich hat ihm nicht unter ben livres classiques, wohl 
aber Stalien; in jenem Lande hält man um fo feiter an den conciones, bie jelbft Gelehrte 
wie Ch. Thurot wegen ber rhetorifhen Bildung vertheidigen (Revue critique 1877 p. 385). 

Ganz vereinzelt jteht das Urtheil von Wilms,*) L. ſei harakterlos, unkritiſch und 
im vielen Partieen für den Schüler langweilig und müße deshalb von der Schule aus: 

geſchloſſen werben. Wie wohlthuend ift dagegen bie warme Begeifterung eines Nägels- 
bah:**) „Die Fülle des ebeljten Sprachſchatzes iſt ed ja, bie ihn fo herrlich für die 
Jugend madt. Er ift nicht fo großartig, wie Caeſar, aber fein Latein ift wohlthuend; 

er hat ja den Cicero Hinter fi; eine leife Umbiegung liegt in feiner Gräcismen. Er 
giebt aber jerner eine empfundene Darftellung bes Edlen und Großen im Römerthum 
und grade durch feinen Mangel an taktifchen und politiſchen Kenntniffen ijt er für dieſe 
Unterrichtsſtufe jo brauchbar, denn hier ift das menſchlich Edle am beften zu gebrauchen.“ 

Er verlangt zwei Jahre und minbeftens vier Bücher. Nägelsbach ift dazu angeregt bon feinem 
Lehrer Roth, der fpäter aud in Württemberg Livius für die Maturitäts- Prüfung an- 
orbnete, weil er von ber anhaltenden Beſchäftigung mit 2. den größten Nuten für bie 

Ausbildung des deutſchen Stils erwartete (G. Pädag. ©. 216). 
Daß man nicht den ganzen Livius in der Schule leſen könne, ift ſelbſtverſtändlich, 

daher ijt eine Auswahl zu treffen. Damit empfehle ich nicht eine der zahlreihen Ehre: 

ftomathieen, bie mit Bauer 1766 beginnen (zulegt 1824), dann Sörgel (1784), Snell 
(1795 1825), Kayfer, in Holland 1825 Schnippers und bei und noch 1860— 1872 W. or: 

dan in Stuttgart, fondern die Auswahl eines ganzen Buches. Wolf***) wollte die curforifche 
Lectüre desjelben mit ber dritten, auch wohl vierten Decabe beginnen und bie erjten in 
bijtorifcher Beziehung ſpäter nehmen. Mit dem erften Buche zu beginnen ift allerdings 

bedenklich, weil bie politiichen und Biftoriihen Schwierigkeiten zu groß find. Schraber 

empfiehlt außer ben erjten beiden Büchern Bud 5—7 (Camillus) und 21—24 und wird bei 
ben zuleßt genannten um bes punifchen Krieges willen wohl allgemeine Zuftimmung finden. 
Hudemannt+) hat die vier legten Bücher ber erjten und bie ganze dritte Decade ausgewählt, 
aljo die Geſchichte des famnitifchen und des zweiten punifchen Krieges. Wenn aber biefe Bücher 
nur in einer Auswahl des Intereſſanteſten gelejen werben follen, jo überläßt er dieſe dem fub: 

jectiven Ermefjen des Lehrers und macht nur eine andere Art von Chrejtomathie. Er über: 
fchreitet das Maß der Schule, wenn er Livius auch noch in der Prima beibehalten und dorthin 

die vierte Decabe verlegen will, woraus höchſtens einiger Vortheil für die Kenntnis ber 

Geſchichte des Antiohus und Perjeus, vielleicht auch Stoff zu einigen Aufjägen gewonnen 
wird. Bei einer rafcheren Lectüre wird ſich immer nod) Zeit finden, auf die Eigenthümlich— 
feiten bes Livianiſchen Ausdrucks hinzuweiſen, obgleich darauf nicht zu großes Gewicht 
gelegt werben darf, weil die Schüler doch von Cicero noch nicht genug kennen, um ben 

Gegenfag zu biefem zu begreifen. Für Hannibal Feldzüge fehlt e8 jegt noch an ben 
Mitteln ber Beranfhaulihung, die wir bei Caefar bereits befißen. 

Die Schulausgabe von Weißenborn jeit 1853 in 10 Bänden bat viel Beifall ges 
funden; bie wiederholten Auflagen einzelner Bände (B. 1 u. 2, 21—23 bereits in 
ſechſter, 3—10 in vierter, dagegen bie vierte und ein Theil der fünften Decabe erft in 

zweiter) zeigen bie Aufnahme in den Schulen, obgleich das Bud, dem Lehrer mehr Hülfe 
gewährt ald dem Schüler. Die Bearbeitung von Erufius und Mühlmann (1846—1854 
in neun Heften) ift weniger beachtet. Bon der von Frey 1865 begonnenen find nur 
zwei Hefte erſchienen; die vollftändig neue Bearbeitung von Mor. Müller (B. 1. 1875) 
ift wohl gelungen. Recht brauchbar ift B. 21 u. 22 von Fabri (1837), neu bearbeitet 

*) MWeftfäl. Directorenconf. XII. ©. 34. 
*) Gymn. Päd. S. 119. Schmids Engyll. I. ©. 924. 
***) Arnoldt II, 168. 

f) Die Lectüre des Livius auf Gymnaſien in der Berl. Zeitihr. j. GW. Bd. 5. ©. 497. 
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von Heerwagen (1852) und B. 23 u, 24 mit lat. Commentar von Fabri (1840). 
und B. 24 von H. %. Müller (1878). Etwas über bie Schule hinaus gebt Wölfflin 
in B. 21 (1873) und 22 im J. 1875*), fo werthvoll diefe Arbeit jonft iſt; basjelbe aber gilt 
nicht von Tücking's Bearbeitung des 1—B5. 21. (2. verbeflerte Aufl. 1877) und 22. Bude; 
das 3. 5. Buch (1876) find nur etwas befler durch bie Beſchränkung ber blos überſeten 
den Anmerkungen. An Rußlaud bat Völkel 1869 B. 21. und 22. herausgegeben, weil 
dieſe Bücher faft vorzugsweiſe in den ruffiichen Gymnaſien gelefen werben. — für ben 
Wortſchatz genügt das glossarium Livianum (1784) aud in. ben fpäteren Ausgaben von 
Schäfer (1804) und von Kreyßig (1827) gar nicht; die von Hildebrand angelegten reihen 
Sammlungen zu einem Lexicon Livianum bat Mor. Müller zur Vollendung übernommen. 
Den Sprachgebraub hat Kühnaſt am ausführlichiten behandelt: Die Hauptpuncte ber 
Livianiſchen Syntar 1872, eine zweite vermehrte Bearbeitung breier Naftenburger Pros. 
von 1863. 1867 und 1868, aber wenig genügenb.**) Zu den von Teuffel dafür angeführten 
Programmen find noch hinzuzufügen: Güthling de T. L. oratione cap. II, quod et 
de participiis (Liegnit 1872); Kriebel, der Periodenbau bei Cic. und Liv. (Prenzlar 
1873); Vielhaber über ben accus. ce. inf. fut. aetiv. in ben Livianiſchen Stubien 1. 
(Wien 1871); Lorenz über ben Dativ der Beitimmung, befonbers den Dativ bes Gerun— 
divi (Meldorf 1871. 1874). 

Zweifelhaft ericheint die Lectüre des E. Salluftius Erispus. Als biefer für 
Caeſar eifrige Parteigänger nad dem Tode besjelben ſich von dem politiſchen Schauplat: 

völlig zurüdgezogen hatte, wendete er ſich der Geſchichtſchreibung zu und verfaßte zuerfi 
(nicht vor 43, nad Mommfen bereit8 46 oder 45) de Catilinae coniuratione oder bellum 

Catilinarium und bald barauf das bellum Jugurthinum. Nur biefe beiden Schriften 

Können bier in Betracht fommen, weil von ben 5 Büchern historiae (von Sullas Tote 
78 bis 67) nur Bruchſtücke erhalten find. Das Altertum ftellt diefen Hiftorifer mit 
Ausnahme des Livius (iniquus Sallustio fuit) fehr hoch; Tacitus (Ann. III, 30) nennt 
ihn rerum Romanarum florentissimus auctor, Martial (XIV, 191): primus Roman 

Crispus in historia, bie Urtheile Quintilians (II, 5, 19) unb beſonders X, 1, 101 
at non historia cesserit Graecis nec opponere Thucydidi Sallustium verear, nidt 

zu gebenfen ber Verehrung, bie er um ber Sprache willen bei den Frontonianern, ober 

wegen bed Schatzes fittlicher Lehren fogar bei Kirchenvätern gefunden hat. Wie Thu: 
bibes***) machte er bie eigene Zeit zum Gegenftanbe feiner Darftelung und bemüht 
fi, fern von dem Parteitreiben, +) treu und gewiſſenhaft zu erzählen. Amar find im 

Catilina hronologifche Ungenauigkeiten+}) (bie fhlimmfte haben Linker und andere burd 
Umjtellung befeitigt), Manches ift flüchtig gezeichnet, wie denn Ciceros Antheil an ber 
Begebenheiten und die Stellung feines Collegen Antonius nicht volftändig erkannt wirt, 
felbjt in der Auffafjung des Eatilina tritt weniger der Staatsmann im Zufammenbanst 

mit den politifchen Parteitämpfen hervor,++}) aber dies bereditigt nicht den Catilina für ein 

romanhaftes Pamphlet zu erklären, in bem er eine Apologie Caefard oder gar, wie Dietfä*7) 
. meint, feine eigene und nur inbirect Caeſars beabfichtigt habe, ober in Jugurtha bie Verberr 
lihung ber Führer der Demokratie zu fuchen. Licht und Schatten ift ziemlich gles 
vertheilt, das zeigen die Betrachtungen über bie inneren Zuftände Noms (Cat. 37-39. 
Zug. 40—42), der Tadel des Marius, die Verberrlibung Catos. Und doch ift dei 

*) Diejes Bändchen ift ſchon mehr fir die Schüler geeignet. — In Amerika hat Lincoln sel- 

ctions from the first five books commentirt; in Schweden Frigell das 21. ®. (Upſala 1871). 

*) Madvig kl. Schr. ©. 377. 
***) Vell, Pat. II, 36 nennt ihn aemulum Thucydidis. 

f) Cat. 4 eo magis, quod mihi a spe, metu, partibus reipublicae animus liber era! 

oder Hist. fr. neque me divorsa pars in civilibus armis movit a vero, 

rt) Mommfen Hermes I. 427. 436. 

+rr) Ihne in den Verhandlungen der Würzb. Philologen-Berj. S. 106. 

* Berhandl. der Stuttg. Phil.:Veri. S. 27—39. Vgl. Philolog. Anz. Bo. VII. ©. 331. 
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Bedenken Wiedemanns*) gegen bie Lectüre in der Schule nur auf dieſe angebliche 
Parteilichkeit gegründet. Einen andern Angriffspunct haben die Anklagen wegen Ueppigs 
keit, finnlier Ausichreitungen und Habfucht geboten und von ven Schimpfwörtern an, 

mit benen ihn Lenäus**) beehrt, bis zu ben Kirchenvätern gründliche Verachtung ge— 
prebigt, die in ber Verwerfung bes ftrengen. Schloffer gipfelt. Man rettet Salluft 
nicht damit, daß man biefe Beihulbigungen für Bagatellen erflärt oder auf Rechnung 
der Parteileidenſchaft feßt oder auf bie immer lebendige Luft am Scandal zurüdführt, 
ober gar bie Zeugnifje für unficher und verbächtig erflärt. Salluft hat als Schriftiteller 
mit feiner nicht tabellofen Vergangenheit gebrochen und darum find feine moralifhen Be: 
tradptungen nicht eitel Heuchelei, von ber man fi mit Abfchen abwenden müßte. 

Mit gleiher Strenge hat man bie künſtleriſche Nahbildung bes Thuchbibeifchen 

Stils getabelt unb dabei bie brevitas, das abruptum dicendi genus, weldes zur 

obscuritas werbe, die nimia priscorum verborum affectatio (jo Pollio, oder priscorum 

Catonis ***) verborum ineruditissimus fur bei Lenäus ober das Epigramm bei Quintil. 
VII, 3, 29 et verba antiqui multum furate Catonis), bie zahlreichen Graecismen 
(Quint. X, 3, 17) unb bie novatio verborum (Gell. IV, 15) geltend gemacht. Ja 
Wölfflin findet in vielen Eigenthümlichfeiten des Gatilina, theilweife auch des Jugurtha 
„vulgäres Demofratenlatein.” Auf die Abweihungen von ber gewöhnlichen Redeweiſe, 
auf bie Nachahmung des Cato (Sifenna durfte babei nicht überfehen werben) lege ich 
weniger Gewicht. Sallujt mußte fi) eine neue Sprache ſchaffen, barum 309 er der größeren 

Würde wegen bie älteren Hiftorifer heran, barum fcheute er fich nicht Neues zu ſchaffen. Die 

viel beſprochene Kürze, +) die Quintilian (X, 1, 102) befjer al$ immortalis illa velocitas 

bezeichnet, bejteht darin, daß bie Gedanken in rafcher Folge auf einander brängen und 
in bejtändiger Spannung erhalten. Cine bejondere Schwierigfeit bereitet fie bei ber 
Leetüre gar nicht und giebt feinen Grund Salluft in der Schule zu befeitigen. 

In der Schule wurde er früher jelten gelefen. ob. Sturm beftimmt ihn erjt für 
ordo quartus; Salustius post hanc praeceptionem (der Rhetorif) adiungi potest — 

non exemplorum gratia, quae in Cicerone et Demosthene demonstrantur, sed 

ob historiam et singulare genus orationis, in quo cum iudicio versandum est, unb 

nachher jest er ihn mit Caeſar in ben ordo tertius.T7) Rivius fol ihn in Sachſen 
benußt haben; in ber Medlenburgiihen 8.:O. von 1552 und in ber Brandenburger 
Sch.O. von 1564 ftehen neben Eiceros kleinen Schriften Sallustii historiae.+Ff) Erft 
im 18, Jahrhundert erjcheint er in den Franckiſchen Anftalten, aber nur in ben Repetitione: 

ftunden ber latina prima, und ebenjo in ben ſächſiſchen Landesichulen;*7) fonft nirgends. 
Wohl aber hat die Theorie ihn immer mehr zu beachten angefangen, namentlid Wolf, 
freilih mehr in Rüdficht auf die Darftellung:*}7) der Ton des Ganzen fei zwar nicht 

nachzuahmen, doch jtedten Kernausbrüde darin; er gehöre unter bie gebanfenreihen Schrift: 
fteller, bie fein Wort vergeblich fagten; oder Schelle S.231 und ganz befonders Eußner,*F77) 
der ihn bringenb empfiehlt und behauptet, er mühe dem Schüler lieb werben, wenn ihn 
nur ber Lehrer in gewinnender Weife vorzuftellen verftehe. Und jo finden wir ihn in bem 
Wieſeſchen Lehrplane und zwar Jugurtha für III®, und wieder in II? Livius oder Salluft, 

*) Philologus XXIL, 495. 

**) Suet. de gramm. 15. Gell. XVII, 18. 

+) So auch Auguftus bei Sueton c. 86 Fronto p. 62. 
+) Quint, IV, 2, 45. vitanda est etiam illa Sallustiana (quamquam in ipso virtutis 

obtinet locum) brevitas warnt nur den Redner, vgl. X, 1, 32. 

rt) Vormb. I, 667. 669. Ihm find die Franzoſen bis ins 17. Yabrh. aefolgt. 

+trr) Vormb. I, 64. 534. 
*r) Bormb. III, 230. 622. 

*) Arnoldt H, 168. 

*+Hrr) Salluft in der Schule, in der Ziſchr. f. GW. XXI. ©. 801. Auch Hirzel nennt ©. 211 

Salluſt und zwar für ein ganzes Jahr. 

Pädag. Enchflopäbie. XI. 4) 
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während Frick nur Eatilina und zwar für Ober-Secunda verlangt; Sachſen nimmt ihn in UI, 
Bayern liest ihn in der zweiten Gymnaſialelaſſe, Oeſterreich in der zweiten Elafle des Ober: 

Gymnaſiums. Hier hatte der Entwurf $. 26 „Rom in ber Zeit ber Parteilämpfe und im 
Uebergange zur Monarchie dargeftellt an den gleichzeitigen Klaſſikern“ gefordert und daher 
beide Schriften bes Sall. zugelaffen, eine Verfügung vom 15. Jan. 1867 läßt mur ned 
Jugurtha gelten. - In Frankreich ift er für bie troisiöme vorgefchrichen. Ich meim, 
daß er beſſer ausgejchloffen wird, um auf der oberften Stufe bie Lectüre des Eicere 

nicht zu ſehr zu beeinträchtigen. Ja ich ſchwärme auch nicht fehr für die Privatlectür, 
welcher ihn beſonders Nägelsbah*) und Scraber**) überweifen, und zwar jener in 

den beiben oberjten Elaffen, aljo der norddeutſchen Prima, diefer in Sceunda, Sprad- 
lihe Schwierigkeiten würde er nicht machen, wohl aber liegt das fachliche Berftänbnis, 
wie bei @aejars bell. eiv. über der Nltersftufe der Secunda. Die Methode bei da 
Lectüre des Sal. hat Pauli Methobologie IT, S. 117—167 behandelt. 

An Schulausgaben ift Fein Mangel, aud) wenn wir von ben Bearbeitungen Sei 
tingers, W. Langes und Herzogs abfehen; es kommen Fabri (1831. 1845), Kritz (1856), 
Dietih (1864), Hinzpeter (1867) und befonders R. Jacobs (feit 1852, die 6. Auf. 
mit einigen Zufägen von Hirfchfelder 1874, aud von Thomas 1877 nad Belgien wr: 
pflanzt) in Betracht. Ein Specialwörterbuch, wie es Erufius (1840), Schneiber (183), 

Eichert 1867 und 1871 geliefert, ift bier entbehrlich. Zu den von Teuffel angeführten übe 
den Spradhgebraud handelnden Schriften gehören noch Paldamus quaestiones Sallustiana 

(Dresden 1852) und Differtationen von Anſchütz selecta capita de symtaxi Sal. 

(Halle 1873) und von Brünnert de Sallustio imitatore Catonis Sisennae aliorumqu 
veterum historicorum (Jena 1873). Progr. von Düffelborf (1873) und von Hermann 

ftabt (1873) find entbehrlich, dagegen nicht zu überjehen eine Göttinger Differt. (1874) 

von Pratje über die fpäteren Nachahmer 2. Septimius und Sulpicius Severus. 
Biel mehr als Salluft ift Cornelius Tacitus zu beachten, geb. um 54 n. Cht. 

geft. zw. 117—120, der zum Redner gebildet die Staatscarriere machte (Hist. 1, 1}; 
als das Gefühl der Sicherheit unter Nerva zurückgekehrt war, fprady er nach. der fünfiig 
jährigen Schredengzeit unter Domitian zuerjt wieder ein freies Wort. 97 trat er her 
vor mit dem Büchelchen de vita et moribus Julii Agricolae, 98 ober 99 folgte dr 

Germania, dann bie Historiae libri XIV, in welden er bie Geſchichte des Flaviſchen 
Haufes (69—96) behandelte, endlich ab excessu divi Augusti 1. XVI, ***) melde fi 
Regierungsgefchichte der Juliſchen Dynaftie nad dem Tode Augufts (14—68) enthieltn 
und zwifchen 115 und 117 herausgegeben find. Von ben Hiftorien find mur die ver 

erften Bücher und die erfte Hälfte des fünften erhalten; in den Annalen fehlt und dr 
ganze Regierungszeit des Caligula, des Claudius vom Anfange bis 47, Nero 66-68 
Weitere Pläne bie Zeit Nervas und Trajans zu fchreiben ober auf die Auguſteiſche ZA 

zurückzugehen hat er nicht ausgeführt. In den beiben größeren Werken behält er, mie 
alle Römer, bie annaliftifche Form bei, bemüht fi aber alles pragmatiſch zu behandelt 
(Hist. I, 4) unb die Urfahen bes Gefchehenen bald aus den Verhältniſſen, bald us 
den handelnden Perfonen zu entwideln. Daher jeine Meifterfhaft in der pfuchelogide 
Analyfe der Charaktere. Der Grundton der Darftellung ift ernſt, bitter, bie darben 
oft düſter. Seine Sprache hat ſich erft allmählich geftaltet. Der Dialog, ein Nadklan 
Ciceronianifcher Studien, liest ſich wie eine Schrift ber beften Zeitz Agricola ift pret 
in ber Weife Sallufts gefchrieben, aber nicht ohne Anklänge an die frühere Ciceronianili 

Periode des Schriftftellers; in ber Germania, bie nicht ganz frei ift vom einer vhd 
riſchen Häufung von Synonymen und Figuren, tritt ſchon mehr die gebrungene Fer 

) Gymn. Päd. S. 122. Schmids Enchkl. I. 
**, Erziehungslehre S. 350. Auch Henrichjen ift derjelben Anſicht. 
**) Jetzt jollen 12 Bücher der Hiftorien, 18 der Annalen geweien jein, noch bazu iymmetrild 

gegliedert, dort je 3, bier je 6. 
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hervor, die fi in ben Hiltorien und noch mehr in ben Annalen zu der fnappen, poin: 
tirten Schreibweije geftaltet, die durch ihre Neuheit und Kühnheit reizt. 

So lange die Schule das Hauptgewiht auf bie Yertigfeit in ber lateiniſchen Dar: 
ftellung legte, Fonnte von dieſem Scriftjteller gar nicht die Rede fein. Erſt gegen ben 
Ausgang des 18. Jahrhunderts wird in ber Churſ. Sh.D.*) für die erfie Claffe 
ber Landesſchulen neben andern angeordnet „einige ausgejudhte Stüde des Taeiti, als 
vitam Agricolae etc. zu lejen, wo bas etc. offenbar aud) andere Schriften für zuläffig erklärt, 

„Herbart**) fagt jehr bündig: „T. ift nicht für biejes Alter.” Wolf ſchwankt; als 
es fih 1811 darum handelte mit ber Behörde wegen des Neglements für die Maturitäts- 
prüfung zu nörgeln, ſagte er, T. gehöre gar nicht in die Schule (Cons. 186), dagegen 
empfiehlt er (Cons. 118) den Agricola und bie Germania, wieder einmal in einer höchften 
Abtheilung ausgewählte Stellen, enblih in dem Stundenplane für das Joachimsthal 
neben dem Agricola aud) die Historiae und in Selecta die Annales.***) Bödh wieder er— 
Elärte dieje Lectüre als eitel Prahlerei. Nägelsbach weiß nicht, wohin mit T. Bald ift er 

ihm zu gut für die Schulbank oder den Gedanken nad) zu ſchwer für Schüler, und wo man 
bie Zeit dazu nehmen jolle, bleibt ihm bei dem achtjäßrigen Gumnafialcurfus in Bayern 

unerfindlich; anderwärts will er Annalen lieber als Hiftorien und Agricola und ſchließlich 
ift er doch nicht abgeneigt dem T. eine philoſophiſche Schrift des Eicero zu opfern, um 
die Germania lefen zu können.) Scharbe bat nod dazu im einer den Stil bes T, 
nahahmenden Sprade 1830 in Sorau ein Progr. gejchrieben: annales Cornelios iu- 

ventuti explicatos in beneficii loco haudquaquam esse numerandos, nur um ber 

traurigen Zeiten willen, quo oculos convertere iuventus sit nescia. Und dieſen trau: 
rigen Stoff hat neben ber künſtlichen Sprade auch Schweizer-Sibler 77) gegen T. geltend 
gemadht. 

Tac. jteht jet auf allen Lehrplänen mit allen 777) ober body mit einigen feiner Schriften. 
Für Oeſterreich ift in der vierten Elafje des Ober: Gymnafiums vorgejchrieben: T. Agri- 
cola oder Germania und in fid) möglichſt abgejhlofjene Gruppen aus beiden oder einem 

ber beiden Geſchichtswerke. Sogar in Italien figurirt lettura di Tacito ohne Angabe 
der Schriften. Man muß die Jugend mit biefem großen Hiftorifer befannt machen, *+ 
obſchon es richtig ift, daß erjt reifere Männer zu bem vollen Verftänbnis besfelben 
fommen. 

Agricola wird von Vielen namentlih zur Einführung in bie Yectüre bes T. 
dringend empfohlen, *F) von Anderen wenigjtens nicht für ungeeignet erlärt, *FF) ſogar 
der geringe Umfang dafür geltend gemacht. In Frankreich bilbet er bie Lectüre der seconde. 
Das Meifterwerk einer antiken Biographie it es nicht, noch viel weniger eine laudatio 
funebris in buchmäßiger Form, ober ein eloge historique, eine hiſtoriſche Lobſchrift, 

die zugleich ein politifches Glaubensbefenntnis liefert, **7) ober ein Mittel für den Ver: 
fafjer Stellung zu Trajan zu nehmen, oder Domitian zu verläumben.**7) Cine Bio: 

*) Bormb. III, 622. 
**), Herbarts Schriften von Willmann I. 591. 

**®) Arnoldt IL, 168. 

}) Gymn. Pad. ©. 129. 

tr) Jahrb. f. Phil. und Päd. Bd. 85. S. 115. N. Schweiz. Muj. Bd. 5. ©. 282. 

+rr) So der jogen. preuß. Lehrplan: 1® Agric. u. Germ. I® Annales und Abſchnitte aus den 

historiae. 

*) Döderlein, Reden I, 259. Eußner Zeitihr. f. GW. XXI. 804. 
*44) Brandau S. 11 „gr. verdient dfter gelefen zu werden.“ Pland in dem Heilbronner 

Progr. 1874 und Herzog in einem Geraer 1845. 

*14) Weflf. Dir.:Confer. X. ©. 17. Köchly will ihn der Privatlectüre überlafien. 

**+) Im diefer Anficht vereinigt Gantrelle die beiden vorher angeführten Anfichten und führt 

es geſchicht durd in der Revue de l'instr. publ. en Belgique 1. Mai 1870 und jest in Bledeijens 

Jahrb. 1877. ©. 777. j 
*4) Hirzel. über die Tendenz des Agricola von T. Progr. v. Tübingen 1871. 
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graphie jeined® Schwiegervater wollte T. geben, ließ aber dabei die Erwerbung un 
Beichreibung der neu erworbenen Provinz in den Vordergrund treten. Daher bie Auf: 
faffung von einer hiſtoriſchen Monographie ober gar bie voreilige Behauptung, die Ge 
fhichte der Unterwerfung Britanniens fei eine Vorſtudie zu ben Hiftorien und fpäte 
durch Hinzufügung der erjten zehn und letzten fieben Kapitel in das jekige Werk um: 
gewanbelt.*) Schwierigkeiten macht bie Lectüre nit; an brauchbaren Schulausgaben 
ift kein Mangel; Roth mit den ausgezeichneten grammatiſchen Ercurfen (1833), Nifien 
1847, Wer 1852, Krit 1859, 1865, 1874, Dräger 1869 und 1873, endlich in Fran: 
reich wohl als Erfah für Dübner (1843. 1866) Oantrelle (Paris 1875), durch welhe 
boffentlih die Ausg. mit zwei Weberfeßungen und Phrafen (bei Hachette feit 1845) 
verdrängt werben und ſchließlich C. Peter 1876. Ein ausführlicher Commentar it von 
Urlichs zu erwarten. 

Germania oder de situ, moribus et populis Germaniae ober gar de situ ar 

populis Germaniae. Die Lectüre biefer Schrift würde gar nicht in frage kommen, 

wenn bie Anfichten nur einen Schein von Wahrheit hätten, daß fie im Mittelalter von 
einem Mönde in Corvey verfaßt ſei (Waderbarth), oder gar in das fünfzehnte Jahr: 
hundert verwiefen werden müße (Seferftein 1851). Es bat aud nicht am Stimmen 

folder gefehlt, welche die ©. für eine litterariſche Misgeburt erklären, deren Verfafle 
entweber als ein Menſch von jehr ſchwacher Urtheilskraft, oder aber als ein Spaßvegel 
betrachtet werden müße.**) Künßberg ift mit diefer Behauptung, fie fei ein elenbei 
Machwerk, ernitlih von Boot ***) bekämpft worden. An der Echtheit zu zweifeln liegt fein 
Grund vor, bejto mehr gehen bie Urtheile über den Zweck und Werth bes Buches aus 
einander. Luben fand barin nur eine Reihe gelegentliher Bemerkungen über Fand. un 
Volk; als einen Abſchnitt der Hiftorien betrachtete fie Beder und darauf fußend nehmen 
Niefe (Eos II, 192) und Eußner (Fledeifens Sahrb. 1868. ©. 650) an, eine Borarbii | 
zu den Hijtorien jei darin mehr erweitert und aus irgend einem Grunde zu einer beſondem 
Schrift angewachſen. In der Auffaflung des Ganzen findet Baumſtark (Eos I, 39. 
Il, 487) etwas romanbaftes?}) oder, wie er felbit fagt, Wahrheit und Dichtung; a 
wirft mit Ausbrüden, wie läppiſch, förmlich einfältig und felbft unfinnig, finnlofe Platt: 
heit und Widerſpruch mit ſich felbjt u. a. um ſich und kommt troß allevem zu dem Schluft: 
„daburd verliert diefe unjerer Nation jo werthvolle Schrift ihre Bebeutung und Köft 

lichfeit Feinesweges, denn fie enthält bes hiftorifh Sicheren nody überaus Vieles,“ Tat. 
ſoll bei der Abfafjung bald beabfichtigt haben, bie verborbenen römiſchen Sitten burd 
Hinweilung auf die germaniſchen Sitten zu beſſern oder biefelben fatirifch zu geifeln; 

er habe fogar, um bie Farben jtärfer aufzutragen, fi um die Wahrheit feiner Sci 
berungen wenig gekümmert. Noch andere jehen bie politifhe ober biplomatifche Abiikt, 
den Trajan von einem Feldzuge gegen Germanien abzumahnen ober gerabe im Gegenteil 
ihn Dazu anzutreiben. Auch das ift zu viel behauptet, daß die Macht der Ereigmife 
und die Ahnung ber Zukunft ihn auf Germanien geführt und er bie welthiftorifde Be 
deutung bes urwüchſigen Volkes im Gegenfage zu dem entarteten Volke und dem te: 

fallenden römischen Reihe habe zum Bemwußtfein bringen wollen.F+) Es ift ein geſchich 
liches Werk, befjen Aufgabe die Schilderung des Landes und Volkes ift. Zur Löſung 
ber Aufgabe situs gentium describere (Ann. IV, 30) hatte er bereitS im NAgricela 

*) Andreſen in der Berl. Feltichrift des Grauen Kloſt. 1874. Der Einfall von Held (Schweid⸗ 

niter Progr. 1845), Agr. jei das aus Frliden des Tacit. zufammengefegte Machwerk eines jpätere 

Grammatilers oder Rhetors, durfte von Halm nicht erjt widerlegt werben. 

**) Schr erbittert gegen foldhen Unverftand Gerlach in der Verh. der Phil.Verſ. in Hanno 

©. 110. 
*+*) over de Germ. van Taeitus, Umfterdam 1862. 

+) Dagegen Göbel Eos I, 517 und Gerlach a. a. ©. ©. 107. 

++) Gerlah in den Verb. der Phil.Verſ. in Gotha S. 55 (abgedr. in den hifter. Studier 
©. 3083). z 
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einen Beitrag gegeben. Wie Griehen und Römer überhaupt in ber Beurtheilung ber 
Naturvölker einer ibealifirenden Auffafjung nachgeben, jo mußte auch T. bei ben wenig 
befriebigenden Verbältniffen der Kaijerzeit ben Gegenſatz in ber Freiheit und dem natur: 
gemäßen Leben der Germanen hervorheben, ohne bie weſentlichen Fehler derſelben zu 
verfennen oder jeinen römifchen Stanbpunct zu verläugnen. Ob er ſelbſt in Germanien 
gewejen und nur in bem perjönlichen Aufenthalte des Verfaſſers die Veranlaffung zur 
Abfaffung der Schrift zu fuchen ift,*) muß dahin geftellt bleiben; ficherlich hat er gute 
Duellen, wie Salluft, **) Caefar, Livius, bes älteren Plinius libri XX bellorum Ger- 
maniae und andere ***) gewiffenhaft benugt und uns ein Werk binterlaffen, für bas wir 
Deutſche dem großen Hiftorifer nicht dankbar genug fein können. 

Trogdem’ift die Frage, ob die Germania in der Schule gelefen werben fünne ober 
müße, vielfadh erörtert. Mützell Hat in der Zeitihr. fe Gymn. W. 1847 ©. 74 
einen Aufſatz geliefert: Iſt die Germania des Tac. auf Gymnaſien zu leſen ober nicht? 
und barin bie Streitfrage umſtändlich erörtert, um jchliehlih zu der Bejahung ber 

Frage zu kommen. Schweizer:-Sibler hat 1865 in bem Vereine Schweizerifher Gym: 
nafiallehrer die Theſis aufgeftellt, daß die Lectüre des Tacitus beffer allein ber Unis 

verfität zugewieſen werde, jedenfalls bie Leſung ber Germania nicht in die Schule gehöre 
und ijt babei auf jehr ftarfen Widerſpruch geftoßen. Brandau“) fagt, verkehrt wäre 
ed bie Germania zu wählen, ba fie jo viele geographijche und ethnographiſche Schwierig- 
feiten enthält, bak von ben Schülern ein vollitändiges Verſtändnis ſchwerlich erzielt werben 

ann. Es wird aljo bagegen geltend gemacht, daß bie ſachliche Erklärung große Schwies 
rigfeiten made, daß die Zeit, melde man braude, um ben Inhalt verjtänblich und 
intereflant zu maden, zu ben eigentlihen Zweden bes lateiniſchen Unterrichts in feinem 
richtigen Verhältnis jtehe; überdies feien bie gewonnenen Senntniffe 3. B. über bie 
Namen und Wohnfige ber einzelnen Völkerjchaften, über bie öffentlichen Zuftände und 
die Lebensweije, ziemlih unfruchtbar zumal ber Entwidelungsgang unferes Volkes von 

jenen Zuftänben ganz unabhängig ſei. Enblid fpradlidy genommen ſei die Germania 
zu leicht für ben Primaner, gewähre zu wenig Veranlaffung die Eigenthümlichkeiten 
der Darjtellung bes T. zu erklären und könne nod weniger für bie Ausbildung bes 
eigenen Stils nützlich werben. 

Solche Einſprüche haben inbefjen von ber Schullectüre nicht abgehalten. Die erfte Spur 
einer ſolchen finde ich in Bayreuth 1654:77) „Wir befehlen, daß die historia Germanica 
mit Fleiß gelehret werde. Der Anfang foll von Corn. Taciti Bud, de situ et moribus 
Germ. gemadet unb babey angeführe® werben, was beym Julio Caesare, Strabone, 
Plinio et Claudio Ptolemaeo von gedachten rebus Germanieis zu finden.“ Es ift allein 
ber gefchidhtliche Werth, welcher jene Anorbnung veranlaft bat; berfelbe tritt uns jegt im 

einem weit größerem Umfange entgegen. Deshalb haben Nägelsbadh, Heiland, Yrid, 177) 

Schrader u. a. fie bevorzugt und ſie erjcheint in allen Schulplänen. Mit Recht. Das 

vaterländiſche Interefje macht es wünfhenswertb, daß fein beutiher Jüngling das Gym— 
rafium verlafje, ohne bie Bekanntſchaft mit diefer Schrift gemacht zu haben: „Durch 

des Römers Schilderung ijt ein Morgenroth in die Geſchichte Deutſchlands geftellt, um 
das und andere Völker beneiden möchten; hier liegen aus edler Wahrheitsliebe eines 

*) Dieſe Anfiht von Kris haben Gerlach und Baumftark befonders ſtark befämpft. Borghefi’s 

Vermuthung, daß Tac. in Gallia Belgica Proprätor gewejen jei, ift neuerdings in Belgien viel 

verhandelt, wie von Roulez in den Mémoir. de l’acad. de Belg. XLI. p. 20 und von einem 

Rec. in der Revue de l'instruct. en Belg. XVII. p. 434. 
**) Progr. des Fr. Wild. Gymn. in Köln von C. Brunfer 1871. 
*2*) Mölfflin Phil. XXVI. 163. 

+) Progr. von Emden 1871. ©. 11. 

1f) Vormb. II, 631. 

trt) „Die Germania jedem Schüler in die Hand zu geben hat das Gymnaſium eine heilige 

Pilicht.“ 
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Feindes entiprungene Meldungen, koftbare Angaben vor, um fo dankenswerther, weil 

uns bis auf die Zeiten eines Jornandes im fünften und eines Eginhard im adtm 

Sahrhundert Feine Schilderung ter Deutfhen in ähnlicher Ausführlichkeit erhalten ift.*) 
Kein anderes Volk beſitzt eine ſolche Grundlage feiner Altertfumsfunde. Wohl bat fd 
T. öfter geirrt und mit einer gewißen Vorliebe tiefe fittlichere Gedanken umtergelegt, die 
gewiß dem Bolfe fremb waren, aber ben Charakter hat er richtig erfaßt und wahrhaft 
divinatoriſch feine weltgefhichtlihe Aufgabe erkannt, das römische Kaiferreich zu vernichten 
und eine neue Zeit herbeizuführen. Dies muß bei der Erklärung vorzugsmeile int 
Auge gefaft und alles berüdfichtigt werben, was aus Lieberlieferungen fpäterer Zeiten 
die Angaben bes T. unterftüßt und aufflärt.**) Sicherlich ift Krik im Unrecht, wer 
er fein anderes Verſtändnis erzielt willen will als das, welches in Bezug auf Inhalt 
und Sprade aus Tac, ſelbſt gefunden wird umb weldes T. bei feinen Landöleuten 
vorausfeßt. Auf die Namen und MWohnfige ber Nölferfchaften, die er c. 28 und far. 

von Welten an verfolgt, lege ich weniger Gewicht als auf den erften Theil, in melden 
das Land an fih und im Verhältniffe zu feinen Bewohnern und die Sitten im öffent 
lien (c. 6—15) und im Privat:Leben (c. 16—27) behandelt werden, obgleich aus 
jener zweite Theil viel mehr als unfruchtbare Notizen enthält. Aber grade biefer Theil 
bietet für die fachliche Erklärung die meiften Schwierigkeiten, wenn auch in den Arbeiten 

von Zeuß, Schaffarik und namentli von Müllenboff gute Hülfsmittel geboten fint. 
Für alles übrige bieten die verſchiedenen Schriften von Jacob Grimm bie reidyften Ant: 

ſchlüſſe und zahlreihe Germaniften, Hiftorifer und Juriſten find ihm gefolgt, welde zu 

Aufklärung die Staate: und Nechtsverbältniffe, die Agrarverhältniffe und auch tet 
Privatleben genau erörtert haben. Inzwiſchen find freilich wichtige Puncte noch ſtreitig 
Von dem philologifchen Lehrer ift nicht zu verlangen, daß er alle diefe Gebiete beherridk, 
aber er jollte wenigſtens auf ber Univerfität eine Norlefung über die Germania gehört 

haben und dann gewiffenhaft die Ausgaben benutzen, weldye bieje Seite der Erklärung 
befonders beachten. Selbſt in Schulprogrammen ift dazu viel zufammengetragen, wit 
von Greverus (1850), Schweizer: Sidler (Zürich 1860. 1862), Münjdyer (Marburz 
1863. 1864), Pland (Heilbronn 1867). Ich läugne nicht, daß eine eingehende Behant- 
lung viel Zeit erfordert und bie Verfuhung zu Ereurfen nahe liegt. Aber man kanr 
fi bei der Erklärung ſelbſt auf das Nothwendige befhränfen und dann die wichtigften 
Puncte zufammenfaffen. Vollſtändigkeit ift nicht möglich, aber grabe hier gilt es bie 
Luft in dem Schüler zu weden auf ber Univerfität eine genaue Erflärung zu hören. — 
Die ſprachliche Seite kann Feine Schwierigkeiten madjen ; werben bie Eigenthümlichkeiten*”) 
in dem Wortgebraud), in grammatifcher und rhetoriſcher Hinſicht der claffifhen Sprade 

gegenüber hervorgehoben, fo Kann der Schüler einen tieferen Blick in ben Geift de 
römischen Spradje gewinnen. Auf eine Jmitation des Taciteiihen Stils wird kein ve 
ſtändiger Lehrer hinarbeiten. 

Die Deutſchen haben ſeit Jahrhunderten ihre Luft an ber Erklärung der Germanis 
gehabt, }) aber alle die älteren Arbeiten von Coler, Conring und Dithmar an bie mil 
in unjer Jahrhundert hinein (v. Gruber 1832, Gerlach 1835) wird man zurüdlegen 

weil die fahlichen Erklärungen durch die neueren Forſchungen überholt find. Brauche: 
find die Schulausgaben von Krik (1860, 1865, 1869, neu von Hirſchfelder 1878), obgleid 

bier das Sachliche ſehr zurüdktritt; weniger Huppe (1868) und Tüding (1867, 1873, 1877), 
weil die vielen deutſchen Ueberfegungen zur Ungrünblichkeit verleiten, beſſer Schweizer-Sibla 
1871, 1874 und jegt in ber Erneuerung ber großen Orelliihen Ausg. 1876) und Baumftarl 

*) Grimm D. Wörterb. Bd. 1. p. V. 
**) Goeller in den Acta societ. gr. Lips. I, 43 denkt an das Mittelalter. Stellen aus dem 

Nibelungenliede und andere Dichtungen Hat zur Erklärung verwendet Schmeiſſer in dem Vrogt. 
von Gonftanz 1853. 

”*) Zujammenftelung in dem angeführten Auffage von Mützell S. 86. 

r) Schon Melandthon gehört hierher. Corp. Reform. XVII. p. 611. 
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(1876) unb recht brauchbar Prammer, Wien 1878; Holtmann (nad) Vorlefungen herausge- 
geben von Holder (1873) ift jebr ungleich in der Behandlung und jchredt Shen ab durch bie 

Grundanſchauung, daß die Germanen bie lebenden Repräfentanten ber Gelten ſeien. Wüſtes 

Draterial*) hat Gurke zu den zehn erften Kapiteln zujammengetragen (1868) und wenig 
geniehbar auch wegen bes Tones ber Polemik ift Baumftarks ausführliche Erläuterung 
des allgemeinen Theild der Germania (1875), wie feine urdeutſchen Staatsalterthümer 
(1873). Für Frankreich hat Gantrelle (1876) endlich eine recht gute Ausgabe geliefert; 
in England gelten wohl noch immer Barker und Lathan (1851), in Dänemark Bloch (1854). 

Bei den beiden größeren Werfen ijt die Auswahl leicht. Hirzel S. 211 giebt den 
Historiae den Vorzug wegen ihres Iebhaften Colorits, ihrer eingehenden, ausführlichen 
und anſchaulichen Darjtellung eines zwar kurzen, aber höchſt wichtigen Abichnitts aus 

der römijhen Geſchichte. Allerdings ift der Aufjtand der Bataver von großem ntereffe, 

vielleiht lodt auch ber Bericht über die Juden, allein es ift doch überwiegend Kriegs— 

geſchichte. Man kann fie den Privatftudien überlaffen, für bie auch bie Ausgabe von 
Heräus (2 Bbe. 1864, 1870, der erjte bereits in 3. Aufl.) beftimmt ift. 

Anders ift es mit den Büchern ab excessu divi Augusti, offenbar dem reifften 

Werke des Geſchichtſchreibers. Wenn man au nicht, wie Brandau will, in zwei Jahren 

den größeren Theil der Annalen lejen kann (e6 wäre eine Beeinträdhtigung der übrigen 

Litteratur), fo lafjen fidy doch die erjten drei bis vier Bücher recht gut in ber Schule 
erflären und verdienen es nicht blos wegen ber in Deutſchland geführten Kriege, jondern 
aud wegen ber Anfänge des monarchiſchen Regiments und der Entwidelung der Monardjie, 

auf deren Boden T. fteht. Die Berüdfihtigung der modernen Chrenretter namentlidy 

des Tibertus ijt babei nicht von der Hand zu weilen, zumal dadurch zu gefchichtlicher 
Prüfung des politifhen Warteiwefens angeleitet werben kann. Schulausgabe von 
Nipperdbey 1851, 1855, 1862, 1864, 1871 und 1874, jüngſt mehr den Bebürfniffen 

ber Schule angepaßt, und von Dräger jeit 1868 bereitd in zweiter Aufl. 

Für den Spradigebraud ift feit den Ercurfen Roth's in der Ausgabe des Agricola 
viel gejhehen in Programmen und Differtationen; eine zufammenfafjende wifjenihaftliche 

Behandlung wäre von Wölfflin zu wünſchen. Für die Schule haben wir Sirker, 
Taciteijhe Formenlehre (1871), Dräger über Syntar und Stil des T. (Lpz. 1868, 
1874) und J. Gantrelle, grammaire et style de Tac. (Paris 1874). Bötticher's 
lexicon Taciteum (1830) ift eigentlid audy nur eine Sammlung de stilo Taciti. Jetzt 
ein lexicon Tacit. von Gerber und Greef (1877), für Gelehrte bejtimmt; ein zweites 
ift von G. Andrejen in Ausfiht geftellt. 

Sonad haben wir für bie Lectüre der Hiſtoriker nur vier canoniſche Schrift: 
fteller: in Quarta Nepos, in Tertia Caeſar, in Secunda Livius, in Prima Tacitug; 

wir müſſen uns barauf beſchränken, um Zeit für bie Lectüre des Cicero zu gewinnen, 

ber für bie Berebfamkeit, für die philoſophiſche und für die didaktiſche Darftellung allein 
in Betracht fommt. 

Cicero's Schriften haben ihre eigene Gefhidhte in den höheren Schulen. Da 
der ſächſiſche Schulplan 1528 für ben erften Haufen Officia Ciceronis oder epistolas 
familiares bat, nehmen bie ihm folgenden Kirchenordnungen bies entweder unverändert 
an,**) ober fegen böchſtens epistolae et officia***) und fügen aud wohl de amicitia 

(fo Wittenberg 1533) oder auch noch de senectute hinzu;f) wo aber vier Clafjen 
bejtehen, fallen die epistolae ber dritten, die officia ber vierten Claffe zu.77) Ja in 
Pommern hat man 1563 777) nur die „epistolae selectae a Sturmio oder einem andern“. 

*) Ganz anders Ruhs über diejelben Kapitel 1821. 

*) Bormb. I, 36. 
se) ib, 54. 
+) ib. 28. 54. 

tt) ib. 46. 

+tti ib. 172. 
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Einen weiteren Umfang bat I. Sturm der Cicerolectüre gegeben, nicht etwa als eifriger 
Ciceronianer, denn in bem berühmten Streite juchte er vielmehr zwiſchen Erasmus und 
Longolius zu vermitteln, fonbern weil er an biefem Mujter bie Iateinifhe Darftellung 

üben wollte. Nah ben ©. 530 gegebenen Grunbfägen bat er ſchon in ber unterjten 
Claſſe faciliores et breviores Ciceronis epistolae vorgefchrieben*), in der achten disselvi 
epistolae debent et flectenda atque varianda singula verba eaque rursus coniungenda 
et uniuscuiusque consecutionis tradenda ratio. In ber fiebenten Claſſe wirb de 
amfcitia und de senectute gelejen, libri et pii et elegantes et ad intelligendum faciles. 
Die ſechſte Clafje bildet einen Rubepunft; dafür nimmt man in ber fünften Cicero um 
jo eifriger wieder auf und liest nicht blos die Dfficien, fondern auch eine Rebe, wie pro lege 
Manilia, pro Ligario. Da für bie vierte Claſſe die Rhetorik bejtimmt ift, jo wirb bie 
felbe aus ben partitiones oratoriae und bem erjten Bude ber rhetor. ad Herennium 

gelernt; in ber britten Claſſe werben wegen ber Dialektik bie topica, im ber zweiten 
neben ben partitiones ber orator, in ber erjten bie Bücher de oratore gelefen. Es ift 
wejentlic nur der rhetorijche Unterricht im Intereſſe der Stilübungen in’s Auge gefaft. 

das Ideal aber in Wirklichkeit jchwerlih jemals erreicht. **) Am meiften ftimmt mit 
ihm die Schulerbnung von Brieg 1581,***) ja fie geht in ber Rhetorik noch weiter, 
Die Jejuiten haben in der humanitas faciliores aliquas orationes, ut pro lege Manilia, 
pro Archia, pro Marcello ceterasque ad Caesarem habitas unb benutzen biejelben in 
ber Rhetorif. Der Einfluß Sturm läßt fi darin erfennen, daß bie Bücher de amieitia 
und de senectute mehr Eingang finden, jo 1550 und 1576 in Augsburg, }) in ver 
MWürttembergifhen und Sächſiſchen Schulorbnung, bie beide auch die Neben nidt unbe 
achtet laſſen. Ebenjo erjcheinen Neben 1565 in Heidelberg (Bormb. I, 180), Stral⸗ 
funb (ib. 494, 496), jogar Philippicae quaedam und Verrina sexta, Brandenburg 

(ib. 534), Ganbersheim (ib. 559). Auf die Rhetorik ift dabei befonders zu achten. „Der 
Präceptor fol, wie es in ber Württembergijchen K.O. 7) heißt, fleißig ba argumentum, 
die partes orationis, ben statum, bie argumenta confirmationis, darnach in singulis 
partibus orationis, wie jie orniert und tractiert werben, anzeigen. Unb jell ber Prö 

ceptor erjtlih auff bie inventionem, nachmals dispositionem unb letztlich elocutionem 
acht haben und aljo bie praecepta auff gehörte wei bemonjtriven.“ Ober 1575 im 

Altborf: fr) „In dem Eicerone jollen fie ben usum ober gebraud) dialectices et rhe- 
torices ber Jugend weijen unb anzeigen, welches fie gleidhergeftalt in Demosthene und 
Isocrate zu thun nicht unterlafjen jollen, Aber doch ijt es fürnemlih in dem Cicerone 
nüglic und nothivendig bie rationem compositionis und periodorum anzuzeigen. Bei 

neben aud, wo jondere ſchöne Wörter und auserlefene formulae loquendi und phrases 
find, dieſelben per avaivsı» oder resolutionem an feine locos und ort zu referiven und 
zu bringen. Defgleichen jollen fie die particulas sententiarum unb periodorum fleikig 
wahrnehmen und wie man berjelben im Schreiben gebraudyen jolle, den studiosis vers 
melden unb anzeigen.“ Bei biejem Zwede bleibt e8 nur auffällig, daß bie rhetorijchen 
Schriften jo wenig Eingang finden. In Magdeburg können bie partitiones oratoriae zur 
Abwechſelung mit Neben gelefen werden*}), und nur in der Breslauer Orbmung ren 
1570 werben neben ben „künſtlich gemachten“ Briefen, auserlejenen Reben und DOfficien 
die Bücher de oratore aufgezählt, vielleicht auch Tusculana prima,*+f) In Frankreich 

*) Er jelbft Hat die Auswahl in drei Büchern gemadt. Vormb. I, 663°. 

») Die epist. class. zeigen 1556 beſcheideneren Umfang in den rheloriſchen Schriften, dagegen 

in der 3. und 2. Glafje mehr Reden. 

”*, Vormb. I, 306. 

r) ib. I, 280. 

tr) Vormb. I, 89. 

tr) ibid. 614. 
*r) ib. ©. 416. 

*tr) ib. &. 201. 203. 
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treffen wir am Ende bes jechszehnten Jahrhunderts Briefe, DOfficten und Reben und in 
ber oberften Claſſe Tusculanen und von rhetorifhen Schriften die topica und bie 
partitiones. 

Dieje Reihenfolge epistolae, orationes und offieia erhielt ſich auch im fiebzehnten Jahr— 
hundert. Unter ven Reben fteht 1614 in Beuthen neben ber Maniliana auch die Miloniana 
und in Straliunb werben 1643 bem Gonrector in ber oberiten Elaffe pro lege Manil., 
pro Archia, Milone, Marcello, Ligario, bem Rector DOfficien, Cato und Laelius vor: 
geihrieben.*) In Magbeburg find 1658 biejenigen orationes genannt, melde 
Dresserus mit nüglichen annotationibus der Jugend zum Beften publicieret hat, und 
gleichzeitig im Hanauijchen neben ben Briefen orationes quinque ohne genauere An— 

gabe.**) Das Rhetorifche tritt zurüd gegen bas phraſeologiſche und fachliche Element 
und bie dialektiſche Entwidelung, welche in ber furpfälziihen Ordnung bei Vormb. II, 

149 jehr umſtändlich entwidelt ift. Bünbiger lehrt die Stralfunder ©. 382: prorector 
proponet aliquam orationem Ciceronis, cuius explicationem vernaculam domi prae- 

meditatam a discipulis exiget: quae obscuriora explanabit; vocum ac phrasium 

elegantiorum ac minus obviarum significationem ostendet; inventionis, dispositionis 

et elocutionis artificium indicabit, historias, proverbia, ritus priscos, sententias 

ethicas et politicas notabit nec quicquam omittet eorum, quae ad declarandam 

linguae indolem et orationum scribendarum rationem pertinere videbuntur. Auch bei 

den philoſophiſchen Schriften wird bejonders der formale Geſichtspunct feftgehalten, aber aus: 
brüdlich Hinzugefügt: sed haec omnia ita sunt tractanda, ut ad minutissima quaeque 
nimis anxie discutienda non deveniatur: potissima ratio habeuda eorum, quae 

ab autore sunt scripts, ut ad prudentiam in vita civili comparandam discipuli 

assuefiant. 

Im Anfange des achtzehnten Jahrhunderts bat man in ber erften lateiniſchen Claſſe 
in Halle bie Orbnung umgekehrt in Officia, epistolae ober orationes zu beliebiger 
Auswahl und bie Behandlungsart genau vergejchrieben,***) aber ſchon 1721 wechſelt mit 
ben Officien eincs von ben kleinen libris philosophieis, als de senectute, de amicitia, 
paradoxa unb somnium Seipionis, während bie epistolae in bie zweite Claſſe verwieſen 

find und nah einem fejten selectus gelefen werben.) Es war dies nothwendig, weil 
wöhentlih ein Brief von ben Schülern geliefert werben mußte und die häufigen actus 
oratorii die Anfertigung vieler Reben verlangten. Dagegen find in Greifswald 1726 nur 
ned) epistolae und orationes für bie oberjte Elafje. ©esner, ber in ver Chrestomathia 
Ciceroniana ber Schule ein brauchbares Lehrmittel geboten hatte, nimmt in ber Braunfhw. 
SH.D.+7) ihen einen richtigeren Standpunc ein, einmal in ber Neibenfolge ber 
Schriften, indem er wieber mit den epistolae beginnt, barauf orationes selectae und 

endlich officia folgen läßt, ſodann in der Betonung des Inhalts und der ſachlichen Er: 
Härung, obſchon er feſthält: „die Hauptabfiht muß allezeit bleiben Ciceronis Sprache 
und Art zu denken ſich befannt zu maden, Das übrige giebt fich auch bei einer mittel: 
mäßigen Anleitung nad und nad von jelbjten.” Die Sähfifhe IOrbmungtzf) nimmt 
in der britten Claſſe Epifteln, in der zweiten biejelben mit Uebergehung ber ſchwereren 
und bes ganzen erjten und achten Buches „auch einige leichte und kurze orationes”, in 
Prima wieder epistolae, orationes und officia, alles aber nur behufs der Grlernung 
einer guten Schreibart. Nur gegen die frühe Lectüre ber Briefe erhoben ſich einzelne 

Stimmen, wie Fiſcher in Leipzig, der fie durch die selectae historiae verdrängen wollte, 

*) Vormb. II. S. 118. 382. 383. 
*) ib. ©. 516. 485. 

»*) Vormb. Ill, 85. 

f) ib. &. 225. 
rt) ib. S. 388. 

ttf) ib. ©. 623. 
won 
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Pauli (III, ©. 111) und andere, drangen damit auch an vielen Orten durch. Indeß if 
der Kreis durch Wolf ſehr erweitert und allmählich werben andere Grundſätze befolgt, 
wie fich bei der Behandlung ber verſchiedenen Gebiete ergeben wird. 

Wir lefen Cicero in der Schule nicht mehr, damit die Jugend nad feinem Mufter 
Briefe, Reden und Abhandlungen ſchreibe, fondern bamit fie den Schriftfteller knnen 

lerne, ber bie lateiniſche Sprade zu der höchſten Vollendung geführt, die wiſſenſchaftlict 
Darftellung recht eigentlich für die Nömer geſchaffen hat und fon im Alterthum als 

facundiae Latiarumque litterarum parens (Plin. N. H. VI, 30) over perfectun 

prosae eloquentiae decus (Vell. I, 17, 3) gefeiert ift.*) Daß er als Rebner am 
höchſten fteht, erkennt das Alterthum; *) er Hat darnach in planvoller Tätigkeit mit 

vaftlofem Fleiße gejtrebt (de orat. I, c. 79 u. 95. Brut. c. 93). Bis in bie 
neucfte Zeit hat niemand an biejer Meijterichaft gezweifelt; jegt hat man angefangen ihn 
mit Hohn und Speit zu verfolgen. SCH. Munbt ***) nennt ihn den Talleyrand ber alten 
Beredjamkeit, wirft feinem Stil Gefinnungslofigkeit und Ojftentation vor und fpridt von 

Zungenbrefcherei der langen und athemlojen Perioden, von Aufgeblafenheit der Reduer— 
bühne und von Hebertäubung durch künſtliche Süße, die nie etwas nadhahmungswerthes 

werben fünne unb bie zum wahren Unglüd von ber deutfchen Jugend mit der Muttermild 

eingefogen werbe. Dazu fam bann bie übellaunige, verbitterte Schilderung, welche Trumanı 
von dem Charakter des Menſchen und Staatsmannes mit großer Gründlichfeit entworfen 
bat.7) Th. Mommſen endlih 77) hat in feinem Eultus für den Genius Caeſars nicht Worte 
genug zu einer vernichtenden Beurtheilung Cicero's finden können. Diefe trifft natürlich auf 
den Nebner: „er war nichts ald Abvocat und fein guter Advocat. +47) Er veritand es, feine 
Saderzählung aneftotenhaft pifant vorzutragen, wenn nicht das Gefühl, doch bie Senti 
mentalität feiner Zuhörer zu erregen und durch Witze oder Witzeleien meift perfönliger 

Art das trodene Gefhäft der Rechtspflege zu erheitern;" bazu „muß ber abfolute Mangel 
politiſchen Sinnes in der ſtaatsrechtlichen, juriſtiſchen Debuction in ben Gerichtöreben, 

ber pflichtvergeffene, die Sache ftetS über dem Anwalt aus den Augen verlierende Egois— 
mus, bie gräßliche Gedankenöde jeden Lefer der ciceron. Neden von Herz und Verſtand 
empören.“ Daneben finden wieber ſich Ausiprüche, wie „jeine beſſeren Reben find doch ein: 
leichte und angenehme Lectüre” oder „er war der Schöpfer ber modernen lateiniſchen 
Proja; auf feiner Stiliftit ruht feine Bebeutung und allein als Stiliſt zeigt er cn 

ſicheres Selbftgefühl.* An Nachfolgern fehlt es nicht, wie Blaß, * ) ober an ſchüchternen 
Vorgängern, wie Bake, de minuenda admiratione eloquentiae Ciceron. in bem scholiea 
hypomn. I, 1—37. Sogar ein Schulmann, wie Schönborn in Breslau, *7) wollte bie 

Neben von der Schullectüre ganz ausjhliefen, weil bas Lururiirende ber rebnerijher 
Diction den Schülern auch ſtiliſtiſch höchſt nachtheilig ſei. Wie ganz anbers urtbeilt ein 
anberer großer Geſchichtsſchreiber Roms, Niebuhr *7+), namentli in dem Geſpräch mit 
Thibaut (Ardyiv j. civil. Braris XXI, ©. 391), denn als biejer erklärte, er wolle Eicer 

allein retten, wenn man bie ganze römijhe Yitteratur verbrennen wollte, ermibert 
Niebuhr: „finde ich doch wieder einmal einen Menſchen, welcher ven Cicero recht beur 

theilt. Ich denke über ihn wie du und babe daher auch gerade nach ibm meinen Geb 

*) Underes bei Quint. VII, 3, 64. 66. X, 1, 105. XU, 1, 19. 10, 12. 11, 28. 
**) Quint. X, 1, 112. hunc spectemus; hoc propositum sit nobis exemplum; ile * 

profecisse sciat, cui Cicero valde placebit. 
***) Die Kunft der deutihen Proja ©. 54 —56. 

+) Geſchichte Roms III. 411—588. 597, dagegen Abeken disput. de Ciceronis vita a Dru- 

manno descripta, Progr. von Osnabrück 1848, vgl. auch desjelben Gicero im feinen Briefen 189. 

rt) Röm. Geſch. III? ©. 602. 606. 
fff) Dienbrüggen bewundert ihn gerade al Sadwalter und findet darin feine Haupigröße. 

*+) Die griech. Beredjankeit im Zeitalter Aleganders bis Augustus S. 126. 

*+r) Berhandl. der ſchleſ. Dir.-Konf. I. S. 45. 

*44+) Röm. Geld. I. &. 692 und der Brief aneinen jungen Philologen von Jacob (Lpz. 1839) 6. 18 
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Marcus genannt.” In England bat man feit Midbleton bis Forſyth ebenſo geurtheilt. 
Auch die Franzofen halten an der Tradition feit. 

Da nicht alle Reden gelefen werben können, fo bat man bald an eine Auswahl für 
bie Schule gedacht. Schen für bie Strafburger Schule waren 1585 fünf zufanımen- 

gedruckt; es folgten mit Matth. Dreſchers Comntentar 1591 fieben unb 1602 von dem— 
jelben neun;*) Chr. Eellarius gab 1677 breizehn (biefe Ausgabe ift bis 1764 immer 
wieberholt worben), die Hallifhe Ausgabe (jeit 1849 von mir, bann von D, Heine be— 
forgt) enthielt vierzehn (cbenfo Wetel 1801 und 1828 und Schmieber 1801 und Schulk, 

1821), Drelli fünfzehn, bagegen gieng Weiske (1807) auf breizehn, Moebius (1825) 
und Madvig auf zwölf, Matthiä (1818, 1826, 1830) auf fieben zurüd. Die beiden 
neuejten Sammlungen von Halm 1868 und von Eberhard und Hirſchfelder (1874) geben 
achtzehn, und body fehlt dabei bie divinatio in Q. Caecilium. Die orationes selectae 
verbienen biefen Namen durchaus nicht, weil allein ber durch die Tradition geheiligte 
Unterſchied *) zwiichen Feineren und größeren Neben mafigebend geweien if. Schon 
Wolf hat erfannt, baf bei einer ſolchen Auswahl audy ber hiſtoriſche und antiquarische 

Geſichtspunct nicht außer Acht aelaffen werben bürfe, kann fidh aber felbjt von ber Ueber: 
lieferung nicht losmachen.**) Einen zweckmäßigeren Kanon hat Nägelsbady F) aufgeftellt, 
dem ich aber nicht überall zuftimme. Au leſen find nur Meben, die entweder für bie 

Geſchichte Cicero's ober für die Gefhichte Roms von Bedeutung find. 

Hiernach ift auszufcliehen die Rede pro Archia poeta, womit ich ber feit dem 

16. Jahrhundert FF) allgemein geworbenen Praris entgegen trete. Nur ber viel bewun— 
berte locus communis über die studia artium liberalium bat ihr diefe Beachtung verichafft. 
Man überjah das Urtbeil des Tacitus (dial. 37): non Ciceronem magnum oratorem 
faciunt — Quintius defensus aut Licinius Archias, Catilina et Milo et Verres et 

Antonius hanc illi famam circumdederunt. Bei dem Mangel an genügenden Beweifen 
für das Bürgerrecht des Improviſators mußte er zur declamatio feine Zuflucht nehmen 
und that dies fo übermäßig, dak Schröter (pfeubonyn M. C. B. d. i. Magifter Carl 
Beier in Leipzig 1818) und K. Büchner (in zwei Schweriner Progr. 1839 u. 1841) +17) 
gerabe deshalb an das Werk eines Rhetors gebadıt haben. Solcher Verdacht iſt durch 

bie Zeugniſſe des Alterthums widerlegt, *) die Schwäche ber juriftiihen Debuction aber 

wird nicht geredhtfertigt burdy Redensarten wie von Bähr, daß der Beweis für das Recht bes 

Arhias nicht ſchwer zu führen fei, oder gar durch ven Einfall des Leipziger Klo (Stiliftik 

S. 68), ber Rebner habe vor feinem Bruder, ber als praetor urbanus an der Spike bes 

Gerichts geftanden, und vor einem litterarifch gebildeten Nichterconfeil in materieller Hinficht 

feiner Sache völlig ficher fein können und dasjelbe deshalb durch eine Lobrede auf bie 
Dichtkunſt unterhalten. — Die drei Reden pro Marcello, pro Deiotaro und pro Ligario 
faffe ich zufammen, weil fie in biefelbe Zeit fallen (46 und 45 v. Chr.), ähnlichen Zwed 

und eine gleiche Adreſſe ald Caesarianae haben und nur ihrem geringen Umfange ben 

Platz in der Schule verbanfen. Die Marcelliana weiſe id zurüd, nicht weil fie für 
unecht oder für interpolirt ober für Cicerone indigna *7) erflärt wird, ſondern weil 

*) Ich habe die Sammlungen von Heufinger (1749), Otto (1777. 1800), Reuter (1831), 

Steinmeß (1832), Orelli (1836), Schulz (1843), Süpfle (1837) und Madvig (jeit 1830 oft) nicht 
beſonders aufgezählt, obgleich die legte fritiichen Werth hat. 

*) Auch Hirzel Gymn. Päd. S. 211 hat denjelben nicht aufgegeben. 

**) Yrnoldt II. S. 164. 
t) Gymn. Pad. ©. 125. 

tr) Schon Melandthon (Corp. Ref. XVI. 898). Autenrietd BI. f. bayer. GW. III. ©. 323. 
Nauck Progr. von Ludau 1844. In Frankreich fieft man fie in der troisieme, hat aber eine Menge 

von Ausgaben mit traurigen traductions interlineaires. 

fff) 8. Stahr in Hall. Jahrb. 1841 Nr. 26 ftimmte fofort bei. Das verwerfende Urtheil des 
Halliſchen Koh (Acta litterar. IV. p. 50) fennt man jet nicht mehr. 

*) Pla in Seebode's kit. BL. 1820—22 und Lattmann in der Göttinger Difiert. 1847. 

*t}) Gaston Boissier nennt fie assur&ment le plus ciceronien des discours de Cicéron. 
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diefe improvifirte Gelegenheitsrebe, in welcher der Rebner im Senate bem Caeſar für bie 
Begnabigung des Marcellus dankt, ihm nicht frei zeigt und zum Verftänbnis genane Betannt: 
{haft mit ven Berbältniffen vorausjegt, wenn fie interejfiren ſoll. Das ift in ber troisiöme 
ber franzöſiſchen Lyceen und bei unfern Ober: Tertianern nicht vorauszuſetzen. Die ora- 

tiuncula zur Bertheibigung des Galatiſchen Tetrarchen Dejotarus, der eines Mordverſuchs anf 
Caeſar angeklagt war, ift in Gaefars Wohnung gehalten und von dem Rebner felbit 
als unbebeutend umd kaum des Nicberfchreibens werth erachtet und nur aus Gefälligkeit 
gegen ben alten Gaftfreund übernommen. *) — Anders fönnte es bei ber Ligarianz 

Iheinen, deren künſtleriſchen Werth jhon Georg von Trapezunt entwidelt und bie Lord 
Brougham für bas größte Meifterftüd in lateiniſcher Sprade erflärt hat. Das ijt über 

trieben, obſchon die lebendige Darjtellung, bie ſchöne Sprache und ber eble Freimuth, 

mit weldyem er ſich des verbannten Pompejaners annimmt, wenigitend vor ben Verdäch 

tigungen B. Weiske's hätte ſchützen follen. Schlecht ift diefe deprecatio nicht, aber doch zu 
unbedeutend. *) — Mehr Wiberfpruch befürdte ich, wenn ich die Rede pro Roscio 
Amerino ausjdeibe, Cicero's criminaliftifhe Jungfernrebe aus dem X. 80. Nägelebad 
nennt fie gar bie erfte welthiſtoriſche That Eicero’s, weil er nicht blos den Roſcius gegen 

die Anklage wegen bes Batermorbes vertheibige, ſondern zugleich eine Angriffsmwaffe gegen 

bie Tyrannei det Sulla ſchmiede. Das ftimmt mit Eicero’s eigenem Urtheil überein 
(Offic. II, 14, 51 und Brut. c. 90, 312) und Anerkennung verdient ber jugendliche 

Redner, der muthig dem Günftlinge des Machthabers entgegentrat und ben von allen 
verlaffenen Angeklagten rettete. Die Bewunderung foldes Wagniffes in einer Schredent 
zeit ift wohlverbdient. Aber die Ausführung leidet an Breite, die Sprade an Ardait: 

men unb läftiger Fülle: des rhetoriſchen und gelehrten Aufputzes und bes fpielenen 
Witzes ift zu viel. Das hat der Nebner ſelbſt nicht verfannt (Orat. 30, 107. 108. ipsa 
illa pro Roscio iuvenilis redundantia), benn er bewegte fih noch in ben formen 

Aſianiſcher Berebfamkeit, in denen fein Rival Hortenfiu3 Meifter war. Erſt der Aufent: 
halt in Griehenland und Kleinafien befreite ihn von dieſen Mängeln (Brut. 91, 316), 
und als er aus Gicilien zurüdfam, iam videbatur illud in me, quicquid esset, esse 
perfectum et habere maturitatem quandam suam, und es gelang ihm den KHortenfius 

zu überwinden, nam, fährt er $. 321 fort, cum propter assiduitatem in causis et 

industriam tum propter exquisitius et minume volgare orationis genus animes 

hominum ad me dicengi novitate converteram. Warum follen wir zu jenen mange 

haften Anfängen greifen, während des Vollenbeteren genug vorhanden ift? Sogar R. Kleh 
(Stitiftit S. 65) tadelt bie Lectüre biefer Nebe in den Gymnaſien. Und doch haben 
wir Schulausgaben von Dfenbrüggen (1844), Goßrau (1853), Halm (bereits in 7. Aufl), 

" Richter (1864, zweite Aufl. von Fleckeiſen 1877), und auch die Humaniften, wie Guarint 
von Verona, haben fie bereitd commentirt. — Selbftverftändlich ift, daß rein privatredhtlict 
Neben, wie pro Roscio comoedo, pro Tullio, pro Caecina u. a. nidyt in bie Edule 
gehören (und doch find fie von der Elbinger Realſchule auf der vierten preuß. Directorer: 
Eonferenz S. 116 wirklich vorgefhlagen) ober rein ceriminaltechtliche, wie pro Cluentio 
Habito in Sachen eines Giftmords, objhen fie Joh. Sturm ***) dringend empfohlen hat 

und auch Niebuhr in dem Briefe an einen jungen Pbilologen ©. 144. Auch auf bie 

Rebe de provinciis consularibus, welche Tiſcher 1861 für die Schule bearbeitet hat, 
fönnen wir leicht verzichten, weil bie Schäden ber damaligen Strafrechtöpflege ober dir 
Verdorbenheit der Geſellſchaft für die Schule nicht ind Gewicht fallen. 

AS Reden, welche in der Schule zu Iefen find, bezeichnet Nägelobach F) nad dem 

*) Epist. ad. fam. IX, 12. 
**) Hiede deutjcher Unterr. S. 22. In den Reden und Aufſätzen ©. 186 ſetzt er fie am de 

Ende der Schulzeit nad Prima, am Tiebften nad Ober-Prima. Putſche Ardiv f. Philol. Bd. 19, 
S. 533. 

**) Bormb. I, 689. 
+) Encytlop. 1? S. 925. 
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Gange der Geſchichte die, weldhe Thaten find, bie pro Roscio Amer., von ben Verrinen 
die vierte und fünfte, die Catilinarien; man leſe mit beſonders guten Claſſen bie herrliche 
Mureniana, die jtellenweife prachtvolle Sullana, ja wohl aud die Königin aller, bie 
Sestiana, vielleicht endlich die zweite Philippiea. Der von Lübler*) aufgeftelte Kanon 
ermangelt jede? Princips und mengt Wichtiges und Unwichtiges durch einander. Hiecke 

(Reben und Aufläge S. 180) geht einfeitig von der Forderung aus, daß bie Schule auf Bildung 

männlicher Charaktere hinzuwirfen habe und wählt deshalb bie Roseiana, de imp. Pomp,, 
die Gatilinarien, die Verrinen und Philippiken. — folgen wir der Zeit, jo find zuerſt bie 

Verriniſchen Neben zu beachten, in benen er ben Kampf mit einer mächtigen Partei gegen 

alle Misbräuche der Provincialverwaltung aufnahm und fo energiih durchführte, daß 
Hortenfius auf die Vertheidigung verzichtete und der angeflagte Verres freiwillig in bas 
Eril gieng, ohne das Urtheil abzuwarten.**) Er hatte, um bie Klage lächerlich zu machen, 
ben Genofjen feiner Frevelthaten, feinen eigenen Quäſtor, zum Ankläger fich beftellt; erſt in 
der divinatio in Q. Caecilium mußte ſich Cicero das Necht erfämpfen, als Anfläger in 
dieſem Repetundenprocefje aufzutreten, und er erlangte es durch dieſes Meifterftüd polemiſcher 

Berebfakeit, das einen Pla in der Schule verdient. Nach ber Beruriheilung verarbeitete 

er das reiche Material, welches er in Sicilien gefammelt hatte, zu einer accusatio von 
fünf Büchern, in denen er alle oratoriſche Kunft entfaltet (Orat. 29, 103, 62, 210). 
Das vierte Bud, de signis, weldes von den Sunjträubereien handelt, wird um 
des kunſtgeſchichtlichen Inhalts willen mehr gelefen als das fünfte, de supliciis, 
in weldem bie groben Vernadläffigungen und die Oraufamkeiten bei ber Hand? 
habung des Militärcommandos aufgezählt find, vielleicht weil eine genauere Kenntnis ber 
geſchichtlichen und geographiſchen Verhältniffe Siciliens vorausgefegt wird. Alle brei 
Neben hat Halm feit 1852 bereits in fechster Auflage, Fr. Richter 1866 das vierte, ***) 
1868 das fünfte Bud) und 1870 bie divinatio bearbeitet; von ben größeren Ausgaben 
ift Harles (1784) und Zumpt (1831) nicht zu überfehen. — Die oratio de imperio Un. 
Pompeii war bie erfte politiihe Rede, welche Cicero als defignirter Prätor 66 in einer Bolfs- 
verjammlung bielt; fie gehört dem genus deliberativum an, weil fie ben Vorſchlag bes 
Manilius unterjtügt, gebt aber in ben Lobiprüden bes Pompejus vielfah in das 
genus demonstrativum über.+) ie gefällt durch ihre Hare und anziehende Darftellung 
und erleichtert das Verftänbnis durch die einfache Dispofition, die durch bie Recapitula= 
tionen immer frifh im Gebädytniffe erhalten wird, +7) während Cicero ſonſt das Tech— 
nijche feiner partitio in ber Darftellung gern zu verwiſchen pflegt. Darum eignet 
fi diefe Rede vortrefflih als erfte Lectüre. Es ſoll dabei nicht verfchwiegen werben, daß 
Cicero ein verfaffungswibriges Vorgehen vertheibigt, daß er bie Gründe der Gegner kurz 
abfertigt, 757) daß er im Bunbe mit ben materiellen Intereffen des Ritterftanbes feinen 
bisherigen politiichen Stanbpunct verläugnet uub entweber in Selbfttäufhung. befangen 
oder zur Unterftügung feiner eigenen Carriere bei ber bevorſiehenden Bewerbung um das 
Gonfulat (das ift angebeutet bei Q. Cicero de petit. consul. $. 5) ven Pompejus zum 
Abgott erhoben Hat (Fronto p. 221 ed. Naber. Jul, Victor p. 438 ed. Halm).. Schul⸗ 

*) Gejammelte Schr. S. 207. 

*) Die Analogie des Prozefies gegen Warren Haftings 1788—98 hat Heyne (Opusc. II. 65, 

IV, 95) gut beachtet. 
*) Schon Sturm hatte fie 1565 mit rhetoricae zaegarnpnosıs herausgegeben. Eichhoff 1825 

ift werthlos, ebenio franz. Ausgaben mit ihren zwei Meberjegungen. In England haben Heitland 

and Cowle die divin. und die erfle Verrine bearbeitet. 
+) Orat. $. 102. fuit ornandus Manilia lege Pompeius; temperata oratione ornandi 

eopiam perseeuti sumus. Ep. ad Attiec. II, 21, 4 hunc omnibus a me pietum et politum 

artis coloribus. 
tt) Bauermeifter, Cicero's Rede de imp. P. nad) ihrem xhetorishen Werthe erläutert, Progr. 

von Pudau 1861. 
fff) Haun in e. Merjeburger Progr. 1827. u. Nidl, levitatem et fallaciam argumentationis 

in oratione pro J. M. habita exhibitam ostendit, ſtempten 1842. 
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ausgaben von Benecke 1834, Halm mit lat. Gommentar 1849, Gofrau 1854 mit einer 

Einleitung von 140 Seiten unter überhaupt 183, Halm in ber Weidmann'ſchen Sammlung 

bereits in 8. Aufl. und fir. Richter 1871. — Von ben während bes Conſulates gehaltenen 
Reben, die Cicero felbjt in einer zum Muſterbuch für die Schulen beitimmten Sammlung 

orationes consulares (Epist. ad Att. II, 1) zujammengeftellt hatte, find bie vier Gati- 

linariichen bervorzubeben. Er hielt die erjte am 7. Nov. im Senate, cum Catilinam emisi 
(expuli ober egredi ex urbe iussi jagt er jonft); bie zweite Tags darauf ad populum, cum 

Catilina profugit, zu jeiner Redtfertigung; bie dritte am 3. Dec. in contione, quo die 
Allobroges indicarunt (benn jo ijt wohl zu leſen jtatt invocarunt oder gar involgarunt), 

die vierte am 5. Dec. im Senat, als dort die Anfichten über die Bejtrafung ber Berbafteten 

ihwanften. Mean hat die Echtheit dieſer Neben angezweifelt; nachdem durch F. A. Bell 
auf altera ex mediis duabus als faljdy Hingebeutet war, hat man theils bie zweite, theils 
die dritte für unecht gehalten, Drelli und Paldamus die brei legten, denen LZübler leicht 

fertig beijtimmt (Gel. Schr. S. 207), endlich aud die erſte Morſtadt und unter Bale's 
Schute 1856 Rinkes. Eine befonnene Kritit wird bie Echtheit unangefochten laffen. Dit 

Enthüllung des jhlau angelegten Planes, die Entfernung des Hauptes der Verfchworenen, 

die Zerjprengung der Theilnehmer, die Rettung der Stabt vor Brand und Plünberung 
bleiben Cicero's Verbienjt und darum haben bieje Reben ihren Werth.“) Die beiden erften 

mögen in ber Schule, die beiden andern privatim gelefen werben; bie vierte ijt nicht frei 
von einem rebneriihen Kunjtgriffe, indem Cicero die Gründe für die eine Entſcheidung 
für die er ſich jelbjt nicht bejtinnmt ausſpricht, jo geſchickt häuft, daß er die Stimmung 

der Zuhörer jtatt feiner jprechen laſſen konnte. Schulausgaben von 2, Benede (18), 
von Halm 1875 bereits in 9. Aufl., von Fr. Richter 1869; bie erfte Rede auch von 
Morgenitern (1796), bie zweite von Holzapfel (1807). — Zwifchen bie zweite und tritt 
Gatilinariiche Rebe fällt die pro Murena, der als für das nächſte Jahr gewählter Comiul 
nach der lex Tullia de ambitu belangt war. Weil man bei ber bebenflichen Lage des 

Staats neue Wahlfämpfe vermeiden wollte, übernahmen Hortenfius, Eraffus und Cicero 
die Vertheidigung bes Angeklagten, ber leßtere bie peroratio. Deshalb Eonnte er bie 
eigentliche Rechtfertigung vernachläſſigen, um fich felbit zu ſchützen und das Anjehen ber 
Gegner zu entkräften. Im Hinblid auf M. Cato, ver als subscriptor bie Anklag 
unterftüßte, jpottet er über die rigorijtifche Strenge des ſtoiſchen Moralphiloſophen und 

von dem burchgefallenen Canbidaten Sulpicius nimmt er Beranlaffung den Formellram 
und die Wortklauberei des Juriften zu bewißeln, ohne beide dadurch zu verlegen (Piut. 
Cat. 21). Murena wurde freigefprodhen. Die geijtreihe Rede, geſprochen in einer Zeit, 
welde der Silberblid in dem Leben bed Redners war (Niebuhr im Rhein. Muf. |, 
©. 227), gewinnt immer mehr Gingang in den Schulen und- Hirfchfelder.**) jagt, fie 
verbiene auf der oberjten Stufe der Gymnafien in viel höherem Grabe gelejen zu werben, 
als alle philojophifhen Schriften Eicero’s. Ausgaben von Zumpt (1859), Tiſcher (1861), 
Halm (1866 u. 1872), Koch (1866), auch in England von Heitland und von Reynolds. Die 

von Aonius Palearius gegen Murena erdichtete Rede (zulegt von Göring in eimem 
Lübecker Progr. 1825) wird man mit Nuten vergleichen. — In ber Rebe pro Sul 
vertheidigte er mit Hortenfins P. Cornelius Sulla gegen die Anflage der Theilnabme 
an ber Gatilinarifhen Verſchwörung mit dem beften Erfelge. Da ber Ankläger an bie 
Stelle directer Beweife perſönliche Angriffe namentlih”gegen Cicero geſetzt hatte, erhielt 
biefer Gelegenheit das Gemälde jeines glorreichiten Lebensjahres mit allem Reichthum 
rebnerischer Kunft auszuſchmücken. Das giebt der durch Schönheit und Lebendigfeit der 
Darftellung ausgezeichneten Rebe ein befonderes Intereſſe. Ausgaben von Halm ſeit 1845 
bereitd in 9. Aufl. (freilih mit den Catilinarien) und von Richter 1869. — Die orativ 

*) In dem Kieler Progr. 1878 ©. 12. ftcht aus einem Briefe Bartelmanns: „Gegen die 
Gatilinarien theile ich Deinen Abſcheu; ich Habe fie einmal in der Secunda gelefen und ſeildem 
nicht wieder; ich fonnte mich nicht überwinden. * 

») Zeitihr. f. GW. Bd. XXVIL ©. 251. 
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pro Sestio, gehalten am 14. März 56, ift auch eine peroratio, mit welder Cicero zu 

den übrigen Vertheidigern des Seſtius hinzutrat. Da durch biefe bie Klagepuncte er: 
ledigt waren, *) konnte Cicero eine Staatörede Halten, in ber er Gelegenheit nahm feine 

Politik zu verherrlihen und feine Gegner, namentlich Clodius, zu brandmarken. Die 

Geſchichte feines Erild und die Verherrlihung der optimates im Gegenſatze zu ben 
populares bieten zwei Ölanzpartien. Gerade biefe haben Jordan **) bejtimmt ſich gegen 
dieſe Rebe in der Schule auszujpreden, weil der Echüler ohne die genauefte Tetails 
fenntnis fein lebendiges nterefje gewinnen könne und durch das Gelbitleb, welches 
Eicero fih und jeiner Partei jpenbe, entjchieden gegen Cicero eingenommen werde. 

Scywierigkeiten find vorhanden, aber zur Erklärung ijt in den Ausgaben viel gethan und 
tüchtige Schüler einer guten Prima werben fie unter Leitung des Yehrers überwinten, 
Ich möchte dieſe Rede nicht miffen. Ausgabe von Halm feit 1845 in 4. Aufl, von 

Koch 1863, neu herausgegeben von Eberhard 1877; die früheren von DO. M. Müller (1827) 
und Lotzbeck (1829) find entbehrlih. — Die für Milo am 8. April 52 gehaltene Rebe 
hatte Leinen günftigen Erfolg, benn ber Mörber des Elobius wurde mit 38 von 51 
Stimmen verurtbeilt. In den Nachſchriften der Stenographen hatte noch Quintilian 
(IV, 3, 17) dieſe vor Gericht gefprochene oratiuncula; die jetige hat Eicero erjt nad) 
geraumer Zeit in Muße ausgearbeitet und veröffentlicht. Cicero erwies wieber jeine ganze 

Meifterichaft;**) das Altertfum nennt fie (Quint. IV, 2, 25) pulcherrima ober (XI, 

3, 47) nobilissima und Asconius jagt: scripsit vero hanc quam legimus ita perfecte, 

ut iure prima haberi possit. Nur mit der Wahrheit nimmt es der Vertheibiger bed 

Verbrechens nicht jo genau, zeigt aber, welches Gewicht der Scharffinn [wachen Gründen 
durch Schein und trügende Schlußfolgerungen zu geben vermag. Ausgabe von Garatoni 
(1817), wieberholt von Orelli (1826), von Dfenbrüggen (1841 und 1873), von Halm 

in 7. Aufl., von Fr. Richter 18645 bei den Franzoſen vielfach suivant la möthode des 

colleges in ber bereits harakterifirten Weile. — Auch bie Rede pro Plancio hat Cicero 

erft im September 54 auf den Wunſch feines Bruders niedergeſchrieben. Sie bietet aud) 
ung jest infolge der Organifation politiicher Clubbs behufs der Wahlagitation ein befjeres 

Beritänpnis und wirb für die Schullectüre von Jordan und dem Herausgeber Köpfe 
(1856 und 1873) empfohlen. Garatoni (1815) und bie Erweiterung biejer trefflichen 
Bearbeitung von Drelli (1825) ift nicht zu überfehen. — Die legten Werke, mit denen 
Cicero feine rebnerifche Thätigkeit ſchloß, find die vierzehn philippifchen Reden, f) deren 
Sammlung ald orationes Antonianae der Redner ſelbſt veranftaltet Hat. Da Antonius 
als offener Feind dem Senate gegenübertrat, hat Cicero nod einmal bie libertas 
gegen die neue Tyrannis vertheidigt und faſt ein ganzes Jahr den Kampf kräftig durch— 
geführt. Am 2. Sept. 44 hielt er bie erfte Rebe und erbitterte dadurch ben abweſenden 

Antonius im höchſten Grade, Diefer antwortete in der Sitzung am 19. Sept., in 
welcher wieder Cicero fehlte, mit Höhnenden Worten. Gegen bieje ift bie zweite Rede 

als eine augenblidlihe Antwort im Senate von Cicero in der Ruhe bes Lanblebens aus⸗ 

gearbeitet. Dies ijt die in ben Rhetorenſchulen viel ftubirte divina Philippica (Juvenal 

X, 125), welche Wolf allein in der Schule zulaffen wollte, denn bie übrigen nad) ber 

Zeitfolge fid, anreihenden zwölf Reben ++) kommen bier nicht in Betracht. Dagegen jagt 

Nögelöbah: „Von ben Philippicae kann man eine und die andere herausfuchen; nur in 

ber zweiten ijt eine Stelle wegen ihres unzüchtigen Inhalts mit ven Schülern zu über: 
ſchlagen,“ was noch bebenflicher ift, als die Erklärung derſelben. Jetzt hat man bie 

beiden erjten ausgewählt und das ift auch das zwedmäßigfte; beide find aud von Halm 

*) Weber den Erfolg Epist. ad Qu. fr. II, 4. 

**) Zeitihr. f. EW. X. ©. 659. 
**®) (urth, de artificiosa forma orat. pro Mil. dissertatio aesthetica, Berlin 1833. 

f) Diefen Namen verdanken fie einem Scherze des Atticus. 

tr) Die vierte hat Krauje ohne Grund verdädtigt, 
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(jeit 1856 in 5. Aufl.) und von Koch (1870) vereinigt. An Franfreih bat man and 
die 14. für die Schule bearbeitet. Geſammtausgabe von Wernsborf (1821—22). 

Die leichteren Neben find de imperio Pompeii, die Catilinariae und pro Sulla, 

für eine gute Ober-Secunda auch die Miloniana, endlich Verrinen, pro Murena, pre 

Planeio, pro Sestio und die philippifhen. Bei der Erklärung verfäumt man jekt midt 
mehr dem Schüler alle geſchichtlichen Umſtände Far zu maden, die Dispofition zu ent: 

werfen, die Darftellung zu entwideln, wohl aber verfäumt man vielfach ein Eingehen 

auf das Technijche, auf das man bis zu dem Ausgange bes 17. Jahrhunderts das Haupt⸗ 
gewicht legte. Gerade für dieſen Theil der Erflärung iſt ein Zurüdgeben auf bie Ge: 
lehrten des 16. Jahrhunderts zu empfehlen;*) bie Arbeiten der Deutſchen Melanchthen 
und Joach. Camerarius, ber Franzoſen Barth. Mafjon (Latomus), bu Bois (Sylvius) 
und Mignault (Minos), während P. Manuzio dies weniger beachtet bei ber ſprachlichen 
Seite und Hotman das Rechtliche bevorzugt. Die Collectivausgabe von J. G. Grävius 
(1695—98) in 6 Bänden gehört zu ben befjeren ber fogenannten cum notis variorum; 
Öaratoni hat außer ben philippiihen auch fjämmtlihe Neben in 9 Bänden gegeben 

(1777— 88); Chr. D. Bed Ausgabe (1795—1807) ift nur zu 4 Bänden gekommen; R. 
Klo (1835—39 in 3 Bänden) läßt aud bei Rechtsfragen vielfah im Stiche. 

Für bie philoſophiſche Darftellung find wir gleichfalls allein auf Cicero angewiejen. 
Denn es iſt nicht zu billigen, daß in Franfreih für die classe de philosophie neben 

Cicero auch lettres choisies von Seneca vorgeſchrieben find oder in Bayern für bie 

vierte Gymnafialclafje neben Cicero und Tacitus für die ftatarifche Lectüre aub Seneca's 

Kleinere philoſophiſche Schriften und Brief. Mit Rüdfiht auf fein engeres Vaterland 
fagt Nägelsbahh: **) „die Lectüre des Seneca wiberrathe ich aufs entfchiedenfte aus äſthe— 

tiſchen**) und biftorifchen Grünben: denn dazu gehört ein reifer Geſchmack, und ſein 
Hauptfehler ijt, daß jeder Gebanfe und jeder Sat einen Stachel haben joll: in ruhige 

Entwidlung läßt er fih gar nicht ein. Das ift feine Nahrung für einen Schüler.* 
Und body hat aud Wolf ) die Briefe vieles Philoſophen geliebt und einen Theil der» 
felben den Schulen zugänglich machen wollen. Die dulcia sed quodam modo generosa 
vitia dieſes Schriftjtellers ſchienen ihm nicht jo gefährlih, zumal wenn man das Uns 

periodiſche feiner Schreibart am Gegenfage des Ciceroniſchen Stils recht deutlich mache. 
Aber das gebt über die Forderungen ber Schule. Schon das Altertbum bat biele 

gligernde Darftellung verurtheilt, wie Quintilian (X, 1, 129): in eloquendo corrupia 
pleraque atque eo perniciosissima, quod abundant dulcibus vitiis und noch ſchärfer 
Fronto und Gellius. Deshalb mag ich auch die Briefe an Lucilius nicht, obgleich dieſe phi⸗— 
loſophiſchen Discurje eine vortrefflihe Daritellung ber Eigenthümlichkeiten Seneca’s bieten. 

Cicero wird als philofophiicher Schriftfteller meift gering geſchätzt; er hat bies ſelbſt 
durch offenherzige Geftänbniffe, wie Epist. ad Attic. XII, 52. Fin. I, 2, 6. Offic. I,2, 
verſchuldet. Und doch war er als Jüngling fchon bei feiner Ausbildung für den Reber 

beruf zu dem Stubium der Philofophie geführt, um für die Dialektif und das praftifche 
Leben daraus Gewinn zu jchöpfen, hatte in feinem arbeitsvollen Leben die Hauptwerk 
ber griechiſchen Philoſophen ftubirt und verwendete ſchließlich die Durch bie öffentlichen Verhält⸗ 
nifje gebotene Muße, um feinem Volke bie Philojophie der Griechen zugänglidy zu machen. In- 
kurzer Zeit wurben bie Werfe niebergejhrieben, aber nit als wörtliche Uebertragung 
griechiſcher Quellen, 7) jondern als felbftänbige Verarbeitung bes gegebenen Stoffes mit 
Veifügung eigenen Urtheils. Er konnte fih rühmen eine philoſophiſche Spradye für 

*) Vieles zufammengeftelt in den Sammlungen zu Venedig 1552, Bafel 1553, Lyon 1554, 

Köln 1635 in 3 Bon. 

+") Gymn. Päd. ©. 129. 
“+, Auch Schelle S. 405 meint, er ſei mehr fachreich, aber jeine Form verberbe den Geſchmad. 

rt) Arnoldt I. ©. 170. 

tr) Ueber die Benugung der Quellen urtheilt Madpig praef. zu de fin. p. 61. wohl zu zaihr 
das Verfahren ift fiher bei verfchiedenen Werken verjchieden geweien, bald gebunden, . bald frei. 
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tlihen Leben verlangt, fo ift dies wohl nur ein Nachklang aus ber in 
eliebten Verfubahung ber Elaffiter. Meine Erfahrung hat mich belehrt, 
o am biefer Lectüre Tein großes Intereſſe nimmt; ich werbe ihr Ber: 
beflagen. Bei dem Vorherrſchen derſelben bis im die neuefte Zeit ift es 
wohl feine Schrift Eiceros mehr Bearbeiter gefunden hat; bie üblichiten 
iind von Zumpt (1837, 1849), Unger (1852), v. Gruber (1856, 1866), 
1857 viermal). 

vürbe ich mich für bie Tusculanae disputationes ausſprechen, bei denen bie 
Zeitgenofjen Die bringende Empfehlung bed Erasmus wenig beachtet, 
sahlreihen Commentare der italienischen und beutfhen Humaniften von 

Heroaldo an, von J. Camerarius, H. Wolf und Fr. Fabrictus die Ein: 
mn Schulen nicht geförbert haben. Nur Breslau macht mit der „lieblichen 
von ber Unfterblichkeit der Seelen“ eine rühmliche Ausnahme.*) Seit F. 
dies anders geworben, **) jetzt erfcheinen fie mit den Dfficien in allen Lehr: 

ore Unterprima. Das erfte und das fünfte Buch verdienen den Vorzug. 
‚usgaben erleichtern die Behandlung: F. A. Wolf (1792 und öfter), Neide 
„er (1829, 1835, 1846, 1853), Drelli mit Wolfs akademiſchen Vorleſungen 
5 (1835), Seyffert (1865) und zum Schulgebrauch Tiſcher u. Sorof ſeit 

‚al, Heine (feit 1864), Meifiner (1873). 
ichte die Beſchränkung der philoſophiſchen Lectüre auf Cato für eine mittlere 
Tusculanen für eine obere Elafje für nothwendig. Die Schrift de deorum 

haben bie preußiſchen Directoren in Weftfalen (X, ©. 16) und in Preußen 
24), bie leßteren aud; de divinatione verworfen, mit Necht, weil weder die 
ehren bes Epifureismus noch bie pantheiftifhen der Stoifer, noch die platonifche 
etiſche zu einer vollftändigen und Haren Darftellung gelangen und bei der Behanb- 
uswüchſe des Aberglaubens das nationale und politiche Intereſſe mehr in Betracht 
° das religiöfe. Die Bücher de finibus find mit befonderem Fleiße ausge: 
"db vielleicht die vorzüglichften unter Ciceros philoſophiſchen Schriften. Darum 
such Wolf den Schülern nicht ganz vorenthalten wollen und Nägelsbah und 
'e zur Privatlectüre empfohlen. Bödel (1872) u. Holftein (1873) haben fie 

Schule bearbeitet und in Frankreich find Ueberſetzungen von Stisvenart, Talbot, 

* und die Bearbeitung der zwei erften Bücher von Emile Charles (1874) er: 
Mir ericheinen fie in ber Kritik der fittlichen Principien zu ſchwierig. Außerdem 

-.ın in Frankreich no die Schrift de republica, was ſchon wegen ber lüdenbaften 

nzuläßig erfcheint. j 
cero felbjt (de divin. II, 1, 4) bat mit ben philoſophiſchen Schriften die rheto: 
n (libri oratorii) verbunden, nidyt die Jugendarbeit de inventione, bie er fpäter 

erurtheilte (de orat. I, 2), fondern nur de oratore, Brutus und Orator. Wäh— 

golf alle drei in der Schule verlangte,F) gieng Schelle ©. 489 leichten Fußes 
sefelben Hinweg. Nägelsbadh S. 130 frägt: „Sollen nicht theoretiihe Schriften 

Mbetorif gelefen werben? Eigentlich ſchon; aber ich wühte eben feine Zeit zu ge- 
_.a und vom bloßen Naſchen bin ich Fein freund. Ich weiß feinen Ausweg, als 
 nan fon bei der anderweitigen Lectüre fleißig auf die rhetoriſchen Schriften hin— 

unb bie talentvolleren Schüler auf den ganz trefflihen Orator und Brutus frühzeitig 
erffam macht.“ Die Klage erflärt fidh aus dem früheren Mangel bes neunten Schuljahres 
yern; wir haben bie Zeit dazu und finden beshalb biefe Schriften in ber Prima ber 

seutfchen Gymnafien. freilich in der 12, weftfälifhen Directoren:Eonferenz (S. 16) 

) Bormb. I. ©. 203. 

) Zmölfte weſtf. Directoren-Eonfer. ©. 16. 

*) Die Ehömannihe Aug. in der Weidmannihen Sammlung hat d Auflagen erlebt. 

f) Arnoldt II. ©. 166. 
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Lehren der Griechen über die gefammte Pflichtenlehre zufammenzuftellen und dem Sohnt 
ein Mufter pbilofophifcher Darjtelung in jhöner Form zu geben. Die Alten haben vie 
Schrift hochgeſchätzt, wie Plinius (N. H. praef. $ 28), quae volumina ediscenda, non 

modo in manibus quwotidie habenda oder Gellius XIII, 28 oder Aleranver Severus 
(Lamprid. 30); feit dem 16. Jahrh. ift bie Anerkennung allgemein. Erasmus, Mojellanus,*) 

Melanchthon*) im jehszehnten, oder die Gothaiſche Schulorbnung,***) mirum quam Cic. de 
officiis libri non locupletent solum orationem, sed et mores forment et ad virtutum con- 

ferant cognitionem, ober im vorigen Jahrhundert Fund libri de officiis non tam legendi 

quam ediscendi sunt, oder Friebrid) der Große, der Garve ben Auftrag gab das vorzügliche 
Werk dem deutſchen Volke in eimer guten Ueberſetzung zugänglich zu machen. Unb aus bem 
jetigen Jahrhundert verweife ich auf die lange Darftellung von Schelle S.430, ganz befonbers 
aber auf Döberleins Auffag,F) „ein Wort über Eiceros Officien“ aus dem Jahre 1838. 
Dies fei eine wirkliche Jugendſchrift, denn Cicero habe fie jeinem Sohne nicht Ehren halber 
bebicirt, ſondern ganz eigenthümlic, (eigentlich?) für ihn ausgearbeitet, der mit unjern 
reifern Gymnaſiaſten auf gleicher Stufe der Geiftesentwidlung geitanden habe — daher 
die ganz befondere Popularität dieſer Schrift. Der Lehrer folle nur nit den Phile— 

fophen, fondern ben gemüthvollen, erfahrenen Menſchen barin finden. Kein Buch gebt 
eine fo ausgefuchte Gelegenheit dazu den Schüler mit praktiſchen Lebensregeln zu be 
reihern. Das führt er beifpielsweile an den Negeln über den äußern Anftanb und über 
die Kunft und die Megeln einer gebildeten Converfation aus. In gleichem Sinne nennt 
Nägelsbad 7) es die Erörterung eines wohlmeinenben hochgebildeten Mannes über bie 

Hauptgrundfäge einer populären Moral, bie einen gewißen weltmännifchen Anftrich bat. 
Ganz anders dachte; Wolf: 777) Itaque nisi sciremus singulares quasdam causas olim 

versatas in scriptorum, qui iuventuti praelegerentur, delectu habendo, mirandum 

esset libros de officiis etsi multo accuratius scriptos, verumtamen isti aetati mimus 

utiles in plerisque scholis regnare, Tusculanis vix unius et alterius magistri beme- 

ficio loeum concedi. Auch Roth*r) ift im Widerſpruche gegen feine bayerifchen Freunde 
auf benfelben Gedanken gefommen. Einen andern Standpunct nahm ber orthobere 
Lutheraner Piderit ein, wenn er*r7) geltend machte, „die lebendigften Naturen unter ben 
Schülern wollen aus dieſen Schriften ſich das Sittengefeb nicht prebigen laſſen, aber bie 

friiheften und kräftigſten Schüler fühlen fofort den Widerfpruch, ber darin liegt, ſich mit 

ein paar einzelnen Strablen eines abgeleiteten Lichtes zu begnügen, wo wir im hellen 
vollen Sonnenlichte wandeln können.” Freilich kann der Heide nicht alles auf ben ge 

rechten und gütigen Gott beziehen unb die Pflichten nicht aus dem höchſten Geſetz chriſt⸗ 
licher Liebe herleiten. Da badıte der Katholik Facciolati weniger engherzig: Ciceronis 
officiis nihil plane deesse nec ad boni viri nec ad boni civis institutionem praeter 

Christi nomen et auctoritatem, und ſogar Lübker erflärte: Die Bücher de off. müßen 

wegen ihrer trefflichen ethiſchen und hiſtoriſchen Grundlage in dieſen Kanon, in mweldem 

fie ehedem faft ausſchließlich ſtanden, wieder aufgenommen werben. Ebenjo behauptet 
Winter, *+4+) daß wenigftens bie beiden erften Bücher mit vollem Rechte einen der vorberften 
Plätze in dem Kanon der Primanerlectüre beanſpruchen. Wenn er dabei Parallelen aus 

*) Paedolog. IX. quod is liber non linguam modo eloquentia poliat, sed et pectus reclis 

moribus instruat, unde et Plinii iudieio non legendus, sed ad verbum est ediscendus. 

*), Non alius extat libellus de moribus absolutior offieiis Ciceronis. 

+") Normb. II, 46. 

f) Reden und Aufſ. II, 242, 

tr) Gymn. Pad. S. 1209. Vgl. auch Grysar prolegomena ad Cie. libros de Officiis. Vrogr. 

von Köln 1544. 

rrr) Fi. Schriften 1. S. 349. Arnoldt II, 167. 

*) Gymn. Päd. ©. 247. 

*tr) Eos 1. S. 19. 
*rir) Progr. von Zurg 1872. 
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dem chriftlicgsfittlichen Leben verlangt, fo iſt bies wohl nur ein Nachklang aus der in 
Preußen einjt beliebten Verkubachung ber Elaffifer. Meine Erfahrung bat mich belehrt, 
daß die Jugend an biefer Lectüre Fein großes Intereſſe nimmt; ich werbe ihr Ver: 
ſchwinden nicht beklagen. Bei dem Norherrichen berfelben bis im die neuefte Zeit ift es 
erklärlich, daß wohl feine Schrift Eiceros mehr Bearbeiter gefunden Hat; die üblichiten 
Sculausgaben find von Zumpt (1837, 1849), Unger (1852), v. Gruber (1856, 1866), 
D. Heine (jeit 1857 viermal). 

4) Eher würbe ich mich für bie Tusculanae disputationes ausfpredhen, bei denen bie 
proteftantiihen Zeitgenoffen die dringende Empfehlung bes Erasmus wenig beachtet, 
und auch bie zahlreihen Kommentare ber italienifhen und deutſchen Humaniften von 
Valla und Bervaldo an, von J. Camerarius, H. Wolf und Fr. Fabrictus die Gin: 
führung in den Schulen nicht geförbert haben. Nur Breslau macht mit der „lieblichen 
Disputation von ber Unfterblichkeit der Seelen“ eine rühmliche Ausnahme. *) Seit F. 
A. Wolf ift dies anders geworben, **) jett erfcheinen fie mit den Dfficien in allen Lehr: 
plänen für bie Unterprima. Das erfte unb bas fünfte Buch verbienen den Vorzug. 
Zahlreihe Ausgaben erleichtern die Behandlung: F. A. Wolf (1792 und öfter), Neibe 
(1798), Kühner (1829, 1835, 1846, 1858), Orelli mit Wolfs akademiſchen Borlefungen 
(1829), Klo (1835), Seyffert (1865) und zum Schulgebrauch Tiſcher u. Sorof feit 
1850 jehsmal, Heine (jeit 1864), Meißner (1873). 

Ic erachte die Beichränfung ber philoſophiſchen Fectüre auf Cato für eine mittlere 

und auf bie Tusculanen für eine obere Elafje für nothwendig. Die Schrift de deorum 
natura***) Haben die preußiſchen Directoren in Weftfalen (XI, ©. 16) und in Preußen 

(IV. ©. 124), bie letteren auch de divinatione verworfen, mit Recht, weil weber bie 

beiftiichen Lehren bes Epikureismus noch bie pantheiftifchen der Stoifer, noch die platonifche 
ober peripatetijche zu einer vollftändigen und Haren Darftellung gelangen und bei der Behanb- 
lung ber Auswüdhfe des Aberglaubens das nationale und politiiche Intereſſe mehr in Betradt 

kommt als das religiöfe. Die Bücher de finibus find mit befonderem Fleiße ausge: 
arbeitet und vielleicht bie vorzüglichften unter Giceros philofophifchen Schriften. Darum 
bat fie auch Wolf den Schülern nicht ganz vorenthalten wollen und Nägelsbach und 

Lübfer fie zur Privatlectüre empfohlen. Bödel (1872) u. Holftein (1873) haben fie 
für die Schule bearbeitet und in Frankreich find Ueberſetzungen von Stievenart, Talbot, 

Fouillide und bie Bearbeitung der zwei erften Bücher von Emile Charles (1874) er: 
fchienen. Mir ericheinen fie in ber Kritik der fittlihen Principien zu ſchwierig. Außerdem 

liest man in Frankreich noch die Schrift de republica, was ſchon wegen ber lüdenhaften 

Form unzuläßig erfcheint. ’ 
Cicero felbjt (de divin. II, 1, 4) bat mit ben philoſophiſchen Schriften die rheto- 

rifhen (libri oratorii) verbunden, nidyt die Jugendarbeit de inventione, bie er fpäter 
ſelbſt verurtheilte (de orat. I, 2), fonbern nur de oratore, Brutus unb Orator. Wäh: 

rend Wolf alle drei in der Schule verlangte,7) gieng Schelle ©. 489 leichten Fußes 
über diefelben hinweg. Nägelsbach ©. 130 frägt: „Sollen nicht theoretische Schriften 
über Rhetorik gelefen werben? Eigentlich ſchon; aber ich wüßte eben feine Zeit zu ge- 
winnen und vom bloßen Naſchen bin ich Fein Freund. Ich weiß feinen Ausweg, als 
daß man ſchon bei ber anderweitigen Lectüre fleißig auf die rhetoriſchen Schriften hin— 
weist und bie talentvolleren Schüler auf ben ganz trefflichen Orator und Brutus frübzeitig 
aufmerkſam macht.“ Die Klage erklärt fi aus dem früheren Mangel bes neunten Schuljahres 
in Bayern; wir haben die Zeit dazu und finden beshalb bieje Schriften in der Prima ber 
norbbeutichen Gymnaſien. Freilich in der 12. weſtfäliſchen Directoren-Conferenz (S. 16) 

) Vormb. I. S. 203. 
*“) Zmölfte weft. Directoren:Eonfer. ©. 16. 

*) Die Ehömannihe Ausg. in der Weidmannſchen Sammlung hat 4 Auflagen erlebt. 

f) Arnoldt II. ©. 166. 
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bat einer gemeint, fie böten zu wenig Intereffe, und auf ber vierten preußiſchen (S. 116) 
haben ſich zwei Schulen dagegen erklärt, darunter eine Realſchule. Brandau will nur 
Orator und Brutus, bie auch allein in ber classe de rhetorique ber franzöfiihen Lyceen 
vorgeichrieben find, Palm nur Brutus. Die Bücher de oratore verbienen ben Vorrang, 

bann Orator, zulegt Brutus; ich würde mich gern ausichließlic mit ben Büchern.de oratore 

begnügen. Cicero hat fie in der Zeit unfreiwilliger Muße mit großer Sorgfalt abgefaßt un 
feine große Freude an ihnen gehabt (Epist. ad Att. IV, 13, 2. XIII, 19, 4) und aud ke 
Freund Atticus erhob fie in den Himmel (ad Attic. IV, 16, 2). Daß er dabei ver Augen 
nüßlich zu werben beabfichtigte, zeigt der Brief an Lentulus (ad famil. I, 9, 22): quos 
arbitror Lentulo tuo fore non inutiles, abhorrent enim a communibus praeceptis 
atque omnem antiquorum Aristoteliam et Isocratiam rationem oratoriam comple- 

cetuntur. Die alten Rhetoren ftimmen in dem Lobe überein. Die Humaniften bebar: 
belten fie in ihren Vorträgen. Sturm führte fie in ber oberiten Claſſe des Straßburger 
Gymnaſiums ein, außerdem erjcheinen fie 1570 in Breslau*), und in der Görliker Säul: 
orbnung von 1609 heißt e8:**) Ciceronis explicantur libri de oratore, libri ili 

praeclarissimi et multae prudentiae, qui non modo in Italia, postquam eos Guarinus 

reperit, excitarunt homines ad elegantius dicendum, ut ex illis ipsis libris renata 
esse eloquentia videretur, sed in hoc quoque nostro gymnasio ad dicendi facultaten 

formarunt multos, firmarunt non paucos, Das it freilih” nur eine befchränfte Auf: 
fafjung für die ſtiliſtiſche Verwerthung. Es ift mehr als die meifterhafte Darftellung, bie 
fih in der Klarheit und Schönheit des Ausbruds zeigt, oder bie Fünftlerifche Anlazı 
bes Dialoge, den er burd zwei jo hervorragende Nebner, wie Craſſus und Antonius 
führen läßt, auch ber reiche und interefjante Inhalt, den bie auf dem Leben und ber 

Erfahrung beruhenden Anweilungen gewähren, muß in Betracht kommen. Unbegreiflid 
ift es, wie jemand das wohlgeglieverte Werk nicht überfichtlich bat finden können.“) 
Für die Schule bearbeitet von Piberit 1859, 1862, 1867, 1873 und 1878 (von Abler) 

und von G. Sorof, Berl, 1875, der mehr das. grammatiicheftiliftiiche Element in's Auge 
faßt, Piberit das Hiftoriide und Techniſche. Beide würben durch bie Benutung ber 
älteren Commentare von Streber (Strebaeus 1540) und Omer Talon (Audomarus Talaeıs 
1553) und ber Scholien Ph. Melanchthons viel praftiihe Winke für bie fachliche Exkli 
zung erhalten haben. Für das erite unb zweite Buch ift auch M, Ant. Majoragiue 
(1607 und 8) zu gebraudyen. 

2. Etwas anders verhält es ſich mit Brutus de claris oratoribus, in weldem auf 
die Theorie der Beredſamkeit eine Geſchichte berjelben folgen fol. In chronologiſcher 
Folge werben die Rebner von den Anfängen an bis zu dem Tode bed Hortenfius au 
geführt — de me dicere nihil est necesse jagt er $. 151 oder $. 328 de me ali 
dicent, si qui volent. Daß er babei eine Gelbjtvertbeidigung beſonders gegen bie 
pjeubosattiihen Redner beabfichtigt babe, iſt unbegreiflidh, denn was er über feinen Bil 
dungsgang hinzugefügt ober die Urtheile anderer über feine Meifterjchaft bienen bajı 

nicht. Eine kurze Ueberfiht über die griechiiche Beredſamkeit hit er voraus. Darit 
und in einzelnen Ginjhaltungen — wie über das Urtheil bes Volkes vom Redner, über 

den Atticismus, über bie Bildung ber Sprache burd; ben Umgang, liegt bad für bie 
Jugend Werthvolle, denn das reihe litterarhiftoriihe Material giebt zu viel unbekannte 
Namen, zu viel tobten Stoff, den auch ber gelehrtefte Lehrer nicht wirb beleben können 
Will man ihn lefen, fo überichlage man vieles, lefe ihn aber nicht etwa in Secunde 
eurjorifch, wie Danzig auf der vierten preuß. Directorenconferenz S. 117 gemeint 
bat, jondern in Prima. Selbſt Piderit jagt nur: „er verdient doch zu Zeiten in ber 

*) Bormb. I. ©. 201. 

*) Bormb. II. ©. 99. 
*7) J. U. Erneſti de praestantia librorum de orat. Lips. 1736. Gierig vom äfthetiden 

Werthe der Bücher de orat., Fulda 1807, Trompheller, Verſuch einer Charakterifil. 

Koburg 1830. 
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Prima gelefen zu werben.” Wie dies nad; Abjolvirung der Bücher de orat. möglich ſein 
wirb, begreife ich nicht, ba ich in der Regel nur eines biefer Bücher zu Ende zu bringen 
im Stande geweſen bin. Zur Privatlectüre eignen fih einige Partieen vortrefflich. 
Inzwiſchen zeugt die Menge der Schulausgaben für weite Verbreitung. Wir haben 
jolhe von Stern (1837), H. Meyer (1838), E. Peter (1889), Ellenbt (1825 und 1844), 
D. Jahn (feit 1849, vierte Aufl. von A. Eberhard) und Piberit (1862 und 1875); bie 
vortrefflihen Commentare von Seb. Corrado (1552) und von Euriene (1564) werben leider 
nicht mehr beachtet. 

3. In dem Orator ad M. Brutum wollte Cicero das Idealbild eines vollendeten Red— 
ners aufftellen, gleichlam fein Vermächtnis (c. 1, 2), quae sit optima species atque 
figura dicendi. Er fpricht fih über jeine Abſicht beitimmt aus Epist. ad fam. VI 

18, 4: Öratorem meum tanto opere a te probari valde gandeo. Mihi quidem sie 

persuadeo me quidquid habuerim iudicii de dicendo in illum librum contulisse:; 

Qui si est talis, qualem tibi videri scribis, ego quoque aliquid sum: sin aliter, 

non recuso, quin quantum de illo libro tantundem de ınei ivdicii fama detrahatur, 

Leptam nostrum cupio delectari iam talibus scriptis; etsi abest maturitas aetatis, 

iam tamen personare aures eius huius modi vocibus non est inutile. Die lebte 

Bemerkung, weſentlich verichieben von dem Werthe der Schrift de oratore für ben jungen 
Lentulus, follte uns vorſichtig machen bei der Benugung für die Schule. Es ift doch 
fein Ganzes; auf bie elocntio, den Periodenbau und ben numerus, bie vor ihm nod 
in feiner anbern Schrift behandelten Gegenjtände, geht er ausführlich ein. In ſprach⸗ 
liher Vollendung iſt e8 ein Kunſtwerk. Zur Privatlectüre eignet es ſich nicht, auch zu 
ber Erklärung in ber Schule gehört eine vorzügliche Prima. Schulausgaben von D. Jahn 
(1851. 1859. 1869) unb von Piberit (1865), Ältere von Schirad (1766) und jehr 

gelehrt von Göller (1838). 
4. Unbegreiflih iſt es, daß Piberit 1867 auch bie partitiones oratoriae für den 

Schulgebrauh erflärt bat. Allerdings hat Cicero das Büchelchen für feinen Sohn 
Marcus geichrieben, aber er giebt doch nur einen ziemlich trodenen Katehismus in 
Fragen und Antworten eines Sohnes und eines Vaters, bier des Cicero felbit. Es 
find bie drei Hauptpuncte de vi oratoris, de oratione, de quaestionibus, auf melde 
bie gefammte rhetoriihe Wiſſenſchaft zurüdgeführt wird. Mag immerhin Duintilian 
(III, 3, 7) die Schrift ihrem Inhalt nad beachtenswerth finden und das fünfzehnte 
und ſechszehnte Jahrhundert fie in den Schulen als Lehrbuch benußt und beshalb viel: 
fah commentirt haben,*) für uns hat eine berartige Zergliederung des rhetoriſchen 

Organismus in dem Unterrichte der Jugend keinen Werth mehr. 
Neben Eicero ijt feit dem vorigen Jahrhundert Quintilians institutio oratoria 

gelommen. In dem bunten Gemiſch der Braunſchweig-Lüneburg. Sch.O. *) jollen 
Bub 1. 10 und 11 unter Beiſtand cines guten Lehrers gelefen und der Reſt ber 
Jugend „zur Privat-Lection“ überlaffen werden. Nachher bezog man fi auf bie bes 
rühmte Kabinetsorbre vom 6. Sept. 1779 Friedrichs des Gr.,***) ber ein Bewunderer 
dieſes rhetoriihen Lehrbuchs war, aber doch nur einen deutſchen Quintilian als Lehrbuch 
für bie Schulen, verlangte, weil die jungen Leute auf den Univerfitäten nichts bavon 
(ernten. Eher kann man die Auctorität von MWolfr) anführen: „Haben wir erft eine 
gute Ausgabe zur curforiien Lectüre, fo ift er ein Schriftiteller, den man mit ber 

Jugend lejen muß, theils der Sache, theils ber herrlihen Sentiments wegen;“ bas 
zehnte Buch erihien ihm zur Repetition der griechiſchen und römifchen Litteraturgeichichte 

befonbers geeignet. Dieſelbe Anfiht fand auch auf der vierten preußiſchen Directoren: 

*) Erh. Reusch disquisitio de Cie. part, orat. Selmftedt 1723. 
**") Vormb. III, 389. 

”**) Preuß, Br. d. Gr. III. 5. 531. Oeuvres Vol. VII. p. 196. 

+) Arnoldt II. 170. 
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Conferenz S. 117 viel Beifall und Güthling hat fie in einem beſondern Auflake*) 
warm empfehlen. Palm fest die Lectüre in bie Prima, Bayern in bie dritte Gymmafial: 
clafje. IH Bin dagegen,**) nicht etwa barum, weil Quintilian nicht in bie daffiihe 
Periode gehört (dann Hätte ich Tacitus erft recht verwerfen fellen) und darauf leg 
Wrobel (Zeitihr. f. öfter. Gym. 1876. ©. 353) das Gewicht, fondern weil gerad 
jene Ueberſicht der Litteratur nur die Hauptvertreter ber verſchiedenen Gattungen anführ 
(X, 1, 104 sunt et alii scriptores boni, sed nos genera degustamus, non biblio- 
thecas excutimus), nur bie Lectüre bes Fünftigen Nebners berüdfidtigt ($. 45), in 
ihren Kunfturtheilen weſentlich von Cicero und bei den Griechen von Dionyfius abhängt 

und zum gründlichen Verftänbnis eine andere Befanntfhaft mit ber Literatur voraus 

jegt als fie ver Schüler beſitzen kann. Die übrigen Capitel des Buchs gehören in bie 
Stiliftit. Wenn Wrobel das Bud höchſtens in der Ober-Secunda gelefen wiflen wil, 
„weil in ber Ober» Prima nur das Allerbeite geboten werben folle,“ fo ift mir ein folder 

Grund unerllärlih. Trotzdem haben wir, von Ältern Arbeiten abgejehen, Schulausgaben 
von F. ©. Augufti (d. i. Schneidewin) 1831, Herbit (1834), Bonnell (1851—1873 vie 
Aufl,) und Krüger (1861 und 1874). 

Eben jo wenig kann id den in ber jüngften Zeit ſich mehrenden Empfehlungen bet 
dialogus de oratoribus beijtimmen, ben bie Neuzeit jebt dem Tacitus nicht mehr ab: 
Ipricht. Früher wurde er 3. B. in Hamburg abwechfelnd mit Quintilian gelefen. Nägelt— 
bach**) jagte body nur: „Bor allem joll privatim ber Dialog von Tacitus geleſen 
werden — ein unvergleichlihes Meijterftüt und nad Form und Inhalt anziehent.‘ 
Andere geben weiter, denn Schraber nennt ihn offenbar in ber Redefigur ber Yitotes 
„nicht ungeeignet;“ Steiner}) jagt, dieſe Schrift jollte auf Gymnafien weit mehr als 

bisher gelefen werben, zumal fie fid; ganz vorzüglich dazu eignet, um ben Primaner ant 

feinem Cicero in ben Tacitus und überhaupt aus ber claſſiſchen Vorzeit in die Sprad 
und Pitteratur der Kaiſerzeit hinüberzuleiten, und Schönborn konnte in ber erften iäle 

ſiſchen Directorenconferenz S. 45 ſchon von einem günftigen Erfolge bei ben Schülen 
berichten. Mit großer Entſchiedenheit ift Claſſen +) dafür eingetreten: ber vortreffliche Tir 
log eigne ſich ganz vorzüglich zur Lectüre in der oberen Claſſe und er follte unfern Schülen 
nit unbefannt bleiben, denn er fei burd Inhalt und Form mehr als eine ander 

gleichzeitige Schrift dazu gemacht, uns ein lebendiges Bild von der Dentweije um 
Geiſtesrichtung ber gebilbetften Kreife Roms im erften Jahrhundert der Kaijerzeit ver 
Augen zu fielen. Auc von Seiten der Form empfehle er fi) als eine vorzüglich ler 
reiche Lectüre; ber Ton der Rebe fei ber ciceronifchen burdaus verwandt. Mähren! 
Elaffen ihm nur über gleichzeitige Schriftfteller und die Darftelung bes Eulturlebent 
bervorhebt, geht Andrefen +F) noch viel weiter. Ihm ift der Dialog nicht eine Abhant- 
lung in ber bebeutungslofen Form des Gefprähs, wie bie Eiceronifhen Schriften te 
gleichen Gattung; dieſe Schrift ift reicher und mannigfaltiger im Inhalte als die Cicere 
niſchen, weil ber Gefichtsfreis des Cicero ungleich beſchränkter ift als ber des Verfafier: 
des dialogus, überdies, weil weniger technifch, dem modernen Verftänbnis näher gerüdi, 

Bei dem Brutus, den er allein anführt, hat er allerdings Necht und auch noch en 
fann man zugeben, was er über die Entwidlung bes Inhalts und bie Charalterifil 
ber fprechenden Perſonen fagt (mur nicht bie Tendenz eines reditfertigenben Denkmal! 
für Maternus), aber in ber Form findet er doch nur einen glüdlichen Nachahmer dei 

2) Beitihr. f. GW. 1869. ©. 881. 

*) Auch Schönborn auf der erften ſchleſ. Dir. Eonf. ©. 45 und die XU. weſtfäl. Dir 
Eonf. ©. 17. . 

**) Gymn. Päd. ©. 130. 
f) Krenzmacher Progr. von 1863. 

tr) Eos Bd. 1. ©. 2. 
trr) Der dialogus de oratoribus des Tacitus als Schullectüre, in der Zeitſchr. ſ. GW. 17] 

©. 305328. 
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Cicero, ber fein Vorbild an manden Stellen vielleiht nody übertreffe. Aber warum 

dann nidht lieber zu Cicero ſelbſt greifen? Freilich erregt ihm ber verborbene Zuſtand 

des Textes einiges Bebenfen, er fommt aber darüber doch leicht hinweg, weil er auch bie 

Fragen höherer Kritit vor dem Schüler behandelt willen und fogar den Unterſchied ber 
Darftellung in den übrigen hiſtoriſchen Schriften bes Tacitus zum Bewußtjein bringen 

wil, Bon ben Schulausgaben wie von Pabjt-und Heß (1841) genügt ihm feine; er 
ift felbjt 1872 damit aufgetreten und jet (1878) auh C. Peter. 

Es bleibt übrig noch ein Wort über die Briefe zu fagen, bei denen allein wieber 

Cicero in Betracht fommen Fünnte. Die Zeitgenofjen haben die epistolae ad Atticum 
als Urkunden für bie Zeitgeſchichte (denn einzelne find viel verbreitet gewejen und auch 

für die Deffentlichfeit beftimmt) bereits hochgeſtellt (Nepos Attic. 16), die nächſten 

Jahrhunderte Haben die Sammlungen fleißig gelefen und ercerpirt, 3. B. Fronto (p. 107): 
omnes autem Ciceronis epistulas legendas censeo mea sententia vel magis quam 

omnes eius orationes; epistulis Ciceronis nihil est perfectius.*) Geit der Mitte 
des zehnten Jahrhunderts find fie verfhollen. Nach ihrer Auffindung durch Fr. Petrarca 

wurden fie von ben Humanijten eifrigit gelefen und nachgeahmt. Das Bebürfnis latei— 
niſcher Epiftolographie ficherte ihnen einen hervorragenden Pla in ben Schulen; als 

eine jolche imitatio in Abnahme kam, betrachtete man fie als gefhichtlihe Urkunden, 

bie recht lebhaft in das Treiben einer benkwürbigen Zeit und in bas Leben Ciceros 
einzuführen im Stande find. Man gieng aud bier wie bei andern Schriften von ben 
Heineren leichten Briefen zu ben wichtigeren und jchwierigeren über (jo J. Sturm), **) 
oder man zog eine chronologifche Anordnung vor, wie Fund unb Gesner, ***) jett mijcht 
man auch beide Grundjäge der Auswahl durcheinander. Wenn Kern ftatt der lange 
weiligen philoſophiſchen Schriften die Briefe will, weil Cicero barin „fein und liebens: 
würdig“ ſei, fo bat er nur in jenem Tadel Nedht.7) Briefe ald Eingebungen des 
Augenblicks und Mittheilungen des Schreibers zu einem bejtimmten Zweck mag ber 
Mann ftubiren, bei dem Schüler nimmt bie fachliche Erklärung zu viel Zeit in Anſpruch. 
Aa Luther meinte, daß die Epifteln Cic. niemand recht verſtehe, er fei denn 20 Jahre 

in einem fürtrefflihen Regiment gewejen. 77) Hiede behauptete, die barin und entgegen: 
tretendbe Melt fei nicht für den jugenblihen Geift. Dazu kommt bie nach den Adreſſaten 

ſehr verjchiedene Darftellung, bie Verwendung von cottidiana verba+fr) und die Ein- 
mengung . von griechiſchen Floskeln aus ber Umgangsſprache. Verumtamen, ſchreibt 
@icero (ad famil. IX, 21), quid ego tibi in epistulis videor? nonne plebeio sermone 
agere tecum ? quid enim simile habet epistula aut iudicio aut contionibus? epistulas 
eottidianis verbis texere solemus. Man weiß ſchon nicht redjt, ob man bie Briefe in 

Prima oder in Secunda leſen fol; manche Auswahl würbe ſchon in die Tertia paffen. Es 

fehlt nicht an ältern Sammlungen von Weiste (1796. 1813. 1824), Matthiae (1816, 1824, 
zulest von Müller 1849), Süpfle (ſeit 1836 oft wiederholt), bejonders Fr. Hofmann (feit 
1860 drei Aufl.), welcher in der Auswahl Eril, Precenfulat und Bürgerkrieg berüdfichtigt 

bat,*7) und Frey (1864), der nad) ber alten Praris die Familienbriefe voranjtellt und 
dann den Verkehr mit Freunden und Staatsmännern in’s Auge faßt und in biefen Gruppen 
bie chronologiſche Ordnung feſthält. In England giebt es Ausgaben von Watjon, 
Preton, Prichard, Vonge; in Frankreich von F. Sommer. — Wolf*;r) wünſchte eine 

*) Plin. ep. IX, 2. Sidon. Apollin. I, 1. 

») Darnach 1651 in der Braunſchw. Lüneb. SchO. bei Vormb. Il, 417 und auf in Halle 
bei Bormb. III, 225. 

**) Vormb. III. ©. 388. 

y) Mittelihule I. ©. 559. Auch die vierte preuß. Directoren⸗Conferenz. 

tr) Wert XXI. €. 2822. ed. Wald. 

rrr) Wölfflin in Philol. 1874. ©. 137. 

*r) Ein zweites Bändchen ift von Andreien zu erwarten. 

*7f) Arnoldt II, 163. 
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selectio epistolarum, in welche neben 150 Giceroniihen auch 50 von Plinius und etwa 

20 von Seneca aufgenommen werben jollten; er rühmte an Plinius eine gewige Nettig: 
keit, Schönheit und herrliche Sentiments und hielt dieſe Briefe deshalb für jehr geeignet 
zur Privatlectüre, Auch Schelle ©. 326 verwundert ſich, daß fie auf Schulen nicht 

mehr gelefen werben, ja Gesner*) ſchlägt fie mit dem Panegyricus jogar ald Schul: 
fectüre vor. Ich mag fie auch nidt zum Privatitubium für Schüler ver oberen Claſſen, 
in deren Intereſſe M. Döring 1843 eine Bearbeitung gegeben hat. 

U. Lectüre der Dichter. 
Anknüpfend an bie Prarid ber römischen Schulen und bes Mittelalter gab man 

zunächſt ben Knaben jententiöfe Verſe mit moralifhen Lehren in die Hand, welche ge 
fefen und memorirt wurden. Der jähfiihe Schulplan fchreibt für den zweiten Haufen 
vor:**) „Abendts wenn bie Kinder zu Haus gehen, fol man yhn einen jenteng aus 
einem Poeten ober andern fürfchreyben, ben fie morgens wieder aufffagen.“ Dazu be 
nugte man bie mimi Publiani, wie jie bis auf unfere Tage geheißen haben, und Catonis 
disticha. Yuther war jehr dafür eingenommen und Melanchthon (C. Ref. X, 101) giebt 
den Rath: puero imperitiori prodesset proponere Catonem. Beide bienten aber aud 
zur Einübung ber Grammatil, In ber württemberg. Sch.O. heißt es **) für bie 
zweite Claffe: In ber erften Stunde foll ber Praeceptor den Knaben Mimos Publianos 

fürgeben. Und wenn er biefelbigen einmal aufgelejen, allererit Catonem fürnehmen, 
doch fih gang und gar ad captum puerorum richten unb nicht mehr fürlejen, dann ber 

Knaben verjtand fahen und ertragen mag.” So aud) in Pommernz), in Brieg 1581, 
Brandenburg (nur daß bier bie mimi erft nad Cato fommen), im Herzogtfum Sachſen 
1573, Augsburg u. a. Das Berfahren zeigt bie jächlljche Anweifung: 77) versiculum 
ex Mimis Publianis vel his absolutis distichon aliquod Catonis prius a praeceptore 

expositum rursus exponant, ita ut sedent ordine. Postea ex eodem disticho primum 

constructionum exempla facillima revocentur ad communissimas syntaxis regulas, 

quas initio praemittendas alias dicemus. Deinde in singulis dietionibus praece- 
ptiones etymologiae, quantum earum audiverint, exerceantur. — Denique et verba 

formulasque latini sermonis cum interpretatione vernacula dietante praeceptore 

pueri in libellos suos ad id compositos scribant. Unb jo blieb es im achtzehnten 
Sahrbunbert. 477) Die dabei benußte Sammlung ber Pnblilii Syri mimi (b. h. Schau 
fpieler) sententiae, des Cato und ber dieta sapientum rührte von Erasmus ber (1514), 

wurde von G. Fabricius und Th. Zwinger (abgejcehen von ben gelehrien Ausgaben 
unjerer bejten Philologen) bearbeitet und nody im vorigen Jahrhundert von J. P. Miller 

(1753) und Tzſchucke (1790) herausgegeben. *) Aber ihon J. Scaliger beflagte es jehr, 
baß bie mimi verbrängt würben: cum ad informandos et moribus et latino sermone 
puerorum teneros animos neque meliorem librum neque purius loquentem hac poesi 

viderem, unb an einer anbern Stelle: meliora enim et latiniora, quibus animi 

teneri informentur, dari non possunt. Cato wird von Caspar Barth (Advers, IU, 
21. XXIV, 4) bebauert, daß er ad pulverulenta magistrorum subsellia damnatus jet. 

Dagegen hielt Wolf*F+) den Cato für ziemlich wertblos, während er ſehr wünſchte, daß 
Syri mimi wieber in Umlauf gefeßt würden, „weil viele sententiae fi noch Heute für 

den Jugenbunterriht zur Entwicklung moraliſcher Ideen ſchicken würden.“ Aber dazu 

) Bormb. II, 389. 
*) Bormb. 1, 6. 

*») Vormb. I, 78 und daraus wörtlich die ſächſiſche S. 238; vol. auch ©. 28. 
+) Qormb. I, 171. 307. 525. 585. 469. 

rt) Vormb. 1, 586. 

rrt) Vormb. II, 116. 203. 273. 275. 378. 379. 454. 

*}) Die Arbeiten von Ribbeck, Wölfilin und Wilh. Meyer über die Spruchverfe des Publilius 

Syrus, von Hauthal über Gato (1869) fommen hier nit in Betracht. 

*rr) Arnoldt II, 176. 
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haben wir geeignetere Lehrmittel, Die Sprache würbe feine Schwierigfeiten machen. — 
Schon etwas weiter giengen biejenigen,*) weldhe sententias colleetas Murmellii ges 
brauchten; es ift damit bie Chreftomatbie gemeint, welche J. Murmellius in bem erften 
Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts zuerft unter bem Titel Ex elegiis Tibulli, Propertii 
et Ovidii selecti versus herausgab und bie bis 1774 als loci communes sententio- 
sorum versuum jehr oft wiederholt find. Noch mehr Verbreitung fanden bie für bie 
ſechs oberjten Claſſen in Straßburg bejtimmten volumina poetiea feit 1555. Denn 
x. Sturm findet nit einmal für die Metamorphofen Raum in feiner Schule und 
die Elegiker find ihm anſtößig. — Ein anderer nicht minder praftifcher Zweck bei 

dem Leſen der Dichter war bie Befeftigung in ber Profobie umd die Anleitung 

zur lateiniſchen Verfification, worüber nachher genauer zu fpreden fein wird, Weil 
dazu ber Herameter und das Diſtichon bejonberd benußt wurden, jo wählte man 
auch in ber Schule die Dichter, deren Werke in dieſen Versmaßen verfaßt find. Erft 
nad bem Virgil folgt in dem ſächſiſchen Schulplane Ovidii Metamorphosis; fehr balb 
kamen auch die Bucolica und Georgica hinzu und pflegten bann ber Aeneide voraus: 

zugeben. Die Metamorphofen verihwanben bereits im 16. Jahrhundert, um ben Tristia, 
den epistulae ex Ponto, ben Fasti, fogar den Heroides Plat zu machen, fofern ed nur 
ein castum carmen war, Nur bie fur. Sch.O. (Vormb. I, 280) erwähnt daneben 
elepiam ex Tibullo, aud die Stralfunber (S. 494). Neben ben elegiichen Dichtern 

drängen fih dann neuere Dichter ein. Schon die Wittenberger K.:D.**) nennt 
1533 bucolica Mantuani vel Heroides Eobani und meint mit dem erfteren ben Carme— 
liter Battifta von Mantua (F 1516), deſſen carmen bucolicum ſchon Murmellius 1513 
und 1528 für ben Gebraud in beutichen Schulen commentirt hatte; des Eobanus Hefius 
Heroiden begegnen uns auch anberwärts.***) Meben ihnen ftehent) elegiae Sabini 
(d. 5. Georg Schuler + 1560) und Stigelii d. i. Joh. Stigel$ in Jena + 1562. Im 
fiebzehnten Jahrhundert wählte man auch um des Metrums willen das Pialterium bes: 
jelben Heſſe oder des Schotten G. Buchanan.1}) Horaz ift zuerft 1553 in Neu: 
Brandenburg für bie Prima erwähnt: interpretabimur selectas Elegias Ovidii, Eobani, 
Stigelii, Sabini aut iucundam oden Horatii; dann 1564 in der Brandenburger Sch.O.: 

Interdum usurpentur odae quaedam Horatii (als Beijpiele gelten I, 22 und III, 2); 
1580 in ber kurf. jähl., 1571 in Gandersheim, ja in Breslau 1570 baneben ſchon 

- libellus de arte poetica und in Stralfund 1591 fogar quaedam H. epistola.4}7) Aus 
dem folgenden Jahrhundert in Straljund*F): Prorector Virg. Aeneida vel Horatii 
castiores odas interpretabitur ; quae ad linguam latinam spectant, omnia evolvet, quan- 
titatem syllabarum et carminum genera exeutiet: quomodo poetica dicendi ratio 

ab oratoria discrepet, declarabit, illustriores autem sententias discipulos memoriae 

infigere inbebit. Wenn in Güftrow 1662*17) Horatii odae selectiores et sermones 

für Prima genannt find, jo werben unter den letteren doch wohl nur die Satiren ver: 

ftanben werben können. Der Rector ber Kreuzichule in Dresden Koh. Böhme (Bohemus 

+ 1676) bevorzugte Horaz vor Virgil, obihen dieſer ein größerer Dichter fei, aber 
omnes, meinte er, sumus studiosi latinitatis, poeseos felices paueissimi unb grabe 

des Hor. latinitas fei uberior, sententiae plures, eruditie varia. Xerfelbe hatte auch 
die vier Bücher der „Geſänge“ von feinen Schülern „in teutiche Poeſie überſetzen“ laſſen 

*) Bormb. I, S. 29, 171, 416. 

**) Bormb. I, 29. i 

***Vormb. I, 64. 435. 536. 
+) Vormb. I, 64, 532. 

tr) Vormb. II, 43. 204. 39. 
+ttr) Vormb. I, 435. 536. 281. 559. 203. und 294. 

*+) Bormb. II, 383. 
*) Vormb. II, 594. 
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und 1655 und 56 in Drud gegeben. Aber ſchon 1564*) kommen odae aliquöt Pru- 
dentii und 1662 in Güſtrow neben Buchanan Prudentii hymni vor „baraus zugleid 
vitia et virtutes riftli zu erfennen;“ nachher erjcheint dieſer chriſtliche Dichter 
vereinzelt **), aber zu voller Unerfennung bringen ihn dann die Pietijten. In den 
Halliihen Anitalten wird 1702 für bie zweite lateiniſche Claffe angeorbnet:***) vie 
andern Tage wirb ber Prudentius gelefen, fonberlidy die Psychomachia, liber Cathıe- 

merinon unb Peristephanon, als von weldem Buche die Scholaren ihr Leben lang 
einen großen Nuten haben und bo "daraus aud) gut Latein lernen können.“ Denn 

darauf läuft doch die ausführliche methodiiche Anweifung hinaus. Das macht die Walked: 
{he Sch⸗O. 1704 getreuli nadh:7) „In der Poesi ift zwar Virgilius unb Horatius 
in den meilten Schulen recipirt; es bat aber bier aud ftatt, was von bem Terentio 

gejagt worben; bei dem Prud, aber muß ber Praeceptor feinen Discipulis bie Historien, 

davon ber Auctor handelt, jebesmahl erpliciren,“ ja ©. 166 werben für bie oberftr 
Claſſe Prudentius, Horatius Christianusf}) und Buchananus in Psalmos neben ein 
ander gejtellt. Welcher hriftlihe Horaz gemeint fei, erfahren wir nicht, denn wir haben 

einen von David Hoppe (Stettin 1634 und öfter) und einen andern von Jo. Dibe 

Maianus (Augsb. 1609), vielleicht gehören aud) die parodiae Horatianae von Merell 
(Paris 1608) in diefes Gebiet. Bon folder Verirrung fam H. Freyertrr) zurüd, der 
nur für bie vierte Claffe Phaedrus behielt, für alle übrigen aber feinen fasciculus poe- 

matum latinorum (1713. 1726. 1735) beftimmte und diefe nad) ben verfchiebenen Dichtunge: 
arten wohl glieberte. In Greifswald erſchien 1726 Virgil für bie oberjte Claſſe zu 

ſchwer und man griff zu bem Heroiben nach der alten pommerſchen 8.D. zurüd.*) 
Nichtigere Anfihten hatte Gesner ſchon in ben instit. schol. p. 69 in ber Stufenfolge 
Phaedrus, Terenz, Ovid, Virgilund Horaz, und genauer in der Braunihiw.-Lüneb.Sh.D.*T7) 
Nach dieſer fol die Dichterlectüre mit Ovidii libris Tristium und ex Ponto beginnen, 

„weil biefe Stüde nit nur am wenigften anftößig, fondern auch das allerleichtefte ſind, 

was von ber lateinifhen Poefie auf unjere Zeiten gefommen.“ Dann follen „um ber 

Mythologie willen“ die Metamorphofen vorgenommen werben, wobei beſonders bie 
Gabeln zu behandeln find, in benen die Deutſchen burd ihre Unmiffenheit bei den Aus 
ländern fi lächerlich machen. An den Fasti fünnen dann bie römiſchen Alterthümer 
gelernt werben. Darauf PVirgil und zwar zuerjt Georgica, dann Aeneis und enblid 
eclogae. „Diefe Bücher ganz vorzulefen bürfte vielleicht bie Zeit nicht hinreichen,“ 
darum will er, daß Stellen ausgelajjen werben, „wodurch zugleich die Jugend gewöhnt 
wird, ſich nicht zu wundern, wenn um einer anbern Urſache willen hernach auf eben 
diefe Art mit bem Horatio verfahren wird: in weldem Poeten fo viele natürlige Schön 

beiten, jo viele Regeln ber Klugheit zu leben unb zu ftubiren, fo viele ungezwungene 

Höflichkeit anzutreffen, daß es ſchade wäre ber Jugend ben aus feiner Bekanntſchaft zu 
boffenden Nuten zu entziehen; zumahlen zu wünſchen wäre, es könnte allen anbem 
Aergernifjen fo wohl als dem, was er Anftößiges bat, aus dem Wege gegangen werben.‘ 
Unb fo finden wir in ber kurſächſiſchen Sch.O.*“9P) in ber 3, Claſſe Phaebrus, in der zweiten 
Ovidii epistolae und Terenz, in ber erften in zu reicher Fülle Virgils Aeneide, Ovid! 
Metamorphofen, Horatii odas, einige Epistolas und bie leichtejten und reinejten Ser- 

*, Vormb. I, 536. I, 594. 
**) Nur Gomenius gedenft des Virgilius christianizans von Alex. Rofie (Rossaeus) 

London 1638. 

***) Bormb. IIL, 87. 

+) Vormb. III, 152. 

tr) Bei Vormb. ift irrthümlich zwiſchen beide Wörter ein Komma gejett. 

fff) Vormb. II, 225. 227. 229, 
*) Bormb. III, 299. 

*) Bormb. III, 390. 
*f) Vormb. III, 622. 629. 
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mones, Ueberall hatte man bei Dvib und PVirgil nur bie episodia und anbere ſchöne 
Stüde im Auge, damit die Schüler mit dem ganzen Werke in einer mäßigen Zeit fertig 
werben können, ganz in ber Weife, die J. A. Ernefti in der praef. zu dem Fiſcherſchen 
Ovid p. XII ausführlich dargelegt bat. Wolf*) weicht nicht weſentlich ab, doch geht 
er zu weit, wenn er für vorgerüdtere Selectaner Qucrez und von ben fpätern Epikern 
noch Lucan und Claudian verlangt. In den erften Jahrzehnten biefes Jahrhunderts gieng 
man von Phaebrus zu ben Metamorphojen, dann zu Pirgil, Terenz und Horaz. Ein 
allgemein gültiger Kanon ift nur in Betreff bes Ovid, Virgil und Horaz feitgeitellt. 
Bei der folgenden Zufammenftellung find, abgejehen von Preußen, bas eigentlich fein 

Geſetz bat, nur die Länder beachtet, in denen eine geſetzliche Vorſchrift befteht. 
IV. IIT' III* II® 13” 

Preußen Phaedrus oder tiroc. Chreſtom. Ovid. Met. Virg. Aen. Virg. Aen. 

Bayern Ghreftom. Ovid eleg. Met. Virg. Aen. 

Sadjen Ghreftom. Ovid. Met. Ovid. Virg. Virg. Aen. 

Baden Phaedrus oder Chreſt. Ovid. Ovid. Virgil. Virg. 
Helen Phaedrus. Ovid. Ovid. Virgil. Virg. 
Meiningen Phaedrus. Ovid. Met. Ovid. Metam. Virgil. Virg. 

r I 

Preufen Horat. carm. Horat. carm. Sat. Epist. 

Bayern Virg. buc. und georg. Horat. carın. A. P. Virg. georg. Horat. Sat. Epist. 
Sachfen Horat. carm. Terent. Horat. carım. Sat. Epist. Plautus. 

Baden Horat. carm. Horat. Sat. Epist. 
Hefien Horat. Horat. 

Meiningen Horat. Horat, 

Auch in Defterreih wirb in der oberften Clafje des Unter-Gymnafiums eine Chre- 

ftomathie gebraudht, dann folgen aber in den Elaffen des Ober: Gymnafiums I, Ovibs 
Metam., II. Auswahl aus Virgils Eclogen und Georgica, Anfang der Aeneide, II. Fort: 
jegung ber Aeneide, IV. Horaz Dichtungen nad einer Auswahl; denn bier ift alles in 
Auszügen zurecht gemadt, wie von Gryſar (bereits in 13. Aufl.) und von v. Gehlen 
Ovid, von Fr. Hofmann Aeneidos epitome, accedit ex Georg. et Bucolic. delectus 

1872 und von Gryſar Horat. carmina selecta (1872). Die franzöſiſchen Lyceen haben 
in VI. Phaebrus, in V. feinen Dichter, in IV. Ovid, Met. und Virg. Aen. I. und IL, 

in III. Terentii Andria, Virg. Eclog. und episodes des Georgiques, außerdem Aen. 

IM. IV., in II. Aen. VI. VII. VII. und Oben bes Horaz, in ber rhetorique aber: 
mals Birgil und Horaz, in der philosophie feinen Dichter. In Stalien ift vorgeichrieben 
für die 2, Elafje Phaebrus, für die britte Ovids Fafti, für die 2. Virgils Eclogae und 
Aeneide und damit begnügt fich auch die oberfte Claſſe. In den Niederlanden beginnt 
man mit Phaebrus, liest Ovid, Virgil und Horaz, aber aud ſchon um bes Sprechens 

willen in ber zweiten Claſſe zwei Stüde des Terenz. In England wird in ber oberjten 
Claſſe nicht bloß Plautus und Terenz, fondern vielfah auch Juvenal und jelbft Lucrez 
gelejen, ganz nad bem Belieben ber Schulen. 

Gegen den Beginn der Dichterlectüre in Quarta fpridt, daß in biefer Claſſe zwei 
neue Lehrgegenftände (in Preußen fogar drei) beginnen, welche ven Schüler jehr in Anſpruch 
nehmen, das Griechiſche und die Mathematik, daß außerbem bier der erfte Proſaiker gelefen 
wird. Dean fcheint leider jetst fehr geneigt den Anfang des Griechiſchen um ein Jahr zu ver: 
fchieben, dann fiele biefes Bedenken weg. Aber ber zweijährige Curſus ber Tertia bietet 
Zeit genug für die proſodiſchen und metriſchen Uebungen, fo wie für bie Lectüre. Liebs 

baber ver Chreftomathieen fünnen mit Siebelis’ tirocinium, das ausbrüdlid für Quarta 
beftimmt ift, beginnen und dann bie gute Auswahl von Francke Binzufügen; ich bin 
immer noch für bie fabulae Phaedri. Daß biefe Sammlung, weldye materiam quam 
Aesopus repperit bebanbelt, aber auch Anekdoten in einem heiteren, jelbjt berben Tone 

*) Arnoldt II, 171—177. 
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binzufügt, eine Fälſchung des Perotto ſei, glaubt jegt niemand mehr dem wackern Chr 
(1746), au die harten Urtheile 3. B. Bernharby’s, ber den Phädrus den Nepos der 
Poeſie nennt, beeinträchtigen ben Werth für die Schule nit. Don Wolf an bis u 
ben neuejten kritiichen Bearbeiter L. Müller giebt e8 entſchiedene: Vertheidiger ;*) dieſer madıt 
für ihn geltend, einmal ipsa argumenta satis conveniunt tenerae aetati, 2) magıı 
dietionis elegantia magnusque nitor und 3) ars metrica. Wolf hatte nur darum 

Zweifel, weil unter hundert Schulmännern nur vier bis fünf jein würben, welche Anleitung 

zum Scandiren bes Senars geben könnten, und in ber That hat noch mein Lehrer 182 
in Halle uns bie Fabeln als Proja leſen Iaffen und jogar auf ber 12. weitfäl, Dire 
ctorenconf. ©. 34 Ahlemeyer harmlos erflärt, daß die Berüdfichtigung des Metrums 
auszuſchließen ſei. Einen Dichter als Proſa leſen ift abgeſchmackt. Das ift aud) jekt 
nicht mehr zu befürchten. Die Menge der Schulausgaben jpricht für bie Verbreitung; 
wir baben bergleihen in allen Ländern, in Deutichland jeit bem 17, Jahrh. ſehr zahl 
reid. Um von ben älteren abzujehen (Jördens 1788, Jaceb 1799, Meineke 1801, 
Lange 1824, Bed 1828) kommen nur in Betracht Brohm feit 1811 in 5 Aufl., Sie 
beli$ jeit 1851 in 6 Aufl. (feit 1865 von mir bearbeitet), Raſchig zuerjt 1853, im britter 
Aufl, von Richter 1871, Naud 1855, Eichert 1865. Alle diefe geben mur eine Aus 

wahl von ſehr verfhiedenen Gejihtspuncten, Ein beionderes Wörterbuch von Schaubah 

it Lpz. 1870 erjchienen, eben jo von Eichert 1877 in 2, Aufl. 
Daß Ovidius zu leſen fei, haben wenige bejtritten. Er hatte jeine natürkde 

Anlage zur Poeſie in den Schulen der Rhetoren**) entwidelt und das große form 
talent beſonders bei Arellius Fuscus zu einer leichten und anmuthigen Darftellung aus 
gebildet. Die Verſe kamen ihm leicht aus ber Feder und find fließend und glatt. Die 
erotiſchen Dichtungen find natürlih von der Schule auszuſchließen. Und body find aut 

dieſem Kreiſe bie fogenannten Heroides nit nur früher viel in den Schulen ***) geleien, 
fondern auch von Wolf) als harakteriftiiches Genus (es war allerbings eine neu 
Gattung von Gedichten) und wegen ber von Bachet de Meziriac trefjlich erläuterte 
Mythologie dringend empfohlen. Ich will nicht die Unechtheit mehrerer ober bie zahl 
reihen SInterpolationen hervorheben, aber bieje fingirten Liebesbriefe von rauen dei 
bereichen Zeitalterd bieten höchſtens für ben ein Intereſſe, der daraus bie verſificitten 
suasoriae ber Rhetorenfhulen kennen lernen will, und ba fie bem Charakter ber Hero 

zeit nirgends angemeſſen find, wirb aud bie Kenntnis der Mythologie wenig geförden 
werben, 

Anbers ijt es mit Metamorphoseon libri XV, in benen ber Dichter mit Benugung 
griegiicher Duellen, beſonders des Parthenios, in anmuthigem Wechſel Verwandlungen 

von dem Chaos an bis auf Jul. Caefar vorführt. Daß bereits das Altertum fie in 
den Schulen gelefen habe, läßt fich nicht nachweilen; der mythologiſche Stoff lenkte zueri 

die Grammatifer darauf. Quintilian (IV, 1, 77) tabelt: lascivire in Metamorphosesio 
solet — quem tamen excusare necessitas potest res diversissimas im speciem 
unjus corporis colligentem, oter X, 1, 88 lascivus in herois — laudandus tamen in 

partibus. Auch im Mittelalter hat die Fülle wunderbarer Begebenheiten und ber bunt 
Wechſel der Localitäten feit dem breizehnten Jahrhundert einen großen Reiz ausgeilt 
die Humanijten haben dann biefe poetiichen Erzählungen bevorzugt und alle folgendes 

*) Wolf bei Arnoldt II, 171. Nägelsbach in diefer Enchkl. I, 925, Schmalfeld, Heerwagn 
(Augsb. Phil. Verf. ©. 116), Schrader, Peter zur Reform unferer Gymn. S. 30, 2. Mile 
in der Petersburger phil. Zertidhr. 1874. Mai S. 28. 

**) Molf nennt ihn (praef. orat. Marc.) primum in poesi declamatorem, freilich venustis- 

mum et ingeniosissimum. 

++), Arnoldt II. ©. 172. 

f) Die Ausg. cum notis Minellii (feit 1702), von 3. 9. Kromeyer (jeit 1711) find oft gr 
druckt, aud) an editiones purgatae tft fein Mangel. 
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Jahrhunderte *) fie beibehalten. Daß namentlich die letzten Bücher ver Feile**) er: 
mangeln, hat babei wenig gekümmert. Da aber mandie Stüde Anftoh geben, fo ift 

eine Auswahl erforberlih. Auffallend genug betrachtete Lindner „Iehrreicher Zeitvertreib 
in Doibianiihen Verwandlungen“ (Lpz. 1760) ben Dichter als „fürtrefflichen Sitten: 

lehrer“ und murbe deshalb von Henne (Allg. db. Bibl. 1765) zurechtgewieſen. Jüngſt 
haben wir in W. Menzel's Denfwürbigkeiten S. 73 gelefen: „Wenn man erwägt, daß 

ber römische Dichter diefe unzüchtigen Gemälde nur zur Erluftigung ber fog. Göttertafel 
feines Herrn jchrieb, jo follte man doch meinen, daß chriſtliche Schulbehörden bie Lectüre 
fo verbußlter Bücher nicht für deutſche Knaben obligatoriich machen follten,” was vielleicht 
nur in ber Erfahrung eigener Jugenblectüre eine Beranlaffung findet, nicht aus einer wieder: 
holten des gereiften Mannes hervorgegangen tft. Einen andern Standpunct nimmt Nohl 
(pädag. Seminarien ©. 71) ein, ber bei dem Tertianer nicht die geiftige Neife zum Er: 
fafjen der poetifhen Schönheiten findet. Abgeſehen von einigen Älteren epitomae ober 

excerpta find bergleihen für die Schulen bearbeitet von Meineke und Köppen mit An: 
merfungen von Lenz in ber Braunfchweiger Schulbuchhandlung, von Seibel (feit 1794 
bis 1837), Gierig (1806), Nabermann (1828-1855), Lovers (1837), Siebelis (jeit 
1854, von ber ſechſten Aufl. an burch Rolle verbeilert), M. Haupt jeit 1853 (6. Aufl. 
1878, ben zweiten Band hat D. Korn erit 1876 hinzugefügt), Meufer 1873, Auch bie 
Sejammtausgaben mit deutfchen Anmerkungen von Meinefe (1807 u. 1825) waren für 
ben Schulgebraudy bejtimmt. Gelehrter ift Gierig.1784, 1804 u. 1821 und Bad) (1831—386). 
Specialwörterbücher giebt e8 von Meineke, Siebelis, in 2. Aufl. durd Pole 1874 
und von Eichert (1878 bereits in 7. Aufl). In Frankreich hat das Conseil de l’in- 
struction publique die Auswahl getroffen, am die fi die Ausgaben halten müßen. 

Die Fasti, in deren allein erhaltenen ſechs Büchern wir nur die erſten fehs Monate 

bes Feſtkalenders haben, find wegen bes elegiichen Versmaßes weniger günftig auf: 
genommen, zumal der Dichter durch die gebrängte Form das Intereſſe etwas beeinträch— 
tigt. Sie find früher mehr gelefen, haben aber in ber neueren Zeit an Terrain verloren, 
wohl barum, weil es an einer geeigneten Schulausgabe fehlte. Denn Gierig 1812 ift 

gelehrt, Matthine 1813 und Krebs 1826 werthlos, Conrad (1831) nur ein flüchliger 
Auszug aus Gierig. Da wir jeßt eine fehr gute Schulausgabe von Herm. Peter (1874) 
haben und biefer Gelehrte im der Vorrede ven Plan eines längeren und eines fürzeren 
Auszugs aus der Dichtung vorlegt, fo läßt fich erwarten, daß dieſe jüngjt auch von 
Mähly jehr empfohlene Lectüre wieder Eingang finden werbe; ich würde mich bei einer 
chreſtomathiſchen Verwerthung berubigen. 

Von den Dichtungen, welche in die Zeit nach der Verbannung des Dichters fallen, 

haben bie Tristia und bie Epistulae ex Ponto ſich am längſten in ben Schulen be: 

Hauptet. Gesner erklärte fie für das allerleichtefte in ber lateiniſchen Poeſie und bevor: 
zugte fie darum. Wolf dagegen fagt, es fei ein Jammer, daß fie in ben Schulen gelefen 

werben unb bamit ftimmt Nägelsbach ***) überein: „Ihöricht ift es, einen vierzgehnjährigen 
Knaben mit den Tristia oder Epistolae zu plagen; wie fol ein jugenblihes Gemüth 
für biefes ewige Jammern erwärmt werben?” Schelle freilih S. 685 will fie nicht 
übergehen und Frick meint, fie biürften nicht fehlen, damit der Schüler Gelegenheit 

babe das Diftihon anzufchauen. Aber dies traurige Einerlei von unmännlichen Klagen 
über das Entbehren der Hauptftabt und die maßloſen Schmeicheleien, durd bie er bie 
Rückkehr zu erlangen hofft, haben etwas abichredendes. Ach habe wieberholt wohl bie 
interefjanten Beiträge zu ber Lebensgeſchichte des Dichters (Trist,. IV, 10) erklärt, 
aber vergleichen mag man in einer Chreftomatbie ſuchen, wie wir fie von Ranke, Jsler 

*) Goethe hatte große Vorliebe dafür (Dit. und Wahrh. II. ©. 183) und wurde deshalb 
von Herder getabdelt. 

**) Er giebt es ſelbſt zu Trist. I, 7, 26. II, 555. 

*e*) Gymn. Päd. S. 131 und in diefer Encyft. I, 626. 
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und Gryſar haben, nicht aber eine Schullectüre aud aus den Trijtien machen. — Die 

Metamorphofen müflen für Tertia genügen. 
Für bie Secundaner it Birgil*) die Dichterlectüre; er hat den Römern bie 

epiſche Sprache geihaffen und mit dem gewiffenhafteften Fleiße am der Correctbeit unt 
Feinheit feines Versbaues und’ feiner Darftellung gearbeitet. Vergilium paueissimes 
die composuisse versus auctor est Varius erzählt Quintilian X, 3, 8 unb bazı bie 
Anekdote bei Gellius XVIL, 10. Dies und der für die Römer anziehende Stoff haben 
ihm frühzeitig Eingang in den Schulen verfchafft. Suet. de gramm. 16 Q. Caeeilins 

Epirota — primus dieitur Vergilium et alios poetas novos praelegere coepisse und 

dazu Quint. I, 8, 5: optime institutum est, ut ab Homero atque Vergilio lectio 
inciperet und viel fpäter noch Augustin. de civit. dei I, 3: Vergilium proptere 

paryuli legunt, ut poeta videlicet magnus omniumque praeclarissimus atque optimus 

teneris ebibitus animis non facile oblivione possit aboleri. Daher die große Zahl 
ber Grammatifer, bie ihn von M. Valerius Probus bis auf Servius commentirt haben, 
daher die fleigige Verwertung in ben Schulen der Rhetoren. Wohl fträubten ih 
manche Kirchenväter und andere nachher gegen den Heiden, aber ſchon im neunten Jahr: 
hundert ijt er in den Schulen der Klöfter. Das Mittelalter bat in Neapel auf in 

die Wunderthaten eines Zauberers, in Nom bie eines ſchützenden Helfers gehäuft und kei 
Dante tritt er im die Mitte zwiihen Heidentbum und Chriftenthum.**) Seit de 
Renaiſſance ijt fein Anfehen in den Schulen faft unangefochten geblieben. Die älter 
Praris las alle jeine Schriften und zwar in der chronologiſchen Folge, im welcher fir 
in den Ausgaben fih finden. Dagegen ift zunächſt Einfpruch zu erheben. 

Der Zeit nach gehen bie Bucolica voran, eclogae von den Grammatikern genannt, 
Nachahmungen, ja zum Theil Ueberfegungen aus Theofrit mit allegorifchen Uebertragungen 
auf Perfonen und Greigniffe der Gegenwart, die bem „Lehrlinge der Griechen“ nicht imma 
geglücdt find. Damit die Lectüre diejes Dichters überhaupt zu beginnen war ein verkehrte 
Gedanke, denn zu dem rechten Verſtändnis derfelben wirb bie Bekanntſchaft mit ben 
griehiichen Vorbilde und eine recht umfafende Gelehrjamteit vorausgefett. Ich wert: 
fie gern vermiffen, obſchon ich fie manchmal in der Schule habe erflären müßen. Gu 

feltfam aber Elingt die Bemerkung von Frid: „Die vierte Ecloge darf ihres beziehung“ 
reihen Inhalts und ver Bedeutung wegen, weldhe fie für die mittelalterliche Welt hattı, 

dem Schüler nicht unbefannt bleiben.” Alio darum weil Kaifer Eonftantin ber Groft 
darin eine Prophetie auf Chriftus gefunden, Yactantius fie auf die Wiederkunft Chrii 
und das taufenbjährige Neich bezieht, Auguftin hier ben Propheten unter ben Heiden m 
kennt, Märtyrer durch bie Lectüre berfelben zum Glauben befehrt find, darum follen aud 
unfere Schüler an biefer Lectüre fih erbauen! Die Erhebung des Dichters zum Meifiak 
boten mochte im Mittelalter zur Empfehlung biefer Stubien dienen, wir bebürfen ber 

gleichen nicht mehr. Und er iſt nody dazu ganz unſchuldig an biefen Verirrungen, de « 

nicht einmal das Gonfulat des Pollio und deſſen gleichzeitig geborenen Sohn, jonden 

ben Auguftus feiern will und bei bem puer an ben von Marcellus und Julia zu befier 

den Enkel denkt.““) Die äfthetiihen Mängel will ich nicht befonbers erwähnen. Te 

Deutung auf das von Seribonia erwartete Kind ftehen chronologiſche Bedenken entgeger- 

Bachus ald nascens puer benft wohl nur Plüß (Fledeifens Jahrb. 1877 ©. 0). 
Eine Schulausg. gab F. Glafer 1876, in weldyem der fachliche Gommentar überwiegt, 

*) Ich weiß recht wohl, daß Vergilius die allein richtige Namensform tft; ſchon Paliziart 
hat fie gefordert (ngl. Hagen in Fleckeiſens Jahrb. Bd. 95. ©. 608); aber darum bin id wi 

Pedant genug, auch im Deuiſchen Vergil zu ſchreiben. Ich denke darüber wie Ritſchl Opuse. 11, 11% 

**) An die Stelle vieler Heinen Schriften tritt jet Dom. Comparetti Vergilio nel medio ei 

1872, auch deutfh von Hans Dütichte, Lpz. 1875. 

“er, Schaver in Fleckeiſens Jahrb. 1864. ©. 633. 769. und in dem Poſener Programm 
von 1872. Vgl. darüber Gebhardi in Zeitichr. F. GW. 1874. €. 561. Plüh in Fleceiſent Jahrd 

1877. ©. 60. 
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wie billig. In Frankreich find diejelben zahlreicher, meijt in Verbindung mit den Geor: 

gica, wie von Sommer. 

Das vollendetfte Werk des Dichters find unzweifelhaft Die Georgica, im benen ſich 
Natur und Kunft vereinigt haben ein vortrefflides Lehrgebicht zu liefern. Damit nun 
die Schüler aud ein didaktiſches Gedicht von größerem Umfange kennen fernen, oder gar 
um Sinn für bie Natur und deren ftets friihe Schönheiten zu weden, hat man es wohl 
für bas vierte Halbjahr der Secunda geeignet gefunden. Aber was fellen öfonomifche 
Rathſchläge, Iandbwirthichaftliche Unterweifungen, phyſikaliſche Beobadhtungen für ben Land— 
mann als Lectüre in der Schule? Klo wollte fie nur für akademiſche Vorleſungen; nun 
haben wir auch eine bejondere Schulausgabe von Glafer (1872), die fi) neben ber von 
Schaper verbeflerten Ladewigſchen Ausgabe (1876 bereits in 6 Aufl.) Bahn brechen will. 

Die Aeneis*) war bei des Dichters Tobe unvollendet. Wohl hatte er auf An: 
trieb und unter reger Theilnahme des Auguftus einzelne Bücher vollendet und auch vorgelefen, 
aber ein breijähriger Aufenthalt in Griechenland follte erft die Muße zu vollftändiger Aus: 

führung gewähren. Da dies durch den Tod des Dichters verhindert wurde, follte ba8 Ganze 
verbrannt werben, indes drang Nuguftus auf die Herausgabe, Der beſcheidene Dichter 
wollte das unvollendete Werk nicht veröffentlicht wiffen., Wie weit dabei die Rebaction bes 
L. Varius und Plotius Tucca gegangen ift, wiffen wir nicht. Aber fchon bei bes Dichters 
Lebzeiten ift fein Epos neben die Jlias, ja über fie geftellt**) und der Dichter wurbe im 
Theater wie der Princeps geehrt, ***) das ganze Volf betrachtete es als das nationale Epos. 
Wie das Mittelalter nad) diefem Vorbilbe die deutſche Heldenſage behandelt hat, ift jett all- 

gemein befannt; nachher verwanbelte fidy fein Held in das romantifche Gewand ber ritter- 
lichen Zeit. Daher kommt bie unbegrenzte Verehrung bei den romanifchen Völkern, nament: 
li bei den Franzoſen, deren viele ihn in ber befannten querelle des anciens et des moder- 

nes 7) boch über Homer ftellen. Den Anfang mit einer Herabftimmung diefer Bewunderung 

hat Markland (praef. Statii p. XXI) gemadit, ohne damit bei feinen nächſten Zeitgenoſſen 
große Beachtung zu finden; nad) ihm fint fie contradietoria, languida, exilia, nugatoria, 

spiritu et maiestate carminis heroici defecta. Erſt Wolftr) ſuchte biefes Urtheil wieber 
hervor und ſeitdem fehlte e8 nicht an eifrigen Tablern der inneren Leere und des fühlbaren 
Mangels an fchöpfericher Kraft oder an Intereſſe PP) bis zu ben Uebertreibungen Güthlings 

(Ztſchr. f. GW. N. F. IS. 883). Auf jenes Urtheil Marklands ſich ftütend hat Hofman 
Peerllamp in feiner Ausgabe (Leidae 1843) nachzuweiſen verfucht, daß ſchon Tucca und 
Varius mandjes ergänzt haben und daß zahlreiche Interpolationen auch fpäter hinzugefoms 
men find, durch welche das Gebicht verborben ift. Im ganzen ift biefe Ausgabe bes feinen 
Kenners der römiſchen Dichterfpradye nicht genug beachtet; einzelnes ift in Meineren Schrif— 

ten beftritten, *7) anderes nod) erweitert und bei ben Unebenheiten bis zu einer Scheidung 
ſolcher fortgefhritten, die ihren Grund in ber Unfertigfeit bes Gedichts oder in Inter: 
polationen haben. Man muß nur den Schüler, ber jeinen Virgil neben Livins liest, fol- 

hen Urtheilen gegenüber auf den richtigen Stanbpunct jtellen. Er ift allerdings ein Nachahmer 
der Griechen, aber dieſe Nachahmung liegt mehr in den Gleichniſſen und einzeluen Verhältniſſen; 
er ift ein Kunftdichter, der nicht mit Homer parallelifirt werben darf und ber in ber ganzen 

*) Die jeltiame Form des Wortes haben Lobeck patholog. p. 477 und bei. Unger in einer 

Friebländer Feſtſchrift im Jahre 1855 erffärt. 
**) Propert. III, 34, 65. Quint. X, 1, 85, 86. 

***) Tacit. dial. 15. 
r) Rigault, oeuvres completes T. I. (Paris 1859.) 

rt) Analecten II. ©. 387. 
ttr) Beder die Dichifunft ©. 292. Schelle S. 804; auch Hegel Aeftgetif III. S. 370. 
*) So im Progr. von Siebelis (Hildburghaufen 1845) und Freudenberg (Bonn 1845) oder 

von Rau (Zeiden 1846); weitere Ausführungen über die erften ſechs Bücher Conrads in dem Trierer 

Progr. 1863. Bol. Ribbeck prol. p. 59. Jetzt Schaper, über die in der erften Hälfte der Aeneis 

durch Die moderne Kritik gewonnenen Refultate in der Zeitſchr. f. GW. N. F. X. ©. 65—95. 
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Richtung feiner Zeit ein großes Hindernis fand. Ihm die lange Arbeit an dem Berk 
zum Vorwurfe machen ift ebenfo unbillig als etwa Klopftod verurtbeilen, weil er zwanzig 
Sabre am Meſſias gearbeitet hat. Wo er bie Vorgeſchichte Noms oder bie Größe bes 
hiſtoriſchen Rom vorführt ift er groß und bebeutend genug, feine Sprade ijt ſchön; bie 
Reinheit feiner Empfindung wirb des Eindrucks auf den Schüler nicht entbehren. — 

Man las die Neneide fonjt in der Schule ganz, Erneſti hat fie bei wöchentlich vier Stunden 
in einem Jahre vollendet, indem er das Befte aus ben einzelnen Büchern auswählte;*) 
ipäter hat man ſich meift auf die ſechs erften Bücher beihränft und die lebten vernab- 
läßigt. Das ift fehr unrecht, denn diefe haben auch recht ſchöne Partieen, wie B. 7 bie 

Erregung bes Zerwürfniſſes zwiſchen Trojanern und Latinern, B. 8 bie fieben Hügel un 
alles, was ſich auf die fabulae domesticae bezieht, B. 9 Nifus und Euryalus, Leben: 
falls jollte das zweite, wohl das vorzüglichfte, dritte, vierte (von ben Jeſuiten nur wegen ber 
fabula lascivientis Didonis ausgejhloffen bei dem Dichter, der den Namen Parthenias 
erbielt!), das jechite, achte und neunte Buch beachtet werden und in jedem Halbjahr mükt 
man wenigftens zwei Bücher leſen. Aber gegen eine ſolche Bevorzugung find neuerbingt 
Stimmen laut geworben. Seyffert meinte, die techniſche Meifterfhaft und bie ethiſch na 
tionale Tiefe des Birgil bleibe für die Mehrzahl unferer Schüler ein Fremdes und Un 
empfunbenes (er will gern Zeit für bie Elegifer gewinnen); auf ber 12. weſtfäl. Directoren: 

Conferenz ©. 16 verftieg ſich einer zu der Erklärung, die Aeneis werde mit ber Zeit reht 
langweilig; Mäply**) verlangt, daß höchſtens zwei Bücher gelefen werben, weil die Schwie 
rigleiten burch Feine Schönheiten aufgewogen mwürben und ber Schüler biefem Pathet 
feinen Oefallen abgewinnen könne; endlich Gebharbi***) geftattet nur ein Jahr für ben 
Dichter: „die Schule Fünne ein unvollendet und gegen ben Willen des Autors und er: 
baltenes Werk, da fie Erſatz genug bat, nicht brauchen.“ Dagegen fehlt e8 auch nit an 

Entbufiaften, wie Weibner, der von jebem Primaner die Kenntnis der ganzen Dichtung 
verlangt. — Es ift auffällig, daß in ben vorigen Jahrhunderten jo wenig Schulaus— 
gaben bes bevorzugten Dichters veranftaltet find; die Proteftanten gebrauchten bie von 
Minell (+ 1685), die noch 1787 in Leipzig gebrudt iftz in Frankreich, Italien und England 
ift bis weit in unfer Jahrhundert hinein die des Parifer Jeſuiten La Rue (Ruaeus + 17%) 
wieberholt worden. Ein Anfang zum Befjern trat ein mit ber Schulausgabe Hevned 

(1779. 1789. 1800), die nad deſſen Tode Wunderlich (1816) und Ruhkopf (1822) 
bearbeitet haben, bie aber jeßt verdrängt ift. Forbiger (ſeit 1836 viermal wieberbelt) 
und Goßrau (ſeit 1846) bieten viel zu viel. Die Neneis von Schmieber (1800) ift vergeflen. 
Dafür jegt Süpfle (1842. 1847), Ph. Wagner theild mit lat. theils mit deutſchen Er 
läuterungen (1845. 1849. 1861) und nad) ihm vielfady Ladewig (jeit 1850 fieben Aufl. 
bie neueften von C. Schaper) und jüngſt Kappes. W. Gebhardi jcheint ſchon langt 
eine neue Schulausgabe vorzubereiten; er war bisher ber jchärfite Beurtbeiler ber er 
fhienenen. Der Auszug ber Aeneide von Nöhden in ber Braunſchweigiſchen Schulbud 
handlung 1793. 1794 ift in drei Bändchen mit Anmerkungen von Heinrich verjehen. Ei 
bejonberes Wörterbuch von Erufius zuerft bearbeitet, nachher ganz umgearbeitet ner 

G. A. Koh (1875 in 5. Aufl.) follte in Secunda nicht mehr ald Bebürfnis betrachte 
werben. 

Wenn es fi um eine Ergänzung der Secundanerlectüre handelte, jo könnten böcitent 
bie Elegiker in Betracht fomneen. Und in der That hielt Wolft) den Tibull für fe 
leicht wie Ovid und meinte, daß er bei feiner im ganzen Virgiliichen verecundia größter 
theils in Schulen lesbar fei, Properz dagegen fei zu ſchwer und von Catull nur das epı- 
thalamium Pelei et Thetidos zu empfehlen. In Thaulow's Gymn. Päd. 156 figuriren 
einige Elegien des Properz in der Prima. M. Senffert erklärte es für einen unberedem 

*) Sein Berfahren entwidelt er in der praef. ad Fischeri Ovidium p. XII. 

rt) Schweiz. Muſ. Bd. 5. ©. 350. 

rrt) Zeitſchr. f. GW. N. F. X. ©. 66. 

r) Arnoldt IL, 175. 
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baren Berluft, wenn der Schüler nirgends Gelegenheit oder Aufforderung erhalte nament- 

lih bie römische Elegie kennen zu lernen. Um ber Empfindungen willen follen fie ein 
Gegengewicht gegen den profaifhen Sinn unierer Jugend gewähren — wozu mir bie 
nationalen Dichter viel geeigneter erjcheinen. Aber auch er denkt nur an Privatitubien ber 

Secundbaner und für biefe hat er feine Lejeftüde beſtimmt (1854. 1861. 1866. 1872), 
in benen Dvib ben größten, Tibull nur einen ganz geringen Naum einnimmt. Ganz 
anberd Volz, ber feine Auswahl 1870 zwar auch für die Privatlectüre bejtimmt, 
dagegen jie zwiſchen Ovid und Virgil aud in bie Scullectüre einfügen will, alfo 

in Unter : Secunda; beshalb überwiegt !bei ihm gerade Ovid. Gebharbi *) ift mit 
feiner biejer beiden Sammlungen zufrieden; er will, um einen Uebergang von 
dem Herameter burd das elegiihe Diftihoen zu den Iyriihen Maßen zu ermöglichen, für 
Secundba eine Auswahl aus Dvids Faften, Triftien und Pontusbricfen, für Prima weniger 

Properz als Catull (c. 2. 8. 9. 11. 56. 62) und Tibull; auch erotijche Lieder fchlieft 

er nicht aus, wohl aber päberaftiihe. Nach meiner Anficht jollte man von diefen Dichtern 
weber Auszüge noch das Ganze lejen, um bie Theilnahme für die eigentlich kanoniſchen 
Dichter nicht zu verringern. 

In die Prima gehört Horaz, namentlih die carmina, aber auch Satiren unb 
Driefe dürfen nicht ausgefchloffen werben, und jelbjt einige Epoden oder vielmehr Jamben, 
wie er fie jelbit nennt, werben einen guten Beitrag zur Kenntnis der jambiſchen Poeſie der 

Griechen, beſonders des Archilochus liefern. Die größte Schwierigkeit bietet Die ars poetica 
und doch hat man vorgejchlagen biefelbe curforifch zu lefen. — Diefen Dichter Fennt die ganze 

claffiih gebildete Welt; er bietet in feinen Gedichten durch umfaſſende Weltfenntnis und 
feine Beobachtung Lebensgrundſätze. Seine Werke haben auf die modernen Litteraturen, 
bejonbers auch ber Deutichen, großen Einfluß gelbt.**) Die Uebertreibungen, mit weldyen 
man ihn in ben Liedern als einen großen und erhabenen Lichter gefeiert hat, haben ihm in 
ber neuern Zeit jehr gefhabet. Erſt in der Mitte der dreißiger Jahre entihloß er ſich 
die Dichtung des Alcäus und der Sappho auf römiſchen Boden-zu verpflanzen und mit 
Bienenfleiße bat er fih von ben erften Nachbildungen der äoliſchen Dichter erft zu freieren 
Nachdichtungen, dann zu jelbjtänbiger Darftelung von Stoffen aus ber Gegenwart und 
eigener Denkweiſe burchgearbeitet. Mit weifer Selbſtbeſchränkung ift er nicht über bas 

aeolijche Melos binausgegangen und hat uns dadurch einigermaßen einen jchweren Verluft 
ber griechiſchen Litteratur erfeßt. Als Romanae fidicen lyrae hat er die Anerkennung bei 
dem Mufenbofe des Auguftus und dem jüngeren Geflecht unter feinen Zeitgenofjen und 

Verbreitung in die fernen Provinzen gefunden und feinen Werfen Unfterblichfeit prophegeit. 
Sie find früh in den Schulen der Grammatiker gelefen, wie er Ep. I, 20, 17 ſich felbft vor: 
hergeſagt bat; zu Juvenals Zeit (VII, 226) ſteht er neben Virgil, und Quintilian I, 8, 6 be: 

jtätigt ed, wenn er jagt Horatium in quibusdam nolim interpretari, während man X,1,96 
lyricorum Horatius fere solus legi dignus nicht gerabe auf grammatiſche Interpretation 
beziehen barf.***) Die Nebner jhöpften aus ihm ben poeticus decor (Taeit. dial. 20). 
Schon bas Altertum hatte eine Menge von Erflärern, aber nur Porphyrion aus dem 
britten hrijtlihen Jahrhundert und allerlei aus fpäterer Zeit, was fogar ben Nanıen 

*) Die Stellung der römischen Elegiter auf unfern Gymnafien in der Zeitichr. f. GW. N. 

F. X. ©. 65. 

*) Teuffel Charakteriftil des Hor. S. 50. Frigiche in fFledeifens Jahrb. Bd. 88. ©. 163. 

*) Damit joll die Anficht Meierotto's De rebus ad auctores cl. pertinentibus dubia 

(Berol. 1785), dat Horaz bis hundert Jahre nad jeinem Tode lange nicht mit dem Fleiße gelejen ift, 

womit Birgil und andere Dichter gelefen wurden, noch nicht widerlegt fein. A. Kießling in den 

Berhandl. der Kieler Philologen-Verſ. behauptete zu raſch, da Horaz in dem erften chriſtlichen Jahr— 

hundert faum gelefen worden jei. Das reichfte Material zu dieier Frage bietet M. Herk in den 
Analecta ad carminum Horatianorum historiam in zwei Indices scholarum der Breslauer 

Univerfität 1576. 1878; für Anklänge bei Ovid U. Zingerle in den trefflihen Arbeiten „Ovidius 

und jein Verhältnis zu den Vorgängern und gleichzeitigen röm. Dichtern“ in 3 Heften (Innsbrud). 
Pädag. Enchflopädie. XI 42 
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Acrons trägt, ift uns erhalten. Wie langfam aber bieje Fectüre fich nachher verbreitet 
bat, iſt oben gejagt; eigentlich erſt ſeitdem bie deutſche Lyrik an ber Nachahmung biejes 
Römers wieber erwedt ift, wurbe er mehr beachtet und bann beſonders in ben Liedern 
nur mit bewunbernden Ausrufungen gefeiert. Hofman Peerlkamps nüchterne Kritik cr: 

Märte deshalb alles, was feinen Anforderungen an ben vollkommen tabellofen Dichter 

nicht entipradh, für Interpolationen unb mußte diefelben bereit in die erjte Kaijergeit ver: 
jeßen, weil viele amgezweifelte Stellen jo früh als Horaziſch angeführt find. Wie met 
ſeitdem ber Subjectivismus bei uns gegangen ift, bat Teuffel in der Tübinger Feitihrift 
1876 ©. 12 hübſch zujammengeftellt;*) hierher gehört es nicht, weil hoffentlich kein 
Lehrer die Schüler mit derartigen Fritijchen Fragen behelligt, durch welche nur die Luft 

an ber Lectüre getrübt wird. — Es ift auffallend, daß bei einem fo viel geleſenen Dichter 
fi fo wenige über bie methobifhe Behandlung desſelben ausgeſprochen haben. H. Mberti 
ift meines Wiffens der erfte gewefen, ber in einem magern Schleizer Brogr. 1821 de Horatü 
odarum cum pueris tractandarum ratione gehanbelt bat; Satiren unb ars poetica 

fchließt er ganz aus, von ben Liedern will er nur eine Auswahl, bamit bie anſtößigen 
leichter überfhlagen werben und wählt dann folde, die fih auf bie Jahreszeiten, auf 
Gleichmuth und Zufriedenheit, auf den Staat, Maecenas und Auguſtus beziehen und entlid 
bie von ihm carmina sacra genannten. Das ift denn body ein fehr bejchränfter Kreis. 

Weiter gebt Haverftabt in ben Gedanken über die Erklärungsweife ber Horaziſchen 
Oben, **) der wenigſtens aus biejer Lectüre ein Bild des Dichters und Anſchauung dei 
römifchen Lebens gewinnen will; beshalb follen bie Lieber nad) ihrer auf ber Gleichartigei 
bes Inhalts beruhenden Zuſammengehörigkeit gelefen und, weil fie allein zur Erreichung 
jenes Zweckes nicht ausreichen, noch mehrere Satiren und ber größte Theil der Epifteln 
hinzugefügt werben, Dies Verfahren bat Rehnerdt***) volftändig durchgeführt und 
für ben zweijährigen Curſus der Prima bie Gebichte jo georbnet, daß in einem Jabır 
bag Leben und bie Perjönlichkeit bes Dichters zur Anſchauung gebracht wirb, im dem 

anbern die Gedichte behandelt werben, welche bie Zeitgefhichte und bie politifchen Bar 
bältnifje wieberjpiegeln, vieleicht auch die, welche Horaz als äſthetiſchen Kritiker und in 
feinen Beziehungen zur Ritteratur vorführen. Als propäbeutiiche Lectüre wirb ein Km 
befonbers anziehender Gebichte in jedem Halbjahre vorausgeſchickt. In dieſen Cyklus würden 
alle Gedichte fallen können, mit Ausſchluß von etwa 9 Satiren und 8 Epoden. Ich bin mit 
biefer funftvollen Gruppirung nicht einverftanden, weil mir grabe bie Mannigfaltigkeit be 
Stoffe jehr zuſagt, wohl aber billige ich e8, daß Lehnerdt die erotischen Lieber nicht ausfchlickt. 
In Bezug auf diefe muß die Prüderie nicht zu weit getrieben werben (Lübker, Gej. Schritten 
II. ©. 216). Da jedoch nicht alle Lieber gleidy gut find, jo verweile man bei ben befiermf) 
länger und begnüge fidy für bie andern mit einer guten Ueberfegung. Die Lectüre der 
carmina überhaupt zu befehränfen und dafür mehr Satiren und Briefe zu leſen gefällt mir 
eben jo wenig, als nur carmina zu Iefen. Die Behandlung besfelben Stoffes wirb ur 
bie verfchiebenen Dichtungsarten wefentlich mobificirt und man lernt erft durch bie Be 
achtung biefer Verfchiebenheiten richtiger über ben Dichter und jeine Verhältniffe urtbeike 

Auf fünf Satiren und zwei Briefe fi) beſchränken genügt nicht. Aber mit dem Umfange 
ber Lectüre die Gründlichkeit der Erklärung in Einklang zu bringen wird von bem Ee— 
ſchicke des Lehrers verlangt, der im der Prima ja fein Anfänger mehr zu jein pflegt. Aeſthe 
tiiche Ergüffe muß man vermeiden, dagegen auf Anordnung und Gebanfengang genan achten 

*) Und dabei ift die ſchnöde Geringihägung einiger wie z. B. Güthlings nicht einmal beatchiel 
”*) Zeitſchr. f. GW. 1858. ©. 881. 

**) Horaz in Prima, Progr von Thorn 1876. Das Progr. von Krauje (Hohenftein 1875) 
de linguae lat, apud primanos tractatione p. 25 bietet wenig. 

+) Teuffel „Im neuen Reich“ 1874 ©. 645; er hat 1876 nur III, 7. 9. 29 als trefflide 
carmina anerfannt. 

tr) Bei der Horazlectüre den Schüler nöihigen, allerlei ſprachliche und ſachliche Eolkcianen 

anzulegen iſt ein Misbraud; dagegen wird diefer Dichter reichen Stoff zu freien Wrbeiten bieten. 
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Parallelen und Nahahmungen, auch neuerer Dichter, anzuziehen gewährt einen befonbern 

Reiz. Sol Horaz Eigenthum des Primaners fein, jo muß viel memorirt werben. Bei 
ber Recitation folder Gebichte auch der Empfindung einen Ausbrud zu geben fheut ſich 
die Jugend, man muß aber immer barauf Hinarbeiten. Daß babei das Metrum zu beadhe 
ten iſt, verſteht ſich jet von ſelbſt; in meiner Jugend noch ſchien dies unferem Lehrer über: 
flüffig. — Man gebrauchte in ben Schulen die Ausgaben von X. Bond, Minell feit 1673, 
von Jouvency bei den Jeſuiten, Junder ad modum Minellii feit 1709, von Gottſchling 
mit deutſchen Anmerkungen jeit 1723. Die Schulausgaben beginnen erſt in unferer Zeit, 
denn ber von Gesner 1752 nad) Deutichland verpflanzte Barter, Jani 1778, Mit: 
iherli 1800 und deſſen Nachfolger Döring feit 1803 find zwar viel in den Schulen 
gebraucht, aber nicht für fie beftimmt. Einen trefflihen Anfang machte Dillenburger, 
jeit 1844 oft wieberholt; bann folgte für bie carmina Naud feit 1859 in 9 Aufl,, für 

Satiren und Briefe Krüger feit 1852 7 Aufl. Dünger hat das Ganze bearbeitet (1868) 
und 1874 H. Schüß die Oben, biefer leider pädagogiſch verfehlt. Ueber das Metriiche 
giebt unter zahlreihen fhon mit Manuzio beginnenden Büchern Schiller für die Schule 
Ausreihendes (1877 in 2. Aufl). ©. A. Koch bat jogar zwei Wörterbücher zu Horaz 
geliefert, von denen das größere (1863) wohl für Gelehrte beftimmt fein foll, das Heinere jeben- 
falls für Schüler entbehrlich ift. — Zu beachten ift Herber (Merle I. ©. 410. 450. 492). 

Zu den fomtfhen Dichtern jtellt fid) die neuere Zeit ganz anders als die frühere; 
fie hat bie fittliche Unbefangenheit verloren und will barum bie leichtfertige Jugend Griechen- 
lands und ihren Verkehr mit meretrices von der Schule fern halten. Wer dies aus Beforgnis 

für die Sittlichkeit thut, hat Feine Kenntnis von ben Verhältniſſen der Stäbte, namentlich 
ber größeren; foldhen Uebelſtänden müßte von ganz anderer Seite entgegengearbeitet werben 
als von der Schule und auch in dieſer auf einem anderen Gebiet. Wolf fchon beklagte es, 
daß bie jo intereffante und nüßliche Lectüre aus den Schulen verſchwunden fei und verlangte 

Terenz für Secunba ober lieber für Prima, weil er ein tieferes Verſtändnis beabfichtigte 
und metrifhe Scanfton verlangte. Während der Reaction haben fi in Preußen bie Di: 
rectorenconferenzen beeilt ihn zu verwerfen und Schmedebier verurtheilt ihn als einen unter 

ſcheinbarer Decenz body ein feines Gift enthaltenden Schriftfteler. So jcharfichmedend 
iit man anderwärts nicht, denn Sachſen fett unbejorgt für Unterprima „zur Abwechjelung 

ein geeignetes Stüd des Terenz“ ein. Frankreich liest wenigftens die Andria; in England, 
Holland, Dänemark wird viel mehr gelefen. Nägelsbach freilich in dieſer Enchkl. I. 926 jagt 
„gelegentlicy einmal als Confect.“ Gewiß mit Recht, benn Terenz ift certissimus castae 

latinitatis auctor, ein eleganter Kunftbichter in dem Sinne ber feineren d. h. griechifche 
gebilbeten vornehmen Gejellihaft Roms, in deren Kreifen er nicht fremb war, ift ein 
Vertreter der urbanitas, ber uns überbied den Verluft ber neuern griechifchen Komddie, 
beſonders Menanbers, erſetzt. inzelne Stüde, Adelphi, Phormio, Andria, find nicht 
ungeeignet. Aber man muß bei diefer Lectüre raſch vorfchreiten, um Anlage und 

Charaktere bes Stüdes zu einem Maren Verftänbnis zu bringen. Was im 16. Jahr: 
hundert Erasmus, Melanchthon, Rivius, ©. Fabricius, Muret und andere für die Erflä- 
rung gethan haben, wirb jeßt nicht nicht mehr beachtet; im 17. Jahrhundert kam 
Minel 1673 und ift überall oft wiederholt, auch nachgeahmt von Junder 1702, fo wie 

ber Jeſuit Jouvency, dann folgte „eine nad dem Begriff ber Jugend recht einge 
richtete Erflärung nad Art bes durch E. Sincerum ebirten Cornelius Nepos“, Augs- 
burg 1718 und erft am Nusgange des Jahrhunderts Schulze (Braunſchweig 1790) und 
B. Fr. Schmieber, noch 1819 wiederholt. Beide können ebenſo gut jetzt vernachläßigt 

werben wie Perlet und Reinharbt. Alle diefe kommen ſchon wegen bes Tertes nicht mehr 
in Betracht. Die Anbria von Klot (1865) ift für Stubirende beftimmt, dagegen für bie 

Schule Spengel (1875) und Meißner (1876); der Phormio von Dziatzko (1874) wirb 
mehr dem Lehrer Nuben bringen als dem Schüler. In England ift neben einigen redht 
ſchlechten Bearbeitungen Wagner (Cambridge 1869) zu rühmen, ber audy in Berlin ben 

Heauton timorumenos herausgegeben bat. 
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T. Maccius Tlautus erihien Chr. Cellarius wegen bes Inhalts bebenflis, 

andern ned mehr wegen ber Sprache, die in ganz verfehrter Weiſe von einigen Alter: 

thänlern wie Lipſius und Barth der Ciceronischen vorgezogen wurde. 1804 ſchrieb Fade 

in Freiberg ein Progr. de Plauto in scholis legendo, aber was er bafür angeführt 

dat, iſt recht bürftig. Um zunächſt abzufehen von ber latinae linguae intelligentia 

aceuratior et subtilior, bebt er den fittlihen Einfluß hervor, den die Vorführung guter 

und laſterhafter Menichen haben müße, fogar bie Bildung des Geſchmacks, inſefen 

man lerne, qui veri et honesti sint sales, qui vani et honestati adversarii. Un 

fiebzig Jahre nachher hat Schmedebier*) nur die Förderung ber grünblidhen Kenntnis 

des Lateins und Nuten felbft für die Bildung des lateiniſchen Stile davon erwarte. 

Wir Eennen in Plautus den Dichter, der felbitihaffend feinem Volke die griehiide 

Originale vorführt, wir bewunbern bie Lebendigkeit des Dialogs und die Derbheit bei 
Witzes, wir ergeben und an feinen Parafiten und Sklaven. Aber wir wiffen aud, bat 
wir ibn in feiner Sprade für die Geſchichte des Lateins zu ftubiren haben unb baf für 

den Schüler dies Bebürfnis nicht vorhanden ift. Sollte diefer wirflih auf dem Wax 
ber Vergleihung diefer Umgangsiprade auch die Schriftfpradhe mit ſchärferem Verjtäntmit 

erfaſſen? Vom pädagogiſchen Standpuncte find einige feiner Stüde wohl zuläßig.**) & 

find die Captivi, welche Leifing für das jchönfte Stüd erflärt, welches jemals auf bie 

Bühne gekommen fei, ein Rührjftüf mit bem würbigften Anhalt; die Aulularia führt 
uns ben Geizhals in viel mannigfaltigeren Yagen vor als Moliere's l’avare; der Tri- 
nummus, ber gar feine Frauenrolle hat, liegt uns Deutſchen wegen der Nachbichtung 

Leſſings jehr nahe; die Menaechmi endlich geben die luſtigen Conflicte, welche durch tie 

täufchende Nehnlichkeit der Zwillinge herbeigeführt werben, braftifher als Shakeſpeatt. 

So iſt denn bie Aulularia bejonders von Lorenz,***) Captivi und Trinummus von 
Schmedebier empfohlen und biefelben Stüde fint in Sadien „zur Abwechfelung“ für 
bie Lectüre in Ober:-Prima angefegt. Aber die Schwierigkeit ift in Sprade und Ver« 
bau zu groß; eine Belanntihaft mit ber geſchichtlichen Entwidlung der Spra& 
formen liegt außer der Schule, und über bie profobifhen unb metriſchen Geſetze dei 
Dichters ſchwebt noch der Streit nicht bloß in der Hiatusfrage, weil man leider ned 

immer bie Regellofigfeit als Princip bes Dichters feſthält. Selbſt für bie Geftaltung 
bes Tertes ſtehen neue Aufihlüffe aus wiederholter Vergleichung der Mailänder Hand: 

ſchrift fiher zu hoffen. Die vierte preußiſche Directorenconferenz bat Plautus einftimmis 
verworfen, in Schleſien haben fidy einige Stimmen für die Captivi erhoben. Dagegen 
wird in engliihen Schulen der Trinummus fleißig gelejen (bearbeitet von W. Wagner 
1872. 1875), in Frankreich ſcheint die Aulularia beliebt zu fein, wie man aus be 

zahlreichen Ausgaben fließen Fann, unter denen nur E. Benoiſt (1874) Beachtung ver: 
bient, und basjelbe Stück hat in den Niederlanden Francken (1877) in einer Art bearke 
tet, daß man fieht, mit wie ſchwachen Schülern dort Plautus gelefen wird. Bei um 

hat Brir Trinummus (1864. 1871), Captivi (1865. 1870), Menaechmi 1866 m 
Miles 1875 bearbeitet und mit Recht viel Anklang gefunden; Yorenz bat bei ben Ach 
gaben der Mostellaria (1866), bes Miles gloriosus 1869 und des Pseudolus 1876 mehr 

Studirende ver Philologie berüdfichtigt. Sogar eine Chreftomathie für obere Gummafinlcdafen 
ift 1877 von U. Schmidt erſchienen: Lejeftüde aus Pl. Komödien ausgewählt und erflän. 

Nachdem wir den Kreis der Schriftfteller, die in die Schule gehören, gefchlofier 

haben, find noch einige allgemeine Bemerkungen hinzuzufügen. Die erfte betrifft das 
Leſen, den Vortrag bes Tertes. Wir wifjen, daß die Römer die Werkzeuge ber Stimmt 
nicht minder gebildet haben als andere Gliedmaßen des Körpers. Die Nebner wandter 
fünftliche Mittel an, um ſich darnach bei dem Vortrage zu richten. Die eburnea fistals, 

*) Prolegomena zu einer Schullectüre des Plautus, Progr. von Demmin 1875. Achulik 

Brir in der Vorrede zum Trinummus. 

**, Ritschl opusc. II, 733. 

*+**) Philol. Anzeiger VII, 189. 
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deren fih C. Grachus bedient hat, wird oft ermähnt.*) Noch als Princeps übte Augujtus 
feine Stimme unter einem phonascus (Sueton. Aug. 84). Wenn auch die Stimme zu ben 

Gaben gehört, welche die Natur verleiht, jo läugnet Cicero (de orat. III, 60) doch nicht, daß 

ber Unterricht jelbjt bei mangelhaftem Organ mandes befjern könne. Was zu einer jolchen 
Bildung gehört, werben wir aus Quintilian XI, 3, 17. lernen. Die Rebe foll gleichſam zu 
einer Malerei der Gedanken werben. Deshalb nahmen die Nebner Unterricht bei den Schau: 
ipielern, die, wie Rofcius, förmlihe Schulen hielten. *) Solch kunftmäßiger Vortrag wirb 

bei ung ſehr vernadhläßigt. Erſt neuerdings bat Rehdant ***) darauf aufmerffam gemacht, 

daß in den Schulen ein lautes Leſen der Terte eingeführt werben mühe, wie es aus bem 

Charakter der alten Sprachen fich mit Nothwendigkeit ergiebt. Daß es laut fein müße, jcheint 

jelbjtverjtänblich, wird aber vielfach verabjäumt. Es muß aber auch bie ſcharfe und deutliche 

Bezeihnungsart, die Energie zum Ausdruck kommen bei den Rebnern und ber Wohlflang 
des Dichters als ein jchöner vernommen werben. Hat Horaz umionft gejagt os tenerum 
pueri balbumque poeta figurat? Selbjt das Pathos der Empfindungen hat bei bem Vor: 
trage feine Berechtigung. Schauſpieler jollen damit nicht gebildet, aber eine. Einwirkung 
auf die Gefhmadsbilbung erreicht und eine Freude gefchaffen werben. Es wirb nicht nöthig 

fein nad) dem Vorſchlage von Rehdantz das Leſen des Textes vor der Ueberſetzung abzu— 
ſchaffen, 7) um Zeit bafür zu gewinnen; beides läßt fid recht gut vereinigen. 

Ueber Präparation verweile ih auf Bäumlein in dieſer Enchfl. VI, ©. 156 
und füge zu der dort angeführten Fitteratur nur hinzu Wolf MH. Schr. I, 1715 Doberenz 
in bem Progr. von Hildburghaufen 1850 ©. 7; Metzger in tem Correjpondenzbl. für 
die gelehrten Schulen MWürttembergs 1851 No. 8; Schwarz in ber Zeitichr. für das 
gel. und Realſchulw. III, 257; Hoegg in Jahns Jahrb. Bd. 61, ©. 324; Rothfuchs 
syntaxis ornata u. ſ. w. ©. 42; Schrader ©. 364; Krüger in dem Progr.: Die Lectüre 
ber gr. und lat. Glaffifer, Braunfchweig 1848; Kern in ber Mittelihule I, 550 und Anton 
in ber Zeitihr. f. GW. 1873 ©. 65. Ueber die Freundſchen Präparationen, welche 
feit 1846 verbreitet werben, habe ich fein Urtheil, weil ih fie nur fehr brudftüd- 
weiſe aus confiscirten Blättern kennen gelernt habe. Uebergangen ift bas in einigen norbis 
ſchen Ländern übliche Verfahren, +) daß ber Lehrer den Schülern das Penjum überjet 
und in ben fdhwierigeren Stellen erflärt, aber in ber nädjiten Lection ein genaues und 

volljtändiges Wiedergeben des in der vorigen Lection Gejagten forbert und bazu nod) 

Fragen über jolhe Dinge jtellt, über welche bereits früher eine genügende Auskunft ges 
geben it. Mir it es umbegreiflih, daß Angerslev +++) dies Verfahren vertheibigt hat, 
und nod viel ſchwächer find die von ihm dafür beigebrachten Gründe. An jelbitänbiges 

Arbeiten wird wenigftens der Schüler nicht gewöhnt, ja er wirb burdh bie Unmündigkeit, 
in welcher er fortwährend gehalten wird, jogar dazu unfähig. Es fell auch jet in der Regel 

nur in ben untern Clafjen noch gejcheben, in ben oberen felten. Und bod läuft Antons 

Vorſchlag, der mit einem von Schäfer früher in Ansbach beobachteten Verfahren über: 
einftimmt, auf basjelbe hinaus, wenn ber Lehrer vorher dem Schüler die meiſten Bocabeln 

fagen und ſchwierige Conftructionen far machen fol. Noch ihlimmer war bie Sitte 
mancher Länder ben Schülern eine deutſche Ueberſetzung zu bictiren, nad) ber fie ſich für 
die folgende Lehrftunde zu präpariren hatten, das berüdhtigte Tertichreiben. Die Nach— 
theile dieſer Methode werben nicht dadurch befeitigt, daß man dem Schüler biefe beutiche 
Ueberjegung ald eigentlihe Präparation aufbürbet, zumal bei ber Leichtigkeit gebrudte 

Ueberfegungen zu erlangen. In Bayern ift dagegen fogar ein Minifterial: Erlaß 1837 
gefommen (Roth, das Gymn.-Schulweien in Bayern ©. 52). 

*) Cic. de orat. Il, 60, 226. Quint. I, 10, 27, Valer. Max. VII, 10, 1. Gell, I, 11, 10. 

”, Molf kl. Schriften ©. 955. 

*) Verhandlungen der Braunfchweiger Phil. Berj. S. 97. 
T) Auch Köchly S. 53 hat das verlangt. 

rr) Schmid hat Einiges nachgeholt Bd. I. ed. 1. S. 319. 
+rr) Bemerkungen über den Zuftand der gelehrten Schulen ©. 10. 
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Der fogenannten Stegreif:Lectüre db. h. dem Weberjegen ohne vorhergegangen: 
Präparation kann man das Wort reben. Bei der Maturitätsprüfung wird fie ver: 
langt, überhaupt bei jedem Eramen. In Defterreich iſt fie auf ber oberften Stufe ver: 

geſchrieben. Rothfuchs S. 27 will fie in allen Elaffen, ſogar bisweilen jchriftlid, 
Leuchtenberger empfiehlt fie in einem Bromberger Progr. 1872 ©. 21, auch bie erfte 
Pofener Directorenconferenz. Der Schüler kann dabei am beiten zeigen, welche Schnellig 
feit und Sicherheit in ber Auffafjung er bereits erlangt Hat; aber nicht zu oft und mr 
als Ausnahme und nur zur Prüfung der Fertigkeit follte man fie veranjtalten. 

Die Eontrole einer guten Vorbereitung bejteht nicht darin, daß man bie Vocabel: 
befte nachfieht*), einzelne Vocabeln abfragt oder gar eine fhriftliche Vorüberſetzung ver: 

langt. Sie zeigt ſich ſchon bei dem verftänbnisvollen Lejen des Tertes, noch mehr aber bi 
ber Ueberſetzung. 

Hier ift zunädhit das EConftruiren zu erwähnen, bas fonft regelmäßig geübt wurde, 

jest an vielen Orten faum dem Namen nad) befannt ift. Rothfuchs bat wieder auf bie 

Nothwendigkeit desſelben bingewiefen, denn qui recte construit, recte vertit. Es handelt fid 
dabei um bie Arten der Satbilbung, um die Reihenfolge und Orbnung, in welder bie 

Wörter der einzelnen Kommata zu nehmen find. Nicht bloß der Quartaner und Tertiane 
wird durch Unkenntnis bes Conftruirens in dem Verftänbnis gehinvert, ſondern aud in 
den oberjten Glaffen gehen Fehler in der Ueberſetzung oft genug aus GConftructionsfehlern 
hervor. Vgl. Hüfer in dem Archiv für Phil. u. Päd. Bb. V, ©. 560. 

Bei dem Ueberſetzen ift zu beachten, daß man ben überfegenden Schüler nicht unter: 
bredie, daß man ihm felbit bei Fehlern nicht zu raſch beifpringe. Daburd, ba man 
ihn vollenden läßt und dann erft einzelne oder die ganze Claſſe fragt, ob alles riätis 
jei, wird man die rege Theilnahme verfelben erweden und mehreren Gelegenheit geben 
die Frucht ihrer Präparation zu zeigen. Die bervortretenden Mängel werben ben Lehre 
auf manche ber Erklärung befonders bebürftige Puncte aufmerffam maden. Des Schüler 

erfte Ueberfegung muß möglichft treu fein; er barf nicht zu fchnell von ber wörtlicher 
Ueberfegung abgeführt werben. Leider ift auch in Deutfchland hier ein Erleidhterungsmitie 
geichaffen, das in Frankreich ſchon lange unentbehrlich zu fein fcheint, gebrudte wortge 
treue Ueberjeßungen, welche jeit 1872 Medlenburg in Berlin von ben üblichen Schriftftellen 
berausgegeben hat. Das Format berfelben (Sebez) erleichtert e8 bem trägen Schüler fir 
zwifchen die Blätter des Tertes zu legen. Die mwortgetreue Ueberfegung ift nit bat 
alte ad verbum interpretari germanice, das befonbers bei den fogenannten Methobilen 
üblih war. Eines hätten wir bavon erhalten follen, die Beibehaltung ber Wortftellun 
ber Schriftfteller, foweit e8 nur irgend möglich ift. Jetzt fpringt man bamit ziemliä 
leichtfertig um und läßt die Kraft des Austruds, jogar den Zufammenhang des Sim: 
verloren gehen. Ein großer Fehler ift es au, wenn ber Lehrer fogar bei bem Ueber: 
feßen ſchwankt, ben Ausbrud, den er anfangs gewählt hat, fofort felbft verbefjert und bamı 

auch den Schüler unfiher macht. Er muß für ſich eine gute Ueberfegung mit rechter Sem 
falt ausarbeiten, bie dann ſchließlich mitgetheilt ber befte Abſchluß der Erklärung ift. 

Ob und wie der Schüler Ueberfeßungen als Hülfsmittel gebrauchen bürfe, bat Krd 
ſchon in dem literar. Magaz. I, ©. 72—75 erörtert und Göring hat bie Frage: Tat 
darf der Schüler von Ueberfegungen claſſiſcher Schriften aus dem Alterthum für Gebraud 
machen? in dem Neuen Jahrb. des Pädagog. in Magdeburg 1807. ©. 3—36 behantelt, 
Allerdings vor 80 Jahren waren Ueberſetzungen felten und theuer, gelangten baher wenig in 
die Hände des Schülers, aber aud damals fhon wurde geflagt, daß es unmöglich ki 

die Schüler in Unbekanntſchaft und gänzlicher Entfernung von ben Ueberjegungen zu u 

halten, Jetzt ift es anders; fie find zahlreich und wohlfeil, werben daher von den Schüler, 

*) Seume erzählt von dem Leipziger Nector Martini: „er drang auf jogenannte Präpant: 

zettel, die mir fehr zuwider waren. Denn unndthiges Schreiben war gar nicht meine Sache.“ „Ei 
haben wir unfere Präparation?“ fragte er mich einmal. „Hier,“ antwortete ih, und zeigte auf I 

Stimm. „Wir find etwas keck, wir werden ja ſehen.“ Sie war wirklich da. 
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aud von befjeren vielfach benußt.*) Daß dies erjt nach ter Präparation gejchehe und 
dann bas Verſtändnis erleichtere, finden manche nicht anftößig, aber wer fann biefe Art 
der Benutzung controliren? Den meiften dienen fie als eine Erleichterung ober auch 
als Erſatz der Präparation. Eben fo wenig find fie bei ber Privatlectüre zuläßig oder 
bei der Repetition bereits gelefener und erflärter Schriftiteller. Es ift ein großes Une 
glüd in fittliher und wiſſenſchaftlicher Beziehung, aber es ift nicht möglich fie für Schüler 
unzugänglich zu machen. Der Staat kann dem Buchhändler nicht verbieten fie an Schüler 
zu verfaufen, etwa wie bem Apotheker nur unter Cautelen geitattet ift Gift zu verkaufen. 

Dienftwillige Freunde würben dann bie Käufer fein. Das Haus kann auch nicht in jedem 
Falle darüber wahen. Die Mahnungen ber Lehrer werben von Gewiffenlofen überhört. 
Und doch giebt es für ben Lehrer Mittel die Schuldigen zu ermitteln, theild bei ber 
Erklärung, theild bei dem Ueberfegen, zumal die Ianbläufigen wohlfeilen Ueberfegungen oft 
nad Terten gemacht find, bie mit ben befjeren, in den Händen der Schüler befindlichen im 

Widerſpruche ftehen. Auch bie Stegreifüberfeßungen werben offenbaren, was der Schüler 
burch eigne Kraft vermag und was er bem Betruge dankt. Ein Glüd ift e8 noch, wenn bie 
Mitſchüler einen ſolchen Genofjen geringihäten. Sammlungen von guten Ueberſetzungen 
derjenigen Schriftjteller, weldye in ber Schule nicht gelefen werben, in ben Schülerbiblio- 

theken anzulegen und zu deren Lectüre aufzuforbern wirb fich für Gymnaſien nicht empfehlen. 

Für die Erklärung kann ich gleichfalls auf Bäumleins Art. Erpofition verweifen 
Dr. 2, ©. 316; nur einiges iſt zur geihichtlichen Ergänzung hinzuzufügen. Die Streit: 
frage über curſoriſche und ftatarifche Lectüre ift mit einer Verweifung auf Thaulow nicht 
abgetban. Schon der Name ift nicht glüdlich gewählt: cursorius ift überhaupt erſt im 
fpäteren Latein aufgekommen und ijt fein Gegenſatz von statarius, welches von der ruhigen 
Haltung bed Schaufpieler8 in der comoedia stataria (gegenüber der motoria) auf ben 
Redner übertragen ift. Der Gegenfat Fonnte erjt entftehen, ald man den Schrifiteller 
nicht mehr um feiner felbft willen erklärte, fondern ihn nur ald Anlaß benutte, um bie aufs 
geipeiherten Schäße maffenhafter Gelehrfamleit auszuframen. Da bie akademiſchen Bor: 
leſungen fi in folder Breitjpurigkeit bewegten, brangen biefelben aud in bie Schulen 
ein, unb ba es biefen um Stilbildung hauptſächlich zu thun war, diente ber Tert nur ale 
Handhabe für grammatiihe und phrafeologiihe Ercurfe und ben Inhalt des Schrift: 

ftellers ließ man unbeachtet. Höchſt anſchaulich hat Gesner dies Verfahren unb bie 
Nachtheile desjelben geſchildert Opusc. VII, p. 293 und dagegen an ber Thomasichule 
verjucht die Stüde des Terenz in wenigen Monaten durchzuleſen; id agebam, quantum 

eius fieri posset, ut in rem praesentem eos deducerem, ut ipsi in scena sibi media 

versari viderentur. Da er ben beften Erfolg babei hatte, empfahl er biefe cursoria lectio 
p- 289 und befchrieb fie aljoe: sumitur in manus liber boni auctoris, non ante ille 

dimittendus quam perlectus integer sit. Legitur autem ita, ut diligenter quidem 
attendatur ad vocum tum simplicium significatus tum coniunctarum, ut non negligatur, 

si quid eleganter, si quid proprie, si quid coneinne, si quid splendide dictum videatur, 

ut ipsae figurae quoque orationis demittantur ad animum et familiares tractatione 

et cogitatione reddantur. Sed obiter tamen aguntur reliqua omnia, et si quid sit 

in verbis obscurum, certe insolitum, si quid ex antiquitate altius repetendum, non 

insistitur neque cohibetur et quasi sufflaminatur legendi impetus, verum nota tantum 

quadam insignitur locus difficilis, revocandus suo tempore et si tanti sit diligentius 

considerandus.**) Unb bann hebt er hervor, daß es hauptſächlich darauf ankomme, ut 

*) Bonnell, Betrahtung über das Verhalten der Echule gegen die Ueberſehungen der alten 

Glaffiter, Progr. des Werderſchen Gymn. in Berlin 1855. Leuchtenberger, Was ift von der Be- 

nugung von Weberfegungen Seitens der Schüler zu halten und melde Mittel find dagegen in 

Anwendung zu bringen? Progr. von Bromberg 1872. 

**) Gine neuere Gharakteriftif curſoriſcher Lectüire giebt Mützell in ſ. Zeitihr. I, 4. ©. 11; 

ein Zerrbild der Lectüre überhaupt Nohl, pädagog. Seminarien ©. 70. Vgl. Ameis, über curjo- 

riſche Lectüre der alten Glaffifer in den Gymn. Pädag. Rev. 1847. September- u. Octoberbeit. 
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intelligamus teneamusque deinde, quid sibi efficiendum docendumque proposuerit 

auctor libri, quibus ad!hanc rem argumentis usus sit et quam felieiter; quomodo ea 
quae obiici sententiae suae vidit, reiecerit, quibus eam rebus aliunde adsumptis 

h. e. exemplis, similitudinibus, testimoniis exornaverit illustraveritque,. Für Hiftorifer, 

für Dichter giebt er eingehendere Andeutungen, alles aber gebt darauf, daß der Schrift: 
fteller in feinen Gedanken zu beadten jei. Nach der von feinem Vorgänger in Leipzig be 
obadhteten Methode hat dann J. A. Ernefti*) in einem Jahre die Hälfte von Ciceros Dffi- 
cien und 16 Reben gelefen, eben fo für bie Aeneide und die Metamorphojen Vorichläge zur 
Vollendung binnen Jahresfriit gemacht;*) auch fein Progr. von 1736 veruribeilt das 
alte Verfahren hart.***) Daß das Verftändnis des Schrifttellers jo hoch geftellt wurde, 

war ein großer Fortichritt, obwohl das Verfahren im einzelnen mande Bedenken bat. 
Hier muß fi vieles nad den Umſtänden richten, die Befähigung ber Lehrer und bie 

Verſchiedenheit der Schüler beachtet werden. Wolf nahm ftatariiche Lectüre bei ſchwereren 
Schriftſtellern und ſolchen, die fein großes Ganze ausmachen (?), curforifche bei leichteren, 
wie Livius; ja er redet von einer media lectio, unter ber er bie curſoriſche mit ſtatariſchen 
Epiſoden ‚verftanden zu haben ſcheint. 7) Theorie und Praris haben den Unterſchied 

zwiichen beiden Arten der Lectüre fejtgehalten, er ift fogar amtlidy in den Schulorbnungen 

z. B. Bayerns und Sachſens feitgeftellt. 1865 bat Hug bie curiorifche Lectüre empfohlen, 

weil fie der Schüler lieber habe, dagegen forbert der Verf. des Buches über nationale Er: 
ziehung ©. 48, daß in allen Claſſen ver größere Theil ber Lectüre ftatarifch fei, ber cur: 
forifhen nur eine Stunde wödentlih gewidmet werde. Denjelben Gedanken bat aud 

Anton zr) weiter verfolgt, indem er von Quarta an in biefer einen Stunde allemal ben 
Scriftiteller der vorhergehenden Elaffe zum Theil auch ohne vorhergegangene Präparation 
gelejen wiſſen will. Daß er babei fogar Eutrop, Juftin, das bellum Alexandrinum und 
Africanum beranzieht, ift ein übler Rückſchritt in bereits überwunbene Verbältnifie. 

Böckh (Encykl. S. 157) läßt die curforifche Lectüre nur bei leichteren Schriftftellern zu 
und verlangt, daß der Lehrer über vorfommende Schwierigkeiten weghelfe. Wie bie 
curforifche Lectüre gewöhnlich betrieben wird, rechtfertigt fie den Ausiprud Mager’s, wenn 

ih mid) recht erinnere, bei diefer Lectüre werde nichts gelernt und bei ber jtatarifchen 
nichts gelefen. In der That kann ed nur cine Art ber Lectüre geben, für welche ſchon 
J. Sturm ben richtigen Grundſatz aufgejtellt hat: ita properandum, ut necessaria non 
praetereantur, ita commorandum, ut nihil nisi necessarium exerceatur. — Erwähnen 
will ich noch das Verfahren, welches hie und ba befolgt wird, leichtere Stellen nidt 
überjeten, fontern nur den Inhalt angeben zu laſſen. Schon die verfchiedene Begabung 
der Schüler hätte davon abbringen follen, nody mehr die Betrachtung, daß grabe babund 
der Schüler zum ungenauen und oberflädlichen Leien verleitet wird. 

Die Erflärung des Lehrers muß auf die Ueberfeßung des Schülers folgen, nicht 
biefer vorausgehn und noch viel weniger biefe für das Höchſte erklärt werben, was be 
Schüler zu erreihen habe. Diefer Misgriff Rother) erflärt fi aus feiner irrigen 
Auffaffung von dem bei ber Erpofition zu verfolgenden Zwede, indem überall nur bie 
Uebung im richtigen Gebrauche der Mutterfprache erzielt werben fol. Auch die befte Ucher: 
ſetzung wirb nicht genügen, um das Verſtändnis des Tertes vollſtändig zu vermitteln, 

fiherli nicht viele von denen, welche jett in Echülerkreife eingebrungen fine. Die 
Erklärung des Lehrers iſt unentbehrlich. 

Die Hermegeutit wirb jegt in afabemifchen Vorlefungen über Encyklopäbie ber 

*) Vgl. narratio de Gesnero in den opusc. orat. p. 329. 
) praef. Ovid. p. XII. 

***) Opusc. variiargum.p. 359.373. Gegen curfor. Lectüre Wüftemann zu Doeringiiopuse, pl. 

+) Arnoldt II. S. 220. Dazu auch I. I. Bellermann de ratione et meihodo auetores d. 
legendi gymnasiis conveniente, Progr. von Erfurt 1795. 

tr) Zeitichr. f. GR. XVII, 63. 
ttt) Gymn. Päd. ©. 174, 
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Philologie behandelt; lange Zeit war dieſe Theorie von ber theologischen Hermeneutik 
abhängig. J. A. Ernefti und Morus haben jid auf den interpres novi testamenti 
beſchränkt und aus ihnen hat Chr. Dan, Bed feine commentationes de interpretatione 
veteram scriptorum 1780—98 in dem Räfonnement geſchöpft. Auf Böckh's Darftellung 

(Enchkl. S. 79) hat Schleiermader in zwei Abhandlungen über den Begriff der Herme— 

neutit (Werke III, 334) großen Einfluß geübt. Während die Theologen immer fort bieje 
Theorie für neuteftamentliche Exegeſe ausgebildet haben (Keil, Lüde, Klaufen bis auf 
Ammer 1873), bat bie feltiamerweife von diefer hermeneutica sacra geſonderte herm. 
profana wenig Bearbeitungen gefunden. Die älteren, wie Huet de interpretatione 

(Paris 1661) und J. H. Ernejti compendium hermeneuticae profanae seu de legendis 
seriptoribus profanis praecepta nonnulla (Lpz. 1699), J. 2. Ruborf de arte inter- 

pretandi scriptores veteres profanos (Lips. 1747) kennt man heute faum; Bauer 1753 

und Sceller’8 Anleitung (1770 u. 1783) find aus Erneſti's Vorleſungen geſchöpft. 
Ueber Wolf ift auf Arnoldt II, ©. 220 zu verweilen, Bernharby ift zu einer zweiten 
Bearbeitung feiner Encyklopäbie leider nicht mehr gelommen. Sonſt giebt es nur fürzere 
Abhandlungen von Eichſtädt (1824), von ©. Hermann (de officio interpretis 1834 und 
Opusc. VII, p. 97), Nipperbey in ben opuscula p. 563 u. Eobet (oratio de arte interpretandi 
1847). Es ift vielleicht gut, daß man jetzt Fein Syftem von Regeln aufitellt, wo unfere Phi— 
Iologie wiſſenſchaftliche Commentare gefliffentlih verfhmäht und die diplomatische Kritik über: 
wiegt. Auf der Philologen-Verfammlung in Wiesbaden 1877 hat Steinthal einen Vortrag 
über bie Arten ber Interpretation gehalten und in bemjelben das allgemein menſchliche Ver: 

ſtändnis von dem philologiſchen durch die Fünftlihe Herbeiführung aller der Bedingungen 
unterfchieden, unter benen allein das Verftändnis möglich ift. Er unterſcheidet grammatiiche, 
fachliche und ftiliftiiche Interpretation und faßt die leßtere in einem weiteren Sinne ber 

Aufgabe der Eompofition in Bezug auf den Anhalt. Wenn jene drei ſich auf alle Schrift: 

fteller beziehen, fo muß in Beziehung auf ben einzelnen Schriftteller die inbivibuelle 
Interpretation binzufommen, welde bie Eigenthümlichkeit desſelben beachtet, die hiftorische, 
weldhe die Zeitumjtände berüdfichtigt, und bie philologiſche, welche in bie geiftige Werk: 
ftätte des Verfaſſers einführt und erſt das rechte Verftänbnis für die andere Weiſe ber 

Interpretation giebt. Schulmänner haben früher dicke Bücher gefchrieben, wie Sulzer, 

Gedanken über bie beſte Art, die clajfiihen Schriften der Alten mit ber Jugend zu Iejen, 

Nürnberg 1765. 1781, oder Pauli, Verſuch einer vollftänbigen Methobologie für ben 

gefammten Curſus des öffentlichen Unterrits in ber lat. Sprache und Fitteratur, Tübingen 

1785—99 in 3 Bänden — jetzt wird dergleichen dürftig genug und meift beclamatorifch 
in Programmen verhandelt, 3. B. Krebs de vera scriptores veteres in scholis interpre- 
tandi ratione, Meilburger Progr. 1826, J. Jordan de scriptorum veterum in scholis 

lectione, Progr. von Ansbach 1828, Schumann de libertate interpretis, Meißen 
1840, Meattbiae in Verm. Schr. ©. 161 (rein fubjectiv), Scirlig de veterum scri- 
ptorum coram discipulis superiorum ordinum interpretatione (Progr. von Norbhaufen 

1828), Gernhard de cautionibus quibusdam in scholastica veterum scriptorum inter- 

pretatione adhibendis (Progr. von Weimar 1833), Muther zur Methodik der altclaffiichen 

Lectüre (Progr. Coburg 1856). Mand guten Wink giebt Döderlein (öffentl. Reben ©. 
277, Reben und Auff. I, ©. 252); auch aus ben Lebensébeſchreibungen tüchtiger Schul: 
männer ijt viel für ben Lehrer zu lernen. 

Bon ber rein grammatiichen Erklärung, die den Schriftiteller bloß als eine Bei— 
Ipielfammlung für die Grammatik betrachtet und für die der Inhalt ganz gleichgültig. ift, 
darf man jetzt nicht mehr reben. Ebenfo wenig ven bem andern Grtrem, welches ben 
Tert als ein bürftiges Compendium ber Nealbifciplinen behandelte und deshalb alles 
jufammentrug, was zur Erklärung ber vorfommenben Sadyen fi auftreiben ließ. Aber 

aud bei der ſprachlichen Seite genügt wenigftens in ber oberften Clafje das rein materielle 
Verſtändnis nicht; es ift dabei die Eigenthümlichkeit in der Ausbrudsmweife jedes Schrift: 
ftellers zu beachten und bie Kunft der Darftellung, die GCompofition im ganzen und bie 
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Anwendung einzelner Mittel der Rhetorik und Poetil, Damit würbe die Grundlage für ein 
äfthetifches Urtheil gewonnen. Das ift etwas ganz anderes als jene äſthetiſche Rederei, bie 
bei uns Kloß begonnen, Heyne mit feiner Unterfdeibung bes sensus grammaticus un 
poeticus ober subtilior fortgeführt und in feinen Anhängern zu phraſenreichem Enthufiat- 
mus ausgebildet hat. Wolf und feine Schüler (insbefondere 3. Bekker) haben dieſe deli- 
catuli homines, dieſe Belletriften und zuderfüßen Kraftmännlein, dieſes butyrum aestheti- 
cum ſcharf gegeißelt; auch ben Holländern war es ein Greuel.*) Jetzt find wir in bas 
entgegengefette Ertrem verfallen und fuchen einen Ruhm in ungemeffenem Tabel. Dat 
Meifte Läuft in biefer herben Beurtheilung auf fubjectives Gefühl hinaus und mwirb wahr: 
ſcheinlich nicht eher aufhören, als bis die Technif ber antifen Gompofition und bie babei 

von ben einzelnen Schriftſtellern befolgte Methode genau erörtert fein wirb, Daraus erfl 

werben wir lernen äfthetifche Eindrüde auf ihre Gründe zurüdzuführen. 
Auf folder Grundlage muß der Inhalt des gelefenen Schriftwerks erforſcht, die 

Durdführung des Grundgedankens, die Einheit und das Ziel des Ganzen bargelegt werben. 
Das hat man jekt wohl begriffen, wie viele Schulausgaben zeigen. Auch die ſachliche 
Erklärung tritt immer mehr in ihr Recht ein. Die politifche Entwidlung der Staaten 
in den letzten Jahrzehnten hat uns die are Auffaffung der VBerbälmiffe bes Altertbums 

mehr erleichtert als es manche gelehrte Schriften früherer Zeit zu thun im Stande find. 
Es genügt oft ein Schlagwort, eine Parallele der Neuzeit, ber ſich ja ber Philolog jest 
weniger verſchließt als der in feinem Mufeum abgefchloffene Gelehrte fonft that. Nur 
wird man fi hier vor Abſchweifungen forgfältig zu hüten und bie Wahl taftvoll zu 
treffen haben. Wenn man in der preußifchen Reactionszeit bie fittlich=religiöfen An 
ſchauungen des Altertfums durch aſcetiſch-moraliſche Betrachtungen im Intereſſe bei 
Chriſtenthums verwerthete und biefelben aud gewaltſam herbeizog, ja alle Lehrgegen: 
ftände zu religiöfen Demonftrationen verwenben wollte, jo war dieſe erbaulihe Behand: 
lung zwar verkehrt, aber Feineswegs neu. Schon im vorigen Jahrhumbert war fie vor: 
gefommen und nach dem DBerfaffer eines befannten Anbadhtsbuches ein „Berfubacen‘ 

genannt.**) Nur das ift zur Erflärung beizubringen, was mit Nothwendigkeit für bae 
Verſtändnis des vorliegenden Textes erforberlih if. Falſch iſt es, wenn man jagt, 
in ben untern Glaffen jet die Lectüre nur ein Mittel für ben grammatifchen Unter: 
riht und man braudye nicht alle Seiten der Erflärung zu berüdfichtigen; nur wirb bier 

für das Grammatifche ver Schüler felbft einzutreten haben, für das Uebrige ber Lehrer; 
in ben oberen der Schüler auf Grund guter Vorbereitung für alles mit Nachhülfe bei 

Lehrers. — Hier wirb ſich auch in vielen Fällen von der Erflärung die Kritik nicht tremnen 
laſſen, zumal wenn fich verſchiedene Terte in den Händen ver Schüler befinden. ***) Da 
brängt ſich wirklich die Kritit auf, wie Nägelsbach ©. 115 verlangt, aber man barf fie 
au ſuchen. Wolf geht zu weit, wenn er bie varietas scripturae al® Gelegenheit 
empfiehlt die auditores artis criticae elementis imbuendi. Einen andern Stand: 

punct hatte ich bei meiner Auswahl der iceronianifhen Reben genommen und überall 

in ber Angabe ber Varianten bie Urtheilskraft ber Schüler erwogen, zu deren Schärfung 
foldhe Beſprechungen beitragen follten. Sehr befonnen ift das Urtheil Schrader ©. 372.7) 

*) Wyttenbach vit. Ruhnkenii p. 244. 
**) Kindervater über Fiſcher als Schulmann ©. 96. 
*) Daß alle Schüler diefelbe Ausg. haben und zwar bloßen Text, haben viele auf der Wiener 

Philologen-Verj. verlangt, in Preußen ift es ſehr empfohlen. Schon Erneſti praef. ad Ovid. 
p- XVII hat daran gedacht. Perthes I, 97 verlangt (was vor 100 Jahren ſchon die Braunſchweiget 

Ausgaben thun) die erflärenden Anmerkungen in einem bejondern Buche, das neben den Tert gelegt 
werden fann, aber nur bei der häuslichen Präparation benugt werden darf. Nüslicher ſcheint ihm 
natürlich bei Caeſar feine Wortkunde zu ſein. Niemand wird in Abrede ftellen, dak die Anmerkungen 

die Augen und die Aufmerkſamkeit des Schülers von den Worten des Schriftftellers abziehen. 

+) Wenig bietet ein Hamburger Progr. von Kraft de critica veterum scriptorum inler- 
pretatione 1833. Beſſer ift Gernhard descriptio artis eriticae in interpretatione vet. script. 

scholastica tuendae, Leipzig 1804. 



Zateinifcher Unterricht. 667 

In den oberen Clafien verlangte Wolf*) vor der Lectüre eine Einleitung, um ben 
Schriftſteller in dem Kreiſe feiner Umſtände und die Verhältniffe, unter denen er ſchrieb, be: 

kannt zu machen. Köchly forberte gar eine ausführliche litterarhiſtoriſche und in bie ganze 

Zeit des Autors einführende Einleitung ; das gehörte durchaus zu feinem Ideale von Schul- 
Vectüre. Auch viele der Schulausgaben in der Weidmannifchen und Teubnerſchen Samm: 

lung geben zu umfangreiche Einleitungen. Ich befürchte, daß das Intereſſe des Schülers 
an ber Lectüre baburdy vermindert wird. Figuren alter Bilder Haben oft einen Zettel im 
Munde, um uns über ihre Perfon zu belehren; bie alten Dichter jchiden ihren dramatiſchen 
Stüden einen Furzen Prolog voraus. Sole kurze Notizen werben in ber Regel genügen, 
weil jebes wahre Kunſtwerk durch ſich ſelbſt verftänblich werben muß. Statt jener Prolegos 
mena gebe man lieber am Schluffe ber Lectüre einen Epilogus, in dem durch Verbindung 
ber gewonnenen Einzelheiten dem vollendeten Werke die Krone aufgefegt wird. 

II. Schreibübungen, Compofition, Stil (Baben). **) 
So bezeichnet man die Uebungen im Ueberſetzen aus der Mutterfpracdhe in das Lateinifche. 

Daß diefelben zur Erlernung der Sprache notwendig jeien, hat man nie verfannt, ja man 
bat früher das Mittel zum Zwecke gemacht und bie letzte Aufgabe der Schule darin gefucht, 
einen perfecten Lateinfchreiber, wo möglidy einen Cicerontaner zu bilden. In der neueren 
Zeit Hat man biefe Hebungen in ben beiden alten Sprachen für unnüß erklärt und will 
fie um bes praktiſchen Vortheild willen nur in den neueren Sprachen beibehalten. Be: 

traten wir bie Erlernung fremder Spraden als ein vorzügliches Bildungsmittel, jo find 
bie fchriftlihen Uebungen ein vorzügliches Mittel zur Erlangung bdiefer Kenntnis. Wer 
bie lateiniſche Sprache fpricht und fchreibt, Hat eine genauere Bekanntſchaft mit derfelben 
nöthig, als wer das barin Geſprochene und Gejchriebene nur liest und verfteht. Daher 
geht auch ſchon bei dem Elementarunterrihte Erponiren und Componiren Hand in Hand. 

Da aber diefe Uebungen auf allen Stufen beibehalten werben, fo treten nod andere 
Vortheile Hinzu. Zunächſt ift ein genaues Verftänbnis des deutichen Tertes erforderlich; 
grammatifches und Terifalifches Wiffen muß bei dem Ueberfeßen gegenwärtig fein, und 
bie Wahl des Ausbruds, bie Unterfheidung ſynonymiſcher Begriffe, die Vergleihung 
beider Sprachen zwingt zum Nachdenken. Das ift noch viel nothmwenbiger, wenn ein 

beuticher Tert in guten lateinifchen Perioden übertragen werben fol, was ohne ein Ein- 

gehen auf ben innern Zuſammenhang und das gegenfeitige Verhältnis der Gedanken gar 
nit möglich ift. 

Unter den früheren Gegnern biefer Uebungen rebe ich nidht von J. Locke oder von 
I P. Miller in der Schule des PVergnügens (Hall. Progr.) S. 78 oder von ben 
Philanthropen, gegen beren Angriffe Fr. Gedike einige Bemerkungen in der Schulſchr. 
©. 289 gemacht hat, bie aber auf der Oberfläche bleiben. In neuerer Zeit bat fi 
Klumpp ***) gegen bie Fortſetzung biefer Uebungen bis auf bie höchſten Stufen des Gym: 
naſiums erflärt, foweit fie felbft produciren follen. F. E. Benede hatte ſchon 1836 in 

feiner Erziehungs: und Unterrichtslehre II, S. 244 alles Lateinfchreiben verworfen und 
ſich in der zweiten Ausgabe S. 248 darauf berufen, daß auch Gymnaſiallehrer die Aus: 
ſcheidung dieſes Unterrihtsgegenftanbes als wünſchenswerth anerfannt hätten. Er vühmt 
ſich viele englifche Bücher faft ohne Wörterbud, gelefen zu haben, obne je einen Satz 

engliih gefchrieben und gefprochen zu haben. Das Lebtere wird man ihm gern glauben; er 
überfieht dabei nur, daß er auf der Schule eine Iateinifche und griechiſche Vorbildung 
gehabt Hat. Für Schüler, die zum erften male in einer fremben Sprade Unterricht 
erhalten, Haben dieſe Uebungen ſchon als Beijpiele für die Grammatik ihren Werth: 

infoweit will auch K. v. Raumer +) fie beibehalten. Aber e8 liegt darin, daß ber 

Schüler dabei Gelegenheit erhält, das Gelernte felbftändig zu verwenden, wirklid etwa 

*) Arnoldt II, 213. j 
*) Bol. Schmid in diejer Encpli. 1,% p. 950. 

*«) Die gelehrten Schulen I, S. 170. 
+) Gef. der Pädag. III, 1. ©. 56. 
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zu leijten, ein großer Gewinn. 1839 bat Bürgermeifter Neumann die Nothwendigkeit 
der Abftellung des Lateinfchreibend und -ſprechens auf Schulen und Univerfitäten zu 
erweifen gejucht.*) Seine Gründe find Teicht zu widerlegen. *) 1. Der Gebrauch 
fchreibt fi aus dem Mittelalter und der Zeit her, wo Staat, Kirche und Gelehrjamteit 
fi nur biefer Sprade bebienten, jett bat das Latein biefe Geltung verloren. Man 

führt babei gern bas jtümperhafte Latein ber Gelehrten, beſonders in ben akademiſchen 
Differtationen an (Köhly, verm. Blätter ©. 23). Aber bas beweist nicht gegen ben 

Gebraud in den Schulen, welder Sicherheit in der Sprachkenntnis, leichtere® Verſtänd— 
nis der Schriftteller, überhaupt Ausbildung des Geijtes im Auge hat. Der Einwurf, 

daß die Sprade als eine in ſich völlig abgeichloffene ein gefügiges Werkzeug für freie 
Mittheilung nicht jein könne und für die Darjtellung moderner Wiſſenſchaft nicht aus 

reiche, tjt wenigjtens für die Philofophie widerlegt, fommt aber überhaupt bei der Schule 
nicht in Betracht. 2. Daß dieſe Uebungen auf die Kenntnis der Sprade und das Ber: 
ftänbnis ber Schriftjteller ſchädlich wirken, kann höchſtens bei ganz verfehrter Bebanblung 

eintreten. 3. behauptet man, biejer Gebrauch thue dem Denken und bem mit ber Dent: 

thätigfeit eng verbundenen Gebrauche der Mutterfpradhe Eintrag, ja bie deutſche Sprade 

und Litteratur fei zu höherer Blüte erſt gelangt, feitbem ber jchriftliche Gebrauch der latei- 

nifhen Spracde abgenommen habe. Ich will nicht an die Blütezeit im Mittelalter und 

in ber Neformationgzeit erinnern, wo das Latein in voller Geltung war; aber haben 
nicht unſere beiten Scriftfteller im 18. Jahrhundert die Schärfe und Klarheit, die Kraft 

und Fülle ihrer Darjtellung durch fleißige Uebungen im Lateinjchreiben auf ber Schul 
erworben? Die lateinifhe Sprade it fo auf Negelmäßigfeit bafirt, jo von logiſchen 

Geſetzen beherrſcht, daß die Bildung des lateiniſchen Ausdrucks als die beite Propäbeutif 
für ben beutjchen gelten kann. 

' Man bat eine doppelte Art von Uebungen; ***) entweber man giebt einen beuticen 
Tert zu fchriftlicher Ueberfegung als Hausaufgabe oder zu mündlicher Ueberjegung in 

der Schule (Argument, Erercitium und Scriptum, Compofition, Stil, Penſum (Deftreid), 

Specimen) oder man giebt einen Tert nur mündlich zu fofortiger Ueberfegung (Ertempe: 

ralien, Erceptionen, Subita, Grtemporalftil in Baden, Extemporaneen). Gegen bie 

Ertemporalien fängt man jett immer mehr zu agitiren an. QDuintilians Worte (X, 3, 10) 
sit primo vel tardus, dum diligens stilus und cito scribendo non, ut bene scribamus, 

bene scribendo fit, ut cito wirb angeführt und babei geltend gemadht, daß dieſe 

Vebungen zu einer gewißen Unüberlegtheit und Nachläßigkeit im Schreiben führen. T 
Gewiß wird dies gejchehen, wenn man ſchon mit Anfängern fie machen läßt ober 

Ipäter die Aufgaben nit nad) den Fähigkeiten der Schüler wählt. Iſt aber bies 

ber Fall, jo werben biejelben das Dictirte ohne weſentliche Fehler und auch mit bem 

paflenden Ausbrude nachſchreiben. Aft der Tert in möglichſt kurze Sätze gefaßt, jchlicht 

er ſich möglichft eng bejonders in dem Ierifaliihen Material an bie Lectüre am ober iſt 
er aus lateiniſch geichriebenen Aufjägen entlehnt, jo wird man ein günftiges Refultat 

erzielen und außerdem ben Vortheil, daß man die Aufmerkiamfeit und Theilnahme ber 

ganzen Claſſe dabei in Anfprud nimmt, die Schüler nöthigt ihr Wiſſen ſtets bereit zu 
haben und als Lehrer überdies Gelegenheit erhält zu ſehen, was die Schüler ohne 
häusliche Nachhülfe zu leiſten im Stanbe find. 

*) 3. W. Neumann, über die Nothwendigkeit einer Abftellung des Latein-Schreibens und „Redens 
auf Schulen und Univerfitäten, Berlin 1839. 8. Eine feurrife Anzeige von Köppen fleht in den 

Halliſchen Jahrb. 1839, Juli. 
**) Münjcher, über den mündlichen und jchriftlihen Gebrauch der alten Spraden, bejoniers 

der lateinischen, Progr. von Hersfeld 1842, Mügell in feiner Zeitichr. II, ©. 97, Soldan prall. 

Gebraud der lat. Spr. S. 36.. Jahrb. f. Phil. u. Päd. Bd. 88. €. 389., Schmidt in Langbeine 

Archiv 1864. ©. 161. 
***) Sturm bei Bormb. I, p. 676 b. und 668 unterjcheidet scriptum, subitum und meditatum. 

f) Soldan S. 87 dagegen, Matthiä in den verm. Schr. S. 188 dafür. Vgl. aud Verhandl. 
der erſten ſchleſ. Dir⸗Conf. S. 18 und der vierten pommeriden ©. 87. 
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Hausaufgaben (domestica) müßen zablreid fein. Hier fol fi die bewußte An: 

wendung ber Regel zeigen, bier fol der Schüler an Sorgfalt gewöhnt werden. Der in 

Württemberg noch heute übliche Name „Hebdomadar“ deutet auf die Menge der Aufgaben; 
dort lebt auch noch das „Argumentum“ in jeiner naiven Verkleinerung ald Argumentle. 
Bon ber ſächſiſchen Schulorbnung an finden wir überall bie Forderung, ba hebdomatim 
em latinum seriptum e germanico factum geliefert werbe; wo beren zwei verlangt 
werben, ijt bas andere auf die Uebung in ligata oratione zubeziehen. Exercitatio styli heißt 
es bei Vormb. I, 431, nullo umquam momento, nullo loco praetermittatur, et verum 

est, quod huic generi bona pars eruditionis accepta referri debeat. Aber überall 
wirb darauf gebrungen, daß die Argumente nicht zu lang find, und nicht zu ſchwer, daß 
man babei „bie angehörten lectiones“ (Vormb. I, 84, 198) oder auch den Stoff der 

früheren Glaffen (ibid. ©. 490) benuten konnte. Die von Kelle angegriffene Praris 
ber Sejuiten jtellt Ebner in ber Beleuchtung ©. 435 fag. Marz; in ber repetitio 
humaniorum mußte täglih Vormittags eine jchriftliche Arbeit in Proja und Nach— 

mittags entweber eine Compofition in Verſen oder ein griechiſches Penfum eingereicht 
werben (Ebner ©. 80). Uebungsbücher gab es damals nicht, fondern ber Lehrer 
bictirte einen beutichen Tert, ben ber Schüler zu „transferiren” hatte. Jetzt bebarf 

es einer Anleitung, *) denn es ijt ebenjo unwichtig, dem Anfänger den Text in bie 
Hanb zu geben und es ihm zu’ überlaflen, wie er bamit fertig wird, ald wenn man 
den ganzen Tert vorher überjegen läßt. In dem erfteren Falle veranlaft man ben 
Schüler entweder fremde Hülfe in Anſpruch zu nehmen, oder eine unbraudbare Ueber: 
jeßung zu liefern, deren BVerbefjerung bie Geduld des Lehrers überjteigt. In dem andern 
Falle reproduciren die Schüler die Ueberfetung ohne weiteres Nachdenken aus bem 
friſchen Gebädhtniffe. Eine furze Anleitung zu dem Berftänbnifje bes Tertes, fragen 

über Grammatif, Vocabeln, Synonyme werben dahin führen, daß fleikige Schüler faft 
fehlerfreie Ueberjegungen geben. Die Mehrzahl der Lehrer benußt jebt ein gebrudtes 
Bud, aber man kann dergleichen Bücher nie lange gebrauchen, wegen ber für die Schüler 
nabeliegenden Berfuhung die Hefte ihrer Vorgänger zu misbrauden, fogenannte Annalen. 

Das Bejte wird fein, daß ber Lehrer jelbjt die Terte mit Rüdfiht auf die Lectüre und 
das grammatifhe Penjum ausarbeitet. Wie Nepos babei zu verwerthen fei, hat 
G. Wagner gezeigt in der Zeitihr. f. GW. V, ©. 834, wie Gaefar Carl v. Jan in 
ben Uebungen zur Repetition der lat. Syntax (Landöberg 1874), wie Gicero Kübler 
und Firnhaber. Aber es hat etwas ermübendes, den Stoff der Lectüre noch einmal im 
Uebungsbuche durchzuarbeiten. In den oberen Claſſen müßen aud gute Terte beutjcher 
Schhriftiteller verwertbet werben, wie dies mit Nägelsbach begonnen hat; auch in anbern 
Ländern will man ji damit begnügen, z. B. Zebrig de disciplina et studio latinarum 
litterarum (Upjala 1853): dur die opera vertendi Suecana scripta in latinum 

sermonem firmantur vires animi, non franguntur, mentis exercendae et industria 

assuescendi satis amplus est locus, quoniam sine magna diligentia fieri non potest, 
ut quis quae sint ad vertendum proposita accurate, proprie, latine verbis exprimat. 

Deutſche Schulmänner **) ſchlagen dieſe Uebungen höher an als bie freien Aufſätze; 
jedenfalls wird dadurch die Gelbftthätigfeit jehr angeregt und nach Ueberwinbung ber 
erjten Schwierigkeiten aud die Luft erhöht. Schon die Periodenbildung jhließt fih an 
das bei dem Ueberfegen aus dem Lateinifhen Geübte eng an. Aber die vorhandenen 
Uebungsbüder unterliegen body mandherlei Bedenken, felbjt die befjeren. Dies ift noch 

mebr der Fall bei denen, melde ihre Terte aus Neulateinern entlehnt haben; wenn 

biefelben noch dazu ganz undeutſch überfett find, fo ift es durchaus verwerflich fie zu 

benugen, Nur die Bequemlichkeit oder Unfähigkeit der Yehrer trägt bier die Schuld, die 

*) Möller, Bemerkungen und Vorſchläge für den lat. Unt. auf den mittleren Glafien der Gymn., 
Progr. des Altftädter Gymm. in Königsberg 1864. 

**) Schmitt die altclajfiihen Studien, insbefondere die lateiniihen Stilübungen, Progr. von 

Weilburg 1867. 
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nad einem Hülfsmittel für ihre Correctur juchen und nur dann, wenn fie ein joldes für 

das Uebungsbud erhalten können, mit ber Einführung desjelben ſich einverjtanben er: 
klären. So ift Dörings Uecbungsbud „zum Behufe derer, die ſich ohne Lehrer in ber 
lateinifhen Sprade üben wollen,“ übertragen von Weikert (Lpz. 1819 u. 1820). 
Hat doch fogar M. Senffert von einigen Abſchnitten ber Palaestra Ciceroniana bie 
lateiniſche Ueberfegung bruden laſſen müßen (1859) und bei ven Neulateinern hat man 

nicht bloß für Zumpt's Buch alles in usum tironum fäuberlid zujammengebrudt, Daß 
derartige Bücher nur an Lehrer verkauft werben follen, läßt fi gar nicht controliren; 
ich habe einige erft durch Schüler Eennen lernen. In Frankreich giebt e8 mehrere Samm 
lungen foldyer versions latines, die ald Vorbereitung für die Baccalaureatsprüfung viel 

benußt werben. 

Die Bücher aus dem vorigen Jahrhundert von Casper, Dillenius, Hagen, Röchling, 
Nahmmacher, Bauer, Sintenis oder aus dem Anfang des jebigen von Achenbach, Bröber, 

Gräffe, Kraft, Nöffelt, Strad, Uihlein, Döring und Krebs find wohl nicht mehr im 
Gebrauch. Gröbel (feit 1813) wird allerdings noch gebraucht, aber könnte endlich bejeitigi 
werben. Für untere und mittlere Glafjen haben wir bie viel verbreiteten Bücher von 
Süpfle und Berger; für Quarta Schuls, Spieß, Oftermann, Warſchauer (1876) und R. 
Müller (Berlin 1876). In Tertia*) iſt zu gebrauchen Auguft (feit 1825), aber mehr in 
ben Erzählungen, als in den Einzeljägen, Dronke (feit 1823), v. Gruber (jeit 1835), 
Hottenrott (jeit 1837), Kühner (feit 1853), Spieß (feit 1857, jet von Schmitz, aber 
zu leicht), Tiſcher (feit 1858), Schul, Gräber, Hande, Meiring, v. Jan, Warſchauer 1875. 
In Bayern gilt, abgefehen von einigen früher in Kempten (Cammerer und Mayer), Bam 
berg, Münden (Hefner) oder Würzburg erfchienenen Aufgabenfammlungen, Englmann; 
in Württemberg Keim Compofitionsbuh (1833) und Materialien (feit 1830), Höhd 
(1828), Werner, Haug, (1876 von Röſch), Holzer; in Oeſterreich Vielhaber und früher, 
Saibt (1819) und Täuber (1828). Für Secunba ift beſtimmt Schulge(feit 1841), M. Seyffert 
feit 1846), Firnhaber (1852), Menzel erft in einem Progr. von Ratibor 1868, dann in 
einem befonberen Buche (Hannover 1870), P. Klaude (Berlin 1875). Teipel giebt im 
Intereſſe ber katholiſchen Schüler viel Legenden. Für Secunda und Prima wählen ihre 
Stoffe aus Neulateinern Creuzer (1800 und von Heß 1825), Zumpt (1816), dorbiget 
(1832), Geift (1835), Kämpf (1848), Seyffert, Putiche (1864); aus neueren deutſchen 
Säriftjtellern Grotefend (feit 1824), Schulze (1828), Nägelsbach (feit 1829), Senfiert 
in ber palaestra Ciceroniana (feit 1842), Mezger (1857), Weibner (1865); Altes und 
Neues miſchen Hand (1838), Wüſtemann, Schirlit (1822 u. 1833), Gryſar und Süpfle. 

Mit der Correctur dieſer Hausaufgaben nahm es bie frühere Zeit weniger ernfbs 
lid) als die Gegenwart, in weldyer die Correcturen unter die rgia anna nund ber ’ 
(Eenfuren, Gonferenzen und Gorrecturen) gerechnet werben. **) Zunãchſt wurben bie 
Eorrecturen in ber Schule felbft vorgenommen und babei ift es bis gegen ben Ausgang 
des vorigen Jahrhunderts geblieben. In der Regel find fir diefe emendatio scriptorum 

wöchentlih nur zwei Stunben angefegt, aber man bat auch ven halben, ja ben ganzen 
Tag darauf verwendet (Vormb. I, 243). Während die Norbhäufer Sch.O. von 1583 

(Qormb. I, 377) verlangt, daß alle Scripta corrigirt und die Zahl ber Fehler genau 

angegeben werbe, ij H. Wolf (Vormb. I, 444) nahfichtiger, wenn er zuläßt doctiores 
praetereantur, nunc hi nunc alii negligantur, ober die genaue Angabe in ver Brandem 
burger Orb. von 1564 (a. a. O. 532) haec emendatio fit clare, diligenter auscul- 

tantibus aliis, qui simul vitia suorum scriptorum sic emendare possunt, ut minus 

negocii exhibeatur praeceptori in reliquis. Auch Troßenborf inspiciebat, raro per- 
legebat. Aber bie descriptio argumentorum emendatorum und befonbere Bücher, da 

biefe bei dem Cramen ober einer Schulvifitation vorzulegen, wird allgemein verlangt. 

*) v. Yan in der Zeitichr. f. G.W. 1873. S. 129—143, 535—548. 

**) Bol. Schmid in diefer Encykl. 1? p. 252. 
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Jetzt muß der Lehrer die Correctur zu Haufe machen, er barf fie auch nit etwa 

Schülern übertragen. Sie bat fih auf das Unterſtreichen ber einzelnen Fehler zu be 
Ihränfen, nicht bie Berbeiferung binzuzufügen. Bei ber Rückgabe genügt nicht das Di: 
ctiren einer versio emendata, fonbern das Durchnehmen ift fo einzuridhten, daß bafür 
die Theilmahme der ganzen Glafje in Anfprud genommen wird. Dies ift nur bann 
möglih, wenn ſich ber Lehrer bei ber Gorrectur ſämmtliche vorgefommenen Fehler 

vermerkt und zugleich die Namen der Schüler, welche biejelben gemacht Haben, aufge: 
zeichnet hat. Wenn er dann das Ganze Sak für Sat durchgeht, jo wirb er bei jeber 
einzelnen Stelle die Fehler beranziehen, das Richtige entwideln und ſchließlich eine 
vollkommen verbeſſerte Form herſtellen können. Dieje wird dann in die Hefte eingetragen 
und bei ber nädjiten Arbeit revidirt. Ob das Urtheil durch eine Ziffer ober ein claſſi— 
ficirendes Präbicat abgegeben wird, ift an und für fich gleichgültig; die Ziffer erſcheint 
mir verftänblicher ald ein bene ober perbene ober noch überſchwenglichere Präbicate. 
Nur den Unterſchied zwiſchen ganzen und halben Fehlern jollte man aufgeben, weil in 
ber Regel bie letzteren (Schreibfehler) die Zeichen der ſchlimmſten Nachläßigkeit find. 

Mehr Beachtung verdienen mündliche Ueberſetzungen, namentlih Retroverfionen. 
Schon Sturm hat dies empfohlen als primus gradus in exercitatione stili.*) Nimmt 
man Stellen, bie bereits in der Schule gelefen find, fo darf die Kenntnis ber Vocabeln 
vorausgejett werden. Damit wird ber Schüler von bem Gebraude bes beutjch- 

lateinischen Wörterbuches entwöhnt, befjen Benutung in ber gedankenloſen Auswahl der Aus: 

brüde fehr nachtheilige Folgen bat. Bei dieſer Hebung ift auch jeber Unterfchleif abgefchnitten. 

Was in den Schulen Stiliftiidhes gelehrt wurde, bejtand ſonſt nur in Regeln ber 
Grammatik und Rhetorif. Die Humaniften bemühten ſich die Barbarei des Mittelalters 
zu verjagen und bie Neinheit und Schönheit ciceroniiher Eleganz berzuftellen. Die 
Stiliftif begnügte fi mit den allgemeinen Regeln ver Rhetorik, Endlich fam man aud) 
zu bejondern Anweifungen für den Stil, die aber auch bie bier angegebenen Geſichts— 
puncte entweder zufammen oder wenigjtens einen berfelben beachteten. Man las viel und 
übte fleißig und dadurch fam man zu dem richtigen Inſtincte, der gutes und ſchlechtes 

Latein viel ſchärfer unterſchied, als wir mit unfern gelehrten Stiliftifen. Den Reigen 
führt Lorenzo Valla mit den feit 1471 viel gebrudten libri VI de linguae latinae ele- 
gantiis, welche einzelne Bemerkungen grammatifcher, ſynonymiſcher und phrafeologiicher 
Art enthalten, die alle auf Reinigung ber Sprade hinführen. Jupiter hat ihn nit in 
ben Himmel aufgenommen, censorem linguae sed timet esse suae, Sed postquam 

Stygias Valla est detrusus ad undas, | non audet Pluto verba latina loqui. Auf 

bemjelben Gebiete bewegen ſich Erasmi de duplici copia verborum et rerum commen- 
tarii II. jeit 1512, Hadrianus Cardinalis de sermone latino feit 1518, Th. Linacri 

(f 1524) de emendata structura sermonis latini ]. VI., die wejentlidy Stiliftifches neben 

dem Orammatifchen bieten, Ant. Schori (+ 1552) phrases lat. ling. feit 1548, Rud, 
Goclenii observationum |. l. sive puri sermonis analecta jeit 1598, Oberti Gifanii 

(} 1604) observationes in ling, lat. feit 1624 (nod 1762 in Altenburg gebrudt), 
G. Seioppii observationes feit 1609 — Schriften, die von Verwey (Goudae 1701 und 

1703), von Ri. Ketel (Amfterd. 1713) gefammelt und von Ker (London 1709) in 
lexikaliſche Ordnung gebradt worden find. 

Nur eine Abzweigung hiervon ift die Thätigkeit, welche fich gleichfalls nad Valla's 
Vorgange in den Sammlungen der Barbarismen und Soloecismen zeigt. Schen H. Bebel 
bat 1500 de abusione J. J. apud Germanos gejchrieben und das Bud; durch eine apo- 
logia geſchützt; Erasmus fam mit ben Antibarbara, bei denen ſich audy Croci farrago 

sordidorum verborum findet; audy Murmellii scoparius (1514) gehört hierher. Die 
wichtigften Schriften find Vossius de vitiis sermonis latini libri IV (1645); **) 

*) Molf bei Arnoldt II, 248. Soltan ©. 71. 

*) Dazu nehme man G. Scioppii in Vossii libros de vitiis s. I. animadversiones 1647 
und die infamia Famiani. 
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Fr. Vavaſſeur (Vavassor F 1681) Antibarbarus (1603 unb nod Lips. 1722 durch 

Kapp); Dlaf von Bord (Borrichius F 1690) cogitationes de variis ]. 1. aetatibus 

(1675) unb bie analecta dazu (1682); Chrift. Cellarius (7 1707) Antibarbarus ſeit 
1668 mit den verjchiedenen Anhängen, weldye durch die Streitihriften des Andr. v. Berk 

hervorgerufen wurben; Job. Ludw. Praſch (7 1690) de latinismis et barbarismis com- 
mentarius (Ratisbonae 1608, Jenae 1704), cine fleifige Sammlung von fehlerhaften 

Ausdrüden und Conftructionen; Joh. Vorſt (f 1696) de latinitate merito suspecta 

1652, de latinitate falso suspecta 1652, de latinitate selecta et vulgo fere neglecta 

1711 und alle brei zufammen von Gesner 17385 Cyriacus Günther (F um 1720) 
latinitas restituta 1701 und 1708; Joann. Jensii purae et impurae latinitatis col 

lectanea (Roterd. 1720 und von Kapp in Leipzig 1728). Aus biefen Büchern find dann 
die Lerifa zufammengeftellt, unter denen Noltenii (F 1754) lexicon 1. 1. antibarbarum 

(Helmftäbt 1730 *) und zulett Berlin 1780) fo wie das viel befjere Lerifon ber reinen 
und zierlihen Latinität von Dan. Fr. Janus (+ 1760) 1730 und 1753 nod heute Werth 
und Wichtigkeit haben. Damit ift dieſe mehr praktiſche Richtung abgeihlofien. Neuer: 
dings ift der Antibarbarus von 9. Ph. Krebs (+ 1850) zur Geltung gekommen, ber 
aus einem fehr ſchmächtigen Anhange zu der Anleitung zum Lateinjchreiben (1834) in ber 
Bearbeitung von Allgayer (feit 1865) zu einem biden Bude angejhwollen ift und in 
zahlreihen Programmen von Raſchig (Zwidau 1837), Poppo (Frankfurt 1841 und 1850), 
Allgayer (Ehingen 1841, 1846, 1855), Schneider (1848), Güthling (Bunzlau 1863, 
Lauban 1866), audy in befondern Schriften, wie Mahne's miscellanea latinitatis (Leiden 

1845 und 1852) und Anton’s Studien zur lat. Gr. u. Stiliftit (Erfurt 1867 u. 1873) 

Nachträge und Berichtigungen erhalten hat. 
Die Hauptjache boten noch immer bie Lehrbücher der Rhetorik, unter denen G. J. 

Vossii institutiones oratoriae feit 1606 das umfaſſendſte ift, kürzer 9. M. Geöner 1745 
und J. U. Ernejti mit den initia doctrinae solidioris. Als Lehrbuch des Stils Fünbigte 

fih an Jo. Starckii institutio rhetorica et philologica de stilo (Hamburg 1621, au 
noch 1705), aber er führt nur ohne Kenntnis der Sprache bie Lehren ber Rhetorik Auf einen 
leeren Schematismus zurüd; eben jo wenig leiftet Joh. Scheffer (+ 1679) in dem Bude 
de stilo exereitiisque eius ad consuetudinem veterum (Upfala 1653), in weldem bie 
progymnasmata ausführli beiprodhen werben, oder der Jeſuit Jacob Mafenius in der 

palaestra styli romani (Köln 1659), in welder Rhetoriſches und Philologiſches bumt 
gemifcht ift und in ben felbjtgemacdhten Beiſpielen Luther, Zwingli und Calvin tüchtig ge 
geißelt werben, Eine eigentlihe Stilijti bietet I. 2. Praſch in dem rosetum s. prae- 
cepta stili lat., Regensburg 1676,**) der den Unterfchied der Rhetorik und Stilifif 
ſchärfer beftimmte und lat. Stil bie dem Sprachgebrauche gemäße Darftellung nennt, 
welde den Alten abzulauſchen fei, dann gute methodiſche Winke giebt und zuerjt vom ber 

Reinheit handelt, für die er einc befondere oben erwähnte Schrift verfaßt bat, bam 

von der proprietas und der Wahl des Ausdrucks, fhlieglih von der Wortjtellung und 

bem Periodenbau; nur fein heroifher Stil (Caefar, die Bibel, Luther) ift eine verkehrte 

Neuerung. Die drei ſächſiſchen Nectoren Samuel Großer in Görlig mit ber isagogt 

stili romani (1713), Chriſtian Hoffmann in Lauban mit der Ginleitung in bie Ial 
Sprache (etwa feit 1710) und Ehriftian Weiſe in Chemni mit de stilo Romano libri r. 
feit 1724 haben feine Verbefferung gebradt. Der Stifter der lateiniſchen Geſellſchaft in 

Jena Hallbauer gab 1727 und 1730 die Einleitung in die nützlichſten Uebungen bes lateiniſchen 

stili, rhetoriſche Regeln mit ausführlichen litterariſchen Notizen; an dieſe Jenaiſche Prarit 

ſchließt fi Lor. Reinhard (+ 1752) an (1728, dann 1743). Allgemeinere Anerkennung 
fand Joh. Gottlieb Heinecke (Heineceius) von Eiſenberg, der berühmte Jurift (7 1741 

*) Dazu gehören die feinen Bemerkungen in Heusingeri antibarbarae lat. sermonis obset- 

vationes, Gotha 1751. 

”*) MWiederholt cum praef. Kriegkii, Jena 1702. 

| 
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in Halle), mit feinen stili cultioris (?) fundamenta *) zuerft 1719, jeit 1743 von Gesner, 
feit 1761 von Niclas herausgegeben und noch 1790 wiederholt. Das viel belobte Buch, **) 
das nur Ruhnken als liber futilis bezeichnete, behandelt Grammatik, Rhetorik und Logik, 
denn bie zwei übrigen Theile de variis scriptoribus in soluta oratione usitatis und 
de variis cultioris stili assequendi subsidiis berühren die Darjtelung gar nidt. Es 
hat mehr geſchadet als genüßt, denn das Lofungswort der Zeit war elegant und fo nannte 
man das Seltene, Gezierte und Unnatürlihe. Darum empfiehlt H. die voces et phrases 
elegantiores, die constructiones rariores, bie phrases selectiores, ingeniosa indicia vel 

acumina. Gesner's Anmerkungen, auch einiges von Niclas, find für und das allein 
noch Brauchbare in dem Bude. Mehr an die Theorie der Alten ſchloßen fih an 
8. H. Lange (+ 1753) mit den institutiones stili Romani (1735 und 1745) und Fund 
in Rinteln mit den exercitationes rhetoricae de stilo romano (1737), aber in ben 
praftiihen Fragen kommen beide ebenfowenig als Nahmmachers Anleitung (1769) über 
Heinede hinaus. Einen Fortichritt veranlaßt J. A. Ernejti, ber in einen Abſchnitte 

feiner Rhetorit die Theorie kurz beſprochen Hatte, durch feine zwei Schüler Scheller 
(7 1803 in Brieg) und 8. 2. Bauer (+ 1799 in Hirfchberg). Von biefem erfchien 
1775 die Anleitung zum guten und richtigen Ausdruck in ber lateinifhen Sprade; von 
jenem bie praecepta stili bene (?) latini 1779, 1784 und 1797 und aud) ein compendium 
praeceptorum 1780, 1795. ***) Er wollte Heinede verdrängen, aber vermengt auch das 
NRhetoriiche und Grammatiſche und giebt mehr eine weitläufige Beifpielfammlung; für bie 
Methode ijt der achte Abjchnitt feiner Anleitung, die lateiniſchen Schriftfteller zu erffären, 
befier zu gebrauchen. Aus Ernefti’d Schule ijt auch Gierig (+ 1814) praecepta nonnulla 
et exempla bene dicendi (1792) und Bed (7 1832) artis latine dicendi praecepta 

1801; für akademiſche VBorlefungen war beftimmt Joh. ©. Haffe de caussis stili latini 

(Jena 1786 und 1802), ein bürftiger Auszug aus den Vorgängern in ſchlechtem Latein. 
F. 4. Wolf (Arnoldt Il, 244) pflegte die Lehre vom Stil in feinen Vorlefungen in 
drei Theilen zu behandeln: sententia recta (Dialeftif), emendata latinitas (Orammatif) 
und apta dietio (Rbetorif); bier befprad er die Wahl des Ausdrucks, befonders bie 
proprietas und entwidelte baraus als allgemeine Eigenſchaften der guten Schreibart bie 
perspicuitas, dignitas, venustas et suavitas, ſchließlich kam er zu ben Figuren. Eine 

weitere Ausführung begann Rath in Halle de grammaticis et rhetoricis elocutionis 
romanae praeceptis libri III, von denen aber nur eine, welches bie perspicuitas ber 

banbelt, 1798 erſchienen if. Nach ben Vorlefungen Wolfs gab Fülleborn 1793 eine 

kurze Theorie des lateiniſchen Stil8 und einen noch fürzeren Abriß für obere Gymnafial- 
claffen Nieräfe (Berlin 1816). A. Matthiäs Entwurf einer Theorie des lateinischen 
Stil3 (1826) ift aus langjähriger Erfahrung mit ſicherem Takte zufammengeftellt, aber 
es ift weder Vollftändigfeit erreicht noch Rhetorik und Stiliftif ſcharf geſchieden. Gryſars 
Theorie des lateiniſchen Stils (1831, 1843) ift nichts als eine ungeorbnete Sammlung 
von grammatijchen und lexikaliſchen Bemerkungen und allerlei Collectaneen zur Synonymif 
und zu einem Antibarbarus, mehr Apparat für einen Lehrer als Hülfsbuc für einen 
Schüler. Eine wifjenshaftlihe Behandlung gab F. Hand in dem Lehrbuch bes Iateinifchen 

Stils (1833, 1839), eine mehr für bie Bebürfniffe ver Schule beitimmte F. A. Heinichen 
in bem Lehrbude der Theorie des lateiniſchen Stils (1841, 1848), beide faſſen bie 
Gorrectheit und die Schönheit der Darjtellung befonders ins Auge. Einen ganz andern Weg 
hat K. Fr. Nägelsbah (F 1859) in feiner lateiniſchen Stiliftif für Deutſche eingeſchlagen 

(1846, 1852, 1855, vierte Aufl. von Autenrieth 1865, fünfte von dem Sohne Karl 1870, 
iechöte von J. Müller 1876). Er verweist die Lehre von der Gorrectheit in die Grammatif, 

*) Der Borwurf es jei aus Heften von Schurzfleiich entlehnt, iſt nicht recht glaublid. Da 
diefer 1708 geftorben ift und Knauth erft 1725 deſſen analecta stili romani herausgegeben hat, jo 
müßten dieje eine Webereinftimmung zeigen; fie find aber jchr verſchieden. 

**) Mahne vita Wyttenbachii p. 35. 

***) Mol. Sintenis prolus. schol. p. 178. 
Pädag. Encyflopäbie. XI. 413 
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die Schönheit des Stils in die Rhetorif und, indem er ſich zwifchen Grammatik und Rhetoril 
in die Mitte ftellt, beſchränkt er fih auf das Verhältnis der Darftelungsmittel im Laten 

zu benen im Deutfchen. Daher feine Topik d. 5. die Nachweiſung ber Fundſtätten für 

den dem Deutſchen entiprechenden lateiniſchen Ausdruck und die Tropik oder Metapbent 

d. b. bie Lehre von dem Verhältnis ber Metaphern in beiden Sprachen; er fügt im der 
Architektonit die Formen ber Säte und Perioden hinzu. Das ift eine große Beihrän: 

fung, weil Grammatif, Zerifographie und Rhetorik weſentliche Theile zu der Stiliftit liefern 

müßen und bie von N. gegebenen ſprachvergleichenden Bemerkungen fidy viel beffer ki 
dem Ueberſetzen aus dem Lateiniihen verwenden laſſen. Reinh. Klo in dem Handbude 

ber lateiniſchen Stiliftit (1874) geht nicht von dem Gefihtspuncte ber beutichen Sprad: 
aus, fondern verfucht aus ber Natur und dem innerften Weſen ber lateiniſchen Sprad: 

bie Anleitung zur Stilbilbung zu entwideln. Das aus Borlefungen hervorgegangen: 
Bud ift brauchbarer als die Hefte Eichjtäbts in Jena oder Zumpts in Berlin, bie ic 
in Nachſchriften befige. A. Wichert's lateinifhe Stillehre (1856) beipricht nur einen 

Theil des Satzbaues mit der Afribie der Lobedihen Schule. M. Sevffert's scholas 
latinae behandeln in dem erften Theile (feit 1855) nur bie tractatio, in dem zweiten 

bie Chrie (jeit 1857); da fie aber für die Schule noch zu ausführlich fcheinen, Kat 
Gapelle für ben Gymnaſialgebrauch feit 1873 einen viel benußten Auszug gemacht 

An Seyffert und Nägeldbah ſchließt fih an R. Bouterwek Adversaria latina, Hanttus 

bes lat. Stils, Berlin 1876; er zieht aber manche Theile der Rhetorik herbei. Berger? 
vielfache ftiliftiiche Lehrbücher, zulegt aud) nody Anleitung und Materialien zur Anfertigung 

freier lateiniicher Arbeiten (1877) und Haade’8 grammatiſch-ſtiliſtiſches Lehrbuch (feit 1867) 
unb lateiniſche Stiliftif fcheinen viel benugt zu werben. 

Es handelt fih um die freien Uebungen, bei denen der Schüler beweijen fol, bat 
er feine lateiniſchen Kenntnifje aud) zu eigenen Probuctionen zu verwerthen im Stan 

it. Was die Römer hierbei gethan haben, ift ©. 239 beſprochen. Der Humanismus 

gieng bei feinen Uebungen von ber imitatio aus, über welde Quintilian (X, 2) mat 
gebenb war *) und melde befonders von J. Sturm empfohlen wurde. Seine libri II 

de imitatione oratoria (1574) beziehen jih auf alle ſchriftlichen Darftelungen und vie 
Hervorhebung des Ideals in Cicero. Es ift verkehrt, daß K. v. Raumer barin mur 

einen geifttöbtenben Mechanismus, eine Phrafenentlehnungstheorie, **) Dohlenſtreite 

erfennt, denn es handelt fidy nicht bloß um die Entlehnung von Wörtern und Phraien, 

fonbern neben ber Eleganz bes Ausbruds wird auch prudentia und sanitas verlangt. 

Sturm bat fein ganzes Verfahren in dem Büchelchen de exercitationibus rhetoricis 1575 
praktiſch entwidelt. So weit als in Straßburg ift man anderwärts nicht gegangen. 

Die württembergiihe K.-D. begnügt fi in der fünften Claffe mit längeren und fchärterr 
Argumenten (Vormb. I, 90 und wörtlich jo in Sachſen 5. 246), fügt aber hinzu: „folen 

etwan eine epistola, zu zeiten ein exordium, narratio, locus communis, confirmatio, 
peroratio, descriptio alicuius rei, tractatio fabulae oder bergleihen progymnasmatı 

fürgegeben und bie adolescentes dermaßen abgericht werben, daß ihnen nadhmala game 
declamationes zu fchreiben minder ſchwer fei. Auf die puritas linguae foll dabei be 

fonders gefehen werben und bie imitatio Ciceronis, ſonſt coacerviren die Knaben allein 

viel sententias aus andern sceriptoribus ohne allen Berftand und Urtheil zufammen‘ 

Und jo finden wir auch anderwärts in ben oberjten Claſſen aus dem Gebiete ber Bre: 

gumnasmata Chrien und Exordien, jobann ganze Reben oder declamationes, endlich «in 

Thema vel epistolari materia vel historica (Vormb. I, 314, 416, 538). Es wurde 
aber vergleichen Uebungen fehr häufig veranftaltet. Im 17. Jahrhundert ift darin tmenig 

geändert, nur daß zu ben epistolae und declamationes noch jehr oft disputationes bin 

*) Die Schriften derjelben hat Hallbauer in der collectio opusculorum Je imitatione oratoria 

Jenae 1726 zufammengeftellt; nur Melanchthon ift unbeadtet in C. R. I, p. 6. II, p. 588. IL 

p-59. XIII, p.492., Sam. Petitus de imitatione recte instituenda u. a. bei Wald) hist. erit. p.51% 

**) Pol. auch L. v. Ranke's Merle Bd. 37. ©. 49. 
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zufamen und als Vorübung dialogi. Die imitatio einzelner Stellen wirb in exercitia 
synonymica, metaphrastica, ecphrastica, paraphrastica unb analytica zerjplittert. Seit 

Comenius tritt die variatio mehr hervor, die bald als amplificatio, bald als coarctatio 
gehandhabt wird; die Auflöfung eines Gedicht! in Proſa, bie unglüdlichite Hebung, wirb 
bisweilen geforbert,. Ueber bie Praxis der Jeſuiten fpricht Jouvency p. 22; er empfiehlt 
epistola ad amicum, oratiuncula, declamatiuncula unb historiae sacrae unb profanae; 

bei ber imitatio (Lantoine histoire p. 48) foll eine Stelle Eicero’8 übertragen werben 
ad aliud argumentum simile vel contrarium, namentlih ad pium argumentum. — 

Bei allem Fleiße, den man hierauf vermwenbete, fehlt es nicht an bittern Klagen, wie 
1661 in Halle (Qormb. II, 551): produnt et perdunt maximos studiorum fructus 
scholastici, dum nullis comminationibus, nulla paene satis accurata disciplina possunt 

adigi ad exercitationem sermonis romani. Quaecumque aut scribuntur leges aut 

irrogantur mulctae aut constituuntur signa vel notae: vel contemnuntur vel elu- 

duntur a compluribus. Cuius rei fons est quorundam perversitas impia, qui post- 

habitis omnibus et praeceptorum et scholarcharum monitis et increpationibus irrident 

etiam illos et omnibus sannis exagitant, quos audiunt loquendo se exercere illisque 

ostentationem ac nescio quam iactantiam eruditionis audent tribuere. Bon welcher 

Art die Schülerarbeiten waren, zeigt die Zufammenftellung, welde Krüger aus einer 
reihen Sammlung des Martineums in Braunſchweig unter dem Titel „die Primaner— 
arbeiten gegen Ende bes 17. und im Anfange des 18. Jahrh.“ 1860 gegeben hat. Die 
Halliihen Pietiften haben bie imitationes und paraphrases nicht aufgegeben, Disputa- 
tionen veranftaltet und beſonders das exercitium oratorium ſchon um ber zahlreichen 
actus oratorii willen fleißig betrieben. In der Schulorbnung bei Vormb. III, 250 ift 
das Verfahren dabei genau beichrieben und bort finden fih auch bie praftiichen Bemer— 

kungen über ben Umfang ber Arbeiten. Außer ven Reben wurben epistolae geliefert, paren- 
tationes, panegyrici, curricula vitae und inscriptiones. Dieje Aufzählung entipricht ber 
bamaligen Theorie, welche zuerft Briefe, dann Neben behandelt (bier wird bie alte Drei- 
theilung aufgegeben unb ein neue genus didascalicum mit feinen Unterarten, den 
declamationes unb panegyriei, geſchaffen), dann fommen dialogi und ſchließlich in- 

seriptiones db. 5. Epitaphien, Kenotaphien und andere Monumente, Denn feit 1660 
war eine wahre Manie bergleidhen anzufertigen bei Politifern, Gelehrten und Schul: 
männern; bie Staliener haben eine große Meifterfchaft entwidelt und thun es noch heute 
(die antike Epigraphik liegt ihnen viel näher); bei uns hat die Neigung bafür um bie 

Mitte des vorigen Jahrhunderts aufgehört. Für bie beffere Uebung bei der Abfafjung 
der Neben griff man zu ben Neulateinern.*) Gesner will zwar von biejen nichts 
wiffen, aber bei ben von ihm vorgeichriebenen Uebungen, Kleinen Briefen, Ehrien, Er: 
zählungen, kurzen Reben, fol ber Lehrer nidyt bloß die Dispofition bictiren, fondern auch 
eine Ausarbeitung in beutfcher Sprache, „welche die ftärkeren gleich Iateinifch, bie übrigen 

aber deutſch nachſchreiben“ (Vormb. II, 896). Wie in der Braunſchw.-Lüneburg. Sch.O. 

ein befonderer Abjchnitt, der breizehnte, „von ben lateinifhen Spradübungen im Schreiben“ 

handelt, jo auch das fiebente Capitel ber ſächſ. Sch.-D. „von der Uebung im Schreiben” 
(Vormb. III, 652): „In der oberjten Claſſe wird auch alle Woche ein deutſches Argu: 

ment bietirt, aber glei lateiniſch nachgeſchrieben. In denjelben Ordnungen fol man 
auch den Schülern aus eigenem Kopfe zu ſchreiben aufgeben, bamit fie die Redekunſt 

und DVernunftlehre anwenden lernen. Bon Erzählungen, Complimentir-Briefen, kurzen 

natürlichen Anreben und locis communibus follen fie den Anfang machen, aud in ber 
oberjten Claſſe mit ganzen Reben und folden progymnasmatibus abwechſeln.“ Das 

vorgeichriebene Verfahren zeigt ſchon einen wejentlihen Fortſchritt, denn bie Lehrer follen 
einen Gegenftand wählen, bem die Schüler gewachſen find, d. i. „bazu fie die Sache 

*) Auch jpäter fam man darauf zurüd, wie Ruhnken ad Muret. IV, p. VII. und Wyttenbach 

bibl. erit. X, p. 515. 
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und die Worte wiffen müßen, nicht aber gelehrte, yolitifhe und philoſophiſche, am ber 
fie felbft oder ein Profefior auf der Univerfität genug zu thun haben würden. Sie jollen 
dazu nicht die Dispofitionen bictiren, fondern mit ben Knaben jelbjt zu Rathe geben, 

was, in welcher Orbnung und wie fie es vortragen wollen. Sie fünnen auch zuweilen, 
wenn fie mit den Schülern jelbft über das alles einig geworben find, felbft gleich bie 

Rede deutſch zu dictiren anfangen, damit die Schüler fehen, wie man bie gemählten 
Sachen ausprüdt, verbindet und mit Gedanken und Morten ſchmücket.“ Das Lebte 
verbient gewiß Feine Nachahmung. Gegen bie orationes, als bie Kräfte ber Schüler 
überfteigend, erflärte fi Rector Albrecht in Frankfurt a. M., aber bie Anfertigung 
derjelben hat jih an vielen Gymnaſien erhalten, weil man bie actus oratorii bei: 
behält. Es war im vorigen Jahrhundert allgemein Sitte, daß ber Rector bie 
Reben machte, welche die Schüler vortrugen, wie benn Fiſcher in Leipzig mehrere ber: 

felben unter feinem Namen herausgegeben und bei jeber ben Namen bes recitirenben 
Schülers binzugefügt hat. In meiner Schulzeit machte man bie Reben felbft und gat 
fie dem Rector zur Correctur, der dafür ein befonderes Honorar bezog; in thüringiſchen 
Stäbten fol auch noch in neueren Zeiten der Rector die Reben gemadt haben. — Die 
Aufgaben zu den Abhandlungen waren ganz allgemein gehalten, meift moralifirend, außer 
allem Zufammenhange mit dem Altertfjum und ber Lectüre; das nannte man pbilofophilde 
Themata. Weil damit in Sadjen ber größte Misbraud; getrieben wurbe, erfolgte aus 

von bier aus ber erſte ernſtliche) Anariff. Denn H. Köhly warf fih als Agitater 
dagegen auf, zuerit 1845 bei ber Philologen-Berfammlung in Jena mit ber Theis: 
„Das Lateinfchreiben und Lateinſprechen muß ſchon jetzt auf den Gymnaſien abgeſchafft 
werben.“ **) Bei der Begründung hatte er nicht? weiter anzuführen, als daß fein Be 
bürfnis dazu jetzt vorhanden, daß die Handhabung der Iateinifchen Eprade im Abnehmen 
begriffen fei und nur nod ein nothbürftiges Dafein friftt. Die gründliche Erörterung 
führte aber zu einem ganz andern Nefultat: das Schreiben müße beibehalten, aber recht 
gehandhabt und auf Neprobuction bejchränft werben. Dies bat auch Köchly nachher 
wieberholt erflärt (Verm. Blätter I, ©. 34. II, ©. 1), fid dabei aber bie Repre 

duction in feiner Art zurechtgelegt, indem er freie Auffäge über ethiſche, aber au 
über hiſtoriſche Themata verwarf. Die andern Gegner aus jener Zeit, wie Raumer 
Geſchichte der Pädagogik IH, 1. ©. 41 oder Hofmann von Fallersleben, Mein Leben 
I. ©. 313 und mehrere, **) wollen nicht viel bedeuten. Die Bewegung bes Jahres 
1848 machte bier wenig Cindrud; es war eine ſeltſame Majorität, weldhe auf ber Ber: 
liner Landes:Schulconferen; 1849 erflärte, ber freie lateiniſche Aufſatz Tolle nicht mehr 

obligatorisch fein. Als die preußifche Unterrichtsbehörbe den Plan hatte, nach dem Bars: 
gange anderer Länder den Aufiat beſonders bei der Maturitätsprüfung abzufchaften, 
ftellte ich auf der Philologen-Verfammlung in Altenburg +) die Thefis: ver freie later 
niſche Aufſatz hat jeine volle Berechtigung in dem Lehrplan der Gymnaſien und bei ber 
Maturitätsprüfung; fie wurbe mit jo großer Majorität angenommeu, daß jene Behörde 
ihren Plan aufgab, Die Frage bat ſodann längere Zeit gerubt, ift aber jüngjt von bei 
Seiten wieder aufgenommen. Es find zuerſt Gymnaſiallehrer, die entweder felbft bit 
Fertigkeit verloren oder fi von ter Erfolglofigkeit ihrer Bemühungen überzeugt haben. 
& in den Verhandlungen ber pofener Directorenconferenz 1867 Deinharbt S.27; es fe 
nur Stümperei, habe feinen praftiichen Zweck, trage zum Verftändnis der Sprache nicht 

- *) Vereinzelte Stimmen auf der 9. weſtfäliſchen Directorenconf. ©. 21. 

**) Vergl. die Jenaer Verhandl. S. 89 und meinen Bericht über die Verhandlung der päbagsg 

Section in der Mitteljhule und der Zeitichr. f. G.W., den Köchly in jeine Berm. BI. zur Gym 
nafialreform 1, ©. 146 aufgenommen hat. Zeitſchr. f. öfterr. Gymn. Bd. 5. S. 267. 

**s) Vergl. U. Flöd, qua ratione in gymnasiis discipuli superiorum classium ad latine 
scribendum instituendi videantur. P. I. de liberis seriplionibus, Progr. von GCoblenz 1858 

rt) Verhandlungen der 18. Phil.Verſ. ©. 142; darauf fußt Wehrmann in der 2. 

Dir.:Conf. ©. 83. 
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bei und laffe die Schüler bei dem unverhältnismäßig großen Zeitaufmande zu einem 
eingehenden Stubium der Claſſiker nicht kommen. Schließlih ftimmte nur Deinharbt 
für die Abjhafjung und mit ihm fünf Realjchulbirectoren. In einer Verfammlung 
Medlenburgifcher Lehrer 1873 iſt eine Thejis von Raspe: „Der Iateinifhe Aufſatz bat 
aufzubören obligatorisch zu fein, dagegen Ucbertragungen aus reinem, vorzugsweiſe ber 
wiſſenſchaftlichen Sprache angehörenden Deutſch ins Lateinifhe mit aller Entichiebenheit 

beizubehalten find“ mit Kleiner Majorität angenommen, *) Aud) Peter verwirft in feinem 
„eigentlihen Gymnafium“ die freien Auffäte, um Zeit für bie Lectüre zu gewinnen; er 
giebt nur jchriftliche Webungen zu, die fi unmittelbar an die Lectüre anſchließen. 
Dr. Sauer *) nennt ven Aufjaß den wirklichen und wahrbaften Vampir des Gymnafiums; 
biejes Geipenft der Abiturientenprüfung jauge ben römiſchen Claſſikern und der unberufenen . 

Mehrzahl der beutichen Jünglinge das Blut aus und made Aberglauben und Amulete aller 
Art; er jhäbige den Wahrbeitsfinn, indem er Formeln jtatt Gedanken zu Tage fürbere; 
er babe höchſtens eine zünftige Bedeutung für fünftige Philologen und darum müße er 
facultativ werben. Schneider (Neu:Ruppin 1877) behauptet, in ihm babe die Schein: 
wifjerei den treueften Bundesgenoffen und Vertreter, und der Verfaſſer des Buches „ber 
höhere Unterricht“ Straßburg 1878 befeitigt ihn, weil es an geeigneten Lehrern immer 
mehr und mehr fehle, tafür jolle nad) fübdeutfcher Weife eifriger Compofition getrieben 

werben. Bon ben Vertretern ber fogenannten nationalen Erziehung cifert ber Verfaſſer 
bes gleihnamigen Buches ©. 43 dagegen, weil die Forderung, ein gutes und gewanbtes 
Latein zu jchreiben, höchſtens an den Philologen zu jtellen fei, dad Gymnaſium jei body 
feine Vorbereitung für das philologifhe Studium. Laas ſchwankt, denn in dem Buche 
über den beutjchen Unterribt 5. 39, 55 wünſcht er die Beibehaltung des lateinischen 

Aufſatzes; in dem 1872 erjchienenen Buche über die Pädagogik Sturms jagt er ©. 113 

ganz kurz: ber lateinijche Auffag wirb demnach fallen müßen, und in dem Buche „Gym: 
nafium und Realſchule“ 1875 S. 78 will er ihn erhalten, wenn ein Lehrer ihn zwed: 
mäßig behanbelt. „Aber wie viele Pehrer giebt's denn auch, bie den lateinifhen Aufiak 

fruchtbar und inftructiv zu maden vermögen“? Dan ficht ben Einfluß ſeines Auf 

enthalts in Straßburg auch barin, daß er ihn für die Maturitätsprüfung bejeitigt. 
Lattmann (Reform des Gymnaſiums 1873 ©. 75) gebt auch von ber falſchen Voraus: 
ſetzung aus, daß ber Aufſatz die Baſis des Gymnafialunterrichts jei und daß alles auf 
den lateinifchen Stil bezogen werde. Diefer rein formale Zweck pafje gar nit zu ber 

realiftifhen Richtung unferer Zeitz verbränge man ben Aufſatz von ber Maturitätsprüfung, 

jo werbe er auch bald in ten Gymnaſien an Boden verlieren (es ſollen nad ihm in Se: 

cunda gar keine, in Prima höchſtens vier Aufſätze gemacht werben). In der Theorie 
Hätten bie Vertheibiger allertings Recht, aber in der Praxis gehe es nicht mehr, nur 

das jpecififche Philologenthum Halte daran feſt und man ſcheue ſich nur die Bedenken aus: 
zuſprechen. Die Realihulmänner find jo furdtjam nicht; fie fpielen gleich einen jtarfen 

Trumpf aus, indem fie die Vertheidiger ald Nachtreter der Jefuiten branbmarten. Co 
Kafner die deutſche Nationalerziehung ©. 61 ***) und ähnlich Oſtendorf, der mit feinen 
Anfichten bei den Berliner October-Conferenzen (1873) S. 63 gar fein geneigtes Gehör 

fand. Diefe haben bei ihrer Forderung der Gleihberchtigung der höheren Lehranftalten 

einen ganz genügenben Grund für bie Bejeitigung, an ven bildenden Zweck denken fie nicht. 

Bei dem Gegenfate zwifchen Norb: und Süddeutſchland ift es nicht zu verwunbern, daß 

1867 Köchly viel Anklang fand mit feiner Thefis: „Ob und inwieweit freie lateiniſche 

Auffäge den Schülern aufzugeben find, beibt dem Ermefien ber Lehrer-Conferenz ber 

einzelnen Gymnaſien anheimgeftellt. In feinem Falle aber find biefelben als Selbſtzweck 

zu behandeln; fie haben daher möglichſt auf die dem Schüler durch Yectüre und Schreib: 

*) Zeitiähr. f. G.M. Bd. 27. ©. 686. 
»*) Beitichr. f. G.W. 1874. S. 676, 

*+*) Mendt in der Zeitichr. f. GW. Pd. 27, ©. 112. 
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üblıngen geläufige Phrajeologie ſich zu beſchränken und dürfen die Stufe einer mehr oder 
minber freien Reprobuction bes in ben alten Glaffifern Gelejenen — alfo etwa Auszüge, 
Referate, räfonnirende Betrachtungen — nicht überjchreiten.“ Alſo die Dresbener Yugent: 
ſchwärmereien, bie alsbald in bem Entwurf zu dem babijchen Geſetze 1869 zur praftilhen 
Geltung gebracht wurden. Die Auctorität des Heidelberger Profeſſors imponirte der 
württembergijchen UnterrichtSbehörbe fo, daß fie aus reinen Nützlichkeitsgründen bie Be 

mühungen, den Schülern einen gewißen lateinifhen Stil beizubringen, weſentlich beicräntte 
und nichts weiter verlangte, ald was das geläufige Verftänbnis der Formenlehre und 
Syntar behufs der Erpofition (d. h. für die Lectüre) erfordert. Das war doch ben 
MWürttembergern, die mit Recht auf ihre Fertigkeit in ber Compofition ftolz find, zu 

. wenig unb es erfchienen gegen ſolchen Frevel an ver Gymnaſialbildung entſchiedene Proteſte 
von Teuffel*) und von Schmid in ber befondern Schrift: Das Recht ber lateiniſchen 

und griehifhen Schreibübungen in ben höheren Schulen Württembergs, Gotha 1869. 
Leider muß dieſer S. 67 erllären: Uebungen im freien lateinifchen Aufſatz find wie bie 

im Lateinfprehen bei ung nun einmal fajt gänzlich verſchwunden. Mehr nod bei 

biefe Eigenthümlichkeit Mezger hervor in ber Zeitichr. f. GW. 1878. ©. 355. Und ie 

ift es großentheil® auch in Bayern, wo man bei der Abiolutorialprüfung von dem Auf: 
fate abgefehen und bie Pflege besfelben dem guten Willen der Lehrer überlafjen hat. 

Heflen:Darmftabt hat in der Ordnung von 1877 hierin feine Zugehörigkeit zu dem Süden 
nicht verleugnet. In Preußen werben bie Aufſätze überall angefertigt, obgleich es auf 

bort nit an Stimmen dagegen gefehlt bat.**) Aber die Praris ift verfdieben; in 
Prima allein wollte fie die neunte weftfälifhe Directorenconferenz ©. 21; von Ober: 

Secunda an bie eilfte ©. 43, bie erfte fchlefiihe S. 7, bie fünfte pommerſche ©. 77; 

überhaupt von Secunda an die fünfte preußifhe S. 31. Aehnlich ift die Vorfchrift im 
Königreich Sachen, wo man bie Uebungen in Ober-Secunda beginnen, aljo brei Jahre 
hindurch fortfegen läßt. — Unter ben Vertheibigern biefer Hebung jehe ich ab von ben 

Meiftern unferer Wiffenfhaft, von G. Hermann (Opusc. VIII, 457) und Böckh (in ber 
Encyllopädie) und beichränfe mih auf die Schulmänner, wie W. Münſcher über ben 
mündlihen und fchriftlihen Gebraud ber alten Spraden, beſonders ber lateiniſchen. 

Progr. von Hersfeld 1841, Floeck's bereits angeführtes Coblenzer Progr. 1858, Güth 
ling in ber Zeitidr. f. GW. 1868. ©. 641, Hirichfelder, über Zweck und Methobe bei 

lat. Auffages ebendaf. Bd. 27 ©. 337, ©. Richter in der Jen. A. 2.3. 1875 Rr. 27, 
H. Schiller, der lat. Stil im Gymnafium, Progr. von Gießen 1877, auch mit Be 

ſchränkung ©. Wendt in dem Lehrplane des Karlsruher Gymn. 1877. 
Man giebt allgemein zu, daß die Schüler früher eine größere Fertigkeit hierin 

erreicht haben; das war natürlich, weil fi aller Unterricht auf bie lateiniiche Compofitien 
bezog, ber freie Auffaßgdas Ziel der Schule war. Die äußeren Verbältniffe nöthigten 
dazu. Man erreichte diesZZiel ohne die vortrefflihen Hülfsmittel, die wir jetzt haben, 
durch umfangreiche Lectüre und vielfache Uebungen. Vielleicht läßt fi aus ber alten 
Methode etwas gewinnen für und. Zunächſt handhabte man bie imitatio, von ber aud 
die Alten ausgegangen waren. Einen Anhalt dafür geben am Ausgange bes 17. Jahr: 
hunderts zahlreihe Abhandlungen von J. H. Erneſti in Leipzig; Reinhard unterfheibet 
bie imitatio puerilis, qua pueri manu quasi ducuntur ad effingendam periodum 

auctorum commemoratorum (es ift befonders Cicero, aber auch Nepos und Caelar) 
similem et ad pernoscendum eorum ambitum von ber imitatio virilis. esner **) 
billigt die verborum imitatio, ubi nimirum dicendi aliqua forma ad res multas 

diversasque tradueitur, und in der Schulorbnung (Wormb. III, ©. 396): „Gleichwie 
bie indgemein gewöhnlichen imitationes, davon aud ganze Bücher voll gebrudt find, den 

) Jahrb. f. Phil. und Pädag. Bd. 100. ©. 113—12%6. 

**) Verhandl. der erften ſchleſ. Dir.-Conf. S. 11, der vierten pommerſchen S. 81. 
***) Institut. rei schol. p. 76. 
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Fehler haben, daß fie allzugezwungen berausfommen und weder Teutih find noch gut 
Yateiniih können gemacht werben, alſo bleibet doch der Sat richtig, daß bie Imitation 

oder Nahahmung das befte Mittel jei eine Sprache zu lernen.“ Auch F. U. Wolf*) 

empfahl die Nachbildung einer Sapform bei verfchiebenem Inhalte, wobei er von ber 
größten Aehnlichkeit in Structuren und Formeln zu immer größerer freiheit aud aus 

eigener Erfindung gelangen will. 1840 hat Sökeland in ber neunten weſtfäl. Directoren- 
Gonferenz ©. 20 wieder darauf hingewiefen. Es iſt Schrabers Verdienft (S. 380), fie 

wieder bervorgefucdht zu haben und auch die württembergiihe Schulbehörbe **) empfiehlt 
fie, um das Gefühl und die Einfiht des Schülers für die Regelmäßigkeit und Schönheit 
bes Inteinijhen Periodenbaues auszubilden und zu ſchärfen. Hier gilt die Anmweifung 
Quintilians (X, 5): sumamus sententiam eamque versemus quam numerosissime, 
velut eadem cera aliae atque aliae formae duci solent. Es handelt ſich dabei zuerjt 
um bie analysis einer Mujfterperiode, d. b. um bie Darlegung der Bebeutung ber ein- 

zelnen Kommata, ſodann um die genesis, d. h. die Geftaltung eines einfahen Gedankens 

zu einer ähnlichen Periode. Den Stoff muß der Lehrer im Anfange felbjt geben, Tann 

aber mit ſolchen Uebungen bereits bei ber Lectüre bed Nepos beginnen. 
An bie imitatio ſchloß fi bie variatio an, d. h. die Hebung, einen Gedanken mit 

andern Worten auszubrüden. Ich meine bamit nicht die rein grammatiihe Spielerei 
mit ber Abwechslung ber Gajus, ***) wie man von Nepos (Alcibiad. 1) in hoc natura 

efficere quid possit videtur experta variirt im Genitiv in hoc naturae quanta vis sit 

quantaque efficacia satis perspicitur oder im Dativ naturae efficere quid liceat huius 

exemplo compertum est oder im Nccufativ in hoc naturam efficere quid possit ex- 

periri voluisse arbitror ober im Nblativ in hoc quid a natura effici possit intellegi- 
tur, obgleih auch dieſes Spiel das Nachdenken jhärft und Wolf (ad Sueton. de 

gramm. 25) talem puerilem ludum non inutilem parandae commutationi et copiae 

verborum nennt. Eher ift die rhetoriſche variatio zu beadhten, durch welche die Gewanbt: 

beit im Ausbrud geförbert und der Sinn für Synonymen gefhärft wird. Bereits Cicero 

läßt (de orat. I, 34) den Craſſus von biefer Hebung reben, fügt aber Hinzu: sed post 

animadverti hoc esse in hoc viti, quod ea verba, quae maxime cuiusque rei propria 

quaeque essent ornatissima et optima — occupasset Gracchus, si eius mihi oratio- 

nem forte proposuissem: ita si eisdem verbis uterer, nihil prodesse, si aliis, etiam 

obesse, cum minus idoneis uti consuescerem. Quintilian (X, 5, 5) bat befjern Muth: 
nam neque semper est desperandum aliquid illis, quae dicta sunt, melius posse 

reperiri: neque adeo jeiunam ac pauperem natura eloquentiam fecit, ut una de re 

bene diei nisi semel non possit. Am gefährlidhften wird diefe Uebung, wenn man fie 
zu der amplificatio ober dilatatio ausdehnt oder zu ber coarctatio beſchränkt. Unmwahr: 

beit und hohle Phraſenmacherei wird damit begünjtigt und deshalb ſchon hat I. Sturm 
(de imitat. orat. I, 11) es entſchieden gemisbilligt; Gesner in den primae lineae p. 22 
behält fie, um zur Periodenbildung binzuführen, auch Heineccius ©. 67, 482. Biel: 

gebraudgte Hülfsmittel waren, abgejehen von Grasmus de duplici copia, beſonders 

A. Buchner de commutata ratione dicendi (Viteberg. 1664, 1665. Lips. 1680, 1689), 
El. Major de varianda oratione liber (Jenae 1684); Rofa de modo variandi sen- 
tentias per tropos et figuras (Ötettin 1657) und Weißborns statera latinitatis 
dubiae et variatae (Lips. 1709). 

In der eben angeführten Stelle Ciceros wird noch bie solutio carminis, d. 5. bie 
Uebertragung von Dichterftellen in Proſa erwähnt; auch Quintilian (X, 5, 4) empfiehlt 
dies Progymnasma: nam et sublimis spiritus adtollere orationem potest et verba 
poetica libertate audaciora non praesumunt eandem proprie dicendi facultatem. Sed 

et ipsis sententiis adicere licet oratorium robur et omissa supplere, effusa sub- 
*) Arnoldt II, 250. 

*), Schmid, das Recht der Schreibübungen €. 34. 

**e) Auch für diefe Uebung galt der Name Chrie. Chrift. Weije subsidium de chriis, Dresden 1701. 
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stringere. Neque ego paraphrasim esse interpretationem tantum vo!o, sed circa 

eosdem sensus certamen atque aemulationem, Die Sculpraris bat biefe Uehung 
lange feitgehalten, Scheffer und Morhof haben jie bejonbers empfohlen; Gesner *) nech 
meinte, Orids Falten ſchickten fich fonberlih dazu, die von dem Poeten nad feiner Art 
vorgetragene Erzählung in Profa zu verwandeln; Wolf**) hielt es für eine ber ſchwerſten 
Mebungen und flug Dichtungen vor, welche nicht zu poetiſch wären, wie bie Aeneide 
und die Georgica Virgild und die Sermonen bes Horaz, damit würbe man allmählich 
in das Weſen des poetiſchen Stils eindringen; jüngft hat Campe in ber vierten pommer: 
[hen Directorenconferenz ©. 87 fie wieder vorgefuht. In der That hat Nicoe 
mus Friſchlin DVirgil, die Briefe bes Horaz und Perfius in Proſa verwandelt und ven 
Eilhard Lubin Haben wir periphrasin Horati und ecphrasin Juvenalis. Der Erkläret 

wirb vielleicht eine foldhe Uebertragung mit Nuben gebrauden, um das Gefühl für 
bichterifche Schönheit zu weden, aber als Stilübung ift ed ſicher unzweckmäßig bie 
Didtung ihres eigentlihen Schmudes zu entlleiven; leider herrſcht dieſer Misbraud 
noch vielfah im deutſchen Unterrichte. Quintilian bat offenbar etwas anderes im Sinne, 
benn er rebet von einem Wettjtreite mit dem Dichter, bei bem man ſicherlich aud in 

Erzählungen und Bejchreibungen den fürzeren ziehen wird, ***) 
Ueberfeßungen griechiſcher Schriften hat Cicero (de orat. I, 34. Brut. 90, 310. de 

opt. genere orat. 5, 14) immer empfohlen und ſowohl in feiner Jugend als aud im 
fpäteren Jahren fleifig gemadt. Quintilian (X, 5, 2) führt außer ibm aud andete 
Redner an (vertere graeca in latinum veteres nostri oratores optimum iudicabant 7) 

und fett zugleih ben Nußen auseinander: nam et rerum copia Graeci auctores abun- 
dant et plurimum artis in eloquentiam intulerunt et hos transferentibus verbis uti 

optimis licet, omnibus enim utimur nostris. Figuras vero, quibus maxime ornatur 

oratio, multas ac varias excogitandi etiam necessitas quaedam est, quia plerumqus 
a Graecis Romana dissentiunt. FF) Am pafjenbiten würden immer bie Schriftiteller 
fein, welche die meijte Aehnlichkeit mit der lateiniihen Ausbrudsweife haben, mie Plate, 

Xenophon, etwa noch Demoſthenes; gewiß nicht Herobot oder die Reben bei Thuchbibes.+f 
Jüngſt ift man barauf zurüdgefommen. M. Seyffert hat die Memorabilien mit later 
niſcher Phrafeologie verfehen; auf ber vierten pommerſchen Directorenconferenz 1870 
haben fich jhlieglih 8 Stimmen dafür und 8 dagegen erklärt; Lehner in einem Ham 
noverfchen Progr. 1874 ©. 13 ift aus Mangel an einem paffenten Buche auf die Anz 

bafis gekommen wegen der Aehnlichkeit mit Caefar. Bebenfen denn bie Herren gar nict, 
daß ed von allen griechiſchen Schriftjtellern gute Tateinifche Ueberſetzungen giebt, bie 

jedermann leicht zugänglicd, find? Ebenſo unpaffend wäre es, ben Metaphraften eines 
lateiniſchen Schriftjtellers ins Lateinifche zu überfeten, obgleid wir dergleichen von Eiceres 
Schriften, von Caeſar und Eutropius haben. Ganz ungebörig aber ift, was Wolf als bie 
letzte in ber Reihe biefer Uebungen vorſchlägt, das Uebertragen aus einer Art bes Stile in 
eine anbere, 3.B. des Tacitus in Ciceronianifhe Darftellung, wodurch das Charafteriitüde 

des Autors verloren gebt, ebenfo wie wenn man Herodot in Attifhe Profa überträgt. 

Unter den progymnasmatifchen Mebungen +) hatte die Chrie einen vorzügliden 
Platz; Jahrhunderte hindurch Hat fie in ben Schulen **) ein unangefschtenes Anichen 

*) Institutiones rei schol. p. 75. 
**) Arnoldt II, 251. 

**2) Matthiä, Theorie S. 90. 
f) Sueton. de rhet. 2. Plin. Epist. VII, 9. 

tt) Erasmus de rat. studii p. 329. Gesner instit, rei schol. p. 73. 

ttr) Arnoldt II, 252. Maithiä Theorie S. 88. 
*}) Fritsche de origine progymn. rhetoricorum (Progr. von Grimma 1839) p. 51. IR 

Heinze von den vorläufigen Uebungen der Rede auf Schulen, Progr. Weimar 1785. 1786. 

**r) Im vorigen Jahrhundert jchrieben jelbft Gelehrte „autoniſche;“ die Reuchliniſche Ausiprade 

war in Deutihland noch ganz allgemein. 
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unb fortgeſetzte Anwendung gefunden, Seit bem Ausgange bes 18. Jahrhunderts fchwiegen 
felbft die Lehrbücher von ihr ober bezeichneten fie höchſtens als ein unbrauchbares Ueber: 

bleibfel eines gefhmadlofen und dem Selbitvenfen weniger günjtigen Zeitalterd. Seit 
bem britten Jahrzehnt unjeres Jahrhunderts bat man fie wieder hervorgefudt. Die 
chria aphthoniana *) fannte jhon Ariftoteles; die griechiſchen Rhetoren Theon, Hermo: 

gened und Aphthonios haben fie eingehend behandelt. Von ben Römern wurde fie ſchon 
bei dem grammaticus bearbeitet (Quint. I, 9, 3. II, 4, 26), Prifeian hat den Text des 
Hermogenes überfegt. Der Name yoeia, usus kommt daher, daß fi eine Sentenz ober 

ein benfwürbiges Factum als nützlich für das Leben erwicd (zeswdss) und baraus er: 
gaben ſich Verbal: (Aoyıry) und Real-Chrien (mgaxzıny), zu benen noch als eine britte 

Form ro uınröv eidog binzufam, 5 wigın Eysı Aöyov al mguseog. Für die Ausführung 
war ein reiches Schema in acht Theilen vorgejchrieben: dietum cum laude auctoris et 
rei, explicatio ober paraphrasis, causa oder aetiologia, contrarium, simile, exemplum, 

testimonia, conclusio oder peroratio ; bieje® mußte in ben Schulübungen vollftänbig durch— 

gearbeitet werben. Das führte auf bejtimmte Gefichtspuncte und zeichnete zugleich einen We 
geregelten Gang vor; bei ber Mannigfaltigkeit der Theile war die eigene Erfindung des 
Schülers nicht ausgeichloffen. Wer fi gewöhnt hatte, durch fejte Einübung ber Chrie 
bie bei ihr aufgeftellten Gefihtepuncte zur Anwendung zu bringen, der hatte auch für 
andere Arten von Auffägen beftimmte loci in Bereitihaft, Wenn man dagegen 
ſagte, fie laſſe fih nicht auf alle Gegenjtänbe der Darftellung anwenden, fie jchliche das 

Nachdenken aus, fie jei bei einer gefunden Logik entbehrlih und ald Formelweſen wenig: 

ftend nuklos, fo überfah man dabei, baf es nur eine Vorübung für bie Jugend fein follte 
und daß bie Alten ſchon fie fofort nah der Tarjtellung hiſtoriſcher Gegenſtände (fabula, 

narratio) gefeßt haben. Diejen Pla haben ihr auch diejenigen angemwiejen, welche jüngjt 
für die Wiederbelebung dieſer faft vergeffenen Uebung eingetreten find. So A. Göring 
über die Benußung ber aphthoniſchen Chrie für ben rhetoriſchen Unterricht in ben ge: 
lehrten Schulen, Progr. von Lübel 1826, Döberlein in ben öffentlihen Neben ©. 279 

und Cron über Nutzen und Gebraud der Chrie in Mafius’ Jahrb. der Pädag. Bd. 98 
S. 21. M. Seyffert, der in ben Scholae lat. I. p. 191 noch behauptet hatte, daß bas 
einförmige und doch nicht in allen Theilen leicht auszufüllende Schema aud) den begab: 
teren Schülern nicht recht gelingen wolle, bat in dem zweiten Theile berfelben Scholae 
(1857, 1865) die Chrie mit großer Wärme empfohlen und in ben Progymnasmata 
ausgeführte Beijpiele zum Ueberfegen ins Lateinische gegeben. Durd ihn ijt bie Chrie 
wieber mehr in die Schule gefommen, bat aber auch Widerſpruch gefunden. Schraber 
(Erziehungsichre S. 386°) findet fie zu fünftlih, um als geeignete Aufgabe und wirt: 
lie Förderung für alle oder auch nur für die Mehrzahl der Schüler benugt werben zu 

innen. Hirfchfelder hält fie ald Schablone für verwerflich; gerabe fie Habe den lateiniſchen 

Auffa in Miserebit gebracht. Dietrich (in diefer Encyfl. VII. ©. 154) fagt, die Chrie 
mag im Altertum eine nugbare Vorübung für den Redner geweſen fein; in unjerem 

Leben hat fie feine Stellung, in unjerer Schule nur ein gefünfteltes, ein gequältes Da: 
jein. Auch im Auslande ftellt man den Nuten entſchieden in Abrebe, wie Zeberig in 
Schweden. Ich habe früher bisweilen eine Chrie machen laffen und dabei gefunden, daß 
das contrarium und das simile meift nicht gelingen, daß die exempla und testimonia 
durch gegenjeitige Mittheilungen ber Schüler in ber Regel bei allen übereinftimmen, daß 

bie conclusio auf eine fabe Ermahnung binausläuft und daß die laus auetoris meift 
nur in einem oberflädhlihen Lebensabriffe beitcht und gar feinen Zufammenhang mit ber 
expositio hat, alfo rein als ein äußerlich angeflidter Theil erſcheint. Die Uebergänge 
pflegen meiſt aus dem Seyffertihen Buche entlehnt zu werben. Darum bin ich von 

*) Bei der philofophiichen Facultät der liniverfität Leipzig ift bis im unjer Jahrhundert eine 

unter Glaufur angefertigte Chrie die einzige ſchriftliche Leiſtung geweſen, die man von den Gandidaten 

des Magifteriums d. h. der Doctorwürde forderte. 
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biefen Uebungen abgegangen. Aber viele empfehlen die Chrie zu den gleich in der Schule zu 
fertigenben Aufgaben. Dabei fällt das Sammeln bes Stoffes weg und bie Aufgaben 
müßen fo gewählt werben, baß der Apparat von Beifpielen und Zeugniffen wirklich zur 
Hand iſt. Das wird große Schwierigkeit machen. ebenfalls ift die Chrie problematiih 
und höchſtens als Vorübung auf den mittleren Stufen zu verwerthen. 

Zu ben eigentlih rhetorifchen Uebungen gehörten in ber alten Schule dialogi, epi- 
stolae und orationes; man fmüpfte babei an die Lectüre an. ine Wiederbelebung ber 

dialogi hat meines Wiſſens niemand verlangt; fie find zu ſchwer und auch die Jeſuiten⸗ 
praris bat nichts Rechtes damit anfangen können. Epiftolograpbie ift ſchon in ben 
Schulen der Griechen und Römer eifrig gepflegt (woher fämen wohl bie vielen unter: 
ſchobenen Briefe?); im Mittelalter braudte man fie für die Canzleien und Bricfe 
gehörten zu den dietamina. Daher jene barbarijchen modi epistolandi ober Bücher de 

componendis et ornandis epistolis, gegen welche italienische und deutſche Humaniſten 

ſtark eiferten. So Franc. Negri (Niger) opusculum scribendi epistolas (Venet. 1488 
und jehr oft auch in Deutſchland gebrudt) und gleichzeitig in Deventer Ars Tulliano 
more conficiendi epistolas Jacobi P. ad principem Tarantinum Hispaniae ducem und 

im Anſchluß an die Deventer-Schule Anton. Liber familiarium epistolarum compen- 
dium. Schnell folgte Celtis modus epistolandi utilissimus (1492) und Hegenborpbinus 
epistolas conscribendi methodus, bejonders aber Bebel: legimus nuper quosdam modos, 

ut ipsi dicunt, epistolandi (er führt vier berfelben an), a quorum doctrina adeo ab- 
horreo, ut nihil magis existimem adolescentibus nocere quam horum praeceptionem, 

cum maxime inhaerere soleant et paene indelibilia esse, quae in tenera aetate di- 

scuntur und deshalb jchrieb er jelbjt commentarii epistolarum conficiendarum (Phorcae 

1510) und fein Schüler Altenftaig das opus pro conficiendis epistolis. Seit 15% 
fand allgemeinen Eingang Erasmus mit dem trefflihen Buche de conscribendis epistolis, 
neben weldyem nur etwa Despauterii ars epistolica (1535) unb Vives de conscribendis 
epistolis (1536) und Macropedius methodus conscribendi epistolas (1567) zur Geltung 
gelangten. Bon Straßburg aus famen Erythräus de ratione legendi et scribendi epi- 
stolas (1573) und Mel. Junius scholae rhetoricae de contexendarum epistolarum 

ratione (1587). Im 17. Jahrhundert gilt allgemein J. Lipsii institutio epistolica 
(1605); *) im 18. Morhofs collegium epistolicum (1716) und baneben höchſtens 

Ackers methodus scribendi epistolas (1710). Daß man bamit jehr früh anfieng, zeigt noch 
J. H. Ernefti, deffen Cornelius Nepos per epistolas scribens 1698 erſchienen ift; ber Inhalt 
ift aus ber Zeitgeſchichte; fie jollten deutſch bietirt werden — eine bejonbere Anmeifung 
de epistolis biblicis ift hinzugefügt. Die Lehrbücher des Stils (3. B. Heineccius p. 293) 

unb ber Rhetorik (3. B. 3. U. Ernefti) geben genaue Anweifungen, ben Bebürfnifien 
jener Zeit angemefjen. Heinecke unterſcheidet epistolae familiares und elaboratiores, zu 
ben leßteren rechnet er gratulatoriae, gratiarum actoriae, petitoriae, commendaticiae, 

Ernefti geht von den geſchäftlichen aus, ut certiores faciamus, si quid accidit, quod 

ipsorum intersit scire, aber dieſe gehören doch in das Gebiet ber narratio. ingeben: 
ber bejpricht er die Briefe, mit denen wir beabfichtigen, ut sensum animumque nostrum 

absentibus aperiamus, aber aud bier ift er befonnen und warnt bie Lehrer, nicht 

argumenta ficta aut infinita neque ad personas incertas zu wählen. Derartige Briefe 

find doch Sache des gemüthlihen Lebens. Die neuere Zeit bat bie Uebung unterlafien 

und erjt auf der vierten pommerſchen Directorenconferenz S. 87 hat Campe bielelbe 

wieber dringend empfohlen, ohne damit großen Beifall zu finden. Schrader (S. 386) 

findet biefe Form nur in ben feltenjten Fällen zuläßig. 

Mehr noch als der Brief ift die Rede gepflegt worben, weil man berjelben zu ben 

zahlreihen actus oratorii bedurfte und an manden Orten noch jeßt bedarf. Die Theo⸗ 

) Eine Sammlung der älteren bis Lips haben wir in der Epistolographia von Juſt. v. Drans 

feld (Ofterode 1692. Göttingen 1693). 



Lateiniſcher Unterricht. % 683 

retifer haben fie beſonders beachtet und weil bie alten genera nicht mehr paßten, das 
didascalicum genus dazu erfunden und einen Unterjdied gemacht Anifchen declamationes, 

die in ber Schule verwerthet unb panegyres, bie für größere Feſtlichkeiten beftimmt 
wurben. Hier figuriren laudatio, gratiarum actio, gratulatio (al® nuptialis, natalicia, 
inauguralis u. a.) bis zu ber funebris oratio. Und ba man in Fleineren Stäbten 
biefe actus zu Spradhenfeften im Sinne der römiſchen Propaganda macht und die Schüler 
wie an dem Tage ber Pfingiten in allen Zungen reden läßt, jo ift das Bebürfnis nad) 

biefer lateiniſchen Berebfamkeit no immer vorhanden, Ich möchte e8 gerne den Fran— 
zofen überlafjen, in biefer oraison latine le couronnement des exercices scolaires zu finden, 
das fogar ein jo einfichtiger Minifter wie Jules Simon anzutaften nicht gewagt bat. Es 
find ohnehin meift nur Abhandlungen, denen man die Form von Reben gegeben bat unb 
bamit gelangen wir auf das Gebiet, auf welches fid die Schule bejchränfen foll, auf 
bie tractatio. 

Es ift ein großer Fehler, damit erjt in ber oberiten Elaffe zu beginnen; ſchon vorher 
bietet die Lectüre der Hiftorifer reihen Stoff zu Erzählungen, Beihreibungen, Schilde: 
rungen und Charakteriftifen. Derfelbe muß aus den gelefenen Schriftftellern entnommen 

werben. Er fließt fo reihlih, daß, wenn man ſich in der Secunda auf das Geſchicht— 

liche beſchränkt, niemals ein Mangel entftchen kann, jondern auch eine pafjende Abjtufung 
möglich wird. Heinrichs bat in zwei Elbinger Programmen 1857 und 1863 Themata 

allein aus Caeſar und Livius zufammengeftellt und ift babei in den Neben beitimmter 

Perfonen bei beftimmten hiſtoriſchen Beranlaffungen noch über das Ziel der Secunda 
binausgegangen. In der Wahl der Aufgaben wird am meiften gefehlt.*) Dem Stoffe 
nad müßen fie dem Unterrichtöftoffe entipredhen, ber in ben Gymnaſien verwendet wird, 

fie müßen daher auf das claſſiſche Altertfum, namentlich auf die alte Geſchichte ſich be— 

ziehen. Grammatiſche Themata, wie fie zuweilen über gewiße Negelkreife gejtellt werden, 
lateinifche Erklärungen irgend eines Abjchnittes aus einem Proſaiker oder Dichter ſchließe 
ih aus; litterarhiſtoriſche dagegen nicht, wenn fie fih an die Lectüre anſchließen und 
Schöftthätigkeit beanipruhen. Man komme nur nidt mit fo weitihichtigen Aufgaben, 
wie Homeri oder Virgilii laudes oder gar Cicero et Demosthenes inter se comparati, 

die auch ein Lehrer in kurzer Frijt und auf engem Raume nicht bewältigen kann. Selbft 
die geichichtlihen Themata haben nur dann einen Werth, wenn fie zu forgfältiger Er: 
forfhung einer Thatſache nöthigen und dazu ein Eingehen auf bie alten Quellen, befon: 
ters die römiſchen Hiftorifer, verlangen. Hirſchfelder hat an treffenden Beilpielen dieſe 
Berwerthung ber Lectüre gezeigt. Darin haben wir ein Mittelglieb zwiſchen der beſchrän— 
tenden Methodik der Schule und ber freieren wiſſenſchaftlichen Arbeit ber Univerfität. 
Mittlere und neuere Geſchichte würde ich principiell ausfchliegen, weil die Saden nicht 

fo leicht zu bewältigen find und aud bie Darftellung größere Schwierigkeiten bietet. 
In Anſchluß an die Beoeız oder infinitae quaestiones und an die loci communes ber 

antifen Schulprari8 waren auch bie jogenannten moraliſchen ober philoſophiſchen Themata 
lange Zeit befonders beliebt und man wählte fie gern aus Cicero. Aber was läßt fi 
bei einer Aufgabe, wie de amicitia, wohl Beftimmtes benfen? 

Sind die Aufgaben angemefjen gewählt, fo werben bie Schüler nicht genöthigt fein, ent- 
weber ihre Gedanken erft deutfch nieberzufchreiben und einfach ins Lateinische zu überfegen 
(das hat Lattmann fogar verlangt) oder mit Hülfe des Lerifons ungeeignete Worte und Wen: 
dungen zufammenzuftoppeln und beftimmte eingeübte Phrafen immer wieder anzubringen 

(Herders Werke I. 406). Wird mit den Sprehübungen früher begonnen, fo wirb man zu ber 

*) Matthiä Theorie ©. 87. Mütell in jeiner Zeitſchr. II, ©. 118. Deutſch in den Jahrb. 

f. Ph. u. Par. Br. 58, ©. 318. 62, ©. 327. 67, ©. 582. Güthling, zur Methodik des lat. Auf⸗ 

ſatzes in der Zeitjchr. f. GW. N. F. II, ©. 641. Genthe, der lat. Aufjag im Gymnafialunterricht, 

feine Bedeutung und feine Methode vor Ellendt's Aufgaben. Ameis in der Pädagog. Revue 1846. 

©. 286-305. Schilling in den Verhandl. der Mannheimer Phil.Verſ. ©. 69. Wißmann in 

den orat. in memoriam Daeringii (defien opuse. p. 294). 
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fonjt allgemeinen Praris zurüdfehren, bag man in einer Sprache erjt dann ſchreibt, wenn 
man fie fpridt und dadurch in ihr benfen gelernt hat. Hinfichtlic der Behandlungsweiſe 
fragt e8 fi, ob man die Behandlung den Schülern auf gut Glüd überlaffen oder kurze 
Andeutungen über Auffindung des Stoffes geben ober eine eingehende Beſprechung über 
Inhalt und Anordnung vorausfhiden fol. Eine allgemeine Vorſchrift läßt fich darüßer 
nicht geben. Wenn das Letzte bei Anfängern bisweilen nothwendig wird, damit fie bie 
Furcht überwinden (übereifrige Nectoren follen es fogar bei ben Auffäten der Abiturienten 
getban haben), fo läßt es fich erflären; jebenfalld darf aber der Lehrer nicht jo viel 
mittheilen, baß ber Schüler nur bes Lehrers Gedanken auficreibt. Dabei wird das 
Hauptgewicht auf die Darftellung gelegt und doch ift auch ber Inhalt wohl zu beachten. 
Der Vorwurf, daß biefe Arbeiten Gebankenlofigfeit begünftigen, wird aufhören und 
Catos goldene Regel rem tene, verba sequentur ſich auch bei ber fhriftlichen Dar: 
ftelung bewähren. 

Eine praftifhe Frage ift no, ob man einer Claſſe nur ein und basfelbe Thema 
gebe ober mehrere, um ber Individualität der Schüler die Wahl frei zu laſſen. Friedrich 
ber Große gab den Rath, die Schüler müßten mehrere Themata erhalten, damit jeber 
fih eine® nad) feinem Oefallen, feinen Fähigkeiten und Kräften ausführen könne (Wolf, 

consil. schol. ©. 121), und Mütell hat dies wiederholt. Aber es erfordert dies mehr 
Zeit, jet bei dem Lehrer einen großen Reihthum von Aufgaben voraus und bringt ben 
Schüler in die unangenehme Lage zwiſchen den Aufgaben bin und ber zu ſchwanken und 
damit viel Zeit zu verlieren oder aber eine bejtimmte Gattung mit Vorliebe zu bevow 
jugen. Dem einen Uebelitande Fünnte man entgegentreten, wenn die Wahl zwar nidt 
auf der Stelle, aber doch zwei bis drei Tage nach dem Aufgeben erfolgen müßte und 
dann unabänberlih bliebe. Zur Beurtheilung des Standpunctes ber Schüler ift ein 
Thema zwedmäßiger; gemeinjfame Arbeit an bemjelben Stoffe erleichtert aud das Durd: 
nehmen. Dazu fonımt dann bie gegenjeitige Anregung ber Schüler, die audy ihre Be 
deutung bat. — Die Zahl ber freien Arbeiten darf nicht jo groß fein als früher; wir 
haben als Primaner jede Woche eine geliefert und unfere Thätigfeit gieng ganz barin auf. 
Vier pflegen jett für ein Halbjahr vorgefchricben zu fein, werben aber nicht immer 
erreiht; Schulrath Krufe verlangte eine Beſchränkung auf höchjtens zwei. Daneben ift 

es nothwendig, bisweilen eine Claufurarbeit anfertigen zulaffen, [don um ben Muth zu 
jtärfen und die Sicherheit für die fpätere Forderung bei ber Maturitätsprüfung zu er 
böhen. Bei der Correctur ijt auf latinitas und explanatio gleihmäßig zu achten; freis 
lich bat man jest mehr mit Incorrectheit und Germanismen zu kämpfen. Es komm 
nicht darauf an, daß die verbefferte Form überall in margine verzeichnet werbe (jchreib: 
felige Lehrer mit wenig Schülern lafjen fi dazu leicht verleiten), fonbern es gemügt, 

fehlerhafte Stellen zu bezeichnen und münblid Erläuterungen hinzuzufügen. Der Haupt 
nußen bei diefer Uebung liegt gerade in dem Anfertigen bes Aufſatzes, da bes Lehrers Durk 
fiht nur ber Sporn zu recht gewilfenhaftem Fleiße dabei fein fol. Man barf midi 
pedantiſch mäkeln und tadeln, aber auch nicht enthufiaftiich loben und noch viel weniger 
zu allerlei Spielereien greifen, die eine befondere Anerkennung ausdrücken jollen, wie 

das Vorleſen guter Arbeiten durch ihre Verfaffer iſt oder das Eintragen berfelben in ein 

golbenes Bud u. dgl. So etwas macht eitel und iſt guten Schülern felbft unangenehm. 
Wenn man mit Net gefagt hat, nur der Schüler werde lateinifch gut jchreiben, ba 
auch lateinifh denken fünne, jo ijt dies nur aus einer dreifachen Thätigkeit zu erreichen, 
aus fleifiger Lectüre, aus forgfältiger Uebung im Schreiben und aus dem Lateinſprechen, 
das daher bejonders in Betracht gezogen werden muß. 

Man hat bejondere Sammlungen von Aufgaben als Hülfsbücer für Lehrer und 

Schüler; nad unjerer Anleitung werben biejelben ganz überflüjfig. Die älteren ven 
Sintenis (Züllichau 1808), Esmarch (Schleswig 1822) und Richter (Magbeburg 1828) 
berüdfichtigen ſowohl deutiche als Iateinifche Ausarbeitungen. Ob auch Bombarbs The 

mata zu Auffäten (Nürnberg 1861), weiß ih nidt. Die neueren ſind bazı verfaßt 
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um ben Schülern ſelbſt in die Hände gegeben zu werben, und haben deshalb aud 
wohl eine kurze methobifche Anleitung, wie Sam. Chr. Scirlit (Frankf. a. M. 1834). 
Andere bieten reicheren Stoff, wie G. Sauppe, Themen zu lateiniſchen Auffägen (Breslau 
1858) und Nachleſe dazu (1868), zweite Ausg. 1868*) und %. U. Hartung, themata 
latine disserenda discipulis (L. 1864), jedenfalls in methobifcher Hinſicht gut, obſchon 
der Berfaffer das griechiſche Altertfum bevorzugt. Die von Ellendt in Eisleben geftellten 
Themata hat Genthe (Berlin 1874) gefammelt. Freunds Prima bietet auch von Lehrern 
gelieferte Mufterauffäge, aber das Bud ift zu theuer. Galbula’s Int. Aufſätze nebſt 

einer theoretiihen Anleitung zu benfelben und 50 Dispojitionen (1873 und 1875) werben 

gefliffentli in Schülerkreifen verbreitet; bie Anleitung ift ein Auszug aus Seyfferts Büchern. 
Mit der Entſcheidung der Frage über die Beibehaltung des lat. Aufſatzes in dem 

Gymnaſium ift noch nicht die Frage entjchieden, ob man benjelben auch bei der Maturitäts: 
prüfung behalten ſoll.“) Im 3. 1848 war er in einigen norddeutſchen Ländern, 5. B. 
Hannover, abgeſchafft, aber die Klagen über die nachtheiligen Folgen der vorſchnellen Maß— 
regel wurden bald laut. Preußen war bem Plane gar nicht abgeneigt, ftand aber nad) 

ben Ergebniffen der Altenburger Philologenverfammlung davon ab. Als Grund bafür 
wurden die häufigen Unterfchleife angeführt, welche von Schülern oft in fehr raffinirter 
Weiſe, vielleicht aud von Yehrern dabei gemacht ſeien. Die Thatſache ijt nicht in Abrebe 
zu jtellen, aber man befreie nur die Schüler von der Verfuhung und bejeitige die Ver: 
anlafjungen zu berjelben, d. 5. man übe die Schüler vorher in Claufurarbeiten, verlange 
nit die Beftimmung der Themata durch die Schulbehörbe, lege nicht auf das Urtheil 
über dieſe Gramenarbeit das entjcheidende Gewicht, befeitige die Gontrole durch bie 

Prüfungsbehörben, die in Preußen auf eine nicht zu billigende Weife nur über ben 
corrigirenben Lehrer geführt wird, furz man zeige Vertrauen und man wirb Vertrauen 
wieder finden. Wo dies der Fall ift, hört man von argen Betrügereien wenig, wenn 
au andere Uebelſtände, wie Vorliebe für loci communes, für alle möglihen Themata 
vorbereitete Einleitungen, triviale Phraſen u. a. fih finden. Württemberg hat feit 1871 
bei der Maturitätsprüfung nur noch die Ueberſetzung aus einem deutſchen Claffifer und 

geftattet dabei fogar den Gebraud des Iateinifchen Leritons. Die Sculconferen; bes 
deutſchen Reichs hat 1872 die Anfertigung eines jchriftlichen Aufjages und eines Scri— 
ptums für obligatorijch erflärt, aber ba Bayern, Württemberg und Baben dagegen ge— 
ſtimmt hatten, jo wurbe in die Zahl der jhriftlichen Klaufurarbeiten für das Lateinifche 
nur aufgenommen: „eine lateinifche Arbeit (Aufſatz oder Extemporale oder beibes).“ 
Inzwiſchen war bei ben päbagogifdyen Verhandlungen ber Leipziger Philologenverfamm: 
lung die Theſis „der lateiniſche Aufjag ift nothwendiger Beſtandtheil der Abiturienten: 
prüfung“ mit überwiegender Majerität angenommen. Daß jebt derjelbe in ben Reiche: 
landen abgeſchafft und dort nur eine Ueberſetzung aus dem Deutſchen geblieben ift (Zeitihr. 
f. GW. XXX. ©. 229), fteht gar nicht im Wiberfpruche mit dem Beſchluſſe ber 
deutſchen Schulconferenz, paßt vielmehr vortrefflih zu dem Verfahren ber fübbeutichen 
Staaten, giebt aber nicht die geringite Hoffnung, dag man in Norbdeutichland das nach— 
abmen werde. Preußen ift wieberholt vor einem folden Schritte zurüdgewihen; Sachſen 

wirb niemals geneigt fein ihn mitzumachen. 
Lateinſprechen. 
Wenn auf dem Gymnaſium ordentlich Latein gelernt werben ſoll, jo muß es nicht 

bloß gelefen und gefchrieben, jondern auch geſprochen werden. Man bat babei dasſelbe im 
Auge zu behalten, wie beim Schreiben, verfolgt e8 aber mit einem andern Mittel. So lange 
das Latein Sprache der Kirche, des Staats und ber Wiffenihaft war, wurde auf den 
münblichen Gebrauch der Sprache großes Gewicht gelegt. Daher bie allgemeine Verbreitung 
ber Sitte im Mittelalter, daher die Bevorzugung bei den Humaniſten, daher bie gewifien- 

*) Vol. Genthe in der Zeitichr. f. GW. Bd. 27, ©. 647. 
*s) Dafür Roth S. 251. Verhandlungen der elften wehtfäl. Directorenconferenz ©. 46. Dagegen 

Riech ©. 211. 
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bafte Berüdfichtigung bei den Brüdern vom gemeinjfamen Leben, bie doch font ter 
Bollsiprache großen Werth beilegen, aber in ber Deventer-Schule jeben Schüler beftraften, 
dem ein beutjches Wert entihlüpfte. In Frankreich haben bie Lehranſtalten ber universiti 
das Sprechen bis in bag vorige Jahrhundert ftreng bewahrt. Es galt als Grundſatz, was 
Mercier an dem collöge de-Navarre in dem Berfe ausfpricht Flagitiumque putat nativo 
idiomate fari, auch als bereit3 die golbene Zeit der Ritteratur gekommen unb bie acı- 
demie frangaise gegründet war. Die beutichen Neformatoren haben darin nichts geänbert 
und ſchon in dem ſächſiſchen Schulplan Heißt es (bei Vormb. I, ©. 8): „es follen aus 
bie fnaben dazu gehalten werben, daß fie Iateinifch reden. Vnd bie fchulmeifter folen 
jelb8 jo viel möglich nichts denn lateiniſch mit den knaben reden, baburd fie auch zu 
ſolcher vbung gewonnt und gereißet werben.” Bis zur Spielerei trieb es Trotenderf. 
Der eifrigite Vertreter diejer latinitas ift I. Sturm, ber es ſchmerzlich bedauert, baf 
unfere Knaben nit mehr in cuneis ad matrum papillas lallare condocefiunt, 
daß fie nicht ſchon mit den nutrices Latein reden, daß in unfern Theatern nicht mehr 

- Plautus und Terenz aufgeführt werben, um rechtzeitig die Empfänglichkeit für das Latein 
zu weden. Die Schule follte dazu alle ihre Veranftaltungen benußen, bie psalmodiae 
unb contiones, bie scriptiones, bie declamationes fowohl de scripto al® memoriter, 
bie dramata und bie ludi, endlich die collocutiones, welche zu fürmlichen Disputationen 
werben (Küdelhahn ©. 126). In den actus oratorii werben Ciceros Neben nicht bloß 
recitirt, jonbern bramatifirt, ber Proceß pro Roscio Amerino, pro Archia poeta, ober 
gegen Epaminondas nad) Nepos vorgeführt und bie vierte Catilinariſche Rede in ein 
Senatsfigung umgewandelt. Bis in die erjte Hälfte des vorigen Jahrhunderts enthalten 
alle Schulorbnungen die Vorſchrift, daß die Schüler nur lateiniſch reden follen und bie 
Jeſuiten haben es noch länger erhalten. Und da nun bie Knaben bereits dazu angehalten 
mwurben, jo erflärt fi) bie Beliebtheit der Colloquien- Sammlungen, in benen es an 
formulae puerilium colloquiorum ſchon bei Erasmus *) (ſeit 1522) nicht mangelt und 

eine bejondere Zufammenftellung ift von Sebalb Heyden (1528, 1541) gemadt. Daher bie 

frühe Behandlung des Terenz, deſſen Stüde fogar in ben Kirchen aufgeführt murben, 
daher die Schulfomöbien, die Jahrhunderte hindurch fi) gehalten haben. Das bezog id 
auf bie alltägliche Converfation und man führte für ben Gebraudy nicht bloß die discenda 
lingua, fonbern auch die frenanda garrulitas an (Vormb. II, 15). Die Kenntnis ber 
lateiniſchen Sprache hat dies gewiß wenig geförbert. Dazu mußten andere exercitia vivae 

voeis bienen, beren man dringend beburfte, weil auf den Univerfitäten bloß lateiniſche 

Borlefungen gehalten und zahlreiche lateiniſche Disputationen veranftaltet wurden, bie gamt 
gelehrte Litteratur Tateinifh war und auch die Ganzleien meift in dieſer Sprache ſchricher. 
Das Latein war allgemeines Communicationsmittel ber Gelehrten. Man hielt heimlis 
Kundſchafter (lupi, observatores, corycaei), die die „deutſchen Wäſcher“ zur Beſtrafung 
anzeigen mußten (Vormb. I, 364). Wer in Heidelberg über Tiſch deutſch redete, wurde mi 

der Ruthe geſtraft (Vormb. I, 359); in Brieg mußten bie deutſchen Schüler auch beim 
Spielen Iateinifch reden (a.a. O. 343). Qui latine loqui nesciunt, in schola tacento, nis 
aliquid discendi causa seiscitentur heißt e8 in Augsburg (a. a. D. 442). Aber fen 
im 17. Jahrhundert beginnen die Klagen, daß das exercitium latine loquendi in Ver- 

fall gerathe (jo Hofimann v. Hoffmannswaldau 1655 in Breslau). Man ſchob alle Schul 
auf bie verkehrte Methode. Die Bürgerfhaft in Breslau beflagte es 1707, daß du 

Jugend nicht rechtzeitig zum Sprechen angehalten werde, Auch bie, welche Kaufleute 
ober Handwerker werden wollten, follten einen lateiniſchen terminum verftehen und eben 

lernen, auch eine große Wortkenntnis erwerben, fintemalen ein Snabe, welder etwas mit 

aus ber Schule gebracht, bei Erlernung aller Professionum davon jehr viel profitien 
und in allen Nemtern als einen fittiamen und geſchickten Bürger ſich zeigen und burd 

*) W. Terpstra de D. E. conseribendis colloquiis familiaribus de suae aetatis — 

optime merito in den Symbolae literar. IM. p. 1. Vormb. I, 21, 44, 204, 380, 418, 541, 69 
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die lateiniſche Sprache bei allen Nationen im Kaufen und Verkaufen und andern Öelegen: 
heiten fi erpliciren und helfen ann. Ja die Bürgerfhaft beruhigte ſich nicht bei ben 
vom Rector Hanke gegebenen fieben Mitteln zur Verbeſſerung biefes exereitii und fam 
1700 mit einem neuen gravamen.*) Während man in ber fehlefiihen Hauptftabt durch 
den Verkehr mit ben ſlaviſchen und magyariihen Nachbarn auf den praftiichen Nuten 
des Lateinſprechens geführt war, haben biefe felbft neuerdings die Wiedereinführung ber 
ungarifchslateiniihen Sprache verlangt. **) In Halle Hielt man an dem Lateinfpredhen 
noch feſt. „Auf das Lateinreben, heißt e8 bei Vormb. III, 215, wird bie bei großen 
und Fleinen gebrungen: und barf niemand weder mit feinem Commilitone noch Infor- 
matore anders ſprechen; es wäre benn, daß er vom biefem Ießteren auf Teutich gefragt 
worden. Wer dagegen handelt, wirb angemerdet unb muß von feinem Recreations:Gelbe 
einen ganken ober halben Pfennig zur Straffe geben: weldes Geld dann ber Informator 
monatlih unter die gante Claſſe austheilt.” Sogar auf den MWohnftuben, auf dem 
Schulhofe, bei Spaziergängen wurde darauf gehalten (Vormb. IH, ©. 277). Wie tritt 
es ſchon bei Gesner zurüd und in der ſächſiſchen Ordnung von 1773 wirb ben Zöglingen 
der Landesſchulen nur angemuthet (Vormb. IH, ©. 646): „Sie follen aber auch in allen 
ihren Reben alle niebrige, pöbelhafte Worte und Ausbrude vermeiden: hingegen Acht 
haben, wie gelehrte, kluge und wohlgefittete Männer reden und ihnen nachahmen, in- 
ſonderheit fih im Lateinreben fleißig zu üben fuchen.* Erneftis Schüler, Scheller, fonft 
ein eifriger Vertheidiger des Schreibens, jagt fehr fühl (Anleitung ©. 342), „man jolle 
junge Leute zum Lateinreden eben nicht jehr anhalten, denn a. wer viel redet, redet nicht 
immer wohl und ſchreibt folglich nachher auch ſchlecht; b. wir lernen das Latein nur, um 
es zu verftehen und zu jchreiben. Erſt wenn fie im Schreiben feſt find, kann dann und 
wann Latein gerebet werben über befannte oder vom Lehrer erflärte Gegenſtände.“ Bei 
d. U. Wolf finden ſich ſehr widerſprechende Anfichten (Urnolbt II, 236). In dem Gut: 
achten über das preußiſche Prüfungsreglement machte er 1812 bie fpöttifche Bemerkung 
(Consil. 197): „Lateinreden auh? Das können ja auf den berühmteften Univerfitäten 
nicht drei Gelehrte, oft nicht der professor eloquentiae, von Lehrern auf Schulen faum 
jeh6 unter Hundert.“ Und in ber That machte er nur mäßige Anforberungen, benn er 
beſchränkt den Schulgebrauch auf Sachen, die mit dem Alterthum zujammenhängen, will 
ed nur bei leichteren Schriftftellern gebraudht willen und verabjcheut das Notenlatein. 
Etwas weiter geht er in dem Briefe (Consil. 137): Auch wäre zu wünfchen, daß in ben 
oberften Claſſen es ſchon auf einige Fertigkeit im Lateinſprechen angelegt würde. Angefangen 
fünnte e8 in Secunda werben beim Lefen des Terenz. Dort giebt er auch lateiniſche 
Erklärung und Wieberholung in der Prima zu und nod mehr fordert er in ber Selecta. 
Jetzt ſtellt fih auch Hierin ein Gegenſatz zwifchen Nord: und Süddeutſchland heraus. 
Nägelsbach zieht das Lateinſprechen ber Schüler gar nicht in Betracht; der Lehrer könne 
es thun bei der Erklärung, wenn er es verftehe; wo nicht, werde er es beſſer unterlaffen. 

Etwas billiger urtheilt Autenrieth über dieſen gelehrten Lurus: Wenn es in ben oberen 

Claſſen ſyſtematiſch vorbereitet ift, mag biefer Luxus gerne beſtehen bleiben, denn für bie 
Fertigkeit im Ausdruck ift er jedenfalls förberlih — aber er begnügt ſich mit Relationen 
und Recapitulationen über bereits Gelefenes durch bie befferen Schüler. In Württems 

berg, meint Roth ©. 121, 214, 311, laſſe es fid) nicht mehr halten. In Preußen jol 
dem Schüler bei der Maturitätsprüfung Gelegenheit gegeben werben feine Geübtheit im 
Lateinſprechen zu zeigen; ebenjo in Sachſen, aber die Ergebnifje find keineswegs befriebi: 
gend. Deshalb ift dort viel über den Gegenftand verhandelt, zum Theil amtlich, wie 
in der vierten pommerjchen Directorenconferenz; S. 100—105, in der fünften und ſechsten 
preußifhen ©. 53—58, theil® privatim, wie 1868 auf einer Verſammlung in Oſchers— 

*) Schönborn hat in einer Gratulationsſchrift 1853 Hanke's Anmerkungen von dem Lateinreden 
der flubirenden Jugend in Breslau abdrucken lafien. 

**) Beitichr. f. Oeſterr. Gymn. IX. S. 9. Das Progr. von Tirnau 1857 Hidasy de stilo 

bene latino. 
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leben, *) auf ben Philologenverfammlungen zu Hamburg (S. 99) und in Wien (5.142), 
Anderes Material liegt in Journalaufſätzen, wie von Schmitz und Genthe in ber Zeifcr. 
f. GW. XXI. ©. 641—659 oder in Programmen-Abhandlungen, wie Jo. Chr. Otto 
de latini sermonis usu maturius exercendo, Lips. 1714; Steuber de linguae latinae 
usu non tollendo, sed commendando, Lippſtadt 1818; 8. A. Scirlig de latini loquendi 
usu @ scholis haudquaquam tollendo, Halle 1825; Weierſtraß, Bemerkungen über tie 
Nebungen im Lateinſprechen, Deutih:Crone 1859 ; Syrien, über den mündlichen Gebraud ber 
lat. Sprache, Aachen 1869. Einzelne Regierungen haben auf die Nothwendigkeit beſonders 
bingewiefen, wie Preußen am 15. Dec. 1861, welches Refeript anorbnet, daß in ben Reife 
zeugniffen ber Fünftigen Theologen eine befondere Mahnung binzugefügt werde, das Schreiben 
und Spreden bes Latein nicht zu vernadhläßigen. Dort hatten die Theologen bei den 
Sandidatenprüfungen traurige Erfahrungen gemacht, in Saͤchſen veranlaßten bie jurifti: 
ſchen Profefjoren eine ähnliche Verfügung. Die Univerfitäten bürfen am wenigjten fid 
beflagen, denn fie haben ben Verfall des Lateinjprechens verſchuldet. Leider können 
die Profefforen nicht mehr fagen, was bie Ciceronianer des 16. Jahrhunderts ober große 
Philologen des vorigen Jahrhunderts, wie Ruhnkenius, anführten, fie wollten burd das 
Sprechen ihre Iateinifche Darftellung nicht verderben. Denn die Behauptung von San- 
etius (Minerva II, 571): qui latine garriunt, corrumpunt latinitatem ift einfach nidt 
wahr, wie die Schriften eines Wolf, G. Hermann, Böckh und Ritſchl zeigen. 

Daß troß des immer mehr ſchwindenden praftiihen Bebürfniffes bie Gymnaſien 
das Lateiniprechen beibehalten, zeigt, daß fie fich ihrer Aufgabe als allgemeine Bildung 
anftalten bewußt bleiben, Es ift nicht mehr ein zu erreichenbes Ziel, fondern ein Mittel 
zur Befeftigung in der Kenntnis ber Sprade. Zum raſchen und leichten Berftänbnie 
der Schriftfteller ijt auch einige Herrfchaft über ven mündlichen Gebraud der Sprade 
erforberlih. Noch mehr aber übt es bie Denkthätigfeit und gewährt eine vorzüglide 
Gymnaſtik des Geiftes. Wer feine Gedanken unmittelbar in bie logiſch durdhgebilbete 
lateiniſche Sprache einfleiven will, der muß ſich dieſe Gedanken volftändig Mar machen 
und das Verhältnis derſelben ſchnell überbliden. Auch zur Sicherheit ded grammatijcen 
und ſtiliſtiſchen Wiſſens trägt es viel bei, weil es ohne lateiniſches Sprachgefühl nicht 
möglich ift.**) Nicht mehr über alle Verbältniffe des gewöhnlichen Lebens wollen wir 
lateiniih reden, ſondern nur über antife, Weiter gieng freilich dad Gymnaſium in 
Greiffenberg, weldyes die lateiniſche Sprache dem Gymnafium allein zuſpricht und verlangt, 
daß es biefelbe bei allen S dyulfeicrlichkeiten, Entlafjungen, Cenfuren, Einführungen au 
ſchließlich anwende. Wichert betrachtet es als ein Privilegium der Prima, auf meldet 
der Primaner ftolz zu fein habe, daß in diefer Claſſe die Interpretation Tateinifch gegeben, 
daß bei der Beiprehung ber Auffäge, bei Exercitien unb Ertemporalien das lateiniſche 
Idiom möglichft häufig gebraucht werde. Bei dem erfteren Vorſchlage werben die Schüler 
der mittleren und unteren Claſſen unbetheiligt bleiben, bei dem zweiten tritt der Uebel: 
ftand, daß tie Uebungen meift zu jpät und in ber Regel erſt in ber Prima begonnen 
werben, recht grell hervor, 

Wenn man glaubt, dag man nad) fiebenjährigem lateiniſchen Unterrichte in ben zwei 
Jahren ver Prima auch Sprechen Iermen werbe, fo täufcht man fi; wer noch die zwei 
Jahre der Secunda binzunimmt, wird nicht viel mehr erreihen. Einen guten Schritt 
weiter gieng bie vierte pommerſche Directorenconferenz S. 103 in ber Annahme ber 
Thefis: Die Uebungen im mündlichen lateiniſchen Ausbrud find nothwendig, müßen 
aber ſchon in ben mittleren Elafjen mit Retroverfionen und jodann mit lateinifden 
Recapitulationen einzelner in ber Claſſe gelejener Abſchnitte der Schriftfteller begonnen 
werben. Hierzu treten in den oberen Glaffen referirende Vorträge über bie Privat: 

) Maftus’ Jahrb. der Pädag. Bd. 98. ©. 626. a 
”*) v. Leutich im philol. Anzeiger VII. ©. 464 betrachtet es auch als ein Mittel gegen Freund’ice 

Präparationen und deuifche Ueberſetzungen bei der Lectüre. 
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lectüre — nur daß das Ziel hier zu eng gelegt ift. Ich bin immer ber Anficht geweſen, 
dag man nicht früh genug an die Vorbereitungen des Sprechens gehen kann und daß 
man fie ſchon auf der unterjten Stufe beginnen muß, wenn bie Scheu bavor wirklich 
überwunden werben fol. Daher mein auf der Wiesbadener VBerfammlung ohne Wider: 

ſpruch angenemmener Satz: Das Lateiniprehen kann ſchon auf ber umnterften Stufe 
begonnen werben. Wird der Clementarunterricht mehr auf mündliche Ginübung beſchränkt, 
bört der Knabe mehr lateiniſche Säge, die er fofort in das Deutfche zu übertragen hat, 

prägt er feinem Gedächtniſſe jolde ein und bazu Meine Erzählungen und Fabeln, fo fteht 
ihm ein reiches Material zu Gebote, das auch beim Sprechen zur Verwendung kommen 
kann und bie Feſſeln ber Zunge werben gelöst. Natürli bleiben die Uebungen noch 
innerhalb des grammatiihen Penfums, werben aber ein vortrefflihes Mittel zur fchnellen 

Ginübung desſelben. In den mittleren Claſſen werben ſich biejelben an die Lectüre anfchließen 

müßen. Memorirte Abjchnitte werben aus dem Gebächtniffe beutich wiedergegeben, von 

dem Lehrer vorgelefene Stüde in gleiher Weile; dann kommt das Netrovertiren bes 
Gelejenen, aud wohl das Variiren. Doch darf man nicht zu viel verlangen. Schmal- 
feld *) hat beionders Katechefen über Nepos, Caeſar u. ſ. w. empfehlen, die von einfachen 

Wiederholungen der Worte des Tertes zu umfangreihern Antworten fortfchreiten und 
Ihlieglih dahin bringen, daß der Inhalt eines Leſeſtücks in längerer oder kürzerer Faflung 
geläufig wiedergegeben werben kann. Schmalfeld verbarb damals die Sache durch etwas 
pedantiſche Faſſung; ich felbft habe es wiederholt unter reger Theilnahme der Quartaner 
verfucht und ſchon bei den lateiniihen Fragen die geipanntejte Aufmerkſamkeit gefunden. 
Quaerendo et respondendo muß man verfahren, nur nicht auf jogenannte freie Vorträge 

binarbeiten, die nichtö weniger als frei find, ſondern forgfältig ausgearbeitet und wohl 
memorirt. Der Schüler ift nicht befähigt aud über einen geläufigen Stoff ex tempore 
einen kurzen lateintichen Vortrag zu halten; es erfordern biejelben überdies viel Zeit, 
unterbrechen den Zuſammenhang des Unterrichts und laſſen die übrigen Schüler in Un: 

thätigkeit. Mepetitionen der alten Geſchichte in lateiniſcher Sprache werten weber ber 

Geihihtsfenntnis no dem Spreden Nuten bringen. 
Der dialogiſche Gebrauch hat fi viel mehr ausgebiltet, zuerit in förmliche Die: 

putationen, fobann in Gollequien, endlich bei der Erklärung. Die Disputationen waren 
zur Förderung der dialektiſchen Gewandtheit eingerichtet und wurden meijt über Thefen, 
womöglich recht paraderen Inhalts, veranftalte. So ſchon Melanchthon in der Nürn: 

berger Sch.-O. von 1526: idem certis temporibus disputabit, ut pueri usum aliquem 
dialectices habeant et colligere et vieia argumentorum deprendere discant, contro- 

versias petet ex historiis; in ber Goldberger Ordnung von 1546 (Vormb. I, 54): 
„Dazu follte einen Monat um den andern eine öffentliche Disputatio der Lectionen ge: 
halten werben,“ womit zu vergleichen die Beftimmungen in Brieg (S. 317) und ganz 
bejonvers das S. 340 genau angegebene Verfahren: themata disputationum sint brevia 
et rotunda, numero pauca: argumenta opposita dialecticorum more concipiantur: ab 

opponentibus ultra tria argumenta non sunt afferenda: disputatio ultra duas horas 

non extendatur: in conferendo luceat humanitas, absit dicacitas, iracundia et moro- 

sitas: in respondente et opponente sit veritatis, candoris, tranquillitatis et modestiae, 
non dissidia serendi, concordiam dissolvendi et calumniandi studium. Rector und 

Lehrer haben jede Ausihreitung zu unterbrüden. Auch anderwärts find genaue Anord— 

nungen getroffen, 3.B. Vormb. I, 377, 419, 540. Und bieje obiectiones und respon- 

siones haben ſich Bis in unſer Jahrhundert erhalten, fo ſehr man auch erfannte, daß fie 

doch nur zur „gelehrten Windmacherei“ gehörten. Neuerdings bat man fie wieder ber: 

vorgeſucht. Zwar bie pommerfhen Directoren haben fi; zu dem Sage geeinigt: „Diss 

putationen können nützlich jein, find aber nicht nöthig“ und die preußiichen haben ben 

) Miener Philologenverfammlung in Mühells Zeitſchr. KIT. S 872 und Hochegger in der 

deitihr. F. Defterr. Gymn. X. ©. 308. 
LPadag. Encnfforäre XL 4 



690 Zateinifcher Unterricht. 

Lehrern für die Verwendung ber Unterrichtsmittel freie Hand gelaffen. Aber gerade bert 
bat Wichert förmlihe Disputationen in wöchentlich einer Stunde gefordert. „Eine kurze 

Thefe fei zu Stellen, welche durch nicht mehr als zwei Argumente zu beweijen und burd 
zwei vorher beftellte Opponenten anzugreifen ſei.“ Auch Schmalfeld und Münſcher find 
biefer Uebung nicht abgeneigt. Ich bin anderer Anficht geworben, weil es babei nicht möglid 
ift, allgemeine Vorbereitung und bamit auch eine Betheiligung ber ganzen Claſſe zu erreichen, 
Nah dem Aufgeben berielben Bin ich zu der Erklärung Horazijcher Lieber gekommen, io 
daß afroamatifher und dialogifher Vortrag verbunden waren, aber aud hier habe ih 
erfahren, baß immer nur wenige ben Muth hatten in den Streit einzugehen und auf 
diefe oft im gehaltlofem Gerede. Practica est multiplex. Geitbem habe ich mid; mehr 
zu dem entichloffen, was Ried (päb. Briefe S. 216) ein colloquium nennt: d. h. irgend 
eine Nebe Eiceros oder eine andere Schrift desſelben, die bie Schüler vorher orbentlid 
gelejen haben müßen, wird Gegenjtand ber Beſprechung. Die Sade ift ben Schülem 

befannt, alle müßen gleihmäßig darauf vorbereitet fein und es kann fich eine anſprechende 

lateiniſche Unterhaltung darüber entjpinnen. 
Zu dem bialogijhen Gebrauche gehört aud bie lateiniſche Erklärung der Schrift: 

ſteller; biejelbe allein dem Lehrer zu überlaffen würbe nußlos fein. Die Frage, ob bie 
Schriftfteller lateiniich interpretirt werben follen, wird jest vielfach ganz verneint, ven 
andern theilweiſe je nach den Schriftitellern oder den vorliegenden Stellen zugelaffen, ven 

andern fogar gefordert. Wichert verlangt, daß die lateiniichen Schriftfteller lateiniſch 
interpretirt werben, aber nicht bie griechiſchen. Andere ziehen auch dieſe herbei (ich habe 
jelbjt die homerifhen Dichtungen jo mishandeln hören) oder machen höchftens einen 
Unterſchied zwiſchen Profaifern und Dichtern und nehmen bei jenen auch Demofthenes 
aus. Auch ein gemilchtes Verfahren findet ftatt, indem man aus der lateiniſchen 
Sprache in bie beutjche überfpringt und umgekehrt. Die Gegner jagen, bie later 
niſche Interpretation fei doch nur eine Lehrerthätigkeit, burd fie werde mie bie 
äfthetifche Seite der Erflärung zum Bewußtſein gebradt und überhaupt bas Be: 
ſtändnis des Schriftſtellers erreicht werben. Cine allgemeine Regel läßt fich bie 

nicht geben, benn bie Fähigkeit der Lehrer (umb biefe nimmt jekt immer mehr ab), 
die Tüchtigfeit der Schüler (die Jahrgänge find fehr verſchieden) und die Beſchaffenheit 
der Schriftiteller fommt dabei in Betradt. Der Unterſchied zwiſchen Worte und Sad: 

Erklärungen oder gar bie deutſchen äfthetiihen Ergüfle find ganz unzuläfig. Daß ber 

Schüler dadurch an ſchlechtes Notenlatein gewöhnt werde, kann nur gefcheben, wenn der 
Lehrer ſolches ſpricht. Ich wechſele gern zwiſchen beiden Spraden, bevorzuge aber 
die lateiniſche nicht: die Rüdjiht auf Stimmung und Schriftiteller iſt babei mai; 

gebend. — Lange lateiniſche Cinleitungen mag ich nicht, weil id überhaupt Einle: 
tungen für entbehrlih halte (vgl, ©. 667). — Zur Methodik zu vergl. A. Buchner, 
dissert. gemina de exereitatione stili 1659, Soldan ©. 89, ganz befonbers Schroder 
©. 389—394. 

Lateiniſche Verfification. 

Aus der Bewunderung ber lateiniihen Schriftiteller gieng in der Zeit der Renaiflanıe 
zuerjt das Verlangen ber Nacheiferung hervor und biefe war nicht am geringften auf dem 

Gebiete der Dichtkunſt. In der Iateiniihen Poeſie jucdhten die Humaniften ihren Steh 

und fie verfuchten fid in allen Theilen berfelben von dem Epos bis auf die Elegie un 

bas Epigramm. Betrarca bat auf feine Africa mehr Werth gelegt ald auf alle Sonettt 
an Laura. Daher heißen bie Pfleger bis weit in das 16. Jahrh. hinein poetae un 

bie Lateinfchulen besfelben heißen wenigftens im deutſchen Süden Poetenſchulen, Poetereien. 

Allgemein verlangte man, daß ber Rector ein guter, ein Conrector ein ziemlicher Beet in. 
Wie weit das Intereſſe dafür fich verbreitet hatte, zeigen bie reichen Sammlungen fa 
deliciae poetarum, die für die Eulturvölfer Gruter, für den Norden und bie Slaren 

andere veranftaltet haben. In Deutichland haben die Münſterſchen und ſchwäbiſcen 
Humanijten die Dichtung gepflegt und von ihnen bat Melanchthon die Anregung erbalten. 
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In ben romanischen Ländern wirb fie mit gleichem Eifer betrieben und bie Iefuiten find 
nicht die legten, welche ihr gute Unterrichtsmittel geichafft haben, 

In den beutihen Schulen wird bie oratio ligata et soluta gleihmäßig geübt, 
argumenta tam prosae quam ligatae orationis find regelmäßig geliefert. Die Worte bes 
fähfifhen Schulplanes (Bormb. I, 8): „Vnd wenn fie Etymologiam und Syntares wol 
funden, fol man yhnen Metricam fürlegen, baburd fie gewenet werben Vers zu machen, 
benn biejelbige vbung iſt jehr fruchtbar anderer jchrifft zu verſtehen, Machet auch bie 
naben reih an Worten und zu vielen ſachen gejhidt“ *) Klingen nad) in ben Kirchen: 
ordnungen von Schleswig-Holftein (a. a. DO. S. 36), Braunſchweig (S. 46), Württem- 
berg (S. 88) und Sachſen (5. 285).**) Bei Sturm in Straßburg wird die Projodie 
in ber fünften Elaffe gelehrt und alsbald poetarum solutis versibus Ser Anfang gemadjt und 
p. 690% heißt es Horatiana carmina commutare non verbis, sed carminum generibus 

laudabile est et fructuosum, multa nova oportet condere carmina. In Brieg beginnt 
das artificium versuum componendorum mit ber zweiten Elafje und in ber erjten follen 

die Schüler auch in ligata oratione maius facere robur (a. a. O. ©. 310) und ebenjo 
in Magbeburg (S. 416) non abs re fore videtur, si distichis scribendis aliqui 
exercerentur, id quod vel data materia verbis transpositis vel concessa qualibet 

sententia fieri facillime posset, und in ber oberjten Claffe qualibet hebdomade carmen 
exhiberi volumus sumptum ex Psalterio vel aliis commodis materiis. Auch bie 
Methode ijt hier (S. 419) genauer angegeben: qui primi tyrones sunt, distichis 
exerceantur et ut facilitas adsit, materia proponi potest verbis iisdem sed trans- 

positis. Qui aliquo progressi sunt, psalmos sibi sumant, Epithalamia, Epicedia, 

epistolares materias, paraphrases ex graecis poetis. Singulis hebdomadibus exerceri 

necesse est et semel exigi suflecerit. Rührend ift bie Hoffnung in Neu-Brandenburg 
1553 (©. 436): Quamquam versificatoriae artis vel parum vel nihil hactenus 

gustarunt, speramus tamen brevi fore cum nostra opera tum discipulorum diligentia, 

ut carmina quoque in hac classe (bie oberfte ift gemeint) eoncinnent ac reddant. 
Videmus enim eos, qui prosodiae praecepta didicerunt, liberius apud doctos loqui 

audere. Ober die Anweifung in Brandenburg (S. 538): cum autem ad carmen scribendum 
adolescentes huius classis ducendi sunt commodissime, argumentum breve huc spectans 
simul proponatur. Materia fere sumenda erit ex sacris historiis vel alias petenda 

a rebus illustribus et utilibus. Ostendatur eis ratio, quomodo primum a facilioribus 

inchoandum sit, ut hinc paulatim in pluribus et maioribus progredi liceat. Wie 

bas erreicht werbe, kann man in ber berzogl. ſächſiſchen Sch.O. von 1573 (S. 597 fgg.) 

finden. In dem folgenden Jahrhundert tritt darin Feine Veränderung ein, höchſtens in 
Goburg (Vormb. II, ©. 27) interdum parodiae ex Virgilio imperentur unb in ber 

Mannigfaltigkeit der verlangten Dichtungen, wie 1615 in ber kurpfälziſchen Orbnung 

(S. 158) für die oberſte Clafje: huius curiae adolescentes suis fultos viribus itineri 

committet poetico praeceptor, ut quibuslibet argumentis industriae suae periculum 

faciant. Materiae in his exercitiis tales dandae, quae sumtae sint ex poetis ipsis 

et poeticas redoleant dispositiones, phrases, locos, figuras: ut sunt Genethliaca, 

Epithalamia, Hodoeporica, Propemptica, Soterica, Charisteria, Epitaphia, descriptiones 

urbium, montium, fontium, tempestatum etc. Hic si inventio poetica proposito argu- 

mento sit adiuncta, videbitur sibi adolescens non aliter ac clara luce praeeunte rectius 

certiusque gressus facere: omniaque hac ratione rectius tractare poterit quam si in 

cerebro suo omnia invenienda, disponenda, ornanda essent adhuc rudi necdum 

exereitato. Mit dem breigigjährigen Kriege begann in Deutichland die Verfemadherei, bie 

keinen Vorfall im Leben des Einzelnen ohne Dichtung vorübergehen ließ und bie bis im bie 

Mitte des vorigen Jahrhunderts fich erhalten hat. Die Schule mußte bie exercitia stili ligati 

pflegen, wenn biejelben aud weniger zahlreich werben, wie in Heſſen (Wormb. II, ©. 186), 

*) Vgl. auch Corp. Reform. I. p. 573. Bormbaum I. 197. 198. 

*n) Griechiſche Verfe habe ich bloß in Augsburg und Stralfund gefunden (Bormb. I, 453, 496). 
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oder in Stralfund (S. 382) in carminibus scribendis quorum ingenium non abhorret 
exercebit oder in Frankfurt (S. 438). Die Methode der Halliſchen Pietiſten ift ka 
Vormb. III, ©. 225 und 227 zu finden. In ber Braunſchweigiſchen Sch.O. erwähnt 

Gesner die Sache gar nicht, dagegen fehr ausführlich Ernefti in der ſächſiſchen a. a0, 
©. 635: „Obgleich die Tateinifche Dichtkunft in der Ausübung feinen großen Nuten kat, 
jo dienet fie doch dem, der fi darinne übet, auf vielerley Weile. Niemand, der nich 

jelbjt barinne geübt iſt, kann bie Dichter recht auslegen noch ihre Künfte nebit bem 

Reichthum der Sprade in den Wendungen und Veränderungen genau einfeben. Und 
barum fol die Uebung in ber lateiniihen Dichtfunft von benen, bie bazu Luft um 
Fähigkeit haben, burdaus nicht unterlaflen werben.“ In ben fähfiihen Landesihulen 

bat fi die Tradition am treueften erhalten und bort giebt noch heute bie praftiice 

Vertigfeit in der Verfification in den Augen der Schüler ein gewißes Anfeben. Aehn— 

lid war es in ben württembergiichen niederen Seminaren, in denen nad dem Grli 
vom 1. Juli 1833 in ben erften zwei Jahren von allen Zöglingen Verſe gefordert wurden, 
in ben zwei letzten nur von benen, welde Talent dazu beſitzen; fpäter ift weitere Die: 
penfation zugeftanden (Mittelfihule I, ©. 289). F. A. Wolf (consil. 104, Arnoldt II, 
©. 256) jagt: „Was zum Mechaniſchen der Verskunft im Lateinifchen gehört, verbient 
mit allem Recht wieder in ben Schulen in gemeinen Umlauf zu fommen.“ In dieſelbe 
Zeit fällt der Aufſatz: Warum follen in ben Gelehrtenſchulen die Uebungen in der late: 

niſchen Poefie nicht vernadhläßigt werden? in Hauff’s Zeitichr. f. elaſſiſche Litteratur J, 1. 

Mit dem britten Jahrzehnt diefes Jahrhunderts erfcheinen dazu befondere Anleitungen, 
beren Verfaſſer natürlih fihb mit Wärme für die Verfification ausſprechen; aud an 

andern Stimmen hat es nicht gefehlt, wie von Stern in einem Progr. von Hamm 1855, 
von Schmalfeld, von Döberlein (Reben I, 251), von Fr. Ritihl*) (Opusc. II, 677) 
Dgl. Habenidyt in der Zeitung für bas höhere Unterrichtöwejen 1873. Nr. 13. Die 
preußiſchen Directorenconferenzen haben öfter über bie Frage verhandelt, fo bi 
12. weitfäliihe ©. 9, 34 und bie 17. ©. 51, die 5. preußifhe ©. 13, we gega 
2 Stimmen erflärt wurde, baß biefe Lebungen rathſam feien und in ben brei oberm 

Claſſen ftattfinden follen, die 4. pommerfhe ©. 95, wo bie Frage: find Uebungen im 

Anfertigen lateiniſcher Verje zu empfehlen? nur von 9 Stimmen gegen 7 bejaht wurde, 
und ganz bejonders die 2. pofenihe S. 29—36 und ©. 93. Trotzdem zeigt fich überel 
Dernahläßigung ber Sache und die Folgen berfelben treten in der Schule bei den zahl 
reichen profobifchen Fehlern und in der Unbehülflichfeit bei dem Vortrage lateiniſcher Bere 
an den Tag. Denn nur wenige Schüler können bies mit Sicherheit, Leichtigkeit un 

Geſchmack thun, geſchweige, daß fie die Geſetzmäßigkeit des Mafes verftünden. 
Aehnliche Klagen vernehmen wir aud aus andern Ländern, in denen fonft bie lati: 

niſche Poefie geblübt bat. Für Stalien genügt ein Zeugnis von Vallauri aus ku 
Nebe de optima ratione instaurandae latinitatis: Ex quo in grammaticae schol 

Musae latinae silent, plurimi iuvenes, ingenio ceteroqui et diligentia in primis pr- 
bati, quotannis in disciplinam meam conveniunt, qui non solum in soluta oratien 

legenda, sed, quod multo peius, in versibus ipsis graviter peccant. — An Frark— 

reich war no unter Ludwig XIV. die Pflege der lateiniſchen Poefie ganz allgemein, 
Eorneille, Bofjuet und Racine haben fie fleißig betrieben, Rollin fie eifrig vertreten. “) 

Bis in bie neuefte Zeit wurben bei der allgemeinen Concursprüfung lateiniſche Verſt 
verlangt, bie fi im der Regel auf dactyliſche Herameter beſchränkten. Die Univerfitit 
bielt mit Zähigfeit daran feft: l’universitö a pour le vers latin une faiblesse, qu 
rappelle celle d’une möre pour le plus malingre de ses enfants; fie hätte eher di 

neuern Sprachen und vielleicht auch die Geihicdhte geopfert. Als Baudry in der Remus 
de l’instr. 1867 p. 484 nad) beutfcher Praxis dafür einen lateiniſchen Aufſatz verlangte, 

übernahm Minifter bu Rui in dem Circular vom 7. Auguſt 1867 felbit die Vertbeibi 

*) Bol. 2. Müller, Fr. Ritſchl ©. 51. 
”*) Vissac, de la poésie latine en France en siöcle de Louis XIV, Paris 1862, 
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gung:*) Parmi ces &tudes multiples et varides de traductions, d’analyses et de 
compositions il en est une que plusieurs condamnent, bien qu’elle ait son röle dans 

le developpement des facultes: c'est le vers latin. L’universite s’obstine à le con- 

server, parcequ’avec lui elle rögle l’essor de l’imagination poetique, un des dons 

charmants et dangereux de la jeunesse. En cherchant la justesse brillante ou la 

pointe aceree de l’expression, ce qui est le propre du vers latin, en s’habituant à 
enfermer une pensde ou une image en une phrase coneise, l'eleve peut acquerir 
deux precieuses qualites de l'art d’ecrire, et en meme temps le travail, qu'il 

s’impose pour donner la melodie à son style, lui fait comprendre et aimer la pro- 

sodie musicale, qui se trouve meme dans l’oeuvre des grands prosateurs. Cet exer- 

eice latin contribue done & la formation du gout francais. Als ber Erfolg ber 
deutſchen Waffen zu einer ruhigeren Erwägung ber Ergebniffe der Univerſitäts-Einrich— 
tungen geführt hatte, erklärte ber Minifter Jules Simon 1872: l’exereice continu du 
vers latin semble definitivement condamne und wollte nur nody einige proiobiihe und 
metriſche Uebungen zugeftehen. — Die Niederlande find bejonbers reich an Dichten; bie 
Preisfhrift von Hofman-Peerlfamp de vita, doctrina et facultate Nederlandorum, qui 
carmina latina composuerunt (zuerjt 1822, dann 1838) führt neben ben Namen eines 
Grotius, Baubius, der Heinfius und Brouffunzen unzählige Mittelmäßigkeiten auf, bie 
fid) auf biefem Gebiete verfuht Haben; jest ift die Zahl ſehr gering. **) Die alten 
Schulübungen wichen gar nicht von den in Deutfchland üblihen ab, jollen aber jetzt 
aufgehört Haben, ***) — Dagegen verwenden bie englifchen und jchettiihen public schools 
einen großen Theil der Schul: und Arbeitszeit auf metriſche Uebungen. Ueberall jtehen 
Kebeutende Preife, 3. B. in Eton für die während ber Ferien gemachten Verſe zweimal 

Bücher im Werthe von 20 Pib., in Rugby an Büchern für 6 Guineen für lateinifche 
Herameter und 4 für Iyrifche ober elegiſche Verſe, 3 für die Kenntnis bed Horaz, 3 für 
lateiniſche Verſe überhaupt. In Eton wird mwöchentlic eine freie poetiihe Arbeit geliefert 
und baneben noch häufig metrifche Meberiegungen aus dem Engliichen.+) Bisweilen werben 

auch bie beiten Gedichte, welche auf den einzelnen Schulen angefertigt find, durch den Drud 
veröffentlicht, wie Die Musae Etonenses oder Sabrinae corolla oder das sertum Carthusianum 

von ber Kartbäuferichule, was Pforte und Meißen nachgemacht haben. Schon Yode hat es 

für unverzeihlich erklärt, ven Schüler mit lateinifchen Verfen zu quälen, wenn er fein Talent 
dazu habe, aber wer hat auf biefen ltilitarier gehört? Neuerdings hat fr. v. Raumer 7) 
ſich jehr tabelnd darüber ausgeſprochen, doß mit biefer „alten Bocksbeutelei“ jo viel Zeit 

verborben werde, aber wer beachtet den Ausländer? Endlich hat fih Stuart Mill 1867 
bei Uebernahme der Kanzlerwürbe +++) in Glasgow fehr entſchieden gegen biefe nugae difficiles 

erklärt und fie nur facultativ, nicht obligatoriih machen wollen. Wiefe Briefe II. S. 201 

Die deutfhen Gegner der Verfification*+) nennen e8 eine unnöthige Pladerei, bei der 
nur elenbe Fabrifate geliefert würben, die allen Geſchmack an Dichtungen verleiben; fie 
erflären die Uebungen für entbehrlih und namentlich im Verhältnis zu ber barauf ver: 
wenbeten Zeit für unnüß; für den Stil follen fie burdy die Vermengung bes Profaiichen 
und Poetiihen nachtheilig wirken; felbft an Anftalten, wo Gewicht darauf gelegt werbe, 

zeige fi nur bei wenigen wirklicher Eifer; aus alten Heften und gebrudten Büchern 

*) Revue de l'instr. publ. 1867. p. 337. 
**) 9, Müller, Gef. d. fl. Phil. in den Niederl. ©. 175. 

*) L. Müller a. a. O. S. 236, 148. 
+) Poigt, Mitiheilungen S. 250. Demogeot rapport p. 101. 

tr) England II. S. 288. 

ttr) Revue de l’instr. publ. 1867. p. 337. 

*) Roth S. 214. Schenkl in der Zeitihr. f. Defterr. Gymn. X. ©. 444. Was Relle gegen 

Die Jeſuiten S. 111—113 gejagt hat, ift aus Cornovas Briefen entlchnt (&. 175— 186); vgl. Ebner 

Beleuhtung S. 622. Verhandl. der 12. weftfäl. Direct..Conf. S. 34. 
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würben die Gedichte abgeihrieben.*) Hier haben wir die Sade im Zuſammenhange 
mit ber Aufgabe bes lateiniſchen Unterrichts zu betrachten. 

Niemand wirb verlangen, daß jetzt bie VBerfification in dem Umfange betrieben werte, 
daß bie Schüler in den poetifhen Nahbilbungen fo weit fommen ald in den proſaiſchen, 
aber fie haben einen guten Einfluß auf die Betreibung des Lateinifhen überhaupt. Nie 
manb wird in Abrebe jtellen, daß dadurch bie Kenntnis der Profodie und Metrik genauer 

werbe, beren wir bei ber Dichterlectüre bebürfen; jetzt, wo das Verftändnis für bie 
Kunftform ſchwindet, mehr als früher. Die frühere Zeit fand im biefen Uebungen eine 
gute Unterftübung für bie profaiihe Stilbildung. Das war befonderd Melandtbons 
Meinung 3. B. in der Vorrede zu Michllus: illud quoque velim persuasissimum esse 
omnibus, quod est verissimum, non posse conservari facultatem recte scribendae 

solutae orationis nisi facultas faciundorum versuum conservetur, oder in den Berfen: 

Hinc labor ingenii vires acuitque fovetque, 

Hine venit eloquii copia, forma, nitor, 

und au im 18. Jahrhundert fagte Valdenaer prosam orationem melius scribere quam 
vulgo soleant qui versus faciant. Aus biefem Grunde haben die großen Stiliften bes 

Alterthums viel Verſe gemacht, nicht gerade zur Vermehrung ihres jchriftjtelleriihen 

Nufes, wie Cicero. In Bezug auf die Bereicherung des Wortſchatzes kann man bie 
Förderung zugeben, aber die poetifche Darftellung geftattet eine große freiheit im Figuren 
und Tropen und ber numerus poeticus ift von bem oratorius fo weſentlich verſchieden, 

ba biejer Einfluß ſehr zweifelhaft erſcheint. Und in ber That find gute lateinische Dichter 
in ihrer profaifhen Darjtellung mittelmäßig gewefen und nur wenige in utraque oratione 

gleich ausgezeichnet. Dagegen ift es ficher, ba die Dichter aufmerkſamer und mit mehr 

Verſtändnis gelefen werben, wenn man etwas von ber Technik verfteht, daß ber fremde 

Stoff und die fremde Sprache die geiftige Kraft weit ſicherer übt als deutſche Verfe, daf 
es überhaupt ein äſthetiſches Bildungsmittel ift. **) 

Man wird ſich dabei auf Reproduction beſchränken und nur dag als Ziel feten, was 
alle Schüler erreichen können. Die Methode ergiebt fich leicht (Schrader S. 394—399'). 

Sobald die Schüler die VBelanntihaft mit dem Baue bes Herameterd und Pentameters, 

aljo der dactyliſchen Versmaße, erworben haben, gebe man ihnen versus perturbati (aud 

turbati, Gesner nannte fie „zeritreute‘) zur MWieberberftellung; bie Epifer und aus 
Martial bieten den Stoff. Haec velut umbra versificationis (Vormb. I. 591). Die 
Verſe find erft ohne, dann mit Elifionen zu wählen, dann Dijtihen mit Angabe ber 

Versabtheilung, nachher ohne dieſelben. Iſt dies genugfam gebt, fo kann man in ber 
materia poetica etymologiſche und funtaktifche Veränderungen vornehmen, Epitbeta au 
lafjen, Synonyma vertaufchen, fo daß eine neue geiftige Thätigfeit zu der Wiederherſtellung 
ber Ordnung binzutritt. Bei weiterem Fortihreiten kann dies auch mit jambiſchen und 
andern Verſen verfucht werben. Hierauf kann man beutihe Verſe zum Ueberſetzen 

geben; ***) erſt ins Deutich übertragene, welche zurüd überjett werben, dann Xerte mil 

markirter Auslaffung einzelner Epitheta und Satztheile, deren Quantität angedeutet wirt, 

Ebenso können auch griechiſche Verſe ins Lateiniſche überfeßt werden. +) In Prima 
werben biefelben Uebungen mit den lyriſchen Maßen des Horaz angejtellt. Nur ba 
geübteren Schülern gebe man eine materia, welde bloß den Inhalt und bie Hauptge 

banfen enthält, alles übrige aber ber eigenen Erfindung überläßt. — Neben dieſem 

regelmäßigen Stufengange werben noch einige Uebungen erwähnt, über die ich feine Er 

*) Wir haben das in Pforte bei dem Jubiläum 1843 gefehen; die Engländer haben in Rugby 

diejelbe Erfahrung gemacht. 

**) Wolf consil. 124. Al. Schriften II. ©. 959. 
***) 3. 9. Ernefti hermeneut. prof. p. 164 empfahl beſonders den Reineke Fuchs. 
7) ®olf consil. 122, 169. Arnoldt II. S. 256. 
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fahrung babe. So bas in England ganz allgemeine Anfertigen von non-sense Berfen, *) 
bei denen es darauf anfommt, daß der Anfänger in das metriihe Schema ganz willkürlich 
gewählte Wörter nach ihrer Quantität ohne alle Rüdfiht auf einen Gedanken einreiht. 
Das mag für die Quantitäten einigen Nuten bringen, ift aber body rein mechaniſch 
und verdiente nicht von Wolf zur Nahabmung empfohlen zu werben. Zweifelhaft er: 
ſcheint mir aud) ber Vortheil, wenn ein Geſang der Aeneide in verfürzter Form deutſch 

bictirt wird, um ihn in Iateinifche Verſe zu überſetzen. Die bejondere Pflege ber Heroide 
wollen wir ben Benebictinern in Metten überlaffen, bie fie 1857 in ihrem Schulprogramm 
bringenb empfohlen haben. 

Unter den Älteren Anleitungen könnten wir bis in bie Renaillance zurüdgehen, wenn 
biefelben jett noch einen Werth hätten. Celtis ars versificandi iſt 1486 in Leipzig ge 
drudt; er gründete in Wien das collegium poetarum (Aſchbach S. 248). Mancinelli’ 
versilogus wurde in Deutfhland von Murmellius commentirt, epitomirt (artis versificatoriae 
rudimenta) und in tabellarifcdhe Form gebradyt (jeit 1519). Bebels ars versificatoria und 

ebenfo van Pauterens find viel gebraucht.*) Unter den Schülern Melanchthons iſt zuerft 
Micyllus **) zu erwähnen, der für feine Frankfurter Claffe der metrici oder poetastri 1539 
bie ratio examinandorum ad usum et exereitationem puerorum composita herausgab und 

noch in demſelben Jahre die gelehrte Behandlung ber Metrif in ven libri tres dere metrica 

folgen ließ. Auch Georg Sabinus de carminibus ad veterum imitationem artificiose 
componendis ***) praecepta bona et utilia find nicht für die Schule, wohl aber Georg 
Fabrieius in Meißen mit ben libri VII. de re poetica feit 1560 und Joh. Klai 

(Clajus 7 1592), der für die Golbberger Schule zuerjt 1580 prosodiae libri tres 
berausgab, die ſich jo ficher eingebürgert hatten, daß daneben Martini Smetii prosodia 

(ſeit 1599) ſchwer auffam. Im Anfange des 17. Jahrhunderts erſchien von den Gießener 
Profefferen Fink und Helwig die poetica Giessena; ſchon vorher hatte der fachkundige 
Landgraf Moriz von Heſſen-Caſſel poetices methodice conformatae libri duo veröffent: 
licht, bie in ven Schulen gebraucht werben mußten; am Ende des Jahrhunderts (Dueblin: 
burg 1693) fam von 3. Henning das artificium componendi versus latinos. Fleißiger 
noch waren die Jeſuiten, aus deren Mitte eine große Schaar lateiniſcher Dichter hervor: 
gegangen ift, welche die moderniten Dinge, Kaffee und Thee, Zeitungen u. dgl. bejungen 
haben und denen au bie Pflege der Theorie deshalb fehr am Herzen lag. Mafenius 
in ber palaestra eloquentiae ligatae (Köln 1661) wirb vorzüglich gerühmt und daneben 
etwa J. M. Schönwetter in dem novus synonymorum, epithetorum et phrasium poeti- 
carum thesaurus latino-germanicus (Frankfurt 1690), benn gerade auf ſolche Samm: 
lungen von Epitheta hatten fih damals Buscelinus, Balbinus, A. Reyher in Gotha u. a. 

geworfen. Es folgt eine lange Zeit der Ruhe. In unferem Jahrhundert hat zuerft 

Friedemann eine praftifhe Anleitung zur Kenntnis und Verfertigung Iateinifcher Verſe 

(1826 und 1828) herausgegeben, von ber 1836 eine vierte Auflage erſchienen iſt. Ebenſo 

Fiedler, die Versfunft der lat. Spr. mit Aufgaben zur Verfification (1829, gleichfalls bis zur 

4. Aufl.). Beſonders verdient gemacht bat ſich M. Senffert, der 1834 den erjten Banb ber 
Palaestra Musarum herausgab +) für die beiden Tertien und 1834 und 1835 noch zwei 
Abtheilungen eines zweiten Bandes hinzufügte für die oberen Claffen, denen er aud bie 
Uebertragung deutſcher Originaldichtungen zumuthete. Da aber das Buch ben erwarteten 

Erfolg nicht hatte, fo entihloß er fi) 1855 ben erften Theil neu zu bearbeiten und fid 

babei auf ben Herameter und das Diftihon zu befchränfen. Das hat Beifall gefunden 

tr) Demogeot rapport p. 103. 

*) Hutteni opera T. I. p. 192. III. p. 90. 

*e) Claſſen ©. 232. 

*ä ) Sie liegen mir in einer Ausgabe von Joach. Camerarius Lpg. 1551 vor. 

+) Echtermeyer ift aus Höflichkeit als Mitarbeiter genannt; von ihm find nur einige Vers: 

Materien beigefteuert. 
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und bereits find 8 Auflagen (tie letzte von Habenicht) überall verbreitet. Daneben 
waren noch Friedleins lateinische Verskunſt (1829—1862 vier Auflagen), Lindemanns 
Materialien zu Aufgaben lateiniſcher Verſe in 2 Thln. (1830, 1833), B. Thieriä, 
methodiſche Anleitung zum Verfertigen lateiniſcher Verſe (1844); in Bayern Emmerig’s 
Anleitung (1819, von Goßmann neu bearbeitet 1844); in Württemberg bie brauchbaren 

Bücher bes Oberpräceptor Keim (ſeit 1830) oder etwa Schwarz, Anleitung zur Tate: 
niſchen Verslehre (1831). In England giebt es unter den lodenbften Titeln, z. B. 
Lucretilis, zablreihe Bücher; in Frankreich ijt Chardin principes de versification et de 

compositions latines beſonders beliebt. *) 
Das nothwendige Hülfsbuch für Profobie und Ausdrud giebt der gradus ad Par- 

nassum, Das ift der Titel eines Buches von dem 1727 in Düren verftorbenen Jeſuiten 

Paul Aler, das 1687 in Köln ohne feinen Namen, feit 1699 mit demſelben erichienen 

ift und die Grundlage bietet zu zahlreihen Arbeiten ter neueren Zeit. Von beuticen 

Bearbeitungen erwähne ich bie von Sintenis (Züllihau 1816) und Otto Moriz Müller 1822, 
Friedemann (Leipzig 1828 und 1842) und Koh. Nach dieſen erſchien Lindemanni novus 
thesaurus linguae latinae prosodiacus (1828) in zwei Bänben mit befonderer Berüd 
fihtigung ber fcenifhen Dichter und 1830 ber gradus ven Conrad in Berlin, der jiö 

bie Verminderung ber Phrafeologie hat angelegen fein laffen. Die Franzoſen gebrauden 
eine Bearbeitung von Noöl; außerdem L. Quicherat thesaurus poeticus linguae latinae 
in zabllofen Auflagen, die auch besfelben Gelehrten nouvelle prosodie latine bereits 
erlebt bat. In England C. T. Younge gradus of the latin language mit einem dietio- 
nary of latin epithets. **) 

Leipzig, Mai 1878. Fr. A. Editein. 

ESprade. Die Einfiht in das Wefen ber menſchlichen Sprache, tie Erkenntnis 
ihres Urfprungs und ihrer Folgen im menſchlichen Geifte hat feit Anfang dieſes Jah: 

hunderts große Fortſchritte gemacht, Fortichritte, mit denen alles, was feit den Steikem 
biß auf Herder und Hamann geichehen ift, auch nicht entfernt fich gleichtellen läßt. 
In diefen etwa zwei Jahrtauſenden ift, jelbjt Leibnizens burh Sinnen und Suden 

vorauseilende Betradhtungen mit eingeredhnet, faum eine nennenswertbe unmittelbare 

Vorbereitung der Leiftungen bes letzten Jahrhunderts zu Stande gekommen. Die 
Kenntnis der Sprachen des Menfchengefhlehts hatte ſich allerdings allmählich aut 
gebreitet; cine Sammlung biefer Kenntniffe, vollends eine Verwerthung für allgemein 

Fragen hat erit jtattgefunden, nachdem von ber anderen Seite die philoſophiſche frage 

über den Urſprung ber Sprache diefer und der empirischen Kenntnis berielben überhaupt 

ein tieferes Antereffe zugeführt hat. Die wirkliche Vorbereitung des Aufſchwungs und 
ber Vertiefung ber Spradwiffenihaft lag in bem im 17. Jahrhundert neu ermwachten, 
tief eindringenden Streben nady Erkenntnis bes menſchlichen Geiftes. Beobachtung, 

Zerlegung und fpeculative Deutung ber inneren Vorgänge im Menfchen, Werke wie 

*) Revue de l'instr. publ. 1867. p. 488. 

**) Der gelehrie Herr Verfaſſer des obigen Artikels will jeine Arbeit nur Als einen Verſuch 
einer geidichtlihen Behandlung des Unterrichts im Lateinifchen angeſehen wiſſen, am weldem 
andere fortarbeiten mögen. Wir denken jedoch, gerade die fundigften unter unjern Leſern werden 
es am bereitwilligften anerkennen, daß zur Aufführung des entworfenen Baues mit dieſem 

Verſuche“ ſchon höchſt Bedeutendes geleiftet ift. Bei der Menge der zur Erörterung kommenden 

Fragen mußten auch ſolche berührt werden, über welche adhuc $ub judice lis est, und es ſchien der 
Redaction nicht geeignet, wenn fie etwa einmal abweichender Anficht war, dies ausdrücklich fund zu 
geben. Unſeres Erachtens wird hier jeder Schulmann eine Fülle von Stoff zum Nachdenken und 

zu weiterer Verarbeitung finden. Die Redactiom 
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Spinozas Ethik und beſonders Tractat über die Verbeſſerung des Verſtandes, Lockes 
Verſuch und Leibnizens neue Verſuche, und Hume's „Unterſuchungen“ haben die Kan— 
tiſchen Kritiken angeregt und angebahnt. Diele aber haben zur Pſychologie als Wiſſen— 
ſchaft geführt. 

Kant glaubte das innere Leben durch eine Analyſe des inneren Thatbeſtandes 

vollkommen erkennen zu können; das Werden dieſes Thatbeſtandes, dieſer ange— 
nommenen Kräfte oder Vermögen, ber Sinnlichkeit, Verſtand, Vernunft ꝛc. dieſer Kate— 

gorien und ihrer Anwendung war dabei unerkannt; die Pſychologie aber ſucht den 
Proceß. Wie nun auf der einen Seite die durch Analogie mit der Naturwiſſenſchaft 
unter Mithülfe ver Geſchichte und Philologie emporgekommenen ſtrengen kritiſchen Metho: 
den, Thatſachen feſtzuſtellen, zu orbnen, zu analyſiren und zu verflechten bie empiriſche 

Sprachwiſſenſchaft emporgebracht haben, ſo ſind auch erſt Speculation und Geiſteskritik 
im Sinne und in der Art Kants (bei W. v. Humboldt vor allen), dann durch empi— 
riſchen Fleiß unterſtützte dialektiſche Methode (beſonders durch Heyſe), endlich die Pſy— 

chologie und ſchließlich Völkerpſychologie auf das eigentliche Weſen der Sprache ein— 
gegangen. 

Wer heute glaubt, das Weſen der Sprache ſei vollkommen erkannt, der ſieht mit 
blöden Augen; der iſt entweder überhaupt unfähig die Lücken und Mängel in unſeren 

gegenwärtigen Auffaſſungen zu erkennen, die eine tiefer ins Innere der Sache dringende 
Forſchung von allen Seiten noch beengen, oder er iſt von dem Glanze deſſen geblendet, 
was wir im Vergleich zu früheren Zeiten errungen haben. Denn in der That ſind 

viele Lehren heute zur einfachen und, neben dem, was in den Schulen noch ſtreitig iſt, 
gemeinſamen und gleichſam ſelbſtverſtändlichen Wahrheit geworden, um welche in früherer 

Zeit Streit und Frage oder noch nicht einmal dieſe ſchwebte; ſo z. B. der menſchliche 
Urſprung der Sprache, die natürliche oder naturgeſetzliche und nicht etwa aus Abſicht 

und künſtlicher Erfindung hervorgehende Entſtehung der Sprache, ober endlich der wechſel— 
ſeitige Einfluß von Geiſt und Sprache auf einander. — Aber ſo weit wie wir den 

menſchlichen Geiſt und ſein Thun überhaupt jetzt erkennen, ſo weit iſt auch die 

Sprachwiſſenſchaft vorgedrungen. Die Sprache als eine zugleich phyſiologiſche und 
pſychiſche Thätigkeit, bei den verſchiedenen Stämmen der Menſchen verſchieden, im An— 
fang oder jenſeits der Grenze der Geſchichte begonnen, im Laufe dieſer mit Veränderungen 

fortgeſetzt, bei Völkern und nad Ländern verſchieden, erheiſcht zu ihrer vollen Erkenntnis 
natürlich die Mitwirkung all der Wiſſenſchaften, welche ſich mit jenen Umſtänden be— 

ſchäftigen, die wir eben als Bedingungen derſelben genannt haben; alſo Phyſiologie, 

Pſychologie und Völkerpſychologie, Anthropologie und Ethnologie, Prähiſtorie, Linguiſtik 

und Sprachgeſchichte einſchließlich der Litteraturgeſchichte müßen auf die Sprache ange— 

wendet werden; ſie alle werden auch von der Sprachwiſſenſchaft wiederum unterſtützt 
und genährt. Beides nun, Anwendung und Wechſelwirkung iſt für unſere Zeit ge— 
ſchehen; die Wiſſenſchaft der Sprache iſt ſo weit, wie ſie durch die Mithülfe jener auf 

ihrem gegenwärtigen Stande gefördert werden konnte. Und was ſie über das Weſen 
der Sprache lehrt, ſoll hier kurz erörtert werden. 

Mas heißt Sprache? Sinnlich warnehmbare (bhörbare, ſichtbare oder taſtbare) 
Vorgänge, von einem pſychiſchen Weſen erzeugt, dergeſtalt, daß jeder dieſer Vorgänge 
mit einem anderen pſychiſchen Vorgang verbunden ift, deſſen Anhalt von ber bloßen 

Anſchauung oder dem inneren Bilde jenes finnlichen Vorgangs verjchieben, aber dennoch 
die Urſache desielben iſt; — find Sprade. Werben dieſe ſinnlichen Vorgänge von 

anderen Weſen wargenommen, bergejtalt, daß fib an biefe Warnehmung eben jener 
anbere piuchiiche Vorgang wie im Erzeuger ald Erfolg diefer Warnehmung anſchließt, 

dann ift dies verjtandene Sprade. Spreden alſo — im weiteften Sinne — heißt: 

irgenb eine pſychiſche Negung (eine innere Anfhauung, ein Gefühl, eine Begierde :c.) 

mit einer finnlihen Weußerung begleiten; Verſtehen beißt: wargenommene finnlicye 
Aeußerungen mit einer ihnen entiprechenben pſychiſchen Regung begleiten. An bie Stelle 
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ber finnlihen Vorgänge, wie ber Erzeugung von Lauten, Körperbewegungen und Taf 
reizen‘, können bie bauernden finnlic warnehmbaren Erfolge, oder erkennbare Zeichen 
berfelben treten; alfo für die Laute und Geften Schriftzeichen oder ftereometriiche Figuren 

(Blindenfhrift). 
Eben jo fünnen an bie Stelle der finnlihen Vorgänge überhaupt und am bie ihrer 

finnlihen Warnehfmung die bloßen inneren Bilder berjelben treten, z. B. beim mone: 
logiſchen, lautloſen Sprechen oder bei den Träumen der Taubjtummen, in benen bie 

Geſten nur gebadyt werben. 
Eigentlihhe Sprade im engeren Sinne ift die menſchliche Lautſprache, welche in 

ber naturgemäßen Begleitung einer pſychiſchen Regung mit Lauten befteht, melde zu 
Zeichen für den pſychiſchen Anhalt werben, durch welchen fie (meijt mit der Abſicht 
ihn fund zu maden) erzeugt werben. An bie Stelle ver Laute, welde alfo Zeichen ver 
pſychiſchen Gebilde find, können Schriftzüge treten, weldye wieberum Zeichen der Laute 
find, Die obige Definition der Sprache aber war fo allgemein gehalten, weil in ber 
Wirklichkeit neben der menſchlichen Sprade bie tbieriiche ſteht; neben der Lautiprake 
bie Geberdenſprache; neben der Laut: und Geberbenipradhe (welche beide active, momen: 

tane Vorgänge des Spredhenden find) die Schrift: oder Zeichenfprache, zu welcher z. B. 
auch die Blumenſprache, die Blindenzeihen gehören. — (Ob etwa bei den Thieren auf 

die Erzeugung eines Geruds oder Gefhmads zu Sprachzeichen dienen, weiß ich nit.) 
— Neben der Wort: oder Laut: Zeihenfhrift fteht die Sach-Zeichen-ſchrift, d. h. ber 
Anhalt des pſychiſchen Gebildes, weldyes ausgebrüdt werben fol, wird ohne alle Rüd: 

ſicht auf eine lautſprachliche Bezeichnung desſelben unmittelbar durch die Schrift be 

zeichnet; fo in der Älteren chinefiichen Schrift, fo in unferen mathematifchen und chemi— 

[hen Formelzeichen. Die Hieroglyphenſchrift fteht auf ber Grenze zwifchen schriftlicher 

und bildneriſcher Darftellung; die Schrift giebt Zeichen, Plaſtik giebt Abbilver ber 
Sache; mit dem Zeichen ift der Anhalt, alfo der Gedanke nur verbunden, mit dem 

Abbild ift er relativ identifh. Durd Zeichen jell der Gedanke nur bervorgerufen, 
durch Abbilder ſoll er erzeugt werden; um das Zeichen zu verftchen, muß man bie 
Sache und das Zeichen früher ſchon gefannt haben; um das Abbild zu verftchen, brauät 
man nur die Sache zu fennen. Diele Unterſchiede gelten audy für bie (weiterhin wid: 
tigen) Lautzeihen und Lautbilder, Nur find Yautbilder faſt niemals deckende Abbilder 

des tönenden Gegenſtandes oder auch nur ſeiner Töne; und die Zeichen ſind nicht immer 

abſichtlich und willkürlich erzeugte, ſondern auch ohne irgend cine inhaltliche Identität 
mit dem Anhalt, find fie doch urſprünglich durch das Denken desſelben im pſyche— 

phyſiſchen Organismus als Begleitung besfelben nothwenbig erzeugt. Dies wird beutlid 
(und wichtig), wenn wir erwägen, daß es endlich neben der natürlichen auch eine fünfte 
lie Sprade giebt. Als ſolche werden wir vor allem die in den Taubjtummen erzeugte 

Lautſprache bezeichnen. Zu ihr verhält fih der QTaubjtumme, wie ber Redende zur 

Schrift, genau genommen wie ber blinde Redende zu feiner Schrift. 
Auch die Fähigkeit zu Sprechen ober fih ber Sprade zu bedienen, nennt man 

Sprache, und die Summe ter Wörter — fammt den Regeln ihrer Anwendung — ber 

ſich eine Sprachgenoſſenſchaft bedient, nennt man: eine Sprache. Der Spraden giebt 

es viele und jede bildet in fi eine — jowohl in jeder Gegenwart und im Gegenfat 
zu anderen Sprachen, als auch im Ablauf ihrer Entwidlung — mehr ober minder ab: 
geihloffene Einheit. Die Sprachgenoſſenſchaft ift meiftentheils (nicht immer — Ameri 
faner Sprechen Engliſch — Lingua franca eignet einem fließenden Völkergemiſch) ein 

Doll. Kein Volk ift zwieipradig, in dem Sinne, daß alle Glieder besjelben zwei ober 
mehrere Sprachen als ihre wirkliche eigene oder Mutterſprache redeten; nur einzelne 

Perionen, allenfalls Claffen oder Bewohner von Gegenden eines Landes (meift Grenzer) 

find zwei- und mehripradig. Gin Staat gewiß kann aus mehreren Spracdhgenoflen: 
ſchaften beftehen (in Europa meift jeber Staat) — ob auch ein Volk? ob die Schweizer, 
die Belgier, bie Englänber ein Volk find? das ift eine Frage, welche jenſeits der Sprad 
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wiſſenſchaft liet. Am großen und ganzen folgt bie Theilung und Scheidung ber 
menſchlichen Sprade ver ethnologiſchen Theilung und Ordnung des Menſchengeſchlechts; 
au wohl in Bezug auf die Verhältniffe ver Abftammung und Mifhung. Aber 
wie aufwärts Völferfamilien größere und übergeorbnete, fo bilden abwärts Volksſtämme 

(Sadjen, Schwaben, Franken ꝛc.) kleinere und untergeordnete Einheiten gegen das Volk, 
und auch dem entſprechen bort Sprachſtämme (germanifh, romaniſch, ſlaviſch 2c.) hier 
Dialekte und Munbarten. Die früheren, abergläubifhen und kindlich taftenden Vor: 
ftellungen von einer Urſprache — die in ſchönen Beifpielen bei Mar Müller (Bor: 
lefungen) anſchaulich bargeftellt werben — find vor der entſcheidenden Forſchung Bopps 

verſchwunden, melde ein zweifellofes Princip der Genealogie aufitelt, an befjen empi— 

rifcher Durhführung bie ganze hiftorifhe Schule gearbeitet hat, in welcher Männer wie 

Grimm, Pott, Schleier, Kuhn, Curtius, Benfey u. a, hervorleuchten. — Neben ber 

ethnologiſchen Spaltung fteht eine andere völlig abweichende, der Natur und dem Wefen, 
der Form und ber Leiltungsfähigkeit der Sprachen entſprechende Elaffification berfelben 
nad Typen und Arten. 

Diefe Theilung und Ordnung aller Sprachen hat, da jede dem Geifte des Volkes 
entjtammt und auf ihn zurüdwirkt, einen völkerpſychologiſchen Charakter. Darüber aber, 
ob dieſer mit dem rein linguijtifchen Charakter, welcher nur auf die äußere Form ber 

Sprade ſich ftüßt, zufanmenfällt, ob beide gemeinfamen ober gleichen oder verjchiebenen 

Werth beanipruchen dürfen, herrſcht noch Streit (Schleicher, Mar Müller, Steinthal u. a.). 

Bildet au jede Sprache eine Einheit, finden an berfelben Veränderungen und zwar 

folhe von einem (mehr oder minder) durchgehenden regelmäßigen Charakter ftatt (Laut— 
verfchiebung, Bebeutungswanbel u. dgl.), und hat fie deshalb eine Geſchichte: jo darf 

man doch nie vergefien, daß man von ber Entwidlung einer Sprade, vollends von 
Gefegen dieſer Entwidlung nur mit Vorfiht und Vorbehalt, genau genommen nur im 
metaphoriihen Sinne reden kann. Wenn von Entwidlungsgejegen der Sprache gerebet 
wird, dann erfcheint biefe immer hypoſtaſirt, als ob fie ein felbjtändiges, lebendes, 
wachſendes und abiterbendes Wefen wäre, alles dies nur um gewißer thatſächlicher Ana: 
logieen willen, denen aber ber innerfte Kern ber Gleichheit fehlt. Denn eine Spradhe 
eriftirt, lebt, wirft und leiftet nur in ber pſychiſchen und pſychophyſiſchen Junction berer, 
bie fie reben, und allenfalls audy in ben dauernd firirten (Schrift:) Zeichen dieſer Function; 
fie iſt fein jelbjtändiges Weſen, fein Organismus, jondern nur eine von organiſchen 
Weſen vollzogene Thätigfeit. An jeder Spradye kann man Regeln ihres Beitandes 
und ihrer Wandelung beobachten; Regeln, aber nit Geſetze. Die Gefege, welde 

fie beherrſchen, find phyſiologiſche und pſychologiſche Geſetze. Von ſprachlichen Geſetzen 
im genauen Sinn zu reden iſt derſelbe (allerdings oft begangene) Fehler, wie wenn von 
ſtatiſtiſchen Geſetzen geredet wird. Es giebt Regeln, nach denen zählbare Ereigniſſe 

erfolgen; aber niemals iſt in dieſen Regeln die Bedingung oder die Urſache gegeben, 
daß ſie erfüllt werden; die Urſachen und alſo auch die Geſetze ſind in den phyſikaliſchen 

und pſychologiſchen Weſen gegeben. 

Für den Sprachbau wie für den Häuſerbau giebt es nur Regeln; auch der Käufers 

bau beruht fhlieglih auf Gefegen, nemlich der Statif und der Aeſthetik; aber es giebt 

für die Baufunft oder Bautbätigfeit auf Grund dieſer Gejege nur Regeln. 

Regel unterfcheidet ſich äußerlich, gleichſam fomptomatifh vom Geſetz dadurch, daß 

es von der Regel Ausnahmen giebt, von dem Geſetz aber keine. In der Sprache giebt 

es kaum eine Regel ohne Ausnahme. Geſetzt aber es gäbe in ihr vollkommen aus: 

nahmsloje Regeln — des Beſtandes und der Veränderung — fo würben biefe bod nicht 

Geſetze fein. Geſetz ift der Ausbrud für das conftante Verhältnis zwiſchen den Ber 

dingungen und ihren Erfolgen. In der Spradye aber ift niemals die eine Erſcheinung 

die Bedingung (oder Urſache) der anderen, oder dieſe die Wirkung und der Erfolg von 

jener. Wenn 3. B. eine Lautverfchiebung vegelmäßig ftattfindet, fo ift nicht der frühere 
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Laut die Bebingung und der fpätere ihre Folge: fondern aus phyſiologiſchen und pſyche— 
logiſchen Gefegen in ben Redenden folgt die Veränderung ber Laute. 

Selbjt für den Lehrer in der Schule ift e8 wichtig einzufehen, daß bie mythologiſch 
bupoftafirende Rebe von Entwidlungsgefegen, benen die Sprache folge, zugleich piyhe- 
logiſch in der Thatfache begründet iſt, daß man von lange her bie Formenlehre als einen 
Theil der Sprachlehre für ſich betrachtet hat und bie nachfolgende Syntar als einen 
zweiten für fich beftehenben, welder für bie Verwendung jener vorhandenen Formen 

Anweilung giebt. Vielmehr ift die Formenlehre nur der Erfolg der Syntar. Es giebt 
einen Genitiv ober Dativ, es giebt biefe Wortformen nur, weil es Berba giebt, welde 

biefe Cafus regieren. Genauer gefagt: Nur äußerlich, mechaniſch kann man überhaupt 

beide Theile trennen; alle wirkliche Sprache beiteht im Sprechen (gegenwärtigem ober 
ehemaligem — Litteratur); Sprechen aber heißt Sätze bilben, weil Denken nicht in eim 
zelnen Vorftellungen vorhanden ift, ſondern nur in Gefügen von Vorftellungen, welche 

in Worten ausgebrüdt Säte find. Die Vorftellungen inbivibualifiren ſich im Gefüge, 
nehmen enger beftimmte Formen in ben Urtheilen an ober verbinden fi mit anberen 
Vorftellungen, welde ſprachlich mit ihnen verfhmelzen (Beitimmungen ber Zeit, bes 

Wunſches, Befehls ꝛc.) — fo befteht der Satz aus Wörtern in entſprechenden beftimmten 
Formen. Das Herrihende alſo in der Herjtellung und in der Anwendung ber formalen 

Elemente der Sprade (ber Formwörter und der Wortformen) iſt fo wenig ber Laut 
körper, daß fogar bie einzelne Vorftellung es nicht ift, ſondern nur das Gefüge ber 

Vorftelungen, und in biefem ſelbſt nicht die einzelnen Glieber, ſondern bas fie ums 

ſchwebende Band, ihre gegenfeitige Beziehung, wodurch fie zur Einheit des Gedankens 
(ſprachlich des Satzes) werben. 

Nicht in irgend einem Zuſtande einer Sprache liegt die Bedingung, daß ein anderer 
Zuftand ihm folgen werde, fondern nur in den Zuſtänden ber redenden Weſen unb ben 

Gefegen, denen ihre Thätigkeit unterwerfen ijt. Hat aber eine Sprache ihr wirkliches 
Leben nur in ber (jubjectiven) Spradthätigfeit der Sprachgenoſſen, fo iſt fie doch im 
objectiven Gefammtgeift berjelben vorhanden; jedem Individuum gegenüber in ber Ge 
fammtbeit aller übrigen Redenden, jeder augenblidlihen Thätigkeit gegenüber in ber 
objectiv im Geifte gegebenen (zuweilen burd Zeichen firirten) Form vorhanden. Aber 
jede Wirkſamkeit des objectiven Geiftes, vollends jede Veränderung besjelben, fann nur 

in einer fubjectiven, inbivibuellen und momentanen Thätigkeit vollzogen werben; dieſe 
aber folgt den pſychiſchen und pſychophyſiſchen Geſetzen, benen ſie unterwerfen iſt. — 
Die geijtige Thätigkeit des Menichen folgt zuweilen auch den logiſchen, ben ethiſchen, 

ben äftbetiihen Geſetzen; aber zumeilen auch nicht. Dieſe find deshalb auch nicht im 
ftrengen Sinne Geſetze ber geiftigen Thätigfeit, von benen es feine Ausnahmen giekt, 
fondern ideale Normen berfelben, denen der Menſch fich annähert. Die Logik lehrt 
die Geſetze des wahren Denfens, aber nicht des Denkens. Es mar deshalb ein 

Irrthum zu glauben, daß bie Normen und Formen der Sprade der Erfolg der Gelee 
und Kategorieen ber Logik feien. 

Ale Fehler, weldye bisher in der Auffaffung ber Sprade, ihres Wejens, ihres 
Urſprungs, ihres Erfolges begangen werben find, gründen ſich darauf, daß man fie ent 
weber in bupoftafirender oder in abötracter Weiſe gedacht hat; ſchon bie Fragen und 

eben deshalb auch die Antworten nehmen andere Gejtalt an, fobald man anitatt’von 

„Sprache“ überhaupt und allgemein zu reben bie concrete Eridyeinung, bie wirklichen 

Thatſachen, welde bier vor fich gehen, ins Auge faßt. Bei einer rein abstracten Faſſung 
allein fonnte die Meinung entjtehen, daß bie Sprache dem Menſchen von Gott „gegeben“ 
ober „überliefert“ ober „geoffenbart“ ſei; — bie bibliſche Urkunde (Genefis 2, 19 f.) 

rebet vielmehr von einem menihlihen Urfprung; — es hätte ſchlechterdings nicht ges 
heben können, daß irgend ein außermenſchliches Weſen dem Menſchen tie Sprade 

gegeben hätte, denn eine Sprade empfangen heift fie verftehen; eine Sprache verfichen 
heißt aber ſchon Sprade befigen. Aber Gott bat dem Menſchen nicht auf eine über: 
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natürliche Weije die Sprache, ſondern, was noch viel mehr iſt, die Fähigkeit gegeben, 

die Sprache auf naturgefeglihe Weife zu entwideln; je menſchlicher alfo der Urfprung 
ber Sprache ift, deſto göttlicher ijt er auch. 

Desgleihen find alle die Gegenfäge, ob die Spradye dem Menſchen angeboren oder 
anerzogen, ob er fie frei erfunden, oder nothwendig erzeugt, ob er fie abfichtlid ober 
zufällig, willfürlid, oder inftinctiv, ob die Natur oder ber Geift fie gefchaffen, die Folgen 
einer mangelhaften und einfeitigen Borftellung von ber Spradie, welche al& unzulängliche 
und nichtige Kategorieen ſich erweijen, fobald man die wirklichen inneren Vorgänge beim 

Sprechen, bei der Erlernung, Anwendung und Fortbildung der Sprade ins Auge faßt. 
Welches ift nun der wirkliche Urfprung ber Sprache nad dem Standpunct ber 

heutigen analytifhen Anfhauung der Vorgänge im pſychophyſiſchen Organismus des 
Menihen? Ich bemerfe ausbrüdlich, daß innerhalb der Wiſſenſchaft nur noch über das 

Maß, die Reihenfolge, der conftitutiv mitwirfenden Elemente und über die feinere Ana: 
Iyfe derſelben gejtritten wirb; ein Streit, über welchen eine furze Andeutung nur Irre 
thum und nicht Licht verbreiten fönnte, welcher deshalb nur in ben am Schluß ange: 
führten Werken zu ftubiren ift. (Vgl. befonders Steinthal „Urfprung d. Spr.“ 3. Aufl.) 
Die rohen und abstracten Borftellungsweifen früherer Zeiten finden fih nur noch außer: 
halb der Wiſſenſchaft in den plötzlich einfegenden NReflerionen über die Sprache. 

Um die Bedeutung db. 5. den Sinn und das Gewicht ber nachfolgenden Theorie zu 
fihern, jtellen wir einige weſentliche Sätze voran: 

1. Sprade iſt nicht bloß ein Mittel zur Mittheilung geiftigen Inhalts von einer 
Perſon an die andere, fonbern eine beftimmte Weife, biefen geiltigen Inhalt zu denken. 
Der Hörende (und Leſende) empfängt nicht bloß durch die Sprache den Gebanfen, 
welcher mitgetbeilt werben fol, fondern er empfängt ihn in ber bejtimmten form, welche 

er durch bie Sprache angenommen hat. Dieſe beftinnmte Form, in welder der Anhalt 
ſprachlich gebadyt wird, ijt für den Redenden felbit eben jo wichtig und folgenreich, wie 

für den Hörenden. Die Möglichkeit der Mittheilung ift nur eine aber bei weitem nicht 
bie wichtigſte Eigenihaft der Verwandlung, welde ein geijtiger Inhalt dadurch erfährt, 
daß er bie Sprahform annimmt. Die Abfiht der Mittheilung fpielt in dem Compler 

der Urſachen zur Spraderzeugung eine Hel größere Rolle, als in ben Folgen ber: 

jelben für die geiftige Thätigkeit felbit. 
2. Spredyen oder Laute erzeugen — und Verſtehen ober Laute vernehmen — ift 

nicht bloß ein Förperlicher, phyſiologiſcher Vorgang, fondern zugleih ein ſeeliſcher, in 

weldhem ber Laut gedacht wird. 
3. Deshalb befteht auch die Sprache oder jebes Wort nicht bloß aus zwei Gliedern 

ober conftitutiven Elementen, aus ber Bebeutung bes Wortes einer: und bem Laute 
andererjeitö, (eine bis auf die neueſte Zeit oft gehörte Annahme, welche bas wirkliche 

Verftändnis der Sprache am meiften verbindert!), fonbern aus breien: a) aus ber Be 
beutung bes Wortes d. 5. dem geiftigen Inhalt, dem Gedanken, dem pſychiſchen Ge: 
bilde, welches ausgebrüdt werben fol; b) aus bem Lautcompler, welder ſinnlich durch 

bie Sprachwerkzeuge bervorgebradit und vom Hörer burd das Gehörorgan finnlih auf: 
gefaßt wird; c) aus ber inneren geiftigen Anſchauung bes Lautes, welder finnlich erzeugt 
ober vernommen wird. Hier, in c, und in c allein liegt das Band zwiſchen a und b. 
Der Gedanke, das innere geiftige Bild 3. B. eines Baumes, biefer beftimmten Pflanze 
bier iſt etwas jchledhthin anderes, als bie drei Laute B, Au und M; und umgelehrt 
bie Laute ein ſchlechthin Anderes und Anbifferentes gegen den Gedanken; aber der Laut 
und bie Lautanfhauung b und c find nad ihrer Art verſchieden, denn b ilt ein 

leibliche, phyſiſcher, c iſt ein geijtiger Vorgang, aber logiſch nad) ihrem geiftigen Inhalt 
find fie iventifh; ber Laut ift die Verförperung diefer Anſchauung, die Anihauung it 

bas innere Bild des ſinnlichen Vorganges; — der Gedanke des Inhalts, die Bedeu: 
tung bes Mortes a und ber Laut b find ihrem Inhalte nach durchaus verſchieden, 
bie Sabe Baum ift ein ganz anderer Gebanfe und an fidh inbifferent gegen ben Laut 
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Baum und ben Gedanken besjelben, aber der Art nach find fie gleich, denn beide find 

pſychiſche Acte. In ſofern man aud zu fagen pflegt, daß das Wort die Sadıe be 
beutet, aljo burd das Wort Baum nicht bloß dieſer geiftige Inhalt, ſondern bie 

Sache jelbjt bezeichnet werbe, hätten wir vier Glieber als zwei Paare in dem Ganyen 
bes Wortes oder des bebeutjamen Lautes: auf ber einen Seite bie ſinnliche Sade und 

ben ſeeliſchen Gedanken berfelben, auf ber anderen Seite die feelifhe Lautanfchauung 

und ben finnlihen Laut. Dieſer phyfiihe Laut wird zum Zeichen für bie phyſiſche 
Sache, welche beide außerhalb unferes Geiftes find, weil das feelifche Bild, der Gedanle 
beider im Geifte fi begegnen, und bergeftalt mit einander verbunden find, daß fie dem 
einfachen Bewußtſein als ibentifch erſcheinen. 

Den Urfprung der Sprade begreifen heißt alfo: einfehen, wie bie Laute (und 
Lautanfhauungen) entjtehen, und wie bie Verbindung berjelben mit dem Gebankeninhalt, 

welder ihre Bebeutung ausmadt, zu Stande fommt. 
Alle Verbindung ber geijtigen Thätigfeit mit der leiblichen ift zwiefacher Art; fie 

iſt eniweder receptiv ober probuctiv; entweber wirb A vermittelft der Sinnesorgane 
etwas von außen aufgefaßt, oder e8 wird B vermitteljt ber Bewegungsorgane mad 
außen gewirft und gehanbelt. 

A. Jede Reizung eines Sinnes- oder eines jenfiblen Nerven hat eine wirkliche und nidt 
willfürlihe Thätigkeit ber Seele zur Folge und zwijchen ber Art und ber Stärfe ber Sinnes 
reize und ber Art und Stärke ber pſychiſchen Reaction findet ein gefegmäßiges Verhältnis ſtatt. 

Auch die einfachſte Warnehmung eines finnlichen Dinges befteht aber nicht bloß aus einer 
phyſiſchen Erregung und einer pſychiſchen Auffaflung, ſondern jedes von dieſen beiden befteht 

aus zufammengejegten Ucten. 1. Die phyſiſche Erregung befteht a) in ber Einwirkung eines 
äußeren Gegenſtandes auf ein peripheriſches Nervenende oder in ber Reizung besjelben; 

b) in ber Reaction dieſes Nervenendes auf jene Reizung, c) in der Fortpflanzung dieſes (aus 
a und b entitandenen) Reizes auf dem Wege der Leitungsnerven, welche d) im Centralergan 
eine bejtimmte, dem a entſprechende Veränderung berbeiführt. In den Centralorganen 
haben wir uns aljo Zielpuncte zu denken, weldye von den burd ben äußeren Vorgang ver: 

anlaften, im Nervende entftanbenen, auf dem Leitungswege fortgepflanzten Nervenreizen 
erreicht werben. Hier fließt die äußere Welt nad innen zu ab; bie Bewegung ber 
äußeren Dinge einſchließlich unferes leiblihen Organismus hat ihr Ende erreicht. Durd 
dieſe phyſiſche Erregung wirb eine pſychiſche Thätigkeit veranlaft, welche weber im alten 

fenjualiftiihen Sinne rein paſſiv, noch im ibealiftiihen Sinne rein activ, fondern ſchlecht 

bin eine Einheit von beiden ift. Die Seele ift feine bloße theoretiſche Spiegeb 
fläche, auf welcher die von außen gegebenen Bilder wiberftrahlen, noch auch iſt fie 
eine freie malerifche Kraft, weldhe Bilder von ben Dingen entwirft. 2. In ber pfycilden 

Erregung aber unterfheiben wir a) jenen urfprüngliden, im Gentralorgan perfect ge 

worbenen Eindrud, welden die Seele von ber Außenwelt empfängt, ober die Auslöfung 

ober Umfegung des phyſiſchen Actes in einen pfochifchen, und b) bie innere Anjchaumz 
diefes empfangenen Eindrucks oder bie Erhebung besjelben ins Bewußtjein. (Beweis 
der Verichiebenheit von a und b f. Leben ver Seele II. 2. Aufl. ©. 32 f.) 

Das pſychiſche Gebilde, weldyes in biefer Thätigfeit entjteht, nennen wir eine War: 

nehmung, unb zwar entweder eine Empfindung, wenn es fih um bie Warnehmung eine 
objectiven Erfheinung handelt (roth ober blau, ſüß ‚oder bitter, hart oder weid, 
Ton A oder E u. ſ. w.) ober ein Gefühl, wenn ein fubjectiver Zuſtand, eim 

Luft oder ein Schmerz, Behagen oder Unbehagen von der Seele wargenommen mit. 

Diejes pſychiſche Gebilde ift aber, ob es glei einen Äußeren Gegenſtand zu feinem 

Inhalt hat, ein ſchlechthin Inneres; ald geiftiger Inhalt ift er dem gegebenen Objed, 

auf das er fich bezieht, ibentifch ober proportional, in ber Form feiner Erſcheinung 
aber er ift von durchaus eigener, von bem materiellen Object durchaus verſchiedener Art; 

denn die Empfindung des Blauen ift nicht blau, die des Süßen ift nicht füß, bie bei 

Scäweren, Harten oder Kalten nicht ſchwer, hart oder kalt; denken wir gleich am bie 



Sprache. 703 

Warnehmung zuſammengeſetzter Dinge, ſo iſt die des Dreiecks oder Vierecks nicht drei— 
eckig oder viereckig. — Ich will nicht unterlaſſen darauf hinzuweiſen, daß es von einer 
fundamentalen Bebeutung für alle wahrhafte pſychologiſche Einſicht iſt, die Activität 
ber Seele auch in ber receptiven Thätigkeit, die ſpecifiſche Natur bes Pſychiſchen, 

au wenn Materielles gedacht wird, zu erfennen; zugleih für bas innerjte Verjtänbnis 

der Sprade ift es wichtig einzujehen, daß das pſychiſche Gebilde der Warnehmung 
genau erwogen nicht ein Abbild des Objectes ift, etwa wie bas Netinabild fichtbarer 
Dinge; bei ber aus vielen Gründen hervorragenden und jtatiftiich überwiegenden Bes 
beutung bes Gefichtsfinnes, weldhe aud in ber jprachlihen Bezeichnung als „Bild“ und 
„Anihauung“ ſich geltend macht, entiteht leicht eine Täuſchung, von welcher man geheilt 

wirb, jobald man nur allezeit daran denkt, daß man aud von den Tönen, Gerüchen, 

Geihmäden ein inneres Bild und eine innere Anjhauung befitt. Die Art, wie bas 
äußere Object innerlich aufgefaßt wird, ber Act und das Gebilde dieſer Auffaſſung wird 
weſentlich durch die Natur der Seele ſelbſt beſtimmt; ber Inhalt aber diefer Auffafjung 
hängt durchaus von dem Object und ber objectiv gegebenen phyſiſchen Erregung ab, bie 
durch dasſelbe veranlaßt wird. Der pſychiſche Act der Auffaffung ber finnlihen Welt 
hat mit der Warnehmung ald Empfindung und Gefühl nur erit begonnen; biefe ent: 
halten nur die erften Elemente derſelben. Die wirfligen Dinge und Ereigniſſe können 
faft niemald durch eine einfadhe Empfindung wargenommen werben; jie find Gegenftände 
mehrfacher Empfindung besjelben, meift zugleih verjdhiebener Sinne. Mögen die ein: 
zelnen Qualitäten der Dinge, woburd fie unfere Sinnesnerven reizen, nod fo fehr 
räumlidy ober caufal mit einander verbunden fein: in unferem Organisnus werben ver: 
ſchiedene und getrennte Reize erzeugt, welde einzelne Empfindungen in ber Seele er: 

geben: die Zufammenfaffung derjelben zu einer Einheit, die Herjtellung einer „War: 
nehmung“ einer Sade ober eines Geſchehens ift ein eigener Act der Seele. Die Ric: 

tung unb Leitung dieſes Procefjed der Verbindung einzelner Empfindungen zum Ganzen 
einer Warnehmung geht zwar vielfah und namentlid uriprünglic auf niederen Stufen 
ber Auffaſſung von der objectiven Natur ber Dinge aus; jehr oft aber und vollends 
auf höheren Stufen ber Anfhauung ber Dinge ijt diefe von einem anderen pſychiſchen 
Proceß bebingt, den wir jet zu betrachten haben. Nennen wir die ganze bisher bezeich- 
nete Kette bed Ereigniffes, in welchem ein Object durch den pſychophyſiſchen Organismus 
aufgefaßt wird, die „Berception“, jo haben wir als den Procek, der zu biejer hinzu: 
tritt, die „Apperception“ zu erkennen. Apperception ijt bie Reaction der von Inhalt 
bereits erfüllten, durch frühere Proceſſe (bei der Erzeugung vesielben) ausgebildeten 
Seele; die Seele, als empfinbenbes Wefen, percipirt gemäß ihrer urjprünglichen Natur, 
indem fie zugleich appercipirt gemäß ben in früherer Thätigkeit erworbenen Elementen. 

Durch Apperception werben die finnlihen Warnehmungen, — indem fie an bie frühe 
ren, gleichen oder ähnlichen angefnüpft, mit ihnen identiſch erflärt, oder an ihnen gemeſſen 

werben, — zu Anfhauungen. Die ganze Summe ber Warnebmungen, die nad) der 
Zufälligkeit der Berührung der Seele mit der umgebenden Welt entiteht, empfängt durch 
die Apperception jedes Gegenwärtigen durd ein Früheres Feſtigkeit, Klarheit und 
Ordnung; unter ihrem Einfluß wird aus ber chaotiſchen Maſſe von Warnehmungen ein 
mehr oder minder feſt georbnetes Weltbild, oder eine Summe von auf einander be: 

zogenen Anſchauungen der Dinge. Auch die Ordnung der Dinge im Naume, ober bie 
Erkenntnis ihrer Räumlichkeit, eben fo ber Zeitlichfeit, die Projection Per nur innerlich 
gegebenen Empfindung nad außen find Erfolge von Apperceptionsprocelien. Durd) 
biefe werben auch bie finnlihen Empfindungen, wo fie jelbjt zur Erzeugung einer be: 

fimmten Anfhauung nicht zureichen würden, ergänzt, verbeffert, beichleunigt, auch theil— 
weife erfeht (2. d. S. ©. 45 ff.). Aber aud der größte Theil unferer Irrthümer 
berußt auf irreleitenden Apperceptionen; denn fie entjtehen dadurch, daß wir die Dinge 
nicht als das anſehen, was wir von ihnen warnehmen, fonbern was mir von unferen 
eigenen, früheren Anſchauungen auf fie übertragen (Don Unirote). — 
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B. Die productive Thätigfeit des pſychophyſiſchen Organismus befteht aus Berwegun: 

gen; dieſe find entweder willfürliche oder unwillkürliche. Die Proceſſe ver Verbauung, bes 

Blutumlaufs, tes Wachsthums find unwillfürliche; alles Machen, Schaffen, Geftalten, alles 

Hantiren mit und ohne Werkzeug, die Bewegung aller ganzen Glieder, Erzeugung von Tönen 
aller Art, Veränderungen der Lage der Gefichtstheile u. ſ. w. find willkürlich. Die unwil: 
fürliben Bewegungen geicheben durch angeregte und fortgepflanzte Nervenreize, bie will: 
fürliben durch die Abfiht und deren Einwirkung auf die motorischen Nerven. Alle da 
Willkür unterwerflihen Bewegungen werben vorher ohne Abfiht vollzogen; fie be 
ruhen ebenfalls auf unwillfürlihen und nothwendigen Verbindungen, beren ber Geift erft 

fpäter fid) bewußt wird und in den Dienft nimmt. Die Bewegungen geben immer 
vorber aus einer anderen Urfache hervor, bevor die Abſicht des Geiftes ihre Urfade 

wird. Sa, diefen Umftand jelbit, daß die Abficht wirfende Urſache der Bewegung 

werben kann, nimmt ber Geift erft burd bie Erfahrung war, indem auf bie unbewuft 

in ihm auffteigende Abficht die Bewegung als Erfolg eintritt. Man pflegt die umeil: 
fürlihen Bewegungen auch als Neflerbewegungen zu bezeichnen und beutet bamit an, 
daß die fenfiblen Reize, weldhe Urjache berfelben find, in ihnen oder in ber motorifden 

Thätigkeit reflectiren. Die Bedeutung aller reflectoriihen Thätigfeit wirb bann am 
beften erkannt, wenn man fejthält, daß fih in ihr der jenfible und der motorische Nerr 

wie bie zwei Schenkel eines Winfels zu einander verhalten, daß im Scheitelpunct bei: 
felben, nämlidy im Centralorgan, eine pſychiſche Negung oder ein einheitliches inneres 
Gebilde entjteht, in welden der zugeleitete Reiz und die ausftrablende Bewegung zu: 
gleich enthalten und mehr oder minder beutlich vereinigt find, Hieraus nämlich folgt, 
daß bie motoriſche Thätigfeit theild an das pſychiſche Element, welches aus dem Sinnesrei 
vormals entjtanden ift, allein, (auch ohne jetzigen Sinnesreiz), theil® überhaupt an 
pſychiſche Elemente ſich anſchließen kann. Athmen, Schlingen, Erbreden, Huſten, Nieſen 
find rein reflerive Bewegungen durch Sinnesreize; aber die bloße Anſchauung einer Ekel 
erregenden Speife ohne die Berührung derſelben mit Zunge und Gaumen, ja bie blofe 

Erinnerung an fie, kann die prälubirenden Bewegungen bes Erbredens erzeugen; über: 
haupt können Vorftellungen uns beffemmen, den Athem einengen, ihn erleihtern; komiſche 
und trübe Vorftellungen allein ‘können ebenfo gut wie Kigel und Körperſchmerz Laden 
und Weinen bervorbringen. Hieher gehört auch, daß bie bloße Vorjtellung einer Be 

wegung, fie ſei ſinnlich wargenemmen oder bloß erinnert oder gedacht, biefelbe hervor 
rufen kann; man bat jene Arten der Bewegungen als dienende, ausgleichende un 
begleitende, biefe dagegen als nachahmende bezeichnet. Daß es außerdem auch ned 
Mitbervegungen (des einen Muskels, wenn ber andere gereist wird) und Aſſociatione— 

bewegungen giebt, will ich wenigſtens anbeuten. 
Unter dieſen Reflerbewegungen treffen wir alio bereits auch jchallende Reipirationk 

veränberungen als Folgen tbeils von äußerem Nervenreiz (Niefen und Gähnen), tbeilt 
von Anſchauungen und inneren Vorgängen (Lahen und Weinen). Von ganz gleide 
Natur wie dieſe, d. 5. alſo eine bloße unwillkürliche Reflerbewegung ift ber Schrei ii 

Thiered und des Menſchen infolge von Schmerzgefühlen; ebenjo die Töne, melde den 

Ausprud der Luft beim Thiere andeuten, fammt dem Gejang der Vögel. Beim Menſchen 
[liegt fich hieran noch: ächzen, ftöhnen, juchzen und jauchzen, ſchmatzen und fahnalen; 
enblic find alle übrigen Empfindungslaute, die Interjectionen, nichts anderes als Refler 
bewegungen in den Stimmorganen. Der Procek der Fauterzeugung, bie Art 

culation ber Xöne, die Hervorbringung von Confonanten und Vocalen ift demnach in 
ber urſprünglichen Natur des menichlichen pſychiſch bewegten Organismus begründd, 

und wird vor aller Willfür, alfo ohne abfihtlide Einwirkung des Geiftet, 
obwohl auf Beranlafjung von Empfindungen und Vorftellungen, rel 
zogen. 

Zur Erzeugung von eigentlihen d. h. articulirten Spradlauten gebört 1) em 

Veränderung ber Nefpivation und Geſtaltung des durch diejelbe erzeugten Yurtend 
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unter Spannung der Stimmbänber; 2) eine Bewegung im ben fogenannten Sprad;: 
werkzeugen (Kehle, Zunge, Kiefern, Gaumen und Lippen, ftellenweiie auch ber Nafen: 
böhle); die DVocale erforbern außer der Athmungsveränderung eine bloße beftinmte 
Stellung und Lage der Sprachorgane, die Conjonanten eine beftimmte Bewegung ber 
Theile in ber Munbhöhle und Rachenenge, meilt aber auch einen beitimmten Anſchlag 
derfelben an andere Theile. 

Um nun den Urjprung und ben Beitand der Sprache zu verftehen, haben wir ung 
folgende Thatſachen gegenwärtig zu halten: 1) Die pſychiſchen Creigniffe in der Seele 
bes Kindes und deren Erfolge, überhaupt alle Einwirkungen von aufen nad innen unb 
von innen nad außen, geſchehen durchaus nothwendig und unwillkürlich, umb bilden bie 
Grundlage für fpätere bewußte und abfichtlibe Thätigkeit; 2) auch die bewußte Seele, 
oder der Geijt, fann im Körper nichts anderes hervorbringen, ihn auf feine andere Art 
in Bewegung ſetzen, als dasjenige was und bie Art, wie ee vorher in unbewußter Weile 
geſchehen iſt. Der bemußte Geift kann al® folder niht unmittelbar auf ben Körper 
einwirken; auch der fenntnisreihe Phyſiolog wüßte nicht, wie er dies anzufangen habe; 
vielmehr bedient ſich nur ber Geift des pſychiſch-organiſchen Mechanismus, welcher fein 
Object und fein Organ ift. Der Menſch iſt im Stande, Töne bervorzubringen, obgleich 
er den Mechanismus, durch melden es geichieht, jchlechterbings nicht kennt, dadurch und 
baburd allein, daß er fie denkt; zwilchen der Lautanſchauung, dem inneren Bilde bes 
Wortes und ben Organen, welde basfelbe hervorzubringen vermögen, findet eine ſolche 
Verbindung ftatt, daß wenn das Wort in der Seele gedacht, e8 vom Organismus auch 
bervorgebradyt wird. Nur im abſichtlichen Schweigen wird biefe Verbindung gelöst 
und durchbrochen; darauf berubt die große Bedeutung des Schweigens für die mirfliche 
freiheit des Geiftes, welche aber dadurch noch größer erfcheint, weil nun auch das Reben 
neben der Möglichkeit des Schweigens ganz aus ber Freiheit und Abficht zu ſtammen 
fcheint. — 

Auf dem Wege ber Entwidlung des menſchlichen Geiftes liegt auch die Sprade; 
fie entipringt durch geiltige Thätigfeit, bildet eine beitimmte Form berfelben unb übt 

einen rüdwirfenden Einfluß auf biejelbe aus. Alle geiftige Thätiafeit befteht aus 
einfadhen pſychiſchen Clementen; aber die Art ber Verbindung biefer Glemente it 
eine verſchiedene und dem Werthe nad aufiteigende, fie erzeugt verſchiedene geiftine Ge— 

bilde von jtufenweife aniteigendem Werth und Erfolg, etwa wie bie phyſiſchen Elemente 
durch medaniiche, plaſtiſch-kryſtalliniſche, chemiſche und organiihe Verbindungen. Vor 
der Sprade finden wir in ber menidhlihen Seele bereits alle pſychiſchen Elemente, ober 

pſychiſchen Thätigfeiten in ihrer elementaren form. Zeitlich die früheften Elemente find 
die Gefühle; die früheſten, obwohl fie ihrer Natur nadı nicht die urfprünglide und 

unmittelbare Action der Seele ausmachen. Gefühl bezeichnet den Zuſtand ber Seele 

während und infolge irgend einer Thätigkeit derjelben. Aber wenn bie urfprünglichite 

Thätigkeit in dem Eindruck beiteht, den ein Gegenſtand auf uns madt, jo wird doch 

zunächſt wahrfcheinlich nicht dies Dbject (oder Subject) des Eindrucks, fondern nur die 

Veränderung bes eigenen Zuſtandes aufgefaßt, und bies eben nennen wir Gefühl. 

Ihrem Inhalte nach find die Gefühle meift ganz unbeftimmt. Insbeſondere bie wahr: 

ſcheinlich früheſten Gemeingefühle; fie begleiten die geſammte organiſche Thätigkeit und 

werben ald Behagen und Unbehagen, Gejundheit und Krankheit, Stärfe and Schwäche, 
Sclaffheit oder Anfpannung ber Nerven wargenommen. Localifirt in einzelnen Theilen 

bes Körpers und von beftimmterem Inhalt find dann bie verſchiedenen Gefühle bes 
Angenehmen und Unangenebmen, der Yuft und des Schmerzes. Im Gefühl alfo nimmt 
die Seele mir ihre eigenen und des Peibes Zuſtände, aber noch fein Object war; bie 
eigentliche Warnehmung der äußeren Welt und auch bes eigenen Körpers d. h. bie Aufs 

faffung derſelben als beftimmte Objecte beginnt mit der Empfinbung. Ir ben jen- 

fiblen Nerven findet die Erregung ber Gefühle ftatt; dur bie Sinneönerven aber, 

Päbag. Encoffopäbie XI. 45 
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durch die Leiter ber Sinnesorgane empfangen wir die Empfindungen: Farben, Tin, 
Gerüche, Geſchmäcke, Taftwarncehmungen aller Art; allgemeine Einbrüde ber Temperatur, 
bes Lichts, ber Luft bilden ben Uebergang zwifchen beiten (werben deshalb auch ſprachlich 
als Gefühle bezeichnet). An bie Empfindungen und Gefühle, befonbers aber an lektere 
ſchließen ih — als Wirkung und als Urfache mit ihnen verfettet — bie Affecte, Be 
gierden, Triebe, welde wiederum Bewegungen und Handlungen aller Art zur folge 
haben. Das Muskelgefühl, durch welches ſowohl bie eigenen Bewegungen ber Glieder 
als auch der (angenehme ober unangenehme) Zuftanb während berfelben wargenommen 
wird, bildet hier ben Uebergang, und es gehört zu ben weſentlichſten und am meiften 
bildenden Elementen für bie Seele, weil bie zur Gewinnung objectiver Empfindungen 
oft nothwendige Bewegung das Maß und bie Orbnung berjelben am meiften kennen 
lehrt. Das Muskelgefühl bei der Erzeugung der Sprachlaute fpielt eine weſeniliche 
Rolle. — Die Sammlung und Bereinigung vieler diefer Elemente — vorzugsweile ber 
Empfindungen — gemäß ben in ten Dingen objectiv verbundenen Eigenſchaften heißen 

wir Anfhauungen. Diefe find (mehr ober minder adäquate) Bilder ber aufgefakten 

Objecte; fie find, als ibeelle Vereinigung ber inhaltlich gefonberten Empfindungen bad 
eigene Werk ber Seele, weldes aber natürlich nit in einem bewußten ober mil; 
fürlihen, fonbern nothwendigen, gefegmäßigen unb unbewußten Act vollbradt wird. — 
Es ift wichtig zu bemerken, daß bie Empfindungen, aus benen Anſchauungen gebilte 
werben, aus gegenwärtigen unb aus vergangenen unb nur erinnerten gemijcht fein können. — 

Alle diefe Formen geiftiger Thätigkeit find nicht von der Sprache bebingt, ſetzen fie 

nicht voraus. Aber nad ben allgemeinen phyficlogifchen Geſetzen bes menſchlichen Drge 

nismus wird die Seele feinen Eindruck burd ihn empfangen, feine Bewegung burd ihn 

vollziehen, ohne daß ber Organismus babei zugleich in Tönen ausbricht; jebe, wenigftens 

jebe neue Anfhauung eines Dinge® wirb aud von ber Erzeugung eines ben Empfin 
dungen entiprechenben Lautes begleitet fein. Entſprechend heißt biefer Laut, weil a 
einfache NReflerbewegung alfo ein Probuct der unmittelbaren organiſchen Nothmwenbigkeit 

iſt. Diefe Laute find bie Elemente der Sprade, d. 5. fie find noch nicht, aber fie 

werben Sprade. Woburh? Sobald die Seele ein Object warnimmt und zugleid ber 

Organismus in einen reflectirenben Laut ausbricht, jo nimmt bie Seele auch biejen Laut 

und zwar gleichzeitig war. Zwei pſychiſche Elemente aber, welche gleichzeitig ober in 

unmittelbarer Folge in ber Seele gegeben find, verbinten ſich nothwendig und natur: 
gefeglih mit einander, bergeftalt, daß wenn fünftig bas eine (irgend wodurch) rerte— 

ducirt wird, eben durch dieſes auch das andere ind Bewußtſein oder im bie Aktien 

zurüdgeführt wird. Nach biefem allgemeinjten Gejeg ber Reprobuction findet alfo cin 

nothwendige Affociation der Lautanfhauung mit ber Sachanſchauung ftatt; ber Ein 
drud, melden bie Seele vom Organismus empfangen, und ber Ausbrud, mi 

welchem ber Organismus jenen begleitet hat, haften nothwendig an einanter; fie fin! 

zufammen ein pſychiſches einkeitlihes Gebilbe von bemfelben Grabe und mit bemielben 

Grunde des Zufammenhangs, wie irgend eine Finheit von mehreren Empfindungen in 

der Anſchauung von Dingen mit mehreren Eigenſchaften. Zugleich findet auch en 

Affociation der Lautanfhauung mit derjenigen Bewegung ber motoriſchen Nerven ftatt, 

welche bie Lauterzeugung bewirkt hat. Die naturgefegliche Verbindung von Leib un 

Seele, die wir Fennen gelernt haben, wird nothwenbig zur Sprachſchöpfung burd folgen: 

ben Vorgang: 1) bie Seele empfängt durd Sinnesorgane einen Cintrud und bil 

eine Anſchauung bed Dinges; 2) diefe Anſchauung ber Seele reflectirt in ein 

Bewegung bed Organiemus, welche einen Laut bildet; diefer Laut macht micherum 

einen Eindrud auf die Seele und fie bildet von ihm eine Lautanfhauung; 3) mit ber 

Lautanſchauung afjeciirt fi mit reprobuctivem Erfolg einerfeits bie Dinganſchauung 

andererſeits die reflectirte Bewegung ober bie Rauterzeugung. Jede Mieberholung ftärft 
(nad) befanntem Geſetz) dieſe Affociation, auch wenn fie nur in ber Erinnerung geihiett; 

und aud die Erinnerung an die Dinge wird in Tönen ausbrehen. Hieraus iſt nın 
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erfihtlih, wie die Sprade ein ungeheure Uebergewicht in ber Seele erlangt, wie fie 
nit bloß als Abbild, ſondern bald auch ald Norm und Triebfraft des Denkens 
erſcheinen wird; denn bei jeber Erinnerung an eine frühere Anſchauung zeigt fi: daß 
von ber finnlihen Warnehmung nur basinnere Bild ohne bie äußere Empfin- 
bung mieberholt wird, von dem begleitenden Worte aber ſowohl bas innere Bild der 
Laute als auch bie Laute felbft; und dieſes Uebergewicht wird mit ber Wiederholung 
potenzirt. 

Man Fand ſich den Kreis der Anfchauungen, welche der Menſch in den erften 
Epochen ber Sprachſchöpfung bildet, nicht eng genug benfen; denn auch von feiner wirk⸗ 
lihen Umgebung nimmt er nur war, was er von ihnen appercipirt. Es fehlt ihm an 
Kategorieen ber Apperception, welche vorzugsweife erft durch bie Sprache zahlreicher 
werben. Die malrofosmijchen Erfheinungen, Regen, Blit und Donner, Sturm, bie 
Sonne und bie Gejtirne ber Nacht, und das Meer mögen einen ſinnlich überwältigenden 
Eindruck machen und zugleich durch ihren ſchickſalbeſtimmenden Einfluß bie Apperception 
erzwingen. Don ben mikrokosmiſchen Erſcheinungen wirb nur fo viel und dies nur fo 
erfaßt werben, mie ed durch Nuten und Schaben bebeutfam iſt; allen Anſchauungen 
von Naturdingen aber wirb noch bie Analyje fehlen; nur als Ganzes werben fie ans 
geſchaut. 

Anregend und beſtimmend, weſentlich erweiternd, aber auch begrenzend für die 
Anſchauung wird die productive Thätigkeit des Urmenſchen im weiteſten Sinne 
ſein. Alle Veränderung, welche der Menſch ſelbſt an Naturdingen hervorbringt, 
alles Wirken und Machen, alles Schaffen und Geſtalten von Geräthen, Werkzeugen, 
Waffen und Zierrathen wird von Tönen begleitet ſein. Neben der Anſchauung iſt die 
Schöpfung deshalb ein ſo wichtiges Motiv der Sprachbildung, weil die von der ge— 
ſtaltenden und bildenden Thätigkeit ausgehenden Kategorieen der Apperception ſubjective, 
ber eigenen Perſönlichkeit entſtammende und als ſolche den Dingen gegenüberſtehende 
ſind; denn dies macht ſie der Apperception durch Sprachlaute ſo nahe verwandt; in 
Sprache und Kunſt (im weiteſten Sinne) iſt bie eigene, productive Thätigkeit das Zeus 
gende und Regierende. Je geringer aber ber Kreis ber Anſchauungen und Schöpfungen 
war, deſto leichter und fefter fonnten bie Spradlaute ji mit ihnen verbinden; Thun 
und Tönen kehren immer wieder zurüd, Und bejto einflußreiher wirb ber Ton, befto 

bebeutfamer für das innere Bild, welches er begleitet, weil er ein ſinnliches Element 

ift, und dem Urmenſchen wie dem Kinde noh Sinn und Gemüth, Aug’ und Ohr unb 

Seele ganz und gar an bem Aeußeren hängt. Die Proportionen bes Antheild und ber 

Bebeutfamkeit des Aeußeren und Inneren in ben aus beiden zuſammengeſetzten Erſchei⸗— 
nungen ber Sprache, wie ber Gedanken über Naturbinge) ändern fih im Laufe ber 

Gulturentwidlung; in ber Urzeit find die ſinnlichen Elemente zur Schöpfung Iebenbiger, 

die Kräfte freier und frifcher, die Erfolge und bie Freude des Gelingens ungleich größer, 

als wir nad heutiger Erfahrung annehmen würben. 

In der Sprahfchöpfung haben wir brei verſchiedene ber Zeit aber aud), was wichtiger 

ift, bem Werthe und Wejen nad) auf einander folgende Stufen zu unterſcheiden. Die unterfte 

ift: A. bie Interjection. (Mad) unferem und jegt allgemeinem Sprachgebrauch müßte fie 

nit „Empfinbungs“: fonbern „Gefühlslaut“ heißen.) Sie befteht, ſelbſt heute noch meift 

aus natürlichen und urfprünglichen, nicht aus überlieferten und erlernten Lauten; jo werben 

fie auch verfianden ohne Trabition, haben ihre Bedeutung ohne Convention. Gie iſt noch 

nicht ganz und eigentlid; Sprache; denn fie brüdt nur ben gegenwärtig erzeugten Zuftand ber 

Seele, ein Gefühl, einen Trieb aus, aber Fein Dbject. (Auch nit das Gefühl als 

Object: das „Ah“ und „Weh'“ oZaros u. dgl. find fehr ſpäte Bildungen.) Der auss 

geftogene Schmerzenslaut ift nit ein Zeichen, ſondern ein Erfolg bes Schmerzes 

felbft. Aber diefer Erfolg wird verjtanben; er ſoll nidt ein Zeichen fein auf 

Seiten beflen, ber den Snterjectionslaut herborbringt, aber er wirb zum Zeigen auf 

Seiten des Hörenben. Die Interjectionen ber Triebe, des Begehrens und Zurüd: 

4 
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weiſens, Anrufens und Wegtreibens oh, he, holla, io, ebenjo wie die Verachtung (pfui), 

Berwunderung (ah) und Geringſchätzung (pah) drüden eine verjtanbene Abſicht, 
aber kein beftimmtes Object aus; fie nähern fih bem äußeren Erfolg und nidt 

dem inneren Werth der Sprade; fie brüden außer dem Gefühl auch die Meinung, 
bas Verhalten, das Begehren bes Subjects in Bezug auf einen Ericheinungscompler, 
aber nichts von tiefem jelbit aus. Daß und wie aus dieſer Beſchaffenheit der Inter: 

jection die thatfählih ungemein geringe Entwidlungsfähigfeit berfelben für weiter 
Spradentfaltung ſich ergiebt, darüber f. 2. d. ©. ©. 113 fi. Dieſe erſte oder bieie 

Vor-Stufe der Sprade wird bie pathognomifche genannt; die nächfte, welche ſchon eigent: 
lihe Sprade ijt, heißt B. die onomatopoötifdhe. An ber Empfindung und folge 
weile der aus mehreren Empfindungen gebildeten Anfhauung wirb nicht der Auitan 
des Subjects, fondern das Object, die Sache gedacht; fie ift das Bild eines Dinge 
oder eines Geſchehens. Auch die Anſchauung, befonders die gefühlerregenbe Anihauun; 
reflectirt in einem Laut. Diejer bat einen onomatopoetifhen Werth, b. 5. er bezeichnet 
das Object der Anihauung, welche ihn hervorruft. Der pſychologiſche Unterſchied, ter 
auch heute noch annähernd in ber Erfahrung gegeben iſt, ijt biejer: bei ber Interjectien 
überwältigt das Gefühl die Seele und hemmt und bebrüdt die Anſchauung, wenigften: 
in jo weit, daß bieje nicht zum Ausbrud gelangt; in der Onomatopöie aber ift freibet: 
und Erregung der Seele zugleih gegeben, und wenn das Gefühl zur Lauterzeugun 
drängt, jo trifft biefe auf die Klarheit der Anſchauung und bient ihr zum Ausdrud. 

Ale finnlihen erregenden Anfhauungen und energijche eigene Thätigkeiten des Ur 
menfchen werben von Lauten begleitet gewefen jein, nicht bloß bie von tönenden Dingen 
und Borgängen; in erjter Linie aber werben diejenigen Anjhauungen, in benen un 
wargenommener Ton als eine Thätigfeit des Objects oder überhaupt als ein Elemen 
der Erfheinung gegeben ift, au in nachahmenden Reflerlauten zum Ausbrud kommen. 
Wenn bie bekannten Spraden in ihrem heutigen Zuftand eine wider Erwarten gering: 
Anzahl lautnahahmender Wörter aufweilen, dann mag dies gegen bie frühere Thecrir, 
welde in der Schallnahahmung (obendrein in ber abjihtlihen) das alleinige Prinz 

ber Dnomatopdie erfannte und für eine lauterzeugende Kraft auch ber anderen Sin 
beweifen. Selbjt wenn es urfprünglid mehr Schallnahahmungen gegeben hätte, würte 
wir aus dem ſchon hervorgehobenen Uebergewicht der eigenen ſeeliſchen Thätigkeit übe 
die objective Warnehmung und aus ber fteigenden freiheit des Geiſtes in feinem Schaffen 
welche die objectiv gegebenen und darum beengenden Laute zurüdbrängt, begreifen, bat 
fie allmählich abnehmen, und daß den vom Object unabhängigeren, mehr fubjectin mer 
virten Lautrefleren der anderen Sinne unbewußt der Vorzug gegeben wurde. Wenn al 
2. Geiger ausſchließlich die Gefihtswarnehmung als Lautanregung anerfenneh will, \: 
it Dies nichts weiter ald ein — im günftigften Sinne — moniſtiſcher Ti. Die garit 

Geſetzmäßigkeit ber phyfiologiihen Neflere und die pſychiſchen Gefühlserregungen gem 
den Einbrüden des Gehörs ein großes Uebergewicht für die Lauterzeugung. Bei Kinder 
von 3 bis 5 Monaten kann man beobadıten, daß ftarfe Gefichtseindrüde fie verftunme 

machen; ferner daß fie Uebung in der Lauterzeugung am meiſten in jener Lautipielers 
empfangen, welche fie, obne finnlidye Anregungen für fi Hin liegend, mit Vorliebe, «u 
allgemeiner Lebendigkeit, wie Greifen und Zappeln mit Händchen und Füßchen betrabe. 

— Sobald man einfieht und feithält, daß aud die ſchallnachahmende Onomatopdie mi! 
aus abfichtliher Wahl des Yautes, jondern aus der Reflexthätigkeit hervorgeht, fält de 
Unterſchied berfelben gegen Yauterzeugung durch andere Sinneserregung nicht mehr ım 

Gewicht. Die Gleichheit fteigert fi noch mehr, wenn man, um das eigentliche Wein 

und bie allmählige Ausbildung der Onomatopdie zu verftehen, folgendes erwägt: 1) aus 
bei der Schallnachahmung ijt der menſchliche Laut (wenn Bovg oder bos das Bu-makanı 

bedeutet) dem gehörten ja nicht gleich, jondern nur Ähnlich; nicht eine objective, ſonder 
nur eine jubjective Gleichheit ift vorhanden, d. h. ber eine Laut bebeutet fo viel wi 
ber andere, nur weil er ihm ähnlich genug ift, um ihn nad allgemeinem, auf Aebnliö 
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feit gegründeten Reproductionsgeſetz zu erinnern. 2) Ter vom Thier gehörte Laut fer 

vom menichlichen in völliger Gleichung wieberbolt: fo brüdt ber Yaut doch nur dine 
von den vielen Empfindungen aus, welche bie Warnehmung des Thieres in der menſch— 

lihen Seele erregt hat; d. 5. der Laut bes Thieres bedeutet das ganze Thier (auch 
feine Geftalt, Farbe :c.), weil er wieberum nad allgemeinem auf das Verhältnis der 
Theile zum Ganzen, ber Elemente zum Zufammengefegten gegründeten Reprobuctions: 
geieß, das ganze Anſchauungsbild besjelben reprobucirt. — Immer alfo ift der reflec- 
tirte Laut, auch wenn er ein Abbild bes Objects zu fein ſcheint, nicht ein reales, 

fonbern nur fymbolifhes Abbild; er beruht wie alle Symbolik nad ihren Arten 
und ihrer Beredhtigung auf ben Arten und ben Grenzen der Reprobuctionsgefeße. (Selbit 
eine rein comventionelle Symbolif macht hiervon feine Ausnahme; nur daß die Be 
dingungen ber Reprobuction bier frei gewählt find.) 3) Um fo leichter wird nun 
begreiflih, daß ber reflectirte Laut nicht auf der objectiven Gleichheit ber erregenden 

Gegenftände, fonbern auf fubjectiver Gleichheit ber empfangenen Erregung ſich bezieht; 
ein Verhältnis, welches auf ber höchſten Stufe der Sprachentfaltung (wo man feiner 
viel weniger zu bebürfen fheint) noch jtattfindet, gefchweige, daß es auf ben nieberen 
Stufen einen mächtigen Einfluß gehabt hat, denn Klärung und Unterfcheibung bes fpeci- 
fiſch Verſchiedenen iſt Erfolg des pſychiſchen Fortſchritts. Alſo Heute noch bezeichnen 
wir Qualitäten der Töne durch ſolche der Farben, und umgekehrt, desgleichen des Ge: 
ſchmacks, Geruchs und felbjt des Getaſtes; helle und dunkle, ſüße, harte unb weiche 
Töne und vice versa. Alle Onomatopdie, auch die ſchallnachahmende kaum viel weniger 
als die der anderen Sinne, gründet ſich demnach auf bie der fubjectiven Empfinbungs: 

und felbft Gefühlserregung entfprechenben Neflerlaute. Deshalb Tann berjelbe Laut in 
der Folge nicht mur biefelben Dinge, wenn fie ſich theilweije verändert haben ober 

andere Eindrüde machen (auch ber ſchweigende Ochſe heißt Bovs), ſondern auch fehr 

verſchiedene Dinge bebeuten, ſobald nur eine ſubjectiv gleiche Erregung durch fie ver: 
anlaft wird. Weber bie urfprünglice Schöpfung des Lautes, noch auch bie fpätere 
Uebertragung bes gefchaffenen zur Bezeichnung anderer Dinge beruht auf logiſch-objectiver 
Gleichheit der Qualität, fondern auf piychologifcher fubjectiver Gleichheit der Erregung. 
Für das ganze Gebiet der Sprache, von ber unterſten bis zur höchſten Stufe, ſind be: 
halb aud bie Begriffe des Eigentlihen und Uneigentlihen, ber realen und ber meta: 
phorifhen Bedeutung feine abfoluten Gegenſätze, ſondern beftehen in unenblih vielen 
und feinen Abftufungen. Wir können nun das Wefen ber Onomatopdie jo zufammen: 
faffen: bie infolge von Dinganihauungen erzeugten Neflerlaute werben zu Spradylauten, 
db. 5. zu foldhen, welde die Sache ober das angeſchaute Ding bedeuten, nicht wegen 

ihrer objectiven Gleichheit oder Abbildung bderfelben, fondern wegen ber Gleichzeitig: 

feit ber Entjtehung beider, und ber (unmittelbaren oder mittelbaren, primären ober 

fecuntären, d. 5. eigentlihen oder metaphoriihen) Gleihartigfeit ber perfönlichen 
Erregung, welche fie in ber Seele hervorbringen. Nicht auf der Natur des gehörten 
Lautes, jondern auf dem Act der Lautfhöpfung (und der Erinnerung berjelben) 

beruht bie Bebeutung der Worte. An dem Act der Lautſchöpfung aber tritt ung neben 
den beiden Momenten ber Gleichzeitigfeit und Gleichartigkeit noch ein drittes entgegen, 
was im Stande it, das wunderbare Räthſel der Sprache ober der Bedeutung bes Lautes 

zu löfen; ohne mich bier auf die Gründe einzulaffen, welche man für bie Unzulänglichfeit 
jener beiden erjten Momente anführen könnte, will ich fogleid; das britte anführen, 
welches fie an Macht der Verbindung des Lautes und der Sache übertrifft, ober ihnen 
die copulative Kraft verleiht. — Oben haben wir in aller Reflerthätigkeit bie zwei 

Schentel eines Winkels erkannt, deren Sceitelpunct ber piychiiche Act im Centralorgan 

ift; aber beides, die Empfindungsthätigfeit in bem einen und bie Bewegungsthätigfeit 
im anderen Schenkel find beide von Gefühlen begleitet; denn feine Warnehmung und 

feine Bewegung wird vollzogen, ohne ein fpecififches Gefühl zu erregen; bas Gefühl ift 
ber Zuftand der Seele und dieſer bezieht ſich nicht auf die einzelnen Elemente, fonbern 
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auf das Ganze eines gegenwärtigen Actes; im Gefühl bilden alſo beide Seiten des 
Actes, und auch wohl noch bie fat gleichzeitig Hinzutretende Warnehmung bes eigenen 
Lautes, eine Einheit. Die Lauterzeugung alfo, bie Lautanfhauung und bie and 
verfchiebenen Empfindungen zufammengefeßte Sach anſchauung troß ber Verfchiebenheit 
ihrer Elemente, ihres Inhalts und ihrer Gliederung find alle drei umſchloſſen von ber 
Gefühlseinheit, und biefe ift das ſtärkſte Band, welches jene umſchlingt und bie 
Sahbebeutung bes Lautes oder die Lautbenennung der Sache erzeugt. (Und meil bas 
Gefühl das am meiften und am unmittelbarften Herrſchende in ber Seele bes einfachen 
Menſchen ift, deshalb Hält er au ben Namen für das ungetrennte Weſen ber Sache 
felbft.) 

Drängt nun aber aud ber gefammte, vom Gefühl umfchloffene Inhalt zum Aus: 
brud, fo wirb jener biefen dennoch (namentlid; auf fpäteren Stufen, wenn bas Gefühl 
fhon mehr zurüd- und die Empfindung und Anfhauung vorantritt) niht durch alle 
feine Elemente, fonbern vorzugsweiſe durch eins ober bas andere erzeugen. Faßt bie 
Seele in der Anfhauung eine Mehrheit von Empfindungen zufammen und betradtet 
nun das Ding, von welchem fie alle ausgehen, als eine Einheit, als Ganzes, wie z. 2. 

bie Empfindungen des Gelben, des Glänzenden, Harten, Schweren, Klingenden bie An 
ſchauung bes Goldes ergeben, fo wirb das Wort, das Lautgebilde „Gold“ dies Ganıe 
bedeuten; aber nit durch alle Empfindungen angeregt hat bie Seele ben Laut 
geſchaffen, ſondern durch dieſe oder jene, je nad) ber größeren Stärke bes Eindruds, bei 

Inlereſſes ober ber fubjectiven Beziehung der Sache zum Menihen überhaupt. Indem 
nun dies Mort Zeichen ber ganzen Sache wird, beutet e8 eben jene fubjective Beziehung 
berfelben zum Menſchen an. Diefe durch die Sprade, durch bie Namengebung feit: 

gehaltene, einfeitige Beziehung ber vielfeitigen Sache zum Menfhen nennen wir bie 

innere Spradform. Sie ift das zwar unmwillfürlidhe aber eigene Werk ber Seele; 
bie äußere Spradform ift von phyſiologiſchen, die innere von pſychologiſchen Geſetzen 
vorzugsweife beftimmt. Die innere Sprahform befteht alfo barin, daß die Anſchauung 
durch ihre Verbindung mit dem Wort in berjelben Weife und Richtung fetgehalten 

wird, weldye bei der Lauterzeugung obgewaltet hat; fie macht eben jene Empfindung, 
durch beren Reflex vorzugsweile ver Laut gebildet worben ift, zum feſten Mittelpunct und 
gleihfam zum Nepräfentanten ver ganzen Anſchauung. Vermöge der inneren Sprad 

form werben nun bie Dinge und Erfheinungen mit ſich felbft als identiihe, als iden: 
tifhe aud dann aufgefaht, wenn fie in ihrer Erfceinung, Lage u. ſ. w. fich verändert 
haben; fie werben nämlich nicht mehr durd bie jemalige Form ihrer Erſcheinung allen 
percipirt, ſondern burd früher gebilbeten und jet reprobucirten Sprachlaut appercipit. 

Am beutlichften und wichtigften aber zeigt fih bie innere Spradform auf ber 
britten Stufe der Sprachſchöpfung, welde C. die charakteriſirende heißen fol. Auf 
biefer werben zwar noch neue Wörter und MWortformen, aber feine neuen Elemente der 

Sprache mehr gefhaffen, fondern die vorhandenen ums und ausgebildet; wenn auf ber 

vorigen Stufe Wortwurzeln erzeugt wurben, welche Anfhauungen bezeichneten, fo ge 
ftalten fi jet Stamm: und Sproßformen berjelben 1) um bisher unbekannte und 
unbenannte Dinge mit einem Namen (ober benannte mit einem zweiten) zu benennen, 
wie wenn ber Wolf aus ber bereits vorhandenen Wurzel zerreißen: „der Zerreifer”, 

ber Mond: der Zeitmeffer; die Sonne: ber Erzeuger; Erbe: die Gepflügte benannt 
wird; oder 2) um eine bekannte und benannte Anſchauung in ihre Theile zerlegt be 

ſonders zu benennen; gab es eine Wurzel, welche die gefammte Anſchauung bes fliegen! 
bezeichnete: fo entftehen aus ihr Wörter, welche ben Fliegenden (Vogel), Flügel, Flug, 
fpäter, fliegend, geflügelt als Adjective u. f. w. bezeichnen. — Für die neue Anſchauung 
bes bisher ungefannten Thieres, des Wolfes, wird alfe nicht mehr ein neues Sprad- 
element geihaffen, fondern indem die Anfhauung percipirt wird, wird fie auch zugleid 

appercipirt durch bie allgemeinere Anſchauung des Zerreißens, und ber Wolf wirb mun, 
obwohl wir zugleich feine Geftalt, Größe, Farbe, Lauf u. f. w. fehen, aufgefaßt bloß 
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als ber Zerreißer. Diefe Bezeihnung ift die innere Sprachform, in melde bie 
Anſchauung gebraht wirb, und fie ift nichts anderes als die Weiſe ber Apperception 
eines neuen Inhaltes durch einen in ber Geele bereits vorhandenen früheren. 

In ben Wörtern unferer gebilbeten Sprachen ift wenig urſprüngliche Spradform 
vorhanden, vielmehr gehören faft alle ber ableitenden ober dharakterifirenden Stufe an. 
Eine geringe Anzahl von Elementen fonnte hinreichen, um viele Dinge zu bezeichnen, 
indem ein einziges, obenbrein vielleicht ganz ſubjectives Moment von benfelben apper: 
eipirt wurbe, Pott nimmt an, daß in bem ganzen inboeuropäifhen Spradftamm Kaum 
taufend Wurzeln nadjzuweifen find. Neuerdings aber hat man verfucht, biefe auf noch 

urfprünglichere Elemente zurüdzuführen und man glaubt den ganzen Sprachſchatz aus 
15 bis 20 Grunbelementen ableiten zu fünnen. Dies würbe zugleich bebeuten, daß 
man bie unermeßlihe Anzahl unferer heutigen Begriffe auf 20 zurüdführen kann. Die 
patbognomifhe und onomatopoötiſche Erflärung ber Sprache wirb dadurch fehr erleich— 

tert; benn 15—20 Lautgebilde mochte der Urmenſch erzeugt haben, und aus den Grunds 
anſchauungen, welde fie bebeuteten, entftand enblid durch fortwährende Apperception, 
indem natürlih jeder Erfolg ber Apperception wieder zum Mittel berfelben wurde, 
unfere Begrifiswelt. (Schön ausgeführte Beifpiele vielfach verzweigter und deutlich 
erfennbarer, dennoch oft unerwarteter Zufammenhänge von Wörtern findet man bei 
Mar Müller, Vorlefungen I, 7. Vorl.) 

Zugleich fieht man, wie durch fortgefeßte Apperceptionsprocefje bie vielen Syno: 
nyme entjtehen Tonnten. Irgend ein Merkmal, eine objective oder fubjective Beziehung 
eines befannten unb benannten Dinges, welche dem Geifte des Beobachters als charak— 
teriftifch auffällt, wird zum Motiv eines neuen Namens. So heißt die Sonne: bie 
glänzende, warme, golbene, der Erhalter, ber Zerftörer, der Wolf, der Löwe, bas 
Himmelsauge, ver Vater des Lichts und bes Lebens u. f. w. Daher jene Ueberfülle an 
ſynonymen Ausbrüden in den alten Dialekten, daher jener Kampf auf Leben und Tob 
zwifchen jenen Wörtern, ber zur Vernichtung ber weniger ftarfen, weniger glüdlichen 
und fruchtbaren Wortformen führte und mit bem Triumph oft eines einzigen, als bes 
anerkannten und eigentlihen Namens für jedes Ding in jeber Sprache endigte. Dies 
fheint indes faft nur von ben höher gebildeten Sprachen zu gelten, für welche es auch 
charakteriſtiſch ift, daß fie von einer beftimmten Epoche in der Entwidlung bes Sprad: 
ſchatzes ab confervativ werben und zwar noch neuere Bilbungen ſchaffen, aber zugleich 
die Älteren mit fchattirter Bedeutung daneben erhalten. Bei vielen ungebilbeten Völkern 
aber hat man beobachtet, daß fie bie früheren Sprachgebilde wieber fallen lafjen und 

neue an ihre Stelle feßen; und hiermit mag es zufammenhängen, daß eben biefe nieberen 
Spraden oft einen fo unfäglich Heinen Kreis von Sprachgenoſſen umfaffen; im Innern 

von Brafilien 3. B. folen am Lauf eines Fluſſes von etwa 500 Kilometer an 7 bis 8 
gänzlich verfhiedene Sprachen gefproden werben. — Bildung und Geſchichte beruhen 

barauf, daß die früheren Lebens: und Schöpfungsformen nicht ſchwinden, während fort 
und fort Neues geihaffen wird. Am wichtigſten aber wirb bie erhaltende, und durch 
die Erhaltung bedingte, fortbilbende Thätigkeit bes Geiſtes durch innere Spradform 
dadurch, daß außer ber Benennung finnliher Anſchauungen jet vorzugsweiſe noch 
zweierlei ſprachlich fixirt oder appercipirt werben muß. Einmal ift es das Werf ber 
harakterifirenden Stufe der Sprachſchöpfung, daß durch Analogie und Symbolit mit 
finnlihen Erfheinungen für alle überfinnlidhen, geiftigen und idealen Dinge ber ſprach— 

lihe Austrud, alſo Stüße und Hebel der Apperception berfelben, gefunden werde. So: 
bann aber find jene mannigfahen Beziehungen ber Dinge lautlich zu firiren, melde 
in der grammatifden Gliederung der Sprache ihren treffenden Ausbrud finden. Beides, 
das Ueberfinnlihe und bie funfinnliche Beziehung am Sinnlihen (die Zeit, Caufalität, 

Abſtammung, Sollen und Wollen zc.) ift ausfchlieliches Erzeugnis bed Geijtes; aber 
fie würden nicht zu Stande kommen, wenn nicht ftufenweife eine Befeftigung des pſychi⸗— 

fhen Gebildes durh ben Spradlaut ftattfänbe, namentlich erſcheint bie fortjchreitende, 
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ſtufenweiſe auf einander gebaute analytiſche Thätigfeit des Geiſtes dadurch meientlih 

bedingt, daß jede frühere Stufe lautlih und im der inneren Spradform, aljo geiftig 

firirt ijt. Von der Energie und dem Umfang der Apperceptionstbätigfeit in einer Voltk 

jeele hängt bie Fülle ihres Sprachſchatzes ab; von ber ſyſtematiſchen Verflechtung und 
Durdbildung in Bezug auf die für viele Anſchauungen gleibartigen Beziehungen ber 
Reichthum und die Feinheit der Grammatif, Dem griehtihen Geiſte erwuchſen aus 

dem Stamm einer Berbalanfhauung 1300 Wortformen. — 
Wir haben die Sprache aus ber Function des pſychophyſiſchen Organismus des Menihen 

hervorgehen jehen; ein anderes Mittel der Sprachſchöpfung it weder nöthig noch auch möglich. 

Wir begreifen, daß ber Menſch den von ihm ſelbſt hervorgebrachten Laut verfteht, daß dieſer 
beitimmte Bebeutung für ihn bat, Zeichen des Gedankens wird. Wie aber verftebt ber 

Menid die Laute, die der Andere hervorbringt? Grinnern wir uns, daß der Menih in 
Geſellſchaft lebt und in der menſchlichen Gefellichaft wird die Sprade geſchaffen. Der 
Menſch verjteht den Laut des Anderen, weil er jeinen eigenen verſteht. Zunächſt berukt 

das Verftändnis auf der Wejensgleichheit ver Menjchen überhaupt, insbeſondere auf ber 
— zumal auf niebrigen Eulturftufen noch größeren — Gleichheit der Natur und ver 

Umſtände, in denen bie Spracdgenofien fic befinden. In ber Gefellichaft bringen bie 
Menſchen unwilltürlic ihre Laute hervor; bie Abficht, fich mitzuteilen, wird balb bin: 
treten, Dieſe Abfiht iſt nicht die Bedingung, aber fie wird eine wefentliche Begün 
ftigung ſowohl der Sprachſchöpfung als aud des Verſtändniſſes. Der Laut wird ſehr 

bald fogar ohne, bejonders aber mit Abfiht Mittel des Rufens und dann aller Art 

von Mittbeilung. Mögen immerhin bie hervorgebradten Laute zunächſt verſchiedene 

Bebeutung haben; durch jeine eigene Erfahrung an ſich felbjt weiß jeber, baf ber Laut 
überhaupt eine Bebeutung hat; und er wirb danach trachten, durch Zeigen uud Deuten 
fi) verftänblid) zu machen und ben Andern zu verjtehen. Dies wird wieberum durch 
die Gefellihaft begünftigt: wenn mehrere Individuen bei einem gemeinfamen Anblid, 

einem gemeinfamen Thun Laute hervorbringen, welche von einander abweichen, jo werben 
alle, da jeder ben eigenen unb ben fremden Laut zugleich hört, unwillkürlich banad 

traten, ihren Laut zu verändern bis zur Uebereinftimmung, beſonders wohl mit bem 

Yaut besjenigen, welcher ber Größte, Stärfite, Klügite, überhaupt Bebeutenbite unter 

ihnen ift. Auch Heute noch find e8 immer wenige, welde für einen gemeiniamen Ge 
danken das rechte, das treffende Wort finden, und die Anderen nehmen es an. Im ber 
Urzeit wird bie Meifterfhaft bes Wortes — immer die Spradie auf ihrer Stufe und 

proportional gedacht — nicht weniger felten und beshalb ihr Werth um jo höher ge 

weien fein. Als bie geiftigen Führer, als bie Denker, Seher und Lehrer mußten bie 
jenigen gelten, melde bas vormals Unfagbare zu jagen wußten; melde alfo für einen 
noch jchwebenben, unbejtimmten Gebanfeninhalt bie rechte ſprachliche Apperception ar 

funden haben. An der Sprachſchöpfung mühen alle Theil nehmen, wenn fie bad 

Verſtändnis derſelben gewinnen follen; aber bie nächſthöhere Stufe der Fortbildung 
wird von denen betreten werben, welde ihre Gebanfen energiicher denken und freier 

geſtalten. 
Die Geſellſchaft iſt auch gerade dadurch von einem unberechenbar großen Einfluß 

auf die Entwidlung ber Sprache, weil der Menſch in ihr nicht bloß Ipricht, ſonder 
auch hört, nicht bloß denkt, fondern auch verjteht. Verſtehen aber unterjceitet 
fi jehr mwejentlih von dem bloßen Denken; Denken heißt: irgend ein benkbares, 
inneres ober Äußeres Object auffaſſen; Verftehen aber heißt: Gebadtes, ober bat 
Denken eines andern benfenden Subjects auffafien. Im Verſtehen alfo nimmt ber 
Geift nicht bloß Dinge, fondern das innere Leben, die Gedanken eines anderen Geiftet 

war; und bieje find das höchſte und feiner Natur am meiften angemeffene, weil gleicht, 
Object für feine Thätigkeit. Diefer Gedante ijt von dem größten pädagogiſchen Ge 
wicht; denn aus ihm folgt ber ungeheure Vorzug, den ſprachlicher und litterarilcher 
Unterricht für die Bildung des heranwachſenden Geiftes ver bloßen denkbaren (realer) 

| 
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Dbjecten bat. — Um aber zu veriteben, mußte ber Menih bören, denn wie Denfen 

und Sehen, fo find Hören und Verſtehen einander entiprehende Proceſſe; um aber 

vollfommen zu bören, mußte er ihmeigen. Der Rebende benft, der Schweigende 
veriteht. Dies ift das geijtige Fundament, auf welhem die Schule gebaut ift. Die 
Bedeutung des Sprachunterrichts tritt und auch bier ſchon in einer anderen Beziehung 
entgegen, Bis auf den heutigen Tag find es ungleich wenige Individuen, melde bie 
ganze Fülle der Sprade in ſich aufnehmen; ein böchit beträchtlicher Theil bes lexikaliſch 

geordneten Sprahihates liegt für bie meilten Menichen, zumal bei der münblichen 

Unterrebung immer brad; vollends ben ganzen Gewinn für die geiltige Entfaltung, 
welher in der Spracde gegeben iſt, erringen nur wenige burdh natürliche Aneignung 
derjelben. Deshalb muß die fünftlihe Unterweifung ben natürlichen pſychologiſchen Proceß 

zu der ihm möglihen Vollkommenheit führen. (S. 8. d. ©. 1. ©. 8 und E, Abel 
über „Sprache ald Ausdrud nationaler Denkweiſe.“ Berlin 1869.) 

Hier aber haben wir jett im allgemeinen jenen Einfluß, welchen die Sprade rück— 
wirfend auf die Entfaltung des Geiftes ausübt, zu erörtern. Jeder neugeborne Menſch 
muß, grabe jo wie ber Urmenih, zu benfen anfangen; durch die Sprade fommt 

ihm zweierlei entgegen, um ihm unter günftigen Bedingungen in der winzigen Reihe 
von Jahren eined Menichenalters auf die Höhe einer Entwidlung zu ftellen, weldye 

Yabrtaujende alt ift. Dies geichieht durch eine zwiefahe Eigenſchaft oder Leiſtung ber 
Sprache, indem fie nämlich einerfeits Mittel der Erhaltung, andererſeits Mittel ber 

Ausbildung des Gedankens ift. Ueber das Erjtere, allgemein befannte fünnen wir uns 

kurz faſſen. Durd die Sprade wirb ber Erfolg der fubjectiven Thätigfeit des Geiftes 
objectivirt, befeitigt und überliefert. Die umendlibe Summe vorgedachter Gedanken, ber 

reihe Schatz von geiftigem Gehalt — audı Gefühlsweifen, Lebensformen und Inſti— 
tutionen als Producte von MWillensacten, die mit Denfacten verfnüpft find — kann 

durh die Sprade feitgehalten und dem jüngeren Menſchen als Erbe der Vergangenheit 

überliefert werben. Auch die Erzeugniffe ber plaitiihen Künfte und aller Werkthätigkeit 
(abgejeben davon, daß fie nur von einer durch Sprache wahrhaft geeinigten Geſellſchaft, 

deren Seele von Religion und Dichtung gelättigt ift, zu einiger Vollkommenheit gebracht, 
nur in biejer erzeugt, veritanden und genoſſen werben fünnen) find ohne Spraden nur 

ftumme Zeugen von dem vergangenen Leben unb bilden außerdem immer einen höchſt 
geringen Theil ber Ueberlieferung von der ehemaligen Gedankenbewegung; nur Sprade 
(und Schrift als plaſtiſch firirte Sprade) find die überlebenden Träger des hiſtoriſch 
erwachienen Geiſtes der Nationen; nur in ibnen und durd fie kann er bei allen 

folgenden und aud in fremden Geſchlechtern eine ſtets gefiherte Auferitehung und 
Wiederbelebung feiern. 

Denn von allem Annerlichiten, vom Zeitenlauf und Abftänben, von verihmwindenben 

Vorgängen und feeliihen Ereigniffen, von Meinungen, Gebanfen, Anfichten und Ges 

müthsbewegungen, von Motiven und Zweden, von Geſetzen, Snjtitutionen u. dgl. giebt 
nur die ſprachlich geformte und befeftigte Ueberlieferung eine genaue Kunde. — 
Darüber, daß auch alle organiihe und functionelle fortichreitende Entwidlung der Ge: 

ſchlechter in ihrem Erfolge weientlih von der Erhaltung und Ueberlieferung bes früher 
erzeugten Gedankeninhalts abhängig ift, vgl. L. d. ©. II, ©. 216 ff. 

Wie überaus wichtig aber auch bie objective Ueberlieferung des fubjectiv erzeugten 
Gedankenſchatzes ijt: weientlicher it dennod der Dienjt, den die Sprade als Form und 

Methode des Denkens jowohl für die uriprüngliche Erzeugung desſelben als für bie 
Möglichkeit jeiner Ueberlieferung zu leilten bat. Diefe in der Sprade vorliegende 
Form und Methode bes Denkens ift das Probuct der langen Entwidlung vom Ur: 
menjchen bis zum hiſtoriſchen Menſchen, und ihre mit jeber geiftigen Arbeit in Wechſel— 

wirkung befindliche Leiftung befteht darin, daß fie eine Beredlung, Jbealifirung 
und Abkürzung bed Procefjes der Gedankenbildung einjhliegt, deren Größe und 

Werth zugleich nah der Dauer und Arbeit jener Entwidlung zu ermeffen ift. Daß 
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vollends ber hiſtoriſche Menſch diejenigen Gedanken, welche ſelbſt ſchon das Erzeugnis 
ſprachgebildeter Geiſtesentfaltung ſind, nicht nach denken könnte, wenn er nicht ſeine 
eigenen Gedanken, die von ihm ſelbſt erzeugt werben, in ber Form ber Sprache gedacht 
hätte, bebarf feines ausführlichen Beweifes; von ber Natur des aufzufaffenden Object 
wird, wenn ed abäquat erfaßt werben fol, bie Beſchaffenheit des fubjectiven Procefies 
bedingt. 

Worin bejteht nun bie Form und Methode bes ſprachlichen Denkens? darin, bak 
mit und in ber Sprade zwei neue Arten bes pſychiſchen Proceffes auftreten, durch 

welche eine neue und höhere Art pfychiſcher Gebilde eriheint, dur deren Vermittelung 

wieber anbere noch höhere Arten von Gebilden vorbereitet und ermöglicht werben. 

Wir haben oben den menfhliden Geift in feiner Entwidlung bis hin zum Urfprung 
ber Sprade begleitet; wir haben in berjelben bie Entftehung von Empfindungen, War: 
nebmungen überhaupt unterſchieden, aus denen durch einen fubjectiven unbewußten Bor: 
gang Anfhauungen gebildet werben. — Es fei auch erwähnt, daß biefe receptive Thätig: 
feit einerjeitS von Gefühlen, andererfeits von Begierden und Bewegungen begleitet war, 
welche zu einer Wirkſamkeit nad außen führt, db. 5. zu einer objectiven Geſtaltung 
innerer Anfchauungen, deren Elemente theils von außen gegeben, theils im Innern frei 
gebilbet find. — In aller biefer Thätigkeit haben wir ferner zur Befeftigung und Fort 
bildung ihres Erzeugniſſes, alſo bes geijtigen Inhalts überhaupt, noch zwei Proceſſe 
beobachtet: die Reproduction (Gedächtnis und Crinnerung) und die Apperception. In 
und mit ber Spradhe treten zwei neue Proceffe auf, die wir weſentlich als ihren Erfolg 
kennen zu lernen haben und bie wir ald: Verdichtung und Nepräjentation be 
zeichnen, deren Product als pſychiſches Gebilde: die Vorftellung ift. Um das Weſen 
und bie Bebeutung biefer Proceſſe in aller Kürze anjhaulih zu machen, muß id an 
zwei pſychologiſche Thatſachen erinnern: 1) Bon ber augenblidliben Thätigkeit, mit 
welcher unfer Geift beihäftigt ift, unterjcheiden wir ben dauernden Gewinn und bleiben: 

ben Gehalt berfelben; aus unferem zeitlich, in einzelnen Momenten vollzegenen Denken 
entfteht unfere Erkenntnis, unfer Wiffen, unfere Gefinnung, unfer Charakter, unier 

Geſchmack und unſere Geſchicklichkeit. Den Inhalt unferes geijtigen Daſeins befigen 
wir aljo auf zwiefache Weiſe, entweber jo, daß wir eben jegt mit ihm bejchäftigt find, 
eder fo, daß er unthätig in unferer Seele rubt. Die geiftigen Gebilde mathematiihen 

Miffens find beim Rechnen des Matbematiferd in Bewegung; aber aud wenn er im 

Schaufpiel figt und mit der bargeftellten Dichtung allein beſchäftigt ift, beſitzt er ſein 

mathematiſches Wiſſen als Eigentbum, Kraft und Inhalt feiner Seele. Alſo den ruben: 

den, früheren, latenten Inhalt unterfdeiden wir vom bewegten, freien, gegenwärtigen. 

Nun aber ift jede gegenwärtige Beſchäftigung, jede Bethätigung des Geiftes mit einem 

Inhalt abhängig von dem früheren, ſowohl von ven früher erworbenen Elementen, 

ald von ben früher geübten Proceffen und ben in ber lebendigen Bewegung beider 

gewonnenen Fähigkeiten. Aber wie geſchieht die6? Wir geben tie Antwort zugleich 

auf die Frage, welche fih aus ber zweiten, mit biefer analogen, aber nidyt congruenten 

Thatſache ergiebt. 2) Wir unterjheiden an dem, was Beſitz und Inhalt unferes Geiftes 

ift, ob wir und besfelben gegenwärtig bewußt find oder nicht. Denkt man fid das 

Bewußtſein gleichſam wie eine hell beleuchtete Fläche, neben welcher rüdwärts und vor: 

wärts ſich fteigenbes Dunkel ausbreitet, jo wird man fagen können, daß alie Elemente 

bes pfychiichen Lebens reihenweife über dieſe erleuchtete Bildfläche fi bewegen müßen, 

daß aber in jebem gegebenen Moment nur eine Furze Reihe von Elementen fid ber 

Gunft jener Beleuchtung erfreut, um wieder im Dunkel zu verſchwinden. Dieje That 

ſache iſt längft als die „Enge des Bewußtſeins“ bezeichnet. Wie aber ift Zujammen: 

bang im geiftigen Leben, wie ift innere Entwidlung und fteigende Ausbildung mözlid, 

wenn alles Bewußtſein nur aus kurzen flüchtigen Reihen beftcht? Wir wiſſen ferner, 

daß zwar das Bewußtſein des Menſchen fein auszeihnender Charakter ift; bag ſich 

feines Thuns und Wollens bewußt zu fein, ber Stolz und die Pflicht des Menſchen 
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it, daß aber thatfählih dennoch das eigentlihe Schaffen und Bilden, auch das wirf: 
lihe Denken, das Finden und Begründen außerhalb des Bewußtjeins ſich vollzieht und 
nur erft als ein Fertiges and Licht des Bewußtſeins emporfteigt. Nur ber Antrieb 
und bie Abficht des Schaffens auf der einen unb ber vollendete Erfolg auf der anderen 
Seite treten beutli ind Bewußtfein, der dazwiſchen Tiegende Act ber eigentlichen Pro: 
buction bes neuen Gebildes ereignet fi außerhalb besfelben. — In der That nun 

verhält fi die Sache im concreten pſychiſchen Leben fo: bie bewegten und bie ruhenden 
Elemente im Geiſte (1) find nicht abfolut verfchieden, und die bewußten und die unbe: 
mußten Elemente (2) find nicht ifolirt; felten wird ein Proceß vollzogen, es fei benn, 
daß auch unbewußte Elemente fi in wirkſamer Verbindung mit den bewußten befinben, 
und baß auch bie vergleichsweile ruhenden eine Mitfhwingung mit ben bewegten 
erfahren ober vollziehen. Die Form aber wie ober ber Proceß, in welchem die Mit 
wirfung oder Mitihwingung vergleihsweie ruhender und jedenfalls unbewußter Ele: 
mente mit bewegten und bewußten vorzugsweife vor ſich geht, wodurch aljo die Enge 
bes Bewußtſeins durchbrochen und überwunden wirb, ift eben bie Verdichtung ober bie 
Repräfentation. 

Beobachtet man audy nur in einem Fall einen ſolchen Unterfchieb des Denkproceſſes, 
wie er bei bem Lehrer ber Mathematif und bei feinen Schüler etwa, wenn biefer einen 
geometriſchen Lehrſatz fo eben Fennen gelernt, ftattfindet, fo fieht man: bie Verdichtung 
bed Denkens bejteht darin, daß für den gleichen Anhalt und bie gleiche Intenſität des 
Denkens die Dauer ber erforderlichen Zeit unb der Aufwand an Kraft immer geringer 
wird, ober für bie gleihe Zeitbauer, ober bie gleiche Kraftanftrengung entweber bie 
Mafle des Inhalts oder die Intenfität besfelben zunimmt. Dies findet ſchon innerhalb 
bes Bewußtſeins ftatt; zugleich aber wird eine größere Anzahl unbewußter Elemente in 
größere Regſamkeit der Mitihwingung verſetzt. Repräfentation aber befteht barin, 

baß der Gebankeninhalt, welcher den Gegenſtand unferer Thätigkeit ausmacht, nicht felbit 
ins Bewußtfein oder in ben Denkact eintritt, fondern durch ein anderes pſychiſches Ge: 
bilde (jagen wir es gleih: durch eine Vorftellung!) vertreten wird. Unſer Denken aljo 
in biefer Art des Procefjes betrifft irgend einen vollen, weiten, zufammengejegten Denk: 

inhalt; biefer aber wird nicht felbjt gedacht, ſondern an feine Stelle tritt eine bloße 

Vorſtellung, welche ſich auf denfelben bezieht und ihn im Denken vertritt. Wir fagen 

3: DB. „das Vaterland ift in Gefahr.” Das „Vaterland“ ift nad feinem wirklichen 
Inhalt eine weitverzweigte Summe von ftatiftiihen, öfonomifchen, moraliſchen unb polis 
tifchen Gedankenreihen; aber von alle dem benfen wir jett bei dieſem Ausſpruch nichts 

weiter als eine flühtige Vorftellung, welde fih auf jenen Inhalt bezieht; dieſe 
Borftelung enthält eine bloße Hindeutung auf jenen mannigfaltigen Inhalt, ohne 

daß er jetzt wirklich gedacht wird, 
Im concreten geiftigen Leben ftehen (oft in demfelben Gebanfenlauf) Verdichtung 

und Repräjentation neben einander, geben in einander über; für bie analytifhe Er: 
Tenntnis aber find fie deutlich unterfheibbar: in ber Verdichtung erfcheint der momen— 
tane Denkact erfüllt und gefättigt von dem ganzen Inhalt, welder zur Schöpfung bes 
gegenwärtigen Gedankens ins Spiel fommt; in ber Repräfentation erfheint ber Denkact 
von dem wirklihen Inhalt gänzlich entleert und burdy eine bloße Beziehung oder Hin: 

deutung auf benfelben erfegt. (Vgl. L. d. ©. II, ©. 229— 247. Zeitſchrift f. Völker: 

pſychol. und Sprachwiſſ. Bo. II, ©. 54—62. Ueber „Verbidhtung des Denkens in ber 

Geſchichte“.) Nur auf den pädagogiſch ungemein wichtigen Unterfchieb will id hier noch 

Hinweijen, baß Vertretungen entweber in uns gegebene Gedankeninhalte betrefen, oder 

bloße Hinbeutungen und Hinweifungen auf jolhen Gebanfeninhalt ausmadhen, ben wir 

noch gar nicht befiten, fondern erſt erwerben follen; bie Worte des Lehrers fünnen gleich 

dem Inhaltöverzeihnis eines Buches vor ber Kenntnis feines Gehalts, bloße Hin 

weifungen auf ein Inhaltsgebiet fein, weldes im Innern des Schülers nod gar nicht 

gegeben ift. 
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Das Reſultat dieſer pſychologiſchen Analyſe können wir jetzt kurz dahin ausſprechen: 
Vorſtellungen find Repräſentationen, Vertretungen von Gedankeninhalt; Wörter fine 
Lautcomplere, welche Torftellungen beteuten. Durch die Sprade, oder durch bie An 
fnüpfung eines Gebankfeninhalts an den Spradlaut, fchreitet der Geijt von der An 

ſchauung zur Vorjtellung fort und erfteigt bamit eine neue Stufe der Seelenthätigkit. 
Und zwar dadurch, daß die Seele nunmehr nicht bloß mit dem durch eine (von aufen 
oder innen gegebene) objective Anregung erzeugten Denkinhalt beihäftigt ift, fonbern mit 

dem gänzlid ihrer eigenen Thätigleit entſtammenden geiftigen Gebilde, welches jenen 
Inhalt vertritt. 

Wir haben das Wort im pſychophyſiſchen Mechanismus durch die Anjhauung ent 
ftehen feben; die Bedeutung des Wortes aber entfteht erft dadurch, daß die Seele 

ihre eigene Anihauung und ben eigenen Laut als verbunden in fi warnimmt; bie 
innere Warnehmen der beiven Anſchauungen (des Dinges und des Lautes) ift eine neue 
Thätigfeit des denkenden Weſens, eine neue Auffaffung nicht eines Aeußeren, ſondern 

des eigenen Innern, es ift Anihauung der Anfhauung, oder Vorftellung. Diele, die 
Vorftellung ift alfo eine innerlih burd die Sprache (denn ohne den Laut würbe bie 

Seele — gleich der thierifhen — nur von Sachanſchauung zu Anfchauung fortichreiten) 
wiederholte und dadurch firirte Anihauung des Objects; als mit ihrem Yaut ver: 

bunden wird bie Anihauung in ber Seele als ihr ſpecifiſches Eigenthum befeftigt. Ir 

Vorftellungen denken beißt alſo einen Denfinhalt in berjenigen Form und Faſſung 
denken, welde er durch das Wort, deſſen Bedeutung er ift, alſo durch die ſprachlich 
Apperception beffelben empfangen bat. Daß alle Arten Apperception, deren oben Er: 
wähnung geicheben ift, (Näheres &. d. ©. II. ©. 252—268) durd die Sprade vol 
zogen worben, ift bei einer etymologifhen Mujterung leicht erfichtlih. Urſprünglich fint 

alle onomatopoötifhen Wörter — wie fpäter die Eigennamen, reine Apperceptionen ver 

Identität; ber Denkinhalt wird einfah am Worte als biefer feftgehalten. Wirt 

aber etwa bie Sonne ald „die Glänzende“ benannt, fo wird fie nach einer allgemeinen 

Qualität appercipirt d. 5. unter dieſelbe fubjumirt. Der Mond als „der Weihe“ if 

eine folhe Subjumtion; aber ber Mond als „ber Meſſer“, nämlich der Zeit, beurc 

eine Beziehung zu anderen Gegenjtänden außer ifm an. Symbolifche Apperceptien 
aber iſt ed, wenn bie Strahlen der Sonne als ihre Hände oder Finger, die Regen: 

wolten als Kühe, die Sonne ein Riefenvogel, ber Blit ein Pfeil oder eine Schlanz 

genannt wird, Mit der fpmboliihen unmittelbar verbunden ift das Emporkommen 

ibealer, ethifcher, wie äfthetifcher Apperceptionen, an welche bie ſchöpferiſchen ſich anze 
ihloffen haben. Ueberall jagen uns hier die Worte, wie die Menfhen fi bie betrefim: 

ben, äußeren oder inneren Dinge vorgeftellt baben. Dies iſt bas überwältigend 

große, ftaunenswürbige und wundervolle Werk der Sprache, daß die fortichreitende Ent 

widlung des Geiftes felbit, das Feithalten, Fortführen, Steigern und Verbinden ta 

Apperceptionsproceffe, namentlidy aber au die Erhaltung und Vererbung ber durch je: 

gewonnenen Inhalte durch fie möglich gewefen; daß aljo ber Geift eben dieſe Proceſt 

einerjeitd mit Hülfe der Worte als Apperceptionsorganen vollzogen, anbererfeits als ti 
Erfolg berfelben neue fpradliche Formen und Schätze gewinnen fonnte. Alle Appır 

ceptionen haben an den Morten Beitand und Stütze und fie fönnen leicht und fliehen 
vollzogen werden, wenn bie Fülle der appercipirenden unb die Mafje ber appercipirt 

Gedanken ihren Proceß nur an den Worten, als Vertretungen der Gebanfengebalt, 

oder an ben Vorjtellungen berjelben zu vollziehen haben. 

Dieſer Einfluß der Sprade auf bie Entwidlung des Geiftes fpringt am meileı 
in die Augen, jobald wir ben qualitativen Unterichieb der Vorftellung von der Anſchauun 

beachten. 

1) Tie Anſchauung ift immer individuell, fingulär , die Vorftelung ift immer al: 

gemein; und zwar wirb offenbar dieſe ihre Allgemeinheit dadurch erzeugt, daß burd ti 
ursprüngliche Verbindung einer Anfhauung mit dem Worte es möglich geworben ft, 
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alle folgenden gleihartigen Anfhauungen mit demjelben Worte zu benennen oder fie 

durch das Wort zu appercipiren. — Der Borjtellungsinhalt ift ein unbeftimmter, 
abstracter, welcher einerfeits alle Beitimmtheiten ber ihm zugehörigen Anſchauungen 
einfhließt unb dennoch ſelbſt alle Beftimmtheit feiner felbit ausſchließt. 
Die allgemeine Vorftellung bed Dreieds z. B., auf welche aud alle mathematifchen 
Gefege desfelben fich beziehen, umfaßt die unenblid vielen Dreiede von unendlich ver: 
jhiebenen Größen, alle find mit dem gleihen Wort benannt; jede Anſchauung eines 
Dreiecks aber ift bie eines einzigen von einer bejtimmten Größe. Die Vorftellung ent: 
Ipringt allerdings erjt infolge ber gegebenen Anjhauungen und jchließt jie ein; aber 
biefe find der bloße Stoff, das Object, auf welches die Seele fieht, indem fie eine Vor: 
jtellung bildet, welche demnach ein bejonderer, für ſich ſelbſt in der Seele befeftigter, 
allgemeiner und abstracter Inhalt eines Denkacts ift. (Es iſt oben ſchon erfichtlich 
gewejen, wie biefer Inbalt zwifchen der Fülle einer mannigfaltigen Anfhauung 
und ber Leerheit einer bloßen Andeutung und Hinweifung ſchwankt.) 

2) Durd bie Vorftellung werden aber nicht bloß die vielen ganzen Anſchauungen 
als Allgemeinheiten der Gattung und der Art zufammengefaft, fondern auch das Ganze 
der Anjhauungen zerlegt und die einzelnen Qualitäten berjelben zu allgemeinem In— 

halt erhoben; dort Eiche, Linde, Baum; bier grün, blühend u. f. w., kurz ber Anhalt 
ber Empfindungen, ferner Maß, Gewicht, Zufammenhang, Dienft u. |. w. Die einzelne 
Empfindung war zwar fchon vorher gegeben; aber objectiv ebenfalls nur individuell 
(diejes Grün, Gelb) und fubjectiv durch den pſychiſchen Mebanismus nur in den 
Verbindungen mit anderen zur Anſchauung. Erſt nachdem der Empfindungsinhalt aus 
der Anſchauung durch eine neue Apperception ausgefonbert, weil an ein Wort ge 

knüpft wird, ift aud er ein Allgemeines, welches alle gleichen (und viele ähnlichen) 
Einzelempfindungen umſpannt. 

3) Dur die Vorftellung wird aljo die Anſchauungsmaſſe oder die Mafje bes 
wargenommenen Inhalts in Subjecte und Präbicate, in Dinge, Thätigkeiten und Eigen- 
Ihaften zerlegt. In der Anſchauung ift nothwenbig immer beides, Subject und Präbi- 
cat enthalten und zwar ungejondert; wir fehen niemals bloß Grün, fonbern immer 

ein Grünes, nie einen Stein, jonbern zugleich, daß er grau ift, da Liegt u. f. w. und 

jede Zahl ift Hier eine Anzahl. Nur die Vorftelung bat cine bloße Zahl drei ohne 
Gegenftänbe, oder eine Farbe ohne farbige Dinge (vgl. dazu 8. d. ©. II. 287 über 
bie Urbebeutufg der Wurzeln als Erfheinungen, in benen Subject und Präbicate 
nod nicht getrennt find und über das Imperſonale.) Diefer Proceß ter Zerlegung 
der Anſchauung ift um fo wichtiger, da bie Anſchauung nad pſychologiſchen Geſetzen 
nit bloß für uns ganze Erfcheinungen, jondern noch viele Beziehungen aud) von 
nahen und fernen Objecten Urſachen, Wirken :c. umfaßt; ber Fluß wirb margenommen 
als: Waſſer, na, fließend, Filchbehälter, Fahrſtraße ꝛc. Die Vorftellung zerlegt ihn. 

4) Daher ift der weitere ungeheuere Erfolg, der wortgeformten Vorjtellung, daß 
der Proceß des Urtheils entjteht. Denn fol irgend eine Anjchauung nad ihrem 
wirklichen Inhalt ausgebrüdt werben, fo kann es nicht anders geſchehen, als durch einen 
Satz, in weldem bie Elemente ber Anfhauung durch einzelne Wörter vertreten find. 
An ſich ift Vorftellen noch nit Denken, fo wie dad Ausjtoßen einzelner Wörter noch 
niht Sprechen iſt. Alles wirkliche Denken befteht aus einem Urtheil, wie alles wirk— 
lihe Spreden aus einem Satze; auch alle einzelnen VBorftellungen (des Subjects, des 
Präbicats ꝛc.) ald Summe enthalten noch nicht das Urtheil; jondern erft in ber ener: 
giichen Beziehung aller auf einander ift der wirkliche Gedanke vorhanden; der ſpecifiſche 

Charakter des Urtheild liegt in dem geiftigen Bande, welches die Elemente desjelben 
umſchlingt, durch welches fie nicht als mehrere einzelne, auch nicht bloß als zujammen: 
gehörige, fonbern fo gedacht werben, daß fie wie Subject und Präbicat ſich zu einander 
verhalten. Eben bieje energiiche Beziehung wird im Sate mibergefpiegelt, dieſer mag 
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durch Verbalformen, durch eine Copula, ober burd; Stellung ober Betonung der Mörter 
bergeftellt werben. 

Daß die Sprade die Geburtsftätte biefes fo überaus wichtigen Fortſchritts zum 
Urtheil alfo zum eigentlichen Denken ift, läßt ſich auch daraus erfennen, daß ſchon in 
ben erjten Anfängen ober in ber niebrigiten Form berfelben, nämlich in ber bloßen Ye 
nennung eines Dinges wenigftend ber Keim eines wirklichen Urteils vorhanden it. 
Denn fobalb bei einer Wiederholung der Anfhauung das gleiche Wort bervorgebradt 
wird, jo fagt biefes Wort nicht anderes aus, als: dies jetzt Angeſchaute, dieſe gegen: 
wärtige Erfcheinung ift eine folde, wie bie frühere war, welche mit biefem Laut zugleid 
gedacht worden ift und noch wird. Die frühere Anſchauung ift alfo bas Präbicat, weldes 
bon ber jeßigen ald dem Subject ausgefagt wird. Ueber bie Art wie mehrfade 
Apperception und namentlich auch inhaltlich verfchiebene von dem Keim bes Urtheils 
zum entwidelten fortichreitet f. 2. d. ©. II. 274 ff. 

5) Beſonders wichtig, weil faſt unerläßliche Bebingung, ift die Sprade für bie 
Bildung folder Vorftellungsinhalte, welche fi zwar auf finnlihe Dinge beziehen, wirt: 
lie ſinnliche Greigniffe bezeichnen, und bennod niemals in einer finnliden Am 
Ihauung gegeben werben können, fonbern nur burd) einen pſychiſchen Prozeß 
auf Grund vieler Anjhauungen gebilbet werben. Bon folder Art find Vorftellungen 
wie: Wachen, Welken, Leben u. dgl. Hieher gehören alle Negationen. Das Urteil 
„der Baum blüht nicht“ kann niemals ber Erfolg ber bloßen Anfhauung fein; bem 
biefe zeigt lediglich den kahlen Baum; daß wir Blüthen an ihm nicht finden, wirb zu 
einem Urtheil nur weil wir fie erwarten ober uns ihrer erinnern. Negation überhaupt 

beißt: ein im Geifte ober ſinnlich Gegenwärtiges durch ein Anderes appercipiren, bas 
nicht ibentifh ift, und die Abweihung mwarnehmen. Negation entipringt meift aus 
innerer Anfhauung; allein fie wird beförbert und zu einem fruchtbaren Element ber 
Intelligenz dadurch, daß fie firirt, erinnert, alfo in ber Vorftellung und Sprade fell: 
gehalten wird. Negative Wörter und Wendungen machen aber einen erheblichen Theil 
gebilbeter Sprachen aus. 

6) Vollents alle Gegenftände und Beziehungen der Idealität des Menſchen, (man 
mag übrigens über ihre Entftehung und Fortbildung fonft benfen wie man wolle, und 
ob fie gleich innere Anſchauungen find ober fi auf foldye beziehen), Recht, Sitte, 
Religion und Kumft, find durdaus von der ſprachlichen Faſſung abhängig; fo jehr, baf 
man aus ber Sprache eines Volkes ben Grab feiner fittlihen Bildung, die Klarheit 
ober Unklarheit, den Reichtum oder die Armut feiner fittlichen Vorftellungen erkennen 

kann. Denn alle ebleren, feineren und zarteren Beziehungen bes ibealen Lebens Lönnen 
erſt dann fi entwideln, wenn bie früheren Stufen bereits zu vollſtändiger Klarheit 
der Erkenntnis gelangt find. Sittliches Leben z. B. beginnt mit Gefühlen ober inmeren 
Anfhauungen; dieſe Gefühle find meijt ein dunkler, unbeftimmter Gegenſtand ber inneren 

Warnehmung; aber fie können zur Beftimmtheit gelangen, wenn fie auf zutreffende 

Weife appercipirt, durch Wörter repräfentirt und befeftigt werben. Und erft wenn je 

bie früheren Gefühle zu Vorftellungen geworben find, fünnen an biejen ſich neue, zartere 

Gefühle entwickeln; denn ideale Gefühle bleiben ſchwankend und unbeſtimmt, innere 

Anſchauungen ſchwebend, zerfließend und mwanbelbar, wenn fie nicht durch entſprechende 

wortgeformte Vorftellungen, wie bie Quelle durch ihre Faflung befeftigt werben; bie 

Dichter 3. B. ſchaffen nicht die Gefühle, aber fie geben denſelben burch ſprachliche Bors 

jtellung befeftigte, exbfähige, für die Zukunft wirkungsreihe Form. Das rechte Wott. 
das oft geradezu ſchöpferiſche Bedeutung haben kann, wird deshalb aller Orten mit 

Recht geprieſen; wie in der eigenen jo auch in des Hörers Seele erzeugt es Gedanlen, 
wenn es vermöge ber inneren Sprachform bie mit ihm afjociirten Gedanken emporhebt. 
ober als ein Magnet aus dem Schacht ber unbewußten pſychiſchen Elemente bie erjehnten 

ans Licht des Bewußtſeins zieht; ober Anziehung und Abſtoßung unter benjelben zus 

gleich bewirkt. Beſonders hervorgehoben zu werben verbient es, daß namentlich eine 
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neue Apperception durch neue Beziehung oder auch nur Vergleichung, die in der inneren 
Sprachform gegeben wird, einem ganzen Gedankengebiet methodiſche Erleuchtung oder 
innerliche Belebung zuführen kann; für dieſe Blätter wird es hiefür kaum ein treffen- 
deres Beiſpiel geben, als dieſes: Derjenige, welcher zuerſt (mer mag es geweſen fein!?!) 

die erzieheriſche, erleuchtende, erweckende und richtende Thätigkeit, die wir der aufwachſen⸗ 

ben Seele zuwenden, als „Bil dung“ bezeichnet hat, der hat ben Gedanken ber ſchöpfe— 
riſch geſtaltenden Freiheit und Macht der plaſtiſchen Kunſt auf die innere Entwicklung 
des Menſchen angewendet und über Ziel und Richtung der Erziehung eine neue Quelle 
von Gedanken eröffnet, welche noch lange nicht erſchöpft iſt (!). 

7) Schließlich iſt noch hervorzuheben, daß die Sprache ober bie wortgeformte Bor: 
ſtellung einerſeits und die Operation des Urtheilens andererſeits für den menſchlichen 

Geiſt die bedingende Durchgangsſtufe zur Erzeugung des Begriffs (und weiterhin der 
oe) iſt. 

Zwar der Begriff ſelbſt iſt niemals der Inhalt eines Wortes, ſo wenig wie die 
Anſchauung es iſt, ſondern gleich dieſer wird nicht er ſelbſt, ſondern nur eine Vor: 
ſtellung von ihm (und Beziehung auf ihn) im Worte gedacht; aber er iſt im pſychiſchen 
Proceß ſeinem Weſen nach bedingt durch die vorausgehende Vorſtellung. Um dies 
Weſen des Begriffs, ob es gleich die Grenzen der Sprache überſchreitet, wenigſtens hier 
anzudeuten, ſo beſteht es darin, daß er die pſychologiſchen Eigenſchaften der Anſchauung 
und der Vorſtellung in ſich vereinigt. Die Anſchauung eines Dinges iſt das concrete 
und beſtimmte innere Bild von ihm, in welchem es mit allen ſeinen wargenommenen 
Eigenſchaften in der individuellen Weiſe ſeines Daſeins gedacht wird; die Vorſtellung 
aber iſt ein abstractes und allgemeines Schema einer Art oder Gattung von Dingen 
(oder Thätigkeiten), unter welchem alle einzelnen Exemplare nach ihrer Gleichheit gedacht 

werden. Der Begriff aber iſt ein ſolches allgemeines Bild einer Art oder Gattung von 
Dingen, in welchem alle Eigenſchaften derſelben beſtimmt und concret — anſchaulich — 
gedacht werden. In den Vorſtellungen wird das Weſen der Dinge nur angedeutet, im 

Begriff wird es, ſo weit es erkannt iſt, zuſammengefaßt. Die Vorſtellung des „Raumes“, 
der „Zeit“, des „Feuers“, der „Pflanze“ iſt wohl zu allen Zeiten, ſeit ſie benannt 

find, dieſelbe geweſen, bie fie heute noch iſt; der Begriff dieſer Gegenſtände aber hat 
eine wechſelvolle Geſchichte. Die Vorftellung von ben Dingen ift deshalb aud wie das 

Wort — Sobald es überhaupt verftanden wird — in ber ganzen Nation bie 
gleiche; bie Begriffe aber find ſehr verfhieben, nad der Summe und Ordnung ber 
Anſchauungsinhalte, aus denen fie gebildet find. — Die Gleichheit der VBorftellungen 
erzeugt bie Einheit des Volksgeiſtes, welche ſonſt bei der unenblihen Verſchiedenheit des 

Anfhauens wie des Begreifens ber Dinge zerfallen würde. So erſcheint fie (nicht nur 

wegen ber gegenfeitigen Mittheilung) an die Sprache gefnüpft; benn was nicht burd) 
bas Wort bejtimmt ift, gehört nicht ber Allgemeinheit; alles aber, was benannt ift, 
bilbet einen Theil des üffentlihen Geiftes. Hier alfo ftehen wir am Quellpunct bes 

Gefammtgeiftes, der Volksſeele. Die fubjective, perfönliche, individuelle Thätigfeit des 
einzelnen Geiftes tritt als Theil und Glied in bie Gemeinfhaft des Gejammtgeiftes, 
wenn fie auf irgenb eine Art gemeinverftänbliche, objective Geſtalt annimmt; bie ſprach— 
lihe Form des Gedankens aber ift die allgemeinfte Weife der Objectivirung. Daß bie 
ſprachliche Darftellung aber ihre Grenzen habe, daß nicht alle geiftige Thätigkeit oder 
auch nur alles Denken, (wie man fälfchlic jo oft und bis auf bie neuefte Zeit gemeint 
bat) im ber Sprache ausgeprägt werben fann, dies wirb aus ber ganzen Darjtellung 
ſchon erkennbar, und wir dürfen und müßen auf den Nachweis hier verzichten. Alle 
finnlihe Anfhauung auf ber einen, alle begriffliche Erkenntnis auf der anderen Seite 

kann in ber Sprade nicht unmittelbar zum Ausbrud kommen — dies hat aud immer 

wieder die Sehnfucht nach intellectualer, nicht biscurfiver Anſchauung, nad) ideographiſcher 

Darftellung und myſtiſcher Conception erwedt; — auf welde Weile, in welchen Grenzen 

und mit welchem Erfolge man fi) dennoch auch hiefür der Sprache bebient, dies wolle 
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man aus bem Gapitel: „bie Gongruenz von Geift und Sprade und das Verftändnis* 

im Leben ver Seele II. ©. 346—398 entnehmen, weil über biejen vielumitrittenen unb 
ihwierigen Punct durch kurze Andeutungen zwar eine Meinung ausgeſprochen, aber 

feine Ueberzeugung gegründet werden kann. Auch von der Echattenfeite der Sprade, 
von dem bemmenben und verfladhenden Einfluß, den fie auf die geiftige Thätigkeit aus— 

üben kann, ijt dort geredet; ich will ihn bier übergeben und in ber nachfolgenden Schluß— 

betrachtung nod berühren. Nur auf den einen auch ethiſch werthvollen Punct will ich 

noch hinweiſen, der im Weſen der Sprade für den Menichen gelegen ift. Weiteres 
Nachdenken über bie durch innere Spradform erzeugten Reiben und Nete von Apper 

ceptionen zeigt, dab bier durd die Spradye dem menſchlichen Geift eine neue und eigem 

Ordnung entipringt, daß ibm ber Bau einer inneren Welt (zugleih als Spiegelbild ber 
äußeren) dargeboten ijt, in welder die unendliche Summe aller zufälligen Anjchauungen 
und geiftigen Regungen ibre feite Stelle injofern erlangen, als fie benannt werden. Wir 
haben ferner gejehen, wie namentlich bie innere Welt von der Sprache bebinat ift; auf 

Gegenmwärtiges ald Sein und als Thun kann ich aud jtumm binbeuten; alles Ber: 
gangene und alles Künftige (eben jo wie alles räumlich Entfernte) als ſolches ift mur 

durch Sprade für fich felbjt zu firiren und bem Andern vor bie Seele zu jtellen. Auch 
bie Klärung und Erhebung des Selbjibemußtieins entipringt aus der Sprachtbätigleit; 
die einfache Thatſache, daß der Menſch unmillfürlid warnimmt: ber Laut iſt mein 

Laut, die Anihauung aber, das Bild iſt der Sache Bild, ift der natürliche Keim bei 

Selbſt, des Ich, oder des Selbjtbemußtjeins. 

Aber indem Sprache nidt nur gebadıt und gejproden, fonbern gehört unb ver: 

ſtanden wird, ijt fie zugleich das zulänglide Mittel, nicht nur fich ſelbſt als eine geiftige 
PVerjönlichkeit zu erfaflen, jondern aud in dem Anderen eine joldhe zu erfennen unb ala 

ebenbürtig anzuerfennen. Die ganze Welt befteht mir nunmehr nicht mehr aus Nicht 

Ich und einem, nämlich meinem Jh, jondern aus Nicht-Ich und fehr vielen Ad, fe 
vielen nämlidy al3 da reden, ald einander verftehen. Denn durch Rede und Gegenrebe 
muß der Menich unmittelbar wie fich Selbit, fo auch den Andern als Perſönlichkeit, ale 

benfendes und jelbitbewußtes Weſen erfaflen und ftufenweife höher fteigend, immer durch 

die Spradhe verbunden, lernt er, ſich mit ihm dur die erhebenden und verflärenben 

Beziehungen bes Geiftes, durch die erwärmenden und bingebenden Bande des Gemüths 
zuſammenzuſchließen, auf ver hohen und freien Stufe ber Ichheit zu ſtehen unb im 
Anderen ein gleichgeartetes Tu zu umfaffen, (als Lehrer es zu erziehen, es berangım 

bilden!) um mit ihm vereint bie erhabenfte Eriheinung des Erbenlebens, ein geiſtig 
verbündetes und zuiammenjtrebendes Wir auszumachen. — — 

Dis hieher haben wir die Sprade, ihr Wefen und ihre Wirkung immer nur io 

betrachtet, wie fie aus ihrem Urſprung im menſchlichen Geifte fi entwidelt. Schen 

dort haben wir gejeben, daß in die Schöpfung der Sprache aud Aneignung und Er 
lernung bineintritt. Jetzt wollen wir nur noch die Sprade auf dem Stanbpumet mb 
aus dem Geſichtspunct betrachten, wie fie im biftorifhen Menſchen entitcht, wie fie alt 

objectiv bereit8 gegebene, ausgebildete, relativ fertige vom Kinde angeeignet und erlemt 
wird. Zunächſt die Mutteripradhe, dann aber aud eine zweite oder mehrere Spraden. 

Von dem was wir Erwachſenen und Lehrer dabei zu leijten haben, madt man ib 
allermeijt eine übertriebene und falihe Vorftellung; es ift pädagogiſch fehr wichtig, die 
wirflihen Grenzen unierer Mitwirkung zu erkennen und die wahre Richtung derſelben 

zu gewinnen. Wie beim Urſprung der Mitredende, ſo muß auch heute noch jedes Kind 

die Sprache für ſich ſchaffen. Daß es Sprache lernt, daß man fie ihm überliefert, 
ift bloßer Schein, täujchende Meinung. Dean könnte einem Kinde, wenn es nur ſchea 
feiner Gelenke Herr wäre, zeigen, wie es einen Schuh machen fol; denn jede Bewegung 
ift dem Auge fihtbar und es kann fie nachahmen; aber es fehlt alles daran, baf man 
ihm zeigen könnte, wie es Faute bervorbringen ſoll. Aber auch die wirkliche Nahahmung | 
einer fichtbaren Bewegung ift ja nicht fo einfach, wie fie bem gefunden Menſchender⸗ 
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ſtand erſcheint. Beruht ſie doch auf einer der Kenntnis des Nachahmenden ſich ent— 
ziehenden Uebertragung des empfangenen Bewegungsbildes auf diejenigen motoriſchen 
Nerven, welche die gleichen Muskeln in Bewegung ſetzen. — Vielmehr gerade ſo wie 
beim Urmenſchen ſind beim Kinde die Sprachlaute eine unwillkürliche Schöpfung, ein 

Erfolg der Reflexbewegung; bier aber vorwiegend von ben Gehörseindrücken, bie dem 
Spradlaut der Erwadjenen entitammen. Daraus folgt: wir lehren dem Kinb nicht 
die Sprade, fonbern nur unfere Sprade, wir veranlafien es, daß es anftatt ber 
natürlich hervorbrechenden (mie ja zuerft auch meift geichieht!) die von und gehörten 
Laute hervorbringt. 

Wie aber lernt ed uns verftehen? wie gewinnt es bie mit bem Laut verfnüpfte 
Bedeutung desjelben? Aud die Bedeutung ber Wörter muß das Kind aus fich er- 
zeugen, und wir können ihm nur bie (im günftigen Falle vorforglicy georbnete) Ver: 
anlajjung bazu bieten, daß es ben Proceß biefer Erzeugung vollzieht. Der Procek 
ift einfah — bei jinnlihen Dingen und Vorgängen; er vollzieht fich allein dadurch, 

bag bem Kinde die Laute (die es gehört und bie es meift ohne nody den Sinn zu 

fennen oft wiederholt Hat) und die Saden in unzweifelhafter Beziehung auf einander 
dargeboten werben. Aber bas Kind muß bie Anfhauungen von ben Dingen jelbit 
gewinnen, bas Sehen, Hören, Taften und Schmeden braudt und kann bem finde 

nicht gelehrt werben. Eben fo bie gefeßliche Verbindung, die ganze Mechanik der 
Borjtellungen, wovon bie Verknüpfung der Anfhauung des Dinges und der Ausiprade 
bes Lautes nur ein beſonderes Beifpiel if. An dem Umftande, daß bas Kind feinen 

Gegenftand fehen, feine Thätigkeit warnehmen kann, ohne daß ein fertiges Wort dafür 
zugleih an fein Ohr ſchlägt, liegt es, daß das Kind, anftatt fi) eine Sprache zu ſchaffen, 
fih bie unfrige aneignet; ſehr früh ſchwindet in unferen Kindern das zuerſt offenbar 
bervortretende Bebürfnis, in felbitgefhaffenen Lauten zu reden, weil es bie gehörten 

nahahmen kann, und balb darauf aud die Möglichkeit, weil es, um veritanden zu 

werben, fie nahahmen muß. Neben ber urfprünglidy ganz chaotiſchen Maſſe von Sad: 
anfhauungen, bie es naturgefeglich gebildet hat, vernimmt bas Kind eine Menge von 

Wörtern; jo wie fi einzelne beftimmte Anfhauungen berausfondern, ziehen fie auch 

die beftimmten einzelnen Wörter dafür an, nad) einer Wahlverwanbtihaft, beren allge 
meines Geſetz für ben heutigen Menſchen allerdings auf der bloßen Trabition berußt, 
deren Anwendung und flufenweife Wirkfamkeit aber von der Mafje ber gleichzeitigen, 

unzweibeutig verbundenen Wort: und Sachwarnehmungen abhängig ijt, welde das 
Kind gewonnen hat. — Größere Schwierigkeit für das Verftänbnis bes Kindes (beö- 
halb auch fpäter — zum Xheil viel fpäter erreicht!) bieten alle biejenigen Wörter, 

deren Debeutung in Vorftellungen befteht, welche tbeild nur im pſychiſchen Proceß, 

der fi auf viele zufammengehörige, aber räumlich und zeitlich getrennte finnliche 

Anſchauungen bezieht, gebildet werden (Wachen, Leben), theils nur innere War: 

nehmungen enthalten (denken, wollen u. ſ. w.) theils innerlid erfaßte Beziehungen find 

(Monat, Jahr, früher, fpäter), und endlich alle Formmwörter, welche ſprachliche Be: 
ziehungen barjtellen, 

Faft alle diefe Vorftellungen lernen unfere Kinder durch bie Wörter fennen, 
beren Bedeutung fie find. Ohne daß die Erwachſenen im Kinde biefe Vorjtellungen 
durch die Sprade anregten, ohne daß die Worte das Kind dahin führten, fie zu benfen, 
würben fie jehr lange nicht entftehen; jo langſam eben, wie in ber Geſchichte der Menſch⸗ 
beit, würden fie immer wieber fidh entwideln. Gleichwohl kann man ſchlechterdings 
dem Kinde auch mit dem Wort bie Vorftellung nicht geben, überliefern, ein 
bauden; das Wort — das bis dahin unverftandene — giebt nur bie Veran 

faſſung, daß bie Vorftellung im Kinde ſelbſt entſteht. "Dies geſchieht ba- 

durch, daß das Wort anleitet, ſeine Bedeutung zu appercipiren; iſt dieſe z. B. ein 
innerer Vorgang wie Wollen, Wünſchen u. dgl., ſo muß er vom Kinde wirklich 

Padag. Encytlopadie. XI. x 46 
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vollzogen ſein; aber aus der inneren Wirklichkeit würde die Auffaſſung desſelben im 

Bewußtſein noch nicht folgen; das Wort dient als Hebel der Apperception. — Voraus— 
geſetzt, daß erft ſinnliche Anſchauungen benannt und verftanden find, jo mwirb mit Hülfe 

ber Mörter auch jede Vorftellung, weldie eine Beziehung zu dieſen anſchaulichen 
Dingen enthält, aufgefaßt, appercipirt werben. Wer 3. B. etwas hat, ber jagt, es iſt 
mein und braudt es dann nicht herzugeben; wer etwas giebt, jagt, es ift bein; durch 
diefe Yaute wird ber innere Sinn allmählid im und vom Kinde erzeugt. 

In Bezug auf die päbagogiihe Wichtigkeit der Erkenntnis, „daß alle Bebeutung 
ber Rede der Hörer aus fich ſelbſt hergeben muß“, verweife ich auf Herbart (Pädag. 

Schriften, herausg. v. Willmann II, ©. 541) und will nur dazu noch bemerken, daß 
der Proceh des wirklichen Verſtehens deſſen, was in den Morten gefagt wirb und 

werden kann, ein fufenweifer und allmähliger iſt; daß deshalb auch die Familie bie 
Schleuſen der Sprade ohne Hemmung öffnen darf; die Schule aber hat befto emiter 
barüber zu wachen, daß nur verftandene Worte vom Schüler gehört und gebraudt 
werden. Das gehörte Wort ift nur ein Samenkorn, in die Seele gelegt; bie innere 
Triebfraft der Seele muß es mit geiftiger Nahrung durchdringen und befruchten, bamit 
es felbft zu geiftigem Leben erwaht und emporwädst. Der Proceß der Spraderler- 
nung ober Aneignung wird baburd) fehr begünftigt, daß alle Kinder thatſächlich ſeht 
viele Wörter nicht bloß hören, ſondern aufnehmen, nachſprechen, noch bevor fie bie 
Deutung fennen, daß fie gerabezu eine lebhafte Neigung zeigen, mit foldyen auch mehr 
ober minder leeren Worthülfen zu fpielen, — und daß fie fehr beglüdt find, wenn bie 
jelben ſich plößlicd mit der Bebeutung füllen, Nicht nahbrüdlid genug aber kann man 
aus dieſen Thatſachen den Gedanken hervorheben (und nicht forgfam genug können bie 
päbagogijchen Vorkehrungen zu feiner Verwerthung fein!), daß alle moralifhen, religiöien 

und äſthetiſchen Vorftellungen, welde uniere Kinder durch die Sprache zuerit 
empfangen, dennoch nicht durch dieſelbe mitgetheilt, verftänblih gemacht werben Fünnen, 
e8 fei benn daß ber eigentliche Kern ihres Inhalts, die moralifchen und äſthetiſchen 
Gefühle im Gemüthe des Kindes felbft entipringen. So wenig man einem Blindge 

borenen durch Worte Mar machen Fünnte, was eine Warnehmung der Dinge durch Licht 
und Farben bebeute, ebenſo wenig kann man bem, welcher ſchlechterdings ohne bie innere 

Regung des moralifchen Gefühls wäre, zeigen oder fagen ober erflären, was ein foldes 
fei. Daß bie durch die innere Sprachform gegebene Verflechtung der Vorftellungen mit | 
einander bis hin zur erften Verknüpfung verfelben mit ſinnlichen Anfhauungen bem 
werdenden Verftändnis der Sprache die weientlihften Dienfte leiftet, daran braucht wohl 
nur erinnert zu werben. Die wefentliche Verſchiedenheit verfelben aber in ber hiſtoriſchen 
Zeit im Vergleich mit berjenigen ber Sprachſchöpfung kann hier nicht erörtert werben 
und ich verweife beshalb auf 2. d. ©. II, 188—216. Schließlich will ih nur ned 
anbeuten, daß das Wefen ber inneren Sprachform — alles Uebrige gleich geſetzt — in 
ber zweiten Sprade, welche wir zur Mutterfpradhe binzulernen, no mehr zurüdtrält; 

denn das Conventionelle und Zufällige in ber Bebeutung bes Wortes wird um je 
größer, da es — menigjtens im Anfang — nicht fo wohl die Sache bebeutet, ald 

nur das- Wort der Mutterfprade. Diefer Mangel aber kann und muß burd ben 

Unterricht auf zwiefache Weije ausgeglichen werben; einmal dadurch, daß in ber fremben 
Sprade mehr noch als in ber eigenen bas etymologijche Verhältnis der Wörter und 
Wortformen betont und erläutert werben muß; ſodann aber baburch, daß mit Nadbrud 
die ſachliche, anfhaulihe, reale Bebeutung ans Licht gezogen werben muß. Geſchicht 
beides im ausgiebiger Meife, dann leiſtet der Unterricht in fremben (und beſonders in 
ben claſſiſchen) Spraden für bie innere Entwidlung bes Menſchen, was fein realer 

Unterriht an der Hand ber Mutterfprache allein vollbringen fann. Unb dies mag hier 

durch einige Sätze (Belanntes vorausgejegt!) noch kurz begründet werben. 
1) Sprache überhaupt bildet eine zweite, in fi zufammenhängende Welt pfychiſcher 

Gebilde, neben der realen phyſiſchen und pſychiſchen Welt und ifrer Erkennieif- 
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Diefe zweite, ſprachliche oder Zeichen: Welt iſt neben ihrer Beziehung auf bie objective 
voll eigenen und inneren Zufammenhanges. Beides, bie Eigenartigkeit und bie 
Innerlichkeit diefer ſprachlichen Gebankenwelt, tritt dann erft deutlich hervor, wenn 
Zweierlei jtattfindet: daß a) bie Sprade als Object der Wiffenfhaft behandelt, ale 
Compiler gejegmäßiger Erfahrungen und Anwendungen bargeftellt wird (mas ſelbſt ſchon 
fajt nur durch Vergleichung mit einer zweiten Sprache gefchehen fann); und b) daß neben 
bie eine Sprade eine zweite tritt, welde im Weſen b. 5. als gejeßmäßig verfnüpftes 
Gegenbild ber Gebankenwelt der erften gleich, in der Ausführung und concreten 
Form von ihr verjchieben ijt, 

2) Die innere Orbnung ber ſprachlichen Welt ift eine andere und eine feftere 
ald bie der realen ober Gebankenwelt, in wie fern ver Inhalt derſelben ſprachlos gedacht 
wird, Die Dinge und Ereignifje des Dafeins find fait alle zufammengefeht, jebes bes 
fteht aus mehreren Merkmalen; auch die Worte find zufammengefett. Aber faum bie 
wiſſenſchaftliche, geſchweige die einfache Auffaffung ber Dinge fett im Denken der Merk: 

male abjolute Grenzen und fefte Orbnung; „Baum“, „Fiſch“, „Stern“ ꝛc., werben mit 
ihren Merkmalen in jhwanfender Fülle und in beliebiger Orbnung gedacht; bie 
Wörter dagegen werben nur als dieſe ganz unmwandelbare und unverrüdbare Reihe von 
Lauten gedacht. — Und in berfelben Weife find hier, in der Sprache alle wandelbaren 
Beziehungen an ben Dingen burch ftrenge Geſetze geregelt, welche obenbrein relativ 
einfach und faßbar find. Auch der Einfluß, den hier, in gefprochenen und gejchriebenen 
Sägen, jedes fprachlihe Element des Denfens auf das andere ausübt, die Art wie 
ede Veränderung zugleih Function der Veränderung eines Anderen wird, ift gefeblich 
geregelt. 

3) Die pſychologiſche Geſetzmäßigkeit, nach welcher die Proceffe (der Reprobuction, 
Apperception, Verdichtung u. f. w.) vor ſich gehen, vollzieht fi am Anhalt, aber aud) 
an ber fpradliden Begleitung und Faſſung besfelben; aus ben Erfolgen der pſycho— 
logiſchen Proceffe, bie fih an ben Worten — nad) ihrer eigenen ſyſtematiſchen Ver: 
flehtung — vollzichen, können fruchtbare Combinationen auch für die Vorftellung ber 
Sachen entjtehen; je mehr Spraden nun einem Geifte in lebendiger Anwenbung gegeben 
find, je freier fih die Welt der Worte und bie der Begriffe und Vorftellungen zu ein: 

ander geftaltet haben, befto fruchtbarer können aud die ſprachlichen Gombinationen für 
die Gedanken der Sachen werben. 

4) Der Spradunterricht als folder Hat ed mit ber Form ber Sprache zu thun; fo 
fcheint er an fi unabhängig von dem Ierifalifchen und literariichen Inhalt. In Wahr: 
beit aber ift jebed zufammenfafjende Denken abhängig von der Energie ber ein: 
zelnen Borftellungen und umgefehrt (vgl. oben über das Urtheil!); die Grammatik 
aber ift die ſprachliche Form für den Procek bes zufammenfaflenden Denkens: bie 
Energie bed grammatiichen Bewußtſeins ift demnach bebingt vom Gebankeninhalt, an 
deſſen Darftellung es fi vollzieht. Die Sprache, ſahen wir, zerlegt die Anſchauungen 
in Worte, aljo in Borftellungen; aber ber Sat, ob er gleich aus biejen, aber aus 

ſolchen bejteht, die mit einander in energifher Wechjelwirkung ftehen, joll die Anſchauung 
db. 5. Lie von einer anderen unb höheren Art wieber fchaffen. Die Grammatik wirb 
nicht durch ihre allgemeinen Regeln, ſondern in ihrer concreten Anwendung (ber Lectüre) 

wirklich gedacht und Iebendig erfaßt. Die Grammatifen mehrerer Spraden in 

abstracto neben einander wären auch in demfelben Geifte eine ziemlich inbifferente Sache; 
einige Regeln berfelben in ihrer Differenz von einander an bem gleihen Inhalt energijch 
entwickelt: beleben zugleich bie Einfiht in das Wefen der Sprache, jeber biefer Sprachen, 

und in bie Rückwirkung berfelben auf den bargeftellten Inhalt. 

5) Anjhaulichkeit giebt Energie. Der Gebankeninhalt der alten Spraden aber 

pflegt meiſt hifterifchen und unſinnlichen Inhalts zu fein, der nur in weiten Vermitte— 

lungen zur finnlid lebendigen Anfhauung zurüdreidt. Gelingt es num durch pſycho— 

logiſch einfichtige und ftreng befolgte Methoden dennoch dieſen Inhalt zu einer energiſchen 
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lebendigen und innerlih anſchaulichen Auffafjung zu bringen, dann wirb erreicht, was 

auf feinem anderen Wege zu erreichen ift: ber Menſch lernt bier eine, feiner unmittel: 

baren finnlihen Sphäre gänzlich entzogene, georbnete, in fi zufammenhängende Welt 

von Begriffen und Gedanken, und in ihnen ein objective® Weltbild an bas blefe 

Wort zu fnüpfen; indem nun zugleich Lebendigkeit erzeugt und allein an dem jener 
fremden Welt entjtammenben Wort erzeugt wird, entfteht eine neue, innere Anſchau— 

lichkeit, ber finnliden tritt eine fpirituelle zur Seite, welche reiner und tiefer if. 
Dies erflärt au, weshalb ausſchließlich reale Bildung weniger fruchtbar ſich erweist; 
die finnlihe Energie befeftigt und feffelt die Vorftelungen an die ihr entipredhenden 
Anſchauungen; bie fpradhlicheibeale befreit die Vorftellungen und giebt ihnen bejto mehr 
Beweglichkeit zur eigenen Verbindung ber Elemente. Aber eben darum ift für ben ganzen 
Menſchen Harmonie in beiden Seiten bes erziehenben Unterrichts nöthig. Alles Uebrige 
fo viel wie möglich gleich gejeßt, darf man fagen: Die Nealien ftärken die Empirie, bie 
Sprade die ratio; jene das inductive, diefe das bebuctive Element des Denkens. Der 

Mangel des Realen führt zur Hohlheit der Vorftellungen, deshalb auch zu ſcholaſtiſchet 
und phantajtiicher Freiheit der Verbindungen; mit dem Mangel bes Idealen aber ft | 
Unbeweglidhkeit und Enge des Geijtes und unfhöpferiihes Denken verbunden. | 

(Vgl. W. v. Humboldt, Ueber die Verſchiedenheit des menſchlichen Sprachbaus. 
Steinthal, der Urjprung der Sprache. 3. Aufl. giebt cine bis auf 1877 reichende Ge: 
fhichte der Lehre vom Urfprung ber Sprade in kritiſcher Darftellung. Max Müller, 

Vorlefungen über die Wiffenihaft der Sprade 2. Aufl. 66—70. Renan, De l'origine 

du langage 4. Aufl. Paris 63. Wedgewood, On the origin of language. London 66. 
Jäger, Ueb. b. Urfpr. d. menſchl. Sprade (Ausland 1867). Bleek, Ueber d. Urſpr. t. 
Sprade. Weimar 1868. 2. Geiger, Urſpr. und Entwidlung d. menſchl. Sprade unt 

Vernunft, Stuttgart 1869—72. Marty, Ueber d. Urfpr. d. Sprade, Würzburg 1875. 
Dazu no u. a. Heyſe, Syſtem d. Sprachwiſſenſchaft, Berlin 1856 und Steinthal, 

Abriß d. Spradwiflenihaft, Bd. I, 1871. Lazarus, Leben d. Seele, II 1878.) 

Prof. Dr. M. Lazarus. 
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II, 519— 534. £anderery. B. U, 710 
bis 725. 

Charakter I, 766—772, Palmer}. B. 
I, 887—893, 

Subjectivität IX, 332—338, 6. Baur. 
Gewiiien, Gewiſſenhaftigkeit II, 

890— 902, Palmer. B. II, 1060— 1072. 
Rührung VII, 299—300. A. £edler. 
Neue VII, 137—141. Palmer F. 
Vorſätze X, 184—186, Palmer F. 
Gelübde II, 682—685, Palmer}. B. II, 

874—877, 
Nüdfall VII, 298—299. Palmer}. 
Erbfünde II, 152—163. W. Saur. B. 

II, 232—243, 

Sinnlidfeit VII, 741— 746. Yal- 
mer Y. 

Das Böſe I, 724—738, Landerer}. B. 
I, 766—779. 

Gehorjam II, 611—622. hauber. B. 
II, 804— 814, 

Ungehoriam IX, 539—542, Sauber. 
Tugend IX, 502—508, Palmer f. 
Muth IV, 864—873. 6. SKaur. 
Frömmigfeit II, 558—558. £edler. 

B. II, 747—752. 
Zaiter IV, 157— 161, Palmer}. 
Selbitbeherrfhung VIII, 672—674. Schnti- 

d er. 
Leidenihaftlichkeit und Selbſtbeherrſchung IV, 

374 —377, Grube. 

Auögelaffenheit, Befonnenheit, Muthwille, 
Nederei I, 361—363, Strack. B. 1, 
335—337, 

Mäßigkeit und Unmäßigfeit IV, 582—586, 
Köhler. 

Schamhaftigkeit. Keuſchheit VII, 575— 582. 
Yalmerf. 

Geihlehtlihe VBerirrungen II, 838 
bis 847. Köhler}. B. II, 1021— 1034. 
K. H. Groß. 

Fleiß II, 389 -393. Deinhbardt F. B. II, 
454—458, 

Selbitthätigfeit VIII, 
mus T. 

688— 692, Palda- 

B. 

B. 

— — — —— — — — — — 
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Feſtigkeit II, 372 -377. Grube. 
394—444, 

Spealität III, 667— 669, W. Hollenberg, 
Reichtfinn (Flatterhaftigkeit, Willensihwäde) 

IV, 368—374. &dncider. 
Unbeftändigfeit IX, 537—539. Veefenmeger. 
Stetigkeit IX, 239— 240. K. £edler. 
Gelbitgefühl, Stolz, Selbitiuht VIII, 680 

bis 688, Palmer. 
Beicheidenheit, Demuth, Sittfamteit I, 376 

bis 579. Strak. B. I, 590—592. 
Ehrgefühl, Ehrtrieb, Ehrliebe, Ehr: 

begierde, Ehrgeiz, Ehriudt II, 
44—56. Palmer}. B. II, 125—13#, 

Gitelfeit, Gefallſucht, Putzſucht II, 72-75. 
Schmid. B. II, 153—155. 

Achtung, Ehrerbietung, Pietät, Frechheit 1, 
31—36. &trak. B. I, 31—36. 

Dankbarkeit I, 890—894, Palmery. B. 
II, 1—4. 

Rechtsgefühl, 
Grube. 

Wahrhaftigkeit, Lüge, Falſchheit, Heuchelti 
X, 222—230. 6. Wagner. 

Ehrlichkeit II, 56 —61. hauber. B. 1, 
136— 140. 

Verträglichkeit IX, 675—676, Palmerr. 

B. II, 

Gelbfthülfe VI, 797— 303. 

: Toleranz IX, 454—461. Palmer F. 
: Unart. Unarten IX, 535—537. Yalmıerf. 

' Sparjamfeit, Sparhafen IX, 75— 78. Pal- 
mer. 

Vaterlandsliebe IX, 619—646,. 6. 
Baur, 

Gemeinfinn II, 689—693. 6. Baur. B. 
II, 881—885. 

Eigenfinn II, 61—64. 3iler. B. I, 
141— 142. Sauber. 

Mitgefühl (Wohlwollen, Dienitfertigfeit, 
Wohlthätigkeit) IV, 754— 759, Squtidtt. 

Gefühllofigkeit, Noheit, Thierquälerei 1], 
602—604. Grube. B. II, 795—797, 

Neid, V, 205—209. Palmer F. 
Bosheit I, 722 — 724. Sqhũh. 

764— 766. 

Gemein, Gemeinheit II, 688— 699. Saab. 
B. II, 879—881. 

Hintergehung III, 545—549. A. — 
Reinlichkeit VII, 1—7. Strebel. 
Anſtand (Höflichkeit) I, 202 - 207. Yalmert. 

B. I, 163- 167. 
Affectirt 1, 52—53. Flashart. B. T,51—52. 
Grüßen III, 160—162, rebel. 
Fragen IT, 507—508, Palmer}. BT, 

709. 

B. l, 

Vergnügungen IX, 646—650, palmet f. 
Dramatiihe Aufführungen I, 25—%. 

Selladr. B. IL, 107— 111. 
' Tanzen IX, 360—371. rebel, 
Kinderbälle III, 915—917. &trebel. 

| 
MWirthshausbeiuh X, 374—376. Keferkeie. 
Tabafraudhen IX, 345—357. Strebel. 
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Il. 

Didaktik oder Unterriht3lehre I, | Beihülfe I, 483—484. Book. B. LT, 
942—949, @übkert. B. II, 72—79. | 476—477, 

Unterridt, Unterrihtsform, Unter: | Aufgaben (Hausaufgaben). I, 283—290 
rihtsfunft IX, 560—571. Palmer}. Roth FT. (mit Nedactionszufag), B. II, 

Unterrihtsgegenitände IX, 576 bis 246— 254, 
594. 9. Kern. Wiederholung X, 332—355. Erler. 

Methode IV, 694—712, Palmer }. 712 | Einüben II, 69—72,. &dmid. B. II, 
bis 724. Thilo F. | 145—148, 

Fertigkeit. Fertigfeiten II, 369 bis | Abrichten I, 23—20. 2. völter. B. IT, 
372. Eiſenlohr *. B. II, 436—439, | 24—26. 

Lehren und Lernen IV, 188—196. | Ablernen I, 18—19. Schurig. B. 1, 19. 
Roth F. Aufmerffamteit I, 298—301. Bor. 

Goncentration des Unterridts, B. I, 261— 265. 
a) im allgemeinen I, 838—842, Hagel. | Unachtſamkeit IX, 532—535. Strebel. 
B. I, 960— 964; b) in der Volksfchule | Abwechslung I, 29—31. Lok. B. I, 
842— 846, Bok. B. I, 964— 971; ec) in 29—31. 

der Realſchule 846—852. Hagel. B. I, | Abfpannung I, 28—29. &dnrig. B. 1, 
971—977; d) in den Gymnafien 852 28—29. 
bis 864, Gefferst. B. I, 977—989, Nachſchreiben V, 1—3. Wildermnth. 

Fragen und Antworten II, 419—427. | Dentübungen I, 897—908, Zhilor. 
&hiloy. B. II, 533—540. B. U, 7—18. 

Katechetit III, 889—892. Palmer F. Memoriren, Memorirübungen IV, 
Katechiſiren III, 892—904, Palmer f. 679— 687. Arebel. 
Lehrmittel IV, 277—289, Hagel. Mnemotehnif IV, 826—831. A. Langer. 
Vorzeigen, Vormachen, Voriprehen X, 198 | Abhören I, 17—18, Mokmagerf. B. 1], 

bis 201. Schnbert. 17— 19. 

1 

IV. 
Körperlihe Erziehung IV, 73—101. | Handarbeit III, 255— 263, Freihofer T. 

Köhler F. Oekonomiſche Arbeiten V, 238 —242, Frei- 
Frühaufſtehen II, 560— 563. Stromberger. hofer F. 

B. II, 754— 756, Krankheiten, pſychiſche der finder 
Leibesübungen IV, 308— 364. Lange Fr. IV, 101—104, Köhler F. 
Turnanſtalt IX, 511—515. Aloß. Stranfheiten, Verhalten bei frank: 
Bewegungsipiele I, 604—613. Strebel. heiten IV, 104—106. Köhler f. 

B. I, 640— 649, Gebrechliche, Behandlung der: 
Fußreiſen II, 574—579. 6. Baur. B. II, felben II, 584—589. beeſenmeyer. 

767 — 772. B. II, 778—782. 

Baden, Schwimmen I, 382—386. Lorinſer. „Zum Schug der Geſundheit in 
Strebel. B. I, 355—359, den Schulen.“ IV, 450459. Dein- 

Sinnenübung VIII, 938—943. Adubert. hardt F. 

Zweite Abtheilung. 

Schulkunde. 

V. Gefeßgebung. 

Schulgeieg VII, 62— 74. &drader. Schulrecht VII, 205—208, Weidemann. 
Schulordnung VII, 176—182. Gott- Schulſtatiſtik VIII, 243—281. A. Fiker. 

[dick y. Lehrfreiheit IV, 272—277. Hirzel }. 



132 

Lefegeiellihaften IV, 377-379, 
Palmer F. 

Lehrervereine IV, 256—258. Hirzel F. 
Schulvereine (Volks-) VILI, 303 -308. 

Freihofer F. 
2ehrerverjammlungen IV, 258—269, 

Firnhaber. 
Schulconferenzen VII, 
Palmer F. 

Brovincialihulconferenzen 
424—453,. Suffrian. 

Lehreurſe für Volksſchullehrer IV, 
185— 188. Stirm }. 

Beſetzungsrecht, Collaturrecht, Pa— 
tronat I, 379 -3583. Schradtr. 
593— 596. 

Lehrerwahl IV, 269— 272. Firnhaber. 
Anftellung I, 207—225. Sirgel}. B. 

I, 168— 196. firnhaber. 
Amts: Antritt und Austritt I, 123 

921—925. 

v1, | 

B. I, 
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Amtseinweiſung, Jutroductionl, 
124—126. Sigelt. B. I, 91-9. 
Firnhaber. 

Beeidigung. Amtseid. Dienfteid ], 473 
bis 478. Sirzelf. B. I, 464—470, 
Firuhaber. 

Bejoldung I, 583—604. Hirzel}. B. 1, 
597— 640. Firnhaber. 

Nebenämter und Nebenbeſchäfti— 
gung der Lehrer V, 199—%5. 
Paffom. 

Neifeunterftügungen an Lehrer VI, 
16—24. Dillmann. 

Ehrenrechte ber Xehrer II, 39—4. 
S. fern. B. II, 120—125. 

Penfionswejen, Wittwen- und 
Waifenverforgung V, 855—860, 
Paldamus T. 

' Disciplinarverfahren gegen Lehrer 
I, 11—18, &irmf. B. II, 97-9, 

bis 124, Sigey. B. I, 8—91. Hanber. 
Firnhaber. 

: X 

Schüler VII, 764—773. Erler. 
Schulzwang VIII, 581— 399, Gottſchick F. 

Schmid. Eifenlohr T. 
Schulverſäumnis VIII, 

Gottſchick FT. 
Aufnahme I, 304—313. Sigel}. B. 1, 

267—281. fFirnhaber. 
Verjeßung, PBerjegungsprüfungen 

IX, 660—675, Wehrmann. 

328 — 335. 

Sl. 

Bildungsgehalt der 
Unterrihtöfäder I], 
Schrader. B. I, 731— 740. 

Dispenfation von einzelnen Fä— 
dern II, 18—20. $. em. B. II, 
99— 102. 

Schulbüder VII, 904—920. Lange, 
Vocabellernen. Vocabularien X, 

1—11, Onck. 
Wörterbudh X, 384—393. Rieckher }. 
Liederbud IV, 415—422. Strebel. 
Anihauungdunterriht Art. 1. 1, 

174—182. Raumerf. B. I, 140— 147. 
Art. 2. 182—202. 2. Völter. B. IT, 
148—163, Alter}. 

Lefeunterriht IV, 379—401. 3tod- 

einzelnen 
688—697. 

mager. | 

ABCBuch, Fibell, 3—6, Stochmayer F. 
B. I, 3—5. 

Das deutſche ABE I, 1-3. Acker. 
Bd. I, 1—3. 

Schreibunterridt VII, 
Stochmayer t. 

740— 763, 

: Austritt I, 363—5364. Hirzel }. B. 1, 
| 887. 
Prüfungen, Abgangs-, Maturität® 

| x. VI, 453—504. Firnhaber. 
 Entlaffungber Schüler II, 126— 130. 
'  Sigelrt. B. II, 205—209. Firmhaber. 
ı Beredtigungen (zum Stubium, öffentl. 
| Dienft, Einjähriger Kriegsdienſt ꝛc.) B.I, 

573—579. Schrader. Bi 

Unterridjtsgegenftände. 

StenographielX,163—178. Autenrich. 
Nehnen VI, 695—789. Wildermuth. 
Schullefebudb VII, 141—176. Marg 
Neligionsunterriht in höheren 

Schulen VII, 34—70. &Kolbe. 
ı Neligiondunterridt in miederen 

Schulen VII, 70—105. Strebel. « 
Bibel I, 619—627. f. Lechler. B. 1, 

654—662. 

Bibellejen, Bibellectionen I, 69 
bis 640, Weidemann. B. I, 662— 677. 

Biblifhe Geſchichte I, 640-650. 
Squrig.. B. J, 677—689, 

Katehismus III, 904—915. Weidemam. 
Sprudbud IX, 116—130, Palmer }. 
Gefangbud I, 770-775. W. Saur. 

| B. II, 964— 969. 

Deutfhe Sprade in höheren Schulen 
I, 908— 930. Seladt}. B. I, #7 

bis 59. 
Deutſche Sprade in der Boll# 
ſchule I, 980— 942. Itekmagert. B. Il, 
| 60—72, 
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Rehbtihreibung VI, 790—797. A. ». 
Keller. 

Aufſätze in höheren 
Art. 1. I, 313—330. Deinhardt}. B. 1, | 
282—298. Art. 2. 330—346,. Sqmmid. | 

| 

Anjtalten 

B. I, 298—316. 
Aufiäge in der Volksſchule I, 346 

bis 354. Eifenlobrt. B. I, 316—327. 
Surk. 

Redeübungen VI, 816—824. Marg. 
Declamation I, 894—896. Kothhol;. 

B. I, 4—7. 
Glementarbüder II, 75—82. Sende- 

mann f. B. II, 156— 163, 
Schulgrammatift VII, 99—116. 

Hirzel T. 

Präparation VI, 154—158. 6äum- 
lein T. 

Expoſition Il, 316—319. sBänmlein F. 
B. II, 384—387, 

Compoſitionl, 830—838, Schmid. B. 1, 
952 — 960. 

Glaijiifhde Studien I, 807—812, 
Bäumleint. B. I, 928—933. 

Glaffifhe Philologie VI, 
Hirzel F. 

Ghreitomathie I, 779—786. Wilder- | 
muth. B. I, 900— 907. 

Claſſiſche Shullectüre]J, 797— 807. 
Yägelsbah Y. B. I, 918— 928. 

Lateiniſche Sprade XI, 483—696. 
Eckſtein. 

Stiliſtik IX, 242 -261. Hoppe. 
Rhetorik VII, 143—155. "Dietrid. 
Poetit VI, 102—104. Paldamus F. 

| 
| 

Schulausgaben VII, 884—840, Holzer}. | 

) 

1— 22, 

Griechiſche Sprade II, 63—77. 
Bäumlein F. 

Hebräifhe Sprade II, 346—378. 
Ochler T. 

Franzöſiſche Sprade Il, 910—950. 
Baumgarten. B. II, 647—709. 

Engliſche Sprade I, 913—926. 
Ganttery. DB. II, 192 —205. Wilder- 
muth. 

Stalieniihe Sprade II, 712—724, 
Gantter T. 

XII. 

Schülerzahl VII, 780—798, A. Lange T. 
Elafjeneintheilung I, 794—797. 

Dörtenvah Y. B. I, 915—918. 
Schulclaſſe VII, 920—921. Paldamus F. 
Götus I, 830—882. £angef. B.L 

1010—1011. 
PBarallelclajjen V, 808—810. Yal- 
damns T. 

Schuljahr VII, 116—117. Paldamus FT. 
Unterridtözeit IX, 599—612. Erler. 
2ehrplan IV, 290—299. Wehrmann. 

| 

| Ort3funde V, 599—607. 

‚ Ebene Geometrie II, 725—737. 

 Befhreibende Geometrie II, 
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Geſchichte II, 775—805. Dietfd.+ B. II, 
970—987. W. Herbſt. 

Geihidte und Geographie in der 
Volksſchule II, 806—820. StokmaperT. 
B. II, 987 — 1002. 

Geographie in höheren Schulen II, 
704—715. Shirrmader. B. TI, 396 —909. 
Kirhhof. 909— 914. L. Majer. 

Schubert. 
Zandfarten IV, 130—149. Steinhaufer. 
Bbitofopbiide PBropädeutit VI, 

22—54, 9. Lern. 
Mathematik IV, 586—628. Tellkampf Y. 
Arithmetik I, 240—257,. Hagel. B.], 

211— 219. . 
Algebra I, 59—63. Eelkampft. B. 1], 

59—63, Bertram. 
Analyfis I, 131—133. Tellbampf f. 

B. I, 108—105. Sertram. 
Analytiifhe Geometrie I, 133—140. 

3cht. B. I, 105—108,. Bertram. 
Geometrifhe Formenlehre und 

geom. Zeihnen Il, 393—406. ©. 
Fiſcher. B. 11, 458—470. 

Erler. 

B. II, 925—938. 
Geometrifhe Analysis II, 737—743. 

Uagel. B. II, 938—944. 
715 

bis 725. Gugler. B. II, 914—925. 
Stereometrie IX, 187—238. Gugler. 

' TrigonometrielX,461—491 €.W.Laur. 
Naturwiſſenſchaften V, 920—967. 

KRirſchbaum. 
Naturwiſſenſchaften in ber Volks— 

Chemie I, 772—779. Hagel. 

ihule V, 173—184, Weidemann. 
Naturgeihihte V, 98—124, Kirfd- 

baum. 

Naturgefhihtlihe ErcurfionenV, 
124—131, &irfgbaum. 

Naturhiſtoriſche Sammlungen V, 
131—140, Kirſchbaum. 

Naturlehre V, 140—158. Hagel. 
Phyſikaliſcher Apparat VI, 58—62. 

Hagel. 
B. I, 894 

bis 900, 

Innere Ordnung der Schule, 

ı ZectionsplanIV, 180—185. Wehrmann. 
Lehrziel IV, 306—308. 6806. 
Unterridtsiprade IX, 595—599, 

Schubert. 
Lehrton IV, 302—306. 6. Baur. 
Polemik in der Schule VI, 104—107, 

Hauber. 
Politik in der Schule vl, 107—112, 

Palmer T. 
' Baufe, Interftitium Y, 

Strebel. 
818—825. 
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Friedrich der Große I, 541—546. Fichte U, 377—382, Schrader. B, II, 
£angey. B. II, 733—740, erg. Shmidl.  444—448, 

Maria Therejia IV, 559-571. Eifen- | Leſſing IV, 401-415. ©. Baur. 
lohr f. 3: 3. Wagner X, 202— 221. Verfenmeper. 

Felbiger U, 343—351. Eifenlopr}. B. | Schleiermader VII, 617—671, 6. Baur. 
II, 410—418. Hegel III, 384—388. Schrader. 

Sojeph II. IIl, 793—802. Lümmel. ı 9.4. Niemeyer V, 221—2533. £. Georgi. 
Salt II, 325—333. Molerf. B, I, Schwarz VIII, 427—439. Ehrenfendter. 

Graſer III, 37—44. Eifenlohr }. 
J. P. Richter VII, 155—171. Hanber. 

393 —400, 
Meierotto IV, 651—653. Lickling. 
Napoleon I. V, 3—24. Hirzel F. Sacob3 III, 725—731. Kümmel. 
Wilh. Humboldt III, 644—659. 6. Baur. Paſſow V, 810—818. Kämmel. 
Fr. Gedife II, 594—602. Bonnel}. B. Spillete IX, 107—116. Geydemann. 

II, 788—795. Täürk IX, 515—522. Syneider. n 
F. A. Wolf X, 394—433. Hirzel FT. Fr. Thierſch IX, 435—447. Elfperger f. 
Heyne III, 532—537. Kümmel. Arndt I, 258—260. 6. Baur. B. l, 221 
6. Hermann III, 450—460. Biegler. bis 224, 
Peſtalozzi V, 860—886. Palmer F. | Bernharbi I, 565—570. Klit. B. I, 
Fellenberg II, 351—359. Hirzel}. B. | 579-583. 

I, 418—426. Blochmann I, 716—718. Paldamust. 
8. 9. Zeller X, 629-632. Segler}. | B. 1], 758—760. 
Chr. 9. Zeller X, 633—647. Strebel. | Th. Arnold I, 260—263. Lübker?. 
Karlv. Raumer VI, 640— 649. Palmer 7. B. I, 224— 226. 
Zerrenner X, 647—655. Erler. Schaub VII, 582—586, Deinhardt f. 
Dinter I, 949—954. Palmerf. B. II, | Denzel B. U, 18. Palmer F. 

83—88, Diefterweg B. II, 80. Sqncider. 
Natorp V, 95—98, Matorp. Naubes Haus VI, 603—640. W. Bar. 
Sailer VII, 544—547. Palmer F. Fr. Fröbel U, 546—553. Deinhardtf. 
Stephani IX, 178—186. Klemm. B. I, 740—747, 
Hamilton III, 241—255. Ruthardt Y. Beneke J, 544—556. Slashbar}. B. l, 
Jacotot II, 731—739. Kuthardt F. 552—564. 
BellundLancafter I, 521—526. Niehe. | Herbart III, 397— 440. Aoller F. 

B. I, 524—531. MW, Thilo IX, 447—454. firicbigfd. 

Leibnig IV, 364—368. Lchneider. I 8. Mager IV, 540-550. Büdeler. 
Stant III, 844—868, Deinhardt FT. Gijenlobr B. II, 148. Palmer f. 

Vierte Abtheilung. 

Statiftik. 

XVI. Beſchreibung des Scyulwefens in einzelnen Ländern. 

Deutfhes Reich B. II, 21— 37. £.Wiefe. | Bayern I, 426—468. Blemm, Icilkr, 
Preußen. Volksſchulweſen VI, 159—267. Hopf. B. I. Volksſchulweſen 405—440. 

Ehilof. — Die höheren Schulen VI, Klemm. Realſchulweſen 441—452. Gef. 
267— 335. Bonn}. — Schuljtatiftik Gelehrtenihulen 1083—1098. £. Iyiler. 
VI, 936—956. Aſcherſon. ' Sadfen VII, 436—484. Diefgr. — 

Hannover Gelehrtes Schulweſen LI, Seine Fürftenfhulen Il, 565—572. 
263—319. Geffers F. — Volksſchulweſen Diefat. B. 759— 766. 
II, 319—337. Yabf. Württemberg. Volksſchulweſen X, 459 

Kurheſſen III, 475—511. Bejgenberger. bis 528, Stirm*. — Das höhere Schul: 
Naſſau V, 24—80. Firnhaber. weſen X, 528—575. Hirzel }. — Wünſche 
Schleswig-Holſtein VII, 683—729, für das Schulweien X, 575—580, D. Ro. 

Kolfer. | Baden I, 386—417. 3. Holgmann }. B. 
Frankfurt II, 508—519. Paldamus f. I, 359— 396, 6. Golgmann. 

B. II, 554—566, rev. Eifelen. Hejjendarmftadt II,511—532. €. Itrad. 
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Medlenburg- Schwerin IV, 628—642, 
sStreliß 642—650. Fübker f. 

Braunfhweig I, 738—748, 3. 9. Ehr. 
Schmidt. B. I, 779—795. Koldewey. 

Oldenburg V, 566—578, Harms. 
Die ſächſiſchen Herzogthümer VII, 

485. Weidemann. 
Gotha 486—509. Kehr. 
Goburg 509—513, Eberhard T. 
Meiningen 513—534, Weidemann. 
Altenburg 534—538. Lühelberger. 
Weimar:Eifenad 538—544. Lauk- 

hard. 
Anhalt I, 

118—121. Rümelin. 
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2. Ungriſch-kroatiſch-ſiebenbürgiſche Län: 
der 521. 

ı Schweiz VII, 445 -572. Büdeler. 
| 
| 

r 

| 

Shwarzburg-Rubolftadt VIII, 439 
bis 441. 

Shwarzburg-Sonderähaujen 441 
bis 445, Ricfer. 

Reußiſche FürftentHümer VII, 
bis 143. JPaßolt. 

Lippe-Detmold IV, 422—428, Brork- 
haufen. 
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Lippe:-Shaumburg 423—431. Böhmers. | 
Walded X, 258. 
Hanfeftäbte III, 659— 663. Paldamus }. 

Defterreih V, 242—566. fFiker. 
1. Deutid) = jlaviich » italienische 

jammt Militärgrenze 242. 

' Schweden VIII, 

Holland III, 558—579. Le Roy. Das 
gemischte Schulſyſtem in den Niederlanden 
579—583. 

Belgien I, 491—521. B. I, 
485—523. 

Dänemarf X, 695 -739. fifyr. B. 
I, 1026—1083 (nebjt Färder, Island 
und Grönland). Midelfen. 

755—787, Brodin. 
Norwegen VII, 788—836, £rifd F. 

ke Roy. 

151—155. &Idmidt}. B. I], | Großbritannien und Irland III, 77 
bis 160. Schöll. 

Sranfreih I, 440—507. Büdeler. 
II, 566—647. 

Spanien IX, 1—75. ft Ron. 
Portugal VI, 119—148. Le Roy. 
Stalien X, 796—829. Malfatti. 
Griedhenland II, 46—62,. Philipp Ican. 

B. 

' Rußland XI, 1—392, 6. Schmid. 
Dftjeepropinzen 393—435. N. 
Elementarſchulen und Lehrerbildung 440 

bis 483, Stra. 
Amerifanifhes Erziehungd- und 

Unterrihtswejen L,88—123. 6. Baur, 
B. Canada I, 816, GEhauvean. 

Sübdbamerita IX, 814—923. fe Boy. 
Länder | Miffionsihulen in Heidenlänbern 

IV, 724—753. ». Rohden. 

ii — 

Pädag. Encpflopädie XI. 47 
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Adam, Prof. in Urach. 

Ürbeit. 

Dr. Aſcherſon, in Berlin. 
Preußen: Statiftif der höheren Schulen. 

Dr. Autenrieth, Studienrector in Zwei— 
brüden. 

Stenographie. 

Dr. Baumgarten, 
Goblenz. 

Franzöſiſche Sprache. 

Dr. v. Bäumleint, Ephorus in Maul- 
bronn. 

Claſſiſche Studien. 

Goncurspräfungen. 
Erpofition. 
Fortbildung der Lehrer an höheren Schulen. 

Griechiſche Sprade. 
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Präparation. 

Dr. 6. Baur, Prof. in Leipzig. 
Altersitufen. 
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Arndt, E. M. 

Bahrdt, E. F. 

Bajevow, 3. 2. 

Beobadhtung. 
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Gampe, 3. H. 
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Erziehung, verkehrte Richtungen. 
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Fußreiſen. 

Gefühlsbildung. 

Gemeinſinn. 

Genie. 
Geſchlechter. 

Humboldt, Wilhelm v. 

Individualität. 
Inftitutss und Familienerziehung. 

Kunft. 

Lehrton. 

Gymnaſiallehrer in 

Leſſing, G. E. 
Lob. 
Rode, 3. 

Menichenverftand, gejunder. 

| Muth. 
Neander, Michael. 

 Pädagogit, Gedichte. 
Schiller, Fr. 

Schleiermader, Fi D. €. 

Schupp, 3. 2. 
Subjectivität. 

Vaterlandsliebe. 

Dr. W. Baur, Hofprediger in Berlin. 

Andacht. 

Confeſſions- und Communalſchulen. 
Confirmation und Abendmahl. 

Erbjünde. 
Freundſchaft, Jugendfreundicaft. 
Geiftliche als Seeljorger in Bezug auf Erziehung. 

Gejangbud). 

Das Rauhe Haus. 
Religiöje Unterweifung in der Yamilie. | 

6. W. Baur, Prof. am Polytechnicum ir 
Stuttgart. 

Trigonometrie. 

Dr. Bezzenberger, Reg. und Schulrath in 
Merjeburg. 

Heſſen, Kurheſſen. 

Bol, Schulrath in Liegnitz. 

Abwechslung. 
Aufmerkjamteit. 

Beauffihtigung. 

Befehlen und Berbieten. 

Beihülfe. 
Goncentration des Unterrichts in der Bollsidule. 

Incipienz. 

Lehrzeit. 

Privatſeminar. | 

Dr. Bonnell }, Gymn.-Dir. in Berlin. | 

Gedide, Fr. 

Preußen, die höheren Schulen. 
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Dr. Bomers, Paſtor in Frille. 

Lippe-Schaumburg. 

Bofller, Gymn.-Dir. in Darmitadt. 

Sturm, Job. 

Wolff, Hieronym. 

Dr. Böttger, Prof. in Deifau. 

Dfivier, 8. 9. F. 

Brodhaujen, Paftor in Horn. 

Lippes Detmold. 

Dr. Broden, Lector in Derobro. 

Schweden. 

| 
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Dr. Eberhard }, Schulrath in Coburg. 

Sachſen-Coburg. 

Dr. Echſtein, Prof. und Rector in Leipzig. 

‘ Ehrefiomathie. 

Erneſti, I. U. 

Gesner, J. M. 

Lateiniſcher Unterricht. 

Dr. Ehrenfeuchter +, Abt und Prof. in 

Göttingen. 

' Schwarz, Br. H. Chr. 

Dr. Büdeler, Nector der Bürgerſchule in 

Stuttgart. 

Franfreich. 

Mager, 8. 

Schweiz. ⸗ 

Dr. Deinhardt }, Eymn.-Director in 

Bromberg. 

Aeſthet. Bildung. 

Aufjäge (deutſche), in höheren Anftalten. 

Pildungsideale. 

Director. 
Entwidlung. 
Erfenntnisvermögen. 

Blei. 
Fröbel, Fr. 
Gedächtnis. 

Gemüth. 

Gemwöhnung. 
Kant, Im. 

Lorinſer'ſcher Streit. 

Neigungen, Triebe. 

Phantafie. 

Plato. 

Schaub, Fr. 

Dr. Deuſchle f, Prof. in Berlin. 

Lyfuargus, jpartan. Erziehung. 

Dr. Dietrid, Gymn.-Dir. in Erfurt. 

Rhetorit. 

Dr. Dietic +, Symn.-Dir. in Grimma. 

Alumnate. 

Furſtenſchulen. 

Geſchichte, Geſchichtsunterricht auf Gymnaſien. 

Sachſen, Königreich. 

Dillmann, Rector des Realgymnaſiums in 

Stuttgart. 

Realgymnafium. 

Reifeunterftügungen an Lehrer. 

Dörtenbach +, O.Conſ.⸗“R. in Stuttgart, 

Glafientheilung., 

Halbtagsſchulen. 

Dr. Eiſelen, Schuldirect. in Frankf. a. M. 

Vertrauen. 

Welteifer. 

Dr. Eiſenlohr +, Sem.-Rector in Nür— 

tingen. 

Angeberei. 

Auffäge in der Volksſchule. 

Felbiger, 3. J. v. 

Ferligleiten. 

Graſer, J. B. 

Kindermann, Ferd. 

Maria Thereſia. 
Präparanden. 

Schulzwang. 

Dr. @liperger t, Studienrector in Ansbad). 

Zehrer-Gollegium. 
Lehrer⸗Conferenzen. 
Niethammer, F. J. v. 

Thierſch, Fr. v. 

Dr. Erler, Prof. in Zullichau. 

\ Geometrie, ebene. 

Probejahr. 
Programme. 

Schüler, Arten von. 

Servile und liberale Erzichung. 

Succefjiver Unterricht. 

Unterridtszeit. 
Wiederholung. 

Zerrenner, K. Chr. ©. 

Dr. Fider, Sectionschef in Wien. 

Oeſterreich. 

Schulgeld. 

Schulſtatiſtik. 

Dr. Firnhaber, Geh. Reg.⸗R. in Wiesbaden. 

Lehrerverſammlungen. 

Lehrerwahl. 

Naſſau, Herzogihum. 

Prüfungen, Maturitätsprüfung. 

Zaubftummenbildung. 

Manderlehrer. 

Mintelichulen. 

Winterſchulen. 

Zeugniſſe, Conduitenliſte. 
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Fiſcher, Ch.:Studienrath in Stuttgart. 

Formenlehre, geometr. und geom. Zeichnen. 

Flashar +, Profeffor und Schuldirector in 

Berlin. 

Affectirt. 

Altklug. 

Anlagen. 
Anſchauung. 

Benete, F. €. 

Blafirt. 
Elementarſchule. 

Erholung. 
Erziehungspflicht und recht. 

Kleinkinderſchule. 
Maͤdchenerziehung. 

Mãdcheninſtitute. 

Mädchenſchule, höhere. 

Ordnung 
Penſionat. 

Rangordnung. 

Dr. Foßef, Schulrath in Altenburg. 

Reform der Gymnafien. 

Freihofer }, Decan in Nagold. 
Handarbeit. . 

Induſtrieſchulen. 

Oekonomiſche Arbeiten. 

Schulvereine, Vollsſchulverein. 

Dr. Frick, Gymn.Dir. in Rinteln. 

Schule und Publicum. 

Schulprüfungen. 

Simultan:Gymnafium. 

Dr. Friſch +, in Stodholm. 
Norwegen. 

Dänemarf. 

Gantter }, Prof. in Stutigart. 
Engliſche Sprade. 
Italieniſche E prade. 

Dr. Geffers }, Oymn.:Dir. in Göttingen. 

Goncentration des Unterrichts im Gymnafium. 
Hannover, die gelehrten Schulen. 

Humanismus und Realismus, 

Dr. Georgii, Prälat in Tübingen, 
Niemeyer, 9. 4. 

Gottihilt, Prov. Schulrath in Berlin. 
Schulacte, Feierlichkeiten. 
Schulfeſte. 

Schulgeſetze, Statuten. 

Schulordnung. 

Schulprämien, Schulpreiſe. 

Schulverſäumnis. 

Schulzeugniſſe, Cenſuren. 

Schulzwang. 

Grube, U. W,, in Hard bei Bregenz. 
Abneigung. 
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Aengſtlichkeit. 

Beiſpiel. 

Blodigleit. 

Eigenthumstrieb. 

Feſtigleit. 

Frohſinn. 

Gefühlloſigkeit. 

Geſelligkeitstrieb. 
Geſpielen. 

Launenhaftigkeit. 
Lebensluſt. 

Leidenſchaftlichteit und Selbſtbeherrſchung. 
Menſchenſcheu. 
Probe, Verſuchung. 

Rechtsgefuhl, Selbſthülfe. 
Selbſterhaltungstrieb. 

Thätigfeitstrich. 

Zuneigung. 

Dr. Gugler, Profefior am Polytechnicum 
in Stuttgart. 

Geometrie, descriptive. 
Gewerbliche Fortbildungsſchulen. 
Stereometrie. 
Zeichnen. 

Dr. Hahn, Pfarrer a. D. in Stutigart. 
Fabrilſchulen. 

Harms, Oberlehrer in Oldenburg. 
Oldenburg, Großherzogthum. 

Dr. v. Sauber, Prälat in Ludwigsbutg 
Uberglaube. 

Auctorität, 

Belohnung. 

Beihämung. 
Beihimpfung. 

Bildung. 

Dummheit. 

Ehrlichkeit. 

Eigenheiten. 

Einfälle. 
Empfindlichkeit. 

Empfindjamteit. 

Gehorſam. 

Gemeinde. 

Gemein, Gemeinheit. 

Laden. 

Rangemeile. 
Driginalität, Originell. 
Pädagogiihe Erfahrung. 
Polemik in der Schule. 

Richter, Jean Paul Fr. 
Rouficau, 3.3. 

Scharffinn. 

Strafe. 

Etumpffinn. 

Ungehorſam. 

Unterhaltung. 
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in 

Volksſchule. 

Vorurtheile. 

Witz. 

Hegler +, Stadtpfarrer in Cannſtatt. 

Zeller, 8. U. 

Dr. Heiland +, Prov. 
Magdeburg. 

Deutihe Sprade in höheren Schulen. 

Dramatiiche Aufführungen. 

Gymnafium, jein Verhältnis zum Ehriftenihum ıc. 

Säulrath 

Herder, J. ©. 

Luther, Martin. . 

Dr. Heydemann +, Gymn.. Director in 
Stettin. 

Glementarbüdher. 

Privatftunden der Lehrer und der Schüler. 

Epilefe, U. ©. 

Dr. Hirzel }, Prof. in Tübingen. 

Amtsantritt und-außtritt. 

Amtseinweiſung. 

Amtsinſtruction. 

Amiskleidung. 

Anſtellung. 

Aufnahme der Schüler. 

Austritt. 

Beeidigung- 
Beloldung. 

Entlafjung der Schiller. 

Fellenberg, Ph. Em. v. 

Hegius, ler. 

Landeramen. 
Lateiniſche Schule. 

Lehrerbildung. 
Lehrervereine. 

Lehrfreiheit. 
Lehrftand. 
Lyceen. 
Napoleon. 

Pädagogium. 

Philologie, claſſiſche. 

Progymnafium. 

Schulberichte. 
Schule und Haus. 
Schulgrammatil. 

Trotzendorf. 
Bifitation. 

Wolff, F. 2. 
Württemberg, das höhere Schulweſen. 

Dr. Hölder, Profefior in Urach. 

Bernunft. 

Dr. Hollenberg, Gymn.⸗Director in Saar⸗ 
brüden. 

Yenlität. 
Schulregiment. 

Dr. Holzmann +, Prälat in Karlsruhe. 

Baden, Großherzogth. 
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Holzer F, Prof. in Stuttgart. 

Inipection. 

Schulausgaben. 

Dr. Hopf, Rector der Handelsihule in 
Nürnberg. 

Bayern, Realſchulweſen. 

Hoppe, Gymn.Dir. in Lauban. 

Stiliſtil. 

Dr. Jacobjon +, Prof. in Königsberg. 

Adoptirte Kinder. 

Jean, Profeffor in Athen. 

Griechenland. 

Kämmel, Gymn.-Dir. in Bittau. 

Bugenhagen, Joh. 

Domſchulen. 

Fenelon. 

Ferien, Schulferien. 

Freiſtellen, Freitiſch. 

Herrmann v. d. Buſche. 

Heyne, Chr. G. 

Hieronymianer. 
Jacobs, Ehr. Fr. W. 
Joſeph II. 

Karl der Große. 

Klofterichulen. 
‚ Mittelalterlihes Schulmejen. 

Dpverberg, B. 
Paſſow, 5-8. 8. F. 
Philanthropinismus. 

Quintilian und die Rhetorik ſ. 3. 

Ramus, Petrus. 

Ratich, Wolfgang. 

Rollin, Charles. 
Scaliger, J. J. 

Schulleben. 

Schummel, J. G. 

Seneca. 
Solon. 
Sophiſten der röm. Kaiſerzeit. 

Stipendien. 

Stoifer. 
Vergerius. 
Vincenz v. Beauvais. 
Vittorino v. Feltre. 

Waijenhäujer. 

Weihe, Chr. F. 

Xenophon und Sokrates. 

Dr. Referftein, in Hamburg. 

Wirthshausbeſuch. 

Dr. ſtehr, Seminar-Dir. in Halberſtadt. 
Sachſen⸗Gotha. 

Dr. v. ſteller, Prof. in Tübingen. 
Abc., das deutſche. » 

Rechtſchreibung. 
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Dr. Stern, Gymn.Dir. in Berlin 
Dispenjation. 

Ehrenrechte. 

Inſpection. 

Lehrerin. 

Philoſophiſche Propädeutit. 

Unterrichtsgegenſtände. 

„ Dr. Kieſer, Gymn.-Director in Sonders— 
haufen. 

Scwarzburg-Rudolftadt. 

Schwarzburg-Sondershaufen. 

Dr. Stießling, Geh.Reg.⸗R. in Berlin. 

Meierotto, J. H. 8. 

Dr. ſtirſchbaum, Prof. in Wiesbaden. 

Naturgeſchichte. 

Naturgeſchichtliche Excurſionen. 

Naturhiſtoriſche Sammlungen. 

Naturwiſſenſchaften. 

Klemm, Pfarrer in Groß-Haßlach. 

Bayern, Vollsſchulweſen. 
Stephani, 9. 

Dr. Hlir, Prov.Schulrath in Berlin. 

Agricola, Rud. 

Bacon v. Verulam. 
Bernhardi, U. F. 
Melandthon, Philipp. 

Schulgottesdienft. 

Dr. Kloß, Director in Dresden. 

Turnlehrer und Turnlehrerbildung. 
Turnanſtalt. 

Dr. Koch, Director in Erfurt. 

Realſchullehrer und Realſchullehrerſeminare. 

Dr. Köhler f, Prof. in Tübingen. 

Gretinismus und Blödfinn. 
Entwidlungsperiode. 

Geſchlechtliche Berirrungen. 
Kinderheilanftalten. 

Kinderwärterin. 
Kindheit, erfte. 
Körperliche Erziehung. 

Körperliche Erziehung, Pflichten der Schule. 
Krankheiten, pſychiſche der Kinder. 
Krankheiten, Berhalten bei R. 
Mäpigkeit und Unmäßigfeit. 
Reizbarteit. 

Dr. ſtolbe, Prof. in Stettin. 

Religionsunterricht in Höheren Schulen. 

Dr. ſtolſter, Gymn.Dir. in Meldorf. 

Schleswig-Hofftein. 

Dr. Köpde, Director der Ritterafademie 
in Brandenburg. 

Ritterafademieen. 

t 
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Dr. Kramer, Director der Francke'ſchen 
Stiftungen in Halle. 

Francke, U. 9. 

Gymnafium. 
Realſchulen. 

ſtraut, Ephorus in Urach. 
Schulbibliothelen. 

ſtriebitzſch, Schuldirector in Halberſtadt. 
Thilo, Wilh. 

ſtühner F, Schuldirector in Frankfurt a. M. 
Jugendlectüre, Jugendliteratur. 

Dr. Landerer }, Prof. in Tübingen. 
Das Böſe. 

Freiheit des menſchlichen Willens. 
Goethe'3 Lectüre. 

Dr. Landfermann, Geh. Reg.: Rath in 
Goblenz. 

Schulbrüder und Schulſchweſtern. 

Dr. Zange +, Prof. in Markurg. 
Bildungsfähigkeit. 

Calvin. 
Genjoren. 

Complottiren. 
Götus. 
Einfliftern. 
Erasmus. 

Errichtung und Erhaltung der Schulen. 
Foriſchritt. 

Friedrich der Große. 

Frühreife. 
Furcht. 

Gewerbſchule. 
Hintergehung. 

Leibesübungen. 
Mnemotechnit. 

Oppofitionsgeift. 
Pennalismus. 

Phrenologie. 

Phyſiognomit. 

Rechtspflege in der Schule. 

Schlettſtadt, Schule zu. 

Schülerzahl. 
Schulbücher. 
Seelenlehre. 

Vives. 

Dr. Laudhard +, O.Schulrath in Weimar. 
Sachſen-Weimar⸗Eiſenach. 

Dr. Lazarus, Prof. in Berlin. 
Sprache. 

Dr. Lechler, Decan in Heilbronn. 
Bibel. 
Frömmigleit. 

Hausgottesdienſt. 

Ordnungsſinn, Ordnungsliebe. 
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Poeſie. 

Rührung. 

Schönbeitsfinn. 

Stetigfeit. 

Tadel. 
Zudt. 

Leibnitz, Prof. in Tübingen. 
Malen. 

Le Roy, Prof. in Lüttich. 
Belgien. 
Solland. 

Portugal. 
Spanien. 

Siüdamerifa. 

Dr. Lothholz, Gymn.-Director in Star- 
gard. 

Declamation. 

Dr. Lübter +, Gymn.Dir. in Flensburg. 
Ulcuin. 

Arnold, Thom. 

Didatiil. _ 

Gelehrten-Schulweien. 
Gymnaſiallehrer. 

Mecklenburg. 

Lützelberger, Schulcollaborator in Altenburg. 

Sachſen-Altenburg. 

Malfatti, Prof. in Mailand. 

Italien. 

Marg, Gymn. Director in Bromberg. 

Redeübungen. 

Schulleſebuch. 

Dr. Maſius, Prof. in Leipzig. 
Zwingli, Ulrich. 

Mezger, Ephorus in Schönthal. 

Räthſel. 

Dr. Moller}, Prof. in Göttingen. 

Balt, J. D. 
Herbart, J. F. 
Pädagogit. 

Salzmann, Chr., G. 

Spiel. 

Dr. Nagel, Rector in Ulm. 
Arithmetif. 

Ehemie. 
Eoncentration d. Unterrichts. 
Goncentration d. Unterrichts in der Realſchule. 
Geometr. Analyfis. 

Lehrmittel. 

Naturlehre. 

Phyſilal. Apparat. 

Schulausftellungen. 

Dr. Rägelsbach +, Prof. in Erlangen. 
Elaffiiche Schullectüre. 

Dr. Oehler }, Prof. in Tübingen. 
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Dr. Ratorp, in Efien. 
Natorp, B. C. 2. 

Hamann, J. ©. 

Hebräiſche Sprache. 

Pädagogik des U. T. 
Reuchlin, Joh. 
Meisheit, Buch der, und jüdifcher Hellenismus: 

Dr. Oldenberg, Prof. in Altenburg. 

Goethe, I. W. 

Dr. Pabft, Geh. Reg.:Nath in Köpenit. 

Hannover, Volksſchulweſen. 
Privatichulen. 

Schulbezirk. 

Dr. Paldamus +, Schuldirector in Frank⸗ 
furt. 

Berufswahl. 

Bilderbibel. 
Blochmann, Kt. J. 

Freie Städte (Frankfurt). 
| Hanje-Städte. 

Parallelclaſſen. 
Penſionsweſen, Witiwen- und Waiſenverſorgung. 
Poetit. 

Productivität. 

Schulclaſſe. 

Schuldiener. 

Schuljahr. 
Schulregiment. 

Schulregulativ. 
Selbſtthätigleit. 

Stadiſchule. 

Vorſchule. 

Dr. Palmer +, Prof. in Tübingen. 

Abc.Schiltzen. 
Abbitie. 

Alexandr. Katecheten⸗Schule. 

Andreä, J. V. 

— — — — — — — 

Anſtand. 

Aergernis. 

Aeſthetiſche Bildung in der Volksſchule. 
Aufklärung. 

Auguftinus. 

Badanten. 

Beda. 

Beichte. 

Bengel, J. A. 

Charakter. 
Clavierſpiel. 

Dankbarkeit. 
Dinter, G. F. 

Ehe. 

Ehrgefüßt. 
Erziehung. 

Erziehungsprincip. 
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Ethik. 
Familie, Familiengeiſt, sfinn. 

Braten. 

Gebet. 
Gelübde. 

Geſang. 
Geſinde. 

Gewiſſen. 

Gregor I. 
Hausordnung. 
Hrabanus Maurus. 

Inftrumental-Mufit. 

Katechetil. 

Katechiſiren. 
Kinderglauben. 

Kirche. 

Laſter. 

Leſegeſellſchaften. 

Methode. 

Modiſten. 

Muſik. 
Nachahmung. 

Neid. 
Padagogil. 
Peſtalozzi, J. Heinr. 

Pietismus. 

Politik in der Schule. 

Raumer, Karl. v. 

Reue. 
Rückfall. 

Sailer, J. M. 

Schamhaftigleit, Keuſchheit. 
Schulconferenzen. 
Schule, ihr Verhältnis z. Staat. 

Seelſorge. 

Selbſtgefühl, Stolz, Selbſtſucht. 

Sinnlichkeit. 

Sitte. 
Sonntagsfeier. 

Sparjamteit. 

Spener, Ph. 3. 

Spruchbuch. 

Staat. 

Stieftinder. 

Taufe, Zaufgnade. 

Theaterbejud. 
Toleranz. 

Tugend. 
Umgang. 

Unabhängigfeitätrieb. 

Unart. 
Unterridt, Unterrichtsform. 

Vergnügungen. 

Verträglichkeit. 
Volkslied. 

Vorfäge. 
Meisheit. 

Wißbegierde. 

Zeitgeiſt. 
Zogling. 

Dr. Paſſolt, Archidiaklonus in Schleiz. 
Reußiſche Lande. 

Dr. Paſſow t, Gymn.:Director in Thorn. 
Nebenämter und Nebenbeihäftigungen der Lehrer. 

Dr. Plitt, Sem.Inſpector in Gnadenfeld. 
Herrnhutiſches Erziehungsweſen. 

Dr. Queck, Gymn.-Director in Drambutg 
Vocabellernen, Vocabularium. 

Dr. Rante }, Gymn.-Director in Berlin. 

Heder, 3. 3. 

Dr. ſt. v. Raumer }, Prof. in Erlangen. 
Anihauungsunterridt. 

Dr. Reiff, Prof. in Tübingen. 
Bewußtſein. 
Wille. 

Dr. Riecke, Stadtpfarrer in Ehlingen. 
Bel und Lancafter. 

ı Doppelunterridt. 

Helferfuftem. 

Wechſelſeitige Schuleinrichtung. 

Rehrlianftalten. 

Dr. Rieckher +, Gymn.-Rector im Heil: 
bronn. 

Mörterbud). 

v. Rohden, Mifjionsinjpector in Barmen. 

Miſſionsſchulen in Heidenländern. 

Dr. v. Roth 7, Prälat in Tübingen. 
Aufgaben, Hausaufgaben. 

Lehren, Lernen. 

Dr. Ruthardt }, Gymn.Prof. in Breslau. 
Hamilton u. ſ. Methode. 

Jacotot. 

Dr. Salzmann +, in Schnepfenthal. 
GutsMuths, J. Chr. F. 

Dr. Schaff, in Newyork. 

Sonntagsſchulen. 

Dr. Schaubach, Superintendent in Me— 
ningen. 

Armenſchulen. 

Dr. Schiller, Rector in Ansbach. 
Bayern, Gelehrtenſchulen. 
Montaigne, Michel. 

Dr. Schirrmader, Prof. in Noftod. 

Beographie in höheren Schulen. 

Dr. 6. Schmid, in St. Petersburg. 
Nukland. 

Dr. K. 9. Schmid, Gymn.»Rector is 
Stuttgart. 

Aufjäge deutjche, in höheren Anftalten. 
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Gompofition. 

Ginüben. 
Gitelfeit. 
Erternen. 

Lateiniſche Schule. 
Schulregulativ. 
Schulzwang. 
Vorſchule. 

[Außerdem die Zuſätze und größere, theils 

von der Redaction, theils ausdrücklich von 
Dr. Schmid unterzeichnete Anmerkungen 

zu folgenden Wrtifeln: 

Aufgaben. 

Bayern, Gelehrtenfchulen. 
Bildung. 

Confeſſionsſchulen. 

Director. 
Fabrilſchulen. 

Geographie in höheren Schulen. 

Geometrie, ebene. 

Gymnaſium. 
Hegel. 

Holland, das gemiſchte Schulſyſtem. 
Jugendlectüre. 

Knabenſeminar. 

Landexamen. 

Lateinſchule und Zweiter Artikel. 
Lehrer. 
Lehrercollegium. 

Zehrerconferengen, 
Lehrerin. 

Lehrerverſammlungen. 

Lehrmittel. 

Lehrziel. 
Lorinſer. 

Welanchthon. 

Miſfionsſchulen. 

Muſterſchule. 

Nation. 

Naturwiſſenſchaften. 

Penſionat. 

Penſionsweſen. 

Präparation. 

Prinzenerziehung. 

Privatgymnafium. 

Privatjeminare. 

Programme. 

Realgymnafium. 
Real chule. 

Redeübungen. 
Reiſeunterſtützung. 

Religibſe Unterweiſung in der Familie. 

Religionsunierricht in höheren Schulen. 

Religionsunterricht in niederen Schulen. 

Ritterafademien. 
Schulerzahl. 

Schulacten. 
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Schulbücher. 
Schule und Haus. 
Schulfeſte. 

Schulgeſetze, Statuten. 

Schuljahr. 

Schulleben. 

Schulprämien. 

Schulprüfungen. 

Schulregiment. 

Schulverſäumnis. 

Schulzeugniſſe. 
Simultangymnaſium. 

Slandinavien. Norwegen. 

Skandinavien. Schweden. 

Sonntagsſchule. 
Spiel. 

Stadtſchule. 

Stipendien. 

Tabakrauchen. 

Thãtigleitstrieb. 

Unterrichtszeit. 

Verſetzen. 

Viſitation. 

Waiſenhaus. 

Wirthshausbeſuch. 

Würitemberg, höhere Schulen. 

Zeugnifie, Conduitenliften.] 

Dr. Schmidt +, Schulrath in Gotha. 
Anhalt. 

Schmidt, Gantor in Lucklum. 
Braunſchweig. 

Dr. Schneider, Geh. Ob.Reg.-Rath in 
Berlin. 

Gerjon, 

Kämmerer, Joad). 
Leibnitz, ©. W. v. 
Leichtſinn. 
Mitgefühl. 

Port Royal. Die Heinen Schulen. Cinfluß des 
YJanjenismus. 

Rabelais, Fr. 
Schularten. 
Selbiterziehung. 

Selbftbeherrjchung. 

Soldatenjdule. 

Sommerjdule. 

Türk, Wilh. v. 

Boltsihulfehrerjeminar. 

Dr. Schoell, Prediger in London. 
Großbritannien und Irland. 

Schorn, Sem.-Director in Weißenfels. 
Wolke, Chr. 9. 

Dr. Schrader, Geh. Reg⸗Rath in Königs- 
berg. 

Ariftoteles. 
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Beietungsredt. 

Bildungsgehalt der Unterrichtsfächer. 
Fichte, J. ©. 
Hegel, G. W. F. 
Pädagogiſches Seminar f. höhere Schulen. 

Privatftudium. 

Prüfung der Lehrer an höheren Schulen. 

ES chüferbibliothef. 
Schulgeſehz. 

Unterrichtöfreiheit. 

Schubert, Director in Zeichen. 

Ortäfunde. 

Sinnenübung. 
Unterrichtsſprache. 

Vorzeigen, Vormachen. 

Dr. Schulz, Geh. RegRath in Magdeburg. | 

Schulvermögen und defien Verwaltung. 

Schurig, Schuldirector in Wernigerode. 

Ablernen. 

Abipannung. 

Aufmunterung. 

Bibliſche Geſchichte. 
Fortbildung der Volksſchullehrer. 

Schütz, Decan in Herrenberg. 

Bosheit. 

Dr. Sigismund f, Prof. in Rudolſtadt. 

Raturfinn. 

Dr. Eigwart, Prof. in Tübingen. 

Temperament. 

Stahl, Prof. in Stuttgart. 

Schulgebäude. 
Schulgeräthſchaften. 

Steinhauſer, k. k. Rath in Wien. 

Landkarten. 

Dr. v. Stirm +, Prälat in Stutigart. 

Disciplinarderfahren. 
Lehrcurſe für Vollsſchullehrer. 

Württemberg. Vollsſchulweſen. 

Stockmayer, Semin.Director in Eßlingen. 

AbceBuch. 
Abhören. 
Deutſche Sprade in der Volksſchule. 

Geſchichte und Geographie in der Volksſchule. 

Rnabenjcule. 
Landſchule. 
Leſeunterricht. 

Moͤdchenſchule. 
Prufung der Lehrer an Volksſchulen. 
Schreibunterricht. 

Etolzenburg +, Reg-und Schulr. in Liegnitz. 
Hulfslehrer. 

Dr. H. Strack, Prof. in Berlin. 

Rußland. Elementarſchulen und Lehrerbildung. 
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Strad, Decan in Langgöns bei Gießen. 

Achlung. 

Ausgelaſſenheit. 

Beſcheidenheit. 

Geſchlechtertrennung. 

Heſſen⸗Darmſtadt. 

Strebel, Pfarrer in Roswag. 

Baden. 

Bewegungsſpiele. 

Bilderbogen. 

Genfur. 

 Erziehungsanftalten. 

Geſchichtlicher Sinn. 

Grüßen. 
Hofmeifter. 

Kinderbälle. 
Kirchenbeſuch. 

| Liederbuch. 
Memoriren. 

Mitichüler. 

Pauſe. 

Pedanterie, Pedantismus. 

Privatgymnafium. 

Reinlichfeit. 

Reijen. 

Religionsunterricht in niederen Säulen. 

Schlendrian. 

Schulſtrafen. 
Schulzucht. 

Tabakrauchen. 

Tanzen. 
Unachtſamkeit. 

— 

Ungerathene Kinder. 
Verwöhnen, verzärteln. 

Zeller, Chr. H. 

Dr. Stromberger, Pfarrer in Wennings. 

Frühaufftehen. 

Gewähren und Berfagen. 

Dr. Suffrian, Geh. RR. in Münfter. 

Prov.»Schulconferenzen. 

Schulacten. 

Dr. Zelltampf }, Director in Kannowr. 

Algebra. 

Analyfis. | 

Arithmetil. | 

Mathematik. | 

| 

| 
Dr. Thilo }, Sem.-Dir. in 2erlin. 

Claſſenlehrerſyſtem und Fachlehrerigfem. 

Denfübungen. 
Fragen und Antworten. 

Katecheſe. 
Lehrer. 

Methode. 

Nation, Nationalbildung. 
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Preußiſches Vollsſchulweſen. 

Rochow, Fr. E. v. 

Dr. Veeſenmeyer, Prof. in Ulm. 

Adelige Erziehung. 

Bonne. 

Gebrechliche. 
Gouvernante. 

Heimatfinn. 

Märchen, Fabel. 

Mundart. 

Mutterjpradhe. 

Romane. 

Unbeftändigfeit. 
Unjelbftändigteit. 

Wagner, 3. 3. 

Bölter, Pfarrer in Zuffenhaufen. 

Abrichten. 
Abſchreiben. 

Anihauungsunterridt. 

Belehrung. 
Flattich, J. F. 

Hausvater in Rettungsanftalten. 

Dr. Bagenmann, Prof. in Göttingen. 
Ausbildung. 
Benedictiner. 
Jeſuiten, Jeſuitenſchulen. 

Reformation. 
Maldenier. 

Dr. Wagner, Gymn.-Dir. in Königsberg. | 
Wahrhaftigkeit. 

Wagner tr, Stadtpfarrer in Gmünd. 
Blindenanftalten. 

Dr. ®ehrmann, Pr.-Schulr. in Stettin. 

Lectionsplan. 
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Lehrplan. 
Sofrates. 

Berjegung, Verfegungsprüfungen. 

Dr. Weidemann, Ob. Schul.:R. in Mei: 
ningen. 

Abendmahl. 

Bibellejen. 
Katehismus. 
Naturwiſſenſchaften in der Volksſchule. 

Sächſ. Herzogthlimer. 
Schulrecht. 
Urlaub. 

Urtheilskraft. 

Dr. Wichern, Vorſteher d. R.Hauſes in 
Horn. 

Nettungshäufer. 

Dr. Wieſe, Geh. Ob. Reg.:R. in Potsdam. 

Preußen: Maturitätsprüfungen. 

Dr. Wildermutb, Prof. in Tübingen. 

Ehreftomathie für moderne Spraden. 

Rehrercollegium. 

Nachſchreiben. 

Rechnen. 

Dr, Zech +, Prof. in Tübingen. 

Analytiſche Geometrie. 

Zelle, Gymn.⸗Lehrer in Berlin. 
Plutarch. 

Privatlehrer. 

Römiſche Erziehung. 

Dr. Ziegler, Prof. in Stuttgart. 
Hermann, Gottfr. 

Dr. Ziller, Prof. in Leipzig. 
| Eigenfinn. 

Erziehungskunſt. 
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